
Prämisse 1:  
Digitalisierung braucht 
dringend Gestaltung

Prämisse 2:  
Nachhaltigkeit ist eine 
Vision globalen, lang­
fristigen Wohlergehens

Digitalisierung verändert die Welt. Das Zusammenspiel von 
Datenerfassung, Vernetzung, künstlicher Intelligenz und Robo­
tik führt weltweit zu radikalen Änderungen im persönlichen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben. 2015 haben sich 
die Vereinten Nationen mit der „Agenda 2030“ 17 anspruchs­
volle Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals – 
SDGs) gesetzt, die allen Staaten als Richtschnur bis zum Jahr 
2030 dienen sollen. Sie sollen die Würde des Menschen, den 
Schutz des Planeten, Frieden und Wohlstand für alle sichern 

sowie globale Partnerschaften befördern. Die digitale Revolu­
tion steht noch am Anfang, aber schon jetzt ist klar, dass sie die 
Möglichkeiten, diese Ziele zu erreichen, erheblich beeinflussen 
wird. Zudem wird sie eine erweiterte Nachhaltigkeitsdiskussion 
anstoßen. Essenzielle Aspekte menschlicher Würde und das 
Menschenbild selbst werden berührt.

Der WBGU arbeitet aktuell zu „Digitalisierung und Nachhal­
tigkeit“ und möchte zwei Prämissen sowie zehn Fragenkomplexe 
zur Diskussion stellen.

Die Digitalisierung wird vielfach als unaufhaltsamer, sich beschleunigender Prozess 
erlebt und dargestellt. Sie ist aber keine „Naturgewalt“, sondern eine von Menschen 
vorangetriebene Entwicklung. Sie kann und sollte daher gestaltet werden. Damit dies 
gelingen kann, müssen die Prozesse und Auswirkungen dieser technischen Revolution 
von den gesellschaftlichen Akteuren verstanden und ihre Verursacher*innen und Trei­
ber transparent gemacht werden. Wir brauchen Räume für die Diskussion darüber, wie 
die Digitalisierung mit gesellschaftlichen Zielen verbunden werden kann und welche 
Rollen öffentliche und private sowie lokale und globale Akteure dabei spielen sollten. 
Der WBGU schlägt vor, die Digitalisierung ausdrücklich in den Dienst einer globalen 
Transformation zur Nachhaltigkeit zu stellen.

Die Agenda 2030 macht deutlich, dass die Sicherung natürlicher Lebensgrundlagen, 
menschliche Wohlfahrt und Lebensqualität sowie gesellschaftliche Teilhabe nur Hand 
in Hand gelingen können. Um die Ziele der Agenda zu erreichen, müssen wir unsere 
Art zu wirtschaften und zu konsumieren grundlegend verändern. Die Digitalisierung 
kommt in der Agenda 2030 kaum vor, doch sie wird deren Umsetzung stark beein­
flussen. Angesichts der weitreichenden und langfristigen Auswirkungen der neuen 
Technologien auf den Menschen selbst, auf seine Privatsphäre sowie auf ökonomische 
und politische Prozesse, müssen wir außerdem dringend über 2030 hinausdenken.  
Die Würde des Menschen, die in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wie 
auch in der Agenda 2030 verankert ist, sollte dabei ins Zentrum der Überlegungen 
rücken.

Digitalisierung in den Dienst globaler Nachhaltigkeit stellen

Eine große technische Revolution ist im Gang. Wie wird sie das Zusammenleben der Menschheit 
auf diesem Planeten verändern? Welchen Zielen wird sie dienen? Welche Chancen und Risiken 
bringt sie mit sich? Wem wird sie Macht verleihen oder nehmen?  Wie kann sie genutzt werden,  
um die großen Menschheitsherausforderungen zu lösen?

Digitalisierung: 
Worüber wir jetzt reden müssen 



Die Agenda 2030 enthält das Ziel, weltweit die Armut abzuschaffen. Viele Entwicklungs- und 
Schwellenländer, und insbesondere Armutsgruppen innerhalb dieser Länder, profitieren bislang kaum 
von der Digitalisierung, obwohl sie Potenziale bietet, räumliche und soziale Barrieren zu überwinden. 
Noch immer leben mehr als 850 Mio. Menschen in informellen Siedlungen ohne ausreichenden 
Zugang zu lebensnotwendigen Infrastrukturen. Rund 2 Mrd. Menschen haben keinen Zugang zu 
Informations- und Kommunikationstechnologien. Die rasante Digitalisierung könnte die Integration 
von Entwicklungsländern bzw. von armen Bevölkerungsgruppen in vielen Gesellschaften in die Welt­
wirtschaft gefährden.

>> Wie kann Digitalisierung so ausgerichtet werden, dass sie die Lebensbedingungen der von 
absoluter Armut betroffenen Menschen sowie der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung,  
die nur über 10  % der globalen Einkommen verfügt, verbessert? 

>> Wie kann das Potenzial der Digitalisierung für inklusive Entwicklung breitenwirksam genutzt 
und digitale Teilhabe gewährleistet werden? 

>> Welche Voraussetzungen jenseits der Digitalisierung müssen dafür erfüllt werden?

Die Begrenzung des Klimawandels und die Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen sind zentrale 
Anliegen der Agenda 2030. Digitale Technologien bieten Potenziale für die Einhaltung planetarischer 
Leitplanken und den lokalen Umweltschutz. Beispiele sind eine klimagerechte Transformation der 
Energie- und Mobilitätssysteme, die Kreislaufwirtschaft, Dematerialisierung oder der Schutz von 
Ökosystemen. Demgegenüber stehen Steigerungen von Energieverbrauch und Ressourcennachfrage 
durch neue digitale Infrastrukturen, Produkte und Dienstleistungen, dazu Umwelt- und Gesundheits­
risiken durch Abfälle und langlebige anthropogene Schadstoffe (z. B. Elektroschrott, neue chemische 
Verbindungen und Legierungen).  

>> Welche Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, damit die positiven Effekte der 
Digitalisierung auf Ressourcennutzung und Umweltschutz die negativen überwiegen? 

>> Wie kann gewährleistet werden, dass zum Beispiel Industrie 4.0 zu nachhaltigen, 
klimagerechten Produktionsweisen führt?

Erhaltung der natürli­
chen Lebensgrundlagen 

 

Armutsbekämpfung und 
inklusive Entwicklung  

  

Schlüsselfragen für eine digitale, nachhaltige Gesellschaft 

Die Agenda 2030 beinhaltet als Ziele eine menschenwürdige Arbeit für alle sowie die Verringerung 
von Ungleichheit. Durch Digitalisierung sind große Umbrüche in den Arbeitsmärkten weltweit sowie 
in der internationalen Arbeitsteilung zu erwarten. Dabei wird es Gewinner und Verlierer geben. Die 
globale Vernetzung bietet Chancen für neue Beschäftigungsverhältnisse und manche Tätigkeiten wer­
den erheblich aufgewertet. Andere, gesellschaftlich oft nicht weniger relevante Tätigkeiten, bleiben 
unterbezahlt. Gleichzeitig drohen soziale Standards unterlaufen oder auch wissensbasierte Arbeits­
plätze durch künstliche Intelligenz ersetzt zu werden. Dies ist nicht nur eine Herausforderung für das 
auf Arbeitseinkommen basierende Finanzierungsmodell von Staaten, sondern auch für die sozialen 
Sicherungssysteme, deren Bedeutung zukünftig sogar noch zunehmen kann.  

>> Wie ändert sich die gesellschaftliche und wirtschaftliche Funktion von Arbeit durch 
Digitalisierung?

>> Wie kann die ökonomische Teilhabe aller Menschen zukünftig gewährleistet werden? 
>> Wie kann verhindert werden, dass Digitalisierung zu einem Multiplikator von  

Ungleichheit wird? 

Zukunft der Arbeit und 
Abbau von Ungleichheit

   

Hochwertige Bildung für alle Menschen ist ein zentrales Ziel der Agenda 2030. Die Digitalisierung 
beschleunigt Informationsgenerierung und –verbreitung sowie weltweite Lernprozesse. Auf der einen 
Seite bietet dies erhebliche Chancen für die Lösung großer Menschheitsprobleme und den Zugang 
aller Menschen zu Wissen, Bildung und Ausbildung, nicht zuletzt in Entwicklungs- und Schwellen­
ländern. Auf der anderen Seite wächst die Gefahr der Manipulation oder selektiven Wahrnehmung 
von Fakten. Die Fähigkeit zum verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien wird zu einer 
Schlüsselqualifikation der Zukunft. 

>> Was ist hochwertige Bildung für das digitale Zeitalter?
>> Welche Fähigkeiten und welches Wissen sind für eine breite gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Teilhabe notwendig?
>> Wie kann die durch die Digitalisierung ermöglichte Wissenszunahme und -verbreitung 

genutzt werden, um Menschen für die Gestaltung ihrer Zukunft zu befähigen und ihre 
Kompetenz in Bezug auf Nachhaltigkeit zu befördern?

Wissen, Bildung und 
digitale Mündigkeit 

 



Die Agenda 2030 hat auch den Aufbau verlässlicher Infrastrukturen zum Ziel. Digitale Technologien 
übernehmen zunehmend komplexe Kontroll- und Steuerungsaufgaben, bis hin zu autonomen Syste­
men, die in Wirtschaft und Gesellschaft eigene Entscheidungen treffen. Dies geht mit erweiterten 
Abhängigkeiten unserer Gesellschaften und des einzelnen Menschen von untereinander vernetzten, 
digital gesteuerten technischen Infrastrukturen einher. Die Herausforderung wird sein, deren Zuver­
lässigkeit und Sicherheit gegenüber technischem Versagen (z. B. Stromausfall), Manipulation und 
Missbrauch (z. B. Hacking) zu gewährleisten. Darüber hinaus muss das Zusammenspiel von techni­
schen Systemen und Menschen so gestaltet sein, dass menschliche Kontrolle über technische Systeme 
erhalten bleibt.  

>> Wieviel Verantwortung wollen wir abgeben und wie legitimieren wir das? 
>> Sollten robuste, fehlertolerante Systeme als neues Leitbild verankert werden und wie kann 

dies geschehen?

Fragilität und 
Autonomie technischer 
Systeme 

  

Die Menschenrechte, die das Fundament der nachhaltigen Entwicklung bilden, beinhalten den Schutz 
der Privatsphäre. Viele der diskutierten Potenziale für die Transformation zur Nachhaltigkeit beruhen 
auch auf der Nutzung und Vernetzung großer Datenmengen. Dies gilt z. B. für datengetriebene Fort­
schritte in der Medizin, aber auch zur Steuerung von Mobilität. Die Erhebung, Zusammenführung und 
Auswertung großer Datenmengen (Big Data) erlauben aber auch eine sehr weitgehende Überwachung 
privater Handlungen und Vorlieben, bis hin zu massiven Eingriffen in Privatsphäre und Persönlich­
keitsrechte. Sie werfen Fragen nach der Verfügungsgewalt über Daten auf und ermöglichen neue 
Geschäftsmodelle und politische Praktiken, die die Würde der Menschen berühren. Wo autoritäre 
Strukturen auf digitale Überwachung zurückgreifen, ist die Freiheit gefährdet. 

>> Wie können Privatsphäre, Selbstbestimmung, Datenschutz und Datensicherheit 
gewährleistet werden? 

>> Wer hat Zugang zu dem Wissen, das aus den Daten generiert wird, und wer profitiert von 
seiner Nutzung? 

>> Welche Rolle könnte das Konzept des globalen Gemeinschaftsguts (z. B. Wissensallmende, 
Open Data) bei der Nutzung von Daten und Wissen spielen?  

Big Data und 
Privatsphäre 

  

Die Digitalisierung kann Wettbewerb und die Verteilung von Wertschöpfung grundlegend verändern. 
Obwohl Richtung und Geschwindigkeit der Digitalisierung häufig von wirtschaftlichen Interessen 
bestimmt werden, sind Treiber und Getriebene der Digitalisierung oft nicht einfach auseinanderzuhal­
ten. Effekte der Netzökonomie eröffnen Anreize und Gelegenheiten für Monopolbildung. Einige 
Unternehmen der digitalen Wirtschaft haben heute schon Umsätze, die das BIP vieler Staaten weit 
überschreiten. Digitale Währungen erleben einen Boom, ohne dass ihre langfristigen Auswirkungen 
auf Finanz- und Geldmärkte absehbar sind. Eine Ausrichtung der globalen digitalen Revolution an den 
Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 ist kaum zu beobachten, auch wenn viele Akteure betonen, 
sie handelten zum Wohle der Menschheit. Die explizite und implizite Definition von Zielen der Digi­
talisierung findet bisher in einer unübersichtlichen Akteurslandschaft statt, die den Anforderungen 
demokratischer Legitimation oder staatliche Überprüfung kaum genügt. 

>> Wie können gesellschaftliche und politische Akteure befähigt werden, die digitale Zukunft 
mitzugestalten?

>> Wie will die Staatengemeinschaft mit den zu beobachtenden fundamentalen Macht
verschiebungen umgehen? 

>> Wie sähe ein weltweit vernetztes Wettbewerbsrecht zur Einhegung ökonomischer Macht im 
digitalen Zeitalter aus? 

Ökonomische und 
politische 
Machtverschiebungen  

  

Um die Auswirkungen der Digitalisierung in Einklang mit der Agenda 2030 zu bringen, ist eine poli­
tische bzw. gesellschaftliche Gestaltung notwendig. Die Digitalisierung entfaltet ihre disruptive Kraft 
mit großer Geschwindigkeit und globaler Reichweite, während ihre Regulierung größtenteils nachei­
lend erfolgt, zeitintensive Aushandlungsprozesse erfordert und überwiegend im nationalen Rahmen 
stattfindet. Eine demokratische Steuerung der Digitalisierung setzt zudem ein heute oft fehlendes 
systemisches Verständnis der Dynamiken, Chancen und Risiken der Digitalisierung seitens der politi­
schen und gesellschaftlichen Akteure voraus. Derzeit ist nicht absehbar, ob unumkehrbare Wege 
eingeschlagen werden oder ob es Kipppunkte in der digitalen Entwicklung gibt, jenseits derer die 
Möglichkeiten einer demokratischen Gestaltung eingeschränkt sind.    

>> Wie kann mit dieser Ungleichzeitigkeit von technisch-ökonomischer Veränderung und 
Regierungshandeln umgegangen werden? 

>> Wie könnten Frühwarnsysteme für Kipppunkte aussehen?
>> Wie kann eine Global Governance der Digitalisierung gelingen?

Beschleunigung und 
Grenzen gesellschaft­
licher Gestaltung   



Ohne Frieden und funktionierende Rechtssysteme kann es keine nachhaltige Entwicklung geben, das 
stellt auch die Agenda 2030 erneut klar. Die Digitalisierung schafft grundlegend neue Räume mensch­
licher Entwicklung. So birgt etwa die Übertragung von Entscheidungsgewalt auf technische Systeme 
(z. B. auf Aktienmärkten, in der Rechtsprechung, durch autonome Mobilität, in der Gesundheitsdia­
gnostik) Chancen für Problemlösungen, aber auch das Risiko, Kontrolle über gesellschaftliche Pro­
zesse zu verlieren. Große zerstörerische Potenziale liegen im Einsatz autonomer Waffensysteme oder 
Cyberwars (z. B. digitale Angriffe auf zentrale Infrastrukturen oder das Verbreiten von „Fake News“ 
zur politischen Einflussnahme). Dystopische Szenarien reichen bis zur Schaffung einer den Menschen 
weit überlegenen technischen Superintelligenz, die die Kontrolle übernimmt. Doch schon lange bevor 
solch ein Stadium erreicht wäre stellt sich die Frage, wie ein Zusammenspiel von menschlicher Zivili­
sation und intelligenten technischen Systemen so gestaltet werden könnte, dass menschliches Wohl­
ergehen im Mittelpunkt steht. 

>> Wie kann Digitalisierung so gestaltet werden, dass Kontrollverlust eingegrenzt und 
Digitalisierung an menschlichen Zielen ausgerichtet wird? 

>> Welche Formen der Zusammenarbeit helfen der Friedens- und Rechtssicherung  
und wie können sie digital unterstützt werden? 

Die Agenda 2030 stellt das Wohlergehen aller Menschen in den Mittelpunkt. Digitalisierung bietet in 
wachsendem Maß Möglichkeiten, menschliche Fähigkeiten zu erweitern. Assistenzsysteme, Implan­
tate, Sensorik und andere Formen der Interaktion zwischen Menschen und technischen Systemen 
können körperliche Einschränkungen kompensieren (z. B. durch Prothesen), aber auch die Parameter 
menschlicher Fähigkeiten verschieben (z. B. unsere kognitiven Potenziale). Die Menschheit ist im 
Begriff, nicht nur den Planeten irreversibel zu verändern, sondern auch sich selbst. Zugleich war 
„Intelligenz“ bisher ein „Alleinstellungsmerkmal“ von Menschen und Grundlage menschlicher Zivili­
sation. Nun lassen wir technische Systeme Intelligenz nachahmen. Daraus ergeben sich grundsätzli­
che Fragen zur Ethik und zur Würde des Menschen.   

>> Wie sind die Foren zu gestalten, in denen über den Homo digitalis diskutiert und 
entschieden wird? 

>> Auf welche Kriterien sollten sich die Regeln des künftigen Umgangs mit den technischen 
Möglichkeiten stützen? 

>> Wie können hier gesellschaftliche Schranken vor kommerzielle Interessen gesetzt werden?

Der WBGU hält es für essenziell, die Digitalisierung mit Blick auf die notwendige Transformation 
zur Nachhaltigkeit zu gestalten.  Die vorliegenden Fragen sollen eine Debatte dazu anregen und 
Menschen ermutigen, sich in diese Entwicklungen einzumischen. Im Verlauf seiner derzeitigen 
Arbeit an einem Gutachten zum Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit wird 
der WBGU verschiedene Veranstaltungen organisieren, auf denen die oben aufgeführten Fragen 
diskutiert werden können. 

Dystopia  

 

Homo digitalis  
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Zusammenfassung

Im Jahr 2015 gelang ein historischer Doppelerfolg für die Nachhaltigkeits- und Klima-
politik. Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mit ihren Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) und das Übereinkommen von Paris zum Klimaschutz definieren ein 
ehrgeiziges globales Zielsystem. Die Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und 
Schwellenländer (G20) sollte jetzt die Umsetzung beider Abkommen entschlossen 
vorantreiben und die Große Transformation zur Nachhaltigkeit als einzigartiges 
Modernisierungsprojekt wahrnehmen, das erhebliche ökonomische Entwicklungschan-
cen bietet. So ist etwa die vollständige Dekarbonisierung der Weltwirtschaft bis spätes-
tens 2070 nur mit einem tiefgreifenden Wandel der Energiesysteme und anderer emis-
sionsintensiver Infrastrukturen umsetzbar. Die Transformation inspiriert Innovationen 
und lenkt Investitionen in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz, u.  a. in die auf- und 
auszubauenden nachhaltigen Infrastrukturen. Gleichzeitig kann die Transformation 
genutzt werden, um Ungleichheit zu bekämpfen, also die Inklusion innerhalb der 
Gesellschaften wie auch global voranzubringen, und so zum Gerechtigkeitsprojekt wer-
den. Die G20 als prägender Akteur sollte diese „vier großen I“ der Nachhaltigkeits- und 
Klimapolitik gezielt fördern, so dass Ressourcen- und Verteilungskonflikte entschärft 
und damit internationale Krisen verhindert werden. Die nachhaltige Entwicklung, 
insbesondere der globale Klimaschutz, ist gegenwärtig das einzige ehrgeizige Vorhaben 
bei dem alle Nationen der Welt beteiligt sind und einen Konsens erreichen konnten. 
Durch Erfolge in diesem Mega-Politikfeld können Staaten gegenseitiges Vertrauen auf-
bauen. Die Große Transformation zur Nachhaltigkeit wird so auch zum Friedensprojekt. 
Die deutsche G20-Präsidentschaft kann für dieses Zukunftsprogramm entscheidende 
Weichen stellen.

Doppelter Durchbruch: Der politische Kontext
Zwei Weltkonferenzen brachten im Jahr 2015 einen 
doppelten Durchbruch: (1) Die bei der UN in New York 
vereinbarte Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
umreißt mit ihren 17 SDGs die komplexen Herausforde-
rungen einer Transformation zur Nachhaltigkeit, die auch 
die globale Armut besiegen soll. Die SDGs sind zugleich 
gemeinsame Zielorientierung und ein anspruchsvolles 
Aktionsprogramm für die Weltgemeinschaft. (2) Das 
Übereinkommen von Paris unter dem Dach der UN-
Klimarahmenkonvention (UNFCCC) setzt erstmals völ-
kerrechtlich verbindliche Ziele fest, die menschenge-
machte Erderwärmung auf deutlich weniger als 2  °C zu 
beschränken und sogar Maßnahmen im Hinblick auf 
eine Begrenzung auf 1,5  °C zu entwickeln. Diese Zielset-
zungen stellen eine angemessene weltpolitische Reak-
tion auf nicht mehr zu leugnende Bedrohungen dar. 

Zum politischen Kontext gehören derzeit aber auch 
gefährliche Spannungen: Kriege und Bürgerkriege, Mas-
senflucht und Terrorismus, globale Finanzmarktkrise 
und wachsende Ungleichheit sowie nicht zuletzt der in 

vielen Ländern zu beobachtende Aufstieg eines auto-
ritären, völkischen Nationalismus sind beherrschende 
Themen. Angesichts dessen gilt es zu verhindern, dass 
die Pariser Beschlüsse und die Agenda 2030 auf der 
Prioritätenliste der internationalen Politik an den Rand 
gedrängt werden. 

Dekarbonisierungsstrategie umsetzen
Die Umsetzung des Übereinkommens von Paris erfor-
dert einen einzigartigen Kraftakt der Weltgemeinschaft, 
denn bei stabilen Emissionen wäre bereits in 20 Jah-
ren das globale CO2-Budget aufgebraucht, das eine Kli-
maerwärmung auf 2  °C begrenzt. Für die Einhaltung 
der 2  °C-Leitplanke müssen bis spätestens 2070 Null
emissionen erreicht sein; für eine Begrenzung auf 1,5  °C 
bereits bis 2050. Dies ist nur mit einer grundlegenden 
Transformation der Energiesysteme und anderer emis-
sionsintensiver Infrastrukturen sowie signifikanten Ver-
haltensänderungen von Bürgern zu erreichen. 

Es besteht die Gefahr, dass Länder, um einen schnel-
len Ausstieg aus den fossilen Energien zu vermeiden, 
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auf einen massiven Zubau der Kernenergie sowie den 
großskaligen Einsatz unausgereifter Technologien wie 
Kohlenstoffabscheidung und -speicherung setzen (CCS; 
auch in Kombination mit Bioenergie: BECCS), möglicher-
weise noch ergänzt mit als hochriskant einzustufenden 
Geoengineering-Maßnahmen (z.  B. der Manipulation 
des globalen Strahlungshaushalts).

Der WBGU stellt eine weitaus risikoärmere Alterna-
tive vor, mit der sich eine Begrenzung auf weniger als 
2  °C erreichen lässt. Er empfiehlt eine rapide Dekarboni-
sierung der Energieinfrastruktur, einen stark beschleu-
nigten Ausbau erneuerbarer Energien sowie eine effek-
tive Begrenzung des Energieverbrauchs. Für die Umset-
zung einer solchen Transformation stellt der WBGU 
einen dekadischen Klimaschutzfahrplan vor, mit der die 
in den kommenden Jahrzehnten notwendigen tiefgrei-
fenden Veränderungen skizziert werden. Dies reicht z.  B. 
von einer effektiven CO2-Bepreisung und dem Ende der 
Subventionen fossiler Energieträger (bis 2020), über 
den Stopp der Zulassung von Fahrzeugen mit Verbren-
nungsmotoren (bis 2030) und den großskaligen Einsatz 
erneuerbarer Energietechnologien sowie Energiespei-
cherung und -transport (bis 2040) bis hin zur vollstän-
digen Dekarbonisierung der G20-Ökonomien (bis 2050). 

G20 in der Führungsrolle
Die Staaten der G20 sind für 82  % der CO2-Emissionen 
aus fossilen Energieträgern verantwortlich. Daher ist es 
unverzichtbar, dass die G20 als Gestalter der Weltwirt-
schaft und -politik bei der Umsetzung der Agenda 2030 
und des Übereinkommens von Paris eine Führungsrolle 
übernimmt. Zum Beispiel sollten die G20-Staaten ihre 
Reduktionsankündigungen im Rahmen der UNFCCC 
nachbessern, um sie mit den in Paris vereinbarten Zie-
len in Einklang zu bringen. Insbesondere empfiehlt der 
WBGU, dass sich die G20 den genannten dekadischen 
Klimaschutzfahrplan zu eigen macht. Die G20-Staaten 
sollten auf dieser Basis umfassende und überprüfbare 
nationale Dekarbonisierungsstrategien entwickeln. Darin 
sollte u.  a. festgeschrieben werden, den Ausstieg aus der 
Nutzung fossiler Energieträger bis 2050 zu erreichen 
sowie die natürlichen Ökosysteme, ihre Kohlenstoffvor-
räte und Senkenfunktionen zu erhalten.

Die vier großen I: Innovationen, Infrastrukturen, 
Investitionen, Inklusion
Um diesen anspruchsvollen Weg gehen zu können, müs-
sen die „vier großen I“ zum Programm der G20 werden: 
eine Neuausrichtung von Innovationen, damit Wirt-
schafts- und Wohlstandsentwicklung innerhalb der 
Leitplanken des Erdsystems möglich werden; ein rascher 
klimaverträglicher und ressourcenschonender Umbau 
der zentralen Infrastrukturen der Weltwirtschaft; die 
Schaffung von Rahmenbedingungen, um einen Investiti­
onsschub für die Nachhaltigkeitstransformation zu errei-
chen; sowie deren Verknüpfung mit dem handlungslei-
tenden Prinzip der sozialen Inklusion, also von Gerech-
tigkeit und Teilhabe, weil diese zugleich Bedingung und 
Ziel einer Gesellschaftstransformation zur Nachhaltig-

keit darstellt. Die G20-Regierungen sollten sich für diese 
vier großen I der Transformation stark machen. Dazu 
sollte nach Auffassung des WBGU der gestaltende Staat 
gestärkt werden, also ein Staat, der einerseits aktiv Prio-
ritäten setzt und diese deutlich macht, und andererseits 
verbesserte Mitsprache-, Mitbestimmungs- und Mitwir-
kungsmöglichkeiten der Bürger bereitstellt.

Transformative Staatsfonds einrichten
Zur Umsetzung der Agenda 2030 und des Übereinkom-
mens von Paris sollten die beteiligten Staaten effek-
tive nationalstaatliche Politikinstrumente entwickeln. 
Der WBGU empfiehlt den G20-Staaten insbesondere 
die Einrichtung transformativer Staatsfonds (Zukunfts-
fonds). Damit können die G20-Staaten auf den Finanz-
märkten stärker als Akteure aktiv werden, mit dem Ziel, 
einen sozialverträglichen Strukturwandel hin zu einem 
nachhaltigen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zu 
fördern. Die Zukunftsfonds sollten sich aus den Ein-
nahmen von CO2-Steuern und Emissionshandel speisen 
sowie aus einer Generationenkomponente auf Nachlass-
vermögen. Die Mittel der transformativen Staatsfonds 
sollten im Sinne des Klimaschutzes und der SDGs ange-
legt und die Erträge für gemeinwohl- und gerechtig-
keitsorientierte Zwecke verwendet werden. 

Nachhaltigkeits- und Klimapolitik zur Lösung 
weltpolitischer Probleme nutzen 
Die Regierungen der G20 sollten sich nicht nur „zu 
Hause“ engagieren, sondern auch auf internationaler 
Ebene als Vorreiter dazu beitragen, Kooperation zu stär-
ken und globale Probleme zu lösen. Bei richtiger Ausge-
staltung und dem strategischen Einsatz der vier großen I 
kann Nachhaltigkeits- und Klimapolitik als Hebel zur 
Lösung weltpolitischer Probleme genutzt werden. 

Erstens kann eine weitsichtige Klimaschutz- und 
Nachhaltigkeitspolitik zu einem Modernisierungsprojekt 
der Weltwirtschaft werden. Sie kann ökonomische Ent-
wicklungschancen eröffnen, indem sie Innovationen 
inspiriert, Investitionsmöglichkeiten und nachhaltige 
Beschäftigung schafft sowie Investitionen in zukunfts-
feste Technologien, Unternehmen und Infrastrukturen 
lenkt. 

Zweitens kann Klimaschutz- und Nachhaltigkeits
politik auf nationaler Ebene zum Gerechtigkeits­
projekt werden und Inklusion voranbringen, indem sie 
Dekarbonisierungsstrategien sozialverträglich gestaltet, 
Ungleichheiten bekämpft und soziale Kohäsion stärkt. 

Drittens kann die Bewältigung gemeinsamer nach-
haltigkeits- und klimapolitischer Herausforderungen 
zum Friedensprojekt werden, denn dadurch können auch 
Staaten Vertrauen aufbauen, die sonst nicht miteinander 
kooperieren oder in offenem Konflikt stehen. Dies för-
dert Inklusion auf globaler Ebene, indem Ressourcen- 
und Verteilungskonflikte entschärft werden und Bürger-
kriegen sowie Massenflucht entgegengewirkt wird. 
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Dieses Gutachten beginnt mit einer überfälligen 
Klarstellung und endet mit einer begründeten Hoffnung.

Die Klarstellung
In den ersten Dekaden des 21. Jahrhunderts ist die 
Weltwirtschaft ins Stocken geraten und die Ungleichheit 
hat sich in vielen Staaten weiter verschärft. Diese Ent-
wicklung ist keinesfalls den schädlichen Interventionen 
einer wie auch immer gearteten Nachhaltigkeitspolitik 
anzulasten. Ganz im Gegenteil sind die entsprechenden 
politischen Maßnahmen bisher so kraftlos, dass Erder-
wärmung und Artensterben sich inzwischen in beängsti-
gendem Tempo vollziehen.

Das gilt, obwohl nahezu alle Voraussetzungen erfüllt 
sind, die üblicherweise als förderlich für das Gedei-
hen der globalen Märkte (und ihrer Kunden) angese-
hen werden: Viele Nationalstaaten überbieten sich bei 
Deregulierung und Steuererlässen für Unternehmen. 
Die Notenbanken pumpen unablässig billiges Geld in 
die Volkswirtschaften, obgleich die private Liquidität 
bereits historische Höchststände erreicht hat. Der Pla-
net wird gegenwärtig von preiswerten fossilen Energie-
trägern regelrecht geflutet.

Dennoch stagnieren die reiferen und auch manche 
der aufstrebenden Ökonomien, sinkt der Realzins auf 
Null, geht die Investitionstätigkeit weiter zurück, verfal-
len in vielen Ländern wichtige Infrastrukturen, ist, nicht 
zuletzt in weiten Teilen Europas, die Jugendarbeitslo-
sigkeit dramatisch hoch. Breite Gesellschaftsschichten 
erleben Realeinkommensverluste und haben das Gefühl, 
den Anschluss an die nationalen und globalen Eliten zu 
verlieren. Es muss noch einmal betont werden, dass 
diese Krisendynamiken nicht etwa den eher noch zöger-
lichen Umweltregulierungen geschuldet sind, sondern 
der inneren Logik eines fossil betriebenen Industriesys-
tems, das nur im Expansionsmodus Wohlfahrt für viele 
generieren kann und zugleich den Großteil der wahren 
Wachstumskosten auf vulnerable Einkommensgrup-
pen und künftige Generationen abwälzt – sei es in Form 
sozialer Degradierung, durch eklatante Staatsverschul-
dung oder die Zerstörung der natürlichen Lebensgrund-
lagen. Besorgniserregend ist, dass das herkömmliche 
Modell der Weltwirtschaft nicht länger greift, obwohl 
die ungedeckten Wechsel auf die Zukunft außer Acht 
gelassen werden. Es ist deshalb einleuchtend, dass ein 
Wohlstandsmodell, das nicht nur nicht mehr funktio-
niert, sondern auch jeden Tag größeren Schaden anrich-

tet, in Frage gestellt und neu ausgerichtet werden muss. 
Dies bedeutet: Transformation, nicht Reparatur.

Damit ist keineswegs gesagt, dass die Eckwerte der 
Moderne – Entwicklung im Sinne von materiellem und 
kulturellem Fortschritt und Gerechtigkeit im Sinne fairer 
individueller Lebenschancen – geschleift werden müss-
ten. Schon gar nicht sollte in diesem Zusammenhang 
die kostbarste Errungenschaft der westlichen Demo-
kratie, nämlich das Recht auf selbstbestimmte Persön­
lichkeitsentfaltung in einer offenen Gesellschaft, beein-
trächtigt werden. Aber der Rahmen, in dem diese Ent-
faltung erfolgen kann, ist nunmehr neu abzustecken, 
was die ureigenste Verantwortung der Politik im Dienste 
des Gemeinwohls darstellt. Der entsprechende Auftrag 
heute lautet somit Transformation zu einer nachhalti-
gen Weltgesellschaft und Weltwirtschaft! Die G20-Staa-
ten müssen bei dieser Transformationsaufgabe die Füh-
rungsrolle übernehmen. Dafür kann man zwei Befunde 
anführen:

Befund 1: Die Transformation zur Nachhaltigkeit ist 
möglich
Für den Übergang zum nachhaltigen Wirtschaften 
bedarf es sowohl einer verbindlichen Zielvorstellung als 
auch eines kraftvollen operativen Konzepts. Trotz erheb-
licher Widerstände und zahlreicher Rückschläge hat der 
Multilateralismus, das Zusammenwirken der Nationen 
auf internationaler Ebene, namentlich im UN-System, im 
Jahr 2015 mit der Proklamation der in der Agenda 2030 
zusammengefassten Ziele für nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals – SDGs) und der Unter-
zeichnung des Pariser Übereinkommens unter dem Dach 
der Klimarahmenkonvention zum globalen Klimaschutz 
eine bedeutsame gemeinsame Zielorientierung hervor-
gebracht. Sie wird zu Recht als historischer Erfolg ein-
gestuft. Mehr noch: Die Agenda 2030 und das Pariser 
Übereinkommen bilden gegenwärtig die einzigen ehr-
geizigen Vorhaben, an denen sämtliche Nationen betei-
ligt sind. Diese beiden Menschheitsprojekte könnten 
also Akteure zusammenbinden, die in anderen Zusam-
menhängen nicht kooperieren oder sogar ernsthafte 
Konflikte austragen. Wie kann diese ehrgeizige Vision 
mit konkretem Leben erfüllt werden? Welche Schritte 
sollten dazu vor allem die G20-Staaten tun?

Bevor auf diese Fragen Antworten gegeben wer-
den, stellt der WBGU unmissverständlich klar, dass das 
heute weitestgehend globalisierte Projekt der Moderne, 
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der Kampf gegen den Klimawandel, scheitern wird, 
wenn die den multilateralen Prozessen und Institutio-
nen 2015 mühsam abgerungene globale Zielorientie-
rung nicht ernst genommen wird: Die Klimakrise allein 
hat sich in den letzten Jahren dramatisch zugespitzt, 
und zwar völlig im Einklang mit den bestmöglichen Pro-
jektionen der internationalen Wissenschaft. Anders als 
vor wenigen Jahren wird dies in der Wissenschaft kaum 
noch bestritten und nur noch von politischen Akteu-
ren bekämpft, die sich „postfaktisch“, also ausdrücklich 
jenseits von Wahrheit und Wirklichkeit positionieren. 
Die Pariser Beschlüsse, insbesondere die Vereinbarung, 
die menschengemachte Erderwärmung auf 1,5–2  °C zu 
beschränken, stellen eine angemessene weltpolitische 
Reaktion auf die nicht mehr zu leugnende Bedrohung 
dar. Die Umsetzung dieser Beschlüsse erfordert einen 
historisch einzigartigen Kraftakt einer solidarischen, 
evidenzbasierten Modernisierung. 

Dies wird in Kapitel 2 näher erläutert, nicht zuletzt 
mit Blick auf die Tatsache, dass der Klimawandel längst 
in eine gefährliche Nähe der roten Linien des Überein-
kommens von Paris gerückt ist. Aber auch andere pla-
netarische Grenzen, innerhalb derer sich zivilisatori-
scher Fortschritt einigermaßen sicher entfalten kann, 
sind nicht mehr weit entfernt: Wasserressourcen, 
fruchtbare Böden und biologische Vielfalt geraten unter 
immer größeren Druck, während der Eintrag von Schad- 
und Giftstoffen in die natürliche Umwelt nahezu expo-
nentiell zunimmt. Die kaum reversible Vermüllung der 
Weltmeere (WBGU, 2013) ist der vielleicht skandalö-
seste Ausdruck dieser besorgniserregenden Entwick-
lung. Die Agenda 2030 mit ihren 17 Fundamentalzielen 
für nachhaltige Entwicklung (SDGs) trägt dieser hoch-
dimensionalen Herausforderung Rechnung. Doch nach 
Auffassung des WBGU ist die Bewältigung der Klima
krise die conditio sine qua non für die Weltgesellschaft 
im 21. Jahrhundert. Entsprechend intensiv setzt sich das 
vorliegende Papier mit dieser Problematik auseinander.

Die Beschränkung der Erderwärmung auf weniger 
als 2  °C kann – so der Stand der besten wissenschaft-
lichen Einsicht – nur gelingen, wenn das globale Wirt-
schaftssystem bis 2050 weitestgehend dekarbonisiert 
ist. Der entsprechende Transformationspfad muss sofort 
eingeschlagen werden, so dass die weltweiten Emissio-
nen bereits gegen 2020 ihren Scheitelpunkt überschrei-
ten können. Dies wird in Kapitel 2 näher begründet. Der 
WBGU erörtert auch alternative Szenarien, welche weni-
ger auf rasche Transformationsanstrengungen heute als 
vielmehr auf massive großtechnische Interventionen 
(„Geoengineering“) später setzen (Kasten 3.2-1). Nach 
Ansicht des WBGU sind solche Strategien in mehrfacher 
Hinsicht unverantwortlich. Ob sogenannte „negative 
Emissionen“ durch risikoarme Maßnahmen, wie Auffors-
tungskampagnen, nach der Jahrhundertmitte die Dekar-
bonisierung ergänzen sollten, kann die Forschung heute 
noch nicht angemessen beantworten. Dass solche Maß-
nahmen den schnellstmöglichen Ausstieg aus der fossi-
len Wirtschaft nicht ersetzen können, ist jedoch evident. 
Deshalb sollten alle Anstrengungen auf die Entwicklung 

einer Transformations- und Dekarbonisierungsagenda 
2050 gerichtet sein.

Befund 2: Internationale Krisen und eine 
kooperations- und demokratiefeindliche 
Gegentransformation gefährden den Übergang zur 
Nachhaltigkeit 
Der Erfolgsgeschichte der Pariser Klimabeschlüsse und 
der Agenda 2030 stehen bi-, multi- und internatio-
nale Krisen entgegen: Kriege, Bürgerkriege, transnatio-
naler Terrorismus und Massenflucht sind beherrschende 
Themen der Weltpolitik. Ernst zu nehmende Span-
nungen und politische „Eiszeiten“ erschweren die Koo-
peration zwischen relevanten Akteuren, auch zwischen 
G20-Staaten. Auch zehn Jahre nach dem Ausbruch der 
globalen Finanzmarktkrise stehen Verschuldungs- und 
Bankenkrisen, mit ihren negativen Wirkungen auf Steu-
ereinkommen und Wachstum, weiterhin auf der inter-
nationalen Tagesordnung. Die EU, das Paradebeispiel für 
regionale Staatenkooperation, steckt in einer Existenz-
krise. Der deutsche Diplomat, ehemalige Staatssekretär 
des Auswärtigen Amtes und Präsident der Münchener 
Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, spricht von 
einer drohenden Ära des Weltordnungszerfalls. In einem 
solchen krisengetriebenen Umfeld besteht die Gefahr 
einer Verdrängung der Nachhaltigkeitstransformation 
an die Ränder der G20-Tagesordnung.

Die internationalen Turbulenzen finden ihre Entspre-
chung in krisenhaften Entwicklungen vieler Gesellschaf-
ten, auch innerhalb der G20. Die Wahrnehmung, „die 
Globalisierung“ erzeuge wachsende Disparitäten und 
Ungleichheiten sowie soziale Fliehkräfte, hat sich aus-
gebreitet. Die Folgen der Finanzmarktkrisen haben oft 
die Ärmsten zu tragen, während leistungsfähige multi
nationale Unternehmen durch systematische Steuer-
vermeidungsstrategien ihre Beiträge zur Finanzierung 
öffentlicher Güter reduzieren. Die OECD schätzt die ent-
sprechenden weltweiten staatlichen Einnahmeverluste 
auf 100–240 Mrd. US-$ pro Jahr (OECD, 2015). Die 
„Panama Papers“ sind zu einem Symbol dafür gewor-
den, dass sich auch wohlhabende Bevölkerungsschich-
ten durch Steuerflucht der Verantwortung für das 
Gemeinwohl entziehen. Diese Dynamiken begünsti-
gen den Eindruck, die Globalisierung sei ein Elitenpro-
jekt, was in vielen Ländern zum Aufstieg eines autori-
tären, völkischen Nationalismus beigetragen hat. „Our 
country first“-Bewegungen sind Absagen an interna-
tionale Kooperation und an den Schutz globaler öffent-
licher Güter. Damit steht der „Großen Transformation 
zur Nachhaltigkeit“ (WBGU, 2011) eine autoritäre, neo-
nationalistische Gegentransformation gegenüber, die die 
Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaften, Rechtsstaat-
lichkeit und Demokratie bedroht. 

Die deutsche G20–Präsidentschaft sollte an dieser 
Wegscheide Richtungen und Lösungen für den Über-
gang zu einer nachhaltigen, auf Kooperation basierenden 
Weltgemeinschaft aufzeigen. Gelingt dies nicht, ist zu 
befürchten, dass Nachhaltigkeitspolitik und Ansätze 
funktionierender globaler Governance genauso wie die 
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Errungenschaften der Rechtsstaatlichkeit und Demo-
kratie in den Strudel der globalen Konfrontationen und 
der internen Krisen vieler G20-Staaten hineingezogen 
werden. 

Die Handlungsperspektive des WBGU
Die historischen Beschlüsse von Paris 2015 und die 
Agenda 2030 fallen in eine Zeit brisanter und eska-
lierender nationaler wie internationaler Konflikte, die 
kurzfristiges Krisenmanagement erfordern, viel poli-
tische Aufmerksamkeit binden und deshalb langfrist
orientierte Nachhaltigkeitsreformen erschweren 
könnten. Gerade in dieser Situation ist politische Füh-
rung sowie Weit- und Weltsicht gefragt, um zu verhin-
dern, dass die Pariser Beschlüsse und die Agenda 2030 
auf der Prioritätenliste der internationalen Politik „nach 
hinten durchgereicht“ werden. 

Aufbauend auf Vorarbeiten der chinesischen Präsi-
dentschaft (z.  B. der „Action Plan on the 2030 Agenda 
for Sustainable Development“; G20, 2016a) bietet die 
deutsche G20-Präsidentschaft im Jahr 2017 eine exzel-
lente Gelegenheit, die notwendige Nachhaltigkeitstrans-
formation nicht isoliert von, sondern in Verbindung mit 
den anderen „Großbaustellen der Weltpolitik“ anzuge-
hen. Der WBGU empfiehlt der G20, die Nachhaltigkeit-
stransformation so auszugestalten, dass sie zugleich zu 
dem

>> zentralen Modernisierungsmotor der stagnierenden 
Weltwirtschaft, 

>> Gerechtigkeitsprojekt einer auseinanderdriftenden 
Weltgemeinschaft und 

>> internationalen Friedens- und Kooperationsprojekt 
in Zeiten grassierender Gewalt in vielen Weltregionen 
wird. 

Der WBGU entwickelt hierzu in Kapitel 3 ein Narra-
tiv, das sich auf sein bereits 2011 vorgestelltes Szenario 
zur Großen Transformation stützt (WBGU, 2011), die-
ses im Lichte jüngster Erkenntnisse fortschreibt und in 
ein Bündel konkreter Empfehlungen für Entscheidungs-
träger (von der Regierung bis zum Konsumenten) über-
setzt. 

Eine Grundvoraussetzung für die Umsetzung die-
ser Vorschläge ist das Leitbild des gestaltenden Staa­
tes: öffentliche Institutionen, Markt, Zivilgesellschaft 
und Wissenschaft müssen in eine neue Balance gebracht 
werden, um den Übergang zur Nachhaltigkeit als glo­
bales Modernisierungsprojekt voranzubringen. Die erste 
große Globalisierungskrise zwischen 1910 und 1930 
versetzte die damals führenden Industrienationen in 
einen Zustand gefährlicher Nervosität und provozierte 
einen hysterischen Nationalismus, der die intellektuelle, 
kulturelle und technologische Kreativität dieser Epo-
che erstickte, internationale Initiativen wie den Völker-
bund lahmlegte und letztlich in zwei Weltkriege mün-
dete. Einzig die US-amerikanische Politik des New Deal 
entzog sich der Dynamik nationalistischer Austeritäts-
politik und baute gegen den wirtschaftlichen Nieder-
gang wohlfahrtsstaatliche Barrieren ein. In der heutigen 
Globalisierungskrise ist ein neuer „Deal“, ein (globaler) 

Gesellschaftsvertrag zur Nachhaltigkeit und Inklu-
sion erforderlich, der die Grenzen der Nationalstaaten 
übersteigt und die Überwindung des gegenwärtigen 
Stagnationszustands der Weltwirtschaft mit dem Pro-
jekt der Wiederherstellung des Friedens zwischen Zivili­
sation und Natur verbindet.

Die G20-Staaten produzieren 80  % des globa-
len Sozialprodukts (World Bank, 2016a) und 82  % der 
Treibhausgase aus fossilen Energieträgern (IEA, 2015a). 
Sie sind daher die essenziellen Gestalter des politischen 
und sozioökonomischen Weltgeschehens und damit die 
Hauptadressaten dieser Studie. Themen wie Innovatio-
nen, Investitionen und Infrastrukturen finden sich regel-
mäßig auf der G20-Agenda; 2016 ist noch die hochre-
levante Frage der Begrenzung gesellschaftlicher Dispa-
ritäten – Stichwort: Inklusion – hinzugekommen (G20, 
2016b). Damit sind die zentralen Begriffe benannt, 
um welche dieses Sondergutachten kreist: Innovation, 
Infrastruktur, Investition und Inklusion, also die „vier 
großen I“. Deutschland sollte seine G20-Präsidentschaft 
2017 dazu nutzen, diese Begriffe in einer geschlosse-
nen Fortschrittsvision zusammenzubringen. Dafür gibt 
der WBGU eine Reihe von Anregungen, die in den Kapi-
teln 3 und 4 ausgeführt werden.

Damit die einschlägige Debatte ins Konkrete über-
führt werden kann, bringt der WBGU insbesondere zwei 
neuartige Politikelemente ins Spiel, nämlich den deka­
dischen Klimaschutzfahrplan und den transformati­
ven Staatsfonds. Was das erste Element angeht, entwi-
ckelt der WBGU mit Blick auf die neuesten Forschungs-
resultate und Technologieperspektiven einen Fahrplan 
für den durch die Agenda 2030 und das Pariser Über-
einkommen de facto vereinbarten Übergang vom fos-
sil-nuklearen zum effizient-erneuerbaren Wirtschaften. 
Dabei werden explizit die Neuerungen benannt, die in 5- 
bzw. 10-Jahresschritten in den relevanten sozioökonomi­
schen Sektoren bewirkt werden müssen. Dazu gehört die 
schnelle Substitution der Kohle im Energiesektor ebenso 
wie die Elektrifizierung des Transportsektors weit vor 
2050 und die umgehende Nachhaltigkeitsreform im 
Ernährungssektor. Als möglicherweise entscheiden-
des Modernisierungsinstrument wird den G20-Staaten 
die Einrichtung von Zukunftsfonds empfohlen, inspi-
riert durch Institutionen wie den durch Erdöl- und Erd-
gaseinnahmen gespeisten staatlichen Pensionsfonds 
Norwegens (Statens pensjonsfond utland), jedoch in 
Absicht und Wirkung weit über diesen hinausgreifend. 
Mit solchen transformativen Staatsfonds könnten die in 
der Nachhaltigkeitsverantwortung stehenden Staaten zu 
proaktiven Gestaltern des Wandels werden, wobei sich 
eine Reihe von Optionen anbieten: Direkte Investitio­
nen in Zukunftsprojekte, Public-Private Partnerships zur 
Mobilisierung und Hebelung privater Liquidität, Markt-
präsenz im Sinne von Bundesaktionären (Corneo, 2015) 
oder die fiskalische Abfederung sozialrelevanter Konver­
sionsprozesse.

Am deutschen Beispiel lässt sich dieser Doppelansatz 
ausgezeichnet illustrieren: Die nach Paris 2015 notwen-
dig gewordene Fortschreibung des nationalen Klima-
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schutzplans wird sich an den großen I orientieren müs-
sen, insbesondere was den vollständigen Ausstieg aus 
der Kohlenutzung in der vierten Dekade des 21. Jahr-
hunderts angeht. Den betroffenen Regionen muss einer-
seits eine Modernisierungsperspektive aufgezeigt wer-
den (etwa der Aufbau konkurrenzfähiger industriel-
ler Kapazitäten im Energiespeicherbereich), anderer-
seits braucht der Wandlungsprozess Fördermittel und 
sozialpolitische Flankierungen, wenn er im erforderli-
chen Zeitrahmen gelingen soll.

Der Beirat geht sogar noch einen weiteren Konkre-
tisierungsschritt, indem er Überlegungen zur Finan-
zierung eines „Zukunftsfonds Deutschland“ und sei-
ner Entsprechungen in anderen G20-Staaten anstellt 
(Kasten 3.3-1). Nach Ansicht des WBGU ist dafür eine 
strukturelle Steuerreform ins Auge zu fassen, die sich 
an den Erfordernissen der Agenda 2030 und des Pari-
ser Übereinkommens orientiert und die zum einen 
notorische Externalitäten (wie Umweltzerstörung und 
Gesundheitsschäden) nicht länger ignoriert sowie zum 
anderen dazu beiträgt, gesellschaftliche Ungleichhei-
ten signifikant abzubauen. Neben der progressiven CO2-
Bepreisung darf in diesem Zusammenhang auch die Erb-
schaftsthematik kein Tabu mehr darstellen.

Die Hoffnung
Wie eingangs unterstrichen, hat sich das Nachkriegs-
modell der globalisierten Wertschöpfung auf der Basis 
fossiler Energieträger von selbst festgefahren. Seine 
intergenerationellen Kollateralschäden sind bei diesem 
Negativurteil noch gar nicht berücksichtigt. Der Beirat 
ist jedoch der Ansicht, dass sich mit der nachhaltigen 
Umgestaltung dieses Modells eine doppelte Dividende 
erzielen ließe: Nicht nur würde dadurch eine fatale 
Degradierung der globalen Umwelt verhindert, sondern 
auch die Grundlage für eine neue ökonomische Dynamik 
mit positiven Auswirkungen auf Beschäftigung, Wohl-
stand und Teilhabe geschaffen. Zugespitzt formuliert 
spricht vieles dafür, dass nicht die Weltwirtschaft trans­
formiert werden muss, um das Klima zu retten, sondern 
dass die für die Bewahrung der natürlichen Lebensgrund­
lagen erforderlichen Innovationen die Weltwirtschaft ret­
ten werden! Denn die in Kapitel 3 umrissene Dekarbo-
nisierung ist nichts weniger als eine industrielle Revolu-
tion im Erdmaßstab.

Wie der WBGU in Kapitel 4 näher ausführt, dürfte 
die Transformationsdividende sogar noch höher ausfal-
len: Denn Klimaschutz- und Nachhaltigkeitspolitik kann 
dazu beitragen, den inneren und äußeren Frieden zu 
bewahren, indem sie Ressourcen- und Verteilungskon-
flikte entschärft und damit Bürgerkriegen und Massen-
flucht entgegenwirkt. Im Gegensatz dazu untergräbt die 
schrankenlose Ausbeutung der Natur den Frieden zwi-
schen den Nationen. Klimaschutz und die Agenda 2030 
können zum Modernisierungs-, Gerechtigkeits- und 
Friedensprojekt werden. 

Der WBGU empfiehlt der G20 folgende Argumen-
tation für die Ausrichtung der Weltwirtschaft an der 
Agenda 2030 und dem Pariser Klimaübereinkommen:

1.	 Nachhaltigkeitspolitik ist auch in weltpolitisch 
schwierigen Zeiten kein Luxus. Eine Verschleppung 
der Umsetzung des Übereinkommens von Paris und 
ein ungebremster Klimawandel werden wie Brand-
beschleuniger für bereits existierende und zukünf-
tige Konflikte in der Weltgesellschaft wirken. Viele 
Gesellschaften würden durch die Folgen einer 
unkontrollierten globalen Erwärmung überfordert 
und destabilisiert (WBGU, 2008, 2014a). 

2.	 Die Agenda 2030 ist eine ambitionierte, zukunfts-
orientierte Antwort auf die gesellschaftlichen Flieh-
kräfte, globalisierungsskeptische Sorgen vieler Men-
schen und nationalistische Angstreaktionen, die in 
vielen Ländern um sich greifen. Es wird immer deut-
licher, dass die Dekarbonisierung und der Aufbau 
ressourcenschonender Kreislaufwirtschaften nur in 
Verbindung mit sozialen Reformen und der Schaf-
fung von Entwicklungs- und Lebensperspektiven 
für alle Menschen gelingen können. Eine solche Per-
spektive stellt sich sowohl gegen autoritär-natio-
nalistische, internationale Kooperation ablehnende 
Bewegungen als auch gegen verengte wirtschafts-
liberale Perspektiven, die lange die Folgen sozialer 
Ungleichheit und Segregation ignoriert haben.

3.	 Nach den Beschlüssen von Paris kann gerade die 
Klimapolitik, über zwei Jahrzehnte ein Symbol 
blockierten Multilateralismus, zum Hoffnungsträ-
ger für eine erneuerte Kultur globaler Kooperation 
in Zeiten gefährlicher internationaler Spannungen 
werden. Beide Weltnachhaltigkeitsabkommen sind 
zum Scheitern verurteilt, wenn sie nicht massiv von 
den G20-Staaten vorangebracht werden.

4.	 Mit dem Pariser Klimaübereinkommen und der 
Agenda 2030 stehen Kooperations- und Zukunfts-
perspektiven eröffnende Politikentwürfe zur Ver-
fügung, die den destruktiven Wirkungen von 
Renationalisierungen in vielen Gesellschaften sowie 
Konflikt- und Gewalteskalationen im internatio-
nalen System entgegengestellt werden können. Es 
lässt sich demonstrieren, dass die globale Transfor­
mation zur Nachhaltigkeit im Effekt auch ein Moder­
nisierungs-, Gerechtigkeits- und Friedensprojekt sein 
kann. Eine kluge Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-
politik dient der Modernisierung der Weltwirtschaft 
und eröffnet ökonomische Entwicklungschancen, weil 
sie erhebliche Investitionsmöglichkeiten und nach-
haltige Beschäftigung schafft sowie Investitionen 
aus unproduktiven und spekulativen Anlageformen 
in zukunftsfeste Branchen und Unternehmen lenkt. 
Klimaschutz- und Nachhaltigkeitspolitik ist Gerech­
tigkeitspolitik, wenn sie Dekarbonisierungsstrategien 
sozialverträglich gestaltet, Ungleichheiten effektiv 
bekämpft und die soziale Kohäsion stärkt. Und Klima-
schutz- und Nachhaltigkeitspolitik kann dazu beitra-
gen, den Frieden zu bewahren, indem sie Ressourcen- 
und Verteilungskonflikte entschärft und damit Bür-
gerkriegen und Massenflucht entgegenwirkt.

5.	 Die Dekarbonisierung nimmt in der Nachhaltigkeits-
transformation eine zentrale Rolle ein: Sie ist ein 



7

﻿ � Einleitung 1﻿﻿  Einleitung  1

essenzieller Baustein der Agenda 2030, denn ohne 
die Bekämpfung des Klimawandels ist die Umset-
zung der SDGs, insbesondere die radikale Reduzie-
rung von Armut und Ungleichheit, nicht möglich. 
Gleichzeitig wird die Dekarbonisierung nur im Kon-
text der SDGs gelingen, beispielsweise durch den 
massiven Ausbau erneuerbarer Energien bei gleich-
zeitiger Schaffung des Zugangs zu moderner Energie 
für Milliarden in Energiearmut lebender Menschen, 
sowie durch den sozialverträglichen Umbau klima-
schädlicher Produktion und Branchen. 

6.	 Als globales Modernisierungs-, Gerechtigkeits- und 
Friedensprojekt erfordert eine transformative Klima-
schutz- und Nachhaltigkeitspolitik:
•	Eine Neuausrichtung von technologischen und 

sozialen Innovationen, damit Wirtschafts- und 
Wohlstandsentwicklung innerhalb der Leitplan-
ken des Erdsystems möglich werden;
•	Einen raschen klimaverträglichen und ressourcen-

schonenden Umbau der zentralen Infrastrukturen 
der nationalen Ökonomien und der Weltwirt-
schaft;
•	Die Schaffung von entsprechenden Rahmenbedin-

gungen, um einen Investitionsschub für die Nach-
haltigkeitstransformation auszulösen;
•	Deren Verknüpfung mit dem handlungsleitenden 

Prinzip der sozialen Inklusion, also von Gerech-
tigkeit und Teilhabe, weil diese sich nicht von 
allein ergibt und zugleich Bedingung sowie Ziel 
einer gelingenden Gesellschaftstransformation zur 
Nachhaltigkeit darstellt.

Um die Transformation zu beschleunigen und an den 
„vier großen I“ auszurichten, unterstreicht der WBGU 
die Idee eines gestaltenden Staates, eingebettet in ein 
neues Gleichgewicht aus Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft unter Einschluss der Wissenschaft, und schlägt 
eine an der Vision der Agenda 2030 orientierte Steuerre-
form vor, um transformative Staatsfonds zu generieren, 
die helfen, Dekarbonisierungsstrategien umzusetzen.
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Die folgenden Überlegungen stellen den Klimaschutz, 
seine völkerrechtlich neue Verankerung und die daraus 
erwachsenden Handlungserfordernisse ins Zentrum, vor 
allem in Bezug auf die weltweiten Infrastrukturen. Nur 
wenn auch die anderen Nachhaltigkeitsziele berück-
sichtigt werden, kann eine Strategie zum Klimaschutz 
einen erfolgreichen Beitrag zu einem globalen Moder-
nisierungs-, Gerechtigkeits- und Friedensprojekt leisten 
(Kap. 4).

2.1
Was in Paris beschlossen wurde

Das am 12. Dezember 2015 auf der Vertragsstaaten-
konferenz der Klimarahmenkonvention (United Nations 
Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) 
verabschiedete Übereinkommen von Paris (Paris Agree-
ment) ist ein Meilenstein der Klimapolitik. Sein zen-
traler Erfolg ist die Festlegung verbindlicher Quali-
tätsziele für den Klimaschutz für nahezu die gesamte 
Staatengemeinschaft. 

Das Übereinkommen von Paris ist ein völkerrecht-
licher Vertrag im Sinne des Wiener Übereinkommens 
über das Recht der Verträge (Wiener Vertragsrechtskon-
vention, 1969) und entfaltet – dem Mandat von Durban 
entsprechend – grundsätzlich Bindungswirkung für die 
Vertragsparteien (pacta sunt servanda; Schlacke, 2016; 
Bodle et al., 2016). 

Nichtsdestotrotz entfalten die jeweiligen Regelungen 
des Übereinkommens von Paris eine unterschiedliche 
Reichweite im Hinblick auf ihre Verbindlichkeit: Es kann 
sich um Ziele, konkrete Verpflichtungen, ausfüllungs
bedürftige Rahmenvorgaben oder lediglich Empfeh-
lungen handeln. Vorschriften, die ein konkretes Han-
deln, Dulden oder Unterlassen vorschreiben, sind indes 
die Ausnahme. Auch der Adressatenkreis kann unter-
schiedlich ausfallen (Vertragsstaaten, Industriestaaten, 
Entwicklungsländer, Sekretariat usw.). Insoweit ist die 
Verbindlichkeit des Abkommens jeweils von der Ausge-
staltung der Einzelvorschriften abhängig. Die Positionie-
rung der G20-Staaten zur Umsetzung des Übereinkom-
mens von Paris ist daher von großer Bedeutung.

Das Ziel in Art. 2.1 (a), den Anstieg der globalen 
Mitteltemperatur deutlich unter (well below) 2  °C im 
Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu halten und 
Anstrengungen zu verfolgen, den Temperaturanstieg 

sogar auf 1,5  °C zu begrenzen, ist für alle Vertragspar-
teien verbindlich (Frank, 2016). Erstmalig hat sich die 
Staatengemeinschaft damit völkerrechtlich auf ein quan-
tifiziertes Klimaschutzziel geeinigt. Hierdurch wird die 
„gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems“ 
aus Art. 2 der Klimarahmenkonvention konkretisiert 
(WBGU, 2014a; Morgenstern und Dehnen, 2016). 
Erst durch weitere Konkretisierung werden sowohl das 
2  °C-Ziel als auch das 1,5  °C-Ziel vollziehbar, kontrollier-
bar oder sanktionierbar sein (Schlacke, 2016). 

Auch das an alle Vertragsstaaten gerichtete globale 
Langfristziel aus Art. 4.1, den Scheitelpunkt der Treib-
hausgasemissionen so schnell wie möglich zu erreichen, 
gefolgt von rascher Reduktion, um in der zweiten Hälfte 
des Jahrhunderts ein Gleichgewicht zwischen anthropo-
genen Emissionen durch Quellen und dem Abbau von 
Treibhausgasen durch Senken zu erreichen, ist ein zwar 
verbindliches Ziel, das aber ohne weitere Konkretisie-
rung ebenfalls weder vollziehbar, kontrollierbar noch 
sanktionierbar ist. Bezweckt wird eine Treibhausgas-
neutralität in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, die 
nicht ausschließlich durch Vermeidung von Treibhaus-
gasemissionen erreicht werden muss, sondern auch 
offen ist für auf die Herstellung von CO2-Senken gerich-
tete Geoengineering-Maßnahmen (z.  B. Aufforstung, 
Meeresdüngung, Ozean-Alkalinisierung; Morgenstern 
und Dehnen, 2016). Nicht erfasst sind dagegen Maß-
nahmen des Solar Radiation Management, d.  h. solche 
Geoengineering-Technologien, die eine Temperaturbe-
grenzung durch Abschirmung von Sonneneinstrahlung 
bezwecken (Kasten 2), denn Sinn und Zweck sowie 
Wortlaut des Art. 4.1 („removals by sinks of greenhouse 
gases“) sind auf Emissionen und Senken von Treibhaus-
gasen beschränkt. Senken sind im Sinne von Art. 1.8 
UNFCCC solche Vorgänge, mit denen klimawirksame 
Stoffe aus der Atmosphäre entfernt werden (z.  B. CO2-
Aufnahme durch Wälder, Meere, technische Verfahren). 

Diese Zielsetzungen sollen vor allem durch die 
nationalen Klimaschutzbeiträge (Nationally Determined 
Contributions – NDCs) erreicht werden. NDCs kön-
nen Klimaschutz und Anpassung bezwecken. Sie die-
nen nicht dazu, einen Umgang mit Verlusten und Schä-
den (Loss and Damage) zu finden (Art. 3). Die Vertrags-
parteien werden verpflichtet, NDCs zu melden, diese 
alle fünf Jahre zu überarbeiten, zu verschärfen und 
erneut zu melden sowie über ihre Entwicklung, Errei-
chung und Einhaltung klar und transparent zu berich-
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ten (Art. 4.2, 4.3, 4.8, 13.7 (b)). Es ist das Tätigwerden 
an sich geschuldet (Morgenstern und Dehnen, 2016), 
ohne dass konkrete Teilziele vorgegeben werden. Hie-
rin liegt eine Chance und Verantwortung für die Natio-
nalstaaten, denen die Umsetzung der Pariser Ziele über-
tragen wird. Da die Nichterreichung oder Nichteinhal-
tung gemeldeter Klimaschutzbeiträge nach dem Über-
einkommen von Paris nicht sanktionierbar sind, müssen 
sie nationale Vorkehrungen treffen, die die Durchset-
zung der eingegangenen Verpflichtungen gewährleisten 
bzw. bei Nichterreichung Sanktionen vorsehen. Es ist 
ausdrücklich verboten, Emissionsreduktionen doppelt 
zu zählen (Art. 6.5). Das UNFCCC-Sekretariat wird ver-
pflichtet, NDCs und Anpassungsmaßnahmen festzuhal-
ten (Art. 4.12, 7.12).

Die bisher gemeldeten Intended Nationally Deter-
mined Contributions (INDCs) oder die NDCs sind nicht 
immer quantifiziert oder quantifizierbar. Um sie am 
Langfristtemperaturziel (deutlich unter 2  °C) und den in 
Art 4.1 formulierten globalen Langfristzielen zu Emis-
sionen zu messen, und um die Bemühungen der Ver-
tragsstaaten zu ihrer Einhaltung überprüfen zu kön-
nen, sollten einheitliche Standards für die Meldung von 
NDCs entwickelt werden. Der Erfolg des Übereinkom-
mens ist zu einem großen Teil von der Steigerung der 
nationalen Beiträge abhängig (Arens et al., 2015). 

Das Übereinkommen von Paris setzt im Unterschied 
zum Kyoto-Protokoll auf die Verantwortungsübernahme 
aller Staaten, unabhängig davon, ob es sich um Indus-
trie-, Schwellen- oder Entwicklungsländer handelt. Das 
Übereinkommen rekurriert nichtsdestotrotz auf ein 
Kernprinzip der Klimarahmenkonvention: das Prinzip 
der „common but differentiated responsibilities“ (Art. 3 
UNFCCC; Art. 2 Abs. 2 Übereinkommen von Paris). So 
wird Industriestaaten eine Führungsrolle z.  B. bei der 
Festlegung von NDCs zugewiesen (Schlacke, 2016).

Die Förderung von Anpassungsmaßnahmen ist 
Teil der Zielbestimmungen des Pariser Übereinkom-
mens (Art. 2 Abs. 1 lit. b) geworden. Anpassung an 
den Klimawandel hat dadurch eine Aufwertung erfah-
ren (Morgenstern und Dehnen, 2016; Doelle, 2016) 
und sollte weiter gestärkt werden. Zunächst können 
Anpassungsmaßnahmen betroffene Bevölkerungsgrup-
pen gegen bereits eingetretene bzw. wahrscheinlich ein-
tretende Folgen des Klimawandels wappnen und damit 
auch indirekt Fluchtursachen bekämpfen. Aus Sicht des 
WBGU kann Flucht vor den bzw. die Migration in Reak-
tion auf die Folgen des Klimawandels als ultima ratio 
der Anpassung verstanden werden. Bislang wird das 
Thema Migration unter „displacement“ (Verdrängung) 
lediglich in der völkerrechtlich unverbindlichen Begleit
entscheidung zum Übereinkommen von Paris, beispiels-
weise unter der Überschrift der Verluste und Schäden, 
behandelt und dem Warschau-Mechanismus unterstellt 
(UNFCCC, 2015b: §§ 50–51; WBGU, 2014a). 

Der Ausgleich von durch den Klimawandel erzeugten 
Verlusten und Schäden fand keine Berücksichtigung. 
Verluste und Schäden werden zwar in Art. 8 Pariser 
Übereinkommen aufgegriffen, die Vertragsparteien stell-

ten jedoch klar, dass sie Schadenersatz oder Haftung für 
klimawandel(mit)bedingte Schäden nicht als von dieser 
Regelung erfasst betrachten (Morgenstern und Dehnen, 
2016; Doelle, 2016). Allein die Erwähnung, dass Ver-
luste und Schäden durch den Klimawandel ein Problem 
sind und behandelt werden müssen, reicht nach Ansicht 
des WBGU allerdings nicht aus. Fast ist man geneigt, eine 
derart schwache Ausgestaltung als ein „von der Agenda 
nehmen“ zu interpretieren. Es sollten vielmehr kon-
krete rechtliche Folgen an die Verursachung von Ver-
lusten und Schäden geknüpft werden, etwa Ansprüche 
auf Schadenersatz für die kleinen Inselstaaten verankert 
werden. Der WBGU empfiehlt den Beginn einer Diskus-
sion, wer für diese Schäden aufkommen muss, wie sie 
ausgeglichen werden und wer, wo und wie Ansprüche 
durchsetzen kann. Nur so können zukünftige Konflikte 
verhindert werden.

Das Thema der Klima(schutz)finanzierung fand als 
Teil der Zielbestimmungen in Art. 2.1 (c) an hervorgeho-
bener Stelle Eingang in das Übereinkommen (Morgen-
stern und Dehnen, 2016). Art. 9 rekurriert auf die Ver-
pflichtung der Industriestaaten unter der Klimarahmen-
konvention, Entwicklungsländer finanziell zu unterstüt-
zen. Konkretere Verpflichtungen, wie beispielsweise 100 
Mrd. US-$ jährlich bereitzustellen, wurden allerdings 
nur in der Begleitentscheidung (§ 54) zum Übereinkom-
men aufgegriffen (Bodle et al., 2016). Ein rechtsverbind-
liches, stufenweises Einstellen (phase out) von Subven-
tionen für fossile Brennstoffe konnte nicht durchgesetzt 
werden (Doelle, 2016). Vielmehr liegt der Schwerpunkt 
der in Paris vereinbarten Maßnahmen bei Transparenz 
schaffenden, prozeduralen Vorgaben. Zum einen hält 
der WBGU es daher für wichtig, möglichst schnell die-
sen prozeduralen Rahmen mit Maßnahmen auszufüllen 
(Kap. 4.3). Zum anderen sollten die Industrie- und auch 
Schwellenländer konkrete finanzielle Verpflichtungen 
übernehmen, um Klimaschutz- und Klimaanpassungs-
maßnahmen zu unterstützen. Die G20-Staaten sollten 
hierbei eine Vorreiterrolle übernehmen. 

Insgesamt geht vom Übereinkommen von Paris ein 
sehr wichtiges Signal für den internationalen Klima-
schutz aus. Der in Paris geschaffene Rahmen muss 
zeitnah durch internationale wie nationale Maßnah-
men gefüllt werden. Gefragt sind insoweit neben Stan
dardisierungen und dem Monitoring der Klimaschutz-
beiträge vor allem ambitionierte zusätzliche Dekarboni-
sierungsanstrengungen der Vertragsstaaten. 

2.2
Erwärmung begrenzen und Klimaextreme 
vermeiden

Seit der 15. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmen-
konvention 2009 in Kopenhagen ist die Begrenzung der 
globalen Erwärmung auf 2  °C gegenüber der Zeit vor 
der Industriellen Revolution in den internationalen Ver-
handlungen präsent. Die Klimafolgenforschung zeigt, 
dass bei einem Überschreiten dieser planetarischen 
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Leitplanke gefährliche anthropogene Einflüsse auf das 
Wetter und Klima (z.  B. vermehrte Extremwetterereig-
nisse, Dürren, Überschwemmungen, Verschwinden von 
Gebirgsgletschern, irreversibles Schmelzen des grönlän-
dischen Eisschilds, starker Meeresspiegelanstieg) wahr-
scheinlicher werden; allerdings können auch unterhalb 
dieser Grenze Gefährdungen auftreten (WBGU, 1995, 
2003, 2009b; UNFCCC, 2015a). Die Erwärmung ist nicht 
überall gleich, sondern regional sehr unterschiedlich. So 
erwärmt sich etwa die Arktis mehr als doppelt so stark 
wie das globale Mittel (Cohen et al., 2014). Auch der 
Meeresspiegelanstieg ist regional unterschiedlich aus-
geprägt (Rhein et al., 2013). Daher werden sich auch 
die Klimafolgen regional stark unterscheiden. Das in 
Paris beschlossene Ziel, den Anstieg der durchschnitt-
lichen Oberflächentemperatur nicht nur deutlich unter 
2  °C im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu hal-
ten, sondern auch Anstrengungen zu unternehmen, um 
den Temperaturanstieg auf 1,5  °C zu begrenzen, würde 
die Risiken und Auswirkungen der Klimaänderungen 
erheblich verringern und ist daher aus Vorsorgegesichts-
punkten zu empfehlen. Folgerichtig wäre nur noch eine 
zusätzliche Erwärmung von 0,5–1  °C tolerierbar, da die 
globale Temperatur von 1880 bis 2015 bereits um etwa 
1  °C gestiegen ist (Hansen et al., 2016; Abb. 2.2-1). 
Neueste Messungen zeigen, dass jeder einzelne Monat 
von Oktober 2015 bis August 2016 die jeweils höchste 
Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen aufweist 
(NASA, 2016).

Welche Erwärmung erreicht wird, hängt entschei-
dend von der Menge an CO2 ab, die die Menschheit 
noch in die Atmosphäre emittiert. Umfangreiche Ana-
lysen haben gezeigt, dass die global gemittelte Lufttem-
peratur in Bodennähe nahezu linear von der seit Beginn 
der Industrialisierung emittierten Gesamtmenge an CO2 
abhängt (IPCC, 2014a; Abb. 2.2-2). Um die Erwärmung 

mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln auf 1,5  °C 
bzw. 2  °C zu begrenzen, dürften die zukünftigen kumula-
tiven Emissionen etwa 200 Gt CO2 bzw. 800 Gt CO2 nicht 
überschreiten. Diese Zahlen wurden wie folgt abgelei-
tet: Laut Synthesebericht des letzten Sachstandsberichts 
des IPCC (2014a) verblieb im Jahr 2011 noch ein Bud-
get von 400 Gt CO2, um die Erderwärmung auf maxi-
mal 1,5  °C zu begrenzen, bzw. 1.000 Gt CO2 für 2  °C (mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 66  %). In den letzten fünf 
Jahren lagen die globalen Emissionen bei etwa 40 Gt CO2 
pro Jahr, wovon etwa 32 Gt CO2 auf die Verbrennung 
fossiler Brennstoffe, etwa 4 Gt CO2 auf die Zementpro-
duktion und andere industrielle Prozesse sowie etwa 4 
Gt CO2 auf Landnutzungsänderungen entfielen (Global 
Carbon Project, 2016). In der Summe reduzieren sich 
also die Budgets um jeweils 200 Gt CO2, so dass ab 2016 
ein Budget von 200 Gt CO2 bis zu Erreichung von 1,5  °C 
und von 800 Gt CO2 für 2  °C zur Verfügung stünde. 

Verbleiben die globalen Emissionen weiterhin bei 
knapp 40 Gt CO2 pro Jahr, würden die kumulierten Emis-
sionen bereits in etwa fünf Jahren ein Niveau errei-
chen, bei dem die global gemittelte Temperatur mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 66  % gerade noch unter 1,5  °C 
bleibt; das entsprechende Niveau für eine Begren-
zung auf 2  °C wäre in 20 Jahren erreicht. Alle zusätzlich 
anfallenden Emissionen müssten später durch „nega-
tive Emissionen“, d.  h. durch Entnahme von CO2 aus der 
Atmosphäre, kompensiert werden. Derzeit ist allerdings 
wissenschaftlich noch unklar, wie sich negative Emissi-
onen genau auf den globalen Kohlenstoffkreislauf aus-
wirken, und welche Folgen der vorangegangenen Emis-
sionen sie tatsächlich rückgängig machen können (Fuss 
et al., 2014). Ebenso unklar ist, wie das Erdsystem ins-
gesamt auf eine schnelle Reduktion der CO2-Konzentra-
tion reagieren würde. 

In einem Szenario ohne wirksamen Klimaschutz könnte 
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Abbildung 2.2-1
Entwicklung der 
global gemittelten 
Oberflächentemperatur 
zwischen 1880 und 2015. 
Gezeigt ist jeweils die 
Temperaturabweichung 
gegenüber dem Mittelwert 
der Jahre 1951–1980.
Quelle: WBGU, auf 
Grundlage von Daten des 
Goddard Institute for Space 
Studies (NASA, 2016)
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die Erwärmung am Ende dieses Jahrhunderts über 4  °C 
liegen (IPCC, 2014a). Werden alle bisher von den Ver-
tragsstaaten des Pariser Übereinkommens für den Zeit-
raum bis 2030 angekündigten Klimaschutzmaßnahmen – 
(Intended) Nationally Determined Contributions, (I)NDCs 
– umgesetzt, würden die Emissionen einem Pfad folgen, 
der die Erwärmung auf unter 3–3,5  °C begrenzen könnte 
(UNEP, 2015). Die derzeitigen (I)NDCs erreichen, gemes-
sen an einem Business-as-usual-Pfad, im Jahr 2030 etwa 
45  % der Emissionsreduktion die notwendig wäre, um auf 
einen 2  °C-kompatiblen Pfad zu gelangen (UNEP, 2015). 
Um die Erwärmung unter 2  °C (1,5  °C) zu halten, sind 
also drastischere – aber durchaus durchführbare – CO2-
Emissionsreduktionen und ein völliger Stopp bis 2070 
(2050) nötig (Kap. 3). Nach Einstellung der Emissionen 
bleibt die Lufttemperatur noch einige Jahrhunderte auf 
etwa demselben Niveau, das im Wesentlichen durch die 
kumulierten Emissionen definiert ist. Nur langsam redu-
ziert sich die Menge an CO2 in der Atmosphäre durch 
Aufnahme in Ozean und Biosphäre (Kap. 2.3; Collins et 
al., 2013:  1106). 

2.3
Nachhaltiger Umgang mit natürlichen und 
anthropogenen Kohlenstoffsenken 

Wie viel des anthropogenen CO2 langfristig in der Atmo-
sphäre verbleibt und zur globalen Erwärmung beiträgt, 
hängt vom Zusammenspiel der CO2-Quellen und -Sen-
ken ab. Etwa die Hälfte des seit 1750 emittierten CO2 
befindet sich noch immer in der Atmosphäre, die andere 
Hälfte wurde wiederum je zur Hälfte vom Ozean und 
von der terrestrischen Biosphäre aufgenommen (Ciais et 
al., 2013). Langfristig (d.  h. im Zeitraum von etwa 1.000 
Jahren) nehmen die Meere den überwiegenden Teil des 
vom Menschen emittierten CO2 auf. 

Durch den bisherigen Eintrag von CO2 ist der pH-
Wert der Meeresoberflächen bereits um 0,1 gesunken, 
verglichen mit dem vorindustriellen Wert (Rhein et al., 
2013:  294). Dies entspricht einer Zunahme des Säu-
regehalts um fast 30  %. Ein Fortschreiten der Versau-
erung könnte zu kritischen Belastungen mariner Öko-

Abbildung 2.2-2
Anstieg der globalen Oberflächentemperatur in Abhängigkeit von den kumulierten CO2-Emissionen. In der Graphik sind 
Beobachtungen und Ergebnisse verschiedener Modelle zusammengefasst. Je nach Szenario werden bestimmte Werte kumulativer 
Emissionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erreicht (farbige fette Linien und Punkte; die farbig unterlegte Fläche zeigt die 
Streuung der Modellergebnisse und Szenarien). Bei diesen Szenarien sind auch die Wirkungen anderer Treibhausgase auf die 
Temperatur berücksichtigt. Die dünne schwarze Linie mit der grau unterlegten Fläche als Streubreite zeigt, wie die Erwärmung 
ausfallen würde, wenn keine anderen Treibhausgase, sondern ausschließlich CO2 emittiert würde; dabei wurde ein Anstieg des CO2 

um 1  % pro Jahr angenommen.
Quelle: IPCC, 2013; Knutti und Rogelj, 2015

Te
m

pe
ra

tu
ra

bw
ei

ch
un

g 
re

la
tiv

 z
um

 M
itt

el
 v

on
 1

86
1–

18
80

 [°
C

]

Kumulierte anthropogene CO2-Emissionen seit 1870 [Gt C]

Kumulierte anthropogene CO2-Emissionen seit 1870 [Gt CO2]

Historisch
RCP Bandbreite
1% pro Jahr CO2

1% pro Jahr CO2 Bandbreite

RCP2.6
RCP4.5
RCP6.0
RCP8.5

Szenarien

0

1

2

3

4

5
1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

2050

2100

2100

2030

2050

2100

21002050

2030

2010

2000

1980

1890

1950

2050



13

Nachhaltiger Umgang mit natürlichen und anthropogenen Kohlenstoffsenken   2.3

systeme und Arten führen (z.  B. Korallenriffe, kalkbil-
dende Organismen; WBGU, 2006, 2013:  47; Ciais et al., 
2013). Der Grund für die Senkenfunktion des Ozeans ist 
der CO2-Anstieg in der Atmosphäre; der CO2-Austausch 
zwischen Atmosphäre und Ozean ist durch Partialdruck-
unterschiede des CO2 getrieben und kaum durch den 
Menschen beeinflussbar bzw. aufhaltbar (Abb. 2.3-1). 
Ausnahmen sind in Kasten 2.3-2 beschriebene Metho-
den der Ozean-Alkalinisierung und der Ozeandüngung 
(Maßnahmen des „Geoengineering“).

Parallel zur Ozeansenke ist seit Beginn der 
Industrialisierung eine steigende Senkenfunktion natür-
licher, nicht durch Landnutzungsänderungen betrof-
fener terrestrischer Ökosysteme durch verstärkte Pho-
tosynthese und damit vermehrtes Wachstum von Pflan-
zen zu verzeichnen. Auch dies ist zum Teil begründet in 
der zunehmenden CO2-Konzentration der Atmosphäre, 
sowie in vermehrten Stickstoffeinträgen, und auch 
in Auswirkungen des Klimawandels, die z.  B. längere 
Wachstumsperioden in mittleren und hohen Breiten zur 
Folge haben (Ciais et al., 2013:  487). Der Schutz und die 
Wiederherstellung natürlicher Ökosysteme können dazu 
beitragen, diese Senkenfunktion aufrechtzuerhalten. 
Auch Landnutzungsänderungen, etwa die verstärkte 
Ausbreitung und höhere Biomassedichte von Wäldern, 
tragen zur CO2-Aufnahme bei und kompensieren einen 
Teil der ebenfalls durch Landnutzungsänderungen (etwa 
Entwaldung) verursachten Emissionen. Die terrestri-
sche CO2-Senke unterliegt starken zwischenjährlichen 
Schwankungen und verschwindet in einzelnen Jahren 
ganz (Ciais et al., 2013:  504).

Landnutzungsmanagement sowie die Erhaltung und 
Wiederherstellung natürlicher Ökosysteme können auf 
verschiedene Weise zum Klimaschutz beitragen:

>> Vermeidung von Emissionen durch den Abbau natür-
licher Kohlenstoffvorräte, z.  B. durch Entwaldung 
und Konversion natürlicher Ökosysteme in Ackerflä-
chen, 

>> Schutz von Ökosystemen zur Erhaltung der CO2-
Senkenfunktionen der terrestrischen Biosphäre,

>> Förderung der Akkumulation von Kohlenstoff im 
Boden oder in der Biomasse auf bewirtschafteten Flä-
chen (z.  B. durch land- und forstwirtschaftliches 
Management, Aufforstung), 

>> Substitution emissionsintensiver Materialien und 
Energieträger durch Nutzung von Biomasse für ener-
getische oder stoffliche Zwecke (z.  B. Bioenergie, Holz 
als Baustoff).

Da fruchtbare Böden eine knappe, unverzichtbare 
und nicht substituierbare Ressource sind, stehen diese 
Optionen in Konkurrenz nicht nur untereinander, son-
dern auch mit anderen Landnutzungserfordernissen 
(WBGU, 2009a). Daher sollte jede großskalige Ände-
rung der Landnutzung immer im Kontext der gesamten 
Agenda 2030 und der SDGs betrachtet werden. Dabei 
geht es nicht nur um das Primat der Ernährung (SDG 
Nr. 2: „Den Hunger beenden...“), sondern u.  a. auch um 
die langfristige Aufrechterhaltung der Bodenfrucht
barkeit, um die Erhaltung von biologischer Vielfalt und 

Ökosystemleistungen (SDG Nr. 15) sowie um den lang-
fristigen Ersatz von aus Erdöl gewonnenen Stoffen (z.  B. 
Plastik) durch biobasierte Produkte. Daher kann die 
Landnutzung keinesfalls einseitig zum Zwecke des Kli-
maschutzes optimiert werden, sei es durch großskalige 
Aufforstung oder Bioenergienutzung.

Eine vieldiskutierte Möglichkeit der Schaffung einer 
anthropogenen CO2-Senke (d.  h. „negativer Emissionen“) 
ist die Kombination von Bioenergienutzung mit Kohlendi-
oxidabscheidung und -speicherung (Bioenergy with Car-
bon Dioxide Capture and Storage – BECCS). Darunter wird 
ein Verfahren verstanden, das darauf zielt, der Atmo-
sphäre dauerhaft CO2 zu entziehen, indem Pflanzenmasse 
energetisch genutzt wird und das dabei freigesetzte CO2 
aus dem Rauchgas abgeschieden und in unterirdischen 
Lagerstätten gespeichert wird (Kasten 2.3-1). Der WBGU 
rät davon ab, BECCS als großskalige Lösungsoption für 
den Klimaschutz zu sehen. Eine limitierte Anwendung 
von BECCS auf Grundlage der Nutzung von Abfall- und 
Reststoffen und einem Anbau von Energiepflanzen, der 
nicht im Konflikt mit Nahrungsmittelproduktion und dem 
Erhalt von Ökosystemen steht, kann die Bemühungen, 
den anthropogenen Klimawandel zu begrenzen, aber 
unterstützen. Bei einem angenommenen Reststoffpo-
tenzial für die energetische Nutzung von 50 EJ könnten 
theoretisch etwa 3 Gt CO2 pro Jahr für die Sequestrie-
rung zur Verfügung stehen (WBGU, 2009a:  138). Dies 
entspricht in etwa einem Zehntel der derzeitigen jähr-
lichen Emissionen aus der Nutzung fossiler Energieträger.

Auch rät der WBGU davon ab, großskalige 
Aufforstungen, Eisendüngung bzw. Alkalinisierung der 

Atmosphäre

Ozean Terrestrische Biosphäre 
und Biomasseprodukte

Fossile Energieträger

CO2-Austausch
beeinflussbar

CO2-
Austausch 
nicht direkt

beeinflussbar

1 2

CO2-
Austausch

nur zum Teil
beeinflussbar

3

Abbildung 2.3-1
Schema des globalen Kohlenstoffkreislaufs. Die atmosphärische 
CO2-Konzentration wird im Wesentlichen bestimmt durch (1) 
CO2-Flüsse zwischen Atmosphäre und Ozean. Dabei handelt es 
sich um große natürliche Flüsse, die nach heutigem Stand der 
Technik kaum direkt durch den Menschen beeinflussbar sind, 
(2) CO2-Emissionen aus der Nutzung fossiler Energieträger. 
Diese Flüsse sind anthropogen und damit durch den Menschen 
kontrollierbar, (3) CO2-Flüsse zwischen der terrestrischen 
Biosphäre und der Atmosphäre: Dies sind große, überwiegend 
natürliche Flüsse, die nur zum kleinen Teil (vor allem durch 
Landnutzungsänderungen bzw. -management) durch den 
Menschen beeinflussbar sind. Durch die Ausgestaltung der 
Landnutzung lässt sich die Aufteilung des Kohlenstoffs 
zwischen Atmosphäre und terrestrischer Biosphäre in Grenzen 
verschieben. Diese Maßnahmen sind überwiegend reversibel.
Quelle: WBGU, 2009a:  95
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Ozeane als weitere Möglichkeiten der Schaffung nega-
tiver Emissionen ins Auge zu fassen, da diese mit unter-
schiedlichsten Problemen, potenziellen Schäden und 
schwer oder nicht kalkulierbaren Risiken verbunden 
sind (Kasten 2.3-2). 

2.4
Transformation der Infrastruktur

Die im Übereinkommen von Paris vereinbarten Ziele 
bedeuten eine erhebliche Herausforderung für die 
Transformation der globalen Infrastrukturen. Gegen-
über dem Status Quo müssen Transformationspro-
zesse radikal beschleunigt werden, um die notwendi-
gen Technologiesprünge zu vollziehen. Zum Beispiel 
müssten in der Automobilindustrie Verbrennungs
motoren durch emissionsfreie Antriebstechnologien 
ersetzt werden, weit bevor das maximale Effizienzver-
besserungspotenzial von Verbrennungsmotoren ausge-
schöpft worden ist, was u.  a. entsprechende Infrastruk-
tur (z.  B. Stromtankstellen) erfordert. Auch im Städtebau 
muss umgesteuert werden. Der in den kommenden 
Dekaden zu erwartende gewaltige Urbanisierungsschub 
(etwa 2,5 Mrd. zusätzliche Stadtbewohner bis Mitte des 
Jahrhunderts) sowie seine ressourcen- und klimaver-
trägliche Gestaltung sind zentral für eine global nachhal-
tige Entwicklung. In den Städten wird sich entscheiden, 
ob die Transformation zur Nachhaltigkeit gelingt (WBGU, 
2016a:  5  f.). 

Dieses Bewusstsein herrscht jedoch bei vielen Ent-
scheidungsträgern sowie in weiten Teilen der Öffentlich-
keit bisher noch nicht vor. Deshalb wären klare Signale der 
Entscheidungsträger der G20 an die Wirtschaft sehr hilf-

reich, damit diese einen verlässlichen Planungshorizont 
vorfindet.

Hauptfaktor Zeit
Derzeit sind fossile Energien mit 32 Gt CO2 sowie 
Zementherstellung und industrielle Prozesse mit 4 Gt 
CO2 für den Großteil der jährlichen Treibhausgasemis-
sionen verantwortlich (Global Carbon Project, 2016; 
IPCC, 2014a:  45). Diese Emissionen werden in hohem 
Maß durch die Ausgestaltung der weltweiten Infra-
struktursysteme determiniert. Damit das Klimaziel 
von Paris erreicht werden kann, muss die zukünftige 
Rate der Dekarbonisierung – gemessen als Reduktion 
der Kohlenstoffintensität (t CO2 pro Mio. € des BIP) – 
signifikant höher ausfallen als die in der Vergangenheit 
beobachtbare Rate. Zwischen 2000 und 2014 ist die 
globale Kohlenstoffintensität im Durchschnitt um 1,3  % 
jährlich gefallen. Um eine Stabilisierung der globalen 
Erwärmung unterhalb von 2  °C zu erreichen, muss die 
Kohlenstoffintensität jedoch mit einer Rate von mehr als 
6  % pro Jahr reduziert werden (PWC, 2015). Dies kann, 
insbesondere vor dem Hintergrund des engen Zeitfen-
sters, nicht allein durch eine Substitution bestehender 
Energieerzeugungsinfrastrukturen durch emissionsarme 
oder emissionsfreie Alternativen erreicht werden. Viel-
mehr müssen, neben einem beschleunigten Ausbau der 
erneuerbaren Energien, mit gleich hoher Priorität Effizi-
enz- und Suffizienzmaßnahmen in sämtlichen Bereichen 
von Wirtschaft und Gesellschaft umgesetzt werden. 

Transformationspotenzial nicht unterschätzen 
Das Potenzial, die bisherige Energieinfrastruktur schnell 
zu erneuern, wird nach Auffassung des WBGU unter-
schätzt. Ein starker technologischer Wandel findet 

Kasten 2.3-1

Bioenergie und Kohlenstoffspeicherung (BECCS)

Während ihres Wachstums nehmen Pflanzen mittels Photo-
synthese CO2 aus der Atmosphäre auf und wandeln es in Bio-
masse um. Ohne menschliche Eingriffe wird der weitaus größte 
Teil davon später durch metabolische Prozesse oder durch bio-
logischen Abbau wieder in die Atmosphäre abgegeben. Um der 
Atmosphäre das CO2 dauerhaft zu entziehen, könnte die Pflan-
zenmasse energetisch genutzt werden, wobei das dabei frei-
gesetzte CO2 aus dem Rauchgas abgeschieden und dauerhaft 
gespeichert wird. Dieses als BECCS (Bioenergy with Carbon 
Dioxide Capture and Storage) bezeichnete Verfahren könnte 
also „negative Emissionen“ erzeugen und die atmosphärische 
CO2-Konzentration senken. Unter Nachhaltigkeitsgesichts-
punkten sind vor einem großskaligen Einsatz dieser Technolo-
gie vor allem zwei Fragen zu klären: 

Erstens muss gewährleistet sein, dass die genutzte Biomasse 
auf nachhaltige Weise gewonnen wurde. Werden hier eigens 
angebaute Energiepflanzen verwendet, ergeben sich viel-
fältige Konkurrenzen mit anderen Landnutzungen, wie z.  B. 
für Ernährung und Naturschutz. Je nach Anbausystem und 
genutzter Landfläche kann der Anbau von Energiepflanzen 
selbst erhebliche CO2-Emissionen verursachen. Der WBGU hat 
in seinem Gutachten „Zukunftsfähige Bioenergie und nachhal-

tige Landnutzung“ (WBGU, 2009a) umfangreiche Analysen 
zu nachhaltigen Bioenergiepotenzialen vorgelegt und emp-
fohlen, hierfür prioritär Abfall- und Reststoffe zu verwenden, 
da dabei kaum Konkurrenzen zu bestehender Landnutzung 
auftreten. Sofern eigens Energiepflanzen angebaut werden, 
sollte dies bevorzugt auf marginalen, also wenig fruchtbaren 
Flächen geschehen, wobei mehrjährige Anbaukulturen und 
Energiegräser grundsätzlich gegenüber einjährigen Kulturen 
zu bevorzugen sind (WBGU, 2009a:  6).

Zweitens stellt sich die Frage nach der CCS-Technologie 
(Carbon Dioxide Capture and Storage) und den nutzbaren 
geologischen Speichern. Die CCS-Technologie selbst ist heute 
prinzipiell technisch ausgereift und verfügbar, jedoch noch 
nicht großmaßstäblich erprobt. Der Einsatz von CCS bei der 
Nutzung oder Förderung fossiler Energieträger führt nicht, wie 
in Kombination mit Bioenergie, zu negativen Emissionen, son-
dern kann nur anthropogene Emissionen verringern. 

Da die Verfügbarkeit langfristig sicherer, d.  h. gegen die 
Atmosphäre abgedichteter CO2-Speicher unklar und die 
Akzeptanz ihrer Nutzung schwer vorhersagbar ist, könnte es 
zu einer Konkurrenz zwischen BECCS und der Nutzung von 
CCS im Rahmen der Energiegewinnung aus fossilen Energie-
trägern kommen (van Vuuren et al., 2013). In jedem Fall setzt 
eine mögliche relevante zukünftige Nutzung von BECCS wei-
tere Forschung und Erprobung voraus.
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Kasten 2.3-2

Bewertung des Geoengineering 

Der Begriff Geoengineering beschreibt den Versuch, das Kli-
masystem gezielt zu beeinflussen, um die zukünftige globa-
le Erderwärmung zu reduzieren. Hierbei handelt es sich um 
großskalige Eingriffe in ein komplexes System, deren Neben-
wirkungen nur unzulänglich verstanden sind. Es lassen sich 
zwei grundsätzliche Methoden des Geoengineering unter-
scheiden: die Manipulation des globalen Strahlungshaushalts 
(Solar Radiation Management – SRM), die direkt die einge-
hende Sonneneinstrahlung beeinflusst, und die Reduktion 
der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre (Carbon 
Dioxide Removal – CDR). Beide Methoden sind in der Literatur 
ausführlich beschrieben (z.  B. The Royal Society, 2009; UBA, 
2011; Rickels et al., 2011).

Klimarechnungen mit Erdsystemmodellen haben gezeigt, 
dass die meisten der zurzeit diskutierten Verfahren die globale 
Erwärmung nur wenig bremsen können (<  8  %) und meist mit 
gravierenden Nebenwirkungen auf das Klimasystem und Öko-
systeme einhergehen (Keller et al., 2014). 

SRM wäre die einzige Methode die Erderwärmung effektiv 
zu reduzieren; allerdings wäre die so erreichte Abkühlung der 
Atmosphäre mit umfangreichen Nebenwirkungen und Unwäg-
barkeiten verbunden. Zum einen würde SRM die globale zwi-
schenstaatliche Zusammenarbeit vor bislang nicht gekannte 
Herausforderungen stellen, da SRM-Maßnahmen durchaus 
von Einzelstaaten zur Verfolgung eigener Zwecke genutzt wer-
den könnten, gleichzeitig aber globale Auswirkungen haben 
würden. Weiterhin würde ein zwischenzeitliches Aussetzen 
des Geoengineering durch SRM die Erdoberflächentempe-
raturen in ihren „Normalzustand“ ohne den Eingriff zurück 
katapultieren. Ein rasanter Klimawandel innerhalb weniger 
Jahre (Keller et al., 2014) mit unabsehbaren Folgen für Men-
schen und Gesellschaften wäre die Konsequenz. Nicht zuletzt 
würde die Anwendung von SRM erheblichen Einfluss auf 
Systeme aller Größenordnungen haben, beispielsweise auf die 
Monsunzirkulation, lokale Wettermuster, Ozeanzirkulation 
und die Ozonschicht. Aus Sicht des WBGU stehen die Risiken 
der Anwendung von SRM zur Bekämpfung des Klimawandels 
in keinem Verhältnis zu ihrem potenziellen Nutzen. Der WBGU 
lehnt die Anwendung von SRM daher ab.

Im Gegensatz zu SRM könnte durch CDR auch das Problem 
der Ozeanversauerung adressiert werden und sprunghafte 
Veränderungen der Oberflächentemperaturen wie im Falle 
eines Stopps der SRM-Anwendung wären weitgehend ausge-
schlossen. Vielen CDR-Techniken ist gemein, dass sie extrem 
flächenintensiv sind und teilweise erhebliche Nebenwirkungen 
auf die Bio- und Geosphäre haben.

>> Ozean-Alkalinisierung: Durch die Beschleunigung der natür-
lichen chemischen Verwitterung von Gestein könnte CO2 
theoretisch schneller aus der Atmosphäre gebunden und 
in die Ozeane eingeleitet werden. Die beschleunigte Koh-
lenstoffbindung kann durch das Zerkleinern und Mah-
len beispielsweise von Olivinen (Kalk- und Silikatgestein) 
erreicht werden (Köhler et al., 2010). Die Voraussetzungen 
hierzu gleichen denen des modernen Bergbaus, die Ver-
fahren wären extrem energieintensiv und erfordern eine 
umfangreiche Infrastruktur sowie erhebliche Gesteinsmen-
gen (3 Mrd. t Olivin wären in der Lage nur 9  % der anthro-
pogenen CO2-Emissionen zu neutralisieren, Köhler et al., 
2010). Das zerstoßene Gestein müsste großflächig in die 
Ozeane eingebracht werden, um dort in das Tiefenwasser 
zu gelangen. Sowohl an Land als auch im Ozean ist diese 
Methode höchst invasiv und viele Nebenwirkungen sind 
bisher nicht abschätzbar (beispielsweise die ökosystemaren 
Folgen einer Alkalinisierung der Ozeane). Der WBGU rät von 
dieser Technologie ab.

>> Manipulation der marinen Biomasseproduktion: Die Ver-
stärkung der marinen Kohlenstoffsenken durch erhöhtes 
Biomassewachstum in nährstofflimitierten Ozeanregionen 
könnte durch die Düngung mit Mikro- (z.  B. Eisen, Eisen-
düngung) und Makronährstoffen (z.  B. Stickstoff, Phos-
phor) erreichbar sein. Das Absinken der Biomasse in tief-
ere Ozeanschichten könnte zu einer langfristigen Speiche-
rung des gebundenen Kohlenstoffs führen. Allerdings hängt 
die Effektivität dieser Methode von verschiedenen physi-
kalischen und biologischen Faktoren ab (z.  B. Tiefenwasser-
bildung oder die vorzeitige Re-Emission des gespeicherten 
Kohlenstoffs in die Atmosphäre durch bakterielle Zerset-
zung der Biomasse). Die Ergebnisse aus Modellstudien und 
lokalen Experimenten sind teils widersprüchlich und nicht 
belastbar genug, um die Effektivität großskaliger Ozean-
düngung zu quantifizieren (z.  B. Jin et al., 2007; CBD, 2009; 
Smetacek et al., 2012). Mit Blick auf die teils unerforschten 
potenziellen Nebenwirkungen der Ozeandüngung auf Mee-
resökosysteme lehnt der WBGU auch dieses Geoenginee-
ring-Verfahren ab.

>> Großskalige Aufforstung: Eine großskalige Aufforstung wäre 
wegen der limitierten Anbauflächen und der Konkurrenz 
zwischen der Produktion von Nahrungsmitteln, Bauholz 
und Bioenergie und der Erhaltung von biologischer Viel-
falt, natürlichen Ökosystemen und Ökosystemleistungen 
nur in Bereichen sinnvoll, die bisher nicht genutzt werden 
und für die keine wertvollen natürlichen Ökosysteme kon-
vertiert werden müssten. So beschäftigen sich einige Unter-
suchungen mit der Vision einer Begrünung von Halbwüsten 
und Wüsten mittels künstlicher Bewässerung mit entsalztem 
Meerwasser (z.  B. Sahara, australisches Outback; Ornstein et 
al., 2009; Keller et al., 2014). Simulationen mit Erdsystem-
modellen zeigen, dass eine großflächige Aufforstung dieser 
Bereiche den CO2-Gehalt der Luft zwar ein wenig reduziert, 
aber die Temperatur wird nicht verringert, sondern erhöht 
sich sogar leicht. Grund dafür ist im Wesentlichen das gerin-
gere Reflexionsvermögen von Wäldern im Vergleich zur 
Wüste und damit die erhöhte Absorption der Sonnenstrah-
lung (Keller et al., 2014). Ein weiterer gravierender Nach-
teil sind die immensen Kosten für die Bewässerung dieser 
Wüstengebiete sowie die Folgen im Fall eines Ausfalls der 
Bewässerung. Nicht untersucht wurden bisher die Einflüsse 
der Zerstörung der Wüstenökosysteme und der wahrschein-
lich starken Reduktion des Saharastaubtransports und der 
damit verbundenen Düngung des Atlantiks und des Regen-
walds im Amazonasgebiet. Aufgrund der hohen Kosten, 
der negativen Einwirkung auf Lufttemperatur und die noch 
unerforschten Effekte auf die Ökosysteme erscheint dieses 
Verfahren zurzeit nicht sinnvoll.

>> CO2-Bindung aus der Luft durch chemische Sequestrierung: 
Die direkte Bindung von CO2 aus der Luft könnte theoretisch 
auch durch eine chemische Sequestrierung erreicht werden 
(Direct Air Capture – DAC). Bisher beschränkt sich die Erpro-
bung dieser Technologie allerdings auf wenige Gebiete, und 
die Skalierung von DAC auf Dimensionen, welche einen 
signifikanten Einfluss auf atmosphärische CO2-Konzentra-
tionen hätte, ist mit heutiger Technologie nicht realisierbar 
und sehr energieintensiv. Forschungs- und Entwicklungs
arbeiten könnten den Energie- und Kostenbedarf allerdings 
signifikant senken (Lackner et al., 2012).



2  Klimaschutz: Die Herausforderung von Paris 

16

bereits statt: Die Stromerzeugungskapazität aus Wind 
und Sonne ist in den letzten Jahren weltweit exponen-
tiell gewachsen, wobei die Kosten stark gesunken sind 
(Abb. 2.4-1). 

Schellnhuber et al. (2016) deuten das mögliche Über-
schreiten von Kipppunkten für den Übergang zu einem 
rein erneuerbaren Energiesystem an, die in bisherigen 
Vermeidungsnarrativen oder Szenarien nicht oder nur 
unzureichend abgebildet sind. Die fossilen Kapazitäten 
könnten daher viel schneller aus dem Energiesystem 
herausgenommen werden als oftmals angenommen. 
Dem stehen Austrittsbarrieren gegenüber (Profitabili-
tät, „versunkene“ Kosten), welche über regulatorische 
oder kompensatorische Maßnahmen adressiert werden 
können. 

Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt ist die radikale 
Reduzierung des Einsatzes von Zement im Bausek-
tor (WBGU, 2016a). Zukünftig könnte Holz vor allem 
im Wohnungsbau großskalig eingesetzt werden. Da 
Holz im Vergleich zu konventionellen Baustoffen (z.  B. 
Beton, Stahl und Aluminium) weniger Energieeinsatz 
erfordert und ohne Prozessemissionen auskommt, kön-
nen dadurch erhebliche Emissionseinsparungen erreicht 
werden. Wieviel Holz allerdings nachhaltig zur Verfü-
gung stünde, ist offen und muss genauer untersucht 
werden (Churkina, 2016). 

Eine weitere wichtige Stellschraube, deren Poten-
zial aus Sicht des WBGU oftmals unterschätzt wird, 
ist der Wandel von Lebensstilen und Konsummustern, 
die einen Infrastrukturwandel vorbereiten und beglei-

ten können. Diese Optionen sind meist nicht an tech-
nische Restriktionen gebunden und könnten unmittel-
bar wirksam werden. Ein positives Beispiel ist der aktu-
ell stattfindende Wandel von Ernährungsmustern in Tei-
len westlicher Gesellschaften. Durch die Reduktion des 
Konsums tierischer Produkte könnten landwirtschaft-
liche Flächen eingespart und stattdessen für schwer 
substituierbare Nutzungsformen, etwa zur Produktion 
von Holz bzw. Biomasse für den Baustoffsektor, genutzt 
werden. 

Die Einhaltung der in Paris beschlossenen Klima-
schutzziele kann durch verschiedene Technologieport
folios erfolgen, welche mit unterschiedlichen Risiken und 
Schwierigkeiten behaftet sind. Ein denkbares Portfolio 
beinhaltet dabei einen massiven Zubau der Kernener-
gie, sowie den großskaligen Einsatz von CCS und BECCS 
(z.  B. im RCP2.6-Szenario: van Vuuren et al., 2011); not-
falls gepaart mit Geoengineering-Maßnahmen, für den 
Fall, dass eine Reduzierung der Emissionen nicht aus-
reichend schnell gelingt. Aus Sicht des WBGU gibt es 
jedoch keine Rechtfertigung die mit einem solchen Port-
folio verbundenen Risiken einzugehen, solange es weit-
aus risikoärmere Alternativen gibt. 

Ein alternatives Portfolio mit völlig anderer Schwer-
punktsetzung besteht aus einem stark beschleu-
nigten Ausbau erneuerbarer Energien bei gleichzei-
tiger erheblicher Steigerung der Energieeffizienz und 
einem beschleunigten Ausstieg aus der Nutzung fossiler 
Energieträger, was den Verzicht auf die aus Sicht des 
WBGU als zu riskant eingestuften Vermeidungsoptionen 
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Abbildung 2.4‑1
Entwicklung erneuerbarer Energien. Das Wachstum an installierten Solar- und Windenergiekapazitäten hat die Erwartungen 
weit übertroffen. Gleichzeitig sind die Kosten rapide gefallen: seit dem Jahr 2000 um 35  % für Windenergie und um 86  % für 
Solarenergie. 
Quelle: Trancik et al., 2015
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Empfehlungen   2.5

erlaubt. Ein solcher Pfad wird in Kapitel  3.2 skizziert 
(Kasten 3.2‑1). Der WBGU plädiert dafür, dass inner-
halb des Möglichkeitsraums ein Pfad beschritten wird, 
der mit höchster Priorität auf einen beschleunigten Aus-
bau der erneuerbaren Energien setzt und bei dem ris-
kantere Optionen wie BECCS nur in kleinem Maßstab 
und als Rückfalloption zum Einsatz kommen. Auf hoch-
riskante Optionen des Geoengineering (Kasten 2.3-2) 
sollte gänzlich verzichtet werden. Die Umsetzung eines 
solchen Pfades wird in Kapitel 3.2 in einem Klima-
schutzfahrplan beschrieben. 

2.5
Empfehlungen 

Um die weitere Erwärmung des Klimas aufzuhalten, ist ein 
vollständiger Stopp der CO2-Emissionen notwendig. Für 
eine Begrenzung der Klimaerwärmung unter 2  °C sollten 
diese Nullemissionen spätestens 2070 erreicht sein, für 
eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5  °C bereits bis 
2050. Die globale Transformation sollte daher beschleu-
nigt werden, um die Emissionen so schnell wie möglich 
zu mindern und schließlich auf Null zu führen. Kernele-
mente sind ein schneller Ausbau erneuerbarer Energien, 
eine effektive Begrenzung des Energieverbrauchs und 
ein schneller Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energie-
träger. Der Einsatz unausgereifter und nicht ausreichend 
erprobter Technologien – wie Kohlendioxidabscheidung 
und -speicherung (Carbon Dioxide Capture and Storage 
– CCS) oder die Kombination von Bioenergienutzung 
mit CCS (BECCS) – sollte so weit wie möglich vermieden 
werden. Der WBGU empfiehlt, abgesehen von Rest- und 
Abfallstoffen auf den Einsatz von Biomasse in der Ener-
gieproduktion weitgehend zu verzichten und das zur Ver-
fügung stehende nachhaltige Potenzial an Biomasse bzw. 
Holz soweit möglich im Bausektor zu nutzen.

G20: Transformation vorantreiben
Die Regierungen der G20-Staaten sollten die globale 
Transformation zu einer klimaverträglichen Gesellschaft 
als prägende Akteure im Rahmen des Pariser Überein-
kommens bis 2020 vorantreiben. Die Bundesregierung 
sollte für die deutsche G20-Präsidentschaft anstreben, 
dass die G20 ein Dekarbonisierungziel vereinbart, wie 
es ähnlich bereits beim G7-Gipfel im Jahr 2015 in Elmau 
gelungen ist. 
1.	 Die G20 sollte vereinbaren, ihre CO2-Emissionen aus 

fossilen Quellen bis 2050 auf Null abzusenken. Sie 
sollten für ihre Volkswirtschaften umfassende und 
überprüfbare Dekarbonisierungsstrategien entwi-
ckeln, die einen Ausstieg aus der Nutzung fossi-
ler Energieträger bis 2050 beinhalten. Der WBGU 
schlägt dafür zentrale Meilensteine vor (Kap. 3).

2.	 Die G20 sollte sich dafür einsetzen, dass natürliche 
Ökosysteme geschützt bzw. wiederhergestellt wer-
den, so dass die natürlichen Kohlenstoffvorräte (z.  B. 
Wälder, Moore) und die Senkenfunktion der terres-
trischen Biosphäre erhalten werden. Landnutzungs-

änderungen und Landnutzungsmanagement soll-
ten nicht allein an Klimaschutzkriterien ausgerichtet 
werden; es sollte immer die gesamte Agenda 2030, 
d.  h. alle SDGs, berücksichtigt werden.

3.	 Die G20 sollte sich zu Geoengineering positionieren: 
Maßnahmen, die auf die Änderung der Strahlungs-
bilanz abzielen, sollten nicht verfolgt werden. Auch 
von Maßnahmen, die auf die großskalige Änderung 
des Kohlenstoffkreislaufs abzielen, rät der WBGU 
ab. Ausnahmen betreffen die Kombination von Bio-
energie mit CCS (BECCS) im kleinen Maßstab sowie 
die chemische Bindung von CO2 aus der Luft; hier ist 
weitere Forschung und Erprobung notwendig.

4.	 Die G20 sollte sich dafür einsetzen, dass ein ver-
bindlicher und universeller völkerrechtlicher Rah-
men für das „Ob“ und „Wie“ von Geoengineering-
Maßnahmen entwickelt wird, der das Vorsorgeprin-
zip berücksichtigt sowie Moratorien und Haftungs-
regelungen enthält. Die G20 sollte hierzu den Anstoß 
geben.

G20-Staaten: Vorreiterrolle in der internationalen 
Klimapolitik übernehmen
Die besondere Verantwortung der G20-Staaten sollte 
sich auch in ihrer Rolle als Vertragsstaaten der Klima-
rahmenkonvention und als Unterzeichnerstaaten des 
Pariser Übereinkommens niederschlagen. Sie können in 
folgenden drei Bereichen eine Vorreiterrolle entwickeln:
1.	 Die derzeitigen Reduktionsversprechen – (Intended) 

Nationally Determined Contributions: (I)NDC) – 
der Vertragsstaaten der UNFCCC liegen noch weit 
unter dem Niveau, das erforderlich ist, um die Ziele 
des Übereinkommens von Paris umzusetzen. Die 
G20-Staaten sollten mit sehr ambitionierten Reduk-
tionszielen und Umsetzungsfahrplänen voranschrei-
ten und ihre (I)NDCs entsprechend nachbessern. Die 
G20-Staaten sollten ihre Klimaschutzbeiträge nicht 
nur ambitioniert, sondern auch nach vergleichbaren 
Standards sowie Monitoring- und Review-Prozessen 
formulieren.

2.	 Um die Klimaschutzziele des Pariser Übereinkom-
mens zu erreichen, sind die G20-Staaten herausge-
fordert, in den verbleibenden vier Jahren bis zur 
Geltung des Pariser Übereinkommens Dekarbonisie-
rungsstrategien zu entwickeln, d.  h. konkrete Pläne 
für den Ausstieg aus fossilen Energieträgern zu for-
mulieren. Hierzu zählt auch die Entwicklung von 
Fahrplänen für den Abbau von Subventionen fossi-
ler Energieträger bis 2020. 

3.	 Die G20-Staaten sollten darüber hinaus in folgenden 
Bereichen Signale setzen:
•	Die G20-Staaten sollten für die Anpassung ihrer 

Länder an den Klimawandel ambitionierte Ziele 
formulieren und effektive Maßnahmen ergreifen. 
Sie sollten darauf hinwirken, dass Anpassungsziele 
im Rahmen des Pariser Übereinkommens verein-
bart werden. 
•	Die G20-Staaten sollten sich dafür einset-

zen, dass innerhalb der UNFCCC und des Pariser 
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Übereinkommens das Thema „Verluste und Schä-
den“ gestärkt wird, vor allem durch eine rasche 
Entwicklung von Prinzipien und Regeln für Kom-
pensationsverpflichtungen. 
•	Das Thema klimawandelbedingte Flucht sollte 

durch die G20-Staaten vorangetrieben wer-
den. So gilt es, nach dem Verantwortungsprinzip 
Hilfeleistung für Umweltmigranten bereitzustel-
len und Schutzrechte im Rahmen der UNFCCC zu 
fordern. 
•	Im Bereich der Finanzierung können die G20-Staa-

ten starke Signale durch entsprechende Zusa-
gen setzen, insbesondere für die Übernahme von 
Kosten für den Klimaschutz, die Anpassung an 
den Klimawandel sowie für Verluste und Schäden. 
Es bedarf der Diskussion und Entwicklung eines 
umfassenden Regimes für die Haftung für klima-
wandelbedingte Schäden und die Durchsetzung 
derartiger Ansprüche. 
•	Als übergreifende Maßnahme empfiehlt der 

WBGU, das Thema „Urbanisierung und Transfor-
mation“ dauerhaft zu einem Tagesordnungspunkt 
der G20 aufzuwerten (WBGU, 2016a). Die deut-
sche G20-Präsidentschaft sollte dazu genutzt 
werden, dieses Thema auf die Agenda zu set-
zen. Die schwache Reaktion der internationa-
len Politik auf Habitat III als erster internationa-
ler Umsetzungskonferenz nach den Beschlüssen 
von 2015 hat gezeigt, dass der anstehende gewal-
tige globale Urbanisierungsschub noch nicht pro-
minent genug in der politischen Agenda verankert 
ist (WBGU, 2016b; Pilardeaux et al., im Druck).

Insgesamt sind die G20-Staaten gefordert, in den kom-
menden vier Jahren eine Vorreiterrolle im Sinne der 
Großen Transformation einzunehmen. Dies würde auch 
zu Synergieeffekten bei der Umsetzung der SDGs führen.
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Die erfolgreiche Umsetzung der Agenda 2030 und des 
Übereinkommens von Paris erfordert – neben der Bereit-
schaft zu internationaler Kooperation – die Entwicklung 
und Umsetzung effektiver nationalstaatlicher Strate-
gien, Umsetzungsfahrpläne und Instrumente transfor-
mativer Governance. Die G20-Regierungen sollten sich 
(1) für eine Neuausrichtung von Innovationen stark 
machen, die über den „G20 Blueprint on Innovative 
Growth“ hinausgeht (G20, 2016c), damit Wirtschafts- 
und Wohlstandsentwicklung innerhalb der planeta-
rischen Leitplanken (WBGU, 2014b) ermöglicht wer-
den. Sie sollten (2) den klimaverträglichen und ressour-
censchonenden Umbau der zentralen Infrastrukturen 
der Weltwirtschaft rasch voranbringen. Die G20 sollte 
(3) Investitionen fördern, die die Nachhaltigkeitstrans-
formation voranbringen. Infrastrukturen, Investitionen 
und Innovationen sind bereits wichtige Elemente der 
G20-Agenda. Die G20-Staaten sollten diese nun aber mit 
dem handlungsleitenden Prinzip der sozialen Inklusion 
verknüpfen, die Bedingung und Ziel einer gelingenden 
Gesellschaftstransformation zur Nachhaltigkeit ist. Das 
Prinzip der Inklusion umfasst dabei die Dimension der 
sozialen Gerechtigkeit sowie die der sozialen, kulturel-
len und politischen Teilhabe.

Nur mit dieser Ausbalancierung von Staat, Markt und 
Zivilgesellschaft sind anspruchsvolle Nachhaltigkeits- 
und Klimaziele erreichbar (Abb. 3-1). Sie bedürfen, wie 

im Folgenden dargestellt, eines plausiblen und realis-
tischen, global koordinierten Zeitplans (Klimaschutz-
fahrplan, Kap. 3.2). In dessen Rahmen können die Mit-
gliedstaaten der G20 jeweils nationalstaatliche Projekte 
zur Erschließung neuer Finanzierungsmöglichkeiten 
verfolgen; der WBGU schlägt hier exemplarisch neu auf-
zulegende transformative Staatsfonds vor (Kap. 3.3). 
Zur Einbeziehung der Zivilgesellschaft in dieses globale 
Vorhaben bedarf es in allen G20-Staaten einer besseren 
„transformative literacy“, also eines Alltagswissens und 
eines Narrativs, welche Möglichkeiten einer transforma-
tiven Politik auf lokaler, nationalstaatlicher und inter-
nationaler Ebene bestehen und sich entwickeln können 
(Schneidewind, 2013:  120).

3.1
Staat, Markt und Zivilgesellschaft neu 
ausbalancieren 

Eine wichtige Voraussetzung zur Erreichung der SDGs 
ist die Ausrichtung der politisch-staatlichen Funkti-
onen auf ein zukunftsfähiges demokratisches Gemein-
wesen mit freien Bürgergesellschaften und in andere 
soziale Systeme eingebettete Märkte. Dazu sollte nach 
Auffassung des WBGU das Leitbild des gestaltenden 
Staates gestärkt werden, das im Zuge der wirtschaftli-

Nachhaltigkeitstransformation in 
den G20-Staaten voranbringen – 
Reformperspektiven

3

Abbildung 3-1
Ausbalancierung von Staat, 
Markt und Zivilgesellschaft 
im Zuge der Transformation 
zur Nachhaltigkeit.
Quelle: WBGU
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chen Deregulierung und Privatisierung der vergangenen 
Dekaden in vielen Ländern zu Gunsten eines Minimal-
staats (Nozick, 1974) zurückgedrängt wurde. Die Idee 
des gestaltenden Staates vermittelt „zwei Aspekte, die 
häufig getrennt oder konträr gedacht werden: die Stär-
kung des Staates, der aktiv Prioritäten setzt und diese 
[...] deutlich macht, und andererseits verbesserte Mit-
sprache-, Mitbestimmungs- und Mitwirkungsmöglich-
keiten der Bürgerinnen und Bürger. [...] Der gestaltende 
Staat steht also fest in der Tradition der liberalen und 
rechtsstaatlichen Demokratie, entwickelt diese aber im 
Sinne der Zukunftsfähigkeit demokratischer Gemein-
wesen und freier Bürgergesellschaften weiter.“ (WBGU, 
2011:  219). Der gestaltende Staat und eine freie Bürger­
gesellschaft bedingen sich also gegenseitig.

Die in der Wirtschaftssoziologie unter Rückgriff auf 
den ungarischen Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi 
geführte Debatte postuliert die „Wiedereinbettung“ 
der Märkte bzw. der Marktwirtschaften. Polanyis Fest-
stellung war, dass sich im 19. Jahrhundert Märkte und 
wirtschaftliche Aktivitäten aus den weiteren sozialen 
Lebensvollzügen „entbettet“ hätten und dass zur Siche-
rung der menschlichen Freiheit, auch von Sicherheit und 
Gerechtigkeit, deren „Wiedereinbettung“ erforderlich 
sei (Polanyi, 1944, 1968). Dieser Kerngedanke klingt 
auch in der lauter werdenden Kritik an einseitig wirt-
schaftsliberalen Ordnungsvorstellungen an. Heute, da 
zum einen eine globale Klima- und Nachhaltigkeitspo-
litik auf die politische Agenda gesetzt worden ist, zum 
anderen die allgemeinen Wohlfahrtseffekte der öko-
nomischen Globalisierung in Frage stehen und daraus 
national-protektionistische Gegenbewegungen erwach-
sen, ist eine Innovation der globalen Governance-
Institutionen wie der nationalen Staatlichkeit erforder-
lich. Hier setzt die Forderung nach Wiedereinbettung 
von Marktwirtschaft und Freihandel an.

In den 1970er Jahren geriet das Paradigma des Wohl-
fahrts- und Interventionsstaates aus dem 19. Jahrhun-
dert und der New-Deal-Periode (1930–1975) an seine 
Grenzen, da er seine vielfältigen Aufgaben oft nur noch 
durch wachsende Bürokratien sowie Verschuldung erfül-
len konnte, die nachfolgende Generationen belasteten. 
Wichtige öffentliche Aufgaben wurden daraufhin wie-
der zunehmend dem Marktwettbewerb überlassen und 
das Leitbild des Bürgers an vielen Stellen durch das 
Leitbild des Konsumenten ersetzt. Weithin (etwa mit 
dem „Washington Consensus“) verbreitete sich Skepsis 
gegenüber der Gestaltungsfähigkeit öffentlicher Politik 
und Gemeinwohl-, Solidaritäts- sowie Gerechtigkeits-
postulate erschienen als nicht mehr zeitgemäß. 

Parallel zu der (bis heute andauernden, in manchen 
Bereichen durchaus sinnvollen) Entstaatlichung und im 
Zuge von zunehmenden internationalen wirtschaftli-
chen, politischen und kulturellen Verflechtungen ver-
stärkt sich nun wieder die Auffassung, dass Eingriffe in 
den Wirtschaftsprozess nötig sind, um den Dimensionen 
von Fairness, Gerechtigkeit und Solidarität gerecht zu 
werden. Das führt zu der Forderung, den Staat wie-
der stärker einzubringen. Unterdessen gelangten ohne-

hin neue Staatsaufgaben auf die Agenda, wie z.  B. im 
Bereich der internationalen Umweltpolitik, die durch die 
Umweltbewegungen und die Rio-Konferenz von 1992 
zunehmend an Bedeutung gewann. Der Schutz der natür-
lichen Lebensgrundlagen ist in den meisten G20-Staaten 
verfassungsrechtlich verankert (Kasten 3.1-1). Dies ver-
änderte erneut den Blick auf den Staat, der zum Schutz 
globaler Gemeingüter aktiver und gestaltender werden 
sollte. Zu klassischen Staatsaufgaben (öffentliche Infra-
struktur und Investition) treten im gestaltenden Staat 
die Aufgaben, soziale Innovation zu fördern und eine 
inklusive Entwicklung unter den Bedingungen der Glo-
balisierung sicherzustellen (Messner, 1997). 

Die Aufgaben des gestaltenden Staates werden 
zunächst mit einem Klimaschutzfahrplan zur Umset-
zung der Pariser Klimaziele und der Agenda 2030 kon-
kretisiert. Insbesondere für die Umsetzung des Überein-
kommens von Paris müssen schnell disruptive Reformen 
realisiert werden, um das Emissionsbudget für das 
1,5  °C-Ziel nicht schon in den kommenden fünf Jah-
ren aufzubrauchen. Dabei kommt den G20-Staaten eine 
besondere Verantwortung zu, die im folgenden Kapitel 
erläutert wird.

3.2
Dekadischer Klimaschutzfahrplan zur 
Dekarbonisierung

Für die Einhaltung des Temperaturziels, deutlich 
unter 2  °C zu bleiben, stellt der WBGU in Anleh-
nung an Rockström et al. (im Druck) im Folgenden 
einen „Klimaschutzfahrplan“ vor, in dem in deka-
dischen Schritten die zwingenden großen Verände-
rungen skizziert werden, um das Übereinkommen von 
Paris umzusetzen und gleichzeitig die Nutzung risiko-
reicher Technologien auszuschließen bzw. zu minimie-
ren (Abb. 3.2-3). Dieser Fahrplan ist somit eine mög-
liche Realisierung des Gesellschaftsvertrags zur großen 
Transformation (WBGU, 2011) und skizziert dringend 
notwendige Handlungsschritte. Während im „Jürgen-
Schmid-Szenario“ (Kasten 3.2-1) der Energiemix im 
Vordergrund steht, geht es im Klimaschutzfahrplan um 
konkrete Entscheidungen der Weltgesellschaft. Im Ver-
gleich zum Jürgen-Schmid-Szenario schließt der Fahr-
plan die begrenzte Nutzung nachhaltiger Technologien 
zur Entfernung von CO2 als mögliche Option in der zwei-
ten Hälfte des Jahrhunderts ein. Trotzdem muss schnell 
gehandelt werden. Der WBGU empfiehlt daher der G20, 
die Implementierung dieses Fahrplans und insbesondere 
der ersten Schritte rasch voranzutreiben. Dabei wer-
den vier Kernstrategien hervorgehoben: (1) die kom-
plette Eliminierung der CO2-Emissionen aus der Nutzung 
fossiler Brennstoffe; (2) eine rapide und tiefgreifende 
Reduzierung anderer klimawirksamer Stoffe (Rußparti-
kel, Methan, Ozonvorprodukte usw.); (3) Maßnahmen, 
um unentbehrliche Kohlenstoffspeicher und natürli-
che Senken (z.  B. tropische Regenwälder und boreale 
Feuchtgebiete) zu schützen und wiederherzustellen; (4) 
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die Entwicklung und Anwendung nachhaltiger Techno-
logien zur Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre. 

2016–2020: Überfällige Maßnahmen 
Zunächst sind bis 2020 die Ausweitung und Verbes-
serung bereits erprobter Instrumente, wie CO2-Steu-
ern und Handelssysteme, Einspeisetarife und Quoten-
systeme, von zentraler Bedeutung. Des Weiteren soll-
ten Anreize für Energieeffizienz im Geschäfts- und 
Privatsektor gesetzt werden, um zeitnahe Fortschritte 
zu erzielen. Dazu gehört auch, dass bis 2020 alle staat-
lichen Subventionen für die Förderung fossiler Brenn-
stoffe in G20-Staaten eingestellt werden. Weitere Län-
der sollten dem rasch folgen. Ebenso sollten bis 2020 
alle Großstädte und Unternehmen in den Industrielän-
dern eine Dekarbonisierungsstrategie erstellen. Zumin-
dest zwei Dutzend Länder sollten bis 2020 ein Ziel-
jahr für die endgültige Einstellung der Nutzung fossi-
ler Brennstoffe benennen. Die Lebensmittelproduktion, 
welche eine wesentliche Quelle von Treibhausgasen ist 
und gleichzeitig natürliche Kohlenstoffspeicher vernich-
tet, sollte in diese Strategie ebenfalls eingebunden wer-
den, z.  B. durch Kampagnen hin zu einer Ernährung mit 
weniger tierischen Produkten und gegen Lebensmit-
telverschwendung. Durch diese vielfältigen Reformen, 
die global koordiniert werden, würde die UNFCCC in 
den kommenden Jahren eine neue, zentrale Rolle in der 
internationalen Gemeinschaft einnehmen.

2020–2030: Herkules-Anstrengungen 
Bis 2030 sollten alle Länder die Zulassung von Fahr-
zeugen mit Verbrennungsmotoren auslaufen lassen. CO2 
sollte in diesem Zeitraum noch intensiver besteuert wer-
den, etwa mit 30 US-$ pro t CO2. Dieser Preis sollte sich 
jede Dekade verdoppeln, bis er schließlich bei mehr als 
240 US-$ pro t CO2 in 2060 liegt. Sämtliche Subventi-
onen fossiler Brennstoffe (derzeit etwa 500 Mrd. US-$ 
pro Jahr; IEA, 2015c) sollten in Investitionen erneuer-

barer Energien umgeleitet werden. Öffentliche und pri-
vate Förderung nachhaltigkeitsbezogener Forschung 
und Entwicklung sollte sich bis 2030 im Vergleich zu 
heute mindestens verzehnfacht haben. Kernthemen 
sind hierbei Verlängerung der Lebensdauer von Bat-
terien und verbesserte Energiespeicherung, alterna-
tive Antriebssysteme für Flugzeuge, smarte Materi-
alien, neue Baustoffe für die Städte, Ansätze zur Gestal-
tung nachhaltiger Lebensweisen und Konzepte für nach-
haltige Urbanisierung in polyzentrischen Strukturen 
(WBGU, 2016a). Zudem sollte in die Aufrechterhaltung 
und Regenerierung natürlicher Kohlenstoffspeicher und 
-senken (z.  B. den Schutz natürlicher Ökosysteme oder 
nachhaltiges Forstmanagement) sowie in die nachhal-
tige Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre (z.  B. durch 
BECCS; Kasten 2.3-1) investiert werden, um eine CO2-
Entfernung aus der Atmosphäre von bis zu 100 Mt CO2 
pro Jahr zu erreichen. Diese Investitionen sollen insbe-
sondere der Weiterentwicklung der Technologie dienen. 

2030–2040: Strategische Durchbrüche 
Ab 2030 sollten alle neu geplanten Quartiere so gebaut 
werden, dass sie mehr Energie bereitstellen als sie ver-
brauchen. Dies könnte durch Plusenergiehäuser reali-
siert werden, die etwa Energiewiederaufbereitung (z.  B. 
durch Abwasserwärmerückgewinnung) und Energiepro-
duktion (z.  B. durch photovoltaische Anlagen) nutzen. 
Sämtliche fluktuierenden Energiequellen sollten eine 
minimale Speicherrate von 90  % besitzen. Der Ener-
gietransport sollte durch supraleitende Kabel auch in 
der Nicht-OECD-Welt optimiert werden. Schwimmende 
und fliegende erneuerbare Energietechnologien sollten 
erheblich zur Energieversorgung beitragen, vor allem in 
Ländern mit begrenzter Fläche für „traditionelle“ erneu-
erbare Energietechnologien (z.  B. Japan). Beispiele hier-
für sind Solarplattformen auf Seen und Flugwindkraft-
anlagen, die auf verschiedenen Höhen durch die Nut-
zung von Drachen Windenergie produzieren. Straßen 

Kasten 3.1-1

Verfassungsrechtliche Verpflichtung zum 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen aktiv 
wahrnehmen

Die konstitutionelle Grundlage zum Schutz globaler Gemein-
güter ist in allen G20-Staaten weitgehend vorhanden: 15 der 
G20-Staaten verpflichten sich in ihren Verfassungen zum 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und damit auch zum 
Schutz des Klimas. Die übrigen anerkennen jedenfalls eine 
staatliche Schutzpflicht. So hat der deutsche Staat, vor allem 
der deutsche Gesetzgeber, gemäß Art. 20a GG den Auftrag, 
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die 
natürlichen Lebensgrundlagen im Rahmen der verfassungs-
mäßigen Ordnung zu schützen. Es ist einhellige internationale 
Auffassung, dass der Begriff des Schutzguts der Umwelt weit zu 
verstehen ist und das Klima als wichtiges globales Gemeingut 
hinzuzählt. EU-weit statuiert Art. 37 Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union eine leistungsgewährende Pflicht zum 
Umweltschutz sowie zur umweltfreundlichen Auslegung des 

EU- und nationalen Rechts (Jarass, 2011). Lediglich die Ver-
fassungen Australiens, Kanadas und der USA enthalten keine 
derartigen Bestimmungen (Boyd, 2012). Allerdings gibt es in 
den USA auf bundesstaatlicher Ebene entsprechende Anknüp-
fungspunkte (UNEP, 2014: 4). Trotz des Fehlens eines Verfas-
sungsdokuments ist auch in Großbritannien Umweltschutz als 
Staatsziel anerkannt (Kloepfer und Mast, 1995: 116; Boyle, 
2007: 10). Für die japanische Verfassung ist die Existenz eines 
Umweltgrundrechts zwar umstritten, aber zumindest vertret-
bar (Iwama, o.J.). 

Trotz dieser verfassungsrechtlichen Verpflichtungen zum 
Umweltschutz haben sich viele G20-Staaten durch Entstaatli-
chung und Privatisierung öffentlicher Aufgaben in den letzten 
Jahrzehnten der Erfüllung wesentlicher staatlicher Umwelt-
schutzaufgaben z.  B. im Abfall-, Wasser- und Energiebereich 
entzogen. Die G20-Staaten sollten der Staatsaufgabe Umwelt- 
und Klimaschutz eine dem verfassungsrechtlichen Rang ent-
sprechende Priorität einräumen und wirksam instrumentell 
unterfüttern, z.  B. durch Einrichtung transformativer Staats-
fonds, die etwa zur Dekarbonisierung der Energiesysteme ein-
gesetzt werden könnten (Kap. 3.2).
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Kasten 3.2-1

Vision eines regenerativen Energiesystems nach 
Jürgen Schmid

Das folgende Szenario, das eine Weiterentwicklung einer im 
Jahr 2011 vorgestellten Vision eines globalen regenerativen 
Energiesystems bis 2050 ist (WBGU, 2011:  129), veröffentlicht 
der WBGU in memoriam Jürgen Schmid, der als Mitglied des 
WBGU wesentlichen Anteil an der Konzeption hatte. 

Um die Frage zu beantworten, wie eine Begrenzung der 
Klimaerwärmung deutlich unterhalb von 2  °C oder sogar auf 
1,5  °C noch erreicht werden kann, werden seit der Paris-Kon-
ferenz eine Reihe von Szenarien entwickelt, die auch in den 
Sonderbericht zum 1,5  °C-Ziel einfließen werden, zu dessen 
Erstellung der IPCC beauftragt worden ist. Eine Transformation 
der Energieinfrastruktur, wie sie in Kapitel 3.2 umrissen wird, 
ist nur durch tiefgreifende Änderungen der Rahmenbedin-
gungen möglich, welche aus jetziger Sicht noch nicht gegeben 
sind. Eine große Mehrheit der bisher vorgelegten Szenarien 
übernutzt daher zunächst das zulässige Emissionsbudget und 
erreicht dieses dann wieder durch die Erzeugung von netto 
negativen Emissionen. Solange aber die bisherigen Szenarien 
davon ausgehen, dass eine schnellere Transformation nicht 
möglich ist, werden auch politische und rechtliche Rahmen-
bedingungen lediglich auf eine graduelle Transformation aus-
gelegt sein. 

Der WBGU zeigt daher im Folgenden ein Szenario, das 
bewusst auf sämtliche als riskant eingestuften Optionen (z.  B. 
Geoengineering) verzichtet (Sterner und Bauer, 2016). Dieses 
Szenario soll einen Anstoß geben, sowohl derzeit entwickel-
te Szenarien als auch Klimaschutzprogramme zu hinterfragen 
und bezüglich der Plausibilität der angenommenen Umbauge-
schwindigkeit zu überprüfen. 

In dem Szenario wird Kohle schnellstmöglich, bis zum Jahr 
2030, aus dem System genommen (Abb. 3.2-1). Erdöl wird 
ebenfalls schrittweise verringert, allerdings mit einer gerin-
geren Rate als Kohle, da es kurzfristig nicht so einfach voll-
ständig zu substituieren ist. Erdgas hingegen kommt bis 2050 

als Brückentechnologie zum Einsatz. Insgesamt ist zu sehen, 
dass alle fossilen Energieträger aufgrund der Subventionierung 
anfangs sehr flach und danach mit einem steileren Gradienten 
auf Null im Jahr 2050 abfallen. Gegenläufig zu den fossilen 
Energieträgern verhalten sich die erneuerbaren Energien. Bio-
masse wird bis zum technischen Potenzial ausgebaut, bleibt 
dann bis 2035 auf diesem Wert, da es eine kurzfristig verfüg-
bare und CO2-neutrale Option ist um Schwankungen auszu-
gleichen. Danach fällt sie linear ab, bis sie 2050, mit Ausnahme 
von Reststoffen, komplett aus dem Energiemix verschwindet, 
damit das nachhaltig verfügbare Potenzial dem Baustoffsektor 
zugänglich gemacht werden kann. Wasserkraft und Meeres
energie werden in einem solch ambitionierten Szenario eben-
falls bis zur Grenze ihres nachhaltigen Potenzials benötigt, 
welches sie ab 2025 komplett ausschöpfen. Insgesamt erreicht 
der globale Primärenergiebedarf im Jahr 2020 sein Maximum 
von 542 EJ. Danach sinkt er bis auf 402 EJ im Jahr 2050. Für 
das Szenario wird angenommen, dass durch Effizienzmaßnah-
men der globale Wärme- und Kältebedarf annähernd konstant 
gehalten und das Wachstum der Endenergienachfrage für den 
Verkehr sowie das globale Wachstum der Stromnachfrage auf 
1  % pro Jahr begrenzt werden können. Dies kann durch eine 
Reihe von Maßnahmen erreicht werden. Diese umfassen eine 
verstärkte Wärmedämmung von Gebäuden, den Einsatz von 
Wärmepumpen sowie die Durchführung von Effizienzmaßnah-
men in der Industrie, sowie extreme Verbesserungen der Wir-
kungsgrade im Bereich der Energiewandlung (Elektromobilität, 
erneuerbare Stromerzeugung). Für den Verkehrssektor bedeu-
tet die Transformation des Primärenergiebedarfs, dass ab 2030 
keine neuen Verbrennungsmotoren mehr in das System kom-
men dürfen und diese ab 2050 komplett verschwinden. Diese 
werden bis 2050 nach und nach durch Elektromobilität und 
Power-to-Gas ersetzt.

Dieses Szenario skizziert die Möglichkeit des rapiden 
Umbaus der Energieinfrastruktur. Abbildung 3.2-2 zeigt die 
Emissionen, die mit dem Szenario verbunden sind. Der in 
Kapitel 3.2 beschriebene Klimaschutzfahrplan konkretisiert 
die dazu notwendigen Handlungen in dekadischen Schrit-
ten. Im Gegensatz zum Klimaschutzfahrplan wird im Szenario 

Abbildung 3.2-1
Jürgen-Schmid-Szenario: Vision eines globalen regenerativen Energiesystems bis 2050. Dargestellt ist eine Aufschlüsselung 
des globalen Primärenergiebedarfs nach Energieträgern. Ziel der Simulation ist die Deckung des globalen Endenergiebedarfs 
bei gleichzeitiger Begrenzung der kumulierten CO2-Emissionen aus der Nutzung fossiler Energieträger sowie 
Industrieprozessen auf 660 Gt und die Absenkung der Emissionen auf Null bis 2050.
Quelle: Sterner und Bauer, 2016 
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sollten zu in sich geschlossenen mobilen Infrastrukturen 
werden, welche Antriebsenergie bereitstellen und Roll
reibung minimieren. Vielversprechend in diesem Rahmen 
sind super-robuste Oberflächenmaterialien, die regene-
rativ erzeugten Strom durch elektromagnetische Induk-
tion an Fahrzeuge weitergeben. Weiterhin sollten im 
Bausektor Materialien wie Beton und Stahl durch klima-
freundliche Substanzen wie Holz, Ton und Stein ersetzt 
werden, unterstützt durch Hightech-Komponenten wie 
Karbonfasern. Ebenfalls sollte die Menge der CO2-Ent-
fernung aus der Atmosphäre verdoppelt werden, durch 
extensive Wiederaufforstung und eine eingeschränkte, 
nachhaltige Nutzung von BECCS (Kasten 2.3‑1). 

2040–2050: Nachsteuern und Verstärken 
Die Erfolge der vergangenen Jahrzehnte sollten weiter 
vorangetrieben werden, während mögliche Misserfolge 

korrigiert werden. Die meisten europäischen Länder 
streben an, ihre Wirtschaft in den 2040er Jahren dekar-
bonisiert zu haben. Der amerikanische sowie asiatische 
Kontinent sollten sich diesem Ziel zum Ende der Dekade 
nähern. Erdgas wird immer noch begrenzt eingesetzt, 
jedoch durch fortgeschrittene CCS-Technologie CO2-
neutral (Matter et al., 2016). Atmosphärische CO2-Ent-
fernung wird, innerhalb der im Kasten 2.3-1 skizzierten 
engen Grenzen, weiter verfolgt werden.

Der in dekadischen Schritten vorgestellte globale 
Fahrplan zur Dekarbonisierung bedarf Innovationen, 
Investitionen sowie einer verbesserten Infrastruktur und 
kann nur durch Inklusion gelingen. Der letzte Punkt muss 
bei allen notwendigen Maßnahmen zur Beeinflussung 
von Innovationen, Investitionen und Infrastruktur mit-
bedacht, und gegebenenfalls ausreichend kompensiert 
werden, um zu verhindern, dass Transformationsziele auf 

bewusst auf negative Emissionen verzichtet, um hervorzuhe-
ben, dass bei sofortigem und ambitioniertem Handeln immer 
noch auf diese mit Unsicherheiten verbundene Option ver-
zichtet werden kann. Sollte jedoch trotz aller Anstrengun-
gen die Transformation der Energieinfrastruktur nicht recht-
zeitig gelingen, kann in begrenztem Umfang auf nachhaltige 

Technologien zur Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre 
zurückgegriffen werden (Kasten 2.3-1). Deshalb sind diese 
Technologieoptionen wie auch weitere konkrete Handlungs-
schritte zur Umsetzung des Pariser Übereinkommens im 
Klimaschutzfahrplan enthalten (Kap. 3.2).
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Abbildung 3.2-2
Die im Jürgen-Schmid-Szenario (Abb. 3.2-1) generierten Emissionen und die dadurch hervorgerufenen Änderungen im 
Kohlenstoffkreislauf. Die CO2-Emissionen aus fossilen Energieträgern, Zementherstellung und Landnutzungsänderungen 
bis 2050 (linke Achse, Werte > 0 sind CO2-Quellen) werden von Atmosphäre, Land und Ozean aufgenommen (linke Achse, 
Werte < 0 sind CO2-Senken). Nachdem die anthropogenen Emissionen ca. 2050 auf Null absinken, geht weiterhin CO2 von 
der Atmosphäre in Land und Ozean über (Kap. 2.3); die Atmosphäre erscheint daher in der Graphik als Quelle. Die rote Linie 
zeigt die kumulierten CO2-Emissionen, die sich nach 2050 stabilisieren (rechte Achse). Der Emissionsverlauf des Szenarios 
lässt eine Begrenzung der Temperaturerhöhung auf deutlich unterhalb von 2  °C erwarten (Kap. 2.2).
Quellen: IIASA, basierend auf Berechnungen durchgeführt mit dem Klimamodell MAGICC (Meinshausen et al., 2011), auf 
Grundlage der Daten aus Sterner und Bauer, 2016 (CO2-Emissionen aus der Nutzung fossiler Energieträger) und RCP 2.6 
(CO2-Emissionen aus Landnutzungsänderungen). Für die CO2-Emissionen aus der Zementherstellung wurde vereinfachend ein 
lineares Absinken auf Null bis 2050 angenommen.



3  Nachhaltigkeitstransformation in den G20-Staaten voranbringen – Reformperspektiven

24

Kosten zunehmender Ungleichheit erreicht werden. Der 
WBGU plädiert dafür, dass trotz der eher technischen 
Natur der im Klimaschutzfahrplan beschriebenen 
Lösungsansätze im Diskurs über Handlungsoptionen zur 
Einhaltung der Klimaschutzziele eine systemische Sicht 
eingenommen wird und in umfassender Weise nicht nur 
die Wirkungen auf das Klimasystem, sondern auch öko-
logische, wirtschaftliche, politische und sozio-kulturelle 
Risiken und Nebenwirkungen betrachtet werden. Vor-
wiegend technische Lösungen bzw. eine vorwiegend 
technische Perspektive liefen ansonsten Gefahr, ein gan-
zes Spektrum möglicher Chancen sowie negativer Folgen 
und Risiken zu übersehen und Pfadabhängigkeiten zu 
schaffen, die irreversibel sind. 

3.3
Transformative Staatsfonds für eine nachhaltige 
Zukunft

Zur Erreichung der SDGs, der Ziele des Übereinkommens 
von Paris und zur Umsetzung des vorgeschlagenen Kli-
maschutzfahrplans (Kap. 3.2), sind strukturelle Ver-
änderungen und neue leistungsfähige Politikinstru-
mente erforderlich. Der WBGU schlägt den G20-Staaten 
dazu die Einrichtung von „Zukunftsfonds“ vor, welche 
nationale, transformative Staatsfonds sind, die durch 
eine Nachhaltigkeitsabgabe finanziert werden sollten. 
Diese Abgabe sollte sich aus einer progressiven Nachlass-
steuer sowie CO2-Steuern und Erlösen aus dem Emissi-
onshandel zusammensetzen. Die Zukunftsfonds verwal-
ten im Auftrag des jeweiligen Staates Gelder und inve-
stieren an den Finanzmärkten in Schlüsselindustrien für 
die Transformation, um diese zu beschleunigen und die 

„CO2-Abhängigkeit“ zu überwinden. Gleichzeitig soll die 
Dividende aus dem Zukunftsfonds eingesetzt werden, 
um eine sozial- und strukturpolitische Flankierung der 
Transformation hin zu einem nachhaltigen Wirtschafts- 
und Gesellschaftssystem zu unterstützen. 

Für die G20-Staaten eröffnen sich mit dem Aufbau 
von Zukunftsfonds neue staatliche Handlungsspiel-
räume: Sie können zum einen verstärkt als Investoren 
auf den internationalen Finanzmärkten auftreten und 
haben somit die Möglichkeit, durch eine Ausrichtung 
der Anlagen an strategischen und langfristigen Nachhal-
tigkeits- und Klimaschutzzielen, wie z.  B. der 2  °C-Leit-
planke, und der verstärkten Investition in damit ver-
bundenen Schlüsselindustrien der Transformation (z.  B. 
Speichertechnologien, Elektromobilität oder klima-
freundliche Baustoffe) zur Beschleunigung des natio-
nalen und globalen Transformationsprozesses beizutra-
gen. Zum anderen können die Eigentumsrechte, die sich 
aus den gehaltenen Anteilen ergeben, genutzt werden, 
um Nachhaltigkeitsaspekte bei Unternehmensentschei-
dungen stärker zu berücksichtigen. Staatsfonds bieten 
u.  a. die Möglichkeit, dort tätig zu werden, wo sich pri-
vate Investoren aufgrund der kurzfristigeren Gewinner-
wartungshorizonte und Anreizstrukturen des Finanz-
systems bislang zurückhalten. Die Anlagestrategie der 
transformativen Zukunftsfonds sollte dementsprechend 
vor allem auf die Stärkung von Langfristfinanzierungen 
und die Erzielung langfristiger Gewinne ausgerichtet 
sein.

Die Lenkungswirkung, die die G20-Staaten mit der 
Einrichtung von Zukunftsfonds auf internationale 
Kapitalströme ausüben (Element  1  in Abb. 3.3-1) steigt 
mit dem Fondsvolumen, das in der nächsten Dekade 
kontinuierlich aufgebaut werden sollte. Um bereits wäh-
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Klimaschutzfahrplan für eine stufenweise dekadische Dekarbonisierung. Der gezeigte Emissionsverlauf basiert auf dem  
Jürgen-Schmid-Szenario (Kasten 3.2‑1). Die blauen Kästen kennzeichnen dekadische Schritte bis jeweils 2020, 2030, 2040 und 
2050, die zu einer Dekarbonisierung bis Mitte des Jahrhunderts führen sollen. 
Quelle: WBGU, auf der Basis von Rockström et al., im Druck; Sterner und Bauer, 2016
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rend der Aufbauphase der Fonds die Transformation zu 
beschleunigen und zu skalieren sowie auch internationa-
ler Klimagerechtigkeit Rechnung zu tragen, sollten nur 
etwa 30  % der Einnahmen aus der CO2-Steuer und dem 
Emissionshandel direkt in die Zukunftsfonds fließen. 
40  % der Einnahmen aus CO2-Steuern und Emissions
handel sollten für direkte projektbasierte Investitionen, 
insbesondere in klimafreundliche Infrastrukturen, 
genutzt werden oder um die Mobilisierung von pri-
vaten Investitionen durch das Senken von Investitions-
risiken (z.  B. durch Ausfallversicherungen) zu unterstüt-
zen (Element  3  in Abb. 3.3-1). Ersteres geschieht bei-
spielsweise in Deutschland bereits (in kleinem Maßstab) 
über den Energie- und Klimafonds, ein Sondervermögen 
der Bundesregierung. Weitere 30  % der Einnahmen aus 
CO2-Steuer und Emissionshandel sollten die G20-Regie-
rungen dazu verwenden, Entwicklungsländer bei Klima-
schutz und Anpassung zu unterstützen (Element  4  in 
Abb. 3.3-1). Dies kann über bilaterale Klimakooperati-
onen oder den Green Climate Fund geschehen.

Aus den Erträgen der Zukunftsfonds (Kasten 3.3-1) 
lassen sich Maßnahmen finanzieren, die zwar für das 
Gelingen der Transformation notwendig, aber nicht öko-
nomisch rentabel sind, weshalb hier beispielsweise keine 
privaten Investoren aktiv werden. Dazu zählen insbe-
sondere die proaktive Gestaltung des Strukturwandels 
und die Unterstützung von „Verlierern des Wandels“, 
wie z.  B. Arbeitnehmer der fossilen Energieindustrie, um 
soziale Verwerfungen zu vermeiden bzw. zu verringern 
oder aus diesen Verwerfungen resultierende Wider-
stände gegen die Transformation abzubauen. Obwohl 
beim Wechsel im Energiesektor zu erneuerbaren Ener-
gien insgesamt mit einem Nettozuwachs an Arbeits-
plätzen gerechnet wird (ILO, 2012), wird es auf ein-
zelne Regionen bezogen, insbesondere in monoindus-
triell geprägten Regionen, zu substanziellen Arbeits-
platzverlusten kommen, welche eine Region für lange 
Zeit in die Krise führen können (ILO, 2012; Haywood, 
2016). Daher werden neben nationalen Maßnahmen zur 
Reduzierung von Ungleichheit auch regionalpolitische 

Abbildung 3.3-1
Elemente des Zukunftsfonds. Ein solcher transformativer Staatsfonds, den jeder G20-Staat aufbauen sollte, richtet seine 
Anlagestrategie an langfristigen Nachhaltigkeits- und Klimaschutzzielen aus und investiert in für die Transformation notwendige 
Schlüsselindustrien (Element 1 ). Er hilft so bezüglich der Transformation bestehende Finanzierungslücken zu schließen. Die 
Dividendeneinnahmen des Zukunftsfonds sollen national zur sozial- und strukturpolitischen Flankierung der Transformation 
verwendet werden (Element 2 ). Der Zukunftsfonds speist sich aus einer Nachlasssteuer (bei dieser Art der Erbschaftsteuer 
bildet der gesamte Nachlasswert die Steuerbemessungsgrundlage, anstatt wie bei der Erbanfallsteuer, z.  B. in Deutschland, der 
Erbanteil der einzelnen Erben) und einem Teil der Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung (CO2-Steuer bzw. Emissionshandel). Von 
den Einnahmen aus der CO2-Bepreisung sollten 30  % in den Zukunftsfonds fließen, 40  % sollten für projektbasierte Investitionen 
im Inland in klimafreundliche Infrastrukturen und die Mobilisierung von privatem Kapital (z.  B. durch Ausfallversicherungen) 
verwendet werden, um die Transformation sofort zu beschleunigen und nicht darauf zu warten bis der Zukunftsfonds ein 
relevantes Volumen erreicht hat (Element 3 ), und weitere 30  % sollten für die internationale Klimakooperation verwendet 
werden (Element 4 ).
Quelle: WBGU
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Maßnahmen erforderlich sein, um die Transformation 
sozial- und strukturpolitisch zu flankieren (Element  2  
in Abb. 3.3-1). 

Neben der Anlagestrategie der Zukunftsfonds sind 
ihre Governance-Strukturen von zentraler Bedeutung. 
Orientierung für die institutionelle Ausgestaltung der 
Zukunftsfonds bieten die Prinzipien des norwegischen 
Pensionsfonds (Statens pensjonsfond utland; wie z.  B. 
hohe Transparenz, Einhaltung ethischer Leitlinien, Ver-
hinderung politischer Einflussnahme durch beispiels-
weise geringe durchschnittliche Anteilseigentümer-
schaft; Velculescu, 2008). Die Governance-Strukturen 
sollten sowohl ökonomische Effizienz sicherstellen als 
auch für die Legitimierung des Fonds wichtige Elemente 
wie Mitbestimmung (beispielsweise durch die Diskussion 
der Anlagestrategie im Parlament) und Transparenz (bei-
spielsweise durch die Veröffentlichung der Anlagestrate-
gie und Anlageentscheidungen) sowie die Verpflichtung 
auf einen Beitrag zum Allgemeinwohl enthalten. Durch 
Berücksichtigung partizipativer Elemente kann außerdem 
eine stärkere Demokratisierung von Finanz- und Wirt-
schaftsmacht erreicht werden (Corneo, 2015). 

Mittelgenerierung: Klimaschutz und Gerechtigkeit 
zusammendenken 
Staatsfonds werden in der Praxis häufig durch Ein-
nahmen aus Ressourcenveräußerungen, insbesondere 
von Öl und Gas, gespeist. Bei den Zukunftsfonds hin-
gegen sollte bereits die Befüllung eine klimagerechte 
Steuerungswirkung erzielen: aktuelle Emissionen sollten 
durch CO2-Steuern bzw. Einnahmen aus dem Emissions-
handel und historische, akkumulierte CO2-Emissionen 
durch eine Erbschaftsteuer als Generationenkompo-
nente (in Form einer Nachlasssteuer) bepreist werden. 
Durch diese Steuern werden das Verursacherprinzip 
sowie eine sich daraus ergebende historische Verant­
wortung berücksichtigt. Der Einsatz der Mittel erfolgt 
im Sinne der Interessen zukünftiger Generationen; die 
Fonds beinhalten somit auch eine Zukunftsverantwor­
tung. Darüber hinaus fördert eine progressive Nach-
lasssteuer soziale Gerechtigkeit innerhalb der gegen-
wärtigen sowie zwischen den Generationen, indem sie 
bestehender Vermögensungleichheit entgegenwirkt und 
für gleichere Ausgangsbedingungen sorgt. Die Nachlass-
steuer in Kombination mit CO2-Steuern und Erlösen aus 
dem Emissionshandel werden vom WBGU somit als eine 
Nachhaltigkeitsabgabe gesehen, die die Kernanliegen 
der Agenda 2030 abdeckt.

Bis heute fußen Produktionsprozesse in fast allen 
Ländern maßgeblich auf emissionsintensiven Energie-
trägern, wobei die globale Wirtschaft im Jahr 2014 erst-
malig wuchs, ohne den globalen energiebedingten Aus-
stoß von Kohlendioxid zu erhöhen (IEA, 2015b). Eine 
Kohlenstoffbepreisung existiert bereits in 40 Ländern 
auf nationalstaatlicher Ebene und zusätzlich in 24 sub-
nationalen Zuständigkeitsbereichen (z.  B. US-amerika-
nische Bundesstaaten, chinesische Städte). Die existie-
renden Systeme decken jedoch lediglich 7 Gt CO2eq, 
etwa 13  % der globalen Treibhausgasemissionen, ab 

(World Bank, 2016b:  22  f.). Darüber hinaus gibt es wei-
tere Steuern, wie z.  B. die deutsche Mineralölsteuer, die 
zwar einen ähnlichen Lenkungseffekt wie eine CO2-
Bepreisung hat, deren Höhe für verschiedene Energie-
träger (Benzin, Diesel) aber nicht zwingend an den Koh-
lenstoffgehalt dieser Energieträger gebunden ist. Die 
OECD betrachtet CO2-Steuern und Erlöse aus dem Emis-
sionshandel zusammen mit anderen Steuern und Abga-
ben auf Energie und Industrieprozesse und spricht vom 
„effektiven CO2-Preis“ (OECD, 2016). Dieser liegt insbe-
sondere im Verkehrssektor höher, da es dort kaum CO2-
Steuern, aber ein vergleichsweise hohes Niveau anderer 
Steuern und Abgaben gibt.

Die Höhe des CO2-Preises der verschiedenen CO2-
Steuern und Emissionshandelssysteme variiert deutlich. 
Sie reicht von unter 1 US-$ pro t CO2, beispielsweise 
in Japan, bis zu 131 US-$ pro t CO2 in Schweden (für 
Emissionen, die nicht durch den europäischen Emissi-
onshandel EU ETS abgedeckt sind). Bei 75  % der global 
bepreisten Emissionen liegt der Preis allerdings unter 10 
US-$ pro t CO2 (World Bank, 2016b:  11). Berücksich-
tigt man die direkten und indirekten Subventionen, 
die sich für fossile Brennstoffe im Jahr 2013 auf 4.900 
Mrd. US-$ beliefen (Coady et al., 2015), ist der durch-
schnittliche CO2-Preis aus fossilen Quellen sogar nega-
tiv: jede Tonne CO2 wurde 2013 mit 150 US-$ bezu-
schusst (Edenhofer, 2015). 

In vielen der vom IPCC ausgewerteten Szenarien, die 
mit der 2  °C-Leitplanke kompatibel sind, wird für 2020 
ein globaler Durchschnittspreis von etwa 50 US-$ pro t 
CO2 angenommen, der bis 2030 auf etwa 90 US-$ pro 
t CO2 ansteigt (Clarke et al., 2014:  450). Um Lenkungs-
wirkungen zu erreichen, die mit einem 1,5  °C-Ziel kom-
patibel sind, müssten diese Preise noch deutlich höher 
liegen (Rogelj et al., 2015:  525). In fast allen Modellen 
ist allerdings der CO2-Preis das einzige Steuerungsele-
ment, das abgebildet wird. Andere regulatorische Maß-
nahmen, beispielsweise ein politischer Beschluss aus 
der Kohleverstromung auszusteigen, unabhängig davon 
wie hoch der CO2-Preis ist, werden nicht berücksichtigt. 
Deshalb ist davon auszugehen, dass sich auch mit einem 
niedrigeren CO2-Preis eine ausreichend starke Trans-
formation erreichen lässt, wenn dieser durch weitere 
Maßnahmen flankiert wird (Bertram et al., 2015).

Als Verursacher von 82  % der globalen CO2-Emissi-
onen (IEA, 2015a) haben die G20-Staaten eine beson-
dere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es welt-
weit eine umfassende CO2-Bepreisung in ausreichender 
Höhe gibt. Der WBGU empfiehlt den G20-Staaten des-
halb dort, wo dies noch nicht geschehen ist, für CO2-
Emissionen aus fossilen Energieträgern und Emissionen 
aus industriellen Prozessen eine CO2-Bepreisung durch 
CO2-Steuern oder Emissionshandelssysteme einzufüh-
ren. Sie sollten außerdem gewährleisten, dass die CO2-
Preise 2020 mindestens ein Niveau von 30 US-$ pro t 
CO2 erreichen und sich dann in dekadischen Schritten 
verdoppeln (Kap 3.2). Um die Preiswirkung möglichst zu 
maximieren, sollten beide Instrumente – die Erhebung 
von CO2-Steuern und der Emissionshandel – möglichst 
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aufeinander abgestimmt werden. Ein koordiniertes Vor-
gehen der G20-Staaten zur Erhöhung der CO2-Beprei-
sung würde Wettbewerbsverzerrungen reduzieren. 

Wenn die G20 sich in die vom WBGU empfohlene 
Richtung bewegte, sollte sie der EU eine Harmonisierung 
der CO2-Besteuerung und eine an der G20-Strategie zur 
Entwicklung der CO2-Bepreisung orientierte Weiterent-
wicklung des EU-Emissionshandels (EU ETS) nahelegen. 
Einzelstaatliche Maßnahmen der CO2-Bepreisung wür-
den lediglich zu Wettbewerbsverzerrungen führen und 
gegebenenfalls gegen primärrechtliche Vorgaben ver-
stoßen (Art. 34 AEUV; Warenverkehrsfreiheit). Die EU-
Kommission hat hierzu bereits 2011 einen sachgerechten 
und zielführenden Vorschlag unterbreitet (EU-Kommis-
sion, 2011), der eine entsprechende Änderung der Ener-
giesteuerrichtlinie (EU, 2003) vorsieht und darauf zielt, 
eine Privilegierung der Nutzung fossiler Energieträger, 
insbesondere Steuererleichterungen für energieinten-
sive Unternehmen, abzuschaffen, die Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energieträgern zu privilegieren sowie 
eine CO2-Bepreisung mit dem EU  ETS abzustimmen, 
insbesondere die Besteuerung von Energienutzung in 
Bereichen vorzusehen, die nicht vom EU  ETS erfasst 
werden. 

Durch CO2-Steuern oder Emissionshandelssysteme 
können nur aktuelle Emissionen bepreist werden. Da 
sich CO2 in der Atmosphäre ansammelt, ist die heu-
tige Klimaerwärmung jedoch vor allem auch die Folge 
der kumulierten historischen Emissionen. Die wirt-
schaftliche Entwicklung ging historisch mit der inten-
siven Nutzung fossiler Energien und somit auch mit CO2-
Emissionen einher. Hochentwickelte wohlhabende Staa-
ten sind die Hauptverursacher des Klimawandels und 
sollten gemäß dem Verursacherprinzip einen größeren 
Anteil der Kosten für Vermeidung und Anpassung tra-
gen. Die verschiedenen Vorschläge auf internationaler 
Ebene zur Verteilung der historischen Lasten zwischen 
Staaten (z.  B. das „Brazilian Proposal“: La Rovere et al., 
2002 oder der Budgetansatz des WBGU (2009b) mün-
deten bislang jedoch noch nicht in internationale Über-
einkünfte. 

Der WBGU sieht neben der volkswirtschaftlichen 
Gesamtverantwortung für historische Emissionen auch 
eine individuelle Verantwortung, da die positive wirt-
schaftliche Entwicklung in Industrie- und wohlhaben-
deren Schwellenländern nicht nur zu einem hohen 
nationalen Entwicklungsstand geführt hat, sondern 
auch zur Akkumulation von privatem Kapital. Die im 
Zuge der Industrialisierung – und im 20. Jahrhundert 
vor allem während der Wirtschaftswunderjahre – aufge-
bauten individuellen Vermögen stehen somit in Verbin-
dung zur Nutzung fossiler Energie. Aus Sicht des WBGU 
bietet die Besteuerung von Vermögen daher ein geeig-
netes Instrument zur Bepreisung historisch akkumu-
lierter Emissionen. 

Der WBGU schlägt den G20-Staaten die Einfüh-
rung einer Generationenkomponente auf individuelle 
Vermögen in Form einer progressiven Erbschaftsteuer 
auf Nachlassvermögen vor (Nachlasssteuer). Mit Blick 

auf die Nachhaltigkeit und die Sicherung der Lebens-
grundlagen künftiger Generationen ist es auch ethisch 
geboten, Vermögen nicht allein privat an die eigenen 
Nachkommen zu transferieren, sondern sie zur Gestal-
tung einer gemeinsamen Zukunft zu nutzen (Atkinson, 
2016; Beckert, 2004). Darüber hinaus haben vom ver-
gangenen Wirtschaftswachstum verschiedene Bevölke-
rungsgruppen unterschiedlich stark profitiert, und vor 
allem in den wohlhabenden OECD-Staaten und großen 
Schwellenländern wie Russland, China und Südafrika, 
ist die Einkommens- und Vermögensungleichheit in den 
letzten Jahrzehnten stark gestiegen (Dabla-Norris et 
al., 2015). Um den sich aus der Vermögensakkumula-
tion ergebenden sozialen Kosten, wie einer geringeren 
gesellschaftlichen Stabilität und Unterschieden in den 
Verwirklichungschancen, entgegenzuwirken, wird von 
vielen Stellen mehr Offenheit für Umverteilungsmaß-
nahmen gefordert (Ostry et al., 2016). Die Nachlass-
steuer bietet hierfür ein geeignetes Mittel. Im Unter-
schied zur Erbanfallsteuer (z.  B. in Deutschland), bei der 
der Erbanteil der einzelnen Erben besteuert wird, bildet 
bei der Nachlasssteuer (z.  B. in USA, UK) der gesamte 
Nachlasswert die Steuerbemessungsgrundlage. Je nach 
Anzahl der Erben und ihrem Verwandtschaftsverhält-
nis zum Erblasser können bei der Erbanfallsteuer auf 
Nachlässe gleicher Höhe sehr unterschiedliche effektive 
Steuersätze anfallen, wodurch sich – im Hinblick auf die 
historische ökologische Verantwortung – eine steuer-
liche Ungleichbehandlung ergibt. In Ländern mit einer 
bereits bestehenden Erbanfallsteuer (wie Deutschland) 
könnten beide Modelle auch kombiniert werden. 

Bei wirksamer Ausgestaltung bietet eine Erbschaft-
steuer in Form einer Nachlasssteuer zusammen mit einer 
Schenkungssteuer umfassendes Finanzierungspotenzial 
(IMF, 2013). In hoch entwickelten Volkswirtschaften 
hat das Erbschafts- und Schenkungsvolumen über die 
letzten Jahrzehnte gemessen am BIP deutlich zugenom-
men. Die Steueraufkommen in den Ländern, die Steuern 
auf Erbschaften und Schenkungen erheben, sind jedoch 
meist gering, da die nationalen Bemessungsgrundlagen 
durch hohe Freibeträge und Spezialregelungen zur Steu-
ervermeidung stark reduziert werden (IMF, 2013). 

In Deutschland wird das Erbschafts- und 
Schenkungsvolumen auf 200–300 Mrd. € jährlich 
geschätzt; davon entfallen 30–40 Mrd. € auf Unter-
nehmensübertragungen. Dabei entspricht das Volumen 
der größten 1,5  % der Erbschaften etwa einem Drit-
tel des gesamten vererbten Vermögens in Deutschland 
(Bach und Thiemann, 2016). Das jährliche Steuerauf-
kommen aus der Erbschaftssteuer liegt in einer Größen-
ordnung von 5 Mrd. €. Aufgrund der hohen Freibeträge 
in Deutschland (bis zu 500.000 €) für Übertragungen 
von Privatvermögen und umfangreicher Ausnahmen für 
Betriebsvermögen wird ein Großteil der deutschen Ver-
mögen bislang nahezu steuerfrei übertragen. 

Der WBGU plädiert dafür, die Nachlasssteuer so aus-
zugestalten, dass 10–20  % des nationalen Erbschafts- 
und Schenkungsvolumens für die Finanzierung des 
Zukunftsfonds zur Verfügung stehen. Für den deut-
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Kasten 3.3-1

Beispielhafte Abschätzung über das Volumen des 
deutschen Zukunftsfonds

Niedriges Ambitionsniveau
Bei einem Preis von 30 US-$ pro t CO2 in 2020, der sich in 
der Folge dekadisch verdoppelt, ließen sich in Deutschland 
durch CO2-Steuern und durch Auktionierung von Zertifikaten 
im Rahmen des europäischen Emissionshandels (EU ETS) für 
CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen und Industrieemis-
sionen (CO2, N2O, FKW) zwischen 2020 und 2050 jährliche 
Einnahmen von durchschnittlich etwa 18 Mrd. € erzielen. Die 
jährlichen Einnahmen würden von zunächst etwa 13 Mrd. € im 
Jahr 2020 auf etwa 22 Mrd. € im Jahr 2036 steigen und dann 
in Folge wieder absinken, bis sie durch die Dekarbonisierung 
im Jahr 2050 Null erreichen. Abnehmende Emissionsmenge 
und ansteigender CO2-Preis gleichen sich weitestgehend aus, 
so dass sich bis zur Dekarbonisierung ein relativ stabiles Ein-
nahmenvolumen ergibt.

Entsprechend der vom WBGU vorgeschlagenen Struktur 
des Zukunftsfonds sowie der vorgeschlagenen Verteilung der 
Einnahmen aus CO2-Steuer und Erlösen aus dem Emissions-
handel (Abb. 3.3-2) stünden im Durchschnitt jährlich etwa 

5,3 Mrd. € für den Zukunftsfonds, 7,1 Mrd. € für projektba-
sierte Investitionen sowie 5,3 Mrd. € für internationale Klima-
zusammenarbeit zur Verfügung. 

Bei einer Zielgröße von 10  % des Erbschafts- und 
Schenkungsvolumens für die Generationenkomponente ergibt 
sich in Deutschland ein zusätzliches Einkommenspotenzial für 
den Zukunftsfonds von 20 Mrd. € pro Jahr. Durch die Summe 
aus Generationenkomponente (Nachlasssteuer) und den etwa 
5,3 Mrd. € aus der CO2-Bepreisung würde der Fonds so von 
2020 bis Ende 2030 auf 278 Mrd. € anwachsen. Nimmt man 
eine jährliche Rendite von 4 % an, ergibt sich eine jährliche 
Dividende von etwa 1 Mrd. € in 2020, die auf 11 Mrd. € in 
2030 ansteigt (Tab. 3.3-1). 

Hohes Ambitionsniveau
Bei einer Zielgröße der Generationenkomponente von 20  % 
des Erbschafts- und Schenkungsvolumens und einem CO2-
Preis, der von 40 US-$ im Jahr 2020 auf 80 US-$ im Jahr 
2030 steigt, läge das Volumen des Zukunftsfonds Ende 2030 
bei etwa 517 Mrd. € und die Dividende bei etwa 21 Mrd. €. 
In diesem Szenario stünden im Durchschnitt jährlich etwa 
9,5 Mrd. € für projektbezogene Investitionen sowie 7,1 Mrd. € 
für internationale Klimakooperation zur Verfügung. Außerdem 
würden im Durchschnitt jährlich etwa 7,1 Mrd. € aus der CO2-

Abbildung 3.3-2
Zukunftsfonds Deutschland: Durchschnittliches Einnahmepotenzial aus CO2-Steuer, Emissionshandel und Nachlasssteuer in der 
Periode von 2020–2050 für Deutschland. Zugrunde liegen eine Zielgröße der Generationenkomponente von 10  % und ein CO2-
Preis in Höhe von 30 US-$ pro t CO2 im Jahr 2020, der sich in jeder folgenden Dekade verdoppelt (niedriges Ambitionsniveau). 
Die Einnahmen aus CO2-Steuer und Emissionshandel betragen in diesem Zeitraum (2020–2050) durchschnittlich ca. 18 Mrd. € 
pro Jahr, die Einnahmen aus der Nachlasssteuer ca. 20 Mrd. €. Der Fonds wächst dementsprechend von 24 Mrd. € im Jahr 
2020 auf 781 Mrd. € im Jahr 2050 an. Für die internationale Klimakooperation stünden durchschnittlich ca. 5,3 Mrd. € pro 
Jahr zur Verfügung, für direkte Investitionen und die Mobilisierung privaten Kapitals beläuft sich der Wert auf 7,1 Mrd. € 
pro Jahr. Bei einer Dividende von 4  % ergäben sich im Zeitraum von 2020–2050 durchschnittliche Einnahmen in Höhe von 
17 Mrd. € pro Jahr für die sozial- und strukturpolitische Flankierung der Transformation. Ausgehend von 1,0 Mrd. € im Jahr 
2020 steigt die Dividende auf einen Wert von 31 Mrd. € im Jahr 2050 an.
Quelle: WBGU

Langfris
tig

e A
nla

ge
n 

in 
Sc

hlü
sse

lindustrien der Transformation

Direkte Investitionen in
klimafreundliche Infra-
struktur, Mobilisierung
von privatem Kapital
(z.B. Ausfallversicherung)

Internationale 
Klimakooperation

Nationale sozial- und 
strukturpolitische 
Flankierung der 
Transformation

4

1

32

- Transparenz
- Ethische Leitlinien
- 2°C + SDGs
- Verhinderung
   politischer
   Einflussnahme

CO2-Steuer
und Emissionshandel

Ø ca. 18 Mrd. €/Jahr

Nachlasssteuer

Transformativer Staatsfonds
(Zukunftsfonds)

Dividende (ca. 4%)

Ø ca.
5,3 Mrd.
€/Jahr

Ø ca.
7,1 Mrd. €/Jahr

Ø ca. 
17 Mrd. €/Jahr

Ø ca. 
5,3 Mrd.
€/Jahr

Volumen:
2020 ca.  24 Mrd. €
2050 ca. 781 Mrd. €

Ansteigende Dividende
von ca. 1 Mrd. € in 2020
auf ca. 31 Mrd. € in 2050

40% 30%30%

Ø ca. 20 Mrd. €/Jahr



29

Stärkung partizipatorischer Demokratien für Transformation nutzen   3.4

schen Zukunftsfonds ergäbe sich somit ein jährliches 
Einnahmepotenzial von mindestens 20 Mrd. € bei einer 
Zielgröße von 10  % bzw. von mindestens 40 Mrd. € bei 
einer Zielgröße von 20  %. Die Mittel sollten dem Fonds 
direkt zufließen oder, bei rechtlichen Einschränkungen, 
als Gegenfinanzierungsmodell in den Staatshaushalt 
fließen; in diesem Fall sollte sich der Staat verpflichten, 
mit einem Anteil seiner jährlichen Einnahmen den Fonds 
zu füllen. In Deutschland käme aus verfassungsrecht-
lichen Gründen nur letztere Variante in Betracht.

Die Einführung einer Nachlasssteuer, auch in Kom-
bination mit der schon vorhandenen Erbanfallsteuer, 
dürfte in Deutschland verfassungsrechtlich zulässig 
sein. Sie steht indes in Deutschland vor hohen politi-
schen Herausforderungen: Da das Aufkommen der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer gemäß Art. 106 Abs. 2 GG 
den Ländern zusteht, müssten die sechzehn Bundes-
länder bereit sein, das Aufkommen der Erbschaft- und 
Schenkungssteuer für den Zweck der Transformation 

bzw. eines entsprechend zweckgebundenen Staatsfonds 
zu verwenden. 

3.4
Stärkung partizipatorischer Demokratien für 
Transformation nutzen 

Ein dauerhaftes und inklusives Modernisierungs-, 
Gerechtigkeits- und Friedensprojekt muss die Zivilge-
sellschaft in seine Ausgestaltung und Umsetzung ein-
binden. 

>> Innovationen entstehen oftmals in gesellschaftlichen 
Nischen und durch gesellschaftliche Lernprozesse 
(WBGU, 2011; Messner, 2016). Dieses Potenzial 
kann am besten entwickelt werden, wenn die Gesell-
schaft offen für Diversität ist und Nischengruppen 
gut an breitere gesellschaftliche Gruppen ange
bunden sind.

Bepreisung in den Zukunftsfonds fließen.
Zugrunde liegen diesen Schätzungen die Angaben aus dem 

Nationalen Inventarbericht Deutschlands über die Emissio-
nen aus den Energie- und den Industriesektoren (UBA, 2015) 
sowie die Angaben der Deutschen Emissionshandelsstelle 
zum deutschen Anteil der Emissionen unter dem EU ETS im 
Jahr 2020. Angenommen wurde, in Anlehnung an den Klima-
schutzfahrplan (Kap 3.2), eine lineare Reduktion der heutigen 
CO2-Emissionen auf Null bis 2050. Weiter wurden eine Auk-
tionierungsquote beim EU ETS angenommen, die von 80  % 
im Jahr 2020 auf 90  % im Jahr 2027 ansteigt. Ebenso wurde 
berücksichtigt, dass nur 88  % der Auktionierungserlöse in 
Deutschland verbleiben und 12  % an die EU fließen. Da davon 
auszugehen ist, dass nicht alle Emissionen außerhalb des EU 
ETS steuerlich erfasst werden können, wurden nur 90  % der 
Emissionen berücksichtigt. 

Für die Nachlasssteuer wurde der niedrigere Wert der 

Schätzung von Bach und Thiemann (2016) zum Erbschaft- 
und Schenkungsvolumen in Deutschland zugrunde gelegt, was 
einem Volumen von jährlich 200 Mrd. € entspricht. Es wurde 
vereinfachend angenommen, dass das Erbschafts- und Schen-
kungsvolumen im Zeitraum von 2020–2050 konstant bleibt.

Der Dreiklang aus CO2-Steuern, Emissionshandel und 
Erbschaftsteuern kann somit heutige und vergangene 
CO2‑Emissionen gleichermaßen zum Aufbau eines schlag-
kräftigen Transformationsinstruments heranziehen, mithilfe 
dessen, bei progressiver Ausgestaltung der Erbschaftsreform, 
auch die bestehende Vermögensungleichheit reduziert werden 
könnte. Dies würde auf zweierlei Weise künftige Generationen 
begünstigen: erstens durch Investitionen in nachhaltige Struk-
turen und den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen sowie 
zweitens durch die Stärkung der sozialen Gerechtigkeit, indem 
der Fortsetzung bestehender ökonomischer Ungleichheit 
entgegengewirkt wird. 

Tabelle 3.3-1
Zukunftsfonds Deutschland. Schätzungen der Einnahmen aus CO2-Steuer, Emissionshandel und Nachlasssteuer, sowie das 
Fondsvolumen und die zu erwartende Dividende für die Dekaden von 2020 bis 2050. Es werden zwei unterschiedliche 
Ambitionsniveaus für die Befüllung des Fonds angenommen.
Quelle: WBGU

Jahr CO2-Steuer und 
Emissionshandel 
[Mrd. €]

Nachlasssteuer 

[Mrd. €]

Volumen des 
Zukunftsfonds 
[Mrd. €]

Dividende 

[Mrd. €]

Niedriges Ambitionsniveau:  Zielgröße der Nachlasssteuer 10  %;  CO2-Preis 2020: 30 US-$ pro t

2020 14 20 	24 	 1,0

2030 21 20 278 11 

2040 21 20 543 22

2050 	 0 20 781 31

Hohes Ambitionsniveau:  Zielgröße der Nachlasssteuer 20  %;  CO2-Preis 2020:  40 US-$ pro t

2020 17 40 	 45 	 1,8

2030 28 40 	 517 21 

2040 28 40 1.005 40

2050 	 0 40 1.454 58
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>> Auch umweltschonende Infrastrukturen lassen sich 
nur in der gebotenen Geschwindigkeit und Konse-
quenz ausbauen, wenn dies von der Zivilgesellschaft 
mitgetragen und nicht durch Widerstände blockiert 
wird.

>> Die G20-Regierungen können die notwendigen 
Investitionen nur mit Unterstützung von nicht staat-
lichen Investoren aufbringen, die gesamtgesellschaft-
lich akzeptiert sind.

Das eingangs ausgeführte Verständnis einer neuen, 
gestaltenden Staatlichkeit stellt Gerechtigkeit, Teil-
habe und Lebensqualität in den Mittelpunkt und fokus-
siert damit die Förderung von „Lebensqualität für Alle“ 
(Stiglitz et al., 2010; EU-Kommission, 2009). Ein gestal-
tender Staat ist wiederum eingebettet in eine wache 
Zivilgesellschaft. Ihre Menschen sehen sich nicht als 
passive Zuschauer staatlicher Handlungen und gesell-
schaftlicher Entwicklung, sie begreifen sich als „Citi-
zens“, als mündige, aktiv mitgestaltende Bürgerinnen 
in Netzwerkgesellschaften (Messner, 1997). Der WBGU 
sieht in der seit Jahren zunehmenden Verantwortungs-
bereitschaft der nationalen und internationalen Zivil-
gesellschaft beim Klimaschutz (WBGU, 2014a) eine 
Chance zur Entwicklung einer breiten „transforma-
tive literacy“ der Bürgerschaft, womit die Fähigkeit 
gemeint ist, „Transformationsprozesse adäquat in ihrer 
Vieldimensionalität zu verstehen und eigenes Handeln 
in Transformationsprozesse einzubringen“ (Schneide-
wind, 2013:  120). Dies entlässt den Staat nicht aus sei-
ner Verantwortung, die Bürger von der Notwendigkeit 
der Transformation zu überzeugen, eröffnet aber die 
Möglichkeit, diese Kommunikation mit der und durch 
die Zivilgesellschaft zu gestalten.

Inklusive Kommunikation über die Ursachen und 
Folgen des Klimawandels
Der Diskurs über die in New York und Paris verabre-
deten Nachhaltigkeits- und Klimaziele wird im gestal-
tenden Staat nicht nur unter Expertinnen geführt. Um 
die Gesellschaften angemessen zu beteiligen, bedarf es 
einer adäquaten Kommunikation der Klimaproblematik 
und Klimaschutzziele, einschließlich der realistischen 
Einschätzung möglicher Risiken, Wirkungen und Neben-
wirkungen verschiedener Handlungsoptionen. Die hohe 
Komplexität und Abstraktheit der systemischen Zusam-
menhänge stellen die Kommunikation der Handlungsop-
tionen zum Klimaschutz vor große Herausforderungen. 
Auch in Ländern mit gutem Bildungssystem bleibt das 
Verständnis von Risiken und der damit verbundenen 
bedingten Wahrscheinlichkeiten in der Bevölkerung 
eher schwach ausgeprägt („statistischer Illetrismus“: 
Gaissmaier und Gigerenzer, 2011). Hinzu kommt das aus 
der Risikoforschung bekannte Phänomen der „Illusion 
der Sicherheit“ (Hertwig, 2013; Gigerenzer, 2008): 
Menschen möchten gerne glauben, dass Risiken in der 
modernen, technisierten Welt vollkommen kontrol-
lierbar sind; sie denken in linearen, oft monokausalen 
Zusammenhängen und überschätzen dabei die Wirk-
macht von Technologien, bevorzugen einfache Lösungen 

und unterschätzen deren mögliche negative Konse-
quenzen (Renn, 2008).

Die Zivilgesellschaft in den Diskurs um Handlungs-
optionen der Nachhaltigkeitspolitik einzubeziehen, ist 
daher gleichzeitig ein Bildungsprojekt. Die auf dem Feld 
des Klimaschutzes gemachten Erfahrungen und Erkennt-
nisse können helfen, die generelle Dynamik von Verän-
derungsprozessen in ihrer Vieldimensionalität zu verste-
hen, ohne sich dabei als individueller Akteur ohnmäch-
tig fühlen zu müssen. Zur Entwicklung einer grundle-
genden „transformative literacy“ gilt es einerseits, die 
kollektiven und individuellen Fähigkeiten zum produk-
tiven und kreativen Umgang mit Herausforderungen zu 
fördern, und dadurch zugleich Unsicherheiten und Äng-
ste abzubauen, die mit der Konfrontation mit komple-
xen und ungewohnten Aufgaben einhergehen. Wich-
tig ist dabei, Risikoinformationen immer mit kollektiven 
und individuellen Handlungsoptionen zu verknüpfen 
(Rogers, 1975, 1983). 

Befähigung zur Entwicklung eines solidarischen 
Lebensstils
Um das Ziel einer vollständigen Dekarbonisierung zu 
erreichen, muss sich auch das Verständnis von Lebens-
qualität verändern, das in vielen sozio-kulturellen 
Milieus an ressourcenintensive Konsumformen gekop-
pelt ist (Schneidewind und Zahrnt, 2013). Der WBGU 
hat mit dem Begriff der „solidarischen Lebensquali-
tät“ ein Leitbild vorgeschlagen, das Diskursräume für 
den gesellschaftlichen Dialog zu nachhaltigen Mög-
lichkeiten der Herstellung von Lebensqualität eröffnen 
soll (WBGU, 2016a:  144  f.). Dabei soll vor allem ausge-
lotet werden, wie die eigene Lebensqualität nicht auf 
Kosten gegenwärtiger und zukünftiger Generationen 
und deren Verwirklichungschancen hergestellt wer-
den kann (Nanz und Leggewie, 2015). Dazu trägt nach 
Ansicht des WBGU ein umfassendes Verständnis des 
Individuums bei, dessen Rolle als privater Konsument 
nicht künstlich von der Rolle des Bürgers getrennt wird. 
Der herrschende Diskurs über die Veränderbarkeit der 
Lebensstile ist von einem unterkomplexen Verständnis 
menschlichen Handelns geprägt, das Konsumentschei-
dungen als ausschließlich am individuellen Nutzen ori-
entiert betrachtet, obwohl Menschen ihren Handlungs-
entscheidungen durchaus auch Normen und Werte 
zugrunde legen, die nicht dem unmittelbaren Eigen-
nutz dienen (Messner und Weinlich, 2016; Steg, 2016; 
Stern, 2000). Es stellt sich also die Frage, unter welchen 
Kontextbedingungen die Umsetzung eigener Normen in 
Handeln gelingen kann und wie die vielfältigen Formen 
politischen Konsums (Thoresen et al., 2015; Soper und 
Trentman, 2008) stärker gefördert werden können. 

Um Anreize und Strukturen für die Veränderung 
von Lebensstilen und Konsumverhalten zu schaffen, 
plädiert der WBGU für eine differenzierte Sichtweise 
auf die Veränderbarkeit von Verhalten. In einer syste-
mischen Sichtweise ist menschliches Denken und Han-
deln in vielfältige Handlungskontexte eingebettet. Den 
strukturellen Abhängigkeiten (infrastrukturellen Ein-
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schränkungen, aber auch kulturellen Zwängen) muss zur 
Unterstützung von Veränderung ebenso viel Aufmerk-
samkeit gewidmet werden wie den individuellen Frei-
heitsgraden und Gelegenheitsfenstern für Veränderung. 
Strukturfokussierte Top-down-Strategien (wie Regu-
lierungen, Anreize) sollten insbesondere dort anset-
zen, wo die größtmögliche Wirkung auf die Reduktion 
des Ressourcen- bzw. Energiekonsums erwartet wird (in 
Nordwesteuropa wären dies etwa die Lebensbereiche 
Mobilität oder Raumwärme). Um bestehende Poten-
ziale zur Entwicklung bewusst solidarischer Lebens-
stile zu nutzen, sollten die G20-Staaten neben solchen 
Top-down-Ansätzen auch Bottom-up-Prozesse in den 
sogenannten „öko-affinen Milieus“ unterstützen. Auch 
wenn deren ökologischer Fußabdruck meist noch recht 
groß ist, haben diese Milieus oft die Mittel, beispiels-
weise durch strategischen Konsum oder durch gezieltes 
Divestment wirksam zu werden. In diesem Sinne sollten 
die G20-Regierungen „Pioniere des Wandels“ (WBGU, 
2011) und die von ihnen angeregten und verbreiteten 
sozial-ökologischen Innovationen unterstützen (z.  B. 
Akteure der Collaborative Economy, Ökodörfer und 
Transition Towns; WBGU, 2014a).

3.5
Empfehlungen

Um schnell genug die Transformationen einzuleiten, die 
notwendig sind um den Klimawandel deutlich unter 2  °C 
zu begrenzen und die Ziele der Agenda 2030 umzuset-
zen, empfiehlt der WBGU den G20-Staaten die Umset-
zung folgender Maßnahmen: 

>> Die G20-Staaten sollten ihre vorliegenden (I)NDCs im 
Hinblick auf die Vereinbarungen in Paris überarbei-
ten, zur Umsetzung Dekarbonisierungsstrategien 
entwickeln und sich dabei an den dekadischen Schrit-
ten des Klimaschutzfahrplans orientieren, in dem bis 
2050 die weltweiten Emissionen auf Null gesenkt 
werden. Als erster Schritt muss ein Emissionsscheitel-
punkt erreicht werden, dazu sollten u.  a. Subventio-
nen fossiler Energieträger in der G20 bis 2020 abge-
schafft werden. 

>> Mit der Etablierung von Zukunftsfonds (transforma-
tiven Staatsfonds) sollten die G20-Staaten auf den 
Finanzmärkten stärker als Akteur aktiv werden, mit 
dem Ziel, einen sozialverträglichen Strukturwandel 
hin zu einem nachhaltigen Wirtschafts- und Gesell-
schaftssystem voranzutreiben. Die Zukunftsfonds 
sollten (1) durch die Bepreisung aktueller und histo-
rischer CO2-Emissionen gefüllt werden. Sie sollten (2) 
die Mittel im Sinne des Klimaschutzes und der SDGs 
anlegen und die Eigentumsrechte dahingehend ein-
setzen und (3) die Dividenden für gemeinwohl- und 
gerechtigkeitsorientierte Zwecke verwenden. Um 
nicht erst den Aufbau des Fonds abzuwarten sondern 
bei der Schaffung nachhaltiger Infrastruktur sofort 
tätig werden zu können, sollte ein Teil der Einnahmen 
aus CO2-Steuer und Emissionshandel direkt projekt-

basiert investiert oder für die Mobilisierung privater 
Investitionen (z.  B. durch Ausfallversicherungen) ver-
wendet werden. Ein weiterer Teil sollte direkt in die 
internationale Klimakooperation fließen und Ent-
wicklungsländern zu Gute kommen.

>> Um die für die Transformation notwendige 
Lenkungswirkung zu erzeugen und die notwendigen 
Mittel für die Zukunftsfonds zu generieren, sollten 
die G20-Staaten dort, wo dies noch nicht geschehen 
ist, für CO2-Emissionen aus fossilen Energieträgern 
und industriellen Prozessen eine Bepreisung durch 
CO2-Steuern oder Emissionshandelssysteme einfüh-
ren. Sie sollten sicherstellen, dass die Höhe der 
Bepreisung am Kohlenstoffgehalt der Energieträger 
orientiert ist und die für notwendig erachteten Min-
destpreise von 30 US-$ pro t CO2 bis 2020 – und einer 
Verdopplung in jeder folgenden Dekade – erreicht 
werden. 

>> Für die Finanzierung der transformativen Zukunfts-
fonds empfiehlt der WBGU den G20-Staaten außer-
dem die Einführung einer Generationenkomponente 
in Form einer progressiven Nachlasssteuer (Besteue-
rung des Gesamtnachlasses anstatt des Anteils der 
einzelnen Erben). Die Steuer sollte so ausgestaltet 
werden, dass 10–20  % des nationalen Erbschafts- 
und Schenkungsvolumens für die Finanzierung des 
Zukunftsfonds zur Verfügung stehen.

>> Zur Umsetzung der Transformation sollten die 
G20-Staaten regulatorische Top-down-Strategien 
ebenso wie wissens- und motivationsbezogene Bot-
tom-up-Ansätze berücksichtigen. Zudem sollten die 
G20-Regierungen in stärkerem Maße „Pioniere des 
Wandels“ (WBGU, 2011) und die von ihnen angereg-
ten und verbreiteten sozial-ökologischen Innovatio-
nen unterstützen.

>> Die G20-Staaten sollten die zunehmende Verantwor-
tungsbereitschaft der nationalen und internationalen 
Zivilgesellschaft, die sich insbesondere beim Klima-
schutz (WBGU, 2014a) zeigt, nutzen und eine breit 
greifende „transformative literacy“ der Bürgerinnen 
fördern.

>> Die G20-Staaten sollten der Staatsaufgabe Umwelt- 
und Klimaschutz eine dem bereits vorhandenen ver-
fassungsrechtlichen Rang entsprechende Priorität 
einräumen und sie wirksam instrumentell 
unterfüttern.

>> Die Bundesregierung und die G20-Staaten sollten 
darauf hinwirken, dass im neu zu erstellenden IPCC-
Sonderbericht zu 1,5  °C ein breites Spektrum an Ver-
meidungsszenarien (mit und ohne negativen Emissi-
onen sowie mit und ohne disruptivem technologi-
schen Wandel) zum Einsatz kommt, um ein ausgewo-
genes Verhältnis an Lösungen aufzuzeigen und die 
Möglichkeiten und Vorteile von disruptivem Wandel 
zu betonen. 
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Die Regierungen der G20-Staaten sollten sich nicht nur 
„zu Hause“ für Innovations-, Infrastruktur-, Investitions- 
und Inklusionsmaßnahmen engagieren, sondern auch auf 
internationaler Ebene eine Vorreiterrolle für Klima- und 
Nachhaltigkeitspolitik einnehmen und so dazu beitragen, 
grenzüberschreitende Kooperation zu stärken und glo-
bale Probleme zu lösen. Zusammen mit den SDGs ist der 
Klimaschutz gegenwärtig das einzige Menschheitspro-
jekt, an dem alle Nationen beteiligt sind. Der Erfolg der 
Konferenz in Paris und die einstimmige Annahme des 
Übereinkommens von Paris durch 196 Staaten zeigt, dass 
im Bereich Klimaschutz der Multilateralismus sehr wohl 
funktioniert. Selbst Staaten wie China oder die USA, die 
beim Klimaschutz bisher den Ruf hatten, als Bremser zu 
fungieren, bringen sich konstruktiv ein. Auch die Agenda 
2030 ist ein dezidiert globales Projekt: Das Zielsystem ist 
universell und soll die Grundlage für eine veränderte glo-
bale Partnerschaft bilden. 

Als langfristig angelegte Menschheitsprojekte brin-
gen der Klimaschutz und die Agenda 2030 also Akteure 
konstruktiv zusammen, die in anderen Kontexten nicht 
kooperieren oder sogar in offenem Konflikt stehen. 

Die Einsicht, dass die Lösung gemeinsamer nachhal-
tigkeits- und klimapolitischer Herausforderungen die 
Chance zur Annäherung im Konflikt stehender Akteure 
bietet, ist nicht neu. Sie wurde schon zu Zeiten des Kal-
ten Krieges von Willy Brandt vertreten: „Gemeinsame 
Probleme lösen heißt Bindungen und Verbindungen 
schaffen durch sinnvolle Kooperation […] Das heißt, 
Vertrauen schaffen durch praktisch funktionierende 
Regelungen. Und dieses Vertrauen mag dann die neue 
Basis werden, auf der alte, ungelöste Probleme lösbar 
werden.“ (Willy Brandt, anlässlich der Verleihung des 
Friedensnobelpreises in Oslo, 11. Dezember 1971).

Bei richtiger Ausgestaltung wird Nachhaltigkeits- 
und Klimapolitik zu einem globalen Modernisierungs-, 
Gerechtigkeits- und Friedensprojekt: 

>> Eine kluge Klimaschutz- und Nachhaltigkeitspolitik 
dient der Modernisierung der Weltwirtschaft und 
eröffnet ökonomische Entwicklungschancen, weil sie 
ein neues Innovationsverständnis inspiriert sowie 
erhebliche Investitionsmöglichkeiten und nachhaltige 
Beschäftigung schafft sowie Investitionen in 
zukunftsfeste Branchen und Unternehmen und nach-
haltige Infrastrukturen lenkt. 

>> Klimaschutz- und Nachhaltigkeitspolitik kann 
Gerechtigkeitspolitik sein, wenn sie Inklusion voran-

bringt, indem sie Dekarbonisierungsstrategien sozial-
verträglich gestaltet, Ungleichheiten effektiv 
bekämpft und die soziale Kohäsion stärkt. 

>> Und Klimaschutz- und Nachhaltigkeitspolitik kann 
dazu beitragen, den Frieden zu bewahren, indem sie 
Ressourcen- und Verteilungskonflikte entschärft – 
und so Inklusion auf globaler Ebene fördert – und 
Bürgerkriegen und Massenflucht entgegenwirkt.

Die adäquate Ausgestaltung der Transformation zur 
Nachhaltigkeit und der Klimaschutzagenda kann also 
dazu beitragen, internationale Krisen zu lösen, insbe-
sondere die Innovations- und Investitionsblockaden, die 
hohe Ungleichheit innerhalb und zwischen den Natio-
nen, die Inklusion zuwiderläuft, und internationale Frie-
dens- und Sicherheitsprobleme. Die G20 sollte sich für 
die „vier großen I“ der Nachhaltigkeitstransformation 
stark machen, sich auf internationaler Ebene als Vor-
reiter engagieren und dazu beitragen, dass Nachhal-
tigkeits- und Klimapolitik als historisches Projekt der 
Weltgemeinschaft ein Hebel zur Lösung weltpolitischer 
Probleme wird. Im Folgenden stellt der WBGU dazu bei-
spielhaft konkrete Initiativen vor, die die G20 verfolgen 
könnte.

4.1
Klimaschutz- und Nachhaltigkeitspolitik als 
globales Modernisierungsprojekt

Weltweit ist das Wirtschaftswachstum im Laufe der letz-
ten Dekaden schwächer geworden und eine globale öko-
nomische Stagnation droht (IMF, 2016). Niedrige Zinsen 
und mangelnde Investitionen und Investitionsmöglich-
keiten stellen die Weltwirtschaft vor große Herausforde-
rungen. Dadurch verändert sich auch der ökonomische 
Blick auf Nachhaltigkeitsfragen: Klimaschutz und Nach-
haltigkeitspolitik bieten als globales Modernisierungs-
projekt viel Potenzial für Investitionsmöglichkeiten und 
große ökonomische Chancen. Gleichzeitig sind Klima-
schutz- und Nachhaltigkeitspolitik durch ihre langfri-
stige und richtungssichere Perspektive ein Garant für 
eine stabile ökologische wirtschaftliche Entwicklung. 
Die G20 sollte sich auf globaler Ebene für ein neues Ver-
ständnis sozialer und ökologischer Marktwirtschaft ein-
setzen und ein neues globales Innovationsverständnis 
als Leitbild für einen globalen Auftrag für Stabilität und 
Zukunftsfähigkeit auf die internationale Agenda setzen. 

Transformation als Modernisierungs-, 
Gerechtigkeits- und Friedensprojekt 

4
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Richtungssichere und ertragreiche Investitionen
Die sich politisch und gesellschaftlich durchsetzende 
Erkenntnis, dass frühes Handeln für den Klimaschutz 
Kosten und Risiken vermeiden hilft und den Weg 
zu einer resilienten Weltwirtschaft eröffnet, erzeugt 
bereits gegenwärtig Marktanpassungen, wie beispiels-
weise die stärkere Fokussierung der Autobauer auf 
Elektromobilität oder Deinvestitionen bekannter Inve-
storen (norwegischer Pensionsfonds, Allianz usw.). So 
wird heute unternommener Klimaschutz die Klimari-
siken im 21. Jahrhundert und darüber hinaus verringern 
und die Kosten und Herausforderungen der Anpassung 
langfristig senken (IPCC, 2014c). Ein frühes Handeln 
eröffnet außerdem Möglichkeiten für einen „sanfte-
ren“ globalen Strukturwandel. Mit dem Übereinkom-
men von Paris ist die strategische Neuausrichtung CO2-
intensiver Industrien unvermeidbar geworden. Fehlein-
schätzungen in Bezug auf den Bedarf struktureller wirt-
schaftlicher Anpassungen erhöhen das Risiko abrupter 
Änderungen, wie plötzlicher Insolvenzen und Massen-
entlassungen, die zu strukturellen Krisen gesamter Wirt-
schaftsregionen führen können. Eine mögliche „Car-
bon Bubble“ (Carbon Tracker Initiative, 2011; Carney, 
2015; WBGU, 2014a; ESRB, 2016), d.  h. die Überbewer-
tung von Unternehmen, die Förderrechte an den welt-
weiten Öl-, Kohle- und Gasvorkommen haben, erhöht 
das Risiko abrupter Wertkorrekturen auf den Finanz-
märkten. Heute unternommene wirtschaftliche Anpas-
sungen im Sinne des Übereinkommens von Paris und der 
Agenda 2030 werden daher in der Zukunft zu mehr Sta-
bilität im Wirtschafts- und Finanzsystem führen.

Auf dem Weg zu einem neuen 
Innovationsverständnis
Das bisher dominante Leitthema der G20 ist die Wachs-
tums- und Innovationsförderung. Angesichts der 
Herausforderungen der Transformation ist ein erwei-
tertes Innovations- und Investitionsverständnis not-
wendig, bei dem tiefgreifende systemische Änderungen 
durch entsprechende technologische Innovationen stär-
ker mit sozialen, institutionellen und kulturellen Neue-
rungen vernetzt werden. Es geht um die Neuausrichtung 
von Wachstum und Innovation, über den bereits ent-
wickelten „G20 Blueprint on Innovative Growth“ (G20, 
2016c) hinaus: Die ökonomische Leistungsfähigkeit und 
die Ausrichtung von Innovationen sollte zukünftig der 
Umsetzung des Übereinkommens von Paris und der 
Agenda 2030 dienen. 

Die Eckpunkte eines solch neuen Innovationsver-
ständnisses sind in Tab. 4.1-1 zusammengefasst: 
1.	 Es muss Erwartungssicherheit geschaffen werden, 

dass die G20-Staaten das Übereinkommen von Paris 
und die Agenda 2030 ernst nehmen und umsetzen, 
damit die Planbarkeit für langfristige Investitionen 
in die Transformation zur Nachhaltigkeit verbessert 
wird. Das übergreifende Ziel von Innovation sollte 
demnach nicht mehr ausschließlich die Förderung 
der nationalen Wettbewerbsfähigkeit per se sein, 
sondern die Förderung des nationalen und globalen 

Gemeinwohls, so dass die ökonomische Leistungs-
fähigkeit der Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Agenda 2030 dient. Zum Schutz des 
globalen Klimasystems sollte innovative Dekarboni-
sierungspolitik die dominante Modernisierungspoli-
tik im 21. Jahrhundert werden. 

2.	 Damit einher geht die Ergänzung privater Interessen, 
Investitionen und Güter durch „embedded markets“, 
also gesellschaftlich gestaltete Märkte, in denen 
ökonomisches Handeln in nicht ökonomische Insti-
tutionen integriert ist (Polanyi, 1968; Kay, 2003). Es 
muss eine neue Balance zwischen Markt und Staat 
hergestellt werden; die radikalen Varianten bei-
der isolierter Ansätze sind gescheitert. Die Diversi-
tät von Steuerungsmechanismen in embedded mar-
kets kann dagegen die Resilienz von Wirtschaftssys-
temen stärken und Grundlage sozial-ökologischer 
Marktwirtschaften werden. 

3.	 Auch der primäre Fokus der Innovationen ver-
schiebt sich – von technologischen Innovationen 
hin zu Innovationen, die technologische Neuerun-
gen eng mit sozialen, institutionellen oder kulturel-
len Neuerungen verknüpfen und beispielsweise mit 
neuen Formen institutioneller Arrangements, neuen 
Geschäftsmodellen sowie sich verändernden Lebens-
stilen verbinden. 

4.	 Gleichzeitig weitet sich die Reichweite von Inno-
vationen von eher inkrementellen Veränderungen 
(wie neuen Antriebstechnologien, neuen Materia-
lien, Effizienzsteigerungen bei regenerativen Ener-
gieträgern) hin zu disruptiv-transformativen sozio-
technischen Innovationen aus. Diese greifen nicht 
nur das disruptive Potenzial einzelner Technologien, 
wie der Informations- und Kommunikationstech-
nologien, auf, sondern befördern eine umfassende 
Systemtransformation. So bedeutet beispielsweise 
der Umstieg auf Elektromobilität eine Systeminno-
vation, die Fahrzeuge, Energieerzeugung und -spei-
cherung, Infrastrukturen sowie die gesamte Wert-
schöpfungskette des Automobilsektors einschließt. 

5.	 Die Quellen der Innovation und die Orte der Inno-
vationsgenerierung sind in dem neuen Innovations
verständnis weit vielfältiger als heute, wo immer 
noch das Muster eines Innovationstransfers von 
Industriestaaten in den Rest der Welt dominiert. 
Soziale Innovationen, Ansätze des Schutzes globaler 
Gemeinschaftsgüter, Ansätze sozialer Teilhabe und 
alternative Wohlstandsverständnisse werden jedoch 
heute schon verstärkt in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern generiert (Stamm et al., 2012). So ist 
China beispielsweise mittlerweile der Leitmarkt und 
das wichtigste Herstellerland für Elektrofahrzeuge, 
und Brasilien ist der globale Technologieführer hin-
sichtlich der Energiegewinnung aus Zuckerrohr. Die 
Diversität der Quellen der Innovationen, auch über 
die Einbeziehung bislang „forschungsfernerer“ Teile 
der Gesellschaft, ist ein geeigneter Ansatzpunkt für 
die dringend erforderliche nationale wie auch inter-
nationale Vernetzung von Forschungsprogrammen 
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zu Innovationen. Die G20-Staaten sollten die inter-
nationale Kooperation zur Innovationsförderung 
stärken.

4.2
Klimaschutz- und Nachhaltigkeitspolitik als 
globales Gerechtigkeitsprojekt

Neben dem Klimawandel ist die zunehmende sozio-
ökonomische Ungleichheit weltweit eine der größ-
ten Herausforderungen für nachhaltige Entwicklung. 
Ungleichheit wird im G20-Kommuniqé von Hangzhou 
bereits thematisiert (G20, 2016b). Bei der Lösung glo-
baler Gerechtigkeitsprobleme sollte die G20 noch 
aktiver werden. Klimaschutz kann ein wichtiger Teil der 
Antwort sein: Da der Klimawandel die vulnerabelsten 
Bevölkerungsgruppen häufig am stärksten trifft, birgt 
effektiver Klimaschutz zugleich große Potenziale für 
mehr globale Gerechtigkeit und die Verwirklichung der 
SDGs. Allerdings fördert Klimaschutz nicht automatisch 
die Gerechtigkeit. Der WBGU schlägt daher vor, dass die 
G20-Staaten Klimaschutz so ausgestalten, dass damit 
zugleich Armut und Ungleichheit bekämpft und somit 
Klimaschutz und Gerechtigkeit verknüpft und zusam-
mengedacht werden. 

Die G20-Staaten sollten sich zudem dafür einsetzen, 
dass Klimaschutz als Gerechtigkeitsprojekt auf der inter-
nationalen Agenda eine wichtige Rolle spielt. Sie sollten 
in der Entwicklungszusammenarbeit gemeinsam mit 
ihren Partnern Strategien entwickeln, um z.  B. bevorzugt 
in den Bereichen zu investieren, in denen Klimaschutz 
auch inklusives Wachstum schafft – also wo die unteren 
40  % der Einkommensverteilung davon überproportio-
nal profitieren (Shared Prosperity Index: World Bank, 
2015) – sowie Ernährungsgerechtigkeit und die Nach-
haltigkeit globaler Ernährungsmuster in den Blick zu 
nehmen. Solche Zielsetzungen sollten nicht zuletzt 
über die Aktivitäten multilateraler Banken vorange-

bracht werden. Die G20 sollte sich dafür einsetzen, dass 
neben dem Green Climate Fund auch z.  B. die Weltbank 
und die regionalen Entwicklungsbanken einen beson-
deren Fokus auf die Finanzierung und Umsetzung von 
Maßnahmen und Projekten legen, die Klimaschutz und 
Gerechtigkeit verbinden.

Urbanisierung gestalten um Klimaschutz und 
inklusives Wachstum zu erreichen
Die Gestaltung der Urbanisierung ist ein wichtiges Feld, 
mit dem die G20-Staaten Klimaschutz und inklusives 
Wachstum verbinden können. Die Urbanisierung ver-
läuft in den Staaten der G20 unterschiedlich: In einigen 
Ländern steht das Bauen im Bestand historisch gewach-
sener Städte im Vordergrund, in anderen expandie-
ren derzeit schnell wachsende Städte und Siedlungen 
in ungeahnter Dimension. Angesichts des anstehenden 
globalen Urbanisierungsschubs muss über die Art und 
Weise, wie Städte gebaut werden, völlig neu nachgedacht 
werden. Dies betrifft z.  B. ihre baulich-räumliche Gestalt, 
die urbanen Verkehrssysteme, die urbane Energiever-
sorgung oder die verwendeten Baumaterialien (WBGU, 
2016a). Gleichzeitig verschärfen sich Einkommens- 
und Vermögensdisparitäten in vielen Städten und füh-
ren zu räumlicher Segregation und sozialer Benachteili-
gung – besonders offensichtlich überall dort, wo Slums 
und Gated Communities in unmittelbarer Nachbarschaft 
liegen. Die wachsenden Disparitäten wirken sich zuneh-
mend negativ auf die soziale Kohäsion der Stadtgesell-
schaften, die urbane wirtschaftliche Entwicklung sowie 
die Regierbarkeit von Städten und ihre Sicherheit aus 
(WBGU, 2016a).

Allein die Emissionen, die bis 2050 durch den Aufbau 
neuer Infrastrukturen für die bis dahin 2,5 Mrd. zusätz-
lichen Stadtbewohner entstehen, könnten, falls dieser 
dem emissionsintensiven Vorbild des Städtebaus in den 
Industrieländer folgt, bereits etwa einem Drittel des ins-
gesamt noch zur Verfügung stehenden CO2-Budgets ent-
sprechen, wenn der Klimawandel auf weniger als 2  °C 

Tabelle 4.1-1
Dimensionen eines neuen Innovationsverständnisses.
Quelle: WBGU 

Dimension Bisher Künftig

Übergreifendes Ziel von 
Innovation

Nationale Wettbewerbsfähigkeit Nationales und globales Gemeinwohl: 
ökonomische Leistungsfähigkeit dient der 
Umsetzung des Übereinkommens von Paris 
und der Agenda 2030 – Innovationen für 
Nachhaltigkeit

Ökonomische Ziele von 
Innovation

Vorrang privater Interessen und Güter Einbettung der Märkte und Stärkung 
öffentlicher Güter

Fokus der Innovationen Technologische Innovationen Technologische Innovationen werden in 
hohem Maße mit sozialen, institutionellen 
und kulturellen Innovationen verknüpft 

Tiefe und Reichweite der 
Innovationen

Inkrementelle Innovation (innerhalb 
bestehender sozioökonomischer Systeme)

Disruptive bzw. systemische Innovationen 
(mit beabsichtigtem oder angestrebtem 
Systemwechsel zur Nachhaltigkeit; global)

Quellen und Orte der 
Innovation

Industrieländer als Treiber von 
Innovationen – Transfer in den Rest 
der Welt

Weltweite Innovationen – verstärkte 
internationale Zusammenarbeit für globalen 
Innovationsaustausch



4  Transformation als Modernisierungs-, Gerechtigkeits- und Friedensprojekt 

36

begrenzt werden soll und mehr als drei Vierteln des Bud-
gets, wenn der Klimawandel auf 1,5  °C begrenzt werden 
soll (WBGU, 2016a; Müller et al., 2013). Während mit 
SDG Nr. 11 („Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, 
widerstandsfähig und nachhaltig machen“) das Thema 
nachhaltige Stadtentwicklung in die Agenda 2030 Ein-
gang gefunden hat, werden die Herausforderungen und 
Chancen der Urbanisierung im Kontext des Pariser Über-
einkommens und in den (I)NDCs bislang kaum berück-
sichtigt. Die G20-Staaten sollten dieses Defizit angehen, 
indem sie nachhaltige Stadtentwicklung zu einem Kern-
element in ihren nationalen wie internationalen Dekar-
bonisierungsstrategien machen und sich dafür einset-
zen, dass das Thema innerhalb der Klimarahmenkon-
vention besser berücksichtigt wird. 

Eine Reihe von Handlungsfeldern in der 
Stadtentwicklung bieten Potenzial für die Verknüpfung 
von Klimaschutz und Gerechtigkeit, u.  a. die 
Flächennutzung, die Kreislaufwirtschaft, erneuerbare 
Energiesysteme (WBGU, 2016a). Insbesondere Mobilität 
und Verkehr sind hierfür von großer Bedeutung. So 
verursachen zum einen urbane Transportsysteme einen 
erheblichen Teil städtischer CO2-Emissionen; zum 
anderen entscheidet ihre Struktur darüber, welche 
Teile der Bevölkerung sich wie durch die Stadt bewegen 
können, um z.  B. am Arbeitsmarkt teilnehmen und so 
von Wachstumsgewinnen profitieren zu können. Die 
Ausgestaltung urbaner Transportsysteme ist daher ein 
wichtiger Hebel zur Schaffung urbaner Gerechtigkeit. 
Ärmere urbane Bevölkerungsgruppen leiden besonders 
unter den Folgen des motorisierten Individualverkehrs 
und sind stärker von wenig leistungsfähigen öffentlichen 
Verkehrssystemen betroffen, da sie typischerweise 
besonders stark von ihnen abhängig sind (WHO und 
UN-Habitat, 2010). Funktionierende öffentliche 
Transportinfrastrukturen sind daher eine wichtige Säule 
zum Abbau urbaner Ungleichheit (UNEP, 2012; UKAID 
und DFID, 2012; Beard et al., 2016). 

Der WBGU empfiehlt den G20-Staaten, ihre inner-
städtischen Verkehrssysteme so schnell wie mög-
lich emissionsfrei und inklusiv zu gestalten (Unterziel 
„accessible cities“ des SDG Nr. 11; WBGU, 2016a:  165 ff.) 
und auch im Rahmen ihrer internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit mit ihren Partnern Strategien zu 
entwickeln, wie dies in den dortigen Städten umge-
setzt werden kann. Damit das gelingt, muss angesichts 
starker Pfadabhängigkeiten schnell eine entsprechende 
Weichenstellung vorgenommen werden. Das Zeitfenster 
für den notwendigen Wandel ist jetzt offen – und muss 
genutzt werden, bevor es sich schließt.

Urbane Mobilität sollte so gestaltet werden, dass 
Menschen aller Einkommensgruppen sich problemlos 
und preisgünstig durch eine Stadt bewegen können, 
um ohne Einschränkungen von den ökonomischen, 
sozialen und kulturellen Möglichkeiten profitieren 
zu können. Da ärmere Bevölkerungsgruppen 
tendenziell am stärksten unter dem motorisierten 
Individualverkehr leiden, aber am wenigsten von ihm 
profitieren, setzt dies einen funktionierenden und gut 

ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr sowie 
gute Fußgänger- und Radverkehrsstrukturen voraus. 
Gleichzeitig können adäquate Mobilitätssysteme 
positive Beschäftigungseffekte schaffen, vor allem für 
ärmere Bevölkerungsschichten. Öffentlicher Nahverkehr 
sollte für alle zugänglich und Straßen sollten für nicht 
motorisierten Verkehr sicherer gemacht werden (Pro-
poor Transport Policies; WBGU, 2016a: 165 ff.). Vor 
allem vulnerable Gruppen wie Alte, Kinder und Frauen 
und deren Mobilitätsverhalten und Sicherheitsbedarfe 
sollten für die Planung maßgebend sein (Hamilton et al., 
2006). 

Ernährungsgerechtigkeit und nachhaltige 
Ernährungsmuster
Die G20 sollte sich dafür einsetzen, Nachhaltigkeit und 
Gerechtigkeit im Kontext globaler Ernährungsmuster 
sowohl als Thema in der internationalen Debatte zu stär-
ken und auf die Agenda internationaler Organisationen 
zu setzen als auch durch strukturelle Maßnahmen zu 
unterstützen. Das fordert auch die Agenda 2030: SDG 
Nr. 2 verpflichtet die Weltgemeinschaft, den weltwei-
ten Hunger zu beenden, einschließlich Mangelernäh-
rung, sowie die Nahrungsmittelproduktion nachhaltig 
zu gestalten. 

Der weltweit weiterhin hohe Anteil an Hunger lei-
denden und mangelernährten Menschen ist aus glo-
baler Perspektive zur Zeit nicht auf Mangel an frucht-
barem Land, sondern im Wesentlichen auf ineffiziente 
Produktions- und Konsumpraktiken sowie eine unge-
rechte Verteilung zurückzuführen (WBGU, 2011: 63). In 
Deutschland geht laut einer Studie des WWF (2015) fast 
ein Drittel der Nahrungsmittel auf dem Weg vom Acker 
zum Verbraucher verloren bzw. wird im Haushalt weg-
geworfen. Auch ein Drittel der weltweit produzierten 
Nahrungsmittel verdirbt, geht verloren oder wird weg-
geworfen (FAO, 2011), ein weiteres Drittel wird in der 
Tierproduktion verfüttert (de Schutter, 2011). Die Vieh-
wirtschaft nutzt (direkt und indirekt) ca. 70  % der land-
wirtschaftlichen Flächen (Steinfeld et al., 2006). Ihre 
Produkte werden vornehmlich von der Bevölkerung 
der Industrieländer und den wachsenden Mittelschich-
ten der Schwellenländer konsumiert, wobei der schnell 
steigende Fleischkonsum zunehmende Gesundheitsri-
siken mit sich bringt (McMichael et al., 2007). Intensive 
Landwirtschaft wird heute meist nicht nachhaltig betrie-
ben und führt zu Bodendegradation sowie dem Verlust 
von Biodiversität und Ökosystemleistungen. Zudem 
stammen etwa 10–12  % der weltweiten anthropogenen 
Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft (IPCC, 
2014b:  822). 

Den G20-Staaten kommt bei Ernährungssicherheit 
und Ernährungsgerechtigkeit eine Schlüsselrolle zu. 
Dies betrifft dringend notwendige strukturelle Maß-
nahmen wie das Eindämmen von Landdegradation, die 
Förderung nachhaltiger Landwirtschaft und das Verhin-
dern von Nahrungsmittelverlusten entlang der Wert-
schöpfungskette (Erklärung der G20-Agrarminister 
vom Mai 2015). Strukturelle Maßnahmen müssen von 
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einem Wandel der Ernährungspraktiken der Bürger aller 
G20-Staaten getragen werden, um nicht wirkungslos zu 
bleiben. Gerade Industrie- und Schwellenländer sind 
außerdem in der Verantwortung, nicht nur durch struk-
turelle, sondern auch durch wissens- und motivations-
bezogene Maßnahmen zu diesem Wandel beizutragen. 
Ohne verantwortliche Bürgerinnen ist eine Problem
lösung unmöglich.

Die G20-Gesellschaften stehen vor der Herausforde-
rung, in ihren Ländern nachhaltige Ernährungsweisen wie 
eine regionale, ökologisch angebaute und um tierische 
Produkte reduzierte Kost zu motivieren, gleichzeitig 
aber nicht zu stark in die Eigenständigkeit und Selbst-
bestimmtheit der Bürger einzugreifen, um Reaktanz 
und Rückzugsreaktionen zu vermeiden. Ein verringer-
ter Konsum tierischer Produkte wäre gleichzeitig auch 
wesentlich gesünder für die Bevölkerung in Industrie-
staaten und die schnell wachsenden Mittelschichten in 
Entwicklungs- und Schwellenländern (WBGU, 2011:  65).

Regulatorische Top-down-Maßnahmen sollten 
gekoppelt sein mit einem verbesserten Zugang zu 
gesunden und klimaverträglichen Lebensmitteln. Im 
Sinne eines gemeinschaftlichen Handelns von Staat und 
Bürgerschaft sollten Initiativen und Praktiken geför-
dert werden, in denen Menschen ihrer Rolle als verant-
wortliche Konsumenten nachkommen wollen, wie etwa 
beim Foodsharing. Diese Initiativen sollten institutio-
nell stärker eingebunden werden und beispielsweise mit 
internationalen Organisationen, Bildungseinrichtungen, 
Arbeitgebern und Verwaltungen kooperieren. Die FAO 
sollte beispielsweise ihr Programm „SAVE FOOD: Glo-
bal Initiative on Food Loss and Waste Reduction“ wei-
ter stärken.

4.3
Klimaschutz- und Nachhaltigkeitspolitik als 
globales Friedensprojekt

Klimaschutz- und Nachhaltigkeitspolitik kann den Frie-
den bewahren, indem sie die Ursachen für Bürgerkrieg 
und Massenflucht bekämpft. Bereits 2008 hat der WBGU 
in seinem Gutachten „Sicherheitsrisiko Klimawan-
del“ darauf aufmerksam gemacht, dass der Klimawan-
del ohne entschiedenes Gegensteuern in den kommen-
den Jahrzehnten die Anpassungsfähigkeit vieler Gesell-
schaften überstrapazieren wird (WBGU, 2008). Klima-
wandel trägt – mit regional unterschiedlicher Intensität 
– zur Gefährdung der menschlichen Sicherheit bei, da 
er die Grundbedürfnisbefriedigung gefährdet und damit 
Ressourcen- und Verteilungskonflikte verschärft, kultu-
relle Entfaltung und Identität einschränkt und Migrati-
onsbewegungen mitverursacht. Letztere können Insta-
bilität in Gesellschaften auch in den Ankunftsregionen 
mitverursachen (Adger et al., 2014:  758; Oppenheimer 
et al., 2014:  1061). Daher sind Klimaschutz- und Klima-
anpassungsmaßnahmen wichtige Strategien zum Schutz 
menschlicher und gesellschaftlicher Sicherheit. 

In Zukunft wird der Klimawandel nach Einschätzung 

des IPCC die Gefahr klimawandelmitbedingter gewalt-
tätiger innerstaatlicher Konflikte in bestimmten Regi-
onen noch verstärken (Adger et al., 2014:  772). Und 
auch bei Migrationsentscheidungen wird der Klimawan-
del zukünftig an Bedeutung gewinnen (WBGU, 2008, 
2014). Aufgrund der Multikausalität von Krisen, Kon-
flikten und Migrationsentscheidungen gestaltet sich die 
zahlenmäßige Erfassung und Prognose schwierig (IDMC, 
2015; UNHCR, 2015; Adger et al., 2014; Oppenheimer et 
al., 2014). Nach Schätzungen der International Organi-
sation for Migration (IOM) könnte es bis zum Jahr 2050 
durch Klimawandelfolgen bis zu 200 Mio. Migranten 
geben (IOM, 2009; WBGU, 2014a:  62  f.). 

In der Literatur wird von menschlicher Mobilität 
(human mobility) gesprochen, die in Verdrängung (dis-
placement), (überwiegend freiwillige) Migration und 
geplante Umsiedlung unterschieden wird (UNHCR 
et al., 2014). Weder die Klimarahmenkonvention 
(UNFCCC, 1992) noch das Übereinkommen von Paris 
thematisieren klimawandelmitbedingte Flucht explizit 
(Kap. 1). Völkerrechtlich sind die Begriffe „Klimaflücht-
ling“ oder „Klimamigrant“ bislang nicht geklärt (WBGU, 
2014a:  62  f.; Brouers, 2012; Nümann, 2015). Die Genfer 
Flüchtlingskonvention (GFK) schützt „Klimaflüchtlinge“ 
nicht (Nümann, 2015), da die Kriterien nach Artikel 1 
der GFK (kurz: wohlbegründete Furcht vor Verfolgung 
aufgrund bestimmter Merkmale, wie z.  B. politischer 
Überzeugung) bei klimawandelmitbedingten Natur-
katastrophen oder Umweltschäden nicht erfüllt sind 
(Nümann, 2015:  168). Die bestehenden internationa-
len Regelungen zum Flüchtlingsschutz statuieren – nach 
überwiegender Auffassung – keine Pflicht zur (zwin-
genden) Aufnahme von „Klimaflüchtlingen“ (Brouers, 
2012; Nümann, 2015). Binnenmigranten werden bei 
Flucht vor Naturkatastrophen oder Klimawandelfolgen 
lediglich über die räumlich begrenzte innerafrikanische 
Kampala-Konvention oder durch die (unverbindlichen) 
Leitlinien der Vereinten Nationen für Binnenvertriebene 
erfasst. 

Eine Änderung der Genfer Konvention ist aufgrund 
des bestehenden erheblichen politischen Widerstands 
nicht aussichtsreich. Zum einen ist eine Erweiterung des 
Anwendungsbereichs der Konvention auf Klimaflücht-
linge von vielen potenziellen Aufnahmeländern uner-
wünscht, zum anderen besteht die Sorge, dass erneute 
Verhandlungen bestehender Verträge eher zur Erosion 
des existierenden Flüchtlingsschutzregimes als zu sei-
ner Ausweitung führt. Als Alternative zur Änderung 
der Genfer Flüchtlingskonvention sollte ein Protokoll 
zur Klimarahmenkonvention vorgeschlagen werden, 
das Populationen in Gefahrenzonen die Möglichkeit zur 
Umsiedlung bietet (Biermann und Boas, 2008).

Als Beitrag zur globalen Friedenssicherung sollten die 
G20-Staaten Klimaschutzmaßnahmen auf die Tagesord-
nung setzen und Interventionsmöglichkeiten ausloten. 
Diese sind abhängig von der Zeit- und Raumebene: Auf 
langsam einsetzende Katastrophen (z.  B. Desertifika-
tion) und schwelende Konflikte kann anders reagiert 
werden als auf plötzlich einsetzende Katastrophen (z.  B. 
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Überschwemmungen) und eskalierende Gewalt. Zudem 
bestehen große Unterschiede je nachdem, ob Men-
schen migrieren müssen, können und wollen, und ob 
die Migration (bzw. Flucht) geplant oder ungeplant und 
innerhalb eines Landes oder über die Landesgrenzen 
hinweg erfolgt. Der WBGU sieht Handlungsbedarf ins-
besondere in drei Bereichen: 

Mikroebene: lokale klimawandelmitbedingte 
Konflikt- und Fluchtursachen bekämpfen 
Klimawandelmitbedingte Katastrophen und Konflikte 
gefährden in vielen Regionen die Entwicklungsfort-
schritte der letzten Dekaden sowie die menschliche 
Sicherheit und verschärfen globale Ungleichheiten. Im 
IPCC-Bericht (2014c), in den SDGs (Ziel Nr. 13) sowie 
dem Übereinkommen von Paris wird die Dringlichkeit 
von Anpassungsmaßnahmen unterstrichen und deren 
Anwendung gefordert, um lokale klimawandelmitbe-
dingte Konflikt- und Fluchtursachen auf der Mikro
ebene zu bekämpfen. Gerade in Bezug auf langsam ein-
setzende klimawandelmitbedingte Katastrophen ist auf-
grund der tiefgreifenden sozioökonomischen und politi-
schen Implikationen, die sich aus Migration bzw. Flucht 
oder Umsiedlung ergeben, die frühzeitige und voraus-
schauende richtige Wahl und adäquate Anwendung von 
kurz-, mittel- und langfristigen Anpassungsstrategien 
grundlegend. 

Neben technischen Anpassungsmaßnahmen (z.  B. 
Überschwemmungsschutz, Wirbelsturmschutzräume) 
werden zunehmend auch soziale und institutionelle 
Maßnahmen (z.  B. Risikomanagement) gefördert (Noble 
et al., 2014:  836). Diese Förderung bedarf weitergehend 
nicht nur einer Integration und Erweiterung bestehender 
politischer Rahmenbedingungen, sondern auch der Inte-
gration in und Stärkung von Bewältigungsstrategien der 
lokalen Bevölkerung (NRC und IDMC, 2014:  12; Noble 
et al., 2014:  836). Kapazitätsaufbau und die finanzielle 
Förderung lokaler Akteure sollten in der internationa-
len Umwelt- und Entwicklungspolitik der G20 größere 
Beachtung finden und es sollten mehr finanzielle Mittel 
in diesen Bereichen bereitgestellt werden. 

Mesoebene: Siedlungsprogramme stärken 
Ist die klimawandelmitbedingte Migration nicht abwend-
bar bzw. bereits erfolgt, besteht die zentrale Heraus-
forderung in der Stärkung der Resilienz der migrierten 
Gruppen sowie auch der Bevölkerung in der Ankunfts-
region. Wenn zukünftige Migration als letztes Mittel 
der Anpassung unvermeidlich ist, sollte diese gerade bei 
langsam einsetzenden Katastrophen nach Möglichkeit 
in Form einer informierten, geplanten und partizipato-
risch gestalteten Umsiedlung erfolgen (Advisory Group 
on Climate Change and Human Mobility, 2015). Daher 
sollten die G20-Staaten den Ausbau sowie die finanzi-
elle Absicherung von Siedlungsprogrammen fördern. 
Auf institutioneller Ebene kämen hierfür der UNHCR 
und das IOM in Betracht, deren institutionelle Kapa-
zitäten im Hinblick auf diese Aufgabe gestärkt werden 
sollten. Die Diskussion um eine offizielle Mandatser-

weiterung des UNHCR sollte in diesem Zusammenhang 
von den G20-Staaten wieder aufgegriffen werden (zum 
Mandat: Hall, 2013). Nothilfe und mittelfristige aus-
gerichtete Entwicklungszusammenarbeit müssen bes-
ser verknüpft werden. Darüber hinaus sollten zukünftig 
für die Migranten, die in ihre Heimat zurückkehren kön-
nen, strukturierte Rückkehrprogramme angeboten wer-
den. Bei Migranten, für die eine Rückkehr ausgeschlos-
sen ist, sollten Siedlungsprogramme vor allem in Städten 
gestärkt werden, um das Anwachsen von Slums in Städ-
ten sowie Krisen und Konflikte in den Ankunftsgebieten 
zu vermeiden. Wichtig ist dafür die Stärkung von Multi-
akteursansätzen für die Unterstützung und Zusammen-
arbeit lokaler, regionaler, nationaler und gegebenenfalls 
internationaler Regierungs- und zivilgesellschaftlicher 
Akteure. 

Makroebene: Klimamigration auf die Tagesordnung 
setzen 
Die in Paris getroffenen Vereinbarungen zum Klima-
schutz sollten mit Nachdruck umgesetzt werden, damit 
Fluchtursachen auch über Klimaschutz- und Klima-
anpassungspolitik im Ansatz bekämpft werden. Wie 
bereits im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und 
SPD erwähnt (CDU et al., 2013:  125), ist die Klärung 
des Status von Klimamigranten, die grenzüberschrei-
tend wandern – unter Berücksichtigung der Option einer 
Entwicklung eines internationalen Schutzinstruments – 
international voranzutreiben. Der WBGU schlägt vor, 
dass zusätzliche Schutzvereinbarungen jenseits des 
Flüchtlingsrechts getroffen werden. Die G20-Staaten 
sollten diese Diskussion beginnen und für Schutz und 
faire Kostenteilungen sorgen. Anpassung vor Ort wie 
auch eine Abwanderung aus Hochrisikogebieten sollten 
z.  B. durch Förderung im Rahmen des Green Climate 
Funds ermöglicht werden. Hier bietet sich als Vor-
bild und Anknüpfungspunkt die Nansen-Initiative zu 
„Disaster-Induced Cross-Border Displacement“ an, die 
2012 von der Schweiz und Norwegen gegründet wurde. 
Sie zielt darauf, eine Schutzagenda für klimawandelmit-
bedingte Migration zu entwickeln, die auf internationale 
Kooperation, die Anwendung einheitlicher Standards 
für den Umgang mit Geflüchteten und operative Mecha-
nismen (z.  B. Finanzierungsmechanismen und Verant-
wortungsübernahme internationaler humanitärer und 
Entwicklungsakteure) setzt. Die Nansen-Initiative hat 
einen internationalen Prozess initiiert, der letztlich auf 
einen politischen Konsens zum Schutz von durch Klima-
wandel und Umweltkatastrophen über die Staatsgren-
zen hinaus vertriebenen Menschen gerichtet ist. Dieser 
Prozess sollte durch die G20 unterstützt werden.

4.4
Empfehlungen

Bei richtiger Ausgestaltung wird Nachhaltigkeits- 
und Klimapolitik zu einem globalen Modernisie-
rungs-, Gerechtigkeits- und Friedensprojekt. Die G20-
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Regierungen sollten sich für die „vier großen I“ der 
Nachhaltigkeitstransformation engagieren und auf 
internationaler Ebene als Vorreiter dazu beitragen, dass 
Nachhaltigkeits- und Klimapolitik als historisches Pro-
jekt der Weltgemeinschaft ein Hebel zur Lösung weltpo-
litischer Probleme wird. Der WBGU empfiehlt den G20-
Regierungen:

Klimaschutz- und Nachhaltigkeitspolitik als 
globales Modernisierungsprojekt – ökonomische 
Entwicklungschancen nutzen 

>> Förderung eines erweiterten Innovationsverständnis­
ses: Fokus auf die Entwicklung neuer Schlüsseltech-
nologien, aber auch sozialer Innovationen, die auf das 
nationale und globale Gemeinwohl und die Bereit-
stellung von öffentlichen Gütern und Kapital abzie-
len, sowie Fokus auf systemische und disruptive 
Innovationen, die der Umsetzung des Übereinkom-
mens von Paris und der Agenda 2030 dienen; Stär-
kung der internationalen Kooperation zur Innovati-
onsförderung. 

Klimaschutz- und Nachhaltigkeitspolitik als globales 
Gerechtigkeitsprojekt

>> Urbanisierung gestalten um Klimaschutz und inklusi­
ves Wachstum zu erreichen: Berücksichtigung nach-
haltiger und inklusiver Stadtentwicklung bei der Ent-
wicklung von Dekarbonisierungsstrategien und nati-
onalen Beiträgen; Stärkung der Rolle nachhaltiger 
Stadtentwicklung innerhalb der (I)NDCs und der 
Klimarahmenkonvention. 

>> Ernährungsgerechtigkeit und nachhaltige Ernährungs­
muster fördern: Kombination regulatorischer Top-
down-Maßnahmen und Verbesserung des Zugangs 
zu gesunden und klimaverträglichen Lebensmitteln 
mit der Förderung von Bottom-up-Initiativen sowie 
deren bessere institutionelle Einbindung; Stärkung 
relevanter Initiativen der internationalen Organisati-
onen. 

Klimaschutz- und Nachhaltigkeitspolitik als globales 
Friedensprojekt – Klimaschutz und die menschliche 
Sicherheit 

>> Ursachen für Bürgerkrieg und Massenflucht auf allen 
Ebenen bekämpfen: (1) Auf der Mikroebene: Bekämp-
fung lokaler klimawandelmitbedingter Konflikt- und 
Fluchtursachen; (2) auf der Mesoebene: Stärkung 
von Siedlungsprogrammen; (3) auf der Makroebene: 
In-situ- und Ex-situ-Anpassung durch Kapazitätsbil-
dung in vulnerablen Gebieten und in Zielorten in der 
Fördervergabe z.  B. des Green Climate Funds mitbe-
rücksichtigen. Zusätzliche Schutzvereinbarungen 
jenseits des Flüchtlingsrechts treffen (z.  B. im Rahmen 
der UNFCCC) und Nansen-Initiative stärken.



40



41

Nach der Vereinbarung der Nachhaltigkeitsziele (SDGs) 
und der globalen Klimaziele (Übereinkommen von Paris) 
im Jahr 2015 muss es jetzt um die Umsetzung gehen. Die 
notwendigen Veränderungen sind durch „vier große I“ 
gekennzeichnet: Die Große Transformation zur Nachhal-
tigkeit erfordert sowie inspiriert Innovationen und lenkt 
Investitionen in Richtung Nachhaltigkeit und Klima-
schutz, u.  a. in die auszubauenden nachhaltigen Infra­
strukturen. Gleichzeitig kann die Transformation genutzt 
werden, um Ungleichheit zu bekämpfen, also die Inklu­
sion innerhalb der Gesellschaften wie auch global vor-
anzubringen, und so zum Gerechtigkeitsprojekt werden. 
Die Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwel-
lenländer (G20) sollte bei der Transformation eine Füh-
rungsrolle übernehmen. 

G20 für den Klimaschutz
>> Die Bundesregierung sollte im Rahmen der deutschen 

G20-Präsidentschaft anstreben, dass die G20 als 
Dekarbonisierungsziel vereinbart, ihre CO2-Emissio-
nen bis 2050 auf Null abzusenken. Die G20-Staaten 
sollten mit ambitionierten Reduktionszielen voran-
schreiten und Dekarbonisierungsstrategien entwi-
ckeln. Kernelemente sind der rapide Ausbau erneuer-
barer Energien, eine effektive Begrenzung des Ener-
gieverbrauchs, ein schneller Ausstieg aus der Nutzung 
fossiler Energieträger sowie Schutz und Wiederher-
stellung naturnaher Ökosysteme. 

>> Die G20 sollte sich kritisch zu Geoengineering positi-
onieren. Maßnahmen, die auf die Manipulation des 
globalen Strahlungshaushalts abzielen, sollten nicht 
verfolgt werden. Auch auf die großskalige Änderung 
des Kohlenstoffkreislaufs sollte verzichtet werden. 
Ausnahmen betreffen die Kombination von Bioener-
gie mit Kohlenstoffabscheidung und -speicherung 
(BECCS) im kleinen Maßstab sowie die chemische 
Bindung von CO2 aus der Luft, die weiter erforscht 
werden sollten. 

Finanzierung einer nachhaltigen Zukunft 
>> Zur Umsetzung der Nachhaltigkeits- und Klima-

schutzziele sollten die G20-Staaten transformative 
Staatsfonds (Zukunftsfonds) einrichten. Diese sollten 
sich aus zwei Quellen speisen: (1) durch die Beprei-
sung von CO2-Emissionen; diese sollte bis zum Jahr 
2020 30 US-$ pro t erreichen und sich in jeder fol-
genden Dekade verdoppeln; (2) durch eine progressive 
Nachlasssteuer als Generationenkomponente; deren 

Einnahmenziel sollte 10–20  % des nationalen Erb-
schafts- und Schenkungsvolumens betragen.

>> Die Zukunftsfonds sollten ihre Anlagestrategien an 
langfristigen Nachhaltigkeits- und Klimaschutzzielen 
ausrichten und in entsprechende Schlüsselindustrien 
investieren. Die Dividenden sollten zur nationalen 
sozial- und strukturpolitischen Flankierung der 
Transformation verwendet werden. Ein Teil der Ein-
nahmen aus CO2-Steuer und Emissionshandel sollte 
direkt projektbasiert investiert, für die Mobilisierung 
privater Investitionen verwendet sowie für die inter-
nationale Klimakooperation genutzt werden.

Klimaschutz- und Nachhaltigkeitspolitik als globales 
Modernisierungsprojekt

>> Die G20 sollte ein erweitertes Innovationsverständnis 
für Stabilität und Zukunftsfähigkeit propagieren, das 
mit den SDGs und dem Übereinkommen von Paris im 
Einklang steht. Es sollte zudem auf die soziale und 
ökologische Einbettung von Märkten ausgerichtet 
sein und anerkennen, dass auch soziale und instituti-
onelle Innovationen erforderlich sind. 

Klimaschutz- und Nachhaltigkeitspolitik als globales 
Gerechtigkeitsprojekt

>> Die G20-Staaten sollten nachhaltige Stadtentwick-
lung sowie Ernährungsgerechtigkeit und nachhaltige 
Ernährungsmuster stärken, um so beispielhaft nicht 
nur Klimaschutz, sondern auch inklusives Wachstum 
voranzubringen. 

Klimaschutz- und Nachhaltigkeitspolitik als globales 
Friedensprojekt 

>> Die G20-Staaten sollten Inklusion auf globaler Ebene 
fördern, indem sie z.  B. lokale, durch Klimawandel 
mitbedingte Konflikt- und Fluchtursachen bekämp-
fen sowie Siedlungsprogramme stärken. Die G20 
sollte Lösungen für das Thema der klimawandelmit-
bedingten Migration anstoßen.

Nationalismus und autoritäre Bewegungen 
zurückdrängen

>> Eine so gestaltete nationale wie internationale Nach-
haltigkeits- und Klimaschutzpolitik wäre ein geeigne-
tes Projekt der G20, um nationalistisch-autoritären 
Bewegungen und deren Absagen an internationale 
Kooperation einzuhegen.

5Hauptbotschaften
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Zusammenfassung

Der 5. Sachstandsbericht des Weltklimarates (IPCC) macht unmissverständlich klar: 
 Inakzeptable Klimafolgen, die sich jenseits der 2  °C-Leitplanke häufen dürften, können 
nur vermieden werden, wenn der weitere Anstieg der Treibhausgaskonzentration 
so bald wie möglich gestoppt wird. Der WBGU empfiehlt daher, die CO2-Emissionen 
aus fossilen Energieträgern bis spätestens 2070 auf Null zu senken. Dies ist ein 
ebenso ehrgeiziges wie prägnantes Politikziel, denn jedes Land, jede Kommune, jedes 
 Unternehmen und jeder Bürger müssen „die Null schaffen“, wenn die Welt als Ganzes 
klimaneutral werden soll. Die 2  °C-Linie kann allerdings nur gehalten werden, wenn 
zahlreiche Akteure – insbesondere die OECD-Staaten – schon deutlich früher ihre 
Emissionen herunterfahren. Der Weltgesellschaft als Ganzes steht ein eng begrenztes 
Kohlenstoffbudget zur Verfügung, so dass der Scheitelpunkt der Emissionen möglichst 
bis 2020, auf alle Fälle aber in der dritten Dekade erreicht werden sollte. Der WBGU 
umreißt in diesem Gutachten eine Doppelstrategie für den globalen Klimaschutz, die 
auf das Zusammenspiel von Multilateralismus und Zivilgesellschaft setzt. Dafür sollte 
zum einen das für Ende 2015 angestrebte Pariser Klimaabkommen bestimmte Merk-
male aufweisen, die der Beirat benennt. Insbesondere sollte ein Prozess vereinbart 
werden, der die Einhaltung der 2  °C-Leitplanke sicherstellt. Zum anderen sollten alle 
gesellschaftlichen Akteure ihre spezifischen Beiträge zur Dekarbonisierung leisten. So 
kann eine verschränkte Verantwortungsarchitektur für die Zukunft unseres Planeten 
entstehen, in der vertikales Delegieren und horizontales Engagieren keinen Gegensatz 
bilden, sondern sich wechselseitig verstärken.

Der zeitnahe Ausstieg aus den fossilen CO2-
Emissionen ist unabdingbar
Die Aussagen des 5. IPCC-Sachstandsberichts sind ein-
deutig: Der Klimawandel findet statt und der Einfluss 
des Menschen ist unstrittig. Die Beweislage zur globa-
len Erwärmung ist überwältigend. Bei ungebremsten 
Treibhausgasemissionen könnte bis Ende des Jahrhun-
derts ein globaler Temperaturanstieg von mehr als 4  °C 
erfolgen. Schon eine Erderwärmung von mehr als 2  °C 
bedeutet erhebliche Risiken, z.  B. für Ernährungssicher-
heit, Küstenregionen, Infrastrukturen und Ökosysteme. 
Eine weltweite Transformation zu einer klimaverträg-
lichen Gesellschaft ist ohne große Konsumverluste 
und Kosten für die Weltwirtschaft realisierbar. Viele 
Studien belegen sogar positive Begleitnutzen dieser 
Transformation, etwa für die Gesundheit oder die Ener-
giesicherheit. Dies steht im Kontrast zu den humanitä-
ren und ökonomischen Verlusten, die bei einem unge-
bremsten Klimawandel zu erwarten sind. Jede weitere 
Verzögerung der Dekarbonisierung der Weltwirtschaft 
würde die gebotene Klimastabilisierung erschweren 
und erheblich verteuern.

Somit ist es aus der Sicht des WBGU folgerichtig, die 
2  °C-Leitplanke rechtlich zu verankern und umzusetzen. 
Dies wird möglich, wenn die Treibhausgasemissionen 
weltweit möglichst bis 2020, auf alle Fälle aber in der 
dritten Dekade dieses Jahrhunderts ihren Scheitelpunkt 
erreichen und die CO2-Emissionen aus fossilen Energie-
trägern bis spätestens 2070 auf Null reduziert werden 
(„Nullziel“). Um das globale Kohlenstoffbudget nicht zu 
überziehen, müssen insbesondere die Industrie- und 
Schwellenländer bzw. die weltweiten oberen und mitt-
leren Einkommensschichten ihre CO2-Emissionen mög-
lichst rasch zurückführen.

Trotz des immer umfangreicheren Wissens über den 
Klimawandel und ungeachtet der attraktiveren Mög-
lichkeiten für eine Transformation zu einer klimaver-
träglichen Wirtschaftsweise steigen die Emissionen 
weiterhin weltweit nahezu ungebremst an. Dies lässt 
auf eine dysfunktionale Verantwortungsarchitektur und 
Handlungsblockaden in der Weltgesellschaft schließen, 
die aufgebrochen werden müssen. Die Verweigerung 
des erforderlichen Wandels geht zu Lasten zukünftiger 
Generationen. Eine Beachtung der 2  °C-Leitplanke so-



 Zusammenfassung

2

wie ein kompletter Emissionsausstieg verlangen nach 
einer Verantwortungsübernahme des Einzelnen und 
der Gemeinschaft. 

Das geplante Pariser Klimaabkommen als Wegweiser
Internationaler Klimaschutz im Rahmen der Vereinten 
Nationen bleibt unverzichtbar, soll aber durch Aneig-
nung von Verantwortung durch die Zivilgesellschaft 
gestärkt werden. Die gemeinschaftliche Übernahme 
von Verantwortung sollte unter Beachtung folgender 
Gerechtigkeitsprinzipien operationalisiert werden: 
dem Gleichheits-, dem Vorsorge-, und dem Verursa-
cherprinzip. Der WBGU empfiehlt für das Pariser Ab-
kommen die Form eines rechtsverbindlichen Protokolls 
zur Klimarahmenkonvention (UNFCCC), in dem die 
2  °C-Leitplanke, dem Vorsorgeprinzip nachkommend, 
völkerrechtlich verankert wird. Dies sollte durch die 
Vereinbarung eines globalen Nullziels für fossile CO2-
Emissionen bis spätestens 2070 ausgestaltet werden. 

Der WBGU-Budgetansatz bietet einen idealen Ori-
entierungsrahmen, weil er dem Gleichheitsprinzip 
(gleiche Emissionsrechte innerhalb des Budgets für 
alle Menschen) und dem Verursacherprinzip (unter-
schiedliche Verantwortlichkeiten unter Einbezug der 
historischen und gegenwärtigen Emissionen) gerecht 
wird. Wenn viele Staaten, durch ihre historische Ver-
antwortung und Pfadabhängigkeiten, ihre nationalen 
Budgets für die 2  °C-Leitplanke nicht mehr einhalten 
können, müssten diese ihre Verantwortung durch den 
Emissionshandel, durch beschleunigte Technologiever-
breitung oder auch das Einzahlen in Technologie- und 
Finanzierungsfonds wahrnehmen. Hierbei kann an be-
stehende Mechanismen angeknüpft werden.

Darüber hinaus sollte nach dem WBGU-Vorschlag im 
Pariser Protokoll vereinbart werden: (1) Der vom IPCC 
erarbeitete wissenschaftliche Sachstand sollte über ein 
Beachtungsgebot in die Verhandlungen einbezogen 
werden. Die Pflicht zur Transparenz und Rechenschaft 
gegenüber der Bevölkerung sowie die Kontrollfunktion 
der Sachwalter des Klimaschutzes sollten durch ver-
besserte Teilhabe (z.  B. Anhörungs-, Informations- und 
Verbandsklagerechte) gestärkt werden. Dies trüge zur 
Demokratisierung, Akzeptanz und Effektivität des Pro-
tokolls bei. (2) Ambitionierte Klima-Clubs, z.  B. Allian-
zen von Energiewendestaaten und Städtenetzwerke, 
werden durch Mechanismen des Protokolls gestärkt, 
um Inkubatoren und Vorreiter für Klimaschutz zu för-
dern. Der multilaterale Klimaschutz sollte sich künftig 
nicht an bremsenden, sondern an ambitionierten Ak-
teuren orientieren. Auch China und die USA zeigen 
sich mittlerweile aufgeschlossener gegenüber einem 
multilateralen Rahmen, der mit der Stärkung von Pio-
nierallianzen verknüpft ist. Europäische Akteure sollten 
dieses Gelegenheitsfenster nutzen, um die Unterstüt-
zung ambitionierten Klimaschutzes im Rahmen des 
Protokolls zu verankern. (3) Der WBGU empfiehlt ein 
anspruchsvolles Pledge-and-Review-Verfahren: Alle 
Staaten verpflichten sich, selbst gewählte Ziele zur 
Bekämpfung des Klimawandels bis 2030 und überprüf-

bare Dekarbonisierungsfahrpläne zur Erreichung des 
Nullziels bis spätestens 2070 vorzulegen. Diese werden 
durch regelmäßige Reviews von UN-Institutionen, auf 
der Grundlage verbindlicher Mechanismen zur Mes-
sung, Berichterstattung und Validierung, überprüft und 
weiterentwickelt. (4) Die Industriestaaten sollten ihre 
Zusagen einhalten, ab 2020 jedes Jahr 100 Mrd. US-$ 
für die Unterstützung von Klimaschutz und Anpassung 
in Entwicklungsländern zu mobilisieren. 

Eine neue Dynamik im Klimaschutz
In den multilateralen Verhandlungen wird die vom 
WBGU eingeforderte gemeinschaftliche Verantwor-
tung bisher nicht zu Genüge aufgegriffen. Es ist ab-
sehbar, dass das Pariser Abkommen nicht ambitioniert 
genug sein wird, um allein ausreichenden Klimaschutz 
sicherzustellen. Der Schutz der Erdsystemleistungen ist 
jedoch für die nachhaltige Entwicklung unverzichtbar. 
Dies begründet die Notwendigkeit eines Paradigmen-
wechsels in Gesellschaft und Wirtschaft. Somit ist es an 
allen Akteuren, von Individuen über Unternehmen bis 
zu Staaten, sich Verantwortung anzueignen.

Der WBGU porträtiert an lokalen bis globalen Bei-
spielen die Bandbreite der Instrumente und Initiativen, 
sozialen Bewegungen, Clubs und Allianzen mit denen 
Klimaschutz bereits erprobt wird. Darin formiert sich 
die horizontale Dimension einer Verantwortungsarchi-
tektur, in der die globale Zivilgesellschaft selbst Verant-
wortung wahrnimmt und mit der die vertikale Delegati-
on von Verantwortung an die Klimadiplomatie ergänzt 
wird. Dabei können sich unterschiedliche Initiativen 
gegenseitig verstärken und ihre Wirkung auf verschie-
dene Akteursebenen ausdehnen. Diese Weltbürgerbe-
wegung erhöht den Legitimationsdruck auf staatliche 
Akteure im internationalen Verhandlungssystem und 
erweitert den Werte- und Normenhorizont der Gesell-
schaften. 

Dadurch wird das demokratisch legitimierte Mandat 
der Staaten für Aufgaben gestärkt, die nur sie über-
nehmen können: (1) Pioniere des Klimaschutz fördern, 
(2) Selbstverpflichtungen aus dem Pariser Protokoll in 
konkrete Dekarbonisierungsfahrpläne übersetzen und 
ihre Einhaltung überwachen, (3) Finanzierungs zusagen 
einhalten und weltweite Technologieentwicklung un-
terstützen. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass 
Verabredungen auf der globalen Ebene auf den natio-
nalen und lokalen Ebenen umgesetzt werden. 

Klimaschutz ist eine Menschheitsaufgabe und muss 
als solche wahrgenommen und bearbeitet werden. 
Dabei stehen sich die internationale Klimapolitik und 
zivilgesellschaftliche Initiativen nicht kontrovers ge-
genüber, sondern können sich kraftvoll ergänzen. Eine 
Weltbürgerbewegung kann aufzeigen, dass Klimaschutz 
in und mit der Gesellschaft funktioniert und dabei auch 
ökonomische Vorteile bringt. In diesem Wechselspiel 
muss und kann globaler Klimaschutz gelingen.
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Unser Wissen über den Klimawandel, seine Ursa­
chen und seine weitgehend gefährlichen Auswir­
kungen hat sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch 
erweitert und vertieft. Ebenso stark ist die Anzahl der 
 Klimaschutzinitiativen rund um den Globus gewachsen. 
Und dennoch steigen die globalen Treibhausgasemissi­
onen nahezu unvermindert an. Dieses Dilemma aufzu­
lösen, ist zu einer zentralen Menschheitsherausforde­
rung geworden.

Die internationale Klimadiplomatie hat sich darauf 
verständigt, dass die Erderwärmung auf maximal 2  °C 
begrenzt werden soll. Dieses gemeinsame Ziel gilt es im 
Dezember 2015 in Paris durch ein umfassendes völker­
rechtliches Abkommen sicherzustellen.

Nach dem Scheitern der Kopenhagener Klimakonfe­
renz 2009 sind die Erwartungen allerdings gedämpft. 
Zwar hat es in jüngster Zeit einige positive klima­
politische Signale aus China, den USA und der EU gege­
ben, aber wie soll es gelingen, im Konsens zwischen fast 
200 Staaten eine Vereinbarung zu finden, die ebenso 
inklusiv wie ambitioniert ist?

Entsprechend bedarf es wohl starker zusätzlicher 
Kräfte auf dem Spielfeld des Klimaschutzes, welche 
die politischen Entscheidungsträger zu entschlossenem 
Handeln drängen und komplementär wirksame Maß­
nahmen in eigener Regie ergreifen. Folgerichtig konzen­
triert sich dieses Sondergutachten auf zwei Hauptas­
pekte und ihr Zusammenspiel: Erstens wird untersucht, 
welche strategischen und operativen Elemente ein multi­
laterales Klimaabkommen umfassen sollte, um realisti­
scherweise eine große Wirkung erzielen und somit die 
Stagnation der letzten Dekade überwinden zu können. 
Zweitens wird die rapide wachsende Bedeutung des Bei­
trags zivilgesellschaftlicher Bündnisse und Akteure her­
ausgestellt und an zahlreichen Beispielen demonstriert. 

Darüber hinaus beleuchtet der WBGU in dieser 
 Studie die Fortschrittspotenziale, welche aus den Wech­
selwirkungen zwischen multilateralen Verhandlungen 
und zivilgesellschaftlichen Aktivitäten erwachsen kön­
nen. Insofern betont das Gutachten die gemeinsame 
 Verantwortungsarchitektur, die aus dem Zusammen­
fügen  passender vertikaler und horizontaler Elemente 
der Klimavorsorge entstehen sollte.

Einleitung 
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Im September 2013 sowie im März und April 2014 
erschienen die Berichte der drei Arbeitsgruppen des 
5. Sachstandsberichts des Zwischenstaatlichen Aus­
schuss für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel 
on  Climate Change, IPCC); ein Synthesebericht wird im 
Oktober 2014 folgen. Insgesamt umfasst der 5. IPCC­
Sachstandsbericht mehrere tausend Seiten, daher zitiert 
der WBGU, dem Vorschlag des IPCC folgend, jeweils die 
Kapitel des IPCC­Berichts unter den Namen der dort auf­
geführten Leitautoren. Der WBGU stellt im Folgenden 
zentrale, ausgewählte Ergebnisse des Berichts vor. 

Aus dem Bericht der Arbeitsgruppe I (IPCC, 2013a), 
der die naturwissenschaftlichen Grund lagen des Kli­
mawandels behandelt, werden hier vor allem die Neu­
erungen gegenüber dem 2007 erschienenen 4. IPCC­
Sachstandsbericht (IPCC, 2007a) hervorgehoben und 
um weitere aktuelle Forschungsergebnisse zum Klima­
wandel ergänzt. 

Aus dem Bericht der Arbeitsgruppe II (IPCC, 2014a), 
der sich mit der Verwundbarkeit von sozioökonomischen 
und natürlichen Systemen gegenüber dem Klimawan­
del und dessen Auswirkungen befasst, werden hier jene 
Themen hervorgehoben, die ein besonders hohes Scha­
denspotenzial für den Erhalt der natürlichen Lebens­
grundlagen und ein besonders hohes Gefährdungsrisiko 
für menschliche Gesellschaften bergen. 

Der Bericht der Arbeitsgruppe III (IPCC, 2014b) zeigt 
politische und technologische Maßnahmen für Klima­
schutz auf, insbesondere auch Entwicklungspfade zur 
Stabilisierung der Klimaerwärmung und zur Einhal­
tung der 2  °C­Leitplanke. Der WBGU analysiert diese 
Erkenntnisse besonders aus dem Blickwinkel der Trans­
formations­ und Handlungsrelevanz, um daraus abgelei­
tet die Sektoren und Rahmenbedingungen aufzuzeigen, 
welche für die Transformation zur klimaverträglichen 
Gesellschaft notwendig sind und Pfadabhängigkeiten 
vermeiden helfen. Dabei werden auch Erkenntnisse her­
vorgehoben, die für das geplante Pariser Klimaabkom­
men sowie für zivilgesellschaftliche Klimaschutzinitiati­
ven von besonderer Bedeutung sind. Der wissenschaft­
liche Sachstand bildet eine unverzichtbare Grundlage, 
um Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. 

Während der IPCC seinem Auftrag gemäß politikre­
levante Ergebnisse vorlegen soll ohne Politikempfeh­
lungen zu geben, hat der WBGU den expliziten Auftrag, 
aus dem wissenschaftlichen Sachstand politikberatende 
Empfehlungen abzuleiten. Im Anschluss an die Darstel­

lung des wissenschaftlichen Sachstands werden daher 
konkrete Empfehlungen für politische Entscheidungs­
träger formuliert sowie Möglichkeiten des Handelns 
zivilgesellschaftlicher Akteure aufgezeigt.

1 .1
Die globale Erwärmung ist eindeutig: 
 Beobachtungen des Klimasystems

Es besteht kein Zweifel mehr: Das Klimasystem erwärmt 
sich. Beobachtungen von Atmosphäre, Ozean und Eis 
zeigen eine fortschreitende Erwärmung der Erde, und 
einige der beobachteten Änderungen sind in ihrem 
Umfang beispiellos in den vergangenen Dekaden bzw. 
Jahrtausenden. In den 30 Jahren zwischen 1983 und 
2012 wurden in der nördlichen Hemisphäre im Mittel 
die höchsten Temperaturen seit 1.400 Jahren gemessen. 
Die mittlere globale Oberflächentemperatur hat sich seit 
Ende des 19. Jahrhunderts um knapp 0,9  °C erwärmt, 
und das arktische Meereis zieht sich weiterhin drastisch 
zurück. Gebirgsgletscher und Eisschilde verlieren an 
Masse, und der Anstieg der mittleren Ozeantempera­
tur und des Meeresspiegels setzt sich unvermindert fort 
(IPCC, 2013b). Die Schneebedeckung der nördlichen 
Kontinente wird kleiner und Temperaturextreme treten 
verstärkt auf. Der Wasserkreislauf wird verstärkt und 
daher erhalten die feuchten Bereiche der Erde (Tropen 
und mittlere Breiten) erhöhte Niederschläge, während 
die trockenen Bereiche der Erde noch trockener werden.

Die Trends in den Klimavariablen sind durch kurzfri­
stige natürliche Schwankungen des Klimasystems auf 
Zeitskalen von einigen Jahren bis Dekaden überlagert. 
Diese Schwankungen entstehen durch die Wechselwir­
kungen zwischen den Komponenten des Klimasystems, 
die durch Rückkopplungsmechanismen geprägt sind. So 
zeigt sich gegenwärtig ein geringerer Anstieg der globalen 
Lufttemperatur verglichen mit den 1990er Jahren. Den­
noch ist der langfristige Trend der globalen Erwärmung 
mit global ansteigenden Temperaturen in Atmosphäre und 
Ozean sowie mit dem Schmelzen der Eismassen eindeutig. 

Während viele Klimavariablen gegenüber dem 4. IPCC­
Sachstandsbericht den fortschreitenden Klima trend doku­
mentieren, zeigen sich Besonderheiten in der Erwärmung 
der Atmosphäre und des Ozeans und auch im Schmelzen 
des Eises. Diese Unterschiede und Besonderheiten wer­
den in den folgenden Kapiteln erläutert.

1Das Wissen über den anthropogenen 
Klimawandel 
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1 .1 .1 
Erwärmung der Atmosphäre

Von 1971 bis 2010 hat das Klimasystem der Erde eine 
zusätzliche Energie von etwa 274×1021J aufgenommen. 
Davon gingen 93  % in die Erwärmung des Ozeans, 3  % 
in das Schmelzen des Eises, 3  % in die Erwärmung der 
Kontinente, und nur 1  % blieben für die Erwärmung der 
Atmosphäre. Der Trend, d.  h. die Rate der Energieauf­
nahme über die vierzig Jahre betrug 213 Terawatt (TW). 
Von 1993 bis 2010 war der Trend größer und betrug 
275 TW (Rhein et al., 2013). Dies entspricht nahezu dem 
zwanzigfachen der durchschnittlichen Energienutzung 
der Menschheit.

Trotz der im Vergleich geringen Energieaufnahme 
der Atmosphäre sind die mittleren globalen Oberflä­
chentemperaturen seit Ende des 19. Jahrhunderts um 
knapp 0,9  °C gestiegen (Hartmann et al., 2013). Dabei 
waren die letzten drei Dekaden jeweils wärmer als jede 
ihrer vorhergegangenen Dekaden, wobei 2001–2010 
die wärmste Dekade seit mindestens 1.400 Jahren war 
(Abb. 1.1­1).

Der globale Temperaturtrend unterliegt einer starken 
Variabilität, die auf natürliche interne Schwankungen 
des Klimasystems zurückzuführen ist, z.  B. auf Phäno­

mene wie El Niño / Südliche Oszillation (ENSO) oder 
die Pazifische Dekadische Oszillation (PDO). Diese 
interne Variabilität des Klimasystems kann den langfri­
stigen Klimatrend für kurze Zeit verstärken, abschwä­
chen oder sogar umkehren. Solche Variationen sind häu­
fig in Beob achtungen zu finden, aber auch Klimamodelle 
sind in der Lage, solche Fälle zu simulieren. Allerdings 
erlauben die Modelle keine genaue zeitliche Vorhersage 
von solchen Variationen auf einer Zeitskala von weni­
gen Jahren. 

Die Beobachtungen zeigen, dass die Erwärmung der 
letzten 15 Jahre nur halb so groß war wie die der voran­
gegangenen 15 Jahre. Es ist allerdings zu betonen, dass 
ein Trend über 15 Jahre klimatologisch nicht aussage­
kräftig ist, insbesondere, wenn er stark vom Beginn 
der Zeitperiode abhängt, über den er berechnet wird. 
Der Trend für 1995–2009 beträgt 0,13  °C pro Dekade, 
und der für 1996­2010 berechnet sich zu 0,14  °C pro 
Dekade. Für 1997–2011 erhält man 0,07  °C pro Dekade 
und für 1998–2012 nur noch 0,05  °C pro Dekade.

Diese abgeschwächte Erwärmung ist Ausdruck der 
natürlichen Klimaschwankungen, die die zusätzliche 
Wärme durch den erhöhten Treibhauseffekt in andere 
Klimakomponenten wie den Ozean und die Eismassen 
lenken. Als weitere Gründe werden ein Minimum im 
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Abbildung 1 .1-1
Beobachtete Entwicklung der 
globalen Oberflächentemperatur 
zwischen 1850 und 2012 aus drei 
verschiedenen Datenreihen. (a) 
Jahresmittel, (b) Zehnjahresmittel. 
Es ist jeweils die Abweichung 
der Temperatur gegenüber dem 
Mittelwert von 1961 bis 1990 
angegeben. 
Quelle: IPCC, 2013b
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11­jährigen Sonnenzyklus und der Effekt von kleineren 
Vulkanausbrüchen angeführt (Flato et al., 2013).

Aus den Beobachtungen geht hervor, dass der Wär­
meinhalt des Ozeans weiterhin steigt, die Eismassen auf 
den Kontinenten schmelzen und sich der Meeresspiegel 
dadurch erhöht, zurzeit 3,2 mm pro Jahr, was 32 cm im 
Jahrhundert ausmacht. Von einer Pause in der Erwär­
mung kann also nach IPCC­Einschätzung nicht die Rede 
sein. 

1 .1 .2 
Erwärmung des Ozeans

Der globale Energiehaushalt wird entscheidend geprägt 
von der Wärmekapazität der Meere. Erst in den letzten 
Jahren ist es durch technologische Entwicklungen gelun­
gen, den Wärmeinhalt des Ozeans und seine Änderung 
zu bestimmen. In den vergangenen 30 Jahren wurden 
etwa 93  % der zusätzlichen vom erhöhten Treibhausef­
fekt herrührenden Strahlungsenergie von den Meeren 
aufgenommen. In der Folge hat sich der Ozean erwärmt, 
insbesondere an der Meeresoberfläche. Seit den 1970er 
Jahren haben sich die oberen 75 m des Ozeans um ca. 
0,11  °C pro Dekade erwärmt (IPCC, 2013b; Abb. 1.1­2). 

Durch die ausgeprägte Schichtung der Wassersäule der 
Meere geht die Erwärmung in die Tiefe nicht gleichmä­
ßig vonstatten. Die Erwärmung hat inzwischen alle Tie­
fen erreicht, nimmt aber mit der Tiefe ab. So beträgt 
der Trend 0,04  °C pro Dekade in 200 m und 0,02  °C pro 
Dekade in 500 m Tiefe. 

Zwischen 1993 und 2010 hat die thermische Ausdeh­
nung der Meere, bedingt durch diesen Energieeintrag, 
zu einem mittleren Meeresspiegelanstieg von etwa 1,1 
mm pro Jahr geführt (Rhein et al., 2013). Dies entspricht 
einem Drittel des gesamten Meeresspiegelanstiegs. Der 
verbleibende Anteil ist zum großen Teil zurückzuführen 
auf die Massenänderung der Gletscher und Eisschilde. 
Der mittlere Meeresspiegelanstieg seit 1993 beläuft sich 
auf ca. 3,2 mm pro Jahr, dies entspricht nahezu einer 
Verdopplung, ver glichen mit dem mittleren Trend des 
20. Jahrhunderts. 

1 .1 .3 
Ozeanversauerung

Eine weitere wichtige Rolle der Ozeane im Klimasystem 
ist ihre Kapazität, CO2 aus der Atmosphäre aufzuneh­
men. Der CO2­Gehalt der Meere übertrifft denjenigen 
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der Atmosphäre etwa um ein Fünfzigfaches (Rhein et al., 
2013). Kleine Variationen der CO2­Aufnahme durch den 
Ozean können einen großen Einfluss auf die atmosphä­
rischen CO2­Konzentrationen haben. Durch die Auf­
nahme von CO2 aus der Atmosphäre ändert sich das che­
mische Gleichgewicht des Meerwassers. Eine Erhöhung 
der Konzentration des gelösten CO2 führt zur Bildung 
von Kohlensäure (H2CO3), welche Wasserstoffionen 
(Protonen) in die Wassersäule abgibt, was wiederum 
zu einer Reduktion des pH­Werts führt. Dieser Prozess 
wird durch den Begriff Ozeanversauerung beschrieben. 
Der mittlere pH­Wert der Ozeane variiert zwischen 7,8 
und 8,4, die Meere sind also leicht basisch. Verstärkte 
Aufnahme von CO2 führt zu einer graduellen Versaue­
rung. Seit Beginn der industriellen Revolution ist der 
pH­Wert der Meere um 0,1 gesunken, d.  h. der Ozean 
ist deutlich saurer geworden. Eine kritische Begleiter­
scheinung der Ozeanversauerung ist die Reduktion der 
Kalzium karbonatsättigung (CaCO3). Aragonit, eine Form 
des Kalziumkarbonats, ist essenziell für die Bildung 
des Exoskeletts einer Vielzahl von Meeresorganismen. 
Ozean versauerung könnte neben Temperaturerwärmung 
und Sauerstoffverarmung der Oberflächengewässer zu 
einem weiteren kritischen Stressor werden, der die bio­
logische Vielfalt der Meere bedroht. In einigen Ländern 
ist Fisch der wichtigste Lieferant tierischen Proteins und 
Fischerei essenzieller Bestandteil des Wirtschaftssy­
stems (WBGU, 2013). Korallenriffe, die besonders durch 
die Versauerung bedroht sind, fungieren auch als wich­
tige Einnahmequelle der  Tourismuswirtschaft. Obgleich 
die Erforschung der möglichen Konsequenzen der Oze­
anversauerung für die Ökosysteme der Meere erst am 
Anfang steht, sind bei gleichbleibendem oder sogar ver­
stärktem Trend erhebliche Belastungen zu befürchten 
(WBGU, 2006, 2013).

1 .1 .4 
Schmelzen der Eismassen

Der Begriff Kryosphäre umfasst die von Schnee und Eis 
bedeckten Flächen der Erde, die einen Großteil der glo­
balen Süßwasserreserven beherbergen, wie zum Beispiel 
die Gletscher in den Gebirgen, die Eisschilde Grönlands 
und der Antarktis und die Permafrostböden der nörd­
lichen Tundra. Durch die erhöhte Reflexion der solaren 
Einstrahlung durch Schnee und Eis fungiert die Kryo­
sphäre als natürliches Gegengewicht zur Erwärmung der 
Erdoberfläche, da über ihren Flächen durch die gerin­
gere Energieaufnahme im Vergleich zu offenen Ozean­ 
oder Landoberflächen kalte Luft erzeugt wird. Verluste 
von Teilen der Kryosphäre durch Schmelzen führen zu 
positiven Rückkopplungsprozessen, die eine Beschleu­
nigung des Klimawandels nach sich ziehen. Daher rea­
gieren die von Schnee und Eis beherrschten Regionen 
der Erde sensibel auf die Klimaerwärmung. 

Veränderungen der kontinentalen Eismassen haben 
einen direkten Einfluss auf die Höhe des Meeresspie­
gels, und Gebirgsgletscher sind in vielen Regionen der 

niederen und mittleren Breiten eine wichtige Quelle für 
Trinkwasser und landwirtschaftliche Bewässerungssy­
steme. 

Gegenüber dem 4. IPCC­Sachstandsbericht (IPCC, 
2007a) hat sich die neue Abschätzung des Beitrags 
der Gletscherschmelze zum Meeresspiegelanstieg nicht 
wesentlich verändert und liegt weiterhin bei 0,8 mm 
pro Jahr. Gebirgsgletscher lieferten bisher den größten 
Schmelzwasserbeitrag zur Erhöhung des Meeresspie­
gels. Nach der neuen Abschätzung ist der Beitrag der 
beiden Eisschilde, Grönland und Antarktis, inzwischen 
größer als derjenige der Gletscher und liegt bei 1,0 mm 
Meeresspiegelerhöhung pro Jahr für die sechs Jahre von 
2005 bis 2010. 

Die Schneebedeckung der Nordhemisphäre im März 
und April hat seit Mitte des 20. Jahrhunderts um 1,6  % 
pro Dekade abgenommen, und auch die Permafrosttem­
peraturen sind weiter angestiegen, wie schon im 4. IPCC­
Sachstandsbericht angemerkt, um bis zu 3  °C seit Mitte 
der 1980er Jahre im nördlichen Alaska. Im Gegensatz zu 
diesen schon seit dem 4. IPCC­Sachstandsbericht beste­
henden Abschätzungen ergaben sich im 5. IPCC­Sach­
standsbericht deutliche Änderungen beim Meereis und 
den beiden Eisschilden, die im Folgenden dargestellt 
werden.

1.1.4.1 
Meereis, gegenläufige Trends an den beiden Polen
Das Meereis spielt eine integrale Rolle im Klimasystem. 
Veränderungen in der Meereisbedeckung in den Polar­
gebieten haben eine ganze Reihe von Folgewirkungen 
auf das regionale und globale Klima. Durch die hohe 
Reflexionsfähigkeit des Meereises wird ein Großteil der 
eingehenden Sonnenstrahlung reflektiert und die Bede­
ckung der Meeresoberfläche führt zu einer Abschirmung 
von der Atmosphäre und dementsprechend zu einer 
Reduzierung des Wärmeaustausches und des Stoffein­
trags in die Wassersäule (z.  B. CO2­Eintrag). Die Bildung 
und das Schmelzen von Meereis verändern den Salzge­
halt der darunterliegenden Wasserschichten. Dies kann 
zu Zirkulationsänderungen der Meeresströmung führen. 
Darüber hinaus ist das Meereis zentraler Bestandteil des 
polaren Ökosystems, welches durch seine Anpassung an 
die extremen Bedingungen sehr empfindlich auf Stö­
rungen reagiert. 

Seit Beginn der satellitengestützten Messungen im 
Jahr 1973 stehen zeitlich hochauflösende Datensätze der 
polaren Meereisbedeckungen zur Verfügung. Die Dyna­
mik der Eisbedeckung unterliegt starken natürlichen sai­
sonalen Schwankungen. Die mittlere Meereisbedeckung 
in der Arktis fluktuiert zwischen 6 Mio. km2 im Som­
mer und 15 Mio. km2 in den Wintermonaten. Seit 1979 
hat sich die mittlere Meereisausdehnung in der Ark­
tis um 3,8  % pro Dekade verringert, mit dem stärksten 
Rückgang von 11,5  % in den Sommermonaten (Vaug­
han et al., 2013; Abb. 1.1­3). Dieser Rückgang übertrifft 
frühere Modellvorhersagen. Setzt sich der Trend fort, so 
ergibt eine einfache Extrapolation eine komplett eisfreie 
Meeresoberfläche im Sommer in der Arktis zu Beginn 
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der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, mit weitrei­
chenden Konsequenzen für das Öko­ und Klimasystem 
und die wirtschaftliche Nutzbarkeit der Region. 

Das antarktische Meereis nimmt im Gegensatz zum 
arktischen Meereis leicht zu. Die natürliche jahreszeit­
liche Variabilität der Meereisbedeckung ist in antark­
tischen Gewässern stärker ausgeprägt und bewegt sich 
zwischen minimaler Eisbedeckung von etwa 3 Mio. km2 
im Februar und maximaler Bedeckung von 18 Mio. km2 
im September (Comiso et al., 2011). Die Entwicklung der 
Meereisbedeckung seit 1979 weist im Mittel einen posi­
tiven Trend auf mit Wachstumsraten von etwa 1,5  % pro 
Dekade (Comiso und Nishio, 2008). Der Anstieg der mit 
Meereis bedeckten Flächen in der Antarktis ist höchst­
wahrscheinlich durch verstärkte Meereisproduktion in 
den küstennahen Polynjas (Comiso et al., 2011) und 
eine Zunahme der Westwindzirkulation in den Randge­
bieten des Meereises zu erklären. Beobachtungen zei­
gen auch starke regionale Unterschiede in diesen Trends.

1.1.4.2 
Die Eisschilde Grönlands und der Antarktis
Die mächtigen Eisschilde der Antarktis und Grönlands 
sind höchst sensible Komponenten des Klimasystems. 
Die starke Beschleunigung der Fließgeschwindigkeit 
eines Großteils der grönländischen Gletscher, Kalbungs­
ereignisse wie der Kollaps des antarktischen Larsen­B­
Eisschelfs 2002, und der immer stärkere Beitrag der Eis­
schilde zum Anstieg des Meeresspiegels sprechen eine 
deutliche Sprache. Die polaren Eisschilde passen sich 
dem Klimawandel an. Seit dem 4. IPCC­Sachstandsbe­
richt hat sich sowohl die Datenlage als auch das phy­
sikalische Verständnis bzgl. der Dynamik der Eispanzer 
signifikant verbessert. Durch den globalen Erwärmungs­
trend, insbesondere der letzten Dekaden, hat sich der 
Beitrag der Eisschilde zum Anstieg des Meeresspiegels 
verstärkt und ist nunmehr, neben der thermischen Aus­
dehnung und der Gletscherschmelze, mit 1,0 mm pro 
Jahr größter Bestandteil. Vergleicht man die Abschät­
zungen des 4. IPCC­Sachstandsberichts mit den Mess­
ergebnissen von 2005–2010 (Vaughan et al., 2013), so 
hat sich der Beitrag Grönlands mit 0,6 mm pro Jahr ver­
dreifacht und der Beitrag der Antarktis auf 0,4 mm pro 
Jahr verdoppelt (Abb. 1.1­4). 

Besorgniserregend ist weiterhin die Möglichkeit rapi­
der Massenverluste in der Westantarktis und in Grön­

land, sollte sich die Klimaerwärmung weiterhin fortset­
zen. Dies könnte mittelfristig zu einem weitaus höheren 
Meeresspiegelanstieg führen. Positive Rückkopplungs­
prozesse wie die Reduktion der Albedo durch Eis­
schmelze, Ausbreitung der Schmelzgebiete durch ein 
Absinken der Eisoberfläche, Verlust von Eisschelfen 
in der Antarktis welche zu einer Beschleunigung der 
dahinterliegenden Gletscher führen, könnten die derzei­
tigen Verlustraten signifikant erhöhen. 

1 .1 .5 
Meeresspiegelanstieg

Seit dem Ende der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren 
ist der Meeresspiegel um etwa 120 m gestiegen, wobei 
er sich vor 2.000 bis 3.000 Jahren stabilisierte und bis 
1900 nahezu konstant blieb. In dieser Zeit des kon­
stanten Meeresspiegels haben sich an den Küsten Sied­
lungen entwickelt, und sehr viele Großstädte sind dort 
entstanden.

Seit 1900 steigt der Meeresspiegel wieder an, und 
erhöhte sich in 100 Jahren global um etwa 17 cm. Pegel­
messungen und Satellitenbeobachtungen deuten gegen­
wärtig auf eine globale Meeresspiegelerhöhung von 3,2 
mm pro Jahr hin.

Ursachen des Meeresspiegelanstiegs sind der Zufluss 
von Wasser von den Kontinenten und die Erwärmung 
des Meerwassers, die zu einer Ausdehnung führt. 
 Regional sind auch noch Meeresströmungen und Land­
hebungen und ­senkungen wichtig, wie z.  B. das Auf­
steigen Skandinaviens nach der Entlastung durch das 
Schmelzen des großen Eisschildes der letzten Eiszeit, das 
vor 20.000 Jahren begann. 

Der 5. IPCC­Sachstandsbericht (IPCC, 2013b; Rhein 
et al., 2013) stellte für die Zeit von 1993 bis 2010 
einen beobachteten Meeresspiegelanstieg von 3,2 mm 
pro Jahr fest. Davon gingen 1,1 mm pro Jahr auf die 
aus Temperaturmessungen im Ozean abgeleitete ther­
mische Ausdehnung zurück. Schmelzwasserbeiträge 
kommen von den Gebirgsgletschern (0,8 mm pro Jahr) 
und von beiden großen Eisschilden in Grönland (0,3 mm 
pro Jahr) und der Antarktis (0,3 mm pro Jahr). Verluste 
der Wasserspeicher auf den Kontinenten erhöhen den 
Meeresspiegel um weitere 0,4 mm pro Jahr. Damit lässt 
sich der beobachtete Meeresspiegelanstieg im Rahmen 
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der Fehlerbalken durch die Einzelbeiträge der Ozeaner­
wärmung, der kontinentalen Wasserspeicher und der 
Gletscher und Eisschilde erklären (Church et al., 2013). 
Von 2005 bis 2010 haben sich die Eismassenverluste 
erhöht, von Grönland auf 0,6 mm pro Jahr und von der 
 Antarktis auf 0,4 mm pro Jahr (Vaughan et al., 2013). 
Der zukünftig erwartete Meeresspiegelanstieg wird in 
Kapitel 1.5 diskutiert.

1 .2
Fähigkeiten und Grenzen von Klimamodellen und 
Szenarien

Klimamodelle integrieren die physikalischen Grund­
gleichungen des Klimasystems ausgehend von vorge­
gebenen Anfangsbedingungen und simulieren damit 
Klimaschwankungen über einen gewählten Zeitraum 
(einige Monate bis viele Jahrhunderte). Sie benötigen 
dafür Randbedingungen, die sich zeitlich ändern können, 
wie z.  B. die jahreszeitlichen Änderungen der Sonnen­
einstrahlung oder den Staubeintrag in die Atmosphäre 
durch Vulkanausbrüche. Auch die anthropogenen Emis­
sionen von Treibhausgasen und Aerosolen durch Land­
nutzungsänderungen, Zementproduktion und insbe­
sondere durch die Nutzung fossiler Brennstoffe müssen 
vorgegeben werden. Für die Vergangenheit sind diese 
Zahlen durch Förderung, Verkauf und Produktion fos­
siler Brennstoffe recht gut bekannt. Für Zukunftssze­
narien muss ein konsistenter Satz von Emissionen, Kon­
zentrationen und Strahlungsantrieben vorgegeben wer­
den, damit die verschiedenen Klimamodelle untereinan­
der vergleichbare Klimaszenarien berechnen können. 
Diese Aufgabe erfüllen die integrierten  Analysemodelle 
(Integrated Assessment Models, IAM), die sozioöko­
nomische und technische Entwicklungen und die Nut­
zung fossiler Energieträger miteinander verknüpfen und 
so Treibhausgasemissionen, Aerosoleintrag, atmosphä­

rische Konzentrationen und Strahlungsantriebe in kon­
sistenter Weise bestimmen. Im Gegensatz zu den neuen 
Szenarien (Representative Concentration Pathways, 
RCP), die im 5. IPCC­Sachstandsbericht verwendet wur­
den, berücksichtigen die für den 3. IPCC­Sachstands­
berichts entwickelten Szenarien (SRES) keine Vermei­
dungsstrategien.

1 .2 .1  
Klima- und Erdsystemmodelle

Klimamodelle sind komplexe Computerprogramme, die 
das uns zurzeit zur Verfügung stehende Verständnis der 
Physik des Klima­ und Ökosystems umsetzen. Sie basie­
ren auf physikalischen Naturgesetzen und simulieren die 
Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre, Ozean, Land­
oberflächen, Schnee und Eis, Biosphäre und verschie­
denen chemischen und biologischen Prozessen. Seit 
dem ersten Klimabericht des IPCC im Jahr 1990 sind die 
 Klimamodelle wesentlich komplexer geworden. Außer­
dem können heute durch die stark verbesserte Compu­
terleistung viele Prozesse räumlich deutlich feiner auf­
gelöst und beschrieben werden. 

Verglichen mit dem 4. IPCC­Sachstandsbericht sind 
die meisten Klimamodelle des 5. IPCC­Sachstandsbe­
richtes zu vollen Erdsystemmodellen erweitert worden, 
die nicht nur eine verbesserte Darstellung der Physik des 
Klimasystems enthalten, sondern zusätzlich die globalen 
Kreisläufe des Kohlenstoffs und des Schwefels beschrei­
ben und damit wichtige biologische und chemische Pro­
zesse simulieren. Die neuen Erdsystemmodelle stellen 
daher eine deutlich erweiterte Beschreibung des Klima­ 
und Ökosystems zur Verfügung. Aber sind sie auch bes­
ser geworden? Dies lässt sich nur durch Vergleiche mit 
Beobachtungen entscheiden.

Systematische Vergleiche von Simulationen unter­
schiedlicher Klimamodelle mit Beobachtungen im Cou­
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Abbildung 1 .1-4
Kumulative Eismassenverluste Grönlands (a) und der Antarktis (b) seit 1992 und der entsprechende Beitrag zum 
Meeresspiegelanstieg (SLE). Der Vergleich der letzten zwei Dekaden zeigt, dass sich der mittlere Beitrag Grönlands zum Anstieg 
des Meeresspiegels verdreifacht und derjenige der Antarktis verdoppelt hat. Dieser Trend wird sich fortsetzen, sollte eine 
Trendwende der Erderwärmung nicht eintreten.
Quelle: Vaughan et al., 2013
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pled Model Intercomparison Project (CMIP) haben erge­
ben, dass sich die Modellgüte in der Beschreibung der 
Variationen von Temperatur­ und Niederschlagsmu­
stern von den CMIP2­Modellen im Jahr 2000 über die 
CMIP3­Modelle von 2005 bis zur heutigen Modellgene­
ration CMIP5 stetig verbessert haben. Diese Vergleiche 
zeigen, dass die Modelle nicht nur komplexer geworden 
sind und eine vollständigere Beschreibung des Klima­ 
und Ökosystems bereitstellen, sondern tatsächlich auch 
eine bessere Simulation der Realität liefern (Flato et al., 
2013). Gründe für die Verbesserung der Modellsysteme 
sind neben der deutlich erhöhten Computerleistung vor 
allem die neuen Beobachtungssysteme und Analyseme­
thoden der Klimaforschung, die zu einem verbesserten 
Verständnis des Klimasystems geführt haben. 

Klimamodelle können nur an Beobachtungen, d.  h. an 
vergangenen Klimazuständen getestet werden, und auch 
bei saisonalen Vorhersagen kann man erst nach Ablauf 
des Vorhersagezeitraums vergleichen, ob Natur und 
Modell übereinstimmen. Für Langzeitprognosen, ins­
besondere des anthropogenen Einflusses auf das Klima 
über Dekaden und Jahrhunderte, ist ein solcher Ver­
gleich nicht mehr möglich. Dabei gehen Wissenschaft­
ler davon aus, dass eine gute Beschreibung der Vergan­
genheit auch die wesentlichen Prozesse für die Zukunft 
simuliert. Im Gegensatz zu Wettervorhersagemodellen 
stehen bei Klimamodellen die Mittelwerte, deren Trends 
sowie die Variabilität der Klimavariablen im Vorder­
grund und nicht ihr Wert zu einem bestimmtem Zeit­
punkt.

Die Grenzen der Klimamodelle zeigen sich insbeson­
dere in der Simulation von Wolken, die durch ihre Viel­
falt und schnell veränderliche und komplexe Form einen 
schwer zu beschreibenden Einfluss auf den Strahlungs­
haushalt der Erde und den Wasserkreislauf haben. Eine 
große Herausforderung ist die regionale Ausprägung des 
mehr oder weniger globalen CO2­Signals. Dies erfordert 
ein verbessertes Verständnis regionaler Prozesse, wofür 
neue Beobachtungssysteme und Modelle erforderlich 
sind, die zurzeit national und international im Zentrum 
der Klimaforschung stehen.

Obwohl sie noch nicht perfekt sind, gehören Klima­
modelle sicherlich zu den besten Werkzeugen unserer 
Gesellschaft, um bestimmte Aspekte der Zukunft zu 
projizieren. Damit stellen sie eine solide Basis für Ent­
scheidungsprozesse dar. 

1 .2 .2 
Integrierte Analysemodelle

Szenarien zur Begrenzung und Vermeidung von Klima­
wandel werden in erster Linie von großskaligen inte­
grierten Analysemodellen (Integrated Assessment 
Models, IAM) entwickelt, welche in der Lage sind, quan­
titativ die wichtigsten Quellen von Treibhausgasemissi­
onen und deren Klimawirkungen langfristig, auch über 
die Mitte des Jahrhunderts hinaus, abzubilden. Darüber 
hinaus lassen sich durch die Modelle Transformations­

pfade, sowie in einigen Fällen auch Anpassungsstrate­
gien beschreiben. Um alle Emissionsquellen von CO2 und 
anderen Treibhausgasen und strahlungsaktiven Sub­
stanzen zu erfassen, bilden IAM in der Regel die wich­
tigsten Sektoren menschlicher Aktivitäten (z.  B. Wirt­
schaft, Energie, Transport, Gebäude, Landnutzung) und 
die zwischen diesen bestehenden Wechselwirkungen 
ab. Diese Sektoren, insbesondere der Energiesektor, 
sind oftmals „bottom­up“ repräsentiert, was eine Viel­
zahl von Technologieoptionen und damit Konversions­ 
und Transformationspfaden eröffnet. Eine spezifische 
Stärke von IAM ist also darin zu sehen, dass viele Trans­
formationsindikatoren interne Variablen im Modell sind, 
wodurch sich Wechselwirkungen und Flexibilitäten über 
Sektoren und lange Zeiträume hinweg darstellen lassen. 
In den meisten Fällen sind auch wichtige, für den Kli­
mawandel relevante, physikalische Prozesses des Erd­
systems (z.  B. Kohlenstoffkreislauf, Strahlungsantrieb) 
zumindest rudimentär repräsentiert.

Der Haupteinsatzzweck dieser Modelle besteht darin, 
Transformationspfade zu analysieren, welche zu einer 
langfristigen Stabilisierung des anthropogenen Klima­
wandels führen, aber auch zukünftige Entwicklungen 
ohne Klimaschutzmaßnahmen zu untersuchen. Eine 
neuerliche Verfeinerung im Szenarienerstellungspro­
zess besteht in diesem Zusammenhang darin, qualita­
tive Annahmen in sogenannte Narrative einzubetten. 
Dadurch wird eine verbesserte und konsistentere For­
mulierung von Szenarientreibern erreicht, welche 
sich nicht quantitativ abbilden lassen, zudem können 
dadurch Modellergebnisse besser interpretiert werden. 
Ein Beispiel dafür wären etwa zukünftige kulturelle Ent­
wicklungen oder Änderungen der Wertvorstellungen 
(Lebensstile). 

IAM stellen ein hoch aggregiertes Modellierungsrah­
menwerk dar. Erst die Abstrahierung von Details erlaubt 
es, die komplexen Zusammenhänge zwischen verschie­
denen Sektoren systematisch aufzugreifen: So bestehen 
Globalmodelle meist aus etwa einem Dutzend Weltregi­
onen, und einige (physikalische) Systeme wie das Kli­
masystem lassen sich nur sehr stilisiert abbilden. Des­
halb werden wichtige Modellergebnisse wie Emissi­
onen oder Landnutzungsaktivitäten oftmals als Input an 
andere spezialisierte Modelle übergeben, wie z.  B. Erd­
system­ und Klimamodelle, um deren Einflüsse genauer 
zu untersuchen. 

Angetrieben werden die IAM in der Regel durch die 
Vorgabe zur ökonomischen Kosten­ oder Multikriterien­
minimierung, was sich durch unterschiedliche Zielfunk­
tionen abbilden lässt, aber im Grunde immer dazu führt, 
dass z.  B. die Gesamtkosten der Vermeidung von Emissi­
onen unter der Berücksichtigung von Beschränkungen 
minimiert werden. Die zu Grunde liegende Annahme, 
welche eine solche „Social­Planner“­Perspektive recht­
fertigt, ist, dass die Märkte vollkommen wettbewerb­
lich gestaltet sind und auch keine Informationsasymme­
trien zwischen Akteuren bestehen, was zu einer optima­
len Ressourcenallokation führen würde. Da dies in der 
Realität oftmals nur zum Teil erfüllt ist, sind die Modell­
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ergebnisse eher als Orientierung zu sehen. Letztendlich 
ist die aggregierte Entscheidungsfindung auch nume­
rischen Beschränkungen geschuldet, damit die Modelle 
überhaupt noch gelöst werden können. Imperfekte 
Bedingungen und strukturelle Brüche lassen sich jedoch 
indirekt über Kalibrierung der Modelldaten abbilden.

Um die Modellergebnisse einordnen zu können, wer­
den grundsätzlich eine Vielzahl an Politikszenarien ent­
wickelt, welche einem Referenzfall gegenübergestellt 
werden. Die Defizite von IAM sind in dem hohen Aggre­
gationsgrad und der Schwierigkeit zu sehen, begrenzte 
Rationalität der Entscheidungsträger bzw. strategisches 
Verhalten von Akteuren abzubilden. Eine weitere Unzu­
länglichkeit besteht darin, dass die meisten Modelle 
implizit oftmals perfekte Voraussicht unterstellen. Eine 
Weiterentwicklung sind rekursiv­dynamische Modelle, 
welche zu jedem Zeitpunkt neue Entscheidungen auf 
Grundlage der dann zur Verfügung stehenden Infor­
mationen treffen. Trotz dieser Unzulänglichkeiten stel­
len IAM heutzutage einen unverzichtbaren Bestandteil 
der Klimaforschung zur Bewertung und zum Verständnis 
von Vermeidungs­ und Anpassungsstrategien dar. 

1 .2 .3 
Emissionsszenarien

Die zukünftigen Emissionen hängen von ökonomischen, 
sozialen und politischen Entwicklungen ab. Diese lassen 
sich aber nicht vorhersagen, sondern werden durch Ent­
scheidungen, welche noch nicht getroffen worden sind, 
bestimmt. Die Emissionsszenarien umfassen daher eine 
große Bandbreite von Annahmen über die zukünftige 
Entwicklung der Menschheit, aus denen unterschied­
liche Emissionspfade abgeleitet werden, die wiederum 
die Grundlage für Projektionen über die künftige Klima­
entwicklung sowie für Anpassungs­ und Vermeidungs­
strategien bilden (Kap. 1.5; Abb. 1.2­1). 

Der IPCC­Sonderbericht über Emissionsszenarien 
(SRES, Special Report on Emission Scenarios; IPCC, 
2000) nutzt 40 alternative Szenarien, die sich durch 
ihre Annahmen über die weitere Entwicklung der Welt­
gesellschaft unterscheiden. Die 40 Szenarien basierten 
auf einer umfassenden Literaturauswertung und bilden 
durch ihr Design einen Großteil der Variationen in den 
ihnen zu Grunde liegenden Antrieben, wie Demogra­
phie, ökonomische und technologische Entwicklungen, 
sowie auch in den  Szenarienergebnissen, wie Treibhaus­
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Abbildung 1 .2-1
Alte und neue Szenarien für den Zeitraum von 1950 bis 2100. Gezeigt ist der historische sowie der für die verschiedenen 
Szenarien projizierte anthropogene Strahlungsantrieb (W/m2) gegenüber 1765 (vorindustriell). Das Szenario IS92a stammt aus 
dem 2. IPCC­Sachstandsbericht, die Szenarien SRES A1B, A2 und B1 wurden im 3. und 4. IPCC­Sachstandsbericht verwendet. 
Die mit RCP gekennzeichneten Szenarien wurden für den 5. IPCC­Sachstandsbericht erstellt. Die Szenarien unterscheiden sich 
beispielsweise im Strahlungsantrieb für das Jahr 2000; die neueren Szenarien berücksichtigen neuere Erkenntnisse über die 
Emissionen in diesem Zeitraum.
Quelle: Cubasch et al., 2013
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gasemissionen oder anderen klimarelevanten Substan­
zen ab. Dies war zu dieser Zeit insofern eine Neuerung, 
als dass die meisten Szenarien bis dahin nur auf CO2 
fokussierten, während in den SRES­Szenarien alle Quel­
len von CO2 und anderen Kyoto­Gasen, wie CFCs und 
HFCs oder Schwefel aerosole, mitberücksichtigt wur­
den. Eine Reihe weiterer Neuerungen wurden durch die 
Autoren eingeführt, um die Szenarien zu entwickeln. 
Die wichtigste betraf die Entwicklung von vier Narra­
tiven, welche dazu beitrugen die Interpretation der Sze­
narien und deren Konsistenz zu verbessern. Die SRES­
Szenarien enthielten jedoch keine Vermeidungsmaß­
nahmen oder Politiken, wie vom IPCC damals vorgege­
ben. Als erster Schritt wurden die daraus resultierenden 
Emissionen aller relevanten Substanzen an die Klima­
modelle in Form von vier sogenannten „Marker­SRES­
Szenarien“ übergeben. Die resultierenden Klimapro­
jektionen wurden im Rahmen eines großen Modellver­
gleichsprojekts (Coupled Model Intercomparison Pro­
ject, CMIP) analysiert und im 3. (IPCC, 2001), 4. (IPCC, 
2007a) und zu einem geringerem Umfang auch im 
5. IPCC­Sachstandsbericht (2013a) im Detail analysiert. 
Die Szenarien und Klimaprojektionen wiederum wur­
den von Arbeitsgruppe II genutzt, um mögliche Klima­
folgen und  Vulnerabilitäten zu bewerten. Die SRES­Sze­
narien aus dem 3. IPCC­Sachstandsbericht werden nach 
wie vor häufig genutzt.

Im Jahr 2006 ist ein neuer Szenarienentwicklungs­
prozess mit der Zielsetzung initiiert worden, ein neues 
Ensemble an Szenarien zu erstellen, die jetzt „Repre­
sentative Concentration Pathways“ (RCPs) und „ Shared 
Socioeconomic Pathways“ (SSPs) genannt werden und 
im 5. IPCC­Sachstandsbericht zur Anwendung gekom­
men sind (Abb. 1.2­1). Im Unterschied zum SRES­Pro­
zess wurden diese Szenarien nicht vom IPCC, sondern 
von der Wissenschaftsgemeinde in Selbstorganisation mit 
Unterstützung des IPCC erarbeitet. Ausgehend von vor­
definierten Strahlungsantrieben am Ende des 21. Jahr­
hunderts (RCPs wurden nach diesen Strahlungsantrie­
ben von 2,6; 4,5; 6,0 und 8,5 W pro m2 benannt) wurden 
durch IAM in enger Kooperation mit Klima­ und Wirk­
modellierern mögliche Bandbreiten und zeitliche Verläufe 
der Strahlungsantriebe sowie die dazugehörigen Entwick­
lungen von Treibhausgasemissionen und chemischen 
Konzentrationen in der Atmosphäre entwickelt. Der Ent­
wicklungsprozess war dabei durch eine „parallele“ Vorge­
hensweise gekennzeichnet – ähnlich wie im Fall der „Mar­
ker­SRES­Szenarien“ erhielten die Klima­ und Erdsystem­
modellierer die RCP­Emissionspfade, um parallel mit der 
Arbeit beginnen zu können, während andere Gruppen 
die sozioökonomischen Treiber weiter entwickelten. Vier 
RCPs sind zu diesem Zweck bereitgestellt worden und die 
Klimaprojektionen im 5. IPCC­Sachstandsbericht basieren 
auf diesen Szenarien. Alle RCPs sind Stabilisierungsszena­
rien – das niedrigste hält die 2  °C­Leitplanke (RCP 2.6) mit 
66  % Wahrscheinlichkeit ein, wohingegen das höchste bis 
zum Ende des 21. Jahrhunderts mehr als 4  °C Erwärmung 
gegenüber dem vorindustriellen Niveau zeigt (RCP 8.5). 

Parallel dazu wurden mit Hilfe von integrierten 

 Analysemodellen „Shared Socioeconomic Pathways“ 
(SSPs) entwickelt, um daraus die treibenden Kräfte für 
die Analysen von Arbeitsgruppen II und III des IPCC, 
abzuleiten. Die Ergebnisse daraus sind ebenfalls im 
5. IPCC­Sachstandsbericht publiziert worden. Es ist zu 
erwarten, dass daraus eine Vielzahl globaler und regio­
naler Szenarien, welche im Einklang mit den neuen RCPs 
stehen, hervorgehen wird.

1 .3
Der menschliche Einfluss auf das Klima ist evident: 
zum Verständnis der Zusammenhänge

Direkte Messungen und Analysen von Klimaarchi­
ven und geologischen Befunden machen es deutlich: 
 Klimaänderungen finden natürlicherweise auf allen 
Zeit skalen statt, wobei langfristige Änderungen typi­
scherweise durch größere Abweichungen charakteri­
siert sind. Änderungen können auftreten durch externe 
Anregungen und durch interne Wechselwirkungen im 
Klimasystem. Typische intern erzeugte Variabilität zeigt 
sich u.  a. im El­Niño­Phänomen und in der Dekadischen 
Pazifischen Oszillation, die spezifische geographische 
und zeitliche Muster in den Klimaschwankungen erzeu­
gen. Zu den externen Anregungen zählt man die Ände­
rungen in der Helligkeit der Sonne (durch Sonnen­
flecken), Änderungen der Erdbahnparameter (Exzentri­
zität der Erdumlaufbahn, Neigung und Präzession der 
Erdachse) sowie Vulkanausbrüche. Diese natürlichen 
externen Anregungen haben deutliche Spuren in der 
Klimageschichte hinterlassen, von den Eiszeiten bis hin 
zu den kurzfristigen Abkühlungen durch den herausge­
schleuderten Staub der  Vulkanausbrüche. 

Seit Beginn der Industrialisierung greift auch der 
Mensch – vorwiegend durch CO2­Emissionen, die auch 
als externe Anregung betrachtet werden – in das Kli­
mageschehen ein und prägt den Klimaänderungen einen 
deutlichen anthropogenen Anteil auf. Wie aber lässt sich 
dieser anthropogene Anteil von den natürlichen Klima­
änderungen, die weiterhin auftreten, trennen und in sei­
ner Größe bestimmen?

Jede individuelle externe Anregung, sei sie nun 
natürlich oder anthropogen, erzeugt im Klimasystem 
eine spezifische Reaktion. Diese ist allerdings nicht ein­
fach nur der internen Variabilität überlagert, sondern 
verändert diese auch. Dadurch wird die Zuordnung einer 
Ursache für eine beobachtete Klimaänderung erschwert. 
Diese Zuordnung wird mit gezielten Klimamodell­
experimenten durchgeführt. Dafür ist es nötig, dass die 
Modelle sowohl die interne Variabilität als auch die Ant­
wort des Klimas auf externe Anregungen entsprechend 
gut beschreiben können. Eine Vielzahl von Modell­
experimenten hat gezeigt, dass die gegenwärtige Gene­
ration von Klimamodellen für die Zuordnung (Attribu­
tion) bestimmter Ursachen für beobachtete Klimaände­
rungen gut geeignet ist.

Durch Modellexperimente wurden in den vergangenen 
Jahren die Antwortmuster des Klimasystems auf ver­
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schiedene individuelle externe Anregungen untersucht 
und damit der Fingerabdruck der externen Anregungen im 
Klimasystem bestimmt. Aus dem Vergleich dieser Experi­
mente geht eindeutig hervor, dass die beobachtete Erwär­
mung der letzten 50 Jahre weder durch interne Variabili­
tät noch durch natürliche externe Anregungen zustande 
kommt, sondern nur durch den durch anthropogene Emis­
sionen erzeugten Anstieg im CO2­Gehalt der Atmosphäre 
erklärt werden kann (Abb. 1.3­1). Daraus resultiert auch 
die Aussage im 5. IPCC­Sachstandsbericht, dass es extrem 
wahrscheinlich (>  95  % Wahrscheinlichkeit) ist, dass mehr 
als die Hälfte des beobachteten Anstiegs der Oberflächen­
temperatur der Erde von 1951 bis 2010 durch mensch­
liche Aktivitäten zustande gekommen ist.

Generell stellt sich hier die Frage: Wie sensitiv ist das 
Klima gegenüber einer Änderung in der Bilanz zwischen 
absorbierter Sonneneinstrahlung und der Wärmeabstrah­
lung der Erde? Die Klimasensitivität wird oft definiert 
als die Änderung der Oberflächentemperatur der Erde 
bei einer Verdoppelung des CO2­Gehaltes, nachdem der 
Gleichgewichtszustand erreicht ist. Nach neuen, besser 
fundierten Abschätzungen durch den IPCC (Collins et al., 
2013) liegt der Wert mit mehr als 66  % Wahrscheinlich­
keit zwischen 1,5 und 4,5  °C. Gegenüber dem 4. IPCC­
Sachstandsbericht hat sich der untere Wert von 2,0 auf 

1,5 verringert, der obere Wert ist gleichgeblieben. Aller­
dings ist die Gleichgewichtssensitivität nur bedingt aussa­
gekräftig, da sich die Erde nie in einem solchen Gleichge­
wichtszustand befindet. Wichtiger ist die transiente Ant­
wort des Klimasystems (transient climate response) auf 
Störungen des Strahlungshaushaltes. Sie wird definiert 
durch das simulierte Jahresmittel der globalen Tempe­
ratur bei Erreichen der doppelten CO2­Konzentration, 
nachdem diese über 70 Jahre linear erhöht wurde. Die­
ser Wert liegt mit mehr als 66  % Wahrscheinlichkeit zwi­
schen 1,0 und 2,5  °C. 

1 .4
CO2 aus fossilen Energieträgern – der Kern des 
 Klimaproblems

Der 5. IPCC­Sachstandsbericht macht deutlich, dass 
der anthropogene Klimawandel sich nur stoppen lässt, 
indem die Nettoemissionen von CO2 auf Null gesenkt 
werden. Dabei wird das Ausmaß des Klimawandels weit­
gehend durch die Gesamtmenge des von den Menschen 
emittierten CO2 bestimmt.

Abbildung 1 .3-1
Entwicklung der global gemittelten 
Oberflächentemperatur 
zwischen 1860 und 2010 
(schwarze Linie) im Vergleich 
mit Modellergebnissen (farbige 
Linien und Unsicherheitsbereiche). 
In der oberen Graphik (a) sind 
Modelle gezeigt, die ausschließlich 
natürliche Einflüsse auf das Klima 
berücksichtigen. Die Modelle in der 
unteren Graphik (b) berücksichtigen 
zusätzlich menschliche Einflüsse 
wie Treibhausgasemissionen und 
Emissionen von Aerosolen. Es 
wird deutlich, dass nur diejenigen 
Modelle, die alle Einflüsse 
berücksichtigen, eine realistische 
Temperaturentwicklung erreichen.
Quelle: Bindoff et al., 2013
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CO2 aus fossilen Energieträgern – der Kern des  Klimaproblems 1.4

1 .4 .1 
Die Rolle von CO2

Die atmosphärische CO2­Konzentration liegt mit heute 
400 ppm deutlich höher als während der gesam­
ten Menschheitsgeschichte. Vor der Industrialisierung 
schwankte sie zwischen 180 ppm in Kaltzeiten und 300 
ppm in Warmzeiten (Ciais et al., 2013). Seit dem Beginn 
der Industrialisierung, d.  h. zwischen 1750 und 2011 
wurden insgesamt gut 2.000 Gt CO2 aus der Nutzung 
fossiler Energieträger und Landnutzungsänderungen 
freigesetzt, von denen sich noch etwa 900 Gt CO2 in 
der Atmosphäre befinden. Der Rest des emittierten CO2 
wurde zu einem Teil von der terrestrischen Biosphäre 
aufgenommen sowie zum anderen Teil von den Ozeanen, 
wo der CO2­Eintrag bereits zu einem spürbaren Absin­
ken des pH­Werts um 0,1 Einheiten geführt hat (Oze­
anversauerung; Kap. 1.1.3). Die anthropogenen Emis­
sionen sind klar als Ursache für den atmosphärischen 
CO2­Anstieg identifiziert, u.  a. auch durch die parallel 
auftretende Abnahme des atmosphärischen Sauerstoff­
gehalts, die deutlich messbar ist und auf die Verbren­

nung der fossilen Energieträger zurückgeht. CO2 rei­
chert sich in der Atmosphäre an. Auch über einen Zeit­
raum von 1.000 Jahren wird ein erheblicher Anteil des 
emittierten CO2 in der Atmosphäre verbleiben, je nach 
Gesamtmenge der Emissionen kann dieser Anteil zwi­
schen 15  % und 40  % liegen. Stellt man die CO2­Emis­
sionen komplett ein, bleibt die bis zu diesem Zeitpunkt 
erfolgte Erwärmung über einige Jahrhunderte erhal­
ten. Ein erheblicher Teil des Klimawandels ist daher auf 
menschlichen Zeitskalen irreversibel, falls das CO2 der 
Atmosphäre nicht großmaßstäblich entzogen würde. 
Dies ist jedoch nur sehr begrenzt möglich (Kap. 1.8.3; 
WBGU, 2009b:  138). Die im 5. IPCC­Sachstandsbericht 
zusammengeführten Ergebnisse zeigen, dass das Aus­
maß der anthropogenen Erwärmung im Wesentlichen 
von der Gesamtmenge des emittierten CO2 abhängt 
und nicht so sehr vom genauen Zeitpunkt der Emis­
sionen (Abb. 1.4­1). Um die globale Erwärmung mit 
einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 66  % unterhalb 
von 2  °C zu halten, dürfen ab dem Jahr 2011 insgesamt 
nur noch etwa 1.000 Gt CO2 aus anthropogenen Quel­
len emittiert werden (IPCC, 2013b). Dabei ist bereits 
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berücksichtigt, dass auch andere  Treibhausgase zum 
 Klimawandel beitragen. 

Derzeit stammen etwa 15  % der anthropogenen 
CO2­Emissionen aus Landnutzungsänderungen (Clarke 
et al., 2014). Die (relative) Bedeutung von CO2­Emissi­
onen aus Landnutzungsänderungen nimmt gegenwärtig 
jedoch stark ab, vor allem wegen des starken Anstiegs 
der Emissionen aus der Nutzung fossiler Energieträger 
(Abb. 1.4­2). Das Hauptproblem für das globale Klima 
sind damit die CO2­Emissionen aus fossilen Energieträ­
gern. 

Nach den IPCC­Analysen liegen die globalen 
CO2­Emissionen aus fossilen Quellen in den Emissions­
szenarien, die unterhalb von 2  °C bleiben, im Jahr 2050 
im Mittel etwa 50  % unter den Emissionen von 1990, 
und sinken in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts 
auf oder unter Null ab. Je früher die CO2­Emissionen 
gesenkt werden, desto weniger sind netto „negative 
Emissionen“ notwendig, d.  h. die noch nicht kommerzi­
ell erprobte aktive Aufnahme von CO2 aus der Atmo­
sphäre und seine Einlagerung. Der WBGU empfiehlt, die 
globalen CO2­Emissionen aus fossilen Quellen bis spä­
testens 2070 vollständig einzustellen, um eine realis­
tische Chance zu haben, die globale Erwärmung auf 2  °C 
zu begrenzen (WBGU, 2014). In den genannten Szena­
rien sind auch die Emissionen anderer langlebiger Treib­
hausgase und klimawirksamer Stoffe berücksichtigt. 
Diese tragen jedoch weitaus weniger zum Klimawandel 
bei (Kap. 1.4.2).

1 .4 .2 
Andere klimawirksame Gase und Stoffe 

Neben CO2 sind auch weitere Treibhausgase und 
 klimawirksame Stoffe von Bedeutung für die Entwick­
lung des Klimas. Diese umfassen etwa die im Kyoto­
Protokoll  gelisteten Gase Methan (CH4),  Lachgas (N2O), 
 perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW),  teilhalogenierte 
Fluor kohlenwasserstoffe (H­FKW), Schwefelhexa fluorid 
(SF6) sowie Stickstofftrifluorid (NF3), das im Kyoto­Proto­
koll für die zweite  Verpflichtungsperiode ergänzt wurde. 
Diese Gase  werden oft gemeinsam mit CO2 betrachtet, 
unterscheiden sich aber hinsichtlich ihres Verhaltens in 
der  Atmosphäre. Sowohl Methan (CH4) als auch  Lachgas 
(N2O)  gehören im Gegensatz zu CO2 zu den chemisch 
reaktiven Treib hausgasen, die in der Atmosphäre abge­
baut werden (Kirtman et al., 2013). Auch die ozonzer­
störenden Chlor­ und Bromverbindungen, z.  B. FCKW, 
tragen zur Klimaerwärmung bei; ihre Konzentration in 
der Atmosphäre nimmt  aufgrund der Regelungen des 
 Montreal­Protokolls bereits ab.

Seit einiger Zeit wird verstärkt die Rolle kurzlebiger 
Stoffe für den globalen Klimaschutz diskutiert, darun­
ter neben CH4 z.  B. troposphärisches Ozon (das aus Vor­
läufergasen wie Stickoxiden oder unvollständig ver­
brannten Kohlenstoffverbindungen entsteht) oder 
Aerosole (z.  B. Rußpartikel, organische Kohlenstoff­
verbindungen oder Sulfataerosole). Die genaue Klima­
wirksamkeit vieler dieser Stoffe ist wissenschaftlich 
umstritten, wie auch ihre Bedeutung für den Klima­
schutz (David et al., 2014). Während troposphärisches 
Ozon zu einer Erwärmung führt, haben Aerosole ins­
gesamt eine abkühlende Wirkung, die sich aus einer 
erwärmenden Wirkung durch Rußpartikel und einer 
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Landnutzungsemissionen und CO2­Emissionen aus fossilen Energieträgern nach dem Global Carbon Project. Die CO2­Emissionen 
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Quelle: Le Quéré et al., 2013
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abkühlenden Wirkung durch andere  Partikel wie Sulfat­
aerosole  zusammensetzt (IPCC, 2013b:  13).

Ein Vergleich der verschiedenen klimawirksamen 
Stoffe ist nicht einfach möglich, da sie sich in der Atmo­
sphäre unterschiedlich verhalten und auch unterschied­
lich auf das Klima wirken. Für die im Kyoto­ Protokoll 
geregelten Treibhausgase wird das sogenannte rela­
tive Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, 
GWP) verwendet, das die mittlere Strahlungswirkung 
anderer Treibhausgase über einen festgelegten Zeit­
raum mit denen von CO2 vergleicht. Die Gesamtmenge 
dieser  Treibhausgase wird auf dieser Grundlage in 
 CO2­ Äquivalenten (CO2eq) dargestellt. Abbildung 1.4­3 
zeigt die Emissionsentwicklung der verschiedenen Treib­
hausgase, die mit einem GWP über 100 Jahre berechnet 
wurde. Der globale Emissionstrend wird von CO2, das 
aus dem Energiesektor (vor allem der Stromproduktion) 
und dem Transportsektor stammt, dominiert. 

Wählt man einen anderen Zeitraum, so verschieben 
sich die relativen Beiträge der verschieden Gase  deutlich 
– so machte etwa der Anteil von CH4 an den globalen 
Treibhausgasemissionen des Jahres 2010 mit einem GWP 
von 100 Jahren 16  % aus, auf einer kürzeren  Zeitskala 
von 20 Jahren dagegen 42  %, während er auf lange Sicht 
(500 Jahre) nur 7  % ausmacht. Im Kyoto­Protokoll wird 
für das GWP ein Zeitraum von 100  Jahren genutzt, was 
aber keine wissenschaftliche Begründung hat, sondern 
auf politischer Ebene  ausgehandelt wurde (David et al., 
2014).

Aufgrund der sehr kurzen Lebensdauer macht die 
Zuordnung eines 100­Jahres­Treibhauspotenzials für 
Aerosole und andere sehr kurzlebige Stoffe keinen Sinn. 
Diese Substanzen akkumulieren auch nicht in der Atmo­
sphäre. Ihre Konzentrationen sind daher regional sehr 
unterschiedlich und fluktuieren zeitlich; sie sind nicht 
durch die historischen Emissionen, sondern nahezu aus­
schließlich durch die Emissionen in jüngster Vergangen­
heit bestimmt.

Für den Klimaschutz ist es daher keinesfalls unerheb­
lich, welche Treibhausgase oder klimawirksamen Stoffe 
reduziert werden. Während die Reduktion kurzlebigerer 
Treibhausgase wie CH4 oder Aerosole vor allem kurzfri­
stig auf das Klima wirkt, wird die langfristige Temperatur­
entwicklung von den Emissionen der langlebigen Gase 
dominiert. Die relative Bedeutung von Maßnahmen zur 
Reduktion klimawirksamer Stoffe für den globalen Klima­
schutz hängt damit letztlich von dem Ziel ab, das verfolgt 
wird. So argumentieren Bowerman et al. (2013), dass 
in Bezug auf die 2  °C­Leitplanke die Reduktion kurzle­
biger Treibhausgase nur zu einem Zeitpunkt von hoher 
Bedeutung ist, an dem die Emissionen der langlebigen 
Treibhausgase bereits fallen. Eine sofortige Reduktion 
kurzlebiger klimawirksamer Stoffe könnte zwar durch 
eine Abschwächung der kurzfristigen Erwärmung das 
Zeitfenster für adaptive Maßnahmen vergrößern, nicht 
aber (verglichen mit der Reduktion dieser Stoffe in einer 
zukünftigen Dekade) das Zeitfenster für die  notwendigen 
Reduktionen von CO2 verlängern (Bowerman et al., 2013).
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1 .5
Die zukünftige Entwicklung des Klimas hängt 
stark vom menschlichen Handeln ab

Seit über 10.000 Jahren begünstigt ein relativ warmes 
stabiles Klima die Entwicklung der menschlichen Zivi­
lisation. Technologische Errungenschaften befähigen 
den Menschen, die Welt zu seinen Gunsten wie auch 
zu seinen Ungunsten zu formen und zu manipulieren. 
Der massive Einsatz fossiler Energieformen hat dazu 
geführt, dass der CO2­Gehalt der Atmosphäre so hoch ist 
wie seit einigen Millionen Jahren nicht mehr. Als Konse­
quenz wird mehr als die Hälfte der Erwärmung der ver­
gangenen 50 Jahre der ansteigenden CO2­Konzentration 
zugeschrieben. 

Durch die große Trägheit des Klimasystems – insbe­
sondere des Ozeans – und die Tatsache, dass der Tem­
peraturanstieg nahezu linear von der gesamten bisher 
emittierten CO2­Menge abhängt, wird die Erwärmung 
weiter bestehen bleiben, auch wenn die CO2­Emissionen 
sofort weltweit gestoppt würden. In diesem Fall würde 
die Temperatur für einige Jahrhunderte etwa konstant 
auf den erhöhten Niveau verbleiben. Der Meeresspie­
gel würde wegen der großen thermischen Trägheit des 
Ozeans noch für mehrere Jahrhunderte weiter steigen 
(IPCC, 2013b).

Wie die Entwicklung des Klimas weitergehen wird, 
hängt ganz entscheidend vom Willen der Weltgemein­
schaft ab, CO2­Emissionen drastisch zu reduzieren.

1 .5 .1 
Representative Concentration Pathways –   
Ein Blick in die Zukunft

Projektionen in die Zukunft sind seit jeher mit großen 
Unsicherheiten behaftet. Modelle, die die Klimadynamik 
der nächsten 100 Jahre darstellen sollen, setzen mög­
lichst exakte Einschätzungen sozioökonomischer, tech­
nologischer und ökologischer Entwicklungen voraus. 
Die zukünftige Dynamik des Klimawandels wird durch 
die Entwicklung der Treibhausgasemissionen dominiert, 
welche durch ein komplexes System gesellschaftlicher, 
politischer und wirtschaftlicher Prozesse bestimmt 

wird (technologische Entwicklungen können hier eben­
falls eine große Rolle spielen, sind aber schwer zu pro­
gnostizieren). Die den aktuellen Klimaprojektionen des 
IPCC zugrundeliegenden Representative Concentration 
Pathways (RCPs; Kap. 1.2.3), bilden mögliche Treib­
hausgasemissionen bis zum Jahr 2100 ab (IPCC 2013a; 
Meinshausen et al., 2011; van Vuuren et al., 2011). Im 
Weiteren sollen die jeweiligen Extremszenarien RCP 2.6 
und RCP 8.5 und deren Konsequenzen für das Klima 
erläutert werden. 

1.5.1.1 
RCP 2.6: Ambitionierte Klimapolitik –   
Negative Emissionen
Im Emissionsszenario RCP 2.6 (auch als RCP 3PD, peak 
and decline bezeichnet) würden die Treibhausgasemissi­
onen vor 2030 ihren Höhepunkt erreichen und danach 
kontinuierlich fallen. Für dieses Szenario würde die Tem­
peratur bis 2100 im Mittel um 1  °C gegenüber dem Mit­
tel von 1985 bis 2005, bzw. um 1,6  °C gegenüber dem 
vorindustriellen Wert steigen (Abb. 1.5­1; Collins et al., 
2013) und somit die Folgeschäden des Klimawandels 
einschränken. Das sommerliche Meereis in der  Arktis 
würde sich auf etwa 3 Mio. km2 – und damit auf etwa 
die Hälfte von heute – reduzieren, und der Meeresspie­
gel um etwa 40 cm gegenüber dem Mittel von 1985 bis 
2005 steigen (Abb. 1.5­2, 1.5­3).

Dieses Szenario setzt sofortige Maßnahmen zur Reduk­
tion der Treibhausgasemissionen und eine ambitionierte 
globale Klimapolitik voraus. In der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts zeigen viele Modelle netto negative Emissi­
onen, d.  h. eine aktive Entfernung von CO2 aus der Atmo­
sphäre, um dieses Szenario zu erreichen. Der WBGU dis­
kutiert diese technische Option in Kapitel 1.8.3. 

1.5.1.2 
RCP 8.5: Der Pfad zur Klimakatastrophe –  
Business as usual
RCP 8.5 basiert auf der Annahme, dass der bisherige 
Anstieg der Treibhausgasemissionen sich weiter fort­
setzt, kombiniert mit einem Bevölkerungswachstum am 
oberen Ende der UN­Projektionen (12 Mrd. bis 2100). 
Vergleich man die weltweiten Treibhausgasemissionen 
seit der Veröffentlichung der RCPs, so befinden wir uns 
am oberen Ende dieses Szenarios. Würde diese Trajek­

Abbildung 1 .5-1
Modellsimulationen für die 
Abweichung der global gemittelten 
Oberflächentemperatur 
(Jahresmittel) gegenüber dem 
Vergleichszeitraum 1986 bis 2005. 
Um die Temperaturänderung 
gegenüber dem vorindustriellen 
Niveau zu erhalten, müssen zu den 
Werten an der Temperaturskala etwa 
0,61  °C hinzuaddiert werden.
Der schattierte Bereich zeigt den 
Unsicherheitsbereich.
Quelle: IPCC, 2013b, leicht verändert
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Abbildung 1 .5-2
Modellsimulationen für (a) die Änderung der jährlich gemittelten Oberflächentemperatur, (b) die prozentuale Änderung des 
jährlich gemittelten Niederschlags, (c) die Eisausdehnung auf der Nordhemisphäre und (d) die Änderung des pH­Werts der 
Ozeane. Grundlage sind die Szenarien RCP 2.6 und RCP 8.5. Mit Ausnahme von Graphik (c) sind die Änderungen im Zeitraum 
2081 bis 2100 gegenüber dem Referenzzeitraum 1986 bis 2005 dargestellt. In den Graphiken (a) und (b) sind die Regionen 
gestrichelt markiert, in denen das Mittel der Modelle Änderungen zeigt, die klein sind gegenüber der natürlichen Variabilität 
(etwa weniger als eine Standardabweichung im 20­Jahres­Mittel). Die gepunkteten Bereiche geben dagegen Regionen an, in 
denen die von dem Modellen ermittelten Änderungen verglichen mit der natürlichen Variabilität groß sind (etwa größer als 
zwei Standardabweichungen im 20­Jahres­Mittel), und wo mindestens in 90  % der Modelle das Vorzeichen der Änderung 
übereinstimmt. In Graphik (c) zeigen die Linien die Ausbreitung der Eisbedeckung im Zeitraum 1986 bis 2005, und die 
ausgefüllten Flächen die Ausbreitung der Eisbedeckung am Ende des Jahrhunderts. Weitere Erläuterungen finden sich in Stocker 
et al. (2013).
Quelle: Stocker et al., 2013
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torie weiter verfolgt, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch 
( größer als 66  %), dass sich die globale Oberflächen­
temperatur bis 2100 im Mittel um mehr als 4  °C erhöht 
(Abb. 1.5­1). Durch den stärkeren Temperaturanstieg 
über den Kontinenten und die polare Verstärkung in der 
Nordhemisphäre, könnte dies regional zu einem Anstieg 
der  Durchschnittstemperatur um 6–10  °C führen. Im Som­
mer wäre der Arktische Ozean eisfrei (Abb. 1.5­2). Die 
Realisierung dieses Szenarios, würde mit großer Wahr­
scheinlichkeit erhebliche Risiken für einen Großteil der 
Menschheit mit sich bringen. Der Meeresspiegelanstieg 
würde in diesem Jahrhundert im Mittel bei 63 cm liegen, 
Wetterextreme häufig auftreten und Nichtlinearitäten das 
Klimasystem in irreversible Zustände führen (z.  B. Mon­
sun, Eisschilde, Permafrost, Meereszirkulation, Ozean­
versauerung; Kap. 1.5.2)

1 .5 .2 
Potenzielle Instabilitäten des Klimasystems – das 
Risiko der Auslösung nichtlinearer Prozesse

Nichtlineare Prozesse könnten durch eine fortschrei­
tende Klimaerwärmung jenseits von 2  °C zur Auslösung 
großskaliger und irreversibler Veränderungen des Kli­
masystems innerhalb weniger Jahrzehnte führen. Der­
artige stark nichtlineare Reaktionen von Systemkom­
ponenten werden häufig als „Kipppunkte“ oder „Kipp­
elemente“ des Klimasystems bezeichnet (WBGU, 2008; 
Lenton et al., 2008; Abb. 1.5­4) und können substanzielle 
Auswirkungen auf die Lebensgrundlagen eines Großteils 
der Menschheit haben. Wenngleich viele dieser Prozesse 
noch wenig verstanden sind, verlangt ihr Gefahrenpoten­
zial eine nähere Betrachtung. 

Abschwächung des Nordatlantikstroms
Die thermohaline Zirkulation umspannt den gesamten 
Globus und transportiert Energie in Form von Wärme in 
den Nordatlantik. Sie wird angetrieben durch Tempera­
tur­ und Salzgehaltsgradienten und könnte durch den 
verstärkten Süßwassereintrag bedingt durch die Klima­
erwärmung geschwächt werden oder sogar zum Erlie­
gen kommen. Die im 5. IPCC­Sachstandsbericht zusam­
mengefassten Modellstudien bestätigen die Abschät­
zungen des Vorgängerberichts bezüglich der poten­
ziellen Abschwächung des Nordatlantikstroms. Im Falle 
einer moderaten Klimaerwärmung (RCP 2.6) ergibt sich 
eine Abschwächung von 11  % (1–24  %). Für unvermin­
dert steigende CO2­Emissionen ist eine Abschwächung 
von 34  % (12–54  %) zu erwarten (Collins et al., 2013). 
Ein vollständiger Kollaps im 21. Jahrhundert ist höchst 
unwahrscheinlich. Allerdings ist dieser in den folgenden 
Jahrhunderten nicht auszuschließen, sollte die Mensch­
heit weiterhin ungebremst Treibhausgase emittieren. Die 
Konsequenzen eines solchen Kollapses sind schwer ein­
zuschätzen. Es ist möglich, dass die durch den Kollaps 
bedingte Abkühlung Nordeuropas weitgehend kompen­
siert wird durch die Erwärmung der Atmosphäre. Eine 
weitreichende Abschwächung oder sogar das Versiegen 
des Nordatlantikstroms würde die Lebensbedingungen 
im Nordatlantikraum aller Voraussicht nach wesentlich 
verschlechtern (WBGU, 2008).

Instabilität der polaren Eisschilde
Bereits jetzt ist ein verstärkter Rückgang der polaren 
Eisschilde Grönlands und der Antarktis beobacht­
bar. Ein verstärkter Klimawandel könnte diesen Pro­
zess weiter beschleunigen mit potenziell weitreichenden 
Konsequenzen für den Meeresspiegelanstieg, regio­

Abbildung 1 .5-3
Projektionen des mittleren globalen 
Meeresspiegelanstiegs während 
des 21. Jahrhunderts relativ zum 
Zeitraum 1986 bis 2005. Grundlage 
sind die Szenarien RCP 2.6 (blau) 
und RCP 8.5 (rot). Der schattierte 
Bereich zeigt die Bandbreite des 
wahrscheinlichen Verlaufs. 
Quelle: IPCC, 2013b, leicht verändert
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nale  Ökosysteme und die thermohaline Zirkulation. Ein 
 Überschreiten der 2  °C­Leitplanke könnte zum irrever­
siblen Rückgang des Grönländischen Eisschildes führen 
(z.  B.  Robinson et al., 2012). Auch wenn ein solcher dra­
matischer  Rückgang im Lauf des 21. Jahrhunderts nicht 
zu erwarten ist, könnten positive Rückkopplungspro­
zesse eine nahezu komplette Auflösung des mächtigen 
Grönländischen Eisschildes innerhalb weniger Jahrhun­
derte bewirken. Dies würde einen Meeresspiegelanstieg 
von mehreren Metern zur Folge haben (ein vollständiges 
Abschmelzen des Grönländischen Eisschildes würde den 
 Meeresspiegel um ca. 7 m anheben). Ein anderes Bild 
ergibt sich auf der Südhalbkugel. Durch die Klimaerwär­
mung gelangt mehr Feuchtigkeit auf den Antarktischen 
Eisschild, was zur Akkumulation von Schnee an der Ober­
fläche führt. Dennoch schrumpft auch der antarktische 
Eisschild, was an der verstärkten Schmelze der umlie­
genden  Eisschelfe und der dadurch bedingten Beschleu­
nigung der  Gletscher und Eisströme liegt. Die sogenannte 
„marine ice sheet instability“ (Schoof, 2007) kann zu 
einem irreversiblen Zerfall von weiten Teilen der Westant­
arktis und Teilen der Ostantarktis führen.  Neueste For­
schungsergebnisse (Joughin et al., 2014) weisen darauf 
hin, dass Teile des Westantarktischen Eisschildes bereits 
ein Stadium der Unumkehrbarkeit erreicht haben und 
möglicherweise auf einen Kollaps zusteuern. Dieser 
glücklicherweise extrem langwierige Prozess (mehrere 
Jahrhunderte bis  Jahrtausende) könnte sich durch eine 
unkontrollierte  Klimaerwärmung beschleunigen und auch 

auf den Grönländischen Eisschild auswirken.

Verschwinden der arktischen Meereisbedeckung im 
Sommer
Im Falle des arktischen Meereises scheint sich der 
Übergang in einen neuen Zustand bereits abzuzeich­
nen, mit drastischen Konsequenzen für das ans Meer­
eis angepasste, hochspezialisierte Ökosystem. Projek­
tionen der Reduktion der sommerlichen Meereisbede­
ckung in der Arktis rangieren zwischen 43  % (RCP 2.6) 
und 94  % (RCP 8.5), mit potenziell weitreichenden Fol­
gen für die wirtschaftliche Nutzbarkeit der Arktis und 
damit für deren Vulnerabilität (Collins et al., 2013). 
Selbst im Falle einer ambitionierten Klimapolitik wel­
che die  Klimaerwärmung höchst wahrscheinlich unter 
2  °C halten würde (RCP 2.6; Kap. 1.5.1), könnte sich 
das arktische Meereis in den Sommermonaten um die 
Hälfte reduzieren. Dies verdeutlicht, in welchem Maße 
die bereits erfolgte Verbrennung fossiler Energieträ­
ger das Antlitz der Erde verändern wird. Das Festhal­
ten an einer emissionsintensiven Wirtschaftsform würde 
zu einem kompletten Verschwinden des arktischen 
Meereises in den Sommermonaten führen und damit 
zu einer tiefgreifenden, unvorhersehbaren Veränderung 
eines großskaligen Ökosystems. Das Verschwinden der 
arktischen Meereisbedeckung ist im Sinne der Defini­
tion nicht irreversibel, da ein ausreichendes Absinken 
der arktischen Oberflächentemperaturen zur Rückkehr 
der Meereisbedeckung innerhalb weniger Jahre führen 

Abbildung 1 .5-4
Potenzielle Instabilitäten (Kippelemente) des Klimasystems sowie Bevölkerungsdichten. Die gezeigten Subsysteme können nichtlineare 
Reaktionen gegenüber anthropogenen Klimaänderungen zeigen, indem kleine Störungen in der Nähe eines Schwellwerts zu qualitativen 
Änderungen der zukünftigen Entwicklung des Systems führen können. Mit Fragezeichen sind die Systeme gekennzeichnet, deren Status 
als Kippelement besonders unsicher ist.
Quelle: Schellnhuber, pers. comm., auf Grundlage von Lenton et al., 2008
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würde. Ein solcher Temperaturabfall würde allerdings 
einen extremen Rückgang der atmosphärischen Treib­
hausgaskonzentrationen innerhalb kurzer Zeit voraus­
setzen. Dies ist sowohl technisch (zumindest zum jet­
zigen Zeitpunkt) nicht möglich, als auch vom natür­
lichen Kohlenstoffkreislauf nicht zu bewerkstelligen. 
Im Falle der Arktis sind bereits jetzt schwerwiegende 
Umwälzungen des Öko­ und Klimasystems bis zum Ende 
dieses Jahrhunderts absehbar.

Veränderung der Monsunzirkulation 
Studien mit Konzeptmodellen haben gezeigt, dass der 
indische Sommermonsun in zwei stabilen Zuständen 
ablaufen kann, einem feuchten Zustand mit viel Nieder­
schlag und einem eher trockenen Zustand mit geringem 
Niederschlag. Diese Untersuchungen haben auch ergeben, 
dass Störungen des Strahlungshaushalts, die den Monsun 
antreibenden Luftdruckunterschied zwischen Land und 
Meer verringern, zu abrupten Änderungen des Monsuns 
führen können. 

Viele Studien mit komplexen gekoppelten Klima­
modellen ergeben bei zunehmenden Treibhausgasen 
eine Zunahme des Niederschlags im Sommermonsun. 
Andere Untersuchungen zeigen, dass anthropogene 
Aerosole einen gegenteiligen Effekt haben und den 
Monsun schwächen. Daher schätzt der 5. IPCC­Sach­
standsbericht die Möglichkeit eines abrupten Übergangs 
des Monsuns in eine Trockenphase als unwahrscheinlich 
ein (Christensen et al., 2013).

Ozeanversauerung
Etwa 30  % des aus fossilen Brennstoffen stammenden 
CO2 wird vom Ozean aufgenommen und führt zu einer 
Abnahme des pH­Werts (Ozeanversauerung; Kap 1.1.3). 
Da CO2 für viele Jahrhunderte in der Atmosphäre ver­
bleibt, ist ein solcher Prozess auf zivilisatorischen Zeit­
skalen unumkehrbar und könnte im Zusammenspiel mit 
der Temperaturerwärmung der Ozeane, Sauerstoffverar­
mung, Überfischung und weiteren Stressoren katastro­
phale Folgen für die marinen Ökosysteme und damit den 
Wirtschaftsraum der Meere haben. Unvermindert stei­
gende CO2­Emissionen (RCP 8.5) würden, im Vergleich 
zu vorindustriellen Werten, zu einer Verstärkung der 
Ozeanversauerung zum Ende dieses Jahrhunderts um 
etwa 170  % führen (Ciais et al., 2013). Eine Untersät­
tigung der Kalziumkarbonatkonzentrationen ( Kalzit, 
Aragonit) in Oberflächengewässern würde in Teilen der 
Weltmeere (insbesondere der Arktis und Antarktis) 
bereits innerhalb weniger Dekaden auftreten. 

1 .6
Beobachtete Auswirkungen des Klimawandels 

Auswirkungen des Klimawandels auf natürliche und 
gesellschaftliche Systeme werden nicht nur für die 
Zukunft erwartet, sondern können bereits heute auf 
allen Kontinenten und in allen Ozeanen beobachtet wer­
den (Cramer et al., 2014). Insbesondere Erwärmung, die 

Verschiebung von Niederschlagsmustern und die Oze­
anversauerung haben bereits heute messbare Auswir­
kungen zur Folge. Der 5. IPCC­Sachstandsbericht zeigt 
sehr deutlich, dass Klimawandel bei vielen natürlichen 
und gesellschaftlichen Systemen ein zunehmend wich­
tiger Faktor ist, der allerdings von vielen anderen gleich­
zeitig wirkenden natürlichen wie gesellschaftlichen Fak­
toren überlagert sein kann. Die Zurechnung dieser beo­
bachteten Auswirkungen zum Klimawandel ist dement­
sprechend schwierig, gelingt aber zunehmend in vielen 
Fällen, selbst wenn weitere Faktoren wie Verschmutzung 
oder Landnutzungsänderungen gleichzeitig  wirken. 

Gesellschaftliche Systeme
Das Wissen über die beobachteten Klimawirkungen 
auf gesellschaftliche Systeme ist – anders als noch im 
4. IPCC­Sachstandsbericht (IPCC, 2007b) – mittlerweile 
deutlich angewachsen. Für die Landwirtschaft sind Kli­
mawirkungen bei vielen landwirtschaftlichen Produkten 
nachweisbar, die für Ernährungssicherheit und die Welt­
wirtschaft von großer Bedeutung sind. Beispielsweise 
wurden für Weizen und Mais in vielen Regionen und 
in der globalen Summe bereits Produktionsminderungen 
nachgewiesen, während die negativen Wirkungen auf 
Reis und Soja von geringerem Ausmaß sind. Klimatische 
Extremereignisse wie Starkregen oder Hitzewellen neh­
men zu und können die Ernten von Feldfrüchten schä­
digen oder zerstören. Dagegen sind die positiven Dünge­
effekte durch die anthropogen erhöhten CO2­Konzen­
trationen nur von geringem Einfluss auf die Trends in 
der landwirtschaftlichen Gesamtproduktion. 

In einigen Regionen sind bereits deutlich nachweis­
bare Auswirkungen des Klimawandels auf die indigenen 
Völker zu beobachten. Am deutlichsten ist dies in der 
Arktis, wo die menschlichen Lebensbedingungen durch 
den Klimawandel deutlich negativ beeinflusst werden 
(z.  B. Jagd, Ernährungssicherheit, traditionelle Wander­
routen und kulturelle Werte). Die Zusammenhänge von 
Klimawandel mit Migration, Sicherheit, Armut, Lebens­ 
und Arbeitsbedingungen sowie Wirtschaftswachstum 
sind zunehmend Gegenstand wissenschaftlicher Unter­
suchungen, aber die Zuordnung der Wirkungen auf den 
Klimawandel als Faktor ist nur begrenzt nachweisbar, so 
dass in Bezug auf die gesellschaftlichen Systeme noch 
erheblicher Forschungsbedarf besteht. 

Natürliche Systeme
Das Wissen über Wirkungen des Klimawandels auf 
die natürlichen Systeme ist im Vergleich zu den gesell­
schaftlichen Systemen deutlich umfassender: Für die 
 Kryosphäre (Schnee und Eis auf dem Meer und an Land) 
liegt die Konfidenz für bereits beobachtete Klimafolgen 
auf hohem Niveau, für den Wasserkreislauf auf mitt­
lerem Niveau (Kap. 1.1). Die Niederschlagsmuster, die 
regionale Wasserbilanz und die Verfügbarkeit von Süß­
wasser werden auf allen Kontinenten und vielen Inseln 
bereits heute vom Klimawandel beeinflusst. Beispiels­
weise haben in Europa und Nordamerika die Starkre­
genereignisse zugenommen, mit einem erhöhten Flut­
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risiko in Großbritannien, während in anderen Regionen 
die Dürren häufiger und intensiver geworden sind.

Die vom IPCC (2007b) beschriebenen Klimawirkungen 
auf Ökosysteme wurden bestätigt und die Wissensba­
sis verbreitert. Die Entwicklung von Arten im Jahresab­
lauf sowie die Produktivität und Verbreitung von Arten 
sind vom Klimawandel bereits betroffen. So ist beispiels­
weise in vielen Regionen eine nordwärts und gipfelwärts 
gerichtete Verschiebung der terrestrischen Populationen 
zu beobachten, die doppelt bis dreimal so schnell abläuft, 
wie früher vermutet. Derartige Verschiebungen können 
z.  B. in Meeresökosystemen Kaskadeneffekte auslösen, 
die durch die Nahrungskette bis hin zu den Fischen und 
damit letztlich über die Fischerei bis zum Menschen wir­
ken können. Dabei gilt: je weiter die untersuchte Klima­
wirkung vom Treiber Klimawandel in der Kette der Ursa­
che/Wirkungsbeziehungen entfernt ist, desto schwieriger 
ist es, die Zuordnung nachzuweisen. 

Erhebliche Klimawirkungen konnten in arktischen 
Ökosystemen sowie in vielen Süßwasser­ und Küstenö­
kosystemen beobachtet werden. In den Ozeanen haben 
sich die physikalischen (z.  B. Erwärmung) und chemischen 

Eigenschaften (v.  a. Versauerung) deutlich verändert, 
was auf den anthropogenen Klimawandel zurückführ­
bar ist (Kap. 1.1). Regional sind bereits teils erhebliche 
Klimaschäden an Korallenriffen zu beob achten, wo der 
Klimawandel irreversiblen Verlust biologischer Vielfalt 
ausgelöst hat. 

Globale Synopse 
Es gibt im Vergleich zum 4. IPCC­Sachstandsbericht 
(IPCC, 2007b) eine zunehmende regionale Bandbreite 
bereits nachweisbarer Klimawirkungen. Die vielen Fall­
studien zu beobachteten Klimawirkungen hat der IPCC 
im 5. IPCC­Sachstandsbericht (Cramer et al., 2014) erst­
mals in einer Weltkarte zusammengestellt, wobei die 
Stärke der Wirkung und das jeweilige Konfidenzniveau 
angegeben sind (Abb. 1.6­1). Die Klimawirkungen wer­
den in dieser Karte drei Bereichen zugeordnet: physi­
kalische Systeme (Süßwasser und Dürren; Kryosphäre; 
Küsten), biologische Systeme (Land­ und Meeresökosy­
steme; Busch­ und Waldbrände) sowie gesellschaftliche 
Systeme (Nahrungssysteme; Lebensgrundlagen, Gesund­
heit und Wirtschaft). Die Abbildung zeigt, dass weltweit 
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Klimawirkungen aus allen drei Bereichen nachweisbar 
sind. In Australasien, Asien und Europa wurde bereits 
eine Vielzahl von  beobachteten Klimawirkungen in meh­
reren Bereichen nachgewiesen und es findet sich keine 
größere Region, in der nicht bereits starke Klimawir­
kungen auftreten.

Die Arktis ist vom Klimawandel besonders betrof­
fen: aus allen drei Bereichen werden viele Fallstu­
dien starker Klimawirkungen mit mittlerem bis hohem 
 Konfidenzniveau beschrieben. Insgesamt ist in der 
 arktische Region ein großflächiger und tiefgreifen­
der Wandel der biophysikalischen Bedingungen im 
Gang (regime shift), der kaskadierende Effekte auf die 
 Ökosysteme und Lebensbedingungen der dort lebenden 
Bevölkerung hat. Das schnelle Zurückweichen der ark­
tischen Eisdecke hat einen Kipppunkt überschritten, der 
die arktischen  Meeresökosysteme erheblich verändert, 
mit negativen Konsequenzen für dort lebende Säugetier­
populationen (z.  B. Robben, Eisbären). 

Folgerungen 
Die Synopse des wissenschaftlichen Sachstands zu 
beob achteten Klimawirkungen durch den IPCC (Cramer 
et al., 2014) ist nicht nur von großem wissenschaft­
lichem Wert, sondern auch für die Politikberatung 
von erheblicher Bedeutung. Die heute bereits auftre­
tenden Wirkungen können politischen Entscheidungs­
trägern Hinweise darauf geben, wie sich die Welt bei 
sich verstärkendem Klimawandel verändern wird. Wenn 
heute in einer Region bereits Meeresspiegelanstieg, 
eine Zunahme von Dürren oder schmelzende Gletscher 
 beobachtbar sind, dann ist dies ein Indiz dafür, dass sich 
diese Effekte in Zukunft verstärken können. Die Kon­
fidenz dieser Aussagen ist im Einzelfall allerdings eher 
gering, da im komplexen Klimasystem mit fortschreiten­
der Erwärmung keineswegs immer eine lineare Zunahme 
der regionalen Wirkungen zu erwarten ist. Zudem kön­
nen sich nicht nur die bereits beobachteten Wirkungen 
verstärken, sondern es ist zu erwarten, dass bei weiterer 
Erwärmung auch neue Wirkungen hinzukommen. 

Die einzelnen Studien haben fast immer einen  klaren 
regionalen Bezug, aber es finden sich immer mehr 
 Beispiele für ähnliche Wirkungen und Wirkungszusam­
menhänge in verschiedenen Regionen. Die Zusammen­
schau der Wirkungen über die Regionen hinweg erlaubt 
zunehmend eine Mustererkennung, so dass insgesamt 
gesehen die von IPCC (Cramer et al., 2014) vorgelegte 
Synopse der Fallstudien eine wertvolle Grundlage für 
weiterführende Klimarisikoanalysen bietet. Vier der 
in verschiedenen IPCC­Berichten beschriebenen fünf 
besorgniserregenden Gefährdungslagen des globalen 
Klimawandels (Reasons for  Concern; Kap. 1.7)  wurden 
durch die Untersuchung der beobachteten Auswir­
kungen des  Klimawandels bestätigt und untermauert. 

Die regionale Qualität der Untersuchungen von 
 Klimawirkungen ist sehr unterschiedlich; z.  B. für 
Afrika die Datenlage in vielen Teilregionen noch nicht 
gut genug, um gut belegte Fallstudien ableiten zu kön­
nen. Für die Zukunft ist daher eine kontinuierliche 

und systematische Sammlung und Auswertung der 
 hinzukommenden  Fallstudien anzuraten. 

1 .7
Die zukünftigen Auswirkungen des globalen  
Klimawandels auf die natürlichen  
Lebensgrundlagen der Menschheit

Ein ungebremster Klimawandel gefährdet die natür­
lichen Lebensgrundlagen der Menschheit, dies bestätigt 
der aktuelle 5. IPCC­Sachstandsbericht eindrücklich. In 
dem Bericht werden frühere Projektionen über die Fol­
gen des Klimawandels bestätigt, ihre Begründung wei­
ter fundiert, Abschätzungen aktualisiert und neue bis­
her nicht behandelte Problemkonstellationen, wie etwa 
Sicherheitsrisiken des Klimawandels thematisiert. Die­
ser Sachstandbericht führt vor Augen, wie die natür­
lichen Lebensgrundlagen der Menschheit bei einem 
Weiter­so­wie­bisher der Treibhausgasemissionen ver­
ändert werden. Angesichts der schon heute feststell­
baren großen Schäden durch Wetterextreme wie Über­
flutungen, Stürmen und Dürren wird zudem deut­
lich, dass die Weltgemeinschaft nicht ausreichend auf 
die absehbaren Herausforderungen vorbereitet ist und 
betont, dass „transformative adaptation“, also grundle­
gende Anstrengungen zur Anpassung erforderlich sind. 
Für manche Bereiche der natürlichen Umwelt könnte es 
bereits zu spät zu sein: In der Arktis und in tropischen 
Korallenriffen haben Regimeübergänge (regime shifts) 
bereits begonnen (Kap. 1.7.3.8).

1 .7 .1 
Gefährliche anthropogene Störung des 
 Klimasystems: fünf Gefährdungslagen

Es lassen sich zusammenfassend fünf übergreifende, 
systemische Gefährdungslagen identifizieren, die bei 
gefährlichen anthropogenen Störungen des Klima­
systems besonders relevant sind: (1) einzigartige und 
bedrohte Systeme, (2) Wetterextreme, (3) Vertei­
lung der Auswirkungen, (4) global aggregierte Aus­
wirkungen und (5) großskalige Einzelereignisse (IPCC, 
2014c). Diese fünf Gefährdungslagen illustrieren die 
Auswirkungen der Klimaerwärmung und die Grenzen 
der Anpassungsmöglichkeiten für die Menschen, für die 
Wirtschaft und für die Ökosysteme. Dabei wird deutlich, 
dass bereits unterhalb der 2  °C­Leitplanke negative Aus­
wirkungen des globalen Klimawandels eintreten können 
und dass jenseits dieser Schwelle durchweg mit hohen 
Risiken für die Menschheit zu rechnen ist. Um zu verste­
hen, wo wir heute stehen, sei hier gesagt, dass sich die 
globale Mitteltemperatur seit Beginn der Industrialisie­
rung um knapp 0,9  °C erhöht hat, so dass der Abstand 
zur 2  °C­Leitplanke nur noch rund 1,1  °C beträgt. Alle 
Angaben über klimawandelbedingte Temperaturän­
derungen beziehen sich, falls nicht anders angegeben 
(etwa in Abbildungen), auf den Zeitraum 1986­2005. 
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Bezogen auf den vorindustriellen Wert müssen 0,61  °C 
hinzugerechnet werden. Die 2  °C­Klimaschutzleitplanke 
bezieht sich auf die vorindustrielle Zeit.

Die Einschätzung der (sektor­ und regionenübergrei­
fenden) Risiken einzelner Gefährdungslagen beruht auf 
der Auswertung des aktuellen Forschungsstandes (Lite­
raturauswertung) und Experteneinschätzungen. Die Aus­
wertung der Forschungsliteratur seit dem 4. IPCC­Sach­
standsbericht (IPCC, 2007b) hat die Einschätzung über 
diese fünf Gefährdungslagen (Abb. 1.7­1) im Wesent­
lichen bestätigt, teilweise aber auch zur Aktualisierung 
früherer Bewertungen geführt (Oppenheimer et al., 
2014): 

 > In Bezug auf einzigartige und bedrohte Systeme sowie 
bei großskaligen Einzelereignissen werden die Risiken 
bei einer Erwärmung über 2  °C jetzt höher eingeschätzt 
als noch beim 4. IPCC­Sachstandsbericht (jetzt neu mit 
der Farbe lila gekennzeichnet; Abb. 1.7­1). 

 > Im Vergleich zum 4. IPCC­Sachstandsbericht wird die 
Einschätzung der Risiken durch Extremereignisse und 
der Verteilung der Auswirkungen jetzt auf einem höhe­
ren Konfidenzniveau bestätigt.

 > Die im 4. IPCC­Sachstandsbericht formulierte Ein­
schätzung der Risiken durch global aggregierte Aus­
wirkungen und das Konfidenzniveau werden  bestätigt. 

Bei den einzelnen Gefährdungslagen eines ungebremsten 
Klimawandels werden abhängig vom Erwärmungsgrad die 
folgenden Wirkungen erwartet: 
1. Einzigartige und bedrohte Systeme: Die bisherige 

anthropogene Klimaerwärmung bedroht bereits einige 
Ökosysteme und Kulturen. Die Zahl derart gefähr­
deter einzigartiger Systeme steigt bei einer Erwär­
mung um 1  °C. Die Gefährdungsrisiken für viele Arten 
und Systeme mit begrenzten Anpassungsmöglichkei­
ten steigen ab 2  °C erheblich. Beispiele sind das ark­
tische Meereissystem oder Korallenriffe.

2. Wetterextreme: Klimabedingte Risiken für Wetter­

extreme wie Hitzewellen, Starkniederschläge und 
Überschwemmungen von Küstenzonen werden bei 
einer Erwärmung ab 1  °C als hoch eingeschätzt. In 
einer um 4  °C wärmeren Welt (gegenüber dem vorin­
dustriellen Niveau) ist in vielen Regionen mit bisher 
nicht bekannten Hitzewellen und schweren Dürren 
zu rechnen (World Bank, 2012a:  xiii).

3. Verteilung der Auswirkungen: In Regionen niedriger 
geographischer Breiten und geringem Entwicklungs­
stand sind die Risiken für eine unverhältnismäßig 
große Zahl Betroffener allgemein am höchsten. Auch 
in hochentwickelten Regionen gibt es Bevölkerungs­
teile, die durch die Auswirkungen des Klimawandels 
stark verwundbar sind. Bezogen auf die Nahrungs­
produktion und die Wasserressourcen ergeben sich 
ab einer Erwärmung von über 2  °C für einige Länder 
hohe Risiken. 

4. Global aggregierte Auswirkungen: Die Risiken für 
die Weltwirtschaft und die Biodiversität werden bei 
einer Erwärmung zwischen 1–2  °C als moderat und 
um 3  °C als hoch eingeschätzt. 

5. Großskalige Einzelereignisse: Mit steigender Erwär­
mung besteht für manche physikalischen Systeme 
oder für manche Ökosysteme das Risiko abrup­
ter und drastischer Änderungen. In Korallenriffen 
und in der Arktis können solche unumkehrbaren 
Regime übergänge (regime shifts) bereits beobachtet 
werden (Kap. 1.7.3.8). 

1 .7 .2 
Kernrisiken für den Erhalt der natürlichen 
 Lebensgrundlagen

Zu den Kernrisiken des Klimawandels für die Lebensbe­
dingungen der Menschheit werden potenziell schwerwie­
gende Auswirkungen gerechnet, die im Zusammenhang 
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RCP 8.5 (Szenario mit hohen Emissionen)
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RCP 2.6 (Vermeidungsszenario mit niedrigen Emissionen)
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Abbildung 1 .7-1
Besorgniserregende Dynamiken des globalen Klimawandels: Temperaturabhängigkeit klimawandelbedingter Risiken bezogen auf 
fünf übergreifende Gefährdungslagen. Violett gekennzeichnet sind die Bereiche mit sehr hohem Risiko schwerer Auswirkungen 
und Unumkehrbarkeiten sowie begrenzten Anpassungsmöglichkeiten. 
Quelle: IPCC, 2014c
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mit einer „gefährlichen anthropogenen Störung des Kli­
masystems“ (Art. 2 UNFCCC) stehen. Solche Kernrisiken 
können durch weitreichende und unumkehrbare Konse­
quenzen gekennzeichnet sein, durch eine hohe Wahr­
scheinlichkeit des Schadenseintritts oder durch begrenzte 
Anpassungsmöglichkeiten (IPCC, 2014c):
1. Lebens­ und Gesundheitsrisiken, Verlust der natür­

lichen und materiellen Lebensgrundlagen in flachen 
und küstennahen Zonen und kleinen Inselstaaten auf­
grund von Meeresspiegelanstieg und Sturmfluten.

2. Risiko eines sehr hohen Schadenspotenzials aufgrund 
von Überflutungen des Binnenlandes und mangeln­
der Anpassungsfähigkeiten einer großen Zahl der 
 städtischen Bevölkerung.

3. Systemrisiken durch vielfach interagierende Scha­
densereignisse, die zu einer Schädigung von Infra­
strukturen und wichtiger Versorgungssysteme führen 
können, kombiniert mit einer hohen Abhängigkeit der 
Bevölkerung von solchen Basisdiensten (z.  B. Elektri­
zität, Wasserver­ und ­entsorgung, Gesundheits­ und 
Notdienste), die bei Extremereignissen zusammen­
brechen könnten.

4. Gesundheits­ und Sterberisiken sowie andere Schä­
digungen durch Hitzestress, insbesondere für ver­
wundbare Stadtbewohner (z.  B. Alte, Kinder, chro­
nisch Kranke, Schwangere). Dabei besteht das 
Risiko einer Überforderung lokaler Rettungs­ und 
 Versorgungsdienste. 

5. Risiken für die Ernährungssicherheit und Zusammen­
bruch von Nahrungssystemen aufgrund von Dürren 
und hoher Niederschlagsvariabilität, vor allem in Regi­
onen mit einem hohen Anteil von Armutsgruppen.

6. Risiko des Verlusts der natürlichen Lebens­ und Ein­
kommensgrundlagen für die ländliche Bevölkerung 
aufgrund unzureichender Trinkwasserversorgung, 
beeinträchtigte Bewässerungssysteme und vermin­
derter landwirtschaftlicher Produktivität. Besonders 
gefährdet sind Kleinbauern und Viehhirten in semi­
ariden Gebieten.

7. Risiko des Verlusts mariner Ökosysteme und deren 
Leistungen für den Erhalt der natürlichen und mate­
riellen Lebensgrundlagen in Küstengebieten. Biodi­
versität und Ökosystemleistungen in tropischen und 
arktischen Küstengebieten sind aufgrund steigender 
Wassertemperatur, erhöhter Schichtungsstabilität und 
Ozeanversauerung besonders gefährdet. 

8. Risiko des Verlusts terrestrischer Ökosysteme und 
deren Leistungen für den Erhalt der natürlichen 
und materiellen Lebensgrundlagen. Diese Ökosys­
temleistungen sind durch steigende Temperaturen, 
Änderungen der Niederschlagsmuster und Wetter­
extreme gefährdet. Hohe Risiken bestehen für Men­
schen deren Lebensgrundlagen direkt von diesen 
 Ökosystemleistungen abhängig sind.

1 .7 .3 
Kernrisiken für Sektoren und Regionen: Beispiele

1.7.3.1 
Nahrungsproduktion und Ernährungssicherheit
Die überwiegende Zahl der Studien über den Einfluss der 
globalen Erwärmung kommt zu dem Ergebnis, dass die 
landwirtschaftlichen Erträge negativ beeinflusst wer­
den, insbesondere in den Tropen (IPCC, 2014c). Ohne 
Anpassungsmaßnahmen werden bereits Temperaturer­
höhungen von 1  °C oder mehr die Erträge wichtiger Nah­
rungsgetreide (Weizen, Reis und Mais) in den Tropen 
und den gemäßigten Breiten beeinträchtigen, wobei die 
Erträge in einigen Regionen (vorübergehend) von dieser 
Temperaturerhöhung profitieren können. Insgesamt ist 
damit zu rechnen, dass der Klimawandel zu einer Min­
derung der landwirtschaftlichen Erträge um 0–2  % pro 
Dekade bis Ende des Jahrhunderts und einer erhöhten 
Variabilität der Erträge führen wird. Mit diesen Ertrags­
rückgängen ist in einer Situation zu rechnen, in der die 
globale Nachfrage nach Nahrungsmitteln steigt; man 
geht von einer Steigerung der Nachfrage um 14  % pro 
Dekade bis 2050 aus. 

Bei einer Erwärmung der globalen Mitteltemperatur 
von über 4  °C ist weltweit mit weitreichenden negativen 
Wirkungen auf die Landwirtschaft zu rechnen. Zwar 
bestehen bei einer Klimaerwärmung von bis zu 2  °C 
noch Anpassungsmöglichkeiten (Abb. 1.7­2), steigt die 
globale Mitteltemperatur aber über 4  °C ist zu erwarten, 
dass sich die Lücke zwischen steigendem Nahrungsmit­
telbedarf und Nahrungsproduktion in vielen Regionen 
erheblich vergrößert und trotz Anpassungsmaßnahmen 
die Ernährungsunsicherheit deutlich steigt. 

1.7.3.2 
Süßwasserdargebot
In einer wärmeren Welt wird der globale Wasserkreis­
lauf angetrieben und damit die Niederschläge generell 
zunehmen, allerdings werden trockene Regionen im all­
gemeinen trockener und feuchte Regionen im Allgemei­
nen feuchter, wobei das Risiko von Starkniederschlä­
gen auch in Trockenregionen steigt (Jiménez Cisneros 
et al., 2014). Diese bereits in vorigen IPCC­Berichten 
getroffene Einschätzung wird auch im 5. IPCC­Sach­
standsbericht bestätigt. Dieser Trend wird, das zeigen 
die Modelle, bei einer Erwärmung von über 1,4  °C klar 
erkennbar (statistisch signifikant). 

Der Klimawandel kann das Süßwasserdargebot regi­
onal so verändern, dass die Deckung der Nachfrage für 
Haushalte und Bewässerungslandwirtschaft aus der 
eigenen Region schwierig wird, insbesondere in Tro­
ckenregionen der Subtropen (Abb. 7.1­3) und bei stei­
gender Nachfrage durch Bevölkerungswachstum und 
wirtschaftliche Entwicklung (Jiménez Cisneros et al., 
2014). Bei ungebremstem Klimawandel werden, das zei­
gen die vom IPCC ausgewerteten Modelle, vor allem die 
Mittelmeerregion und Teile des südlichen Afrikas von 
einem Rückgang des Wasserdargebots betroffen sein 
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(Jiménez Cisneros et al., 2014). Für Süd­ und Südosta­
sien zeigen die Modellergebnisse eine deutliche größere 
Variabilität. Bis zu einer Erhöhung der globalen Mittel­
temperatur von rund 1,4  °C bleibt die Bevölkerungsent­
wicklung, so die Modellauswertung des IPCC, der domi­
nierende Faktor für die Wasserverfügbarkeit in einer 
Region; jenseits dieser Temperaturschwelle kann dann 
der Einfluss des Klimawandels regional der dominie­
rende Faktor werden. Es wird geschätzt, dass sowohl in 
einer 2  °C Welt als auch in einer 4  °C­Welt noch Anpas­
sungspotenziale bestehen (Abb. 1.7­3).

Der Klimawandel wird aufgrund erhöhter Nieder­
schlagsvariabilität und verminderter Speicherung von 
Wasser in Eis und Schnee auch die Variabilität der Was­
serverfügbarkeit aus Oberflächengewässern erhöhen. 
Der naheliegende Rückgriff auf Grundwasservorräte ist 
dann keine nachhaltige Lösung, wenn davon ausgegan­
gen werden muss, dass die Wasserentnahme die natür­
liche Erneuerungsrate übersteigt. Modellrechnungen 
haben ergeben, dass im Zeitraum 1980–2080 der Anteil 
der Bevölkerung, der von einem Rückgang der erneuer­
baren Grundwasservorräte von mehr als 10  % betroffen 
sein wird, je nach Szenario zwischen 24  % (RCP 2.6) und 
38  % (RCP 8.5) beträgt (Jiménez Cisneros et al., 2014). 

1.7.3.3 
Städtische Verdichtungsräume
Der Klimawandel wird tiefgreifende Auswirkungen auf 
ein breites Spektrum städtischer Funktionen, Infra­
strukturen (etwa Kaskadeneffekte auf Wasser­, Ener­
gie­, Sanitär­, Transport und Kommunikationsinfra­
strukturen) und Dienstleistungen haben und kann 
bestehende Probleme weiter verstärken. Die poten­
ziellen Auswirkungen des Klimawandels in städtischen 
Verdichtungsräumen hängen stark von ihrer Lage, der 
Robustheit gegenüber Wetterextremen (etwa der Infra­
struktur), der Bausubstanz, der Verwundbarkeit der 
Bevölkerung, der Krisenbewältigungskapazitäten usw. 
ab. Großstädte in flachen Küstengebieten und in Fluss­
ebenen gelten in den nächsten Jahrzehnten als beson­
ders gefährdet, viele davon liegen in Asien ( McGranaham 

et al., 2007; Revi et al., 2014). Bei einer Erwärmung um 
3–4  °C (RCP 8.5) ist bis zum Ende des Jahrhunderts mit 
einem Meeresspiegelanstieg von 0,45–0,82 m zu rech­
nen (im Mittel:  0,63 m). 

Viele klimawandelbedingte Kernrisiken und neu ent­
stehende Risiken konzentrieren sich in städtischen Ver­
dichtungsräumen. So geht die rasante Urbanisierung in 
Ländern niedrigen und mittleren Einkommens einher 
mit einem schnellen Wachstum informeller und häufig 
besonders risikoexponierter Siedlungen mit hochgradig 
verwundbaren Bevölkerungsgruppen (Revi et al., 2014). 
Die projizierte Zunahme von Dürren wird sich besonders 
auf die bereits heute unter chronischer Wasserknapp­
heit leidenden ca. 150 Mio. Stadtbewohner auswirken. 
Meist sind es die Bewohner informeller Siedlungen, die 
über keinen sicheren Zugang zu einer ausreichenden 
Wasserversorgung verfügen und gleichzeitig die höch­
sten Wasserpreise zahlen müssen. Eine Durchsicht der 
Szenarien zeigt, dass die Zahl der unter chronischer 
Wasserknappheit leidenden Menschen bis 2050 auf 
rund 1 Mrd. ansteigen könnte (McDonald und Schrat­
tenholzer, 2001; Revi et al., 2014). Die Übernutzung 
der Grundwasservorräte in dicht besiedelten Küsten­
zonen und ein steigender Meeresspiegel haben vieler­
orts bereits zu Salzwasserintrusion in das Grundwasser 
geführt. 

Da viele städtische Verdichtungsräume in flachen 
Küstenzonen liegen, bestehen hier besonders hohe 
Gefährdungsrisiken durch eine Kombination von Mee­
resspiegelanstieg, Absenkung der Landmassen durch 
hohe Auflasten (Bebauung) und Grundwasserübernut­
zung, Sturmereignisse sowie Überflutungen. Bis Ende 
dieses Jahrhunderts ist mit einem Meeresspiegelanstieg 
von 26–98 cm, mit einer Verstärkung tropischer Wirbel­
stürme und einer generellen Zunahme von Wetterextre­
men zu rechnen. Es wird zudem damit gerechnet, dass 
bei ungebremstem Klimawandel, einer Fortsetzung bis­
heriger Entwicklungspfade und fehlenden Anpassungs­
maßnahmen bis Ende dieses Jahrhunderts mehrere hun­
dert Millionen Menschen von Überflutungen in Küsten­
zonen betroffen sein werden, vor allem in Süd­, Süd­

Kernrisiko

Minderungen der durch-
schnittlichen Erträge 
aufgrund von Klima-
änderungen und Zu-
nahme von Ertrags-
schwankungen 
(high confidence)

Ab 2030 werden, mit oder ohne Anpassung, 
negative Auswirkungen auf Erträge 
wahrscheinlich, pro Dekade werden sich die 
Erträge bis Ende des Jahrhunderts  um 
0% bis -2% im Median verändern. Nach 
2050 wird sich das Risiko schwerwiegender 
Auswirkungen erhöhen.

Anpassung und Aussichten Einflussfaktoren
für Klimawandel

Einflussfaktoren für die Auswirkungen des Klimawandels Risiko und
Anpassungspotenzial

Zeit-
rahmen

Erwärmungs-
trend

Extrem-
temperaturen

Austrocknungs-
trend

Extrem-
niederschläge

CO2-
Konzentration

Ozean-
versauerung Risiko bei hoher

Anpassung
Risiko bei heutiger
Anpassung

Anpassungspotenzial zur
Risikominderung

Risiko bei heutiger
und hoher Anpassung
Sehr
gering Mittel

Gegenwart

2°

4°

Kurzfristig
(2030-2040)

Langfristig
(2080-2100)

Sehr
hoch

Abbildung 1 .7-2
Klimawandelbedingte Kernrisiken für die Nahrungsproduktion und Anpassungspotenziale.
Quelle: Porter et al., 2014
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ost­ und Ostasien (Field et al., 2014). Gleichzeitig findet 
in dieser Region derzeit die weltweit stärkste Urbanisie­
rungsdynamik statt. 

Es wird geschätzt, dass sich bereits bei einem Anstieg 
des Meeresspiegels um einen halben Meter die Zahl der 
gefährdeten Menschen mehr als verdreifachen und der 
Umfang der gefährdeten Vermögenswerte (v.  a. in Hafen­
städten, die wichtige Umschlagplätze für Güter sind, oder 
wo sich große Industrieanlagen befinden) sich mehr als 
verzehnfachen könnten (Hanson et al., 2011; Revi et al., 
2014). Zu den 20 am meisten gefährdeten Städten (Men­
schen und Vermögenswerte) zählen nach dieser Studie: 
Mumbai, Guangzhou, Shanghai, Miami, Ho­Chi­Minh­
Stadt, Kalkutta, New York, Osaka­Kobe, Alexandria, 
Tokio, Tianjin, Bangkok, Dhaka und Hai Phong. Nimmt 
man nur die Vermögenswerte als Kriterium stehen Städte 
wie Miami, New York, Tokyo, New Orleans, Guangzhou, 
Shanghai und Tianjin ganz oben auf der Gefährdungsliste. 

1.7.3.4 
Menschliche Gesundheit
Der globale Klimawandel kann bestehende Gesund­
heitsprobleme verstärken und zusätzliche Gefährdungen 
für die menschliche Gesundheit erzeugen (Smith et al., 
2014a). Deutlich wurde dies bei der extremen Sommer­
hitze 2003 in Europa, bei der allein in Frankreich rund 
15.000 Menschen starben, vor allem Alte und Kranke 
(Smith et al., 2014a). Durch den Klimawandel hat sich 
das Vorkommen von Hitzewellen in Europa zwischen 
1999–2008 vervierfacht. Da eine große Zahl von Men­
schen weltweit im Freien (z.  B. Land­ und Bauwirtschaft) 
arbeitet, wird von einer steigenden Zahl von Hitzschlä­
gen und Erschöpfung durch Hitzestress und damit einer 
Beeinträchtigung der Arbeitskraft ausgegangen (Smith 
et al., 2014a).

Es ist künftig damit zu rechnen, dass aufgrund 
zunehmender Hitzewellen, Überflutungen, Sturmer­
eignisse, Busch­ und Waldbrände und einer generel­
len Erwärmung des Klimas die Wahrscheinlichkeit von 
Verletzungen, Verschlimmerung bestehender Erkran­
kungen, die geographische Verbreitung von Krankheits­

überträgern (z.  B. Malaria, Dengue) sowie Sterbe risiken 
(v.  a. von Alten, Kindern, Schwangeren und Kranken) 
zunehmen. Zwar wird mit einer Minderung kältebe­
dingter Mortalität gerechnet, aber insgesamt stehen die­
sem positiven Trend sehr viel größere negative Auswir­
kungen auf die menschliche Gesundheit durch die glo­
bale Erwärmung gegenüber. Aufgrund klimawandelbe­
dingter Beeinträchtigungen der Nahrungsproduktion 
ist zudem ein erhöhtes Risiko für Mangelernährung 
wahrscheinlich. Eine Zunahme von Erkrankungen (v.  a. 
Durchfallerkrankungen), die durch verunreinigtes Was­
ser oder Nahrungsmittel übertragen werden, wird eben­
falls prognostiziert. 

Durch die globale Erwärmung verbessern sich 
zudem vielfach die Lebensbedingungen für Überträger 
von Infektionskrankheiten wie Dengue, Malaria oder 
Zeckenen zephalitis. Gleichzeitig kann das Übersteigen 
einer bestimmten Temperaturschwelle die Verbreitung 
dieser Infektionskrankheiten hemmen, da z.  B.  manche 
Malaria übertragenden Moskitoarten Temperaturen 
über 40  °C nicht überleben (Smith et al., 2014a).

Dengue ist die sich am schnellsten ausbreitende und 
durch Moskitos übertragene Viruserkrankung, ihr Auf­
treten hat sich nach Angaben der WHO in den letzten 
50 Jahren global verdreißigfacht (Smith et al., 2014a). 
Jährlich kommt es zu etwa 390 Mio. Fälle von Dengue­
Fieber, bei denen in etwa 96 Mio. Fällen Symptome auf­
treten. Drei Viertel aller Fälle treten im asiatisch­pazi­
fischen Bereich auf. Der erste registrierte Dengue­Fall 
in Europa nach 1920 trat 2012 in Madeira (Portugal) 
auf. Die Überträger von Dengue (Aedes aegypti und Ae. 
albopictus) sind klimasensitiv. 

Im Jahr 2010 traten nach Angaben der WHO welt­
weit geschätzte 216 Mio. Malariafälle auf, meist in 
Afrika bei Kindern unter 5 Jahren. Die Zahl der Malaria­
toten wird für 2010 auf mehr als 1,2 Mio. Fälle geschätzt 
(Smith et al., 2014a). Da das Auftreten der durch Mos­
kitos übertragenen Malaria auch stark von sozioökono­
mischen Faktoren abhängt, konnten die allgemein gün­
stigeren klimatischen Bedingungen für die Verbreitung 
der Krankheit durch Kontrollmaßahmen mehr als aus­

Kernrisiko

Es wird erwartet, dass 
der Klimawandel die 
erneuerbaren Wasser-
ressourcen in den 
meisten trockenen 
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Abbildung 1 .7-3
Kernrisiko Verknappung von Süßwasserressourcen und Potenziale zur Risikominderung. 
Quelle: Jiménez Cisneros et al., 2014
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geglichen werden. Es gibt keine Studien, die von einer 
Rückkehr von Malaria nach Nordamerika oder Europa 
ausgehen (Smith et al., 2014a). 

Zecken verbreiten sich in Kanada und Skandinavien 
nordwärts und erweitern damit das Verbreitungsgebiet 
für Infektionskrankheiten, die durch Zecken übertragen 
werden. Allerdings kann die beobachtete Verbreitung 
von Zeckenenzephalitis oder Lyme­Borreliose nicht 
allein durch Klimaänderungen erklärt werden (Smith et 
al., 2014a). Sozioökonomische Faktoren scheinen hier 
auch eine Rolle zu spielen (Freizeitverhalten, Landwirt­
schaft). 

1.7.3.5 
Verlust von Kulturerbe und kultureller Vielfalt
Ein ungebremster Klimawandel gefährdet das kulturelle 
Erbe der Menschheit (Adger et al., 2014; Abb. 1.7­4). 
Kulturelle Praktiken einer Gesellschaft wie Erzählkul­
tur, Weltanschauungen, Identität, soziale Beziehungen 
sowie Heimatverbundenheit bestimmen wesentlich 
ihren Umgang mit und die Wahrnehmung von Umwelt­
veränderungen und sind entsprechend vielfältig (Adger 
et al., 2014). Über einen besonders großen Vorrat kul­
tureller Vielfalt verfügen die rund 400 Mio. Menschen, 
die indigenen Völkern zugerechnet werden, diese sind 
gleichzeitig besonders den Risiken eines ungebremsten 
Klimawandels ausgesetzt (kombiniert mit anderen Ein­
flüssen der Globalisierung), wie etwa die Inuit der Ark­
tis oder Nomaden im Sahel (Adger et al., 2014). Zudem 
sind viele Weltkulturerbestätten der UNESCO besonders 
durch den Meeresspiegelanstieg existen ziell bedroht wie 
etwa Venedig oder Hoi An ( Vietnam). Eine jüngst ver­
öffentlichte Studie zeigt, dass 136 von 700 Weltkultur­
erbestätten der UNESCO langfristig unter dem Meeres­
spiegel liegen werden ( Marzeion und Levermann, 2014). 
Zudem droht der Verlust einzigartiger Kulturland­
schaften mit hohem Symbolwert. Dazu zählen in Europa 
beispielsweise die Korkeichenwälder Portugals, die Gar­
rigue in Südfrankreich, die alpinen Weidelandschaften, 

die Polderlandschaften Belgiens und der Niederlande, 
die Grouse Moors in Großbritannien, die Marchair in 
Schottland, die irischen Peatlands sowie die europä­
ischen Weinanbaugebiete mit den jeweils typischen, 
an Böden und unmittelbare Umgebung gebundenen 
„ Terroirs“ (Revi et al., 2014). 

1.7.3.6 
Konfliktfaktor Klimawandel
Der 5. IPCC­Sachstandbericht thematisiert erstmals auch 
die Sicherheitsrisiken, die mit einem ungebremsten Kli­
mawandel verbunden sein können und weist auf zahl­
reiche neue Studien hin, die diese Risiken zum Gegen­
stand haben. Bereits 2008 hat der WBGU in seinem Gut­
achten „Sicherheitsrisiko Klimawandel“ gezeigt, dass der 
Klimawandel ohne entschiedenes Gegensteuern bereits 
in den kommenden Jahrzehnten die Anpassungsfähig­
keit vieler Gesellschaften überfordern wird und daraus 
Gewalt und Destabilisierung erwachsen können, die die 
nationale und internationale Sicherheit in einem erheb­
lichen Ausmaß bedrohen (WBGU, 2008). Andererseits 
könnte der Klimawandel die Staatengemeinschaft aber 
auch zusammenführen, wenn sie ihn als Menschheits­
bedrohung versteht und gemeinsam handelt. „Gelingt 
dies nicht, wird der Klimawandel zunehmend Spal­
tungs­ und  Konfliktlinien in der internationalen Poli­
tik hervorrufen, weil er vielfältige Verteilungskonflikte 
auslöst: um Wasser, um Land, um die Bewältigung von 
Flüchtlingsbewegungen oder um Kompensationszah­
lungen zwischen den wesentlichen Verursachern des 
Klimawandels und den Ländern, die vor allem von des­
sen destruktiven Wirkungen betroffen sein werden.“ 
(WBGU, 2008:  1). Die globale Temperaturerhöhung kann 
die Existenzgrundlage vieler Menschen insbesondere 
in den Entwicklungsregionen gefährden und damit die 
Krisenanfälligkeit vor allem in schwachen und fragilen 
Staaten erhöhen. Klimainduzierte zwischenstaatliche 
Kriege sind nach Einschätzung des WBGU eher unwahr­
scheinlich, allerdings wird eine Verstärkung nationaler 

Verlust von Land, kulturellem
Erbe und Naturerbe der zu
einem Bruch kultureller
Praktiken führt, die sich als
Narrative, Weltsichten,
Identität, Zusammenhalt und
Heimatverbundenheit
ausprägen.

Kulturelle Werte und Ausdrucksformen
sind dynamisch und inhärent
anpassungsfähig, so dass Anpassung
möglich ist, um Verluste kultureller Werte
und Ausdrucksformen zu vermeiden. 
Dennoch wird kulturelle Integrität
unter diesen Bedingungen beschädigt.     
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Verlust von kulturellem Erbe durch Klimawandel. Einmal verloren gegangenes kulturelles Erbe gilt als unwiederbringlich, so dass 
hier keine Freiheitsgrade für Anpassung bestehen. 
Quelle: Adger et al., 2014
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und internationaler Verteilungskonflikte erwartet, was 
schwer beherrschbare Probleme des Staatenzerfalls und 
steigende Gewaltneigung vergrößern kann. Die Folge 
wäre eine Ausbreitung von Destabilisierungsprozessen 
mit diffusen Konfliktstrukturen (WBGU, 2008:  1).

1.7.3.7 
Migration
Rund 80  % der derzeit weltweit stattfindenden Migra­
tion findet innerhalb von Ländern statt, wobei der domi­
nierende Trend die Wanderung vom Land in die Städte 
ist (Adger et al., 2014). Migrationsentscheidungen beru­
hen in der Regel auf einer Vielzahl von Erwägungen, so 
dass es von einer großen Zahl von Autoren gegenwärtig 
als methodisch problematisch angesehen wird von (rei­
nen) Klimamigranten zu sprechen. Dennoch zeigen die 
vorliegenden Arbeiten und Szenarien, dass der Klimaan­
teil an einer Migrationsentscheidung bei ungebremstem 
Klimawandel künftig deutlich an Gewicht gewinnen 
wird (WBGU, 2008). Laut dem Internal Displacement 
Monitoring Centre befanden sich 2012 weltweit etwa 
32,4 Mio. Menschen wegen Überschwemmungen, Stür­
men und anderen Umweltkatastrophen auf der Flucht. 
2012 waren 98  % dieser Katastrophen klima­ und wet­
terbezogen (IDMC und NRC, 2013:  6). Umweltdegra­
dation, Meeresspiegelanstieg, Küstenerosion und die 
Abnahme landwirtschaftlicher Produktivität werden 
Migrationsbewegungen weltweit mitprägen und es 
wird erwartet, dass bestehende Migrationstrends, etwa 
vom Land in die Städte, verstärkt werden. Durch den 
Anstieg des Meeresspiegels wird es künftig unbewohn­
bare Küstengebiete geben, in denen zuvor noch Men­
schen gelebt haben. In einer Studie (Curtis und Schnei­
der, 2011; Adger et al., 2014) über vier große Küsten­
zonen der USA wird davon ausgegangen, dass bis 2030 
rund 12 Mio. Menschen dauerhaft ihre Heimat verlie­
ren. Eine weitere, globale Studie (Nicholls et al., 2011; 
Adger et al., 2014) über den Einfluss des Meeresspie­
gelanstiegs auf Migrationsbewegungen zeigt, dass bei 
einem Anstieg des Meeresspiegels um 0,5 m und ohne 
Anpassungsmaßnahmen eine Wahrscheinlichkeit von 
über 66  % (likely) besteht, dass rund 72 Mio. Men­
schen ihre Heimat verlieren (bei einem Flächenverlust 
von 0,877 Mio. km2). Nimmt man einen Meeresspie­
gelanstieg von 2 m an, dann würde – insbesondere in 
Asien – die Zahl der Menschen, die ihre Heimat verlie­
ren, auf 187 Mio. ansteigen (bei einem Flächenverlust 
von 1,789 Mio. km2). Werden rechtzeitig Anpassungs­
maßnahmen unternommen, geht man in dieser Studie 
bei 0,5 m Meeresspiegelanstieg von einer nur gerin­
gen Zahl von Migranten aus, bei 2 m Meeresspiegelan­
stieg wären knapp 0,5 Mio. Menschen betroffen. Sol­
che Anpassungsmaßnahmen sind, insbesondere in den 
großen städtischen Verdichtungsräumen, mit hoher 
Wahrscheinlichkeit (very likely, >90  %) kostengünstiger 
als die zu erwartenden Schäden bei ungeschützten urba­
nisierten Küstenzonen. Der Verlust des Wohnorts durch 
Extremereignisse ist heute meist vorübergehend, aber 
mit ungebremsten Klimawandel wird ein dauerhafter 

Verlust wahrscheinlicher (Abb. 1.7­5). Bei einer Erwär­
mung des globalen Klimas um über 2  °C werden sich die 
verbleibenden Handlungsspielräume für Anpassungs­
maßnahmen deutlich verringern. 

1.7.3.8 
Ökosysteme und biologische Vielfalt
Die Anzahl gefährdeter Ökosysteme und die Risiken für 
die biologische Vielfalt steigen mit zunehmender Klima­
erwärmung (Field et al., 2014). Viele Arten können sich 
nur begrenzt an den Klimawandel anpassen und sind 
daher bereits bei einer Erwärmung von 2  °C sehr hohen 
Risiken ausgesetzt, vor allem in der Arktis und in Koral­
lenriffen. Global gesehen sind bei rund 3  °C hohe Risiken 
aus dem erheblichen Verlust von Biodiversität und Öko­
systemleistungen zu erwarten. Extremereignisse wie 
Hitzewellen, Dürren, Überflutungen oder Busch­ und 
Waldbrände können erhebliche Schäden an Ökosyste­
men verursachen. Mit zunehmender Erwärmung kön­
nen Kipppunkte in Ökosystemen überschritten werden, 
so dass abrupte und weitreichende Veränderungen von 
Zusammensetzung, Struktur und Funktion der Ökosy­
steme erfolgen (regime shifts). Erste Anzeichen für 
irreversible Regimeübergänge gibt es bereits heute bei 
Korallenriffen und in der Arktis; bei einer Erwärmung 
von 1–4  °C werden die Risiken für derartige Dynamiken 
als hoch eingeschätzt. In der Zukunft wird mit großflä­
chigen und irreversiblen Regimeübergängen in der ark­
tischen Tundra sowie in den Wäldern des Amazonasge­
biets gerechnet (RCP 4.5, 6.0 und 8.5), was wiederum 
die Emissionen von Treibhausgasen erhöhen und damit 
den Klimawandel verstärken kann. 

Klimawandel wird in der zweiten Hälfte des 21. Jahr­
hunderts erheblichen Druck auf Land- und Süßwasser-
ökosysteme ausüben. Viele Arten werden sich nicht 
schnell genug an die veränderten klimatischen Bedin­
gungen anpassen können, so dass sich für einen großen 
Teil der Arten das Aussterberisiko erhöht. In den näch­
sten Jahrzehnten muss bei fortschreitendem Klima­
wandel in vielen Regionen mit Baum­ und Waldsterben 
gerechnet werden. Die Aussterbewahrscheinlichkeit der 
Arten steigt mit Intensität und Geschwindigkeit des Kli­
mawandels an, nicht zuletzt weil der Klimawandel mit 
anderen anthropogenen Treibern zusammenwirkt, wie 
z.  B. Habitatverlust, Übernutzung, Verschmutzung oder 
Verbreitung invasiver Arten. 

In den nächsten Jahrzehnten werden aufgrund des 
Klimawandels großflächige Verschiebungen der Popu­
lationen von Fischen und Wirbellosen in Meeres- und 
Küstenökosystemen erwartet. In den höheren Breiten 
wird es zur Einwanderung von Arten aus Süden kom­
men und in den Tropen wird lokal mit hohen Aussterbe­
raten gerechnet, mit entsprechender Umverteilung der 
Fischereipotenziale und Auswirkungen auf die Ernäh­
rungssicherheit. Der Verlust und die weltweite Umver­
teilung der biologischen Vielfalt werden in für Klima­
wandel empfindlichen Regionen die Fischereiprodukti­
vität und andere Ökosystemleistungen gefährden. Wie 
bei den Landökosystemen auch erschwert der Klima­
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wandel das Management der Meeresökosysteme, weil 
er mit anderen anthropogenen Treibern zusammenwirkt, 
z.  B. der Überfischung. Die Ozeanversauerung, die durch 
anthropogene CO2­Emissionen verursacht wird, bringt 
weitere Risiken für Meeresökosysteme mit sich, v.  a. in 
den polaren Ökosystemen und in Korallenriffen. 

Der Verlust von Biodiversität, Ökosystemen und der 
damit verbundenen Ökosystemleistungen bringt Risiken 
für die Menschen mit sich (Field et al., 2014). Insbe­
sondere ist die Lebensgrundlage der von der Fischerei 
abhängigen Küstengemeinschaften in den Tropen und in 
der Arktis gefährdet. Auch die lokalen Gemeinschaften, 
die von Leistungen terrestrischer Ökosysteme abhängig 
sind, werden durch die Auswirkungen der Erwärmung, 
von Niederschlagsmustern oder Extremereignissen auf 
diese Ökosysteme zusätzlichen Risiken ausgesetzt. 

1 .7 .4 
Regionale Herausforderungen

Exemplarisch werden hier die Auswirkungen eines unge­
bremsten Klimawandels für drei Weltregionen skizziert. 
Europa wurde ausgewählt um zu zeigen, welche Folgen 
der Klimawandel auch in einer hochentwickelten Region 
haben, Afrika und Asien wurden als besonders schwer 
betroffene Regionen ausgewählt.

1.7.4.1 
Europa
Zu den Kernrisiken in Europa zählen u.  a. (Kovats et al., 
2014):

 > Wirtschaftliche Verluste: Der Meeresspiegelanstieg 
und die Zunahme von Extremniederschlägen werden 
die Überflutungsrisiken in Fluss­und Küstenzonen in 
der 2. Hälfte dieses Jahrhunderts deutlich erhöhen. 
Am stärksten gefährdet ist die Küstenlinie im Nord­
westen Europas. Viele europäische Länder (Nieder­
lande, Deutschland, Frankreich, Belgien, Dänemark, 
Spanien und Italien) werden ihre Küstenschutzmaß­

nahmen ausbauen müssen. In einigen Küstenzonen 
wird ein organisierter Rückzug (managed retreat) 
wahrscheinlich (likely, >66  %) unvermeidbar. Ohne 
Anpassungsmaßnahmen sind substanzielle Steige­
rungen von Flutschäden zu erwarten. Rechtzeitige 
Anpassung kann hier die meisten Schäden verhin­
dern. In den Sommermonaten ist mit einer Einschrän­
kung des Schiffsverkehrs auf großen Flüssen zu rech­
nen (z.  B. auf dem Rhein). Die Energieerzeugung 
durch Wasserkraftwerke wird wahrscheinlich (likely, 
>66  %) in allen Regionen rückläufig sein, mit Aus­
nahme in Skandinavien. In Südeuropa wird ab der 
zweiten Hälfte des Jahrhunderts mit einem Rückgang 
des Tourismus gerechnet, in Nord­ und Kontinental­
europa mit einer Zunahme. Der Skitourismus in mitt­
leren Lagen wird langfristig nicht mehr möglich sein. 

 > Einschränkungen des Wasserdargebots: Der Klimawan­
del wird die Wasserverfügbarkeit aus Oberflächen­ 
und Grundwasser in einigen europäischen Regionen 
deutlich einschränken, insbesondere in Südeuropa. Der 
Einsatz von Bewässerung in der Landwirtschaft wird 
zunehmen, aber dieser wird begrenzt durch Verände­
rungen des regionalen Wasserhaushalts, durch kon­
kurrierende Nachfrage aus anderen Sektoren sowie 
durch zu hohe Kosten. 

 > Veränderte Bedingungen für die Landwirtschaft: Wäh­
rend im nördlichen Europa die Getreideerträge 
( vorübergehend: ab einer bestimmten Erwärmung ist 
auch hier mit einer Abnahme zu rechnen) steigen wer­
den, werden sie in Südeuropa abnehmen. Gleichzeitig 
wird es in Nordeuropa zu einer Verlängerung des sai­
sonalen Vorkommens von Schädlingen und Pflanzen­
krankheiten kommen. 

 > Erhöhte Gesundheitsrisiken: Hitzebedingte Todesfälle 
und gesundheitliche Beeinträchtigungen werden 
wahrscheinlich zunehmen, insbesondere in Südeuropa 
(likely, >66  %). Eine Verbreitung tropischer Infekti­
onskrankheiten wie Malaria in Europa hat trotz güns­
tigerer Verbreitungsbedingungen nicht stattgefunden, 
weil Erkrankte, die Malaria durch Weltreisen ein­

Vertreibung durch 
Extremereignisse 
(high confidence)

Die Möglichkeiten der Anpassung an 
Extremereignisse sind bekannt, es mangelt an der 
Umsetzung, selbst unter den heutigen 
Klimabedingungen. Vertreibung und unfreiwillige 
Migration sind oft vorübergehend. Mit steigenden 
Klimarisiken wird (vorübergehende) Vertreibung 
wahrscheinlich stärker mit dauerhafter Migration 
verbunden sein.
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schleppen, schnell identifiziert und behandelt werden. 
Seit den 1970er Jahren hat es in Zentral­ und Mittel­
europa jedoch einen deutlichen Anstieg der durch 
Zecken übertragenen Enzephalitis gegeben, allerdings 
ist dieser Anstieg nicht allein durch den Klimawandel 
erklärbar (Smith et al., 2014a).

 > Veränderung biologischer Vielfalt: Es wird sehr wahr­
scheinlich (very likely, >90  %) zu Veränderungen 
natürlicher Habitate kommen, insbesondere einer Ver­
kleinerung alpiner Pflanzenhabitate, verbunden mit 
lokalem Artensterben und kontinentweiten Verschie­
bungen der Artenverbreitung. Es wird zudem mit Ver­
lagerungen bzw. dem Verlust von Feuchtgebieten in 
Küstenzonen gerechnet (likely). Schließlich ist auch 
mit der zunehmenden Verbreitung außereuropäischer 
invasiver Arten zu rechnen (likely). 
Von den beschriebenen Klimafolgen werden einige 

Regionen Europas besonders betroffen sein, insbeson­
dere Küstenregionen und der Mittelmeerraum. Der Mit­
telmeerraum wird, das zeigen nahezu alle Analysen, 
ohne ausreichende Begrenzung der Klimaerwärmung 
zu einem europäischen Brennpunkt für Klimafolgen 
(Kovats et al., 2014). 

1.7.4.2 
Afrika und Asien

Afrika
Zu Kernrisiken in Afrika zählen u.  a. (Niang et al., 2014):

 > Wasserdargebot: Zum bestehenden Druck auf Süß­
wasserressourcen durch Übernutzung, Degradation 
und steigende Nachfrage kommen Temperaturanstieg 
und Niederschlagsänderungen hinzu. In Nordafrika 
und im Südwesten Südafrikas sind (unter den Szena­
rien A1B und A2) ein Rückgang der Niederschläge 
wahrscheinlich (likely, >66  %). Die künftige Nieder­
schlagsentwicklung in Afrika südlich der Sahara ist 
(aufgrund mangelnder Daten) insgesamt unsicher. 

 > Ernährungssicherheit: Der Klimawandel wird in Afrika 
einen signifikanten negativen Einfluss auf die Ernäh­
rungssicherheit (Nahrungsproduktion, Zugang zu 
Nahrung, Nahrungsverwertung und Versorgungssi­
cherheit) haben (Niang et al., 2014). Steigende Tem­
peraturen und Veränderungen der Niederschlagsre­
gime werden mit hoher Wahrscheinlichkeit (very 
likely, >90  %) zu einer Minderung der Erträge bei 
Nahrungsgetreide führen und sich damit negativ auf 
die Ernährungssicherheit auswirken. Es gibt neue 
Hinweise darauf, dass auch wertvolle Dauerkulturen 
(z.  B. Kakao,  Kaffee, Tee) negativ betroffen sein 
 können.

 > Gesundheitsrisiken: Aufgrund veränderter Klimapara­
meter wie Temperaturvariabilität, Mitteltemperatur 
und Niederschlag werden Änderungen in Vorkom­
men und geographischer Reichweite von Krankhei­
ten erwartet, die durch Vektoren übertragen werden. 
Es verdichten sich z.  B. die Hinweise, dass sich Mala­
ria im ostafrikanischen Hochland verbreitet. Zudem 
kann Klimawandel Gesundheitsrisiken durch Trink­

wasserverschmutzung (z.  B. durch hohe Keimbelas­
tung) oder durch Mangelernährung (z.  B. wegen 
 Ernteausfällen) verstärken.

Asien
Zu den Kernrisiken für Asien zählen u.  a. (Hijioka et al., 
2014): 

 > Ernährungssicherheit: Der Einfluss der Klimaerwär­
mung auf die Nahrungsproduktion und die Ernäh­
rungssicherheit Asiens variiert von Region zu Region, 
aber generell wird ein negativer Einfluss auf die Nah­
rungsproduktion erwartet. Die meisten Modelle kom­
men zu dem Ergebnis, dass höhere Temperaturen zu 
kürzeren Wachstumsperioden und damit zu Einbu­
ßen vor allem in der Reisproduktion führen. In eini­
gen Regionen hat die Klimaerwärmung bereits die 
Grenzen des für Reis erträglichen Hitzestresses 
erreicht. In der Indus­Ganges­Ebene, der Kornkam­
mer Südasiens, kann es in den Anbaugebieten für 
hochertragreichen Weizen, den Kernregionen der 
„Grünen Revolution“, durch Hitzestress zu Ernte­
rückgängen um 50  % kommen (bei Verdoppelung von 
CO2). Durch den Meeresspiegelanstieg wird in vielen 
Teilen Asiens fruchtbares Agrarland, insbesondere 
Reisbaugebiete in Küstenebenen (etwa im Mekong­
delta, der Kornkammer Südvietnams), verloren 
gehen. 

 > Wasserdargebot: Derzeit können keine gesicherten 
Abschätzungen zur Entwicklung der Niederschläge 
auf subregionaler Ebene gemacht werden. Es wird 
erwartet, dass Wasserknappheit in Asien aufgrund 
des Bevölkerungswachstums und des steigenden Pro­
Kopf­Verbrauchs zu einer großen Herausforderung 
werden wird. 

 > Wetterextreme: Wetterextreme werden einen zuneh­
menden, regional variierenden negativen Einfluss auf 
Gesundheit, Sicherheit und lokale Lebensbedingun­
gen (livelihood, poverty) haben (Field et al., 2014). 
Am meisten gefährdet ist die in flachen Küstenzonen 
lebende Bevölkerung, rund die Hälfte der Einwohner 
Asiens lebt in solchen Gebieten (Hijioka et al., 2014). 
In Asien leben 90  % der Weltbevölkerung, die tropi­
schen Zyklonen ausgesetzt ist. 

 > Gesundheit: Häufigere und intensivere Hitzewellen 
werden die Mortalität insbesondere unter den 
gesundheitlich anfälligen Gruppen erhöhen. Stei­
gende Wasser­ und Lufttemperaturen werden die 
Übertragung von Infektionskrankheiten, etwa Cho­
lera­Epidemien, das Auftreten von Schistosomiasis 
(Bilharziose) sowie generell das Auftreten von Durch­
fallerkrankungen bei Kindern in ländlichen und urba­
nen Gebieten begünstigen. Das Auftreten von japani­
scher Enzephalitis, z.  B. im Himalaya, und Malaria in 
Indien und Nepal wurde mit Niederschlägen in Ver­
bindung gebracht. Darüber wird aufgrund direkter 
(Landnutzungswandel) und indirekter Effekte (Tem­
peraturanstieg, steigender Bedarf der Wasserspeiche­
rung) eine Zunahme der Malaria in städtischen Räu­
men wahrscheinlich (Bush et al., 2011). Es wird damit 
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gerechnet, dass mit steigenden Temperaturen auch 
eine höhere Inzidenz von Denguefieber einhergeht 
(Banu et al., 2011). Zudem werden Verschiebungen 
der Verbreitungsgebiete von Krankheiten erwartet, 
die durch Überträger verbreitet werden (Hijioka et 
al., 2014). Negative gesundheitliche Konsequenzen 
werden auch aufgrund der wahrscheinlichen 
Zunahme von Überschwemmungsereignissen erwar­
tet (McMichael et al., 2012).

1 .8
Den anthropogenen Klimawandel begrenzen

Die Analysen des 5. Sachstandberichtes des IPCC zei­
gen, dass eine Einhaltung der 2  °C­Leitplanke auf unter­
schiedlichen Entwicklungspfaden möglich ist. Die 
Sektoren mit Dekarbonisierungsbedarf können klar 
benannt werden und technische Lösungsmöglichkeiten 
zur Vermeidung von Emissionen sind zum großen Teil 
bekannt. Die Diskussion dieser Möglichkeiten fokus­
siert häufig auf „angebotsseitige“ Dekarbonisierungs­
optionen, während eine Transformation der Endenergie­
nutzung ebenfalls große Vermeidungspotenziale bereit­
hält, dies jedoch oftmals eine Änderung der Lebensstile 
beinhaltet. Allerdings ist die notwendige Trendum­
kehr derzeit nicht ausreichend erkennbar, so dass auch 
immer spekulativere Maßnahmen zur Vermeidung des 
Temperaturanstiegs wie negative Emissionen oder Solar 
Radiation Management zunehmend diskutiert werden 
(Kap. 1.8.3). 

1 .8 .1 
Transformationspfade zur Einhaltung der  
2  °C-Leitplanke

Eine Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration in der 
Atmosphäre erfordert eine Transformation zur klimaver­
träglichen Gesellschaft, angefangen von der Art wie wir 
Energie erzeugen und nutzen, bis hin zu der Frage, wie wir 
die Landoberfläche bewirtschaften (Clarke et al., 2014). 
Der 5. IPCC­Sachstandsbericht gibt einen Überblick über 
technologische Entwicklungspfade, die eine Eingren­
zung des Klimawandels ermöglichen. Die Kernbotschaft 
bleibt nach wie vor: Eine mit der 2  °C­Leitplanke kompa­
tible Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration in der 
Atmosphäre im Bereich von 430–530 ppm CO2eq ist nach 
wie vor auf unterschiedlichen Entwicklungspfaden, die 
eine Bandbreite an technologischen, sozioökonomischen 
und institutionellen Annahmen widerspiegeln, erreichbar. 
Allerdings zeigen diese Szenarien zugleich, dass sich der 
Anteil von Niedrig emissionsenergietechnologien gemes­
sen am  Primärenergiebedarf bis 2050 gegenüber 2010 
etwa vervierfachen müsste und die Treibhausgasemis­
sionen weltweit möglichst bis 2020, auf alle Fälle aber 
in der dritten Dekade dieses Jahrhunderts ihren Schei­
telpunkt erreichen müssten, um eine Stabilisierung der 
Treibhausgaskonzentration im Bereich von 430–530 ppm 

CO2eq zu erreichen (Abb. 1.8­1). Global gesehen ist eine 
solche Entwicklung gegenwärtig noch nicht erkennbar, 
obgleich erneuerbare Energien zunehmend dynamischer 
ausgebaut werden. Szenarien, in denen dieser Ausbau 
nicht erzielt wird, erreichen eine entsprechende Stabili­
sierung nur noch, indem sie in größerem Maßstab Tech­
nologien zur Erzeugung von netto negativen Emissionen 
einführen. Dies beschränkt die Flexibilität in Bezug auf 
die genutzten Technologien. Zudem ist die Verfügbar­
keit von Technologien zur Erzeugung negativer Emissi­
onen mit hohen Unsicherheiten behaftet (Kap. 1.8.3). 
Kosteneffiziente Szenarien sind durch Treibhausgasemis­
sionen charakterisiert, welche im Jahr 2030 zwischen 30 
und 50 Gt CO2eq liegen, da in Szenarien mit höheren 
Emissionsniveaus ein größerer Teil der emissionsinten­
siven Infrastruktur in der Folgezeit nicht mehr genutzt 
werden kann, wenn eine Klimastabilisierung erreicht wer­
den soll.

Es ist daher erforderlich, dass bald ein Umsteuern 
in allen zum Treibhausgasausstoß beitragenden Sek­
toren einsetzt. Die Technologien dazu sind vorhanden 
und können zu akzeptablen Kosten erschlossen werde. 
Nun wird es darauf ankommen, die entsprechende 
Dynamik unter den Akteuren in Gang zu setzen, um die 
 Ressourcen in die entsprechende Richtung zu lenken. 

1 .8 .2 
Handlungsfelder und Sektoren für den 
 Klimaschutz

1.8.2.1 
Energie
Der Energieversorgungssektor ist heute der größte Ver­
ursacher von Treibhausgasemissionen. Für eine Stabili­
sierung der CO2­Konzentration in der Atmosphäre ist es 
notwendig, dass die Freisetzung von CO2 aus der Nut­
zung fossiler Energieträger vollständig eingestellt wird 
(Clarke et al., 2014).

Der Umbau der globalen Energiesysteme ist ein Kern­
stück des Klimaschutzes, dieser Umbau erfolgt aber nur 
schleppend. Der Anteil erneuerbarer Energien an der Pri­
märenergieerzeugung betrug im Jahr 2010 8  %, wenn 
man traditionelle Bioenergienutzung ausklammert, und 
16  %, wenn man diese einbezieht. Der Anteil der Kern­
energie liegt bei 6  %. Betrachtet man nur das kommerzi­
elle Energiesystem (d.  h. die privat gesammelten Brenn­
stoffe werden nicht berücksichtigt) so hat sich der Anteil 
der fossilen Energieträger zwischen 1990 und 2010 nur 
geringfügig von 88  % auf 86  % reduziert.

Neben dem Umbau der Energiesysteme sind die Effi­
zienzverbesserung, besonders in der Energieendnutzung, 
und die Reduktion der Energienachfrage weitere Kern­
stücke des Klimaschutzes. Je effizienter das Energiesy­
stem ist und je geringer die Energienachfrage, desto mehr 
Flexibilität besteht bei der Wahl der Energieerzeugungs­
technologien.

Den anthropogenen Klimawandel begrenzen  1.8
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1.8.2.2 
Transport
Der Transportsektor nimmt eine Schlüsselrolle bei einer 
Dekarbonisierung der Endenergienutzung ein. Gegen­
wärtig ist dieser Sektor für etwa 27  % der Endenergie­
nutzung verantwortlich sowie direkt für den Ausstoß 
von knapp 7 Gt CO2 (Sims et al., 2014). Für die Zukunft 
wird mit einem Anstieg des globalen Passagier­ und 
Frachtaufkommens gerechnet, so dass sich ohne wei­
tere Vermeidungsmaßnahmen der jährliche CO2­Ausstoß 
dieses Sektors bis 2050 auf etwa 13 Gt CO2 verdoppeln 
könnte. Die Einführung klimaverträglicher Technologien 
ist im Transportsektor aufgrund der geringen Energie­
dichte emissionsarmer Energieträger ungleich schwerer; 
um jedoch Anstrengungen in anderen Sektoren nicht 
völlig zu konterkarieren, müssen auch im Transportsek­
tor Klimaschutzmaßnahmen vorgenommen werden. Bis 
2030 können insbesondere Effizienzverbesserungen 
bei Antriebstechnologien zu Einsparungen in der Ende­

nergienachfrage von 30–50  % gegenüber heute führen; 
integrierte Raumplanung, vorausschauende Verkehrs­
politik sowie kompaktere urbane Räume, welche Mobili­
tät zu Fuß oder mit dem Rad unterstützen, tragen ebenso 
dazu bei. Darüber hinaus sind die klimaverträgliche 
Neuausrichtung urbaner Räume sowie Investitionen in 
neue Infrastruktur wie Hochgeschwindigkeitsschienen­
verkehr zur teilweisen Substitution der Nachfrage von 
Flugverbindungen weitere wichtige Maßnahmen. Nach 
Einschätzungen des IPCC können dadurch die CO2­Emis­
sionen im Verkehrssektor bis 2050 gegenüber dem Base­
lineszenario um 20–50  % reduziert werden.

1.8.2.3 
Gebäude
Gebäude sind gegenwärtig für etwa ein Drittel des glo­
balen Endenergieverbrauchs verantwortlich; jährliche 
Emissionen liegen bei knapp 9 Gt CO2. Für den Base­
line­Fall wird laut IPCC (Lucon et al., 2014) von einer 
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Abbildung 1 .8-1
Die Bedeutung unterschiedlicher Emissionsniveaus von Treibhausgasen (THG) im Jahr 2030 für die Geschwindigkeit der 
nachfolgenden Emissionsreduktionen bis zum Jahr 2050 in Vermeidungsszenarien, welche Konzentrationen von 430–
530 ppm CO2eq im Jahr 2100 erreichen (d.  h. in denen die anthropogene Erwärmung auf 2  °C begrenzt werden kann). Die 
linke Graphik (a) zeigt die Entwicklung der THG­Emissionen bis 2030 und die mittlere Graphik (b) die korrespondierenden 
jährlichen Emissionsminderungsraten für die Periode 2030 bis 2050. Die Szenarien sind gruppiert anhand unterschiedlicher 
Grünstufen, welche unterschiedliche Emissionsniveaus im Jahr 2030 widerspiegeln. Die rechte Graphik (c) zeigt die 
Aufskalierungsrate von Niedrigemissionsenergietechnologien in Abhängigkeit dieser unterschiedlichen Emissionsniveaus in 
ambitionierten Vermeidungsszenarien. Die Szenarien, in denen die Emissionen bis 2030 noch keine Trendumkehr erfahren 
haben, erfordern in den Jahren nach 2030 deutlich höhere Emissionsminderungsraten und einen extrem schnellen Ausbau von 
Niedrigemissionstechnologien. Die in dunkelgrün gezeigte Szenariengruppe, die den Scheitelpunkt der Emissionen deutlich vorher 
erfährt und deren Emissionen in Jahr 2030 unterhalb von 55 Gt CO2eq liegt, erfordert dagegen geringere Minderungsraten und 
einen weniger aggressiven Zuwachs an Niedrigemissionstechnologien.
Quelle: IPCC, 2014d
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Verdopplung der Energienachfrage in diesem Sektor bis 
Mitte des Jahrhunderts und einem Anstieg der Emissi­
onen um 50–150  % ausgegangen. Der Anstieg der Ener­
gienachfrage ist in erster Linie auf die globale Wohl­
standszunahme, Urbanisierung, Lebensstiländerungen, 
die verbesserte Versorgung mit modernen Energie­
dienstleistungen und die Zunahme der Pro­Kopf­Wohn­
fläche zurückzuführen. Mit dieser Dynamik verbunden 
ist die Gefahr von Pfadabhängigkeiten, die aus der langen 
Lebensdauer neu geschaffener Gebäude infrastruktur 
herrühren. Daher gilt es, bereits vorhandene bauliche 
und technische Lösungen im Niedrigenergiestandard 
für Neubauten und Gebäudebestand umfassend ein­
zusetzen, um den Wärme­ und  Kältebedarf im Gebäu­
desektor signifikant zu mindern. Optionen zur Vermei­
dung von Treibhausgasemissionen können zu negativen 
Kosten führen, da ihre Lebensdauer oftmals die Amorti­
sationsdauer überschreitet (z.  B. im Fall von Gebäude­
dämmung). 

1.8.2.4 
Industrie
Auf den Industriesektor entfallen gegenwärtig knapp 
30  % der globalen Endenergienachfrage sowie direkte 
und indirekte Treibhausgasemissionen von 13 Gt CO2 
(Fischedick et al., 2014). Bis 2050 wird im Baseline­
Szenario mit einem weiteren Anstieg der Emissionen um 
50–150  % gerechnet, sofern die Einführung von Effi­
zienzmaßnahmen nicht bedeutend beschleunigt wird. 
Jedoch hält auch der Industriesektor kurz­ und lang­
fristig eine Reihe von Vermeidungsoptionen bereit. So 
ließe sich alleine schon durch den flächendeckenden 
Einsatz des besten Stands der Technik die Energiein­
tensität im Industriesektor um 25  % senken. Dazu lie­
ßen sich durch systemische Ansätze wie Recycling oder 
verbesserte Materialflussplanung relativ einfach wei­
tere Treibhausgasemissionsreduktionen generieren. 
Langfristig sind allerdings über diese Effizienzverbes­
serungen hinaus auch strukturelle Änderungen not­
wendig, um die Emissionen weiter absenken zu können: 
Diese umfassen u.  a. die Bereitstellung von Prozessener­
gie durch klimaverträglich gewonnene Elektrizität, radi­
kale Produktsubstitutionen, beispielsweise durch Alter­
nativen zu Zement oder den Einsatz von Technologien 
zur Abscheidung und Abspeicherung von Kohlenstoff 
(Carbon Capture and Storage, CCS) zur Vermeidung von 
Prozessemissionen. 

1.8.2.5 
Land- und Forstwirtschaft sowie weitere 
 Landnutzung
Der Landnutzungssektor trägt derzeit zu etwa einem 
Viertel der globalen Treibhausgasemissionen bei (Smith 
et al., 2014b). Haupttreiber sind dabei die Emissionen 
aus Abholzung sowie landwirtschaftliche Emissionen 
aus Bodenbewirtschaftung und Düngung. Im Gegen­
satz zu den bisher beleuchteten Sektoren zeichnet sich 
im Landnutzungssektor im globalen Durchschnitt eine 
Abnahme der jährlichen CO2­Emissionen ab, welche in 

erster Linie auf einen Rückgang der Abholzung sowie 
auf Aufforstung zurückzuführen ist. Dies zeigt das 
Potenzial, in der Landnutzung eine CO2­Senke zu eta­
blieren. Die kosteneffizientesten Maßnahmen zur Emis­
sionssenkung in Landnutzungssektor sind Aufforstung, 
das Management von Waldbeständen, die Vermeidung 
von Entwaldung und ein nachhaltiges Management 
von Acker­ und Weideflächen und die Wiederherstel­
lung organischer Böden. Darüber hinaus können durch 
nachfrageseitige Maßnahmen erhebliche, aber schwer 
zu quantifizierende Emissionsreduktionen erreicht wer­
den; zu nennen ist hier zum einen die Reduktion der 
Menge an Lebensmittel, die während des Produktions­
prozesses oder beim Endverbraucher weggeworfen wer­
den, sowie zum anderen die Senkung des Verzehrs tie­
rischer Lebensmittel.

1.8.2.6 
Menschliche Siedlungen, Infrastruktur und 
 Raumplanung
Städtische Räume sind für 70  % der globalen Energie­
nutzung und der globalen energiebedingten CO2­Emissi­
onen verantwortlich. Es wird damit gerechnet, dass die 
städtische Bevölkerung sich bis 2050 verdoppelt (IPCC, 
2014d). Die kommenden beiden Dekaden sind deshalb 
eine entscheidende Gelegenheit für den Klimaschutz, 
da der überwiegende Teil der urbanen Räume und ihrer 
Infrastrukturen gerade erst gebaut werden. Sollte die 
globale Bevölkerung bis 2050 auf ca. 9 Mrd. Menschen 
anwachsen, könnte allein die Produktion der Infrastruk­
turmaterialien rund 470 Gt CO2­Emissionen verursachen 
(Seto et al., 2014).

Da Infrastruktur und Städtebau eng zusammenhän­
gen und die Muster der Landnutzung, der Mobilität und 
des Wohnens und Verhaltens bestimmen, kann Klima­
schutz vor allem gefördert werden, indem Wohn­ und 
Arbeitsorte gemischt, der öffentliche Nahverkehr ver­
bessert und Maßnahmen zum Nachfragemanagement 
durchgeführt werden. Der größte Teil des zukünftigen 
städtischen Wachstums wird in kleinen und mittleren 
Städten in Entwicklungsländern erwartet. Ob die Instru­
mente der klimaverträglichen urbanen Raumplanung 
erfolgreich eingesetzt werden können, hängt erheb­
lich von den finanziellen Möglichkeiten und der Gover­
nance­Kapazität sowie vom Wissens­ und Technologie­
einsatz der Städte ab. 

Tausende Städte haben Klimaschutzprogramme ent­
wickelt (Kap. 4.3.6). Ob diese bisher erfolgreich waren, 
lässt sich aufgrund fehlender Daten kaum beantworten. 
Derzeit fokussiert sich ein erheblicher Teil der Klima­
schutzprogramme auf Energieeffizienz und Technikein­
satz, weniger jedoch auf Raumplanung, Verhaltensän­
derung oder intersektorale Ansätze, um Zersiedlung und 
verkehrsorientierte Entwicklung zu vermeiden. 
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1 .8 .3 
Großtechnische Eingriffe

Auf den ersten Blick ist die wichtigste Aussage der 
Arbeitsgruppe III im 5. IPCC­Sachstandsbericht die glei­
che wie schon in vorangegangenen 4. IPCC­Sachstandsbe­
richt: Die 2  °C­Leitplanke ist nach wie vor auf einer Viel­
zahl von Entwicklungspfaden einhaltbar. Ein genauerer 
Blick offenbart jedoch, dass die Analysemodelle (assess­
ment models), welche die Transformationspfade berech­
nen, in vielen Fällen nur noch Lösungen für 2  °C­kompati­
ble Pfade erreichen, wenn sie „negative Emissionen“ oder 
gar Manipulation der Strahlungsbilanz zulassen, was die 
Notwendigkeit dieser Optionen immer wahrscheinlicher 
erscheinen lässt. Aus Sicht des WBGU kommen bei einer 
solchen Schlussfolgerung aber zwei Argumente zu kurz: 

Erstens handelt es sich bei den meisten im IPCC­
Bericht vorgelegten und ausgewerteten Szenarien nicht 
um „transformative Szenarien“ im engeren Sinne. Die 
Analysemodelle sind darauf ausgelegt eine Vielzahl von 
möglichen, langfristigen Entwicklungsräumen gegen­
über einer Baseline aufzuzeigen, welche bestehende Poli­
tiken fortschreibt. Klimapolitik wird dann meist in Form 
von CO2­Preisen oder anderen Beschränkungen abgebil­
det (in der Praxis wird dagegen oft eine Vielzahl von 
Instrumenten implementiert), was zu einer schrittwei­
sen Erschließung der CO2­Minderungspotenziale führt. 
Dabei erfolgen Investitionsentscheidungen meist nach 
Kostenminimierungskriterien (Kap. 1.2.2), was tenden­
ziell bereits bestehende Infrastrukturen bevorzugt und 
so zu einer gewissen Trägheit des Systems beiträgt. In 
der Realität vollzieht sich Wandel nicht immer graduell, 
sondern oftmals disruptiv. Verdeutlichen lässt sich dies 
am Beispiel des Photovoltaikausbaus, der viel schneller 
stattgefunden hat, als dies nach Kostenminimierungskri­
terien möglich gewesen wäre. Integrierte Analysemodelle 
entsprechen dem wissenschaftlichen Standard zur Beur­
teilung von Klimaschutzmaßnahmen, deren Anspruch es 
ist, eine Vielzahl von Entwicklungsräumen abzubilden, 
nicht aber unbedingt die Geschwindigkeit der Verände­
rung im Sinne einer ganzheitlichen Transformation. Es 
besteht daher Forschungsbedarf zur besseren Abbildung 
von komplementären Instrumenten der Energie­ und 
Klimapolitik zur Erstellung von transformativen Szena­
rien, in denen es zu einer beschleunigten Technologiesub­
stitution und Diffusion kommen kann (Kap. 5.2.3). Dies 
legt den Schluss nahe, dass Strukturbrüche den Zubau 
von Niedrigemissionstechnologien erheblich beschleuni­
gen können und somit die Notwendigkeit von großtech­
nischen Eingriffen herabsetzen können.

Zweitens haben großtechnische Eingriffe zwar prinzipi­
ell das Potenzial, die Erwärmung abzumildern, allerdings 
bleiben andere inakzeptable Risiken des Klimawandels, 
insbesondere die Versauerung der  Ozeane (WBGU, 2014) 
außen vor. Im Fall von Strahlungsbilanzmanipulation ist 
dies offensichtlich, da diese keinen Einfluss auf den Kern 
des Problems, den CO2­Anstieg in der Atmosphäre, aus­
übt. Die aktive Entfernung von CO2 hingegen vermindert 
den CO2­Gehalt der Atmosphäre, was aber die Versaue­

rung allenfalls abbremsen kann, indem der Eintrag von 
CO2 aus der Atmosphäre in den Ozean verlangsamt wird. 
Um das CO2 wieder aus dem Ozean zu entfernen, wäre 
eine extreme Minderung der atmosphärischen CO2­Kon­
zentration nötig, die kaum plausibel darstellbar ist. Und 
selbst dies kann die bereits erfolgte Versauerung nicht 
wieder rückgängig machen, da bereits große Menge von 
CO2 in die tieferen Schichten des Ozeans gelangt sind und 
weiter gelangen werden; diese lassen sich auf mensch­
lichen Zeitskalen nicht wieder entnehmen (Mathesius et 
al., in Vorbereitung). Daraus lässt sich der Schluss ablei­
ten, dass diese Maßnahme allenfalls begleitend einge­
setzt werden sollte, sie aber eine verpasste Minderung 
der Emissionen nicht rückgängig machen kann. 

1.8.3.1 
Aktive Entfernung von CO2

Die aktive Reduktion der atmosphärischen CO2­Konzen­
tration durch die Generierung netto „negativer Emissi­
onen“ ist nur begrenzt möglich. So ist die technische 
Abscheidung von CO2 aus der Atmosphäre derzeit nicht 
ökonomisch darstellbar (Socolow et al., 2011). Eine viel 
diskutierte Option für „negative Emissionen“ ist die 
Kombination von Bioenergie mit CO2­Abscheidung und 
­speicherung (BECCS). Über die Photosynthese nehmen 
die Pflanzen das CO2 aus der Atmosphäre auf, bei der 
Umwandlung der Biomasse in thermische Energie wird 
dieses dann nicht mehr in die Atmosphäre zurückgege­
ben, sondern abgeschieden und eingelagert. Insgesamt 
wird der Atmosphäre auf diese Weise also CO2 entzogen. 
Ein wichtiger begrenzender Faktor für solche negativen 
Emissionen ist, neben der Verfügbarkeit sicherer Lager­
stätten für CO2, die nachhaltig verfügbare Biomasse. Der 
WBGU hat abgeschätzt, dass aus nachhaltig verfügbarer 
Biomasse jährlich maximal 1,8–3,7 Gt CO2 für die Seque­
strierung verfügbar gemacht werden könnten (WBGU, 
2009b:  138). 

Eine weitere Option zur Senkung des CO2­Gehaltes 
der Atmosphäre ist die Aufforstung, sofern gesichert 
werden kann, dass die Holzbestände vor Zersetzung 
geschützt sind. Ebenfalls in Frage käme die Kultivierung 
von Algenwachstum im Ozean (WBGU, 2013). Gespei­
chert würde das CO2 dann entweder durch Absinken der 
Algen in die Tiefsee, was jedoch mit unklaren Risiken ver­
bunden wäre, oder die Vergärung und die Überführung 
in CO2­Lagerstätten. Bisher weniger bekannte und z.  T. 
wenig erforschte Optionen sind der Einsatz von Biokohle 
(biochar) und „künstlichen Bäumen“ (Milne und Field, 
2012). Biokohle entsteht durch langsames Erhitzen land­
wirtschaftlicher Reststoffe ohne Sauerstoffzufuhr. Die 
Biokohle kann dann dem Boden zugegeben werden und 
unter Umständen eine Produktionssteigerung bewirken. 
Bei „künstlichen Bäumen“ erfolgt die Bindung des CO2 

über die Beschichtung eines Trägermaterials, welches dem 
Wind ausgesetzt wird, mit Natriumkarbonat, welches mit 
CO2 zu Natriumbikarbonat reagiert und den Vorteil bie­
tet, das CO2 wieder leicht freizugeben. 
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1.8.3.2 
Manipulation der Strahlungsbilanz 
Verfahren zur Manipulation der Strahlungsbilanz sol­
len die eingehende Sonneneinstrahlung mindern, z.  B. 
durch die Einbringung von Aerosolen in die obere Atmo­
sphäre oder durch andere großtechnische Installationen, 
 welche Teile der Strahlung reflektieren. Allen Verfahren 
ist gemein, dass sie Nebenwirkungen für Klima und Öko­
systeme haben können, da sie gezielte Eingriffe in ein 
nichtlineares, gekoppeltes System darstellen. Auch sind 
sie nicht geeignet, das Klima wieder in einen Zustand 
zurückzuführen, der demjenigen mit geringerer Treib­
hauskonzentration entspricht. Selbst wenn die Tempe­
ratur entsprechend gesenkt werden kann, können andere 
Klimaparameter wie etwa Niederschlagsmuster deutlich 
verändert sein (IPCC, 2013b). Weiterhin beeinflussen 
diese Methoden nicht die temperaturunabhängigen, CO2­
bedingten Schäden, wie beispielsweise die Ozeanversau­
erung. Durch die technisch relativ einfache Umsetzung 
einiger Verfahren besteht die Gefahr unilateraler Allein­
gänge, mit Konsequenzen für die gesamte Staatenge­
meinschaft. Es existiert keine hinreichende völkerrecht­
liche Grundlage, die eine großskalige Anwendung sol­
cher Verfahren reguliert. Der WBGU rät unter den gege­
benen Unsicherheiten von der Anwendung von Verfahren 
zur Manipulation der Strahlungsbilanz ab. Die Einflüsse 
dieser Verfahren auf das Klimasystem sollten zunächst 
 besser erforscht werden.

1 .9
Rahmenbedingungen für die Transformation zu 
einer klimaverträglichen Gesellschaft 

1 .9 .1 
Emissionstrends und ihre Treiber

Trotz aller bisherigen Bemühungen zum Klimaschutz 
sind die globalen Treibhausgasemissionen in den letz­
ten Jahren zunehmend weiter angestiegen. Im Zeitraum 
2000 bis 2010 lag der Anstieg bei 2,2  % pro Jahr, wäh­
rend die Emissionen in den drei Jahrzehnten davor im 
Durchschnitt nur um 1,3  % jährlich gestiegen waren 
(Kap. 1.4; Abb. 1.4­3). 

Abbildung 1.9­1 zeigt eine Aufschlüsselung der Ent­
wicklung der Treibhausgasemissionen nach verschie­
denen Ländergruppen. Die genannten Ländergruppen 
entsprechen der Einteilung der Weltbank in vier Ein­
kommensgruppen: (1) Land mit geringem Einkommen 
(low income); (2) Land mit mittlerem Einkommen im 
unteren Bereich (lower middle income); (3) Land mit 
mittlerem Einkommen im oberen Bereich (upper middle 
income) sowie (4) Land mit hohem Einkommen (high 
income). Diese Klassifikation berücksichtigt allerdings 
nicht die großen Einkommensunterschiede innerhalb 
der Länder. Diese wirken sich auch stark auf die Pro­
Kopf­Emissionen aus, die sowohl zwischen den Ländern 

derselben Einkommensklasse stark variieren als auch 
innerhalb dieser Länder (Abb. 1.9­1c).

Ein erheblicher Teil der absoluten, globalen Emis­
sionssteigerungen der letzten Jahre ist in Ländern mit 
mittlerem Einkommen im oberen Bereich erfolgt, wo 
eine starke wirtschaftliche Entwicklung und ein Ausbau 
der Infrastruktur stattgefunden haben. Eine sektorale 
Aufschlüsselung der Emissionen macht deutlich, dass 
diese Länder im Wesentlichen dem Entwicklungspara­
digma der Industrieländer folgen (David et al., 2014). 
Dies sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass es noch immer die Länder mit hohem Einkommen 
sind, die die höchsten Pro­Kopf­Emissionen aufweisen. 
Insgesamt haben sich die Pro­Kopf­Emissionen in den 
Industrieländern in den letzten Jahren wenig verändert. 
Sie liegen etwa fünfmal höher als diejenigen der ärmsten 
Länder, die ebenfalls kaum Veränderung erfahren haben. 
Dazwischen liegen die Pro­Kopf­Emissionen der Länder 
mit mittleren Einkommen im oberen Bereich, die in den 
letzten Jahren stark zugenommen haben (Abb. 1.9­1). 

Haupttreiber der globalen Emissionssteigerungen 
der letzten Jahre waren die Wohlstandsgewinne einer 
wachsenden Weltbevölkerung. Anders als in den Jah­
ren zwischen 1970 und 2000, in denen eine stetige 
Dekarbonisierung der Energieerzeugung stattgefunden 
hat, ist in den letzten zehn Jahren die Kohlenstoffin­
tensität des Energiesektors (d.  h. die Emissionen, die bei 
der Erzeugung einer bestimmten Menge Energie entste­
hen) gestiegen. Dies ist auf den wieder steigenden Ein­
satz von Kohle zur Energieerzeugung zurückzuführen 
(David et al., 2014).

Derzeit sind nur 20 Länder für insgesamt 75  % der 
globalen Emissionen verantwortlich. Dies macht deut­
lich, dass es einige wenige Länder sind, deren Entschei­
dungen über ihre zukünftigen Entwicklungspfade einen 
erheblichen Einfluss auf den globalen Klimaschutz 
haben. Allerdings können diese Länder nicht allein den 
Klimawandel vollständig aufhalten, da ein Stopp des 
anthropogenen Klimawandels nur möglich ist, wenn die 
fossilen CO2­Emissionen in allen Ländern auf Null  sinken 
(Kap. 1.4).

1 .9 .2 
Klimaschutz erfordert neue Investitionsmuster

Die Transformation zu einer klimaverträglichen Wirt­
schaft erfordert grundlegende Änderungen der Investi­
tionsmuster (WBGU, 2012). Die Szenarienrechnungen 
des IPCC legen nahe, dass die jährlichen Investitionen 
in konventionelle, auf fossilen Energieträgern basie­
rende Stromerzeugung in den nächsten zwanzig  Jahren 
um ca. 30 (2–166) Mrd. US­$ sinken müssten,  während 
parallel die jährlichen Investitionen in emissionsarme 
 Stromerzeugung um ca. 150 (30–360) Mrd. US­$  steigen 
müssten. Die jährlichen globalen  Energieinvestitionen 
liegen derzeit bei etwa 1.200 Mrd. US­$ (IPCC, 2014d). 

Die internationale Energieagentur warnt, dass auf­
grund der langen Lebensdauer der Kapital investitionen 



1 Das Wissen über den anthropogenen Klimawandel 

38

schon bald der Zeitpunkt erreicht sein könnte, an dem 
die bestehende Energieinfrastruktur bereits so viele CO2­
Emissionen für die Zukunft festlegt, dass keine neuen 
CO2­emittierenden Kraftwerke mehr errichtet werden 
dürfen, wenn die 2  °C­Leitplanke eingehalten werden 
soll (IEA, 2013a:  44ff.). Sie empfiehlt daher schon für 
die Zeit bis 2020, Nutzung und Bau ineffizienter Kohle­
kraftwerke einzuschränken.

Zusätzlich zu den geänderten Investitionen im Ener­
gieerzeugungsbereich zeigen die 2  °C­kompatiblen Sze­
narien des IPCC einen Anstieg der jährlichen Investi­
tionen in Energieeffizienz in den Bereichen Transport, 
Gebäude und Industrie um 336 (1–641) Mrd. US­$ 
(IPCC, 2014d).

Wie der WBGU bereits an anderer Stelle dargelegt 
hat (WBGU, 2012) ist ein klimaverträglicher Umbau der 
Energiesysteme zwar kurz­ und mittelfristig mit zusätz­
lichen Investitionen verbunden, bietet jedoch – ver­
glichen mit einer Beibehaltung der bisherigen Struk­
tur der Energiesysteme – volkswirtschaftlich erhebliche 
langfristige Kosteneinsparungen und zusätzliche gesell­
schaftliche Vorteile (IEA, 2010; WWF et al., 2011; GEA, 
2012; Kap. 1.9.3). 

Studien legen nahe, dass bei global kosteneffizienten 
Pfaden zur Einhaltung der 2  °C­Leitplanke ein Großteil 
der Investitionen in diesem Jahrhundert in Nicht­OECD­
Ländern erfolgen muss (Edenhofer et al., 2014). Systeme 
der Lastenteilung können dabei helfen, Unterschiede zwi­
schen der Verteilung kostenbasierter Minderungspoten­
ziale und einer Verantwortungsteilung, die auf ethischen 
Prinzipien beruht (Kap. 2), sichtbar zu machen. Weiter­
hin können sie dabei helfen, diese Unterschiede durch 

internationale Finanztransfers auszugleichen (mittleres 
Konfidenzniveau). Studien zufolge könnten die Finanz­
transfers, die diese Asymmetrien ausgleichen sollen, 
vor Mitte des Jahrhunderts eine Größenordnung von 
100 Mrd. US­$ jährlich erreichen (IPCC, 2014d). 

1 .9 .3 
Klimaschutzmaßnahmen und ihre Zusatznutzen

Der IPCC nennt als Politikinstrumente für den 
 Klimaschutz:

 > ökonomische Anreize wie Steuern, handelbare 
 Zertifikate, Strafen oder Subventionen;

 > direkte regulatorische Maßnahmen wie technologi­
sche oder Leistungsstandards; 

 > Informationsprogramme wie Kennzeichnung (labeling) 
oder Energiebilanzen; 

 > öffentliche Beschaffung, z.  B. von neuen Technolo­
gien oder in staatlichen Unternehmen sowie

 > freiwillige Aktionen, die von Regierungen, Unterneh­
men oder NGOs initiiert werden. 

Die erfolgreiche Umsetzung solcher Politiken hängt auf 
vielfache Weise von individuellen und institutionellen 
Verhaltensweisen ab. Soziale Normen, Entscheidungs­
regeln, psychologische Einflussfaktoren und institutio­
nelle Prozesse beeinflussen die Aktivitäten, die durch 
die Klimapolitik angesprochen werden sollen ( Edenhofer 
et al., 2014).

Seit dem 4. IPCC­Sachstandsbericht sind vor allem 
solche Politiken stärker in den Fokus gerückt, die mehr­
fache Ziele verfolgen, Zusatznutzen (co­benefits) ver­
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stärken und negative Begleiterscheinungen minimie­
ren. Unter Zusatznutzen versteht der WBGU die zusätz­
lichen (positiven) Synergieeffekte, welche bei der Errei­
chung eines politischen Zieles entstehen, aber nicht 
eigentlicher Bestandteil der Zielsetzung sind. Erhebliche 
Zusatznutzen klimapolitischer Maßnahmen im Energie­
sektor können sich beispielsweise durch eine Verbesse­
rung der lokalen Luftqualität oder durch eine Verbesse­
rung der Energiesicherheit ergeben. Diese Effekte hän­
gen jedoch stark von den Umständen ab, etwa der Frage, 
ob bereits Maßnahmen zur Luftreinhaltung existieren 
oder nicht. Diese Zusatznutzen können dazu führen, 
dass eine ambitionierte Klimaschutzpolitik zu erheb­
lichen Kosteneinsparungen in den genannten Bereichen 
führt. Der IPCC nennt auch für andere Bereiche des Kli­
maschutzes eine Reihe von Zusatznutzen; allerdings las­
sen sich diese vielfach nicht gut quantifizieren. 

1 .9 .4 
Akteure und Bündnisse für den Klimaschutz

Der 5. IPCC­Sachstandsbericht kommt zu dem Schluss, 
dass die internationale Zusammenarbeit für den Klima­
schutz in den letzten zehn Jahren institutionell viel­
fältiger geworden ist. Die UNFCCC ist zwar nach wie 
vor das zentrale Forum für Klimaverhandlungen, viele 
andere Institutionen auf globaler, regionaler, nationaler 
und lokaler Ebene sind jedoch hinzugekommen, sowie 
öffentlich­private Institutionen und transnationale 
Netzwerke (Stavins et al., 2014). 

Auch die Zahl nationaler Politiken und Strategien für 
den Klimaschutz hat zugenommen. Im Jahr 2012 waren 
bereits 67  % der globalen Treibhausgasemissionen 
durch nationale Gesetzgebungen erfasst, im Jahr 2007 
waren dies erst 45  %. Allerdings wurde dadurch bisher 
keine substanzielle Abweichung der globalen Emissi­
onen vom Trend der Vergangenheit erreicht ( Edenhofer 
et al., 2014). Auch die bisher von den Staaten vorge­
legten Ziele für die Zeit bis 2020 („Cancún pledges“; 
Abb. 1.8­1) sind nicht mit kostenoptimalen Pfaden des 
Klimaschutzes konsistent, die es erlauben, die 2  °C­Leit­
planke mit einer Wahrscheinlichkeit von 50  % einzuhal­
ten. 

Es gibt eine große Kluft zwischen den Potenzialen für 
den Klimaschutz und den Kapazitäten zu seiner Umset­
zung. Die Regionen mit dem höchsten Potenzial, emis­
sionsintensive Entwicklungspfade zu vermeiden und 
direkt einen klimaverträglichen Weg einzuschlagen sind 
die ärmsten Entwicklungsregionen, in denen noch wenig 
Pfadabhängigkeiten entstanden sind, da hier moderne 
Energieinfrastrukturen erst aufgebaut werden müssen 
und sich Urbanisierungsprozesse vielfach erst entfal­
ten. Gleichzeitig sind dies die Regionen mit den gering­
sten finanziellen, technologischen und institutionellen 
Kapazitäten, einem klimaverträglichen Entwicklungs­
pfad zu folgen. Schwellenländer sind bereits stärker 
auf emissionsintensive Pfade festgelegt, wobei aber der 
schnelle Ausbau ihrer Energiesysteme und Städte erheb­

liche Potenziale bietet, Klimaschutz umzusetzen. Aller­
dings sind auch sie in ihren finanziellen und technolo­
gischen Möglichkeiten beschränkt. Industrieländer wei­
sen die höchsten Pfadabhängigkeiten auf, haben gleich­
zeitig aber die höchsten Kapazitäten, sich in Richtung 
einer klimaverträglichen Entwicklung umzuorientieren.

Der Klimawandel ist damit ein Problem, dessen Bewäl­
tigung aus zwei Gründen auf globale Kooperation ange­
wiesen ist: erstens handelt es sich um ein globales All­
mendeproblem, bei dem der freie Zugang zu einer Über­
nutzung führt, und zweitens sind Emissionen, Minde­
rungsoptionen, Kapazitäten und Betroffenheit ungleich 
verteilt, so dass eine Zusammenarbeit notwendig ist. Die 
gerechte Ausgestaltung einer solchen globalen Koopera­
tion ist Thema des folgenden Kapitels 2.

1 .10
Kernbotschaften

 > Klimawandel und Einfluss des Menschen auf das 
Klima sind eindeutig.

 > Die Klimaprojektionen mit gegenwärtigen Emissions­
raten laufen eher auf eine Erderwärmung von 4  °C 
(gegenüber dem vorindustriellen Niveau) hinaus.

 > Zur Vermeidung größerer Schäden wird die 2  °C­Leit­
planke wichtiger denn je. 

 > Ihre Einhaltung erfordert ein Nullemissionsziel: CO2­

Emissionen aus fossilen Energieträgern sollten bis 
spätestens 2070 auf Null sinken.

 > Je weiter das Handeln verzögert wird, desto teurer 
wird die Einhaltung der 2  °C­Leitplanke und desto 
 riskanter sind die Technologien dafür. 

 > Klimaschutz ist eine Investition in die Zukunft, die 
aber bezahlbar ist und auf lange Sicht die Kosten sen­
ken kann.

 > Die Transformation zur klimaverträglichen Gesell­
schaft bietet erhebliche Zusatznutzen.
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Das Ziel, das sich die Weltgemeinschaft mit der Kli­
marahmenkonvention (UNFCCC) gesetzt hat, erscheint 
klar umrissen: Die Treibhausgaskonzentration in der 
Atmosphäre soll auf einem Niveau stabilisiert werden, 
auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des 
 Klimasystems verhindert wird (Art. 2 UNFCCC). Die 
Wissenschaft kann die Konkretisierung und Umsetzung 
dieses Ziels mit Forschungsergebnissen zu den Zusam­
menhängen und Ursachen des Klimawandels sowie mit 
der Erstellung von Szenarien und der Ableitung wissen­
schaftlich begründeter Empfehlungen unterstützen. Die 
Entscheidung darüber, welches Niveau angestrebt wird 
und wie die Stabilisierung erreicht werden soll, muss 
jedoch auf politischer und gesellschaftlicher Ebene aus­
gehandelt und in konkrete Handlungsschritte übersetzt 
werden.

2 .1
Die Einhaltung der 2  °C-Leitplanke als zentrales 
Ziel im internationalen Klimaschutz

Auf der UN­Klimakonferenz 2010 in Cancún hat sich 
die Weltgemeinschaft das Ziel gesetzt, die menschen­
gemachte Erwärmung des Klimas auf weniger als 2  °C 
zu begrenzen (Kap. 3). Dieses Ziel ist bereits seit Mitte 
der 1990er Jahre in der politischen Diskussion (WBGU, 
1995, 1997).

Der 5. IPCC­Sachstandsbericht (IPCC, 2013a, 2014a, 
b; Kap. 1) unterstreicht die Angemessenheit dieses 
Ziels, indem er deutlicher als vorherige Berichte zeigt, 
welche gravierenden Risiken durch den Klimawandel bei 
einer globalen Erwärmung von mehr als 2  °C zu erwar­
ten wären. Eine Überschreitung der 2  °C­Leitplanke 
kann die Lebensgrundlagen von Millionen Menschen 
gefährden, beispielsweise durch die Beeinträchtigung 
der Nahrungsproduktion aufgrund von Wetter extremen 
oder durch Verknappung des Wasserdargebots in Tro­
ckengebieten (Kap. 1.7). Eine Ausrichtung der weltwei­
ten Klimaschutzanstrengungen auf die Einhaltung der 
2  °C­Leitplanke ist daher aus Sicht des WBGU unbedingt 
geboten, und es erscheint derzeit auch noch möglich, 
eine Erwärmung um mehr als 2  °C zu verhindern. 

Die 2  °C­Leitplanke hat eine wichtige politische und 
öffentlichkeitswirksame Funktion, da es hierzu in der 
internationalen Staatengemeinschaft bereits einen Kon­
sens gibt und gezielte Veränderungen im Handeln vor 

allem dann vorgenommen werden, wenn diese auf ein 
Ziel ausgerichtet sind. Das Setzen von Zielen ist dann 
effektiv, wenn die Ziele ambitioniert und gleichzeitig 
unter den gegebenen Umständen mit den zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten realisierbar erscheinen (Locke 
und Latham, 1990), während zu wenig ambitionierte 
Ziele kaum Veränderung auslösen (Becker, 1978). Ziele 
haben außerdem die Funktion, dass die Maßnahmen 
zu ihrer Erreichung kontinuierlich auf ihre Effektivität 
hin überprüft werden können und die Unzweckmäßig­
keit unambitionierter Maßnahmen aufgedeckt werden 
kann. Sind anspruchsvolle Ziele wie die 2  °C­Leitplanke 
einmal etabliert, werden sie auch unterstützt und gegen 
Verwässerung verteidigt (Jordan et al., 2013).

Mit jedem Jahr, in dem die anthropogenen CO2­Emis­
sionen weiter steigen, sinkt allerdings die Wahrschein­
lichkeit, mit der die Menschheit eine Erwärmung um 
mehr als 2  °C noch verhindern kann. Sollte der not­
wendige grundlegende Wandel der Politiken zumindest 
in den großen Industrie­ und Schwellenländern nicht 
rechtzeitig erfolgen, wird ein Punkt erreicht werden, an 
dem eine zukünftige Überschreitung dieser Leitplanke 
nicht mehr verhindert werden kann. 

Aber auch dann bleibt es aus Sicht des WBGU weiter­
hin sinnvoll, die Leitplanke als Orientierung aufrechtzu­
erhalten: Die 2  °C­Leitplanke stellt eine Schadensgrenze 
dar, auf die man sich in Cancún politisch bereits ver­
ständigt hat. Ähnlich wie andere normative Setzungen 
der internationalen Staatengemeinschaft – wie etwa die 
Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen – würde 
die Leitplanke nicht deshalb obsolet, weil sie nicht ein­
gehalten werden kann. Anspruchsvolle normative Ziele 
können daher als eine grundlegende Voraussetzung für 
den Erfolg von Umwelt­ und Klimaschutzpolitik gese­
hen werden. 

Mit der Identifikation von gemeinsam getragenen, 
normativen Handlungszielen ist der Verhandlungsspiel­
raum aber zunächst nur eröffnet und grob abgesteckt 
worden. Die Frage ist dann, welche Voraussetzungen für 
die Einhaltung der Leitplanke zu erfüllen sind (Kap. 2.2). 
Die daran anschließende Frage nach der Umsetzung 
und hierbei vor allem der Verteilung von Verantwort­
lichkeiten lenkt den Fokus auf Gerechtigkeitswahrneh­
mungen und Prozesse der Gerechtigkeitsaushandlung, 
die in Kapitel 2.3 behandelt werden. 

Herausforderungen für einen 
gerechten Klimaschutz 
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2 .2
Voraussetzungen für die Einhaltung der  
2  °C-Leitplanke

Ein Fortschreiten des anthropogenen Klimawandels lässt 
sich nur aufhalten, wenn die Nettoemissionen von CO2 
weltweit auf Null zurückgefahren werden (Kap. 1.4). 
Der durch die bereits erfolgten CO2­Emissionen verur­
sachte Klimawandel ist allerdings über Jahrhunderte 
irreversibel: Die Oberflächentemperaturen werden auch 
nach einer vollständigen Einstellung der CO2­Emissi­
onen für einige Jahrhunderte annähernd konstant auf 
dem erhöhten Niveau verbleiben (IPCC, 2013a). Soll die 
2  °C­Leitplanke nicht überschritten werden, steht nur 
noch ein begrenztes Budget an noch tragbaren globalen 
CO2­Emissionen aus fossilen Energieträgern zur Verfü­
gung (Kap. 1.8). Auch andere Treibhausgase tragen zum 
Klimawandel bei und ihre Emissionen sollten gesenkt 
werden, aber ohne eine Einstellung der CO2­Emissionen 
lässt sich der anthropogene Klimawandel nicht eingren­
zen. 

In den neuen Klimaschutzszenarien des IPCC 
(Kap. 1.5), die eine Einhaltung der 2  °C­Leitplanke erlau­
ben, liegen die CO2­Emissionen aus fossilen Energieträ­
gern in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts um oder 
unter Null (Abb. 2.2­1). Je früher die CO2­Emissionen 
gesenkt werden, desto weniger sind netto „negative 
Emissionen“ notwendig, d.  h. die noch nicht kommerzi­
ell erprobte aktive Aufnahme von CO2 aus der Atmo­
sphäre und seine Einlagerung (Kap. 1.8.3). Der WBGU 
empfiehlt daher, das Ziel zu etablieren, die globalen CO2­
Emissionen aus fossilen Quellen bis spätestens 2070 
vollständig einzustellen, um eine  realistische Chance 
zu haben, die globale Erwärmung auf 2  °C zu begrenzen 
(Kap. 1.10). Dies erfordert, dass die fossilen CO2­Emis­
sionen jedes einzelnen Landes, jeder Region und jedes 
Sektors bis spätestens 2070 auf Null zu reduzieren sind. 

2 .3
Verantwortung für die Einhaltung der  
2  °C-Leitplanke 

Die Reduktion von CO2­Emissionen aus fossilen Energie­
trägern auf Null spätestens bis zum Jahr 2070 ist vor dem 
Hintergrund inter­ und intragenerationaler Gerechtigkeit 
eine zentrale Aufgabe der gegenwärtigen Menschheits­
generation. Im Zentrum steht dabei, irreversible Schäden 
für kommende Generationen abzuwenden und die Ver­
antwortung für den Klimaschutz und die Bewältigung der 
Folgen des Klimawandels nicht auf die kommenden Gene­
rationen abzuwälzen. Wenn das Handeln heute verzö­
gert wird, steigen in Zukunft sowohl die Kosten für einen 
effektiven Klimaschutz als auch die Risiken durch den 
Klimawandel stark an. Bei den betroffenen kommenden 
Generationen handelt es sich nicht um abstrakte Gruppen 
von Menschen. Es sind vielmehr die in der heutigen Zeit 
geborenen Kinder, die in der zweiten Hälfte dieses Jahr­

hunderts von einer gegenwärtig ambitionierten Klima­
politik profitieren könnten oder mit den negativen Folgen 
ihres Scheiterns leben müssten. Nach dem allseits aner­
kannten Imperativ von Jonas (1979) sollen kommende 
Generationen keine schlechteren, nach Möglichkeit sogar 
bessere Existenzbedingungen vorfinden als die gegenwär­
tigen Generationen. Im Sinne dieser Zukunftsverantwor­
tung und der Generationengerechtigkeit ist es notwen­
dig, jetzt damit zu beginnen, die Transformation zu einer 
klimaverträglichen Gesellschaft und Wirtschaft zu voll­
ziehen (WBGU, 2011). Aus Sicht des WBGU gehört es 
zu der gemeinsamen Verantwortung aller Parteien in den 
Klimaverhandlungen, dass jeder Staat im eigenen Land 
dafür sorgt, dass die rechtlichen und politischen Rah­
menbedingungen für eine klimaverträgliche Entwicklung 
und den Ausstieg aus der Nutzung emissionsintensiver 
fossiler Energieträger geschaffen werden. Insbesondere 
sollten alle Staaten dafür Sorge tragen, dass keine Inve­
stitionen in langlebige, emissionsintensive Infrastruktur 
getätigt werden. 

Diese grundsätzliche Zukunftsverantwortung für die 
Transformation zu einer dekarbonisierten Wirtschaft 
und Gesellschaft kann jedoch von den beteiligten Län­
dern auf unterschiedliche Art und Weise verstanden 
werden. In der Literatur finden sich verschiedene Kon­
zepte (sogenannte effort­sharing systems), wie der glo­
bale Klimaschutz gerecht auf die Schultern der Staaten 
verteilt werden könnte. Der 5. IPCC­Sachstandsbericht 
(Clarke et al., 2014) gibt hierüber einen Überblick ana­
log zu den von Höhne et al. (2013) vorgelegten Kate­
gorisierungen. Die dort berücksichtigten Gerechtigkeits­
prinzipien sind:
1. Historische Verantwortung (responsibility): Dies kön­

nen etwa die kumulierten Emissionen eines Lan­
des sein. Häufig vorgeschlagene Startpunkte der 
Betrachtung sind der Beginn der Industrialisierung 
oder das Jahr 1990, bei dem angenommen wird, 
dass den Akteuren das Problem des Klimawandels 
bekannt war. Auch andere Startjahre werden vorge­
schlagen und diskutiert.

2. Fähigkeiten (capability): Fähigkeit bezieht sich in der 
Regel auf die Zahlungsfähigkeit, die etwa durch das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) oder den Human Deve­
lopment Index (HDI) repräsentiert wird. Andere 
Ansätze beziehen Fähigkeiten auf das Konzept der 
„basic needs“ oder das Recht auf Entwicklung; dort 
wird argumentiert, dass diejenigen Staaten mit den 
geringeren Fähigkeiten zunächst ihre „basic needs“ 
erfüllen dürfen, bevor sie Anstrengungen zum 
Klimaschutz unternehmen müssen. 

3. Gleichheit (equality): Gleichheit betont das glei­
che Recht aller Menschen auf Entwicklung und 
wird meistens in eine gleiche Zuteilung von Emis­
sionsrechten übersetzt. Diese gleichen Rechte kön­
nen sich entweder auf einen bestimmten Zeitpunkt 
beziehen oder auf ein Mittel über einen festgeleg­
ten Zeitraum. 

4. Kosteneffizienz (cost effectiveness): Kosteneffizienz 
ist weniger ein Gerechtigkeitsprinzip als vielmehr ein 
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Prinzip zur Lastenteilung. Länder mit hohen Emis­
sionsminderungspotenzialen müssen nach diesem 
Prinzip ambitioniertere Minderungen durchfüh­
ren als solche mit geringen Minderungspotenzialen. 
Minderungspotenziale werden dabei häufig über die 
Grenzvermeidungskosten definiert, d.  h. die Kosten 
zusätzlicher Minderungen über eine bestimmte 
Baseline hinaus. Diese sind jedoch nicht immer ein­
deutig zu bestimmen. 

Wissenschaftliche Beobachtungen der Klimaverhand­
lungen haben gezeigt, dass sich die beteiligten Parteien 
auf unterschiedliche Gerechtigkeitsprinzipien beziehen 
und oftmals diejenigen bevorzugen, die für sie selbst 
operativ mit dem geringsten Aufwand und den nied­
rigsten Emissionszielen verbunden sind (Lange et al., 
2010). Da die verschiedenen kursierenden Prinzipien 
jedoch mit sehr unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und Operationalisierungen verbunden sein können, kann 
das strikte Beharren auf dem selbstdienlichsten Prinzip 
die dringend nötige Einigung auf konkrete Umsetzungs­
schritte blockieren. Aus Sicht des WBGU hat die Vielfalt 
unterschiedlicher und nebeneinander stehender Gerech­
tigkeitsprinzipien und Effort­sharing­Ansätze zudem 
eine ambivalente Auswirkung auf den Verhandlungs­
prozess. Sie schafft einerseits Spielraum und Flexibilität 
innerhalb der Diskussionen, was wichtig für die Motiva­
tion sein kann, sich überhaupt an dem Prozess zu betei­

ligen. Die Vielfalt sorgt aber gleichzeitig für eine Kom­
plexitätserhöhung in einer ohnehin schon hoch komple­
xen Situation. Somit schafft der vermeintliche Spielraum 
zugleich eine „Lock­in­Situation“.

Der WBGU sieht daher in der Aushandlung von 
und Einigung auf grundlegende Gerechtigkeitsprin­
zipien eine zentrale Voraussetzung für die Operationa­
lisierung von Klimazielen. Der WBGU schlägt vor, sich 
hierbei am Budgetansatz (WBGU, 2009a; Kasten 2.3­1) 
und den darin verankerten Gerechtigkeitsprinzipien zu 
orientieren. Der Budgetansatz basiert auf einer kla­
ren und transparenten Verteilungsgerechtigkeit, bei 
der jedem Menschen gleiche Emissionsrechte zuge­
sprochen werden (Gleichheitsprinzip). Gleichzeitig wird 
gemäß der 2  °C­Leitplanke, eine Obergrenze an Emis­
sionen festgelegt (Vorsorgeprinzip), aus der sich in 
Anbetracht der historischen und gegenwärtigen Emis­
sionen unterschiedliche Verantwortlichkeiten ergeben 
( Verursacherprinzip). Der WBGU schlägt vor, diese Prin­
zipien in die Vereinbarungen zu Klimazielen zu integrie­
ren und sich bei der Beurteilung der Angemessenheit 
von Zielen und Transferleistungen auf diese Prinzipien 
zu berufen. Aus Sicht des WBGU kann der Budgetansatz 
damit als  Orientierung für einen gerechten Klimaschutz 
herangezogen werden. Vor dem Hintergrund der Emp­
fehlung des WBGU, spätestens bis zum Jahr 2070 welt­
weit das Null emissionsziel bei fossilen CO2­Emissonen 

Jahr

historische
Schätzungen

Modellergebnisse
für Szenarien

19001850 1950 2000 2050 2100

0

-5

5

10

15

20

25

30
G

lo
ba

le
 C

O
2-E

m
is

si
on

en
 a

us
 fo

ss
ile

n 
En

er
gi

et
rä

ge
rn

[P
g 

C
 / 

Ja
hr

]

Abbildung 2 .2-1
Globale CO2­Emissionen aus fossilen Energieträgern nach historischen Schätzungen und für verschiedene zukünftige 
Szenarien (1 Pg C entspricht 3,67 Gt CO2). Die gestrichelten Linien zeigen die historischen Schätzungen bzw. Modellergebnisse 
von integrierten Analysemodellen; die durchgezogenen Linien zeigen die Ergebnisse eines Modellvergleichs komplexerer 
Erdsystemmodelle mit den dazugehörigen Standardabweichungen (grau schattierter Bereich). Der obere, rote Verlauf zeigt 
Emissionsverläufe, die bis 2100 zu einer Erwärmung von deutlich über 4  °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau führen, 
der untere, blaue Verlauf zeigt Emissionsverläufe, die mit der 2  °C­Leitplanke kompatibel sind. Für das Jahr 2050 zeigen die 
2  °C­kompatiblen Verläufe im Mittel Emissionen, die um 50  % unter denen von 1990 liegen. Die kumulativen globalen CO2­
Emissionen aus fossilen Energieträgern zwischen 2012 und 2100 liegen dabei im Mittel bei 990 Gt CO2.
Quelle: verändert nach Stocker et al., 2013
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zu erreichen, verschiebt sich allerdings die Funktion des 
Budgetansatzes. Dem Nullemissionsziel folgend wird es 
schrittweise weniger um die Verteilung von Emissions­
rechten gehen als vielmehr um eine gerechte Verteilung 
der Lasten des Klimawandels, d.  h. der Kosten für Min­
derungsmaßnahmen, Technologietransfers, Anpassung 
und den Umgang mit Verlusten und Schäden durch Fol­
gen des Klimawandels (Kap. 3.3.3).

In der UNFCCC haben sich die Staaten darauf geei­
nigt, „auf der Grundlage der Gerechtigkeit und entspre­
chend ihrer gemeinsamen, aber unterschiedlichen Ver­
antwortlichkeiten und ihrer jeweiligen Fähigkeiten“ 
das Klimasystem zu schützen (Art. 3 Abs. 1 UNFCCC). 
Mit dem Nullemissionsziel verknüpft sind aus Sicht 
des WBGU zwei neue Bedeutungen bzw. erweiterte 
 Perspektiven der „gemeinsamen Verantwortlichkeiten“, 
also der Verantwortlichkeiten, die von allen getragen 
werden. Diese beziehen sich erstens auf die Klimaver­
handlungen im engeren Sinne und verlangen von allen 
beteiligten Staaten verantwortliches und engagiertes 
Handeln zur Dekarbonisierung im eigenen Land. Zwei­
tens ist mit einer erweiterten Deutung der gemeinsamen 
Verantwortung auch eine Öffnung der Arena des Kli­

maschutzes für alle gesellschaftlichen Akteure verbun­
den, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Dekarbo­
nisierung und zum lokalen sowie globalen Klimaschutz 
beitragen sollen.

2 .3 .1 
Das Nullemissionsziel als gemeinsame 
 Verantwortung für alle Staaten

Der WBGU versteht es als gemeinsame Verantwortung 
aller Staaten, sich auf eine Reduktion der globalen und 
damit auch der nationalen CO2­Emissionen aus fossilen 
Energieträgern auf Null spätestens bis zum Jahr 2070 
zu einigen. Dies sollte idealerweise multilateral verein­
bart werden (Kap. 3) und würde Entwicklungen im neu­
eren internationalen Umweltrecht widerspiegeln, bei 
denen ein Prozess hin zur Symmetrie rechtlicher Ver­
pflichtungen für alle beteiligten Staaten zu beobach­
ten ist (z.  B. Minamata­Konvention; French und Raja­
mani, 2013). Diese Verantwortung, die sich vor allem am 
Vorsorgeprinzip orientiert, d.  h. die gemeinsame Sorge, 
irreversible Schäden für zukünftige Generationen im 

Kasten 2 .3-1

Gerechtigkeitsprinzipien und der Budgetansatz 
des WBGU

Ausgehend von der Erkenntnis, dass das Ausmaß des globalen 
Klimawandels maßgeblich durch die kumulierten CO2­Emissi­
onen bestimmt wird, hat der WBGU in seinem Gutachten zur 
Klimapolitik aus dem Jahr 2009 (WBGU, 2009a) ein Konzept 
für einen Weltklimavertrag vorgestellt. Nach diesem „Budge­
tansatz“ soll zunächst ein globales Emissionsbudget festgelegt 
werden; für die Einhaltung der 2  °C­Leitplanke mit einer Wahr­
scheinlichkeit von zwei Dritteln wären dies etwa 750 Gt CO2 
aus fossilen Quellen für den Zeitraum 2010 bis 2050. Dieses 
Globalbudget soll auf alle Staaten verteilt werden, und zwar 
anhand ihres Anteils an der Weltbevölkerung. Der Ansatz sieht 
weiterhin vor, dass sich alle Länder verpflichten, international 
und objektiv überprüfbare Dekarbonisierungsfahrpläne vor­
zulegen, die sich neben den nationalen CO2­Emissionsbudgets 
auch an den nationalen Emissionsminderungspotenzialen 
orientieren. Über­ oder Unterschreitungen der zugewiesenen 
Budgets sollen durch internationalen Emissionshandel ausge­
glichen werden können, wodurch Finanztransfers zwischen 
Hochemissions­ und Niedrigemissionsländern zu erwarten 
wären. Darüber hinaus sieht der Ansatz des WBGU vor, dass 
die Staaten als Ausgleich für ihre historischen Emissionen vor 
Beginn des Budgetzeitraums an betroffene Staaten Zahlungen 
für Anpassungsmaßnahmen leisten (WBGU, 2009a). 

Dem WBGU­Budgetansatz liegen das Vorsorgeprinzip, das 
Gleichheitsprinzip und das Verursacherprinzip zugrunde. 

Den Ausgangspunkt bilden die Verantwortung für künftige 
Generationen und das Vorsorgeprinzip. Dieses Prinzip fordert zu 
einem rechtzeitigen Handeln auf, um irreversible Schäden für 
zukünftige Generationen zu verhindern. Wie oben beschrieben 
wird dies in der Operationalisierung der 2  °C­Leitplanke durch 
die Festlegung eines globalen Emissionsbudgets aufgegriffen. 
Dieses begrenzte Budget erfordert, dass nicht nur die Zukunft 
der Industrieländer, sondern auch jene der Schwellen­ und 
Entwicklungsländer klimaverträglich gestaltet werden muss. 

Eine primär auf fossilen Energieträgern beruhende nachholen­
de Entwicklung würde die natürlichen Lebensgrundlagen der 
Menschheit aufs Spiel setzen.

Das Gleichheitsprinzip postuliert ein unterschiedsloses 
Recht Einzelner auf die Nutzung globaler Gemeinschaftsgü­
ter. Es ist bisher nicht rechtlich verankert, wird aber von vie­
len Staaten anerkannt. Dieses Prinzip legt eine Orientierung 
an den Pro­Kopf­Emissionen bei der Verteilung nationaler 
Emissionsbudgets nahe, das heißt, allen Staaten wird aus dem 
globalen Budget ein nationales Budget gemäß ihres Anteils 
an der Weltbevölkerung zugewiesen. Dieses limitierte Bud­
get ist jedoch nicht als individuell durchsetzbares Recht auf 
ein bestimmtes Pro­Kopf­Budget zu verstehen. Es stellt eine 
besondere Herausforderung für die Industrieländer dar, da ihre 
Pro­Kopf­Emissionen besonders stark sinken müssen.

Aus dem Verursacherprinzip schließlich ergibt sich für 
Industrieländer aufgrund ihrer hohen kumulierten Emissionen 
in der Vergangenheit und der zu erwartenden Übernutzung 
des Budgets eine besondere Verpflichtung zu Emissionsre­
duktionen, aber auch zu Kompensation denjenigen Ländern 
gegenüber, die ihr Budget im Sinne der gemeinsamen Verant­
wortung nicht ausnutzen. Es stellt aber gleichermaßen eine 
große Herausforderung für die Schwellenländer dar, deren 
aktuelle und kumulierte Emissionen derzeit stark steigen. Vor 
dem Hintergrund der intragenerationalen Gerechtigkeit sind 
Hochemissionsländer zudem in der besonderen Pflicht, dieje­
nigen Länder und Regionen zu unterstützen, die gegenwärtig 
von den Folgen des Klimawandels besonders bedroht sind.

Eine konkrete Operationalisierung des Budgetansatzes im 
Sinne des WBGU, d.  h. eine Pro­Kopf­Aufteilung des Budgets 
auf die Staaten, scheint vor dem Hintergrund der gegenwär­
tigen Situation der multilateralen Prozesse in den Klimaver­
handlungen keine hinreichende Unterstützung zu finden. Der 
WBGU hält jedoch weiterhin die normativen Grundlagen des 
Budgetansatzes, das heißt das Vorsorge­, Gleichheits­ und 
Verursacherprinzip, für einen wichtigen Orientierungsrahmen, 
zum Beispiel bei der Verantwortlichkeit für die Unterstützung 
von Anpassungsmaßnahmen (Kap. 3).
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Sinne der intergenerationalen Gerechtigkeit zu verhin­
dern, ist eine besondere Herausforderung für Schwel­
len­ und vor allem Entwicklungsländer, die sich bisher 
möglicherweise wenig in der Verantwortung für den glo­
balen Klimaschutz sehen, und verlangt auch von ihnen 
ein entschlossenes Handeln. Sie müssen ihr „Recht auf 
nach holende Entwicklung“ vor dem Hintergrund einer 
globalen Dekarbonisierungsstrategie neu deuten und 

gemeinsam mit den Industrieländern nachhaltige bzw. 
emissionsfreie Entwicklungspfade einschlagen. 

Entsprechend dem Prinzip der „gemeinsamen, 
aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und der 
jeweiligen Fähigkeiten“, das in Art. 3 Abs. 1 UNFCCC 
genannt wird, kann diese gemeinsame Verantwor­
tung aller Staaten aber nicht bedeuten, dass die finan­
ziellen Lasten der Transformation von jedem Land in 

Kasten 2 .3-2

CO2-Budget – Wo steht Deutschland? 

Der WBGU hat in seinem Gutachten „Kassensturz für den Welt­
klimavertrag – Der Budgetansatz“ vorgeschlagen, ein globales 
Emissionsbudget für die Zeit bis 2050 zu vereinbaren und dies 
nach einem Pro­Kopf­Ansatz auf die Staaten aufzuteilen. Im 
Folgenden werden zwei Optionen der Ausgestaltung erläutert 
und mit der möglichen Emissionsentwicklung in Deutschland 
verglichen.

Die vom WBGU favorisierte, mit „Zukunftsverantwortung“ 
bezeichnete Option legt ein globales Budget von 750 Mrd. t 
CO2 für den Zeitraum 2010 bis 2050 zugrunde, bei dem eine 
Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln besteht, die anthro­
pogene Klimaerwärmung auf 2  °C zu begrenzen. Dieses wird 
den einzelnen Staaten anhand ihres Anteils an der Weltbe­
völkerung im Jahr 2010 zugeteilt. Für Deutschland ergibt sich 
entsprechend seines geschätzten Bevölkerungsanteils von 
1,2  % der Weltbevölkerung ein Budget von 9 Mrd. t CO2 für 
den Zeitraum 2010 bis 2050 (WBGU, 2009).

Als weitere Option mit der Bezeichnung „Historische Ver­
antwortung“ hat der WBGU eine Budgetaufteilung ab dem 
Jahr 1990 skizziert. Dabei wird ein globales Emissionsbud­
get von 1.100 Mrd. t CO2 für den Zeitraum 1990 bis 2050 
zugrunde gelegt, das die Begrenzung der Erwärmung auf 2  °C 
mit einer Wahrscheinlichkeit von 75  % erlaubt. Entsprechend 
seines Anteils an der globalen Bevölkerung von 1,5% im Jahr 
1990 stünde Deutschland nach dieser Option ein Gesamtbud­
get von 17 Mrd. t CO2 für den Zeitraum 1990 bis 2050 zu. Dies 
Budget war bereits im Jahr 2009 ausgeschöpft (WBGU, 2009). 

Die Bundesregierung strebt bis 2020 eine Senkung der 
Treibhausgasemissionen von 40  % und bis 2050 eine Senkung 
von 80–95  % im Vergleich zu 1990 an. Im Auftrag des Bundes­
ministeriums für Wirtschaft und Technologie und des Bundes­

ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
wurden im Jahr 2010 Energieszenarien für die Umsetzung 
dieser Ziele entwickelt, die im Jahr 2011 nach dem Beschluss 
des Atomausstiegs durch weitere Szenarien ergänzt wurden 
(Schlesinger et al., 2010, 2011). 

Für die in Abbildung 2.3­1 skizzierte exemplarische 
Abschätzung der kumulierten CO2­Emissionen Deutschlands 
bis 2050 legt der WBGU ein Szenario mit Atomausstieg und 
ambitionierten CO2­Emissionsreduktionen aus der Studie von 
Schlesinger et al. (2011) zugrunde. Das Szenario enthält Emis­
sionswerte für die Jahre 2015, 2020, 2025 und 2030, die in 
der Abbildung linear verbunden wurden. Da das Szenario im 
Jahr 2030 endet, wurde für die Zeit zwischen 2030 und 2050 
eine weitere lineare Reduktion der Emissionen angenommen, 
wobei die Emissionen im Jahr 2050 um 87  % unter denen von 
1990 liegen. Die kumulierten CO2­Emissionen Deutschlands, 
entsprechend der Gesamtfläche unter der Kurve in Abbildung 
2.3­1, liegen in diesem Szenario bei 34 Mrd. t CO2 für den Zeit­
raum 1990 bis 2050. Davon entfallen 17 Mrd. t CO2 auf den 
Zeitraum 1990 bis 2009, und weitere 17 Mrd. t CO2 auf den 
Zeitraum 2010 bis 2050.

Wie bereits erwähnt, hat Deutschland sein Budget unter 
der Option „Historische Verantwortung“ bereits seit 2009 aus­
geschöpft. Unter der Option „Zukunftsverantwortung“ stünde 
dem Land zwischen 2010 und 2050 ein Budget von 9 Mrd. t 
CO2 zu, das in dem skizzierten Szenario im Laufe des Jahres 
2024 überschritten würde (Abb. 2.3­1). 

Diese Rechnung zeigt, dass Deutschland bei Beibehaltung 
seiner derzeitigen Ziele sein Kohlenstoffkonto in beiden Ver­
antwortungsszenarien überzieht. Daher müsste Deutschland 
Technologie­ und Finanztransfers leisten, um andere Län­
der bei ihrer Emissionsreduktion zu unterstützen oder auch 
Anpassungsmaßnahmen fördern sowie Verluste und Schäden 
kompensieren.

Abbildung 2 .3-1
Skizze der möglichen CO2­
Emissionsentwicklung 
Deutschlands bei Umsetzung der 
derzeitigen Klimaschutzziele der 
Regierung sowie die nach dem 
WBGU­Budgetansatz erlaubten 
Emissionen. Bei der Option 
„Historische Verantwortung“, 
die ein globales Budget ab 1990 
auf alle Staaten aufteilt, hat 
Deutschland sein Budget schon seit 
2009 ausgeschöpft. Bei der Option 
„Zukunftsverantwortung“, die ein 
Globalbudget ab 2010 aufteilt, wird 
Deutschland sein Budget im Laufe 
des Jahres 2024 überschreiten, 
wenn es dem skizzierten 
Emissionsverlauf folgt. 
Quelle: WBGU, unter Verwendung 
von Daten aus Schlesinger et al., 
2011
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gleicher Art und Weise getragen werden. Aus Sicht des 
WBGU können auch hier der WBGU­Budgetansatz und 
die dahinter stehenden Prinzipien eine klare Orientie­
rung bieten. Insbesondere die Länder mit gegenwärtig 
und historisch hohen Pro­Kopf­Emissionen sind nach 
den Prinzipien der Gleichheit und der Verursachung in 
der Verantwortung, nicht nur ihre eigene Dekarbonisie­
rung rasch voranzutreiben, sondern auch andere Staaten 
finanziell und technologisch, sowie durch Wissenstrans­
fer und Kapazitätsauf­ und ­ausbau (capacity building) 
bei der Transformation in Richtung einer klimaverträg­
lichen Gesellschaft zu unterstützen. Diese Verantwor­
tung betrifft in zunehmendem Maße auch die Schwel­
lenländer, die einem emissionsintensiven Entwicklungs­
pfad folgen und deren absolute und Pro­Kopf­Emissi­
onen stark steigen (Kap. 1.9.1). Für die Schwellenländer 
bedeutet dies eine Veränderung ihres Selbstbildes und 
ihrer Rolle in den Klimaverhandlungen: Als Mitverur­
sacher sind sie nicht nur mit der Anforderung konfron­
tiert, ihren eigenen Entwicklungspfad zu transformie­
ren, sondern zunehmend mehr Verantwortung für den 
globalen Klimaschutz zu übernehmen. 

Die Operationalisierung der Verantwortung der Hoch­
emissionsländer zur finanziellen und technologischen 
Unterstützung sowie zum Kapazitätsauf­ und ­ausbau 
sollte aus Sicht des WBGU einen zentralen Punkt der 
Gerechtigkeitsdebatte im Hinblick auf den Klimaschutz 
darstellen. 

Die bisherige Bilanz der multilateralen Prozesse im 
Rahmen der UNFCCC zeigt, dass ein Durchbruch im 
internationalen Klimaschutz mit einer Einigung der 
Staatengemeinschaft auf ambitionierte Dekarbonisie­
rungsziele und eine gerechte Verteilung der Lasten noch 
aussteht. Ob die jüngst gesendeten positiven Signale 
aus den USA und China in Sachen Klimaschutz darauf 
hindeuten, dass es 2015 in Paris zu einer Trendwende 
und einem neuem, anspruchsvollem Abkommen kommt, 
bleibt abzuwarten. Der WBGU bewertet die Aktivitäten 
im Rahmen der UNFCCC weiterhin als wichtig und erar­
beitet im weiteren Verlauf des Gutachtens konkrete Vor­
schläge für deren Weiterentwicklung (Kap. 3). Weitere, 
möglicherweise entscheidende Impulse für den globa­
len Klimaschutz werden aus anderen Arenen erwartet, 
in denen Initiativen entstehen, die den Erwartungsdruck 
in Richtung multilateraler Verhandlungen erhöhen kön­
nen und eigene Lösungsansätze für den Klimaschutz 
entwerfen (Kap. 4).

2 .3 .2 
Das Nullemissionsziel als gemeinsame 
 Verantwortung aller gesellschaftlichen Akteure

Aus Sicht des WBGU ergibt sich aus dem Nullemissi­
onsziel die Perspektive, die gemeinsame Verantwortung 
für den Klimaschutz stärker auszuweiten und alle rele­
vanten Akteure – ob Staaten, Kommunen, Unterneh­
men oder einzelne Bürger und Bürgerinnen – einzu­
beziehen und sie zu motivieren, sich gleichermaßen in 

ihrem Handeln auf das Nullemissionsziel hin zu orientie­
ren. Dies erscheint vor allem deswegen sinnvoll, weil die 
aktuellen multilateralen Prozesse und die hierin beson­
ders einflussreichen Akteure – wie die USA, China und 
Europa – noch blockiert wirken in kurzfristigen ökono­
mischen und geopolitischen Interessen und Wahrneh­
mungen. In der globalen Zivilgesellschaft (Kirchen, Ver­
bände, Bürgerinitiativen) sowie zunehmend auch auf 
der Ebene von Städten und in immer mehr Unterneh­
men wächst das Unbehagen über diese Blockaden, und 
es mehren sich Bestrebungen, auf die Klimapolitik Ein­
fluss zu nehmen (Kap. 4.1). 

Gleichzeitig wird von diesen Akteursgruppen eine 
hohe Bereitschaft zur Übernahme individueller und kol­
lektiver Verantwortung für die Verursachung und die 
Vermeidung des Klimawandels gezeigt. Auf nationaler 
und internationaler Ebene lässt sich feststellen, dass Kir­
chen, Stiftungen und Gewerkschaften als bedeutende 
moralische Instanzen sowohl einzeln als auch in Bünd­
nissen regelmäßig konkrete Impulse und Vorschläge in 
Richtung Klimapolitik senden, um Erwartungs­ und 
Handlungsdruck aufzubauen (z.  B. EKD, 2013a; ITUC, 
2010; Verolme et al., 2013). Der Tenor in diesen ver­
schiedenen Publikationen ist dabei ähnlich: Gefor­
dert wird ein ernsthafteres und stärker auf den aktiven 
Klimaschutz hin orientiertes Engagement, das auf der 
Wahrnehmung und Übernahme der hohen eigenen Ver­
antwortung und einem sensiblen Umgang mit Gerech­
tigkeitsfragen fußt. Die jeweiligen Protagonisten sehen 
sich dabei auch selbst in der Verantwortung, am Klima­
schutz sowohl auf internationaler Ebene als auch vor 
Ort im eigenen Handlungsbereich zu arbeiten (z.  B. Kli­
maschutzbericht der Evangelischen Kirche: EKD, 2011). 
Hierbei orientieren sie sich explizit oder implizit an den 
normativen Grundlagen von Vorsorge­, Gleichheits­ 
und Verursacherprinzip. Sie richten ihr eigenes Han­
deln im Sinne des kategorischen Imperativs aus und 
wollen nicht mehr länger mitverantwortlich dafür sein, 
dass Klimaschutz weiter verzögert und die 2  °C­Leit­
planke überschritten wird. Beispiele dafür sind die viel­
fältigen neuen Initiativen, die in den letzten Jahren in 
Kommunen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in höherer 
Dichte entstanden sind und Wege zur Überwindung von 
Blockaden im Klimaschutz aufzeigen, wie „Sustainable 
Energy for All“, „Dekarbonisierung 2050“, „klimaneu­
trale Kirche“ oder die Netzwerke und Selbstverpflich­
tungen von Städten und Unternehmen.

2 .3 .3 
Eine neue Verantwortungsarchitektur für den 
 Klimaschutz: Das Zusammenspiel zwischen 
 Weltbürgerbewegung und Multilateralismus

Sollte der multilaterale Prozess als Königsweg der 
Lösung eines globalen Gemeingutproblems stagnieren, 
ist damit noch lange nicht die Klimapolitik im Sinne 
einer globalen Verantwortungsübernahme für den 
Klimaschutz gescheitert. Aufgrund der oben vorgeschla­
genen erweiterten Definition der „gemeinsamen Verant­
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Kernbotschaften  2.4

wortung“ sowie dem Nullemissionsziel ist ohnehin die 
gesamte Weltgesellschaft und sind alle gesellschaft­
lichen Akteure auch unabhängig von multilateraler oder 
internationaler Kooperation in der Pflicht. In Kapitel 4 
werden Initiativen mit einem vielversprechenden trans­
formativen Potenzial vorgestellt und es wird erläutert, 
wie deren Impulse für den globalen Klimaschutz ver­
stärkt werden können. 

Die Zielperspektive ist dabei jedoch nicht, die Ver­
antwortung für den globalen Klimaschutz von der poli­
tischen auf eine andere gesellschaftliche Ebene zu dele­
gieren. Es geht vielmehr darum, die Initiativen unter­
schiedlicher gesellschaftlicher Akteure und Akteurs­
konstellationen mit den multilateralen Verhandlungen 
in einer sich neu formierenden Verantwortungsarchi­
tektur zu verbinden. Wie in Kapitel 4.6 und Kapitel 6 
weiter ausgeführt wird, kann durch die zunehmende 
Verantwortungsaneignung der globalen Zivilgesell­
schaft eine stärker horizontale Verteilung von Verant­
wortung erreicht werden, die die vertikale Delegation 
von Verantwortung an die Klimadiplomatie kraftvoll 
ergänzt. Dabei können die unterschiedlichen Initiativen 
einander verstärken und ihre Wirkung auf verschie­
dene Akteursebenen ausdehnen. Die daraus entste­
hende Weltbürgerbewegung (Appiah, 2006; Beck, 2009; 
Benhabib, 2006) gibt Impulse an staatliche Akteure der 
internationalen Klimadiplomatie. Sie kann die Verhand­
lungen durch die Erweiterung des Wertehorizonts und 
das Aufzeigen vorbildhafter klimaschützender Prak­
tiken und Entwicklungspfade vitalisieren. Das Zusam­
menspiel von Weltbürgerbewegung und multilateraler 
Klimadiplomatie kann weiterhin gestärkt werden, indem 
vielversprechenden Initiativen optimale Rahmenbedin­
gungen zur Diffusion und Vernetzung geboten werden 
und ihnen Mitwirkung in der globalen klimapolitischen 
Arena ermöglicht wird.

2 .4
Kernbotschaften

 > Die 2  °C­Leitplanke und die daraus folgende Fokus­
sierung auf das Nullemissionsziel für jedes einzelne 
Land, jede Region und jeden gesellschaftlichen Sek­
tor sollten als politisches Ziel und normative Orientie­
rung in den Klimaverhandlungen beibehalten und 
verbindlich verankert werden.

 > Unabhängig von einer globalen Einigung ist es die 
Verantwortung aller Länder, einen Transformations­
prozess zu einer CO2­emissionsfreien Wirtschafts­
weise einzuleiten und umzusetzen, um auch zukünf­
tigen Generationen Handlungsoptionen und Ent­
wicklungschancen zu bewahren.

 > Aufgrund ihres hohen Anteils an der Verursachung 
des Klimawandels ist es die Verantwortung der Hoch­
emissionsländer, die Niedrigemissionsländer in ihrer 
Transformation zu unterstützen.

 > Für die weiteren Klimaverhandlungen ist es sinnvoll, 
sich auf grundlegende Gerechtigkeitsprinzipien (wie 

das Vorsorge­, Gleichheits­ und Verursachungs­
prinzip) zu einigen und sich in der Bewertung der 
Ziele der einzelnen Länder auf diese zu beziehen.

 > Die Perspektive, dass die CO2­Emissionen bis 
 spätestens 2070 auf Null sinken müssen, bietet 
Akteuren auf allen Ebenen und in allen gesellschaft­
lichen Bereichen eine klare Orientierung für ihr Han­
deln, wodurch sie ihre Mitverantwortung für das 
Erreichen des Nullemissionsziels tragen können.
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Die Verhandlungen zur internationalen Klimapolitik 
unter dem Dach der Klimarahmenkonvention ( United 
Nations Framework Convention on Climate Change, 
UNFCCC) bestehen derzeit im Wesentlichen (1) aus 
einem Mandat, den Klimaschutz bis 2020 zu verstär­
ken sowie (2) aus einem Mandat zur Aushandlung eines 
für alle Staaten gültigen Klimaabkommens ab 2020 
( „Durban­Mandat“; Kasten 3­1). Die Basis für die inter­
nationale Klimapolitik ist der Konsens, dass die globale 
Erwärmung unterhalb von 2  °C gehalten werden soll.

Für die Zeit bis 2020 besteht ein Flickenteppich ver­
bindlicher und unverbindlicher Vereinbarungen. Eine 
kleine Gruppe von Staaten, darunter z.  B. die Mitglied­
staaten der EU, hat sich auf eine zweite Verpflich­
tungsperiode des Kyoto­Protokolls (2012–2020) und 
die Erfüllung verbindlicher quantitativer Klimaschutz­
ziele verpflichtet. Des Weiteren waren alle Staaten auf­
gefordert, geplante Emissionsminderungen und Ziele 
für den Zeitraum 2012 bis 2020 offenzulegen. Dabei 
handelt es sich allerdings nicht um verbindliche Ver­
pflichtungen, sondern um ein sogenanntes „Pledge­
and­Review­ Verfahren“, bei dem zunächst die Staaten 
 Klimaschutzziele zusichern (pledge), die ihnen realis­
tisch erreichbar erscheinen. Die Zielerreichung wird 
zwar überprüft (review), aber es gibt keinerlei Sankti­
onen bei Nichterreichung. Rund 60 Länder haben solche 
Zusagen zur Verringerung ihrer Emissionen gemacht. 
Die von den Staaten bislang vorgelegten Ziele reichen 
insgesamt jedoch bei weitem nicht aus, um einen ambi­
tionierten und effektiven Klimaschutz sicherzustel­
len, der die Einhaltung der 2  °C­Leitplanke gewährlei­
stet (UNEP, 2013a). Alle Staaten sind derzeit aufgefor­
dert, die Ambition ihrer Klimaschutzziele bis 2020 zu 
erhöhen. 

Für die Zeit nach 2020 soll laut dem in Durban ver­
einbarten Mandat bis 2015 ein neues, verbindliches 
Abkommen mit Geltung für alle Mitgliedstaaten der 
UNFCCC ausgehandelt werden (Kasten 3­1). 

Der WBGU empfiehlt die Verabschiedung des Pari­
ser Abkommens in Form eines Protokolls gemäß Art. 17 
UNFCCC (Abb. 3­1). Ein auf dieser Grundlage im Kon­
sens vereinbartes Protokoll ist rechtsverbindlich. Ent­
scheidungen der COP mit Soft­law­Charakter sollten 
das Protokoll präzisieren und gegebenenfalls ergänzen. 
Dieses Vorgehen war auch in den bisherigen Prozessen 
der UNFCCC üblich, so wurde z.  B. das Kyoto­Protokoll 
durch die COP­Entscheidung der „Marrakesh Accords“ 

ausgestaltet (WBGU, 2003b), und hat sich bewährt.
Der WBGU ist überzeugt, dass für das globale Problem 

des Klimawandels eine internationale Lösung unver­
zichtbar ist, die alle 196 Vertragsparteien der UNFCCC 
(Stand: Juli 2014) einbezieht. Politische Interessens­
gegensätze zwischen Entwicklungs­, Schwellen­ und 
Industrieländern sowie innerhalb der Industrieländer 
blockieren derzeit einen Fortschritt unter dem Dach der 
UNFCCC. Trotz seiner Unbestimmtheit bietet das Dur­
ban­Mandat dennoch eine neue Chance, im Zusammen­
spiel mit anderen zwischenstaatlichen sowie zivilgesell­
schaftlichen Prozessen wirksame universelle Maßnah­
men zur Bekämpfung des weiter fortschreitenden glo­
balen Klimawandels zu vereinbaren. Im Folgenden legt 
der WBGU Empfehlungen vor, wie das geplante Pariser 
Klimaabkommen so ausgestaltet werden kann, dass es 
eine möglichst große Wirkung erzielt, und gleichzeitig 
eine realistische Chance für eine politische Machbarkeit 
besteht.

Der nachfolgenden Bewertung und den hierauf beru­
henden Empfehlungen liegt eine Analyse einer Viel­
zahl wissenschaftlicher und politischer Vorschläge und 
Entwürfe zu Zielen und Inhalten eines Pariser Abkom­
mens zugrunde. Ohne einen Anspruch auf Vollständig­
keit zu erheben, wird eine Auswahl bedeutender Vor­
schläge zum geplanten Pariser Klimaabkommen in der 
Tabelle 3­1 vergleichend vorgestellt (Kasten 3­2). Der 
WBGU schließt sich keinem der Vorschläge in Gänze an, 
sondern entwickelt unter Berücksichtigung der Debatte 
um das geplante Pariser Klimaabkommen und der poli­
tischen Machbarkeit einen Vorschlag für ein Protokoll, 
das mit bisherigen Ansätzen des WBGU zur 2  °C­Leit­
planke kompatibel ist. Ein zentrales Element des Vor­
schlags ist die Prozeduralisierung der 2  °C­Leitplanke, 
das heißt durch Information, Beteiligung und Rechts­
schutz soll es der Weltzivilgesellschaft ermöglicht wer­
den, die Klimaschutzbemühungen der Vertragsstaaten 
am globalen Langfristziel (Kap. 3.3.1.2) zu messen, 
zu bewerten und zu kontrollieren, wobei der WBGU­ 
Budgetansatz (WBGU, 2009a) als Orientierung dienen 
sollte (1). Neben dieser Demokratisierung des inter­
nationalen Klimaschutzregimes beinhaltet der WBGU­
Vorschlag, (2) ambitionierte Akteure im Klimaschutz, 
wie beispielsweise Städtenetzwerke und Allianzen von 
Energiewendestaaten, mittels des Protokolls zu för­
dern und damit einen Kulturwandel des multilateralen 
 Klimaschutzes einzuleiten, der sich nicht an den brem­

Vorschlag für ein Pariser 
Klimaprotokoll 2015 
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senden, sondern an den ambitionierten Akteuren orien­
tiert. Zudem sollen (3) ein anspruchsvolles Pledge­and­
Review­Verfahren verbindlich verankert und (4) die Ein­
haltung der finanziellen Zusagen der Industriestaaten 
erreicht werden, ab 2020 jedes Jahr 100 Mrd. US­$ für 
die Unterstützung von Klimaschutz und Anpassung in 
Entwicklungsländern zu mobilisieren.

3 .1
Leitkonzept: Prozeduralisierung der  
2  °C-Leitplanke 

Die Verhandlungen über ein Post­Kyoto­Klimaabkom­
men sind deshalb in einer Sackgasse angelangt, weil die 
Vertragsstaaten sich nicht auf neue international ver­
bindliche Reduktionsziele einigen wollen. 

Daher erscheint es aus WBGU­Sicht sinnvoll, den 
Schwerpunkt eines neuen Klimaabkommens 2015 auf 
vertragsstaatliche Freiwilligkeit und Flexibilität in Bezug 
auf Klimaschutzziele und Dekarbonisierungsfahrpläne 
zu legen. Um möglichst viele Vertragsstaaten dazu zu 
bewegen, ein neues Klimaabkommen in Paris zu unter­
zeichnen, sollte die Bestimmung des „Wieviel“ und des 
„Wie“ der einzelstaatlichen Beiträge zum Klimaschutz, 
zur Klimaanpassung und zum Umgang mit Verlusten 
und Schäden den Vertragsstaaten obliegen. Eine der­
artige Flexibilität und Freiwilligkeit in Form der Selbst­
verpflichtung eröffnet den Vertragsstaaten Gestaltungs­
spielräume. Sie trägt allerdings nur dann zum Klima­
schutz bei, wenn erstens die Staaten verpflichtet wer­
den, Klimaschutzziele und Dekarbonisierungsfahrpläne 
vorzulegen und zweitens diese nicht nur durch die Ver­
einten Nationen, sondern auch durch die Weltzivilge­
sellschaft einsehbar, bewertbar und kontrollierbar sind. 

Dazu bedarf es flankierender Verfahrensregelungen, 
die die Rückbindung von Bewertungen und Entschei­
dungen an den internationalen Stand der Klimawissen­
schaft gewährleisten sowie Transparenz, Partizipation 
und Kontrollmöglichkeiten sicherstellen. Insoweit ver­
folgt der WBGU einen Ansatz, der als Prozeduralisie­

rung der 2  °C­Leitplanke bezeichnet werden kann, da 
keine materiellen Reduktionsziele verpflichtend verein­
bart werden.

Das Ausmaß („Wieviel“) und die Art („Wie“) der 
einzelstaatlichen Beiträge zur Dekarbonisierung wer­
den vielmehr freiwillig – ohne weitere völkerrecht­
liche Vorgaben – durch die Vertragsstaaten selbst fest­
gelegt. Sie sind aber zum „Ob“, also der Entwicklung 
von  Klimaschutzzielen bis z.  B. 2030 und Dekarboni­
sierungsfahrplänen bis spätestens 2070, verpflichtet. 
Insoweit verfolgt der WBGU­Vorschlag für das Pariser 
 Klimaprotokoll einen „hybriden Ansatz“ mit verpflich­
tenden und freiwilligen Elementen. 

Im Unterschied zum Verhandlungsprozess über neue 
globale Entwicklungsziele (SDG­Prozess), für welchen 
der WBGU die Anerkennung der 2  °C­Grenze als eine 
umweltbezogene planetarische Leitplanke zur Sicherung 
der Erdsystemleistungen empfiehlt (WBGU, 2014), ist 
die 2  °C­Leitplanke von den Vertragsstaaten der UNFCCC 
im Rahmen des Klimaregimes bereits mehrfach aner­
kannt worden. Dennoch ist rechtlich zweifelhaft, ob sie 
schon eine völkergewohnheitsrechtlich anerkannte Ziel­
setzung im Klimaregime und damit die Grenze zu einer 
gefährlichen anthropogenen Störung des Klimasystems 
im Sinne des Art. 2 UNFCCC  markiert. Um diese Rechts­
unsicherheit zu beseitigen, empfiehlt der WBGU, die 
2  °C­Leitplanke rechtsverbindlich in einem Pariser Pro­
tokoll zu verankern (WBGU, 2011, 2014). Unabdingbare 
Voraussetzung (conditio sine qua non) für die Einhaltung 
der 2  °C­Grenze ist die wissenschaftlich ableitbare, lang­
fristige Zielsetzung, CO2­Emissionen aus fossilen Ener­
gieträgern in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts welt­
weit auf Null abzusenken; der WBGU empfiehlt, dies bis 
spätestens 2070 anzustreben (Kap. 1.4, 2). Dieses glo­
bale Langfristziel sollte im Pariser Protokoll ebenfalls 
rechtsverbindlich verankert werden (Kap. 3.3.1.2).

Angesichts des bisherigen globalen Temperaturan­
stiegs kann sich das Pariser Klimaprotokoll allerdings 
nicht auf Klimaschutzmaßnahmen beschränken, son­
dern muss auch Regelungen zur Anpassung an den Kli­
mawandel und zum Umgang mit durch Klimawandel 

Kasten 3-1

Das Durban-Mandat

Aus dem Mandat von Durban (UNFCCC, 2011) geht nicht klar 
hervor, welche Rechtsform, Ziele und Instrumente das neue 
verbindliche Abkommen haben soll. Dies wird seither intensiv 
diskutiert. Einigkeit besteht darin, auf der Vertragsstaaten­
konferenz (Conference of the Parties, COP) im Jahr 2015 in 
Paris den neuen Vertrag zu verabschieden, der ab 2020 für 
alle Vertragsstaaten der UNFCCC gelten soll und dessen Ambi­
tionsniveau höher ist als zuvor. Das Durban­Mandat eröffnet 
im Prinzip auch die Option, ein gänzlich neues Abkommen zu 
vereinbaren, das die Klimarahmenkonvention (UNFCCC) erset­
zen könnte. Eine derartige Option wird gegenwärtig lediglich 
am Rande diskutiert, da die Staaten weiterhin nach Lösungen 
unter dem Dach der UNFCCC suchen. Das ist aus Sicht des 
WBGU auch zu begrüßen, denn die Entwicklung und Ver­
einbarung eines gänzlich neuen Abkommens würde effektive 

Treibhausgasreduktionen erheblich verzögern. Die UNFCCC 
verfügt bereits über eine nahezu universelle Beteiligung der 
Staaten (196 Vertragsparteien), die keinesfalls aufs Spiel 
gesetzt werden sollte. Der Versuch, die UNFCCC zu ersetzen, 
würde letztlich den ohnehin fragmentarischen Charakter des 
internationalen Klimaschutzrechts weiter verstärken sowie 
ambitionierte Lösungen erschweren und verzögern. 

Es wird intensiv diskutiert, ob die COP in Paris lediglich 
ein oder mehrere „Entscheidungen“ (COP Decisions), also nicht 
rechtsverbindliches Völkerrecht (soft law), treffen sollte. Soft 
law ist zwar im Rahmen von internationalen Umweltkonven­
tionen eine wichtige Ergänzung des verbindlichen Rechts (zur 
Rolle von soft law im Umweltvölkerrecht: French und Raja­
mani, 2013), die Beschränkung auf soft law entspricht jedoch 
nicht dem Durban­Mandat, da dieses auf ein Ergebnis mit 
Rechtskraft gerichtet ist. Der gänzliche Verzicht auf ein ver­
bindliches Regelwerk ist mithin abzulehnen.
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VERFAHREN, PROZESSESTAATEN WELTBÜRGERGESELLSCHAFT
& CLUBS
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(WBGU-Vorschlag)
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lich berücksichtigt

stellt Stand der 
Wissenschaft bereit
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Abbildung 3-1
Der WBGU­Vorschlag für ein Pariser Klimaprotokoll. Grundlagen sind das Vorsorge­, Verursacher­ und Gleichheitsprinzip. 
Die Vertragsstaaten der UNFCCC verpflichten sich auf zwei verbindliche Teile des Pariser Klimaprotokolls. Der allgemeine 
Teil des Pariser Klimaprotokolls würde die Vertragsstaaten zur Einbeziehung wissenschaftlichen Sachverstands und zur 
Gewährleistung von Teilhaberechten verpflichten, um Transparenz und Kontrolle durch die Weltbürgergesellschaft zu 
fördern. Diese Maßgaben wären für alle Bereiche und Mechanismen des besonderen Teils gültig. Im besonderen Teil des 
Protokolls würden die 2  °C­Leitplanke und als deren Konkretisierung das Ziel der CO2­Nullemissionen bis spätestens zum Jahr 
2070 verbindlich verankert. Zur Erfüllung dieser Verpflichtungen empfiehlt der WBGU ein Pledge­and­Review­Verfahren. 
Pledges wären (1) freiwillige Selbstverpflichtungen in Form konkreter Emissionsminderungsziele bis zum Jahr 2030 und (2) 
Dekarbonisierungsfahrpläne bis zum Jahr 2070. Die Pledges würden einer verbindlichen Überprüfung (Review) unterzogen. 
Durch regelmäßige Messung, Berichterstattung und Validierung (Monitoring, Reporting and Verification, MRV) wird die 
Einhaltung der festgelegten Ziele überprüft. Der besondere Teil des Abkommens sollte Regelungen zu Technologietransfer, 
Finanzierung, flexiblen Mechanismen, Anpassung und dem Umgang mit Verlusten und Schäden enthalten. Besonders für den 
Klimaschutz engagierte Vorreiter­Clubs und Netzwerke könnten bevorzugten Zugang zu Finanzierung oder Technologietransfer 
erhalten. 
Quelle: WBGU
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erzeugten Verlusten und Schäden (Loss and Damage) 
enthalten. Die drei Bereiche Klimaschutz, Anpassung 
und Umgang mit Verlusten und Schäden sollten als 
instrumentelle Kaskade ausgestaltet werden: Wie auch 
bislang zielen Maßnahmen im Sinne des Vorsorgeprin­
zips in erster Linie auf Klimaschutz, also auf die Vor­
beugung und Verhinderung einer „gefährlichen anthro­
pogenen Störung des Klimasystems“ (Art. 2 UNFCCC). 
Anpassungsmaßnahmen sind auf einer darunterlie­
genden zweiten Stufe darauf gerichtet, die bereits ein­
getretenen sowie die zu erwartenden Wirkungen des 
Klimawandels abzumildern und zu begrenzen, um die 
Gefahren und Risiken zu vermindern. Auf einer dritten 
Stufe bedarf es schließlich Maßnahmen zum Umgang 
mit bereits durch den Klimawandel entstandenen sowie 
mit zukünftig entstehenden Verlusten und Schäden.

Nach Ansicht des WBGU sollten in einem „allgemei­
nen Teil“ des Pariser Protokolls für diese drei Bereiche 
übergreifende, prozedurale Regelungen zur Einbezie­
hung wissenschaftlichen Sachverstands, zur Transpa­
renz von Bewertungs­, Entscheidungs­ und Kontroll­
verfahren sowie zur Partizipation und Rechtsschutz­
möglichkeiten verbindlich verankert werden (Kap. 3.2). 
In den „besonderen Teil“ des Pariser Protokolls sollten 
spezielle Instrumente zu den drei Bereichen Klimaschutz 
(2  °C­Leitplanke, globales Langfristziel, Pledge­and­
Review­Verfahren), Anpassung (Ausbau vorhandener 
Mechanismen) sowie Umgang mit Verlusten und Schä­
den (Warschau­Mechanismus) verbindlich aufgenom­

men werden (Kap. 3.3). Der besondere Teil sollte zudem 
Regelungen zu den Instrumenten der flexiblen Mecha­
nismen, des Technologietransfers und der Finanzierung 
beinhalten.

Wie bereits erwähnt, sollte das Pariser Protokoll 
durch einen hybriden Ansatz gekennzeichnet sein, 
der auf einer Kombination verbindlicher und freiwilli­
ger Elemente basiert (Edenhofer et al., 2013). Da in der 
UNFCCC verhandelte, international verbindliche Ver­
pflichtungen zu Emissionsminderungen für alle Länder 
im Sinn eines „Top­down­Ansatzes“ politisch weithin als 
nicht realistisch angesehen werden, sollten im Rahmen 
eines Pledge­and­Review­Verfahrens (Kap. 3.3.1.3) 
Zielsetzungen, die mit der nationalen Politik konsi­
stent sind (pledge), von den Vertragsstaaten im Sinn 
eines „Bottom­up­Ansatzes“ frei gewählt werden kön­
nen. Ein verbindliches Element wäre vor allem die Ver­
pflichtung der Staaten, sich nationale Klimaschutz­
ziele zu setzen, diese im Rahmen der UNFCCC vorzule­
gen und bis z.  B. 2030 national umzusetzen. Besonders 
relevant sind hierbei Emissionsminderungsziele. Für die 
Ziele sollten alle relevanten Rahmenbedingungen ange­
geben werden, die das Ziel international vergleichbar 
machen, so dass eine wissenschaftliche Überprüfung der 
global aggregierten Ziele im Hinblick auf die 2  °C­Leit­
planke möglich ist. Die Ziele sollten im Rahmen natio­
naler, strategischer Dekarbonisierungsfahrpläne vorge­
legt werden, die erläutern, wie das globale Langfristziel, 
bis spätestens 2070 alle CO2­Emissionen zu vermeiden, 
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Pariser Protokoll: Allgemeiner Teil  3.2

im jeweiligen nationalen Kontext erreicht werden soll 
(WBGU, 2009a, 2014). Auch die Vorlage von Dekarbo­
nisierungsfahrplänen sollte eine verbindliche Verpflich­
tung sein. 

An die Zielsetzung sollte sich eine Überprüfung 
(review) durch eine Stelle der Vereinten Nationen 
anschließen. Damit sollte soll u.  a. geprüft werden, ob 
die vorgelegten nationalen Ziele zusammengenommen 
ausreichen, um auf einen globalen Emissionspfad zu 
kommen, der die Einhaltung der 2  °C­Leitplanke ermög­
licht. Diese Überprüfung sollte ebenfalls Bestandteil 
des verbindlichen Protokolls sein, ebenso wie Vereinba­
rungen zur Messung, Berichterstattung und Validierung 
(Monitoring, Reporting and Verification, MRV) aller 
vereinbarten Maßnahmen, die sich regelmäßig wieder­
holen soll. 

Dieser Ansatz ist zunächst vor allem darauf ausge­
richtet, einen für alle Länder akzeptablen Kompromiss 
anzubieten. Die Ambitionen sollten im wiederholten 
Pledge­and­Review­Verfahren im Wechselspiel mit den 
nationalen Klimapolitiken der Vertragsstaaten nach und 
nach gesteigert werden. 

Abbildung 3.1­1 zeigt den WBGU­Vorschlag für 
ein Pariser Klimaprotokoll. Es wird gezeigt, wie durch 
die Prozeduralisierung der 2  °C­Leitplanke im Pariser 
 Klimaprotokoll eine Verknüpfung zwischen staatlichem 
Multilateralismus und anderen Akteuren, wie beispiels­
weise Umweltverbänden, entstehen kann.

3 .2
Pariser Protokoll: Allgemeiner Teil

Der WBGU empfiehlt, in einem allgemeinen Teil des Pari­
ser Protokolls 2015 für die drei Bereiche Klimaschutz, 
Anpassung und Umgang mit Verlusten und Schäden 
übergreifende Regelungen zu folgenden Punkten aufzu­
nehmen und verbindlich zu verankern: 

 > Verfahrensrechtliche Einbeziehung wissenschaftli­
chen Sachverstands (IPCC) in Bewertungs­, Entschei­
dungs­ und Kontrollverfahren, 

 > Verbesserung der Transparenz, insbesondere durch 
Zugang zu Informationen für Jedermann und Ver­
pflichtungen zur Veröffentlichung von Dokumenten 
sowie das Recht zur Abgabe von Stellungnahmen 
(Partizipation) und Rechtsschutzmöglichkeiten (Ver­
bandsklage) für „Sachwalter des Klimaschutzes“, also 
Verbände/NRO, die ihr Interesse am Klimaschutz 
nachweisen und – z.  B. durch die Vertragsstaaten – 
anerkannt werden müssen.

Der allgemeine Teil des Pariser Klimaprotokolls sollte 
damit in erster Linie aus verbindlichen prozeduralen 
Regelungen bestehen, die zur Demokratisierung und 
Effektivität des Protokolls beitragen sollen und die im 
Folgenden näher erläutert werden.

3 .2 .1 
Wissenschaftliche Expertise rechtsverbindlich 
verankern

Maßnahmen zu Klimaschutz, Anpassung und Umgang 
mit Verlusten und Schäden sollten wissenschaftlich fun­

Kasten 3 .2-1

Die Aarhus-Konvention

Das am 25. Juni 1998 im dänischen Aarhus verabschiede­
te Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die 
Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und 
den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten, die sog. 
Aarhus­Konvention, wurde von der Wirtschaftskommissi­
on für Europa (United Nations Economic Commission for 
Europe, UNECE) entwickelt und trat 2001 in Kraft. Sie hat 
47 Vertragsparteien inklusive der EU (Stand: Juli 2014). Die 
Aarhus­Konvention ist nicht auf Staaten der UNECE­Region 
begrenzt, sondern jedes Mitglied der Vereinten Nationen 
kann – nach Zustimmung der Vertragsstaatenkonferenz – der 
Konvention beitreten (vgl. Art. 19 Aarhus­Konvention). Ziel 
der Konvention ist es, die Zivilgesellschaft, d.  h. Individu­
en und Nichtregierungsorganisationen, zu mobilisieren, sich 
umweltschützend einzusetzen und eine bessere Durchsetzung 
des Umweltrechts in den Mitgliedstaaten zu bewirken (Erb­
guth und Schlacke, 2014). Die Konvention kodifiziert eine im 
Umwelt(völker­)recht neuartige Rechtsentwicklung, indem 
sie die Mitgliedstaaten verpflichtet, Einzelnen und Verbänden 
Informationsansprüche, Beteiligungsrechte und Zugangsrech­
te zu gerichtlichen oder außergerichtlichen Kontrollverfahren 
zu gewähren. Damit enthält die Konvention nicht nur Vor­

gaben für Staaten, sondern verpflichtet die Vertragsstaaten 
gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern (Schlacke, 2008). 
Ziel der Aarhus­Konvention ist es, Entscheidungsverfahren in 
Umweltangelegenheiten transparenter zu gestalten und durch 
die Einbeziehung der Zivilgesellschaft in ihrer Qualität zu ver­
bessern sowie den behördlichen Vollzug von Umweltrecht zu 
kontrollieren (Schlacke et al., 2010). Außerdem bezweckt das 
Übereinkommen, eine demokratische und rechtsstaatliche 
(Weiter­)Entwicklung in den Vertragsstaaten zu unterstützen 
und folgt damit einem Leitbild pluraler Legitimation staatlicher 
Entscheidungen (Schlacke et al., 2010; zur Weiterentwicklung 
des Umweltrechts: Falke, 2004).

Im Rahmen des Pariser Klimaprotokolls sollen aus Sicht des 
WBGU nicht die Regelungen der Aarhus­Konvention unmit­
telbar auf die Mitgliedstaaten der UNFCCC übertragen werden. 
Allerdings sollte das Drei­Säulen­Modell der Aarhus­Konven­
tion – (1) Zugang zu Umweltinformationen für Jedermann, 
(2) Öffentlichkeitsbeteiligung an umweltbezogenen Entschei­
dungsverfahren und (3) Zugang zu Gerichten – auf die Ver­
waltungs­, Entscheidungs­ und Kontrollverfahren im Rahmen 
der UNFCCC und in das Pariser Protokoll integriert werden, um 
so die Weltzivilgesellschaft zu mobilisieren, klimaschützende 
Maßnahmen zu unterstützen und die Einhaltung von Klima­
schutzverpflichtungen der Vertragsstaaten sowie der Verein­
ten Nationen zu befördern und zu kontrollieren.
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Kasten 3 .2-2

Klimaklagen

Immer häufiger sehen sich insbesondere nationalstaatliche 
Gerichte mit sog. Klimaklagen, also Klagen von Individuen, 
die für einen eingetretenen Schaden den Klimawandel ver­
antwortlich machen, konfrontiert. Darüber hinaus gibt es 
zusätzlich Überlegungen von Staaten, die vom Klimawandel 
besonders betroffen sind bzw. es in Zukunft sehr wahrschein­
lich sein werden, andere Staaten, die zu den Hauptemittenten 
von Treibhausgasen (THG) zählen, vor einem internationalen 
oder sogar nationalen Gerichten zu verklagen.

Individualklagen vor nationalen Gerichten
In den USA sind z.  B. die Fälle Native Village of Kivalina gegen 
ExxonMobil sowie Connecticut gegen American Electric Power 
Company und Comer gegen Murphy Oil zu nennen. 

Im ersten Fall wurde die Klage der Einwohner des Dorfes 
Kivalina (Alaska, USA) gegen den Öl­ und Gaskonzern Exxon­
Mobil in erster Instanz mit der Begründung der Nichtjustizia­
bilität des Klimawandels als politische Frage (political questi­
on doctrine) abgewiesen (US District Court for ND California, 
Oakland Division, C 08­1138 SBA, 30.9.2009; Erling, 2010). 
Auch vor dem Berufungsgericht scheiterten die Kläger (US 
Court of Appeals for the Ninth Circuit, 09­17490, 21.9.2012; 
Frank, 2013). 

Im Fall von Comer gegen Murphy Oil, in dem Opfer des 
Hurrikans Katrina gegen mehrere Energieversorgungsunter­
nehmen klagten, bejahte das zuständige Gericht zunächst die 
Zulässigkeit. Bemerkenswert war in diesem Fall insbesondere 
die Argumentation, dass die Energieversorgungsunternehmen 
durch die Lieferung von Kohle oder deren Verbrennung und 
dadurch entstehende Emissionen zum Klimawandel beitragen 
und letztendlich Auslöser für den Hurrikan und daraus resul­
tierende Schäden gewesen seien (Erling, 2010). Nach weiteren 
Verfahrensschritten wurde die Klage jedoch endgültig abge­
wiesen (US Court of Appeals for the Fifth Circuit, 12­60291, 
14.5.2013).

Im Fall Connecticut gegen American Electric Power Compa­
ny, in welchem mehrere amerikanische Bundesstaaten gegen 
die größten Emittenten von THG in den USA klagten, lehnte 
es der US Supreme Court als letzte Instanz ab, durch Urteils­
spruch den Beklagten Grenzen für den Ausstoß von THG 
aufzuerlegen. Dies falle unter die Zuständigkeit der Environ­
mental Protection Agency (EPA) (US Supreme Court, 10­174, 
20.6.2011).

Staatenklagen vor dem Internationalen Gerichtshof 
Der vom Klimawandel besonders bedrohte Inselstaat Tuva­
lu erwog bereits am Anfang dieses Jahrtausends, Haupte­
mittenten von CO2, namentlich die USA und Australien, vor 
dem Internationalen Gerichtshof (IGH) respektive nationalen 
Gerichten für ihren Beitrag zum Klimawandel zu verklagen. 
Dieses Vorhaben wurde allerdings nie durchgeführt (Ralston 
et al., 2004).

Der Nachbarstaat Palau verfolgt nun in Zusammenarbeit 
mit anderen Staaten eine Kampagne mit dem Ziel, völker­
rechtliche Fragen der Haftung für den Klimawandel mittels 
einer Advisory Opinion durch den IGH klären zu lassen und 
hierdurch Aufmerksamkeit auf die völkerrechtlichen Aspekte 
des Klimawandels zu lenken. An den IGH soll zunächst nur 
die Frage herangetragen werden, welchen Verpflichtungen in 
Bezug auf den Klimawandel die Staaten nach geltendem Völ­
kerrecht unterliegen (Yale Center for Environmental Law and 
Policy, 2012:  8). Nach Art. 38 Abs. 1 IGH­Statut zählen zu den 
Quellen des Völkerrechts u.  a. das Völkervertragsrecht (lit. a) 
und das Völkergewohnheitsrecht (lit. b).

Völkervertragsrecht und Klimawandel
Nach Art. 2 UNFCCC setzen sich die Vertragsparteien das Ziel, 

eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems zu 
verhindern. Es lässt sich durchaus vertreten, dass es sich hier­
bei nicht nur um eine politische Aussage handelt, sondern um 
eine vertragsrechtliche Verpflichtung (Yale Center for Envi­
ronmental Law and Policy, 2012:  20; Voigt, 2008). Auch die 
Verpflichtung zu Minderungen für entwickelte Länder und 
Annex­I­Staaten gemäß Art. 4 Abs. 2 UNFCCC kann als bin­
dend ausgelegt werden (Yale Center for Environmental Law 
and Policy 2012:  21; Voigt 2008). Um den Verpflichtungen aus 
der UNFCCC gerecht zu werden, müssten die Vertragsparteien 
beispielsweise ihre THG­Reduktionsbemühungen regelmäßig 
an den Stand der Wissenschaft anpassen, um eine gefährliche 
anthropogene Störung des Klimasystems zu verhindern (Yale 
Center for Environmental Law and Policy, 2012:  21). Weitere 
völkervertragsrechtliche Verpflichtungen lassen sich beispiels­
weise aus dem Kyoto­Protokoll oder der UN­Seerechtskonven­
tion ableiten (Yale Center for Environmental Law and Policy, 
2012:  22 ff.). Selbst bei einer Bewertung dieser vertraglichen 
Verpflichtungen als zu wenig konkret lassen sich staatliche 
Verpflichtungen mittels des Völkergewohnheitsrechts herlei­
ten.

Völkergewohnheitsrecht und Klimawandel
Von besonderer Bedeutung für die Problematik des Klima­
wandels ist im Völkergewohnheitsrecht das Konzept der 
Verantwortlichkeit für grenzüberschreitende Umweltbeein­
trächtigungen („transboundary harm“). Mit dem Trail­Smel­
ter­Schiedsspruch (1941) wird das Verbot erheblicher grenz­
überschreitender Schädigungen begründet, das mittlerweile 
zum Völkergewohnheitsrecht zählt (von Arnauld, 2012:  347). 
Staaten dürfen hiernach ihr Territorium nicht in einer Art und 
Weise nutzen bzw. nutzen lassen, die zu erheblichen Umwelt­
schädigungen auf dem Territorium anderer Staaten führt. Für 
eine aus der schädigenden Nutzung, z.  B. Emission von Treibh­
ausgasen, resultierende Haftung muss der haftungsausfüllen­
de Tatbestand erfüllt sein, d.  h. es muss ein Schadenseintritt 
auf dem Gebiet des einen Staates durch menschliche Hand­
lung auf dem Gebiet des anderen Staates vorliegen, wobei der 
Schaden erheblich und die Sorgfaltspflichtverletzung kausal 
für den Schaden gewesen sein muss (Erbguth und Schlacke, 
2014:  169). Dass Anhaltspunkte dafür bestehen, dass durch 
den aus der Emission von THG resultierenden Klimawandel 
und seine Folgen wie den Meeresspiegelanstieg erhebliche 
Schäden entstehen (werden), ist durch wissenschaftliche 
Untersuchungen, u.  a. die IPCC­Berichte, in ausreichendem 
Maße nachgewiesen (Frank, 2014). Problematisch ist aller­
dings, dass es sich bei Schäden, die möglicherweise auf den 
Klimawandel zurückzuführen sind, um Summationsschäden 
handelt, bei denen der Verursachungsbeitrag eines Einzelstaa­
tes kaum feststellbar sein dürfte. Überlegungen, die diese Kau­
salitäts­ und Zurechnungsproblematik zu überwinden suchen, 
stützen sich auf die International Law Commission (ILC) Draft 
Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazar­
dous Activities und die Draft Articles on Responsibility of 
States for Internationally Wrongful Acts (Frank, 2014). Als 
Nebenorgan der UN­Generalversammlung ist es die Aufgabe 
der ILC, bestehendes Völkergewohnheitsrecht zu erfassen und 
weiterzuentwickeln. 

Unterstellte man nun eine Haftungsbegründung unter 
Berufung auf die ILC­Draft­Articles, wäre die Rechtsfolge 
aus dem oben genannten Anspruch in Bezug auf grenzüber­
schreitende Schädigungen, dass der Staat, von dessen Gebiet 
die Schädigung ausgeht, die schädigende Nutzung unterlassen 
bzw. unterbinden müsste und einer Schadensersatzpflicht nach 
den Grundsätzen völkerrechtlicher Verantwortlichkeit unterlä­
ge. Der IGH hat darüber hinaus in einem anders gelagerten Fall 
entschieden, dass vorgelagert auch eine Pflicht der Staaten zur 
Schadensprävention besteht (von Arnauld, 2012:  347, „Pflicht 
zur aktiven Schadensvorbeugung“).

Zuletzt bliebe die Frage, ob Staaten Schadenersatzansprüche 
geltend machen könnten, wenn sie selbst zum Klimawandel 
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diert sein (Kreft und Bals, 2013) und laufend an den 
neuesten Stand der Wissenschaft angepasst werden. An 
dieser Stelle ist die Arbeit des Zwischenstaatlichen Aus­
schusses für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel 
on Climate Change, IPCC), welcher das weltweite Wissen 
über den Klimawandel regelmäßig bewertet (Kap. 1), 
faktisch von sehr hoher Bedeutung. Beim IPCC handelt 
es sich um einen weltweit einzigartigen Prozess der Auf­
arbeitung und wissenschaftlichen Bewertung des Klima­
wandels. Der Stand der Wissenschaft zum Klimawandel, 
der vom IPCC in regelmäßigen Abständen in den Sach­
standsberichten sowie in Sonderberichten ermittelt wird 
(eine Auswertung des aktuellen 5. IPCC­Sachstandsbe­
richts erfolgt in Kap. 1), sollte nach Ansicht des WBGU 
die Grundlage für Maßnahmen und Instrumente des Kli­
maschutzes, der Anpassung und des Umgangs mit Schä­
den bilden. 

Bisher werden wissenschaftliche Forschungsergeb­
nisse über das Fortschreiten des Klimawandels im System 
der UNFCCC über den Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice (SBSTA) berücksichtigt und einbe­
zogen. Art. 9 Abs. 2 UNFCCC fordert, dass der SBSTA 
unter „Heranziehung bestehender zuständiger interna­
tionaler Gremien“ tätig werden soll. Ein direkter Ver­
weis auf den IPCC wurde im Hinblick auf die Gefahr poli­
tischer Einflussnahme auf den IPCC bewusst unterlassen 
(Bodansky, 1993:  535). Im Rahmen der ersten COP wur­
den die Aufgaben des SBSTA definiert (UNFCCC, 1995), 
der sich auf kompetente Gremien beziehen soll, u.  a. den 
IPCC. Die UNFCCC enthält also weder eine Verpflichtung 
zur Berücksichtigung des Standes der Wissenschaft in 
Entscheidungsverfahren, noch regelt sie präzise, wie der 
Stand der Wissenschaft in Entscheidungsverfahren ein­
bezogen werden soll. 

In den Entscheidungen der COP von Cancún ist die 
Überprüfung der Angemessenheit des globalen Lang­
fristziels („review [of] the adequacy of the long­term 
global goal“) vorgesehen, die explizit den IPCC berück­
sichtigen soll (UNFCCC, 2010: Art. V.). Diese Überprü­
fung der 2  °C­Leitplanke soll 2015 abgeschlossen wer­
den. Insoweit werden derzeit die Ergebnisse des IPCC in 

die Entscheidungen faktisch einbezogen. 
Der WBGU empfiehlt darüber hinaus eine rechts­

verbindliche Verankerung der Verpflichtung der Ver­
tragsstaaten, den vom IPCC bereitgestellten Stand der 
Wissenschaft in allen drei Bereichen (Klimaschutz, 
Anpassung, Umgang mit Schäden) nach Maßgabe des 
Vorsorgeansatzes zu berücksichtigen und in die Ent­
scheidungsfindung einzubeziehen.

3 .2 .2 
Größtmögliche Transparenz durch Information 
gewährleisten

Transparenz spielt in verschiedenen Vorschlägen zum 
geplanten Pariser Klimaabkommen eine Rolle (z.  B. 
Edenhofer et al., 2013), sie kann allerdings sehr unter­
schiedlich ausgestaltet sein. In Anknüpfung an die 
2001 in Kraft getretene Aarhus­Konvention (UNECE­
Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, 
die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungen und 
den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten; 
Kasten 3.2­1) versteht der WBGU unter Transparenz 
den Zugang zu Klimainformationen für Jedermann und 
die Pflicht von Behörden oder sonstigen öffentlichen 
Stellen der Vertragsstaaten oder internationaler Organi­
sationen zur Veröffentlichung von Dokumenten. Zweck 
des Zugangs zu Klimainformationen ist es, die Kontrolle 
von Vertragsstaaten und Stellen der UNFCCC durch die 
Weltzivilgesellschaft zu ermöglichen und eine Demo­
kratisierung der und Teilhabe an Entscheidungsverfah­
ren sowie Akzeptanz der Entscheidungen zu fördern. 
Um diese Zwecke zu erreichen, sollte eine weitgehende 
Transparenz im Sinne eines freien Zugangs zu allen rele­
vanten Daten für die Öffentlichkeit (z.  B. Bürgerinnen 
und Bürger, Umweltverbände, Vorreiter­Clubs) sowie 
flankierend die aktive Veröffentlichung aller Daten von 
Verfahrens beteiligten gewährleistet sein.

beigetragen haben. Gemäß Art. 39 ILC­Responsibility Draft muss 
bei der Bemessung eines Ausgleichsanspruchs der Beitrag des 
Staates, der auf Schadensersatz klagt, zum Schaden einbezogen 
werden (Frank, 2014). Offen bleibt, wie ein nur minimaler Beitrag 
zum Klimawandel – wie es bei kleinen Inselstaaten der Fall ist – in 
diese Kalkulation einbezogen werden würde.

Präventions­ und möglicherweise darüber hinausgehende 
(Schadenersatz­)Verpflichtungen der Staaten lassen sich aus dem 
Völker(gewohnheits­)recht herleiten. Zahlreiche Rechtsfragen im 
Hinblick auf die Durchsetzung dieser Verpflichtungen mittels der 
Klage einzelner Bürger oder betroffener Staaten mittels eines 
Anspruchs sind indes noch nicht abschließend geklärt. Beson­
ders problematisch sind die Zurechnung von Verursachungsbei­
trägen zu Klimaschäden, die Beweislast und die Verwirkung von 
Ansprüchen. Initiativen wie die des Inselstaates Palau oder die 
Einsetzung des ILC Special Rapporteurs zum Thema des Schutzes 
der Atmosphäre (ILC, 2014) sind im Sinne einer Fortentwicklung 
der Durchsetzung des Völkerrechts begrüßenswert. 

Rolle von Individuen und Nichtregierungsorganisationen 
in der globalen Arena
Ergänzend zur Notwendigkeit der Klärung der noch offenen 
völkerrechtlichen Fragen sollten national und global tätige 
Umweltverbände als Teile der Weltzivilgesellschaft als „Anwäl­
te des Klimas“ mit der (gerichtlichen oder außergerichtlichen) 
Durchsetzung klimavölkerrechtlicher Pflichten betraut werden. 
So könnte Umweltverbänden einerseits national eine Klage­
befugnis zugewiesen werden, über die sie im Sinne einer Pro­
zessstandschaft für einzelne Bürger Kompensationspflichten 
gerichtlich oder außergerichtlich geltend machen könnten. 
Andererseits könnten diese Umweltverbände auch internatio­
nal (z.  B. im Rahmen des Pariser Protokolls) mit dieser Aufgabe 
betraut werden. Eine solche Anerkennung der Völkerrechts­
subjektivität von Verbänden wäre aufgrund ihrer Bündelungs­
funktion durchaus  gerechtfertigt.



3 Vorschlag für ein Pariser Klimaprotokoll 2015 

58

3 .2 .3 
Akzeptanz und Kontrolle durch Beteiligung 
 fördern

Für die Kontrolle und Akzeptanz von Maßnahmen und 
Entscheidungen ist es bedeutsam, dass Verbänden/
NRO, die sich für den Klimaschutz einsetzen („Sachwal­
ter des Klimaschutzes“), dies nachweisen und ggf. durch 
die Vertragsstaaten anerkannt sind, Beteiligungsmög­
lichkeiten an Entscheidungsprozessen eingeräumt wer­
den. Ebenfalls im Sinne der Aarhus­Konvention sollte 
diesen Sachwaltern das Recht eingeräumt werden, Stel­
lungnahmen abzugeben, die in Bewertungs­ und Ent­
scheidungsprozessen der UNFCCC zu berücksichtigen 
sind. Bislang erlaubt Art. 7 Abs. 6 UNFCCC lediglich die 
Teilnahme von Beobachtern an den Vertragsstaaten­
konferenzen, solange nicht mindestens ein Drittel der 
Vertragsparteien der Zulassung als Beobachter wider­
spricht. Den Status als Beobachter können u.  a. die Ver­
einten Nationen, ihre Sonderorganisationen oder auch 
Nichtregierungsorganisationen, die allerdings nicht not­
wendigerweise alle „Sachwalter des Klimaschutzes“ im 
oben genannten Sinn sind, erhalten. Faktisch haben 
die bislang von der UNFCCC anerkannten Beobachter 
Rederecht und dürfen Eingaben (submissions) machen, 
die vom Sekretariat veröffentlicht werden. Es gibt aller­
dings kein Recht auf Abgabe von Stellungnahmen und 
keine zwingende Verpflichtung, diese zu berücksichti­
gen. Der WBGU empfiehlt, den oben genannten Ver­
bänden bzw. NRO, die als Sachwalter des Klimaschutzes 
fungieren, genau diese Rechte einzuräumen. So sollen 
sich die Vertragsstaaten zu einer Behandlung der Ein­
gaben von anerkannten Sachwaltern des Klimaschutzes 
verbindlich verpflichten, um Akzeptanz und Kontroll­
möglichkeiten zu verbessern. Die Auswahl der Verbände 
und NRO, die die Sachwalterfunktion wahrnehmen sol­
len, soll sich insbesondere an dem Kriterium orientieren, 
dass sie Klima­ und/oder Umweltschutz bezwecken. 
Regelungen und Kriterien zur Zulassung als Sachwal­
ter des Klimaschutzes könnten als soft law im Rahmen 
des Pariser Protokolls entwickelt werden. Die Anerken­
nung kann durch die Mitgliedstaaten als Umsetzung 
der Vorgaben aus dem Protokoll erfolgen. Eine ähnliche 
Rechtsposition könnte auch solchen Vorreiter­Clubs 
(Kasten 3.3­2) eingeräumt werden, die nicht lediglich 
aus Staaten bestehen, sondern unter Beteiligung von 
zivilgesellschaftlichen Akteuren agieren.

3 .2 .4 
Befolgung durch Klagerechte verbessern

Zudem ist es für die Kontrolle der Einhaltung von Vor­
schriften des Pariser Protokolls durchaus notwen­
dig, diese nicht allein den Vertragsstaaten zu überlas­
sen. Die Kontrolle der vertragsstaatlichen Verpflich­
tungen könnte gleichermaßen den Sachwaltern des 
 Klimaschutzes übertragen werden, deren Auswahl 
nach den oben genannten Kriterien erfolgen soll. Auch 

 Vorreiter­Clubs mit Beteiligung zivilgesellschaftlicher 
Akteure könnten bei der Auswahl in Betracht gezogen 
werden. Eine derartige Kontrolle könnte vor einer inter­
nationalen Gerichtsbarkeit oder außergerichtlich erfol­
gen; dieser Aspekt bedarf freilich der weiteren Diskus­
sion und Fortentwicklung des internationalen Rechts­
schutzes. 

So würde auch die dritte Säule der Aarhus­Konven­
tion übertragen, die eine solche gerichtliche oder außer­
gerichtliche Kontrolle durch ausgewählte Umwelt­
verbände vorsieht (Art. 9 AK). Ohne Rechtsschutz 
bestünde die Gefahr, dass die erste und zweite Säule leer 
laufen sowie sonstige Klimaverpflichtungen nicht kon­
trolliert werden. 

Auf diese Weise würde eine Form der Kontrolle 
geschaffen, die zumindest dazu führen könnte, dass ein­
gegangene Verpflichtungen durch die Staaten eingehal­
ten werden. Viele Fragen in Bezug auf Ansprüche zwi­
schen Staaten oder Ansprüche von Individuen gegen 
Staaten oder auch Konzerne, wenn bereits ein Schaden, 
der auf den Klimawandel (mit) zurückzuführen ist, ein­
getreten ist, sind überwiegend noch offen oder nur teil­
weise beantwortet (Kasten 3.2­2).

3 .3
Pariser Protokoll: Besonderer Teil

Der besondere Teil des vom WBGU vorgeschlagenen 
Pariser Protokolls enthält für die drei Bereiche Klima­
schutz, Klimaanpassung und Umgang mit Verlusten und 
Schäden verbindliche und spezifische Regelungen und 
Maßnahmen. Diese sind, vor allem aufgrund des hybri­
den Ansatzes, d.  h. der Kombination selbstverpflichten­
der und verbindlicher Elemente, geeignet, den Vertrags­
staaten Spielräume für eine zukunftsoffene und flexible 
Gestaltung zu eröffnen. 

3 .3 .1 
Klimaschützende Maßnahmen 

Wie bereits angedeutet, ist es für den Klimaschutz 
( mitigation) unerlässlich (conditio sine qua non), dass 
sich die Staatengemeinschaft im Rahmen des globalen 
Klimaschutzregimes dazu verpflichtet, die 2  °C­Leit­
planke einzuhalten und ein globales Langfristziel zur 
Emissionsminderung zu formulieren sowie beides umzu­
setzen. Hierzu sollte angesichts der aktuellen Verhand­
lungssituation das Pledge­and­Review­Verfahren aus­
gebaut und als zentraler klimaschützender Mechanis­
mus verankert werden. Der WBGU setzt sich ferner für 
die Fortführung und ­entwicklung von flexiblen Mecha­
nismen ein. Auch der Technologietransfer bedarf des 
Ausbaus und der Ausgestaltung.
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3.3.1.1 
2  °C-Leitplanke als rechtsverbindlichen Maßstab 
verankern 
Die 2  °C­Leitplanke markiert das Niveau der globalen 
gemittelten Oberflächentemperatur im Vergleich zum 
vorindustriellen Niveau, das nicht überschritten wer­
den darf, wenn intolerable Umweltschäden vermieden 
werden sollen (WBGU, 1995:  111 f.; 2014). Weder der 
Text der UNFCCC noch das Kyoto­Protokoll statuieren 
die 2  °C­Leitplanke. 

Die 2  °C­Leitplanke könnte das in Art. 2 UNFCCC ver­
ankerte oberste Ziel der Klimarahmenkonvention, eine 
gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems zu 
verhindern, konkretisieren und insoweit Verbindlichkeit 
erlangen. Die gefährliche anthropogene Störung des Kli­
masystems wird in der Klimarahmenkonvention weder 
definiert noch mittels einer Schwelle, deren Überschrei­
tung verhindert werden müsste, konkretisiert ( Schlacke, 
2014a). Grundsätzlich liegt diese Konkretisierung bei 
einem internationalen Vertragswerk wie der Klimarah­
menkonvention in den Händen der Vertragsparteien. 
Die Vertragsparteien haben eine derartige Konkreti­
sierung bisher jedoch nicht mittels eines bindenden 
Rechtssatzes, also einer Änderung des Übereinkom­
mens im Sinne von Art. 15 UNFCCC oder eines Proto­
kolls gemäß Art. 17 UNFCCC, unternommen. 

Die 2  °C­Leitplanke fand zum ersten Mal Eingang in 
den Kopenhagen Accord von 2009 und war Teil der Can­
cún Agreements von 2010 (UNFCCC, 2010), des Durban 
Outcomes von 2011 (UNFCCC, 2011), des Doha  Climate 
Gateway von 2012 (UNFCCC, 2012) und des Warsaw 
Outcomes von 2013 (UNFCCC, 2013a). Der Kopenha­
gen Accord von 2009 fand nicht den Konsens aller Ver­
tragsparteien. Die anderen vier Anerkennungen der 
2  °C­Leitplanke durch die Vertragsstaaten erfolgten in 
Form von Entscheidungen der COP als soft law. 

Die Benennung der 2  °C­Leitplanke von 2010 bis 
2013 in Form von im Konsens getroffenen COP­Ent­
scheidungen könnte eine Übung der Vertragsstaaten 
gemäß Art. 31 Abs. 3 lit. b Wiener Vertragsrechtskon­
vention (WVK) sein, die Art. 2 der UNFCCC interpre­
tiert. Die völkergewohnheitsrechtliche Regelung des Art. 
31 WVK (ICJ, 1999: Rn. 18; Dörr und  Schmalenbach, 
2012:  523) findet auf die UNFCCC Anwendung. Ob eine 
derartige viermalige Anerkennung der 2  °C­Leitplanke 
zur Begründung einer derartigen Übung bereits für eine 
Verbindlichkeit ausreicht, ist umstritten. Um recht­
liche Zweifel auszuräumen, die zu einer Verhinderung 
oder zumindest Hemmung der Operationalisierung der 
2  °C­Leitplanke führen könnten, empfiehlt der WBGU 
die rechtliche Verankerung der Leitplanke im Pariser Kli­
maprotokoll. 

3.3.1.2 
Globales Langfristziel verbindlich festlegen
Für die Einhaltung der 2  °C­Leitplanke hält es der WBGU 
für unabdingbar, dass als globales Langfristziel verein­
bart wird, die CO2­Emissionen aus fossilen Energieträgern 
bis spätestens 2070 weltweit auf Null abzusenken. Diese 

wissenschaftlich ableitbare Folgerung aus der 2  °C­Leit­
planke (Kap. 1.4) sollte im Pariser Protokoll rechtsver­
bindlich verankert werden. Der Grund hierfür ist, dass 
in den Klimaschutzszenarien des IPCC, die eine Einhal­
tung der 2  °C­Leitplanke erlauben, die CO2­Emissionen 
aus fossilen Energieträgern in der zweiten Hälfte des 21. 
Jahrhunderts um oder unter Null liegen (Kap. 1.8, 2). 
Je früher die CO2­Emissionen gesenkt werden, desto 
weniger sind netto „negative Emissionen“ notwendig, 
d.  h. die noch nicht kommerziell erprobte aktive Auf­
nahme und Einlagerung von CO2 aus der Atmosphäre. 
Der WBGU empfiehlt daher nicht nur, die CO2­Emissi­
onen aus fossilen Energieträgern bis 2070 weltweit auf 
Null abzusenken (WBGU, 2014), sondern auch die Ver­
ankerung dieser Erkenntnis als globales Langfristziel im 
Pariser Klimaprotokoll.

3.3.1.3 
Vertragsstaatliche Zusagen zur CO2-Reduktion 
und Überprüfungsverfahren (Pledge-and-Review- 
Verfahren)
Neben der verbindlichen Verankerung der 2  °C­Leit­
planke bedarf es – wie vielfach vorgeschlagen (z.  B. 
Haites et al., 2013; Kreft und Bals, 2013; Edenhofer et 
al., 2013) – einer Operationalisierung dieser Leitplanke, 
d.  h. eines Herunterbrechens auf einzelstaatliche Ver­
pflichtungen zur Reduktion von Treibhausgasen. Der 
WBGU hat mit dem Budgetansatz (WBGU, 2009a) einen 
Weg aufgezeigt, wie die 2  °C­Leitplanke sinnvoll und fair 
operationalisiert werden kann. Diesen Vorschlag sieht 
der WBGU weiterhin als eine effektive Lösung für die 
Bekämpfung des Klimawandels an (Kap. 2). Im Hinblick 
auf die vorherrschende politische Verhandlungssitua­
tion ist der Budgetansatz allerdings nicht konsensfähig 
und die Festlegung international verbindlicher Reduk­
tionsziele für alle Vertragsstaaten im Sinn eines „Top­
down­Ansatzes“ derzeit nicht durchsetzbar. Daher hält 
es der WBGU für geboten, hier Vorschläge zu unter­
breiten, die politisch machbar erscheinen und dennoch 
ambitioniert sind. 

Insofern sollte der auf der Vertragsstaatenkonferenz 
in Kopenhagen 2009 initiierte Pledge­and­Review­Pro­
zess fortgeführt, erweitert und standardisiert werden, 
um die Akzeptanz und Befolgung dieses Verfahrens 
durch die Vertragsstaaten zu stärken. Erste Vorausset­
zung eines ambitionierten Pledge­and­Review­Verfah­
rens ist die Akzeptanz von wissenschaftlichen Erkennt­
nissen, die zeigen, welche Anforderungen an Emissi­
onsentwicklungen bestehen, wenn die 2  °C­Leitplanke 
nicht überschritten werden soll. Wie bereits begründet 
(Kap. 1.2), sollten die CO2­Emissionen aus fossilen Ener­
gieträgern bis spätestens 2070 weltweit auf Null abge­
senkt werden (WBGU, 2014).

Erster Schritt: Pledge
Erster Schritt des Pledge­and­Review­Verfahrens 
(Haites et al., 2013; Edenhofer et al., 2013; Zhang und 
Shi, 2014) ist die Formulierung von Angeboten durch die 
Staaten, die nach Ansicht des WBGU (1) selbst gewählte 
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Kasten 3 .3-1

Welche Emissionsminderungen sind bis 2030 
nötig, um die 2  °C-Leitplanke einzuhalten?

Der 5. IPCC­Sachstandsbericht macht deutlich, dass vom Jahr 
2011 an insgesamt nur noch etwa 1.000 Gt CO2 aus anthro­
pogenen Quellen emittiert werden dürfen, wenn die globale 
Erwärmung mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln 
unterhalb von 2  °C gehalten werden soll (IPCC, 2013b). Der 
WBGU hat in früheren Gutachten Zahlen zum globalen Budget 
vorgelegt, die sich davon methodisch unterscheiden (WBGU, 
2009a, 2011). Die Abschätzungen des WBGU auf Grundlage 
der Arbeiten u.  a. von Meinshausen et al. (2009) und Fried­
lingstein et al. (2010) ergaben für den Zeitraum 2011 bis 2050 
ein Budget von 750 Gt CO2 aus fossilen Quellen, das nicht 
überschritten werden darf, wenn die globale Erwärmung mit 
einer Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln unterhalb von 2  °C 
gehalten werden soll (WBGU, 2011). Das vom WBGU genann­
te Budget bezieht sich auf einen eingeschränkten Zeitraum 
(2011 bis 2050) und beinhaltet nicht die CO2­Emissionen aus 
Landnutzungsänderungen; insofern steht es nicht mit der vom 
IPCC genannten Zahl im Widerspruch, vielmehr ist es mit ihr 
kompatibel. 

Eine Aufteilung dieses globalen Budgets auf die Staaten 
gemäß ihres Anteils an der Weltbevölkerung, wie es der WBGU 
im Jahr 2009 vorgeschlagen hat, lässt eine Ableitung nationa­
ler Budgets zu (WBGU, 2009a). In Abwesenheit eines globalen 
Regimes mit Top­down­Ansatz, unter dem diese Budgets fest­
gelegt und zwischen den Staaten gehandelt werden können, 
ist jedoch ein Ausgleich zwischen den so zugeordneten Emis­
sionsbudgets und den realen Emissionsminderungspotenzialen 
der einzelnen Länder sowie dem zeitlichen Verlauf ihrer Nut­
zung schwierig. Daher ist auch die Ableitung konkreter nati­
onaler Emissionsminderungsziele bis 2030 aus dem globalen 
Budget allein nicht eindeutig möglich; im Folgenden werden 
deshalb weitere Ergebnisse zu transformativen Szenarien her­
angezogen.

Analysen der Arbeitsgruppe III des IPCC (IPCC, 2014d) 
zeigen, dass die globalen Emissionen aller Gase im Jahr 2030 
bei weniger als 50 Gt CO2eq liegen sollten, wenn die anschlie­
ßend notwendigen Emissionsminderungsraten nicht zu hoch 
werden sollten. Analysen von UNEP (2013a) nennen hierfür 
einen Wert von 35 Gt CO2eq (Bandbreite: 32–42 Gt CO2eq). 
Eine Variante, aus diesen global möglichen Emissionen für 
das Jahr 2030 nationale Emissionsbegrenzungsziele abzulei­

ten, hat der WBGU im Jahr 2011 bereits für das bestehende 
Pledge­and­review­System vorgestellt (WBGU, 2011:  329): 
In Anlehnung an den WBGU­Budgetansatz könnten auch die 
global möglichen Emissionen für das Jahr 2030 anhand ihres 
Anteils an der Weltbevölkerung auf die Staaten aufgeteilt wer­
den. Dies würde bei globalen Emissionen von 35 Gt CO2eq und 
ausgehend von den Bevölkerungszahlen des Jahres 2010 bei­
spielsweise für die EU eine Emissionsmenge von 2,5 Gt CO2eq 
für das Jahr 2030 ergeben, entsprechend einer Minderung um 
etwa 50  % gegenüber dem Jahr 1990. Für die USA ergäbe sich 
eine Emissionsmenge von 1,6 Gt CO2eq (entsprechend einer 
Reduktion um etwa 70  % gegenüber 1990), für China 7 Gt 
CO2eq (was etwa einer Verdopplung der Emissionen von 1990 
entspricht). Die so abgeleiteten Ziele sollten als Orientierung 
für einen gerechten Beitrag der Staaten zum Klimaschutz her­
angezogen werden. Es ist jedoch abzusehen, dass in einigen 
Industrieländern die so abgeleiteten Minderungsziele nur zu 
hohen Kosten erreicht werden könnten, während in einigen 
Entwicklungsländern möglicherweise Emissionsminderungs­
potenziale ungenutzt blieben. Mit Blick auf die Gesamtkosten 
der Transformation wäre hier also eine Flexibilisierung der 
Zielerreichung sinnvoll. Betrachtet man die abgeleiteten Ziele 
als die Gesamtverantwortung, die ein Staat für den globalen 
Klimaschutz übernehmen sollte, kann sich dies etwa zusam­
mensetzen aus einem etwas niedriger angesetzten Ziel für 
die Minderung im eigenen Land und ergänzenden Zusagen, 
Finanz­ und Technologietransfers für zusätzliche Minderun­
gen in einem anderen Land zu leisten (WBGU, 2011:  329). Dies 
erfordert jedoch, dass die reale Emissionsminderung in dem 
Land, das die Transfers empfängt, entsprechend höher ausfällt 
als ihr Minderungsziel, das sich aus dem oben skizzierten Sche­
ma ergibt. Auch über flexible Mechanismen kann ein solcher 
Ausgleich geschaffen werden (Kap. 3.3.4). Letztlich muss es 
darum gehen, dass in allen Ländern eine Transformation in 
Richtung einer Wirtschaftsweise ohne CO2­Emissionen aus 
fossilen Energieträgern eingeleitet wird (Kap. 2).

Höhne et al. (2013) haben Aufteilungen globaler, mit der 
2  °C­Leitplanke kompatible Emissionen nach verschiedenen 
Gerechtigkeitskonzepten zusammengefasst und ausgewertet. 
Tabelle 3.3­1 zeigt die Spannbreite der Minderungsziele bis 
zum Jahr 2030, die sich dabei für verschiedene Staatengrup­
pen ergeben. Die vom WBGU empfohlenen Ziele liegen inner­
halb der Bandbreite der Werte dieser Tabelle.

Tabelle 3.3-1
Aus unterschiedlichen Ansätzen der Lastenteilung (Effort­sharing­Systemen) abgeleitete Minderungsziele für 
einzelne Staatengruppen für das Jahr 2030 gegenüber 2010 und gegenüber 1990 (Kyoto­Bezugsjahr). OECD 1990 
umfasst Nordamerika (USA, Kanada), Westeuropa sowie Japan, Australien und Neuseeland; EIT bezeichnet die 
Transformationsländer (u.  a. Osteuropa und die Russische Föderation); ASIA umfasst Südasien (u.  a. Indien, Bangladesch, 
Pakistan), Ostasien (u.  a. China, Korea, Mongolei) sowie Südostasien und Pazifik; MAF umfasst den Nahen Osten, Nordafrika 
sowie Afrika südlich der Sahara; LAM umfasst Lateinamerika und die Karibik.
Quelle: Höhne et al., 2013

Abgeleitete Minderungsziele  
(2030 gegenüber 2010)

Abgeleitete Minderungsziele  
(2030 gegenüber 1990) 

OECD 1990 –37  % bis –75  % –33  %  bis –74  %

EIT –28  % bis –53  % –52  %  bis –69  %

ASIA +7  %  bis –33  % +100  % bis +25  %

MAF +24  % bis –7  % +159  % bis +95  %

LAM –15  % bis –49  % –3  %  bis –41  %
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Ziele zur Bekämpfung des Klimawandels z.  B. bis 2030 
und (2) selbst erstellte Dekarbonisierungsfahrpläne bis 
spätestens 2070 enthalten sollten. Dieses Verfahren 
wird zwar weiterhin darauf setzen, dass jede Vertrags­
partei sich selbst gewählte Ziele setzt. Diese sollten aber 
nicht allein die Treibhausgasreduktion betreffen, son­
dern könnten auch den Ausbau erneuerbarer Energien 
oder die energetische Sanierung (Sterk et al., 2013a, b) 
erfassen. Dekarbonisierungsfahrpläne sollten Informati­
onen darüber enthalten, wie das jeweilige Land das Null­
ziel für das Jahr 2070 unter Angabe von Zwischenzie­
len (Meilensteine) und bei Orientierung am nationalen 
Emissionsminderungspotenzial erreichen will und wel­
che Voraussetzungen dafür noch erfüllt werden  müssen, 
wie z.  B. Finanz­ oder Technologietransfers (WBGU, 
2009a:  3). Zusagen (Pledges) können zeitlich diffe­
renziert ausgestaltet sein, d.  h. auch Zwischenziele für 
bestimmte Zeiträume enthalten; dies gewährleistet die 
Berücksichtigung individueller nationaler Situationen. 
Zur Abgabe von Pledges („Ob“) sollten die Vertragspar­
teien mittels des Protokolls verpflichtet werden; ledig­
lich der Inhalt der Pledges („Wie“) sollte den Staaten 
selbst überlassen bleiben. 

So formulieren die Staaten nationalstaatliche 
 Klimaschutzkonzepte und Dekarbonisierungsfahrpläne, 
die die Klimaziele der Einzelstaaten in Etappen bis zum 
Jahr 2070 aufzeigen. 

Zweiter Schritt: Review in zwei Phasen
Im zweiten Schritt folgt dann die Überprüfung (Review) 
der nationalen Zusagen (Pledges) in zwei Phasen. 

 > In der ersten Phase werden die aufsummierten 
 Klimaziele der Einzelstaaten basierend auf dem wis­
senschaftlichen Sachstand (insbesondere den IPCC­
Berichten) dahingehend überprüft, ob sie mit der 
2  °C­Leitplanke kompatibel sind. Auch die Dekarbo­
nisierungsfahrpläne müssen in dieser Phase auf die 
Frage hin überprüft werden, ob sie im Hinblick auf 
das Nullziel für das Jahr 2070 plausibel sind. In der 
Zusammenschau dieser beiden Elemente müssen 
zudem die gewählten nationalen Ziele mit den Dekar­
bonisierungsfahrplänen konsistent sein. Entschei­
dend ist, dass sich das Review­Verfahren an der 
2  °C­Leitplanke orientiert und Klimaziele und Dekar­
bonisierungsfahrpläne im Hinblick auf die Einhaltung 
der Leitplanke plausibel sind. 

 > In der zweiten Phase des Reviews wird überprüft, ob 
die Emissionsminderungspotenziale innerhalb des ein­
zelnen Landes einerseits ausreichend genutzt werden 
(WBGU, 2009a:  3) und andererseits zu einem Dekar­
bonisierungspfad passen, der mit der Einhaltung der 
2  °C­Leitplanke vereinbar ist. 

 > Zuletzt ist die Frage zu stellen, ob das Paket aus 
 Klimaschutzzielen und Dekarbonisierungsfahrplänen, 
die auch ergänzende Zusagen zu Finanz­ und Techno­
logietransfers enthalten können, zu einem gerechten 
Anteil des Landes am globalen Klimaschutz führt 
( Kasten 3.3­1). 

Kasten 3 .3-2

Klima-Clubs im internationalen Klimaregime 
stärken

Klima­Clubs sollten als Vorreiter für Klimaschutz durch die 
UNFCCC unterstützt werden. Durch die Stärkung von Clubs soll­
ten die UNFCCC­Vertragsstaaten einen Kulturwandel des mul­
tilateralen Klimaschutzes fördern, der sich nicht an den brem­
senden, sondern an den ambitionierten Akteuren  orientiert. Ein 
flexibilisierter, modularer Multilateralismus der unterschiedli­
chen Geschwindigkeiten könnte die UN­Verhandlungen dyna­
misieren (Kap. 4.2).

Klima­Clubs sind Zusammenschlüsse von Akteuren (z.  B. 
Staaten, Städte oder auch zivilgesellschaftliche Akteure), die 
sich ambitionierte und innovative Ziele in den Bereichen Klima­
schutz, Anpassung oder Umgang mit Klimaschäden setzen, die 
über das allgemeine Ambitions niveau im Rahmen der UNFCCC 
hinausgehen (Kap. 4.2). Die UNFCCC ist nach ihrem Wortlaut 
grundsätzlich offen für ergänzende Maßnahmen (Weischer und 
Morgan, 2013:  12). Art. 3 Abs. 3 UNFCCC bestimmt beispiels­
weise: „Bemühungen zur Bewältigung der Klimaänderungen 
können von interessierten Vertragsparteien gemeinsam unter­
nommen werden.“ Bisher gibt es jedoch kein formalisiertes 
Verfahren zur Einbeziehung von Verpflichtungen, die über das 
durch die UNFCCC geforderte Maß hinausgehen. 

Der WBGU empfiehlt, dass ambitionierte Klima­Clubs im 
UNFCCC­Prozess besser einbezogen, gestärkt und sichtbarer 
werden. Sie sollten beispielsweise durch finanzielle Ressour­
cen, aber auch Beratung und durch Mechanismen gegenseitigen 
Lernens im Rahmen der UNFCCC unterstützt werden. Entwick­
lungsländer­ und Schwellenländer, die Mitglieder in ambitio­

nierten Klima­Clubs sind, sollten etwa bevorzugte finanzielle 
Unterstützung bei Klimaschutz­ oder Anpassungsmaßnahmen 
erhalten. Auch OECD­Länder könnten finanzielle Anreize für die 
Verfolgung ehrgeiziger Clubziele erhalten. Zum Beispiel könnte 
ein Teil der Mittel des Green Climate Funds für die Unterstüt­
zung von Clubs und deren Pionieraktivitäten reserviert sein. 
Alle Mitglieder ambitionierter Klima­Clubs könnten sich dann 
um solche Mittel bewerben. 

Der WBGU sieht darüberhinaus für zivilgesellschaftli­
che Akteure, die sich – mit oder ohne Beteiligung von Staa­
ten – zu Clubs oder Pionierallianzen zusammenschließen, die 
Möglichkeit, dass sie sich der vorgeschlagenen Informations­, 
Beteiligungs­ und Klagerechte bedienen. Sie können die Ver­
tragsstaaten der UNFCCC bei ihren Klimaschutzbemühungen 
unterstützen oder gegebenenfalls auch kontrollieren, wenn sie 
als Sachwalter des Klimaschutzes fungieren.

Weischer et al. (2012) schlagen darüber hinaus für das 
Pariser Klimaabkommen vor, mittels einer COP­Entscheidung 
ein System zu etablieren, das Berichte von Pionierallianzen 
an die UNFCCC in einem festgelegten Format ermöglicht und 
so deren Sichtbarkeit erhöht. Die Vertragsstaaten könnten es 
den Clubs außerdem ermöglichen, bestimmte Verpflichtungen 
einzugehen, deren Einhaltung durch die UNFCCC überprüft 
wird. Es wäre auch vorstellbar, dass eine kleinere Gruppe von 
Staaten das Ambitionsniveau ihrer Verpflichtungen erhöht und 
diese Ambitionserhöhung dann zurück in den UNFCCC­Prozess 
bringt. „Zurückbringen“ könnte einerseits bedeuten, dass sich 
das Ambitionsniveau in der UNFCCC bereits dadurch erhöht, 
dass die ambitionierteren Bemühungen eines Klima­Clubs wirt­
schaftliche Clubvorteile bieten (Kap 4.2). Andererseits wäre es 
denkbar, dass die Clubstaaten ihre Verpflichtungen unter die 
Kontrolle der UNFCCC stellen (Weischer et al., 2012).
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Kasten 3 .3-3

Verantwortung für Klimamigranten – ein 
Gedankenexperiment

Ausgangslage
Die bisherigen Schätzungen für klimawandelinduzierte Migra­
tion liegen zwischen 150 Mio. und 300 Mio. Menschen, die 
bis 2050 aufgrund des Klimawandels ihren Wohnsitz tempo­
rär oder permanent innerhalb eines Landes oder grenzüber­
schreitend verlassen müssen (BAMF, 2012; Biermann und 
Boas, 2010; Stern 2006). Die Internationale Organisation für 
Migration nennt als meistzitierte Schätzung 200 Mio. Klima­
migranten (environmentally displaced persons) (IOM, 2009; 
Myers, 2005). Die Rechnung umfasst auch Personen, die tem­
porär ihren Wohnsitz verlassen müssten und ist als Schätzung 
einer Größenordnung zu verstehen. Die Abweichungen in 
den Schätzungen lassen sich auf verschiedene Unsicherhei­
ten zurückführen. Dies liegt u.  a. in der Multi kausalität von 
Migrationsbewegungen begründet (WBGU, 2008). Qualitati­
ve Untersuchungen können nur z.  T. Aussagen dazu treffen, 
warum ein Mensch die Entscheidung trifft, seine Heimat zu 
verlassen. So werden z.  B. oft ökonomische Gründe als Haupt­
ursache für Migration von den Betroffenen angegeben; dies 
kann wiederum z.  T. auch auf klimawandelbedingte Ernteaus­
fälle zurückzuführen sein. Für viele exponierte Regionen mit 
hoher Vulnerabilität der Bevölkerung existieren darüber hin­
aus keine ausreichenden Datensätze zur Ermittlung der gegen­
wärtigen Bevölkerungszahlen. Schließlich ist kaum zu prüfen, 
inwieweit Naturkatastrophen, die Migrations bewegungen 
auslösen, in ihrem Auftreten oder ihrer Intensität durch den 
 Klimawandel hervorgerufen oder verstärkt wurden, oder ob 
sie auf natürliche Wetterphänomene zurückzuführen sind. 
Trotz aller Unsicherheit ist indes unbestritten, dass der Klima­
wandel eine Ursache für zunehmende Migrationsbewegungen 
ist, deren Bedeutung zukünftig steigen wird.

Das Problem der Verantwortung für Klimamigration
Vom Klimawandel betroffenen Personen wurde bis zum Jahr 
2014 kein rechtlicher Anspruch auf Entschädigung oder Asyl 
zugesprochen; entsprechende Klagen wurden bisher abgelehnt 
– im November 2013 auch die Klage eines Mannes aus  Kiribati 
vor dem neuseeländischen High Court in Auckland (High 
Court Auckland, CIV­2013­404­3528 [2013] NZHC 3125, 
26.11.2013). Das neuseeländische Einwanderungstribunal dis­
kutierte 2014 die Gefahr von klimawandelinduzierten Umwelt­
beeinträchtigungen als Rechtfertigung einer humanitären Not­
lage in zwei Entscheidungen über das Bleiberecht einer Familie 
aus dem Inselstaat Tuvalu. Das Gericht verneinte die Einord­
nung der betroffenen Mitglieder der Familie als „Flüchtlinge“ im 
Sinne des internationalen Rechts (Immigration and Protection 
Tribunal New Zealand, [2014] NZIPT 800517­520, 4.6.2014). 
Das Tribunal stützte das Bleiberecht in diesem Einzelfall auf 
humanitäre Gründe; die Familie durfte aufgrund von starken 
familiären Bindungen in Neuseeland bleiben (Immigration and 
Protection Tribunal New Zealand, [2014] NZIPT 501370­371, 
4.6.2014). Diese keinen Präzedenzfall markierende Entschei­
dung macht abermals deutlich, dass ein internationaler Konsens 
oder gar eine völkervertragliche Grundlage für eine Einordnung 
oder juristische Definition von Migranten als „environmentally 
displaced persons“ oder „Klimaflüchtlinge“ weiterhin fehlen. 
Der WBGU verwendet insoweit den Begriff „Klimamigrant“, 
weil die Begriffe „Umwelt­ oder  Klimaflüchtling“ in der Lite­
ratur stark umstritten sind und der Begriff „Migrant“ sehr 
viel weiter gefasst ist als der rechtliche Begriff „Flüchtling“ 
(WBGU, 2008:  126). Weitgehende Einigkeit besteht allerdings 
vor allem im wissenschaftlichen Schrifttum dahingehend, dass 
sich die Weltgemeinschaft dieses Problems annehmen muss, 
wobei häufig ein eigenes Rechtsregime für Umwelt­ bzw. 
 Klima­„Flüchtlinge“ vorgeschlagen wird (WBGU, 2008). 

Die am stärksten durch den Klimawandel betroffenen 
Bevölkerungsgruppen und damit potenziellen Klimamigranten 
sind in Entwicklungs­ und Schwellenländern zu finden, die 
kaum zum Klimawandel, d.  h. Treibhausgasausstoß, beigetra­
gen haben. Würde man nach dem Verursacherprinzip (Kap. 2) 
eine Verantwortungszuweisung unternehmen, müssten somit 
Staaten, die maßgeblich die Schäden des antropogenen Klima­
wandels verursacht haben, Menschen für den klimawandelbe­
dingten Verlust ihrer Lebensgrundlage und Heimat kompen­
sieren. 

Verantwortung für Klimamigration durchdekliniert: ein 
WBGU-Gedankenspiel
Ausgehend von der oben genannten Schätzung von 200 Mio. 
Klimamigranten bis 2050 ließen sich unter Anwendung des 
Verursacherprinzips unterschiedliche nationalstaatliche Ver­
antwortungen für Klimamigration ableiten. Für Deutschland 
ergäbe sich folgende Rechnung: Basierend auf dem Budget­
ansatz des WBGU, der unter dem Abschnitt „Historische Ver­
antwortung“ den Zeitraum von 1990 bis 2009 erfasst (WBGU, 
2009a:  26), hätte Deutschland einen Anteil an kumulativen 
Emissionen von 1990 bis 2009 in Höhe von 1,54  % der mög­
lichen Gesamtemissionen unter Bezugnahme auf die 2  °C­Leit­
planke (75% Wahrscheinlichkeit der Einhaltung der 2  °C­Leit­
planke). Berechnet man den Anteil von 1990 bis 2050, ergibt 
sich nach den Zielvorgaben der Bundesregierung (40  % CO2­
Emissionsreduktion bis 2020 und 80–95  % CO2­Emissionsre­
duktion bis 2050 im Vergleich zu 2009), ein Anteil von ca. 3  % 
an dem möglichen Gesamtbudget ( Kasten 2.3­2). Würde man 
diesen Anteil an verursachten Emissionen mit den Schäden, 
in diesem Fall dem potenziellen Verlust von Lebensgrundla­
gen für ca. 200 Mio. Personen, in Beziehung setzen, so könn­
te sich eine Verantwortlichkeit gegenüber 6 Mio.  Migranten 
aus diesem Szenario ergeben. Ändert sich die Gesamtzahl an 
 Klimamigranten bis 2050, ändert sich auch die Zahl der Per­
sonen, für die Verantwortung in diesem Gedankenexperiment 
übernommen werden könnte, z.  B. durch Kompensationszah­
lungen oder weitere Entwicklungshilfe für Katastrophenschutz 
und resilienzstärkende Maßnahmen. Geht man von dem 
Gesamtanteil Deutschlands an kumulativen historischen Emis­
sionen von 1850 bis 2008 aus, so hat Deutschland etwa 7  % 
beigetragen (WRI, 2008), was einer Verantwortung gegenüber 
knapp 14 Mio. Menschen bis 2050 entspräche. Vermindert 
Deutschland seinen relativen Anteil bis 2050 durch größere 
Emissionsreduktion als in den heutigen Energie szenarien dar­
gestellt ist, so würde die historische Verantwortung sinken. Die 
Rechenbeispiele zeigen, dass Deutschland nach dem Verursa­
cherprinzip eine relativ gesehen kleine, aber absolut betrachtet 
große Verantwortung zukommt.

Da sich die meisten betroffenen Personen z.  T. lediglich 
temporär innerhalb der eigenen Landesgrenzen bewegen 
oder in Nachbarstaaten migrieren werden, wird Deutschland 
keine massenhafte Klimaimmigration zu erwarten haben. Als 
Gedankenexperiment macht die vorangehende Rechnung 
Deutschlands Verantwortung für die humanitären Folgen des 
Klimawandels deutlich und zeigt darüber hinaus, wie wich­
tig es aus national staatlicher Sicht ist, Emissionsreduktion zu 
betreiben, um den prozentualen Anteil an Gesamtemissionen 
zu  verringern. 

Ausblick: Temperaturanstieg und Migration
Betrachtet man den Zeitraum bis zur vierten Dekade dieses 
Jahrhunderts, ergibt sich aus den verschiedenen Emissions­
szenarien noch kein großer Unterschied für die Tempera­
turentwicklung. Danach macht sich die Auswirkung der 
Handlungsentscheidungen auf die globale Mitteltemperatur 
deutlich bemerkbar. Deshalb haben die jetzigen Vermeidungs­
strategien aufgrund der Trägheit des Erdsystems bis Mitte 
des 21. Jahrhunderts eine begrenzte Wirkung, sind jedoch 
für den anschließenden Verlauf ausschlaggebend. Dies gilt 
auch im Hinblick auf die Zahlen potenzieller Klimamigranten. 



63

Pariser Protokoll: Besonderer Teil  3.3

Die nach der Festlegung der Zusagen notwendige, fort­
laufende Überprüfung, ob die festgelegten Ziele und 
Zwischenziele auch eingehalten bzw. umgesetzt wor­
den sind, soll über das Verfahren zu Messung, Bericht­
erstattung und Validierung (Monitoring, Reporting and 
 Verification, MRV) erfolgen (Kap. 3.3.1.4). 

Kasten 3.3­1 erläutert, wie der Budgetansatz des 
WBGU herangezogen werden kann, um die Angemes­
senheit nationaler Minderungsziele bis 2030 in Bezug 
auf die Einhaltung der 2  °C­Leitplanke zu beurteilen. 
Eine Analyse anderer Zieljahre wäre analog möglich. Das 
Jahr 2030 ist als Zieljahr für Minderungsanstrengungen 
der Staaten im Pariser Abkommen in der Diskussion – 
u.  a. wird es von der EU bei der Erarbeitung ihres Minde­
rungsziels genutzt – und wird vom WBGU als sinnvolles 
Zieljahr eingeschätzt. 

Das Überprüfen der angebotenen Verpflichtungen 
sollte durch eine neu zu schaffende Stelle im UNFCCC­
Institutionengefüge – im besten Falle unter Einbeziehung 
und Beteiligung von UNEP – geschehen, die verpflich­
tet ist, wissenschaftlichen Sachverstand und  aktuelle 
 Forschungsergebnisse einzubeziehen.

Die Ergebnisse dieser Überprüfung sollten veröffent­
licht werden (Transparenzgebot; Kap. 3.2.2). Werden die 
oben genannten Anforderungen nicht eingehalten, sollte 
über die Verpflichtung des Einzelstaates nachverhandelt 
werden. Druck zur Erhöhung der Ambition könnte über 
„blaming and shaming“ durch die Zivilgesellschaft oder 
andere Staaten erreicht werden. Ferner könnten Anreize 
zur Erhöhung der einzelstaatlichen Ambition in Aussicht 
gestellt werden (z.  B. durch Technologietransfer, finanzi­
elle Unterstützung). 

Das Pariser Protokoll sollte zudem Anreizsysteme für 
Klima­Clubs wie beispielsweise Städtenetzwerke schaf­
fen, die bereits auf einem effektiveren Dekarbonisie­
rungspfad sind. Im Kasten 3.3­2 werden hierzu einige 
 Visionen vorgestellt.

Eine automatische Erhöhung der Ambition in einem 
bestimmten Jahresrhythmus (Haites et al., 2013) emp­
fiehlt der WBGU nicht, da hierdurch nur ein Anreiz für 
einen Startpunkt gesetzt werden würde, der ein sehr 
niedriges Ambitionsniveau festlegte.

3.3.1.4 
Berichterstattung klar  strukturieren und 
 verbindlich verankern
Entscheidend für die Erreichung und Kontrolle der Ziele im 
Bereich des Klimaschutzes (2  °C­Leitplanke,  Langfristziel) 
ist die Errichtung eines Systems zur Messung, Bericht­

erstattung und Validierung (Monitoring, Reporting and 
Verification, MRV) von Verpflichtungen, d.  h. vor allem 
der Pledges der Vertragsstaaten (Kap. 3.3.1.3). Je  präziser 
die Maßstäbe hierfür ausgearbeitet werden, desto bes­
ser können die Erfolgsaussichten z.  B. für Emissions­
minderungen der Vertragsstaaten sein. 

Insbesondere sollten nach Ansicht des WBGU   plausible 
und detaillierte Maßstäbe zur Berichterstattung verein­
bart werden. Die Berichtspflicht könnte vier  aufeinander 
folgende Stufen der Informationsbereitstellung umfas­
sen, wobei Stufe 4 die ambitionierteste Form der 
 Berichterstattung wäre (Morgan et al., 2013):

 > Stufe 1 enthält einfache Berichtsverpflichtungen wie 
beispielsweise die Art des Ziels, Länge des Zeitraums 
zur Erreichung eines Ziels (entspricht etwa den 
Berichtsverpflichtungen unter dem Kyoto­Protokoll).

 > Stufe 2 ergänzt diese um Emissionsprojektionen und 
Kosten.

 > Stufe 3 steigert diese um Methoden und Berechnungs­
maßstäbe.

 > Stufe 4 umfasst darüber hinaus eine Beschreibung der 
Schritte, die die Staaten ergreifen wollen, um ihre 
Ziele zu erreichen.

Ähnliche Maßstäbe sollten auch in den Bereichen Mes­
sung und Validierung erarbeitet werden. Vor allem sollte 
dieses Verfahren nicht auf die Erreichung von Treib­
hausgasreduktionszielen beschränkt, sondern auch für 
Maßnahmen zur Anpassung und Kompensation ange­
wandt werden. 

3 .3 .2 
Anpassung: Fortführung und Stärkung vorhan-
dener Maßnahmen 

Neben Klimaschutzmaßnahmen sind Anpassungsmaß­
nahmen notwendig, selbst wenn die 2  °C­Leitplanke ein­
gehalten wird (Kap. 1).

Der Vertragstext der UNFCCC enthält weitgehende 
Regelungen zur Anpassung an den Klimawandel. Art. 4 
Abs. 1 lit. b UNFCCC formuliert die Verpflichtung, dass 
alle Staaten (unter Berücksichtigung des Prinzips der 
„gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlich­
keiten“, „common but differentiated responsibilities“) 
nationale Pläne erstellen, implementieren und regelmä­
ßig aktualisieren, die Maßnahmen enthalten, die eine 
adäquate Anpassung an den Klimawandel vereinfachen. 
Art. 4 Abs. 1 lit. e UNFCCC bestimmt die Zusammenar­
beit zwischen den Vertragsparteien im Rahmen der Vor­

Somit haben bis 2050 Anpassungsmaßnahmen den größten 
Einfluss auf die Anzahl der Klimamigranten, können aber ab 
einen bestimmten Temperaturanstieg den Verlust von Lebens­
räumen nicht mehr begrenzen (Adger et al., 2013). So ist z.  B. 
im 5. IPCC­Sachstandsbericht dargestellt, dass sich in einem 
2  °C­Szenario für 2080 bis 2100 durch Anpassungsmaßnah­
men die Risiken für Displacement durch Extremwetterereignis­
se stark reduzieren lassen, während sich in einem 4  °C­ Szenario 

diese Risiken durch Anpassungsmaßnahmen nur noch mini­
mal vermindern lassen (Adger et al., 2013). Folgt man dem 
 jetzigen Emissionspfad, so könnten die Klimamigrationszahlen 
bis 2100 ein Maß erreichen, welches gesellschaftliche Systeme 
destabilisiert. Dies wiederum könnte innerstaatliche und auch 
grenzüberschreitende Konflikte herbeiführen oder sie zumin­
dest intensivieren (WBGU, 2008).
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bereitung der Anpassung an den Klimawandel. Art. 4 
Abs. 4 UNFCCC verpflichtet die entwickelten Staaten, 
vom Klimawandel gefährdete Entwicklungsländer zu 
unterstützen. Art. 4 Abs. 8 UNFCCC bezieht sich in die­
sem Kontext auf Technologietransfer und die Generie­
rung finanzieller Mittel. 

Damit sind Strukturen für Anpassungsmaßnahmen in 
der UNFCCC bereits angelegt. Diese wurden im Laufe der 
Jahre mittels COP­Entscheidungen ausgefüllt, die jedoch 
nicht rechtsverbindlich sind.

Das Arbeitsprogramm für am wenigsten entwickelte 
Länder (Least Developed Countries, LDCs) wurde von 
der COP im Jahr 2001 in Marrakesch verabschiedet. Es 
zielt darauf ab, LDCs durch Capacity Building, z.  B. bei 
der Erstellung von National Adaptation Programmes of 
Action (NAPA), zu unterstützen. Mittels NAPAs identi­
fizieren und berichten LDCs ihre Bedürfnisse für Anpas­
sungsmaßnahmen (UNFCCC, 2001). Unterstützt werden 
sie hierbei von der LDC Expert Group. Die Maßnahmen 
unter dem LDC Work Programme sind fortlaufend. Im Mai 
2013 hatten 49 LDCs NAPAs erstellt und beim Sekretariat 
der UNFCCC eingereicht (Adaptation Committee, 2013).

In Nairobi beschlossen die Vertragsstaaten im Jahr 
2006, den Subsidiary Body for Scientific and Technolo­
gical Advice (SBSTA) mit einem Programm zu beauftra­
gen, das Folgen, Vulnerabilität und Anpassung im Zusam­
menhang mit dem Klimawandel überprüfen sollte. Das 
Programm soll das Verständnis und die Bewertung die­
ser Probleme verbessern. Aufbauend darauf sollen Ent­
scheidungen für Anpassungsmaßnahmen getroffen wer­
den. Auch diese Aktivitäten werden fortgeführt. Das Pro­
gramm spielt eine wichtige Rolle für den Austausch zwi­
schen verschiedenen Stakeholdern sowie zur Verbreitung 
von Informationen und Wissen zur Anpassung (Adapta­
tion Committee, 2013).

Zusätzlich wurde im Jahr 2010 das „Cancún Adap­
tation Framework“ von der COP verabschiedet. Es soll 
Handlungen mit dem Ziel der Reduzierung der Vulnera­
bilität und Verstärkung der Resilienz in Entwicklungs­
ländern fördern, die besonders anfällig für die Auswir­
kungen des Klimawandels sind. Insbesondere die LDCs 
sollen bei der Erstellung nationaler Anpassungspläne 
(National Adaptation Plans, NAPs) und deren Imple­
mentierung unterstützt werden. 

Mittels des Cancún Adaptation Framework wurde 
zudem das Adaptation Committee (AC) eingerichtet, das 
die Implementierung von Anpassungsmaßnahmen för­
dern soll (UNFCCC, 2010). Das AC hat im September 
2012 seine Arbeit aufgenommen. Das erste „Adaptation 
Forum“ fand in Warschau im Jahr 2013 statt.

Die bestehenden Maßnahmen zur Anpassung an 
den Klimawandel, die im Rahmen der UNFCCC ange­
legt und initiiert wurden, weisen sehr gute Ansätze 
auf. Der WBGU empfiehlt, sie fortzuführen und dauer­
haft zu stärken. Dazu bedarf es der Bereitstellung aus­
reichender finanzieller Mittel durch die Staatengemein­
schaft (Haites et al., 2013; Kap. 3.3.6). Ferner müs­
sen Anpassungstechnologien weitergegeben werden 
 können (Kap. 3.3.5).

Anpassungsziele können, im Unterschied zu 
Mitigations zielen und insbesondere Reduktionszielen, 
nicht global festgelegt werden. Sie müssen lokal fest­ 
und umgesetzt werden, da sie lokale Resilienz stärken 
und Schäden kompensieren (loss and damages). Ein Fall 
von Anpassung, der lokale Ursachen und Folgen, aber 
globale Dimensionen hat, ist die durch Klimafolgen aus­
gelöste Migration (Kasten 3.3­3). Es liegt auf der Hand, 
dass bei steigendem Meeresspiegel Inseln und Küsten­
zonen stark exponiert sind und im Fall periodischer oder 
dauerhafter Überflutung von der dort lebenden Bevölke­
rung verlassen werden müssen. Auch durch Klimawandel 
erzeugte Dürren können Migrationsbewegungen auslö­
sen. In welchem Maße historische und aktuelle Wande­
rungs­ und Fluchtbewegungen auf Klima­ und Umwelt­
schäden zurückzuführen sind, ist indes bislang nicht ein­
deutig feststellbar und umstritten, weil u.  a. nicht von 
Klimawandel als monokausaler Ursache für Migration 
ausgegangen werden kann. Neben ökologisch motivierten 
Wanderbewegungen treten andere Migrationsgründe, wie 
ethnische und religiöse Spannungen, Bürgerkriege, Armut 
oder fehlende wirtschaftliche Perspektiven, die wiederum 
durch Klimafolgen verstärkt werden können. 

Die Staatengemeinschaft und die nationalen Regie­
rungen müssen sich auf lokale, innerstaatliche und grenz­
überschreitende, durch Klimawandel induzierte Migrati­
onsbewegungen einstellen, auf die sie reagieren und für 
die sie gewissermaßen auch Verantwortung übernehmen 
müssen (Kasten 3.3­3). 

3 .3 .3 
Verluste und Schäden: Warschau-Mechanismus 
ausbauen 

Die UNFCCC hat im Jahr 2013 durch den „Warschau­
Mechanismus“ Verluste und Schäden, die durch den Kli­
mawandel bedingt sind, in den Blick genommen. Damit 
widmet sie sich mehr als zwei Jahrzehnte nach ihrer Ver­
abschiedung erstmals den bislang vernachlässigten Fol­
gen des Klimawandels. Der Warschau­Mechanismus 
bezweckt
1. die Verbesserung des Wissens und des Verständnis­

ses von Risikomanagementansätzen in Bezug auf 
Verluste und Schäden (z.  B. Aufdecken von Wissens­
lücken, Datensammlung, Best­practice­Lösungen),

2. eine Stärkung des Dialogs, der Koordination, 
der Kohärenz und Synergien zwischen relevan­
ten  Stakeholdern (innerhalb und außerhalb der 
UNFCCC),

3. das Befördern von Handeln und Unterstützung in 
Bezug auf Finanzierung, Technologie und Capacity­
Building (technische Unterstützung und Beratung, 
Informationen und Empfehlungen für die COP).

Der Warschau­Mechanismus wird – unter dem Cancún 
Adaptation Framework – mit einem Executive Commit­
tee ausgestattet, welches gegenüber der COP rechen­
schaftspflichtig ist. Das Committee berichtet jährlich 
der COP mittels des Subsidiary Body of Scientific 
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 Technological Advice (SBSTA) und des Subsidiary Body 
of Implementation (SBI). Es besteht – bis ein Verfahren 
für die Besetzung eingeführt wird – aus zwei Abgesand­
ten verschiedener Organe der UNFCCC, die in ihrer Aus­
wahl ein Gleichgewicht zwischen entwickelten und Ent­
wicklungsländern abbilden sollen. 

Der Warschau­Mechanismus soll sich in den UNFCCC­
Prozess und seine Organe einfügen und diese ergänzen 
– dies soll gleichermaßen für Prozesse außerhalb der 
UNFCCC mit Bezug zu Verlusten und Schäden gelten. Im 
Rahmen der 22. COP im Jahr 2016 soll der Warschau­
Mechanismus einer Überprüfung unterzogen werden 
(UNFCCC, 2013b). Der Warschau­Mechanismus soll nur 
zeitlich begrenzt Teil des Cancún Adaptation Framework 
sein (Kreft et al., 2013).

Die Schaffung des Mechanismus setzt ein positives 
Signal. Die bislang erfolgte Ausrichtung des Warschau­
Mechanismus auf Forschung und Beratung ist sachge­
recht, bedarf aber der Erweiterung und Konkretisierung, 
insbesondere mit Blick auf die Finanzierung von Scha­
densausgleich und hierzu erforderlichem Technologie­
transfer (Kap. 3.3.5, 3.3.6). Da es sich bei Klimaschäden 
um Summationsschäden handelt, erscheint das Modell 
eines Versicherungspools zur Absicherung von Schäden 
durch Klimawandel sinnvoll. Ein Beispiel für ein derar­
tiges Modell ist der Versicherungspool zur Absicherung 
afrikanischer Staaten gegen Dürrerisiken („African Risk 
Capacity“; Kreft und Bals, 2013). Im Falle des Eintretens 
eines Schadens wären die betroffenen Staaten finanzi­
ell abgesichert, ohne dass diese konkret einen oder meh­
rere Verursacher benennen müssen (Versicherungslö­
sung). Der WBGU hält eine Beschleunigung und Vertie­
fung des in Warschau angestoßenen Prozesses in diese 
Richtung für dringend erforderlich.

3 .3 .4 
Flexible Mechanismen

Eine große Herausforderung für eine effektive  Klimapolitik 
ist, dass sie seit langem von einem  verkürzten „Effizienz­
paradigma“ geprägt ist: So sind bestimmte Governance­
Designs wie der Emissions handel (Kasten 3.3­4) unter 
idealtypischen  Bedingungen anderen politischen und 
gesellschaftlichen Steuerungs ansätzen ökonomisch über­
legen. Sie versprechen  gegebene Umweltziele (wie die 
Einhaltung bestimmter Emissionsgrenzen) mit möglichst 
minimalen volkswirtschaftlichen Kosten zu erreichen. 

Jedoch zeigen die realpolitischen Erfahrungen der 
letzten 20 Jahre, dass es nur sehr begrenzt gelungen 
ist, umfassende und wirksame Emissionshandelsregime 
unter realen politischen Bedingungen einzuführen. Vor 
allem aufgrund ihrer unzureichenden oder unverbind­
lichen Emissionsbeschränkungen (Caps) sind bisher 
durch Emissionshandelssysteme kaum Emissionsminde­
rungen erreicht worden (Edenhofer et al., 2014; EU ETS: 
Kasten 3.3­4). 

Aus einer ökonomischen Sicht wird dies als „Politik­
versagen“ bewertet. Der Begriff meint, dass Politik ver­

säumt hat, die notwendigen Rahmenbedingungen für 
eine erfolgreiche Implementierung herzustellen. Diese 
Diagnose beleuchtet einen wichtigen Aspekt des Ein­
satzes marktbasierter Politikinstrumente, greift jedoch 
aus der Perspektive einer interdisziplinären Transfor­
mationsforschung zu kurz: Komplexe Transformati­
onsprozesse können sich nicht allein auf ökonomische 
Mechanismen stützen, die nur in einer idealen Modell­
welt funktionieren. Sie helfen nicht, Umweltherausfor­
derungen effektiv zu beherrschen – im Gegenteil. Es 
braucht daher eine aufgeklärte interdisziplinäre Gover­
nance­Forschung, die Empfehlungen unter Randbe­
dingungen entwickelt, die sich auch herstellen lassen 
(Kap. 5.2). Denn „Politikversagen“ umfasst im Sinne 
einer interdisziplinären Forschung nicht ausschließlich 
das Versagen  konkreter Politiker bzw. von Regierungen, 
sondern auch politische und soziale Mechanismen wie 
den Widerstand betroffener Akteure, politische Interes­
sendivergenz und soziale Machtverteilung, mit denen 
jede Politikgestaltung konfrontiert ist und die in einer 
Transformationsforschung berücksichtigt werden müs­
sen. 

Angesichts der epochalen Umweltherausforderungen 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts muss es ein Primat der 
ökologischen Zielerreichung („Effektivität“) und kein 
Primat der Kosteneffizienz geben. Von Ökonomen häu­
fig relativierend als „Second­Best“­Lösungen bezeich­
nete Strategien sind aus Sicht der Effektivität häufig 
„First Best“, da sie politisch einfacher durchsetzbar sind 
und dadurch die Transformation zu einer klimaverträg­
lichen Gesellschaft erfolgreicher unterstützen. Ein Bei­
spiel ist die Einspeisevergütung für erneuerbare Ener­
gien, die mittlerweile in vielen Ländern etabliert ist und 
maßgeblich zum Erfolg der erneuerbaren Energien in 
Deutschland beigetragen hat. 

Und so provokant es für Ökonomen klingen mag: Die 
Menschheit wird die Welt vermutlich nur ineffizient ret­
ten. Dieses Sondergutachten ist daher auch ein Plädoyer 
für eine weiterentwickelte Wirtschaftswissenschaft, die 
politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
intensiver im interdisziplinären Austausch mit einbe­
zieht. Auf Kosteneffizienz ausgerichtete Marktmecha­
nismen verlieren deswegen ihre Relevanz für den Klima­
schutz nicht, dürfen aber nicht zum Primat der Politik 
und ausschließlich wirtschaftswissenschaftlich begrün­
deter Politikberatung werden. 

Vor diesem Hintergrund diskutiert der WBGU in 
diesem Kapitel, unter welchen Bedingungen zukünf­
tig  flexible Mechanismen für die Kosteneffizienz der 
Klimapolitik genutzt werden können, und spricht eine 
Empfehlung für die Weiterentwicklung des europä­
ischen Emissionshandelssystems aus. Gleichzeitig kön­
nen marktbasierte Politikinstrumente im Rahmen von 
staatlichen Pionierallianzen zum Einsatz kommen, um, 
ähnlich wie in der EU, Klimaziele zu erreichen. 
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3.3.4.1 
Die flexiblen Mechanismen im Kyoto-Protokoll
Im Kyoto­Protokoll wurden drei flexible Mechanismen 
zur Emissionsreduktion der sich verpflichtenden Staaten 
etabliert. Diese flexiblen Mechanismen erlauben es den 
Staaten, einen Teil ihrer Reduktionsverpflichtungen im 
Ausland zu erbringen, sodass eine kosten effiziente Emis­
sionsreduktion möglich ist. Erstens gibt es die Möglich­
keit, dass die Industrieländer untereinander Emissions­
rechte handeln. Entsprechend seines Reduktionsziels 
erhält jedes Land eine zugeteilte Emissionsmenge, die 
in handelbare Emissionsrechte (Assigned Amount Units, 
AAUs) aufgeteilt werden kann. Falls ein Land seine Emis­
sionen stärker reduziert als seine zugeteilte Emissions­
menge, kann es die überzähligen Emissionsrechte meist­
bietend verkaufen. Die Käuferländer können sich diese 
Emissionsrechte auf ihre Verpflichtungen anrechnen. 
Nach dem Ende der jeweiligen Verpflichtungs periode 
(erste Verpflichtungsperiode 2008 bis 2012, zweite Peri­
ode 2013 bis 2020) müssen die Staaten für jede von ihnen 
ausgestoßene Tonne an Emissionen ein international aner­
kanntes Emissionsrecht vorlegen. Zweitens gibt es zwei 
projektbasierte Mechanismen: Joint Implementation (JI) 

und den Mechanismus für umweltverträgliche Entwick­
lung (Clean Development Mechanism, CDM). Mit den 
projektbasierten Mechanismen sollten zusätzlich Inve­
stitionen in klimaverträgliche Technologien in Schwellen­ 
und Entwicklungsländern ermöglicht werden. JI ermög­
licht Projekte zwischen Ländern mit Emissionsverpflich­
tungen, wobei sich das investierende Land die Emissions­
reduktion mit Emission Reduction Units anrechnen lassen 
kann. Der CDM ermöglicht Projekte zwischen Staaten mit 
Reduktionsverpflichtungen und Unterzeichnerstaaten 
des Kyoto­Protokolls ohne Reduktionsverpflichtungen, 
in erster Linie Schwellen­ und Entwicklungsländern. Die 
investierenden Staaten können sich die Certified Emis­
sion Reduction anrechnen lassen. Für die JI­ und CDM­
Projekte stellt das Kyoto­Protokoll die Anforderung der 
„Zusätzlichkeit“ ( additionality) auf, d.  h., dass durch ein 
JI­ oder CDM­Projekt Emissionsreduktionen aus Quellen 
oder ein Abbau von Emissionen durch Senken zusätzlich 
erfolgen müssen, die ohne das Projekt nicht erfolgt wären. 
Für diese flexiblen Mechanismen wurde eine Registrie­
rungsstelle aufgebaut, in der alle Projekte, Emissions­
rechte und Transaktionen registriert werden, sodass die 
Aktivitäten überprüfbar sind.

Kasten 3 .3-4

EU ETS: Problemfelder und Gestaltungsoptionen

Zur Erreichung ihrer Emissionsminderungsziele setzen Staa­
ten u.  a. ökonomische Politikinstrumente ein. Das Europäische 
Emissionshandelssystem (EU ETS) ist ein auf Mengenkont­
rolle basierendes Marktinstrument. Es soll helfen, die selbst 
gesteckten EU Klimaziele sowie die von der EU eingegangenen 
Verpflichtungen unter dem Kyoto­Protokoll möglichst kosten­
günstig zu erreichen. 

Gegenwärtig wird die Wirksamkeit des Instruments kriti­
siert, da in der zweiten Handelsperiode auf Grund der geringen 
Nachfrage ein Überschuss von mehr als 1,5 Mrd. Emissions­
berechtigungen besteht, der zu einem Einbrechen des Preises 
für Emissionsberechtigungen auf drei bis vier Euro pro Tonne 
CO2 geführt hat. 

Das niedrige Preisniveau, verbunden mit der Unsicherheit 
über die zukünftige Preisentwicklung, bietet Investoren nicht 
die notwendigen Anreize, um in klimafreundliche Technologien 
zu investieren. Dies wäre indes geboten, um europäische und 
globale Klimaziele zu erreichen, unerwünschte Pfadabhängig­
keiten zu vermeiden und Transformationskosten zu begrenzen 
(etwa die spätere Nichtnutzung CO2­intensiver Infrastruktur). 

Die Hauptursachen für das Überangebot an Emissionsbe­
rechtigungen sind die zurückliegende Wirtschaftskrise in der 
EU und das sehr große Angebot an günstigen Projektgutschrif­
ten aus CDM­Projekten. Auf letzteren Punkt reagierte die EU 
durch die Beschränkung der Quote für Zertifikate aus flexiblen 
Mechanismen für die dritte Handelsperiode. 

Die Schwäche des EU ETS in seinem gegenwärtigen Design 
besteht in der fehlenden Anpassungsfähigkeit des Cap (und 
damit der Preise) in Bezug auf diese exogenen „Schocks“. Der 
WBGU empfiehlt daher, eine Preisuntergrenze von 12 bis 15 € 
pro Tonne CO2 einzuführen, welche dann im zeitlichen Verlauf 
weiter ansteigen könnte. Dadurch wird die Sicherheit von 
Investitionen in Vermeidungsoptionen erhöht. 

Zudem empfiehlt es sich, das Cap flexibel an äußere Ent­
wicklungen anzupassen, beispielweise in Form eines „rollieren­
den Cap“, welches alle fünf Jahre nachjustiert werden kann, 

oder indem das Cap an die Entwicklung relevanter exogener 
Parameter wie z.  B. die wirtschaftliche Entwicklung geknüpft 
wird. Die Möglichkeit der Nachsteuerung sollte zudem bei der 
zukünftigen Festlegung des Caps bereits institutionell veran­
kert werden. 

Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass kurz­ bis mittel­
fristige Caps im Einklang mit langfristigen Klimazielen stehen. 
Im Folgenden wird das Cap für 2030 annäherungsweise ermit­
telt: Nach Kriegler et al. (2014) müsste das EU­Minderungsziel 
für 2030 mindestens 40  % gegenüber 1990 betragen, um noch 
– zu akzeptablen Kosten – auf der Trajektorie der EU Low Car­
bon Roadmap für 2050 zu bleiben. Das Emissionsniveau für 
2030, welches im Einklang mit der 2  °C­Leitplanke steht und 
der EU für 2030 unter Berücksichtigung der im Budgetansatz 
aufgestellten Fairnesskriterien (WBGU, 2009a) noch zustände, 
lässt sich vereinfacht wie folgt herleiten (Kasten 3.3­1):

Nach dem UN Gap Report (UNEP, 2013a) wäre 2030 noch 
ein globales Budget von 35 Gt CO2eq zulässig, um die 2  °C­Leit­
planke einzuhalten. Multipliziert man dieses Budget mit dem 
Bevölkerungsanteil der EU an der Weltbevölkerung in 2010 
von 7,2  % ergibt sich daraus ein Budget für die EU von 2,52 
Gt CO2eq für das Jahr 2030. Dies entspricht einer Senkung der 
jährlichen Emissionen um gut 50  % gegenüber dem 1990er 
Wert, bei dem die Emissionen bei 5,37 Gt CO2eq lagen. Dies 
lässt sich als moralische Verpflichtung interpretieren, neben 
dem Erreichen von mindestens 40  % Minderung innerhalb der 
EU zusätzlich finanzielle Unterstützung für weitere Minderung 
außerhalb der EU bereitzustellen, um ein 50  % EU­Minde­
rungsziel im Sinne der Lastenteilung zu erreichen.

Das Minderungsziel für 2030 von (mindestens) 40  % muss 
dann aufgeteilt werden in ein EU ETS Ziel und ein Ziel für die 
Nicht­ETS­Sektoren. Analysen der EU­Kommission (2014) 
zeigen, dass zur kosteneffizienten Erreichung des 40  %­Ziels 
eine größere Gewichtung auf den ETS­Sektor fallen sollte. Der 
Vorschlag der EU­Kommission beinhaltet ein 43  %­Ziel für 
den ETS und ein 30  %­Ziel für den Nicht­ETS­Sektor. Um das 
43  %­Ziel in 2030 zu erreichen, ist eine Anhebung des linea­
ren Reduktionsfaktors, welcher die jährliche Absenkrate des 
Caps in Bezug auf den Referenzzeitraum beziffert, ab 2021 auf 
­2,2  % notwendig.
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Die bisherige Bilanz der projektbasierten Mechanis­
men zeichnet ein gemischtes Bild. Auf der Positivseite 
ist anzuführen, dass speziell der CDM stark dazu bei­
getragen hat, in Schwellen­ und Entwicklungsländern 
ein Bewusstsein für Emissionsreduktionsmöglichkeiten 
zu schaffen und entsprechende Kapazitäten zu schaffen 
(Kreibich und Fechtner, 2013). Aktuelle Entwicklungen 
wie der Aufbau eines chinesischen Emissionshandelssy­
stems würden ohne die Aufbauarbeit durch den CDM 
vermutlich kaum in dieser Art erfolgen.

Allerdings ist die oben definierte Zusätzlichkeit der 
unter CDM und JI erzielten Emissionsreduktionen viel­
fach zweifelhaft und auch prinzipiell nur näherungs­
weise lösbar. Die erzielte Emissionsreduktion wird 
ermittelt, indem dem tatsächlichen Projekt ein Szena­
rio (Baseline) gegenüber gestellt wird, das die fiktive 
Zukunftsentwicklung darstellt, wenn das Projekt nicht 
umgesetzt worden wäre. Da dies eine hypothetische 
Frage ist, können Mitnahmeeffekte nie ohne Zweifel 
ausgeschlossen werden. In der Praxis haben verschie­
dene Studien die Zusätzlichkeit von bis zur Hälfte der 
CDM­Projekte in Zweifel gezogen (Haya, 2009; Schnei­
der, 2009; Spalding­Fecher et al., 2012).

Zudem bringt der projektspezifische Ansatz erheb­
liche Unsicherheiten mit sich, die die Anreizwirkung der 
Mechanismen stark schwächen: Im Vorhinein können 
die Projektträger nicht sicher sein, ob ihr Projekt über­
haupt genehmigt wird, ob die projizierte Emissionsreduk­
tion tatsächlich wie erwartet erreicht wird und welcher 
Preis für die Emissionsrechte erzielt werden kann. Hinzu 
kommt der historisch zumeist relativ niedrige Emissions­
rechtepreis. Als Ergebnis sind die Mechanismen nur selten 
der Ausschlag gebende Faktor bei Investitionsentschei­
dungen. Projektentwickler geben selbst an, dass die Emis­
sionsrechte vielmehr zumeist nur ein „ Sahnehäubchen“ 
seien (Haya, 2009). 

Ein weiterer Kritikpunkt ist die stark ungleiche 
 geographische und sektorale Verteilung der CDM­Pro­
jekte. Rund die Hälfte aller Projekte findet in China statt 
und ein weiteres Viertel in Indien, wohingegen ärmere 
Länder, insbesondere in Afrika südlich der Sahara, kaum 
im CDM vorkommen. Auch wichtige Sektoren wie Ver­
kehr und Endenergieeffizienz wurden bisher kaum durch 
den CDM adressiert. Auch diese Verteilung ist im Instru­
ment angelegt: Entsprechend dem Ziel, möglichst kosten­
günstige Emissionsreduktionen zu mobilisieren, konzen­
triert sich der CDM auf relativ fortgeschrittene Länder mit 
geringem Investitionsrisiko sowie auf kostengünstige Pro­
jekttypen mit geringer Komplexität (Byrne et al., 2011).

Zudem kommen die Interventionen von CDM und 
JI aufgrund des projektbasierten Charakters meist nur 
punktuell zum Tragen und haben nicht den flächen­
deckenden Charakter, der zur Bekämpfung des Klima­
wandels notwendig wäre.

In den letzten Jahren gab es erhebliche Bemühungen 
zur Behebung der genannten Schwächen. Mit der Stan­
dardisierung von Baselines und programmatischen Ansät­
zen sollen eine höhere Objektivität und eine Vergrö­
ßerung der Reichweite erreicht werden (Kreibich und 

 Fechtner, 2013). Allerdings drohen die Reformbemü­
hungen des CDM durch den Kollaps des Emissionsmarkts 
ins Leere zu laufen.

3.3.4.2 
Zukünftige Nutzung flexibler Mechanismen 
Der WBGU plädiert dafür, eine vollständige Reduk­
tion der CO2­Emissionen auf Null bis spätestens 2070 
als Ziel für alle Länder und ein internationales Pledge­
and­Review­Verfahren in das Pariser Klimaprotokoll 
2015  aufzunehmen. Es ist davon auszugehen, dass 
eine  sinnvolle  Verwendung flexibler Mechanismen in 
 Anlehnung an diejenigen des Kyoto­Protokolls auch im 
Rahmen eines freiwilligen Pledge­and­Review­Verfah­
rens denkbar ist. Effektiver Klimaschutz erfordert auch, 
Volkswirtschaften finanziell nicht zu überfordern und die 
globalen Vermeidungskosten durch kurz­ bis mittelfristige 
Flexibilität zu senken. 

Mit dem Pledge­and­Review­Verfahren legen alle 
Staaten ihre nationalen Emissionsvermeidungsziele fest. 
Gleichzeitig sollen alle Staaten Dekarbonisierungsfahr­
pläne entwickeln, in denen sie darlegen, wie sie ihre 
Ziele erreichen wollen. Im Hinblick auf flexible Mecha­
nismen empfiehlt der WBGU, dass der Großteil der 
Emissionsreduktionen in dem jeweiligen Land erfolgen 
sollte und nur ein geringer Anteil im Ausland erbracht 
werden kann. 

Der WBGU hat mehrfach darauf hingewiesen, dass 
der Umbau der fossilen Energiesysteme sofort beginnen 
muss, damit gefährliche Klimaänderungen noch vermie­
den werden können (WBGU, 2011, 2012, 2013). Sollten 
Staaten ihre Emissionsreduktion vorwiegend im Aus­
land erfüllen, wird der Umbau der nationalen Systeme 
verzögert, und die Gefahr der Schaffung von Pfadab­
hängigkeiten, die ein vollständiges Ausphasen der CO2­
Emissionen erschweren, nimmt zu. 

Die Nutzung flexibler Mechanismen sollte nur bei 
anspruchsvollen Zusagen (Pledges) erlaubt sein. In die­
sem Fall können sie einen sinnvollen Beitrag leisten, 
um die jeweiligen Volkswirtschaften finanziell nicht zu 
überfordern und Entwicklungsländer zu unterstützen. 
Sind die Pledges wenig ambitioniert, sind die mit der 
Zielerreichung verbundenen Kosten wahrscheinlich ver­
gleichsweise gering. Eine Emissionsreduktion im Aus­
land würde vermutlich nicht zu substanziellen Kostener­
sparnissen, wohl aber zur Verzögerung der Transforma­
tion zu einer klimaverträglichen Wirtschaftsweise füh­
ren. 

Der Anreiz, sich in einem Pledge­and­Review­Ver­
fahren ambitionierte Emissionsreduktionsziele zu set­
zen, könnte mit der Möglichkeit der Nutzung flexib­
ler Mechanismen steigen. Der WBGU empfiehlt daher, 
die Berechtigung der Nutzung flexibler Maßnahmen an 
ausreichend ambitionierte Ziele zu knüpfen. Bei einem 
Pledge ab einer festzulegenden Höhe könnte die Erfül­
lung bis zu einem bestimmten Prozentsatz im Ausland 
erfolgen. 

Geht man davon aus, dass alle Länder einen Dekarbo­
nisierungsfahrplan entwickeln, könnten Entwicklungs­
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länder in den Plänen festhalten, welche Unterstützung 
sie für ihre Transformation zu einer nachhaltigen Gesell­
schaft benötigen (WBGU, 2009a). Der WBGU empfiehlt 
in diesem Fall, flexible Mechanismen in Anlehnung an 
Joint Implementation einzusetzen. Alle beteiligten Län­
der setzen sich Reduktionsziele, und Industrie­ sowie 
Schwellenländer hätten bei ambitionierten eigenen Zie­
len einen Anreiz, einen Teil der eigenen Verpflichtungen 
durch Investitionen in Entwicklungsländern zu erbrin­
gen, um sich nationale Emissionsspielräume zu ver­
schaffen (WBGU, 2009a). Dabei ist darauf zu achten, 
dass Doppelzählungen vermieden werden.

Wenn sich alle Staaten an dem Ziel orientieren, bis 
spätestens 2070 die globalen CO2­Emissionen auf Null 
zu senken, können solche flexiblen Mechanismen allen 
Staaten allerdings nur kurz­ bis mittelfristig Kostenflexi­
bilität beim Vermeiden von Emissionen bieten. Ein glo­
bales Nullziel impliziert, dass alle Staaten ihre CO2­Emis­
sionen auf Null zurückfahren müssen. Dass dies bis spä­
testens 2070 erfolgen soll, impliziert entsprechend des 
Budgetansatzes des WBGU (2009a), dass die Vermei­
dung zwar zeitlich gestaffelt einsetzen kann, aber für 
die Industrieländer noch in diesem Jahrzehnt einsetzen 
sollte (WBGU, 2009a, 2011). Somit könnten kurzfri­
stig Industrie­ und Schwellenländer bei ambitionierten 
Zielen über Joint Implementation eine kosteneffiziente 
Klimapolitik einleiten, aber mittel­ bis langfristig muss 
sie effektiv im eigenen Land sein.

3 .3 .5 
Ein Transformationsfonds für eine 
 klimaverträgliche Wirtschaft

Nach Art. 4, Abs. 5 der Klimarahmenkonvention 
(UNFCCC) und Artikel 10 des Kyoto­Protokolls sind 
die Annex­I­Staaten zu einem Technologietransfer ver­
pflichtet. Entsprechend dieser Verpflichtung sind Maß­
nahmen wie das Rahmenprogramm für Technologie­
transfer (Technology Transfer Framework), verschie­
dene Programme finanziert durch die Global Envi­
ronment Facility (GEF), wie z.  B. zur solarthermischen 
Stromerzeugung (Concentrating Solar Power) in Ägyp­
ten, Mexiko, Marokko und Namibia, sowie Mechanis­
men für Technologietransfer wie der Clean Develop­
ment Mechanism (CDM) entwickelt worden (Chuffart, 
2013). Allerdings hat das Subsidiary Body for Scientific 
and Technological Advice der UNFCCC (SBSTA) bereits 
2009 festgestellt, dass viele Hürden für einen an den 
Bedürfnissen der Schwellen­ und insbesondere der Ent­
wicklungsländer orientierten Technologietransfer beste­
hen. Hierzu zählen Informationsdefizite über Technolo­
gien, ökonomische Probleme in den Entwicklungs­ und 
Schwellenländern, teilweise fehlende Zugänge zu Kapi­
talmärkten, institutionelle und regulatorische Defizite, 
mangelnde technische und soziale Infrastrukturen sowie 
die Ausgestaltung geistiger Eigentumsrechte ( Chuffart, 
2013; Mersmann und Hermwille, 2014).  Geistige Eigen­
tumsrechte können auf zwei Wegen die Diffusion klima­

verträglicher Technologien behindern: Ein Fehlen gei­
stiger Eigentumsrechte kann zu geringeren Direktin­
vestitionen führen. Gleichzeitig sind patentierte Tech­
nologien teurer in der Anschaffung, sodass viele 
Entwicklungsländer auf preiswerte etablierte emissions­
intensive Technologien ausweichen (Chuffart, 2013). 
Auch andere Untersuchungen zeigen, dass ein effektiver 
Technologietransfer jenseits vereinzelter Programme 
oder einzelner Demonstrationsprojekte im Rahmen der 
UNFCCC bislang ausgeblieben ist (Ockwell et al., 2010; 
Hedger, 2012). Im Cancún Agreement 2010 wurde fest­
gelegt, einen umfassenderen, über den einfachen Tech­
nologietransfer hinausgehenden Technologiemechanis­
mus einzuführen, der Entwicklungsländer bei der For­
schung, Entwicklung, Anwendung und Diffusion klima­
verträglicher Technologien entsprechend der nationalen 
Bedürfnisse unterstützt (Blanco et al., 2012; Mersmann 
und Hermwille, 2014). Dieser Technologiemechanis­
mus besteht aus dem Technology Executive Committee 
(TEC) und dem Climate Technology Centre and Network 
(CTCN). Nach den bisher durchgeführten Bedarfsanaly­
sen (Technology Needs Assessment) des TEC wird deut­
lich, dass der größte Technologiebedarf der Entwick­
lungs­ und Schwellenländer bei der Vermeidung von 
THG­Emissionen im Energiesektor liegt (TEC, 2013). 

Der neue Technologiemechanismus der UNFCCC geht 
konzeptionell über den bisherigen Technologietransfer 
hinaus, indem er Diffusionsanstrengungen, die dauer­
hafte Anwendung von Technologien sowie insbeson­
dere die länderspezifische Stärkung der Forschungs­ 
und Entwicklungskapazitäten als Voraussetzung der 
generellen Verbesserung der Innovations­ und Tech­
nologiekompetenzen der Länder mit einbezieht. Dieses 
umfassendere Technologie­ und Innovationsverständ­
nis kommt dem Anliegen des WBGU entgegen, durch 
internationale Kooperation eine globale Transforma­
tion zu einer klimaverträglichen Gesellschaft zu for­
cieren (WBGU, 2011). Neben der Verbreitung bereits 
 existierenden Wissens über klimaverträgliche Technolo­
gien bedarf es in Entwicklungs­ und Schwellenländern 
auch der Unterstützung ökonomischer Entwicklungs­
prozesse, der Unterstützung von Innovationspoten­
zialen sowie der  Schaffung geeigneter Rahmenbedin­
gungen für Innovateure, die als Pioniere des Wan­
dels eine zentrale Rolle bei der Transformation zu einer 
klimaverträglichen Gesellschaft einnehmen könnten 
(WBGU, 2011; Kap. 4). Darüber hinaus sieht der WBGU 
einen Bedarf für die Unterstützung transformativer 
Ordnungspolitiken in den Entwicklungs­ und Schwel­
lenländern im Kontext des Technologiemechanismus 
des UNFCCC. Hierfür reichen die bereits angestoßenen 
Netzwerk bildungen und punktuelles gemeinsames 
 Lernen im Rahmen des CTCN nicht aus. Der WBGU ist 
der  Meinung, dass der Technologiemechanismus durch 
umfassende und länderspezifische Kooperationspakete 
zur Transformation in Richtung Dekarbonisierung sowie 
zur Unterstützung von Klimaschutzpionieren beitragen 
und zu diesem Zweck mit angemessenen Finanzmitteln 
ausgestattet werden sollte. 
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Nach der Auffassung des WBGU können die Ein­
haltung der 2  °C­Leitplanke und das globale Null­
ziel für die CO2­Emissionen (Kap. 3.3.1.1, 3.3.1.2) nur 
mit einer Transformation der globalen Energiesysteme 
und einer weitgehenden Dekarbonisierung der Ökono­
mien erreicht werden (WBGU, 2009a, 2011, 2014). In 
 Kapitel 1.9.1 wurde gezeigt, dass der Emissionstrend 
der letzten Jahre auf das Wirtschaftswachstum in Ent­
wicklungs­ und Schwellenländern zurückzuführen ist, 
die dem fossilen Entwicklungspfad der Industrieländer 
folgen. Die steigenden Emissionen können nur gestoppt 
werden, wenn alle Länder Dekarbonisierungsfahrpläne 
mit entsprechenden Zwischenzielen für ihre nachhal­
tige ökonomische Entwicklung formulieren und umset­
zen (Kap. 3.3.1; WBGU, 2009a, 2011, 2014). In diesen 
Dekarbonisierungsfahrplänen legen die einzelnen Län­
der nicht nur ihre Strategien dar, sondern formulieren 
auch ihren jeweiligen Unterstützungsbedarf, um eine 
endogene klimaverträgliche Entwicklung in den Trans­
formationsfeldern Energie, Landnutzung und Stadtent­
wicklung zu ermöglichen. Mithilfe der Dekarbonisie­
rungsfahrpläne können ambitionierte Länder identifi­
ziert werden, die dann als Pioniere des Klimaschutzes 
besonders unterstützt werden sollten (WBGU, 2011). 

Eine globale Transformation der Energie­ und Wirt­
schaftssysteme zur Klimaverträglichkeit stellt eine 
gesellschaftliche Herausforderung dar, die erhebliche 
 Investitionen erfordert. Beispielsweise sind für eine ver­
besserte Energieeffizienz und die Umstellung auf erneu­
erbare Energien hohe Anfangsinvestitionen notwen­
dig, aber gleichzeitig können diese Investitionen neue 
Impulse für die Wirtschaft auslösen sowie mittel­ und 
langfristig zu volkswirtschaftlichen Kosteneinsparungen 
sowie zusätzlichen gesellschaftlichen Vorteilen führen. 
Den hohen Anfangsinvestitionen in erneuerbare Energie­
technologien und Energieeffizienz stehen Einsparungen 
der Kosten für fossile Brennstoffe bei konventionellen 
Technologien gegenüber, was für Energieimportländer 
sehr attraktiv ist (WBGU, 2011, 2012). Für den Ener­
giesektor ergibt sich folgendes Bild: Nach GEA (2012) 
werden die derzeitigen Investitionen im Energiesektor 
global auf ca. 1.300 Mrd. US­$ jährlich geschätzt. Dies 
entspricht etwa 2  % des globalen Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) (WBGU, 2012:  8). Allerdings variiert dieser Inve­
stitionsanteil zwischen den jeweiligen Ländern erheb­
lich. Im Durchschnitt liegt der jährliche Investitionsan­
teil des Energiesektors in Entwicklungsländern bei 3,5  % 
des BIP und in Industrieländern im Durchschnitt nur bei 
1,3  % des BIP (GEA, 2012:  1253). Derzeit werden global 
im gesamten Energiesektor ca. 50 Mrd. US­$ pro Jahr 
für Forschung und Entwicklung aufgewendet (staatliche 
und private Mittel), von denen die Hälfte auf fossile und 
nukleare Energie entfällt (WBGU, 2012:  8; GEA, 2012). 
Die Szenarien des IPCC für eine dekarbonisierte Energie­
versorgung zeigen, dass zukünftig die jährlichen Investiti­
onen für emissionsarme Stromerzeugung um ca. 150 Mrd. 
US­$ und die jährlichen Investitionen in Energieeffizienz 
in den Bereichen Transport, Gebäude und Industrie um 
336 Mrd. US­$ steigen müssten (Kap. 1.9.2). Auch der 

WBGU hat den globalen Investitionsbedarf für den Auf­
bau eines klimaverträglichen Energiesektors abgeschätzt 
(WBGU, 2011, 2012): Insgesamt ist von heute bis zum 
Jahr 2030 eine Verdopplung und bis 2050 eine Verdrei­
fachung der Investitionen im Energiebereich erforderlich. 
GEA (2012) schätzt, dass der zukünftige zusätzliche Inve­
stitionsbedarf im Energiesektor bei jährlich 1,8–2,3  % des 
globalen BIP liegt (GEA, 2012:  1255). Ein Großteil die­
ser Investitionen muss in Nicht­OECD­Ländern erfolgen 
(Kap. 1.9; WBGU, 2011, 2012; GEA, 2012). 

Für die konkrete Finanzierung dieser Investitionen 
wird das Engagement privater Akteure und der öffent­
lichen Hand benötigt. Falls öffentliche Mittel gezielt zur 
Unterstützung privater Investitionen eingesetzt werden, 
können sie eine beträchtliche Hebelwirkung ( leverage 
ratio) auf privates Kapital entfalten. Beispielsweise 
konnte mit der IFC Partial Credit Guarantee für Energie­
effizienz eine hohe Hebelwirkung von 15:1 erzielt wer­
den, d.  h. für eine Million staatlichen Kapitals konnten 15 
Millionen privates Kapital mobilisiert werden. In ande­
ren Fällen lag die Hebelwirkung nur bei 8:1 oder 4:1. 
Die Hebelwirkung steigt in dem Maße an, in dem staat­
liche Mittel das Risiko für private Investoren reduzieren 
( Neuhoff et al., 2010; WBGU, 2012:  12). 

Der WBGU skizziert im Folgenden einen Transformati­
onsfonds im Rahmen der UNFCCC für eine globale Dekar­
bonisierung der Weltwirtschaft. Dieser vorgeschlagene 
Transformationsfonds sollte einen signifikanten finan­
ziellen Beitrag leisten und mit öffentlichen Mitteln in 
den jeweiligen Entwicklungsländern Risiken für private 
 Investoren minimieren, um so eine Transformations­
dynamik zu fördern. 

3.3.5.1 
Vorschlag für einen Transformationsfonds
Bisher sind private Kapitalgeber noch zu wenig bereit, 
in die Transformation der Energiesysteme, den Aufbau 
klimaverträglicher Energiesysteme oder in die Dekar­
bonisierung anderer Bereiche der Wirtschaft zu inve­
stieren. Der Transformationsfonds soll dazu beitragen, 
Transformationsbarrieren wie unzureichende politische 
Zielsetzungen, Subventionen für fossile und nukle­
are Energien, ungünstige Rendite­Risiko­Verhältnisse, 
 ungenügend entwickelte Märkte und Verwaltungsstruk­
turen in vielen Entwicklungs­ und Schwellenländern 
sowie hohe Transaktionskosten infolge fragmentierter 
internationaler Finanzierungsmechanismen zu minimie­
ren. Gleichzeitig soll der Transformationsfonds Pioniere 
aus Entwicklungs­ und Schwellenländern, die sich zu 
Klima­Clubs zusammenschließen oder an Klima­Clubs 
mit OECD­Ländern beteiligen, bevorzugt unterstützen 
(Kasten 3.3­2, Kap. 4.2). Der WBGU schlägt folgende 
Aspekte zur Ausgestaltung des Fonds vor:
1. Ausreichendes Finanzierungsvolumen: Der WBGU 

geht davon aus, dass etwa die Hälfte der öffentli­
chen Gelder des Grünen Klimafonds (Green Climate 
Fund; Kap. 3.3.6) für die Vermeidung von Emissio­
nen investiert werden. Ein größerer Teil dieser Mittel 
zur Dekarbonisierung der Ökonomien sollte in den 



3 Vorschlag für ein Pariser Klimaprotokoll 2015 

70

Transformationsfonds fließen. Mit diesen öffentli­
chen Geldern können private ökonomische und tech­
nologische Risiken von klimaverträglichen Innova­
tionen in Entwicklungs­ und Schwellenländern, 
z.  B. mit Kreditausfallgarantien, reduziert werden, 
sodass über Hebelwirkungen auch privates Kapital 
für klimaverträgliche Investitionen in signifikantem 
Maße mobilisiert werden kann. Dadurch könnte das 
Rendite­Risiko­Verhältnis für potenzielle Investo­
ren erhöht werden. Eine Möglichkeit wäre die Ein­
führung von Versicherungslösungen für technolo­
gische und Projektrisiken wie sie in Industrielän­
dern bereits existieren. Eine weitere Möglichkeit ist 
die finanzielle Unterstützung staatlicher Maßnah­
men zur Reduzierung ökonomischer Risiken, z.  B. 
durch Subventionen, Einspeisevergütungen, zins­
günstige Kredite, Kreditausfallgarantien oder staat­
liches Risiko kapital. Die Wettbewerbsfähigkeit von 
Innovationen kann auch durch staatliche Maßnah­
men wie Markteinführungsprogramme oder Markt­
regulierungen erhöht werden. Ein Beispiel für solche 
staatlichen Maßnahmen ist das deutsche Erneuer­
bare­Energien­Gesetz. Wichtig ist, solche Förderin­
strumente degressiv und zeitlich befristet auszuge­
stalten, um Dauersubventionierungen zu vermeiden, 
die gerade in der fossilen und nuklearen Energiewirt­
schaft üblich waren und sind. Falls klimaverträgliche 
Schlüssel technologien durch geistige Eigentums­
rechte geschützt sind, könnte der Fonds Patente 
oder Lizenzen von privaten Unternehmen aufkau­
fen, um Unterlizenzen zu vergeben oder als Vermitt­
ler Lizenzverträge zwischen Unternehmen vermit­
teln. Ein Vorbild für diese Aufgabe könnte der 2010 
ins Leben gerufene Medicines Patent Pool (MPP) 
sein. Eine andere Möglichkeit ist die gemeinsame 
Forschungs­ und Innovationskooperation zwischen 
Industrie­ und Entwicklungsländern sowie anderer 
öffentlicher und privater Stakeholder, um gemein­
same Patente und geistige Eigentumsrechte zu ent­
wickeln sowie die zu integrierenden Technologien 
anschlussfähig an das jeweilige nationale Innovati­
onssystem zu gestalten (WBGU, 2009a; Blanco et al., 
2012; Chuffart, 2013). 

2. Länderspezifische Lösungen erarbeiten: Die bishe­
rige wirtschaftliche Entwicklung der Schwellen­ und 
Entwicklungsländer ist das Ergebnis staatlicher und 
unternehmerischer Aktivitäten sowie ausländischer 
Direktinvestitionen. Im Rahmen der Dekarbonisie­
rungsfahrpläne sollte jedes Land eine klimaverträg­
liche Entwicklungsstrategie darlegen, deren Bestand­
teil auch eine Innovationsstrategie sein sollte. Der 
WBGU empfiehlt, dass die Entwicklungs­ und Schwel­
lenländer nicht nur den Bedarf an Finanzierung oder 
Unterstützung beim Kapazitätsaufbau (Capacity 
 Building), sondern auch den Bedarf an klimaverträg­
lichen Technologien feststellen. Dabei ist zentral, dass 
die technologischen Fähigkeiten eines Landes berück­
sichtigt werden. Neues Wissen über Technologien, sei 
es über internationalen Technologietransfer impor­

tiert oder durch Innovationsförderung im jeweiligen 
Land entstanden, ermöglicht weder automatisch die 
Produktion noch die Verbreitung klimaverträglicher 
Technologien. Zur Produktion müssten im jeweiligen 
Land Unternehmen vorhanden sein, die die techno­
logischen Fähigkeiten besitzen, das neue Wissen zu 
verstehen, anzuwenden und an lokale Gegebenhei­
ten anpassen zu können. Nur wenn neues Wissen an 
nationale Innovationssysteme anschlussfähig und mit 
den Fähigkeiten des jeweiligen Landes kompatibel ist, 
können Dekarbonisierungsbemühungen nachhaltig 
befördert werden (WBGU, 2011). Der Fonds sollte 
also länderspezifische Forschungs­, Technologie­ und 
Innovationspolitiken unterstützen, Risiken klimaver­
träglicher Investitionen reduzieren helfen und könnte 
zudem als Vermittler fungieren, um geeignete Part­
nerländer, Unternehmen sowie Institutionen für For­
schung und Entwicklung zu Transformationsallianzen 
zusammenzubringen. 

3. Verbreitung und dauerhafte Anwendung klimaver-
träglicher Innovationen sicherstellen – klimaverträg-
liche Systemreformen unterstützen: Der Fonds sollte 
sicherstellen, dass nicht nur Maßnahmen für Inno­
vationen in Energiesystemen, urbanen Räumen und 
Landnutzungssystemen im jeweiligen Land unter­
stützt, sondern auch deren Verbreitung und dauer­
hafte Anwendung gewährleistet werden. Zur Verbrei­
tung und Anwendung klimaverträglicher Innovatio­
nen bedarf es, aufgrund der bislang höheren Kos­
ten sowie der Anforderungen an Systemintegration, 
staatlicher Unterstützung. Beispiele sind die dezent­
rale Versorgung mit Strom aus erneuerbaren Energien 
in ländlichen Regionen, die breitenwirksame Nutzung 
von Solarenergie für Wasserpumpen für die Bewässe­
rungslandwirtschaft oder der emissionsarme öffent­
liche Personennahverkehr in Städten. Hierfür könn­
ten die jeweiligen Länder in ihren Dekarbonisierungs­
fahrplänen darlegen, mit welchen Maßnahmen sie 
ihre Energie­ und Wirtschaftssektoren unterstützen 
wollen. Falls sie dazu zusätzlicher Finanzierung und 
Kapazitätsentwicklung bedürfen, müssten Koopera­
tionen mit den jeweiligen relevanten Institutionen in 
die Planung integriert werden. 

4. Förderung von Klimaschutzpionieren und ambitionier-
ten Klimaclubs: Um den globalen Transformationspro­
zess zu dynamisieren, sollte ca. ein Fünftel des Finanz­
volumens des Transformationsfonds zur Förderung 
von Pionierländern des Klimaschutzes und ambitio­
nierten Klima­Clubs eingesetzt werden. Durch diese 
privilegierte Förderung wird die Dynamik der globa­
len Transformation beschleunigt und es werden gelun­
gene Beispiele für den raschen Umbau zur Klimaver­
träglichkeit geschaffen, an denen sich andere Länder 
orientieren können. 
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3 .3 .6 
Finanzierung

Der 5. IPCC­Sachstandsbericht betonte erneut, wie drin­
gend höhere Investitionen sowohl in Minderungsmaß­
nahmen als auch in Anpassung sind (Gupta et al., 2014). 
Gleichzeitig ist die bisherige internationale Finanz­
architektur für private und öffentliche Investitionen in 
Klimaschutz und Anpassung sehr komplex (Abb. 3.3­1). 

Auf der COP 15 in Kopenhagen im Jahr 2009 ver­
sprachen die Industriestaaten, Klimafinanzierung für 
die Unterstützung von Klimaschutz und Anpassung an 
den Klimawandel in Entwicklungsländern zu mobilisie­
ren: 30 Mrd. US­$ für die Zeit von 2010 bis 2012 und 
100 Mrd. US­$ pro Jahr ab 2020. Dieses Versprechen 
wurde in den darauffolgenden Jahren in den offiziellen 
COP­Entscheidungen wiederholt (z.  B. UNFCCC, 2010).

Ein signifikanter Teil dieser Klimafinanzierung soll 
laut UNFCCC­Vereinbarungen in den neuent wickelten 
Grünen Klimafonds (Green Climate Fund, GCF)  fließen. 
Darüber hinaus gibt es andere von der UNFCCC man­
datierte multilaterale Fonds, beispielsweise den 
 Klimaschutzfonds (Special Climate Change Fund, SCCF), 
den Least Developed Countries Fund (LDCF) und den 
Adaptation Fund (AF). 

Der Grüne Klimafonds wurde auf der COP 16 in 
 Cancún im Jahr 2010 beschlossen (UNFCCC, 2010). 

Der Fonds soll Maßnahmen zur Emissionsminderung 
und Anpassung an den Klimawandel in Entwicklungs­ 
und Schwellenländern finanzieren. Der Fonds soll dann 
einen erheblichen Teil dieser Mittel verwalten. Seit Mai 
2014 kann der Fonds Einzahlungen annehmen. Statt nur 
einzelne Projekte zu unterstützen, soll der Grüne Klima­
fonds durch einen ambitionierten Ansatz zu einer großen 
Transformation beitragen, zum Beispiel durch die Förde­
rung von Erneuerbare­Energien­Gesetzen in einzelnen 
Ländern oder die Unterstützung langfristiger, nationaler 
Anpassungspläne an den Klimawandel in ärmeren Län­
dern. Deutschland hat bisher knapp 17 Mio. € in den 
Fonds eingezahlt (Deutsche Klimafinanzierung, 2014b) 
und zugesagt, über die nächsten neun Jahre 750 Mio. € 
einzuzahlen. 

Der Special Climate Change Fund (SCCF) wird von 
der Globalen Umweltfazilität (Global Environment 
Facility, GEF) verwaltet, die die Umsetzung der Rio­ 
Konventionen in den Entwicklungsländern fördert, 
darunter auch die UNFCCC. Der SCCF unterstützt Ent­
wicklungsländer, die Mitglieder der UNFCCC sind, bei 
deren Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel 
sowie beim Technologietransfer und beim Aufbau von 
Kapazitäten. Der SCCF soll als Katalysator bei der Gene­
rierung zusätzlicher bi­ und multilateraler Ressourcen 
agieren (Deutsche Klimafinanzierung, 2014d). Deutsch­
land hat für den SCCF bisher insgesamt 60 Mio. € zuge­
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sagt (Deutsche Klimafinanzierung, 2014d).
Der Least Developed Countries Fund (LDCF) unter­

steht ebenfalls der Leitung der GEF. Der Fonds soll die 
48 am wenigsten entwickelten Länder (Least  Developed 
Countries, LDCs) bei der Bewältigung der Anpassungs­
kosten unterstützen (Deutsche Klimafinanzierung, 
2014c). Deutschland hat für den LDCF bisher insge­
samt 115 Mio. € zugesagt (Deutsche  Klimafinanzierung, 
2014c). 

Der Adaptation Fund (AF) unter dem Kyoto­Protokoll 
wurde im Jahr 2001 beschlossen und nahm seine Arbeit 
im Jahr 2008 auf. Der Fonds finanziert Anpassungspro­
jekte in Entwicklungsländern, die Unterzeichner des 
Kyoto­Protokolls sind, und ermöglicht ihnen durch Mit­
tel aus dem Handel mit zertifizierten  Emissionsrechten 
(Certified Emission Reductions, CERs) und freiwilli­
gen Spenden direkten Zugang zu Finanzmitteln ohne 
den Umweg über multilaterale Institutionen (Deutsche 
 Klimafinanzierung, 2014a). Wegen des Preisverfalls der 
zertifizierten Emissionsrechte des Kyoto­Protokolls hat 
der AF im Jahr 2013 angestrebt, 100 Mio. US­$ von 
Geberstaaten einzuwerben und dieses Ziel auf der COP 
19 in Warschau 2013 auch realisiert (Deutsche Klimafi­
nanzierung, 2014a). 

Neben den Fonds der UNFCCC und den von der 
UNFCCC mandatierten Fonds gibt es andere multilate­
rale Fonds, beispielsweise Fonds der EU, und bilaterale 
Fonds wie die durch Deutschland geförderte Interna­
tionale Klimaschutzinitiative (IKI) oder den britischen 
International Climate Fund, die ebenfalls zum Erreichen 
der UNFCCC­Zielsetzung genutzt werden können. Neben 
der Klimafinanzierung durch Institutionen des interna­
tionalen Klimaregimes und der öffentlichen Entwick­
lungszusammenarbeit (Official  Development  Assistance, 
ODA) können Finanzmittel aber auch vom Privatsektor 
oder nationalen und internationalen zivilgesellschaft­
lichen Organisationen (Civil Society  Organisations, 
CSOs) kommen.

Für die Erreichung der bereits vereinbarten Ziele für 
die Klimafinanzierung, ab 2020 jährlich 100 Mrd. US­$ 
zu mobilisieren, und um dem darüber hinaus gehenden 
Finanzierungsbedarf für Klimaschutz und Anpassung 
adäquat gerecht zu werden, sollten die folgenden fünf 
Herausforderungen adressiert werden. 
1. Mobilisierung der Mittel: Die versprochenen Mittel für 

Minderung und Anpassung sollten eingezahlt wer­
den. Wesentlich für einen funktionierenden effek­
tiven Fonds ist, dass Kriterien für die finanziellen 
Beiträge der Staaten definiert und ausgewählt wer­
den. Ein Lösungsvorschlag hierfür ist, dass das UN 
Scale of Assessment die Höhe der finanziellen Bei­
träge bestimmen soll, die die Mitgliedstaaten der UN 
an diese  zahlen (Haites et al., 2013). Ein Vorschlag 
des WBGU ist, die finanziellen Beiträge der Einzel­
staaten am Verursacherprinzip und an der histori­
schen Verantwortung für Emissionen auszurichten – 
auch vor dem Hintergrund des Prinzips der gemein­
samen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
(WBGU, 2009a; Kap. 2). Neben den Beiträgen der 

Staaten spielt der Privatsektor eine zentrale Rolle bei 
der Bereitstellung der versprochenen und zusätzlich 
benötigten Mittel für Klimaschutz und Anpassung. 
Je näher das Jahr 2020 rückt, desto mehr Beachtung 
schenkt die internationale  Klimadebatte diesem pri­
vatwirtschaftlichen Beitrag. Einige Entwicklungslän­
der befürchten, der Fokus auf den Privatsektor könne 
den Zufluss der ohnehin begrenzten öffentlichen 
Mittel verzögern und reduzieren (Pauw und Dzebo, 
2014). Die Mobilisierung privater Mittel ist jedoch 
von großer Bedeutung für globale Anpassungs­ und 
Minderungsinitiativen – auch jenseits der verspro­
chenen 100 Mrd. US­$ pro Jahr (Romani und Stern, 
2011; WBGU, 2012). 

2. Verteilung der Mittel: Die Verteilung der Mittel zur Kli­
mafinanzierung wirft wichtige Fragen auf. Hinsicht­
lich der Mittel für Anpassung sollte geklärt werden, 
wie diejenigen Länder und speziell die Bevölkerungs­
gruppen priorisiert werden können, die den Folgen 
des Klimawandels gegenüber am verletzlichsten sind, 
und wie ein solcher Vulnerabilitätsansatz umgesetzt 
werden kann. In diesem Kontext ist auch die ent­
sprechende institutionelle Gestaltung auf Länder­
ebene eine wichtige Herausforderung (Horstmann 
und Schulz­Heiss, 2014). Hier sollte geklärt werden, 
ob und wie das Geld auf der lokalen Ebene ankommt 
und wie die lokale Bevölkerung einbezogen werden 
kann. Der WBGU empfiehlt, Maßnahmen wie das 
GCF­Readiness­Programm der Bundesregierung, das 
ausgesuchte Länder darauf vorbereitet, Mittel des 
Green Climate Fund (GCF) zu verwenden, weiter zu 
unterstützen. Bei der Verteilung der finanziellen Res­
sourcen für den Klimaschutz schlägt der WBGU vor, 
einen bestimmten Anteil der hier zur Verfügung ste­
henden Mittel (z.  B. 20  %) für besonders ambitionierte 
Initiativen und Vorreiter­Clubs zu reservieren, um die 
Dynamik der weltweiten Transformation zu beschleu­
nigen. So können u.  a. international sichtbare Dekar­
bonisierungsleuchttürme geschaffen werden.

3. Definition der Klimafinanzierung: Es sollte eine 
Einigung auf eine genaue und klare Definition der 
 Klimafinanzierung geben, insbesondere im Hinblick 
auf Anpassungsmaßnahmen. Die Mittel für Minde­
rung und Anpassung sollten „neu und zusätzlich“ 
zur öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit sein. 
Es sollte Konsens darüber hergestellt werden, was 
hierunter verstanden wird, da verschiedene Staaten 
derzeit jeweils unterschiedliche Definitionen dieser 
Begriffe benutzen (Brown et al., 2010). Auch die Defi­
nition „private Klimafinanzierung“ und deren Zuord­
nung muss geklärt werden. Sind beispielsweise meh­
rere privatwirtschaftliche Akteure an einer relevan­
ten Investition beteiligt, sollte diese Investition nicht 
mehrmals zugeordnet und gezählt werden können.

4. Balance von Minderung und Anpassung: Es sollte eine 
adäquate Balance bei der Bereitstellung von Finanz­
mitteln für Minderung auf der einen Seite und Anpas­
sung auf der anderen Seite gefunden werden. Obwohl 
der Kopenhagen Accord und das Cancún Agreement 
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eine solche Balance fordern, wurden bisher weniger 
als die Hälfte der öffentlichen Mittel für Anpassung 
bereitgestellt. Der WBGU begrüßt, dass der Grüne 
Klimafonds eine 50/50­Balance anstrebt. Der WBGU 
empfiehlt, zwischen den beiden Zielsetzungen Minde­
rung und Anpassung aus zwei Gründen zu differen­
zieren: Erstens illustrieren die in den letzten Jahren 
rasch gestiegenen Investitionen in erneuerbare Ener­
gien und Energieeffizienz, dass Minderungsfinanzie­
rung für den Privatsektor ein Geschäftsmodell sein 
kann, während es nicht leicht ist, vielversprechende 
Geschäftsmodelle für Anpassungsfinanzierung zu 
finden (Pauw und Pegels, 2013; Surminski, 2013). 
 Zweitens fließt der größte Teil der öffentlichen Klima­
finanzierung für Minderungsmaßnahmen in Schwel­
lenländer, in denen Minderung relativ kostengüns­
tig ist. Die am wenigsten entwickelten Länder, kleine 
Inselentwicklungsländer und Länder in Afrika südlich 
der Sahara, die am dringendsten Anpassungsfinanzie­
rung benötigen und denen nicht nur adäquate Eigen­
mittel fehlen, sondern auch die politischen und wirt­
schaftlichen Voraussetzungen, um private und ins­
titutionelle Investoren zu akquirieren, gehen häufig 
leer aus ( Lindenberg und Pauw, 2013; WBGU, 2012). 

5. Transparenz: Der WBGU fordert, dass Klimafinan­
zierung transparent gestaltet werden sollte. Ent­
wicklungsländer tragen mit nationalen Minderungs­
strategien zum Klimaschutz bei und erhalten dafür 
von den Industrieländern Unterstützung durch 
Finanzierung, Technologietransfer und Kapazitäts­
aufbau. Diese Unterstützung soll, so wie die Minde­
rungsaktivitäten selbst, messbar, berichtsfähig und 
überprüfbar (measurable, reportable and verifiable, 
MRV) sein. Es sollte weiter an einem MRV­System 
für die Minderungsleistungen der Entwicklungslän­
der und die Unterstüt zung der Industrieländer gear­
beitet werden, dessen essenzieller Grundstein Trans­
parenz in der Klimafinanzierung ist. 

Die deutsche Bundesregierung hat wiederholt verkündet, 
einen fairen Beitrag zur Klimafinanzierung leisten zu wol­
len. Der WBGU begrüßt diese Zusage. Tatsächlich sind in 
den letzten Jahren die deutschen Mittel für Klimafinan­
zierung deutlich gestiegen. Doch im Jahr 2014 wird es 
für bilaterale Klimaprojekte beträchtlich geringere Zusa­
gen geben als noch im Jahr 2013. Damit die Bundesre­
gierung ihre Zusagen erfüllen kann, sollte der deutsche 
Beitrag jedoch nicht sinken, sondern moderat steigen. 

Mit dem kürzlich gegebenen Versprechen durch Bun­
deskanzlerin Angela Merkel, dass Deutschland über die 
nächsten neun Jahre 750 Mio. € in den neuen  Grünen 
Klimafonds einzahlen wird, trägt die Bundesregie­
rung zu einem erfolgreichen Start des Fonds bei. Für 
das Jahr 2015 ist eine erste Einzahlung von 20 Mio. € 
 geplant. Durch die Zusage der deutschen Regierung sind 
jetzt andere Länder ebenfalls unter Zugzwang. Neben 
Deutschland haben Frankreich, Großbritannien, Norwe­
gen, Schweden, Japan und die USA öffentlich angekün­
digt, dass von ihnen Zusagen zu erwarten sind. Auch 
einige Schwellenländer, darunter Mexiko und Südkorea, 

planen eigene Zusagen. Noch liegen außer der Zusage 
der Bundeskanzlerin keine weiteren Zusagen vor. Sollte 
es gelingen, bis Ende des Jahres 2014, wie von den 
Entwicklungsländern gefordert, Zusagen im Wert von 
15 Mrd. US­$ zu erhalten, könnte dies die Vertrauens­
basis zwischen Industrie­, Schwellen­ und Entwick­
lungsländern verbessern und sich positiv auf die UN­
Verhandlungen für ein globales Abkommen in Paris 
2015 auswirken. 

Der WBGU empfiehlt, die Vielfalt verfügbarer öffent­
licher Instrumente noch effektiver zu nutzen, beispiels­
weise Zuschüsse, Kredite, Kreditlinien, Garantien, Anlei­
hen, strukturierte Fonds und technische Unterstützung 
(WBGU, 2012), um privates Kapital für Klimafinanzie­
rung zu mobilisieren. Der Grüne Klimafonds der UNFCCC 
sollte in Erwägung ziehen, sein Instrumentarium auszu­
weiten und neben konzessionären Krediten und Zuschüs­
sen ebenfalls die ganze Bandbreite möglicher Instrumente 
für die Mobilisierung privaten Kapitals zu nutzen. 

Das Engagement der Privatwirtschaft für Klimafinan­
zierung sollte durch effektive öffentliche Mittel und Poli­
tikmaßnamen in Industrie­ und Entwicklungsländern sti­
muliert werden. Wie der Beirat bereits betont hat, gibt es 
dafür eine Reihe wichtiger Anknüpfungspunkte (WBGU, 
2012). Dazu zählen geeignete rechtliche und institutio­
nelle Rahmenbedingungen, Strategien zur Risikominimie­
rung sowie das Schließen von Informationslücken, vor 
allem hinsichtlich einer einheitlichen Definition von „Kli­
mafinanzierung“ und „privat“ sowie verlässliche Daten 
für die Messung privater Klimainvestitionen. Interna­
tionale Institutionen der Entwicklungs­ und Klimafi­
nanzierung sollten Energie, Klima­ und Entwicklungs­
politik inhaltlich und finanziell stärker verknüpfen. Ent­
sprechende Institutionen sollten gestärkt und mit aus­
reichenden Finanzmitteln ausgestattet werden. Bei der 
Mobilisierung privater Mittel sollten klare soziale und 
ökologische Standards und Leitlinien (safeguards) sowie 
verbindliche Steuerungs­ und Bilanzierungsinstrumente 
eingehalten werden (WBGU, 2012).

3 .4
Kernbotschaften

 > Zusammenspiel aller relevanten Akteure: Für das glo­
bale Problem des Klimawandels ist eine internatio­
nale Lösung unverzichtbar. Die Dekarbonisierung zur 
Erreichung des Nullziels bis spätestens zum Jahr 
2070 kann allerdings nur im Zusammenspiel von 
staatlichen, zwischenstaatlichen sowie zivilgesell­
schaftlichen Prozessen und Akteuren erreicht 
 werden.

 > Rechtsverbindliches Protokoll: Das geplante Pariser 
Klimaabkommen sollte so gestaltet sein, dass es 
 möglichst viele dieser Prozesse einbezieht und 
 ambitionierte Akteure fördert. Der WBGU empfiehlt 
hierfür ein rechtsverbindliches Protokoll zur UNFCCC 
und ergänzende COP­Entscheidungen.

 > Verankerung der 2  °C-Leitplanke und des Nullemissi-



74

onsziels: Das Protokoll sollte durch einen hybriden 
Ansatz gekennzeichnet sein, der auf einer Kombina­
tion von verbindlichen und freiwilligen Elementen 
basiert. Der WBGU empfiehlt die rechtsverbindliche 
Verankerung der 2  °C­Leitplanke im Pariser Protokoll. 
Zur Konkretisierung sollte als globales Langfristziel 
verbindlich vereinbart werden, die CO2­Emissionen aus 
fossilen Energieträgern bis spätestens 2070 weltweit 
auf Null abzusenken.

 > Prozeduralisierung der 2  °C-Leitplanke: Der WBGU 
empfiehlt eine verfahrensrechtliche Ausgestaltung, 
d.  h. eine Prozeduralisierung der 2  °C­Leitplanke. Sie 
ist gekennzeichnet durch die verpflichtende Einbezie­
hung wissenschaftlichen Sachverstands (IPCC) in Ent­
scheidungsprozesse der UNFCCC und des Pariser Pro­
tokolls, der Gewährleistung größtmöglicher Transpa­
renz, durch Zugang zu Informationen für Jedermann 
sowie durch Beteiligungs­ und Klagerechte für Sach­
walter des Klimaschutzes, d.  h. Verbände und Nicht­
regierungsorganisationen, die ein Interesse am Klima­
schutz nachweisen, um Akzeptanz und Kontrolle der 
Einhaltung von Pflichten zu fördern und damit eine 
Art Demokratisierung des Klimaregimes zu unterstüt­
zen. 

 > Hybriden Ansatz beim Pledge-and-Review-Verfahren 
verankern: Der WBGU empfiehlt ein ambitioniertes 
Pledge­and­Review­Verfahren, das sich vom bisheri­
gen Pledge­and­Review­Verfahren nach dem Kyoto­
Protokoll vor allem durch seinen verpflichtend­ 
freiwilligen Charakter unterscheidet (hybrider Ansatz). 

 > Pledges: Jede Vertragspartei würde im Pariser Protokoll 
dazu verpflichtet, sich selbst gewählte Ziele z.  B. bis 
2030 zu setzen und Dekarbonisierungsfahrpläne zu 
übermitteln (pledges). Diese sollten nicht allein die 
Treibhausgasreduktion betreffen, sondern könnten 
z.  B. auch den Ausbau erneuerbarer Energien oder die 
energetische Sanierung erfassen. In den Dekarboni­
sierungsfahrplänen wird erläutert, wie der jeweilige 
Vertragsstaat das Ziel der Nullemissionen bis späte­
stens zum Jahr 2070 erreichen will. Diese Pläne 
 können auch Zwischenziele (Meilensteine) enthalten. 

 > Review: An die Vorlage der Zusagen (Pledges) soll sich 
eine rechtsverbindliche Überprüfung (Review) 
anschließen, ob die vorgelegten nationalen Ziele 
zusammengenommen ausreichen, um auf einen 
 globalen Emissionspfad zu kommen, der die Einhaltung 
der 2  °C­Grenze ermöglicht. Auch die einzelnen nati­
onalen Beiträge sollten im Rahmen der Überprüfung 
auf ihre Plausibilität und auf ihre Umsetzung hin 
beleuchtet werden. Nach der Überprüfung soll über 
entsprechende dabei ermittelte Defizite in den Zusagen 
(Pledges) zwischen den Staaten nachverhandelt wer­
den. Die Ambitionen können im wiederholten Pledge­
and­Review­Verfahren im Wechselspiel mit den 
 nationalen Klimapolitiken der Vertragsstaaten nach 
und nach gesteigert werden. 

 > Messung, Berichterstattung und Validierung: Ein zen­
traler Mechanismus ist die Messung, Berichterstattung 
und Validierung vertragsstaatlicher Verpflichtungen, 

um die Umsetzung der Ziele und der Dekarbonisie­
rungsfahrpläne zu sichern (Monitoring, Reporting and 
Verification, MRV). Der WBGU empfiehlt der Bundes­
regierung, sich für die Entwicklung eines MRV­ Systems 
im Rahmen des Pariser Protokolls einzusetzen. 

 > Anpassung und Umgang mit Verlusten und Schäden: 
Anpassung und Umgang mit Verlusten und Schäden 
müssen auf der Agenda weiter nach vorne rücken. Der 
Warschau­Mechanismus sollte ausgebaut werden.

 > Flexible Mechanismen: Der WBGU geht davon aus, dass 
eine sinnvolle Verwendung der flexiblen Mechanismen 
ähnlich dem Kyoto­Protokoll auch im Rahmen des vom 
WBGU empfohlenen Pledge­and­Review­Verfahren 
umsetzbar ist, sofern ausreichend ambitionierte Min­
derungsziele vorgelegt werden. Ein effektiver Klima­
schutz erfordert auch, die Volkswirtschaften finanziell 
nicht zu überfordern und die globalen Vermeidungs­
kosten durch kurz­ bis mittelfristige Flexibilität zu 
senken. Gleichzeitig kann die Möglichkeit des Einsat­
zes flexibler Mechanismen den Anreiz für anspruchs­
volle Pledges erhöhen.

 > Transformationsfonds: Der WBGU empfiehlt einen 
Transformationsfonds für die globale Dekarbonisie­
rung der Wirtschaft zu entwickeln. Der Fonds soll 
erstens mittels einer ausreichenden Finanzierung die 
notwendigen privaten Investitionen in die Transfor­
mation der Energiesysteme und anderer Bereiche der 
Wirtschaft mobilisieren, die ökonomischen und tech­
nologischen Risiken von Innovationen minimieren 
sowie den Zugang zu klimaverträglichen Technologien 
sichern. Zweitens soll der Fonds als Vermittler zwischen 
nationalen und internationalen Akteuren länderspe­
zifische Lösungen entsprechend der nationalen Dekar­
bonisierungsfahrpläne unterstützen und drittens die 
Diffusion und dauerhafte Anwendung klimaverträg­
licher Innovationen ermöglichen.  Viertens empfiehlt 
der WBGU, insbesondere ambitionierte Klima­Clubs 
oder Pionierallianzen in Entwicklungs­ und Schwel­
lenländer bevorzugt zu unter stützen.

 > Finanzierung: Die Einhaltung der finanziellen Zusagen 
der Industriestaaten, ab 2020 jedes Jahr in Summe 
100 Mrd. US­$ für die Unterstützung von Klimaschutz 
und Anpassung in Entwicklungsländern zu mobilisie­
ren, soll erreicht werden. Die Bundesregierung sollte 
sich in diesem Bereich durch einen eigenen finanziel­
len Beitrag hervortun, der Modellcharakter für andere 
Industriestaaten entfalten kann. Es müssen auf der 
internationalen Ebene transformative Kriterien für die 
Vergabe der Gelder entwickelt werden. 

3 Vorschlag für ein Pariser Klimaprotokoll 2015 
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Die großen Risiken des Klimawandels wurden durch 
den IPCC und die Klimawissenschaft weiter erhärtet 
(Kap. 1). Allerdings haben die internationalen Klimaver­
handlungen bislang weder einen Durchbruch geschafft 
noch sind ehrgeizige Vereinbarungen zum Klimaschutz 
auf globaler Ebene in Sicht (Kap. 3). Vor diesem Hinter­
grund betrachtet der WBGU in diesem Kapitel weitere 
Möglichkeiten, den Klimaschutz voranzubringen – den 
modularen Multilateralismus sowie Narrative und Labo­
ratorien der Transformation zur Nachhaltigkeit. Zudem 
betrachtet der WBGU die Möglichkeiten ihrer Wechsel­
wirkungen und gegenseitigen Verstärkung, die den mul­
tilateralen Verhandlungen eine neue Dynamik verlei­
hen können. Es gibt viele Beispiele, von der lokalen bis 
zur globalen Ebene, für erfolgversprechende Bürgerini­
tiativen, soziale Bewegungen, Unternehmen und Clubs, 
die für Klimaschutz Verantwortung übernehmen, sen­
sibilisieren und politisch mobilisieren. Der WBGU zeigt 
in diesem Kapitel an ausgewählten, markanten Beispie­
len die Bandbreite der Instrumente, mit denen Klima­
schutz aktiv erprobt wird. Für die Breitenwirkung sind 
das Zusammenspiel und die Synergien der vielen Initia­
tiven von großer Bedeutung.

4 .1
Die Vitalisierung internationaler Verhandlungen

Auch das nach heutigem Stand der Klimadiplomatie 
zu erwartende Pariser Abkommen wird voraussichtlich 
nicht ambitioniert genug sein, um ausreichenden Klima­
schutz sicherzustellen (Kap. 3). Ohne entschiedene 
Kursänderung steuert die Welt auf eine globale Erwär­
mung zu, die bis zum Ende dieses Jahrhunderts mehr 
als 4  °C erreichen könnte, wie die wissenschaftliche Evi­
denz differenzierter und eindeutiger als je zuvor belegen 
kann (Kap. 1). Dennoch hält der WBGU internationa­
len Klimaschutz im Rahmen der Vereinten Nationen für 
unverzichtbar und empfiehlt ein ambitioniertes, rechts­
verbindliches Pariser Klimaprotokoll (Kap. 3.1), denn 
die UNFCCC bietet nach wie vor den geeigneten Rah­
men, um alle Staaten betreffende Herausforderungen 
universell auszuhandeln.

Es stellt sich die Frage, wie die Defizite des globa­
len Klimaschutzes ausgeglichen und die globale Klima­
politik wiederbelebt werden kann. Der WBGU ist über­
zeugt, dass ein wesentlicher Antrieb dafür durch Vorrei­

terstaaten und aus der Zivilgesellschaft kommen kann. 
Im Vorfeld der Pariser Vertragsstaatenkonferenz der 
UNFCCC im Jahr 2015 (COP 21) finden an vielen Orten 
Demonstrationen mit nennenswerter Beteiligung statt, 
die von Umwelt­, Entwicklungs­ und Klimaschutzgrup­
pen getragen werden. Sie werden aus dem Bereich der 
Religionsgemeinschaften und Gewerkschaften unter­
stützt, die sich seit langem für aktiveren Klimaschutz 
einsetzen. Der folgende Überblick zeigt, dass es wei­
tere vielfältige Ansätze unkonventioneller Beteiligung 
gibt, die, miteinander in Beziehung gebracht, als Kataly­
satoren einer aktiveren Klimapolitik wirken und Regie­
rungen, die an einem möglichst ambitionierten Ergeb­
nis der Verhandlungen in Paris interessiert sind, Rücken­
wind geben können. Dementsprechend hat die deut­
sche Umweltministerin Hendricks die Grundlagen einer 
erfolgreichen Klimapolitik kommentiert: „Die Umset­
zung wird eine Kraftanstrengung für uns alle. Darum 
möchte ich auch Länder, Kommunen und gesellschaft­
liche Gruppen zur Mitarbeit gewinnen“ (BMUB, 2014). 
In diesem Sinne wird zielführendes Regierungshan­
deln durch entschlossenes Handeln der Zivilgesell­
schaft in ihren diversen Ausprägungen vorangetrieben 
und ermöglicht. Denn so sehr die globale Klimapolitik 
seit 2009 ihr Momentum verloren hat und sich unter 
 Klimaschützern Enttäuschung und Abwendung ver­
breitet haben, so sehr haben die zivilgesellschaftlichen 
Bemühungen zugenommen und an Konkretheit gewon­
nen. Die folgende Synopse dieser Bemühungen, klima­
politische Governance zu stützen und zu stärken, kann 
auch dazu beitragen, den vielfältigen, auf die Akteure 
oft isoliert und schwach wirkenden Initiativen ein Gefühl 
der kollektiven Selbstwirksamkeit ( Zaccaro et al., 1995) 
zu geben: „Auf uns kommt es an – gemeinsam bewegen 
wir was“ (Bandura, 1997; Bandura und Locke, 2003).

Gesellschaftliche Initiativen im 
Gesamtzusammenhang
Zunächst werden diese vielfältigen Initiativen in einen 
Gesamtzusammenhang eingeordnet. Zu beobachten ist 
ein potenzielles oder aktuelles Zusammenwirken im 
Dreieck von (1) Zivilgesellschaft (unter Einschluss wirt­
schaftlicher Akteure), (2) politischen Institutionen im 
Mehrebenensystem von der lokalen bis zur suprana­
tionalen Ebene und (3) Vorreiterstaaten im multilate­
ralen Verhandlungssystem der Vereinten Nationen. Das 
dynamische Kräftefeld in diesem Dreieck bildeten in 
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den letzten Jahren die bürgergesellschaftlichen Initiati­
ven und neuen sozialen Bewegungen. Aus der sozialwis­
senschaftlichen Bewegungsforschung ist bekannt, dass 
solche Bewegungen ein von den etablierten politischen 
Kräften vernachlässigtes Feld beackern, ein „enjeu“ 
(Alain Touraine), eine Herausforderung, bei der viel auf 
dem Spiel steht (Touraine, 1993). Das ist in diesem Fall 
der mangelnde Schutz globaler Gemeingüter wie der 
Atmosphäre, der gefährlichen Klimawandel auslösen 
kann. Soziale Bewegungen (wie im 19. Jahrhundert zu 
sozialer Ungerechtigkeit und politischer Ungleichheit) 
entwickeln alternative Narrative und eröffnen Erwar­
tungshorizonte, markieren und demonstrieren also einen 
politisch­moralischen Dissens zu vorherrschenden Ver­
hältnissen und Meinungen. Jenseits dieser normativen 
Ebene können soziale Bewegungen Ressourcen mobi­
lisieren, die sie in einer historisch günstigen Lage als 
Gelegenheitsfenster nutzen (Appiah, 2011). Trotz dieser 
Informalität können auch minoritäre Strömungen durch 
die Verknüpfung von Ideen und Idealen, Praktiken und 
Aktionen in den politischen und gesellschaftlichen 
Raum hinein intervenieren. Bezogen auf die Klima­
politik und andere grenzüberschreitende Agenden von 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist bedeutsam, dass 
sich derartige soziale Bewegungen in letzter Zeit mit der 
ökonomischen und kulturellen Globalisierung ebenfalls 
transnational vernetzt und in Stellung gebracht haben. 
Internationale Nichtregierungsorganisationen können 
als Anwälte bzw. Sachwalter globaler Gemeingüter auf­
treten und sie haben im Politikzyklus auch auf der inter­
nationalen Ebene an Bedeutung gewonnen. Somit sind 
sie zu jenen transnationalen Akteuren geworden (exem­
plarisch: WWF, Germanwatch, Greenpeace), die gerade 
in der Klimapolitik eine mobilisierende Rolle übernom­
men haben. Ähnliches gilt für Think Tanks und wissen­
schaftliche Beratungseinrichtungen (z.  B. Ecofys, World 
Resources Institute, Woods Hole Research Center; 
Thinktankmap, 2014).

Ähnlich alternative Vorreiterpraktiken sind von 
Staaten zu beobachten. Durch die Gründung des „Clubs 
der Energiewendestaaten“ ist es der Bundesregierung 
im Jahr 2013 gelungen, einige Länder, die entschei­
dend für den Erfolg des Klimaschutzes sein werden, für 
neue Ansätze verstärkter Zusammenarbeit zu gewinnen. 
 Solche ambitionierten Clubs verschiedener Akteure (z.  B. 
der Städte­Club C40) können als Katalysatoren trans­
formative Wirkung entfalten, indem sie andere Akteure 
veranlassen, sich entweder an ihnen zu orientieren und 
den Clubansatz zu replizieren oder einem bestehenden 
Club beizutreten.

Die geschichtliche Erfahrung zeigt, dass solche Strö­
mungen und Bewegungen lange festgefahrene Verhält­
nisse aufgebrochen und Handlungsspielräume eröffnet 
haben. Entscheidend für den Erfolg sind auf den ersten 
Blick überraschende Verbindungen von lokalen und über­
lokalen Einzelinitiativen oder sektoren­ und grenzüber­
schreitende Allianzen, die Handlungsparameter auch jen­
seits der „üblichen Verdächtigen“, also der altbekannten 
Stakeholder, eröffnen und in einem umfassenden Sinne 

„Streitpolitik“ (contentious politics; Tilly und Tarrow, 
2006) erlauben. Solche Initiativen sind im Gegensatz zu 
klassischen Stakeholdern als „Sachwalter“ zu verstehen, 
denen es primär und unabhängig von eigener Betrof­
fenheit um den Schutz der Sache geht. Eine genauere 
Betrachtung der klimapolitischen Akteure ergibt, dass sie 
in verschiedenen gesellschaftlichen Subsystemen ( Politik, 
Wirtschaft, Kultur, Wissen) angesiedelt sind bzw. alle 
Medien politischer Interaktion heranziehen: Macht bzw. 
Einfluss, Geld, Diskurse, Recht. Ein derart eintretender 
paralleler Wandel in unterschiedlichen, oftmals unver­
bundenen gesellschaftlichen Ebenen zeigt eine tiefgrei­
fende Transformation an (Osterhammel, 2009). Die im 
Folgenden näher dargestellten Initiativen können syste­
matisch in Subsysteme eingeordnet werden (Abb. 4.1­1), 
wobei die Kraft der Initiativen wohl darin liegt, dass sie 
häufig in mehreren Subsystemen parallel vorkommen 
bzw. dass sie in einen Gleichschritt kommen.

Verortet man die einzelnen Initiativen und ordnet sie 
den gesellschaftlichen Subsystemen zu, so können poli­
tische Clubs, getragen von Nationalstaaten, als ein Ele­
ment eines modularen Multilateralismus bezeichnet wer­
den – entstanden in Folge einer multipolaren Neuordnung 
der Staatengemeinschaft und im Unterschied zum klas­
sischen Multilateralismus des UN­Verhandlungssys tems. 
Wo globale Kooperation nicht zustande kommt, entwi­
ckeln sich im Idealfall regionale und sektorale Koopera­
tionen. Staaten­Clubs können im Rahmen der UNFCCC 
klimapolitische „Kipppunkte“ erzeugen, indem ihre Mit­
glieder (national) deutlich ambitioniertere Ziele anstre­
ben, als im UN­Prozess erreichbar wären, und als Club in 
den UN­Verhandlungen ehrgeiziger agieren können. Der 
modulare Multilateralismus wird unterfüttert und moti­
viert durch einen normativen und kognitiven Paradigmen-
wandel, der initiiert und getragen wird von Impulsen etwa 
aus religiösen Gemeinschaften oder aber auch der Wis­
senschaft, die transdisziplinär angelegt ist und das lokale 
Wissen von „Laien“ systematisch einbezieht. Hierdurch 
wird eine Wiedereinbettung der Märkte (Polanyi, 1944) 
wahrscheinlicher, die klimaverträgliche individuelle Inve­
stitions­ und Konsumentscheidungen und  analoge Ent­
scheidungen institutioneller Akteure wie Unternehmen 
sowie öffentliche Verwaltungen begünstigt und trägt. 
All dies geschieht gleichzeitig mit einer individuellen und 
 kollektiven Verantwortungsübernahme durch zahlreiche 
(kollektive) Initiativen, die sich für den Wandel verant­
wortlich erklären und Zukunftsverantwortung neu zu 
definieren vermögen. 

Der WBGU möchte darlegen, dass die Durchschlags­
kraft (performance) und Glaubwürdigkeit (legitimacy) 
internationalen Klimaschutzes ganz wesentlich von sol­
chen Initiativen und ihrem Zusammenspiel abhängig 
ist. Zugrunde gelegt werden kann ein breiter normati­
ver Konsens für globalen Klimaschutz und damit ver­
bundene Präferenzordnungen nachhaltiger Entwick­
lung, die nicht nur in entwickelten Volkswirtschaften, 
sondern auch in Schwellenländern auf dem Vormarsch 
sind oder immerhin strategische Gruppen in den betref­
fenden Gesellschaften beeinflusst haben. 
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Der Wertewandel ist in vollem Gang
Eine Vielzahl von Indizien, etwa die Ergebnisse des seit 
1981 weltweit durchgeführten World Values Survey 
(WVS), legen nahe, dass Werthaltungen, die dem Schutz 
der natürlichen Umwelt einen zentralen Stellenwert ein­
räumen, in großen Teilen der Weltbevölkerung zuneh­
men, sich global verbreiten und dadurch eine Grundlage 
für die Transformation im Wissenssystem und kulturellen 
System bilden (WVS, 2014). So zeigt auch die aktuelle 
sechste Erhebungswelle des WVS, dass die Mehrheit der 
Befragten in fast allen teilnehmenden Ländern Umwelt­
schutz für persönlich wichtig halten und als Entwick­
lungsziel ähnlich wichtig einschätzen wie Bildung und 
den Ausbau basaler Versorgungsstrukturen.  Bürgerinnen 
und Bürger in 30 der 53 teilnehmenden Länder spre­
chen mittlerweile dem Umweltschutz eine höhere Prio­
rität zu als dem Wirtschaftswachstum (WVS, 2014). Die 
zunehmende Sorge um die Umwelt bzw. die Verbreitung 
umweltschutzbezogener Werteorientierungen werden 
als Ausdruck eines Wertewandels in Richtung postma­
terieller und Selbstentfaltungswerte gesehen (Inglehart, 
2008), die vor allem in eher wohlhabenden, demokra­
tisch organisierten Ländern vorzufinden sind, sich aber 
zunehmend auch in Schwellenländern verbreiten. Auch 
andere internationale Studien zeigen eine hohe länder­ 
und kulturübergreifende Ähnlichkeit der Perspektiven 
auf die Gefährlichkeit sowie die Ursachen und Folgen 

des Klimawandels und hierauf bezogene Sorgen (BBC, 
2007; Brechin und  Bhandari, 2011). Befragungen, die 
sich explizit mit den Einstellungen und Einschätzungen 
zur internationalen Klimapolitik befassen, zeigen außer­
dem, dass Bürgerinnen und Bürger von an den Verhand­
lungen beteiligten Nationen die eigene Verantwortung 
im Klimaschutz erheblich ernsthafter und untereinander 
homogener wahrnehmen als ihre staatlichen Vertreter. 
Während diese in Klimaverhandlungen eher im Sinne 
nationaler Eigeninteressen agieren (Lange et al., 2010) 
halten Bürgerinnen und Bürger Prinzipien der Gerech­
tigkeit und Verantwortungsübernahme für wichtiger als 
das Verfolgen von Eigeninteressen (Kals et al., 2005; 
Schleich et al., 2014). 

Ähnliche Entwicklungen sind auch bei internationa­
len Akteuren zu beobachten: So haben sich beispiels­
weise die Leiter internationaler Organisationen wie der 
Weltbank und der OECD zur „Dekarbonisierung“ der 
Energieversorgung und zum Schutz der Ressourcen 
bekannt. Weltbankpräsident Jim Yong Kim stellte fest: 
„A 4 degree warmer world can, and must be, avoided 
– we need to hold warming below 2 degrees” (World 
Bank, 2012b), und OECD Generalsekretär Angel  Gurría 
rief auf: „I am making a strong call for governments 
to put us on a pathway to achieve zero net emissions 
from the combustion of fossil fuels in the second half of 
this century“ (OECD, 2014). Dieses Bekenntnis  findet 
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sich auch auf breiter Front in nationalen und lokalen 
 Klimaschutzplänen, in Selbstverpflichtungen und Inve­
stitionsentscheidungen von Unternehmen und in einem 
großen Teil der wissenschaftlichen Forschung. Die Bei­
spiele belegen übereinstimmend, dass ein normativer 
Diskurs für Klimaschutz und Nachhaltigkeit Platz gegrif­
fen hat und dieser aus der Welt der Ideen, Visionen und 
Wünsche in konkrete soziale Praxen übergegangen ist.

Wie Wandel werden kann
Die politisch­strategische Frage ist nun, wie aus demo­
skopischen Mehrheiten und individuellen Absichtser­
klärungen eine wirksame kollektive Aktion entstehen 
kann und Klimapolitik zu (re­)politisieren ist. Das heißt: 
wie kann sich eine globale Spaltungs­ und Konfliktli­
nie entwickeln, die über die erwähnten Einflussnahmen 
der globalen Zivilgesellschaft und Staaten­ bzw. Städte­
avantgarden das UN­System erreicht?

Das Thema Klimaschutz gilt als „wicked problem“, 
d.  h. auf nationaler und lokaler Ebene scheinbar unlös­
bar, u.  a. wegen Langfristigkeit und Komplexität; des­
halb wird es für nationale und regionale Wahlen nur 
ausnahmsweise bedeutsam, sondern meist über unkon­
ventionelle politische Partizipation. Diese beginnt mit 
Petitionen (z.  B. das Memorandum des Nobel Cause 
Symposiums 2014; PIK, 2014), Spendenaktionen und 
dergleichen, führt über Demonstrationen für Klima­
schutz und Energiewende auf Straßen und Plätzen (bei­
spielsweise der „Mother Earth Day to May Day“ am 1. 
Mai 2014 von „The Global Climate Convergence“;  Global 
Climate Convergence, 2014) oder in Deutschland die 
dezentrale Demonstration „Energiewende nicht kentern 
lassen“ am 10. Mai 2014 der Klima­Allianz Deutschland 
(2014) und Städtenetzwerke (C 40) bis hin zu Boykott­
maßnahmen, sogenannten Divestment­Aktionen und 
Umweltverbandsklagen, bei denen Umweltverbände im 
Sinne der „prokuratorischen Rechtsstellung“ stellvertre­
tend tätig werden können (Kap. 3.2.4; Schlacke, 2014b; 
Ekardt, 2014).

Wichtig ist nun die Inter­Aktion der verschiedenen 
Akteure, die freilich nicht von einer vorgegebenen 
 Choreografie oder Regie geleitet wird, sondern ein ver­
bindendes Grundnarrativ – Dekarbonisierung und 
Transformation zur Nachhaltigkeit – polyphon entfal­
tet. Nicht zuletzt der mediale Effekt solcher „glokalen“ 
Einzel aktionen schafft ein Gefühl kollektiver Selbstwirk­
samkeit, die in Laboratorien dekarbonisierter Produk­
tions­ und Lebensweisen, in der Wissenschaft, in Unter­
nehmen und in der Zivilgesellschaft, etwa in Genos­
senschaften und Klagegemeinschaften, zusammen­
geführt wird. Nach Ostrom begünstigen vier Faktoren 
derart verantwortungsvolles Handeln in sozialen Dilem­
mata, wozu der Klimawandel zählt (Ostrom, 2009:  12f.; 
Poteete et al., 2010): 
1. Ein grundlegendes Bewusstsein für das Problem (des 

Klimawandels), dessen Ursachen, die Notwendigkeit 
für Veränderung und die eigene Verantwortung bei 
möglichst vielen Beteiligten. 

2. Eine hohe Verlässlichkeit der Informationen über das 

Problem und deren kontinuierliche Vermittlung.
3. Informationen darüber, dass auch andere Beteiligte 

sich um eine Veränderung bemühen und Bemühun­
gen beaufsichtigt werden.

4. Die Kommunikation zwischen Beteiligten bzw. Teil­
mengen der Beteiligten.

Unter diesen Bedingungen können kleine, sich selbst 
entfachende Glutkerne des Klimaschutzes eine großflä­
chige Transformationsdynamik anfachen. Dabei muss die 
Effektivität isolierter Foki gestützt werden durch insti­
tutionelle und prozedurale Fortschritte der Klimaver­
handlungen auf lokaler, nationaler und globaler Ebene, 
da beispielsweise politisierter Konsum und Divestitions­
ansätze den Zyklen sozialer Bewegungen unterliegen 
und deren Potenzial durch Abwanderung und Enttäu­
schung zu versiegen drohen (Hirschman, 1970, 1982). 

Im Folgenden werden exemplarische Handlungsprak­
tiken mit mittlerem bis hohem Potenzial zur Dekarbo­
nisierung, welche eine verlässliche Planungsgröße für 
alle Akteure darstellt (Kap. 2), sowie zur Transforma­
tion zur klimaverträglichen Gesellschaft vorgestellt. Sie 
sollen aus der Sichtweise sozialer Praktiken und Initi­
ativen veranschaulichen, welcher Impulse sich die Ver­
handlungsakteure im UNFCCC­Prozess bedienen kön­
nen. Die ausgewählten Initiativen reichen von der multi­
lateralen Akteursebene (Staaten­Clubs und Städtenetz­
werke) über die Meso­Ebene sozialer Bewegungen bis zu 
Möglichkeiten kollektiver Aktionen kleinerer Gemein­
schaften und von Individuen. 

Analysiert wird das transformative Potenzial der 
 Initiativen und ihres Zusammenspiels anhand von vier 
Kategorien (Tab. 4.6­1). 

Hierzu zählt erstens das von den Handelnden selbst 
gewählte Ambitionsniveau: Was und wieviel wollen die 
Beteiligten mit den alternativen Handlungspraktiken 
verändern? Geht es darum, „Inseln“ oder Alternativen 
zum Mainstream innerhalb des Anwendungsbereiches 
zu schaffen oder wird eine alternative Ordnung (von 
Versorgungssystemen, Finanzsystemen, Formen des 
Zusammenlebens) angestrebt? Was zählt ist dabei nicht 
die konkrete alternative Handlungspraxis, sondern die 
Vision bzw. der Gegenentwurf zum Mainstream, der von 
den Handelnden entwickelt wird und inwieweit dieser 
eine Transformation der Gesellschaft umfasst. 

Zweitens ist die Skalierbarkeit der Initiative von ent­
scheidender Bedeutung: Wie hoch ist das Ausmaß der 
individuellen und kollektiven Mobilisierung? Wie weit 
kann die alternative Handlungspraxis innerhalb gesell­
schaftlicher Ebenen und räumlicher Grenzen und darü­
ber hinaus diffundieren? Können alle Menschen, unab­
hängig von ihren Ressourcen (finanziell, kognitiv, sozial) 
und ihrem kulturellen Hintergrund daran teilhaben oder 
eignet sich die Alternative vor allem für bestimmte sozi­
ale und kulturelle Milieus? 

Dauerhaftigkeit weist als dritte Kategorie in die 
Zukunft: Werden alternative Strukturen entwickelt, 
die formell (wie Vereine, Genossenschaften) oder infor­
mell (wie temporäre Akteursnetzwerke, Internetplatt­
formen und Foren) organisiert sind? Können sie an exi­
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stierende Strukturen (z.  B. Unternehmensrecht, Institu­
tionen) anknüpfen oder sind sie eher „isoliert“? Hier­
bei ist wichtig zu unterscheiden, ob die Aktivitäten der 
 Initiative das Ziel sind und dauerhaft implementiert 
werden sollen (z.  B. Energieversorgung genossenschaft­
lich auf Basis erneuerbarer Energien organisieren) oder 
ob sie ein Mittel zum Zweck sind, das nicht auf Dau­
erhaftigkeit angelegt ist, sondern obsolet werden soll, 
wenn das Ziel erreicht ist (z.  B. politischer Konsum oder 
Divestment sind nicht das Ziel, sondern ein Mittel, um 
Versorgungs­ oder Finanzsysteme zu verändern; wenn 
die Systeme sich verändert haben, ist das Mittel nicht 
mehr notwendig). 

Viertens muss sich jede Initiative an ihrer Umsetzbar-
keit messen lassen. Diese spielt in zweierlei Hinsicht eine 
Rolle. Als Typ 1 im Hinblick auf die alternativen Prak­
tiken: Sind diese einfach umzusetzen, können Teilneh­
mende z.  B. bei Verfügbarkeit der notwendigen eigenen 
Ressourcen gleich loslegen (etwa mit dem de­investie­
ren)? Oder bedarf es zunächst einiger Vorbereitung und 
der Aktivierung kollektiver Ressourcen, z.  B. um eine 
Energiegenossenschaft oder eine Erzeuger­Verbraucher­
Gemeinschaft zu gründen (Konzepte entwickeln, Kon­
takte aufbauen, Mitstreiterinnen und Mitstreiter fin­
den usw.)? Als Typ 2 im Hinblick auf die Ambition bzw. 
das Ziel: Wie konträr oder alternativ ist der Gegenent­
wurf (siehe Ambitionsniveau) im Vergleich zu den exi­
stierenden Regimes? Wie stark müssen sich etablierte 
Routinen und Systeme in wie vielen gesellschaftlichen 
Bereichen verändern, damit der Gegenentwurf zum 
Mainstream wird?

Eine Einschätzung hierüber ist gegenwärtig für einige 
der unten aufgeführten Beispiele nur sehr begrenzt 
möglich. Darüber hinaus ist aber die kumulative Wir­
kung vernetzter Initiativen von entscheidender Bedeu­
tung, also ihre wechselseitige Beeinflussung und Ver­
stärkung in den Subsystemen der Politik, der Wirtschaft, 
der Kultur und des Wissens. Sie schaffen bestenfalls bei 
den Beteiligten einen Eindruck von Selbstwirksamkeit 
und bei den institutionellen Akteuren, die sich an Zielen 
nachhaltigen Fortschritts ausrichten wollen, Unterstüt­
zung und Legitimation. Es entstehen Demonstrations­ 
und Nachahmungseffekte und in deren Folge Machtver­
schiebungen; so werden Narrative und Laboratorien der 
Nachhaltigkeit handlungsmächtig, so prägen sie Rou­
tinen und Habitus breiter Bevölkerungskreise und so 
werden sie als globale Handlungsmuster kulturell mehr­
heitsfähig und eventuell hegemonial.

4 .2
Modularer Multilateralismus 

Definition
Ein flexibilisierter, modularer Multilateralismus sollte 
die UNFCCC ergänzen, um die UN­Verhandlungen zu 
dynamisieren. Eine vielversprechende Form für einen 
solchen Ansatz sind Clubs. Clubs sind freiwillige Zusam­

menschlüsse, bei denen erstens die Mitgliedschaft an die 
Erfüllung spezifischer Kriterien geknüpft ist und zwei­
tens nur Mitglieder Zugang zu den jeweiligen Clubgü­
tern haben. Clubgüter sind Vorteile des Clubs, die einen 
Anreiz für den Clubbeitritt bieten (Buchanan, 1965). 
Clubmitglieder können Individuen, z.  B. im Sportclub, 
aber auch Staaten, z.  B. in der EU, Städte, z.  B. in C40, 
oder ganz unterschiedliche Typen von Akteuren sein.

Beispiele
Es gibt bereits eine Vielzahl von clubähnlichen Gruppie­
rungen außerhalb der UNFCCC. Bestehende Gruppie­
rungen zielen jedoch meist nur auf inkrementelle Verän­
derungen. Sie leisten als Dialogforen und als auf Imple­
mentierung und Kapazitätsaufbau ausgerichtete Initia­
tiven zwar wichtige Beiträge zum Klimaschutz, streben 
jedoch nur kleine Fortschritte an (Abb. 4.2­1). 

Um dem Klimaschutz neue Dynamik zu verleihen, 
braucht es statt der bereits existierenden Gruppierungen 
ehrgeizige Clubs, die tatsächlich dazu beitragen, fun­
damentalen Wandel auszulösen (Kasten 4.2­1). Einen 
Club, der transformativen Wandel erzeugt, gibt es bis­
her nicht. 

Transformatives Potenzial
Clubs, deren Mitglieder sich als Klimapioniere zu einer 
ambitionierten Klimaschutzpolitik zusammengefun­
den haben, können dazu beitragen, die Transformation 
zur klimaverträglichen, nachhaltigen Gesellschaft zu 
beschleunigen. Auch wenn solche Clubs den Klimawan­
del alleine nicht aufhalten können, können sie als Kata­
lysatoren transformative Wirkung entfalten, beispiels­
weise indem sie ein erfolgreiches Exempel statuieren 
und im Club erfolgreich getestete, innovative Ansätze in 
anderen Kontexten repliziert werden. 

Ehrgeizige Clubs können andere Akteure animieren, 
sich an ihnen zu orientieren, weil sie demonstrieren, was 
möglich ist. Der Clubansatz ist skalierbar: Clubs können 
wachsen, indem sie neue Mitglieder aufnehmen, bis sie 
sich selbst überflüssig machen, da alle UN­Staaten Mit­
glied des Clubs sind und es ein globales Klimaabkommen 
gibt. Die zunächst exklusive Logik der Clubs kann damit 
langfristig eine inklusive Dynamik entfalten.

Clubs können im UN­Prozess klimapolitische „Kipp­
punkte“ erzeugen, wobei sie den UN­Prozess nicht erset­
zen, sondern ergänzen und unterstützen sollen. Das glo­
bale Problem Klimawandel ist letztlich nur durch eine 
multilateral vereinbarte globale Antwort lösbar. Clubs 
können aber die UN­Dynamik beflügeln, indem ihre Mit­
glieder national deutlich ehrgeizigere Ziele verfolgen, als 
in den Klimaverhandlungen überhaupt erreichbar wären, 
und zugleich als Club dann auch im multilateralen Pro­
zess ambitionierter auftreten können. 

Clubs können durch eine Reihe von Vorteilen ein trans­
formatives Potenzial entfalten:

 > Geschwindigkeit: Mancur Olson argumentierte schon 
1965, dass kleinere Gruppen sich schneller einigen, da 
zwischen den Mitgliedern höherer sozialer Druck 
besteht als in größeren Gruppen (Olson, 1965). Durch 
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Clubvorteile, die exklusiv Mitgliedern zugutekommen, 
entstehen außerdem höhere Anreize für eine Einigung 
als in der großen Gruppe der UNFCCC­Staaten, in der 
das Ziel die Bereitstellung eines globalen öffentlichen 
Gemeinschaftsgutes ist. 

 > Ambitionsniveau: Kleinere Gruppen könnten enger 
zugeschnittene, aber tiefergehende – also ambitionier­
tere – Einigungen erzielen, als das mit Blick auf den 
kleinsten gemeinsamen Nenner aller UNFCCC­Ver­
tragsstaaten möglich wäre (Aldy et al., 2003; Biermann 
et al., 2009). Clubs können außerdem  besser mit inno­
vativen Ansätzen experimentieren.

 > Partizipation und Fairness: Clubs könnten mehr Spiel­
raum für neue Akteure bieten. Dazu gehören beispiels­
weise Städte, Unternehmen oder weniger einflussrei­
che Akteure, die im Rahmen einer größeren Gruppe 
von den mächtigeren Verhandlungspartnern dominiert 
würden (Biermann et al., 2009).

 > Durchsetzungsmechanismen: Clubs können durch die 
positiven Anreize der Clubvorteile und Sanktionen wie 
die Androhung des Ausschlusses besser „Trittbrettfah­
rer“ vermeiden und so effektiver ihre Ziele  durchsetzen 
als Initiativen und Institutionen ohne Durchsetzungs­
mechanismen. 

Clubs mit transformativer Wirkung müssen aus Sicht des 
WBGU folgende Elemente enthalten:
1. Ambitionierte Vision: Die Mitglieder des Transforma­

tions­Clubs sollten eine ambitionierte Vision teilen. 
2. Klare Kriterien für Mitgliedschaft: Die Clubmitglieder 

müssen messbare Kriterien erfüllen, die der ambitio­
nierten Vision des Clubs entsprechen. 

3. Signifikante Vorteile für Mitglieder: Der Club sollte 
Mitgliedern signifikante Vorteile bieten, die exklusiv 
den Mitgliedern zu Gute kommen, damit sie starke 
Anreize haben, die ambitionierten Mitgliedschafts­
kriterien zu erfüllen. 

4. Offenheit für Neumitglieder: Der Club sollte unter 
Berücksichtigung der Mitgliedschaftskriterien für 
Neumitglieder sowie für neue Typen von Mitgliedern 
offen sein, beispielsweise Städte oder Unternehmen.

Im Folgenden werden Clubs verschiedener Akteure bei­
spielhaft vorgestellt: Staaten­Clubs (Kap. 4.2.1) und ein 
Club der Metropolen (Kap. 4.2.2).
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Abbildung 4 .2-1
Die Landschaft der Clubs mit Bezug zum Klimaschutz: Die siebzehn dargestellten Gruppierungen tragen als Dialogforen oder 
Implementierungsgruppen zum Klimaschutz bei, sind jedoch keine Clubs mit transformativem Charakter. APP: Asia­Pacific 
Partnership on Clean Development and Climate; CCAC: Climate and Clean Air Coalition; CEM: Clean Energy Ministerial; CSLF: 
Carbon Sequestration Leadership Forum; Energy+: International Energy and Climate Initiative; G8: Group of 8; G20: Group of 
20; GBEP: Global Bioenergy Partnership; GGGI: Global Green Growth Institute; GMI: Global Methane Initiative; IEA­IA: IEA 
Multilateral Technolgy Initiatives (Implementing Agreements); MEF: Major Economies Forum on Energy and Climate; LEDS GP: 
LEDS Global Partnership; M&MRV: International Partnership on Mitigation and Measurement, Reporting and Verification; REDD+: 
Reduced Emissions from Deforestation; REEP: Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership; REN21: Renewable Energy 
Network for the 21st Century.
Quelle: Weischer et al., 2012, verändert
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4 .2 .1 
Staaten-Clubs

Definition
Ein vielversprechender Ansatzpunkt für einen modu­
laren Multilateralismus ist die Gründung transformativer 
Clubs, deren Mitglieder Nationalstaaten sind. Deutsch­
land und die EU sollten sich für die Bildung solcher 
Staaten­Clubs einsetzen, die sich auf eine ambitionierte 
Klimaschutz­ bzw. Energiewendepolitik verpflichten. 
Clubs können sich ambitionierte und innovative Ziele 
in den Bereichen Klimaschutz, Anpassung oder Umgang 
mit Klimaschäden setzen, die über das Ambitionsniveau 
im Rahmen der UNFCCC hinausgehen und dazu beitra­
gen, den UN­Verhandlungen neues Leben einzuhauchen 
(Kasten 3.3­2). Alternativ oder ergänzend könnten sich 
Clubs ambitionierte Ziele für den Ausbau erneuerbarer 
Energien oder für verbesserte Energieeffizienz setzen. 

Beispiel
Der 2013 vom damaligen Bundesumweltminister  Altmaier 
ins Leben gerufene „Club der  Energiewendestaaten“ 
könnte ein transformativer Club werden und die  Dynamik 
der UN­Verhandlungen beflügeln. China, Dänemark, 
Frankreich, Großbritannien, Indien, Marokko,  Südafrika, 
Tonga und die Vereinigten Arabischen Emirate sind 
 Mitglieder des Clubs. Damit ist es der Bundesregie­
rung  gelungen, einige Länder, die entscheidend für den 
Erfolg des Klimaschutzes sein werden, für den Club zu 
 gewinnen. In den anderen Mitgliedstaaten des Energie­
wende­Clubs sind die Erwartungen an verstärkte Zusam­
menarbeit im Rahmen des Clubs groß. Schon allein aus 
 Gründen der Glaubwürdigkeit gegenüber wichtigen inter­
nationalen Partnern sollte Deutschland eine Führungs­
rolle beim Ausbau des Clubs übernehmen. 

Transformatives Potenzial 
Staaten­Clubs können ambitioniert sein, wenn sie eine 
anspruchsvolle Vision verfolgen. Die Clubidee ist ska­
lierbar: Wenn andere Staaten die jeweiligen Beitrittskri­
terien erfüllen, dann können sie beitreten, so dass der 
Club und sein Transformationspotenzial wachsen. Um 
transformative Wirkung zu entfalten und den multilate­
ralen UN­Prozess beflügeln zu können, muss der Ener­
giewende­Club allerdings mehr werden als ein unver­
bindlicher Gesprächskreis. Die Bundesregierung sollte 
ihren Partnern dafür ein Konzept vorschlagen. Für den 
transformativen Energiewende­Club gibt es gemäß den 
oben genannten Elementen folgende Ansatzpunkte:
1. Eine gemeinsame Vision: Die gemeinsame Vision 

der Clubmitglieder könnte sein, bis 2050 ein Ener­
giesystem zu schaffen, das möglichst komplett auf 
erneuerbaren Energien basiert und wettbewerbsfä­
hige, bezahlbare und vorhersehbare Energiekosten 
sichert. Diese Vision sollte Ausgangspunkt für kon­
krete Ziele sein. Die Clubmitglieder könnten sich dar­
auf einigen, bis 2025 den Anteil von erneuerbaren 
Energien in ihrem gemeinsamen Energiemix zu ver­
doppeln. Das wäre kompatibel mit dem weltweiten 
Verdoppelungsziel bis 2030, das die UN­Initiative 
Sustainable Energy for All verfolgt (SE4All, 2014). 
Da die Clubmitglieder Vorreiter sind, würden sie die­
ses Ziel fünf Jahre früher erreichen. Um das zu schaf­
fen, würde sich jedes Mitglied klar definierte, indivi­
duelle Ziele setzen. Darüber hinaus könnte der Club 
transformative Strategien für erneuerbare Energien 
in anderen Teilen der Welt unterstützen. Da der Club 
Pioniere zusammen bringt, ist er in einer einzigarti­
gen Position, mit seiner Expertise solche Strategien 
zu unterstützen, beispielsweise in kleinen Inselstaa­
ten, in Afrika südlich der Sahara, Nordafrika oder 
auch Lateinamerika.

Kasten 4 .2-1

Beispiele für Gemeinschaften mit Clubcharakter

Es gibt bisher in der Klimapolitik keine Clubs mit transfor­
mativem Charakter. Die Gründung eines solchen Clubs wäre 
also eine soziale Innovation. Jenseits der Klimapolitik gibt 
es Gemeinschaften, Clubs oder clubartige Initiativen, die als 
Anregung für die Gründung von Clubs für den Klimaschutz 
dienen können: 

Regionale Organisationen wie ASEAN, Mercosur und die 
EU könnten entsprechende Vorbilder bieten. Die Europäische 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS oder Montanuni­
on) war ein europäischer Wirtschaftsverband und Vorläufer 
der EU. Die EGKS gab allen Mitgliedstaaten Zugang zu Kohle 
und Stahl, ohne dass sie Zoll zahlen mussten. Die EU ist eine 
Gemeinschaft mit Clubcharakter, die mittlerweile auf 28 Mit­
glieder angewachsen ist und immer mehr Clubgüter an bietet, 
darunter z.  B. die Teilnahme am Europäischen Binnenmarkt, 
die Nutznießung aus der Europäischen Regional­ und Struk­
turförderung oder die Existenz einer gemeinsamen Außen­ 
und Sicherheitspolitik. 

Der Verband Südostasiatischer Nationen, kurz ASEAN, ist 
eine internationale Organisation südostasiatischer Staaten mit 

Sitz in Jakarta, deren Ziel die Verbesserung der wirtschaftli­
chen, politischen und sozialen Zusammenarbeit, aber auch 
Kooperation zu Sicherheits­, Kultur­ und Umweltfragen ist. 
Im Jahr 2009 beschlossen die Staats­ und Regierungschefs der 
ASEAN­Mitglieder, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum nach 
europäischem Vorbild zu gründen. 

Ein anderes Beispiel: Im Rahmen der weltweiten Gesund­
heitspolitik existiert eine sogenannte vorgezogene Marktzu­
sage (Advance Market Commitment, AMC), die im Gesund­
heitssektor einen Anreiz zur kommerziellen Entwicklung und 
schnellen Einführung neuer Impfstoffe bietet. Die Spender 
erteilen dabei eine rechtsverbindliche Garantie, dass sie, falls 
ein zukünftiger Impfstoff gegen eine bestimmte Krankheit 
entwickelt wird, die Kosten für den Kauf des Impfstoffes 
durch Entwicklungsländer übernehmen werden. Der Impfstoff 
soll dann also letztlich nicht nur Investoren in Forschung und 
Entwicklung zu Gute kommen, sondern auch anderen. In die­
sem Kontext ist das Clubgut die Übernahme der Kosten von 
Forschung und Entwicklung. Auch wenn die Logik ein wenig 
anders ist als im Fall der vorgeschlagenen Transformations­
clubs könnten AMCs dennoch Ansatzpunkte für Klimaschutz 
bieten, wenn sie beispielsweise für innovative klimaverträg­
liche Technologien ausgeschrieben würden.
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2. Mitgliedschaftskriterien: Die Kriterien für Mitglied­
schaft könnten sein: mindestens 40  % erneuerbare 
Energien bis 2030 oder Produktion von mindes­
tens 10 GW aus erneuerbaren Energien plus Ziel­
setzung, jährlich mindestens 3 GW aus erneuerba­
ren Energien zu ergänzen, beispielsweise interes­
sant für China, oder jährliche Investitionen in den 
Ausbau von erneuerbaren Energien in Höhe einer 
bestimmten Summe, potenziell interessant für die 
Emirate, oder als Prozentsatz vom Bruttoinlandspro­
dukt (Weischer und Morgan, 2013). Die Mitglieder­
struktur des Energiewende­Clubs sollte überdacht 
werden. Zum Beispiel ist Lateinamerika im 2013 
gegründeten Club bisher nicht vertreten, obwohl es 
dort, beispielweise mit Mexiko, vielversprechende 
Kandidaten gibt. Der Club könnte Unternehmen die 
Möglichkeit bieten, als offizielle Partner anerkannt 
zu werden. Bedingung könnte die Verpflichtung der 
Unternehmen sein, einen bestimmten Anteil der von 
ihnen verbrauchten Energie aus erneuerbaren Quel­
len zu beziehen. 

3. Vorteile für Clubmitglieder: Clubvorteile können ent­
weder einen weicheren Charakter haben wie gemein­
same Initiativen für gegenseitiges Lernen oder „här­
tere Anreize“, wie etwa Handelsvorteile durch 
Schutz vor sogenannten Klimazöllen, umfassen. 
Härtere Anreize für Transformations­Clubs im Kon­
text von Handelspolitik, insbesondere die Besteue­
rung von Handelsgeschäften mit Nicht­Mitgliedern, 
bergen das Risiko von Nebenwirkungen wie Han­
delskonflikte. Da jedoch weichere Anreize letzt­
lich zu schwach sein könnten um rasch erfolgreiche 
Transformations­Clubs aufzubauen, sollten härtere 
Anreize zumindest in Erwägung gezogen werden. 
Das Portfolio der Clubvorteile sollte in jedem Fall so 
gestaltet sein, dass alle Mitglieder substanzielle Vor­
teile aus dem Club ziehen können. 

Gegenseitiges Lernen 
Die Clubmitglieder könnten durch gegenseitiges Ler­
nen profitieren: Sie könnten beispielsweise ihre Erfah­
rungen über relevante Politikmaßnahmen und entspre­
chende Best­practice­Lösungen austauschen; ein Peer­
review­Verfahren einrichten, im Rahmen dessen Mit­
glieder in regelmäßigen Abständen über den aktuellen 
Stand bezüglich relevanter Technologien, Politikmaß­
nahmen und Investitionen berichten und anschließend 
Feedback für zukünftige Schritte erhalten; Weiterbil­
dungsmaßnahmen für Ingenieure und Entscheidungs­
träger aus den Mitgliedstaaten an den besten Universi­
täten und Instituten dieser Staaten; Dialogforen einrich­
ten, im Rahmen derer sie diskutieren in welcher Form 
und in welchem Ausmaß Unterstützung für erneuer­
bare Energien effektiv und akzeptabel ist (Weischer und 
Morgan, 2013).

Gemeinsame Forschung und Entwicklung
Die Clubmitglieder könnten sich zusätzliche Vorteile 
verschaffen, indem sie gemeinsam Forschungsprojekte 

durchführen und Demonstrationsobjekte schaffen sowie 
die entsprechenden Patente gemeinsam anmelden und 
nutzen (patent pools).

Kooperation zu Standards 
Die Clubmitglieder könnten weitere Vorteile schaffen, 
indem sie bestehende Standards harmonisieren oder 
gegenseitig anerkennen oder bei der Erarbeitung neuer 
Standards für Zukunftstechnologien, z.  B. im Kontext 
von E­Mobilität oder Power­to­gas­Technologien, club­
intern kooperieren, um dadurch neue Märkte zu schaf­
fen. 

Besserer Zugang zu Finanzierung
Der Club sollte Finanzierungsmechanismen für ärmere 
Mitgliedstaaten einrichten, um beispielsweise zur Finan­
zierung von Einspeisevergütungen für erneuerbare Ener­
gien in Entwicklungsländern beizutragen (WFC, 2009; 
Deutsche Bank Climate Change Advisors, 2010; WBGU, 
2011; Weischer und Morgan, 2013). Eine solche Maß­
nahme wäre auch im Interesse von Deutschland, ande­
ren OECD­Staaten und Schwellenländern, insbesondere 
China, da der Ausbau der Märkte für klimaverträgliche 
Technologien und erneuerbare Energien auch in deren 
Interesse ist. 

Verknüpfung von Emissionshandelssystemen
Clubs könnten auch Vorteile für ihre Mitglieder gene­
rieren, indem sie deren Emissionshandelssysteme ver­
knüpfen (WBGU, 2010, 2011). Die EU sollte in diesem 
Kontext eine wichtige Rolle spielen, muss dafür aber die 
derzeitigen Schwachstellen des Europäischen Emissi­
onshandelssystems (EU ETS) beheben (Kasten 3.3­4). 
Neben der EU bieten dafür z.  B. Japan, Kanada (Western 
Climate Initiative), Neuseeland sowie die USA (Regio­
nal Greenhouse Gas Initiative) Anknüpfungspunkte. Die 
Erweiterung des Emissionshandels würde für alle betei­
ligten Unternehmen die Marktliquidität erhöhen und 
neue Vermeidungspotenziale erschließen (WBGU, 2010, 
2011). 

Senkung von Handelsbarrieren für klimaverträgliche 
Güter und Dienstleistungen
Die Clubmitglieder könnten darüber hinaus Clubvorteile 
schaffen, indem sie gegenseitig ihre Handelsbarrieren 
für Güter und Dienstleistungen senken, die von hoher 
Relevanz für den Ausbau erneuerbarer Energien sind. 
Auf diese Weise würden sie diese Güter und Dienstlei­
stungen kostengünstiger machen. Ein solches Sustaina­
ble Energy Trade Agreement (SETA) könnte als ein pluri­
laterales Abkommen im Rahmen der oder außerhalb der 
WTO zustande kommen (ICTSD, 2011).

Besteuerung von Handelsgeschäften mit 
Nichtmitgliedern
Wenn Clubs keine attraktiven Clubgüter für die Mitglieder 
bereitstellen, gibt es keinen Anreiz für einen Clubbeitritt, 
da eine Mitgliedschaft keine zusätzlichen Vorteile, aber 
eventuell kurzfristig Kosten mit sich bringt. 
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Einen Ansatz, um dieses Dilemma zu umgehen, zeigt 
beispielsweise William Nordhaus (2013) auf. Er schlägt 
vor, für die Clubmitglieder Vorteile durch die Besteue­
rung von Handelsgeschäften mit Nichtmitgliedern zu 
schaffen, ohne dass dies prinzipiell eine spätere Auf­
nahme in den Club ausschließt. Dies führt zur Etablie­
rung einer Freihandelszone, die exklusiv den Clubmit­
gliedern zur Verfügung steht. Allerdings verstieße eine 
derartige Besteuerung gegen Art. I:1 (Grundsatz der 
Meistbegünstigung) des Allgemeinen Zoll­ und Han­
delsabkommens (General Agreement on Tariffs and 
Trade, GATT). Ob diese Verletzung des Welthandels­
rechts aus Klimaschutzgründen gerechtfertigt werden 
kann, ist fraglich. Mögliche Grundlagen für eine Recht­
fertigung einer Diskriminierung von gleichartigen Pro­
dukten eröffnen Art. XX lit. g GATT (Maßnahmen 
zum Schutz erschöpflicher Naturschätze, bei denen die 
Gefahr der Erschöpfung besteht) oder nach Art. XXIV:5 
GATT (Ausnahmen für Freihandelszone oder Zollunion). 
Bislang fehlt ein Schiedsgerichtsspruch, der klärt, dass 
auch der Schutz des Klimas zu Maßnahmen zum Schutz 
erschöpflicher Ressourcen zählt WBGU (2011). Letzt­
lich ist die Frage der WTO­Vereinbarkeit einer derartigen 
Besteuerung von Handelsgeschäften mit Nichtmitglie­
dern im Einzelfall zu entscheiden und zumindest zwei­
felhaft. Grundsätzlich ist daher der Ansatz eines Sustai­
nable Energy Trade Agreement zu befürworten, welches 
derartige Konflikte auflösen könnte.

4 .2 .2 
Club der Metropolen: das Beispiel C40  
Climate Leadership Group

Neben der Vorreiterrolle einzelner Städte im Klimaschutz, 
gehören Städte zu den am besten vernetzten Akteuren in 
der internationalen Klimapolitik. Städtenetzwerke wer­
den als Bindeglied zwischen lokalen Pionierstädten und 
der globalen Governance­Ebene verstanden (Gordon, 
2013). Die C40 Climate Leadership Group hat dabei als 
Spezialfall stark an Bedeutung gewonnen und seit 2011 
durch verschiedene Reformen versucht, die Schwächen 
von Städtenetzwerken (Kap. 4.3.6) einzugrenzen (C40 
und Arup, 2014). So wurden die Selbstverpflichtungen 
seitens der Mitgliedstädte erweitert und formalisiert und 
damit die Eintrittsbarrieren erhöht. Zudem ist die C40­
Gruppe Partnerschaften eingegangen, u.  a. mit der Welt­
bank. Selbstverpflichtungen und Partnerschaften gelten 
als Maßnahmen, um die Autorität und Legitimität von 
C40 zu erhöhen. Zudem wurden interne Vereinbarungen 
bindender, den Standards und Zielsetzungen zu entspre­
chen, indem daran als Clubgut der Zugang zu externen 
Finanzmitteln oder Expertenwissen gebunden wurde 
(Gordon, 2013:  294). 

Damit kann die C40­Gruppe als eher exklusiver Club 
von Gleichgesinnten verstanden werden, auch wenn 
Gordon (2013:  301) dies in Frage stellt, da Clubgüter 
allen interessierten Städten zur Verfügung ständen. Die 
C40­Gruppe besteht aus derzeit weltweit 63 Großstäd­

ten wie Johannesburg, Rio de Janeiro, Jakarta, Tokio, 
Los Angeles und London. Von deutscher Seite sind Hei­
delberg und Berlin vertreten. Die Mitglieder haben sich 
der Reduzierung von Treibhausgasemissionen verschrie­
ben und verpflichten sich, jährlich über ihre CO2­Emis­
sionen Bericht zu erstatten, um eine Leistungsmessung 
und Vergleichbarkeit zu gewährleisten und zu veröffent­
lichen. C40 hebt dabei die Möglichkeit hervor, dass die 
Städte sich dadurch gegenseitig zur Rechenschaft zie­
hen (C40 und Arup, 2014). Wirkungen werden der­
zeit nur an der Zunahme der Anzahl von Klimaschutz­ 
und Anpassungsmaßnahmen gemessen. C40 Städten 
wird ein hohes Ambitionsniveau zugeschrieben (Barber, 
2013). C40 unterstreicht das Potenzial zur Reduktion 
von CO2­Emissionen durch die Mitgliedstädte – auch in 
Hinsicht zur Erfüllung nationaler Reduktionsziele. So 
seien die Mitglieder gemeinsam in der Lage, künftige 
Treibhausgasemissionen bis 2030 um bis zu 1,3 Mrd. t 
zu reduzieren (C40, 2012).

Die C40­Gruppe positioniert Städte zudem medien­
wirksam als treibende Kraft im globalen Klimaschutz. Im 
Vordergrund stehen dabei der Erfahrungsaustausch und 
die direkte Unterstützung bei der Umsetzung. Durch den 
stärkeren Clubcharakter bringt C40 Vorteile wie schnel­
lere Durchsetzungsfähigkeit und ambitioniertere Ziel­
setzungen mit sich. Durch gemeinsame Partialinteres­
sen können die Metropolen starken Druck aufbauen. 
Zugleich zeigen sich die Nachteile von Städteclubs hin­
sichtlich ihrer Intransparenz, fehlender Repräsentanz 
oder gar der Exklusion von ländlichen Räumen sowie 
von Klein­ und mittleren Städten. Bürgermeister haben 
innerhalb von C40 eine prominente Rolle. Der ehemalige 
Bürgermeister von New York und frühere C40­Vorsit­
zende Michael Bloomberg ist zum UN­Sondergesandten 
ernannt worden und hat über diese einflussreiche Bera­
terfunktion nun die Möglichkeit für das Thema „Städte 
und Klimawandel“ zu sensibilisieren. 

Auch wenn Städteclubs als Vermittler zwischen lokaler 
Ebene und internationaler Politik eine Governance­Inno­
vation darstellen, sind ihre Möglichkeiten im Bereich Ska­
lierbarkeit von Maßnahmen begrenzt. Bisher existieren 
eine Reihe von Pilotprojekten und Einzelmaßnahmen, die 
noch keine Breitenwirkung entfaltet haben. Zudem fehlt 
es an Monitoring der Umsetzung von Vereinbarungen. 
Unzureichende Skalierbarkeit und Wirkungsmessung von 
vereinbarten Maßnahmen erschweren die Legitimität zur 
Einbeziehung in die internationalen Klimapolitikprozesse 
(Gordon, 2013). Kritisch zu sehen ist zudem, dass durch 
eine verstärkte Entscheidungsmacht an einen Club der 
Metropolen, Megastädte und Global Cities mit ihren eige­
nen Interessenslagen auch in eine Fürsprecherrolle auch 
für Klein­ und  mittlere Städte geraten.

Insgesamt sind Städte­Clubs wie die C40­Gruppe nicht 
als alleinige neue Akteure für internationale  Klimapolitik 
zu verstehen, sondern als Teil des Zusammenwirkens 
verschiedener Ebenen (Aust, 2013;  Gordon, 2013). Die 
für ein Mehrebenensystem typischen komplexen Bezie­
hungsgefüge und Dynamiken prägen die Entscheidungs­
strukturen in der internationalen  Klimapolitik. Hierbei 
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gehören Städte­Clubs zu den vielen Akteuren, die auf 
unterschiedlichen Ebenen agieren und über ein unter­
schiedliches Maß an Entscheidungsmacht verfügen 
(Betsill und Bulkeley, 2006). 

Insgesamt deutet sich eine Wirksamkeit von Clubs 
von Metropolen wie C40 im Hinblick auf klimawandel­
bedingte Anpassungs­ und Handlungserfordernisse an. 
Der WBGU plant, die Bedeutung der Verknüpfung von 
Metropolen aufgrund des hoch eingeschätzten Transfor­
mationspotenzials im nächsten Hauptgutachten inten­
siver zu betrachten. 

4 .3
Individuelle und kollektive Verantwortung

4 .3 .1 
Politischer Konsum: Boykott und Buykott 

Politischer Konsum (political consumerism) bezeichnet 
Konsumhandlungen, bei denen Konsumentinnen und 
Konsumenten eine Kaufentscheidung nicht ausschließ­
lich anhand von Produkteigenschaften wie Preis, Qua­
lität oder Distinktionsgewinn treffen, sondern auch 
Aspekte wie die Produktionsbedingungen oder die son­
stigen wirtschaftlichen Tätigkeiten von Herstellern in 
Betracht ziehen. Mit dieser Entscheidung sollen nicht 
nur Konsumbedürfnisse befriedigt, sondern es soll 
auch ein politisches Signal im Hinblick auf bestimmte 
Praktiken des Wirtschaftens und Produzieren gesen­
det werden (Micheletti, 2003). Die prominentesten For­
men politischen Konsums sind der Boykott, also das 
bewusste Vermeiden bestimmter Produkte oder Herstel­
ler, oder der Buykott, das gezielte Entscheiden für ein 
Produkt oder einen Anbieter. 

Der Boykott knüpft an eine lange Tradition an, in der 
durch gezieltes Vermeiden von Produkten oder Her­
stellern auf das umweltschädliche Handeln von Produ­
zenten (wie beim Boykott von Shell­Tankstellen im Kon­
text der Brent­Spar­Abwrackung 1995) oder auf diskri­
minierende politische Systeme (z.  B. Boykott von Waren 
aus Südafrika zur Zeit des Apartheid­Regimes) einge­
wirkt werden konnte. Beim Buykott handelt es sich um 
eine neuere Variante des politischen Konsums, bei dem 
gezielt bei einem spezifischen Anbieter bzw. ein spezi­
elles Produkt gekauft wird, um Unterstützung auszu­
drücken bzw. bestimmte Produktionspraktiken zu prä­
mieren. Insbesondere Boykott kann auch zu stigmatisie­
renden Zwecken bzw. diskriminierend eingesetzt wer­
den (Beck, 1997; Holzer, 2007). Der aktuelle Diskurs 
zu politischem Konsum bezieht sich aber vor allem auf 
Konsumhandlungen, bei denen die zugrunde liegenden 
Werteorientierungen an Themen wie Klimaschutz oder 
generell Nachhaltigkeit, aber auch sozialer Gerechtig­
keit und Gesundheit anknüpfen (Balsiger, 2013). Vor 
dem Hintergrund der Debatte um nachhaltigen Kon­
sum und der in der Rio­Erklärung 1992 (UNCED, 1992) 

hervorgehobenen Verantwortung von Konsumentinnen 
und Konsumenten für eine nachhaltige Entwicklung ist 
politischer Konsum daher auch für die Klimapolitik von 
großem Interesse.

Die Beispiele für politischen Konsum sind vielfäl­
tig, da im Prinzip jede alltägliche Konsumentscheidung 
„politisiert“ und als Signal an Anbieter und Hersteller 
verstanden oder genutzt werden kann. Die Signale ent­
falten aber vor allem dann eine Wirkung, wenn die damit 
vertretenen Bewertungen auch öffentlich formuliert 
werden. Eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit errei­
chen vornehmlich solche Boykott­ oder Buykott­Aktivi­
täten, die gebündelt im Rahmen von Kampagnen statt­
finden. Netzwerke und Organisationen wie „Behind The 
Label“ oder die „Clean Clothes Campaign“ machen bei­
spielsweise auf die politische Situation oder die Arbeits­
bedingungen in Produktionsländern von Kleidung auf­
merksam und wollen durch das gezielte Aufrufen zum 
Boykott einen medialen und ökonomischen Druck auf 
Unternehmen ausüben, damit diese ihre Praktiken (wie 
Bezahlung und Recht der Arbeiterinnen und Arbeiter, 
Zusammenarbeit mit autoritären Regimes) verändern 
(Baringhorst, 2006; Micheletti und Stolle, 2005). 

Unter den Buykott­Kampagnen haben insbesondere 
sogenannte Carrotmobs eine hohe mediale Aufmerk­
samkeit erreicht. Bei Carrotmobs werden möglichst viele 
Konsumenten und Konsumentinnen angeregt, in einem 
spezifischen Zeitraum in einem ausgewählten Geschäft 
einzukaufen. Die Ladeninhaberinnen und ­inhaber ver­
pflichten sich vorab, einen bestimmten Anteil der im 
Rahmen der Aktion erzielten Einnahmen beispielsweise 
in eine klimaschonendere Ladenausstattung zu inve­
stieren. Bei Carrotmobs geht es also nicht in erster Linie 
darum, ein spezielles, nachhaltigeres Produkt zu wäh­
len, sondern mit einer Kaufhandlung einen Anbieter zu 
belohnen bzw. zu unterstützen. Seit der ersten Aktion 
dieser Art 2008 in San Francisco haben sich weltweit 
viele Nachahmer gefunden, Carrotmobs werden mitt­
lerweile auch politisch gefördert (BMUB­Förderung zur 
Bildung einer „Carrotmob­Akademie“) bzw. institutio­
nell verankert (z.  B. als Umweltbildungsprojekt in Schu­
len). 

Eine Vielzahl empirischer Studien deutet darauf hin, 
dass politischer Konsum für eine steigende Anzahl von 
Konsumentinnen und Konsumenten in verschiedenen 
Ländern zu einer relevanten Form politischer Meinungs­
äußerung geworden ist (Copeland, 2013;  Micheletti 
et al., 2012; Sassatelli und Davolio, 2010). Die aktu­
elle Erhebungswelle des World Values Survey (2010–
2014) zeigt, dass weltweit im Mittel mehr als der Hälfte 
der Befragten mindestens einmal in den letzten beiden 
Jahren an einem Boykott teilgenommen haben (WVS, 
2014). Verglichen mit den Daten vorheriger Erhe­
bungswellen (z.  B. Stolle et al., 2005) und andern For­
men politischer Partizipation (Demonstrationen, Petiti­
onen, Streik) hat diese Form der Meinungsäußerung seit 
den 1990er­Jahren am stärksten zugenommen. Ähnlich 
erfreut sich Buykott in vielen Ländern großer, zum Teil 
sogar größerer Beliebtheit als Boykott (z.  B. Balsiger, 
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2013:  14). Zu beachten ist dabei jedoch, dass eine tief­
ergehende und dauerhafte Veränderung des Handelns 
am Mangel an Möglichkeiten scheitern sowie durch bis­
herige Gewohnheiten und Alltagsrationalitäten blockiert 
werden kann (Klöckner und Verplanken, 2012).

Das transformative Potenzial politischen Konsums 
besteht nicht in erster Linie darin, dass Konsumentinnen 
und Konsumenten aus politischen oder ethischen Grün­
den Buykott oder Boykott betreiben. Es steckt viel­
mehr in dem dahinterstehenden Narrativ, das von kom­
petenten, mündigen und engagierten Konsumentinnen 
und Konsumenten erzählt, die in ihrem alltäglichen Han­
deln individuell und kollektiv einen Einfluss auf Prak­
tiken des Wirtschaftens und Produzierens in Richtung 
ethischer und an Nachhaltigkeitskriterien ausgerich­
teter Orientierungen ausüben. Damit zusammen hängt 
die Idee, die Möglichkeiten politischer Partizipation zu 
erweitern, denn politisch konsumieren kann jeder und 
jede Einzelne jederzeit. Politischer Konsum besitzt damit 
für die Transformation zur klimaneutralen Gesellschaft 
ein mittleres Ambitionsniveau.

Die einfachsten Formen des politischen Konsums, wie 
der durch einen Kampagnenaufruf angeregte Verzicht 
auf ein Produkt oder Angebot aus politischen Gründen, 
sind dabei wenig voraussetzungsreich und einfach für 
Einzelne umsetzbar, wenn die entsprechenden Freiheits­
grade und Handlungsoptionen vorhanden sind. Ver­
stärkt werden kann die Bereitschaft zur Verhaltensän­
derung, wenn der Zugewinn an (Lebens)Qualität betont 
wird (Eberle et al., 2004), die Vermittlung von Wissen 
kombiniert wird mit dem Aufzeigen konkreter Hand­
lungsalternativen und einem Feedback über die Wirk­
samkeit der Handlung (Abrahamse und Matthies, 2013) 
und die soziale Relevanz des Handelns deutlich gemacht 
wird (Aronson und O’Leary, 1983; BMU und UBA, 
2013). Politisch konsumieren können auch Organisati­
onen, wie Schulen, Unternehmen und Institutionen bis 
hin zu Ministerien im öffentlichen Beschaffungswesen 
mit ihrem hohen Investitionsvolumen, indem sie bei­
spielsweise Aufträge nach Nachhaltigkeitskriterien ver­
geben oder Beschaffungsmaßnahmen hieran ausrich­
ten (Kap. 4.5.2). Die Skalierbarkeit, also die Auswei­
tung politischen Konsums auf weitere Akteursgruppen 
und in weitere gesellschaftliche Bereiche, ist daher hoch, 
wenn auch – wie im Bereich des Beschaffungswesens 
– voraussetzungsreich, vor allem wenn bisherige insti­
tutionelle Praktiken verändert werden müssen. Gleich­
zeitig kann gerade die Erweiterung auf die öffentliche 
Hand oder systemrelevante Unternehmen eine beson­
dere Wirkmacht und Ausstrahlungswirkung erreichen. 
Langfristige Visionen, wie die einer Verbraucherdemo­
kratie und einer nachhaltigen Wirtschaft, sind insge­
samt sehr voraussetzungsreich. Sie verlangen eine hohe 
Veränderungsbereitschaft sowie starkes Engagement bei 
den beteiligten Akteuren und setzen eine umfassende 
Veränderung von Wirtschaftspraktiken und Konsum­
stilen voraus. 

Kritische Stimmen halten politischen Konsum für 
eine unangemessene Politisierung der Alltagspraxis, 

die vor allem die Politik von den eigentlichen Aufgaben 
des gesellschaftlichen Umbaus und der politischen Ver­
antwortung hierfür ablenkt (Grunwald, 2010; Geden, 
2008). Das Leitbild des mündigen Verbrauchers bzw. der 
mündigen Verbraucherin wird auch dahingehend kriti­
siert, dass eine Vielzahl an Konsumentinnen und Kon­
sumenten bei ihren Kaufentscheidungen unbewusst 
beeinflusst werden oder mangels ausreichender Infor­
mation sowie der Routinisierung von Alltagshandlungen 
schlichtweg überfordert sind (Wissenschaftlicher Bei­
rat Verbraucher­ und Ernährungspolitik beim BMELV, 
2010). Außerdem können mögliche Zielkonflikte zwi­
schen „fairem“ und „grünem“ Konsum auftreten und 
gegenläufige Nebeneffekte auftreten, wie zum Bei­
spiel der vielfache Kauf klimaschädlicher Produkte beim 
 Carrotmob. 

Der WBGU sieht dennoch im politischen Konsum ein 
bedeutendes und ausbaufähiges transformatives Poten­
zial. Der politische Konsum trägt in einem ersten Schritt 
dazu bei, dass über die moralische und politische Seite 
des Konsums öffentlich gesprochen wird und neue 
Handlungsmöglichkeiten in Form alternativer Konsum­
muster sowohl für Einzelne wie auch für Organisationen 
aufgezeigt werden. 

Politischer Konsum bzw. Boykott­ und Buykottak­
tionen sind jedoch eher als ein Mittel anzusehen, um 
bestimmte Ziele – wie z.  B. Veränderungen von Produk­
tionspraktiken – zu erreichen. Hinter solchen Aktions­
formen sollte die Vision einer Transformation hin zu 
nachhaltigen Produktions­ und Konsummustern im Vor­
dergrund stehen sowie die Forderung nach einer Öff­
nung politischer und wirtschaftlicher Systeme für mehr 
Verbraucherbeteiligung. 

Der politische Prozess scheint mit den Dynamiken 
der Konsumgesellschaft derart verflochten zu sein, dass 
der Weg zur klimaneutralen Gesellschaft ohne einen 
politisch geförderten und geforderten „consumer citi­
zen“ nicht mehr denkbar ist. Zugleich dürfte der Staat 
alleine kaum die Möglichkeit besitzen, Kaufentschei­
dungen umfassend neu ordnen zu können, noch sollte 
der „consumer citizen“ in seiner transformativen Wir­
kung überschätzt werden. Das Potenzial einer „Verbrau­
cherdemokratie“, in der ein „consumer citizen“ Kaufent­
scheidungen politisch motiviert fällt, besteht vielmehr 
gerade darin, dass die öffentliche Verhandlung des Kon­
sums und seine Politisierung in demokratischen Expe­
rimentierräumen letztlich eine politische Antwort ein­
fordert zur Transformation des (Wohlfahrts­)Staates 
umfassenderer Art (Lamla, 2013).

4 .3 .2 
Individueller Emissionshandel: Beispiel  
CO2-Kreditkarte 

Bei individuellem Emissionshandel werden Emissionen, 
die durch privaten Konsum entstehen, bepreist und 
zwischen Verbrauchern gehandelt. Den eigenen, ökolo­
gischen Fußabdruck berechnen ist bereits ein weit eta­
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bliertes Konzept. Hierzu bestehen im Internet Portale, 
auf denen der individuelle Verbrauch für viele Lebens­
bereiche abgeschätzt werden kann. Doch wie geht man 
mit einem zu hohen CO2­Fußabdruck um? Das Konzept 
des Emissionshandels für Privathaushalte könnte Hand­
lungsmöglichkeiten bieten und ein Bewusstsein für den 
eigenen CO2­Verbrauch im Vergleich zu dem anderer 
Menschen schaffen. 

Bereits vor mehreren Jahren entstand am Tyndall 
Centre in Großbritannien die Idee von Emissionshandels­
rechten für Privathaushalte und einer CO2­Kreditkarte 
(Starkey und Anderson, 2005), mit der Individuen ein 
bestimmtes CO2­Budget besitzen und bei Überschreiten 
des Guthabens den Emissionsbedarf durch Handel abde­
cken müssen. Das freie monatliche Guthaben könnte 
sich nach Emissionsreduktionszielen oder einem globa­
len Budgetansatz richten und auch dementsprechend 
jährlich gesenkt werden (Starkey und Anderson, 2005). 
Dabei muss die Bepreisung angemessen sein, da bei zu 
niedrigen Preisen bzw. zu hohen Freiwerten für Emissi­
onen, also zu vielen frei verfügbaren oder kostenlos zu 
verbrauchenden Emissionen, der Handel nicht funktio­
niert. Eine an realen CO2­Preisen angelehnte Preisstruk­
tur, die z.  B. externe Kosten wie Umwelt­ oder Gesund­
heitsschäden internalisiert, würde auch das Bewusstsein 
in der Bevölkerung für die Auswirkungen von CO2­Emis­
sionen stärken. 

Im Zusammenhang mit einer CO2­Kreditkarte wurde 
der direkte Rohstoffverbrauch als Kalkulationsgrund­
lage diskutiert (Starkey und Anderson, 2005; Aachener 
Stiftung Kathy Beys, 2008). So würde beim Kauf von 
Erdöl, Gas und Strom aus fossilen Energieträgern die 
CO2­Kreditkarte zum Einsatz kommen. Auch in Deutsch­
land wurde von der Aachener Stiftung Kathy Beys ein 
Vorschlag für individuell handelbare Emissionsquoten 
und einer CO2­Card dargelegt (Aachener Stiftung Kathy 
Beys, 2008). Grundlage wäre ein nationaler CO2­Reduk­
tionsplan, in dem für jeden Bürger ein individuelles 
CO2­Guthaben festgelegt wird. Bei jedem Kauf von 
Treibstoffen und Energieträgern würden CO2­Einheiten 
abgebucht. Der Einkauf sonstiger Produkte, Lebensmit­
tel und Dienstleistungen würde nicht mit CO2­Einheiten 
bezahlt, dafür kämen Produzenten und Anbieter auf, die 
ihrerseits CO2­Einheiten am Markt einkaufen müssten 
(Aachener Stiftung Kathy Beys, 2008). Somit wür­
den sich hohe Emissionen im Preis wiederspiegeln. In 
Deutschland sind Verkehr und Privathaushalte indirekt 
im Nationalen Allokationsplan 2008–2012 mit einem 
Nationalen Emissionsziel erfasst. Sie nehmen aber laut 
Treibhausgas­Emissionshandelsgesetz nicht direkt am 
Emissionshandelssystems teil. Individueller Emissions­
handel könnte jedoch im Europäischen Emissionshandel 
verankert oder daran angebunden werden. 

Generell besteht Bedarf daran, Information zu 
CO2­Werten von Produkten für den Käufer bereitzu­
stellen, sei es durch die Abrechnung mit einer CO2­ 
Kreditkarte, einer entsprechend höheren Bepreisung 
oder durch eine Angabe auf dem jeweiligen Produkt. 
Derzeit ist es für Konsumenten mangels entsprechender 

Informationen schwierig zu entscheiden, welches Pro­
dukt eine hohe CO2­Belastung mit sich trägt oder klima­
verträglicher ist als andere. Diese Bereitstellung von 
Daten muss sich jedoch auf standardisierten Berech­
nungen und einer unabhängigen Validierung gründen, 
was wiederum nur mit einem hohen Aufwand umsetzbar 
ist. Das Konzept der CO2­Kreditkarte steht und fällt mit 
einer soliden Indizierung. Dies geschieht in dem Beispiel 
der Aachener Stiftung lediglich bei dem Kauf von Ener­
gieträgern für die Produktion. Werden jedoch Einzelteile 
oder gar das gesamte Produkt importiert, müssten hier 
Emissionswerte international ermittelt werden.

Durch die CO2­Kreditkarte, gegebenenfalls ergänzt 
durch eine emissionsbezogene Produktkennzeich­
nung, würde der Konsument an Entscheidungsgrund­
lage gewinnen und könnte Produkte, die einen hohen 
CO2­Ausstoß verursachen, meiden. In der Folge könnte 
dies auch Druck auf Unternehmen ausüben, sich in 
Richtung klimaverträglicherer Vorgehensweisen zu ori­
entieren.

Gleichzeitig erfordert ein solches Instrument wie die 
CO2­Kreditkarte eine hohe Bereitschaft der Bevölke­
rung, sich mit den selbstverursachten Emissionen aus­
einanderzusetzen und gegebenenfalls auch für diese zu 
bezahlen. Die Verbreitung und Skalierbarkeit eines indi­
vidualisierten Emissionshandels hängt stark von dessen 
Institutionalisierungsgrad ab. 

Die Idee des individuellen Emissionshandels ist beste­
chend: Die flächendeckende Einführung einer CO2­Kre­
ditkarte würde in vielen Transformationsbereichen Wei­
chen stellen und Impulse setzen. So ist anzunehmen, 
dass eine positive Korrelation zu Boykott­Bewegungen 
entstehen würde. Zudem gäbe es starke Anreize, den 
eigenen Konsum zu hinterfragen und ihn im bestehen­
den System nachhaltiger zu gestalten. Dies wiederum 
hätte das Potenzial, das gegenwärtige System von innen 
zu verändern. 

4 .3 .3 
Transition-Town-Bewegung 

Definition und Beschreibung
Die inzwischen internationale Transition(­Town)­Bewe­
gung stellt eine interessante Form des lokalisierten, aber 
global vernetzten Bürgerengagements dar. In ihr fließen 
Merkmale sozialer bzw. ökologischer Bewegungen, unter­
nehmerischem Gemeinwohlinteresse, Offenheit für lokal­
politische Prozesse und eine Anlehnung an eine Ethik der 
„tiefen Ökologie“ (Arne Naess, Joanna Macy) zusammen. 
Sowohl in urbanen als auch in ruralen Räumen entstehen 
daraus Transformationsanstrengungen mit unterschied­
lichen Schwerpunkten und Potenzialen.

Die Bewegung entstand ursprünglich 2005 aus loka­
len ökologischen Energie­ und Beteiligungsprojekten in 
 Kinsale in Irland (Hopkins, 2005) und Totnes in Südeng­
land. Die Grundidee einer Transition Initiative besteht 
darin, die lokale Widerstandskraft und Anpassungsfähig­
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keit gegenüber prognostizierten negativen Auswirkungen 
von  Klimawandel und schwindenden Ressourcenverfüg­
barkeiten – v.  a. des für Industriegesellschaften zentralen 
Rohstoffs Erdöl – zu erhöhen, und damit einen umfas­
senden Gesellschaftswandel lokal zu initiieren (Hopkins, 
2008). Die Bewegung und Projekte basieren auf den drei 
auch in der Permakultur verwendeten, meist nur münd­
lich weitergegebenen ethischen Prinzipien: „care for the 
people, care for the Earth, fair share“. Die Widerstandsfä­
higkeit bzw. Resilienz soll prozessorientiert durch breites, 
undogmatisches und inklusives Bürgerengagement von 
unten, die Entwicklung eigener Visionen für die lokale 
Zukunftsfähigkeit, Gemeinschaft stiftende soziale Prak­
tiken, Energiegenossenschaften (Kap. 4.5.3), eine erhöhte 
regionale Selbstversorgung mit Lebensmitteln und sozi­
ale und gemeinwohlorientierte Unternehmungen sowie 
die Stärkung von Handwerk und Kultur ermöglicht wer­
den. Durch konkretes Handeln vor Ort sollen die Lebens­
zufriedenheit und die wahrgenommene Handlungsfähig­
keit steigen und soll möglichen Gefühlen der Ohnmacht 
entgegengewirkt werden (Wessling, 2011). 

Verbreitung und Beispiele 
Die Bewegung leistete von Beginn an eine umfassende 
Integration und Vermittlung von Information und  Wissen. 
In kurzer Zeit entstanden so verschiedene Anleitungen 
(Brangwyn und Hopkins, 2008), Bücher (u.  a.  Hopkins, 
2008, 2011, 2013; Chamberlin, 2009; Pinkerton und 
Hopkins, 2009; North, 2010; Bird, 2010), Filme und eine 
umfassende eigene Website. Daneben stellt vor allem ein 
selbst entwickeltes Seminar mit Handreichungen für Mul­
tiplikatoren zum Start eigener lokaler Transition Initiati­
ven eines der zentralen Elemente der Verbreitung dar. 
Laut dem 2007 gegründeten internationalen Transition 
Network (Großbritannien) wurden bis 2013 in mehr als 
25 Ländern solche Seminare nachgefragt und durchge­
führt. Die Anzahl registrierter Initiativen weltweit wird 
mit über 1.100 in 43 Ländern angegeben (Transition 
 Network, 2014).

Die höchste Dichte an Initiativen weist Großbritannien 
auf. Hier wurden in den letzten Jahren zahlreiche Pro­
jekte wie z.  B. der Aufbau von Energiegenossenschaften, 
die Erprobung von Lokalwährungen, nachbarschaftliche 
Energiesparkreise, urbane Gartenprojekte und die Schaf­
fung und Vernetzung zahlreicher gemeinwohlorientierter 
und kommunal geführter Unternehmen initiiert ( Hopkins, 
2011). 

Aber nicht nur in „westlichen“ Ländern hat der Ansatz 
Fuß gefasst. So gründeten engagierte Anwohner 2010 bei­
spielsweise das „Transition Favela“  Brasilândia in São Paulo 
und machten den prozessorientierten  Transition­Ansatz 
für eigene Themen wie Gewalt, soziale  Gerechtigkeit, 
lokale Nahrungsmittelversorgung und  Bildung fruchtbar. 
Inzwischen werden dort auf  kommunaler Basis zahlreiche 
Tauschbörsen, eine genossenschaftliche Bäckerei, abfall­
veredelnde Betriebe (upcycling), eine soziale Filmwerk­
statt zur Produktion eigener Medienbeiträge und zahl­
reiche Bildungsangebote – speziell auch für Analphabeten 
– angeboten und betrieben (Hopkins, 2013:  113). 

An vielen Orten können solche Initiativen schnell auf 
die Unterstützung lokaler Verwaltungen oder Betriebe 
zählen oder direkt die Lokalpolitik mitgestalten. Als 
Beispiel kann hier das Städtchen Monte veglio in Italien 
zählen, wo sich 2009 eine Reihe von Transition­Aktiven 
zur Kommunalwahl stellten, auf Anhieb ins Rathaus 
gewählt wurden und die Zusammenarbeit der Verwal­
tung mit bürgernahen Initiativen zur politischen Richtli­
nie erklären konnten.

Transformatives Potenzial
Das Potenzial der sehr unterschiedlich großen lokalen 
Initiativen liegt in ihrer Vielfalt und der hohen Ange­
passtheit an den örtlichen Kontext, verbunden mit dem 
stärkenden Gefühl, einer globalen Bewegung anzuge­
hören. Mittels innovativer und professioneller Beteili­
gungs­ und Projektformate entstehen aus der Ausgestal­
tung positiver Visionen kleinräumige Alternativen und 
Experimentierräume vor Ort. Somit wird die Transforma­
tion zu einer ressourcenleichten, suffizienten, klimaneu­
tralen und lebenswerten Zukunft konkret erleb­ und 
vorstellbar und verwurzelt sich auch kulturell und in der 
Praxis. Gerade diese Faktoren stellen eine sonst häufig 
übersehene Notwendigkeit auf dem Weg zu mehr Nach­
haltigkeit dar (Welzer, 2013). Durch die zahlreichen Bei­
spiele der möglichen Veränderung entstehen auch lau­
fend wirkmächtige Narrative des Wandels, die wiederum 
einen positiven Effekt auf die individuelle und kollek­
tive wahrgenommene Handlungsfähigkeit haben kön­
nen. 

Eine breite internationale Begleitstudie konnte jedoch 
auch zeigen, dass die Bedeutung lokaler, begünstigender 
oder hemmender Faktoren für den internen und exter­
nen Erfolg von Transitions­Initiativen größer ist als häu­
fig angenommen (Feola und Nunes, 2013). Deshalb ver­
folgt die Transition­Bewegung auf Basis des internati­
onalen Netzwerks und nationaler Knotenpunkte neben 
einer jeweils weitgehend selbstorganisierenden Lokal­
struktur eine Strategie der überregionalen und interna­
tionalen Vernetzung und des Erfahrungsaustauschs, z.  B. 
mittels Konferenzen. 2013 wurde unter starker Mitwir­
kung der Transition­Bewegung ein europäisches Netz­
werk lokaler zivilgesellschaftlicher Bottom­up­Akteure 
für Klimaschutz in Brüssel gegründet (O’Hara, 2013). 
Auf deutschsprachiger Ebene unterhält das nationale 
Transition Netzwerk eine Online­Austauschplattform, 
organisiert jährliche Konferenzen, bietet Seminare und 
hält den Kontakt zur internationalen Bewegung.

Aufgrund der hohen Dynamik des Transition­Ansatzes 
ist zudem das – eigene und externe –  wissenschaftliche 
Interesse an der Bewegung in den letzten Jahren stark 
gestiegen. So entstanden international bereits zahlreiche 
Studien über Transition Towns und das in Großbritan­
nien gegründete Transition Research Network struk­
turiert und initiiert zusätzliche transdisziplinäre For­
schungsprojekte zur wissenschaftlichen Begleitung der 
Transformationsprozesse und ­methoden. 

Die Annahme der Bewegung, professionelle Beteili­
gungsformate und Projekte ließen sich ohne Schwierig­



4 Narrative und Laboratorien für aktiven Klimaschutz 

88

keiten überall lokal umsetzen, kann hinterfragt werden. 
Gerade gelungene Projekte (z.  B. Nexthamburg; Petrin, 
2012) zeigen, dass für den Erfolg ein hohes Maß an pro­
fessionellem Projektmanagement und Konfliktlösungs­
strategien vonnöten ist – eine Erfahrung, die auch viele 
wenig sichtbare oder sich auflösende Transition Initiati­
ven machen. Je nach Ausprägung ist zudem das Identi­
fikationspotenzial der breiten Masse mit lokalen Transi­
tion­Projekten und ­Ansichten trotz des Anspruchs der 
Inklusivität begrenzt. Auch auf regionaler oder natio­
naler Ebene wird die Bewegung unterschiedlich intensiv 
als Vernetzungspunkt bzw. Integrationskraft für bereits 
bestehende Initiativen wahrgenommen. In Deutschland 
befindet sie sich bislang im Vergleich zu großen natio­
nalen Umwelt­ und Sozialverbänden in der Nische und 
lebt stark in Form von nicht­formalisierten Projekten 
und als Kulturimpuls. Ob die bereits entstandenen Pro­
jekte und Experimentierräume dementsprechend flä­
chendeckenderes Transformationspotenzial entfalten, 
bleibt abzuwarten.

4 .3 .4 
Divestition 

Divestitionsbewegungen im Bereich der fossilen Ener­
gieträger nutzen den globalen Konsens darüber, dass 
der bisherige Weg der zunehmend ansteigenden glo­
balen CO2­Emissionen nicht nachhaltig ist. Während es 
oft keine Übereinstimmung gibt, wie in Zukunft Emissi­
onen reduziert werden sollen, so gibt es zumindest eine 
Übereinkunft darüber, dass sie reduziert werden müs­
sen. Somit ist es naheliegend, nicht weiterhin entgegen 
dieser Auffassung zu handeln und keine Gelder in emis­
sionsintensive Unternehmen zu investieren. 

Definition
Divestition (auch: Desinvestition) ist die Veräußerung 
von Unternehmensbeteiligungen wie Aktien, private 
Beteiligungen oder Unternehmensanleihen aus poli­
tischen oder ethischen Gründen. Die Divestitionsbewe­
gungen gegen die Förderung fossiler Energien fordern, 
dass Investitionen in fossile Energien abgezogen und 
nach Möglichkeit in nachhaltige Anlagen reinvestiert 
werden (Reinvestition). Mit einer Divestition sollen die 
Kapitalanlage und Kreditvergabe an Unternehmen aus­
geschlossen werden, deren Geschäftsfeld die Extraktion, 
Verarbeitung und Vertrieb fossiler Energieträger ist (im 
Folgenden „fossile Brennstoffunternehmen“ genannt).

Neben der normativen Ratio bilden ökonomische 
Risiken substanzielle Gründe für eine weitreichende 
Divestition. Ein Risiko für Investoren liegt hierbei im 
„Platzen der Kohlenstoffblase“: Aus der 2  °C­Leitplanke 
lässt sich ein Maximalbudget von 750 Mrd. t CO2 ablei­
ten, das noch emittiert werden darf, wenn die Leitplanke 
mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln nicht 
überschritten werden soll (WBGU, 2009a). Die nachge­
wiesenen fossilen Energiereserven, die bereits im Besitz 
staatlicher und privater Unternehmen sind, würden aber 

bei vollständiger Nutzung mindestens 2.795 Mrd. t CO2 
freisetzen (Carbon Tracker Initiative, 2012). Rechnet 
man den Besitz von schwer abbaubaren oder vermu­
teten fossilen Energiereserven hinzu, liegt dieser Wert 
um ein Vielfaches höher. Darüber hinaus wird weiterhin 
exploriert; im Jahr 2012 investierten die 200 größten 
fossilen Brennstoffunternehmen 674 Mrd. US­$ in die 
Suche und Entwicklung neuer Reserven (Carbon Tracker 
Initiative und Grantham Research Institute, 2013). Die 
Weltmarktpreise fossiler Energieträger messen sich u.  a. 
an diesen vorhandenen Reserven. Soll jedoch die Über­
schreitung der 2  °C­Leitplanke vermieden werden, müs­
sen 80  % der bereits nachgewiesenen fossilen Energie­
träger im Boden bleiben und sind somit für Firmen wert­
los. Die Rechnung ist einfach: vermindert sich die Nach­
frage durch eine verbindlich festgelegte 2  °C­Leitplanke, 
dann verlieren die Aktien dieser Unternehmen an Wert. 

Divestition als gesellschaftliche Bewegung kann somit 
dazu beitragen, dass Investoren die Risiken einer Koh­
lenstoffblase in Betracht ziehen. Werden von Schlüssel­
investoren vermehrt Aktien aus fossilen Brennstoffun­
ternehmen abgezogen, kann dies ein Indikator für die 
zukünftige Komposition des Energiemarktes sein. In 
Divestitionskampagnen können sehr unterschiedliche 
Akteure einen relevanten Beitrag leisten (Abb. 4.3­1):

 > Privatpersonen: Persönliche Aktienportfolios können 
nach kohlenstoffintensiven Anlagen evaluiert wer­
den („negative screens“). Diese Praktik gibt es bereits 
für Tabak oder Waffenhandel („sinful stocks“).

 > Universitäten: Als Innovationsquelle können Univer­
sitäten eine besondere Rolle in sozialen Bewegungen 
spielen. Mehr noch, aus einer Perspektive der Gene­
rationengerechtigkeit heraus ist zu erwarten, dass 
Studenten sich besonders engagieren.

 > Religionsgemeinschaften: Kapitalanlagen von Kirchen 
und anderen Religionsgemeinschaften könnten im 
Geiste einer schöpfungsbewahrenden Grundhaltung 
aus fossilen Brennstoffunternehmen abgezogen wer­
den (Kap. 4.4.2). 

 > Städte und Gemeinden: Um den Risiken einer Kohlen­
stoffblase zu begegnen, können die Gelder von 
 Pensionsfonds und andere Kapitalanlagen aus Aktien 
von fossilen Brennstoffunternehmen divestiert wer­
den. Jene Gemeinden könnten Pioniere sein, die von 
negativen Externalitäten des Klimawandels bereits in 
Ansätzen, wie z.  B. durch vermehrte Überflutungen, 
betroffen sind.

 > Stiftungen und gemeinnützige Organisationen: Bei 
philanthropischen Organisationen, die Lebensum­
stände spezifischer Gruppen fördern wollen, ist das 
Interesse naheliegend Gelder in vorbildliche Anleihen 
zu investieren.

 > Kreditbanken: Der Einfluss großer Kreditbanken auf 
Kapitalströme ist kaum zu überschätzen. Wird die 
Kreditvergabe an fossile Brennstoffunternehmen 
unterlassen, ist der Effekt auf die Liquidität dieser 
Firmen sehr groß.

 > Entwicklungsbanken: Auch der Einfluss von Entwick­
lungsbanken ist sehr groß. Würden z.  B. von der KfW, 
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den Ankündigungen der Weltbank folgend, keinerlei 
Kredite mehr für Kohlekraftwerke vergeben, würde 
dies zu Veränderungen der Entwicklungspfade und 
langfristig des Energiemarktes führen.

Die Bandbreite der möglichen Akteure lässt erkennen, 
dass die Divestitionsbewegung sowohl durch Gruppen 
oder Einzelpersonen in der Gesellschaft wie auch auf 
institutioneller Ebene forciert werden kann. Diese Inklu­
sivität macht auch einen Teil des transformativen Poten­
zials dieser Bewegung aus, so kann der Einzelne sich 
gegen scheinbar in Stein gemeißelte Regeln entschei­
den und über die Mitwirkung an einer globalen Dive­
stitionsbewegung die Transformation zu einer klimaver­
träglichen Gesellschaft befördern. 

Beispiele 
In den USA hat es Divestitionsbewegungen u.  a. in der 
Tabakindustrie, in der Rüstungsindustrie oder gegen das 
Apartheidsystem in Südafrika gegeben. Die Divestiti­
onsbewegung gegen Geldanlagen in fossilen Energieträ­
gern hat bereits eine Eigendynamik entwickelt. So for­
mierte sich in den USA eine immer stärker werdende Stu­
dentenbewegung welche die Universitäten dazu drängt, 
ihr Kapital aus fossilen Brennstoffunternehmen abzu­
ziehen. Mehrere Universitäten, darunter auch die Stan­
ford University, haben Divestitionsmaßnahmen ange­
kündigt. Auch die Administration der Harvard Univer­
sity ist durch anhaltende Studentenproteste unter Druck 
geraten, ihre Kapitalanlagen (Gesamtumfang etwa 33 
Mrd. US­$;  Goldenberg, 2014) von „Kohlenstoffinvesti­

tionen“ zu divestieren. In Berkeley und der University 
of California stimmten die Studenten mehrheitlich gegen 
die Investition in Aktien fossiler Brennstoffunternehmen. 
64  Professoren und Wissenschaftler sowie über 800 Stu­
denten, Alumni und Mitarbeiter der Universität Oxford 
unterzeichneten ebenfalls eine Petition und einen offenen 
Brief an die Universitätsleitung mit der Forderung, durch 
Divestition Führung und Verantwortung im gesellschaft­
lichen Diskurs zum Klimawandel zu übernehmen (Oxford 
 Academics for Fossil Fuel Divestment, 2014). 

Außerdem haben mehrere US­amerikanische Städte, 
darunter auch San Francisco und Seattle angekündigt, 
zu divestieren (Greene und Kammen, 2014). In Norwe­
gen wird derzeit evaluiert, ob die Anlagen des staatlichen 
Ölfonds (800 Mrd. €) von fossilen Brennstoffunterneh­
men abgezogen werden sollen. Zu den größten Anteil­
seignern gehören derzeit BP und Royal Dutch Shell. Fer­
ner erhielt Papst Franziskus einen offenen Brief ver­
schiedener christlicher Gruppen, die dazu auffordern, 
die Gelder der katholischen Kirche nicht weiterhin im 
Bereich fossiler Energien anzulegen (Readfearn, 2014). 
Der World Council of Churches, welchem 345 christliche 
Kirchen aus 140 Ländern angehören, kündigte an, nicht 
mehr in fossile Brennstoffunternehmen zu investieren 
(WCC, 2014). Auch über das Internet ist bereits ein Mul­
tiplikationseffekt in der Divestitionsbewegung eingetre­
ten (Fossil Free, 2014a). Die Plattform für Divestitions­
bewegungen gofossilfree.org fasst die moralische Grund­
lage für Divestition schlüssig zusammen: „It’s wrong to 
profit from wrecking the planet“ (Fossil Free, 2014b). 

 

Kirchen  Universitäten  Städte  

Abbildung 4 .3-1
Weltweite Divestitionsbewegungen: Auswahl von bisherigen, sowohl angekündigten als auch teilweise bereits vollzogenen, 
Selbstverpflichtungen zu Divestitionen aus den 200 größten fossilen Brennstoffunternehmen. Stand Juli 2014. 
Quelle: WBGU, basierend auf Daten von Fossil Free (2014a)
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Transformatives Potenzial
Die Wirkung der Divestition liegt vorrangig nicht im 
sofortigen finanziellen Einfluss auf die Unterneh­
men. Bei konstantem Verbrauch von fossilen Ener­
gieträgern ist der Abzug von kleinen Kapitalinvesti­
tionen zunächst, aus finanzieller Sicht, relativ unbe­
deutend. Dies liegt daran, dass andere, neutrale, nicht 
umweltbewusste Investoren die gegebenenfalls gün­
stigeren Aktien schnell wieder aufkaufen (Ansar et 
al., 2013). Eine finanzielle Wirkung tritt also erst ein, 
wenn die Divestition disruptiv auf die Kapitalströme 
einwirkt, also die Mittelabflüsse durch Divestition grö­
ßer sind als die Mittelzuflüsse, durch andere Investiti­
onen. Dennoch wohnt Divestition und anderen sozi­
alen Bewegungen eine große Stärke inne: Sie können 
eine neue Norm etablieren. Falls über den weltweiten 
Diskurs zu Divestition ein Kipppunkt erreicht wird, so 
dass es generell aus ethischen Gründen für viele Inve­
storen nicht mehr vertretbar ist, in fossile Brennstoffun­
ternehmen zu investieren, dann hätte dies erhebliche 
Auswirkungen auf diese Unternehmen und den Ener­
giemarkt insgesamt. Divestition kann zudem den poli­
tischen Druck erhöhen, dass die gegenwärtigen Sub­
ventionen für fossile Brennstoffunternehmen in Frage 
gestellt und schließlich reduziert werden. 2012 wurden 
544 Mrd. US­$ an staatlichen Subventionen für fossile 
Energie ausgegeben (IEA, 2013b). Diese Summe beträgt 
sogar 1.900 Mrd. US­$, wenn angemessene Steuern 
für fossile Energieträger als Messlatte genommen wer­
den, die Konsumsteuern sowie negative Externalitäten 
des Verbrauchs (z.  B. Gesundheitsschäden, Umweltver­
schmutzung, Einfluss auf das Klima) einschließen (IMF, 
2013). 2011 erreichten von den globalen Subventi­
onen nur insgesamt 8  % die ärmsten 20  % der Bevölke­
rung (IEA, 2011). Die Abschaffung dieser Subventionen 
könnte eine CO2­Emissionsreduktion von 13  % bewirken 
(IMF, 2013). Die zumindest teilweise Umlenkung die­
ser  Subventionen auf Innovationsförderung nachhal­
tiger Technologien hätte eine erhebliche transformative 
 Wirkung auf den Energiemarkt.

Soziale Bewegungen schaffen ein Bewusstsein für 
Probleme, indem sie verschiedene Akteure miteinbe­
ziehen. So auch die Divestitionskampagne: Sie legt 
offen, dass Kirchen, Universitäten und andere Institu­
tionen mit Verantwortung für die Öffentlichkeit große 
Summen in Aktien von fossilen Brennstoffunterneh­
men angelegt haben. Diese Tatsache war vorher nicht im 
öffentlichen Bewusstsein präsent. Würden sich Städte 
wie Berlin zumindest in einzelnen Sektoren zur Dive­
stition entschließen (die Entscheidung könnte zum Bei­
spiel per Volksabstimmung herbeigeführt werden), hätte 
dies eine starke Signalwirkung. Auch einzelne Groß­
unternehmen oder Universitäten könnten eine solche 
Vorbildfunktion einnehmen. Für Deutschland bedeu­
tet dies, dass der Abzug öffentlicher Gelder aus fossile 
Brennstoffunternehmen Bestandteil der Energiewende 
werden sollte.

Die Divestitionsbewegung entsteht parallel zu den 
stagnierenden internationalen Klimaverhandlungen. 

Dies kann insbesondere für solche Staaten relevant sein, 
in denen Gruppen mit hohem Eigeninteresse an fossilen 
Energieträgern den Verhandlungsprozess dominieren. 
Soziale Bewegungen, wie die Divestition, können Risse 
in ein statisches System bringen. Sie schaffen Raum für 
Transformation.

4 .3 .5 
Anpassungsnetzwerke

In Anpassungsnetzwerken können Akteure, die ähn­
lichen Herausforderungen durch den Klimawandel 
begegnen, Informationen austauschen und darüber 
hinaus eine gemeinsame Agenda für politische Ziele ent­
wickeln. 

Da der Klimawandel weltweit unterschiedliche Aus­
wirkungen hat, müssen einerseits Anpassungsstrategien 
regionalspezifisch entwickelt und implementiert wer­
den. Anpassungsnetzwerke können daher insbesondere 
für Regionen mit ähnlichen geografischen Gegeben­
heiten Möglichkeiten der Kooperation eröffnen und 
Transaktionskosten innerhalb des Netzwerkes senken. 
Andererseits sind Regionen z.  B. durch globale Handels­
ströme miteinander verbunden. Treten an einer Stelle 
Schäden z.  B. durch Extremwetterereignisse auf, kann 
dies disruptiv auf die Wertschöpfungskette wirken. 
Somit reichen regionale Ansätze allein nicht aus. Durch 
globale Datenbanken können z.  B. für Anpassung beson­
ders relevante Orte und transnationale Anpassungs­
risiken identifiziert werden, um so global die  Resilienz 
zu stärken. 

Lokale Beispiele
Neben informellen Netzwerken gibt es auch bereits for­
malisierte Anpassungsnetzwerke. Dazu gehört die vom 
BMBF geförderte „Klimzug­Initiative“ (Klimawandel 
in Regionen zukunftsfähig gestalten; Klimzug, 2013). 
Hier wurden in den vergangenen fünf Jahren anhand 
von sieben unterschiedlichen Regionen in Deutschland 
Anpassungsstrategien entwickelt, die sich auf Themen 
wie Küsten­ und Hochwasserschutz, Gesundheit und 
Landwirtschaft bezogen. Zum Beispiel wurden für das 
Thema Gesundheit von der Hochschule Fulda Studien 
in der Region Nordhessen erarbeitet, in denen geprüft 
wird, ob als Folge des Klimawandels eine stärkere Ver­
breitung von Mücken und Zecken festzustellen oder 
zu erwarten ist, was mit einem erhöhten Gesundheits­
risiko einherginge (Klimzug Nordhessen, 2012). Beson­
dere Blickpunkte der Studie waren die Verbreitung von 
Krankheiten wie Borreliose und Frühsommer­Menin­
goenzephalitis (FSME), die von Zecken übertragen wer­
den. Auch wurde untersucht, ob es die Asiatische Tiger­
mücke in der Region gibt, die Träger verschiedener 
Krankheitserreger, wie Malaria und Denguefieber sein 
kann.
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Regionale Beispiele
UNEP fördert ebenfalls ein Anpassungsnetzwerk, das 
“Asia and the Pacific Adaptation Network“, mit dem 
die regionale Anpassung an den Klimawandel durch 
Wissenstransfers und Kapazitätsaufbau gefördert wer­
den soll (UNEP, 2012a). In diesem Netzwerk geht es 
auch darum, eine Plattform der Kommunikation für 
das Management grenzüberschreitender Ökosysteme, 
wie der Himalaya­Region oder verschiedenen Flussdel­
tas, zu schaffen. Für die kleinen Inselstaaten ist der Ver­
lust von Land durch den Meeresspiegelanstieg beson­
ders relevant; hier bietet Migration die letzte Anpas­
sungsmöglichkeit (Kasten 3.3­3). Daher kann für das 
Netzwerk der kleinen Inselstaaten das gemeinschaft­
liche Erwerben von Land ebenso eine Adaptationsstra­
tegie sein wie die intensive Beteiligung an den interna­
tionalen Verhandlungen zum Umgang mit Verlusten und 
Schäden (Kap. 3.3.3), in denen Anpassungsmaßnahmen 
durch Ausgleichszahlungen zur Diskussion stehen. 

Globale Beispiele
Anpassung liegt nicht ausschließlich im nationalen oder 
lokalen Interesse, sondern kann globale Bedeutung 
erlangen. So hatte beispielsweise das Hochwasser in 
Thailand im Jahr 2011 (Kraas, 2012) zur Folge, dass im 
vierten Quartal die weltweite Festplattenproduktion um 
mehr als 30  % sank (Coughlin und Grochowski, 2012). 
Bisher gibt es jedoch keine ausreichende Datengrund­
lage, um Folgeschäden von Extremwetterereignissen 
durch Ausfälle in der Wertschöpfungskette abzuschät­
zen (Levermann, 2014). Auch im 5. IPCC­Sachstandsbe­
richt werden dazu keine Angaben gemacht. 

Das Citizen Science Projekt zeean sammelt auf der 
Onlineplattform zeean.net Daten zu globalen Güter­
strömen, um abbilden zu können, was passieren kann, 
wenn die Produktion in einer Region kurzfristig ausfällt 
(Levermann, 2014). Dabei können Auswirkungen erster 
und zweiter Ordnung dargestellt werden. So sanken z.  B. 
nach dem Taifun Haiyan die Exporte aus den Philippi­
nen, was sich direkt auf 6  % der US­amerikanischen 
Produktion auswirkte. Als Folge könnten 21  % der ame­
rikanischen Produktion in ihrer Wertschöpfungskette 
durch das verknappte Angebot betroffen gewesen sein 
(Levermann, 2014). Daraus resultieren nicht ausschließ­
lich ökonomische Verluste. Wenn beispielsweise die Pro­
duktion von Pharmazeutika oder medizinischen Geräten 
direkt oder indirekt betroffen ist, können Schwierig­
keiten bei der Belieferung von Krankenhäusern und der 
Versorgung von Patienten auftreten. 

An der Eintragung von Handelsdaten auf der zeean­
Plattform kann sich jeder beteiligen. Die Validität wird, 
wie bei der Wikipedia, durch die Wissensgemeinschaft 
und durch die Betreiber von zeean überprüft (Lever­
mann, 2014). Die Beteiligung der Bevölkerung soll dazu 
führen, dass immer exaktere Güterströme abgebildet 
werden können. Durch diese Verdichtung von Daten soll 
es möglich werden, vulnerable Regionen zu identifizie­
ren, die zentrale Knotenpunkte für Handelsströme sind. 
Für diese Regionen können dann effektiverer Katastro­

phenschutz oder alternative Handelswege entwickelt 
werden. Durch gezielte Anpassung soll somit auch die 
globale Resilienz gestärkt werden. Das Projekt verdeut­
licht, dass sich der Klimawandel in einer globalisierten 
Welt auch auf gemäßigte Zonen in ungekannter Weise 
zwar indirekt, aber dennoch signifikant auswirken kann. 

Transformatives Potenzial 
Anpassungsnetzwerke sind bisher noch in ihrer Entste­
hungsphase. Mit zunehmenden Schwierigkeiten bei der 
Anpassung an den Klimawandel ist jedoch anzuneh­
men, dass sich Regionen, Institutionen, Einzelinitiativen 
und kleinere Netzwerke vermehrt formalisiert zusam­
menschließen werden, um Mechanismen zu testen 
und Erfahrungen zu teilen. Auch könnten diese Netz­
werke zu Fundamenten für unerwartete Partnerschaften 
werden, die in entwicklungspolitischen Debatten als 
Akteure an Bedeutung gewinnen könnten. Onlineplatt­
formen, wie weadapt.org des Stockholm Environment 
Institute (weADAPT, 2013, 2014), oder das vom UNDP 
geförderte adaptationlearning.net (ALM, 2014), erfah­
ren einen stetigen Zuwachs und ermöglichen Wissen­
stransfer über Grenzen hinweg, auch ohne formalisierte 
Treffen. 

4 .3 .6 
Städtenetzwerke

Angesichts der Schwäche der internationalen Klima­
politik gewinnt die lokale Ebene und insbesondere die 
Stadt zunehmend an Bedeutung im Klimaschutz (UN­
Habitat, 2011; Gordon, 2013; Monaghan et al., 2013; 
Heinrichs et al., 2011; C40 und Arup, 2014). Städte 
sind einerseits wichtige Mitverursacher des Klimawan­
dels, andererseits sind sie von ihm durch ihre oftmals 
risikoexponierte Lage und Konzentration von Menschen 
besonders betroffen und verwundbar. Zugleich können 
sie als bürgernächste Ebene Teil einer breiteren Bewe­
gung sein, den klimapolitischen Meinungsbildungspro­
zess beeinflussen und Maßnahmen zur Vermeidung und 
Anpassung ergreifen. Der 5. IPCC­Sachstandsbericht 
weist auf Studien hin, welche zeigen, dass die Cities for 
Climate Protection Initiative von ICLEI sowohl politische 
Entscheidungen beeinflusst als auch zum Austausch 
von Wissen und Erfahrungen verholfen habe (Revi et 
al., 2014). 

Städte vernetzen sich im Klimabereich vor allem, 
um gemeinsam effektiv und gestaltend im Klimaschutz 
tätig zu werden (Lee, 2011; Barber, 2013). Dabei haben 
Städtenetzwerke unterschiedliche Mitgliedszahlen und 
Reichweiten. Sie reichen von nationalen Netzwerken, 
wie z.  B. KlimaBündnis­Städte Schweiz mit 21 Mitglied­
städten, über regionale Netzwerke, wie z.  B. das Asian 
Cities Climate Change Resilience Network mit 10 Mit­
gliedstädten oder das Klima­Bündnis der europäischen 
Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder e.V. mit 
1.600 Mitgliedstädten, bis zu weltweiten Netzwerken, 
wie z.  B. ICLEI – Local Governments for Sustainability, 
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die United Cities and Local Government (UCLG) oder die 
Cities Climate Leadership Group (C40) (ACCCRN, 2014; 
Climate Alliance, 2014; KBSS, 2014). C40 lässt sich auf­
grund ihrer stärkeren Exklusivität eher als Club einord­
nen (Kap. 4.2.2). 

Generell ist bei Städtenetzwerken eine regionale 
Offenheit zu beobachten und es sind Städte sowohl aus 
Industrie­ als auch aus Schwellen­ und Entwicklungs­
ländern vertreten. Viele Netzwerke beziehen zudem 
Akteure wie Nichtregierungsorganisationen und For­
schungsinstitutionen als assoziierte Netzwerkpartner 
mit ein (Insar Consult, 2013:  15). 

Transformatives Potenzial
Das Potenzial von Städtenetzwerken besteht darin, dass 
sie besser imstande sind zusammenzuarbeiten als Natio­
nalstaaten, weil sie auf persönlicher Ebene Beziehungen 
aufbauen, lokal legitimiert sind sowie stärker lösungsori­
entiert und damit effektiver kooperieren (Barber, 2013). 
Allerdings wirft die mit dem Einbezug in globale Klima­
Governance einhergehende Statusaufwertung der kom­
munalen Ebene mittelfristig Fragen nach der Transpa­
renz, Verteilungsgerechtigkeit und Inklusion/Exklusion 
auf. Bei bestehenden Städtenetzwerken zeichnet sich 
ab, dass nicht nur das Hinterland der Städte, sondern 
auch kleinere und mittlere Städte ungenügend repräsen­
tiert sind (Insar Consult, 2013:  24), obwohl sie in man­
chen Regionen den größten Zuzug verzeichnen. 

Handeln Städte als eigenständige Akteure besteht das 
Risiko, dass sie ohne Integration in globale klimapoli­
tische Prozesse nicht ausreichend Klimaschutz betrei­
ben. Im Netzwerk kann das eventuell aufgefangen wer­
den, wenn das Netzwerk sich anspruchsvolle Ziele setzt. 
Zur Übernahme von Zielen müssen manche Städte erst 
befähigt werden, an Netzwerken teilzunehmen. Außer­
dem birgt die Freiwilligkeit der übernommenen Ziele 
und Vereinbarungen immer einen Unsicherheitsfaktor 
und zentrale Aspekte von Klima­Governance lassen sich 
nur in  Kooperation mit den nationalen und multilate­
ralen Ebenen lösen.

Städtenetzwerke übernehmen meist mehrere Funk­
tionen auf Interessensvertretungs­, Umsetzungs­ und 
Wissenstransferebene. Im Rahmen ihrer Interessensver­
tretung stellen Netzwerke die Reduktionspotenziale und 
Anpassungskapazitäten von Städten dar, damit sie als 
Akteure in der internationalen Klimapolitik Gehör fin­
den. Zudem bieten sich Städtenetzwerke auf der inter­
nationalen Ebene als intermediäre Akteure an, um eine 
Klimaschutzagenda auf lokaler Ebene umzusetzen – 
gegebenenfalls auch ohne Zutun der jeweiligen nati­
onalen Ebene. So lädt die 2012 während des Rio+20­ 
Gipfels ins Leben gerufene Global Initiative for Resource 
Efficient Cities (GI­REC) von UNEP Städte mit mehr als 
500.000 Einwohnern ein, sich an der Initiative zu betei­
ligen und dadurch u.  a. Zugang zu technischer Expertise 
zu erhalten (UNEP, 2012b).

Gleichwohl gilt es im Zusammenhang ihrer neuen 
Rolle als Interessensvertretung in globaler Governance 
rechtliche Fragen zu klären. Weder Städte noch Städ­

tenetzwerke haben den Status von Völkerrechtssub­
jekten. Auch wenn sich Städte in Deutschland im Rah­
men ihrer kommunalen Selbstverwaltung darauf  berufen 
können, dass Klimaschutz eine Angelegenheit der ört­
lichen Gemeinschaft darstellt, kann sich die Situation 
für Städte in anderen Kontexten abweichend darstellen 
(Aust, 2013). 

Des Weiteren setzen sich die Mitgliedstädte auf 
Umsetzungsebene freiwillige und ambitionierte Ziele – 
z.  B. im Hinblick auf die Reduzierung von Treibhausgas­
emissionen. Sie verfügen also über interessante Mitiga­
tionspotenziale, können aber auf Emissionen, die nicht 
in ihrem Verantwortungsbereich liegen, keinen Einfluss 
nehmen.

Auch wenn der Rolle von Städtenetzwerken im mul­
tilateralen Klimaregime und ihren Handlungsmöglich­
keiten bezüglich der Umsetzung von dort getroffenen 
Vereinbarungen viel Aufmerksamkeit entgegengebracht 
wird, bieten Städtenetzwerke in erster Linie einen wich­
tigen Raum für den Austausch von Erfahrung und Wis­
sen im Hinblick auf innovative Politiken und Best­ 
practice­Lösungen (Lee, 2011; Liefferink et al., 2013). 
Dies geschieht durch Peer­to­peer­Erfahrungsaus­
tausch, Städtepartnerschaften, Mentoring, Expertisen­
vermittlung und verschiedene Austauschformate wie 
Best­practice­Datenbanken. Das folgende Beispiel ver­
anschaulicht, wie Städtenetzwerke diese Funktionen 
erfüllen:

Der weltweite Städteverband für nachhaltige Ent­
wicklung ICLEI (Local Governments for Sustainability) 
ist ein Beispiel für eine breite, inklusive Allianz von etwa 
1.000 Mitgliedern unterschiedlicher Größe und Körper­
schaft (Städte, Gemeinden, Kreise, Kommunalverbände 
und vergleichbare Körperschaften), die sich für lokale 
Maßnahmen zur Realisierung einer globalen Nachhaltig­
keit einsetzt. ICLEI sieht sich als treibende Kraft bei der 
Herstellung der Anschlussfähigkeit lokaler Regierungen 
an globale Politikprozesse und multilaterale Umweltab­
kommen. Zudem setzen sich die Mitgliedstädte freiwil­
lige Ziele im Hinblick auf die Reduzierung von Treib­
hausgasemissionen. ICLEI ist nicht nur Anlaufstelle der 
UNFCCC für lokale Regierungen und städtische Behör­
den, sondern unterstützt auch die Local Government 
Climate Roadmap, einen Prozess, der auf die Wahrneh­
mung, Beteiligung und Stärkung lokaler Regierungen in 
der globalen Klimapolitik abzielt (ICLEI, 2014b). Durch 
ihre heterogene Zusammensetzung und große Anzahl an 
Mitgliedern, benötigt ICLEI allerdings lange Entschei­
dungs­ und Umsetzungsprozesse. 

Einige Aktivitäten beziehen sich explizit auf den 
Erfahrungsaustausch auf Fachkräfteebene, so die zwi­
schen dem Climate and Development Knowledge Net­
work (CDKN) und ICLEI durchgeführten Lernprogramme 
(Anton et al., 2014). Zu nennen ist auch die Initiative 
der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusam­
menarbeit (GIZ), Engagement Global/Servicestelle Kom­
munen in der Einen Welt sowie des Deutschen Städte­
tags, eine internationale Städteplattform für nachhaltige 
Entwicklung aufzubauen, um Lernprozesse zwischen 
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städtischen Akteuren zu initiieren und damit zur Ver­
breitung lokaler Lösungsansätze beizutragen (Connec­
tive Cities, 2014). Ein weiteres innovatives Beispiel ist 
die Initiative des Mistra Urban Futures Programm, das 
Wissenschaft und kommunale Praxis in ausgewählten 
Städten vernetzt (Mistra Urban Futures, 2014). 

Netzwerkübergreifende Prozesse
Neben einzelnen Netzwerken findet sich eine Reihe von 
netzwerkübergreifenden Prozessen mit dem Ziel, der 
Rolle von Kommunen im Kampf gegen den Klimawandel 
stärkeres Gewicht zu verleihen. Ein Beispiel im Bereich 
gemeinsamer Erklärungen ist die bereits erwähnte Local 
Government Climate Roadmap. Hierbei handelt es sich 
um ein ICLEI­Projekt, das in Kooperation mit den größ­
ten internationalen Kommunalverbänden und ihren 
Netzwerken (u.  a. UCLG, C40, Metropolis) durchgeführt 
wird. Bis 2015 steht im Vordergrund, Kommunen in das 
Agenda­Setting und die Umsetzung von Klimaschutz­
maßnahmen mittels Partnerschaften auf allen Ebe­
nen einzubinden. Weiterhin sollen ein Finanzierungs­
mechanismus zur Förderung von ambitionierten loka­
len  Klimaschutzmaßahmen im Rahmen des UNFCCC 
 etabliert sowie globale, nationale und regionale Initiati­
ven harmonisiert werden (ICLEI, 2014b).

Andere netzwerkübergreifende Initiativen fokus­
sieren auf Möglichkeiten zur Reduzierung von Treib­
hausgasemissionen wie z.  B. die carbonn Cities Climate 
Registry (cCCR) als wichtigste globale Plattform für 
Berichte über lokale Klimaschutzmaßnahmen (ICLEI, 
2014a; cCCR, 2014) und das Global Protocol on Com­
munity­scale GHG Emissions (GPC), das auf die Iden­
tifizierung von Treibhausgasemissionsquellen und dies­
bezüglichen Reduktionsmöglichkeiten in Städten abzielt 
(GHG, 2014).

4 .4
Normativer und kognitiver Paradigmenwechsel

4 .4 .1 
Von Reallaboren bis zur Citizen Science – zum 
unterschätzten Potenzial einer transformativen 
Wissenschaft

Definition
Wissenschaft wird in der Diskussion über den Klimawan­
del in der Regel als eine Beobachtungs­ und Prognosein­
stanz wahrgenommen. Klimawissenschaft beschreibt 
etwa die ökologischen Veränderungen und Folgen des 
Klimawandels, wirtschafts­ und sozialwissenschaft­
liche Studien zum Klimawandel zeigen mögliche Ver­
meidungs­ und Anpassungsstrategien und deren ökono­
mische und soziale Konsequenzen auf.

Wissenschaft kann jedoch selbst zu einem zentralen 
Katalysator für gesellschaftliche Transformation wer­

den. Der WBGU (2011) hat den Begriff der „transforma­
tiven Forschung“ geprägt, der im weiteren Kontext einer 
„transformativen Wissenschaft“ (Schneidewind und Sin­
ger­Brodowski, 2013) gesehen werden kann. Damit ist 
eine Wissenschaft gemeint, die gesellschaftliche Trans­
formationsprozesse nicht nur beobachtet, sondern selbst 
initiiert, katalysiert und begleitet. Transformative Wis­
senschaft ist von der Erkenntnis getragen, dass das Ver­
ständnis komplexer sozio­technischer Transformations­
prozesse ohne gezielte Interventionen nicht ausreichend 
tief und schnell genug die kausalen Zusammenhänge 
von Transformationsdynamiken erschließt ( Morton und 
Williams, 2010). „Realexperimente“ und „Reallabore“ 
(Groß et al., 2005; Schneidewind und Scheck, 2012; 
Nevens et al., 2013) werden deswegen für eine trans­
formative Wissenschaft zu einem wichtigen Ansatz­
punkt, um Transformationsprozesse wissenschaftlich 
initiiert voranzutreiben und dabei gleichzeitig ein besse­
res Wissen über eben diese Transformationsprozesse zu 
gewinnen. Ein Reallabor bezeichnet dabei einen gesell­
schaftlichen Kontext, in dem Forscherinnen und For­
scher Interventionen im Sinne von „Realexperimenten“ 
durchführen, um über soziale Dynamiken und Prozesse 
zu lernen. Die Idee des Reallabores überträgt den natur­
wissenschaftlichen Begriff „Labor“ in die Analyse gesell­
schaftlicher und politischer Prozesse. Sie knüpft an die 
experimentelle Wende in den Sozial­ und Wirtschafts­
wissenschaften an. Es bestehen enge Verbindungen zu 
Konzepten der Feld­ und Aktionsforschung.

Transformative Wissenschaft schafft dadurch „sozial 
robustes Wissen“ (Nowotny et al., 2011), d.  h. ein Wis­
sen, das nicht ausschließlich wissenschaftlich relevant, 
sondern auch für die betroffenen Akteure direkt hand­
lungsorientierend ist. 

Reallabore bezeichnen gesellschaftliche Kontexte, in 
denen Forscherinnen und Forscher Interventionen im 
Sinne von „Realexperimenten“ durchführen, um über 
soziale Dynamiken und Prozesse zu lernen. Reallabore 
können Stadtquartiere oder ganze Städte, Regionen 
(z.  B. ländliche Regionen, Biosphärenreservate, Natio­
nalparks), Projekte auf Konversionsflächen, Hochschul­
campi, aber auch Branchen und Wertschöpfungsketten 
oder ein regionales Mobilitätssystem sein (einen Über­
blick gibt die Expertengruppe Wissenschaft für Nach­
haltigkeit, 2013). Entscheidend ist die wissenschaftsge­
leitete Intervention in den gesellschaftlichen Kontext. 

In Reallaboren wird Wissenschaft selbst zum Trans­
formationsakteur. Hieraus ergeben sich vielfältige 
methodische und auch ethische Konsequenzen (Groß et 
al., 2005; Schneidewind und Singer­Brodowski, 2013). 
Gleichzeitig wird erhebliches intellektuelles Kapital für 
konkrete Transformationsprozesse zur Nachhaltigkeit 
mobilisiert, indem Forscherinnen und Forscher, aber 
auch Studierende als Aktionsforscherinnen zum Motor 
von Transformationsprozessen werden. 

Transformationspotenzial
Das transformative Potenzial verstärkt sich nochmals, 
wenn die Grenzen der institutionalisierten Wissenschaft 
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überschritten und diese durch „Bürgerwissenschaften“ 
bzw. „Citizen Science“, d.  h. wissenschaftliche Prozesse, 
in die Bürgerinnen und Bürger als Mitforschende ein­
gebunden sind, verstärkt wird (Finke, 2014; Wechs­
ler, 2014). So entspringen heute viele Ansätze alterna­
tiver Wohlstandsmodelle und Lebensstilformen, insbe­
sondere im urbanen Kontext, bürgerwissenschaftlichen 
Ansätzen. Wenn einzelne Hochschulen als zentraler Ort 
der institutionalisierten Wissenschaft zu „Bürgeruni­
versitäten“ werden (Schneidewind, 2013a), verbinden 
sich die Veränderungsprozesse in Wissenschaftseinrich­
tungen mit einer breit getragenen Bürgerwissenschaft zu 
einer besonders kraftvollen Form transformativer Wis­
senschaft, die die in Kapitel 4.3, 4.4 und 4.5 skizzierten 
Laboratorien in ihrer Wirkung verstärken kann.

4 .4 .2 
Impulse aus Religionsgemeinschaften

„Wenn wir die Schöpfung zerstören, wird die Schöpfung 
uns zerstören“: diese Schlussfolgerung zog Papst Fran­
ziskus im Mai 2014 aus wissenschaftlichen Erkenntnis­
sen zu globalen Umweltveränderungen nach dem fünf­
tägigen Workshop “Sustainable Humanity, Sustainable 
Nature: Our Responsibility” der Päpstlichen Akademie 
der Wissenschaften (Vatican Radio, 2014). Dies wirft 
die Frage auf, welchen Beitrag religiöse Gemeinschaften 
zum Schutz des Erdsystems leisten können. 

Definitionen
Anfang 2014 wurde vom Vatikan bekanntgegeben, dass 
eine Enzyklika zum Thema „Ökologie des Menschen“ 
herausgegeben werden soll. Enzykliken sind Rund­
schriften des römisch­katholischen Papstes, die zu aktu­
ellen Themen Stellung nehmen und als Wegweiser oder 
Ermahnung der Glaubensgemeinschaft gelten. In der 
Umweltenzyklika soll das Verhältnis vom Menschen zur 
Natur kritisch hinterfragt werden, insbesondere mit Hin­
blick auf die globalen Asymmetrien zwischen der soge­
nannten Wegwerfgesellschaft und den Bevölkerungstei­
len, die in absoluter Armut leben (ORF, 2014). 

Beispiele
Christiana Figueres, Exekutivsekretärin der UNFCCC, 
bestärkte die Äußerungen des Papstes bei einer Anspra­
che in der St. Paul’s Cathedral in London und wies mit 
Nachdruck auf die ethischen Verpflichtungen gegenüber 
künftigen Generationen hin. Zuvor forderte sie in einem 
Artikel für den britischen Guardian weltweit Religions­
führer dazu auf, Stellung zu beziehen und sich für den 
Klimaschutz zu engagieren. Verantwortlichkeiten, die 
sich aus der christlichen Lehre ableiten, wie die Speisung 
der Armen, würden durch den Klimawandel erschwert 
werden (Figueres, 2014).

Auch die deutsche evangelische Kirche (EKD) 
beschäftigt sich mit dem Thema des religiös motivierten 
Umweltschutzes. So wurde 2007 ein Appell des Rats­
vorsitzenden der EKD, Bischof Wolfgang Huber „Es ist 

nicht zu spät für eine Antwort auf den Klimawandel“ 
(Huber, 2007) herausgegeben und 2008 die Denkschrift 
„Umkehr zum Leben – Nachhaltige Entwicklung im Zei­
chen des Klimawandels“ (EKD, 2008). Ebenso war der 
Themenschwerpunkt der evangelischen Synode 2008 
„Klimawandel – Wasserwandel – Lebenswandel“ und 
2014 „Welternährung und nachhaltige Landwirtschaft“ 
(EKD, 2014). Auch kleinere Experimentierräume bil­
den sich in den Gemeinden, so verzichteten Gemeinde­
mitglieder in Lübeck auf Plastik in der Fastenzeit 2014 
(Nordkirche, 2014). 

Darüber hinaus schlossen sich eine Reihe christ­
licher Kongregationen in den USA und Großbritannien 
der Divestitionsbewegung an und verpflichteten sich, 
emissionsintensive Anleihen aus ihren Aktienportfolios 
abzuziehen (Kap 4.3.4; Fossil Free, 2014a). Insbeson­
dere wenn sich religiöse Gemeinschaften für Umwelt­
schutz und Emissionsreduktion aussprechen, zeigen 
diese Divestitionsmaßnahmen die Eigenverantwortlich­
keit der Gemeinschaft auf. Auch die EKD beschreibt in 
ihrem Leitfaden für ethisch nachhaltige Geldanlagen: 
„Ein Investment in Rohstoffe ist aus ethisch nachhal­
tiger Sicht oft problematisch“ (EKD, 2013b:  18). Den­
noch sind Rohstoffe, CO2­Intensität oder Umweltschä­
den durch Unternehmen bisher keine Ausschlusskrite­
rien für kirchliche Anlagen. Ausgeschlossen werden bis­
her nur Unternehmen, die folgende Produkte herstellen: 
Rüstungsgüter, Spirituosen, Tabakwaren, Glücksspiel, 
gentechnisch verändertes Saatgut sowie Produkte, die 
die Menschenwürde durch erniedrigende Darstellung 
verletzen, oder Produkte, die „unter Unterstützung oder 
Tolerierung menschenunwürdiger Arbeitsbedingungen 
und Kinderarbeit (…) auch in der Zulieferkette“ her­
gestellt werden (EKD, 2013b:  12). Allerdings wird der 
Kauf von Staatsanleihen mitunter aus den Ländern aus­
geschlossen, welche das Kyoto­Protokoll oder die Bio­
diversitätskonvention nicht ratifiziert haben. Darüber 
hinaus gibt es Positivkriterien für Geldanlagen die gemäß 
christlichen Werten „sozialverträglich, ökologisch und 
generationengerecht erfolgen“ (EKD, 2013b:  14).

Die Projekte der Islamic Foundation for Ecology and 
Environmental Science (IFEES) beschäftigen sich eben­
falls mit Alternativen zum Status quo. Die Organisation 
veranstaltet Workshops und Kurse, um Wissenslücken 
in der Gesellschaft zu schließen und ermutigt die mus­
limische Weltgemeinschaft, sich gegen Umweltzerstö­
rung zu engagieren. Als Fundament nutzen sie Stellen 
im Koran, die Bezug auf die Wahrung der Schöpfung und 
Folgen von Umweltschäden nehmen. Dazu gab die Orga­
nisation den „Muslim Green Guide to Reducing Climate 
Change“ heraus (IFEES, 2013). Ein weiteres Projekt ist 
die ökologisch nachhaltige Gestaltung von Moscheen. 

Auch in buddhistischen Gemeinschaften gibt es 
Bewegungen, die sich mit dem Umweltschutz befassen. 
Dabei steht der Schutz biologischer Vielfalt, zum Bei­
spiel von Bäumen, oft im Fokus der Aktivitäten. Das 
„Weihen“ von Bäumen, wie in Thailand und die damit 
verbundene Markierung, etwa durch orangene Tücher, 
soll dem Fällen von Bäumen und der Entwaldung entge­
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genwirken und „symbolhaft die Menschen daran erin­
nern, dass die Natur, den Menschen gleich, mit Respekt 
behandelt werden sollte und unerlässlich für Menschen 
und alles Leben ist“ (Darlington, 1998:  8). In der Publi­
kation „A Buddhist Response to the Climate Emergency“ 
nehmen anerkannte buddhistische Lehrer unterschied­
licher Strömungen, wie der Dalai Lama, Thích Nhât 
Hanh und der Karmapa, Stellung zum Klimawandel: „If 
we continue abusing Earth this way, there is no doubt 
that our civilization will be destroyed. (…) The Buddha 
attained individual awakening. Now we need a collective 
enlightenment to stop this course of destruction.” (Thích 
Nhât Hanh in: Stanley et al., 2009:  3). 

Die Vielfältigkeit des Engagements der religiösen 
Gemeinschaften zeigt sich auch im Internet. Die Online­
plattform ourvoices.net ist ein interreligiöses Portal, 
auf dem eine Petition für mehr Klimaschutz und den 
Erfolg der Pariser Klimaschutzkonferenz unterzeichnet 
und für den Erfolg gemeinsam gebetet wird (Ourvoices, 
2014). Einen Überblick zum Nexus Umwelt und Reli­
gion bietet die Weltbankstudie „Faith in Conservation 
– New Approaches to Religions and the Environment,“ 
in dem jeweils die Grundlagen des Umweltschutzes in 
den unterschiedlichen Theologien aufgezeigt werden 
( Palmer und Finlay, 2002). 

Im September 2014 findet, direkt vor dem UN­ 
Klimagipfel in New York, ein interreligiöser Gipfel zum 
Thema Klimawandel statt. Dort sollen 30 Religionsfüh­
rer gemeinsam Impulse für den UN­Gipfel setzen. 

Der Ökumenische Rat der Kirchen hat 2013 zu einem 
„Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens“ aufge­
rufen; diverse kirchliche Gruppen erwägen vor diesem 
Hintergrund einen ökumenischen Pilgerweg zu den UN­
Klimaverhandlungen in Paris im Jahr 2015.

Transformatives Potenzial
Historisch betrachtet sind religiöse Netzwerke effektive 
Multiplikatoren und können somit in der Bevölkerung 
zur Bewusstseinsbildung für Umweltprobleme beitra­
gen. Darüber hinaus ist die „Bewahrung der Schöpfung“ 
im Sinne einer Aufforderung, die göttlich geschaffenen 
Lebensgrundlagen der Menschheit nicht zu zerstören, 
ein Bestandteil der Lehren vieler Glaubensrichtungen 
und kann somit ein verbindendes Element darstellen. 
Generell haben Religionsführer in vielen Kulturen eine 
Vorbildfunktion und können Agenden in den Gemein­
schaften beeinflussen. Durch ihr Handeln können sich 
in einer Religionsgemeinschaft neue Normen entwi­
ckeln, welche dann potenziell auch auf andere Bereiche 
der Zivilgesellschaft wirken. Dies ist jedoch stark abhän­
gig von der Rezeptivität der religiösen Gemeinschaft 
und der Grad der Internalisierung der jeweiligen Werte. 
Glaubensgemeinschaften besitzen jedoch das Potenzial 
zu einer wichtigen Schnittstelle zwischen Wissen und 
Handeln zu werden, sie können das Wertegerüst einer 
Gesellschaft beeinflussen.

4 .5
Wiedereinbettung der Märkte

4 .5 .1 
Multi-Stakeholder-Initiativen

Multi­Stakeholder­Initiativen sind freiwillige Zusam­
menschlüsse unterschiedlicher Akteure (wie private 
Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen, Wissen­
schaftler und andere zivilgesellschaftliche Akteure) zur 
gemeinsamen Lösung komplexer gesellschaftlicher Pro­
bleme (Gabler Wirtschaftslexikon, 2014). In diesem 
Abschnitt stehen solche Multi­Stakeholder­Initiativen 
im Zentrum, die innovative und transformative Projekte 
zur klimaverträglichen Energieversorgung in großem 
Maßstab unterstützen oder umsetzen. Sie haben das 
Potenzial, für ambitionierten Klimaschutz Impulse zu 
geben und in diesem Sinne Wirkung zu entfalten. 

Beispiel Desertec
Ein prominentes Beispiel ist Desertec, das nach wie 
vor durch seine Vision besticht. Grundidee ist die zen­
trale, klimaverträgliche Erzeugung von Strom durch 
die Nutzung erneuerbarer Energien in ariden Regionen 
und Wüsten. Der dort produzierte Strom soll sowohl 
im betreffenden Land genutzt als auch mittels verlust­
armer Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ) 
in andere Länder exportiert werden. Gleichzeitig gin­
gen Entwicklungseffekte von der Schaffung lokaler 
Arbeitsplätze, Investitionen in Infrastruktur und dem 
Zugang zu klimaverträglichen Energiedienstleistungen 
aus. Denkbar wäre auch die Kopplung der klimaver­
träglichen Strom erzeugung mit Meerwasserentsalzung, 
mit der zusätzliche Entwicklungseffekte einhergingen. 
Die erforderliche multilaterale Kooperation könnte zur 
Stabilisierung internationaler Beziehungen beitragen 
(Desertec Foundation, 2014). 

Konkretisiert wurde die Desertec­Idee erstmals in einer 
Kooperation verschiedener Anrainer des nördlichen und 
südlichen Mittelmeers. Das Projekt hatte ursprünglich 
die Erzeugung von kostengünstigem  Sonnenenergiestrom 
für den EU­MENA­Raum (Europa, Naher Osten und Nor­
dafrika) zum Ziel. Darüber hinaus sollte es für Europa 
bis 2050 rund 15  % der Stromversorgung sichern und 
Regelenergie für den Ausgleich der schwankenden Strom­
produktion aus anderen erneuerbaren Energiequellen 
bereitstellen. Die Grundidee ist auf andere, sonnenreiche 
(Wüsten)Regionen der Welt übertragbar. Unter dem Titel 
Gobitech wird die Stromgewinnung in der Wüste Gobi 
durch Solar­ und Windenergie geplant. Der Strom soll 
sowohl in der Mongolei als auch mittels eines über mehr 
als 4.000 km reichendes Netz in Ostchina, Japan und 
Südkorea genutzt werden und eine umweltfreundliche 
Entwicklung der Mongolei unterstützen (Gobitec, 2014). 

Das Desertec­Konzept wurde von einem Multi­ ­
Stakeholder­Netzwerk bestehend aus Wissenschaftlern, 
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Ökonomen und politischen Entscheidungsträgern ent­
wickelt. Hieraus ging 2009 die Desertec­Stiftung hervor 
(Desertec Foundation, 2014). Ebenfalls in 2009 wurde 
das Industriekonsortium Desertec Industrial Initiative 
(Dii GmbH) gegründet, um u.  a. den Bau von Solarther­
mie­ und Photovoltaikanlagen in Nordafrika voranzu­
treiben. 

Die weitere Entwicklung demonstriert die Komplexi­
tät solcher Projekte: Von den ursprünglich 50 Mitglie­
dern sind nur noch 30 verblieben. Auch die Desertec­
Stiftung hat sich 2013 aufgrund grundlegender Kon­
flikte bezüglich der Strategie, den Aufgaben, der Kom­
munikationsweise und des Führungsstils innerhalb 
der Dii aus dem Konsortium zurückgezogen (Desertec 
 Foundation, 2013). 

Neben internen Konflikten nahm auch die Kritik an 
der grundsätzlichen Idee zu. Diese umfasste u.  a. die 
hohen Investitions­ und Transportkosten, komplexe 
rechtliche und völkerrechtliche Herausforderungen, 
große Unwägbarkeiten wie Unwetter oder  terroristische 
Anschläge sowie die Konkurrenz zu lokaler Strom­
produktion aus erneuerbaren Quellen. Andere unter­
suchten mögliche negative sozioökonomische und sozi­
opolitische Auswirkungen von Desertec, insbesondere 
auf die verwundbarsten Teile der regionalen Bevölke­
rung, und entwarfen entsprechende Nachhaltigkeitskri­
terien und Empfehlungen, um diese vermeiden (Schinke 
und  Klawitter, 2011). Die weitere Entwicklung muss 
aus Sicht des WBGU aber auch als Lernerfolg gewer­
tet werden. Das Industriekonsortium konzentriert der­
zeit seine Aktivitäten auf die Wüstenstromgewinnung in 
der EU­MENA­Region, insbesondere in Nord afrika; ein 
Teil des Stromes soll dann eventuell nach Europa expor­
tiert werden. 

Dabei sieht die Dii ihre Rolle darin, als implementie­
rungsorientierte Plattform durch den Aufbau von Part­
nerschaften in den Regionen die Projekte im Bereich 
der Wüstenstromproduktion zu ermöglichen. Auch die 
Desertec­Stiftung stellt derzeit die Stromerzeugung 
und ­nutzung in den Ländern Nordafrikas, aber auch in 
Chile, in den Vordergrund. 

Beispiel Renewables-Grid-Initiative
Im Jahr 2009 wurde auf Bestreben des Berliner Think­
do­Tanks THEMA1 die Renewables­Grid­Initiative 
(RGI) ins Leben gerufen. Sie ist ein Beispiel dafür, dass 
Multi­ Stakeholder­Initiativen mit einer überschaubaren 
Anzahl heterogener Akteure vergleichsweise schnell 
entstehen und agieren können. Ziel der RGI ist die 
Unterstützung des Ausbaus von europaweiten Netzen 
für Strom aus zentralen und dezentralen erneuerbaren 
Energiequellen mit möglichst geringen negativen Folgen 
für die Umwelt (RGI, 2014). 

Dafür schlossen sich die Umweltverbände WWF Inter­
national und Germanwatch mit Vatten Europe Transmis­
sion, 50Hertz und dem niederländischen Übertragungs­
netzbetreiber TenneT zusammen. Zwischenzeitlich sind 
der RGI verschiedene weitere europäische Übertra­
gungsnetzbetreiber und Umweltverbände beigetreten. 

Um ihr Ziel zu erreichen, trägt die RGI zur Bewusstseins­
bildung über den Auf­ und Ausbau grenzüberschreiten­
der, intelligenter Stromnetze bei. Zu den von RGI ein­
gesetzten Maßnahmen zählen u.  a. die Publikation von 
Studien und Berichten, die Organisation von Workshops 
mit relevanten Stakeholdern, die Initiierung von Dia­
logen zwischen Netzbetreibern und Umweltorganisa­
tionen sowie die Beteiligung an EU­Projekten. Bemer­
kenswert an der RGI ist die Kooperation von Netzbe­
treibern und Umweltverbänden, die möglichen zeitrau­
benden Konflikten zwischen Infrastrukturentwicklung 
und Umweltschutz beim Bau von Stromnetzen durch 
frühzeitige gemeinsame Strategieentwicklung entgegen 
wirken könnte.

Transformatives Potenzial
Multi­Stakeholder­Initiativen können neue Ideen in 
öffentliche und politische Diskurse einspeisen und auf 
politische Agenden setzen. Ihr Einfluss wächst, wenn in 
den Zusammenschlüssen ein breites Spektrum an, auch 
mächtigen, Akteuren unterschiedlicher Sektoren vertre­
ten ist (Kemfert und Horne, 2013). Andererseits kön­
nen Multi­Stakeholder­Zusammenschlüsse visionäre 
Projekte entwickeln und konkret umsetzen.

Desertec und RGI stehen beispielhaft für visionäre 
und unterschiedlich ausgestaltete Multi­Stakeholder­
Zusammenschlüsse mit dem Ziel der großskaligen klima­
verträglichen Energieversorgung. Die hier skizzierten 
Initiativen sind Vorreiter bei der Überwindung von Bar­
rieren, die etwa die politische Regulierung, die Markt­
bedingungen oder sozioökonomische Aspekte in den 
jeweiligen Regionen betreffen. Beide dargestellten For­
men der Multi­Stakeholder­Zusammenschlüsse, sowohl 
Desertec auch RGI, sind im Rahmen der Transformation 
zu einer klimaverträglichen Gesellschaft von Bedeutung. 
Sie können sich ergänzen und jeweils spezifische Aufga­
ben übernehmen. 

Am Beispiel von Desertec wird auch deutlich, dass 
relevante gesellschaftliche und sehr mächtige wirt­
schaftliche Akteure eine gemeinsame Vision entwickeln 
können, der für eine zukünftige Energieversorgung eine 
hohe Bedeutung zukommt. Die Vision hat nicht nur 
breite Diskussionen in Gang gesetzt, sondern wird von 
den beteiligten Akteuren auch schrittweise umzusetzen 
versucht.

Am Beispiel der RGI wird zusätzlich deutlich, dass 
auch auf den ersten Blick konträre Interessen verschie­
dener Akteure gemeinsame Schnittmengen haben und 
gemeinsame Ziele verfolgen können.

4 .5 .2 
Nachhaltiges öffentliches Beschaffungswesen 

Definition 
Unter einem nachhaltigen öffentlichen Beschaffungs­
wesen (Green Public Procurement) wird der Einkauf 
von Produkten oder Dienstleistungen im öffentlichen 
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Sektor verstanden, der ökologisch nachhaltigen Richt­
linien folgt. Dadurch sollen die Produkte im Laufe ihres 
Lebenszyklus einen geringeren schädlichen Einfluss 
auf die Umwelt haben als anderweitig beschaffte Pro­
dukte. Dies können Anschaffungen wie Büromaterialien 
und Dienstwagen, aber auch der Neubau von Schulen 
oder Autobahnen sein. Die öffentliche Beschaffung in 
Deutschland unterliegt hierbei dem deutschen Verga­
berecht, das u.  a. von Richtlinien des EU­Vergaberechts 
beeinflusst wird. Die Mitgliedstaaten der EU sind ver­
pflichtet, von der EU erlassene Richtlinien (2004/18/
EU; 2004/17/EU) zum öffentlichen Beschaffungs wesen 
in ihr nationales Recht umzusetzen, die es ermöglichen, 
Umweltbelange in Vergabeprozesse der öffentlichen 
Hand einzubeziehen.

Bis heute wurden bereits in 43 Ländern Politik­
maßnahmen zu nachhaltiger oder umweltfreundlicher 
Beschaffung ein­ bzw. durchgeführt. Dazu zählen die 
EU­Mitgliedstaaten und die USA, aber auch Brasilien, 
Costa Rica, Ghana und Südkorea (UNEP, 2013b). Auch 
in der Zivilgesellschaft gibt es zahlreiche Initiativen zur 
Unterstützung nachhaltiger Beschaffung, etwa Procura+ 
von ICLEI.

Beispiele 
Es gibt bereits zahlreiche Beispiele, in denen ökologische 
Richtlinien oder Energieeffizienznormen bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge eine maßgebende Rolle gespielt 
haben. Eines ist die städtische Abfallentsorgung und 
Straßenreinigung Barcelonas (EU­Kommission, 2012), 
für die 2009 ein neuer Vertrag in Kraft trat. Für die 
Vergabe der Aufträge zur Abfallentsorgung wurde ein 
Anforderungsprofil formuliert, das Kriterien für Nach­
haltigkeit in den Vordergrund stellte. Es umfasste die 
Beschaffung von Fahrzeugen mit effizienteren Antrie­
ben, einen geringeren Wasserverbrauch, eine häu­
figere Abfallbeseitigung und nach Abfällen getrennte 
 Müllcontainer. Darüber hinaus sollte der Anbieter einen 
Plan zur Senkung des Energieverbrauchs vorlegen und 
Arbeitsmaterialien, wie z.  B. Dienstkleidung, ressour­
censchonend beschaffen. Der Auftrag wurde erfolgreich 
ausgeführt. Von den Fahrzeugen werden nun 35  % mit 
Biodiesel, 35  % mit Gas und 30  % elektrisch oder hybrid 
betrieben, wodurch Emissionen und Lärm stark verrin­
gert wurden. Außerdem wurde Grundwasser anstelle 
von Trinkwasser für die Straßenreinigung genutzt und 
durch separate Abfallbehälter mehr Biomüll gesammelt. 

Ein weiteres Beispiel ist die Central Project Manage­
ment Agency in Litauen (EU­Kommission, 2011), die 
als zentrale öffentliche Beschaffungsstelle genutzt wird. 
Durch die Einführung nachhaltiger Büromaterialien in 
ihrem Online­Katalog konnten über Mengenrabatte 
die Preise der nachhaltigen Produkte gesenkt werden, 
sodass diese wettbewerbsfähig wurden. Darüber hinaus 
wurden durch energieeffiziente IT­Ausrüstung Energie­
kosten eingespart. 

Transformatives Potenzial 
Weltweit beläuft sich die Gesamtmenge der öffentlichen 
Beschaffung auf 1.000 Mrd. € jährlich (EU­Kommission, 
2013). Aufgrund dieser großen Summe kann ein nach­
haltiges öffentliches Beschaffungswesen einen bedeut­
samen Beitrag bei der Transformation zur nachhaltigen 
Gesellschaft leisten. Der Staat kann neben seinen Regu­
lierungskompetenzen als Konsument und Investor zu 
einem zentralen Transformationsakteur werden. Dies 
zeigen beispielsweise die potenziellen Emissionseinspa­
rungen: Bei flächendeckender Umstellung öffentlicher 
Institutionen auf Ökostrom in der EU würden 60 Mio. t 
CO2eq vermieden werden, entsprechend 18  % der EU­
Verpflichtungen im Rahmen des Kyoto­Protokolls 
(RELIEF und ICLEI, 2002). 

Von einem nachhaltigen öffentlichen Beschaffungs­
wesen werden Unternehmen profitieren, die ökologisch 
nachhaltig produzieren. Dies ermöglichst ihnen grö­
ßere Investitionen in Forschung oder in die Förderung 
von Produktneuheiten, die auch zu Exportgütern wer­
den könnten. Zudem werden für andere Unternehmen 
Anreize gesetzt, ebenfalls nachhaltig zu produzieren. 

Durch ein nachhaltiges öffentliches Beschaffungs­
wesen wird Umweltschutz eine fest integrierte Variable 
beim öffentlichen Einkauf. Dadurch können sich lang­
fristig auch neue Normen und Standards für nachhaltige 
Produkte entwickeln. Gleichzeitig übernimmt damit der 
öffentliche Sektor eine Vorreiter­ und Vorbildfunktion. 
Vielfach kann ein nachhaltiges öffentliches Beschaf­
fungswesen, wie zum Beispiel die Energieeffizienzstei­
gerung von Gebäuden, langfristig Kosten senken. 

Neben dem nachhaltigen öffentlichen Beschaffungs­
wesen gibt es auch Bemühungen, öffentliche Beschaf­
fung innovationsorientierter zu gestalten. Dies bedeutet 
eine stärkere direkte Unterstützung bei der Entwicklung 
neuer Produkte und Dienstleistungen für die öffent­
liche Hand. Zur Stärkung des transformativen Potenzials 
könnten Ansätze zur nachhaltigen und zur innovations­
orientierten Beschaffung verbunden werden. Laut 
OECD (2013) gelten im Bereich nachhaltiges öffent­
liches Beschaffungswesen die USA, Japan, China und 
Deutschland zu den fortgeschrittenen Ländern. Auch 
andere EU­Länder, u.  a. Frankreich im Bereich Elektro­
mobilität, haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt (PWC et 
al., 2009; Oekonews.at, 2014).

4 .5 .3 
Energiegenossenschaften 

Definition
Energiegenossenschaften sind eine Unternehmensform 
mit gemeinschaftlichem Geschäftsbetrieb durch die Mit­
glieder, die überwiegend das Ziel einer dezentralen und 
ökologischen Energieerzeugung verfolgen. Energie­
genossenschaften haben in Deutschland bereits maß­
geblich zur Energiewende beigetragen. 2012 lagen die 
Anteile von Privatpersonen an der installierten Leistung 
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erneuerbarer Energien bei 34,4  % (Agentur für Erneuer­
bare Energien et al., 2013); 25,2  % gehen auf Einzelei­
gentümer und 9,2  % auf Bürgerenergiegesellschaften 
zurück. Bürgerenergiegesellschaften sind Gesellschaften, 
bei denen Bürger mehr als 50  % des Eigenkapitals besit­
zen, darunter fallen auch die Genossenschaften. Weitere 
11,6  % gehören (überregionalen) Bürgerbeteiligungen. 
Damit liegen große Marktanteile in Deutschland an den 
erneuerbaren Energien in den Händen der Bürgerinnen 
und Bürger.

Die vier größten Energieversorger, E.ON AG, RWE AG, 
Vattenfall Europe AG, und ENBW, besitzen dagegen nur 
ca. 5  % der installierten Leistung erneuerbarer Energien 
und alle weiteren Energieversorgungsunternehmen ins­
gesamt 7,5  % (Agentur für Erneuerbare Energien et al., 
2013). Bei institutionellen und strategischen Investoren 
liegen 41,5  % der Anteile an den installierten Leistungen 
(Agentur für Erneuerbare Energien et al., 2013). Die Zahl 
der Energiegenossenschaften in Deutschland wuchs von 
77 in 2005 auf 754 in 2012 an (Agentur für Erneuerbare 
Energien et al., 2013). 

Mitglieder einer Genossenschaft besitzen jeweils 
Anteile an den Projekten und jedes Mitglied hat ein 
Stimmrecht, unabhängig von der Höhe der Kapitalein­
lage. Oft gehen Genossenschaften Kooperationen mit 
Kommunen und Gemeinden ein, um nötige Mittel für die 
Verwirklichung eines Projektes aufzubringen. Die Finan­
zierung erfolgt über Eigenkapital und Fremdkapital, zu 
dem eine Genossenschaft eher Zugang hat als einzelne 
Privatpersonen (Holstenkamp und Ulbrich, 2010). Die 
Gewinne können als Dividenden an die Mitglieder aus­
gezahlt oder zur Eigenfinanzierung weiterer Investiti­
onen verwendet werden. Genossenschaften sind jedoch 
in der Regel Wertegemeinschaften, die nicht gewinnori­
entiert arbeiten, sondern sich als Selbsthilfeorganisation 
ihrer Mitglieder verstehen. Deshalb investieren Energie­
genossenschaften in der jeweiligen Region und stärken 
die lokale Wertschöpfung.

Transformatives Potenzial
Energiegenossenschaften können aus passiven 
 Konsumenten Produzenten von Strom und Wärme 
machen. Mehr noch, die vielen Neugründungen 
von  Energiegenossenschaften haben dazu beigetra­
gen, dass sich  Konsumenten vermehrt damit ausein­
andersetzen, wo ihr Strom produziert wird und wie 
Gewinne genutzt werden. In den Genossenschaften 
werden  Preisstrukturen des Energieproduktes vor 
den  Mitgliedern offengelegt und Entscheidungspro­
zesse transparent und  demokratisch gestaltet. Überdies 
können Energiegenossenschaften für Mitglieder und 
Gemeinden eine autonome Energieversorgung ermögli­
chen, die unabhängig von Preisveränderungen in ande­
ren Märkten ist. Auch in Regionen, die von Rohstoff­
lieferungen anderer Länder abhängig oder bereits durch 
Konflikte um diese betroffen sind, könnten sich ein­
zelne Gruppen oder Gemeinden umorientieren und 
durch Genossenschaftsbildung einen Experimentier­
raum für nachhaltige Lösungen eröffnen. Somit sind 

die  zunehmenden Gründungen von Energiegenossen­
schaften Bewegungen mit hohem  Verbreitungswert.

4 .5 .4 
Privatwirtschaftliche Akteure und deren Zusam-
menschlüsse

Definition
Privatwirtschaftliche Akteure wie Unternehmen, Unter­
nehmer oder Manager haben vielfältige Möglichkeiten, 
zum Klimaschutz und einer Transformation zur klimaver­
träglichen Gesellschaft beizutragen. Dies kann in erster 
Linie durch das Geschäftsmodell, d.  h. die Unterneh­
mensform, die Produkte, den Produktionsprozess und 
die Unternehmensorganisation geschehen, außerdem 
durch das Engagement in Unternehmensverbänden, das 
gesellschaftliche Engagement des Unternehmens, der 
Unternehmer oder der Manager sowie durch die Nut­
zung ihres politischen Einflusses (Caring for  Climate et 
al., 2013). In einem Transformationsprozess zur klima­
verträglichen Gesellschaft haben privatwirtschaftliche 
Akteure verschiedene Funktionen. Sie generieren Inno­
vationen, indem sie in Forschung und Entwicklung bis 
zur Marktreife investieren und so zur Wissensgenerie­
rung sowie einem selbsttragenden Wandlungsprozess im 
Markt beitragen. Einerseits werden technologische und 
soziale Inventionen mithilfe von Unternehmensgrün­
dungen zu Innovationen. Mit diesen Innovationen wer­
den neue Märkte erschlossen oder der Wettbewerb in 
etablierten Märkten erhöht, sodass ein Strukturwandel 
forciert wird. Andererseits entwickeln auch etablierte 
Unternehmen Inventionen zu Innovationen und inte­
grieren sie in ihre Produktpalette oder Produktionspro­
zesse. Allerdings bleiben diese Produkterweiterungen 
häufig Nischenprodukte in den etablierten Unterneh­
men. Unternehmen stellen für ihre Scharnierfunktion 
zwischen Forschung und Anwendung finanzielle und 
personelle Ressourcen zur Verfügung und übernehmen 
auch gesellschaftliche Verantwortung, wenn sie sich zur 
nachhaltigen Entwicklung verpflichten (WBGU, 2011). 

In Abhängigkeit von der nationalen Klimapolitik 
und der ökonomischen Betroffenheit vom Klimawan­
del investieren Unternehmen in die Energie­ und Res­
sourceneffizienz der eigenen Betriebsabläufe, engagie­
ren sich in der Wissensverbreitung über den Klimawan­
del wie die Versicherungs­ und Teile der Finanzbranche 
oder unterstützen aktiv die Klimapolitik. International 
sind immer mehr Unternehmen bereit, im Rahmen des 
Carbon Disclosure Project ihre CO2­Emissionen zu bilan­
zieren und offenzulegen (CDP, 2013).

Beispiele
Klimaverträgliche Innovationen in den Bereichen der 
erneuerbaren Energietechnologien und der Energieeffi­
zienz sind in den letzten Jahren durch Unternehmens­
gründungen in der Produktion und Dienstleistung ein­
geführt worden und diffundiert (WBGU, 2011; UBA und 
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BMUB, 2014). Auch haben etablierte Unternehmen in der 
Chemiebranche neue Dämmmaterialien eingeführt, in der 
Baubranche neue Materialien oder in der Automobilbran­
che neue Mobilitätskonzepte oder Antriebe entwickelt.

Für ihr gesellschaftliches Engagement und zur Unter­
stützung der Klimapolitik schließen sich internatio­
nal privatwirtschaftliche Akteure nicht nur aus OECD­
Ländern in Allianzen, Stiftungen oder Vereinen zusam­
men (Caring for Climate et al., 2013). In Deutschland 
sind Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen 
und mit unterschiedlicher Größe sowie Internationali­
tät in klima­ und umweltschützenden Netzwerken und 
Zusammenschlüssen aktiv. Beispiele sind Econsense 
(das im Jahr 2000 gegründete Forum Nachhaltige Ent­
wicklung der Deutschen Wirtschaft), die seit 30 Jah­
ren aktive Bundesdeutsche Arbeitskreis für Umweltbe­
wusstes Management (B.A.U.M. e.V.) und der v.  a. für 
kleine und mittelständische Unternehmen gegründete 
Verein Future. Als eine relativ neue Initiative wird im 
Folgenden die Stiftung 2  ° ausführlicher dargestellt. 

Die 2011 eingetragene Stiftung 2  ° geht auf eine 2007 
gegründete Initiative von deutschen Vorstandsvorsit­
zenden und Geschäftsführern zurück. Sie soll markt­
wirtschaftlich ausgerichtete Beiträge und Beispiele für 
klimaverträgliches Wirtschaften und Produzieren, das 
sich an der Einhaltung der 2  °C­Leitplanke orientiert, 
sichtbar machen, fördern und vernetzen (Stiftung 2  °, 
2013:  1f). Zusätzlich zu einem klimaverträglichen wirt­
schaftlichen Handeln möchten die Stiftungsmitglieder 
auch als Dialogpartner und Klimabotschafter auf inter­
nationaler Ebene fungieren (Stiftung 2  °, 2013:  7). Über 
den deutschen Kontext hinaus ist die Stiftung 2  ° Mit­
glied im 2010 gegründeten Corporate Leaders Network 
for Climate Action mit Sitz in Großbritannien, das aus 
ähnlichen Plattformen in elf verschiedenen Ländern 
und der EU besteht. Auch hier steht die Vernetzung, die 
Kooperation und das gemeinsame Eintreten für ambi­
tioniertere Klimaschutzpolitik im Vordergrund. Große 
Bedeutung hat auch die International Investors Group 
on Climate Change, in der gegenwärtig 80 Mitglieder 
(Banken, Pensionsfonds, Versicherungen, institutio­
nelle Investoren) aus neun Ländern mit einem verwal­
teten Geldvermögen von 7.500 Mrd. € aktiv sind (IIGCC, 
2014).

Transformatives Potenzial
Da es sich beispielsweise bei der Stiftung 2  ° um eine Alli­
anz von Vorstandsvorsitzenden handelt, ist die Reich­
weite strategischer Entscheidungen für  Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit bei den privatwirtschaftlichen Akteuren 
als hoch einzuschätzen. Ebenso kann die Unterstüt­
zungsfunktion in andere Unternehmen oder in die Poli­
tik hinein aufgrund der hohen Sichtbarkeit, des Gewichts 
der Meinung von angesehenen Führungskräften und des 
hohen Grads der Vernetzung als bedeutsam angesehen 
werden. Allerdings liegen bislang keine Untersuchungen 
über die Bedeutung der Vernetzungs­ und Stiftungsak­
tivitäten privatwirtschaftlicher Akteure für Transforma­
tionsprozesse innerhalb von Unternehmen und in Bezug 

auf (inter­)nationale Klimapolitik vor. Auffällig ist, dass 
sich aus den energie­ und emissionsintensiven Bran­
chen international und national nur wenige Unterneh­
men in den bestehenden Netzwerken, Plattformen und 
Zusammenschlüssen engagieren. Möglicherweise beste­
hen für privatwirtschaftliche Akteure bei einer Vermi­
schung von privatwirtschaftlichen und gemeinwohlori­
entierten Interessen kognitive Diskrepanzen und Disso­
nanzen (WBGU, 2011).

Die Entwicklung von Innovationen und die Diffu­
sion technologischer und sozialer Innovationen durch 
privatwirtschaftliche Akteure hat ein hohes transfor­
matives Potenzial, weil sich über den Welthandel die 
Innovationen schnell verbreiten können und der Trans­
formationsprozess beschleunigt werden kann. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass Systeminnovationen wie sie 
für Energiesysteme notwendig sind, voraussetzungsvoll 
sind.

Damit die vielfältigen Klimaschutzaktivitäten der 
Unternehmen Wirkung entfalten, sind sie auf eine ver­
bindliche nationale Klima­, Energie­ und Wirtschafts­
politik angewiesen. Sowohl für die unternehmerische 
Planung als auch für die Investitionssicherheit sind 
Unternehmen auf stabile Rahmenbedingungen in der 
Volkswirtschaft und dem jeweiligen Markt angewiesen 
(WBGU, 2012).

Aus wachstumskritischer Sicht kann angezwei­
felt werden, ob eine rein emissionsreduzierende Wirt­
schaftsweise ohne die Reflexion fortgesetzten ressour­
cenintensiven Wirtschaftswachstums die geforderte 
80–95  %ige Emissionsreduktion tatsächlich realisieren 
kann, d.  h. ob eine absolute Entkopplung von Ressour­
cenverbrauch und Emissionen vom Wirtschaftswachs­
tum möglich ist (Jackson, 2009; Paech, 2012).

4 .5 .5 
Gemeinwohl-Ökonomie

Beschreibung
Die Gemeinwohl­Ökonomie ist eine 2010 gegründete 
soziale Bewegung kleiner und mittelständischer Unter­
nehmer sowie von Unterstützern und einem Förder­
verein. Hervorgegangen ist sie aus der Überzeugung, 
dass alternative Wirtschaftsweisen notwendig sind, aus 
der Kritik am Kapitalismus und aus einer „Vision einer 
Gemeinwohl­Ökonomie“ (Sikora und Hoffmann, 2001). 
Zwischen 2008 und 2010 erarbeiteten österreichische 
Unternehmer und Unterstützer im Umfeld von Attac 
Österreich und rund um den Publizisten Christian  Felber 
(2012, 2014) eine alternative Bilanzierungsmöglichkeit 
für Unternehmen: die Gemeinwohlmatrix mit den bei­
den Achsen „Wert“ und „Berührungsgruppe“ (Verein 
zur Förderung der Gemeinwohl­Ökonomie, 2013:  19). 
Die aktuelle Version 4.1 umfasst 17 Indikatoren und 
hat den Anspruch, unternehmerischen Erfolg in einer 
neuen, dem Gemeinwohl dienenden Bedeutung zu mes­
sen (Verein zur Förderung der Gemeinwohl­Ökonomie, 
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2013:  7). Für jedes Feld der Matrix gibt es im Hand­
buch eine Beschreibung der Kriterien sowie eine maxi­
mal erreichbare Punktzahl. Zusätzlich zu den positiv zu 
bewertenden Feldern gibt es für jede Spalte Negativ­
kriterien wie „Verletzung der ILO­Arbeitsnormen bzw. 
Menschenrechte“, „Verstöße gegen Umweltauflagen“ 
oder „Verhinderung eines Betriebsrats“, die mit Nega­
tivpunkten zu Buche schlagen. 

Verbreitung
Im Jahr 2013 beteiligten sich knapp 150 Unterneh­
men an der eigenständigen und peer­evaluierten Erstel­
lung einer Gemeinwohl­Bilanz. Ziel der Bewegung ist es, 
gesetzlich verankert die Erreichung einer bestimmten 
Gemeinwohl­Punktzahl mit Steuersenkungen, Zoller­
leichterungen oder niedriger Zinsvergabe zu beloh­
nen (Verein zur Förderung der Gemeinwohl­Ökonomie, 
2013:  8f). 

Transformatives Potenzial
Wie etwa das europäische Eco Management und Audit 
Scheme (EMAS), kann die Gemeinwohl­Ökonomie als 
ein erweitertes Beispiel der „new environmental policy 
instruments“ (Jordan et al., 2003) betrachtet werden. 
Mit den konkreten Werkzeugen der Bilanzierungs­
matrix, dem umfassenden Auditoring und der Abde­
ckung breiter nachhaltigkeitsrelevanter Kriterien ist 
die Gemeinwohl­Ökonomie somit potenziell ein inte­
ressantes Instrument. Es ließe sich mittels verschie­
dener Verpflichtungsumfänge von einer rein freiwilli­
gen Durchführung über die anreizorientierte Belohnung 
einer Zertifizierung bis hin zur Verpflichtung mit mög­
lichen Strafmaßnahmen vielfältig abgestuft oder schritt­
weise einführen. 

Die medial in den letzten Jahren stärker in Erscheinung 
getretene Initiative wurde aus verschiedenen Richtungen 
kritisch kommentiert. Aus unternehmerisch­marktwirt­
schaftlicher Sicht werden die Gemeinwohl­Ökonomie und 
Felbers Thesen als naiv, mit falschen betriebs­ und volks­
wirtschaftlichen Rechnungen operierend oder sogar auto­
ritär­diktatorisch kritisiert (Julius Raab Stiftung, 2012; 
Hörl, 2012; Die Junge Wirtschaft, 2013). Anhänger der 
Solidarischen Ökonomie wiederum werfen der Gemein­
wohl­Ökonomie vor, ein „fertiges, abstraktes, kompli­
ziertes und trockenes Konzept mit bürokratischem Cha­
rakter“ zu sein (Exner, 2011). Eine vertiefte gesellschaft­
liche Debatte, die Weiterentwicklung des Instruments und 
damit die Loslösung von Einzelpersonen wie Christian Fel­
ber sowie unabhängige Evaluationen der bisherigen Pio­
nierunternehmen erscheinen notwendig.

Trotz des zur Zeit nicht konkret benennbaren trans­
formativen Potenzials sind Nischenentwicklungen wie die 
Gemeinwohl­Ökonomie interessante Experimentierfelder 
und gegebenenfalls erreichen sie in bestimmten „Gelegen­
heitsfenstern“ eine breite Wirkung im Mainstream (Grin 
et al., 2010). So könnten beispielsweise oben genannte 
privatwirtschaftliche Zusammenschlüsse die Gemein­
wohl­Bilanzierungsideen aufgreifen.

4 .6
Das Zusammenspiel 

Die Frage, wie gesellschaftliche Gruppen zur Mitar­
beit gewonnen werden können (Umweltministerin 
 Hendricks in BMUB, 2014) wird konstruktiv aufgegrif­
fen, wenn man die hier beschriebenen Narrative und 
Laboratorien der Transformation im Zusammenhang 
betrachtet. Die Beispiele weisen eine Reihe innovativer 
Handlungspraktiken auf, die aus Sicht des WBGU ein 
hohes Potenzial haben, Wege zur Transformation in eine 
 klimaneutrale Zukunft aufzuzeigen und eine Vielfalt 
von Akteuren für den Klimaschutz zu mobilisieren. Sie 
können einen besonderen Aufforderungscharakter ent­
falten, da sie zum einen häufig mit persönlichen Vortei­
len verbunden sind (z.  B. materielle Vorteile bei Buykott 
und Energiegenossenschaften oder soziale Vorteile im 
Sinne eines Auf­ oder Ausbaus sozialer Netzwerke wie 
bei der  Transition­Town­Bewegung). Zum anderen kön­
nen sie einen starken Effekt auf die empfundene Selbst­
wirksamkeit haben, weil sie veränderungsbereiten Indi­
viduen direkte und effektive Handlungsmöglichkeiten 
eröffnen. Oftmals haben sie – verstärkt durch  mediale 
Aufbereitung – eine innovative, proaktive und auch 
 kreative „Aura“, die zusätzlich anziehend wirken kann, 
was insbesondere in der Club idee zum Ausdruck kommt. 

Auch über die erwähnten Initiativen hinaus gibt es 
vielversprechende Aktivitäten, die ähnliche Qualitäten 
aufweisen und bedeutende Impulse für den Klima­
schutz bereithalten. Insbesondere können das gleich-
zeitige Auftreten vieler Initiativen, ihr indirektes oder 
direktes Zusammenwirken sowie die daraus entstehen­
den  Synergien, eine emergente gesellschaftliche  Dynamik 
erzeugen (Abb. 6­1).

Vor diesem Hintergrund ist die Frage interessant, wie 
die innovativen Narrative und Laboratorien zusammen­
wirken können und wo sich wechselseitige  Verstärkungen 
und Komplementaritäten, aber auch potenzielle Wider­
sprüche erkennen lassen. Daher sollen die dargestell­
ten Beispiele im Folgenden mit Hilfe der in Kapitel 4.1 
genannten Kategorien (Ambitionsniveau,  Skalierbarkeit, 
Dauerhaftigkeit und Umsetzbarkeit) vergleichend disku­
tiert werden. Eine Synopse der beschriebenen  Fallbeispiele 
 findet sich in Tabelle 4.6­1.

 > Ambitionsniveau: Obgleich sich alle dargestellten 
Laboratorien durch hohe Ambitionen der Handeln­
den selbst auszeichnen, zeigt die vergleichende 
 Darstellung, dass einige Initiativen ein mittleres bzw. 
variables Ambitionsniveau haben. Politischer  Konsum 
beispielsweise hat das Ziel einer stärkeren Orientie­
rung von Unternehmen an Nachhaltigkeitskriterien 
und transparentere Versorgungssysteme, die offener 
für die Beteiligung von Konsumentinnen und Konsu­
menten werden. Divestitions­ und Transition­Town­
Initiativen hingegen verfolgen höhere Ambitionen, 
u.  a. mit dem Ziel des Umbaus des etablierten Wirt­
schaftssystems hin zu einer Dekarbonisierung. 

 > Skalierbarkeit: Im Hinblick auf die Skalierbarkeit ist 
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wichtig, dass die Initiativen in ihrem Zusammenspiel 
ein unterschiedliches Potenzial zur Diffusion inner­
halb und zwischen verschiedenen gesellschaftlichen 
Ebenen und Bereichen aufweisen. Politischer Kon­
sum zeichnet sich durch eine annähernd endlose Ska­
lierbarkeit auf, da jedes Individuum, jede Organisa­
tion und Institution in verschiedenen alltäglichen 
Bereichen permanent konsumiert und fast immer die 
Möglichkeit hat, eine Alternative – und sei es den 
Boykott – zu wählen. Die Einstiegsbarrieren sind also 
niedrig und die Möglichkeiten vielfältig. Die geringe 
Fokussiertheit und das eher niedrige notwendige 
Engagement der Beteiligten birgt jedoch die Gefahr, 
dass politischer Konsum wenig Wirkungsmacht im 
Hinblick auf die Veränderung von Konsummustern 
und Produktionsweisen entfaltet. Divestition und 
Energiegenossenschaften sind zwar auf wenige Berei­
che (Finanzen, Energieversorgung) konzentriert, 
können aber dennoch eine hohe Wirkungsmacht ent­
falten, weil sie innerhalb dieser Bereiche auf viele 
Akteursgruppen ausgeweitet werden können. Gleich­
zeitig sind aber auch Initiativen wichtig, die ganz spe­
zifisch die Interessen bestimmter Akteursgruppen 
ansprechen. So können Beteiligte an Staaten­Clubs 
oder Städtenetzwerken durch ihre Aktivitäten ihren 
politischen Verantwortlichkeiten nachkommen.

 > Dauerhaftigkeit: In dieser Hinsicht spielt auch die 
Dauerhaftigkeit der Initiativen eine Rolle; dabei geht 
es um die zeitliche Verstetigung der Strukturen für 
die alternative Handlungspraxis. Praktiken wie 
Divestment, individueller Emissionshandel und poli­
tischer Konsum sind nicht als dauerhafte Maßnah­
men gedacht, sondern vielmehr als ein Mittel zur 
Lösung eines Problems. Wenn die jeweiligen Ziele, 
wie eine klimaverträgliche Wirtschaft und Gesell­
schaft, erreicht sind, werden die jeweiligen Praktiken 
obsolet. Sie sind im Vergleich zu Energiegenossen­
schaften oder Gemeinwohl­Ökonomie, die selbst 
bereits eine Lösung für das Problem darstellen, für 
die Beteiligten zunächst einfacher umsetzbar. Divest­
ment oder Buykott bieten innerhalb existierender 
Strukturen sofort verfügbare alternative Handlungs­ 
und Entscheidungsmöglichkeiten, während Genos­
senschaften zunächst gegründet werden bzw. Perso­
nen sich für eine dauerhafte Beteiligung entscheiden 
müssen. Auch an dieser Stelle ist es jedoch wichtig, 
die Initiativen zusammen zu denken: Mit den einfach 
umzusetzenden Mitteln können Akteure sich 
zunächst in Bewegung setzen – um in einer nachhal­
tigen Gesellschaft anzukommen, braucht es jedoch 
die alternativen Lösungen. 

 > Umsetzbarkeit: Hierbei geht es um die Übernahme 
alternativer Praktiken durch andere Akteure sowie 
um das Erreichen des angestrebten Ambitionsniveaus 
vor dem Hintergrund bestehender Ordnungssysteme 
(Politik, Kultur, Wissen, Wirtschaft). Insgesamt ist 
eine Mischung verschiedener Ambitionsniveaus, 
sofern sie in eine ähnliche Richtung weisen, positiv 
zu beurteilen, da sich – mit Blick auf die Umsetzbar­

keit – niedrigere Ambitionen häufig kurzfristiger 
erreichen lassen. Sie erfordern zunächst weniger Ver­
änderungen innerhalb der politischen, kulturellen, 
kognitiven und wirtschaftlichen Systeme, können 
aber darin befindliche mögliche Hindernisse für eine 
Transformation bereits aufweichen und damit den 
Weg für Initiativen mit größeren Veränderungsambi­
tionen bereiten.

Es zeigt sich über die einzelnen Kategorien hinweg, dass 
der modulare Multilateralismus unterfüttert und moti­
viert ist durch einen normativen und kognitiven Para-
digmenwandel. Dieser wird initiiert und getragen von 
Impulsen etwa aus religiösen Gemeinschaften oder aber 
auch der Wissenschaft, die transdisziplinär angelegt ist 
und das lokale Wissen von „Laien“ systematisch einbe­
zieht. Hierdurch wird die Wiedereinbettung der Märkte 
wahrscheinlicher, welche klimafreundliche individuelle 
Investitions­ und Konsumentscheidungen und analoge 
Entscheidungen institutioneller Akteure wie Unterneh­
men und staatliche Verwaltungen begünstigt und trägt. 
All dies geschieht gleichzeitig mit einer individuellen und 
kollektiven Verantwortungsübernahme durch zahlreiche 
(kollektive) Initiativen, die sich für den Wandel verant­
wortlich erklären und Verantwortung neu zu definieren 
vermögen. In den Unterschiedlichkeiten der beschrie­
benen und ähnlich aufgestellten Laboratorien zeigt sich 
somit ein großes synergetisches Potenzial. Um dies opti­
mal nutzen zu können, ist es essenziell, die unterschied­
lichen Narrative zu einem Gesamtnarrativ zusammen­
zufügen, dessen gemeinsamer Nenner die Vision einer 
klimaneutralen, nachhaltigen Gesellschaft ist, die alle 
oben genannten Subsysteme umfasst. Daraus kann sich 
eine horizontale Dimension einer Verantwortungsar­
chitektur bilden (Kap. 6). Zugleich verschieben sich 
durch die vielfältigen Aktivitäten der Klimapioniere die 
Machtkonstellationen in den Gesellschaften in Richtung 
 Klimaverträglichkeit.

Die Herausforderung für öffentliche Akteure besteht 
einerseits darin, die eigenen klimapolitischen Verant­
wortlichkeiten zu stärken (z.  B. Staaten­Clubs, Beschaf­
fungswesen) und zum anderen ein gesellschaftliches 
Klima der Verantwortung für Klimaschutz und eine 
„Atmosphäre für Transformation“ zu schaffen, in der 
sich innovative Laboratorien besonders gut entwickeln 
und entfalten können, ohne zu stark in diese Experi­
mentierräume einzugreifen. 

Politisch Verantwortliche können diese vielfältigen 
Initiativen aufgreifen. Darüber hinaus gibt es Möglich­
keiten, durch legislative, finanzielle und andere Maß­
nahmen die Entfaltung der Laboratorien zu erleich­
tern. Hier ist die Klimapolitik in ihrer legislativen Kom­
petenz gefragt, rechtliche Rahmenbedingungen so zu 
gestalten und zu verändern, dass Nachhaltigkeitskrite­
rien und ­orientierungen zum Standard werden und sol­
che Akteure, die sich in ihrer Praxis daran orientieren, 
bei Förderung, Beschaffung, Auftragsvergabe, Geneh­
migung usw. einen Vorteil erhalten. Am wichtigsten ist, 
gesellschaftliche Bewegungen, Initiativen der Staaten­
Clubs und transnationale Netzwerke für Klimaschutz 
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Das Zusammenspiel   4.6
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als Legitimationsgrundlage einer aktiven Klimaschutz­
politik auf supra­ und internationaler Ebene sowie als 
Verhandlungsmandat auf der Pariser Klimakonferenz 
im Jahr 2015 zu nutzen. Eine solche Einbindung der 
Zivilgesellschaft fördert nachhaltige Entwicklung und 
bedeutet einen Zugewinn an Freiheit und Demokratie.

4 .7
Handlungsempfehlungen

Der WBGU umreißt in diesem Gutachten eine Dop­
pelstrategie für den globalen Klimaschutz, die auf das 
intensive Zusammenspiel von Multilateralismus und 
Zivilgesellschaft setzt. In diesem Kapitel werden vielfäl­
tige Möglichkeiten für klimaschonendes Verhalten und 
Engagement der Zivilgesellschaft dargestellt. 

Der WBGU empfiehlt die Förderung solcher Initi­
ativen durch die Politik, insbesondere auch in ihrem 
Zusammenspiel. Der WBGU empfiehlt auch, rechtliche 
Rahmenbedingungen so zu gestalten oder zu verändern, 
dass Nachhaltigkeitskriterien und ­orientierungen zum 
Standard werden und solche Akteure bei Förderung, 
Beschaffung, Auftragsvergabe oder Genehmigung einen 
Vorteil erhalten, die sich in ihrer Praxis daran orientie­
ren (Kap. 4.6).

Die Herausforderung für politische Akteure besteht 
dabei darin, ein gesellschaftliches Klima der Verantwor­
tung für Klimaschutz und eine „Atmosphäre für Trans­
formation“ zu schaffen, in der sich innovative Labora­
torien besonders gut entwickeln und entfalten können, 
ohne zu stark in diese Experimentierräume einzugreifen, 
sie aber gleichzeitig vehement gegen Angriffe zu vertei­
digen (Kap. 4.6). 

Im Folgenden werden exemplarisch entsprechende 
Handlungsempfehlungen aufgeführt, die sich aus den 
im Kapitel abgehandelten Beispielen, Narrativen und 
Laboratorien ableiten lassen. Die entsprechenden For­
schungsempfehlungen finden sich in Kapitel 5. 

4 .7 .1 
Modularer Multilateralismus

Gründung eines transformativen Staaten-Clubs
Clubs von Nationalstaaten, deren Mitglieder sich als 
Klimapioniere zu einer ambitionierten Klimaschutzpoli­
tik zusammengefunden haben, können die Transforma­
tion zur klimaverträglichen, nachhaltigen Gesellschaft 
beschleunigen (Kap. 4.2.1). Solche Clubs sind beson­
ders wirkungsmächtig, wenn sie sich auf eine ambiti­
onierte Klimaschutz­ bzw. Energiewendepolitik ver­
pflichten und dazu beitragen, den UN­Verhandlungen 
neues Leben einzuhauchen. 

Deutschland und die EU sollten sich für die Grün­
dung eines Staaten­Clubs einsetzen, der sich einer ambi­
tionierten Energiewende­ und Klimapolitik verpflichtet 
(„transformativer Club“). Ein solcher transformativer 
Club mit ambitioniertem Mandat kann erheblich dazu 

beitragen, grundlegenden Wandel zu katalysieren. Einen 
derartigen Klima­Club gibt es bisher nicht. Der 2013 
von Bundesumweltminister Altmaier ins Leben geru­
fene “Club der Energiewendestaaten“, der bisher nur auf 
dem Papier existiert, könnte eine Basis für einen solchen 
transformativen Club bieten und sollte daher ambitio­
niert weiterentwickelt werden. Als inhaltliche Ansatz­
punkte eignen sich dazu insbesondere eine gemein­
same Vision, ambitionierte Mitgliedschaftskriterien und 
die Schaffung von Clubvorteilen beispielsweise durch 
gegenseitiges Lernen, gemeinsame Forschung und Ent­
wicklung, Kooperation zu Standards, besseren Zugang 
zu Finanzierung, die Verknüpfung von Emissionshan­
delssystemen oder die Senkung von Handelsbarrieren 
für klimaverträgliche Güter und Dienstleistungen. 

Der von UN­Generalsekretär Ban Ki­moon anbe­
raumte Klimagipfel in New York im September 2014 bie­
tet eine Gelegenheit, den Club der Energiewendestaaten 
politisch zu stärken und zu ambitionierteren Zielen zu 
motivieren. Deutschland könnte bei dieser sowie fol­
genden Gelegenheiten Initiativen zur Weiterentwick­
lung des Energiewende­Clubs zu einem Club mit trans­
formativer Zielsetzung, der auch ein Bündel attraktiver 
Clubvorteile bietet, anstoßen.

Unterstützung von Städte-Clubs
Die Vorreiterfunktion von Städte­Clubs beim Klima­
schutz sollte gewürdigt und nach Möglichkeit verstärkt 
und aktiv ausgebaut werden (Kap. 4.2.2). Dies sollte 
sich in der internationalen Klimapolitik wiederspiegeln, 
etwa indem Städte­Clubs eine politische Stimme (z.  B. 
durch ein Anhörungsrecht) im Rahmen des UNFCCC­
Prozesses erhalten (Kap. 3.2). Dies sollte nicht als eine 
Repräsentanz der gesamten Stadtebene missverstanden 
werden, aber als wichtige korrektive lokale Sichtweise, 
welche durch einen organisierten Akteur wie C40 ein­
gebracht würde.

Darüber hinaus sollte das Engagement von Städte­
Clubs bei der Umsetzung von Klimaschutzzielen geför­
dert werden. Vorstellbar ist, dass Städte­Clubs als wei­
teren Anreiz für die Umsetzung und Skalierung lokaler 
Klimaschutzaktivitäten auch finanzielle Unterstützung 
seitens des Staates erhalten. Dies wäre nicht zuletzt 
dadurch gerechtfertigt, dass durch die Umsetzung von 
ambitionierten Verpflichtungen der Mitgliedstädte auch 
die Erreichung nationaler Zielsetzungen hinsichtlich 
Reduktionszielen erleichtert würde.

4 .7 .2 
Individuelle und kollektive Verantwortung stärken 

Voraussetzungen für politischen Konsum verbessern 
Bei der Förderung politischer Konsumhandlungen 
(Kap. 4.3.1) sollte – unabhängig davon, wer sie för­
dert – berücksichtigt werden, dass strategische Ent­
scheidungen für nachhaltigere Konsumoptionen Wis­
sen, Reflexionsfähigkeit und die Verfügbarkeit von Res­
sourcen (Zeit, Geld) voraussetzen und durch bisherige 
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Gewohnheiten und alltäglichen Pragmatismus blockiert 
werden können. Um politischen Konsum zu fördern eig­
nen sich daher aus Sicht des WBGU insbesondere Strate­
gien zur Bereitstellung von Informationen zu den Nach­
haltigkeitseffekten von Produkten und den Produk­
tionspraktiken der Anbieter, welche die ökologischen 
und sozialen Vorteile nachhaltigen Konsums und nicht 
zuletzt auch den Zugewinn an (Lebens)Qualität beto­
nen. Diese Strategien sollten kombiniert werden mit 
dem Aufzeigen konkreter Handlungsalternativen und 
einer Rückmeldung über die Wirksamkeit der Handlung. 

Zudem könnte die soziale Relevanz des Handelns und 
das „Wir­Gefühl“ der Akteure verstärkt werden, indem 
Klimaschutz stärker als eine gemeinsame Aufgabe 
aller gesellschaftlichen Akteure dargestellt und über 
 klimaschützendes Handeln anderer Menschen inten­
siver berichtet wird.  

Bildungsinstitutionen spielen eine wichtige Rolle bei 
der Stärkung von Kompetenzen für politischen Konsum. 
Schulen und andere Bildungsinstitutionen könnten ver­
stärkt Wissen darüber vermitteln, wie der individuelle 
Konsum in weltweit verflochtene Wirtschafts­ und Pro­
duktionssysteme eingebettet ist und wie er im Hinblick 
auf das Leitbild der Nachhaltigkeit hin reflektiert wer­
den kann. Dazu eignen sich beispielsweise bereits beste­
hende Angebote wie die „globalisierte Stadtführung“. In 
Projektseminaren könnte zudem das aktive Handeln 
gefördert werden, wie es zum Beispiel im Rahmen von 
Carrotmob­Bildungsprojekten (Kap. 4.3.1) an einigen 
Schulen bereits praktiziert wird.

Konzentrierte Initiativen wie Boykott­ oder Buykott­
Aktionen können konkrete Handlungsmöglichkeiten für 
Konsumentinnen und Konsumenten schaffen, die diese 
auch in zunehmendem Maße wahrnehmen. Die Poli­
tik sollte hierzu prüfen, wie beispielsweise durch den 
Abbau bürokratischer Hürden bei der Genehmigung 
von Aktionen im öffentlichen Raum oder die Bereit­
stellung von finanziellen und strategischen Ressourcen 
für innovative Projekte weitere Möglichkeitsräume für 
 klimaschützendes Handeln geschaffen werden können.

Die Verbreitung von Praktiken des politischen Kon­
sums sollte jedoch nicht vordergründiges politisches 
Ziel sein, sondern vor allem als Mittel betrachtet wer­
den, um eine Transformation hin zu einer nachhaltigen, 
gesellschaftlichen Praxis des Produzierens und Konsu­
mierens zu unterstützen. Flankiert werden sollten die 
Maßnahmen zur Förderung politischen Konsum daher 
von Strategien zur Steigerung der Durchlässigkeit bzw. 
die Öffnung politischer und wirtschaftlicher Systeme für 
die Beteiligung von Verbrauchern im Sinne einer „Ver­
braucherdemokratie“. Dazu gehören die Erweiterung 
von Möglichkeiten der direkten Partizipation in ver­
braucherrelevante politische Entscheidungen sowie die 
Entwicklung von Produkten und die Stärkung der Ein­
flussmöglichkeiten von mit wenig „Einkaufsmacht“ aus­
gestatteter prekärer Milieus.

Unterstützung lokaler Transformationsinitiativen
Lokal agierende Transformationsprojekte (z.  B. Tran­
sition­Town­Initiativen; Kap. 4.3.3) benötigen häufig 
niedrigschwellige Finanzierungsmöglichkeiten abseits 
komplizierter Antragssysteme. Kommunen können hier 
mit einfachen Mitteln und ohne langes und aufwändiges 
Antragsverfahren Gelder für bürgerschaftliches Engage­
ment anbieten. Ebenso wichtig sind Flächen und Räum­
lichkeiten für künstlerisches, kreatives und handwerk­
liches Schaffen, wie z.  B. für Repair Cafés oder Gemein­
schaftsgärten. Kommunen sollten hier eine größere Sen­
sibilität und Unterstützungskultur für aussichtsreiche 
Projekte entwickeln. Soziale Innovationen und urbane 
Experimente benötigen ein gewisses Maß an Vertrau­
ensvorschuss und Risikokapital, das jedoch einer leben­
digen Stadtveränderung zu Gute kommen kann. Zudem 
sind Dialogangebote, Einladungen und Austauschplatt­
formen zwischen administrativen, kommunalpolitischen 
Akteuren und transformativen Akteuren außerhalb der 
üblichen Planungsprozesse von großem Wert.

Divestition
Aufgrund der Risiken, die mit fortgesetzten Investi­
tionen im Bereich fossile Energieträger verbunden 
sind, empfiehlt der WBGU, staatliche Geldanlagen auf 
ihre zukünftige Rentabilität wie auch unter ethischen 
Gesichtspunkten zu prüfen (Kap. 4.3.4). 

Der WBGU empfiehlt die Förderung der Entwicklung 
und stärkere Einbindung sogenannter „negative screens“ 
(Negativmerkmale) bzw. Ausschlusskriterien für Aktien 
fossiler Brennstoffunternehmen, damit diese auch von 
Kleinanlegern auf Wunsch gemieden werden können. 
Bisher ist dies ein Problem, da beim Kauf herkömmlicher 
Aktienfonds ein Ausschluss einzelner Aktien für Klein­
anleger kaum möglich ist. Eine solche Option besteht 
bereits zum Teil für Aktien in Waffen oder Kinderarbeit, 
die oft durch Negativmerkmale gekennzeichnet sind 
und in vielen Fonds gemieden werden. 

Anpassungsnetzwerke
Aufgrund der starken globalen Vernetzung sollten 
auch Instrumente zur Anpassung vernetzt werden 
(Kap. 4.3.5). Anpassung sollte künftig systemischen 
Ansätzen folgen und nicht ausschließlich auf lokale 
Herausforderungen reagieren. Dazu ist es aus Sicht des 
WBGU notwendig, die Integration bestehender Anpas­
sungsmaßnahmen zu verbessern. Dies könnte durch 
vertiefte Förderung von überregionalen Datenbanken 
zu Anpassungsmaßnahmen, wie auch formalisierten 
Austausch zwischen betroffenen Akteuren geschehen. 
Dabei ist wichtig, einen Austausch von politischen Ent­
scheidungsträgern, wie Abgeordnete und Bürgermei­
ster, mit Interessensvertretern der direkt Betroffenen zu 
unterstützen. 

Unterstützung von Städtenetzwerken
Städtenetzwerke im Bereich des Klimaschutzes 
(Kap. 4.3.6) sollten aus Sicht des WBGU seitens der 
Bundesregierung und anderer Regierungen gefördert 
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werden. Die Bundesregierung sollte Städte und Kom­
munen in ihrem Engagement in Klimaschutznetzwerken 
dadurch stärken, dass sie deren Beiträge zur Erreichung 
der nationalen Klimaschutzziele hervorhebt. Darüber 
hinaus sollte die Bundesregierung Kommunen finanzi­
ell unterstützen, denen die entsprechenden Mittel feh­
len, damit diese sich vernetzen und Kapazitäten auf­
bauen können, um sich in neue Governance­Arrange­
ments einzubringen. Zudem könnten Städtenetzwerke 
dabei unterstützt werden, eine mitgestaltende Rolle in 
den internationalen Klimaverhandlungen zu erhalten. 
Das Einbeziehen in nationale Dialogformate wäre ein 
erster Schritt in diese Richtung. 

Bei diesen Aktivitäten der Bundesregierung sollte 
eine stärkere Formalisierung und Institutionalisie­
rung von Städtenetzwerken vermieden werden, da dies 
die Vorteile transnationaler Kooperation einschrän­
ken könnte. Die Zusammenarbeit der Städtenetzwerke 
zeichnet sich durch  Flexibilität sowie die Ermöglichung 
eines persönlichen Austausches über (rasche) Lösungen 
für ähnlich gelagerte Probleme aus.

Der WBGU empfiehlt, den Beitrag von Städtenetz­
werken zum Ideenaustausch zu stärken. Dabei geht es 
nicht mehr allein darum Bürgermeister zu vernetzen, 
sondern einen Erfahrungsaustausch auf Ebene der Fach­
kräfte zu ermöglichen. 

Auf Umsetzungsebene ist es erstrebenswert, in 
Zukunft Klimaschutz­ und Anpassungsmaßnahmen 
von Städten zu verbinden sowie ein Wirkungsmoni­
toring und Evaluierung dieser Umsetzung einzufüh­
ren. Dies erhöht den Mittelbedarf der Städte. National­
staaten sollten ihre Städte stärker finanziell in Bezug 
auf Netzwerk arbeit unterstützen. Des Weiteren könnte 
die internationale Klimafinanzierung Deutschlands, wie 
z.  B. der Beitrag zum Green Climate Fund, nicht nur auf 
Länder ebene ausgeschüttet werden, sondern auch kol­
lektive städtische Klimaschutzpioniere unterstützen. 
Nennenswert ist die Initiative der Servicestelle Kommu­
nen in der Einen Welt (SKEW) und der Landesarbeits­
gemeinschaft Agenda 21 NRW e.  V. zu kommunalen 
 Klimapartnerschaften zwischen deutschen Städten und 
Kommunen in Entwicklungs­ und Schwellenländern. 
Diese setzen gemeinsam Maßnahmen für Klimaschutz 
und ­anpassung um. Solche Beispiele sollten als Anre­
gung für wichtige Synergien zwischen kommunalem 
Klimaschutz und entwicklungspolitischem Engagement 
dienen und sollten daher gefördert werden.

4 .7 .3 
Wiedereinbettung der Märkte

Multi-Stakeholder-Initiativen: Voraussetzungen 
für Stromeinspeisungen aus Desertec-Projekten 
schaffen
Viele Lösungen, die von Multi­Stakeholder­Initiativen 
hervorgebracht werden und potenziell auch im großen 
Maßstab sehr wirkmächtig sein können, können sich 

trotz positiver sozialer Resonanz nicht durchsetzen 
(Kap. 4.5.1). Gründe hierfür sind, dass die unterstützten 
Lösungen nicht zu den etablierten politischen und wirt­
schaftlichen Rahmenbedingungen passen, die Zusam­
menschlüsse oft auf Barrieren stoßen und sich bietende 
Gelegenheiten nicht genutzt werden können. Politik 
sollte sich die Förderung der von den Zusammenschlüs­
sen generierten Innovationen zur Aufgabe machen, wenn 
sie diese als relevant bewertet hat. Die Förderung sollte 
auf die Änderung der jeweiligen Rahmenbedingungen 
und der damit verknüpften unerwünschten Pfadabhän­
gigkeiten, Blockaden und institutionellen Routinen abzie­
len, die einer Ausbreitung der Innovationen im Weg ste­
hen. 

Im Folgenden werden für den Fall Desertec die not­
wendigen Rahmenbedingungen benannt. Der WBGU hat 
sich bereits mehrfach für eine konsequente Förderung 
erneuerbarer Energien und den Ausbau eines gemein­
samen europäischen Energiesystems (WBGU, 2011, 
2012, 2013), inklusive der Einbindung Nord afrikas in 
dieses Energiesystem, ausgesprochen (WBGU, 2003a, 
2011). Zur weiteren Steigerung des Anteils von Strom 
aus erneuerbaren Energien in Europa bedarf es des Auf­
baus der entsprechenden Infrastruktur (etwa grenzüber­
schreitende Stromnetze und Speicher), des freien Zugangs 
zu Netzen sowie einer Fortschreibung staatlicher Maß­
nahmen zur Förderung erneuerbarer Energiequellen. Der 
WBGU hat in diesem Zusammenhang auf EU­Ebene eine 
Stärkung der Klimapolitik, die Verwirklichung des Ener­
giebinnenmarktes, die Entwicklung einer europaweiten, 
unionsbasierten Energiestrategie sowie eine Harmonisie­
rung der Fördersysteme empfohlen. Die Integration von 
Strom aus den Wüsten Nordafrikas setzt die Einrichtung 
entsprechender Schnittstellen in der Infrastruktur sowie 
die Schaffung der rechtlichen und regulatorischen Grund­
lagen voraus. Der WBGU hat auch empfohlen, die Inte­
gration Nordafrikas in ein europäisches Fördersystem für 
erneuerbare Energien zu prüfen. 

Gleichzeitig müssen in den Ländern mit ariden Gebie­
ten und Wüsten die Voraussetzungen für Produktion 
und Nutzung von Desertec­Strom geschaffen werden. 
Dies betrifft sowohl technologische und infrastruktu­
relle Aspekte als auch den Aufbau entsprechender tech­
nischer und administrativer Kapazitäten (Vidican et 
al., 2014). Nach Auswahl entsprechender Regionen in 
Nord afrika und im Nahen Osten könnte dies im Rahmen 
einer internationalen Energiepolitik oder spezieller Part­
nerschaften zwischen EU­ und Nachbarländern gesche­
hen. Der Entwicklungszusammenarbeit kommt hierbei 
eine herausragende Bedeutung zu. Die aktuell seitens 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammen­
arbeit und Entwicklung angedachte Energiepartnerschaft 
mit Nord afrika und der MENA­Region wäre ein Schritt 
in diese Richtung. 

Auch der Club der Energiewendestaaten könnte sich 
verstärkt der Desertec­Vision annehmen und gemeinsam 
daran arbeiten, die notwendigen Rahmenbedingungen 
zu schaffen und den Aufbau von  Infrastrukturen (z.  B. 
Hochspannungsgleichstromübertragung) zu fördern. 
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Unterstützung eines nachhaltigen öffentlichen 
Beschaffungswesens
Der WBGU empfiehlt zu prüfen, welche Bereiche des 
öffentlichen Sektors sich besonders für eine nachhal­
tige öffentliche Beschaffung eignen. Dazu sollten die 
gesetzlichen Grundlagen geprüft und ggf. unter Anwen­
dung von Nachhaltigkeitskriterien erweitert werden. 
Des Weiteren sollten die Bereiche identifiziert werden, 
in denen eine nachhaltige Beschaffungsstrategie auch 
zu Zusatznutzen, z.  B. Einsparung von Energiekosten, 
führen können. Schließlich plädiert der WBGU dafür 
öffentliche Beschaffung gezielt und verstärkt zur För­
derung von Nachhaltigkeits­, Umwelt­ und Klimazielen 
einzusetzen (Kap. 4.5.2).

Energiegenossenschaften
Die Förderung von Genossenschaften für erneuerbare 
Energien (Kap. 4.5.3) sollte verstärkt als Instrument der 
Entwicklungszusammenarbeit aufgenommen werden. 
Es ergeben sich positive Synergien: Zum einen entsteht 
durch eine Beteiligung an einer Energiegenossenschaft 
eine Verantwortungsübernahme (ownership) durch 
die Genossen, zum anderen können Off­grid­Anlagen, 
gerade im ländlichen Raum Fortschritte für eine nach­
haltige und kostengünstige Stromversorgung bringen.

Rahmenbedingungen für klimaverträgliche 
Innovationen in der Privatwirtschaft verbessern 
Der Staat kann durch Rahmensetzungen und Politiken 
in unterschiedlichen Politikfeldern Märkte im Gemein­
wohlinteresse einbetten (Kap. 4.5.4). Hierzu zählt 
sowohl die gesetzliche Ausgestaltung neuer Märkte als 
auch der Einsatz ordnungsrechtlicher und marktlicher 
Instrumente in der Arbeitsmarkt­, Umwelt­, Energie­ 
und Wirtschaftspolitik. Darüber hinaus kann er durch 
Technologie­ und Innovationspolitik technologische und 
soziale Innovationen in der Privatwirtschaft beschleuni­
gen, sodass der Strukturwandel zu einer umweltverträg­
lichen Wirtschaft forciert wird (WBGU, 2011, 2012).

Der WBGU regt an, dass sich Handwerks­ und Han­
delskammern sowie Unternehmens­ und Branchenver­
bände intensiver mit innovativen Bilanzierungsinstru­
menten für eine starke nachhaltige Entwicklung, wie 
z.  B. der Gemeinwohl­Ökonomie, auseinandersetzen, 
diese weiterentwickeln und deren Anwendungsmög­
lichkeiten prüfen.

4 .8
Kernbotschaften

 > Der bestehende Multilateralismus ist an seine Grenze 
geraten. Die Klimaverhandlungen in Paris sollten 
einen Paradigmenwechsel auf vier Ebenen unterstüt­
zen: (1) die Entwicklung zu einem modularen Multi­
lateralismus, (2) einen Paradigmenwechsel im kultu­
rellen System, das die Übernahme von Verantwor­
tung neu in der Gesellschaft organisiert, (3) einen 
normativen und kognitiven Paradigmenwechsel und 

(4) einen Paradigmenwechsel im ökonomischen Sys­
tem, der Märkte gesellschaftlich neu einbettet. Diese 
vier Paradigmenwechsel werden aktuell durch unter­
schiedliche Akteure, Akteursgruppen und  Arenen 
vorangetrieben. Ihr Zusammenspiel schafft eine neue 
Dynamik für die vollständige Dekarbonisierung bis 
spätestens zum Jahr 2070.

 > Klimaschutz wird mit unterschiedlichen Instrumen­
ten in diversen Laboratorien erprobt, deren jeweilige 
Hebelwirkung dadurch verstärkt wird. 

 > Es gibt eine Vielzahl an Beispielen auf allen Ebenen 
(Staaten, Städte, soziale Bewegungen, die Privatwirt­
schaft oder Individuen bilden Clubs, Genossenschaf­
ten oder Netzwerke mit transformativem Potenzial) 
mit diversen Instrumenten (Clubgüter, Selbstver­
pflichtung, Erfahrungsaustausch, Demonstrations­
projekte, Kompetenzbildung, capacity building, Pro­
blembewusstsein).

 > Das Zusammenwirken aller Akteure im Bewusstsein 
des Handelns anderer stärkt das Gefühl der Selbst­
wirksamkeit.

 > Staaten können dies nicht nur durch finanzielle 
Anreize und gesetzliche Vorgaben fördern, sondern 
auch durch die Unterstützung und Schaffung von 
Experimentierräumen und Reallaboren.

 > Zusammen genommen stellt dies staatliche Akteure 
im internationalen Verhandlungssystem unter Legiti­
mationsdruck, verschafft ihnen aber auch Hand­
lungsspielräume im Verhandlungsprozess.
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5 .1
Transformationsforschung und transformative 
Forschung

Die Menschheitsherausforderung Klimawandel stellt 
auch besondere Anforderungen an die Leistungen des 
Wissenschafts­ und Forschungssystems: Die für die Ein­
grenzung des anthropogenen Klimawandels notwen­
digen Wissensbestände reichen von den naturwissen­
schaftlichen Zusammenhängen des Erdsystems über 
die technischen Optionen zur Vermeidung des Klima­
wandels sowie ihrer ökonomischen Folgen bis hin zum 
 Wissen über neue Formen der Klima­Governance; große 
Teile dieses Wissens wurden vom IPCC zusammengetra­
gen. 

Es gibt eine Vielzahl offener Forschungsfragen in 
jedem dieser Felder und auch die Integration der unter­
schiedlichen Wissensbestände stellt Herausforderungen 
an die institutionelle Weiterentwicklung des Wissen­
schaftssystems. Der WBGU hat in seinem Gutachten 
„Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“ 
(WBGU, 2011) die Anforderungen an eine solche, Trans­
formationsprozesse begleitende inter­ und transdiszipli­
näre Forschung thematisiert. Die Begrenzung des Klima­
wandels ist einer der wichtigsten Anwendungsfälle für 
diese Forschung. Dabei kommt der Wissenschaft neben 
ihrer Beobachterrolle auch eine wichtige Rolle als Kata­
lysator für eine breite zivilgesellschaftliche Bewegung 
für den Klimaschutz zu, wie sie im vorliegenden Gut­
achten thematisiert wird (Kap. 4).

Für die mit der Herausforderung Klimawandel auf­
kommenden besonderen Anforderungen an das Wissen­
schafts­ und Forschungssystem hat der WBGU in seinem 
Transformationsgutachten das Begriffspaar „Transfor­
mationsforschung“ (Tf) und „transformative Forschung“ 
(tF) geprägt (WBGU, 2011). 

5 .1 .1 
Transformationsforschung 

„Transformationsforschung“ (Tf) wendet sich dabei 
„gezielt der bevorstehenden Gestaltungsaufgabe der 
Transformation zu. Hier werden Übergangsprozesse 
exploriert, um Aussagen über Faktoren und kausale 
Relationen in Transformationsprozessen zu  treffen. 

Historische Beispiele können hier die Grundlage lie­
fern, um beobachtete transformative Momente zu 
 analysieren“ (WBGU, 2011:  23). 

Die Ausgestaltung und Weiterentwicklung des 
geplanten Pariser Klimaabkommens (Kap. 3) sowie die 
Entwicklung neuer Governance­Mechanismen für eine 
effektive Klimapolitik von unten (Kap. 4) ist in hohem 
Maße auf eine solche Transformationsforschung ange­
wiesen. 

Die Klimaherausforderung erweist sich dabei für das 
Verständnis komplexer globaler Transformationspro­
zesse als eine Schlüsseldebatte. Es wird in der Diskussion 
deutlich, dass nur durch das Zusammenspiel von mora­
lischen, institutionellen, ökonomischen und technolo­
gischen Prozessen erfolgreiche Veränderungen angesto­
ßen werden können, da konventionelle, rein disziplinäre 
wie z.  B. klassisch ökonomische Erklärungsmuster, nicht 
ausreichen, um bestehende Blockaden zu überwinden. 

Transformationsforschung zielt daher letztlich darauf, 
die „Transformative Literacy“ sowohl im Wissenschafts­
system als auch bei Transformationsakteuren zu erhö­
hen. „Transformative Literacy“ bezeichnet die Fähigkeit, 
Informationen über gesellschaftliche Veränderungspro­
zesse zu verstehen und eigenes Handeln in diese Prozesse 
einzubringen. Eine solche Kompetenz hat eine techno­
logische, ökonomische, institutionelle und  kulturelle 
Dimension (Schneidewind, 2013b). Transformationsfor­
schung steht für eine neue Dimension interdisziplinären 
Zusammenspiels bei der Generierung von Wissen. Eine 
solche Form der Interdisziplinarität, die naturwissen­
schaftlich­technisches Wissen über das Erdsystem mit 
ökonomischen, institutionellen, sozial­ und kulturwis­
senschaftlichen Aspekten der Transformation verbindet, 
findet heute im Wissenschaftssystem nur wenige insti­
tutionalisierte Orte. 

In seinem Transformationsgutachten hat der WBGU 
daher schon umfassende institutionelle Reformvor­
schläge für das deutsche Wissenschaftssys tem vorge­
legt (WBGU, 2011): Diese reichen von der Einrichtung 
eines Forschungsfeldes „Transformationsforschung“, 
das „Transformationsprozesse und die gesellschaftlichen 
Voraussetzungen im Rahmen planetarischer Leitplanken 
untersucht“ bis hin zur Einrichtung einer „Bundesuni­
versität, die schwerpunktmäßig Forschung und Bildung 
für die Transformation zur Nachhaltigkeit vorantreibt. 
An dieser sollte inter­ und transdisziplinär geforscht und 
gelehrt werden.“ Im Kontext des vorliegenden Gutach­
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tens bestätigt der WBGU die Relevanz und Aktualität 
seiner damaligen  Analyse und Empfehlungen. 

5 .1 .2  
Transformative Forschung und  
Wissenskoproduktion 

Transformative Forschung (tF) bezeichnet laut WBGU 
(2011) „diejenige Forschung, welche die Transformation 
konkret befördert. Die transformative Forschung unter­
stützt Umbauprozesse durch spezifische Innovationen 
in den relevanten Sektoren. Sie schließt z.  B. Konsum­
forschung ein, die zur Entwicklung neuer Geschäftsmo­
delle wie der gemeinsamen Nutzung von ressourcenin­
tensiven Infrastrukturen benötigt wird, sowie Forschung 
zu technischen Neuerungen wie Effizienztechnologien. 
Dabei kann transformative Forschung größere Wirkung 
entfalten, wenn die Entwicklungsaktivitäten für klima­
verträgliche Innovationen ab einem bestimmten Ent­
wicklungsstadium in einen systemischen Kontext einge­
bettet werden, ihre Wirkungen auf Klima und Nachhal­
tigkeit geprüft und die Bedingungen für transformative 
Wirkung reflektiert werden.“

Transformative Forschung weist über die interdis­
ziplinäre Zusammenarbeit wissenschaftlicher Diszipli­
nen hinaus. Sie ist „transdisziplinär“. Damit ist eine For­
schung gemeint, die neben dem im Wissenschaftssystem 
gewonnenen Wissen auch ex­ und implizite Wissensbe­
stände von Akteuren der Transformation einbezieht. 
Gerade für die konkrete Gestaltung von Transforma­
tionsprozessen ist dies von essenzieller Bedeutung. In 
der transformativen Forschung gewinnt die „co­produc­
tion“ (ICSU, 2013) von Wissen eine zentrale Bedeutung. 
Damit ist gemeint, dass Wissenschaftlerinnen und Wis­
senschaftler zusammen mit Praktikerinnen und Prakti­
kern in Transformationsprozessen Wissen schaffen, um 
solche Prozesse konkret zu gestalten.

Die im vorliegenden Sondergutachten beschriebene 
„Weltbürgerbewegung“ für eine umfassende Transfor­
mation zur klimaverträglichen Gesellschaft ist in hohem 
Maße auf die Koproduktion von Wissen angewiesen: 
Auch durch wissenschaftlich begleitetes Experimentie­
ren werden sich in den kommenden Jahren geeignete 
Strategien und Formen des Zusammenspiels zwischen 
Wissenschaft und Zivilgesellschaft herauskristallisie­
ren, die den skizzierten Transformationsprozess (WBGU, 
2011) befördern. Eine in dieser Form eingebettete trans­
formative Wissenschaft wird damit selbst zu einem kata­
lytischen Element der im Gutachten skizzierten zivilge­
sellschaftlichen Bewegung.

Neben der bei einer transformativen Forschung 
bedeutenden Entwicklung technologischer Lösungen, 
gewinnt gerade im Kontext der Herausforderung des 
Klimawandels das Kodesign von Forschungsagenden 
und die Koproduktion von sozialen Innovationen für 
Transformationsprozesse an Bedeutung. 

5 .1 .3 
Institutionelle Impulse

Die Umsetzung einer transformativen Forschung ist 
ebenfalls auf vielfältige institutionelle Änderungen 
im Wissenschaftssystem angewiesen. Diese werden 
unter Stichworten wie „Transformative Wissenschaft“ 
( Schneidewind und Singer­Brodowski, 2013), „co­
design“ und „co­production“ (ICSU, 2013) oder „citizen 
science“ (Finke, 2014) intensiv diskutiert. 

Neben den schon im Gutachten „Gesellschaftsvertrag 
für eine Große Transformation“ (WBGU, 2011) disku­
tierten institutionellen Vorschlägen spielen hierbei auch 
neue Formen von Forschungsinfrastrukturen eine wich­
tige Rolle. Im vorliegenden Gutachten werden sie unter 
dem Stichwort der „Reallabore“ diskutiert (Kap. 4.4.1). 
Transition Towns, Divestitionskampagnen oder Ener­
giegenossenschaften sind potenzielle Reallabore, wenn 
es gelingt, das Wissen unterschiedlicher wissenschaft­
licher Disziplinen mit dem konkreten Ziel­ und Trans­
formationswissen von Akteuren zu bündeln, um kon­
krete Transformationsprozesse anzustoßen und in einem 
reflexiven Prozess kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

Durch die geplante Strukturierung der Nachhaltig­
keitsforschung entlang von drei integrierten Haupt­
linien „Urbaner Wandel“, „Transformation des Energie­
systems“ und „Nachhaltiges Wirtschaften“ schafft das 
Bundesforschungsministerium (BMBF) eine geeignete 
Rahmung für integrierte Ansätze einer Transformations­ 
und transformativen Forschung. 

Die folgenden Empfehlungen greifen grundlagen­
orientierte Forschungsfragen zu den in Kapitel 1 the­
matisierten inhaltlichen Feldern auf (Kasten 5.2­1). Sie 
ergänzen die Empfehlungen zur institutionellen Weiter­
entwicklung des Wissenschaftssystems und zur metho­
dischen Vorgehensweise. 

Aus Sicht des WBGU sind das Klimasystem und 
die Rolle anthropogener Treibhausgase ausreichend 
erforscht, um sofortigen globalen Klimaschutz zu recht­
fertigen. Weitere Grundlagenforschung zum Klimawan­
del ist trotzdem unerlässlich um beispielsweise die Pro­
gnosefähigkeit von Modellen zu verbessern, was letzt­
endlich Unsicherheit reduziert und damit auch die 
Gestaltung der Transformation zu einer klimafreund­
lichen Gesellschaft erleichtert. 

In diesem Kapitel wird nicht detailliert auf erforder­
liche Grundlagenforschung zum Klimasystem und zum 
Klimawandel eingegangen; vielmehr wird im  Hinblick 
darauf im Kasten 5.1–1 exemplarisch auf die ent­
sprechenden Forschungsempfehlungen des 5. IPCC­ 
Sachstandsberichts verwiesen. 

Die folgenden Empfehlungen sind in erster Linie 
im Sinne transformativer Forschung zu verstehen und 
 sollen die Transformation zu einer klimaverträglichen, 
nachhaltigen Gesellschaft unterstützen. Die  Auswahl 
folgt den Schwerpunkten und Botschaften dieses 
 Sondergutachtens.
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5 .2
Global Governance für die Transformation zur 
 klimaverträglichen Gesellschaft

Im folgenden Unterkapitel spricht der WBGU 
 Forschungsempfehlungen zur Gestaltung und zur 
Umsetzung des geplanten Pariser Klimaabkommens aus. 
Sie beginnen mit grundlagenorienterter Forschung zu 
 Global Governance, die Aufschluss über Möglichkeiten 
und Grenzen der Rolle von Global Governance im Rah­
men der Transformation zu einer klimaverträglichen, 
nachhaltigen Gesellschaft geben soll. Daran schließen 
sich Forschungsfragen an, die die konkrete Ausgestal­
tung des Pariser Klimaabkommens 2015 unterstüt­
zen sollen. Gleichfalls relevant für das Abkommen sind 
Untersuchungen zur Integration disziplinären Wissens, 
um Politik auf Basis von integrierter Forschung zu bera­
ten und dadurch wissensbasierte politische Entschei­
dungen zu befördern. Ebenfalls werden Forschungs­
empfehlungen zur Bewertung ausgewählter Großtech­
nologien formuliert, deren Einsatz aktuell kontrovers 
diskutiert wird. 

5 .2 .1  
Governance- und Gerechtigkeitsfragen

Durch den zunehmenden Einfluss menschlicher Akti­
vitäten auf das Erdsystem ergeben sich fundamentale, 
ethisch­normative Fragen sowie ein Bedarf an Ver­
antwortungs­ und Gerechtigkeitstheorien. Sie betref­
fen die Rolle der Menschheit in Bezug auf die Zukunft 
des Erdsystems, den Erhalt globaler Kollektivgüter wie 
die Atmosphäre, sowie globale Verteilungsgerechtigkeit 
(WBGU, 2013).

 > Klimagerechtigkeit: Es sollte Forschung gefördert 
werden, die sich mit Klimagerechtigkeit befasst. Dazu 
gehört insbesondere die Frage, wie die Ursachen und 
Folgen des Klimawandels aus einer Gerechtigkeits­
perspektive zu beurteilen sind – insbesondere mit 
Blick auf die relevante Lastenverteilung zwischen 
verschiedenen Ländern und Individuen – und welche 
Rolle dabei normative Konzepte wie Verantwortung, 
Menschenrechte und Gleichheit spielen. 

Globale Probleme wie der Klimawandel können nur durch 
globale Kooperation und Global Governance gelöst wer­
den (WBGU, 2014). Einer interdisziplinären Governance­
Forschung kommt die Aufgabe zu, sich mit grundle­
genden Voraussetzungen für Global Governance und ihrer 
 konkreten Gestaltung zu befassen.

Kasten 5 .1-1

Grundlagenforschung zum Klimawandel 

Auszüge aus IPCC (2013a)
Die wichtigsten gegenwärtigen Lücken und Unsicherheiten im 
Verständnis des Klimasystems und der Fähigkeit der Wissen­
schaft, natürliche und anthropogene Einflüsse zu beschreiben 
und in die Zukunft zu projizieren, werden am Ende der tech­
nischen Zusammenfassung der Arbeitsgruppe I des 5. IPCC­
Sachstandsberichts diskutiert (Stocker et al., 2013). Schwer­
punkte werden auf Beobachtungen, auf Antriebe des Klima­
wandels, auf das Verständnis des Klimasystems und seiner 
jüngsten Änderungen und auf Projektionen der globalen und 
regionalen Klimaänderungen gelegt. Die aus Sicht des WBGU 
dringlich sten sind hier genannt.

 > Beobachtungen: Große Unsicherheiten in den Beobach­
tungen sind mit den Wolken verbunden, insbesondere 
bezüglich ihrer Variabilität und Trends auf globaler Skala, 
und damit ihrer Wirkung auf den Strahlungshaushalt und 
die Niederschlagsrate. Weitere Datenlücken betreffen die 
langfristigen Trends in der Stärke der tropischen Zyklone, 
die Tiefenzirkulation im Ozean und seine Temperatur unter­
halb 2.000 m, die Meereisdicke, insbesondere in der Ant­
arktis, und die Massenbilanz der Gebirgsgletscher und bei­
der Eisschilde (Antarktis und Grönland). 

 > Antriebe des Klimawandels: Unsicherheiten beziehen sich in 
diesem Bereich insbesondere auf die Wechselwirkung zwi­
schen den Aerosolen und den Wolken und damit auf die 
Strahlungsbilanz. Das Wolkenfeedback wird als positiv ein­
geschätzt, ist aber quantitativ nicht gut bekannt. Dies gilt 
auch für die Rückkopplung zwischen dem Klima und dem 
Kohlenstoffkreislauf.

 > Verständnis des Klimasystems und seiner jüngsten Ände-
rungen: Lücken bestehen im Wesentlichen im Verständ­

nis der Prozesse, die mit dem Wasserkreislauf, den Wolken 
und der Massenbilanz der Eisschilde verknüpft sind. Ebenso 
lückenhaft ist das Wissen über langfristige Änderungen der 
Extremereignisse, inklusive der Zyklone in den Tropen und 
der Sturmtiefs in mittleren Breiten.

 > Projektionen der globalen und regionalen Klimaänderungen: 
Projektionen der Klimavariationen mit Erdsystemmodellen 
zeigen Unsicherheiten insbesondere in der Simulation des 
Wasserkreislaufs und des Kohlenstoffkreislaufs. Eines der 
größten Probleme ist aber die Regionalisierung der Klima­
projektionen. Nur regionale Klimainformationen sind für 
politische und andere Entscheidungsträger und als Infor­
mation für den Bürger von Nutzen. Für diese Regionalisie­
rung reicht es nicht, die Auflösung der Modelle zu verfei­
nern, sondern es sollte auch die Parametrisierung der Pro­
zesse überdacht werden, die nicht aufgelöst werden.

Anregungen aus der deutschen Wissenschaft
Die Diskussion des WBGU mit deutschen Klimawissenschaft­
lern im Mai 2014 brachte die folgenden wesentlichen Empfeh­
lungen hervor: Dringend erforderlich sind Erhalt und Ausbau 
der globalen und regionalen Klimabeobachtungssysteme für 
verschiedene Zeitskalen, ein besseres Verständnis der Unsi­
cherheiten in der Klimasensitivität und der Trends in den 
 Extremwerten, Optimierung der gekoppelten Erdsystemmo­
delle und Fokussierung auf regionale Aspekte der simulierten 
Klimaänderungen sowie Verbesserungen im Zugang und in der 
Verfügbarkeit von Klimadaten.

Der Austausch und der Zugang zu Daten sollte erleichtert 
werden. Dies betrifft den Erhalt historischer Daten, den Auf­
bau internationaler Datenbanken und den Zugang zu Daten 
nationaler Behörden. International sollte durch Vereinbarun­
gen sichergestellt werden, dass Daten aus öffentlich finanzier­
ter Forschung auch öffentlich zugänglich sind.
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 > Zukünftige Governance: Forschung sollte die Rolle 
von Global Governance und globaler Kooperation in 
historischen Transformations­ und Umbruchprozes­
sen analysieren, um Einsichten aus der Vergangenheit 
für die Zukunftsgestaltung zu nutzen. Auch sollte 
erforscht werden, ob und in welcher Form Global 
Governance die Gestaltung zukünftiger Entwick­
lungspfade zur Klimaverträglichkeit und Nachhaltig­
keit unterstützen kann. Gleichzeitig ist eine ver­
stärkte Zusammenarbeit zwischen sozial­ und rechts­
wissenschaftlicher Global Governance­Forschung 
und den Natur­ und Technikwissenschaften erforder­
lich, um auf Basis eines besseren Verständnisses der 
Interaktion der ökologischen, sozioökonomischen 

und technischen Systeme entsprechende Gover­
nance­Muster zu entwickeln (WBGU, 2011). 

 > Grundlagen der Kooperation: Nach wie vor sind 
grundsätzliche Fragen zu menschlicher Kooperati­
onsbereitschaft als Voraussetzung für Global Gover­
nance nur ansatzweise geklärt. Unbeantwortet ist die 
Frage, ob die intra­ und intergesellschaftliche bzw. 
intra­ und interkulturelle Kooperationsfähigkeit des 
Menschen natürlichen Grenzen unterliegt, oder ob 
der Mensch globale Wir­Identitäten entwickeln kann. 
Dazu gehört auch die Suche nach eventuellen kogni­
tiven Komplexitätsgrenzen (cognitive boundaries), 
die Menschen und menschliche Gesellschaften mög­
licherweise überfordern, und wie diese gegebenen­

Kasten 5 .2-1

Ausgewählte, vom IPCC identifizierte 
Wissenslücken zu Klimawandel – Auswirkungen, 
Anpassung und Verwundbarkeit 

Aus den zahlreichen vom IPCC identifizierten Wissenslücken 
(gaps of knowledge) zu Auswirkungen, Anpassung und Ver­
wundbarkeit gegenüber Klimaänderungen (Arbeitsgruppe II; 
IPCC, 2014a; es werden im Folgenden die Kapitel unter dem 
Namen der jeweiligen Leitautoren zitiert) werden in diesem 
Kasten jene hervorgehoben, die dem WBGU im Kontext dieses 
Gutachtens als besonders relevant erscheinen (Kap. 1.7). Zu 
den Auswahlkriterien gehören: Dringlichkeit, Schadenspoten­
zial für Umwelt und Gesellschaft, Bezüge zur Transformation 
zur klimaverträglichen Gesellschaft und zur Debatte über pla­
netarische Leitplanken sowie Forschungsthemen, die Hand­
lungs­ und Lösungsoptionen zum Gegenstand haben.

Nahrungsproduktion
Der qualitativen und quantitativen Variabilität der Ernteerträ­
ge durch Klimawandel sollte mehr Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. Es fehlen Untersuchungen zu systemischen und trans­
formativen Anpassungsoptionen für die Landwirtschaft (Por­
ter et al., 2014). Die Forschung zum Einfluss des Klimawandels 
auf die Nahrungsproduktion sollte auch andere klimawandel­
relevante Aspekte wie Nahrungsverarbeitung, ­verteilung, 
­konsum sowie Zugang zu Nahrung thematisieren. 

Wasserdargebot 
Es besteht Wissensbedarf zu den Anpassungskosten eines kli­
mawandelbedingten veränderten Wasserdargebots, wie etwa 
Dürren oder Überschwemmungen. Es besteht weiterhin Bedarf 
an einer besseren räumlichen Auflösung regionaler Klima­
modelle, da Wassermanagement und Anpassungsmaßnahmen 
auf der Ebene von Wassereinzugsgebieten umgesetzt werden. 
Hydrologische Modelle oder die Land­surface­Komponenten 
von Klimamodellen sollten mit Daten zum Wassermanagement 
gekoppelt werden. Die Effekte einer kombinierten Nutzung 
von Oberflächen­ und Grundwasservorräten müssen besser 
verstanden werden. Forschungsbedarf besteht insbesondere 
für Regionen, wo mit verstärktem Rückgriff auf Grundwasser­
ressourcen zu rechnen ist. Es besteht Forschungsbedarf über 
den Einfluss des Klimawandels auf Wasserqualität und Ver­
wundbarkeit sowie zu Anpassungsmöglichkeiten insbesondere 
in Entwicklungsländern (Jiménez Cisneros et al., 2014).

Städtische Verdichtungsräume
Es besteht unzureichendes Verständnis von der Verwund­
barkeit von Stadtbewohnern, städtischen Unternehmen und 
Stadtkernen gegenüber Klimaänderungen und den Interde­

pendenzen zwischen Systemen, über die Krisenanfälligkeit des 
Gebäudebestandes gegenüber Klimaänderungen und entspre­
chender Anpassungsoptionen und über die Anpassungspoten­
ziale von Städten, den damit verbundenen Kosten sowie den 
Grenzen der Anpassung (Revi et al., 2014).

Gesundheit
Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gesundheit 
zählt zu den wenig erforschten Risiken. Generell besteht For­
schungsbedarf zum Ausmaß und zum Charakter klimawandel­
bedingter Gesundheitsrisiken, zur Wirksamkeit von Maßnah­
men zum Gesundheitsschutz, zu den Gesundheitswirkungen 
sektoraler Anpassungs­ und Vermeidungsmaßnahmen, zur 
Verbesserung von Systemen zur Entscheidungsfindung und 
Überwachung sowie zum Finanzierungsbedarf von Gesund­
heitsmaßnahmen. Langfristig besteht großer Forschungsbe­
darf zu den gesundheitlichen Auswirkungen einer erhöhten 
globalen Mitteltemperatur um mehr als 4  °C (Smith et al., 
2014a). 

Ökosysteme und biologische Vielfalt
Für ein möglichst geschlossenes Bild der Klimawirkungen auf 
Ökosysteme und biologische Vielfalt sowie ihrer Bedeutung 
für die Gesellschaft sollte vor allem an folgenden Punkten 
geforscht werden (Scholes et al., 2014; Wong et al., 2014; 
Pörtner et al., 2014):

Umfassendes, langfristiges Monitoring ist Voraussetzung 
für die Klimawirkungsforschung von Ökosystemen und bio­
logischer Vielfalt. Die Wirkungen der Geschwindigkeit des 
 Klimawandels und von Extremereignissen auf Organismen 
sollten mehr Aufmerksamkeit erfahren. Dies gilt auch für die 
Interaktion der Treiber des Globalen Wandels (z.  B. CO2­Kon­
zentration, troposphärisches Ozon). 

Das Wissen über die Interaktionen unterschiedlicher Arten 
in Bezug auf ihre Phänologie und Migrationsgeschwindigkeit 
ist unvollständig. Um das Upscaling physiologischer Untersu­
chungen einzelner Arten auf die Ebene der Ökosystem dynamik 
zu verbessern, sollte das Verständnis von Ökosystemstruktur 
und ­funktion gefördert werden. 

Ein besseres Verständnis der Klimasensitivität von Öko­
systemen setzt den Umgang mit Komplexität in Ökosystemen 
voraus; dies betrifft insbesondere Kipppunkte und die Rück­
kopplungen zwischen Klimawandel und Ökosystemen. 

Modelle sollten künftige Interaktionen zwischen natür­
lichen und gesellschaftlichen Systemen besser abbilden und 
bessere Vorhersagen von Ökosystemreaktionen und Anpas­
sungsfähigkeit, einschließlich der evolutionären Anpassung 
von Arten, ermöglichen. 

Die ökonomische Bewertung der Verluste von Ökosystem­
leistungen und biologischer Vielfalt durch Klimawandel sollte 
verbessert werden.
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falls transzendiert werden können. Aus wissenschaft­
licher Perspektive ist auch offen, ob menschliche 
Gesellschaften die enorme Komplexität einer globali­
sierten Weltwirtschaft gestalten und Stabilität, 
Sicherheit, Wohlstand und Fairness in einer eng ver­
netzten Weltgesellschaft in den Grenzen des Erdsys­
tems organisieren können (WBGU, 2011).

5 .2 .2 
Gestaltung des Pariser Klimaprotokolls

Der WBGU empfiehlt ein Pariser Klimaprotokoll (Kap. 3) 
und zeigt mögliche Interaktionen zwischen staatli­
chem Multilateralismus und zivilgesellschaftlichen 
Akteuren (Kap. 4). Insbesondere die Frage nach Mög­
lichkeiten einer produktiven und zielführenden Inter­
aktion zwischen Staaten, Nichtregierungsorganisati­
onen (NRO) und anderen Akteuren der Weltzivilgesell­
schaft, etwa Städte netzwerken, bedarf weiterer For­
schung (Kasten 5.2­2).

Wie kann erreicht werden, dass die multilaterale 
Ebene Aktivitäten anderer Akteure, die sich auf einem 
effektiveren Dekarbonisierungspfad befinden, nicht 
bremst, sondern fördert? Wie kann die Dekarbonisie­
rung auf den genannten Akteursebenen in politischer 
und rechtlicher Hinsicht verknüpft werden? Wie können 
zivilgesellschaftliche Akteure dazu beitragen,  Blockaden 
des Multilateralismus aufzulösen? 

Neben der Forderung, dass die 2  °C­Leitplanke und 
das Nullziel  – also das globale Langfristziel, die CO2­
Emissionen aus fossilen Energieträgern bis spätestens 
2070 weltweit auf Null abzusenken – verbindlich im 
Pariser Protokoll verankert werden sollen, sollen ins­
besondere alle Verpflichtungen, welche die Vertrags­
staaten zur UNFCCC nach dem Pledge­and­Review­Ver­
fahren eingehen, über die Weltzivilgesellschaft kontrol­
liert werden können (Kap. 3.1). Transparenz von Infor­
mationen, das Recht, diese Informationen einzusehen, 
die Beteiligung von Verbänden bzw. NRO und die Mög­

lichkeit von Verbänden bzw. NRO, die durch das Abkom­
men geschaffenen Verpflichtungen als „Sachwalter des 
Klimaschutzes“ einzuklagen, würden auf der UNFCCC­
Ebene ein Novum darstellen. Die Übertragung dieser 
bislang nur von den Vertragsstaaten der Aarhus­Kon­
vention erprobten Rechte auf die UNFCCC­Ebene sollte 
fortlaufend wissenschaftlich analysiert werden. 

Aus Sicht des WBGU sollte sich das Pariser Protokoll 
mit den drei Bereichen Klimaschutz, Anpassung sowie 
Umgang mit Schäden und Verlusten befassen (Kap. 3.1). 
Insbesondere Fragen zum letztgenannten Bereich wer­
den erst seit dem Jahr 2013 in der UNFCCC mit dem 
Warschau­Mechanismus zu Verlusten und Schäden 
(Loss and Damages) behandelt. Dieser begrüßenswerte 
Schritt muss durch weitere Forschung befördert werden: 
Wie findet man trotz der Schwierigkeiten, die Verursa­
chung des Klimawandels einzelnen Akteuren nachzu­
weisen, eine Lösung für die Kompensation von Geschä­
digten, wenn faktisch Schäden durch den Klimawan­
del eintreten? Zusätzlich werden im WBGU­Vorschlag 
zum Pariser Klimaprotokoll Instrumente zum Technolo­
gietransfer, zur Finanzierung und zu flexiblen Mecha­
nismen fortentwickelt und z.  T. neu entworfen. Auch in 
deren Rahmen bleiben Forschungsfragen offen, die im 
Folgenden näher erläutert werden.

 > Einbeziehung wissenschaftlicher Expertise: Klima­
schutz­, Anpassungs­ und Kompensationsmaßnah­
men bedürfen einer fortlaufenden wissenschaftlichen 
Fundierung. Für den Klimaschutz sind wissenschaft­
liche Daten und wissenschaftliches Fachwissen von 
herausragendem Wert. Es bedarf – im Hinblick dar­
auf, dass der IPCC zwar faktisch, aber nicht verbind­
lich in die UNFCCC­Prozesse einbezogen wird – der 
(Fort­)Entwicklung eines Modells, wie diese und 
andere wissenschaftliche Daten in internationale 
Politik­ und Rechtssetzungsprozesse einbezogen 
werden können. 

 > Integration von Pionierallianzen und -clubs in die 
 multilateralen Prozesse zum Klimaschutz: Aus Sicht 
des WBGU ist es für die Einhaltung der 2  °C­Leit­

Kasten 5 .2-2

Ausgewählte, vom IPCC identifizierte 
Wissenslücken zur Governance-Forschung 

Aus den zahlreichen vom IPCC identifizierten Wissenslücken 
werden in diesem Kasten jene hervorgehoben, die dem WBGU 
im Kontext der Governance als besonders relevant erscheinen 
(Arbeitsgruppe III; IPCC, 2014b; es werden im Folgenden die 
Kapitel unter dem Namen der jeweiligen Leitautoren zitiert). 
Zu den Auswahlkriterien gehören: Dringlichkeit, Schadenspo­
tenzial für Umwelt und Gesellschaft, Bezüge zur Transforma­
tion zur klimaverträglichen Gesellschaft und zur Debatte über 
planetarische Leitplanken sowie Forschungsthemen, die Hand­
lungs­ und Lösungsoptionen zum Gegenstand haben.

Wahrnehmung, Entscheidungen, Teilhabe
 > Untersuchungen kulturübergreifender Unterschiede in der 

Wahrnehmung von Klimaänderungen und Optionen zum 

Umgang damit (Kunreuther et al., 2014). 
 > Untersuchungen zur Wirksamkeit von Vermittlungsme­

thoden wie Simulationen, Spiele, und Filme zur Verbesse­
rung des öffentlichen Bewusstseins über Klimaänderungen 
( Kunreuther et al., 2014).

 > Die Weiterentwicklung regulatorischer Mechanismen (z.  B. 
Standards, Emissionshandel, Steuern) für den Klimaschutz 
würde verbessert werden durch vermehrte Ex­post­Evalu­
ationen bestehender Mechanismen unter Berücksichtigung 
der Wirksamkeit unterschiedlicher Regulierungsansätze, 
einzeln und kombiniert (Kolstad et al., 2014).

 > Es bedarf weiterer Untersuchungen zu neuen zwischen­
staatlichen und transnationalen Arrangements, einschließ­
lich „hybrider“ Ansätze, die freiwillige und verbindliche Ele­
mente enthalten (Stavins et al., 2014).

 > Das Verständnis über die Möglichkeiten zur Erzeugung von 
Zusatznutzen in der internationalen Klimaschutzkoopera­
tion und welche Ansätze hierbei erfolgversprechend sind, 
ist unvollständig (Stavins et al., 2014).
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planke notwendig und für die Klimaverhandlungen 
hilfreich, wenn sich Clubs, Allianzen, Netzwerke oder 
vielfältige weitere Akteure engagiert für den Klima­
schutz einsetzen (Kap. 4). Es besteht Forschungsbe­
darf zur Frage, wie diese Allianzen in das Pariser Pro­
tokoll politisch bzw. rechtlich, formell oder informell 
integriert werden und welche Anreize ihre Bildung 
fördern können. In diesem Zusammenhang ist eben­
falls die Frage von Bedeutung, wie ein Kulturwandel 
im Multilateralismus herbeigeführt werden kann, der 
sich von einer Orientierung am langsamsten Akteur 
abwendet und Vorreiter stärkt und ermutigt. 

 > Beteiligungs- und Klagerechte für NRO: Bislang sind 
Beteiligungs­ und Klagerechte durch die Mitglied­
staaten der Aarhus­Konvention erprobt worden. Die 
Umsetzung solcher Rechte auf der Ebene der UNFCCC 
oder anderer Umweltkonventionen bedarf fortlau­
fender Analyse.

 > Verluste und Schäden: Fragen zur Kompensation von 
Verlusten und Schäden (loss and damages), die durch 
den Klimawandel entstanden sind, haben durch den 
Warschau­Mechanismus unter dem Dach der UNFCCC 
ein neues Forum bekommen. Dieser Mechanismus 
richtet sich zunächst auf die Sammlung von Wissen, 
Daten und Best­practice­Lösungen und sollte durch 
weitere Forschung in diesem Feld unterstützt wer­
den. Das umweltvölkerrechtliche Haftungsrecht 
bedarf hier einer Fortentwicklung, denn die Anforde­
rungen an die Kausalität eines Handelns für den 
Schadenseintritt sind möglicherweise in Zeiten des 
Klimawandels nicht mehr zeitgemäß. 

 > Flexible Mechanismen im Pariser Klimaprotokoll: Der 
WBGU spricht sich im Rahmen seiner Empfehlung, 
die CO2­Emissionen aus fossilen Energieträgern mit­
tels eines internationalen Pledge­and­Review­Ver­
fahrens bis spätestens 2070 weltweit auf Null abzu­
senken, auch für die Verwendung flexibler Mechanis­
men aus. Forschungsbedarf besteht zur konkreten 
Gestaltung eines oder mehrerer Mechanismen sowie 
zu Strategien zu deren Umsetzung. Im Vordergrund 
sollten die Auswirkungen der Freiwilligkeit der 
Pledges auf das konkrete Design stehen. Die Erfah­
rungen mit den Kyoto­Mechanismen haben u.  a. 
gezeigt, dass bei den Mechanismen teils Verteilungs­ 
und externe Effekte unzureichend berücksichtigt 
werden. Es besteht umfassender Forschungsbedarf, 
wie flexible Mechanismen, neben Effizienzkriterien, 
auch externe­ und Verteilungseffekte, bzw. Gerech­
tigkeitskriterien praktikabel berücksichtigen können. 

 > Einsatz flexibler Mechanismen innerhalb von 
 Klima-Clubs und Pionierallianzen: Neben dem Einsatz 
flexibler Mechanismen im Rahmen des Pledge­and­
Review­Verfahrens sollten ebenfalls auf wissen­
schaftlicher Basis Strategien und konkrete Vorschläge 
entworfen werden, wie verschiedene flexible Mecha­
nismen, etwa in Form marktbasierter Politikinstru­
mente, im Rahmen von Clubs und Pionierallianzen 
zum Einsatz kommen könnten. 

 > Technologietransfer: Es gibt zahlreiche Untersuchun­

gen, die sich mit dem internationalen Transfer klima­
verträglicher Technologien beschäftigen. Weitgehend 
ungeklärt ist jedoch, welche spezifischen Vorausset­
zungen einzelne Länder für die Weiterentwicklung 
und dauerhafte Anwendung einzelner klimaverträg­
licher Technologien vorweisen müssen. Dazu zählen 
etwa die technologischen Fähigkeiten von Firmen, zu 
den Technologien komplementär arbeitende 
 Forschungseinrichtungen, Test­ und Zertifizierungs­
einrichtungen, Weiterbildungseinrichtungen zur 
Qualifizierung von Mitarbeitern, insbesondere 
 Ingenieuren sowie Unternehmen für Marktforschung. 
Vor diesem Hintergrund stellt sich auch die Frage, wie 
die technologischen Fähigkeiten, besonders von Ent­
wicklungsländern, erhöht werden können, um dort 
wenigstens ausgewählte Teile der Wertschöpfungs­
kette klimaverträglicher Technologien aufnehmen zu 
können.

 > Finanzierung: Es bedarf weiterer Forschung zu der 
Frage, wie Kriterien für die Verteilung von Geldern 
für den Klimaschutz, die Anpassung an den Klima­
wandel und für Schäden und Verluste generiert wer­
den können. Forschungsbedarf besteht auch zur 
Definition von „Klimafinanzierung“ und „privater 
Klimafinanzierung“ zu dem in Kapitel 3.3.6 beschrie­
benen Kontext: Das Fehlen anerkannter Definitionen 
führt zu Informationslücken und einem unterschied­
lichen Verständnis bei den Akteuren. Zudem wäre 
zusätzliche Forschung zur Rolle des Privatsektors bei 
der Finanzierung der Anpassung an den Klimawandel 
wichtig und zur Frage, wie sich Klimaschutzmaßnah­
men des privaten Sektors replizieren und ausweiten 
lassen.

5 .2 .3  
Integrative Ansätze 

Der 5. IPCC­Sachstandsbericht zeigt, dass das Wissen über 
den Klimawandel und seine Bewältigung bereits beacht­
liche Ausmaße erreicht hat. Gleichzeitig ist aber in vielen 
Aspekten noch keine Integration des Wissens verschie­
dener Disziplinen erfolgt. Integration wäre aber notwen­
dig, um politische Handlungsalternativen besser gegenei­
nander abwägen zu können. Hier sollte die  Wissenschaft 
integrative Fragestellungen aufgreifen. Beispielhaft sind 
im Folgenden Vorschläge dazu aufgeführt:

 > Irreversibilitäten und Zeitskalen: Ökonomische und 
sozialwissenschaftliche Theorien stoßen vielfach an 
ihre Grenzen, wenn es um den Umgang mit großska­
ligen Irreversibilitäten im Erdsystem oder um globale 
Veränderungen geht, deren Zeitrahmen und Kausali­
täten intergenerationelle Dimensionen erreicht. Es 
sollten daher z.  B. Methoden entwickelt werden, wie 
die verschiedenen Zeitskalen naturwissenschaftlicher 
und gesellschaftswissenschaftlicher Betrachtungswei­
sen überbrückt werden können, um Handlungsoptio­
nen für Politik und Gesellschaft entwickeln zu können.

 > Transformative Entwicklungspfade: Integrierte Analy­
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semodelle (Integrated Assessment Models, IAM) ent­
sprechen dem wissenschaftlichen Sachstand zur 
Beurteilung von Transformationspfaden. Ihr Anspruch 
ist es, eine Vielzahl von Entwicklungsräumen abzu­
bilden, nicht aber unbedingt die Geschwindigkeit der 
Veränderung. Klimapolitik wird meist in Form von 
CO2­Preisen abgebildet was zu einer schrittweisen 
Erschließung der CO2­Minderungspotenziale anhand 
von Kostenminimierungen führt. Diese Methode 
bevorzugt tendenziell bereits bestehende Infrastruk­
turen und vernachlässigt Potenziale disruptiven 
Wandels. Es besteht daher Forschungsbedarf zur bes­
seren Abbildung komplementärer Instrumente der 
Energie­ und Klimapolitik für die Erstellung transfor­
mativer Szenarien, in denen es zu einer beschleunig­
ten Technologiesubstitution und Diffusion kommen 
kann.

 > Klar definierte Modellregionen: Eine Schwäche der 
integrierten Analysemodelle ist, dass Modellregio­
nen, wie sie in verschiedenen Modellen zur Anwen­
dung kommen, oft nicht vergleichbar sind. Eine wich­
tige Verbesserung wäre daher, klar definierte Modell­
regionen zu entwickeln, welche allen Modellen 
zugrunde gelegt werden können.

 > Kosten und Nutzen des Klimaschutzes: Die in Arbeits­
gruppe III des IPCC beschriebenen Klimaschutzszena­
rien treffen auch Aussagen über die Kosten, die mit 
dem Klimaschutz verbunden sind. In der Regel tref­
fen sie aber keine Aussagen über die vermiedenen 
Kosten durch den verminderten Klimawandel. 
Methodische Unterschiede verschiedener Kostenbe­
trachtungen machen eine einfache Kosten­Nutzen­
Analyse unmöglich, zumal viele Auswirkungen des 
Klimawandels sich nicht quantitativ in Kosten über­
setzen lassen. Es besteht daher Forschungsbedarf zu 
der Frage, wie der Nutzen durch den Klimaschutz in 
Politikentscheidungen berücksichtigt werden kann.

 > Migration durch Klimawandel: Es ist davon auszuge­
hen, dass ein ungebremst voranschreitender globaler 
Klimawandel mittel­ und langfristig zu einem rele­
vanten Faktor von Migrationsbewegungen werden 
wird. Forschungsbedarf besteht u.  a. zu regionalen 
Brennpunkten und Vulnerabilitäten sowie zum 
Umgang mit Klimamigration, z.  B. in völkerrechtlicher 
und humanitärer Hinsicht. Zudem bedarf es einer 
Verbesserung der Datenlage und Szenarienbildung 
über künftig zu erwartende, klimawandelbedingte 
Migrationsbewegungen.

5 .2 .4 
Forschung zu Niedrigemissionstechnologien und 
zu großtechnischen Eingriffen 

Die Erforschung und Verbreitung von Niedrigemissions­
technologien sollte prioritär betrieben werden. Techno­
logien zur Generierung negativer Emissionen und ins­
besondere Manipulationen des Strahlungshaushalts 
(Solar Radiation Management, SRM) sollten allenfalls 

als Ultima Ratio angesehen werden, um einen Anstieg 
der globalen Temperatur zu vermeiden. Sie erlauben 
 theoretisch, das noch zulässige Emissionsbudget zur 
Einhaltung der 2  °C­Leitplanke zu verändern. Mit Hilfe 
dieser Technologien lässt sich theoretisch etwas zeit­
liche Flexibilität durch ein zeitweiliges Überschießen der 
2  °C­Trajektorie „erkaufen“, welches dann entsprechend 
durch negative Emissionen oder SRM kompensiert wird. 
Die Risikobewertung dieser Technologien steht aller­
dings erst am Anfang und es ist völlig unklar, ob sich 
eine breite Anwendung jemals realisieren lässt. 

 > Verbreitung innovativer Niedrigemissionstechnolo-
gien: Die Diffusion innovativer Technologien, welche 
in Zukunft benötigt werden, ist immer noch nicht 
vollends verstanden. Dies betrifft zum Beispiel viele 
der Technologien, welche zur Dekarbonisierung der in 
Kapitel 1.8.2 angeführten Sektoren erforderlich sind. 
Forschung in diesem Bereich kann aufzeigen, wie für 
die benötigten Innovationen Nischenmärkte entwi­
ckelt werden können und aus welchen die Technolo­
gien zur großskaligen Anwendung diffundieren kön­
nen. Für viele Technologien beinhaltet dies auch die 
Erforschung von Potenzialen der besseren Modulari­
sierung (z.  B. Elektromobilität), um besser Skalener­
träge bei der Produktion erzielen zu können. 

 > Aktive Entfernung von CO2: Die Generierung „negati­
ver Emissionen“ gilt immer mehr als notwendige 
Maßnahme, um die 2  °C­Leitplanke noch einhalten zu 
können. Die Technologieoptionen sind in Grundzügen 
bekannt. Negative Emissionen können entweder 
durch die Kombination von Bioenergie mit CO2­
Abscheidung und ­speicherung erfolgen, oder durch 
„zusätzliche“ CO2­Senken, die etwa in Form von Auf­
forstung oder Algenwachstum erreicht werden. Beide 
Formen der CO2­Speicherung haben Wechselwirkun­
gen mit dem Erdsystem, die noch nicht vollständig 
verstanden sind. Dies betrifft insbesondere die Wech­
selwirkung mit dem Kohlenstoffkreislauf. Zudem 
verlangt ein Entwicklungspfad, bei dem man sich auf 
den zukünftigen, umfassenden Einsatz einer Techno­
logieoption verlässt, eine fundierte Risikobewertung, 
die auch Technologieversagen berücksichtigt.

 > Manipulation der Strahlungsbilanz: SRM hat theore­
tisch das Potenzial, dem durch die erhöhte CO2­Kon­
zentration in der Atmosphäre bedingten Temperatur­
anstieg entgegenzuwirken (Kap. 1.8.3). Anwendun­
gen wie die Einbringung von Aerosolen in die Strato­
sphäre sind zu relativ geringen Kosten realisierbar 
und hätten einen sofortigen Effekt auf die Tempera­
turentwicklung. Bei dieser Methode sind jedoch 
erhebliche Nebenwirkungen zu erwarten und es 
besteht das Risiko, nichtlineare Effekte im Klimasys­
tem auszulösen. Weiterhin müsste SRM über mehrere 
Jahrtausende aufrecht erhalten werden, da es ledig­
lich den Temperaturanstieg bedingt durch den Treib­
hausgaseffekt reduziert, nicht aber dessen Ursache. 
Die Ozeanversauerung kann durch SRM nicht abge­
wendet werden und würde unvermindert fortschrei­
ten. Im Falle einer Unterbrechung von SRM würde es 
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zu einem rapiden Anstieg der Oberflächentemperatu­
ren kommen. Es besteht weiterer Forschungsbedarf 
zu Risiken dieser Technologien sowie zu den Möglich­
keiten ihrer juristischen Einbettung und internatio­
nalen Regulierung inklusive Haftungsfragen.

5 .3
Ausgewählte Laboratorien für eine Transforma-
tion zur klimaverträglichen Gesellschaft

Die in Kapitel 4 beispielhaft zusammengestellten Narra­
tive und Laboratorien zur Transformation, die vom indi­
viduellen Akteur bis zur Staatenebene reichen, bedür­
fen weiterer empirischer wie konzeptioneller Unterfüt­
terung. Bewertungskriterien für die Einordnung dieser 
Laboratorien im Kontext der Transformation zur klima­
verträglichen Gesellschaft sind das Ambitionsniveau der 
jeweiligen Ziele, die Skalierbarkeit, die Dauerhaftigkeit 
und die Umsetzbarkeit. 

Welche konkreten Effekte – quantitativ wie qualita­
tiv – Laboratorien und Narrative im Kontext des Trans­
formationsprozesses haben werden, ist schwer abschätz­
bar. Wie sie genau entstehen und zusammenwirken, ob 
und wie sie gefördert und beschleunigt bzw. ausgewei­
tet und wie sie vergleichend verstanden sowie bewer­
tet werden können, ist allenfalls in Ansätzen bekannt. 
Hierzu bedarf es politik­ und sozialwissenschaftlicher 
Begleitforschung. Auch bei der Initiierung neuer Labo­
ratorien ist Begleitforschung sinnvoll. Ein transdiszipli­
näres Forschungsdesign bietet eine gute Möglichkeit, 
um empirische und theoretische Kenntnisse zu jenen 
Aspekten einer Transformation zu gewinnen, die über 
gängige Systemkriterien und bestehende Analysemuster 
hinaus (zusammen)wirken. Forschungsbedarf besteht 
auch zu der Frage, unter welchen sozialen und struktu­
rellen Bedingungen es zu einer Verstetigung alternati­
ver Praktiken des Engagements in organisationalen und 
individuellen Routinen kommen kann. Dies ist insbe­
sondere vor dem Hintergrund wichtig, dass in der Zivil­
gesellschaft das Interesse an Engagement zunimmt, 
die Bereitschaft für langfristiges und zeitaufwändiges 
Engagement aber sinkt (BMFSJF, 2010 für Zahlen aus 
Deutschland). Es wird eher an kurzfristigen und einma­
ligen Aktionen teilgenommen anstatt eigenes Handeln 
grundsätzlich zu verändern (WVS, 2014; Stolle et al., 
2005). 

Darüber hinaus fehlt es an Studien darüber, wie 
kollektive Selbstwirksamkeit, d.  h. die überindividu­
elle Überzeugung von der Handlungskompetenz einer 
Bezugsgruppe, im Zusammenhang mit sozialen Inno­
vationen und Bewegungen im Klimaschutz gefördert 
werden kann. Zudem sind auch internationale, verglei­
chende Studien notwendig, die sich mit der Wahrneh­
mung individueller Handlungsmöglichkeiten im Klima­
schutz und der Bereitschaft zur individuellen Verant­
wortungsübernahme vor dem Hintergrund intra­ und 
intergenerationaler Gerechtigkeit befassen. Auch fehlt 
es an Untersuchungen zum Zusammenspiel zwischen 

(modularen) Multilateralismus und gesellschaftlichen 
Initiativen und Bewegungen. Schließlich bedarf es wei­
terer Forschung zur Gestaltung bzw. „weichen Steue­
rung“ etwa durch Anreize, Reallabore und experimen­
telle Demokratieprojekte (Kasten 5.3­1). 

Die Synopse zum Zusammenspiel von (modularem) 
Multilateralismus und gesellschaftlichen Initiativen und 
Bewegungen (Kap. 4.6) bedarf der Erweiterung, insbe­
sondere um Beispiele aus Entwicklungs­ und Schwel­
lenländern. Bei der Analyse von Staaten­Clubs und 
bei der globalen Kooperation transnationaler Bewe­
gungen sollte besonders die Demokratie­Autokratie­ 
Problematik näher beleuchtet werden.

Um Forschung des oben skizzierten Typs zu stärken 
ist die Wissenschaftspolitik gefordert, die strukturellen 
Bedingungen für eine transformative Forschung zu ver­
bessern: durch eine Weiterentwicklung der Forschungs­
programmpolitik, durch strukturelle Anreize für trans­
disziplinäre Forschung und Lehre an Hochschulen und 
anderen Wissenschaftseinrichtungen. Reallabore kön­
nen zudem als neue Form der Forschungsinfrastruktur 
verstanden werden, die verstärkt zu fördern ist. Im Fol­
genden werden Forschungsempfehlungen zu einigen 
exemplarisch aus Kapitel 4 ausgewählten Reallaboren 
gegeben.

5 .3 .1 
Förderung von Experimenten und Reallaboren

Der WBGU empfiehlt die Ausschreibung von Program­
men zu Experimenten und Reallaboren für einen gesell­
schaftlichen Wandel zur Nachhaltigkeit mit dem Schwer­
punkt Klimaschutz. Sie sollen zeitlich begrenzt materi­
ell und politisch gefördert werden und gleichzeitig eine 
unabhängige wissenschaftliche Begleitung und Evalua­
tion erhalten.

Es fehlt an vergleichenden Untersuchungen zu Real­
laboren und Narrativen sowie deren Zusammenwirken 
im Kontext der Transformation zur klimaverträglichen, 
nachhaltigen Gesellschaft. Dafür bedarf es entspre­
chender Begleitforschung über bestehende Reallabore 
und bei der Initiierung neuer Reallabore. Dies eröffnet 
Möglichkeiten, empirische wie theoretische Kenntnisse 
über all jene Aspekte einer Transformation zu gewinnen, 
die sich über gängige Systemkriterien und bestehende 
Analysemuster hinweg „erfinden“, (zusammen)wirken 
und artikulieren.

5 .3 .2 
Politischer Konsum

Es besteht Forschungsbedarf zur Verbreitung und Wir­
kung politischen Konsums wie etwa Boykott oder Buy­
kott. Es überwiegen bisher vor allem theoretische 
Arbeiten zur Ursache und der potenziellen Wirkung 
politischen Konsums, in denen Zusammenhänge zwi­
schen Postmoderne, Wertewandel und politischem Kon­
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sum hergestellt werden. Auf Empirie wird dabei oft eher 
nur anekdotisch Bezug genommen. Meist beschränkt 
sich die Empirie auf die Entwicklung der Märkte (Ent­
wicklung von Labels und Standards sowie Nachfrage 
nach entsprechend ausgezeichneten Produkten) sowie 
auf Umfragen, in denen die Bereitschaft zu politischem 
Konsum oder entsprechende Handlungen thematisiert 
werden. Zur Frage wie das eine mit dem anderen zusam­
menhängt, also ob und warum politischer Konsum zu 
einer Veränderungen von Produktions­ und Wirtschaft­
spraktiken führt, besteht Forschungsbedarf (Balsiger, 
2013). Die Forschung zu politischem Konsum sollte ins­
besondere die Kultur­ und Milieuspezifizität der jewei­
ligen Praktiken sowie deren Wirkung auf der individu­
ellen Ebene der Veränderung des Alltagshandelns sowie 
der generelle Werteorientierung als auch die Verände­
rung gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher 
Strukturen beleuchten. Forschungsgegenstand sind 
dabei auch die direkten und indirekten ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeitseffekte ver­
schiedener Formen des politischen Konsums. Diese sind 
u.  a. relevant, um Zielkonflikte zwischen fairem und grü­
nem Konsum bzw. politischem und suffizientem Kon­
sum offen zu legen und solche Praktiken zu identifizie­
ren, die ein hohes Nachhaltigkeitspotenzial haben.

Um das Konzept der Verbraucherdemokratie kon­
zeptionell weiterzuentwickeln und seine Umsetzungs­
möglichkeiten zu prüfen, bedarf es einer Vielzahl von 
Untersuchungen zu den individuellen und systemischen 
Voraussetzungen. Dazu gehören Fragen zu den Mög­
lichkeiten der Stärkung der Kompetenzen und Rechte 
von Verbraucherinnen und Verbrauchern in verschie­
denen sozialen Milieus und nach den gesetzlichen Mög­
lichkeiten einer verbesserten Teilhabe in politischen und 
unternehmerischen Entscheidungsprozessen.

5 .3 .3 
Wissenschaftliche Begleitung lokaler 
 Transformationsinitiativen

Für die Untersuchung lokaler Transformationsinitiati­
ven, wie z.  B. Transition Towns, eignen sich besonders 
die Methoden der transdisziplinären Forschung. Im 
Kontext und zur Begleitung von Realexperimenten und 
Reallaboren für eine Transformation zur klimaverträg­
lichen, nachhaltigen Gesellschaft sollten Forschungs­
projekte angestoßen werden. Der WBGU empfiehlt des­
halb, schon bei Ausschreibungen transdisziplinäre Vor­
haben und Vorgehensweisen (Kodesign und Koproduk­
tion) stärker in den Fokus zu rücken.

Zusätzlich sollte weiter geforscht werden über den 
Bedarf lokaler Projekte an materieller sowie gesell­
schaftlicher oder politischer Unterstützung und der 
Möglichkeit ihrer Aufskalierung und dem damit verbun­
denen Potenzial transformativer und klimaschützender 
Wirkungen.

5 .3 .4 
Städtenetzwerke

Es besteht Forschungsbedarf zur Funktionsweise und 
zur Wirkung von Städtenetzwerken im internationalen 
Klimaschutz, insbesondere zur Bedeutung des Erfah­
rungsaustausches zwischen Kommunen. Städtenetz­
werke als neue Akteure auf der internationalen Ebene 
sind noch unzureichend in der Forschung beleuchtet. 
Bedarf besteht neben evidenzbasierter Forschung zu 
deren Wirkungen in der Umsetzung von Maßnahmen, 
vor allem zu den Möglichkeiten und Grenzen des Trans­
fers von Politikinnovationen und der Zusammenar­
beit zwischen Kommunen sowie deren Rolle in der Glo­
bal Governance. Um die von Städtenetzwerken in Aus­

Kasten 5 .3-1

Ausgewählte, vom IPCC identifizierte 
Wissenslücken zu politischen Instrumenten 

Der Bericht der Arbeitsgruppe III des IPCC (IPCC, 2014b; 
es werden im Folgenden die Kapitel unter dem Namen der 
jeweiligen Leitautoren zitiert) hat politische Maßnahmen 
zur Minderung des Klimawandels aufgezeigt und Wissens­
lücken identifiziert. Im folgenden werden aus WBGU­Sicht 
einige besonders transformations­ und handlungsrelevante 
 Forschungsempfehlungen skizziert.

Werthaltungen, Lebensstil
 > Untersuchungen zur Bedeutung der Änderungen von Wert­

haltungen im Transformationsprozess im Vergleich zum Ein­
satz ökonomischer Instrumente. Der unterschiedliche Ein­
fluss auf Verhalten und ökonomische Aktivitäten ist bisher 
nur schwer abschätzbar (Fleurbaey et al., 2014).

 > Es ist wenig über das Potenzial von Genügsamkeit (Lebens­
stil­ und Konsummuster, die mit geringeren Ausgaben für 
Waren und Dienstleistungen einher gehen) versus ökolo­
gisch bewusstem Verhalten (Lebensstil­ und Konsummuster 

mit weniger Ressourcenverbrauch und weniger Umwelt­
schädigung, aber ohne zwingende Verringerung der Ausga­
ben) bekannt (Fleurbaey et al., 2014). 

Kooperation, Initiativen
 > Das Wissen zum quantitativen Einfluss regionaler Koopera­

tion auf die Vermeidung des anthropogenen Klimawandels 
ist unvollständig (Agrawala et al., 2014).

 > Das Wissen über die Faktoren die zum Erfolg oder Miss­
erfolg regionaler Kooperation beitragen, insbesondere bei 
regionalen Disparitäten und bei einem Missverhältnis zwi­
schen Kapazitäten und Potenzialen, ist unvollständig (Agra­
wala et al., 2014).

 > Das Verständnis der Synergien und Zielkonflikte zwischen 
Anpassung und Vermeidung ist unzureichend (Agrawala et 
al., 2014).

 > Es besteht Forschungsbedarf zur Regionen übergreifenden 
Interaktion verschiedener Instrumente der Klima politik. 
Regionale Politiken interagieren mit nationalen und inter­
nationalen Politiken, aber es ist unklar, wie sich diese zahl­
reichen Initiativen untereinander unterstützen oder gar 
widersprechen (Agrawala et al., 2014).
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sicht gestellten Emissionsreduktionen in Zukunft auch 
nachvollziehbar und überprüfbar zu machen, bedarf es 
zudem verstärkt Wirkungsanalysen und der Entwick­
lung effizienter Berichtsinstrumente.

5 .3 .5 
Anpassungsnetzwerke

Um auf Erfahrungen von Anpassungsnetzwerken 
zurückgreifen zu können, sollten der Informationsaus­
tausch durch ihre Vernetzung unterstützt werden. Dafür 
bedarf es zusätzlich des Aufbaus von Datenbanken und 
Onlineplattformen; damit verbunden ist die Forschungs­
aufgabe, wie dies entsprechend vielfältiger Strukturen, 
Rahmenbedingungen und Kulturen effizient, zielfüh­
rend und dauerhaft gewährleistet werden kann. 

5 .3 .6 
Desertec

Desertec und die damit verbundenen Aktivitäten der 
Desertec­Stiftung sowie der beteiligten Unterneh­
men sind wichtige Multi­Stakeholder­Initiativen. Der 
WBGU empfiehlt eine unabhängige, wissenschaftliche 
Auswertung des Desertec­Prozesses, eine stärkere wis­
senschaftliche Begleitung der aktuellen Entwicklung, 
Unterstützung bei Übertragung auf andere Regionen 
sowie insbesondere auch Forschung zu Kooperations­
bedingungen und Beschleunigungsmöglichkeiten. Da 
bei großen Vorhaben wie Desertec nicht nur die tech­
nischen Realisierbarkeiten, sondern insbesondere poli­
tische, soziale und kulturelle Rahmenbedingungen in 
den verschiedenen Ländern und Regionen eine wichtige 
Rolle spielen, sollte die sozial­ und kulturwissenschaft­
liche Begleitforschung verstärkt werden.

5 .3 .7 
Transformationserfordernisse und -barrieren in 
der Privatwirtschaft

Bilanzierungsinstrumente wie die Gemeinwohl­Matrix 
stellen hohe Anforderungen an die Nachverfolgbarkeit 
sozialer und ökologischer Auswirkungen wirtschaft­
licher Prozesse. Die Transparenz und Auswertbarkeit 
dieser Auswirkungen sollte deutlich verbessert werden.

Wenn Branchen und Betriebe versuchen soziale und 
ökologische Effekte, die in bestehenden globalisierten 
Märkten ausgelagert werden, wieder zu internalisie­
ren, entstehen häufig Veränderungserfordernisse. Der 
WBGU schlägt deshalb vor, solche Veränderungserfor­
dernisse wissenschaftlich darzulegen und Nachteile, wie 
etwa mögliche Wettbewerbsnachteile durch nachhal­
tiges Wirtschaften im rein an betriebswirtschaftlichen 
Kennzahlen orientierten Marktmodell, zu beschreiben 
und zu beziffern.

5 .3 .8 
Entwicklung handelbarer Emissionsrechte für 
 Privathaushalte

Das Konzept der handelbaren Emissionsrechte für Pri­
vathaushalte (Personal Carbon Allowances) wird bereits 
seit geraumer Zeit in einigen europäischen Ländern kon­
trovers diskutiert. Der WBGU sieht hier Prüf­ und For­
schungsbedarf zu der Frage, wie auch Individuen in den 
Emissionshandel mit ihrer CO2­Bilanz integriert werden 
können und unter welchen Umständen das in größerem 
Maßstab realisierbar erscheint. Darüber hinaus wäre 
insbesondere die Machbarkeit eines Modells zu prüfen, 
bei dem zwei Länder bzw. zwei Gemeinden oder Städte 
gepaart würden, die jeweils die CO2­Guthabenkarte ein­
führten. Leitidee dabei wäre: Überzieht ein Akteur sein 
Konto, so kann direkt aus einer Partnergemeinde das 
CO2­Guthaben wieder aufgeladen werden, falls dort ent­
sprechende Emissionsreduktionen vorliegen. 

5 .3 .9 
Integration nachhaltiger und innovations-
orientierter Beschaffung

Es liegen umfangreiche Untersuchungen zu nachhaltiger 
und zu innovationsorientierter Beschaffung vor. Es feh­
len aber noch Analysen zur Integration beider Wissens­
bestände und die Erarbeitung politischer Strategien, die 
im Rahmen öffentlicher Beschaffung verstärkte Innova­
tionsorientierung mit Nachhaltigkeitszielen verbinden.

5 .4
Epilog

In diesem Gutachten beschreibt der WBGU eine Doppel­
strategie für die internationale Klimapolitik, bei der das 
geplante Pariser Abkommen als Wegweiser dient und bei 
der ein gesellschaftliches Klima gefördert wird, in dem 
weltweit alle Akteure ihre Beiträge zu einer klimaver­
träglichen Wirtschaftsweise leisten können. Dieser Pro­
zess ist auch als ein gesellschaftlicher Suchprozess zu 
verstehen, bei dem die Richtung und das Ziel, also der 
Handlungsraum, klar sind, aber der Weg dahin sehr viel­
fältig ausgestaltet werden kann. Forschung ist ein essen­
zielles Element dieses Suchprozesses, bei dem sowohl 
Grundlagenforschung als auch angewandte Forschung 
unerlässlich sind. 

Da die Bürgergesellschaft diesen Transformationspro­
zess aktiv mitgestalten muss (und will), wenn er gelin­
gen soll, bedarf es ihrer Teilhabe auch bei der Forschung 
 – bei der Entwicklung der entsprechenden Forschungs­
agenden, insbesondere der angewandten Forschung. 
Dies kann besser mit institutionellen Änderungen im 
Wissenschaftssystem gelingen. Zusätzlich bedarf es 
auch der Öffnung für neue methodische Ansätze wie 
Ko design und die Koproduktion von Wissen, die zu 
Innovationen für Transformationsprozesse führen. Auch 
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zu den neuen Methoden selbst, ihren Potenzialen und 
Grenzen bedarf es weiterer Untersuchungen. Auch sollte 
Experimentierräumen verstärkt Raum gegeben und zu 
sogenannten Reallaboren umfassende Begleitforschung 
etabliert werden. 

In diesem Kapitel wurden bereits eine ganze Reihe 
von Beispielen für Reallabore zusammengetragen, die 
um weitere Beispiele ergänzt werden sollten. Darauf 
aufbauend bedarf es weiterer Untersuchungen zu den 
transformativen Potenzialen, der Skalierbarkeit und der 
Umsetzbarkeit dieser vielfältigen Ideen. 

Insgesamt würde dies dazu beitragen, Forschungser­
gebnisse stärker auf die Lösung gesellschaftlicher Pro­
bleme und Bedarfe auszurichten und Forschung damit 
als zentrales Element gesellschaftlichen Fortschritts 
 aufzuwerten.
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Die globalen Emissionen steigen weiter, während die 
 Klimaschutzverhandlungen stagnieren. Diese Kluft 
belegt die Schwäche der „vertikalen Verantwortungs­
architektur“, die künftigen Generationen erhebliche 
Lasten und Risiken aufbürdet. Die Staatengemeinschaft 
wie die Bürgerinnen und Bürger müssen deshalb stärker 
Zukunftsverantwortung übernehmen. Das vor allem in 
Mehrebenensystemen bekannte Dilemma der vertikalen 
Verantwortungsarchitektur besteht darin, dass Verant­
wortung „von unten“ an politische Handlungsträger 
„nach oben“ delegiert wird und letztere mit Rücksicht 
auf etablierte Interessen und im Bestreben des Macht­
erhalts eine Verhandlungsstrategie wählen, die ihnen in 
ihrem Einflussbereich möglichst geringe Veränderungen 
auferlegt. Die Gesellschaften wiederum entschuldigen 
ihre Passivität mit dem geringen Ambitionsniveau und 
dem Scheitern multilateraler Verhandlungen. Daraus 
folgte im globalen Klimaschutz bislang eine „vertikale 
Komplizenschaft“ der Gegenwart zu Lasten der Zukunft. 

Die Frage ist: Wie kann man die besten Absichten, die 
in Politik und Gesellschaft auf Grund von Expertise und 
Einsicht vorhanden sind, in effektives globales Handeln 
für den Klimaschutz ummünzen? Die in diesem Gutach­
ten an signifikanten Beispielen erläuterten transforma­
tiven Narrative skizzieren eine komplementäre „hori­
zontale Verantwortungsarchitektur“ in Gestalt einer 
Weltbürgerbewegung für den Klimaschutz. Dabei wird 
Zukunftsverantwortung nicht „nach oben“ delegiert, 
sondern von der Gesellschaft in der Breite eigenverant­
wortlich wahrgenommen. Engagierte Bürger werden zu 
globalen Sachwaltern, denen es – auch unabhängig von 
eigener Betroffenheit – zur Entfaltung sozialer Innova­
tion und Kreativität wie auch im Blick auf eigene Grati­
fikation, um den Schutz des Klimas geht. Ihre Narrative 
und Laboratorien beschränken sich nicht auf Appelle an 
Dritte und können gesellschaftliche Normen und Prak­
tiken nachhaltig verändern. Als Beispiel dafür kann die 
von Einzelnen und Genossenschaften angestoßene und 
vorangetriebene deutsche Energiewende gelten. 

Die hier gesetzten transformativen Impulse kön­
nen bei entsprechender Responsivität der politischen 
Akteure in die vertikale Architektur der internationalen 
Verhandlungen durchschlagen, indem die Regierungen 
auf ein Mandat aus den avancierteren Forderungen der 
von ihnen repräsentierten Wählerschaft verweisen. Das 
multilaterale Verhandlungssystem bezieht sich dann 
nicht länger auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, 

sondern es führt ambitionierte Vorschläge zusammen, 
die namentlich Staatenclubs und transnationale Netz­
werke für Klimaschutz auf supra­ und internationaler 
Ebene einbringen. Ein ambitioniertes Pariser Protokoll 
auf der Grundlage der Empfehlungen des WBGU, das auf 
der Übernahme aller Akteure für wirksamen und nach­
haltigen Klimaschutz beruht, kann wiederum eine posi­
tive Rückkopplung mit der zivilgesellschaftlichen Kre­
ativität bewirken und die Transformation „von unten“ 
beschleunigen. 

In dieser ausdifferenzierten Verantwortungsarchitek­
tur, die einem globalen Gesellschaftsvertrag Form gibt, 
obliegt dem (nationalen) Staat neben seinem Engage­
ment in multilateralen Verhandlungen weiterhin die 
zentrale Verantwortung, die rechtlichen Rahmenbedin­
gungen zielführend auszugestalten, Nachhaltigkeits­
kriterien zum Standard zu erheben und avancierte 
Akteure bei der Förderung, Beschaffung, Auftrags­
vergabe und Genehmigung von Vorhaben zu prämie­
ren. Durch legislative, finanzielle und andere Instru­
mente können Staaten die Entfaltung der Laboratorien 
 erleichtern. 

Neben den vertikalen und horizontalen Dimensionen 
der Verantwortungsarchitektur betont der WBGU als 
dritte, gewissermaßen diagonale Dimension die (virtu­
elle) Einbeziehung künftiger Generationen in den aktu­
ellen Verhandlungs­ und Entscheidungsprozess. Die 
heute lebende, in verantwortlichen Positionen von Poli­
tik, Wirtschaft und Gesellschaft stehende Generation 
muss sich darüber im Klaren sein, dass sie mit ihrem Tun 
und Lassen eine entscheidende Rolle für die Zukunft der 
menschlichen Zivilisation spielt. Das Ziel der vollstän­
digen Dekarbonisierung der Weltwirtschaft bis späte­
stens 2070 erfordert sofortiges Handeln. Innerhalb von 
weniger als sechzig Jahren – das bedeutet: in weniger 
als einem Menschenleben – muss die globale Transfor­
mation zur klimaverträglichen Gesellschaft abgeschlos­
sen sein. Um diese Herkulesaufgabe auf menschliches 
Maß zu führen und zu konkretisieren, müssen mit Blick 
auf die dritte und vierte Dekade des 21. Jahrhunderts, 
wenn Kinder und Kindeskinder der heute Verantwort­
lichen und Entscheider erwachsen sind und ihrerseits 
Verantwortung übernehmen, Weichen bereits im Jahr 
2015 gestellt worden sein. Dies muss so geschehen, dass 
den zukünftigen Generationen zum einen Freiheitsopti­
onen erhalten bleiben und sie zum anderen ihre eigene 
Kreativität und Innovationskraft zur Geltung bringen 
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können. Die Fahrpläne der Emissionsminderungen (bis 
zum Nullziel im Jahr 2070) verkörpern und veranschau­
lichen sich in Generationsfolgen.

Die dynamische Interaktion und Rückkopplung zwi­
schen der UN­Ebene, den Nationalstaaten und ver­
schiedensten Sachwaltern globaler Schutzgüter wie dem 
Klima in der Weltbürgerbewegung ermöglicht damit, 
wie der WBGU (2011) bereits in seinem Gutachten zur 
Großen Transformation dargelegt hat, eine demokra­
tieverträgliche und zukunftsverantwortliche globale 
 Klimapolitik (Abb. 6­1). Dabei endet die Freiheit der 
Heutigen dort, wo die Freiheit der Künftigen anfängt.

Individuen 

Gruppen /  
Allianzen 

UNFCCC 

Divestition  

Transition Town  

Boykott  

Abbildung 6-1
Dynamik der sozialen Bewegungen im Mehrebenenraum – eine Visualisierung. Die in diesem Kapitel aufgeführten transformativen 
Narrative und Laboratorien entstehen nicht isoliert voneinander, sondern sind durch dynamische polyzentrische Prozesse 
charakterisiert. Die Graphik zeigt, wie Einzelphänomene sich wechselseitig verstärken und durch Spillover­Effekte wiederum neue 
Dynamiken und Zentren der Transformation auf unterschiedlichen Ebenen hervorrufen. Exemplarisch werden drei Bewegungen 
aufgegriffen, Divestition, Transition Towns und Boykott, die jeweils durch Kugeln dargestellt werden. Die Bewegungen können 
unterschiedliche Akteursebenen in unterschiedlichen Ländern durchlaufen und dabei neue Prozesse auslösen bzw. vergrößern. 
Durch eine Verdichtung von sozialen Bewegungen, die Formierung einer Weltbürgerbewegung durch Individuen und Allianzen, 
werden die Kugeln in das Feld der oberen Akteursebene der UNFCCC gespielt. Dort können sie Handlungsspielräume eröffnen und 
neue Impulse setzen, was dann wiederum auf andere Ebenen begünstigend wirken kann. Dabei wird ein weiterer Grundgedanke 
verdeutlicht: Zwar kann ein Einzelner diesen Einfluss nicht ausüben, doch ohne den zivilgesellschaftlichen Beitrag des Einzelnen 
geht es nicht. Ebenso können stagnierende Verhandlungsprozesse auf der oberen Ebene nicht als Systembestätigung oder 
argumentative Grundlage für die eigene Zurückhaltung von Privatpersonen, Unternehmen und Staaten dienen.
Quelle: WBGU
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1

Die Meere neu denken

Lange Zeit dachte man, das Meer sei unerschöpflich. 
Angesichts der schieren Größe der Ozeane erschien es 
unvorstellbar, dass der Mensch den „blauen Kontinent“ 
nennenswert beeinflussen könnte. 

Die vom Menschen verursachten Veränderungen 
laufen schleichend ab und sind bis heute nur mit großem 
Aufwand mess- und wahrnehmbar. So blieb es lange 
unentdeckt, dass mit der Industrialisierung der mensch-
liche Einfluss auf die Meere immer stärker zunahm und 
schließlich ein besorgniserregendes Ausmaß erreicht 
hat. Die marinen Fischbestände sind infolge der Über-
fischung in einem schlechten Zustand, knapp zwei Drit-
tel müssen sich wieder erholen. Ein Fünftel der arten-
reichen Korallenriffe ist bereits verschwunden und drei 
Viertel sind gefährdet. Nicht zuletzt dienen die Meere 
als Müllhalde für unsere Gesellschaften: Nährstoffe, 
Gifte und Plastik bedrohen Arten und Ökosysteme. 
Dazu gehören auch die CO2-Emissionen aus fossilen 
Quellen, die zunehmend zur Versauerung der Meere 
und damit zur Gefährdung von Meeresökosystemen 
führen. Seit Beginn der Industrialisierung hat die Säu-
rekonzentration bereits um knapp ein Drittel zugenom-
men, was erhebliche Auswirkungen auf Meeresökosys-
teme und Fischerei haben kann. 

Großräumige Verschmutzungen wie durch den kata-
strophalen Unfall der Ölplattform „Deepwater Hori-
zon“ im April 2010, der plötzliche Zusammenbruch des 
einst unerschöpflich scheinenden Kabeljaubestands 
vor Neufundland Anfang der 1990er Jahre oder die 
zunehmende Erwärmung der Weltmeere, die bereits zu 
einem dramatischen Rückgang des arktischen Meerei-
ses geführt hat, zeigen beispielhaft den gewaltigen Ein-
fluss des Menschen. Insgesamt befinden sich die Meere 
in einem unbefriedigenden Zustand: Der zum großen 
Teil noch unentdeckte „blaue Kontinent“ erweist sich 
als fragil und teilweise bereits als irreversibel verändert. 
Aus diesen Gründen geraten die Meere – ihre Schätze 
wie auch ihre Bedrohungen – immer wieder ins Blick-
feld der öffentlichen Aufmerksamkeit. 

Der Einfluss des Menschen verstärkt sich mit der 
technologischen Entwicklung. Heute sind neue Mee-
resnutzungen möglich, die sowohl große Chancen ver-
sprechen als auch neue Belastungen für die Meere und 
ihre Ökosysteme mit sich bringen können. Die Nutzung 
der gewaltigen Windkraftpotenziale auf dem Meer 
kann zu einer klimaverträglichen Energieversorgung 
beitragen. Die technisch zunehmend mögliche Förde-
rung der fossilen Öl- und Gasressourcen aus Tiefsee 
und Arktis sowie der Abbau von Methanhydraten ber-
gen dagegen Risiken bislang unbekannten Ausmaßes. 
Auch die immer effektiveren Methoden zum Aufspü-
ren und Fangen von Fisch in weit abgelegenen Regio-
nen der Hohen See und in immer größeren Wassertie-
fen bedeuten große Belastungen für die Fischbestände 
und die Meeresökosysteme. 

Der Mensch ist auf die Meere, ihre Ökosystemleis-
tungen und ihre biologische Vielfalt angewiesen – etwa 
für Ernährung, Energiegewinnung und medizinische 
Produkte, für den Tourismus, für klimaregulierende 
Funktionen und die CO2-Aufnahme durch den Ozean. 
Vor dem Hintergrund des heute bereits großen und 
morgen potenziell noch erheblich größeren Einflusses 
des Menschen auf die Meere und angesichts ihrer zen-
tralen Bedeutung für unsere Gesellschaften fragt der 
WBGU, wie ein nachhaltiger Umgang mit den Meeren 
aussehen kann.

In welchem Zustand werden wir die Meere Mitte 
des Jahrhunderts an kommende Generationen über-
geben? Werden wir jetzt Verantwortung übernehmen 
und uns in der realen Welt – und nicht nur auf dem 
Papier – auf den Pfad der Nachhaltigkeit begeben? 
Viel wird von der Gestaltung des Meeresschutzes und 
der Meeresnutzungen abhängen, also von der Meeres-
Governance. Im Zentrum des Gutachtens steht daher 
die Frage nach den globalen, regionalen und nationalen 
Regeln für den nachhaltigen Umgang mit den Meeren 
und vor allem die Frage, wie ihre Umsetzung gesichert 
werden kann, die bisher mangelhaft war. 

Der WBGU stellt den Diskurs zu den Meeren in 
den Kontext der Großen Transformation zur klimaver-
träglichen, nachhaltigen Gesellschaft, der er 2011 das 
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Hauptgutachten „Gesellschaftsvertrag für eine Große 
Transformation“ gewidmet hat. Dort hat der WBGU 
argumentiert, dass bei einer ungebremsten Weiterent-
wicklung der Treibhausgasemissionen das Erdsystem 
innerhalb weniger Jahrzehnte planetarische Leitplan-
ken durchbrechen und in Bereiche gesteuert würde, die 
mit einer nachhaltigen Entwicklung unvereinbar sind. 
Um dies zu verhindern, ist nach Ansicht des WBGU 
nichts weniger als eine neue industrielle Revolution 
erforderlich. Dafür muss innerhalb der nächsten Jahr-
zehnte weltweit der Ausstieg aus der fossilen Energie-
erzeugung, aus der energieintensiven Urbanisierung 
und der emissionsintensiven Landnutzung gelingen. 
Insbesondere wegen drohender Irreversibilitäten soll-
ten nach Ansicht des WBGU die Meere eng in diese 
Transformation zur klimaverträglichen, nachhaltigen 
Gesellschaft einbezogen werden. Die Meere haben das 
Potenzial, die Transformation wesentlich zu unterstüt-
zen und die Transformation ist wiederum notwendig für 
den langfristigen Erhalt der Meeresökosysteme. 

Der WBGU hat sich bereits 2006 in seinem Son-
dergutachten „Die Zukunft der Meere – zu warm, zu 
hoch, zu sauer“ mit den Meeren beschäftigt und dort 
insbesondere die Schnittstelle zwischen Treibhausgas-
emissionen und den Meeren (z.  B. Erwärmung, Meeres-
spiegelanstieg, Ozeanversauerung) näher beleuchtet. 
Im vorliegenden Gutachten betrachtet der WBGU bei-
spielhaft die Themen Nahrung und Energie, die bereits 
in seinem Hauptgutachten 2011 zur Transformation im 
Mittelpunkt standen. Er fragt nach der nachhaltigen 
Nutzung von Fischbeständen und nachhaltiger Aqua-
kultur sowie nach der Entwicklung mariner erneuer-
barer Energiesysteme und zeigt, wie die Meere einen 
gewichtigen Beitrag zur Transformation leisten können. 
Gleichzeitig sind die Meere und ihre Ökosysteme durch 
die Auswirkungen des Klimawandels und der Meeres-
versauerung bedroht. 

Der WBGU zeigt, dass ein nachhaltiger Umgang mit 
den Meeren dringend notwendig ist, dass eine Trans-
formation zur klimaverträglichen, nachhaltigen Gesell-
schaft auch mit den Meeren möglich ist und dass sie 
weltweit erhebliche Vorteile für eine nachhaltige Ener-
gieversorgung sowie für die Ernährungssicherheit brin-
gen kann.

Handlungsleitende Prinzipien einer künftigen 
Meeres-Governance

Für eine Trendwende in Richtung eines nachhaltigen 
Umgangs mit den Meeren wird die künftige Meeres-
Governance, also die Gestaltung von Schutz und Nut-
zung der Meere, eine entscheidende Rolle spielen. 
Dabei ist die Ausgangssituation durchaus günstig: Mit 

dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen 
(United Nations Convention on the Law of the Sea, 
UNCLOS) gibt es bereits einen umfassenden inter-
nationalen Vertrag, der gemeinsam mit begleitenden 
Abkommen als eine Art „Verfassung der Meere“ fun-
giert. Das Seerechtsübereinkommen wurde allerdings 
bereits 1982 verabschiedet, weshalb jüngere Erkennt-
nisse darin nicht oder nur unzureichend berücksich-
tigt sind. Insbesondere setzte sich seither zunehmend 
die Einsicht durch, dass die Menschheit mittlerweile 
zu einem dominierenden Faktor im gesamten Erd-
system geworden ist. Die neue, prägende Wirkungs-
macht des Menschen findet ihren Ausdruck im Begriff 
„Anthropozän“ als Bezeichnung für das heutige Erd-
zeitalter. Im Anthropozän sollte die Menschheit Ver-
antwortung für einen nachhaltigen Umgang mit der 
natürlichen Umwelt übernehmen. Das gilt auch für die 
Meere. 

Die bestehende Meeres-Governance hat in verschie-
denen Bereichen versagt, nicht nur, weil die zwischen-
staatlich vereinbarten Regelungen nicht ausreichend 
sind, sondern vor allem, weil es an der konsequenten 
Umsetzung dieser Regelungen fehlt und weil Fehlver-
halten kaum durch Sanktionen verhindert wird. 

Angesichts dieser Herausforderungen empfiehlt der 
WBGU, den Umgang mit den Meeren an drei hand-
lungsleitenden Prinzipien auszurichten. Sie sind ent-
scheidend für die Ausgestaltung eines Schutz- und 
Nutzungsregimes für die Meere, das in Kombination 
mit zehn Kriterien für eine nachhaltige Meeres-Gover-
nance (Kasten 1) die langfristige Erhaltung von Öko-
systemleistungen, biologischer Vielfalt und Erträgen 
aus nachhaltiger Meeresnutzung sichern kann. Aus-
gangspunkt ist ein fundamentaler Standpunkt- bzw. 
Perspektivenwechsel und die Anwendung der folgen-
den drei Prinzipien: 
1.	 Die Meere als Menschheitserbe: Die Meere sind 

ein globales Kollektivgut, für das klar definierte, 
an Nachhaltigkeitskriterien orientierte Schutz-
verpflichtungen und Nutzungsrechte fehlen. Die 
Idee, dass die Meere ein „gemeinsames Erbe der 
Menschheit“ sind, wurde von Arvid Pardo und 
Elisabeth Mann Borgese bereits in den 1960er Jah-
ren im Zuge der Entwicklung des Seerechtsüberein
kommens vorgeschlagen. Sie konnte als völker-
rechtliches Prinzip nicht für die Meere insgesamt 
durchgesetzt werden, wurde aber für den Meeres-
boden jenseits nationalstaatlicher Grenzen („das 
Gebiet“) und seine mineralischen Ressourcen ver-
ankert. Aus dem Menschheitserbeprinzip folgt aus 
Sicht des WBGU, dass globale Kollektivgüter allen 
Menschen zugänglich sein müssen und keinem 
Staat, Individuum oder Unternehmen uneinge-
schränkt zur Verfügung stehen. Die Erhaltung und 
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nachhaltige Nutzung des Menschheitserbes erfor-
dert Sachwalter, ein Schutz- und Nutzungsregime 
sowie Teilungsregeln, mit denen Kosten und Vor-
teile des Regimes gerecht verteilt werden. Daraus 
ergibt sich, aus politikwissenschaftlicher Perspek-
tive, ein System geteilter Souveränitätsrechte zwi-
schen Staaten, basierend auf einem globalen, an 
Nachhaltigkeitszielen ausgerichteten Ordnungsrah-
men. Die Kollektivgüter sollen erhalten sowie ihre 
kurzfristige Ausbeutung und Übernutzung vermie-
den werden, damit ihre Nutzung auch zukünftigen 
Generationen ermöglicht wird. 

2.	 Der systemische Ansatz: Der weithin in der Meeres-
Governance vorherrschende sektorale Ansatz, der 
durch einen engen Blick auf die jeweilige Nutzung 
(z.  B. Fischerei, Ölförderung, Naturschutz) geprägt 
ist, wird den systemischen Anforderungen der 
Nachhaltigkeit nicht gerecht. Der WBGU beabsich-
tigt mit der Einführung eines systemischen Ansat-
zes eine Integration der verschiedenen Systemebe-
nen sowie eine Integration der Interaktionen natür-
licher und sozialer Systeme, die beim Umgang mit 
den Meeren berücksichtigt werden sollten. Der 
Ansatz beinhaltet folgende Ebenen: Erstens sind 
Meeresökosysteme selbst komplexe Systeme, die 
nach einem „ökosystemaren Ansatz“ geschützt und 
genutzt werden sollten. Der ökosystemare Ansatz 
wurde im Rahmen der Biodiversitätskonvention 
entwickelt und ist mittlerweile weithin zwischen-
staatlich anerkannt. Zweitens sollte der systemische 
Ansatz über die Nutzungen der Meeresökosysteme 
weit hinausgehen und auch Land/Meer-Interak-
tionen berücksichtigen, denn viele Risiken für die 
Meere haben ihre Ursache in der Wirtschaftsweise 
an Land. Beispielsweise kann industrielle Produk-
tion die Meere schädigen, wenn etwa Plastikpro-
dukte oder langlebige Schadstoffe über die Atmo-
sphäre oder Flüsse in das Meer gelangen; ihre Regu-
lierung kann daher zum Meeresschutz beitragen. 
Nicht zuletzt ist auch die Landwirtschaft für erheb-
liche Einträge von Nährstoffen und Sediment in die 
Meere verantwortlich. Drittens sollten im Zeitalter 
des Anthropozäns auch die Kopplungen im Erd-
system berücksichtigt werden, beispielsweise CO2-
Emissionen aus fossilen Energieträgern, die Meeres-
ökosysteme indirekt über den Klimawandel durch 
Temperaturanstieg sowie direkt über die Versaue-
rung des Meerwassers schädigen. Auf allen diesen 
Ebenen ist viertens zu berücksichtigen, dass kom-
plexe und dynamische Wechselwirkungen zwi-
schen Gesellschaft und Natur bestehen. Daher hält 
der WBGU die integrierte Betrachtung dieser Wech-
selwirkungen zwischen Meeresökosystemen und 
Gesellschaften in einem umfassenden systemischen 

Ansatz für unverzichtbar. 
3.	 Das Vorsorgeprinzip: Das Vorsorgeprinzip sieht vor, 

dass nach dem (neuesten) Stand von Wissenschaft 
und Technik Vorsorge gegen mögliche Umweltschä-
den getroffen wird, auch wenn keine vollständige 
wissenschaftliche Gewissheit über die Eintritts-
wahrscheinlichkeit eines Schadens oder über die 
Schadenshöhe besteht. Bei komplexen Systemen, 
zu denen die Meeresökosysteme mitsamt ihrer 
Land/Meer-Interaktionen ohne Zweifel gehören, 
ist die Anwendung des Vorsorgeprinzips besonders 
wichtig, da ihre Reaktion auf Einflüsse oder Störun-
gen schwer abschätzbar ist. Daher sollte Spielraum 
für Flexibilität und Reversibilität von Entschei-
dungen vorgesehen werden. Das Vorsorgeprinzip 
findet sich zwar bereits in vielen Regelungen und 
Entscheidungen zur Meeres-Governance wieder, 
kommt aber nur selten zur konkreten und stringen-
ten Anwendung. 

Wege zu einer künftigen Meeres-Governance

Die Notwendigkeit einer Trendwende beim Umgang 
mit den Meeren und ihre Richtung sind zwar weit-
hin bekannt und zum Teil bereits in der bestehenden 
Meeres-Governance verankert, die entsprechenden 
Regelungen werden aber in der Praxis durch die Staaten 
nicht ausreichend umgesetzt bzw. befolgt. Nicht zuletzt 
klaffen auch Regelungslücken im bestehenden interna-
tionalen Seerecht. Daher hat der WBGU in diesem Gut-
achten das Seerechtsübereinkommen anhand der drei 
handlungsleitenden Prinzipien und zehn Kriterien auf 
den Prüfstand gestellt. Die zukünftige Meeres-Gover-
nance sollte aber nicht nur den genannten Prinzipien 
und Kriterien entsprechen, sondern auch geeignete 
Mechanismen etablieren, um Befolgung und Vollzug 
der Regeln zu sichern und Fehlverhalten zu sanktio
nieren. 

Die gemeinsame Verantwortung für den Erhalt der 
Meere nach dem Menschheitserbeprinzip steckt den 
Ordnungsrahmen ab, der eingehalten werden muss, 
aber innerhalb dessen sich die Akteure möglichst auto-
nom und ungehindert bewegen dürfen. Letztlich ist 
aber dafür ein grundlegendes Umdenken im Umgang 
mit den Meeren auf allen Governance-Ebenen und bei 
allen Nutzern notwendig. Die Menschheit muss die 
vorherrschende, häufig auf kurzfristige Gewinne aus-
gerichtete Bewirtschaftung der Meere beenden. Daher 
sollte der Meeresschutz zugunsten der heutigen und 
künftigen Generationen mitsamt der Erhaltung der 
marinen Ökosystemleistungen und der biologischen 
Vielfalt im Zentrum stehen. 

Der WBGU ist davon überzeugt, dass tiefgreifende 
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Veränderungen in der Governance der Meere notwendig 
und angemessen sind, um zu geeigneten institutionellen 
und politischen Rahmenbedingungen für einen nachhal-
tigen Umgang mit den Meeren zu kommen. Eine konse-
quente Umsetzung der vorgeschlagenen handlungslei-
tenden Prinzipien würde allerdings gravierende Ände-
rungen des Seerechtsübereinkommens erfordern. Eine 
derartige Initiative hat nach Einschätzung des WBGU 
derzeit kaum Chancen auf Umsetzung, weil der Graben 
zwischen den aus der Nachhaltigkeitsperspektive not-
wendigen Veränderungen in der Meeres-Governance und 
der politischen Realisierbarkeit derzeit zu tief erscheint. 

Vor diesem Hintergrund hat sich der WBGU dazu ent-
schieden, zwei Pfade mit unterschiedlicher Ambition und 
Geschwindigkeit auszuleuchten. Erstens wird die Vision 
einer grundsätzlichen Reform des bestehenden Seerechts 
skizziert, die unabhängig von der gegenwärtigen Reali-
sierbarkeit eine Orientierung bieten soll, wie den Her-
ausforderungen für den Schutz und die nachhaltige Nut-
zung der Meere am sinnvollsten begegnet werden kann. 
Zweitens werden Handlungsempfehlungen entwickelt, 
die an laufende politische Prozesse anknüpfen, leichter 
realisierbar sind und sich daher als Schritte in Richtung 
der Vision eignen, ohne eine Reform des Seerechtsüber-

einkommens vorauszusetzen. 
Für seine Vision eines reformierten Seerechts emp-

fiehlt der WBGU, das Menschheitserbeprinzip als ver-
bindliches Leitprinzip auf sämtliche Nutzungen aller 
biologischen und mineralischen Ressourcen der Meere 
in jeweils differenzierter Ausprägung für die Meeres
zonen seewärts des Küstenmeeres (Ausschließliche 
Wirtschaftszone – AWZ, Festlandsockel, Hohe See und 
Gebiet) auszuweiten. In der Vision wird auch die insti-
tutionelle Ausgestaltung eines entsprechenden Schutz- 
und Nutzungsregimes skizziert: Mit der World Oceans 
Organisation (WOO) soll ein globaler Sachwalter des 
Menschheitserbes etabliert werden. Nach dem Subsi-
diaritätsprinzip sollte die nachhaltige Bewirtschaftung 
des Kollektivguts Meer möglichst dezentral erfolgen 
und regionalen und nationalstaatlichen Institutionen 
auf der Basis der Prinzipien eines reformierten See-
rechtsübereinkommens überlassen werden. Auf der 
Hohen See sollten neu gegründete Regional Marine 
Management Organisations (RMMO) den Schutz und 
die Nutzung der Meere gestalten. Die Küstenstaaten 
sollten als Treuhänder strenge Berichtspflichten erfül-
len, mittels derer sie der Weltgemeinschaft Rechen-
schaft über die Nachhaltigkeit des Umgangs mit den 

Kasten 1

Zehn Kriterien für eine künftige  
Meeres-Governance

Der WBGU hat in diesem Gutachten zehn Kriterien entwickelt, 
die zur Analyse der bestehenden Meeres-Governance auf den 
verschiedenen Ebenen von lokal bis global dienen und gleich-
zeitig handlungsleitend für die Neugestaltung der künftigen 
Meeres-Governance sein sollen. 
1.	 Adaptives Management zielt darauf, die Wissensbasis für 

die Governance kontinuierlich zu verbessern und sie zeit-
nah für den Umgang mit den Meeren zu nutzen. Adap-
tives Management soll im Sinne eines Lernprozesses das 
Wissen über Ökosystemstruktur und -dynamik vertiefen 
und somit Schutz und Bewirtschaftung der Meere iterativ 
verbessern.

2.	 Anreize für Innovationen für eine nachhaltige und 
risikoarme Nutzung der Meere sollen Akteure belohnen, 
die statt kurzfristiger Gewinnmaximierung langfristig 
gedachte, nachhaltige Geschäftsmodelle für Nutzung und 
Schutz der Meere entwickeln.

3.	 Eine klare Zuweisung von Nutzungsrechten ist notwendig, 
um die Übernutzung des Kollektivguts Meer zu verhin-
dern. Dies ermöglicht die Ausschließbarkeit von Nutzern 
und somit eine Koordinierung der Nutzung, sei es über 
Märkte oder über Verhandlungen. Zudem können die 
gesellschaftlichen Kosten der Nutzung nach dem Verur-
sacherprinzip den Nutzern angelastet werden, so dass die 
externen Kosten internalisiert werden.

4.	 Ohne ein bisher unerreichtes Niveau globaler Koope-
rationskultur und globaler Kooperationsmechanismen 

sind Schutz und nachhaltige Nutzung des globalen 
Kollektivguts Meer unmöglich. Globale Kooperation ist 
Grundlage für die Entwicklung internationaler Überein-
kommen für Meeresschutz und ‑nutzung sowie für deren 
gemeinschaftliche Umsetzung. 

5.	 Subsidiäre Entscheidungsstrukturen, die Entscheidungs-
kompetenzen primär bei dezentralen Entscheidungs-
trägern auf regionaler oder lokaler Ebene und sekun-
där bei zentralen internationalen Stellen ansiedeln, sind 
für die Akzeptanz globaler und nationaler Regulierun-
gen entscheidend. Darüber hinaus wird durch eine derart 
verstandene Subsidiarität die effiziente Durchsetzung der 
Regulierungen erleichtert. 

6.	 Transparente Informationen stellen sicher, dass die rele-
vanten Daten für alle Akteure zugänglich sind. 

7.	 Partizipative Entscheidungsstrukturen ermöglichen es, 
Interessen offenzulegen und führen zu Entscheidungen, 
die für alle Akteure nachvollziehbar sind. 

8.	 Faire Verteilungsmechanismen sollen die gerechte Auftei-
lung der Gewinne aus mariner Ressourcennutzung sowie 
der Kosten, z.  B. von Schutz, Monitoring, Überwachung 
und Sanktionierung, gewährleisten. Dies gilt für die 
Kosten- und Nutzenteilung sowohl zwischen Staaten als 
auch zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen eines 
Staates. 

9.	 Konfliktlösungsmechanismen sind notwendig, um die 
vielfältigen Nutzungsinteressen verschiedener Akteure 
(z.  B. Staaten und Individuen) abzustimmen. 

10.	Sanktionsmechanismen auf den verschiedenen Gover-
nance-Ebenen sind zentrale Instrumente, um die Einhal-
tung von Nutzungsregelungen durchzusetzen. 
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ihnen anvertrauten Meereszonen ablegen.
Es ist offensichtlich, dass diese vom WBGU für not-

wendig und angemessen gehaltene Vision angesichts 
der erforderlichen langwierigen Verhandlungen, der 
Komplexität des weltweiten Meeresschutzes sowie der 
Nutzungskonflikte um marine Ressourcen sehr ambiti-
oniert und damit weit entfernt von einer raschen poli-
tischen Umsetzung ist. Dennoch skizziert der WBGU 
diese ambitionierte Vision einer Meeres-Governance, 
denn die Erfahrung gerade der jüngsten Zeit belegt, 
dass politische Realisierbarkeit schwer vorherzusehen 
ist. Zahlreiche politische Ereignisse oder Krisen des 
jüngsten Zeitgeschehens – wie beispielsweise der deut-
sche Atomausstieg nach Fukushima oder die Eurokrise 
– zeigen, dass angesichts dringlicher Herausforderun-
gen oder Ereignisse Reformen möglich werden, deren 
Radikalität sie vorher als völlig unrealistisch erscheinen 
ließ. Ebenso könnten sich für die Meerespolitik eines 
Tages heute noch nicht absehbare umfassende Gestal-
tungsmöglichkeiten eröffnen. Solche Reformen sollten 
zuvor schon durchdacht und diskutiert werden; dazu 
möchte der WBGU mit dieser Vision beitragen. 

Um dem Fernziel der Vision näher zu kommen, gibt 
der WBGU zusätzlich an laufende oder angedachte Poli-
tikprozesse anschlussfähige Handlungsempfehlungen, 
die ohne Veränderung des Seerechtsübereinkommens 
auskommen und sich daher als Schritte auf dem Weg 
zur ambitionierten Vision eignen. Insgesamt soll das 
Gutachten als Kompass dienen, an dem sich Reformen 
beim Umgang mit den Meeren langfristig ausrichten 
können. 

Die Schwerpunkte

Analog zum Gutachten „Gesellschaftsvertrag für eine 
Große Transformation“ betrachtet der WBGU auch für 
die Meere beispielhaft die Schwerpunkte Nahrung 
und Energie. Sie sind zentrale Handlungsfelder der 
Großen Transformation zu einer klimaverträglichen, 
nachhaltigen Gesellschaft, zu denen die Meere einen 
wesentlichen Beitrag leisten können. Hier fragt der 
WBGU nach der nachhaltigen Nutzung von Fisch-
beständen bzw. Aquakulturen sowie nach marinen 
erneuerbaren Energieformen und skizziert an diesen 
Beispielen eine Reform der Meeres-Governance.

>> Fischerei: Raubbau stoppen und Erträge langfristig 
steigern. Nahrung aus dem Meer kann dazu beitra-
gen, die Ernährung einer wachsenden Weltbevöl-
kerung zu sichern und damit den steigenden Druck 
auf die Landnutzung etwas zu mindern. Eine auf 
Nachhaltigkeit basierte Fischerei und Aquakultur 
kann somit einen wichtigen Beitrag für die Transfor-
mation zur klimaverträglichen Gesellschaft leisten. 

Es wird immer deutlicher, dass Überfischung nicht 
nur weltweit ökologische Schäden anrichtet, sondern 
auch volkswirtschaftlich ineffizient ist. Ein nachhal-
tiger Umgang mit den Meeren setzt also voraus, dass 
der Raubbau an Fischbeständen gestoppt wird. Mit 
dem UN Fish Stocks Agreement, dem Verhaltensko-
dex der FAO für verantwortungsvolle Fischerei, den 
Zielen des Rio-Folgeprozesses und den Beschlüssen 
der Biodiversitätskonvention gibt es bereits eine gute 
völkerrechtliche und Soft-law-Basis für das moderne, 
nachhaltige Management von Fischbeständen. Diese 
Regelungen und Beschlüsse werden in der Praxis aber 
nur unzureichend umgesetzt. Dabei würden sich die 
Wende zur Nachhaltigkeit und damit das Ende der 
Überfischung doppelt lohnen: Die Meeresökosysteme 
und ihre biologische Vielfalt würden geschont und die 
Erträge würden mit Nachlassen des Fischereidrucks 
und dem Wiederaufbau der Bestände sogar steigen. 

>> Meeresenergie: Dynamik für die Energiewende. Für 
die Transformation zur klimaverträglichen Gesell-
schaft sollten die bislang von fossilen Energieträgern 
dominierten Energiesysteme auf erneuerbare Ener-
gieerzeugung umgestellt werden. Die großen Poten-
ziale der Windkraft auf dem Meer und die Nutzung 
anderer Meeresenergien können einen wesentlichen 
Beitrag für eine emissionsfreie Zukunft eines dekar-
bonisierten Energiesystems leisten. Jetzt kommt es 
darauf an, die sich bereits entwickelnde Dynamik 
durch gezielte staatliche Innovationsförderung zu 
beschleunigen. Damit die Nutzung nachhaltig 
erfolgt, muss die Umweltverträglichkeit bei erneuer-
baren Meeresenergienutzungen bereits in sehr frü-
hen technologischen Entwicklungsphasen ein zent-
rales Entwicklungskriterium sein. Mit dem Ausbau 
der erneuerbaren Energien rücken auch der Ausstieg 
aus der fossilen Offshore-Öl- und Gasnutzung sowie 
ein Verzicht auf den Einstieg in den Abbau klima-
schädlicher Methanhydrate näher. 

>> Arktis: Der Wettlauf um Ressourcen. Die beiden 
zuvor genannten thematischen Perspektiven ergänzt 
der WBGU um den regionalen Schwerpunkt Arktis 
(Kasten 2), in dem – neben anderen wertvollen Res-
sourcen – sowohl der Zugang zu Energie als auch der 
Zugang zu Fischbeständen eine wesentliche Rolle 
spielen und der aktuell erhebliches Konfliktpotenzial 
bergen. In der Arktis wird der Wettlauf um die Aus-
beutung der Meeresressourcen, insbesondere der 
Öl- und Gasreserven, immer deutlicher spürbar. Die 
Verantwortung für den Schutz des Menschheitser-
bes rund um den Nordpol mit seinen wertvollen und 
gleichzeitig äußerst fragilen Polarökosystemen gerät 
angesichts der erhofften kurzfristigen Gewinne aus 
dem Blickfeld. Der klimaschädliche fossile Energie-
pfad wird durch diese hochriskante Expansion ver-
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Erweiterter 
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AWZb

Küstenstaatliche souveräne Rechte und 
Hoheitsbefugnisse zur Bewirtschaftung 
von Ressourcen

Nahezu unein-
geschränkte 
Souveränität 

Seerechtsübereinkommen (UNCLOS) inkl. Durchführungsübereinkommen (FSA usw.)

Internationaler Seegerichtshof (ITLOS)

Meeresbodenbehörde
Zuständig für die mineralischen
Ressourcen des Gebiets

Festlandsockel-
kommission

Das Gebiet
als Menschheitserbe

Regional Fisheries Management Organisations (RFMO) 
Fischereimanagement der Hohen See und z.T. gebietsübergreifender und weit wandernder (g/ww) 
Fischbestände 

Regionale Kooperation der Küstenstaaten 
z.B. im UNEP Regional Seas Programme

Vertragsstaaten des UNCLOS

Vertragsstaaten des FSA  
Begrenzte Rechenschaftspflicht ggü. RFMO, nachhaltige Bewirtschaftung g/ww Fischbestände 

Überwiegend küstenstaatliche
souveräne Rechte und

Hoheitsbefugnisse

Geltungsbereich des
Menschheitserbes

Küsten- 
meera

Abbildung 1: Status quo der Meeres-Governance, vereinfachte Darstellung.
Das Menschheitserbe beschränkt sich heute lediglich auf die mineralischen Ressourcen des Meeresbodens seewärts nationaler 
Hoheitsbefugnisse („das Gebiet“), die von der Meeresbodenbehörde verwaltet werden. Das UN-Seerechtsübereinkommen 
(UNCLOS) mitsamt seiner bestehenden Durchführungsübereinkommen (vor allem das UN Fish Stocks Agreement, FSA) 
definiert den Rahmen der Meeres-Governance. Die Regional Fisheries Management Organisations (RFMO) organisieren 
die Bewirtschaftung der Fischbestände auf der Hohen See sowie der gebietsübergreifenden und weit wandernden (g/
ww) Fischbestände in den Ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ). Die Küstenstaaten haben weitgehend souveräne 
Nutzungsrechte über sämtliche Ressourcen in der AWZ sowie über die mineralischen Ressourcen des Festlandsockels. Die 
regionale Kooperation der Küstenstaaten ist im Rahmen von Programmen bzw. Abkommen (vor allem UNEP Regional Seas 
Programme) organisiert.
a	 Das Küstenmeer erstreckt sich bis zu 12 Seemeilen (sm) von der Basislinie. Es umfasst u.  a. den Meeresboden und -untergrund. 

Im Küstenmeer verfügt der Küstenstaat über Gebietshoheit.
b	 Die AWZ umfasst das Meeresgebiet seewärts des Küstenmeeres mit einer maximalen Ausdehnung von 200 sm, gemessen ab der 

Basislinie. Die AWZ umfasst die Wassersäule sowie den Meeresboden und -untergrund.
c	 Die Hohe See beginnt seewärts der AWZ und ist begrenzt auf die Wassersäule. Sie unterliegt keiner nationalen Souveränität; es 

gilt u. a. die Freiheit der Schifffahrt, der Fischerei und der Forschung.
d	 Der Festlandsockel umfasst den Meeresboden und -untergrund seewärts des Küstenmeeres. Regelmäßig überschneidet sich der 

Festlandsockel mit der AWZ und erhält keine eigenständige Bedeutung. Die Ausdehnung des Festlandsockels kann allerdings 
die seewärtige Begrenzung der AWZ überschreiten („erweiterter Festlandsockel“). Die äußere Grenze des Festlandsockels darf 
nicht weiter als 350 sm von der Basislinie entfernt sein (alternativ 100 sm von der 2500-m-Wassertiefenlinie).

e	 Das Gebiet umfasst den Meeresboden und Meeresuntergrund seewärts nationaler Hoheitsbefugnisse. 
Quelle: WBGU 



7

Zusammenfassung
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Kontroll- und 
Berichts-
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Die Meere als Menschheitserbe

Regionale Kooperation der Küstenstaaten 
Regionale Abkommen, UNEP Regional Seas Programme

Meeresschutz
Nachhaltige Bewirtschaftung der Ressourcen (ohne
mineralische Ressourcen des Gebiets)
Zugang zu Rechtsschutz / Klagerechte (ITLOS)

Regional Marine Management Organisations (RMMO) 
Regionale Sachwalterfunktion, Rechenschaftspflicht ggü. WOO
Nachhaltige Bewirtschaftung der g/ww Fischbestände mit Küstenstaaten

World Oceans Organisation (WOO)
Globale Sachwalterfunktion für Meeresschutz und nachhaltige Bewirtschaftung sämtlicher Ressourcen 
Integriert Meeresbodenbehörde und Festlandsockelkommission
Bei Aufgabenverletzung von Küstenstaaten und RMMO: Zugang zu Rechtsschutz / Klagerechte (ITLOS)

Reformiertes Seerechtsübereinkommen (UNCLOS):  integriert die Durchführungsübereinkommen (FSA usw.)

Internationaler Seegerichtshof (ITLOS): umfassende Zuständigkeit, Sanktionsrechte ggü. Küstenstaaten und RMMO

Vertragsstaaten des reformierten UNCLOS
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Überwiegend küstenstaatliche
souveräne Rechte und

Hoheitsbefugnisse Integrationsbereich von Menschheitserbeprinzip sowie 
küstenstaatlichen souveränen Rechten und Hoheitsbefugnissen

Geltungsbereich des Menschheitserbeprinzips

Abbildung 2: Vision für eine künftige Meeres-Governance, vereinfachte Darstellung.
Alle Meeresgebiete mit Ausnahme der Küstengewässer erhalten den Status eines Menschheitserbes. Dies umfasst sämtliche 
Ressourcen seewärts des Küstenmeeres, einschließlich der mineralischen und biologischen Ressourcen. Die Küstenstaaten 
behalten die Nutzungsrechte über die Ressourcen in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) sowie die mineralischen 
Ressourcen des Festlandsockels. Als Sachwalter der Meeresumwelt im Bereich der AWZ sind die Küstenstaaten zu einer 
nachhaltigen Nutzung dieser Ressourcen verpflichtet. Deshalb gehen die Nutzungsrechte mit Rechenschaftspflichten gegenüber 
der neuen World Oceans Organisation (WOO) einher. Meeresbodenbehörde und Festlandsockelkommission werden in die WOO 
integriert. Die Regional Fisheries Management Organisations (RFMO) gehen in Regional Marine Management Organisations 
(RMMO) auf, die die nachhaltige Bewirtschaftung sämtlicher Ressourcen der Hohen See organisieren. Sie organisieren zudem 
in Zusammenarbeit mit den Küstenstaaten die Bewirtschaftung der gebietsübergreifenden und weit wandernden (g/ww) Fisch
bestände. Die WOO übernimmt die Rolle des globalen Sachwalters der Meere und überwacht die Einhaltung von Schutz und 
nachhaltiger Nutzung. Sie hat Zugang zu Rechtsschutz, insbesondere Klagerechte, beim Internationalen Seegerichtshof (ITLOS). 
Die regionale Kooperation der Küstenstaaten im Rahmen von Programmen bzw. Abkommen bleibt erhalten. 
Roter Text: Rechenschaftspflichten gegenüber übergeordneten Governance-Ebenen. 
a–e: Erklärungen siehe Abb. 1. 
Quelle: WBGU
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längert; die nationalen Interessen drohen gegenüber 
dem Menschheitserbe und den Interessen künftiger 
Generationen die Oberhand zu gewinnen. Ein 
umfassendes, grenzüberschreitendes Meeresschutz-
gebiet für die Arktis könnte dem entgegenwirken 
(Kasten 2).

Forschung im Kontext der Transformation

Bei der Transformation zu einem nachhaltigen Umgang 
mit den Meeren spielt Forschung eine zentrale Rolle. 
Sie sollte die Funktion der Meere im Erdsystem, den 
Einfluss menschlichen Handelns und die Rückwir-
kungen von Veränderungen auf menschliche Gesell-
schaften untersuchen. Gleichzeitig sollte sie Visio-
nen eines nachhaltigen Umgangs mit den Meeren vor-
denken, konkrete nachhaltige Nutzungsmöglichkei-
ten untersuchen sowie politische Strategien zu deren 
Erreichung entwerfen. Die vom WBGU als „transfor-
mativ“ bezeichnete Forschung fördert die Transfor-
mation dadurch, dass sie nachhaltige Innovationen in 
relevanten Sektoren generiert und deren Verbreitung 
unterstützt. Zusätzlich wird eine „Transformationsfor-
schung“ für die Analyse gesellschaftlicher Transforma-
tionsprozesse benötigt. Sie sollte Rahmenbedingun-
gen und Schlüsselfaktoren für übergreifende gesell-
schaftliche Transformationsprozesse bei Meeresschutz 
und ‑nutzungen sowie deren Interaktionen mit tech-
nischen Systemen und Ökosystemen untersuchen, um 
alternative Transformationspfade zu entwickeln und 
Vorschläge für deren politische Gestaltung zu machen. 
Transformationsforschung ist in der deutschen Mee-
resforschung bislang allerdings kaum etabliert. Für die 
Nutzung der Meere als gemeinsames Menschheitserbe 
erscheint sie besonders wesentlich. 

Ein Gesellschaftsvertrag für die Meere

Voraussetzung für einen nachhaltigen Umgang mit den 
Meeren ist die Verständigung auf einen virtuellen glo-
balen „Gesellschaftsvertrag für die Meere“. Damit wür-
den auch die Wirksamkeit und die Legitimation einer 
reformierten Meeres-Governance gestärkt. Ein sol-
cher Gesellschaftsvertrag für die Meere wäre gewis-
sermaßen ein Teil des Gesellschaftsvertrags für eine 
Große Transformation zur klimaverträglichen, nach-
haltigen Gesellschaft. Die Menschheit sollte damit vor 
allem die Verantwortung für die dauerhafte Erhaltung 
gesunder, leistungsfähiger und resilienter Meeresöko-
systeme für heutige und künftige Generationen über-
nehmen und diese Verantwortung in politisches Han-
deln übersetzen. Die Übernahme der Verantwortung 

für das Menschheitserbe bezieht sich darüber hinaus 
auch auf die verantwortliche und faire Aufteilung von 
Meeresressourcen unter allen Menschen, wie sie im 
Seerecht bereits angelegt ist. Dies setzt „gestaltende 
Staaten“ voraus, insbesondere Küstenstaaten, die sich 
für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Meere ein-
setzen und die international vereinbarten Regelungen 
durchsetzen. Die Ausgestaltung des Gesellschaftsver-
trags für die Meere ist ein offener Prozess, bei dem die 
Teilhabe der Zivilgesellschaften ein zentrales Element 
sein sollte. Diese Teilhabe setzt auf Mitwirkung, Trans-
parenz und Kontrolle von Entscheidungen über die 
Meere, die durch die gestaltenden Staaten getroffen 
werden. Pionieren des Wandels kommt beim nachhal-
tigen Umgang mit den Meeren eine zentrale Rolle zu: 
Unterstützt durch gestaltende Staaten treiben sie die 
Transformation durch Entwicklung und Erprobung von 
neuen Technologien und Verhaltensweisen zunächst 
in Nischen voran und verbreiten diese durch selbst 
geschaffene oder sich anderweitig eröffnende Gelegen-
heiten.

Die WBGU-Vision einer umfassenden Reform des 
internationalen Seerechts 

In den folgenden Abschnitten werden die Vision, die 
empfohlenen Schritte zu einer umfassenden Seerechts-
reform sowie die Forschungsempfehlungen des WBGU 
im Einzelnen dargestellt. 

Der WBGU empfiehlt, den Umgang mit den Meeren 
auf eine neue Grundlage zu stellen, die den Nutzungsre-
alitäten und Schutzerfordernissen der Meere Rechnung 
trägt und den heute lebenden wie auch den künftigen 
Generationen die langfristige Aufrechterhaltung von 
Ökosystemleistungen und Erträgen aus nachhaltiger 
Meeresnutzung sichert. Dazu formuliert der WBGU eine 
neue übergreifende Vision einer künftigen Governance 
der Meere, die sich an der Überzeugung orientiert, dass 
das Meer als ein gemeinsames Erbe der Menschheit zu 
begreifen ist. Im Folgenden wird diese Vision skizziert: 

>> Menschheitserbeprinzip, systemischen Ansatz und 
Vorsorgeprinzip verankern: Der WBGU empfiehlt, die 
oben genannten drei Leitprinzipien Menschheitserbe, 
systemischer Ansatz und Vorsorge für jegliche Nut-
zung des globalen Kollektivguts Meer in einem refor-
mierten Seerechtsübereinkommen völkerrechtlich zu 
verankern. Das zum Menschheitserbeprinzip gehö-
rende Schutz- und Nutzungsregime soll in jeweils 
differenzierter Ausprägung für die Meereszonen see-
wärts des Küstenmeeres (AWZ, Festlandsockel, Hohe 
See, Gebiet) sowie deren sämtliche Ressourcen gelten. 

>> World Oceans Organisation gründen: Der Ausdeh-
nung des Aufgabenbereichs und der Kompeten-
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zen des Seerechtsübereinkommens entsprechend 
soll als globaler Sachwalter der Meeresumwelt und 
ihrer Ressourcen eine internationale Organisation 
gegründet werden. Diese World Oceans Organisa-
tion (WOO) soll keine „Super-Meeresbehörde“ wer-
den, sondern nur dann eingreifen, wenn die an Ver-
tragsstaaten (AWZ und Festlandsockel) bzw. RMMO 
(Hohe See) überantworteten Bewirtschaftungs- 
und Überwachungsaufgaben nicht wahrgenom-
men werden. Dementsprechend soll die WOO mit 
Klagerechten vor dem Internationalen Seegerichts-
hof (International Tribunal for the Law of the Sea, 
ITLOS) ausgestattet werden. Die WOO soll darüber 
hinaus Kompetenzen zur Standardsetzung erhalten. 
Die Meeresbodenbehörde und die Festlandsockel-
kommission des bisherigen Seerechtsübereinkom-
mens würden in die neue Organisationsstruktur 
der WOO als eigenständige Einheiten integriert und 
behielten ihre Zuständigkeiten.

>> Regional Marine Management Organisations einrich-
ten: Regional Marine Management Organisations 
(RMMO) sollen als regionale zwischenstaatliche 
Abkommen Schutz und nachhaltige Nutzung der 
regionalen Ressourcen der Hohen See gestalten (z.  B. 
Fischbestände, Meeresenergie, genetische Ressour-
cen). Ebenso sollen sie für die Meeresschutzgebiete 
und die Umsetzung einer regionalen marinen Raum-
planung auf der Hohen See zuständig sein. Zu ihren 
Aufgaben würde es auch gehören, die Erträge aus 
der Meeresnutzung gerecht zu verteilen, sei es über 
die entgeltliche Ausgabe oder über die Versteigerung 
von Nutzungsrechten unter den Vertragsstaaten. 
Von einem Teil der Erlöse können Meeresschutz, 
Monitoring und Kapazitätsaufbau in Entwicklungs-
ländern finanziert werden. Die RMMO wären als 
regionale Sachwalter der WOO gegenüber rechen-
schaftspflichtig, insbesondere was die Nachhaltig-
keit der Nutzung angeht. Sie sollten jeweils ein regi-
onales Meeresgebiet abdecken, so dass die gesamte 
Hohe See flächendeckend und überlappungsfrei 
erfasst wird.

>> Zuständigkeit des Internationalen Seegerichtshofs 
erweitern: Der Internationale Seegerichtshof (ITLOS) 
soll gestärkt werden, um eine gerichtliche Referenz 
im Bereich des internationalen See- und Umwelt-
rechts zu schaffen. Verfahren, die als Streitgegen-
stand die Auslegung von See- und Umweltvölker-
recht betreffen, sowie Verfahren zur Ahndung von 
Meeresverschmutzungen sollten zukünftig vorrangig 
dem ITLOS zugewiesen werden. Auch die Auslegung 
des Seerechtsübereinkommens bliebe dem ITLOS als 
„Hüter der Verträge“ vorbehalten. Die neu zu errich-
tende WOO soll mit Klagerechten vor dem ITLOS 
ausgestattet werden. Zudem sollten ausgewählten 

und anerkannten Nichtregierungsorganisationen 
Verbandsklagerechte eingeräumt werden. 

>> Schutz und nachhaltige Nutzung der Hohen See: Der 
WBGU empfiehlt, die Hohe See zum gemeinsamen 
Erbe der Menschheit zu erklären. Künftig sollen auch 
marine biologische Ressourcen (z.  B. Fischbestände, 
genetische Ressourcen) dem Menschheitserbeprinzip 
gemäß nachhaltig bewirtschaftet und die aus der 
Bewirtschaftung entstehenden Vorteile in Analogie 
zur Regelung für die mineralischen Ressourcen des 
Meeresbodens gerecht verteilt werden. Das UN Fish 
Stocks Agreement (FSA) würde in dem reformierten 
Seerechtsübereinkommen aufgehen. Gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip sollte die Bewirtschaftung der 
marinen Ressourcen auf der Hohen See dezentral 
erfolgen und den RMMO übertragen werden. Finan-
zielle Vorteile, die aus der Nutzung mariner Ressour-
cen der Hohen See resultieren, sollten zum Nutzen 
der gesamten Menschheit unter besonderer Berück-
sichtigung der Interessen der Entwicklungsländer 
verwendet werden.

>> Schutz und nachhaltige Nutzung der AWZ: Das 
Menschheitserbeprinzip soll in die Ausschließliche 
Wirtschaftszone (AWZ) ausgedehnt werden. Den 
Küstenstaaten würde die treuhänderische Verwal-
tung des Menschheitserbes in ihrer AWZ und auf 
dem Festlandsockel übertragen. Eine Verletzung des 
Menschheitserbeprinzips müsste sanktionierbar sein, 
um eine nachhaltige Meeresnutzung zu erreichen. Die 
Küstenstaaten behielten ihre gewohnten, weitrei-
chenden Nutzungsrechte der AWZ, die ihnen gemäß 
des bestehenden Seerechtsübereinkommens bereits 
zugewiesen sind. Sie würden aber von der Völkerge-
meinschaft zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung 
des Menschheitserbes verpflichtet und wären darüber 
der WOO gegenüber rechenschaftspflichtig. 

>> Klagerechte und Sanktionen einführen: Vertragsstaa-
ten, die ihren Berichts- bzw. Schutzverpflichtungen 
nicht nachkommen, sollen vor dem ITLOS durch die 
WOO und Vertragsstaaten verklagt werden können, 
woraufhin das ITLOS Sanktionen verhängen könnte. 
Als Sanktionen sind z.  B. Export- bzw. Importbe-
schränkungen für illegal gewonnene Ressourcen 
denkbar. Auch könnte ein vertragsbrüchiger Staat von 
der Teilnahme an Lizenzauktionen für die Ressourcen 
der Hohen See ausgeschlossen werden. Als letztes 
Mittel soll dem ITLOS die Möglichkeit offen stehen, 
einem missbräuchlich agierenden Staat seine Hoheits-
rechte in der AWZ einzuschränken. 

>> Verschärftes Haftungsregime etablieren: Ein erheb-
lich wirksameres internationales Haftungsregime 
soll sektorenübergreifend sämtliche Tätigkeiten mit 
einem Gefährdungspotenzial für die Meere umfassen 
(Gefährdungshaftung mit staatlicher Residual
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haftung). 
>> Zivilgesellschaftliches Engagement stärken: Die Zivil-

gesellschaft, insbesondere dem Meeresschutz ver-
pflichtete Nichtregierungsorganisationen, soll Zugang 
zu meeresspezifischen Informationen erhalten, über 
see- bzw. meeresumweltrechtliche Planungs- und 
Zulassungsverfahren informiert werden sowie ent-
sprechende Mitwirkungs- und Klagerechte erhalten.

>> Meeresschutzgebiete ausweiten und Raumplanung 
verankern: Ein ökologisch repräsentatives und 
effektiv betriebenes Meeresschutzgebietssystem soll 
mindestens 20–30  % der Fläche mariner Ökosysteme 
umfassen. Dieses System der Meeresschutzgebiete 
müsste zudem im Sinne abgestufter Zonen unter-
schiedlicher Nutzungsintensität Kernbestandteil einer 
marinen Raumplanung sein, die als Instrument auf 
den nationalen, regionalen und globalen Ebenen der 
Meeres-Governance zu verankern ist. Für die Hohe 
See würde die WOO Koordinierung und Aufsicht über 
Schutzgebiete und Raumplanung übernehmen, wäh-
rend die RMMO Planung und Management durch-
führen würden. 

>> Umweltverträglichkeitsprüfung vorsehen: Eingriffe 
durch geplante Tätigkeiten in den Meeren sollen nur 
vorgenommen werden dürfen, wenn obligatorisch 
und im Vorfeld die hiervon ausgehenden Gefahren 
für die bestehenden Ökosysteme erfasst, bewertet 
und gegenüber den Vorteilen des Eingriffs abgewogen 
wurden. Für Pläne und Programme im Bereich der 
Meere empfiehlt sich entsprechend eine strategische 
Umweltprüfung. Für landbasierte Aktivitäten sollte 
eine „Meeresverträglichkeitsprüfung“ verankert wer-
den. Damit würde für die Industrieproduktion an 
Land bereits bei der Anlagenzulassung berücksichtigt, 
dass nur solche Stoffe und Produkte in die Meere 
gelangen können, die dort keine schädigenden Wir-
kungen nach sich ziehen.

Der Weg zu einer umfassenden Seerechtsreform: 
Handlungsempfehlungen

Es ist offensichtlich, dass die Vision des WBGU ange-
sichts der notwendigen langwierigen Verhandlungen, der 
Komplexität des Meeresschutzes sowie der Nutzungs- 
und Interessenskonflikte um Meeresressourcen sehr 
ambitioniert und damit weit von einer raschen politi-
schen Umsetzung entfernt ist. Um dem Fernziel dieser 
Vision näher zu kommen, hat der WBGU unmittelbar an 
laufende oder angedachte Politikprozesse anschlussfä-
hige Handlungsempfehlungen erarbeitet, die ohne Ver-
änderung des Seerechtsübereinkommens auskommen 
und daher schneller politisch umsetzbar scheinen. 

Meeres-Governance 

Die folgenden Handlungsempfehlungen sind so gestal-
tet, dass sie als Türöffner für weitergehende Reformen 
fungieren können. Sie sind damit die vom WBGU emp-
fohlenen ersten Schritte zur Realisierung einer nach-
haltigen Meeres-Governance im Sinne der skizzierten 
Vision einer ambitionierten Seerechtsreform. 

>> Wissens- und Handlungsbasis der Meeres-Gover-
nance stärken: Um die wissenschaftliche Grundlage 
zu verbessern, empfiehlt der WBGU den raschen 
Ausbau des globalen Monitoring-Systems für die 
Meere. Die bestehenden Aktivitäten (z.  B. von 
GOOS, IOC, FAO, WMO, WCMC) sollten erweitert, 
besser koordiniert und zusammengeführt werden. 
Das Monitoring sollte mit der Weiterentwicklung 
und Überwachung politischer Ziele für die Meere 
eng verzahnt werden. Zudem sollte der Politik durch 
die integrierte Aufbereitung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse ein verlässlicher Überblick über den 
Stand des Wissens und die Handlungsmöglichkeiten 
in Bezug auf die Meere gegeben werden. Dazu hat die 
UN-Generalversammlung bereits 2005 beschlossen, 
einen regelmäßigen globalen Report zum Zustand 
der Meeresumwelt zu erarbeiten („Regular Pro-
cess“), der sowohl naturwissenschaftliche als auch 
sozioökonomische Aspekte berücksichtigt und mit 
den Berichten des IPCC vergleichbar ist. Der Regu-
lar Process ist in der deutschen Meereswissenschaft 
wenig bekannt. Der WBGU empfiehlt, das Vorhaben 
sehr viel stärker zu unterstützen und in die beste-
hende wissenschaftliche Infrastruktur einzubinden. 
Zudem sollte für die Unterfütterung einer wissens-
basierten Handlungsgrundlage ein internationaler, 
konsensorientierter Multistakeholder-Prozess initi-
iert werden, der (etwa nach dem Vorbild der Welt-
staudammkommission und des Weltagrarberichts) 
Leitlinien für den zukünftigen Umgang mit den 
Meeren entwickeln soll. Die im Oceans Compact in 
Aussicht gestellte „Ocean Advisory Group“ könnte 
zur Keimzelle dieses Prozesses werden.

>> Rahmenbedingungen für eine langfristig nachhaltige 
Bewirtschaftung schaffen: Um die vorherrschende, 
häufig auf kurzfristige Gewinne ausgerichtete 
Bewirtschaftung der Meere zu beenden und zu 
langfristigen und nachhaltigen Geschäftsmodellen 
überzugehen, sind geeignete institutionelle und 
politische Rahmenbedingungen unverzichtbar. Die 
Bewertung und Bepreisung von Ökosystemleis-
tungen sollte bei Entscheidungen über staatliche 
Investitions- und Entwicklungsprojekte berück-
sichtigt werden und in das ökonomische Kalkül der 
Meeresnutzer einfließen. Schädliche Subventionen 
in der Fischerei sollten abgebaut und Infrastruktu-
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ren für eine nachhaltige Nutzung sowie Forschung 
und Entwicklung für eine nachhaltige Bewirtschaf-
tung gefördert werden (Kapazitätsaufbau). 

>> Strategien für eine nachhaltige Meeres-Governance 
entwickeln: Der vom UN-Generalsekretär Ban 
Ki-moon im Jahr 2012 initiierte Oceans Compact 
sollte gefördert und genutzt werden, um eine stra-
tegische Vision der Vereinten Nationen für einen 
nachhaltigen Umgang mit den Meeren zu etablieren. 
Unter Einbeziehung des in diesem Gutachten skiz-
zierten Neuanfangs für eine nachhaltige und syste-
mische Meeres-Governance sollte der Oceans Com-
pact zu einer „Integrated World Oceans Strategy“ 
weiterentwickelt werden. Sie sollte in Anlehnung 
an die Millenniumentwicklungsziele (Millennium 
Development Goals, MDG) oder im Kontext der noch 
zu entwickelnden Nachhaltigkeitsziele (Sustainable 
Development Goals, SDG) mit einem Zielkatalog für 
die Meere („Oceans MDG“ bzw. „Oceans SDG“) aus-
gestattet und im Rahmen der UN-Generalversamm-
lung vereinbart werden. Eine solche globale Strategie 
für die Meere wäre am ehesten vergleichbar mit der 
Rio-Deklaration von 1992 und sollte die für einen 
nachhaltigen Umgang mit den Meeren fundamen-
talen Prinzipien, Leitlinien, Entwicklungspfade und 
Ziele bündeln, die auf regionalen, nationalen und 
lokalen Ebenen aufgegriffen und umgesetzt werden 
sollten. Zur Förderung einer kohärenten Transfor-
mationspolitik sollten die vorgeschlagenen Leitprin-
zipien und Ziele auch in regionalen und nationalen 
Meeresstrategien verankert werden. Deutschland 
und die EU sollten zudem in Zusammenarbeit mit 
gleich gesinnten Staaten Allianzen schmieden und 
zu Vorreitern der subglobalen Meeres-Governance 
werden. Solche Allianzen sollten die Bemühungen 
zur Entwicklung des Oceans Compact unterstützen.

>> Beitritt und Umsetzung des Seerechtsübereinkom-
mens verbessern: Der WBGU erachtet das Seerechts-
übereinkommen als Grundlage eines Gesellschafts-
vertrags für die Meere und empfiehlt die Fortent-
wicklung dieses Übereinkom Vertragsstaaten sollten 
ihre diplomatischen Bemühungen intensivieren, um 
die verbliebenen Nichtmitgliedstaaten zu einem Bei-
tritt zu bewegen und die Umsetzung der vereinbar-
ten politischen Zielsetzungen zu verbessern. 

>> Durchführungsübereinkommen zur biologischen Viel-
falt auf der Hohen See unterstützen: Es sind vor allem 
drei konkrete Regelungslücken auf der Hohen See, 
die durch das geplante Durchführungsübereinkom-
men zum Seerechtsübereinkommen geschlossen 
werden sollen: die Nutzung mariner genetischer 
Ressourcen, Meeresschutzgebiete und Umweltver-
träglichkeitsprüfungen. Der WBGU empfiehlt, kon-
krete Verhandlungen über dieses neue Durchfüh-

rungsübereinkommen baldmöglichst aufzunehmen. 
Zudem sollte das Übereinkommen mit einem Finan-
zierungsmechanismus ausgestattet werden. 

>> UN Fish Stocks Agreement und RFMO weiterent
wickeln: Die Ratifizierung des UN Fish Stocks Agree-
ment (FSA) mit seinem vorsorgeorientierten und 
wissensbasierten Ansatz sollte auf diplomatischen 
Wegen gefördert werden. Längerfristig sollte das 
FSA um das Menschheitserbeprinzip ergänzt und 
ihre Zuständigkeit auf sämtliche genutzte Arten der 
Hohen See ausgedehnt werden. Es besteht dringen-
der Handlungsbedarf, die Regionalen Fischerei
managementorganisationen (RFMO) zu einer nach-
haltigen Bewirtschaftung ihrer Fischbestände zu 
bringen. Positive Fallbeispiele sollten dabei aufge-
griffen werden. Die Bestimmungen des FSA und des 
FAO-Verhaltenskodex für verantwortungsvolle 
Fischerei sollten in den regionalen Abkommen der 
RFMO aufgenommen, und es sollten regelmäßige 
und transparente Performance Reviews durchge-
führt werden. Für alle Fischerboote, die in RFMO-
Gebieten auf der Hohen See operieren wollen, sollte 
es ein weltweit zugängliches Register sowie den 
Zwang zur Lizensierung geben, um illegale, nicht 
gemeldete und unregulierte (IUU-)Fischerei zu 
erschweren. Die RFMO sollten ihre Rechte gemäß 
Seerechtsübereinkommen und FSA so weitgehend 
wie möglich ausschöpfen, um Schiffen aus nicht
kooperierenden Staaten die Nutzung der RFMO-
Bestände zu verweigern oder zu erschweren. 

>> Regionale Meeres-Governance stärken und auswei-
ten: Die Bundesregierung und die EU sollten sich im 
Rahmen des UNEP Regional Seas Programme dafür 
stark machen, dass für alle Meeresregionen mög-
lichst flächendeckend eigene Abkommen entwickelt 
werden. Der WBGU empfiehlt eine Aufwertung des 
Programms und seine Integration in den Oceans 
Compact. Zudem sollte die Umsetzung der bestehen-
den regionalen Meeresabkommen gestärkt werden, 
u.  a. durch die Vereinbarung ambitionierter Proto-
kolle und Aktionspläne. Ferner wird eine weiterge-
hende Institutionalisierung empfohlen, etwa durch 
die vermehrte Übertragung von Aufgaben an Kom-
missionen (wie z.  B. HELCOM), die u.  a. Wissen und 
Kompetenzen regional bündeln sollten.

>> Verzahnung regionaler Meeres-Governance ver-
bessern: Die Zusammenarbeit zwischen aneinan-
der angrenzenden Meeresschutzabkommen sowie 
zwischen aneinander angrenzenden RFMO im Fall 
der Fischerei sollte vertieft werden. Die bestehen-
den interregionalen Kooperationen sollten sich am 
Menschheitserbeprinzip, am systemischen Ansatz 
und am Vorsorgeprinzip orientieren. Auch inner-
halb einer Meeresregion ist eine deutlich verbes-



﻿Zusammenfassung

12

serte Kooperation und Koordinierung zwischen den 
Akteuren zu empfehlen, z.  B. zwischen regionalen 
Abkommen, RFMO und dem UNEP Regional Seas 
Programme, um die Harmonisierung von Zielen und 
Maßnahmen voranzutreiben. 

>> Internationale Finanzierung für Schutz und nachhal-
tige Nutzung der Meere stärken: Dem Gleichheits-
prinzip folgend sollten sich alle Staaten an der 
Finanzierung des Meeresschutzes beteiligen, wobei 
sich die Höhe der Zahlungen der einzelnen Staaten 
an deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit orien-
tieren sollte. Für eine Wende der Bewirtschaftung 
der Meere zur Nachhaltigkeit ist nach groben 
Abschätzungen weltweit mindestens mit einmaligen 
Kosten im Bereich von 200–300 Mrd. US-$ zu rech-
nen. Hinzu kommen jährlich anfallende Kosten in 
Höhe von mindestens 20–40 Mrd. US-$. Angesichts 
dieser Summen sind die bestehenden Finanzierungs-
mechanismen als völlig unzureichend einzustufen. 
Der WBGU empfiehlt die Einrichtung von zwei 
zusätzlichen internationalen Fonds: einen (subsidiä-
ren) Fonds zur Unterstützung von Maßnahmen zum 
Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der Meere 
innerhalb der AWZ sowie einen Fonds zur Finanzie-
rung des Schutzes der Hohen See. Die Mittel zur Ali-
mentierung der Fonds sollten unter anderem aus 
Nutzungsentgelten gewonnen werden. 

>> Investitionsanreize für Schutz und nachhaltige Nut-
zung der Meere schaffen: Gezielte positive und nega-
tive ökonomische Anreize wie Nutzungsentgelte, 
Zahlungen für Ökosystemleistungen oder vorüber-
gehende Subventionen sollten eingesetzt werden, 
um nachhaltige und langfristig orientierte Nutzun-
gen zu unterstützen. Über öffentliche Finanzie-
rungsmechanismen sollten potenziellen Nutzern 
und Investoren außerdem günstiges Fremdkapital 
und Instrumente zur Risikoabsicherung für Investi-
tionen in die nachhaltige Nutzung der Meere zur 
Verfügung gestellt werden. 

>> Private Governance stärken und ausbauen: Private 
Akteure haben in den vergangenen Jahren jenseits 
staatlicher Regulierungen Governance-Formen in 
Bezug auf den nachhaltigen Umgang mit den Mee-
ren entwickelt. Dazu gehören vor allem Initiativen 
der privaten Zertifizierung mit dem Ziel einer nach-
haltigen Nutzung der Meere (z.  B. Marine Steward-
ship Council, Friend of the Sea, Aquaculture Ste-
wardship Council). Die Anzahl der durch solche Pro-
gramme zertifizierten Fischereien sowie der gekenn-
zeichneten Fisch- und Meeresfrüchteerzeugnisse ist 
in den vergangenen Jahren stark angestiegen, was 
die Gefahr einer Aufweichung der Standards sowie 
schwindender Glaubwürdigkeit der Zertifizierungen 
birgt. Der WBGU empfiehlt, innerhalb Europas 

Mindestanforderungen für private Nachhaltigkeits-
standards für Produkte aus Wildfischerei festzule-
gen. Außerdem sollte im Rahmen der WTO-Ver-
handlungen die Konformität freiwilliger – sowohl 
privater als auch staatlicher – Nachhaltigkeitsstan-
dards mit geltendem Welthandelsrecht geklärt 
werden. 

>> Meeresschutzgebiete erheblich ausweiten: Das Flä-
chenziel der Biodiversitätskonvention (CBD) von 
10  % für Meeresschutzgebiete bis 2020 erscheint 
nicht ambitioniert genug. Der WBGU empfiehlt, 
mindestens 20–30  % der Fläche mariner Ökosys-
teme für ein ökologisch repräsentatives und effektiv 
betriebenes Schutzgebietssystem auszuweisen. 
Angesichts der derzeitigen weltweiten Ausdehnung 
der Meeresschutzgebiete von nur 1,6  % erscheint 
allerdings die Beschleunigung einer wissensbasier-
ten Umsetzung der bisherigen Zielsetzungen als 
noch dringender. Die Erfolge auf der regionalen 
Ebene (OSPAR-Kommission) sollten verstetigt und 
möglichst auf andere Regionen übertragen werden. 
Die Bundesregierung sollte sich zudem weiter mit 
hoher Priorität dafür einsetzen, dass die politischen 
Blockaden auf dem Weg zu einem Abkommen zu 
Schutzgebieten auf der Hohen See überwunden 
werden.

>> Marine Raumplanung einrichten: Der WBGU emp-
fiehlt eine multilaterale, länderübergreifende aufei-
nander abgestimmte marine Raumplanung, um 
künftig großflächige und zonenübergreifende Nut-
zungen umweltschonend zu realisieren. In der EU 
sollte das Instrument der marinen Raumplanung 
verpflichtend in der integrierten Meerespolitik ver-
ankert werden. Deutschland sollte dazu eine Vorrei-
terrolle einnehmen und einen europäischen Erfah-
rungsaustausch organisieren. Ein übergreifendes 
System von Meeresschutzgebieten ist ein unver-
zichtbarer Bestandteil mariner Raumplanungs
systeme. 

>> Harmonisierung bestehender Haftungsregime för-
dern: Das geltende Haftungsrecht weist Lücken und 
Defizite auf. Der WBGU unterstützt daher das Vor-
haben der EU-Kommission, eine Vereinheitlichung 
des Haftungsrechts für Offshore-Aktivitäten zu 
etablieren.

Schwerpunkt: Nahrung aus dem Meer 

Fisch spielt in vielen Entwicklungsländern eine wichtige 
Rolle für Ernährung, Einkommen und Gesundheit der 
Bevölkerung. Allerdings werden bis heute weltweit die 
meisten Fischbestände ökologisch wie volkswirtschaft-
lich mangelhaft bewirtschaftet. Überfischung ist eine 
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der wichtigsten Ursachen für die Gefährdung der Mee-
resökosysteme. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach 
Fisch und Meeresfrüchten und somit der Nutzungsdruck 
auf Fischbestände. Trotz des stetig steigenden Fische-
reiaufwands gehen die weltweiten Erträge mittlerweile 
zurück. Für einen nachhaltigen Umgang mit den Mee-
ren muss der Raubbau an den Fischbeständen gestoppt 
werden. In einigen Ländern hat eine solche Transfor-
mation zur Nachhaltigkeit bereits begonnen: Bestände 
werden wieder aufgebaut, nachhaltig bewirtschaftet 
und Meeresökosysteme geschützt. So könnten lang-
fristig die Fangmengen sogar dauerhaft größer sein als 
heute. Dazu müssten allerdings der Fischereidruck und 
die Überkapazitäten der Fischereiflotten reduziert wer-
den. Für eine Übergangszeit wird dies mit politischen, 
sozialen und ökonomischen Kosten verbunden sein. Die 
potenziell größeren Erträge aus den wiederaufgebau-
ten Fischbeständen werden erst in Jahren oder Jahr-
zehnten anfallen. 

Angesichts des unbefriedigenden Zustands der meis-

ten Fischbestände und der steigenden Nachfrage nach 
Fisch richten sich viele Hoffnungen auf die Aquakul-
tur. Die heute gängige marine Aquakultur kann aber 
die Erwartung steigender nachhaltiger Fischproduktion 
nicht erfüllen. Sie züchtet in erster Linie Raubfischar-
ten, deren Futter zu großen Teilen aus Futterfisch herge-
stellt wird, der wiederum durch konventionelle Fischerei 
gefangen wird. Je nach Fischart muss pro Kilogramm 
gezüchtetem Fisch ein Mehrfaches an Futterfisch auf-
gewendet werden. Andere Formen der Aquakultur, etwa 
von pflanzenfressenden Süßwasserarten oder Muscheln, 
vermeiden diese Probleme weitgehend. Daher sollte eine 
nachhaltige Aquakultur gefördert werden, die sozial ver-
träglich und ökologisch verantwortungsvoll wirtschaftet. 

Wichtige Voraussetzungen für die Transformation im 
Bereich der Fischerei sind bereits vorhanden. So beste-
hen anspruchsvolle völkerrechtliche Regelungen und 
politische Zielsetzungen, um die Überfischung bis zum 
Jahr 2015 zu stoppen; auf der Rio+20-Konferenz 2012 
wurde dies erneut bekräftigt. Ein wichtiger Ansatz-
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Kasten 2

Regionaler Schwerpunkt Arktis: Umfassender 
Schutz eines einzigartigen Naturraums

Im Gegensatz zur Antarktis, die ein von Meer umgebener, 
eisbedeckter Kontinent ist, handelt es sich bei der Arktis 
um ein von Land umschlossenes Meer, das bislang in großen 
Teilen eine ganzjährige Eisbedeckung aufweist. Der arktische 
Ozean ist nach der Vision des WBGU dem Menschheits-
erbe Meer zuzuordnen. Gleichzeitig handelt es sich bei der 
Arktis mit ihren marinen und terrestrischen Ökosystemen um 
einen einzigartigen besonders schützenswerten Naturraum, 
dessen Nutzung sehr anspruchsvollen Schutzanforderungen 
unterliegen sollte. Die arktischen Ökosysteme sind deutlich 
fragiler und sensibler als diejenigen in niedrigeren Breiten. 
Die Arktis erfüllt zudem eine wichtige Funktion für die 
marine Nahrungsmittelproduktion. Die Auswirkungen des 
Anthropozäns, insbesondere des Klimawandels, zeigen sich 
dort besonders deutlich. 

Durch fortschreitende technologische Entwicklung und den 
Rückgang des arktischen Eises ist der Zugang zu arktischen 
Ressourcen wie Öl, Gas, Gold, Zink, seltenen Erden und Fisch-
beständen sowie die Passierbarkeit der arktischen Gewässer 
erleichtert. Aus einer stärkeren Nutzung ergäben sich durch 
Verschmutzung und Unfälle erhebliche Risiken für die fragilen 
Polarökosysteme, wobei je nach Schwere irreversible Schäden 
drohen.

Ein umfassendes, grenzüberschreitendes Meeresschutz-
gebiet, das sowohl die arktischen Gebiete der Hohen See als 
auch die angrenzenden AWZ umfasst und Ressourcenabbau 
sowie Fischfang ausschließt, würde den Schutzanforderun-
gen am ehesten gerecht. Solange ein solches Schutzgebiet 
nicht etabliert ist, sind folgende Empfehlungen Schritte in die 
gewünschte Richtung:

>> Arktisschutzgebiet für die hohe Arktis: Die hohe Arktis sollte 
zum Schutzgebiet erklärt werden. Mit dem Status des 

Schutzgebiets gehen eingeschränkte Nutzungsrechte einher.
>> Ausbau und Förderung der bestehenden Schutzgebiete in 

der Arktis: Eine Arbeitsgruppe des Arktischen Rats hat 
2004 einen „Marine Strategic Plan“ entworfen, der auf 
die Förderung von Netzwerken bestehender Schutzgebiete 
abzielt. Die Bundesregierung sollte die Bemühungen der 
Arbeitsgruppe unterstützen. Innerhalb der Territorien ver-
schiedener Anrainerstaaten der Arktis gibt es bereits eine 
Reihe mariner Schutzgebiete, wie z.  B. in Kanada, Norwe-
gen und Grönland. Auch diese Bemühungen sollten gewür-
digt und gefördert werden. 

>> Nachhaltige Nutzung der Arktis institutionalisieren: Der 
WBGU empfiehlt, dass die internationale Gemeinschaft und 
die arktischen Anrainerstaaten sich darauf verständigen, 
das ökologische Gleichgewicht des arktischen Ozeans als 
Teil des Menschheitserbes zu wahren. Der arktische Ozean 
sollte auch innerhalb der AWZ nur nachhaltig genutzt wer-
den. Nutzungen, insbesondere die Offshore-Förderung von 
Erdöl und Erdgas, sollten nur nach anspruchsvollen Sicher-
heits- und Umweltschutzstandards erfolgen. 

>> Umsetzung eines verbindlichen „Polar Code“: Deutschland 
sollte die Bemühungen der Europäischen Kommission zur 
Entwicklung eines verbindlichen Verhaltenskodex (Polar 
Code), angesiedelt bei der IMO, für die Schifffahrt in der 
Region unterstützen. Damit soll Umweltrisiken begegnet 
werden, die mit der vermehrten Schifffahrt in der Arktis 
einhergehen, und es sollten entsprechende Sicherheits-
maßnahmen vereinbart werden.

>> Haftungsregime etablieren: Bisher gibt es kein Haftungs
regime für den arktischen Ozean, welches bei Umweltschä-
den zur Anwendung kommt. Ein solches Haftungsregime 
sollte vereinbart werden. Es müsste das Prinzip der Vor-
sorge der Staaten in den Mittelpunkt stellen und einen 
klaren Handlungsrahmen mit Haftungsbedingungen für 
einzelne Nutzergruppen und Verursacher liefern.



﻿Zusammenfassung

14

punkt zur Umsetzung sind Rahmenbedingungen und 
Anreizsysteme. Sie bieten heute immer noch häufig 
Fehlanreize, wie z.  B. Subventionen für den Aufbau von 
Fischereikapazitäten oder für Treibstoff. Ökologische 
Schäden werden nicht internalisiert. Auch für eine ver-
antwortungsvolle Aquakultur existieren Empfehlungen 
auf internationaler Ebene. Die technischen Instrumente 
und Managementoptionen für eine nachhaltige Fische-
rei und Aquakultur sind bekannt oder deren Entwick-
lung zeichnet sich ab. Jetzt sind vor allem die wirksame 
Um- und Durchsetzung der vereinbarten Regeln und 
Ziele gefragt. Dann kann die Überfischung gestoppt 
werden, die Erträge könnten steigen und der Beitrag zur 
Ernährungssicherung einer wachsenden Weltbevölke-
rung wäre gewährleistet. Um dies zu erreichen, emp-
fiehlt der WBGU:

>> Der Ökosystemansatz und das Vorsorgeprinzip sollten 
stringent angewandt und nachhaltige Ertragsgrenzen 
für die Fischbestände auf wissenschaftlicher Basis 
festgelegt und möglichst weitgehend berücksichtigt 
werden. Der höchstmögliche Dauerertrag (maximum 
sustainable yield, MSY) sollte nicht als Zielgröße, son-
dern nur als oberste Bewirtschaftungsgrenze angese-
hen werden, zu welcher aus ökologischen Gründen ein 
deutlicher Sicherheitsabstand einzuhalten ist. Diese 
neue Rolle des MSY sollte in der Fischerei-Gover-
nance auf allen Ebenen festgeschrieben werden. Auf 
dieser Basis sollten ökosystembasierte, mehrjährige 
Managementpläne erstellt und eingehalten wer-
den. Die effektive Überprüfung der Einhaltung von 
Nutzungs- und Zugangsrechten sowie entsprechende 
Sanktionierungen sind von entscheidender Bedeu-
tung. 

>> Die Kapazitäten der Fischereiflotten sollten weltweit 
dringend verringert werden. Entscheidend hierfür 
ist der Abbau von Subventionen, welche bisher die 
Überfischung und Überkapazitäten der Flotten för-
dern. Der WBGU empfiehlt, den Subventionsabbau 
mit Nachdruck in den entsprechenden WTO-Ver-
handlungen zu verfolgen. 

>> Die ökologischen Risiken und Nebenwirkungen der 
Fischerei sollten dringend verringert werden. Zer-
störerische oder verschwenderische Fangmethoden 
sollten verboten und umweltschonende Fangmetho-
den zur Verringerung von Beifang zur Pflicht werden. 
Der WBGU empfiehlt eine Anlandungspflicht für 
Beifang. 

>> Ein Ende der illegalen, nicht gemeldeten und unre-
gulierten (IUU‑)Fischerei wird nur durch bessere 
Abkommen mit scharfen Kontrollen und Sanktionen 
zu erreichen sein. Durch eine weit verbreitete 
Akzeptanz des UN Fish Stocks Agreement sowie 
konsequente Reformen der Regionale Fischerei
organisationen (RFMO) dürfte die IUU-Fischerei auf 

Hoher See erheblich erschwert werden. Die interna-
tionale Kooperation sollte deutlich verbessert wer-
den, um eine ausreichende Datengrundlage über die 
Hochseefischerei zu bekommen. Der internationale 
Aktionsplan der FAO gegen IUU-Fischerei verdient 
stärkere Unterstützung. Kontrollen der Hafenstaa-
ten werden als besonders effektiv betrachtet; daher 
ist es wichtig, dass das FAO-Hafenstaatenabkommen 
rasch in Kraft tritt und umgesetzt wird. In der Euro-
päischen Union ist eine IUU-Verordnung bereits in 
Kraft getreten, deren Wirksamkeit allerdings noch 
nicht abschließend beurteilt werden kann.

>> Die EU-Fischerei ist in schlechtem Zustand, auch 
wenn sich die Lage langsam bessert. Die Reformvor-
schläge der EU-Kommission zur Gemeinsamen 
Fischereipolitik der EU sollten verabschiedet und 
entschlossen vollzogen werden, sonst ist das inter-
national vereinbarte Ziel einer nachhaltigen Fischerei 
bis 2015 nicht erreichbar. Auch die partnerschaftli-
chen Fischereiabkommen mit Entwicklungsländern 
müssen grundlegend reformiert werden, damit sie 
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Nach-
haltigkeitskriterien genügen. Da die EU der größte 
Fischimporteur der Welt ist, sollte sie alle handels-
politischen Optionen nutzen, um die nachhaltige 
Bewirtschaftung in den Exportländern zu stärken. 

>> Die EU und Deutschland sollten verstärkt Entwick-
lungsländer beim Aufbau einer nachhaltigen 
Bestandsbewirtschaftung und entsprechender Wert-
schöpfungsketten unterstützen. Insbesondere die 
Belange und die Sicherung der Teilhabe von Kleinfi-
schern sollten in globalen und nationalen Politiken 
stärker berücksichtigt werden. Mögliche Ertrags-
minderungen beim Übergang zur nachhaltigen 
Fischerei sollten für solche einkommensschwachen 
Bevölkerungsgruppen, die einen großen Anteil ihres 
tierischen Proteinbedarfs durch Fisch und Meeres-
früchte abdecken, kompensiert werden.

>> Die Futterfischerei für die Aquakultur von Raubfi-
schen sollte so rasch wie möglich durch Alternativen 
ersetzt werden, damit die Aquakultur befähigt wird, 
wilde Fischbestände zu entlasten. Stattdessen soll-
ten die Futterfischbestände so weit wie möglich für 
den direkten menschlichen Verzehr genutzt werden. 
Anstelle der Zucht von Raubfischen sollte eine 
nachhaltige Aquakultur verstärkt auf omnivore und 
herbivore Süßwasserfisch- und Krebsarten, 
Muscheln, Schnecken und Algen setzen, um die Not-
wendigkeit des Inputs aus Wildfischerei (Fischmehl 
und Fischöl bzw. Setzlinge) zu verringern. 

>> Auch in der Aquakultur sollten Ökosystem- und 
Vorsorgeansatz als Grundlage des Managements die-
nen. Die für Aquakultur relevanten Regelungen des 
FAO-Verhaltenskodex für eine verantwortungsvolle 
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Fischerei sollten durch die Staaten verbindlich im 
nationalen Recht festgeschrieben und durch geeig-
nete politische, institutionelle, ökonomische Rah-
menbedingungen und Steuerungsinstrumente sowie 
durch Kontrollen und Sanktionen umgesetzt wer-
den. 

>> Die Entwicklungszusammenarbeit sollte vor allem 
kleine und mittelständische Aquakulturbetriebe in 
Entwicklungs- und Schwellenländern verstärkt 
unterstützen und dort eine nachhaltige Produktion 
fördern. Sie sollte insbesondere dazu beitragen, die 
weitere Zerstörung von Mangrovenwäldern durch 
Shrimp-Farmen zu stoppen. 

>> Die Bundesregierung sollte sich international sowie 
in der EU dafür einsetzen, die Zertifizierungen für 
eine nachhaltige Aquakultur zu verbessern, zu ver-
einheitlichen und auszuweiten. Der Einzelhandel 
sollte verstärkt nach Nachhaltigkeitskriterien zertifi-
zierte Aquakulturprodukte anbieten. Verbraucher 
sollten u.  a. durch Aufklärung zu einer größeren 
Nachfrage nach nachhaltig produzierten Produkten 
bewegt werden. 

>> Die technologische Entwicklung nachhaltiger Aqua-
kultursysteme sollte unterstützt werden. Vor allem 
integrierte, poly- und multitrophische sowie 
geschlossene Produktionssysteme könnten Umwelt-
belastungen verringern helfen. Die Entwicklung ver-
antwortungsvoll produzierter Substitute für Fisch-
mehl und ‑öl sollte gefördert werden. Es sollte 
außerdem geprüft werden, inwieweit nachhaltige, 
möglichst multitrophische Offshore-Aquakulturen, 
eventuell in Kombination mit Offshore-Windparks, 
Raumnutzungskonkurrenzen an Küsten verringern 
können. 

Schwerpunkt: Energie aus dem Meer

Bei der Transformation zur klimaverträglichen, nach-
haltigen Gesellschaft spielen die Energiesysteme eine 
zentrale Rolle. Klimaverträgliche Energieversorgung 
setzt eine entsprechende nationale Energiepolitik 
voraus. Weiterhin ist eine internationale Energiepoli-
tik förderlich. Derzeit dominiert bei der Energienutzung 
aus dem Meer die Förderung von Öl und Gas, wobei 
Förder- und Transportunfälle katastrophale Folgen für 
die Meeresökosysteme haben können. Gleichzeitig tra-
gen die bei Abbau, bei Unfällen und bei der Nutzung 
entstehenden Emissionen von Methan und Kohlendi-
oxid zum Klimawandel bei. Deshalb erfordert eine kli-
maverträgliche Energiepolitik eine klimaverträgliche 
Energieerzeugung auch im Meer. Diese zeichnet sich 
durch den Einsatz von Offshore-Wind- und Meeres-
energietechnologien und das langfristige Ziel einer Ein-

stellung der Förderung fossiler Energieträger im Meer 
aus. Da klimafreundliche Meeresenergietechnologien 
teilweise noch in einem frühen Stadium der Entwick-
lung sind und erhebliche Potenziale aufweisen, sollten 
sie durch gezielte Innovationsförderung unterstützt 
werden. Gleichzeitig sollten rechtliche Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, die den Schutz der mari-
nen Ökosysteme ermöglichen und die umweltverträgli-
che Nutzung der Meere gewährleisten.

Bei der Erkundung fossiler Energieträger fernab der 
Küste zeichnet sich ein Trend zu immer größeren Was-
sertiefen ab. Schwimmende Plattformen, Unterwasser-
roboter und Horizontalbohrsysteme erlauben die För-
derung auch in großen Tiefen und schwer zugänglichen 
Meeresgebieten wie etwa der Arktis. Die vermuteten 
großen Vorkommen und der weltweit steigende Ener-
giebedarf lassen eine weitere Expansion des Offshore-
Abbaus fossiler Energieträger befürchten. Zusätz-
lich könnte die weitere Technologieentwicklung den 
Abbau mariner Methanhydrate zu einem attraktiven 
Geschäftsfeld werden lassen. Die damit verbundenen 
Risiken sind heute jedoch noch weitgehend unbekannt. 
Weder für die zukünftige, weltweite klimaverträgliche 
Energieversorgung noch für die Umbauphase der Ener-
giesysteme sind marine Methanhydrate notwendig. Für 
die Energiesystemtransformation reichen die vorhande-
nen Reserven und Ressourcen an konventionellem Gas 
bei weitem aus. Im Sinne der Klima- und Meerespoli-
tik plädiert der WBGU dafür, auf die Förderung mari-
ner Methanhydrate zu verzichten. Außerdem empfiehlt 
der WBGU strengere Umweltauflagen bei der Vergabe 
von Bohrlizenzen und die Etablierung eines internatio-
nalen Haftungsregimes für die Betreiber von Offshore-
Öl- und ‑Gasanlagen sowie im Meeresbergbau. Im Übri-
gen kann die anthropogene Klimaerwärmung nur dann 
mit einer angemessenen Wahrscheinlichkeit unter der 
Grenze von 2  °C gehalten werden, wenn die Gesamt-
menge der anthropogenen CO2-Emissionen in diesem 
Jahrhundert beschränkt bleibt. Es dürfte daher ohne-
hin nur noch ein kleiner Teil der bekannten Vorkommen 
fossiler Energieträger genutzt werden. 

Die Politik sollte also den Ausbau und die Entwick-
lung von Offshore-Wind- und anderen nachhaltigen 
Meeresenergietechnologien sowie von länderübergrei-
fenden, marinen Stromnetzen vorantreiben. Einige Län-
der betreiben bereits erfolgreich Offshore-Windparks, 
andere Länder sind noch in der Erprobungsphase. Auf 
dem Meer herrschen höhere und stetigere Windge-
schwindigkeiten als an Land, so dass die Windenergie 
hier eine höhere Auslastung und mehr Konstanz erzie-
len kann. Perspektivisch könnten mit schwimmenden 
Strukturen Windparks auch in größeren Wassertiefen 
und in größerer Entfernung zur Küste betrieben wer-
den. Je mehr erneuerbare Energietechnologien ins Meer 
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verlagert werden können, desto weniger Energie muss 
an Land erzeugt werden. Erneuerbare Energietechnolo-
gien in den Meeren bergen erheblich geringere Risiken 
als die Förderung von Öl und Gas im Meer. Dennoch 
gibt es auch hierbei Gefährdungspotenziale für Meeres-
ökosysteme und Arten, etwa durch drehende Rotoren, 
Lärm in der Bauphase und elektromagnetische Felder, 
die beim Stromtransport entstehen. Dies muss beim 
Ausbau und bei zukünftigen technologischen Entwick-
lungen berücksichtigt werden. 

Zukünftig wird das Meer auch für weitere Formen 
der regenerativen Energiegewinnung genutzt wer-
den können. Die Offshore-Bioenergiegewinnung, z.  B. 
mit Hilfe von Algen, hat zwar heute noch keine große 
Bedeutung, die Potenziale scheinen jedoch erheblich zu 
sein. Für das globale marine Energiesystem der Zukunft 
könnten sogenannte Multi-use-Plattformen ökonomi-
sche und ökologische Vorteile bieten, denn sie ver-
binden die Erzeugung mit der Speicherung nachhalti-
ger Energie. Dafür ist allerdings ein Offshore-Energie
leitungssystem notwendig, das in entsprechende 
Transportnetze an Land integriert wird. Neben Öl- und 
Gaspipelines werden in Zukunft noch weitere Netze 
zum Transport von Strom und CO2 benötigt. Zum Teil 
könnten diese Transportaufgaben kombiniert werden. 
Im Einzelnen empfiehlt der WBGU: 

>> Nationale Energiestrategien entwickeln: Es sollten 
weltweit nationale Energiestrategien vereinbart 
werden, mit Ausbauzielen für erneuerbare Energie-
technologien und damit auch Zielen für Offshore-
Wind- oder nachhaltige Meeresenergietechnologien. 
Zusätzlich sollten marine Raumplanungs- und 
Genehmigungsverfahren für technische Anlagen im 
Meer sowie Haftungsregime entwickelt werden. Der 
WBGU empfiehlt der Bundesregierung eine inten-
sive wissenschaftliche Begleitforschung, aus der 
Empfehlungen für gesetzliche Vorgaben zum Design, 
Bau und Betrieb von Offshore-Windenergieanlagen 
oder Meeresenergietechnologien abgeleitet werden 
können. 

>> Marine Raumplanung nutzen: Da marine erneuer-
bare Energiesysteme Raum beanspruchen und mit 
bestehenden Meeresnutzungen sowie mit dem 
Meeres- und Küstenschutz konkurrieren, empfiehlt 
der WBGU insbesondere die Anwendung und 
Weiterentwicklung der marinen Raumplanung. Auf-
grund der grenzüberschreitenden Wirkungen 
technischer Anlagen im Meer auf Ökosysteme und 
die Schifffahrt sollte die marine Raumplanung auf 
Ebene der regionalen Meeresabkommen, wie OSPAR 
oder HELCOM, koordiniert werden. 

>> Regulativen Rahmen stärken: Insbesondere für 
die Gas- und Ölförderung empfiehlt der WBGU, 
in den europäischen Gewässern wie auch welt-

weit, den regulativen Rahmen zu stärken, um das 
Unfallrisiko zu reduzieren, die Schadensbeseitigung 
zu verbessern und die Haftung zu regeln. Für die 
Europäische Union empfiehlt der WBGU strengere 
Umweltauflagen bei der Vergabe von Bohrlizen-
zen. Das bestehende EU-Haftungsregime für den 
Betrieb von Offshore-Öl- und Gasanlagen sollte 
in seinem Geltungsbereich auf die AWZ und den 
Festlandsockel der Mitgliedstaaten ausgedehnt wer-
den. Die Bundesregierung sollte insoweit auf eine 
zügige Verabschiedung des bereits vorliegenden 
Verordnungsentwurfs drängen. 

>> Innovationen unterstützen: Als politisches Signal an 
potenzielle Investoren bedarf es einer flankierenden 
Innovationsförderung, da die meisten Technologien 
zur marinen erneuerbaren Energieerzeugung noch 
wenig ausgereift sind. Der WBGU empfiehlt der 
Bundesregierung, die relevanten Technologieent-
wicklungen und die Marktintegration politisch zu 
unterstützen und dafür Sorge zu tragen, dass dies 
partizipativ geschieht. Sie sollte sich in internationa-
len Kooperationen dafür einsetzen, dass die Umwelt
risiken der Meerestechnologien erforscht, neue 
Regelungen und Standards entwickelt und interna-
tionale Vereinbarungen zum Schutz der Umwelt 
getroffen werden. 

>> Marines Hochleistungsnetz (Supergrid) aufbauen: 
Ein Offshore-Stromnetz, das verschiedene Energie-
erzeugungsanlagen im Meer untereinander sowie 
verschiedene Länder miteinander verbindet, erleich-
tert die Integration fluktuierender Stromerzeuger 
durch die Glättung der Erzeugungsleistung. Dadurch 
wird der Speicherbedarf reduziert. Deshalb emp-
fiehlt der WBGU der Bundesregierung, den im Ener-
giekonzept sowie im Entwicklungsplan Meer ange-
kündigten Aufbau eines Offshore-Netzes in der 
Nordsee schnellstmöglich umzusetzen. Die Vision 
und die Planung eines integrierten, länderübergrei-
fenden Offshore-Stromnetzes in Europa sollte ins-
besondere mit den nationalen Planungen der rele-
vanten Nordseeanrainer umfassend abgestimmt 
werden. 

>> Auf marinen Methanhydratabbau verzichten: Der 
Abbau mariner Methanhydrate ist mit einer Reihe 
bislang nicht quantifizierbarer Umweltrisiken ver-
bunden. Daher spricht sich der WBGU zum jetzigen 
Zeitpunkt dagegen aus. Trotzdem sollte weiter zu 
den Vorkommen, deren Stabilität und Umweltrisiken 
geforscht werden. Da sich allerdings abzeichnet, 
dass innerhalb der nächsten Jahre einige Staaten, 
z.  B. Japan, mit dem kommerziellen Abbau von 
Methanhydraten beginnen könnten, bekräftigt der 
WBGU seine Empfehlung aus dem Sondergutachten 
„Die Zukunft der Meere“ von 2006, die Risiken des 
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Methanhydratabbaus im Einzelfall sorgfältig zu prü-
fen. Für die Methanhydratvorkommen seewärts der 
küstenstaatlichen Hoheitsgewalt ist die internatio-
nale Meeresbodenbehörde zuständig. Der WBGU 
spricht sich auch hier aufgrund der Prinzipien 
Menschheitserbe, systemischer Ansatz und Vorsorge 
für ein Abbauverbot von Methanhydraten aus. 
Außerdem ist dieser fossile Energieträger für die 
nachhaltige und klimaverträgliche globale Energie-
versorgung der Zukunft nicht notwendig. Ange-
sichts des sich abzeichnenden Abbaus von Methan-
hydraten empfiehlt der WBGU den Vertragsstaaten 
des Seerechtsübereinkommens als Minimallösung, 
internationale Standards für den Abbau mariner 
Methanhydrate zu vereinbaren, an die die Meeres-
bodenbehörde ihre Lizenzvergabe knüpfen kann. 

>> Regelungen für CCS im Meeresboden entwickeln: Der 
WBGU hält die Einbringung von CO2 in das Meer-
wasser aufgrund nicht kontrollierbarer Risiken und 
der unzureichenden Verweildauer für keine nach-
haltige Option. Die Einlagerung von CO2 in Speicher 
unter dem Meeresboden schätzt der WBGU dagegen 
als risikoärmer ein als die Lagerung in Speichern an 
Land und empfiehlt deshalb, Forschungsaktivitäten 
auf diese Nutzungsform zu fokussieren. Zweifel über 
die Rückhaltefähigkeit sollten umfassend geprüft 
werden. Die CCS-Technologie sollte nicht größerska-
lig zum Einsatz kommen, bevor in wissenschaftli-
chen Studien nachgewiesen werden kann, dass die 
erforderlichen Rückhaltezeiten von mindestens 
10.000 Jahren gewährleistet werden können. 
Außerdem sollte vor dem Einsatz geklärt sein, wie 
ein langfristiges Monitoring realisiert werden kann, 
und es sollte ein (internationaler) rechtlicher Rah-
men entwickelt werden, der nicht nur die Haftung 
für das Entweichen von CO2 im Zeitraum über Jahr-
zehnte regelt, sondern auch die klimarelevante Frage 
des langfristigen Entweichens über Jahrtausende 
abdeckt.

Forschungsempfehlungen 

Der Forschung kommt eine zentrale Rolle bei der erfor-
derlichen Transformation zur klimaverträglichen, nach-
haltigen Gesellschaft zu. Die Transformation ist ein 
gesellschaftlicher Suchprozess, der durch Forschung 
unterstützt werden sollte. Forschung sollte, insbeson-
dere im Zusammenspiel mit Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft, Visionen eines nachhaltigen Umgangs mit 
den Meeren aufzeigen, unterschiedliche Entwicklungs-
pfade beschreiben sowie nachhaltige technologische und 
soziale Innovationen entwickeln. Die deutsche naturwis-
senschaftliche Meeresforschung ist im internationalen 

Vergleich sehr gut aufgestellt. Für einen nachhaltigen 
Umgang mit den Meeren ist aber die verstärkte Koopera-
tion von Natur-, Gesellschafts- und Technikwissenschaf-
ten unverzichtbar. Um die Forschungslandschaft weiter-
zuentwickeln, unterscheidet der WBGU zwischen Trans-
formationsforschung und transformativer Forschung. 

Transformationsforschung versucht Transformations-
prozesse zu verstehen, um zukünftige Transformationen 
besser gestalten und beschleunigen zu können. Sie bein-
haltet die interdisziplinäre, wissenschaftliche Analyse 
gesellschaftlicher Transformationsprozesse als solcher, 
um Aussagen über Faktoren und kausale Relationen zu 
treffen und die „Bedingungen der Möglichkeit“ (Imma-
nuel Kant) sozialer und technologischer Innovationen 
inklusive ihrer möglichen Effekte auf Ökosysteme zu 
identifizieren. Transformationsforschung wendet sich 
auch gezielt der bevorstehenden Gestaltungsaufgabe 
zu, indem sie Visionen sowie mögliche Pfade der Trans-
formation skizziert, mögliche negative Umwelteffekte 
identifiziert und Vorschläge zur politischen Gestaltung 
macht. Schwerpunkte einer marinen Transformations-
forschung umfassen: Forschung zu adäquater Meeres-
Governance angesichts multipler Nutzungen der Meere, 
die Bedeutung der Ozeane im Kontext der Weltgesell-
schaft, interkulturelle Forschung zum Umgang mit den 
Meeren, Umbrüche in der Meeresnutzung vor und wäh-
rend der Industrialisierung einschließlich der Wech-
selwirkungen mit Ökosystemen sowie Visionen einer 
zukünftigen Meeresnutzung und die Bewertung ver-
schiedener Pfade dorthin. Der WBGU empfiehlt, inter-
disziplinäre Forschungseinrichtungen und ‑programme 
zu schaffen, um die skizzierten Themen aufzugreifen. 

Transformative Forschung umfasst die Gesamt-
heit aller wissenschaftlichen Aktivitäten, die in den 
für eine Transformation zur nachhaltigen Nutzung 
der Meere relevanten Sektoren entscheidende Neue-
rungen generieren können – und damit die Transfor-
mation erst ermöglichen. Der WBGU hebt folgende 
Forschungsthemen besonders hervor, die im Hin-
blick auf einen nachhaltigen Umgang mit den Meeren 
unmittelbar miteinander verbunden sind: Die Global-
Change-Forschung liefert die Problemdiagnose und 
das grundlegende Systemverständnis, das für eine gute 
Meeres-Governance unabdingbar ist. Governance-For-
schung liefert Raster für Institutionen und Politiken 
und ermöglicht so zielgerichtetes politisches Handeln; 
Global-Change-Forschung und Governance-Forschung 
befruchten die Forschung in den einzelnen Handlungs-
feldern. Ernährung und Energie sind zentrale Hand-
lungsfelder der Großen Transformation zu einer kli-
maverträglichen, nachhaltigen Gesellschaft, zu denen 
die Meere einen wesentlichen Beitrag leisten können. 
Der WBGU betrachtet in diesem Gutachten die beiden 
Schwerpunkte Ernährung und Energie, für die exem-
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plarisch Forschungsempfehlungen für nachhaltige 
Problemlösungen und Nutzungen sowie spezifische 
Governance-Mechanismen gegeben werden. 

Die im Folgenden genannten Empfehlungen sollten 
auch im Rahmen bereits bestehender Forschungsein-
richtungen und -programme unterstützt werden.

Global-Change-Forschung

Die Forschung zum globalen Wandel befasst sich 
schwerpunktmäßig mit physikalischen und biogeoche-
mischen Umweltveränderungen, die sich natürlich oder 
durch den Menschen verursacht ergeben. Zunehmend 
erforscht sie auch die Wirkungen der Änderungen auf 
Gesellschaften und die Möglichkeiten, ökonomische 
und gesellschaftliche Entwicklung mit der Reduzie-
rung von schädlichen Umwelteinflüssen zu verbinden. 
Ein zentrales Thema der marinen Global-Change-For-
schung ist die Wechselwirkung zwischen Klimawandel 
und den Meeren: Die Erwärmung des Meerwassers, die 
Veränderung von Meeresströmungen oder der Anstieg 
des Meeresspiegels sind zwar als Probleme erkannt und 
rechtfertigen präventives Handeln gemäß dem Vorsor-
geprinzip, die vor- und nachgelagerten Prozesse sind 
aber nur teilweise verstanden und Zukunftsprojektio-
nen oder Risikoabschätzungen sind nach wie vor mit 
großen Unsicherheiten verbunden. Dies betrifft auch 
den Schwund der Meereisdecke oder die Auswirkun-
gen der Meereserwärmung auf das Kontinentaleis. 
Hinzu kommen einschneidende, aber ungenügend ver-
standene Veränderungen in der Meereschemie, wie die 
Versauerung der Meere oder die Ausbreitung sauer-
stoffarmer Zonen in den Weltmeeren. Auch die Aus-
wirkungen multipler Stressfaktoren wie Erwärmung, 
Versauerung, Verschmutzung und Überfischung auf die 
Meeresökosysteme müssten intensiver erforscht wer-
den. Unser Verständnis der ablaufenden Prozesse hält 
derzeit nicht mit dem Tempo der Veränderungen in den 
Meeren schritt. Dennoch ist aber in vielen Problem- 
und Handlungsfeldern ausreichendes Wissen vorhan-
den, um bereits jetzt entschieden handeln zu können 
und die Reform der existierenden Meeres-Governance 
im vom WBGU vorgeschlagenen Sinn anzugehen. 

Forschung zur Meeres-Governance 

Forschung sollte visionäre Entwürfe für neue, den Her-
ausforderungen des Anthropozäns gerecht werdende 
Strukturen der Meeres-Governance erarbeiten. Gleich-
zeitig ist eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
sozial- und rechtswissenschaftlicher Global Gover-
nance-Forschung und den Natur- und Technikwissen-

schaften erforderlich, um auf Basis eines besseren Ver-
ständnisses der Interaktion der ökologischen, sozioöko-
nomischen und technischen Systeme entsprechende 
Governance-Muster zu entwickeln. Ein Schwerpunkt 
sollte dabei auf der theoretischen Fundierung und kon-
zeptionellen Entwicklung von globalen Leitbildern – 
z.  B. dem Welterbeprinzip – und deren institutioneller 
und materieller Ausgestaltung liegen. 

Um entsprechende Schritte in Richtung Transforma-
tion zu ermöglichen, sollte die Governance-Forschung 
Beiträge zu einer sektorenübergreifenden und kohä-
renten Analyse und Bewertung der Governance-Struk-
turen sowie zu rechtlichen und ökonomischen Bedin-
gungen und Anforderungen in Bezug auf die derzeitige 
und zukünftige Nutzung der Meere leisten. Hier sollten 
die Bedeutung der Meere als globales Kollektivgut, die 
institutionelle Fragmentierung der globalen Meeres-
Governance, Steuerungs- und Gestaltungsmöglichkei-
ten zu neuen Nutzungsformen der Meere (z.  B. erneuer-
bare Meeresenergien, Offshore-Aquakultur) sowie eine 
bessere Verzahnung zwischen regionaler und globaler 
Governance im Mittelpunkt stehen.

Zur Entwicklung einer polyzentrischen globalen 
Governance im Mehrebenensystem sollte ein weiterer 
Forschungsschwerpunkt auf der vergleichenden Ana-
lyse von Mechanismen und Institutionen auf regio-
naler und nationaler Ebene liegen, um Best-practice-
Beispiele zu identifizieren sowie konkretere Aussa-
gen zur Fragmentierung der Meeres-Governance und 
zu Möglichkeiten der Verbesserung von Kooperation 
und Kohärenz zu ermöglichen. Auch hier gilt es, über 
Kooperation mit den Naturwissenschaften festzustel-
len, welche ökosystemaren Wirkungen die erarbeiteten 
Lösungen haben könnten und ob sie den tatsächlichen 
Umweltproblemen angemessen sind. 

Ferner sollte die Forschung zu Politikinstrumenten, 
welche der Eingriffstiefe menschlichen Handelns im 
Anthropozän gerecht werden, z.  B. Forschung zur mari-
nen Raumplanung, zu Nutzungsentgelten und zur Ent-
wicklung eines globalen Evaluierungssystems für die 
Meeresumwelt (Zustands- und Zielindikatoren), ver-
stärkt werden. Zu untersuchen ist, wie derartige Inst-
rumente ausgestaltet und in systemische Mehrebenen-
Governance institutionell eingebettet werden können.

Forschung zu Nahrung aus dem Meer

>> Nachhaltige Fischerei: Forschung zur nachhaltigen 
Bewirtschaftung von Fischbeständen sollte sich ins-
besondere auf die technische Weiterentwicklung von 
Fanggeräten zur Vermeidung von Beifang bzw. zum 
selektiven Fang der jeweiligen Zielarten sowie auf die 
Weiterentwicklung von Indikatoren in Bezug auf öko-



19

systemare Verknüpfungen ausrichten. Zudem sind 
Methoden gefragt, die auch bei schlechter Datenlage 
eine Abschätzung des höchstmöglichen Dauerertrags 
(maximum sustainable yield, MSY) ermöglichen. Es 
gibt außerdem Forschungsbedarf zur Nutzung von 
Meeresschutzgebieten als Instrument des Fischerei-
managements. Als Beitrag zur Ernährungssicherung 
sollte erforscht werden, wie bislang nur als Futterfisch 
genutzte Fischarten direkt für den menschlichen Ver-
zehr verwendbar gemacht werden können. Für die 
Fischerei-Governance ist sozioökonomische For-
schung zu Rahmenbedingungen und Anreizstruktu-
ren für ein nachhaltiges Fischereimanagement sinn-
voll. Dabei sollte Deutschland einen Forschungs-
schwerpunkt bei einer nachhaltigen EU-Fischerei in 
Drittstaaten setzen. Hierfür bietet unter anderem die 
Forschung zur ökonomischen Bewertung biologischer 
Vielfalt und mariner Ökosystemleistungen einen 
Ansatzpunkt. Wichtige Forschungsaspekte sind wei-
ter die Bekämpfung illegaler, nicht gemeldeter und 
unregulierter (IUU)-Fischerei sowie Regelungs- und 
Umsetzungslücken in der Governance und Lösungs-
ansätze, um diese Lücken zu schließen. Schließlich 
sollte ein wissenschaftlicher Konsens zur Frage ange-
strebt werden, welche Governance-Mechanismen zur 
Förderung von nachhaltiger Kleinfischerei (u.  a. Opti-
mierung von Wertschöpfungsketten, soziale Absiche-
rung kleinbetrieblicher Fischer) besonders empfeh-
lenswert sind.

>> Nachhaltige Aquakultur: Die Forschung zur Weiter-
entwicklung umweltschonender integrierter, multi
trophischer und geschlossener Aquakultursysteme 
sollte, mit dem ökosystemaren Ansatz als Grundlage, 
prioritär gefördert werden. Forschung zur Offshore-
Aquakultur sollte Synergien mit anderen Offshore-
Installationen wie Windparks mit umfassen. Ange-
sichts erster Erfolge und Anwendungen sollte die 
Forschung zur Substitution von Fischmehl und ‑öl in 
den Futtermitteln weiter gestärkt werden, wobei auch 
mögliche Folgen einer verstärkten pflanzenbasierten 
Futtermittelsubstitution auf die Landnutzung unter-
sucht werden sollten. Die Forschung zu Ertrags
potenzialen einer nachhaltigen Aquakultur sowie zu 
deren Beitrag zur Ernährungssicherung und Armuts-
bekämpfung sollte intensiviert werden. Insbesondere 
werden Aussagen zu globalen Ertragspotenzialen 
unterschiedlicher Aquakulturszenarien benötigt. 
Außerdem sollten verschiedene Governance-Ansätze 
und ihre Potenziale zur Unterstützung einer umwelt-
verträglichen und sozial verantwortungsvollen 
Aquakulturentwicklung untersucht werden. Zur För-
derung der Aquakulturforschung sollten nationale 
und internationale Forschungskooperationen gestärkt 
werden, vor allem mit und in Entwicklungsländern.

Forschung zu Energie aus dem Meer

Für eine nachhaltige marine Energieerzeugung sollten 
zentrale Technologien weiterentwickelt werden. Dazu 
gehören schwimmende Multi-use-Plattformen, die 
verschiedene Energieerzeugungstechnologien sowie 
die Kultivierung von Algen integrieren können. Eben-
falls von Bedeutung ist die Entwicklung meerbasier-
ter Speicheranwendungen wie z.  B. Tiefseespeicher, 
elektrolytische Erzeugung von Wasserstoff sowie der 
Transport von Methan als künstlich erzeugtes Hyd-
rat. Als Voraussetzung für die Errichtung eines marinen 
Hochleistungsnetzes (Supergrid) ist die Weiterentwick-
lung der Hochspannungsgleichstromübertragung not-
wendig. Generell empfiehlt der WBGU auch verstärkte 
Forschung zu den Risiken und Umweltgefahren, beson-
ders im Hinblick auf kumulierte und langfristige Effekte 
beim Abbau fossiler Energieträger, bei der Einlagerung 
von CO2 in den Meeresboden und bei erneuerbaren Ener-
gieerzeugungstechnologien. Die Erforschung der Wech-
selwirkungen von Magnetfeldern mit marinen Ökosys-
temen und die Reduktion von Lärmemissionen bei der 
Errichtung mariner erneuerbarer Energietechnologien 
sollten besondere Aufmerksamkeit erfahren.

Forschungspolitik 

Im Hinblick auf die Forschungspolitik hebt der WBGU 
folgende Empfehlungen hervor:

>> Stärkere Integration interdisziplinärer Meeres
forschung in Forschungsprogramme: Der WBGU 
empfiehlt, nachhaltige Meeresforschung stärker in 
bestehende Forschungsprogramme zu integrieren. 
Dabei sollten die Gesellschaftswissenschaften enger 
mit den Naturwissenschaften verzahnt werden. Auf 
EU-Ebene sollten ein Programm für nachhaltige 
Meeresinfrastrukturen beim Wissenschaftlichen Rat 
der europäischen Akademien (EASAC) etabliert 
sowie innerhalb des 8. Forschungsrahmenpro-
gramms der „Horizont 2020“) Ausschreibungen für 
Forschungsprojekte zum Themenkomplex „Nachhal-
tiger Umgang mit den Meeren“ entwickelt werden. 
In das BMBF-Rahmenprogramm „Forschung für die 
Nachhaltigkeit“ (FONA) sollte ebenfalls ein Quer-
schnittsthema „Nachhaltiger Umgang mit den Mee-
ren“, ähnlich dem existierenden Querschnittsthema 
„Nachhaltiges Landmanagement“, integriert wer-
den. 

>> Stärkere Institutionalisierung interdisziplinärer Mee-
resforschung: Der WBGU empfiehlt die institutio-
nelle Basis für interdisziplinäre Forschungsfragestel-
lungen im Hinblick auf einen nachhaltigen Umgang 
mit den Meeren zu stärken. Das Konsortium Deut-
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sche Meeresforschung scheint ein geeigneter 
Nukleus für eine entsprechende strategische Weiter-
entwicklung der deutschen Meeresforschung zu sein 
und sollte als Koordinierungs- und Kommunikati-
onsplattform ausgebaut werden. Möglich wäre die 
Förderung von Netzwerken, die Integration fehlen-
der Disziplinen in bestehende Forschungseinrich-
tungen, die Errichtung eines eigenen Forschungs
instituts mit wirtschafts-, gesellschafts- und kultur-
wissenschaftlichen Schwerpunkten oder die Einrich-
tung eines neuen interdisziplinären Instituts. 
Außerdem empfiehlt der WBGU die Einrichtung 
einer experimentellen Programmvariante im Rah-
men der DFG-Sonderforschungsbereiche, die Inter-
disziplinarität, gesellschaftliche Problemrelevanz 
und den Bezug zum nachhaltigen Umgang mit den 
Meeren als Bewilligungskriterien umfasst. Wegen 
der steigenden Relevanz der Meeres- und Polarpoli-
tik im Kontext der Sicherheits‑, Umwelt- und Wis-
senschaftspolitik, empfiehlt der WBGU zusätzlich 
die Einrichtung einer Forschungsstelle „Meeres- und 
Polarpolitik“.

>> Stärkere Integration von Wissenschaft, Politik und 
Zivilgesellschaft: Der WBGU empfiehlt bei der 
Durchführung technologiepolitischer Maßnahmen 
im Bezug auf die Meeresnutzung stärker solche For-
schungsperspektiven zu integrieren, die sich mit 
marinen Ökosystemen und deren Schutz sowie mit 
Technologiefolgenabschätzung beschäftigen. Außer-
dem empfiehlt der WBGU, Vorschläge für ein inno-
vatives marines Science-Policy-Interface zu entwi-
ckeln. Mit Blick auf die Verbesserung der zukünfti-
gen Kooperationen von Wissenschaft und Politik 
empfiehlt der WBGU eine Analyse der Erfahrungen 
aus dem Pakt für Forschung und Innovation, um für 
eine weitergehende Zusammenarbeit zwischen Wis-
senschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu 
lernen. Dabei sollte die Nachhaltigkeit im Vorder-
grund stehen. Zusätzlich empfiehlt der WBGU eine 
stärkere Beteiligung der Zivilgesellschaft an The-
mensetzung und Programmgestaltung meeresbezo-
gener Forschung sowie an der Vergabe öffentlicher 
Forschungsmittel hierfür. Der WBGU empfiehlt 
Informations- und Bildungskampagnen, um das 
Wissen über den ökologischen Zustand und die 
Bedrohung der Meere zu stärken. Zusätzlich sollten 
bestehende Initiativen der Zivilgesellschaft zum 
Schutz der Meeresumwelt von staatlicher Seite 
gezielt unterstützt werden.

Epilog
Am Ende dieses Gutachtens bleibt die Frage, wie die 
zahlreichen Empfehlungen ihren Weg in die Umsetzung 
auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene fin-
den können. Erfahrungsgemäß dauern solche Prozesse 
viele Jahre, und grundlegende Veränderungen oder 
Systemwechsel werden oft erst durch nicht vorherseh-
bare, neue Entwicklungen oder Ereignisse ermöglicht, 
wie etwa die deutsche Energiewende vor dem Hinter-
grund der Reaktorkatastrophe in Fukushima zeigte. 
Dennoch gibt es Raum, die Meere aktiv und verstärkt 
in das öffentliche Blickfeld zu rücken. Ein Trend in die-
ser Richtung ist bereits erkennbar: 1998 erklärten die 
Vereinten Nationen zum Jahr der Meere, seit 2009 wird 
jährlich weltweit der Tag des Meeres begangen und auf 
der Rio+20-Konferenz standen die Meere weit oben 
auf der Agenda. Dies zeigt das wachsende öffentli-
che Bewusstsein für die Probleme des „blauen Konti-
nents“. Diese wachsende Aufmerksamkeit könnte sich 
zu einem Konsens für den nachhaltigen Umgang mit 
den Meeren in Form eines „marinen Gesellschaftsver-
trags“ verdichten. Das wäre ein starker Impuls für die 
Weiterentwicklung einer nachhaltigen Meerespolitik. 
Es geht im Sinne von Elisabeth Mann Borgese darum, 
„mit den Meeren zu leben“. Dazu möchte dieses Gut-
achten einen Beitrag leisten. 
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Das Leben mit dem Meer zwingt uns, anders zu 
denken; neu zu denken und anders zu handeln. 

Elisabeth Mann Borgese (1918–2002, 
Meeresschutz-Pionierin) 

Die Nutzung der Meere reicht bis in die frühe Mensch-
heitsgeschichte zurück. Heute leben 40  % der Men-
schen nicht weiter als 100 km von einer Küste ent-
fernt und mehr als 90  % des Welthandels erfolgt über 
die Meere. In den letzten 50 Jahren hat die Mensch-
heit in den Meeren Veränderungen angestoßen, die seit 
Jahrmillionen beispiellos sind. Die Meere werden nicht 
nur höher, saurer und wärmer (WBGU, 2006), sie wer-
den auch massiv überfischt, verschmutzt und zuneh-
mend auch als letzte große Ressourcenquelle der Erde 
erschlossen. Neue technologische Möglichkeiten und 
der Zugang zu bisher eisbedeckten Gebieten leisten 
diesem Trend Vorschub. In der Arktis herrscht derzeit 
fast Goldgräberstimmung unter den Anrainerstaaten, 
auf die damit verbundenen Risiken hat das Umwelt-
programm der Vereinten Nationen jüngst hingewiesen 
(UNEP, 2013a). Auch die Überfischung der Meere geht 
bisher fast ungebremst weiter. Die Meere sind längst 
nicht mehr die unerschöpfliche Quelle, für die man sie 
einst hielt: Sie sind inzwischen ein fragiler und von der 
Menschheit intensiv genutzter, teilweise übernutzter 
Lebensraum. Dessen ungeachtet erfüllen die Meere für 
das gesamte Erdsystem unersetzbare Funktionen, nicht 
zuletzt als Speicher für CO2. 

Bemühungen, die Meere in einem guten Zustand zu 
halten, gibt es bereits seit den 1960er Jahren. Seither 
wurden zahlreiche völkerrechtliche Abkommen und 
Institutionen zum Schutz und zur nachhaltigen Nut-
zung der Meere initiiert. Es gibt eine Reihe wichtiger 
Wegbereiter für einen an der Nachhaltigkeit orientier-
ten Blick auf die Meere, darunter Arvid Pardo, der als 
Botschafter Maltas 1967 in der UN-Generalversamm-
lung eine historische Rede hielt, in der er die Ozeane 
als „gemeinsames Erbe der Menschheit“ definierte. Der 
Welterbegedanke wurde im 1982 beschlossenen UN-
Seerechtsübereinkommen (UNCLOS) verankert, aller-
dings beschränkt auf die mineralischen Ressourcen im 

Meeresboden. Ebenso einflussreich war das von der 
Meeresschutz-Pionierin Elisabeth Mann Borgese 1975 
veröffentlichte Buch „Das Drama der Meere“, das in 
dreizehn Sprachen übersetzt wurde. Auf einer ganz 
anderen Bühne spielte der französische Meeresforscher 
Jacques Yves Cousteau, ein Pionier des Meeresschutzes, 
der die Schönheit der Unterwasserwelt in die Wohnzim-
mer der 1970er und 1980er Jahre brachte und damit in 
das Bewusstsein der Menschen. Mit dem ausgemuster-
ten Minensuchboot Calypso erkundete er die Meere, 
drehte über 100 Filme und prägte damit für Generatio-
nen die Wahrnehmung der Meere. 

In der Öffentlichkeit etablierte sich in dieser Zeit 
zunehmend ein Verständnis von den Meeren als inte-
graler Bestandteil des globalen Umweltsystems. Diese 
systemische Sichtweise etablierte sich in der interna-
tionalen Meerespolitik durch ihre Verankerung in der 
Agenda 21 des Erdgipfels von Rio de Janeiro 1992 
(UNCED). Elisabeth Mann Borgese schreibt dazu rück-
blickend: „Der Umweltgipfel erfüllte eine unentbehrli-
che Aufgabe: Er machte deutlich, dass die Probleme der 
Ozeane nicht nur untereinander eng verknüpft sind, 
sondern auch mit denen des Festlands, der Atmosphäre 
und des Weltraums.“ (Mann Borgese, 1999: 303). 

Ein Meilenstein der internationalen Meerespolitik 
war schließlich der von Elisabeth Mann Borgese ver-
fasste Bericht an den Club of Rome mit dem Titel „Mit 
den Meeren leben“ (Mann Borgese, 1999). Darin ent-
wickelte sie eine integrierte Sicht auf die Ozeane und 
skizzierte, wie eine wirksame, sektorenübergreifende 
globale Ordnungspolitik für den „blauen Kontinent“ 
aussehen könnte. 

In den Folgejahren entwickelte sich die interna-
tionale Meerespolitik schrittweise weiter: Auf dem 
Nachhaltigkeitsgipfel 2002 in Johannesburg wurde 
beschlossen, ein Netzwerk von Schutzgebieten auf den 
Weltmeeren einzurichten. Auf der Vertragsstaatenkon-
ferenz der Biodiversitätskonvention 2010 in Nagoya 
einigte sich die Staatengemeinschaft darauf, bis 2020 
10  % der weltweiten Meeresflächen unter Schutz zu 
stellen. Von diesem Ziel ist man derzeit aber noch weit 
entfernt. Auf der „Rio+20-Konferenz“ im Jahr 2012 
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wurde zwar vereinbart, unter dem UN-Seerechtsüber-
einkommen ein zusätzliches Durchführungsüberein-
kommen zur biologischen Vielfalt auf Hoher See zu 
entwickeln, der Beginn der konkreten Verhandlungen 
blieb jedoch offen – ein eher schwaches Ergebnis. Im 
gleichen Jahr initiierte die Weltbank die Global Oce-
ans Alliance, von der neue Impulse für die multilaterale 
Entwicklungszusammenarbeit im Bereich Schutz und 
nachhaltige Nutzung der Meere zu erwarten sind. 

Bereits 2005 beschloss die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen, einen regelmäßigen wissenschaft-
lichen Bericht zum Zustand der Meeresumwelt (soge-
nannter „Regular Process“) zu etablieren. 2015 soll der 
UN Generalversammlung das „First global integrated 
marine assessment“ vorgelegt werden.

An Bemühungen zur Verbesserung des Zustands 
der Meere mangelt es also nicht. Dennoch haben die 
alten Probleme an Schärfe gewonnen, neue sind hin-
zugekommen und die Expansion von Nutzungen ins 
offene Meer oder in bislang nicht zugängliche Regio-
nen schreitet aufgrund neuer technologischer Möglich-
keiten und des Klimawandels weiter fort. 

Diese Problemlage veranlasste UN-Generalsekretär 
Ban Ki-moon anlässlich der „Rio+20-Konferenz“ 2012 
die Initiative „The Oceans Compact: Healthy Oceans for 
Prosperity“ ins Leben zu rufen. Sie soll als Plattform 
für die Entwicklung einer strategischen Vision für die 
meeresbezogenen Aktivitäten der Vereinten Nationen 
dienen. Mit der Initiative „The Oceans Compact“ wurde 
auch die Bildung einer „Ocean Advisory Group“ in Aus-
sicht gestellt.

Vor diesem Hintergrund zeigt das vorliegende Gut-
achten, dass sich alte Herausforderungen mit neuer 
Schärfe stellen und stellt die Zukunft der Meere in den 
Kontext der Großen Transformation zur klimaverträgli-
chen, nachhaltigen Gesellschaft (WBGU, 2011). Darin 
unterscheidet sich dieses Gutachten von dem 2006 vom 
WBGU veröffentlichten Buch „Die Zukunft der Meere 
– zu warm, zu hoch, zu sauer“, wo primär der Einfluss 
des Klimawandels auf die Meere im Vordergrund stand. 

Die Herausforderung in diesem Jahrhundert wird 
sein, die negativen Trends umzukehren, das globale 
Gemeinschaftsgut Meer wieder zu stabilisieren und in 
den Bereich der Nachhaltigkeit zurückzuführen. Wird 
die Menschheit Verantwortung für ihr Wirken auf das 
globale Gemeinschaftsgut Meer übernehmen? Der 
WBGU setzt darauf, die Meere insgesamt als „Erbe der 
Menschheit“ anzusehen und UNCLOS entsprechend 
weiter zu entwickeln. Diese paradigmatisch neue Sicht-
weise unterscheidet das vorliegende Gutachten von 
bisherigen Arbeiten. Im Vordergrund dieses Gutachtens 
stehen die Anwendungsfelder Energie und Ernährung. 
Meere bieten mit Wind, Wellen und Gezeiten ein gro-
ßes Potenzial an erneuerbaren Energien. Welche Rolle 

könnten sie für die globale Energiewende spielen? Bis 
Mitte des Jahrhunderts wird die Weltbevölkerung auf 
etwa 9 Mrd. Menschen ansteigen. Damit muss nicht 
nur ein weltweit wachsender Energiehunger, sondern 
auch eine erhöhte Nachfrage nach Nahrungsmitteln 
befriedigt werden: Welche Rolle kann und sollte dabei 
die Ernährung aus dem Meer spielen? Wie werden sich 
Änderungen der Ernährungsweisen in aufstrebenden 
Schwellen- und Entwicklungsländern auswirken? Und 
vor allem: Wie kann der gemeinschaftliche Umgang der 
Staaten mit den Meeren so weiterentwickelt werden, 
dass auch künftige Generationen eine intakte Meeres-
umwelt vorfinden? Wie können Schutz und nachhal-
tige Nutzung des „blauen Kontinents“ auch in Zukunft 
gesichert werden?

Viel wird von der Steuerung von Meeresnutzun-
gen und Meeresschutz abhängen, also von der Meeres-
Governance. Im Zentrum stehen daher Fragen nach den 
Regeln für den nachhaltigen Umgang mit den Meeren 
und vor allem die Frage, wie ihre Umsetzung gesichert 
werden kann. Neben Antworten auf diese Fragen will 
das vorliegende Gutachten eine integrierte Vision für 
einen langfristig nachhaltigen Umgang mit den Meeren 
liefern. Eine entsprechende neue Meerespolitik sollte 
ein Leitprojekt der Großen Transformation zur klima-
verträglichen, nachhaltigen Gesellschaft sein. 
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Der überwiegende Teil der Menschheitsgeschichte 
war von der Auffassung geprägt, das Meer sei uner-
schöpflich. Noch im 17. Jahrhundert nahm man an, es 
sei nicht möglich, die Meere leer zu fischen, und die 
Schifffahrt habe keinen nennenswerten Einfluss auf die 
Meere (Vidas, 2010). Tatsächlich begann der Mensch 
aber schon vor Tausenden von Jahren, zunächst lokal, 
marines Leben zu dezimieren (Census of Marine Life; 
McIntyre, 2010; Roberts, 2007). Mit der Industrialisie-
rung hat das Ausmaß der vom Menschen verursachten 
Beeinträchtigung eine neue Qualität erreicht.

Die Menschheit ist zu einem dominierenden Faktor 
im Erdsystem geworden. Zunehmend wird die industri-
elle Gegenwart daher als neue erdgeschichtliche Epoche 
angesehen, als „Anthropozän“ (Crutzen und Stoermer, 
2000). Die kollektive Fähigkeit der Menschen, Verän-
derungen planetarischen Ausmaßes herbeizuführen, 
hat bereits zur Gefährdung wichtiger Lebensgrundlagen 
geführt. Mit dem Anthropozän beginnt daher auch eine 
neue Ära der Verantwortung. In vielen Bereichen zeich-
nen sich krisenhafte Entwicklungen ab, die ein rasches 
Gegensteuern erfordern, etwa in Bezug auf Wasserres-
sourcen, Böden, Wälder und auch die Übernutzung der 
Meere. Der WBGU hat in seinem Hauptgutachten 2011 
die Notwendigkeit einer Großen Transformation von 
Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltig-
keit beschrieben und deren Umsetzbarkeit am Beispiel 
des Klimaschutzes analysiert (WBGU, 2011). Zentral ist 
dabei die Vorstellung eines neuen Gesellschaftsvertrags, 
der die gemeinsame Gestaltung des Veränderungspro-
zesses durch den Staat und die Zivilgesellschaft ermög-
licht. Das vorliegende Gutachten knüpft an diese Ana-
lyse an und stellt dabei die Meere in den Mittelpunkt.

Erstens geht es in diesem Gutachten um die Rolle der 
Meeresnutzung bei der Transformation zur Nachhaltig-
keit: Für den Klimaschutz müssen die globalen Treib-
hausgasemissionen in den nächsten Jahrzehnten auf 
ein absolutes Minimum sinken, was einen Umbau der 
weltweiten Energiesysteme notwendig macht. Energie 
aus dem Meer kann hier einen Beitrag leisten, und stellt 
daher einen der beiden Schwerpunkte des vorliegenden 
Gutachtens dar. Weiterhin ist, wie der WBGU in seinem 

Gutachten zur Transformation (WBGU, 2011) gezeigt 
hat, auch eine nachhaltige Landnutzung von hoher 
Bedeutung für die Transformation – über die Ernährung 
ergeben sich auch hier Wechselwirkungen mit der Mee-
resnutzung. Nahrung aus dem Meer bildet daher einen 
weiteren Schwerpunkt des vorliegenden Gutachtens.

Zweitens stellt sich die Frage, was Nachhaltigkeit für 
die Meere bedeutet: Welchen Einfluss hat der Mensch 
auf die Meere genommen? Welche krisenhaften Ent-
wicklungen gilt es zu verhindern? Welche Nachhaltig-
keitsziele gilt es anzustreben? Dabei geht es um den 
Erhalt von Ökosystemleistungen wie Stoffkreisläufe, 
Hochwasserschutz oder Primärproduktion sowie um 
die direkte Nutzung von Ressourcen und Räumen. 
Viele Bedrohungen für die Meere erwachsen nicht 
direkt aus ihrer Nutzung, wie etwa der Einfluss des 
Klimawandels; diese Zusammenhänge hat der WBGU 
bereits in einem Sondergutachten ausführlich erörtert 
(WBGU, 2006). Auch der Eintrag von Chemikalien und 
Müll hängt nur zu einem geringen Teil direkt mit der 
Nutzung der Meere zusammen. Eines der größten Pro-
bleme, der dramatische und nahezu weltweite Verlust 
an Fischbeständen, ist jedoch derzeit fast ausschließ-
lich auf Übernutzung zurückzuführen. Wider besseres 
Wissen wird vielerorts immer noch eine Überfischung 
vorangetrieben, die sich so über kurz oder lang ihrer 
eigenen Grundlage beraubt. Wie für den Klimaschutz 
gilt auch hier: Viele Lösungen sind bekannt, politische 
und ökonomische Instrumente liegen auf dem Tisch, 
aber es mangelt an der Umsetzung. 

Die Frage, wie wir die Meere im Anthropozän tat-
sächlich nutzen und möglicherweise gestalten wollen, 
ist noch nicht konsistent beantwortet. Was also fehlt, 
ist eine konsensfähige, umsetzbare positive Vision 
eines nachhaltigen Umgangs mit den Meeren – sowohl 
bei der Nutzung der Meere selbst als auch in anderen 
Bereichen, die Auswirkungen auf die Meere haben. 
Die zentrale Frage dieses Gutachtens lautet damit: Wie 
sieht ein nachhaltiger Umgang mit den Meeren im Kon-
text der Großen Transformation zur Nachhaltigkeit aus?

Seerechtliche Regelungen bestehen seit Jahrhun-
derten. Mit der Handelsschifffahrt der großen See-

Die Meere im Anthropozän 1
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fahrernationen, der Eroberung von Fischgründen und 
Ausbeutung von Bodenschätzen kam im 17. Jahrhun-
dert die Notwendigkeit auf, Regeln für die Nutzung 
der Meere zu finden. Die kardinale Frage war, wem 
das Meer gehört und wer über die Ressourcen verfü-
gen darf. Der niederländische Rechtsphilosoph Hugo 
de Groot (Grotius) vertrat dabei die Idee der Freiheit 
der Meere („mare liberum“), wonach alle Nationen das 
Recht hätten, die Meere zu nutzen. Dagegen verfasste 
der englische Rechtsgelehrte John Selden das „mare 
clausum“-Konzept, welches einzelnen Staaten indivi-
duelle Nutzungsansprüche zuwies. Diese Grundkon-

flikte um territoriale Grenzen und Ressourcenaneignung 
bildeten im 20. Jahrhundert die wesentlichen Treiber 
für die Entwicklung des UN-Seerechtsübereinkommens 
(UNCLOS) von 1982 (Shackelford, 2010). Auch heute 
noch stehen territoriale Fragen und Ressourcennutzung 
im Vordergrund, vor allem wenn neuartige marine Res-
sourcen neue Geschäftsfelder eröffnen oder fossile 
Ressourcen unter der Arktis nunmehr erreichbar und 
ausbeutbar erscheinen. 

Zu den aktuellen Gefährdungen des Ökosystems 
Meer gesellen sich neue Risiken alter und neuer Nut-
zungen der Meere (Fischerei, Energiesysteme, abioti-

Kasten 1-1

Leitplanken für den Meeresschutz

Der WBGU hat zur Operationalisierung des Begriffs „nach-
haltige Entwicklung“ das Leitplankenkonzept entwickelt, das 
hier in Kurzform und z.  T. wörtlich aus früheren Gutachten 
(z.  B. WBGU, 2003; 2006) referiert wird. Leitplanken sind 
quantitativ definierbare Schadensgrenzen, deren Überschrei-
tung heute oder in Zukunft intolerable Folgen mit sich bräch-
te, so dass auch großer Nutzen in anderen Bereichen diese 
Schäden nicht ausgleichen könnte. Der Raum wünschenswer-
ter nachhaltiger Entwicklungen wird also durch Leitplanken 
umrissen. Ein Beispiel für eine vom WBGU vorgeschlagene 
Leitplanke ist eine globale Temperaturerhöhung um mehr als 
2  °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau, die vermieden 
werden sollte. Jenseits dieses Wertes beginnt ein Bereich der 
Klimaänderung, der durch nicht tolerierbare Entwicklungen 
und Risiken gekennzeichnet ist. 

Ausgangspunkt für das Leitplankenkonzept ist die Ein-
sicht, dass es kaum möglich ist, eine wünschenswerte, nach-
haltige Zukunft positiv, also im Sinne eines zu erreichenden 
Ziels oder Zustands zu definieren. Man kann sich aber auf 
die Abgrenzung eines Bereichs einigen, der als inakzepta-
bel anerkannt wird und den die Gesellschaft vermeiden will. 
Innerhalb der Leitplanken gibt es zunächst keine weiteren 
Vorgaben und die Gesellschaft kann sich im freien Spiel der 
Kräfte entfalten. Erst wenn das System sich auf Kollisionskurs 
mit einer Leitplanke befindet, sollen Maßnahmen ergriffen 
werden, um eine Verletzung der Leitplanke zu verhindern. 
Das Einhalten aller Leitplanken bedeutet allerdings nicht, 
dass alle sozioökonomischen Missstände oder ökologischen 
Schäden abgewendet werden können, denn globale Leitplan-
ken können nicht sämtliche regionalen und sektoralen Aus-
wirkungen des Globalen Wandels berücksichtigen. Zudem ist 
das Wissen begrenzt und Fehleinschätzungen sind möglich. 
Daher ist die Einhaltung der Leitplanken eine notwendige, 
aber nicht hinreichende Bedingung für die Nachhaltigkeit der 
künftigen Entwicklung. 

Das Leitplankenkonzept kann mit einer Analogie zum Stra-
ßenverkehr verdeutlicht werden: Leitplanken verhalten sich 
wie Geschwindigkeitsbeschränkungen, die z.  B. in Ortschaften 
nur maximal 50 km pro Stunde zulassen. Dabei lassen sich 
zwar empirisch die Auswirkungen einer Begrenzung auf 40, 
50 oder 60 km pro Stunde ermitteln, die Wahl des Zahlenwer-
tes ist am Ende aber eine normative Entscheidung und reprä-
sentiert eine sinnvolle Art, kollektiv mit einem Risiko umzu-

gehen. Die Einhaltung des Tempolimits kann nicht garantie-
ren, dass keine schweren Unfälle vorkommen, aber sie ver-
mag das Risiko in einem gesamtgesellschaftlich akzeptierten 
Rahmen zu halten. Die vom WBGU formulierten Leitplanken 
fußen auf grundlegenden Normen und Prinzipien, auf die 
sich die Weltgemeinschaft in unterschiedlicher Formulierung 
geeinigt hat. Sie können allerdings nur Vorschläge sein, denn 
die Festlegung nicht tolerierbarer Belastungen obliegt nicht 
allein der Wissenschaft, sondern sie muss – unterstützt durch 
wissenschaftliche Expertise – in einem weltweiten demokra-
tischen Entscheidungsprozess erfolgen. So ist z.  B. die Ein-
haltung der Klimaschutzleitplanke (nicht mehr als 2  °C glo-
bale Erwärmung) mittlerweile anerkanntes Ziel innerhalb der 
Klimarahmenkonvention (UNFCCC). 

In seinem Gutachten zu den Meeren aus dem Jahr 2006 
(WBGU, 2006) hat der WBGU, aufbauend auf früheren Gut-
achten, das Leitplankenkonzept auf den Meeresschutz ange-
wendet. Über die Klimaschutzleitplanke hinaus, die durch 
das Meeresgutachten erhärtet wurde, wurden weitere Leit-
planken entwickelt, die den Zusammenhang zwischen Klima-
wandel und den Meeren betreffen. Dabei handelt es sich im 
Überblick um folgende Leitplanken:

>> Klimaschutz: Auch aus Gründen des Meeresschutzes sind 
die Auswirkungen von Klimaänderungen intolerabel, die 
mit einem mittleren globalen Anstieg der bodennahen 
Lufttemperatur um mehr als 2  °C gegenüber dem vorin-
dustriellen Wert oder einer Temperaturänderungsrate von 
mehr als 0,2  °C pro Jahrzehnt verbunden sind. 

>> Meeresökosysteme: Mindestens 20–30  % der Fläche mari-
ner Ökosysteme sollten als ökologisch repräsentatives und 
effektiv betriebenes Schutzgebietssystem ausgewiesen 
werden. 

>> Meeresspiegelanstieg: Der absolute Meeresspiegelan-
stieg sollte dauerhaft nicht mehr als 1 m betragen, und die 
Anstiegsgeschwindigkeit sollte stets unter 5 cm pro Jahr-
zehnt bleiben. Ansonsten würden mit hoher Wahrschein-
lichkeit nicht tolerierbare Schäden und Verluste für Men-
schen und Ökosysteme eintreten. 

>> Versauerung der Meere: Um zu verhindern, dass die Kalk-
bildung der Meeresorganismen gestört wird und dadurch 
das Risiko besteht, dass die marinen Nahrungsnetze 
umstrukturiert werden, sollte folgende Leitplanke einge-
halten werden: Der pH-Wert der obersten Meeresschicht 
sollte in keinem größeren Ozeangebiet (d.  h. auch nicht im 
globalen Mittel) um mehr als 0,2 Einheiten gegenüber dem 
vorindustriellen Wert absinken.
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sche Ressourcennutzung usw.), die den Meeresschutz 
vor bislang nicht gekannte Herausforderungen stellen 
und Anlass geben, von „mare crisium“ (Vidas, 2010), 
dem Meer in der Krise, zu sprechen. Ob die in UNCLOS 
enthaltenen Vorschriften zum Meeresschutz, die in ers-
ter Linie eine Verpflichtung zur Kooperation der Ver-
tragsstaaten beinhalten, dem Ausmaß der Meereskrise 
gerecht werden, ist fraglich. Eine Verpflichtung zur Ver-
antwortung im Sinne einer „responsibility for the seas“ 
(Vidas, 2010), die Verantwortungsinhalte und Verant-
wortungsträger klar benennt, enthält UNCLOS nicht. 
Ziele einer zukünftigen Governance für die Meere soll-
ten die Überwindung der Krise der Meere und das Ein-
halten planetarischer Grenzen bzw. Leitplanken (WBGU, 
2006, 2011; Rockström et al., 2009; Kasten 1-1) sein. 
Inwiefern das internationale Seerecht als multilaterales 
Vertragswerk solch einer Verantwortung für die Meere 
im Anthropozän (Vidas, 2010; Gjerde, 2011) gerecht 
werden kann und den angemessenen Rahmen für eine 
Transformation zur nachhaltigen Nutzung im Rahmen 
der planetarischen Grenzen bietet ist eine der Kernfra-
gen, die in diesem Gutachten zu untersuchen und zu 
beantworten ist.

1.1
Nutzung der Meere 

Die Nutzung der Meere reicht bis in die frühe Mensch-
heitsgeschichte zurück. Analysen von Halpern et al. 
(2008) zeigen, dass der menschliche Einfluss mittler-
weile in allen Teilen der Meere nachweisbar ist. Heute 
leben 40  % der Menschen nicht weiter als 100 km von 
der Küste entfernt und mehr als 90  % des Welthandels 
erfolgt über die Meere. In den folgenden Abschnitten 
werden direkte Nutzungen der Meere durch den Men-
schen diskutiert. Die Meere stellen zahlreiche Öko-
systemleistungen zur Verfügung, die den Menschen 
zugute kommen (MA, 2005a), hier aber nicht alle im 
Detail beschrieben werden. Viele Ökosystemleistun-
gen und ihre Nutzung sind auf die marine Biosphäre 
und ihre Vielfalt angewiesen – etwa die Nutzung mari-
ner Organismen für Ernährung, Energieerzeugung und 
medizinische Produkte, der Tourismus, klimaregulie-
rende Funktionen und Interaktionen mit der Atmo-
sphäre wie die CO2-Aufnahme durch den Ozean oder 
die Sauerstoffproduktion (COML, 2011). Einige dieser 
Nutzungen generieren direkten ökonomischen Nutzen, 
während der Wert von anderen weniger gut messbar, 
aber nicht weniger wichtig ist. 

1.1.1
Mythos Meer – die kulturelle Bedeutung der 
Meere

Eine Auseinandersetzung mit der Nutzung der Meere 
durch die Menschen muss ihren symbolisch-kulturellen 
Bedeutungshorizont einschließen. Auffällig ist hier die 
dauernde Ambivalenz des Meeres als Sehnsuchts- und 
Gefahrenquelle für die Menschheit. Kultur- und men-
talitätsgeschichtliche Studien (Corbin, 1994; Mollat du 
Jourdin, 1993) zeigen, dass das Meer, auch wenn es 
seit langem als Nahrungsressource, Fortbewegungsme-
dium und Abfalldeponie genutzt wurde, affektiv bis in 
die Neuzeit vornehmlich als Hort des Schreckens und 
Quelle ständiger Gefährdungen galt. Die Bibel hat bei-
spielsweise lange die kollektive Meeres-Imagination 
bestimmt. Die über lange Perioden der Menschheits-
geschichte kaum bekannten Weltmeere wurden als ein 
Instrument göttlicher Strafen gedeutet und bargen ein 
permanentes Katastrophenpotenzial; sie erinnern an 
die Sündhaftigkeit des Menschen und symbolisieren 
die Möglichkeit des universellen Chaos. Küstenzonen 
und der Limes zwischen Meer und Himmel am Hori-
zont erschienen als Orte der Spannung, von denen aus 
es möglichst rasch „festen Boden“ unter den Füßen zu 
gewinnen galt. Die mediterranen genau wie die kelti-
schen, skandinavischen, slawischen und germanischen 
Mythen (analoges gilt für außereuropäische) sind voll 
von Ängsten vor Stürmen, Flutwellen, Nebeln, Seeun-
geheuern und Schiffbrüchen. Ein Tod auf See ist die 
größte Angstvorstellung, denn es droht die Unauf-
findbarkeit des Leichnams und damit ewiges Umher-
irren und Verweigerung der Auferstehung. Deswegen, 
nimmt Mollat du Jourdin (1993:  248) an, blieb „die reli-
giöse Bindung der Seeleute so dauerhaft“. Alle mögli-
chen Tabus und abergläubischen Praktiken sind an die 
See geknüpft, sie ist die Quelle von Vorzeichen und 
bösen Vorahnungen. Beängstigend war vor allem die 
Ausdehnung: „Dem Raum und der Zeit trotzend, ist das 
Meer den flüchtigen Generationen der Menschen, die 
an einen begrenzten Raum gebunden sind, durch seine 
Dauerhaftigkeit und seine unendliche Weite überle-
gen.“ Aber: „Der Beständigkeit des Kontinents setzt es 
seine sprunghaften Launen entgegen, die menschliche 
Betriebsamkeit erwidert es mit strengem Schweigen. 
Die See zwingt den Menschen, sich ihr ganz zu über-
lassen; denn sie ist unumschränkte Herrin“ (Mollat du 
Jourdin, 1993:  241).

Diesem Zwang wollte sich die moderne Menschheit 
nicht unterwerfen. Vorbereitet durch die Säkularisie-
rung und Verwissenschaftlichung der Weltbilder und 
Kosmologien sowie durch ästhetische Neubetrachtun-
gen wurden die Ozeane und Meere in der Neuzeit zu 
Anlässen der Bewunderung und Medien der Welter-
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schließung, es entwickelt sich „Meereslust“ (Corbin, 
1994). Aus der Angst vor der elementaren Urgewalt 
der Meere wird ein Traum vom Glück, materialisiert in 
einer Insel der Glückseligkeit, und eine Projektionsflä-
che des Risikos, symbolisiert im Vorgang des Inseeste-
chens. Zwar behält die See ihren faktischen Schrecken, 
aber es überwiegt die Faszination und die Versach-
lichung der möglichen Gefährdungen durch die Ent-
wicklung nautischer Technologie, der Küstenbefesti-
gung und des internationalen Seetransportwesens. Die 
Herausbildung der modernen Staatlichkeit und Öko-
nomie wird wesentlich durch die auf den Weltmee-
ren vollzogene erste Welle der Globalisierung („Zeital-
ter der Entdeckungen“) vorangetrieben; internationale 
Beziehungen, Völkerrecht und freier Welthandel ent-
wickeln sich auf dieser Grundlage. Die Ladekapazität 
der Schiffe, ihre Geschwindigkeit und Sicherheit, etwa 
durch Außenbordverkleidung, wachsen und mit ihnen 
die Sicherheit der Seefahrer durch verbesserte Hygiene, 
Trinkwasserversorgung und medizinische Versorgung. 

Damit übernimmt das Meer eine soziale und kultu-
relle Rolle, es kam regelrecht in Mode. Bevölkerungen, 
die in Meeresnähe leben, entdecken die Küsten und 
Häfen als ästhetisch-utilitären Vorzugs- und Besichti-
gungsraum. Im 19. Jahrhundert beginnen der Strand-
tourismus und die friedliche Kreuzfahrerei in Gestalt 
von Vergnügungs- und Wettfahrten, die sich im Verlauf 
des 20. Jahrhunderts vom Privileg der Aristokratie und 
Oberschichten zum egalitären Konsumgut entwickeln. 
In dieser Phase bilden sich auch die verschiedenen, im 
Gutachten näher beleuchteten Nutzungsformen des 
Allmendeguts Weltmeere heraus, die zur Degradation 
der Meeresumwelt, vor allem durch Überfischung und 
Verwendung als Abfalldeponie, geführt haben. 

Der Widerstand dagegen setzte erstaunlich früh ein. 
Bereits der große französische Historiker Jules Miche-
let entwickelte in den 1860er Jahren, obwohl er nie 
eine längere Seereise unternommen hatte, mit sei-
nem ungewöhnlichen Buch „Das Meer“ einen systemi-
schen Blick auf die Übernutzung der See. „Die Ausrot-
tung einer einzigen Art kann einen fatalen Eingriff in 
die Ordnung, in die Harmonie des Ganzen darstellen“ 
(Michelet, 2006[1861]:  241). Während die Mensch-
heit die Angst vor dem Meer verliert und den Mee-
ren gegenüber übermütig wird, erkennt er – etwa an 
der Zerstörung der Küstenfauna, an dem Verschwin-
den amphibischer Säugetiere und an der Ausrottung 
der Wale – zukunftsweisend ihre Gefährdung, lehrt er 
einen holistischen Blick auf Natur und Kultur. In diese 
Periode fällt die Einrichtung bzw. Aushandlung der 
mittlerweile unzureichenden Nutzungs- und Schutz-
regulierungen auf globaler und nationaler Ebene, die 
in Kapitel 3 ausführlich erörtert werden. Michelet hat 
sie so antizipiert: „Die großen Nationen – er dachte an 

Frankreich, England und die USA – müssen eine Über-
einkunft erzielen und an die Stelle dieses chaotischen 
Zustands einen Zustand der Zivilisation setzen, in dem 
der besonnene Mensch nicht mehr sein eigenes Gut 
vergeudet und sich selbst keinen Schaden mehr zufügt 
(...). Die alten, speziellen Regelungen der Küstenfische-
rei sind in der modernen Seefahrt unbrauchbar gewor-
den. Es bedarf eines gemeinsamen Kodex der Nationen, 
anwendbar auf alle Meere, ein Kodex, der nicht allein 
die Beziehungen der Menschen untereinander, sondern 
zugleich die Beziehung des Menschen zu den Tieren 
festschreibt“ (Michelet, 2006[1861]:  242  ff.). Es folgen, 
aus einer naturnah geschriebenen Kulturgeschichte des 
Meeres heraus entwickelte, erst in den 1950er Jahren 
weiterentwickelte Skizzen einer globalen Rücksicht-
nahme auf die Meere.

Heute dominieren in der kulturellen Wahrnehmung 
des Meeres auf Tourismus bezogene Ikonen, Narra-
tive und Erfahrungen, z.  B. Kreuzfahrten, Segeltörns, 
Strandurlaube, (der Kampf um und gegen) Natur-
schutzgebiete, Tauchen, Inselleben, Walbeobachtung, 
Meeresbestattung, Extremsportarten usw. Ein anderer 
Aspekt ist die symbolische Deutung der Meeresfrüchte 
als globale und kulturell ausdifferenzierte Nahrungs-
quelle: Fisch (etwa die Sushi-Welle außerhalb Japans), 
Kombüsen-Kulinarik, Tiefkühlprodukte für die Schnell-
küche usw. Zunehmend ins Bewusstsein treten dann 
auch lokal differenzierte Bedrohungsszenarien wie der 
Anstieg des Meeresspiegels, der für Insel- und Küs-
tenbewohner von besonderer Bedeutung ist (AOSIS, 
2013). Küstenlandschaften sind spezielle Symbol-
räume, die sozioprofessionelle Milieus mit hoher bzw. 
dubioser Reputation hervorgebracht haben (Fischer, 
Händler, nautisches Personal, Seeräuber, Schmuggler 
usw.). Küsten und Inseln werden durch Meeresenergie 
in ihrer Landschaftsphysiognomie und Symbolik verän-
dert. Auch die wissenschaftliche Ozeanologie adressiert 
indirekt noch den Mythos Meer: Fabelwesen, Götter 
(Poseidon, Neptun), Seeungeheuer, Piraterie, Ebbe und 
Flut (Mondrhythmus), Verirren und Entdecken; Fund-
stücke und Flaschenpost, Wind und Wellen, Christliche 
Seefahrt. Diese werden in diversen literarischen und 
visuellen Narrativen kolportiert: in der Seemannsspra-
che, in der gehobenen Belletristik (Herman Melville, 
Moby Dick), im Film und in der Fotografie, im Schla-
ger (Shanties, Weltschlager La Paloma) und auch in der 
Kunst. Diese Hervorbringungen der populären Massen- 
und der Hochkultur bilden eine Art maritimes Weltwis-
sen, das auch für politische Entscheidungen und sozial-
kulturelle Präferenzen bedeutsam ist.

Meere begründen aber auch eigene Kulturräume, wie 
von Paul Gilroy paradigmatisch am Beispiel des „Black 
Atlantic“ (1993) herausgearbeitet worden ist. Gilroy 
erzählt anhand der Biographien zahlreicher afroame-
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rikanischer Intellektueller (wie W.E.B. Du Bois, Olau-
dah Equiano oder Richard Wright) und Musiker (wie 
Jimi Hendrix) die Kulturgeschichte der Black Atlan-
tic Diaspora, die Geschichte von Menschen und ihrer 
kulturellen Praktiken, die weder einfach „afrikanisch“, 
„amerikanisch“ oder „europäisch“ sind, sondern etwas 
darstellen, das erst durch den (z.  T. brutal durch Skla-
verei erzwungenen) Austausch und Transfer zwischen 
diesen, den Atlantik umspannenden Kulturräumen ent-
standen ist. Ähnliches gilt für die „mediterrane Kultur“ 
des Mittelmeerraums, welcher jenseits der nationalen 
Besonderheiten seiner Anrainerstaaten etwas gemein-
sames Drittes zugesprochen wird, und die als kollek-
tive Identität stiftendes Narrativ für den Süden Euro-
pas und projektiver Sehnsuchtsort der Nordeuropäer 
(„mediterranes Flair“) dient (Leggewie, 2012).

Die Länder der Europäischen Union bilden, wenigs-
tens in einem neo-merkantilen Sinn, eine der größten 
globalen Seemächte. Auch wenn ihre Marineflotten die 
Weltmeere schon lange nicht mehr beherrschen, stellen 
die Handels- und Fischereiflotten einen Eckpfeiler der 
wirtschaftlichen Globalisierung dar und entnehmen die 
europäischen Konsumenten einen beträchtlichen Teil 
der Nahrungs- und Rohstoffressourcen aus dem Meer. 
An Ost- und Nordsee, am Atlantik, am Mittelmeer und 
am Schwarzen Meer haben Europäer lange Küstenstrei-
fen, dort stellen sich im Blick auf die Tourismusfolgen, 
die Einträge aus landwirtschaftlichen und industriellen 
Nutzungen und Offshore-Bohrungen auch elementare 
Aufgaben des Meeresschutzes. 

Für den Diplomaten und Dichter Alexis Léger alias 
Saint-John Perse war das Meer eine Frage, die sich an 
die „großen Einiger der friedlichen Völker richtet! Meer, 
das Verbindungen und Bündnisse schafft!“ (Mollat du 
Jourdin, 1993). Daraus entwickelte sich die Idee des 
Gemeinsamen Erbes. Im Bewusstsein der überwiegen-
den Zahl der Europäer ist dies nicht so präsent, und dies 
gilt nicht zuletzt für das deutsche Publikum und die poli-
tischen Eliten, die sich der hohen Bedeutung der direk-
ten und indirekten Abhängigkeit von maritimen Berei-
chen kaum bewusst sind. Das ist umso überraschender, 
als Deutschland in der Meeresforschung zu den füh-
renden Nationen zählt und das Meer in Deutschland 
zahlreiche Freunde und Liebhaber hat, ablesbar etwa 
an der Beliebtheit des Küsten- und Sporttourismus, an 
Zeitschriften wie „mare“ und zahllosen direkt oder mit-
telbar auf das Meer bezogenen Vereinen. Aus dieser 
Diskrepanz erklärt sich auch, dass trotz einer wachsen-
den Zahl von Konsumenten, die ihr Ernährungs- und 
Einkaufsverhalten in Bezug auf Meeresprodukte über-
prüfen und Zertifizierungen zu Rate ziehen, die Zahl 
der „Pioniere des Wandels“, die sich (analog zu den 
„Graswurzel“-Bewegungen im terrestrischen Bereich) 
speziell mit marinen und maritimen Themen ausein-

andersetzen, im internationalen Vergleich eher niedrig 
ist. Dies gilt auch für Aktivitäten von Unternehmen im 
Bereich der Corporate Responsibility.

1.1.2	
Nahrung aus dem Meer 

Eng mit der kulturellen Bedeutung verknüpft ist die 
Nutzung der Meere für die Ernährung. Die Meere die-
nen der Menschheit traditionell als Nahrungsquelle, 
denn Meeresfische und andere marine Organismen sind 
reich an wertvollen Proteinen, Vitaminen, Mineralien 
und Fettsäuren.

Hinsichtlich der Fischerei unterscheiden Jackson 
et al. (2001) drei Phasen der anthropogenen Nutzung 
mariner Ökosysteme, die sich geographisch verteilt 
zu unterschiedlichen Zeiten entwickelten: erstens die 
frühe Nutzung küstennaher Ökosysteme zu Subsis-
tenzzwecken mit relativ einfachen Technologien; zwei-
tens die koloniale Phase der Ausbeutung von Küsten- 
und Schelfregionen durch koloniale Kräfte unter Ein-
speisung der Gewinne in eine sich entwickelnde Markt-
wirtschaft; drittens die globale Phase einer intensiveren 
und weiterreichenden Ausbeutung von Fischereigrün-
den, getrieben von globalen Konsummustern und 
begleitet von häufig kollabierenden Beständen. Dabei 
konnten auch ursprüngliche Nutzungsformen bereits 
vor Jahrhunderten bzw. Jahrtausenden signifikante 
Veränderungen der befischten Populationen bewirken. 
Beispielsweise weisen archäologische Funde auf der 
Insel St. Thomas in der Karibik auf einen starken Rück-
gang der Größe von verspeisten Rifffischen zwischen 
der ersten Besiedlung der Insel um 1500 v. Chr. und 560 
v. Chr. hin (Pinnegar und Engelhard, 2007). 

Schon vor Jahrhunderten wurden die Kontinental-
schelfe um Nordamerika und Europa nach kommerziell 
wichtigen Fischarten befischt, später dehnte sich diese 
Entwicklung weltweit aus. Die Angelfischerei wich im 
18. Jahrhundert der Baumkurrenfischerei, die im 19. 
Jahrhundert aufgrund des Einsatzes von diesel- und 
dampfbetriebenen Schiffen stark intensiviert wurde 
(Jackson et al., 2001). Die ersten gezielt für den Fisch-
fang gebauten Dampfschiffe wurden in den 1880er Jah-
ren in der Nordsee eingesetzt und erzielten im Vergleich 
zu Segelschiffen vierfach höhere Erträge (Mackinson, 
2001; Pinnegar und Engelhard, 2008). Auch in Austra-
lien breitete sich Mitte des 19. Jahrhunderts die Fischerei 
auf großer Skala entlang des Great Barrier Riffs und der 
subtropischen Ostküste Australiens aus. In der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden die ersten dampfbe-
triebenen Schiffe nach Australien importiert, woraufhin 
die Erträge der drei am meisten befischten Arten schnell 
sanken und später vollends einbrachen (Klaer, 2004). 
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Heute befindet sich die globale Fischerei in einem 
kritischen Zustand. Trotz steigenden Fischereiauf-
wands und der Befischung bisher ungenutzter Gebiete, 
wie z.  B. der Tiefsee, stagnieren die Erträge seit Jahren. 
Mittlerweile gelten knapp 90  % der globalen Bestände 
als überfischt oder voll ausgeschöpft (FAO, 2012b:  11; 
Kap. 1.2.2, 4.1). Die weltweit wachsende Nachfrage 
nach Fisch und Meeresfrüchten kann durch Fische-
rei allein nicht mehr gedeckt werden, sie wird daher 
in zunehmendem Maße durch Aquakultur, vor allem 
in Binnengewässern, aber auch an Küsten und in den 
Meeren, bedient.

Aquakultur besitzt eine sehr lange Tradition und 
wurde beispielsweise in China schon vor 4.000 Jahren 
in Fischteichen praktiziert; ab dem 1. bis 3. Jahrhun-
dert begann man dort, Fisch in Reisfeldern zu züch-
ten (FAO, 2000). Im Verlaufe des 12. und 13. Jahrhun-
derts hatte sich die Zucht von Süßwasserfischen mit-
tels Becken- und Dammbaus in weiteren Teilen Europas 
ausgebreitet, so dass zu Hochzeiten dieser Entwicklung 
25.000 ha Land in Oberschlesien und 40.000 ha in 
Frankreich für Süßwasserbecken zur Fischzucht bean-
sprucht wurden (Roberts, 2007:  26). Vermutlich war es 
die kostengünstige Erschließung reicher mariner Jagd-
gründe, die den Bedarf an Süßwasserfisch senkte und 
die Süßwasseraquakultur gegen Ende des Mittelalters 
wieder zum Erliegen kommen ließ (Roberts, 2007). 

Die weltweit älteste Küstenaquakultur entwickelte 
sich wahrscheinlich in Ägypten mittels Brackwasser
becken vor 2000 oder 3000 Jahren; Brackwasserkul-
turen mit Milchfisch reichen auf Java 600–800 Jahre 
zurück. Die Algenzucht begann vor ca. 400 Jahren in 
Japan, die Muschelzucht vor ca. 600 Jahren in Frank-
reich. Die meisten anderen Arten von Küstenaquakul-

tur sind relativ jung und entwickelten sich erst in den 
letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts (Edwards und 
Demaine, 1998).

Seit den 1970er Jahren erfuhr die Aquakultur (vor 
allem Süßwasser, aber auch marin) hinsichtlich Pro-
duktionsvolumen und wirtschaftlicher Bedeutung 
weltweit einen sehr großen Aufschwung und ist heute 
einer der sich am stärksten entwickelnden Wirtschafts-
zweige, insbesondere in Asien. Im Jahr 2010 lag der 
Beitrag der Aquakultur zur weltweiten Fischerei- und 
Aquakulturproduktion für den menschlichen Konsum 
bereits bei rund 47  %, der Trend ist steigend (FAO, 
2012b:  24, 26). Der Anteil der Salz- und Brackwas-
serzucht an der gesamten Aquakultur (ohne Pflanzen) 
liegt heute, bezogen auf die Menge, bei ca. 38  %. In der 
marinen Aquakultur dominiert mengenmäßig bei wei-
tem die Muschelzucht (ca. 75  %), gefolgt von Fischen 
und Krustentieren (FAO, 2012b:  34, 36; Kap. 4.2.2.1).

Gegenwärtig ist die Aquakultur vielfach mit 
erheblichen negativen Auswirkungen auf Umwelt und 
Ökosysteme verbunden, vor allem durch Verschmutzun-
gen, Übertragung von Krankheiten und Gefährdung des 
Genpools wilder Bestände (Tacon et al., 2010; 
Kap. 4.2.2.3). Ein besonderes Problem ist nach wie vor 
die Zucht karnivorer Arten, weil diese Sparte der Aqua-
kultur weiterhin von der Fischerei nach Futterfischen 
abhängt und die Überfischung mariner Bestände dadurch 
noch verstärkt (Naylor und Burke, 2005; Bostock et al., 
2010; Kap. 4.3). Es werden jedoch Produktionssysteme 
(wie Kreislaufwirtschaft, integrierte multitrophische 
Systeme, Futtermittelsubstitution) entwickelt, mit deren 
Hilfe die negativen Auswirkungen der Aquakulturpro-
duktion verringert werden können (Kap. 1.3.4, 4.2.2.4, 
4.3.3).
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Abbildung 1.1-1
Mittlere Dichte des globalen Schiffsverkehrs. Gezeigt ist für jede 1  °x1  °-Gitterzelle die mittlere Anzahl von Schiffen für den 
Zeitraum November 2009 bis Januar 2010.
Quelle: Eiden und Goldsmith, 2010
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1.1.3	
Seeschifffahrt und Seehandel

Auch die Nutzung der Meere als Transportmedium 
reicht in die frühe Menschheitsgeschichte zurück. 
Während der Flugverkehr die Mobilität der Menschen 
rund um den Globus zunehmend bestimmt, ist für den 
Handel mit Rohstoffen und Gütern das Meer das mit 
Abstand wichtigste Transportmedium zwischen den 
Kontinenten geblieben. 

Maritimer Welthandel
Der weltweite Ferngüterhandel findet fast ausschließ-
lich (95  %) über den Seeweg statt (Flottenkommando 
der Marine, 2011:  94) und hat in den letzten Jah-
ren ein deutliches Wachstum erfahren. Es gibt kaum 
noch Meeresregionen ohne Seeverkehr (Abb. 1.1‑1). 
Insbesondere die Containerschifffahrt, und in diesem 
Bereich wiederum der Seehandel mit Asien, waren 
und sind auf Wachstumskurs. Von den über den See-
weg gehandelten Gütern entfielen im Jahr 2010 32,7  % 
auf Rohöl und mineralische Ölprodukte, 27,7  % auf die 
fünf wichtigsten Massengüter Eisenerz, Kohle, Bauxit, 
Aluminiumoxid und Phosphat sowie 23,5  % auf sons-
tige Güter (Abb. 1.1-2). 16  % der über See gehandelten 
Güter wurden 2010 über Containertransporte abgewi-
ckelt (UNCTAD, 2011:  10). Asien ist heute die bedeu-
tendste Seehandelsregion, gefolgt von Amerika und 
Europa (UNCTAD, 2011). Gegenüber 1968 hat sich in 
einem Zeitraum von 40 Jahren das Volumen des inter-
nationalen Seehandels vervierfacht. Im Jahr 2009 

transportierten allein die Reedereien im Liniendienst 
Waren im Wert von 4,5 Mrd. US-$ (World Shipping 
Council, 2012), was fast einem Zehntel des Weltsozi-
alprodukts entspricht. Hinzu kommt noch in ähnlicher 
Größenordnung der Transport von Öl und Schüttgut, 
wie Kohle und Eisenerz.

Abhängigkeit Deutschlands vom Seehandel
Rund ein Viertel der nach Deutschland transportierten 
Waren kommt über die Meere: Der Anteil der über den 
Seeweg transportierten Waren von und nach Deutsch-
land lag 2010 wertbezogen bei 21,5  % und mengenbe-
zogen bei 25,9  %. Obwohl der Anteil Deutschlands am 
Welthandel über den Seeweg nur 3  % beträgt (2010), 
verfügt Deutschland über die drittgrößte Handels-
flotte der Welt (Tab. 1.1-1), wobei der Anteil der Ton-
nage unter fremder Flagge bei 85  % liegt (UNCTAD, 
2011:  11). Bezogen auf die Größe bzw. Kapazität der 
Containerhandelsflotte ist Deutschland im weltweiten 
Ländervergleich sogar die Nummer eins (Tab. 1.1-2). 
Rund 70  % der weltweiten Containerschiffskapazität 
ist allerdings nicht im Land der Eigentümer registriert, 
sondern fährt unter einer anderen Flagge (Flottenkom-
mando der Marine, 2011:  39). 

Die führenden Seehandelsnationen, darunter auch 
Deutschland, flaggen einen bedeutenden Anteil ihrer 
Handelsflotte aus, insbesondere an Malta, Bahamas, 
Marschallinseln, Liberia und Panama. 
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Abbildung 1.1-2
Internationaler Seehandel. Die fünf wichtigsten Massengüter sind Eisenerz, Kohle, Bauxit, Aluminiumoxid und Phosphat.
Quelle: UNCTAD, 2011
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Containerhandel und Passagiertransport
Der globale Containerhandel über die Meere wird von 
nur wenigen großen Reedereien dominiert: Die 15 größ-
ten Reedereien für Containertransporte kontrollieren 
rund 67  % der Containerschiffe und 78  % der Stellplatz-
kapazitäten (Zahlen für Anfang 2011; Flottenkommando 
der Marine, 2011:  35). Das größte Unternehmen im Con-
tainerhandel ist die Maersk Line. Sie verfügt über eine 
Flotte von 530 Schiffen mit 2,048 Mio. TTEU = Twenty 
feet Equivalent Unit – Maßeinheit für 20 Fuß-Standard-
container). Die Schweizer Reederei MSC nimmt mit 387 
Schiffen und 1,783 Mio. TEU Platz 2 ein, gefolgt von 
der französischen Reedereigruppe CMA-CGM mit 299 
Schiffen und 1,134 Mio. TEU. Die beiden großen deut-
schen Reedereien Hapag Lloyd und Hamburg Süd lie-
gen auf den Plätzen fünf und zwölf (Flottenkommando 
der Marine, 2011:  35).

Im Vergleich zu Gütertransportschiffen spielt der 
Passagierverkehr auf den Meeren eine untergeordnete 
Rolle. Im Jahr 2011 waren von 47.833 Handelsschif-
fen nur 4.131 Passagierschiffe. Derzeit gibt es etwa 

300 Kreuzfahrtschiffe auf der Welt. 2011 gab es rund 
19 Mio. Kreuzfahrtpassagiere. Seit 1990 konnte die 
Kreuzfahrtindustrie jährliche Wachstumsraten von über 
7  % verzeichnen (Kasten 1.1-1). Dabei sind zahlreiche 
weitere Schiffsneubauten in Arbeit, die allein bis 2014 
eine Steigerung der jährlich beförderten Passagierzahlen 
auf über 21 Mio. erlauben (Cruisemarketwatch, 2010).

Umweltwirkungen des Seeschiffsverkehrs
Der Seeschiffsverkehr wird überwiegend mit Diesel-
motoren angetrieben und trägt zu etwa 3  % zu den 
globalen Treibhausgasemissionen bei. Nach Angaben 
der International Maritime Organization (IMO) könnte 
sich dieser Anteil bis 2050 etwa verdreifachen (UNCTAD, 
2011:  27). 

Die globalen Schwefelemissionen sind nach einem 
Rückgang in den 1990er Jahren zuletzt wieder ange-
stiegen, angetrieben durch Kohleverstromung in China, 
aber auch durch das Wachstum in der Seeschifffahrt 
(Smith et al., 2011). Derzeit verwendet ein Großteil der 
Hochseeflotte Schweröl (HFO: heavy fuel oil) mit extrem 

Tabelle 1.1-1
Länder mit der größten Handelsflotte (Eigner).
dwt = deadweight ton (Schwerguttonne)
Quelle: UNCTAD, 2011:  43

Herkunft des 
Schiffseigners

Anzahl der Schiffe Bruttotragfähigkeit 
[Mio. dwt] gerundet

Anteile
[%]

Unter 
natio-
naler 
Flagge

Unter 
fremder 
Flagge

Ge-
samt

Unter 
natio-
naler 
Flagge

Unter 
fremder 
Flagge

Ge-
samt

Anteil 
unter 
fremder 
Flagge 

Gesamt-
anteil an 
Welt-
tonnage

Griechenland 758 2.455 3.213 65 138 202 68,05 16,17

Japan 724 3.071 3.795 19 178 197 90,40 15,76

Deutschland 442 3.356 3.798 17 98 115 85,06 9,17

China 2.044 1.607 3.651 46 62 108 57,20 8,63

Südkorea 736 453 1.189 18 29 47 61,78 3,79

USA 971 1.001 1.972 24 22 46 47,46 3,71

Norwegen 818 1.166 1.984 15 28 43 65,45 3,43

Hongkong 399 313 712 24 13 37 35,18 2,97

Dänemark 383 592 975 14 21 35 60,13 2,81

Taiwan 97 565 662 4 29 33 87,57 2,63

Singapur 659 362 1.021 19 13 32 40,90 2,53

Bermudas 17 268 285 2 28 31 92,48 2,44

Italien 616 220 836 17 7 23 29,03 1,86

Großbritannien 366 412 778 9 13 22 60,01 1,78

Türkei 551 648 1.199 8 12 20 60,22 1,58

Russland 1.406 485 1.891 6 14 20 71,55 1,56

Kanada 210 226 436 2 17 19 87,06 1,53

Indien 460 74 534 15 3 18 19,01 1,45
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hohem Schwefelanteil. Dieser liegt bei bis zu 4,5  %. Zum 
Vergleich: Laut geltenden EU- Standards darf Diesel im 
Straßentransport lediglich 10 ppm, d.  h. 0,001  % Schwe-
felanteil enthalten. Das derzeitige Hauptinstrument zur 
Verringerung der Schwefelemissionen (wie auch ande-
rer durch Schiffe verursachter Verschmutzungen) ist das 
MARPOL-Abkommen mit seinen unterschiedlichen Pro-
tokollen (Kap. 3.3.2.5). Dieses Vertragswerk sieht die 
Reduzierung des Schwefelanteils im Schweröl auf 0,5  % 
bis zum Jahr 2020 vor und schafft die Möglichkeit für 
eine Reduzierung auf 0,1  % bereits im Jahr 2015 in eini-
gen Ländern. 

Durch Ballastwasser wird zudem die Ausbreitung 
invasiver Tier- und Pflanzenarten durch die oft große 
räumliche Distanz zwischen Wasseraufnahme und 
-abgabe begünstigt. Zudem gibt es häufig Verunreini-
gungen des Meerwassers. 

Parallel zum gestiegenen Transportaufkommen auf 
den Weltmeeren hat auch die Lärmbelastung deutlich 
zugenommen. Neben der Belastung durch Schrauben-
geräusche sind Erkundungsaktivitäten für die Öl- und 
Gasförderung (mittels sogenannter Airguns) sowie 
der weit verbreitete Einsatz von Sonar problematisch 
(IFAW, 2008).

Auch Müll- und Abwassereinträge sind ein wach-
sendes Problem. Zwar regeln MARPOL-Standards das 
Einleiten von Müll und Abwasser und definieren Min-
destentfernungen von der Küste, doch sind die Men-
gen erheblich und können insbesondere angesichts der 
örtlichen Konzentration der Emissionen im Fall großer 
Schiffe Schaden anrichten. So fallen z.  B. auf einem gro-

ßen Kreuzfahrtschiff pro Tag rund 160.000 l Abwas-
ser sowie bis zu 2 Mio. l Brauchwasser an, die in der 
Regel weitgehend unbehandelt in die Meere eingelei-
tet werden. Für küstennah eingeleitete Abwässer wer-
den auf Kreuzfahrtschiffen am häufigsten sogenannte 
Marine Sanitation Devices (MSD) eingesetzt. Dabei 
werden Abwässer zerkleinert und desinfiziert, bevor 
sie in das Meer eingeleitet werden. Eine Untersuchung 
aus dem Jahr 2000 zeigte, dass 79 von 80 untersuch-
ten Alaska-Kreuzfahrtschiffen die durch das MSD-Ver-
fahren vorgegebenen Umweltstandards nicht erfüllen 
(Klein, 2009:  3). In den letzten Jahren hat die Kreuz-
fahrtindustrie verbesserte technische Reinigungssys-
teme eingeführt, die sogenannten Advances Wastewa-
ter Treatment Systems (AWTS), bei denen aber auch 
noch umweltbelastende Abwässer (vor allem aus Toi-
letten) zurückbleiben, insbesondere die Pflanzennähr-
stoffe Stickstoff und Phosphor (Klein, 2009). Die-
ses Reinigungssystem ist für manche Gebiete, wie der 
innere Teil Alaskas, bereits vorgeschrieben. Die Einlei-
tung von Brauchwasser (Duschwasser, Waschmaschi-
nen usw.), welches das größte Volumen des von Kreuz-
fahrtschiffen eingeleiteten Wassers ausmacht, ist weit-
gehend ungeregelt. 

1.1.4
Das Meer als Senke für Abfall und Abwasser

Die Meere werden schon seit langem unbewusst oder 
bewusst als „Auffangbecken“ für Abfälle, Abwässer 

Tabelle 1.1-2
Die zehn größten Containerschiffseigner nach Nationalität.
TEU = Twentyfeet Equivalent Unit (Maßeinheit für 20-Fuß-Standard-Container)
Quelle: Flottenkommando der Marine, 2011

Land Unter nationaler Flagge Unter fremder Flagge Gesamt

Anzahl  [1.000 TEU] Anzahl [1.000 TEU] Anzahl [1.000 TEU]

Deutschland 291 1.205 1.485 3.603 1.776 4.808

Japan 2 9 320 1.187 322 1.197

Dänemark 89 499 135 512 224 1.010

VR China 184 415 148 354 332 770

Griechenland 31 178 180 549 211 727

Taiwan 26 52 157 504 183 556

Frankreich 24 159 77 350 101 509

Südkorea 69 63 65 293 134 356

Großbritannien 31 151 38 203 69 355

Singapur 128 276 28 69 156 345

Welt gesamt 1.309 3.686 3.050 8.700 4.845 14.066

davon EU-27 525 2.260 1.985 5.363 2.510 7.623
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und Giftstoffe aller Art genutzt. Sie sind eine Senke 
für verschiedenste, oft schädliche Substanzen, die über 
die Flüsse oder das Grundwasser eingeleitet, von Schif-
fen (Kap. 1.1.3) und Bohrinseln verklappt, aus Aqua-
kulturanlagen eingespült, aus der Atmosphäre und 
über Land eingetragen werden oder bei der Erdölförde-
rung (Kap. 1.1.5) ins Meer gelangen. In der Tiefsee, die 
aufgrund ihrer Unzugänglichkeit lange dem direkten 
Zugriff der Menschen versperrt war, war der Eintrag 
von Müll in der Vergangenheit der stärkste Eingriff des 
Menschen; dies ist mittlerweile abgelöst worden durch 
den starken Einfluss der Fischerei und der Förderung 
fossiler Energieträger und Mineralien, der in Zukunft 
seinerseits durch die Auswirkungen des Klimawandels 
und des CO2-Eintrags aus der Atmosphäre in die Meere 
(Kap. 1.2.5) überboten werden könnte (COML, 2011).

Ein Großteil der landseitig eingetragenen Stoffe 
entstammt der landwirtschaftlichen und industriel-
len Produktion oder den Abwässern von Haushalten 
und Kommunen. Es handelt sich dabei z.  B. um Nähr-
stoffe, Pestizide, Schwermetalle, toxische Stoffe aus 
der Industrieproduktion sowie Plastik- und sonstigen 
Müll. Hinzu kommen radioaktive Einträge und Verklap-
pungen. Am stärksten von Verschmutzungen und ihren 
Folgeerscheinungen betroffen sind die Küstenregio-
nen, da dort die Stoffkonzentrationen am größten sind, 
aber auch unbewohnte und weit von urbanen Zentren 
entfernte Gebiete wie die Arktis oder die Tiefsee sind 
durch Verschmutzungen, z.  B. durch Plastikmüll oder 
toxische Stoffe, gefährdet.

Im Folgenden wird der Stoffeintrag in die Meere 
anhand einiger Beispiele und Größenordnungen ver-
deutlicht. Die Auswirkungen der Verschmutzungen 

und das damit verbundene Gefährdungspotenzial 
für Umwelt und Mensch werden detaillierter in den 
Kapiteln 1.2.3 und 4.4.4 beschrieben. 

Nährstoffe aus der Landwirtschaft
Anorganische Düngemittel als Pflanzennährstoffe für 
die Landwirtschaft werden seit den späten 1940er Jah-
ren industriell hergestellt (Mackenzie et al., 2002) und 
seither in steigenden Mengen eingesetzt. Insgesamt 
hat sich die anthropogene Produktion reaktiven Stick-
stoffs seit der Industrialisierung von ca. 15 auf ca. 156 
Mt N pro Jahr verzehnfacht und übersteigt mittler-
weile die natürlichen Flüsse. Bis 2050 wird eine weitere 
Steigerung auf ca. 267 Mt N pro Jahr erwartet (Gallo-
way et al., 2004; Bouwman et al., 2009). Ein erhebli-
cher Teil dieser Nährstoffe endet in Binnengewässern 
und Küstenregionen. So haben sich die Einträge von 
Phosphor in die Ozeane von geschätzten 1,1 Mt pro 
Jahr in der „vorlandwirtschaftlichen“ Zeit auf ca. 9 Mt 
pro Jahr erhöht (Rockström et al., 2009). Diese kön-
nen vermehrtes Algenwachstum und Eutrophierung 
mit zunehmender Sauerstoffknappheit und Schädigung 
lokaler Ökosysteme zur Folge haben (Kap. 1.2.6, 4.4.3).

POPs und Schwermetalle als Beispiele chemischer 
Schadstoffe
Chemische Schadstoffe, die ins Meer gelangen, sind 
beispielsweise Schwermetalle wie Blei, Quecksilber 
und Kadmium sowie langlebige organische Schadstoffe 
(Persistent Organic Pollutants, POPs) wie das Insekti-
zid DDT, die vormals in der Industrie eingesetzten poly-
chlorierten Biphenyle (PCB) und polyfluorierte Ver-
bindungen (Polyfluorinated Compounds, PFCs). Teil-

Kasten 1.1-1

Küsten- und Meerestourismus

Die Tourismusbranche zählt heute zu den größten Wirt-
schaftszweigen der Welt, wobei dem küstennahen Tourismus 
(Strand- und Badeurlaub) traditionell eine große Bedeutung 
zukommt (Miller, 1993; Hall, 2001). In den vergangenen Jah-
ren hat zudem Ozeantourismus (Tiefseetauchen und -fischen, 
Boots- und Segelsport sowie insbesondere Kreuzfahrttouris-
mus) stark an Popularität gewonnen (Hall, 2001). Aufgrund 
des Wohlstandszuwachses in zahlreichen Entwicklungs- und 
Schwellenländern sowie der damit einhergehenden Her-
ausbildung einer innergesellschaftlichen Mittelklasse ist zu 
erwarten, dass der globale Wachstumstrend in der Tourismus-
branche weiter anhält, und damit auch der maritime Touris-
mus weiter zunimmt.

Obgleich allgemein von erheblichen Umweltfolgen des 
Küstentourismus und maritimen Tourismus ausgegangen 
wird, ist das diesbezügliche Wissen äußerst fragmentarisch 
und bezieht sich bislang lediglich auf spezifische Regionen 

oder auf die Auswirkungen auf bestimmte Spezies (Hall, 
2001). Als direkte Umweltfolgen von Tourismusaktivitäten 
benennt Hall u.  a. die Abholzung von Mangrovenwäldern und 
die Zerstörung von Korallenriffen etwa durch Tauchen, 
Schnorcheln, „Reef Walking“, großmaßstäblichen Abbau für 
Souvenir- und Schmuckartikel sowie Abbau zur Zementher-
stellung für Hotels oder Flughafeneinrichtung für Riffinseln. 
Indirekte Folgen, die sich nicht ausschließlich auf Tourismus-
aktivitäten zurückführen lassen, sind z.  B. ein erhöhter Nähr-
stoff- und Abwassereintrag, oder eine Verschärfung der Müll-
problematik in Küstennähe (Hall, 2001). Durch Bootstouris-
mus sind insbesondere Ankerschäden zu verzeichnen. 
Zusätzlich sind die Umweltfolgen des stark wachsenden Seg-
ments des Kreuzfahrtourismus von Bedeutung. Galt Kreuz-
schifffahrt lange Zeit als elitärer Luxuszeitvertreib, befindet 
die Branche seit Anfang der 1990er Jahre weltweit auf 
Expansionskurs und stellt heute eine Form des Massentouris-
mus dar. Einige Beobachter sprechen daher auch von einer 
„McDonaldization“ des Kreuzfahrttourismus (Weaver, 2005), 
verbunden mit beträchtlichen Umwelteinwirkungen und 
neuen Regulierungsanforderungen.
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weise wurden und werden diese Stoffe für Landwirt-
schaft oder Industrie hergestellt, teilweise fallen sie bei 
industriellen und Verbrennungsprozessen als Neben-
produkte an; Schwermetalle werden aber auch gezielt 
gefördert oder beim Abbau anderer Metalle eingesetzt 
(WHO, 2007a). Eine globale Bestimmung der Quellen 
und Emissionen von POPs gestaltet sich immer noch 
schwierig, da Produktions- und Nutzungsdaten oft 
vertraulich sind oder nicht regulär verzeichnet werden, 
allerdings wurden mittlerweile mehrere globale und 
vor allem regionale Emissionskataster aufgebaut (Loh-
mann et al., 2007). Datenreihen für die EU und Unter-
suchungen mariner Organismen zeigen einen zurück-
gehenden Eintrag von POPs (Islam und Tanaka, 2004; 
Denier van der Gon et al., 2005; Lohmann et al., 2007) 
und Schwermetallen in die Meere, wie z.  B. in Teilen 
des Nordostatlantiks (OSPAR, 2010b). Gefahren gehen 
von POPs und Schwermetallen vor allem dadurch aus, 
dass sie über eine Anreicherung in der Nahrungskette 
die marine Fauna und schließlich auch die menschli-
che Gesundheit belasten können (Kap. 1.2.3.1, 4.4.4).

Plastikmüll und Mikroplastik
Die globale Plastikproduktion hat sich seit den 1950er 
Jahren mehr als verhundertfacht und liegt heute bei 
mehr als 280 Mio. t jährlich, wovon etwa 20  % in der 
EU produziert werden (Abb. 1.1-3). Im Schnitt steigt 
die globale Produktion von Plastik um 9  % jährlich 
(PlasticsEurope, 2012). Einen erheblichen Teil der Pro-
duktion machen Einwegverpackungen aus, in Europa 
sind dies etwa 38  % (UNEP, 2011c). 

Jährlich gelangen große, jedoch schwierig zu quan-
tifizierende Mengen an Plastikmüll in die Meere. Der 
überwiegende Teil davon stammt aus landbasierten 
Quellen, z.  B. aus Flüssen oder von Stränden (Andrady, 
2011:  1597; Cole et al., 2011). Seeseitige Quellen sind 
z.  B. Schiffsverkehr Bohrinseln. Insgesamt wird der 
Plastikmüll im Ozean mittlerweile auf ca. 100 Mio. t 
geschätzt (UNEP, 2011c). Die Lebensdauer von Plastik 
in der marinen Umgebung ist weitgehend unbekannt, 
Schätzungen gehen von bis zu mehreren Hundert Jah-
ren aus (UNEP, 2011c). Dabei kann durch UV-Strah-
lung, mechanische und biologische Prozesse aus größe-
ren Plastikteilen Mikroplastik entstehen; Mikroplastik 
wird aber auch als Industrierohstoff (Granulate) 
gezielt hergestellt und kann aus den Produktionszen-
tren oder beim Transport ins Meer gelangen (UNEP, 
2011c; Cole et al., 2011). Von größeren Plastikteilen 
und Mikroplastik geht ein starkes Gefährdungspoten-
zial für die marine Umwelt und marine Organismen aus 
(Kap. 1.2.3.2, 4.4.4).

Radioaktive Substanzen
Anthropogene radioaktive Substanzen gelangen seit 
den 1940er Jahren in die Umwelt und enden auf-
grund des Land/Meer-Verhältnisses unseres Planeten 
vor allem in den Meeren (Aarkrog, 2003; Kap. 1.2.3.3, 
4.4.4). Die größte Quelle sind die aus atmosphärischen 
Nuklearwaffentests (vor allem der 1950er und 1960er 
Jahre) resultierenden globalen radioaktiven Nieder-
schläge, deren Auswirkungen auch heute noch messbar 
sind (UNSCEAR, 2000). Der Reaktorunfall in Tscher-
nobyl im Jahr 1986 ist eine weitere wichtige Quelle 
(Aarkrog, 2003), der Unfall im japanischen Fukushima 
im Jahr 2011 übertrifft aber die Effekte von Tscherno-
byl auf die Meere (Buesseler et al., 2011). Die vierte 
große Quelle sind die bis heute legal durchgeführ-
ten Einleitungen radioaktiver Abwässer aus nuklea-
ren Wiederaufbereitungsanlagen (Livingston und Povi-
nec, 2000). Andere anthropogene Quellen wie die Ver-
klappung radioaktiver Abfälle oder kleinere AKW-
Unfälle können lokale oder regionale Auswirkungen 
haben, spielen aber, global betrachtet, eine geringere 
Rolle (Aarkrog, 2003). Allerdings können die Substan-
zen (wie auch andere Schadstoffe) durch Meeresströ-
mungen schnell global verteilt werden (AMAP, 2010).

1.1.5	
Energie aus dem Meer

Die Förderung fossiler Energieträger aus dem Meer 
hat in der Vergangenheit zunehmend an Bedeutung 
gewonnen. Während sie Mitte des 20. Jahrhunderts 
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Abbildung 1.1-3
Globale Produktion von Plastik. In den Zahlen enthalten sind 
thermoplastische Kunststoffe, Polyurethane, Elastomere, 
Klebstoffe, Beschichtungen, Dichtstoffe und PP-Fasern. 
Nicht enthalten sind PET, PA und Polyacryl. 
Quelle: nach PlasticsEurope, 2012
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noch vernachlässigbar war (Priest, 2007), lag der Anteil 
der Förderung aus Offshore-Feldern in 2007 für Erdöl 
bei 37  % und für Erdgas bei 27  % (BGR, 2009:  44, 80). 
Sowohl bei Erdöl als auch bei Erdgas ist ein Trend einer 
gegenüber der Förderung an Land stärker steigenden 
Offshore-Förderung erkennbar – so hat etwa der Anteil 
der Offshore-Erdgasförderung allein zwischen 2001 
und 2007 um 20  % zugenommen (BGR, 2009). Von den 
Reserven, d.  h. den bekannten Vorkommen, die mit gro-
ßer Genauigkeit erfasst und heute aus technischer und 
ökonomischer Sicht jederzeit förderbar sind, befinden 
sich derzeit etwa 26  % (Erdöl) bzw. ein Drittel (Erdgas) 
im Offshore-Bereich. Neue Technologien ermöglichen 
zunehmend auch die Erschließung von Ölquellen und 
Gasfeldern in tieferen Gewässern. Im Golf von Mexiko 
etwa nahm die Offshore-Ölproduktion von 2003 an ab 
– erst als es möglich wurde, auch in mehr als 1.500 m 
Wassertiefe Öl zu fördern, drehte sich dieser Trend wie-
der um (Kerr, 2012). Verstärkt werden auch Technolo-
gien entwickelt, die die Förderung von Erdöl und Erd-
gas in eisbedeckten Gewässern ermöglichen. 

Spätestens seit der Explosion der Ölbohrplatt-
form „Deepwater Horizon“ im April 2010 im Golf von 
Mexiko, bei der nach Schätzungen von Crone und 
Tolstoy (2010) etwa 4,4 Mio. Barrel Öl ins Meerwasser 
gelangten, sind der internationalen Öffentlichkeit aber 
auch die Gefahren einer solchen Förderung bewusst 
geworden. 

Eine Studie der National Academy of Science der 
USA (Committee on Oil in the Sea, 2003) kam (aller-
dings vor der Katastrophe) zu dem Schluss, dass glo-
bal nur etwa 5  % des anthropogenen Öleintrags in die 
Meere durch die Exploration und Förderung von Erdöl 
verursacht werden, und bis zu 22  % durch den Trans-
port von Erdöl. Der mit 70  % weitaus größte Anteil des 
anthropogenen Eintrags von Öl in die Meere wird durch 
die Nutzung verursacht, d.  h. durch Schiffe, Autos oder 
den Abfluss vom Land, etwa von zunehmend versiegel-
ten urbanen Flächen. Obwohl Exploration, Förderung 
und Transport nur einen kleinen Teil des Öleintrags aus-
machen, ist dieser nicht vernachlässigbar, da er poten-
ziell große Schäden verursachen kann, weil er in kon-
zentrierter Menge auftritt, während der Eintrag aus der 
Ölnutzung kontinuierlich und über große Flächen ver-
teilt erfolgt. Zusätzlich gibt es auch einen natürlichen 
Eintrag von Erdöl in die Ozeane durch Quellen am Mee-
resgrund, der von der Menge her etwa dem anthropo-
genen Eintrag entspricht. Oft findet dieser naturgemäß 
in Regionen statt, in denen aufgrund der Ölvorkommen 
auch Öl gefördert wird, so dass die Zuordnung nicht 
immer eindeutig erfolgen kann. 

Neben Erdöl und konventionellem Erdgas lagern im 
Meer auch Gashydrate, d.  h. eisähnliche, feste Verbin-
dungen aus Wasser und Methangas. Marine Methanhy-

drate entstehen, ähnlich wie terrestrische Gashydrate 
in Permafrostböden, bei niedrigen Temperaturen und 
hohem Druck und kommen im Meer in Tiefen ab 400 
m und zumeist an den Rändern von Kontinentalhän-
gen vor. Die Bestimmung der Vorkommen ist schwie-
rig, aktuelle Schätzungen variieren zwischen 500 und 
3.000 Gt Kohlenstoff (WBGU, 2006), also bis zum 
300fachen der derzeitigen jährlichen fossilen Koh-
lenstoffemissionen. Vorkommen vor den Küsten der 
USA, Kanadas, Russlands, Japans, sowie einigen Län-
dern Mittelamerikas und Westafrikas sind bestätigt. 
Vermutet werden Vorkommen vor den Küsten Indi-
ens, Chinas, den Philippinen, Südafrikas, Australiens, 
Neuseelands und verschiedenen Ländern Südamerikas 
(Tréhu et al., 2006). Japan, Indien, China, Kanada und 
die USA unternehmen Forschungsanstrengungen, um 
marine Gashydrate kommerziell abbauen zu können. 
Sollten marine Methanhydrate kommerziell abbaubar 
werden, werden sich nicht nur die fossilen Energier-
essourcen beträchtlich erhöhen und der Übergang zu 
einem auf erneuerbaren Energiequellen basierenden 
Energiesystem wahrscheinlich weiter verzögert. Es ist 
auch davon auszugehen, dass ähnlich wie durch die sich 
ausweitende kommerzielle Förderung von Schieferöl 
und -gas, mehr Länder als bisher ihren Bedarf an Gas 
durch eigenen Abbau decken könnten und nicht mehr 
auf Importe angewiesen wären. Eine Verschiebung der 
Nachfrage und der Handelsströme von Erdgas durch 
die Förderung mariner Methanhydrate, wie die Inter-
national Energieagentur (IEA) sie bereits jetzt durch 
die Exploration von Schiefergas erwartet, wird höchst-
wahrscheinlich bislang allerdings schwer absehbare 
Implikationen haben, die u.  a. die Rahmenbedingungen 
für internationale Klimapolitik verändern können. 

Zunehmend rückt auch der Meeresboden als Depo-
nie für unerwünschte Stoffe bei der Förderung fossi-
ler Energieträger in den Blickpunkt: Bereits seit 1996 
injiziert der norwegische Konzern Statoil jährlich etwa 
1 Mio. t CO2 in eine Sandsteinformation 800–1.000 m 
unter dem Meeresboden (WBGU, 2006:  86; Schrag, 
2009). Das CO2 entsteht vor Ort bei der Offshore-Erd-
gasförderung, wird also nicht eigens zum Einlagerungs-
ort transportiert. Insbesondere der öffentliche Wider-
stand gegen CCS-Projekte an Land lässt aber auch eine 
Offshore-Einlagerung von an Land anfallendem CO2 in 
der Nähe dicht besiedelter Küsten attraktiv erscheinen 
(Schrag, 2009). Noch liegen aber keine Erfahrungen mit 
der Einlagerung größerer Mengen an CO2 vor, wie sie 
bei der CO2-Abscheidung in Kraftwerken anfallen wür-
den, und die Gefahr von Leckage aus den Speichern ist 
nicht hinreichend geklärt.

Erneuerbare Energien aus dem Meer haben eine sehr 
viel kürzere Geschichte als die Nutzung fossiler Ener-
gieträger aus dem Meer. Meeresenergie im engeren 
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Sinne umfasst Technologien zur Nutzung von Bewe-
gungsenergie und von Temperatur- bzw. Salzkonzen-
trationsgradienten. Obwohl die Grundprinzipien zum 
Teil schon über Jahrzehnte oder Jahrhunderte bekannt 
sind, begann die technologische Entwicklung erst in 
den 1970er Jahren Fuß zu fassen (Lewis et al., 2011). 
Mit Ausnahme von Gezeitenkraftwerken befinden 
sich die Technologien noch in der Entwicklungs- oder 
Demonstrationsphase. Die installierte Leistung betrug 
Ende 2009 gerade einmal 300 MW (Lewis et al., 2011). 
Meeresenergie wird daher eher als langfristige Option 
im Energiesystem betrachtet. Offshore-Windenener-
gie ist ebenfalls eine relativ neue Nutzung, Ende 2009 
waren erst 1,3  % der globalen Windenergieerzeugungs-
kapazität auf dem Meer installiert (Lewis et al., 2011). 
Erneuerbare Energien aus dem Meer haben aber das 
Potenzial, einen substanziellen Beitrag zur globalen 
Energiewende in Richtung Nachhaltigkeit zu leisten 
(Kap. 1.3.1, 5.2).

1.1.6	
Meeresbergbau und Ressourcenextraktion 

Unter Meeresbergbau wird der Abbau mariner minera-
lischer Ressourcen verstanden, in Abgrenzung zur För-
derung von Öl und Gas (Scholz, 2011:  72). Dazu zäh-
len der Abbau von Sand, Kies und Salz. In den flachen 
Schelf- und Strandbereichen werden vor allem Dia-
manten, Zinn, Titan und Gold abgebaut. Kleinräumig 
bedeutsam ist auch der Abbau von Korallen und die 
Gewinnung von Perlen in den Küstenzonen. Aus der 
Tiefsee werden Massivsulfide und Sulfidschlämme und 
an den Schelfkanten Phosphorite abgebaut. In jüngs-
ter Zeit werden in der Tiefsee auch Manganknollen und 
Gashydrate exploriert (Kap. 1.3.2). Der Abbau dieser 
Ressourcen kann zum Teil beträchtliche Umweltschä-
den wie Habitat- und Meeresbodenzerstörung verursa-
chen (ICES, 2000; Sutton und Boyd, 2009). 

Sand und Kies
Von den mineralischen Meeresressourcen werden die 
Meeressedimente Sand und Kies in den größten Men-
gen abgebaut (Rona, 2008:  632). Die Gewinnung von 
Sand und Kies aus dem Meer ist wirtschaftlich attrak-
tiv, da ein Abbau vergleichbarer Mengen an Land deut-
lich aufwändiger wäre (Scholz, 2011). Strände sind 
die wichtigsten Lagerstätten der Erde für Sand. Sand 
und Kies sind universell verwendbar, u.  a. für die Bau-
wirtschaft (Beton), für die Aufschüttung von Strän-
den und den Küstenschutz. Im Jahr 2000 entsprach 
der marine Sand- und Kiesabbau einem Marktwert von 
rund 3.000 Mio. US-$, bei einem Preis von 15 US-$ pro 
t (Rona, 2008:  632). Der industrielle Abbau von Sand 

und Kies begann in den 1960er Jahren und hat seither 
zugenommen (ICES, 2012a:  6).

Beim marinen Sedimentabbau durch Saugbagger 
werden zwei Verfahren angewendet, die unterschied-
liche Umweltauswirkungen haben (von Nordheim und 
Boedeker, 1998:  22). Stationäre Baggerung verursacht 
Löcher von bis zu 10 m Tiefe und einem Durchmes-
ser von 10–50 m. Die Meeresumwelt ist hier langfristig, 
teilweise sogar dauerhaft verändert. Beim Schleppbag-
gerverfahren, das wesentlich größere Areale betrifft, 
wird das Sediment flach vom Meeresboden abgesaugt. 
Hier entstehen ca. 30 cm tiefe und 2 m breite Furchen. 
Die Regeneration vollzieht sich hier deutlich schneller 
als bei der stationären Baggerung (von Nordheim und 
Boedeker, 1998:  22). Es gibt zahlreiche Studien zu den 
Folgen der Sand- und Kiesextraktion auf die benthi-
sche Fauna. Untersuchungen an Orten mit intensivem 
Abbau vor den Küsten Großbritanniens zeigen bei-
spielsweise Störungen des Meeresbodens und der Wie-
derbesiedelung durch die Bodenfauna auch noch nach 
4 bis 6 Jahren (Boyd und Banzhaf, 2005; Costello et al., 
2008; Foden et al., 2010). Sand- und Kiesabbau verur-
sacht außerdem externe Effekte auf die Fischerei durch 
erhöhte Sterblichkeit der Eier und Larven aufgrund der 
Sedimentfahnen und letztendlich Fangverluste (Kim 
und Grigalunas, 2009; Stelzenmüller et al., 2010). 

Diamanten, Gold und andere Mineralien
Die mineralischen Rohstoffe aus dem Meer enthal-
ten oft einen hohen Anteil an Edelmetallen, was sie zu 
einer begehrten Ressource macht. Die Förderung von 
Mineralien auf dem Meeresboden konzentriert sich auf 
den Diamantenabbau vor den Küsten Südafrikas und 
Namibias sowie den Abbau von Zinn, Titan und Gold 
entlang der Küsten Afrikas, Asiens und Südamerikas 
(Maribus, 2010). An den Schelfkanten lagern auch 
Phosphoritvorkommen, die für die Düngerproduktion 
abgebaut werden. Daneben gibt es auch sulfidische 
Erzschlämme, deren Hauptbestandteile Eisen, Kupfer, 
Zink und Mangan sind, sowie Massivsulfide, die sich als 
Krusten am Meeresgrund gebildet haben. Massivsul-
fide enthalten vor allem Kupfer und Zink, in geringe-
ren Mengen auch technische Metalle wie Indium, Gera-
nium, Wismut, Selen oder Tellur (Scholz, 2011:  73). Der 
Abbau von Massivsulfiden steht kurz vor der kommer-
ziellen Umsetzung (Kap. 1.3.2).

Korallen
Korallen werden in vielfältiger Weise genutzt, etwa zur 
Herstellung von Kalk, Mörtel und Zement für lokale 
Bautätigkeiten. Kalk und Korallengranulat werden als 
Dünger in der Landwirtschaft eingesetzt. Korallen wer-
den auch zur Schmuckherstellung verwendet und für 
die Ausstattung von Aquarien gehandelt (Clifton et al., 
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2010; Moberg und Folke, 1999). Der Abbau von Koral-
len zur Herstellung von Schmuck hat z.  B. auf den Phi-
lippinen, im Indischen Ozean und in Indonesien teil-
weise zu starken Schäden oder Zerstörungen am Koral-
lenökosystem geführt (Charles, 2005; Kumara et al., 
2005).

Der Korallenabbau zur (überwiegenden) Gewinnung 
von Baumaterial findet in tropischen Küstenregionen, 
vor allem in Süd- und Südostasien, der Pazifikregion 
und Ostafrika statt und ist dort eine Hauptursache 
für die Zerstörung der Riffe. Eine weitere Nutzung 
von Korallen (z.  B. Weichkorallen) für pharmazeuti-
sche Zwecke ist vielversprechend, da viele Korallenar-
ten Chemikalien zum Selbstschutz produzieren (Kasten 
1.2-4; Kap. 1.3.3).

Unterhalb alter Korallenriffe werden auch Öl- und 
Gasvorräte vermutet und ein potenzieller Abbau die-
ser Ressourcen wäre eine ernsthafte Bedrohung für die 
empfindlichen Korallen. Die Auswirkungen des Koral-
lenabbaus auf die marine Umwelt sind noch ungenü-
gend erforscht (Caras und Pasternak, 2009), jedoch 
zeigen lokale Studien, dass sich die Riffökosysteme 
bei solchen Eingriffen stark verändern (Guzmán et al., 
2003) und sich kaum erholen können, insbesondere 
wenn weitere Beeinträchtigungen wie etwa Überdün-
gung oder Überfischung vorhanden sind (Kasten 1.2-
4). Beispielsweise wurden zwischen 1968 und 1987 
in der Lagune um Moorea (Französisch Polynesien) 
974.000 m3 Korallen abgebaut und für den Bau der 
Inselstraße verwendet, was zu schweren langanhalten-
den Schäden an den Korallenriffen führte. Heute ist die 
Korallenextraktion dort verboten (Charles, 2005:  46). 
Die Zerstörung von Korallenriffen kann weitreichende 
Folgen haben. So wurde in Bali, wo über Jahre klein
skaliger Korallenabbau zur Kalkproduktion stattgefun-
den hatte, ein starker Rückgang der Korallendecke fest-
gestellt, was die Küstenerosion dramatisch verschärfte 
(Caras und Pasternak, 2009). Auf den Malediven führte 
der Korallenabbau für die Bauindustrie zu einer drasti-
schen Reduktion der Fischbestände und der Anzahl an 
Fischarten (Clifton et al., 2010). In vielen Ländern ist 
deshalb der Korallenabbau mittlerweile verboten, was 
diesen jedoch nicht überall stoppen konnte. Es sind aber 
auch einige Erfolge bei der Verringerung des illegalen 
Korallenabbaus zu verzeichnen, wie z.  B. in Indien (Wil-
kinson, 2008). Eine Studie im Wakatobi-Nationalpark 
in Indonesien zeigt jedoch, dass sich selbst 20 Jahre 
nach der Beendigung des intensiven Korallenabbaus 
das Riff in Bezug auf Artenvielfalt und Anteil lebender 
Korallen nicht völlig erholt hat (Caras und Pasternak, 
2009). 

Meersalz
Große Mengen an Salz werden in Meerwassersalinen 
und vor allem in Meerwasserentsalzungsanlagen pro-
duziert. Durch Einleitung von Meerwasser in künst-
lich angelegten Becken („Salzgärten“) wird seit vielen 
Jahrhunderten an Küsten durch Verdunstung Seesalz 
gewonnen. Dies ist verglichen mit der Salzgewinnung 
in Salzbergwerken eine relativ umweltfreundliche Salz-
produktion. Die Salzgewinnung findet im ganzen Mit-
telmeerraum statt (Frankreich, Spanien, Portugal, Ita-
lien), aber auch in den Küstenregionen des Schwarzen 
Meeres, Afrikas, Indiens und Chinas. Es wird geschätzt, 
dass 30  % der Weltsalzproduktion (2009:  260 Mio. t; 
Lohmann, 2012:  149) aus Meerwasser und Salzseen 
stammt (K+S, 2013). Durch Meerwasserentsalzung 
wird nicht nur Salz gewonnen, sondern auch Süßwas-
ser für die Bewässerungswirtschaft und als Trinkwasser 
aufbereitet. Meerwasser wird darüber hinaus zur Küh-
lung von Kraftwerken eingesetzt. 

1.1.7	
Der ökonomische Wert von Meeresökosystemen

Der ökonomische Wert der Meeres- und Küstenöko-
systeme ist schwer zu bestimmen. Die bisher einzige 
Studie zum Gesamtwert der Meeresökosysteme ist 
eine Untersuchung von Wissenschaftlern um Robert 
Costanza aus dem Jahr 1997, die allerdings methodisch 
äußerst umstritten ist. Darin wurde der Gesamtwert 
der weltweiten Biosphäre auf etwa 33.000 Mrd. US-$ 
pro Jahr (zu Preisen von 1994) geschätzt, wovon etwa 
zwei Drittel, d.  h. ca. 21.000 Mrd. US-$ jährlich, auf 
Meeres- und Küstenökosysteme entfielen (Costanza et 
al., 1997). Von den 21.000 Mrd. US-$ entfielen wie-
derum 8.400 Mrd. US-$ auf die Ozeane und 12.600 
Mrd. US-$ auf die Küstenökosysteme, d.  h. Mündungs-
gebiete, Seegraswiesen und Algenwälder, Korallen-
riffe und den Festlandsockel. Der Wert der Meeres- 
und Küstenökosysteme entsprach dieser Studie zufolge 
damit etwa 80  % des damaligen globalen BIP, welches 
bei rund 27.000 Mrd. US-$ lag (zu Preisen von 1994; 
IWF, 2012). Auch wenn diese Zahlen auf vereinfach-
ten und methodisch umstrittenen Berechnungen beru-
hen, zeigen sie doch die Größenordnung des Wertes 
der Meeresökosystemleistungen auf (UNDP und GEF, 
2012a). Bis heute gehen Wissenschaftler davon aus, 
dass die Meeres- und Küstenökosysteme zwei Drit-
tel des gesamten Naturkapitals der Erde ausmachen 
(Beaudoin und Pendleton, 2012).

Berechnungen wie die von Costanza et al., 1997 
offenbaren dabei die großen methodischen Heraus-
forderungen, die sich bei der Bemessung des ökono-
mischen Gesamtwerts von Meeres- und Küstenöko-
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systemen stellen, denn nicht alle Aspekte der Meeres-
ökosysteme können sinnvoll monetarisiert werden – 
so etwa der Nährstoffkreislauf, das Funktionieren der 
Ökosysteme oder die genetischen Ressourcen (Noone 
et al., 2012). So ist an der Schätzung von Costanza et al. 
(1997) unter anderem problematisch, dass – mangels 
verfügbarer Studien – nicht alle Biome und nicht alle 
Typen von Ökosystemleistungen in der Gesamtschät-
zung berücksichtigt wurden. Weiter beruhten die her-
angezogenen Studien auf der Zahlungsbereitschaft der 
zum Zeitpunkt der Befragung lebenden Bevölkerung, 
während die Bewertungen künftiger Generationen 
unbeachtet blieben. Ergebnisse aus diesen Studien wur-
den (linear) auf die globale Ebene hochgerechnet, was 
Ungenauigkeiten verursachte. Ebenso blieben Kipp-
punkte und Irreversibilitäten in der Studie unberück-
sichtigt. Letztlich handelt es sich außerdem um eine 
Addition verschiedener Teilwerte, was den komplexen 
Verflechtungen zwischen verschiedenen Biomen und 
Ökosystemleistungen nicht gerecht wird. 

Neuere Studien versuchen die Schwachpunkte 
von Costanza et al. (1997) zu verbessern. Eine aktu-
elle, umfassende Bewertung der globalen Meeres- und 
Küstenökosystemleistungen, die auch die Interdepen-
denzen zwischen den verschiedenen Ökosystemen 
berücksichtigt, liegt allerdings bisher nicht vor. Nur 
wenige Studien befassen sich bislang mit dem Wert 
mariner Ökosysteme, und davon wiederum nur wenige 
mit Tiefseeökosystemen (Naber et al., 2008). Es gibt 
Bewertungsstudien für einzelne Ökosystemleistungen 
oder Biome, vor allem für Korallenriffe und Küsten-

zonenökosysteme sowie für Mangroven (TEEB, 2009; 
Beaudoin und Pendleton, 2012). In TEEB (2009) wird 
z.  B. der Wert von Korallenriffen auf der Basis verschie-
dener Studien auf bis zu 1,2 Mio. US-$ pro ha jährlich 
beziffert. Ein weiteres Beispiel ist eine Studie von UNEP 
über den jährlichen Wert der Ökosystemleistungen des 
Mittelmeeres, dessen Untergrenze auf 26 Mrd. € für 
das Jahr 2005 geschätzt wurde. Diese Zahl umfasst die 
Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Freizeitnutzung, 
Klimaregulierung, die Regulierung von Naturgefahren 
und Abfallaufnahme (UNEP-WCMC, 2011). Alle diese 
Studien untermauern die hohe ökonomische Bedeu-
tung der Meeres- und Küstenökosysteme.

1.2
Die Bedrohung der Meere

Die direkte und indirekte Nutzung der Meere hat bereits 
zu tiefgreifenden Änderungen geführt, die das Öko-
system Meer und die vom Menschen genutzten Öko-
systemleistungen stark beeinträchtigen. Trends zeigen 
vielfach eine weiter zunehmende Bedrohung der Meere 
durch menschliche Aktivitäten.

1.2.1	
Physische Zerstörung von Ökosystemen

Die augenfälligsten Eingriffe des Menschen in die mari-
nen Ökosysteme betreffen die physische Zerstörung 

Kasten 1.2-1

Ökonomische Verluste durch die Umwandlung 
von Mangroven für Shrimp-Aquakultur in 
Thailand

Thailand hat seit 1961 etwa 50–60  % der ursprünglich in 
den Küstengebieten vorhandenen Mangroven aufgrund von 
Umnutzungen verloren. Wiederum 50–65  % dieser Umnut-
zungen sind dem Aufbau von Shrimp-Farmen geschuldet 
(Hanley und Barbier, 2009). Mangroven dienen in erster 
Linie als Brut- und Aufzuchtstätte für Fische sowie als natür-
licher Küsten- bzw. Sturmschutz. Zudem werden sie häufig 
als Quelle von Feuerholz, Harz sowie kleinen Krebsen und 
Schalentieren genutzt (siehe auch Kasten 4.3-4). 

Bei einer Gegenüberstellung des Nutzwertes aus Shrimp-
Farmen und des Nutzwertes aus Mangroven im Zeitraum von 
1996 bis 2004 überwog der jährliche Nutzwert der Mang-
roven den Nutzwert der Shrimp-Farmen gemäß Schätzungen 
um rund 10.000 US-$ pro Hektar (zu Preisen von 1996). 
Der hohe Nutzwert der Mangroven ist vor allem durch deren 
Bedeutung für den Sturmschutz zu erklären. Selbst der Net-
tonutzen einer Restaurierung von bereits umgewandelten, 
degradierten Mangroven lag im selben Betrachtungszeitraum 

im Bereich von 1.300–3.000 US-$ pro ha und damit höher 
als der Wert einer Nutzung für Shrimp-Farmen, der bei rund 
1.000–1.200 US-$ pro ha lag (Hanley und Barbier, 2009). 

Dies heißt allerdings nicht, dass jegliche Umnutzung von 
Mangroven ökonomische Verluste generiert. Bei der Ermitt-
lung des Wertes von Ökosystemleistungen müssen Nicht-
linearitäten berücksichtigt werden. So wird beispielsweise 
davon ausgegangen, dass der Wert von Mangroven für den 
Sturmschutz insbesondere in den ersten 100 Metern, die die 
Mangroven ins Meer hineinragen, sehr hoch ist und danach 
abnimmt. Somit kann aus ökonomischer Sicht durchaus 
gerechtfertigt werden, einige für den Sturmschutz weniger 
bedeutungsvolle Teile der Mangrovenwälder – nach Abwä-
gung aller Kosten und Nutzen – für Shrimp-Farmen freizuge-
ben (Hanley und Barbier, 2009; UNEP-WCMC, 2011). 

Eine Gesamtnutzenabschätzung ist allerdings häufig 
dadurch erschwert, dass Ökosysteme voneinander abhängig 
sind. So erfüllen Mangroven auch eine wichtige Funktion für 
Korallenriffe, insbesondere durch Ausfiltern von terrigener 
Sediment- und Nährstofffracht. Diese Externalitäten gehen 
bislang in der Regel nicht in die Kosten/Nutzen-Berechnun-
gen ein, so dass Nutzenberechnungen, aber auch Berechnun-
gen von Schadenskosten, in der Regel nur einen Minimalwert 
darstellen können.
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Kasten 1.2-2

Blue Carbon

Im Umfeld der internationalen Klimapolitik wird unter dem 
Schlagwort „Blue Carbon“ der Kohlenstoff verstanden, der 
von Pflanzen und Böden in marinen bzw. Küstenökosystemen 
aufgenommen wird (Nellemann et al., 2009). Diskutiert wird 
die Anerkennung von Klimaschutzmaßnahmen, die in Zusam-
menhang mit diesen Ökosystemen stehen – d.  h. Maßnahmen, 
um die Zerstörung und Degradation von Ökosystemen und 
die damit verbundenen CO2-Emissionen zu vermeiden oder 
Maßnahmen, um die Ökosysteme zu schützen und so ihre Sen-
kenfunktion zu erhalten; seltener geht es auch um Maßnahmen 
zum Management der Ökosysteme, die darauf zielen, möglichst 
viel CO2 aufzunehmen.

Blue Carbon – Quellen, Senken, Reservoire
In der Regel bezieht sich die Debatte um Blue Carbon auf 
eine eng begrenzte Auswahl an Küstenökosystemen, deren 
Kohlenstoffvorräte sowie ihre Funktion als CO2-Senke oder 
-Quelle. Ökosysteme, die dabei genannt werden, sind Man-
grovenwälder, Seegraswiesen und Salzmarschen sowie selten 
auch Kelp (Braunalgen). Nicht genannt werden in der Regel 
Korallenriffe; der Grund mag darin liegen, dass diese für 
die Atmosphäre auf einer gesellschaftsrelevanten Zeitskala 
eher eine CO2-Quelle als eine Senke darstellen (Laffoley und 
Grimsditch, 2009). 

Küstenökosysteme wirken als CO2-Senke, wenn die Menge 
an Kohlenstoff, die durch Photosynthese in Pflanzenmaterial 
umgewandelt und schließlich als organischer Kohlenstoff im 
Boden aufgenommen und langfristig gespeichert wird (Sedi-
mentation) diejenige Menge übersteigt, die durch die Blätter 
oder Pflanzenatmung wieder freigesetzt wird. Wie andere 
Feuchtgebiete auch können einige Arten von Küstenökosys-
temen lokal große Kohlenstoffspeicher im Boden aufbauen 
(Donato et al., 2011) und Senkenleistungen pro Fläche errei-
chen, die diejenigen von terrestrischen Ökosystemen über-
steigen. Aufgrund der insgesamt beschränkten Flächen der 
Küstenökosysteme ist die globale Bedeutung für das Klima 
aber begrenzt.

Duarte et al. (2005) schätzen die gesamte organische Sedi-
mentation in den Ozeanen auf 0,22–0,24 Pg C pro Jahr, wozu 
die bewachsenen Küstenhabitate etwa 50  % beitragen (1 Pg C = 
1 Gt C). Zum Vergleich: Die globalen CO2-Emissionen aus fossi-
len Quellen entsprechen derzeit (2010) mehr al 9 Pg C pro Jahr 
bei einem Anstieg von etwa 3  % pro Jahr (Peters et al., 2012). 
Allein der jährliche Anstieg der CO2-Emissionen aus fossilen 
Quellen übersteigt damit bereits die gesamte Senkenfunktion 
im Bereich „Blue Carbon“ deutlich. Es ist also offensichtlich, 
dass die „Blue Carbon“-Senke den globalen CO2-Emissionen 
nur sehr wenig entgegenzusetzen hat. Maßnahmen, die dem 
Verlust der Senke entgegenwirken, können damit kaum als 
relevanter Baustein für den globalen Klimaschutz angesehen 
werden.

Tabelle 1.2-1 gibt einen Überblick über verschiedene 
Abschätzungen der Senkenfunktion der einzelnen Küsten-
ökosysteme, der derzeitigen oder geschätzten Emissionen aus 
der Zerstörung bzw. Degradierung der Ökosysteme sowie der 
in den Ökosystemen gespeicherten Kohlenstoffvorräte, die 
freigesetzt werden könnten.

Auch die Bedrohung des Klimas durch die Emissionen aus 
der Zerstörung von Küstenökosystemen ist vergleichsweise 
gering: nach Siikamäki et al. (2012) sind global in Mangro-
venwäldern (inklusive ihres Bodens) etwa 6,5 Pg C gespeichert 

– selbst eine vollständige Zerstörung aller Mangrovenwälder 
würde also weniger CO2 freisetzen als in einem einzigen Jahr 
durch die Nutzung fossiler Energieträger freigesetzt wird. Der 
gesamte „total carbon stock at risk“ für Mangrovenwälder, 
Seegraswiesen und Salzwälder wird von Murray et al. (2011) 
mit etwa 12 Pg C angegeben. Zum Vergleich: Die potenziel-
len CO2-Emissionen allein aus den globalen fossilen Reserven 
(ohne Ressourcen und weitere Vorkommen) betragen insge-
samt 1.500 Pg C (WBGU, 2011). 

Was mit Blue Carbon nicht gemeint ist
In Zusammenhang mit der Debatte um Blue Carbon wird 
manchmal angeführt, dass etwa die Hälfte der globalen Net-
toprimärproduktion, d.  h. der Aufbau von Biomasse mit Hilfe 
der Photosynthese, in den Meeren erfolgt (Nellemann et al., 
2009). Dies führt aber nicht dazu, dass sich auch viel Biomasse 
in den Meeren befindet: Die durchschnittliche Lebensdauer 
pflanzlicher organischer Biomasse in den Meeren beträgt nur 
2–6 Tage, während sie an Land bei 19 Jahren liegt (Field et al., 
1998). Deshalb befinden sich in den Meeren trotz der hohen 
Produktivität nur 0,2  % der globalen pflanzlichen Biomasse. 
Für den CO2-Kreislauf bedeutet das: Es wird von den pflanz-
lichen Meeresorganismen während des Wachstums zwar viel 
CO2 aufgenommen, aber nicht lange in Form von Kohlenstoff 
in der Biomasse gespeichert, sondern zum ganz überwiegen-
den Teil sogleich wieder freigesetzt. Nur der Anteil des auf-
genommenen CO2, der auch längerfristig gespeichert bleibt, 
ist für die CO2-Senkenwirkung relevant. Die Nettoprimär-
produktion allein ist damit kein geeigneter Indikator für eine 
CO2-Senke, und ihre Nennung ist im Zusammenhang mit Blue 
Carbon eher irreführend.

Tatsächlich nehmen die Meere einen erheblichen Teil der 
anthropogenen CO2-Emissionen auf – für 2010 wird die Senke 
Meer mit 2,4 Pg C angegeben, das entspricht etwa einem 
Viertel der anthropogenen Emissionen dieses Jahres (Peters 
et al., 2012). Ein weiteres Viertel (2,6 Pg C) wurde im selben 
Zeitraum durch die terrestrische Biosphäre aufgenommen. 
Während die Landsenke überwiegend durch das Pflanzen-
wachstum bestimmt wird, ist die Ozeansenke zunächst eine 
rein physikalisch-chemische: Angetrieben durch die steigende 
CO2-Konzentration in der Atmosphäre löst sich so lange CO2 
in der oberen Wasserschicht, bis die Partialdrücke zwischen 
Meeresoberfläche und Atmosphäre angeglichen sind. Die glo-
bale CO2-Aufnahmerate der Meere wird dabei erstens durch 
die CO2-Konzentration der Atmosphäre bestimmt und zwei-
tens durch die Geschwindigkeit der Zirkulationsprozesse in 
den Meeren, die das Oberflächenwasser, dessen CO2-Gehalt im 
Gleichgewicht mit der Atmosphäre steht, durch CO2-ärmeres 
Wasser aus tieferen Schichten austauschen (z.  B. Doney, 2010). 
Bei diesem Transport von Kohlenstoff in die Tiefe spielt auch 
die sogenannte „biologische Pumpe“ eine Rolle: Absterbende 
Organismen sinken ab und ihre organische Substanz wird in 
unterschiedlichen Wassertiefen wieder zersetzt. Dabei werden 
Nährstoffe und Kohlenstoff wieder freigesetzt und gelangen 
zum Teil durch vertikale Durchmischung wieder in die oberste 
Meeresschicht. Zum Teil erreichen sie aber auch tiefere Was-
serschichten, wo sie über längere Zeit von der Atmosphäre 
isoliert sind. 

Versuche, durch externe Nährstoffzufuhr (z.  B. Eisen) in die 
Meeresoberfläche die Primärproduktion zu erhöhen und damit 
die „biologische Pumpe“ zu verstärken, um so die Ozeansen-
ke zu vergrößern („Eisendüngung“, WBGU, 2003; Smetacek 
et al., 2012), fallen in den Bereich des „Geoengineering“. 
Inwieweit solche Maßnahmen überhaupt effektiv wären und 
welche unbeabsichtigten Nebeneffekte sie hätten ist derzeit 
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noch ungeklärt und Gegenstand wissenschaftlicher Debatten 
(Lampitt et al., 2008). In völkerrechtlichen Vereinbarungen 
werden kommerzielle Ozeandüngungsmaßnahmen abgelehnt 
(z.  B. Entscheidungen im Rhamen von CBD, London-Über-
einkommen und London-Protokoll); Ausnahmen betreffen 
wissenschaftliche Experimente. Die hier beschriebene Ozean-
senke sowie mögliche Maßnahmen, sie durch Ozeandüngung 
zu verstärken, sind in der Regel nicht unter dem Schlagwort 
„Blue Carbon“ gemeint.

Erhalt von Küstenökosystemen nicht auf Klimaschutz 
fokussieren
Die Ökosystemleistungen von Küstenökosystemen sind vielfäl-
tig – sie reichen vom Küstenschutz gegenüber Stürmen, Hoch-
wasser und Erosion über Nährstoff- und sonstige Runoff-Filter 
bis hin zu einem Beitrag zur Ernährungssicherung über die 
Bereitstellung von Habitaten für Fische und Meeresfrüchte. 
Mangroven sind beispielsweise extrem wichtig für andere 
ökosystemare Dienstleistungen, insbesondere für Küsten-
schutz, als Brutstätte für Fische sowie in ihrer Filterfunktion 
von landseitig eingetragenem Sediment und Nährstoffen. Dar-
über hinaus sind die Ökosysteme Korallenriffe, Seegraswiesen 
und Mangroven vernetzt: Ohne intakten Mangrovengürtel lei-
den auch Seegraswiesen und Korallenriffe. 

Der Erhalt von Küstenökosystemen ist daher aus verschie-
denen Gründen zu empfehlen, nicht jedoch überwiegend mit 
Klimaschutz zu begründen. Insbesondere ist es wenig sinn-
voll, den Küstenökosystemschutz auf diejenigen Ökosysteme 
zu fokussieren, die die stärksten Senkenfunktionen haben. 
Angesichts der großen Dynamik der Emissionssteigerungen 
durch die Nutzung fossiler Energieträger ist auch die Tatsache, 
dass der durch Küstenökosysteme in die Böden eingebrachte 
Kohlenstoff dort für Jahrtausende verbleiben kann, für das 
Klima in diesem Jahrhundert wenig relevant. Geht man von 
den Zahlen für die Sedimentation von Duarte et al. (2005) 
aus, so benötigen die Küstenökosysteme etwa ein Jahrhun-
dert, um die anthropogenen CO2-Emissionen eines einzigen 
Jahres aufzunehmen und dauerhaft zu speichern. Der Schutz 
von Küstenökosystemen sollte daher eher einem integrativen 

Ansatz folgen, der die Gesamtheit der biologischen Vielfalt und 
Ökosystemleistungen adressiert.

Aus Sicht des WBGU spricht nichts dagegen, die CO2-
Emissionen aus Küstenökosystemen mit in die nationalen 
Inventare der Staaten aufzunehmen, in denen sie ihre klima
relevanten Emissionen an die UNFCCC berichten, insbesondere 
da Art 4.1(d) der UNFCCC explizit den Erhalt von Senken und 
Kohlenstoffvorräten auch in Küsten- und marinen Ökosyste-
men einfordert. Eine eigene Kategorisierung als „Blue Carbon“ 
scheint aber eher irreführend und unangemessen: vielmehr 
sollten die Küstenökosysteme in die vorhandenen Schemata 
integriert werden. So sollte etwa der Schutz von Mangroven 
in die Überlegungen zur Ausgestaltung eines „REDD plus“-
Regimes unter der UNFCCC einbezogen werden. Der IPCC 
erarbeitet derzeit mögliche Richtlinien für die Einbeziehung 
von Feuchtgebieten („wetlands“) in die nationalen  Inventare 
und berücksichtigt dabei auch Küstenfeuchtgebiete („coastal 
wetlands“), was Mangroven, Salzmarschen und Seegraswiesen 
einschließt (IPCC, 2013).

Der WBGU hat empfohlen, die Emissionen aus Landnutzung 
und Landnutzungsänderungen getrennt von den Emissionen 
aus der Nutzung fossiler Energieträger zu behandeln, da sie 
sich in grundlegenden Eigenschaften (Messbarkeit, Reversibi-
lität, langfristige Kontrollierbarkeit, zwischenjährliche Schwan-
kungen) erheblich von diesen unterscheiden (z.  B. WBGU, 
2009a:  240, 2009b:  40). Diese Empfehlung ist analog auch für 
den Schutz von Küstenökosystemen anzuwenden. Vor allem 
auch angesichts der wenig ambitionierten Emissionsminde-
rungsziele vieler Staaten ist die Einbeziehung neuer „Blue-
Carbon“-Methoden in den Clean Development Mechanism 
(CDM) nicht zielführend: Kurzfristig die CO2-Preise in Koh-
lenstoffmärkten durch die Einbeziehung neuer Offsetting-
Methoden zu senken kann nicht im Sinne des Klimaschutzes 
sein. Im Gegenteil: Ausreichend hohe CO2-Preise sind unbe-
dingt notwendig, um die Transformation der Energiesysteme 
voranzutreiben (WBGU, 2011). Eine finanzielle Unterstützung 
von Entwicklungsländern für den Erhalt ihrer Küstenökosys-
teme sollte daher eher maßnahmenbasiert aus einem Fonds als 
emissionsbasiert über Kohlenstoffmärkte erfolgen.  

Tabelle 1.2-1
Küstenökosysteme und Kohlenstoffkreislauf. Globale Senkenfunktion, derzeitige globale CO2-Emissionen durch 
Zerstörung und Degradierung sowie der insgesamt gespeicherte Kohlenstoff, der freigesetzt werden könnte, für die 
ausgewählten Küstenökosysteme. Die Zahlen geben jeweils die Bandbreite der in der angegebenen Literatur genannten 
Werte an. Die Zeile „Gesamt: Mangroven, Seegras und Salzwiesen“ bezieht sich auf Werte in der angegebenen Literatur, 
sie ist nicht die Summe der Werte für einzelne Ökosysteme in den Zeilen darüber.
Quelle: WBGU, auf Basis von: a Laffoley und Grimsditch, 2009; b Breithaupt et al., 2012; c Donato et al., 2011; d Pendleton 
et al., 2012; e Murray et al., 2011; f Siikamäki et al., 2012; g Kennedy et al., 2010; h Fourqurean et al., 2012; i Duarte et al., 
2005

Ökosystem Globale 
Senkenfunktion 

Globale CO2-Emissionen 
durch Zerstörung und 
Degradierung

Insgesamt 
gespeicherter Kohlen-
stoff, der freigesetzt 
werden könnte 

[Pg C pro Jahr] [Pg C pro Jahr] [Pg C]

Mangrovenwälder 0,018–0,026 a, b 0,024–0,12 c, d 1,2–6,6 a, e, f

Seegraswiesen 0,027–0,11 g 0,014–0,3 h, d 2,2–8,4 a, e, h

Salzmarschen 0,027–0,04 a 0,005–0,065 d 0,4–1,3 a, e

Gesamt: Mangroven, Seegras 
und  Salzwiesen

0,11 i 0,04–0,28 d 12,1 e



1  Die Meere im Anthropozän

42

von Habitaten, vor allem an den Küsten. Treiber der 
Zerstörung sind etwa Tourismus, die Ausweitung urba-
ner Infrastruktur, Shrimp-Aquakulturen oder der Aus-
bau von Häfen mit der zugehörigen Baggertätigkeit 
(CBD, 2010a). So ging nach Schätzung der FAO zwi-
schen 1980 und 2005 etwa ein Fünftel der weltweiten 
Mangrovenfläche verloren. Stark betroffen sind auch 
Seegraswiesen und Salzmarschen, von denen insgesamt 
etwa ein Drittel bzw. ein Viertel verlorengegangen sind. 
Der „Census of Marine Life“ kommt zu dem Schluss, dass 
der Mensch insgesamt über die Jahrhunderte 65  % der 
Seegraswiesen und Küstenfeuchtgebiete zerstört hat 
(COML, 2011). Noch gefährdeter sind Muschelbänke 
– so wird geschätzt, dass bereits 85  % der Austern-
bänke weltweit zerstört wurden (CBD, 2010a). Promi-
nentestes Beispiel für den Verlust von Küstenökosyste-
men sind sicherlich tropische Korallenriffe, von denen 
in den letzten Jahrzehnten 20  % zerstört sowie weitere 
20  % degradiert wurden (MA, 2005a:  515). Nach Burke 
et al. (2012) sind mittlerweile 60  % der Korallenriffe 
weltweit unmittelbar von lokalen Stressoren wie Über-
fischung, destruktiven Fischereimethoden, Verschmut-
zung und Zerstörung bedroht. Hinzu kommen global 
wirkende Faktoren wie die Erwärmung des Meerwas-
sers (Kap. 1.2.4), was die Anfälligkeit der Riffe erhöht. 
Tropische Korallenriffe bedecken zwar nur 1,2  % der 
globalen Kontinentalschelfe, sind aber von Bedeutung 
für etwa 25  % der Meeresfischarten (CBD, 2010a) und 
beherbergen insgesamt etwa ein Viertel aller marinen 
Spezies (siehe auch Kasten 1.2-4).

Der Wert einzelner Ökosystemleistungen kann 
durchaus erheblich sein – insbesondere im Vergleich 
zum Nutzen aus der Konversion von Ökosystemen, 
wie sich am Beispiel der Umnutzung von Mangroven in 
Thailand zeigt (Kasten 1.2-1). Gerade in den am wenigs-
ten entwickelten Ländern macht Umwelt- bzw. Natur-
kapital etwa 36  % des Gesamtvermögens aus (World 
Bank, 2012a). Die Zerstörung dieses Kapitals beraubt 
diese Länder eines bedeutenden Teils ihrer Ressourcen. 

Weniger bekannt sind die direkten Schäden, die der 
Mensch den Ökosystemen der Tiefsee zufügt, etwa 
Seebergen und Kaltwasserkorallen, die erst in jünge-
rer Zeit durch moderne Fischereimethoden zugänglich 
wurden. Insbesondere die Grundschleppnetzfischerei 
kann hier verheerende Auswirkungen haben, die mit 
der Abholzung von Tropenwäldern verglichen werden 
können (CBD, 2010a; Kap. 4.1.2.3). Puig et al. (2012) 
legen dar, dass durch Grundschleppnetze großska-
lige Veränderungen der Morphologie der Kontinental-
hänge verursacht werden, die dem Einfluss des land-
wirtschaftlichen Pflügens an Land ähnelt. Die Daten-
lage in der Tiefsee ist viel schlechter als in den Küs-
tenregionen. Da die Fischerei durch Überfischung der 
leicht zugänglichen Bestände immer stärker in schwer 

zugängliche Gebiete ausweicht (Kap. 4.1.1), kann hier 
aber mit einer zunehmenden Zerstörung gerechnet 
werden. Auch die zunehmende Explorationstätigkeit 
für Öl und Gas wirkt sich aus, und zukünftig ist auch 
mit negativen Effekten durch den Meeresbergbau zu 
rechnen (Smith et al., 2008; Kap. 1.3.2).

Der Schutz mariner Ökosysteme ist im Vergleich zu 
terrestrischen Ökosystemen noch sehr wenig ausge-
prägt. Marine Schutzgebiete (Marine Protected Areas, 
MPAs) bedecken insgesamt nur 1,6  % der globalen 
Meeresfläche (Bertzky et al., 2012). Die Schutzbemü-
hungen konzentrieren sich bisher stark auf die Kon-
tinentalschelfe; der Flächenanteil von MPAs in den 
ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) der Staaten 
liegt bei 4%, derjenige in Küstengewässern bei 7,2  % 
(Bertzky et al., 2012). Im Jahr 2010 wurde im Nord-
ostatlantik jedoch ein erstes Schutzgebietsnetzwerk in 
der Hohen See eingerichtet (O’Leary et al., 2011). Das 
derzeitige Schutzniveau ist damit immer noch weit ent-
fernt von dem auf der 10. Vertragsstaatenkonferenz 
der Biodiversitätskonvention (CBD) beschlossenen Flä-
chenziel von 10  % für Meeresschutzgebiete bis 2020. 
Der WBGU hat darüber hinaus vorgeschlagen, mindes-
tens 20–30  % der Fläche mariner Ökosysteme für ein 
ökologisch repräsentatives und effektiv betriebenes 
Schutzgebietssystem auszuweisen (Kasten 1-1; WBGU, 
2006) und greift diese Empfehlung im vorliegenden 
Gutachten wieder auf (Kap. 7.3.9.1).

Speziell der Küstenökosystemschutz wird in jüngs-
ter Zeit auch im Rahmen der UNFCCC diskutiert, 
hier allerdings vor allem in Hinblick auf seine Kli-
maschutzwirkung. Zu diesem Thema, das unter dem 
Schlagwort „Blue Carbon“ firmiert, nimmt der WBGU 
in Kasten 1.2-2 Stellung.

1.2.2	
Überfischung

Überfischung, d.  h. die dauerhafte Dezimierung von 
Fischbeständen durch Fischfang, dessen Umfang das 
natürliche Nachwachsen und die Zuwanderung von 
Fischen übersteigt. gilt als eine der wichtigsten Ursa-
chen für den Verlust biologischer Vielfalt und Ökosys-
temleistungen in Meeresökosystemen (Kap. 4.1.2.3). 
Folgen von Überfischung sind Verschiebungen der 
Alters- und Größenstruktur der Fischbestände sowie 
Änderungen in der Zusammensetzung der Ökosysteme. 
Überfischung ist zu einem globalen Problem geworden: 
Nach Angaben der FAO sind 30  % der globalen Bestände 
derzeit überfischt, weitere 57  % der Bestände werden 
bereits voll ausgeschöpft (FAO, 2012b:  11; Kap. 4.1). 
Große Raubfische wie Thunfische oder Kabeljau sind 
durch Überfischung besonders gefährdet; ihre Biomasse 
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hat seit Beginn der industriellen Fischerei weltweit um 
mindestens zwei Drittel abgenommen; andere Autoren 
nennen Verluste von bis zu 90  % (Kap. 4.1.2.3). Gerade 
die großen Raubfische haben einen prägenden Einfluss 
auf Ökosystemstrukturen und Nahrungsnetze, so dass 
ihre Dezimierung sich kaskadenartig auf andere Arten 
auswirken kann – so können etwa die Populationen 
kleinerer Fische zunehmen, deren Futterarten als Kon-
sequenz wiederum stark dezimiert werden. Auf diese 
Weise kann sich durch Überfischung die Zusammen-
setzung der betroffenen Ökosysteme fundamental ver-
ändern. Andere mögliche Effekte betreffen Änderun-
gen der Populationen herbivorer Fische, die sich etwa 
auf Korallenriffe und den Kelp-Bewuchs auswirken 
können, bis hin zu Änderungen in der Kohlenstoffauf-
nahme (Jensen et al., 2012). Je nach Fischereimethode 
können auch Nichtzielarten direkt durch die Fischerei 
beeinträchtigt werden, etwa durch Beifang bei nicht 
selektiven Fischereimethoden. Verschärft wird das 
Problem der Überfischung zum Teil durch destruktive 
Methoden der Fischerei, die eine physische Zerstörung 
von Ökosystemen zur Folge haben können, z.  B. die 
Grundschleppnetzfischerei (Kap. 1.2.1)

Für die Menschen zeigt sich die Überfischung am 
deutlichsten dadurch, dass immer mehr Aufwand 
getrieben werden muss, um die gegenwärtigen Fang-
mengen aufrecht zu erhalten, da die leicht zugänglichen 
Bestände zunehmend reduziert werden (Kap. 4.1.1). 
Die Auswirkungen der Fischerei auf die marinen Öko-
systeme wurden lange unterschätzt. Sie haben sich mit 
der erheblichen Steigerung des Fischereiaufwands und 
der Erschließung neuer Fanggründe in weit entfernten 
Regionen oder großen Wassertiefen in den vergangenen 
Jahrzehnten drastisch verschärft, so dass die Fischerei, 
global gesehen, heute in einem besorgniserregenden 
Zustand ist. Es gibt aber positive Anzeichen dafür, dass 
dies zunehmend erkannt wird. Die Fischereiregeln wur-
den in einigen Regionen deutlich verbessert, was regio-
nal zur Trendumkehr geführt hat. Bei einem Wandel der 
Bewirtschaftung hin zu einem ökosystemaren, langfris-
tigen Denken besteht durchaus Aussicht auf Verbesse-
rung der Lage, so dass die Bestände wieder aufgebaut, 
die Erträge gesteigert und weitere ökosystemare Schä-
den vermieden werden können. Die gute Nachricht lau-
tet, dass eine Transformation der Fischerei zur Nachhal-
tigkeit möglich ist und teils sogar schon begonnen hat. 

Auf die Überfischung wird in Kapitel 4.1 ausführlich 
eingegangen.

1.2.3	
Auswirkungen der Meeresverschmutzung

1.2.3.1	
Folgen chemischer Verschmutzung
Mehr als 300 chemische Substanzen werden für die 
Meeresumwelt als gefährlich eingestuft (OSPAR, 
2010b). Einige, wie z.  B. langlebige organische Substan-
zen (POPs) und Schwermetalle, gelangen seit Jahrzehn-
ten in die Meere und können schwere Schädigungen 
der marinen Fauna hervorrufen. Über die Nahrungs-
kette akkumulieren diese Schadstoffe in marinen Orga-
nismen, so dass sie bei deren Verzehr auch durch den 
Menschen aufgenommen werden können (Kap. 4.4.4).

POPs werden aufgrund ihrer Langlebigkeit mittels 
Luft- und Meeresströmungen in weit von den Schad-
stoffquellen entfernte Regionen transportiert, etwa in 
die Arktis, wo sie in teilweise gesundheitsgefährdenden 
Konzentrationen in Organen von Top-Prädatoren wie 
Eisbären, Walen und Seevögeln nachgewiesen werden 
konnten. Dies kann Reproduktionsstörungen hervor-
rufen und die Anfälligkeit für Krankheiten verstärken 
(OSPAR, 2010b). Über die konkreten Wirkungen von 
POPs auf den tierischen und menschlichen Organismus 
ist allerdings noch zu wenig bekannt, und es liegen nur 
wenige Daten zu Gesundheitseinwirkungen von POPs 
auf den Menschen vor (Domingo et al., 2007; Islam 
und Tanaka, 2004). Dennoch stehen sie im Verdacht, 
krebserregend zu sein und hormonelle sowie weitere 
Störungen zu verursachen (Platt McGinn, 2000; UNEP-
AMAP, 2011). 

Die gesundheitlichen Auswirkungen des Schwer-
metalls Quecksilber, das über Fisch und Meeresfrüchte 
aufgenommen werden kann, sind dagegen gut bekannt. 
Es wirkt toxisch auf das zentrale und periphere Nerven-
system; Kinder, Neugeborene und Föten sind beson-
ders gefährdet (WHO, 2007b). Ähnlich wie bei Men-
schen können auch bei Meeressäugern Störungen des 
Embryos durch Quecksilber auftreten. Untersuchungen 
beruhen jedoch, wie auch bei den POPs, oft auf Labor-
tests mit einzelnen Stoffen, so dass Auswirkungen auf 
ganze Ökosysteme und kumulative Effekte weitgehend 
unbekannt sind (UNEP, 2002; Nakayama et al., 2005). 
Die Anreicherung in Tieren am oberen Ende der Nah-
rungskette ist mittlerweile allerdings so hoch, dass in 
bestimmten Regionen vor dem Verzehr von Fisch und 
Walfleisch gewarnt wird. 

Trotz zurückgehender Konzentrationen in Sedimen-
ten und Organismen, was auch ein Erfolg bestehen-
der Regulierungen wie der Stockholm-Konvention zur 
Regulierung von POPs ist, liegen die Werte einzelner 
Schadstoffe wie PCB und Quecksilber z.  B. in einigen 
Regionen des Nordost-Atlantiks weiterhin im Risiko-
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bereich für die tierische und menschliche Gesundheit, 
und die lange Verweildauer einiger Umweltgifte unter-
streicht die Notwendigkeit vorsorgender Regulierun-
gen für alle Schadstoffe (OSPAR, 2010b; Abb. 1.2-1).

1.2.3.2	
Folgen der Verschmutzung mit Plastik 
Seit ca. 40 Jahren akkumulieren größere Plastikteile 
und Mikroplastik (mit Größen von <10 mm bis <1 mm; 
Cole et al., 2011) aufgrund ihrer Langlebigkeit an 
Stränden, in entlegenen Regionen, der Tiefsee und 
in großen ozeanischen Wirbeln (Barnes et al., 2009; 
UNEP, 2011c; Maribus, 2010). Der Plastikmülleintrag 
ist somit zu einem sehr ernst zu nehmenden Umwelt-
problem geworden (Kap. 4.4.4). Die Auswirkungen grö-

ßerer Plastikteile auf Meeresorganismen und Umwelt 
sind bekannt und werden vielfach auch durch Umwelt-
schutzorganisationen an die Öffentlichkeit gebracht. 
Bilder von in Fischernetzen oder Plastikteilen strangu-
lierten und ertrunkenen Delphinen, Robben, Schildkrö-
ten, Haien oder verendeten Vögeln rütteln auf. Neben 
solchen Todesfällen sind häufig Verletzungen zu beob-
achten, oder die Tiere (vor allem Seevögel) verschlu-
cken Plastikteile, was Mangelernährung und Verstop-
fungen zu Folge haben kann (Young et al., 2009).

Über die Wirkung von Mikroplastik in der marinen 
Umwelt und in Meeresorganismen wie auch über den 
Verbleib ist noch nicht sehr viel bekannt, es wurde 
jedoch in den Geweben verschiedener Meerestiere 
nachgewiesen (Maribus, 2010). Mikroplastik kann 
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Abbildung 1.2-1
Vorgefundenes PCB in marinen Organismen (Fisch und Meeresfrüchte). Rote Punkte geben hohe Konzentrationen an, die laut 
OSPAR ein nicht akzeptables Risiko für chronische Schädigungen mariner Organismen bergen bzw. über den Grenzwerten 
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Grauschattierungen geben die Anteile mit abnehmendem Trend ( ), ohne Trend ( ), bzw. mit zunehmendem Trend ( ) an. 
Quelle: OSPAR, 2010b:  45
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toxische Substanzen an sich binden, die, in der Nah-
rungskette akkumulieren und so zur Schädigung der 
Tiere und letztendlich des Menschen beitragen (Cole et 
al., 2011; Andrady, 2011).

1.2.3.3	
Radioaktive Belastungen von mariner Fauna und 
Meeresökosystemen
Radioaktive Strahlung kann genetische Veränderun-
gen, Reproduktionsstörungen und Krebs hervorru-
fen, und besitzt somit das Potenzial, marine Organis-
men und den Menschen durch den Konsum radioaktiv 
strahlender Stoffe zu schädigen. Die durchschnittlichen 
Dosen durch Radionuklide liegen aber, abgesehen von 
den Belastungen bei akuten Unfällen wie in Fukushima, 
für marine Organismen und Menschen weit unter inter-
national und EU-weit festgelegten Grenzwerten, und 
die stärkste Belastung stammt aus natürlichen Quel-
len (UNEP und GPA, 2006; Livingston und Povinec, 
2000). Die natürliche Hintergrundstrahlung kann bis zu 
1.000mal höher sein als die derzeitigen anthropogenen 
Beiträge. Problematisch ist jedoch die Langlebigkeit 
radioaktiver Verschmutzung und ihre Akkumulation 
entlang von Nahrungsketten. Auch gibt es potenzielle 
neue Quellen radioaktiver Substanzen, etwa stillge-
legte nuklear betriebene Schiffe (AMAP, 2010). Daher 
müssen weitere Anstrengungen unternommen werden, 
um den Eintrag anthropogener radioaktiver Substan-
zen in die marine Umwelt zu verringern und zukünftige 
Unfälle und Einträge zu verhindern (OSPAR, 2010b; 
Kap. 4.4.4).

1.2.4	
Erwärmung

In seinem Gutachten „Die Zukunft der Meere – zu 
warm, zu hoch, zu sauer“ (WBGU, 2006) hat der WBGU 
ausführlich die Problematik der Erwärmung und Ver-
sauerung der Meere und des Meeresspiegelanstiegs 
beschrieben. Sowohl der Anstieg der für die Versaue-
rung verantwortlichen CO2-Konzentration als auch der 
Anstieg von globaler Temperatur und Meeresspiegel, 
schreiten nach wie vor weiter fort.

Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre hat im 
Jahr 2012 mit im Mittel 394 ppm einen neuen Höchst-
wert erreicht. Die globale Temperatur erreichte im Mit-
tel über die verfügbaren Datenreihen im Jahr 2010 den 
höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen (WMO, 
2010) – trotz einer anhaltend geringen Leuchtkraft 
der Sonne, die in 2010 und vorangegangenen Jah-
ren so schwach strahlte wie nie zuvor seit Beginn der 
Satellitenmessungen in den 1970er Jahren (Gray et al., 
2010). Rechnet man den Effekt bekannter kurzfristi-
ger Schwankungen wie El Niño aus der globalen Tem-
peratur heraus, wird der anhaltende Erwärmungstrend 
umso deutlicher (Foster und Rahmstorf, 2012). 

Auch die oberflächennahen Meerestemperaturen 
steigen und liegen heute bereits rund 0,7  °C höher als in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Abb. 1.2-2).

Die tieferen Schichten des Meerwassers haben sich 
erst sehr viel weniger erwärmt (weniger als 0,004  °C 
zwischen 1955 und 1998). Der Temperaturunterschied 
zwischen der Meeresoberfläche und den darunterlie-
genden Schichten hat also zugenommen, was zu einer 
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Abbildung 1.2-2
Verlauf der globalen oberflächennahen Meerestemperaturen von 1850 bis 2012. Gezeigt sind die Jahresmittelwerte sowie der 
Unsicherheitsbereich.
Quelle: WBGU nach Daten von Met Office, 2012
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Kasten 1.2-3

Die Arktis im Anthropozän

Im Gegensatz zur Antarktis, die ein von Meer umgebener, 
eisbedeckter Kontinent ist, handelt es sich bei der Arktis um 
ein von Land umschlossenes Meer, das noch in großen Teilen 
eine ganzjährige Eisbedeckung aufweist. Gleichzeitig ist die 
Arktis mit ihren marinen und terrestrischen Ökosystemen ein 
einzigartiger, besonders schützenswerter Naturraum, der sich 
durch Lebensgemeinschaften auszeichnet, die unter extremen 
Umweltbedingungen überleben. Im Vergleich zu klimatisch 
gemäßigten Breiten findet sich in der Arktis eine geringere 
Artenvielfalt, und durch die lange Polarnacht ist die Vege-
tationsperiode im Vergleich kurz. Beides trägt dazu bei, dass 
die arktischen Ökosysteme deutlich fragiler und sensibler sind 
als diejenigen in gemäßigten Breiten. Im arktischen Meer gibt 
es produktive Meeresökosysteme mit großen Fischbeständen 
(Kasten 4.1-1). 

Im globalen Klimasystem hat die Arktis eine besondere 
Rolle und dient als Frühwarnsystem für Änderungen. Die 
Eisbedeckung sorgt dafür, dass ein Teil der auf die Arktis 
treffenden Sonneneinstrahlung reflektiert wird. Schmelzen 
nun die arktischen Schnee- und Eismassen, kommen die 
dunkleren Land- und Meeresoberflächen zum Vorschein, 
die Sonneneinstrahlung wird absorbiert und verstärkt so die 

Erwärmung. Dieser und weitere Faktoren führen dazu, dass 
die globale Erwärmung sich in der Arktis durch eine weit 
überdurchschnittliche Temperaturerhöhung manifestiert und 
die Arktis derzeit durch den Klimawandel besonders raschen 
Veränderungen unterworfen ist. Dadurch ergeben sich funda-
mentale Änderungen der Charakteristiken arktischer Ökosys-
teme, einschließlich Habitatverlust und Verlust biologischer 
Vielfalt, und auch die arktische Bevölkerung steht vor neuen 
Herausforderungen (AMAP, 2012). 

Das Abschmelzen der Meereisdecke auf dem Arktischen 
Ozean hält unvermindert an und vollzieht sich deutlich 
rascher als erwartet (Abb. 1.2-3). Das arktische Meereis 
ist nicht nur in seiner Ausdehnung, sondern auch in seiner 
Mächtigkeit (Dicke) rückläufig. Dadurch hat das sommerliche 
Eisvolumen in den letzten vierzig Jahren sogar bereits um 
80  % abgenommen (Laxon et al., 2013).

Das Schmelzen des Meereises wirkt sich auf die darun-
ter liegenden Meeresschichten aus – so kann es etwa durch 
zunehmend verfügbares Sonnenlicht zu stärkerem Plankton-
wachstum kommen, so dass das Nahrungsangebot einiger 
Arten zunimmt. Dies kann dazu führen, dass die Produktivität 
insgesamt zunimmt. Gleichzeitig geht aber das Eis als Schutz- 
und Lebensraum verloren. Meereis dient verschiedenen Säu-
getieren als Plattform zur Aufzucht von Nachwuchs oder 
zur Jagd. Auch zahlreiche Kleinkrebsarten leben im und am 
Meereis und bilden die Nahrungsgrundlage für verschiedene 
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Fläche des arktischen 
Meereises im September 
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stabileren Schichtung des oberflächennahen Meerwas-
sers führt (Gruber, 2011). Sowohl die erhöhten Mee-
restemperaturen als auch die stabilere Schichtung und 
damit verbundene Reduktionen des Sauerstoffgehalts 
(Kap. 1.2.6) haben deutliche Auswirkungen auf die 
Meeresökosysteme, insbesondere führen sie zu Ände-
rungen der Artenzusammensetzung, räumlichen Ver-
schiebungen von Populationen sowie veränderten Nah-
rungsnetzen (Kap. 4.4.1).

Die Eisbedeckung des arktischen Ozeans hat in den 
letzten Jahrzehnten im Sommer bereits um fast die 
Hälfte abgenommen – im September 2012 wurde ein 
neues Rekordminimum erreicht (NSIDC, 2012a). Die 
Veränderungen in der Arktis mit ihren Auswirkun-
gen und Erfordernissen werden in diesem Gutachten 
in einer Serie von Kästen behandelt (Kasten 1.2-3, 
3.4-1, 4.1-1 und 5.1-2). Im antarktischen Ozean hat 
die flächenhafte Eisausdehnung in den letzten Jahr-
zehnten im Winter dagegen um einige Prozent zuge-
nommen (Trend +0,9  % pro Jahrzehnt; NSIDC, 2012b). 
Die leichte Zunahme trotz einer auch in der Antarktis 
verzeichneten Erwärmung wird auf eine Zunahme der 
Winde zurückgeführt, die das Meereis in den Winter-
monaten weiter vom antarktischen Kontinent in Rich-
tung Norden blasen (Holland und Kwok, 2012).

1.2.5	
CO2-Eintrag und Versauerung

Die Meere spielen eine zentrale Rolle im Kohlenstoff-
kreislauf der Erde und haben bisher etwa ein Drittel 
der anthropogenen CO2-Emissionen (die im wesentlichen 
aus fossilen Quellen und aus Landnutzungsänderungen 
stammen) aufgenommen (Khatiwala et al., 2012). Dies 
entspricht von der Menge her 45  % der fossilen CO2-
Emissionen. In den Meeren befinden sich insgesamt 
rund 38.000 Gt Kohlenstoff, was den Kohlenstoffge-
halt der Atmosphäre um das 50fache und den der ter-
restrischen Biosphäre und der Böden um das 20fache 
übersteigt (WBGU, 2006). Vor der Industrialisierung gab 
der Ozean an seiner Oberfläche jährlich etwa 0,6 Gt C an 
die Atmosphäre ab, etwa dieselbe Menge, die in Form 
organischen Materials über die Flüsse eingetragen wurde 
(Watson und Orr, 2003). Da der Kohlenstoff des organi-
schen Materials letztlich über die Photosynthese aus der 
Atmosphäre stammt, änderte dieser Austausch den CO2-
Gehalt der Atmosphäre nicht, das System war im Gleich-
gewicht. Erst die anthropogene Störung des Kohlenstoff-
kreislaufs, vor allem die Verbrennung fossiler Energieträ-
ger, machte das Meer zu einer CO2-Senke: Steigt die CO2-
Konzentration in der Atmosphäre, gibt diese so lange 
CO2 an den Ozean ab, bis die Partialdrücke in Oberflä-
chenwasser und Atmosphäre wieder ausgeglichen sind.

Vögel, Fische und Wale, u.  a. für den arktischen Kabeljau 
(AMAP, 2012). Bei einigen Seehundarten etwa kann bereits 
ein Rückgang der Populationen beobachtet werden, der auf 
den Schwund des Meereises zurückzuführen ist. 

Für die menschlichen Gesellschaften sind die Änderun-
gen im Zugang zu den arktischen Gebieten von besonderer 
Bedeutung (AMAP, 2012). Einige Regionen, die zuvor von 
Seeeis bedeckt waren, werden leichter zugänglich, während 
Transport und Verkehr über Eis erschwert wird. Die Nordost- 
und die Nordwestpassage (Abb. 1.2-4) waren Ende August 
2008 erstmals beide eisfrei. Seither ist die Nordostpassage 
bereits von mehreren Frachtschiffen durchfahren worden. Es 
wird erwartet, dass der Arktische Ozean innerhalb der nächs-
ten 30 bis 40 Jahre während der Sommermonate weitgehend 
eisfrei sein wird.

Mit dem Abschmelzen des arktischen Meereises wächst 
auch das Interesse an den in der Region vermuteten Rohstoff-
vorkommen (Kasten 5.1-2). Die Erschließung der arktischen 
Bodenschätze birgt allerdings erhebliche Umweltrisiken. In 
der Arktis ist es schwieriger als in anderen Regionen, mit 
Problemen oder Unfällen umzugehen. Hilfsschiffe sind auf-
grund der großen räumlichen Distanz nicht so schnell ver-
fügbar, das Winterhalbjahr über ist es nahezu vollkommen 
dunkel und das Eis birgt zusätzliche Gefahren. Aber auch 
durch die Zunahme der Schifffahrt im arktischen Raum wird 
mit Umweltbelastungen gerechnet. Ablagerungen von Ruß 
aus den Schiffsabgasen auf dem Eis verringern zudem dessen 
Reflektionsfähigkeit von Sonnenstrahlung (Albedo) und füh-

ren zu einer weiteren Erwärmung. 
Auch die indigenen Bevölkerungsgruppen sind durch die 

Folgen der Erderwärmung betroffen und Umweltbelastungen 
in der Arktis ausgesetzt. Die Jagd, die Lebensmittelversor-
gung und der Personentransport werden durch das zuneh-
mende Abschmelzen des Meereises und den tauenden Per-
mafrost extrem erschwert (Seidler, 2011; AMAP, 2012). Das 
Auftauen der Permafrostböden und verstärkte Küstenerosion 
gefährden zudem die Stabilität von Infrastruktur wie Straßen 
oder Häusern. In Regionen, die zum traditionellen Jagdgebiet 
zählten, ist das Eis mitunter zu dünn, um die Hundeschlitten 
zu tragen. Weil sich das Eis zurückzieht, haben traditionelle 
Jäger auch immer größere Schwierigkeiten, ihre Beutetiere, 
die am Eisrand leben, zu erreichen. In erlegten Tieren fin-
den sich immer mehr Gifte wie Quecksilber oder langlebige 
organische Schadstoffe (POPs). Die schleichende Vergiftung 
der arktischen Lebenswelt führt vielfach dazu, dass sich die 
Gesundheitssituation der Arktisbewohner verschlechtert. 
Über die Muttermilch werden die schädlichen Substanzen 
von Mensch zu Mensch weitergegeben und reichern sich an.

Am Beispiel der Arktis zeigen sich die Herausforderungen 
des Anthropozäns sehr deutlich: Der Mensch verändert die 
natürliche Umwelt hier in einem Ausmaß, das die Nutzung 
der Arktis stark und die Lebensbedingungen der dort leben-
den Menschen verändern wird. Die Herausforderung besteht 
darin, den menschlichen Einfluss in Grenzen zu halten und 
verantwortlich mit den neuen Möglichkeiten umzugehen 
(s. auch Kästen 3.4-1, 4.1-1 und 5.1-2). 



1  Die Meere im Anthropozän

48

Da das Meer und die Atmosphäre auf diese Weise 
gekoppelt sind und ein Gleichgewicht anstreben, führt 
eine Emission von CO2 in die Atmosphäre zwangsläufig 
auch zu einem Übergang von CO2 in den Ozean. Jähr-
lich nimmt der Ozean mehr als 2 Gt C (7,3 Gt CO2) in 
Form von CO2 aus der Atmosphäre auf (Le Quére et al., 
2009). Dieser Eintrag ist demnach direkt und vollstän-
dig durch die Menschen verursacht.

Das CO2 löst sich im Meerwasser und bildet eine 
schwache Säure, d.  h. der Eintrag führt zu einer Absen-
kung des pH-Werts, die als Versauerung bezeichnet 
wird (Caldeira und Wicket, 2003). Seit Beginn der 
Industrialisierung ist der pH-Wert der Meeresober-
flächen bereits um 0,1 Einheiten gefallen, was einer 
Zunahme des Säuregehalts um 30  % entspricht. Der 
Zusammenhang zwischen dem Anstieg der atmosphä-
rischen CO2-Konzentration und der Versauerung der 
Meere ist sehr gut bekannt und mit weniger Unsicher-
heiten behaftet als der Klimawandel (Feely et al., 2009). 
So sinkt etwa pro 100 ppm CO2-Anstieg in der Atmo-
sphäre der pH-Wert der Meeresoberfläche im globalen 
Mittel um ca. 0,07 Einheiten (Gruber, 2011). Beispiels-
weise würde bei einem Anstieg der CO2-Konzentration 
auf 800 ppm bis zum Jahr 2100 der mittlere pH-Wert 
der Meeresoberflächen um weitere 0,3 Einheiten sin-
ken und läge dann 0,4 Einheiten unter dem vorindus-
triellen Wert (Feely et al., 2009). Die Versauerung der 
Meere ist nur auf extrem langen Zeitskalen reversibel.

Mit dem pH-Wert ändert sich auch die Konzentration 
an Karbonat-Ionen im Meerwasser, die von verschiede-
nen Meeresorganismen benötigt werden, um Kalkscha-
len oder Skelettstrukturen zu bilden (Kap. 4.4.2). Dabei 
bilden einige Organismen das etwas leichter lösliche 
Aragonit, andere das schwerer lösliche Kalzit. Relevant 
für die Meeresökosysteme ist daher vor allem, dass das 
Meerwasser eine ausreichende Übersättigung in Bezug 
auf Aragonit aufweist.

Simulationen von Steinacher et al. (2009) zeigen, dass 
die stärksten pH-Änderungen zukünftig in der Arktis 
auftreten könnten. Hier verstärkt der Klimawandel die 
Prozesse noch, da sich als Reaktion auf das schmelzende 
Seeeis die CO2-Aufnahme erhöht und Süßwassereinträge 
die Sättigung mindern. Bereits in der nächsten Dekade 
kann es demnach in Teilgebieten der Arktis zu einer zeit-
lich begrenzten Aragonituntersättigung kommen. Sollten 
die CO2-Emissionen einem Business-As-Usual-Szenario 
folgen, wäre noch in diesem Jahrhundert die gesamte 
Wassersäule in der Arktis untersättigt. Die Autoren kom-
men zu dem Schluss, dass nur eine Begrenzung der atmo-
sphärischen CO2-Konzentration auf nicht mehr als 450 
ppm das Risiko großer Änderungen in den Meeresöko-
systemen vermeiden könnte.

Ein Bericht der britischen Royal Society (2005) ver-
schaffte dem Thema Ozeanversauerung erstmals hohe 

politische Aufmerksamkeit. Der WBGU hat im Jahr 2006 
für die Meeresversauerung folgende Leitplanke vorge-
schlagen: Der pH-Wert der obersten Meeresschicht sollte 
in keinem größeren Ozeangebiet um mehr als 0,2 Ein-
heiten gegenüber dem vorindustriellen Wert absinken. 
Rockström et al. (2009) schlagen vor, die Aragonitsätti-
gung als Indikator zu verwenden: Diese sollte nicht unter 
80  % des vorindustriellen Werts fallen. 

Unabhängig davon, wie die Schadensgrenze genau 
definiert wird, ist ihre Einhaltung nur über eine Begren-
zung des Anstiegs der atmosphärischen CO2-Konzen-
tration und damit eine Minderung der anthropoge-
nen CO2-Emissionen erreichbar. Sollte es gelingen, die 
CO2‑Konzentration in der Atmosphäre unterhalb von 
450 ppm zu stabilisieren, würde die Reduktion des 
pH-Wertes im globalen Mittel etwa 0,17 betragen und 
die vom WBGU vorgeschlagene Leitplanke eingehalten 
(WBGU, 2006). Ob diese Leitplanke eingehalten wer-
den kann, wird also im Wesentlichen von der Klima-
schutzpolitik abhängen. Derzeit steigen die globalen 
CO2-Emissionen allerdings ungebremst, in der letzten 
Dekade durchschnittlich um 2,7  % jährlich (Olivier et 
al., 2012). 

In seinem Gutachten von 2006 hat der WBGU emp-
fohlen, in der Klimapolitik alle Auswirkungen der Emis-
sionen von Treibhausgasen auf den Lebensraum Meer 
zu beachten, d.  h. auch die direkten Auswirkungen des 
CO2-Eintrags auf die Meeresökosysteme. Dies könnte 
es erforderlich machen, CO2 nicht nur als Teil eines Kor-
bes verschiedener Treibhausgase zu betrachten, deren 
relative Bedeutung allein über ihr Erwärmungspoten-
zial definiert wird. Unabhängig von der Reduktion 
anderer Treibhausgase sollte auch die Stabilisierung 
der CO2-Konzentration auf einem Niveau sichergestellt 
werden, das die Einhaltung der vom WBGU vorgeschla-
genen Leitplanke erlaubt (WBGU, 2006). 

1.2.6	
Sauerstoffarme Zonen

Für die marine Biosphäre von großer Bedeutung ist die 
Verteilung von Sauerstoff im Ozean. Sauerstoffman-
gelzonen („dead zones“) in Küstengewässern sind zu 
einem weltweiten Problem geworden, das die Struk-
tur und Funktion von Ökosystemen zerstört (Zhang et 
al., 2010). Haupttreiber für diesen küstennahen Sauer-
stoffmangel ist der Eintrag von Nährstoffen aus Flüs-
sen und über die Atmosphäre. Aber auch im offe-
nen Ozean wird mit zunehmendem Klimawandel eine 
Abnahme der Sauerstoffkonzentration erwartet, die 
durch die Erwärmung und zunehmend stabilere Schich-
tung der oberen Wasserschichten bedingt ist (Gruber, 
2011; Keeling et al., 2010). Die Erwärmung des Ober-
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flächenwassers verringert die Löslichkeit von Sauer-
stoff im Meerwasser, die stabilere Schichtung reduziert 
den Transport des sauerstoffreichen Oberflächenwas-
sers in tiefere Schichten, wo der Sauerstoff kontinuier-
lich von Meeresorganismen aufgezehrt wird (Deutsch 
et al., 2011).

Sauerstoffarme Zonen der ersten Kategorie fin-
den sich entlang dicht besiedelter Küsten, wo inten-
sive Landwirtschaft betrieben wird oder wo ungeklärte 
Abwässer in die Ozeane gelangen. Der seit den 1960er 
Jahren im Zuge der „Grünen Revolution“ stark ange-
stiegene Stickstoffeintrag erfolgt in der Regel über die 
Flüsse in die Meere. Schwerpunktregionen des land-
wirtschaftlich bedingten Düngereintrags sind die Küs-
ten Europas, die nordamerikanischen Ost- und West-
küsten, der Golf von Mexiko, Japans Küsten sowie der 
südliche Bereich der brasilianischen Küste (Abb. 1.2‑5). 
In einem deutlich geringeren Umfang werden Küsten-
zonen in den Entwicklungsländern durch ungeklärte 
Abwässer belastet – in der Regel dort, wo sich  Millio-
nenmetropolen befinden. 

Das zukünftige Ausmaß der klimawandelbedingten 
Sauerstoffabnahme in den Meeren wird im Wesentlichen 
von der Wärmemenge bestimmt, die der Ozean aufnimmt 
(Gruber, 2011). Der größte Sauerstoffverlust wird dabei 
in mittleren und höheren Breiten erwartet; die ohnehin 
sauerstoffärmeren und weniger produktiven tropischen 
und subtropischen Gebiete zeigen in Modellsimulationen 
geringere Änderungen (Gruber, 2011). Die Forschung 
steht hier jedoch noch am Anfang, die Unsicherheiten 
sind entsprechend hoch. Im globalen Mittel könnte der 
Sauerstoff in diesem Jahrhundert um 1–7  % abnehmen 
(Keeling et al., 2010). Messungen zeigen, dass während 
der letzten 50 Jahre in den meisten Regionen der tropi-

schen Meere die Sauerstoffkonzentration bereits abge-
nommen hat und sich sauerstoffarme Zonen ausbreiten 
(Stramma et al., 2010). Auch im Nordpazifik ist eine 
Sauerstoffabnahme zu beobachten (Keeling et al., 2010).

Insgesamt ist erst seit kurzem bekannt, dass der 
Klimawandel die Sauerstoffkonzentration in den Meeren 
signifikant verändern kann, so dass genauere Progno-
sen noch weiterer Forschung bedürfen. Es deutet jedoch 
alles darauf hin, dass die Sauerstoffabnahme ein Ausmaß 
erreichen kann, das marine Habitate und die Fische-
rei beeinträchtigt (Kap. 4.4.3; Keeling et al., 2010; 
Stramma et al., 2011). Auch die Versauerung der Meere 
(Kap. 1.2.5) kann ihrerseits noch zu einer Sauerstoffab-
nahme im Ozean beitragen (Hofmann und Schellnhuber, 
2009). 

Die klimawandelbedingte Sauerstoffabnahme ist, 
wie auch die Versauerung und die Erwärmung der Oze-
ane, auf gesellschaftlich relevanten Zeitskalen prak-
tisch irreversibel (Gruber, 2011). Abbildung 1.2-6 gibt 
einen Überblick über die Regionen, die nach Analy-
sen von Gruber (2011) durch diese global wirkenden 
Stressoren besonders bedroht sind.

1.2.7	
Meeresspiegelanstieg

Der globale Meeresspiegel steigt seit Beginn der Satel-
litenmessungen im Jahr 1993 um 3,2 mm pro Jahr 
(Abb. 1.2-7). Dies ist fast das Doppelte der mittleren 
Anstiegsrate über das 20. Jahrhundert und das Dreifa-
che der Anstiegsrate zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

 Neue paläoklimatische Daten aus Sedimentablage-
rungen haben erstmals eine detaillierte Rekonstruktion 
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Abbildung 1.2-5
Globale Verteilung eutrophierungsbedingter sauerstoffarmer Zonen („dead zones“; schwarze Quadrate) sowie des spezifischen 
Düngemitteleinsatzes. Dead zones erschweren das Überleben vieler mariner Organismen.
Quelle: UNEP, FAO, IMO, UNDP, IUCN, World Fish Center and GRID Arendal 2012: UNEP, 2012a
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des Meeresspiegelverlaufes im Nordatlantik über die 
letzten zweitausend Jahre erlaubt (Kemp et al., 2011). 
Sie zeigen, dass die Anstiegsrate im 20. Jahrhundert 
dreimal größer war als in irgendeinem anderen Jahr-
hundert zuvor, und decken sich mit Küstenpegeldaten, 
seit diese verfügbar sind (ab dem Jahr 1750). 

Auch für die Deutsche Bucht zeigen Auswertungen 
der Küstenpegel einen Anstieg des lokalen Meeresspie-
gels um ca. 40 cm seit dem Jahr 1840 und eine Zunahme 
der Anstiegsrate über die letzten fünfzig Jahre (Wahl et 
al., 2011).

Auf einer Skala von Jahrhunderten bis Jahrtausen-
den wird der Meeresspiegelanstieg vor allem von der 
Stabilität der großen Eisschilde in Grönland und der 
Antarktis bestimmt, die zusammengenommen über 
genug Eis verfügen, um weltweit den Meeresspiegel um 
65 m anzuheben. Schon der Verlust von einem kleinen 
Prozentsatz dieses Eises hätte daher massive Folgen 
für die Küsten. Neue NASA-Daten zeigen, dass beide 
Eisschilde in den letzten Jahrzehnten beschleunigt an 
Masse verlieren (Rignot et al., 2011).

Für den grönländischen Eisschild ist bekannt, dass 
er eine kritische Erwärmungsschwelle besitzt (einen 
sogenannten „tipping point“ oder Kipppunkt), ober-
halb derer ein Teufelskreis einsetzt, der langfristig 
zum nahezu kompletten Verlust des Eisschildes führen 

dürfte, mit der Folge von rund 7 m Meeresspiegelan-
stieg. Während der letzte IPCC-Bericht noch davon 
ausging, dass diese kritische Schwelle zwischen 1,9 
und 4,6  °C globaler Erwärmung liegen könnte, legt eine 
neue, wesentlich detailliertere Analyse nahe, dass der 
Kipppunkt eher zwischen 0,8 und 3,2  °C globaler Erwär-
mung liegen dürfte (Robinson et al., 2012). Wegen der 
zunächst sehr trägen, dann aber auch für viele Jahr-
hunderte nahezu unaufhaltsamen Reaktion der großen 
Eismassen auf eine Erwärmung ist hier die Anwendung 
des Vorsorgeprinzips ganz besonders wichtig.

Der Meeresspiegel wird nicht global gleichförmig 
ansteigen, da mehrere physikalische Effekte zu regio-
nalen Abweichungen führen. Insgesamt ist vor allem ein 
stärkerer Anstieg in den Tropen und ein geringerer in 
hohen Breiten zu erwarten (Perrette et al., 2013). Neben 
den regionalen Unterschieden im Anstieg des Meeres 
selbst treten noch lokale Landabsenkungen oder Hebun-
gen auf, z.  B. die Landabsenkung durch Grundwasserent-
nahme (Beispiel Venedig) oder Ölbohrungen (Beispiel 
New Orleans), oder die anhaltende Landhebung nach 
der Entlastung durch die eiszeitlichen Eismassen (Bei-
spiel Skandinavien). Die Folgen des Meeresspiegelan-
stiegs sind dort am ehesten zu spüren, wo steigender 
Meeresspiegel auf sinkendes Küstenland trifft.

Erhöhte Schichtungsstabilitiät, die Produktivität steigert (Abnahme der Lichtlimitierung)

Erhöhte Schichtungsstabilität, die Produktivität senkt (Zunahme der Nährstofflimitierung)

Sauerstoffarme Regionen mit hoher Anfälligkeit für weitere Sauerstoffreduktion

Aragonituntersättigung

Küstennahe Auftriebszonen

Abbildung 1.2-6
Regionen mit besonderer Anfälligkeit gegenüber den durch die anthropogenen CO2-Emissionen bedingten Stressoren 
Meereserwärmung, Meeresversauerung und Sauerstoffabnahme. Die Erwärmung des Meerwassers führt zu einer erhöhten 
Schichtungsstabilität, die sich je nach Region unterschiedlich auswirken kann: In den niedrigen Breiten, die ohnehin eine hohe 
Schichtungsstabilität aufweisen und deren Produktivität nährstofflimitiert ist, ist mit einer Reduktion der Produktivität zu 
rechnen. In den höheren Breiten dagegen gibt es eine stärkere Durchmischung und der limitierende Faktor ist der Lichteinfall, so 
dass eine höhere Schichtungsstabilität die Produktivität erhöhen kann. 
Quelle: Gruber, 2011
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1.2.8	
Aggregierte Effekte

Der menschliche Einfluss auf die Meeresökosys-
teme variiert räumlich stark. Nach einer Analyse von 
Halpern et al. (2008) finden sich die stärksten kumula-
tiven Effekte in Bezug auf die Ökosysteme in den Kon-
tinentalschelfen und Küstenregionen, da hier sowohl 
landbasierte als auch ozeanbasierte Treiber einen Ein-
fluss haben (Abb. 1.2-8). Große Regionen mit star-
ken menschlichen Einflüssen finden sich demnach in 
der Nordsee und der Norwegischen See, im süd- und 
ostchinesischen Meer, in der östlichen Karibik, vor der 
nordamerikanischen Ostküste, im Mittelmeer, dem per-
sischen Golf, der Beringsee sowie den Gewässern um Sri 
Lanka. Die geringsten Einflüsse (mit Ausnahme atmo-
sphärischer Einträge, die in der Arktis besonders hoch 
sein können) finden sich derzeit noch in den Polarge-
bieten, vor allem dort, wo permanentes oder saisona-
les Eis den menschlichen Zugriff erschwert. Mit dem 
Rückgang der Meereisbedeckung ist hier aber mit stark 
steigenden menschlichen Einflüssen auf die Ökosys-
teme zu rechnen (siehe auch Kasten 1.2-3). Tenden-
ziell sind die Einflüsse in weniger besiedelten Gebieten 
geringer, gerade Schifffahrt, Fischerei und Klimawandel 
betreffen aber auch abgelegenere Regionen wie etwa 
die patagonische Küste stark (Halpern et al., 2008). 

In einer jüngeren Studie stellen Halpern et al. (2012) 
einen Index vor, um die Gesundheit der Meeresökosys-
teme und die Nutzungsmöglichkeiten der Menschen 
integriert zu bewerten. In die Analyse wurden bisher 
nur die Ausschließlichen Wirtschaftszonen der Staaten 
(AWZ) aufgenommen, die Einbeziehung der Hohen See 
ist geplant. Der Index stützt sich auf zehn als allgemein 
akzeptiert eingestufte Ziele, die von extraktiven Nut-
zungen wie Ernährung aus dem Meer (Fischerei und 
Marikultur) sowie artisanale Fischerei und Naturpro-
dukte (Korallen, Pflanzen) über Nutzungsmöglichkei-
ten für Tourismus und Lebensunterhalt, immaterielle 
Eigenschaften wie „Sense of Place“ bis hin zu Kohlen-
stoffspeicherung, Küstenschutz, Wasserqualität und Bio-
diversität reichen und bewertet anhand verschiedener 
Indikatoren, inwieweit diese Ziele erreicht werden. Dabei 
geht auch Nachhaltigkeit im Sinne einer langfristigen 
Aufrechterhaltung der Nutzung mit in die Bewertung 
ein. Während einzelne Punkte wie Fischerei (25 von 100 
Punkten), Marikultur (10 Punkte) oder Tourismus (10 
Punkte) im globalen Mittel relativ schlecht abschneiden, 
wird der globale Gesamtindex auf 60 von 100 Punkten 
berechnet. Bei etwa der Hälfte der Ziele ist ein negativer 
Trend zu beobachten. Auch eine geographische Aufglie-
derung des Index liegt vor, wobei nur 5  % der Länder 
einen Wert von mehr als 70 Punkten und 32  % weniger 
als 50 Punkte erreichen. Ein solcher Index liefert aller-
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Abbildung 1.2-7
Der von Satelliten gemessene Anstieg des globalen Meeresspiegels seit 1993. Gezeigt sind jeweils über 60 Tage geglättete 
Messdaten. 
Quelle: Nerem et al., 2010, 2013
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dings aufgrund der stark vereinfachenden Annahmen 
zunächst nur einen ersten groben Überblick; er stellt 
allerdings einen sinnvollen Rahmen dar, um die Analyse 
künftig mit verbesserter Datengrundlage zu verfeinern.

Für die einzelnen marinen Ökosysteme von Bedeu-
tung ist die jeweilige Gesamtwirkung der direkten und 
indirekten menschlichen Einflüsse. Es geht dabei um 
die Überlagerung lokaler und globaler Einflüsse, um 
die kombinierten Auswirkungen des Handelns unter-
schiedlicher Akteure, die an unterschiedlichen Orten und 
zu unterschiedlichen Zeiten agieren oder agiert haben. 
Einige dieser Veränderungen der Meere sind irrever-
sibel, andere reversibel; leicht kontrollierbar sind die 
wenigsten. 

Die Summe der einzelnen Einflüsse ist vielfach nur 
als Untergrenze der tatsächlichen Belastung anzusehen; 
an Korallenriffen zeigt sich etwa, dass die Effekte inter-
agieren und sich beschleunigen, bis hin zur Gefahr eines 
plötzlichen Kippens großflächiger mariner Ökosysteme 
in andere Zustände. So können sich Korallenriffe zwar 
von einzelnen Schädigungen durch Temperaturspit-
zen, von mechanischen Schäden durch Hurrikane bzw. 
Schiffshavarien, oder von einzelnen Überdüngungs-
ereignissen rasch erholen, jedoch nur, wenn die Riffe 
nicht anderweitig vorgeschädigt bzw. unter Stress sind, 

etwa durch Überfischung oder generelle Überdüngung. 
In diesen Fällen wird eine plötzliche Umstrukturierung 
des Korallenökosystems, etwa von Steinkorallenriffen 
hin zu Weichorganismen und algendominierten Syste-
men wahrscheinlicher. Damit verbunden ist ein häufig 
irreversibles Verschwinden biologischer Vielfalt und 
wesentlicher Ökosystemleistungen (Kasten 1.2-4).

Ähnliche Schlussfolgerungen gelten für den gesam-
ten Meeresbereich. Die Meere werden in vielen Berei-
chen stark übernutzt und ihre Ökosysteme sind durch 
eine ganze Reihe von Belastungsfaktoren in ihrer 
Funktion bedroht. Dabei überlagern sich die lokal 
kumulierten Effekte mit den globalen Effekten. Aus 
diesem Gemisch entstehen Wechselwirkungen, die 
zum Überschreiten regionaler, vielleicht auch globa-
ler Kipppunkte in den Ozeansystemen führen könnten 
(Scheffer et al., 2001). Ein internationaler Experten-
workshop zu den Bedrohungen der Ozeane formuliert 
in seinem Abschlussdokument: „Die Analyse synergis-
tischer Bedrohungen führt zu dem Schluss, dass wir 
die Gesamtrisiken unterschätzt haben, dass die marine 
Degradation insgesamt größer ist als die Summe seiner 
Teile und dass die Degradation schneller voranschreitet 
als vorhergesagt“ (Rogers und Laffoley, 2011). Der Ver-
lust mariner Arten und ganzer Ökosysteme innerhalb 

Abbildung 1.2-8
Kumulative Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Ozeane. Dargestellt ist ein Index, in den sowohl die Stärke 
anthropogener Treiber als auch ihre (angenommene) Auswirkung auf vorhandene Ökosysteme eingeht. Dabei wurden 17 
verschiedene anthropogene Treiber und 20 Ökosystemtypen berücksichtigt. Der Index nimmt in der Studie Werte zwischen 
0,01 und 90,1 an, die von den Autoren kategorisiert wurden. Werte von mehr als 15,52 bezeichnen danach einen sehr hohen 
Einfluss des Menschen, Werte von weniger als 1,4 einen sehr geringen Einfluss.
Quelle: Halpern et al., 2008 
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von Jahrzehnten könnte die Folge sein. Ohne Gegen-
steuerung könnte der Mensch also über die kombi-
nierten Effekte von Klimawandel, Übernutzung, Ver-
schmutzung und Ökosystemzerstörung das nächste glo-
bal signifikante Artensterben in den Ozeanen auslösen 
(Rogers und Laffoley, 2011). Solche kumulativen bzw. 
synergistischen Wirkungen verschiedener, parallel wir-
kender anthropogener Stressoren in den Ozeanen sind 
allerdings mit den vorhandenen Ökosystemmodellen 
kaum abschätzbar (Boyd et al., 2010). Hier besteht also 
noch erheblicher Forschungsbedarf, auch in Hinblick 
auf eine bessere Abschätzung möglicher Kipppunkte in 
den verschiedenen Meeresökosystemen.

Unzweifelhaft ist aber, dass Umdenken und vor 
allem Handeln dringend geboten sind, wenn großska-
lige Verluste mariner Ökosysteme und Ökosystemleis-
tungen vermieden werden sollen. Dabei gibt bereits 
einige positive Trends (etwa im Bereich der Fischerei; 
Kap. 4.1), die belegen, dass durch ein verbessertes 
Management eine Wende zu einer verträglichen, nach-
haltigen Nutzung erreicht werden kann. 

1.3
Mögliche neue Nutzungen

Neben den heutigen Nutzungen zeichnen sich neue 
zukünftige Technologien und Nutzungen der Meere ab, 
die einerseits zusätzliche Herausforderungen für den 
Schutz der Meere darstellen können, andererseits aber 
auch Chancen für eine nachhaltige Nutzung der Meere 
bieten. 

1.3.1	
Erneuerbare Energien

Derzeit ist der Beitrag der auf dem bzw. im Meer gewon-
nen erneuerbaren Energie zur globalen Energieversor-
gung noch marginal (Kap. 1.1.5). Die Meere sind die 
größten Sonnenkollektoren der Welt und absorbieren 
etwa 1 Mio. EJ pro Jahr – eine gigantische Energie-
menge, die natürlich nur zu einem sehr geringen Anteil 
technisch und ökonomisch nutzbar gemacht werden 
kann (GEA, 2012:  432).

Die theoretischen Potenziale von Offshore-Wind- 
und Meeresenergie (Gezeitenströmung, Wellenener-
gie, Strömungsenergie, Meereswärme) sowie die 
bereits vorhandenen technologischen Entwicklungs
fortschritte legen eine Nutzung der Meere für eine 
zukünftige, nachhaltige Energiegewinnung nahe. Auch 
ist davon auszugehen, dass sich mit fortschreitender 
Technologieentwicklung Konkurrenzen der Meeres-
nutzung entschärfen werden, da einerseits der Flä-

chenbedarf durch die räumliche Integration von Nut-
zungen sinken und andererseits die Stromerzeugung 
durch Wind- und Ozeanenergie mit größerem Abstand 
von intensiv genutzten Küsten erfolgen kann. Energie 
aus dem Meer könnte sich bei entsprechender Planung 
wesentlich konfliktfreier gewinnen lassen als an Land. 

Eine zukünftige Energiegewinnung aus dem Meer, 
wie der WBGU sie vorschlägt, bestünde aus einem 
modularen System, das, je nach Standortbedingungen 
sowie gesellschaftlichen Präferenzen, verschiedene 
Meeresenergietechnologien, wie Offshore-Windener-
gieerzeugung, und Makroalgenzucht mit modernen 
Speichern (Kugelspeicher und Methanisierung) über 
ein modernes Offshore-Übertragungsnetz verbindet. 
Eine ausführliche Diskussion zu dieser Vision findet 
sich in Kapitel 5.3.

1.3.2	
Rohstoffe

Durch schnell wachsende Schwellenländer wie China 
und Indien ist die Nachfrage nach mineralischen Roh-
stoffen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 
Dies spiegelt sich auch in steigenden Weltmarktpreisen 
wider. Der Anstieg der Rohstoffpreise in den Jahren 
2003 bis 2008 und die Perspektive endlicher Ressour-
cen an Land hat das Interesse an der wirtschaftlichen 
Erschließung diverser Rohstoffquellen in und unter 
den Meeren erneut geweckt. Bereits in den 1970er und 
1980er Jahren wurde in Reaktion auf einen Bericht des 
Club of Rome (1972 – Limits to Growth) mit Explorati-
onen mariner Lagerstätten begonnen. Diese Aktivitäten 
hatten einen engen Bezug zu den Verhandlungen für 
das UN-Seerechtsübereinkommen und zur Gründung 
der Internationalen Meeresbodenbehörde. 

Auf dem Gebiet der Meere kommen verschiedene 
Lagerstätten und Quellen für eine zukünftige kom-
merzielle Nutzung in Frage. Diese unterscheiden sich 
u.  a. hinsichtlich geologischer Entstehung, minerali-
scher Zusammensetzung und Vorkommen. Zahlreiche 
Basismetalle (Mangan, Kobalt, Nickel) werden in der 
Stahlindustrie eingesetzt, während sich zudem in den 
vergangenen Jahren für viele Elemente durch den Ein-
satz in Zukunftstechnologien eine absehbare Nachfra-
gesteigerung abzeichnete. Hierzu zählen z.  B. Lithium 
(Akkus), Tellur (Solarzellen), Neodym (Magnete für 
Motoren und Generatoren), Tantal (Mikroelektronik), 
Platin und Scandium (Brennstoffzellen) und viele wei-
tere (IZT und ISI, 2009). 

Massivsulfide
Massivsulfide sind schwefelhaltige Metallerze, die in 
Bereichen vulkanischer Aktivität an den Plattengren-
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Kasten 1.2-4

Korallenriffe im Anthropozän

Korallenriffe stellen das artenreichste Ökosystem der Meere 
dar. Bis heute wurden etwa 800 Arten riffbildender Korallen 
sowie 4.000 mit den Riffen assoziierte Arten von Fischen aus 
heutigen Riffen beschrieben, darüber hinaus leben in den Rif-
fen noch Hunderttausende oder gar Millionen weiterer Arten 
wie Schwämme, Seeigel, Krebse, Weichtiere usw. (Knowlton, 
2008; Burke et al., 2011). Tropische, riffbildende Korallen sind 
auf einen engen Korridor an Umweltbedingungen festgelegt: 
Aufgrund des Lichtbedarfs der spezialisierten Algen (Zooxan-
thellen), die mit den Korallen in Symbiose leben, gedeihen 
sie nur in flachem Wasser bei einer Wassertiefe von meist 
deutlich weniger als 100 m; weiterhin benötigen sie warme 
und thermisch stabile Bedingungen, bei denen die Wasser-
temperaturen nicht unter 18  °C absinken; der dritte wichtige 
Faktor ist eine ausreichende Konzentration von Karbonat im 
Meerwasser (Hoegh-Guldberg, 2011). Riffbildende Korallen 
finden sich daher vor allem in den flachen, nährstoffarmen 
Gewässern der Tropen, bis etwa 30  ° nördlicher und südlicher 
Breite. Auch in kühleren und tieferen Gewässern kommen 
Korallen vor, diese ernähren sich jedoch heterotroph, leben 
nicht in Symbiose mit Algen und sind daher nicht auf das 
Sonnenlicht angewiesen. Auch sie können extensive Rasen 
(z.  T. auch Riffe) im tiefen Wasser bilden, welche als Brutstät-
ten für Fische wesentlich sind (Freiwald und Roberts, 2005).

Korallenriffe bieten zahlreiche Ökosystemleistungen für 
die Menschen. 275 Mio. Menschen leben nicht weiter als 
30 km entfernt von einem Korallenriff, d.  h. in Regionen, in 
denen Rifffische einen wichtigen Beitrag zur Proteinversor-
gung leisten (Burke et al., 2011). Auch für viele Lagunen- und 
Hochseefische sind sie als Fress- oder Laichplätze von über-
ragender Bedeutung. Korallenriffe sind weiterhin ein wich-
tiger Faktor für die pharmazeutische Industrie (Kap. 1.3.3; 
Bruckner, 2002; Cesar et al., 2003; Sipkema et al., 2005; NCR, 
2011) sowie für den Tourismus; sie bieten Attraktionen für 
Taucher und Schnorchler und sind die Quelle für den weißen 
Sandstrand. Ihre Kalkstrukturen schützen insgesamt etwa 
150.000 km Küstenlinie in über 100 Ländern vor Erosion 
(Burke et al., 2011). 

Korallenriffe sind ein tragisches Beispiel für die negativen 
Auswirkungen der Überlagerung lokaler und globaler Stres-
soren im Anthropozän. Der Druck durch menschliche Akti-
vitäten entsteht lokal zum einen durch schlechte Praktiken 
des Landmanagements, wodurch Sedimente, Nährstoffe und 
Schadstoffe freigesetzt und ins Meer gespült werden, die 
dann die Riffe schädigen. Zum anderen reduzieren Überfi-
schung und vor allem die Fischerei mit destruktiven Metho-
den (Dynamit, Zyanid, schwere Fischereigeschirre) die Popu-
lationen von Schlüsselarten im Riff, wodurch die Funktion 
des Ökosystems geschädigt und die Produktivität gesenkt 
wird. Nach einer Schädigung sind dann z.  B. Makroalgen im 
Wachstum gegenüber Korallen bevorteilt, weil der Fraßdruck 
durch Fische sinkt, die sich von diesen Algen ernährten und 
die selektiv gefangen wurden. Burke et al. (2011) kommen zu 
dem Schluss, dass mehr als 60  % aller Korallenriffe direkt und 
unmittelbar durch lokale Stressoren bedroht sind, etwa durch 
Überfischung, zerstörerische Fischereimethoden, Küstener-
schließung, direkte Schadstoffeinträge oder solche über Flüs-
se oder durch direkte Zerstörung. Der wichtigste Faktor, dem 
mehr als 55  % aller Riffe ausgesetzt sind, ist dabei die Überfi-
schung. Noch am Beginn der Erforschung stehen Belastungen 
der Korallen durch Schwermetalleintrag (Berry et al., 2013)

Zu diesen lokalen Stressoren kommen die Auswirkungen 
globaler Umweltveränderungen, vor allem die Auswirkun-
gen der zunehmenden Treibhausgasemissionen und des Kli-
mawandels. Als neues Phänomen wird etwa seit 1979 mit 
zunehmender Häufigkeit und geografischer Ausdehnung die 
Korallenbleiche beschrieben (WBGU, 2006). Sie bezeichnet 
den Verlust der Zooxanthellen, die mit den Korallen in Symbi-
ose leben. Gerät eine Koralle in eine Stresssituation, die in der 
Natur wie im Labor durch hohe oder niedrige Temperaturen, 
intensives Licht, Veränderungen im Salzgehalt und andere 
physikalische, chemische und mikrobielle Stressoren hervor-
gerufen werden kann, können die Algen aus dem Korallenge-
webe ausgestoßen werden. Das lebende Gewebe der Koral-
len ist ohne Algenzellen nur blass gefärbt oder durchsichtig, 
so dass das weißliche Kalkskelett durchscheint – daher der 
Begriff Korallenbleiche. Dieses Phänomen ist teilweise rever-
sibel, weil Zooxanthellen wieder in das Körpergewebe auf-
genommen werden können. Hughes et al. (2007) berichten, 
dass sich nach einem Bleichereignis solche Riffe weitaus 
schneller erholten, die einen intakten Fischbestand aufwiesen 
als solche, bei denen die Pflanzen fressenden Fische reduziert 
waren. Bei längerem Andauern der Korallenbleiche sterben 
die Korallen jedoch durch Verhungern ab, da sie auf die Nähr-
stoffe aus der Symbiose mit den Algen angewiesen sind. Zwi-
schen 1998 und 2007 waren fast 40  % der Korallen mindes-
tens einmal Wassertemperaturen ausgesetzt, die hoch genug 
waren, um starkes Korallenbleichen auszulösen. Betrachtet 
man die kombinierten Auswirkungen von lokalen Stressoren 
und thermischem Stress durch die Ozeanerwärmung, können 
derzeit 75  % der Riffe als bedroht gelten (Burke et al., 2011).

Die Zukunft der Korallenriffe im Anthropozän
Durch Bevölkerungswachstum, die zunehmende Nachfrage 
nach Fisch und Agrarprodukten sowie die weitere Küsten
erschließung wird sich der Druck auf die Korallen erhöhen. 
Die am schnellsten wachsende Bedrohung für die Riffe ist 
jedoch der weiter zunehmende Ausstoß von CO2 und ande-
ren klimawirksamen Gasen (Burke et al., 2011). Neben der 
Temperaturerhöhung geht es dabei auch verstärkt um die 
Versauerung der Ozeane und den damit verbundenen Rück-
gang der Konzentration der Karbonationen im Meerwasser 
(Kap. 1.2.5). Eine ausreichende Übersättigung des Meerwas-
sers mit Karbonationen ist notwendig, damit Kalk gebildet 
werden kann. Kalkbildung ist nicht nur Grundlage für das 
Wachstum der Korallenriffe, sie wirkt auch dem Prozess der 
Erosion der Riffe entgegen. Hoegh-Guldberg et al. (2007) wei-
sen darauf hin, dass der Kalkaufbau in Riffen verschwindet, 
sobald die Aragonitübersättigung unter den Wert von 3,3 fällt 
– was bei einer atmosphärischen CO2-Konzentration von 480 
ppm in weiten Teilen des Ozeans zu erwarten ist. Neben Tem-
peraturerhöhung und Versauerung kommen für die Riffe auch 
noch weitere Faktoren, die mit dem Klimawandel verbunden 
sind, zum Tragen. Der Meerespiegelanstieg (Kap. 1.2.7), 
mögliche Änderungen von Sturmintensitäten, Dürren und 
Änderungen der Sedimentflüsse können sich regional stark 
auf die Korallenriffe auswirken (Hoegh-Guldberg, 2011). So 
zeigt der erdgeschichtliche Befund zwar, dass Korallenriffe 
bevorzugt bei Meeresspiegelanstieg wachsen und damit ihre 
Schutzfunktion für dahinterliegende Lagunen und Küsten 
aufrecht erhalten können. Dies gilt jedoch nur bei ansonsten 
ungestörten Wachstumsverhältnissen. So verringert Versau-
erung die Kalzifizierungsrate und damit das „Mitwachsen“ 
mit dem Meeresspiegelanstieg; Überfischung und Über-
düngung verursachen die Ausbreitung von Algenaufwuchs 
auf Korallen und damit wiederum eine Verringerung des 
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zen meist in Wassertiefen zwischen 1.500 und 3.500 m 
zu finden sind (Baker und German, 2008). Von wirt-
schaftlichem Interesse sind diese Ablagerungen vor allem 
aufgrund ihres Gehalts an Basismetallen wie Cadmium, 
Blei, Kupfer sowie Edelmetallen wie Gold, Silber und Pla-
tin (Glover und Smith, 2003; Baker und German, 2008). 

Etwa 40  % der bekannten Vorkommen liegen 
innerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszonen 
von Nationalstaaten und unterliegen somit nicht der 
Internationalen Meeresbodenbehörde (Hoagland et al., 
2010). Die gesamte Ressource lässt sich mit heutigem 
Kenntnisstand nur mit großen Unsicherheiten abschät-
zen, insbesondere, da sich die Stärke der Schichten nur 
durch aufwändige Bohrungen sicher bestimmen lässt. 
Nach aktuellen Schätzungen beläuft sich die gesamte 
erschließbare Ressource auf ca. 600 Mio. t, entsprechend 
ca. 30 Mio. t Kupfer und Zink (Hannington et al., 2011). 
Für eine langfristige Deckung des steigenden Bedarfs 
wird dies nach Ansicht von Hannigton et al. (2011) nicht 
ausreichen. 

Der Abbau der Massivsulfide steht kurz vor der kom-
merziellen Umsetzung. Mehrere teilweise börsennotierte 
Firmen führen intensive Erkundungsbemühungen durch 
und planen für die kommenden Jahre die großskalige 
Umsetzung (Schrope, 2007; Baker und German, 2008). 
Ob sich die Aktivitäten der Firmen in naher Zukunft 
wirtschaftlich lohnen oder ob diese Anstrengungen 
eher durch Hoffnung auf Sicherung strategischer Vor-
teile motiviert sind, lässt sich aktuell kaum abschätzen. 

Manganknollen
Manganknollen finden sich überwiegend in Tiefen von 
4.500–5.500 m auf der Oberfläche meist sehr feinen 
Sediments. Dabei können die 3 bis10 cm großen Knol-
len bis zu 70  % des Meeresgrunds bedecken. Mangan-
knollen enthalten durchschnittlich ca. 28  % Mangan, 
1,3  % Nickel, 1,1  % Kupfer, 0,2  % Kobalt und ca. 0,7  % 
weitere Spurenmetalle wie Molybdän, Lithium und 
Neodym (Kuhn et al., 2010), so dass der Metallwert 
(März 2011) der Knollen ca. 370 € pro t beträgt (Kuhn 
et al., 2011). Insbesondere der relativ hohe Anteil an 
(schweren) Seltenen Erden kann für ihre strategische 
Bedeutung relevant sein (Hein, 2012). 

Die gesamte Ressource an Manganknollen wurde 
von Mero (1965) auf 1.500 Mrd. t geschätzt, was jedoch 
nachfolgend auf 500 Mrd. t reduziert wurde (Archer, 
1981) und wovon nur ein kleiner Teil in Zukunft wirt-
schaftlich gefördert werden kann. Bei einer weltwei-
ten jährlichen Förderung von 20 Mio. t (0,004  % der 
Vorkommen), würde dies bereits ein Drittel der heu-
tigen Weltförderung an Kobalt und Mangan decken 
(Deutscher Bundestag, 2012). 

Die sogenannte Clarion-Clipperton-Zone im zentra-
len Pazifischen Ozean weist besonders reiche Vorkom-
men auf und wurde von der internationalen Meeresbo-
denbehörde als Explorations- und mögliches Abbauge-
biet ausgewiesen. Hier hat Deutschland für den Zeit-
raum von 2006 bis 2021 für ein Gebiet von 75.000 km² 
die Erkundungsrechte mit anschließender Abbauoption 

Wachstums- und Regenerationspotenzials. Viele Korallenar-
ten, etwa die aufgrund ihrer hohen Regenerationsfähigkeit 
an Hurrikanereignisse angepassten Elchgeweihkorallen, sind 
durch Überdüngung bereits stark dezimiert. Einige Korallen-
riffe könnten sich in andersartige Korallengemeinschaften 
mit stark reduzierten Ökosystemleistungen umbauen (Lein-
felder et al., 2012; Seemann et al., 2012), während für die 
meisten Riffe gerade durch die Kombination der Faktoren 
ihre Resilienz überfordert wird. Sie kippen dadurch in ande-
re Ökosystemzustände, wie Weichorganismendominanz bzw. 
Mikrobendominanz, welche mit produktiven hochdiversen 
Korallenriffen keine Ähnlichkeit mehr haben (Bellwood et al., 
2004; Hoegh-Guldberg et al., 2007). 

Frieler et al. (2013) zeigen, dass bei einer globalen Tempe-
raturerhöhung von mehr als 2  °C Korallenriffe als Küstenöko-
systeme kaum noch von Bedeutung sein werden. Selbst unter 
optimistischen Annahmen bezüglich der thermischen Anpas-
sungsfähigkeit der Korallen und unter Annahme eines ambiti-
onierten Klimaschutzes, der die globale Temperaturerhöhung 
auf 1,5–2  °C begrenzt, ist damit zu rechnen, dass ein Drittel 
der weltweiten Korallenriffe langfristig degradiert wird.

Burke et al. (2011) schätzen, dass in den 2030er Jah-
ren 90  % aller Riffe von lokalen menschlichen Aktivitäten, 
Erwärmung und Versauerung bedroht sein werden, wobei die 
Bedrohung bei 60  % der Riffe als hoch, sehr hoch oder kri-
tisch einzustufen ist. Bis zu diesem Zeitraum wird die Bedro-

hung durch die Erwärmung diejenige durch die Versauerung 
übertreffen, allerdings werden etwa 50  % aller Riffe von bei-
den Einflüssen bedroht sein. Für 2050 erwarten die Autoren, 
dass die Bedrohung für 75  % aller Riffe als hoch, sehr hoch 
oder kritisch einzustufen ist, und für den überwiegenden Rest 
als mittelhoch. Nur in einigen wenigen Regionen in Australien 
und im Südpazifik könnten sich dann noch Riffe finden, die 
nur einer geringen Bedrohung ausgesetzt sind. 

Korallenriffe sind resiliente Systeme, die vorübergehende 
Störungen durchaus überstehen können, sofern sie nicht vor-
geschädigt sind. Kommen jedoch diese Störungen zu häufig 
vor oder sind manche von ihnen dauerhaft, so sind Korallen-
riffe ein trauriges Beispiel für kaskadenartige Kipppunkt
effekte. Korallenriffe sind damit besonders exakte Monitore 
für Ausmaß, Häufigkeiten und Geschwindigkeiten von 
Umweltveränderungen im Anthropozän. Deren Verlauf wird 
bestimmen, ob Korallenriffe ihre Resilienz bewahren oder gar 
wieder verbessern können, ob sie sich teilweise in andere 
Ökosysteme mit deutlich geringeren Ökosystemleistungen für 
den Menschen umwandeln oder in einer Kaskade von Kipp-
punkten in kürzester Zeit verschwinden werden. Damit wür-
den „blaue Apotheken“, natürlicher Küstenschutz, Fisch-
gründe und vor allem alle Menschen faszinierende geobiolo-
gische Systeme zumindest für die Epoche des Anthropozäns 
verschwinden. 
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erworben. Ob es im Anschluss an die Explorationsphase 
inklusive Umweltverträglichkeitsstudien zum kommer-
ziellen Tiefseebergbau kommt, entscheidet die Meeres-
bodenbehörde gegen Ende dieser Voruntersuchungen 
im Jahr 2021. 

Die Technologie zum Abbau von Manganknollen 
könnte relativ bald verfügbar sein. Die Förderung der 
Knollen zur Meeresoberfläche ist aufgrund der größe-
ren Wassertiefe jedoch noch problematischer als bei 
den Massivsulfiden. Neben den wassertiefenbedingten 
Anforderungen stellt vor allem das sehr feine Sediment, 
das während des Abbaus in großen Mengen in die Was-
sersäule eingebracht wird, eine wesentliche Herausfor-
derung für die umweltverträgliche Erschließung dieser 
Ressource dar. Aufgrund geringerer Tiefen der Massiv-
sulfide und ebenfalls sehr hoher Erträge bei gleichzei-
tig geringeren negativen Umwelteffekten erscheint es 
wahrscheinlich, dass eine Erschließung der Mangan-
knollen erst einige Jahre nach dem ersten Abbau von 
Massivsulfiden erfolgt. Hierzu trägt auch die Tatsache 
bei, dass sich durch die Lage in internationalen Gewäs-
sern der Genehmigungsprozess komplizierter gestaltet.

Kobaltkrusten 
Kobaltkrusten (auch: Mangankrusten) spielen bei der 
aktuellen Diskussion eine eher untergeordnete Rolle, 
obwohl diese in vergleichsweise geringen Wassertie-
fen ab 400 m (bis 4.000 m) vorkommen und aufgrund 
ihres hohen Gehalts an Kobalt, Titan, Cer, Nickel, Pla-
tin, Mangan und weiteren Metallen wirtschaftlich inte-
ressant sind (Hein, 2002). Die Kobaltkrusten erreichen 
Dicken von bis zu 25 cm, wobei die Trennung vom 
direkt darunter liegenden Gestein besondere Anfor-
derungen an die Abbautechnologie stellt, da sonst die 
Reinheit des Erzes reduziert und wertloses Gestein 
unter großem Aufwand an die Meeresoberfläche beför-
dert würde (Hein, 2002). 

Umweltauswirkungen des Abbaus mineralischer 
Ressourcen vom Meeresgrund
Eine Erschließung der verschiedenen Vorkommen weist 
eine Reihe von Risiken auf, die auf alle drei Arten von 
Lagerstätten zutreffen. Es kommt im Zusammenhang 
mit dem Abbau zu verstärktem Schiffsverkehr und 
damit einhergehend zu stofflichen Emissionen und 
erhöhten Havarierisiken. Weiterhin wird durch den 
Abtrag oder die Durchpflügung das Benthoshabitat der 
oberen Meeresbodenschicht mitsamt der aufwachsen-
den Fauna zerstört. Zur Bewertung dieses Eingriffs sind 
drei Faktoren relevant. 

Erstens gilt es abzuschätzen, wie groß das hierbei 
zerstörte Gebiet sein wird. Hierbei lassen sich die drei 
Ressourcen klar unterscheiden. Während bei Massiv-
sulfiden eine relativ kleine, bis zu mehr als 100 m dicke 

Schicht abgetragen und somit nur eine vergleichsweise 
geringe Fläche zerstört wird, führt der Abbau der nur 
bis zu 25 cm dicken Kobaltkrusten zur Zerstörung deut-
lich größerer Habitatflächen am Meeresgrund. Den 
größten Flächenverbrauch hätte jedoch der Mangan-
knollenabbau. Glover und Smith (2003) schätzen, dass 
sich die Fläche, die zwei bis drei Abbauprojekte über 
einen Zeitraum von 15 Jahren zerstören würden, auf 
bis zu 180.000 km² belaufen könnte. Dies entspricht 
der Hälfte der Fläche der Bundesrepublik Deutschland. 
Über das direkte Abbaugebiet hinaus hängt die beein-
trächtigte Fläche maßgeblich von der Ausdehnung des 
zusätzlichen Sedimenteintrags ab. Aufgrund der sehr 
feinen Partikelgröße verteilen sich die aufgewirbelten 
Partikel über weite Entfernungen und verbleiben über 
lange Zeit in der Wassersäule. Bei den vorherrschenden 
hydrologischen Bedingungen erfolgt eine Sedimenta-
tion von über 99  % der in Bodennähe aufgewirbelten 
Partikel jedoch innerhalb eines Monats in einer Ent-
fernung von weniger als 100 km von der Entnahme-
stelle (Rolinski et al., 2001). Dies führt zu hohen Sedi-
menteinträgen in der Nähe des Abbaugebiets und somit 
zu hohen Belastungen der Meeresfauna. Ebenso ent-
stehen beim Transport an die Meeresoberfläche Sedi-
mentfahnen durch an den Manganknollen anhaftendes 
Sediment. Die hierdurch in die Wassersäule eingebrach-
ten Sedimentmengen sind jedoch um Größenordnun-
gen geringer als das in Bodennähe aufgewirbelte Sedi-
ment (Oebius et al., 2001). Die Sedimenteinträge in die 
Wassersäule verteilen sich über sehr große Bereiche 
(vermutlich 105–106 km2; Rolinski et al., 2001), so dass 
die resultierenden Ablagerungsraten signifikant kleiner 
sind als die natürliche Sedimentationsrate in der Region 
(Jahnke, 1996). 

Zudem spielen die Einzigartigkeit der zerstörten 
Fauna (z.  B. endemische Arten) und die Wiederbesied-
lungsgeschwindigkeit eine entscheidende Rolle. Allge-
mein laufen biologische Prozesse in der Tiefsee auf-
grund der niedrigen Temperaturen und meist geringer 
Nahrungsverfügbarkeit sehr langsam ab, so dass auch 
die Wiederbesiedlung relativ langsam erfolgt. Im Fall 
der Manganknollen wird durch den Abbau das einzige 
Hartsubstrat entfernt. Untersuchungen zur Wieder-
besiedlung auf experimentellen Abbauflächen haben 
gezeigt, dass zwar bereits nach wenigen Jahren eine 
weitgehende Wiederbesiedlung erfolgte, die Arten-
zusammensetzung aber auch 26 Jahre nach dem Ein-
griff gegenüber den Referenzflächen verändert war 
(Miljutin, et al., 2011). Während sich aktive hydro-
thermale Massivsulfidlagerstätten durch eine spezielle 
Fauna auszeichnen, unterscheidet sich die Fauna inak-
tiver Gebiete kaum von der auf normalem Hartsubstrat. 
Daher konzentrieren sich aktuelle Abbauvorhaben für 
Massivsulfide auf solche inaktiven Standorte. Es liegen 
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bislang nur wenige Informationen zu den Umweltwir-
kungen eines möglichen Abbaus der Kobaltkrusten vor. 
Seeberge, auf denen Kobaltkrusten zu finden sind, stel-
len jedoch häufig die einzige Erhebung in einem großen 
Umkreis dar, so dass sich hier vergleichsweise häufig 
endemische Arten entwickeln konnten, die durch einen 
möglichen Abbau bedroht wären. 

Das Ausmaß der zukünftigen Nutzung von Rohstof-
fen aus dem Meer ist derzeit noch nicht abzuschätzen. 
Aus Sicht des WBGU ist es von großer Bedeutung, dass 
neue Nutzungen nicht zu einer großskaligen weiteren 
Bedrohung für die ohnehin multiplen Stressoren aus-
gesetzten Meeresökosysteme werden. Dies wird u.  a. 
davon abhängen, wie die Internationale Meeresboden-
behörde (Kap. 3.2.3) ihre Rolle zukünftig erfüllen und 
Abbauaktivitäten regeln wird. Die zukünftige Nutzung 
mineralischer Ressourcen ist kein Schwerpunkt dieses 
Gutachtens und wird daher nicht vertieft behandelt. 

1.3.3	
Marine genetische Ressourcen

Eine weitere Meeresnutzung, die zukünftig an Bedeu-
tung gewinnen kann, ist die Nutzung mariner geneti-
scher Ressourcen. Das Studium von Arten hat gene-
rell einen immensen Einfluss auf die medizinische For-
schung und auf die Entwicklung von Medikamenten 
(Chivian et al., 2008). Die Meeresorganismen sind für 
die medizinische Forschung aus verschiedenen Grün-
den besonders interessant: Es gibt Hinweise darauf, 
dass zumindest bei den Mikroorganismen die Vielfalt 
im Meer erheblich größer ist als bislang vermutet und 
vielleicht größer sein könnte als an Land. Auch ist die 
Vielfalt ihrer genetischen Baupläne und Stoffwechsel-
wege besonders groß, u.  a. wegen der extremen Bedin-
gungen in der Tiefsee (Sogin et al., 1996), und damit 
auch ihre Bedeutung und ihr Wert für die Humanmedi-
zin (Bathnagar und Kim, 2010). Die Bioprospektierung, 
also die Erkundung biologischen Materials zum Zweck 
der Aufbereitung für eine potenzielle industrielle Nut-
zung (WBGU, 2000), führt in marinen Ökosystemen 
sogar häufiger zum Erfolg als in terrestrischen (Arrieta 
et al., 2010). Dabei wurde bisher nur ein Bruchteil der 
Ozeane untersucht, und besonders in der Tiefsee sind 
die Kenntnisse noch sehr gering (Pimm et al., 2008).

Trotz der großen Wissenslücken sind Meeresorga-
nismen eine reiche Quelle für bioaktive Substanzen, 
die vielfach Eigenschaften aufweisen, die an Land nicht 
gefunden werden (ten Kate und Laird, 2000:  44). Die 
Liste reicht von antiviralen Substanzen aus Rotalgen 
über Wirkstoffe aus Braunalgen, Moostierchen und 
Schwämmen, die gegen Krebs wirken, bis zu schmerz-
hemmenden Mitteln aus Kegelschnecken und Antibio-

tika aus Korallen (Chivian und Bernstein, 2008; Leary et 
al., 2009). Die genannten Beispiele unterstreichen den 
erheblichen Optionswert der genetischen Ressourcen 
der Meere (Kap. 1.4.1). Dieser Reichtum wird erst seit 
kurzer Zeit genutzt, so dass bislang nur wenige Medi-
kamente aus marinen genetischen Ressourcen zuge-
lassen wurden. Die Erforschung mariner genetischer 
Ressourcen findet stark zunehmendes Interesse, und 
der globale Markt für Biotechnologieprodukte zeigt 
jährliche Wachstumsraten von 4–5  % (Imhoff et al., 
2011). Auch in Europa erfährt die marine Biotechno-
logie in den letzten Jahren eine dynamische Entwick-
lung (Børresen et al., 2010). Die Meere gelten als eine 
der wichtigsten und vielversprechendsten Quellen zur 
Entdeckung zukünftiger natürlicher Wirkstoffe für die 
Medizinforschung und für weitere Anwendungen, wie 
z.  B. Nahrungsergänzungsmittel, Enzyme, oder Kosme-
tik (UNU, 2007; Børresen et al., 2010). 

Auch in der Bionik spielt das Studium von Meeres-
organismen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung 
neuer Werkstoffe und Konstruktionen (z.  B. silizium-
basierte Biomaterialien aus Schwämmen: Wang et al., 
2012). Die biologischen und genetischen Baupläne 
mariner Arten stellen also eine bedeutende Zukunfts-
ressource für Forschung und Entwicklung dar (Erwin et 
al., 2010; Imhoff et al., 2011). 

Bislang sind aus der Untersuchung mariner geneti-
scher Ressourcen über 18.000 Naturstoffe und 4.900 
Patente entstanden (Arrieta et al., 2010). Der Wert 
dieser Ressourcen ist allerdings nur schwer zu schät-
zen. In einem Übersichtsartikel von Leary et al. (2009) 
wird der Verkaufswert ausgewählter Produkte der 
pharmazeutischen Industrie, des Enzymmarkts und der 
Kosmetikindustrie, die aus marinen genetischen Res-
sourcen stammen, mit derzeit insgesamt ca. 1,5 Mrd. 
US-$ pro Jahr angegeben. Diese Zahlen repräsentieren 
allerdings nur eine Auswahl der Produkte und sind mit 
Unsicherheiten behaftet. Børresen et al. (2010) schät-
zen den globalen Markt für Produkte und Prozesse aus 
mariner Biotechnologie im Jahr 2010 auf 2,8 Mrd. US‑$. 
Andere Quellen nennen noch deutlich größere Zahlen 
(Slobodian et al., 2012). Bisher beschäftigen sich nur 
wenige wissenschaftliche Studien mit der Bewertung 
mariner Bioressourcen und Ökosystemleistungen, dies 
gilt insbesondere für die Tiefsee (Armstrong et al., 2010). 
Es gibt allerdings Überlegungen, diese Wissenslücken 
im Rahmen des Projekts TEEB (The Economics of Eco-
systems and Biodiversity) anzugehen (Beaudoin und 
Pendleton, 2012). 

Wie groß der Wert mariner genetischer Ressourcen 
auch sein mag; er spielt bislang bei den Entscheidun-
gen über den Umgang mit Meeresökosystemen kaum 
eine Rolle. Daher schreitet gleichzeitig mit der Erkun-
dung dieser wertvollen Quellen für neue Wirkstoffe und 
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Materialien auch die Zerstörung mariner Habitate voran. 
Es sind bereits Fälle bekannt geworden, in denen nach 
Entdeckung der vielversprechenden Wirkung die Orga-
nismen an den ursprünglichen Standorten nicht mehr 
wiedergefunden werden konnten, weil sie inzwischen 
zerstört worden waren (Newman et al., 2008). Wenn 
aber eine Art ausgestorben ist, dann sind ihre anatomi-
schen, genetischen, biochemischen und physiologischen 
Baupläne irreversibel verloren, die u.  a. für die Medi-
zin von großem Wert sein können (WBGU, 2000:  3). Da 
Genbanken, zoologische und botanische Gärten sowie 
andere Ex-situ-Sammlungen nur einen Bruchteil der 
biologischen Vielfalt bewahren können, gibt es keine 
Alternative für den Schutz von Arten und Ökosyste-
men (WBGU, 2000:  143). Auch aus diesem Grund ist der 
Meeresnaturschutz von besonderer Bedeutung (Arrieta 
et al., 2010; Kap. 3.6.2, 7.3.9). 

Die möglichen Auswirkungen der Nutzung gene-
tischer Ressourcen auf die marine Umwelt sind nur 
unzureichend bekannt (Leary et al., 2009). Die Proben-
nahme vor allem von in Bodennähe lebenden Meeres-
organismen ist zwar immer mit Eingriffen und potenzi-
ell auch mit Schäden verbunden, aber die größeren Pro-
bleme entstehen dann, wenn interessante Bioprodukte 
in großen Mengen aus natürlichen Ökosystemen ent-
nommen werden, was zur Übernutzung der gewünsch-
ten Meeresorganismen und zu Kollateralschäden an 
den Ökosystemen durch die Sammlungsaktivität füh-
ren kann. Die Eingriffe scheinen allerdings im Vergleich 
zu anderen menschlichen Aktivitäten im Meer, vor 
allem Fischerei, insgesamt eher gering zu sein und kön-
nen zudem durch Kultur der Meeresorganismen oder 
durch synthetische Herstellung der Wirkstoffe vermie-
den werden (Hunt und Vincent, 2006). 

Während der Zugang zu den marinen genetischen 
Ressourcen im Küstenmeer und den AWZ klar gere-
gelt ist, gibt es Regelungslücken seewärts nationa-
ler Hoheitsgewalt, in der Hohen See und im „Gebiet“ 
(Abb. 3.2-1), die in den letzten Jahren zunehmend in 
den Fokus zwischenstaatlicher Politik gekommen sind 
(UNU, 2007; Glowka, 2010; Leary, 2012; Fedder, 2013). 
Sie werden bei der Diskussion des neuen Durchfüh-
rungsübereinkommens zur biologischen Vielfalt auf der 
Hohen See (Kap. 3.3.2.2) sowie in den Handlungsemp-
fehlungen (Kap. 7.2.3.1, 7.3.4.2) wieder aufgegriffen. 

1.3.4	
Neue Entwicklungen in der marinen Aquakultur

Die industrielle Aquakultur ist in den letzten Jahrzehn-
ten sehr stark gewachsen, was neben wirtschaftlichen 
Gewinnen regional auch Umweltprobleme und negative 
soziale Auswirkungen mit sich brachte. In der marinen 

Aquakultur sind hinsichtlich neuer Produktionssysteme 
und Technologien seit mehreren Jahren vor allem zwei 
Entwicklungen von Bedeutung: die integrierte multi
trophische Aquakultur (IMTA) und die Offshore-Aqua-
kultur sowie die Kombination beider Ansätze (Ferreira 
et al., 2012; Kap. 4.2.2.4). 

IMTA ist die integrierte Kultur von Arten auf ver-
schiedenen Stufen des Nahrungsnetzes, wie Fischen, 
Algen, Filtrierern oder Detritusfressern, um Umweltver-
träglichkeit und Profitabilität der Aquakultur im Ver-
gleich zu Monokulturen zu erhöhen, indem Nahrung, 
Abfälle und Energie durch die Zucht weiterer marktfä-
higer Organismen besser ausgenutzt werden (Troell et 
al., 2009). Multitrophische Aquakultur wird zwar bereits 
seit Jahrhunderten in Asien vor allem an Land in Tei-
chen betrieben, und unter tropischen Bedingungen sind 
IMTA-Prinzipien gut erforscht. In den Küstenregionen 
der gemäßigten Breiten steckt der Ansatz aber noch in 
den Kinderschuhen. Auch sind Effektivität und Aus-
wirkungen von IMTA in offenen Gewässern aufgrund 
der hydrodynamischen Bedingungen viel schwerer zu 
bemessen (Holmer, 2010; Ferreira et al., 2012). Außer-
halb Asiens wurden ca. seit den 1970er Jahren Expe-
rimente zur Intensivkultur von Seetang und Muscheln 
zwecks Behandlung von Abwässern und seit den 2000er 
Jahren zwecks Nutzung von Abflüssen aus Aquakul-
turanlagen durchgeführt. Zudem fördert das schnelle 
Wachstum der Marikultur und die Verlagerung von 
Fischfarmen in weiter von der Küste entfernte Regio-
nen (wie z.  B. in Norwegen, Chile, Spanien, Irland, USA; 
Holmer, 2010) ein verstärktes Interesse an IMTA. Aller-
dings befassen sich die meisten Studien zu diesem Ansatz 
mit kleineren und landbasierten Systemen und nur einige 
mit IMTA in offenen Gewässern. In den letzten 15 bis 20 
Jahren konzentrierte sich die Forschung vor allem auf 
die Integration von Seetang, Muscheln oder Austern mit 
Fischfarmen (Troell et al., 2009). 

Die Integration multitrophischer Systeme in die Off-
shore-Aquakultur könnte die Nährstoffbelastung der 
Gewässer reduzieren, die aufgrund der Offenheit des 
Systems und unvollständig genutzten Futters entsteht. 
Die soziale Akzeptanz solcher Fischzuchtanlagen könnte 
dadurch erhöht werden. Einige kommerzielle IMTA-
Anlagen existieren bereits in China im Offshore-Bereich, 
in anderen Ländern entwickeln sie sich in Richtung Kom-
merzialisierung. Weitere Forschung hinsichtlich Anpas-
sung an verschiedene Umweltbedingungen und Über-
tragung auf andere Arten sind jedoch nötig (Troell et 
al., 2009).

Die Offshore-Aquakultur (also die Aquakultur unter 
rauen marinen Bedingungen und meist mehrere See-
meilen von der Küste entfernt) bietet eine mögliche 
Lösung zunehmender Flächenkonflikte an immer stärker 
beanspruchten Küsten. Wegen der großen technischen 
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Herausforderungen und hoher Kosten steht die Aqua-
kultur in küstenferneren Gewässern aber erst am Beginn 
einer kommerziellen Nutzung (Bostock et al., 2010; Hol-
mer, 2010), z.  B. in den USA (Naylor und Burke, 2005). 
Es wird geschätzt, dass in den nächsten 10–20 Jah-
ren noch nicht die Mehrheit der Aquakulturindustrie 
in Offshore-Regionen vordringen wird (Dempster und 
Sanchez-Jerez, 2008). Teilweise oder ganz versenkbare 
Käfige in Küstengewässern bieten eine derzeit schon 
besser verfügbare Alternative zur Eindämmung von 
Nutzungskonflikten an Küsten, da Kollisionsgefahren 
und Schäden durch Stürme verringert und aus ästhe-
tischen Gründen resultierende Konflikte mit der Küs-
tenbevölkerung vermieden werden. Anwendung findet 
diese Technologie bereits in Italien, auf Hawaii und in 
New Hampshire/USA. Einer weiten Verbreitung stehen 
vorerst noch technische und operationale Hindernisse 
im Wege (Dempster und Sanchez-Jerez, 2008).

Eine Zukunftstechnologie sind frei mit der Strömung 
im offenen Meer schwimmende Fischkäfige, die vor kur-
zem erstmals erfolgreich vor Hawaii getestet wurden. Die 
Fische konnten sehr schnell gemästet werden und zeig-
ten nach Auskunft der Betreiber sehr gute Gesundheits-
werte, Verluste waren gering (Kampachi Farms, 2011). 
Die kugelförmigen Käfige werden bereits vor den Küs-
ten Koreas, Panamas, Mexikos und den USA eingesetzt, 
allerdings fest am Boden verankert (Sims und Key, 2011; 
Lubbadeh, 2013). Interessant könnte zudem die Integ-
ration von Aquakultur mit erneuerbaren Energien sein, 
z.  B. die Zucht von Muscheln und Algen in Offshore-
Windparks (Buck et al., 2008). Mehrere EU-Pilotpro-
jekte erforschen darüber hinaus derzeit die Entwick-
lung neuer Multifunktionsplattformen, in denen Ener-
giegewinnung aus erneuerbaren Quellen mit Aquakultur 
und transportbezogenem Service verknüpft werden soll 
(Kap. 4.2.2.4). 

Geschlossene Kreislaufsysteme an Land sind eine 
weitere neue Technologie, in denen u.  a. Organismen in 
Salzwasser gezüchtet werden können (z.  B. Stockstad, 
2010). Da dies keine Nutzung des Küsten- und Meeres-
raumes ist, sondern die Produktion räumlich abgekop-
pelt erfolgt, wird hier nicht weiter darauf eingegangen 
(Kap. 4.2.2.4).

Die hier erwähnten Produktionssysteme können 
einige Umweltbelastungen und Konflikte verringern 
helfen, allerdings ist das Gefährdungspotenzial und die 
Abfalllast großer zukünftiger Offshore-Aquakultur-
anlagen noch unbekannt (Troell et al., 2009; Holmer, 
2010). Außerdem bleibt, solange marine Fische 
gezüchtet werden, das Problem der Abhängigkeit von 
der Fischerei nach Futterfischen zur Herstellung von 
Fischmehl und -öl für das Futter, obwohl auch hier die 
Forschung in den letzten Jahren Fortschritte erzielt hat 
(Kap. 4.3).

1.4
Die Zukunft des Ökosystems Meer gestalten

Wie in den vorangegangenen Abschnitten deutlich 
wurde, hat der Mensch bereits tief in das Ökosystem 
Meer eingegriffen. Das Anthropozän manifestiert sich 
auch in den Ozeanen, und damit erwächst eine neue 
Ära der gestaltenden Verantwortung des Menschen 
für die Zukunft des Ökosystems Meer. Eine Rückkehr 
zu einem Zustand, in dem der Einfluss des Menschen 
wieder auf das Niveau vor der Industrialisierung sinkt, 
erscheint weder möglich noch erstrebenswert. Auch die 
Fortführung der gegenwärtigen Dynamiken anthropo-
gener Veränderungen kann kein Ziel sein, da dies hohe 
Risiken für den Erhalt der Ökosystemfunktionen und 
‑leistungen birgt. Es stellt sich also die Frage, woran 
sich die Gestaltung durch den Menschen ausrich-
ten sollte. Dabei ist die Wissenschaft gefordert, durch 
Abschätzung der Folgen verschiedener Handlungsop-
tionen den Raum der Möglichkeiten zukünftiger Ent-
wicklungen zu erforschen und darzustellen. Die Frage 
nach den Grundlagen zur Bewertung der Handlungsop-
tionen und zur Erstellung von handlungsleitenden Nor-
men fällt in den Bereich der Ethik (WBGU, 1999), wäh-
rend die Entscheidung darüber, welche Folgen und Ent-
wicklungen wünschenswert sind, eine gesellschaftliche 
sein muss.

Aus Sicht des WBGU ist es an der Zeit, eine neue 
Ethik für das Anthropozän zu entwickeln. Ein Ansatz-
punkt dafür ist, solche anthropogenen Entwicklungen 
zu vermeiden, die Lebensgrundlagen der heutigen oder 
zukünftigen menschlichen Zivilisation gefährden. 

1.4.1	
Primäre Prinzipien und Werte

In seinem Gutachten „Umwelt und Ethik“ aus dem Jahr 
1999 beschreibt der WBGU zunächst zwei unterschied-
liche Perspektiven, die für die Bewertung von Ökosys-
temleistungen und Biodiversität eingenommen wer-
den können: Anthropozentrismus und Biozentrismus 
(WBGU, 1999). Bei der anthropozentrischen Sicht-
weise steht der Mensch mit seinen Bedürfnissen im 
Mittelpunkt, während der Natur keine eigenen, origi-
nären Ansprüche zugestanden werden. Eingriffe in die 
Natur sind erlaubt, wenn sie dem Menschen dienlich 
sind. Eine Pflicht, für die Zukunft vorzusorgen und Natur 
zu erhalten, besteht im anthropozentrischen Weltbild 
nur insoweit, wie natürliche Systeme für die Menschen 
heute und die nachfolgenden Generationen als wert-
voll eingestuft werden und wie Natur als Mittel und 
Garant menschlichen Lebens und Erlebens einzuordnen 
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ist. Dagegen stehen bei der biozentrischen Sichtweise 
die Belange des Menschen nicht über jenen der Natur, 
sondern jedem Lebewesen, sei es nun Mensch, Tier oder 
Pflanze, werden hier Rechte in Bezug auf die prinzipi-
elle Chance zur eigenen Lebensentfaltung im Rahmen 
einer natürlichen Ordnung zugestanden. Schutzwürdig-
keit begründet sich in der biozentrischen Sicht in einem 
inneren Wert, der jedem Lebewesen eigen ist. Natur hat 
einen Eigenwert, der nicht von den Funktionen abhängt, 
den sie aus der Sicht des Menschen heute erfüllt oder 
später einmal erfüllen könnte (WBGU, 1999).

Weder ein reiner Anthropozentrismus noch ein rei-
ner Biozentrismus schien dem WBGU seinerzeit vertret-
bar, vielmehr bevorzugte er einen moderaten Anthro-
pozentrismus. Bei dieser Betrachtung steht der Mensch 
mit seinen Bedürfnissen im Vordergrund, der Wert der 
Biosphäre für den Menschen wird aber weit gefasst. In 
WBGU (1999) wurden für den ökonomischen „Gesamt-
wert“ biosphärischer Leistungen folgende Wertekatego-
rien unterschieden:

>> Nutzungsabhängige Werte: Dies beinhaltet den wirt-
schaftlichen Nutzen etwa für Produktions- oder 
Konsumzwecke (z.  B. Getreide als Nahrung, Holz für 
Bioenergie, Entspannung in einer Naturlandschaft), 
den funktionalen Nutzen (Ökosystemleistungen wie 
z.  B. Küstenschutz durch Mangroven oder den 
hydrologischen Kreislauf) sowie den Symbolwert für 
religiöse oder spirituelle Nutzungen (z.  B. heilige 
Bäume oder Wappentiere).

>> Nicht nutzungsabhängige Werte: Hierunter fällt der 
Existenzwert, der die Wertschätzung des Menschen 
für das Bestehen von Natur, Arten oder Ökosyste-
men zum Ausdruck bringt, ohne dass damit ein 
konkreter Nutzen verbunden ist.

>> Optionswerte: Diese betreffen potenzielle Nutzun-
gen, die in der Zukunft liegen, heute noch nicht 
konkret absehbar und daher nur schwierig einzu-
schätzen sind, z.  B. der potenzielle medizinische Nut-
zen zur Medikamentenentwicklung aus genetischen 
Ressourcen (Kap. 1.3.3).

Ein gemäßigter Anthropozentrismus und ein modera-
ter Biozentrismus dürften in der Praxis zu ähnlichen 
Schlussfolgerungen bezüglich der Handlungsnormen 
führen. Solange eine neue Ethik für das Anthropozän 
noch nicht entwickelt ist, stützt sich der WBGU auch im 
vorliegenden Gutachten auf diese Sichtweise.

1.4.2
Leitbild für den Umgang mit den Meeren 

Die Herausforderung für den Umgang mit den Meeren 
im Anthropozän besteht aus Sicht des WBGU darin, 
zwei Ziele zu vereinen: erstens einen „guten Zustand“ 

der Meere zu erhalten oder zu erreichen, der marine 
Biodiversität und Ökosystemleistungen langfristig für 
die heutigen wie für die zukünftigen Generationen 
sichert, sowie zweitens eine nachhaltige Nutzung der 
Meere zu ermöglichen, damit sie einen wichtigen Bei-
trag zur Ernährung, zur Energieversorgung und allge-
meiner zur notwendigen Transformation zur Nachhal-
tigkeit leisten können. Der Umgang mit den Meeren 
sollte sich dazu an den folgenden drei grundlegenden 
Betrachtungsweisen orientieren.

1.4.2.1	
Systemisch denken: Das Meer als Ökosystem und 
Teil des Erdsystems betrachten und erhalten
Ein Ökosystem ist ein dynamischer Komplex aus Pflan-
zen, Tieren, Mikroorganismen sowie der unbelebten 
Umwelt, die als funktionale Einheit interagieren (MA, 
2005a). Der Mensch hängt fundamental von Ökosys-
temleistungen ab, für die wiederum die Aufrechterhal-
tung biologischer Vielfalt die Voraussetzung ist (CBD, 
2010a). Gleichzeitig sind Menschen integraler Bestand-
teil der Ökosysteme. Anzustreben sind aus Sicht des 
WBGU gesunde, leistungsfähige und widerstandsfä-
hige Meeresökosysteme inklusive ihrer biologischen 
Vielfalt.

Eine Voraussetzung für die Erreichung dieses Ziels 
ist, schädliche Einwirkungen auf die Meere zu vermei-
den, die Ökosysteme gefährden können. Dazu gehören 
Verschmutzung (Schadstoffe, Nährstoffe, Sedimente), 
Versauerung, Klimawandel usw. Die Vermeidung des 
Raubbaus an marinen Bioressourcen sowie die Ver-
hinderung des fortlaufenden drastischen Verlusts bio-
logischer Vielfalt in den Meeren sind weitere Voraus-
setzungen. Der ökosystemare Ansatz, der im Rahmen 
der Biodiversitätskonvention entwickelt wurde (CBD, 
2000, 2004c), ist mittlerweile im zwischenstaatlichen 
Bereich und darüber hinaus ein anerkanntes Kon-
zept, das in viele Bereiche des praktischen Ökosystem
managements Eingang gefunden hat. So fordert z.  B. 
der Implementierungsplan der „Rio+10-Konferenz“ 
in Johannesburg dazu auf, den Ansatz in der Fische-
rei bis 2010 zu etablieren (WSSD, 2002:  §29d), und die 
FAO hält den ökosystemaren Ansatz für einen Weg, um 
zur Nachhaltigkeit in der Fischerei bzw. Aquakultur zu 
kommen (FAO, 2003, 2009a; Kap. 4.1.3.1, 4.2.3.1). 
Der WBGU unterstützt diesen Ansatz. Er bleibt aller-
dings relativ abstrakt und muss jeweils für spezifische 
Anwendungen konkretisiert werden. 

Das Ökosystem Meer ist darüber hinaus ein integ-
raler Bestandteil des Erdsystems. Als riesiger Speicher 
für Wärme und Kohlenstoff bestimmt es, auch über 
die Meeresströmungen, das Erdklima wesentlich mit. 
Korallenriffe und Mangroven schützten einst Zehntau-
sende von Kilometern Festlands- und Inselküsten vor 
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Stürmen und Hochwässern. Nicht nur das Ökosystem 
Meer, auch andere Teile des Erdsystems zeigen krisen-
hafte Entwicklungen, die einer nachhaltigen Entwick-
lung zuwider laufen – wichtiges Beispiel ist der anth-
ropogene Klimawandel. Daher kann das Management 
des Ökosystems Meer nicht isoliert betrachtet werden, 
sondern ist immer auch im Kontext der Interaktion mit 
anderen Teilsystemen des Erdsystems zu bewerten. So 
ist z.  B. Meeresschutz, der die Erfordernisse des Kli-
maschutzes oder des Schutzes der terrestrischen Bio-
sphäre nicht berücksichtigt, nicht empfehlenswert. In 
vielen Fällen dient diese Sichtweise indirekt wieder 
dem Meeresschutz, da die Teilsysteme des Erdsystems 
interagieren – beispielsweise bremst eine Reduktion 
der CO2-Emissionen gleichzeitig die Erwärmung und 
die Versauerung der Meere. Zur systemischen Betrach-
tung gehört nicht zuletzt die Berücksichtigung der vom 
WBGU entwickelten Leitplanken für den Meeresschutz 
(Kasten 1-1).

1.4.2.2	
Vorsorglich handeln: Unsicherheiten und 
Nichtwissen einkalkulieren
Das Vorsorgeprinzip ist im Kontext der Umwelt- und 
Entwicklungspolitik seit langem etabliert. Nach die-
sem Prinzip soll „angesichts der Gefahr irreversibler 
Umweltschäden (...) ein Mangel an vollständiger wis-
senschaftlicher Gewissheit nicht als Entschuldigung 
dafür dienen, Maßnahmen hinauszuzögern, die in sich 
selbst gerechtfertigt sind“ (UNCED, 1992a). Für die 
Meere ist dies von ganz besonderer Bedeutung, denn 
viele systemische Zusammenhänge sind erst in jünge-
rer Zeit bekannt geworden, und die komplexen Inter-
aktionen lassen vielfach keine genauen Prognosen 
über die zukünftigen Entwicklungen zu. Viele Mee-
resökosysteme sind gleichzeitig verschiedenen Belas-
tungen ausgesetzt, etwa der zunehmenden Versaue-
rung des Meerwassers, Schadstoffeinträgen und Über-
fischung oder der physischen Zerstörung von Ökosys-
temen, deren Zusammenspiel nur schlecht erforscht ist 
(Kap. 1.2.8). Es ist daher häufig nicht absehbar, ob und 
unter welchen Umständen weitreichende Schäden an 
den Ökosystemen auftreten könnten. Hinzu kommen 
große Trägheiten im System Meer, so dass viele Auswir-
kungen menschlichen Handelns erst verzögert sichtbar 
werden und schnelle Korrekturen unmöglich sind. Nach 
Ansicht des WBGU ist es daher angemessen, bei der 
Nutzung der Meere eine große Vorsicht walten zu las-
sen. Entscheidungen über den Umgang mit den Meeren 
sollten darüber hinaus flexibel und reversibel sein, um 
eine Reaktion auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
über die Auswirkungen des Handelns zu ermöglichen.

1.4.2.3	
Zusammenarbeiten: Die Tragik der Allmende 
überwinden
Das Meer ist in vielen Teilen als Gemeingut frei zugäng-
lich, vielfach unkontrolliert nutzbar, und viele Ein-
griffe der Menschen folgen dem Muster der so häu-
fig beschriebenen „Tragik der Allmende“, nach der frei 
verfügbare, aber begrenzte Ressourcen von Übernut-
zung bedroht sind (Hardin, 1968). Gleichzeitig sind 
die Meere einer Vielzahl neuer Nutzungen ausgesetzt, 
etwa sich öffnenden Schifffahrtsrouten durch Schmel-
zen arktischer Eismassen, Exploration und Förderung 
energetischer und mineralischer Ressourcen in der Tief-
see, erneuerbarer Energie auf und im Meer oder Off-
shore-Aquakultur. Diese erzeugen – auch kumulierend – 
neuen Nutzungsdruck und neue Risiken für die marinen 
Ökosysteme und stehen zudem oftmals in Konkurrenz 
zueinander. Untersuchungen von Ostrom et al. (1999) 
für lokale Allmendegüter (Wasser, Seen, Weideland) zei-
gen, dass eine Übernutzung von Allmendegütern vor 
allem auf fehlende Regeln zurückzuführen ist, beispiels-
weise die fehlende Zuordnung von Nutzungsrechten. Es 
muss aus Sicht des WBGU also darum gehen, die Nutzung 
der Meere als Gemeingut weiterhin zu ermöglichen, sie 
aber klaren Regeln zu unterwerfen, um eine Übernut-
zung zu vermeiden. 

Als Ausgangspunkt für Regeln eines nachhalti-
gen Umgangs mit dem Meer eignet sich nach Ansicht 
des WBGU der Gedanke, das Meer als „Gemeinsames 
Erbe der Menschheit“ zu betrachten. Dieses Konzept 
ist durch das UN-Seerechtsübereinkommen (Kap. 3.2) 
bereits völkerrechtlich für die mineralischen Ressour-
cen des Meeresbodens jenseits nationalstaatlicher 
Hoheitsbefugnisse verankert. Der WBGU schlägt vor, 
es konsequent auf die Meere anzuwenden, die damit 
heute und in Zukunft allen Menschen gehören sollten 
(Kap. 7.2.1). Das Konzept sollte mit dem Gedanken 
der Verantwortungsübernahme im Anthropozän und 
dem Konzept der Nachhaltigkeit verbunden werden. 
Eine klare Zuweisung von Rechten an der Nutzung und 
Pflichten zum Schutz des Menschheitserbes sowie eine 
gerechte Verteilung der damit verbundenen Vorteile und 
Kosten könnten schließlich den ungeregelten Zugang zu 
den Meeresökosystemen und die daraus häufig erfol-
gende Übernutzung verhindern. Auf diese Weise kann 
der Charakter der Meere als globales Gemeinschaftsgut, 
das allen zugänglich ist und von dessen Nutzung alle pro-
fitieren können, erhalten bleiben, während gleichzeitig 
den Erfordernissen des Erhalts der Lebensgrundlagen 
Rechnung getragen wird. 
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1.4.3	
Exemplarische Konkretisierung des Leitbilds für 
den nachhaltigen Umgang mit dem Ökosystem 
Meer

Ausgehend von einer globalen Transformation zur 
Nachhaltigkeit, bei der dem Klimawandel eine beson-
dere Bedeutung zukommt, hat der WBGU den not-
wendigen Übergang in eine klimafreundliche Gesell-
schaft ausführlich in einem vorangehenden Gutach-
ten behandelt (WBGU, 2011). In zwei der drei vom 
WBGU identifizierten Transformationsfelder für den 
Klimaschutz spielt auch die Meeresnutzung eine große 
Rolle: im Transformationsfeld Energie, wo die Nutzung 
von Meeresenergie direkt zur Transformation der Ener-
giesysteme beitragen kann, sowie im Transformati-
onsfeld Landnutzung, die über die Ernährung mit der 
Nahrungsversorgung aus dem Meer verknüpft ist. Der 
WBGU greift im vorliegenden Gutachten diese beiden 
Transformationsfelder auf und analysiert sie für die 
Meere. Er stellt die Frage, welchen Beitrag eine nach-
haltige Nutzung der Meere für die beiden zentralen 
menschlichen Bedürfnisfelder Energie und Ernährung 
und ihre Transformation leisten kann:

>> Wie kann in und auf den Meeren nachhaltig und kli-
mafreundlich Energie erzeugt werden? 

>> Wie kann nachhaltig gefischt werden und wie kann 
nachhaltig Nahrung in Aquakultur erzeugt werden, 
so dass das Ökosystem Meer geschützt wird? 

Über allem schwebt jedoch die zentrale Frage, wie eine 
weitere Übernutzung wider besseren Wissens verhin-
dert und ein nachhaltiger Umgang mit den Meeren tat-
sächlich umgesetzt werden kann: 

>> Wie sieht eine Governance der Meere aus, die den 
Herausforderungen des Anthropozäns gewachsen ist?
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2.1
Weltgesellschaft und Weltmeere

2.1.1	
Die Weltgesellschaft erscheint im Anthropozän

Für die vom WGBU vorgeschlagene Weiterentwick-
lung der Meeres-Governance ist entscheidend, dass die 
Meere das Medium der Globalisierung und die „liquide“ 
Grundlage der Weltgesellschaft sind. Wenn der Mensch 
im Holozän erscheint, wie eine Erzählung des Schweizer 
Romanciers Max Frisch (1979) metaphorisch (und wis-
senschaftlich nicht ganz korrekt) besagt, kommt analog 
die Menschheit im Anthropozän zum Bewusstsein ihrer 
globalen Vergesellschaftung und Verantwortung. Ent-
standen ist und verfestigt hat sich dieses Bewusstsein 
mit der Erschließung des Globus durch die transkonti-
nentale Seefahrt und damit verbundene Himmelsbeob-
achtungen. Im Hegelschen Sinne kommt die Mensch-
heit auf den Meeren zum globalen Bewusstsein ihrer 
selbst, beginnend mit den zeitgenössisch noch wenig 
reflektierten Raubzügen der Wikinger, die im 9.–11. 
Jahrhundert bis nach Nordafrika und Nordamerika aus-
griffen, nachdem Phönizier, Griechen und Römer über 
die Kolonisation des Mittelmeeres bereits erste, mee-
resbezogene, regionale Identitäten geschaffen hatten. 
Bei den Römern geschah dies in Form eines politischen 
Imperiums (Mare nostrum) und einer universalistischen 
Rechtsordnung. Der Hansebund und die kolonialen 
Expeditionen der europäischen Mächte im „Zeitalter 
der Entdeckungen“ haben dieses globale Bewusstsein 
gefestigt und sowohl eine Meereskultur wie auch ein 
auf die Meere bezogenes Recht hervorgebracht. Die-
ses Recht trägt insofern universalistische oder globale 
Züge, als es nicht auf territorialer Begrenzung fußen 
kann und die Hohe See als globales Gemeinschaftsgut 
und sinngemäß als „Erbe der Menschheit“ definiert. 
Dieses Potenzial gilt es im Zuge der Bewusstwerdung 
globaler Interdependenzen und „globaler“ Governance 

im Sinne eines Weltgesellschaftsvertrags auszubauen. 
Die Weltmeere bildeten die natürliche Umwelt des 

entstehenden internationalen Staatensystems. Die Her-
ausbildung moderner Staatlichkeit und der Weltwirt-
schaft wurde wesentlich durch die auf den Weltmee-
ren vollzogene erste Welle der Globalisierung im Früh- 
und Hochkolonialismus, zunächst unter portugiesischer 
und spanischer, dann niederländischer, britischer und 
schließlich US-amerikanischer Ägide vorangetrieben. 
Internationale Beziehungen, Völkerrecht und freier 
Welthandel entwickelten sich auf dieser Grundlage. 
Die Globalisierung, die vor etwa fünfhundert Jahren 
einsetzte, ist durch die offene See charakterisiert. Die 
Expansion ins Meer unterscheidet sich wesentlich von 
der auf den Landflächen, weil sie nicht durch Grenz-
markierungen geleitet und behindert war. Dieser spon-
tan-praktische Universalismus und Kosmopolitismus 
kennzeichnen das Seerecht und die weltumspannenden 
Handels- und Verkehrsbeziehungen, immer im Dualis-
mus zur Entwicklung an Land, die auf der Konstitution, 
Konzentration und Kooperation, aber auch auf der 
Abschottung und dem exklusiven Geltungsanspruch 
nationalstaatlicher Systeme beruhte. 

Zugleich übernahmen die Meere ausgleichende 
Funktionen. Das gilt vor allem für die Küstenstädte, die 
sich durch globale Vernetzung immer ein Stück aus der 
Umklammerung der nationalen bzw. imperialen Ord-
nungen zu befreien trachteten. Touristen und alle die 
in der Nähe der Meere lebten, entdeckten die Küsten 
als ästhetisch-utilitären Vorzugsraum und im 19. Jahr-
hundert die Strände als Ort der Erholung und Som-
merfrische. Hinzu kam der Kreuzfahrttourismus, der 
sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts vom Privileg der 
Aristokratie und Oberschichten zum Meeres-Massen-
tourismus entwickelte. In dieser Phase vervielfältigten 
sich die verschiedenen, im Folgenden näher beleuch-
teten Nutzungsformen des Allmendeguts Weltmeere 
(Kap. 1.1), die zu Übernutzung und Verschmutzung 
geführt haben (Kap. 1). In diese Periode fallen auch 
erste – mittlerweile als unzureichend erkannte – Nut-
zungs- und Schutzregulierungen auf nationaler, regio-
naler und globaler Ebene (du Jourdin, 1993; Rother-
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mund, 2002; Weigelin-Schwiedrzik, 2004; Benjamin, 
2009; Abulafia, 2011; Thornton, 2012; Winchester und 
Müller, 2012; Kupperman, 2012; Arthus-Bertrand und 
Skerry, 2013; Hattingois-Forner, 2013; Roberts, 2013). 

2.1.2	
Die entstehende Weltgesellschaft und 
Weltgesellschaftstheorie 

Die Verdichtung globaler Trends – wie die Herausbil-
dung einer globalen Marktwirtschaft, einer weltwei-
ten Kommunikations- und Wissensinfrastruktur, eines 
den Erdball umspannenden Verkehrs- und Transport-
netzes sowie einer zunehmend global vernetzten und 
agierenden Zivilgesellschaft – hat in den vergange-
nen Jahrzehnten schrittweise zur Herausbildung glo-
baler Interdependenzen geführt. Diese globalen Ver-
flechtungen beeinflussen zunehmend die Entwicklun-
gen in den einzelnen Nationalstaaten. Die Meere spie-
len als Transportmedium für Güter und Personen nach 
wie vor eine zentrale Rolle bei der Herausbildung die-
ser globalen Zusammenhänge. Heute werden ca. 95  % 
des globalen Ferngüterhandels (mengenmäßig in Ton-
nen) über die See abgewickelt (Flottenkommando der 
Marine, 2011:  94). Der Personen- und Güterverkehr 
über die Meere umfasst heute den gesamten Erdball 
(Abb. 1.1-1).

Wichtiger Bestandteil der globalen Interdependen-
zen sind heute auch die von Menschen verursachten 
globalen Umweltveränderungen, die direkt oder indi-
rekt – über den Einfluss von Aktivitäten an Land auf 
das Meer – das marine Ökosystem betreffen. Wenn das 
kollektive Ausmaß menschlicher Aktivitäten im Anth-
ropozän zu einer dominierenden planetarischen Kraft 
geworden und die Weltgesellschaft zum zentralen Sub-
system des Erdsystems avanciert ist, betrifft dies nicht 
nur die Landoberfläche, sondern ebenso die Welt-
meere. Neuere Analysen (Halpern et al., 2008) zeigen, 
dass heute 40  % der Meere stark durch menschliche 
Aktivitäten beeinflusst sind, kaum ein Gebiet ist noch 
unberührt. Werden die Erdatmosphäre, Böden, Wasser 
und Ressourcen weiter in steigendem Maße übernutzt, 
droht die Überschreitung planetarischer Leitplanken 
und damit die irreversible Schädigung der natürlichen 
Lebensgrundlagen der Menschheit (WBGU, 1995, 
1998, 2000, 2003, 2011; Rockström et al., 2009). 

Derartige globale Erdsystemrisiken untergraben 
die operative Logik der bestehenden nationalstaat-
lichen Institutionen, denn sie lassen sich nicht mehr 
geographisch auf deren Territorium und Zuständigkeit 
beschränken. Die Globalisierung der Umwelteinflüsse 
bedeutet, dass wir uns zunehmend alle gegenseitig 
beeinflussen, egal wo wir leben („Environmental glo-

balization means that we all increasingly affect each 
other regardless of where we live“; Harris, 2010:  141). 
Zwar sind nicht alle Erdregionen gleichermaßen von 
den Auswirkungen globaler Umweltveränderun-
gen betroffen, es stehen aber auch nicht allen Gesell-
schaften die gleichen infrastrukturellen, technischen 
und ökonomischen Anpassungskapazitäten zur Ver-
fügung. Gleichwohl lassen sich in einer „Weltrisikoge-
sellschaft“ (Beck, 2007), für die ein historisch einzig-
artiges Ausmaß an Konnektivität zwischen einer Viel-
zahl von Akteuren konstitutiv ist, verschiedene krisen-
hafte Erscheinungen kaum noch regional eingrenzen, 
was insgesamt die Vulnerabilität des sozialen Systems 
erhöht (Homer-Dixon, 2006:  112  ff.). So ist ein geschei-
terter Staat (failed state) wie Somalia eben nicht nur ein 
Problem für seine eigene Bevölkerung und Anrainer-
staaten wie Äthiopien oder Kenia; die vom somalischen 
Festland ausgehende Piraterie bedroht auch wichtige 
internationale Schifffahrtsrouten und hat zu anhalten-
den militärischen Operationen wie der NATO, der EU 
oder China in der Region geführt. 

Die räumliche Ausweitung sozialer und ökonomi-
scher Verflechtungen bei gleichzeitigem Fehlen eines 
adäquaten Ordnungsrahmens sowie handlungsfähi-
ger internationaler Institutionen haben dazu geführt, 
dass kein Nationalstaat – so mächtig er auch sein mag 
– heute noch dazu in der Lage ist, die Probleme, welche 
sich der Menschheit in einer globalisierten Welt stel-
len, alleine zu lösen (Beck, 2007:  356  ff.). Die Ohnmacht 
nationaler Politikmaßnahmen bleibt nicht auf die Ein-
dämmung globaler Umweltprobleme beschränkt, son-
dern betrifft auch die wirtschaftlichen und sozialen 
Problemfelder, die aus einer weitgehend ungesteuerten 
und beschleunigten Globalisierung resultieren. Damit 
kehren regional und global Herausforderungen wieder, 
die durch umweltpolitische und wohlfahrtsstaatliche 
Maßnahmen auf nationaler Ebene gelöst zu sein schie-
nen (Messner, 2000:  55). Globale Umweltprobleme wie 
der Klimawandel oder die Bedrohung der Meere, aber 
auch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise wirken 
wie ein „Makroskop“, das den Menschen das weltum-
spannende Netz ihrer Interdependenzen verdeutlicht 
und die entstehende Weltgesellschaft ins Bewusstsein 
der Menschheit treten lässt.

Die Bindung des Gesellschaftsbegriffs an den Natio-
nalstaat – „methodologischer Nationalismus“ (Regieren 
jenseits des Nationalstaates; Zürn, 1998) – hat lange 
Zeit verhindert, die Welt in ihrer Gesamtheit als sozi-
ale Einheit eigener Art zu denken (Greve und Heintz, 
2005:  89). Dabei beschreibt Erasmus von Rotterdam 
bereits im frühen 16. Jahrhundert die Welt als „gemein-
sames Vaterland aller Menschen“ (von Rotterdam, 
1521; Leggewie, 2001). In den Schriften der französi-
schen Freimaurer von 1740 wurde die Welt als große 
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Republik bezeichnet, der jede Nation als eine Fami-
lie und jedes Individuum als Kind angehöre (Messner, 
2000:  45). Im Jahr 1784 hat Immanuel Kant den Begriff 
der „Weltbürgergesellschaft“ eingeführt und in seiner 
Schrift „Zum Ewigen Frieden“ (1795) präzisiert. Die 
erste Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde durch zwei 
Weltkriege und die große Weltwirtschaftskrise geprägt. 
Die berühmten Bilder vom „blauen Planeten“, die durch 
die bemannte Raumfahrt Ende der 1960er Jahre mög-
lich wurden, übersetzten sich in das Verständnis von 
der „Einen Welt“ (Messner, 2000:  45). Diese Bilder stel-
len somit eine „objektive“ Entsprechung zur subjekti-
ven Selbstvergewisserung auf den Meeren in der frü-
hen Neuzeit dar, die in Kapitel 2.1.1 als Bewusstsein 
der globalen Vergesellschaftung und Verantwortung 
beschrieben wurde. 

Während Begriffe wie „Weltwirtschaft“, „Weltlitera-
tur“, „Weltbürger“ oder „Weltfrieden“ Teil des täglichen 
Sprachgebrauchs sind, bleibt das Konzept der „Weltge-
sellschaft“ umstritten (Messner, 2000:  46). Anfang der 
1970er Jahre führte eine Reihe von Autoren nahezu 
zeitgleich und dennoch unabhängig voneinander das 
Theorem „Weltgesellschaft“ (Greve und Heintz, 2005) 
in die wissenschaftlichen Debatten ein. Dazu zählen 
John Burton (1972), Niklas Luhmanns (1975) sys-
temtheoretische Weltgesellschaftstheorie, die im Kon-
text der Entwicklungssoziologie entstandene Weltge-
sellschaftstheorie von Peter Heintz (1974) sowie die 
World-polity-Theorie von John Meyer (1980). Alle 
Weltgesellschaftstheorien teilen die Vorstellung, dass 
im Laufe der historischen Entwicklung ein umfassen-
der globaler Zusammenhang entstanden ist, der eine 
eigene Form der Sozialorganisation bildet. Die Weltge-
sellschaft zeichnet sich durch nicht reduzierbare Struk-
turmerkmale aus, und alle sozialen Prozesse und Ein-
heiten sind als Folge dieser sich herausbildenden globa-
len Strukturmerkmale aufzufassen (Greve und Heintz, 
2005). 

Dies unterscheidet Weltgesellschaftstheorien von 
konventionellen Globalisierungstheorien, die überwie-
gend bei der Beobachtung einer zunehmend vernetzten 
Welt stehen bleiben. „Weltgesellschaft“ hat dagegen 
eine doppelte Bedeutung. Zunächst meint der Begriff 
– hier besteht Übereinstimmung mit dem Globalisie-
rungstheorem – dass ein globaler Wirkungszusammen-
hang entstanden ist, der nationale Grenzen überschrei-
tet (Greve und Heintz, 2005:  110). Darüber hinaus 
seien aber innerhalb dieses globalen Interdependenz-
geflechts übergeordnete Strukturen entstanden, die 
auf die Ereignisse und Prozesse der unteren Systeme-
benen einwirken (Greve und Heintz, 2005:  110). Damit 
sind nicht allein supranationalstaatliche Organisationen 
gemeint, sondern auch übergeordnete Ordnungsstruk-
turen und Institutionen wie eine weltweit zu beob-

achtende makroökonomische Konvergenz (Marktwirt-
schaft), transnationale Milieus und Mentalitäten (eine 
internationale Business Class sowie weltweite Migran-
ten-Diasporas) sowie grenzüberschreitende normative 
Ordnungen (wie Menschenrechte, Demokratisierung, 
die Rechtsformel „Responsibility to Protect“ usw.). 
Diese zweite Bedeutungsebene der Weltgesellschafts-
these ist umstritten. Kritiker des Konzeptes argumen-
tieren, dass eine Weltgesellschaft ein Minimum an Kon-
sens, d.  h. einen impliziten oder expliziten Gesellschafts-
vertrag voraussetze. Dies sei gegenwärtig nicht gegeben 
und die Voraussetzungen eines solchen gemeinsamen 
geteilten Verständnisses – wie vergleichbare sozioöko-
nomische Lebensbedingungen oder ein gemeinsames 
Wir-Gefühl – fehlten (Messner, 2000:  46). 

Die sich entwickelnde Weltgesellschaft unterschei-
det sich von nationalstaatlich organsierten Gesellschaf-
ten vor allem in Bezug auf das Fehlen einer wirksa-
men Exekutivgewalt. Im Völkerrecht bilden sich aber 
vielfältige entsprechende Regularien oder Instituti-
onen, deren Bedeutung stetig zunimmt (lex mercato-
ria, Welthandelsrecht; WTO und Weltbank; regionale 
Menschenrechtsgerichtshöfe, Internationaler Seege-
richtshof, ständiger Internationaler Strafgerichtshof, 
Überwachungsorgane der universellen Menschen-
rechtspakte, die „Rio-Konventionen“ zu Klima, Biodi-
versität und Desertifikation usw.). Diese Entwicklung 
findet ihren Niederschlag aber auch in der wachsenden 
Bedeutung globaler Rating-Agenturen oder privater 
Schiedsgerichte für Streitschlichtung zwischen trans-
nationalen Unternehmen, wie etwa des Internationalen 
Zentrums zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten 
ICSID (Fischer-Lescano und Möller, 2012:  17  ff.) Das 
Staatensystem bildet weiterhin die Legitimationsgrund-
lage und gewissermaßen das Gerippe dieser supra- und 
transnationalen Übereinkünfte und Gremien, aber die 
Nationalstaaten haben kein Gestaltungsprimat: „Die 
Weltgesellschaft ist eine Gesellschaft ohne Spitze und 
ohne Zentrum. (...) Diese Dezentrierung und Ausdiffe-
renzierung (...) ist janusköpfig. Sie bietet neue Chancen 
und verändert die Machtverhältnisse, produziert aber 
auch massive Gefährdungslagen“ (Fischer-Lescano und 
Möller, 2012:  16  ff.).

Während an der Existenz der Weltgesellschaft im 
Sinne eines globalen Interdependenzgeflechts kaum 
noch gezweifelt werden kann, sind übergeordnete Ord-
nungsstrukturen bislang in einem unterschiedlichen 
Maße realisiert. 

Erschwert wird der Aufbau globaler Ordnungsstruk-
turen und Institutionen durch die vergleichsweise gro-
ßen räumlichen sowie die kulturellen und sozialen 
Distanzen zwischen Akteuren, die an der Genese und 
Reproduktion globaler Strukturen beteiligt sind (Greve 
und Heintz, 2005:  111). Das Problem der räumlichen 
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Distanz verlor in der letzten Dekade zunehmend an 
Gewicht, vor allem durch deutlich erleichterte Reise-
möglichkeiten und die Revolution in den Kommuni-
kationstechnologien. Das Vorhandensein einer techni-
schen Infrastruktur reicht jedoch nicht aus, um welt-
umspannende Zusammenhänge entstehen zu lassen: 
„Um der kulturellen und sozialen Heterogenität ent-
gegenzutreten, bedarf es zusätzlich einer kulturellen, 
Infrastruktur‘“ (Greve und Heintz, 2005:  112).

Die Meere haben als Globalisierungsmedium 
wesentlich zur Herausbildung der Weltgesellschaft bei-
getragen und stellen noch immer ihr Rückgrat dar. Eine 
reformierte Meeres-Governance könnte daher auch 
Anstöße für eine zukunftsfähige Gestaltung der Welt-
gesellschaft bieten. Längst hat sich für den Schutz und 
die nachhaltige Nutzung der Meere ein internationa-
ler Ordnungsrahmen herausgebildet (z.  B. zu Fischerei, 
Schifffahrt), der zwar noch weiter entwickelt werden 
muss, der aber bereits jetzt weit über das Niveau hin-
ausreicht, das wir in anderen Bereichen der internati-
onalen Beziehungen bzw. zur Governance anderer glo-
baler öffentlicher Güter vorfinden (Kap. 3). Trotz der 
Bedeutung der Meere als Beispiel für ein vergleichs-
weise weit entwickeltes internationales Institutiona-
lisierungsniveau haben die Meere und die Meeres-
Governance in den verschiedenen Versuchen zur Theo-
retisierung der Weltgesellschaft bislang kaum Berück-
sichtigung gefunden.

2.1.3	
Die kosmopolitische Herausforderung

Die Entstehung der Weltgesellschaft ist weder auto-
matisch friedensfördernd noch führt sie gerade-
wegs zu mehr Wohlfahrt. Die politische sowie insti-
tutionell-rechtliche Einhegung der marktgetriebenen 
Globalisierungsprozesse ist eine der Zukunftsaufga-
ben des 21. Jahrhunderts (Messner, 2010:  53, 71). Eine 
Möglichkeit, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass sich die politischen Entscheidungsspielräume wie-
der vergrößern, liegt in der Etablierung „kosmopoliti-
scher Formen der Staatlichkeit“ (Beck 2007:  128), wie 
sie im Prozess der europäischen Integration, der Her-
ausbildung internationaler Organisationen sowie ver-
schiedener Varianten der Global Governance zum Aus-
druck kommen (Beck, 2007:  126  ff.). Die Europäisie-
rung und – auf globaler Ebene – Kosmopolitisierung 
des politischen Ordnungsrahmens wie auch der Institu-
tionen böten nicht nur die Möglichkeit, Probleme wie 
die globale Finanz- und Wirtschaftskrise, sozioökono-
mische Ungleichheit oder auch die Herausforderungen, 
vor welche uns globale Umweltveränderungen wie die 
Schädigung der marinen Ökosysteme stellen, effektiver 

zu bearbeiten. Hieraus ergäben sich auch grundlegend 
neue Partizipations- und Demokratiemöglichkeiten; 
die Weltgesellschaft muss nicht zwangsläufig in einer 
undemokratischen Weltregierung münden, wie mah-
nende Stimmen befürchten. Beispielsweise verfügen 
heute an vielen Orten der Welt Menschen über keine 
oder nur eingeschränkte politische Teilhaberechte, weil 
ihre nationalstaatliche Zugehörigkeit nicht mit dem 
Staat identisch ist, in dem sie leben. Wie Formen der 
„kosmopolitischen Demokratie“ (Gilroy, 2004:  7) genau 
aussehen könnten, ist aber gegenwärtig noch nicht 
zu sagen; Paul Gilroy spricht daher auch von einem 
„cosmopolitan yet-to-come“ (Gilroy, 2004:  334).

Solche kosmopolitischen Perspektiven sowie 
Diskussionen um die Weltgesellschaft und eine Welt-
regierung werden in der Regel als realitätsfern und 
Wunschdenken abgetan. Doch ist Kosmopolitismus 
nicht länger ein utopisches Prinzip sozialwissenschaft-
licher bzw. philosophischer Elfenbeinturmdebatten, 
sondern im Erdzeitalter des Menschen die Einsicht in 
bereits existierende Zwänge und Interdependenzen. 
Aus dieser Perspektive sind nicht die Verfechter einer 
kosmopolitischen Ordnung welt- und realitätsfremd, 
sondern all jene, die in einer global verflochtenen Welt 
am primären Organisationsrahmen des Nationalstaats 
festhalten wollen (Beck, 2007). 

Die Unzulänglichkeit der internationalen Koopera-
tionen und Institutionen, die z.  B. bei der politischen 
Bearbeitung des anthropogenen Klimawandels oder 
der Weltfinanz- und -wirtschaftskrise beobachtet wer-
den kann, darf nicht den Blick darauf verstellen, dass 
bereits zahlreiche globale Institutionen existieren, 
die mehr oder weniger gut funktionieren. So z.  B. die 
Weltbank, die Weltgesundheitsorganisation, aber auch 
internationale Nichtregierungsorganisationen wie das 
Rote Kreuz, Amnesty International oder Greenpeace. 
Für Schutz und Nutzung der Meere gibt es heute bereits 
umfassende internationale Arrangements, wie das UN-
Seerechtsübereinkommen (UNCLOS) oder private Initi-
ativen transnationalen Zuschnitts, wie den Marine Ste-
wardship Council (MSC; Kap. 3.5.2).

Die Existenz solcher transnationalen Institutionen 
bedeutet selbstverständlich nicht, dass die starken 
Widerstände außer Acht gelassen werden können, die 
der Etablierung kosmopolitischer Formen der Gover-
nance entgegenwirken. Dieser Widerstand kann von 
nationalen politischen Entscheidungsträgern ausgehen, 
die Machtverlust fürchten, oder von Akteuren der Wirt-
schaft, deren Gewinninteressen die organisierte globale 
Unverantwortlichkeit in die Karten spielt. Nicht zu ver-
nachlässigen ist auch die Bedeutung der angewöhnten 
Fixiertheit auf den Nationalstaat („Habituszwang“), die 
es Menschen heute erschwert, sich mit übernational-
staatlichen gesellschaftlichen Einheiten und Institutio-
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nen zu identifizieren (Elias, 1987:  301  ff.). Beobachtet 
werden kann dies etwa im europäischen Einigungspro-
zess. Diese Widerstände sind enorm und es ist möglich, 
dass alle Bemühungen, eine Kosmopolitisierung des 
Institutionsgefüges herbeizuführen, scheitern werden. 
Die Schwierigkeit besteht darin, einerseits das Denken 
und Empfinden („Wir-Gefühle“) und andererseits die 
sozialen und politischen Institutionen mit den faktisch 
bereits bestehenden globalen Verflechtungen in Ein-
klang zu bringen. In diesem Sinne beschreibt Kosmo-
politismus nicht einfach den Namen einer Lösung, son-
dern einer Herausforderung (Appiah, 2007:  11).

2.1.4	
Die globale Wertschätzung der Meere

„Wir müssen die Meere in unser Herz schließen“ erklärte 
die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich 
einer Meeresschutzkonferenz ihrer Partei im Jahr 2011 
(Merkel, 2011). Sie hat damit einerseits überrascht, da 
die Meere und ihr Zustand in Deutschland kein Spit-
zenthema sind, andererseits breite Zustimmung her-
vorgerufen, da auch in Deutschland die Meere von 
der Bevölkerung als sehr wichtig bewertet werden und 
ihr Schutz hohe Priorität genießt. Dieser Befund aus 
vergleichenden demoskopischen Umfragen und eini-
gen wenigen Hinweisen aus dem World Value Survey 
(WVS, 2011) wird bestätigt durch empirische Detail-
studien in den USA, Neuseeland, Australien, Großbri-
tannien und anderen Ländern (Spruill, 1997; Arnold, 
2004; Sesabo et al., 2006; Mee et al., 2008; Whitmarsh 
und Palmieri, 2009; Freeman et al., 2012; Halpern et al., 
2012; Ressurreição et al., 2012; Ranger et al., o.  J.). Dabei 
wurden u.  a. die Errichtung von Meeresschutzgebieten, 
die Notwendigkeit einer ökosystemaren Meeresraum-
planung und die Umsetzung der europäischen Meeres-
schutzrichtlinien thematisiert. Diese Studien zeigen, dass

>> die Meere unter den ökologischen Krisen in der 
öffentlichen Wahrnehmung nicht an erster Stelle ran-
gieren, dass aber das Verständnis für ihre zentrale 
Rolle im Umweltsystem und beim Umweltschutz 
gewachsen ist;

>> die generelle Öffentlichkeit mit den Meeren starke 
positive Assoziationen und gefühlsmäßige Bindungen 
verbindet. Das Motiv der Nachhaltigkeit wird am 
Beispiel der Meere besonders plausibel, d.  h.: der Ver-
zicht auf nicht nachhaltige Nutzung wird im Blick auf 
die Erhaltung der Meeresqualität gesellschaftlich breit 
befürwortet;

>> die Öffentlichkeit die Meere überwiegend für bedroht 
hält und allgemein eine stärkere Regulierung und 
mehr Schutzanstrengungen und eine Erweiterung der 
Schutzgebiete befürwortet. Sie vermutet ein höheres 

Schutzniveau als es tatsächlich gibt. Dem Schutz der 
Küsten wird eine leicht höhere Präferenz eingeräumt 
als dem Schutz der Tiefsee, Einträge von Land werden 
als gefährlicher bewertet als z.  B. die negativen Folgen 
der Überfischung;

>> die Öffentlichkeit Forschungs- und Erholungsaktivi-
täten zum bzw. am Meer befürwortet und kommer-
ziellen Nutzungen gegenüber eher zurückhaltend bis 
skeptisch gegenüber steht. 

Dieser Befund wirft Handlungsdilemmata und For-
schungsfragen auf. Erstens sollte die generelle Bewer-
tung der Meere und ihres Schutzes differenzierter als 
bisher und im Zeitverlauf abgefragt werden. Dabei soll-
ten (1) Positionen wichtiger Akteure (der Fischerei- 
und Aquakulturindustrien, der Natur- und Umwelt-
schutzverbände, der Tourismusbranche) mit den gene-
rellen Einstellungen und Werthaltungen ermittelt, (2) 
stärker nach kulturellen Traditionen, Einkommen und 
geografischer Lage differenziert, sowie (3) sektorale 
Vorhaben und Planungen besser mit ökosystemischen 
Überlegungen vereinbart werden. 

Zweitens sollte neben den generellen Haltungen 
zum Meer(esschutz) auch die konkrete Bereitschaft 
abgefragt werden, durch höhere Steuerbeiträge, verän-
dertes Konsumverhalten und aktive Mitwirkung beim 
Meeresschutz selbst zu einer Verbesserung der Mee-
resqualität beizutragen. Die Bereitschaft dazu sinkt 
bei niedrigem Einkommen, bei großer Entfernung des 
Wohnortes von der Küste und mit der Bewusstwer-
dung der konkreten Folgen einer Schutzstrategie für 
jeden Einzelnen (etwa Restriktionen bei der Wahl des 
Urlaubsortes, dem Verhalten während eines Urlaubs am 
Strand, im Blick auf die erhöhten Kosten zertifizierter 
Fischprodukte usw.).

2.2
Ein Gesellschaftsvertrag für die Meere

2.2.1	
Ein Gesellschaftsvertrag als Grundlage der 
Großen Transformation

Der folgende Abschnitt ist in wesentlichen Teilen und 
teilweise wörtlich dem WBGU-Gutachten „Welt im 
Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine Große Transfor-
mation“ (2011) entnommen. In diesem Hauptgutach-
ten legt der WBGU die dringende Notwendigkeit und 
die Vorteile einer Transformation zur Nachhaltigkeit 
dar und gibt Empfehlungen zur Erreichung dieses Ziels. 
Unter „Großer Transformation“ versteht der WBGU 
die weltweite Veränderung von Wirtschaft und Gesell-
schaft in Richtung Klimaverträglichkeit und Nachhal-
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tigkeit. Die Transformation zur Nachhaltigkeit hat das 
Ziel, die natürlichen Lebensgrundlagen der Mensch-
heit langfristig zu sichern. Dies verlangt Technologie-
sprünge, neue Wohlfahrtskonzepte, vielfältige soziale 
Innovationen sowie ein bislang unerreichtes Niveau an 
internationaler Kooperation. Die Weltwirtschaft soll 
innerhalb der Grenzen des Erdsystems (planetarische 
Leitplanken) operieren und dadurch irreversible Schä-
den vermeiden. Die Große Transformation vermeidet 
aber nicht nur Schäden im Erdsystem, sondern bringt 
auch wertvolle Vorteile für die Menschen mit sich. Ins-
gesamt zielt die Große Transformation auf eine Wirt-
schaftsweise, die auch den zukünftigen Generatio-
nen ihre Freiheitsspielräume und Handlungsoptionen 
bewahrt. Diese Herausforderung ist nur durch einen 
breiten gesellschaftlichen Dialog und einen Konsens 
in den Kernfragen der Zukunftsfähigkeit zu meistern. 
Den erforderlichen weltgesellschaftlichen Konsens 
bezeichnet der WBGU als neuen Gesellschaftsvertrag, 
der Zukunftsverantwortung mit demokratischer Teil-
habe kombiniert. In einer solchen gedachten Überein-
kunft würden sich Individuen und zivilgesellschaftliche 
Gruppen, Staaten und die Staatengemeinschaft sowie 
Unternehmen und Wissenschaft verpflichten, gemein-
same Verantwortung für den Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen zu übernehmen. Beispielsweise wür-
den Vereinbarungen für die Erhaltung globaler Gemein-
schaftsgüter getroffen werden. 

Mit der Idee des Gesellschaftsvertrags, die bereits 
Vorläufer in der Antike hat, wird in der neuzeitlichen 
Philosophie staatliche Ordnung und politische Herr-
schaft begründet. Danach schließen sich Menschen aus 
freiem Willen in einem politischen Gemeinwesen zusam-
men und verpflichten sich, zum gegenseitigen Nutzen 
gemeinsamen Regeln und Pflichten nachzukommen. 
Vertreter der klassischen Vertragstheorie sind Thomas 
Hobbes (1588–1679), John Locke (1632–1704), Jean-
Jacques Rousseau (1712–1778) und Immanuel Kant 
(1724–1804). Die Denkfigur des Gesellschaftsvertrags 
war radikal, weil sie den Menschen nicht mehr in einer 
Gott gegebenen Ordnung aufgehoben sah, sondern ihm 
die Stiftung und Sicherung menschlichen Zusammenle-
bens selbst auftrug. Der neue Gesellschaftsvertrag zur 
Nachhaltigkeit sollte aufgrund des grenzüberschrei-
tenden Charakters der Risiken und Naturgefahren eine 
globale Reichweite haben und kann sich nicht mehr 
allein auf die Nationalstaaten beziehen. 

Zentrales Element im neuen Gesellschaftsvertrag des 
WBGU ist der „gestaltende Staat“, der sein Handeln an 
der Nachhaltigkeit ausrichtet und die Bürger verstärkt 
an Entscheidungen beteiligt. Während der liberale 
Rechtsstaat primär auf die Erhaltung der öffentlichen 
Ordnung ausgerichtet ist und sich der Wohlfahrtsstaat 
um das Wohlergehen seiner Bürger kümmert, stellt der 

Gewährleistungsstaat lediglich die Erledigung öffent-
licher Aufgaben sicher, die vornehmlich durch Private 
erfolgt. Der gestaltende Staat hingegen setzt aktiv Pri-
oritäten und macht diese durch entsprechende Anreize 
und Sanktionen deutlich. Der gestaltende Staat steht 
fest in der Tradition der liberalen und rechtsstaatli-
chen Demokratie, entwickelt diese aber im Sinne der 
Zukunftsfähigkeit demokratischer Gemeinwesen und 
freier Bürgergesellschaften weiter; dabei berücksichtigt 
der gestaltende Staat die ökologischen Grenzen, inner-
halb derer sich Wirtschaft und Gesellschaft entfalten 
können. 

Die bisherigen großen Transformationen der 
Menschheit waren weitgehend ungesteuerte Ergeb-
nisse evolutionären Wandels. Die Berücksichtigung 
wissenschaftlichen Sachverstands ist unverzichtba-
rer Bestandteil modernen Regierungshandelns und 
in einer komplexer werdenden Welt von wachsender 
Bedeutung. Dies gilt besonders für die Transformation 
zur nachhaltigen Gesellschaft, weil sie in hohem Maß 
durch Handeln unter Unsicherheit gekennzeichnet ist. 
Die Wissenschaft hat die Aufgabe Optionen aufzuzei-
gen, beschließen müssen die in der Demokratie dafür 
für vorgesehenen Entscheidungsträger.

2.2.2	
Reform der Meeres-Governance 

Die Nutzung der Meere ist heute noch überwiegend auf 
ihre Ausbeutung beschränkt. Setzt sich dieser Trend 
unverändert fort und werden keine Vereinbarungen 
zum Schutz der Meere getroffen sind irreversible Schä-
den sehr wahrscheinlich (Kap. 1). Im Folgenden wird 
dargestellt, wie die Governance der Meere aus Sicht des 
WBGU reformiert werden sollte, um den Schutz und die 
nachhaltige Nutzung der Meere dauerhaft sicherzustel-
len. Grundlage für diese Überlegungen ist das WBGU-
Gutachten „Gesellschaftsvertrag für eine Große Trans-
formation“ (WBGU, 2011). 

Die Anwendung der Großen Transformation auf 
die Meere hätte eine veränderte Nutzung der Meere 
zur Folge: Die Menschen müssten im Meer sowohl als 
„kluge Jäger und Sammler“ als auch als „nachhaltige 
Gärtner“ agieren. Hierdurch könnte der heute prekäre 
Zustand der Meere nicht nur stabilisiert, sondern auch 
verbessert werden. Ein einseitiger, auf einzelne Nut-
zungsarten bezogener Ansatz würde dem Schutzbedarf 
der Meere nicht gerecht. 

Die Reformbedürftigkeit der Meeres-Governance 
ergibt sich zum einen aus den ungelösten sektoralen 
und regionalen Problemen im Bereich des Fischfangs, 
der Aquakultur und weiterer mariner Ökosystemleis-
tungen. Zum anderen macht eine systemische Sicht auf 
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die Meere klar, wie sich diese sektoralen und regionalen 
Problemlagen wechselseitig beeinflussen und verstär-
ken können. Daraus folgt, dass bestimmte Nutzungs-
rechte einer kritischen Revision unterzogen und lokale, 
regionale und supranationale Governance-Instrumente 
überprüft werden müssen. Dabei sollten nicht allein die 
Meere, sondern auch die Interaktion zwischen Land 
und Meer berücksichtigt werden. 

Für eine solche übergreifende Governance würde 
ein Konsens für den nachhaltigen Umgang mit dem 
globalen Gemeinschaftsgut Meer in Form eines 
„Gesellschaftsvertrags für die Meere“ die Grundlage 
bilden. Die Menschheit sollte auf diese Weise Ver-
antwortung für die dauerhafte Erhaltung des globa-
len Gemeinschaftsguts Meer übernehmen. Eine Über-
nahme der Verantwortung würde die Weltgemeinschaft 
verpflichten, mit dem Einfluss des Menschen auf die 
Meere aktiv umzugehen und negativen Entwicklungen 
gegenzusteuern. Diese weltgesellschaftliche Zukunfts-
verantwortung sollte mit demokratischer Teilhabe kom-
biniert werden. Nutzungskonflikte (etwa zwischen 
Küstenschutz und Tourismus) sollten partizipativ gelöst 
und durch Pioniere des Wandels, die in (halb-)staat-
lichen und privaten Organisationen und Bewegungen 
anzutreffen sind, unterstützt werden. Die Übernahme 
der Verantwortung bedeutet dabei nicht nur den Schutz 
der natürlichen Umwelt, sondern auch die gerechte 
Aufteilung der Meeresressourcen bzw. der Erträge dar-
aus sowie den Erhalt der Meeresfunktionen auch für 
künftige Generationen – nicht beschränkt auf Meeres-
anrainer, sondern für alle Länder.
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In diesem Kapitel wird untersucht, ob die beste-
hende Governance der Meere den Herausforderun-
gen des Anthropozäns gewachsen ist. Bereits seit dem 
17. Jahrhundert hat sich ein Ordnungsrahmen für den 
Umgang mit den Meeren herausgebildet. Gleichzeitig 
konnte das Spannungsverhältnis zwischen dem „mare 
liberum“ – das Meer gehört allen – und dem „mare 
clausum“ – das Meer gehört den Küstenstaaten – bis 
heute nicht aufgelöst werden. Trotz zahlreicher völker-
rechtlicher Abkommen und freiwilliger Verpflichtun-
gen werden die Meere immer noch massiv überfischt, 
verschmutzt und zunehmend als letzte große Ressour-
cenquelle der Erde ausgebeutet (Kap. 1). Es ist daher 
zu vermuten, dass das bestehende globale Governance-
Regime nicht ausreichend problemadäquat ausgestal-
tet ist. Auf dieser Analyse aufbauend entwickelt der 
WBGU Vorschläge zur Weiterentwicklung der Meeres-
Governance, um global den Schutz und die nachhaltige 
Nutzung der Meere zu gewährleisten.

3.1
Spezifika der Meere

Zur Bewertung der bestehenden globalen und regio-
nalen Governance der Meere sowie zur Entwicklung 
einer zukunftsweisenden Meeres-Governance werden 
auf der Grundlage politik- und sozialwissenschaftli-
cher Erkenntnisse Prüfsteine formuliert (Kap. 3.1.4). 
Anhand dieser Kriterien wird zunächst die aktuelle glo-
bale und regionale Governance analysiert und bewertet 
(Kap. 3.2 bis 3.7). In Kapitel 7 werden dann auf dieser 
Basis Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung einer 
den Herausforderungen des Anthropozäns gerecht 
werdenden künftigen Meeres-Governance gegeben. 

Für den Umgang mit den Meeren sind drei Aspekte 
von besonderer Bedeutung (Kap. 1.4). Es geht dabei 
um (1) Meere als Teil des Erdsystems (Kap. 3.1.1), (2) 
Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige Entwick-
lung (Kap. 3.1.2) sowie (3) um Meere als globales 
Kollektivgut (Kap. 3.1.3). 

3.1.1	
Meere als Teil des Erdsystems

Die Meere und Meeresökosysteme als Teil des Erd-
systems erbringen für den Menschen lebensnotwen-
dige Leistungen. Gleichzeitig sind Menschen integraler 
Bestandteil der Ökosysteme und greifen durch ihre 
Nutzungen in die Dynamik der Ökosysteme ein. Sowohl 
die Verschmutzung der Meere durch Schadstoffein-
träge als auch die Übernutzung einzelner biologischer 
Ressourcen (wie etwa Fischarten) können marine Öko-
systeme irreversibel schädigen. Die komplexen syste-
mischen Interaktionen und Rückkopplungen folgen 
zudem nicht der Logik nationalstaatlicher Grenzen; sie 
sind in vielen Fällen grenzüberschreitend und – wie 
die Weltmeere selbst – global verknüpft (Costanza et 
al., 1999; Posner und Sykes, 2010). Hinzu kommen 
die Land/Meer-Interaktion (z.  B. die Einleitung von an 
Land produzierten Abfällen und Schadstoffen über die 
Flüsse ins Meer) sowie die Interaktion von Atmosphäre 
und Meer (z.  B. die Versauerung der Meere). Deshalb 
hält der WBGU es für notwendig, systemisch zu den-
ken und nicht nur den ökosystemaren Ansatz (Kap. 
1.4.2.1) aufzugreifen, sondern darüber hinaus zu gehen 
(Kap. 7.1.2). Bislang ist die Meeres-Governance durch 
einen sektoralen Ansatz entsprechend der jeweiligen 
Nutzung (Kap. 1.1) geprägt. Die Anwendung des syste-
mischen Ansatzes soll eine Zusammenschau der Inter-
aktionen natürlicher und sozialer Systeme ermöglichen 
(Kap. 1.4, 2). Damit soll sichergestellt werden, dass 
geplante Eingriffe nicht nur auf ihre Effekte innerhalb 
der Meeresökosysteme geprüft werden, sondern dass 
auch darüber hinausgehende systemische Zusammen-
hänge Berücksichtigung finden. Eine solche Zusam-
menschau ist erforderlich, um den Umgang mit den 
Meeren problemadäquat gestalten zu können. Der sys-
temische Ansatz stellt somit ein erstes zentrales Krite-
rium für die Analyse und Bewertung der bestehenden 
Governance der Meere dar (Kap. 3.1.4).

Governance anthropogener 
Meeresnutzung 3



3  Governance anthropogener Meeresnutzung

72

3.1.2	
Anforderungen an die Meerespolitik aufgrund 
von Wissensdefiziten

Darüber hinaus ist für die Gestaltung der Meerespo-
litik bedeutsam, dass wissenschaftliche Unsicherheit 
und Nichtwissen über die zukünftige Entwicklung der 
Meere besteht (Kap. 1.2, 1.3). Die komplexen Inter-
aktionen zwischen den Ökosystemen und ihren nut-
zungsbedingten und externen Bedrohungen sind viel-
fach noch nicht verstanden oder nicht vorhersagbar. 
Auch die Wirkungen zukünftiger anthropogener Ein-
flüsse sind heute nur begrenzt vorhersagbar. Ebenso 
sind künftige Nutzungsmöglichkeiten und gesellschaft-
liche Bedingungen, unter denen in der Zukunft Ent-
scheidungen getroffen werden, unbekannt. Diese Unsi-
cherheiten sollten jedoch nicht zum Anlass genommen 
werden, Maßnahmen zum Schutz und zur nachhalti-
gen Bewirtschaftung der Meere zu unterlassen. Auf-
grund des besorgniserregenden Zustands der Meere 
ist vorsorgliches Handeln unabdingbar. Deshalb sollte 
auch das Vorsorgeprinzip (Kap. 1.4.2.2), das in der 
Umwelt- und Entwicklungspolitik seit langem etabliert 
ist, berücksichtigt werden. Das Vorsorgeprinzip ist ein 
zweites zentrales Kriterium für eine zukunftsorientierte 
Governance der Meere. 

Da sich die Meere und das Erdsystem im Wandel 
befinden, ist eine dem nachhaltigen Umgang mit den 
Meeren verpflichtete Meerespolitik zudem auf eine 
Weiterentwicklung der Wissensbasis angewiesen. Das 
Wissen über die Ökosystemstrukturen und -dynamiken 
sollte vertieft werden, um die Entscheidungsgrund-
lage für die Politik zu verbessern. Wichtig ist hierbei 
die zeitnahe Nutzbarkeit des sich weiter entwickeln-
den Wissens für den Umgang mit den Meeren, also 
ein adaptives Management. Aus Sicht des WBGU ist 
adaptives Management ein weiteres Kriterium, dem die 
Governance der Meere gerecht werden sollte. Es soll im 
Sinne eines Lernprozesses zur iterativen Verbesserung 
von Schutz und Bewirtschaftung der Meere beitragen 
(Costanza et al., 1998).

Die zeitnahe Verfügbarkeit neuen Wissens setzt 
transparente Informationen, vor allem den Zugang zu 
relevanten Daten, für alle Akteure voraus. Die Sicher-
stellung transparenter Informationen ist nach Ansicht 
des WBGU daher ein weiteres Kriterium, dem die 
Governance der Meere gerecht werden sollte. Dieses 
Kriterium ist auch für weitere, aus der Eigenschaft der 
Meere als globales Kollektivgut abgeleitete, Kriterien 
bedeutsam, etwa die Sicherstellung partizipativer Ent-
scheidungsstrukturen (Kap. 3.1.4). 

3.1.3	
Meere als globales Kollektivgut

Der WBGU betrachtet die Meere als globales Kollektiv-
gut, das öffentliche Güter wie Ökosysteme und Öko-
systemleistungen sowie Allmendegüter in Form einzel-
ner biologischer und nicht biologischer Ressourcen für 
die Menschheit bereitstellt (Kap. 1, 2; Kasten 3.1‑1). 
Als Kollektivgüter werden Güter betrachtet, von deren 
Nutzung aus technischen oder aus gesellschaftli-
chen Gründen niemand ausgeschlossen werden kann. 
Gleichzeitig kann bei Kollektivgütern Nicht-Rivalität im 
Konsum auftreten, d.  h. dass alle Nutzer ein Gut gleich-
zeitig uneingeschränkt nutzen können. Deshalb werden 
Kollektivgüter nicht über Märkte angeboten, sondern 
kollektiv über Kooperation erzeugt (Kaul et al., 1999). 

Eine Unterkategorie von Kollektivgütern sind All-
mendegüter oder sogenannte Poolressourcen wie 
marine biologische Ressourcen. Marine biologische 
Ressourcen sind begrenzt, z.  B. Fischbestände, und 
häufig nicht stationär, so dass es bei freiem Zugang 
oder ungeregelter Nutzung zu einer Übernutzung oder 
zu einer Degradierung der Ressource kommen kann 
(Hardin, 1968; Ostrom, 1990). Bei Allmendegütern 
besteht Rivalität im Konsum, da die Nutzung der Res-
source von einer Person oder einem Staat negative Aus-
wirkungen auf die Nutzungsmöglichkeit aller anderen 
Nutzer hat (Ostrom, 1990; Posner und Sykes, 2010). 
Sowohl die Überwindung der „Tragik der Allmende“ 
(Hardin, 1968; Kap. 1.4.2.3) als auch das Angebot 
von globalen Kollektivgütern, z.  B. von globalem Mee-
resschutz, erfordert aufgrund kollektiver Rationalität 
die Kooperation aller Beteiligten und die Entwicklung 
von Regeln für den Umgang mit dem globalen Kollek-
tivgut (North, 1992; Kaul et al., 1999; Vogler, 2012). 
Individuell rational ist es, sich nicht an der Koopera-
tion zu beteiligen und keine Kosten zu tragen, son-
dern die sogenannte Freifahrerposition einzunehmen 
(Weimann, 2010). Diese soziale Dilemmata-Situation 
fördert die Übernutzung der Meere und macht Investi-
tionen in die Bereitstellung mariner Ökosystemleistun-
gen für den Einzelnen ökonomisch unattraktiv (Posner 
und Sykes, 2010). 

Aufgrund der grenzüberschreitenden Natur mariner 
Ökosysteme, ihrer Leistungen sowie ihrer Bedrohun-
gen, versagen nationalstaatliche Regulierungen, da sie 
das Problem grenzüberschreitender negativer Externa-
litäten und das internationale Freifahrerproblem nicht 
lösen können (Posner und Sykes, 2010). Diese soziale 
Dilemmata-Situation lässt sich für globale Kollektivgü-
ter wie die Meere oder marine Ressourcen nur durch 
die Kooperation aller Nationalstaaten und die Verein-
barung von Regeln im Umgang mit den Kollektivgü-
tern auflösen. Gleichzeitig muss kollektiv vereinbart 
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werden, wie das internationale Freifahrerverhalten 
ausgeschlossen oder sanktioniert wird (Sandler, 1998; 
Weimann, 2010). 

Soziale Dilemmata bestehen in ganz besonderer 
Weise bei Maßnahmen, die sich erst langfristig auszah-
len, aber heute bereits Kosten verursachen, z.  B. nach-
haltige Fischerei (Kap. 4.1). Individuell gesehen ist 
nachhaltige Fischerei nicht rational, kollektiv gesehen 
wäre sie jedoch rational: Es kommt zu einer Übernut-
zung der Fischbestände und über die Zeit hin zu einem 
Verlust der Nutzungsmöglichkeiten der Allmende. Eine 
verzerrte Anreizstruktur kann zur Entwicklung nicht 
nachhaltiger Geschäftsmodelle für die Bewirtschaf-
tung globaler Allmendegüter führen und die Über-
windung der sozialen Dilemmata-Situation verhindern 
(Kap. 3.1-1).

Elinor Ostrom hat auf der Basis zahlreicher Fallstu-
dien untersucht, wie lokale Gemeinschaften die sozi-
ale Dilemmata-Situation für lokale Allmendegüter wie 
Wälder, Wasserversorgung, Weideland usw. durch die 
Entwicklung von Regeln überwunden haben (Ostrom, 
1990, 2009a; Ostrom et al., 1999; Cox et al., 2010). 
Aus diesen Studien lassen sich verschiedene Maßnah-
men ableiten, die für die Ausgestaltung von Regeln im 
Umgang mit Kollektivgütern konstitutiv sind:

>> eindeutige Grenzen zwischen Nutzern und Nicht-
nutzern definieren;

>> Kohärenz von lokalen sozialen und ökologischen 
Gegebenheiten sicherstellen;

>> das Prinzip gemeinschaftlicher Entscheidungen 
durchsetzen;

>> das Monitoring von Nutzungen sicherstellen;
>> Konfliktlösungsmechanismen einrichten;
>> Sanktionsmechanismen etablieren; 
>> die Anerkennung der Rechte lokaler Nutzer sicher-

stellen;
>> ineinander verschachtelte, nicht hierarchische 

Ebenen der Entscheidungsfindung etablieren. 
Das Kollektivgut Meer wird von vielen Akteuren mit 
unterschiedlichen Interessen genutzt (Kap. 2). Diese 
Konstellation sowie die sich in den letzten 20 Jahren 
stark ausgeweiteten globalen Verflechtungen unter-
graben die Logik der bestehenden nationalstaatlichen 
Institutionen, denn diese Akteurskonstellationen und 
Verflechtungen lassen sich nicht mehr geographisch auf 
deren Territorium und Zuständigkeit beschränken. 

Zur Internalisierung externer Effekte bei der 
Meeresnutzung und beim Meeresschutz ist es entschei-
dend, dass Nutzungsrechte im ökonomischen Sinne am 
Kollektivgut Meer definiert und zugewiesen werden 
(Kaul et al., 1999; Costanza et al., 1999; Gawel, 2011). 
Gleichzeitig sollten lokale, regionale und nationale Nut-
zungsregelungen in das globale Nutzungsregime einge-
bettet und das Trittbrettfahrerverhalten auf jeder Gover-
nance-Ebene unterbunden werden. Kaul et al. (1999) 
stellen dazu fest, dass die Entkopplung von nationa-
ler und internationaler Politik behoben werden muss. 
In diesem Kontext sollten Regeln für gemeinschaftli-
che Entscheidungen entwickelt werden, um die sozia-
len Dilemmata überwinden (Kap. 2). Globale Koopera-
tionsmechanismen sind ein weiteres Kriterium für die 
Bewertung der Governance des globalen Kollektivguts 

Kasten 3.1-1

Die Meere als globales Kollektivgut –  
Nicht nachhaltige Geschäftsmodelle als Folge 
falscher Anreize

Die bisherigen Geschäftsmodelle der maritimen Wirtschaft 
wie Fischerei, Transport oder Bergbau sind meist auf kurz-
fristigen Nutzen ausgerichtet und daher nicht nachhaltig. 
Langfristige Wirkungen einzelner Nutzungen, wie etwa der 
Fischerei, der Gewinnung von Öl und Gas oder auch der 
Abwassereinleitung sowie die Interdependenzen zwischen 
den verschiedenen Nutzungsformen werden von den jewei-
ligen Nutzern häufig nicht berücksichtigt. Hierbei besteht 
eine für negative Externalitäten typische Konstellation, bei 
der die einzelnen Akteure keine Anreize haben, längerfris-
tig zu denken. Neben fehlenden bzw. falschen Anreizen wird 
die Kurzfristigkeit der unternehmerischen Geschäftsmodelle 
auch dadurch begünstigt, dass viele aktuelle Meeresnutzer 
(auf der Produzenten- wie der Konsumentenseite) von diesen 
Geschäftsmodellen profitieren und auf der politischen Ebene 
entsprechendes Lobbying betreiben (WBGU, 2011). 

Das grundsätzliche Spannungsfeld zwischen kurzfristigen 
Interessen und der Gewinnmaximierung und langfristigen, 

z.  T. irreversiblen Schäden und Kosten ist auch für andere 
globale Kollektivgüter bestimmend: Biodiversitätsverlust, 
Habitatverlust und Klimawandel werden durch kurzfristig 
ausgerichtete Geschäftsmodelle und die Kurzfristorientie-
rung politischer Systeme verursacht; die entsprechenden 
Langzeitfolgen (wie Kipppunkte, schleichende Übernutzung) 
und auch die Kosten werden auf künftige Generationen ver-
schoben (WBGU, 2011). Ein prominentes Beispiel hierfür ist 
der Klimawandel: Trotz wissenschaftlichem Konsens ist die 
Menschheit auf dem Weg, die 2  °C-Leitplanke zu überschrei-
ten (WBGU, 2009b). 

Der ehemalige Weltbank-Chefökonom Nicholas Stern hat 
bereits 2006 dargelegt, dass Investitionen in die Vermeidung 
von Treibhausgasemissionen kostengünstiger sind als Anpas-
sungsmaßnahmen an die schädlichen Auswirkungen des Kli-
mawandels (Stern, 2006). Investitionen in die Vermeidung 
müssten jedoch in der Gegenwart getätigt werden, während 
notwendige Anpassungsmaßnahmen, vor allem in westlichen 
Industrienationen, erst in der Zukunft erwartet werden. Mit 
einem ähnlichen Widerspruch zwischen kurzfristigen Kosten 
und langfristigen Erträgen haben wir es auch im Zusammen-
hang mit der Nutzung und dem Schutz von Meeren zu tun 
(WBGU, 2009b; 2011).  
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Meer (WBGU, 2011; Kap. 3.1.4). 
Ostrom (2009b) spricht in diesem Zusammenhang 

auch von einer polyzentrischen Governance, die ange-
sichts der mit globalen Kollektivgütern wie der Atmo-
sphäre oder den Meeren verbundenen Herausforde-
rungen notwendig sei. Hiermit wird unterstrichen, 
dass die globale Governance-Architektur auf eine Viel-
zahl öffentlicher und privater Akteure, global bis lokal, 
abgestimmt werden muss. Global kollektives Handeln 
erfordert systemisches Denken (Kap. 1.4.2.1, 3.3.1), 
adäquate Partizipationsmöglichkeiten für gesellschaft-
liche Akteure und eine Aufgabenteilung nach dem Sub-
sidiaritätsprinzip (Kap. 2). Das Subsidiaritätsprinzip 
erfordert im Verständnis des WBGU, dass die Kompe-
tenz für zu lösende Aufgaben zunächst auf der unteren 
Ebene liegen soll. Die nächsthöhere Ebene ist erst zum 
Handeln legitimiert, wenn sie Strategien für eine nach-
haltige Nutzung der Meere effizienter umsetzen und 
finanzieren kann (WBGU, 2003:  152). Globale Regel-
werke sollten genügenden Handlungsspielraum las-
sen, um regional angepasste Lösungskonzepte auszu-
arbeiten und zu implementieren (WBGU, 2011). Der 
WBGU erachtet subsidiäre Entscheidungsstrukturen 
als ein weiteres zentrales Kriterium für die Governance 
der Meere, weil sie Akzeptanz und Effektivität verbes-
sern helfen (Kap. 3.1.4). Alle relevanten Akteure soll-
ten frühzeitig in die Gestaltung des Umgangs mit dem 
globalen Kollektivgut Meer einbezogen werden. So 
kann die „Passgenauigkeit“ von Regeln und auch ihrer 
Umsetzbarkeit gewährleistet werden. Partizipative Ent-
scheidungsstrukturen sind daher ein weiteres wichtiges 
Kriterium für eine erfolgreiche Governance der Meere. 

Da globale Kollektivgüter grundsätzlich Gefahr lau-
fen, einem Marktversagen zum Opfer zu fallen, d.  h. dass 
aus individuell rationalen Erwägungen eine kurzfristige 
Gewinnmaximierung angestrebt wird und die damit 
verbundenen externen Kosten auf die Allgemeinheit 
(und hier insbesondere auf zukünftige Generationen, 
Kasten 3.1-1) abgewälzt werden, sollte die Governance 
der Meere entsprechende Anreize für die Entwicklung 
langfristiger, nachhaltiger Geschäftsmodelle setzen 
(WBGU, 2011). Der WBGU erachtet daher Anreize zu 
Innovationen für nachhaltige und risikoarme Meeres-
nutzungen als ein weiteres zentrales Kriterium für eine 
erfolgreiche Governance der Meere (Kap. 3.1.4). 

Das Vorhandensein einer attraktiven und effizienten 
Anreizstruktur ist eine grundlegende Voraussetzung 
auch für die Überwindung nationalstaatlicher Partiku-
larinteressen und deren Einbindung in die internatio-
nale Zusammenarbeit (Kap. 2; WBGU, 2011). Es soll-
ten also neben Mechanismen zur Allokation von Nut-
zungsrechten auch Regeln zur Verteilung der Gewinne 
aus der Nutzung und der Kosten für den Schutz etab-
liert werden. Diese Verteilungsmechanismen sollten auf 

Gerechtigkeitsprinzipien basieren. Aus Sicht des WBGU 
sollte die Governance der Meere also über faire Ver-
teilungsmechanismen für die Kosten- und Nutzentei-
lung sowohl zwischen Staaten als auch zwischen ver-
schiedenen Verwaltungsebenen eines Staates verfügen 
(WBGU, 2009b).

Die Einhaltung von Regeln kann teilweise auch 
dadurch sichergestellt werden, dass ihre materielle 
und prozedurale Ausgestaltung von allen Akteuren 
als gerechtfertigt und sinnvoll akzeptiert wird (Kap. 2; 
Mitchell, 1994; WBGU, 2011). Die Verteilung von 
Kosten und Nutzen nach einem Mechanismus, des-
sen inhaltliche Ausgestaltung als fair angesehen wird 
und dessen Zustandekommen unter Einbeziehung 
möglichst vieler Akteure stattgefunden hat, wird aller 
Wahrscheinlichkeit nach eher befolgt werden als einer, 
der materiell und prozedural gegenteilig ausgestal-
tet ist. Letztlich können Interessendivergenzen jedoch 
nie in Gänze durch Verhandlungen aufgelöst werden. 
Anreize zur Nichteinhaltung der Regelungen (non-
compliance) bleiben also für einzelne Akteure bestehen 
(Mitchell, 1994). Auch durch sich verändernde Rah-
menbedingungen (z.  B. Zugang zu neuen Ressourcen in 
der Arktis aufgrund des Abschmelzens der arktischen 
Eismassen) können neue, in vorher verhandelten Über-
einkommen nicht berücksichtigte Konflikte auftreten. 
Daher sind Konfliktlösungsmechanismen notwendig, 
um eine Abstimmung der sich dynamisch entwickeln-
den Nutzungsinteressen sicherzustellen. Nicht zuletzt 
sind auch Sanktionsmechanismen erforderlich, um die 
Einhaltung vereinbarter Regelungen zu gewährleisten 
und Freifahrerverhalten auszuschließen. 

3.1.4	
Prüfsteine zur Bewertung der bestehenden 
Governance der Meere

Die Prüfsteine zu Bewertung der bestehenden Gover-
nance der Meere beruhen auf den skizzierten beiden 
grundlegenden Betrachtungsweisen bzw. handlungs-
leitenden Prinzipien „systemischer Ansatz“ und „Vor-
sorgeprinzip“ (Kap. 1.4.2, 7.1.2, 7.1.3). Des Weiteren 
bezieht der WBGU die in Kapitel 3.1.1 bis 3.1.3 dar-
gestellten Kriterien in die Prüfung ein, die zur Ana-
lyse der bestehenden Meeres-Governance auf den ver-
schiedenen Ebenen von lokal bis global dienen sollen. 
Diese zehn Kriterien berücksichtigen sowohl die Spe-
zifika der Meere als auch generelle Anforderungen an 
Governance. 

>> Der systemische Ansatz (Kap. 3.1.1) soll im Gegen-
satz zu den heute üblichen sektoralen Ansätzen dazu 
beitragen, dass Schutz, Nutzungen und Belastungen 
mitsamt ihrer Wechselwirkungen beim Umgang mit 
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den Meeren in einer Gesamtschau integriert werden. 
Der Ansatz beinhaltet vier Ebenen: Erstens sind 
Meeresökosysteme selbst komplexe Systeme, die 
nach einem „ökosystemaren Ansatz“ geschützt und 
genutzt werden sollten (CBD, 2000, 2004c). Zwei-
tens sollten auch Land/Meer-Interaktionen berück-
sichtigt werden. Zudem sollten drittens die Kopp-
lungen im Erdsystem berücksichtigt werden. Vier-
tens sollte berücksichtigt werden, dass auf allen 
diesen Ebenen komplexe und dynamische Wechsel-
wirkungen zwischen Gesellschaft und Natur beste-
hen.

>> Das Vorsorgeprinzip (Kap. 3.1.2) sieht vor, dass nach 
dem (neuesten) Stand von Wissenschaft und Tech-
nik Vorsorge gegen mögliche Umweltschäden getrof-
fen wird, auch wenn keine vollständige Gewissheit 
über die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens 
oder die Schadenshöhe besteht. Bei komplexen Sys-
temen, zu denen die Meeresökosysteme mitsamt 
ihrer Land/Meer-Interaktionen gehören, ist die 
Anwendung des Vorsorgeprinzips besonders wich-
tig, da ihre Reaktion auf Einflüsse oder Störungen 
schwer abschätzbar ist.

>> Adaptives Management (Kap. 3.1.2) zielt darauf, die 
Wissensbasis für die Governance kontinuierlich zu 
verbessern und sie zeitnah für den Umgang mit den 
Meeren zu nutzen. Adaptives Management soll im 
Sinne eines Lernprozesses das Wissen über Ökosys-
temstruktur und -dynamik vertiefen und somit 
Schutz und Bewirtschaftung der Meere iterativ ver-
bessern.

>> Transparente Informationen (Kap. 3.1.2) stellen 
sicher, dass die relevanten Daten für alle Akteure 
zugänglich sind. 

>> Eine klare Zuweisung von Nutzungsrechten 
(Kap. 3.1.3) ist notwendig, um die Übernutzung des 
Kollektivguts Meer zu verhindern. Dies ermöglicht 
die Ausschließbarkeit von Nutzern und somit eine 
Koordinierung der Nutzung, sei es über Märkte oder 
über Verhandlungen. Zudem können die gesellschaft-
lichen Kosten der Nutzung nach dem Verursacher-
prinzip den Nutzern angelastet werden, so dass die 
externen Kosten internalisiert werden.

>> Ohne ein bisher nicht erreichtes Niveau globaler 
Kooperationskultur und globaler Kooperationsme-
chanismen (Kap. 3.1.3) sind Schutz und nachhaltige 
Nutzung des globalen Kollektivguts Meer unmög-
lich. Globale Kooperation ist Grundlage für die Ent-
wicklung internationaler Übereinkommen für Mee-
resschutz und ‑nutzung sowie für deren gemein-
schaftliche Umsetzung. 

>> Subsidiäre Entscheidungsstrukturen (Kap. 3.1.3), die 
Entscheidungskompetenzen primär bei dezentralen 
Entscheidungsträgern auf regionaler oder lokaler 

Ebene und sekundär bei zentralen internationalen 
Stellen ansiedeln, sind für die Akzeptanz globaler 
und nationaler Regulierungen entscheidend. Darü-
ber hinaus wird durch eine derart verstandene Sub-
sidiarität die effiziente Durchsetzung der Regulie-
rungen erleichtert.

>> Partizipative Entscheidungsstrukturen (Kap. 3.1.3) 
ermöglichen es, Interessen offenzulegen und führen 
zu Entscheidungen, die für alle Akteure nachvoll-
ziehbar sind. 

>> Anreize für Innovationen (Kap. 3.1.3) für eine nach-
haltige und risikoarme Nutzung der Meere sollen 
Akteure belohnen, die statt kurzfristiger Gewinnma-
ximierung langfristig gedachte, nachhaltige Geschäfts-
modelle für Nutzung und Schutz der Meere entwi-
ckeln.

>> Faire Verteilungsmechanismen (Kap. 3.1.3) sollen die 
gerechte Aufteilung der Gewinne aus mariner Res-
sourcennutzung sowie der Kosten z.  B. von Schutz, 
Monitoring, Überwachung und Sanktionierung 
gewährleisten. Dies gilt für die Kosten- und Nutzen-
teilung sowohl zwischen Staaten als auch zwischen 
verschiedenen Verwaltungsebenen eines Staates. 

>> Konfliktlösungsmechanismen (Kap. 3.1.3) sind not-
wendig, um die vielfältigen Nutzungsinteressen ver-
schiedener Akteure (z.  B. Staaten und Individuen) 
abzustimmen. 

>> Sanktionsmechanismen (Kap. 3.1.3) auf den ver-
schiedenen Governance-Ebenen sind zentrale Inst-
rumente, um die Einhaltung von Nutzungsregelun-
gen durchzusetzen. 

3.1.5	
Gemeinsames Erbe der Menschheit 

Das Konzept „Gemeinsames Erbe der Menschheit“ ist 
für globale Kollektivgüter im 20. Jahrhundert entwi-
ckelt und im Zeitgeist der 1960er Jahre als Konzept in 
vier internationalen Abkommen (UN-Weltraumvertrag 
von 1967, UN-Seerechtsübereinkommen 1982, Ant-
arktis-Vertrag 1961 und Welterbekonvention 1972) 
verankert worden (Baslar, 1998; Taylor, 2012). Als 
ethisch-rechtstheoretischer Ansatz beinhaltet das Kon-
zept „Gemeinsames Erbe der Menschheit“, dass globale 
Kollektivgüter – wie der Weltraum, die Atmosphäre, 
der Meeresboden, oder die Antarktis – allen Menschen 
gehören, heute und in Zukunft, so dass nationale Sou-
veränitätsrechte nicht beansprucht werden können. 
Für die internationale Umweltpolitik bedeutet dies, 
dass die natürlichen Ressourcen der Erde erhalten und 
geschützt werden sollen, damit sie auch von zukünf-
tigen Generationen genutzt werden können (Baslar, 
1998). 
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Das gemeinsame Eigentum an globalen Kollektivgü-
tern, das mit dem Ansatz des Gemeinsamen Erbes der 
Menschheit verbunden wird, erfordert einen Sachwal-
ter, ein ausschließlich friedlichen Zwecken dienendes 
Schutz- und Nutzungsregime sowie eine Teilungsregel, 
so dass die Vorteile und Kosten des Regimes gerecht 
verteilt werden (Wolfrum, 1983; Baslar, 1998; Taylor, 
2012). Die Weltgemeinschaft übernimmt die Ver-
antwortung für den Erhalt und die Nutzung globaler 
Umweltgüter und hat als Nutzer der globalen Umwelt-
güter mithin kooperativ auch den Schutz zu organisie-
ren und zu gestalten sowie die Vorteile der Nutzung 
und ihre Kosten gerecht zu verteilen.

Im Zeitalter des Anthropozäns und den Erfordernis-
sen einer nachhaltigen Entwicklung (Kap. 1.4) ergibt 
sich zudem eine neuartige Verantwortlichkeit der 
Staatengemeinschaft, die natürlichen Lebensgrundla-
gen der Menschheit zu erhalten (WBGU, 2011). Das 
Anthropozän erfordert eine neue Ethik, damit der 
Mensch seiner gestaltenden Verantwortung gerecht 
werden kann. Bezogen auf die Meere bedeutet dies, 
dass die spezifischen Eigenschaften der Meere berück-
sichtigt werden (Kap. 3.1.1, 3.1.2). Aus dem Ansatz der 
nachhaltigen Entwicklung folgen die Gerechtigkeits-
normen der intra- und intergenerationellen Gerech-
tigkeit, die für Schutz und Nutzung der Meere zentral 
sind (Kap. 3.2). Folglich bedarf das globale Kollektivgut 
Meer im 21. Jahrhundert eines erweiterten Schutz- und 
Nutzungsregimes, um der Verantwortung des Men-
schen im Anthropozän gerecht zu werden (Kap. 7). 

Es stellt sich also die Frage, inwiefern die bereits 
in den 1960er Jahren von Arvid Pardo und Elisabeth 
Mann Borgese entwickelte und in den politischen Pro-
zess der Entstehung von UNCLOS eingebrachte Idee, 
dass auch die Meere das Gemeinsame Erbe der Mensch-
heit sind (Mann Borgese, 1999), als Leitidee für den 
Schutz und die Nutzung der Meere trägt (Kap. 2, 3.2.2; 
Kasten 3.2-2). 

3.2
Völkerrechtlicher Rahmen der Meeres-
Governance: UNCLOS 

Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen 
(United Nations Convention on the Law of the Sea, 
UNCLOS) ist die wichtigste völkerrechtliche Grundlage 
für den Schutz und die Nutzung der Meere (Wolfrum 
und Fuchs, 2011). Das Vertragswerk wird auch als „Ver-
fassung der Meere“ bezeichnet (UN, 2002). Es stellt 
einen umfassenden Ordnungsrahmen für Schutz und 
Nutzung sämtlicher Meere auf und normiert als Rah-
menübereinkommen Rechte und Pflichten für die ver-
schiedensten Nutzungen des Meeresraumes und seiner 

Ressourcen (Czybulka und Kersandt, 2000). Es wurde 
1982 verabschiedet, trat 1994 in Kraft und fasst das 
vorher geltende, in den Genfer Seerechtskonventionen 
kodifizierte Recht zusammen. Bis Januar 2013 hatten 
164 Staaten und die Europäische Union das Abkommen 
ratifiziert. Obwohl die USA wesentlich an der Formulie-
rung des Vertragswerks mitwirkten, haben sie UNCLOS 
bis heute nicht ratifiziert (Borgerson, 2009). UNCLOS 
muss durch nationales Recht oder internationale Über-
einkommen konkretisiert werden (Kasten 3.2-1).

Den Grundkonflikt zwischen der freien Nutzung 
der Meere für alle Staaten und der Beanspruchung des 
Meeres durch einzelne Küstenstaaten (Kasten 3.2‑2) 
versucht UNCLOS durch die Zonierung der Meere auf-
zulösen (Wolfrum und Fuchs, 2011). Dabei gilt der 
Grundsatz, dass die nationalstaatlichen souveränen 
Rechte und Hoheitsbefugnisse, also insbesondere Nut-
zungsrechte, abnehmen, je weiter sich die Nutzung 
von der Küste des jeweiligen Staates entfernt befindet 
(Vidas, 2010; Maribus, 2010). 

Die Förderung und Ausbeutung von Ressourcen auf 
dem Meeresboden markiert hiervon eine Ausnahme. 
Da der Meeresboden seewärts des Festlandsockels 
inklusive der nicht lebenden Ressourcen zum gemein-
samen Erbe der Menschheit erklärt wurde und von der 
Meeresbodenbehörde (International Seabed Authority, 
ISA) verwaltet wird, ist auf Initiative der Entwicklungs-
länder eine Gewinnabgabe aus dem Tiefseebergbau und 
die Pflicht zum Technologietransfer vereinbart worden. 

Neben den Regelungen zum Status der Meereszonen 
und der wirtschaftlichen Nutzung der Meere betont 
UNCLOS auch die Bedeutung des Meeresumweltschut-
zes. Es liegt jedoch an den Vertragsstaaten selbst, ob sie 
die ihnen durch UNCLOS auferlegten Schutzpflichten 
erfüllen (Wolfrum und Fuchs, 2011).

Mit UNCLOS wurden Rechte der Küstenstaaten bzw. 
Flaggenstaaten im Vergleich zum vorher bestehenden 
(Nutzungs-)Regime erheblich ausgeweitet und damit 
einer „Nationalisierung“ der Meere Rechnung getra-
gen (Shackelford, 2010). Lediglich die Hohe See und 
der darunter liegende Meeresboden fallen als Territo-
rien jenseits nationaler Hoheitsbefugnisse nicht unter 
nationale Zuständigkeit. UNCLOS betont die souverä-
nen Rechte der Staaten über die Nutzung ihrer natür-
lichen Ressourcen und zielte in erster Linie auf die 
Lösung mariner Nutzungskonflikte des 19. und 20. 
Jahrhunderts – über nationale Grenzziehungen und 
Ressourcenaneignung – ab. Diese Konflikte sind zwar 
weiterhin relevant, jedoch stellen der Zustand der 
Meere, der ungebrochene Trend zu weiterer Übernut-
zung und Verschmutzung sowie neue Erschließungs-
möglichkeiten von Meeresressourcen durch neue Tech-
nologien das Seerecht heute vor neue Herausforderun-
gen (Kap. 1; UNGA, 2011; Wolfrum und Fuchs, 2011). 
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Inwiefern das internationale Seerecht als multilatera-
les Vertragswerk einer „Verantwortung für die Meere“ 
im Anthropozän (Vidas, 2010; Gjerde, 2011) gerecht 
werden kann und den angemessenen Rahmen für eine 
nachhaltige Nutzung entsprechend der planetarischen 
Leitplanken bietet oder inwiefern es gegebenenfalls 
weiterentwickelt werden muss, steht im Mittelpunkt 
der folgenden Analyse.

3.2.1	
Zonierung der Meere durch UNCLOS

Das UN-Seerechtsübereinkommen (UNCLOS) teilt die 
Meere in Zonen ein, definiert den Rechtsstatus die-
ser Zonen und normiert die in ihnen jeweils geltenden 
Rechte und Hoheitsbefugnisse der Küsten- und Flag-
genstaaten (Wolfrum und Fuchs, 2011). Der Geltungs-
bereich von UNCLOS erstreckt sich über die gesam-
ten Meere seewärts der Küstenlinie, der sogenannten 
„Basislinie“. Diese ist nach Art. 5 UNCLOS in der Regel 
die Niedrigwasserlinie entlang der Küste. Alternativ kön-
nen in Gebieten mit tiefen Einbuchtungen und Einschnit-
ten sowie bei Inselketten gerade Basislinien festgelegt 
werden, die über geeignete Punkte miteinander verbun-
den werden. Anhand der Basislinie wird auch die Aus-
dehnung der einzelnen Zonen bestimmt. Für die Frage, 
ob und durch wen eine Nutzung der Meere und mariner 
Ressourcen zulässig ist, kommt es entscheidend darauf 
an, in welcher Meereszone diese Nutzung stattfindet. 
Im Grundsatz gilt, dass die Hoheitsmacht eines Staates 
mit wachsender Entfernung von der Küste abnimmt. Das 
Recht der friedlichen Durchfahrt (Art.  17  ff. UNCLOS) 
gilt jedoch in allen Meereszonen, unabhängig davon, ob 
staatliche Hoheitsgewalt besteht. Für die einzelnen Mee-
reszonen gelten die folgenden Regelungen (Abb. 3.2-1).

3.2.1.1	
Küstenmeer
Das „Küstenmeer“ (Art. 2 bis 32 UNCLOS) erstreckt 
sich bis zu 12 Seemeilen (sm) seewärts der Basislinie. 
Auf dieses Küstenmeer erstreckt sich die Souveränität 
des Küstenstaates, welche die Gebietshoheit über das 
Meer, den darüber liegenden Luftraum sowie den Mee-
resboden und -untergrund umfasst. Der Küstenstaat ist 
zur Nutzung und zum Erlass von Regelungen in die-
ser Zone berechtigt, wie beispielsweise zur Ausbeutung 
der Ressourcen, Installation von Offshore-Windkraft-
anlagen und zur Meeresforschung. International gültige 
Regeln können von den Küstenstaaten durch stren-
gere nationale Regeln zu Umweltschutz, Vermeidung 
und Minderung von Meeresverschmutzungen, Einlei-
tungen usw. ergänzt werden, die von durchfahrenden 
Schiffen eingehalten werden müssen (Kimbal, 2001). 
Die Gebiets- und Nutzungshoheit des Küstenstaates 
wird allerdings durch das Recht der friedlichen Durch-
fahrt eingeschränkt, das Schiffen aller Staaten gestat-
tet, das Küstenmeer ohne Erlaubnis des Küstenstaa-
tes zu durchfahren. Um die Sicherheit der Schifffahrt 
zu gewährleisten, hat der Küstenstaat die Möglich-
keit, Schifffahrtswege einzurichten. Die Nutzung und 
der Schutz des Küstenmeeres dürfen dagegen nicht zu 
einer Behinderung oder Einschränkung des Rechts auf 
friedliche Durchfahrt führen (Proelß, 2004; vgl. auch 
Art. 211 Abs. 4 UNCLOS). Insofern unterscheidet sich 
das Küstenmeer von den landwärts der Basislinie gele-
genen „Inneren Gewässern“ (Art. 8 UNCLOS), in denen 
eine solche Einschränkung nationaler Hoheitsbefug-
nisse nicht gegeben ist, da sich UNCLOS nicht auf sie 
erstreckt.

Kasten 3.2-1

Konkretisierung von UNCLOS durch 
Durchführungsübereinkommen

Aufgrund seines rahmenrechtlichen Charakters verweist 
UNCLOS in zahlreichen Bestimmungen auf die Notwendig-
keit einer Konkretisierung durch nationales Recht oder inter-
nationale Übereinkommen. Ein eigenes Verfahren für inter-
nationale Verhandlungen zur Konkretisierung von UNCLOS 
bietet das Übereinkommen allerdings nicht. Durchführungs-
übereinkommen (Implementing Agreements) werden deshalb 
als multilaterale Völkerrechtsverträge verhandelt und entfal-
ten durch Unterzeichnung und Ratifizierung Wirkung unter 
den Vertragsparteien. Durchführungsübereinkommen ändern 
UNCLOS nicht ab. Sollten UNCLOS und ein Durchführungs-
übereinkommen inhaltlich oder dem Wortlaut nach im Wider-

spruch zueinander stehen, so muss dieser Widerspruch durch 
Auslegung aufgelöst werden. In der Regel enthalten Durch-
führungsübereinkommen Auslegungshilfen, die den Vorrang 
des zugrunde liegenden Rahmenübereinkommens sichern. 
Bislang wurden zwei internationale Durchführungsüberein-
kommen zu UNCLOS vereinbart:

>> das Übereinkommen vom 28. Juli 1994 zur Durchführung 
des Teiles XI des Seerechtsübereinkommens der Vereinten 
Nationen vom 10. Dezember 1982 (Meeresbodenregime; 
Kap. 3.2.3.2);

>> das Übereinkommen vom 4. August 1995 zur Durchfüh-
rung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens 
der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 in Bezug 
auf die Erhaltung und Bewirtschaftung gebietsübergrei-
fender Fischbestände und weit wandernder Fischbestände 
(Kap. 4.1.4.4).  
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3.2.1.2	
Anschlusszone
Die sogenannte „Anschlusszone“ ist eine dem Küs-
tenmeer seewärts vorgelagerte Grenzkontrollzone. Sie 
dient ausschließlich Zwecken der Grenzkontrolle, also 
der Verhinderung bzw. Ahndung von Verstößen gegen 
Zoll-, Steuer- und Einreisegesetzen usw. Der Anschluss-
zone kommt als Kontrollzone kein eigener gebietsrecht-
licher Status zu, so dass sie in der Regel im Gebiet der 
AWZ liegt (Graf Vitzthum, 2006). Die maximale Aus-
dehnung der Kontrollzone ist gem. Art. 33 UNCLOS auf 
24 sm, gemessen ab der Basislinie, beschränkt.

3.2.1.3	
Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ)
In der sich an das Küstenmeer anschließenden 
„Ausschließlichen Wirtschaftszone“ (AWZ; Art. 55 bis 
75 UNCLOS), die sich bis zu 200 sm seewärts der Basis-
linie erstreckt und nicht zum Staatsgebiet gehört, kann 
der Küstenstaat funktional begrenzte Hoheitsmacht 
ausüben. Kollidiert die AWZ in ihrer Ausdehnung 
weder mit einer angrenzenden noch einer gegenüber-
liegenden AWZ, so kann der Küstenstaat diese durch 
einen einseitigen Akt der Inanspruchnahme errichten. 

Andernfalls sieht Art. 74 UNCLOS für die Grenzziehung 
zwischen angrenzenden AWZ eine Übereinkunft der 
betroffenen Küstenstaaten vor. Verzichtet ein Küsten-
staat auf die Inanspruchnahme einer AWZ, so steht die-
sem unabhängig davon gegebenenfalls die Nutzung sei-
nes Festlandsockels zu. Die Gewässer jenseits des Küs-
tenmeeres sind in diesem Fall Teil der Hohen See (Graf 
Vitzthum, 2006).

Die Nutzungsrechte in der AWZ weist UNCLOS dem 
Küstenstaat abschließend zu: Sie umfassen beispiels-
weise die Ausbeutung der lebenden und nicht lebenden 
Ressourcen (z.  B. Fischbestände, Öl- und Gasressourcen) 
in der Wassersäule, am Meeresboden und im Meeres-
untergrund sowie die Errichtung von Anlagen oder 
künstlichen Inseln (z.  B. Ölplattformen, Windenergie-
anlagen). Die von UNCLOS zugewiesenen küstenstaatli-
chen Hoheitsbefugnisse sind von großer wirtschaftlicher 
Bedeutung: So kommen ca. 90    % aller kommerziell rele-
vanten Fischspezies in den AWZ der Küstenstaaten vor 
(Maribus, 2010). Für Deutschland ergibt sich die beson-
dere Bedeutung der AWZ insbesondere aufgrund der 
geplanten Offshore-Windenergieanlagen, die zukünftig 
weit überwiegend in der AWZ errichtet werden (KPMG, 
2010).

Kasten 3.2-2

Geschichte des Seerechts: Wem gehört das 
Meer?

Bereits im 17. Jahrhundert wurde der Bedarf nach einer 
Regulierung der Meeresnutzung erkannt: Die immer bedeu-
tender werdende Handelsschifffahrt der großen Seefahrer-
nationen, die Ausweitung der Fischerei und die beginnende 
Erschließung von Meeresbodenschätzen ließen Interessen-
konflikte unter den großen Seefahrernationen entstehen und 
warfen die Frage auf, wem das Meer gehört. Als Reaktion 
auf die Politik des „mare clausum“ der Portugiesen, wonach 
einzelne Staaten individuelle Nutzungsansprüche für die 
Meere geltend machen konnten (Portugal beanspruchte für 
den Seehandel mit Ostindien ein Monopol), verfasste 1609 
Hugo de Groot (Grotius) das Regelwerk „mare liberum“, das 
die Freiheit der Meere zum Grundprinzip erhebt und die Frei-
heit der Meere für sämtliche Seefahrernationen postulierte 
(Stumpf, 2006; Mann Borgese, 1999; Aure, 2008). Ziel war 
es, das Recht auf freien Welthandel für die Niederländische 
Ostindien-Kompanie zu sichern, deren Berater Grotius war. 
Der britische Jurist John Selden – Großbritannien konkurrier-
te damals mit den Niederlanden um die Dominanz im Seehan-
del – verschriftlichte 1625 das Konzept „mare clausum“, das 
einzelnen Staaten individuelle Nutzungsansprüche zuwies. 

Im 20. Jahrhundert wuchs der Bedarf nach einer neuen 
völkerrechtlichen Grundlage des internationalen Seerechts, 
nachdem einige Küstenstaaten die gewohnheitsrechtlichen 
Regeln aus dem 17. Jahrhundert, etwa das Recht einen drei 
Seemeilen breiten Küstenstreifen als nationales Territorium zu 
beanspruchen, nicht mehr anerkannten. Mit steigender Ener-

gie- und Rohstoffnachfrage wurden im 20. Jahrhundert die 
Meere zunehmend eine wertvolle Rohstoffquelle, gleichzeitig 
verbesserten sich die technischen Möglichkeiten, minerali-
sche und lebende Ressourcen zu erschließen. Die Küstenstaa-
ten versuchten immer größere Teile des Meeres und des Mee-
resbodens unter ihre nationalstaatliche Kontrolle zu bringen 
und erweiterten ihre Küstenstreifen auf bis zu 200 sm. Eine in 
den 1930er Jahren einberufene Konferenz zur Regelung der 
Breite des Küstenmeeres konnte keine Einigung erzielen. Der 
entscheidende Impuls zur Ausweitung der Rechte der Küsten-
staaten ging nach Ende des Zweiten Weltkrieges von den USA 
aus, als Präsident Harry S. Truman eine neue Rohstoffpolitik 
proklamierte, verbunden mit einer Ausweitung der Küsten-
zone bis zum Kontinentalschelf. Der Hintergrund waren neu 
entdeckte Ressourcenvorkommen vor der amerikanischen 
Küste und verbesserte Bohrtechniken. Dem amerikanischen 
Beispiel folgten bald weitere Staaten, so dass weltweit die 
200-sm-Zone (Ausschließliche Wirtschaftszone, AWZ) und 
der Festlandsockel Teil des Völkergewohnheitsrechts wurden 
(UN, 2011). Diese Praxis wurde dann im Rahmen internati-
onaler Verhandlungen zur vertraglichen Regelung des inter-
nationalen Seerechts mit der Unterzeichnung von UNCLOS 
1982 völkerrechtlich kodifiziert. 

Während der langen Aushandlungsphase von UNCLOS 
(1956 bis 1982) wurden auf UN-Ebene Forderungen erho-
ben, die deutlich über die Regelungstiefe des 1982 beschlos-
senen UNCLOS hinausgehen. So forderte im Jahr 1967 der 
damalige Botschafter Maltas, Arvid Pardo, in einer viel 
beachteten Rede vor der UN Generalversammlung dazu auf, 
die Meere als „allgemeines Erbe der Menschheit“ einzustufen 
(Mann Borgese, 1999).  
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Darüber hinaus hat der Küstenstaat nach Art. 56 
UNCLOS die Hoheitsbefugnis bezüglich der wissen-
schaftlichen Meeresforschung, so dass etwaige Vorha-
ben von Drittstaaten seiner Zustimmung bedürfen. Der 
Küstenstaat ist außerdem zum Meeresschutz verpflich-
tet (Art. 192 ff. UNCLOS; Kap. 3.2.1.3) und berechtigt. 
Gem. Art. 56 Abs. 1 lit. b UNCLOS mit entsprechenden 
Hoheitsbefugnissen zur Bewahrung der Meeresumwelt 
ausgestattet, darf der Küstenstaat beispielsweise Schutz-
gebiete ausweisen. Da in der AWZ die Freiheiten der 
Schifffahrt, des Überflugs und der Verlegung untersee-
ischer Kabel und Rohrleitungen gelten, sind Meeres-
schutzbestimmungen insoweit Grenzen gesetzt. Hier gel-
ten nach Art. 211 Abs. 6 UNCLOS nur die international 
vereinbarten Standards (Kap. 3.6.4). Küstenstaaten 
dürfen keine strengeren Regeln einführen, soweit nicht 
bestimmte schutzwürdige Gebiete Einleitbestimmungen, 
Schutzgebietsausweisungen oder Ähnliches erforderlich 
machen. Dann ist aber gemäß § 211 Abs. 6 lit. a UNCLOS 
eine Genehmigung der Internationalen Seeschifffahrts
organisation (IMO) einzuholen (Kimbal, 2001).

3.2.1.4	
Festlandsockel
Die 1997 gegründete Festlandsockelgrenzkommission 
(Art. 76 Abs. 8 UNCLOS) erteilt auf Antrag von Küs-
tenstaaten Empfehlungen zur Grenzziehung bei erwei-
terten Festlandsockeln. Die Einholung einer solchen 
Empfehlung ist für UNCLOS-Vertragsstaaten notwen-
dig, um vertragsgemäß einen erweiterten Festlandso-
ckel nutzen zu dürfen.

Der Festlandsockel (Art. 76 bis 85 UNCLOS) umfasst 
den Meeresboden und den Meeresuntergrund jenseits 
des Küstenmeeres. Das Festlandsockelregime nach 
UNCLOS bezieht sich allerdings nicht auf die Wassersäule 
bzw. die Gewässer über dem Meeresboden. Hinsichtlich 
des Festlandsockels hat der Küstenstaat das souveräne 
Recht zur Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, das 
Recht zur Erforschung des Meeresbodens bzw. Meeres-
untergrunds sowie das Recht zur Errichtung von Anla-
gen und Bauwerken. Solange Festlandsockel und AWZ 
in ihrer Ausdehnung überlappen, haben die Nutzungs-
rechte bezüglich des Festlandsockels keine eigenständige 
Bedeutung, da diese innerhalb der AWZ umfangreicher 
sind. In zwei Konstellationen haben die Nutzungsrechte 
am Festlandsockel allerdings eine eigenständige Bedeu-
tung. Erstens für den Fall, dass ein Küstenstaat keine 
AWZ errichtet. Die Rechte am Festlandsockel bestehen 

Binnen-
gewässer
(Landwärts
der Niedrig-
wasser-
markierung)

Küstenmeer 
(0–12 sm):
Keine Freiheiten der
Hohen See, mit
Ausnahme der
friedlichen Durchfahrt
fremder Schiffe

Anschlusszone
(0–24 sm): Kontrollbefugnisse
in Bezug auf Zoll, Steuern,
Einwanderung und Quarantäne

Ausschließliche Wirtschaftszone (EEZ)
(12–200 sm von der Basislinie): Souveräne
Rechte auf Erforschung, Ausbeutung, Bewahrung
und Management natürlicher Ressourcen

Freiheit der Hohen See
(Ab 12 sm seewärts): Freiheit der Schifffahrt, des Überflugs,
der Verlegung unterseeischer Kabel und Rohrleitungen sowie
weitere allen Staaten zustehende Nutzungsrechte

Hohe See
Traditionelle Freiheiten der Hohen
See, einschließlich der Befischung
lebender Meeresressourcen sowie
der nicht ausbeutenden Nutzung
nicht lebender Ressourcen auf
oder unter dem Meeresboden

Die Freiheit der Hohen See umfasst
den Fang lebender Ressourcen auf

dem Meeres-
boden

Meeresuntergrund unter dem Festlandsockel

Meeresboden
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von der Basis-
linie)
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Art. 1 Abs. 1 Ziff. 1
UNCLOS: Nicht-
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unter internationaler
Verwaltung

Niedrigwasser-
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Abbildung 3.2-1
Ordnung der Meereszonen nach dem UN-Seerechtsübereinkommen (UNCLOS). 
sm = Seemeile = 1,852 km.
Quelle: Gorina-Ysern et al., 2004
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nämlich, anders als in der AWZ, unabhängig von einem 
staatlichen Akt der Besitzergreifung. Zweitens in sol-
chen Fällen, in denen sich der Festlandsockel aufgrund 
geologischer Gegebenheiten seewärts über die 200 sm 
breite AWZ hinaus erstreckt (z.  B. vor Argentinien, im 
Südchinesischen Meer und in der Arktis). Für die seewär-
tige Grenze des Festlandsockels sieht UNCLOS folgende 
Regelung vor: Verläuft der topographische Festlandrand 
in einer Entfernung von bis zu 200 sm, so wird gem. 
Art. 76 Abs. 1 UNCLOS die Grenze des Festlandsockels 
hydrographisch auf 200 sm festgelegt, gemessen ab der 
Basislinie (Graf Vitzthum, 2006). Liegt der Festlandrand 
jenseits dieser Grenze, kann der betreffende Küstenstaat 
einen Antrag auf Anerkennung eines erweiterten Fest-
landsockels vor der durch UNCLOS etablierten Kommis-
sion zur Begrenzung des Festlandsockels (Kap. 3.2.1.2) 
stellen. Im Falle erfolgreicher Beantragung – u.  a. Erbrin-
gung entsprechender geologischer Nachweise – kann der 
Küstenstaat seine Festlandsockelgrenze gemäß der Emp-
fehlung der Kommission festlegen und die entsprechen-
den Nutzungsrechte für den erweiterten Festlandsockel 
beanspruchen. Die maximale Ausdehnung des erwei-
terten Festlandsockels darf sich nicht weiter als 350 sm 
von der Basislinie erstrecken, alternativ nicht weiter als 
100 sm von der 2500-Meter-Wassertiefenlinie (ausge-
nommen von dieser Grenzziehungsalternative sind soge-
nannte unterseeische Bergrücken gem. Art. 76 Abs.  6 S. 1 
UNCLOS; Kap. 3.2.1.5; Kasten 3.2-3). 

Anlass für die Einsetzung der Festlandsockelgrenz-
kommission waren die vagen Formulierungen von 
UNCLOS für die Bemessung des Festlandsockels, die 
oftmals zu Grenzstreitigkeiten führten. Insbesondere 
in Fällen, in denen sich der geologische Festlandsockel 
seewärts über die 200 sm breite AWZ hinaus erstreckt 
(Kap. 3.2.1), ist die Klärung etwaiger Gebietsansprüche 
einzelner Vertragsstaaten durch die Kommission von 
Bedeutung (Kap. 3.2.5; Kasten 3.2-3). Die Festland-
sockelkommission beschließt auch die Finanzierung 
des Internationalen Seegerichtshofes (ITLOS) sowie 
die Vergütung der Richter. Zur Klärung von Grenz-
streitigkeiten zwischen aneinandergrenzenden oder 
gegenüberliegenden Festlandsockeln bietet die Fest-
landsockelkommission die Möglichkeit an, gemeinsame 
Anträge der im Streit liegenden Küstenstaaten vorzu-
legen, um der Kommission ein Mandat für eine Emp-
fehlung hinsichtlich der Grenzziehung im umstrittenen 
Gebiet zu erteilen.

3.2.1.5	
Hohe See
Die „Hohe See“ schließt seewärts der Außengrenzen der 
AWZ an und ist begrenzt auf die Wassersäule, umfasst 
also nicht den Meeresboden. Insgesamt bedeckt die 
Hohe See etwa 202 Mio. km², also 64    % der Gesamtflä-

che der Meere. Die Nutzung der Hohen See (Art. 86 bis 
120 UNCLOS) folgt im Kern dem Grundsatz der Freiheit 
der Meere (Kasten 3.2-2). Kein Staat darf einen Teil der 
Hohen See seiner Souveränität unterstellen. Auf dem 
Gebiet der Hohen See gilt die Freiheit der Schifffahrt, 
der Fischerei und der Meeresforschung. Die Auswei-
sung von Meeresschutzgebieten auf hoher See durch 
einzelne Staaten ist in UNCLOS nicht geregelt, könnte 
aber nach Art. 194 Abs. 5 UNCLOS zum Meeresschutz 
erforderlich sein. Dabei müsste die Freiheit der Hohen 
See, also der Schifffahrt, Fischerei usw. beachtet wer-
den (Proelß, 2004).

3.2.1.6	
Gebiet
Der unterhalb der Hohen See gelegene Meeresboden, 
das sogenannte „Gebiet“ (Art. 133 bis 191 UNCLOS, 
Anlagen III, IV), unterliegt keinen nationalen Hoheits-
befugnissen. Das Gebiet und seine mineralischen Res-
sourcen sind nach Art. 136 UNCLOS ein „Gemeinsa-
mes Erbe der Menschheit“. UNCLOS sieht für die Nut-
zung mineralischer Ressourcen im Gebiet, also derjeni-
gen mineralischen Ressourcen, die sich auf oder unter 
dem Meeresboden befinden, einen Sachwalter und ein 
internationales Regime zur Bewirtschaftung vor (Teil 
XI UNCLOS). Dieses sogenannte „Meeresbodenregime“ 
wird in Kapitel 3.2.3.2 dargestellt.

3.2.2	
Regelungen von UNCLOS zum Schutz und zur 
nachhaltigen Nutzung der Meere

UNCLOS stellt Anforderungen an den Schutz der Meere 
und setzt ihrer Nutzung damit Grenzen (Wolfrum und 
Fuchs, 2011). Diese Anforderungen gelten für sämtli-
che Meereszonen. Die Vertragsstaaten von UNCLOS 
sind verpflichtet, die Meeresumwelt „entsprechend 
ihrer Möglichkeiten“ zu schützen. Anderen Staa-
ten und deren Umwelt darf kein Schaden durch Ver-
schmutzung zugefügt (Art. 194 Abs. 2 UNCLOS) oder 
ein Schaden verlagert werden (Art. 195 UNCLOS). Für 
den Einsatz von Technologien oder die Einführung 
invasiver Arten ist geregelt, dass Staaten alle notwen-
digen Maßnahmen zur Verhütung und Verringerung 
daraus entstehender Meeresverschmutzungen unter-
nehmen (Art. 196 UNCLOS). Darüber hinaus beinhal-
tet UNCLOS bestimmte Pflichten der Staaten bezüg-
lich der internationalen und regionalen Zusammenar-
beit, technischen Hilfe, Überwachung und Beurteilung 
der Verschmutzung, Durchsetzung, Verantwortlichkeit 
sowie Haftung (Art. 197–237 UNCLOS). UNCLOS ver-
pflichtet die Staaten außerdem zur Konkretisierung 
ihrer Pflicht zum Meeresschutz (Art. 207 ff. UNCLOS). 
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UNCLOS sieht vor, dass die Vertragsstaaten globale und 
regionale Übereinkommen zum Meeresumweltschutz 
vereinbaren, diese Vereinbarungen in nationales Recht 
überführen und deren Befolgung kontrollieren (Lagoni, 
2007). Nur für den Meeresboden etabliert es ein eigen-
ständiges Regime (Kap. 3.2.3.2).

3.2.3	
Institutionen von UNCLOS

Mit UNCLOS wurden mehrere internationale Instituti-
onen eingerichtet:

>> die Festlandsockelgrenzkommission (New York; 
Kap. 3.2.1.4);

>> der Internationale Seegerichtshof (Hamburg);
>> die Internationale Meeresbodenbehörde (Kingston).

Grundsätzliche Entscheidungen, insbesondere über 
eine Vertragsänderung von UNCLOS, werden durch die 
Versammlung der Vertragsstaaten getroffen. Die zen-
trale Aufgabe der Vertragsstaatenversammlung ist die 
Verhandlung über vorgeschlagene Vertragsänderun-
gen zum UN-Seerechtsübereinkommen (Kasten 3.2-4). 
Da ein solches Änderungsverfahren bisher noch nicht 
durchgeführt wurde, befasst sich die Versammlung vor-
rangig mit Angelegenheiten der Festlandsockelkom-
mission sowie dem Internationalen Seegerichtshof. Die 
Versammlung der Vertragsstaaten soll nur bei Bedarf 
einberufen werden, allerdings fand sie seit 1994 jähr-
lich statt. Die Versammlung wird in der Regel im Vor-

feld der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
einberufen, um bei dieser Gelegenheit auch meeresbe-
zogene Resolutionen der Generalversammlung vorzu-
bereiten. 

3.2.3.1	
Internationaler Seegerichtshof
Art. 279 UNCLOS verpflichtet die Mitgliedstaaten zu 
einer friedlichen Streitbeilegung. Der 1996 eingerich-
tete Internationale Seegerichtshof (International Tribu-
nal for the Law of the Sea, ITLOS; Art. 287 UNCLOS 
i.V.m. Anlage VI) dient der Beilegung von Streitigkei-
ten über die Auslegung oder Anwendung von UNCLOS. 
Gem. Art. 287 Abs. 1 UNCLOS können die Staaten 
jedoch noch weitere Möglichkeiten der Streitbeilegung 
wählen, so dass Seerechtsfälle wahlweise auch vor 
dem Internationalen Gerichtshof oder Schiedsgerich-
ten anhängig gemacht werden können. In der Praxis 
ist ITLOS – obwohl auch hier eine bedingte Wahlmög-
lichkeit der Streitparteien besteht – für die sofortige 
Freigabe von Schiffen gem. Art. 292 UNCLOS zustän-
dig (Wolfrum, 2006b:  481). Unter bestimmten Bedin-
gungen kann das ITLOS darüber hinaus für die Anord-
nung einstweiliger Maßnahmen zuständig sein, so dass 
für die genannten Fälle von einem tatsächlichen „Ver-
fahrensmonopol“ des ITLOS ausgegangen werden kann 
(Wolfrum, 2006b:  470). Für Streitigkeiten in Bezug 
auf Tätigkeiten im Gebiet ist am ITLOS überdies eine 
Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten eingerichtet, 
die obligatorisch und alleinig für diese Streitigkeiten 

Kasten 3.2-3

Geplante Festlandsockelerweiterungen in der 
Arktis: Wem gehört die Arktis?

Die Anrainerstaaten des arktischen Ozeans sind die Küs-
tenstaaten Dänemark, Kanada, Norwegen, die Russische 
Föderation und die Vereinigten Staaten von Amerika. Mit 
fortschreitendem Rückgang der arktischen Eismassen wächst 
seit Jahren die Wahrscheinlichkeit, dass die Erschließung 
von Ressourcen im Nordpolarmeer technisch möglich und 
wirtschaftlich interessant wird. Die genannten Anrainer-
staaten versuchen infolgedessen, Territorialansprüche auf 
den Meeresboden und -untergrund des Nordpolarmeeres zu 
erheben. Öffentliche Aufmerksamkeit gewann der schwe-
lende Konflikt um eine territoriale Aufteilung der Polre-
gion, als im August 2007 ein russisches U-Boot am Grund 
des Polarmeeres eine russische Flagge verankerte und hier-
durch die Ansprüche Russlands unterstrich. Obwohl die 
Vereinigten Staaten bisher UNCLOS nicht beigetreten sind, 
haben die Anrainerstaaten in der Erklärung von Ilulis-
sat 2008 festgehalten, dass sie die äußeren Grenzen ihrer 
jeweiligen Festlandsockel insbesondere nach den Regeln 
des UN-Seerechtsübereinkommens bestimmen wollen. 

Hauptstreitpunkt über mögliche Festlandsockelerweiterun-
gen ist die geologische Zuordnung des Lomonossow- und 
Mendeleev-Rückens. Mit seinem Antrag vom Dezem-
ber 2001 beanspruchte Russland diese Bergrücken in der 
Polarregion als unterseeische Erhebungen, die aufgrund 
ihrer geologischen Beschaffenheit natürliche Teile des rus-
sischen Festlandrands im Sinne des Art. 76 Abs. 6 Satz 2 
UNCLOS sein sollen (Wolfrum, 2008). Dänemark wider-
sprach diesem Antrag Russlands im Februar 2002 mit dem 
Hinweis, dass die Abgrenzung zwischen dem dänischen 
und dem russischen Festlandsockel umstritten sei. Infol-
gedessen berief sich Dänemark auf Art. 83 UNCLOS und 
bestritt damit die Zuständigkeit der Festlandsockelgrenz-
kommission über umstrittene Gebiete zu entscheiden. 
In jüngster Vergangenheit hat sich insbesondere Russland 
um eine friedliche Beilegung des Arktiskonflikts bemüht. Mit 
Norwegen konnte ein seit Jahrzehnten andauernder Konflikt 
hinsichtlich der Seegrenzen im Nordpolarmeer beigelegt wer-
den. Russland, Kanada und Dänemark/Grönland bemühen 
sich zurzeit gemeinsam um eine einvernehmliche Lösung 
des Arktiskonflikts. Als Option wird auch ein gemeinsamer 
Antrag bei der Festlandsockelkommission für eine Grenzzie-
hungsempfehlung erwogen (Humrich, 2011).  
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zuständig ist. Zudem erstattet die Kammer Rechtsgut-
achten zur Unterstützung der Meeresbodenbehörde. 
Auch Streitigkeiten außerhalb von UNCLOS können 
dem ITLOS zugewiesen werden, so z.  B. Streitigkeiten 
nach dem Fish Stocks Agreement (Art. 30 Fish Stocks 
Agreement). Das Gericht verfügt dauerhaft über min-
destens fünf eingerichtete Kammern, zunächst für die 
Streitigkeiten, die dem ITLOS nach UNCLOS zugewie-
sen werden können als auch für Streitfälle im Bereich 
der Fischerei, der Meeresumwelt sowie für Grenzstrei-
tigkeiten hinsichtlich der Meeresgebiete. Mit der Aus-
dehnung der Parteifähigkeit auf natürliche und juris-
tische Personen wurden die Rechtsschutzmöglichkei-
ten durch den Gerichtshof positiv weiterentwickelt, da 
zuvor nur Staaten als Partei vor Gericht stehen konnten. 
Bisher wurden lediglich 21 Fälle vor das ITLOS gebracht 
(ITLOS, 2013). Ein Grund für die seltene Bemühung 
des Seegerichtshofes zur Beilegung von Streitigkeiten 
könnte in den zahlreichen Wahlmöglichkeiten des Art. 
287 UNCLOS liegen, der für die meisten Seerechtstrei-
tigkeiten Beilegungsalternativen bietet.

3.2.3.2	
Internationale Meeresbodenbehörde und das 
Meeresbodenregime
Die Internationale Meeresbodenbehörde (Internatio-
nal Seabed Authority, ISA; Art. 156 ff. UNCLOS) wurde 
1994 gegründet, um die Bewirtschaftung der mine-
ralischen Ressourcen des Gebiets nach dem Mensch-
heitserbeprinzip (Art. 136 UNCLOS) zu gewährleis-
ten (Abb. 3.2-2). Sie ist laut den Bestimmungen von 
UNCLOS und denen des „Übereinkommens zur Durch-

führung des Teiles XI UNCLOS“ zuständig für die 
Genehmigung und Kontrolle von Tätigkeiten im Gebiet. 
Das Gebiet wird durch Art. 136 UNCLOS zum gemein-
samen Erbe der Menschheit erklärt. Dieses Rahmen-
prinzip enthält vier prägende Grundaussagen:

Erstens die Verfügungsberechtigung der gesamten 
Menschheit über den Meeresboden. Die Vertragsstaa-
ten dürfen keine einzelstaatliche Souveränität ausüben. 
Das Rechtsregime beinhaltet also keine einzelstaatli-
che Freiheit der Ressourcenausbeutung wie im Bereich 
der Hohen See. Bergbauvorhaben, insbesondere zur 
Gewinnung von Manganknollen, sollen auf der Grund-
lage des festgesetzten völkerrechtlichen Nutzungssys-
tems durchgeführt werden, denn der Abbau von mine-
ralischen Ressourcen setzt die verbindliche Zuweisung 
von Nutzungsrechten durch die Bereitstellung eines 
Ordnungsrahmens voraus, um einen sicheren Investiti-
onsrahmen zu setzen (Wolfrum, 2006a:  334). 

Zweitens die Privilegierung der Entwicklungsländer 
(Art. 140, 148 UNCLOS), deren Beteiligung am Tief-
seebergbau unter Berücksichtigung „ihrer besonderen 
Interessen und Bedürfnisse“ gefördert werden soll. 

Drittens sind die Vertragsstaaten zur Verwirklichung 
einer Gleichberechtigung der Staaten auf Kosten von 
Staaten verpflichtet, die finanziell und technisch zu 
einem Abbau fähig sind. Aktivitäten auf dem Tiefsee-
boden haben im Gegensatz zur Nutzung der Hohen 
See den Vorteil, der gesamten Menschheit zu dienen 
(Art. 140 UNCLOS). 

Viertens ergibt sich aus dem Gedanken des gemein-
samen Erbes der Menschheit der Aufbau der ISA, um 
eine Kontrolle und Kooperation der Beteiligten zu 

Kasten 3.2-4

Verfahren zur Änderung von UNCLOS

Das UN-Seerechtsübereinkommen (UNCLOS) beinhaltet drei 
unterschiedliche Verfahren zur Änderung des Übereinkom-
mens:

>> 	das allgemeine Änderungsverfahren gem. Art. 312 
UNCLOS;

>> das vereinfachte Änderungsverfahren gem. Art. 313 
UNCLOS; 

>> das Änderungsverfahren für Bestimmungen hinsichtlich 
des Gebiets gem. Art. 314 UNCLOS.

Voraussetzung für eine Änderung von UNCLOS unabhängig 
von der Verfahrensart ist der Vorschlag eines Vertragsstaates 
(Art. 312–314 UNCLOS). Befürworten im Rahmen des all-
gemeinen Änderungsverfahrens innerhalb von 12 Monaten 
mindestens die Hälfte der Vertragsparteien den Vorschlag, 
wird eine Versammlung zur Änderung von UNCLOS einbe-
rufen. Änderungen des Vertragstextes sollen grundsätzlich 
möglichst über einen einstimmigen Beschluss der einberu-
fenen Vertragsstaatenversammlung vorgenommen werden 

(Art. 312 Abs. 2 UNCLOS). Beim vereinfachten Änderungs-
verfahren (Art. 313 UNCLOS) werden die Mitgliedstaaten 
ohne Zusammenkunft über den Änderungsvorschlag infor-
miert. Die Mitgliedstaaten können sowohl Einspruch gegen 
die Durchführung des vereinfachten Verfahrens als auch 
gegen die vorgeschlagene Änderung erheben. Die Änderung 
kommt hingegen zustande, wenn innerhalb eines Jahres kein 
Vertragsstaat widerspricht. Im Fall eines Einspruchs gilt der 
Änderungsvorschlag als abgelehnt. Für Tätigkeiten im Gebiet 
findet ein gesondertes Änderungsverfahren Anwendung. 
Dabei werden die Mitgliedstaaten über den Änderungsvor-
schlag lediglich informiert. Zur Annahme des Änderungs-
vorschlages muss dieser zunächst durch den Rat der Mee-
resbodenbehörde genehmigt werden, anschließend durch 
die Versammlung (Art. 314 Abs. 1 UNCLOS). Die Vertreter 
der Vertragsstaaten in diesen Organen sind bevollmächtigt, 
die vorgeschlagene Änderung zu prüfen und zu genehmigen. 
Sämtliche angenommenen Änderungen liegen nach Art. 315 
Abs. 1 UNCLOS 12 Monate zur Unterzeichnung durch die 
Mitgliedstaaten aus, sofern in der Änderung nichts Abwei-
chendes vorgesehen ist.  
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gewährleisten (Wolfrum, 2006a:  336). 
Für die Ressourcennutzung im Gebiet beziehen sich 

die Bestimmungen von UNCLOS nach Art. 133 UNCLOS 
lediglich auf mineralische Ressourcen, die sich auf oder 
unter dem Meeresboden befinden. Lebende Ressour-
cen sind also nach dem eindeutigen Wortlaut vom Mee-
resbodenregime nicht erfasst und unterfallen nicht dem 
gemeinsamen Erbe der Menschheit, sondern der Frei-
heit der Hohen See (Friedland, 2007). Bei dem Abbau 
der mineralischen Ressourcen ist die Meeresumwelt 
vor Schäden zu schützen. Zu diesem Zweck soll die ISA 
gemäß Art. 145 UNCLOS Regeln aufstellen, um die Ver-
schmutzung des Gebiets durch Abbauarbeiten zu ver-
hüten und zu verringern sowie die natürlichen Ressour-
cen zu erhalten. Darüber hinaus gelten die allgemeinen 
Verpflichtungen zum Meeresschutz aus Art. 194  ff. 
UNCLOS sowie deren Konkretisierung für Tätigkeiten 
im Gebiet in Art. 209 UNCLOS. Bisher hat die Behörde 
hiernach Richtlinien für die Überwachung möglicher 
Umweltauswirkungen hinsichtlich der Exploration von 
Manganknollen im Gebiet erlassen (UN, 2001). Als 
Schutzmaßnahme ist auch die Ausweisung von Teilen 

des Gebiets als Schutzgebiet möglich (Jenisch, 2010). 
Für den Meeresboden der Tiefsee und seine mine-

ralischen Ressourcen (Kasten 3.2-5) ist die Meeresbo-
denbehörde im Auftrag aller Staaten zuständig (Jenisch, 
2010). Tätigkeiten im Gebiet müssen durch die Mee-
resbodenbehörde genehmigt werden (Friedland, 2007). 
Das beantragende Unternehmen muss mit der Mee-
resbodenbehörde einen Vertrag über die Einhaltung 
der Vorgaben aus dem Arbeitsplan schließen (Jessen, 
2012). Aus der Zweckbindung des Gebiets als gemein-
sames Erbe der Menschheit ergeben sich einige Beson-
derheiten für die Antragsteller (Jenisch, 2010).

Für den Abbau von Manganknollen, polymetal-
lischen Sulfiden und kobaltreichen Krusten hat die 
Meeresbodenbehörde mehrere „Regulations“ zusam-
mengefasst unter dem Oberbegriff des sogenannten 
„Mining Code“ beschlossen. Dabei werden die Vor-
aussetzungen für die Erkundungstauchgänge und die 
Anforderungen zum Schutz der Umwelt festgelegt, 
unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips und 
unter Anwendung der „best environmental practice“ 
(Regelung 31 Abs. 2 Manganknollencode, Regelung 

Abbildung 3.2‑2
Die Internationale Meeresbodenbehörde genehmigt, überprüft und überwacht den Abbau von mineralischen Rohstoffen 
im Gebiet. Abbautätigkeiten können sowohl von staatlichen als auch von privaten Unternehmen beantragt werden 
(Vertragsnehmer), wobei private Unternehmen einen Vertragsstaat als Befürworter benötigen (sogenannter Sponsorstaat). 
Dieser Sponsorstaat übernimmt die völkerrechtliche Verantwortung für die Abbautätigkeit des Unternehmens und haftet für 
Auswahl- und Überwachungsfehler.
Quelle: WBGU
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33 Abs. 2 Sulfidcode), welche als die Anwendung der 
angemessensten Kombination von Kontrollmaßnah-
men und -strategien in Bezug auf die Umwelt definiert 
wird. Es dürfen überdies nur umweltschonende Verfah-
ren zugelassen werden, die eine Regeneration der emp-
findlichen Tiefseeökosysteme gewährleisten. Die Rege-
lung 31 Abs. 3 Manganknollencode verweist zudem 
auf die besten verfügbaren Techniken. Bei Streitfällen 
kann die internationale Meeresbodenbehörde ein Ver-
fahren bei der Meeresbodenkammer des Internationa-
len Seegerichtshofs anstrengen. 

3.2.4	
Bewertung von UNCLOS

Zur Bewertung der Wirksamkeit von UNCLOS verwen-
det der WBGU eine Reihe von Prüfsteinen für eine 
problemadäquate Meeres-Governance (Kap. 3.1.4) 
mit deren Hilfe auch die Defizite und Schwächen von 
UNCLOS verdeutlicht und Ansatzpunkte für die Wei-
terentwicklung der Meeres-Governance (Kap. 7) abge-
leitet werden sollen. 

3.2.4.1	
Systemische Perspektive
UNCLOS enthält im Grundsatz eine systemische Pers-
pektive, indem es einen übergeordneten Rahmen für 
den Schutz und die Nutzung der Meere vorgibt. Es ist 
vom Regelungsgegenstand her nicht eingegrenzt auf 
bestimmte Meeresgebiete und bezweckt eine Grund-
ordnung für menschliche Tätigkeiten im Bereich der 
Meere. UNCLOS selbst erkennt an, dass „die Probleme 
des Meeresraums eng miteinander verbunden sind 
und als Ganzes betrachtet werden müssen“ (Präambel, 

Erwägungsgrund 3). Dies schlägt sich jedoch nur in ein-
zelnen Bestimmungen nieder. So sind die Vertragsstaa-
ten im Rahmen der Erhaltung der Fischbestände ver-
pflichtet, die gegenseitige Abhängigkeit der Bestände 
(Art. 61 Abs. 3 UNCLOS) sowie die Auswirkungen der 
Fischereimaßnahmen auf abhängige und assoziierte 
Arten zu berücksichtigen (Art. 61 Abs. 4 UNCLOS, Art. 
119 Abs. 1 lit. a, b UNCLOS). Außerdem sollen sen-
sible Ökosysteme und Habitate seltener oder bedroh-
ter Arten geschützt werden (Art. 194 Abs. 5 UNCLOS). 
Allerdings wird diese systemische Perspektive durch 
einige gegenläufige Regelungen entwertet. So werden 
etwa durch die Aufteilung der Meere in Zonen unter-
schiedlicher Rechtsregime einzelne Abschnitte isoliert 
betrachtet und das Meer als Ganzes nicht in den Blick 
genommen. Die Zonierung entspricht außerdem nicht 
den Ökosystemgrenzen, was bei Anwendung des sys-
temischen Ansatzes in gebietsüberschreitenden Öko-
systemen zu Problemen führen kann (Tsamenyi et al., 
2003). UNCLOS liegt außerdem ein verschmutzungs-
bezogener Ansatz zugrunde, der unterschiedliche Ver-
schmutzungsquellen unabhängig voneinander betrach-
tet (Wolf, 2006). Die Ausrichtung nach einzelnen Ver-
schmutzungsquellen erscheint zwar einerseits sinnvoll, 
da den Verschmutzungsursachen ein unterschiedliches 
Gewicht zukommt und sie verschiedene Maßnahmen 
erfordern. Andererseits führt die Aufspaltung dazu, 
dass auch internationale oder regionale Übereinkom-
men in der Regel lediglich einzelne Teile des Meeres-
umweltschutzes, wie die Fischerei, Abfallentsorgung, 
Schiffsemissionen oder Ähnliches betreffen, was einer 
weiteren Zersplitterung des Meeresschutzregimes Vor-
schub leistet, jedoch auch in Folge der hohen Spezia-
lität und Technizität kaum zu vermeiden wäre (Wolf, 
2006). So ist etwa die IMO wegen ihrer Orientierung 

Kasten 3.2-5

Finanzieller Ausgleich für die 
Meeresbodennutzung

Bereich des anerkannten Festlandsockels jenseits der 
200 sm
Die Küstenstaaten sind zu Zahlungen bzw. Sachleistungen 
verpflichtet, wenn sie nicht lebende Ressourcen des Fest-
landsockels jenseits von 200 sm abbauen (Art. 82 Abs. 1 
UNCLOS). Die Höhe dieser Leistungen ist zeitlich gestaffelt 
(1–12  % vom Wert bzw. Umfang der Produktion; Art. 82 
Abs. 2 UNCLOS). Die Leistungspflicht beginnt mit dem sechs-
ten Jahr des Abbaus und bemisst sich anhand der jährlichen 
Produktionsmenge. Die Leistungen erfolgen gegenüber der 
Behörde, die anschließend für eine gerechte Verteilung unter 
den Vertragsstaaten von UNCLOS verantwortlich ist. Dabei 
sollen die Interessen und Bedürfnisse der Entwicklungsländer 
bei der Verteilung besonders berücksichtigt werden.

Bereich des Gebiets
Die Vergabe von Erforschungs- und Abbaulizenzen im Gebiet 
setzt einen Vertragsschluss zwischen dem tätigen Vertrags-
staat und der Meeresbodenbehörde voraus. Mit Beginn des 
Abbaus leistet der Lizenznehmer eine zeitlich gestaffelte 
Abgabe, mindestens aber eine Jahresgebühr in Höhe von 
1 Mio. US-$. Die Höhe der Abgabe liegt zeitlich gestaf-
felt bei 5 bzw. 12  % bezogen auf die jährliche Produktion 
(Art. 82 Abs. 2 UNCLOS). Alternativ kann der Lizenznehmer 
einen finanziellen Beitrag entrichten, anteilig bemessen am 
erwirtschafteten Nettoertrag. Die Behörde muss zur gerech-
ten Verteilung der Gewinne ein Gewinnverteilungsverfahren 
entwickeln, in dem die Interessen und Bedürfnisse der Ent-
wicklungsländer besonders berücksichtigt werden (Art. 160 
Abs. 2 lit. f (i) UNCLOS). Potenziell Begünstigte dieses Vertei-
lungsverfahrens sind alle Staaten der Welt.  
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auf die technische Reduzierung von Schiffsemissio-
nen nicht in der Lage, koordinierte Maßnahmen zum 
Meeresumweltschutz effektiv zu verwalten (Höfer 
und Mez, 2003). Diese auf einer sektorale Regulie-
rung beruhende Zersplitterung wird durch die Bestim-
mungen von UNCLOS begünstigt, die sich auf „zustän-
dige internationale Organisationen“ sowie die „allge-
mein anerkannten internationalen Regeln und Nor-
men“ beziehen (Proelß, 2004). Verzahnende und 
übergreifende Regelungen, die das Gesamtsystem oder 
Interdependenzen zwischen einzelnen Regelungsge-
genständen und -bereichen betreffen, gibt es kaum. 
Land/Meer- sowie Atmosphäre/Meer-Interaktionen 
(Kap. 1) werden zwar durch Art. 194 Abs. 3 lit. a, 207 
sowie Art. 212 UNCLOS berücksichtigt. Danach sollen 
die Vertragsstaaten Regeln erlassen und Maßnahmen 
unternehmen, um eine Verschmutzung des Meeres vom 
Land bzw. der Luft aus zu verringern und zu verhin-
dern. Darüber hinausgehend werden Interdependenzen 
von UNCLOS jedoch nicht beachtet. 

Auch die Erhaltung und Bewirtschaftung der leben-
den Meeresressourcen erfordert keine Berücksichti-
gung der Auswirkungen der Fangaktivitäten auf andere 
Ökosysteme oder Schutzgegenstände wie die biologi-
sche Vielfalt sowie von Naturschutz- oder Tierschutz-
gesichtspunkten (Art. 61 UNCLOS). Spezifische Bestim-
mungen für besonders sensible Meeresbewohner wie 
Tiefseearten sind in UNCLOS ebenfalls nicht enthalten. 
Gerade wegen der komplizierten Beziehungen zwischen 
marinen Arten und Ökosystemen sowie deren Abhän-
gigkeiten voneinander, kann die Entnahme von Fisch-
beständen zu Schäden an anderen Ökosystemen füh-
ren (Tanaka, 2011). Diese enge sektorale Betrachtungs-
weise wird dadurch verstärkt, dass die konkretisieren-
den internationalen oder regionalen Übereinkommen 
entsprechend auch nur begrenzt einzelne Verschmut-
zungssektoren regulieren. Die systemische Kompo-
nente von UNCLOS wird überdies dadurch beschränkt, 
dass nicht alle Bereiche durch Übereinkommen konkre-
tisiert wurden. So fehlt etwa ein Abkommen, das auf 
globaler Ebene die Ausweisung mariner Schutzgebieten 
vorsieht. Auch neuartige – vor allem technologische – 
Entwicklungen wie etwa CO2-Abscheidung und -spei-
cherung, Geoengineering usw. werden bislang kaum 
von UNCLOS-Durchführungsübereinkommen erfasst. 
UNCLOS reguliert außerdem isoliert den Schutz des 
Meeres, ohne dass eine Verzahnung mit anderen Über-
einkommen, die den Meeresschutz auch thematisieren, 
etwa der CBD, vorgesehen ist. 

Insgesamt enthält UNCLOS zwar systemische Ele-
mente, es dominiert aber weithin eine sektorale Sicht-
weise, die durch einen begrenzten Blick auf die jewei-
lige Nutzung geprägt ist. Die komplexen und dynami-
schen Wechselwirkungen innerhalb der Meere bzw. der 

Meeresökosysteme sowie innerhalb des Erdsystems 
(Land/Meer, Atmosphäre/Meer, Klimawandel) und 
den Gesellschaftssystemen werden in UNCLOS nicht 
ausreichend berücksichtigt. 

3.2.4.2	
Vorsorgeprinzip
Das Vorsorgeprinzip ist nicht ausdrücklich in UNCLOS 
enthalten. In seiner Verschmutzungsdefinition (Art. 1 
Abs. 1 Nr. 4 UNCLOS) verweist es auf „Wirkungen“, 
die sich „ergeben können“. Hierdurch ist zwar das zeit-
liche Element des Vorsorgebegriffs abgedeckt, aber es 
wird noch keine Risikovorsorge gefordert. In seinem 
Gutachten zum Meeresbodenmanagement verpflich-
tet das ITLOS indes die UNCLOS-Staaten zur Anwen-
dung des Vorsorgeprinzips – als Bestandteil ihres Sorg-
faltsmaßstabs – im Rahmen der Ressourcenausbeutung 
im „Gebiet“. ITLOS sieht bezüglich des Vorsorgeprinzip 
einen klaren Trend zur völkergewohnheitsrechtlichen 
Anerkennung des Vorsorgeprinzips und leitet hieraus 
die Pflicht der Staaten zur Risikovorsorge ab (ITLOS, 
2011:  131,  135). Umsetzungsübereinkommen wie das 
London-Protokoll (Verhütung von Meeresverschmut-
zung, Kap. 3.3.2.6), das OSPAR-Abkommen (Meeres-
schutz im Nordostatlantik, Kasten 3.4-1; Art. 2 Abs 2 
lit. a, b; Abs. 3 lit. a, b) sowie das Helsinki-Übereinkom-
men (HELCOM, Meeresschutz in der Ostsee) und die 
Vorschriften des Mining Code der ISA statuieren dieses 
Prinzip ausdrücklich. Das Vorsorgeprinzip findet sich 
zwar bereits in zahlreichen Regelungen und Entschei-
dungen zur Meeresnutzung wieder (etwa in der dritten 
Nordseekonferenz 1990), kommt aber nur selten zur 
konkreten und stringenten Anwendung. 

3.2.4.3	
Adaptives Management
UNCLOS kann zwar bei Bedarf durch die Vertrags-
staaten verändert bzw. weiterentwickelt werden und 
ermöglicht damit die Anpassung des Vertrags an neue 
Erkenntnisse und Umstände, aber die Regelungen zur 
Änderung des Vertragstextes sind unflexibel, komplex 
und langwierig. Da das Änderungsverfahren aufwän-
dig (Kasten 3.2-4), aber wenig Erfolg versprechend ist, 
wurde es bisher noch nicht angewendet. Darüber hin-
aus enthält UNCLOS keine Vorkehrung, die gegebenen-
falls eine Anpassung im Lichte neuer Erkenntnisse bzw. 
technologischer Entwicklungen vorsieht. Das Meeres-
bodenregime ist flexibler, da seine Ordnung regelmä-
ßig überprüft werden soll. Weitergehende Anpassungs-
möglichkeiten bestehen nicht. Dadurch wird in dem 
Rahmenabkommen ein adaptives Management, das 
Veränderungen der Governance bei neuen Erkenntnis-
sen vorsieht, erschwert.
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3.2.4.4	
Anreize für Innovationen
Anreize für Innovationen für eine nachhaltige und risi-
koarme Nutzung der Meere, etwa für neue, langfris-
tig angelegte und nachhaltige Geschäftsmodelle zur 
Nutzung und zum Schutz der Meere, sind in UNCLOS 
bislang nicht vorgesehen. Die Förderung des Meeres-
umweltschutzes beschränkt sich weitestgehend auf 
die Verpflichtung der Vertragsstaaten, konkretisie-
rendes Recht zum Meeresumweltschutz zu schaffen 
(Art. 192ff. UNCLOS). Die Regelungen von UNCLOS 
zur „Technischen Hilfe“ beziehen sich allenfalls mittel-
bar auf Innovationen (Art. 202f. UNCLOS). Im Rahmen 
von Entwicklungsprogrammen sollen die Wissenschaft, 
das Bildungswesen und die Technik zum Meeresum-
weltschutz gefördert werden. Hierzu ist ein Wissens- 
und Technologiertransfer zugunsten der Entwicklungs-
länder vorgesehen.

3.2.4.5	
Zuweisung von Nutzungsrechten
Die Zuordnung von Nutzungsrechten durch UNCLOS 
erfolgt durch die Zonierung in Küstenmeere, AWZ, 
Festlandsockelgrenzen und Hohe See. Nutzungsrechte 
an den Ressourcen des Gebiets werden durch UNCLOS 
nicht unmittelbar zugewiesen. Als Rahmenregelwerk 
legitimiert es allerdings die Meeresbodenbehörde, 
Lizenzverträge für Exploration bzw. Abbau dieser Res-
sourcen auf Antrag zu vergeben. Zuordnungsschwie-
rigkeiten betreffen insbesondere die Nutzungsrechte 
an lebenden Ressourcen, da diese geographisch nicht 
determiniert sind. Entsprechend mangelt es an Rege-
lungen von UNCLOS zur Zuordnung der lebenden Res-
sourcen im Bereich der Hohen See. 

Neben dieser Zuordnung von Nutzungsrechten ent-
hält UNCLOS zudem mit dem Verursacherprinzip ein 
Zuordnungsmodell für die Kostentragung entstandener 
Schäden. Nach Art. 195 UNCLOS dürfen Schäden nicht 
in eine andere Zone verlagert werden. Anderenfalls 
könnten sich Staaten durch eine räumliche Verlagerung 
eines Schadens der Kostentragungspflicht entziehen 
(Proelß, 2004). Dieses Prinzip bedarf der Umsetzung 
durch konkretisierende Übereinkommen. Die London-, 
OSPAR- und Helsinki-Übereinkommen verweisen 
bereits auf das Verursacherprinzip.

3.2.4.6	
Kooperation
Die UNCLOS-Vertragsstaaten sind dazu verpflichtet, bei 
der Erhaltung der Meeresressourcen, bei der Bewah-
rung der Meeresumwelt sowie bei der Aufstellung von 
Normen zur Verhinderung und Bekämpfung von Mee-
resverschmutzungen von Land aus zusammenzuarbei-
ten. Der weltweiten Zusammenarbeit zur Bewahrung 

der Meeresumwelt ist mit den Art. 197ff. UNCLOS ein 
eigener Abschnitt gewidmet. Im Rahmen der Nutzung 
der Ressourcen sollen die Vertragsstaaten bei der Kon-
ferenz zur Überprüfung des Meeresbodenregimes 15 
Jahre nach der ersten kommerziellen Produktion und 
bei der Förderung der wissenschaftlichen Meeresfor-
schung im Gebiet kooperieren. 

3.2.4.7	
Subsidiäre Entscheidungsstrukturen
Durch die Konstruktion von UNCLOS als Rahmen-
übereinkommen, bei dem viele Einzelregelungen an 
die Nationalstaaten verwiesen werden, ist eine subsi-
diäre Entscheidungsstruktur im Prinzip angelegt. Teil-
weise wird durch Durchführungsabkommen wie das 
FSA auch die Entstehung regionaler Strukturen wie den 
Regionalen Fischereiorganisationen (RFMO) induziert. 

3.2.4.8	
Transparente Information
Die Entscheidungsstrukturen von UNCLOS sind aus 
Sicht des WBGU nicht ausreichend transparent, nicht 
zuletzt auch aufgrund eingeschränkter Partizipations-
möglichkeiten von Akteuren im Meeresbereich. Ent-
scheidungen der Meeresbodenbehörde zu Erkun-
dungs- bzw. Abbaulizenzen werden unter Ausschluss 
nicht staatlicher Akteure getroffen. Auch werden die 
Entscheidungen der Festlandsockelgrenzkommission 
über den genauen Verlauf der Festlandsockelaußen-
grenzen durch eine Expertenkommission nicht öffent-
lich getroffen. Entsprechend weisen die Entscheidungs-
strukturen der Festlandsockelgrenzkommission Trans-
parenzmängel auf (Jenisch, 2010). 

Die Entscheidungsverfahren des Internationalen 
Seegerichtshofs sind dagegen transparent angelegt. 
Seine Entscheidungen werden mündlich und öffentlich 
verhandelt. Die durch Mehrheitsentscheidung getrof-
fenen Urteile müssen begründet und veröffentlicht 
werden und berücksichtigen auch die Meinung abwei-
chender Richter.

3.2.4.9	
Partizipative Entscheidungsstrukturen
Bislang ist eine Beteiligung der Vertragsstaaten ins-
besondere bei der Fortentwicklung des Vertrags-
textes vorgesehen. Weitere Beteiligungsrechte bzw. 
partizipative Elemente lässt UNCLOS vermissen. Ent-
scheidungen der Meeresbodenbehörde zu Erkun-
dungs- bzw. Abbaulizenzen werden ohne Beteiligung 
nicht staatlicher Akteure getroffen. Zwar können bei 
der Vergabe von Erkundungs- oder Abbaulizenzen im 
Gebiet Unternehmen oder Staaten als Antragsteller im 
Genehmigungsverfahren beteiligt werden, Umweltver-
bände oder andere Dritte haben dagegen keine Mög-
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lichkeiten Einwendungen vorzubringen. An Verfah-
ren der Festlandsockelgrenzkommission zu Festland
sockelaußengrenzen wird auch die Meeresboden-
behörde nicht beteiligt, obwohl die Entscheidung 
unmittelbar ihre Zuständigkeit betrifft.

Auch bei gerichtlichen Verfahren vor der Mee-
resbodenkammer beim Seegerichtshof besteht keine 
Verpflichtung zu einer Beteiligung nichtstaatlicher 
Akteure. Nichtsdestotrotz wurde unlängst entspre-
chenden Vertretern bei der Erstellung eines Gutachtens 
vom Internationalen Seegerichtshof die Möglichkeit 
zur Stellungnahme gegeben (Jessen, 2012). Die Einho-
lung von Stellungnahmen der NRO (Amicus Curiae) ist 
im Rahmen von Streitschlichtungsverfahren der WTO 
ein mögliches Vorgehen (de Brabandere, 2011) und 
wird daher möglicherweise als Rechtstradition interna-
tionaler Gerichte in Zukunft auch vom ITLOS zu erwar-
ten sein.

3.2.4.10	
Faire Verteilungsmechanismen
Das Kriterium der Fairness bzw. Gerechtigkeit durch-
zieht UNCLOS als ein Leitbild und wird bereits in der 
Präambel dreimal erwähnt. UNCLOS sieht eine gerechte 
Nutzung der Meeresressourcen unter Berücksichtigung 
der Fähigkeiten und Interessen der Entwicklungslän-
der vor. Auch beim Meeresschutz werden die Entwick-
lungsländer besonders berücksichtigt, indem sie Ver-
schmutzungen nur entsprechend ihrer Möglichkei-
ten verhindern und verringern müssen. Ebenso wird 
bei der Qualität der Schutzbemühungen differenziert 
nach Entwicklungs- und Industrieländern, insbeson-
dere nach ihren unterschiedlichen technologischen und 
wissenschaftlichen Kapazitäten. Aspekte der inter-
generationellen Gerechtigkeit werden durch das Mee-
resbodenregime berücksichtigt, indem die Ressourcen 
des Meeresbodens als gemeinsames Erbe der Mensch-
heit auch für künftige Generationen ausgewiesen sind. 
Die in UNCLOS genannten Gerechtigkeitsanforderun-
gen müssen in Umsetzungsübereinkommen konkreti-
siert werden. 

3.2.4.11	
Konfliktlösungsmechanismen
Die Lösung von Konflikten ist in UNCLOS klar gere-
gelt (Teil XV). Die UNCLOS-Vertragsstaaten können zur 
Beilegung von Streitigkeiten über die Auslegung oder 
Anwendung der Übereinkunft den internationalen See-
gerichtshof oder ein von UNCLOS gebildetes Schiedsge-
richt anrufen (Art. 287). Wenn sich die Streitparteien 
nicht auf dasselbe Verfahren einigen können, dann ist 
ein Schiedsverfahren zur Entscheidungsfindung vorge-
sehen. 

3.2.4.12	
Durchsetzungsmechanismen
Nach den völkerrechtlichen Bestimmungen ist primär 
der Flaggenstaat verpflichtet, seine Schiffe zu kontrol-
lieren und die entsprechenden nationalen und interna-
tionalen Vorschriften durchzusetzen (Graf Vitzthum, 
2006:  399  ff.). Die flaggenstaatliche Kontrolle ist jedoch 
oftmals nicht effektiv. Einerseits sind viele Flaggenstaa-
ten personell und finanziell kaum in der Lage, die Ein-
haltung der Vorschriften zu kontrollieren, andererseits 
sind sie nicht daran interessiert, den Schiffen entspre-
chende Kosten aufzuerlegen, damit sich möglichst viele 
Schiffe registrieren lassen (König, 1990). Korruption ist 
eine weitere Hürde zur Durchsetzung der bestehenden 
rechtlichen Regulierungen. Sogenannte „Klassifikati-
onsgesellschaften“, auf die die Aufgabe der Kontrolle 
der Schiffe normalerweise übertragen wird, wenden in 
einigen Staaten nur sehr laxe Standards an. Deshalb las-
sen viele Betreiber ihre Schiffe gerade dort registrieren. 
Diese sogenannten „Billigflaggen“ (oder „Gefälligkeits-
flaggen“) vermehrten sich in der Vergangenheit rasant, 
wobei die Schiffe oftmals von Holding Gesellschaf-
ten betrieben wurden und die eigentliche Identität der 
Besitzer im Dunkeln blieb (Behnam, 2003). 

Neben den Flaggenstaaten gewährt UNCLOS den 
Hafenstaaten das Recht, Kontrollen von Schiffen unter 
fremder Flagge durchzuführen. Hafenstaaten dürfen 
nationale Standards als Voraussetzung für das Einlau-
fen in ihren Hafen festschreiben, da hier das Recht der 
freien Durchfahrt nicht gilt (König, 2002). Sind die 
Schiffsunterlagen nicht in Ordnung oder besteht Anlass 
zu Bedenken, sind Hafenstaaten ermächtigt, das Schiff 
zu betreten und zu inspizieren (Blanco-Bazán, 2003). 
Ob der Hafenstaat bei Rechtsverstößen, die zu einer 
Gefahr für die Meeresumwelt führen könnten, ein-
greift, liegt jedoch in seinem Ermessen. UNCLOS statu-
iert keine Pflicht zu einem entsprechenden Vorgehen. 
Einige Hafenstaaten befürchten, dass sie durch strenge 
Kontrollen weniger attraktiv für Schiffe werden und 
dadurch Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen 
Häfen erleiden (König, 2002). 

Küstenstaaten verfügen in ihrem Küstenmeer auf-
grund ihrer ausschließlichen Souveränität ebenfalls 
über Kontroll- und Durchsetzungsbefugnisse. Die 
Möglichkeit zur Kontrolle von Schiffen im Küstenge-
biet reduziert sich auf die Überprüfung der Schiffs-
dokumente. Dieses restriktive Ausmaß ergibt sich aus 
dem Regime der friedlichen Durchfahrt durch das Küs-
tenmeer, bei dem die Rechte des Küstenstaates zum 
Schutz der Meeresumwelt gegenüber dem Durch-
fahrtsrecht eine Ausnahme darstellen (Graf Vitzthum, 
2006:  401  ff.). Daher dürfen Umweltschutzstandards 
im Küstenmeer zwar strenger sein als die internatio-
nal festgelegten Bestimmungen, aber nur solange hier-
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durch die freie Durchfahrt nicht behindert wird (König, 
2002). Die Weiterfahrt darf nur verhindert werden, 
wenn festgestellt wurde, dass internationale Vorschrif-
ten verletzt werden und hierdurch eine Bedrohung für 
die Meeresumwelt zu befürchten ist (Kimbal, 2001). In 
der Ausschließlichen Wirtschaftszone sind dem Küs-
tenstaat Durchsetzungsmaßnahmen nur noch erlaubt, 
wenn ernsthafte Schäden seiner Interessen zu befürch-
ten sind. 

Um ihre Durchsetzungsbefugnisse effektiver und 
effizienter ausüben zu können, haben Hafenstaaten 
in diversen Regionen Vereinbarungen wie die Pari-
ser Absichtserklärung über die Hafenstaatenkontrolle 
(Paris Memorandum of Understanding on Port State 
Control) getroffen. Diese basiert nicht auf internatio-
nalen Verträgen, sondern auf Verwaltungsabkommen 
zwischen den regionalen Behörden betroffener Staa-
ten. Sie spezifizieren die anwendbaren internationalen 
Regeln, führen aber keine zusätzlichen Anforderungen 
an Schiffssicherheit oder Umweltschutz ein. Sie setzen 
jedoch fest, wie viel Prozent der einlaufenden Schiffe 
kontrolliert werden sollen. Die Abkommen führen nicht 
nur zu einer effektiveren Durchsetzung, sie verhindern 
auch Wettbewerbsverzerrungen in der Region und beu-
gen unilateralen Ansätzen vor (Kimbal, 2001). Da sie 
jedoch rechtlich nicht verbindlich sind, sind die Par-
teien in Fällen von Nichteinhaltung lediglich auf die 
Ausübung politischen oder wirtschaftlichen Drucks 
oder Einführung ökonomischer Anreize beschränkt 
(König, 2002). 

UNCLOS verpflichtet die Vertragsstaaten darüber 
hinaus dazu, Maßnahmen zum Schutz der Meeresum-
welt vor landseitiger Verschmutzung zu ergreifen. Dies 
beinhaltet im Grundsatz auch die Durchsetzung dieser 
Maßnahmen gegenüber privaten Akteuren durch den 
jeweiligen Staat (Hafner, 2006:  402). Allerdings wer-
den die Staaten durch UNCLOS nicht auf einen einheit-
lichen (Minimum-)Schutzstandard verpflichtet (Birnie 
und Boyle, 2002:  408). Auch unabhängig von UNCLOS 
existiert auf internationaler Ebene kein Abkommen, 
welches verbindlich und umfassend diese Verschmut-
zungsquelle behandelt (Graf Vitzthum, 2006:  384).

Der Küstenstaat ist nach UNCLOS für die Nutzung 
von Ressourcen betreffend den Festlandsockel und die 
AWZ, beispielsweise mittels Öl- und Gasplattformen, 
souverän (Proelß, 2010). Dies betrifft auch den Betrieb 
mobiler Plattformen unter ausländischer Flagge in sei-
nen Küstengewässern. Der Küstenstaat erlässt Sicher-
heits- und Schutzstandards und ist zu deren Durchset-
zung verpflichtet (Art. 214 UNCLOS). Diesbezüglich 
existiert ebenfalls keine einheitliche, internationale 
Regelung (Proelß, 2010).

3.2.5	
Kernprobleme und Herausforderungen künftiger 
Meeres-Governance

Im Zeitalter des Anthropozäns ergibt sich für die Meere 
als Teil des Erdsystems eine neue Bedrohungslage in 
globalem Ausmaß, u.  a. durch die fortschreitende phy-
sische Zerstörung mariner Habitate (z.  B. durch dest-
ruktive Fischereimethoden; Kap. 4.1.3.4), durch Über-
fischung und massive Verschmutzung der Meere (etwa 
durch Plastikmüll; Kap. 4.4.4) sowie durch Erwärmung 
und Versauerung (Kap. 1.2). Der bestehende Nut-
zungsdruck auf die Meere wird sich in den kommenden 
Jahren zudem voraussichtlich weiter verstärken: Insge-
samt sind eine Vielzahl neuer Meeresnutzungen mög-
lich geworden, für die UNCLOS in seiner jetzigen Form 
keine ausreichenden Regulierungsinstrumente zur Ver-
fügung stellt. Zu diesen neuen Meeresnutzungen zäh-
len z.  B. neue Schifffahrtsrouten aufgrund des Schmel-
zens arktischer Eismassen, die Exploration und Förde-
rung energetischer und mineralischer Ressourcen sowie 
die Fischerei in der Tiefsee, die Erzeugung erneuerba-
rer Energie auf und im Meer oder Offshore-Aquakultur. 
Dafür fehlen geeignete rechtliche Rahmenbedingun-
gen, die den Schutz der marinen Ökosysteme sicher-
stellen und damit die umweltverträgliche Nutzung der 
Meere gewährleisten. Die Exploration fossiler Energie-
träger dringt in immer tiefere Meeresgebiete vor und die 
weitere Technologieentwicklung und Energienachfrage 
macht den Abbau mariner Methanhydrate attraktiver 
(Kap. 5.1). Insbesondere fehlt es an einem internatio-
nalen Haftungsregime für die Betreiber von Offshore-
Öl- und ‑Gasanlagen sowie für den Meeresbergbau. 

Es gibt eine Reihe globaler Abkommen, die das rah-
mensetzende UN-Seerechtsübereinkommen (Kap. 3.2) 
für diverse Meeresnutzungen konkretisieren. Diese 
sogenannten Umsetzungsübereinkommen sind in 
ihren materiellen Regelungen (z.  B. Berücksichtigung 
des systemischen Ansatzes und des Vorsorgeprinzips; 
Kap. 3.1) und ihren Möglichkeiten zur Kontrolle und 
Sanktionierung unterschiedlich ausgestattet. Die Zahl 
der Mitgliedstaaten dieser Umsetzungsübereinkom-
men ist unterschiedlich hoch. So hat das explizit dem 
Vorsorgeansatz und dem Verursacherprinzip folgende 
London-Protokoll (Verhütung von Meeresverschmut-
zung) nur 42 Vertragsstaaten. Gründe für die ver-
gleichsweise geringe Beteiligung könnten u.  a. die sehr 
konkret gefassten Verbote (etwa durch Listen verbo-
tener Stoffe) sein sowie ein effektives Instrumenta-
rium zur Überprüfung der Einhaltung der Regeln sowie 
Sanktionierung, die einige Staaten noch davon abhal-
ten, dem Abkommen beizutreten. 

Die derzeitige völkerrechtliche Zonierung der Meere 
durch UNCLOS reflektiert nicht die zonenunabhängige 
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Wirkung von Meeresbelastungen: Durch die Aufteilung 
der Meere in Zonen unterschiedlicher Rechtsregime 
werden einzelne Abschnitte isoliert betrachtet und das 
Meer wird nicht als Ganzes in den Blick genommen. Die 
Zonierung entspricht außerdem nicht den Ökosystem-
grenzen, was bei Anwendung des systemischen Ansat-
zes in gebietsüberschreitenden Ökosystemen zu Prob-
lemen führen kann. Es fehlt daher ein integriertes, mee-
reszonenübergreifendes Schutz- und Nutzungsregime. 
Auf der Hohen See gelten die Freiheit der Schifffahrt, 
der Fischerei und der Meeresforschung. Die Nutzungs-
rechte in der AWZ umfassen vor allem die Ausbeutung 
der Fischbestände (90    % der Erträge aus Meeresfische-
rei werden hier erwirtschaftet; Kap. 4.1.1), die Nutzung 
von Öl- und Gasressourcen sowie die Errichtung von 
Ölplattformen und Windenergieanlagen. Die Nachhal-
tigkeit der Bewirtschaftung der AWZ wird im Rahmen 
von UNCLOS weder überprüft noch sanktioniert. 

Schließlich sind die Entscheidungsstrukturen von 
UNCLOS, insbesondere aufgrund eingeschränkter Par-
tizipationsmöglichkeiten von Akteuren im Meeresbe-
reich, nicht ausreichend transparent. Eine Reform von 
UNCLOS sollte daher auch eine bessere Einbindung der 
Zivilgesellschaft ermöglichen.

3.3
Globale Meeres-Governance: UN-Institutionen 
und Aktivitäten

Das auch als „Verfassung der Meere“ bezeichnete 
UNCLOS (Kap. 3.2) gibt den völkerrechtlichen Rah-
men für die Governance von Meeresnutzung und Mee-
resschutz vor. Innerhalb des UN-Systems existieren 
parallel und unabhängig von UNCLOS diverse wei-
tere Institutionen, die bei der bisherigen und zukünfti-
gen Ausgestaltung dieses Rahmens auf globaler Ebene 
mitwirken. Aufgrund der Vielzahl beteiligter Institu-
tionen, welche zumeist einen auf bestimmte Nutzun-
gen (z.  B. Schifffahrt) oder Umweltschutzgüter (z.  B. 
marine Biodiversität) fokussierten, sektoralen Ansatz 
verfolgen, ergibt sich eine starke Fragmentierung der 
Meeres-Governance im UN-System: „Dennoch über-
lässt UNCLOS viele Details des marinen Ressourcen-
managements weiteren Verträgen und nationalem 
Recht; solche nachgeordneten Regime verstärken die 
Fragmentierung der Ocean-Governance. Ein Beispiel 
für eine solche Fragmentierung sind die Anzahl und die 
Spezilalisierung der derzeit geltenden Verträge zu den 
unterschiedlichen lebenden Meeresressourcen“ (Craig, 
2012:  91, eigene Übersetzung). 

3.3.1	
Akteure: UN-Organe und -Sonderorganisationen 

Akteure auf UN-Ebene leisten, wenn sie mit einem 
entsprechenden Mandat und Kapazitäten ausgestattet 
sind, wichtige Beiträge für einen nachhaltigen Umgang 
mit den Meeren. Beispielsweise bündeln sie Wissen, 
entwickeln es weiter und treiben auf dieser Basis die 
dynamische Weiterentwicklung vereinbarter Ziele 
voran. Im Folgenden werden daher die aktuell mit der 
Governance der Meere befassten  UN-Akteure in den 
Blick genommen und deren wichtigste Aktivitäten skiz-
ziert. Die Institutionen zur Fischerei-Governance wer-
den in Kapitel 4.1.4, die zur Aquakultur-Governance in 
Kapitel 4.2.3 behandelt.  

3.3.1.1	
UN-Generalversammlung und der 
UN-Generalsekretär
Die jährlich stattfindende UN-Generalversammlung 
(UNGA) ist das wichtigste sektorübergreifende Forum 
für die internationale Meerespolitik, das Handlungs-
bedarf identifiziert, laufende Prozesse bewertet und 
in Resolutionen Beschlüsse der internationalen Staa-
tengemeinschaft zu Ozeanen und Seerecht fasst (bei-
spielsweise die Resolution 61/105 über nachhaltige 
Fischerei von 2007). Gegenstand der meeresbezogenen 
UNGA-Sitzungen sind gegenwärtig folgende Punkte 
(UN, 2012c, 2013b):

>> Die Berichte des Generalsekretärs zu aktuellen Fra-
gen der Meeres-Governance.

>> Die Berichte der Ad-hoc-Plenararbeitsgruppe für 
den regelmäßigen globalen Berichterstattungs- und 
Bewertungsprozess zum Zustand der Meeresum-
welt, einschließlich sozioökonomischer Aspekte 
(„Regular Process“): Der Regular Process wurde 
2005 von der UNGA ins Leben gerufen; nach Vor-
analysen in den Jahren 2005 bis 2009 wird derzeit 
das „First Global Integrated Marine Assessment“ 
erarbeitet und soll im Dezember 2014 fertiggestellt 
werden, so dass sich im Herbst 2015 die UN-
Generalversammlung damit befassen kann. 

>> Die Empfehlungen der Offenen informellen Ad-hoc-
Arbeitsgruppe zur Untersuchung von Fragen im 
Zusammenhang mit der Erhaltung und nachhaltigen 
Nutzung der biologischen Vielfalt der Meere außer-
halb der nationalen Hoheitsbereiche („Offene infor-
melle Ad-hoc-Arbeitsgruppe“; Kap. 3.3.2.2).

>> Die Berichte über die Tagungen des Offenen infor-
mellen Beratungsprozesses der Vereinten Nationen 
über Ozeane und Seerecht (UNICPOLOS).

>> Die Berichte des Meeresumweltausschuss der IMO.
Diese Berichte und Konsultationsprozesse bilden eine 
wichtige Grundlage zur Weiterentwicklung des interna-
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tionalen Meeresschutzes. Die Mehrzahl meeresrelevan-
ter Berichte an die UNGA wird in der Seerechtsabtei-
lung (Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, 
DOALOS) des UN-Generalsekretariats verfasst. Ange-
sichts des hohen Handlungsbedarfs zum Schutz der 
Meere hat UN-Generalsekretär Ban Ki-moon im Jahr 
2012 die Initiative „The Oceans Compact – Healthy 
Oceans for Prosperity“ (Pakt für die Meere – Gesunde 
Meere für Wohlstand) gegründet (Kasten 3.3-1). 
Die Umsetzung des Oceans Compact soll durch einen 
Aktionsplan vorangetrieben werden, dessen Ausarbei-
tung von einer zeitlich befristeten, hochrangigen Bera-
tergruppe begleitet werden soll. 

3.3.1.2	
Rio-Prozess
Der sogenannte „Rio-Prozess“ begann 1992 mit der 
Internationalen Konferenz über Umwelt und Entwick-
lung (UNCED) in Rio de Janeiro (Erdgipfel von Rio 
de Janeiro). Bisher fanden auf Beschluss der UNGA 
drei Nachhaltigkeitsgipfel statt (1992, 2002, 2012). 
In Kapitel 17 der vom Erdgipfel 1992 beschlosse-
nen Agenda 21 werden unter den primären Zielen 
der internationalen Umwelt- und Entwicklungspoli-
tik der Schutz der Ozeane, Meere und Küstengebiete 
sowie der Schutz und die rationelle, vorsorgeorientierte 
Nutzung und Entwicklung ihrer lebenden Ressourcen 
genannt. Auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwick-
lung (WSSD) 2002 hatte die internationale Staatenge-
meinschaft darauf aufbauend beschlossen, bis 2012 
weltweit Meeresschutzgebietsnetzwerke zu errichten, 
auch auf der Hohen See (Kap. 3.6.2). Im Abschluss-
dokument der „Rio+20-Konferenz“ 2012 werden die 
Meere umfassend angesprochen. Positiv hervorzuhe-
ben sind hier die Hinweise auf den dringenden Hand-
lungsbedarf zur Vermeidung der landseitigen Meeres-
verschmutzung durch Plastikabfälle, durch persistente 
organische Schadstoffe, Schwermetalle und Stickstoffe-
inträge sowie die Hinweise zur Vermeidung von Ozean
versauerung und Überfischung sowie zur Notwendig-
keit des Abbaus schädlicher Subventionen (UNCSD, 
2012). Eine Einigung zur Aushandlung einer neuen Ver-
einbarung für den Schutz und die nachhaltige Nutzung 
mariner Biodiversität auf der Hohen See, insbesondere 
zur Einrichtung von Schutzgebieten (Kap. 3.6.2), kam 
nicht zustande. Das Thema bleibt aber auf der interna-
tionalen Agenda (Kap. 3.3.2.2). 

3.3.1.3	
Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) 
Die 1948 beschlossene Internationale Seeschifffahrts-
organisation (International Maritime Organization, 
IMO) hat die Aufgabe, die Meeresverschmutzung durch 
Schiffe zu verringern und möglichst ganz zu verhindern 

sowie die Schiffssicherheit und die Sicherheit der See-
fahrt insgesamt zu verbessern. Der UN-Sonderorgani-
sation gehören 170 Vertragsstaaten an und drei asso-
ziierte Mitglieder (2013), die mehr als 97    % der Welt-
handelsschiffstonnage repräsentieren (IMO, 2011). Das 
Leitbild der IMO ist: „Sichere, geschützte und effiziente 
Schifffahrt auf sauberen Meeren“ (IMO, 2013a). Unter 
der Ägide der IMO wurden bisher über 40 internatio-
nale Übereinkommen erarbeitet, darunter auch das 
MARPOL und das SOLAS-Übereinkommen. Die IMO 
ist vorwiegend damit befasst, bestehendes Seerecht zu 
aktualisieren und sicherzustellen, dass geltendes Recht 
durch die Vertragsstaaten umgesetzt wird. Die IMO 
nimmt in der internationalen Meerespolitik eine wich-
tige Kommunikations- und Monitoring-Funktion ein. 

3.3.1.4	
Zwischenstaatliche Ozeankommission der 
UNESCO (IOC)
Die 1960 gegründete Zwischenstaatliche Ozeankom-
mission der UNESCO (Intergovernmental Oceanic Com-
mission, IOC) hat 145 Mitgliedstaaten (Januar 2013) 
und ist im System der Vereinten Nationen die zustän-
dige Einheit für Meeresforschung, Meeresbeobach-
tung, Meeresdaten, Frühwarnung gegen Meeresgefah-
ren (etwa Tsunamis) und Förderung von Meeresfor-
schungskapazitäten (UNESCO, 2012a). Ihr Ziel ist es, 
angesichts des zunehmenden Einflusses des Menschen 
auf die Meere den Schutz der marinen Umwelt zu ver-
bessern und die dafür notwendigen Entscheidungspro-
zesse und Strukturen der Meeres-Governance auszu-
bauen. Die IOC organisiert das Global Ocean Obser-
ving System (GOOS) und dient auch als Schnittstelle 
für alle meeresrelevanten Aktivitäten der verschiede-
nen UN-Institutionen und -Abkommen (UNGA, UNEP, 
UNFCCC, CBD usw.). Die IOC unterstützt den „Regular 
Process“ (Kap. 3.3.1.1) zur Beobachtung des Zustands 
der marinen Umwelt und setzt sich für eine an die heu-
tigen Herausforderungen angepasste marine Raumpla-
nung ein; dazu hat sie einen zukunftsweisenden Leit-
faden zur Umsetzung mariner Raumplanung geschaf-
fen (IOC, 2009). Die IOC unterstützt mit GOOS direkt 
das Global Climate Observation System und befasst 
sich mit dem Einfluss des Klimawandels auf die Ozeane 
(Versauerung, Erwärmung) sowie der Rolle der Oze-
ane im Klimasystem. Die IOC hat eine Reihe weiterer 
Programme aufgelegt, u.  a. zu Capacity Development, 
Tsunami, Ocean Carbon, Joint Technical Commission 
for Oceanography and Marine Meteorology (JCOMM), 
International Oceanographic Data and Information 
Exchange (IODE), IOC Law of the Sea, Marine Manage-
ment und Marine Assessments. 
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3.3.1.5	
UN-Umweltprogramm (UNEP)
UNEP fördert die Anwendung von marinem Ökosys-
temmanagement zum Schutz und zur nachhaltigen Nut-
zung der Meeresökosysteme. Für Meeresangelegenhei-
ten ist bei UNEP der Marine and Coastal Ecosystems 
Branch (MCEB) zuständig. Er bietet eine Plattform für 
die institutionelle und programmatische Zusammenar-
beit zum Schutz der regionalen und globalen Meeres-
umwelt. Im Rahmen seines Regional Seas Programme 
ist UNEP ein zentraler Akteur im internationalen Mee-
resschutz (Kap. 3.4.1). UNEP hat als Kompass für seine 
Arbeit eine marine Strategie und eine Küstenstrate-
gie entwickelt. Diese Strategien enthalten eine Vision 
zur Verbesserung der Meeres- und Küstenzonenum-
welt und zur Minderung des Einflusses des Menschen 
auf die Meere. Darin werden die Interaktionen zwi-
schen Land und Meer, der Zustand der Meeresumwelt 
und menschliches Wohlergehen (human well-being), 
das Verhältnis zwischen Schutz und nachhaltiger Nut-
zung sowie die Verwundbarkeit von Küstenzonen und 
Küstenbewohnern (UNEP, 2012a) beschrieben. 

3.3.1.6	
UN-Oceans
UN-Oceans ist ein 2003 eingerichteter Koordinierungs-
mechanismus für alle die Meere und Ozeane betref-
fende Fragen im UN-System (UN-Oceans, 2013). Ziele 
von UN-Oceans sind u.  a.: 

>> eine verbesserte Koordination und Kooperation aller 
meeresrelevanten und küstenbezogenen Aktivitäten 
im UN-System;

>> die Bewertung der relevanten Programme und Akti-
vitäten im UN-System;

>> die Identifikation neuer meeresrelevanter Fragestel-
lungen und Probleme;

>> die Förderung einer integrierten internationalen 
Meeres-Governance.

UN-Oceans unterhält eine Reihe von Arbeitsgruppen 
(task forces) zum Meeresschutz, zur globalen Part-
nerschaft zu Klimawandel, Fischerei und Aquakul-
tur, zum Berichterstattungs- und Bewertungsprozess, 
zum Zustand der Meeresumwelt („Regular Process“; 
Kap. 3.3.1.1) sowie zum Schutz der Meere gegen land-
seitige Stoffeinträge. 

UN-Oceans bot beispielsweise bei der „Rio+20-Kon-
ferenz“ 2012 die gemeinsame Plattform für alle UN-
Einrichtungen, die Veranstaltungen zu Meeresthemen 
durchführten. 

3.3.1.7	
Globale Umweltfazilität (GEF)
Die Globale Umweltfazilität (engl. Global Environ-
ment Facility, GEF) hat 183 Mitgliedstaaten (2013) 
und finanziert über ihr Fenster (focal area) „Interna-
tional Waters“ Umweltschutzprojekte in grenzüber-
schreitenden Gewässern, vor allem von Entwicklungs-
ländern, und setzt durch ihre Projekte Zeichen für the-
matische Schwerpunkte (z.  B. Hohe See, Fischerei). Im 
Rahmen der focal area „International Waters“ werden 
derzeit folgende meeresbezogene Schwerpunkte geför-
dert: internationale Kooperation zur Minderung der 
Bedrohungen internationaler Gewässer, Minderung der 
landbasierten Nährstoffeinträge und anderer landba-
sierter Meeresverschmutzungen sowie Schutz mariner 
und Küstenökosysteme (GEF, 2013). Die GEF fördert 
u.  a. das gemeinsame Management grenzüberschreiten-
der Gewässer, von Grundwasservorkommen sowie von 
Küsten- und Meeresökosystemen und entsprechen-
der politischer, rechtlicher und institutioneller Refor-
men sowie die notwendigen Investitionen in die Auf-
rechterhaltung von Ökosystemleistungen. Die GEF ist 
der größte Geldgeber zur Förderung länderübergrei-
fender Zusammenarbeit in internationalen Gewässern, 
darunter 21 der weltweit größten marinen Ökosysteme 
(World Bank, 2013:  10). 

3.3.1.8	
Weltbankgruppe
Die Aufgabe der Weltbankgruppe ist die Förderung 
der wirtschaftlichen Entwicklung weniger entwickelter 
Staaten durch finanzielle und technische Unterstützung 
sowie Beratung. Die Weltbank veröffentlicht regelmä-
ßig den Weltentwicklungsbericht und führt Projekte 
in Partnerländern durch, etwa zu Oceans and Coas-
tal Management. 2012 hat die Weltbank die „Globale 
Partnerschaft für die Ozeane“ (Global Partnership for 
Oceans) ins Leben gerufen, die als weltweite Initiative 
bezweckt, die Gesundheit und Produktivität der Meere 
zu fördern bzw. wiederherzustellen (Global Partnership 
for Oceans, 2013). Bisher haben sich mehr als 100 
Regierungen, internationale Organisationen, NRO 
sowie Vertreter der Privatwirtschaft dieser Initiative 
angeschlossen. Ziel ist es, bis 2022 in drei Bereichen 
deutliche Entwicklungsfortschritte zu erzielen: nach-
haltige Fischerei und Aquakultur, Schutz mariner Bio-
diversität und Habitate (einschließlich Küsten) sowie 
Minderung der Meeresverschmutzung (Kasten 3.6-1).
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3.3.2	
UN-Übereinkommen mit Meeresbezug

Unter der Ägide der UN wurden diverse den Schutz und 
die nachhaltige Nutzung der Meere betreffende Über-
einkommen geschlossen. Diese Abkommen sind nicht 
nur hinsichtlich ihrer Ziele (z.  B. Biodiversitätsschutz, 
Schutz des Weltnaturerbes, Verhütung von Meeresver-
schmutzung), sondern auch in Bezug auf ihre Koope-
rationsmechanismen z.  T. sehr unterschiedlich ausge-
staltet, etwa im Hinblick auf das Vorhandensein von 
Sanktionen und die Möglichkeiten zu deren Durchset-
zung. Die wichtigsten Abkommen werden im Folgen-
den dargestellt. Die Abkommen zur Fischerei werden in 
Kapitel 4.1.4 behandelt.  

3.3.2.1	
Biodiversitätskonvention (CBD)
Das „Übereinkommen über die biologische Vielfalt“ 
(Convention on Biological Diversity, CBD), im folgen-
den Biodiversitätskonvention genannt, bezweckt die 
Erhaltung der biologischen Vielfalt sowie die ausge-
wogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nut-
zung genetischer Ressourcen ergebenden Vorteile. Bis-
her sind 192 Staaten und die Europäische Union Ver-
tragsparteien der CBD. Der Anwendungsbereich der 
CBD erstreckt sich bezüglich des Schutzes mariner Bio-
diversität nicht nur auf den Hoheitsbereich der Ver-
tragsparteien, sondern auch außerhalb der Hoheits-
gebiete auf Handlungen, die unter der Hoheitsgewalt 
oder Kontrolle einer Vertragspartei ausgeführt werden. 
Die Bestimmungen der CBD beziehen sich jedoch nicht 
direkt auf die Bestandteile der biologischen Vielfalt, 
sondern nur auf Verfahren und Tätigkeiten, die auf der 
Hohen See durchgeführt werden (Art. 4 lit. b) CBD). 
Art. 5 CBD enthält ein Kooperationsgebot u.  a. auch 
in Bezug auf die Hohe See. Insgesamt unterliegen die 
Hohe See und „das Gebiet“ also nur eingeschränkt dem 
Schutz der CBD (Glowka, 1994:  26  ff.) und die Pflich-
ten gehen nicht über die von UNCLOS hinaus (Fried-
land, 2007:  161). 

Die CBD verfügt über keine effektiven Sanktions-
mechanismen, kann aber als Rahmenübereinkommen 
durch rechtlich verbindliche Protokolle ergänzt werden. 
Die CBD mit ihrer nahezu universellen Mitgliedschaft 
hat nicht zuletzt auch im Meeresbereich wesentlich zur 
Konsensbildung beigetragen. Dies bezieht sich z.  B. auf 
die Umsetzung des CBD-Arbeitsplans zur Meeres- und 
Küstenbiodiversität (CBD, 2004a), die Ausarbeitung 
des Ökosystemansatzes (Kap. 4.1.3.1, 7.1.2) sowie auf 
die politischen Zielsetzungen im Bereich des Meeres-
schutzes (Kap. 3.6.2.1) und im Bereich der internatio-
nalen Fischerei-Governance (Kap 4.1.4.1). 

3.3.2.2	
Verhandlungen über ein neues Durchführungs
abkommen zu mariner Biodiversität auf der 
Hohen See
Im Jahr 2004 wurde von der UN-Generalversamm-
lung die informelle „BBNJ-Arbeitsgruppe“ einberufen 
(BBNJ – Biological Diversity Beyond Areas of Natio-
nal Jurisdiction), die sich seither mit dem Schutz und 
der nachhaltigen Nutzung biologischer Vielfalt auf 
der Hohen See befasst. Sie soll Wege finden, beste-
hende Regelungslücken in diesem Bereich zu schlie-
ßen, die u.  a. vom Weltgipfel für Nachhaltige Entwick-
lung (Kap. 3.3.1.2; WSSD, 2002) und von der Biodiver-
sitätskonvention (Kap. 3.3.2.1; CBD, 2004a) benannt 
worden waren. Ziel ist es, den Grundstein für die Aus-
handlung eines Durchführungsübereinkommens zu 
UNCLOS zu legen. Mit einem solchen Durchführungs-
übereinkommen sollen drei inhaltliche Themenfel-
der geregelt werden (1) nachhaltige Nutzung mariner 
genetischer Ressourcen (inklusive Zugang und Vorteils-
ausgleich), (2) Naturschutz (vor allem mittels Meeres-
schutzgebieten auf der Hohen See) sowie (3) Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen (Kap. 7.3.4.2). Zudem ste-
hen die Querschnittsthemen Technologietransfer und 
Kapazitätsaufbau auf der Agenda. Der Beginn der for-
malen Verhandlungen ist allerdings nach wie vor offen. 
Die CBD leistet für diesen Prozess mit ihren Arbeiten 
wichtige wissenschaftliche und technische Vorarbeit, 
um die spätere Ausweisung von Meeresschutzgebieten 
auf der Hohen See zu erleichtern. Insbesondere wurden 
von der CBD bereits Auswahlkriterien und erste Nen-
nungen für eine Liste ökologisch und biologisch bedeu-
tender Meeresgebiete vorgeschlagen, die sich als Kan-
didaten für Hochseeschutzgebiete eignen (Ecologically 
or Biologically Significant Marine Areas, EBSAs; CBD, 
2012). 

Voraussetzung für die erfolgreiche Aushandlung 
eines neuen, ambitionierten Durchführungsabkom-
mens ist ein starkes Mandat, etwa in Form einer Reso-
lution der UN-Generalversammlung mit Leitlinien für 
einen nachhaltigen Umgang mit biologischer Vielfalt 
auf der Hohen See (Druel et al., 2011). Dadurch würde 
das Problembewusstsein verstärkt, politischer Wille 
der internationalen Staatengemeinschaft gezeigt und 
beschleunigtes Handeln der Staaten angeregt (Cole et 
al., 2012:  42). Allerdings hängen die Erfolgsaussichten 
auch vom Verhalten wichtiger Akteure ab, etwa davon, 
ob die USA UNCLOS ratifizieren, was ein positives Sig-
nal wäre. Auch die Interessen großer wirtschaftlich auf-
strebender Staaten müssen ausreichend eingebunden 
werden, damit die Ausweisung neuer Meeresschutzge-
biete nicht blockiert wird. Da das Abkommen Gebiete 
jenseits nationaler Hoheitsbefugnisse betrifft, ist die 
möglichst breite und universelle Zustimmung der Staa-
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tengemeinschaft eine wichtige Voraussetzung für die 
erfolgreiche Umsetzung. Möglichst alle Staaten, die 
bedeutende Akteure auf der Hohen See sind, sollten 
das neue Durchführungsabkommen ratifizieren (Druel 
et al., 2011). 

Aufgrund des hohen Handlungsdrucks und der 
üblichen langjährigen Dauer für die Aushandlung und 
Ratifizierung eines neuen multilateralen Vertrags soll-
ten parallel Maßnahmen vereinbart werden, mit denen 
fortschreitende Schädigungen der marinen Umwelt auf 
der Hohen See kurzfristig eindämmt werden können, 
etwa die Ausweisung weiterer Meeresschutzgebiete 
(Kap. 3.6.2.1). 

3.3.2.3	
UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC)
Ziel der Klimarahmenkonvention ist „(...) die Stabili-
sierung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmo-
sphäre auf einem Niveau zu erreichen, auf dem eine 
gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems 
verhindert wird. Ein solches Niveau sollte innerhalb 
eines Zeitraums erreicht werden, der ausreicht, damit 
sich die Ökosysteme auf natürliche Weise den Klimaän-
derungen anpassen können, die Nahrungsmittelerzeu-
gung nicht bedroht wird und die wirtschaftliche Ent-
wicklung auf nachhaltige Weise fortgeführt werden 
kann“ (Art. 2 UNFCCC). Die vielfältigen Auswirkungen 
des Klimawandels auf die Meeresökosysteme, die Nah-
rung aus dem Meer und die wirtschaftliche Nutzung 
der Meere sind daher mit im Fokus des Ziels der Kli-
marahmenkonvention, der Klimaschutz wird also auch 
durch Meeresschutz begründet. 

Der WBGU hat in seinem Meeresgutachten aus dem 
Jahr 2006 argumentiert, dass auch die Verhinderung 
einer „gefährlichen Versauerung“ der Meere unter das 
Mandat der Klimarahmenkonvention fällt (WBGU, 
2006). Dies ist allerdings umstritten (Kim, 2012). Ein 
Klimaschutz, der ambitioniert genug wäre, eine globale 
Temperaturerhöhung von mehr als 2  °C zu verhindern, 
könnte jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die 
Versauerung der Meere in Grenzen halten (Kap. 1.2.5; 
WBGU, 2006). 

Ein weiterer Anwendungsbereich der UNFCCC für 
die Meere ist die Verpflichtung der Vertragsstaaten, ihre 
Senken und Speicher zu schützen, was explizit die Mee-
res- und Küstenökosysteme umfasst (Art. 4 UNFCCC). 
Aktuell wird in der UNFCCC unter dem Schlagwort 
„Blue Carbon“ die Anerkennung von Maßnahmen zum 
Erhalt von Küstenökosystemen als Klimaschutzmaß-
nahme diskutiert. Angesichts der vielfältigen Funk-
tionen von Küstenökosystemen und ihrer vergleichs-
weise moderaten Potenziale für den Klimaschutz hält 
der WBGU eine einseitige Fokussierung auf den Aspekt 
der CO2-Speicherung beim Schutz dieser Ökosysteme 

jedoch nicht für sinnvoll (Kasten 1.2-1).
Im Rahmen der UNFCCC werden darüber hinaus 

Anreize geschaffen, in erneuerbare Energien zu inves-
tieren, etwa durch die flexiblen Mechanismen des 
Kioto-Protokolls oder über verschiedene Fonds. Dies 
kann für den Ausbau regenerativer Meeresenergien 
von Bedeutung sein, vor allem in Entwicklungs- und 
Schwellenländern. 

3.3.2.4	
UNESCO-Welterbekonvention und World Heritage 
Marine Programme
Das „Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und 
Naturerbes der Welt“ (World Heritage Convention) 
wurde 1972 unter der Ägide der UNESCO verabschie-
det. Ziel ist der Schutz des kulturellen und natürlichen 
Erbes der Menschheit. Bis heute haben 190 Staaten 
(2012) das Übereinkommen ratifiziert. Jährlich wird 
geprüft, welche Stätten neu in die „Liste des Welter-
bes“ aufgenommen werden. Hierbei spielt das World 
Heritage Marine Programme der UNESCO eine zentrale 
Rolle, indem es durch begleitende Studien und Anlei-
tungen die Auswahl einer „ausgeglichenen, glaub-
würdigen und repräsentativen“ marinen Welterbe-
liste gewährleisten soll (UNESCO, 2013a). Es gibt der-
zeit 745 Kulturdenkmäler, 188 Naturerbestätten und 
29 „gemischte“ Stätten (UNESCO, 2013b), darunter als 
Naturerbe folgende Küsten- und Meeresgebiete:

>> Wattenmeer (2009; 2011 erweitert);
>> Nationalpark und Meeresschutzgebiet Galapagos-

Inseln (1978; 2001 erweitert);
>> Meeresschutzgebiet Phoenixinseln (2010);
>> Ningaloo-Küste (2011);
>> Schärenküste im Kvarken-Archipel (2000; 2006 

erweitert);
>> Die „Straße der Riesen“ (Giant’s Causeway) und ihre 

Küste (1986);
>> Küste von Dorset und Ost-Devon („Jurassic Coast“; 

2001).

3.3.2.5	
MARPOL und SOLAS 
Das unter der Federführung der IMO entwickelte 
„Übereinkommen zur Verhütung der Meeresver-
schmutzung durch Schiffe“ von 1973 (MARPOL, 152 
Vertragsstaaten, Stand: Februar 2013) wendet sich pri-
mär an die Schiffseigentümer, damit diese betriebsbe-
dingte Schiffseinleitungen ins Meer unterlassen (BSH, 
2011). 

Meeresgebiete, die als Verkehrswege stark frequen-
tiert sind und deren schutzwürdiger Zustand Maß-
nahmen zur Verhütung von Meeresverschmutzungen 
durch Öl, schädliche Stoffe oder Abfälle gebietet, kön-
nen als Sondergebiete („special areas“) ausgewiesen 
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werden (Anlagen I, II und V des MARPOL) und sind 
dadurch unter Schutz gestellt. In Sondergebieten ist 
beispielsweise das Einleiten von Öl aus dem Bereich des 
Ladetanks mit Ausnahme von sauberem oder getrenn-
tem Ballast verboten (Anlage I). Andere für die Mee-
resumwelt gefährliche Stoffe werden klassifiziert und 
können auch einem Einleitverbot unterliegen (Anlage 
II). Anlage V regelt die Voraussetzungen und unter 
bestimmten Voraussetzungen das Verbot des Einleitens 
oder Einbringens von Müll in die Meeresumwelt der 
Sondergebiete. Daneben können Vertragsstaaten bei 
der IMO einen Antrag auf Ausweisung eines Meeresge-
biets als Particular Sensitive Sea Area (PSSA) beantra-
gen. Die Ausweisung kann u.  a. der ökologische Zustand 
des Gebiets oder auch seine Bedeutung für den Touris-
mus begründen (IMO, 2013c). In diesen Bereichen kön-
nen dann beispielsweise bestimmte Routen für Schiffe 

vorgeschrieben werden (Proelß, 2004) oder die Rege-
lungen des MARPOL-Übereinkommens nach Anlage I, 
II, V oder VI können angewendet werden (IMO, 2005). 
Mithin ist die Ausweisung als PSSA oder Sondergebiet 
nicht exklusiv; vielmehr kann ein Gebiet zugleich die 
Voraussetzungen für die Ausweisung als Sondergebiet 
und als PSSA erfüllen (IMO, 2013c). 

Zur Regulierung der Abgasemissionen von Schiffen 
trat 2005 Anlage VI des MARPOL-Übereinkommens 
in Kraft. Sie legt fest, dass der Schwefel- und Stick-
stoffgehalt in Schiffskraftstoffen lediglich noch 4,5    % 
betragen darf. In ausgewiesenen SOX Emission Control 
Areas wie der Nord- und Ostsee ist eine Begrenzung der 
Emissionen auf 1,5    % geboten (Blanco-Bazán, 2003). 
Auch UNCLOS hat in Art. 211 geregelt, dass das Recht 
auf friedliche Durchfahrt nicht zu Lasten der Umwelt 
gehen darf. 

Kasten 3.3-1

Oceans Compact – Healthy Oceans for Prosperity

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat 2012 die Initiative 
„The Oceans Compact – Healthy Oceans for Prosperity“ (Pakt 
für die Meere – Gesunde Meere für Wohlstand) gegründet 
(UN, 2012a). Mit dem Oceans Compact soll die Kohärenz 
aller meeresbezogenen Aktivitäten des UN-Systems gestärkt 
und eine strategische Vision für eine nachhaltige Zukunft der 
Meere entwickelt werden. Thematische Schwerpunkte des 
Oceans Compact sind der besorgniserregende Zustand der 
Meere, die abnehmende Produktivität der Meere sowie die 
wenig effektive Meeres-Governance. Die Initiative soll durch 
entsprechende Strategien zur Stärkung sektorübergreifen-
der Kooperation und Koordination auf nationaler, regionaler 
und globaler Ebene, einschließlich des UN-Systems unter-
stützt werden. Damit sollen die kumulativen Wirkungen von 
Aktivitäten einzelner Sektoren auf die Meeresumwelt in den 
Vordergrund gerückt und die Anwendung des Vorsorgeprin-
zips und des ökosystemaren Ansatzes in der internationa-
len Meerespolitik befördert werden. Implizit wird auch der 
Welterbegedanke angesprochen, indem der Bedarf nach einer 
gerechten Aufteilung der Erträge und Nutzenvorteile aus den 
Meeren angesprochen wird: Es sollen Möglichkeiten ausgelo-
tet werden, um den Nutzen der Meere unter allen Menschen 
aufzuteilen: „We need (...) to develop ways of sharing the 
wealth of the oceans to benefit all“ (UN, 2012a:  2).

Das übergreifende Ziel „Healthy Oceans for Prosperity“ 
soll durch neu zu entwickelnde Ansätze zum Schutz und zur 
effizienteren Nutzung der Meeresressourcen erreicht werden 
und wird durch folgende drei Teilziele gestärkt:
1.	 Schutz der Menschen und Verbesserung des Zustands der 

Meere: Hier geht es u.  a. um die Anpassung an den Mee-
resspiegelanstieg, um nachhaltiges Küstenzonenmanage
ment, um Minderung von Meeresverschmutzung und 
Überfischung sowie um die Anwendung des Green 
Economy-Ansatzes für nachhaltige Entwicklung und 
Armutsbekämpfung. Schließlich soll auch die Umsetzung 
bestehender Übereinkünfte gestärkt werden.

2.	 Schutz, Wiederherstellung und Bewahrung einer gesun-
den Meeresumwelt und der natürlichen marinen Ressour-
cen sowie Wiederherstellung der Meeresproduktivität und 
ihrer Funktion als Existenzbasis für viele Menschen: Dieses 
Teilziel nennt als prioritäre Handlungsfelder u.  a. die Wie-
derherstellung überfischter Bestände, die Vermeidung 
zerstörender Fangtechniken, die Bekämpfung illegaler 
Fischerei, den Schutz der marinen Biodiversität sowie den 
Stopp der Ausbreitung invasiver Arten. Auch bei diesen 
Themen soll die Umsetzung bestehender Übereinkünfte 
gestärkt werden.

3.	 Stärkung des Verständnisses der Meere und des Manage-
ments der Meere: Dieses Teilziel beinhaltet u.  a. die För-
derung von Meeresforschung (etwa zu Versauerung und 
Überdüngung) und Meeres-Monitoring zur Stärkung wis-
sensbasierter Meerespolitik, die Förderung geeigneter 
Kapazitäten und Infrastrukturen, die Unterstützung des 
für 2014 vorgesehenen regelmäßigen globalen Berichts 
zum Zustand der Meeresumwelt („Global Integrated 
Assessment of the State of the Marine Environment inclu-
ding Socio-Economic Aspects“ oder „Regular Process“; UN, 
2012a:  6; Kap. 3.3.1.1) sowie die Förderung eines nach-
haltigen Umgangs mit den Meeresressourcen. Wenn die-
ser Prozess in einem wissenschaftlich robusten Bericht 
mündet, könnte dies der Beginn einer wissenschaftli-
chen Berichterstattung nach dem Vorbild des IPCC sein 
(Kap. 7.3.1.2). 

Umsetzung
Die Umsetzung des Oceans Compact soll durch einen ergebni-
sorientierten Aktionsplan (Oceans Compact Action Plan) vor-
angetrieben werden, dessen Ausarbeitung von einer zeitlich 
befristeten, hochrangigen Beratergruppe („Oceans Advisory 
Group“) begleitet werden soll. In dieser Beratergruppe sol-
len Vertreter des UN-Systems, Politiker, Wissenschaftler und 
Meeresexperten, die Privatwirtschaft und die Zivilgesell-
schaft vertreten sein. Auf diese Weise soll ein neuer Orientie-
rungsrahmen für die internationale Meerespolitik entwickelt 
werden. Schließlich soll die Beratergruppe auch Vorschläge 
zur Finanzierung der Umsetzung des Aktionsplanes bis Mitte 
2013 vorlegen.  
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Zur Gewährleistung der Sicherheit der Schifffahrt 
wurde ebenfalls unter Federführung der IMO 1974 die 
vierte Fassung des Übereinkommens zum Schutz des 
menschlichen Lebens auf See (SOLAS; 162 Vertrags-
staaten, Stand: Februar 2013) geschaffen. Dieses ent-
hält unter anderem verbindliche technische Anforde-
rungen an Schiffe wie Doppelhüllenkonstruktionen für 
Schiffe, die nicht ausschließlich Flüssiggüter befördern. 
Durch diese Standards sollen Meeresverschmutzungen 
durch sinkende oder ihre Fracht verlierende Container-
schiffe oder Öltanker verhindert werden. 

3.3.2.6	
London-Übereinkommen und London-Protokoll 
Das globale Übereinkommen über die Verhütung der 
Meeresverschmutzung durch das Einbringen von 
Abfällen und anderen Stoffen (London-Übereinkom-
men, BGBl. II 1977, S. 165) von 1972 (87 Vertragsstaa-
ten, Stand: Februar 2013) wurde 1996 um das Proto-
koll zum London-Übereinkommen (London-Protokoll, 
BGBl. II 1998, S. 1345; 42 Vertragsstaaten, Stand: 
Februar 2013) erweitert. 

Während das London-Übereinkommen (1972) mit 
einer „schwarzen Liste“ die Einbringung bestimmter 
Stoffe verbietet, ist im Protokoll zu diesem Überein-
kommen von bestimmten Ausnahmen abgesehen ein 
generelles Dumping-Verbot verankert (UBA, 2010). 
Ausnahmen können erteilt werden u.  a. für Bagger-
gut, Klärschlamm, Fischereiabfälle, Schiffe, Plattfor-
men und sonstige auf See errichtete Bauwerke, CO2 in 
unter dem Meer gelegenen geologischen Formationen, 
organische Stoffe natürlichen Ursprungs sowie Sperr-
gut. Vor dem Einbringen dieser Stoffe ins Meer müs-
sen die Möglichkeiten zur Entsorgung an Land geprüft 
werden. Das Protokoll dehnt den räumlichen und sach-
lichen Geltungsbereich auf alle Schiffe aus, die von den 
Vertragsstaaten zur Flaggenführung ermächtigt wur-
den oder in ihrem Gebiet beladen sind (Erbguth und 
Schlacke, 2012).

3.4
Regionale Governance der Meere

Die regionale Ebene spielt bei der Governance der 
Meere eine zentrale Rolle, weil sie sich oftmals als die 
problemadäquateste Handlungsebene erweist (Backer 
et al., 2010). So haben globale, universalistische Nor-
men und Regeln wie UNCLOS (Kap. 3.2) den Vorzug 
überregionaler Reichweite und Verbindlichkeitsan-
sprüche, oft mangelt es ihnen jedoch an der „Erdung“, 
also an der spontanen Anschlussfähigkeit in lokalen 
Gemeinschaften und lebensweltlichen Bezügen. Diese 
bringen lokales Wissen ein, bisweilen aber auch eine 

ethnozentrische und zu provinzielle Sicht auf globale 
Herausforderungen. Zur „Lokalisierung“ und Präzisie-
rung universalistischer Normen, wie sie UNCLOS und 
analoge Ansätze der Vereinten Nationen und ihrer 
Unterorganisationen vorlegen (Kap. 3.3), sind deshalb 
regionale Integration und Allianzenbildung erforder-
lich, die den Aufgabenstellungen globaler Meerespoli-
tik ein höheres Maß an kollektiver Identität verleihen, 
ohne dabei nationalstaatlichen Egoismen und Allein-
gängen Vorschub zu leisten. Ein regionales Narrativ 
vermag lebensweltliche Aspirationen „guten Lebens“ 
zu binden und ist zugleich ein vitaler Ausgangspunkt 
grenzüberschreitender Kooperation, zumal viele regi-
onale Bezüge traditionell oder über innovative Netz-
werke nationalstaatliche Grenzziehungen übersteigen.

Während die Weltmeere eine per se universalistische 
Materie darstellen und Grundlage der ökonomischen 
Globalisierung waren, ist ihre kulturelle und politische 
Perzeption stärker an historische Erfahrungsräume 
gebunden. So überrascht es nicht, dass im Bereich der 
Meerespolitik bereits eine Vielzahl von Ansätzen zur 
kooperativen Bearbeitung regional spezifischer – bzw. 
als solchen wahrgenommener – Herausforderungen 
existieren. 

3.4.1	
UNEP Regional Seas Programme

Das 1974 eingerichtete UNEP Regional Seas Programme 
(RSP) ist ein zentraler Baustein der umweltbezogenen 
Meeres-Governance und soll der zunehmenden Ver-
schlechterung des Zustands der Meere und Küstenge-
biete entgegenwirken. Hierzu soll das UNEP-RSP die 
Kooperation zwischen benachbarten Staaten fördern, 
so dass diese umfassende und spezifische Maßnahmen 
zum Schutz ihrer gemeinsamen Meeresumwelt ergrei-
fen (UNEP, 2013b). Schwerpunkte des Programms 
sind u.  a. der Erhalt der Biodiversität, die Verringe-
rung der Verschmutzung von Land aus, der Aufbau 
von Governance- und Managementkapazitäten und die 
Förderung von Bildung und Bewusstsein (Sherman und 
Hempel, 2008).

Unter dem Dach des UNEP-RSP wurden bislang 13 
Regionalprogramme entwickelt, an denen sich inzwi-
schen 143 Staaten beteiligen und die bedeutende Teile 
der globalen Meere abdecken. Ferner existieren fünf 
Partnerprogramme (Arctic Region, Antarctic Region, 
North-East Atlantic Region, Baltic Sea, Caspian Sea), 
die unabhängig vom UNEP-RSP entwickelt wurden. 
Zwischen dem UNEP-RSP und diesen z.  T. vergleichs-
weise weit entwickelten regionalen Kooperationen fin-
det eine Zusammenarbeit u.  a. zum Wissensaustausch 
und zur Unterstützung insbesondere der weniger weit 
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entwickelten Regionalprogramme statt. In Kapitel 3.4.3 
wird die Zusammenarbeit zwischen der Nordostatlan-
tik-Region (Übereinkommen zum Schutz der Meeres-
umwelt des Nordostatlantiks von 1982, OSPAR) und 
der west- und zentralafrikanischen Region (WACAF, 
Abidjan-Konvention) beispielhaft dargestellt. 

Kernbestandteil der einzelnen Programme ist jeweils 
ein regionaler Aktionsplan. Dieser wird in den meisten 
Fällen durch einen rechtlichen Rahmen in Form einer 
Regionalkonvention und dazugehöriger problemspezi-
fischer Protokolle gestützt (Rochette und Billé, 2012; 
Kap. 3.4.2). 

Das UNEP-RSP selbst fungiert als zentrale Plattform 
zur Stärkung der institutionellen Kapazitäten der ein-
zelnen Regionalprogramme. Gleichzeitig sollen deren 
wissenschaftliche Komponente, die Anwendung des 
ökosystemaren Ansatzes in der regionalen Meeres-
Governance und die politische Sichtbarkeit der ein-
zelnen Programme gefördert werden (UNEP, 2013b). 
Hierzu werden von UNEP im Rahmen des UNEP-RSP 
Leitlinien und Empfehlungen entwickelt sowie best-
practice Beispiele identifiziert, welche einen Orientie-
rungsrahmen für die einzelnen Regionen bieten. So 
wurden u.  a. Handbücher zum kooperativen Manage-
ment von Regionalmeeren zur Verfügung gestellt (z.  B. 
zur Praxis des Ökosystemmanagements und zur Finan-
zierung der Umsetzung von Konventionen und Akti-
onsplänen). Zusätzlich werden regelmäßig aktualisierte 
Globale Strategische Leitlinien („Global Strategic Direc-
tions“) vereinbart (UNEP, 2007). Ziel ist die Anpassung 
des Managements der Meeresgebiete an sich verän-
dernde Rahmenbedingungen (adaptives Management) 
und die Verbesserung der Koordination und Kohärenz 
zwischen den einzelnen Regionen. Die Global Strate-
gic Directions 2008–2012 unterstreichen z.  B. die Not-
wendigkeit, den Schutz der marinen Biodiversität in 
Gebieten jenseits nationaler Hoheitsbefugnisse (Areas 
Beyond National Jurisdiction, ABNJ) im Rahmen der 
Regionalprogramme zu adressieren (Druel et al., 2013). 
Nicht zuletzt bietet das RSP auch ein informelles Forum 
für den Wissensaustausch zwischen den einzelnen 
Regionalprogrammen.

Die Erfolge des UNEP-RSP sowie der einzelnen 
Regionalprogramme resultieren in hohem Maße aus 
dem von UNEP verfolgten Ansatz, die Zusammenarbeit 
im UNEP-RSP selbst völkerrechtlich unverbindlich zu 
gestalten (Rochette und Billé, 2012). Staaten sollen sich 
ohne Androhung rechtlicher Sanktionen um die Einhal-
tung der von ihnen zugesagten Maßnahmen bemühen; 
auf diese Weise soll regionale Kooperation gefördert 
werden. Die Verfestigung der Zusammenarbeit in den 
einzelnen Regionen durch die zusätzliche Vereinba-
rung völkerrechtlich verbindlicher Konventionen und 
Protokolle wird vom UNEP ausdrücklich unterstützt 

(Rochette und Billé, 2012). Mit Ausnahme der North-
West Pacific Region, des South Asian und des East 
Asian Seas Programme werden inzwischen alle Regi-
onalprogramme durch völkerrechtlich bindende Regio-
nalkonventionen gestützt (Kap. 3.4.2). 

Das UNEP-RSP ist also in erster Linie ein zu den 
völkerrechtlich verbindlichen Regionalkonventionen 
komplementäres Kooperationsforum. Durch die Aus-
richtung des UNEP-RSP an der Marine and Coastal 
Strategy des UNEP und global vereinbarten Zie-
len (z.  B. WSSD, CBD) sowie seine Einbettung in die 
UNEP Marine and Coastal Ecosystems Branch (MCEB; 
Kap. 3.3) soll die Kohärenz der meeresrelevanten Akti-
vitäten sowie die konsequente Anwendung eines öko-
systemaren Managementansatzes sichergestellt werden 
(Sherman und Hempel, 2008). Besonders hervorzuhe-
ben ist in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit 
zwischen dem UNEP-RSP und dem ebenfalls unter 
dem Dach der MCEB laufenden Global Programme of 
Action for the Protection of the Marine Environment 
from Land-based Activities. Hier wird nochmals deut-
lich, dass UNEP einen besonderen Schwerpunkt auf die 
Regulierung der Land/Meer-Interaktion legt. Diese im 
Sinne des systemischen Ansatzes (Kap. 3.1.3) wichtige 
Schnittstelle wird in UNCLOS nur unzureichend gere-
gelt (Kap. 3.2). Die Ansätze des UNEP zur Schließung 
dieser Regelungslücken sind somit generell positiv zu 
bewerten. 

Aufgrund des weitgehenden Fehlens empirischer 
Untersuchungen können die Leistungen des UNEP-
RSP in der Praxis bislang nicht abschließend bewer-
tet werden (UNEP, 2010a), jedoch enthält es Ansätze 
zu einer stärker systemisch ausgerichteten, kooperati-
ven und adaptiven Meeres-Governance. Das Programm 
trägt insbesondere zur Intensivierung interregionaler 
Kooperation bei. Auch im Hinblick auf die intraregi-
onale Kooperation konnten Erfolge verbucht werden, 
wie beispielsweise die Vereinbarung von Regionalkon-
ventionen (Kap. 3.4.2), welche nicht zuletzt Resul-
tat der vorangegangenen Kooperation innerhalb der 
jeweiligen Regionalprogramme sind. Nichtsdestotrotz 
mangelt es z.  T. an einer Verzahnung der Aktivitäten 
des UNEP mit denen anderer UN-Akteure (IOC et al., 
2011). Dies gilt insbesondere für die Zusammenarbeit 
mit den für das regionale Fischereimanagement zustän-
digen RFMO (Kap. 4.1.4.4).

3.4.2	
Regionale Meeresabkommen

Mit der 1976 verabschiedeten und 1978 in Kraft getre-
tenen „Convention for the Protection of the Mediter-
ranean Sea Against Pollution“ (Barcelona-Konvention) 
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wurde erstmals ein völkerrechtlich verbindlicher Rah-
men für die regionale Zusammenarbeit zum Schutz der 
Meeresumwelt, hier für den Mittelmeerraum, geschaf-
fen. Inzwischen existiert eine Vielzahl solcher Kon-
ventionen. Diese unterscheiden sich z.  T. erheblich in 
ihrer geografischen Reichweite und dem materiellen 
Regelungsbereich, den vereinbarten Zielen sowie den 
Instrumenten zur Umsetzung. Ebenso bestehen deut-
liche Unterschiede in den finanziellen und organisato-
risch-institutionellen Kapazitäten. Gemeinsam ist ihnen 
jedoch der Fokus auf Meeresumweltschutz, weshalb sie 
eine bedeutende Rolle für den nachhaltigen Umgang 
mit den Meeren spielen. Sie dienen der kooperativen 
Bearbeitung grenzüberschreitender Umweltprobleme. 

In den meisten Regionen (und dies entspricht auch 
dem Ansatz von UNEP-RSP) bildet eine Regionalkon-
vention, in der allgemeine Ziele und Prinzipien festge-
legt werden, den Rahmen der Kooperation. Diese Ziele 
und Prinzipien bleiben in der Regel jedoch vage. Daher 
werden von den Vertragsstaaten zusätzlich Protokolle 
zu spezifischen Themen vereinbart sowie Aktionspläne 
entwickelt, um die Umsetzung der Ziele der Konven-
tion voranzutreiben (Rochette und Billé, 2012).

3.4.2.1	
Aufgabenbereiche 
Das durch regionale Protokolle und Aktionen adres-
sierte Themenspektrum hat sich im Wesentlichen ent-
lang der Linien globaler Umweltschutzstandards ent-
wickelt (Bodansky,  2009). Zunächst wurden rechtli-
che Instrumente zur regionalen Zusammenarbeit bei 
der Vermeidung von Verschmutzung durch Öl und 
andere Schadstoffe durch die Schifffahrt (Mittelmeer 
1976; Westafrika, 1981; Rotes Meer und Golf von 
Aden, 1982; Karibik, 1983; WIO, 1985 usw.) sowie 
der Vermeidung landseitiger Verschmutzung (Mittel-
meer, 1980; Schwarzes Meer, 1982; South-East Pacific, 
1983 usw.) vereinbart. Allmählich wurde das Spektrum 
um die Erhaltung der Artenvielfalt erweitert, insbeson-
dere durch die Schaffung von Schutzgebieten (Western 
Indian Ocean, 1985; South-East Pacific, 1989; Karibik, 
1990 usw.). In jüngerer Zeit werden – allerdings noch in 
begrenztem Umfang – auch Ziele jenseits des Schutzes 
der marinen Umwelt verfolgt. So adressiert das 2008 
angenommene Protokoll zu integriertem Küstenzonen-
management (IKZM; Kap. 3.6.3) im Mittelmeer auch 
Faktoren der sozio-ökonomischen Entwicklung. 

Auch die Anrainerstaaten des Westindischen Ozeans 
arbeiten unter der Nairobi-Konvention derzeit an der 
Entwicklung eines solchen IKZM-Protokolls (Rochette 
und Billé,  2012). Aktuell ist ein Trend zum Schutz 
der marinen Biodiversität auch in Gebieten jenseits 
nationalstaatlicher Grenzen (ABNJ) zu beobachten. 
Beispielsweise laufen derzeit Verhandlungen über ein 

neues Durchführungsabkommen zu mariner Biodiver-
sität auf der Hohen See (Kap. 3.3.2.2) und im Rahmen 
des OSPAR-Abkommens wurden Meeresschutzgebiete 
auf Hoher See ausgewiesen (OSPAR, 2010c).

Auch die marine Raumplanung, die als vorausschau-
endes Instrument Möglichkeiten zur kooperativen Inte-
ressenabwägung bietet, gewinnt angesichts verstärkter 
grenzüberschreitender Nutzungskonkurrenzen zuneh-
mend an Bedeutung in der regionalen Zusammenarbeit. 
Im Rahmen des unter der Helsinki-Konvention entwi-
ckelten Ostsee-Aktionsplans (Baltic Sea Action Plan) 
wurden z.  B. bereits zwei Projekte, der BaltSeaPlan und 
der PlanBothnia, durchgeführt. Diese dienen gleichzei-
tig als Pilotprojekte für die Entwicklung einer EU-wei-
ten marinen Raumplanung (Kap. 3.6.2). Die Fischerei-
Governance ist hier allerdings weitgehend ausgenom-
men. Hierfür sind auf regionaler Ebene die von den 
Vertragsstaaten des Fish Stocks Agreement (FSA) eta-
blierten Regionalen Fischereiorganisationen (RFMO) 
zuständig (Kap. 4.1.4). Diese Aufgabenteilung führt 
nicht selten zu einem Mangel an Koordination und 
Kohärenz der Governance innerhalb der einzelnen 
Meeresregionen, auch wenn Ansätze zur Kooperation 
bestehen, wie z.  B. für den Nordostatlantik zwischen 
der OSPAR-Kommission und dem North East Atlantic 
Fisheries Council. 

3.4.2.2	
Institutionalisierung: Governance-Mechanismen 
und Kapazitäten
Ebenso wichtig wie der jeweilige materielle Regelungs-
bereich der regionalen Meeresabkommen ist die Eta-
blierung tragfähiger Kooperationsmechanismen sowie 
organisatorisch-institutioneller und finanzieller Kapa-
zitäten. Entscheidend für die Verfestigung der Zusam-
menarbeit und die dynamische Anpassung der Gover-
nance an sich verändernde Herausforderungen ist, dass 
regionale Akteure gestärkt und mit entsprechenden 
Kompetenzen ausgestattet werden, z.  B. zur Bündelung 
von regionalem Wissen und zur Entwicklung von Akti-
onsplänen und Protokollen. 

Für einzelne Regionalkonventionen existieren ver-
gleichsweise weit entwickelte Kommissionen, z.  B. die 
OSPAR-Kommission und die Helsinki-Kommission, 
welche über gute Kapazitäten u.  a. im Umwelt-Moni-
toring und der Evaluierung sowie der Risiko- und Fol-
genabschätzung verfügen. Die Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten wird zudem durch einen regelmäßigen 
Austausch in den jeweils etablierten Arbeitsgruppen 
innerhalb der beiden Kommissionen gestützt (Backer et 
al., 2010; OSPAR, 2010c). Diese entwickeln Optionen 
für mögliche Weiterentwicklungen der Kooperation, 
die dann auf den etwa alle drei Jahre stattfindenden 
Ministertreffen zu verabschieden sind. Ein Beispiel ist 
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die im Rahmen von OSPAR getroffene Entscheidung, 
Meeresschutzgebiete in Gebieten jenseits nationaler 
Hoheitsbefugnisse auszuweisen.

Für alle bislang im Rahmen regionaler Meeresum-
weltkonventionen geschaffenen Kommissionen bzw. 
Sekretariate gilt, dass rechtlich verbindliche Entschei-
dungen bzw. Regulierungen von den Mitgliedstaaten 
einstimmig zu beschließen sind. In der EU gibt es dage-
gen sowohl nach dem Einstimmigkeits- als auch nach 
dem Mehrheitsverfahren geregelte Zusammenarbeit im 
Meeresbereich (Kap. 3.4.3). 

Die Arbeit der Kommissionen konzentriert sich in 
den meisten Fällen auf administrative und finanzielle 
Fragen. Sie verfügen oftmals nicht über die Ressour-
cen, um die zur Umsetzung regional vereinbarter Ziele 
und Maßnahmen notwendige technische und rechtli-
che Unterstützung der Mitgliedstaaten sicherzustellen 
(Rochette und Billé, 2012). Unter einigen Konventio-
nen, z.  B. der Barcelona-Konvention, wurden zusätzlich 
zu den Kommissionen mehrere sogenannte Regional 
Activity Centres etabliert, die diese Aufgaben für ein-
zelne Teilregionen wahrnehmen sollen (Rochette und 
Billé, 2012). 

3.4.2.3	
Kooperation, Koordination, Kohärenz und 
Komplementarität
Im Sinne des systemischen Ansatzes ist u.  a. auch die 
Koordination und geschickte Arbeitsteilung (Kom-
plementarität) regionaler Aktivitäten essenziell. Dazu 
sollte sichergestellt werden, dass innerhalb einer 
Region vereinbarte Regelungen und geplante Aktivi-
täten nicht zu negativen externen Effekten in ande-
ren Regionen führen. Regionale Zusammenarbeit kann 
auch Freifahrerverhalten in anderen Regionen vermei-
den helfen. Derzeit gibt es solche Formen der Zusam-
menarbeit lediglich in den Bereichen Umwelt-Moni-
toring und -Evaluierung sowie Kapazitätsaufbau. So 
arbeiten beispielsweise OSPAR (Schutz der Nordsee 
und des Nordostatlantiks) und HELCOM (Meeresschutz 
im Ostseeraum) gemeinsam an der Harmonisierung von 
Indikatoren (OSPAR, 2010c). Zwischen OSPAR und der 
Abidjan-Konvention existiert zudem eine Kooperation 
zum Aufbau von Kapazitäten zum Ökosystemmanage-
ment (OSPAR, 2010c). 

Teilweise ist die Koordination innerhalb der einzel-
nen Meeresregionen problematisch. Aufgrund der sich 
teilweise überlappenden Kompetenzen, etwa zwischen 
der EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und den für 
die europäischen Regionalmeere zuständigen Kon-
ventionen (OSPAR, HELCOM, Barcelona-Konvention, 
Bukarest-Konvention) ist eine verbesserte Koordina-
tion notwendig, um das notwendige Maß an Kohärenz, 
also die Abstimmung politischer und institutioneller 

Maßnahmen, sicherzustellen (Backer et al., 2010). Die 
Verzahnung der EU-Meerespolitik mit diesen Konven-
tionen wird in Kapitel 3.4.3 thematisiert. Nicht zuletzt 
ist auch eine Integration relevanter Regelungen glo-
baler Abkommen (z.  B. FSA, CBD, CITES) in regionale 
Konventionen erforderlich. Dies ist bislang in sehr 
unterschiedlichem Maße der Fall. 

3.4.3	
Meerespolitik der EU

Die EU ist ein bedeutender Akteur für die regionale 
Meeres-Governance. Die Ausschließlichen Wirtschafts-
zonen (AWZ) ihrer Mitgliedstaaten umfassen zusam-
men ca. 25 Mio. km2. Man kann also gewissermaßen 
von der weltweit mit Abstand größten AWZ sprechen. 
Allerdings unterstehen die AWZ nach UNCLOS den ein-
zelnen Vertragsstaaten und nicht der EU. Nichtsdesto-
trotz verfügt die EU durch ihre Kompetenzen in diver-
sen Politikbereichen (z.  B. Umwelt, Wettbewerb) über 
Mittel der Einflussnahme auf die Governance der euro-
päischen Regionalmeere. Nicht unter den Einflussbe-
reich der EU fallen bislang allerdings erhebliche Teile 
der AWZ einiger Mitgliedstaaten in Überseegebieten. 
Die französischen Überseegebiete beispielsweise, die 
über ausgedehnte AWZ verfügen, haben eine weitge-
hende Autonomie gegenüber der französischen Zent-
ralregierung und somit auch gegenüber der EU.

Für die europäischen Meeresregionen hat die EU 
eine Reihe von Strategien, Aktionsplänen, Richtlinien 
und Verordnungen erlassen, die vielfach sektoral ange-
legt sind, also auf eine bestimmte Nutzung (z.  B. die 
Gemeinsame Fischereipolitik) oder bestimmte Umwelt-
schutzgüter bezogen (z.  B. die FFH-Richtlinie). Darüber 
hinaus hat die EU in jüngerer Vergangenheit Anstren-
gungen zur Entwicklung einer Integrierten Meerespo-
litik unternommen (EU-Kommission, 2008). Die aktu-
ell wichtigsten Elemente sind die sogenannte Meeres-
strategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) von 2008 und der 
Aktionsplan (das sogenannte „Blaubuch Meere“) von 
2007. Ferner wurden bereits mit der Verabschiedung 
der Wasserrahmenrichtlinie Regelungen zu landbasier-
ten Aktivitäten geschaffen (Heiskanen et al., 2011). 
Dies gilt ebenso für das unter der FFH- sowie der 
Vogelschutzrichtlinie etablierte NATURA 2000 Schutz-
gebietssystem, welches sowohl terrestrische als auch 
marine Schutzgebiete umfasst (SRU, 2012a). 

Für das vorliegende Gutachten ist in erster Linie die 
externe Wirkung der Meerespolitik der EU von Bedeu-
tung. Im Zentrum steht die Frage inwieweit die EU-Poli-
tiken im Sinne des systemischen Ansatzes miteinander 
verzahnt sind und ein Ausgleich von Schutz und nach-
haltiger Nutzung unter Berücksichtigung u.  a. des Vor-
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Kasten 3.4-1

Regionale Governance der Arktis

Der Arktische Rat – zentrales regionales 
Kooperationsforum
Der aus der Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS) 
von 1991 hervorgegangene, 1996 gegründete Arktische Rat 
ist das zentrale regionale Kooperationsforum für die Gover-
nance der Arktis. Ihm gehören neben den fünf Arktisanrai-
nerstaaten Dänemark, Kanada, Norwegen, Russland und 
USA auch Finnland, Island und Schweden an. Ursprünglich 
war die Zusammenarbeit auf den Schutz der marinen und ter-
restrischen Umwelt der Arktis fokussiert. Mittlerweile wird 
darüber hinaus versucht, im Rahmen des Arktischen Rates 
auch die z.  T. konfligierenden Interessen der Mitgliedstaaten 
hinsichtlich der wirtschaftlichen Nutzung der Arktis sowie 
sicherheitspolitische Fragen kooperativ zu bearbeiten.

Im Arktischen Rat als zwischenstaatlichem Forum gilt für 
Entscheidungen in sämtlichen Gremien das Konsensprin-
zip (Rules of Procedure, 1998). Wichtige Entscheidungen 
werden auf den halbjährlich stattfindenden Ministertreffen 
gefällt. Die Mitgliedstaaten konnten sich bislang nicht auf 
Sanktionsmechanismen einigen. Die für Schutz und nachhal-
tige Nutzung des arktischen Meeres relevante Kooperation 
im Arktischen Rat findet vor allem programmbasiert im Rah-
men von Working Groups und Task Forces statt, denen jeweils 
durch einstimmigen Beschluss Aufgaben übertragen werden 
– z.  B. die Entwicklung von Aktionsplänen. Auf diese Weise 
wurden bedeutende Kapazitäten zur gemeinsamen Bewäl-
tigung geteilter Herausforderungen entwickelt, u.  a. in den 
Bereichen Monitoring und Assessment von Biodiversität und 
Klimafolgen, Schutz der arktischen Flora und Fauna sowie 
der marinen Umwelt der Arktis, Katastrophenvorsorge und 
Krisenreaktion. Positiv zu bewerten sind ferner die von den 
Mitgliedstaaten geschaffenen Partizipationsmöglichkeiten 
für weitere Staaten sowie indigene Völker und NRO, denen 
ein Beobachterstatus gewährt wird. 

Mit der Ilulissat-Erklärung (2008), die sich u.  a. mit dem 
Konflikt um die Bodenschätze der Arktis befasst, haben die 
fünf Arktisanrainerstaaten jedoch ihren exklusiven Anspruch 
auf die Arktis unterstrichen und dadurch zumindest symbo-
lisch eine Trennung von den restlichen Arktisratsmitgliedern 
sowie den indigenen Völkern entstehen lassen (Winkelmann, 
2008; Humrich, 2011). Vor dem Hintergrund der sich abzeich-
nenden Interessenverschiebung in Richtung einer verstärk-
ten wirtschaftlichen Nutzung durch die Anrainerstaaten, die 
den Schutzinteressen teilweise diametral gegenübersteht, 
erscheint eine institutionelle Stärkung der Kooperationsme-
chanismen unwahrscheinlich. Eine den Herausforderungen 
für den Schutz der Arktis angemessene Governance erfordert 
jedoch neben dem Ausbau der oben genannten Kapazitäten 
für Monitoring, Vorsorge, Schutz und Krisenreaktion gene-
rell eine weitergehende Institutionalisierung des Arktischen 
Rates.

Bedeutung regionaler Kooperation in der Arktis – 
Möglichkeiten und Grenzen
Die Bedeutung der regionalen Governance-Ebene für den 
nachhaltigen Umgang mit dem arktischen Meer (Kap. 3.4) 
ergibt sich auch aus der in UNCLOS geregelten, jedoch bislang 
nicht abschließend geklärten Kompetenzverteilung zwischen 
den einzelnen Anrainerstaaten sowie diesen und der interna-

tionalen Gemeinschaft für einzelne Gebiete der Arktis. 
Die in der Arktis bestehenden nationalen Hoheitsansprü-

che der Anrainerstaaten stehen einem umfassenden Schutz- 
und Nutzungsregime unter internationaler Verwaltung nach 
Vorbild des Antarktisvertrags von 1959 entgegen. Eine sol-
che Verwaltung durch die internationale Gemeinschaft wäre 
somit nur für den durch UNCLOS völkerrechtlich als Hohe See 
definierten Teil der Arktis zulässig, um nicht Gefahr zu laufen, 
den Anrainerstaaten ihre Hoheitsrechte über ihre arktischen 
Territorien zu beschränken oder sogar zu entziehen. Sollten 
die Festlandsockelerweiterungen der Anrainerstaaten unter 
UNCLOS erfolgreich sein, würde dies die Handlungsmöglich-
keiten auf globaler Governance-Ebene weiter einschränken 
(Kasten 3.2-3). Zudem ergeben sich aufgrund ungeklärter 
Grenzfragen Konfliktpotenziale zwischen den Anrainerstaa-
ten. Die Etablierung tragfähiger regionaler Kooperationsme-
chanismen zwischen den Anrainerstaaten zur Gewährleistung 
von Schutz und nachhaltiger Nutzung der Arktis ist somit 
sehr bedeutsam. 

Da Küstenstaaten in Seegebieten mit Eisgang hoheits-
staatliche Regelungen zum Schutz der Umwelt auch jenseits 
der territorialen Gewässer anordnen und durchsetzen können 
(Art. 234 UNCLOS), besteht für die Arktisanrainerstaaten 
ein erweiterter Handlungsspielraum, zu dessen Ausnutzung 
es ebenfalls einer verlässlichen regionalen Zusammenarbeit 
bedarf. 

OSPAR-Abkommen
Die Zuständigkeit des OSPAR-Abkommens (Convention for 
the Protection of the Marine Environment of the North-East 
Atlantic) erstreckt sich auch über weite Teile der arktischen 
Gewässer. Die im Rahmen von OSPAR unternommenen 
Schritte in Richtung eines nachhaltigen Umgangs mit den 
Meeren, z.  B. die Etablierung relativ hoher Schutzstandards in 
einigen Regelungsbereichen (Kap. 3.4.2), sind somit auch für 
die Arktis von Bedeutung. Aufgrund der territorialen Begren-
zung des OSPAR-Abkommens ist jedoch eine Ratifizierung 
durch Kanada, Russland und die USA nicht möglich (Proelß 
und Müller, 2008). Dadurch beschränkt sich der Beitrag von 
OSPAR zur regionalen Governance der Arktis auf die Hoheits-
gebiete der Arktisanrainer Dänemark und Norwegen (beide 
sind OSPAR-Mitgliedstaaten) sowie Teile der arktischen 
Hohen See. Für letztere ist die Durchsetzung der unter OSPAR 
vereinbarten Nutzungsrechte und Schutzstandards aufgrund 
ihrer Nichtverbindlichkeit für Nichtmitgliedstaaten allerdings 
erheblich eingeschränkt. Das OSPAR-Abkommen spielt daher 
im Vergleich zum Arktisrat bislang eine untergeordnete Rolle 
für die Governance der Arktis.

Hinzu kommt, dass von der unter OSPAR bestehenden 
besonderen Möglichkeit, Meeresschutzgebiete in Gebieten 
jenseits nationalstaatlicher Hoheitsbefugnisse auszuweisen 
(Kap. 3.4.2), für arktische Gewässer bislang kein Gebrauch 
gemacht wurde. Die Bedeutung von OSPAR könnte jedoch 
künftig zunehmen, insbesondere im Falle eines erfolgrei-
chen Abschlusses der aktuell laufenden Verhandlungen für 
ein neues Durchführungsabkommen zu mariner Biodiversi-
tät auf der Hohen See unter UNCLOS (Kap. 3.3.2.2), da sich 
die Zuständigkeit von OSPAR über ungefähr ein Viertel der 
nach maximal möglichen Festlandsockelerweiterungen ver-
bleibenden arktischen Hohen See erstreckt. OSPAR erscheint 
aufgrund seiner vergleichsweise weit entwickelten Kapazitä-
ten als geeignetes regionales Forum für eine dortige Auswei-
sung von Meeresschutzgebieten sowie deren Monitoring und 
Kontrolle.  
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sorgeprinzips stattfindet. Die EU ist Mitglied der vier 
regionalen Meeresumweltkonventionen, die die euro-
päischen Regionalmeere betreffen; der Helsinki-Kon-
vention (HELCOM) für die Ostsee, der OSPAR-Konven-
tion für Nordsee und Nordostatlantik, der Barcelona-
Konvention für das Mittelmeer und der Bukarest-Kon-
vention für das Schwarze Meer (Kap. 3.3.2). Ferner ist 
sie dem Antarktisvertrag beigetreten und besitzt einen 
Beobachterstatus im Arktischen Rat (Kasten 3.4-1). 

Durch ihr politisches und wirtschaftliches Gewicht, 
nicht zuletzt auch aufgrund der vergleichsweise weit 
entwickelten Kapazitäten einiger Mitgliedstaaten im 
Bereich der Meeresforschung, spielt die EU eine zen-
trale Rolle besonders innerhalb der europäischen 
Meeresumwelt-Konventionen. Dies gilt vor allem für 
HELCOM, wo mit Russland lediglich ein Vertragsstaat 
der neun Ostseeanrainer nicht EU-Mitglied ist. Nicht 
zuletzt deshalb sieht die EU den Ostseeaktionsplan 
(Baltic Sea Action Plan, BSAP) als Pilotvorhaben für 
die Umsetzung der Ziele der Meeresstrategie-Rahmen-
richtlinie (MSRL). Zur Erreichung des dort formulier-
ten übergeordneten Ziels der Erreichung eines „guten 
Umweltzustandes“ wurden und werden im Rahmen des 
Baltic Sea Action Plan diverse Pilotprojekte entwickelt 
und mit finanziellen Mitteln aus dem Struktur- und 
Kohäsionsfonds sowie dem Regionalfonds unterstützt 
(Schultz-Zehden et al., 2008). Von herausgehobener 
Bedeutung sind die Projekte zur Entwicklung einer 
marinen Raumplanung für die EU, PlanBothnia und 
BaltSeaPlan (Schultz-Zehden und Gee, 2013). Hier wird 
versucht, einen kooperativen Interessenausgleich zwi-
schen Schutz und Nutzung unter Zuhilfenahme des Ins-
truments einer vorausschauenden Planung zu erzielen 
(Schultz-Zehden et al., 2008; Backer, 2011). Die hier 
entwickelten Standards sollen dann für die EU-weite 
marine Raumplanung nutzbar gemacht werden. 

Mit der unter der MSRL vorgeschriebenen Ausarbei-
tung „räumlicher Schutzmaßnahmen“ (21. Erwägungs-
grund, Art. 13 Abs. 4, MSRL) durch die Mitgliedstaaten 
entsteht ein Rahmen für die Koordinierung der sektora-
len Meeresschutz- und Nutzungskonzepte. Im Fahrplan 
für die maritime Raumordnung der EU von 2008 wird 
hierzu die Einrichtung einer einheitlichen Koordinie-
rungsstelle angeregt, um eine verbesserte Abstimmung 
zu erreichen (EU-Kommission, 2008). Außerdem ent-
hält der Plan zehn gemeinsame Grundsätze. Hiernach 
soll u.  a. der Raumordnung ein ökosystemorientierter 
Ansatz zugrunde gelegt und sie soll für die Öffentlich-
keit transparent gestaltet werden (Kap. 3.6.2.2).

Die Meerespolitik der EU enthält u.  a. mit der Ent-
wicklung einer integrierten Meerespolitik inklusive 
einer marinen Raumplanung sowie der Berücksich-
tigung landbasierter Verschmutzung durch die Was-
serrahmenrichtlichtlinie und die Zusammenarbeit mit 

anderen Staaten im Rahmen der regionalen Meeres-
umweltkonventionen Ansätze einer systemisch ausge-
richteten Governance. Gleichzeitig ist allerdings fest-
zustellen, dass eine Reihe offener Fragen bestehen. So 
erweckt z.  B. die Limassol-Deklaration („Marine and 
Maritime Agenda for Growth and Jobs“) von 2012 den 
Eindruck einer Bevorzugung der Nutzung gegenüber 
dem Schutz (EU, 2012). Ferner ist problematisch, dass 
die Zuständigkeiten für Fischerei, Häfen und Trans-
port sowie Energiegewinnung und Rohstoffförderung 
weiterhin zersplittert bleiben, was dem im „Blaubuch 
Meere“ formulierten Ziel einer integrierten Herange-
hensweise entgegen wirken dürfte. Auch die Zusam-
menarbeit mit Nachbarstaaten ist vielfach noch ausbau-
fähig, beispielhaft wird dies für den Mittelmeerraum 
in Kasten 3.4-2 skizziert. Nicht zuletzt stellt sich die 
Frage, inwieweit die EU ihre landseitige Politik stärker 
an den in Kapitel 3.1.3 formulierten Kriterien auszu-
richten und somit eine Weiterentwicklung in Richtung 
einer systemischen Governance umzusetzen vermag.

3.5
Private Governance der Meere

3.5.1	
Potenziale und Grenzen

Der Schutz und die nachhaltige Nutzung der Ozeane ist 
eine öffentliche Aufgabe, der sich vor allem die Staa-
tengemeinschaft annehmen muss und die eine staat-
liche Rahmensetzung im Bereich der Meerespolitik 
erfordert (Kap. 2). Zugleich hat sich in den vergange-
nen Jahrzehnten in den verschiedensten Politikfeldern, 
darunter der Meerespolitik, ein Kranz außerstaatlicher 
Governance-Regime herausgebildet, in dem private 
und halbstaatliche Akteure mit staatlichen Akteuren 
zusammenwirken. Diese Aktivitäten können als private 
Governance und im Falle einer Kooperation von priva-
ten Akteuren mit staatlichen Stellen als privat-öffentli-
che Governance (private-public Governance) beschrie-
ben werden (Falkner, 2003). Governance meint in die-
sem Zusammenhang, dass Handlungen privater Akteure 
öffentliche Bedeutung annehmen, indem sie Normen, 
Regeln und Institutionen etablieren, die das Handeln 
und die Handlungsmöglichkeiten Dritter beeinflussen 
(Cutler et al., 1999:  4). Private Governance ist funktio-
nal bedeutsam, wo die effektive Steuerungs- und Rege-
lungskapazität von Staaten unzureichend ist. Darüber 
hinaus soll und kann sie gerade im supra- und transna-
tionalen Bereich indirekt Legitimation beschaffen, wo 
es keine parlamentarische oder föderative Vertretung 
gibt (Pattberg, 2004b). 
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Die Kehrseite der Privatisierung der (Welt-)Politik 
ist die Gefahr einseitiger und regelwidriger Interes-
sendurchsetzung, von Korruption sowie der systema-
tischen Vernachlässigung gering organisierter Gemein-
wohlinteressen. Die Legitimität und Effektivität priva-
ter Governance und privat-öffentlicher Partnerschaften 
(Private-Public-Partnerships) ist danach zu beurteilen, 
ob übergeordnete Interessen nachhaltiger Politik mit 
ihr vereinbar sind und besser durchgesetzt werden 
können. Deswegen müssen für Netzwerke privater und 
halb-privater Governance strenge Kontrollmaßnahmen 
vorhanden sein.

Auch im Bereich trans- und supranationaler Umwelt-
Governance (Beispiel Waldbewirtschaftung) haben pri-
vate Akteure in den letzten Jahrzehnten erheblich an 
Einfluss gewonnen. Sie haben einerseits den Rückzug 
des Staates kompensiert und ihn andererseits erleich-
tert. Die demokratische Legitimität globaler Umweltpo-
litik ist so indirekt gestärkt worden, doch fehlt es in pri-
vat-öffentlichen Netzwerken in der Regel an instituti-
oneller Rechenschaftspflicht (Leggewie, 2003; Scholte, 
2011). Nicht jede zivilgesellschaftliche Betroffenheit 
und Expertise führt zu angemessenem Regierungshan-
deln, aber ohne lokale Initiativen steht Regierungs-
handeln oftmals bloß auf dem Papier und findet weder 
hinreichende Akzeptanz noch Resonanz (Przeworski, 
et al., 2009; Nanz und Fritsche, 2012). 

Selbstregulierung, insbesondere von Unterneh-
men, kann staatliches Handeln im klassischen Sinne 
nicht ersetzen. Doch in vielen Fällen sind privatwirt-
schaftliche Akteure weiter als ihre Verbände, mit denen 
sich öffentliche Politik ins Benehmen setzt und ver-
netzt. Die Wirkung privater Governance bleibt ebenso 
begrenzt wie ihre Ambiguität unaufhebbar sein dürfte, 
denn ihre Wirkung zur Kompensation der Regelungs-
schwächen von Politik kann ebenso bestritten werden 
wie ihr Legitimationspotenzial. 

Eine Form privater Governance stellt die private Ko-
Regulierung dar (Pattberg, 2007:  3), bei der private 
Akteure, zumeist Unternehmen mit Non-profit-Orga-
nisationen wie Nichtregierungsorganisationen (NRO) 
kooperieren. Private-private-Partnerships (Pattberg, 
2004a) oder „private co-regulation“ (Pattberg, 2007:  3) 
sind zu unterscheiden von unilateralen Initiativen der 
Wirtschaft, bei denen sich die Wirtschaftsakteure 
selbst Standards auferlegen, über deren Einhaltung 
wachen und unter anderem ihre Produkte mit eigens 
kreierten Labels versehen. Diese Form der Eigenregu-
lierung ist häufig problematisch, da die selbstaufer-
legten Verpflichtungen oft nicht ausreichend sind, um 
bedrohte Umweltgüter wie die Biodiversität wirksam zu 
schützen (Lewis et al., 2010). 

Im Gegensatz dazu erfolgt bei Private-Private-Part-
nerships die Zertifizierung sowie die Überwachung 

der Einhaltung der vereinbarten Standards durch eine 
unabhängige Instanz, wie z.  B. eine NRO. Die beteilig-
ten NRO verfügen in der Regel über die erforderliche 
Expertise und zusätzliche „moralische Autorität“, was 
solchen Initiativen mehr Legitimität und eine gestei-
gerte Glaubwürdigkeit verschafft (Risse und Börzel, 
2005).

3.5.2
Beispiel Umwelt- und Nachhaltigkeitssiegel

In den vergangen Jahren hat das Interesse an Nach-
haltigkeitssiegeln zugenommen, die über die ökolo-
gischen und die sozialen Herkunftsbedingungen von 
Produkten oder Dienstleistungen informieren (Lewis 
et al., 2010). Die Vergabe von Umweltsiegeln erfolgt 
durch einen Zertifizierungsprozess bei dem ein Her-
steller, ein Zusammenschluss von Herstellern oder eine 
für die Hersteller zuständige Behörde die Einhaltung 
der an das Umweltsiegel geknüpften Umweltstandards 
bestimmter Produkte nachweisen muss. Die Verleihung 
von Gütesiegeln und die regelmäßige Kontrolle der Ein-
haltung der verbundenen Umweltstandards können die 
Verbreitung und Durchsetzung bestimmter Umwelt-
standards vorantreiben. 

Konsumenten können mit Hilfe von Umweltsiegeln 
informierte Konsumentscheidungen treffen, da diese 
auf die ökologischen Vorteile gegenüber einem funk-
tional gleichwertigen Produkt hinweisen. Vorausset-
zungen sind allerdings, dass Konsumenten die mit dem 
Siegel verbundenen Standards zumindest ansatzweise 
kennen und sie bei der Kaufentscheidung auch berück-
sichtigen. 

Durch die Einführung von Umweltsiegeln können 
bei entsprechender Nachfrage nachhaltige Produkti-
onsprozesse und Veränderungen in der Wertschöp-
fungskette angestoßen werden. Neben der tatsächli-
chen Orientierung von Konsumenten an Umweltsie-
geln ist für deren Erfolg auch ausschlaggebend, dass 
die Unternehmen von den Vorteilen einer Teilnahme an 
Zertifizierungs- und Kennzeichnungsprozessen über-
zeugt sind, denn ohne die Kooperation der Unterneh-
men lassen sich Gütesiegel nicht etablieren (Auld und 
Gulbrandsen, 2010). 

Fischerei-Umweltsiegel 
Für Fischerei und Aquakultur sind in den letzten Jah-
ren Nachhaltigkeitssiegel entwickelt worden. Die meis-
ten entstanden aus der Einsicht heraus, dass staat-
liches Handeln unzureichend war, um eine nachhal-
tige Bewirtschaftung mariner Ressourcen sicherzustel-
len (FAO, 2011f). Im Folgenden werden ausschließlich 
Umweltsiegel betrachtet. Private Siegel für Fisch und 
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Kasten 3.4-2

Die Méditerranée: Ausgangspunkt einer 
verstärkten Kooperation im Mittelmeerraum?

Grundlage regionaler Kooperation sind nicht zuletzt historisch 
gewachsene kulturelle und politische Erfahrungsräume. Ein 
herausragendes Beispiel ist die für die Zusammenarbeit zwi-
schen der EU und benachbarten Mittelmeeranrainerstaaten 
bedeutsame „Méditerranée“. Sie bildet seit der europäischen 
Antike in vielerlei Gestalten eine in sich hochdifferenzierte 
kulturelle Einheit. Nur vorübergehend hat sie in imperia-
ler Form (als „mare nostrum“ des Römischen Reiches) eine 
politische Form gefunden, doch als Handels- und Kulturraum 
hat sie alle Anrainer des Mittelmeeres in Europa, Asien und 
Afrika über Jahrhunderte hinweg bis heute geprägt (Leggewie, 
2012). Nachdem sich die politische Achse der Globalisierung 
seit dem 16. Jahrhundert aus der Mittelmeerregion in die 
nordatlantische Sphäre verschoben hatte und die politische 
Konfliktdynamik der Ost-West-Spaltung und des arabisch-
israelischen Konflikts die Méditerranée im 20. Jahrhundert 
marginalisiert und in Einflusssphären der Supermächte zerteilt 
hatte (Abulafia, 2011), gibt es seit den 1990er Jahren neue 
Ansätze einer euro-mediterranen Partnerschaft zwischen den 
EU-Ländern und den Mittelmeeranrainern im Nahen Osten und 
in Nordafrika (Jünemann, 2012). 

Diese Rekonstruktion ist für den Schutz und die Nutzung 
des Mittelmeeres bedeutsam. Die EU-Kommission hat erkannt, 
dass der Meeresschutz vor allem durch die mangelnde Koope-
ration zwischen den Mittelmeeranrainern und aufgrund der 
fehlenden Durchgriffsmöglichkeiten der EU gegenüber Dritt-
staaten zu wünschen übrig lässt. Konferenzen, Pläne und Kon-
ventionen gab es im Rahmen des Barcelona-Prozesses und 
der Europäischen Nachbarschaftspolitik zwischen 1995 und 
2010 zahlreiche, darunter die Organisation „Plan Bleu“ in sechs 
regionalen Hotspots (Frankreich, Italien, Tunesien, Kroatien, 
Spanien und Malta). Auch eine Mitteilung der EU-Kommission 
(2009b) und ein Forschungsbericht zu den Notwendigkeiten 
maritimer Raumplanung von 2011 weisen in die richtige Rich-
tung eines umfassenden Schutzes unter den Gesichtspunkten 
der Nachhaltigkeit. Als Grundproblem hat die Kommission 
erkannt: „Ein wesentlicher Teil des Mittelmeers besteht gegen-
wärtig aus Hochseegebieten. Etwa 16  %des Meeres bestehen 
aus Hoheitsgewässern und 31  % aus verschiedenen Meeres-
zonen, wobei in vielen Fällen hinsichtlich des Ausmaßes oder 
der Gültigkeit der Ansprüche Uneinigkeit zwischen mehreren 
Küstenstaaten herrscht. Infolge dieser Konstellation befindet 
sich ein großer Teil der Gewässer des Mittelmeeres außer-
halb der Hoheit oder der Gerichtsbarkeit von Küstenstaaten. 
Diese Staaten haben somit weder präskriptive noch exekutive 
Befugnisse, um menschliche Tätigkeiten jenseits der genannten 
Gebiete zu regulieren, um etwa die Meeresumwelt zu schützen 
und auf die Entwicklung der Fischerei und die Nutzung von 
Energiequellen einzuwirken. Die Staaten können hier somit 
lediglich Maßnahmen festlegen, die ihre eigenen Staatsbürger 
und Schiffe betreffen.“ (EU-Kommission, 2009b).

Und sie hat zwei wesentliche Defizite identifiziert: „Der 
erste Schwachpunkt liegt darin, dass in den meisten Mit-
telmeerstaaten für jede Sektorpolitik eine andere Behörde 
zuständig ist, während jedes internationale Übereinkommen 
im Rahmen seines eigenen Regelwerks durchgeführt wird, was 
einen Überblick über die Gesamtauswirkungen aller meeres-
bezogenen Tätigkeiten – auch im Bereich der Tiefseebecken – 
wesentlich erschwert. Der zweite Schwachpunkt besteht darin, 

dass ein erheblicher Teil des Mittelmeeres aus Hochseegebieten 
besteht, was es den Küstenstaaten erschwert, Tätigkeiten, die 
mit unmittelbaren Auswirkungen auf ihre Hoheitsgewässer 
und Küsten verbunden sind, zu planen, zu organisieren und 
zu regulieren. Gemeinsam haben diese beiden Faktoren dazu 
geführt, dass Politik und Tätigkeiten in vielen Fällen isoliert 
voneinander entwickelt werden, ohne dass alle Tätigkeitsbe-
reiche, die mit Auswirkungen auf das Meer verbunden sind, 
sowie alle Akteure auf nationaler, regionaler und internationa-
ler Ebene eine ordnungsgemäße Koordinierung ihres Handelns 
erfahren“ (EU-Kommission, 2009b).

Da meeresbezogene Tätigkeiten grundsätzlich grenzüber-
greifend sind, bedarf es in den Augen der Kommission „einer 
verstärkten Zusammenarbeit mit denjenigen Partnerländern 
des Mittelmeerraums, die keine EU-Mitglieder sind“ (EU-
Kommission, 2009b). Schließlich bietet auch das internatio-
nale Seerechtsübereinkommen, das alle EU-Länder und bis auf 
die Türkei, Syrien, Israel und Libyen sämtliche Mittelmeer-
Anrainerstaaten unterzeichnet haben, gute Ansatzpunkte. Es 
besteht aber ein erhebliches Vollzugsdefizit und es mangelt 
an effektiven Kontrollen. Die Verpflichtung der EU-Mitglied-
staaten, mit „integrativen Meeresstrategien“ nach „ökosyste-
morientiertem Konzept“ bis 2020 einen guten Umweltzustand 
der Mittelmeergewässer herzustellen (dem Ziel der Meeres-
strategie-Rahmenrichtlinie), greift bisher zu wenig. Sämtliche 
Vorschläge und Beschlüsse der Kommission seit 2009 sind nur 
unzureichend berücksichtigt worden. 

Meeresschutz ist eine sich von selbst aufdrängende Haupt-
aktivität einer euro-mediterranen Kooperation, die auch hier 
keine reine staatliche oder supranationale Aufgabe ist. Die 
zivilgesellschaftlichen Akteure können auch am Mittelmeer 
tätig werden, wo sie bisher wenig aktiv sind. Darunter sind, um 
nur den Ernährungsbereich zu nehmen, die International Union 
for Conservation of Nature (IUCN), der Marine Stewardship 
Council (MSC), die Organisation Followfish, die Fischführer von 
Greenpeace und World Wildlife Fund oder spezielle Einrich-
tungen wie die Global Aquaculture Alliance (GAA), eine NRO 
zur Förderung umwelt- und sozialverantwortlicher Aquakul-
tur, die Best Aquaculture Practices Certification Standards z.  B. 
für Pflanzen, Garnelen, Tilapia, Pangasius und Lachs vergibt. 
Oceans2012 heißt ein Zusammenschluss von 185, überwie-
gend europäischer Organisationen, die die gemeinsame Fische-
reipolitik der EU auf den Prüfstand stellen. Der HEPCA ist 
schließlich ein Umweltverband, der vor allem von ägyptischen 
Tauchbasen und Hotels getragen wird und damit einen wei-
teren Pfeiler einer neuen Mittelmeerpolitik thematisiert, den 
„sanften Tourismus“, dessen Ausbau für den Schutz der Meere 
essenziell ist. Ein weiteres wichtiges Aktionsfeld ist die euro-
mediterrane Energiekooperation, die nicht nur Großprojekte 
wie Desertec und den Aufbau eines Europäischen Hochleis-
tungsnetzes (Supergrid) vom Nordkap bis in die Sahara betrifft, 
sondern auch dezentrale Projekte der Primärenergieerzeugung 
auf der Grundlage erneuerbarer Energien, für die der mit hoher 
Sonneneinstrahlung gekennzeichnete Raum besonders gute, 
bisher aber völlig vernachlässigte Möglichkeiten bietet. 

Wenn im Blick auf die euro-mediterrane Kooperation 
eine anspruchsvolle historische Analogie und eine gewag-
te Vision erlaubt ist, dann könnte eine solche Kooperation 
für die Europäische Union und ihre Nachbarn eine ähnliche 
Bedeutung erlangen wie die „Montanunion“ (EGKS) der frü-
hen 1950er Jahre für „Kerneuropa“; ein Erfolg dieser um ein 
Meer gruppierten Kooperation kann vielleicht als Blaupause 
für andere Prozesse der regionalen Integration in anderen 
Meeresregionen dienen. 
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Meeresfrüchte einzelner Supermarktketten werden 
hier nicht betrachtet. Grundsätzlich lassen sich Siegel 
unterscheiden, die sich auf den Schutz einer einzigen 
Art beziehen, und Siegel, die sich auf alle wild gefan-
genen oder gezüchteter Arten von Fischen und Mee-
resfrüchten beziehen. Bei den Siegeln zum Schutz einer 
einzigen Art sind Siegel zum Schutz von Delphinen am 
häufigsten. Sie sollen belegen, dass Thunfische mit ver-
mindertem Delphin-Beifang gefangen werden. Da es 
keine unabhängige Zertifizierungsstelle gibt, sind die 
Anforderungen und Wirkungen der verschiedenen Sie-
gel, z.  B. die tolerierten Beifangmengen, unklar. Obwohl 
der Beifang beim Fang von Thunfisch rückläufig ist, 
ist die Rolle der Umweltsiegel dabei unzureichend 
erforscht (Ward, 2008). 

Bei den Fischerei-Umweltsiegeln für diverse Arten 
kann nach transnationalen und nationalen Siegeln 
unterschieden werden. Zu den nationalen Umweltsie-
geln gehören:

>> staatliche wie das „Alaska Seafood Marketing 
Institute“ oder das isländische „Responsible Fisheries 
Iceland“;

>> Umweltsiegel von Industrieverbänden wie das 
schwedische „KRAV“-, das deutsche „Naturland-
Siegel“, das japanische „Marine Ecolabel Japan“ oder 
das britische „Responsible Fishing Scheme“; 

>> Umweltsiegel von NRO wie das schweizerische „Fair 
Fish“ Label oder das kalifornische „Fishwise“ 
(Accenture und WWF International, 2009). 

Bei den transnationalen Umweltsiegeln hat das Siegel 
des Marine Stewardship Council (MSC), gefolgt von 
Friend of the Sea (FOS), die bislang mit Abstand größte 
Reichweite. Forschungsergebnisse zu den Umweltwir-
kungen liegen substanziell lediglich für das MSC- und 
sehr begrenzt für das FOS-Siegel vor. Dem FOS wird 
in der weiter unten eingehend besprochenen Studie 
von Froese und Proelß (2012) vorgeworfen, dass 19    % 
Prozent der zertifizierten Bestände überfischt sind. Im 
folgenden wird das MSC als ältestes, finanziell stärks-
tes und im Hinblick auf die Anzahl der zertifizierten 
Fischereien größtes transnationales Umweltsiegel vor-
gestellt. 

Umweltsiegel des Marine Stewardship Council
Der MSC ist eine Private-Private-Partnership (Pattberg, 
2004a), die 1997 vom Lebensmittelkonzern Unile-
ver und dem World Wide Fund for Nature (WWF) ins 
Leben gerufen wurde, um der globalen Überfischung 
entgegenzuwirken. Das Zertifizierungsprogramm für 
Fischereien umfasst Fisch aus Wildfang. Auch Unter-
nehmen können ein MSC-Siegel erwerben. Es bestä-
tigt, dass ihre Fischprodukte aus MSC zertifizierten 
Fischereien stammen. Im Folgenden wird die Zertifi-
zierung der Fischereien betrachtet. Seit 1998 ist der 

MSC als gemeinnützige internationale Organisation 
unabhängig von WWF und Unilever. Die erste Fische-
rei wurde 2000 MSC zertifiziert (Gulbrandsen, 2009; 
Christian et al., 2013). Nach Angaben von MSC waren 
im April 2012 147 Fischereien und etwa 8  % der welt-
weiten Fangmengen an Fisch und Meeresfrüchten nach 
MSC-Standard zertifiziert (MSC, 2012a). Derzeit sind 
160 Fischereien nach MSC-Standard zertifiziert (MSC, 
2013). Die Zertifizierung wird durch eine unabhängige 
Zertifizierungsstelle durchgeführt, die von der zu zer-
tifizierenden Fischerei ausgewählt wird. Die Zertifizie-
rungsstandards sind keine festgelegte Größe. Der MSC-
Umweltstandard besteht aus drei Grundsätzen: Schutz 
der Bestände, minimale Auswirkungen auf das Ökosys-
tem sowie effektives Management, für die der MSC 23 
Kriterien zur Operationalisierung entwickelt hat. Diese 
sind allerdings nur Anhaltspunkte für den Zertifizie-
rer und werden auf jede Fischerei angepasst (MSC, 
2012b). Der Zertifizierungsprozess unterteilt sich in 
eine vertrauliche, nicht öffentliche Vorbewertung und 
den eigentlichen Zertifizierungsprozess. In der Vorbe-
wertung stellt die gewählte Zertifizierungsstelle fest, ob 
die Fischerei die Voraussetzungen für eine Zertifizie-
rung erfüllt. Im Zertifizierungsprozess wird geprüft, ob 
die Fischerei die MSC-Standards erfüllt. Das Ergebnis 
ist öffentlich zugänglich. 

Durch die Vergabe des Siegels werden vergleichs-
weise umweltverträglich betriebene Fischereien iden-
tifiziert und öffentlich gemacht. Bei entsprechen-
der Kundennachfrage entsteht der Anreiz, dass ver-
gleichsweise weniger umweltverträgliche Fischereien 
ihr Management in Richtung Umweltverträglichkeit 
ändern und ebenfalls eine Zertifizierung anstreben. 
Die Einhaltung des MSC-Standards wird jährlich durch 
unabhängige Prüfstellen kontrolliert. Nach fünf Jah-
ren ist ein neues Hauptprüfungsverfahren erforder-
lich (Gulbrandsen, 2009). Durch internationale Zusam-
menarbeit mit Akteuren aus der gesamten Wertschöp-
fungskette (Fischereien, verarbeitende Betriebe, Zulie-
ferer, Einzelhandelsunternehmen und Restaurants) 
– beschränkt sich der Wirkungsraum von MSC nicht 
nur auf die zertifizierten Fischereien, sondern zielt auf 
den Aufbau eines Markts für nachhaltig gefangenen 
Fisch ab, der auch das Konsumentenverhalten an Land 
integriert. Die Kosten für die Zertifizierung tragen die 
Fischereien. Sie werden vom MSC auf zwischen 15.000 
und 120.000 US-$ geschätzt. Alle relevanten Akteure 
können während des Zertifizierungsprozesses Stellung 
nehmen und nach der Veröffentlichung des Ergebnisses 
Widerspruch einlegen (Christian et al., 2013).

Effektivität und Kontrolle des MSC
Das MSC-Siegel hat eine beachtliche Verbreitung 
erreicht und wird von verschiedenen Autoren als die 
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wichtigste private globale Regulierungsinstanz der 
Meeresfischerei eingeschätzt (Oosterveer, 2008; Hale, 
2011). Durch den Zertifizierungsprozess wird eine 
zumindest relative Umweltverträglichkeit dokumen-
tiert. Ein Großteil der zertifizierten Fischereien befin-
det sich in Industrieländern; sie unterliegen einem 
integrierten Managementplan und verfügen über aus-
reichende Daten zu Fischbeständen (Gutierrez et al., 
2011; Wolfrum und Fuchs, 2011).

Eine Reihe von Studien kritisiert, dass das MSC-
Siegel indirekt bestimmte Fischereien bevorzugt. Vor-
aussetzung für eine MSC-Zertifizierung ist das koordi-
nierte Handeln aller an einer Fischerei Beteiligten und 
die Vorlage der notwendigen historischen Daten über 
Fänge und Bestände. Fischereien, die diese Bedingun-
gen erfüllen, zählen aber nicht automatisch zu jenen, 
bei denen Fischbestände am meisten gefährdet sind. 
Da Fischereien in einem vergleichsweise guten Zustand 
größere Aussicht auf Zertifizierung hätten, nehmen 
solche eher den Aufwand des Zertifizierungsprozesses 
auf sich (Kaiser und Edward-Jones, 2006; Oosterveer, 
2008; Gulbrandsen, 2009). Eine Studie unter Beteili-
gung von MSC-Vertretern legt nahe, dass die meisten 
MSC-zertifizierten Fischereien bereits vor Erhalt des 
MSC-Siegels vergleichsweise gut bewirtschaftet waren 
(Gutierrez et al., 2012). 

Fischereien, die die meisten Vorausetzungen zur 
Zertifizierung erfüllen, werden von der Zertifizierung 
ausgeschlossen, wenn sie die befischten Bestände mit 
anderen, nicht nachhaltigen Fischereien teilen. Zerti-
fizierte Fischereien sind deswegen in erster Linie die-
jenigen, die auf ausgewählte Fischarten spezialisiert 
sind, deren Bestände sich innerhalb bekannter Gebiete 
bewegen, beschränkten Zugang haben und über einen 
Regulierungsrahmen verfügen der, oft in Kooperation 
mit staatlichen Behörden und Wissenschaftlern, auch 
durchgesetzt wird. Auch sind vergleichsweise wenige 
Fischereien in Entwicklungsländern zertifiziert, etwa 
wegen der großen Anzahl datenarmer Bestände. Gegen 
letztgenannte Kritik hat der MSC bereits mit speziellen 
Maßnahmen reagiert (Kaiser und Edward-Jones, 2006; 
Oosterveer, 2008; Gulbrandsen, 2009). 

Kritik ist auch sowohl hinsichtlich der absoluten 
MSC-Standards als auch in Bezug auf den Interpreta-
tionspielraum von Kriterien im Zertifizierungsprozess 
geäußert worden. MSC-Grundsätze und Bewertungs-
kriterien müssen im Zertifizierungsprozess durch den 
externen Prüfer für die jeweilige Fischerei interpretiert 
und angepasst werden. Letztendlich wird jede Fische-
rei nach einem unterschiedlichen Satz von Kriterien 
und Bezugswerten begutachtet. Ward (2008) merkt an, 
dass bestimmte Kriterien einen zu weiten Interpreta-
tionsspielraum zulassen. Jacquet et al. (2010) weisen 
darauf hin, dass professionelle Zertifizierer aus wirt-

schaftlichen Gründen ein hohes Interesse an erfolgrei-
cher Zertifizierung haben. Insofern bestehe ein Anreiz 
für die Anwendung vergleichsweise schwacher Krite-
rien, um mehr Zertifizierungsaufträge zu erhalten; eine 
erfolgreiche Zertifizierung führt in der Regel auch zu 
Folgeaufträgen (Monitoring oder erneute Bewertung). 
Dass dies in der Praxis geschieht, wird verschiedentlich 
vermutet, ist aber nicht durch systematische Untersu-
chungen unterlegt. Es ist auch bemängelt worden, dass 
in Einzelfällen Fischereien auf Bestände zertifiziert 
wurden, die stark zurückgehen. Dies ist möglich, da der 
MSC eine Zertifizierung erlaubt, wenn die Aussicht auf 
Erholung der Bestände besteht (Jacquet et al., 2010; 
Christian et al., 2013). 

Der MSC ist auch dafür kritisiert worden, dass er 
Schleppnetzfischerei sowie Fischereien zur Produk-
tion von Fischmehl nicht generell ausschließt und ver-
schiedentlich Fischereien mit hohem Beifang hat zer-
tifizieren lassen (Jacquet et al., 2010; Christian et al., 
2013). In einem Fall ist auch nachgewiesen worden, 
dass MSC zertifizierter Fisch nicht der mit dem Zerti-
fikat verbundenen Art entsprach (Marko et al., 2011). 
Der schwerwiegendste wissenschaftlich untermauerte 
Vorwurf gegen den MSC ist die Zertifizierung über-
fischter Bestände. Froese und Proelß (2013) kommen 
in ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass 31  % der 
MSC-zertifizierten Bestände überfischt waren und wei-
ter überfischt werden. Für 11  % der Bestände lagen 
keine ausreichenden Daten zur Beurteilung vor (Froese 
und Proelß, 2013). Die Autoren legten zur Beurtei-
lung der Bestände allerdings andere Definitionen von 
Überfischung zu Grunde als der MSC. Der MSC hat die 
dieser Studie zugrunde liegenden Annahmen und ihre 
Ergebnisse kritisiert. Sowohl der MSC als auch Froese 
und Proelß (2013) unterstreichen die Konformität ihrer 
jeweiligen Bewertungsmethoden mit dem bestehendem 
Seerecht und internationalen Leitlinien (Agnew et al., 
2013). 

Froese und Proelß (2012) kommen neben der 
genannten Kritik auch zu dem Schluss, dass der Groß-
teil der MSC zertifizierten Fischereien in einem besse-
ren Zustand ist als der statistische Durchschnitt aller 
Fischereien. Auch Gulbrandsen (2009) geht von posi-
tiven Umwelteffekten aus. Oosterveer (2008) kommt 
zu dem Schluss, dass der MSC mehr zum Schutz von 
Fischbeständen beigetragen hat als die Verhandlungen 
zur Abschaffung der Fischereisubventionen im Rahmen 
der WTO. 

Umweltsiegel und die Welthandelsorganisation
Die Welthandelsorganisation (WTO) hat zum Ziel, 
internationale Regeln zur Erleichterung und Förderung 
eines freien Welthandels zu schaffen. Aus Sicht der 
WTO dürfen Umweltsiegel nicht zur Diskriminierung im 
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Sinne der WTO-Prinzipien führen. Das heißt, die Ein-
führung darf weder zur Bevorzugung bestimmter Han-
delspartner (Prinzip der Meistbegünstigung) noch zur 
Bevorzugung heimischer gegenüber ausländischen Pro-
dukten führen (Prinzip der Inländergleichbehandlung). 
Umweltsiegel werden wie viele andere Produktkenn-
zeichnungen unter der WTO als eine Form von Stan-
dardsetzung behandelt, da sie nicht tarifäre Handels-
hemmnisse darstellen können. Das Übereinkommen 
über technische Handelshemmnisse definiert Standards 
als Regeln, Leitlinien oder Charakteristika für Produkte 
oder verbundene Prozesse und Produktionsmethoden. 
Dabei wird zwischen freiwilligen und verpflichten-
den Standards unterschieden, wobei letztere als tech-
nische Regulierung bezeichnet werden. Bei Standards 
wird weiterhin zwischen staatlichen und privaten sowie 
produktbezogenen und produktions- bzw. prozessbe-
zogenen Siegeln bzw. Kennzeichnungen unterschieden 
(Stein, 2009). Nicht tarifäre Handelshemmnisse sind 
alle Handelshemmnisse, die nicht unter monetäre Han-
delshemmnisse wie Subventionen und Zölle fallen.

Generell entfaltet WTO-Recht Relevanz und gelangt 
zur Anwendung, wenn ein Standard staatlich initiiert 
oder staatlich zurechenbar ist. Fakultativ-obligatori-
sche staatliche Standards, also solche, bei denen eine 
Wahlfreiheit hinsichtlich der Verwendung des Siegels 
besteht, aber bei Verwendung die Einhaltung bestimm-
ter Standards verpflichtend vorgeschrieben ist (Beispiel 
EU-Biosiegel), sind konform zu den WTO-Regeln, wenn 
sie produktbezogen sind, d.  h. bestimmte Produktei-
genschaften betreffen. Die WTO-Konformität freiwil-
liger staatlicher Prozessstandards, d.  h. Standards für 
den Produktionsprozess eines Produkts (z.  B. Fangme-
thoden), ist bislang nicht eindeutig geregelt. Transna-
tionale, freiwillige Umweltsiegel wie das MSC bezie-
hen sich auf den Produktionsprozess, sind aber priva-
ter Natur. Sie sind im Rahmen der WTO ebenfalls nicht 
explizit geregelt und es ist offen, ob sie mit bestehenden 
WTO-Regeln konform gehen. Bisher ist die Rechtspre-
chung der Streitbeilegungsorgane der WTO diesbezüg-
lich nicht eindeutig (Stein, 2009). Eine Reihe von Auto-
ren geht davon aus, dass freiwillige, private transnati-
onale Umweltsiegel unter WTO-Recht nicht angreifbar 
sind, so lange sie lediglich Nischenmärkte besetzen und 
nicht zwischen einheimischen und importierten Pro-
dukten unterscheiden (Potts und Haward, 2006; Stein, 
2009, Bernstein und Hannah, 2012). 

Da aber keine abschließende Klärung durch WTO-
Gremien vorliegt, sind die vorliegenden Beurteilungen 
der WTO-Konformität freiwilliger, privater transna-
tionaler Umweltsiegel hypothetisch und basieren auf 
Rückschlüssen aus bestehenden WTO-Vereinbarungen 
zu Umweltstandards sowie der Rechtsprechung des 
WTO-Streitschlichtungsorgans.

Im Jahr 2001 begann die jüngste internationale 
Verhandlungsrunde zur WTO in Doha (Katar), die bis 
heute nicht abgeschlossen ist. Im Rahmen der Doha-
Erklärung wurde das Komitee für Handel und Umwelt 
beauftragt, die Effekte von Umweltmaßnahmen auf 
Marktzugang und die Anforderungen an Umweltsiegel 
zu untersuchen. Umweltsiegel werden auch im Komi-
tee für technische Handelsbarrieren und im Komitee 
zur Anwendung sanitärer und phytosanitärer Maßnah-
men diskutiert. Bislang ist im Rahmen der drei Foren 
nicht abschließend geklärt, wie staatliche und private 
produktions- und prozessbezogene Siegel zu behandeln 
sind. 

Einer der wichtigsten Streitpunkte ist die Unterschei-
dung zwischen produktbezogenen und prozessbezoge-
nen staatlichen Standards. Es ist umstritten, wie das 
Übereinkommen über technische Handelshemmnisse 
prozess- bzw. produktionsbezogene Standards regeln 
soll. Eine Reihe von Entwicklungsländern befürchtet, 
dass die Aufnahme solcher Standards es Industrielän-
dern ermöglicht, ihnen die nationalen Politiken der 
Industrieländer bezüglich Fangmethoden oder Arbeits-
standards aufzuzwingen oder Produkte von Entwick-
lungsländern stärker diskriminieren zu können. Eine 
Reihe anderer Länder befürwortet die Aufnahme von 
prozess- bzw. produktionsbezogenen Standards, da sie 
die Erreichung von Umweltzielen unterstützen. Grund-
sätzlich besteht auch Uneinigkeit unter den verhandeln-
den Staaten darüber, ob Umweltsiegel den internationa-
len Handel befördern oder durch Diskriminierung ein-
schränken (FAO, 2011f). Auch haben Entwicklungslän-
der innerhalb der WTO-Verhandlungen allgemein Unmut 
über die Verbreitung von Umweltsiegeln geäußert. Sie 
fürchten, den Aufwand zur Erreichung der mit den Sie-
geln verbundenen Standards und die Kosten zur Zertifi-
zierung nicht erbringen zu können und so von bestimm-
ten Märkten ausgeschlossen zu werden (UNEP, 2005). 

Die Wirkung privater Standards einschließlich der 
Umweltsiegel, wie beispielsweise das des MSC auf den 
Welthandel, ist im Rahmen der WTO erstmalig im Jahr 
2005 im Komitee zur Anwendung sanitärer und phy-
tosanitärer Maßnahmen behandelt worden. Auch hier 
haben Entwicklungsländer Bedenken über die Zertifizie-
rungskosten geäußert. Es ist ebenfalls drauf hingewiesen 
worden, dass private Standards nicht mit dem Überein-
kommen zur Anwendung sanitärer und phytosanitärer 
Maßnahmen konform gehen, da sie in der Regel nicht 
wissenschaftlich begründet sind. Bislang gibt es aber 
keine Einigkeit darüber, ob und wie private Standards, 
inkl. Umweltsiegel, im Rahmen des Übereinkommens zur 
Anwendung sanitärer und phytosanitärer Maßnahmen 
behandelt werden müssen. Auch gibt es keine Verstän-
digung darüber, wie private Standards im Rahmen des 
Übereinkommens über technische Handelshemmnisse 
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zu behandeln sind. Es gibt ebenfalls unterschiedliche 
Ansichten darüber, ob private Standards Handel beför-
dern oder eher behindern (FAO, 2011f).

Der MSC selbst ist Mitglied der International Social 
and Environmental Accreditation and Labelling Alliance, 
einem Zusammenschluss verschiedener nichtstaatlicher 
Organisationen wie Fairtrade International, die transna-
tionale Nachhaltigkeitssiegel vergeben. Ziel dieser Alli-
anz ist es unter anderem, als legitime standardsetzende 
Organisation nach WTO-Regeln anerkannt zu werden 
(Bernstein und Hannah, 2012).

Vor- und Nachteile von Umwelt- und 
Nachhaltigkeitssiegeln
Private Umweltsiegel weisen in Bezug auf ihr Poten-
zial, zu einer nachhaltigen Nutzung der marinen Öko-
systeme beizutragen, Vor- und Nachteile auf. Der hier 
analysierte MSC hat bereits eine erhebliche und weiter 
zunehmende Reichweite. Das größte Potenzial des MSC 
liegt in der nicht öffentlichen Vorbewertungsphase, in 
der Fischereien das Siegel erlangen wollen und ihre 
Tätigkeit in Richtung Nachhaltigkeit umstellen. Da der 
Anreiz für Fischereien zur Zertifizierung von der Nach-
frage getrieben ist, hängt der Erfolg von Umweltsiegeln 
stark von Änderungen im Käuferverhalten ab. Die gro-
ßen Fischmärkte Asiens sind beispielsweise von einer 
umfassenden Nachfrage nach zertifiziertem Fisch weit 
entfernt. Freiwillige Zertifizierungsprogramme sind 
auch kein Ersatz für nachhaltiges öffentliches Fische-
reimanagement. Die Diskussion über eine angemessene 
Definition von Überfischung im Kontext des MSC kann 
hier nicht abschließend geführt werden. Angesichts 
der Zunahme der verschiedenen Siegel und der Anzahl 
zertifizierter Fischereien erscheint es sinnvoll, auf EU-
Ebene Mindestanforderungen für private Umweltsiegel 
in der Fischerei einzuführen. Ebenfalls sollte im Rah-
men der WTO so bald wie möglich geklärt werden, wie 
private, freiwillige Umweltsiegel handelsrechtlich ein-
zuordnen sind. 

3.6
Ausgewählte Instrumente

Für die Gestaltung eines nachhaltigen Umgangs mit den 
Meeren ist eine Vielzahl von Instrumenten vorhanden. 
Die Eignung eines Instruments zur Behebung der fest-
gestellten Defizite der Meeres-Governance (Kap. 3.2 bis 
3.5) ergibt sich aus drei Perspektiven:

Erstens ist die Ausgestaltung des jeweiligen Instru-
ments entscheidend, etwa ob Sanktionen ausreichend 
wirksam angelegt sind oder ob Raumplanung systemisch 
und sektorübergreifend konzipiert wurde.

Zweitens sind die problemadäquate Anwendung und 

Einbettung eines Instruments auf den verschiedenen 
Governance-Ebenen entscheidende Erfolgsfaktoren. 
Hier sind, abhängig vom Problemkontext, kleinräumig 
anzuwendende Instrumente ebenso gefragt wie grenz-
überschreitende zwischenstaatliche Zusammenarbeit. 

Drittens ist entscheidend, ob ein Instrument auf das 
Zusammenspiel mit anderen Instrumenten angelegt ist. 
Beispielsweise setzen Umweltstandards ein Monito-
ring-System voraus oder die Einrichtung von Meeres-
schutzgebieten kann nur gelingen, wenn sie u.  a. unter-
stützt wird durch flankierende Raumplanung, adaptives 
Management und Standardsetzung. 

Zur Behebung der festgestellten Defizite der Meeres-
Governance sind die nachfolgend dargestellten Instru-
mente aus Sicht des WBGU besonders geeignet, da sie 
viele der in Kapitel 3.1.3 dargelegten Kriterien erfüllen 
und auf den unterschiedlichsten Ebenen der Meeres-
Governance Wirkung entfalten können. 

3.6.1	
Umwelt-Monitoring

Monitoring des Zustands der Meere ist eine Grundlage 
für die Kontrolle der Nutzungen und Schutzverpflich-
tungen. Die Kontrolle der Akteure ist wiederum Vor-
aussetzung für Sanktionen bzw. die Aufdeckung von 
Haftungsfällen. Monitoring ist damit die Basis einer 
wirksamen Governance. Eine transparente Erfassung 
und offene Zugänglichkeit erhobener Daten ermög-
licht zudem die Nachvollziehbarkeit von Verwaltungs-
entscheidungen. Ohne Monitoring wäre eine adaptive 
Ausgestaltung der Meeres-Governance nicht realisier-
bar. Diese benötigt ein kritisches Hinterfragen bzw. eine 
Evaluierung der bestehenden Governance. Ohne Moni-
toring fehlte es an Indikatoren, die Rückschlüsse auf 
die Güte der bisherigen Governance zulassen. 

Beim Erheben und Analysieren von Daten zum 
Zustand der Meere ist die Verzahnung zwischen Moni-
toring und Kontrolle entscheidend, um die Auswirkun-
gen bestimmter Nutzungsformen auf marine Ökosys-
teme sowie breitere systemische Wirkungen abschät-
zen zu können. Grundsätzlich ist zu beachten, dass für 
Monitoring, Kontrolle und Durchsetzung der UNCLOS-
Vorschriften die Mitgliedstaaten verantwortlich sind.

Die bedeutendsten Monitoring-Prozesse aktueller 
Meeres-Governance sind auf UN-Ebene die Aktivitä-
ten des Global Ocean Observing System (Kap. 3.3.1.4), 
des UNEP World Conservation Monitoring Centre 
(Kap. 3.3.1.5), der Intergovernmental Oceanographic 
Commission (Kap. 3.3.1.4) und der FAO (Kap. 4.1.4.2). 
Die Monitoring-Aktivitäten der EU sind unter der Mee-
resstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) und der Gemein-
samen Fischereipolitik gebündelt. Die 2008 erlassene 
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Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie der EU, verpflichtet 
die Mitgliedstaaten dazu, die notwendigen Maßnah-
men zu ergreifen, um bis 2020 einen „guten Zustand 
der Meeresumwelt“ in allen europäischen Meeren zu 
erreichen oder zu erhalten (Art. 1 Abs. 1 MSRL; EU, 
2008). Ein aktuelles Vorhaben in Deutschland ist das 
Forschungsprogramm zu „Beobachtungssystemen für 
den Ozean“ des Kieler Exzellenzclusters „Ozean der 
Zukunft“.

Im Bereich der Hohen See soll durch einen verbes-
serten Informationsaustausch zwischen den nationa-
len Behörden der Küsten- und Flaggenstaaten eine 
Verbesserung erreicht werden (HSTF, 2005, 2006). 
Zu diesem Zweck wurde im Jahr 2001 das Internati-
onal Network for the Cooperation and Coordination of 
Fisheries-related Monitoring, Control and Surveillance 
Activities (MCS Network) als freiwilliger (informeller) 
Zusammenschluss nationaler Behörden gegründet, die 
sich der Eindämmung der IUU-Fischerei verschrieben 
haben. Bisher sind dem Netzwerk Behörden aus mehr 
als 40 Ländern beigetreten, darunter Japan, USA, Aus-
tralien, Neuseeland, Norwegen, Spanien, Mexiko und 
Kanada. Das Netzwerk soll einen schnelleren Daten-
fluss bei Nachverfolgung von IUU-Fischerei ermögli-
chen (MCS Network, 2012; Kap. 4.1.4.5).

Zentraler Baustein einer zukünftigen Meeres-Gover-
nance ist der rasche Aufbau eines dynamisch angeleg-
ten Monitoring-Systems auf Basis eines Zielkatalogs für 
den Zustand der Meere. Dafür sind die transparente 
Erfassung sowie offene Zugänglichkeit der Daten wich-
tige Voraussetzungen. Für eine flächendeckende Über-
wachung der Hohen See bedarf es, anders als in den 
AWZ, in denen mit Patrouillenbooten bzw. Patrouil-
lenflugzeugen sowie mit GPS-basierten Vessel Moni-
toring Systems eine annähernd flächendeckende Über-
wachung möglich ist, vor allem moderner Technologien 
zur Fernerkundung wie Schall-, Funk- und Satelliten-
ortung. Die neuesten Entwicklungen solcher Technolo-
gien umfassen beispielsweise unbemannte Flugkörper, 
Überhorizontradar (Over The Horizon Radar), moderne 
Satellitenbildtechnik oder Synthetic Aperture Radar. Da 
diese Technologien relativ teuer sind, können die Kos-
ten eines effektiven physischen Monitoring- und Kon-
trollsystems auf der Hohen See rasch eine geschätzte 
Größenordnung von einigen 100 Mio. oder gar Mrd. 
US-$ jährlich erreichen (Schätzung basierend auf HSTF, 
2005, 2006). 

3.6.2	
Meeresschutzgebiete und marine Raumplanung	

3.6.2.1	
Meeresschutzgebiete
Meeresschutzgebiete (Marine Protected Areas, MPAs) 
sind eines der wichtigsten Instrumente, um Meeresöko-
systeme zu erhalten, ihre Resilienz und Anpassungsfä-
higkeit zu verbessern und Eingriffe des Menschen in 
die marine Umwelt, wie etwa Überfischung oder Habi-
tatzerstörung, durch Regeln und Verbote zu begren-
zen oder zu vermeiden (WBGU, 2006). In der Fischerei 
dienen MPAs auch der Erhaltung und dem Wiederauf-
bau übernutzter Bestände sowie dem Schutz wichtiger 
Lebensräume und Lebensstadien (Kap. 4.1.3.4). 

Die Meeresschutzgebiete umfassen derzeit welt-
weit eine Fläche von rund 6 Mio. km2 (zum Vergleich: 
Australien verfügt über ein Fläche von 7,6 Mio. km2), 
was einer Abdeckung der globalen Meeresflächen von 
rund 1,6    % entspricht (Bertzky, et al., 2012:  6). Die 
Meeresschutzgebiete konzentrieren sich innerhalb 
der Küstengewässer; hier sind 7,2  % der Meeresflä-
che unter Schutz gestellt. Bezogen auf alle Meeresge-
biete unter nationaler Hoheitsgewalt (also Küstenge-
wässer und AWZ) schrumpft der Anteil der Schutzge-
biete auf 4  %. Die Abdeckung der Hohen See ist noch 
deutlich geringer: Toropova et al. (2010:  28) schätzten 
den Anteil im Jahr 2010 auf unter 1  %. Unter diesen 
MPAs machen vollständig geschützte Zonen, soge-
nannte Nullnutzungszonen (marine reserves), in denen 
u.  a. Fischerei nicht gestattet ist, nur einen Bruchteil 
aus (Toropova et al., 2010; Gaines et al., 2010). Damit 
ist die Staatengemeinschaft noch weit entfernt von 
ihrem Ziel, bis 2020 10  % der globalen Meeresfläche 
unter Schutz zu stellen (Aichi-Target 11: CBD, 2010a). 
Aus Sicht des WBGU ist diese Zielsetzung nicht ambi-
tioniert genug. Bereits 2006 empfahl der Beirat, „min-
destens 20–30  % der Fläche mariner Ökosysteme für 
ein ökologisch repräsentatives und effektiv betriebenes 
Schutzgebietssystem auszuweisen.“ (WBGU, 2006:  22; 
Kap. 7.3.9.1). 

Das Schutzgebietssystem ist nicht nur quantitativ 
weit von diesen Zielen entfernt, sondern auch qualita-
tiv: Ökoregionen (Großräume der Erde mit charakteris-
tischen Pflanzen- und Tiergemeinschaften; z.  B. hat der 
WWF 232 marine Ökoregionen bestimmt) und Habitate 
werden vom bestehenden Meeresschutzgebietssystem 
nicht repräsentativ abgebildet (Spalding et al., 2013). 
44 Küstenökoregionen verfügen im Jahr 2010 über 
einen Schutzgebietsanteil von mehr als 10  %, während 
in 102 Küstenökoregionen weniger als 1  % ihrer Fläche 
als Schutzgebiete ausgewiesen sind (Toropova et al., 
2010). Der jüngst zu beobachtende Trend des Zuwach-
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ses geht auf die Ausweisung weniger, aber sehr großer 
Meeresschutzgebiete zurück: 11 der seit 2003 ausge-
wiesenen Meeresschutzgebiete sind größer als 100.000 
km2 und machen dadurch 60  % der Gesamtfläche aller 
Meeresschutzgebiete aus (Toropova et al., 2010). Ent-
scheidend für die Wirksamkeit von Meeresschutzge-
bieten ist ihre Zusammenführung in regionenübergrei-
fenden Netzwerken, denn isolierte, einzelne Schutzge-
biete wirken aufgrund der meist weiträumigen geogra-
phischen Verbreitung der zu schützenden Art nur sehr 
begrenzt (Gaines et al., 2010). 

Die Erfahrungen mit dem weltgrößten marinen 
Fischereisperrgebiet (No-Take Zone) in einem 2004 
eingerichteten Schutzgebietsnetzwerk am ostaustrali-
schen Great Barrier Reef (GBR) mit einer Fläche von 
über 115.000 km2 (das entspricht in etwa der Fläche 
Bulgariens), waren äußerst positiv. Bereits nach 2 Jah-
ren hatten sich viele Fischbestände erholt (Russ et al., 
2008; McCook et al., 2010). Durch die Einrichtung die-
ses Schutzgebietsnetzwerkes wurde zwar die Fischerei 
beeinträchtigt, gleichzeitig wurden jedoch auch wirt-
schaftliche Vorteile vor allem für den Tourismus erzielt 
(McCook et al., 2010). Allerdings erfordert ein wirksames 
Schutzgebietsmanagement auch eine regelmäßige Über-
prüfung der Regeleinhaltung, da auch No-Take Zones 
von illegaler Fischerei betroffen sein können (McCook 
et al., 2010). Eine Metaanalyse der vorliegenden zahlrei-
chen Studien über die Wirkung von Meeresschutzgebie-
ten in den unterschiedlichsten Meeresgebieten bestätigt 
die positiven Effekte auf z.  B. Biomasse, Bestandsdichte 
und Artenvielfalt (Lester et al., 2009). 

Ein besonderer Fall ist der Meeresschutz auf der 
Hohen See, denn für die Einrichtung und das Manage-
ment von Meeresschutzgebieten gibt es derzeit keine 
zentrale zuständige Stelle (Kap. 3.3.2.2, 4.1.4.4). Dank 
internationaler Zusammenarbeit ist es dennoch gelun-
gen, einige Schutzgebiete auf der Hohen See einzurich-
ten (Bertzky et al., 2012). Ein bedeutender Schritt vor-
wärts gelang 2010 mit der Einrichtung eines Schutzge-
bietsnetzwerkes im Nordostatlantik unter dem OSPAR-
Abkommen (Matz-Lück und Fuchs, 2012; Kasten 3.4-1). 
Eine Gesamtfläche von 286.000 km2 und insgesamt über 
3   % der OSPAR-Fläche sind damit als Schutzgebiet 
ausgewiesen, aber dennoch erscheinen weitere Unter-
schutzstellungen von Gebieten des Nordostatlantiks 
erforderlich (O’Leary et al., 2011). Dagegen verlaufen die 
Verhandlungen in der Commission for the Conservation 
of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR ist die 
regionale Fischereimanagementorganisation für die ant-
arktischen Gewässer; Kap. 4.1.4.4) über die Einrichtung 
von Meeresschutzgebieten in der Arktis aufgrund des 
Widerstands einzelner Staaten derzeit nur schleppend. 

Die Tiefsee gilt in weiten Teilen als terra incognita, was 
die Ausweisung von Schutzgebieten nach wissenschaft-

lichen Kriterien erschwert, aber die nicht nachhaltige 
Nutzung der dort lebenden Bestände keineswegs behin-
dert (Davies et al., 2007; Villasante et al., 2012; Kap. 
4.1.2.3). Für die Ausweisung von MPAs in der Tiefsee 
bieten das Konzept der FAO zu vulnerablen Meeresöko-
systemen (Vulnerable Marine Ecosystems, VME) und 
die FAO-Leitlinien für die Tiefseefischerei (FAO, 2009b) 
wertvolle Hinweise. 

Eine substanzielle Verbesserung des Schutzes bio-
logischer Vielfalt auf Hoher See u.  a. durch Meeres-
schutzgebiete soll durch die Verhandlung eines geson-
derten Durchführungsübereinkommen zu UNCLOS 
erreicht werden; dieser Prozess wird in Kapitel 3.3.2.2 
behandelt. 

Marine Schutzgebiete sind ein zentraler, aber nicht 
ausreichender Baustein für den Meeresschutz; insge-
samt sollten effektive Meeresschutzgebiete und -netz-
werke generell gestärkt und ausgeweitet werden. Dabei 
ist angesichts der Regelungslücken der Handlungsbe-
darf auf der Hohen See und für die gefährdeten Tief-
seehabitate besonders groß. Wichtig ist zudem die 
Einbindung der MPAs in ein umfassenderes Manage-
mentsystem für Meeresgebiete, das auch sozioökono-
mische Entwicklungsziele einschließt (Spalding et al., 
2013). Daher sollten Meeresschutzgebiete wo immer 
möglich im Kontext mariner Raumplanung betrach-
tet werden, die eine Zonierung der Ozeane in Gebiete 
mit unterschiedlicher Nutzungsintensität vornimmt 
(Kap. 3.6.2.2). 

Marine Raumplanung kann auch übergreifende Nut-
zungskonflikte vermeiden helfen (Gaines et al., 2010). 
So können insbesondere Ertragsverluste für die Fische-
rei gesenkt oder Erträge aus der Fischerei sogar erhöht 
werden. Eine klare Zuteilung und Überprüfung von 
Nutzungsrechten kann den Widerstand der Fischer 
gegen die Einrichtung von Schutzgebieten senken oder 
sogar eine Unterstützung fördern (Smith et al., 2010a). 
Daher sollten MPAs auch in die Strategie eines nach-
haltigen Fischereimanagements eingebunden sein 
(Kap. 4.1.3). 

3.6.2.2	
Marine Raumplanung
Unter Raumplanung versteht man die öffentlich-recht-
liche Verteilung des Raumes, indem dem Raum bzw. 
der Planungsfläche rechtsverbindlich Nutzungen oder 
Funktionen zugewiesen werden (Weiland und Wohlle-
ber-Feller, 2007). Im Rahmen des Raumplanungspro-
zesses werden wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Belange berücksichtigt und gegeneinander abgewo-
gen. Bei der marinen Raumplanung sollen die mensch-
lichen Tätigkeiten auf und in den Meeren sowie auf und 
im Meeresboden, den Flächen und der Wassersäule so 
zugeordnet werden, dass sie die politischen und recht-
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lichen Planungsziele in ihrer ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Ausprägung fördern. 

Als sektorenübergreifendes Instrument soll die 
marine Raumplanung die flächenbezogenen Kon-
flikte zwischen den sektorspezifischen Nutzungen 
und Schutzbemühungen reduzieren, darüber hinaus 
aber auch kumulative Auswirkungen für verschie-
dene menschliche Nutzungen im selben Meeresraum 
abschätzen. Hierdurch wird die marine Raumpla-
nung zu einem systemischen Instrument jenseits des 
sektoralen Nutzungsmanagements. Marine Raumpla-
nung kann auch adaptiv ausgestaltet werden und auf 
der Grundlage wachsenden Wissens über die Zusam-
menhänge der Meeresökologie weiterentwickelt wer-
den. Entsprechend sollten die Raumplanungskonzepte 
regelmäßig aktualisiert und den veränderten Bedingun-
gen angepasst werden. Idealerweise sollte die marine 
Raumplanung zudem ergebnisoffen durchgeführt wer-
den. Dies setzt den politischen Willen voraus, gegebe-
nenfalls bestehende Nutzungen aufgrund der Ergeb-
nisse des Raumplanungsprozesses zu verlagern. 

Zahlreiche Küstenstaaten wenden in ihren Küsten-
meeren bzw. ihrer AWZ bereits eine sektorübergrei-
fende marine Raumplanung an, insbesondere euro-
päische Küstenstaaten, aber auch Kanada, die USA, 
Australien, Neuseeland und China (UNESCO, 2012b). 
Die überwiegende Zahl von Staaten hat ihre Raumpla-
nungskonzepte lediglich als gutachterliche Empfehlung 
für die zuständigen Entscheidungsträger ausgestaltet, 
so dass sie als „soft law“ keine Verbindlichkeit für Ver-
waltung und Gerichtsbarkeit entfalten und somit keine 
Rechtssicherheit für die betroffenen Akteure bieten. 
Lediglich die marinen Raumplanungen von Belgien, 
China, Deutschland, den USA und dem Vereinigten 
Königreich sind verbindlich und damit nach nationa-
lem Recht auch rechtlich durchsetzbar.

Im Bereich der Hohen See existiert mit wenigen 
Ausnahmen keine Raumplanung. Diese Ausnahmen 
beschränken sich auf wenige Meeresschutzgebiete in 
der Hohen See (z.  B. im Mittelmeer) und haben pri-
mär Artenschutz zum Ziel (und sind damit nur sekto-
ral angelegt). Eine sektorübergreifende Raumplanung 
existiert im Bereich der Hohen See bisher nicht (Ardron 
et al., 2008).

Die marine Raumplanung ist ein vorausschauendes 
Planungsinstrument, das zukünftiges Handeln bzw. 
zukünftige Meeresnutzungen vorwegnimmt und damit 
unter Anwendung des Vorsorgeprinzips frühzeitig Kon-
fliktpotenziale identifiziert. Die marine Raumplanung 
kann hierdurch potenzielle Risiken der Raumaufteilung 
berücksichtigen. Aufgrund der vorgesehenen sektoren-
übergreifenden Abwägung über die Konflikt- und Inte-
grationspotenziale unterschiedlicher Nutzungen fördert 
die marine Raumplanung eine systemische Ausrichtung 

der Meeres-Governance. Wird die Raumplanung, wie 
aufgezeigt, einer Evaluation unterworfen und zudem 
anpassungsfähig an Umwelt- bzw. Wissensverände-
rungen konzipiert, fördert sie auch das Ziel einer dyna-
misch adaptiven Meeres-Governance. Zusätzlich sorgt 
die rechtliche Verbindlichkeit einer Raumplanung für 
langfristige Investitionssicherheit. Sowohl die Kon-
fliktvermeidung durch eine sektorenübergreifende Pla-
nung als auch die verbindliche Zuweisung von Nutzun-
gen zum Meeresraum bewirken zu diesem Zweck eine 
erhöhte Rechtssicherheit für planungskonforme Nut-
zungen. 

3.6.3	
Integriertes Küstenzonenmanagement

Geprägt durch die Definition der Europäischen Kommis-
sion wird unter Integriertem Küstenzonenmanagement 
(IKZM) ein informeller Prozess verstanden, der alle 
Entwicklungen im Küstenbereich koordiniert, inner-
halb der durch die natürliche Dynamik und Belastbar-
keit gesetzten Grenzen (EU-Kommission, 1999). Dieser 
Prozess ist dynamisch, kontinuierlich und iterativ kon-
zipiert. Zudem soll er durch das Nachhaltigkeitsprinzip 
geleitet sein. Ziel des IKZM ist es, ein Gleichgewicht 
herzustellen zwischen Entwicklung und Nutzung der 
Küstengebiete auf der einen Seite und dem Erhalt und 
der Wiederherstellung von Küstenökosystemen auf der 
anderen (EU-Kommission, 1999).

So vielgestaltig die Interessen und Konflikte der 
regionalen Küstenentwicklung sind, so zahlreich sind 
die weltweiten IKZM-Programme im nationalstaatli-
chen Recht. Vorreiter des Küstenzonenmanagements 
sind die USA, wo bereits in den 1960er Jahren über-
greifende Planungen diskutiert wurden, die gezielt die 
Küstenregionen betrafen. Im Jahr 2002 wurden durch 
eine Studie mehr als 700 IKZM-Vorhaben weltweit 
identifiziert unter der Beteiligung von 145 Küstenstaa-
ten (Sorensen, 2002).

Im internationalen Völkerrecht fand das Konzept des 
IKZM erstmals Erwähnung in der Agenda 21 (UNCED, 
1992b). Konkrete Konzepte zum Küstenzonenmanage-
ment wurden international insbesondere innerhalb der 
Regional Seas Programme des UNEP entwickelt und 
umgesetzt (Kap. 3.4). Im regionalen Völkerrecht finden 
sich Empfehlungen zur Einrichtung eines Küstenzonen-
managements sowohl im Helsinki-Übereinkommen als 
auch in der OSPAR-Konvention (Wille, 2009). 

In der Wissenschaft besteht weitgehende Uneinig-
keit wie die Begriffe „Integration“ und „Management“ 
auszulegen und zu interpretieren sind (Wille, 2009). 
Bei der Integration im Sinne des IKZM wird überwie-
gend zwischen horizontaler und vertikaler Ausrichtung 
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unterschieden. Die horizontale Integration umfasst zum 
einen die sektorenübergreifende Funktion des IKZM, 
zum anderen die räumlich übergreifende Betrachtung 
landseitiger und meeresseitiger Belange und deren 
Interaktion miteinander (Cicin-Sain und Knecht, 1998). 
Die vertikale Integration berücksichtigt die umfassende 
Einbeziehung sämtlicher administrativer Ebenen (Clark, 
1996). 

Unabhängig von der Reichweite des Management-
begriffs stellt das IKZM in erster Linie ein informelles 
Instrument dar, das die Akteure der betroffenen Küs-
tenbereiche (private und öffentliche Akteure) mitein-
ander vernetzen soll, um einen Dialogprozess in Gang 
zu setzen. Der Prozess dient zur Identifizierung lang-
fristiger Entwicklungsmöglichkeiten und versucht, 
unter Einbeziehung der Interessen aller beteiligten 
Gesellschaftsgruppen, eine optimale Gesamtlösung 
zu entwickeln (BMU, 2006). In der Praxis stehen im 
Mittelpunkt dieser Debatte zumeist Aspekte der wirt-
schaftlichen Entwicklung sowie des Küstenschutzes 
(SRU, 2004). In Abgrenzung zur marinen Raumplanung 
stellt das Instrument des IKZM ein auf Küstenzonen 
beschränktes, stark prozedural geprägtes Instrument 
dar, das inhaltlich aber über räumliche Belange hinaus-
geht und somit zum Interessensmanagement der kon-
kurrierenden Nutzergruppen eingesetzt werden kann. 
Zwar können vom IKZM Anregungen für formale Pla-
nungsinstrumente ausgehen, im Gegensatz zur Raum-
planung stellt das IKZM jedoch kein formales und ver-
bindliches Planungs- und Entscheidungsinstrument dar 
(BMU, 2006).

Das IKZM eignet sich aufgrund seiner räumlichen 
Verortung an der Schnittstelle zwischen Land und 
Meer als ideales Instrument zur Erforschung und gege-
benenfalls auch Regulierung zahlreicher Konflikte in 
der Land/Meer-Interaktion. Probleme, wie z.  B. der 
Schadstoff- und Nährstoffeintrag in die Meere, kön-
nen im Zuge des IKZM-Prozesses thematisiert werden 
und Lösungsansätze oder Gegenmaßnahmen erarbeitet 
werden. Das IKZM kann somit eine systemische Aus-
weitung der Meeres-Governance auf landseitige Beein-
trächtigungen sowie eine Berücksichtigung von Land/
Meer-Interaktionen bewirken. Die in der Regel klein-
maßstäbliche Ausgestaltung des IKZM stellt sicher, 
dass konkrete regionale Probleme durch die betrof-
fenen Akteure vor Ort thematisiert und idealerweise 
einer abwägenden Lösung zugeführt werden. Die Spe-
zifität solcher Lösungsansätze erhöht deren Akzep-
tanz bei den regionalen Akteuren und damit die Wahr-
scheinlichkeit einer Umsetzung.

Aufgrund seiner informellen Ausgestaltung ist das 
IKZM allerdings kein Ersatz für formale Planungsin-
strumente. Dem IKZM fehlt es an Transparenz, Ord-
nungskraft und Verbindlichkeit, so dass die Konzepte 

des IKZM ergänzend einer rechtlich verbindlichen 
marinen Raumplanung bedürfen (SRU, 2004).

3.6.4	
Umweltstandards

Umweltgesetze legen in der Regel ihre Schutzziele nicht 
absolut fest. Sie geben stattdessen einen erhaltungs-
würdigen bzw. anzustrebenden Umweltzustand im 
Sinne eines Umweltqualitätsziels vor (Salzwedel, 1987). 
Ein Beispiel ist der höchstmögliche Dauerertrag (Maxi-
mum Sustainable Yield, MSY) in der Fischereigesetz-
gebung (z.  B. FSA). Umweltstandards konkretisieren 
diesen unbestimmten Umweltzustand, indem sie zum 
einen den entsprechenden Schutzgütern Grenz- bzw. 
Richtwerte zuordnen, so dass die Güte des Umweltzu-
stands quantifizierbar wird. Bezogen auf den MSY in 
der Fischereipolitik erfolgt eine Konkretisierung durch 
Einführung von Fangquoten bzw. durch das Festlegen 
von Fanghöchstmengen (total allowable catches, TAC; 
Kap. 4.1.4). Zum anderen legen sie technische Grund-
regeln und Messverfahren fest, um eine standardi-
sierte Überprüfbarkeit dieser Grenzwerte zu gewähr-
leisten. Umweltstandards vereinfachen den Vollzug des 
Umweltrechts, indem sie Ermessensspielräume veren-
gen und Umweltzustände zahlenmäßig konkretisie-
ren (Schulze-Fielitz, 2011). Nach dem Grad ihrer Ver-
bindlichkeit werden Umweltstandards als Grenzwerte 
(strikte Verbindlichkeit) oder als Richtwerte (gradu-
ell abgestufte Verbindlichkeit) eingeordnet (Vogt-
Beheim, 2004). Als technische Normen bzw. als stoffli-
che Schwellenwerte geben Umweltstandards zunächst 
einen nicht verbindlichen wissenschaftlichen Konsens 
hinsichtlich der betroffenen Umweltproblematik wie-
der. Ihre Rechtsverbindlichkeit erhalten Umweltstan-
dards, indem sie regelmäßig in die staatliche Rechts-
ordnung inkorporiert werden (z.  B. durch Gesetzesver-
weis auf technische Normen) oder als positives Recht 
erlassen werden.

Das UN-Seerechtsübereinkommen verpflichtet die 
Unterzeichnerstaaten insbesondere durch die Vor-
schrift Art. 192 UNCLOS dazu, die Meeresumwelt zu 
schützen und zu bewahren. Mit seinem Pflichtenka-
talog aus Art. 192 ff. UNCLOS verlangt das Überein-
kommen zudem eine Ressourcennutzung in nachhalti-
ger und umweltschonender Weise sowie die Verminde-
rung der Meeresverschmutzung aus explizit erwähnten 
Verschmutzungsquellen. Als Rahmenregelwerk unter-
lässt UNCLOS allerdings eine weitere Konkretisierung 
dieser Vorgaben. Weder für die Ressourcennutzung 
sind Fang- bzw. Förderungsquoten festgelegt, noch 
sind hinsichtlich der Meeresverschmutzung mengen-
mäßige Grenzen definiert. Vielmehr wird die Konkre-
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tisierung des Umweltschutzes den Unterzeichnerstaa-
ten überlassen, so dass beispielsweise das Schutzni-
veau im Ermessen der Vertragsstaaten liegt. Umwelt-
standards finden sich im geltenden Meeresvölkerrecht 
insbesondere in den Sektoren Seeschifffahrt (z.  B. die 
Anlagen I bis VI des MARPOL-Übereinkommens) und 
Fischerei (z.  B. Fangquoten hinsichtlich einzelner Fisch-
arten durch RFMO). Außerdem sind in den Umwelt-
vorschriften des UN-Seerechtübereinkommens bereits 
Einfallstore für internationale Umweltstandards imple-
mentiert, beispielsweise in Art. 210 Abs. 6 UNCLOS, 
wonach die nationalen Umweltvorschriften nicht weni-
ger wirkungsvoll sein dürfen als weltweite Regeln und 
Normen.

Durch die Etablierung von internationalen Umwelt-
standards in UNCLOS könnte ein weltweit einheitliches 
Schutzniveau zugunsten der Meeresumwelt erreicht 
werden. Vereinheitlichende Umweltstandards wür-
den die Überprüfung der Vertragspflichten vereinfa-
chen, so dass Vertragsstaaten und gegebenenfalls auch 
Umweltverbände sich gegenseitig effektiver kontrollie-
ren könnten.

3.6.5	
Umwelthaftung

Haftung ist das rechtliche Einstehen für selbst- bzw. 
fremdverursachte Schäden. Man unterscheidet zwi-
schen verschuldensabhängiger Haftung, die Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit des Schädigers voraussetzt und 
verschuldensunabhängiger Haftung, die sich aus der 
Gefährlichkeit einer an sich erlaubten Handlung begrün-
det. Die Umwelthaftung im Speziellen zielt darauf ab, 
den Verursacher von Umweltschäden zur Zahlung der 
Kosten für die Beseitigung der von ihm verursachten 
Schäden zu zwingen (EU-Kommission, 2000). Zu unter-
scheiden sind die zivilrechtliche Schadensersatzpflicht 
des Verursachers für Schäden, die anderen Rechtssub-
jekten entstanden sind, und die ordnungsrechtliche 
Sanierungspflicht, die auf die Beseitigung des verur-
sachten Umweltschadens abzielt (Ehlers, 2006). Wäh-
rend die zivilrechtliche Schadensersatzpflicht durch das 
jeweilige nationale Deliktsrecht gegebenenfalls in Ver-
bindung mit internationalem Privatrecht geregelt ist, 
bedarf es zur Etablierung einer Sanierungspflicht einer 
eigenständigen öffentlich-rechtlichen Rechtsgrund-
lage. Ziel dieser ordnungsrechtlichen Sanierungspflicht 
ist es, Umweltschäden präventiv zu vermeiden. Durch 
die Verpflichtung, eingetretene Schäden auf eigene 
Kosten zu sanieren, soll der Anreiz geschaffen werden, 
dass potenzielle Verursacher von Umweltschäden sich 
bei der Ausübung gefährlicher Tätigkeiten besonders 
umsichtig verhalten (UBA, 2007).

Im internationalen Meeresumweltrecht finden sich 
die zentralen Regelungen zur Haftung für Meeresver-
schmutzungen in Art. 192 und 235 UNCLOS. Danach 
sind die Staaten für die Bewahrung der Meeresum-
welt verantwortlich und haften in Übereinstimmung 
mit dem Völkerrecht. Gem. Art. 235 Abs. 2 UNCLOS 
sind die Staaten dazu verpflichtet, einen Rechtsweg 
zur Entschädigung bei Meeresumweltverschmutzun-
gen bereitzustellen. Im internationalen Recht sind die 
Mitgliedstaaten dieser Verpflichtung insbesondere im 
Sektor der Schifffahrt nachgekommen. Das Ölhaftungs-
übereinkommen (1992) begründet beispielsweise eine 
verschuldensunabhängige Haftung für den Eigentümer 
von Tankschiffen, sofern durch das Schiff eine Ölver-
schmutzung verursacht wird. Weitere solche Abkom-
men existieren für gefährliche und schädliche Stoffe 
(HNS-Übereinkommen), für Bunkeröl (Bunkeröl-Über-
einkommen) sowie für die Verbringung gefährlicher 
Abfälle (Basler Protokoll). Jedoch sind diese weiteren 
Haftungsabkommen mangels Ratifikation bisher nicht 
in Kraft getreten (Ehlers, 2006).

Für Verschmutzung durch Offshore-Aktivitäten 
fehlt es bisher an einer internationalen Haftungsrege-
lung. Mit der sogenannten OPOL-Vereinbarung exis-
tiert allerdings eine zivilrechtliche Selbstverpflichtung 
der Offshore-Industrie, durch die sie sich verschuldens
unabhängig verpflichtet, bis zu einer Schadenshöhe 
von 120 Mio. US-$ für Meeresumweltverschmutzun-
gen zu haften.

Im Bereich der Hohen See existieren keine geltenden 
Regelungen für eine Haftung für Umweltverschmut-
zungen. Die erwähnten Abkommen gelten lediglich in 
den Hoheitsgewässern oder/und der AWZ der Küsten-
staaten. Einen sektorenübergreifenden Ansatz zur Haf-
tung für Schäden durch umweltgefährdende Tätigkei-
ten verfolgte das Lugano-Übereinkommen von 1993. 
Mangels Ratifikation wird dieses Übereinkommen aller 
Wahrscheinlichkeit nach jedoch nicht in Kraft treten.

Im regionalen Völkerrecht ist die EG-Richtlinie über 
Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von 
Umweltschäden (EU, 2004a) die bedeutendste Rege-
lung für die Sanierung von Umweltschäden. Diese 
Richtlinie harmonisiert das Umwelthaftungsrecht der 
EU-Mitgliedstaaten. Sie regelt jedoch lediglich die ord-
nungsrechtliche Facette des Umwelthaftungsrechts, 
indem sie auf die Vermeidung und Sanierung von 
Umweltschäden abzielt, ohne privatrechtliche Ansprü-
che auf Schadensersatz zu etablieren. Die räumliche 
Anwendbarkeit der Richtlinie (EU, 2004b) für die Mee-
resumwelt ist jedoch beschränkt: Gewässerschäden 
werden nur bis zur seewärtigen Begrenzung des Küs-
tenmeeres einbezogen, so dass im Bereich der europä-
ischen AWZ nur Schäden an der biologischen Vielfalt 
erfasst sind (Ehlers, 2006).
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Haftungsregelungen, die die Sanierungskosten für 
Umweltschäden dem Verursacher aufbürden, können 
die Meeres-Governance in zweierlei Hinsicht verbes-
sern. Zum einen erhöhen sie die Sorgfalt und Umsicht 
der betroffenen Akteure, die aufgrund der potenziel-
len Haftungspflicht einen finanziellen Anreiz zur Ver-
meidung von Umweltschäden haben. Insoweit erhält 
das Vorsorgeprinzip beim handelnden Akteur eine 
verstärkte Geltung. Zum anderen werden hierdurch 
die Kosten für die Sanierung von Meeresumweltver-
schmutzungen dem Verursacher zugewiesen anstatt 
kommunalisiert zu werden. Eine solche Verteilung 
von Kosten nach dem Verursacherprinzip stellt eine 
gerechte Art der Kostenverteilung dar und entspricht 
mithin auch dem Welterbeprinzip. Im Fall des Unver-
mögens des Schadensverursachers könnte zudem eine 
Residualhaftung denjenigen Staat treffen, der die scha-
densverursachende Handlung genehmigt hat bzw. als 
Flaggenstaat verantwortlich ist. 

3.6.6	
Sanktionen

Sanktionen sind Zwangsmittel zur Durchsetzung recht-
licher Verpflichtungen. Sanktionen spielen vor allem in 
Staatenverbindungen eine Rolle, wenn ein Mitglied-
staat übernommene Verpflichtungen nicht erfüllt. Gän-
giges Zwangsmittel im supranationalen Kontext der EU 
ist das Zwangsgeld (z.  B. im Rahmen des EU-Vertrags-
verletzungsverfahrens, Art. 258 ff. AEUV). Im Rah-
men des Völkerrechts kommen Suspendierungen in 
Betracht, die zum Ausschluss des verletzenden Staa-
tes aus der Staatenverbindung bzw. dem Völkerrechts-
vertrag führen können. Finanzielle Sanktionen kön-
nen ferner in Form von Strafzöllen innerhalb des WTO-
Regimes verhängt werden, nachdem durch ein Schieds-
gericht Welthandelsrechtsverstöße festgestellt wurden. 
Zudem finden Sanktionen zur Sicherung des Friedens 
und des humanitären Rechts Anwendung. Gem. Art. 
39 ff. der UN-Charta kommen als Sanktionen auch 
Wirtschaftsembargos sowie der Einsatz von Streitkräf-
ten in Frage.

Die Zwangsmittel des Völkervertragsrechts werden 
in den jeweiligen Abkommen gesondert vereinbart. 
Liegt eine solche Vereinbarung nicht vor, kann Art. 60 
WVK als allgemeine Regel des Völkervertragsrechts zur 
Anwendung kommen. Dieser Regel zufolge kann bei 
erheblichen Vertragsverletzungen ein Völkerrechtsver-
trag gegenüber dem vertragsbrüchigen Staat suspen-
diert oder beendet werden.

Im internationalen Umweltrecht ist die Beendigung 
des Vertrags nicht erwünscht. Vielmehr sollten Sankti-
onen vereinbart werden, die die Durchsetzungswahr-

scheinlichkeit des Abkommens erhöhen. Den bestehen-
den internationalen Abkommen zum Schutz der Mee-
resumwelt (UNCLOS, FSA usw.) sind die beschriebe-
nen Sanktionsmaßnahmen fremd. Als Vorbild könnte 
das Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen 
Union gem. Art. 258 ff. AEUV im internationalen Kon-
text adaptiert werden. Völkerrechtliche Sanktionen 
als Zwangsmaßnahmen zur Vertragsumsetzung dienen 
ausschließlich der Vertragseinhaltung und sind damit 
das zentrale Instrument zur Verbesserung der Effekti-
vität getroffener Abkommen.

3.6.7	
Verbandsklage

Verbandsklagen ermöglichen Nichtregierungsorgani-
sationen die Verletzung objektiv-rechtlicher Normen 
gerichtlich zu beanstanden, um hierdurch dem Schutz 
bzw. der Durchsetzung von Allgemeininteressen zu die-
nen (Kloepfer, 2004). Als überindividueller Rechtsbe-
helf nimmt die Verbandsklage in der europäischen Kul-
tur des Individualrechtsschutzes eine Sonderstellung ein, 
da sie den Zugang zu Gerichten oder außergerichtlichen 
Streitschlichtungsinstitutionen zulässt, wo gewöhnlich 
nur die Verletzung von eigenen subjektiv-öffentlichen 
Rechten geltend gemacht werden können (Erbguth und 
Schlacke, 2012). Die größte Bedeutung kommt der Ver-
bandsklage bisher im Umweltrecht zu, wo es in Staaten 
mit einem Verletztenklagemodell bis zum Inkrafttreten 
der Aarhus-Konvention 2001 weitgehend am Zugang zu 
Rechtsschutz für Nichtregierungsorganisationen fehlte. 
Verbandsklagen dienen auch der Vollzugsverbesserung 
im Umweltrecht, da sie seitens der Verbände als Recht-
mäßigkeitskontrolle des Verwaltungshandelns genutzt 
werden (Kloepfer, 2004).

Mit Unterzeichnung der Aarhus-Konvention ver-
pflichteten sich die EU und ihre Mitgliedstaaten, ein 
gerichtliches oder außergerichtliches Verfahren für die 
betroffene Öffentlichkeit und mitgliedstaatlich aner-
kannte Verbände anzubieten, mit dem Verstöße gegen 
Umweltvorschriften geahndet werden können. Zur 
Umsetzung dieser Verpflichtung hat die EU die Öffent-
lichkeitsbeteiligungs-Richtlinie (EU, 2003) erlassen, 
die wiederum die Mitgliedstaaten der EU verpflichtet, 
Umweltschutzorganisationen Zugang zu Gerichtsver-
fahren zu eröffnen. Innerhalb der EU kann der Schutz 
der Meeresumwelt somit bereits durch Verbandsklagen 
erstritten werden. Außerhalb der EU existieren Ver-
bandsklagen vereinzelt nach nationaler Gesetzgebung. 
Zur Durchsetzung von internationalen Umweltschutz-
abkommen sind bislang keine Verbandsklagen zulässig.

Verbandsklagen könnten als Instrument zur Ver-
besserung der Vertragstreue im Bereich des Meeres-
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umweltschutzes eingesetzt werden. Voraussetzung ist, 
dass Umweltverbänden eine Völkerrechtssubjektivität 
zuerkannt würde oder ihnen zumindest entsprechende 
Verfahrens- und materielle Rechte zugewiesen wür-
den. Verletzungen von Umweltschutzübereinkommen 
werden seitens der Vertragsstaaten regelmäßig nicht 
sanktioniert, so dass ein Vollzugsdefizit hinsichtlich 
dieser Übereinkommen zu verzeichnen ist (z.  B. FSA; 
Kap. 4.1.4.4). Verbandsklagen könnten Umweltschutz-

organisationen ermöglichen, Vertragsbrüche gerichtlich 
zu ahnden und damit die Effektivität der Meeresschutz-
abkommen zu erhöhen.

Kasten 3.6-1

Bestehende internationale Fonds und 
Programme zu Finanzierung von Schutz und 
nachhaltiger Nutzung der Meere

Weltbank und GEF unterstützten in der Vergangenheit in 
Kooperation mit weiteren UN-Organisationen wie FAO und 
UNDP einige Programme und Projekte im Bereich des nach-
haltigen Fischereimanagements, nachhaltiger Aquakultur, 
mariner Schutzgebiete sowie im Bereich Küstenschutzgebiete 
und Integriertes Küstenzonenmanagement (IKZM). 

Finanzierung durch die Weltbank, PROFISH und 
ALLFISH
Nach Aussage des ehemaligen Weltbank-Präsidenten Robert 
Zoellick investierte die Weltbank 2012 insgesamt etwa 1,6 
Mrd. US-$ in den Bereichen Küstenzonenmanagement, 
Fischereimanagement und marine Schutzgebiete (World 
Bank, 2012b). Ein wichtiger Baustein der Förderung durch 
die Weltbank ist das Programm PROFISH (The Global Pro-
gram for Fisheries), ein Multi-Donor Trust Fund zur Förde-
rung nachhaltigen Fischereimanagements in Afrika, Asien 
und Lateinamerika. PROFISH wurde im Jahr 2005 gegrün-
det und wird von der Weltbank verwaltet. In 2009 wurde 
zudem ALLFISH (The Alliance for Responsible Fisheries), 
eine Public-Private-Partnership der Fisch und Meeresfrüch-
te verarbeitenden Industrie mit Weltbank, FAO, GEF und der 
International Coalition of Fisheries Associations ins Leben 
gerufen, mit dem Ziel, nachhaltige Fischerei und Aquakultur 
vor allem in Entwicklungsländern voranzubringen. Ebenso 
besteht die „Strategic Partnership for a Sustainable Fisher-
ies Investment Fund of the Large Marine Ecosystems of Sub-
Saharan Africa“ (mit 60 Mio. US-$ ausgestattet, finanziert 
über die GEF; World Bank, 2009) sowie die „Capturing Coral 
Reef and Related Ecosystem Services Partnership” (World 
Bank, 2012a). 

GEF-Förderschwerpunkte „International Waters“ und 
„Biodiversity“
Die GEF unterstützt derzeit bereits in ihren Förderschwer-
punkten „International Waters“ und „Biodiversity“ mehrere 
Projekte mit Bezug zu den Meeren, u.  a. auch die Einrichtung 
und den Unterhalt mariner Schutzgebiete. Insgesamt umfass-
ten die Mittel für Grants der GEF mit Bezug zu den Meeren 
in den vergangenen zwei Dekaden (1991–2012) jedoch nur 
etwa 700 Mio. US-$ (Sherman und McGovern, 2012; UNDP 
und GEF, 2012b, c). Auf den Förderschwerpunkt „Interna-
tional Waters“ entfielen in diesem Zeitraum rund 450 Mio. 
US-$, wobei allerdings 176 Mio. US-$ aus diesem Portfolio 
für Inlandsgewässer (d.  h. Flüsse, Seen und Aquifere) vorge-

sehen waren und somit nur 274 Mio. US-$ als Grants in die 
Bereiche Meeres- und Küstenschutz geflossen sind (UNDP 
und GEF, 2012c). Einschließlich dieser Grants und zuzüglich 
weiterer Unterstützung von Investitionen der Weltbank und 
anderer Projekt-Kofinanzierung konnten von der GEF seit 
1991 insgesamt 4,1 Mrd. US-$ für den Schutz mariner Öko-
systeme, inklusive Maßnahmen zur Reduktion von landba-
sierten Einträgen in die Ozeane, zur Verfügung gestellt wer-
den (UNDP und GEF, 2012a; Sherman und McGovern, 2012). 
Dies entspricht etwa 200 Mio. US-$ jährlich.

Zum Management der Ozeane außerhalb nationaler 
Hoheitsgebiete wurde seitens der GEF in Kooperation mit 
FAO, Weltbank, UNEP, CBD, UNCLOS und einigen Regionalen 
Fischereimanagementorganisationen das „Program on Global 
Sustainable Fisheries Management and Biodiversity Con-
servation in Areas Beyond National Jurisdiction“ ins Leben 
gerufen. Dieses Programm ist mit 50 Mio. US-$ ausgestattet, 
zuzüglich 223 Mio. US-$ für Kofinanzierung. Es umfasst vier 
Teilprojekte mit Schwerpunkten bei der Thunfisch-Fischerei 
und bei den Tiefsee-Lebewesen. Der sogenannte „Oceans 
Partnership Fund“ der GEF ist ebenso Teil des Programms 
(GEF, 2012). 

Die mit GEF Grants verbundenen Hebeleffekte werden 
von der UNDP auf 57:1–2500:1 geschätzt (UNDP und GEF, 
2012a). Das bedeutet, dass erfahrungsgemäß für jeden Dol-
lar, den die GEF als Grant im Bereich Ozeane und Küsten-
schutz vergeben hat, mindestens 57 und bis zu 2.500 US-$ an 
zusätzlichen Mitteln von privaten Akteuren investiert wur-
den. Bei aus öffentlichen Mitteln geförderten Investitionen in 
die Errichtung und den Unterhalt von Meeresschutzgebieten 
wird ein Hebeleffekt von 8:1 angenommen (UNDP und GEF, 
2012a).

Global Partnership for Oceans
Anfang 2012 lancierte die Weltbank die „Global Partner-
ship for Oceans“ (Kap. 3.3). Im Zuge dieser Partnerschaft 
sollen Wissen und Finanzierung für eine Verbesserung des 
Zustands der Ozeane gebündelt und gezielt eingesetzt wer-
den. Über 5 Jahre sollen insgesamt mindestens 300 Mio. US-$ 
an öffentlichen Mitteln gebündelt werden, mit denen durch 
Hebeleffekte insgesamt 1,2 Mrd. US-$ an privaten Mitteln 
mobilisiert werden sollen. Die Schwerpunkte sollten gemäß 
Weltbank in den Bereichen nachhaltiges Fischereimanage-
ment, nachhaltige Aquakulturen, Schutz von Küstenöko-
systemen sowie Reduzierung von landbasierten Einträgen 
in die Ozeane liegen (World Bank, 2012a). Die im Rahmen 
dieser Partnerschaft generierten Gelder sollen dazu dienen, 
Governance-Reformen in einzelnen Ländern anzustoßen, 
marine Schutzgebiete zu unterhalten sowie den Informations- 
und Erfahrungsaustausch zwischen Ländern zu unterstützen 
(World Bank, 2012b). 
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3.6.8	
Internationale Finanztransfers

Ein weiteres Element eines effektiven Governance-
Regimes für die Ozeane sind Vereinbarungen zur 
Lastenteilung und zur internationalen Finanzierung. 
Der Schutz und die nachhaltige Nutzung der Ozeane 
verursachen Kosten, unter anderem für personelle 
und technische Kapazitäten in den Bereichen Verwal-
tung, Monitoring, Kontrolle und Durchsetzung. Dar-
über hinaus entstehen einzelnen Ländern und Akteu-
ren zumindest vorübergehend Kosten in Form entgan-
gener Einnahmen (z.  B. aus Fischerei oder Rohstoffab-
bau). Die Vorteile aus einer nachhaltigen Nutzung und 
dem Schutz der Meere kommen dagegen der gesamten 
Weltgemeinschaft zugute. Internationale Kooperation 
in der Meeres-Governance wird deshalb nur zustande 
kommen, wenn die Lasten des Meeresschutzes mög-
lichst „fair“ auf alle Staaten verteilt werden.

Zur Lastenteilung können verschiedene ethi-
sche Prinzipien herangezogen werden (WBGU, 2002, 
2009a). Während das Verursacherprinzip die Kosten 
denjenigen anlastet, die die Meere am stärksten nut-
zen und dadurch Schutzmaßnahmen erst erforderlich 
machen, sollten gemäß Vorsorgeprinzip und Gleich-
heitsprinzip alle Staaten gleichermaßen Verantwortung 
für die Zukunft der Meere übernehmen, also auch Staa-
ten mit weniger intensiver Meeresnutzung. Dies nicht 
zuletzt weil sie meist indirekt (u.  a. über Handel, Kon-
sum, Tourismus und andere landbasierte Aktivitäten) 
zur Zerstörung und Degradation von Meeresökosys-
temen beitragen. Nach dem Leistungsfähigkeitsprin-
zip sollten diejenigen Staaten einen höheren Anteil der 
Finanzierung übernehmen, die dazu nach ihrer wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit am ehesten in der Lage 
sind. Schließlich kann das Äquivalenzprinzip herange-
zogen werden, gemäß dem Staaten sich in dem Umfang 
an der Finanzierung beteiligen sollten, in dem sie später 
von den finanzierten Leistungen profitieren. 

Auf Basis dieser Prinzipien müssten für eine nach-
haltige globale Meeres-Governance nach dem Vor-
bild anderer internationaler Umweltabkommen (u.  a. 
UNFCCC, CBD) internationale Finanzierungsinstru-
mente (z.  B. in Form internationaler Fonds) ausgehan-
delt werden. Über internationale Finanztransfers kann 
die Kooperationsbereitschaft in einem internationa-
len Regime erhöht werden (Barrett, 2001, 2007). So 
können Transfers von wirtschaftlich leistungsfähigen 
Staaten in Länder mit geringerem Einkommen die Vor-
aussetzung dafür schaffen, dass diese Länder Schutz-
vorschriften für die Meere einhalten können. Dies 
erhöht indirekt deren Bereitschaft, einem anspruchs-
vollen Governance-Regime zu Schutz und nachhalti-
ger Nutzung der Meere zuzustimmen. Bislang wurden 

der Schutz und die nachhaltige Nutzung der Meere 
durch internationale Finanzierungsmechanismen wie 
die Weltbank und die Globale Umweltfazilität (GEF) 
in Kooperation mit weiteren UN-Organisationen wie 
FAO und UNDP finanziell unterstützt (Kasten 3.6-1; 
Kap. 3.3.1). Die zur Verfügung gestellten Mittel sind 
zwar dazu geeignet, über Hebeleffekte zusätzliche Mit-
tel von privaten Investoren zu aktivieren. Insgesamt 
reichen die bereitgestellten Gelder, die sich auf grob ca. 
200–400 Mio US-$ pro Jahr belaufen (Kasten 3.6-1), 
aber nicht an das für eine globale nachhaltige Meeres-
Governance erforderliche Niveau heran (Tab. 7.3‑1). 

3.7
Folgerungen

Bestehende Meeres-Governance schützt Meere 
unzureichend
Trotz zahlreicher internationaler Abkommen verschlech-
tert sich der Meereszustand (Kap. 1). Umsetzungsdefizite, 
eine zu starke Fragmentierung der Meeres-Governance 
sowie fehlende Sanktionsmöglichkeiten sind hierfür die 
Hauptgründe. Für die meisten der mit dem Thema Meere 
verbundenen Probleme besteht dagegen weder ein Man-
gel an politischer Aufmerksamkeit noch ein Mangel an 
Verankerung in Form von Programmen, Projekten, Akti-
onsplänen oder Abkommen im UN-System. Der WBGU 
hat drei wesentliche Gründe für die mangelnde Effektivi-
tät der gegenwärtigen Meeres-Governance identifiziert: 

Erstens besteht in vielen Bereichen der internatio-
nalen Meerespolitik ein Umsetzungsproblem. Die Mee-
res-Governance wurde weiterentwickelt, so gibt es z.  B. 
inzwischen zwei Durchführungsübereinkommen, die 
das rahmensetzende UN-Seerechtsübereinkommen 
(Kap. 3.2) konkretisieren und es wurden viele weitere 
Instrumente im Bereich des soft law erarbeitet. Insge-
samt aber fällt deren Umsetzung sehr unterschiedlich aus 
und ist überwiegend unbefriedigend. Am Beispiel der 
Fischerei, das im folgenden Kapitel 4 eingehend behan-
delt wird, wird dies besonders deutlich.

Auch bei der Ausweisung und Einrichtung von Mee-
resschutzgebieten mangelt es an einer konsequenten 
Umsetzung: Das Ziel der Biodiversitätskonvention, bis 
2020 10  % der weltweiten Meeresgebiete effektiv zu 
schützen, erscheint kaum erreichbar. Von den bereits 
unter Schutz stehenden Meeresgebieten sind nur sehr 
wenige mit einem anspruchsvollen Schutzniveau verse-
hen. Gleichzeitig gibt es Bemühungen, die Umsetzung 
des Meeresschutzes zu stärken: So soll beispielsweise 
die Umsetzung der Initiative von UN-Generalsekretär 
Ban Ki-moon „The Oceans Compact“ durch einen Akti-
onsplan vorangetrieben werden. 
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Zweitens stellt der WBGU eine zu starke Fragmen-
tierung der Meeres-Governance fest. Die Vielzahl an 
internationalen Abkommen und Organisationen für die 
Nutzung und den Schutz der Meere hat zu einer Zer-
splitterung der Zuständigkeiten in der internationalen 
Meerespolitik geführt. Die einzelnen Abkommen und 
Organisationen verfügen überwiegend lediglich über 
sektorale Mandate. So delegiert UNCLOS als Rahmen-
abkommen viele Details des marinen Ressourcenma-
nagments an Durchführungsübereinkommen und an 
das jeweilige nationale Recht. Besonders deutlich wird 
diese Fragmentierung beim Umgang mit marinen Bio-
ressourcen. Sektorübergreifende, integrierte Ansätze 
(z.  B. unter Berücksichtigung des Ökosystemansatzes) 
sind oft gar nicht vorhanden oder werden von den Ins-
titutionen der Meeres-Governance nicht konsequent 
umgesetzt. Eine Verankerung von Meeresangelegen-
heiten quer über möglichst viele Institutionen ist im 
Sinne eines „Ocean Mainstreaming“ zwar wünschens-
wert, gleichzeitig bedarf es aber eines markanten ins-
titutionellen Fixpunkts zur Wahrung der „Interessen” 
der Meere. An dieser Stelle besteht Handlungsbedarf.

Die notwendige Koordinierung und Bündelung von 
Maßnahmen zum Schutz und zur nachhaltigen Nut-
zung der Meere ist teilweise zwar angelegt: mit glo-
baler Reichweite in dem Koordinierungsmechanis-
mus UN-Oceans oder beispielsweise für die Forschung 
in der Zwischenstaatlichen Ozeankommission der 
UNESCO (IOC), aber insgesamt scheint diese Bünde-
lung nicht im erforderlichen Ausmaß zu gelingen. Auch 
in der EU besteht Koordinierungsbedarf aufgrund der 
teilweise überlappenden Kompetenzen zwischen der 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) und den für die 
europäischen Regionalmeere zuständigen Konventio-
nen (OSPAR, HELCOM, Barcelona-Konvention, Buka-
rest-Konvention). 

Der Schutz und die nachhaltige Nutzung der Meere 
sind im UN-System u.  a. durch zahlreiche Konsulta-
tionsprozesse und Berichte vielfältig verankert. Die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen hat als 
wichtigste sektorübergreifende Bühne der internatio-
nalen Meerespolitik das Thema hoch auf ihre Agenda 
gesetzt, und auch im seit 1992 laufenden Rio-Prozess 
sind die Meere aktuell eines der Kernthemen. Mit dem 
Oceans Compact hat der UN-Generalsekretär 2012 ein 
deutliches Signal für die Befassung der internationalen 
Gemeinschaft mit dem Zustand der Meere gesetzt. 

Sowohl zwischen den einzelnen UN-Organisatio-
nen (trotz vorhandener Bemühungen z.  B. seit 2003 
im Rahmen von UN-Oceans) als auch zwischen den 
Akteuren auf den unteren Governance-Ebenen besteht 
ein Mangel an Koordinierung, Kohärenz und Komple-
mentarität. Ebenso mangelt es an der systematischen 
Verzahnung, insbesondere einer kohärenten und kom-

plementären Abstimmung der einzelnen Governance-
Ebenen. Hierfür sind lediglich Ansätze erkennbar, z.  B. 
das Aufgreifen global vereinbarter Prinzipien bzw. Ziele 
auf regionaler Ebene. 

Drittens mangelt es in der Meeres-Governance an 
Berichtspflichten sowie wirksamen Durchsetzungs- 
und Sanktionsmechanismen. Internationale Regelun-
gen werden aus unterschiedlichen Gründen von den 
Vertragsstaaten nicht umgesetzt; eine Überführung in 
nationales Recht findet in vielen Fällen nicht angemes-
sen und nur verzögert statt, oder die Umsetzung schei-
tert an mangelndem politischen Willen oder fehlenden 
Kapazitäten.

Auch die bisherigen Konfliktlösungsmechanismen 
wie der Internationale Seegerichtshof oder Schiedsge-
richte sind angesichts der vielfältigen Meeresprobleme 
nicht angemessen ausgestaltet. So liegen für die Hohe 
See jenseits nationalstaatlicher Hoheitsbefugnisse 
kaum Strategien bei Regelverletzungen vor; es gibt dort 
keinen übergreifenden Sachwalter mit Klagerechten. 

UNCLOS ist reformbedürftig
UNCLOS bietet Raum für die weitere Ausgestaltung 
nachhaltiger Meeres-Governance; dabei ist die Rege-
lungslücke in der Hohen See besonders groß. Die Ana-
lyse der bestehenden internationalen Meerespolitik 
zeigt, dass mit UNCLOS eine „Verfassung für die Meere“ 
geschaffen wurde, die vielfältige Anknüpfungspunkte 
für eine Reform der Meeres-Governance in Richtung 
Nachhaltigkeit bietet. Dazu gilt es, einige Schwächen von 
UNCLOS zu überwinden. UNCLOS wertet zwar die Meere 
als Ökosystem, verfolgt aber keinen stringenten syste-
mischen Ansatz. So ist etwa die Berücksichtigung der 
Land/Meer-Interaktionen in UNCLOS nicht angelegt. 

Der in UNCLOS verankerte ökosystemare Ansatz 
wird durch die Zonierung der Meere in Küstengewäs-
ser, AWZ und Hohe See konterkariert. Mit dieser Zonie-
rung werden Nutzungsrechte und Schutzverpflichtungen 
zugewiesen, aber die Kontrolle und Durchsetzung von 
Umweltstandards jenseits der Küstengewässer ist unzu-
reichend verankert. Eine Ausnahme sind das London-
Übereinkommen (1972) und London-Protokoll (1996) 
zur Verhütung der Meeresverschmutzung, die einen 
weltweitem Geltungsbereich haben. Auch die Biodiver-
sitätskonvention behandelt Fragen des Meeresschutzes 
aus einer systemischen Perspektive, verfügt als Rahmen-
konvention allerdings nicht über Sanktionsmechanismen. 

Das größte Governance-Defizit besteht für die Hohe 
See, die in Teilbereichen unreguliert ist und wo beste-
hende Regulierungen unzureichend umgesetzt wer-
den. So ist z.  B. das UN Fish Stocks Agreement, eines 
der Durchführungsübereinkommen zu UNCLOS, nur 
für einen Teil der Hochseefischbestände zuständig 
(Kap. 4.1.4.4). Aufgrund schwacher Beteiligung und 
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mangelnder Umsetzung herrscht in der Praxis auf der 
Hohen See in vielen Bereichen nach wie vor ein Open-
access-Regime, das Überfischung begünstigt. 

Verfügungsrechte am Kollektivgut Meer nicht 
ausreichend definiert
Die Verfügungsrechte am Kollektivgut Meer sind nicht 
ausreichend definiert und zugewiesen, so dass nicht 
genügend Anreize für einen nachhaltigen Umgang mit 
dem blauen Kontinent bestehen. Langfristige Umwelt-
wirkungen einzelner Nutzungen, wie etwa der Fischerei, 
der Gewinnung von Öl und Gas oder auch der Abwas-
sereinleitung sowie die Interdependenzen zwischen 
den verschiedenen Nutzungsformen werden von den 
jeweiligen Nutzern vielfach nicht berücksichtigt. Ein-
zelne Akteure haben kaum Anreize, längerfristig im 
Sinne einer nachhaltigen Nutzung zu handeln. Für die 
Internalisierung externer Effekte in der Meeresnutzung 
und dem Meeresschutz ist es entscheidend, dass von 
den Staaten oder der Staatengemeinschaft Regelungen 
gefunden werden, die Verfügungsrechte definieren und 
zuweisen. Gleichzeitig sollten lokale, regionale und nati-
onale Nutzungsregelungen in das globale Nutzungsre-
gime eingebettet und das Trittbrettfahrerverhalten auf 
jeder Governance-Ebene minimiert werden. Ein Beispiel 
für ein derartiges Regime ist das FSA, das gemeinsam mit 
den RFMO für die Erhaltung und Bewirtschaftung gebi-
etsübergreifender Fischbestände und weit wandernder 
Fischbestände zuständig ist (Kap. 4.1.4.4). Gleichzeitig 
ist dieses Regime ein Beispiel dafür, wie groß die Her-
ausforderung ist, Trittbrettfahrerverhalten auf See effek-
tiv zu verhindern (Kap. 4.1.4.5). 

Instrumente werden nicht ausreichend genutzt 
Viele Instrumente der Meeres-Governance, wie die 
marine Raumplanung, die Ausweisung von Meeres-
schutzgebieten, das Küstenzonenmanagement oder die 
Umwelthaftung, werden bislang noch nicht von allen 
Ländern eingesetzt bzw. sind unzureichend in interna-
tionalen Abkommen verankert. 

Für die Erhaltung und Bewirtschaftung der Hohen 
See besteht das Problem, dass es keinen übergreifen-
den Sachwalter ähnlich der Internationalen Meeres
bodenbehörde für den Meeresboden gibt, der z.  B. marine 
Raumplanung anwenden oder Schutzgebiete ausweisen 
kann. Hier bieten regionale Abkommen Möglichkeiten, 
beide Instrumente zu verankern und so Nutzungskon-
flikte zu vermeiden.

Marine Raumplanung bietet zudem die Möglichkeit, 
Meeresschutz systemisch und übergreifend zu orga-
nisieren: Vom Management einzelner Fischarten zum 
Management ganzer Ökosysteme, von der Berücksichti-
gung einzelner Treiber der Meeresübernutzung zur Inte-
gration alle Einflüsse des Menschen auf die Meere, vom 

Management einzelner Meeresschutzgebiete zur regi-
onalen und überregionalen Vernetzung von Schutzge-
bieten. Hier besteht ein weiterer Ansatzpunkt für die 
Weiterentwicklung der Meeres-Governance in Richtung 
Nachhaltigkeit. 

Verknüpfung zwischen Meereswissenschaft und 
-politik unzureichend
Bisher fehlt es an einer systematischen Verzahnung zwi-
schen der Meeresforschung und der Gestaltung einer auf 
Nachhaltigkeit ausgerichteten internationalen Meeres-
politik. Daher ist das Vorhaben der UN, ab 2014 einen 
regelmäßigen globalen Bericht zum Zustand der Mee-
resumwelt („Regular Process“; Kap. 3.3.1.1) herauszu-
geben, besonders vielversprechend. Dies könnte der 
Beginn einer wissenschaftlichen Berichterstattung sein, 
wie sie der IPCC für das Problem des Klimawandels leis-
tet. 

Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung der Meeres-
Governance 
Damit ein nachhaltiges Nutzungs- und Schutzregime ins-
besondere für die Hohe See sowie die Meere im Allgemei-
nen entstehen kann, ist es erstens wichtig, den Ansatz, 
dass die Meere ein Erbe der Menschheit sind, auf alle 
Meeresbereiche und Meeresressourcen auszudehnen. 
Dieser Gedanke ist für den Meeresboden in der Hohen 
See bereits in UNCLOS verankert. Zweitens sollte das 
Vorsorgeprinzip, das z.  B. in regionalen Meeresschutz-
abkommen und dem FSA bereits berücksichtigt wird, in 
UNCLOS verankert werden. Ausgehend von dem Vorsor-
geprinzip könnten drittens weitere wichtige Elemente 
einer zukunftsfähigen Meeres-Governance aufgegriffen 
und instrumentell verankert werden, z.  B. ein adaptives 
Management, der systemische Ansatz und die Förderung 
von Innovationen. Es gibt zwar völkerrechtlich verbind-
liche Meeresabkommen mit wirksamen Sanktionsmög-
lichkeiten, die auch kontrolliert und durchgesetzt werden 
(etwa von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisa-
tion, IMO), diese sind jedoch nur auf Teilbereiche ein-
zelner Nutzungen begrenzt. Beispiele sind das MARPOL-
Abkommen und das London-Protokoll. Viele Vereinba-
rungen in der internationalen Meerespolitik, insbeson-
dere UNCLOS und seine Durchführungsübereinkommen, 
sind zwar völkerrechtlich bindend, aber für den Fall von 
Nichtumsetzung oder Verstoß existieren zumeist keine 
Sanktionsmechanismen. Auch eine regelmäßige Bericht-
erstattung ist in der Regel nicht zwingend. 



117

Fischerei ist eine der ältesten Nutzungsformen der 
Meere; Fische und Meeresfrüchte spielen bis heute in 
der Ernährung und Proteinversorgung vieler Menschen 
eine wichtige Rolle. Die Aquakultur, also Fischzucht an 
Land oder im Küstenbereich, hat ebenfalls eine jahrtau-
sendealte Tradition und liefert heute fast die Hälfte der 
Fischprodukte für den menschlichen Konsum. Beide 
Wirtschaftszweige haben teils erhebliche schädliche 
Auswirkungen auf die Meeresökosysteme. In diesem 
Kapitel wird untersucht, wie eine veränderte Gover-
nance dazu beitragen kann, Fischerei und Aquakultur 
künftig nachhaltig zu gestalten, so dass sie einen Bei-
trag zur Transformation zur Nachhaltigkeit leisten kön-
nen. 

Dazu werden nicht nur die Fischerei (Kap. 4.1) und 
Aquakultur (Kap. 4.2) betrachtet, sondern es werden 
auch ihre gegenseitigen Wechselwirkungen untersucht 
(Kap. 4.3). So ist die marine Aquakultur für ihre wich-
tigsten Zuchtmethoden auf Produkte aus der Meeres-
fischerei angewiesen und verstärkt daher indirekt den 
Druck auf die Meeresökosysteme. Schließlich wer-
den im Kontext globaler Umweltveränderungen die 
systemischen Wirkungen auf Fischerei und Aquakul-
tur untersucht, die in Zukunft für beide Sektoren an 
Bedeutung gewinnen werden (Kap. 4.4). Dabei geht es 
um anthropogene Wirkungen auf die Meere aus ande-
ren Wirtschaftszweigen, die durch die Emissionen von 
Treibhausgasen und CO2 zu Klimawandel und Ozean-
versauerung und durch die Einträge anderer Schad-
stoffe zu Eutrophierung, sauerstofffreien Zonen und 
Verschmutzungen der Meeresökosysteme führen. 

Bei Fischerei und Aquakultur geht es nicht nur um 
den Fang bzw. die Produktion von Fischen, sondern im 
weiteren Sinn auch um andere Meerestiere (Meeres-
früchte: z.  B. Krebstiere, Muscheln, Schnecken, Tinten-
fische) sowie in der Aquakultur auch um Algen. Wale 
werden hier nicht behandelt, denn sie spielen seit dem 
Moratorium der Internationalen Walfangkommission 
aus dem Jahr 1986 kaum noch eine Rolle für die Ernäh-
rung. Sowohl Fischerei als auch Aquakultur sollten 
immer im Kontext anderer Nutzungen (z.  B. Energie-
gewinnung, Tourismus, Naturschutz) gesehen werden. 

4.1
Marine Fischerei 

4.1.1	
Zustand und Trends der Fischerei

Die Meeresfischerei ist, global gesehen, in einem besorg-
niserregenden Zustand (Froese et al., 2012; Beddington 
et al., 2007; FAO, 2012b:  13; Maribus, 2013). Es gibt 
einen breiten wissenschaftlichen und politischen Kon-
sens, dass die globalen Grenzen der Nutzung erreicht 
oder sogar bereits überschritten sind, so dass drin-
gender Handlungsbedarf besteht, um die Fischbe-
stände zu erhalten oder wieder aufzubauen (WSSD, 
2002:  §30a; Worm et al., 2009; Mora et al., 2009; FAO, 
2010b; Costello et al., 2012b). Nur wenige Länder sind 
inzwischen auf einem guten Weg zu einem nachhalti-
gen Management ihrer Fischbestände. Die EU bewegt 
sich mittlerweile langsam in Richtung Nachhaltigkeit 
(Kap. 7.4.1.7). 

Die Meeresfischerei erlebte in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts einen gewaltigen Aufschwung (FAO, 
2011a). Die Anlandungen sind von 16,8 Mio. t pro Jahr 
(1950) bis auf 86,4 Mio. t pro Jahr (1996) gestiegen; 
seither stagnieren die Fänge bei etwa 80 Mio.  t pro 
Jahr, mit leicht fallender Tendenz (Abb. 4.1‑1; FAO, 
2012b:  11). Die Stagnation der Erträge bedeutet jedoch 
keineswegs, dass ein stabiler, nachhaltiger Zustand 
erreicht ist, in dem sich Bestände und Fischereidruck 
im Gleichgewicht halten. Vielmehr erfordert der glei-
che Ertrag an Fisch einen höheren globalen Fische-
reiaufwand, der sich seit den 1950er Jahren um 54  % 
gesteigert hat (Anticamara et al., 2011). Die leichter 
erreichbaren natürlichen Bestände werden durch die 
Befischung zunehmend reduziert. Die Kompensation 
erfolgt dadurch, dass die Fischerei auf andere Bestände 
ausweicht (serial depletion; Srinivasan et al., 2012). Die 
Grenzen des technisch Möglichen in der Fischerei wer-
den durch weiterentwickelte Methoden zum Auffin-
den und Fangen von Fischen immer weiter verschoben 
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(Berkes et al., 2006). Die industriellen Fangflotten kön-
nen auf der Suche nach neuen Fischbeständen heute 
auch in weit abgelegene Gebiete der Hohen See (wie 
z.  B. in den Südpazifik) fahren. Sie befischen außer-
dem zunehmend mit allen Anzeichen des Raubbaus die 
ökologisch fragilen Bestände in der Tiefsee, bei denen 
Vorsorge besonders wichtig wäre (Davies et al., 2007; 
Norse et al., 2012; Villasante et al., 2012). Es wird 
künftig für die Fischerei immer schwieriger werden, 
die gegenwärtigen Fangmengen zu erzielen, da es kaum 
noch unzugängliche bzw. ungenutzte marine Regionen 
gibt (Swartz et al., 2010; zur Arktis s. Kasten 4.1-1). 
Für eine Ausweitung der Fischerei bleibt wenig Raum 
(Jackson, 2008; FAO, 2011a; Worm und Branch, 2012), 
zumal die Begrenzung der Fischerei durch die zur Ver-
fügung stehende globale marine Primärproduktion 
bereits spürbar wird (Chassot et al., 2010). 

Legt man die offiziellen Zahlen der FAO (2012b:  11) 
zu Grunde, so sind 30  % der globalen Bestände über-
fischt. 57  % der Bestände werden bereits voll ausge-
schöpft (gemessen am höchstmöglichen Dauerertrag – 
Maximum Sustainable Yield, MSY; Kasten 4.1‑5). Es sind 
nur 12,7  % der weltweiten Bestände noch theoretisch 
in der Lage, höhere Fangerträge zu verkraften. Dabei 
hat der Anteil der übernutzten Bestände immer wei-
ter zugenommen (Abb. 4.1‑2). Diese Beobachtung wird 
durch eine weltweite Expertenbefragung unterstützt, die 
zum Ergebnis kommt, dass insgesamt die Effektivität der 
Bewirtschaftung weit hinter den internationalen Zielen 
hinterherhinkt (Mora et al., 2009; Abb. 4.1‑3). 

Dementsprechend kommen Worm et al. (2009) zu 
dem Schluss, dass knapp zwei Drittel der gut untersuch-

ten Bestände wieder aufgebaut werden müssen. Die 
Studie zeigt aber auch, dass in einigen Regionen ver-
bessertes Management und daraufhin verringerte Nut-
zungsraten dazu geführt haben, dass sich die Bestände 
dort wieder erholen konnten. Auch die FAO (2011a; 
2012b:  13) berichtet über positive Fallstudien in eini-
gen Industrieländern (USA, Neuseeland, Australien: 
California Current, einige Schelfgebiete; Kasten 4.1‑6). 
Die Einschätzung der schlecht untersuchten Bestände 
wurde durch Costello et al. (2012b) ergänzt. Auch von 
diesen „datenarmen“ Beständen, die sich meist in Ent-
wicklungsländern befinden, könnten zwei Drittel grö-
ßere Erträge und wertvolle Ernährungsbeiträge liefern, 
wenn sie wieder aufgebaut würden. Sie sind insgesamt 
in deutlich schlechterem Zustand als die gut untersuch-
ten Bestände und weisen weiterhin einen absteigenden 
Trend auf. Aber auch in Entwicklungsländern gibt es 
positive Fallbeispiele (z.  B. Namibia: Kasten 4.1‑7). Ein 
an Nachhaltigkeit orientiertes, effektives Management 
von Fischbeständen ist also durchaus umsetzbar. 

Von entscheidender Bedeutung ist die Frage nach 
den Indikatoren für eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Bestände. Das gängige Konzept dafür ist immer 
noch der einfache MSY, also der dauerhaft erzielbare 
maximale Ertrag eines Bestands, der sich in vielen 
internationalen Vereinbarungen (z.  B. UNCLOS, FSA, 
FAO-Verhaltenskodex, WSSD; Kap. 4.1.4) sowie natio-
nalen Regelungen findet und die Basis für das Manage-
ment vieler Bestände bildet (Kasten 4.1‑5). Aus wis-
senschaftlicher Sicht hat sich inzwischen gezeigt, 
dass ein für einzelne Arten isoliert bestimmter MSY 
die angemessenen Nutzungsraten in der Regel über-
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Abbildung 4.1‑1
Globale Produktion der Meeresfischerei. 
Quelle: FAO, 2012b:  5
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schätzt, u.  a. weil die Wechselwirkungen im Ökosys-
tem nicht berücksichtigt werden (z.  B. Larkin, 1977; 
Worm et al., 2009; aus historischer Perspektive: Finley, 
2011). Daher ist das Konzept inzwischen weiter entwi-
ckelt worden (Kasten 4.1‑5), wird aber im praktischen 
Management in der Regel dennoch weiter in seiner ein-
fachen Form angewandt. 

Verbreitete Probleme sind die ungenügende Daten-
lage über die Bestände sowie mangelnde wissenschaft-
liche Kapazität. Nur eine kleine Zahl von Ländern ver-
fügt über eine robuste wissenschaftliche Basis für das 
Fischereimanagement (Mora et al., 2009). Dies stellt 
selbst in industrialisierten Regionen häufig ein Prob-

lem dar (SRU, 2011b) und zeichnet sich in Entwick-
lungs- und Schwellenländern aufgrund von Kapazi-
tätsproblemen noch erheblich schärfer ab (CEA, 2012). 
Die einzige umfassende globale Datenbank zur Fische-
rei wird von der FAO betrieben und ist vor allem auf 
die Zulieferung von Daten aus den Staaten angewie-
sen. Einige Staaten melden konsistent zu hohe Fang-
zahlen (vor allem China), andere zu niedrige Fang-
zahlen, wieder andere melden gar keine Daten (Pauly 
und Froese, 2012). Wenn nicht nur diese FAO-Daten, 
sondern alle verfügbaren Datenquellen zusammenge-
nommen werden, dann könnte das oben skizzierte Bild 
des Zustands der Fischerei sich als insgesamt noch zu 
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Die Effektivität des Fischereimanagements in den AWZ der Welt. Der Indikator für Effektivität berücksichtigt Faktoren wie 
robuste wissenschaftliche Grundlage, Transparenz, und die Fähigkeit, aufgestellte Regeln auch durchzusetzen.
Quelle: Mora et al., 2009
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Kasten 4.1-1

Fischerei in der Arktis 

Die Arktis regiert besonders empfindlich auf den anthro-
pogenen Klimawandel. In den letzten Jahrzehnten waren 
die arktischen Sommertemperaturen höher als jemals zuvor 
in den letzten 2.000 Jahren (AMAP, 2011). Eine Folge der 
Erwärmung ist das beschleunigte Abschmelzen des Meereises 
im arktischen Ozean, das sowohl in der Fläche als auch im 
Volumen bereits stark zurückgegangen ist (Kasten 1.2‑3). Die 
arktischen Gewässer werden Ende des Sommers wahrschein-
lich bereits in wenigen Jahrzehnten eisfrei sein, wobei das 
dicke, mehrjährige Eis zunehmend zugunsten des dünnen, 
einjährigen Eises verschwindet (Doney et al., 2012). 

Als Folge des anthropogenen Klimawandels sind bereits 
weitreichende und rasche Veränderungen in den arktischen 
Ökosystemen beobachtet worden, auch in den marinen 
Ökosystemen (Post, 2009; Doney et al., 2012). So wurden 
drastische Strukturveränderungen in benthischen Lebens-
gemeinschaften bei Spitzbergen beobachtet (Kortsch et al., 
2012). Der Rückgang der arktischen Vereisung hat zudem zur 
Folge, dass die unter dem Meereis lebenden Algen vermehrt 
wachsen, dann freigesetzt und auf dem Tiefseeboden abgela-
gert werden, was dort Sauerstoffschwund auslöst und erheb-
liche Auswirkungen auf die benthischen Lebensgemeinschaf-
ten haben kann (Boetius et al., 2013). Wassmann et al. (2011) 
kommen in ihrem Review der durch Klimawandel induzierten 
Veränderungen in den arktischen Meeresökosystemen zu 
dem Schluss, dass viele Arten, darunter viele Fischarten, ihr 
Verbreitungsgebiet polwärts verschieben. Da sich die öko-
logischen Bedingungen für die Arten verändern, reagieren 
sie mit Zu- oder Abnahme der Population, oder mit verän-
dertem Verhalten. Ebenso gibt es Beobachtungen von teils 
drastischen Strukturveränderungen in marinen Ökosystemen 
(Regime Shifts). Allerdings leidet die Qualität der Prognosen 
darunter, dass die Arktis und ihre Ökosysteme vergleichswei-
se wenig wissenschaftlich untersucht sind (Wassmann et al., 
2011). 

Bereits heute gehören die Fischgründe im hohen Norden 
zu den produktivsten der Welt und sind für mehrere nördli-
che Länder von großer ökonomischer Bedeutung (z.  B. Grön-
land, Island, Färöer Inseln, Norwegen; AMAP, 2011). Allein 
vom Atlantischen Hering werden jährlich 2 Mio. t gefangen, 
beim Alaska-Seelachs in der Beringsee sind es 1,2 Mio. t 
pro Jahr und beim Atlantischen Kabeljau in der Barentssee 
1 Mio. t pro Jahr. In letzten Jahrzehnten lagen die Anlandun-
gen in arktischen und subarktischen Gewässern im Schnitt 
bei insgesamt etwa 6 Mio. t jährlich und trugen damit etwa 
10  % zum weltweiten Speisefischangebot bei (CAFF, 2013). 
Trotz dieser großen Zahlen ist der Status der meisten subark-
tischen Bestände gut; diese Bestände gehören im weltweiten 
Vergleich zu den eher bestandsschonend bewirtschafteten. 

Der Rückgang des Meereises wird erhebliche Auswir-
kungen auf ökonomisch bedeutsame Fischbestände haben, 
sowohl direkt durch Wanderungsbewegungen als auch 
indirekt über niedrigere trophische Ebenen der arktischen 
Meersökosysteme (z.  B. Primärproduktion, Zooplankton), die 
sich auf das Nahrungsangebot der Fischbestände auswirken 
(AMAP, 2011). Kleine pelagische Fischarten im Nordatlantik 
(z.  B. Lodde, Hering) reagieren schnell und ausgeprägt auf den 
Klimawandel und zeigen rasche nordwärts gerichtete Popula-
tionsverschiebungen (Rose, 2005). Auch in anderen Regionen 
(etwa im pazifischen Teil der Arktis; Grebmeier et al., 2010) 
und bei anderen Arten wie z.  B. bei Kabeljau, Seelachs und 

Schlangennadeln sind derartige Verschiebungen beobachtet 
worden (Wassmann et al., 2011). Als Folge werden sich für 
einige der Bestände die Produktionsbedingungen verbessern 
(z.  B. Atlantischer Kabeljau), so dass sich in Teilen der Arktis 
Potenziale für neue und wichtige Fischereien öffnen könn-
ten (ACIA, 2005). In der Studie von Sherman et al. (2009) 
werden die steigenden Fischereierträge in Bereichen des 
Nordostatlantik mit indirekten Wirkungen der dort relativ 
schnell erfolgenden Erwärmung erklärt. Für die industrielle 
Fischerei könnte dies langfristig ein erheblicher Vorteil sein, 
während die Wirkungen auf Subsistenzfischerei komplex und 
schwer zu beurteilen sind, u.  a. da für einige andere Bestän-
de Bestandsrückgänge zu erwarten sind (z.  B. Grönländischer 
Heilbutt; AMAP, 2011), was sie anfälliger für Überfischung 
macht (Brander, 2007). 

Diese Wirkungen auf Fischbestände sind u.  a. wegen der 
unterschiedlichen Reaktionen der verschiedenen Arten auf 
Klimawandel sehr vielfältig, regional unterschiedlich und 
komplex, und sie können tief in die Ökosystemstrukturen 
eingreifen (CAFF, 2013). Sie lassen sich beim derzeit gegebe-
nen wissenschaftlichen Stand nur qualitativ und mit erhebli-
chen Unsicherheiten prognostizieren (Reist et al., 2006). Die 
Wirkung auf Fischbestände insgesamt wird wesentlich vom 
Ausmaß des Klimawandels und von der Qualität des Fische-
reimanagements abhängen (ACIA, 2005), wobei die Anpas-
sungsfähigkeit durch den unzureichenden Wissensstand 
beeinträchtigt wird (Reist et al., 2006). 

Neben dem Klimawandel gibt es andere dynamische 
anthropogene Faktoren mit möglichen Auswirkungen auf die 
Fischerei, die in Kapitel 4.4 ausführlicher erläutert werden. 
Für die arktische Fischerei sind vor allem die Ozeanversau-
erung (Kap. 1.2.5), die in hohen Breiten besonders rasch 
voranschreitet, und die zunehmenden Risiken einer Ölver-
schmutzung aufgrund verstärkter Exploration von Erdölvor-
kommen in der Arktis relevant (Kasten 5.1‑2). Im Zusam-
menwirken bedeutet dies eine erhebliche Herausforderung 
für Management und Governance der Fischerei. 

Die anthropogenen naturräumlichen Veränderungen und 
ihre Auswirkungen auf die Fischerei erfordern Anpassungen 
des Fischereimanagements. Künftig sollten Meeresforschung 
und Bestands-Monitoring der Bestände eng mit einem flexi-
blen und anpassungsfähigen Fischereimanagement verknüpft 
werden (Brander, 2010). Da die arktischen Gewässer über-
wiegend in den AWZ der Anrainerstaaten liegen (Abb. 7.3‑1), 
ist dies zunächst eine nationale Aufgabe. 

Ein Beispiel für die Anwendung des Vorsorgeansatzes 
innerhalb einer AWZ ist die Entscheidung einer US-amerika-
nischen Fischereikommission (North Pacific Fishery Manage-
ment Council), die arktischen Gewässer nördlich der Bering-
see der USA vorerst für kommerzielle Fischerei zu sperren, 
da die Auswirkungen der Klimaerwärmung in diesem Bereich 
noch nicht ausreichend bekannt sind (CAFF, 2013). Da es 
derzeit keine nennenswerte kommerzielle Fischerei im zen-
tralen Teil des arktischen Ozeans gibt und der Wissensstand 
ungenügend ist, ist diese Vorgehensweise zu begrüßen und 
eignet sich als Vorbild für andere arktische Gebiete. 

Da von den Veränderungen auch grenzüberschreitende 
Bestände betroffen sind, werden zum Teil auch bilaterale Ver-
träge verändert oder neu ausgehandelt werden müssen. So 
wird z.  B. in der Barentssee als Folge des Klimawandels ein 
Anwachsen der Fischbestände erwartet, so dass die Verein-
barungen zwischen Russland und Norwegen wahrscheinlich 
entsprechend angepasst werden müssen (AMAP, 2011). 

Es gibt aber auch neue Herausforderungen für die inter-
nationale Fischerei-Governance. So sind z.  B. die Grenzen der 
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optimistisch erweisen (Froese et al., 2012). Verschärft 
wird diese Folgerung dadurch, dass ein Siebtel bis zu 
einem Drittel der Fänge nicht in den Statistiken auftau-
chen, weil sie illegal gefangen wurden (Agnew et al., 
2009; Kap. 4.1.4.5). Darüber hinaus werden erhebliche 
Mengen als unerwünschter Beifang unbeabsichtigt mit-
gefangen und meist gleich wieder über Bord geworfen 
(Kelleher, 2005). 

Regionale Muster
Etwa 90  % der Erträge aus Wildfischerei werden in 
den AWZ der Küstenstaaten erwirtschaftet (FAO, 
2012b:  94); nur etwa 10  % stammen aus der Hohen 
See (Abb. 4.1‑4). In Industrieländern ergibt sich laut 
Worm und Branch (2012) das Bild gut dokumentier-
ter Bestände mit geringer (unterhalb MSY), aber stabi-
ler Biomasse. In EU-Gewässern werden 47  % der Fisch-
bestände über MSY hinaus befischt (EU-Kommission, 
2012a). Die Verpflichtung des UNCLOS und des FSA 
zur Bewirtschaftung der Bestände gemäß MSY wer-
den also nicht eingehalten, so dass in Europa erheb-

licher Handlungsbedarf besteht (SRU, 2011b; Froese, 
2011; Kap. 7.4.1.7). In den meisten Schwellen- und 
Entwicklungsländern sind die Biomassen im Schnitt 
zwar noch höher, aber fehlende Kapazitäten in Fische-
rei-Monitoring und ‑management lassen rasch schwin-
dende Bestände befürchten, sofern keine umfassenden 
Reformen greifen (Worm und Branch, 2012; Kap. 4.5). 
Zudem decken auch Industriestaaten, die ihre eigenen 
Bestände nachhaltig bewirtschaften, einen großen oder 
sogar überwiegenden Teil ihres Konsums an Wildfisch 
durch Importe aus Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern (z.  B. EU: etwa 60  %; Markus, 2012; Kap. 4.1.4.8). 

Ausblick 
Die Weltbevölkerung wird bis Mitte des Jahrhunderts 
weiter anwachsen, nicht zuletzt auch in den tropischen 
Küstenregionen, in denen die Bedeutung von Fisch 
für die Ernährungssicherheit besonders groß ist. 
Dazu kommt eine zunehmende Präferenz für Fisch in 
Industrieländern und den einkommensstarken Schich-
ten von Entwicklungs- und Schwellenländern. Die FAO 

Abbildung 4.1-4
Regionale Verteilung der Fischereierträge im Zeitraum 2000 bis 2007. Gezeigt sind mittlere Jahresfänge pro 
0,5  °x0,5  °-Gitterzelle.
Quelle: Sumaila et al., 2011
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AWZ der arktischen Anrainerstaaten zum Teil strittig, so dass 
dort die Zuständigkeiten für die Fischbestände ungeklärt sind 
(Kasten 3.2‑3). Es könnten sich aber auch in den arktischen 
Bereichen der Hohen See neue Möglichkeiten für Fischerei 
eröffnen (Molenaar und Corell, 2009). Ein großer Teil dieser 
arktischen Gewässer ist nicht durch Regionale Fischereiorga-
nisationen (RFMO) abgedeckt, die für gebietsübergreifende 
Bestände zuständig sind (Kap. 4.1.4.4), da dort bislang keine 
nennenswerte Fischerei möglich war. Eine der Ausnahmen ist 
der Nordatlantik, der von NASCO, NEAFC und NAFO abge-
deckt wird (Abb. 4.1‑12). Auf jeden Fall ist eine gute Koope-
ration der bestehenden, in arktischen Gewässern agierenden 

RFMO anzuraten.
Der Arktische Rat (Kasten 3.4‑1) hat bislang kein Mandat 

für Fischerei und es ist auch nicht abzusehen, dass sich dies in 
absehbarer Zeit ändert. Daher ist zu überlegen, in den noch 
unregulierten Gebieten die bestehenden RFMO in ihrem Wir-
kungsbereich auszudehnen oder neue RFMO zu gründen 
(AMAP, 2011; CAFF, 2013). Es ist allerdings zu befürchten, 
dass diese Governance-Prozesse und Regelfindungen zu lang-
sam erfolgen könnten und von den Fischern überholt werden, 
die neue Gelegenheiten und Gebiete schnell nutzen können 
(Molenaar und Corell, 2009).
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(2012b) erwartet daher in der Zukunft eine stark stei-
gende Nachfrage nach Fischprodukten. Die marine 
Wildfischerei wird diese Nachfrage nicht befriedigen 
können (Jackson, 2008), da erstens die Erträge trotz 
verstärktem Fangdruck nicht mehr steigen und zwei-
tens eine deutliche Minderung der Fischereiintensität 
zumindest vorübergehend notwendig sein wird, um eine 
Erholung der durch Überfischung dezimierten Bestände 
zu erreichen (Pauly et al., 2003). Daher wird es eine 
große Herausforderung der Zukunft sein, mit diesem 
Nachfragedruck umzugehen und trotzdem gleichzeitig 
die notwendige Transformation der Fischerei in Rich-
tung Nachhaltigkeit in die Wege zu leiten. Die künstli-
che Erhöhung der marinen Primärproduktion in geeigne-
ten Meeresgebieten durch Förderung von Tiefenwasser 
an die Meeresoberfläche befindet sich noch im frühen 
Forschungsstadium (Artificial Upwelling: Kasten 4.1‑2). 
Dabei wäre weltweit zwar bis 2020 mit einem vorü-
bergehenden Rückgang der Fänge zu rechnen, aber bis 
Mitte des Jahrhunderts wären sogar Ertragssteigerungen 
erreichbar (UNEP, 2011b; ähnlich für die EU: Froese und 
Quaas, 2013). Die Fortführung des bisherigen Manage-
ments bedeutet jedenfalls den Niedergang der Fischerei, 
sinkende Biomassen und Erträge bei steigenden ökologi-
schen, ökonomischen und sozialen Risiken (World Bank 
und FAO, 2009; Kap. 4.1.2.2, 4.1.2.3). 

4.1.2	
Bedeutung und Auswirkungen der Fischerei

4.1.2.1	
Ernährung und Ernährungssicherheit
Fischprodukte sind eine Quelle für hochwertiges Protein 
und bilden für viele Menschen wichtige Bestand-
teile ihrer Ernährung (Smith et al., 2010; de Schutter, 
2012a). Meeresfischerei und marine Aquakultur produ-
zierten im Jahr 2011 gemeinsam 98,2 Mio. t Fisch und 
Meeresfrüchte, wobei die Fischerei mit 78,9 Mio. t den 
Löwenanteil ausmachte. Im Süßwasser dominiert dage-
gen die Aquakultur mit 44,3 Mio. t über die Fischerei 
mit 11,5 Mio. t (FAO, 2012b:  3). Da in der Literatur häu-
fig nicht genau genug zwischen diesen Quellen diffe-
renziert wird, wird an dieser Stelle der Beitrag von Fisch 
und Meeresfrüchten an der Ernährung aus Aquakultur 
und Fischerei gemeinsam behandelt.

Der Anteil der Kalorien aus Fischprodukten an der 
Welternährung ist sehr gering; die 131 Mio. t jähr-
lich konsumierter Fischprodukte ergeben pro Kopf 
der Weltbevölkerung ca. 360 g pro Woche, wobei 
der Anteil an Wildfang aus dem Meer bei etwas über 
210 g liegt. Für die Proteinversorgung spielen Fisch-
produkte jedoch eine bedeutend größere Rolle. Im 

Jahr 2007 lieferte Fisch etwa 17  % der Versorgung 
der Weltbevölkerung mit tierischem Protein und mehr 
als 6  % der Proteinaufnahme insgesamt. Etwa 3 Mrd. 
Menschen decken knapp 20  % und 4,3 Mrd. Men-
schen etwa 15  % ihrer Aufnahme tierischen Proteins 
mit Fischprodukten (FAO, 2012b:  5). Diese globalen 
Durchschnittswerte verschleiern allerdings, dass Fisch 
in einigen Regionen und Ländern eine unverzichtbare 
Rolle für die Ernährungssicherheit und die Versorgung 
mit tierischem Protein spielt (Abb. 4.1‑5). In Ländern 
mit niedrigem Einkommen und Nahrungsmitteldefizit 
(Low-Income Food-Deficit Countries, LIFDC) liegt der 
Anteil von Fisch an der Aufnahme tierischen Proteins 
bei ca. 20  %, wegen der unvollständigen Angaben der 
Kleinfischerei (Kap. 4.1.2.4) in den offiziellen Statisti-
ken wahrscheinlich aber noch höher (FAO, 2010b:  67). 
In einigen Ländern, wie beispielsweise Ghana, Indone-
sien, Sierra Leone, Sri Lanka, Solomon-Inseln, Bangla-
desch, Demokratische Republik Kongo und Kambod-
scha, tragen Fischproteine durchschnittlich über 50  % 
zur tierischen Eiweißaufnahme bei (MA, 2005b). In 
kleinen Inselstaaten (SIDS) und in armen Küstenge-
meinschaften von Entwicklungsländern kann der Wert 
sogar bis zu 90  % betragen (Noone et al., 2012). Zudem 
ist Fisch eine wichtige und häufig unterschätzte Quelle 
essenzieller Vitamine sowie Mineralien und spielt somit 
gerade in diesen Ländern eine Schlüsselrolle für die 
lokale Ernährungssicherheit (Roos et al., 2007; FAO, 
2010b:  64). 

Die bisherige Überfischung und der drohende 
Zusammenbruch weiterer Fischbestände gefährden also 
den wichtigen Beitrag der Meere für die Welternäh-
rung. Gemäß der Analyse von Srinivasan et al. (2010) 
hätten ohne die bereits stattgefundene Überfischung 
im Jahr 2000 etwa 20 Mio. Menschen vor Unterernäh-
rung bewahrt werden können. Frid und Paramor (2012) 
gehen davon aus, dass nur bei nachhaltigem Manage-
ment die Fischerei ihren Beitrag als wichtiger Protein-
lieferant für die wachsende Weltbevölkerung auch in 
Zukunft leisten kann. 

4.1.2.2	
Sozioökonomische Bedeutung und Auswirkungen
Fisch ist nicht nur ein wichtiger Teil der Ernährung 
vieler Menschen, sondern auch ein wertvolles Han-
delsgut. Rund drei Viertel der globalen Fischereipro-
duktion ist für den direkten menschlichen Verzehr 
bestimmt, der Rest wird überwiegend zu Fischöl und 
‑mehl vor allem für Aquakultur und Tierfütterung ver-
arbeitet (FAO, 2012b). Der Erstverkaufswert der mari-
nen Wildfischerei beträgt mehr als 80 Mrd. US‑$ pro 
Jahr (FAO, 2010b) und der gesamte Markt an Fischerei-
produkten wird auf etwa 400 Mrd. US‑$ (World Bank 
und FAO, 2009) geschätzt, wovon etwa ein Viertel auf 
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dem Weltmarkt gehandelt wird. Der Beitrag der Fische-
rei zum globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) liegt 
im Median bei 1,3  % (World Bank et al., 2010). Der 
Import geht vor allem in Industrieländer: Japan, USA, 
Spanien, Frankreich und Italien importieren gemeinsam 
knapp die Hälfte der gesamten gehandelten Fischerei-
produkte; ein Viertel der Exporte stammen aus China, 
Thailand, Vietnam und Chile (Zahlen von 2008; FAO, 
2010a; Kap. 4.1.4.8). Insgesamt liefern die Entwick-
lungsländer etwa die Hälfte des gesamten Exports. Für 
diese Ländergruppe und insbesondere für viele LIFDC 
ist dies eine bedeutende Devisenquelle. Mit der Globa-
lisierung ist eine zunehmende Konzentration des Fisch-
handels in den Händen weniger großer Handelsgesell-
schaften zu beobachten (FAO, 2009a:  44). Der Wert 
des weltweiten Fischexports ist sogar doppelt so groß 
wie der des wichtigsten landwirtschaftlichen Export-
guts Kaffee und zeigt angesichts der steigenden Nach-
frage in den letzten Jahrzehnten ein deutlich stärkeres 
Wachstum (FAO, 2010b).

Aus ökonomischer Sicht wirtschaftet die Fischerei 
sehr unbefriedigend. Bei einem nachhaltigen Fische-
reimanagement könnten z.  B. die Fänge in der EU rund 
80  % höher sein, als sie derzeit sind (Froese und Proelß, 
2010). Dem entsprechend hält die EU-Fischereikom-
missarin Maria Damanaki (2011) in einem Vergleich 
mit der Finanzwirtschaft die Fischbestände für „under-
performing assets”, die bei besserer Bewirtschaftung 
erheblich mehr volkswirtschaftliche Erträge liefern 
könnten. Weltbank und FAO (2009) schätzen die welt-
weiten volkswirtschaftlichen Verluste der Fischerei als 

Folge nicht nachhaltiger Intensivierung und der dar-
aus folgenden Abnahme der Bestände auf 50 Mrd. 
US‑$ jährlich. Dieser Betrag umfasst nur die gesamt-
wirtschaftlichen Verluste aus der ineffizienten Bewirt-
schaftung der Ressource Fisch, d  .h. die entgangenen 
Nettonutzen aus der Fischerei aufgrund von Überfi-
schung und von Überkapazitäten in der Fischereiflotte. 
Die Verluste an biologischer Vielfalt und Ökosystem-
leistungen als Folge der gegenwärtigen Fischerei sind in 
der Schätzung von Weltbank und FAO noch nicht inbe-
griffen, da sie nur schwer monetarisierbar sind. 

Die weit verbreiteten Subventionen spielen bei der 
schlechten Effizienz eine wichtige Rolle (Kap. 4.1.4.7). 
Der heutige marine Fangertrag könnte mit etwa der 
Hälfte des globalen Fischereiaufwands erzielt wer-
den. Auch Fischer und Fischindustrie erleiden durch 
die nicht nachhaltige Bewirtschaftung der Bestände 
erhebliche betriebswirtschaftliche Verluste. Umgekehrt 
könnten die Volkswirtschaften vom Wiederaufbau der 
Bestände erheblich profitieren (Sumaila et al., 2012; 
OECD, 2012b), wobei der ökonomisch optimale Pfad 
zum Wiederaufbau eines Bestands zwar meist etwas 
länger dauert, aber deutlich höhere Erträge bringt 
(Costello et al., 2012a).

Die Meeresfischerei sichert direkt Anstellung und 
Lebensunterhalt von weltweit etwa 34 Mio. Menschen 
(FAO, 2011a), wobei diese Arbeitsplätze zu über 95  % 
in Entwicklungsländern im Sektor der Kleinfischerei 
liegen (Kap. 4.1.2.4). In den dortigen Küstengemein-
schaften, speziell in Ländern südlich der Sahara und 
in Süd- und Südostasien, ist Armut weit verbreitet. 

Fischproteine
[g/Person und Tag]
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Abbildung 4.1-5
Beitrag von Fisch und Meeresfrüchten zur Versorgung mit tierischen Proteinen (Durchschnitt von 2007 bis 2009). 
Quelle: FAO, 2012b:  83 
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Kasten 4.1-2

Artificial Upwelling: Erhöhung der marinen 
Primärproduktion durch künstliche Förderung 
von Tiefenwasser an die Meeresoberfläche

Artificial Upwelling ist eine Technik, bei der nährstoffreiches, 
kaltes Tiefenwasser in die Oberflächenschichten des Ozeans 
gebracht wird, um dort verstärkte Primärproduktion auszu-
lösen. Mit dieser Technologie können verschiedene Zwecke 
verfolgt werden: 

>> Mit Artificial Upwelling kann das Oberflächenwasser „auf-
gedüngt“ werden, um so die Primärproduktion zu erhöhen 
und über die Nahrungskette schließlich zu erhöhter Pro-
duktion gewünschter Fischarten oder Meeresfrüchte zu 
kommen („Cultivation of Ocean Desert“; Maruyama et al., 
2004).

>> Durch Ausnutzung der Temperaturdifferenz zwischen 
kaltem Tiefenwasser und warmem Oberflächenwasser 
kann Energie erzeugt werden (Meereswärmekraftwerk; 
Ocean Thermal Energy Conversion, OTEC; Vega, 2002; 
Kap. 5.2.1.2). 

>> Verstärkung der marinen Primärproduktion und Energieer-
zeugung können auch kombiniert werden. Es gibt Visionen 
einer neuen „Blue Revolution“ (McKinley und Takahashi, 
1991; Takahashi, 2000) bzw. von „Open Ocean Ranches“, 
in denen gleichzeitig Energie (durch OTEC-Kraftwerke) 
erzeugt und das hochgeführte nährstoffreiche Tiefenwas-
ser für weitere Zwecke verwendet wird, u.  a. für Aquakultur 
oder für die Düngung der Oberflächengewässer (Matsuda 
et al., 1998, 1999). 

>> Es kann indirekt die Produktion von Meeresfrüchten (hier 
Muscheln) beeinflusst werden. In Norwegen wurden Expe-
rimente durchgeführt, bei denen mit Hilfe von Tiefen-
wasser das Wachstum nicht toxischer Algen stimuliert 
wurde, um Muschelkulturen vor Algengiften zu schützen 
(McClimans et al., 2010).

>> Aus Klimaschutzgründen kann die Sequestrierung von 
CO2 aus der Luft verstärkt werden. Durch diese Spielart 
des Geoengineering soll erhöhte Primärproduktion ange-
regt werden, was zu verstärktem Kohlenstoffexport in die 
Tiefsee führen soll (Lovelock und Rapley, 2007; Karl und 
Letelier, 2008; Oschlies et al., 2010).

>> Oberflächennahe Schichten können durch hochgeführtes 
Tiefenwasser abgekühlt werden, um Hurrikane abzusch-
wächen oder Korallenriffen das Überleben in Zeiten des 
Klimawandels zu erleichtern (Kirke, 2003).

Technologien
Die Energiemenge, die aufgewendet werden muss, um die 
Dichteunterschiede zwischen dem kalten Tiefenwasser und 
dem warmen Oberflächenwasser zu überwinden, ist relativ 
gering. Es werden folgende technische Methoden angewandt, 
um das nährstoffreiche Tiefenwasser nach oben zu führen:

>> Pumpen, entweder mit externer Energie getrieben (z.  B. 
gekoppelt mit einem OTEC-Kraftwerk; McKinley und 
Takahashi, 1991) oder durch Wellenkraft (Liu et al., 1999; 
Kirke, 2003; Lovelock und Rapley, 2007; Kenyon, 2007). 

>> Einblasen von Luft und Transport des Tiefenwassers in der 
Luftblasenbewegung nach oben (Liang und Peng, 2005; 
McClimans et al., 2010).

>> „Perpetual salt fountain mechanism“: Aufgrund von 
physikalischen Eigenschaften der Schichtung mit ihren 
Dichte- und Temperaturunterschieden würde ein langes 
Rohr mit langsamem Fluss unaufhörlich Tiefenwasser nach 

oben führen, ohne dass externe Energiezufuhr dazu not-
wendig wäre (Stommel et al., 1956; Huppert und Turner, 
1981; Maruyama et al., 2004).

Förderung der marinen Primärproduktion: Potenziale
Die Produktion mariner Ökosysteme ist dort am größten, 
wo durch natürliche Prozesse große Mengen nährstoffrei-
ches, kühles Tiefenwasser an die Oberfläche gelangen. Diese 
Upwelling-Gebiete tragen 90  % zur globalen natürlichen Pro-
duktion der Meere bei (Gauthier, 1997). Die produktivsten 
Fischgründe der Welt liegen in diesen natürlichen Upwelling-
Gebieten, die sich vor vielen Küsten befinden. Das bekannteste 
Beispiel ist die Fischerei auf Anchovis vor der Westküste Süd-
amerikas, die letztlich vom kühlen Humboldt-Strom genährt 
wird. Trotz der vom El Niño verursachten großen Schwan-
kungen bilden im Durchschnitt die peruanischen Anchovis-
bestände die Basis für die ertragreichste Fischerei der Welt 
(FAO, 2011a:  10) und die weltgrößte Quelle von Fischmehl.

Die Idee des Artificial Upwelling besteht darin, in geeigne-
ten Gebieten und in kleinem Maßstab einen ähnlichen Effekt 
zu erzielen, indem Tiefenwasser künstlich nach oben gebracht 
wird und dort als Basis für eine produktive Nahrungskette 
dient (Kirke, 2003). Im Gegensatz zur herkömmlichen Fischerei 
ähnelt Artificial Upwelling damit der Landwirtschaft, die auch 
durch künstlichen Nährstoffeintrag die Biomasseproduktion 
verbessert. Es gibt aber zwei wesentliche Unterschiede: 

Erstens werden in der Landwirtschaft vor allem Pflanzen 
gezüchtet und geerntet. Bei Beweidung von z.  B. Grasland 
durch Tiere befindet sich der Zielorganismus höchstens auf 
der zweiten trophischen Ebene. Die Nahrungskette im Ozean 
bis zum gewünschten Ernteorganismus verläuft hingegen meis-
tens über drei oder sogar vier Stufen: (1) Phytoplankton (vor 
allem Mikroalgen, die mit Hilfe der eingetragenen Nährstoffe 
und dem Sonnenlicht Biomasse aufbauen); (2) Zooplankton 
(Kleinkrebse, Larven usw., die sich von den Algen ernähren); 
(3) planktivore Fische, wie z.  B. Anchovis oder Sardinen, die 
sich vor allem vom Zooplankton ernähren; (4) räuberische 
Fische, die sich von planktivoren Fischen ernähren. Dadurch 
sind die Konversionsverluste erheblich größer und die Effizi-
enz entsprechend geringer. Eine Muschelzucht auf Basis einer 
Diatomeenblüte entspräche allerdings einer zweistufigen Nah-
rungskette (Roels et al., 1979; Liu, 1999; Aure et al., 2007). 

Zweitens ist die Kontrolle über das Geschehen in künstlich 
erzeugten oder veränderten marinen Ökosystemen erheblich 
schwieriger als an Land. Ein Bauer kann sehr genau steuern 
was, wo und wie wächst. Ein Meeresökosystem mit Artificial 
Upwelling kann man höchstens durch die geschickte Wahl der 
Tiefe des genutzten Wassers die Nährstoffverhältnisse zwi-
schen Stickstoff, Phosphor, Silizium und Kohlenstoff steuern, 
was wiederum ein entscheidender Faktor für die Artenzusam-
mensetzung der angeregten Phytoplanktonproduktion, für die 
Wirkung auf den Kohlenstoffkreislauf und letztlich auch auf 
die Kohlenstoffsenkenfunktion ist. 

Bevor weitreichende Visionen umgesetzt werden können 
(„Laputa-Projekt“; Maruyama et al., 2004), besteht erheblicher 
Forschungsbedarf, denn bei unbedarfter Anwendung könnte 
die zusätzliche biologische Produktion durch Emissionen von 
zusätzlichem CO2 aus dem Tiefenwasser in die Atmosphäre 
erkauft werden. Derartige Forschung scheint allerdings auch 
ohne unmittelbare Anwendung interessant, da sie hilft, die 
bestehenden Ökosystemmodelle zu testen und zu verbessern 
(Karl und Letelier, 2008). 

Kombinationen von Fischerei mit Energiegewinnung
Eine Kombinationsmöglichkeit ist die Förderung der Algen-
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Überfischung und ein Rückgang der Fangerträge stel-
len für viele Küstengemeinden daher ein existenzielles 
Problem dar, da ihre Lebensgrundlage direkt von den 
Fischressourcen abhängt (Kap. 4.1.2.4). Zudem sind 
sie gegenüber dem Klimawandel besonders vulnerabel 
(Kap. 4.4.1). Da für jeden angestellten Fischer mehrere 
Arbeitsplätze in Weiterverarbeitung und Handel sowie 
abhängige Familienangehörige hinzuzurechnen sind, 
liegt die Gesamtzahl der vom Fischereisektor abhängi-
gen Menschen bei mehreren 100 Mio. (FAO, 2010b:  iii). 

Die Beschäftigung im Fischereisektor ist schneller 
gewachsen als die Weltbevölkerung oder die Beschäfti-
gung im traditionellen Landwirtschaftssektor, wobei die 
Beschäftigungsquote aufgrund des Strukturwandels in 
den kapitalintensiven Ländern (Europa, USA, Japan) 
u.  a. wegen des technischen Fortschritts eher weiter 
sinken wird. Wie bei der Landwirtschaft auch sind die 
Erträge pro Arbeitsplatz in Industrieländern erheblich 
größer (nahezu Faktor 10) als in Entwicklungsländern 
(FAO, 2010b:  7). 

Nicht zuletzt sind Fischerei und Fischprodukte in 
vielen Teilen der Welt prägende Elemente der Kul-
tur bzw. des Lebensstils der Bevölkerung und aus 
dem Leben vieler Menschen nicht wegzudenken (z.  B. 
Asien, Skandinavien, iberische Halbinsel; FAO, 2011a; 
Kap. 1.1.1). 

4.1.2.3	
Ökologische Bedeutung und Auswirkungen
Es gibt zunehmend Studien aus historischer Perspek-
tive die belegen, dass die Auswirkungen der Fischerei 
auf die marinen Ökosysteme lange unterschätzt wurden 
und sich in den letzten Jahrzehnten mit dem zuneh-
menden Fischereiaufwand erheblich verschärft haben 
(z.  B. Lotze et al., 2006; Roberts, 2007; Starkey et al., 
2008; Holm et al., 2010). Es finden sich dort viele Bei-
spiele dafür, dass große Bestände durch Überfischung 
in den Zusammenbruch getrieben wurden. Überfi-
schung gilt als eine der wichtigsten Ursachen für den 
Verlust biologischer Vielfalt in Meeresökosystemen 
(Jackson et al., 2001; Worm et al., 2009).

Diese Effekte sind nicht nur deswegen lange unter-
schätzt worden, weil die Analyse von Beständen und 
Ökosystemstrukturen im Meer so schwierig und auf-
wändig ist, sondern auch wegen des „Shifting-baseline-
Syndroms“. Jede Generation von Fischern und Fische-
reiwissenschaftlern nimmt Zustand und Zusammenset-
zung der Bestände am Anfang ihrer Laufbahn als Basis 
für die Beurteilung der beobachteten Veränderungen. 
Beim Start der nächsten Generation sind die Bestände 
geschrumpft, was wiederum implizit als neue Basis für 
Vergleiche dient und die Wahrnehmung der Degrada-
tion erschwert (Pauly, 1995; Roberts, 2007:  xii). 

Die drastischen Auswirkungen industrieller Fische-
rei sind mittlerweile gut belegt. Innerhalb von 15 Jah-
ren reduziert sich typischerweise die Fischbiomasse 

produktion durch Artificial Upwelling zur Erzeugung von 
Biokraftstoffen. Ebenso könnte daran gedacht werden, 
Makroalgen zu züchten und anschließend die Biomasse zur 
Biomethanproduktion zu verwenden (Kap. 5.2.1). Ein Vorteil 
dieser Kombination ist, dass wegen der Nutzung des nähr-
stoffreichen Tiefenwassers weder das energieaufwändige 
Nitrat eingesetzt werden müsste, noch Phosphat, das aus 
immer knapper und teurer werdendem Abbau mineralischer 
Vorkommen gewonnen wird und für die landwirtschaftliche 
Produktion zur Sicherung der Welternährung ein limitieren-
der Faktor zu werden droht (WBGU, 2011:  47). 

Das unter dem Schlagwort „Blue Revolution“ bekannte 
visionäre Konzept im Zusammenhang mit Artificial Upwelling 
ist die Kopplung mit OTEC-Kraftwerken und Plattformen im 
offenen Ozean, auf denen Aquakultur oder auch industrielle 
Produktion biopharmakologischer Produkte stattfinden kann 
(McKinley und Takahashi, 1991). In Überschlagsrechnungen 
kommen die Autoren bei der Nutzung eines 40 MW OTEC-
Kraftwerks auf jährliche Produktionszahlen von 80.000 t 
Trockengewicht Kelp oder mehr als 3.000 t Fisch. Das Konzept 
einer „Ultimate Ocean Ranch“ zielt in eine ähnliche Richtung 
(Matsuda et al., 1998) wie auch die Veröffentlichungen von 
Ouchi und Nakahara (1999) sowie von Toyota und Nakashima 
(1987). In Japan gibt es eine Reihe von Versuchsanlagen mit 
vielen Pipelines, die Tiefenwasser zu verschiedenen Zwecken 
nach oben pumpen (Takahashi, 2000). 

Herausforderungen für die Governance
Die Fischerei in AWZ-Gewässern mit Artificial Upwelling birgt 
auch neue Herausforderungen für die Governance. Insbeson-
dere besteht Bedarf zumindest an der Ausarbeitung ergän-
zender Richtlinien zu UNCLOS, die Aushandlung eines ent-
sprechenden Durchführungsabkommens erscheint aber nicht 
zwangsläufig erforderlich (Proelß und Hong, 2012). Zudem 
besteht Bedarf, Fischereirechte, Investitionsaufwand und 
laufende Kosten der Upwelling-Anlagen zu koppeln, um ein 
klassisches Trittbrettfahrerverhalten zu verhindern, bei dem 
Fischer profitieren, die nichts investiert haben. 

Weitere Forschung über potenzielle Umweltwirkungen 
erforderlich
Aritifical Upwelling ist ein visionäres Konzept, das zumindest 
theoretisch eine Möglichkeit eröffnet, die „Wüstengegenden“ 
des offenen Ozeans produktiver zu machen. Die Technik 
befindet sich in einem frühen Forschungsstadium und ist 
noch weit von der Anwendung entfernt. Es gibt folgende 
ungelöste Kernprobleme: (1) die Wirkung auf den marinen 
Kohlenstoffkreislauf, um einen Nettoexport von Kohlenstoff 
in die Tiefsee sicherzustellen; (2) die Wirkung auf die Dyna-
mik des Tiefenwassers (Kirke, 2003); (3) die Vorhersagbarkeit 
der Beeinflussung der Ökosystemreaktion (Karl und Letelier, 
2008).
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der Lebensgemeinschaften um 80  % (Myers und 
Worm, 2003). Dementsprechend waren die Bestände 
insbesondere der großen Raubfische in früheren Zei-
ten erheblich größer als heute. Die Fischerei konzen-
triert sich vorzugsweise auf Arten, die in den marinen 
Nahrungsnetzen weit oben stehen, wie z.  B. Thunfisch 
oder Kabeljau. Diese Arten wurden seit dem Beginn 
der industriellen Fischerei so stark dezimiert, dass ihre 
Biomasse weltweit um etwa 90  % zurückgegangen 
ist (Myers und Worm, 2003; Ward und Myers, 2005; 
Baum und Myers, 2004). Der Bericht des NRC (2006) 
hält diese Zahl für überschätzt, nennt aber immer noch 
Werte von 65–80  %.

Als Folge der Überfischung sinkt der Anteil der 
geschlechtsreifen Tiere, es wird weniger gelaicht und 
somit kann insgesamt weniger Nachwuchs entste-
hen. Es kommt zu einer Verschiebung der Alters- und 
Größenstruktur, so dass viele kommerziell übernutzte 
Fischbestände von Jungfischen dominiert werden 
(Pauly et al., 1998). Zudem übt Fischerei einen star-
ken Selektionsdruck auf die befischten Populationen 
aus. Diese passen sich an, indem Alter und Größe der 
Fische bei erster Fortpflanzung sinken (z.  B. Olsen et al., 
2004). Diese durch Fischerei induzierten evolutionären 
Veränderungen wirken sich negativ auf die Reproduk-
tionskapazität der Bestände aus. Selbst bei einem Stopp 
der Fischerei dürften diese Trends sich nur langsam 
umkehren, was für die Widerstandsfähigkeit und nach-
haltige Bewirtschaftung dieser Bestände von Nachteil 
ist (Barot et al., 2002).

Es geht aber nicht nur um Verluste von Biomasse, 
denn die selektive Fischerei kann auch die Zusammen-
setzung der jeweils betroffenen Ökosysteme funda-
mental verändern. Aktuell sind Haie und Rochen, die 
eine wichtige Rolle in Meeresökosystemen einneh-
men, aufgrund der Überfischung (vor allem für Hai
flossensuppe) und durch Beifang besonders bedroht 
und haben bereits erhebliche Verluste erlitten (Myers 
et al., 2007; Field et al., 2009). Etwa 17  % der Hai- 
und Rochenarten sind gefährdet, weitere 13  % nahe 
an der Gefährdungsschwelle (Vié et al., 2008). Auch 
Schwert- und Thunfischarten stehen wie Haie auf der 
oberen Ebene des Nahrungsnetzes. Wegen ihres hohen 
Marktwerts sind sie anfällig für Überfischung, so dass, 
gemessen an den Kriterien für die Rote Liste der IUCN, 
bereits mehrere dieser Arten gefährdet sind (Collette et 
al., 2011). Große Raubfische sind besonders wichtig für 
die Aufrechterhaltung der Ökosystemstruktur, so dass 
die erhebliche Reduktion ihrer Bestände massive Aus-
wirkungen hat (Bascompte et al., 2005). Diese können 
sich kaskadenartig im Nahrungsnetz fortsetzen (Jensen 
et al., 2012; Frank et al., 2005) und weitere Verluste 
an biologischer Vielfalt auslösen, was wiederum Öko-
systemleistungen gefährdet (Estes et al., 2011; Worm 

et al., 2006). 
Der zunehmende Fischereiaufwand hat bereits die 

Struktur der pelagischen Ökosysteme messbar verän-
dert, mit einer Verlagerung der Erträge von großen, 
in Bodennähe lebenden (demersalen), räuberischen 
Fischen hin zu kleinen, in der Wassersäule (pelagisch) 
lebenden Fischen, die sich von Plankton ernähren 
(Pauly et al., 1998; Essington et al., 2006). Dies kann im 
Extremfall dazu führen, dass das gesamte Ökosystem in 
einen neuen Zustand kippt, was eine Rückkehr zu der 
ursprünglichen Produktivität für lange Zeit verhindern 
kann (Jensen et al., 2012; Frank et al., 2011). Ein Bei-
spiel für mögliche Konsequenzen ist, dass anscheinend 
manche pelagische Ökosysteme vermehrt von Quallen 
geprägt werden (Richardson et al., 2012). Im Kontext 
des Anthropozäns (Kap. 1) könnten die Eingriffe in die 
Meeresökosysteme mittels der pelagischen Fischerei als 
weltumspannendes „Experiment“ angesehen werden, 
wobei die ökologischen Konsequenzen im Einzelnen 
noch kaum verstanden sind (Jackson, 2008; Jensen et 
al., 2012).

Die Fischereimethoden haben sehr unterschiedli-
che Auswirkungen auf die Ökosysteme und ihre bio-
logische Vielfalt. Bei wenig selektiven Fischereimetho-
den ergeben sich Schäden für die Ökosysteme aus dem 
unerwünschten Beifang von zu kleinen Fischen, Nicht-
zielarten, Bodenorganismen, Meeressäugetieren (z.  B. 
Delphinen), Schildkröten, Seevögeln und vom Ausster-
ben bedrohten Lebewesen, die oftmals tot oder tödlich 
verletzt wieder über Bord geworfen werden. Die Schät-
zungen des Beifangs sind unsicher, liegen im Bereich 
von 7,3–27,0 Mio. t jährlich und zeigen einen fallenden 
Trend (Alverson et al., 1994; Kelleher, 2005; Zeller und 
Pauly, 2005). Wenn Beifang als „ungenutzer oder unge-
managter Fang“ im weitesten Sinn definiert wird, liegt 
die Menge nach einer globalen Schätzung von Davies et 
al. (2009) sogar bei 38,5 Mio. t pro Jahr oder über 40  % 
des gesamten marinen Wildfangs. 

Zudem gibt es destruktive Methoden, die schwere 
Schäden an marinen Habitaten auslösen können, vor 
allem die Grundschleppnetzfischerei (Jennings und 
Kaiser, 1998). Die zunehmende Ausweitung der Fische-
rei in die Tiefsee bringt besondere Herausforderungen 
an die Nachhaltigkeit mit sich, da die dortigen Ökosys-
teme meist sehr sensibel und wenig resilient sind, wobei 
die Organismen sich erst spät fortpflanzen und daher 
nur sehr behutsam genutzt werden können (Ramirez-
Llodra et al., 2011; Norse et al., 2012). Die gegenwär-
tig betriebene Form der Tiefseefischerei kann jedenfalls 
nicht als nachhaltig bezeichnet werden, das gilt auch 
für die EU (Davies et al., 2007; Villasante et al., 2012). 

Die zerstörerischen Methoden gehen bis hin zur 
Nutzung von Gift oder Sprengstoff in Korallenriffen, 
was in Südostasien und Ostafrika immer noch prakti-
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ziert wird (Burke et al., 2011:  26; Abb. 4.1-10). Zudem 
geht weltweit etwa ein Siebtel bis ein Drittel des glo-
balen Fischfangs auf das Konto des illegalen, nicht 
gemeldeten und unregulierten Fischfangs (Illegal, 
Unreported and Unregulated, IUU-Fischerei; Agnew et 
al., 2009; Kap. 4.1.4.5). Insbesondere Entwicklungs-
länder verlieren Erträge von erheblichem Wert durch 
illegale Fischerei in ihren AWZ, so liegen z.  B. in afri-
kanischen Ländern südlich der Sahara die gesamten 
Fänge um etwa 40  % oberhalb der gemeldeten Fänge 
(Agnew et al., 2009). Die Akteure der illegalen Fische-
rei ignorieren nicht selten jede Nachhaltigkeitsabwä-
gung (Kap. 4.1.4.5). Insgesamt gesehen geht durch die 
gegenwärtige Art der Fischerei biologische Vielfalt in 
erheblichem Maß verloren und es werden marine Öko-
systemleistungen gefährdet oder zerstört (MA, 2005a), 
nicht zuletzt mit der Folge einer geringeren Resilienz 
mariner Ökosysteme gegenüber globalen Umweltver-
änderungen wie z.  B. Klimawandel oder Versauerung 
(Kap. 4.4). Viele dieser destruktiven Methoden lassen 
sich aber durch technische Verbesserungen entschärfen 
oder durch konsequente Umsetzung der bestehenden 
Regelungen verhindern (Beddington et al., 2007; Kap. 
4.1.3.4). 

Wenn zerstörerische Fischereimethoden unterlassen 
werden und nachhaltiges Management eingeführt wird, 
können Fischbestände und Meeresökosysteme sich 
auch wieder erholen (Worm et al., 2009). Eine welt-
weite Ertragssteigerung von 8–40  % wird für möglich 
gehalten (Costello et al., 2012b). Die Zeiträume sind 
allerdings unterschiedlich: Bestimmte Fischbestände 
(kleine, planktivore Arten wie z.  B. Sardinen, Anchovis) 
können sich schon nach kurzer Zeit wieder aufbauen, 
während große Raubfische und vor allem Tiefseefische 
länger brauchen (MacKenzie et al., 2008). Es gibt sogar 
Beispiele, bei denen nach einem Stopp der Fischerei 
selbst nach vielen Jahren keine Erholung der Bestände 
zu verzeichnen ist, wie z.  B. im Fall der aufgrund von 
Missmanagement zusammengebrochenen Kabeljaube-
stände vor Neufundland (Walters und Maguire, 1996). 
Auch bei Schäden an empfindlichen Ökosystemen, z.  B. 
in der Tiefsee, muss mit sehr langen Zeiträumen für die 
Regeneration gerechnet werden (MA, 2005a; Ramirez-
Llodra et al., 2011). In vielen Fällen wären die Erträge 
– nach Einführung eines nachhaltigen Fischereima-
nagements mit einer vorübergehenden Reduktion der 
Fangmengen – allerdings bereits nach wenigen Jah-
ren größer als vorher (Worm et al., 2009; Froese und 
Quaas, 2013). 

4.1.2.4	
Marine Kleinfischerei im globalen Kontext
Da die marine Kleinfischerei in vielen Entwicklungslän-
dern eine besondere Rolle für die Ernährungssicherheit 
spielt (Kap. 4.1.2.1), wird hier gesondert auf ihre spe-
zifischen Herausforderungen eingegangen. 

Die Kleinfischerei in Entwicklungsländern lässt sich 
vor allem durch drei Merkmale von der industriellen 
Fischerei abgrenzen: (1) soziökonomischer Hintergrund 
der Fischer (relativ niedriges Einkommen); (2) Kom-
petenzniveau der Fischer (relativ niedriger Technolo-
gieeinsatz und hohe Handwerksfertigkeit; Bootgröße 
meist unter 12 m) und (3) große Bedeutung der Fische-
rei für Ernährung und Lebensunterhalt in der Region 
(FAO, 2012b; FAO und WFC, 2008; Abb. 4.1‑6). Da sich 
der Technologieeinsatz länderspezifisch stark unter-
scheidet, ist dieser allein kein geeignetes Merkmal zur 
Abgrenzung. Kleinfischerei wird beispielsweise sowohl 
mit motorisierten als auch mit nicht motorisierten Boo-
ten betrieben. Sie bedeutet auch nicht zwangsläufig 
Subsistenzwirtschaft, da in vielen Fällen für regionale, 
nationale und globale Märkte produziert wird (FAO und 
WFC, 2008).

Relevanz für die Ernährungssicherheit
Jährlich werden durch marine Kleinfischerei mehr als 
30 Mio. t Fisch für den menschlichen Verzehr gefan-
gen (Jacquet und Pauly, 2008; Abb. 4.1-6). Da sie vor 
allem in den Regionen zu finden ist, wo Fisch einen 
hohen Anteil zur Proteinversorgung der lokalen Bevöl-
kerung beisteuert, ist sie von herausragender Bedeu-
tung für die Ernährungssicherheit (Kap. 4.1.2.1). 
Zudem sind die Beschäftigungszahlen beträchtlich: Die 
Zahl der marinen Kleinfischer wird auf 12–14 Mio. 
geschätzt (Jacquet und Pauly, 2008:  384; World Bank 
et al., 2010). 

Wenn die gesamte Wertschöpfungskette vom Fisch-
fang bis zum Verzehr berücksichtigt wird, hängen mit 
ca. 52 Mio. Beschäftigten weltweit 85  % der Arbeits-
plätze im marinen Fischereisektor direkt von der 
Kleinfischerei ab (World Bank et al., 2010). Es wird 
geschätzt, dass Frauen, die zumeist in der Fischverar-
beitung beschäftigt sind, über ein Drittel der Arbeits-
kräfte in der marinen Kleinfischerei ausmachen (World 
Bank et al., 2010). Mit den Millenniumentwicklungs-
zielen (Millennium Development Goals, MDGs) wurde 
betont, dass die Gleichstellung von Frauen eine tra-
gende Rolle in der Armutsbekämpfung spielt (UNGA, 
2001). Aufgrund der hohen Beschäftigungszahlen trägt 
die Kleinfischerei somit auch zu MDG 3 („Gleichstel-
lung und größeren Einfluss der Frauen fördern“) bei. 
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Vorteile gegenüber der industriellen Fischerei 
Bei der Gegenüberstellung von Kleinfischerei und 
industrieller Fischerei zeigt sich, dass die Subventionen 
für die industrielle Fischerei mit 25–27 Mrd. US‑$ pro 
Jahr vier- bis fünfmal höher liegen (Abb. 4.1‑6; Jacquet 
und Pauly, 2008). Die Beschäftigungszahlen der Klein-
fischerei sind hingegen 24mal höher. Da ein Großteil 
der Kleinfischerei küstennah mit Booten arbeitet, die 
nicht oder schwach motorisiert sind, ist der Treibstoff-
verbrauch pro Fangeinheit in der industriellen Fische-

rei ca. vier- bis fünfmal höher. Während die industri-
elle Fischerei jährlich erhebliche Mengen an Beifang 
erzeugt (Kap. 4.1.2.3), wird von der Kleinfischerei 
nur wenig Fisch ins Meer zurückgeworfen. Die Klein-
fischerei fischt also mit höherem Arbeits-, aber gerin-
gerem Energieaufwand deutlich zielgenauer. Obwohl 
die marine Kleinfischerei, global gesehen, nachhal-
tiger operiert als die industrielle Fischerei (Jacquet 
und Pauly, 2008), trifft dies nicht in jedem Einzelfall 
zu. Auch die Kleinfischerei kann durch unzulänglich 

=

Rückwurf von Fisch
und anderen Meeres-
organismen

 8–20 Mio. t Sehr wenig

Jährliche Fangmenge
für den menschlichen
Verzehr

Jährliche Fangmenge, 
die zu Fischmehl und -öl 
verarbeitet wird

35 Mio. t
Fast keine

Jährlicher Kraftstoff-
verbrauch

>37 Mio. t >5 Mio. t

Fangmenge pro Tonne
Kraftstoff

 1–2 t  4–8 t

Großskalige 
Fischerei

Kleinskalige
Fischerei

Subventionen

>0,5 Mio.

5–7 Mrd. US-$25–27 Mrd. US-$

Anzahl der beschäftigten
Fischer

>30 Mio. t >30 Mio. t

>12 Mio.

=

Abbildung 4.1-6
Gegenüberstellung von mariner industrieller Fischerei („großskalig“) und Kleinfischerei („kleinskalig“). Die Zahlen beziehen sich 
auf die globale Ebene.
Quelle: Jacquet und Pauly, 2008



Marine Fischerei    4.1

129

reguliertes kollektives Handeln, destruktive Praktiken 
(z.  B. Dynamitfischen) und Überkapazitäten zur Über-
fischung führen (Marí, 2012). Die zentrale Frage zur 
Nachhaltigkeit einer Fischerei ergibt sich also nicht nur 
durch die Größe der Operationen, sondern auch durch 
die Nutzungsregulierungen. 

Herausforderungen
Die marine Kleinfischerei steht unter enormem Druck: 
Industrielle Fischerei, landbasierte Verschmutzung, Kli-
mawandel sowie diskriminierende nationale und inter-
nationale Handelspolitik sind einige der wichtigsten 
Aspekte (Jacquet und Pauly, 2008). Herausforderun-
gen ergeben sich auch durch die komplexen globalen 
Verstrickungen der Kleinfischerei mit vielfältigen poli-
tischen und wirtschaftlichen Prozessen. Diese wur-
den z.  B. gefördert durch die Verlagerung des Fischerei
aufwands von Industrieländern in Entwicklungslän-
der in den 1990er Jahren, so dass seither internatio-
nale Fangflotten auch die traditionell von Kleinfischern 
genutzten Bestände dezimieren. In Abbildung 4.1‑7 
wird gezeigt, wie Industrie- und Schwellenländer ihre 
Fischereioperationen bei steigender Nachfrage und sin-
kendem Fischertrag in den eigenen AWZ in die Hoheits-
gebiete von Entwicklungsländern verlagert haben. Die 

externe Dimension der Gemeinsamen Fischereipolitik 
(GFP) der EU ist ein Beispiel dafür, wie bislang Ent-
wicklungsländer disproportional wenig von Fischerei-
abkommen mit Industrieländern profitieren und wie 
die Kleinfischerei von industriellen Fischereioperatio-
nen negativ beeinflusst werden kann. Die EU ist sich 
dieses Problems bewusst und hat einen umfassenden 
Reformprozess zur externen Dimension der GFP einge-
leitet (Kap. 4.1.4.6, 7.4.1.7). 

Marine Kleinfischerei kann maßgeblich zum Export 
beitragen, z.  B. werden im Senegal dadurch 60  % des 
Exportvolumens generiert (World Bank et al., 2010). 
Eine Voraussetzung ist jedoch administrative und logis-
tische Infrastruktur, z.  B. Marktanbindung, Wissen um 
die Marktnachfrage und Kühlketten zur Einhaltung von 
Qualitätsstandards. Regulative Rahmenbedingungen 
(Gesetze, Verwaltung und Infrastruktur) zum Fische-
reimanagement sind in vielen Entwicklungsländern 
jedoch unzureichend (Alder und Sumaila, 2004; Worm 
et al., 2009; Kap. 4.1.3). Wegen der hohen Subventi-
onierung kann die EU-Flotte auf afrikanischen Märk-
ten Fisch häufig billiger anbieten als lokale Kleinfischer 
(Marí, 2012). Eine weitere Konkurrenz für Kleinfischer 
auf lokalen Märkten in Afrika ist der Beifang, der von 
Joint Ventures angeboten wird (Ngembo, 2008). 

Abbildung 4.1-7
Verlagerung von Fischereiaktivitäten aus Industrienationen in afrikanische Länder während der 1990er Jahre (blau: aus 
Westeuropa; rot: aus Russland einschließlich von Ländern der früheren Sowjetunion; gelb: aus Asien).
Quelle: basierend auf Alder und Sumaila, 2004; Worm et al., 2009
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Aufgrund der global-lokalen Verstrickungen stehen 
Politikstrategien zur Kleinfischerei vor der Herausfor-
derung, dass sie über alle Handlungsebenen hinweg 
abgestimmt und durchgesetzt werden müssen. Wegen 
der häufig starken lokalen und kulturellen Verankerung 
der Kleinfischerei sollten angepasste Lösungsansätze 
mit hoher Eigenverantwortung und Partizipation der 
lokalen Gemeinschaften entwickelt werden.

Lange ist das Fischereimanagement in Entwick-
lungsländern dem Modernisierungsparadigma gefolgt. 
Inzwischen hat sich Ko-Management als ein erfolg-
reiches Prinzip erwiesen (Kurien, 1998). Fischereili-
ches Ko-Management funktioniert als partnerschaft-
liche Zusammenarbeit zwischen Staat, Zivilgesell-
schaft und Privatwirtschaft und zielt vor allem auf 
starke Partizipation lokaler Gemeinschaften ab. Sichere 
Zugangsrechte für Kleinfischer spielen dabei eine tra-
gende Rolle. Dieser Punkt wird auch im aktuellen Ent-
wurf der FAO-Leitlinien für Kleinfischerei besonders 
betont (Kasten 4.1‑3; FAO, 2012a). 

Zu Anreizmechanismen in der Fischerei haben beson-
ders rechtebasierte Ansätze wie individuelle, handel-
bare Quoten (Individual Transferable Quotas, ITQs) 
viel Aufmerksamkeit bekommen (Cancino et al., 2007; 
Kap. 4.1.3.3). Für die Kleinfischerei sind rechtebasierte 
Ansätze allerdings umstritten: Wie viele NRO sieht auch 
der UN-Sonderberichterstatter zum Recht auf Nah-
rung, Olivier de Schutter, im rechtebasierten Ansatz die 
Gefahr, dass traditionelle Fangrechte „ausgehebelt“ wer-
den können und somit „ocean grabbing“ durch mächtige 
Unternehmen gefördert wird (de Schutter, 2012b; UN, 
2012b). Als Alternative schlägt de Schutter vor, exklu-
sive Fangzonen mit privilegiertem Zugang für Kleinfi-
scher einzurichten. Durch eine derartige Zonierung kann 
die Konkurrenz zwischen industrieller und Kleinfischerei 
minimiert und die Nahrungssicherung priorisiert werden 
(UN, 2012b). 

Ein Beispiel für Zonierung als Instrument zur Regu-
lierung der marinen Kleinfischerei sind territoriale Nut-
zungsrechte (Territorial Use Rights in Fisheries, TURFs), 
die u.  a. in Chile eingesetzt werden (Cancino et al., 2007). 
TURFs haben sich besonders bei der Bekämpfung illega-
ler Fischerei und der Erhebung von Monitoring-Daten 
bewährt (Hilborn und Hilborn, 2012:  89). Über Anreiz-
mechanismen hinaus sind vor allem Führungspersön-
lichkeiten und Sozialkapital entscheidende Erfolgsfak-
toren (Gutiérrez et al., 2011). Die Teilhabe der lokalen 
Bevölkerung ist also eine grundlegende Voraussetzung 
für nachhaltige Kleinfischerei. 

Weitere Herausforderungen für die marine Klein
fischerei sind die systemischen Wirkungen, die z.  B. 
durch Interaktion mit der Landnutzung (Kasten 4.1-4) 
oder als Folge von Klimawandel und Verschmutzung ent-
stehen (Kap. 4.4). 

Folgerungen
Die sozioökonomische Bedeutung der Kleinfischerei in 
Entwicklungsländern kann kaum überschätzt werden. 
Zahlreiche Beispiele zeigen, dass sich globale Politiken 
und Wirtschaftspraktiken negativ auf die Kleinfischerei 
auswirken können. Entsprechend muss in viele Politik-
felder eingegriffen werden, damit die Kleinfischerei auch 
weiterhin ihre tragende Rolle zur Armutsbekämpfung 
und Nahrungssicherung ausüben kann. Dabei müssen in 
der Regel verschiedene Instrumente kombiniert werden, 
um dem jeweils spezifischen lokalen Kontext gerecht zu 
werden. Die entsprechenden Handlungsempfehlungen 
des WBGU finden sich in Kapitel 7.4.1.8. 

Kasten 4.1-3

Die FAO-Leitlinien für Kleinfischerei 

Unter Federführung der FAO wurde im Mai 2012 der erste 
Entwurf der „International Guidelines for Securing Small-
Scale Fisheries“ vorgelegt (FAO, 2012a). Die Richtlinien sind 
als Zusatz zum FAO-Verhaltenskodex für verantwortungsvol-
le Fischerei (FAO, 1995) zu betrachten und streben an, den 
Beitrag der Kleinfischerei zu Armutsreduzierung, Nahrungs-
sicherheit und Wirtschaftswachstum zu stärken. Zur Entwick-
lung der Richtlinien wurden zahlreiche Interessensgruppen 
konsultiert, u.  a. Vertreter von Kleinfischereiverbänden, zivil-
gesellschaftlichen Organisationen und Regierungen. 

Im ersten Teil der Leitlinien werden die allgemeinen Prin-
zipien der Kleinfischerei dargestellt. Der zweite Teil erörtert, 

wie die Kleinfischerei in verschiedene politische Handlungs-
felder – z.  B. Ressourcenzugang, soziale Entwicklung, Arbeits-
bedingungen, Wertschöpfungsketten, Gender, Katastrophen-
risiko und Klimawandel – integriert werden kann. Der dritte 
Teil legt die Anforderungen zur Umsetzung dar, allen voran in 
Bezug auf politische Kohärenz, Forschung und Monitoring. 

Da die sozioökonomische Bedeutung der Kleinfischerei 
systematisch unterschätzt wird und nur schwache politische 
Förderung erfährt, hält der WBGU diese Initiative der FAO für 
wertvoll. Für die Kernthemen der nachhaltigen Kleinfischerei 
bieten die Leitlinien eine umfassende Handlungsorientierung 
für politische Entscheidungsträger. Da die Leitlinien zur 
Kleinfischerei, ebenso wie der FAO-Verhaltenskodex, eine 
freiwillige Verpflichtung darstellen, wird die Umsetzung maß-
geblich vom entschlossenen Handeln der Nationalstaaten 
abhängen (Kap. 7.4.1.8).
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4.1.3	
Nachhaltiges Fischereimanagement: Methoden 
und Instrumente

Die Lage der marinen Fischerei ist äußerst unbefrie-
digend (Kap. 4.1.1). Obwohl es in einigen Regionen 
der Welt erhebliche Anstrengungen gegeben hat, ist 
Überfischung immer noch ein großes Problem und die 
Bemühungen, die Bestände wieder aufzubauen, sind 
nicht immer erfolgreich (Beddington et al., 2007). 

In diesem und im folgenden Kapitel werden zunächst 
Ansätze und Instrumente eines nachhaltigen Fische-
reimanagements und anschließend die internationale 
Governance der Fischerei behandelt. Der in Kapitel 3 
verwendete Governance-Begriff ist eher weit gefasst 
und umfasst auch den Begriff Fischereimanagement, 
der hier gemäß FAO (1997a) als integrierter Prozess 
umschrieben wird, der u.  a. die dauerhafte Produktivi-
tät der Ressourcen sichern soll. 

Der WBGU legt bei der Darstellung des Fischereima-
nagements vor allem Gewicht auf die wichtigsten Ins-
trumente und Trends der letzten Jahre. Einige in die-
sem Kontext wichtige Themen sind wegen übergeord-
neter Überlegungen in anderen Teilen des Gutachtens 
angesiedelt. Dies gilt z.  B. für die Ökozertifizierung, 
die ein wichtiges flankierendes Instrument ist, um die 
kommerzielle Fischerei ökosystemgerechter und nach-
haltiger zu gestalten (Worm et al., 2009; Gutiérrez et 
al., 2012). Sie wird in Kapitel 3.5.2 abgehandelt. Auch 
marine Raumplanung und Meeresschutzgebiete sind 
für die Fischerei entscheidende Rahmensetzungen, die 
in Kapitel 3.6.2 behandelt werden. 

4.1.3.1	
Ökosystemansatz und Vorsorgeprinzip als Basis 
nachhaltiger Fischerei
Das klassische Fischereimanagement orientiert sich vor 
allem an der Maximierung des Ertrags einzelner Ziel-
arten und nimmt u.  a. wenig Rücksicht auf trophische 
Interaktionen oder ökosystemare Nebenwirkungen 
von Fangmethoden (Pikitch et al., 2004). Auch der am 
häufigsten verwendete Indikator, der „höchstmögliche 
Dauerertrag“ (MSY; Kasten 4.1-5), bezieht sich jeweils 
auf eine einzelne Zielart. Der Mehrartenansatz geht 
einen Schritt weiter und zielt darauf, auch die Räuber-
Beute-Beziehungen zwischen verschiedenen Zielarten 
mit zu berücksichtigen. 

Der Ökosystemansatz in der Fischerei geht weit über 
die Betrachtung der Zielarten hinaus und bedeutet 
einen Paradigmenwechsel für die Fischereiwirtschaft 
(Francis et al., 2007). Er ist geprägt von der Erkennt-
nis, dass Meeresökosysteme komplexe Systeme sind, 
die von der Fischerei z.  T. erheblich beeinflusst und 
geschädigt werden können (Wolfrum und Fuchs, 2011; 
Kap. 4.1.2.3). Im Kontext nachhaltiger Entwicklung ist 
die Bewahrung gesunder und leistungsfähiger Ökosys-
teme das übergreifende Ziel des Ökosystemansatzes, 
so dass heutige und künftige Generationen an ihren 
Ökosystemleistungen teilhaben können (FAO, 2003). 
Daher muss auch die Nutzung der Fischbestände in 
den Kontext des jeweiligen Ökosystems gestellt wer-
den (Pikitch et al., 2004). Dies gilt insbesondere 
dann, wenn verschiedene Zielarten im selben Ökosys-
tem bewirtschaftet werden (Essington et al., 2006). 
Die häufig konfligierenden gesellschaftlichen Ziele in 

Kasten 4.1-4

Interaktion von Kleinfischerei, Landnutzung und 
globalen wirtschaftlichen Prozessen in Ghana

Eine Fallstudie in Ghana veranschaulicht die weitreichenden 
indirekten Interaktionen der Kleinfischerei bezüglich der 
Land- und Meeresnutzung sowie lokaler und globaler wirt-
schaftlicher Prozesse (Brashares et al., 2004). Die Analyse 
einer Zeitreihe von 1970 bis 1998 zeigte, dass in Jahren mit 
niedrigem Fischvorkommen die Dichte von 41 Wildtierarten 
in sechs küstennahen Naturschutzgebieten drastisch abnahm. 
Dies war auf verstärkte Wilderei zurückzuführen: Wenn die 
Fischversorgung knapp war, griff die lokale Bevölkerung auf 
andere Proteinquellen zurück bzw. kompensierte die Ein-
kommenseinbußen des Fischverkaufs durch den Verkauf von 
Wildtierprodukten. Geringe Fischbestände waren vor allem 
durch drei Faktoren bedingt: (1) natürliche Schwankungen; 
(2) Bevölkerungsverdichtung in den Küstengebieten (über die 
Hälfte der Einwohner Ghanas lebt maximal 100 km von der 
Küste entfernt); (3) die Fischereiaktivitäten von Industrielän-
dern in der ghanaischen AWZ. Im Zusammenspiel führte dies 

zur Gefährdung der Wildtierbestände in den untersuchten 
Naturschutzgebieten, so dass nationale Naturschutzbemü-
hungen an Land u.  a. durch die Fischerei von Industrieländern 
untergraben wurden.

Dieses Beispiel veranschaulicht erstens die unmittelbare 
Bedeutung von Meeresfisch für die Ernährungssicherung in 
vielen Entwicklungsländern, zweitens die direkten Auswir-
kungen, die Knappheit von marinen Fischressourcen auf dem 
Land verursachen kann und drittens die potenziell weitrei-
chenden indirekten Folgen industrieller Fischereiaktivitäten 
auf Kleinfischerei. 

Die Studie illustriert die Notwendigkeit eines integrierten 
Ansatzes im Fischereimanagement: Um die Proteinversor-
gung der lokalen Bevölkerung zu gewährleisten, müssen 
sowohl die Möglichkeiten an Land als auch auf dem Meer in 
Betracht gezogen werden. Im Falle von Überfischung könnte 
eine verbesserte landbasierte Proteinversorgung den Druck 
auf die Ressource mildern, im Falle nicht nachhaltiger Jagd 
auf Wildtiere sind die Potenziale der Fischerei und Aquakul-
tur abzuwägen. Darüber hinaus sind die Interaktionen zwi-
schen mariner industrieller Fischerei und mariner Kleinfi-
scherei zu berücksichtigen.
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Kasten 4.1-5

Was ist nachhaltige Fischerei? Das Konzept des 
höchstmöglichen Dauerertrags (MSY)

Das Problem der Überfischung lässt sich gut anhand der 
Ertragskurve und des Konzepts des „maximalen nachhalti-
gen Ertrags“ verstehen (Maximum Sustainable Yield, MSY 
oder höchstmöglicher Dauerertrag), das als ein zentrales Kri-
terium für eine nachhaltige Fischerei gilt. Die Ertragskurve 
(Abb. 4.1‑8) zeigt, wie Fangmengen im Gleichgewicht (also 
nach etlichen Jahren des Fischens) von der Befischungsra-
te (dem Anteil der jährlich aus dem Bestand weggefangenen 
Fischbiomasse) abhängen. 

Im linken Teil des Diagramms (also bei geringer Befi-
schungsrate) steigt der Ertrag (Fangmenge: blaue Kurve) mit 
wachsender Befischung zunächst steil an. Bei weiter gestei-
gerter Befischung flacht die Kurve ab und bei noch größerem 
Fischereidruck nimmt der Ertrag sogar wieder ab, weil immer 
weniger Fische vorhanden sind. Das Maximum dieser Kurve 
ist der maximale nachhaltige Ertrag – nachhaltig hier ledig-
lich in dem Sinne, dass dieser Ertrag dauerhaft erzielt werden 
kann, da es sich um eine Gleichgewichtsbetrachtung handelt. 

In der Grafik ist der „Maximum Multispecies Sustainable 
Yield“ (MMSY) gezeigt – d.  h. es ist nicht nur eine Fischart 
berücksichtigt, sondern eine ganze Reihe relevanter Arten 
und deren Wechselwirkungen. Obwohl das Grundkonzept 
der Ertragskurve sich schon anhand einer einzelnen Fischart 
(MSY) verstehen lässt, stellt der MMSY einen wichtigen Fort-
schritt dar, weil er z.  B. berücksichtigt, dass manche Arten als 
Nahrung für andere dienen und somit der Fang einer solchen 
Art die Entwicklung anderer Fischbestände negativ beein-
flussen kann. Der MMSY kommt daher einem ökosystemaren 
Ansatz des Fischereimanagements näher. Eine unregulierte 
Fischerei, bei der die einzelnen Fischer ihren Ertrag zu maxi-
mieren suchen, wird zwangsläufig weit rechts des MMSY ihr 
Gleichgewicht finden und viele kollabierte Bestände nach sich 

ziehen. Der Fischer wird solange weiter fischen, wie sein indi-
vidueller Ertrag seinen Aufwand rechtfertigt (Gordon, 1954; 
Kasten 4.1‑9). Was für den Einzelnen jeweils ökonomisch 
rational ist, ist für den dauerhaften Gesamtertrag allerdings 
stark suboptimal – ein Grundproblem, dass in der Ökonomie 
als „tragedy of the commons“ (Tragik der Allmende) bekannt 
ist (Hardin, 1968). Die Grafik zeigt zudem die Auswirkung 
auf die Gesamtbiomasse der Bestände aller Fischarten (grüne 
Kurve), die mittlere Maximalgröße der Fische (gelb) und 
die Zahl der kollabierten Fischbestände (rot). Subventionen 
verschieben den Punkt, ab dem für den einzelnen Fischer 
der Aufwand nicht mehr lohnt, noch weiter nach rechts im 
Diagramm – führen also zu noch stärkerer Überfischung und 
noch geringeren Gesamterträgen.

Ökonomisch optimal – im Sinne des besten Verhältnisses 
von Fischereiaufwand zu Ertrag und damit der höchsten Ren-
dite – ist ein Punkt links vom MMSY. Dies liegt an der Abfla-
chung der blauen Kurve vor dem Maximum – der Zusatzer-
trag (Grenznutzen) von einem erhöhten Fischereiaufwand 
wird hier sehr gering. Eine Festlegung von Fischereiquoten 
deutlich links des MMSY ist aber nicht nur aus ökonomischen 
Gründen dringend zu empfehlen:
1.	 Aufgrund wissenschaftlicher Unsicherheiten bei der 

Bestimmung des MMSY ist eine Sicherheitsmarge einzu-
halten, um eine unbeabsichtigte Überfischung mit ihren 
negativen ökonomischen und ökologischen Konsequen-
zen zu vermeiden.

2.	 Ein niedrigerer Fischereidruck ist eine notwendige Vor-
aussetzung für eine Erholung der Bestände – zumindest 
während der Erholungsphase sollte die Befischungsrate 
deutlich unterhalb des MMSY-Punkts liegen.

3.	 In der Nähe des MMSY ist die Ertragskurve flach, d.  h. 
die dauerhaft erzielbaren Erträge nehmen auch bei 
geringerem Fischereidruck kaum ab. Es gibt einen brei-
ten Bereich der Kurve, wo die Erträge mehr als 90  % des 
maximal möglichen Ertrags betragen: in dem gezeigten 
Beispiel etwa bei Befischungsraten zwischen 25  % und 
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Bezug auf Ökosysteme machen es notwendig, die rele-
vanten Akteure in die Bewirtschaftung einzubeziehen 
(Cochrane und Garcia, 2009:  2). 

Auch wenn es verschiedene Begriffe („ecosystem 
management”, „ecosystem-based management”, „eco-
system approach to fisheries”) und keine einheitliche 
Definition gibt, ist das Konzept eines ökosystemaren 
Ansatzes in der Fischerei mittlerweile weithin aner-
kannt und dient als Grundlage für das Management 
von Meeresökosystemen (Garcia et al., 2003). Die 
Biodiversitätskonvention hat den Ökosystemansatz 
geprägt und ausformuliert (CBD, 2000, 2004c), aber 
auch die wesentlichen internationalen Vereinbarun-
gen zur Fischerei der letzten 20 Jahre bauen inhalt-
lich auf dem Ansatz auf. So enthält der FAO-Verhal-
tenskodex für verantwortungsvolle Fischerei detail-
lierte Vorgaben für die Umsetzung des Ökosysteman-
satzes (Kap. 4.1.4.3), ebenso wie das UN Fish Stocks 
Agreement (Kap. 4.1.4.4). 

Ein zentraler Teil des Ökosystemansatzes ist die 
Anwendung des Vorsorgeprinzips (Kap. 7.1.3; Pikitch 
et al., 2004), denn Entscheidungen für ein nachhalti-
ges Fischereimanagement sind oft mit großer Unsicher-
heit verbunden, in denen sich potenziell negative und 
unumkehrbare Folgen für die Fischbestände, Ökosys-
teme und Menschen verbergen können (FAO, 2010b). 
Die Fischerei operiert in einem komplexen und vernetz-
ten System verschiedener aquatischer Ökosysteme, die 
sich durch teils erhebliche natürliche Fluktuationen, 
aber auch durch die Einwirkungen des Menschen stetig 
verändern. Viele Funktionen der Meeresökosysteme, 
die anthropogenen Effekte und ihre potenziell irrever-
siblen Wirkungen sind in ihrer Gesamtheit bisher nur 
teilweise verstanden (Kap. 3.1.1). Auch die Datenlage 
zur Fischerei selbst ist oft lückenhaft oder nicht reprä-
sentativ (Kap. 4.1.3.2). Gerade aufgrund dieser Kom-
plexität stößt der Ökosystemansatz in seiner Umset-

zung oft an Grenzen und kann nur stufenweise einge-
führt werden. 

Umso wichtiger ist die Beachtung des Vorsorgeprin-
zips im nachhaltigen Fischereimanagement. Es zielt 
darauf ab, trotz fehlender Gewissheit bezüglich Art, 
Ausmaß oder Eintrittswahrscheinlichkeit von mögli-
chen Risiken und irreversiblen Schäden vorbeugend zu 
handeln, um diese Schäden durch Risikobewertung und 
Managementmaßnahmen von vornherein zu vermeiden 
(FAO, 1996). Die Bedeutung von Vorsorgemaßnahmen 
ist umso größer, je geringer das Wissen um die ökosys-
temaren Zusammenhänge ist (Pikitch et al., 2004). 

Die Einführung eines effektiven und nachhaltigen 
Fischereimanagements im Rahmen eines Ökosysteman-
satzes ist in der Praxis mit großen Herausforderungen 
verbunden und geht teils nur langsam voran (Garcia 
et al., 2003; Cochrane und Garcia, 2009). Die Schwie-
rigkeiten in der Umsetzung liegen neben mangeln-
den finanziellen und institutionellen Kapazitäten und 
Wissenslücken in der großen Anzahl der Akteure und 
deren Partizipation (FAO, 2003). Der Ökosystemansatz 
und das Vorsorgeprinzip finden sich in ihrer Umset-
zung oft noch im Anfangsstadium. Eine Studie, in der 
33 Länder betrachtet wurden, kommt zum Schluss, dass 
kein Land eine insgesamt „gute“ Umsetzung vorweisen 
kann; nur vier Länder wurden als „adäquat“ eingestuft 
und über die Hälfte hat nach Einschätzung der Autoren 
versagt (Pitcher et al., 2008). Auch wenn einige Ent-
wicklungsländer besser abschnitten als viele Industrie-
länder, zeigen die meisten Entwicklungsländer erhebli-
chen Schwächen, so dass Bedarf für Kapazitätsaufbau 
im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit besteht. 
Für die Umsetzung des Ökosystemansatzes ergeben 
sich besondere Schwierigkeiten bei der Bewirtschaf-
tung der Fischbestände auf Hoher See (Kap. 4.1.4.4). 

60  %. Die grünen und roten Kurven sind hier jedoch steil, 
d.  h. der Nutzen in Form von wesentlich stärkeren Fisch-
beständen ist auch im Gleichgewicht (nach der Erholung) 
sehr groß. Bei 25  % Befischungsrate gibt es kaum kolla-
bierte Fischbestände, bei 60  % ist dagegen die Hälfte kol-
labiert, bei nur minimalen Ertragsunterschieden (Worm 
et al., 2009). Dies ist letztlich auch der Grund, warum das 
ökonomische Optimum links des MMSY liegt: es ist in 
jeder Hinsicht besser, mit wenig Aufwand einen gerin-
gen Prozentsatz eines starken Fischbestands zu fangen, 
als mit viel Aufwand einen hohen Prozentsatz eines dezi-
mierten Fischbestands.

4.	 Ein niedrigerer Fischereiaufwand, der dafür stärkere 
Bestände befischt, verringert auch die Schäden am Öko-
system beispielsweise durch Beifang von Seevögeln, 
Schildkröten und Meeressäugern.

5.	 Stärkere Bestände sind robuster und bieten gesicherte 
Erträge auch unter den Bedingungen von Klimaänderung, 
Meeresversauerung und anderen Stressfaktoren.

Ein vorausschauender Fischereimanager wird die Bestände so 
bewirtschaften, dass sie sich im Bereich der linken ansteigen-
den Flanke der Ertragskurve befinden, statt an der instabilen 
rechten Flanke, wo sinkende Erträge und ein Kollaps der 
Bestände drohen. Um dieses Ziel zu erreichen eignet sich z.  B. 
ein System mit Fangquoten, die auf wissenschaftlichen Daten 
beruhen sollten (Kap. 4.1.3.3). Wo ausreichende Daten nicht 
verfügbar sind, kann der Fischereiaufwand (etwa durch 
Lizenzen für eine begrenzte Zahl von Fischern) begrenzt und 
die Entwicklung der Erträge beobachtet werden; sinkende 
Erträge deuten auf Überfischung hin, auf die durch stärkere 
Begrenzung des Fangaufwands reagiert werden kann. 
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4.1.3.2	
Wissensbasiertes Fischereimanagement
Basis einer nachhaltigen Fischerei-Governance und 
eines effektiven Managements sind wissenschaft-
liches Monitoring und Modellierung der Bestände 
sowie Wissen über die ökosystemaren Zusammen-
hänge (Beddington et al., 2007). Diese wissenschaft-
liche Basis wird benötigt, um die Bestandsentwicklung 
einzuschätzen und nachhaltige Fangmengen festzule-
gen (Kap. 4.1.3.3). Außerdem sind Maßnahmen wie 
die Einrichtung von Meeresschutzgebieten, die zeitli-
che Schließung von Fischereien, nachhaltige Fangme-
thoden usw. auf eine solide wissenschaftliche Basis 
angewiesen. 

Dennoch haben nur 7  % der Küstenstaaten eine 
solche solide wissenschaftliche Basis für nachhaltiges 
Fischereimanagement aufgebaut (Mora et al., 2009). 
Global gesehen liegt bei den meisten Beständen eine 
wissenschaftlich basierte Einschätzung des MSY nicht 
vor (Martell und Froese, 2012). Auch in der EU gibt 
es erheblichen Nachholbedarf: Bei knapp zwei Dritteln 
der Bestände, vor allem bei solchen mit geringer kom-
merzieller Bedeutung, ist die Datenlage nicht ausrei-
chend (EU-Kommission, 2012a). Industrieländer haben 
in der Regel mehr Kapazitäten als Entwicklungsländer 
zur Verfügung, um eine qualitativ hochwertige wissen-
schaftliche Bewertung und Beratung zu gewährleisten 
(Worm und Branch, 2012). Daher gibt es insbesondere 
in Entwicklungsländern einen Bedarf für Methoden zur 
Einschätzung von Beständen und Fangmengen, die mit 
geringen Datenmengen auskommen. Erste Ansätze für 
die Einschätzung des MSY aus den in der Regel vorlie-
genden Fangmengendaten wurden bereits entwickelt 
(Wetzel und Punt, 2011; Martell und Froese, 2012), 
wobei allerdings eine wissenschaftliche Kontroverse 
über die Tauglichkeit von Fangmengen für Bestands-
schätzungen besteht (Pauly, 2013; Hilborn und Branch, 
2013). Dennoch lassen sich übergreifende Regeln für 
den Umgang mit datenarmen Beständen ableiten. So 
wird vor allem bei mangelndem Wissen die Anwen-
dung des Vorsorgeprinzips besonders wichtig, so dass 
ein großzügiger Sicherheitsabstand vom grob geschätz-
ten MSY geboten ist (Pikitch et al., 2004; Punt et al., 
2012). 

Eine Steigerung der Kapazität in Entwicklungslän-
dern zur Verbesserung der wissenschaftlichen Basis des 
Fischereimanagements erscheint nicht zuletzt ange-
sichts des steigenden Nachfragedrucks auf die Erträge 
notwendig (Worm und Branch, 2012). Die Verbesse-
rung der Datengrundlage ist zudem für die Einschät-
zung der globalen Lage der Fischerei von großer Bedeu-
tung. Die wichtigste globale Datenbasis für die Fischerei 
wird von der FAO betreut und regelmäßig ausgewertet 
(FAO, 2012b). Allerdings gibt unzureichende Umset-

zung der Berichtspflichten durch die FAO-Mitgliedstaa-
ten Anlass für Zweifel an der Qualität der Daten. Über 
die Hälfte der Daten aus Entwicklungsländern und ein 
Viertel der Daten aus Industrieländern werden als nicht 
zufriedenstellend bezeichnet (Garibaldi, 2012), so dass 
Verbesserungen angemahnt werden (Pauly und Froese, 
2012). Generell sollten Transparenz und Zugänglich-
keit der Fischereidaten sichergestellt sein, um Wis-
senschaftlern und NRO eine Überprüfung möglich zu 
machen. 

4.1.3.3	
Instrumente nachhaltiger Bestandsbewirt
schaftung 
Der nächste Schritt nach einer wissenschaftlich begrün-
deten Einschätzung der Bestandsentwicklung im öko-
logischen Kontext ist eine wissenschaftliche Politik-
beratung, die mit dem Ziel einer nachhaltigen Bewirt-
schaftung der Fischbestände konkrete Vorschläge für 
Maßnahmen und das Anwenden von Instrumenten 
entwickeln sollte. 

Ein Kernproblem ist allerdings, dass solche wissen-
schaftlichen Empfehlungen von der Politik nicht immer 
umgesetzt werden. Insbesondere werden die erarbei-
teten wissenschaftlich empfohlenen Fangmengen in 
vielen Ländern regelmäßig ignoriert; auch in der EU 
sind die Empfehlungen des Internationalen Rats für 
Meeresforschung (International Council for the Explo-
ration of the Sea, ICES) vor den Reformbemühungen 
über Jahrzehnte überschritten worden (Daw und Gray, 
2005). Auch bei regionalen Fischereiorganisationen der 
Hohen See (RFMO; Kap. 4.1.4.4) gibt es entsprechende 
Probleme bei der Übertragung der wissenschaftlichen 
Empfehlungen in die Politik (Polacheck, 2012). Die 
staatlichen Stellen sind im politischen Raum neben der 
wissenschaftlichen Einschätzung einer Vielzahl anderer 
Faktoren und Interessen ausgesetzt, die in der Summe 
eine Übernutzung begünstigen. Dies ist nicht zuletzt 
mit der fortdauernden Subventionierung und der dar-
aus folgenden Überkapazität der Fischereiflotten ver-
knüpft (Kap. 4.1.4.7). Eine möglichst unverwässerte 
Umsetzung der wissenschaftlichen Empfehlungen in 
praktische Politik (z.  B. Festlegung von Quoten, mehr-
jährige Managementpläne) durch einen transparenten 
und partizipatorischen Prozess ist aber von entschei-
dender Bedeutung für die Nachhaltigkeit der Fischerei 
(Mora et al., 2009). 

Von der Vielzahl an Instrumenten zur Regulie-
rung des Fischfangs können hier nur die wichtigsten 
genannt werden. Die FAO empfiehlt, Status, Ziele, 
Instrumente, Regeln und Akteure in einem Fischerei
managementplan festzuhalten (FAO, 1997a). Ein sol-
cher Plan sollte langfristig ausgerichtet sein, aber regel-
mäßig an veränderte Bedingungen der Fischerei ange-
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passt werden. Diese Managementpläne gelten als eines 
der wichtigsten übergreifenden Werkzeuge der Fische-
reibewirtschaftung im Rahmen des Ökosystemansatzes 
(Cochrane und Garcia, 2009). Fallstudien zeigen, dass 
im Prinzip sowohl in Industrieländern als auch in Ent-
wicklungsländern ein nachhaltiges Fischereimanage-
ment möglich ist (Kasten 4.1-6, 4.1‑7).

Begrenzung der Fangmengen
Die Festlegung der nachhaltigen Gesamtfangmenge 
eines Bestands (Total Allowable Catch, TAC) ist die 
Basis für die Festlegung von Quoten. Laut internatio-
naler Zielsetzungen sollte der „höchstmögliche Dauer-
ertrag“ (MSY; Kasten 4.1‑5; Kap. 4.1.4.1) als Basis für 
den TAC gewählt werden; es empfiehlt sich aber, einen 
Sicherheitsabstand vom MSY einzuhalten (Kasten 
4.1‑5; Worm et al., 2009; Froese et al., 2011). Lang-
fristige Managementpläne werden vor allem für den 
Aufbau erschöpfter Bestände als geeignet angesehen, 
wobei die jährlich festgelegten TACs nur innerhalb der 
festgelegten Grenzen schwanken dürfen und den Zielen 
des Plans dienen sollen (SRU, 2011a).

Im einfachsten Fall wird eine Gesamtquote für alle 
Akteure festgelegt. Dieses Vorgehen ist problematisch, 
weil dann die einzelnen Fischer in Konkurrenz zuein-
ander so schnell und effektiv wie möglich die erlaubte 
Gesamtquote ausfischen („race to fish“, Grafton et al., 
2006), um einen möglichst großen eigenen Anteil des 
TAC zu erreichen. Dies schafft zudem Anreize für Über-
kapazitäten (Eikeset et al., 2011). Zusätzlich zur Fest-
legung von Gesamtfangmengen wird häufig auch eine 
Mindestanlandegröße für die Fische festgelegt. 

Die Aufteilung des TAC in individuelle Quoten für die 
einzelnen Akteure (z.  B. Fischer, Boote, Genossenschaf-
ten) und insbesondere in übertragbare bzw. handelbare 
Quoten (individual transferable quotas, ITQs) soll die-
sem Problem vorbeugen, indem Anreize für die Fischer 
geschaffen werden, sich für eine dauerhafte Sicherung 
der Bestände einzusetzen, um künftige Erträge zu erhö-
hen. Eine Auswertung von Fischereistatistiken in über 
11.000 Fischereigebieten ergab, dass die Einführung 
von ITQs die Wahrscheinlichkeit eines Kollapses der 
Fischbestände stark reduziert (Costello et al., 2008). 
Die Voraussetzungen für die erfolgreiche Anwendung 
von ITQs sind allerdings anspruchsvoll: Nicht nur ist ein 
fundiertes Wissen über Bestände und Ökosysteme not-
wendig, sondern, wie bei Quotenregelungen generell, 
auch die institutionelle Kapazität, die Quoten zu ver-
teilen und ihre Einhaltung zu überwachen (Mora et al., 
2009; Essington et al., 2012). 

ITQs sind keineswegs unumstritten und sicherlich 
kein Patentrezept für nachhaltige Fischerei (Bromley, 
2009; Essington, 2010). Die Einführung scheint zwar 
die Schwankungen der Erträge zu verringern, aber 

wenig Einfluss auf Übernutzung und Biomasse der 
Bestände zu haben (Melnychuk et al., 2012; Essing-
ton et al., 2012). Probleme bereiten u.  a. die anfäng-
liche Verteilung bzw. regelmäßige Auktionierung der 
Quoten, die Dauer der Nutzungsrechte (Costello und 
Kaffine, 2008) und das Risiko, dass sich im Verlauf 
der Jahre die Quoten in den Händen weniger Akteure 
konzentrieren (Roberts, 2012:  280). Letzterem kann 
vorgebeugt werden, indem die maximale Anzahl der 
Anteile eines einzelnen Akteurs limitiert wird oder ein 
bestimmtes Kontingent für bestimmte Akteure, wie z.  B. 
Kleinfischer (Kap. 4.1.2.4) reserviert wird (Internatio-
nal Sustainability Unit, 2012). Im Rahmen eines öko-
systemaren Ansatzes sind in jedem Fall zusätzlich zu 
den ITQs weitere Regulierungen notwendig, um Risiken 
und Nebenwirkungen der Fischerei auf die Meeresöko-
systeme zu minimieren (z.  B. Beifang und Habitatzer-
störung; Kap. 4.1.3.5).

Handelbare Quoten eignen sich gut in entwickelten 
Regionen mit einem hohen Anteil technisch hochentwi-
ckelter oder industrieller Fischerei und in Gebieten, in 
denen primär eine Zielart befischt wird (Costello et al., 
2012b). Derzeit werden weniger als 3  % des Gesamtwerts 
aller weltweiten Fänge mit Hilfe von ITQs bewirtschaf-
tet (z.  B. in Neuseeland, Australien, USA, Island, Chile, 
Peru), aber das Potenzial besteht, ITQs in etwa der Hälfte 
der AWZ wirksam einsetzen zu können (Diekert et al., 
2010; Abb. 4.1-9).

Mehrjährige Bewirtschaftungspläne sollen die jährli-
chen politischen Verhandlungen um Quotenfestsetzun-
gen vermeiden und die Umsetzung der wissenschaftli-
chen Empfehlungen in die praktische Politik verbessern. 
Für die europäische Fischerei wurden von Froese et al. 
(2011) „Harvest Control Rules“ empfohlen, mit denen 
auf Basis des MSY, mit einer Sicherheitsmarge von 30  % 
in Bezug auf die Bestandsgröße, die jährlich erlaubten 
Fangmengen auf einfache Weise festgelegt werden kön-
nen. Eine Überprüfung der Regeln wäre dann nur noch 
in Abständen von einigen Jahren notwendig. 

Regelungen für Fischereiaufwand und 
Fangtechniken
Fangquoten regeln den Ertrag einer Fischerei direkt 
über die erlaubten Mengen (Output-Regulierung). Im 
Gegensatz dazu zielen Input-Regulierungen auf den 
Fischereiaufwand, also auf die Methoden des Fisch-
fangs, z.  B. die Anzahl der Tage, die gefischt werden 
darf, Schonzeiten, in denen nicht gefischt werden darf, 
die Anzahl, Größe und Ausstattung der Boote oder 
des Fanggeräts (z.  B. Maschenweiten der Netze). Diese 
Regeln sind erheblich einfacher zu formulieren und zu 
überwachen und daher von Vorteil in komplexen Situ-
ationen, etwa wenn mehrere Arten und Ökosysteme 
betroffen sind und nur unzureichendes Wissen vorliegt 
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(Eikeset et al., 2011). Allerdings sind die Auswirkun-
gen auf Fangmengen und Bestände nur schwer einzu-
schätzen, u.  a. da es einen Anreiz für Fischer gibt, inner-
halb des existierenden Regelwerks die Fangeffektivität 
zu steigern. Die Studie von Melnychuk et al. (2012) 
zeigt für Input-Regulierung im Vergleich zu Fangquo-
ten schlechtere Ergebnisse beim Vermeiden von Überfi-
schung. Im Regelfall sind wissensbasierte Output-Rege-
lungen daher vorzuziehen (SRU, 2011a). 

Aus globaler Sicht und auch in vielen Regionen gilt 
die Überkapazität der Fangflotten als einer der wich-
tigsten Treiber für die Überfischung, wobei Subven-
tionen für die Fischereiwirtschaft beim Aufbau von 
Überkapazitäten eine besonders große Rolle spielen 
(Kap. 4.1.2.2). Weltbank und FAO (2009) schätzen, 
dass die heutigen Fangerträge mit der Hälfte des der-
zeitigen Fischereiaufwands eingebracht werden kön-
nen und plädieren entsprechend für einen Abbau 
der Subventionen. Diese Zusammenhänge werden in 
Kapitel 4.1.4.7 genauer beleuchtet. Für den Abbau von 
Überkapazitäten werden u.  a. Flottenreduzierungspro-
gramme (buy-back programmes) eingesetzt, bei denen 
Fischer für jedes aus dem Verkehr gezogene Schiff, für 
stillgelegte Lizenzen oder Fanggerät einen bestimmten 
Betrag erhalten (Eikeset et al., 2011:  200). Aus globa-
ler Sicht sollte dabei vermieden werden, dass die Boote 
und Fanggeräte ins Ausland verkauft werden und dort 
die Überfischung noch verstärken (Worm et al., 2009), 
oder dass die Prämien für die Modernisierung der Flotte 
(weniger, aber effektivere Fahrzeuge) genutzt werden. 
Rückkaufprogramme gelten als vergleichsweise teuer 
und sind in ihrer Wirkung umstritten. Am effektivsten 

schienen sie in Gebieten zu sein, in denen die Anzahl 
der Schiffe und Fanglizenzen überschaubar ist (Eikeset 
et al., 2011).

Partizipative Ansätze im Fischereimanagement 
Quotensetzung durch zentrale staatliche Stellen, die 
häufig von den betroffenen Akteuren als „weit ent-
fernt“ und „extern“ wahrgenommen werden, beinhaltet 
die Gefahr, dass betroffene Fischer sich der „auferleg-
ten“ Regulierung innerlich widersetzen (Eikeset et al., 
2011). Eine Partizipation der betroffenen Stakeholder 
bei allen Entscheidungsprozessen ist bei Einführung 
neuer Regulierungen daher sinnvoll (Ostrom, 2009a). 
Als Stakeholder gelten Personen oder Gruppen, die 
einen Anspruch an den Fischbeständen oder ein 
Interesse am Fischereimanagement haben (Berkes, 
2009:  65). 

Partizipation erfordert eine vertrauensbasierte 
Zusammenarbeit zwischen Fischereimanagern und 
Fischern, die nicht immer einfach zu organisieren ist; 
sie wird aber heute vielfach als wichtiger Erfolgsfak-
tor für nachhaltige Fischerei angesehen (Cochrane und 
Garcia 2009:  7).

Bei solchen partizipativen Ansätzen wird zwischen 
Ko-Management, gemeinschaftsbasierter Bewirtschaf-
tung (Community-based Management, CBM) und 
territorialen Nutzungsrechten (Territorial Use Rights 
in Fisheries, TURFs) unterschieden. Mit Ko-Manage-
ment wird das partnerschaftliche Teilen von Entschei-
dungsgewalt und Verantwortung zwischen staatlichen 
Stellen, lokalen Nutzern und anderen Stakeholdern 
beim Fischereimanagement bezeichnet. Im besten Fall 

Abbildung 4.1-9
Kartographische Darstellung derjenigen AWZ, in denen individuelle Fangquoten derzeit genutzt werden (grün), in denen sie 
potenziell genutzt werden könnten (gelb) und in denen eine Nutzung mangels politischer und institutioneller Voraussetzungen 
schwierig erscheint (rot).
Quelle: Diekert et al., 2010, verändert
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ermöglicht die institutionelle Struktur einen adapti-
ven Ansatz (Kap. 3.2.4.3) im Ko-Management, so dass 
durch Anwendung experimenteller Ansätze während des 
Managements laufend neues Wissen generiert werden 
kann (Armitage et al., 2009; Berkes, 2009:  65). Adaptives 
Ko-Management ist angesichts globaler Umweltver-
änderungen und dadurch erhöhter Anforderungen an 
Resilienz ein wichtiger Ansatz, um mit Unsicherheiten 
umzugehen und auf neue Situationen zu reagieren (Daw 
et al., 2009). Dies setzt allerdings eine enge Zusammen-
arbeit zwischen Administratoren und wissenschaftlichen 
Einrichtungen voraus (Eikeset et al., 2011). 

Community-based Management (CBM) geht einen 
Schritt weiter und überlässt den Prozess den Stakehol-
dern im Sinne einer Selbstorganisation. Dieser Ansatz 
kann insbesondere auf lokaler Ebene in kleineren 
Gemeinschaften sehr erfolgreich sein, deren Mitglieder 
in engen Beziehungen stehen und in denen die Durch-
setzung von gemeinsam getroffenen Regeln durch sozi-
ale Kontrolle erfolgen kann (Andrew und Evans, 2011). 
TURFs sind ein Instrument, mit dessen Hilfe Personen 
oder Gruppen in räumlich definierten Gebieten ein 
Nutzungsrecht zuerkannt wird, so dass ähnlich wie bei 
CBM eine Selbstorganisation unter den Nutzern erfol-

Kasten 4.1-6

Fallstudie nachhaltige Fischerei I: Australien

Australiens Fischerei zeichnet sich durch einen besonders 
nachhaltigen Umgang mit seinen Fischbeständen aus. Seit 
2004 verdreifachte sich die Anzahl der als nicht überfischt 
geltenden Bestände (Wilson et al., 2010). Im Jahr 2010 lan-
dete Australien rund 170.000 t Fisch an (FAO, 2012g). Der 
durchschnittliche Import an Fischprodukten belief sich in 
den Jahren 2005 bis 2007 auf über 400.000 t, während in 
derselben Zeit etwa 70.000 t exportiert wurden. Mit einem 
Pro-Kopf-Konsum von 26 kg Fisch pro Jahr liegt Australi-
en leicht unter dem Durchschnitt der Industrieländer von 29 
kg pro Jahr (FAO, 2012g). Etwa 80  % des erwirtschafteten 
Wertes wird in Gewässern unter staatlicher oder regionaler 
Regulierung erbracht (DAFF, 2005).

Nationale Maßnahmen werden auf Risikoabwägungen 
basierend getroffen, um den FAO-Verhaltenskodex über 
verantwortungsvolle Fischerei umzusetzen (DAFF, 2005). 
Während zahlreiche Regelungen jüngeren Datums sind und 
Beschlüssen der FAO folgen, wurden Teile der Westküste 
bereits in den 1970er und 1980er Jahren für die Tiefseefi-
scherei gesperrt (Fletcher et al., 2011), was auf ein historisch 
verankertes Bewusstsein um den ökologischen Wert der nati-
onalen Gewässer schließen lässt. Im Welterbegebiet Great 
Barrier Reef wurde die weltgrößte marine Nullnutzungszone 
eingerichtet (Kap. 3.6.2.1). Eine weitere Zielsetzung des aus-
tralischen Fischereimanagements umfasst die Maximierung 
von Gewinnen aus einem erfolgreichen Fischereimanagement 
für die australische Bevölkerung sowie eine optimale Bewirt-
schaftung lebender Ressourcen. Hierzu wird eine Reihe von 
Managementinstrumenten wie Quotensysteme und Zugangs-
beschränkungen eingesetzt, um die Fischbestände auf einem 
nachhaltigen Niveau zu halten und die jeweils betroffenen 
Ökosysteme zu schützen und die Einhaltung der Prinzipien 
einer nachhaltigen Entwicklung zu gewährleisten (AFMA, 
o.  J.). Die Anwendung des Ökosystemansatzes wurde in einer 
Pilotstudie auf eine Region (Westküste) angewandt und in 
enger Zusammenarbeit mit Vertretern aller betroffenen Sek-
toren operationalisiert. Die erfolgreiche Durchführung führte 
zur Anwendung des Ökosystemansatzes unter Einbezug regi-
onaler Spezifika entlang der gesamten Küste Westaustraliens 
(Fletcher et al., 2011).

Als signifikanter Faktor des bisherigen Erfolgs des aus-
tralischen Fischereimanagements gilt vor allem die recht-

lich basierte Durchsetzung bestehender Regelungen unter 
dem Fisheries Management Act 1991 und dem Torres Strait 
Fisheries Act 1984. Eigens hierfür wurde 1992 die Australian 
Fisheries Management Authority (AFMA) als Unterabtei-
lung des Department of Agriculture, Fisheries and Forestry 
gegründet. Neben der Durchsetzung nationaler Richtlinien ist 
die AFMA auch für die Einhaltung bestehender internationa-
ler Abkommen zuständig, die die australische Fischerei mit 
betreffen. Fischereilizenzen werden durch die AFMA verge-
ben und jährlich erneuert. Des Weiteren ist die Behörde für 
die Datenerfassung der Erträge und des Fischereiaufwands 
verantwortlich.

Ein besonderes Augenmerk gilt der Bekämpfung von 
IUU-Fischerei (Kap. 4.1.4.5) sowohl innerhalb australischer 
Gewässer als auch in angrenzenden Hochseegewässern, die 
von entsprechenden RFMO reguliert werden. Um den inter-
nationalen FAO-Aktionsplan gegen IUU-Fischerei (FAO, 
2001) umzusetzen, wurde 2005 ein nationaler australischer 
Aktionsplan beschlossen. Er umfasst die Überwachung von 
Schiffen, die unter australischer Flagge außerhalb nationaler 
Gewässer fischen ebenso wie eine enge Zusammenarbeit mit 
angrenzenden Staaten wie Papua-Neuguinea oder Frankreich 
für die sub-antarktischen Gewässer (DAFF, 2005). 

Zu den Instrumenten für eine effektive Durchsetzung 
gehören sowohl Weiterbildungsmaßnahmen für Fischer und 
das Einbeziehen von Entscheidungsträgern in die Entwick-
lung von Managementregeln als auch ein Beobachtungssys-
tem, ein umfassendes Anlandungsmeldesystem und der weite 
und beständige Einsatz von Patrouillen vor Ort. In weiten 
Teilen wird auch ein Vessel Monitoring System (VMS) ein-
gesetzt, das es erlaubt, die Position der Fischereischiffe zu 
überwachen. Sanktionsmaßnahmen umfassen einen breiten 
Katalog, der von Mahnungen über Geldstrafen bis zu Lizenz-
verlust und Strafverfolgung reicht. Des Weiteren sind zustän-
dige Beamte dazu befugt, Fischereiaktivitäten zu stoppen 
sowie Schiffe zur Inspektion anzuhalten und bei Regelverstö-
ßen abschleppen zu lassen (AFMA, 2010).

Eigenen Angaben zufolge spielen sogenannte Manage-
ment Advisory Committees eine große Rolle für die erfolgrei-
che Durchsetzung bestehender Richtlinien unter AFMA 
(o.  J.). Diese beratenden Gremien setzen sich aus Vertretern 
von Fischereiindustrie, Fischereimanagement, Wissenschaft, 
Umweltverbänden und zum Teil der Regierung zusammen 
und bieten ein Forum der Interessenvertretung einzelner Par-
teien. Sie erhöhen potenziell die Akzeptanz der durchzuset-
zenden Richtlinien.
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gen kann (Charles, 2009). Ebenso wie CBM sind TURFs 
vor allem für kleine, abgegrenzte Fischgründe in Küs-
tennähe mit lokalen (nicht wandernden) Beständen 
geeignet (Eikeset et al., 2011; International Sustaina-
bility Unit, 2012). 

Nach Ostrom (2009a) wirkt es sich günstig auf die 
Selbstorganisation von Akteuren aus, wenn es sich um 

eine kleinere, personell überschaubare Gemeinschaft 
handelt, wenn die Fischer bereits eine einsetzende 
Knappheit der Ressource wahrnehmen und gleichzei-
tig von der Ressource wirtschaftlich abhängig sind. 
Förderlich ist es ebenfalls, wenn einzelne Akteure der 
Gemeinschaft die Führungsfunktion übernehmen und 
eigene Regeln bestimmt werden können. Auch die 

Kasten 4.1-7

Fallstudie nachhaltige Fischerei II: Namibia

Namibia gilt unter den Entwicklungsländern als erfolgreiches 
Modell einer nachhaltig betriebenen Fischerei. In der Zeit von 
2005 bis 2007 beliefen sich die Fangerträge im Durchschnitt 
auf knapp 500.000 t, wovon fast 400.000 t exportiert wur-
den. Importe betrugen etwas über 20.000 t (FAO, 2012g). 
Aufgrund der hohen Exportrate ist Fischerei eine beträcht-
liche Einnahmequelle des Landes. 1998 betrug der Anteil 
der Fischereierträge am GDP rund 10  %, allerdings sank der 
Anteil 2005 auf 6  %, was auf eine Einschränkung der erlaub-
ten Fangquoten zurückzuführen ist (FAO, 2012f). Dennoch 
gehen durchschnittlich 30  % der gesamten Exporterlöse auf 
die Fischerei zurück (World Bank, 2009). Der Pro-Kopf-Ver-
zehr liegt bei durchschnittlich 13,3 kg pro Jahr (FAO, 2012g). 

Um die Erträge aus der Fischerei zu maximieren, wurde 
seit der Unabhängigkeit Namibias 1990 die Kapazitäten für 
die Verarbeitung der Fischereiprodukte im Land ausgebaut, 
so dass ein Großteil der Wertschöpfung national stattfindet. 
Der Prozess ist als „Namibianisierung“ der Fischereiindustrie 
bekannt und wird von zielgerichteten Trainee-Programmen 
begleitet, um die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber ausländi-
schen Flotten zu stärken (TEN, 2012). 

Vor der Unabhängigkeit Namibias im Jahr 1990 unterla-
gen die namibischen Gewässer der International Commission 
for the South East Atlantic Fisheries (ICSEAF). Ertragsdaten 
der 1970er und 1980er Jahre, die unter ICSEAF verzeichnet 
wurden gelten jedoch als nicht belastbar, da keine Kontrol-
le stattfand und politisch motivierte Fehlangaben vermutet 
werden (Hampton, 2003). Dennoch ist in den Daten ein star-
ker Rückgang vor allem der Seehecht- und Hummererträge 
von 1960 bis 1980 festzustellen, was auf Überfischung der 
Bestände zurückgeführt wird (Hampton, 2003). Generell gal-
ten die Bestände namibischer Gewässer vor der Unabhängig-
keit als stark überfischt (FAO, 2012f).

Der Unabhängigkeit 1990 folgend wurde die namibische 
AWZ deklariert und auf wissenschaftlichen Begutachtungen 
basierend ein umfassendes Fischereimanagement eingerich-
tet (World Bank, 2009). Gegenwärtig unterliegt das Fische-
reimanagement dem 1991 gegründeten Ministry of Fisheries 
and Marine Resources (MFMR), das vom Ministry’s National 
Marine Information and Research Centre (NatMIRC) beraten 
wird (UNEP). 1992 wurde ein White Policy Paper Towards 
Responsible Development of the Fisheries Sector veröffent-
licht, das die langfristige Zielsetzung einer nachhaltigen Nut-
zung der Bestände definierte und in den Sea Fisheries Act of 
1992 mündete. Einer Revision folgend unterliegt die Fische-
rei nun der rechtlichen Regelung des Marine Fisheries Act 
2010. Erfolge sind bereits zu verzeichnen: Die Erträge aus der 
Fischerei stiegen seit den 1990er Jahren um 40  % an.

Als Managementinstrument wird hauptsächlich ein 

Fangrecht mittels eines Quotensystems für die am stärks-
ten befischten Bestände eingesetzt, das jährlich die erlaubte 
Fangmenge begrenzt (TAC). Fangquoten sind zahlungspflich-
tig, womit der freie Zugang zur allgemeinen Ressource nicht 
länger gegeben ist. Die Quoten werden ausschließlich an 
lizensierte Fischer verkauft, die über ein „right of exploita-
tion“ verfügen. Diese Lizenzen werden über Zeiträume von 
7–20 Jahren vergeben, wobei zu den Kriterien auch die Nati-
onalität der Bewerber zählt. Zurzeit fischen etwa 80  % der 
Schiffe in der namibischen AWZ unter namibischer Flagge 
(FAO, 2012f). Andere Bestände werden über diese Lizenzen 
und Beschränkungen der Fangsaison und eine Beschränkung 
des erlaubten Beifanges kontrolliert. Für letztere wird eine 
Gebühr erhoben (FAO, 2012f). Die Quoten sind nicht über-
tragbar, was sowohl einer Zentralisierung der Industrie ent-
gegenwirken soll und als auch die „Namibianisierung“ weiter 
befördern (Huggings, 2011).

Als Gründe des erfolgreichen Fischereimanagements, in 
dem Fangquoten eingehalten werden, werden klare Zugangs-
rechte und eine effektive Durchsetzung der gesetzlich veran-
kerten Regulierungen genannt. Letzteres wird insbesondere 
in den Jahren nach der Unabhängigkeitserklärung auf einen 
starken politischen Willen zurückgeführt, der sich vor allem 
gegen die spanische Fischereiflotte richtete, die ohne Lizen-
zen in namibischen Gewässern fischte (World Bank, 2009). 
Als die Regierung die in namibischen Gewässern Schätzungen 
zufolge 100 nun illegal fischenden Schiffe dazu aufforderte, 
diese zu verlassen, verfügte es noch über keine Möglichkeiten 
der Überwachung und charterte einen privaten Hubschrau-
ber um spanische Fischer festzunehmen und vor Gericht zu 
stellen (Huggings, 2011). Mittel der Durchsetzung heute sind 
Beobachter auf allen großen Fischereischiffen, die auch für 
die Datensammlung zuständig sind und über Pflichtbeiträge 
der Fischereiindustrie finanziert werden (World Bank, 2009). 
Darüber hinaus verfügt das MFMR über zwei Patrouillen-
schiffe und ein Patrouillenflugzeug (FAO, 2012b). Ein VMS-
System wurde vor kurzer Zeit installiert. Ein großer Teil des 
Fischereimanagements wird über Steuereinnahmen aus der 
Fischerei und zusätzlichen Pflichtbeiträgen getragen. 

Als zusätzlich begünstigende Faktoren werden die Topo-
graphie und damit zusammenhängend die geringe Tradition in 
der Fischerei Namibias genannt. Das land verfügt lediglich 
über zwei Häfen und die Küste grenzt direkt an die Wüste an. 
Daher gab es zu Zeiten der Unabhängigkeitserklärung kaum 
Fischereibetriebe und die Zahl der zu regulierenden Schiffe, 
sowie deren Anlandungspunkte blieb übersichtlich (World 
Bank, 2009). Weiterhin gab es keine bestehenden Interes-
sensgruppen, die als Barrieren hätten fungieren können 
(Huggings, 2011). Teilweise wird das Fischereimanagement 
wegen der starken Steuerung mit Ziel der „Namibianisierung“ 
der Industrie kritisiert, da es ökonomisch potenziell nicht das 
optimale Mittel der Verteilung wählt (Huggings, 2011).
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Existenz sozialer Normen für Kooperation, Gegensei-
tigkeit und Fairness erleichtern den Selbstorganisati-
onsprozess. 

Die partizipativen Ansätze haben sich insbeson-
dere in der kleinbetrieblichen Fischerei bewährt 
(Kap. 4.1.2.4; Cinner et al., 2012; Gutiérrez et al., 
2011). Aber auch in den USA werden Chancen für die 
Umsetzung des Ökosystemansatzes gesehen, indem 
dezentralisierte Governance mit Ko-Management und 
verstärkter Partizipation eingeführt wird (da Silva und 
Kitts, 2006). Mit TURFs wurden beispielsweise in Viet-
nam und in Chile gute Erfahrungen gemacht (Internati-
onal Sustainability Unit, 2012). Costello et al. (2012b) 
kommen zu dem Schluss, dass bei datenarmen Bestän-
den in Entwicklungsländern TURFs, Fischereikoopera-
tiven und Ko-Managementansätze, in Verbindung mit 
No-Take Zones, wahrscheinlich angemessenere Instru-
mente sind als Quotensysteme. Die marine Kleinfische-
rei in Entwicklungsländern wird in Kapitel 4.1.2.4 ein-
gehender behandelt. 

4.1.3.4	
Verminderung ökologischer Risiken und 
Nebenwirkungen der Fischerei

Meeresschutzgebiete als Instrument nachhaltiger 
Fischerei
Meeresschutzgebiete (Marine Protected Areas, MPAs) 
gehören zu den wichtigsten Instrumenten des marinen 
Ökosystemschutzes und sollten im Rahmen einer mari-
nen Raumplanung angewandt werden. In Kapitel 3.6.2 
werden diese beiden Instrumente im Kontext vor-
gestellt. Hier soll nur die Bedeutung von Sperrgebie-
ten für die Fischerei (No-Take Zones, NTZ) dargestellt 
werden, die selbst innerhalb von Meeresschutzgebie-
ten die Ausnahme darstellen. In den meisten MPAs ist 
Fischerei innerhalb vorgegebener Regeln erlaubt bzw. 
entsprechende Einschränkungen und Verbote werden 
kaum durchgesetzt. NTZ sind nicht nur für den Schutz 
biologischer Vielfalt von entscheidender Bedeutung, 
sondern sie können unter Umständen auch ein Inst-
rument für das Fischereimanagement darstellen (Gell 
und Roberts, 2003). NTZ können bei geeigneter Pla-
nung und Umsetzung Rückzugsgebiete und Regenera-
tionsmöglichkeiten für überfischte Bestände schaffen. 
Innerhalb dieser Gebiete kann sich nicht nur eine grö-
ßere Fischbiomasse aufbauen, es sind auch mehr große 
Fische im Bestand, die im Vergleich zu den kleinen pro-
portional mehr Nachkommen produzieren können (Les-
ter et al., 2009; Francis et al., 2007). Somit können daher 
die umgebenden befischten Gebiete mit abwandernden 
Fischen und Larven versorgt werden, auch wenn diese 
Effekte nicht immer einfach nachzuweisen sind (Pelc et 
al., 2010; Korallenriffe: Harrison et al., 2012).

Die Wirkung von NTZ hängt dabei von der ökologi-
schen Situation ab. Bei sehr mobilen Fischbeständen, 
die mit wenig Beifang und anderen ökosystemaren 
Schäden gefangen werden können, sind sie nur sehr 
begrenzt wirksam. Bei Mehrartenfischereien, mit eher 
ortstreuen Arten (z.  B. auf Riffen: Jeffrey et al., 2012), 
viel Beifang und Fangmethoden mit schädlichen Neben-
wirkungen (z.  B. Bottom Trawls) bieten NTZ deutliche 
Vorteile für den Ökosystemschutz und bei geeigneter 
Planung auch für die Fischerei. Sorgfältige Planung 
und adaptives Management sind Voraussetzung für die 
Nutzung der Potenziale von NTZ (Hilborn et al., 2004). 
Die positiven Effekte für Fischerei können durch ange-
messene Größe und geschickte Einbindung in Netz-
werke von Meeresschutzgebieten verbessert werden 
(Gaines et al., 2010; Halpern et al., 2010). Dabei ist die 
Ausweisung von NTZ allein keine hinreichende Lösung; 
sie sollte immer in Kombination mit komplementären 
Instrumenten des Fischereimanagements angewandt 
werden (Kap. 4.1.3.3; WBGU, 2006). Die meist grö-
ßere Fischbiomasse innerhalb von Schutzgebieten bie-
tet einen erheblichen Anreiz für illegales Fischen, was 
die positiven Effekte gefährdet. Daher ist die Durchset-
zung und Überwachung der Regeln von entscheidender 
Bedeutung für die Wirksamkeit von NTZ (Lester et al., 
2009; Kap. 4.1.3.5). 

Vermeidung von unerwünschtem Beifang
In der Fischerei werden in der Regel nicht nur selektiv 
Exemplare der gewünschten Zielart gefangen, sondern 
auch andere Organismen (z.  B. zu kleine Exemplare der 
Zielart, andere Fischarten, Bodenorganismen, Meeres-
säugetiere, Schildkröten und Seevögel; Kap. 4.1.2.3), 
die unerwünscht in die Netze oder an die Haken gelan-
gen. Dieser „Beifang“ wird in vielen Regionen, derzeit 
auch in der EU, tot oder tödlich verletzt wieder über 
Bord geworfen (Kelleher, 2005), gilt als ein wesentli-
cher Treiber für den Verlust mariner biologischer Viel-
falt und sollte im Rahmen des Ökosystemansatzes so 
weit wie möglich vermieden werden (Kap. 4.1.3.1). 
Fischereigerät kann sogar noch weiter Organismen fan-
gen, nachdem es verloren oder weggeworfen wurde, 
etwa wenn Netze im Meer treiben (ghost fishing; FAO, 
2005b). 

Mortalität durch Beifang kann zudem einen signi-
fikanten Einfluss auf die Bestandsschätzungen haben, 
was aber nur in die Modelle einfließen kann, wenn der 
Beifang registriert wird; daher ist das Monitoring des 
Beifangs also eine wesentliche Maßnahme. 

In vielen Fischereien kann der Beifang bereits mit 
technischen Methoden, durch Einhalten bestimmter 
Praktiken oder durch Vermeiden bestimmter Gebiete 
oder Jahreszeiten verringert werden; er ist jedoch nicht 
gänzlich vermeidbar (Bjordal, 2009:  184  ff.). Beispiel 
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für einen besonderen Erfolg ist die Langleinenfische-
rei in antarktischen Gewässern. Durch Regulierungen 
der dort zuständigen regionalen Fischereiorganisa-
tion CCAMLR konnte mit Hilfe technischer Maßnah-
men erreicht werden, dass der Beifang von Albatrossen 
um mehr als 99  % vermindert werden konnte (Small, 
2005). Die Förderung und verpflichtende Einführung 
selektiver, ökosystemgerechter Fanggeräte ist wesent-
lich für die Vermeidung unerwünschten Beifangs. 

In Norwegen ist die Anlandung des Beifangs nebst 
jeweiliger Anrechnung auf die Quoten vorgeschrie-
ben. Auch in der EU ist diese Lösung im Rahmen der 
Fischereireform vorgeschlagen worden (Kap. 7.4.1.7). 
Ein solches System könnte für die Fischer einen Anreiz 
schaffen, die Fangpraxis und -technik zu optimieren, 
um die Menge an unerwünschter Biomasse im Netz 
zu reduzieren. Diese Bewirtschaftungsmaßnahme 
kann neben einer Minimierung der Beifänge zudem 
zur Verbesserung der Kontrolle und der Daten über 
die Gesamtsterblichkeit und den Zustand der Fisch-
bestände beitragen (BfN, 2009). Die Einführung eines 
generellen Rückwurfverbots in der EU für alle Fischar-
ten wird vom SRU (2011a:  23) empfohlen. 

Verbote zerstörerischer und verschwenderischer 
Fischereimethoden
Zerstörerische Fischereimethoden, bei denen schwer-
wiegende oder irreversible Schäden an Meeresökosys-
temen drohen, sollten verboten und die Verbote durch-
gesetzt werden (BfN, 2009). Dies betrifft vor allem das 
zerstörerische Fischen mit Dynamit oder Gift, das trotz 
weitreichender Verbote immer noch in einigen Regionen 

praktiziert wird (Burke et al, 2011; Ferse et al., 2012; 
Abb. 4.1‑10). Die Fischerei, insbesondere mit schweren 
Grundschleppnetzen, kann den Meeresboden, die dort 
bestehenden Habitatstrukturen und deren Lebensge-
meinschaften weltweit in erheblichem Umfang schä-
digen (Puig et al., 2012) und wird auch in sensiblen 
Ökosystemen wie Hartböden und Riffen immer noch 
durchgeführt. Schonendere Methoden (Pulsfischerei) 
befinden sich bereits in der Erprobung (SRU, 2011a); 
auch die Anwendung passiver Methoden (Fallen) mit 
noch weit weniger schädlichen Wirkungen bietet inte-
ressante Alternativen. Die Auswirkungen zerstöreri-
scher Fangmethoden für die Tiefsee (z.  B. Kaltwasser-
korallen, Seeberge; Ramirez-Llodra et al., 2011) wur-
den in Kapitel 4.1.2.3 bereits beschrieben.

Ein Beispiel für eine besonders verschwenderische 
Fangmethode ist das „shark finning“, bei dem nur die 
Flossen des Fisches für die Zubereitung einer Suppe 
verwendet werden und der todgeweihte Körper häufig 
wieder über Bord geworfen wird (Lack und Sant, 2006). 
Haie gelten nicht zuletzt aus diesem Grund als beson-
ders gefährdet (Kap. 4.1.2.3). Da die EU (vor allem 
Spanien) neben Indonesien die meisten Haie fängt und 
der größte Exporteur von Haiflossen nach Hongkong 
und China ist, müssen die bestehenden Regelungs
lücken in der europäischen Fischereiwirtschaft vor-
dringlich geschlossen werden (Fowler und Séret, 2010). 

Abbildung 4.1-10
Weltweites Vorkommen von Dynamit- und Giftfischerei. Die gezeigten Gebiete basieren auf Beobachtungen und 
Experteneinschätzungen. Gelbe Flächen: moderates Ausmaß; rote Flächen: erhebliches Ausmaß. 
Quelle: Burke et al., 2011
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4.1.3.5	
Überwachung und Durchsetzung
In Kapitel 3.7 wurde festgestellt, dass mangelnde 
Durchsetzung bestehender Vereinbarungen ein Kern-
problem ist, das sich durch alle Bereiche der Meeres-
Governance zieht. Gerade in der Fischerei ist Überwa-
chung der Fischereiregelungen (Monitoring, Control 
and Surveillance, MCS; Berg und Davies, 2011) ange-
sichts der Größe der Meeresgebiete, der teils globalen 
Reichweiten und des isolierten Agierens der Fischer 
eine besondere Herausforderung. 

Besteht zwischen den Fischern ein hinreichendes 
soziales Netz, kann die Einhaltung der Regelungen in 
vielen Fällen auf Basis sozialer Kontrolle sichergestellt 
werden, so dass die Fischer den Regeln freiwillig folgen. 
Diese Voraussetzung ist vor allem in der Kleinfischerei 
gegeben. Je stärker dabei die Regeln des Fischereima-
nagements und ihre Kontrolle und Durchsetzung von 
den Akteuren als fair und akzeptabel empfunden wer-
den, desto eher wird deren Durchsetzung gewährleis-
tet sein (Berg und Davies, 2011). In Entwicklungslän-
dern mit überwiegend kleinbetrieblicher Fischerei steht 
Überwachung und Durchsetzung vor anderen Heraus-
forderungen als in Industrieländern, weil zum einen die 
technischen und finanziellen Kapazitäten geringer sind 
sowie zum anderen Zahl und Organisationsgrad der 
Akteure viel größer sein kann. Partizipative Ansätze 
sind in diesem Umfeld von großer Bedeutung. Auf die 
Kleinfischerei wird in Kapitel 4.1.2.4 gesondert einge-
gangen. 

In der industriellen Fischerei wird die Anwendung 
klassischer Überwachungsinstrumente häufiger zum 
Erfolg führen. Tabelle 4.1‑1 bietet einen Überblick über 
die wichtigsten Instrumente, ihre Kosten sowie ihre 
Vor- und Nachteile. Überwachung und Durchsetzung 
sind insbesondere notwendig, um der weit verbreiteten 
IUU-Fischerei Einhalt zu gebieten (Kap. 4.1.4.5).

Die Anreize für illegales Verhalten werden wesent-
lich durch die Qualität der Durchsetzung und Sankti-
onierung bestimmt. Die Höhe der Strafzahlungen, die 
Beschlagnahme von Schiffen und Netzen sowie der 
Verlust von Lizenzen sind von entscheidender Bedeu-
tung: Nichtbefolgen der Regeln darf sich ökonomisch 
nicht lohnen (FAO, 1995:  §7.7.2). 

4.1.3.6	
Kosten und Finanzierung des Übergangs in eine 
nachhaltige Fischerei
Laut UNEP (2011b) wären einmalige Investitionen in 
Höhe von mindestens 190–280 Mrd. US‑$ notwendig, 
um weltweit ein nachhaltiges Fischereimanagement zu 
etablieren und die globalen Fangerträge bis 2050 von 80 
auf 90 Mio. t zu erhöhen. Diese Schätzungen berück-
sichtigen unter anderem eine Reduktion der globalen 

Fangflottenkapazität über Rückkaufprogramme, die 
Kompensation und Umschulung von Fischern, allge-
meine Managementkosten sowie Forschungsanstren-
gungen. Zusätzlich müssten die laufenden Kosten für 
das Fischereimanagement (u.  a. Einführung und Manage-
ment von Quotensystemen, Schutzgebietsnetzwerken, 
Monitoring- und Kontrollprogrammen) um 25  % von 
weltweit 8 auf 10 Mrd. US‑$ pro Jahr erhöht werden, 
um eine nachhaltige Fischerei langfristig sicherzustel-
len. Der Nutzen eines Umbaus des Fischereisektors in 
Gegenwartswerten wird jedoch etwa 3–5fach höher 
eingeschätzt als die hierfür erforderlichen Investitio-
nen (UNEP, 2011b). 

Mit der Erhebung von Nutzungsentgelten (z.  B. kos-
tenpflichtige Fischereilizenzen, Fangabgaben, Beifangbe-
steuerung und Hafengebühren) können gezielte Anreize 
für eine nachhaltige Ausrichtung der Bewirtschaftung 
geschaffen werden. Ein Bonus/Malus-System kann diese 
noch erhöhen: Werden Fischerei oder Fischzucht nach-
weislich nachhaltig betrieben, dann werden die vom 
Akteur zu zahlenden Nutzungsentgelte reduziert. Wer-
den allerdings die Nachhaltigkeitsregeln verletzt, dann 
hätte der Akteur eine Art „Strafzoll“ zu zahlen. In der 
Fischerei könnte außerdem die Vergabe von Zugangs-
rechten zu bestimmten Fischgründen an Auflagen wie 
etwa nachhaltiges Fanggerät oder an die Nutzung CO2-
armer Treibstoffe gekoppelt werden. Eine nachhaltige 
und langfristige Ausrichtung von Fischerei kann vorü-
bergehend mit geringeren Einnahmen verbunden sein. 
Daher sind staatliche Instrumente und Finanzierungs-
hilfen sinnvoll, um den Übergang zu einem nachhaltigen 
Fischereimanagement zu unterstützen: 

>> Zahlungen für Ökosystemleistungen: Mit diesem 
Instrument (Payments for Ecosystem Services, PES) 
wurden im Bereich Waldschutz und beim Manage-
ment von Wassereinzugsgebieten bereits gute Erfah-
rungen gemacht (Pagiola et al., 2002). Auch in der 
nachhaltigen Fischerei könnten PES für die Anwen-
dung nachhaltiger Fischereimethoden oder für einen 
räumlichen oder zeitlichen Verzicht auf Fischerei (z.  B. 
in Meeresschutzgebieten oder während Schonzeiten) 
gewährt werden (Mohammed, 2012; Niesten und 
Gjertsen, 2010). Ein Beispiel ist das Programm Defeso 
in Brasilien, bei dem Fischer während saisonaler 
Fischereiverbote eine Vergütung erhalten. Um Miss-
brauch zu vermeiden, sollte die Zahlung von PES an 
leicht zu kontrollierende Bedingungen geknüpft und 
auf einen engen Nutzerkreis begrenzt werden (Wun-
der, 2005). Die Schutzleistungen der PES-Empfänger 
sollten laufend kontrolliert werden und die Zahlungen 
an den Erfolg der Leistungen gebunden sein (Niesten 
und Gjertsen, 2010). 

>> Kompensationszahlungen: Kompensationszahlungen 
für die Nichtnutzung mariner Ressourcen dienen vor-
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rangig dem Ziel der Lastenteilung und sind anders als 
PES auf einen begrenzten Zeitraum angelegt. Sie zie-
len auf die vorübergehende einmalige Abfederung 
sozialer Härten ab, z.  B. aus der Einrichtung eines 
Schutzgebiets oder der Reduktion der Fangmengen 
in bestimmten Fischgründen (u.  a. Entschädigung und 
Umschulung von Arbeitnehmern in unmittelbar 

betroffenen und nachgelagerten Industrien, soziale 
Angebote, Beratungsleistungen, Rückkauf von Fang-
lizenzen, Booten oder Fanggerät). Dabei ist sicherzu-
stellen, dass die Fangmenge und der Fischereiaufwand 
insgesamt durch Regulierung begrenzt sind und die 
entzogenen Lizenzen, Boote oder Fanggeräte nicht 
durch neue ersetzt werden (Niesten und Gjertsen, 

Tabelle 4.1-1
Beispiele für Instrumente zur Überwachung von Fischereiaktivitäten. 
*VMS (Vessel Monitoring Systems) sind elektronische Geräte, die Standort, Kurs und Geschwindigkeit des Schiffs in Echtzeit 
an die Aufsichtsbehörden übermitteln können. 
Quelle: nach Berg und Davies (2011), verändert und ergänzt

Prozessablauf Instrument Vorteile Nachteile Kosten

Vor dem 
Fischen

Lizenzen für Fischer, 
Kontrolle von Booten 
und Fanggeräten

Erleichtert die 
Überprüfung der Regeln

Illegales Gerät kann 
versteckt sein

Gering

Während des 
Fischens

Kontrolle der Logbücher Liefert wertvolle Daten Nicht alle Fischer in 
allen Ländern können 
lesen/schreiben; können 
gefälscht werden

Gering

Fischereiaufsicht mit 
Schiffen

Ermöglicht Verifikation 
und Sanktionierung auf 
See

Geringe Reichweite/
Abdeckung

Hoch

Flugzeuge und 
Hubschrauber

Abdeckung großer 
Gebiete

Keine Überwachung von 
Fängen und Gerät; keine 
Sanktionierung auf See 

Hoch

Beobachter an Bord Kann auf See alle 
Aktivitäten verfolgen; 
liefert verlässliche Daten
(u.  a. Fang, Rückwürfe)

Nur auf großen Booten Mittel

Kameras an Bord Beobachtung von Fang 
und Rückwürfen

Nur eingeschränkte 
Überwachung möglich

Gering/mittel

VMS* Echtzeitüberwachung 
möglich 

Nicht alle Schiffe sind 
mit VMS ausgerüstet; 
kann gefälscht werden

Gering/mittel

Satellitenbilder Abdeckung des gesamten 
Gebiets möglich

Regelmäßige Nutzung 
und Auswertung ist 
teuer; Verifizierung 
notwendig

Gering/mittel

Küstenwache, Marine Kann z.  T. entsprechende 
Aufgaben ohne Zusatzko-
sten übernehmen; Über-
wachung der nationalen 
Grenzen

Nur eingeschränkt 
verfügbar bzw. 
ausgebildet

Hoch

Während der 
Anlandung

Fangüberwachung bei 
Anlanden oder Umladen 
des Fangs durch Inspek-
toren; Plausibilitätskon-
trollen

Überprüfung der Quoten; 
Verhaftung im Hafen 
möglich

Umladen auf See 
schwer zu überwachen; 
keine Überwachung von 
Rückwürfen

Gering

Nach der 
Anlandung

Überwachung des Markts 
und der Verkäufe (z.  B. 
mittlere Größe)

Gute Informationsquelle 
über angelandete Mengen 
und Nachfrage

Herkunft des Fangs 
schwer zu verifizieren

Gering

Überwachung der 
Exporte oder Transporte

Gute Informations
quelle über angelandete 
Mengen in hochpreisigen 
Fischereien

Fänge werden nur z.  T. 
exportiert

Gering
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2010). So setzte z.  B. die australische Regierung im 
Zuge der Neuzonierung des Great Barrier Reef Marine 
Park 230 Mio. AU-$ ein, um die mit der Zonierung 
verbundenen Ertragseinbußen für die lokale Fische-
reiindustrie und nachgelagerte Industrien abzufedern. 

>> Neue Geschäftsmodelle: Viele der durch Nachhaltig-
keit im Fischereimanagement entstehenden zusätzli-
chen Kosten können über veränderte Geschäftsmo-
delle, wie etwa neue kooperative Organisationsmo-
delle, aufgefangen werden. Ein Beispiel hierfür sind 
„Licence Banks“, zu deren Gründung sich mehrere 
kleine Fischereibetriebe zusammenschließen (Eco-
trust Canada, 2008; The Nature Conservancy, 2011), 
um eigene Einlagen mit dem Startkapital eines Part-
nerinvestors oder einer nationalen Förderbank zu 
bündeln. Mit diesem Startkapital kann Kapital von 
weiteren privaten Investoren angeworben werden. 
Ein ganz ähnliches Modell stellen sogenannte 
„Fisheries Trusts“ dar, in denen Mittel von privaten 
Stiftungen, günstige staatliche Kredite und ergän-
zende Bankkredite gebündelt werden (Manta Con-
sulting, 2011). Mit den gesammelten Mitteln kön-
nen Fischereilizenzen erworben werden, welche von 
den Fischern gegen Entgelt „geleast“ werden kön-
nen. Ein Teil der durch die Fischerei erwirtschafteten 
Gewinne wird an die externen Geldgeber ausge-
schüttet. Mit einem solchen Modell können auch 
kleinere Fischereiunternehmer mit geringer Kapital-
ausstattung Anteile an Fischereilizenzen erwerben. 
Die bisher gegründeten „Licence Banks“ in Kanada 
und USA haben sich bewusst Nachhaltigkeitsziele 
gesetzt (u.  a. Fischen mit nachhaltigen Fanggeräten), 
bei deren Nichterfüllung einzelnen Mitgliedern 
Sanktionen drohen (Ecotrust Canada, 2008; The 
Nature Conservancy, 2011). Eine Evaluierung der 
langfristigen Erfolge steht noch aus.

4.1.4	
Internationale Governance der Fischerei: 
Institutionen und Brennpunkte

In diesem Kapitel werden nur die wesentlichen interna-
tionalen Institutionen, Abkommen, Soft-law-Regelun-
gen und Instrumente vorgestellt, deren Regelungsge-
genstand Fischerei ist. Den institutionellen Rahmen und 
die Grundlage dieser Governance-Strukturen bildet das 
UN-Seerechtsübereinkommen (UNCLOS), das in Kapi-
tel 3.2 und, in Bezug auf die Fischerei, in Kasten 4.1-8 
dargestellt wird. Der WBGU beschränkt sich auf dieje-
nigen Aspekte, die derzeit die politische Debatte prägen 
und dominieren. Er beleuchtet dabei die internationale 
bzw. globale Perspektive und geht daher auf die euro-
päische Dimension lediglich in Bezug auf die grenz-

überschreitenden Effekte und externen Wirkungen ein. 
Die Instrumente der privaten Governance und insbe-
sondere die Umweltsiegel werden in Kapitel 3.5 behan-
delt. Wie bereits zu Beginn des Kapitels 4 erläutert, 
wird der gezielte Walfang hier nicht behandelt, weil er 
für die Ernährung kaum noch eine Rolle spielt. Schäden 
an Walpopulationen durch Fischerei (z.  B. Kleinwale 
als Beifang) sind hingegen derart gravierend, dass sie 
Gegenstand spezieller regionaler Abkommen sind (z.  B. 
ASCOBANS für den Schutz der Kleinwale in Nord- und 
Ostsee und ACCOBAMS für den Bereich des Schwarzen 
Meeres, Mittelmeeres und der angrenzenden atlanti-
schen Zonen). Ihre Behandlung würde jedoch den vor-
liegenden Untersuchungsrahmen sprengen. 

4.1.4.1	
Politische Zielsetzungen
Die Forderung nach einer Umgestaltung der Fische-
rei in Richtung Nachhaltigkeit ist bereits seit Jahr-
zehnten politischer Konsens und wird in den Verein-
ten Nationen thematisiert, insbesondere im Rahmen 
des „Rio-Prozesses“ und der UN-Generalversamm-
lung (Kap. 3.3.1). Schon auf der ersten UN-Umwelt-
konferenz in Stockholm 1972 wurde festgestellt, dass 
viele Fischbestände geschädigt wurden, weil die Regu-
lierung zu langsam erfolgte (UNCHE, 1972). Auf dem 
Erdgipfel von Rio de Janeiro 1992 wurden in Bezug auf 
die marine Fischerei in den AWZ bereits viele der Pro-
bleme genannt, die auch heute noch in vielen Regio-
nen ungelöst sind: z.  B. Überfischung, illegale Fische-
rei, Überkapazitäten, zerstörerische Fischerei oder 
Ökosystemdegradation. Die Staaten verpflichteten sich 
in der Agenda 21 dazu, die marinen Bioressourcen ihrer 
AWZ zu schützen und nachhaltig zu nutzen (UNCED, 
1992a). Auf dem Weltgipfel für Nachhaltige Entwick-
lung (WSSD oder „Rio+10-Konferenz“) im Jahr 2002 
in Johannesburg wurde diese abstrakte politische Ver-
einbarung konkretisiert und mit einer Zeitangabe ver-
sehen. Die Staaten einigten sich auf das anspruchs-
volle Ziel, bis 2015 nachhaltige Fischerei zu erreichen, 
also die Bestände gemäß des höchstmöglichen Dauer-
ertrags (MSY; Kasten 4.1‑5) zu bewirtschaften (WSSD, 
2002:  §30a). 

Dieses Ziel wurde auf der UN-Konferenz für Nach-
haltige Entwicklung (UNCSD oder „Rio+20-Konfe-
renz“) erneut bekräftigt und sogar verschärft (UNCSD, 
2012:  Abs. 168  ff.). Der höchstmögliche Dauerertrag 
(MSY) soll in der kürzest möglichen Zeit u.  a. mit Hilfe 
wissenschaftsbasierter Bewirtschaftungspläne erreicht 
werden, selbst wenn dies bei überfischten Beständen 
vorübergehend mit Ertragseinbußen oder sogar Schlie-
ßung von Fischereien verbunden ist. Zerstörerische 
Fischereipraktiken sowie illegaler, nicht gemeldeter 
und unregulierter Fischfang sollen gestoppt werden. 
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Gegen Beifang und andere schädliche Ökosystemwir-
kungen soll verstärkt vorgegangen werden. Auf die-
ser Konferenz gab es u.  a. auch die Entscheidung, ein 
neues Durchführungsabkommen für den Schutz und 
die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt auf 
der Hohen See zu verhandeln (Kap. 3.3.2.2). 

Auch die Biodiversitätskonvention (Convention on 
Biological Diversity, CBD) hat sich mit der Fischerei aus-
einandergesetzt, u.  a. im Arbeitsprogramm für Meeres- 
und Küstenbiodiversität (CBD, 2004a; Kap.  3.3.2.1). 
Im Rahmen des Strategischen Plans der Konvention 
haben sich die Vertragsstaaten 2010 das politische Ziel 
gesetzt, dass bis 2020 alle Fischbestände nachhaltig 
bewirtschaftet werden, so dass Überfischung vermie-
den wird (CBD, 2010a). 

Auch wenn diese Zielvorgaben rechtlich nicht bin-
dend sind, haben sie dennoch erhebliche politische 
Bedeutung und Wirkung. Nicht zuletzt bekennt sich 
die Europäische Kommission zu diesen Zielen und 
hat dies als Argument für eine grundsätzliche Reform 

der Fischereipolitik herangezogen (EU-Kommission, 
2011c), denn die Rio+20-Ziele sind mit der bestehen-
den Bewirtschaftung nicht zu erreichen (Froese und 
Quaas, 2013). Das Ziel eines nachhaltigen Umgangs 
mit den marinen biologischen Ressourcen ist also in 
der internationalen Politik mittlerweile tief verankert. 
Die Umsetzung in praktische Politik bereitet allerdings 
noch erhebliche Probleme (Veitch et al., 2012). 

4.1.4.2	
Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen (FAO)
Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (Food and Agriculture Organiza-
tion of the United Nations, FAO) ist auch für Fische-
rei und Aquakultur zuständig (Kap. 3.3.1). Sie fungiert 
als zentrale Anlaufstelle für die Bestands- und Fangda-
ten der Fischer aus allen Meeresregionen der Welt. Sie 
erhebt diese Daten allerdings nicht selbst, sondern ist 
auf die Zulieferung von Behörden und Fischereiinstitu-

Kasten 4.1-8

UNCLOS und Fischerei

UNCLOS gibt den Rahmen für eine nachhaltige Fischerei vor, 
mit jeweils unterschiedlichen Rechten und Verpflichtungen 
für die verschiedenen Meereszonen (Kap. 3.2). Für die AWZ 
geht Art. 62 Abs. 1 UNCLOS vom Konzept der „optimalen 
Nutzung“ lebender Ressourcen aus, wobei Art. 62 Abs. 2 
UNCLOS eine Verpflichtung formuliert, den Fortbestand nicht 
durch übermäßige Ausbeutung zu gefährden. Art. 62 Abs. 3 
UNCLOS zielt auf einen höchstmöglichen Dauerertrag (MSY; 
Kasten 4.1-5) ab, der aber ökosystemare Wechselwirkungen 
mit einbezieht. Küstenstaaten sind also durch UNCLOS ver-
pflichtet, in der AWZ Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaß-
nahmen zu ergreifen und Fangmengen festzulegen, um den 
Fortbestand der lebenden Ressourcen sicherzustellen (Proelß, 
2004:  108). Ein ausreichendes Schutzniveau wird durch diese 
Bestimmungen allerdings nicht garantiert, da mangels wei-
terer Spezifizierung des Kriteriums der „übermäßigen“ Aus-
beutung die Festsetzung der Quoten allein im Ermessen der 
Küstenstaaten liegt (Proelß, 2004:  108).

Für die Hohe See lehnen sich die Bestimmungen von 
UNCLOS an die High Seas Fisheries Convention von 1958 
an, ohne dass die bereits offensichtlichen Umsetzungsmängel 
dieser Konvention beachtet wurden (Oda, 1983). Art. 116 
UNCLOS gibt jedem Staat zunächst das Recht, dass seine 
Angehörigen auf der Hohen See Fischerei ausüben können. 
Dieses Recht ist allerdings mit Vorbehalten versehen: Art. 
117 UNCLOS verpflichtet die Staaten dazu, „in Bezug auf 
seine Angehörigen die erforderlichen Maßnahmen zur Erhal-
tung der lebenden Ressourcen zu ergreifen“. Diese Art der 
Durchsetzung ist schwach, denn sie wird ausschließlich den 
Flaggenstaaten überlassen und von keiner anderen Instituti-
on überprüft. Zudem verpflichtet Art. 118 UNCLOS die Staa-
ten zur Zusammenarbeit „bei der Erhaltung und Bewirtschaf-
tung der lebenden Ressourcen“ sowie dazu, bei gleichzeitiger 
Ausbeutung derselben Bestände Verhandlungen aufzuneh-

men und gegebenenfalls regionale Fischereiorganisationen zu 
gründen. Art. 119 UNCLOS verpflichtet zum Einhalten des 
MSY auf Basis der besten verfügbaren wissenschaftlichen 
Angaben und nimmt zudem Bezug auf die Berücksichtigung 
ökosystemarer Interaktionen, geht also über die ausschließ-
liche Betrachtung des Zielartbestands hinaus. Desweiteren 
werden die Staaten zum Austausch der wissenschaftlichen 
Informationen und statistischen Fischereidaten verpflichtet. 
Wolfrum und Fuchs (2011) führen aus, dass Art. 119 Abs. 1 
„ferner auch dahingehend verstanden werden [kann], dass 
Staaten nicht selber dazu verpflichtet sind, den Erhalt der 
Bestände auf dem nötigen Mindestmaß zu gewährleisten, 
sondern lediglich keine Maßnahmen von anderen Staaten 
zum Schutz des Bestands behindern dürfen.“ Für die gebiets-
übergreifenden und weit wandernden Fischbestände sind die 
Bestimmungen wenig spezifisch, da sie sich darauf beschrän-
ken, die internationale Kooperation zwischen Nationalstaaten 
einzufordern. Aus diesem Grund ist 1995 das UN Fish Stocks 
Agreement (FSA) als Durchführungsübereinkommen zu 
UNCLOS vereinbart worden, um zumindest die Regelungslü-
cken in Bezug auf gebietsübergreifende und weit wandernde 
Fischbestände zu schließen (Kap. 4.1.4.4). 

Insgesamt bildet UNCLOS also lediglich den Rahmen für 
eine nachhaltige Fischerei-Governance (Kap. 3.2; 
Kasten 3.2‑1). Dieser Rahmen muss durch nationalstaatliche 
Regelungen in den AWZ und durch institutionelle Arrange-
ments auf der Hohen See, insbesondere für die Erhaltung der 
Bestände im Kontext eines Ökosystemansatzes, mit spezifi-
schen Inhalten gefüllt werden. So wurden z.  B. in UNCLOS im 
Gegensatz zu den mineralischen Ressourcen des Gebiets für 
die lebenden Ressourcen der Hohen See keinerlei Bestim-
mungen über die Allokation aufgenommen (Oda, 1983). Auch 
bietet UNCLOS keine hinreichenden Instrumente zur Durch-
setzung seiner Regelungen oder zur Sanktionierung an, eben-
sowenig gibt es einen Sachwalter für biologische Ressourcen. 
Allerdings ist UNCLOS eines der wenigen umweltvölkerrecht-
lichen Abkommen mit einem zwingenden Streitbeilegungs-
mechanismus (Wolfrum und Fuchs, 2011). 
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ten der Mitgliedstaaten und der regionalen Fischerei-
organisationen angewiesen. Die Daten werden von der 
FAO gesammelt, aufbereitet und ohne eigene Bewer-
tung veröffentlicht. Vor allem der im Zweijahresrhyth-
mus erscheinende globale Statusbericht der Fischerei 
und Aquakultur ist hierfür von großer Bedeutung (The 
State of World Fisheries and Aquaculture; FAO, 2012b). 

Die Datensammlung der FAO zur Fischerei gilt als 
die umfassendste der Welt (Costello et al., 2012b). In 
einigen Regionen sind allerdings weder Umfang noch 
Qualität hinreichend, um als Basis für ein globales Bild 
des Fischereimanagements zu dienen. Vor allem in Ent-
wicklungsländern klaffen große Datenlücken: Fast zwei 
Drittel liefern unzureichende Daten, weil die finanziellen 
und personellen Kapazitäten unzureichend sind. Aber 
auch bei den Industrieländern besteht Nachholbedarf: 
Knapp ein Viertel ihrer Zulieferungen von Daten sind 
unvollständig (Garibaldi, 2012). Die Datenübermittlung 
der Staaten an die FAO und die Qualität der FAO-Daten-
bank sollten daher verbessert werden (Pauly und Fro-
ese, 2012); insbesondere sind Daten über die Biomasse 
der Bestände von großem Wert für ein wissensbasiertes 
Fischereimanagement (Branch et al., 2011; Kap. 4.1.3.2, 
8.3.3.1). Die Beurteilung der entsprechenden „daten-
armen“ Bestände ist sehr schwierig (Costello et al., 
2012b; Worm und Branch, 2012). Um das Fischereima-
nagement datenarmer Bestände zu erleichtern, werden 
neue Ansätze entwickelt, die alternative Bewertungs-
grundlagen schaffen sollen (Martell und Froese, 2012). 

Das FAO-Fischereikomitee (Committee on Fishe-
ries, COFI) mit seinen Unterausschüssen zu Aquakul-
tur und Fischhandel ist das wichtigste zwischenstaatli-
che Forum, in dem sich die Mitgliedstaaten regelmäßig 
zum Austausch und zu Aushandlung von Empfehlun-
gen und Abkommen treffen. Gemeinsam mit dem UN-
Seerechtsübereinkommen (Kap. 3.2) und dem UN Fish 
Stocks Agreement (Kap. 4.1.4.4) bilden die im Rahmen 
der FAO entwickelten Abkommen das Rückgrat der glo-
balen Fischerei-Governance. Vor allem der unverbind-
liche FAO-Verhaltenskodex für verantwortungsvolle 
Fischerei (Kap. 4.1.4.3) und das verbindliche Überein-
kommen über Hafenstaatmaßnahmen zur Verhinderung, 
Bekämpfung und Unterbindung der illegalen, unregu-
lierten und ungemeldeten Fischerei (Kap. 4.1.4.5) sind 
hier zu nennen. Ebenso tragen die unverbindlichen Leit-
linien der FAO (z.  B. „International Guidelines for the 
Management of Deep-sea Fisheries in the High Seas“, 
FAO, 2009b; FAO-Leitlinien für Kleinfischerei „Interna-
tional Guidelines for Securing Sustainable Small-scale 
Fisheries“, FAO, 2012a; Kasten 4.1‑3; „Voluntary Guide-
lines on the Responsible Governance of Tenure of Land, 
Fisheries and Forests“, FAO, 2012d) zur Erweiterung der 
globalen Fischerei-Governance bei, vor allem bei aktu-
ellen Themen. 

4.1.4.3	
Der FAO-Verhaltenskodex für verantwortungsvolle 
Fischerei
Der FAO-Verhaltenskodex für verantwortungsvolle 
Fischerei (Code of Conduct for Responsible Fisheries, 
CoC) wurde 1995 von allen 188 FAO-Mitgliedstaaten 
einstimmig verabschiedet. Die Entwicklung dieses Ver-
haltenskodex war die Reaktion auf die weithin verbrei-
tete Erkenntnis, dass die Fischerei in Richtung eines 
ökosystemaren Ansatzes weiterentwickelt werden muss 
(Cury und Christensen, 2005). Der Kodex hat zum Ziel, 
nachhaltige Fischerei in allen Meeresregionen und in 
Binnengewässern im Sinne einer Bewirtschaftung mit 
Langfristperspektive zu fördern (FAO, 1995). Er stellt 
eine Reihe von Prinzipien und Regeln zur Verfügung, 
die nicht nur Fangmethoden, nachhaltige Bewirtschaf-
tung (auch im Sinne des Schutzes von Meeresökosys-
temen) und Entwicklung der Bestände, sondern auch 
weitere Themen wie die Verarbeitung und den Han-
del sowie die Fischereiforschung betreffen. Auch Prin-
zipien zur verantwortungsvollen Aquakultur werden 
in Artikel 9 des Kodex behandelt (Kap. 4.2.3.1). Der 
Kodex bietet einen integrierten und umfassenden Rah-
men für eine nachhaltige Fischerei und Aquakultur, der 
weithin akzeptiert und anerkannt ist (Garcia, 2000). Er 
ist das erste und einzige internationale Instrument die-
ser Art für die Fischerei (Hosch et al., 2011). 

Im Kodex werden die Staaten u.  a. aufgefordert, 
aquatische Ökosysteme zu erhalten, das Vorsorgeprin-
zip anzuwenden, Entscheidungen auf der Grundlage 
der besten wissenschaftlichen Evidenz zu treffen, die 
Um- und Durchsetzung von Erhaltungsmaßnahmen 
sicherzustellen sowie als Flaggenstaaten ihre Durch-
setzungsbefugnisse wirksam auszuüben. Dabei berück-
sichtigt der Kodex ein ökosystemorientiertes Manage-
ment, da Managementmaßnahmen nicht nur die Erhal-
tung der betreffenden Zielart, sondern auch anderer 
Arten des gleichen Ökosystems sowie von der Zielart 
abhängiger Arten beabsichtigen sollen (Art. 6.2 CoC). 
Er stellt auf eine Erweiterung der Wissensbasis ab und 
verfolgt integrative Ansätze (Bavinck und Chuenpag-
dee, 2005). Der Kodex stärkt transparente Entschei-
dungsprozesse und die Teilhabe von Fischern, Indust-
rie und Umweltverbänden (Art. 6.13 CoC) und bindet 
so wichtige Akteure ein (Friedrich, 2008). Außerdem 
enthält er detaillierte Regeln und Maßahmen für nach-
haltiges Fischereimanagement (u.  a. auf Basis des MSY; 
Kasten 4.1‑5), die den Staaten Richtung und Hilfestel-
lung für die Entwicklung ihrer nationalen Regelungen 
geben sollen.

Der Kodex ist kein statisches Regelwerk: Er kann 
von der FAO revidiert und ergänzt werden (Edeson, 
1996). Außerdem wurden von der Fischerei- und 
Aquakulturabteilung der FAO technische Leitlinien 



4  Nahrung aus dem Meer

146

entwickelt, um die Umsetzung des Kodex zu fördern. 
Auf der Grundlage und im Rahmen des Kodex wurden 
von der FAO zudem vier ebenfalls unverbindliche inter-
nationale Aktionspläne (International Plans of Action, 
IPOA) entwickelt, welche Regeln zur Verhinderung des 
Beifangs von Seevögeln, zum Schutz von Haien, zum 
Management der Fischkapazitäten sowie zur Verhin-
derung der illegalen, ungemeldeten und ungeregelten 
(IUU)-Fischerei enthalten. Auf IUU-Fischerei wird in 
Kapitel 4.1.4.5 genauer eingegangen. 

Die Umsetzung wird durch regelmäßige Abfragen der 
FAO-Mitgliedstaaten und zusammenfassende Auswer-
tungen durch das FAO-Fischereikomittee (COFI) beob-
achtet. Als internationales politisches Instrument ist 
der Kodex nach wie vor relevant und anpassungsfähig, 
sowohl an die Bedingungen der unterschiedlichen Län-
der als auch an die Entwicklungen in der Fischerei seit 
1995 (Hosch et al., 2011). Aktionspläne und Leitlinien 
bieten die Möglichkeit, im Rahmen des Kodex kom-
plexe Themen eingehender zu behandeln und auf aktu-
elle Fragestellungen flexibel zu reagieren. Mit diesen 
Inhalten erfüllt er eine Reihe der Prüfsteine für beste-
hende Meeres-Governance im Kontext der Nachhaltig-
keit (Kap. 3.1.4).

Coll et al. (2013) halten den Kodex für ein wich-
tiges Instrument, dessen Umsetzung insgesamt nur sehr 
schwach, aber regional unterschiedlich ausgeprägt ist. 
Wenn aber die Umsetzung des Kodex vor Ort gelingt, 
dann zeigen sich, unabhängig von der geographischen 
Lage der jeweiligen Länder, durchaus positive Wirkungen 
in Bezug auf die Nachhaltigkeit des Fischereimanage-
ments (Coll et al., 2013). 

Eine Regionalstudie mit neun Entwicklungsländern 
aus Afrika, Asien und der Karibik zeigt, dass die erfolg
reiche Übersetzung des Kodex in nationale politische 
Regelungen weit verbreitet ist (Hosch et al., 2011). Erhe-
bliche Probleme bestehen dagegen in der mangelhaften 
oder gar fehlenden Umsetzung dieser nationalen Rege-
lungen sowie ihre Durchsetzung vor Ort. Mit fehlender 
wissenschaftlicher Erkenntnis allein lassen sich die 
Umsetzungmängel nicht erklären (Cury und Christensen, 
2005). Hosch et al. (2011) nennen als Gründe für man-
gelnde Umsetzung kurzsichtige sozioökonomische Über-
legungen, administrative Trägheit und mangelnden poli-
tischen Willen. 

Die Untersuchung von Pitcher et al. (2009) unter-
streicht diese Erkenntnisse: Von 53 untersuchten Län-
dern bekommt keines eine gute Note für die Umsetzung. 
Insgesamt wird die mangelhafte Einhaltung des Kodex 
als enttäuschend bezeichnet. Die Qualität der Umsetzung 
korreliert dabei positiv mit dem Entwicklungsstand der 
Länder und dem Governance-Index der Weltbank, der 
u.  a. politische Stabilität, Leistungsfähigkeit der Institu-
tionen, Korruption und Gewalt messen soll. Mangelnde 

Kapazität kann allerdings ungenügende Umsetzung nicht 
allein erklären, denn mit Namibia (Kasten 4.1‑7) und 
Südafrika sind auch Entwicklungsländer in der Spitz-
engruppe, mit besseren Umsetzungsnoten als alle EU-
Länder (Pitcher et al., 2009). 

Es besteht also bei den Staaten vielfach eine große 
Kluft zwischen guten Absichten und konkreten Ergeb-
nissen (Doulman, 2007; Mora et al., 2009). Insgesamt 
scheinen daher die Umsetzung der internationalen in 
nationale Regelungen sowie vor allem die Durchset-
zung der umgesetzten Regelungen vor Ort die wichtig-
sten Defizite zu sein.

4.1.4.4	
Fischerei-Governance auf der Hohen See: Das UN 
Fish Stocks Agreement und regionale Fischereior-
ganisationen 

UN Fish Stocks Agreement
Zwar liegen etwa 60  % der Weltmeere seewärts der 
AWZ, aber die Fänge auf der Hohen See selbst betragen 
nur einen kleinen Teil der weltweiten Erträge. Aller
dings ist zu beachten, dass etwa ein Drittel der welt-
weiten Erträge aus Beständen kommt, die sich nicht nur 
in den AWZ aufhalten, sondern auch in die Hohe See 
hineinreichen, großflächige, teils ozeanweite Wander-
ungen zwischen AWZ und Hoher See unternehmen oder 
auf die Hohe See beschränkt sind (Abb. 4.1-11; Munro 
et al., 2004:  7). Für die Hochseebestände galt weitge-
hend der freie, ungeregelte Zugang. Die UN-Konven-
tion über Hochseefischerei von 1958 (UN, 1958) hat 
daran wenig geändert; sie wurde in der Praxis weit-
gehend ignoriert (Oda, 1983). Die Bestimmungen des 
UNCLOS, etwa zum Erhalt der lebenden Ressourcen 
und zum Kooperationsgebot (Wolfrum und Fuchs, 
2011; Kasten 4.1‑8), bauen auf der gescheiterten Kon-
vention von 1958 auf, sind ebenfalls zu wenig konkret 
formuliert und konnten die „Tragik der Allmende“ (Har-
din, 1968) der Hochseebestände nicht verhindern. 
Die daraus resultierende Überfischung (Kasten 4.1‑9) 
wirkte sich auf die Hochseebestände insgesamt aus, 
also auch auf die Anteile in den AWZ. Eine nachhaltige 
Bewirtschaftung dieser Bestände allein durch nationale 
Regelungen in den AWZ war daher nicht erfolgverspre-
chend (Lodge et al., 2007:  3). 

Auf dem Weltgipfel über Umwelt und Entwick-
lung von Rio de Janeiro 1992 (UNCED, „Rio-Konfer-
enz“) wurden diese Probleme thematisiert. Als Reak-
tion wurde 1995 das „UN-Übereinkommen über die 
Erhaltung und Bewirtschaftung gebietsübergreifender 
Fischbestände und weit wandernder Fischbestände“ 
(UN Fish Stocks Agreement, FSA) vereinbart, das als 
Durchführungsübereinkommen zu UNCLOS 2001 in 
Kraft trat (UN, 1995; Kap. 3.2). Die USA waren eine 
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treibende Kraft bei den Verhandlungen für das FSA. 
Auch wenn Anfangs erhebliche Skepsis einiger Staaten 
zu spüren war, scheint sich mittlerweile die Akzep-
tanz des FSA deutlich verbessert zu haben (Balton 
und Koehler, 2006). Mittlerweile sind 80 Staaten dem 
FSA beigetreten (UN, 2013a). Mit Japan, Südkorea 
und Indonesien sind in den letzten Jahren wichtige 
Fischereinationen hinzugekommen; China als größte 
Fischereination der Welt ist nicht beigetreten. 

Das FSA beschränkt sich auf die „gebietsübergreif-
enden und weit wandernden“ Bestände. Das Verbrei-
tungsgebiet gebietsübergreifender Fischbestände über-
schreitet die Grenze zwischen AWZ und Hoher See, und 
weit wandernde Fischbestände haben ein sehr großes, 
verschiedene AWZ und die Hohe See einschließendes 
Verbreitungsgebiet (vor allem sind dies Thunfische, 
Schwertfische und Haie; Abb. 4.1‑11). Für die aus-
schließlich auf die Hohe See beschränkten Bestände 
(discrete high seas stocks) ist das FSA nicht zuständig, 
unabhängig davon, ob sie pelagisch leben, in der Tief-
see oder am Meeresboden. In der Praxis herrscht für 
diese reinen Hochseebestände nach wie vor ein Open-
access-Regime, so dass Überfischung vorprogrammiert 
und teils auch bereits eingetreten ist (Munro, 2010:  44). 
Hier besteht eine offensichtliche Regelungslücke in 
der internationalen Fischerei-Governance (Molenaar, 
2007). 

Das FSA soll die Bestimmungen des UNCLOS stär-
ken, spezifizieren und effektiver umsetzen, indem es 
Schutz und Bewirtschaftung in den AWZ und auf der 
Hohen See kompatibel gestaltet. Die konkreten Bestim-
mungen beziehen sich vor allem auf den Hochseean-
teil der gebietsübergreifenden und weit wandernden 
Bestände, für deren Zugang, Schutz und Bewirtschaf-
tung das FSA Anwendung findet. Die Küstenstaa-
ten behalten die Souveränität über die Bewirtschaf-
tung der AWZ-Anteile, sollen dabei aber die allgemei-
nen Prinzipien von Schutz und Bewirtschaftung dieser 
Bestände auch in ihrer AWZ anwenden (Art. 3.2 FSA). 
Art. 6 FSA, der den Vorsorgeansatz genauer ausführt, 

und Art. 7 FSA zur Kompatibilität von Schutz- und 
Bewirtschaftungsmaßnahmen gelten explizit auch für 
die AWZ-Anteile der gebietsübergreifenden und weit 
wandernden Bestände. Auf diese Weise soll sicher-
gestellt werden, dass für Schutz und Bewirtschaftung 
küstenwärts und seewärts der 200-sm-Grenze diesel-
ben Prinzipien gelten (Lodge et al., 2007:  3). Insofern 
„kodifiziert es [das FSA] wichtige neue Entwicklungen 
des Umweltvölkerrechts, die während der Verhandlun-
gen zum UNCLOS (noch) nicht berücksichtigt wurden“ 
(Wolfrum und Fuchs, 2011).

Die allgemeinen Prinzipien (Art. 5 FSA) umfassen 
das wissensbasierte Management mit dem Ziel einer 
optimalen Bewirtschaftung, wobei der höchstmögliche 
Dauerertrag nicht als Zielwert, sondern als Minimum-
standard dient (MSY; Kasten 4.1‑5; Annex II Abs. 7 
FSA), den Vorsorgeansatz, die Beachtung der Wirkun-
gen auf andere Arten im Ökosystem, die Vermeidung 
von Beifang, verschwenderischen Methoden und Ver-
schmutzung, den Schutz mariner biologischer Viel-
falt, die Prävention oder den Stopp von Überfischung 
und Überkapazitäten, die Beachtung der Interessen 
der Kleinfischer, das Sammeln und den Austausch 
von Daten wie Schiffsort, Fänge von Ziel- und Nich-
tzielarten, Fischereiaufwand usw., die Förderung von 
Forschung und Technologieentwicklung für Schutz 
und Bewirtschaftung sowie die effektive Überwachung 
der Maßnahmen. Die allgemeinen Prinzipien umfas-
sen damit inhaltlich wesentliche Elemente, die heute 
als Basis für modernes nachhaltiges Fischereimanage-
ment gelten (Kap. 7.4.1.1). Auch wenn der Begriff 
„Ökosystemansatz“ zur Zeit der Entwicklung des FSA 
noch nicht ausformuliert war, enthalten die Präambel 
und Art. 5 lit d bis lit. g FSA Inhalte, die heute unter die-
sem Begriff subsummiert werden. Allerdings umfasst 
das FSA nur eine allgemeine Bestimmung, Pläne zum 
Schutz von Arten und Habitaten zu entwickeln, aber 
keine expliziten Bestimmungen zu Einrichtung und 
Management von Meeresschutzgebieten (Kap. 3.6.2). 

Um die Durchsetzung zu verbessern, geht das FSA 

AWZ Hohe See

gebietsübergreifende
 Bestände

weit wandernde Beständereine Hochseebestände

Fe
st
la
nd

so
ck

el

Fe
st
la
nd

so
ck

el

AWZ AWZ 1

AWZ 2

AWZ 3

AWZ 4

Hohe See Hohe See

Hohe See

Abbildung 4.1-11
Unterschiedliche Typen von Beständen mit Bezug zur Hohen See. 
Quelle: FAO, 2005a, verändert
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innovative Wege, indem es u.  a. die Pflichten der 
Flaggenstaaten verschärft (Art. 18 FSA) und sogar 
Personal von Vertragsstaaten des FSA unter bestim-
mten Bedingungen ermächtigt wird, Fischereifahrzeuge 
unter der Flagge jedes FSA-Vertragsstaats zu betreten 
und zu kontrollieren (Art. 21 FSA). 

Die Regelungen zur Kooperation zwischen Staaten 
sind im FSA viel detaillierter ausgeführt als in UNCLOS. 
Insbesondere sind die Bestimmungen zu regionalen 
Fischereiorganisationen (Regional Fisheries Management 
Organizations, RFMO) ausführlicher und präziser, so dass 
das FSA den neuen globalen institutionellen Rahmen für 
die RFMO bildet (McDorman, 2006). Die RFMO wurden 
mit dem FSA deutlich gestärkt und gelten weithin als die 
Schlüsselinstitutionen, mit deren Hilfe die Kooperation 
zwischen den Staaten geregelt werden soll (Lodge et 
al., 2007:  4). Sie werden im nächsten Abschnitt einge-
hender behandelt. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Bestimmungen 
des FSA in Bezug auf das nachhaltige Fischereiman-
agement eine wesentliche Fortentwicklung gegenüber 
UNCLOS darstellen und nahezu alle der Prüfsteine für 
eine Meeres-Governance im Kontext der Nachhaltigkeit 
erfüllt werden (Kap. 3.1.4).

Im Jahr 2006 fand eine Review-Konferenz statt, 

um die Effektivität des FSA zu bewerten (Art. 36 
FSA). Dort wurde deutlich, dass viele Staaten, auch 
Nicht-Vertragsstaaten, die Bestimmungen des FSA 
als eine Art grundlegenden Standard für die nach-
haltige Bewirtschaftung von Fischbeständen ansehen 
(Balton und Koehler, 2006). Die Ergebnisse der Kon-
ferenz stärken die Rolle der RFMO und regen für sie 
regelmäßige „Performance Reviews“ an, mit denen der 
Stand der Umsetzung überprüft werden soll. Auch die 
Anwendung der Regelungen des FSA auf die reinen 
Hochseebestände wurde empfohlen. Neben den beson-
deren Problemen von Entwicklungsländern waren der 
Aufruf zum Abbau von Überkapazitäten und Subven-
tionen, die Bekämpfung der IUU-Fischerei (genauer in 
Kap. 4.1.4.5) sowie die Umsetzung eines ökosystem-
aren Ansatzes die wichtigsten Empfehlungen (ENB, 
2006). Die Review-Konferenz wurde 2010 fortge-
setzt mit einem Schwerpunkt auf den Flaggenstaaten, 
welche die FSA-Bestimmungen vielfach mangelhaft 
durchsetzen. Versuche, Meeresschutzgebiete auf die 
Agenda zu setzen, sind weitgehend gescheitert (ENB, 
2010; UNGA, 2010). 

Eine noch verbliebene Regelungslücke ist der einge-
schränkte Geltungsbereich, bei dem reine Hochseebe-
stände (einschließlich ihrer Tiefseearten) nicht erfasst 

Kasten 4.1-9

Fischerei auf der Hohen See: Kooperation und 
Nachhaltigkeit

Fischbestände können als eine erneuerbare natürliche Res-
source und natürliches Kapital betrachtet werden. Um sie als 
natürliche Ressource dauerhaft zu erhalten, muss der Ertrag, 
also die Fangmenge, kleiner sein als der Zuwachs der Bestän-
de. Ein Absenken der Befischung unterhalb des höchstmögli-
chen Dauerertrags (MSY; Kasten 4.1‑5), führt zu einem Ver-
zicht auf eine bestimmte Fangmenge und kann als Investition 
bezeichnet werden. Wie bei allen Investitionen würden sie in 
der Hoffnung getätigt, dass ein Nutzungsverzicht des Kapi-
tals in der Gegenwart mit einer Erhaltung oder gar Maximie-
rung in der Zukunft einher geht. Bei Überfischung gehen die 
Bestände zurück und Erträge drohen langfristig gegen null zu 
sinken (Gordon, 1954). 

In nicht oder erfolglos regulierten Open-access-Fische-
reien bleiben Investitionen in Form einer angemessen redu-
zierten Befischung regelmäßig aus. In der Konsequenz gehen, 
etwa wie beim ostatlantischen Blauflossenthunfisch, die 
Fangmengen aufgrund schrumpfender Bestände zurück, die 
ohne drastische Maßnahmen zusammenzubrechen drohen 
(Bjørndal und Brasão, 2006).

Gordon (1954) wies schon vor mehr als 50 Jahren darauf 
hin, dass es in einer Open-access-Fischerei für den einzelnen 
Fischer irrational ist, in den Schutz der Ressource Fisch zu 
investieren. Bei einer Reduzierung seiner Erträge muss er 
damit rechnen, dass er außer einer Erhöhung der Fangmen-
ge anderer Fischer nichts erreicht. Der einzelne Fischer hat 

also starke Anreize, Fischbestände als endliche Ressource zu 
betrachten, ähnlich wie ein abzubauendes Erzvorkommen. 
Eine Open-access-Fischerei ist nach Gordon erst im Gleichge-
wicht, wenn die Bestände zusammengebrochen sind. 

Die Lage von Fischern in einer Open-access-Situati-
on ähnelt, wenn sie nicht miteinander kooperieren, dem 
Gefangenendilemma der Spieltheorie. Würden die Fischer 
kooperien und sich über Investionen im Sinne einer nach-
haltigen Bewirtschaftung verständigen, wäre dies für alle die 
langfristig vorteilhafteste Strategie. Bei fehlender Koopera-
tion erscheint eine Investition aus der Perspekive jedes ein-
zelnen Fischers unvorteilhaft, da von seiner Investition auch 
jeder andere Fischer als „Trittbrettfahrer“ profitieren könnte. 
So scheint es für alle Beteiligten kurzfristig vorteilhafter zu 
sein, nicht in den Erhalt der Fischbestände zu investieren, 
sondern die eigenen Erträge ohne Rücksicht auf langfristige 
Erträge bis zum Zusammenbruch des Bestands zu maximie-
ren. Kurzfristig ist dies für den einzelnen Fischer die beste, 
langfristig für alle Fischer die schlechteste Strategie (Lodge 
et al., 2007).

Der heutige Zustand der Hochseefischbestände entspricht 
in weiten Teilen dem von Gordon (1954) erwarteten Zustand, 
da die Kooperation zwischen den beteiligten Akteuren häufig 
schlecht funktioniert oder sogar scheitert. Um die Erträge der 
erneuerbaren Ressource Fisch auf der Hohen See dauerhaft 
zu sichern und die Bestände wieder aufzubauen, sind massive 
Investitionen durch eine zeitlich befristete Reduktion der 
Befischung unvermeidlich (Munro, 2010). Dies wird ohne 
effektive Kooperation und insbesondere Stärkung von 
Durchsetzungsmechanismen zwischen den beteiligten Staa-
ten allerdings nicht möglich sein. 
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sind (Abb. 4.1-11). Diese Lücke ist erkannt und es 
gibt Anzeichen, dass regionale Lösungen im Rahmen 
der RFMO relativ zeitnah umsetzbar sind, während 
grundsätzliche Lösungen, die eine Änderung des FSA 
oder von UNCLOS voraussetzen, nur langfristig umge-
setzt werden können (Kap. 7.2.2.2, 7.3.4.3). Eine 
noch weitergehende Ausweitung der Regelungen auf 
alle Bestände in der AWZ wäre ein sinnvolles, aber 
sicherlich sehr langfristiges Vorhaben. 

Ein großes Defizit liegt in der bislang nur zögerlichen 
Ratifizierung des FSA durch die Staaten (Molenaar, 
2011). Obwohl das FSA seit 18 Jahren in Kraft ist, 
blieb die Beteiligung im Vergleich zum UNCLOS bislang 
noch gering, auch wenn viele große Fischereinationen 
beigetreten sind. Vor allem der Kampf gegen IUU-
Fischerei wird mit zunehmender Zahl von Vertrags
staaten einfacher (Kap. 4.1.4.5). Ein Defizit besteht mit 
Blick auf die Prüfsteine aus Kapitel 3.1.4 darin, dass 
die Mechanismen des FSA zu Konfliktlösung und Sank-
tionen in der Praxis kaum angewandt werden. Die ver-
schiedenen Optionen, die das FSA zur Konfliktlösung 
anbietet, sind nur in beiderseitigem Einverständnis 
der Konfliktparteien anwendbar. In den meisten Fällen 
wird versucht, die Konflikte auf diplomatischem Weg 
zu lösen, statt sie gerichtlich klären zu lassen. Da das 
FSA ein Durchführungsübereinkommen zu UNCLOS ist, 
sind bestimmte Konflikte von der Lösung durch diese 
Mechanismen von vornherein ausgenommen. So kann 
z.  B. kein Küstenstaat dafür belangt werden, dass er 
die Fischereiquoten in der eigenen AWZ nach eigenem 
Ermessen setzt, auch wenn diese von einem anderen 
Staat als zu niedrig oder zu hoch eingschätzt werden. 
Ein weiterer Mangel zeigt sich in der nur zögerlichen 
Anwendung von Instrumenten zum Schutz biologischer 
Vielfalt (z.  B. MPAs). 

Die sicherlich größte Herausforderung des FSA ist, 
wie bei anderen Fischereiregimen auch, die insgesamt 
mangelhafte Durchsetzung vor Ort. Die unzureichen-
den finanziellen und technischen Kapazitäten von 
Entwicklungsländern tragen dazu bei. Hinzu kommt 
der komplizierte Prozess der Anpassung derjenigen 
RFMO, die bei Vereinbarung des FSA bereits bestan-
den, an die Standards und Prozeduren des FSA. Auf die 
RFMO wird im nächsten Abschnitt genauer eingegan-
gen. Nicht zuletzt gibt es „Billigflaggenstaaten“, die sich 
kaum um ihre Pflichten in Bezug auf ihre Hochseefisch-
ereiflotte kümmern (HSTF, 2006:  38). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das FSA von 
seinen Regelungen her gute Voraussetzungen bietet 
und eine Vielzahl von Ansätzen und Instrumenten des 
modernen nachhaltigen Fischereimanagement enthält, 
aber in seiner Reichweite (Anzahl der Ratifizierungen), 
in seinem Geltungsbereich sowie in seiner Umsetzung 
erhebliche Mängel aufweist. Angesichts der schlech-

ten und sich rasch ändernden Lage auf der Hohen See 
gehören die Erweiterung des FSA um mehr Vertrags
staaten sowie die dynamische Weiterentwicklung der 
inhaltlichen Zielsetzungen des FSA zu den wichtigsten 
Zukunftsaufgaben (Kap. 7.3.4.3). Es scheint ein weit-
reichender globaler Konsens zur Problemlage und den 
Lösungsansätzen vorzuliegen, aber die eher schwach 
ausgestalteten Mechanismen zur Konfliktlösung und 
die mangelnde Durchsetzung der Regelungen bleiben 
eine Schwachstelle, so dass das Übereinkommen vom 
politischen Willen der Vertragsstaaten abhängig bleibt. 
Derzeit sind jedenfalls sowohl die Governance als auch 
der Zustand der Hochseebestände sehr schlecht. 

Regionale Fischereiorganisationen (RFMO)
Ohne Kooperation der an der Bewirtschaftung von 
Hochseebeständen beteiligten Staaten droht die Über-
nutzung der Bestände (Kasten 4.1‑9). Auch wenn 
die Freiheit der Fischerei auf der Hohen See bereits 
durch UNCLOS in Form eines allgemein formulierten 
Gebots zur Kooperation zum Schutz der Bestände ein-
geschränkt wird (Henriksen, 2009; OECD, 2010; Kas-
ten 4.1-8) hat sich gezeigt, dass ohne funktionie-
rende regionale Kooperationsmechanismen Überfi-
schung und Ressourcenstreitigkeiten auftreten. RFMO 
sind heute die zentralen Institutionen in der Fischerei-
Governance der Hohen See und bieten Foren, in denen 
die Staaten die Kooperation zum Zwecke des Schutzes 
und der nachhaltigen Nutzung der Fischbestände aus-
handeln können. Es gibt zwei Gruppen von RFMO: Eine 
Gruppe bewirtschaftet gebietsübergreifende Bestände, 
die andere weit wandernde Bestände in großflächigen, 
teils ozeanweiten Meeresregionen (Abb. 4.1‑12). 

Die Bestimmungen des FSA stellen heute de facto 
den Mindeststandard für RFMO dar, der vor allem mit 
gestärkter Aufmerksamkeit für die Nachhaltigkeit der 
Bewirtschaftung einhergeht. Allerdings waren etwa 
drei Viertel der RFMO mit teils sehr unterschiedlichen 
Regeln bereits etabliert, als das FSA 1995 verabschie-
det wurde und erfüllen daher dessen Anforderungen 
nicht oder nur zum Teil (McDorman, 2005). Zudem sind 
keineswegs alle RFMO-Mitglieder immer auch Ver-
tragsstaaten des FSA und unterliegen somit auch nicht 
deren Regelungen (OECD, 2009:  20). Umgekehrt sind 
die Entscheidungen dieser RFMO wegen der Teilnahme 
von Nicht-FSA-Vertragsstaaten nicht immer voll kom-
patibel mit dem Geist oder den Regelungen des FSA, 
zumal nicht alle großen Fischereinationen das FSA rati-
fiziert haben (Lodge et al., 2007). 

Auch nach dem FSA bleibt ein Kernproblem der 
Hochseefischerei, dass Nicht-RFMO-Mitglieder nicht 
an die Regelungen der RFMO gebunden sind und es 
nicht problemlos möglich ist, sie von der Nutzung der 
von der RFMO bewirtschafteten Bestände auszuschlie-



4  Nahrung aus dem Meer

150

CCSBT

a

b

IATTC

ICCAT

IOTC

WCPFC

CCAMLR

GFCM

NAFO

NEAFC

NPFC

SEAFO

SIOFA

SPRFMO

Abbildung 4.1-12
Regionale Fischereiorganisationen (RFMO) mit Bezug zur Hohen See. (a) RFMO, die gebietsübergreifende Bestände 
bewirtschaften; es werden nur die Hochseeanteile der RFMO gezeigt; (b) RFMO, die weit wandernde Arten (z.  B. Thunfisch) 
bewirtschaften. 
Quelle: FAO, 2013d
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ßen. Zudem basiert bei vielen RFMO die Festsetzung 
der Fangmengen nicht stringent genug auf der wissen-
schaftlichen Bewertung, da vor allem bei den wert-
vollen Fischbeständen (z.  B. Thunfisch) z.  T. erhebli-
cher politischer Widerstand gegen die Absenkung der 
Fangquoten besteht (MacKenzie et al., 2008). Zudem 
ist die wissenschaftliche Arbeit vielfach durch Daten-
mangel behindert. Andererseits sind, mit Blick auf die 
Prüfsteine für Meeres-Governance aus Kapitel 3.1.4, 
das Vorsorgeprinzip und der Ökosystemansatz von vie-
len RFMO als Basis ihrer Managementpraxis übernom-
men worden; ebenso befolgen einige RFMO einen flexi-
blen, adaptiven Ansatz (Mooney-Seus und Rosenberg, 
2007). 

Bei Aufnahme neuer Mitglieder in eine RFMO wurde 
nicht selten die Gesamtfangmenge entgegen der wis-
senschaftlichen Empfehlungen erhöht um ihnen eine 
Teilhabe zu ermöglichen, statt die bislang vereinbarte 
Fangmenge neu aufzuteilen, was zu Kürzungen der 
Anteile der Altmitglieder geführt hätte (Lodge et al., 
2007; OECD, 2010:  40). Diese Praxis steht den Anfor-
derungen zu nachhaltigem Wirtschaften diametral 
entgegen. Doch selbst wenn die vereinbarten Regeln 
und Quoten hinreichend sind, kommt das Problem 
der Einhaltung der Regeln durch die RFMO-Mitglie-
der und ihre Fischereifahrzeuge hinzu. Überwachung 
und Durchsetzung der vereinbarten Managementmaß-
nahmen ist bei vielen RFMO mangelhaft; auch wenn 
es Gegenbeispiele gibt, die sich als Best Practice eig-
nen (z.  B. CCAMLR, CCSBT, ICCAT; Mooney-Seus und 
Rosenberg, 2007). Der Mangel an gut funktionierenden 
Konfliktlösungs- und Sanktionsmechanismen bei den 
meisten RFMO hat z.  T. dazu geführt, dass Bestände 
überfischt wurden. Auf das Problem der IUU-Fischerei 
wird in Kapitel 4.1.4.5 gesondert eingegangen. Nicht 
zuletzt gibt es bei einigen RFMO ungenügende Regeln 
gegen Beifänge oder bestehende Regeln werden nicht 
ausreichend umgesetzt (Small, 2005). 

Es ist wenig verwunderlich, dass unter diesen Rah-
menbedingungen viele RFMO ihrem im FSA neu defi-
nierten Auftrag nur mangelhaft nachkommen. Hilborn 
(2007) fällt ein hartes Urteil: „Die bestehende Gover-
nance der Hochseefischerei hat völlig versagt“. Auch 
Cullis-Suzuki und Pauly (2010) kommen nach Analyse 
der Leistung der RFMO zu dem Ergebnis, dass sie, gemes-
sen an ihren Aufgaben und Ansprüchen, gescheitert 
sind. Dementsprechend ist der Zustand der Hochseebe-
stände sehr schlecht: Fast ein Drittel der weit wandern-
den und etwa zwei Drittel der gebietsübergreifenden 
Fischbestände sind übernutzt oder erschöpft (OECD, 
2009). Insbesondere sind als Folge von Missmanage-
ment die meisten langlebigen und ökonomisch attrak-
tiven Thun- und Schwertfischarten bereits bedroht 
(Collette et al., 2011), so dass der Wiederaufbau der 

Bestände viele Jahre dauern könnte (Blauflossenthun: 
MacKenzie et al., 2008). Die FAO formuliert es diplo-
matischer: „Die RFMO, die Eckpfeiler der internationa-
len Fischerei-Governance, ringen darum, ihr Mandat 
zu erfüllen...“ (FAO, 2009a:  69). Nicht zuletzt aufgrund 
dieser Erkenntnisse ist der externe wie interne Druck 
auf die RFMO, ihre Leistung zu verbessern, in den letz-
ten Jahren erheblich gestiegen (OECD, 2009:  17). Dabei 
spielen NRO, die im FSA explizite Beteiligungsrechte 
haben (Art. 12 FSA), eine besondere Rolle (z.  B. PEG, 
2010; WWF, 2007). 

Seit der Jahrtausendwende gab es eine Reihe von 
Konferenzen mit Aufrufen zu RFMO-Reformen, um 
eine verbesserte Effektivität in Bezug auf Nachhal-
tigkeit und Verhinderung von IUU-Fischerei zu errei-
chen (Ceo et al., 2012). Die UN-Generalversammlung 
formulierte schließlich eine spezifizierte Aufforderung 
für offizielle Leistungsüberprüfungen (Performance 
Reviews) der RFMO, was den politischen Druck wei-
ter erhöhte (UNGA, 2006). Arbeiten u.  a. des Chatham 
House (Lodge et al., 2007), der OECD (2009) und der 
FAO (Ceo et al., 2012) lieferten seither empirische 
Grundlagen und entwickelten Empfehlungen, an denen 
sich die RFMO in ihren Reformbemühungen orientieren 
können. Die im Jahr 2010 fortgesetzte Review-Konfe-
renz des FSA zeigte erneut, dass es zwischen Staaten, 
UN-Institutionen und NRO heute eine breite Überein-
stimmung über die Ziele und Arbeitsweise von RFMO 
sowie über die Richtung und Inhalte des Reformprozes-
ses gibt. Dabei ist allen Akteuren klar, dass sich nicht 
alle Probleme regional lösen lassen, so etwa nicht die 
weltweite Überkapazität der Fischereiflotten, die vor 
allem durch Subventionen entstanden ist, welche von 
der WTO zu regeln sind (Kap. 4.1.4.7, 4.1.7.8).

Mehrere RFMO haben mittlerweile Reformprozesse 
begonnen und teils bereits abgeschlossen, um dem FSA, 
dem FAO-Kodex für verantwortungsvolle Fischerei 
(Kap. 4.1.4.3), den FAO-Aktionsplänen (Kap. 4.1.4.2) 
und dem FAO-Abkommen über Hafenstaatenmaß-
nahmen (Kap. 4.1.4.5) gerecht zu werden; allerdings 
mit unterschiedlichem Erfolg (OECD, 2009; Ceo et al., 
2012). Erfolgsgeschichten (z.  B. NAFO, CCAMLR) zei-
gen allerdings, dass der notwendige Wandel möglich 
ist. Folgende Punkte werden als Voraussetzungen für 
erfolgreiche RFMO genannt (Mooney-Seus und Rosen-
berg, 2007; Lodge et al., 2007; OECD, 2009; Ceo et al., 
2012): 

>> Die Ratifikation des FSA durch alle Mitgliedstaaten 
einer RFMO und die Angleichung sämtlicher RFMO-
Abkommen an das FSA würde die notwendige 
gemeinsame rechtliche Basis für die Governance der 
Hochseefischerei schaffen. Dies wäre auch der Aus-
gangspunkt für die Entwicklung einer strategischen 
Vision und gemeinsamer Ziele der jeweiligen RFMO. 
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>> Das Ziel der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 
der Bestände im Rahmen von Ökosystem- und Vor-
sorgeansatz sollte nicht nur festgeschrieben, son-
dern bei der Vergabe von Nutzungsrechten zur wich-
tigsten Priorität der RFMO-Praxis werden. Die große 
Herausforderung dabei ist, die Zuteilung der Fang-
rechte so zu gestalten, dass alle Mitgliedstaaten Vor-
teile durch die kooperative Lösung haben und trotz-
dem die Grenzen der Nachhaltigkeit für Bestände 
und Ökosysteme nicht überschritten werden. 

>> Politische Interventionen in die wissenschaftlichen 
Prozesse von RFMO scheinen nicht selten zu sein 
(Polacheck, 2012). Transparentere Prozesse können 
dazu beitragen, dass die erlaubten Fangmengen 
nicht viel größer angesetzt werden als wissen-
schaftlich empfohlen. Die Erfassung und Verbrei-
tung der dafür notwendigen Daten (z.  B. Fänge, Bei-
fang, Fischereiaufwand) sowie ihre Transparenz und 
öffentliche Zugänglichkeit für unabhängige Über-
prüfungen sind dafür wichtige Voraussetzungen. 
Zudem ist ein gemeinsames Datenmanagement der 
RFMO sinnvoll. 

>> Klare Streitschlichtungsmechanismen sind ein wich-
tiges institutionelles Instrument, um Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit in die RFMO zu stärken. Regelmä-
ßige, transparente Leistungsüberprüfungen unter 
Beteiligung externer Expertise, möglichst unter Her-
anziehung von unter den RFMO vereinbarten 
gemeinsamen Kriterien, sind ein gutes Instrument, 
um die Mängel zu erkennen und den notwendigen 
Wandel in Richtung eines ausreichenden Bestands-
schutzes einzuleiten. 

>> Die IUU-Fischerei sollte durch geeignete Regelungen 
der RFMO bekämpft werden, z.  B. durch die Umset-
zung von Hafenstaatenmaßnahmen, Flaggenstaa-
tenkontrollen, Maßnahmen zur Überwachung und 
Kontrolle, gegenseitige Anerkennung von Schiffslis-
ten usw. (Kap. 4.1.4.5). 

>> Die RFMO können viel voneinander lernen, insbe-
sondere durch die Sammlung und Verbreitung von 
Best Practices. Dafür sind die gemeinsamen Konfe-
renzen hilfreich, die seit einigen Jahren stattfinden. 

Es stellt sich allerdings die Frage, ob angesichts des 
insgesamt nur mühsamen Fortschritts und der grund-
sätzlichen Probleme nicht eine fundamentale Reform 
der Governance der Hochseefischerei notwendig ist. 
Hilborn (2007) schlägt vor, in einem UN-Übereinkom-
men sämtliche marinen Bioressourcen seewärts der 
200-sm-Grenze als gemeinsames Erbe der Menschheit 
zu erklären. Auch die Kritik von Oda (1983) am Fische-
reiregime von UNCLOS für die Hohe See mündet in der 
Erwartung, dass das Menschheitserbekonzept auch für 
die Hochseefischerei in die Debatte kommen wird. In 
Kapitel 7.2.3.1 wird der Ansatz des WBGU für eine 

fundamentale Reform der Hochseefischerei vorgestellt, 
der ebenfalls auf dem Konzept des Erbes der Mensch-
heit beruht (Kap. 3.1.5). 

4.1.4.5	
Illegale, nicht gemeldete und unregulierte 
Fischerei 
Insgesamt sind etwa ein Siebtel bis ein Drittel des glo-
balen Fischfangs der illegalen, nicht gemeldeten und 
unregulierten Fischerei (IUU-Fischerei) zuzurechnen, 
was in einigen Regionen die nachhaltige Bewirtschaf-
tung der Bestände gefährdet (Agnew et al., 2009). IUU-
Fischerei ist ein Sammelbegriff sehr unterschiedlicher 
Typen von Fischerei. Im „Internationalen Aktionsplan 
zur Verhinderung der IUU-Fischerei“ (FAO-Aktions-
plan; FAO, 2001) wird es als illegale Fischerei bezeich-
net, wenn Fischerboote ohne Genehmigung oder in 
Verletzung der Regeln des Küstenstaats in dessen AWZ 
fischen, Fischerboote unter der Flagge eines Mitglied-
staates einer RFMO in deren Gewässern fischen und 
dabei die Regeln der RFMO verletzen oder Fischerei-
aktivitäten gegen nationales Recht oder internationale 
Verpflichtungen verstoßen. Nicht gemeldete Fische-
rei definiert der FAO-Aktionsplan als Fischereiaktivi-
täten, die den relevanten nationalen Behörden nicht 
oder falsch gemeldet wurden, obwohl dies im nationa-
len Recht vorgeschrieben ist, oder die im Gebiet einer 
RFMO stattfinden und der RFMO entgegen ihrer Vor-
gaben nicht oder falsch gemeldet wurden. Unregulierte 
Fischerei bezieht sich auf Fischereiaktivitäten, die im 
Gebiet einer RFMO von Fischerbooten durchgeführt 
werden, die entweder staatenlos sind oder die Flagge 
eines Staates führen, das nicht Mitglied der RFMO ist, 
oder die in Gebieten durchgeführt werden oder Bestän-
den gelten, für die es keine Schutz- und Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen gibt und die gegen die Verpflichtun-
gen der Staaten für den Schutz der marinen Bioressour-
cen des internationalen Rechts verstoßen (FAO, 2001). 

IUU-Fischerei kommt auf der Hohen See vor, wenn 
Fischerboote unter der Flagge von Staaten, die das FSA 
nicht ratifiziert haben oder der betreffenden RFMO 
nicht beigetreten sind, sich nicht an die dort vereinbar-
ten Regeln halten. IUU-Fischerei spielt aber auch eine 
erhebliche Rolle in AWZ, wenn Küstenländern die Kapa-
zität fehlt um zu verhindern, dass Fischerboote anderer 
Länder eindringen und ohne Fanggenehmigung fischen 
(Agnew et al., 2009). Nicht selten werden in der AWZ 
des Küstenstaats die im Rahmen bilateraler Abkommen 
vereinbarten Fangmengen von Fischerbooten aus Part-
nerländern überschritten oder nicht lizensierte Metho-
den angewandt (Kap. 4.1.4.6; HSTF, 2006). 

Nicht lizensierte Fischereiaktivitäten der „eigenen“ 
Fischerboote in der AWZ eines Küstenstaats gelten 
ebenfalls als IUU-Fischerei, sind aber ausschließlich 
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in der Verantwortung des Küstenstaats selbst, haben 
somit keine internationale Dimension und werden 
daher hier nicht behandelt. 

Agnew et al. (2009) schätzen das globale Ausmaß 
der IUU-Fischerei auf 11–26 Mio. t pro Jahr (ohne 
Rückwürfe) mit einem Wert von 10–23,5 Mrd. US‑$. 
Würde die globalen Fangmenge der IUU-Fischerei ins-
gesamt wie ein einzelner Staat gezählt, dann läge sie an 
zweiter Stelle hinter der Fangmenge Chinas. Entwick-
lungsländer sind besonders anfällig für IUU-Fischerei; 
so werden z.  B. die gesamten Fänge in Westafrika als 
40  % größer eingeschätzt als die gemeldeten Fänge 
(Agnew et al., 2009). Ein Hauptproblem dort sind die 
mangelnden institutionellen und finanziellen Kapazi-
täten, um gegen IUU-Fischerei vorzugehen. Aufgrund 
der hohen Marktpreise für weit wandernde Thun- und 
Schwertfische sind die Anreize für kriminelles Verhal-
ten sehr groß (OECD, 2004:  11; WWF, 2007). Auch aus 
diesem Grund kämpfen die dafür zuständigen RFMO 
gegen IUU-Fischerei, was die insgesamt ineffektive 
Bewirtschaftung weiter beeinträchtigt (Kap. 4.1.4.4).

IUU-Fischerei kann die Nachhaltigkeit eines 
Bestands gefährden, denn IUU-Fischer kümmern sich 
nicht um vereinbarte Fangmengen oder ökologische 
Nebenwirkungen ihrer oft zerstörerischen und ver-
schwenderischen Fangmethoden (z.  B. Beifang; OECD, 
2005:  34). Die teils erheblichen ökologischen Folgen 
sind allerdings nur schwer einzuschätzen (Agnew et 
al., 2009; HSTF, 2006). Illegale Fischer mindern zudem 
das Einkommen legaler Fischer und zuständiger staat-
licher Stellen durch Ausfall von Gebühren und Steu-
ern (OECD, 2005:  34). Die Einkommensverluste durch 
IUU-Fischerei in den afrikanischen Ländern südlich 
der Sahara werden auf 1 Mrd. US‑$ pro Jahr geschätzt, 
was etwa einem Viertel der Gesamtexporte Afrikas ent-
spricht (HSTF, 2006). Hinzu kommen die negativen 
Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Klein-
fischern in Entwicklungsländern, die besonders unter 
illegalen Fängen ausländischer industrieller Fischerei-
fahrzeuge leiden (HSTF, 2006), was Auswirkungen auf 
die Ernährungssicherung der in Küstennähe lebenden 
Menschen haben kann (Kap. 4.1.2.4). Auch werden 
auf den IUU-Fischereifahrzeugen häufig soziale und 
Sicherheitsstandards der Crews ignoriert (Whitlow, 
2004). Nicht zuletzt verzerrt IUU-Fischerei die Bericht-
erstattung über Fangmengen und erschwert damit die 
wissenschaftliche Einschätzung von Beständen sowie 
nachhaltiger Fangquoten (Polacheck, 2012; Le Manach 
et al., 2012). 

Ermöglicht wird IUU-Fischerei vor allem durch die 
insgesamt mangelhafte Governance mit unzureichen-
der Umsetzung und Überwachung, die zulässt, dass 
sich nicht kooperatives Verhalten lohnt (Kasten 4.1‑9) 
und dass illegal gefangener Fisch auf den Weltmarkt 

gelangen kann. Illegale Fischerei kann bei hochprei-
sigen Arten (z.  B. Schwarzer Seehecht) doppelt bis 
achtfach profitabler sein als legale Fischerei (HSTF, 
2006:  23). Zudem wird IUU-Fischerei durch Überka-
pazitäten in der weltweiten Fischereiflotte gefördert, 
die maßgeblich durch Subventionen verursacht wird 
(Kap. 4.1.4.7). Für die in einem Fanggebiet überschüs-
sigen Fischerboote werden in anderen Meeresgebie-
ten immer neue Einsatzmöglichkeiten gesucht und teils 
mittels IUU „erschlossen“ (OECD, 2010:  35  ff.). 

IUU-Fischerei wird durch UNCLOS weder syste-
matisch bekämpft noch verhindert, weil es die Beauf-
sichtigung der Fischerboote und ihrer Aktivitäten vor 
allem den Flaggenstaaten auferlegt und einige dieser 
Staaten ihre Pflichten vorsätzlich oder fahrlässig ver-
letzen (Billigflaggen, Flags of Convenience). Von den 
Billigflaggenstaaten haben Belize, Honduras, Panama 
und St. Vincent die größten Fischereiflotten (Gianni 
und Simpson, 2005:  4). Unter einer Billigflagge müs-
sen IUU-Fischer kaum Sanktionen fürchten, denn viele 
dieser Staaten schließen sich RFMO nicht an, um nicht 
an deren Regelungen gebunden zu sein. Etwa 2.900 
große Fischereifahrzeuge, das entspricht etwa 17,5  % 
der weltweiten Flotte in Bezug auf die Tonnage, fahren 
unter einer Billigflagge (HSTF, 2006:  36). Andere Flag-
genstaaten sind nicht aus Kalkül, sondern aus Mangel 
an Kapazitäten nicht zu einer effektiven Aufsicht ihrer 
Schiffe in der Lage.

Um diesem Versagen etwas entgegenzuset-
zen, gibt es einen Trend hin zu einer stärkeren Beto-
nung der Pflichten von Hafenstaaten, z.  B. bei RFMO 
(Tarasofsky, 2007). Hafenstaatmaßnahmen setzen dar-
auf, das Anlanden von illegalem Fisch im Hafen, ent-
weder vom Fischerboot selbst oder nach Umladen auf 
See, zu verhindern, um den Zugang von IUU-Fisch zu 
den Weltmärkten zu erschweren. So kann z.  B. Schiffen, 
die bereits früher an IUU-Aktivitäten beteiligt waren 
und auf entsprechenden Listen stehen, der Zugang 
zu Häfen und den dort verfügbaren Dienstleistungen 
(Bunkern von Treibstoff, Reparaturarbeiten usw.) gene-
rell verweigert werden. Hafenstaatregelungen stehen 
und fallen vor allem mit der Beteiligung der Staaten und 
der Qualität der Umsetzung. Flothmann et al. (2010) 
bemängeln die Effektivität der Hafenstaatmaßnahmen 
seitens der RFMO und die mangelnde Koordination 
untereinander. So werden z.  B. die IUU-Schiffslisten 
zwischen den RFMO nicht ausreichend kommuni-
ziert, abgestimmt und standardisiert (Tarasofsky, 2007; 
Berg und Davies, 2011). Hinzu kommen die Unterlas-
sungen der Hafenstaaten, die in drei Viertel der Fälle 
die Prüfung der Listen nicht durchführen. Solange die 
Hafenstaatmaßnahmen nicht innerhalb einer ganzen 
Region durchgehend implementiert werden, bestehen 
für IUU-Schiffe Ausweichmöglichkeiten (Flothmann et 
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al., 2010). Andere handelsbezogene Maßnahmen, z.  B. 
Import‑ oder Exportverbote, werden in Kapitel 4.1.4.8 
behandelt.

Zwischen schwachen nationalen Governance-
Kapazitäten und dem Umfang illegaler Fischerei in den 
AWZ kann ein Zusammenhang nachgewiesen werden 
(MRAG, 2005; Agnew et al., 2009). Das Verhältnis zwi-
schen dem Risiko der Entdeckung sowie den geringfü-
gigen Strafandrohungen oder fehlender Strafdurchset-
zung einerseits und den erzielbaren Gewinnen anderer-
seits ergibt keine wirksame Abschreckung gegen IUU-
Fischerei. Der geladene Fang kann durchaus mehr wert 
sein als das Fischerboot selbst (Sumaila et al., 2006), so 
dass selbst das Konfiszieren des Bootes keine hinrei-
chende Strafe darstellt. 

IUU-Fischerei auf Hoher See ist ein globales, gut 
organisiertes und sehr einträgliches Geschäft. Es werden 
sogar Boote spezifisch für den Zweck der IUU-Fischerei 
gebaut; dabei wird die Länge von 24 m gerade unter-
schritten, um nicht an die Regeln der IMO und eini-
ger RFMO für „große“ Fischerboote gebunden zu sein 
(Gianni und Simpson, 2005). Die Eigner von Fische-
reifahrzeugen, die unter Billigflagge fahren, haben 
vor allem in folgenden Ländern ihren Sitz: Taiwan, 
Honduras, Panama, Spanien und Belize. Wenn alle EU-
Länder zusammengezählt werden, steht sie an der Spitze 
der Länderliste der Eigner von Fischereifahrzeugen 
unter Billigflagge. Spanische Unternehmen mit Sitz auf 
den Kanarischen Inseln tragen dazu etwa die Hälfte bei. 
Die Unternehmen, die in Honduras, Panama, Belize und 
St. Vincent ihren Sitz haben, sind wahrscheinlich in der 
Mehrzahl Briefkastenfirmen, deren Eigner aus anderen 
Ländern stammen (Gianni und Simpson, 2005:  4). Die 
globale Reichweite der Fischerboote und die einfache 
Möglichkeit des Umflaggens in ein anderes Billigflag-
genland unter jeweils anderem Schiffsnamen mit sich 
rasch verändernden Ketten von Briefkastenfirmen als 
Eignern erleichtern das illegale Geschäft erheblich und 
erschweren es, die eigentlichen Profiteure zu finden 
(Mooney-Seus und Rosenberg, 2007; Flothmann et al., 
2010). Das Umflaggen ist wirksam, weil derzeit keine 
Verpflichtung für Fischerboote besteht, eine Nummer 
der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) 
zu führen, anhand derer eine eindeutige Identifizie-
rung möglich wäre. Fälschung von Fangdokumentati-
onen, Herkunftsnachweisen und Logbüchern, Umpro-
grammieren von elektronischen Ortungsgeräten, Ver-
mischung von legalem mit illegalem Fang, Korruption 
und Bestechung sowie ähnliche Praktiken sind in vielen 
Fällen dokumentiert. Funktionsweise, Treiber und Fall-
studien für IUU-Fischerei werden z.  B. in HSTF (2006), 
OECD (2004, 2005) sowie Gianni und Simpson (2005) 
eingehend analysiert. 

Politische Zielsetzungen und Instrumente gegen 
IUU-Fischerei
Seit den 1990er Jahren, dem bisherigen Höhepunkt 
der IUU-Aktivitäten, ist ein langsamer Rückgang zu 
verzeichnen (Agnew et al., 2009). Etwa seit der Jahr-
tausendwende findet dieser Raubbau vermehrt Auf-
merksamkeit in internationalen Foren. 2001 wurde im 
Rahmen der FAO der völkerrechtlich nicht verbind-
liche „Internationale Aktionsplan zur Verhinderung 
der IUU-Fischerei“ verabschiedet (FAO, 2001; OECD, 
2005:  113). Er umfasst eine Liste konkreter Maßnah-
men (u.  a. Kooperations-, Kontroll- und Sanktionsmaß-
nahmen), die sich an die verschiedenen Akteure rich-
ten (z.  B. Küsten‑, Flaggen‑, Hafen‑, RFMO-Mitglied-
staaten). Die vorgesehene freiwillige Umsetzung in 
nationale Aktionspläne ist allerdings bislang nur von 
wenigen Staaten vollzogen worden, was Zweifel an der 
Effektivität dieses unverbindlichen Instruments auf-
kommen lässt (Billé et al., 2011). Nur bei einer umfas-
senden Umsetzung des FAO-Aktionsplans durch die 
Staaten wäre es ein scharfes Instrument gegen IUU-
Fischerei (OECD, 2005:  113), weil es den Zugang von 
IUU-Fisch zu den Märkten erschweren kann. 

Auf dem Weltgipfel über Nachhaltige Entwick-
lung 2002 („Rio+10-Konferenz“) wurde die dringende 
Umsetzung des FAO-Aktionsplans und der Maßnah-
men u.  a. zur Durchsetzung und Überwachung ange-
mahnt (WSSD, 2002:  §30 lit (d)). Etwa zeitgleich nahm 
der Reformprozess der RFMO Fahrt auf (Kap. 4.1.4.4). 
2009 wurde das verbindliche „FAO-Abkommen über 
Hafenstaatmaßnahmen zur Verhinderung, Bekämpfung 
und Unterbindung der IUU-Fischerei“ (Port State Mea-
sures Agreement, PSMA; FAO, 2009c) vereinbart, das 
konkrete Maßnahmen und Pflichten der Hafenstaaten 
enthält (u.  a. zu Kooperation, Informationsaustausch, 
Inspektion, Einlauf- und Anlandeverbote für IUU-
Fischerboote). Es wurde von 23 Staaten gezeichnet, 
bislang haben erst vier Staaten und die EU ratifiziert. 
Wenn das PSMA in Kraft tritt, sind die Vertragsstaaten 
verpflichtet, ihre Häfen für illegalen Fisch zu schließen 
und den IUU-Fischerbooten Zugang zu Hafendienst-
leistungen zu verweigern (Flothmann et al., 2010). Laut 
PEG (2012) hätte das Abkommen das Potenzial zu einer 
effektiven Maßnahme gegen IUU-Fischerei zu werden 
wenn es ausreichend breit unterstützt und umfassend 
umgesetzt würde. 

Die geringe Effektivität der RFMO zeigt sich nicht 
zuletzt in der mangelhaft eingedämmten IUU-Fische-
rei; umgekehrt können RFMO-Maßnahmen das IUU-
Problem zumindest zum Teil entschärfen (Kap. 7.4.1.5; 
Cullis-Suzuki und Pauly, 2010). Schon heute wenden 
einige RFMO Hafenstaatmaßnahmen an und verbieten 
das Anlanden von Fisch oder sogar das Anlaufen von 
Häfen für Schiffe, die IUU-Fischerei durchführen oder 
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unterstützen.
Die Vertragsstaaten der Biodiversitätskonvention 

haben sich 2010 auf die Zielsetzung geeinigt, bis zum 
Jahr 2020 einen nachhaltigen und legalen Fischfang 
auf Basis des Ökosystemansatzes umzusetzen und IUU-
Fischerei zu eliminieren (Aichi-Target 6: CBD, 2010a, b). 
Schließlich wurde das Thema auf der UN-Konferenz 
über Nachhaltige Entwicklung 2012 („Rio+20-Konfe-
renz“) erneut aufgegriffen und es wurden nicht zuletzt 
die Staaten in ihren verschiedenen Rollen als Küsten-, 
Flaggen-, Hafenstaaten in die Pflicht genommen, Maß-
nahmen gegen IUU-Fischerei zu ergreifen (UNCSD, 
2012:  §170). Diese globalen Zielsetzungen haben aller-
dings lediglich appellativen Charakter. 

Nur wenige Länder haben eine nationale Gesetzge-
bung, die direkt gegen IUU-Fischerei gerichtet ist und 
sämtlichen Handel mit illegal erworbenen Arten unter 
Strafe stellt. Eine Ausnahme ist der Lacey Act der USA, 
der jeder Person untersagt, Fisch zu erwerben oder zu 
handeln, die entgegen den Bestimmungen anderer Län-
der oder Gesetzgebungen gefangen wurde. Das Gesetz 
hat zu Urteilen mit langen Haftstrafen und Geldbußen 
in Millionenhöhe geführt (HSTF, 2006:  33). 

In der Europäischen Union trat Anfang 2010 die 
IUU-Verordnung in Kraft, die den Zugang von IUU-
Fisch zum EU-Markt verhindern soll. Das Kontrollsys-
tem umfasst Hafeninspektionen, Fangbescheinigun-
gen für die gesamte Beschaffungskette, eine EU-weite 
schwarze Liste von IUU-Schiffen und IUU-Fische-
rei duldenden Staaten, Regelungen gegenüber nicht 
kooperierenden Drittstaaten und Sanktionen (ausführ-
lich in Markus, 2012). Zugang zu EU-Häfen, Umladung 
und Anlandung setzt Voranmeldung, validierte Fangbe-
scheinigungen und Inspektionen voraus. 2012 wurde 
auf Basis der Verordnung erstmals acht Drittstaaten 
angedroht, bei fortgesetztem unkooperativen Verhal-
ten auf die „schwarze Liste“ der IUU-Staaten aufge-
nommen zu werden (Damanaki, 2013). Die Wirksam-
keit der IUU-Verordnung kann allerdings noch nicht 
abschließend beurteilt werden (Markus, 2012). 

Mittlerweile setzt sich auch Interpol mit dem Thema 
auseinander und hat Anfang 2013 die Initiative „Project 
Scale“ eingerichtet, mit der Fischereikriminalität ent-
deckt, unterdrückt und bekämpft werden soll (Interpol, 
2013). Durch diese Aktivitäten wird immer deutlicher, 
um was es sich bei illegaler Fischerei handelt: um kri-
minelles Handeln.

Folgerungen
IUU-Fischerei ist ein komplexes und dynamisches Pro-
blem, für das es keine einfachen oder schnellen Lösun-
gen gibt. Für Fortschritte ist ein koordiniertes Vorge-
hen vieler Akteure auf verschiedenen Governance-
Ebenen notwendig. Mehrere Berichte und Kommissio-

nen beschäftigten sich seit der Jahrtausendwende mit 
dem Thema und erarbeiteten Lösungsvorschläge (z.  B. 
OECD, 2004, 2005, 2010; MRAG, 2005; HSTF, 2006), 
die im Folgenden knapp zusammengefasst werden. 

Lösungen für das Problem der IUU-Fischerei auf der 
Hohen See hängen wesentlich von der Umsetzung des 
FSA, des PSMA und des FAO-Kodex für verantwor-
tungsvolle Fischerei sowie von institutionellen Verbes-
serungen der RFMO ab (Kap. 4.1.4.4). Letztlich sind es 
aber die Staaten in ihren verschiedenen Rollen, die den 
politischen Willen für Reformen aufbringen müssen – 
sei es, das FSA und das PSMA zu ratifizieren und umzu-
setzen, sich als Mitgliedsstaat einer RFMO für Maßnah-
men gegen IUU einzusetzen, als Flaggen- oder Hafen-
staat die internationalen Verpflichtungen ernst zu 
nehmen oder als Küstenstaat Überwachungs- und Kon-
trollkapazitäten auf- und Subventionen abzubauen. 
Diplomatischer Druck auf nicht kooperierende Flaggen- 
oder Hafenstaaten kann ein sinnvolles Instrument sein. 
Hafenstaatmaßnahmen von RFMO und Staaten bzw. 
der EU, einschließlich Importverboten, können effek-
tive Instrumente gegen IUU-Fischerei sein. Ihre Wirk-
samkeit ist besonders groß, wenn sie überregional und 
global abgestimmt sind. 

IUU-Fischerei kann auch erschwert werden durch 
verbesserte Kooperation und Informationsflüsse zwi-
schen Staaten und Institutionen, erweiterte Dokumen-
tations- und Berichtspflichten sowie erhöhte Strafzah-
lungen. Dafür erforderlich sind ein zentrales Schiffsre-
gister für alle Hochseefischereifahrzeuge (auch unter 
24  m Länge) und Hilfsschiffe (Umladung von Fän-
gen, Versorgung mit Treibstoff usw.) mit eindeutiger 
IMO-Nummer, technischen Daten und Geschichte von 
Eigentümern, Umbenennungen, Umflaggen und etwai-
ger IUU-Aktivitäten sowie eine gemeinsame „schwarze 
Liste“ von IUU-Fischerbooten und „weiße Listen“ lizen-
sierter Fischerboote der RFMO. Als sinnvoll erachtet 
werden auch gemeinsame Mindeststandards für Doku-
mentation und gemeinsame weltweite Datenbanken 
der RFMO über die Fänge, inklusive verlässlicher Her-
kunftsnachweise, und den Fischereiaufwand sowie von 
Umladungen auf See und Anlandungen in Häfen. Aus-
gefeilte technische Methoden für Überwachung und 
Kontrolle von Schiffen, ihren Aktivitäten und Fängen 
sind verfügbar (z.  B. Vessel Monitoring Systems, VMS; 
Satelliten- und Luftraumüberwachung; z.  B. Brooke 
et al., 2010); dennoch bleiben eine effektive Küsten-
wache und die Anwesenheit von Inspektoren an Bord 
unverzichtbar. 

Viele arme Entwicklungsländer sind häufig auf 
Kapazitätsaufbau angewiesen, um ihren Verpflichtun-
gen gegen IUU-Fischerei nachkommen zu können. Je 
nach Art der Maßnahme sind Überwachung und Durch-
setzung mit sehr unterschiedlichen Kosten verbunden: 
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Lizensierungen, Kontrollen, z.  B. von Logbüchern an 
Land, sowie elektronische Überwachung mit Kameras 
oder VMS-Systemen sind eher kostengünstig. Inspek-
toren an Bord sind finanziell aufwändiger. Im Verhältnis 
dazu ist der Aufbau einer effektiven Fischereiaufsicht 
oder Küstenwache, die mit Schiffen und Flugzeugen 
ausgerüstet ist, sehr kostenintensiv (Tab. 4.1‑1). Die 
legalen Fischer haben ein Interesse, an der Bekämpfung 
illegaler Fischer mitzuhelfen und z.  B. Sichtungen von 
IUU-Booten zu melden. Dies wird in Westafrika mitt-
lerweile in Form des Community-Sciences-Programms, 
unterstützt von der Weltbank, gegen IUU-Aktivitäten 
genutzt (Community Sciences, 2013). 

Das größte Governance-Defizit in der IUU-Fische-
rei besteht darin, dass Staaten, die ein internationales 
Abkommen nicht ratifizieren, seinen Regeln auch nicht 
unterworfen sind. Das FSA, das PSMA oder der FAO-
Aktionsplan sind inhaltlich vielversprechend, können 
ihre Wirkung letztlich aber nur effektiv und umfassend 
entfalten, wenn alle relevanten, an Fischerei beteilig-
ten Staaten diesen Abkommen beitreten oder sich frei-
willig auf die im Aktionsplan vereinbarten Maßnah-
men verpflichten. Derzeit ist die praktische Umsetzung 
noch schwach. Die IUU-Fischerei wird, trotz der durch-
aus sichtbaren Fortschritte der letzten Jahre, eine Her-
ausforderung für die internationale Gemeinschaft blei-
ben, solange sie für ihre Akteure profitabel ist (OECD, 
2010:  15). 

Ein Ausweg aus den institutionellen Problemen 
könnte sein, die Hohe See und ihre Bioressourcen 
als gemeinsames Erbe der Menschheit zu deklarieren 
(Hilborn, 2007), wie es unter UNCLOS bereits für die 
mineralischen Ressourcen des Meeresbodens der Fall 
ist (Kap. 3.2), und den Zugang an einheitliche, klare 
und überprüfbare Regelungen zu knüpfen. Die OECD 
(2005:  51) hält dies für einen gangbaren Weg und ver-
spricht sich von diesem Ansatz eine bessere Basis für 
die wirksame Anwendung ökonomischer Instrumente, 
auch wenn unzweifelhaft eine entsprechende UNCLOS-
Reform kaum kurz- oder mittelfristig erreichbar sein 
wird (Kap. 7.2.3.1). 

4.1.4.6	
Die externe Dimension der Gemeinsamen 
Fischereipolitik der EU
Die EU-Fischereipolitik und insbesondere der 2009 
angestoßene erneute Reformprozess der Gemeinsamen 
Fischereipolitik (GFP) der EU wurde vom Sachverstän-
digenrat für Umweltfragen (SRU, 2011b; Salomon et al., 
2013) ausführlich behandelt und wird daher in diesem 
Gutachten nur in knapper Form am Anfang des Kapi-
tels 7.4.1.7 aufgegriffen. Der WBGU beschränkt sich 
aus seiner globalen Sicht auf die grenzüberschreiten-
den Effekte der europäischen Fischerei, vor allem auf 

die „externe Dimension“ der GFP und auf die Import
problematik (Kap. 4.1.4.8).

Die GFP umfasst neben Regelungen, welche die 
Fischerei innerhalb der Gewässer der EU betreffen, 
auch die Aktivitäten der EU-Flotte in außereuropäi-
schen Gewässern, die sogenannte „externe Dimension“ 
(SRU, 2011b). Die externe Dimension schließt sowohl die 
Fischerei auf Hoher See als auch in AWZ von Nicht-EU-
Ländern ein. Unter der externen Dimension versteht man 
auch die Beteiligung an internationalen Abkommen und 
Institutionen (UNCLOS, FSA, RFMO; Kap. 3.2, 4.1.4.4) 
sowie die Bekämpfung von IUU-Fischerei (Kap. 4.1.4.5), 
auf die in diesem Kapitel nicht eingegangen wird. 

Die EU verfolgt dabei den Grundsatz, in außereuro-
päischen und heimischen Gewässern dieselben Nach-
haltigkeitskriterien einzuhalten. Die Fischerei auf Hoher 
See machte in den Jahren 2004–2006 etwa 20  % des 
gesamten EU-Fischereiertrags aus. Über Fischereiab-
kommen mit außereuropäischen Ländern werden 8  % 
des EU-Fischereiertrags erwirtschaftet (EU-Kommission, 
2011e). 

Neben den „nördlichen Fischereiabkommen“, auf 
deren Basis die EU zusammen mit Partnerländern 
(Norwegen, Island, Färöer-Inseln; EU-Kommission, 
2011f) gemeinsame Bestände in Nordsee und Nord
ostatlantik bewirtschaftet, sind im Kontext dieses Gut-
achtens aus entwicklungspolitischer Sicht vor allem 
die partnerschaftlichen Fischereiabkommen (PFA) mit 
Entwicklungsländern interessant. Ende 2012 unterhielt 
die EU 20 dieser Abkommen, von denen allerdings fünf 
ruhten (EU-Parlament, 2012). Das Budget ist mit jähr-
lich ca. 160 Mio. € verhältnismäßig klein. Für die ein-
zelnen Partnerländer betragen die jährlichen Zahlungen 
zwischen 385.000 € (Kap Verde) und 70 Mio. € (Mau-
retanien; EU-Kommission, o.  J., 2012b). Der Großteil 
der PFA wurde mit afrikanischen Staaten geschlossen. 
Die Abkommen zwischen der EU und Entwicklungslän-
dern waren zu Beginn der Beziehungen ausschließlich 
kommerzieller Natur, um für den Zugang der EU zur 
Ressource Fisch einen finanziellen Ausgleich zu leis-
ten (Kaczynski und Fluharty, 2002). Mittlerweile sind 
diese Absprachen jedoch durch Vertragstexte ersetzt 
worden, die nachhaltige Fischereipraktiken unterstüt-
zen und zum Aufbau der lokalen Fischerei beitragen 
sollen sowie Möglichkeiten zur Kooperation vorsehen. 

Der Weg zu PFA, die auf eine nachhaltige Fischerei 
ausgerichtet sind, ist jedoch noch weit und die Situ-
ation ist in den verschiedenen Ländern unterschied-
lich. Die Vereinbarungen enthalten zwar meist Quoten 
zur Anzahl und Größe der Schiffe, aber das Monito-
ring der Fischbestände basiert in vielen Partnerländern 
auf einer mangelhaften Datengrundlage. Da nicht sel-
ten dieselben Bestände befischt werden, wird häufig 
der kleinbetriebliche nationale Fischereisektor durch 



Marine Fischerei    4.1

157

die ausländischen Flotten geschädigt und somit die 
Ernährungssicherheit der lokalen Bevölkerung gefähr-
det (Marí, 2012). Zudem kann der Fisch aus der durch 
erhebliche Subventionen gestützten europäischen 
Fischerei auf afrikanischen Märkten häufig deutlich 
günstiger angeboten werden als von lokalen Kleinbe-
trieben, was weitreichende soziökonomische Folgen für 
die lokale Bevölkerung hat (Marí, 2012). Oft wird auch 
Beifang zu Dumpingpreisen verkauft, was die Fische-
reiindustrie der Partnerländer massiv beeinträchtigen 
kann (Ngembo, 2008). Die unzureichenden Verwal-
tungsstrukturen und Überwachungstechniken vie-
ler Entwicklungsländer können zudem eine Überprü-
fung und Kontrolle der Fänge häufig nicht gewährleis-
ten. Dadurch wird illegale Fischerei durch ausländische 
Flotten begünstigt, vor allem da häufig keine Sanktio-
nierung erfolgt, wenn vertraglich festgelegte Fangquo-
ten überschritten werden. 

Ein Teil der im Rahmen von PFA vergebenen Gelder 
ist vertraglich für die Entwicklung der Fischereipolitik 
des Partnerlands vorgesehen. So verpflichtet sich die 
EU in PFA, sowohl den Fischereisektor der Partnerlän-
der zu stärken als auch den Aufbau eines wissenschaft-
lichen Monitoring-Systems der Fischbestände zu unter-
stützen. Um die Entwicklung der Fischereipolitik des 
Partnerlands zu einem Kernaspekt der PFA zu machen, 
empfiehlt die Europäische Kommission, diesen Beitrag 
unabhängig von den Zahlungen für den Ressourcenzu-
gang bereitzustellen (EU-Kommission, 2011f). Der Bei-
trag zur Entwicklung der Fischereipolitik des Partner-
lands schwankt zwischen 25  % und 100  % der Trans-
ferzahlungen (EU-Kommission, 2012c). Tatsächlich ist 
aber schwer festzustellen – und es liegt auch nicht im 
Souveränitätsbereich der EU – ob die im Rahmen der 
PFA vergebenen Gelder tatsächlich effektiv zur Stär-
kung des nationalen Fischereisektors und der entspre-
chenden Verwaltungsstrukturen eingesetzt werden. 
Dies setzt funktionierende und transparente Verwal-
tungsstrukturen voraus. Darüber hinaus werden Gel-
der nicht zwangsläufig an untere Verwaltungsebenen 
oder lokale Fischereiverbände weitergegeben (Tindall, 
2010). Zudem können Partnerländer in gewissem Maße 
finanziell von PFA abhängig werden. 

Die in der Regel stärkere Verhandlungsposition der 
EU gegenüber Entwicklungsländern lässt z.  T. fraglich 
erscheinen, ob die finanzielle Unterstützung gemessen 
am Wert des gefangenen Fischs ein fairer Ausgleich für 
die Fischerei ist (Kalaidjian, 2010). Bezeichnend für das 
Ungleichgewicht zwischen EU und Drittstaaten ist die 
häufig mangelnde Erfüllung der Rechenschaftspflich-
ten der EU-Flotte (Marí, 2010). Allerdings legen viele 
Partnerländer auch nicht offen, in welchem Umfang 
Quoten außerhalb des PFA mit der EU an andere Län-
der verkauft werden (EU-Parlament, 2012). Da neben 

der EU auch andere Flotten in fremden AWZ operie-
ren, sind Mehrfachverkäufe und daraus folgende Über-
fischung nicht auszuschließen. Für eine nachhaltige 
Fischereipraxis müsste der Überschuss stets auf Basis 
des kumulativen Fischereiaufwands aller lizenzierten 
Flotten berechnet werden. Durch diese Intransparenz 
von Seiten der Partnerländer ist es unmöglich, auf wis-
senschaftlicher Basis nachhaltige Quoten festzulegen. 
Dieses Handeln widerspricht nicht zuletzt dem im Jahr 
2000 geschlossenen Cotonou-Abkommen (EU, 2000). 

Reform der externen Dimension 
Über die PFA ist die EU für die Fischereikrise in ande-
ren Weltregionen, z.  B. Westafrika, mitverantwort-
lich. Die EU-Kommission ist sich der Problemlage im 
Wesentlichen bewusst: Im Jahr 2009 wurde mit dem 
„Grünbuch Reform der GFP“ (EU-Kommission, 2009c) 
ein Konsultationsprozess mit öffentlicher Beteiligung 
angestoßen. Daraufhin veröffentlichte die EU-Kom-
mission 2011 eine Mitteilung zur Reform der GFP, in 
der u.  a. die Defizite der PFA analysiert wurden (EU-
Kommission, 2011f). Wesentliche Schwächen sah die 
EU-Kommission bei der mangelhaften Datenlage zum 
Zustand von Fischbeständen, den intransparenten 
Bedingungen der PFA sowie den unzureichenden Mög-
lichkeiten der Partnerländer, die Transferzahlungen 
der EU zur Verbesserung ihres Fischereisektors einzu-
setzen (EU-Kommission, 2011f). Die EU strebt an, die 
derzeitige Architektur der PFA so umzugestalten, dass 
sie zu allen Aspekten der Nachhaltigkeit beitragen kön-
nen – innerhalb der EU wie auch in ihren Partnerlän-
dern. Viele EU-Staaten widersetzen sich diesem Prozess 
jedoch weitgehend, da sie wirtschaftliche Einschnitte 
für ihre Fischereiflotten fürchten. 

Die Mitteilung der Europäische Kommission (2011f) 
über die externe Dimension enthält umfassende Vor-
schläge zur Neugestaltung der Abkommen im Rah-
men der GFP-Reform. Zentrale Forderungen sind, den 
Abschluss der Abkommen auf die besten verfügba-
ren wissenschaftlichen Informationen zu stützen, die 
Beachtung der Menschenrechte zur Bedingung für 
Abkommen zu machen, die Reeder stärker finanziell zu 
beteiligen sowie die Verwaltungsstrukturen in Bezug 
auf Überwachung, Kontrolle und Kompetenz zu stär-
ken. Insgesamt sollte die externe Dimension vor Ort 
aber nicht nur den Aufbau der Verwaltungsstrukturen 
fördern, sondern auch die Sicherstellung ökologischer 
und sozialer Standards durch eine stärkere Einbezie-
hung entwicklungspolitischer Aspekte (Ernährungs-
sicherheit, nationale Fischereipolitiken, Wertschöp-
fungsketten) gewährleisten (EU-Kommission, 2011f). 

Problematisch ist in dieser Hinsicht, dass die Abstim-
mung zur GFP innerhalb der EU und somit die Einbezie-
hung der für die verschiedenen Aspekte einer nachhalti-
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gen Fischerei zuständigen Institutionen relativ schwach 
ist. Besonders zwischen der EU-Generaldirektion für 
maritime Angelegenheiten und Fischerei (DG Mare) 
und der EU-Generaldirektion für Entwicklungszusam-
menarbeit (DG Devco) könnte die Kohärenz maßgeb-
lich erhöht werden. Darüber hinaus weist die Kohärenz 
zwischen der GFP der EU und den Fischereipolitiken 
der einzelnen Mitgliedstaaten maßgebliche Lücken auf 
(Carbone, 2008).

Sofern die EU ihre PFA dennoch nachhaltiger auszu-
gestalten vermag, könnten sie zu wirtschafts- und ent-
wicklungspolitisch bedeutenden Partnerschaften trans-
formiert werden – mit Gewinn für beide Parteien. Die 
von der Europäische Kommission (2009c) durchgeführte 
Analyse der Schwächen der bestehenden GFP ist größ-
tenteils treffend und die Reformvorschläge sind, mit den 
erwähnten Ergänzungen des Europäischen Parlaments 
(2012), umfassend und vielversprechend. Auch das im 
Jahr 2012 initiierte PFA zwischen Mauretanien und der 
EU bietet Anlass zu Optimismus (Kasten 4.1‑10). Die 
Anstrengungen der EU zur GFP-Reform sind ausdrück-
lich zu würdigen, aber nur die Umsetzung wird zeigen, 
ob die Vorschläge mehr als ein Lippenbekenntnis sind. 
Die Handlungsempfehlungen des WBGU zur externen 
Dimension der GFP finden sich in Kapitel 7.4.1.7. 

4.1.4.7	
Subventionen in der Fischereiwirtschaft
Aus der Perspektive einer nachhaltigen Fischereiwirt-
schaft sind in der Fischereiindustrie erhebliche Überka-
pazitäten vorhanden, deren unregulierter Einsatz Fisch-
bestände bedroht. Dies liegt zum einen an der techno-
logischen Entwicklung: Die Fangkraft der großen Fisch-
trawler, die gleichzeitig auch Fischfabriken sind, hat 
sich seit 1970 in etwa versechsfacht, während im glei-
chen Zeitraum der Ertrag pro Schiffseinheit um zwei 
Drittel gesunken ist (World Bank und FAO, 2009). Zum 
anderen sind staatliche Subventionen eine der wesent-
lichen Ursachen für die Entwicklung und die Nutzung 
der bestehenden Fischereikapazitäten. 

Zu weit verbreiteten Subventionen in der Fischerei
industrie gehören unter anderem konzessionäre 
Kredite, Steuererleichterungen, Treibstoffzuschüsse, 
Befreiung von Treibstoffsteuern, Stilllegungspro-
gramme für Schiffe, Festlegung von Mindestpreisen, 
Investitionen in Infrastruktur und Einkommensbeihil-
fen (World Bank und FAO, 2009). Enge Definitionen 
beschränken Subventionen auf direkte Finanztransfers 
der Regierung an Fischereiangestellte oder Fischereibe-
triebe. Weite Definitionen beschreiben Subventionen 
als alle Maßnahmen einschließlich der Unterlassungen 

Kasten 4.1-10

Das neue Protokoll des Partnerschaftlichen 
Fischereiabkommens der EU mit Mauretanien

Im Juli 2012 haben Mauretanien und die EU für die Dauer 
von zwei Jahren ein neues Protokoll zum Partnerschaftlichen 
Fischereiabkommen (PFA) initiiert. Im Gegensatz zum vori-
gen Abkommen enthält es maßgebliche Innovationen:

>> Die wissenschaftliche Grundlage für die Bestimmung der 
Quoten wurde verbessert.

>> Die küstennahe pelagische Zone für die exklusive Nutzung 
durch Kleinfischer wurde von 13 auf 20 sm erweitert.

>> Der finanzielle Beitrag der Reeder zu den PFA wurde stark 
erhöht. 

>> Unabhängig von den Zahlungen für Zugangsrechte 
(67 Mio. € pro Jahr) stellt die EU 3 Mio. € pro Jahr für die 
Unterstützung des nationalen Fischereisektors zur Verfü-
gung.

>> Boote unter EU-Flagge dürfen nur im Rahmen des PFA 
fischen. 

>> In der mauretanischen AWZ sind EU-Fischerboote ver-
pflichtet, 60  % ihrer Besatzung mit Mauretaniern zu beset-
zen. 

>> Eine Menschenrechtsklausel wurde eingeführt: Falls in 
irgendeiner Weise Menschenrechte verletzt werden, kann 
das PFA umgehend aufgelöst werden. 

>> Für den gesamten Fang in der mauretanischen AWZ herrscht 
Anlandepflicht, sofern die mauretanische Infrastruktur adä-
quate Kühlung und Verarbeitung sicherstellen kann. 

>> 2  % des Fangs der EU-Flotte wird (ohne finanzielle Gegen-

leistung) für die Nahrungssicherheit der lokalen Bevölke-
rung zur Verfügung gestellt (EU-Kommission, 2012b). 

In Bezug auf den letzten Punkt machten Vertreter der Zivil-
gesellschaft darauf aufmerksam, dass der Fang, der von der 
EU-Flotte für die Nahrungssicherheit zur Verfügung gestellt 
wird, potenziell die Marktlage der Kleinfischer negativ beein-
flussen könnte (Pêchecops, 2012). Aus diesem Grund wird 
empfohlen, diese Maßnahme sorgfältig zu evaluieren. Ein 
weiterer Kritikpunkt ist, dass der Betrag zur Unterstützung 
des mauretanischen Fischereisektors deutlich gesunken ist: 
Im vorangehenden Protokoll waren jährlich 20 Mio. € vor-
gesehen, im aktuellen Protokoll nur 3 Mio. €. Dafür wird der 
Betrag zur Unterstützung des mauretanischen Fischereisek-
tors im aktuellen Protokoll unabhängig von den Zahlungen 
für Zugangsrechte zur Verfügung gestellt. Trotz der vereinzel-
ten Kritikpunkte wurde das Protokoll von der mauretanischen 
Zivilgesellschaft weitgehend begrüßt (Pêchecops, 2012).

Dieses neue PFA-Protokoll könnte eine richtungsweisende 
Initiative für die Orientierung zukünftiger Abkommen sein, 
nicht zuletzt, weil die oben genannten Innovationen durch 
detaillierte Bestimmungen zu Monitoring, Kontrolle und 
Durchsetzung unterstützt werden. Die vorgesehene ver-
pflichtende Berichterstattung und regelmäßige Kontrollen 
ermöglichen rasches Eingreifen bei eventuellen Fehlentwick-
lungen. Bevor das Protokoll ratifiziert wird, bedarf es noch 
der Zustimmung des Europäischen Parlaments. Dann liegt es 
an der EU und der mauretanischen Regierung, die Vereinba-
rungen gemeinschaftlich und konsequent umzusetzen und 
somit den Beleg zu erbringen, dass PFA ein geeignetes Instru-
ment sein können, um die Nachhaltigkeit im Fischereisektor 
zu fördern. 
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von Regierungen, die kurz-, mittel-, oder langfristig 
die möglichen Nutzen von Fischereibetrieben erhöhen 
(Schrank, 2003). Der Versuch einer exakten Definition 
der Subvention findet sich in § 1 des WTO-Überein-
kommens zu Subventionen und Ausgleichsmaßnah-
men. Dort werden Subventionen als der direkte oder 
möglicherweise direkte Transfer von Finanzmitteln von 
Regierungen zu Personen oder Firmen, entgangene 
Staatseinnahmen, staatliche Bereitstellung von Gütern 
und Dienstleistungen unter Marktpreisen (Ausnahme 
Infrastruktur) sowie staatliche Unterstützung von Prei-
sen und Einkommen definiert (WTO, 1994). 

Höhe der Subventionen
Die Höhe staatlicher Subventionen in der Fische-
reiwirtschaft wurde für das Jahr 2003 auf weltweit 
25–29 Mrd. US‑$ geschätzt, von denen wahrschein-
lich etwa 16 Mrd. US‑$ die Fischereikapazitäten erhöh-
ten (Sumaila et al., 2010). Die OECD geht für ihre Mit-
gliedsländer von rund 7,3 Mrd. US‑$ an „staatlichen 
Finanztransfers für Fischerei“ für das Jahr 2010 aus 
(OECD, 2012c). Die globalen Subventionen sind von 
beträchtlicher Bedeutung, da sie etwa einem Drittel der 
Bruttoeinnahmen (total gross revenues) der Fischerei
industrie von weltweit 80–85 Mrd. US‑$ entsprechen 
(Sumaila, 2012). Etwa 80  % der Subventionen wer-
den in Industrieländern vergeben (World Bank und 
FAO, 2009). Sumaila et al. (2010) schätzen die Höhe 
der direkten Subventionen von 12 Fischereinatio-
nen (Japan, Südkorea, Russland, Spanien, Australien, 
Ukraine, Färöer Inseln, Estland, Island, Litauen, Lett-
land, Frankreich) für die ökologisch besonders proble-
matische Grundschleppnetzfischerei (Kap. 4.1.2.3) auf 
Hoher See auf 152 Mio. US‑$, wovon 78 Mio. US‑$ auf 
Treibstoffsubventionen entfallen. 

Weltbank und FAO (2009) schätzen die Höhe der 
Subventionen, die den Aufbau von Fischereikapazitä-
ten direkt beeinflussen, auf gut 10 Mrd. US‑$ für das 
Jahr 2000. Fünf Subventionstypen werden in dieser 
Rechnung erfasst: Treibstoffsubventionen, der Ankauf 
von Fischen im Falle eines Überangebots, Subventionen 
zum Bau und Modernisierung von Schiffen, Steuer
erleichterungen und die Erweiterung der Fanggründe 
über Zugangsabkommen in den Gewässern von Dritt-
staaten (World Bank und FAO, 2009). 

Wirkung von Subventionen
Je nach Art und Gestaltung schaffen Subventionen 
Anreize zum Aufbau von Fischereikapazitäten und 
entsprechenden Fangaktivitäten, indem sie das Ein-
kommen der Fischer erhöhen, das Verhältnis von Kos-
ten und Ertrag verändern, Investitionsrisiken verrin-
gern, Fischereiprodukte verbilligen oder die Nachfrage 
erhöhen. Erhöhen sich im nächsten Schritt Fang- und 

Beifangmengen, kann es langfristig zur Schädigung des 
befischten Bestands und der marinen Ökosysteme kom-
men. Letztendlich tragen Subventionen dazu bei, dass 
Fischerei selbst dann betrieben wird, wenn es sich ohne 
Subventionen betriebswirtschaftlich nicht mehr lohnen 
würde (Pauly et al., 2002; Brown, 2007; World Bank 
und FAO, 2009; Markus, 2010; UNDP und GEF, 2012a).

Die Wirkung von Subventionen auf Fischbestände 
und marine Ökosysteme ergibt sich aus der dadurch aus-
gelösten Änderung des Verhaltens der Fischer (Schrank, 
2003). Ob und wie eine bestimmte Subvention zur 
Überfischung beiträgt, hängt weiterhin von der Art der 
Fischerei, dem biologischen Zustand der Bestände, der 
Existenz eines Fischereimanagements, der Effektivität 
von Überwachungs- und Durchsetzungsmechanismen 
sowie den sozioökonomischen Rahmenbedingungen ab 
(Markus, 2010). Auch kann die fehlerhafte Ausgestal-
tung einer Subvention zur Überfischung beitragen. Als 
Beispiel werden in diesem Zusammenhang Stilllegungs-
programme genannt, die keine Beschränkungen bei 
Reinvestitionen der Stilllegungsprämie in modernere 
Schiffs- und Fangausrüstung vorsehen (Markus, 2010). 

Der Beitrag von Subventionen zur Überfischung 
wird durch das Fehlen eines effektiven, nachhaltigen 
nationalen und internationalen Fischereimanagements 
verstärkt, denn zumindest theoretisch ist die aktive 
Förderung von Fischereien, etwa durch Einkommens-
beihilfen oder Maßnahmen zur Flottenmodernisierung, 
bei gleichzeitiger Durchsetzung nachhaltigen Fischerei-
managements mit nur begrenzten Schäden auf Fisch-
bestände und Ökosysteme denkbar. Unterstützende 
Maßnahmen und Begrenzungen der Fangaktivitäten 
müssten daher aus Umweltschutzgründen gegenein-
ander abgewogen werden. Der WBGU geht davon aus, 
dass in vielen Fällen der für die Erreichung nachhaltiger 
Bewirtschaftung notwendige Rückgang der Fangmen-
gen nur temporär ist und die Fänge nach der Erholung 
der Bestände im Rahmen nachhaltiger Bewirtschaftung 
unter Umständen auch begrenzt wieder ansteigen kön-
nen. Im Rahmen eines nachhaltigen Fischereimanage-
ments sind die Einkommen für Fischer auch langfris-
tig sicherer und besser berechenbar. In der Übergangs-
phase von reduzierten Fangmengen bis zur nachhalti-
gen Bewirtschaftung kann die Fischereiindustrie mit 
Direktzahlungen unterstützt werden (UNEP, 2011b; 
Kap. 4.1.2.4).

Bei Subventionen ist immer auch mit Mitnahme
effekten zu rechnen. Zudem gibt es auch andere Ursa-
chen für den Aufbau von Überkapazitäten, wie etwa 
eine erwartete steigende Nachfrage oder Management-
fehler. Der Abbau von Subventionen muss aus diesem 
Grund nicht zwangsläufig zur Reduktion der Fische-
reikapazitäten führen, auch wenn in vielen Fällen auf-
grund der Höhe und der Bedeutung der Subventio-
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nen für einzelne Fischereien damit zu rechnen ist. Die 
Wirkung einer Subvention ist dementsprechend kon-
textabhängig. 

Förderliche und schädliche Subventionen
Je nach Wirkung auf den Zustand der Fischbestände 
und der Meeresumwelt kann zwischen förderlichen 
und schädlichen Fischereisubventionen unterschieden 
werden (Kahn et al., 2006; UNEP, 2011b). Förderliche 
Subventionen führen zu Investitionen in Naturkapi-
tal wie etwa Fischbestände, auch wenn sie ökonomisch 
genutzt werden. Förderliche Subventionen verstärken 
also das Wachstum überfischter Fischbestände durch 
Schutzmaßnahmen und verhindern durch nachhalti-
ges Fischereimanagement eine Überfischung. Schäd-
liche Subventionen verstärken die Fischereikapazitä-
ten und tragen zum Investitionsabbau bei Naturkapi-
tal bei. Dies ist der Fall, wenn sich Fischereikapazitäten 
zu einer Größe entwickeln, bei der die Fangmengen zur 
Überfischung führen und die Fischerei nicht mehr in 
der Lage ist, Fischbestände nachhaltig zu bewirtschaf-
ten (Kahn et al., 2006; Heymans et al., 2011).

Abbau schädlicher Subventionen 
Nationale und internationale Fischereipolitik sollte dafür 
Sorge tragen, dass die Fangkapazitäten mit der lang-
fristigen, nachhaltigen Verfügbarkeit der Bestände in 
Einklang gebracht werden. Angesichts der anhaltenden 
Überfischung bestimmter Bestände und der bestehenden 
Überkapazitäten in den Fischereiflotten ist die Reduk-
tion oder Abschaffung schädlicher Subventionen ein 
wirksames Mittel, um Überfischung entgegen zu wirken. 

Küstenstaaten können schädliche Subventionen 
durch einen dreistufigen Prozess identifizieren. Im ersten 
Schritt wird der Zustand einer Fischerei bewertet und 
es werden nachhaltige Bewirtschaftungsgrenzen fest-
gelegt. Im zweiten Schritt wird die Wirkung der beste-
henden Fangaktivitäten auf Fischbestände festgestellt 
und bewertet; zudem werden Schäden verursachende 
Teile der Fischereiindustrie identifiziert. Im dritten Schritt 
wird überprüft, wie sich bestehende Subventionen auf 
die Fischereiindustrie und die erstellten Bewirtschaf-
tungsgrenzen auswirken und es werden entsprechende 
Anpassungen vorgenommen (Markus, 2010). Trotz der 
bekannten Schwierigkeiten bei der Anwendung dieses 
Prozesses, etwa der exakten Festlegung nachhaltiger 
Bewirtschaftungsgrenzen (Kap. 4.1.3) oder Bestimmung 
der Wirkung bestimmter Subventionen, eignet er sich als 
Richtschnur für politisches Handeln. 

Als größtes Hindernis zur Reduktion von Subven-
tionen in der Fischerei werden, ähnlich wie in ande-
ren Industriezweigen, zumeist die Begünstigten selbst 
genannt. Da Subventionen ökonomische Vorteile mit 
sich bringen, betrachten die Empfänger sie über die 

Zeit, besonders wenn sie nicht von vornherein zeitlich 
begrenzt sind, als Zahlungen, auf die sie ein Anrecht 
haben (status quo entitlements). Da Kürzungen mit 
wirtschaftlichen Nachteilen verbunden sein könnten, 
wehren sich Empfänger politisch gegen Kürzungen oder 
gar ein Auslaufen der Subventionen. 

Der Abbau von Subventionen wird auch dadurch 
erschwert, dass die Fischereiindustrie aufgrund sin-
kender Fangmengen bei stagnierenden Fischpreisen 
und trotz Modernisierung der Fangmethoden immer 
noch durch vergleichsweise niedrige Durchschnitts-
einkommen gekennzeichnet ist und Industrievertreter 
aktiv Lobbyismus für Subventionen betreiben (World 
Bank und FAO, 2009; UNDP und GEF, 2012a; Sumaila, 
2012). 

Da die Kürzung von Subventionen in der Fischerei 
mit Einkommenseinbußen und Arbeitsplatzverlusten 
verbunden sein kann, sollte sie bei Bedarf mit zeit-
lich begrenzten Kompensations-, Umschulungs- und 
Arbeitsmarktmaßnahmen begleitet werden. Die dazu 
notwendigen Mittel können aus den frei werdenden 
Mitteln für Subventionen bezogen werden (UNDP 
und GEF, 2012a). Die frei werdenden Mittel könnten 
zudem zur Unterstützung innovativer Maßnahmen wie 
„Fischen nach Plastik“ oder „Fischen für Daten“ ver-
wendet werden (Sumaila, 2012).

Positive Erfahrungen mit dem Abbau von Fischerei-
subventionen wurden beispielsweise in Norwegen und 
Neuseeland gemacht. In Norwegen wurden die Fischerei-
subventionen zwischen 1981 und 1994 um 85  % gekürzt 
und stattdessen alternative Einkommensmöglichkeiten 
finanziell unterstützt. In Neuseeland wurden die Sub-
ventionen Mitte der 1980er Jahre im Zuge einer größe-
ren Fischereireform reduziert, jeweils ohne langfristige 
negative Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft (Inter-
national Sustainability Unit, 2012). 

In der Praxis hat sich auch gezeigt, dass Überkapa-
zitäten ein großes Hindernis bei der Einführung und 
Umsetzung eines nachhaltigen Fischereimanagements 
sind (UNEP, 2008; Markus, 2012). Die effektive Redu-
zierung der Erträge, mit welchem Mittel auch immer 
sie im Rahmen eines Managementplans erreicht wer-
den soll, steht kurzfristig den Interessen der Fischerei 
entgegen, da sie Kapazitäten entweder abbauen oder 
weniger nutzen muss, was zu Einkommenseinbußen 
führt. Die Rücknahme schädlicher Subventionen und der 
damit verbundene Effekte auf Überkapazitäten erleich-
tert dagegen auch die Einführung eines nachhaltigen 
Fischereimanagements. 

Internationale Verhandlungen sowie WTO
Obwohl viele Subventionen ausschließlich nationale 
Hoheitsgewässer und deren Fischbestände betreffen, 
gibt es auch eine internationale Dimension schädlicher 



Marine Fischerei    4.1

161

Effekte von nationalen Subventionen. Tragen national-
staatliche Subventionen zur Überfischung eines weit 
wandernden Fischbestands bei, profitiert die subven-
tionierte, nationale Fischereiindustrie wirtschaftlich, 
aber die Konsequenzen für mögliche Schäden an Fisch-
beständen und Ökosystemen müssen auch andere Staa-
ten tragen (Sumaila, 2012). 

Seit Ende der 1990er Jahre fordern zivilgesell-
schaftliche Akteure sowie die Staatengruppe „Friends 
of Fish“ (Argentinien, Australien, Chile, Kolumbien, 
Ecuador, Island, Neuseeland, Norwegen, Pakistan, 
Peru, USA), dass die WTO sich des Themas Fischerei-
subventionen annimmt. 2001 erteilte die Abschluss-
erklärung der WTO-Verhandlungen in Doha der WTO 
das Mandat, Verhandlungen zur Klärung der Behand-
lung von Fischereisubventionen im Rahmen der WTO 
zu führen. Auch das Abschlussdokument des Welt-
gipfels für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg 
(WSSD, „Rio+10-Konferenz“) enthält eine Passage, die 
eine Einigung zur Behandlung von Fischereisubventio-
nen innerhalb der WTO fordert (WSSD, 2002:  §86). Auf 
dem WTO-Ministertreffen 2005 in Hongkong wurde 
Übereinkunft darüber erzielt, dass zukünftige WTO-
Regelungen ein Verbot aller Subventionen, die zu Über-
kapazitäten und Überfischung beitragen, enthalten sol-
len (UNEP, 2008). Auf der „Rio+20-Konferenz“ ver-
einbarte die Staatengemeinschaft erneut Subventionen 
abzubauen, die zu IUU-Fischerei, Überfischung und 
Überkapazitäten führen (UNCSD, 2012). Die konkreten 
WTO-Verhandlungen im Rahmen der Doha-Runde sind 
allerdings zum Stillstand gekommen (Kap. 4.1.4.8). 

Folgerungen
Der Abbau schädlicher Subventionen ist sinnvoll und 
notwendig, da im Kontext eines nachhaltigen Fischerei-
managements kein Argument für die staatliche Unter-
stützung der Befischung überfischter sowie von der 
Überfischung bedrohter Fischbestände gibt. Gerade bei 
sinkenden Fangmengen schaffen Subventionen Anreize 
zur Überfischung. Auch Weltbank und FAO (2009) plä-
dieren für eine Halbierung der weltweiten Fangflotten 
und argumentieren mit den unangemessenen zusätzli-
chen Kosten der Fischerei (Kap. 4.1.3.6; Munro, 2010). 
Der Abbau schädlicher Subventionen kann zur Reduk-
tion von Fischereikapazitäten beitragen und so den 
Druck auf Fischbestände mindern. Die frei werden-
den Mittel aus Subventionskürzungen könnten für die 
Implementierung eines effektiveren Fischereimanage-
ments, zeitlich begrenzte Ausgleichsmaßnahmen für 
Fischer oder Forschung und Entwicklung verwendet 
werden. In Entwicklungsländern muss beim Abbau von 
Subventionen insbesondere die Ernährungssicherheit 
der lokalen Bevölkerung in Betracht gezogen werden. 

4.1.4.8	
Internationaler Handel und Handelspolitik
In Kapitel 4.1.2.2 wurde dargelegt, dass das internatio-
nale Handelsvolumen mit Fisch und Fischereiproduk-
ten sowohl in der Menge als auch im Wert in den letzten 
zehn Jahren deutlich zugenommen hat (FAO, 2009a, 
2012b). Diese Zunahme ist einerseits auf die technolo-
gischen Entwicklungen in der Lagerung, Verarbeitung 
und dem Transport von Fisch sowie dem zunehmenden 
Einsatz der Informations- und Kommunikationstech-
nologien in der Logistik zurückzuführen. Andererseits 
hat die zunehmende Weltmarktintegration der Ent-
wicklungs- und Schwellenländer sowie die damit ver-
bundene internationale Arbeitsteilung dazu beigetra-
gen (FAO, 2009a, 2012b; Markus, 2012). Hinzu kommt 
eine gestiegene Nachfrage nach Frischfisch und Fisch-
produkten. In den Industrieländern stieg die Nachfrage 
aufgrund von Preissenkungen für Aquakulturprodukte 
sowie gesundheitsbewusster Ernährungsgewohnhei-
ten. In den Schwellenländern stieg die Nachfrage mit 
zunehmendem Einkommen, das zu Änderungen der 
Ernährungsgewohnheiten führte (Kap. 4.1.2.1; FAO, 
2012b; Markus, 2012). Die zunehmende Nachfrage 
nach Fischereiprodukten in den Industrieländern wird 
vor allem durch den Import von Fischerei- und Aqua-
kulturerzeugnissen gedeckt. 

Die EU, die USA und Japan sind die Hauptimportlän-
der, wobei die EU und die USA 60  % und Japan 54  % 
ihres jeweiligen Fischkonsums über Importe decken 
(FAO, 2012b; Markus, 2012). Innerhalb der EU zählen 
Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland, Großbritan-
nien und Schweden zu den großen Importländern. Ins-
gesamt ist die EU inklusive ihres Binnenhandels welt-
weit der größte Markt für importierte Fischereierzeug-
nisse, wobei ein zunehmender Anteil aus der Aquakultur 
stammt (Kap. 4.2; FAO, 2009a). Ohne Berücksichtigung 
des Binnenhandels hat die EU im Jahr 2010 Fischerei-
produkte im Wert von 23,7 Mrd. US-$ aus Drittstaaten 
importiert, was einem Weltimportanteil von 26  % für das 
Jahr 2010 entspricht (FAO, 2012b). Mit einem Anteil 
von über 50  % am Weltexport sind Entwicklungsländer 
(z.  B. China, Vietnam und Thailand) wesentliche Anbie-
terländer für Fisch und Fischereiprodukte im Jahr 2010 
(FAO, 2012b). China nimmt seit 2002 zunehmend eine 
Sonderrolle im internationalen Handel mit Fisch und 
Fischereiprodukten ein. Es ist nicht nur das führende 
Exportland mit einem Anteil von 12  % am Weltexport 
im Jahr 2010, sondern zunehmend auch ein wichtiges 
Importland, da China in den letzten zehn Jahren eine 
Fischverarbeitungsindustrie aufgebaut hat (FAO, 2009a, 
2012b). Weitere wichtige Exportländer sind Norwegen, 
die USA, Kanada und Chile sowie die EU. Innerhalb der 
EU sind Dänemark, die Niederlande und Spanien die 
Hauptexportländer (FAO, 2012b). 
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Der internationale Handel mit Fisch und Fischerei-
produkten hat nicht nur zu einer neuen Arbeitsteilung 
zwischen Entwicklungs- und Industrieländern geführt, 
sondern auch zu neuen Wertschöpfungsketten, die 
zunehmend von großen Fischereiunternehmen sowie 
internationalen Lebensmittelkonzernen und Restau-
rantunternehmen vertikal integriert werden (FAO, 
2012b; Markus, 2012). Über Direktinvestitionen ver-
suchen große Fischereiunternehmen, unmittelbaren 
Zugriff auf die Ressource Fisch und Fischbestände in 
den AWZ der Entwicklungsländer zu erhalten und auch 
vor Ort eine Verarbeitungsindustrie aufzubauen. Dage-
gen versuchen internationale Lebensmittelkonzerne 
und Restaurantunternehmen über Direktinvestitionen 
Einfluss auf die Fischverarbeitungsindustrie zu bekom-
men, um private Standards durchzusetzen. Die privaten 
Standards sollen eine Überfischung vermeiden helfen 
sowie dazu beitragen, illegale Fischerei zu bekämpfen 
(Kap. 3.5; FAO, 2009a; Markus, 2012). Mithilfe der 
Direktinvestitionen kann die restriktive Handelspolitik 
der Exportländer, beispielsweise in Form von Export-
zöllen, teilweise umgangen werden (Markus, 2012; 
WTO, 2010). Der Internationalisierungsprozess führt 
zu einer Marktkonzentration, deren Auswirkungen im 
Hinblick auf eine nachhaltige Fischerei und Aquakultur 
zurzeit unklar sind. Hier besteht noch erheblicher For-
schungsbedarf. 

Auswirkungen des internationalen Handels
Mit ökonomischen Zwei-Länder-Modellen lässt sich 
zeigen, dass der internationale Handel mit Fisch 
in einem Regime mit freiem Zugang zu den Fisch
beständen zu einer Überfischung führt und nicht beide 
Länder von der Spezialisierung profitieren (Asche und 
Smith, 2010; WTO, 2010). Eine Voraussetzung für 
Wohlfahrtsgewinne für beide Länder durch internatio-
nalen Handel ist die Spezifizierung und Zuweisung von 
Eigentumsrechten. Auch empirisch ist erkennbar, dass 
sich der internationale Handel mit Fisch in Ländern mit 
einem nachhaltigen Fischereimanagement nicht nega-
tiv auf die Bestände auswirkt (Markus, 2012). Mit der 
Einführung der AWZ (Kap. 3.2) ist zumindest theore-
tisch das Problem des freien Zugangs in den Gewässern 
der Küstenstaaten gelöst (Asche und Smith, 2010). Für 
die Hohe See gilt das nicht, weil hier nach UNCLOS 
keine Eigentumsrechte definiert sind und die Nut-
zung der Hohen See nur durch allgemeine Bestimmun-
gen zur Erhaltung der lebenden Ressourcen gemäß des 
größtmöglichen Dauerertrags (Kasten 4.1‑5) sowie ein 
ebenfalls allgemein gehaltenes Kooperationsgebot zwi-
schen den Staaten eingeschränkt wird (Kasten 4.1‑8). 
Die weitergehenden Bestimmungen des FSA und der 
RFMO gelten nur für deren Vertrags- bzw. Mitglied-
staaten (Kap. 4.1.4.4). Folglich entspricht der heu-

tige Zustand der Hochseebestände weitgehend einem 
Regime des freien Zugangs (Kasten 4.1‑9). 

Wie in den vorhergehenden Kapiteln gezeigt wurde, 
sind Eigentumsrechte zwar eine notwendige Vorausset-
zung für eine nachhaltige Bewirtschaftung von Fisch-
beständen, aber keine hinreichende Bedingung, wenn 
die Eigentums- oder Nutzungsrechte nicht durchge-
setzt werden können (Kap. 4.1.2.3, 4.1.3; Asche und 
Smith, 2010). Wenn Eigentumsrechte nicht durchge-
setzt werden können, bleibt das Freifahrerproblem 
bestehen (Kap. 3.1), und es kommt zu Überfischung, 
die durch den internationalen Handel verstärkt wer-
den kann (Asche und Smith, 2010; WTO, 2010). Wenn 
internationale negative externe Effekte durch nationale 
Maßnahmen oder internationale Verträge nicht inter-
nalisiert werden können, dann gelten handelspolitische 
Maßnahmen als zweitbeste Lösung (WTO, 2010). Die 
Einführung einer Importsteuer im Zwei-Länder-Modell 
führt zu einer Reduktion der Nachfrage nach Fisch im 
Importland und kann theoretisch so zu einer nachhal-
tigen Bewirtschaftung der Fischbestände im Export-
land beitragen (WTO, 2010). Der gleiche Effekt könnte 
auch mit einer Exportsteuer des Landes, das sich auf 
die Fischproduktion spezialisiert, erzielt werden. Aller-
dings hängt der positive Effekt dieser handelspoliti-
schen Maßnahme von alternativen Wirtschaftssekto-
ren des Exportlandes ab. 

Eine andere Möglichkeit ist die Einführung von 
Umweltzeichen oder Umweltsiegeln, die für umweltver-
träglich produzierte Güter vergeben werden (Kap. 3.5). 
In diesem Fall können die Konsumenten entscheiden, 
welchen Fisch oder welche Fischprodukte sie kau-
fen wollen: entweder teurere Fischereierzeugnisse aus 
nachhaltiger Fischerei und Aquakultur oder preiswer-
tere Fischereiprodukte, die Nachhaltigkeitsstandards 
nicht berücksichtigen (Kap. 3.5). Im Falle eines solchen 
freiwilligen Instruments obliegt der Effekt dieser Han-
delsmaßnahme der Kaufkraft und den Präferenzen der 
Konsumenten des Importlandes (WTO, 2010). Theore-
tisch lässt sich zeigen, dass für den Handel mit natürli-
chen Ressourcen - bei gleichzeitiger Vermeidung einer 
Übernutzung der Ressource - bilaterale Handelsver-
träge mit Transferzahlungen oder die regionale Integra-
tion (z.  B. EU, NAFTA) mit einer gemeinsamen Fische-
reipolitik für die beteiligten Länder wohlfahrtsfördernd 
sind (WTO, 2010). In beiden Fällen handelt es sich um 
kooperative Lösungen, bei denen die Gesamtwohlfahrt 
der beteiligten Länder maximiert wird.

Das internationale Handelsregime für 
Fischereiprodukte
Die internationale Fischereihandelspolitik unter-
liegt dem Regelsystem der Welthandelsorganisation 
(WTO), deren Ziel der Abbau von Handelshemmnis-
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sen ist. Nach WTO-Regeln werden Fischereiprodukte 
wie normale Industriegüter betrachtet und sie fallen 
nicht unter das spezielle Agrarabkommen (Asche und 
Smith, 2010; Markus, 2012). Deshalb ist in erster Linie 
das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT) 
relevant. Neben dem GATT zählen das Übereinkom-
men über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen 
(ASCM), das Übereinkommen über die Anwendung 
gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher 
Maßnahmen (SPS) und das Übereinkommen über tech-
nische Handelshemmnisse (TBT) zu den für Fischerei-
produkte potentiell relevanten WTO-Regeln. 

Zu den Zielen des GATT gehört es, die Zölle lang-
fristig zu senken und Wettbewerbsverzerrungen durch 
Diskriminierung oder Bevorteilung zu vermeiden. Aus-
nahmen und Grundsätze zum Schutz der Umwelt oder 
der Ressource Fisch sind denkbar, wenn die Voraus-
setzungen des Art. XX des GATT erfüllt sind (Markus, 
2012; WTO, 2010). 

Subventionen im Fischereibereich werden auf ein 
knappes Drittel der weltweiten Bruttoeinnahmen der 
Fischproduktion geschätzt (Kap. 4.1.4.7). Da sie eine 
produktions- und handelsverzerrende Wirkung haben, 
könnte das ASCM angewendet werden, aber es ent-
hält keine konkreten fischereispezifischen Regelun-
gen (Markus, 2012). Bislang hat das ASCM keine 
Relevanz im internationalen Fischereihandel entfaltet 
(Kap. 4.1.4.7, Markus, 2012).

Da die fischverarbeitende Industrie zunehmend 
in die Entwicklungs- und Schwellenländer verlagert 
wird, gewinnt das SPS-Übereinkommen immer mehr 
an Bedeutung für den Handel mit Fisch und Fischpro-
dukten, weil viele Entwicklungsländer nicht die Kapa-
zitäten haben, den Importstandards der Industrieländer 
gerecht zu werden (FAO, 2009a).

Das TBT ist in einem Fall des WTO-Schiedsgerichts 
angewandt worden, der als „Shrimp-Turtle Case“ 
(Garnelen-Schildkröten-Fall) bekannt geworden ist. 
Die USA hatten gefordert, dass alle Importe von Garne-
len mit einer Technologie gefangen werden sollten, die 
versehentlich mitgefangenen Schildkröten das Entkom-
men aus den Netzen ermöglicht. 1997 haben Indien, 
Pakistan, Malaysia und Thailand dagegen vor der WTO 
geklagt und Recht bekommen, weil die USA zwischen 
den WTO-Mitgliedsstaaten diskriminiert hat und einige 
Länder technisch sowie finanziell unterstützt hatten, 
um diesen Importanforderungen gerecht werden zu 
können (Asche und Smith, 2010). Allerdings sind han-
delsbeschränkende Maßnahmen zum Schutz bedrohter 
Arten oder der Umwelt allgemein zulässig, wenn die 
rechtlichen Voraussetzungen von Art. XX des GATT 
erfüllt sind und Mindestanforderungen wie Nicht
diskriminierung oder Informationspflichten eingehal-
ten werden (Markus, 2012). Deshalb haben die USA 

2001 nach einer weiteren Klage von Malaysia in die-
sem „Shrimp-Turtle Case“ vor der WTO auf Basis von 
Art. XX des GATT Recht bekommen, nachdem sie ihre 
Importpolitik nicht diskriminierend ausgestaltet hatten.

Parallel zu den WTO-Regeln gelten noch handels
beschränkende Fischbestandsschutz- und Umweltab-
kommen. Bislang gab es keinen offenen Disput zwischen 
der WTO und den anderen völkerrechtlichen Verträgen 
(WTO, 2010; Markus, 2012). Für den Fischereihandel 
sind das Washingtoner Artenschutzübereinkommen 
(CITES), handelsbeschränkende Maßnahmen regiona-
ler Fischereiorganisationen, das Übereinkommen über 
Hafenstaatmaßnahmen zur Verhinderung, Bekämp-
fung und Unterbindung der illegalen, nicht gemeldeten 
und unregulierten Fischerei und der Verhaltenskodex 
für verantwortungsvolle Fischerei der FAO zu nennen 
(Kap. 3.3, 4.1.4.3, 4.1.4.5; Markus, 2012).

Fischereihandelspolitik der EU
Aufgrund ihrer Stellung als weltweit größter Import-
markt für Fischereiprodukte übt die EU über den Welt-
handel einen großen Einfluss auf die Fischerei in ande-
ren Ländern aus. Die europäische Fischereihandelspo-
litik mit Drittstaaten hat bisher die Ziele der Versor-
gung der EU mit Fischprodukten, der ökonomischen 
Entwicklung sowie der Gesundheits- und Umweltpo-
litik verfolgt. Teilweise wurden Importbeschränkun-
gen mit ausgewählten Entwicklungsländern abgebaut 
(Cotonou-Abkommen bzw. heute Economic Partner-
ship Agreements), teilweise aber nicht-tarifäre Han-
delshemmnisse über Qualitäts- und Hygienestandards 
wieder aufgebaut (Markus, 2012). 

Innerhalb der EU ermöglicht der gemeinsame Bin-
nenmarkt Warenverkehrsfreiheit und untersagt den 
Mitgliedsstaaten, Ein- und Ausfuhrzölle, Ein- und Aus-
fuhrbeschränkungen oder diskriminierende Besteu-
erung einzuführen. Der zwischenmitgliedstaatli-
che Warenhandel mit Fisch kann derzeit nur über die 
„Verordnung über ein Gemeinschaftssystem zur Ver-
hinderung, Bekämpfung und Unterbindung der ille-
galen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei“ 
gesteuert werden. Nach dieser Verordnung dürfen die 
Mitgliedstaaten illegal gefangenen Fisch vom Markt 
nehmen; dies gilt auch für aus anderen Mitgliedstaaten 
importierten Fisch (Markus, 2012). 

Grundsätzlich hat die EU über ihre Fischereihan-
delspolitik mit Drittstaaten die Möglichkeit, eine inter-
nationale nachhaltige Fischerei zu befördern. Die EU 
sollte diese Möglichkeiten auch zukünftig verstärkt 
nutzen, zumal sie in 11 RFMO Mitglied ist und in 
17 RFMO repräsentiert (Kap. 4.1.4.4; Markus, 2012). 
Beispielsweise könnte die EU im Rahmen ihrer bi- und 
multilateralen Verträge mit Exportstaaten über Trans-
ferzahlungen oder Transferleistungen den Aufbau 
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eines nachhaltigen Fischereimanagements unterstüt-
zen (Kap. 4.1.4.6). Sie könnte in regelmäßigen Abstän-
den die Entwicklung der Handelsflüsse von Fischer-
eierzeugnissen in die EU und ihre Wirkungen in den 
Exportstaaten untersuchen lassen, um gegebenenfalls 
Überfischung gegenzusteuern. Hierzu würde auch die 
Untersuchung der Auswirkungen der Direktinvestitio-
nen, Drittstaatenabkommen und private Fischereiakti-
vitäten in Gewässern von Drittstaaten zählen. Die EU 
hat sich im Rahmen der Umsetzung völkerrechtlicher 
Bestandsbewirtschaftungsregeln (UNCLOS, FSA und 
RFMO) dazu verpflichtet, Maßnahmen für Bestands-
schutz zu ergreifen (Markus, 2012). Ein Beispiel für 
eine solche Maßnahme ist die im Jahr 2012 vom Rat 
und dem Europäischem Parlament angenommene 
„Verordnung über bestimmte Maßnahmen zur Unter-
stützung der Bestandserhaltung gegenüber Ländern, 
die nicht nachhaltigen Fischfang zulassen“ (Markus, 
2012). Mit einem solchen weitreichenden Instrument, 
das beispielsweise eine Beschränkung der Einfuhr aus 
solchen Ländern vorsieht und gleichzeitig vereinbar 
mit den Regeln der WTO ist, kann die EU international 
erheblichen Druck auf Exportländer ausüben, die das 
anvisierten Schutzniveau des höchstmöglichen Dauer-
ertrags nicht einhalten.

Im Rahmen der laufenden Doha-Verhandlungs-
runde sollte sich die EU der Initiative der Staaten-
gruppe „Friends of Fish“ anschließen und sich für den 
Abbau der Subventionen in der Fischerei einsetzen 
(Kap. 4.1.4.7). Desweiteren sollte sich die EU dafür 
stark machen, dass Maßnahmen wie Umweltsiegel oder 
Importbeschränkungen zum Schutz der Umwelt im Ein-
klang mit geltendem WTO-Recht stehen. 

Während die konkreten Handlungsempfehlungen in 
Kapitel 7.4.1.7 wichtige Ansatzpunkte für mehr Nach-
haltigkeit bieten, sollte berücksichtigt werden, dass die 
Instrumente der internationalen Handelspolitik nur 
eine zweitbeste Lösung zur Erzielung einer weltweiten 
nachhaltigen Fischerei darstellen. 

4.2
Aquakultur

Aquakultur hat eine jahrtausendealte Tradition, z.  B. 
existieren integrierte Fischfarmpraktiken in China seit 
4.000 Jahren. Allerdings hat sich Aquakultur erst in 
den letzten Jahrzehnten zu einem weltweit bedeuten-
den Industriezweig entwickelt (Frankic und Hershner, 
2003). Im Jahr 2010 trug sie mit 47  % fast die Hälfte 
des menschlichen Konsums an Fisch und Meeres-
früchten bei (FAO, 2012b:  24, 26). Mit einer jährlichen 
Wachstumsrate von rund 8  % im globalen Mittel über 
die letzten 40 Jahre wächst die Aquakulturproduktion 

rasch. Zwischen 2006 und 2008 betrug das Wachstum 
immerhin noch 5  % (FAO, 2010b:  18). 

Gleichzeitig hat sich der Pro-Kopf-Konsum an Aqua-
kulturprodukten seit 1970 auf 8,7 kg in 2010 mehr als 
verzehnfacht (FAO, 2012b:  26). Da die Erträge aus dem 
Fischfang stagnieren (Kap. 4.1.1), ist es wahrscheinlich, 
dass die Aquakulturproduktion in naher Zukunft die 
angelandeten Fangmengen übertreffen und global die 
wichtigste Quelle für Fisch und Meeresfrüchte werden 
wird. Im folgenden Kapitel ist mit Aquakultur sowohl 
landbasierte als auch marine Aquakultur gemeint. Da 
die Anzahl der Zuchtbetriebe und die Produktionsmen-
gen mariner Aquakultur weltweit im Vergleich zur land-
basierten gering sind, wird marine Aquakultur in den 
meisten Untersuchungen nicht einzeln betrachtet, und 
es sind auch nur selten Zahlen zur Entwicklung mariner 
Aquakultur verfügbar. Eine Ausnahme bildet die FAO 
(2012b:3), die globale Zahlen z.  T. nach Binnenland und 
marin getrennt aufschlüsselt (Tab. 4.2‑1).

Die Aquakultur hat das Potenzial, die Produk-
tion auch in den kommenden Jahrzehnten auszuwei-
ten und damit zur Welternährung beizutragen und die 
wachsende Nachfrage nach Aquakulturprodukten zu 
decken. Allerdings ist Aquakultur in ihrer jetzigen Form 
in vielen Bereichen mit deutlichen negativen Effekten 
für die Umwelt verbunden. Je nach Aquakulturform 
können erhebliche Umweltbelastungen entstehen, und 
die Fütterung der Zuchtorganismen kann je nach Art 
ein Mehrfaches der Fischmenge erfordern, als am Ende 
produziert wird (Kap. 4.3). Bei der Bewältigung dieser 
Probleme sind bereits Fortschritte zu erkennen, und es 
existiert ein großes Potenzial, Aquakultur durch ver-
bessertes Management und technologische Entwick-
lung nachhaltiger zu gestalten. Politik und Zivilgesell-
schaft können dazu wichtige Impulse geben.

4.2.1	
Definitionen und Grundlagen 

Als Aquakultur wird die Zucht aquatischer Organis-
men bezeichnet, wobei in die Aufzucht kontrolliert 
eingegriffen wird, um die Produktion zu erhöhen. Zu 
den gezüchteten Organismen gehören neben Fischen, 
Muscheln und anderen Mollusken, Krustentieren und 
Wasserpflanzen auch Krokodile, Schildkröten und 
Amphibien.

Im Gegensatz zur Fischerei handelt es sich nach der 
Definition der FAO bei in Aquakultur gezüchteten Orga-
nismen um Privateigentum der jeweiligen Produzenten 
(FAO, 2013a). Da im vorliegenden Kapitel ein Schwer-
punkt auf den Wechselwirkungen zwischen Aquakultur 
und Fischerei liegt, konzentriert sich dieses Unterka-
pitel auf die Produktion tierischer Organismen. Pflan-
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zen- und Algenzucht werden nur am Rande behandelt 
(Kasten 4.2‑1). 

In der Aquakultur kommen verschiedene Produk-
tionssysteme zum Einsatz, die sich nach der Art der 
Fütterungsstrategie unterscheiden. Die extensive Zucht 
bedarf keiner externen Futterzugaben, basiert auf 
natürlich vorkommenden Futterquellen und gilt meist 
als wenig umweltbelastend (FAO, 2013b). Oft werden 
Filtrierer wie Muscheln extensiv gezüchtet. Sie hängen 
an Leinen in nährstoffreichen Gewässern, ernähren sich 
vom Plankton des umgebenden Meerwassers, wach-
sen und werden schließlich geerntet. Auch Fische und 
andere Organismen können extensiv gezüchtet werden, 
wobei gar nicht oder nur wenig zugefüttert wird und 
die Besatzdichten gering sind. Semi-intensive Systeme, 
in denen wenig zugefüttert oder gedüngt wird (FAO, 
2013b) und die oft mit Landwirtschaft gekoppelt sind, 
sind als Formen der Subsistenz- oder Lokalwirtschaft 
oft ökologisch nachhaltiger als intensive Systeme. 
Intensive Systeme sind abhängig von der vollständigen 
Zugabe von Futter in frischer oder verarbeiteter Form 
(FAO, 2013b). Diese Produktionsweise kann, wie z.  B. 
die Lachszucht in Chile, auf engem Raum hohe Erträge 

erbringen. Intensive Aquakultur kann aber auch ökolo-
gische Schäden verursachen, u.  a. durch Belastung des 
Wassers, Beeinträchtigung benachbarter Wildfischbe-
stände und hohen Ressourcenverbrauch. 

Aquakulturfarmen reichen von kleinen Selbstver-
sorgerteichen in Afrika bis zu internationalen Firmen 
mit einem Umsatz von über 1 Mrd. US‑$ (Bostock et 
al., 2010). Global werden laut FAO (2012b:  25) unge-
fähr 600 aquatische Arten in Süß-, Brack- oder Salz-
wasser kultiviert. 

Man unterscheidet Süßwasseraquakultur in Käfi-
gen, Becken und Teichen, die Brackwassernutzung in 
Küstenbecken und Lagunen, in Küstennähe installierte 
schwimmende Käfigfarmen oder andere Freiwasserkul-
turen wie Long-tube, Langleinen oder Laternenkultu-
ren (Bostock et al., 2010). 

Darüber hinaus wird bislang in kleinem Umfang Off-
shore-Aquakultur betrieben, die einer Vielzahl von har-
schen Bedingungen ausgesetzt ist und meist mindestens 
8 sm von der Küste entfernt liegt, wobei aber keine ein-
heitliche Definition von „Offshore-Aquakultur“ existiert 
und eher die harschen Bedingungen als die Distanz von 
der Küste entscheidend sind (Buck et al., 2004; Ryan, 

Tabelle 4.2‑1
Globale Aquakulturproduktion (ohne aquatische Pflanzen) in Mio. t.
Quelle: FAO, 2012b:  3

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Binnenland 31,3 33,4 36,0 38,1 41,7 44,3

Marin 16,0 16,6 16,9 17,6 18,1 19,3

Gesamt 47,3 49,9 52,9 55,7 59,9 63,6

Kasten 4.2-1

Algenzucht und Nutzung

Aquakultur umfasst auch die Zucht von Algen, die sehr 
vielseitige Verwendung finden. Sie kommen z.  B. als Nah-
rungs- und Nahrungsergänzungsmittel für Menschen, in der 
landwirtschaftlichen Tierzucht und Aquakultur, zur Boden-
düngung, zur Abwasserbehandlung oder im medizinisch-
pharmazeutischen Bereich zum Einsatz (Olsen et al., 2008; 
Hasan und Chakrabarti, 2009; Paul et al., 2012). 

Seit den 1970er Jahren liegt die Wachstumsrate des 
Algenanbaus bei durchschnittlich 7,7  % im Jahr. Ost- und 
Südostasien dominierten 2010 den Markt mit knapp 99  % der 
produzierten Menge. Den Großteil davon produzierte China 
mit 58  %, gefolgt von Indonesien (21  %) und den Philippinen 
(knapp 10  %; FAO, 2012b: 41). 

Im Jahr 2010 wurden 19 Mio. t Algen mit einem Wert von 
5,7 Mrd. US‑$ produziert, wobei 98,6  % der Weltproduktion 
von marinen Makroalgen wie Japanischem Kelp und anderen 
Seegrasarten dominiert wurden. Nur ein sehr kleiner Anteil 

entfällt auf Süßwassermikroalgen (vor allem Cyanobakterien 
wie Spirulina spp.; FAO, 2012b:  40). Gemessen an der globa-
len Aquakulturproduktion machte die Makroalgenproduktion 
23  % der produzierten Biomasse aus, aber nur 8  % (2007) des 
gehandelten Wertes (Paul et al., 2012:  268).

Algen sind reich an Proteinen, Vitaminen und Mineralien. 
Makroalgen haben deshalb als Nahrungsmittel für Menschen 
eine sehr lange Tradition und sind vor allem in Asien weit 
verbreitet (MacArtain et al., 2007). Auch als Zusatzstoffe im 
Tierfutter (u.  a. für Fische; Kap. 4.3.3) werden sie wegen ihrer 
positiven Auswirkungen auf Wachstum und Entwicklung der 
Zuchtfische zunehmend eingesetzt. Mikroalgen finden vor 
allem in der Tierzucht und Aquakultur als Futter Verwendung 
(Hasan und Chakrabarti, 2009). Darüber hinaus enthalten 
marine Makroalgen wertvolle Lipide, die als Futter in der 
Aquakultur verstärkt eingesetzt werden könnten. Da ihr Fett-
anteil nur ca. 2  % der Trockenmasse beträgt und eine intensi-
ve Nutzung den Einsatz veränderter industrieller Prozesse 
erfordern würde, werden Algen als Fettlieferanten noch nicht 
genutzt (Olsen et al., 2008). 
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2005; Troell et al., 2009). Bei der Offshore-Aquakultur 
kommen an der Oberfläche schwimmende Netze oder mit 
dem Boden verankerte Käfige sowie hängende Systeme 
für Muscheln zum Einsatz (Naylor und Burke, 2005; 
Bostock et al., 2010). Die Zucht mariner Organismen in 
Brackwasser oder in mariner Umgebung wird auch als 
Marikultur bezeichnet (CBD, 2004b).

Zudem haben einige Länder wie Südkorea, Island und 
Deutschland Salzwasserzuchtsysteme in Tanks an Land 
entwickelt. Die Wasserzirkulation wird über Pumpen mit 
dem offenen Meer verbunden, so dass es sich nicht um 
völlig isolierte Systeme handelt (Bostock et al., 2010). 

Es gibt verschiedene Organismengruppen, die sehr 
unterschiedliche Ansprüche an Aufzucht und Futter stel-
len, was wiederum ein bestimmender Faktor für eine 
umweltschonende Produktion sein kann. Es kann zwi-
schen Filtrierern (z.  B. Muscheln), pflanzenfressenden 
(herbivoren), allesfressenden (omnivoren), fleischfres-
senden (karnivoren) und abfallverwertenden (detritivo-
ren) Arten unterschieden werden. 

Filtrierer, detritivore und herbivore Arten ste-
hen dabei auf einer niedrigeren Stufe im aquatischen 
Nahrungsnetz (trophische Stufe), die karnivoren auf 
einer höheren. Muscheln und einige Süßwasserfische 
werden ohne Futterzusätze produziert, wobei diese 
Aquakulturform 2010 etwa ein Drittel der Menge aller 
tierischen Aquakulturprodukte für den menschlichen 
Konsum ausmachte (FAO, 2012b:  29). Das Futter der 
karnivoren Arten besteht zu einem großen Teil aus 
Frischfisch oder aus Fischmehl und ‑öl, das aus Wild-
fängen produziert wird, weshalb manche Formen der 
Aquakultur zur Überfischung der Wildbestände beitra-
gen (Kap. 4.3.1).

Der Hauptanteil der globalen Aquakulturproduktion 
besteht nicht in der Produktion fleischfressender Arten, 
die vor allem in Marikultur gehalten werden. Fast 62  % 
der Menge und 58  % des Werts der tierischen Aquakul-
turprodukte wurde 2010 in Seen oder Süßwasserbecken 
gezüchtet, wobei fast 92  % Fische sind, die überwie-
gend herbi- und omnivor leben. Demgegenüber erreichte 
die marine Aquakultur mehr als 30  % der Menge und 
knapp 30  % des Werts, wobei mengenmäßig 76  % der 
marinen Aquakultur auf die Zucht von Mollusken, vor 
allem Muscheln, 18  % auf Fische und nur knapp 4  % 
auf marine Krustentiere entfallen. Die Brackwasserzucht 
lag 2010 bei knapp 8 % der Menge, aber fast 13  % des 
Werts, vor allem aufgrund der ökonomisch wertvollen 
Garnelenzucht, die mehr als 57  % der Brackwasserzucht 
ausmacht. Auf Süßwasserfische und diadrome Fische 
entfielen ca. 34  % des Werts (FAO, 2012b:  34  ff.). Im Jahr 
2006 betrug der Anteil der produzierten Arten auf nied-
riger trophischer Ebene (einschließlich Pflanzen, Filtrie-
rer, herbivorer und omnivorer Fische) an der globalen 
Produktion ca. 74  % (Tacon et al., 2010:  98). 

4.2.2	
Zustand und Trends in der Aquakultur

4.2.2.1	
Wachstum und regionale Übersicht
Die Aquakultur ist der global am schnellsten wachsende 
tierische Nahrungsmittelsektor und erreichte 2010 
eine Produktion von 60 Mio. t ohne Pflanzen und Pro-
dukte, die nicht für den Verzehr gezüchtet werden, 
mit einem Wert von 119 Mrd. US‑$ (FAO, 2011c, 
2012b:  24; Abb. 4.2‑1). Um der Empfehlung des bri-
tischen Scientific Advisory Committee on Nutrition 
eines Pro-Kopf-Konsums an Fisch von 280 g pro Woche 
nachzukommen, müsste der jährliche Pro-Kopf-Kon-
sum von 17 kg (Lebendgewichtäquivalent) Fisch auf 
23,3 kg steigen. Soll dieser Anstieg nicht durch zusätz-
liche Erträge beim Fischfang ausgeglichen werden, hät-
ten im Jahr 2008 40 Mio. t Fisch zusätzlich in Aquakul-
tur produziert werden müssen. 

Schätzungen zufolge waren 2005 weltweit 23,4 Mio. 
Menschen direkt in der Aquakultur und in sekundären 
Branchen wie Verarbeitung, Vermarktung und Verkauf 
beschäftigt, davon 92  % in Asien. Bei einer angenomme-
nen Familiengröße von fünf Personen trug Aquakultur 
zum Lebensunterhalt von ca. 117 Mio. Menschen bei 
(FAO, 2011c:  62).

Die höchsten Wachstumsraten verzeichnet die Aqua-
kultur in Entwicklungsländern, vor allem in Asien. Das 
durchschnittliche jährliche Wachstum in Industrielän-
dern ging von den 1990er Jahren zu den 2000er Jahren 
von 2,1  % auf 1,5  % zurück (FAO, 2012b:  29). In den 
Jahren 2000 bis 2010 wies die Süßwasseraquakultur 
weltweit Wachstumsraten von 7,2  % pro Jahr auf, die 
marine Aquakultur wuchs im selben Zeitraum jährlich 
um 4,4  % (FAO, 2012b:  34). 

Der Großteil der Süßwasserfischzucht findet in Asien 
statt und wird von der Produktion von Karpfenarten 
dominiert, von denen 2008 knapp 71  % in China pro-
duziert wurden (Hall et al., 2011:  10; FAO, 2011c). Seit 
mehreren Jahren zeigt sich ein Trend zur Tilapia- und 
Pangasiuszucht (Bostock et al., 2010). Trotz der Ent-
wicklung größerer Zuchtanlagen wird in der asiatisch-
pazifischen Region der größte Teil der Aquakultur-
produktion noch von kleinen Farmern geleistet (FAO, 
2011c). In den Industrieländern konzentriert sich die 
Produktion auf ökonomisch hochwertige Fischarten, 
die zu über 90  % an der oberen Stufe der Nahrungskette 
stehen, wie der Atlantische Lachs in mariner Aquakul-
tur und die Regenbogenforelle (Tacon et al., 2010:  99). 
Allerdings stagniert in einigen Industrieländern wie den 
USA, Großbritannien und Japan die Aquakulturpro-
duktion oder ist rückgängig. Eine Ausnahme ist Nor-
wegen, wo die Käfigkultur mit Atlantischem Lachs in 
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den 2000er Jahren durchschnittlich um 7,5  % pro Jahr 
wuchs (FAO, 2012b:  29). Die globale Lachsproduktion 
aus Aquakultur hat sich seit den frühen 1990er Jahren 
fast vervierfacht (Naylor und Burke, 2005).

Von den zehn weltweit führenden Nationen, die 
knapp 88  % der Menge und ca. 82  % des Werts zur globa-
len Zucht von Fisch und Meeresfrüchten beitragen, kom-
men acht aus dem asiatischen Raum, die größten außer-
asiatischen Produzenten sind Norwegen und Ägypten. 
Allein auf China entfallen 61  % (Zahlen aus 2010; FAO, 
2012b:  27  ff.; Tab. 4.2‑2). Als Gründe für den starken 
Ausbau der chinesischen Aquakulturproduktion wer-
den ökonomisches Wachstum, Bevölkerungswachstum, 
das Vorhandensein traditioneller Aquakulturpraktiken, 
steigende Exportmöglichkeiten und relativ schwache 
Regulierung genannt (Bostock et al., 2010). Ein erheb-
licher Anteil der chinesischen Aquakulturproduktion 
geht in den Export. Die Zuverlässigkeit der aus China 
gemeldeten Zahlen wird kritisch hinterfragt, wobei sich 
aber Datensammlung und Berichterstattung an die FAO 
verbessert haben (Rawski und Xiao, 2001; Pauly und 
Froese, 2012; FAO, 2012b). Auch in anderen Ländern, 
vor allem in Entwicklungsländern, sind mangelnde Voll-
ständigkeit und unzureichende Verlässlichkeit der Daten, 
die z.  B. Auskunft über Produktion und Entwicklung im 
Aquakultursektor oder zu Umwelt- und Gesundheits-
gefahren geben sollen, noch ein Problem (Hishamunda 
et al., 2012).

Aufgrund der begrenzten Süßwasservorkommen und 
Flächen an Land wird zukünftig mit verstärktem Wachs-

tum der Aquakultur im Salz- und Brackwasserbereich 
der Küsten gerechnet. Dort werden zunehmend Raum-
nutzungskonkurrenzen auftreten (Duarte et al., 2009; 
Bostock et al., 2010). Zusätzlich sind dem Wachstum der 
marinen Fischzucht wegen der immer noch vorhande-
nen Abhängigkeit von Fischmehl und ‑öl aus Wildfängen 
Grenzen durch die Fischfutterproduktion gesetzt (Kap. 

Abbildung 4.2-1
Aquakulturproduktion 1980 bis 2010 in Mio. t sowie Trends in Arten der Produktion (Süß‑, Brack- und Salzwasser). Die 
farbigen Flächen zeigen die absolute Produktion, die Linien den jeweiligen prozentualen Anteil. 
Quelle: FAO, 2012b:  34
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Tabelle 4.2-2
Die zehn weltweit führenden Aquakulturproduzenten im 
Jahr 2010. Gezeigt ist die jeweilige Aquakulturproduktion 
in Mio. t sowie ihr Anteil an der globalen Produktion.
Quelle: FAO, 2012b:  28 (Zahlen gerundet)

Land Menge Anteil

[Mio. t] [%]

China 	36,73 61,4

Indien 	 4,64 7,8

Vietnam 	 2,67 4,5

Indonesien 	 2,30 3,9

Bangladesch 	 1,30 2,2

Thailand 	 1,29 2,2

Norwegen 	 1,01 1,7

Ägypten 	 0,92 1,5

Myanmar 	 0,85 1,4

Philippinen 	 0,74 1,2

Andere 	 7,40 12,4

Global 	59,87 100
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4.4). Ein Großteil des Wachstums der marinen Aquakul-
tur findet in oftmals schwach regulierten Küstengewäs-
sern von Entwicklungsländern statt (Adger und Luttrell, 
2000; Buck et al., 2008). Die Dichte der Zuchtfarmen in 
der küstenbasierten Aquakulturproduktion unterschei-
det sich um bis zu einem Faktor 50 (Abb. 4.2‑2). Die 
Unterschiede legen nahe, dass an bislang wenig genutz-
ten Küsten noch erhebliches Entwicklungspotenzial 
besteht. Einschätzungen zu künftigen globalen Ertrags-
potenzialen liegen jedoch nicht vor, zumal die Offshore-
Aquakultur erst am Anfang ihrer Entwicklung steht.

4.2.2.2	
Beitrag zur Ernährungssicherung und  
Armutsbekämpfung
Produkte aus Aquakultur und Fischerei zählen zu den 
am stärksten gehandelten Agrargütern weltweit und 
liegen hinsichtlich ihres globalen Exportwertes mit 
92,8 Mrd. US‑$ für 2007 an zweiter Stelle hinter Obst 
und Gemüse (150,9 Mrd. US‑$; WFC, 2011a:  18). Ent-
wicklungs- und Schwellenländer, vor allem China, Thai-
land und Vietnam, sind die Hauptproduzenten von 
Aquakultur- und Fischereiprodukten weltweit. Auf sie 
entfielen 2008 80  % der Weltproduktion, und ihr Anteil 
am globalen Exportwert dieser Produkte belief sich auf 

50  % (50,8 Mrd. US-$; FAO, 2011c). Die Entwicklungs- 
und Schwellenländer sind Nettoexporteure von Aqua-
kultur- und Fischereiprodukten, und ihre Hauptmärkte 
befinden sich in Japan, den USA und der EU. 

Da FAO-Statistiken zum internationalen Handel von 
Fischprodukten nicht zwischen Fischerei und Aqua-
kultur unterscheiden, ist der Anteil der Aquakultur am 
globalen Handel schwer zu bestimmen (FAO, 2011c). 
Schätzungen für China aus dem Jahr 2006 legen nahe, 
dass 39  % des Produktionsvolumens und 49  % des Pro-
duktionswertes der chinesischen Aquakulturproduk-
tion exportiert wurden (Fang, 2007:  200). 

Aquakultur kann in Entwicklungsländern einen Bei-
trag zur Ernährungssicherung und Armutsbekämpfung 
leisten. Dieser Beitrag ergibt sich unter anderem aus 
dem Konsum der Produkte, Einkommenssteigerungen 
durch Beschäftigung oder Verkauf, Preissenkungen 
für konkurrierende Produkte wie etwa Wildfisch im 
Vergleich zu einem Markt ohne Aquakulturprodukte, 
lokale Ausdehnung der Wertschöpfungskette, Ansied-
lung von komplementären Industriezweigen oder ver-
stärkter Konsum in anderen Bereichen (Gordon und 
Kassam, 2011; WFC, 2011a). 

Eine wichtige Rolle spielt in Entwicklungsländern, vor 
allem in Asien, die Aufzucht in kleinen Anlagen in Gär-
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Abbildung 4.2-2
Produktionsmengen der Küstenaquakultur verschiedener Länder bezogen auf die Länge der Küstenlinie, für den Zeitraum 
2005 bis 2007.
Quelle: Bostock et al., 2010
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ten oder Hinterhöfen (Kongkeo und Davy, 2010). Aller-
dings können Subsistenzaquakulturfarmer (vor allem in 
Afrika) durch die geringe Produktivität zwar für ihre 
Haushalte die Ernährungssicherheit steigern, aber keine 
wesentlichen Beiträge zur Ernährungssicherheit auf nati-
onaler Ebene beitragen (Beveridge et al., 2010). 

Nach Einschätzung der FAO ist der Beitrag der Aqua-
kultur zu Ernähungssicherheit, vor allem durch das 
Angebot billigen Süßwasserfisches für Ärmere, Beschäf-
tigungs- und Einkommenseffekte sowie die Förderung 
von Frauen weithin anerkannt (FAO, 2011c). Kritiker 
weisen allerdings darauf hin, dass es aufgrund der star-
ken Kontextabhängigkeit nicht zwangsläufig positive 
Effekte gibt (WFC, 2011a).

Einige Studien belegen solche positiven Effekte. Eine 
Untersuchung aus Bangladesch verzeichnet bei armen 
Haushalten, die Aquakultur betreiben, positive Auswir-
kungen auf Einkommen, Konsum und Beschäftigung 
(Jahan et al., 2010). Fallstudien z.  B. aus Malawi und 
China (Dey et al., 2000, 2006) zeigen, dass Haushalte, 
die Aquakultur betreiben, häufiger Fisch konsumieren 
als Haushalte, die keine Aquakultur betreiben. Ein wei-
terer relevanter Aspekt ist, dass Frauen in vielen Teilen 
der Welt eine wichtige Rolle in der Produktion und Ver-
marktung von Fisch und Meeresfrüchten aus Aquakultur 
spielen. Erhalten Frauen aus der Aquakultur zusätzliches 
Einkommen, setzen sie es häufiger als Männer für eine 
verbesserte Nahrungsmittelversorgung ihrer Haushalte 
ein. Allerdings ist dies noch nicht ausreichend durch Stu-
dien belegt (Kawarazuka und Béné, 2010). Die Berück-
sichtigung von Genderfragen ist eine wichtige Voraus-
setzung für eine verbesserte Ernährungssicherheit und 
Armutsbekämpfung (WFC, 2011a). 

Ob sich Aquakultur über die Selbstversorgung oder 
die Produktion für lokale Märkte hinaus entwickelt, 
hängt von zahlreichen Faktoren ab. Neben dem Zugang 
zu passenden Zuchtgebieten sind Marktnachfrage und 
Wettbewerb, Zugang zu Technologien, Infrastruktur, 
ausgebildete Arbeitskräfte, ein funktionierendes insti-
tutionelles System sowie eine ausreichende Investiti-
onsbereitschaft erforderlich. 

Vielfach sind die für eine Entwicklung der Aqua-
kultur nötigen Voraussetzungen jedoch nicht gegeben. 
Der mangelnde Zugang zu Wasser, Land, Kapital und 
Krediten, unzureichendes technisches und fachliches 
Wissen sowie hohe zu versichernde Risiken, wie etwa 
der Verlust des Besatzes, sind Hindernisse, mit denen 
insbesondere arme Bevölkerungsgruppen konfrontiert 
sind (WFC, 2011a; Stevenson und Irz, 2009). In einigen 
Ländern existieren jedoch auch Ansätze, um insbeson-
dere die kapitalarmen und kleinen Aquakulturfarmer 
zu unterstützen (Kasten 4.2‑2).

Vor allem in Afrika und Lateinamerika behindern 
schwache Nachfrage, schlechte Infrastruktur und unzu-

reichende Qualitätskontrollen für Exportprodukte die 
Aquakulturentwicklung (Bostock et al., 2010). In Asien 
hingegen, wo die Nachfrage aufgrund einer wachsenden 
städtischen Bevölkerung steigt, ein dynamischer priva-
ter Sektor existiert sowie Investitionen in Forschung, 
Entwicklung und Infrastruktur erfolgten, konnten sich 
in den letzten 15 Jahren viele kleine und mittelständi-
sche Unternehmen etablieren, die die nationalen und 
internationalen Märkte bedienen (WFC, 2011a). 

Generell ist der mögliche Beitrag der Aquakultur 
zur Ernährungssicherheit stark vom Kontext instituti-
oneller, politischer, ökonomischer, sozialer und natürli-
cher Faktoren abhängig (Stevenson und Irz, 2009). So 
bleibt der Erfolg von Aquakulturentwicklung als effek-
tiver Armutsbekämpfungsstrategie umstritten (WFC, 
2011a). Potenziale zur Armutsreduzierung sind häufig 
vorhanden, kommen aber oft nicht den Ärmsten, son-
dern eher kapitalstärkeren Farmern zugute (Beveredge 
et al., 2010). Aquakultur schafft Beschäftigungsmög-
lichkeiten, die aber aufgrund sehr geringer Löhne oft 
nicht aus der Armut heraushelfen, sondern meist nur 
eine Einkommensquelle durch eine andere ersetzen, 
zumal häufig auch informelle Zugangs- und Ressour-
cennutzungsrechte durch Landprivatisierungen für 
die Aquakulturentwicklung zunichte gemacht wer-
den. Profitieren können vor allem Farmbesitzer, besser 
ausgebildete Angestellte sowie Großhändler. Darüber 
hinaus sind arme Bevölkerungsgruppen oft besonders 
stark von den durch Aquakultur verursachten Umwelt-
schäden betroffen, da sie in besonderem Maße von frei 
zugänglichen natürlichen Ressourcen abhängen, die 
durch Einsatz und Ausbreitung von Aquakultur beein-
trächtigt werden können. Als Konsequenz werden 
momentan Investitionen in größere Unternehmen mit 
Blick auf eine verbesserte Versorgung von Ärmeren mit 
Fisch seitens der Politik als sinnvoller erachtet, als die 
Förderung von ressourcenarmer kleinskaliger Aquakul-
tur (WFC, 2011b; Kasten 4.2‑2). 

4.2.2.3	
Umweltrisiken durch Aquakultur und 
Nutzungskonflikte an Küsten
Bestehende Aquakulturpraktiken haben zu einer Reihe 
von Belastungen geführt, die bei einem weiteren Aus-
bau und zu schwacher Regulierung Risiken für betrof-
fene Ökosysteme, aber auch die Industrie selbst dar-
stellen. So erlitt beispielsweise die Garnelenzucht 
in Mosambik einen Totalverlust durch einen Krank-
heitsausbruch (FAO, 2012b:  9). Die Hauptkritik rich-
tet sich insbesondere auf die oft unregulierte Entwick-
lung intensiver Produktionssysteme für Garnelen und 
fleischfressende Fischarten wie Lachs und Thunfisch 
(Tacon et al., 2010).

Durch die Intensivzucht besteht die Gefahr, dass 
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Wasserkörper und Meeresboden verschmutzt werden. 
Nährstoffe aus Futtermittelresten und Fäkalien reichern 
sich an, was zu Eutrophierung und in Folge dessen zu 
Sauerstoffmangel in der Wassersäule und am Meeres-
boden führen kann. Die Nutzung chemischer Stoffe wie 
Pestizide, Herbizide, Mittel gegen Parasiten und Anti-
biotika kann Sediment und Wassersäule belasten und 
die darin lebenden Organismen schädigen (Frankic und 
Hershner, 2003; Hernando et al., 2007). 

Die hohe Besatzdichte bei intensiver Zucht erleich-
tert die Ausbreitung von Parasiten und Krankheiten. 
Immer wieder gelangen genetisch veränderte oder exo-
tische Organismen aus den Farmen in die marine Umge-
bung und können Krankheiten und Parasiten übertragen 
oder verändertes genetisches Material in wilde Popula-
tionen einbringen (Naylor et al., 2000; Youngson et al., 
2001; Stickney und McVey, 2002). Auch der Transfer 
und die Ansiedlung von Muscheln und Austern, deren 
Zucht als weniger umweltbelastend gilt, können zu 
Störungen der umliegenden Ökosysteme führen, wenn 
Parasiten oder andere Arten unabsichtlich importiert 
und ausgesetzt werden (ICES WGMASC, 2011). Das 
Risiko von Krankheitsausbrüchen innerhalb von Inten-
sivkulturen hat außerdem zu einem hohen Einsatz von 
Pharmazeutika geführt. Antibiotische Substanzen kön-
nen Fische, Landtiere, die menschliche Gesundheit 
sowie die Umwelt vor allem durch die wachsende Anti-
biotikaresistenz in Krankheitserregern beeinträchtigen 
(Cabello, 2006). 

Mit Antibiotika kontaminierte Meeresfrüchte aus 
Aquakultur führten bereits zu kritischen Debatten in 
den Konsumentenländern und zum Stopp von Waren-

auslieferungen (Ronnback et al., 2002). Die regional 
teilweise sehr starke Expansion der Aquakulturproduk-
tion und entsprechender Anlagen kann außerdem die 
umliegenden Ökosysteme gefährden (Telfor und Robin-
son, 2003). Vor allem bei grenzüberschreitenden Öko-
systemen können die genannten Umweltbelastungen 
zu Konflikten zwischen den benachbarten Staaten füh-
ren. Das Problem wird verschärft, wenn keine grenz-
überschreitende Kooperation zwischen Behörden und 
Produzenten stattfindet.

Auf das Problem der Abhängigkeit bestimmter Aqua-
kulturen von der Fischerei als Futterlieferant sowie 
damit einhergehender schädigender Einflüsse auf wilde 
Fischbestände und Ökosysteme wird in Kapitel 4.3 ein-
gegangen. 

Ein sich mit der zunehmenden Beanspruchung der 
Küstenregionen verstärkendes Problem sind die Kon-
flikte mit räumlich konkurrierenden Nutzungen. Dazu 
gehören Tourismus, Hafenentwicklungen, Freizeit- und 
kommerzielle Fischerei sowie der Naturschutz, etwa 
beim Schutz von Mangrovenwäldern (Stickney und 
McVey, 2002; Buck et al., 2004; Bostock et al., 2010; 
Kasten 4.2‑3).

Zu Nutzungskonflikten kommt es auch, wenn durch 
Aquakulturfarmen der Zugang zu den Ressourcen 
der Küstenregionen für lokale Gemeinschaften einge-
schränkt oder unmöglich gemacht wird. Für Dorfge-
meinschaften, die von der Nutzung der Mangrovenwäl-
der leben, kann deren Zerstörung die Bedrohung ihres 
Lebensunterhaltes bedeuten (Ronnback et al., 2002). 
Die oft unklaren Eigentumsrechte in Entwicklungs- 
und Schwellenländern sowie die historisch bedingte 

Kasten 4.2-2

Förderung kleinskaliger Aquakultur:  
Aquaclubs in Asien

Mit Hilfe öffentlicher oder privater Förderung, der Siche-
rung des Zugangs zu Ressourcen wie Land und Wasser sowie 
Hilfe bei der Absicherung von Risiken können ärmere Bevöl-
kerungsschichten ebenfalls Aquakultur betreiben (WFC, 
2011b). 

Besonders erfolgversprechend sind verschiedene Formen 
der Selbstorganisation. Ein Beispiel sind Aquaclubs in Asien. 
Dies sind regionale Zusammenschlüsse von Produzenten, die 
von selbstorganisierten Selbsthilfegruppen, oft bestehend 
aus lokalen benachbarten Farmbetrieben, bis hin zu offizi-
ellen überregionalen Netzwerken reichen können und mit 
nationalen und internationalen Versicherungsfirmen koope-
rieren (Subasinghe et al., 2009). 

Der Zusammenschluss kann Kosten reduzieren, u.  a. auf-
grund von Mengenvorteilen durch gemeinsamen Einkauf, 
Partnerschaften mit dem öffentlichen und privaten Sektor 
aufbauen, den Zugang zu finanziellen Ressourcen verbessern, 

Wissenstransfer ermöglichen und das Erreichen der nötigen 
Qualitätsstandards für nationale und internationale Märkte 
durch die Umstellung des Produktionsprozesses erleichtern 
(Padiyar, 2005; FAO, 2011c; WFC, 2011b). Durch die Koope-
ration zwischen kleinen Farmern und die Anwendung von 
Best Management Practices (BMPs) können die Erwartungen 
der Konsumenten an Produktqualität, Nahrungsmittelsicher-
heit und umweltfreundliche Herstellung besser erfüllt werden 
(de Silva und Davy, 2010). Exportrelevante Produktzertifizie-
rung wird erleichtert. BMPs und gemeinsames Management 
können lokalen Zusammenschlüssen auch helfen, Regeln für 
die Minimierung von negativen Umweltauswirkungen aufzu-
stellen oder der Ausbreitung von Krankheiten vorzubeugen. 
Durch Kooperation kann letztlich auch Konflikten vorge-
beugt werden (Padiyar, 2005; Bondad-Reantaso et al., 2008). 

Generell sind Fördermaßnahmen erfolgversprechender, 
wenn sie kleine, eigentümerbetriebene Farmen unterstützen, 
wenn in kleinem Umfang investiert und nachfrageorientiert 
produziert wird und wenn Arten auf niedriger trophischer 
Stufe gezüchtet, Farmer und Familien in die Entwicklung ein-
bezogen und lokal angepasste Methoden und Technologien 
verwendet werden (FAO, 2011c). 
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Unterbewertung von Feuchtgebieten können eine 
Nutzung fördern, die nicht nachhaltig ist und ärmere 
Bevölkerungsgruppen benachteiligt (Adger und Lut-
trell, 2000). Zudem können sich negative Umweltef-
fekte durch Aquakultur auf angrenzende Landnutzun-
gen ausweiten und ökonomische Schäden durch z.  B. 
zurückgehende Reisernten verursachen (Ahmed und 
Lorica, 2002).

Viele der genannten Probleme in der Aquakultur 
dürften allerdings mit fortschreitender technischer 
Entwicklung weitgehend vermeidbar sein. Hall et al. 
(2011) zeigen, dass der Aquakultursektor sich einiger 
der oben genannten Probleme angenommen und sie 
zum Teil gelöst hat. Laut Asche (2008) entstehen Schä-
den vor allem zu Beginn der Intensivierung eines Pro-
duktionssystems und sinken mit zunehmender Kont-

rolle über den Produktionsprozess. So zeigt das Bei-
spiel der norwegischen Lachszucht die Möglichkeit 
zur Reduktion des Antibiotikaeinsatzes bei steigenden 
Erträgen (Abb. 4.2‑3). Grund hierfür ist vor allem die 
Entwicklung neuer Impfstoffe (Hall et al., 2011:  55). 
Auch der zurückgehende Eintrag organischer Schad-
stoffe auf norwegischen Lachszuchtfarmen geht auf 
die Entwicklung schadstoffreduzierender Technologien 
zurück (Tveterås, 2003).

Allerdings erfolgt die Selbstregulierung des Aqua-
kultursektors oft erst, nachdem große Schäden bereits 
eingetreten sind, als Reaktion auf öffentlichen Druck 
oder aus Angst vor Imageverlusten. Eine kritische 
Öffentlichkeit und staatliche Intervention vor Eintritt 
von Schäden spielen daher eine essenzielle Rolle für 
eine nachhaltige Gestaltung der Aquakultur. 

Kasten 4.2-3

Mangrovenwälder: Bedeutung und Gefährdung 
durch Aquakultur

Mangroven sind salztolerante Pflanzen und bilden Wälder im 
Tidenbereich an tropischen und subtropischen Küsten (Seto 
und Fragkias, 2007). Sie übernehmen wichtige Ökosystem-
leistungen, z.  B. den Schutz der Küsten vor Taifunen und Ero-
sion, Sedimentstabilisierung, Hochwasserkontrolle und die 
Bereitstellung von Nährstoffen für das marine Nahrungsnetz 
(MA, 2005a). Mangroven bieten wichtige Lebensräume für 
viele Tierarten und sind als „Kinderstube“ für viele kommer-
ziell genutzte Arten von großer Bedeutung. In Mangroven-
wäldern wird die Fischerei nach Fisch, Krabben, Garnelen, 
Mollusken und Seetang betrieben; diese bietet eine Quelle für 
Einkommen und Nahrungssicherheit. Auch sind Mangroven 
wichtige Lieferanten für Baumaterial, Feuerholz und Holz-
kohle sowie für sonstige Produkte wie Gerbrinden, Fasern, 
Tierfutter und traditionelle Medizin (Seto und Fragkias, 2007; 
FAO, 2007; Primavera und Esteban, 2008; Krause, 2010).

Mangroven sind sehr stark gefährdet, denn ihr Erhalt steht 
mit anderen Nutzungen wie Aquakultur, Landwirtschaft, 
Salzproduktion, Urbanisierung, Infrastrukturentwicklung 
und Tourismus in großer Konkurrenz (FAO, 2007). Schät-
zungen gehen davon aus, dass von weltweit 18,8 Mio. ha an 
Mangroven im Jahr 1980 heute noch 15,2  Mio.  ha (2005) 
existieren, was einem Rückgang von ca. 20  % entspricht 
(FAO, 2007:  9  ff.), wobei die Verlustrate zwischen 2000 und 
2005 im Vergleich zu den Jahrzehnten davor zurückgegangen 
ist (FAO, 2007). Asien besaß 2002 mit etwa 6 Mio. ha und ca. 
38  % der weltweiten Fläche den größten Flächenanteil, aber 
auch die höchsten Verluste von mehr als 1,9 Mio. ha seit 1980 
(FAO, 2007:  9  ff.). Mangrovenwälder werden in besonderem 
Maße durch die Ausweitung der Aquakultur bedroht, wobei 
eine systematische Bewertung der Zerstörung von Mangro-
venwäldern und deren Umwandlung in Aquakulturanlagen 
aus politischen Gründen und wegen fehlender Kapazitäten 
schwierig ist (Seto und Fragkias, 2007). In Asien sind die 
Hauptursachen für den Mangrovenrückgang die Übernut-
zung und die Umwandlung in Shrimp-Farmen (FAO, 2007).

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Philippinen 

von ca. 450.000 ha Mangrovenwäldern bedeckt (Primavera 
und Esteban, 2008). Die Hälfte der zwischen 1951 und 1988 
verlorenen Mangrovenfläche von 279.000 ha wurde in Aqua-
kulturteiche umgewandelt (Primavera, 2000:  93). In Thailand 
belief sich dieser Verlust zwischen 1961 und 1993 auf ca. 
55  % der Mangroven (Menasveta, 1997). Global betrachtet 
ist die Shrimp-Zucht in den letzten zwei Jahrzehnten des 20. 
Jahrhunderts für ca. 38  % des Flächenverlusts bei Mangroven 
verantwortlich (Valiela et al., 2001:  812). 

Aus ökosystemarer Perspektive wird der Wert von Mang-
rovenwäldern für Umwelt und Gesellschaft höher eingeschätzt 
als der Wert von Garnelenfarmen für die Gesellschaft als Gan-
zes. Barbier et al. (2008:  322) zeigen für Thailand, dass der 
ökonomische Wert der Mangrovenwälder für Küstenschutz, 
Küstenfischerei und als Holzlieferant mit ca. 17  Mio.  US‑$ 
wesentlich höher liegt als der Wert einer Garnelenfarm bei 
kompletter Flächenumnutzung (ca. 10  Mio.  US‑$). Aller-
dings wäre der ökonomische Gesamtwert aller Nutzungen 
(Garnelenfarm und Ökosystemleistungen) am höchsten 
(17,5 Mio. US‑$), wenn nur eine kleine Fläche des Mangro-
venwalds in Garnelenfarmen umgewandelt würde. 

Um der zunehmenden Entwaldung entgegenzuwirken, 
werden in einigen Ländern seit Jahren Wiederaufforstungs-
programme durchgeführt und Mangrovenwälder unter Schutz 
gestellt (FAO, 2007). Allerdings sind Wiederaufforstungen oft 
nicht sehr erfolgreich. Primavera und Esteban (2008) zeigen 
beispielsweise in ihrer Analyse von Wiederaufforstungspro-
jekten auf den Philippinen seit den 1980er Jahren, dass trotz 
starker finanzieller Förderung die Überlebensrate der ange-
pflanzten Mangroven bei nur 10–20  % liegt, was hauptsäch-
lich auf unangebrachte Art- und Standortwahl zurückzufüh-
ren ist. 

Eine weitere Alternative zum Schutz von Mangrovenwäl-
dern ist der Aufbau einer mangrovenfreundlichen Aquakul-
tur, da die Pflanzen die Abwässer der Garnelen-Anlagen auf-
bereiten können (z.  B. Bush et al., 2010; Ha et al., 2012). 
Seetang, Muscheln und Fische können z.  B. innerhalb von 
Mangrovenwäldern gezüchtet werden, was eine sinnvolle 
Technik für kleine Farmer und in Mangrovenschutzgebieten 
ist. Integrierte Forstwirtschaft-Fischerei-Aquakultursysteme 
gibt es beispielsweise in Hongkong, Vietnam, auf den Philip-
pinen und in Indonesien (Primavera, 2006). 
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Eine wichtige, von der Forschung bislang unzurei-
chend beantwortete Frage ist in diesem Zusammen-
hang, inwieweit eine ökologisch vertretbare und auf 
Ressourcenschonung basierende Aquakulturproduk-
tion überhaupt in der Lage wäre, den stetig wachsen-
den Bedarf an Aquakulturprodukten zu decken. Mög-
licherweise könnte es sinnvoller sein, ähnlich wie bei 
der Diskussion um den Fleischkonsum, vor allem in 
Industrie- und Schwellenländern ein generell gerin-
geres Konsumniveau zugunsten der Minimierung von 
negativen Umwelteffekten anzustreben, sofern nicht 
die Sicherung der Ernährung und Eiweißversorgung im 
Vordergrund stehen.

4.2.2.4	
Förderung ökologisch nachhaltiger Aquakultur 
Bestimmte Formen der Aquakultur sind ökologisch 
nachhaltiger als andere. Die Zucht von Filtrierern, her-
bivoren Süßwasserfischen oder extensiven Polykultu-
ren ist umweltfreundlicher als die Intensivzucht mari-
nen Raubfische oder Garnelen. Der Grund dafür ist, 
dass karnivore Arten mit Fischmehl und ‑öl aus Wild-
fängen gefüttert werden, und die Umweltbelastung 
in der Intensivzucht durch Antibiotika, Chemikalien, 
Fäkalien und Futterreste hoch sein kann (Frankic und 
Hershner, 2003; Naylor und Burke, 2005; Bostock et 
al., 2010). Allerdings sind bereits viele Fortschritte in 
Richtung verbesserter Umweltverträglichkeit erzielt 
worden, insbesondere bei der Lachszucht in Nordeu-
ropa und Kanada (Frankic und Hershner, 2003). 

Verbesserte Praktiken in der Aquakultur können die 
Umweltbelastung noch erheblich senken. Neben dem 
Ersatz des eingesetzten Fischmehls und ‑öls durch z.  B. 
pflanzliche Stoffe (Kap. 4.3) sind hier vor allem drei 

Entwicklungen vielversprechend: die Integration von 
Aquakultursystemen, weitgehend geschlossene land-
basierte Aquakultursysteme (Kreislaufsysteme), und 
unter bestimmten Bedingungen Offshore-Aquakultur-
systeme.

Integrierte Produktionssysteme haben insbesondere 
in Asien eine lange Tradition und können in Zukunft 
eine größere Rolle spielen (Soto et al., 2008). Es gibt 
verschiedene Methoden integrierter Systeme. So wer-
den z.  B. häufig terrestrische und aquatische Systeme 
(Landwirtschaft und Aquakultur) miteinander gekop-
pelt, wie die Züchtung von Fischen in Reisfeldern 
(Halwart und Gupta, 2004). Ein weiteres Beispiel ist 
die integrierte multitrophische Aquakultur (IMTA), 
bei der Arten aus verschiedenen trophischen Stu-
fen gemeinsam in demselben Wasserkörper gezüchtet 
werden (Troell et al., 2009). IMTA-Systeme sind ver-
gleichsweise umweltfreundlich, da anfallende Abfall-
stoffe von anderen Organismen aufbereitet bzw. als 
Nahrung verwendet werden. Fische benötigen teil-
weise Zufütterung, Muscheln oder Seetang extrahieren 
Reste des Futters oder Fischexkremente als Nährstoffe 
aus dem Wasser (Chopin et al., 2010a). Die Nutzung 
von Seetang zur Produktion von Biokraftstoffen wird 
als zukunftsträchtig angesehen (Issar und Neori, 2010; 
Kap. 5.2.1). Marine IMTA-Systeme existieren auf kom-
merziell erfolgreichem industriellem Niveau bereits in 
China und entwickeln sich in Richtung Kommerzialisie-
rung in weiteren Staaten (u.  a. Chile, Irland, Großbritan-
nien, Kanada). In vielen anderen Ländern gibt es ent-
sprechende Forschung (Troell et al., 2009; Bostock et 
al., 2010; Chopin et al., 2010b). 

Multitrophische Systeme können aber auch zur 
Verringerung der Eutrophierung an Küsten eingesetzt 

Abbildung 4.2-3
Norwegische Lachszucht: Antibiotikaeinsatz und Lachsproduktion 1980 bis 2007.
Quelle: Asche et al., 2010:  407
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werden, da die Organismen den Gewässern Nährstoffe 
entziehen, auch Nährstoffbioextraktion genannt. For-
schung zu den Auswirkungen dieser Systeme auf die 
marine Umwelt wird bereits in mehreren Ländern wie 
USA und Schweden durchgeführt (Landeck Miller und 
Wands, 2009; Long Island Sound, 2013). In diesem 
Zusammenhang wird auch ein möglicher Handel mit 
Nährstoffzertifikaten (Nutrient Trading Credits), ähn-
lich den CO2-Zertifikaten, diskutiert, um den anthro-
pogenen Nährstoffeintrag in Gewässer zu reduzieren 
(Chopin et al., 2010a). Die Integration verschiedener 
Komponenten ist ein wichtiges Element innerhalb des 
ökosystemaren Ansatzes in der Aquakultur; Abfälle 
und Abwässer werden dabei als wertvolle Ressourcen 
betrachtet (Troell et al., 2009).

Eine weitere interessante Entwicklung sind land-
basierte geschlossene Aquakultursysteme (rezirkulie-
rende Aquakultursysteme, RAS), bei denen das Abwas-
ser behandelt, gereinigt und dem System wieder zuge-
führt wird, so dass ein nahezu geschlossenes System 
entsteht. So ist es z.  B. möglich, Garnelen fernab der 
Küste zu produzieren (Stockstad, 2010). Allerdings ist 
die Nutzung dieser Methode noch durch hohe Kapital-
kosten und eine komplexe, noch nicht ausgereifte Tech-
nologie begrenzt (Bostock et al., 2010). Zudem benö-
tigt diese Art der Zucht einen hohen Energieaufwand 
(Tyedmers und Pelletier, 2007).

Schließlich bietet die Offshore-Aquakultur Poten-
zial zur Entschärfung von Flächenkonflikten an den 
Küsten. Mit zunehmender Nutzung und Belastung der 
Küstenregionen kann damit gerechnet werden, dass 
sich die Aquakulturproduktion mit Hilfe der Offshore-
Käfigtechnik oder mit anderen an die harschen Bedin-
gungen des Ozeans angepassten Systemen zunehmend 
in küstenferne Regionen verlagert (Holmer, 2010), wo 
sie mit starken Strömungen, oft rauer See und wechsel-
haften Winden konfrontiert sein wird. Dies geschieht 
bereits in einigen Ländern wie Norwegen, Chile und 
den USA. Jedoch steht die kommerzielle Offshore-
Aquakultur erst am Beginn, da diese Technik sehr kapi-
talintensiv ist (Bostock et al., 2010). Die USA haben 
sich vor einigen Jahren als ein wichtiger Akteur in der 
Weiterentwicklung dieser Technologie positioniert und 
wollen nachhaltige Entwicklungen im Offshore-Bereich 
fördern (Naylor und Burke, 2005; Benetti et al., 2006). 

Der zunehmende Ausbau erneuerbarer Energietech-
nologien im Offshore-Bereich bietet zudem die Mög-
lichkeit, installierte Strukturen auch für die Aquakul-
tur zu nutzen. Offshore-Windparks bieten die aus-
sichtsreichste Option einer Doppelnutzung (Buck et al., 
2008; Buck und Krause, 2012). Wenngleich technische 
und ökonomische Herausforderungen bei einer Integ-
ration von Offshore-Windparks und der Zucht mariner 
Organismen bestehen, zeigt die Analyse geophysikali-

scher und biologischer Parameter, dass Miesmuscheln, 
Austern und Seetang bisher am besten für die Offshore-
Aquakultur in der Nordsee geeignet wären. Die Zucht 
von Fischen innerhalb von Offshore-Windanlagen ist 
bisher weder biologisch noch technisch gut erforscht 
(Buck et al., 2008). In Zusammenarbeit mit der Indus-
trie werden aber mehrere große EU-Pilotprojekte zur 
erweiterten Nutzung von Offshore-Installationen 
durch die Aquakultur durchgeführt. Die Forschung 
beschränkt sich dabei nicht auf Windparks, sondern 
umfasst auch die Entwicklung neuer Multifunktions-
plattformen, bei denen erneuerbare Energiegewin-
nung, Aquakultur, Transportservice und Freizeitaktivi-
täten miteinander kombiniert werden sollen (Buck und 
Krause, 2012). 

Als eine weitere mögliche Zukunftstechnologie wer-
den frei im Wasser und mit der Strömung treibende 
Käfige genannt (Naylor und Burke, 2005). 2011 und 
2012 wurde erstmals vor Hawaii ein nicht verankerter, 
im offenen Meer schwimmender Kugelkäfig mit Bern-
steinmakrelen getestet. Der Netzkäfig war 132 m3 groß 
und driftete mit der Meeresströmung teilweise in meh-
reren Kilometern Tiefe (Kampachi Farms, 2011; Sims 
und Key, 2011).

Auch die Offshore-Aquakultur kann eine Belastung 
der Umwelt darstellen, etwa wenn Nährstoffe nicht voll 
verwertet werden, zumal solche Farmen wahrscheinlich 
viel größer sein werden als solche an Küsten, und somit 
mehr Abwässer verursachen könnten, oder gezüchtete 
Arten aus den Käfigen entkommen und sich mit wil-
den Beständen kreuzen (Naylor et al., 2000; Tett, 2008; 
Troell et al., 2009). Die negative Umweltwirkung frei 
treibender Käfige im Offshore-Bereich wird allerdings 
als sehr gering eingeschätzt (Sims und Key, 2011). Auf-
grund der wenigen bisher betriebenen Anlagen kön-
nen derzeit die Umweltauswirkungen nur ungenügend 
abgeschätzt werden (Holmer, 2010). Außerdem bleibt 
das Problem des fischmehl- und fischölhaltigen Futters 
für karnivore Arten bestehen. Integrierte multitrophi-
sche Systeme im Offshore-Breich können zumindest 
die Überlastung durch Nährstoffe mildern, indem Orga-
nismen niedrigerer trophischer Ebenen (z.  B. Algen) 
zur Nährstoffverwertung einbezogen werden (Chopin, 
2008).

4.2.3	
Governance der Aquakultur

Das schnelle Wachstum der Aquakulturbranche, die 
mittlerweile fast die Hälfte des weltweiten Bedarfs 
an Fisch und Meeresfrüchten deckt (FAO, 2012b:  26), 
sichert einerseits Einkommen und Ernährung, ist aber 
auch mit negativen ökologischen und sozialen Auswir-
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kungen verknüpft. Eine nachhaltige Aquakultur (im 
Süßwasser wie im Meer) erfordert effektive und durch-
setzbare Governance-Ansätze von der internationalen 
bis zur lokalen Ebene. Die Anforderungen an Gover-
nance sowie ihre Erfolgsbedingungen variieren je nach 
Produktionsmethode, Zuchtart, Größe der Zucht, loka-
len Gegebenheiten sowie dem politischen, ökonomi-
schen und institutionellen Kontext. 

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über wich-
tige Voraussetzungen für effektive Governance, ihre 
Instrumente sowie begleitende Maßnahmen wie For-
schung und Entwicklung für eine verantwortungs-
volle und zukunftsfähige Entwicklung der Aquakultur 
geben. Wichtige Problemlagen, die sich in jedem Land 
anders darstellen, sind u.  a. die Verringerung negativer 
Umweltauswirkungen, die Effekte auf Einkommens-
verteilung und Armutsreduzierung, die Abwägung des 
gesellschaftlichen und privaten Nutzens sowie eine Ori-
entierung an langfristiger statt kurzfristiger Gewinnma-
ximierung (Pullin und Sumaila, 2005). 

Aquakulturproduktion ist in großem Maße von 
lokalen Gegebenheiten abhängig, aber z.  B. durch inter-
nationalen Handel und Verbraucherverhalten, Infor-
mation, grenzüberschreitende ökologische Effekte 
global vernetzt, was sowohl regionale, nationale wie 
auch zwischenstaatliche und globale Lösungen erfor-
dert. Seit Jahren existieren unverbindliche Abkommen 
und Empfehlungen auf internationaler und europäi-
scher Ebene oder auf der Ebene von Meeresregionen, 
die sich direkt oder indirekt mit Aquakultur befassen 
(Kap. 4.2.4). In vielen Staaten gibt es Fortschritte in der 
Entwicklung der Gesetzgebung, Regulierung und Leit-
linien zur Aquakultur, jedoch mangelt es häufig an der 
Umsetzung, vor allem in Entwicklungsländern. Im Rah-
men nicht staatlicher Governance versuchen außerdem 
private Akteure, vorhandene Lücken in der staatlichen 
und transnationalen Steuerung zu füllen (Kap. 3.5). 
Beispiele sind durch Umweltverbände entwickelte 
höhere Zertifizierungsstandards (Kap. 4.2.3.2) oder 
Selbstmanagement durch Produzentenvereinigungen 
(Kap. 4.2.3.1). 

Der WBGU hat in Kapitel 3.1.4 Prüfsteine zur Bewer-
tung der bestehenden Governance der Meere im Kon-
text der Nachhaltigkeit herausgearbeitet. Eine nach-
haltige und zukunftsfähige Aquakultur-Governance 
sollte sich an diesen Prüfsteinen orientieren. Allerdings 
kann eine auf diesen Kriterien basierende vollstän-
dige Analyse der vielfältigen Governance-Ansätze und 
Instrumente, die auf den verschiedenen Ebenen in der 
Aquakultur vorhanden sind, im Rahmen dieses Gutach-
tens nicht geleistet werden. In den Kapiteln 4.2.3 und 
4.2.4 wird aber deutlich, dass viele der Prüfsteine in der 
Literatur zur Aquakultur-Governance als wichtig erach-
tet werden oder sich in den vorhandenen Governance-

Ansätzen, Vereinbarungen und Empfehlungen bereits 
wiederfinden und auch angewandt werden.

4.2.3.1	
Grundlegende Voraussetzungen für eine 
nachhaltige Aquakultur
Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Aquakul-
tur ist gute Regierungsführung (wie Rechtsstaatlich-
keit, Rechenschaftspflicht, Transparenz, Partizipation), 
die die Formulierung und Durchsetzung von Entwick-
lungsstrategien und Plänen ermöglicht (FAO, 2011c). 
Essenziell sind auch transparente und durchsetzbare 
Gesetze und Regulierungen, wofür effektive nationale 
Institutionen erforderlich sind (NACA und FAO, 2000), 
sowie ökonomische Anreize für Produzenten und frei-
willige Maßnahmen des Sektors (FAO, 2011c). Dabei 
ergänzen sich diese drei Ansätze, die in den einzelnen 
Staaten je nach ökonomischem und politischem Kon-
text oder dem Entwicklungsstand der Aquakulturbran-
che unterschiedlich gewichtet und angewandt werden. 
Außerdem sollte die Entwicklung der Aquakultur auf 
dem ökosystemaren Ansatz fußen. Eine Voraussetzung 
für positive Veränderungen ist dabei auch die Erhe-
bung und Bereitstellung verlässlicher Daten zur Bran-
chenentwicklung und zu den Folgen der Aquakultur für 
Umwelt und Gesellschaft (FAO, 2011c).

Strategien und Aktionspläne
Eine nachhaltige Aquakultur erfordert adäquate über-
geordnete Strategien, die durch entsprechende politi-
sche Maßnahmen umgesetzt werden. Dazu zählt auch 
die Bereitstellung nötiger Kapazitäten und finanzieller 
Ressourcen, die Integration verschiedener Stakeholder-
Interessen und die Einrichtung von Konfliktlösungsme-
chanismen. Solche Strategien wurden und werden bei-
spielsweise in Nordamerika und der EU bereits entwi-
ckelt (EU, 2009a; FAO, 2011c). Für die erfolgreiche 
Umsetzung ist in vielen Ländern aber der Kapazitäts-
aufbau innerhalb der Verwaltung, im privaten Sektor 
und bei Konsumenten erforderlich (FAO, 2006).

Der ökosystemare Ansatz in der Aquakultur 
Es gibt bisher keine allgemeingültige Definition und kein 
einheitliches Konzept für „nachhaltige Aquakultur“. In 
den letzten Jahren ist allerdings das Konzept des ökosys-
temaren Ansatzes in der Aquakultur entwickelt worden, 
wie auch in der Fischerei (Kap. 4.1.3.1). Der FAO-Kodex 
für verantwortungsvolle Fischerei betont im Artikel 9 
zur Aquakultur die Aufrechterhaltung der Ökosystem-
integrität durch geeignetes Management (FAO, 1995). 
Der Phuket-Konsens (Kap. 4.2.4.1) empfiehlt die Inte-
gration des Ansatzes in die Governance des Aquakultur-
sektors (GCA, 2010a). Im Rahmen des ökosystemaren 
Ansatz wird der Mensch als integraler Bestandteil von 
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Ökosystemen gesehen und eine Balance von zwei Aspek-
ten angestrebt: der Erhaltung von Ökosystemleistun-
gen und Biodiversität sowie der nachhaltigen Nutzung 
von Fischerei und Aquakultur zu dem Zweck, Nahrung 
zu produzieren und zur Sicherung des Lebensunterhalts 
beizutragen. Ein integrierter und regionenübergreifen-
der Ansatz hinweg soll dabei Wissen und Unsicherhei-
ten über die Zusammenhänge im gesamten Ökosystem 
berücksichtigen (Staples und Funge-Smith, 2009). Soto 
et al. (2008) formulieren drei Prinzipien, die einen sys-
temischen, über die Grenzen einzelner Ökosysteme hin-
ausgehenden Ansatz ausmachen: 
1.	 Aquakultur sollte im Kontext von Ökosystemleis-

tungen und biologischer Vielfalt entwickelt werden 
und ohne dass die Resilienz der Ökosysteme über-
schritten wird. 

2.	 Aquakultur sollte die menschliche Wohlfahrt verbes-
sern und die Verteilungsgerechtigkeit für alle Betei-
ligten erhöhen.

3.	 Aquakultur sollte in Abstimmung mit anderen Sekto-
ren, Politikbereichen und Zielen entwickelt werden. 

Farmen sollten nach diesen Prinzipien an definierte 
Ökosystemgrenzen und die ökologische Tragfähigkeit 
von Ökosystemen angepasst werden. Aquakultur sollte 
außerdem nicht auf Kosten vor allem ärmerer Bevölke-
rungsschichten entwickelt werden (Soto et al., 2008). 
Zertifizierung kann den Ökosystemansatz unterstüt-
zen, wird aber meist nicht analog zu diesem entwickelt. 
Die Umsetzung dieses Ansatzes gestaltet sich jedoch 
aufgrund seiner Komplexität und mangelnder finanzi-
eller wie personeller Ressourcen vor allem in Entwick-
lungsländern als schwierig. Seit einigen Jahren gibt es 
aber in mehreren Ländern Bemühungen, den Ansatz 
zumindest teilweise umzusetzen (FAO, 2012b). 

Staatliche Regulierung der Aquakultur
Eine adäquate staatliche Governance und deren effek-
tive Umsetzung sind notwendig, um auf ökologische 
und soziale Herausforderungen durch die Aquakul-
tur zu reagieren (FAO, 2011c). Der Staat sollte stabile 
Rahmenbedingungen und ein investitionsfreundliches 
Klima für Unternehmen bereitstellen sowie gleichzei-
tig mögliche negative Auswirkungen kurzfristigen 
Gewinnstrebens auf Umwelt und Gesellschaft durch 
politische Intervention vermeiden (Hishamunda et al., 
2012). Wichtig ist auch die Anwendung des Vorsorge-
prinzips, sowohl in der Politik als auch beim Betrieb von 
Aquakulturfarmen, denn die Auswirkungen der Aqua-
kultur auf Ökosysteme sind oft unzureichend erforscht 
(FAO, 2013c). 

Zur Regulierung von Aquakultur kommen grund-
sätzlich alle Politikinstrumente der Umweltpolitik und 
des Planungsrechts in Frage. Insbesondere zur Ver-
hinderung von Umweltschäden und Landrechtskon-

flikten ist staatliche Gestaltung wichtig (Hishamunda 
et al., 2012). Nach der Inbetriebnahme von Aquakul-
turanlagen sind regelmäßige Kontrollen durch regie-
rungsunabhängige Behörden nötig, um die Umsetzung 
von Maßnahmen zu gewährleisten (Howart, 2006). Die 
effektive Durchsetzung politischer Maßnahmen erfor-
dert ausreichende finanzielle und personelle Ressour-
cen, um Kontrollen und wenn nötig Sanktionen anwen-
den zu können. Fehlende Kapazitäten sind vor allem in 
Entwicklungsländern ein Grund für die oft schwache 
Umsetzung von staatlichen Maßnahmen zur Regulie-
rung der Aquakultur (Hishamunda et al., 2009). 

In Myanmar haben beispielsweise Personalmangel 
und daraus resultierende mangelnde Kontrollen die 
Umwandlung von Mangrovenwäldern in Garnelenfar-
men befördert. Mangelnde Ressourcen sind auch ein 
Grund für unzureichende Forschung und Ausbildung, 
was wiederum den Einsatz und die Verbreitung neuer 
und umweltschonender Technologien behindert.

Manche Formen staatlicher Regulierung sind auch 
unpassend, uneinheitlich oder zu komplex, was bei-
spielsweise die Lizenzvergaben erschweren kann. Ins-
besondere für kleine Aquakulturbetriebe ist es auf-
grund mangelnder finanzieller und technischer Mög-
lichkeiten oft nicht möglich, anspruchsvolle Standards, 
wie z.  B. den Nachweis der Umweltverträglichkeit oder 
der Eignung des Standortes aus hygienischen Gesichts-
punkten, zu erreichen (FAO, 2011c). Dies ist proble-
matisch, da die Anbindung an nationale und interna-
tionale Märkte die Einhaltung bestimmter Standards 
erfordert, was für Kleinbetriebe in Entwicklungslän-
dern oft einem Marktausschluss gleichkommt. Obwohl 
aus Branchensicht so wenig staatliche Regulierung wie 
möglich erstrebenswert ist, kann deren Abwesenheit 
oder mangelnde Umsetzung letztendlich der Branche 
selbst schaden, wie das Beispiel der Lachszucht in Chile 
zeigt (Hishamunda et al., 2012; Kasten 4.2‑4). Das Fall-
beispiel der Lachszucht in Norwegen zeigt, wie durch 
staatliches Handeln einige Umweltgefahren reduziert 
werden konnten (Kasten 4.2‑5).

Sehr häufig stehen sich die Interessen verschiede-
ner Sektoren, wie Aquakultur und Landwirtschaft, 
Tourismus, Schifffahrt, Abwassermanagement oder 
Naturschutz konfliktiv gegenüber (Pullin und Sumaila, 
2005). Für eine koordinierte Aquakulturentwicklung, 
die auch die Interessen anderer Sektoren berücksich-
tigt und integriert, sowie die Etablierung und Abstim-
mung geeigneter Regulierungen ist die Einrichtung 
einer federführenden Institution sehr sinnvoll, ent-
weder als neue Behörde oder Fachabteilung innerhalb 
eines Ministeriums. Diese ist in vielen Ländern bereits 
vorhanden (Hishamunda et al., 2012:  239). Die Bünde-
lung von Informationen an einer Stelle, wie innerhalb 
solch einer „Aquakulturbehörde“, ist insbesondere für 
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die Lizenzvergabe von Bedeutung, da somit Entschei-
dungen und Investitionen erleichtert werden. In Nor-
wegen ist dies der Fall (Hishamunda et al., 2012).

Ökonomische Anreize
Je nach politischem und wirtschaftlichem Kontext sind 
bestimmte, durch Aquakultur verursachte Probleme 
mit Hilfe ökonomischer Anreize wie verbilligten Kredi-
ten und Kleinstkrediten, Steuervorteilen, Subventionen 
und Zahlungen für Ökosystemleistungen lösbar (Howart, 
2006). Aquakulturbetriebe erhalten so Anreize, in vor-
bildliche Managementpraktiken und eine nachhaltige 
Aquakultur zu investieren, was wiederum den Zugang 
zu nationalen und internationalen Märkten erleichtern 
kann (FAO, 2011c).

Nachhaltiges Management und unternehmerische 
Eigeninitiative
Es existieren zahlreiche private Managementinitia-
tiven, die staatliche Steuerung oder internationale 
Vereinbarungen freiwillig unterstützen und ergän-
zen. Ansätze wie Selbststeuerung, Ko-Management 
und Best Management Practices (BMP) sind teilweise 

für Entwicklungsländer mit unzureichender staatli-
cher Regierungsführung und bei Kleinbetrieben besser 
geeignet. Vor allem BMP können Verbesserungen auf 
Produzentenseite bezüglich Produktqualität, -sicher-
heit und Umweltschutz fördern (Hishamunda et al., 
2012). Ein Beispiel für unternehmerische Eigeninitia-
tive sind Produzentenvereinigungen, wie die Aquaclubs 
in Asien (Kasten 4.2‑2). Sie können Ressourcen, z.  B. 
technische Unterstützung und Informationen, bereit-
stellen, freiwillige BMP und Verhaltenskodizes in der 
Aquakultur fördern, die Produktion effizienter orga-
nisieren und die Entwicklung staatlicher Regulierung 
beeinflussen (FAO, 2011c). Freiwillige unternehme-
rische Maßnahmen sind dafür kritisiert worden, dass 
sie ohne zusätzliche staatliche Maßnahmen ineffek-
tiv seien (FAO, 2008). Dennoch gibt es eine steigende 
Anzahl an Beispielen für diese Art der Governance in 
vielen Regionen der Welt (FAO, 2011c).

Datensammlung und Bereitstellung
Das schnelle, anhaltende Wachstum des Aquakultursek-
tors erfordert zunehmend Daten zur ökonomischen Ent-
wicklung der Branche sowie zu ihren Wirkungen auf 

Kasten 4.2-4

Fallstudie I: Lachszucht in Chile

Die Aquakultur von Lachsen in Chile ist ein Beispiel dafür, 
wie mangelnde Regulierung langfristig gravierenden Scha-
den anrichten kann. Chile ist nach Norwegen der zweitgrößte 
Lachsproduzent der Welt (FAO, 2011c). 73  % der chilenischen 
Aquakulturproduktion entfallen auf die Zucht des in Chile 
nicht heimischen Atlantischen Lachses, die die viertgrößte 
Branche in Chile ist. Lachsaquakultur erfolgt in offenen Netz-
käfigen in Südchile und dehnt sich mittlerweile auch in die 
noch relativ unberührten Küstenregionen Patagoniens aus 
(Buschmann et al., 2006; Buschmann et al., 2009). Produziert 
wird vor allem für internationale Märkte (Gonzáles, 2008).

Die Lachszuchtindustrie entwickelte sich in Chile seit den 
späten 1970er Jahren und war in den 1980er Jahren durch 
hohe Flexibilität des privaten Sektors und geringe staatliche 
Regelungen und Eingriffe geprägt. Hohe Wachstumsraten 
gingen zu Lasten von Produktion und Umweltschutz, vor 
allem wegen Krankheitsausbrüchen und hohen Sterblich-
keitsraten bei den Fischen. Erst in den 1990er und frühen 
2000er Jahren wurden, als Reaktion auf zunehmende indust
rieinterne und öffentliche Kritik politische Maßnahmen zur 
Verbesserung des Arbeits-, Tiergesundheits- und Umwelt-
schutzes eingeführt (Barton und Fløysand, 2010). 

Viele Firmen begannen in allen drei Bereichen im Rah-
men integrierten Managements Verbesserungen einzufüh-
ren. Allerdings haben sich die freiwilligen Maßnahmen des 
Privatsektors und das öffentlich-private Governance-Regime 
beim Ausbruch des ISA-Virus (Infectious Salmon Anaemia) in 
2007 und 2008, der der schlimmste Krankheitsausbruch in 
der Lachsaquakultur war, als unzureichend erwiesen. 

Ursachen des Ausbruchs waren z.  B. verunreinigte Pro-
duktionsabwässer, der Verkauf infizierter Lachseier und 
ungeimpfte Fische. Der Ausbruch spiegelt das Unvermögen 
von Firmen und Politik, bekannte Risiken auszuschließen 
und aus andernorts vorangegangenen Epidemien zu lernen 
(Barton und Fløysand, 2010). Folgen waren ein Produktions-
rückgang von 386.000 t in 2006 auf geschätzte 100.000 t in 
2010, Quarantäne für viele Farmen, Fischschlachtungen und 
Massenentlassungen (Asche et al., 2010:  405; Barton und 
Fløysand, 2010). 

2003 wurde zwar eine „Nationale Aquakulturstrategie“ 
mit Orientierung u.  a. auf Wachstum und ökologische Nach-
haltigkeit entwickelt (Gonzáles, 2008) und 2007 der Umwelt- 
und Gesundheitsschutz verbessert: Beide Maßnahmen waren 
allerdings unzureichend und wurden auch nicht effektiv 
umgesetzt. Die Maßnahmen gingen von einer viel niedrige-
ren als in der Realität vorhandenen Anzahl an Farmen aus, 
Umweltwirkungen wurden durch fehlendes Monitoring nicht 
erfasst. Schwache Kontrollen leisteten dem Einsatz verbo-
tener Substanzen Vorschub, und aufgrund mangelnder For-
schung wurden Maßnahmen nicht auf Grundlage empirischer 
Forschungsergebnisse entwickelt (Buschmann et al., 2009).

Insgesamt ist zu beobachten, dass auf reale Bedrohungen 
bis 2007 nur mit schwachen staatlichen Eingriffen reagiert 
wurde, was auch mit einer Unterordnung der Regulierungs-
behörden unter die Anforderungen des Aquakultursektors 
erklärt werden kann. Firmen haben ebenfalls keine adäqua-
ten Maßnahmen zur Vorbeugung von Krisen ergriffen. 

Durch den ISA-Ausbruch stimulierte Verbesserungen der 
Umwelt- und Gesundheitsschutzregulierungen und der 
Umweltkommunikation sind jedoch Schritte in Richtung ver-
besserter Governance (Barton und Fløysand, 2010). 



Aquakultur   4.2

177

Umwelt und Gesellschaft. Dies liefert die Grundlage 
für Anpassungen in der Politik sowie bei der Strategie
entwicklung und ermöglicht adaptives Management. 
Daten und Informationen werden auch zunehmend 
von der Öffentlichkeit nachgefragt, um Transparenz 
herzustellen; außerdem haben sich die Anforderungen 
an das Berichtswesen im internationalen Rahmen ver-
schärft (FAO, 2011c). Trotz von der FAO (2011c) durch-
geführter Maßnahmen zur Förderung der Datenqualität 
und -übermittlung ist das Berichtswesen mancher Erzeu-
gerländer an die FAO nach wie vor mangelhaft (FAO, 
2012b). Verbesserungen sind hier dringend erforderlich.

4.2.3.2 	
Ausgewählte Instrumente zur Förderung einer 
nachhaltigen Aquakultur 
Es existieren verschiedene Instrumente zur Gestal-
tung einer umwelt- und sozialverträglichen Aqua-
kulturentwicklung, die bereits von vielen Ländern in 
unterschiedlichem Maße angewandt werden. Da die 
Problemursachen in der Aquakultur vielschichtig und 
Akteure verschiedener Ebenen beteiligt sind, müssen 
die Instrumente oft in Kombination und unter Berück-
sichtigung der oben beschriebenen Rahmenbedingun-
gen eingesetzt werden. 

Kasten 4.2-5

Fallstudie II: Lachszucht in Norwegen

Innerhalb des norwegischen Fisch- und Meeresfrüchtesek-
tors nimmt die Aquakultur, und hier vor allem die Zucht des 
Atlantischen Lachses, eine bedeutende Stellung ein. Im Jahr 
2006 wurden 630.000  t produziert, hauptsächlich für den 
Export. Die Aufzucht erfolgt in Netzkäfigen vor der Küste 
(Aarset und Jacobsen, 2009). 

Seit den 1970er Jahren und bis in die 1980er Jahre wurde 
die Lachsindustrie, die vor allem aus räumlich verteilten klei-
nen Firmen bestand, von der norwegischen Regierung zur 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen regio-
naler Entwicklung gefördert. Nach einer Phase ab Ende der 
1980er Jahre mit massiver Überproduktion, sinkenden Prei-
sen durch stärkeren internationalen Wettbewerb, Krankhei-
ten und vielen Firmenpleiten wurde ein Umdenken in der 
Industrieentwicklung eingeleitet und ab den frühen 2000er 
Jahren die staatliche Kontrolle der Farmen verbessert.

Für Zulassung, Kontrollen und Sanktionen sind die 
Fischereidirektion, die Behörde für Lebensmittelsicherheit, die 
Küstendirektion und die Bezirksregierung zuständig. Im Jahr 
2004/2005 wurden technische Standards, freiwillige Akkre-
ditierungsverfahren zur technischen Qualitätssicherung, ein 
internes Kontrollsystem zur Überwachung der Betriebsab-
läufe, obligatorische Notfallpläne im Falle von Krankheiten 
oder Fischausbrüchen und Vorschriften zur maximal erlaub-
ten Biomasse eingeführt. Ebenso existiert ein obligatorisches 
Berichtswesen der Farmer an die Behörden, das insbesondere 
der Krankheitsvorbeugung dient. Da der Großteil der Pro-
duktion in die EU exportiert wird, sind Transparenz, Daten-
sammlung, Dokumentation und Umweltstandards besonders 
gefordert. Die norwegische Aquakultur ist vergleichsweise 
stark durch den Staat im Hinblick auf Effizienz und die Ein-
haltung internationaler Umweltstandards reguliert (Aarset 
und Jacobsen, 2009). Die lokale Konzentration der Produkti-
on führte allerdings auch zur regional ungleichen Verteilung 
der Einnahmen aus der Aquakultur, was bis heute nur unzu-
reichend ausgeglichen wird (ICES, 2012b). 

Industrielle Lachszucht ist eine Form der Aquakultur, die 
aufgrund der benötigten Futtermittel in Form von Fischmehl 
und Fischöl aus der Wildfischerei stark in marine Ökosyste-
me eingreift. Allerdings hat die norwegische Lachsaquakultur 
die mit Intensivzucht einhergehenden Umweltschädigungen 

verringern können. So konnte beispielsweise der Antibio-
tikaeinsatz, nach einem Spitzenwert von 48.570 kg für die 
Produktion von 46.000 t Fisch im Jahr 1987, stark gedrosselt 
werden. 2007 wurden nur noch 649 kg für 822.000 t Fisch 
verwendet (Asche et al., 2010:  406  ff.; Abb. 4.2‑3). 

Gründe hierfür waren u.  a. die öffentlich-private Förde-
rung und die kommerzielle Einführung qualitativ hochwerti-
ger Impfstoffe in den frühen 1990er Jahren, die Zonierung an 
Küsten und die räumliche Verlagerung von Farmen zur Ein-
dämmung der Übertragung der Erreger (Asche et al., 2010; 
Midtlyng et al., 2011). Gewässerbelastungen durch Antibio-
tika und Krankheitsübertragung auf Wildbestände konnten 
so stark reduziert werden. Der weltgrößte Lachsproduzent 
Marine Harvest verwendete 2007 in Chile für 1 t produzier-
ten Fisch 732 g Antibiotika, während in Norwegen nur 0,2 g 
pro t Fisch zum Einsatz kamen (Marine Harvest, 2008:  16). 

Der Unterschied ist laut Marine Harvest vor allem auf 
ineffektivere Impfmittel und ungeimpfte Fischbestände 
in Chile zurückzuführen, was auch Ausdruck schwächerer 
Umweltregulierungen in Chile sein kann. Allerdings konnte 
dort durch kontinuierliche Impfungen seit 2008 der Antibio-
tikaeinsatz auf ca. 370 g pro t Fisch reduziert werden (Marine 
Harvest, 2011:  123). Insgesamt kann gesagt werden, dass die 
allgemeine Gesundheitssituation und Krankheitskontrolle in 
der norwegischen Aquakultur gut ist, obwohl es durch eini-
ge nicht kontrollierbare Krankheitserreger und Parasiten wie 
Seeläuse weiterhin zu Krankheitsausbrüchen kommt (Johan-
sen et al., 2011).

Eine vergleichende Lebenszyklusanalyse der Lachsaqua-
kultur in Norwegen, Chile, Kanada und Großbritannien (mit 
den Faktoren Gesamtenergieverbrauch, biologische Ressour-
cennutzung, Treibhausgase, versauerungs- und eutrophie-
rungsfördernde Emissionen) zeigt außerdem, dass in Norwe-
gen der geringste Gesamtenergieverbrauch und die ver-
gleichsweise geringsten Emissionen (CO2, Schwefeloxide, 
Nährstoffe und Phosphate) entstehen. Außerdem weist das 
Land pro produzierter t Lachs die beste Bilanz bei den genann-
ten Faktoren auf. Ausnahme ist der Futterverbrauch, da Nor-
wegens Aquakulturfutter stark von Fischmehl- und Fischöl-
Zusätzen abhängt. Chile liegt hier auf dem 2. Platz vor Nor-
wegen, da das chilenische Futter auch Geflügelmehl enthält, 
die Reduktionsfischerei demgegenüber jedoch sehr treib-
stoffintensiv sowie die Fischmehl- und Fischölausbeute 
relativ gering sind (Pelletier et al., 2009). 
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Zertifizierung von Aquakulturprodukten
Seit mehreren Jahren haben sich Zertifizierungspro-
gramme für Aquakulturprodukte etablieren können. 
Sie werden vor dem Hintergrund des starken Wachs-
tums der Aquakulturbranche mit ihren unerwünsch-
ten Nebenwirkungen und einer steigenden Nachfrage 
nach nachhaltig produzierter Ware von Unternehmen, 
nationalen und internationalen Organisationen sowie 
überstaatlichen Stellen entwickelt. 

Einige der ca. 30 existierenden Zertifizierungspro-
gramme sind eher auf Produktqualität und Nahrungs-
mittelsicherheit ausgerichtet, andere auf Umwelt- und 
Sozialstandards im Produktionsprozess und das Wohl 
der Tiere (WWF, 2007). Nichtregierungsorganisationen 
kritisieren häufig die von Unternehmen oder auf über-
staatlicher Ebene entwickelten Standards und Siegel 
als zu schwach oder deren eigenen Interessen dienend, 
und haben deshalb schärfere und umfassendere Zerti-
fizierungsprogramme und Siegel entwickelt. Beispiele 
privater Akteure sind die Global Aquaculture Alliance 
(GAA), GLOBAL G.A.P., das Naturland-Siegel und der 
neue, vom World Wildlife Fund (WWF) mitbegründete 
Aquaculture Stewardship Council (ASC). 

Allerdings wird die Effektivität von Aquakultursie-
geln bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen sowie 
die Messbarkeit der Ergebnisse auch kritisch gesehen 
(Boyd und McNevin, 2011; Kalfagianni und Pattberg, 
2013). In einer Studie zur Bewertung gängiger Zerti-
fizierungsprogramme identifizierte der WWF verschie-
dene Kriterien, die bei Zertifizierungsprozessen in der 
Aquakultur begutachtet werden sollten (WWF, 2007): 
Umweltaspekte (u.  a. Futter, Energieverbrauch), soziale 
Aspekte wie Arbeitsrechte, Zugangsrechte zu natürli-
chen Ressourcen, Tierschutz und Tiergesundheit sowie 
Verfahren zur Standardentwicklung wie Integration 
von Stakeholdern oder Transparenz. Keines der analy-
sierten Programme umfasst alle empfohlenen Kriterien, 
weshalb eine Weiterentwicklung wichtig wäre (WWF, 
2007). 

Zertifizierte Aquakulturprodukte konzentrieren 
sich derzeit noch auf bestimmte Arten und bestimmte 
Märkte. Produkte aus Entwicklungsländern sind unter-
repräsentiert, erleben aber einen Zuwachs (FAO, 
2010b). Zertifizierung kann auch eine Hürde für den 
Markteintritt und die Wettbewerbsfähigkeit von Ent-
wicklungsländern darstellen. Damit produktionsbe-
dingte negative Umweltauswirkungen nicht durch ver-
stärkte Importe in andere Länder transferiert werden, 
sollten hohe Umweltstandards aber gleichermaßen für 
die lokale Produktion wie für Importprodukte gelten 
(Bostock et al., 2010). 

Die Vielzahl der Siegel erschwert Konsumenten 
jedoch eine Kaufentscheidung, beispielsweise nach 
ökologischen Kriterien. Deshalb wäre zukünftig eine 

Standardisierung und Vereinheitlichung der Kriterien 
und Zertifizierungsprozesse auf internationaler Ebene 
erforderlich. Da es bisher keine Standardisierung für die 
Entwicklung von Aquakulturzertifizierungen gibt, ent-
wickelte die FAO Empfehlungen für Minimalkriterien zu 
Tiergesundheit, Lebensmittelsicherheit, Umweltwirk-
samkeit und sozioökonomische Aspekte (FAO, 2011d).

Integriertes Küstenzonenmanagement und 
Zonierung für Aquakultur
Aquakulturanlagen an Küsten stehen oft in Konkurrenz 
zu anderen Nutzungen wie Fischerei, Tourismus, Natur-
schutz und dem generellen Zugang zu Küsten (Tiller et 
al., 2012). Mangelnder Zugang zu geeigneten Stand-
orten, divergierende Stakeholder- und Nutzungsinte-
ressen sowie geringe soziale Akzeptanz sind in man-
chen Regionen die Haupthindernisse für eine weitere 
Ausbreitung der Aquakultur (Gibbs, 2009). Integrier-
tes Küstenzonenmanagement (IKZM) und Zonierung 
(Kap. 3.6.2, 3.6.3) haben zum Ziel, miteinander kom-
patible ökologische Ansprüche und menschliche Nut-
zungen in bestimmten Zonen zu integrieren und legen 
Nutzungspläne fest. Damit können Nutzungskon-
flikte und schädigende Umweltauswirkungen vermie-
den werden (Howart, 2006; Hishamunda et al., 2012; 
Tiller et al., 2012). Die Integration von Stakeholdern 
ist essenziell, insbesondere wenn verletzliche gesell-
schaftliche Gruppen betroffen sind und Themen wie 
soziale Gerechtigkeit, Nahrungssicherung und Armuts-
reduzierung berührt werden (Primavera, 2006; Tiller et 
al., 2012). Die Übertragung der Planungsgewalt über 
die Landnutzung an lokale Behörden ist bei Zonierun-
gen von Vorteil (Howart, 2006). IKZM und Zonierun-
gen für Aquakulturanlagen werden in mehreren Län-
dern bereits angewandt (Hishamunda et al., 2012).

Instrumente zur Bewertung von Umweltwirkungen
Es gibt mehrere standardisierte Verfahren, mit denen 
Umweltwirkungen der Aquakultur analysiert und 
bewertet werden können. Dazu gehören generische 
Verfahren wie der ökologische Fußabdruck, anhand 
dessen auch der Ressourcenverbrauch und der anfal-
lende Abfall einer Aquakultur gemessen werden kann 
(Roth et al., 2000).

Ein weiteres Beispiel ist die Lebenszyklusanalyse, 
(Life-Cycle Analysis, LCA), bei der Parameter wie 
Gesamtenergieverbrauch, P-, N-, CO2-Emissionen sowie 
Wasserverbrauch bei Produktion, Distribution, Kon-
sum und Entsorgung von Produkten betrachtet werden 
(Aubin et al., 2009; Bostock et al., 2010). Die LCA ist 
allerdings weniger geeignet, um die Abhängigkeit von 
Produkten von natürlichen Ressourcen und Ökosys-
temleistungen zu bewerten (Bostock et al., 2010). 

Zudem gibt es Bewertungsverfahren, die speziell 
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für Aquakultur entwickelt worden sind. Dazu gehört 
die EU finanzierte ECASA-Toolbox zur Bewertung der 
Umweltverträglichkeit von Fisch- und Schalentierzucht 
in europäischen Meeren. Sie soll helfen, den ökosyste-
maren Ansatz umzusetzen und die effektive Standort-
wahl für Betriebe zu erleichtern (ECASA, 2013). 

Einen globalen Vergleich von Umweltauswirkun-
gen bietet der Global Aquaculture Performance Index 
(GAPI), der kumulative Umwelteffekte von Fischfar-
men sowie den Einfluss pro Produktionseinheit auf 
Länder- und Artenebene betrachtet. Er ermöglicht 
direkte Vergleiche z.  B. zwischen der Lachsaquakultur 
in Chile und Norwegen oder zwischen den Umweltaus-
wirkungen der gesamten marinen Fischzucht in Kanada 
versus China (GAPI, 2010). 

Ein erweiterter Blick wird in ökosystembasierten 
Tragfähigkeitskonzepten eingenommen, die Produk-
tions- und ökologische Grenzen sowie soziale Akzep-
tanz der Aquakulturproduktion bewerten und über den 
Betrieb hinaus auf Ökosysteme und Wassereinzugsge-
biete angewandt werden können (Byron und Costa-
Pierce, 2012). Um möglichst viele Umwelteffekte 
berücksichtigen zu können, darf nicht nur der einzelne 
Betrieb betrachtet werden, sondern es sollten auch 
die kumulativen und regionalen Umwelteffekte aller 
Betriebe in einer Region berücksichtigt werden (King 
und Pushchak, 2008). 

4.2.3.3	
Forschung und Entwicklung für eine nachhaltige 
Aquakultur
Forschung, Technologieentwicklung und Wissenstrans-
fer sind grundlegende Maßnahmen für eine umwelt-
verträglichere Entwicklung der Aquakulturproduktion 
und zur Verminderung negativer Einflüsse auf Ökosys-
teme. Die Weiterentwicklung und Verbreitung umwelt-
freundlicher Produktionssysteme sind Beispiele für die 
Umsetzung des ökosystemaren Ansatzes in der Aqua-
kultur. Sie sind auch ein wesentlicher Baustein zur 
Sicherung einer zukunftsfähigen Lebensmittelproduk-
tion.

Förderung der Entwicklung ökologisch nachhaltiger 
Produktionssysteme
Der FAO-Verhaltenskodex fordert die Umsetzung einer 
ökologisch nachhaltigen Aquakultur (FAO, 1995). Die 
Bangkok-Deklaration und der Phuket-Konsens beto-
nen die Bedeutung von nachhaltigen Innovationen 
(NACA und FAO, 2000; GCA, 2010a; Kap. 4.2.4.1). 
Je nach Kontext können Gesetze und Verordnungen, 
ökonomische Anreize oder Selbstverpflichtungen der 
Produzenten die Weiterentwicklung und Verbreitung 
umweltfreundlicher Produktionssysteme fördern. 

Nachhaltige Innovationen können auch von der 

Nachfrageseite ausgelöst werden, etwa durch höhere 
Nachfrage nach nachhaltig produzierten Produkten 
oder Produktboykotte. Nötige Verbesserungen, vor 
allem in Entwicklungs- und Schwellenländern, betref-
fen auch das Farmmanagement. Dort sind Innovatio-
nen zur Senkung des Wasser- und Energieverbrauchs, 
bei Futter und Fütterungstechniken, im Abwasser- und 
Abfallmanagement sowie hinsichtlich Besatzdichte und 
der Krankheitskontrolle denkbar (Primavera, 2006). 

Gleichzeitig existieren bereits umweltfreundli-
che Produktionssysteme wie integrierte multitrophi-
sche Systeme, Kreislauftechnologien als geschlossene 
Systeme oder mangrovenfreundliche Aquakulturen 
(Kap. 4.2.2.4). Teilweise müssen sie noch weiter entwi-
ckelt werden, wie beispielsweise Kreislauftechnologien 
oder multitrophische Systeme auf industriellem Niveau. 

Forschungsförderung, Wissens- und 
Technologietransfer
Forschung sowie Wissens- und Technologietransfer sind 
zur Entwicklung einer nachhaltigen Aquakultur zent-
ral. Ihre Bedeutung wird beispielsweise in der Bangkok-
Deklaration besonders heraus gestellt (NACA und FAO, 
2000; Kap. 4.2.4.1). Auch in der EU soll sich die För-
derung einer nachhaltigen Aquakultur auf „modernste 
Forschung“ und „innovative Technologien“ stützen 
(EU, 2009a). In vielen Entwicklungs- und Schwellen-
ländern sind jedoch die Ressourcen und Kapazitäten 
für Forschung und Entwicklung sehr begrenzt, weswe-
gen internationaler Technologietransfer eine zentrale 
Komponente internationaler Kooperation sein sollte. 
Auch innerhalb eines Staates ist die Verbreitung von 
Wissen zentral und muss aktiv unterstützt werden. 
Indonesien hat z.  B. gute Erfahrungen mit der Förde-
rung von Ausbildung und Technologietransfer gemacht, 
insbesondere für die kleinskalige Aquakultur. Das für 
Aquakultur zuständige Ministerium wird von Erzeuger-
organisationen bei der Beratung von Farmern und der 
Verbreitung adäquater Technologien unterstützt. Dar-
über hinaus sind nationale Entwicklungszentren und 
lokale Zentren mit dem Technologietransfer und Trai-
ning betraut. Dabei werden Farmer als Vertreter ihrer 
Dörfer eingeladen und ausgebildet und dadurch in die 
Lage versetzt, das Wissen in ihren Dörfern weiter zu 
verbreiten. Außerdem existieren innerhalb der forma-
len Ausbildung Kurse und Studiengänge an zahlreichen 
Fischereischulen, Akademien, Fakultäten und einer 
Fischereiuniversität (Hishamunda et al., 2009).
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4.2.4	
Internationale und regionale Governance in der 
Aquakultur

Auf internationaler und regionaler Ebene existieren 
zahlreiche, meist unverbindliche Abkommen und Ver-
einbarungen mit direktem oder indirektem Bezug zur 
Aquakultur. Sie weisen auf den grenzüberschreitenden 
und teilweise globalen Charakter der Aquakulturpro-
duktion durch Handel und Umweltfolgen hin und ver-
deutlichen die Notwendigkeit internationaler Koope-
ration. Trotz einzelner Fortschritte werden die in den 
Abkommen enthaltenen Empfehlungen und Leitlinien 
vielfach nicht ausreichend umgesetzt (FAO, 2012e). 

Marine Aquakultur wird derzeit fast ausschließlich 
an Küsten und in küstennahen Gewässern betrieben, 
weshalb allein die Küstenstaaten für die Regulierung 
der Aquakultur zuständig sind. Auch in UNCLOS fin-
det Aquakultur keine explizite Berücksichtigung. Mit 
einer zunehmenden Verlagerung der Aquakultur in 
küstenferne Regionen und der eventuellen Nutzung 
der Hohen See, etwa durch frei schwimmende Aqua-
kulturanlagen, könnten jedoch internationale Verein-
barungen im Rahmen von UNCLOS notwendig werden.

Anspruchsvolle internationale Standards und eine 
effektive Unterstützung bei der Umsetzung vor allem 
für Entwicklungs- und Schwellenländer sind notwen-
dig, um eine ökologisch und sozial verantwortungsvolle 
Aquakultur weltweit zu etablieren. Wesentlich jedoch 
bleibt eine effektive und an den Standards orientierte 
Umsetzung auf nationalstaatlicher und kommunaler 
Ebene.

4.2.4.1	
Internationale Ebene
Auf internationaler Ebene existieren keine verbindli-
chen Übereinkommen zur Regulierung der Aquakul-
tur. Nach der ersten Deklaration zur Aquakultur in 
Kioto im Jahr 1976 wurden einige recht weitreichende, 
aber unverbindliche Strategien und Empfehlungen 
zur Aquakultur entwickelt. Besonders hervorzuhe-
ben ist der FAO-Verhaltenskodex für verantwortungs-
volle Fischerei (Kap. 4.1.4.3), dessen Artikel 9 sich mit 
Aquakultur befasst. Auf ihm bauen spätere Vereinba-
rungen wie die Bangkok-Deklaration (NACA und FAO, 
2000) und der Phuket-Konsens (GCA, 2010a) auf. 

Artikel 9 des FAO-Verhaltenskodex gibt ambitio-
nierte Empfehlungen und fordert einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit aquatischen Ökosystemen 
und den Schutz ihrer genetischen Ressourcen durch 
geeignetes Management, effektive Umweltbewer-
tungs- und Monitoring-Methoden, transparente Infor-
mation sowie globale und internationale Kooperation. 
Er empfiehlt, mögliche ökologische Folgen der Aqua-

kulturentwicklung vorab und nach den besten zur Ver-
fügung stehenden wissenschaftlichen Informationen 
zu bewerten und Entwicklungsstrategien aufzustellen. 
Der Kodex hebt auch eine verantwortungsvolle Aqua-
kulturproduktion auf Betriebsebene und die Integra-
tion von Stakeholdern in Entwicklungsprozesse hervor. 
Außerdem benennt er die Bedürfnisse von Entwick-
lungsländern und die Interessen lokaler Gemeinschaf-
ten, wie einen sicheren Zugang zu Fischgründen. Auf 
diesen Empfehlungen aufbauend sollen Staaten natio-
nale Richtlinien entwickeln (FAO, 1995). 

Bislang wurden allerdings kaum Fortschritte bei 
der Umsetzung dieses Artikels gemacht (Edeson, 
2003). Erst 13 Länder haben bisher Aquakulturpläne 
erstellt, wobei es sich ausschließlich um Industriena-
tionen handelt (OECD, 2010). Gründe für die unzurei-
chende Umsetzung des Verhaltenskodex sind laut eines 
Evaluierungsberichts u.  a. zu geringe Ressourcen, man-
gelnde Kenntnisse der FAO-Empfehlungen und techni-
schen Leitlinien bei Regierungsvertretern und Organi-
sationen sowie ungenügende Einbeziehung von Stake-
holdern in Projektplanungsprozesse. Laut Bericht sollte 
die FAO eine aktivere Rolle bei der Umsetzung des 
Verhaltenskodex einnehmen, die Zusammenarbeit mit 
Partnern verbessern und die Mitgliedsländer bei der 
Umsetzung von Plänen und Strategien für die nachhal-
tige Aquakulturentwicklung stärker unterstützen (FAO, 
2012e). 

Die Bangkok-Deklaration stellt das Wachstum der 
Aquakultur und deren Bedeutung für arme Bevölke-
rungsschichten heraus und gibt Empfehlungen für eine 
Aquakulturstrategie nach dem Jahr 2000. Es werden 
u.  a. Investitionen in Ausbildung, Forschung, moderne 
und umweltfreundliche Technologien, Förderung der 
Nahrungsmittelsicherheit, Integration in die ländliche 
Entwicklung und eine Stärkung der institutionellen, 
politischen und administrativen Rahmenbedingungen 
hervorgehoben (NACA und FAO, 2000). Kosten und 
Nutzen der Aquakultur sollen gerecht verteilt werden 
und die Gesellschaft als Ganzes von der Entwicklung 
des Sektors profitieren (GCA, 2010b). Bei der Umset-
zung der Empfehlungen sind in einigen Ländern Erfolge 
zu verzeichnen, aber auch noch viele Lücken vorhan-
den (Hishamunda et al., 2012).

Der FAO-Verhaltenskodex weist auch Schwachstel-
len auf. Er ist unverbindlich, breit und allgemein for-
muliert, ohne Anleitungen für die Implementierung in 
nationales Recht. Dennoch kann der Kodex insbeson-
dere bei Ländern mit schwach entwickelten Umweltre-
gulierungen den Aufbau von Regeln für die Aquakultur 
unterstützen (Roderburg, 2011). Zur Ausgestaltung des 
FAO-Verhaltenskodex wurden außerdem von der FAO 
und ICES technische Leitlinien erarbeitet (z.  B. zur ver-
antwortungsvollen Entwicklung der Aquakultur; FAO, 
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1997b; zu Zertifizierungen von Aquakulturprodukten, 
FAO, 2011d; ICES-Empfehlungen zum Transfer mariner 
Organismen, ICES, 2004). 

Daneben werden Umweltauswirkungen der Aqua-
kultur indirekt durch weitere internationale Über-
einkommen berührt, wie z.  B. durch Abschnitte von 
UNCLOS zur marinen Verschmutzung oder durch das 
Cartagena-Protokoll über biologische Sicherheit im 
Rahmen der CBD (Howart, 2006; Roderburg, 2011).

Der Phuket-Konsens konstatiert Fortschritte in der 
Aquakulturentwicklung. Er nennt sieben Bereiche, in 
denen Verbesserungen besonders nötig sind, u.  a. hin-
sichtlich der effektiven Steuerung des Sektors und 
adäquater Entwicklungsstrategien, der Investition in 
Innovationen und der Kooperation zwischen Regionen, 
Institutionen und mit Kleinfarmern (GCA, 2010a).

In den letzten Jahren wurde auf internationaler 
Ebene mehrfach die Notwendigkeit der Stärkung einer 
nachhaltigen Aquakultur in Verbindung mit dem Schutz 
von Biodiversität und Ökosystemen betont, z.  B. durch 
das Jakarta-Mandat der CBD über Meeres- und Küsten-
biodiversität (CBD, 1995) und Vereinbarungen auf spä-
teren Vertragsstaatenkonferenzen. So fordert die CBD 
die Staaten auf, negative Auswirkungen der marinen 
Aquakultur auf die Meeres- und Küstenbiodiversität zu 
vermeiden oder zu verringern und gibt u.  a. Empfehlun-
gen zu relevanten Methoden, Techniken und Manage-
mentpraktiken (CBD, 2004a). Unter Ziel 7 der Aichi-
Biodiversitätsziele wird gefordert, bis 2020 Gebiete mit 
Aquakultur nachhaltig zu managen, so dass der Bio-
diversitätsschutz gewährleistet wird (CBD, 2010a:  8). 
Auch die Resolution der „Rio+20‑Konferenz“ fordert 
eine Unterstützung der nachhaltigen Aquakultur aus 
ökologischen Gesichtspunkten sowie zur Verbesserung 
der Ernährungssicherheit und Sicherung des Lebens-
grundlage (UNCSD, 2012). Der freiwillige Status dieser 
Abkommen erschwert jedoch eine Umsetzung in nati-
onales Recht. 

4.2.4.2	
Europäische Union
Auf der europäischen Ebene existieren trotz des schnel-
len Wachstums der Branche bisher keine verbindli-
chen Umweltschutzrechtsakte mit direktem Bezug zur 
Aquakultur. Es gibt jedoch Richtlinien und Verordnun-
gen, die die Umweltwirkungen der Aquakultur indi-
rekt berühren. Dazu gehören Rechtsakte zur Hygiene 
bei der Produktion von Aquakulturerzeugnissen und 
zur Gesundheit von Tieren in Aquakultur, zum Gewäs-
serschutz und unerwünschten Stoffen in der Tierernäh-
rung, zur Verwendung gebietsfremder Arten, zur orga-
nischen Aquakultur und zur Zertifizierung von Aqua-
kulturprodukten durch das EU-Biosiegel (EU, 2007). 

Verschiedene umweltpolitische Maßnahmen der EU 

betreffen ebenfalls Belange der Aquakultur, wie die 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie (MSRL), die Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie, die Richtlinie zu gefährlichen Substanzen 
und die Rechtsakte zu Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen (EU-Kommission, 2012d). Die WRRL hat zum Ziel, 
für Binnen- und Küstengewässer bis 1 sm seewärts der 
Küstenbasislinie einen guten ökologischen und chemi-
schen Zustand bis 2015 erreichen. 

Die MSRL fordert einen guten Umweltzustand der 
Meere bis 2020, die Entwicklung von Umweltzielen 
und Monitoring. Der Eintrag von Düngemitteln und 
organischen Stoffen als Folge der Aquakultur ist somit 
bei der erforderlichen Beschreibung des Umweltzu-
stands sowie der Festschreibung von Umweltzielen für 
die Meere einzubeziehen (Schmehl und Wack, 2009). 
Da dies allerdings der mitgliedstaatlichen Verantwort-
lichkeit unterliegt, schafft die Richtlinie keine europa-
weit einheitlichen Standards für einen umweltschonen-
den Betrieb der Anlagen. 

Die MSRL könnte im Zuge der Offshore-Aqua-
kulturentwicklung an Bedeutung für die Aquakultur 
gewinnen (EU-Kommission, 2012d). Für Anlagen zur 
intensiven Fischzucht ist eine Umweltverträglichkeits-
prüfung erforderlich. Die mitgliedstaatlichen Konkre-
tisierungen des Prüfungserfordernisses können jedoch 
zu einem abgeschwächten Schutzniveau führen, wenn 
eine Überprüfungspflicht beispielsweise von der Pro-
duktionsgröße anstatt dem Emissionsniveau abhängig 
gemacht wird (Schmehl und Wack, 2009). 

Nachdem die EU bereits 2002 eine Strategie zur För-
derung des Aquakultursektors formuliert hatte, wurde 
diese im Jahr 2009 durch die Mitteilung „Auf dem Weg 
zu einer nachhaltigen Aquakultur“ weiterentwickelt 
(EU, 2009a). Hinsichtlich des Umweltschutzes betont 
die Mitteilung die Bedeutung des bestehenden EU-
Wasserrechts. Eigene Maßnahmen zur Verringerung 
negativer Umwelteffekte sind nicht enthalten. Der 
starke Einsatz von Fischmehl und ‑öl als Futter ist als 
Problem benannt (EU, 2009a).

2009 wurde die Verordnung der EU über die öko-
logische bzw. biologische Produktion und Kennzeich-
nung auch auf Erzeugnisse aus Aquakulturanlagen ver-
abschiedet. Durchführungsvorschriften für die Produk-
tion von Meeresalgen und Tieren sowie für die Herkunft 
und Haltung sollen eine adäquate Kennzeichnung bio-
logisch produzierter Aquakulturprodukte ermöglichen 
(EU, 2009a). 

Der unter der Gemeinsamen Fischereipolitik der Euro-
päischen Union (GFP) angesiedelte European Fisheries 
Fund (EFF) soll bis 2013 eine nachhaltige Entwicklung 
der europäischen Aquakultur und umweltfreundliche 
Produktionsmethoden fördern. Im Rahmen der Reform 
der GFP soll das Potenzial der europäischen Aquakul-
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tur weiterentwickelt und mit Zielen wie Nachhaltigkeit, 
Nahrungsmittelsicherheit, Wachstum und Beschäftigung 
bis 2020 integriert werden. In diesem Zusammenhang 
erstellte die Europäische Kommission beispielsweise 
einen Ratgeber zur Integration von Naturschutzbelan-
gen in Natura 2000-Gebieten (Habitat-Richtlinie) und 
Aquakultur, denn ökonomische Aktivitäten sind in die-
sen Schutzgebieten nicht per se ausgeschlossen (EU-
Kommission, 2012d).

4.2.4.3	
Regionale Meeresabkommen
Auf regionaler Ebene werden im Rahmen des OSPAR-
Abkommens für den Nordost-Atlantik und des 
HELCOM-Abkommens für die Ostsee Umweltauswirkun-
gen der Aquakultur indirekt berührt. Beide Abkommen 
haben sich dem ökosystemaren Ansatz verpflichtet, und 
empfehlen die Anwendung „Bester Umweltpraxis“ zur 
Verringerung des Eintrags von Verschmutzungen wie P 
und N und toxischen Stoffen (HELCOM, 2004, 2008; 
OSPAR, 2010c). 

Außerdem wird die Bedeutung des Monitorings und 
der Bewertung von Umwelteinflüssen durch menschliche 
Aktivitäten und das integrierte Management derselben 
betont (HELCOM, 2007; OSPAR, 2010a). Eine umfas-
sende Strategie zur Regulierung der Umweltauswirkun-
gen von Aquakultur existiert in den Abkommen jedoch 
nicht.

In der Konvention zum Schutz der marinen Umwelt 
und der Küstenregionen des Mittelmeerraumes (Barce-
lona-Konvention) und ihren Protokollen wird auf Aqua-
kultur lediglich als eine landseitige Verschmutzungsquelle 
verwiesen, für deren Beseitigung es der Entwicklung von 
Aktionsplänen und Programmen bedarf und deren Stof-
feinsatz und Abfallbehandlung zu kontrollieren seien. Die 
Vertragsstaaten werden auch aufgefordert, das Eindrin-
gen nicht heimischer oder genetisch veränderter Arten 
zu regulieren und ein IKZM zu etablieren (UNEP MAP, 
2005, 2013), wodurch Aquakultur indirekt berührt wird.

4.3
Wechselwirkungen zwischen Fischerei und 
Aquakultur

4.3.1	
Futterfischerei und Aufzucht von Wildfang 

Nachhaltige Aquakultur ist schwierig zu erreichen, 
solange bestimmte Produktionsformen der Aquakul-
tur von der Fischerei abhängen und dadurch den Druck 
auf wilde Fischpopulationen verschärfen (Naylor et al., 
2000). Viele in der Aquakultur gehaltene Arten können 

nicht einfach nachgezüchtet werden; denn die Zucht-
anlagen benötigen Laich aus wilden Populationen oder 
wild gefangene Larven von Fischen, Garnelen, Krabben 
und anderen Organismen. Der Beifang an nicht genutz-
ten Larven von Nichtzielarten übersteigt die Anzahl der 
genutzten Larven um ein Vielfaches (Ronnback et al., 
2002). Außerdem gibt es Aquakulturformen, bei denen 
wild gefangene Jungfische gemästet werden, wie z.  B. 
die Thunfischzucht (Tacon und Metian, 2009a). Aller-
dings kann vor allem die landbasierte Aquakultur durch 
die Nachzucht von Larven auch zur Aufstockung von 
wilden Fischbeständen beitragen (FAO, 2012b).

Raubfische werden in der Aquakultur mit eiweißrei-
cher Kost in Form von Fischöl oder Fischmehl gefüttert. 
Für beide Futterstoffe existiert eine eigene Form der 
Fischerei, die auf kleine Schwarmfische spezialisiert 
ist. Sie wird Futterfischerei oder Reduktionsfischerei 
genannt, weil sie Fische zu Fischmehl und ‑öl redu-
ziert (Naylor und Burke, 2005; Bostock et al., 2010). In 
Asien wird Fisch, vor allem aus Beifängen, auch direkt 
als Futter in der Aquakultur verwendet. Auf anderen 
Kontinenten wird, mit Ausnahme der Zucht von Blau-
flossenthunfisch, fast kein Fisch ohne industrielle Ver-
arbeitung verfüttert (Wijkström, 2009). Zusätzlichen 
Druck auf wilde Fischbestände übt auch die Zufütte-
rung von Fischmehl- und ‑öl bei herbi- und omnivoren 
Arten aus. Sie ist physiologisch nicht notwendig, wird 
aber oft aus Kostengründen durchgeführt (Bostock et 
al., 2010). 

Die Reduktionsfischerei kann, auch wenn sie auf 
MSY-Niveau geschieht, die Nahrungsnetze belasten und 
die Vorkommen auch kommerziell interessanter Raub-
fische, Seevögel und mariner Säuger verkleinern. Sie 
fischt auf unteren trophischen Ebenen und verringert 
das Nahrungsangebot der in der Nahrungskette höher 
liegenden Arten (Smith et al., 2011; Kasten 4.3‑1). 
Mehrere Bestände an kleinen pelagischen Fischarten im 
Pazifik und Atlantik sind bereits heute voll ausgebeutet 
oder überfischt (Tacon und Metian, 2009a).

Laut FAO liegen die Ertragszahlen der Reduktions-
fischerei seit mehr als 30 Jahren bei ca. 18–30 Mio. t 
jährlich, mit steigendem Trend bis 1994 und danach 
kontinuierlich abnehmenden Erträgen. Das daraus 
gewonnene Fischmehl beträgt heute 5–6 Mio. t pro 
Jahr, die Menge an Fischöl liegt bei etwas über 1 Mio. t 
pro Jahr, wobei aufgrund der sich verändernden Fang
erträge auch hier die produzierten Mengen erst anstie-
gen und seit 1994 abnehmen (FAO, 2012b:  174  ff.). 

2009 wurden 18 Mio. t Fisch nicht direkt von Men-
schen konsumiert, sondern zu Fischmehl und ‑öl ver-
arbeitet, was 20  % der globalen Anlandungen an Fisch, 
Schalentieren und sonstigen Meeresfrüchten ent-
spricht. Der größte Teil davon wird in der Aquakultur 
verwendet. 2008 wurden 61  % (3,7 Mio. t) der welt-
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weiten Fischmehlproduktion und 74  % (0,8 Mio. t) der 
Fischölproduktion in der Aquakulturfutterproduktion 
eingesetzt, bei Fischmehl seit 2005 mit fallender Ten-
denz (FAO, 2012b:  174  ff.; Abb. 4.3‑1).

Dem seit Jahrzehnten insgesamt gestiegenen Ver-
brauch von Fischmehl in der Aquakultur steht ein starker 
Rückgang des Einsatzes in der Schweine- und Geflügel-
zucht gegenüber. 1988 wurden noch 80  % des weltweit 
produzierten Fischmehls an Schweine und Geflügel und 
nur 10  % in der Aquakultur verfüttert (FAO, 2012b:  177). 
Stark zugenommen hat auch seit den 1970er Jahren auch 
die angelandete Menge an Wildfang, die als direktes oder 
frisch verarbeitetes Futter in Aquakultur, Tierzucht und 
im Angelsport verwendet wird (von 0,9 Mio. t in 1970 
auf 13 Mio. t in 2006; Tacon und Metian, 2009b). 

2008 wurde bei mehr als 80  % der weltweit in 
Aquakultur produzierten Fische und Krebse zugefüt-
tert, wobei die Mehrzahl Süßwasserarten sind (FAO, 
2012b:  172  ff.). Wie stark die einzelnen in der Aquakul-
tur gezüchteten Arten auf tiereiweißhaltige Futtermittel 
angewiesen sind, hängt von deren Stellung im Nahrungs-
netz ab. Organismen auf niedrigeren trophischen Stufen 
(Pflanzen-, Allesfresser) benötigen keine oder wenig tie-
rische Eiweiße. Filtrierer wie z.  B. Muscheln benötigen 
gar kein externes Futter, da sie sich vom Plankton des 
umgebenden Meerwassers ernähren. Die Aquakulturar-
ten mit dem größten Bedarf an Fischmehl und ‑öl ste-
hen auf einer hohen trophischen Stufe und sind Räuber, 
wie z.  B. Lachse, Forellen, marine Fische wie Seebarsche 
und Brassen sowie marine Garnelen (FAO, 2012b). 2008 
wurden etwa zwei Drittel des global in der Aquakultur 

eingesetzten Fischmehls und mehr als 90  % des Fischöls 
von den genannten Artengruppen verbraucht (Tacon et 
al., 2011:  51  ff.). 

Der Einsatz an Wildfisch im Futter kann jedoch je 
nach Art, Zuchtverfahren und Verhältnis der eingesetz-
ten Futtermenge zum Gewicht des Endprodukts (Feed 
Conversion Ratio, FCR) ein Mehrfaches des Ertrags an 
Fisch betragen (FAO, 2011e; Kap. 4.3.3). Der Anteil von 
Fischmehl und ‑öl im Futter variiert außerdem je nach 
Zeitpunkt innerhalb des Zuchtzyklus (Tacon und Metian, 
2008; Naylor et al., 2009). Der Aquakultursektor bleibt 
zwar der weltweit größte Verbraucher von Fischmehl, 
allerdings ging der Fischmehlanteil im Aquakulturfut-
ter für viele Artengruppen in den letzten Jahren stark 
zurück (Abb. 4.3‑1). Die FAO schätzt, dass sich diese 
Entwicklung in den nächsten 10 bis 12 Jahren fortset-
zen wird (FAO, 2012b; Tab. 4.3‑1). 

Ursachen für den Rückgang sind geringere Erträge 
aus der Reduktionsfischerei bei gestiegener Nachfrage 
vor allem in den asiatischen Wachstumsregionen, die 
zu Preissteigerungen und verstärktem Einsatz von 
kostengünstigeren Fischmehlsubstituten führen (Hasan 
und Halwart, 2009). Hinsichtlich des Fischölverbrauchs 
wird zwar auch mit einer Reduktion im Futter gerech-
net, aber aufgrund der stark steigenden Produktion von 
marinen Fisch- und Krebstierarten und des Mangels an 
kostengünstigen Substitutionsmöglichkeiten wird insge-
samt eine Zunahme erwartet (FAO, 2012b). 

Insgesamt kann gesagt werden, dass die Zucht von 
Arten auf niedriger trophischer Stufe keinen oder 
einen deutlich geringeren Druck auf Wildpopulationen 
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Abbildung 4.3-1
Aktuelle und vorausgesagte Entwicklung des Fischmehlverbrauchs und seines Anteils an der globalen Produktion von 
Aquakulturfertigfutter. 
Quelle: FAO, 2012b:  177
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verursacht. Die Produktion fischfressender Arten auf 
hoher trophischer Ebene steigt jedoch an, so dass eine 
Entlastung der Fischerei durch diese Form der Aquakultur 
nicht stattfindet. Der Druck auf wilde Fischpopulati-
onen wird weiter durch die großen Produktionsmen-
gen an omnivoren Arten verschärft, die fischmehl- und 
fischölhaltiges Futter erhalten, wenn auch in sinkenden 
Anteilen (FAO, 2012b:  34, 176  ff.). 

Betrachtet man die Abhängigkeit bestimmter 
Aquakulturarten von der Reduktionsfischerei mitsamt 
der ökologischen Folgen sowie die zunehmende 
Nachfrage nach Aquakulturprodukten, so sollte mit 
dem Ziel der Stabilisierung der Wildfischbestände die 
Produktion von Muscheln sowie von Fischarten auf 
geringerer trophischer Ebene (vor allem herbi- und 
omnivore Süßwasserarten wie Karpfen und Tilapia) bei 
einem weitgehenden Verzicht auf Fischmehl und ‑öl 
im Futter weiterentwickelt (Tacon et al., 2010), deren 
Nachfrage gefördert sowie Produktion und Konsum von 
Raubfischarten reduziert werden. 

4.3.2	
Nutzungskonkurrenzen

Kleine pelagische marine Schwarmfische wie Ancho-
vis, Hering, Sandaal, Stintdorsch, Sardine oder Sprotte 
werden weltweit am häufigsten gefangen. Sie machten 
2006 mit 27,3 Mio. t knapp 30  % der Gesamtanlandun-
gen aus (Tacon und Metian, 2009a). Ein Großteil davon 
wird zur Produktion von Futter für die Aquakultur, die 
Tierproduktion sowie für Haustiere genutzt.

Obwohl die Fischmehlindustrie angibt, dass für 
90  % des zur Fischmehlverarbeitung genutzten Fisches 

keine andere Nachfrage existiert, gibt es große regio-
nale Unterschiede in der Bedeutung der Fische für die 
Ernährung. Diese Fische können auf regionaler Ebene 
durchaus als Nahrungsmittel für den menschlichen Ver-
zehr fehlen (Hecht und Jones, 2009). Kleine pelagische 
Fische sind als vergleichsweise preisgünstiges Nah-
rungsmittel auf vielen lokalen Märkten eine wichtige 
Quelle an tierischem Eiweiß und an Omega-3-Fettsäu-
ren für arme Bevölkerungsgruppen (WFC, 2011a). Dies 
gilt vor allem für die Bevölkerung in Afrika und insbe-
sondere im Afrika südlich der Sahara. Dort beträgt der 
Anteil von Fisch am Konsum tierischen Eiweißes etwa 
18  % und der Anteil mariner pelagischer Fische an der 
Versorgung mit Fischeiweiß rund 43  %. Bei weltweit 36 
Ländern erreicht der Anteil pelagischer Fische mehr als 
50  %; 14 davon liegen in Afrika. Die Aquakultur liefert 
in Afrika bisher nur einen geringen Anteil am verzehr-
ten Fisch (Tacon und Metian, 2009a). 

Auch in Asien, dem pazifischen Raum sowie in ande-
ren Teilen der Welt, hat der Konsum kleiner pelagischer 
Fische eine sehr lange Tradition, wie z.  B. Hering in 
Nordeuropa, Sardinen im Mittelmeerraum oder Sprot-
ten im Baltikum (Tacon und Metian, 2009a). Steigende 
Fischpreise aufgrund des verstärkten Wettbewerbs um 
kleine pelagische Fische und des Wachstums der asia-
tischen Aquakultur machen den Verkauf von Futterfi-
schen für den direkten menschlichen Konsum zuneh-
mend rentabel (Huntington und Hasan, 2009). Arme 
Bevölkerungsgruppen haben unter den steigenden 
Preisen am stärksten zu leiden (Kent, 2003). Preisstei-
gerungen für Fischmehl und ‑öl wiederum stimulieren 
die Reduktion von lokal verfügbarem billigem Fisch 
zu Futter (Wijkström, 2009). Zudem ist der Aquakul-
tursektor im Vergleich zu anderen potenziellen Nut-

Kasten 4.3-1

Nachhaltige Bewirtschaftung in der 
Futterfischerei

Futterfische spielen eine entscheidende Rolle in Meeres-
ökosystemen. Es handelt sich dabei um eher kleine, pela-
gisch lebende Schwarmfischarten (z.  B. Sardinen, Anchovis, 
Hering), die sich von Plankton ernähren und unverzichtbare 
Nahrungsquelle für räuberische Fische, Seevögel und viele 
Meeressäuger sind (Pikitch et al., 2012a). Futterfische haben 
zudem einen Anteil von über 30  % an den globalen Fischerei
erträgen und sind mit einem Wert von 5,6 Mrd. US‑$ pro 
Jahr ökonomisch sehr bedeutend. Futterfisch kann aber im 
Meer einen größeren volkswirtschaftlichen Beitrag leisten als 
im Netz: Der indirekte Beitrag von Futterfisch als Nahrung 
für die Bestände höherwertiger Speisefische im Meer wird 
auf etwa 11,3 Mrd. US‑$ jährlich geschätzt (Pikitch et al., 
2012b). Nur 10–20  % der Futterfischerträge werden direkt 
vom Menschen konsumiert. Der Rest ist in industriell verar-

beiteter Form unverzichtbare Nahrungsquelle für die marine 
Aquakultur (Kap. 4.3) und wird zudem in der Tierproduktion 
verwendet (Alder et al., 2008). 

Futterfische sind in ihren Beständen großen und unvor-
hersagbaren natürlichen Schwankungen unterworfen; daher 
unterliegen ihre Bestandsabschätzung und das Festlegen von 
Fangquoten besonders großen Unsicherheiten. Ein Ökosys-
temansatz ist wegen ihrer zentralen Rolle in pelagischen Nah-
rungsnetzen bei ihrer Bewirtschaftung besonders wichtig. So 
benötigen Seevögel in vielen Ökosystemen etwa ein Drittel 
der maximalen Bestandsgröße der Futterfische, um dauerhaft 
ihre Populationen aufrechterhalten zu können (Cury et al., 
2011). Insgesamt aber sind die Informationen über die genaue 
Struktur der marinen Ökosysteme meist unzureichend für die 
Anwendung des Ökosystemansatzes (Alder et al., 2008). 
Daher sollte bei diesen Fischereien aus Vorsorgegründen die 
Biomasse mindestens doppelt so groß sein wie für MSY not-
wendig, und es sollten entsprechend konservative und 
bestandsschützende Quoten gesetzt werden (Pikitch et al., 
2012b). 
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zern eher gewillt, höhere Preise für Futterprodukte aus 
pelagischen Fischen zu zahlen, zumal die Nachfrage 
nach hochwertigen karnivoren Fischarten und Krebsen 
aus großskaliger Aquakultur steigt (Tacon und Metian, 
2009a). 

Die Frage, ob die Nutzung von Fisch aus der Reduk-
tionsfischerei oder aus Beifängen als Aquakulturfutter 
einen verschlechterten Zugang zu preisgünstigen klei-
nen pelagischen Fischen für arme Bevölkerungsgrup-
pen verursachen und somit deren Ernährungssituation 
verschlechtern könnte, ist nicht eindeutig zu beantwor-
ten. Laut Funge-Smith et al. (2005) gibt es vor allem 
in Asien eine zunehmende Konkurrenz zwischen der 
Nutzung ökonomisch minderwertiger Fische (oft aus 
Beifang) als frisches Aquakulturfutter und als direktes 
Nahrungsmittel für die Menschen, was sich in steigen-
den Preisen für den Fisch spiegelt. Nach de Silva und 
Turchini (2009) ist diese Konkurrenz jedoch nicht so 
eindeutig, da diese Fische oft in Regionen angelandet 
werden, wo genügend andere Fischprodukte als Nah-
rungsmittel vorhanden sind. Da sie oft eine für den 
direkten Konsum zu geringe Qualität aufweisen, sei die 
Nutzung als Fischfutter oft die ökonomisch sinnvol-
lere Alternative. Allerdings kann auch die Verarbeitung 
des Beifangs zu Nahrungsmitteln mehr Arbeitsplätze 
schaffen als die Verwertung zu Fischmehl. Arme Bevöl-
kerungsgruppen profitieren insbesondere dann von 
dieser Nahrungsquelle, wenn der Beifang lokal ohne 
zusätzliche Transport- und Konservierungskosten ver-
kauft wird (Wijkström, 2009). 

Ähnlich regional verschieden sind die Auswirkungen 
der Reduktionsfischerei und der Fischmehlproduktion 
auf die Einkommen der lokalen Bevölkerung. Wenn das 
lokal produzierte Fischmehl lokal genutzt wird und die 

fischmehlabhängige Aquakultur zu lokaler Beschäfti-
gung und Einkommen bei jenen Bevölkerungsgruppen 
führt, die ansonsten von dem direkten Konsum billiger 
Futterfische profitiert hätten, können die Vorteile der 
Reduktionsfischerei überwiegen. Ein Beispiel für posi-
tive lokale Einkommenseffekte ist die Seeohrenzucht in 
Südafrika. Fehlen lokale Beschäftigungseffekte sowie 
preisgünstige Eiweißversorgung aufgrund der Redukti-
onsfischerei, überwiegen die Nachteile für arme Bevöl-
kerungsgruppen (Hecht und Jones, 2009). 

In einigen Regionen gibt es mittlerweile einen zuneh-
menden Trend zum direkten Konsum traditioneller Fut-
terfischarten durch die lokale Bevölkerung (Hasan und 
Halwart, 2009), und es wird erwartet, dass dieser in der 
Zukunft anhält (Huntington und Hasan, 2009). Länder 
wie Chile und Peru unterstützen dies (z.  B. mit Ancho-
vis, Makrelen), um die nationale Ernährungssicherheit 
zu verbessern. Eine Studie zu Peru zeigt außerdem, 
dass die Verarbeitung eines größeren Anteils an Ancho-
vis für den direkten menschlichen Konsum eine Wert-
steigerung des Endprodukts, höhere Produktivität und 
mehr Arbeitsplätze zur Folge hätte als bei der Produk-
tion von Fischmehl (Sánchez Durand und Seminario, 
2009).

Insgesamt bleibt es eine regionale, kontextabhängige 
Frage, ob der direkte Konsum kleiner pelagischer Fische 
oder die Generierung von Arbeitsplätzen und Einkom-
men in der Futterfischerei und der fischmehlabhängi-
gen Aquakultur einen größeren positiven Einfluss auf 
die Ernährungssicherheit armer Bevölkerungsgruppen 
hat (Huntington und Hasan, 2009). Weitere Forschung 
zu Möglichkeiten der Konfliktreduktion zwischen 
verschiedenen Ressourcennutzern erscheint sinnvoll 
(Hecht und Jones, 2009).

Tabelle 4.3-1
Anteil des Fischmehls in industriell gefertigtem Futter für verschiedene Fischarten und Artengruppen. Es zeigt sich ein 
deutlicher Trend zur Reduktion des Fischmehlanteils im Futter. *Schätzung
Quelle: FAO, 2012b:  178

Art bzw. Artengruppe 	 Fischmehlanteil im Aquakulturfutter [%]

	 1995 2008 2020*

Karpfen 10 3 1

Tilapia 10 5 1

Wels 5 7 2

Milchfisch 15 5 2

Verschiedene Süßwasserfische 55 30 8

Lachs 45 25 12

Forelle 40 25 12

Aal 65 48 30

Meeresfische 50 29 12

Meeresgarnelen 28 20 8

Süßwasserkrebse 25 18 8
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4.3.3	
Reduzierung des Anteils von Fischmehl und -öl  
im Aquakulturfutter

Seit einigen Jahrzehnten wird versucht, die Abhängig-
keit der Aquakultur von der Fischerei bei der Futter-
mittelproduktion zu verringern. Seitens Industrie und 
staatlicher Forschung werden beispielsweise Anstren-
gungen unternommen, die Effizienz der Futterverwer-
tung bei den Zuchtarten zu erhöhen, so dass der Anteil 
von Fischmehl und ‑öl in den Futtermitteln zuneh-
mend verringert werden kann. So verbesserte sich im 
Zeitraum 1995 bis 2006 das Verhältnis von eingesetz-
ten kleinen pelagischen Fischen pro Einheit an produ-
zierten Fischen und Krebsen. Dazu gehören z.  B. Lachs 
(von 7,5 auf 4,9), Forelle (von 6,0 auf 3,4), Aal (von 5,2 
auf 3,5) und Garnelen (1,9 auf 1,4; Tacon und Metian, 
2008:  156). Bei der Zucht des Australischen Blauflos-
senthunfischs durch Futter aus Frischfisch und Fisch-
abfällen wird allerdings nur ein Input- zu Output-Ver-
hältnis von bestenfalls 12:1 erreicht (Huntington und 
Hasan, 2009:  16). Die erzielten Verbesserungen wer-
den größtenteils auf den Preisanstieg der Futtermittel 
zurückgeführt, der zwischen 2005 und 2008 für Fisch-
mehl 50  % und für Fischöl 130  % betrug (Naylor et al., 
2009). 

Bei der Substitution der Proteine im Fischmehl durch 
pflanzliche Proteine, z.  B. aus Getreide, Ölsaat, Legu-
minosen, Biomasse aus der Bioethanolproduktion oder 
durch Proteine aus Mikroorganismen, konnten in den 
letzten 30 Jahren Erfolge verbucht werden. Im Futter 
für Raubfischarten können bis zu 75  % des Fischmehls 
leicht ersetzt werden (Bell und Waagbø, 2008). Aller-
dings sollte darauf hingewiesen werden, dass eine 
Substitution mittels pflanzlicher Eiweiße auch durch 
eine zunehmende Konkurrenz um landwirtschaftliche 
Anbauflächen und Süßwasser begrenzt sein dürfte, was 
vor allem in den bevölkerungsreichen Regionen Süd-
ostasiens zu Konflikten führen könnte (Olsen et al., 
2008). 

Zunehmend finden aber auch Fischabfälle aus der 
verarbeitenden Industrie in der Futterherstellung Ver-
wendung, aus denen etwa 36  % des 2010 weltweit 
produzierten Fischmehls stammten (FAO, 2012b:  65). 
Andere alternative Quellen für Fischmehl und Fischöl 
sind Abfallstoffe aus der landwirtschaftlichen Tier-
produktion (Mehl aus Fleisch, Knochen, Federn usw.), 
deren verstärkter Nutzung allerdings eine geringe 
Akzeptanz der Verbraucher entgegenstehen könnte. 

Eine weitere Quelle ist die Verwertung des Beifangs 
aus der Fischerei, der in einigen Ländern bereits heute, 
und künftig auch in der EU, vollständig angelandet 
wird (Kap. 4.1.3.4). Die Beifangverwertung bleibt aller-
dings kontrovers wegen der Gefahr des Aufweichens 

von Regelungen zur Beifangreduzierung (Naylor et al., 
2009). Sie könnte, flankiert durch geeignete Maßnah-
men wie Rückwurfverbot und der Auflage der Nutzung 
des Beifangs nur für industrielle Zwecke, als alterna-
tive Quelle in der Futtermittelproduktion an Bedeutung 
gewinnen. 

Auch Algen finden Verwendung im Aquakulturfut-
ter. Futterversuche z.  B. mit Seegras und Blaualgen zei-
gen jedoch, dass der Ersatz von Fischmehl durch grö-
ßere Mengen an Algen negative Auswirkungen auf die 
meisten untersuchten Zuchtfische hatte, so dass sie als 
Fischmehlsubstitute weniger geeignet erscheinen. Als 
Futterzusatzstoffe haben Algen positive Auswirkungen 
auf Wachstum, Nahrungsverwertung, Stresstoleranz 
usw. (Hasan und Chakrabarti, 2009).

Die Substitution von Fischöl, das reich an mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren und für viele marine Aquakul-
turarten lebenswichtig ist, verläuft bisher noch nicht so 
erfolgreich. Beispielsweise bleibt Fischöl bei Salmoni-
den wie Lachs und Forelle aufgrund ihrer Stoffwechsel-
eigenschaften trotz des gewachsenen Anteils an pflanz-
lichen Lipiden weiterhin ein wichtiger Bestandteil in der 
Nahrung. Außerdem würde die komplette Substitution 
von Fischöl auch den Anteil ungesättigter Fettsäuren 
im Endprodukt reduzieren, was aus Konsumentensicht 
nicht erwünscht ist. Das Futter für Salmoniden enthält 
z.  B. mehr Fischöl als für die Zucht der Tiere nötig, um 
ein erwünschtes Niveau an Omega-3-Fettsäuren im 
Fischprodukt sicherzustellen (Naylor et al., 2009).

Ansätze zur Verminderung des Fischöls im Aquakul-
turfutter konzentrieren sich auf den nahezu vollständi-
gen Ersatz des Fischöls während der Wachstumsphase 
und das anschließende Zufüttern fischölreicher Nah-
rung, wodurch das Endprodukt einen ähnlich hohen 
Gehalt an ungesättigten Fettsäuren wie Organismen 
aus freier Wildbahn aufweist (Bostock et al., 2010). 
Zudem könnten Organismen wie Bakterien und Algen 
als potenzielle Quellen von ungesättigten Fettsäuren 
genutzt werden, auch genetische Modifikationen wer-
den hierbei als vielversprechend angesehen (Olsen et 
al., 2008; Bostock et al., 2010). Für integrierte Systeme 
wird zudem die Zucht von bestimmten Ringelwurmar-
ten als zusätzliche Quelle für ungesättigte Fettsäuren 
erforscht (Bischoff et al., 2009). Auch wird diskutiert, 
inwieweit antarktischer Krill ein Mittel zur Substitution 
von Fettsäuren und Proteinen sein könnte. Bei einer 
starken Nutzung von Krill werden allerdings erhebli-
che negative ökologische Auswirkungen befürchtet. Da 
Krill auf einer tiefen trophischen Ebene des marinen 
antarktischen Nahrungsnetzes steht und eine Schlüs-
selbeuteart z.  B. für Wale, Robben und Seevögel ist, 
könnte eine sehr starke Befischung das Nahrungsange-
bot für diese Organismen gefährden und das ökologi-
sche Gefüge verändern (Constable et al., 2000; Smith et 
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al., 2011). Eine verbesserte wissenschaftliche Grund-
lage mit Daten u.  a. zu Verbreitung und Populations-
dichten ist dringend nötig, um entscheiden zu können, 
inwieweit eine nachhaltige Bewirtschaftung der Krillfi-
scherei auf Basis des Vorsorgeprinzips entwickelt wer-
den kann (Naylor et al., 2009). 

Die Substitution von Fischmehl und Fischöl bleibt 
weiterhin ein wichtiges Thema in Industrie und staatli-
cher Forschung. Die aufgrund des wachsenden Bedarfs 
steigenden Preise für beide Futterbestandteile könnten 
die Substitution unterstützen. 

4.4
Systemische Wirkungen: Land/Meer-Interakti-
onen und Rückkopplungen mit dem Erdsystem

Zu den bislang besprochenen direkten Umweltaus-
wirkungen von Fischerei und Aquakultur kommen 
Belastungen der Ökosysteme und der Nahrungsquelle 
Meer, die auf landbasierte menschliche Tätigkeiten 
zurückzuführen sind. Auswirkungen des Klimawandels 
und der Versauerung des Meerwassers können langfris-
tig den Fortbestand der ohnehin schon geschwächten 
Fischpopulationen gefährden (Gruber, 2011) und erfor-
dern Anpassungen für die Aquakultur (de Silva und Soto, 
2009). Über Emissionen oder direkte Einträge gelangen 
außerdem Schadstoffe wie Pestizide und Schwermetalle 
in die Meere und können sich dort negativ auf marine 
Organismen und deren Konsumenten auswirken. 

4.4.1	
Klimawandel

Die durch Klimawandel erhöhten Meerestemperatu-
ren (Kap. 1.2.4) haben direkte Wirkungen auf Meeres-
tiere. So gibt es physiologische Grenzen jenseits derer 
Funktion, Wachstum und Reproduktion von Meeres-
fischen reduziert werden, weil die Sauerstoffversor-
gung bei höheren Temperaturen erschwert ist (Pörtner 
und Knust, 2007; Pörtner, 2010). Die Temperatur kann 
zudem einen Einfluss auf die Gebiete und den Erfolg 
der Reproduktion haben (z.  B. Blauflossenthunfisch; 
Muhling et al., 2011). Temperatur ist aber nicht nur für 
die einzelnen Organismen ein entscheidender Faktor, 
auch Meeresökosysteme reagieren sensibel und schnell 
auf Temperaturerhöhungen. Auf großen Skalen sind die 
Muster mariner Biodiversität eng mit dem Klimawandel 
gekoppelt (Worm und Lotze, 2009). Modellrechnungen 
basierend auf Klimaszenarien lassen befürchten, dass 
erhebliche Gebietsverschiebungen bei marinen Arten 
und in der Folge mögliche Störungen von Ökosystem-
leistungen zu erwarten sind (Cheung et al., 2009). 

Bereits die natürlichen Klimaänderungen können bei 
Fischpopulationen Wanderungen oder starke Bestands-
schwankungen auslösen (z.  B. durch das regionale 
Klimaphänomen El Niño/Southern Oscillation: Barber, 
2001). Die anthropogene Klimaerwärmung hat bereits 
zu räumlichen Verschiebungen von Meerespopulatio-
nen in Richtung der Pole und in tieferes Wasser geführt 
(Sumaila et al., 2011; Nicolas et al., 2011). Weitrei-
chende Wirkungen räumlicher Verschiebung von Popu-
lationen und veränderter Artenzusammensetzung auf 
die Nahrungsnetze mariner Ökosysteme sind zu erwar-
ten, aber nur schwer im Detail vorhersagbar (Worm und 
Lotze, 2009; Burrows et al., 2011). Die Effekte können 
geringer sein als erwartet, wenn vulnerable Arten durch 
andere ersetzt werden, die im Ökosystemgefüge eine 
ähnliche Funktion übernehmen. Sie können aber auch 
größer sein, wenn zeitlich oder funktional verknüpfte 
Artenbeziehungen (z.  B. Räuber-Beute-Beziehung) 
durch Populationsverschiebungen auseinanderbrechen 
(z.  B. Beaugrand et al., 2003). So können großflächige 
und fundamentale Umstrukturierungen mariner Öko-
systeme (regime shifts), die auch ohne anthropogenen 
Einfluss auftreten, klimatische Ursachen haben (z.  B. 
Chavez et al., 2003). 

Klimawirkungen zeigen sich bereits heute auf allen 
trophischen Ebenen (Brander, 2005). Planktische 
Mikroalgen (Phytoplankton) bilden die wichtigste Basis 
für die marinen Nahrungsnetze, so dass deutliche Ver-
änderungen weitreichende indirekte Wirkung haben 
können (Chassot et al., 2010). Im Nordpazifik haben 
Ware und Thompson (2005) gezeigt, dass niedrigere 
Phytoplanktonproduktion über mehrere trophische 
Stufen mit niedrigeren Fischerträgen korrelieren kann. 
Dieser Zusammenhang funktioniert auch mit umge-
kehrtem Vorzeichen: So erwarten Brown et al. (2010) 
für die Gewässer um Australien eine durch den anthro-
pogenen Klimawandel bedingte Zunahme der Primär-
produktion und somit auch der regionalen Fischereier-
träge. Im Allgemeinen führen höhere Oberflächentem-
peraturen allerdings zu einer verstärkten Schichtung 
(also verminderten Durchmischung) des Meerwassers 
und zu einer abgeschwächten Ozeanzirkulation, was 
parallel zu den möglicherweise verringerten Staubein-
trägen die Nährstoffversorgung der produktiven obe-
ren Wasserschichten und so auch die globale Primär-
produktion verringern dürfte (Steinacher et al., 2010). 
Global wird daher mit zunehmendem Klimawandel eine 
abnehmende aquatische Produktion einschließlich der 
Fischproduktion befürchtet (Brander, 2007; Chassot et 
al., 2010). Auch die in wärmerem Klima möglicherweise 
häufiger oder stärker auftretenden El-Niño-Bedingun-
gen hätten eine niedrigere globale Ozeanproduktion zur 
Folge (Behrenfeld et al., 2006). Eine Abnahme des Phy-
toplanktons im Verlauf des letzten Jahrhunderts in acht 



4  Nahrung aus dem Meer

188

von zehn Ozeanbecken sowie im globalen Mittel wurde 
von Boyce et al. (2010) bereits postuliert und mit den 
gestiegenen Oberflächentemperaturen in Zusammen-
hang gebracht. 

Die wissenschaftliche Faktenlage zum Zusammen-
hang zwischen Fischerei und Klimawandel hat sich 
seit dem Sondergutachten des WBGU (2006) erheb-
lich verbessert. Als Folge des Klimawandels werden für 
die Fischbestände Umverteilungen im großen Maßstab 
erwartet (z.  B. Perry et al., 2005; Nicolas et al., 2011). 
Nach Modellergebnissen gehen die erwarteten Fangpo-
tenziale auf den Kontinentalsockeln mit Ausnahme der 
höheren Breiten überall zurück, während sie auf der 
Hohen See insgesamt eher zunehmen (Cheung et al., 
2010). Populationsverschiebungen und Veränderungen 
der Primärproduktion sind hierfür die beiden wesent-
lichen Treiber. In arktischen und subarktischen Breiten 
(z.  B. Norwegen, Island, Grönland, Alaska, Russland) 
kann mit einer deutlichen Zunahme der Fangpotenziale 
um 30–70  % gerechnet werden, während es in den Tro-
pen (z.  B. Malaysia, Indonesien, Chile, China, südliche 
USA) zu deutlichen Abnahmen um bis zu 40  % kommen 
kann (Abb. 4.4‑1). 

Gerade in den tropischen Gebieten, wo viele Küs-
tenbewohner vom Fischfang abhängen, erhöht der 
Klimawandel die sozioökonomische Vulnerabilität und 
birgt zusätzliche Risiken für die Ernährungssicherung 
(Allison et al., 2009; Daw et al., 2009; Abb. 4.4‑2). 
Zwei Drittel der verwundbarsten Länder liegen im tro-
pischen Afrika, und die meisten von ihnen sind arm, so 
dass als Folge ökonomische Belastungen und verpasste 
Entwicklungschancen zu erwarten sind. Zudem gehen 
häufig in diesen Ländern auch die landwirtschaftli-
chen Erträge durch den Klimawandel zurück, was die 

Ernährungsunsicherheit weiter verschärft (Cheung et 
al., 2010). 

Für die Fischerei erfordert dies erhebliche 
Anpassungen, denn die synergistischen Wirkungen des 
Klimawandels und anderer Stressoren erhöhen insge-
samt die Vulnerabilität der Fischbestände gegenüber 
Fischerei und bringen somit zusätzliche ökonomische 
Risiken (Sumaila et al., 2011). In Zeiten rapiden Klima-
wandels muss sie sich auf komplexe und überraschende 
Wirkungen einstellen. 

Der Klimawandel hat ebenfalls Auswirkungen auf 
die Aquakultur, die in verschiedenen klimatischen 
Zonen unterschiedlich ausgeprägt sind (de Silva und 
Soto, 2009). So muss z.  B. aufgrund höherer Was-
sertemperaturen vor allem in gemäßigten Zonen mit 
starken Einschränkungen, insbesondere bei hitze-
empfindlicheren Arten wie Lachs, gerechnet werden 
(Barange und Perry, 2009). Die geeigneten Zuchtbe-
dingungen für diese Arten könnten sich polwärts ver-
lagern (Stenevik und Sundby, 2007). Auch der Mee-
resspiegelanstieg (Kap. 1.2.7) kann sich negativ auf die 
Aquakultur auswirken, da er mit vermehrtem Eindrin-
gen von Salzwasser in Küstenökosysteme, verstärk-
ten Konflikten mit Küstenschutzinteressen, häufigeren 
Extremwetterereignissen, größeren Krankheitsrisiken, 
Sauerstoffmangel und vermehrten toxischen Algen-
blüten sowie zunehmender Süßwasserknappheit ver-
bunden sein kann (Easterling et al., 2007). Flussdel-
tas sind durch Extremwetterereignisse und Versalzung 
besonders gefährdet. Klimawandel könnte aber auch 
indirekte Auswirkungen auf die globale Aquakultur 
haben, da z.  B. die Produktivität der für die Fischmehl- 
und Fischölproduktion wichtigen Bestände an kleinen 
pelagischen Fischen abnehmen (Merino et al., 2012). 
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Abbildung 4.4‑1
Absolute Veränderung des Fangpotenzials, d.  h. der maximal möglichen nachhaltigen Fangmenge basierend auf MSY, zwischen 
2005 und 2055 unter dem Klimaszenario A1B (nach IPCC, 2000). 
Quelle: Cheung et al., 2010
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Zudem könnten die Preise für pflanzliche Futterstoffe 
aufgrund vermehrter Landnutzungskonkurrenz steigen 
(de Silva und Soto, 2009). Auch positive Auswirkungen 
sind denkbar, etwa durch verbesserte Futterverwer-
tung und höhere Wachstumsraten in wärmeren Gewäs-
sern, längere Zuchtperioden oder Ausdehnung der 
Zuchtregionen (Easterling et al., 2007). Anpassungs-
maßnahmen wurden teilweise bereits entwickelt und 
reichen von angepassten Technologien über adäquate 
Standortwahl bis zu grenzüberschreitendem Manage-
ment (de Silva und Soto, 2009). 

Fischerei und Aquakultur sind nicht nur von den 
Auswirkungen des Klimawandels betroffen, sie sind 
auch Verursacher von Emissionen, vor allem wegen 
ihres Verbrauchs an fossilen Brennstoffen (Cochrane 
et al., 2009). Die Fischereiflotte emittiert allein durch 
den Brennstoffverbrauch 43–134 Mio. t CO2 pro Jahr 
(Daw et al., 2009), was einem Anteil der Fischerei am 
weltweiten Erdölkonsum von 1,2  % entspricht. Für 1 t 
Lebendgewicht an angelandetem Fisch werden so 1,7 t 
CO2 freigesetzt (Tyedmers et al., 2005). 

Die Treibhausgasemissionen von Lachs aus Aquakul-
tur liegen nach einer Lebenszyklusanalyse von Pelletier 
et al. (2009) im Bereich von 1,8–3,3 t CO2eq pro t 
Lebendgewicht und sind damit etwas größer als bei 
Geflügel aus den USA (1,4 t CO2eq). In dieser Bilanz hat 
die Futterversorgung der Fische den größten Einfluss. 

In der Wildfischerei ist der Fischfang, in Abgrenzung 
zu Verarbeitung, Verpackung, Transport usw., diejenige 

Phase im Lebenszyklus, in der die Umwelt am stärksten 
belastet wird (Thrane, 2004). Der Brennstoffverbrauch 
der Fischerboote spielt eine besonders große Rolle, 
wobei die spezifischen Brennstoffemissionen je nach 
Fischereibestand und -methoden sehr unterschiedlich 
sind. So sind z.  B. Fangmethoden wie die Schleppnetz-
fischerei energieaufwändiger als die Fischerei mit Ring-
wadennetzen (Driscoll und Tyedmers, 2009; Vázquez-
Rowe et al., 2010). Passive Methoden wie Haken oder 
Fallen sind besonders energieeffizient (Suuronen et al., 
2012). Die Hochseefischerei ist wegen der großen Dis-
tanzen zwischen Fanggebieten und Häfen besonders 
emissionsintensiv. 

Die LIFE-Fischerei (low-impact, fuel-efficient; 
Suuronen et al., 2012; FAO, 2012b:  205) zielt darauf, 
einen hohen Ertrag mit niedrigem Brennstoffaufwand 
und geringen Auswirkungen auf Meeresökosysteme 
zu vereinbaren und somit Strategien für eine gleicher-
maßen klimafreundliche wie nachhaltige Fischerei zu 
entwickeln. Der Abbau von Treibstoffsubventionen 
im Fischereisektor wäre ein Schritt auf dem Weg zur 
LIFE-Fischerei (Sumaila et al., 2008; FAO, 2012b:  205; 
Kap. 4.1.4.7). Langfristig aber wird die Fischerei – wie 
auch die Schifffahrt und generell alle Transportsektoren 
– gänzlich ohne fossile Treibstoffe auskommen müssen 
(WBGU, 2011:  151  ff.). 
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Abbildung 4.4‑2
Verwundbarkeit der nationalen Volkswirtschaften gegenüber potenziellen Klimawirkungen auf die Fischerei unter dem IPCC-
Klimaszenario B2. Exposition, Sensitivität und Anpassungspotenzial sind integriert dargestellt. 
Quelle: Allison et al., 2009:  15
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4.4.2	
Versauerung

Durch die zunehmenden CO2-Emissionen werden 
die Meere saurer, die Karbonatchemie des Meerwas-
sers verschiebt sich mit zunehmenden Folgen für die 
marinen Ökosysteme (Kap. 1.2.5; Turley et al., 2010; 
Orr, 2011). Dabei sind insbesondere die kalkbildenden 
Organismen direkt betroffen (Korallen, Muscheln, viele 
Mikroplanktonarten). Der Säuregrad des Meerwassers 
ist mittlerweile um 30  % angestiegen (Zunahme der 
H+-Ionenkonzentration, entsprechend einer Abnahme 
des pH-Wertes um 0,1). Die Dynamik der Veränderun-
gen ist seit mindestens 300 Mio. Jahren ohne Parallele 
(Hönisch et al., 2012). Eine weiterhin ungebremste 
Versauerung würde die Ozeanchemie für Jahrtausende 
verändern, wobei wahrscheinlich viele Meeresorganis-
men und marine Ökosysteme davon betroffen wären 
(Turley und Gattuso, 2012). Abbildung 4.4-3 zeigt die 
Wirkungen der Versauerung anhand der physiologi-
schen Reaktionen sowie die besonders vulnerablen 
Meeresregionen. Für Fischerei und Aquakultur sind die 
direkten und indirekten Wirkungen der Versauerung 
eine große Herausforderung.

Direkte Effekte auf Organismen und Populationen
Laborstudien deuten darauf hin, dass viele kalkbil-
dende Meeresorganismen unter Bedingungen der Ver-
sauerung zunehmend Schwierigkeiten haben, ihre 
Skelettstrukturen aufzubauen. Im Plankton sind kalk-
bildende Arten für etwa drei Viertel der globalen 
marinen Kalkbildung verantwortlich (WBGU, 2006). 
Über den Export von Kalk in die Tiefsee spielen sie 
nicht nur eine Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf 
(Kap. 1.2.5), sondern liefern zudem durch die Ausbil-
dung großer Planktonblüten Nahrung für andere Mee-
restiere und prägen so die marinen Nahrungsnetze. 
Bei den drei wichtigsten Gruppen wurde verringerte 
Kalkbildung bzw. sogar Auflösung von Kalkstruk-
turen als Folge von Versauerung nachgewiesen (z.  B. 
Coccolithophoriden: Riebesell et al., 2000; Beaufort et 
al., 2011; Flügelschnecken: Comeau et al., 2009, Orr 
et al., 2005; Kammerlinge: Bijma et al., 1999; Moy et 
al., 2009). Verringerte Kalkbildung beeinträchtigt die 
Überlebensfähigkeit der Organismen, so dass sich ver-
mutlich die Konkurrenzverhältnisse zugunsten nicht 
kalkbildender Arten verschieben werden (Fabry et al., 
2008) und erhebliche Auswirkungen auf den künf-
tigen marinen Kohlenstoffkreislauf erwartet werden 
(Beaufort et al., 2011).

Kalkbildende benthische Stachelhäuter wie z.  B. See-
sterne oder Seegurken können lokal wichtige Faktoren 
der Ernährungssicherung sein, auch wenn die globale 
Bedeutung vergleichsweise klein ist. Sie zeigen eben-

falls erhebliche Vulnerabilität gegenüber zunehmender 
Versauerung, was wegen ihrer Rolle in der Nahrungs-
kette auch für Fischbestände von Bedeutung ist (UNEP, 
2010b). Kalkbildende Mollusken, vor allem Muscheln, 
machen mit 13,9 Mio. t pro Jahr etwa drei Viertel der 
Produktion der Aquakultur im Meerwasser aus (FAO, 
2012b:  36). Miesmuscheln und pazifische Austern zei-
gen mit ‑25  % bzw. ‑10  % deutlich verringerte Kalzifi-
zierung bei CO2-Konzentrationen, die bei ungebrems-
ten Emissionen bis Ende des Jahrhunderts erwartet 
werden (Gazeau et al., 2007). Brutanstalten für Aus-
ternlarven haben in einigen Regionen bereits heute 
erhebliche Probleme mit Versauerung (Service, 2012; 
Barton et al., 2012). 

Ausgewachsene Fische sind physiologisch gut in der 
Lage, die zu erwartenden erhöhten atmosphärischen 
CO2-Konzentrationen abzupuffern (Pörtner, 2005; 
Fabry et al., 2008), aber juvenile Stadien sind emp-
findlich. Baumann et al. (2012) fanden deutlich verrin-
gerte Überlebensraten von Fischlarven, die bei erhöh-
ter CO2-Konzentration schlüpften. Beim fischereilich 
sehr wertvollen Kabeljau wurden sogar direkte Gewe-
beschäden an den Larven beobachtet (Frommel et al., 
2012). Fischlarven zeigen unter Versauerung Verhal-
tensänderungen gegenüber Räubern sowie Störun-
gen des Geruchssinns, was das Auffinden geeigneter 
Lebensräume erschweren könnte (Munday et al., 2010, 
2011). Auch Fischpopulationen können also durchaus 
empfindlich auf die Versauerung reagieren. 

Die Geschwindigkeit der Versauerung ist heute mehr 
als hundertmal schneller als in den letzten 65 Mio. 
Jahren (Ridgwell und Schmidt, 2010), was es eher 
unwahrscheinlich macht, dass sich die meisten mari-
nen Organismen problemlos an die neuen Bedingun-
gen anpassen können (Munday et al., 2011). Neuere 
Untersuchungen an dem wichtigsten Coccolithophori-
den Emiliania huxleyi, einer einzelligen Alge mit einem 
Außenskelett aus Karbonat, berichten von einer gewis-
sen Anpassungsfähigkeit der Kalkbildung an Versau-
erung (Lohbeck et al., 2012). Wahrscheinlich sind die 
Anpassungspotenziale der Arten unterschiedlich aus-
geprägt, so dass sich die Konkurrenzverhältnisse zwi-
schen den Arten drastisch verschieben könnten, was 
Gewinner und Verlierer hervorbringen wird. Die daraus 
sich ergebenden strukturellen Veränderungen im mari-
nen Nahrungsnetz sind kaum vorhersagbar. 

Indirekte Effekte auf Ökosysteme, Fischerei und 
Aquakultur
Ein Beispiel für einen möglichen indirekten Effekt der 
Versauerung, der sich bis zur Fischerei verfolgen lässt, 
bieten die planktisch lebenden Flügelschnecken. Die 
gegen Versauerung besonders empfindlichen Tiere sind 
in höheren Breiten von erheblicher Bedeutung für die 
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Nahrungsnetze (Hunt et al., 2008). Ohne CO2-Emissi-
onsbegrenzung wird es im Nordpazifik, Nordatlantik 
und im Südlichen Ozean noch in diesem Jahrhundert 
wahrscheinlich großflächig zur Aragonituntersättigung 
des Oberflächenwassers kommen (Orr et al., 2005; Stei-
nacher et al., 2009). Einige dieser Gebiete sind hoch-
produktiv und zählen zu den ökonomisch wichtigsten 
Fischereizonen. Zum Beispiel sind im Nordpazifik Flü-
gelschnecken wichtige Nahrung für juvenile Lachse, 
die fischereilich wertvolle Bestände bilden (Fabry et 
al., 2008). Nach Modellrechnungen kann eine Ver-
ringerung der Flügelschneckenproduktion eine deut-
liche Minderung des Körpergewichts der erwachse-
nen Lachse nach sich ziehen (Aydin et al., 2005). Teile 
des Südlichen Ozeans könnten sogar bereits 2050 für 
Flügelschnecken unbewohnbar werden (Hunt et al., 
2008). In höheren Breiten werden bereits heute die ers-
ten Vorkommen von Aragonituntersättigung gemessen 
(Yamamoto-Kawai et al., 2009), für küstennahe Gewäs-
ser bei Kalifornien werden sie innerhalb der nächsten 
30 Jahre erwartet (Gruber et al., 2012). Mit zunehmen-
der Versauerung sind dramatische Veränderungen von 
Struktur, Funktion und Leistungen polarer Ökosysteme 
wahrscheinlich (Comeau et al., 2009), mit entspre-
chenden Auswirkungen auf die Fischerei (Guinotte und 
Fabry, 2008). Derartige gekoppelte Effekte im Ökosys-
tem aufzuspüren und nachzuweisen ist sehr aufwändig 
und gelingt nur im Einzelfall. 

Ein weiteres Beispiel sind Korallenriffe (Kasten 1.2‑4). 

Sie tragen indirekt für etwa 500 Mio. Menschen zur 
Ernährungssicherung bei, denn sie bilden das Habitat, 
in dem viele fischereilich wichtige Arten leben (UNEP, 
2010b). Gleichzeitig sind sie aber durch Versauerung 
besonders betroffen, denn die Riffstrukturen bestehen 
aus Aragonitkalk, der sich bei abnehmenden pH-Wer-
ten schnell auflöst. Nahezu alle Riffstandorte (Kalt- wie 
Warmwasserkorallen) wären bei ungebremsten CO2-
Emissionen bis Mitte des Jahrhunderts kaum noch für 
Korallenwachstum geeignet (Guinotte et al., 2006; Turley 
et al., 2007; Cao und Caldeira, 2008). Die synergistische 
Schädigung durch Temperaturanstieg, Versauerung, Ver-
schmutzung und Übernutzung könnte Riffökosysteme 
vermehrt in den funktionalen Zusammenbruch treiben, 
mit ernsthaften Folgen für Fischerei, Tourismus und Küs-
tengemeinschaften (Hoegh–Guldberg et al., 2007). 

Insgesamt zeigen die bisherigen Studien, dass eine 
ungebremste Versauerung ein erhebliches Risiko weit-
reichender und irreversibler Veränderungen von Mee-
resökosystemen birgt, die auch Fischerei, Aquakul-
tur und Ernährungssicherheit beeinträchtigen dürften 
(Fabry et al., 2008; Guinotte und Fabry, 2008; Doney et 
al., 2009; Turley et al., 2010; UNEP, 2010b; Turley und 
Gattuso, 2012). Die möglichen ökonomischen Schä-
den sind nur schwer einzuschätzen. Cooley und Doney 
(2011) geben ein Beispiel: Krusten- und Schalentiere 
bringen etwa die Hälfte des Gewinns der einheimischen 
US-Fischerei von 4 Mrd. US‑$, so dass bei einer ange-
nommenen Minderung der Erträge um 10–25  % als 
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Folge verringerter Kalkbildung beträchtliche Verluste 
zu verzeichnen wären. 

4.4.3	
Sauerstoffarme Zonen und Eutrophierung

Die physiologische Leistungsfähigkeit und die Vertei-
lung vieler mariner Organismen, vor allem von Fischen 
und Krustentieren, sind stark vom Sauerstoffgehalt des 
Wassers abhängig. Unterhalb einer bestimmten Schwelle 
sind sie nicht mehr lebensfähig, daher werden sauer-
stoffarme bzw. sauerstofffreie Zonen im Tiefenwasser 
auch als „dead zones“ bezeichnet (Diaz und Rosenberg, 
2008; Kap. 1.2.6). Dort kommt es zu grundlegenden 
Veränderungen der benthischen Lebensgemeinschaf-
ten einschließlich der bodenlebenden Fische und vor 
allem der Krustentiere (z.  B. Golf von Mexiko: Rabalais 
et al., 2002; Zhang et al., 2010). Anzahl und Ausdeh-
nung der sauerstoffarmen Zonen haben in den letz-
ten Jahrzehnten zugenommen (Rabalais et al., 2010; 
Abb. 4.4‑4). Ihre Auswirkungen auf marine Ökosys-
teme wurden bisher eher unterschätzt (Vaquer-Sunyer 
und Duarte, 2008; Keeling et al., 2010). 

Anthropogene Einträge von Abwässern und Nähr-
stoffen (Stickstoff, Phosphor) in Küstengewässer 
sind weit verbreitet und ihre Wirkung gut untersucht 
(Eutrophierung). Die durch diese Einträge verstärkte 
Primärproduktion und darauffolgende Sauerstoffzeh-
rung beim Abbau der Biomasse begünstigt die Bildung 
oder Verstärkung sauerstoffarmer Zonen in Bodennähe 
(Breitburg et al., 2009; Rabalais et al., 2010). Insbe-
sondere die Einleitung ungeklärter Abwässer kann in 
Mündungsgebieten schwere Sauerstoffzehrung her-
vorrufen. In Rand- und Nebenmeeren wie z.  B. der Ost-
see, dem Schwarzen Meer oder dem Golf von Mexiko, 
in denen der Wasseraustausch mit dem Ozean vermin-
dert ist, haben sich zunehmend sauerstoffarme Zonen 
gebildet bzw. die Ausdehnung der z.  T. natürlicherweise 
ohnehin vorhandenen Zonen deutlich vergrößert. Typi-
scherweise entstehen sie im Sommer nach dem Abbau 
der absinkenden Frühjahrsblüte des Phytoplanktons 
und verschwinden im Herbst wieder. Es gibt aber auch 
permanente sauerstoffarme Zonen, z.  B. in der Ostsee. 
Sauerstoffarme Zonen wurden inzwischen in mehr als 
400 Meeresgegenden gefunden, mit einer Fläche von 
insgesamt mehr als 245.000 km2 (Diaz und Rosen-
berg, 2008). Je länger sich Sauerstoffarmut ausbilden 
konnte, desto länger wird auch die Erholung und Reko-
lonisierung der benthischen Habitate dauern (Diaz und 
Rosenberg, 2008). Klärung der Abwässer und Min-
derung des Nährstoffeintrags aus der Landwirtschaft 
sind die einfachsten und wirksamsten Mittel gegen 
Eutrophierung. 

Zusätzlich zur Eutrophierung lassen Modellrech-
nungen erwarten, dass sich mit dem Klimawandel der 
Sauerstoffgehalt des Meerwassers in den Ozeanen ver-
ringert (Rabalais et al., 2010). Das ist nicht nur auf das 
wärmere Wasser zurückzuführen, das weniger Sauer-
stoff lösen kann, sondern auch auf die durch wärmeres 
Klima verstärkte Temperaturschichtung, was die Sauer-
stoffversorgung der tieferen Schichten verringert. Die 
Analyse geologischer Schichten zeigt, dass in wärme-
ren Klimaperioden die Ozeane nicht selten großflächige 
Zonen mit verringertem Sauerstoffgehalt ausgebildet 
hatten. In den Sauerstoffminimumzonen des Nordpa-
zifiks und den Tropen lassen sich bereits Anzeichen für 
einen verringerten Sauerstoffgehalt feststellen (Keeling 
et al., 2010). Im tropischen Nordostatlantik kann die 
Ausweitung der Sauerstoffminimumzonen, gemeinsam 
mit Überfischung, zur Bedrohung für die wertvollen 
Thun- und Schwertfischbestände werden (Stramma et 
al., 2011). 

Direkte Auswirkungen auf die Fischerei wur-
den bereits beobachtet. Rosenberg (1985) berichtet, 
dass die Hummerfischerei im norwegischen Katte-
gat nach Ausbildung sauerstoffarmer Tiefenwasserzo-
nen gelitten hat. Im Schwarzen Meer sind Nährstoff
eintrag, sauerstoffarme Zonen und die Minderung der 
Erträge der Bodenfischerei eng miteinander verknüpft 
und anscheinend reversibel (Mee, 2006). Die Ausprä-
gung sauerstoffarmer Zonen kann aber auch den Räu-
berdruck auf bestimmte, gegenüber Sauerstoffarmut 
tolerante Arten verringern (z.  B. die Muschel Merce-
naria mercenaria), so dass deren Erträge zunehmen 
(Altieri, 2008). Breitburg et al. (2009) kommen nach 
der Analyse von 30 Ästuaren und Nebenmeeren zum 
Schluss, dass die Fischereierträge bislang typischer-
weise nicht so reduziert werden wie es aufgrund hoher 
Stickstoffeinträge zu erwarten wäre. Auch im Golf von 
Mexiko, der regelmäßig großflächige sauerstoffarme 
Zonen aufweist, sind keine statistischen Zusammen-
hänge mit den Fischereierträgen erkennbar (Rabalais et 
al., 2002). Nicht selten ist eine Umstellung der Fische-
rei von bodenlebenden auf pelagische Arten zu beob-
achten. 

Insgesamt ist eine Entwarnung jedoch nicht ange-
bracht, da sauerstoffarme Zonen fundamentale Ver-
änderungen mariner Ökosystemstrukturen und -funk-
tionen hervorrufen. Diese Regimewechsel in marinen 
Ökosystemen können unvorhergesehene Wirkungen 
haben, die sich zumindest lokal negativ auf die biolo-
gische Vielfalt und indirekt auch auf die Fischerei aus-
wirken können (Zhang et al., 2010). 
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4.4.4	
Anthropogene Verschmutzung

Substanzen wie Plastik, Chemikalien, Schwermetalle 
oder radioaktive Stoffe gelangen seit langem durch 
land- und seeseitige Quellen und durch den Eintrag 
aus der Atmosphäre in die marine Umwelt (Kap. 1.1.4). 
So transportieren Flüsse Chemikalien und Abfälle aus 
Industrie, Haushalten und Landwirtschaft in die Meere, 
durch Offshore-Öl- und Gasförderung, marine Aqua-
kultur und Schiffsverkehr werden Schadstoffe und Müll 
in die Meere eingetragen. Aus der Atmosphäre werden 
beispielsweise Rückstände aus Verbrennungsprozes-
sen in die Meere übertragen (OSPAR, 2010c). Histori-
sche Ablagerungen in Sedimenten und arktischen Eis-
schichten können bei Störungen, wie etwa Fluten oder 
Abschmelzungen, zu sekundären Schadstoffquellen 
werden (Ma et al., 2011). Da es mehrere Hundert Stoffe 
gibt, die für die marine Umwelt schädlich sein können, 
werden im Folgenden exemplarisch die Gefahren von 
persistenten (d.  h. langlebigen) organischen Schadstof-
fen (persistent organic pollutants, POPs), dem Schwer-
metall Quecksilber, radioaktiven Substanzen und Plas-
tik beschrieben. 

Es gibt mehrere internationale Konventionen und 
zahlreiche weitere Initiativen, die Produktion, Nutzung 
und Emission gefährlicher Stoffe in die Umwelt regu-
lieren. So wird z.  B. unter der Stockholmer Konvention 
von 2001 die Herstellung von mittlerweile 22 POPs 
verboten oder eingeschränkt (Stockholm Convention, 
2013a, b, c). Dies betrifft Industriechemikalien wie die 
verbotenen Polychlorierten Biphenyle (PCB), Pestizide 
wie DDT und Nebenprodukte industrieller Prozesse 
wie Chlorkohlenwasserstoffe. Das Internationale Über-

einkommen zur Verhütung von Meeresverschmutzung 
durch Schiffe (MARPOL) verbietet beispielsweise das 
Verklappen von Plastikmüll ins Meer (IMO, 2013b). 
Seit Mitte der 1990er Jahre verbietet das Übereinkom-
men über die Verhütung der Meeresverschmutzung 
durch das Einbringen von Abfällen und anderen Stof-
fen (London-Übereinkommen) die Verklappung von 
Industrieabfällen und festen radioaktiven Abfällen auf 
See (IMO, 2013d). Unter der „Hazardous Substances 
Strategy“ haben die Mitgliedsstaaten der OSPAR das 
Ziel anvisiert, bis zum Jahr 2020 die Herstellung von 
26 als prioritär zu behandelnden Substanzen einzustel-
len. Nach eigenen Angaben wird das Ziel für ein Drittel 
der Stoffe, u.  a. sechs Pestizide und Tributylzinnhydrid, 
erreicht werden (OSPAR, 2010a). Der Eintrag radioak-
tiver Substanzen in den Nordostatlantik soll im Rahmen 
von OSPAR durch die Radioactive Substances Strategy 
reduziert werden, die z.  B. bei nuklearen Wiederauf-
bereitungsanlagen Erfolge zeigte (OSPAR, 2010a). Im 
Januar 2013 beschloss die Staatengemeinschaft die 
Minamata-Konvention, die Einsatz und Emission von 
Quecksilber reduzieren und kontrollieren soll (UNEP, 
2013c).

Studien zeigen, dass die Konzentration der regu-
lierten Schadstoffe in marinen Organismen gegenwär-
tig abnimmt (Bustnes et al., 2010). Dennoch wurden 
beispielsweise lange Zeit nach der starken Einschrän-
kung von DDT noch Spuren davon in Grenadierfischen 
in 3.000 m Tiefe nachgewiesen (Islam und Tanaka, 
2004). Untersuchungen von Organismen im Nordostat-
lantik weisen ebenfalls weiterhin zum Teil hohe Kon-
zentrationen anthropogener Schadstoffe auf, obwohl 
sich die Situation in einigen Regionen verbessert hat 
(OSPAR, 2010c; Abb. 1.2-1 für das Beispiel PCB). Die 
Bemühungen, den Eintrag chemischer und radioaktiver 
Stoffe sowie Müll in die Meere zu regulieren und zu 
verringern zeigen zwar einzelne Erfolge, greifen aber, 
vor allem beim Plastikmüll, oft noch zu kurz.

Persistente organische Schadstoffe und Quecksilber 
Substanzen wie POPs oder Schwermetalle finden sich 
in Seewasser, Sedimenten und marinen Organismen 
(OSPAR, 2010c). Ihre toxischen Eigenschaften, verbun-
den mit ihrer Anreicherung im Gewebe von Meerestie-
ren (Biokonzentration) und somit in der Nahrungskette 
(Bioakkumulation), machen sie besonders gefährlich. 
Die Konzentration beider Stoffklassen steigt mit jeder 
Ebene in der Nahrungskette um das Zwei- bis Sieben-
fache an und ist bei Raubfischen daher oft am höchsten 
(Islam und Tanaka, 2004; UNEP-AMAP, 2011). 

Die Auswirkungen anthropogener Schadstoffe auf 
die marine Fauna wurden in verschiedenen Laborstu-
dien u.  a. für Fische und Wirbellose untersucht, wobei 
die Arten unterschiedlich sensibel reagieren (z.  B. 
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Foekema et al., 2008; Anselmo et al, 2011). Erhöhte 
Sterberaten und morphologische Störungen durch 
PCB 126 sowie verspätet auftretende Schädigungen 
und Mortalität nach Exposition im Eistadium fanden 
Foekema et al. (2008), z.  B. bei den Larven der See-
zunge. Laboruntersuchungen erfassen häufig nicht das 
volle Ausmaß der Schadstoffwirkungen auf Organis-
men, da sie Schadstoffe einzeln betrachten. In Gewäs-
sern treten die untersuchten Stoffe nicht isoliert, son-
dern in Kombination auf, was wesentlich schädlichere 
Effekte haben kann. Nakayama et al. (2005) haben bei-
spielsweise die stärkere Wirkung von Schadstoffkombi-
nationen am Japanischen Reisfisch gezeigt. Da es noch 
kein umfassendes Monitoring der biologischen Reak-
tionen auf Chemikalien gibt, ist es bisher nicht mög-
lich, die Auswirkungen dieser Stoffe auf Ökosysteme 
im regionalen Maßstab zu bewerten (OSPAR, 2010c). 

Die Wirkungen von Quecksilber auf den Menschen 
sind gut untersucht. Es gilt als schädigend für das Ner-
vensystem und die Entwicklung. Verzehr während der 
Schwangerschaft wird mit Fehlentwicklungen des Fötus 
in Verbindung gebracht (WHO, 2007b). Demgegenüber 
sind gesundheitliche Belastungen durch POPs erst seit 
den 1980er Jahren bekannt und wurden noch nicht 
erschöpfend analysiert (Bowen und Depledge, 2006; 
Dewailly et al., 2008). Tierversuche, vereinzelte Unter-
suchungen langzeitlicher Belastung durch Nahrungs-
aufnahme oder akuter Belastung durch chemische 
Unfälle zeigen für POPs eine Bandbreite von karzinoge-
nen Wirkungen, neurologischen Entwicklungsstörun-
gen, hormonellen Störungen, Fettsucht, Diabetes sowie 
Störungen des Immunsystems. Kinder und Ungeborene 
gelten als besonders empfindlich (UNEP-AMAP, 2011).

Durch den Verzehr von Fisch und Meeresfrüchten 
ist der Mensch von der Anreicherung anthropogener 
Schadstoffe in marinen Organismen betroffen. Bei-
spielsweise zeigen in Spanien durchgeführte Studien, 
dass Fisch für Menschen die Hauptquelle an Queck-
silber, PCB und einer Reihe weiterer Schadstoffe sein 
kann. Domingo et al. (2007) untersuchten die 14 am 
meisten konsumierten Fischarten und kommen anhand 
der durchschnittlichen Mengen an Quecksilber zu dem 
Schluss, dass auf den Verzehr von Thun- und Schwert-
fisch verzichtet werden sollte. Die US-amerikanische 
Umweltorganisation EPA empfiehlt schwangeren und 
stillenden Frauen sowie Kindern, den Verzehr von 
Arten mit hohem Quecksilbergehalt wie Königsmakrele, 
Hai und Schwertfisch zu unterlassen (EPA, 2012). Auch 
die norwegische Gesundheitsbehörde hat den Verzicht 
auf den traditionellen Verzehr von Grindwalen auf den 
Färöer-Inseln empfohlen (Weihe und Joensen, 2008). 

Plastik und Mikroplastik
Der in den Ozeanen zirkulierende Plastikmüll wird mitt-
lerweile auf etwa 100 Mio. t geschätzt (UNEP, 2011c), 
wobei die Verteilung in den verschiedenen Meeresre-
gionen sehr unterschiedlich ist. So finden sich z.  B. auf 
dem Meeresboden in europäischen Gewässern bis zu 
100.000, in Indonesien bis zu 690.000 mit dem Auge 
sichtbare Müllteile pro km2 (Maribus, 2010:  86  ff.). Etwa 
80  % des Mülls stammen vom Land und gelangen über 
Flüsse, von küstennahen, schlecht gesicherten Müll
kippen oder Stränden ins Meer (Andrady, 2011:  1597; 
Cole et al., 2011). Der Rest stammt von Schiffen, Bohr-
inseln, Aquakulturanlagen und der Fischerei (UNEP, 
2011c). Plastikmüll kann mit Hilfe der Meeresströ-
mungen über Hunderte Kilometer wandern. Er sam-
melt sich dann auch in unbewohnten Gebieten an, z.  B. 
in der Arktis oder Antarktis (Barnes et al., 2010; UNEP, 
2011c), oder sinkt in die Tiefsee, wo er wegen niedri-
gerer Temperaturen und nicht vorhandener UV-Strah-
lung noch langsamer abgebaut wird (UNEP, 2011c). In 
mehreren Ozeanregionen, wie etwa im Nordpazifik und 
im Nordatlantik, sammelt sich der Müll aufgrund der 
Meeresströmungen jedoch an der Wasseroberfläche 
und rotiert in Hunderte Kilometer breiten Wirbeln (Law 
et al., 2010; Maribus, 2010; van Sebille et al., 2012). 

Die Auswirkungen und Gefahren von größerem Plas-
tikmüll auf marine Organismen und Ökosysteme sind 
gut untersucht. Marine Säugetiere, Seevögel, Fische, 
Krebse und Reptilien können sich verletzen oder durch 
Verheddern in Plastikteilen und treibenden Geister-
netzen ertrinken (u.  a. Gregory, 2009; Katsanevakis, 
2008). Das Verschlucken von Plastikteilen, die mit 
Nahrung verwechselt werden, kann Verstopfung, 
Mangelernährung und Tod zur Folge haben und ist vor 
allem bei Seevögeln dokumentiert (Young et al., 2009). 
Problematisch ist außerdem die Verschleppung nicht-
heimischer Arten wie Seepocken, Muscheln und Röh-
renwürmern auf Plastikteilen über weite Strecken in 
andere marine Ökosysteme (Barnes, 2002; Gregory, 
2009), wo sie als invasive gebietsfremde Arten ökosys-
temare Schäden hervorrufen können. Plastikteile am 
Meeresboden können darüber hinaus von Hartsubstrat 
abhängige Organismen anziehen und somit zu Verän-
derungen benthischer Artengemeinschaften führen 
(Katsanevakis, 2008).

Plastikmüll im Meer belastet jedoch nicht nur die 
marine Umwelt, sondern verursacht auch teilweise hohe 
Kosten für die Fischerei- und Tourismuswirtschaft, das 
marine Transportwesen, lokale Gemeinschaften und 
Regierungen. Das Säubern von Stränden, vor allem 
aus ästhetischen Gründen, die Reparatur von Schif-
fen sowie mit Müll verunreinigte Fänge haben hohe 
Kosten zur Folge. Allein die entsprechenden Kosten 
der britischen Fischereiindustrie werden auf 33 Mio. € 
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geschätzt (ten Brink et al, 2009). Materialreduzierung, 
Wiedernutzung, Recycling oder verbessertes Abfallma-
nagement sind Lösungsansätze zur Reduktion marinen 
Plastikmülls. Auch existieren zahlreiche internationale 
Abkommen und nationale Initiativen zur Müllreduzie-
rung, dennoch ist eine effektive globale Eindämmung 
des Problems nicht in Sicht (STAP, 2011).

Wenn Kunststoffteile durch die Einwirkung von 
UV-Strahlung, Wellen oder biologischen Prozessen 
zersetzt werden, entstehen kleine Teilchen. Unter-
halb einer bestimmte Größe, je nach Autor und Stu-
die <10 mm, <5 mm, 2–6 mm, <2 mm, <1 mm, spricht 
man von Mikroplastik (Cole et al., 2011). Als Mikro-
plastik bezeichnet man auch kleine, industriell einge-
setzte Plastikgranulate und mikroskopisch kleine Teil-
chen, die beispielsweise in Kosmetika, in der Medizin 
oder für das Sandstrahlen Verwendung finden (UNEP, 
2011c; Cole et al., 2011). Eine weitere Quelle von Mik-
roplastik sind Waschmaschinenabwässer, die kleinste 
Fasern synthetischer Kleidung beinhalten (Browne et 
al., 2011). 

Mikroplastik wurde bereits in Mägen und Gewe-
ben verschiedener Meerestiere nachgewiesen, u.  a. 
in Walen, Fischen und Wirbellosen (Maribus, 2010). 
Besonders besorgniserregend sind Forschungsergeb-
nisse der letzten zehn Jahre, die zeigen, dass Mikro-
plastik Weichmacher und andere Inhaltsstoffe an die 
Umwelt abgeben sowie für das Hormonsystem schädli-
che und krebserregende Stoffe wie POPs an sich binden 
kann. Diese Substanzen können sich durch den Trans-
port der Plastikteilchen verteilen, in Organismen gelan-
gen und in der Nahrungskette akkumulieren (Islam und 
Tanaka, 2004; Teuten et al, 2009; Andrady, 2011). 

Radioaktive Substanzen
Radioaktive Substanzen anthropogenen Ursprungs 
gelangten und gelangen insbesondere auf drei Wegen 
in die marine Umwelt: durch die radioaktiven Nie-
derschläge vergangener nuklearer Waffentests in der 
Atmosphäre (abnehmende Einträge), die Unfälle in 
den Kernkraftwerken in Tschernobyl im Jahr 1986 
und Fukushima im März 2011 sowie bis heute legal 
ins Meer geleitete radioaktive Abwässer aus nuklearen 
Wiederaufbereitungsanlagen, vor allem in Sellafield 
(Nordwestküste Englands) und La Hague (Nordwest-
küste Frankreichs; Livingston und Povinec, 2000). Dar-
über hinaus gab und gibt es Einträge durch Verklappun-
gen von Atommüll, Nutzung radioaktiver Materialien in 
Forschung, Industrie (z.  B. Offshore-Öl- und Gasindus-
trie), Medizin und kleinere Unfälle in Kernkraftwerken 
(Aarkrog, 2003; UNEP und GPA, 2006; OSPAR, 2010c).

Die Arktis und der Nordostatlantik sind besonders 
von anthropogenen radioaktiven Einträgen betroffen 
(UNEP und GPA, 2006). Problematisch bleiben z.  B. die 

Lagerung verbrauchter Brennelemente und Reaktoren 
sowie die Demontage nuklear betriebener Schiffe, vor 
allem in Nordwestrussland (AMAP, 2010). Gefahren im 
Meer versenkter U-Boote und Abfälle sind noch nicht 
abschätzbar. Eine Studie zur Barentssee zeigt jedoch 
eine geringe Belastung der marinen Umwelt durch 
anthropogene Radionuklide und stuft den Konsum von 
Meeresfrüchten aus dieser Region als unbedenklich ein 
(Gwynn et al., 2012). AMAP (2010) weist allerdings 
auf erhöhte Konzentrationen von Radionukliden in 
Seevögeln und Walen in der Arktis hin. Das EU-Projekt 
ERICA zur Bewertung von Umweltrisiken durch radio-
aktive Substanzen für den Nordostatlantik ermittelte 
geringe Dosen, denen marine Ökosysteme ausgesetzt 
sind. Negative Folgen werden als unwahrscheinlich ein-
geschätzt (OSPAR, 2010c). Die Verringerung der Ein-
träge anthropogener radioaktiver Stoffe sollte jedoch 
weiter Ziel internationaler und nationaler Bemühungen 
bleiben.

Der Reaktorunfall im japanischen Fukushima ist die 
bisher größte durch einen Unfall verursachte Quelle an 
Radionukliden für den Ozean. Der Einfluss auf marine 
Ökosysteme wurde durch Verdünnungseffekte weit 
verteilt, worauf die schnelle Abnahme der Radioakti-
vität im Meerwasser vor Japan einen Monat nach der 
höchsten Aktivität hinweist. So konnte man zwar bei 
vor Kalifornien gefangenen Pazifischen Blauflossen-
thunfischen Radionuklide aus dem Reaktorunfall von 
Fukushima nachweisen, allerdings lagen die gemes-
senen Konzentrationen um mehr als eine Größenord-
nung unter den in Japan gültigen Grenzwerten für den 
Konsum von Fisch und Meeresfrüchten (Madigan et 
al., 2012). Aufgrund der erwarteten lokalen Belastun-
gen in marinen Sedimenten, benthischen Organismen 
und durch Bioakkumulation entlang der Nahrungskette 
können aber Gefährdungen der Menschen nicht aus-
geschlossen werden. Dies gilt insbesondere für Japan, 
das einen sehr hohen Konsum von Fisch, Meeresfrüch-
ten und Algen aufweist. Kontinuierliches Monitoring, 
die Erhebung weiterer Daten und ein Fischereiverbot in 
durch Fukushima belasteten Gewässern sind notwen-
dige Maßnahmen (Buesseler et al., 2011).

Die höchste Exposition durch Radioaktivität stammt 
jedoch von natürlichen Quellen. Natürlich vorkommen-
des radioaktives Polonium (210Po) bildet den Hauptteil 
der Dosis, der marine Organismen ausgesetzt sind, und 
trägt somit zum größten Teil der Hintergrunddosis einer 
sich von Fisch und Meeresfrüchten ernährenden Bevöl-
kerung bei (Livingston und Povinec, 2000; UNEP und 
GPA, 2006). So wird die jährliche Dosis von anthro-
pogenem radioaktivem Caesium (137Cs) für eine hypo-
thetische, am Nordostatlantik lebende Bevölkerungs-
gruppe, die pro Jahr 100 kg Fisch und 10 kg Schalen-
tiere konsumiert, auf 3 μSv geschätzt, während sich der 
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Beitrag von 210Po auf 160 μSv beläuft. Diese Werte lie-
gen noch weit unter dem für Menschen akzeptierten 
Wert von 1.000 μSv (Livingston und Povinec, 2000).

4.4.5	
Synergistische Wirkungen

Es gibt eine Reihe sich gegenseitig beeinflussender 
Interaktionen zwischen den hier untersuchten glo-
balen Umweltveränderungen und ihren Auswirkun-
gen auf Meeresökosysteme. Dabei verstärken sich die 
Interaktionen oft gegenseitig, statt sich abzuschwächen 
(Rogers und Laffoley, 2011). Die komplexen Wirkun-
gen von Treibhausgasemissionen auf Meeresökosys-
teme, Fischerei und Aquakultur sind dabei besonders 
wichtig (Kap. 4.4.1, 4.4.2; Abb. 4.4-5). Zudem gibt es 
verstärkende Zusammenhänge zwischen Versauerung 
und sauerstofffreien Zonen (Hofmann und Schellnhu-
ber, 2009), zwischen Sauerstoffversorgung und ther-
mischer Toleranz bei Organismen (Pörtner, 2010) und 
zwischen Erwärmung, Sauerstoffversorgung, Schich-

tung, Nährstoffkreislauf (N, P) und klimawirksamen 
N2O-Emissionen (Keeling et al., 2010). Des weiteren 
kann Versauerung auf Phytoplankton den Effekt einer 
verstärkten Lichtempfindlichkeit haben, was die Pro-
duktion mindern könnte (Gao et al., 2012). Der nega-
tive Einfluss zunehmender Nährstoffeinträge ins Meer 
auf Eutrophierung und sauerstofffreien Zonen wurde 
in Kapitel 4.4.3 bereits diskutiert. Darüber hinaus ist 
auch ein Zusammenhang zwischen wärmerem Klima 
und sauerstofffreie Zonen in der Ostsee über viele 
Jahrhunderte hinweg nachweisbar (Kabel et al., 2012). 

Derartige kumulative bzw. synergistische Wirkun-
gen der verschiedenen, parallel wirkenden anthropoge-
nen Stressoren (z.  B. Temperaturanstieg, Versauerung, 
Verschmutzung, Übernutzung) sind kaum abschätzbar 
(Doney et al., 2009; Boyd et al., 2010). Im Zusammen-
spiel mit Überfischung bergen sie erhebliches Poten-
zial für unerwartete Reaktionen, die zum Überschrei-
ten von Kipppunkten in Meeresökosystemen führen 
könnten (Scheffer et al., 2001). Die marine Degradation 
scheint insgesamt größer zu sein als die Summe ihrer 
Teile, wobei die Degradation schneller voranschreitet 
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Abbildung 4.4-5
Das Flussdiagramm zeigt die direkten Ursachen für Ozeanversauerung, die Wirkungen auf die Ozeanchemie, marine Ökosysteme 
und Gesellschaft, sowie die Interaktion mit dem Klimawandel infolge Ozeanerwärmung und Sauerstoffverlust. Von oben nach 
unten nimmt die Aussagesicherheit ab. 
Quelle: nach Turley und Gattuso, 2012, verändert
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als vorhergesagt (Rogers und Laffoley, 2011). 
Die globalen Umweltveränderungen und ihr Zusam-

menwirken mit Übernutzung und Degradation sind 
wesentliche Herausforderungen für die Zukunft der 
Ozeane (Kap. 1.2.8). Die Auswirkungen von Klima-
wandel und Versauerung auf die Fischerei werden 
dabei größer und die Resilienz geringer sein, wenn die 
Bestände durch Überfischung bereits geschädigt sind: 
Gesunde, nachhaltig bewirtschaftete Bestände sind 
robuster gegenüber Umweltwirkungen. Die systemi-
schen Zusammenhänge, die Unsicherheiten und mög-
lichen nichtlinearen Dynamiken (z.  B. Auslösen von 
Kipppunkten) machen die Notwendigkeit der Abkehr 
von der Analyse einzelner Bestände hin zu einem holis-
tischen, adaptiven und ökosystemaren Ansatz sowie 
hin zum Vorsorgeansatz im Fischereimanagement deut-
lich (Kap. 4.5). Die Minderungen von Treibhausgasen 
und Nährstoffen müssen allerdings überwiegend an 
Land in den Energie-, Transport- und Landnutzungs-
systemen stattfinden, da hier der weit überwiegende 
Anteil der Emissionen erfolgt. 

Die Kombination von Versauerung, Erwärmung und 
Sauerstoffverlust, ihre Auswirkungen auf Meeresöko-
systeme und Fischerei sowie ihre Rückkopplungen zum 
Klimasystem sind nur unzureichend verstanden. Daher 
werden auch in der Forschung verstärkt multidiszipli-
näre Ansätze angeraten, um diese komplexen Fragen 
anzugehen (Turley und Gattuso, 2012). 

4.5
Folgerungen

Fischerei
>> Der derzeitige Umgang mit den marinen Bioressour-

cen ist volkswirtschaftlich unvernünftig. In der Praxis 
ist der unregulierte Zugang zu den Fischbeständen, 
bei dem jeder Fischer vor allem seinen persönlichen 
Ertrag zu maximieren sucht, immer noch weit ver-
breitet. Dieses kurzfristige Ertragsdenken führt zu 
Überfischung und zum Herunterwirtschaften der 
Bestände bis zu deren Zusammenbruch. Das Setzen 
und Umsetzen von Regeln zur nachhaltigen Bewirt-
schaftung aus einer Langfristperspektive heraus fin-
det in vielen Regionen nur unzureichend statt. Die 
marinen Fischbestände werden daher global gese-
hen mangelhaft bewirtschaftet, den Volkswirtschaf-
ten gehen deshalb Milliardenbeträge verloren (World 
Bank und FAO, 2009). 

>> Der derzeitige Umgang mit den marinen Bioressour-
cen ist aus ökologischer Sicht nicht nachhaltig. Viele 
Meeresökosysteme leiden unter den extremen Ein-
griffen durch die Fischerei. Überfischung, hoher Bei-

fang sowie illegale und zerstörerische Fischerei 
gefährden die ökologische Basis von Meeresökoyste-
men, die Erhaltung biologischer Vielfalt und die 
Ökosystemleistungen der Meere. 

>> Die Nachfrage nach Fisch steigt. Der Nachfragedruck 
auf die Fischressourcen wird zunehmen. Fisch wird 
nicht nur als hochwertiges Produkt in Industrielän-
dern und von wohlhabenden Schichten in Schwel-
lenländern nachgefragt, sondern auch als lebens-
wichtige Proteinquelle für die wachsende Bevölke-
rung in Entwicklungsländern. Diese Nachfrage wird 
sich aus den Wildbeständen nicht befriedigen lassen, 
was es für die Politik zusätzlich erschweren wird, 
eine Wende zur Nachhaltigkeit rasch und konsequent 
umzusetzen (Mora et al., 2009). 

>> Die Transformation der Fischerei zur Nachhaltigkeit 
ist geboten. Es besteht dringender und fundamenta-
ler Transformationsbedarf in der weltweiten Mee-
resfischerei. Wenn den Beständen keine Möglichkeit 
der Erholung gegeben wird, dann werden die Erträge 
unter gleichbleibendem Fischereidruck zurückge-
hen, immer mehr Bestände werden gefährdet und es 
wird der wichtige Beitrag aufs Spiel gesetzt, den die 
Meere für die Ernährungssicherung insbesondere in 
Entwicklungsländern leisten können. Eine Transfor-
mation zur Nachhaltigkeit wäre also positiv für die 
Ernährungssicherung, für die Volkswirtschaften und 
für die marinen Ökosysteme. Diesen dreifachen 
Gewinn zu sichern sollte das Ziel sein: größere 
Bestände, größere Erträge und größere Resilienz, 
z.  B. gegenüber systemischen Wirkungen wie dem 
Klimawandel, und das bei geringeren Betriebskosten 
(Kap. 7.4.1). Die Notwendigkeit einer solchen Trans-
formation der Fischerei zur Nachhaltigkeit ist in 
Wissenschaft und Politik weithin anerkannt. 

>> Die Transformation zur Nachhaltigkeit ist möglich. 
Die technischen und politischen Instrumente für 
nachhaltige Bestandsbewirtschaftung sind verfüg-
bar (Beddington et al., 2007). Es gibt erhebliches 
Potenzial, durch die Anwendung technischer Lösun-
gen sowie durch die Vereinbarung und Umsetzung 
besserer Managementregeln zu einer nachhaltigen 
Nutzung zu kommen. Dazu müssten vor allem längst 
vereinbarte Grundsätze (vor allem der ökosystemare 
Ansatz und das Vorsorgeprinzip) sowie politische 
Ziele umgesetzt und bereits vorhandene Instrumente 
angewendet werden (Kap. 7.4.1). Vor allem sollte 
deutlich mehr in die Erhaltung und den Wiederauf-
bau der Bestände investiert werden. Die vorhande-
nen Instrumente müssen allerdings jeweils auf die 
ökosystemaren und gesellschaftlichen Bedingungen 
vor Ort zugeschnitten und zu einem geeigneten Mix 
zusammengestellt werden. Das betrifft nicht nur die 
Bestandsbewirtschaftung selbst, sondern auch die 
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Einbettung in übergreifende Strategien des Mee-
esschutzes (z.  B. marine Raumplanung, Meeres
schutzgebietssysteme).

>> Der Übergang zur nachhaltigen Fischerei wird vorü-
bergehende Ertragseinbußen mit sich bringen. Der 
Fischereidruck wird vorübergehend reduziert wer-
den müssen, um die Bestände zu sichern und wieder 
aufzubauen. Dadurch werden im globalen Mittel 
auch die Erträge vorübergehend sinken. Dies wird 
kurzfristig erhebliche politische, soziale und ökono-
mische Kosten mit sich bringen, denen langfristig 
Vorteile gegenüberstehen (World Bank und FAO, 
2009). Insbesondere bei langjähriger Überfischung 
sind Einschränkungen der Fangmengen unvermeid-
lich, die von drastischen Quotenminderungen bis zur 
langjährigen Schließung von Fischereien gehen kön-
nen, was den fischereiwirtschaftlichen Akteuren nur 
schwer vermittelbar ist. Aufgrund dieser Konstella-
tion ist für die Durchsetzung dieser Wende die 
Mobilisierung von politischem Willen in erhebli-
chem Ausmaß unabdingbar. Es ist aber zu erwarten, 
dass nach der Transformation weltweit und in vielen 
Regionen die Erträge wieder auf altem Niveau oder 
sogar höher liegen können, ohne die Bestände zu 
gefährden oder destruktive Methoden anzuwenden 
(UNEP, 2011b; EU: Froese und Quaas, 2013). Die 
dafür notwendige Übergangszeit ist vom Bestand 
und der ökologischen Situation abhängig, teils nur 
schwer abschätzbar und kann Jahre, aber auch Jahr-
zehnte betragen.

>> In einigen Regionen hat die Trendwende bereits 
begonnen. Bei den wissenschaftlich gut untersuch-
ten Beständen in Industrieländern beginnt sich das 
Blatt in Richtung Nachhaltigkeit bereits zu wenden 
(Worm et al., 2009). Auch die angestrebte EU-
Reform weist in die richtige Richtung (Kap. 7.4.1.7). 
Insgesamt ist die Lage in Industrieländern auf einem 
langsamen Weg der Besserung (z.  B. Australien; 
Kasten 4.1‑6). Auf der anderen Seite sind die 
schlecht untersuchten, datenarmen Bestände, die 
meist in Entwicklungs- und Schwellenländern lie-
gen, in deutlich schlechterem Zustand. Hier ist die 
Trendwende noch nicht in Sicht (Costello et al., 
2012b). Die Herausforderung in diesen Regionen ist 
erheblich größer, weil teils erhebliche Kapazitätslü-
cken bestehen. Dennoch gibt es auch Entwicklungs-
länder, die als positives Fallbeispiel gelten (z.  B. 
Namibia; Kasten 4.1‑7). 

>> Um- und Durchsetzung der Regelungen sind ent-
scheidend. Die Grundlage für eine Fischerei-Gover-
nance im Dienst der Nachhaltigkeit ist vorhanden, 
auch wenn es noch Regelungslücken gibt, die umge-
hend geschlossen werden sollten (z.  B. in der Fische-
rei auf der Hohen See). Die internationalen Regelun-

gen, z.  B. der FAO-Verhaltenskodex für verantwor-
tungsvolle Fischerei oder das UN Fish Stocks Agree-
ment, bieten gute Orientierung für eine nachhaltige 
Bestandsbewirtschaftung. Eine nachhaltige Gover-
nance der Fischerei scheiterte aber bisher meist an 
mangelhafter nationaler Regulierung sowie an 
Umsetzungsdefiziten. Die fortdauernde Subventio-
nierung der Fischerei mit daraus erwachsenen Über-
kapazitäten ist ein Beispiel dafür. Eine möglichst 
unverwässerte Umsetzung der wissenschaftlichen 
Empfehlungen in praktische Politik (z.  B. Quoten, 
Managementpläne) durch einen transparenten und 
partizipatorischen Prozess ist von entscheidender 
Bedeutung für die Nachhaltigkeit der Fischerei 
(Mora et al., 2009). Diese Umsetzung ist in der Regel 
Sache staatlicher Stellen, etwa von Fischereiministe-
rien, die im politischen Raum neben der wissen-
schaftlichen Einschätzung einer Vielzahl anderer 
Faktoren und Interessen ausgesetzt sind. Nicht 
zuletzt gibt es verbreitet erhebliche Durchsetzungs-
defizite, so dass beschlossene Regelungen nicht 
selten ungestraft unterlaufen werden können. 

>> Globale Koordinierung ist notwendig. Eine Neben-
wirkung nachhaltigen Fischereimanagements in 
einer Region der Welt kann sein, dass dort die Fänge 
zurückgehen und damit der Bedarf mittels Importen 
aus anderen Regionen der Welt befriedigt wird. Dort 
steigt entsprechend der politische Druck, Überfi-
schung zuzulassen. Um diese Verlagerung zu ver-
meiden, ist ein global koordinierter Übergang zur 
nachhaltigen Bewirtschaftung wünschenswert, auch 
wenn er politisch extrem schwierig umzusetzen ist 
(Worm und Branch, 2012).

>> Systemische Wirkungen globaler Umweltveränderun-
gen berücksichtigen. Für die Fischerei bedeutet der 
Klimawandel erheblichen Anpassungsdruck, denn 
es ist mit größerer Vulnerabilität der Fischbestände 
zu rechnen und die Fischerei muss sich auf komplexe 
und überraschende Wirkungen einstellen. Eine wei-
terhin ungebremste Versauerung würde die Ozean-
chemie für Jahrtausende verändern und birgt ein 
weiteres, erhebliches Risiko weitreichender und irre-
versibler Veränderungen von Meeresökosystemen. 
Auch sauerstofffreie Zonen bewirken fundamentale 
Veränderungen der marinen Ökosystemstruktur und 
-funktion. Insgesamt dürfte dies auch Fischerei und 
Aquakultur beeinträchtigen, wobei die ökonomi-
schen Schäden nur schwer einzuschätzen sind. 

>> Forschung und Entwicklung vorantreiben. Auch 
wenn die derzeitigen Probleme durch Überfischung 
ihre Ursachen weniger in ungenügendem Wissen 
über nachhaltiges Management von Fischbeständen 
haben als in der mangelhaften Anwendung bereits 
vorhandenen Wissens, sollten dennoch die beste-
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henden Wissenslücken gefüllt werden. Dies betrifft 
insbesondere die verbesserte Kenntnis der Struktu-
ren der bewirtschafteten Meeresökosysteme, die 
Entwicklung schonender Fangmethoden, das 
Management datenarmer Bestände, Governance-
Forschung sowie Forschung zu Auswirkungen der 
globalen Umweltveränderungen (Kap. 8.3.3.1). 

Aquakultur
>> Die Aquakultur als zentraler Baustein der Versorgung 

mit Fischprodukten: Die Aquakultur hat heute welt-
weit einen sehr wichtigen Stellenwert in der Versor-
gung der Menschen mit Fisch und Meeresfrüchten. 
Ihre Bedeutung wird angesichts stagnierender 
Fischereierträge, wachsender Bevölkerungszahlen 
und einer steigenden Nachfrage vor allem in den sich 
entwickelnden Mittelschichten der Schwellen- und 
Entwicklungsländer noch zunehmen: Aquakultur ist 
der global am schnellsten wachsende Nahrungsmit-
telsektor. Es wird erwartet, dass in naher Zukunft 
der Beitrag der Aquakultur zur Versorgung der Men-
schen mit tierischen aquatischen Produkten den der 
Fischerei überholen wird. 

>> Aquakultur ist in weiten Teilen nicht nachhaltig: Die 
intensiven Formen der Aquakultur können mit 
erheblichen Umweltproblemen, wie Verschmutzung, 
Krankheitsübertragung und Gefährdung des Gen-
pools der Wildpopulationen, verbunden sein. Die 
wachsende Produktion ökonomisch hochwertiger 
fischfressender Arten wie Lachs erhöht zudem durch 
ihre Abhängigkeit von Fischmehl und ‑öl den Druck 
auf wilde Fischbestände. Daher ergibt sich aus die-
sen Formen der Aquakultur keine Entlastung der 
Fischbestände, so lange Fischmehl und ‑öl im Futter 
nicht substituiert wird.

>> Aquakultur ist international unzureichend geregelt: 
Die internationale Governance der Aquakultur ist 
nicht ausreichend. Auf internationaler und EU-
Ebene existieren nur breit gefasste Empfehlungen, 
Leitlinien und Strategien zur Förderung einer nach-
haltigen Aquakultur. Der unverbindliche FAO-Ver-
haltenskodex für eine verantwortungsvolle Fischerei 
(Art. 9; FAO, 1995) nimmt dabei eine führende Rolle 
ein. Darüber hinaus werden einige Belange und 
Umweltwirkungen der Aquakultur durch spezifische 
Übereinkommen berührt (z.  B. Hygienevorschriften, 
Umgang mit nicht heimischen Arten). 

>> Staatliche Regulierung häufig ungenügend: In den 
meisten Staaten gibt es Regulierungen zur Gestal-
tung der Aquakultur, allerdings sind diese, vor allem 
in Entwicklungs- und Schwellenländern, oft schwach 
und die Durchsetzung ungenügend, wodurch nicht 
nachhaltige Praktiken sowie Nutzungskonflikte 
begünstigt werden. Aktuelle und verlässliche Daten 

fehlen häufig, was Politikgestaltung und Strategie-
umsetzung zusätzlich erschwert. Bei anspruchsvol-
len Qualitäts- und Umweltstandards besteht aller-
dings die Gefahr, dass vor allem kleine Aquakultur-
farmer in Entwicklungsländern diese aufgrund man-
gelnder finanzieller oder technischer Ressourcen 
nicht erfüllen können, was deren Zugang zu überre-
gionalen Märkten erschweren kann.

>> Transformation der Aquakultur zur Nachhaltigkeit ist 
notwendig: Parallel zur Fischerei sollte auch in der 
Aquakultur eine Wende zur Nachhaltigkeit erfolgen 
(Kap. 7.4.2). Bereits jetzt können viele der genann-
ten Umweltbelastungen durch die Einführung nach-
haltiger Managementprinzipien, verbesserte Pro-
duktionssysteme und Futtermittel eingeschränkt 
werden. Auch die Abhängigkeit bestimmter Aqua-
kultursysteme von Futterfisch kann weiter vermin-
dert und der Anteil pflanzenbasierter Nahrung 
erhöht werden. Zu beachten ist die Vielfalt der 
Aquakultur: In ihren unterschiedlichen Formen fin-
den sich auch Arten, deren Zucht nur mit geringen 
Umweltwirkungen verbunden ist. Dazu gehören 
pflanzenfressende Fische und Krebstiere, Muscheln 
und Schnecken.

>> Regeln für nachhaltige Aquakultur weiterentwickeln 
und umsetzen: Soll Aquakultur nachhaltig gestaltet 
werden, sind effektive Governance-Ansätze auf allen 
Ebenen notwendig, die eine Entwicklung zu ökolo-
gisch und sozial verantwortlichen Formen der Aqua-
kulturproduktion sowie des Konsums in Erzeuger- 
und Verbraucherländern ermöglichen (Kap. 7.4.2). 
Ökosystemansatz und Vorsorgeprinzip sollten als 
Grundlage dienen, wobei die systemischen Beziehun-
gen (z.  B. sozioökonomische Auswirkungen der Aqua-
kultur, Einfluss des Klimawandels auf Aquakultur) 
mit bedacht werden sollten. Die Entwicklung einer 
nachhaltigen Aquakultur erfordert die Kooperation 
vieler Akteure über Ländergrenzen hinweg und eine 
breite Palette an Maßnahmen. Allen voran sollte die 
Weiterentwicklung der bestehenden internationalen 
Regulierung, deren verstärkte Umsetzung in natio-
nales Recht sowie die effektive Umsetzung stehen. 
Neben staatlicher Gestaltung können auch Umwelt-
schutzmaßnahmen der Farmer aus Eigeninitiative die 
Umsetzung nachhaltiger Aquakultur, wie z.  B. eine 
umweltfreundliche Produktion, fördern.

>> Forschung und Entwicklung für nachhaltige Aqua
kultur fördern: Die Entwicklung neuer umweltscho-
nender Produktionsmethoden sollten ebenso unter-
stützt werden wie die Verbesserung herkömmlicher 
Systeme, z.  B. durch effektiveren Impfschutz der 
Zuchttiere und effektives Management 
(Kap. 8.3.3.2). Gleichzeitig sollte die Entwicklung 
und Vermarktung herbi- und omnivorer Süßwasser-
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fische sowie von Muscheln und Schnecken gefördert 
werden, da deren Zucht aus ökologischen Gesichts-
punkten den Raubfischen vorzuziehen ist. Die Wei-
terentwicklung und Vereinheitlichung der Zertifizie-
rung nachhaltig produzierter Produkte sowie eine 
verbesserte Information von Handel und Verbrau-
chern zu den Auswirkungen bestimmter Produkti-
onsformen sind weitere wichtige Ansätze. Die 
Integration von Aquakultur in Offshore-Windparks 
ist ein vielversprechender Ansatz zu Nutzung 
gemeinsamer Infrastruktur und der Verringerung 
räumlicher Nutzungskonkurrenzen. Die relevanten 
Technologien stehen am Beginn ihrer Entwicklung 
und sollten weiter unterstützt werden.

>> Nachhaltige Aquakultur ist eine Chance für Entwick-
lungs- und Schwellenländer: Der überwiegende Teil 
der Aquakulturproduktion erfolgt in Entwicklungs- 
und Schwellenländern mit teilweise hoher Ernäh-
rungsunsicherheit. Ein verstärktes Engagement von 
Regierungen und Zivilgesellschaft im kritischen Dia-
log mit den Erzeugern ist sinnvoll, um die Potenziale 
der Aquakultur klug zu nutzen und Schäden weitest-
gehend zu vermeiden. Dabei sollten insbesondere die 
Industrieländer als wichtige Importnationen von 
Aquakulturprodukten im Rahmen ihrer Entwick-
lungszusammenarbeit die Produzenten in den Ent-
wicklungs- und Schwellenländern bei dem Umbau 
hin zu einer ökologisch verträglichen und sozial 
gerechten Aquakultur unterstützen.

>> Nutzungskonflikte regulieren: Die dynamische Aqua-
kulturentwicklung führt häufig zu Konflikten mit 
räumlich konkurrierenden Nutzungen. Die Integration 
von Mechanismen zur Konfliktregulierung in Pro-
zesse, wie z.  B. Genehmigungsverfahren mit Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen im Rahmen einer marinen 
Raumordnung oder die Förderung von Dialogprozes-
sen innerhalb eines integrierten Küstenzonenmana-
gements, ist deswegen von großer Bedeutung 
(Kap. 7.4.2.5). 

>> Entwicklungen der Offshore-Aquakultur beachten: 
Aufgrund des starken Wachstums der Aquakultur-
branche, zunehmenden Nutzungskonkurrenzen an 
Küsten und technologischer Entwicklung wird damit 
gerechnet, dass Aquakulturanlagen immer weiter 
entfernt von der Küste und möglicherweise auch auf 
der Hohen See entstehen. Die bestehenden interna-
tionalen Vereinbarungen, Empfehlungen und Prinzi-
pien sind allerdings unzureichend, die damit verbun-
denen Herausforderungen zu meistern, so dass eine 
Regelungslücke besteht (FAO, 2010b).
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Energiesysteme spielen bei der Transformation zu einer 
nachhaltigen Entwicklung eine herausragende Rolle. 
Während sich das Gutachten „Gesellschaftsvertrag für 
eine Große Transformation“ (WBGU, 2011) hauptsäch-
lich mit terrestrischen Aspekten der Energiegewinnung 
beschäftigt hat, werden hier die Potenziale der Energie-
erzeugung aus und auf dem Meer näher beleuchtet. Bei 
der Gewinnung von Öl und Gas hält der Trend zur Off-
shore-Exploration weiter an. Diese Entwicklung scheint 
sich auch im Bereich der erneuerbaren Energien fortzu-
setzen; z.  B. wächst in europäischen Ländern die Off-
shore-Nutzung der Windenergie deutlich schneller als 
an Land. 

Bei der Offshore-Expansion der erneuerbaren Ener-
gien spielen Technologien zur Erzeugung elektrischer 
Energie eine herausragende Rolle, weil damit erhebli-
che technische Effizienzsteigerungen für alle nachge-
schalteten Prozesse der Energienutzung möglich sind. 
Die Verbesserung der Effizienz entlang von Energie-
wandlungsketten machen den verstärkten Einsatz 
elektrischer Energie attraktiv. Wichtige Beispiele sind 
die Elektromobilität oder der verstärkte Einsatz elek-
trischer Wärmepumpen für die Beheizung bzw. Klima-
tisierung von Gebäuden. Elektrizität aus erneuerbaren 
Energien verdrängt dabei fossile Energieträger wie Ben-
zin, Diesel, Heizöl und Gas. Diese Entwicklungen tragen 
dann massiv zu einer Dekarbonisierung der Energiesys-
teme bei. Eine andere Möglichkeit CO2-armer Energie-
erzeugung ist die Nutzung fossiler Energieträger unter 
Abtrennung des entstehenden CO2 und dessen Einlage-
rung (Carbon Dioxide Capture and Storage, CCS), sofern 
CO2 über geologische Zeiträume sicher deponiert wer-
den kann. Für beide Alternativen können in Zukunft 
die Meere einen entscheidenden Beitrag liefern. 

Generell könnte für die Stromerzeugung mit Hilfe 
erneuerbarer Energien die Windenergie neben der 
Solarenergie die wichtigsten Beiträge liefern. Beide 
Technologien erlauben die Stromproduktion ohne 
Abwärmeverluste. Die größten Windenergiepotenzi-
ale werden bei der Offshore-Nutzung gesehen, die eine 
relativ ausgeglichene Energieversorgung erlaubt und 
die sich für die Versorgung küstennaher Ballungsge-

biete anbietet (WBGU, 2011). Für die Länder, die nicht 
auf die Nutzung fossiler Energieträger verzichten wol-
len, ist CCS eine notwendige Klimaschutzoption. Für 
die Deponierung des aus fossilen Verbrennungsprozes-
sen abgeschiedenen CO2 kommt aus Sicherheits- und 
Akzeptanzüberlegungen vor allem der Bereich unter-
halb des Meeresbodens in Frage (WBGU, 2006). Lang-
fristig kann noch eine weitere Nutzung der Meere hin-
zukommen. Dabei wird die hohe Produktivität von 
Aquakulturen für die Bioenergienutzung eingesetzt. 
Deponiert man das dabei anfallende CO2 unter dem 
Meeresboden, wird der Erdatmosphäre aktiv CO2 ent-
zogen. 

Auch für Energiespeicherung werden die Meere 
zunehmend interessant: Tiefsee-Pumpspeicherkraft-
werke eröffnen neue Möglichkeiten für eine kosten-
günstige und umweltverträgliche Kurzzeitspeicherung 
elektrischer Energie. Die Herstellung von Wasserstoff 
oder Methan aus Windstrom bzw. Biomasse in Ver-
bindung mit Aquakulturen für die Langzeitspeiche-
rung von Energie und die Bereitstellung chemischer 
Rohstoffe sind weitere Optionen für eine Nutzung der 
Meere. Darüber hinaus werden die Meere zunehmend 
für Energieinfrastrukturen und den Transport von 
Elektrizität und Energiegasen genutzt. Die Meere kön-
nen sich daher zu einem unverzichtbaren Bestandteil 
zukünftiger, nachhaltiger Energiesysteme entwickeln. 
Global gültige Abkommen zur Governance der Meere 
und des Meeresbodens müssen deshalb rechtzeitig 
entwickelt und in Kraft gesetzt werden, um abseh-
bare Konflikte bei dieser Art der Nutzung zu vermei-
den (Kap. 3). 

5.1
Fossile Energieträger aus dem Meer

Der folgende Abschnitt gibt einen knappen Überblick 
über aktuelle Schätzungen der globalen Vorkommen 
fossiler Energieressourcen, die Technologien und Kos-
ten ihrer Gewinnung auf dem Meer sowie die Wechsel-
wirkungen mit Nachhaltigkeitszielen, die sich durch ihre 
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Gewinnung ergeben können. Diese Bestandsaufnahme 
ist die Grundlage für die Beschreibung der zukünftigen 
Rolle fossiler Energieträger in einer visionären marinen, 
nachhaltigen Energieerzeugung (Kap. 5.3).

Das nachfolgende Analyseschema unterscheidet 
konventionelle und unkonventionelle fossile Energie-
quellen (Öl, Gas, marine Methanhydrate). Die Expan-
sion der Erdöl- und Erdgasproduktion auf das Meer hat 
bereits stattgefunden, so dass in diesem Bereich ein 
großer Erfahrungsschatz vorhanden ist. Dies gilt nicht 
für den Abbau mariner Methanhydrate, die noch nicht 
kommerziell gefördert werden. 

5.1.1	
Ressourcenverfügbarkeit fossiler Energieträger

Die Vorkommen fossiler Kohlenwasserstoffe sind 
begrenzt und regional unterschiedlich verteilt 
(Abb. 5.1-1; Kasten 5.1-1). Kohlenwasserstoffe lagern 
üblicherweise in Poren im Sedimentgestein innerhalb 
der Erdkruste. Es existiert eine Reihe unterschied-
licher Konventionen zur Klassifizierung von Reser-
ven und Ressourcen. Folgende Sichtweise wird vom 
WBGU übernommen: Reserven sind bekannte Vorkom-
men, die mit großer Genauigkeit erfasst und aus heuti-
ger technologischer und ökonomischer Sicht abbaubar 
sind. Ressourcen sind mit gewisser Unsicherheit nach-
gewiesen, allerdings mit dem aktuellen Stand techno-
logischer Entwicklung oder aus ökonomischen Grün-
den noch nicht abbaubar. Außerdem wird noch zwi-
schen konventionellen und unkonventionellen Vor-
kommen unterschieden, wobei man unter Letzteren 

Funde bezeichnet, deren Förderung technisch aufwän-
dig ist und die erst in Zukunft potenziell rentabel wer-
den könnten (WBGU, 2011). Nachhaltigkeitskriterien 
werden bei dieser Klassifizierung nicht berücksichtigt. 
Wie aber im Folgenden noch gezeigt werden soll, kann 
es unter Abwägung ökologischer, ökonomischer und 
sozialer Kriterien sinnvoll sein, nicht alle wirtschaftli-
chen Vorkommen zu erschließen.

Aktualisierte internationale Schätzungen zu Reser-
ven, Ressourcen und weiteren Vorkommen werden in 
regelmäßigen Abständen von öffentlichen Organisa-
tionen wie der Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe (BGR) oder dem U.S. Geological Survey 
(USGS) und privaten Unternehmen wie BP (British 
Petroleum) vorgenommen. Tabelle 5.1-1a zeigt die 
historische Produktion fossiler Energieträger, die Pro-
duktion im Jahr 2010 und Schätzungen über Reserven, 
Ressourcen und weitere Vorkommen. Ebenfalls ange-
geben ist das Reserven/Produktions-Verhältnis, wel-
ches angibt, wie viele Jahre die Reserven bei gegen-
wärtigem jährlichem Verbrauch noch verfügbar wären. 
Unkonventionelles Erdgas ist bei weitem die größte 
Ressource. Marine Methanhydrate, deren Schätzun-
gen stark schwanken, sind den weiteren Vorkommen 
an unkonventionellem Gas zuzurechnen. Zusätzlich 
zu der üblichen Betrachtungsweise vom Energiegehalt 
zeigt Tabelle 5.1-1b die in den fossilen Energieträgern 
gebundenen Mengen an Kohlenstoff bzw. die Mengen 
an CO2, die bei der Nutzung freigesetzt werden würden.

Es ist hervorzuheben, dass das Kohlendioxid, das 
aus der Nutzung sämtlicher fossiler Energieträger frei-
gesetzt werden kann, den gegenwärtigen Kohlendioxid-
gehalt der Atmosphäre um ein Vielfaches übersteigt. Aus 
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Abbildung 5.1-1
Verteilung der Reserven an konventionellem Erdöl 2007 onshore und offshore nach Regionen. Die hier gezeigten Werte für die 
Reserven liegen innerhalb der Spannbreite der Tabelle 5.1-1a.
Quelle: BGR, 2009
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der rechten Spalte der Tabelle 5.1-1b wird ersichtlich, 
dass jeder einzelne Energieträger allein bereits das CO2-
Budget übersteigt, welches mit einem Anstieg der mitt-
leren, globalen Temperatur um 2  °C gegenüber dem vor-
industriellen Niveau kompatibel wäre (WBGU, 2009b). 
Alle fossilen Vorkommen zusammen übersteigen das 
CO2-Budget um mehr als zwei Größenordnungen. 

Die in Tabelle 5.1-1 angegebenen Werte stellen eine 
Momentaufnahme dar. Wie aus obiger Definition her-

vorgeht, handelt es sich bei der Abgrenzung von Reser-
ven und Ressourcen um ein dynamisches Konzept, wel-
ches durch viele Faktoren – besonders technologische 
Entwicklungen und Energiepreisentwicklungen, aber 
beispielsweise auch Regulierungen – beeinflusst wird. 
Ressourcenschätzungen geben einen Hinweis darauf, 
welche Menge an Kohlenwasserstoffen entwickelt wer-
den könnte. 

Tabelle 5.1-1
Globale fossile Reserven und Ressourcen, wobei die Spannbreiten den jeweils niedrigsten und höchsten Schätzwert 
angeben (a) sowie die potenziellen CO2-Emissionen als Folge ihrer Nutzung (b). Dargestellt ist zudem deren Potenzial, die 
2  °C-Leitplanke zu gefährden. Diese Gefährdung ist als Faktor ausgedrückt, mit dem die bei vollständiger Nutzung der 
jeweiligen Reserven und Ressourcen entstehenden CO2-Emissionen das bis 2050 zulässige Emissionsbudget von 750 Gt 
CO2 aus fossilen Quellen überschreiten würden. Die Zahlen beziehen sich allein auf CO2, andere Treibhausgase sind nicht 
berücksichtigt. Marine Methanhydrate sind in der Kategorie „weitere Vorkommen“ berücksichtigt.
Quelle: WBGU, 2011; GEA, 2012; eigene Berechnungen

a

Historische 
Produktion 
bis 2010

Produktion 
im Jahr 
2010

Reserven Ressourcen Weitere 
Vorkom-
men

Summe: 
Reserven, 
Ressourcen 
und weitere 
Vorkommen

Statistische 
Reichweite 
(Reserven/
Produktion)

[EJ] [EJ] [EJ] [EJ] [EJ] [EJ] [Jahre]

Konventionelles 
Öl

	 6.788 	141 4.900–7.610 4.170–6.150 9.070–13.760 35–54

Unkonventio-
nelles Öl

	 629 	 23 3.750–5.600 11.280–14.800 >40.000 >55.000 165–247

Konventionelles 
Gas

	 3.572 	106 5.000–7.100 7.200–8.900 12.200–16.000 47–67

Unkonventio-
nelles Gas

	 173 	 15 20.100–67.100 40.200–121.900 >1.000.000 >1.060.000 1.331–4.444

Kohle 	 7.426 	156 17.300–21.000 291.000–435.000 308.300–456.000 111–134

Gesamt 	18.588 	441 51.050–108.410 353.850–586.750 >1.040.000 >1.444.000 1.689–4.946

b
Historische 
Produktion 
bis 2010

Produktion 
im Jahr 
2010

Reserven Ressourcen Weitere 
Vorkom-
men

Summe: 
Reserven, 
Ressourcen 
und weitere 
Vorkommen

Faktor mit 
dem allein 
diese 
Emissionen 
das 2  °C 
Emissions
budget 
über
schreiten

[Gt CO2] [Gt CO2] [Gt CO2] [Gt CO2] [Gt CO2] [Gt CO2]

Konventionelles 
Öl

	 498 	10 	 359–558 	 306–451 – 665–1.009 	 >1

Unkonventio-
nelles Öl

	 46 	 2 	 275–410 	 827–1.085 	 >3.000 >4.100 	 >5

Konventionelles 
Gas

	 200 	 6 	 281–398 	 404–499 – 684–898 	 >1

Unkonventio-
nelles Gas

	 10 	 1 	 1.128–3.764 	 2.255–6.839 	>56.000 >59.000 	 >79

Kohle 	1.758 	42 4.829–10.256 33.474–55.507 – 38.304–65.762 	 >51

Gesamt 	2.512 	60 6.871–15.386 37.266–64.380 	>59.000 >103.000 	>137
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Erdöl und Erdgas
Die Gesamtmenge an Erdöl und Erdgas, welche letzt-
endlich gewonnen werden kann, setzt sich zusammen 
aus bereits produzierten und noch verfügbaren Reser-
ven, Reservenwachstum (beispielsweise Erhöhung des 
Ausbeutungsgrades eines Feldes), sowie vermuteten 
Ressourcen, welche es noch zu entdecken gilt. Es ist 
wahrscheinlich, dass dies auch zukünftig zu Zuwäch-
sen bei den Reserven führen wird. Zumindest konnte 
auf diese Weise die statistische Reichweite (Reserven/
Produktion) von Öl und Gas in der Vergangenheit kon-
stant bei 40 bis 50 bzw. 70 Jahren gehalten werden, 
indem sich der Verbrauch und Neuentdeckungen in 

etwa die Waage gehalten haben. Deshalb wird auch 
noch immer kontrovers diskutiert, ob der globale Peak 
der Ölproduktion bereits erreicht ist. Zumindest viel 
klarer scheint, dass in einigen klassischen Förderregi-
onen der Peak bereits erreicht ist, was besonders pri-
vate Öl- und Gasunternehmen vor große Herausforde-
rungen stellt. Da der Zugang zu den noch relativ ein-
fach zu erschließenden Förderregionen vielfach staat-
lichen Fördergesellschaften vorbehalten ist, haben 
Ölförderunternehmen zunehmend technische Fähig-
keiten entwickelt, um bei der Suche nach Öl und Gas 
in neue Grenzregionen vorzudringen. In den Fokus 
gerückt sind hierbei insbesondere die Tiefsee und die 

Kasten 5.1-1

Ressourcenkonflikte im Pazifik 

Im Westpazifik, im Bereich des ostchinesischen Meeres, des 
südchinesischen Meeres und des Golf von Thailand, existiert 
eine Vielzahl langanhaltendender Konflikte zwischen den 
Anrainerstaaten. Diese bestehen in konkurrierenden territo-
rialen und seerechtlichen Ansprüchen. Prominente Beispiele 
sind die jüngsten Dispute zwischen China und Japan um die 
Diaoyutai- bzw. Senkaku-Inseln im ostchinesischen Meer, 
sowie zwischen China, Vietnam und den Philippinen um die 
Paracel- und Spratly-Inseln im südchinesischen Meer. Die 
Anrainerstaaten der oben aufgeführten Regionen sind, mit 
Ausnahme von Kambodscha und Taiwan (Nicht-UN-Staat), 
Unterzeichner des UN-Seerechtsübereinkommens, wel-
ches somit das rechtliche Rahmenwerk für konkurrierende 
Ansprüche stellt (NBR, 2011; Kap. 3.2). Bei den beanspruch-
ten Inselgruppen handelt es sich oftmals nur um winzige, fel-
sige Eilande. Für das gesteigerte Interesse gibt es vor allem 
drei Gründe (Richter, 2012a; Fabi und Aizhu, 2012):

>> Entlang der Inselgruppen verlaufen wichtige Schifffahrts-
wege des Welthandels. Diese verbinden Europa, Afrika, 
den Mittleren Osten und Südasien mit den Ballungszentren 
Ostasiens und über sie läuft mindestens ein Drittel des glo-
balen Schiffsgüterverkehrsaufkommens, davon ein Groß-
teil der asiatischen Rohstoffimporte.

>> Die Region beherbergt sehr reiche Fischvorkommen, allein 
das südchinesische Meer erbringt 10  % der jährlichen, glo-
balen Fischerträge.

>> In der Region werden große Öl- und Gasvorkommen vermu-
tet (Fabi und Aizhu, 2012). Ressourcenschätzungen für das 
südchinesische Meer reichen von 164 EJ bis zu 1.250 EJ an 
Öl und 130 EJ an Gas (EIA, 2013). Im Mittel würden diese 
Werte den gegenwärtigen chinesischen Verbrauch mehr als 
30 Jahre decken. Aufgrund der steigenden Energienach-
frage der ostasiatischen Staaten und der zunehmenden 
Importabhängigkeit erklärt dies die wichtige strategische 
Bedeutung dieser lokalen Ressourcen. Diese Schätzungen 
sind zum Teil aber recht spekulativ, und nur ein geringer Teil 
der vermuteten Ressourcen ist bereits nachgewiesen. Auf-
grund der anhaltenden Gebietskonflikte und der damit ver-
bundenen Unsicherheit haben Unternehmen dieses Areal 
bisher kaum einer Exploration unterzogen.

Mit der wichtigen strategischen Bedeutung geht auch eine 
militärische Aufrüstung in der Region einher (Richter, 2012b). 

Damit wird der Westpazifik gleichzeitig zum Schauplatz des 
Aufeinandertreffens der beiden militärischen Supermächte 
des 21. Jahrhunderts, den USA und China. Dies verdeutlicht 
auch die zunehmende Anzahl der Militärmanöver in dieser 
Region. 2010 hat Peking erstmals einen Gesamtanspruch auf 
die militärische Hoheit im Ost- und Südchinesischen Meer 
erhoben. Die USA wiederum, seit dem Ende des zweiten 
Weltkriegs im Westpazifik eine Art Hegemon, orientieren 
sich strategisch nun noch stärker vom Atlantik in Richtung 
Westpazifik. Da Peking seine Gebietskonflikte oftmals bila-
teral austrägt, fühlen sich die kleineren Anrainerstaaten in 
die Enge getrieben und haben sich daher stärker an die USA 
gewandt. Von dieser verstärkten US-Präsenz wiederum fühlt 
sich China eingeengt. 

Militärische Aufrüstung und die Sorge um Energiesicher-
heit verstärken sich gegenseitig, so dass sich nur schwer 
Ansatzpunkte zur Konfliktlösung finden lassen. Ein erweiter-
ter Blickwinkel auf das Problem zeigt weitere Ursachen auf, 
welche zugleich Teil der Lösung werden könnten: Das Fehlen 
eines integrierten Energieversorgungssystems in der Region, 
das Nichtvorhandensein eines elektrischen „Supergrids“ 
sowie eines transnationalen Pipelinesystems (Kap. 5.3) haben 
dazu geführt, dass ein Großteil des internationalen Energie-
handels in der Region per Schiff stattfindet. Zum einen haben 
dadurch die mit dem Energietransport verbundenen Risiken 
die Sorge um Versorgungssicherheit weiter erhöht. Zum 
anderen führt es dazu, dass der Umstieg auf modernere, netz-
gebundene Energieträger wie Gas unterschiedlicher Herkunft 
oder lokal vorhandene erneuerbare Energien, welche das 
Potenzial hätten, die angespannte Lage um die Versorgungs-
sicherheit zu entschärfen, verzögert wird. Als Positivbeispiel 
kann hier das eurasische Elektrizitäts- und Pipelinenetzwerk 
dienen, welches gewissermaßen ein „Friedensdividende“ 
erzeugt, da es sowohl gegenseitige Abhängigkeiten, als auch 
starke Anreize für kooperatives Verhalten auf der Angebots- 
und auf der Nachfrageseite schafft. Die mögliche Etablierung 
einer panasiatischen Energieinfrastruktur könnte die ange-
spannte Lage um die Versorgungssicherheit in der Region ver-
bessern und darüber hinaus helfen, die marinen Energieres-
sourcen in einer nachhaltigen Weise in das Energiesystem zu 
integrieren. Aus Sicht des WBGU würde eine Transformation 
der in erster Linie auf fossilen Energien basierten Energiesys-
teme der Anrainerstaaten im Westpazifik hin zu erneuerbaren 
Energien, einschließlich deren mariner Potenziale, helfen, die 
gegenwärtig sehr konfliktreiche Situation in ein stärker auf 
Kooperation bedachtes Umfeld zu überführen. 
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Arktis (Kasten 5.1-2), wo laut IEA (2005) ein Groß-
teil der zukünftigen Neuentdeckungen erwartet wird. 
2007 entfielen etwa 27  % der Erdölreserven (17.000 EJ 
oder 400 Gtoe) auf Offshore-Gebiete (Abb. 5.1-1; BGR, 
2009), davon lagern 460 EJ (oder 11 Gtoe) in Bereichen 
mit Wassertiefen größer als 500 m. 

Annähernd die Hälfte der Offshore-Reserven befin-
det sich im Nahen Osten. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass sich zum einen durch neue Exploration 
in Tiefwasserbereichen im Golf von Mexiko, im Atlan-
tik vor Brasilien, an der Westküste Afrikas, im Kaspi-
schen Meer, in Südostasien sowie in den arktischen 
Regionen Russlands und Nordamerikas (Abb. 5.1-3) 
die Offshore-Reserven erhöhen und zum anderen die 
Gewichte der geographischen Verteilung der Reserven 
weiter verschieben werden. 

Methanhydrate 
Methanhydrate sind eisähnliche Verbindungen, in denen 
ein aus Wassermolekülen bestehendes Kristallgitter 
Gasmoleküle einschließt. Sie werden den unkonven-
tionellen Gasvorkommen zugeordnet. Sie sind brenn-
bar und speichern große Mengen Methan auf kleinstem 
Raum: Geht das Methan durch Erwärmung in die Gas-
phase über, nimmt sein Volumen um das 170fache zu 
(WBGU, 2006; Krey et al., 2009). Im Meer finden sich 
Methanhydrate überwiegend in den Sedimenten von 
Kontinentalhängen bei Wassertiefen ab 150–200 m 
in hohen Breitengraden und ab 500 m in niedrigen bis 
mittleren Breitengraden (Abb. 5.1-2; GEA, 2012). Vor-
kommen in Wassertiefen bis zu 4.000 m werden nicht 
ausgeschlossen (Ruppel, 2011). An Land finden sich 
Gashydrate unter arktischen Permafröstböden.

Voraussetzungen für Bildung und Stabilität von 
Methanhydraten sind hoher Druck und niedrige Tem-
peraturen. Marine Gashydrate entstehen in erster Linie 
durch Methan, das aus größeren Sedimenttiefen auf-
steigt und in höheren, kälteren Sedimentschichten 
fixiert wird. Je nach Druck, Temperatur sowie den geo-
chemischen Bedingungen bleiben Gashydrate in einer 
bis zu mehrere hundert Meter unter den Meeresboden 
reichenden, sogenannten Methanhydratstabilitätszone 
beständig. Der Gehalt an Gashydrat im Sediment ist 
variabel. Hohe Konzentrationen treten zumeist in porö-
sen Sedimenten mit hoher Durchlässigkeit wie etwa 
Sand auf. Feinkörnige Sedimente wie beispielsweise 
Tonschiefer (Shales) weisen die niedrigsten Konzent-
rationen auf (Abb. 5.1-2; Milkov, 2004; Trehu et al., 
2006; Wallman et al., 2011; GEA, 2012).

Die Menge an in Hydraten eingeschlossenem Gas 
übersteigt die bekannten Ressourcen an konventio-
nellem Gas bei weitem (Tab. 5.1-1a). Die Wissenschaft 
geht davon aus, dass die Menge an Methanhydraten 
auch die Menge anderer unkonventioneller Gasvor-

kommen übersteigt (MIT, 2011). Die Vorkommen an 
Gashydraten können anhand ihrer geologischen Ein-
bettung kategorisiert und deren Größenverhältnisse 
anhand einer Ressourcenpyramide verdeutlicht werden 
(Abb. 5.1-2). Der kleinste Teil der Vorkommen befin-
det sich in arktischen sandigen Böden an Land. Größere 
Vorkommen werden in sandigen Sedimenten der Mee-
resböden vermutet. Die größten Vorkommen liegen, 
ebenfalls eingeschlossen in feinkörnigen Lehm- und 
Schieferböden, im Meeresboden. 

Der Abbau mariner Methanhydrate ist am ehesten in 
sandigen Sedimenten möglich. Sie zeichnen sich durch 
eine hohe Gaskonzentration aus und verteilen sich auf 
einzelne, abgegrenzte Reservoire. Die Durchlässigkeit 
der Sedimente innerhalb der Reservoire ermöglicht 
einen Abbau mit weitgehend vorhandener Abbautech-
nologie. Zusätzlich sind die Reservoire gewöhnlich in 
einer Matrix undurchlässiger Sedimente eingeschlos-
sen, was die unbeabsichtigte Freisetzung von Methan 
bei Bohrungen verringern kann. Bei Vorkommen in 
nicht sandigen Sedimenten, die den allergrößten Teil 
der Vorkommen ausmachen, ist ein Abbau aufgrund 
der niedrigen Gaskonzentration auf absehbare Zeit 
sehr unwahrscheinlich, da dafür die Entwicklung völ-
lig neuer Bohrtechnologien notwendig wäre (Boswell, 
2009; GEA, 2012). 

Schätzungen über die Größe der Methanhydratvor-
kommen schwanken stark und reichen nach Wallmann 
et al. (2011) von mindestens 6.700 EJ bis 747.000 EJ. 
Nach dem Global Energy Assessment (GEA) liegt das 
theoretische Ressourcenpotenzial zwischen 2.500 und 
2.773.000 EJ, das technische Potenzial zwischen 1.200 
und 238.400 EJ und das ökonomische Potenzial zwi-
schen 0 und 12.600 EJ (GEA, 2012:  458). Nach Boswell 
und Collet (2011) sind die Methanhydratreserven 
momentan bei praktisch Null. 

Schwerer abzubauen
Zunehmender Umfang
Allgemein abnehmende

Konzentration

Arktische, sandige Böden: 105 EJ

Marine, sandige Sedimente: 10.500 EJ

Marine, nicht sandige
   Sedimente: > 105.000 EJ

Abbildung 5.1-2
Menge an Methanhydratvorkommen nach Art der 
Ablagerung.
Quelle: modifiziert nach Boswell, 2009
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Kasten 5.1-2

Öl- und Gasförderung in der Arktis 

Die gegenwärtige Produktion von Öl und Gas aus Feldern 
nördlich des Polarkreises ist, gemessen an der globalen Pro-
duktion von Kohlenwasserstoffen, sehr gering. Dies könnte 
sich jedoch zukünftig stark ändern (Kasten 1.2-3). In der 
Arktis wird seit 1920 Öl und Gas an Land gefördert und seit 
1970 auch offshore (Economist, 2012; Lloyd’s, 2012). Der-
zeitige Schätzungen zur Verfügbarkeit von Öl und Gas in der 
Arktis basieren weitgehend auf Untersuchungen des U.S. 
Geological Survey (USGS, 2008; IEA, 2008; Lloyd’s, 2012). 
Demnach befinden sich in der Arktis etwa 25  % der noch 
unentdeckten fossilen Ressourcen und aufgrund der bisher 
geringen Explorationstätigkeit ist die Chance auf besonders 
große Felder zu stoßen vergleichsweise höher als in anderen 
Regionen (Abb. 5.1-1). Mit etwa 1.460 EJ (35 Gtoe) macht 
Erdgas etwa zwei Drittel der Ressourcen an Kohlenwasser-
stoffen in der Arktis aus, für Öl werden etwa 530 EJ (13 Gtoe) 
angenommen (USGS, 2008). Ein Großteil davon wird im 
Bereich der küstennahen Kontinentalhänge vermutet.

So haben alle Anrainerstaaten der Arktis (Kanada, Russ-
land, Norwegen, Grönland/Dänemark und die USA) bereits 
Untersuchungen zu Öl- und Gasvorkommen in ihren Küsten-
meeren und ihrer AWZ durchgeführt (Kap. 3.2; Economist, 
2012; Koivurova und Hossain, 2008). Mit dem Abschmelzen 
des arktischen Meereises wächst das Interesse an diesen ver-
muteten Rohstoffvorkommen (Kasten 1.2-3). Der wirtschaft-
liche Abbau dieser fossilen Rohstoffe hängt von der Entwick-
lung der Meerestechnologien, der Transporttechnologien und 
der weltweiten Preisentwicklung von Öl und Gas ab. Bisher 
ist die Transportinfrastruktur in der Arktis für Öl- und Gas 
aus dem Meer, auch aufgrund der klimatischen Verhältnisse, 
unterentwickelt (Lloyd’s, 2012). 

Das verstärkte Interesse an der energetischen Nutzung 
der Arktis lässt sich auf die folgenden Treiber zurückführen 
(Lloyd’s, 2012):

>> Technologische Machbarkeit: Durch technologischen Fort-
schritt wird eine zunehmende Anzahl von Projekten 
erschließbar und wirtschaftlich darstellbar, zudem sind 
geologische Risiken besser zu kontrollieren.

>> Wirtschaftliche Attraktivität: Rohstoffpreise, die sich auf 
einem höheren Niveau stabilisieren, gepaart mit Unsicher-
heit über den Zugang zu Ressourcen in anderen Teilen der 
Welt, lassen Projekte in der Arktis aus Sicht von Staaten 
und Investoren zunehmend attraktiv erscheinen.

>> Zugang: Schwindende Eisflächen innerhalb des Polar-
kreises erleichtern den Zugang zu Produktionsfeldern 
sowie die damit verbundene Logistik und führen somit 
ebenfalls zu sinkenden Kosten. 

Trotzdem stellen Öl- und Gasbohrungen in der Arktis eine 
große Herausforderung dar und sind teils mit ähnlichen 
Schwierigkeiten behaftet wie Bohrungen in der Tiefsee. Dazu 
zählen nach IEA (2008) die Abgeschiedenheit der Bohrfelder, 
erhöhte Sicherheitsrisiken für die Arbeiter, erhöhte Umwelt-
risiken und Sensibilität der Ökosysteme sowie hohe Kosten. 
Dazu kommen noch extreme klimatische Bedingungen und 
Stürme, kurze Zeitfenster des Zugangs und Gefahren, die von 
Eis und Eisbergen ausgehen (PEG, 2010). Die Produktions-
möglichkeiten hängen von technologischen Entwicklungen 
ab, wie die Entwicklung spezieller Bohrschiffe und insbeson-
dere teilautonomer Unterwassertechnologiesysteme für Boh-
rungen in eisbedeckten Gewässern (IEA, 2005). 

Die Möglichkeiten, nicht konventionelle fossile Ener-

gieträger zu nutzen, insbesondere Schiefergas in den USA, 
hat den internationalen Energiemarkt stark verändert. Der-
zeit werden in der Arktis die Risiken für Investitionen zur 
Erschließung der Ressourcenvorkommen höher eingeschätzt 
als die Erträge dieser Investitionen (DG, 2010; Humrich, 
2011; Economist, 2012; Lloyd’s, 2012). Hinzu kommt, dass 
die Erschließung der arktischen Bodenschätze erhebliche 
Umweltrisiken birgt. In der Arktis ist es aufgrund der kli-
matischen Umstände noch schwieriger als in anderen Regi-
onen, mit Öl- oder Gasunfällen bei der Förderung oder beim 
Transport umzugehen. Hilfsschiffe sind aufgrund der großen 
räumlichen Distanz nicht so schnell verfügbar, und das halbe 
Jahr über ist es nahezu vollkommen dunkel (Welt Online, 
6.9.2011; Lloyd’s, 2012). 

Den heutigen Governance-Rahmen der Arktis bilden 
UNCLOS, der Arktische Rat und multilaterale Konventionen 
(Kap. 3, Kasten 3.4-1). Im Arktischen Rat ist auch die Bevölke-
rung der Arktis eingebunden (Kasten 3.4-1; Humrich, 2011). 
Die Anrainerstaaten (USA, Kanada, Norwegen, Grönland/
Dänemark, Russland) haben gemäß UNCLOS ihre territori-
alen Ansprüche und Ansprüche auf Nutzungsrechte bereits 
erhoben (Kasten 3.2-3). Die Anmeldungen zur Bestimmung 
der Festlandsockelgrenzen sind einvernehmlich bei der Fest-
landsockelkommission der UN gestellt (Kap. 3.2; Humrich, 
2011). Da die meisten Öl- und Gasvorkommen sich in den 
AWZ der jeweiligen Staaten befinden, also nicht in umstrit-
tenen Gebieten, gilt nationales Recht für die Erschließung 
der fossilen Energieträger. In Abbildung 5.1-3 ist erkennbar, 
dass ein Großteil des Gases auf russischem Territorium bzw. 
in russischen Gewässern und der Hauptteil des Öls in USA, 
Kanada und Grönland/Dänemark bzw. deren Gewässern zu 
finden sind.

Öl- und Gasaustritte sind auf jeder Produktionsstufe mög-
lich und können durch eine Vielzahl von Faktoren hervorge-
rufen werden (z.  B. menschliches Versagen, Materialversagen, 
Sabotage). Die extremen arktischen Bedingungen wie Meer-
eis, tiefe Temperaturen, lang andauernde Dunkelheit sowie 
starke Stürme und Wellengang erhöhen grundsätzlich die 
Wahrscheinlichkeit eines Unfalls. In der Literatur werden die 
möglichen Umweltfolgen von Öl- und Gasaustritten für Öl als 
weitaus schwerwiegender im Vergleich zu Gas eingeschätzt. 
Dabei ist zu beachten, dass Ölaustritte prinzipiell auch als 
Nebenprodukt der Gasförderung möglich sind. 

Die Arktis beherbergt einzigartige Ökosysteme und ist 
Lebensraum u.  a. für Walrosse, Eisbären, Wale, Seevögel, 
Fische und eine Vielzahl kleinerer Lebewesen (Kasten 7.3-1). 
Diese Arten sind gut angepasst an die arktischen Bedingungen 
und existieren auch nur dort. Bei einem Ölunfall wären diese 
einzigartigen Ökosysteme stark gefährdet. Durch Interaktion 
mit dem Eis breitet sich Öl langsamer aus als in offenem Was-
ser und durch die niedrigen Temperaturen ist der natürliche 
Abbauprozess stark verlangsamt. Dies kann dazu führen, dass 
Öl in der arktischen Umwelt über Jahrzehnte bestehen bleibt 
und noch weit nach dem ursprünglichen Austritt toxische 
Effekte haben kann. Bestimmte Charakteristika arktischer 
Tierarten lassen diese besonders gefährdet erscheinen; viele 
haben lange Lebensspannen und langsame Reproduktions-
raten. Besonders Tiere am oberen Ende der Nahrungskette 
sind von Anreicherung toxischer Stoffe betroffen. Insge-
samt befinden sich bereits jetzt viele von ihnen auf der Liste 
bedrohter Tierarten; für einige könnten große Ölaustritte sehr 
ernste Folgen haben.

Die bisher in der Arktis geltenden multilateralen Konven-
tionen regeln die Schifffahrt und die Öl- sowie Gasförderung 
nicht ausreichend. Hier sind Nutzungsrisiken und Nutzungs-
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5.1.2	
Technologien der Offshore-Förderung

Erdöl und Erdgas
Bekannt ist Erdöl den Menschen schon seit mehreren 
tausend Jahren, da es mancherorts in geringer Menge 
an der Erdoberfläche austritt. Der Großteil wird aber 
auf dem Weg nach oben von einer natürlichen Barriere 
in Form einer undurchlässigen Erdschicht zurückgehal-
ten. Die gezielte Suche begann im 19. Jahrhundert als 
Folge der kommerziellen Nutzung des Erdöls, welche 
zunächst in der Verwendung als Brennstoff für Petro-
leumlampen und später dann als Treibstoff für das auf-
kommende Automobil lag. Die ersten Bohrungen nach 
Erdöl fanden nördlich von Hannover, in Diethmarschen 
und Wieze statt. Zur Bekanntheit gelangte aber die 

Bohrung von Edwin Drake, der 1859 im Bundesstaat 
Pennsylvania (USA) in ca. 20 m Tiefe die erste größere 
Lagerstätte erschloss. Schon bald darauf wurden die 
ersten Ölfelder an Stränden entdeckt, die sich bis ins 
Meer hinein erstreckten. Die erste Offshore-Bohrung 
fand 1896 in Kalifornien (USA) im Summerland Feld 
noch von einem Steg aus statt, bald darauf kamen aber 
die ersten Plattformen zum Einsatz, zunächst aus Holz 
und in Binnengewässern, aber schon vor dem zweiten 
Weltkrieg wurde im Golf von Mexiko von Stahlplattfor-
men aus Öl gefördert.

Im Folgenden werden die Entwicklung und die wich-
tigsten Konzepte der Offshore-Förderung kurz skiz-
ziert. Der bisherige Weg war ein Prozess stetiger tech-
nologischer Innovationen, angefangen von den ersten 
Offshore-Plattformen in wenigen Metern Wassertiefe 
bis hin zu Bohrinseln, die als schwimmende Strukturen 

folgen bei grenzüberschreitenden Schäden und Haftungsver-
pflichtungen bei Unfällen kaum geregelt (Kap. 3.6.5; Humrich, 
2011). Nach den Erklärungen des Arktischen Rates soll in der 
Arktis eine nachhaltige Entwicklung unterstützt werden und 
sechs Arbeitsgruppen (Naturschutz, Meersschutz, Katastro-
phenschutz, Umweltmonitoring und Bekämpfung von 
Umweltgiften) befassen sich mit der Entwicklung von Stan-
dards und Rahmenbedingungen. Die Richtlinien des Arkti-

schen Rates für Öl- und Gasförderung sehen vor, dass das 
Vorsorgeprinzip, Verursacherprinzip, Nachhaltigkeit und 
Anpassung an neue Erkenntnisse berücksichtigt werden. 
Umweltschutz hat höchste Priorität (Koivurova und Hossain, 
2008). Obwohl es viele Initiativen gibt, ist die Governance für 
eine nachhaltige Nutzung der Arktis noch lückenhaft 
(Kasten 3.4-1). 
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Abbildung 5.1-3
Nationale Öl- und Gasreserven an Land und im Meer sowie deren Förderung in der Arktis.
Quelle: PEG, 2010
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bei mehreren 1.000 m Wassertiefe von Art und Größe 
mit einer Kleinstadt vergleichbar sind. Der derzeitige 
Grenzbereich des technisch Machbaren sind Bohrun-
gen in der Arktis (Kasten 5.1-2) und Bohrungen in der 
Tiefsee, wo die Unternehmen mit vergleichbaren tech-
nischen Herausforderungen konfrontiert sind. 

Ein Großteil der Erdöl- und Gasvorkommen, die 
auf dem Meer gewonnen werden (Abb. 5.1-1), liegen 
in den flachen und küstennahen Meeresgebieten der 
Kontinentalschelfe, z.  B. in der Nordsee, im karibischen 
Meer, im Westpazifik oder im Golf von Mexiko. Die 
meisten Bohrungen werden im sogenannten Rotary-
Verfahren senkrecht in die Tiefe getrieben. Ab einer 
gewissen Tiefe werden Stahlrohre einzementiert, um 
das Bohrloch dauerhaft zu stabilisieren. Neben dem 
Rotary-Verfahren ist auch das Richtbohrverfahren von 
Bedeutung, da dieses ermöglicht, eine senkrechte Boh-
rung horizontal umzuleiten, so dass von einer Platt-
form mehrere Öl- und Gasfelder erschlossen werden 
können (BP Europe SE, 2008). Offshore werden die 
Bohrungen von Bohrplattformen aus durchgeführt, 
und je nach Meerestiefe kommen verschiedene Typen 
zum Einsatz (Abb. 5.1-4). Eine gebräuchliche Eintei-
lung unterscheidet je nach Meerestiefe zwischen Riff-
wasser (bis 300 m), Flachwasser (300–1.000 m), Tief-
see (1.000–1.500 m) und Ultratiefsee (ab 1.500 m). Bei 
den Bohrinseltypen lassen sich vier grundlegende Kon-
zepte unterscheiden (Abb. 5.1-4). Hubinseln stehen 
auf höhenverstellbaren Stahlgerüststelzen und kom-
men in Küstengebieten bis etwa 100 m Wassertiefe 
zum Einsatz. Bei fixierten Plattformen, die bis etwa 
600 m Wassertiefe eingesetzt werden, trägt ein Stahl- 
oder Betonfuß, der bis zum Meeresboden reicht, die 
über der Wasseroberfläche liegenden Einrichtungen. 
Bei darüber hinaus gehenden Wassertiefen kommen in 

der Regel schwimmende Strukturen zum Einsatz. Halb-
taucher sind der am weitesten verbreitete Plattformtyp 
und zeichnen sich auch durch eine große Variantenviel-
falt aus. Sie werden von Schwimmkörpern getragen und 
durch Ballasttanks sowie im Meeresboden verankerte 
Stahlseile stabilisiert. Neben Halbtauchern kommen in 
der Tiefsee und der Ultratiefsee Bohrschiffe zum Ein-
satz. Mit der Erschließung immer größerer Wassertie-
fen, die für Taucher nicht mehr zugänglich sind, wurden 
auch immer neue Komponenten der Unterwassertech-
nologie entwickelt. Diese ermöglichen es z.  B., mehrere 
Bohrlöcher mit einer Plattform zu verbinden. Zukünf-
tige Unterwassertechnologiesysteme können zuneh-
mend autonom operieren und auch die Verarbeitung 
sowie Trennung des Öls und Gases unter Wasser vor-
nehmen. 

Insgesamt haben technologische Fortschritte in der 
Offshore-Technologieentwicklung ermöglicht, in immer 
größere Tiefen und abgelegene Regionen vorzudringen. 
Zudem erfolgte eine Entwicklung von fest verankerten 
zu schwimmenden, mobilen Strukturen, die an mehre-
ren Standorten eingesetzt werden können. Fortschritte 
bei der Unterwassertechnologie ermöglichen es, von 
einer Plattform aus ein größeres Areal zu erschließen, 
so dass das geförderte Öl und Gas von dort direkt über 
Pipelines an die Küste transportiert werden kann.

Marine Methanhydrate
Zum Abbau mariner Methanhydrate in sandigen Sedi-
menten lassen sich drei Förderkonzepte unterschei-
den, die einzeln oder kombiniert angewendet werden. 
Da sich Methanhydrate bei hohem Druck und niedri-
gen Temperaturen bilden, können durch Absenkung 
des Drucks oder Erhöhung der Temperatur die festen, 
gebundenen Methananteile des Methanhydrats in Gas 

Hubinsel Plattform Halbtaucher Bohrschiff

Abbildung 5.1-4
Verschiedene Offshore-Förderkonzepte je nach Wassertiefe und Bohrinseltyp.
Quelle: WBGU, basierend auf BP Europe SE, 2008
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überführt werden. Eine Absenkung des Drucks wird 
in erster Linie durch die Förderung von unterhalb der 
Methanhydrat-Stabilitätszone gelagertem, konventio-
nellen Methan erreicht. Durch die Gasförderung ver-
ringert sich der Druck von unten, die Hydrate lösen sich 
auf und das freigesetzte Methan kann durch konven-
tionelle Meeresabbautechnologie gefördert werden. 
Durch die Förderung des freigesetzten Methans sinkt 
der Druck weiter und höher liegende Hydrate lösen 
sich auf. Beim Abbau mittels erhöhter Temperatur wird 
Wasserdampf oder eine erhitzte Flüssigkeit direkt in 
die Methanhydrat-Stabilitätszone injiziert. Das freige-
setzte Methan kann dann über eine weitere Bohrung 
gefördert werden. Die dritte Möglichkeit ist die Injek-
tion von Inhibitoren wie Methanol, Glykol oder Salz. 
Die Destabilisierung erfolgt durch eine kurzzeitige Tem-
peraturänderung bei gleichzeitiger Änderung der che-
mischen Gegebenheiten, was einer Restabilisierung der 
Hydrate entgegen wirkt (Demirbas, 2010). Derzeit wird 
auch die Möglichkeit erforscht, durch die Injektion von 
flüssigem CO2 den Abbau von Methanhydraten mit der 
Speicherung von CO2 zu verbinden (Kvamme et al., 
2007). 

In der Wissenschaft geht man davon aus, dass marine 
Methanhydrate in sandigen Sedimenten mit inkremen-
tellen Weiterentwicklungen der marinen Fördertech-
nologien für konventionelles Methan abgebaut werden 
können. Diese Vorkommen sind auch die einzigen, die 
in naher Zukunft kommerziell abgebaut werden kön-
nen. Dies liegt in erster Linie an der Durchlässigkeit des 
Sediments vor der Bildung von Methanhydraten. Sie 
hat zur Folge, dass dort die Sättigung vergleichsweise 
hoch ist, dass Änderungen des Drucks oder der Tem-
peratur einfach vom Bohrloch ins Sediment übertra-
gen werden können und dass gelöstes Gas entlang des 
Druckgradienten zurück zum Bohrkopf fließt und dort 
gesammelt werden kann. 

Für die Förderung von Vorkommen in nicht sandi-
gen Sedimenten, die aber eine hohe Durchlässigkeit 
haben, sind große technologische Entwicklungssprünge 
notwendig. Für den Abbau mariner Methanhydrate in 
Reservoirs mit geringer Durchlässigkeit ist nach beste-
hender Forschungslage ein Paradigmenwechsel in der 
Abbautechnologie notwendig (Boswell und Collet, 
2006; Moridis et al., 2009). Wie stark existierende För-
derungstechnologien weiter entwickelt werden müs-
sen, hängt von den Charakteristika der Vorkommen ab, 
wie etwa der Beschaffenheit des Bodens, in dem die 
Methanhydrate eingeschlossen sind, der Sättigung mit 
Hydraten, der Wassertiefe und der Nähe zu Infrastruk-
turen. Da umfassende Abbauerfahrungen noch fehlen, 
sind diese Annahmen allerdings vorläufig. In der Lite-
ratur (US DOE, 2006; Council of Canadian Academies, 
2008; Boswell, 2009; Ruppel, 2011) wird übereinstim-

mend festgestellt, dass trotz erster praktischer Erfah-
rungen langfristig angelegte Demonstrationsprojekte 
notwendig sind, um die optimalen Prozesse und Bedin-
gungen zur Produktion zu ermitteln sowie Unbedenk-
lichkeit gegenüber Umweltgefahren zu demonstrieren. 
Da die Probleme beim Abbau mariner Methanhydrate 
zum Teil vergleichbar mit denen der Förderung von 
konventionellem Gas und Öl auf dem Meer sind, wird 
mit Synergieeffekten bei weiterer Technologieentwick-
lung gerechnet (US DOE, 2006; Council of Canadian 
Academies, 2008; Boswell, 2009; Ruppel, 2011).

Da Methanhydrate auch durch die Injektion von 
flüssigem CO2 abgebaut werden können, ergibt sich die 
Möglichkeit, die Förderung von Methanhydraten mit 
der Speicherung von CO2 zu verbinden (Abb. 5.1-5). 
Das zugefügte CO2 könnte, unter geeigneten Druck-
Temperatur Bedingungen als Kohlendioxidhydrat in 
den ehemaligen Methanhydratlagern eingelagert wer-
den. Der Entwicklungsstand der Technologien steht 
noch am Anfang (Groth, 2010). Zu Beginn des Jahres 
2012 wurde ein erster erfolgreicher Feldtest an Land in 
Prudhoe Bay, Alaska durchgeführt. 

Derzeit wird marines Methanhydrat nicht kom-
merziell abgebaut. Allerdings existiert eine Reihe von 
Förderungsanlagen und Probebohrungen im Rahmen 
staatlicher Forschungsprojekte. Die Einschätzungen 
über einen Zeitpunkt des kommerziellen Abbaus unter-
scheiden sich stark. Nach Einschätzung von Moridis et 
al. (2009) betreibt Japan die am weitesten entwickelten 
Förderanlagen, die im Jahr 2016 die kommerzielle Pro-
duktion aufnehmen könnten. Die japanischen Testan-
lagen produzieren in hoch saturierten, sandigen Sedi-
menten. Ähnlich fortgeschritten schätzen die Autoren 
die Entwicklung im Golf von Mexiko ein, da dort auf 
die existierende Infrastruktur zur Öl- und Gasförde-
rung zurückgegriffen werden kann. Krey at al. (2009) 
sowie Walsh et al. (2009) schätzen, dass eine geringe 
kommerzielle Förderung ab 2020 beginnen könnte. 
Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet auf-
grund des experimentellen Stadiums nicht damit, dass 
vor 2035 bedeutende Mengen an Methan aus marinen 
Methanhydraten gewonnen werden (IEA, 2011a).

Weltweit unterhält Japan das größte Methanhydrat-
Forschungsprogramm und plant erste Abbautests für 
das Jahr 2014. China und Korea haben Probebohrun-
gen in ihren Küstengewässern sowie der angrenzenden 
AWZ durchgeführt und sind auf Methanhydratvor-
kommen gestoßen. 2014 wird Korea unter Beteiligung 
des deutschen Methanhydratprogramms SUGAR einen 
Produktionstest in 2.000 m Wassertiefe durchführen 
(Wallmann et al., 2011). Das Erdgas soll per Druck-
entlastung aus Gashydraten gewonnen werden. Auch 
die indische Regierung fördert ein großes Forschungs-
programm zu Methanhydraten, da es in ihren Gewäs-
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sern Methanhydratvorkommen gibt. Kanada und die 
USA fördern ebenfalls Forschung und Probebohrun-
gen (Moridis et al., 2009). Außerdem unterhalten 
Chile, Russland, Neuseeland, Taiwan und Deutschland 
Methanhydratforschungsprogramme. 

5.1.3	
Umweltauswirkungen fossiler Energienutzung

Erdöl 
Von der Verschmutzung der Meere durch Öl nimmt die 
Öffentlichkeit meist dann Notiz, wenn ein Öltanker in 
schwerer See zerbricht oder eine Plattform havariert, 
wie im Frühjahr 2010 im Falle der „Deepwater Horizon“ 
im Golf von Mexiko. In solchen Fällen treiben oftmals 
Ölteppiche auf die Küsten zu, und Meerestiere sowie 
Seevögel verenden. Spektakuläre Tankerunfälle aber 
tragen nur etwa zu 10  % zur globalen Ölverschmutzung 
der Meere bei (Kap. 1.1.5). Das meiste Öl gelangt auf 
vielen, eher verborgenen Wegen, wie beispielsweise 
Leckagen, Verbrennungsprozessen oder durch natür-
liche Austritte ins Meer (Maribus, 2010). An geringe 
Austrittraten hat sich die Natur in Form spezieller Bak-
terien angepasst, die für einen natürlichen Abbau des 
Öls sorgen (Ozean der Zukunft, 2010). Deshalb sind es 
doch eher Großunfälle, die marine Ökosysteme über-
fordern und zerstören können (Kap. 1; Kasten 5.1-2). 

Bei der Abschätzung der Folgen muss man zunächst 
zwischen küstennahen Ökosystemen und solchen in 
tieferem Wasser unterscheiden. Da Öl leichter als Was-
ser ist, steigt es auf und bildet an der Wasseroberfläche 
Filme und Teppiche. Je nach Wind- und Strömungsbe-
dingungen können diese Ansammlungen dann auf die 
Küste zutreiben, wo das Öl akkumuliert und unmit-
telbar auf die benthischen (am und im Meeresboden 
befindlichen) Ökosysteme einwirkt. Die konkrete 
Abschätzung der Folgen von Ölverschmutzungen für 
marine Küstenökosysteme ist immer noch sehr schwie-
rig. Bisherige Erkenntnisse über mögliche Effekte stam-
men vor allem aus Studien über punktuelle Verschmut-
zungen, die sich schwer verallgemeinern lassen, da sich 
die Ökosysteme lokal sehr voneinander unterscheiden 
(Ozean der Zukunft, 2010). 

Einige grundsätzliche Aussagen lassen sich jedoch 
trotzdem treffen. Entscheidend ist z.  B., wie schnell 
das Öl abgebaut wird oder von der Meeresoberfläche 
in die Tiefe absinkt. Der Abbau wird durch physikali-
sche, chemische und biologische Prozesse beeinflusst. 
Je nach Umgebungsbedingungen, wie z.  B. Tempe-
ratur, Nährstoffgehalt im Wasser oder Wellenschlag, 
dauert der bakterielle Abbau der Erdölkohlenwas-
serstoffe unterschiedlich lang. Prozesse wie die Sedi-

mentation und der Abbau durch Bakterien hingegen 
können sich über Monate oder sogar Jahre hinziehen. 
Unter günstigen Bedingungen sind sie in manchen Fäl-
len bereits innerhalb weniger Tage abgeschlossen. Der 
Grund für diese Diskrepanz ergibt sich daraus, dass die 
verschiedenen im Öl enthaltenen Stoffgruppen unter-
schiedlich schnell biologisch abgebaut werden. Die 
Abbaugeschwindigkeit hängt vor allem von der mole-
kularen Struktur der Ölbestandteile ab. Je komplexer 
die Kohlenwasserstoffmoleküle sind, desto länger dau-
ert der Abbau durch Mikroorganismen. Ein wichtiges 
Unterscheidungsmerkmal zur Schadeneinschätzung in 
Küstengebieten ist darüber hinaus die Art des Lebens-
raumes. Je nach Küstenform und Ökosystemtyp kön-
nen Regenerationszeiten von wenigen Monaten bis 
Jahrzehnten angenommen werden (Maribus, 2010).

Erdgas
Methan ist die umweltfreundlichste fossile Energie-
quelle, da bei der Verbrennung weder Staub noch 
Schwermetalle freigesetzt werden. Allerdings ent-
stehen bei der Verbrennung fossiler Energieträger 
CO2‑Emissionen und aus diesem Grund sollte die Nut-
zung möglichst unterbleiben (Tab. 5.1-1b). Dabei ent-
stehen bei der Verbrennung von Methan bezogen auf 
die Energiemenge nur halb so viele CO2-Emissionen wie 
bei der Verbrennung von Kohle. Gaskraftwerke können 
im Wesentlichen ohne Effizienzverlust in ihrer Leistung 
reguliert werden. Aufgrund dieser Vorteile von Methan 
gegenüber anderen fossilen Energieträgern bietet sich 
Methan als Brückentechnologie bei der Transformation 
der Energiesysteme an. Die in Kapitel 5.3 skizzierte 
Vision für ein marines Energiesystem der Zukunft bein-
haltet eine solche Transformation zu klimaverträglichen 
Energiesystemen, die zudem auch verstärkt auf synthe-
tischen Wasserstoff oder synthetisches Methan setzt, 
welche offshore mit Hilfe erneuerbarer Energieträger 
bereitgestellt werden.

Marine Methanhydrate
Mögliche Umweltgefahren beim Abbau mariner 
Methanhydrate gehen von einer ungeplanten Freiset-
zung von Methanhydraten ins Meer, der Destabilisie-
rung der die Vorkommen einschließenden Sedimente 
sowie der Zuführung von Inhibitoren beim Abbau aus. 
Zusätzlich kann der Abbau von Methanhydraten spe-
ziellen Ökosystemen die Lebensgrundlage entziehen 
(Smith et al., 2008). 

Bei der Bildung von Methanhydraten in Sedimenten 
verfestigen sich Gas und Eis und begrenzen den Poren-
raum zwischen den Sedimentbestandteilen. Wird durch 
Bohrungen der Druck oder die Temperatur in den Sedi-
menten verändert, kann es zur Freisetzung des gebun-
den Methans und durch den damit verbundenen Über-
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druck zur unkontrollierten Freisetzung von Methan, 
Schäden an den Bohranlagen, zu lokalen Hangrutschen 
in steilem Gelände und zur Senkung der Bohrstelle 
kommen (Kvenvolden, 1993; Wallmann et al., 2011). 

Destabilisiert sich das Sediment, kann Methan direkt 
am Bohrloch oder durch entstandene Risse am Meeres-
boden entweichen. Zusätzlich kann Methan durch Versa-
gen der Bohrtechnologie austreten. Gelangt im Meer frei 
gesetztes Methan in die Atmosphäre, würde es als hoch-
wirksames Treibhausgas zur Klimaerwärmung beitragen. 
Es ist allerdings sehr unwahrscheinlich, dass Methan, 
welches bei der Produktion in ca. 400–2.000 m Wasser-
tiefe freigesetzt wird, die Atmosphäre erreicht, da das 
Methan von Bakterien in der Wassersäule fast vollstän-
dig zu CO2 oxidiert wird. Am Meeresboden freigesetztes 
Methan gelangt nur dann in die Atmosphäre, wenn der 
Meeresboden in weniger als ca. 200 m Wassertiefe liegt. 

Ruppel (2011) weist darauf hin, dass durch die Zufuhr 
von Inhibitoren wie Methanol, Glycol oder Lauge beim 
Abbau bislang unbekannte Umweltgefahren ausgehen 
können. Befinden sich Gashydrate am oder nahe am 
Meeresboden, dient das austretende Methan als Ener-
giequelle für spezielle benthische Ökosysteme. Würde 
das Methan abgebaut, würde diesen die Lebensgrund-
lage entzogen (Wallmann et al., 2011).

Die Einschätzung über eine mögliche Destabilisie-
rung der Sedimente durch Abbau sind unterschiedlich. 
Archer (2005) kommt zu Schluss, dass die Wahrschein-
lichkeit einer Destabilisierung eher spekulativ ist. Ver-
treter der japanischen Gasindustrie stellen fest, dass die 
Verformung und Absenkung des Seebodens eventuell 
unvermeidlich sei, aber keine Gefahr darstelle. Eventu-
elle Hangrutsche könnten durch sorgfältige Auswahl des 
Bohrortes und gute Kenntnisse der Bodenbeschaffenheit 
vermieden werden. Sie betonen allerdings, dass sich ihre 
Einschätzungen nur auf die Vorkommen in der östlichen 
Nakai Throg beziehen (Yamamoto und Nagakubo, 2009). 
Grozic (2010) kommt aufgrund von Modellierungen und 
Laborexperimenten zu der Einschätzung, dass bereits die 
Loslösung einer kleinen Menge von Methanydraten zu 
signifikantem Verlust der Sedimentstärke und Hangrut-
schen führen kann. 

5.1.4
Infrastruktur

Die Wertschöpfungskette von Öl und Gas gliedert sich 
in eine Vielzahl von Schritten, die eine komplexe Infra
struktur erfordern. In diesem Abschnitt wird nur der 
Teilausschnitt des marinen Systems dargestellt. Dies 
betrifft in erster Linie den Transport der Kohlenwasser-
stoffe und damit verbunden die Speicherung und Anlan-
dung. Sowohl für Erdöl als auch für Erdgas fallen die 
wichtigsten Förderregionen und Verbrauchsregionen 

geographisch auseinander, so dass beide Energieträger 
über weite Strecken transportiert werden müssen. Wäh-
rend sich für Erdöl ein globaler Markt herausgebildet 
hat, sind die Erdgasmärkte vorwiegend regional veror-
tet, auch wenn mit Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, 
LNG) ein globaler Transport möglich ist und zunehmend 
genutzt wird. Ein weiteres wichtiges Element innerhalb 
der Wertschöpfungskette von Öl und Gas ist CO2. Es tritt 
sowohl bei der Förderung als auch als Verbrennungspro-
dukt bei der Energieumwandlung auf. Zudem wird CO2  
auch zur Erhöhung des Ausbeutungsgrads von Lagerstät-
ten genutzt, indem es in die Lagerstätte gepresst wird. Es 
bildet somit einen wichtigen Bestandteil in einem inte-
grierten, marinen fossilen Energiesystem und perspek-
tivisch auch in einem marinen Energiesystem, das auf 
erneuerbaren Energien basiert (Kap. 5.3). 

5.1.4.1	
Erdöl 
Der globale Transport von Erdöl erfolgt aufgrund der 
hohen Distanzen entweder per Tanker oder per Pipe-
line, wobei der Transport per Tanker mit einem Anteil 
von 75  % überwiegt (BGR, 2009). Die in der Vergan-
genheit ansteigende Nachfrage nach Transportkapazi-
tät von Erdöl bzw. Umwandlungsprodukten wie Ben-
zin und Heizöl verlangte nach immer größeren Tank-
schiffen. Heute im Einsatz befindliche Tanker haben 
oft ein Leergewicht von 500.000 t und sind bis zu 
300 m lang. Um die Stabilität eines Schiffs beim Trans-
port größerer Mengen flüssiger Ladung zu gewährleis-
ten, ist der Laderaum zellenförmig in mehrere Schot-
ten untergliedert, was auch erlaubt, verschiedene Pro-
dukte gleichzeitig zu transportieren (BP Europe SE, 
2008). Die Untergliederung durch die Schottenstruk-
tur trägt wie die Doppelwandstruktur der Tankerhülle 
zur Sicherheit der Tankschiffe bei. Aufgrund der lan-
gen Lebenszeit der Frachter, bzw. aufgrund mangelnder 
Regulierung oder Selbstverpflichtung sind diese höhe-
ren Sicherheitsstandards jedoch keinesfalls die Regel. 
Das zweite wichtige Thema für den Erdöltransport ist 
neben der Sicherheit die stetige Zunahme der Größe der 
Tanker. Diese wirkt sich grundsätzlich nachteilig auf die 
Manövrierfähigkeit aus und durch den erhöhten Tief-
gang bei voller Beladung können immer weniger Häfen 
angelaufen werden. Die Nachrüstung bestehender bzw. 
der Bau neuer Häfen, welche die notwendige Kapazi-
tät aufweisen, ist vielfach unrentabel. Daher werden 
heute viele Terminals offshore gebaut, wo das Was-
ser tief genug ist und die geringe Manövrierfähigkeit 
der Schiffe ein wesentlich geringeres Problem darstellt. 
Solche Systeme existieren für unterschiedliche Wasser-
tiefen und Tankergrößen.
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5.1.4.2	
Erdgas
Ähnlich wie beim Erdöl fallen auch beim Erdgas Förder- 
und Verbrauchsregionen oftmals auseinander. Bedingt 
durch den geringeren Energiegehalt von gasförmigem 
Erdgas pro Volumen sind die Kosten für den Transport 
um etwa eine Größenordnung höher als für Erdöl und 
Kohle, so dass sich Erdgasmärkte eher regional ausge-
bildet haben. Da Erdgas in seiner gasförmigen Form 
auch grundsätzlich im Transport schwieriger zu hand-
haben ist, sind mehr Transportverfahren erprobt und 
entwickelt worden als beim Öl, wobei einige Verfahren 
eine Kombination aus Transport und Speicherung dar-
stellen. Da Methanhydrate bei der Gewinnung in die 
Gasphase übergehen, sind alle nachfolgenden Verfah-
ren im Grunde auch für auf diese Weise gewonnenes 
Methan geeignet. 

Auch beim Erdgas sind die beiden dominierenden 
Optionen Transport per Pipeline oder Transport per 
Flüssigerdgastanker. Der Abtransport von der Platt-
form erfolgt in aller Regel per Pipeline. Seit Gas aber 
auch in immer weiter abgelegenen Regionen bzw. als 
Kuppelprodukt von Erdöl gewonnen wird, haben sich 
auch Verfahren etabliert, die Erdgas bereits auf der 
Plattform zum Zweck des Abtransports umwandeln 
und gegebenenfalls verflüssigen. Im Ferntransport 
dominiert ebenfalls der Pipelinetransport, aber auch 
hier ist eine Zunahme des Flüssigerdgashandels zu 
beobachten. 

Die relevanten Verfahren werden im Folgenden kurz 
beschrieben. Die beiden zunächst diskutierten Trans-
portoptionen für Erdgas (Pipelines, LNG) sind sehr 
kapitalintensiv. Bei kurzer zu überbrückender Distanz 
bzw. bei geringeren Volumina können noch weitere 
Transportverfahren eingesetzt werden (Compressed 
Natural Gas – CNG, Gas to Liquids – GtL, Gashydrate in 
Form von Pellets).

Pipeline
Zum Abtransport von Erdgas sind Pipelinesysteme 
erforderlich. So ist z.  B. die Nordsee von einem ver-
maschten Pipelinenetz durchzogen. Aufgrund starker 
Gezeitenunterschiede, erheblicher Strömungen oder 
zerklüfteter Felsen am Meeresgrund kann sich die 
Verlegung sehr aufwendig gestalten. Eingesetzt wer-
den eigens dafür gebaute Verlegeschiffe. Die mit Beton 
ummantelten Rohre werden an Bord zusammenge-
schweißt und über eine verstellbare Heckrampe auf 
den Meeresboden abgelassen. Anschließend wird die 
Pipeline in einen Graben eingespült. Als weitere Option 
werden Offshore-Pipelines auch zum Ferntransport 
von Gas eingesetzt. Diese Technik ist sehr teuer, kann 
aber aus Sicht der Investoren unter Einbeziehung wei-
terer Kriterien wie etwa Versorgungssicherheit ange-

messen sein. Das größte bisher realisierte Projekt die-
ser Art ist die Nordstream-Pipeline zwischen Russland 
und Deutschland mit einer Gesamtlänge von 1.224 km. 

Flüssigerdgas (LNG)
Ein Vorteil flüssiger Energieträger gegenüber gasför-
migen ist die bessere Handhabbarkeit beim Transport. 
Durch Herunterkühlen auf -162  °C wechselt Erdgas von 
der Gasphase in den flüssigen Zustand, man spricht dann 
von Liquified Natural Gas (LNG), bzw. Flüssigerdgas. Ein 
entsprechendes System besteht im Wesentlichen aus den 
drei Komponenten (1) Verflüssigungsanlage, einschließ-
lich Gasspeicher und Beladestation, (2) Transporttanker 
und (3) Wiedervergasungsanlage inkl. Speicher und Wei-
terverteilung. Jede dieser Komponenten ist sehr kapi-
talintensiv und für Verflüssigung sowie kontinuierliche 
Kühlung des Gases werden ca. 20  % des darin enthal-
tenen Energiegehaltes benötigt. Durch die Option, iso-
lierte Märkte anzubinden (z.  B. Japan) bzw. die Mög-
lichkeit, Gas über große Distanzen per Schiff zu trans-
portieren oder flexibel auf Spotmärkte zu reagieren, ist 
LNG zunehmend ausgebaut worden. Es bleibt aber abzu-
warten, wie sich der Zubau in Zukunft gestalten wird, 
nachdem sich in jüngster Zeit abzeichnet, dass beson-
ders die USA auf die heimische Produktion von Schie-
fergas setzen, wodurch Investitionen in Importtermi-
nals dort unrentabel bzw. bestehende Kapazitäten z.  T. 
in Exportterminals umgenutzt werden. Üblicherweise 
werden in einem Gasverflüssigungsterminal die Gasmen-
gen aus mehreren Gasfeldern zusammengeführt, um die 
notwendigen Skalenerträge zu erzielen. Besonders für 
kleinere oder abgelegene Felder kann es vorteilhaft sein, 
die Verflüssigung bereits offshore vorzunehmen statt per 
Pipeline zu transportieren und an Land zu verflüssigen. 
Zurzeit entsteht vor der Nordwestküste Australiens eine 
der größten schwimmenden Strukturen mit einer jähr-
lichen Flüssigerdgasproduktionskapazität von 187 PJ. 
Solche Systeme könnten ebenfalls als wichtiger Baustein 
in einem integrierten, auf erneuerbaren Energien basier-
ten, marinen Energiesystem genutzt werden (Kap. 5.3). 

Compressed Natural Gas
Bei diesem Verfahren wird das Gas nicht verflüssigt, son-
dern durch Kompressoren unter hohen Druck gesetzt. 
Der dabei erzielte Energiegehalt je Volumeneinheit liegt 
weit unter dem von Flüssigerdgas, dafür fallen aber die 
Investitionskosten geringer aus. 

Gas to Liquids
Bei dieser Option wird das Gas durch eine Variante des 
Fischer-Tropsch-Prozesses in einen flüssigen Energie-
träger, oftmals einen Kraftstoff, umgewandelt. Dies ist 
eine Option, wenn Gas als Kuppelprodukt der Offshore-
Ölförderung gewonnen wird. 
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Gashydrate in Form von Pellets
Eine neuartige, für unterschiedliche Volumina interes-
sante Option, ist die Hydratbildung in Form von Pel-
lets. Sobald sich Eiskristalle bilden, bleibt das Methan 
in einer Art Käfigstruktur gefangen. Diese hat auch 
noch Bestand, wenn sich der Umgebungsdruck verrin-
gert. So ist es möglich, Methanhydrat – bei geeigneten 
Temperaturen – auch bei Atmosphärendruck zu trans-
portieren, solange es gefroren bleibt. Das schneeartige 
Hydrat lässt sich zu Pellets formen und in speziellen 
Kühlschiffen transportieren. Diese müssen eine Tempe-
ratur von -10  °C (zum Vergleich: LNG -162   °C) garan-
tieren, wie sie auch für den Nahrungstransport vorge-
schrieben ist. Zudem besteht keine Explosionsgefahr, 
da Methanhydrat zwar verbrennen kann, das Gas aber 
so langsam abgegeben wird, dass es nicht explosiv ist. 
Am Zielort lässt sich das Methan durch Erwärmen auf 
Raumtemperatur rückvergasen. 

5.1.4.3	
Kohlendioxid
Als technische Option, um Zeit für den Umbau zu 
emissionsfreien Energiequellen zu gewinnen und dabei 
zumindest Teile der großen Vorräte an fossilen Ener-
gieträgern nutzen zu können, werden Möglichkeiten 
der technischen Abtrennung von CO2 aus den Abga-
sen stationärer Anlagen diskutiert sowie Optionen zur 
anschließenden Lagerung von komprimiertem CO2 in 
geologischen Formationen (CCS). CCS ist eine notwen-
dige Vermeidungsoption für Länder, die weiterhin fos-
sile Energien einsetzen, wenn eine anthropogene Kli-
maerwärmung von mehr als 2  °C vermieden werden 
soll. Darüber hinaus wird die Verbindung von Bioener-

gie mit CCS als Option diskutiert, der Atmosphäre lang-
fristig wieder CO2 zu entziehen (WBGU, 2011). 

Die drei Schritte eines CCS-Systems bestehen aus 
Abscheidung, Transport und Speicherung. Nach der 
Abscheidung wird das CO2 zunächst komprimiert, was 
zur Verflüssigung führt. Das flüssige CO2 wird dann per 
Pipeline oder per Schiff zum Speicher transportiert. Es 
bestehen weltweit bereits ca. 5.000 km Pipeline, die für 
den CO2-Transport eingesetzt werden. Kleinere Spezi-
alschiffe für den CO2-Transport sind bereits im Betrieb. 
Große Schiffe mit einem Fassungsvermögen von ca. 
40.000 t CO2 werden zurzeit konstruiert (Wallmann et 
al., 2011; Maersk Group, 2013). 

Das flüssige CO2 wird im Untergrund, d.  h. in tie-
fen geologischen Formationen gespeichert. Die Spei-
cherung kann an Land und unter dem Meeresboden 
durchgeführt werden. Mögliche Speichergesteine sind 
Salzwasser führende Sandsteinformationen (saline 
Aquifere), ausgeförderte Erdöl- und Erdgas-Lager-
stätten, Lagerstätten bei denen die Förderrate durch 
CO2‑Zugabe gesteigert werden soll (Enhanced Oil Reco-
very), Gashydratlagerstätten, sowie Tiefseesedimente 
(Abb. 5.1-5). Im norwegischen Sektor der Nordsee 
wird bereits seit vielen Jahren CO2 in der Utsira-Sand-
formation gespeichert. Das CO2 stammt dabei bisher 
nicht aus Kraftwerken, sondern aus Erdgas, das vor Ort 
an der Sleipner-Plattform gefördert und gereinigt wird 
(Wallmann et al., 2011). 

Es sind aber auch Zweifel an der langfristigen 
Speicherfähigkeit der vom Sleipner-Projekt genutz-
ten CO2‑Speicher formuliert worden. Eine Veröffent-
lichung von Greenpeace (2009) verweist etwa auf 
Unstimmigkeiten zwischen dem Verhalten des in die 

Abbildung 5.1-5
Geologische Standorte 
zur Speicherung von 
Kohlendioxid unter dem 
Meeresboden.
Quelle: WBGU nach Haeckel 
und Suess, 2011
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Utsira-Formation injizierten CO2 und den diesbezüg-
lichen Erwartungen von Geologen, was auf eine ein-
geschränkte Voraussagefähigkeit zur Permanenz der 
Speicherung hindeutet. Diese Zweifel konnten jedoch 
nie erhärtet oder verifiziert werden und ein tatsächli-
ches Entweichen des CO2 konnte bisher nicht festge-
stellt werden. 

Jacobson (2008) führt aus, dass nach IPCC (2005) 
ausgesuchte Speicher zwar eine theoretische Rück-
haltefähigkeit besitzen, bei der nach 1.000 Jahren noch 
99  % des CO2 gespeichert ist, dass die Speichereigen-
schaften aber durch tektonische Bewegungen beein-
trächtigt werden können, die nicht vorhersehbar sind. 
Eine Garantie der Permanenz der Speicherung sei daher 
generell unmöglich. Erfahrungen aus der Praxis haben 
gezeigt, dass zunehmende Erfahrungen beim Injekti-
onsvorgang sowie genaue Kenntnisse der Beschaffen-
heit des Untergrunds und der spezifischen Geologie 
kritische Faktoren sind, um das Leckagerisiko zu mini-
mieren. 

Die Einlagerung von CO2 in Verbindung mit dem 
Abbau von Methanhydraten wird in vielen Publika-
tionen zu Methanhydraten als möglicher Beitrag zum 
Klimaschutz genannt und ist in wenigen Studien auch 
untersucht worden. Die zu Grunde liegende Idee ist, 
das Kohlendioxid in die Methanhydrat führenden Sedi-
mente zu pressen, während das Methan gelöst wird. 
Als Hydrat soll das CO2 lange und ohne zu entweichen 
unter dem Meeresboden gespeichert werden. 

Die Verbindung von CO2-Speicherung als Hydrat 
und Methangewinnung ist theoretisch möglich, weil 
der notwendige Druck für die Bildung von Methanhy-
draten bei gleicher Temperatur höher ist als für die Bil-
dung von CO2-Hydraten. Mit steigendem Anteil an CO2 
im hydrattragenden Sediment ändern sich die Anforde-
rungen an Temperatur und Druck zur Hydratbildung, 
die im Detail von der Beschaffenheit des Sediments 
(z.  B. Porengröße) abhängen (Goel, 2006). Momentan 
wird in der Forschung versucht, mit Hilfe von Simula
tionen und Experimenten die kinetischen Eigenschaf-
ten und Mechanismen des CO2-Methangasaustauschs 
besser zu verstehen. Zudem ist ein erster erfolgreicher 
Feldtest an Land in Alaska erfolgt (Long et al., 2009; 
White und McGrail, 2009). 

5.1.5	
Kosten

Erdöl und Erdgas
Nach einer Studie der Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe können bei der Erdölgewin-
nung vier Kostenarten unterschieden: Explorations-, 
Erkundungs-, Entwicklungskosten und operative 

Kosten (BGR, 2009). 
Aufgrund der ähnlichen Bedingungen lässt sich diese 

Kostenstruktur auch auf die Gasgewinnung übertragen. 
Aus der Summe dieser einzelnen Faktoren lässt sich auf 
die Gesamtkosten eines Projekts schließen. In der Lite-
ratur treten in diesem Zusammenhang unterschiedliche 
Begrifflichkeiten auf, z.  B. technische Kosten, Produk-
tionskosten oder Gewinnungskosten, die oft nicht klar 
zu erkennen geben, welche Kostenarten darin enthal-
ten sind. In der Regel werden den Gestehungskosten 
die Aufsuchungs- und Entwicklungskosten sowie die 
Förderkosten zuzurechnen sein, während die Explo-
rationskosten nicht unmittelbar einem Projekt zure-
chenbar sind (BGR, 2009). Die einzelnen Kostenarten 
können je nach spezifischen Gegebenheiten der einzel-
nen Projekte sehr variieren. Zudem muss das jeweilige 
Investitionsvolumen auch in Relation zum Volumen der 
Speicherstätte beurteilt werden. Aussagekräftig sind 
deshalb die spezifischen Gesamtgewinnungskosten in 
US-$ pro GJ (Tab. 5.1-2). 

Tabelle 5.1-2 zeigt Kostenschätzungen der Bundes-
anstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2009), 
basierend auf Daten der US-amerikanischen Energy 
Information Administration (EIA, 2008). Eine Unter-
teilung der Kosten nach Landförderung (onshore) und 
Förderung aus dem Meer (offshore) liegt nur für die 
USA vor. Die in der Tabelle 5.1-2 gezeigten Daten bil-
den nur einen Teilausschnitt der Kostenstruktur der 
globalen Förderbedingungen ab. Auffällig ist, dass 
die Kosten für Offshore-Projekte in den USA um den 
Faktor 2-3 höher liegen als Onshore-Projekte. Wenn 
man unterstellt, dass diese Kostenstruktur auch in den 
anderen Förderregionen gültig ist (Abb. 5.1-1), dann ist 
die Förderung von Erdöl aus dem Meer kostenintensi-
ver als an Land.

Abbildung 5.1-6 zeigt die Kostenschätzungen der 
IEA (2008) für die Produktion globaler konventionel-
ler und unkonventioneller Ölreserven und -ressourcen. 
Die Produktionskosten für die potenzielle Förde-
rung von Öl aus der Tiefsee in der Größenordnung 
von 960 EJ könnten bei maximal 11 US-$ pro GJ und 
die Produktionskosten von Öl aus der Arktis in der 
Größenordnung von 530 EJ bei maximal 18 US-$ pro 
GJ liegen (IEA, 2008). 

Da die spezifischen Transportkosten bezogen auf 
den Energiegehalt für Erdgas, insbesondere aufgrund 
der deutlich niedrigeren Energiedichte, erheblich höher 
sind als für Erdöl, hat sich bislang kaum ein weltum-
spannender Handel mit Erdgas ausgebildet (BGR, 2009; 
Abb. 5.1-7). Für Erdöl ist der Transport mit Tankern in 
der Regel kostengünstiger als der Transport per Pipe-
line. Für Erdgas kommt der relative Kostenvorteil des 
Transports per Tanker aufgrund der hohen Kapitalin-
tensität der LNG-Anlagen erst ab einer Entfernung von 
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Tabelle 5.1-2
Kosten der Ölförderung. Spezifische Aufsuchungs- und Entwicklungskosten sowie Gesamtgewinnungskosten für FSR-
Gesellschaften (Financial Reporting System, FSR) für die Dreijahresmittel 2004–2006 und 2005–2007 nach Regionen in 
2007. Nur für die USA werden die Kosten nach Förderung an Land (onshore) und Förderung aus dem Meer (offshore) 
differenziert. 
Quelle: BGR, 2009 basierend auf EIA, 2008

Region Aufsuchungs- und 
Entwicklungskosten
[US-$/GJ]

Gesamtgewinnungskosten

[US-$/GJ]

2004–2006 2005–2007 2004–2006 2005–2007

USA gesamt 	 3 3 	 4 	 5

Onshore 2 2 3 4

Offshore 11 8 12 10

Außerhalb USA gesamt 	 3 4 	 5 	 5

Kanada 3 2 5 4

Europa 4 5 5 7

GUS 	 k.  A. k.  A. 	 k.  A. 	 k.  A.

Afrika 4 7 6 8

Naher Osten 1 1 3 3

Sonstige östliche Hemisphäre 2 4 3 5

Sonstige westliche Hemisphäre 7 3 8 6

Weltweit 	 3 3 	 4 	 5

P
ro
d
uk
tio
ns
ko
st
en
 2
00

8 
[U
S
–$
]

0
0

6

Produziert Tiefe See
und

Tiefsee

Konventionelles Erdöl
Mittlerer Osten
und Nordafrika C

O
2 
– 
E
O
R

E
O
R A
rk
tis

Konv.
Erdöl
anderer
Regionen

Schweröl
und

Bitumen

Ölschiefer
GtL-

Verfahren

CtL-
Verfahren

120

240

360

480

600

720

840

12 18 24 30

Energiemenge [1.000 EJ]

36 42 48 54 60

Abbildung 5.1-6
Produktionskostenschätzung für 2008 für die globale Ölversorgung mit konventionellen sowie unkonventionellen Reserven 
und Ressourcen. Bei den unkonventionellen Ölreserven und -ressourcen gibt es die Techniken zur erweiterten Ölförderung 
(enhanced oil recovery, EOR) mit und ohne CO2, das GtL-Verfahren (gas-to-liquid), bei dem Gas mittels chemischer Verfahren in 
brennbare Flüssigkeiten umgewandelt wird und das CtL-Verfahren (coal-to-liquid), d.  h. Kohleverflüssigung.
Quelle: IEA, 2008
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etwa 3.000 km zur Geltung (Abb. 5.1-7). Der Trans-
port per Tanker kann gegebenenfalls auch bei relati-
vem Kostennachteil die bevorzugte Alternative dar-
stellen, um besser auf regional schwankende Gas-Spot-
marktpreise reagieren zu können. Allerdings sind die 
in Abbildung 5.1-7 angegebenen Kostentrends nur als 
Durchschnittswerte anzusehen, da die Transportkosten 
von der Größe der Schiffe und der Kapazität der Pipe-
lines abhängen.

Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Ertrags
situation bzw. Senkung der spezifischen Kosten könn-
ten auf einigen Routen sogenannte Multicore-Pipelines 
darstellen, die mehrere Produkte parallel transportie-
ren. Eine mögliche Variante wäre z.  B. der gleichzei-
tige Transport von CO2, Wasserstoff und Erdgas (IEA, 
2005).

Marine Methanhydrate
Es gibt aktuell nur wenige, sehr spekulative Kosten-
schätzungen für den Abbau mariner Methanhydrate. 
Grundsätzlich kann aber davon ausgegangen wer-
den, dass die Förderung von Gas aus Methanhydra-
ten momentan kostenaufwändiger ist als die Förde-
rung von konventionellem Erdgas (Walsh et al., 2009).
Das Energy Technology Systems Analysis Program der 
Internationalen Energieagentur schätzt die Kosten auf 
4,4–8,6 US-$ pro GJ (IEA ETSAP, 2010).

CO2-Speicherkosten
Angaben zu Speicherkosten von CO2 sind aufgrund der 
geringen Anzahl realisierter Projekte noch mit einiger 
Unsicherheit behaftet (Benson et al., 2012; GEA, 2012; 
Tab. 5.1-3). Zudem haben die jeweiligen natürlichen 
Gegebenheiten vor Ort einen Einfluss auf die Kosten. 

5.1.6	
Perspektiven der Gewinnung fossiler  
Energieträger in den Meeren

Die gegenwärtige energetische Nutzung der Meere 
wird dominiert von der Produktion von Erdöl sowie 
Erdgas, und einige Trends sprechen dafür, dass sich 
diese energetische Nutzung auch in Zukunft fort-

setzt (Kasten 5.1‑1, 5.1-2). Allerdings könnte die in 
Kapitel 5.3 skizzierte Transformation zu einem mari-
nen Energiesystem auf der Basis erneuerbarer Energien 
dazu beitragen, dass die Gewinnung fossiler Energieträ-
ger aus dem Meer zum Auslaufmodell wird.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob mit 
marinen Methanhydraten unkonventionelle Reser-
ven und Ressourcen an Gas erschlossen werden sollen 
und damit das bestehende Angebot an fossilen Ener-
gieträgern erweitert werden sollte. Die Implikationen 
auf Technologieebene sind in den Kapiteln 5.1.2 und 
5.1.3 diskutiert worden. Aus systemischer Sicht sind 
aber auch mögliche Lock-in-Effekte zu berücksichti-
gen: Dies betrifft zum einen die zukünftige Ausrich-
tung der (Infra-)Struktur der Energiesysteme und zum 
anderen die ökonomischen Ressourcen, die durch die 
Erschließung einer neuen Technologieoption gebunden 
werden und dann nicht mehr alternativen Optionen zur 
Verfügung stehen. 

Der Abbau mariner Methanhydrate ist verschiedent-
lich als Brückentechnologie auf dem Weg in vollstän-
dig dekarbonisierte Energiesysteme bezeichnet wor-
den (Kap. 5.1.3; Boswell, 2009; Krey et al., 2009). Die 
diesem Gedanken zu Grunde liegende Idee ist, dass auf 
dem Weg in dekarbonisierte Energiesysteme die Ener-
gieträger Kohle und Öl erst durch einen zunehmenden 

0 2.000
0

1

2

3

4.000 8.000 10.000 12.000

Strecke [km]

Erdgas LNG

Erdöl Kohle

Onshore-Pipeline

Onshore-Pipeline
Tanker per Schiff

Offshore-Pipeline

Tr
an
sp
or
tk
os
te
n 
[U
S
–$
/G
J]

6.000

Abbildung 5.1-7
Transportkosten für Erdöl und Erdgas in Abhängigkeit von der 
Strecke und der Transportart (Schiff, Pipeline).
Quelle: BGR, 2009

Tabelle 5.1-3
Kostenschätzungen für geologische Kohlendioxidspeicher im Meeresboden auf der Basis von vier Studien in US-$ pro 
gespeicherter Tonne CO2.
Quelle: Benson et al., 2012

Geologischer Speicher im 
Meeresboden

Hendriks et al., 
2004

IPCC, 2005 Blesl und 
Kober, 2010

McKinsey, 2008

[US-$/t CO2] [US-$/t CO2] [US-$/t CO2] [US-$/t CO2]

Entleerte Öl- und Gaslagerstätten 5–11 4–9 4–12 16

Salzwasser-Aquifere 7–14 1–33 3–35 18
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Anteil an Gas ersetzt werden, bevor auch der Gasanteil 
so weit wie möglich durch erneuerbare Energiequel-
len substituiert wird (Kap. 5.3). Zweifellos ist die Ver-
brennung von Methan klimafreundlicher als die Ver-
brennung von Öl und Kohle, und eine ganze Reihe von 
Energieszenarien vor dem Hintergrund der Klimapro-
blematik unterstreicht die Bedeutung von Gas in der 
zukünftigen Energieversorgung (WBGU, 2011; Riahi et 
al., 2012). Trotz der Bedeutung von Erdgas in einem 
nachhaltigen, klimaverträglichen Energiesystem stellt 
sich grundsätzlich die Frage, ob der Abbau von mari-
nen Methanhydraten angesichts der vorhandenen, sich 
dynamisch verändernden Reserven an konventionel-
lem Methan tatsächlich notwendig ist. 

In Tabelle 5.1-1a ist erkennbar, dass die heute bereits 
nachgewiesenen Reserven an konventionellem Gas im 
Bereich von 5.000–7.100 EJ liegen und die Ressour-
cen an konventionellem Gas bei etwa 7.200–8.900 EJ. 
Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass zumindest ein 
Teil dieser Ressourcen in Zukunft in Reserven über-
führt werden kann.

Um die Notwendigkeit der Nutzung mariner 
Methanhydrate besser beurteilen zu können, müssen 
dem potenziellen konventionellem Methanangebot 
Projektionen über die zukünftige Nachfrage bzw. den 
zukünftigen Verbrauch gegenüber gestellt werden 
(Tab. 5.1-4). In der globalen Energiestudie „Global 
Energy Assessment – Toward a Sustainable Future“ 
(GEA, 2012) werden auf der Basis eines Hauptszena-
rios 41 Entwicklungspfade mit zukünftigen Energie-
verbräuchen berechnet. Für das Hauptszenario wer-
den zwei normative Ziele vorgegeben: Erstens soll der 
Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur gegen-
über dem vorindustriellen Niveau nicht mehr als 2  °C 
betragen. Zweitens soll weltweit ein nahezu universeller 
Zugang zu sauberen Energiedienstleistungen ermög-
licht werden. Die vorgegebenen Ziele erlauben immer 

noch eine Vielzahl an Freiheitsgraden hinsichtlich des 
konkreten Energiemixes. Dies zeigen die simulierten 
Entwicklungspfade für unterschiedliche Entwicklungs-
möglichkeiten auf der Angebots- und Nachfrageseite. 
Diese 41 Entwicklungspfade geben belastbare Hin-
weise auf den zukünftigen Gasbedarf. 

Tabelle 5.1-4 zeigt jeweils das Minimum und das 
Maximum der geschätzten jährlichen Gasverbräu-
che aller GEA-Entwicklungspfade für 2035, 2040 und 
2050. Ausgehend von einem Startwert von etwa 100 
EJ im Jahr 2010 ergibt sich bis zum Jahr 2050 je nach 
Entwicklungspfad eine Spannbreite für den Gasver-
brauch von 106 EJ bis 287 EJ pro Jahr. Aussagekräfti-
ger in Bezug auf die Fragestellung ist jedoch der kumu-
lierte Gasverbrauch. Nach Berechnungen der GEA-Ent-
wicklungsfade liegt der weltweite kumulierte Gasver-
brauch im Jahr 2050 zwischen 4.600–8.300 EJ. Als 
Vergleich berechnet das GEA-Szenario Baseline (busi-
ness as usual) für das Jahr 2050 einen kumulierten Gas-
verbrauch von etwa 7.000 EJ (GEA, 2012). Dies zeigt, 
dass die transformativen Entwicklungspfade nicht ein-
seitig von einer Business-as-usual-Welt abweichen. 

In keinem der GEA-Entwicklungspfade wird vor dem 
Jahr 2040 ein kumulativer Gasverbrauch erreicht, der 
den heutigen konventionellen Gasreserven von etwa 
5.000–7.100 EJ entspricht (Tab. 5.1-1a). Ein höherer 
Gasverbrauch, der den Reserven entsprechen würde, 
wird in denjenigen GEA-Entwicklungspfaden, die einen 
höheren Gasverbrauch annehmen, erst in der Dekade 
von 2040 bis 2050 erreicht. In denjenigen GEA-Ent-
wicklungspfaden, die einen niedrigeren Gasverbrauch 
annehmen, ist dies erst in der Dekade 2050 bis 2060 
der Fall (GEA, 2012). Zudem ist anzunehmen, dass 
innerhalb dieser Zeitspanne ein Teil der konventionel-
len Gasressourcen zu Reserven entwickelt werden kann. 

Aus dieser Abschätzung lässt sich für die Nutzung 
von Erdgasreserven folgern, dass sich frühestens in etwa 

Tabelle 5.1-4
Aktueller und projizierter Gasverbrauch für die Jahre 2010, 2035, 2040, 2050. Gezeigt ist die Bandbreite des geschätzten 
Verbrauchs auf der Basis von 41 Entwicklungspfaden des Global Energy Assessment (GEA, 2012) in EJ pro Jahr und in EJ 
kumuliert. Die Entwicklungspfade basieren auf einem Hauptszenario mit den beiden Zielen, dass der Anstieg der globalen 
Durchschnittstemperatur 2  °C nicht überschreitet und weltweit ein universeller Zugang zu sauberen Energiedienstleistungen 
ermöglicht wird. Das Business-as-Usual-Szenario (BAU) wird gesondert ausgewiesen. Die Werte für den kumulierten 
Verbrauch für die Jahre 2035, 2040, 2050 enthalten nur den Verbrauch ab dem Jahr 2011.
Quelle: Riahi et al., 2012; GEA, 2012; WBGU, eigene Berechnungen

Szenarien Gasverbrauch 

2010 2035 2040 2050

Alle Szenarien (minimaler und maximaler  
Verbrauch in EJ/Jahr)

	 100,5 	 112–196 	 113–233 	 106–287

Alle Szenarien (minimaler und maximaler  
Verbrauch in EJ kumuliert bis 2010 und ab 2011)

2.726 2.784–4.127 3.418–5.344 4.600–8.300

BAU (in EJ/Jahr) 	 100,5 	 169 	 180 	 215

BAU (in EJ kumuliert) 2.726 3.844 4.790 7.057
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30 Jahren die Frage stellen würde, ob zu diesem Zeit-
punkt noch ausreichend konventionelle Gasressourcen 
vorhanden sind oder unkonventionelle Gasressourcen 
wie Methanhydrate aus Permafrostregionen oder marine 
Methanhydrate erschlossen werden sollten. Gemäß die-
ser (rein theoretischen) Betrachtungsweise müssten auch 
die notwendigen Förder- und Transporttechnologien für 
marine Methanhydrate frühestens in 30 Jahren ausge-
reift und wettbewerbsfähig sein. Ein heutiger Verzicht 
auf den Abbau mariner Methanhydrate lässt immer noch 
die Option eines zukünftigen Abbaus offen, verhindert 
aber aus systemischer Sicht einen nicht notwendigen 
Lock-in-Effekt samt dem damit verbundenem Risiko 
einer Festlegung auf möglicherweise umweltschädliche 
Technologien, die nicht oder nur mit großem Aufwand 
revidiert werden kann. Gleichzeitig wird deutlich, dass 
ausreichend Zeit für die Entwicklung und Erprobung 
der Fördertechnologien im Hinblick auf die Vermeidung 
negativer Umwelteffekte besteht (Kap. 5.4.3, 8.3.4). 

Sollte sich während der kommenden 30 Jahre her-
ausstellen, dass der Abbau anderer unkonventioneller 
Gasressourcen kostengünstiger und umweltverträgli-
cher als der Abbau mariner Methanhydrate sein sollte, 
verschiebt sich die Notwendigkeit des Abbaus mari-
ner Methanhydrate noch weiter in die Zukunft. Der 
genaue Zeitpunkt hinge von dem Erdgasanteil in einem 
zukünftigen, klimaverträglichen Energiesystem und 
den vorhandenen unkonventionellen Gasressourcen ab 
(Kap. 5.3). Je nach Kosten und Umweltverträglichkeit 
der Abbaumethoden könnten Methanhydrate aus Per-
mafrostregionen und andere unkonventionelle Gasres-
sourcen noch vor marinen Methanhydraten zum Ein-
satz kommen. Aus globaler Sicht würde sich in diesem 
Fall der Abbau mariner Methanhydrate weit über die 
nächsten 30 Jahre hinaus verschieben. 

5.1.7	
Folgerungen

>> Aus globaler Perspektive sind Kohlenwasserstoffe 
immer noch reichlich vorhanden, dabei spielen die 
Offshore-Ressourcen eine wesentliche Rolle. Aller-
dings verschieben sich die geographischen Schwer-
punkte der Förderregionen, was teils zu neuen Kon-
flikten führt (Arktis, Pazifik).

>> Es ist tendenziell mit steigenden Erschließungs- und 
Produktionskosten zu rechnen, allerdings nicht in 
einem solchen Umfang, dass Offshore-Öl und -Gas 
wirtschaftlich nicht mehr interessant wären, dies 
belegen auch die aktuell getätigten Investitionen in 
neue Offshore-Kapazitäten.

>> Technischer Fortschritt in Kombination mit der Preis-
entwicklung der fossilen Energieträger ist einer der 

wichtigsten Treiber dieser Industrie. Mit Hilfe neuer 
Technologien können Ressourcen zu Reserven wer-
den. Technischer Fortschritt kann zwar dazu beitra-
gen, die Sicherheit der Produktion für den Menschen 
und die Umwelt zu verbessern, birgt aber gleichzeitig 
auch neue Risiken. Mit dem Vordringen in die Tiefsee 
oder in arktische Gewässer steigt das Risiko für grö-
ßere Ölunfälle prinzipiell an.

>> Marine Methanhydrate werden aus heutiger Sicht 
nicht benötigt, um die Gasnachfrage zu decken. Auch 
angebotsseitig spricht die Wirtschaftlichkeit nicht für 
eine zeitnahe Erschließung dieses Energieträgers. 
Allerdings könnten regionale Abwägungen (Versor-
gungssicherheit, lokale Gaspreise, Klimaziele) doch 
zu einer forcierten Erschließung dieser Energiequelle 
beitragen. Dies betrifft in erster Linie Regionen mit 
erschwertem oder teurem Zugang zu Erdgas, z.  B. 
Japan. 

>> Eine Technologiebewertung ist grundsätzlich aus 
Systemsicht zu führen und erfolgt in Kapitel 5.3. 
Dabei wird berückichtigt, dass die kumulierte Gesamt-
menge an Emissionen aus fossilen Quellen von 750 Gt 
CO2 nicht überschritten werden sollte (WBGU, 2011). 
Deshalb kann bereits an dieser Stelle festgehalten 
werden, dass eine Fortsetzung des derzeitigen Trends 
der Nutzung mariner Kohlenwasserstoffe nicht nach-
haltig sein kann.

5.2
Erneuerbare Energien

Die Technologien der marinen regenerativen Energiebe-
reitstellung umfassen die Offshore-Windenergie sowie 
die Wellenenergie, Gezeitenhub-Kraftwerke, Gezeiten- 
und Meeresströmungs-Kraftwerke, Meereswärme- und 
Salinitätsgradient-Kraftwerke sowie den Anbau von 
Algen zur energetischen Nutzung. Der Begriff Meeres
energien umfasst dabei alle genannten Energieformen, 
mit Ausnahme der Offshore-Windenergie.

5.2.1	
Technologische Möglichkeiten der Offshore-
Windenergie und der Meeresenergien

5.2.1.1	
Entwicklungsstand der Offshore-Windenergie
Aufgrund günstigerer Windverhältnisse auf dem Meer 
und zunehmender Akzeptanz- und Platzprobleme für 
Windenergieanlagen an Land wird der Ausbau der Off-
shore-Windenergie verstärkt vorangetrieben. Die im 
Offshore-Bereich eingesetzte Technik ist grundsätz-
lich vergleichbar mit den heute üblichen Anlangen an 



Erneuerbare Energien   5.2

219

Land. Wegen der aufwändigeren Wartung, zeitwei-
ser wetterbedingter Nichterreichbarkeit sowie höherer 
Belastungen durch Stürme und salzhaltige Luft werden 
jedoch sehr hohe Anforderungen an die Zuverlässig-
keit der Anlagen gestellt. Zur Reduktion des Wartungs- 
und Installationsaufwands geht der Trend zu größeren 
Anlagen im Meer. Windenergieanlagen bis 6 MW wer-
den heute kommerziell im Offshore-Bereich eingesetzt. 
Weiterhin unterscheiden sich die Offshore-Anlagen 
grundlegend in der Verankerung bzw. Befestigung im 
Grund. Hier kommen in Abhängigkeit von der Wasser-
tiefe und der geologischen Beschaffenheit des Meeres-
grunds verschiedene Technologien zum Einsatz. Aktu-
ell werden Offshore-Windenergieanlagen bis zu einer 
Wassertiefe von ca. 50 m mit festen Fundierungen 
gebaut. Die folgenden festen Fundierungen werden für 
Offshore-Windenergieanlagen eingesetzt (Abb 5.2-1):

>> Monopile: Ein Monopile ist ein zylindrischer hohler 
Pfahl, der in Wassertiefen bis etwa 20 m durch Boh-
ren bzw. Rammen in sandiges Sediment getrieben 
werden kann. Monopiles sind nur wenig von Aus-
kolkung, d.  h. allmählichem Freilegen durch Wasser-
strömungen betroffen.

>> Tripod bzw. Tripile: Das Tripod ist eine Dreibeinkons-
truktion, die den Hauptpfahl der Windkraftanlage 

stützt. Das Dreibein wird mit kleinen Pfählen durch 
Rammung im Meeresboden verankert. Auf das Drei-
bein wird über Wasser eine Dreibeinkonstruktion 
aufgesetzt, die die Windkraftanlage trägt. Tripile-
Fundierungen können bei Tiefen von 25–50 m ein-
gesetzt werden.

>> Jacket: Das Jacket ist eine Fachwerkkonstruktion 
aus Stahl mit drei oder vier Füßen, die am Meeres-
grund mit Pfählen verankert werden. Sie sind eine 
sehr geläufige Art der Fundierung für die verschie-
densten Offshore-Aktivitäten (Abb. 5.1-4). Jackets 
können auch für größere Wassertiefen eingesetzt 
werden. In der Nordsee werden sie von der Öl- und 
Gas-Industrie bis zu Tiefen von 150–180 m einge-
setzt. In ruhigeren Gewässern können auch wesent-
lich größere Tiefen erreicht werden.

>> Bucket-Fundament: Das Bucket-Fundament ver-
wendet zur Fixierung der Windkraftanlage nicht nur 
das Eigengewicht des Fundaments, sondern darüber 
hinaus noch den Druck des umgebenden Wassers. Es 
hat etwa die Form eines umgedrehten Eimers. In ihm 
wird ein Unterdruck erzeugt, so dass sich das Funda-
ment am Meeresgrund festsaugt.

>> Schwerkraftfundament: Schwerkraftfundamente wer
den ebenfalls vorrangig in flacherem Wasser 
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Abbildung 5.2-1
Verschiedene Verankerungen und ihre Kosten für Offshore-Windkraftanlagen in Abhängigkeit von der Wassertiefe.
Quelle: Bard, 2013
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eingesetzt. Sie bestehen aus einem großen Beton-
block, der die Windkraftanlage trägt und durch sein 
Gewicht stabilisiert. Schwerkraftfundamente sind 
recht anfällig gegen Auskolkung und einen dadurch 
bedingten Stabilitätsverlust.

Bei größeren Wassertiefen ab ca. 60–80 m stellen 
schwimmende Anlagen mit Verankerungen im Mee-
resgrund die kostengünstigere Variante im Vergleich zu 
festen Fundierungen dar (Abb. 5.2-1), jedoch befinden 
sich schwimmende Windkraftanlagen bisher noch im 
(fortgeschrittenen) Prototypstadium. Vor den Küsten 
Norwegens und Portugals werden bereits einzelne 
Anlagen mit einer Leistung von ca. 2 MW betrieben. 

Schwimmende, im Meeresgrund verankerte Struk-
turen werden bereits in der Erdöl- und Erdgasindustrie 
im Offshore-Bereich verwendet (Abb. 5.1-4). Verschie-
dene Konzeptionen für die Verankerung sind möglich 
(Abb. 5.2-1):

>> Spar-Plattform: Bei diesem Typ wird ein stark ver-
längerter Hauptpfahl als Schwimmkörper benutzt. 
Im unteren Teil ist Ballastmaterial enthalten, um 
einen möglichst tiefen Schwerpunkt des Systems zu 
erreichen. Der unter der Meeresoberfläche liegende 
Auftriebskörper ist mit dem Meeresboden vertäut. 
Diese Konstruktion findet man z.  B. bei der norwegi-
schen Hywind-Anlage.

>> Tension-leg-Plattform: Eine Tension-leg-Plattform 
besteht aus einem Schwimmkörper, auf dem die 
Plattform aufgesetzt ist und der ständig unter Span-

nung mit dem Meeresboden vertäut ist. Die Span-
nung wird dadurch erzeugt, dass die Vertäuung die 
Plattform etwas unter der Position hält, in der sie 
sich aufgrund des Auftriebs sonst befinden würde. 
Der Schwimmkörper kann auch komplett einge-
taucht sein.

>> Halbtaucher-Plattform: Eine weitere Möglichkeit 
besteht darin, einen als Halbtaucher ausgeführten 
Schwimmkörper mit dem Meeresgrund zu vertäuen.

Die Offshore-Windenergienutzung befindet sich aktu-
ell in der frühen kommerziellen Phase, die sich durch 
annähernd exponenzielle Zuwachsraten auszeichnet 
(Abb. 5.2-2), aber aus Investorensicht noch mit gro-
ßen Unsicherheiten behaftet ist. Ende 2012 machten 
Offshore-Windenergieanlagen 4,7  % der installierten 
Windleistung in Europa aus. Die innerhalb der Euro-
päischen Union (EU-27) installierte und an das Strom-
netz angeschlossene Leistung der Offshore-Windener-
gie betrug 4.993 MW, während die Leistung landba-
sierter Anlagen bei 101.048 MW lag (EWEA, 2013:  13). 

Die große Anzahl beantragter oder bereits geneh-
migter Projekte deutet auf eine dynamische Entwick-
lung des Offshore-Ausbaus hin – allein in Europa 
befanden sich im Jahr 2011 fast 6 GW im Bau, und 
für die deutsche Ost- und Nordsee lagen Ende 2012 
Genehmigungen für weitere ca. 10 GW vor (Offshore-
Windenergie.net, 2013). Nach der Roadmap der Euro-
päischen Windenergieagentur (EWEA) soll die instal-
lierte Offshore-Windenergieleistung in Europa bis 2020 
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eine Kapazität von 40 GW erreichen und bis 2030 auf 
150 GW ansteigen (EWEA, 2011).

5.2.1.2	
Entwicklungsstand der Technologien zur 
Meeresenergienutzung 
Während in den zurückliegenden 15 Jahren der Groß-
teil der Forschung und Entwicklung zur Meeresenergie-
nutzung (Abb. 5.2-3) in Europa stattgefunden hat, ist 
inzwischen zunehmend auch ein weltweites Interesse 
zu verzeichnen. Dies zeigt sich auch an steigenden Mit-
gliederzahlen des Implementing Agreement on Ocean 
Energy Systems der IEA (IEA, 2010). 

Insgesamt sind – bis auf Gezeitenhubkraftwerke –
alle Meeresenergietechnologien in einem sehr frühen 
Entwicklungsstadium. Bei der Wellen- und Gezeiten-
strömungstechnologie hat sich noch kein dominantes 
Funktionsprinzip etabliert. Die meisten Anlagen sind 
noch Prototypen oder in einem vorkommerziellen Ent-
wicklungsstadium (IEA RETD, 2011). Die IEA rechnet 
mit kommerziellen Systemen zwischen 2015 und 2025 
(IEA ETSAP, 2010). 

Wellenenergie 
Im Gegensatz zur Nutzung von Windenergie gibt es 
zur Nutzbarmachung der Wellenenergie mehr als 100 
unterschiedliche Konzepte. Beispielsweise kann die 
oszillierende Wassersäule (Oscillating Water Column, 
OWC) der Wellen eine Luftturbine antreiben. Eine wei-
tere Methode ist die Ausnutzung der welleninduzier-

ten Bewegung (oscillating body systems), während eine 
dritte Möglichkeit in der Umwandlung der potenziellen 
Energie der Wellen besteht (de Falcão, 2010).

Nachteile der generell geringeren Wellenenergie in 
Küstennähe werden teilweise durch eine häufig natür-
liche Konzentration der Wellen sowie einen geringeren 
Aufwand bei Installation und Netzanbindung kompen-
siert. OWC-Anlagen bestehen aus einer teilweise ein-
getauchten luftgefüllten Stahl- oder Betonstruktur 
mit einer Öffnung unterhalb der Wasserlinie. Die sich 
mit der oszillierenden Wassersäule bewegende, ein-
geschlossene Luftmasse treibt über eine Luftturbine 
einen Generator an (de Falcão, 2010).

Zur Nutzung der welleninduzierten Bewegung wird 
die Bewegung von Auftriebskörpern zueinander, zur 
Küste oder zum Meeresgrund in elektrische Energie 
umgewandelt. Punktabsorber können in küstennahen 
Gebieten mit geringer Wassertiefe eingesetzt werden. 
Sie bestehen aus einem luftgefüllten teleskopischen 
Zylinder, dessen unterer, als Stator fungierender Teil 
mit dem Meeresboden fest verankert ist. Der obere 
Teil folgt der vertikalen Wellenbewegung und erzeugt 
auf diese Weise mit Hilfe von Lineargeneratoren Strom 
(Clément et al., 2002; Kerr, 2007). Lineargeneratoren 
kommen ebenfalls in einer Reihe von weiteren Kon-
zepten mit Auftriebskörpern zum Tragen (Drew et al., 
2009; de Falcão, 2010). Die Pelamis-Technik nutzt die 
Wellenbewegung durch vier flexibel miteinander ver-
bundene, an der Meeresoberfläche schwimmende Röh-
ren, die durch die relative Bewegung zueinander über 
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kommerziell eingesetzt. Alle anderen Technologien sind entweder noch in einem frühen Entwicklungsstadium ohne dominantes 
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Kolbenpumpen Hydraulikflüssigkeit durch hydrauli-
sche Motoren pressen und dabei mit Hilfe von Gene-
ratoren Strom erzeugen. Ein weiterer, interessanter 
Ansatz zur Nutzung der Wellenenergie ist die CETO-
Technologie. Hierbei wird zunächst Wasser mit Hilfe 
von Punktabsorbern mit einem Druck von 70 bar an 
Land gepumpt und dort entweder über eine Pelton-
Turbine zur Stromerzeugung oder durch Umkehros-
mose zur Trinkwassergewinnung eingesetzt (Carnegie, 
2013). Das Konzept wird aktuell im Rahmen diverser 
Projekte in der Praxis erprobt.

Das Konzept des Wave Dragon nutzt die potenzielle 
Energie der Wellen. Es besteht aus einer schwimmen-
den V-förmigen Struktur, wodurch es an der Spitze der 
eingefassten Seeoberfläche zu einer Überhöhung der 
Wellen kommt. Diese fließen in ein höher gelegenes 
Becken, an dessen Rücklauf in das Meer eine Turbine 
Strom erzeugt (de Falcão, 2010). 

Bei den Wellenenergiekraftwerken hat sich noch 
kein dominantes Design herausgebildet. Nur wenige 
Konzepte wurden in Form großskaliger Prototypen 
unter realen Bedingungen getestet. Als einziges kom-
merziell genutztes Wellenkraftwerk wurde im Jahr 
2011 im spanischen Mutriku ein 300 kW-Kraftwerk 
nach dem Prinzip der oszillierenden Wassersäule in 
Betrieb genommen. Die Konstruktion ist in eine Hafen-
mole integriert und befindet sich somit unmittelbar an 
der Küste. Weitere kommerzielle Projekte sind kurz- 
bis mittelfristig geplant, z.  B. die Errichtung mehrerer 
Wellenenergieparks mit je 10 MW bestehend aus 14 
Pelamis-Wellenenergiekonvertern vor der schottischen 
Küste (Pelamis Wave Power, 2011). 

Gezeitenkraftwerke 
Die Energiebereitstellung aus den Gezeitenkräf-
ten basiert im Gegensatz zu allen anderen marinen 
erneuerbaren Energiequellen nicht auf der Einstrah-
lung der Sonne als primäre Energiequelle. Die Entste-
hung der Gezeiten ist auf Gravitations- und Rotations-
kräfte zwischen der Erde, Mond und Sonne zurückzu-
führen. Aus einem Zusammenspiel von Zentrifugal- 
und Trägheitskräften, der täglichen Rotation der Erde 
(24 Stunden) und dem monatlichen Umlauf des Monds 
um die Erde (27,3 Tage) ergibt sich eine Periodendauer 
von 24 h 50 min. Da sowohl die Anziehungskraft des 
Monds als auch die entgegengesetzte Fliehkraft auf der 
dem Mond abgewandten Seite der Erde, in den meis-
ten Regionen, zu einem Meeresspiegelanstieg führen, 
resultiert ein ca. zweimal täglich auftretendes Hoch- 
und Niedrigwasser (Abb. 5.2-4). Überlagert werden die 
vom Mond verursachten Gezeiten durch die (etwa halb 
so starken) Anziehungskräfte der Sonne. Je nach Posi-
tion von Sonne und Mond in Relation zur Erde wer-
den die Gezeiten abgeschwächt (Nipptide) oder ver-

stärkt (Springtide). Die Periodendauer dieses überla-
gerten Zyklus beträgt 29,5 Tage. 

>> Gezeitenhub: Gezeitenhubkraftwerke wandeln die 
potenzielle Energie, die aus dem periodischen Anhe-
ben und Absenken des Meeresspiegels resultiert, in 
elektrischen Strom um. Beispiele für Orte mit beson-
ders ausgeprägtem Gezeitenhub sind die Bay of 
Fundy in Kanada (17 m), das Severn-Ästuar in Groß-
britannien (15 m) und die Bucht vom Mont Saint 
Michel in Frankreich (13,5 m; Kerr, 2007). Hier kön-
nen Meer und Ästuargebiet durch Dämme bzw. 
Staumauern abgetrennt und das Wasser beim Durch-
fließen der Absperrung zur Stromerzeugung über 
Turbinen geleitet werden. Aufgrund der Periodizität 
der Gezeiten ist die resultierende Stromerzeugung 
intermittierend, kann jedoch sehr präzise vorherge-
sagt werden. Zur Verstetigung bzw. Flexibilisierung 
dieser intermittierenden Erzeugung werden z.  B. 
Mehrbeckenkonzepte verfolgt (multi-basin opera-
tion). Da die bisherigen Konzepte basierend auf 
einer Staumauer, die das offene Meer von der Fluss-
mündung abtrennt, unter Naturschutzgesichtspunk-
ten zunehmend in die Kritik geraten, wird als mögli-
che Alternative das Konzept der Gezeitenlagunen 
(tidal lagoon) verfolgt. Durch die Errichtung von 
abgeschlossenen, meist runden Becken in Gebieten 
mit großem Tidenhub erfolgt die Stromerzeugung 
beim Durchströmen der in die Staumauern integrier-
ten Turbinen. Der Vorteil besteht darin, dass das 
Brackwasserökosystem des Ästuars von den Anla-
gen in weiten Bereichen unbeeinträchtigt bleibt. 

	 Im August 2011 erfolgte die Inbetriebnahme des 
Sihwa-ho-Gezeitenkraftwerks in Südkorea mit einer 
Nennleistung von 254 MW. Dadurch wurde das 
1967 in Frankreich in Betrieb genommene Kraft-
werk La Rance (240 MW) nach über 40 Jahren als 
weltweit größtes Gezeitenhubkraftwerk abgelöst. 
Aktuell sind eine Reihe weiterer Gezeitenkraftwerke 
geplant, besonders in Südkorea. Eine Vielzahl an 
weiteren Projekten auch größeren Maßstabs befin-
det sich in Planung, jedoch sind einige davon auf-
grund von Umweltschutzbedenken und steigender 
Kosten ins Stocken geraten. Wie bereits erwähnt, 
könnte zukünftig das Konzept der Gezeitenlagunen 
eine umweltverträglichere Alternative zu konventi-
onellen Gezeitenkraftwerken darstellen.

>> Gezeitenströmung: Gezeitenströmungen sind eine 
Konsequenz der Auf- und Abbewegungen der Was-
sermassen. Die hieraus resultierenden horizontalen 
Ausgleichsströmungen werden vielerorts durch die 
Küsten- und Meeresbodengeometrie verstärkt, so 
dass z.  B. zwischen dem Festland und vorgelagerten 
Inseln oder an Flussmündungen häufig hohe Strö-
mungsgeschwindigkeiten auftreten. Da diese durch 
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die Gezeiten hervorgerufen werden, unterliegen sie 
der gleichen meist halbtägigen Periodizität wie sie 
auch beim Gezeitenhub auftritt. Aus der periodi-
schen Umkehrung der Flussrichtung resultieren 
besondere Anforderungen an die Turbinen. Viele 
dieser Strömungsturbinen ähneln im Design Wind-
turbinen – sowohl Axial- wie auch Vertikalläufern. 
Die Turbinen müssen jedoch auf die anspruchsvollen 
marinen Unterwasserbedingungen ausgelegt sein. 
Aufgrund der höheren Dichte des Wassers ist auch 
die Energiedichte des Mediums deutlich höher als 
bei Luft (Windkraft), so dass die Rotoren für die 
gleiche Leistung – trotz der geringeren Strömungs-
geschwindigkeit des Wassers – deutlich kleiner aus-
gelegt werden können. Verschiedene Technologien 
sehen vor, die Rotoren zu Wartungszwecken über 
die Wasseroberfläche fahren zu können (Abb. 5.2‑5).

	 Über 50 Konzepte zur Nutzung der durch Gezeiten 
bedingten Strömungen befinden sich in einem frü-
hen Entwicklungsstadium, wobei Tests an Prototy-
pen einiger Anlagen hauptsächlich in Europa, aber 
auch in Kanada und China durchgeführt werden 
(Bedard et al., 2010). Eine detaillierte Darstellung 
einiger Techniken und ihres Entwicklungsstands fin-
det sich bei O’Rourke et al. (2010). Aufgrund der 
Ähnlichkeit der Technologien kann auf Erfahrungen 
im Bereich der Windenergie und des Schiffsbaus 
zurückgegriffen werden. Im Hinblick auf die Schwie-

rigkeiten der Wartung unter Wasser ist die Zuverläs-
sigkeit der Anlagen von großer Bedeutung. Bei wei-
terhin erfolgreichen Tests von Gezeitenströmungs-
kraftwerken kann im kommenden Jahrzehnt mit 
Gezeitenströmungskraftwerkparks in kommerzieller 
Größe gerechnet werden (O’Rourke et al., 2010).

Meeresströmungskraftwerke 
Im Gegensatz zu den Gezeitenströmungen weisen die 
Meeresströmungen meist deutlich geringere Fließge-
schwindigkeiten auf, jedoch sind diese Strömungen 
kontinuierlich ohne Fließrichtungsumkehr und ermög-
lichen somit auch eine kontinuierliche Stromerzeu-
gung. Großräumige Zirkulationen mit Strömungsge-
schwindigkeiten von ca. 2 m pro s finden sich östlich 
von Afrika im indischen Ozean (Agulhasstrom) oder 
westlich von Afrika im Atlantik (Golfstrom; Leaman et 
al., 1987). 

Aufgrund der geringeren Fließgeschwindigkeiten 
und somit geringeren Energiedichte ist diese Techno-
logie von einer wirtschaftlichen Umsetzung noch weit 
entfernt. Grundlegend ist die Technologie weitgehend 
vergleichbar mit der der Gezeitenturbinen.

Meereswärmekraftwerke
Meereswärmekraftwerke (Ocean Thermal Energy 
Conversion, OTEC) nutzen die Temperaturunterschiede 
des Meerwassers zwischen der Zone nahe der Ober-
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Abbildung 5.2-4
Weltweite Verteilung der halbtägigen Hauptmondtide M2. Um Gezeitenhubkraftwerke errichten zu können, ist ein Tidenhub 
von mindestens 4 m erforderlich, der zusätzlich bestimmte Küstenformationen erfordert.
Quelle: NASA, 2006
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fläche und derjenigen in einer Tiefe von rund 1.000 m 
zum Betreiben einer Wärmekraftmaschine. Hierfür 
muss die Temperaturdifferenz mindestens 20  °C betra-
gen (Binger, 2004), so dass sich die Regionen, in denen 
diese Technologie eingesetzt werden kann, auf den 
Bereich um den Äquator beschränken (Abb. 5.2-6).

Der Wirkungsgrad einer solchen Wärmekraft
maschine liegt in der Praxis bei ca. 3  % (Nihous, 2010) 
und ein großer Teil der so bereit gestellten mechani-
schen Energie (ca. 30  % des Bemessungswerts der Tur-
bine; Nihous, 2010) muss für den Betrieb der Pumpen 
eingesetzt werden, um das kalte bzw. warme Meerwas-
ser den Wärmeübertragern zuzuführen. Meereswär-
mekraftwerke mit offenem Kreislauf nutzen direkt das 
Meerwasser als Arbeitsmedium, das bei vermindertem 
Druck verdampft wird. Zusätzlich zur Stromerzeugung 
kann diese Variante zur Trinkwassergewinnung einge-
setzt werden. Da die Ressource weitgehend mit gerin-
gen jahreszeitlichen Schwankungen zur Verfügung 
steht, ermöglichen Meereswärmekraftwerke eine kon-
tinuierliche Stromerzeugung.

Erste Versuche einer Nutzung von Meereswär-
mekraftwerken zur Stromerzeugung gehen bis in die 
1930er Jahre zurück, als Claude (1930) auf Kuba eine 
erste Anlage errichtete. Aufgrund ungünstiger lokaler 
Bedingungen konnte jedoch keine Nettostromproduk-
tion erzielt werden. Auch ein weiterer Versuch des Wis-
senschaftlers in Form eines schiffbasierten Systems zur 
Gewinnung von Eis scheiterte – diesmal allerdings bei 
der Installation der in die Tiefe reichenden Kaltwasser-
leitung. Nachfolgende Installationen von Meereswär-
mekraftwerken auf Hawaii und Nauru erreichten eine 
Nettoleistung von bis zu ca. 100 kW (Vega, 2002). Trotz 
dieser Erfolge blieb die kommerzielle Errichtung von 
Meereswärmekraftwerken bis heute aus. Einige Pro-
jekte mit Anlagen von ca. 10 MW sind aktuell geplant. 

Zu den Herausforderungen, die vor einer Nutzung in 
großem Maßstab zu lösen sind, zählen unter anderem 
der Bewuchs der Wärmeübertrager, die Dichtigkeit des 
Fluid-Kreislaufs sowie der hohe Energiebedarf zum 
Betrieb der Anlage, insbesondere der Pumpen. 

Salinitätsgradient- oder Osmosekraftwerke
Das Durchmischen von Flüssigkeiten unterschiedlicher 
(Meer-)Salzkonzentration führt zu einer Entropieerhö-
hung (Scråmestø et al., 2009), für deren energetische 
Nutzung zwei unterschiedliche Pfade verfolgt werden 
(Post et al., 2007; Lewis et al., 2011).

Bei der Umkehrelektrodialyse (Reversed Electro 
Dialysis, RED) wird Salz- und Süßwasser über alter-
nierende Anionen- und Kationentauschermembranen 
zusammengeführt, wodurch sich über den Membranen 
eine Spannung einstellt (van den Ende und Groeman, 
2007). 

Die druckreduzierte Osmose (Pressure Retarded 
Osmosis, PRO) kommt bei Osmosekraftwerken zum 
Einsatz. Stehen Flüssigkeiten unterschiedlicher Salini-
tät über eine halbdurchlässige Membran miteinander in 
Kontakt, so diffundiert Wasser durch die Membran zu 
der Seite mit der höheren Salzkonzentration bis sich ein 
Gleichgewicht aus osmotischem und statischem Druck 
einstellt. Bei einem geschlossenen Gefäß beträgt der 
osmotische Druck von Meerwasser ca. 24–26 bar (Lewis 
et al., 2011), was einer Wassersäule von ca. 240–260 m 
entspricht. Da in einem offenen Gefäß das eintretende 
Wasser zu einer Verdünnung und somit Reduktion des 
Salzgehalts führt, wird das durch Osmose nutzbare 
(technische) Potenzial auf 120 m geschätzt (Lübbert, 
2005). Um das Absinken der Salzkonzentration auf der 
Salzwasserseite zu reduzieren, muss ein erhöhter Volu-
menstrom umgewälzt werden.

Beide Ansätze werden zur Zeit im experimentel-
len Maßstab untersucht. Eine Einheit zur Untersu-
chung der Umkehrelektrodialyse mit einer Leistung 
von 1  kW wird aktuell in den Niederlanden unter-
sucht und in Norwegen wird ein 4 kW Prototyp eines 
Osmosekraftwerks betrieben und erforscht (Scråmestø 
et al., 2009). Bei den Osmosekraftwerken besteht 
die Herausforderung vor allem darin, leistungsfähige 
Membranen zu entwickeln. Ab einer Leistung von ca. 5 
W pro m² kann ein wirtschaftlicher Betrieb erreicht wer-
den (Lübbert, 2005), während aktuell die Leistung bei ca. 
2–3 W pro m² liegt (Scråmestø et al., 2009; Skilhagen, 
2010). Weitere Herausforderungen sind die langfristige 
Haltbarkeit der Membranen, Bewuchs durch Bakterien 
und Algen sowie weitere Arten von Verunreinigungen, 
die die Durchlässigkeit der Membranen verringern.

Abbildung 5.2-5
Strömungskraftwerk (SeaGen). Die Turbinen können zu 
Wartungszwecken über den Meeresspiegel angehoben 
werden. 
Quelle: Das Bild wurde zur Verfügung gestellt von Marine 
Current Turbines, einem Unternehmen der Siemens AG
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Energetische Nutzung von Algen
Wie höhere Pflanzen an Land eignen sich auch Algen 
zur energetischen Nutzung. Generell ist zwischen der 
Nutzung von vielzelligen Algen (Makroalgen) sowie 
kleinen ein- bis wenigzelligen Algen (Mikroalgen) zu 
unterscheiden. Für die Kultivierung von Mikroalgen 
können je nach Algenart Meer-, Brack- oder auch Süß-
wasser als Medium eingesetzt werden. Während der 
Anbau von Makroalgen direkt im Meer erfolgt, werden 
Mikroalgen überwiegend landbasiert in großen Pho-
tobioreaktoren oder flachen, offenen Becken, soge-
nannten raceways, gezüchtet. Es existieren aber auch 
Konzepte für eine Mikroalgenzucht direkt im Meer. 
Dabei wird die Mikroalgensuspension mit Hilfe von 
Plastikmembranen vom umgebenden Meerwasser 
getrennt. Derartige Ansätze werden in aktuellen For-
schungsprojekten untersucht (OMEGA-Projekt, NASA; 
TROPOS-Projekt, EU). 

Die Aquakultur von Makroalgenwird heute pri-
mär in asiatischen Ländern betrieben, wo Algen eine 
große Bedeutung als Nahrungsmittel haben. Der Anbau 
erfolgt in küstennahen Gewässern meist als Leinenkul-
tur. Hierbei werden Leinen mit Zellen in einer geeig-
neten Phase des Lebenszyklus beimpft und ins Meer 
ausgebracht, wo sich die Makroalgen bis zur Erntereife 
weiterentwickeln. Als weiterer möglicher Ansatz sieht 
das Konzept des „ocean farming“ vor, unbefestigte, frei 

treibende Makroalgen für die energetische Nutzung in 
küstenfernen Regionen anzubauen (Florentinus et al., 
2008; Reith et al., 2012). Die Zucht von Makroalgen 
unter Ausnutzung der festen Strukturen von Offshore-
Windenergieanlagen (Buck et al., 2004; Buck und 
Buchholz, 2005) sowie ringförmig um Marikulturanla-
gen zur Fischzucht (integrierte Aquakultur) ist Gegen-
stand aktueller Forschung. Die letztgenannte Methode 
hätte den Vorteil, dass Nährstoffe, die durch die Fisch-
aquakultur freigesetzt werden, von den Algen genutzt 
werden können, wodurch sich negative Umweltein-
flüsse reduzieren und gleichzeitig höhere Wachstums-
raten der Algen realisieren ließen (Kap. 4.2). Eine sol-
che integrierte Aquakultur wird auch für landbasierte 
Systeme in Verbindung mit Fischaquakultur diskutiert, 
jedoch besteht noch erheblicher Entwicklungsbedarf 
bis zum Erreichen einer Wirtschaftlichkeit (Friedlan-
der, 2008).

Zur Bereitstellung von Nährstoffen für die Off-
shore-Makroalgenkultur wird auch die Förderung von 
nährstoffreichem Tiefenwasser in Erwägung gezogen 
(Roesijadi et al., 2010). Hier bieten sich mögliche 
Synergien mit Meereswärmekraftwerken (Kasten 4.1‑2). 

Da sich Makroalgen im Vergleich zu Mikroalgen 
durch einen geringen Lipidgehalt von meist weniger als 
5  % des Trockengewichts auszeichnen, erfolgt die ener-
getische Nutzung der Biomasse insbesondere durch 

16 18 20 22 [°C]24

Abbildung 5.2-6
Weltweite Verteilung durchschnittlicher Temperaturunterschiede zwischen der nahen Wasseroberfläche und der 
Meerestiefe von 1.000 m. Da nur im Bereich des Äquators eine Temperaturdifferenz von mindestens 20  °C vorliegt, können 
Meereswärmekraftwerke nur in dieser Region eingesetzt werden.
Quelle: Nihous, 2010, auf Basis von Daten aus NODC, 2005
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anaerobe Fermentation bzw. Vergärung unter Bildung 
von Biogas bzw. Biomethan; jedoch ist die Gewinnung 
lipidbasierter Treibstoffe prinzipiell auch aus Makroal-
gen möglich (Hossain und Salleh, 2008). Makroalgen 
zeichnen sich durch einen höheren Aschegehalt aus, 
und der Brennwert ist mit 11–12 MJ pro kg geringer 
als bei terrestrischer Biomasse (17–18 MJ pro kg). Ein 
hoher Gehalt an Stickstoff und Schwefel können sich 
bei der energetischen Nutzung als problematisch erwei-
sen. Andererseits zeichnen sich Makroalgen durch 
einen geringen Zellulose- und Ligninanteil aus – beides 
Substanzen, die bei der anaeroben Fermentation nur 
schlecht genutzt werden können. Die wirtschaftliche 
Machbarkeit der anaeroben Umsetzung unter Bildung 
von Biogas wurde für verschiedene Algengattungen 
bereits demonstriert (Gunaseelan, 1997; Chynoweth et 
al., 2001). Die Methanerträge von 0,14–0,4 m³ pro kg 
aschefreiem Trockengewicht sind vergleichbar mit 
denen von Klärschlamm (Reith et al., 2005).

5.2.2	
Globale Potenziale meerbasierter  
regenerativer Stromerzeugung

Die Potenziale meerbasierter erneuerbarer Energien 
sind im Kontext des globalen Stromverbrauchs zu 
betrachten. Dieser betrug im Jahr 2010 ca. 66,4 EJ 
(18.443 TWh), während je nach Szenario bis 2035 ein 
Anstieg auf 100,6–125,6 EJ (27.944–34.889 TWh) 
erwartet wird (IEA, 2012:  180).

5.2.2.1	
Offshore-Windenergie
Es wird angenommen, dass ca. 1  % der auf die Erd-
oberfläche einfallenden solaren Strahlung in Bewe-
gungsenergie der atmosphärischen Luftmassen kon-
vertiert wird (Lorenz, 1967; Peixoto und Oort, 1992). 
Zum theoretischen Potenzial der Offshore-Windener-
gie liegen keine Studien vor, allerdings geben Rog-
ner et al. (2000) auf Basis der globalen Luftmassen-
bewegungen ein theoretisches Potenzial der Windener-
gie (onshore und offshore) von 110.000 ±50.000 EJ 
pro Jahr an (Rogner et al., 2012:  432). Da die Meere 
einen Anteil von über 70  % der Erdoberfläche ausma-
chen und aufgrund der geringeren Reibung die ober-
flächennahen Windgeschwindigkeiten über dem Meer 
höher ausfallen als an Land, entfällt der Großteil dieses 
Potenzials auf die Offshore-Windenergie. Studien zum 
technischen Potenzial der Offshore-Windenergieanla-
gen weisen eine sehr große Bandbreite auf, da häufig 
unterschiedliche technische Annahmen und Restrikti-
onen angesetzt werden (Tab. 5.2-1; Lewis et al., 2011). 
Die Studien unterscheiden sich hinsichtlich der ver-

wendeten meteorologischen Daten sowie den Annah-
men zu Turbinentypen und Nabenhöhen, Leistungs-
dichte, Mindest- und Maximalabstand zur Küste sowie 
der erschließbaren Wassertiefen. Weiterhin werden 
teilweise noch zusätzliche Restriktionen angesetzt, wie 
etwa die maximale Ausnutzung der verfügbaren Flä-
chen, ein Mindestkapazitätsfaktor oder maximal zuläs-
sige Stromgestehungskosten. 

Mit der Entwicklung von festen Gründungsstruktu-
ren, die in Wassertiefen bis ca. 60 m eingesetzt werden 
können, schwimmenden Plattformen und Offshore-
Netzanbindungen können erheblich größere Flächen 
für Offshore-Windenergieanlagen erschlossen wer-
den. Dadurch haben sich die Grenzen des technischen 
Potenzials in den vergangenen Jahren deutlich ver-
schoben. Perspektivisch können mit schwimmenden 
Plattformen auch Wassertiefen von mehr als 200 m für 
die Offshore-Windenergie genutzt werden. 

Auch wenn sich das globale Potenzial der Offshore-
Windenergie nur mit großen Unsicherheiten beziffern 
lässt ist festzuhalten, dass es mit der heute bereits ver-
fügbaren Technologie die aktuelle globale Nachfrage 
nach Strom deutlich übersteigt. Der zukünftige Ausbau 
wird daher primär von Kosten- und Nachhaltigkeits
aspekten abhängen. 

5.2.2.2	
Meeresenergien
Schätzungen des weltweiten theoretischen Poten-
zials der Meeresenergien (Wellenenergie, Gezeiten-
hub, Gezeitenströmung, Meeresströmung, Meeres-
wärmekraftwerke, Salinitätsgradient- oder Osmose-
kraftwerke) belaufen sich auf bis zu 7.400 EJ pro Jahr 
(UNEP, 2000) und übersteigen damit den globalen 
Primärenergieverbrauch (492 EJ pro Jahr direkte Ener-
gieäquivalente; WBGU, 2011) um ein Vielfaches. 

Die technischen Potenziale, die sich hieraus erge-
ben, liegen nach vielen Schätzungen etwa um einen 
Faktor 10–20 niedriger als die theoretischen Poten
ziale, übersteigen aber immer noch deutlich den glo-
balen Strombedarf (in 2010 ca. 66,4 EJ pro Jahr; IEA, 
2012:  180). Bei manchen Technologien ist die Abschät-
zung des technischen Potenzials mit großen Unsicher-
heiten behaftet. Nutzungskonkurrenzen sowie Schutz-
gebiete für Flora und Fauna unmittelbar an der Küste 
und im küstennahen Bereich reduzieren den realisier-
baren Anteil dieses technischen Potenzials zusätzlich. 

Aufgrund bislang hoher Kosten für die tech-
nisch aufwändigen Installationen wird das derzeitige 
wirtschaftliche Potenzial auf lediglich 7 EJ pro Jahr 
geschätzt (Sims et al., 2007), jedoch sind die weiteren 
Kostenentwicklungen der verschiedenen Technologien 
schwer absehbar (Kap. 5.2.5).

Unabhängig davon, ob die technischen Potenziale 
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über- oder unterschätzt werden, ist es unwahrschein-
lich, dass die Ressource selbst den limitierenden Faktor 
darstellen wird. Vielmehr werden die Wirtschaftlichkeit 
und die Akzeptanz für den Umfang der Nutzung aus-
schlaggebend sein. Das aus Sicht des WBGU relevante 
nachhaltige Potenzial kann aufgrund des frühen Ent-
wicklungsstands der Technologien zur Meeresenergie-
nutzung nur mit großen Unsicherheiten abgeschätzt 
werden, da zu vielen Technologien wegen des frühen 
Entwicklungsstadiums nur unzureichende Erfahrungen 
bezüglich der Umweltwirkungen bestehen (Kap. 5.2.3). 
Insbesondere liegen zu den kumulierten Effekten gro-
ßer Anordnungen solcher Anlagen kaum Informationen 
vor. 

Wellenenergie
Abschätzungen des theoretischen Potenzials der 
Wellenenergie weisen eine große Bandbreite auf und 
belaufen sich auf etwa 30–300 EJ pro Jahr (Isaacs und 
Seymour, 1973; IEA, 2009a; Mørk et al., 2010). 

Die Schätzungen des technischen Potenzials der 
Wellenenergienutzung fallen deutlich geringer aus und 
liegen in einer Größenordnung von ca. 7,2–19,8 EJ 
pro Jahr (Cornett, 2008; Pelc und Fujita 2002; WEC, 
2010). Auf Basis der in 2003 verfügbaren Techno-
logien zur Extraktion der Wellenenergie wird, unter 
Annahme einer Weiterentwicklung zur Anwendungs-
reife, das wirtschaftlich erschließbare Potenzial auf ca. 
0,504–2,7 EJ pro Jahr geschätzt (Wavenet, 2003; WEC, 

Tabelle 5.2-1
Die ermittelten Potenziale für Offshore-Windenergie in verschiedenen Studien und die Annahmen für die Potenzial
bestimmung. *10D x 5D bzw. 7D x 4D bezieht sich auf den Abstand zwischen einzelnen Windenergieanlagen: 10 bzw. 7 
Rotordurchmesser in Hauptwindrichtung und 5 bzw. 4 Rotordurchmesser in Nebenwindrichtung.
Quelle: WBGU, auf Basis der genannten Autoren

Autoren Randbedingungen Potenziale

[EJ/Jahr]

Leutz et al., 2000 >> 50  % der Küstengewässer bis 50  m Wassertiefe 133,2

WBGU, 2003 >> max. 40  m Wassertiefe
>> spezifischer Mindestabstand zur Küste 

berücksichtigt (0–12  sm)
>> Gebiete mit Eisgang ausgeschlossen
>> 10–15  % des technischen Potenzials wird als 

nachhaltiges Potenzial angenommen

Technisches Potenzial: 1.000
Nachhaltiges Potenzial: 140

Hoogwijk und Graus, 
2008

>> max. 40  km Küstenentfernung
>> max. 40  m Wassertiefe
>> max. Stromgestehungskosten 36  US-$ct/MJ  

(10  US-$ct/kWh)

18,2 
(eher ein wirtschaftliches Potenzial)

Capps und Zender, 
2010

>> Nabenhöhen 80 und 100  m
>> zwei Varianten zum Abstand der Turbinen:  

10D  x  5D und 7D  x  4D* 
>> drei unterschiedliche Turbinen-Modelle 

berücksichtigt

Für 10D  x  5D* und 100 m Nabenhöhe 
sowie einer max. Wassertiefe bis
45 m: 	 43,92–51,48 
60 m: 	 72,36–84,6 
200 m: 	295,56–337,32

Für 7D  x  4D* und 100 m Nabenhöhe 
sowie einer max. Wassertiefe bis
45 m: 	 78,4–91,9 
60 m: 	 129,1–151,3 
200 m: 	527,9–602,5 

Lu et al., 2009 >> Bereich zwischen 0 und 92,6  km (50  sm) Küsten
entfernung kann vollständig genutzt werden

>> Leistungsdichte: 5,84  MW/km² (10D  x  5D*)
>> 3,6  MW Turbinen (100  m Nabenhöhe)
>> Standorte ohne Kapazitätsfaktorrestriktion und 

mit einem Kapazitätsfaktor von min. 20  % 
berücksichtigt 

>> Potenzial in Abhängigkeit von der Wassertiefe

Ohne Kapazitätsfaktorrestriktion 
Wassertiefe:
0–20 m: 	 169,2 
20–50 m: 	 165,6 
50–200 m: 	313,2 
0–200 m: 	 648 

Min. 20  % Kapazitätsfaktor 
Wassertiefe:
0–20 m: 	 151,2 
20–50 m: 	 144 
50–200 m: 	270 
0–200 m: 	 565,2 
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2010). Dieses Potenzial könnte laut Thorpe (1999) auf 
7,2 EJ pro Jahr ansteigen, wenn alle technischen Ver-
besserungspotenziale ausgeschöpft würden. 

Gezeitenhub und Gezeitenströmung
Die gesamte Ressource, die aus den Wassermassen-
bewegungen der Gezeiten resultiert, entspricht einer 
theoretischen Leistung von 2–2,5 TW (Hammons, 
1993; Egbert und Ray, 2003). Jedoch kann nur ein 
Bruchteil hiervon erschlossen werden (Krewitt, 2009).

Für einen wirtschaftlichen Bau und Betrieb von 
Gezeitenkraftwerken ist ein Tidenhub von mindes-
tens 4,5–5  m erforderlich. Daher sind die möglichen 
Standorte für die Errichtung solcher Kraftwerke stark 
limitiert. Weltweit finden sich etwa 20 Regionen 
(Abb. 5.2‑4), die für die Errichtung von Gezeitenkraft-
werken geeignet erscheinen (Hammons, 1993). Das 
weltweite Potenzial von Gezeitenhubkraftwerken wird 
in Lübbert (2005) auf mehr als 30 GW geschätzt, was 
bei einem Kapazitätsfaktor von 23  % einer jährlichen 
Stromerzeugung von etwa 0,216 EJ entspricht. 

Pelc und Fujita (2002) sowie Hammons (1993) sehen 
ein technisches Potenzial für Gezeitenhub und -strö-
mung von etwa 1,8–3,6 EJ pro Jahr (500–1.000 TWh), 
schränken aber ein, dass aus Gründen der Wirtschaft-
lichkeit nur ein Bruchteil davon erschlossen werden 
kann. Angaben von Soerensen und Weinstein (2008) 
zum Potenzial der Gezeitenströmungs-Kraftwerke lie-
gen mit 2,88 EJ pro Jahr in einer vergleichbaren Grö-
ßenordnung. Für Europa beläuft sich das technische 
Potenzial auf ca. 0,378 EJ pro Jahr, wovon etwas weni-
ger als die Hälfte in Großbritannien lokalisiert ist (Ham-
mons, 1993). 

Meeresströmung
In Folge großräumiger Ozeanzirkulationen bilden sich 
Strömungen aus, die im Gegensatz zu gezeitengetriebe-
nen Strömungen kontinuierlich in die gleiche Richtung 
fließen (Lewis et al., 2011). Meist sind die Strömungs-
geschwindigkeiten geringer, was eine wirtschaftliche 
Erschließung dieser Energie erschwert. Zu den Meeres-
strömen, die eine Mindestfließgeschwindigkeit von 2 
m/s erreichen, zählt z.  B. der Agulhasstrom östlich von 
Afrika im indischen Ozean. Angaben zum Potenzial 
der Meeresströmungen sind auf Beispielrechnungen 
beschränkt. So wird das technische Potenzial des Flori-
dastroms südöstlich vor der US-amerikanischen Küste 
auf eine Leistung von 25 GW geschätzt (Stewart, 1974; 
Raye, 2001). Zur Erschließung des Agulhasstroms sol-
len 1 km breite Installationen vor der Küste Südafrikas 
eine Leistung von 100 MW erreichen können (Nel, 
2003; Sims et al., 2007). 

Meereswärmekraftwerke 
Die Errichtung von Meereswärmekraftwerken (OTEC) 
ist sowohl auf schwimmenden Plattformen wie auch an 
Land möglich, sofern das Meer in der Nähe der Küste 
ausreichend tief abfällt, um das erforderliche kalte Tie-
fenwasser zu erschließen. Durch den Transport von kal-
tem Tiefenwasser in die Nähe der Oberfläche kommt es 
zu einer Störung des Temperaturgefüges in der Region, 
was wiederum auf das Potenzial rückwirkt. Modellie-
rungen der maximalen Steady-state-Ressource (nach 
Einstellung eines Gleichgewichts) zeigen, dass eine kon-
tinuierliche Erzeugungsleistung von ca. 3–5 TW mög-
lich ist (Nihous, 2007). Dies entspricht einem Poten-
zial von 95–158 EJ pro Jahr, ohne dass sich die ther-
mische Struktur des Ozeans verändert (Daniel, 2000). 
Aufgrund des großen maschinenbaulichen Aufwands 
sowie hieraus resultierender hoher Stromgestehungs-
kosten (Kap. 5.2.5) wird mittelfristig der Einsatz dieser 
Technologie besonders bei der Stromversorgung klei-
ner Inselstaaten (Small Island Developing States, SIDS) 
erwartet, die derzeit den Strom mit Hilfe von Genera-
toren mit hohen Brennstoffkosten erzeugen. Erst bei 
Ausschöpfung aller Ko-Nutzungsoptionen wie Klima-
tisierung und angebundener Aquakultur erscheint eine 
Wirtschaftlichkeit möglich (Kasten 4.1-2).

Salinitätsgradient- oder Osmosekraftwerke 
Abschätzungen zum technischen Potenzial der Osmo-
sekraftwerke wurden auf Basis der weltweiten Abfluss-
raten der Flüsse in die Ozeane unter der Annahme, dass 
circa 20  % hiervon genutzt werden könnten, ermittelt. 
Bei globalen Süßwasservolumen von ca. 44.500 km³, 
die jährlich in die Meere einmünden, ergibt sich ein glo-
bales Potenzial von ca. 7,2 EJ pro Jahr (2.000 TWh pro 
Jahr; Krewitt, 2009). Ein vergleichbar hohes Poten-
zial wurde auch von der Firma Statkraft ermittelt. Für 
eine Abschätzung des tatsächlich realisierbaren Poten-
zials ist zu berücksichtigen, dass beispielsweise Wasser 
mit einer hohen Schwebstofffracht sehr feiner Partikel 
(z.  B. Ton, Silt) kaum für den Einsatz in Osmosekraft-
werken geeignet ist. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass 
im Mündungsbereich großer Flüsse, die in eher flache 
Meere einmünden, über weite Bereiche die Salinität des 
Meerwassers deutlich reduziert ist. Dies reduziert die 
Eignung und das Potenzial vieler Standorte.

Algenzucht zur energetischen Nutzung
Während bei Landpflanzen zur energetischen Nutzung 
die maximale Ausnutzung der einfallenden Solarstrah-
lung in einer Größenordnung von ca. 1  % liegt, kön-
nen Mikroalgen eine photosynthetische Effizienz von 
ca. 3  % bis maximal 6  % erreichen (Borowitzka, 2008; 
Grobelaar, 2009). Beim Anbau von Ölpalmen werden 
Lipid-Erträge von ca. 6.000 l pro ha und Jahr erreicht, 



Erneuerbare Energien   5.2

229

während beim Anbau von Mikroalgen Hektarerträge 
von 20.000–60.000 l pro ha und Jahr möglich sind 
(Wijffels und Barbosa, 2010). Hieraus ergibt sich für 
die Zucht von Mikroalgen zur energetischen Nutzung 
ein erhebliches Potenzial, da theoretisch für einen land-
basierten Anbau mariner Mikroalgen sehr große Flä-
chen zur Verfügung stünden, wie z.  B. diverse küsten-
nahe Wüsten. Da auch mittelfristig eine Wirtschaftlich-
keit der Mikroalgenproduktion erst in einer Kombina-
tion mit der Behandlung städtischer Abwässer gesehen 
wird und für maximale Wachstumsraten eine Bega-
sung mit CO2 erforderlich ist, können die Verfügbarkeit 
von CO2 und Abwasser limitierende Faktoren darstellen 
(Lundquist et al., 2010). Die Autoren gehen davon aus, 
dass der Beitrag von Mikroalgen zum US-Kraftstoffbe-
darf unter Berücksichtigung von Standortanforderun-
gen (Klima, Wasser, Land und CO2-Quellen) maximal 
1  % betragen wird.

Ebenso könnte der Anbau von Makroalgen in küs-
tenfernen Meeresgebieten (offshore) große Potenziale 
aufweisen, allerdings wäre der Flächenbedarf enorm, 
da die Wandlungseffizienz für Makroalgen geringer ist. 
Beispielsweise müsste zur Deckung von 1  % des Kraft-
stoffbedarfs der USA unter der Annahme heutiger 
Produktivität der Makroalgenindustrie das 10,7fache 
der aktuellen globalen Makroalgenproduktion einge-
setzt werden. Dies entspräche einer Anbaufläche von 
10.895 km² (Roesijadi et al., 2010). Auf Basis mehre-
rer Publikationen (Roesijadi et al., 2008; Bruton et al., 
2009; Oligae, 2010) haben Roesijadi et al. (2010) eine 
mittlere Produktivität von 2.960 t pro km² pro Jahr 
ermittelt. Bei 0,14–0,4 m³ Methan pro kg aschefreiem 
Trockengewicht entspricht dies einem Energieertrag 
von 10–28 TJ pro km² pro Jahr, was um einen Fak-
tor 2,5–20 geringer ist als Flächenerträge von Mikro-
algen. Die flächenspezifische Produktivität kann noch 
erheblich gesteigert werden. Aktuell gibt es bereits 
experimentelle Systeme mit einer Produktivität von 
8.000–16.000  t (Trockengewicht) pro km² und Jahr 
(Kraan, 2010).

Florentinus et al. (2008) untersuchten das weltweite 
technische Potenzial aquatischer Biomasse. Es wurden 
sechs unterschiedliche Ansätze für die energetische 
Nutzung von Mikro- und Makroalgen analysiert und 
die spezifischen Erträge, Kosten und Potenziale ermit-
telt. Insgesamt wurde ein Potenzial von 6.235 EJ pro 
Jahr identifiziert, wobei über 6.000 EJ pro Jahr auf eine 
Variante entfallen, bei der frei schwimmende Algen 
in küstenfernen Gebieten der Hohen See mit beson-
ders geringem Nährstoffvorkommen („ökologische 
Wüsten“) gezüchtet werden. Hierzu müssten Nähr-
stoffe künstlich bereitgestellt werden, beispielsweise 
durch die Förderung von nährstoffreichem Tiefenwas-
ser (Artificial Upwelling; Kasten 4.1-2).

5.2.3	
Umweltauswirkungen mariner erneuerbarer 
Energiebereitstellung

Bei der Errichtung von Windenergieanlagen sowie 
Anlagen zur Meeresenergienutzung ist zu erwarten, 
dass sich diese auf das umgebende Ökosystem auswir-
ken. Viele dieser Wechselwirkungen lassen sich unab-
hängig von der eingesetzten Technologie zusammen-
fassen, während einige Umweltwirkungen technolo-
giespezifisch sind. Die Zusammenhänge und möglichen 
Auswirkungen der Meeresenergienutzung sind äußerst 
komplex. Es sind Auswirkungen auf Individuen-, Popu-
lations- und schließlich Ökosystemebene möglich. Die 
Komplexität der notwendigen Analysen sowie die ver-
schiedenen Betrachtungsebenen zeigt Abbildung 5.2-7.

Anlagen zur Gewinnung von Energie auf und in den 
Meeren führen generell zu einem erhöhten Navigations
risiko für die Schifffahrt, wobei insbesondere durch 
Kollisionen verursachte Ölkatastrophen eine relevante 
Gefahr für die Umwelt darstellen. Die unterhalb der 
Meeresoberfläche eingebrachten Strukturen können 
eine Barrierewirkung auf migrierende Meeressäuger 
haben. Weiterhin können Lärmemissionen während des 
Betriebs sowie veränderte Magnetfelder aufgrund elek-
trischer Anbindungen zu kumulierten Effekten führen. 

Durch Abschwächung von Strömungen und Wellen, 
insbesondere durch Strömungs- und Wellenkraftwerke, 
sind Auswirkungen auf die Sedimenteigenschaften 
sowie auf Organismen möglich, die auf höheren Eintrag 
kinetischer Energie in Form von Strömungen oder Wel-
len angewiesen sind, wie z.  B. Arten der Brandungszone 
(Shields et al., 2011; Serri et al., 2012).

Zudem können sich an den Oberflächen der Anla-
gen Organismen ansiedeln, die ein festes Substrat 
benötigen. Somit können die Anlagen in Regionen, 
in denen kein natürliches Hartsubstrat vorkommt, zu 
einer Verbreitung sessiler Organismen beitragen und 
somit Rückwirkungen auf die Artenzusammensetzung 
haben. Weiterhin gibt es Hinweise darauf, dass die ein-
gebrachten Strukturen zu einer Aggregation diverser 
Fischarten führen, jedoch ist nicht klar, ob die Struktu-
ren tatsächlich zu höheren Abundanzen in der gesam-
ten Region oder nur zu einer regionalen Konzentrie-
rung führen (Inger et al., 2009). Da die Gebiete zur 
Energiebereitstellung meist Ausschlussgebiete für die 
Fischerei darstellen, können diese vergleichbar zu mari-
nen Schutzgebieten (Kap. 3.6.2.1) als Rückzugs- und 
Reproduktionsgebiete für viele Fischarten fungieren 
und so gegebenenfalls zu einer Regeneration der Fisch-
bestände beitragen. 

Insbesondere die Errichtung der Anlagen, aber auch 
Wartung und Rückbau führen zu erhöhtem Schiffsauf-
kommen. Damit gehen zusätzliche stoffliche Emissionen 
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in die Atmosphäre sowie ins Meer einher. Sedimentauf-
wirbelungen während der Errichtung der Anlagen und 
der Verlegung von Anschlussleitungen erhöhen tem-
porär die Schwebstofffracht. Weitere stoffliche Belas-
tungen können z.  B. durch Defekte an Hydraulikleitun-
gen entstehen oder wenn Toxine aus Schutzanstrichen 
(Antifouling) in das Meerwasser diffundieren.

Zu den Umweltauswirkungen, die von allen Techno-
logien ausgehen, die nicht an der Küste, sondern direkt 
im Meer installiert werden, zählt auch der Eintrag von 
Energie in Form von Schall und elektromagnetischen 
Feldern in das Ökosystem. Wegen der technologieüber-
greifenden Relevanz werden beide Aspekte nachfol-
gend ausführlicher diskutiert.

Unterwasserlärm
Die Errichtung und der Betrieb von Offshore-Wind-
energieanlagen sowie Installationen zur Nutzung der 
Meeresenergien führen zu zusätzlichen anthropogenen 
Lärmeinträgen in die Wassersäule. Diese Lärmemissio-
nen werden in der europäischen Meeresstrategie-Rah-
menrichtlinie (MSRL; Kap. 3.4) als Eintrag von Energie 
mit einer Verschmutzung der Meere gleichgesetzt (EU, 
2008: Kap. 1, Art. 3, Abs. 8).

Von besonderer Relevanz sind die extrem hohen 
Schallpegel, die bei den Rammarbeiten für Gründungs-
strukturen und Verankerungen auftreten. Mono
piles, Jacket-Konstruktionen und Tripods bzw. Tripiles 
(Kap. 5.2.1.1; Abb. 5.2-1) sind derzeit die gebräuch-
lichsten Gründungsvarianten. Die beim Bau von Off-
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Abbildung 5.2-7
Unterschiedliche Ebenen der Umweltwirkungen mariner erneuerbarer Energiebereitstellung. Ausgehend von der Energieform 
und der Nutzungstechnologie gibt es unterschiedliche, auch im Zeitablauf (Bauphase, Betrieb) auftretende Effekte auf das 
umgebene Ökosystem. Der Umwelteinfluss (Level 4) kann unterschieden werden in den Einfluss einer einzelnen Anlage 
während der Bau- und Betriebsphase und einer Anordnung von mehreren Anlagen während der Bau- und Betriebsphase. 
Gemessen werden diese Effekte z.  B. durch einen Wandel der Tierpopulationen oder der Artenzusammensetzung des 
Ökosystems.
Quelle: Boehlert und Gill, 2010
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shore-Windparks während der Rammarbeiten auftre-
tenden Schalldruckpegel von bis zu 235 dB re 1 µPa 
(Tougaard et al., 2009) haben mit hoher Wahrschein-
lichkeit negative Auswirkungen auf marine Säuger 
(Madsen et al., 2006), aber auch auf Fische (Thomsen 
et al., 2006). Meeressäuger wie Kegelrobbe, Seehund 
und Schweinswal sind auf ein intaktes Gehör angewie-
sen. Insbesondere Schweinswale orientieren sich mit 
Hilfe des Gehörs, nutzen dieses aber auch zum Auffin-
den von Beute. Kleinwale trennen sich zur Jagd von 
ihrem Kalb, wobei die akustische Kommunikation für 
die Wiederfindung der Mutter-Kalb-Paare entschei-
dend ist. Hinzu kommt, dass die Aufzuchtphase der 
Tiere während der Sommermonate zeitlich mit der Bau-
periode für Offshore-Windparks zusammenfällt, da für 
die Errichtung der Anlagen zu der Zeit geeignetes Wet-
ter vorherrscht. 

Alle in der deutschen AWZ vorkommenden Mee-
ressäuger sind im Rahmen der FFH-Richtlinie gemäß 
Anhang II geschützt, wobei der Schweinswal zusätzlich 
einem generellen strengen Artenschutz gemäß Arti-
kel 12 und 16 der FFH-Richtlinie unterliegt (Kap. 3.4, 
5.4.2). Neben dem Tötungs- und Verletzungsverbot ist 
auch jede Störung der Tiere zu vermeiden, insbeson-
dere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Über-
winterungs- und Wanderungszeiten. 

Bei Schweinswalen kann es bis zu einer Entfernung 
von 1,8 km von den Rammarbeiten zu einer Schädigung 
kommen und bis zu einer Distanz von 20 km zur Emis-
sionsstelle wurden Verhaltensänderungen der Tiere 
beobachtet (Tougaard et al., 2009; Brandt et al, 2012). 
Die weitreichenden Auswirkungen des Schalleintrags 
sind vor dem Hintergrund zu sehen, dass ein deut-
lich beschleunigter Ausbau der Offshore-Windenergie 
erfolgen muss, wenn sowohl die Ziele des Energiekon-
zepts der Bundesregierung als auch diejenigen der EU 
erreicht werden sollen (Kap. 5.4.1). Daher werden in 
der Nord- und Ostsee in der jeweiligen AWZ gleichzeitig 
Offshore-Windparks errichtet, wodurch der Rückzugs-
raum für die Tiere deutlich eingeschränkt wird.

Die aktuellen Grenzwerte richten sich nach dem 
Kriterium der temporären Hörschwellenverschiebung 
(Temporary Threshold Shift, TTS) bei Schweinswalen. 
Ab einer Schallbelastung von 164 dB SEL (Einzeler-
eignis-Schallexpositionspegel) wurde eine reversible 
Verschlechterung des Hörvermögens bei den Tieren 
nachgewiesen (Lucke et al., 2009). Auf dieser Basis 
wurde für die Errichtung von Offshore-Windparks ein 
Schalldruckgrenzwert von 160 dB re 1 µPa (SEL) bzw. 
190 dB re 1 µPa (peak-to-peak) in einer Entfernung 
von 750 m zur Emissionsstelle festgelegt. Diese Grenz-
werte wurden beispielsweise beim Bau der Offshore-
Windparks alpha ventus und Horns Rev 2 in der Nord-
see mit Werten von bis zu 176 dB re 1 µPa (SEL) deut-

lich überschritten. Nur durch den Einsatz von Schall-
minderungsmaßnahmen können diese Grenzwerte 
eingehalten werden. 

Eine Schallminderung kann durch abschirmende 
Technologien am Rammpfahl erreicht werden. Aktu-
ell befinden sich verschiedene Schallminderungsmaß-
nahmen in der Entwicklung. Beispiele sind verschie-
dene Blasenschleier (großer, gestufter, geführter), 
der Blasenstab, diverse Schallschutzmäntel (BEKA-
Schale, Schlauchhülle, IHC Noise Mitigation Screen, 
Kofferdammanwendungen) und Hydroschalldämpfer 
(Koschinski und Lüdemann, 2011). Es handelt sich 
aber noch nicht um ausgereifte Technologien, die einem 
„Stand der Technik“ entsprechen, wobei der große Bla-
senschleier (Abb. 5.2-8) mehrfach erfolgreich in der 
Praxis eingesetzt wurde, z.  B. beim Bau des Trianel 
Windparks Borkum in der deutschen Nordsee. 

Zu den weiteren Maßnahmen, das Risiko einer Schä-
digung der Meeressäuger zu minimieren, zählen eine 
langsame Steigerung der Rammintensität (ramp-up) 
sowie die aktive Vergrämung der Tiere vor Beginn der 
Rammarbeiten für die Zeit der Bauphase. Durch den 
Trend zu größeren Anlagen nimmt auch der Pfahl-
durchmesser zu. Da mit zunehmender Größe auch der 
Schalldruck ansteigt, steigen zukünftig auch die Anfor-
derungen an die Schallminderungsmaßnahmen. Lang-
fristig stellt daher aus Naturschutzperspektive der 
Einsatz alternativer Gründungsstrukturen, z.  B. von 
Schwerkraft-, Bucket- sowie von schwimmenden Fun-
damenten (Kap. 5.2.1.1; Abb. 5.2-1) eine schonendere 
Alternative dar. Auch gebohrte Fundamente mit Tech-
nologien aus dem Tunnelbau befinden sich zurzeit in 
der Entwicklung und stellen eine mögliche Alternative 
zur Impulsrammung dar. 

Obwohl die verschiedenen Technologien zur Vermei-
dung einer Schädigung der Meeressäuger durch Baulärm 
noch nicht für einen operationellen Einsatz bereitstehen, 
ist eine technische Realisierbarkeit bereits heute abseh-
bar. Hierfür besteht aber noch erheblicher Forschungsbe-
darf (Kap. 8.3.4), vor allem auch dafür, die Entwicklung 
kostengünstiger und zugleich effektiver Maßnahmen zu 
beschleunigen. 

Der Betriebsschall und die Lärmemissionen durch den 
zusätzlichen Schiffsverkehr sind nach aktuellem Kennt-
nisstand eher wenig relevant für umgebene Ökosysteme. 
Erste Untersuchungen am deutschen Testfeld alpha ven-
tus in der Nordsee zeigten, dass der Betriebsschall der 
Anlagen je nach verwendeter Gründungsstruktur unter 
bzw. nur geringfügig über dem ambienten Pegel liegen 
(Betke und Matuschek, 2011).

Die hier dargestellten Zusammenhänge zwischen 
mariner Energiebereitstellung und Unterwasser-
lärm sind aufgrund der frühen Entwicklungsphase 
der anderen Technologien am Beispiel der Offshore-
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Windenergienutzung beschrieben, treffen aber auch 
auf Verankerungen für Installationen der Meeresener-
gien zu. Über Schallemissionen anderer Formen der 
Meeresenergienutzung während des Betriebs liegen 
bislang kaum Informationen vor. In Abhängigkeit von 
der Turbinengröße werden die Lärmdruckpegel, die 
durch Gezeitenströmungsturbinen emittiert werden, 
auf ca. 165–175 dB re 1 µPa geschätzt (OSPAR, 2009).

Elektromagnetische Felder
Um den elektrischen Strom von Offshore-Windparks 
und Meeresenergieanlagen an Land zu transportieren 
und in das vorhandene Stromnetz einzuspeisen sowie 
Ausgleichseffekte auszunutzen, ist ein umfassender 
Ausbau elektrischer Leitungen und Netze im Meer 
erforderlich. Dieser umfasst großräumige Netze, die 
direkte Anbindung eines Windparks oder eines Clusters 
von Erzeugungsanlagen und die Verkabelung der Anla-
gen untereinander (Kap. 5.2.4; Abb. 5.2-11). 

Neben mechanischem Stress und Sedimentfahnen 
während der Verlegung der Leitungen stellen insbeson-
dere mögliche Auswirkungen der von den Leitungen 
ausgehenden elektromagnetischen Felder (EMF) auf 
die Meeresorganismen eine potenzielle Gefährdung für 
die Meeresfauna dar. 

Wird ein Kabel von elektrischem Strom durchflos-

sen, entsteht ein magnetisches Feld (B-Feld) um den 
Leiter, dessen Intensität proportional zur Stromstärke 
ansteigt. Weiterhin bildet sich ein elektrisches Feld 
(E-Feld) aus, dessen Stärke wiederum von der Span-
nung abhängt (Abb. 5.2-9). Während das elektrische 
Feld durch eine Abschirmung in industriellen Kabeln 
innerhalb des Kabels verbleibt, ist eine Abschir-
mung des magnetischen Feldes nicht wirtschaftlich 
realisierbar. 

Sobald ein elektrischer Leiter und ein Magnetfeld 
relativ zueinander bewegt werden, wird in dem Leiter 
ein elektrisches Potenzial induziert (Generatorprinzip) 
– man spricht von induzierten elektrischen Feldern 
(iE-Feld). Da das Meerwasser oder der Körper eines 
Fisches als elektrischer Leiter wirkt, der sich innerhalb 
des natürlichen Magnetfelds der Erde bewegt, kommen 
sowohl magnetische wie auch iE-Felder in der Natur 
vor. Elektrische Felder werden von Knorpelfischen 
(Haie und Rochen) zur Detektion von Beuteorganismen 
genutzt. Weiterhin wird die Wahrnehmung von mag-
netischen wie auch elektrischen Feldern bei Fischen 
meist mit der Orientierung bei Migrationen über große 
Entfernungen sowie dem Auffinden von Laichgründen 
in Verbindung gebracht (Arnold und Metcalf, 1989; 
Fricke, 2000; Akesson et al., 2001). Das Erdmagnet-
feld weist in Mitteleuropa eine Stärke von ca. 50 µT 

Abbildung 5.2-8
Einsatz eines großen Blasenschleiers zur Schalldämpfung während der Rammarbeiten für Verankerungen von Offshore-
Windkraftanlagen. Die kontinuierlich aufsteigenden Luftblasen bilden einen schalldämpfenden Mantel um den hydraulischen 
Hammer. Allerdings können auch mit dieser Methode die Grenzwerte für Schallemissionen nicht immer eingehalten werden.
Quelle: Trianel GmbH/Lang
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auf. Hierdurch bilden sich beispielsweise in ozeani-
schen Strömen elektrische Felder von ca. 50 µV/m aus, 
in Meerengen können auch höhere Werte auftreten 
(Kullnick und Marhold, 2004).

Die Stärke der bei Seekabeln auftretenden Magnet-
felder sowie der induzierten elektrischen Felder hängt 
stark von der verwendeten Kabeltechnologie sowie 
zum Teil von der Art der Verlegung (Positionierung) 
ab. Fließt in zwei Leitern Strom in entgegengesetzter 
Richtung, heben sich die Magnetfelder teilweise auf. 
In einem dreiadrigen Wechselstromkabel führt dies 
zu einer weitgehenden Aufhebung der Magnetfelder. 
Bei Gleichstromübertragung ist dies bei einer Ausfüh-
rung als Bipol mit unmittelbar parallel verlegten Kabeln 

ebenfalls gegeben, jedoch stellt die Verlegung von soge-
nannten Flat-type-Kabeln mit beiden Leitern innerhalb 
einer gemeinsamen Ummantelung noch eine technische 
Herausforderung dar. Daher werden Hin- und Rücklei-
ter meist einzeln, nacheinander verlegt, wobei sich mit 
heute üblicher Technik ein Abstand zwischen beiden 
Leitern von weniger als 10 m realisieren lässt. Mit bes-
ter verfügbarer Technik und bei ruhigen Wetterbedin-
gungen lässt sich auch ein Abstand von weniger als 1 m 
realisieren, jedoch steigen die Kosten durch die höhe-
ren Anforderungen an Gerät und Wetterlage. Je kleiner 
der Abstand zwischen den Leitern, desto schwächer ist 
das resultierende B- und somit auch das iE-Feld. 

Die ersten Hochspannungsgleichstromleitungen 
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Abbildung 5.2-9
Schematische Darstellung 
von elektromagnetischen 
Feldern an unterseeischen 
Kabeln. (a) Um ein nicht 
abgeschirmtes Kabel 
bildet sich zusätzlich 
zu dem magnetischen 
Feld (B-Feld) auch ein 
elektrisches Feld (E-Feld) 
im Wasserkörper aus. 
Elektrische Leiter innerhalb 
des Magnetfelds führen 
zusätzlich zur Ausbildung 
eines induzierten 
elektrischen Felds (iE-Feld). 
(b) Gleichstromleiter mit 
Abschirmung verhindern 
den Austritt des elektrischen 
Felds in den Wasserkörper. 
Aufgrund des statischen 
Magnetfelds bilden sich 
iE-Felder, wenn sich ein 
Leiter im B-Feld bewegt. 
(c) Im Gegensatz dazu führt 
das rotierende Magnetfeld 
des Wechselstromkabels zur 
Induktion von iE-Feldern 
auch in nicht bewegten 
Leitern.
Quelle: Gill und Bartlett, 
2010
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(HGÜ) wurden monopolar ausgeführt (z.  B. Baltic Cable 
zwischen Schweden und Deutschland). Hierbei dient 
der Wasserkörper bzw. obere Erdschichten als Rücklei-
ter. An den (Erdungs-)Elektroden kommt es jedoch zur 
Freisetzung von Chlor und Hydroxidionen. Aufgrund 
der fehlenden Kompensation durch einen parallel ver-
legten Leiter mit entgegengesetztem Stromfluss stellen 
sich hohe elektrische und magnetische Feldstärken um 
den Leiter ein. Aus ökologischen Gründen wird inzwi-
schen von einer monopolaren Ausführung von Seeka-
beln abgesehen (OSPAR, 2008). Die aktuell geplanten 
Verbindungen zwischen Deutschland und Norwegen 
(NorGer und NORD.LINK) werden daher als bipolare 
HGÜ-Leitungen realisiert. 

Die Auswirkungen von anthropogenen elektromag-
netischen Feldern auf die Meeresfauna sind bei weitem 
noch nicht vollständig erfasst – die Forschung hierzu 
befindet sich noch in einer frühen Phase. Dies ist einer-
seits darauf zurückzuführen, dass die Thematik mit der 
Errichtung von Offshore-Windparks erst in den vergan-
genen Jahren an Bedeutung gewonnen hat, anderer-
seits die Studien mit sehr hohem Aufwand verbunden 
sind und in der Vergangenheit nur selten zu eindeuti-
gen Ergebnissen geführt haben (Hatch Acres, 2006; Gill 
und Bartlett, 2010). 

In Laborexperimenten wurden bei verschiedenen 
Fischarten, die künstlichen elektromagnetischen Fel-
dern ausgesetzt waren, physiologische und verhaltens-
biologische Reaktionen nachgewiesen. Hierzu zählen 
beispielsweise eine veränderte Aktivität der Muskeln 
des Bewegungsapparats, Auswirkungen auf den Hor-
monspiegel oder die Schwimmorientierung (Gill und 
Bartlett, 2010). In Versuchen an bodenlebenden Knor-
pelfischarten konnten Reaktionen auf die elektromag-
netischen Felder von Seekabeln nachgewiesen werden. 
Die Reaktionen unterschieden sich jedoch sowohl zwi-
schen den untersuchten Arten als auch zwischen ein-
zelnen Individuen (Gill et al., 2010). Die Ergebnisse die-
ser Studie sprechen für eine Wahrnehmung der Felder 
durch die Tiere, jedoch ist die biologische Relevanz der 
nachgewiesenen Verhaltensreaktionen ungewiss. Ähn-
liches gilt auch für Studien, die das Migrationsverhal-
ten von Aalen in der Nähe von Seekabeln untersuchten 
(Westerberg und Begout-Anras, 2000; Westerberg und 
Lagenfelt, 2008).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass zu den Aus-
wirkungen elektromagnetischer Felder auf Fische und 
andere Meeresfauna noch erheblicher Forschungsbe-
darf besteht (Kap. 8.3.4). Zusätzlich zu elektromag-
netischen Feldern, die von Unterwasserkabeln ausge-
hen, sind die unterhalb der Wasseroberfläche liegenden 
Generatoren von Gezeiten- und Wellenkraftwerken 
eine weitere Quelle für elektromagnetische Felder in 
der Wassersäule. Diese Auswirkungen sollten ebenfalls 

Gegenstand zukünftiger Untersuchungen sein. 

Technologiespezifische Umweltauswirkungen
Neben diesen Umweltauswirkungen, die weitgehend 
von allen Technologien ausgehen, lassen sich auch zahl-
reiche spezifische Effekte identifizieren.

Die Rotoren der Offshore-Windturbinen ragen bis 
über 150 m über den Meeresspiegel hinaus und wirken 
damit als Barriere für zahlreiche See- und Zugvögel. 
Dies führt meist zu Ausweich- und Vermeidungsreak-
tionen (Abb. 5.2-10), aber insbesondere bei schlech-
ten Sichtverhältnissen und nachts kann es vermehrt zu 
Kollisionen kommen, auch dadurch, dass die Tiere von 
der Befeuerung der Anlagen angezogen werden (Fox et 
al., 2006; Hüppop et al., 2006).

Durch die Scheuchwirkung können die Installatio-
nen bei empfindlichen Arten wie beispielsweise See-
tauchern zu einem großräumigen Habitatverlust füh-
ren (Mendel und Garthe, 2010). 

Das Ausmaß der Lärmemissionen während der 
Rammarbeiten ist abhängig vom Durchmesser der zu 
rammenden Pfähle sowie von den Sedimenteigen-
schaften. Insbesondere die Rammung von Monopi-
les der Windenergieanlagen bedingt besonders große 
Pfahldurchmesser. Da bereits heute die großräumige 
Errichtung von Offshore-Windenergieanlagen erfolgt, 
während Lärmvermeidungstechnologien noch nicht 
ausreichend entwickelt sowie Maßnahmen etabliert 
sind, stellen Lärmemissionen beim Bau der Offshore-
Windenergieanlagen eine relevante Belastung für die 
Meeresfauna dar. 

Wellenkraftwerke entnehmen dem Meer kinetische 
Energie und führen so zu einer Beruhigung des Mee-
res. Der Anteil der dem Meer entzogenen kinetischen 
Energie wird auf ca. 4–17  % geschätzt (Boehlert et al., 
2008). Dies hat Rückwirkungen auf die Sedimenteigen-
schaften und verlangsamt Austauschprozesse zwischen 
dem Wasserkörper und dem Sediment sowie der Atmo-
sphäre. Die Verbreitung pelagischer (in der Wassersäule 
treibender) Larven kann eingeschränkt werden (Gaines 
et al., 2003). 

Von der Errichtung neuer Gezeitenhubkraftwerke, 
bei denen ganze Ästuargebiete durch eine Staumauer 
von dem Meer abgetrennt werden, ist aus Sicht des 
WBGU abzusehen, da diese Anlagen massiv in einzig-
artige Ästuar-Ökosysteme eingreifen. Die Staumauern 
verändern die Salinität und Hydrologie im Ästuargebiet. 
Verlangsamte Fließgeschwindigkeiten führen zu verän-
derten Sedimentationsraten (Kirby und Retière, 2009) 
und die Mortalität der die Turbinen passierenden Fische 
ist hoch (Schweizer et al., 2011). Möglicherweise stel-
len Gezeitenlagunen (Kap. 5.2.1.2) eine weniger prob-
lematische Alternative dar, über deren Umweltwirkun-
gen bislang wenig Informationen vorliegen.
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Neben den bereits genannten technologieübergrei-
fenden Umweltwirkungen ist für Gezeitenströmungs-
Turbinen insbesondere die Verletzungsgefahr durch 
die Unterwasserrotoren relevant (Cada et al., 2007). 
Zusätzlich zu den direkten Verletzungen durch Kontakt 
der drehenden Rotorblätter mit dem Organismus kön-
nen hydraulische Belastungen etwa durch Druckände-
rungen, Scherkräfte oder Turbulenzen zu Schädigun-
gen führen (Cada et al., 1997; Ploskey und Carlson, 
2004). Insbesondere wenn eine große Anzahl Anlagen 
errichtet wird, kann sich dies auf die Hydrologie in der 
Region auswirken und die Sedimentbildung mit Aus-
wirkung auf die Bodenhabitate verändern (Shields et 
al., 2011). 

Negative Umwelteinflüsse durch den Einsatz von 
Meereswärmekraftwerken resultieren fast ausschließ-
lich aus der Notwendigkeit, kaltes Tiefenwasser an die 
Oberfläche zu pumpen, um eine möglichst große Tem-
peraturdifferenz zum warmen oberflächennahen Was-
ser für den Betrieb einer Kraft-Wärme-Maschine zu 
erzielen. Durch die erforderlichen großen Volumina 
kann das Temperaturgefüge des Meeres regional gestört 
werden (Pelc und Fujita, 2002) und es werden Nähr-
stoffe und CO2 in oberflächennahe Schichten transpor-
tiert. Letzteres kann durch die Druckänderung in die 
Atmosphäre freigesetzt werden, jedoch sind die damit 
verbundenen Emissionen deutlich geringer als bei fos-
sil basierter Stromerzeugung (Vega, 2002). Durch den 
Nährstoff und CO2-Eintrag sind Rückwirkungen auf 
die Ökosystemproduktivität und auf die Artenzusam-
mensetzung zu erwarten (Boehlert und Gill, 2010). Die 
Umwelteffekte durch das geförderte Tiefenwasser kön-
nen durch ein Rückführen in größere Tiefen (ca. 100 m) 
deutlich reduziert werden, jedoch verringert sich durch 

den größeren Bedarf an Pumpleistung der bereits 
geringe Systemwirkungsgrad zusätzlich (Vega, 2002). 
Die Pumpen zur Zirkulation des Wassers können außer-
dem kleine Organismen beschädigen und bei Defekten 
kann es zur Freisetzung von z.  B. Ammoniak kommen, 
welches häufig als Arbeitsmedium eingesetzt wird.

Die Umweltwirkungen von Salinitätsgradienten-
kraftwerken sind insgesamt als gering einzuschätzen. 
Durch die Verlagerung des Ortes, an dem die Durchmi-
schung des Süßwassers mit dem Salzwasser erfolgt, ist 
jedoch mit örtlich veränderten Salinitätsverhältnissen 
zu rechnen. 

Für den großskaligen Anbau von Makroalgen sind 
erhebliche Nährstoffmengen erforderlich, die künst-
lich bereitgestellt werden müssen, um die erforderli-
chen Wachstumsraten zu ermöglichen. Dies kann über 
die Förderung von nährstoffreichem Tiefenwasser oder 
durch direkte Düngung erfolgen (Kasten 4.1-2). Hier 
ergeben sich Synergien in Kombination mit Meereswär-
mekraftwerken. Die Ansätze zur integrierten Aquakul-
tur sind Beispiele dafür, wie sich mit dem Anbau von 
Algen positive Umwelteffekte erzielen lassen. Durch 
übermäßigen Nährstoffeintrag bzw. -entnahme kann 
jedoch auch das trophische Gefüge des Ökosystems 
gestört werden. Weitere Risiken bestehen in Einbrin-
gung von gentechnisch veränderten oder nicht einhei-
mischen Arten (Kap. 4.2).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Techno-
logien der marinen erneuerbaren Energiebereitstellung 
mit Ausnahme der Gezeitenhubkraftwerke eher geringe 
bis moderate negative Auswirkungen auf die Umwelt 
haben. Problematisch sind jedoch oftmals die Lärm-
emissionen bei der Verankerung der Anlagen, insbe-
sondere der Offshore-Windenergieanlagen. Durch die 
Flächenintensität der marinen erneuerbaren Energie-
bereitstellung sind für die Energieversorgung erhebli-
che Flächen im Meer erforderlich. Hieraus ergeben sich 
mögliche Konflikte mit anderen Nutzungs- und Schutz
interessen (Kap. 5.4.2). Dabei ist in Gebieten, die Habi-
tate für seltene und empfindliche Arten darstellen (z.  B. 
Seetaucher in der Nordsee) und entlang von Migrati-
onsrouten von Meeressäugern sowie Zugvögeln (bei 
Windenergieanlagen) von einer Bebauung abzusehen. 
Mit zunehmendem Küstenabstand werden Nutzungs- 
und Schutzkonflikte eher geringer. Migrationsrouten 
verlaufen eher in Küstennähe, und Nutzungsinteres-
sen sind meist für küstennahe Regionen stärker ausge-
prägt. Daher bietet der technologische Trend zu größe-
ren Küstenentfernungen und Wassertiefen Optionen, 
drohenden Konflikten entgegen zu wirken. 
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Abbildung 5.2-10
Nach Westen orientierte Flugbewegungen von Meeresvögeln 
nach Inbetriebnahme eines Windparks. Die schwarzen Linien 
stellen die Flugbahnen der Vögel dar, während die roten 
Punkte die Lage der Windkraftanlagen markieren.
Quelle: Desholm und Kahlert, 2005
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5.2.4	
Infrastruktur

Im Vergleich zu landbasierten Energiesystemen gel-
ten für Offshore-Strukturen deutlich unterschiedliche 
Randbedingungen: Die marine Umgebung erfordert 
insbesondere im Bereich des Korrosionsschutzes, des 
Transportwesens, der Zugänglichkeit und der Sicher-
heitsaspekte besondere Anpassungen, die aber in Ver-
bindung mit der Förderung fossiler Energieträger zum 
großen Teil bekannt sind (Kap. 5.1.4). Dies gilt z.  B. für 
Sicherheitsanforderungen an die Betriebsmannschaft, 
die Zugangsprozeduren zu den Plattformen und die 
Absicherung durch Überwachungsschiffe. 

5.2.4.1	
Offshore-Logistik für erneuerbare Energien
Auf der Basis von Infrastrukturen zur Förderung fos-
siler Energieträger lassen sich Erweiterungen für die 
erneuerbaren Energien vornehmen (Kap. 5.1.4); für die 
Errichtung von Offshore-Windfarmen werden Schiffe 
für den Transport sperriger Bauteile (Rotoren) benötigt. 
Dies erfordert sowohl den Neubau von Schiffen als auch 
die Erweiterung von Hafenanlagen und Schleusen. Je 
nach Fundamentart sind auch neu zu bauende Schiffe 
für den Transport von sehr schweren Bauteilen (z.  B. 
für Schwerkraftfundamente) erforderlich (Kap. 5.2.1). 
Auch das Rammen und Bohren von Fundamenten für 
Offshore-Windkraftanlagen und Meeresströmungstur-
binen erfordert vor allem für großflächige Installatio-
nen aus Lärmschutzgründen modifizierte Technologien 
und Verfahren (Kap. 5.2.3). Im Bereich der elektri-
schen Energieübertragung existieren zwar auch für Öl- 
und Gasplattformen Versorgungsleitungen, ihre Kapa-
zität liegt jedoch weit unter den Erfordernissen für die 
Übertragungsleistung von großen Offshore-Windfar-
men. Für diese neuartige Aufgabe werden Offshore-
Umspann- bzw. -Konverterstationen und entspre-
chend leistungsfähige Hochspannungskabelverbindun-
gen zum Land benötigt. Bei den europäischen Offshore-
Windkraftprojekten im Betrieb, im Bau und in Planung 
liegt die mittlere Entfernung zum Land bei etwa 24 km 
(4C Offshore, 2011). Während der Einsatz von Dreh-
stromkabeln in Verbindung mit transformatorbasierten 
Umspannstationen das heute übliche System zur Ener-
gieübertragung ist, wird ab einer Entfernung auf See 
von etwa 80 km die Hochspannungsgleichstromüber-
tragung (HGÜ) wirtschaftlich interessant. Trotz erhöh-
ter Investitionskosten, die vor allem für die Konverter-
stationen anfallen, entstehen im Vergleich zur Dreh-
stromübertragung geringere Verluste (Hanson, 2011).

Die meisten bestehenden Offshore-Windparks über-
tragen die gewonnene elektrische Energie mit Wechsel-
strom. Der erste Windpark, der eine Gleichstromanbin-

dung hat, ist der deutsche Windpark BARD Offshore 1. 
Gemeinsame Netzanbindungen mehrerer Offshore-

Windparks beziehungsweise der Aufbau eines Off-
shore-Übertragungsnetzes weisen deutliche ökono-
mische und ökologische Vorteile im Vergleich zu einer 
individuellen Anbindung jedes einzelnen Windparks 
auf (Kap. 5.4.1).

Die Technologie zum Aufbau eines vermaschten 
Offshore-Supergrids mittels HGÜ (Abb. 5.2-11), steht 
kurz vor der Anwendungsreife. Anders als bei bisher 
existierenden HGÜ-Leitungen, die nur zwischen zwei 
Anschlusspunkten realisiert werden konnten, wird es 
dann möglich sein, mehrere Anschlusspunkte zu bedie-
nen und gleichzeitig die angeschlossenen Wechselspan-
nungsnetze zu stabilisieren. 

Ebenfalls neu zu bauen sind Kabelverlegeschiffe und 
Produktionsstätten zur Herstellung dieser Kabel, denn 
die vorhandenen Kapazitäten reichen für den geplan-
ten, europäischen Ausbau der Offshore-Energienut-
zung bei weitem nicht aus.

Weiterhin ist der Bau spezieller Wartungsschiffe und 
die Einrichtung von Servicezentren an Land erforder-
lich, denn Offshore-Windparks und andere Parks der 
Meeresenergienutzung sind im Normalbetrieb, anders 
als Öl- und Gasplattformen, unbemannt. Sie müssen 
deshalb gut erreichbar sein. 

5.2.4.2 	
Offshore-Speichertechnologien
Speicher ermöglichen es, den in Abhängigkeit von den 
meteorologischen Bedingungen erzeugten Strom an 
die Nachfrage anzupassen. Die Technologien der mari-
nen Energiebereitstellung erzeugen, mit Ausnahme 
von Meeresströmungs- und Meereswärmekraftwerken, 
intermittierenden Strom, dessen Integration in das 
elektrische Energieversorgungssystem durch die Kom-
bination mit Speichern erleichtert wird.

Tiefseepumpspeicherkraftwerke
Eine relativ neue Entwicklung zielt auf die Nutzung 
des Wasserdrucks in großen Tiefen für Speicherzwecke 
(Abb. 5.2-12). Hierbei wird ein großvolumiger Behäl-
ter im Meer versenkt, der in der Lage ist, ein großes 
Wasservolumen aufzunehmen. Zur Erzeugung elektri-
scher Energie strömt dann das unter großem Druck ste-
hende Wasser aus der Umgebung des Behälters über 
eine Turbine in das Behälterinnere. Bei Stromüber-
schuss kann dieses Wasser wieder aus dem Behälter 
ins Meer gepumpt werden. Erste Versuchsanlagen wer-
den zur Zeit in Deutschland und den USA aufgebaut. In 
Verbindung mit zukünftigen Offshore-Supergrids erge-
ben sich wesentlich verbesserte Auslastungsgrade der 
Übertragungsnetze und damit eine erhöhte Wirtschaft-
lichkeit.
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Chemische Langzeitspeicher
Für eine vollständig auf erneuerbaren Energien basie-
renden Versorgung stellt die Langzeitspeicherung von 
regenerativ erzeugtem Strom eine besondere Heraus-
forderung dar (Kap. 5.3; WBGU, 2011). Da die Kapa-
zitäten der heute eingesetzten Speichertechnologien, 
z.  B. für die Überbrückung einer zweiwöchigen Wind-
flaute, bei weitem nicht ausreichen, ist die Entwicklung 
und Erschließung neuer Technologien erforderlich. 

Für Europa ist neben der möglichen Anbindung der 
skandinavischen Speicherwasserkraft die chemische 
Speicherung des regenerativ erzeugten Stroms in Form 
von Wasserstoff oder Methan eine der wenigen prakti-
kablen Optionen (SRU, 2011a; BMU, 2012). Der rege-
nerativ erzeugte Strom wird zunächst dazu eingesetzt, 
Wasser elektrolytisch in Wasserstoff und Sauerstoff zu 
zerlegen. Der so erzeugte Wasserstoff kann direkt als 
Energieträger in ober- wie auch unterirdischen Gasspei-
chern eingelagert werden (Abb. 5.3-2). Um jedoch auf 
das Volumen bezogen eine ausreichend hohe Energie-
dichte zu erreichen, muss der Wasserstoff unter erhebli-

chem Energieaufwand komprimiert werden. Alternativ 
kann der Wasserstoff bis zu einem Volumenanteil von 
maximal ca. 5  % dem bestehenden Erdgassystem beige-
mengt werden. Dieses Erdgassystem hat in Deutschland 
eine Kapazität von über 200 TWhth, was zur Deckung 
des Langzeitspeicherbedarfs in Deutschland in einer 
Größenordnung von 20–40 TWel ausreichen würde. 
Da jedoch kaum Technologien für eine großtechnische 
Rückverstromung von Wasserstoff existieren und die 
Aufnahmefähigkeit des Erdgasnetzes relativ schnell 
erschöpft wäre, bietet die Umsetzung des Wasserstoffs 
zu Methan eine interessante Alternative. 

Hierbei wird der elektrolytisch erzeugte Wasserstoff 
im sogenannten Sabatier-Prozess mit Kohlendioxid zu 
Methan umgesetzt (Abb. 5.3-2). Zwar fallen zusätzli-
che Umwandlungsverluste von ca. 15  % an, jedoch bie-
tet die Umsetzung zu Methan erhebliche Vorteile in 
Bezug auf die Energiedichte und die Nutzung der beste-
henden Transportnetze, der Speicher- und der Verstro-
mungsinfrastruktur (Kap. 5.3). Für den gesamten Pro-
zess Strom-Methan-Strom ergibt sich ein Gesamtwir-

Optionen für die
Integration

Erweiterung des 
Übertragungsnetzes

Zusätzliche 
Speicherkapazitäten

Park für 
Meeresenergie

Konventionelle 
Kraftwerke

PV-Anlagen

Verbraucherzentren

Windparks

Tiefseepump-
speicher

Übertragungsnetz

Energiespeicher

Konventioneller
Pumpspeicher

Abbildung 5.2-11
Schematische Darstellung einer möglichen Ausgestaltung eines Offshore-Netzes. Durch Ausbau und Erweiterung des 
bestehenden Netzverbunds werden räumlich teilweise weit entfernt liegende Erzeugungs- und Ausgleichsoptionen erschlossen.
Quelle: IWES/Knorr
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kungsgrad von ca. 35  %, der jedoch durch Nutzung der 
anfallenden Abwärme bis auf über 60  % gesteigert wer-
den kann. 

Wasserstoffelektrolyse und Methanisierung sind 
etablierte Technologien, jedoch besteht für den inter-
mittierenden Betrieb im Zusammenspiel mit fluktuie-
renden erneuerbaren Erzeugern sowie in Bezug auf die 
Umwandlungs- und Kosteneffizienz noch erheblicher 
Forschungsbedarf (Kap. 8.3.4). 

Im Zusammenhang mit der marinen Energiebereit-
stellung kann die Technologie direkt vor Ort zur Ein-
speicherung von regenerativen Stromüberschüssen 
eingesetzt werden, sofern das erforderliche Kohlendi-
oxid in ausreichenden Mengen verfügbar ist (Kap. 5.3). 
Dies kann beispielsweise durch Vergärung von (Algen-)
Biomasse oder auch bei der Erdgasförderung in großen 
Mengen gewonnen werden (Kap. 5.2.1). Weiterhin 
besteht die Möglichkeit, Elektrolyse und Methanisie-
rung entsprechend der Verfügbarkeit von Elektrizität 
und CO2 räumlich zu trennen, wobei der „Energietrans-
port“ zwischen beiden Orten in Form von Wasserstoff 
bzw. Methan erfolgen würde (Kap. 5.3).

Tiefseeumkehrosmose: Trinkwasserbereitung unter 
Ausnutzung des hydrostatischen Drucks
Bei der Umkehrosmose wird durch Druck der natürliche 
Osmoseprozess umgekehrt. Dieses Verfahren wird bei 
der Entsalzung von Meerwasser genutzt, was jedoch 
einen Energieaufwand von 10,8–36 MJ pro m³ erfor-
dert (Colombo et al., 1999). Der osmotische Druck zwi-
schen Süß- und Meerwasser beträgt ca. 25 bar, so dass 
für die Trinkwassergewinnung üblicherweise Drücke 
von ca. 60–80 bar eingesetzt werden. In konventio-
nellen Anlagen ist diese Druckerzeugung mit hohen 
Verlusten verbunden, weil ein größeres Volumen auf 
diesen Druck gebracht werden muss, als Trinkwas-
ser gewonnen werden kann. Zum Teil kann die für die 
Druckerhöhung benötigte Energie durch einen Druck-
austauscher wieder zurückgewonnen werden, jedoch 
geht ein großer Teil der aufgewandten Energie verlo-
ren. Ein vergleichbarer Druck herrscht auch in großen 
Meerestiefen und kann deshalb genutzt werden, um 
Meerwasser durch eine selektive Membran zu drücken 
und auf diese Weise Trinkwasser zu gewinnen. Hierfür 
reicht eine Wassersäule von ca. 500 m aus. Anstelle der 
Druckerhöhung großer Meerwassermengen genügt es 
dabei, die wesentlich geringere Menge an produzier-
tem Trinkwasser an die Oberfläche zu fördern. Ohne 

Verbraucher Stromerzeuger

Stromkabel

Pumpturbine

Speichervolumen
Stahlbetonkugel

Abbildung 5.2-12
Schematische Darstellung eines Tiefseepumpspeicherkraftwerks zur Speicherung von Strom, der durch Offshore-
Windkraftanlagen oder Meeresenergietechnologien erzeugt wird.
Quelle: IWES
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Wirkungsgradverluste der Pumpen entspricht dies ca. 
5,04 MJ pro m³ (bei 500 m Wassertiefe). Weiterhin ist 
lediglich ein geringer Energieaufwand erforderlich, um 
den Austausch des mit Salz angereicherten Wassers an 
der Membranoberfläche zu unterstützen. Neben der 
reinen Trinkwassergewinnung kann die Technologie 
theoretisch auch zur Stromerzeugung eingesetzt wer-
den, indem gespeichertes Süßwasser über eine Tur-
bine zu der (in 500 m Tiefe liegenden) Membran gelei-
tet wird, wo es aufgrund des Drucks der Wassersäule 
plus des osmotischen Drucks in das Meer abgege-
ben wird. Der Wirkungsgrad ist zwar vergleichsweise 
gering, jedoch könnte die Kombination aus Trinkwas-
sergewinnung bei Erzeugungsüberschüssen und Strom-
erzeugung bei Leistungsdefiziten zu einer Glättung und 
somit zur Integration der fluktuierenden erneuerbaren 
Energien beitragen.

Kohlendioxidabscheidung und -speicherung (CCS)
Als technische Option, um Zeit für den Umbau zu 
emissionsfreien Energiequellen zu gewinnen und dabei 
zumindest Teile der großen Vorräte an fossilen Ener-
gieträgern nutzen zu können, werden Möglichkeiten 
der technischen Abtrennung von CO2 aus den Abgasen 
stationärer Anlagen sowie Optionen zur anschließen-
den Lagerung von komprimiertem CO2 in geologischen 
Formationen diskutiert (CCS; Abb. 5.1-5; Kap. 5.1.4.3; 
WBGU, 2011). CCS ist eine notwendige Vermeidungs-
option für Länder, die weiterhin fossile Energien ein-
setzen, wenn eine anthropogene Klimaerwärmung von 
mehr als 2  °C vermieden werden soll. Darüber hinaus 
wird die Verbindung von Bioenergie mit CCS als Option 
diskutiert, der Atmosphäre langfristig wieder CO2 zu 
entziehen (WBGU, 2011). 

Eine technische Möglichkeit zur Realisierung nega-
tiver Emissionen wäre die Nutzung von Bioenergie mit 
Abtrennung und Speicherung des entstehenden CO2 
(Kap. 5.3; WBGU, 2011). Eine Gefahr besteht allerdings 
in der schleichenden Entweichung des eingelagerten 
CO2, welches die Stabilität des Klimasystems beeinflus-
sen würde. Daher empfiehlt der WBGU nur solche Spei-
cher zu nutzen, welche eine Rückhaltezeit von mindes-
tens 10.000 Jahren sicherstellen können (Kap. 7.5.4; 
WBGU, 2006).

5.2.5	
Kosten

Da bisher vergleichsweise wenig Erfahrungswerte 
für Offshore-Windenergieanlagen und insbesondere 
für die Meeresenergietechnologien vorliegen, gibt es 
nur wenige Kostenschätzungen für die Investitions-, 
Betriebs- und Wartungskosten von Stromerzeugungs-

anlagen auf und im Meer. Für einen Vergleich verschie-
dener Stromerzeugungstechnologien werden in der 
Regel die Stromgestehungskosten, gewichtete Durch-
schnittskosten, verwendet. Bisher liegen hier aber nur 
Zahlen für Offshore-Windkraftanlagen vor. Die Strom-
gestehungskosten werden stark von dem jeweiligen 
Standort, den rechtlichen Regelungen, den technischen 
Risiken und dem Kapitalmarkt beeinflusst.

5.2.5.1	
Offshore-Windenergie
Die technischen Herausforderungen der Installation, 
des Betriebs und der Wartung von Offshore-Wind-
kraftanlagen zur Stromerzeugung sind in Abhängigkeit 
von der Entfernung zur Küste sowie der Wassertiefe 
größer als an Land und die Kosten sind dementspre-
chend höher (IWES, 2012; ISE, 2012). Dabei können 
die höheren Kosten teilweise durch höhere Windge-
schwindigkeiten sowie stetigerem Wind mit zunehmen-
dem Abstand zur Küste ausgeglichen werden (Lewis 
et al., 2011; Bilgili et al., 2011). Offshore-Windparks 
können doppelt so hohe Energieerträge wie vergleich-
bare Anlagen an Land erbringen. Außerdem ist davon 
auszugehen, dass die Stromgestehungskosten für Off-
shore-Windenergie durch weitere Forschung und Ent-
wicklung sowie Lern- und Skaleneffekte in Zukunft 
deutlich sinken werden (ISE, 2012).

In Abhängigkeit von wirtschaftlichen, rechtlichen 
und technischen Parametern beträgt das Investitions-
volumen für Offshore-Windparks mit einer Kapazität 
von 400 MW in Deutschland 1–1,5 Mrd. €, wobei in 
Deutschland die Netzinvestitionen der Netzbetrei-
ber trägt (KPMG, 2010). In anderen Ländern müssen 
die Netzinvestitionskosten vom Projektträger getra-
gen werden. Nach IWES (2012) liegen die Kapitalkos-
ten in Europa zwischen 120 und 194 Mio. € bzw. zwi-
schen 1.700 und 3.315 € pro kW Nennleistung. Die IEA 
schätzt, dass die Kapitalkosten für Offshore-Windkraft-
anlagen durchschnittlich etwa doppelt so hoch sind wie 
für Onshore-Anlagen (IEA, 2009b; IWES, 2012:  50). 
Die große Spannbreite der Kapitalkosten erklärt sich 
durch die national unterschiedlichen regulatorischen 
und spezifisch geographischen Rahmenbedingungen 
jedes einzelnen Offshore-Windparks. 

Die Kapitalkosten setzen sich aus den folgenden 
Kostenanteilen zusammen: Turbine (37–50  %), Funda-
ment bzw. Unterbau (21–25  %), Netzanbindung (Kabel, 
Umspannwerk usw. 15–23  %) sowie Projektentwick-
lung, Finanzierungskosten und Management (10–15  %; 
IEA, 2009b:  16; IEA RETD, 2011; IPCC, 2011). 

Im Einzelnen hängen die Kapitalkosten von den 
Wetter- und Wellenbedingungen sowie der Meeres-
grundbeschaffenheit, der Wassertiefe sowie der Ent-
fernung zum Land ab (Kap. 5.2.1; Abb. 5.2-1). In den 
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letzten Jahren sind in Europa die Kapitalkosten für Off-
shore-Windkraftanlagen deutlich gestiegen, aufgrund 
steigender technologischer Risiken bedingt durch grö-
ßere Küstenentfernungen und größere Wassertiefen, 
einem geringen Wettbewerb im Technologieanbieter-
markt, Engpässen in der Wertschöpfungskette, stei-
genden Rohstoffpreisen und politischen Risiken (IEA 
RETD, 2011:  51). 

Die Betriebskosten für Offshore-Windkraftanlagen 
bestehen aus den Komponenten Unterhalt, Wartung, 
Miete, Versicherungsprämien, Rückstellungen, Ver-
waltung- und Management sowie, je nach Rechtslage, 
Netzgebühren. Bisher gibt es keine verlässlichen Schät-
zungen der durchschnittlichen Betriebskosten, da sie 
aufgrund unzureichender Erfahrungen schwer kalku-
lierbar sind. Aufgrund der weniger fortgeschrittenen 
Technologieentwicklung sowie der höheren Anforde-
rungen an Transport und Installation, besonders unter 
ungünstigen Wetterbedingungen, ist aber davon aus-
zugehen, dass sie höher sind als an Land (IPCC, 2011; 
IWES, 2012). Nach Schätzungen von IWES liegen die 
Betriebskosten für ausgewählte Offshore-Windparks in 
Europa zwischen 34 und 148 € pro installiertem kW 
Nennleistung (IWES, 2012:  50).

Die Analyse der Stromgestehungskosten für Off-
shore-Windkraftanlagen zeigt für Europa eine große 
Spannbreite; sie sind zur Zeit doppelt so hoch wie für 
Windkraftanlagen an Land (ISE, 2012). Die Stromge-
stehungskosten für Offshore-Windparks an sehr guten 
Standorten liegen zwischen 11 und 15 €ct pro kWh 
(ISE, 2012:  17). Bei Standorten, die eine geringere 
Volllaststundenzahl erzielten, liegen die Stromgeste-
hungskosten zwischen 12 und 18 €ct pro kWh (ISE, 
2012:  17). Nach Kalkulationen des IWES wurden theo
retische Stromgestehungskosten unter verschiedenen 
Rahmenbedingungen (Kapitalkosten, Volllaststunden 
und Betriebskosten) berechnet und liegen für europäi-
sche Offshore-Windparks zwischen 2,5 und 50 €ct pro 
kWh (IWES, 2012:  51). In einer Studie des Renewable 
Energy Deployment Programms der IEA wird geschätzt, 
dass die Stromgestehungskosten zwischen 12 und 
25 €ct pro kWh liegen (IEA REDT, 2011). Aufgrund 
von Skalen- und Lerneffekten ist davon auszugehen, 
dass die Stromgestehungskosten für Offshore-Wind-
energie bis 2030 deutlich sinken.

Gemäß dem ET Blue Map Szenario könnten die 
Kapitalkosten für Offshore-Windkraftanlagen bis 2030 
um 27  % und bis 2050 um 38  % fallen. Die Betriebs-
kosten sollen für die gleichen Zeiträume erst um 25  % 
und später um 35  % fallen (IEA, 2009b). Die erwarte-
ten Kostensenkungen hängen allerdings stark von den 
projektierten Ausbauraten von Windkraftanlagen ab. 

Investitionsbedarf
Der Ausbau der marinen erneuerbaren Energien erfor-
dert einen erheblichen Mitteleinsatz. Erste Abschät-
zungen des Investitionsbedarfs gibt es für den Ausbau 
von Offshore-Windenergie innerhalb Europas. Ein Aus-
bau mit dem Ziel, bis 2030 Offshore-Windkraftanlagen 
mit einer Leistung von 150 GW installiert zu haben, 
erfordert voraussichtlich Investitionen in Höhe von ca. 
220–390 Mrd. € (EWEA, 2011 und eigene Berechnun-
gen des WBGU basierend auf Daten des IWES). Damit 
könnten, je nach Auslastung, zwischen 14  % und 23  % 
des aktuellen Stromverbrauchs in Europa gedeckt wer-
den (eigene Berechnungen des WBGU basierend auf 
Daten des IWES). 

5.2.5.2	
Meeresenergien
Studien zu Kosten der Meeresenergietechnologien 
betonen, dass die bisherigen Berechnungen wegen 
nicht ausreichender Tests, wenig Betriebserfahrung, 
fehlenden Referenzdaten und fehlender wissenschaft-
licher Überprüfung vorläufig und mit großen Unsi-
cherheiten verbunden sind (GEA, 2012). Die Erfah-
rungen mit einzelnen Prototypen lassen sich auf-
grund geographisch sehr unterschiedlicher Potenzi-
ale bislang auch nur bedingt auf andere Standorte 
übertragen (Bömer et al., 2010). Es liegen Schätzun-
gen für Kapitalkosten in Preisen von 2005 vor (Lewis 
et al., 2011; GEA, 2012). Demnach liegen die Kapital-
kosten für Wellenenergieanlagen zwischen 6.200 und 
16.100 US-$ pro kW Nennleistung, für Gezeitenkraft-
werke zwischen 4.500 und 14.300 US-$ pro kW Nenn-
leistung und für Meereswärmekraftwerke zwischen 
4.200 und 12.300 US-$ pro kW Nennleistung. Zukünf-
tig ist mit erheblichen Kostendegressionen zu rechnen, 
wenn die Technologien die Marktreife erlangen und wie 
bei den Offshore-Windkraftanlagen Skaleneffekte zu 
erwarten sind.

Die Investitionskosten für Wellen- und Gezeitenener-
gie sind derzeit geschätzt etwa noch doppelt so hoch wie 
die Investitionskosten für Offshore-Windkraftanlagen 
(IEA RETD, 2011). Nachdem es für diese Technologien 
jedoch in den meisten Ländern noch keine konkreten 
Ausbauziele gibt, kann der globale Investitionsbedarf 
nicht belastbar abgeschätzt werden. Bislang werden 
Wellen- und Gezeitenströmungsenergieprototypen in 
erster Linie durch den öffentlichen Sektor und Risiko-
kapital finanziert (IEA RETD, 2011).
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5.3
Vision für ein marines Energiesystem der Zukunft

Die im Folgenden skizzierte Vision für ein marines 
Energiesystem ist integraler Bestandteil einer Trans-
formation zur Nachhaltigkeit, wie sie im Gutachten 
„Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“ 
beschrieben wird (WBGU, 2011). Diese Vision für ein 
marines Energiesystem der Zukunft beschreibt den 
potenziellen Beitrag der Meere innerhalb des Transfor-
mationsprozesses zur Nachhaltigkeit.

5.3.1	
Der Status quo der marinen Energiegewinnung

Die Entwicklung der Energiesysteme hat sich von fes-
ten Brennstoffen wie Holz und Kohle über flüssige wie 
Erdöl hin zu einem zunehmenden Anteil gasförmiger 
Energieträger wie Erdgas vollzogen. Dabei fand bei der 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas eine zunehmende 
Verlagerung auf das Meer statt, zudem werden diese 
aus immer größeren Tiefen gefördert (Kap. 5.1). In 
Abbildung 5.3-1 wird der Status quo der fossilen Off-
shore-Energiegewinnung inklusive der Verteilung an 
die Verbrauchszentren schematisch dargestellt. 

Es zeigt sich, dass sich die Wertschöpfungsprozesse 
von Erdöl und Erdgas sehr ähneln, vorhandene Infra-
struktur aber nur teilweise gemeinsam genutzt werden 
kann. Dies erklärt sich dadurch, dass es sich bei bei-
den um Kohlenwasserstoffe mit ähnlichen chemischen 
Verbindungen handelt, die jedoch in unterschiedlichen 
Aggregatzuständen vorliegen (Kap. 5.1.4).

Obwohl das derzeitige, marine Energiesystem und 
insbesondere die Rohöl- und Gasförderung sowie der 
Energietransport einen wichtigen und verlässlichen 
Eckpfeiler der gegenwärtigen Energieversorgung dar-
stellen, kann das Energiesystem als nicht nachhaltig 
betrachtet werden, vor allem wegen der mit fossiler 
Energienutzung verbundenen CO2-Emissionen (WBGU, 
2011; Kap. 1.2.4, 1.2.5; Tab. 5.1-1b). Im Folgenden soll 
deshalb dargestellt werden, wie ein zukünftiges mari-
nes Energiesystem gestaltet werden könnte, das bes-
ser in der Lage ist, Nachhaltigkeitskriterien einzuhal-
ten. Die dazu benötigten Technologieoptionen sind 
im Wesentlichen bekannt; das Visionäre liegt in der 
Umsetzung eines solchen Konzepts durch die systemi-
sche Verknüpfung der Einzelkomponenten.

5.3.2	
Ein zukünftiges erneuerbares marines 
Energiesystem

Die Abschätzungen der Potenziale erneuerbarer 
Meeresenergien sowie der Offshore-Windenergienut-
zung zeigen, dass diese den aktuellen globalen Ener-
giebedarf um ein Vielfaches übersteigen (Kap. 5.2.2). 
Weiterhin können erhebliche Teile des globalen Ener-
giebedarfs unter Nutzung verschiedener regenerativer 
Quellen an Land gedeckt werden. Für die Frage, wel-
che Standorte und Technologien zu welchem Anteil zur 
Bedarfsdeckung beitragen könnten, wird eine Vielzahl 
unterschiedlicher Aspekte und Faktoren ausschlagge-
bend sein. Neben den ökologisch nachhaltigen Poten-
zialen, welche die Obergrenze des Ausbaus darstel-
len sollten, werden Kosten, Entwicklungsstand, Tech-
nologieakzeptanz in der Bevölkerung, Integrierbarkeit 
in das Stromversorgungssystem, Vorhersagbarkeit und 
viele weitere Faktoren entscheidend sein. In verschie-
denen Regionen der Welt wird die Zusammensetzung 
des regenerativen Energiemixes entsprechend der regi-
onalen Potenziale sehr unterschiedlich ausfallen.

Die nachfolgend skizzierte Vision für ein marines 
Energiesystem der Zukunft soll zeigen, wie der nach-
haltige Beitrag der meerbasierten erneuerbaren Ener-
gien in Form eines integrierten, marinen Energieversor-
gungssystems aussehen könnte (Abb. 5.3-2). 

Aufgrund des bisherigen Entwicklungsstands, ver-
gleichsweise niedriger Kosten und geringer bis moderater 
Umweltauswirkungen wird die Offshore-Windenergie in 
vielen Regionen voraussichtlich eine tragende Säule der 
meerbasierten Stromerzeugung bilden (Kap. 5.2). Bereits 
heute wird der Ausbau der Offshore-Windenergie mas-
siv vorangetrieben, jedoch sind die bisher üblichen fes-
ten Gründungen auf Wassertiefen bis maximal ca. 60 m 
beschränkt. Dies führt zu einer verstärkten Raumnut-
zungskonkurrenz in den küstennahen Gewässern und, 
da sich Habitate und Migrationsrouten von Meeressäu-
gern sowie zahlreichen Vogelarten eher in Küstennähe 
befinden, tendenziell auch eher zu negativen Wechsel-
wirkungen mit der Fauna (Kap. 5.2.3). Durch die Wei-
terentwicklung zu schwimmenden Windenergieanlagen 
können größere Potenziale erschlossen werden (Abb. 
5.2-1). Mit zunehmendem Abstand zur Küste nehmen 
die Nutzungskonkurrenz um die verfügbaren Flächen 
sowie negative Umweltauswirkungen ab – letzteres ins-
besondere auch, da die Errichtung der Anlagen keine 
Rammarbeiten erfordert. Die Entwicklung schwimmen-
der Windenergieanlagen ist bereits weit fortgeschrit-
ten, und erste Prototypen mit einer Leistung von bis zu 
2 MW laufen im Testbetrieb (Kap. 5.2.1).

Andere Meeresenergien wie Gezeitenströmung oder 
Wellenenergie ergänzen den Energiemix oder überneh-
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men in Regionen mit geringem Windenergiepotenzial 
die primäre Funktion. Zur besseren Ausnutzung der 
verfügbaren Flächen kann eine Mehrfachnutzung der 
bereits erschlossenen Meeresgebiete mit Netzanbin-
dung eine attraktive Option darstellen. Je nach ver-
fügbarer Ressource können Technologien kombiniert 
eingesetzt werden, z.  B. Windenergieanlagen und Wel-
lenkraftwerke oder Makroalgenzucht. Diese kombinier-
ten Anlagen werden als „multi use platform“ bezeich-
net. Gezeitenströmungsturbinen können ebenfalls mit 
Windenergieanlagen kombiniert werden, wobei das Vor-
kommen ausreichend hoher Strömungsgeschwindigkei-
ten ausschlaggebend für die Standortwahl ist und die 
Windenergieanlagen eine sekundäre Nutzung darstel-
len. In den Gebieten der Meeresenergiegewinnung wird 
nach heutiger Praxis keine Fischerei betrieben, so dass 
die Installationen zur Energiegewinnung gleichzeitig zu 
einer Regenerierung der Fischbestände beitragen könn-
ten (Kap. 4.1). 

Meereswärmekraftwerke könnten insbesondere in 
Äquatornähe eine wichtige Funktion bei der Versor-
gung von kleinen Inselstaaten mit regenerativem Strom 
und unter Umständen mit kombinierter Trinkwasser-
bereitung übernehmen (Kap. 5.2.1, 5.2.4). Das hier-
bei an die Meeresoberfläche geförderte nährstoffrei-
che Tiefenwasser kann gleichzeitig der Nährstoffver-
sorgung von Makroalgenkulturen zur energetischen 
Nutzung dienen, wodurch sich Synergien ergeben und 

die negativen Umweltwirkungen gemindert werden 
können (Kap. 5.2.3). Die Verfügbarkeit von Süßwas-
ser wird mit den Auswirkungen des Klimawandels und 
einer weiterhin wachsenden Weltbevölkerung zu einer 
zunehmenden Herausforderung werden. Als eine wei-
tere Option könnte Trinkwasser auch unter Ausnutzung 
des Wasserdrucks in Tiefen ab ca. 600 m nach dem Prin-
zip der Umkehrosmose gewonnen werden (Kap. 5.2.4). 
Allerdings hat die Tiefseeumkehrosmose bisher noch 
keine industrielle Anwendung gefunden.

Zur Netzanbindung der regenerativen Stromer-
zeugung auf dem Meer ist der Aufbau von Offshore-
Netzen erforderlich. Das Beispiel des geplanten 
Offshore-Netzes in der Nordsee (Abb. 5.2-11) zeigt, 
wie diese Netze sowohl dazu genutzt werden können 
große Regionen, z.  B. Großbritannien, Skandinavien 
und das europäische Festland, miteinander zu verbin-
den, als auch hohe Übertragungsleistungen für den 
Netzanschluss von küstenfernen Offshore-Windparks 
und Meeresenergien zu ermöglichen. Ebenso kön-
nen Netze ausschließlich zur Anbindung von Gebieten 
regenerativer Stromerzeugung auf dem Meer errich-
tet werden. Diese Leitungen werden bei zunehmender 
Küstenentfernung nur dann wirtschaftlich, wenn große 
Gebiete mit hoher Leistung erschlossen werden, bei 
denen die Netzanschlüsse verschiedener Parks gebün-
delt werden, anstatt viele kleine Erzeugungseinheiten 
mit jeweils einer eigenen Netzanbindung zu errichten 

Abbildung 5.3-1
Schematische Darstellung des Status quo der fossilen Offshore-Energiegewinnung und Integration in das Energiesystem an 
Land. Es werden die Fördertechnologie, die Transporttechnologie sowie die verschiedenen Endnutzungen an Land dargestellt.
Quelle: WBGU
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(Kap. 5.2.4). Dies erfordert eine übergreifende Koor-
dinierung und vorausschauende marine Raumplanung 
(Kap. 5.4.2.1).

Für den verlustarmen Stromtransport über weite 
Strecken ist die HGÜ eine geeignete Technologie 
(Kap. 5.2.4). Eine Wechselstromübertragung ist für 
Seekabel über Entfernungen von mehr als 100 km 
ungeeignet. Beim Einsatz bipolarer HGÜ-Verbindun-
gen mit eng beisammen liegenden Leitern heben sich 
die Magnetfelder der Einzelleiter zu weiten Teilen auf 
(Kap. 5.2.3). Weiterhin trägt die Verlegung der Kabel 
im Sediment dazu bei, die Magnetfelder in der Was-
sersäule weiter zu reduzieren. Nach bisherigem Kennt-
nisstand gibt es Hinweise, dass künstlich eingebrachte 
Magnetfelder diverse marine Tierarten zwar beeinflus-
sen, jedoch konnte bislang ein Nachweis einer Beein-
trächtigung nicht erbracht werden; es besteht noch 
erheblicher Forschungsbedarf. 

Um die Auslastung der elektrischen Leitungen zu 
erhöhen und eine flexible Bedarfsdeckung der verblei-
benden Last nach landbasierter Einspeisung erneuer-
barer Energien zu ermöglichen, ist die Verknüpfung der 
meerbasierten regenerativen Stromerzeugung mit Spei-
chern eine interessante Option (Kap. 5.2.4). In Gebieten 
mit ausreichend großer Wassertiefe (z.  B. Mittelmeer 
oder Atlantik) kann die Stromspeicherung mit Hilfe von 
Tiefseepumpspeichern realisiert werden (Kap. 5.2.4; 

Abb. 5.2-12). Diese noch sehr junge Technologie zeich-
net sich durch sehr große Potenziale sowie vergleichbar 
hohe Wirkungsgrade wie von Pumpspeichern an Land 
aus. Die Potenziale für klassische, landbasierte Pump-
speicher hingegen sind zumindest in Europa zu weiten 
Teilen erschlossen und die Realisierung von Neubauten 
erweist sich aufgrund von Bürgerprotesten und Natur-
schutzbedenken häufig als schwierig.

Weiterhin bietet die chemische Speicherung in 
Form von erneuerbarem Wasserstoff oder Methan 
(Kap. 5.2.4) vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. 
Der erzeugte Strom kann zur elektrolytischen Spal-
tung von Wasser eingesetzt und der entstehende Was-
serstoff direkt benutzt, oder zusammen mit Kohlendi-
oxid weiter zu Methan umgesetzt werden (Methanisie-
rung). Das erforderliche CO2 sollte bevorzugt biogenen 
Quellen entstammen, idealerweise aus der Zucht von 
Makroalgen zur energetischen Nutzung in räumlicher 
Nähe zur meerbasierten Stromerzeugung (Ko-Nutzung; 
Kap. 5.2.1). Bei der Vergärung oder Vergasung der Bio-
masse vor Ort entsteht ein Gemisch aus Methan und 
Kohlendioxid, dessen CO2-Anteil (ca. 50  %) zusammen 
mit Wasserstoff aus der Elektrolyse weiter zu Methan 
umgesetzt werden kann. Das resultierende Gas besteht 
zu mehr als 95  % aus Methan (Erdgas) und kann ent-
weder bis zur Nutzung in Kraftwerken zur Stromerzeu-
gung zwischengespeichert oder weiteren Nutzungspfa-
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den, z.  B. Mobilität, zugeführt werden. Methan kann 
direkt, nach Verflüssigung zu Flüssiggas (LNG) oder 
über das Fischer-Tropsch-Verfahren als Flüssigtreib-
stoff im Verkehrssektor bzw. zur Herstellung von che-
mischen Rohstoffen eingesetzt werden. Die aktuell in 
der Entwicklung befindliche Methode zur Erzeugung 
von Methanhydraten für den kosten- und energie
effizienten Schiffstransport von Methan könnte 
zukünftig eine wichtige Rolle übernehmen. Der WBGU 
geht davon aus, dass mittelfristig erdölbasierte Treib-
stoffe in der Schifffahrt zunehmend durch Brennstoffe 
auf Methanbasis abgelöst werden (Kap. 5.1). So wird 
eine Betankung von Schiffen mit vollständig auf den 
Meeren erzeugten erneuerbaren Brennstoffen möglich 
(Abb. 5.3-2). 

Der großflächige Anbau der Makroalgen zur Bereit-
stellung der benötigten Biomasse sowie des CO2 kann 
in räumlicher Nähe zur Erzeugung des regenerativen 
Stroms erfolgen. Bei einer energetischen Nutzung vor 
Ort durch Vergärung oder Vergasung entfällt der Trans-
port der zu ca. 80  % aus Wasser bestehenden Biomasse 
(Kap. 5.2.1). Alternativ ist auch eine Einlagerung des 
CO2 in den Meeresgrund möglich, um bei einem Ver-
fehlen der Klimaschutzziele langfristig negative Emis-
sionen erreichen zu können (Kap. 5.2.4; WBGU, 2006, 
2011). Die Versorgung der Algenkulturen mit Nähr-
stoffen, insbesondere Stickstoff, erfolgt idealerweise 
passiv durch Positionierung solcher Kulturen in natür-
lichen Auftriebsgebieten, also Regionen wo nährstoff-
reiches Tiefenwasser natürlich an die Meeresoberfläche 
gelangt. Weiterhin können die Kombination mit Mee-
reswärmekraftwerken (OTEC) oder eine räumliche Ver-
knüpfung mit Fisch-Marikultur ökologisch interessante 
Varianten darstellen (Kap. 5.2.1, 4.2).

Bei dem vorgestellten Konzept einer Methanisierung 
vor Ort würde der Speicherung der Gase eine wichtige 
Funktion zukommen. Stoffströme, die von der Ver-
fügbarkeit von Stromüberschüssen und biogenem CO2 
abhängen, könnten mit Hilfe von Gasspeichern aus-
geglichen und das erzeugte Methan zwischengelagert 
werden (Kap. 5.2.4). 

5.3.3	
Transformation des marinen Energiesystems – 
vom Status quo zum zukünftigen Energiesystem

Die Technologien der Öl- und Gasindustrie bieten für 
die Umsetzung der marinen Energiesystemvision einen 
erheblichen Erfahrungsschatz (Kap. 5.1). Kenntnisse 
über die Verlegung von Pipelines und Stromleitungen 
im Meer, die Einlagerung von CO2 unter dem Meeresbo-
den sowie die Installation schwimmender und im Mee-
resgrund verankerter Plattformen können auf die Tech-

nologien zur meerbasierten Energiebereitstellung aus 
erneuerbaren Quellen übertragen werden. 

Die hier skizzierte Energiesystemvision eines inte-
grierten, meerbasierten Stromversorgungssystems, das 
in Zukunft einen erheblichen Beitrag zur globalen Ener-
gieversorgung leisten kann, beruht auf Komponenten, 
die bereits heute annähernd vollständig entwickelt sind 
(Kap. 5.2). Im Meeresboden verankerte Windenergie-
anlagen und im Meer verlegte Hochspannungsgleich-
stromleitungen sind bereits kommerzielle Technolo-
gien, ebenso die küstennahe Zucht von Makroalgen 
(Kap. 4.2). Schwimmende Windenergieanlagen, Gezei-
tenströmungsturbinen und Wellenkraftwerke werden 
bereits im fortgeschrittenen Prototypstadium betrie-
ben und eine Marktreife dieser Technologien ist kurz- 
bis mittelfristig absehbar (Kap. 5.2.1; Abb. 5.2-3). Dies 
trifft auch für die Erzeugung von erneuerbarem Methan 
aus Strom, Wasser und CO2 zu (Kap. 5.2.4). Eine Anlage 
im industriellen Maßstab soll 2013 in Betrieb genom-
men werden. Die Herausforderung besteht in einer 
optimalen Verknüpfung der Einzelkomponenten und 
insbesondere in der wirtschaftlichen Realisierbarkeit.

Obwohl die technische Entwicklung weit fortgeschrit-
ten ist, ist es nicht nur aus ökonomischen, politischen 
und sozialen, sondern insbesondere aus strukturel-
len Gründen nicht möglich, die Vision für ein marines 
Energiesystem der Zukunft kurzfristig umzusetzen. Um 
diese Herausforderung nachvollziehen zu können, muss 
zunächst das derzeitige Energiesystem und die bereits 
stattgefundenen, bzw. die derzeit stattfindenden Trans-
formationen analysiert werden (WBGU, 2011). Energie 
erreicht Verbraucher heute grundsätzlich in vier unter-
schiedlichen Formen: (1) als Festbrennstoff, in Form 
von traditioneller Biomasse und Kohle, hauptsächlich 
für Verbraucher ohne Zugang zu den zentralen Ener-
gieversorgungssystemen, (2) in flüssiger Form, z.  B. für 
Transport und andere ölbasierte Anwendungen, (3) als 
Gas in Druckbehältern oder durch Leitungsnetze und (4) 
in Form von Elektrizität. Ein geringer Teil an Wärme wird 
über lokale Fernwärmenetze bereitgestellt. Es zeigt sich 
ein historischer Trend zu immer komfortableren, effizi-
enteren und saubereren Energieträgern wie Elektrizi-
tät und Gas, welche die Verbraucher zunehmend über 
Versorgungsnetze direkt erreichen (WBGU, 2011). Der 
Übergang von einer energetischen Nutzung des Meeres, 
die vorwiegend die Förderung und den Transport von 
Kohlenwasserstoffen beinhaltet hin zu einer Nutzung 
erneuerbarer Energien erfordert einen Systemwechsel. 
Dieser ist aufgrund der Trägheit bestehender und eta-
blierter Systeme eine Herausforderung. Im Folgenden 
wird ein Konzept skizziert, wie aus Sicht des WBGU eine 
dynamische Entwicklung verlaufen könnte. 

Eine wichtige Bedeutung kommt dem Energieträger 
Gas zu, der in heutigen Energiesystemen als wichtiges 
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Verbindungsglied der Elektrizitätsversorgung zwischen 
Grundlast durch Kernkraft und Kohle und fluktuieren-
den Einspeisungen durch erneuerbare Energien fungiert 
(WBGU, 2011). Gaskraftwerke stellen in Verbindung mit 
Gasnetzen Speicher dar, die sowohl kurzfristig in Spit-
zenlastzeiten als auch bei Versorgungslücken, die bei 
einer Nichtverfügbarkeit von Wind- und Sonnenener-
gie entstehen, Energie zuliefern. Außerdem entstehen 
bezogen auf die Energiemenge durch die Verbrennung 
von Gas deutlich weniger CO2-Emissionen als durch die 
Verbrennung anderer fossiler Energieträger. Somit eignet 
sich Gas als Brückentechnologie, um ein Energiesystem 
mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energieträ-
gern zu ermöglichen (Kap. 5.1.3, 5.2). Zudem lässt sich 
anhand der Art und Weise, wie Gas gewonnen, trans-
portiert und genutzt wird, ein gradueller Systemwechsel 
hin zur Nachhaltigkeit realisieren. 

Aufgrund der benötigten Volumina wird zunächst 
weiterhin Erdgas, das zunehmend offshore gefördert 
wird (Kap. 5.1), den größten Anteil an der Bedarfs-
deckung von Gas haben. Das Ziel ist es jedoch, diesen 
nach und nach durch erneuerbar gewonnenes Gas sowie 
direkt genutzten erneuerbaren Strom zu substituieren 
(Kap. 5.2.4, 5.3.2). Dabei erscheinen aus Sicht des 
WBGU die potenziellen Beiträge zur Versorgung mit 
Erdgas durch den Abbau von Methanhydraten nicht 
sinnvoll und nicht notwendig, da bis 2040 ausreichend 
konventionelles Erdgas vorhanden ist (Kap. 5.1.6). Ein 
Abbau von Methanhydraten würde vielmehr dazu füh-
ren, dass mit den Investitionen in diesem Bereich Pfad
abhängigkeiten geschaffen würden, die der angedach-
ten Rolle, Gas als zeitlich begrenzte Brückentechnolo-
gie einzusetzen, widersprechen würde (Kap. 5.1.6, 7.5, 
8.3.4).

Ein wichtiger Baustein der marinen Energiewende 
ist die Offshore-Windtechnologie. Eine Möglichkeit, 
die schwankende Windstromeinspeisung in eine ver-
lässliche Größe zu verwandeln, besteht darin, die nicht 
abgenommene Elektrizität zur elektrolytischen Erzeu-
gung von Wasserstoff einzusetzen. Dieser kann bereits 
heute bis zu einem Anteil von 5  % dem Erdgas im Netz 
beigemischt werden, mittelfristig ist auch ein Anteil 
von bis zu 10  % vorstellbar (Kap. 5.2.4). Zu einer wei-
teren Erhöhung des Anteils ist es notwendig, den Was-
serstoff zusammen mit Kohlendioxid in einem zusätz-
lichen Schritt zu Methan umzusetzen, das dann pro-
blemlos in die bestehende Erdgasinfrastruktur einge-
speist werden kann (Kap. 5.3.2). Perspektivisch kann 
das dazu benötigte CO2 durch Makroalgenzucht gewon-
nen werden. Da diese Option jedoch in großem Umfang 
kurzfristig nicht zur Verfügung steht, bietet es sich an, 
das CO2 zunächst aus der Offshore-Gasförderung abzu-
scheiden und zu nutzen. Weitere beschriebene Mee-
restechnologien zur Stromerzeugung, die nach und 

nach Marktreife erreichen werden (Abb. 5.2-3), kön-
nen ebenfalls problemlos in die kombinierte Strom- und 
Gasinfrastruktur integriert werden, was zu einer bes-
seren Auslastung der Transportsysteme und damit zu 
einer zuverlässigen Energieversorgung aus dem Meer 
beiträgt (Abb. 5.3-2).

Der zweite wichtige Energieträger, der heute 
signifikant energetisch genutzt wird, ist Offshore-Öl. 
Aus Sicht des WBGU wird dieser Energieträger nach 
der Transformation der marinen Energiesysteme weit 
weniger benötigt. Bei seiner energetischen Nutzung 
kommt Öl vorwiegend im Transport- sowie in gerin-
gerem Umfang im Wärmesektor zum Einsatz. In bei-
den Fällen sind Technologieoptionen absehbar, bzw. 
bereits entwickelt, die Öl durch erneuerbaren Strom 
und (erneuerbares) Gas ersetzen können. Besonders im 
Schiffsverkehr stellt Gas eine interessante Treibstoff-
Option dar, die in einem integrierten marinen System 
mittelfristig auch erneuerbar bereitgestellt werden 
könnte. Deshalb sollte Öl, auch aufgrund seiner größe-
ren negativen Umweltwirkungen, weitaus schneller als 
Erdgas durch dieses oder erneuerbaren Strom substi-
tuiert werden. Die gegenwärtige Entwicklung verläuft 
jedoch teilweise in die entgegengesetzte Richtung. In 
Kapitel 5.1 wurde dargestellt, dass zurzeit immer grö-
ßere technische und finanzielle Anstrengungen unter-
nommen werden, um die Offshore-Ölreserven in der 
Tiefsee oder Arktis zu erschließen. Aus Sicht des WBGU 
wäre es weitaus sinnvoller, die Technologien und das 
vorhandene Know‑how aus der Offshore-Öl- und Gas-
förderung zum Aufbau eines marinen erneuerbaren 
Energiesystems inklusive seiner Infrastruktur einzuset-
zen (Abb. 5.3-2). 

5.4
Governance

Wie der WBGU (2011) gezeigt hat, ist ein starker 
Zuwachs netzgebundener Energien, d.  h. ein deutli-
ches Wachstum von Strom und Gas als Endenergie, für 
die Energiesystemtransformation von großer Bedeu-
tung. In der Vision für ein marines Energiesystem der 
Zukunft (Kap. 5.3) wird dargestellt, dass die energeti-
sche Nutzung auf und aus dem Meer dabei eine wich-
tige Rolle spielen kann. Allerdings sind dafür weitere 
Technologieentwicklungen notwendig (Kap. 5.2, 5.4.3, 
8.3.4). Um eine nachhaltige energetische Nutzung der 
Meere zu ermöglichen, bedarf es einer integrativen 
Meerespolitik, die neue Nutzungsmöglichkeiten der 
Meere, die sich auch aufgrund technologischer Inno-
vationen entwickeln, mit dem Meeresschutz und tradi-
tionellen Nutzungen vereinbart (Kap. 3.6). Ein wichti-
ges Instrument für eine integrierte Meerespolitik ist die 
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marine Raumplanung, die Ziele und Grundsätze für die 
verschiedenen marinen Raumnutzungen (Schifffahrt, 
Fischerei, Aquakultur, Ressourcenabbau, Tourismus, 
Küsten- und Meeresschutz, Infrastrukturen, erneu-
erbare Energietechnologien) festlegt (Kap. 3.6.2). Die 
marine Raumplanung ist ein Instrument, das national, 
regional und international angewendet werden kann. 
Damit die energetische Nutzung der Meere zukünftig in 
der globalen nachhaltigen Energieversorgung eine Rolle 
spielt, bedarf es über die Meerespolitik hinaus klima-
verträglicher Energiepolitik und einer Innovationspo-
litik, die die notwendigen Technologieentwicklungen 
unterstützt (Kap. 5.4.3). Erst das Zusammenspiel die-
ser drei Politikfelder im Mehrebenensystem wird den 
notwendigen Planungs- und Rechtsrahmen für private 
Unternehmen schaffen und damit Anreize für Investi-
tionen in klimaverträgliche Meeresenergietechnologien 
setzen (WBGU, 2011, 2012).

5.4.1	
Energiepolitik

Ein Kernelement der globalen Energiewende – mit dem 
klimapolitisch vereinbarten Ziel, eine globale Erwär-
mung von mehr als 2  °C zu vermeiden – ist die Dekarbo-
nisierung. Dieser Umbau der Energiesysteme setzt eine 
nationale und möglichst internationale, klimaverträgli-
che Energiepolitik voraus (WBGU, 2011; GEA, 2012). 
In eine solche klimaverträgliche Energiepolitik sollte die 
energetische Nutzung der Meere als eine weitere Diver-
sifizierung der Energieerzeugung eingebettet sein, um 
die Vision für ein marines Energiesystem der Zukunft 
in Kapitel 5.3 – eine Umstellung auf erneuerbare Ener-
gietechnologien im und auf dem Meer zur Erzeugung 
von Strom und Gas – zu realisieren. Ein zweites Ziel 
der internationalen Energiepolitik sollte die Überwin-
dung der Energiearmut sein, denn derzeit sind noch 
rund 3 Mrd. Menschen von einer existenziellen Grund-
versorgung mit modernen Energiedienstleistungen für 
die Bereiche Kochen, Heizen und Beleuchtung ausge-
schlossen (WBGU, 2011). Allerdings ist die energeti-
sche Nutzung der Meere, bzw. sind marine Energiesys-
teme sehr kapitalintensiv, so dass sie eher für eine zent-
rale Energieversorgung an Land, z.  B. für Megastädte an 
der Küste, geeignet sind als für kleinräumliche Lösun-
gen oder die Elektrifizierung des ländlichen Raums. 
Grundsätzlich sollte bei der Transformation der Ener-
giesysteme die Energieeffizienz und damit die Reduk-
tion der Endnachfrage Priorität haben (WBGU, 2011).

Weltweit ist Energiepolitik nationalstaatlich ausge-
richtet und in vielen Ländern hat die Versorgungssi-
cherheit oberste Priorität. Nationalstaaten nutzen vor-
rangig heimische Ressourcen zur Energieerzeugung und 

versuchen, Energieimporte zu vermeiden. Zwei weitere 
energiepolitische Ziele sind die Bezahlbarkeit und die 
Umweltverträglichkeit der Energieversorgung. Aller-
dings gibt es aufgrund der geologischen Verteilung fos-
siler Ressourcen Import- und Exportländer, insbeson-
dere für Öl und Gas (Kap. 5.1; Dubash und Florini, 
2011). Wie in Kapitel 5.1 dargelegt, lohnt sich bei stei-
genden Ölpreisen die Technologieentwicklung für die 
Erschließung von Offshore-Öl- und -Gasreserven und 
-ressourcen sowie deren Förderung. Es ist davon auszu-
gehen, dass Länder bzw. Regionen, in deren Küstenmeer 
oder AWZ sowie in deren Festlandsockel Öl oder Gas 
vorhanden ist, dies auch fördern wollen, z.  B. Brasilien, 
Westafrika oder China (Maribus, 2010). In seinem Gut-
achten „Gesellschaftsvertrag für eine Große Transfor-
mation“ (2011) empfiehlt der WBGU allen Ländern 
eine strikte Klimapolitik einzuführen. Beispiele sind 
die Bepreisung von CO2, der Abbau von Subventionen 
für fossile Energieträger oder die Umschichtung von 
Subventionen für fossile Energieträger hin zur Förde-
rung erneuerbarer Energietechnologien. Für Länder, die 
weiter fossile Energieträger nutzen wollen, ist CCS eine 
notwendige Klimaschutzoption. Darüber hinaus emp-
fiehlt der WBGU, den relativ CO2‑armen Energieträ-
ger Gas zu nutzen und Kohle sowie Öl zu substituieren 
(WBGU, 2011). 

Im Rahmen der UNFCCC haben sich einige Industrie
länder verpflichtend, einige Industrie- sowie Schwel-
lenländer freiwillig zu einer CO2-Minderungspolitik 
bekannt und Energiestrategien bis 2020 oder 2050 ent-
wickelt (WBGU, 2009b, 2011, 2012). In diesen Ener-
giestrategien werden klare Ziele für den Ausbau erneu-
erbarer Energien genannt. Beispielsweise hat die EU 
2007 im Rahmen eines Klima- und Energiepakets die 
20-20-20-Ziele für das Jahr 2020 formuliert und 2008 
beschlossen: 20  % des CO2-Ausstoßes gegenüber 1990 
zu reduzieren, die erneuerbaren Energietechnologien 
auf einen Anteil von 20  % des Energiemix auszubauen 
und die Energieeffizienz um 20  % zu erhöhen (WBGU, 
2011). In der Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU 
(2009b) ist ausgeführt, wie das 20  %-Ziel für erneu-
erbare Energien innerhalb der EU erreicht werden soll. 
Dabei haben die EU-Mitgliedsländer nationale Anteils-
ziele zwischen 13  % und 40  % an Energie aus erneuer-
baren Quellen für das Jahr 2020 festgelegt. In natio-
nalen Aktionsplänen sind entsprechende Maßnahmen 
zur Zielerreichung dargelegt. Deutschland will bis 2020 
30  % seiner Stromerzeugung aus erneuerbaren Quel-
len erzeugen, u.  a. mit 25 GW Offshore-Windenergie 
bis 2030 (BMWi und BMU, 2010). Die European Wind 
Energy Association geht davon aus, dass sich die natio-
nalen Ziele für Offshore-Windenergie auf etwa 43 GW 
addieren (EWEA, 2012). Die European Ocean Energy 
Association schätzt in ihrer Roadmap 2010 bis 2050, 
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dass 3,6 GW erneuerbare Meeresenergietechnologien 
bis 2020 installiert sein könnten. Die 19 Mitgliedslän-
der des Implementing Agreement on Ocean Energy Sys-
tems bei der IEA (darunter China, Mexiko und Südaf-
rika), haben nationale Ausbauziele für offshore erneu-
erbare Energietechnologien formuliert (OES, 2011b). 
Sie gehen in ihrer internationalen Vision für die erneu-
erbaren Meeresenergietechnologien von installierten 
748 GW bis 2050 aus (OES, 2011a). 

Für Investitionen in erneuerbare Meeresenergietech-
nologien und Offshore-Windkraftanlagen ist es erfor-
derlich, dass die klima- und energiepolitischen sowie 
energierechtlichen Rahmenbedingungen langfristig 
Investitionssicherheit bieten und angemessene Rendi-
ten gewährleisten (WBGU, 2012). Über die rechtsver-
bindliche Formulierung von Ausbauzielen als politi-
sches Signal an potenzielle Investoren hinaus bedarf es 
einer flankierenden Energie- und Innovationspolitik. Es 
sollte für Unternehmen der Marktzutritt, der Netzzu-
gang und die Stromdurchleitung gewährleistet sein. Es 
sollte kein verzerrter Wettbewerb zugunsten der fossi-
len Energieträger ermöglicht werden. Zusätzlich sollten 
Genehmigungs- und Planungsverfahren für technische 
Anlagen im Meer sowie Haftungsregime entwickelt 
sein (Kap. 3.6; WBGU, 2011, 2012). 

Für die Markteinführungsphase und Integration 
erneuerbarer Energietechnologien in vorhandene 
Stromversorgungssysteme oder Strommärkte sind im 
Rahmen der Innovationspolitik zeitlich befristete und 
degressiv ausgestaltete Marktanreizprogramme bzw. 
Förderstrategien notwendig. Bislang zeigen sich Ein-
speisevergütungen einer Förderung über Quoten, han-
delbare Zertifikate oder öffentliche Ausschreibungen 
mit einem Auktionsverfahren für Offshore-Windener-
gie überlegen (WBGU, 2011; SRU, 2011a). Einspeise-
vergütungen verschaffen Investoren langfristige Pla-
nungssicherheit und reduzieren dadurch Investitions-
barrieren. Gleichzeitig können Einspeisevergütungen 
technologiespezifisch ausgestaltet werden und fördern 
so parallel verschiedene Energietechnologien (WBGU, 
2011). Ein möglicher Vorteil öffentlicher Ausschrei-
bungen für Offshore-Windparks im Vergleich zu Ein-
speisevergütungen liegt in der Bündelung der Netzan-
schlüsse verschiedener Parks in einem ausgewiesenen 
Gebiet (SRU, 2011a). Trotzdem empfiehlt der WBGU 
zeitlich befristete technologiespezifische Einspeisever-
gütungssysteme, die einen schnellen Kapazitätsaufbau 
effektiv fördern (WBGU, 2011, 2012). 

Zur Minimierung von Transaktionskosten emp-
fiehlt der WBGU den Aufbau integrierter Stromnetze 
sowohl in den regionalen Meeren als auch an Land 
(Kap. 5.2.4; WBGU, 2011). So kann die flukturierend 
erzeugte Strommenge aus erneuerbaren Energietech-
nologien regional optimal verteilt werden und wirkt 

netzstabilisierend. Ein Offshore-Stromnetz, das ver-
schiedene Energieerzeugungsanlagen im Meer unterei-
nander (Clustering) sowie verschiedene Länder mit ein-
ander verbindet (vermaschtes Netz), ist nach Ansicht 
des WBGU vorteilhafter als einzelne Verbindungen ans 
Land (Abb. 5.2-11; Kap. 5.2.4). Ähnlich wie ein kon-
tinentales, länderübergreifendes Stromnetz führt ein 
vermaschtes Netz zu verbesserter Marktintegration der 
Energie aus und auf dem Meer. Durch diese Marktinte-
gration können die Strompreise und Schwankungen in 
der Stromversorgung sinken. Auch kann sich die Aus-
lastung einzelner Offshore-Energieanlagen erhöhen. 
So ließen sich auch Potenziale fern großer Nachfrage-
zentren nutzen (Piria und Zavolas, 2012; Woyte et al., 
2008; SRU, 2011a). Gleichzeitig ist die Entwicklung 
eines länderübergreifenden Offshore-Stromnetzes mit 
einer Reihe von Herausforderungen verbunden. Seine 
Planung setzt die Koordination sowohl des Netzes als 
auch der Offshore-Energieerzeugungsanlagen zwischen 
mehreren Ländern und unterschiedlichen nationalen 
Behörden voraus. Auch die terrestrischen Netze müss-
ten modifiziert und angepasst werden (SRU, 2011a).

Bisher finden in den EU-Mitgliedstaaten auf nati-
onaler Ebene Planungen zu einem länderübergreifen-
den Offshore-Netz nur in Ausnahmefällen und eher 
kursorisch statt. Die gegenwärtige Praxis besteht in 
Punkt-zu-Punkt Verbindungen und kann zukünftig 
zu höheren Kosten und Lock-in-Effekten führen. Eine 
zentrale Herausforderung ist die Schaffung von Inves-
titionsanreizen für private Unternehmen. Neben einer 
nationalen Energiepolitik ist eine länderübergreifende 
Energiepolitik für die Anrainer regionaler Meere not-
wendig, die ihre Stromnetze durch ein Offshore-Netz 
verknüpfen wollen. 

Gleichzeitig erfordern grenzüberschreitende Strom-
netze eine Harmonisierung der Förderpolitiken bzw. der 
Einspeisevergütung (WBGU, 2011, 2012; SRU, 2011a). 
Innerhalb der Europäischen Union würde eine aufein
ander abgestimmte Vergütung der offshore erzeugten 
erneuerbaren Energie die Effizienz der Förderung erhö-
hen. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen 
könnte dann an den vorteilhaftesten Standorten, d.  h. 
zu niedrigen Kosten erfolgen. Eine wichtige Vorausset-
zung dafür ist die Realisierung eines Energiebinnen-
markts (WBGU, 2011). 

5.4.2	
Meerespolitik

Die Optionen zur Nutzung mariner Energie hängen von 
technischen und rechtlichen Möglichkeiten ab, Ener-
gieförder- und -erzeugungsanlagen zu errichten und zu 
betreiben. Ausgehend von der bestehenden Zonierung 



5  Energie aus dem Meer

248

der Meere in Küstengewässer, AWZ, Festlandsockel 
und Hohe See nach den Bestimmungen des UN-See-
rechtsübereinkommens (UNCLOS) ist dabei eine diffe-
renzierende Betrachtung des jeweils geltenden Rechts-
rahmens notwendig (Kap. 3.2).

Im Bereich der Küstengewässer besteht die Souve-
ränität des Küstenstaates. Die Hoheitsrechte des Küs-
tenstaates erstrecken sich umfassend sowohl auf den 
Luftraum über dem Küstenmeer als auch auf die Was-
sersäule, den Meeresboden und den Meeresuntergrund 
des Küstenmeeres (Kap. 3.2). Der Zugang zu Energie 
und damit auch die Befugnis zur Errichtung von Anla-
gen bestimmen sich im Bereich der Küstengewäs-
ser entsprechend nach dem nationalstaatlichen Recht 
(Wolfrum und Fuchs, 2011). Aufgrund der Beson-
derheit, dass das Küstenmeer dem Staatsgebiet und 
der Gebietshoheit des Küstenstaates angehört (Graf 
Vitzthum, 2006), ergibt sich zum Teil auch eine Zuord-
nung der Küstenmeere zu föderalen oder kommunalen 
Staatsstrukturen mit entsprechender Rechtsetzungsbe-
fugnis. Aus völkerrechtlicher Sicht ist zu beachten, dass 
allen Staaten das Recht auf friedliche Durchfahrt zu 
gewähren ist (Kap. 3.2). Bei der Planung von Energie-
erzeugungsanlagen muss demnach berücksichtigt wer-
den, dass die Durchfahrt fremder Schiffe nicht behin-
dert wird. Gleichzeitig gelten auch alle völkerrechtlichen 
und europäischen Regelungen, die Meeresumwelt zu 
schützen und zu bewahren (BfN, 2012). Die Installation 
von Stromkabeln oder Pipelines auf dem Meeresgrund 
oder dem Festlandsockel ist sowohl dem Küstenstaat, 
als auch anderen Staaten erlaubt (Kap. 3.2). 

Im Gebiet der AWZ sind dem Küstenstaat souveräne 
Rechte zur wirtschaftlichen Ausbeutung dieser Zone 
übertragen, so dass die Öl- und Gasförderung sowie die 
Energieerzeugung aus Wind und Meeresenergie mög-
lich sind (Kap. 3.2; Wolfrum und Fuchs, 2011). Die 
Küstenstaaten verfügen über Hoheitsbefugnisse für die 
Errichtung und Nutzung von künstlichen Inseln, Anla-
gen und Bauwerken, wozu auch Energieerzeugungsan-
lagen zählen (Markus und Maurer, 2012). Im Rahmen 
dieser übertragenen Rechte und Hoheitsbefugnisse 
ist in der AWZ somit ebenfalls nationales Recht maß-
geblich, das von den Küstenstaaten für den Zugang 
zu Energie und den Bau von Förderanlagen für fossile 
Energie sowie erneuerbare Energieerzeugungsanlagen 
im Meer erlassen werden darf (Wolfrum und Fuchs, 
2011). Folglich kommen nationale Rechtsregime zum 
Tragen. Dieses Recht ist für die jeweilige AWZ inter-
national bindend und gilt gegenüber sämtlichen Nut-
zungsinteressenten. Trotzdem gelten in der AWZ für 
alle Vertragsstaaten die Freiheit der Schifffahrt, des 
Überflugs und der Verlegung unterseeischer Kabel und 
Rohrleitungen (Kap. 3.2). Somit können Anlagen und 
Bauwerke nicht errichtet werden, wenn hierdurch die 

für die internationale Schifffahrt anerkannten Seewege 
behindert werden. Auch für die AWZ gelten alle völ-
kerrechtlichen Verträge zum Schutz der Meeresumwelt 
(BfN, 2012).

Das Rechtsregime des Festlandsockels bezieht sich 
lediglich auf den Meeresboden und den Meeresunter-
grund, der als Festlandsockel definiert ist. Die Bedeu-
tung dieses Regimes für die energetische Nutzung des 
Meeres ist nicht zuletzt aufgrund großer Überschnei-
dungen mit dem Gebiet der AWZ mit dieser vergleich-
bar (Kap. 3.2; Rosenbaum, 2006). 

In dem Gebiet der Hohen See genießen sowohl Küs-
ten- als auch Binnenstaaten die Freiheit, künstliche 
Inseln und andere Anlagen zu errichten und gegebenen-
falls benötigte unterseeische Kabel und Rohrleitungen 
zu verlegen (Kap. 3.2). Somit steht grundsätzlich allen 
Staaten die Möglichkeit offen, Energieerzeugungsanla-
gen auf der Hohen See zu errichten und zu nutzen. Die 
Ausübung der eigenen Freiheiten auf Hoher See kann 
jeder Staat für sich in der Weise regulieren, dass er ent-
sprechend des Flaggenstaatsprinzips durch Gesetz das 
eigene Staatsvolk berechtigt bzw. verpflichtet (Brandt 
und Gaßner, 2002). Auf diese Weise können nationale 
Vorschriften beispielsweise zur Errichtung von Ener-
gieerzeugungsanlagen auch auf der Hohen See Wir-
kung entfalten, allerdings beschränkt auf das jeweilige 
Staatsvolk. 

Auf der Hohen See gehören alle nicht biologischen 
Ressourcen auf und unter dem Meeresgrund zum Erbe 
der Menschheit, und dies wird von der Internationalen 
Meeresbodenbehörde verwaltet (Kap. 3.2). Entspre-
chend sind sämtliche Nutzungen nicht biologischer Res-
sourcen dort anzumelden und werden dort genehmigt. 
Der Abbau von Methanhydraten oder die Förderung von 
Öl und Gas sind in UNCLOS geregelt und erfolgen ent-
sprechend der festgelegten Meeresschutzbestimmungen 
(Kap. 3.2). Zusätzlich sind die Bergbauregeln (mining 
codes) der Internationalen Meeresbodenbehörde zu 
beachten. Die Institution hat außerdem Empfehlungen 
zur Prüfung der Umweltverträglichkeit bei der Ausbeu-
tung von polymetallischen Sulfiden erarbeitet. Insgesamt 
besteht für den Schutz der Tiefseeumwelt vor Bergbau-
arbeiten jedoch noch Regelungsbedarf (Jenisch, 2010). 

Voraussichtlich wird sich in naher Zukunft, trotz 
technologischer Entwicklungen, die energetische Nut-
zung der Meere auf das Küstenmeer und die AWZ 
inklusive Festlandsockel beschränken (Kap. 5.1, 5.2). 
Somit gelten in erster Linie nationalstaatliche Regelun-
gen zur Meeresnutzung. Folglich kann jeder Küsten-
staat im Küstenmeer sowie der AWZ sein Rechtsregime 
zur nachhaltigen Nutzung der Meere ambitioniert aus-
gestalten. Deshalb ist eine nationale Politik zum Mee-
resschutz neben völkerrechtlichen Verträgen wichtig. 
Zwei geeignete Instrumente sind die marine Raum-
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planung und die Umwelthaftung (Kap. 3.6). Da eine 
kosteneffiziente energetische Nutzung der Meere eine 
grenzüberschreitende Infrastruktur in Form von Strom-
kabeln, Pipelines, Schifffahrtswegen und Häfen erfor-
dert, ist eine internationale sowie grenzüberschrei-
tende Kooperation für Energiesysteme im Meer sinn-
voll (Kap. 5.1.4, 5.2.4). Im Zuge dieser Kooperation 
können auch Umweltstandards und die Umwelthaftung 
grenzüberschreitend ausgestaltet werden (Kap. 3.4). 
Dadurch kann der Dynamik der Ökosysteme im Meer 
und dem Vorsorgeprinzip Rechnung getragen werden. 
Außerdem könnte im Zuge einer Kooperation die Frei-
fahrerposition einzelner Küstenstaaten ausgeschlossen 
werden (Kap. 3.1).

5.4.2.1	
Marine Raumplanung
Die zunehmende dauerhafte Nutzung des Meeres-
raums auch durch erneuerbare Energieanlagen erfor-
dert ein umfassendes, alle Belange berücksichtigendes 
Planungsverhalten (Wolfrum und Fuchs, 2011), denn 
die marinen erneuerbaren Energiesysteme sind flä-
chenintensiv und konkurrieren mit traditionellen Mee-
resnutzungen sowie mit dem Meeresschutz um Fläche 
(EWEA, 2012). Um Zielkonflikte zwischen Klimapolitik 
(und damit einem gewünschten Ausbau erneuerbarer 
Energietechnologien), Meeresschutzpolitik (aufgrund 
eines gestiegenen Bewusstseins für den Meeresschutz) 
und weiter steigenden wirtschaftlichen Nutzungsmög-
lichkeiten der Meere (aufgrund neuer Technologien) 
zu minimieren, kann entsprechend der Erfahrungen an 
Land eine Raumordnung für nationale und internatio-
nale Gewässer entwickelt werden (Kap. 3.6.2.2; Wolf-
rum und Fuchs, 2011). Die energetische Nutzung der 
Meere wird in absehbarer Zukunft in den Küstenge-
wässern und der AWZ erfolgen, so dass die Küstenstaa-
ten zuständig sind. Vielfach hat die Entwicklung mari-
ner Energiesysteme grenzüberschreitende Wirkungen, 
z.  B. auf Ökosysteme, Fische, Vögel oder die Schifffahrt 
(Kap. 5.1.3, 5.2.3), so dass eine grenzüberschreitende 
Kooperation in regionalen Meeren sinnvoll wird. Auch 
können kumulative Effekte für Ökosysteme entste-
hen, wenn alle Küstenstaaten ihre marinen Energiesys-
teme an den jeweiligen Grenzen ihres Zuständigkeits-
bereichs aufbauen. Gleichzeitig ist es sinnvoll, die mari-
nen erneuerbaren Energietechnologien miteinander zu 
verknüpfen, um volatile Stromerzeugung auszuglei-
chen und Elektrizität zu speichern. Dies erfordert nicht 
nur eine grenzüberschreitende Kooperation, sondern 
auch die Koordination der energetischen Nutzung der 
Meere (EWEA, 2012; Gee et al., 2011). Deshalb ist das 
Instrument marine Raumplanung (Kap. 3.6.2.2) für alle 
regionalen Meere von großer Bedeutung, weil es ein 
Instrument der Entscheidungsfindung ist. Die marine 

Raumplanung hilft den Küstenstaaten und Interessen-
gruppen, koordiniert die Nutzung des marinen Raums 
für die wirtschaftliche Entwicklung und den Schutz der 
Meeresumwelt zu optimieren (EU-Kommission, 2008). 
Länderübergreifende Planungsprozesse für die Ostsee, 
die Nordsee, den Nordostatlantik, das Mittelmeer und 
Schwarze Meer sollten innerhalb der EU gestärkt wer-
den (EU-Kommission, 2008). In den folgenden regi-
onalen Meeren wird die marine Raumplanung auch 
teilweise schon national angewandt und ist bereits 
grenzüberschreitend für die Offshore-Windenergie im 
OSPAR-Regime verankert (Kap. 3.4, 3.6; Wolfrum und 
Fuchs, 2011): Ostsee, Nordsee, Nordostatlantik, Mittel-
meer, Schwarzes Meer, Kaspisches Meer, Karibik, Golf 
von Mexiko, ostasiatische Meere, südasiatische Meere, 
Nordostpazifik, Nordwestpazifik, Persischer Golf, Rotes 
Meer, Golf von Aden, Südostpazifik, Westafrika, Ark-
tis, Antarktis (UNEP, 2012b). 

Bislang ist die marine Raumplanung in erster Linie 
ein Prozess zur Dokumentation unterschiedlicher 
Raumnutzungen oder Flächennutzungen im Meer mit 
ihren jeweiligen ökologischen, ökonomischen und sozi-
alen Wirkungen. Es werden Daten erhoben, die Anhö-
rung von Interessengruppen organisiert, Pläne partizi-
pativ ausgearbeitet und alle meeresbezogenen Abkom-
men, die ein Küstenstaat ratifiziert hat, berücksichtigt 
(Douvere und Ehler, 2009). Im zweiten Schritt erfolgt 
die Umsetzung und Durchführung des Plans sowie 
eine Bewertung und gegebenenfalls eine Neuausrich-
tung des Plans. Die Nutzungen werden entsprechend 
politischer Ziele gewichtet und Meeresflächen zuge-
ordnet (EU-Kommission, 2008; BMVBS, 2011; EWEA, 
2012). Davon betroffen sind Tätigkeiten auf dem Mee-
resgrund, in der Wassersäule und an der Oberfläche. 
So kann der Raum für verschiedene Zwecke genutzt 
werden (Kap. 3.6.2.2). Hoheitliche Planung ermöglicht 
als Koordinationsinstrument eine zukunftsgerichtete, 
gestaltende Steuerung der Meeresnutzung. Sie dient 
der Einbettung und Abstimmung einzelner Projekte in 
ein Gesamtkonzept zum Management der Meeresnut-
zung (Douvere und Ehler, 2009). In einem geordneten 
Planungsverfahren sind eine Umweltverträglichkeits-
prüfung und notwendige Ausgleichsmaßnahmen ver-
ortet, so dass ein ökosystemarer Ansatz gewährleistet 
ist (Douvere und Ehler, 2009). Bislang gibt es nur fünf 
Länder, darunter Deutschland, mit einer verbindlichen 
marinen Raumplanung, die nach nationalem Recht 
durchsetzbar ist (Kap. 3.6.2.2). Gleichzeitig sollte die 
Planung der Meeresnutzung zunehmend überregio-
nal geschehen, um grenzüberschreitende Nutzungs-
konflikte zu vermeiden und die marinen Ökosystem
leistungen nicht zu beeinträchtigen (Kap. 3.4; EWEA, 
2012; Gee et al., 2011). 

Für den Ausbau erneuerbarer Energietechnologien 
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ist die marine Raumplanung notwendig, um Rechts-
verbindlichkeit für ausgewiesene Flächen herzustel-
len und zügige Genehmigungen für private Investo-
ren zu erhalten (EWEA, 2012; WBGU, 2011). Dabei 
sollten Synergieeffekte gemeinsamer Nutzungen, z.  B. 
die erneuerbare Energieerzeugung und die nachhal-
tige Fischerei oder die erneuerbare Energieerzeugung 
und die Ausweisung von Schutzgebieten berücksichtigt 
werden (Kap. 5.2). Die Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Planungsprozess könnte über die Aarhus-Konvention 
gesichert werden. Die Konvention macht das Verwal-
tungs- und Planungsverfahren transparenter und trägt 
zu dessen demokratischer Ausgestaltung bei (WBGU, 
2011). Allerdings müsste die Öffentlichkeitsbeteiligung 
erfolgen, wenn alle Optionen noch offen sind, damit 
alle beteiligten Akteure eine reale Chance haben, auf 
Verwaltungsentscheidungen Einfluss zu nehmen. Nur 
dann könnten untaugliche Vorhaben erkannt und kost-
spielige Konflikte vermieden werden (WBGU, 2011).

5.4.2.2	
Errichtung von Anlagen im Meer
Für die Errichtung von Anlagen zur Förderung und 
Erzeugung von Energie im Meer ist insbesondere 
Art. 208 UNCLOS zu berücksichtigen. Dieser verpflich-
tet die Küstenstaaten zum Erlass und zur Durchset-
zung von Rechtsvorschriften zur Verhütung und Ver-
ringerung von Verschmutzungen, die durch Tätigkeiten 
auf dem Meeresboden entstehen oder von künstlichen 
Inseln, Anlagen und Bauwerken herrühren (Wolfrum 
und Fuchs, 2011). Mögliche Meeresverschmutzungen 
oder Umweltverschmutzungen im Zusammenhang mit 
Energieanlagen entstehen zum einen durch die Ver-
ankerung der Anlagen am Meeresboden, zum ande-
ren sind Verschmutzungen durch Emissionen im lau-
fenden Betrieb der Anlage möglich (Kap. 5.1.3, 5.2.3; 
Markus, 2010). Bei Offshore-Windanlagen entstehen 
Umweltgefährdungen auch für Seevögel und Zugvö-
gel (Kap. 5.2.3; Wolfrum und Fuchs, 2011). Zur Qua-
lität der zu erlassenden Schutzvorschriften bestimmt 
Art. 208 UNCLOS, dass diese nicht weniger wirkungs-
voll sein dürfen als internationale Regeln und Nor-
men. Mangels internationaler Regelungen zu den Ver-
schmutzungsquellen mariner Energieanlagen fehlt es 
zurzeit an international verbindlichen Standards, die 
für alle Küstenstaaten gelten würden. 

Während der Bauphase und dem Betrieb von Ener-
gieanlagen kommen zu den Emissionen auch Ver-
schmutzungen durch Einbringen von Abfall in Betracht. 
Im Gegensatz zu Anlagen für die Förderung von fossiler 
Energie ist während des Betriebs erneuerbarer Energie-
anlagen in der Regel nicht mit weiteren Verschmutz
ungen durch Dumping zu rechnen (Rosenbaum, 2006). 
Nach UNCLOS sind die Staaten verpflichtet, durch 

Gesetze sicherzustellen, dass Meeresverschmutzungen 
durch Einbringen, d.  h. durch die vorsätzliche Entsor-
gung von Abfällen ausgehend von Schiffen, Plattformen 
und sonstigen marinen Bauwerken, nicht ohne behörd-
liche Erlaubnis erfolgen. Diese nationalen Gesetze dür-
fen in ihrer Schutzwirkung nicht weniger wirkungsvoll 
sein als die weltweiten Standards. Hierdurch verweist 
UNCLOS auf das London-Übereinkommen, ergänzt 
durch das London-Protokoll zur Verhütung von Mee-
resverschmutzungen durch Einbringen (Kap. 3.3.2.6; 
Schlacke und Kenzler, 2009). Diese Übereinkom-
men legen für zahlreiche Abfallkategorien Richtlinien 
zur Art und Weise der Entsorgung fest. Zusätzlich ist 
jeweils zu prüfen, ob die Vermeidung, Reduzierung und 
das Recycling bzw. das Entsorgen an Land eine vor-
zugswürdige Alternative gegenüber einer Abfallentsor-
gung auf See darstellt. Vielfach wird davon ausgegan-
gen, dass diese Mindestrichtlinien auch für diejenigen 
Staaten gelten, die die Übereinkommen nicht gezeich-
net haben (Proelß, 2009). Dieser Auffassung folgend 
wären die Vorschriften des London-Übereinkommens 
bei der Errichtung von Energieanlagen von sämtlichen 
UNCLOS-Vertragsstaaten zu berücksichtigen.

Für die Errichtung erneuerbarer Energieerzeugungs-
anlagen im Meer sind in der EU außerdem die gelten-
den Umweltschutzvorschriften zu berücksichtigen 
(BfN, 2012). Nach der FHH- und Vogelschutzrichtli-
nie ist in ausgewiesenen Gebieten die Durchführung 
einer Verträglichkeitsprüfung nach Art. 6 Abs. 3 FFH-
RL erforderlich, wenn Anlagen errichtet werden sollen. 
Liegen zwingende Gründe des überwiegenden öffentli-
chen Interesses vor, kann die Errichtung auch bei einer 
Unverträglichkeit gerechtfertigt sein. Auch die UVP-
Richtlinie gibt eine Umweltverträglichkeitsprüfung vor 
(vgl. Art. 4 Abs. 2; Anhang II 2 lit. i UVP-Richtlinie). 
Da die genauen Auswirkungen erneuerbarer Energieer-
zeugungsanlagen auf die Meeresumwelt bisher weitest-
gehend unbekannt sind, ist auch bei kleineren Anlagen 
davon auszugehen, dass eine solche Prüfung notwen-
dig sein dürfte (Rosenbaum, 2006). 

In Deutschland gilt für die Errichtung von Offshore-
Windenergieanlagen in der AWZ die Seeanlagenverord-
nung. Seit 2008 ist die Zulassung mit der Vereinbarkeit 
der Erfordernisse der Raumordnung verbunden. Seit 
2012 gilt ein Planfeststellungsverfahren für Offshore-
Windanlagen. Zuständig für das Genehmigungsverfah-
ren ist das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydro-
graphie (BfN, 2012). In dem mehrstufigen Antrags-
verfahren werden alle Beteiligten eingebunden und es 
wird ein Untersuchungsrahmen mit thematischen und 
technischen Mindestanforderungen zur Ermittlung von 
möglichen Auswirkungen auf die marine Umwelt fest-
gelegt. Darüber hinaus ist ein Schutz- und Sicherheits-
konzept zu entwickeln, der jeweilige Stand der Technik 
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anzuwenden und Maßnahmen zur Emissionsminde-
rung während der Bauphase zu ergreifen (BfN, 2012). 

Für die Verlegung von Unterwasserstromkabeln 
oder Pipelines ist in Deutschland das Bundesberggesetz 
maßgeblich, das auch Meeresschutzbelange im Zulas-
sungsverfahren regelt (BfN, 2012).

Wie bereits in einigen Industrieländern, u.  a. 
Deutschland verwirklicht, sollten Anlagen zur Energie-
gewinnung grundsätzlich einem präventiven Verbot mit 
Erlaubnisvorbehalt unterliegen. Ein damit erforderli-
ches Zulassungsverfahren hat im Unterschied zu nach-
träglichen Kontrollmaßnahmen den Vorteil, dass vor 
Bau und Inbetriebnahme einer Anlage die Risiken, die 
von dieser Anlage ausgehen können, abgeschätzt und 
bewertet werden. Im Sinne eines adaptiven Prozesses 
können dabei Erkenntnisgewinne aus der Forschung 
berücksichtigt werden (Kap. 3.1, 5.4.3, 8.3.4). Ein von 
den Küstenstaaten durchzuführendes behördliches 
Zulassungsverfahren gewährleistet, dass die Öffent-
lichkeit beteiligt werden kann. 

5.4.2.3	
Regulierung der Öl- und Gasförderung 
Die Offshore-Förderung von Öl und Gas wird angesichts 
der voranschreitenden Entwicklung von Tiefseeförder-
technologien sowie neuer Funde (Brasilien, Arktis) und 
deren Bedeutung für nationale Versorgungssicher-
heit auch mittelfristig eine wichtige Rolle bei der Nut-
zung der Meere spielen (Kap. 5.1). Laut UNCLOS gel-
ten nationale Rechtsregime für die Offshore-Förde-
rung von Öl und Gas in den Küstengewässern, der AWZ 
und dem Festlandsockel. Die Nationalstaaten formu-
lieren und erlassen Schutz- und Sicherheitsstandards. 
Dadurch existieren international sehr unterschiedliche 
Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards in der 
Offshore-Industrie. Auch die Notfallplanung sowie die 
Haftungsbestimmungen sind unterschiedlich ausgestal-
tet. Im Schadensfall ist der Staat selbst für die Scha-
densbeseitigung zuständig und gegenüber dritten Staa-
ten nicht schadensersatzpflichtig (Kap. 3.6.5). Bislang 
gibt es kaum internationale Regelungen zu Schutz- und 
Sicherheitskonzepten oder der Umwelthaftung für die 
Nutzung fossiler Energie aus dem Meer (Kap. 3.6.5). 

Der Transport von Öl und Gas ist international über 
die IMO in MARPOL geregelt (Kap. 3.3.1.3, 3.3.2.5). 
Völkerrechtlich gibt es mit der International Conven-
tion on Oil Pollution Preparedness, Response and 
Cooperation (OPRC Convention, 1990) einen Vertrag, 
den bis 2013 104 Länder unterzeichnet haben (Luk und 
Ryrie, 2010). Die Länder verpflichten sich, Notfallpläne 
zu entwickeln und im Fall eines Unglücks länderüber-
greifend zu kooperieren. Damit sind aber nicht einheit-
liche Standards zur Schadensbeseitigung oder Haftung 
geklärt.

Das regionale Übereinkommen von 1992 zum 
Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks 
(OSPAR-Übereinkommen) enthält Regeln für die Off-
shore-Öl- und -Gasgewinnung (Kap. 3.4.2). Es wurde 
zwischen 15 Staaten und der EU-Kommission abge-
schlossen, um den Nordostatlantik vor menschlich ver-
ursachten Verunreinigungen zu schützen. Dieser Schutz 
soll unabhängig von Stoffgruppen auch für landseitige 
Verschmutzungen und Verschmutzungen durch die 
Offshore-Industrie gelten. Vom Geltungsbereich aus-
genommen sind die Fischerei, die Schifffahrt und die 
luftabhängige Verschmutzung. Durch den nachträglich 
eingefügten Anhang V ist das Übereinkommen auch 
auf die Erhaltung der Ökosysteme und den Schutz der 
biologischen Vielfalt ausgerichtet (Kap. 3.4.2; Jenisch, 
2008). Es bezieht sich zudem auch auf den Meeres-
untergrund. Unternehmen werden in Anwendung des 
Vorsorge- und Verursacherprinzips zum Einsatz der 
besten verfügbaren Technologie verpflichtet. Nach die-
sem Übereinkommen bedürfen die Förderung von Öl 
und Gas sowie die Einrichtung von Förderplattformen 
der Einholung einer vorherigen nationalen Genehmi-
gung. 

Aus dem Helsinki-Übereinkommen für die Ostsee 
ergibt sich lediglich die Anforderung, die Anlagen nicht 
auf hoher See zu entsorgen (Kap. 3.4.2). 

Für die Offshore-Förderung von Öl und Gas wur-
den in der Europäischen Union Vorgaben des Umwelt-
schutzes festgeschrieben (Woolf, 2011). Für die Nut-
zung mariner Bodenschätze im Hoheitsgebiet der EU ist 
die UVP-Richtlinie anzuwenden. Bei der Rohstoffnut-
zung in ausgewiesenen Schutzgebieten nach der Vogel-
schutz-Richtlinie und der FFH-Richtlinie gilt, dass eine 
Nutzung nicht unzulässig ist, solange der Schutzzweck 
der Gebiete nicht beeinträchtigt wird. Allerdings bedür-
fen die Vorhaben nach dem Leitfaden der Europäischen 
Kommission „Nichtenergetische mineralgewinnende 
Industrie und Natura 2000“ der Umweltverträglich-
keitsprüfung. Die EU hat ferner im Rahmen der Ver-
ordnung zum Schutz verletzlicher mariner Ökosysteme 
auf Hoher See vor der Bodenfischerei bestimmte Öko-
systeme auf dem Meeresboden wie Riffe, Korallen als 
Schutzgebiete ausgewiesen. Diese Unterschutzstellung 
darf durch Offshore-Fördervorhaben beeinträchtigt 
werden (Jenisch, 2010). 

Nach dem Ölunfall der Bohrinsel Deepwater Hori-
zon 2010 im Golf von Mexiko hat die EU-Kommission 
eine Initiative gestartet, einheitliche Regelungen für 
Sicherheit, Umwelt und Gesundheit für die Offshore-
Öl- und Gasindustrie innerhalb der EU zu entwickeln. 
Der Vorschlag für eine „Verordnung des Europäischen 
Parlamentes und des Rates über die Sicherheit von Off-
shore-Aktivitäten zur Prospektion, Exploration und 
Förderung von Erdöl und Erdgas“ sieht u.  a. vor, dass 
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die Unternehmen zukünftig in voller Höhe für Schäden 
haften und bei der Antragstellung nachweisen müssen, 
dass sie zahlungsfähig sind. Darüber hinaus sollen die 
Unternehmen verpflichtet werden, für jede Plattform 
eine detaillierte Risikoanalyse durchzuführen und Not-
fallpläne bei den Aufsichtsbehörden einreichen (EU-
Kommission, 2011b). Die Unfallberichte sollen zukünf-
tig in einer allgemeinzugänglichen Datenbank gesam-
melt werden. Es gibt auch Überlegungen, Fehlverhal-
ten der Unternehmen mit dem Entzug der Bohrlizenz zu 
sanktionieren. Mit den einheitlichen Regelungen will 
die EU-Kommission sicherstellen, dass zukünftig inner-
halb der EU einheitlich die höchsten Sicherheitsstan-
dards gelten, Notfallpläne vorliegen und ein einheitli-
ches Haftungs- sowie Entschädigungsregime gelten.

5.4.2.4 	
Regelungen zur Einlagerung von CO2 im Meer oder 
Meeresboden
Die derzeitigen Regelungen im Rahmen des London-
Protokolls erlauben grundsätzlich die CO2-Speicherung 
im Meeresboden, während die Einbringung von CO2 in 
die Wassersäule nicht zulässig ist (Kap. 3.3.2.3, 3.3.2.6). 
Sie enthalten darüber hinaus Leitlinien für die Bewer-
tung und Überwachung möglicher CO2-Speicherungs-
aktivitäten im Meeresboden, jedoch keine verbindli-
chen Haftungsregeln. Im Rahmen von OSPAR wurden 
die Regelungen so angepasst, dass eine CO2‑Speiche-
rung im Meeresboden seit 2007 zulässig ist.

Der WBGU hat die Option der Einlagerung von CO2 
im Meer und im Meeresboden bereits in seinem Son-
dergutachten „Die Zukunft der Meere – zu warm, zu 
hoch, zu sauer“ untersucht (WBGU, 2006) und begrün-
det dort, warum die Einbringung von CO2 in das Meer-
wasser aufgrund nicht kontrollierbarer Risiken und 
unzureichender Verweildauer keine nachhaltige Option 
darstellt. Anders verhält es sich bei der Einlagerung von 
CO2 in geologischen Reservoirs im Meeresboden, die 
bereits in der Natur als Speicher gedient haben, wie bei-
spielsweise teilentleerte Gas- und Ölfelder (Abb. 5.1‑5). 
Es bestehen Leckagerisiken, die jedoch durch die Aus-
wahl geeigneter Speicherstätten minimiert werden 
können. Dauerhaftes Monitoring und Notfallpläne sind 
jedoch unabdingbar. Hier besteht noch erheblicher völ-
kerrechtlicher Regulierungsbedarf. Der WBGU schätzt 
die Einlagerung von CO2 in Speicher unter dem Meeres-
boden als risikoärmer ein als die Lagerung in Speichern 
an Land (WBGU, 2006).

5.4.3	
Innovationsförderung

Zur Umsetzung der Vision für ein marines Energiesys-
tem der Zukunft bedarf es vieler Innovationen und der 
Entwicklung nachhaltiger mariner Technologien. Daher 
werden im Folgenden verschiedene Maßnahmen der 
Innovationsförderung kurz dargestellt.

Der WBGU versteht technologische Innovation als 
die Generierung von neuem Wissen und dessen Umset-
zung in neue Produktionsverfahren oder marktfähige 
Produkte. Innovationsförderung bezeichnet politische 
Maßnahmen, welche die Innovationsfähigkeit und 
Innovationsbereitschaft von Unternehmen erhöhen. 
Dazu gehören klassisch sowohl Instrumente der Wis-
senschafts-, Technologie- und Innovationspolitik als 
auch der Bildungs-, Wirtschafts- und Industriepolitik. 
Zur Vermeidung unerwünschter Umwelteffekte kom-
men Maßnahmen umweltverträglicher Technologieent-
wicklung hinzu (WBGU, 2011). 

Da Innovationsprozesse in Abhängigkeit vom Tech-
nologiefeld, Industriesektor und Wissensfeld oder der 
Unternehmensgröße ganz unterschiedlich ablaufen, 
bietet sich eine grobe Unterteilung in die Produktion 
wissenschaftlichen sowie technischen Wissens, in die 
Umwandlung von Wissen in Produkte und Verfahren 
sowie in die Anpassung beider an die Marktnachfrage 
an. Die Umsetzung von Wissen in neue Produkte und 
Verfahren findet zum überwiegenden Teil in Unterneh-
men statt. Die Produktion relevanten Wissens erfolgt 
allerdings nicht nur durch Forschung und Entwicklung, 
sondern auch während der Produktion, der Systemin-
tegration und der Anwendung von Produkten und Ver-
fahren (Smits und Kuhlmann, 2004; Pavitt, 2005). Der 
Innovationsprozess ist zu unterscheiden von den unter-
schiedlichen Entwicklungsstadien, die eine Technologie 
von der ersten Idee bis zur Anwendung durchläuft. 
Der Entwicklungsprozess umfasst interaktive Stadien, 
für die es allerdings keine vereinheitlichte Bestimmung 
gibt. Grob lassen sich die Stadien Forschung und Ent-
wicklung, Konzept oder Studie, Prototyp, Marktreife 
und Marktdurchdringung unterscheiden. 

5.4.3.1	
Systemische Innovationsförderung
Systemische Innovationsforschung betont, dass Inno-
vationen nicht isoliert in Firmen oder lediglich durch 
die Interaktion zwischen Forschungseinrichtungen und 
Firmen entstehen, sondern ebenfalls durch den Aus-
tausch mit Kunden, Zulieferern, Wettbewerbern, Inves-
toren sowie privaten und öffentlichen Organisationen. 
Sie betont weiterhin, dass Institutionen, u.  a. verstan-
den als Normen, Routinen, Regeln und Gesetze das Ver-
halten der am Innovationsprozess beteiligten Akteure 
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bestimmen und den Innovationsprozess beeinflussen 
(Edquist, 2000, 2005). Gemäß einer systemischen Pers-
pektive auf die Innovationspolitik sollten Innovationen 
deswegen nicht allein aus der Perspektive „notwendi-
gen Wissens“ und „relevanter Märkte“ betrachtet wer-
den. Zur systemischen Innovationspolitik gehört auch 
die Schaffung, Modifikation oder Abschaffung rele-
vanter Organisationen und deren zielgerichteter Inter-
aktion sowie von Institutionen in Form von Regeln, 
Standards und Gesetzen.

Die systemische Innovationsforschung betont 
gleichzeitig die Gefahr von Lock-in-Situationen auf-
grund des evolutionären Charakters der Wissenspro-
duktion und den damit verbundenen Pfadabhängig-
keiten. Ein negativer Lock-in bedeutet, dass die Orga-
nisationen eines Innovationssystems auf bestimmte 
Technologien spezialisiert sind, andere dafür aber nicht 
entwickeln können oder wollen. Politik kommt daher 
die Aufgabe zu, beim Umbau bestehender oder Auf-
bau neuer Innovationssysteme für radikale Innovatio-
nen in einer frühen Phase der Technologieentwicklung 
einzugreifen, um die notwendige Wissensproduktion, 
aber auch die relevante Interaktion zur Verbreitung 
und Umsetzung des Wissens in marktfähige Produkte 
und den Marktzutritt innovativer Firmen zu unterstüt-
zen (Edquist, 2000). Aus der Perspektive systemischer 
Innovationsforschung ergibt sich auch, dass Politik 
nicht mehr allein Marktversagen, sondern auch Sys-
temversagen kompensieren und aktiv die Rolle eines 
Systemgestalters- bzw. -integrators einnehmen sollte. 
Zu systemischen Marktversagen zählen u.  a. unzurei-
chend artikulierte Nachfrage, schwache Netzwerke von 
jungen Firmen (Verhinderung von Wissensaustausch), 
zu starke Netzwerke etablierter Unternehmen (Verhin-
derung von Wissensproduktion und damit neuen Pro-
dukten), Zuschnitt von Gesetzgebung, Regulierung und 
Förderung etablierter Unternehmen, unzureichende 
Kapitalmärkte, mangelnde Organisation und Repräsen-
tation von jungen Unternehmen (Smits und Kuhlmann, 
2004). 

Eine ganze Reihe von Studien unterstreicht, dass 
noch zahlreiche Entwicklungsfortschritte in der Off-
shore-Windtechnologie möglich sind (EWEA, 2009; 
Wiser et al., 2011; LCICG, 2012). Es ist allerdings 
unklar, ob alle Innovationspotenziale allein durch pri-
vate Forschung und Entwicklung ausgeschöpft werden. 
Der Einsatz öffentlicher Mittel ist daher bei der nach-
haltigen Energieerzeugung aus dem Meer gerechtfertigt 
(Kap. 5.2.1). Die Low Carbon Innovation Coordination 
Group weist darauf hin, dass beispielsweise die Ent-
wicklung innovativer Turbinen, Verankerungen sowie 
Übertragungstechnologien nicht ohne Unterstützung 
des öffentlichen Sektors auskommen würden. Hohe 
Investitionskosten, Unsicherheit über die zukünf-

tige Nachfrage, Konstruktionsrisiken und lange Ent-
wicklungszeiten stünden einer rein privatwirtschaftli-
chen Entwicklung entgegen. Auch die Förderung des 
Betriebs öffentlich geförderter Pilotanlagen und Test-
felder würde aus den gleichen Gründen weiterhin not-
wendig sein. Gleichzeitig senkt mangelnder Wettbe-
werb zwischen den Herstellern den Innovationsdruck, 
da die Herstellung von Windtürmen aber vor allem die 
Produktion von Übertragungstechnik und Montage-
schiffen von wenigen Herstellern dominiert ist (LCICG, 
2012). Welche Forschungs- und Entwicklungsaktivitä-
ten von öffentlicher Hand allein oder in Kooperation 
mit der Privatwirtschaft gefördert werden sollten, muss 
im Einzelfall geprüft werden. 

5.4.3.2	
Technologieentwicklung
Es gibt zahlreiche Maßnahmen, um negative Folgen 
der Nutzung mariner Ökosysteme zu vermeiden, zu 
begrenzen oder rückgängig zu machen. Viele Maßnah-
men zielen darauf, Innovationsanreize, etwa durch die 
Verteuerung umweltschädlicher Produktionsverfah-
ren, zu geben. Der Wirkungsgrad solcher Maßnahmen 
kann sich erhöhen, wenn parallel zum Innovationsan-
reiz auch die Generierung entsprechenden Wissens als 
Grundlage für Innovation gefördert wird. 

Um negative externe Effekte durch den Einsatz 
neuer Technologien von vorneherein auszuschließen, 
sollten bereits im Entwicklungsprozess einer Technolo-
gie Umwelteffekte und Risiken abgeschätzt und nach 
Bedarf gegengesteuert werden. Je früher im Entwick-
lungsprozess, also vor der Erprobungs- und Anwen-
dungsphase, mögliche unerwünschte Effekte erkannt 
werden, desto geringer dürften die tatsächlichen (nega-
tiven) Umwelteffekte ausfallen und desto einfacher 
könnte eine Gegensteuerung sein (Haum et al., 2004). 

Zusätzlich muss während der Anwendungs- und 
Verbreitungsphase ständiges Monitoring von Umwelt-
effekten durchgeführt und Technologieentwicklung bei 
Bedarf angepasst werden. Sowohl bei der Verknüp-
fung von Technologieentwicklung und Technikfolgen-
abschätzung als auch beim Monitoring von Umwelt
effekten in der Anwendungsphase ist es wichtig, dass 
die Meeresumwelt im Sinne des ökosystemaren Ansat-
zes als komplexes, interagierendes, sich in ständiger 
Veränderung befindliches System begriffen wird, das 
für den Menschen Ökosystemleistungen bereitstellt 
und gleichzeitig durch menschliche Beanspruchung 
Veränderung erfährt. So könnten weitreichende und 
indirekte Effekte neuer Technologien aufgespürt und 
vermieden werden. 
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5.4.3.3	
Innovationspotenzial 
Der WBGU versteht unter Innovationspotenzial die 
Entwicklungsmöglichkeiten einer Technologie. Ziele der 
Entwicklung sind z.  B. Kostensenkungen, neue Anwen-
dungsmöglichkeiten oder verminderte Umwelteinwir-
kungen. Ob und wie Technologien sich entwickeln, 
ist durch den Entwicklungsstand, Aufwand und die 
Effektivität der Innovationsaktivität, die spezifischen 
Rahmenbedingungen sowie die Nachfrage bedingt. 

Offshore-Wind
Die ersten Windturbinen für den Offshore-Einsatz ent-
sprachen weitgehend den Turbinen von Onshore-Wind-
energieanlagen. Dort haben sich Turbinen mit horizon-
taler Achse und drei Rotorblättern durchgesetzt, wie 
sie aktuell auch im Offshore-Bereich eingesetzt wer-
den. Erst seit etwa zehn Jahren werden speziell für 
den Offshore-Einsatz angepasste Turbinen entwickelt 
(Kap. 5.2.1). Zu den Anpassungen gehören spezieller 
Korrosionsschutz, abgedichtete Maschinenhäuser und 
redundante Komponenten zur Gewährleistung einer 
hohen Verfügbarkeit. Öffentlich geförderte Forschung 
und Entwicklung haben eine zentrale Rolle bei den 
bisherigen Entwicklungsfortschritten in der Offshore-
Windenergie gespielt. 

Kurzfristig wird die dreiblättrige Turbine auch im 
Offshore-Bereich als dominantes Design nicht abge-
löst werden. Mittel- und langfristig ist aber mit der 
Entwicklung spezieller Offshore-Designs zu rechnen 
(EWEA, 2009). Aktuell sind Turbinen mit nur zwei 
Rotorblättern und Turbinen mit vertikalen Achsen in 
der Entwicklung. Weiterhin werden schwimmende Tur-
binen entwickelt (Kap. 5.2.1). 

In der Branche wird davon ausgegangen, dass durch 
Designoptimierung, Senkung des Materialverbrauchs 
und den Einsatz neuer Materialien in den nächsten 
Jahren zahlreiche inkrementelle Innovationen möglich 
sind, die zu Kostensenkungen führen werden. Ebenfalls 
wird davon ausgegangen, dass radikale Innovationen in 
anderen Technologiefeldern, wie etwa bei neuen Mate-
rialien oder Sensoren, in der Windenergie Anwendung 
finden werden und Turbinen von bis zu 10 MW ermög-
lichen könnten. Innovationen bei Offshore-Windener-
gieanlagen hängen aber zum Teil von Innovationen in 
der gesamten Wertschöpfungskette ab. So sind etwa 
zum Einsatz von 10-MW-Turbinen auch passende 
Installationsschiffe und -kräne notwendig (Kap. 5.2.4; 
EWEA, 2009). 

Offshore-Windenergieanlagen bieten ein spezifi-
sches Innovationspotenzial. Die Größe der Windturbi-
nen ist weniger stark begrenzt als an Land, und die rela-
tiv hohen Kosten der Verankerungen im Meer bieten 
Anreize zur Entwicklung größerer Turbinen. In diesem 

Fall gewinnen Innovationen zur Gewichtsreduktion von 
Rotoren, Türmen und Triebwerksgondel an Bedeutung. 
Aufgrund anderer Umweltschutzanforderungen als an 
Land bei gleichzeitig höheren technischen Anforderun-
gen an die Anlagen sind technologische Weiterentwick-
lungen zu erwarten (EWEA, 2009). 

Windenergieanlagen sind komplexe Systeme, deren 
Optimierung hinsichtlich Kosten, Leistung und Umwelt-
effekten keine isolierte Betrachtung der Anlage, son-
dern auch deren Einbettung in das jeweilige Windre-
gime, den Installationsort, den Installationsprozess, 
den Betrieb, die Integration in das Energiesystem sowie 
die Interaktion aller Turbinen innerhalb eines Wind-
parks verlangt (Kap. 5.2.1; Tab. 5.4-1). 

Auch wenn Neuentwicklungen anfangs zu erhöhten 
Kapitalkosten führen können, werden diese sehr wahr-
scheinlich durch die bessere Energieproduktion wieder 
ausgeglichen. In anderen Bereichen, etwa bei Rotoren, 
werden sinkende Kapitalkosten und steigende Energie-
erträge erwartet (Lewis et al., 2011:  59). 

Meeresenergien
Da unter dem Begriff Meeresenergien (Kap. 5.2.1.2) 
eine ganze Reihe von Technologien in unterschied-
lichen Entwicklungsstadien zusammengefasst wer-
den, kann keine differenzierte Diskussion des Inno-
vationspotenzials vorgenommen werden. Die folgen-
den Ausführungen beziehen sich auf Wellen- und 
Meeresströmungstechnologien (Abb. 5.2-3). Die Ent-
wicklung von Wellen- und Strömungsenergieanlagen 
würde von einem besseren Verständnis des Verhal-
tens der Anlagen im Meer profitieren. Dazu sind ver-
besserte Potenzialanalysen, verbesserte Modelle der 
Meereshydrodynamik, ein verbessertes Verständnis 
kumulierter Effekte bei der Anordnung von Anlagen 
(Array-Effekte) sowie verbesserte, kombinierte Wel-
lenströmungsmodelle durch Grundlagenforschung not-
wendig (Müller und Wallace, 2008).

Aufgrund des frühen Entwicklungsstadiums besteht 
Entwicklungspotenzial bei allen Technologiekompo-
nenten und der Meeresenergieentnahme, bei Veran-
kerungen und Installationsverfahren im Meer sowie 
der Entwicklung von Instrumenten und Verfahren zum 
Design, Betrieb und der Wartung der Technologien (EU-
OEA, 2010). 

Bei allen Technologien gibt es Innovationsbedarf 
zum Schutz der elektrischen und hydraulischen Sys-
teme vor Wassereinbruch sowie der Verringerung von 
Bewuchs durch Flora und Fauna sowie Korrosion. Ent-
wicklungsbedarf gibt es auch hinsichtlich der mechani-
schen Beanspruchbarkeit und der Wartung der Anla-
gen. Für die Integration der Anlagen in das Onshore-
Stromnetz gibt es noch Entwicklungsbedarf (Lewis et 
al., 2011). 
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5.4.3.4	
Maßnahmen
Zur Förderung von Innovationen für eine nachhal-
tige Nutzung der Meere ist eine nationale Innova-
tionsstrategie zur Ausrichtung des Innovationssys-
tems eines Landes zentral. Relevante Bestandteile des 
Innovationssystems sind nicht nur Forschung und Bil-
dung, sondern auch die Kapitalmärkte, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen, die Unternehmensstrukturen 
sowie die gesamte Wirtschaftsstruktur (WBGU, 2011).

Zur Entwicklung der Technologien in frühen Ent-
wicklungsstadien, z.  B. Meeresenergietechnologien, 
Speicher, marine Netztechnologien oder die in diesem 
Gutachten beschriebenen Technologien für integrierte 
Nutzungen (Kap. 5.2, 5.3.2), ist staatliche Forschungs-
förderung mittels wettbewerblicher Projektförderung 
sowie direkter Unterstützung von Pilotprojekten uner-
lässlich, um die Vor- und Nachteile der einzelnen Tech-
nologieansätze besser bewerten zu können (Kap. 8.3.4). 

Durch Subventionen oder Steuernachlässe kann der 
Staat Anreize setzen, die Innovationsbereitschaft von 
Unternehmen zu erhöhen. Zur Verbreitung von rele-
vantem Wissen können staatlich unterstützte Koope-
rationen zwischen Industrie und Wissenschaft beitra-
gen sowie internationale Forschungs- und Technolo-
giekooperationen. Besondere Bedeutung kommt auch 
der Förderung des Markteintritts neuer Technologien 
zu, da hier oft nur unzureichende private Finanzmittel 
vorhanden sind (WBGU, 2011, 2012).

Die neuere Forschung zu Innovationsprozessen 
unterstreicht, dass Forschungs- und Entwicklungs-
maßnahmen nicht von Maßnahmen zur Marktein-
führung getrennt oder nacheinander eingesetzt wer-
den, sondern mit diesen gekoppelt werden sollten. Der 
frühe Einsatz von Maßnahmen zur Unterstützung der 
Markteinführung beschleunigt Lernprozesse, selbst 

wenn Technologien noch nicht wettbewerbsfähig sind. 
Gleichzeitig sollte staatliche Forschungsförderung nicht 
automatisch eingestellt werden, sobald eine Technolo-
gie Marktreife erreicht hat. Anhaltende staatliche For-
schung ermöglicht die Kodifizierung von erfahrungs-
basierten Veränderungen, Verbesserungen des Pro-
duktionsprozesses, die Entwicklung unterstützender 
Innovationen, Kostenreduktionen und Leistungsver-
besserungen (Neuhoff, 2005; Johnston, 2010; Mitchel 
et al., 2011). 

Eine Reihe von Maßnahmen zur Innovationsförde-
rung geht über die Produktion von Wissen sowie die 
Diffusion von Wissen zwischen Organisationen hin-
aus und zielt auf die Ebene des Innovationssystems ab. 
Dazu gehören Standards, da sie Auswirkungen auf das 
Innovationsverhalten ganzer Industrien haben können. 
Ebenso dazu zählen Maßnahmen, die auf Systemebene 
Informations- und Wissensflüsse verbessern, Diskus-
sionen strukturieren und technologische Suchräume 
markieren, wie etwa Informationskampagnen, Tech-
nologie-Foresight-Programme, öffentlich zugängliche 
Datenbanken oder Plattformen für Erfahrungs- und 
Wissensaustausch. Um neue, nachhaltige Technologien 
in frühen Entwicklungsstadien zu fördern, kann Poli-
tik die Bildung von Marktnischen unterstützen und so 
Entwicklung und Lernprozesse zulassen, so dass der 
Selektionsdruck des Markts für eine bestimmte Zeit 
gemildert wird. 

Entwicklung nachhaltiger Technologien
Die Vermeidung von unerwünschten Umwelteffekten 
in bereits frühen Entwicklungsphasen einer Techno-
logie kann etwa durch die Verknüpfung von Grundla-
gen- und angewandter Forschung mit Risikoforschung 
und nachhaltiger Technologiebewertung geschehen 
(Kap. 8.3.4). 

Tabelle 5.4-1
Offshore-Windenergie: Innovationspotenzial für die Bereiche Ressourcenabschätzung, Anlagentechnologie und 
Wertschöpfungskette. Beispielhafte Entwicklungsmöglichkeiten nach Einschätzung des WBGU.
Quelle: WBGU

Ressourcenabschätzung Anlagentechnologie Wertschöpfungskette

>> standardisierte Methoden  
zur Modellierung von  
Windvorkommen

>> öffentliche Datenbank zu 
Windvorkommen

>> verbesserte Vorhersagemodelle

>> stärkere, leichtere Materialien
>> Supraleiter für Generatoren
>> besseres Verständnis von sehr 

großen, flexiblen Rotoren
>> Datenbank mit Offshore-Betriebs-

erfahrungen
>> Weiterentwicklung der  

Verankerungen für weniger  
als 60 m Wassertiefe

>> neue Generation genuiner  
Offshore-Turbinen

>> Verankerungen für Wassertiefen  
bis 200 m

>> Entwicklung von Ausbildungs
gängen für alle Anforderungen  
an Offshore-Windkraftanlagen

>> Entwicklung automatisierter,  
großer Produktionsanlagen

>> Entwicklung recycelbarer Bauteile
>> Entwicklung spezialisierter  

Installationsschiffe
>> Verkürzung der Installationszeiten
>> Bereitstellung adäquater 

Hafenanlagen
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Konkret bieten sich die direkte Interaktion von 
Natur- und Sozialwissenschaftlern oder die Integration 
aller beteiligten Akteure in Forschungs- und Entwick-
lungsaktivitäten an. Auch die Etablierung nachhalti-
ger Leitbilder im Forschungsprozess kann zur Vermei-
dung unerwünschter Umwelteffekte beitragen, da sie 
den Suchraum für technologische Lösungen verändern 
(Kap. 8.3.4). Es ist ebenfalls anzunehmen, dass Wissen-
schaftler in frühen Phasen der Technologieentwicklung 
mögliche Folgen für Umwelt und Gesellschaft stärker 
reflektieren, wenn sie sich, etwa durch entsprechende 
Aus- und Weiterbildung, der Relevanz ihrer Arbeit 
bewusst sind. Förderlich könnte auch sein, wenn sich 
Umwelt- und andere Aufsichtsbehörden stärker als Teil 
des Innovationssystems und nicht nur als möglicher-
weise reagierende Akteure verstünden. Dies könnte zur 
Konsequenz haben, dass Behörden mögliche negative 
Umwelteffekte eines Prototyps schon vor einer staat-
lich vorgeschriebenen Umweltverträglichkeitsprüfung 
erfahren (Kap. 5.4.2.2; Rejeski, 2012).

Rahmenbedingungen
Um das Innovationstempo für marine, nachhaltige 
Energietechnologien zu beschleunigen, braucht es nicht 
nur direkte und indirekte staatliche Unterstützung bei 
der Wissensproduktion und deren Umsetzung, son-
dern auch Rahmenbedingungen, die die Investitionsbe-
reitschaft von Unternehmen an sich erhöhen (WBGU, 
2012). Erhöhte private Investitionen schlagen sich 
zweifach auf das Innovationstempo nieder. Einerseits 
kann eine Erhöhung allgemeiner Investitionen auch die 
Mittel für unternehmensinterne Innovationsaktivitä-
ten erhöhen. Zweitens können erhöhte Investitionen in 
nachhaltige marine Energieerzeugungskapazitäten und 
Infrastruktur über Lern- und Skaleneffekte beschleu-
nigte Innovationsprozesse bei Produktion und Anwen-
dung der Technologien ermöglichen. 

Zu den relevanten Rahmenbedingungen zählt auch 
die Koordination von Innovations-, Energie-, und 
Umweltpolitik, da die beiden letztgenannten Politik-
felder Einfluss auf Innovationsprozesse haben können 
(Rave et al., 2013; WBGU, 2012). Zu den notwendigen 
Rahmenbedingungen gehört eine langfristige stabile 
Energiepolitik mit Strategien und Zielen (Kap. 5.4.1), 
die die Integration erneuerbarer Energien in das Versor-
gungssystem sicherstellt und verlässlich in Gesetze und 
konkrete Maßnahmen umgesetzt wird. Dazu braucht 
es besonders bei marinen erneuerbaren Energien 
Infrastrukturmaßnahmen wie Anpassung und Ausbau 
des (Offshore-)Stromnetzes, einen grenzüberschreiten-
den Energiemarkt, Möglichkeiten zur Energiespeiche-
rung, eine Flexibilisierung der Nachfrage und den Auf-
bau von Reserve- und Ausbaukapazitäten (Kap. 5.2.4, 
5.4.1; Rave et al., 2013). Aus der Perspektive einer 

verbesserten Wettbewerbsfähigkeit mariner erneuer-
barer Energien gehören ebenfalls die Berücksichtigung 
bzw. Einpreisung gesellschaftlicher Kosten, die aus der 
Nutzung fossiler und nuklearer Energiequellen entste-
hen, und die Abschaffung von Subventionen für die 
Nutzung konventioneller Energiequellen (Kap. 5.4.1; 
WBGU, 2011, 2012).

Erst wenn Politik überzeugend und langfristig den 
Aufbau eines auf einen hohen Anteil an erneuerba-
ren Energien zugeschnittenen Energiesystems unter-
stützt (Kap. 5.3), wird sich die Innovationsbereitschaft 
von Unternehmen erhöhen. Auch der Aufbau und die 
Weiterführung von Fördersystemen für marine erneu-
erbare Energien sowie Schaffung eines Strommarkts 
zur Integration mariner erneuerbarer Energien in einen 
liberalisierten Energiemarkt sind Teil relevanter markt-
licher Rahmenbedingungen (Kap. 5.4.1). Straffe, par-
tizipative Planungs- und Zulassungsverfahren und die 
Erleichterung des Zugangs zu Kapital gehören ebenfalls 
dazu. Zu den Rahmenbedingungen zählen auch Rechts-
sicherheit, Bestandsschutz und Vertrauensschutz in 
Investitionen (WBGU, 2011, 2012). 

Instrumente der Umweltpolitik, wie etwa die Förde-
rung erneuerbarer Energien, setzen bei entsprechender 
Ausgestaltung Innovationsanreize für Unternehmen. 
Unternehmen können diesen besser nachkommen, 
wenn Klimapolitik mit abgestimmter Innovationsförde-
rung kombiniert wird (Kap. 5.4.1; WBGU, 2011). Letzt-
lich ist Innovationsförderung am erfolgreichsten, wenn 
sie Teil einer breiten Transformationspolitik ist, die 
politikfeldübergreifend den Übergang zu einem nach-
haltigen Umgang mit den Meere über eine aufeinan-
der abgestimmte Kombination von Politikinstrumenten 
unterstützt (WBGU, 2011).

5.5
Folgerungen

>> Die Gewinnung erneuerbarer Energien aus dem Meer 
kann ein wichtiger Baustein der globalen Energie-
wende werden: Erneuerbare Energien auf und in den 
Meeren haben große Potenziale und sollten als Bau-
stein der globalen Energiesystemtransformation zur 
Nachhaltigkeit genutzt werden (Kap. 7.5). Im Mit-
telpunkt sollte dabei die Erzeugung von Elektrizität 
und Gas aus erneuerbaren Quellen auf integrierten 
Multi-use-Plattformen stehen. Dabei sollte die ener-
getische Nutzung der Meere in die Energiesystem-
transformation an Land eingebunden sein. Der 
Abbau mariner Methanhydrate ist auf absehbare 
Zeit nicht notwendig (Kap. 7.5.3) und der Abbau 
von Offshore-Ölvorkommen sollte aufgrund der Kli-
mawirkungen der Nutzung fossiler Energieträger 
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schnellstmöglich auslaufen. 
>> Die Energiewende in den Meeren kann nur mit 

integrierter Meeres- und Energiepolitik gelingen: Um 
eine nachhaltige energetische Nutzung der Meere zu 
ermöglichen, bedarf es einer unterstützenden abge-
stimmten Meeres- und Energiepolitik (Kap. 7.5.1). 
Zum einen müssen alte und neue Nutzungen der 
Meere durch regionale Raumplanung koordiniert 
werden. Dazu gehört auch ein umfassendes Umwelt-
Monitoring bestehender Anlagen zur Energieerzeu-
gung. Zum anderen ist der Aufbau grenzüberschrei-
tender und integrierter mariner Stromnetze erfor-
derlich, damit die fluktuierende Strommenge aus 
erneuerbaren Energietechnologien optimal regional 
verteilt und ein integrierter Strommarkt verwirklicht 
werden kann. Da die meisten Technologien zur 
Gewinnung erneuerbarer Energie aus und auf dem 
Meer noch nicht marktreif sind, sind sowohl staatli-
che Maßnahmen zur Technologieentwicklung als 
auch Anreizprogramme zu ihrer Markteinführung 
sinnvoll. 

>> Marine Energiesysteme sind für die Versorgung dicht 
besiedelter Küstenräume geeignet: Die energetische 
Nutzung der Meere bzw. marine Energiesysteme 
sind sehr kapitalintensiv und daher vor allem für die 
Energieversorgung dicht besiedelter Küstenräume 
oder Megastädte an der Küste geeignet und weniger 
für ländliche Regionen. Da sich in solchen Räumen 
die verschiedenen marinen Raumnutzungen (Schiff-
fahrt, Fischerei, Aquakultur, Ressourcenabbau, 
Tourismus, Küsten- und Meeresschutz, Infrastruk-
turen, erneuerbare Energietechnologien) konzen-
trieren, sollte der flächenintensive Ausbau erneuer-
barer Energien auf und in den Meeren intensiv durch 
marine Raumplanung begleitet werden.

>> Die energetische Nutzung der Meere ist vor allem eine 
Aufgabe für die Nationalstaaten, erfordert aber auch 
grenzüberschreitende Kooperation: Da die energeti-
sche Nutzung der Meere sich in naher Zukunft vor-
aussichtlich aufgrund technologischer Beschränkun-
gen auf das Küstenmeer und die AWZ inklusive Fest-
landsockel beschränken wird, sind in erster Linie 
nationalstaatliche Regelungen zur Meeresnutzung 
relevant. Da eine kosteneffiziente energetische 
Nutzung der Meere eine grenzüberschreitende Inf-
rastruktur in Form von Stromkabeln, Pipelines, 
Schifffahrtswegen und Häfen erfordert, ist aber 
auch eine internationale sowie grenzüberschrei-
tende Kooperation für Energiesysteme im Meer not-
wendig. 

>> Mit Hilfe einer Energie- und Innovationsstrategie 
kann das Tempo des Wandels erhöht werden: Die 
Energiesystemtransformation steht unter großem 
Zeitdruck, so dass eine Beschleunigung des Innova-

tionstempos essenziell ist. Ein wichtiges Signal an 
potenzielle Investoren ist daher eine gesetzlich ver-
ankerte, verlässliche und langfristig ausgerichtete 
Energie- und Innovationsstrategie in den jeweiligen 
Staaten mit klar formulierten Ausbauzielen für 
erneuerbare Energietechnologien im Meer. Eine sol-
che Energie- und Innovationsstrategie sollte u.  a. die 
Forschung und Bildung, die Kapitalmärkte sowie die 
rechtlichen Rahmenbedingungen umfassen. Zusätz-
lich sollten Genehmigungs- und Planungsverfahren 
für technische Anlagen im Meer sowie geeignete 
Haftungsregime entwickelt werden.

>> Nachhaltige Technologiebewertung und Technologie-
folgenabschätzung in frühe Phasen der Technologie-
entwicklung integrieren: Die Umwelteffekte neuer 
mariner Technologien zur Erzeugung erneuerbarer 
Energie sollten bereits in der Entwicklungsphase 
und nicht erst bei dem Einsatz kommerzieller Anla-
gen abgeschätzt werden. Dies kann helfen, uner-
wünschte Effekte von vorneherein zu vermeiden. 
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6.1
Die Meere als gemeinsames Erbe der Menschheit

Globale Kollektivgüter, wie beispielsweise die Atmo-
sphäre und den Meeresboden unterhalb der Hohen 
See, betrachtet der WBGU als „Gemeinsames Erbe der 
Menschheit“. Als völkerrechtliches Prinzip beinhal-
tet dies, dass globale Kollektivgüter allen Menschen 
gehören und zugänglich bleiben müssen. In der interna-
tionalen Umweltpolitik wird das Prinzip dahingehend 
in die Zukunft interpretiert, dass die natürlichen Res-
sourcen der Erde erhalten werden sollen, damit diese 
auch von künftigen Generationen genutzt werden kön-
nen. Daraus ergibt sich ein System geteilter Souveräni-
tätsrechte zwischen Staaten, basierend auf einem glo-
balen, an Nachhaltigkeitszielen ausgerichteten Ord-
nungsrahmen. Die Erhaltung und Bewirtschaftung des 
Menschheitserbes erfordert Sachwalter, ein ausschließ-
lich friedlichen Zwecken dienendes Schutz- und Nut-
zungsregime sowie Teilungsregeln, mit denen Vorteile 
und Kosten des Regimes gerecht verteilt werden (Kap. 
7).

Die Meere sind in weiten Teilen und für viele 
Nutzungen offen zugänglich, so dass vielfach immer 
noch die Folgen der „Tragik der Allmende“ (Hardin, 
1968) zu beobachten sind. Und selbst in den Fällen, wo 
Regelungen gelten, werden die Meeresnutzer und Ver-
ursacher von Schäden nicht ausreichend zum langfris-
tigen Schutz der Meere und ihrer Ökosystemleistungen 
angehalten.

Den Schutz der Meere als „Erbe der Mensch-
heit“ haben sich viele auf die Fahnen geschrieben. 
Exemplarisch zu nennen ist das weitsichtige und inhalt-
lich radikale Engagement von Elisabeth Mann Borgese 
und Arvid Pardo für ein neues Seerechtsübereinkom-
men in den 1970er Jahren (Mann Borgese, 1975; Pils 
und Kühn, 2012). Unter allen globalen öffentlichen 
Gütern ist das Meer aufgrund seiner starken symbo-
lischen Bedeutung wohl dasjenige, das am meisten im 
öffentlichen Bewusstsein verankert ist und für schutz-
würdig erachtet wird. Dennoch sind die Verschmutzung 

der Meere, die Zerstörung der ozeanischen Umwelt, die 
Überfischung und die rücksichtslose Nutzung mariner 
Ressourcen nicht gestoppt worden. 

6.2
Expansion in die Meere

Nachdem die Menschheit die Meere in früheren Jahr-
hunderten als einen Hort von Unsicherheit, Chaos 
und Bedrohung angesehen und gemieden hat, haben 
moderne Navigation und Technologie den Eindruck 
erweckt, man könne sie sich bis auf gewisse Restrisi-
ken untertan machen. Die gigantische Ölpest nach der 
Explosion der Ölbohrplattform „Deepwater Horizon“ 
im Jahr 2010, der durch einen Tsunami ausgelöste mul-
tiple Super-GAU des Kernkraftwerks Fukushima im 
Jahr 2011, die gewaltige Flutkatastrophe an den asi-
atischen Küsten 2004 oder Hurrikane wie „Katrina“ 
(2005) und „Sandy“ (2012), die Metropolen wie New 
Orleans und New York zum Erliegen brachten, lassen 
die Meere wieder als Quelle und Ort von Katastrophen 
erscheinen, ganz abgesehen von der schleichenden 
Bedrohung durch den Meeresspiegelanstieg in Folge 
des Klimawandels (WBGU, 2006). 

So darf nicht die ungebremste Expansion in die 
Meere, wie man sie bei der Überfischung erlebt hat 
und wie sie sich auch bei der Aquakultur fortsetzt, 
die Devise sein; vielmehr soll, wie die exemplarischen 
Anwendungsfelder in diesem Gutachten zeigen, ein 
nachhaltiger Umgang mit der Allmende Meer auch für 
künftige Generationen die politischen Gestaltungs- und 
Nutzungskonzepte auszeichnen. Dazu gehört der Res-
pekt vor den systemischen Interdependenzen der Mee-
resnutzung, gerade auch im Zusammenhang mit der 
Landnutzung.

Im Vergleich zur Atmosphäre, zu großen Teilen der 
Biosphäre und zur Landfläche haben sich die Meere 
langsamer verändert, aber das scheint nicht so zu blei-
ben. Die Eingriffe des Menschen in kritische Funktio-
nen des Planeten schlagen sich zunehmend in bedeut-
samen Wandlungen in den Meeren nieder (Kap. 1). An 
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Land ist die Nutzung der natürlichen Umwelt durch den 
Menschen bereits an spürbare und in Teilen schmerz-
hafte Grenzen gestoßen, so dass Viele nun die Meere 
als letzte noch verfügbare große Rohstoffquelle in den 
Blick nehmen. Zu erkennen ist das beispielsweise bei 
der Extraktion von Rohstoffen, denn Explorations- 
und Bohrtätigkeit werden immer weiter in die Tiefsee 
verlagert. Energie- und Kommunikationsinfrastruktu-
ren wandern immer weiter weg von den Küsten, hin-
aus in das offene Meer. Meere bieten mit Wind, Wellen 
und Gezeiten auch ein großes Potenzial für Gewinnung 
erneuerbarer Energien. 

Der Nutzungsdruck auf die Fischpopulationen steigt 
erheblich, weil die pro Person verfügbare landwirt-
schaftlich nutzbare Fläche durch Übernutzung und 
Bevölkerungszunahme immer stärker schrumpft und 
gleichzeitig die Nachfrage nach Fisch durch Änderun-
gen der Ernährungsstile weltweit steigt. Allerdings ist 
die Meeresfischerei schon längt an ihre Grenzen gesto-
ßen. Viele Fischbestände gelten bereits als zusammen-
gebrochen. 

Dennoch schälen sich die Erzeugung von Nahrungs-
mitteln und erneuerbarer Energie als künftige Nut-
zungsformen in den Meeren heraus. Diese Entwick-
lung kann man als paradox ansehen. Der Mensch ist im 
Anthropozän zu einer globalen Kraft mit Wirkung auf 
die natürliche Umwelt geworden. Menschliche Akti-
vitäten erreichen oder überschreiten dabei vielfach 
die planetarischen Grenzen. Die Verletzung von Leit-
planken des Erdsystems ist indes an Land viel direkter 
wahrnehmbar als im Meer. Dadurch wird die Expan-
sion in die Meere begünstigt, die als „leerer Raum“ und 
„letzte Grenze“ („last frontier“) betrachtet werden, die 
es nun zu erstürmen gilt. Wenn die Menschheit sich 
auf das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung verpflich-
tet, muss diese aber sämtliche Bereiche des Erdsystems 
umfassen. Die Große Transformation zu einer klima-
verträglichen, nachhaltigen Gesellschaft, die sich an 
den Bemühungen zahlreicher Pioniere des Wandels 
im öffentlichen wie privaten Sektor und in den Zivil-
gesellschaften beobachten lässt und die von nachhalti-
ger Stadtentwicklung bis zu nachhaltigem Wirtschaften 
reicht, muss nun ebenso auch die Auslagerung mensch-
licher Aktivitäten in die Meere erfassen. 

6.3
Eine neue Initiative für den Schutz und die 
nachhaltige Nutzung der Meere

Eine neue Initiative für den Schutz und die nachhaltige 
Nutzung der Meere ist aus diesen Gründen notwendig; 
gleichzeitig ist sie möglich und auch vorteilhaft: 

Notwendig ist diese Initiative, weil die Meere an 

vielen Stellen degradiert (z.  B. durch Förderung von 
Öl und Gas oder durch Plastikabfälle) und übernutzt 
(z.  B. Fischerei) werden, und weil die natürliche Mee-
resumwelt vielfach massiv beeinträchtigt oder gar zer-
stört wird (etwa Korallenriffe durch den Klimawan-
del). Aus diesen Gründen muss immer noch von einem 
„Drama der Meere“ (Mann Borgese, 1975) gesprochen 
werden. Es kommt jetzt darauf an die vorherrschende, 
häufig auf kurzfristige Gewinne ausgerichtete Bewirt-
schaftung der Meere zu beenden und zu Geschäftsmo-
dellen überzugehen, die langfristig hohe und sichere 
Erträge garantieren und gleichzeitig die marinen Öko-
systemleistungen für künftige Generationen erhalten 
(Kap. 7.3.7).

Möglich ist ein erweitertes Meeresregime, weil 
mit dem geltenden UN-Seerechtsübereinkommen 
(UNCLOS) bereits eine gute Grundlage für eine intel-
ligente und wirksame Fortentwicklung gegeben ist 
(Kap. 3.2); Recht muss also nicht völlig neu geschaffen 
werden. Auch gibt es wichtige staatliche und private 
Vorreiter einer nachhaltigen Meerespolitik. 

Vorteilhaft ist ein transnationales Regime nicht 
zuletzt, weil das Meer wertvolle Beiträge für die Trans-
formation zur klimaverträglichen, nachhaltigen Gesell-
schaft (WBGU, 2011) leisten kann, die erst durch eine 
weitsichtige Nutzung des globalen Gemeinschaftsguts 
Meer unter Wahrnehmung neuer Chancen ermöglicht 
wird. 

Eine „Blaue Revolution“ steht an, und das heißt: die 
Übertragung der Idee eines Gesellschaftsvertrags für 
die Große Transformation auf die Meere. Dies erfor-
dert zunächst eine Bewusstwerdung der Bedeutung 
der Meere für Mensch und Umwelt. Meere bedecken 
annähernd drei Viertel der Erdoberfläche. Der „blaue 
Kontinent“ ist von zentraler Bedeutung für das Erd-
system und die moderne Zivilisation. Er ist Quelle für 
Nahrung und Ressourcen, er ist Medium für weltweite 
Infrastrukturen und Transporte und er ist wesentliches 
Element des Klimasystems. Ozeane verbinden die Welt; 
sie sind das Lebenselixier und die liquide Grundlage der 
Weltgesellschaft und sie sind Teil der Großen Transfor-
mation zur nachhaltigen Gesellschaft (WBGU, 2011). 

6.4
Elemente einer neuen Meerespolitik

Wenn diese Große Transformation den gesamten Pla-
neten umfassen soll, muss das den „blauen Kontinent“, 
den größten aller Erdteile, einschließen. Bezogen auf 
das „Drama der Meere“ (Mann Borgese, 1975) impli-
ziert dies einen Paradigmenwechsel, der sich im politi-
schen Denken und Handeln niederschlagen muss. Das 
bedeutet z.  B., dass eine intensivere und verbesserte 
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Energieerzeugung auf und im Meer insbesondere mit 
der Dekarbonisierung der Energiesysteme an Land ein-
hergehen muss. Kluge und weitsichtige Meerespolitik 
sollte die technologische Revolution, die die Ressour-
cennutzung immer weiter in die Meere hinein ermög-
licht, mit Blick auf künftige Bedarfe so ausgestalten, 
dass alle sozialen und ökologischen Konsequenzen und 
Nebenfolgen bedacht sowie ihre systemischen Inter-
dependenzen berücksichtigt werden. Es kann geboten 
sein, die See für eine Weile „in Ruhe zu lassen“, gerade 
dort, wo Staaten nunmehr einen hektischen Wettlauf 
um Ressourcen begonnen haben – wie in der Pazifik- 
und in der Arktisregion.

Ein nachhaltiger Umgang mit den Meeren sollte 
auf der Anwendung von drei Prinzipien beruhen: Die 
Meere sollten als „gemeinsames Erbe der Menschheit“ 
verstanden (Kap. 7.1.2), ihre Nutzung und Belastung in 
einer Gesamtschau systemisch betrachtet und bei allen 
meeresrelevanten Entscheidungen das Vorsorgeprinzip 
angewendet werden (Kap. 7.1.4). Kluge Meerespolitik 
hat außerdem wirtschaftliche, politische und kulturelle 
Dimensionen: (1) Sie sollte neue, nachhaltige Nutzun-
gen identifizieren und das marine Entwicklungsmodell 
im Sinne der Großen Transformation ausgestalten. (2) 
Weiter sollte sie solche Regime stützen, die im Sinne 
des UN-Seerechtsübereinkommens universalisierbare 
Regelungen (etwa Verbote, Kontrollen und Sanktio-
nen) auf die nationalstaatliche und lokale Ebene über-
tragen und zugleich zivilgesellschaftliche Teilhabe und 
Kontrolle in globale Regime einbringen. (3) Schließlich 
kann sie die ikonische Kraft des Meeres für eine Kul-
tur der Meereszugewandtheit nutzen. Die Expansion 
ins Meer, die technologisch, territorial und durch das 
Auftreten neuer Akteure im Gange ist, sollte eingehegt 
und durch einen – speziell auf die Meere und ihre Inter-
aktion mit dem Land bezogenen – Gesellschaftsvertrag 
zivilisiert werden. 

Das Rahmenkonzept des UN-Seerechtsübereinkom-
mens wird durch die zögerliche Ratifizierung mancher 
Durchführungsübereinkommen und die mangelhafte 
Implementierung der Vorschriften durch die Vertrags-
staaten behindert. Eine effektive Umsetzung erfordert 
ein hohes Maß an globaler und nationaler Zusammen-
arbeit. In Teilen findet Zusammenarbeit bereits statt 
(z.  B. im Rahmen regionaler Fischereiorganisationen, 
RFMO, oder Hafenstaaten-Memoranden), insgesamt 
gibt es für viele Regionen und Bereiche aber keine oder 
keine ausreichenden Regelungen. Die Freiheiten der 
Hohen See (u.  a. Schifffahrt, Kabel- und Rohrleitungs-
verlegung, Fischerei, Wissenschaft) und küstenstaat-
liche Hoheitsbefugnisse in der AWZ stehen in einem 
Spannungsverhältnis zur Durchsetzung umweltschüt-
zender Vorschriften des UN-Seerechtsübereinkom-
mens. Das Flaggenstaatenprinzip führt vor allem auf 

der Hohen See zu Problemen bei der Durchsetzung von 
Umweltschutzerfordernissen (Kap. 4.1.4.4). Insbeson-
dere mangelt es in Entwicklungsländern an Kapazitä-
ten, bei Schiffen unter ihrer Flagge die Einhaltung der 
Regeln sicherzustellen sowie die Küsten- und Hafen-
staatenkontrollen wirksam auszuüben. 

Die Zonierung der Meere, der begrenzte Anwen-
dungsbereich regionaler Abkommen sowie fehlende 
Konkretisierungen des UN-Seerechtsübereinkommens 
haben eine Fragmentierung der Meeres-Governance 
verursacht. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Akteure 
und Institutionen, die sich nur mangelhaft untereinan-
der abstimmen. Meeresangelegenheiten fallen weiter 
in die jeweiligen Zuständigkeiten historisch ausgepräg-
ter Ressorts: Marineministerien waren für die militäri-
sche „Nutzung“ der Meeresoberfläche verantwortlich, 
Fischerei- und Landwirtschaftsministerien sind für 
die Nahrungsressourcen in Küstennähe und Umwelt- 
oder Seeschifffahrtsbehörden für die Verklappung von 
Abfall im Meer zuständig. Darüber hinaus regeln zwi-
schenstaatliche Seerechtsabkommen den überregio-
nalen Seeverkehr, die marine Ressourcennutzung, die 
Fischereizonen usw.

Das UN-Seerechtsübereinkommen enthält zwar sys-
temische Elemente; diese sind insgesamt jedoch nicht 
stark genug ausgeprägt (Kap. 3). So werden beispiels-
weise Land/Meer-Interaktionen und die erst nach 
Unterzeichnung des UN-Seerechtsübereinkommens 
ins Blickfeld geratenen erdsystemischen Wechselwir-
kungen unzureichend berücksichtigt. Andere Mee-
resschutzübereinkommen verfolgen teilweise einen 
ökosystemaren Ansatz. Sie verpflichten aber nur teil-
weise zur Vorsorge, zur Kostenübernahme (Verursa-
cherprinzip) und zum Ziel der nachhaltigen Entwick-
lung. Risiken bei neuartigen Entwicklungen, die in der 
Entstehungszeit des UN-Seerechtsübereinkommens 
noch nicht vorauszusehen waren, bleiben weitgehend 
ungeregelt. Dadurch kann für neue Nutzungsformen, 
deren Potenziale und Risiken noch nicht ausreichend 
abgeschätzt werden können, ein rechtliches Vakuum 
entstehen. Hinzu kommt, dass an Land das Eigentum 
an Grund und Boden eine kritische Masse betroffener 
Eigentümer schafft, die bei Beeinträchtigungen von 
ihren Rechten Gebrauch machen. Aufgrund fehlenden 
Individualeigentums fehlt eine derartige Betroffenheit 
für die Meere. 

Zusammenfassend plädiert der WBGU dafür, den 
Schutz und die nachhaltige Nutzung der Meere durch 
die Entwicklung einer wirksameren Meeres-Gover-
nance sicherzustellen (Kap. 7). Dazu sollten bestehende 
internationale Regelungen verbessert und weiterentwi-
ckelt werden. Das UN-Seerechtsübereinkommen bietet 
als „Verfassung der Meere“ hierfür eine solide Grund-
lage (Kap. 3). Damit einher gehend ermöglicht das ent-
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stehende globale Bewusstsein zum Schutz der Meere 
die Herausbildung eines Konsens für eine neue Mee-
respolitik (Kap. 2). Die symbolische Klammer für eine 
solche neue Meerespolitik wäre die Verdichtung dieses 
Konsens zu einem virtuellen Gesellschaftsvertrag für 
die Meere. 

Die Zivilgesellschaft sollte für die Schutzbedürf-
tigkeit der Meere sensibilisiert und für deren Schutz, 
auch für künftige Generationen, mobilisiert werden. 
Zudem sollte ein durchsetzungsfähiger Sachwalter für 
diese Schutzinteressen eingesetzt werden (Kap. 7). 
Ein nachhaltiger Umgang mit den Meeren kann zudem 
nur gelingen, wenn sich Pioniere des Wandels, unter-
stützt durch gestaltende Staaten, hierfür einsetzen. Im 
Meeresschutz engagieren sich bereits heute weltweit 
unzählige solcher Pioniere in (halb-)staatlichen und 
privaten Organisationen und Bewegungen. Die entste-
hende Welt(zivil)gesellschaft ist eine zentrale unver-
zichtbare Kraft für den Schutz der Meere als Gemein-
sames Erbe der Menschheit (Kap. 2).

Allmendegüter wie die Meere werden jenseits von 
Staat und Markt durch Übereinkünfte und Koopera-
tionen der Nutzergemeinschaften geschützt. Das sind 
letztlich wir alle, und dies rückt die Rolle der Zivilgesell-
schaft für den Schutz der Meere ins Zentrum – von der 
Konsumentenverantwortung beim Verzehr von Meeres-
früchten über die Praktizierung eines meeresfreundli-
chen Tourismus bis hin zu gewaltfreien Protestaktionen, 
wo sie gegen rücksichtslose Verschmutzer und Ausbeu-
ter der Meere notwendig erscheinen. Ein nachhaltiger 
Umgang mit den Meeren kann nur gelingen, wenn sich 
Pioniere des Wandels, unterstützt durch gestaltende 
Staaten, mehr engagieren als bisher.

Aufbauend auf den genannten Elementen skizziert 
der WBGU im folgenden die Ausgestaltung einer visi-
onären zukünftigen Meeres-Governance (Kap. 7.2), 
bietet aber zugleich direkt anschlussfähige Optionen 
für die schrittweise Fortentwicklung der bestehenden 
Meeres-Governance an (Kap. 7.3 bis 7.5). 
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Der WBGU hat in seinem Gutachten „Gesellschaftsver-
trag für eine Große Transformation“ den erforderlichen 
Strukturwandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft 
beschrieben (WBGU, 2011). Am Beispiel der Begren-
zung des anthropogen verursachten Klimawandels als 
conditio sine qua non einer nachhaltigen Entwicklung 
wurde die Notwendigkeit der Transformation zur Nach-
haltigkeit verdeutlicht und dargelegt, wie die unver-
zichtbare, umfassende Dekarbonisierung der Weltwirt-
schaft beschleunigt werden kann. Vor diesem Hinter-
grund greift der WBGU im vorliegenden Gutachten das 
Thema Meere auf: Wie sieht ein nachhaltiger Umgang 
mit den Meeren im Kontext der Großen Transformation 
zur nachhaltigen, klimaverträglichen Gesellschaft aus? 

Die Herausforderung besteht darin, einen guten 
Zustand der Meere zu erreichen. Die Meere sollen 
geschützt und die nachhaltige Nutzung mariner Res-
sourcen und die Ökosystemleistungen langfristig gesi-
chert werden, für die heutigen und zukünftigen Gene-
rationen. So können die Meere einen wichtigen Beitrag 
zur Transformation leisten, der im Gutachten anhand 
der beiden Schwerpunkte Nahrung und Energie ver-
deutlicht wird. Nahrung aus dem Meer mit einer am 
Grundsatz der Nachhaltigkeit orientierten Fischerei 
und Aquakultur kann wertvolles Protein für die Ernäh-
rungssicherung beisteuern und damit den steigenden 
Druck auf terrestrische Landnutzung mindern helfen 
(Kap. 4). Die sich derzeit rasch entwickelnden Tech-
nologien zur Erzeugung erneuerbarer Meeresenergie 
können zu einem wesentlichen Baustein der Dekarbo-
nisierung der Energiesysteme und für den Klimaschutz 
werden (Kap. 5).

Um diese Beiträge zu ermöglichen, muss aber 
zunächst eine Trendwende zur Nachhaltigkeit erreicht 
werden, denn die Menschheit ist von einem nachhal-
tigen Umgang mit den Weltmeeren weit entfernt. Der 
Mensch hat die Meere bereits tiefgreifend verändert 
(Kap. 1). Sie werden übernutzt und ihre Ökosysteme 
nicht ausreichend geschützt: Die Fischbestände werden 
ökologisch wie ökonomisch mangelhaft bewirtschaf-
tet, die in immer größere Tiefen reichende Offshore-
Öl- und -Gasförderung wird riskanter. Es reicht aber 

nicht, nur die Nutzungen der Meere selbst nachhaltig 
zu gestalten. Die indirekten Wirkungen des Menschen 
auf die Meere sind nicht minder besorgniserregend: Der 
Klimawandel belastet Ökosysteme im Meer und an den 
Küsten, die CO2-Emissionen führen zur Ozeanversaue-
rung, der landseitige Eintrag von Nährstoffen lässt sau-
erstoffarme Zonen („dead zones“) entstehen und lang-
lebige Plastikabfälle sowie Schadstoffe, wie z.  B. Pesti-
zide und Schwermetalle, reichern sich im Meer an. Der 
zum großen Teil noch unerforschte „blaue Kontinent“ 
erweist sich als fragil und teilweise bereits irreversibel 
verändert.

Der Zustand der Meere ist ein Beispiel für die 
immense Wirkung, die von den menschlichen Gesell-
schaften mit ihren Energie- und Stoffflüssen ausgeht. 
Diese Wirkungsmacht findet ihren Ausdruck im Begriff 
„Anthropozän“ (Crutzen und Stoermer, 2000), mit dem 
das heutige Erdzeitalter bezeichnet wird, in dem der 
Mensch einen dominierenden Einfluss auf das Erdsys-
tem ausübt (Kap. 1). Diese Erkenntnis muss dazu füh-
ren, dass der Mensch Verantwortung für das Erdsys-
tem und somit auch für die Meere übernimmt, indem 
er Nachhaltigkeit zum Leitprinzip erhebt sowie dafür 
Sorge trägt, dass keine der planetarischen Leitplanken 
(Kasten 1-1) überschritten wird und die Lebensgrund-
lagen der Menschheit erhalten bleiben (Kap. 2). 

Angesichts dieser Herausforderungen stellt sich die 
Frage nach der Gestaltung von Schutz und nachhaltiger 
Nutzung der Meere, also die Frage nach der Meeres-
Governance (Kap. 3). Wegen der genannten Wechsel-
wirkungen im Zeitalter des Anthropozäns sollte eine 
Governance der Meere im Sinne der Nachhaltigkeit ein-
gebettet sein in eine Governance des gesamten Erdsys-
tems und damit auch in die Transformation zur Nach-
haltigkeit (WBGU, 2011). Dabei geht es insbesondere 
um eine ausreichende Reduktion der anthropogenen 
CO2-Emissionen mit dem Ziel, den Klimawandel und 
die Ozeanversauerung einzudämmen (WBGU, 2006, 
2009b). Zudem sollte eine nachhaltige Landnutzung 
den Eintrag von Nährstoffen (vor allem Stickstoff und 
Phosphor) und Sedimenten aus der Landwirtschaft in 
die Meere in Grenzen halten. Nicht zuletzt geht es um 
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die Ausgestaltung der industriellen Fertigung, denn der 
Weg von Produkten, Abfall und langlebigen Schadstof-
fen führt über die Fließgewässer oder die Atmosphäre 
sehr häufig in die Meere. Die möglichen Verbreitungs-
pfade von Schadstoffen sowie das Recycling und die 
Entsorgung der Produkte nach ihrem Lebensende soll-
ten daher bereits beim Herstellungsprozess berücksich-
tigt werden. Die Gestaltung von Schutz und nachhal-
tiger Nutzung der Meere sollte demzufolge nachhaltig 
und vorsorgeorientiert sein sowie systemische Interak-
tionen berücksichtigen. 

Die Mängel der heutigen Meeres-Governance sind 
ein Grund dafür, dass sich der Zustand der Meere in 
den letzten Jahrzehnten massiv verschlechtert hat. 
Sie resultieren u.  a. aus teilweise immer noch unbe-
schränkten Nutzungsbefugnissen der Meeresressour-
cen (Allmendeproblem). Das geltende Seerechtsregime 
hält Meeresnutzer und Verursacher von Schäden nicht 
ausreichend zum langfristigen Schutz, zur Schadensbe-
seitigung sowie zur nachhaltigen Nutzung der Meere 
und ihrer Ökosystemleistungen an. Als Folge sind Schä-
den weit verbreitet.

Zudem sehen sich die Meere einer Vielzahl neuer Nut-
zungen gegenüber, etwa neuen Schifffahrtsrouten 
aufgrund des Schmelzens arktischer Eismassen, Explo-
ration und Förderung energetischer und mineralischer 
Ressourcen sowie Fischerei in der Tiefsee, Erzeugung 
erneuerbarer Energie auf und im Meer oder Offshore-
Aquakultur. Diese Nutzungen erzeugen – insbesondere 
kumuliert – neue Risiken für die marinen Ökosysteme 
und stehen zudem oftmals in Konkurrenz zueinander. 
Diese Herausforderungen einer künftigen Meeres-
Governance stellt der WBGU in das Zentrum seiner 
Empfehlungen dieses Hauptgutachtens.

Der WBGU hat in seinem Sondergutachten „Die 
Zukunft der Meere – zu warm, zu hoch, zu sauer“ 
insbesondere die Schnittstelle zwischen Treibhausgas-
emissionen und den Meeren (z.  B. Erwärmung, Mee-
resspiegelanstieg, Ozeanversauerung) näher beleuchtet 
(WBGU, 2006). Im vorliegenden Hauptgutachten legt der 
WBGU den Fokus auf die Meeres-Governance, insbeson-
dere die Schwerpunkte Nahrung und Energie. Letztere 
standen bereits in seinem Hauptgutachten zur Transfor-
mation 2011 im Mittelpunkt. Er entwickelt Empfehlun-
gen zur nachhaltigen Nutzung von Fischbeständen und 
nachhaltigen Aquakultur sowie zur Entwicklung mariner 
erneuerbarer Energiesysteme. Der WBGU zeigt, dass ein 
nachhaltiger Umgang mit den Meeren dringend notwen-
dig ist und dass dazu die Meeres-Governance umfassend 
reformiert werden sollte. Eine Transformation zur klima-
verträglichen, nachhaltigen Gesellschaft ist auch mit den 
Meeren möglich und kann weltweit erhebliche Vorteile 
für eine nachhaltige Energieversorgung sowie für die 
Ernährungssicherheit bringen. 

7.1
Handlungsleitende Prinzipien einer künftigen 
Meeres-Governance

Angesichts der notwendigen Transformation zur Nach-
haltigkeit und der skizzierten Herausforderungen 
für eine künftige Meeres-Governance empfiehlt der 
WBGU, den Umgang mit den Meeren an drei hand-
lungsleitenden Prinzipien (im Folgenden auch Leitprin-
zipien genannt) auszurichten. Erstens sollten die Meere 
als „gemeinsames Erbe der Menschheit“ (Menschheits-
erbe) betrachtet werden (Kap. 7.1.1). Zweitens soll der 
„systemische Ansatz“ im Gegensatz zu den heute übli-
chen sektoralen Ansätzen dazu beitragen, dass Schutz, 
Nutzungen und Belastungen mitsamt ihrer Wechsel-
wirkungen in einer Gesamtschau integriert werden 
(Kap. 7.1.2). Drittens soll das Vorsorgeprinzip sicher-
stellen, dass wissenschaftliche Ungewissheit nicht als 
Rechtfertigung herangezogen wird, Maßnahmen zur 
Vermeidung von Schäden hinauszuzögern (Kap. 7.1.3). 

Der WBGU versteht Prinzipien als grundlegende 
Handlungsorientierungen im Sinne von Optimie-
rungsgeboten, so dass die genannten Prinzipien in der 
künftigen Meeres-Governance in möglichst hohem 
Maße realisiert werden sollten. Deshalb plädiert der 
WBGU dafür, auf der Basis dieser handlungsleiten-
den Prinzipien ein Schutz- und Nutzungsregime für die 
Meere zu verankern, das die langfristige Erhaltung von 
Ökosystemleistungen, biologischer Vielfalt und Erträ-
gen aus nachhaltiger Meeresnutzung sichert, so dass die 
Meere ihren Beitrag zur notwendigen Transformation 
zur Nachhaltigkeit leisten können. Als institutionelles 
Fundament eignen sich das Seerechtsübereinkommen 
der Vereinten Nationen (United Nations Convention 
on the Law of the Sea, UNCLOS) – „die Verfassung der 
Meere“ – sowie bestehende sektorale Meeresabkom-
men. Zu nennen sind insbesondere für die Fischerei 
das UN Fish Stocks Agreement (FSA; Kap. 7.3.4.3), für 
den Tiefseebodenbergbau das Durchführungsabkom-
men zu Teil XI „Das Gebiet“ des UN-Seerechtsüberein-
kommens, für die Verschmutzung auf See das London-
Übereinkommen und das London-Protokoll sowie für 
die Schifffahrt das MARPOL-Abkommen. Diese beste-
henden guten Ansätze sollten mit unverbindlichen Ver-
haltensnormen wie dem FAO-Verhaltenskodex für ver-
antwortungsvolle Fischerei kombiniert sowie fortent-
wickelt werden, um aktuelle schädigende Nutzungen zu 
vermeiden und neue Nutzungsmöglichkeiten (z.  B. Off-
shore-Aquakultur, Energie aus dem Meer) auf nachhal-
tige und ökosystemverträgliche Weise zu integrieren.

Im Folgenden werden die drei Prinzipien ausfor-
muliert, an denen sich die Völkergemeinschaft bei der 
Ausgestaltung einer künftigen Meeres-Governance ori-
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entieren sollte. Diese Prinzipien speisen sich aus dem 
internationalen Umwelt- und Nachhaltigkeitsdiskurs 
und wurden zunehmend im Völkerrecht verankert. Für 
die konkrete Ausgestaltung eines Schutz- und Nut-
zungsregimes für die Meere werden zehn Kriterien 
vorgeschlagen (Kap. 7.1.4), anhand derer eine nach-
haltige, vorsorgeorientierte und systemische Meeres-
Governance bewertet und ausgestaltet werden kann. 

7.1.1	
Das Prinzip „gemeinsames Erbe der Menschheit“

Der WBGU betrachtet die Meere als Kollektivgut und 
greift daher den Ansatz „gemeinsames Erbe der Mensch-
heit“ (hier Menschheitserbe genannt) auf (Kap. 3.1.5). 
Dieser Ansatz wurde bereits in den 1960er Jahren von 
Arvid Pardo und Elisabeth Mann Borgese für die Meere 
entwickelt und im Zuge der Entwicklung des UN-See-
rechtsübereinkommens (UNCLOS) vorgeschlagen. Er 
konnte damals als völkerrechtliches Prinzip nicht für 
die Meere insgesamt durchgesetzt werden, aber wurde 
in Art. 136 des UNCLOS für den Meeresboden jenseits 
nationalstaatlicher Grenzen („das Gebiet“) und seine 
mineralischen Ressourcen verankert. 

Aus dem Prinzip „gemeinsames Erbe der Mensch-
heit“ (im Folgenden auch Menschheitserbeprinzip 
genannt) folgt aus Sicht des WBGU, dass globale Kol-
lektivgüter allen Menschen zugänglich sein müssen und 
keinem Staat, Individuum oder Unternehmen unein-
geschränkt zur Verfügung stehen. Daraus ergibt sich, 
aus politikwissenschaftlicher Sicht, ein System geteilter 
Souveränitätsrechte zwischen Staaten, basierend auf 
einem globalen, an Nachhaltigkeitszielen ausgerichte-
ten Ordnungsrahmen. In der internationalen Umwelt-
politik wird das Menschheitserbeprinzip dahingehend 
interpretiert, dass die natürlichen Ressourcen der Erde 
erhalten werden sollen, damit diese auch von zukünfti-
gen Generationen genutzt werden können.

Die Erhaltung und Bewirtschaftung des Mensch-
heitserbes erfordert Sachwalter, ein ausschließlich 
friedlichen Zwecken dienendes Schutz- und Nutzungs-
regime sowie Teilungsregeln, mit denen Kosten und 
Vorteile des Regimes gerecht verteilt werden. Die Aus-
gestaltung des Schutz- und Nutzungsregimes soll den 
ungeregelten Zugang zu den Meeresökosystemen und 
die daraus häufig resultierende Übernutzung verhin-
dern helfen, schließt aber die Ausübung nationaler 
Nutzungsrechte und Schutzverpflichtungen der Ver-
tragsstaaten nicht aus. Insofern können nationalstaat-
liche Freiheiten gewährt werden – auch im Sinne der 
„Freiheit der Hohen See“ nach Grotius. Ihre Freihei-
ten werden allerdings durch die Freiheiten anderer, zur 
Nutzung berechtigter Staaten begrenzt. Zudem muss 

das Schutz- und Nutzungsregime auch der erforderli-
chen Erhaltung des Schutzguts für zukünftige Generati-
onen Rechnung tragen. Mit dem Menschheitserbeprin-
zip einigt sich die Weltgemeinschaft also auf die Über-
nahme der Verantwortung für die Erhaltung und die 
nachhaltige Nutzung des globalen Umweltguts Meer, 
gestaltet in diesem Sinne kooperativ den Schutz und 
die Bewirtschaftung und sorgt für eine gerechte Ver-
teilung der Vorteile aus der Nutzung sowie der Kosten.

7.1.2	
Der systemische Ansatz 

Der in der Meeres-Governance weithin vorherrschende 
sektorale Ansatz, der durch einen begrenzten Blick auf 
die jeweilige Nutzung geprägt ist, wird den systemi-
schen Anforderungen der Nachhaltigkeit nicht gerecht; 
Umweltaspekte werden dort regelmäßig unterbewer-
tet. Es bestehen komplexe und dynamische Wechsel-
wirkungen sowohl innerhalb von Ökosystemen als auch 
zwischen Ökosystemen und sozialen Systemen, die mit 
Hilfe eines systemischen Ansatzes berücksichtigt wer-
den sollen. 

Dieser soll dazu beitragen, dass gesunde, leistungs-
fähige und resiliente Meeresökosysteme mitsamt ihrer 
biologischen Vielfalt langfristig erhalten bleiben und 
nachhaltig genutzt werden können. Die anthropo-
genen Belastungen sollen in einer Gesamtschau ihrer 
Interdependenz sowie ihrer kumulativen Wirkungen 
betrachtet und der Umgang mit Meeren auf die Errei-
chung eines guten Umweltzustands ausgerichtet wer-
den. Der WBGU beabsichtigt mit der Einführung eines 
systemischen Ansatzes eine Integration verschiedener 
Systemebenen sowie eine Integration der Interaktio-
nen natürlicher und sozialer Systeme, die beim Umgang 
mit den Meeren berücksichtigt werden sollten. Dieser 
Ansatz beinhaltet folgende Ebenen: Erstens sind Mee-
resökosysteme selbst komplexe Systeme, die nach 
einem „ökosystemaren Ansatz“ geschützt und genutzt 
werden sollten. Der ökosystemare Ansatz, der im Rah-
men der Biodiversitätskonvention entwickelt wurde 
(CBD, 2000, 2004c), ist mittlerweile weithin zwischen-
staatlich anerkannt und soll auch als Grundlage für 
den Umgang mit Meeresökosystemen dienen. Zweitens 
sollte der systemische Ansatz über die Nutzungen der 
Meeresökosysteme weit hinausgehen und auch Land/
Meer-Interaktionen berücksichtigen. Viele Risiken 
für die Meere haben ihre Ursache in der Wirtschafts-
weise an Land, so dass auch Interaktionen der Meere 
mit terrestrischen Systemen und ihren Einflüssen auf 
die Meere betrachtet werden müssen. Dazu gehören 
etwa der Eintrag von Schadstoffen aus der industriel-
len Produktion, der sorglose Umgang mit Abfällen oder 
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die Folgen intensiver landwirtschaftlicher Verfahren 
mit ihren Einträgen von Nährstoffen und Sedimenten 
in die Flüsse oder die Atmosphäre. Drittens sollten im 
Zeitalter des Anthropozäns auch die Kopplungen im 
Erdsystem berücksichtigt werden, beispielsweise CO2-
Emissionen aus fossilen Energieträgern, die Meeres-
ökosysteme indirekt über den Klimawandel durch Tem-
peraturanstieg sowie direkt über die Versauerung des 
Meerwassers schädigen. Auf allen diesen Ebenen ist 
viertens zu berücksichtigen, dass komplexe und dyna-
mische Wechselwirkungen zwischen Gesellschaft und 
Natur bestehen. Daher hält der WBGU die Integration 
dieser Wechselwirkungen zwischen Meeresökosyste-
men und Gesellschaften in einem umfassenden sys-
temischen Ansatz für unverzichtbar und erhebt diese 
Sichtweise zum Prinzip einer künftigen Meeres-Gover-
nance. 

7.1.3	
Das Vorsorgeprinzip

Das Vorsorgeprinzip sieht vor, dass nach dem (neuesten) 
Stand von Wissenschaft und Technik Vorsorge gegen 
mögliche Umweltschäden getroffen wird, auch wenn 
keine vollständige wissenschaftliche Gewissheit über 
die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens oder 
über die Schadenshöhe besteht. Wissenschaftliche 
Unsicherheit ist keine Rechtfertigung, Maßnahmen zur 
Vermeidung von Schäden zu unterlassen oder zu ver-
zögern. Voraussetzung ist allerdings, dass begründete 
Anhaltspunkte für ein Risiko bestehen. 

Als Handlungsprinzip in der nationalen Umweltpo-
litik wurde das Vorsorgeprinzip in den 1970er Jahren 
etabliert, beispielsweise im Bundes-Immissionsschutz-
gesetz von 1974. In der internationalen Umweltpolitik 
wurde das Vorsorgeprinzip in verschiedenen Wortlau-
ten u.  a. im Montreal-Protokoll (1987), in der dritten 
Nordseekonferenz (1990), in der Klimarahmenkonven-
tion (1992), im Cartagena-Protokoll (2000) und in der 
Stockholm-Konvention (2001) verankert. In der Rio-
Erklärung zu Umwelt und Entwicklung von 1992 heißt 
es: „(...) zum Schutz der Umwelt wenden die Staaten im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten allgemein den Vorsorge-
grundsatz an. Drohen schwerwiegende oder bleibende 
Schäden, so darf ein Mangel an vollständiger wissen-
schaftlicher Gewissheit kein Grund dafür sein, kosten-
wirksame Maßnahmen zur Vermeidung von Umwelt-
verschlechterungen aufzuschieben“ (UNCED, 1992a).

Insbesondere bei komplexen Systemen, zu denen die 
Meeresökosysteme mitsamt ihrer Land/Meer-Interak-
tionen ohne Zweifel gehören, ist die Anwendung des 
Vorsorgeprinzips besonders wichtig, da ihre Reaktion 
auf Einflüsse oder Störungen schwer abschätzbar ist. 

Daher sollte Spielraum für Flexibilität und Reversibili-
tät von Entscheidungen vorgesehen werden. Das Vor-
sorgeprinzip findet sich bereits in zahlreichen Regelun-
gen und Entscheidungen zur Meeresnutzung wieder, 
kommt aber nur selten zur konkreten und stringenten 
Anwendung.

7.1.4	
Zehn Kriterien für eine künftige Meeres-
Governance

In Kapitel 3 wurden Prüfsteine zur Analyse der beste-
henden Meeres-Governance auf den verschiedenen 
Ebenen von lokal bis global verwendet (Kap. 3.1.4). 
Darauf aufbauend hat der WBGU zehn Kriterien ent-
wickelt, die handlungsleitend für die Neugestaltung 
der künftigen Meeres-Governance sein sollen. Diese 
zehn Kriterien berücksichtigen sowohl die Spezifika 
der Meere als auch generelle Anforderungen an Gover-
nance (Kap. 3.1). Sie eignen sich daher nicht nur als 
Grundlage für die Ausgestaltung einer visionären künf-
tigen Meeres-Governance (Kap. 7.2) sondern auch für 
die schrittweise Fortentwicklung der bestehenden 
Governance (Kap. 7.3 bis 7.5). 
1.	 Adaptives Management zielt darauf, die Wissensba-

sis für die Governance kontinuierlich zu verbessern 
und sie zeitnah für den Umgang mit den Meeren zu 
nutzen. Adaptives Management soll im Sinne eines 
Lernprozesses das Wissen über Ökosystemstruk-
tur und -dynamik vertiefen und somit Schutz und 
Bewirtschaftung der Meere iterativ verbessern.

2.	 Anreize für Innovationen für eine nachhaltige und 
risikoarme Nutzung der Meere sollen Akteure 
belohnen, die statt kurzfristiger Gewinnmaximie-
rung langfristig gedachte, nachhaltige Geschäfts-
modelle für Nutzung und Schutz der Meere entwi-
ckeln.

3.	 Eine klare Zuweisung von Nutzungsrechten ist 
notwendig, um die Übernutzung des Kollektiv-
guts Meer zu verhindern. Dies ermöglicht die Aus-
schließbarkeit von Nutzern und somit eine Koordi-
nierung der Nutzung, sei es über Märkte oder über 
Verhandlungen. Zudem können die gesellschaftli-
chen Kosten der Nutzung nach dem Verursacher-
prinzip den Nutzern angelastet werden, so dass die 
externen Kosten internalisiert werden.

4.	 Ohne ein bisher unerreichtes Niveau globaler Koope-
rationskultur und globaler Kooperationsmechanismen 
sind Schutz und nachhaltige Nutzung des globalen 
Kollektivguts Meer unmöglich. Globale Koopera-
tion ist Grundlage für die Entwicklung internatio-
naler Übereinkommen für Meeresschutz und ‑nut-
zung sowie für deren gemeinschaftliche Umsetzung. 
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5.	 Subsidiäre Entscheidungsstrukturen, die Entschei-
dungskompetenzen primär bei dezentralen Ent-
scheidungsträgern auf regionaler oder lokaler 
Ebene und sekundär bei zentralen internationalen 
Stellen ansiedeln, sind für die Akzeptanz globaler 
und nationaler Regulierungen entscheidend. Darü-
ber hinaus wird durch eine derart verstandene Sub-
sidiarität die effiziente Durchsetzung der Regulie-
rungen erleichtert. 

6.	 Transparente Informationen stellen sicher, dass die 
relevanten Daten für alle Akteure zugänglich sind. 

7.	 Partizipative Entscheidungsstrukturen ermöglichen 
es, Interessen offenzulegen und führen zu Entschei-
dungen, die für alle Akteure nachvollziehbar sind. 

8.	 Faire Verteilungsmechanismen sollen die gerechte 
Aufteilung der Gewinne aus mariner Ressourcen-
nutzung sowie der Kosten, z.  B. von Schutz, Moni-
toring, Überwachung und Sanktionierung, gewähr-
leisten. Dies gilt für die Kosten- und Nutzentei-
lung sowohl zwischen Staaten als auch zwischen 
verschiedenen Verwaltungsebenen eines Staates. 

9.	 Konfliktlösungsmechanismen sind notwendig, um 
die vielfältigen Nutzungsinteressen verschiedener 
Akteure (z.  B. Staaten und Individuen) abzustim-
men. 

10.	Sanktionsmechanismen auf den verschiedenen 
Governance-Ebenen sind zentrale Instrumente, um 
die Einhaltung von Nutzungsregelungen durchzu-
setzen. 

7.1.5	
Umsetzung und Durchsetzung 

Die Analyse der bestehenden Meeres-Governance ver-
deutlicht, dass sich in den Vereinbarungen viele gute 
Ansätze finden, die aber in der Praxis von den Natio-
nalstaaten in vielen Fällen aus unterschiedlichen Grün-
den nicht um- und durchgesetzt werden (Kap. 3.7). 
Im geltenden Seerecht sind die Mechanismen zur Um- 
und Durchsetzung der internationalen Vereinbarungen 
zu schwach verankert. Es reicht nicht aus, dass Prin-
zipien und Kriterien sowie materielle (Rahmen-)Vor-
schriften vereinbart und festgeschrieben werden (z.  B. 
Oceans MDG bzw. Oceans SDG; Kap. 7.3.3.1); gute 
Meeres-Governance muss auch Befolgung und Vollzug 
der Regeln gewährleisten. 

Daher empfiehlt der WBGU, in der Ausgestaltung 
der künftigen Meeres-Governance Mechanismen zu 
verankern, mit denen die Einhaltung der Regeln über-
prüft sowie die Um- und Durchsetzung gestärkt wer-
den kann. Sowohl in der vom WBGU skizzierten Vision 
einer umfassenden Reform des Seerechts (Kap. 7.2) als 
auch in den darauf folgenden Handlungsempfehlungen 

(Kap. 7.3) finden sich daher Optionen für derartige 
Mechanismen. 

Die Prüfung der Einhaltung internationaler Ver-
einbarungen ist notwendig, aber keine hinreichende 
Bedingung dafür, dass völkerrechtliche Vereinbarungen 
auch um- und durchgesetzt werden. Der WBGU plädiert 
deshalb dafür, in der künftigen Meeres-Governance 
Sanktionsmechanismen zu verankern und den Interna-
tionalen Seegerichtshof (International Tribunal for the 
Law of the Sea, ITLOS) zu stärken. Dadurch entsteht 
ein Anreiz, dass Staaten die international vereinbarten 
Verträge in nationales Recht überführen und für ihre 
Umsetzung sorgen. Falls Ländern die dafür notwendi-
gen politischen oder Verwaltungskapazitäten fehlen, 
sieht der WBGU die Staatengemeinschaft in der Pflicht, 
diese Länder durch Transferleistungen zu unterstützen. 

7.1.6	
Gesellschaftsvertrag für die Meere

Der WBGU stellt in Bezug auf die Meere einen unbefrie-
digenden Zustand und negative Trends fest, so dass die 
Fortführung der gegenwärtigen marinen Bewirtschaf-
tung kein Maßstab für den künftigen Umgang mit den 
Meeren sein kann (Kap. 1). Daher muss das zugrunde 
liegende Governance-Regime weiterentwickelt werden 
(Kap. 3.7). Diese Erkenntnisse sind in der Wissenschaft 
bereits breiter Konsens und wurden auch von der Staa-
tengemeinschaft vielfach anerkannt, zuletzt auf der 
„Rio+20-Konferenz“ im Jahr 2012 (UNCSD, 2012). 

Neben der Berücksichtigung der handlungsleitenden 
Prinzipien und der zehn Kriterien für eine nachhaltige 
Meeres-Governance ist daher aus Sicht des WBGU die 
Verständigung auf einen Gesellschaftsvertrag für die 
Meere notwendig. Der WBGU hat bereits 2011 einen 
Gesellschaftsvertrag für die Transformation zur Nach-
haltigkeit in die Diskussion gebracht. Damit wird eine 
Kultur der Achtsamkeit (aus ökologischer Verantwor-
tung) mit einer Kultur der Teilhabe (als demokratischer 
Verantwortung) sowie mit einer Kultur der Verpflich-
tung gegenüber zukünftigen Generationen (Zukunfts-
verantwortung) verbunden (WBGU, 2011). Die Trans-
formation zu einer nachhaltigen Gesellschaft ist ein 
gesellschaftlicher Such- und Lernprozess. Ziel des 
Gesellschaftsvertrags ist die Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen für heutige und künftige Generati-
onen. Dafür ist ein Ordnungsrahmen erforderlich, der 
sich auf Nachhaltigkeit bezieht und durch einen brei-
ten gesellschaftlichen Dialog über die Kernfragen des 
Zusammenlebens entwickelt wird. In dieser virtuel-
len Übereinkunft verpflichten sich Individuen und 
zivilgesellschaftliche Gruppen, Unternehmen und 
Wissenschaft sowie Staaten und die Staatengemein-
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schaft, gemeinsam Verantwortung für die Erhaltung 
der Lebensgrundlagen zu übernehmen, indem sie Ver-
einbarungen über die langfristige Nutzung essenzieller 
globaler Kollektivgüter treffen. Angesichts der unglei-
chen Verteilung des Zugangs zu und des Verbrauchs 
von Ressourcen sowie unterschiedlicher Entwicklungs-
niveaus in der Weltgesellschaft hat der Gesellschafts-
vertag Fairness, Gerechtigkeit und sozialen Ausgleich 
zu berücksichtigen. 

Für die Reform der Meeres-Governance hält der 
WBGU es für notwendig, einen gesellschaftlichen Kon-
sens für einen nachhaltigen Umgang mit den Meeren zu 
erzielen, der sich zu einem spezifizierten Gesellschafts-
vertrag für die Meere verdichtet. Dieser wäre gewisser-
maßen ein Teil des Gesellschaftsvertrags für eine Große 
Transformation zur klimaverträglichen, nachhaltigen 
Gesellschaft (WBGU, 2011). Der Gesellschaftsver-
trag für die Meere soll als Basis zur Entwicklung eines 
neuen Ordnungsrahmens dienen, um einen nachhalti-
gen Umgang mit den Meeren sicherzustellen. Aus Sicht 
des WBGU beinhaltet er daher als wesentliche Ziele den 
Schutz sowie die nachhaltige und gerechte Bewirtschaf-
tung der Meere. Der WBGU sieht nicht nur die Küs-
tenstaaten in der Verantwortung, sondern die gesamte 
Staatengemeinschaft sowie die Zivilgesellschaft. 

7.2
Die WBGU-Vision einer umfassenden Reform des 
internationalen Seerechts

Der WBGU ist davon überzeugt, dass tiefgreifende Ver-
änderungen in der Governance der Meere, insbeson-
dere des internationalen Seerechts, notwendig und 
angemessen sind, um zu einem nachhaltigen Umgang 
mit den Meeren zu gelangen. Eine konsequente Umset-
zung der in Kapitel 7.1 skizzierten, handlungsleiten-
den Prinzipien und Kriterien für die Governance würde 
allerdings gravierende Vertragsänderungen, insbeson-
dere des UN-Seerechtsübereinkommens, notwendig 
machen und somit den gemeinsamen politischen Willen 
der Vertragsstaaten voraussetzen. Eine derartige Initi-
ative hat nach Einschätzung des WBGU derzeit kaum 
Chancen auf Umsetzung, weil der Graben zwischen den 
aus der Nachhaltigkeitsperspektive notwendigen Ver-
änderungen in der Meeres-Governance und der politi-
schen Realisierbarkeit zu tief erscheint.

Vor diesem Hintergrund hat sich der WBGU dazu 
entschieden, zwei Pfade mit unterschiedlicher Ambi-
tion und Geschwindigkeit auszuleuchten. Erstens wird 
die Vision einer grundsätzlichen und umfassenden 
Reform des bestehenden Seerechts skizziert, die unab-
hängig von der gegenwärtigen Realisierbarkeit eine Ori-
entierung bieten soll, wie den Herausforderungen für 

den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Meere am 
sinnvollsten begegnet werden kann. Zweitens werden 
Handlungsempfehlungen entwickelt, die an laufende 
politische Prozesse anknüpfen, leichter realisierbar sind 
und sich daher als Schritte in Richtung der Vision eig-
nen, ohne eine umfassende Reform des UN-Seerechts-
übereinkommens vorauszusetzen. Diese detaillierten 
Empfehlungen finden sich im Anschluss in Kapitel 7.3. 

Die Vision markiert vor allem das Ziel einer nach-
haltig ausgestalteten Meeres-Governance, auf das lang-
fristig und schrittweise hingearbeitet werden sollte. 
Der WBGU entwirft diese Vision in Form einer knap-
pen Skizze, die als Kompass für Veränderungen dienen 
sowie Fehlentwicklungen rechtzeitig erkennen und 
vermeiden helfen soll. Die Erfahrung zeigt, dass politi-
sche Realisierbarkeit schwer prognostizierbar ist. Zahl-
reiche politische Ereignisse oder Krisen des jüngsten 
Zeitgeschehens, wie beispielsweise die Wiedervereini-
gung Deutschlands, der deutsche Atomausstieg nach 
Fukushima, der arabische Frühling oder die Eurokrise 
zeigen, dass angesichts dringlicher Herausforderungen 
Reformen möglich werden, deren Radikalität sie vorher 
als völlig unrealistisch erscheinen ließ. Solche Refor-
men sollten aber zuvor schon durchdacht und disku-
tiert worden sein. Mit dieser Vision möchte der WBGU 
dafür einen Anstoß geben. Die Demokratisierungspro-
zesse seit der industriellen Revolution oder die sukzes-
sive Verankerung von Menschenrechten in der interna-
tionalen Politik wären ohne die Vordenker von Demo-
kratie und Menschenrechten, deren Gesellschaftsent-
würfe zunächst (je nach Standpunkt) als kühn, visionär 
und aufrührerisch wahrgenommen wurden, nicht mög-
lich gewesen. 

Die nachfolgende Vision knüpft an das bestehende 
UN-Seerechtsübereinkommen an, insbesondere am 
dort formulierten Prinzip des Menschheitserbes für das 
Gebiet (Art. 136 UNCLOS). Sie zeigt, welche grund-
legenden Änderungen der Meeres-Governance not-
wendig wären, um Schutz und nachhaltige Nutzung 
der Meere sicherzustellen. Dabei wird an wesentlichen 
Eckpfeilern des bestehenden Seerechts, so beispiels-
weise der Zonierung der Meere, festgehalten. Zur Veran-
schaulichung der Vision dienen die Abbildungen 7.2‑1 
und 7.2‑2, die in schematischer Form den Status quo 
der Meeres-Governance sowie die Vision des WBGU 
darstellen. 
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7.2.1	
Menschheitserbe, systemischer Ansatz 
und Vorsorge als Leitprinzipien für die 
Bewirtschaftung der Meere 

In der WBGU-Vision wird das in Kapitel 7.1.1 näher 
erläuterte Prinzip „gemeinsames Erbe der Mensch-
heit“ – in Anknüpfung an seine Funktion für die Nut-
zung mineralischer Ressourcen im Gebiet – als verbind-
liches Leitprinzip für die Meere völkerrechtlich veran-
kert. Dieses „Menschheitserbeprinzip“ dient der Erhal-
tung des globalen Kollektivguts Meer mitsamt seinen 
Ressourcen, Ökosystemleistungen sowie seiner biolo-
gischen Vielfalt auch für künftige Generationen. Diese 
Betonung einer langfristigen Sichtweise und der öko-
logischen Integrität hat viel mit dem seit der UN-Kon-
ferenz von Rio de Janeiro (UNCED, 1992a) dominie-
renden Nachhaltigkeitskonzept gemein, das Schutz und 
nachhaltige Nutzung in einem Atemzug nennt. Die häu-
fig zu beobachtende Bevorzugung von Nutzungen aus 
kurzfristigem Ertragsdenken heraus sollte demnach 
gegenüber einer nachhaltigen Nutzung im Sinne eines 
langfristigen Nutzen/Kosten-Kalküls zurückgedrängt 
werden. Nach dem Menschheitserbeprinzip unterlie-
gen die Meere also dem Schutz sowie der gemeinsa-
men und nachhaltigen Bewirtschaftung zugunsten der 
gesamten Menschheit, wobei die Erträge gerecht geteilt 
werden sollen (Kap. 3.1). 

Das zum Menschheitserbeprinzip gehörende Schutz- 
und Nutzungsregime soll in jeweils differenzierter Aus-
prägung für die Meereszonen seewärts des Küsten-
meeres (Ausschließliche Wirtschaftszone – AWZ, Fest-
landsockel, Hohe See, Gebiet; Kap. 3.2.1) sowie deren 
sämtliche Ressourcen Geltung beanspruchen. 

In Kapitel 7.2.2 wird die institutionelle Ausgestal-
tung eines entsprechenden Schutz- und Nutzungs-
regimes der Vision skizziert. Mit der World Oceans 
Organisation (WOO) wird ein globaler Sachwalter des 
Menschheitserbes etabliert (Kap. 7.2.2.1). Die treu-
händerische Bewirtschaftung des Menschheitserbes 
Meer sowie die Teilungsregeln für die Erträge und Kos-
ten werden je nach Meereszonen differenziert ausge-
staltet (Kap. 7.2.3). Rechte und Pflichten der Vertrags-
staaten sind also für die verschiedenen Meereszonen 
jeweils unterschiedlich. Auf die materielle und pro-
zedurale Ausgestaltung des Menschheitserbeprinzips 
wird in Kapitel 7.2.4 eingegangen. 

Um einen nachhaltigen Umgang mit den Meeren 
sicherzustellen, sollte das Menschheitserbeprinzip nicht 
nur im reformierten UN-Seerechtsübereinkommen ver-
ankert und in regionale Abkommen sowie in nationa-
les Recht der Vertragsstaaten übernommen, sondern 
auch durch den systemischen Ansatz und das Vorsor-
geprinzip flankiert werden (Kap. 7.1.2, 7.1.3). Diese 

drei Prinzipien des Umweltschutzes und des Umwelt-
völkerrechts sollten das gesamte reformierte Seerecht 
durchdringen und insbesondere die Basis für ein inte-
griertes, meereszonenübergreifendes Schutz- und Nut-
zungsregime bilden. 

7.2.2	
Institutionelle Neuerungen

Die Einführung der Bewirtschaftung der minerali-
schen Ressourcen des Gebiets als „gemeinsames Erbe 
der Menschheit“ im bestehenden UN-Seerechtsüber-
einkommen hat gezeigt, dass für eine Governance nach 
dem Menschheitserbeprinzip sowohl institutionelle 
als auch instrumentelle Neuerungen erforderlich sind. 
Nachfolgend skizziert der WBGU eine institutionelle 
Ausgestaltung, die mit einer räumlichen Ausweitung 
des Menschheitserbeprinzips einhergeht.

7.2.2.1	
Ein globaler Sachwalter für die Meere: die World 
Oceans Organisation
Entsprechend der Ausdehnung des Aufgabenbereichs 
und der Kompetenzen eines zukünftigen Schutz- und 
Nutzungsregimes in einem reformierten UN-Seerechts-
übereinkommen sollte eine neue internationale Organi-
sation eingerichtet werden, die als internationaler Sach-
walter des „Menschheitserbes Meer“ Überwachungs-
aufgaben bezüglich der internationalen Vereinbarun-
gen wahrnimmt, verbunden mit dem Recht zur Klage 
vor dem Internationalen Seegerichtshof. Zudem soll 
die Organisation auch Monitoring-Aufgaben bezüglich 
Zustand und Trends der Meeresökosysteme überneh-
men. 

Diese „World Oceans Organisation“ (WOO) soll 
nicht die Funktion einer neuen internationalen „Super-
Meeresbehörde“ erhalten. Sie soll vielmehr erst dann 
eingreifen, wenn die primär an die Vertragsstaaten 
bzw. regionalen Vertragsstaatenbündnisse (RMMO; 
Kap. 7.2.2.2) überantworteten Bewirtschaftungs- und 
Überwachungsaufgaben im Sinne des Menschheitser-
bes nicht entsprechend der internationalen Vereinba-
rungen wahrgenommen werden. Die bisherigen Institu-
tionen des UN-Seerechtsübereinkommens, namentlich 
die Meeresbodenbehörde und die Festlandsockelkom-
mission, sollen in die neue Organisationsstruktur der 
WOO integriert werden. Als eigenständige Einheiten 
innerhalb der WOO blieben ihre bisherigen jeweiligen 
Zuständigkeiten für das Gebiet bzw. den Festlandso-
ckel erhalten. Es sollte geprüft werden, ob die Integra-
tion weiterer bereits existierender Meeresorganisatio-
nen, die außerhalb des UN-Seerechtsübereinkommens 
stehen (z.  B. International Maritime Organisation, IMO 



7  Handlungsempfehlungen

270

Das Gebiete

12 sm max. 200 sm

max. 350 sm

B
as

is
lin

ie

G
lo

ba
l

R
eg

io
na

l
N

at
io

na
l

Hohe Seec

Erweiterter 
Festlandsockeld

AWZb

Küstenstaatliche souveräne Rechte und 
Hoheitsbefugnisse zur Bewirtschaftung 
von Ressourcen

Nahezu unein-
geschränkte 
Souveränität 

Seerechtsübereinkommen (UNCLOS) inkl. Durchführungsübereinkommen (FSA usw.)

Internationaler Seegerichtshof (ITLOS)

Meeresbodenbehörde
Zuständig für die mineralischen
Ressourcen des Gebiets

Festlandsockel-
kommission

Das Gebiet
als Menschheitserbe

Regional Fisheries Management Organisations (RFMO) 
Fischereimanagement der Hohen See und z.T. gebietsübergreifender und weit wandernder (g/ww) 
Fischbestände 

Regionale Kooperation der Küstenstaaten 
z.B. im UNEP Regional Seas Programme

Vertragsstaaten des UNCLOS

Vertragsstaaten des FSA  
Begrenzte Rechenschaftspflicht ggü. RFMO, nachhaltige Bewirtschaftung g/ww Fischbestände 

Überwiegend küstenstaatliche
souveräne Rechte und

Hoheitsbefugnisse

Geltungsbereich des
Menschheitserbes

Küsten- 
meera

Abbildung 7.2-1: Status quo der Meeres-Governance, vereinfachte Darstellung.
Das Menschheitserbe beschränkt sich heute lediglich auf die mineralischen Ressourcen des Meeresbodens seewärts nationaler 
Hoheitsbefugnisse („das Gebiet“), die von der Meeresbodenbehörde verwaltet werden. Das UN-Seerechtsübereinkommen 
(UNCLOS) mitsamt seiner bestehenden Durchführungsübereinkommen (vor allem das UN Fish Stocks Agreement, FSA) 
definiert den Rahmen der Meeres-Governance. Die Regional Fisheries Management Organisations (RFMO) organisieren 
die Bewirtschaftung der Fischbestände auf der Hohen See sowie der gebietsübergreifenden und weit wandernden (g/
ww) Fischbestände in den Ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ). Die Küstenstaaten haben weitgehend souveräne 
Nutzungsrechte über sämtliche Ressourcen in der AWZ sowie über die mineralischen Ressourcen des Festlandsockels. Die 
regionale Kooperation der Küstenstaaten ist im Rahmen von Programmen bzw. Abkommen (vor allem UNEP Regional Seas 
Programme) organisiert.
a	 Das Küstenmeer erstreckt sich bis zu 12 Seemeilen (sm) von der Basislinie. Es umfasst u.  a. den Meeresboden und -untergrund. 

Im Küstenmeer verfügt der Küstenstaat über Gebietshoheit.
b	 Die AWZ umfasst das Meeresgebiet seewärts des Küstenmeeres mit einer maximalen Ausdehnung von 200 sm, gemessen ab der 

Basislinie. Die AWZ umfasst die Wassersäule sowie den Meeresboden und -untergrund.
c	 Die Hohe See beginnt seewärts der AWZ und ist begrenzt auf die Wassersäule. Sie unterliegt keiner nationalen Souveränität; es 

gilt u. a. die Freiheit der Schifffahrt, der Fischerei und der Forschung.
d	 Der Festlandsockel umfasst den Meeresboden und -untergrund seewärts des Küstenmeeres. Regelmäßig überschneidet sich der 

Festlandsockel mit der AWZ und erhält keine eigenständige Bedeutung. Die Ausdehnung des Festlandsockels kann allerdings 
die seewärtige Begrenzung der AWZ überschreiten („erweiterter Festlandsockel“). Die äußere Grenze des Festlandsockels darf 
nicht weiter als 350 sm von der Basislinie entfernt sein (alternativ 100 sm von der 2500-m-Wassertiefenlinie).

e	 Das Gebiet umfasst den Meeresboden und Meeresuntergrund seewärts nationaler Hoheitsbefugnisse. 
Quelle: WBGU 
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Abbildung 7.2-2: Vision für eine künftige Meeres-Governance, vereinfachte Darstellung.
Alle Meeresgebiete mit Ausnahme der Küstengewässer erhalten den Status eines Menschheitserbes. Dies umfasst sämtliche 
Ressourcen seewärts des Küstenmeeres, einschließlich der mineralischen und biologischen Ressourcen. Die Küstenstaaten 
behalten die Nutzungsrechte über die Ressourcen in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) sowie die mineralischen 
Ressourcen des Festlandsockels. Als Sachwalter der Meeresumwelt im Bereich der AWZ sind die Küstenstaaten zu einer 
nachhaltigen Nutzung dieser Ressourcen verpflichtet. Deshalb gehen die Nutzungsrechte mit Rechenschaftspflichten gegenüber 
der neuen World Oceans Organisation (WOO) einher. Meeresbodenbehörde und Festlandsockelkommission werden in die WOO 
integriert. Die Regional Fisheries Management Organisations (RFMO) gehen in Regional Marine Management Organisations 
(RMMO) auf, die die nachhaltige Bewirtschaftung sämtlicher Ressourcen der Hohen See organisieren. Sie organisieren zudem 
in Zusammenarbeit mit den Küstenstaaten die Bewirtschaftung der gebietsübergreifenden und weit wandernden (g/ww) Fisch
bestände. Die WOO übernimmt die Rolle des globalen Sachwalters der Meere und überwacht die Einhaltung von Schutz und 
nachhaltiger Nutzung. Sie hat Zugang zu Rechtsschutz, insbesondere Klagerechte, beim Internationalen Seegerichtshof (ITLOS). 
Die regionale Kooperation der Küstenstaaten im Rahmen von Programmen bzw. Abkommen bleibt erhalten. 
Roter Text: Rechenschaftspflichten gegenüber übergeordneten Governance-Ebenen. 
a–e: Erklärungen siehe Abb. 7.2-1. 
Quelle: WBGU
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und Intergovernmental Oceanographic Commission, 
IOC), sinnvoll wäre. Dazu sind weitere Untersuchungen 
und Analysen notwendig (Kap. 8.3.2.2).

Globaler Sachwalter der marinen Umwelt
Die WOO soll als globaler Sachwalter der Meeres-
umwelt und der Ressourcen der Hohen See wie auch 
der AWZ und des Festlandsockels agieren. Aufgrund 
der den Vertragsstaaten obliegenden Rechenschafts-
pflicht würde die WOO in die Lage versetzt, Defizite 
beim Umgang mit den Meeren aufzudecken. Sie erhält 
Zugang zu Rechtsschutz und wird mit Klagerechten 
vor dem Internationalen Seegerichtshof (Kap. 7.2.2.3) 
gegenüber RMMO bzw. Vertragsstaaten ausgestat-
tet, um Vertragsverletzungen ahnden zu können. Um 
Schutz- und Nutzungskonflikten zu begegnen sollte die 
Sachwalterfunktion der WOO für die Hohe See eben-
falls ein Initiativrecht für die Ausweisung von Meeres-
schutzgebieten sowie für marine Raumplanung bein-
halten (Kap. 7.2.4).

Standardsetzung
Die bereits im Art. 192 ff. UNCLOS verankerte Orien-
tierung der Vertragsstaaten an internationalen Mee-
resschutzstandards soll dahingehend gestärkt wer-
den, dass die Standards sich an den wissenschaftli-
chen Erkenntnissen zur Nachhaltigkeit ausrichten. Das 
UN-Seerechtsübereinkommen soll für die dort feh-
lenden Bereiche, insbesondere Aquakultur und Ener-
gie, auf Vorschlag der WOO und unter Beteiligung der 
Vertragsstaaten konkretisiert werden, etwa nach dem 
Vorbild der Komitologie auf EU-Ebene. Durch derar-
tige Neuerungen des UN-Seerechtsübereinkommens 
würde ein Rahmen geschaffen, innerhalb dessen den 
Vertragsstaaten weitgehende Freiheiten zur Ausgestal-
tung gewährt werden, so dass sie z.  B. über die inter-
nationalen Schutzstandards hinaus gehende Schutzni-
veaus vorschreiben können. 

Die WOO wäre dafür zuständig, bestehende interna-
tionale und nationale Regeln zur Verhütung, Verringe-
rung und Überwachung der Verschmutzung der Meere 
auf Gemeinsamkeiten zu untersuchen, um bestehende 
Standards zu identifizieren. Sie soll auf dieser Basis 
Lücken schließen, indem sie eigene, für die Vertrags-
staaten verpflichtende Standards zum Schutz der Mee-
resumwelt vorschlägt, die von der Vertragsstaatenge-
meinschaft legitimiert werden. Die WOO definiert damit 
den weltweiten Mindeststandard für die nationale und 
regionale Gesetzgebung zum Schutz der Meere.

7.2.2.2	
Regionale Sachwalter für die Meere: Regional 
Marine Management Organisations
Regional Marine Management Organisations (RMMO) 
sollen als regionale zwischenstaatliche Abkommen die 
Bewirtschaftung regionaler Ressourcen auf Basis der 
genannten Leitprinzipien (Menschheitserbe, systemi-
scher Ansatz, Vorsorge; Kap. 7.1) nachhaltig gestal-
ten. Ihre räumliche Zuständigkeit beschränkt sich im 
Wesentlichen auf die Hohe See, wo sie Schutz und nach-
haltige Nutzung der Meere verantworten sollen. RMMO 
sollen die biologischen Ressourcen (Fischbestände, 
Aquakultur und genetische Ressourcen), die marine 
Energienutzung (Windkraft, Wellenkraft, Plattformen, 
Kabel usw.) der Hohen See überwachen, schützen und 
einer nachhaltigen Bewirtschaftung zuführen sowie die 
Erträge der Nutzungen gerecht verteilen. Ebenso sollen 
sie für die Umsetzung einer regionalen marinen Raum-
planung auf der Hohen See (inklusive Meeresschutz-
gebiete) zuständig sein. Diese RMMO müssten jeweils 
eine Region der Hohen See abdecken und – angelehnt 
an die Konstruktion der RFMO im Bereich der Fischerei 
– im Wesentlichen von den Anrainer- und Nutzerstaa-
ten gebildet werden. Die RMMO sollen flächendeckend 
und in der Regel überlappungsfrei die Bewirtschaftung 
der gesamten Hohen See erfassen. Als regionale Sach-
walter der Meeresumwelt obliegt den RMMO die Über-
wachung der Meeresnutzer hinsichtlich der Umwelt-
verträglichkeit ihrer Aktivitäten. Rechenschaftspflich-
tig sind die RMMO gegenüber der neu zu errichtenden 
WOO (Kap. 7.2.2.1), die aufgrund der obligatorisch zu 
erstellenden Berichte der RMMO in die Lage versetzt 
wird, die globale Meeresnutzung zu überblicken und 
mögliche Defizite zu erkennen.

Als Ausnahme zur Verwaltung der biologischen 
Bestände durch die RMMO sind bezüglich weit wan-
dernder Fischbestände (z.  B. Thunfisch, Schwertfisch; 
Kap. 4.1.4.4) zukünftig weiterhin eigenständige Orga-
nisationen notwendig. Dies ist dem Verbreitungsge-
biet dieser Fischbestände geschuldet, das weit über die 
Zuständigkeiten einzelner RMMO oder AWZ hinaus-
reicht. Diese weit wandernden Bestände sollen auch 
weiterhin von darauf spezialisierten RFMO, flankiert 
mit einer Rechenschaftspflicht gegenüber der WOO, 
bewirtschaftet werden. Für gebietsübergreifende 
Bestände, die nicht weit wandern, aber die Grenze zwi-
schen AWZ und Hoher See überschreiten, sollen die 
RMMO in Absprache mit den betroffenen Küstenstaa-
ten, entsprechend der Regelungen des UN Fish Stocks 
Agreement, kooperativ die Bewirtschaftung überneh-
men. 

Die RMMO wären dafür zuständig, eine nachhaltige 
Nutzung der Meeresressourcen zu sichern sowie die 
Erträge gerecht zu verteilen, sei es über die entgeltliche 
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Ausgabe von Nutzungsrechten oder über deren Ver-
steigerung unter den Vertragsstaaten (Kap. 7.2.3.1). 
Mit einem Teil der Erlöse können notwendige Meeres-
schutzmaßnahmen, Monitoring-Systeme und ‑maß-
nahmen sowie Kapazitätsaufbau in Entwicklungslän-
dern finanziert werden (Kap. 7.3.6).

7.2.2.3	
Zuständigkeit des Internationalen Seegerichtshofs 
erweitern
Bei Verstößen gegen das UN-Seerechtsübereinkommen 
können Vertragsstaaten bereits heute beim Internati-
onalen Seegerichtshof (International Tribunal for the 
Law of the Sea, ITLOS) mit Sitz in Hamburg Klage ein-
reichen. Ein Verfahren vor dem ITLOS kommt allerdings 
nur zustande, sofern beide Streitparteien eine Streitbei-
legung vor diesem Gericht wünschen. Diese Restriktion 
soll in Zukunft entfallen. Alternativ zum ITLOS stehen 
weitere Streitbeilegungsverfahren zur Auswahl, z.  B. 
vor dem Internationalen Gerichtshof oder vor geson-
derten Schiedsgerichten (Kap. 3.2.3). Der WBGU emp-
fiehlt eine Stärkung der Zuständigkeit des ITLOS mit 
dem Ziel, eine gerichtliche Referenz im Bereich des See- 
und Meeresumweltrechts zu schaffen. Verfahren, deren 
Streitgegenstand die Auslegung von See- und Meeres-
umweltrecht betrifft sowie Verfahren zur Ahndung 
von Meeresverschmutzungen, sollen zukünftig vor-
rangig dem ITLOS zugewiesen werden. Auch die Aus-
legung des UN-Seerechtsübereinkommens bliebe dem 
ITLOS als „Hüter der Verträge“ vorbehalten. Für ent-
sprechende Auslegungsfragen in Verfahren vor ande-
ren nationalen oder internationalen Gerichten soll ein 
Vorlageverfahren beim ITLOS etabliert werden.

Die neu zu errichtende WOO erhält ein Recht 
zur Einleitung von UNCLOS-Verletzungsverfahren 
(Kap. 7.2.2.1). Zudem sollen ausgewählte und aner-
kannte Nichtregierungsorganisationen, nach Durchlau-
fen eines Anerkennungsverfahrens, mit Verbandskla-
gerechten ausgestattet werden. 

7.2.3	
Rechte und Pflichten der Vertragsstaaten auf der 
Hohen See und in der AWZ

Die Rechte und Pflichten der Vertragsstaaten gemäß 
Menschheitserbeprinzip sollen je nach Meereszone 
differenziert ausgestaltet werden (Kap. 7.2.1). Insbe-
sondere das Rechtsregime der Hohen See bedarf einer 
Modifikation, um eine gerechte Verteilung der Mee-
resressourcen zu gewährleisten. In der AWZ ist fer-
ner der Aspekt des Meeresschutzes stärker zu gewich-
ten als bisher. Die bisherigen Nutzungsrechte der Küs-
tenstaaten sollen trotz notwendiger Veränderungen in 

einem reformierten UN-Seerechtsübereinkommen im 
Wesentlichen erhalten bleiben.

7.2.3.1	
Schutz und nachhaltige Nutzung der Hohen See 
Die Nutzung der Hohen See ist bislang durch Freiheiten 
der Vertragsstaaten geprägt (Freiheit zur Schiffsdurch-
fahrt, Freiheit der Fischerei usw.). Während das beste-
hende UN-Seerechtsübereinkommen für die minerali-
schen Ressourcen des Gebiets ein eigenständiges, dem 
Menschheitserbeprinzip Rechnung tragendes Nut-
zungs- und Verteilungsregime etabliert, fehlt es in der 
darüber liegenden Wassersäule an einem globalen, sek-
torübergreifenden Konzept zur nachhaltigen Nutzung 
und zum Schutz. Die Umweltvorschriften des UN-See-
rechtsübereinkommens beanspruchen zwar Geltung, 
sind aber lediglich Rahmenregelungen, die konkreti-
sierungsbedürftig sind (Kap. 3.2). Das vom WBGU vor-
geschlagene Leitprinzip Menschheitserbe (Kap. 7.1.1) 
knüpft an aktuelle internationale Bestrebungen an, die 
Nutzung der Hohen See neu zu organisieren (z.  B. UN, 
2012a). Da die Anwendung des Menschheitserbeprin-
zips vom „Gebiet“ aus vertikal in die Wassersäule aus-
gedehnt werden soll, obliegen gemäß der WBGU-Vision 
die Schutzpflichten und Nutzungsrechte auf der Hohen 
See der gesamten Menschheit. Bislang sind aufgrund 
wirtschaftlicher bzw. technischer Überlegenheit nur 
einzelne Vertragsstaaten die Nutznießer der Hohen See.

Die hier skizzierte Reform intendiert eine grundle-
gende Umgestaltung der Bewirtschaftung der natür-
lichen Ressourcen der Hohen See. Im Gegensatz zur 
gegenwärtigen Regelung sollen auch marine biolo-
gische Ressourcen (z.  B. Fischbestände, genetische 
Ressourcen) künftig gemäß dem Menschheitserbeprin-
zip nachhaltig bewirtschaftet und die aus der Bewirt-
schaftung entstehenden Vorteile in Analogie zur Rege-
lung mineralischer Ressourcen auf dem Meeresboden 
gerecht verteilt werden. 

Zur Umsetzung eines neuen Schutz- und Nutzungs-
regimes für die Hohe See sind nach Ansicht des WBGU 
nachfolgende institutionelle und instrumentelle Ände-
rungen notwendig:

>> Das UN Fish Stocks Agreement (FSA) würde im 
reformierten UN-Seerechtsübereinkommen aufge-
hen (Kap. 7.3.4.3). Regelungsobjekt sollen zukünf-
tig sämtliche biologische Ressourcen der Hohen See 
sein. Leitlinien für eine nachhaltige Nutzung dieser 
Ressourcen würden in Anlehnung an das zu integ-
rierende FSA und den FAO-Verhaltenskodex für ver-
antwortungsvolle Fischerei im reformierten UN-See-
rechtsübereinkommen rechtlich bindend verankert. 
Auch die Inhalte des angestrebten Durchführungs-
übereinkommens zur biologischen Vielfalt auf der 
Hohen See sollen in das reformierte UN-Seerechts-
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übereinkommen integriert werden (Kap. 7.3.4.2).
>> Gemäß dem Subsidiaritätsansatz erfolgt die Bewirt-

schaftung der marinen Ressourcen auf der Hohen 
See dezentral und wird RMMO übertragen 
(Kap. 7.2.2.2). 

>> Der WBGU schlägt vor, dass die Erträge, die aus der 
Nutzung mariner Ressourcen der Hohen See resul-
tieren, nicht nur den Nutzern zu Gute kommen, son-
dern zum Nutzen der gesamten Menschheit unter 
besonderer Berücksichtigung der Interessen der 
Entwicklungsländer (Art. 140 UNCLOS) verwendet 
werden (Kap. 7.2.2.2). Elemente der Gewinnvertei-
lung bzw. des Vorteilsausgleichs existieren innerhalb 
des bestehenden UN-Seerechtsübereinkommens 
bereits: Zum einen wird die Vertragsgemeinschaft an 
Gewinnen aus den mineralischen Ressourcen des 
erweiterten Festlandsockels, zum anderen die Welt-
gemeinschaft an Gewinnen aus der Nutzung minera-
lischer Ressourcen des Tiefseebodens beteiligt. Es 
müssten also für alle Ressourcen der Hohen See ana-
loge Verteilungsmechanismen geschaffen werden. 
Zusätzlich sollte eine wirksame Teilnahme der Ent-
wicklungsländer an der Nutzung der Ressourcen der 
Hohen See gefördert werden (Art. 148 UNCLOS). 

7.2.3.2	
Schutz und nachhaltige Nutzung der AWZ
Das Menschheitserbeprinzip soll in der Anwendung 
neben der soeben beschriebenen vertikalen Ausdeh-
nung in die Wassersäule der Hohen See ebenfalls hori-
zontal in die AWZ ausgeweitet werden. Es soll Leitprin-
zip für die Ausübung der küstenstaatlichen Hoheitsbe-
fugnisse in der AWZ und auf dem Festlandsockel sein. 
In der AWZ sollte die Anwendung des Grundsatzes 
„gemeinsames Erbe der Menschheit“ im Wesentlichen 
auf den intergenerationellen Aspekt beschränkt blei-
ben, der die Vertragsstaaten verpflichtet, die Meere im 
Sinne der künftigen Generationen nachhaltig zu nutzen. 
Den Mitgliedstaaten kommt eine materielle Schutzver-
pflichtung im Sinne einer „obligation to protect“ zu, 
gemäß der sie verpflichtet sind, die ihnen zugewiese-
nen Rechte so zu nutzen, dass Schäden an der Meeres-
umwelt vermieden und bei der Nutzung der Meeresres-
sourcen auch die Bedürfnisse der zukünftigen Genera-
tionen berücksichtigt werden (Kap. 7.1). Den Küsten-
staaten wird also die treuhänderische Verwaltung des 
Menschheitserbes in ihrer AWZ übertragen. Eine Ver-
letzung des Menschheitserbeprinzips müsste sanktio-
nierbar sein, um eine nachhaltige Meeresnutzung zu 
erreichen (Kap. 7.2.4). 

Die Anwendung des Menschheitserbeprinzips inner-
halb der AWZ bedeutet nach Auffassung des WBGU, 
dass die Küstenstaaten ihre weitreichenden Hoheitsbe-
fugnisse zur Nutzung der AWZ beibehalten, die ihnen 

nach dem geltenden UN-Seerechtsübereinkommen 
zugewiesen werden. Sie werden allerdings von der 
Völkergemeinschaft im Sinne ihrer treuhänderischen 
Funktion zum Schutz und zur nachhaltigen Bewirt-
schaftung des gemeinsamen Erbes der Menschheit 
sowie zur Rechenschaft darüber verpflichtet. Gemäß 
der WBGU-Vision dürfen sie ihre AWZ also exklusiv 
nutzen, aber keinesfalls schädigen oder zerstören. 

Die Vertragsstaaten sollen die Ziele einer nachhalti-
gen Bewirtschaftung, z.  B. der Fischbestände innerhalb 
ihrer AWZ, nicht nur proklamieren, sondern auch kon-
kret umsetzen und überprüfen. Wie bereits für die Hohe 
See vorgeschlagen, sollten Leitlinien zur Bewirtschaf-
tung der biologischen Ressourcen nach den Vorbildern 
des UN Fish Stocks Agreement und des FAO-Verhal-
tenskodex für verantwortungsvolle Fischerei rechtlich 
bindend in einem reformierten UN-Seerechtsüberein-
kommen aufgenommen werden. Verstöße gegen diese 
Leitlinien sollen mit Sanktionsmechanismen verknüpft 
werden, falls Staaten diesen Verpflichtungen nicht 
nachkommen (Kap. 7.2.4). Die Vertragsstaaten sollen 
gegenüber der internationalen Gemeinschaft, vertreten 
durch die WOO (Kap. 7.2.2.1), rechenschaftspflichtig 
über den nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen in 
ihren AWZ sein. Die Rechenschaftspflicht soll konkrete 
Berichtspflichten, Ziel- und Zeitvorgaben beinhalten. 
Die Berichte sollen öffentlich zugänglich sein, um eine 
Information und gegebenenfalls Kontrolle durch die 
Öffentlichkeit und Verbände zu ermöglichen.

7.2.4	
Instrumentelle Ausgestaltung

Neben der Verankerung von Leitprinzipien und zehn 
Kriterien (Kap. 7.2.1) sowie der institutionell-organi-
satorischen Ausgestaltung von Nutzungs- und Schutz-
regimen (Kap. 7.2.2, 7.2.3) ist nicht zuletzt eine ange-
messene instrumentelle Ausgestaltung unverzichtbar, 
um die avisierten Ziele zu erreichen. Hierfür hält der 
WBGU folgende Elemente für zentral: 

>> Klagerechte und Sanktionen einführen: Die WOO soll 
über Überwachungsbefugnisse verfügen, und die 
Vertragsstaaten sollen ihr gegenüber rechenschafts-
pflichtig sein (Kap. 7.2.2.1). Dementsprechend sol-
len Vertragsstaaten, die ihren Berichts- bzw. Schutz-
verpflichtungen nicht nachkommen, vor dem Inter-
nationalen Seegerichtshof (ITLOS) durch die WOO 
und Vertragsstaaten verklagt werden können. Der 
ITLOS soll in Abhängigkeit vom Schweregrad und 
der Häufigkeit der Verfehlungen berechtigt werden, 
Sanktionen zu verhängen (Kap. 7.2.2.3). Als Sankti-
onen sind z.  B. Export- bzw. Importbeschränkungen 
für illegal gewonnene Ressourcen denkbar. Auch 
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könnte ein vertragsbrüchiger Staat von der Teil-
nahme an der Versteigerung von Nutzungsrechten 
für die Ressourcen der Hohen See ausgeschlossen 
werden (Kap. 7.2.2.2, 7.2.3.1). Als letztes Mittel soll 
dem ITLOS die Möglichkeit offen stehen, einem 
missbräuchlich agierenden Staat seine Hoheitsrechte 
in seiner AWZ einzuschränken. 

>> Verschärftes Haftungsregime etablieren: Ein erheb-
lich wirksameres internationales Haftungsregime 
soll sektorenübergreifend sämtliche Tätigkeiten mit 
einem Gefährdungspotenzial für die Meere umfas-
sen (Gefährdungshaftung; Kap. 7.3.10). Adressaten 
der Umwelthaftung sollen gemäß dem Verursacher-
prinzip primär die Verantwortlichen sein, unabhän-
gig davon, ob es sich um private oder staatliche 
Akteure handelt, sowie sekundär die Vertragsstaa-
ten, welche die Tätigkeit ermöglichen. Eine staatliche 
Residualhaftung soll greifen, falls eine eindeutige 
Schadensverantwortlichkeit nicht zu ermitteln ist. 
Eine derartige Staatshaftung erhöht die Wahrschein-
lichkeit, dass die Vertragsstaaten im eigenen Inter-
esse anspruchsvolle Umweltschutzvorschriften um- 
und durchsetzen. 

>> Zivilgesellschaftliches Engagement stärken: Die Zivil-
gesellschaft (insbesondere dem Meeresschutz 
verpflichtete Nichtregierungsorganisationen) soll 
Zugang zu meeresspezifischen Informationen erhal-
ten, über see- bzw. meeresumweltrechtliche Pla-
nungs- und Zulassungsverfahren (z.  B. Energienut-
zung, Tiefseebergbau, Aquakultur) informiert wer-
den sowie entsprechende Mitwirkungs- und Ver-
bandsklagerechte erhalten.

>> Meeresschutzgebiete ausweiten und Raumplanung 
verankern: Es soll ein ökologisch repräsentatives und 
effektiv betriebenes Meeresschutzgebietssystem auf-
gebaut werden, das aus Sicht des WBGU mindestens 
20–30  % der Fläche mariner Ökosysteme umfassen 
müsste (WBGU, 2006; Kap. 7.3.9.1). Die entspre-
chenden Inhalte des angestrebten Durchführungs-
übereinkommens zur biologischen Vielfalt auf der 
Hohen See sollen in das reformierte UN-Seerechts-
übereinkommen integriert werden (Kap. 7.3.4.2). Das 
System der Meeresschutzgebiete soll zudem im Sinne 
abgestufter Zonen unterschiedlicher Nutzungsinten-
sität Kernbestandteil einer marinen Raumplanung 
sein (Kap. 7.3.9.2). Raumplanung soll als Instrument 
auf nationaler, regionaler und globaler Ebene des See-
rechts verankert werden sowie auch für (konkurrie-
rende) Nutzungen auf und im Meer und unterhalb der 
Wassersäule Anwendung finden. Zur Raumplanung 
gehören auch die Erforschung und Kartographierung 
der Meere sowie Teilhabe der Zivilgesellschaft am Pla-
nungsprozess mit Informations-, Beteiligungs- und 
Verbandsklagerechten. Für die Hohe See soll die WOO 

mit Kompetenzen zur Aufsicht und Koordinierung 
von Schutzgebieten und zur Raumplanung versehen 
werden (Kap. 7.2.2.1). Zur Berücksichtigung regi-
onaler Besonderheiten sollen Planung und Betrieb 
von Meeresschutzgebieten sowie die marine Raum-
planung auf Hoher See von den RMMO durchgeführt 
werden (Kap. 7.2.2.2). 

>> Umweltverträglichkeitsprüfung vorsehen: Eingriffe 
durch geplante Tätigkeiten in den Meeren sollen nur 
vorgenommen werden dürfen, wenn obligatorisch 
und im Vorfeld die hiervon ausgehenden Gefahren 
für die bestehenden Ökosysteme erfasst, bewertet 
und gegenüber den Vorteilen des Eingriffs abgewogen 
wurden. Eine solche obligatorische Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP) soll in einem reformierten UN-
Seerechtsübereinkommen verankert werden. Durch 
eine UVP wird prognostiziert, wie sich die geplante 
Meerestätigkeit auf die menschliche Gesundheit, auf 
die biologische Vielfalt, auf Boden, Wasser, Luft und 
Klima sowie auf Kulturgüter voraussichtlich auswirkt. 
Für Pläne und Programme im Bereich der Meere – bei-
spielsweise für die Raumplanung oder die Einrichtung 
von Meeresschutzgebieten – soll entsprechend eine 
strategische Umweltprüfung (SUP) vorgesehen sein.

>> „Meeresverträglichkeitsprüfung“ für landbasierte Akti-
vitäten: Die Industrieproduktion an Land (Chemikalien, 
langlebige Produkte sowie Nebenprodukte und Pro-
duktionsabfälle) soll einer „Meeresverträglichkeits-
prüfung“ unterzogen werden. Bereits bei der Anla-
genzulassung soll berücksichtigt werden, dass nur 
solche Stoffe und Produkte in die Meere gelangen 
dürfen, die dort keine schädigenden Wirkungen nach 
sich ziehen. Die internationale Ziel- und Rahmenset-
zung für eine solche „Meeresverträglichkeitsprüfung“ 
in einem reformierten UN-Seerechtsübereinkommen 
wäre wünschenswert, wobei die Umsetzung auf nati-
onaler Ebene erfolgen sollte. 

7.3
Handlungsempfehlungen: Der Weg zu einer 
umfassenden Seerechtsreform 

In Abgrenzung zur vorstehenden WBGU-Vision einer 
umfassenden Seerechtsreform (Kap. 7.2) sind die fol-
genden Handlungsempfehlungen politisch einfa-
cher umsetzbar, da sie das UN-Seerechtsübereinkom-
men (UNCLOS) selbst unangetastet lassen. Das UN-
Seerechtsübereinkommen bietet die Möglichkeit, zur 
Erweiterung und Präzisierung seiner Bestimmun-
gen konkretisierende Durchführungsübereinkommen 
zu vereinbaren. Diese Erweiterungen sollten zusätz-
lich durch flankierende Governance auf anderen Ebe-
nen ergänzt werden. Die vorliegenden Handlungsemp-
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fehlungen sind so gestaltet, dass sie als Türöffner für 
weitergehende Reformen fungieren können. Sie sind 
damit die vom WBGU empfohlenen ersten Schritte 
zur Realisierung einer nachhaltigen Meeres-Gover-
nance im Sinne der skizzierten Vision (Kap. 7.2). Die 
Handlungsempfehlungen sind nach folgender Logik 
gereiht: zunächst geht es um die Wissens- und Hand-
lungsbasis (Kap. 7.3.1), dann um übergreifende, stra-
tegische Empfehlungen zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen für die Nutzung von Meeresres-
sourcen (Kap. 7.3.2). Es folgen die Empfehlungen zur 
öffentlichen (Kap. 7.3.3 bis 7.3.7) und privaten Mee-
res-Governance (Kap. 7.3.8) einschließlich ihrer Inst-
rumente (Kap. 7.3.9 bis 7.3.10). Der WBGU verweist 
auch auf die Empfehlungen seines Sondergutachtens 
„Die Zukunft der Meere – zu warm, zu hoch, zu sauer“, 
in dem er insbesondere die Schnittstelle zwischen Treib-
hausgasemissionen und den Folgen für die Meere (z.  B. 
Erwärmung, Meeresspiegelanstieg, Ozeanversauerung) 
näher beleuchtet hat (WBGU, 2006). 

7.3.1	
Wissens- und Handlungsbasis der Meeres-
Governance stärken

7.3.1.1	
Umwelt-Monitoring der Meere verbessern
Eine nachhaltige Meeres-Governance ist auf ein umfas-
sendes Monitoring der Meere angewiesen, denn es lie-
fert mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen 
über Status und Trends im Meeresraum eine wichtige 
Grundlage für politische und wirtschaftliche Entschei-
dungen. Gemäß Art. 200 UNCLOS haben sich die Ver-
tragsstaaten z.  B. dazu verpflichtet, Forschungsvorha-
ben über die Verschmutzung der Meeresumwelt durch-
zuführen und den Austausch der gewonnenen Infor-
mationen anzuregen. Angesichts der wachsenden 
Herausforderungen des Anthropozäns ist das derzeitige 
Monitoring in vielen Sektoren defizitär (Kap. 3.6.1). 
Dies liegt neben den schwachen Monitoring-Kapazitä-
ten einiger Staaten vor allem an der mangelnden Ver-
netzung vorwiegend nationaler Monitoring-Aktivitä-
ten. Daher sollten Gewinnung und Austausch neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Daten gefördert 
werden, auch um die wissenschaftliche Basis für Maß-
nahmen zu Schutz und nachhaltiger Nutzung mariner 
Ressourcen zu verbessern.

Der WBGU empfiehlt den raschen Ausbau des glo-
balen Monitoring-Systems für die Meere. Dazu sind 
eine Harmonisierung von Indikatoren und ein global 
vernetztes Geodatenmanagement erforderlich, welches 
die Transparenz, die Zugänglichkeit und Interoperabili-

tät von Daten sicherstellt. Dabei sollte an die laufenden 
nationalen und internationalen Prozesse angeknüpft 
werden. Auf UN-Ebene sind dies vor allem das Global 
Ocean Observing System (GOOS), die Monitoring-Akti-
vitäten der FAO in den Bereichen Fischerei und Aqua-
kultur sowie der Intergovernmental Oceanographic 
Commission der UNESCO, der WMO und des UNEP 
World Conservation Monitoring Centre. Diese Aktivi-
täten sollten besser koordiniert, verbunden und zusam-
mengeführt werden. 

Darüber hinaus sollte insbesondere für die Hohe See, 
für die bislang keine Monitoring-Zuständigkeiten exis-
tieren, ein geeigneter internationaler Rahmen geschaf-
fen werden, innerhalb dessen die Staatengemeinschaft 
durch Kooperation ein angemessenes Monitoring 
sicherstellen kann. Ferner ist zu beachten, dass dem 
Meeresumwelt-Monitoring auch eine wichtige Funk-
tion bei der Überprüfung der Erreichung gemeinsam 
vereinbarter politischer Ziele zukommt (Kap. 7.1.5). 
Daher sollte die Weiterentwicklung des Monitoring mit 
der Weiterentwicklung und Überprüfung politischer 
Ziele für die Meere, z.  B. im Oceans Compact, eng ver-
zahnt werden (Kasten 3.3-1; Kap. 7.3.3.1). Konzepte 
zur Finanzierung des Ausbaus und des Unterhalts eines 
solchen globalen Monitoring-Systems sind vorhanden. 
Die entsprechenden Empfehlungen des WBGU finden 
sich in Kapitel 7.3.6.

7.3.1.2	
Wissenschaftliche Erkenntnisse für die Politik auf-
bereiten und den „Regular Process“ unterstützen
Politische Entscheidungen über die Zukunft der Meere 
sowie Strategien einer nachhaltigen Nutzung mariner 
Ressourcen benötigen eine fundierte wissenschaftli-
che Datenbasis. Bereits 2005 beschloss die General-
versammlung der Vereinten Nationen, einen regelmä-
ßigen globalen Report zum Zustand der Meeresumwelt 
(den „Regular Process“; Kap. 3.3.1.1) zu etablieren, der 
sowohl naturwissenschaftliche als auch sozioökono-
mische Aspekte berücksichtigt. In der Startphase des 
Prozesses von 2005 bis 2009 wurde ein sogenanntes 
„Assessment of Assessments“ erstellt, das insgesamt 
1023 meeresbezogene Gutachten mit sowohl globalem 
als auch regionalem und nationalem Schwerpunkt sta-
tistisch auswertet. Derzeit läuft der Erstellungsprozess 
des „First Global Integrated Marine Assessment“. Der 
Zeitplan sieht vor, den Bericht bis Dezember 2014 fer-
tigzustellen, so dass sich im Herbst 2015 die UN-Gene-
ralversammlung damit befassen kann. Sollte dieser Pro-
zess zu einem qualitativ hochwertigen Gutachten füh-
ren, das von breiten Teilen der Wissenschaft mitgetra-
gen wird, könnte er auf diesem Weg wichtige Impulse 
für die internationale Politik geben. Vorbild könn-
ten hier die Berichte des IPCC sein, die in einzigarti-



Handlungsempfehlungen: Der Weg zu einer umfassenden Seerechtsreform    7.3

277

ger Weise einen verlässlichen Überblick über den Stand 
des Wissens und die Handlungsmöglichkeiten in Bezug 
auf das Klima geben (Kap. 8.4.3). Nach derzeitigem 
Stand ist allerdings unklar, ob das First Global Integra-
ted Marine Assessment diese Erwartung erfüllen kann. 

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon (UN, 2012a) hob 
die Bedeutung des Regular Process als wissenschaftli-
che Grundlage für den von ihm initiierten Oceans Com-
pact (Kap. 3.3.1.1; Kap. 7.3.3.1) hervor und appellierte 
an die Staaten, diesem die notwendige Unterstützung 
zukommen zu lassen. Derzeit ist der Regular Process 
allerdings in der deutschen Meereswissenschaft wenig 
bekannt. Der WBGU empfiehlt der Bundesregierung, 
das Vorhaben sehr viel stärker finanziell und ideell zu 
unterstützen und den Regular Process in die beste-
hende wissenschaftliche Infrastruktur einzubinden. 

7.3.1.3	  
Multistakeholder-Forum gründen
Um die Handlungsfähigkeit auf internationaler Ebene 
zu verbessern empfiehlt der WBGU die Einrichtung 
eines Multistakeholder-Forums. Damit soll ein kon-
sensorientierter Prozess initiiert werden, der auf Basis 
des wissenschaftlichen Sachstands (u.  a. des Regular 
Process; Kap. 7.3.1.2) Leitlinien für den zukünftigen 
Umgang mit den Meeren vereinbaren soll. Ähnliche 
Prozesse zu anderen Themen haben in der Vergangen-
heit dazu beigetragen, die Interessenlage zu klären und 
somit die Handlungsmöglichkeiten für Politik zu ver-
bessern. Beispiele hierfür sind die World Commission 
on Dams (WCD) sowie das International Assessment 
of Agricultural Knowledge, Science and Technology for 
Development (IAASTD).

Eine Umsetzung der Empfehlungen des WBGU wird 
vorrangig davon abhängen, ob die zuständigen politi-
schen Entscheidungsträger und Interessenvertreter von 
der Notwendigkeit einer nachhaltigen Meeresnutzung 
überzeugt werden können. Gegen starke politische 
Widerstände sind diese oder vergleichbare Reform-
vorschläge nicht zu realisieren. Das Multistakeholder-
Forum soll dazu beitragen, die widerstreitenden Inte-
ressen der Meeresakteure zu überwinden, politische 
Blockaden abzubauen und den Weg für eine umfas-
sende Seerechtsreform zu bereiten. Diesem Forum soll-
ten politische Vertreter aller Staatengruppen (Indust-
rie-, Schwellen- und Entwicklungsländer) wie auch der 
bestehenden internationalen Meeresorganisationen 
angehören; ferner sollte die Wissenschaftsgemeinde 
mit ausgewiesenen Meeres- und Transformationsfor-
schern beratend vertreten sein. Zur Berücksichtigung 
wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Interessen 
sollten Vertreter der Wirtschaft sowie der Zivilgesell-
schaft gleichberechtigte Mitglieder dieses Meeresfo-
rums sein. Für den Oceans Compact des UN-General-

sekretärs Ban Ki-moon wird die Bildung einer „Oceans 
Advisory Group“ in Aussicht gestellt (Kasten 3.3-1; 
Kap. 7.3.3.1). Diese Gruppe könnte zur Keimzelle des 
vom WBGU vorgeschlagenen Forums werden. 

7.3.2	
Rahmenbedingungen für eine nachhaltige 
Bewirtschaftung schaffen

Neben der Bereitstellung einer fundierten Wissens- 
und Handlungsbasis ist ein grundlegendes Umdenken 
im Umgang mit den Meeren notwendig. Die Mensch-
heit muss die vorherrschende, häufig auf kurzfristige 
Gewinne ausgerichtete Bewirtschaftung der Meere 
beenden und zu Geschäftsmodellen übergehen, die 
langfristig Erträge ermöglichen und die marinen Öko-
systemleistungen für künftige Generationen erhal-
ten (Kap. 7.3.7). Für ein Umdenken bei den einzelnen 
Akteuren sowie für eine Änderung der vorherrschen-
den Geschäftsmodelle, Bewirtschaftungsmethoden und 
Konsummuster sollten geeignete institutionelle und 
politische Rahmenbedingungen geschaffen werden. 
Der WBGU skizziert hier die grundlegenden Empfeh-
lungen für den Aufbau geeigneter Rahmenbedingun-
gen, die in weiteren Abschnitten von Kapitel 7 wieder 
aufgegriffen und spezifiziert werden.

>> Integrierte Meeresstrategien auf allen Governance-
Ebenen: Meeresstrategien können durch die 
Bündelung fundamentaler Prinzipien ein gemeinsa-
mes Verständnis für den Umgang mit den Meeren 
schaffen (Kap. 7.3.3). Sie bieten somit die Grund-
lage zur Gestaltung geeigneter Rahmenbedingun-
gen für eine langfristig orientierte Bewirtschaftung 
der Meere. Die Staatengemeinschaft und jeder ein-
zelne Staat sollten klare Leitlinien für die Nutzung 
mariner Ressourcen aufstellen. Auf internationaler 
Ebene bedarf es ebenso klarer Rahmensetzungen 
und zwischenstaatlich abgestimmter Strategien, 
u.  a. im Rahmen des Oceans Compact und regionaler 
Abkommen (Kap. 7.3.3). 

>> Bewertung und Bepreisung von Ökosystemleistungen: 
Um die Grundlage für eine Neuorientierung bei der 
Bewirtschaftung der Meere zu schaffen, sollte der 
Wert auch der bisher scheinbar kostenlosen Ökosys-
temleistungen von Meeren und Küsten ermittelt und 
explizit gemacht werden. Dazu sollte der Wert mari-
ner Ökosystemleistungen in allen Ländern abge-
schätzt und bei Entscheidungen über staatliche Inves-
titions- und Entwicklungsprojekte berücksichtigt 
werden. Die Leitlinien zur umweltökonomischen 
Gesamtrechnung der UN Statistics Division (System 
of Environmental and Economic Accounts) oder Pro-
jekte wie das WAVES Partnership der Weltbank sind 
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beispielhafte und wichtige Ansätze zur Berücksich-
tigung von Naturkapital in staatlichen Investitions- 
und Entwicklungsentscheidungen. Solche Ansätze, 
die auch durch den internationalen TEEB-Prozess 
(The Economics of Ecosystems and Biodiversity; 
Kap. 1.1.7) gestärkt werden, sollten von der Bundes-
regierung auch künftig unterstützt werden 
(Kap. 8.3.1). Auf Basis von Informationen über den 
Wert mariner Ökosystemleistungen sollten diese in 
allen Ländern einen Preis erhalten, der in das ökono-
mische Kalkül der Meeresnutzer einfließt. Durch eine 
entsprechende Bepreisung können negative wie posi-
tive Anreize gesetzt werden; die Empfehlungen dazu 
finden sich in Kapitel 7.3.7.1. 

>> Subventionen abbauen: Um die nicht nachhaltige 
Bewirtschaftung der Meere nicht länger staatlich zu 
begünstigen, sollten parallel dazu in allen Ländern 
schädliche Subventionen z.  B. in den Bereichen 
Fischerei und Aquakultur zügig abgebaut werden 
(Kap. 7.4.1.3). 

>> Infrastrukturen für nachhaltige Bewirtschaftung: Wei-
ter sollten alle Staaten dafür sorgen, dass Kapazitäten 
zur Sicherstellung eines nachhaltigen Fischereima-
nagements und zum Aufbau nachhaltiger Aquakul-
turen geschaffen werden. Entwicklungs- und Schwel-
lenländer sollten dabei durch internationale Finanz-
transfers und Kapazitätsaufbau unterstützt werden. 
Die entsprechenden Empfehlungen zu Fischerei und 
Aquakultur finden sich in Kapitel 7.4. Bei der nach-
haltigen Energieerzeugung auf und in den Meeren 
geht es zudem um die Integration neuer Erzeugungs-
anlagen in bereits bestehende Netze. Dies umfasst die 
direkte Netzanbindung sowie die Sicherstellung der 
Aufnahmekapazität des Gesamtnetzes. Die entspre-
chenden Empfehlungen zur Energienutzung aus dem 
Meer finden sich in Kapitel 7.5.

>> Öffentliche Förderung von Forschung und Entwick-
lung: Sowohl in den Bereichen Fischerei und Aqua-
kultur als auch im Bereich Energie besteht ein großes 
Potenzial für innovative, langfristig orientierte 
Lösungen und Technologien. Da aufgrund von Exter-
nalitäten der Technologieentwicklung private 
Akteure in der Regel zu wenig in Forschung und Ent-
wicklung investieren, sollte Politik neue Anreize für 
Innovationen in Fischerei, Aquakultur und Energie-
nutzung schaffen (Kap. 8.3.3, 8.3.4).

7.3.3	
Strategien für eine künftige Meeres-Governance 
entwickeln

7.3.3.1	
Oceans Compact zu einer Integrierten Strategie 
für die Weltmeere weiterentwickeln
Der vom UN-Generalsekretär Ban Ki-moon (2012) ini-
tiierte Oceans Compact hat zum Ziel, eine strategische 
Vision der Vereinten Nationen für einen nachhaltigen 
Umgang mit den Meeren zu etablieren und in einem 
Globalen Aktionsplan umzusetzen. Wichtiger Teil der 
strategischen Vision ist die Verringerung der institu-
tionellen Fragmentierung auf UN-Ebene. Der WBGU 
erachtet eine derartige, über die bestehenden Ansätze 
im Rahmen von UN-Oceans hinausgehende deutli-
che Verbesserung der Kohärenz der meeresbezogenen 
Aktivitäten der Vereinten Nationen für dringend gebo-
ten. Die geplante „Oceans Advisory Group“ soll als Sta-
keholder-Forum den UN-Organisationen beratend zur 
Seite stehen und dabei helfen, ein gemeinsames Vor-
gehen abzustimmen (Kasten 3.3-1). Der WBGU befür-
wortet eine beschleunigte Umsetzung dieses Vorha-
bens.

Darüber hinausgehend empfiehlt der WBGU, die 
Initiative für einen Oceans Compact zur Formulierung 
einer gemeinsamen konzeptuellen Basis zu nutzen und 
mittelfristig zu einer Integrierten Strategie für die Welt-
meere (Integrated World Oceans Strategy) der Verein-
ten Nationen weiter zu entwickeln. Dafür sollten u.  a. 
Leitprinzipien vereinbart werden, so wie sie auch der 
WBGU-Vision zugrunde liegen (Menschheitserbeprin-
zip, systemischer Ansatz, Vorsorgeprinzip; Kap. 7.2.1). 
Diese globale UN-Strategie sollte in Anlehnung an die 
Millenniumentwicklungsziele (Millennium Develop-
ment Goals, MDG) oder im Kontext der noch zu ent-
wickelnden Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Develop-
ment Goals, SDG) mit einem Zielkatalog für die Meere 
(„Oceans MDG“ bzw. „Oceans SDG“) ausgestattet und 
mit Indikatoren unterlegt werden. Durch spezifische 
und klar messbare Indikatoren kann bei entsprechen-
dem Monitoring (Kap. 7.3.1.1) die Zielerreichung für 
einen festgelegten Zeitraum gemessen und ausge-
wertet werden. Bei der Entwicklung solcher „Oceans 
MDG“ bzw. „Oceans SDG“ sollten auch die planetari-
schen Leitplanken des WBGU berücksichtigt werden 
(Kasten 1-1).

Eine derartige im Rahmen der UN-Generalver-
sammlung verhandelte und verabschiedete UN-Stra-
tegie sollte als Kompass für eine internationale Mee-
resschutzpolitik im Kontext der Großen Transforma-
tion zur klimaverträglichen, nachhaltigen Gesellschaft 
dienen und würde die in den letzten Jahren erkann-
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ten neuen Anforderungen und wissenschaftlichen 
Erkenntnisse aufnehmen. Sie würde einen gemeinsa-
men Zielhorizont schaffen, das gemeinsame Verständ-
nis zwischen den beteiligten UN-Institutionen verbes-
sern und dadurch eine kohärente, der Nachhaltigkeit 
verpflichtete UN-Meerespolitik fördern. Die Strategie 
könnte vor allem auch als Bezugspunkt für regionale 
und nationale Akteure fungieren. Sie wäre am ehesten 
vergleichbar mit der Erklärung von Rio de Janeiro bzw. 
der Agenda 21 (UNCED, 1992a), welche für nachhal-
tige Entwicklung fundamentale Prinzipien gebündelt 
haben, die auf regionalen, nationalen und lokalen Ebe-
nen aufgegriffen und umgesetzt wurden. 

7.3.3.2	
Regionale, nationale und lokale Meeresstrategien 
verabschieden
Auch die Wirkung des Oceans Compact hängt nicht 
zuletzt von seiner Rezeption auf unteren Governance-
Ebenen ab. Die Leitprinzipien sollten auch in regiona-
len, nationalen und lokalen Meeresstrategien verankert 
werden, um zur Verständigung auf einen gemeinsamen 
Zielhorizont und zur besseren Umsetzung integrierter 
Meerespolitiken beizutragen. 

Für die EU bietet sich eine Verankerung in der Mee-
resstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) an, für deren 
Umsetzung die Entwicklung nationaler Meeresstra-
tegien vorgeschrieben ist. Der WGBU empfiehlt der 
Bundesregierung daher, auf europäischer Ebene für 
eine entsprechende Weiterentwicklung der MSRL ein-
zutreten. Die im Zuge der Umsetzung der MSRL von 
der Bundesregierung verabschiedete „Nationale Stra-
tegie für die nachhaltige Nutzung und den Schutz der 
Meere“ (BMU, 2008) und der „Entwicklungsplan Meer“ 
(BMVBS, 2011) geben einer integrierten deutschen 
Meerespolitik bereits erste Konturen. Im Rahmen der 
Weiterentwicklung der deutschen Meerespolitik sollten 
das in der Strategie bereits vorhandene Vorsorgeprinzip 
gestärkt sowie der systemische Ansatz als Weiterent-
wicklung des ökosystemaren Ansatzes verankert wer-
den. Mittelfristig sollte die Bundesregierung die Mee-
resstrategie durch die Aufnahme des Menschheitserbe-
prinzips als Leitprinzip weiterentwickeln. 

7.3.3.3	
Vorreiterrolle übernehmen – subglobale Allianzen 
schmieden
Deutschland und die EU verfügen aufgrund ihrer exzel-
lenten Meeresforschung sowie ihrer technischen, wirt-
schaftlichen und politischen Kapazitäten über eine 
günstige Ausgangsposition, um eine weltweite Vor-
reiterrolle in der Meerespolitik zu übernehmen. Dies 
gilt auch gerade im Hinblick auf die Entwicklung des 
Oceans Compact (Kap. 7.3.3.1). Der WBGU empfiehlt 

daher, eine dem Menschheitserbeprinzip und der Nach-
haltigkeit verpflichtete Meeres-Governance durch die 
Bildung subglobaler Allianzen mit interessierten Staa-
ten zu stärken. Solche Allianzen könnten als Vorreiter-
koalitionen wichtige Beiträge auf dem Weg zum Oceans 
Compact leisten. Zu empfehlen sind politische Allian-
zen, also Bündnisse innerhalb derer teilnehmende Staa-
ten zur Verfolgung gemeinsamer Interessen und Ziele 
zusammenarbeiten. Initiativen zur Bildung solcher Alli-
anzen sollten überregional gestaltet werden, um den 
innerhalb der Allianzen zu treffenden Vereinbarungen 
zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der Meere 
möglichst universelle Geltung zu verleihen (Kap. 7.3.5). 

Als eine Folge des unbefriedigenden Ergebnisses der 
„Rio+20-Konferenz“ im Sommer 2012 gibt es bereits 
Bestrebungen in diese Richtung: Bundesumweltminis-
ter Altmaier hat angekündigt, Möglichkeiten der Bil-
dung einer entsprechenden Initiative zum Schutz der 
Weltmeere zu prüfen (Altmaier, 2012). 

7.3.4	
Das internationale Seerecht stützen und 
konkretisieren

Das UN-Seerechtsübereinkommen ist bereits aufgrund 
seines rahmenrechtlichen Charakters auf Konkretisie-
rung durch Kooperation der Vertragsstaaten angelegt. 
Das UN-Seerechtsübereinkommen und entsprechende 
Abkommen zur Ausfüllung dieses rechtlichen Rahmens 
weisen allerdings zahlreiche, unterschiedliche Defizite 
auf (Kap. 3.2). So ist im Bereich der Fischerei der recht-
liche Rahmen vergleichsweise gut entwickelt, wenn-
gleich die Qualität der Vorschriften im Sinn einer nach-
haltigen Bewirtschaftung bezweifelt wird und es oftmals 
an einer effektiven Durchsetzung mangelt (Kap. 4.1.4). 
Die EU sollte sich daher weiterhin in internationalen 
Foren und Abkommen – allen voran im UN-Seerechts-
übereinkommen, der UN-Generalversammlung, der 
FAO und der Weltbank – für eine globale nachhaltige 
Fischerei-Governance stark machen (Kap. 7.4.1). Emp-
fehlungen zur Governance im Bereich der Aquakultur 
finden sich in Kapitel 7.4.2, zum Management der Nut-
zung erneuerbarer Energien im Meer in Kapitel 7.5. 

Das UN-Seerechtsübereinkommen konkretisierende 
völkerrechtliche – globale oder regionale (Kap. 7.3.4.2, 
7.3.4.3) – Abkommen sollten so ergänzt oder geän-
dert werden, dass Schutz und nachhaltige Nutzung der 
Meere gewährleistet werden. Der WBGU schlägt vor, 
hierzu die internationale Kooperation über die Grenzen 
der einzelnen Sektoren (Fischerei, Schifffahrt, Energie- 
und mineralische Ressourcennutzung usw.) hinaus zu 
verbessern. So könnten etwa kooperative Formen der 
Vertragserfüllung, wie sie im Fischereisektor zu finden 



7  Handlungsempfehlungen

280

sind, und Hafenstaatenkontrollen Vorbilder für eine 
Implementierung von Umweltvorschriften sein; gene-
rell könnten sie zur Verringerung der Umsetzungs- und 
Durchsetzungsdefizite bei sämtlichen Nutzungsarten 
dienen. 

7.3.4.1	
Zeichnung, Ratifizierung und Umsetzung des 
UN-Seerechtsübereinkommens fördern
Der WBGU erachtet das UN-Seerechtsübereinkom-
men als Grundlage eines Gesellschaftsvertrags für die 
Meere und empfiehlt die Fortentwicklung dieses Über-
einkommens, um bestehende Defizite in der Meeres-
Governance zu überwinden und eine nachhaltige Nut-
zung der Meere fortzuentwickeln und zu stärken. Dem 
UN-Seerechtsübereinkommen kommt im Umweltvöl-
kerrecht aufgrund seiner weitreichenden gewohnheits-
rechtlichen Anerkennung eine herausragende Bedeu-
tung zu. Dennoch ist es von einigen Küstenstaaten (u.  a. 
USA, Kolumbien, Türkei, Libyen) noch nicht gezeichnet 
worden. Die internationale Anerkennung dieses Völ-
kerrechtsvertrags sollte weiter gestärkt werden, indem 
die Vertragsstaaten ihre diplomatischen Bemühungen 
intensivieren, um die noch verbleibenden Küstenstaa-
ten zur Zeichnung und die Unterzeichnerstaaten, bei 
denen die Ratifizierung noch aussteht, zur Ratifizie-
rung zu bewegen. Ebenso sollte verstärkter diplomati-
scher Druck ausgeübt werden, damit das bereits beste-
hende Recht und die vereinbarten politischen Ziel-
setzungen konsequenter umgesetzt und angewandt 
werden.

7.3.4.2	
Ein neues Durchführungsübereinkommen 
zur biologischen Vielfalt auf der Hohen See 
vereinbaren
Seit etwa 10 Jahren wird, gestützt auf wissenschaftliche 
Erkenntnisse, zunehmend erkannt, dass es für Schutz 
und nachhaltige Nutzung biologischer Vielfalt auf der 
Hohen See Regelungslücken gibt. Die Beschlüsse der 
„Rio+10-Konferenz“ (WSSD, 2002) sowie verschie-
dene Entscheidungen im Rahmen der Biodiversitäts-
konvention haben dazu beigetragen, dass die UN-
Generalversammlung 2004 die BBNJ-Arbeitsgruppe 
eingerichtet hat (BBNJ – Biological Diversity Beyond 
Areas of National Jurisdiction). Gegenstand der Dis-
kussion sind dort vor allem drei konkrete Regelungslü-
cken, die durch ein neues Durchführungsübereinkom-
men zum UN-Seerechtsübereinkommen geschlossen 
werden sollen: (1) nachhaltige Nutzung mariner gene-
tischer Ressourcen (inklusive Zugang und Vorteils-
ausgleich), (2) Naturschutzmaßnahmen, insbesondere 
auch durch Meeresschutzgebiete, (3) Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen, die aufgrund der durch den techni-

schen Fortschritt zunehmenden neuen Aktivitäten und 
Nutzungen auf der Hohen See an Bedeutung gewinnen. 

Der WBGU hält diese Entwicklung für sehr hilfreich 
und empfiehlt, diesen Prozess mit Nachdruck zu verfol-
gen und zu unterstützen. Angesichts der wissenschaft-
lichen Sachlage, des dringenden Handlungsbedarfs 
sowie der politischen Zielsetzungen gab es im Vorfeld 
der „Rio+20-Konferenz“ die Hoffnung, dass dort der 
Beginn konkreter Verhandlungen beschlossen werden 
kann. Diese Hoffnungen wurden enttäuscht. Es wurde 
zwar vereinbart, ein Durchführungsübereinkommen 
zum UN-Seerechtsübereinkommen zu entwickeln, aber 
der Beginn der konkreten Verhandlungen wurde erneut 
verzögert. Die Gründung der „Global Ocean Commis-
sion“, eine unabhängige Initiative internationaler Füh-
rungspersönlichkeiten, soll helfen, diesen Prozess wie-
der zu beschleunigen (GOC, 2013). 

Die Bundesregierung sollte sich weiter mit hoher Pri-
orität dafür einsetzen, dass die politischen Blockaden 
auf dem Weg zu diesem geplanten Durchführungsüber-
einkommen überwunden werden können. Das Abkom-
men sollte rechtlich bindend sein und neben den oben 
genannten beiden Themen (1) und (3) die Auswei-
sung eines Netzwerks von Meeresschutzgebieten auf 
der Hohen See zum Ziel haben. Dieses Schutzgebiets-
netzwerk sollte zumindest den qualitativen und quan-
titativen Ansprüchen genügen, die im Strategischen 
Plan der Biodiversitätskonvention vereinbart wurden 
(Aichi-Target 11; CBD, 2010a) und perspektivisch die 
quantitativen Zielsetzungen des WBGU (2006) umset-
zen (Kap. 7.2.4, 7.3.9.1). Um besondere Aufmerksam-
keit und politische Bedeutung zu erzielen, könnte am 
Ende der Verhandlungen eine politisch hochrangige 
„UN-Meereskonferenz“ stehen, auf der die letzten Pro-
bleme gelöst und das Abkommen gezeichnet wird. Der 
WBGU empfiehlt zu prüfen, ob nicht auch ein Finan-
zierungsmechanismus in das Abkommen aufgenom-
men werden kann, mit dem einige der Empfehlungen in 
Kapitel 7.3.6.1 umgesetzt werden könnten. Ein solches 
Durchführungsübereinkommen wäre auch ein wichti-
ger Baustein für eine grundlegende Reform des See-
rechts, wie sie der WBGU in Kapitel 7.2 skizziert. 

7.3.4.3	
UN Fish Stocks Agreement und regionale 
Fischereiorganisationen (RFMO) weiterentwickeln
Die Nutzung der Fischbestände auf der Hohen See 
ist dringend reformbedürftig, damit nicht weiterhin 
Bestände gefährdet werden und Schäden an Meeres-
ökosystemen eintreten. Die Governance der Hochseefi-
scherei sollte entsprechend gestärkt und höher auf die 
politische Agenda gesetzt werden (Kap. 4.1.4.4). 

Das UN-Übereinkommen über die Erhaltung und 
Bewirtschaftung gebietsübergreifender Fischbestände 
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und weit wandernder Fischbestände (UN Fish Stocks 
Agreement, FSA) aus dem Jahr 1995 ist als Durchfüh-
rungsübereinkommen zum UN-Seerechtsübereinkom-
men zentrales Element der globalen Fischerei-Gover-
nance mit besonderer Relevanz für die Hohe See. Die 
generellen Prinzipien des FSA für eine vorsorgeorien-
tierte und wissensbasierte Fischerei mit Berücksich-
tigung ihrer ökosystemaren Wirkungen sind deutlich 
weitreichender formuliert als im UN-Seerechtsüberein-
kommen und betreffen auch Bestände in den AWZ, was 
einen wesentlichen Fortschritt darstellt. Daher sollten 
die Bundesregierung und die Europäische Union auf 
diplomatischen Wegen eine möglichst breite Zeichnung 
und Ratifizierung des FSA unterstützen, so dass es 
längerfristig den Status des Völkergewohnheitsrechts 
erlangen kann. Vor allem sollten diejenigen Staaten 
beitreten und ratifizieren, die Hochseefischerei betrei-
ben und Mitglied von regionalen Fischereiorganisati-
onen (Regional Fisheries Management Organisations, 
RFMO) sind. Längerfristig sollte das Menschheitser-
beprinzip im FSA verankert und die Zuständigkeit des 
FSA im Bereich der Hohen See auf sämtliche Fischbe-
stände ausgedehnt werden. Die Rolle der bislang auf 
die nachträgliche Bewertung der Bewirtschaftung von 
Fischbeständen beschränkten „Review Conference“ des 
FSA sollte erweitert werden, um die Entwicklung von 
Anforderungen und Standards auf dem neuesten Stand 
der Wissenschaft zu gewährleisten.

Die RFMO sind unverzichtbar, um die Kooperation der 
Staaten für die nachhaltige Bewirtschaftung gemeinsam 
genutzter Fischbestände in der Hohen See und vielfach 
auch in den AWZ zu organisieren. Allerdings haben die 
RFMO, global gesehen, beim nachhaltigen Umgang mit 
den von ihnen bewirtschafteten Fischbeständen größ-
tenteils versagt (Kap. 4.1.4.4). Es gibt einen breiten 
wissenschaftlichen und politischen Konsens, dass drin-
gender Handlungsbedarf besteht, die Staaten im Rah-
men ihrer Kooperation in RFMO zu einer nachhaltigen 
Bewirtschaftung ihrer Bestände zu bringen. In letzter 
Zeit gibt es positive Fallbeispiele und einen generellen 
Trend zur Verbesserung der RFMO, seit die Probleme 
in UN-Gremien verstärkt aufgegriffen wurden. Dies hat 
u.  a. zu Performance Reviews und zur Verbreitung von 
Best-practice-Lösungen geführt (Kap. 4.1.4.4). Konkret 
empfiehlt der WBGU:

>> Die rechtliche Basis für die Fischerei auf der Hohen 
See ist neben dem UN-Seerechtsübereinkommen vor 
allem das FSA sowie der rechtlich nicht verbindli-
che FAO-Verhaltenskodex für verantwortungsvolle 
Fischerei. Daher sollten alle RFMO die Bestimmungen 
dieser Vereinbarungen in ihre jeweilige Rechtsgrund-
lage übernehmen und ihre Mitglieder auffordern, 
diese Abkommen zu ratifizieren sowie die Ratifizie-
rung für neue Mitglieder zur Voraussetzung machen, 

wie es z.  T. bereits geschieht. Der WBGU empfiehlt, 
die RFMO erheblich zu stärken. Sie sollten zunächst 
eine tragende gemeinsame Handlungsbasis, z.  B. in 
Form einer strategischen Vision, von Zielen, Regeln 
und Prozessen erarbeiten, um Barrieren gegen einen 
Wandel in Richtung Nachhaltigkeit überwinden zu 
helfen. Die in Kapitel 7.4.1.1 genannten übergreifen-
den Empfehlungen für eine nachhaltige Bestandsbe-
wirtschaftung können hierfür als Richtschnur dienen. 
Regelmäßige und transparente Performance Reviews, 
auch unter Integration externer Experten, sind ebenso 
zu empfehlen wie klare Streitbeilegungsverfahren. 
Der WBGU empfiehlt die Etablierung von Mecha-
nismen, etwa durch einen von der FAO institutionell 
begleiteten Prozess, mit deren Hilfe die RFMO bes-
ser voneinander lernen und Best-practice-Lösungen 
wirkungsvoller verbreiten können. 

>> RFMO sollten ein transparentes Datenmanagement 
zu Ökosystemen und Beständen, Fang und Beifang 
sowie Schiffen und Fischereiaufwand aufbauen, das 
global koordiniert werden sollte. Die Empfehlung zur 
Ausweisung von jeweils mindestens 20–30  % ihrer 
Fläche als Meeresschutzgebiete (Kap. 7.3.9.1), mit 
ausreichend großen Nullnutzungszonen, sollte auch 
von den RFMO umgesetzt werden. Eine stringente 
und effektive Überwachung durch moderne Tech-
nik bzw. Inspektoren sollte für alle RFMO Standard 
werden. RFMO sollten die Mitgliedstaaten anwei-
sen, angemessene Strafen gegen Fischer zu verhän-
gen, die gegen die RFMO-Regeln verstoßen. Für die 
Fischerei- und Versorgungsfahrzeuge aller Flaggen, 
die in RFMO-Gebieten auf der Hohen See operieren 
wollen, sollte es ein weltweit zugängliches Regis-
ter sowie den Zwang zur Lizensierung geben. Die 
RFMO sollte unlizenzierten Fischern bzw. Fischern 
mit unlizenzierten Fanggeräten den Zugang zu den 
Fischbeständen verweigern können. RFMO sollten 
ihre Rechte gemäß UN-Seerechtsübereinkommen 
und FSA so weitgehend wie möglich ausschöpfen, 
um Schiffen aus nicht kooperierenden Staaten die 
Nutzung der RFMO-Bestände zu verweigern oder 
zu erschweren. Gezielte Maßnahmen gegen IUU-
Fischerei (siehe genauer in Kap. 7.4.1.5) sind im 
gemeinsamen Interesse der RFMO-Mitgliedstaa-
ten. Ein transparentes Datenmanagement sowie 
verstärkte Berichts- oder Rechenschaftspflichten 
(Bewirtschaftungspläne, Bestands- und Fangsta-
tistiken usw.) würde es u.  a. UN-Institutionen und 
Nichtregierungsorganisationen erleichtern, die 
Wirksamkeit des Managements zu prüfen. 

>> Um die verbliebenen Lücken zu schließen, sollten 
die bestehenden RFMO bislang nicht regulierte 
Fischbestände in die Bewirtschaftung aufnehmen 
(z.  B. reine Hochseebestände, Tiefseebestände), und 
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Kasten 7.3-1

Regionaler Schwerpunkt Arktis: Umfassender 
Schutz eines einzigartigen Naturraums

Im Gegensatz zur Antarktis, die ein von Meer umgebener, 
eisbedeckter Kontinent ist, handelt es sich bei der Arktis um 
ein Meer mit seinen umschließenden Landmassen, das bis-
lang in großen Teilen eine ganzjährige Eisbedeckung aufweist. 
Der arktische Ozean, auch das Nordpolarmeer genannt, ist 
gemäß der WBGU-Vision dem Menschheitserbe Meer zuzu-
ordnen (Kap. 7.2). Gleichzeitig handelt es sich bei der Arktis 
mit ihren marinen und terrestrischen Ökosystemen um einen 
einzigartigen und besonders schützenswerten Naturraum, 
dessen Nutzung sehr anspruchsvollen Schutzanforderungen 
unterliegen sollte. Die besondere Schutzwürdigkeit der Arktis 
ergibt sich aus ihrer ökologischen Bedeutung, ihrer heraus-
gehobenen Rolle im Klimasystem und ihrer rapiden Verän-
derung als Resultat menschlich verursachter Änderungen im 
Erdsystem (Kasten 1.2-3).

Die Arktis zeichnet sich durch Lebensgemeinschaften 
aus, die unter extremen Umweltbedingungen überleben. Im 

Vergleich zu klimatisch gemäßigten Breiten findet sich in der 
Arktis eine geringere Artenvielfalt, und durch die lange Polar-
nacht ist die Vegetationsperiode vergleichsweise kurz. Beides 
trägt dazu bei, dass die arktischen Ökosysteme deutlich fra-
giler und sensibler sind als diejenigen in gemäßigten Breiten. 
Im arktischen Meer gibt es produktive Meeresökosysteme mit 
großen Fischbeständen (Kasten 4.1-1). 

Im globalen Klimasystem hat die Arktis eine besondere 
Rolle und dient als Frühwarnsystem für Änderungen. Die 
Eisbedeckung sorgt dafür, dass ein Teil der auf die Arktis 
treffenden Sonneneinstrahlung reflektiert wird. Schmelzen 
nun die arktischen Schnee- und Eismassen, kommen die 
dunkleren Land- und Meeresoberflächen zum Vorschein, 
die Sonneneinstrahlung wird absorbiert und verstärkt so die 
Erwärmung. Dies und weitere Faktoren führen dazu, dass die 
globale Erwärmung sich in der Arktis durch eine weit über-
durchschnittliche Temperaturerhöhung manifestiert. Bereits 
jetzt sind ein zunehmender Rückgang des arktischen Meer-
eises in den Sommermonaten und eine verstärkte Schmelze 
des Grönlandeises und der Permafrostböden in der Region 
zu verzeichnen. Schmilzt das arktische Landeis, führt dies 
zu einem erheblichen Meeresspiegelanstieg. Allein im grön-

Abbildung 7.3-1
Seerechtliche Hoheitsbereiche und Grenzen in der Arktis. Ausführliche Anmerkungen siehe IBRU (2013).
Quelle: IBRU, 2013 (www.durham.ac.uk/ibru/resources/arctic)
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es sollten in noch unregulierten Regionen der Welt-
meere RFMO neu gegründet werden. Dabei sollte die 
prospektive Erweiterungsoption in Richtung einer 
Regional Marine Management Organisation im Sinne 
der WBGU-Vision (Kap. 7.2.2.2) bereits berücksich-
tigt werden. Generell sollte eine umfassende Koope-

ration mit den jeweils angrenzenden RFMO ange-
strebt werden.

ländischen Eisschild ist eine Wassermenge gespeichert, die 
langfristig einen Meeresspiegelanstieg von ca. 7 m auslösen 
könnte (Kap. 1.2.7). Der Klimawandel hat weitreichende 
Auswirkungen auf die arktischen Ökosysteme und führt u.  a. 
zu Verschiebungen der Fischbestände (Kasten 4.1-1). 

Lange Zeit haben sich das Nordpolarmeer und die gering 
besiedelten Gebiete Alaskas, Grönlands, Kanadas und Sibiri-
ens einer intensiven wirtschaftlichen Nutzung aufgrund des 
extremen Klimas, der ganzjährig bestehenden Meereisdecke 
und der daraus resultierenden schwierigen Passierbarkeit der 
Seewege entzogen. In der Region leben fast 4 Mio. Menschen, 
darunter viele indigene Völker, die in Teilen noch immer ihre 
traditionelle, an die arktische Region angepasste Lebensweise 
kultivieren.

Durch fortschreitende technologische Entwicklungen 
und den Rückgang des arktischen Eises sind der Zugang zu 
Ressourcen wie Öl, Gas, Gold, Zink, seltenen Erden und zu 
Fischbeständen sowie die Passierbarkeit der Gewässer in der 
Region erleichtert. Der Großteil der in der Arktis vermuteten 
Ressourcen und der sich öffnenden Schiffspassagen liegen 
entweder innerhalb der AWZ oder im Bereich des erwei-
terten Festlandsockels, der nach erfolgreicher Beantragung 
bei der Festlandsockelkommission von den Küstenstaaten 
beansprucht werden kann (Abb. 7.3‑1). Alle Anrainerstaa-
ten haben den Abbau mineralischer Ressourcen angekündigt. 
Schon heute werden von mehreren Anrainerstaaten Explora-
tionsbohrungen zur Erschließung der Öl- und Gasvorkommen 
unternommen (Kasten 5.1-2). Der Ausbau regulärer För-
deranlagen ist für die nächsten Jahre vorgesehen. Pipelines 
sowie Hafen- und Sicherheitsinfrastrukturen und verarbei-
tende Industrien werden weiter ausgebaut. Auch ist mit einer 
starken Zunahme des Schiffsverkehrs in der Region aufgrund 
der zu erwartenden Eisfreiheit der Seewege im Sommer zu 
rechnen. Gleichzeitig lassen sich Kontroversen zwischen den 
Anrainerstaaten um Grenzverläufe und die Ausweitung der 
Festlandsockel beobachten. 

Eine stärkere Nutzung der Arktis birgt erhebliche Risiken 
für die fragilen Polarökosysteme. Durch den Ressourcenabbau 
und damit verbundene Unfälle, besonders bei der Förderung 
von Öl und Gas, durch verstärkte Ansiedlung von Industrien, 
durch zunehmenden Schiffsverkehr und eventuelle Havarien 
wird der Schadstoffeintrag in der Arktis zunehmen. Je nach 
Schwere von Verschmutzung und Unfällen drohen irreversib-
le Schäden am Naturraum Arktis.

Eine weitreichende wirtschaftliche Nutzung des ark-
tischen Ozeans und Meeresbodens durch den Abbau von 
Öl- und Gasvorkommen und anderen Ressourcen wird 
bereits geplant. Dennoch sieht der WBGU in einem umfas-
senden, grenzüberschreitenden Meeresschutzgebiet, das 
sowohl die arktischen Gebiete der Hohen See als auch die 
AWZ der Arktisanrainerstaaten umfasst, das Instrument, 
welches den Schutzanforderungen der Arktis aufgrund der 
genannten Besonderheiten am ehesten gerecht wird. Dieses 
Arktisschutzgebiet könnte von den Arktisanrainern durch 
den Arktischen Rat oder zwischenstaatlich verhandelt und 

umgesetzt werden sowie im Rahmen des UN-Seerechtsüber-
einkommens um den Anteil der arktischen Hohen See ergänzt 
werden (Kasten 3.2-3). Exploration und Förderung minerali-
scher Ressourcen einschließlich Erdöl und Erdgas sollten im 
Schutzgebiet verboten sein und für die industrielle Fischerei 
sollten große No-Take Zones eingerichtet werden. Solange 
kein umfassendes Arktisschutzgebiet etabliert werden kann, 
sind folgende Empfehlungen als Schritte in diese Richtung zu 
verstehen.

>> Arktisschutzgebiet für die Hocharktis einrichten: Zunächst 
sollte die Hocharktis zum Schutzgebiet erklärt werden. 
Mit dem Status des Schutzgebiets gehen beschränkte Nut-
zungsrechte einher. Dies wäre ein wichtiger Schritt in Rich-
tung eines umfassenden Arktisschutzgebiets. 

>> Bestehende arktische Schutzgebiete ausbauen und för-
dern: Eine Arbeitsgruppe des Arktischen Rats hat im Jahr 
2004 einen „Marine Strategic Plan“ entworfen, der auf die 
Förderung von Netzwerken bestehender Schutzgebiete 
abzielt. Die Bundesregierung sollte die Bemühungen der 
Arbeitsgruppe unterstützen. Innerhalb der Territorien ver-
schiedener Anrainerstaaten der Arktis gibt es bereits eine 
Reihe mariner Schutzgebiete wie z.  B. in Kanada, Norwegen 
und Grönland. Auch diese Bemühungen sollten gewürdigt 
und gefördert werden. 

>> Nachhaltige Nutzung des arktischen Ozeans und Meeres-
bodens institutionalisieren: Der WBGU empfiehlt, dass sich 
die internationale Gemeinschaft und insbesondere die ark-
tischen Anrainerstaaten auf den Schutz des arktischen 
Ozeans und seiner Ökosysteme verständigen. Auch der ark-
tische Ozean sollte innerhalb der AWZ und der erweiterten 
Festlandsockel nur auf nachhaltige Weise bewirtschaftet 
und genutzt werden. Die Nutzung des arktischen Ozeans, 
insbesondere die Offshore-Förderung von Erdöl und Erd-
gas, sollte nach anspruchsvollen Sicherheitsstandards und 
im Rahmen anspruchsvoller Umweltschutzstandards erfol-
gen, die der Fragilität der arktischen Ökosysteme gerecht 
werden. 

>> Verbindlichen „Polar Code“ umsetzen: Deutschland sollte 
die Bemühungen der Europäischen Kommission zur Ent-
wicklung eines verbindlichen „Polar Codes“ für die Schiff-
fahrt in der Region, unter Federführung der Internationa-
len Seeschifffahrts-Organisation (International Maritime 
Organisation, IMO), unterstützen, um damit Sicherheits-
maßnahmen und Umweltrisiken zu begegnen, die mit der 
erhöhten Schifffahrt in der Arktis einhergehen.

>> Haftungsregime etablieren: Bisher gibt es kein Haftungsre-
gime für den arktischen Ozean, welches im Fall erheblicher 
Umweltschäden, etwa durch Bohrinselhavarien, Schiffszu-
sammenstöße, Lecks an Pipelines oder ähnliche Zwischen-
fälle zur Anwendung kommen könnte. Ein Haftungsregime 
in der Arktis müsste einen klaren Handlungsrahmen mit 
Haftungsbedingungen für die einzelnen Nutzergruppen 
und potenziellen Verursacher wie Staaten, Unternehmen 
und andere Akteure liefern.
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7.3.5	
Regionale Meeres-Governance stärken 

Um das Potenzial der regionalen Meeres-Governance 
besser auszuschöpfen empfiehlt der WBGU, sie an den 
in Kapitel 7.1 skizzierten Leitprinzipien – dem Mensch-
heitserbeprinzip, dem systemischen Ansatz und dem 
Vorsorgeprinzip – sowie an den dort genannten zehn 
Kriterien für eine nachhaltige Meeres-Governance aus-
zurichten. Regionale Kooperation folgt dem Subsidi-
aritätsansatz, also der Kompetenz- bzw. Handlungs-
verlagerung auf die unterste problemadäquate Gover-
nance-Ebene. Die regionale Meeres-Governance sollte 
zur Etablierung verbindlicher und unverbindlicher 
Regelungen und Standards sowie zu deren Einhaltung 
deutlich gestärkt und ausgeweitet werden. Die folgen-
den Empfehlungen knüpfen überwiegend an die beste-
hende regionale Governance für die Meere an und set-
zen somit auf Kontinuität und Fortentwicklung. Die 
Arktis wird im Kasten 7.3‑1 herausgehoben behandelt. 

7.3.5.1	
UNEP Regional Seas Programme stärken und 
ausweiten
Die im Rahmen des UNEP Regional Seas Programme 
geschlossenen Abkommen und die dabei erzielten 
Ergebnisse sind wichtige Meilensteine auf dem Weg 
zu einer wirksamen regionalen Meeres-Governance 
(Kap. 3.4.1). 

Die Bundesregierung und die EU sollten sich im Rah-
men von UNEP dafür stark machen, dass für alle Mee-
resregionen möglichst flächendeckend eigene, durch 
Abkommen gestützte Regionalprogramme entwickelt 
werden. Für bereits laufende, aber bislang nicht durch 
völkerrechtliche Übereinkünfte gestützte Regionalpro-
gramme – u.  a. das East Asian Seas Programme, an dem 
die Mehrheit der ASEAN-Staaten beteiligt ist – sollten 
entsprechende Abkommen vereinbart werden. Hier-
bei sollten im Sinne der Governance-Kohärenz auch 
die relevanten Regelungen globaler Abkommen (z.  B. 
FSA, CBD, CITES) integriert werden, um deren regi-
onale Umsetzung zu fördern. Der WBGU empfiehlt 
zudem eine deutliche finanzielle und organisatori-
sche Aufwertung des UNEP Regional Seas Programme 
und seine enge Kooperation mit dem von UN-Gene-
ralsekretär Ban Ki-moon initiierten Oceans Compact 
(Kap. 7.3.3.1). Dadurch kann das Programm politisch 
sichtbarer gemacht und die Position des gesamten 
Programms sowie der einzelnen Regionalprogramme 
gestärkt werden. 

7.3.5.2	
Regionale Meeresabkommen stärken
Regionale Meeresabkommen haben bereits wich-
tige Beiträge zum nachhaltigen Umgang mit den Mee-
ren geleistet, auch wenn sie im Hinblick auf ihre Ziel
setzung, Instrumente und Institutionen z.  T. sehr unter-
schiedlich ausgestaltet sind (Kap. 3.4). Positiv hervor-
zuheben sind hier u.  a. die Helsinki-Konvention für die 
Ostsee (HELCOM), unter der insbesondere der Ein-
trag von Schadstoffen reguliert und somit eine signi-
fikante Verbesserung des Ökosystemzustands der Ost-
see erreicht wurde, sowie die OSPAR-Konvention für 
den Nordostatlantik, welche u.  a. ein Netzwerk von 
Meeresschutzgebieten auf Hoher See hervorgebracht 
hat (Kap. 3.6.2, 7.3.9.1). Die Analyse des WBGU hat 
gezeigt, dass die Umsetzung regionaler Abkommen 
durch problembezogene Protokolle, durch die Verab-
schiedung ambitionierter Aktionspläne sowie durch die 
Etablierung regionaler Meereskommissionen verbes-
sert werden kann (Kap. 3.4). 

Ambitionierte Protokolle und Aktionspläne 
vereinbaren
Protokolle sind rechtlich verbindlich, konkretisieren die 
Rahmenübereinkommen und verbessern somit deren 
Wirksamkeit. Sie können zur Vermeidung grenzüber-
schreitender Konflikte beitragen und helfen den Mit-
gliedstaaten, sowohl die Nutzung als auch den Schutz 
der jeweiligen Meeresregion besser zu organisieren. 
Der WBGU empfiehlt daher die inhaltliche Weiterent-
wicklung bestehender sowie die Formulierung zusätz-
licher Protokolle, welche die kooperative Bearbeitung 
bislang unberücksichtigter Probleme sicherstellen. Im 
Sinne des systemischen Ansatzes wird insbesondere 
die Verabschiedung ambitionierter Protokolle zu land-
basierten Aktivitäten mit dem Ziel des Meeresschut-
zes empfohlen, wie sie bereits in einigen Konventionen 
existieren, z.  B. der Barcelona-Konvention (Kap. 3.4.2). 
Es sollte geprüft werden, inwieweit Prinzipien der EU-
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie Eingang in zu ver-
einbarende Protokolle auch für andere Meeresregionen 
finden sollten. Mit Blick auf die zunehmende Expan-
sion von Nutzungen auf und in die Meere sollte zudem 
geprüft werden, inwieweit Ziele und Grundsätze einer 
marinen Raumplanung in solche Protokolle aufgenom-
men werden könnten (Kap. 7.3.9.2). 

Regionale Aktionspläne ermöglichen die dynami-
sche Weiterentwicklung der Meeres-Governance. Da 
solche Aktionspläne völkerrechtlich nicht verbindlich 
sind, fällt es den Staaten leichter, weitreichende und 
mit konkreten Maßnahmen unterlegte Ziele zu verein-
baren. Gleichzeitig können sie ungeachtet ihrer forma-
len Unverbindlichkeit erhebliche normative Kraft ent-
falten und somit die Wirksamkeit regionaler Koope-
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ration erhöhen. Sie sind daher ein sinnvolles, zu den 
verbindlichen Protokollen komplementäres Instrument 
regionaler Meeres-Governance. 

Aktionspläne bestehen bereits bei einigen regiona-
len Meeresabkommen wie OSPAR und HELCOM und 
sind das zentrale Instrument des UNEP Regional Seas 
Programme: Alle darunter etablierten Regionalpro-
gramme verfügen über einen Aktionsplan. Der WBGU 
empfiehlt, die Weiterentwicklung bzw. Neuformu-
lierung von Aktionsplänen vorzunehmen. Insbeson-
dere der 2007 von den HELCOM-Mitgliedstaaten und 
der EU verabschiedete Ostseeaktionsplan (Baltic Sea 
Action Plan), der explizit die Umsetzung des ökosys-
temaren Ansatzes einfordert, Umweltziele formuliert 
und die entsprechende Weiterentwicklung von Indi-
katoren verfolgt, weist einen erfolgversprechenden 
Weg zur Umsetzung von Vorsorgeprinzip und adapti-
vem Management. Auch für Abkommen, die vorrangig 
wirtschaftliche Aktivitäten betreffen, ist eine entspre-
chende Weiterentwicklung bestehender, oftmals sekto-
ral fokussierter Aktionspläne unter Einbezug des Mee-
resschutzes sinnvoll. 

Für Deutschland und die EU bieten sich auf mehre-
ren Ebenen Gestaltungsmöglichkeiten. Zunächst sollte 
der erweiterte Einsatz von Protokollen und Aktionsplä-
nen im Rahmen des UNEP Regional Seas Programme 
unterstützt werden. Durch die aktive Mitgliedschaft in 
verschiedenen regionalen Meeresabkommen bestehen 
vor allem für die EU weitere Möglichkeiten zur Ein-
flussnahme. Zudem kann im Rahmen der deutschen 
und europäischen Entwicklungspolitik die Verabschie-
dung ambitionierter Protokolle und Aktionspläne sowie 
der Aufbau geeigneter organisatorischer Kapazitäten 
zu deren Um- und Durchsetzung gefördert werden. 

Nicht zuletzt bietet auch die geplante Formulierung 
eines globalen Aktionsplans für die Meere im Rah-
men des Oceans Compact (Kap. 7.3.3.1) eine Gestal-
tungsmöglichkeit, da Deutschland und die EU wegen 
ihrer Beteiligung an z.  T. sehr gut entwickelten Mee-
resabkommen (z.  B. OSPAR, HELCOM) sowie wegen 
ihrer exzellenten und weltweit anerkannten Meeres-
forschung über große inhaltliche Kompetenzen verfü-
gen. Dabei sollte insbesondere auf eine adäquate Ver-
zahnung regionaler Aktionspläne mit einem etwaigen 
zukünftigen globalen Aktionsplan geachtet werden. 

Regionale Meereskommissionen einrichten und 
stärken
Der WBGU empfiehlt eine weitergehende Instituti-
onalisierung regionaler Meeresabkommen durch die 
Etablierung regionaler Meereskommissionen oder 
‑sekretariate mit weitreichenden Kompetenzen, da dies 
die Festigung und Weiterentwicklung regionaler Mee-
res-Governance erheblich befördern kann (Kap. 3.4.2). 

Vor allem sollte das Aufgabenspektrum regionaler Mee-
reskommissionen von lediglich sektoralen Kompeten-
zen (z.  B. RFMO; Kap. 7.3.4.3) hin zu einem integrier-
ten, alle relevanten Nutzungen und den Meeresschutz 
berücksichtigenden Ansatz weiterentwickelt werden. 
Regionale Meereskommissionen können dann durch 
Bündelung von Fachwissen und Förderung des Austau-
sches zwischen den Mitgliedstaaten die Basis für eine 
verbindlichere und anpassungsfähigere regionale Mee-
res-Governance schaffen. Ferner empfiehlt der WBGU, 
den Beschlüssen regionaler Meereskommissionen mehr 
Verbindlichkeit zu geben. Gerade bei weit entwickelten 
Kooperationen wie z.  B. HELCOM sollte geprüft werden 
inwieweit es sinnvoll ist, das Prinzip der Einstimmigkeit 
durch qualifizierte Mehrheiten zu ersetzen.

7.3.5.3	
Verzahnung regionaler Meeres-Governance 
verbessern
Der WBGU empfiehlt insbesondere die Zusammenar-
beit zwischen räumlich benachbarten oder überlappen-
den Meeresschutzabkommen, da die verbesserte Koor-
dination der Akteure in einer Meeresregion, eine ver-
besserte Kohärenz der Ziele und eine bessere Verzah-
nung der Governance-Mechanismen Synergieeffekte 
erzeugen kann. So ist z.  B. die verstärkte Koopera-
tion beim Thema Meeresschutzgebiete zwischen dem 
OSPAR-Abkommen, das explizit nicht für die Fischerei 
zuständig ist, und der in der gleichen Region aktiven 
RFMO positiv zu bewerten (Kap. 7.3.9.1). Sie könnte 
als Vorbild dienen, um auch in anderen Regionen die 
Harmonisierung von Zielen und Maßnahmen voranzu-
treiben und die regionale Kohärenz zu verbessern. Der 
Einfluss Deutschlands und der EU zur besseren regi-
onalen Integration von Meeresschutz und Fischerei-
Governance sollte im Rahmen des UNEP, der FAO sowie 
des Oceans Compact geltend gemacht werden. Zudem 
sollte die Harmonisierung zwischen internationalen, 
von der EU gezeichneten Abkommen und der Meeres- 
und landseitigen EU-Politik verbessert werden. 

Auch der aufgrund von Technologieentwicklung und 
neuen Nutzungsformen der Meere anfallende zusätz-
liche Regelungsbedarf erfordert eine verstärkte intra-
regionale sowie intersektorale Kooperation. Relevante 
technische Entwicklungen sollten im Hinblick auf Nut-
zungsmöglichkeiten und Schutzanforderungen durch 
Politikgestaltung auf regionaler Ebene begleitet wer-
den. Besonders die aktuell im Energiesektor stattfin-
denden technischen Entwicklungen erfordern aufgrund 
ihrer potenziellen Auswirkungen auf die Meeresumwelt 
sowie möglicher Wechselwirkungen mit anderen Nut-
zungen eine integrierte regionale Bewertung. Für die 
erneuerbaren Meeresenergien verweist der WBGU auf 
frühere Empfehlungen zu internationaler Energie- und 
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Technologiepolitik (WBGU, 2011:  332). Beispielsweise 
bietet sich auf regionaler Ebene eine Kooperation von 
IRENA mit dem Regional Seas Programme des UNEP 
an, um die Diffusion erneuerbarer Energietechnologien 
zu ermöglichen und die nachhaltige Nutzung der Meere 
zu gewährleisten. Auch bei der marinen Raumplanung, 
die als vorausschauendes Instrument Möglichkeiten 
zur kooperativen Interessensabwägung eröffnet, bie-
tet sich eine grenzüberschreitende Kooperation an 
(Kap. 7.3.9, 7.5.1.2). 

Ferner empfiehlt der WBGU, Kooperationen zwi-
schen verschiedenen Regionen zu stärken. Wie das 
Beispiel der Zusammenarbeit zwischen OSPAR und der 
Abidjan-Konvention zeigt (Kap. 3.4.2), kann durch 
Wissensaustausch der Aufbau von Kapazitäten für 
Monitoring, Um- und Durchsetzung vor allem in wirt-
schaftlich schwächeren Regionen gefördert werden. 
Die Kooperation zwischen Abkommen mit vergleichs-
weise weit entwickelten Kapazitäten (z.  B. HELCOM 
und OSPAR) kann zur Harmonisierung von Indikatoren 
und zur Verbesserung des Monitorings genutzt werden. 

Für die sektorübergreifende, integrative Bearbeitung 
gemeinsamer Herausforderungen sollten die bestehen-
den interregionalen Kooperationen vertieft werden. 
Dies sollte unter Ausrichtung an den vom WBGU vor-
geschlagenen Prinzipien und Kriterien aus Kapitel 7.1 
und im Einklang mit bestehenden völkerrechtlichen 
Regelungen geschehen (z.  B. FSA, CBD, CITES). Im Rah-
men des UNEP Regional Seas Programme sollte die Ent-
wicklung weiterer Kooperationsmöglichkeiten einge-
fordert werden, etwa unter Beteiligung des asiatischen 
und pazifischen Meeresraums.

7.3.6	
Konzepte zur gemeinschaftlichen Finanzierung 
der Meeres-Governance entwickeln 

Die für eine global nachhaltige Nutzung der Meere not-
wendige internationale Kooperation sollte von zwi-
schenstaatlichen Finanztransfers begleitet werden. 
Eine Umstellung von Fischerei und Aquakultur in Rich-
tung Nachhaltigkeit (Kap. 7.4), die Einrichtung und 
der Unterhalt von Meeresschutzgebieten (Kap. 7.3.9) 
sowie die Um- und Durchsetzung von Meeres-Gover-
nance (Kap. 7.1.5) verursachen einzelnen Ländern 
Kosten, kommen aber allen Ländern zugute. Es sollte 
deshalb nach Wegen gesucht werden, die Kosten der 
verschiedenen Maßnahmen fair auf alle Staaten zu ver-
teilen. 

Für die Lastenteilung zieht der WBGU das Vorsorge- 
und das Gleichheitsprinzip als übergeordnete Prinzipien 
heran (Kap. 3.1.4). Das Vorsorgeprinzip betont die Ver-
antwortung der Staatengemeinschaft für das globale 

Kollektivgut Meer. Wie in Kapitel 3.6.8 diskutiert, 
könnte man die Finanzierungslast demnach mit einer 
Pro-Kopf-Verteilung der Kosten allen Staaten gleicher-
maßen auferlegen. Grundsätzlich ist bei der Kostentei-
lung allerdings auch die Leistungsfähigkeit unterschied-
licher Länder zu beachten. Transfers von wirtschaftlich 
leistungsfähigen Staaten in Länder mit geringerem Brut-
toinlandsprodukt schaffen häufig erst die Voraussetzung 
dafür, dass diese Länder Schutzvorschriften für die 
Meere einhalten können. Generell lässt sich festhalten, 
dass Transfers die Bereitschaft der Empfängerländer 
erhöhen, einem anspruchsvollen Governance-Regime 
zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der Meere 
zuzustimmen.

Die Lastenteilung kann u.  a. durch die Einrichtung 
internationaler Fonds geschehen. Die Mittel zur Alimen-
tierung der Fonds sollten u.  a. aus Nutzungsentgelten 
gewonnen werden. 

Die Kosten für den Schutz und für den Übergang zu 
einer global nachhaltigen Nutzung der Meere können 
im Rahmen dieses Gutachtens nur grob abgeschätzt 
werden. Die Schätzungen für einmalige Kosten zur 
Fischereireform sowie für die Einrichtung eines globa-
len Monitoring-Systems sind in Tabelle 7.3‑1 zusam-
mengestellt und ergeben Werte von insgesamt mindes-
tens 200–295 Mrd. US-$. Zusätzlich sind auch laufend 
anfallende Kosten von insgesamt 22–37 Mrd. US-$ 
jährlich zu berücksichtigen (Tab. 7.3‑1). Hinzu kom-
men weitere, nur schwer quantifizierbare Posten wie 
z.  B. Kompensationszahlungen für die Nichtnutzung 
der Meere oder den Ausbau erneuerbarer Energien aus 
und auf den Meeren (Kap. 7.3.7).

7.3.6.1	
Internationale Finanzierungsmechanismen stärken
Auch heute schon gibt es internationale Fonds und Pro-
gramme zur Unterstützung nachhaltigen Fischereima-
nagements, nachhaltiger Aquakulturen und zur Ein-
richtung von Schutzgebieten. Die Finanzierung des 
Schutzes von Meeres- und Küstenökosystemen über 
internationale Finanzierungsmechanismen erfolgt bis-
her aus diversen Quellen (GEF, Weltbank, weitere 
UN-Organisationen wie FAO und UNDP), ist wenig 
koordiniert und von völlig unzureichendem Umfang 
(Kap. 3.6.8). Die zur Verfügung stehenden Mittel soll-
ten daher gebündelt und im Umfang erhöht werden.

Der WBGU empfiehlt darüber hinaus zwei zusätzli-
che internationale Fonds: einen Fonds zur Unterstüt-
zung nationaler Maßnahmen zu Schutz und nachhalti-
ger Nutzung innerhalb der AWZ sowie einen Fonds zur 
Finanzierung des Schutzes der Hohen See. Für die Ver-
waltung der Mittel sollten bestehende Strukturen wie 
etwa die Globale Umweltfazilität (Global Environment 
Facility, GEF) genutzt werden. 
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Finanzierungsmechanismus für nachhaltige 
Nutzung und Schutz innerhalb der AWZ
Die nachhaltige Bewirtschaftung der Meere innerhalb 
der AWZ liegt in der Verantwortung der jeweiligen 
Küstenstaaten und sollte grundsätzlich auch von ihnen 
finanziert werden. In der WBGU-Vision haben die Küs-
tenstaaten gegenüber der World Oceans Organisation 
(WOO) eine Rechenschaftspflicht für die nachhaltige 
Nutzung der Meere innerhalb ihrer AWZ (Kap. 7.2.2.1). 
Ein Transfermechanismus sollte vor allem diejeni-
gen Küstenstaaten unterstützen, die aufgrund gerin-
ger wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit dadurch anfal-
lende Kosten (z.  B. Fischereireform, Monitoring- und 
Berichtssysteme) nicht alleine tragen können. Dies 
könnte die Bereitschaft erhöhen, dass diese Staa-
ten ihren Pflichten nachkommen. Ein entsprechen-
der Fonds sollte, dem Gleichheitsprinzip folgend, von 
allen Staaten gemeinsam getragen werden, wobei die 
Einzahlungen an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
geknüpft sein sollten. 

Finanzierungsmechanismus für den Schutz der 
Hohen See
Für den Schutz der Hohen See, insbesondere für Moni-
toring und Überwachung auf Hoher See, sowie für die 
Einrichtung eines Netzwerks von Meeresschutzgebie-
ten (Kap. 7.3.9.1), sollten in einem internationalen 
Fonds Mittel bereitgestellt werden. Dem Gleichheits-
prinzip folgend sollten sich nicht nur die Küstenstaaten, 
sondern alle Staaten an einem solchen Fonds beteiligen, 
unabhängig von ihrer direkten Nutzung der Hohen See. 
Dies nicht zuletzt, weil alle Länder mindestens indi-
rekt (u.  a. über Handel, Konsum, Tourismus und land-
basierte Aktivitäten) zur Gefährdung der Ökosysteme 

der Hohen See beitragen und alle, mindestens indirekt, 
von Schutz und nachhaltiger Nutzung der Hohen See 
einem Erhalt dieser Ökosysteme profitieren. Die Höhe 
der Einzahlungen der verschiedenen Länder sollte sich 
dabei an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines 
Landes bemessen. 

7.3.6.2	
Finanzierung über Mechanismen der 
Klimarahmenkonvention nutzen
Neben den zuvor beschriebenen neu einzurichtenden 
Fonds zur Finanzierung der Meeres-Governance kön-
nen auch bereits vorhandene Finanzierungsmechanis-
men der Klimarahmenkonvention für den Schutz und 
die nachhaltige Nutzung des Ökosystems Meer einge-
setzt werden. Der WBGU unterstützt den Ansatz, den 
Schutz kohlenstoffspeichernder Küstenwälder (z.  B. 
Mangrovenwälder) in den Rahmen des REDD-plus-
Mechanismus der Klimarahmenkonvention zu inte-
grieren. Eine eigene Kategorisierung von Küstenöko-
systemen als „Blue Carbon“ und die Finanzierung ihres 
Schutzes über Kohlenstoffmärkte hält der WBGU dage-
gen nicht für sinnvoll (Kasten 1.2-2).

Die Finanzierung neuer Anlagen zur Erzeugung 
erneuerbarer Energien auf den Meeren könnte durch 
die (Finanzierungs-)Mechanismen der Klimarahmen-
konvention (Joint Implementation, Clean Develop-
ment Mechanism, Climate Change Focal Area des GEF 
Trust Fund, Green Climate Fund) unterstützt werden. 
Einen zusätzlichen internationalen Finanzierungsme-
chanismus für erneuerbare Energien auf den Meeren 
hält der WBGU nicht für notwendig, da die Vorteile aus 
der Energienutzung überwiegend national oder regio-
nal und zu einem großen Teil bei privaten Unternehmen 

Tabelle 7.3-1
Zusammenstellung der Kostenschätzungen aus den Kapiteln 3 und 4, soweit verfügbar. Es fehlen explizite Abschätzungen 
zu einmaligen Kompensationszahlungen, zu einmaligen Einrichtungskosten für marine Schutzgebiete sowie zum globalen 
Ausbau erneuerbarer Energien aus und auf den Meeren. 
Quellen: 1 UNEP, 2011b; 2 POGO, 2010, 2011; 3 Balmford et al., 2004; 4 WBGU, eigene Schätzungen basierend auf HSTF, 2005, 
2006 sowie Brooke et al., 2010

Einmalig anfallende Kosten Jährlich anfallende Kosten

[Mrd. US-$] [Mrd. US-$]

Fischereireform 1 190–280 Fischereimanagement 1 10

Unterhalt eines Netzwerks mariner 
Schutzgebiete 3

5–19

Einrichtung eines Monitoring-Systems 
(GOOS) 2

	 10–15 Unterhalt eines Monitoring-Systems 
(GOOS) 2

5

Kontrolle und Durchsetzung von 
Meeres-Governance 4

2–3

Gesamt 200–295 Gesamt 22–37
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anfallen dürften. Dementsprechend wäre auch eine 
Finanzierung durch diejenigen, die Renditen erzielen 
werden, angemessen.

7.3.6.3	
Nutzungsentgelte als Finanzierungsquelle 
erschließen
Wie bei allen internationalen Transferzahlungen stellt 
sich die Frage, auf welchem Weg möglichst substanzielle 
und verlässliche Zahlungsströme zur Alimentierung der 
in Kapitel 7.3.6.1 vorgeschlagenen neuen Fonds und 
Transfermechanismen generiert werden können. Im 
Kontext der Meere und Ozeane empfiehlt der WBGU, 
die erforderlichen Mittel u.  a. auch aus Nutzungsent-
gelten zu gewinnen (WBGU, 2002). Nutzungsentgelte 
können die in Kapitel 7.3.7 beschriebene Anreizfunk-
tion übernehmen und außerdem einen wesentlichen 
Beitrag zur Finanzierung des Meeresschutzes leisten, 
da das entsprechende Aufkommen, anders als bei einer 
Steuer, zweckgebunden eingesetzt werden kann.

Nutzungsentgelte sollten daher im Zusammenhang 
mit der internationalen Finanzierung des nachhaltigen 
Managements und des Schutzes der Ozeane und ihrer 
Ressourcen verstärkt aufgegriffen werden. Sie sollten 
sich künftig vor allem auf Bereiche beziehen, die bis-
her unentgeltlich genutzt werden konnten. So sollten 
Nationalstaaten etwa Entgelte auf die Nutzung der 
Meere innerhalb der AWZ erheben (z.  B. Fischerei-, 
Aquakulturlizenzen, Abgaben auf sportliche und tou-
ristische Aktivitäten innerhalb der AWZ; Kap. 4.1.3.6). 
Diesbezüglich wären internationale Vereinbarungen 
mit dem Ziel der Harmonisierung von Nutzungsent-
gelten sinnvoll, um Wettbewerbsnachteile für einzelne 
Staaten und Ausweichreaktionen zu vermeiden. 

7.3.7	
Anreizinstrumente und Finanzierungsstrukturen 
einsetzen

Die in Kapitel 7.3.2 beschriebenen institutionellen und 
politischen Rahmenbedingungen sollten sicherstellen, 
dass Investitionen in die nachhaltige Nutzung der Meere 
mittel- bis langfristig weniger riskant sind als Investi-
tionen in nicht nachhaltige Nutzungen. Zusätzlich soll-
ten gezielte ökonomische Anreize wie Nutzungsent-
gelte, Zahlungen für Ökosystemleistungen oder vorü-
bergehende Subventionen den Schutz sowie die nachhal-
tigen und langfristig orientierten Nutzungen der Meere 
unterstützen. Die Bereitstellung von zusätzlichem Inves-
titionskapital durch Entwicklungs- und Förderbanken, 
staatliche Risikoabsicherung sowie die Etablierung neuer 
Geschäftsmodelle können interessierten Investoren den 
Zugang zu günstigem Fremdkapital erleichtern. 

7.3.7.1	
Ökonomische Anreize für nachhaltige Nutzungen 
setzen
Gezielte ökonomische Anreize wie Nutzungsentgelte, 
Zahlungen für Ökosystemleistungen oder vorüberge-
hende Subventionen können nachhaltige und langfris-
tig orientierte Nutzungen unterstützen. Sie erhöhen im 
Vergleich zu nicht nachhaltiger Nutzung die Rendite 
aus Investitionen in nachhaltige Nutzungen und sor-
gen außerdem dafür, deren Risiken weiter zu senken. 
So werden Investitionen in eine langfristig ausgerich-
tete Bewirtschaftung der Meere für Nutzer und poten-
zielle Geldgeber zusätzlich attraktiv. 

Nutzungsentgelte für Meeresgüter und 
Ökosystemleistungen
Über Nutzungsentgelte werden die gesellschaftlichen 
Kosten der Nutzung der Meere, die sich in der Zerstö-
rung oder Degradation von Meeres- und Küstenöko-
systemen manifestieren, den Nutzern bzw. Verursa-
chern angelastet und damit internalisiert. So entsteht 
ein ökonomischer Anreiz zur schonenden Nutzung bzw. 
zur Vermeidung nicht nachhaltiger Nutzung der Res-
source Meer. Alle Länder sollten deshalb in ihrer AWZ 
Nutzungsentgelte, beispielsweise in Form von kosten-
pflichtigen Fischerei- und Aquakultur-Lizenzen, Fang
abgaben, Beifangbesteuerung, Hafengebühren oder 
Eintrittsgebühren für Schutzgebiete erheben. Über ein 
Bonus/Malus-System könnte die Höhe der Nutzungs-
entgelte je nach Einhaltung bestimmter Nachhaltigkeits-
standards gestaffelt werden. Auf diese Weise könnten 
weitere Anreize für Investitionen in verbrauchsarme 
Schiffe und nachhaltiges Fanggerät geschaffen werden 
(Kap. 7.4.1). Nicht zuletzt sollten Nutzungsentgelte 
sozialverträglich ausgestaltet werden. Insbesondere für 
kleinbetriebliche Fischerei und Aquakultur in Entwick-
lungsländern könnten andere Anreizmechanismen, wie 
z.  B. Zahlungen für Ökosystemleistungen, genutzt wer-
den (Kap. 7.4.1.8).

Die Bundesregierung sollte die verstärkte Einfüh-
rung von Nutzungsentgelten für direkte Meeresnutzun-
gen in Deutschland prüfen und sich im Rahmen inter-
nationaler Abkommen für die flächendeckende Einfüh-
rung bzw. Harmonisierung von Nutzungsentgelten für 
die Meere einsetzen. So könnten Wettbewerbsverzer-
rungen und Ausweichreaktionen (wie etwa die Abwan-
derung der Nutzungen in AWZ ohne Nutzungsentgelte) 
und deren negative Folgen vermieden werden. 

Zahlungen für Ökosystemleistungen 
Bei kleinbetrieblichen Aktivitäten und insbesondere 
dann, wenn kaum alternative Einkommensmöglich-
keiten verfügbar sind, sollten Zahlungen für Ökosys-
temleistungen (Payments for Ecosystem Services, PES) 
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genutzt werden, um positive Anreize für eine nach-
haltige Nutzung zu setzen (Kap. 4.1.3.6). Durch die 
Zahlung für Ökosystemleistungen wird nachhaltiges 
Bewirtschaften zu einer Einkommensquelle, so dass 
individuelle Akteure in die Lage versetzt werden, auf 
nicht nachhaltige Nutzungen zu verzichten und sich für 
die Erhaltung von Ökosystemleistungen zu engagieren. 
Zahlungen könnten im Bereich Fischerei und Aquakul-
tur an der Anwendung nachhaltiger Fischereimethoden, 
am nachhaltigen Betrieb von Aquakulturen in Verbin-
dung mit Küstenschutz (z.  B. Schutz von Mangroven) 
oder an einem Verzicht auf Fischerei oder Aquakultur 
(z.  B. in Meeresschutzgebieten oder während zeitlicher 
Fangbeschränkungen) ansetzen (Kap. 7.4). 

Anders als Nutzungsentgelte eignen sich Zahlun-
gen für Ökosystemleistungen insbesondere in einkom-
mensschwachen Regionen mit fehlenden alternati-
ven Einkommensmöglichkeiten, um Anreize für einen 
Rückgang nicht nachhaltiger Aktivitäten der Meeres-
nutzung zu erreichen und dafür zu sorgen, dass Meere 
und Küstengebiete auch künftig möglichst vielfältige 
Ökosystemleistungen erbringen. Dieses Instrument 
sollte deshalb vor allem in der Entwicklungszusammen-
arbeit der Bundesregierung verstärkt Aufmerksamkeit 
erhalten. Daneben kommen auf EU-Ebene Zahlungen 
für Ökosystemleistungen im Bereich der Fischerei und 
Aquakulturen in Frage – analog zu Ausgleichszahlun-
gen in der Landwirtschaft durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländli-
chen Raums. Auszahlungen an Fischerei- und Aquakul-
turbetriebe wären denkbar, sofern sich diese freiwillig 
zu einer besonders schonenden Bewirtschaftung ver-
pflichten.

Kompensationszahlungen für Nichtnutzung 
Wenn im Zuge der Einrichtung von Schutzgebieten oder 
der Reduktion der Fangmengen in bestimmten Fisch-
gründen die Einkommensmöglichkeiten verschiedener 
Akteure plötzlich und massiv beschnitten werden, soll-
ten staatliche Kompensationszahlungen die erlittenen 
Einkommensverluste abfedern und den Übergang zu 
alternativen Möglichkeiten der Einkommenserzielung 
erleichtern (Kap. 4.1.3.6). Anders als Zahlungen für 
Ökosystemleistungen dienen Kompensationszahlungen 
vorrangig dem Ziel der Lastenteilung und der vorüber-
gehenden, einmaligen Abfederung sozialer Härten (z.  B. 
Kap. 7.4.1.3, 7.4.1.8). Kompensationszahlungen für die 
Nichtnutzung können die Form eines Rückkaufs von 
Fanglizenzen, Booten oder Fanggerät annehmen. Dabei 
ist sicherzustellen, dass die Fangmenge und der Fische-
reiaufwand insgesamt durch Regulierung begrenzt sind 
und die entzogenen Lizenzen, stillgelegten Boote oder 
Fanggeräte nicht durch neue ersetzt werden. Zusätzlich 
können Kompensationszahlungen die Entschädigung 

und Umschulung von Arbeitnehmern in unmittelbar 
betroffenen und nachgelagerten Industrien und andere 
soziale Angebote sowie Beratungsleistungen umfassen. 

Zertifizierung von Fischerei- und 
Aquakulturprodukten
Auch die Einführung freiwilliger oder rechtlich binden-
der Standards, verbunden mit der Zertifizierung von 
Fischerei- und Aquakulturprodukten (wie z.  B. derzeit 
durch den Marine Stewardship Council), schafft indi-
rekt Anreize für eine nachhaltige Ausgestaltung dieser 
Aktivitäten. Die entsprechenden Empfehlungen finden 
sich in Kapitel 7.3.8. 

Förderung erneuerbarer Meeresenergie
Im Bereich der Nutzung erneuerbarer Energien aus dem 
Meer besteht ein hoher Bedarf an gezielter staatlicher 
Technologie- und Innovationsförderung. Der WBGU 
hält in diesem Zusammenhang zeitlich befristete Ein-
speisevergütungen bzw. Einspeiseprämien, gepaart 
mit zinsgünstigen Krediten und Kreditgarantien durch 
staatliche Förderbanken (Kap. 7.5.1) für geeignet, 
um langfristig ausgerichtete Investitionen zu stärken. 
Zugleich sollte für eine effektive und effiziente Dif-
fusion erneuerbarer Meeresenergietechnologien nach 
weiteren innovativen Förderinstrumenten gesucht 
werden. So könnten beispielsweise bei der Förderung 
von Offshore-Windanlagen Ausschreibungsverfahren, 
bei denen die Höhe der Vergütung durch einen Bieter-
wettbewerb bestimmt wird, zur Anwendung kommen 
(Kap. 5.4). 

7.3.7.2	
Finanzierungsstrukturen für langfristig 
ausgerichtete Investitionen entwickeln
Mehr Investitionen in nachhaltige Nutzungen erfordern 
nicht nur einen klaren politischen Rahmen und geeig-
nete ökonomische Anreizstrukturen, sondern auch 
zusätzliches Investitionskapital. Öffentliche Finanzie-
rungsmechanismen, die zinsgünstige Kredite oder Kre-
ditgarantien bereitstellen, sowie neue Geschäftsmodelle 
könnten interessierten Investoren den Zugang zu güns-
tigem Fremdkapital erleichtern. Insgesamt ist aufgrund 
des hohen weltweiten privaten Finanzvermögens von 
ca. 180.000 Mrd. US‑$ (McKinsey, 2011) davon aus-
zugehen, dass die Aufbringung der für eine nachhal-
tige Meeresnutzung erforderlichen Investitionen bei 
entsprechender staatlicher Unterstützung grundsätz-
lich möglich ist.

Finanzierungsinstrumente von Förder- und 
Entwicklungsbanken verstärkt nutzen
Werden öffentliche Gelder dazu eingesetzt, private 
Investitionen zu unterstützen, kann über Hebeleffekte 
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in der Regel ein Vielfaches an Mitteln generiert werden. 
Es handelt sich also um sehr effiziente Instrumente zur 
Förderung privater Investitionen. Eine Möglichkeit zur 
Unterstützung privater Investitionen sind vergünstigte 
Kredite und Kreditgarantien von staatlichen Förder- 
und Entwicklungsbanken sowie staatliche Risikoüber-
nahmen. Die deutsche KfW Mittelstandsbank bietet 
beispielsweise mit dem Sonderprogramm „Offshore 
Windenergie“ Unterstützung bei der Finanzierung von 
Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee an. Eine Ver-
größerung und Verstetigung solcher Kreditprogramme 
sowie von Programmen zur Finanzierung nachhalti-
ger Fischerei und Aquakultur wäre wichtig. Zudem 
besteht Bedarf an Mitteln zur Unterstützung innova-
tiver Geschäftsmodelle, die in öffentlich-privaten Ven-
ture-Capital-Fonds bereitgestellt werden könnten. 

Eine staatliche Risikoabsicherung bzw. ‑übernahme 
kann beispielsweise über strukturierte Fonds gesche-
hen, in denen private und öffentliche Mittel gebündelt 
werden und von denen staatliche Förderbanken jeweils 
die riskantesten Anteile übernehmen. Die nationalen 
und internationalen Entwicklungs- und Förderbanken 
sollten solche Programme und Fonds im Zusammen-
hang mit Investitionen in die nachhaltige Bewirtschaf-
tung der Meere verstärkt auflegen.

Neue kooperative Finanzierungsmodelle fördern
Auch neue kooperative Finanzierungsmodelle können 
den Zugang zu Fremdkapital ermöglichen und auf diese 
Weise Investitionsbarrieren senken. In „Licence Banks“ 
können sich etwa mehrere kleine Fischereibetriebe 
zusammenschließen, um eigene Einlagen mit dem Start-
kapital eines Partnerinvestors oder einer nationalen 
Förderbank zu bündeln. Mit diesem Startkapital kann 
dann Kapital von weiteren privaten Investoren einge-
worben werden (Kap. 4.1.3.6). 

Ein ganz ähnliches Modell stellen „Fisheries Trusts“ 
dar, in denen Mittel von privaten Stiftungen, günstige 
staatliche Kredite und ergänzende Bankkredite gebün-
delt werden. Mit den gesammelten Mitteln können 
Fischereilizenzen erworben werden, welche von den 
Fischern gegen Entgelt „geleast“ werden können. So 
können auch kleinere Fischereiunternehmer mit gerin-
ger Kapitalausstattung, aber hoher Nachhaltigkeits
orientierung Fischereilizenzen nutzen. Ein Teil der 
durch die Fischerei erwirtschafteten Gewinne wird 
an die externen Geldgeber ausgeschüttet, was als 
Voraussetzung für die Bereitstellung von Kapital anzu-
sehen ist.

Im Bereich der Aquakulturen haben sich in Asien 
„Aquaclubs“ als Zusammenschlüsse mehrerer lokaler 
Aquakulturbetriebe gebildet. Aquaclubs ermöglichen 
den Unternehmen eine gemeinschaftliche Umstellung 
der Bewirtschaftungsmethoden in Richtung Nachhal-

tigkeit, die gerade bei benachbarten Betrieben auf-
grund der Verbreitung von Schadstoffen im Wasser 
im Alleingang nicht möglich wäre. Zudem entstehen 
Kostenvorteile durch gemeinsame Beschaffung von 
Setzlingen und nachhaltigen Futtermitteln. Der Zusam-
menschluss zu Aquaclubs kann außerdem die Zerti-
fizierung nachhaltiger Aquakulturprodukte erleich-
tern, da bei einer gemeinschaftlichen Organisation die 
Zertifizierungskosten (vor allem Transaktionskosten) 
gesenkt werden können (Kap. 4.2.3). 

Bei der Kreditvergabe nationaler Förder- und Ent-
wicklungsbanken sollten Zusammenschlüsse wie 
Licence Banks, Fisheries Trusts und Aquaclubs unter-
stützt werden. Auch in der Entwicklungszusammenar-
beit und über internationale Entwicklungsbanken soll-
ten solche Ansätze verstärkt gefördert werden.

7.3.8	
Private Governance stärken und ausbauen

Flankierend zur öffentlichen Governance sollten private 
Initiativen zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung 
der Ozeane gefördert werden. Der WBGU empfiehlt sol-
che Formen privater Governance zu stärken, bei denen 
verschiedene private Akteure – zumeist Unternehmen in 
Kooperation mit Nichtregierungsorganisationen (NRO) 
– sich zusammenschließen, Regelungen entwickeln und 
sich zu deren Einhaltung verpflichten. Solche privaten 
Kooperationen und Initiativen können ohne direkte 
staatliche Eingriffe Veränderungen in der Bewirtschaf-
tung der Meere bewirken.

7.3.8.1	
Europaweit einheitliches Zertifizierungssystem für 
Fische und Meerestiere aus Wildfang einführen
Ein Beispiel für private Governance bei der nachhalti-
gen Nutzung der Meere sind Zertifizierungsprogramme 
wie die des Marine Stewardship Council (MSC), von 
Friend of the Sea (FOS), des Aquaculture Stewardship 
Council (ASC) oder von Naturland (Kap. 3.5). Der MSC 
betreibt das älteste und mit Abstand größte Programm. 
Die Anzahl der durch den MSC zertifizierten Fische-
reien ist in den vergangenen Jahren stark angestie-
gen, und es ist damit zu rechnen, dass sie weiter stei-
gen wird. Durch Zertifizierung können Verbraucher nach 
bestimmten Umweltschutzkriterien betriebene Fische-
reien von anderen unterscheiden. 

Sind die der Zertifizierung zugrunde gelegten 
Kriterien nicht anspruchsvoll genug und lassen Raum 
für zu weitgehende Interpretation, verliert die freiwil-
lige Zertifizierung ihre Glaubwürdigkeit als Instrument 
der Private Governance. 

Zudem gibt es eine Reihe jüngerer Umweltsiegel auf 
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nationaler Ebene. Es ist davon auszugehen, dass ihre 
Anzahl noch weiter steigen wird. Der Beitrag der jün-
geren Label zu einer nachhaltigen Fischerei ist wissen-
schaftlich kaum erforscht. Mit der Zunahme von ver-
schiedenen Umweltsiegeln besteht die Gefahr, dass 
Konsumenten die unterschiedlichen Schutzniveaus der 
einzelnen Siegel nicht mehr unterscheiden können, die 
Siegel mithin keine Wahlfreiheit herbeiführen, sondern 
ihre Bedeutung für Konsumentenentscheidungen mar-
ginalisiert wird.

Der WBGU empfiehlt deshalb, innerhalb der Euro-
päischen Union Mindestanforderungen für private 
Nachhaltigkeitsstandards für Fisch- und Meeresfrüch-
teerzeugnisse aus Wildfang festzulegen. Während pri-
vate Standards beliebig gewählt werden können, wäre 
die Einhaltung eines solchen Mindeststandards für 
alle Anbieter nachhaltigkeitszertifizierter Fisch- und 
Meeresfrüchteerzeugnisse innerhalb der EU verbind-
lich. Bei entsprechender Überprüfung der Mindeststan-
dards kann nachgewiesen und gegebenenfalls sanktio-
niert werden, wenn Privatfirmen diese Mindeststan-
dards nicht einhalten. Dies könnte dazu beitragen, die 
Schutzfunktion einzelner Siegel zu erhöhen und gleich-
zeitig das Vertrauen von Konsumenten gerade bei einer 
Vielzahl unterschiedlicher Umweltsiegel zu steigern. 
Ein solcher Standard müsste den FAO-Leitlinien für die 
Ökokennzeichnung von Fisch und Fischereierzeugnis-
sen aus der Seefischerei entsprechen.

Bislang fehlt ein EU-weiter Standard für Nachhal-
tigkeit in der Wildfischerei. Ein weiterer Schritt wäre 
die Einführung eines einheitlichen EU-Siegels für Fisch 
und Meeresfrüchte aus nachhaltiger Wildfischerei. 

7.3.8.2	
Rechtssicherheit zur WTO-Konformität von 
Nachhaltigkeitsstandards verbessern
Im Rahmen der WTO-Verhandlungen sollte eine Klä-
rung hinsichtlich der Konformität freiwilliger – sowohl 
privater als auch staatlicher – Nachhaltigkeitsstan-
dards und entsprechender Kennzeichnungssysteme 
mit geltendem Welthandelsrecht herbeigeführt werden 
(Kap. 7.4.1.7). Dazu sollten klare Kriterien entwickelt 
werden, wann prozessbezogene Standards für Ressour-
cen- und Umweltschutz und damit verbundene Kenn-
zeichnungssysteme mit den bestehenden handelslibe-
ralisierenden Regelungen in Konflikt geraten und wann 
nicht. Bisher ist die Rechtsprechung der Streitbeile-
gungsorgane der WTO diesbezüglich nicht eindeutig. 
Um die Rechtssicherheit in solchen Fragen zu erhöhen, 
sollten das rechtliche Verhältnis zwischen multilatera-
len Umweltabkommen bzw. RFMO und WTO-Regeln 
sowie die Prüfungssystematik in entsprechenden Kon-
fliktfällen grundsätzlich und abschließend geklärt wer-
den. 

7.3.9	
Meeresschutzgebiete und Raumplanung 
erheblich ausweiten

Meeresschutzgebiete (Marine Protected Areas, MPAs) 
sind wichtige Bestandteile mariner Raumplanungssys-
teme, die eine Zonierung der Ozeane in Gebiete mit 
unterschiedlicher Nutzungsintensität und Nutzungs-
arten sowie deren Koordination vornehmen, um Nut-
zungskonflikte auszugleichen sowie einen systemi-
schen Ansatz umzusetzen (Kap. 3.6.2). Raumplanung 
sollte nach wissenschaftlichen Kriterien gestaltet und 
regelmäßig auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. 
Auch für Meeresschutzgebiete gibt es eine Reihe abge-
stufter Schutzkategorien mit unterschiedlicher Gewich-
tung von Schutz und nachhaltiger Nutzung bis hin zum 
Totalschutz und Ausschluss von Nutzungen (Nullnut-
zungszonen), wobei in der Regel die Kernzonen unter 
stärkerem Schutz stehen als die Randgebiete. Marine 
Schutzgebiete sollten in den Rahmen eines übergrei-
fenden Schutzgebietssystems gestellt werden, um ihre 
Effektivität, Repräsentativität und Vernetzung zu ver-
bessern. Dies setzt internationale Kooperation vor-
aus. Außerdem sollten Schutzgebietsausweisungen in 
ein übergreifendes Konzept zur marinen Raumplanung 
integriert (Kap. 7.3.9.2) sowie in nachhaltiges Fische-
reimanagement eingebunden werden (Kap. 4.1.3, 
7.4.1).

7.3.9.1	
Meeresschutzgebiete ausweiten
Schutzgebiete gehören im Meer wie auch an Land zu 
den wichtigsten Instrumenten für die Erhaltung bio-
logischer Vielfalt. Die internationale Gemeinschaft hat 
vielfach die Einrichtung bzw. Ausweitung eines Netz-
werks von Meeresschutzgebieten angemahnt, zuletzt 
im Rahmen der Biodiversitätskonvention und im Rio-
Folgeprozess (Kap. 3.6.2.1). Die folgenden Empfeh-
lungen zu Meeresschutzgebieten betreffen in erster 
Linie die globale Ebene und sind im europäischen Kon-
text vor allem auf die Wirkungen über die EU-Grenzen 
hinaus und nicht speziell auf die nationale bzw. deut-
sche Ebene gerichtet. Für den europäischen Kontext, 
in dem die Schutzgebietsausweisungen im Rahmen von 
Natura 2000 (FFH-Richtlinie) und die Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie herausragende Rollen spielen, sowie 
für den deutschen Kontext verweist der WBGU auf 
die Arbeiten des SRU (2012a, b). Der WBGU bekräf-
tigt seine Empfehlungen aus seinem Sondergutachten 
„Die Zukunft der Meere“ (WBGU, 2006), insbeson-
dere die Zielsetzung, dass ein ökologisch repräsentati-
ves und effektiv betriebenes Meeresschutzgebietssys-
tem mindestens 20–30  % der Fläche mariner Ökosys-
teme umfassen sollte. 
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Internationale Ziele für Schutzgebietsausweisungen 
umsetzen und verschärfen 
Das auf der 10. Vertragsstaatenkonferenz der CBD in 
Nagoya beschlossene Flächenziel von 10  % für Mee-
resschutzgebiete bis 2020 erscheint nicht ambitioniert 
genug, auch wenn die Betonung von Repräsentativi-
tät, Vernetzung, Effektivität des Managements und die 
Integration in die umgebende „Meereslandschaft“ sehr 
zu begrüßen ist (Aichi-Target 11: CBD, 2010a). Ange-
sichts des derzeitigen Schutzniveaus von nur 1,6  % 
der weltweiten Meeresfläche insgesamt sowie 4  % der 
Gebiete unter nationaler Hoheit (AWZ und Küstenmeer; 
Bertzky et al., 2012) erscheint allerdings die Beschleu-
nigung einer wissensbasierten Umsetzung der bisheri-
gen Zielsetzungen noch dringender als die Anhebung 
der Flächenziele (Kap. 8.3.2.2). Besonderer Hand-
lungsbedarf besteht beim Meeresschutz der Hohen See 
(Kap. 7.3.4.2). Die Bundesregierung sollte ihren Ein-
satz für die effektive Durchsetzung von Meeresschutz-
gebieten im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit 
verstärken (zur Finanzierung siehe Kap. 7.3.6). 

Meeresschutzgebiete als Instrument nachhaltigen 
Fischereimanagements einsetzen 
Meeresschutzgebiete, dort insbesondere die Zonen, die 
räumlich oder zeitlich für die Fischerei gesperrt sind, 
sind nicht nur für den Schutz biologischer Vielfalt von 
entscheidender Bedeutung. Sie können darüber hin-
aus auch ein wichtiges Instrument für die Erhaltung 
und den Wiederaufbau übernutzter Fischbestände dar-
stellen, da in derartigen Schutzgebieten höhere Fisch-
biomasse aufgebaut wird und Larven an die umge-
benden befischten Gebiete exportiert werden können 
(Kap. 3.6.2, 4.1.3.4). Zusammenhängende und großflä-
chige No-Take Zones sollten vorrangig dort eingerich-
tet werden, wo sie dem Schutz wichtiger Lebensräume 
(z.  B. Laichgebiete) und Lebensstadien (z.  B. Jungfische) 
dienen. Sie können aber auch wichtige Referenzgebiete 
für die Meeresforschung sein, um einen Vergleich zu 
den genutzten bzw. befischten Gebieten zu ermögli-
chen. Habitatschädigende Nutzungen, wie z.  B. aktiv 
grundberührende Fischereimethoden (Kap. 7.4.1.4), 
sollten in Meeresschutzgebieten nicht gestattet sein. 

Blockaden gegen Meeresschutzgebiete auf Hoher 
See lösen
Meeresschutzgebiete sind auch auf der Hohen See 
wichtige Instrumente nicht nur für die Erhaltung bio-
logischer Vielfalt, sondern auch für die Nachhaltigkeit 
der Fischerei. Sie sind aber auf der Hohen See noch weit 
stärker unterrepräsentiert als in den AWZ. Der WBGU 
(2006) hat bereits auf den dringenden Handlungsbe-
darf und die Regelungslücken bei MPAs auf der Hohen 
See hingewiesen und Empfehlungen abgeleitet. Seither 

konnte die OSPAR-Kommission zum Schutz der Mee-
resumwelt des Nordostatlantiks einen wegweisenden 
Erfolg für den Meeresschutz auf Hoher See verbuchen: 
Im Jahr 2010 wurde erstmals ein regionales Netzwerk 
von Meeresschutzgebieten auf der Hohen See zum 
Schutz von Tiefseehabitaten eingerichtet. Die dortige 
RFMO (NEAFC) hat daraufhin in weiten Teilen dieser 
Gebiete die Schleppnetzfischerei untersagt. Entspre-
chende Schutzvereinbarungen mit der Meeresboden-
behörde stehen noch aus. Auch wenn Um- und Durch-
setzung dieser Bestimmungen eine große Herausforde-
rung bleiben, sollten diese Erfolge möglichst auf andere 
Regionen übertragen werden. Das Konzept der FAO zu 
vulnerablen Meeresökosystemen (Vulnerable Marine 
Ecosystems, VME) und die FAO-Leitlinien für die Tief-
seefischerei (FAO, 2009b) bieten bei der Ausweisung 
von Meeresschutzgebieten in der Tiefsee wertvolle 
Hilfe. 

Diese positiven Erfahrungen sollten auch für die 
Überwindung der Blockaden genutzt werden, die der-
zeit die Verhandlungen über ein neues Durchführungs-
übereinkommen zur biologischen Vielfalt auf Hoher See 
erschweren (Kap. 3.3.2.2, 7.3.4.2). Die umfassends-
ten Bestrebungen zum Aufbau eines Netzwerks von 
Schutzgebieten auf der Hohen See finden seit 2004 im 
Rahmen der informellen BBNJ-Arbeitsgruppe der UN-
Generalversammlung statt (BBNJ – Biological Diversity 
Beyond Areas of National Jurisdiction). Die Biodiver-
sitätskonvention (CBD) leistet für die BBNJ-Arbeits-
gruppe wertvolle wissenschaftliche und technische 
Zuarbeit und liefert Kriterien für die Gebietsauswahl 
und erste Gebietslisten. Die Bundesregierung sollte den 
durch die CBD erneut verdeutlichten Handlungsbedarf 
nutzen, um erhöhten Druck in der BBNJ-Arbeitsgruppe 
auszuüben mit dem Ziel, die Verhandlungen zum ent-
sprechenden Durchführungsübereinkommen mög-
lichst zeitnah zu beginnen und rasch abzuschließen 
(Kap. 7.3.4.2). In der Zwischenzeit könnte die Samm-
lung und Verbreitung positiver Beispiele und Ergeb-
nisse zu MPAs im nationalen oder regionalen Rahmen 
die internationalen Bemühungen für MPAs beflügeln. 

Die Einrichtung von MPAs im Bereich der Antark-
tis im Rahmen der Commission for the Conservation of 
Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) musste 
wegen des Widerstands einiger Länder auf 2013 ver-
tagt werden. Da die nächste Sitzung in Deutschland 
stattfindet, hat die Bundesregierung als Gastgeberin 
eine besondere Chance und Verantwortung, die Ver-
handlungen zu einem positiven Abschluss zu führen. 
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7.3.9.2	
Grenzüberschreitende marine Raumplanung 
ausbauen
Zusätzlich zur bisherigen einzelstaatlichen mari-
nen Raumplanung ist eine aufeinander abgestimmte 
multilaterale Raumplanung notwendig, um künftig 
großflächige und zonenübergreifende Nutzungen und 
Umweltschutzmaßnahmen zu realisieren (Kap. 3.6.2.2). 
Bestehende und künftig hinzukommende Meeresnut-
zungen sowie Schutzinteressen haben grenzüberschrei-
tende Wirkungen, so dass die Planung der Meeresnut-
zung zunehmend überregional und länderübergreifend 
erfolgen sollte, um grenzüberschreitende Nutzungs-
konflikte zu vermeiden und die marinen Ökosystem-
leistungen nicht zu beeinträchtigen. Ein positives Bei-
spiel sind die EU-geförderten Projekte BaltSeaPlan 
und Plan Bothnia, in denen eine länderübergreifende 
Raumordnung für die Ostsee entwickelt wird.

Der WBGU empfiehlt, das Instrument mariner 
Raumplanung insbesondere innerhalb der EU zu stär-
ken und die Prinzipien der Planung und des Prozesses 
weiter zu entwickeln sowie verpflichtend in der integ-
rierten Meerespolitik zu verankern. Zu diesem Zweck 
müssten die Planungskompetenzen der jeweiligen Ein-
zelstaaten auf das Staatenbündnis übertragen werden. 
Zurzeit fehlt eine solche Kompetenzzuweisung auf 
europäischer Ebene, so dass eine einheitliche EU-weite 
marine Raumplanung nicht möglich ist. Langfristig 
könnte für integrierten Meeresschutz und integrierte 
Meeresnutzung der Aufbau einer europäischen Pla-
nungsbehörde für die europäischen Gewässer sinnvoll 
sein, um einen nachhaltigen Umgang mit den Meeren 
in Europa sicherzustellen. 

Über die EU hinaus sollte die marine Raumpla-
nung auch durch weitere subglobale Staatenbündnisse 
gestärkt werden, um zusammenhängende Meeresab-
schnitte (regionale Meere) aufeinander abgestimmt zu 
be- und überplanen. Eine grenzüberschreitende Raum-
planung durch subglobale Staatenbündnisse erscheint 
insbesondere hinsichtlich regionaler Meere und dort 
bezogen auf die Küstenmeere und die AWZ sinnvoll. 

Da für einige europäische Staaten die Entwicklung 
mariner Raumplanung als Konsequenz nationaler Ener-
giestrategien notwendig wird, könnte Deutschland eine 
Vorreiterrolle einnehmen und über Informationsveran-
staltungen bzw. Tagungen einen europäischen Erfah-
rungsaustausch organisieren. Die konkrete Ausgestal-
tung der marinen Raumplanung bedarf dabei weiterer 
Forschungsanstrengungen. Welche Nutzungen bei-
spielsweise eine Integration zulassen bzw. welche Nut-
zungen kombinierbar sind und welche Nutzungen sich 
ausschließen, ist nach heutigem Wissensstand noch 
nicht ausreichend ermittelt (Kap. 8.3.2.2). Auch stellt 
das Meer besondere Anforderungen an die Vorgehens-

weise der Raumplanung. Zum einen ermöglicht die 
vertikale Ausdehnung der Wassersäule gegebenenfalls 
eine Planung in vertikalen Ebenen bzw. im dreidimen-
sionalen Raum, zum anderen muss bei der Zuweisung 
von Nutzungsflächen berücksichtigt werden, dass das 
Meer als fluides Medium im ständigen Austausch steht.

Eine ähnliche Rolle könnte die EU in der grenz-
überschreitenden Raumplanung wahrnehmen, sofern 
sich auf europäischer Ebene eine gemeinsame Raum-
planung etabliert, die später gegebenenfalls als Best-
practice-Beispiel Nachahmer finden könnte.

7.3.10	
Die Harmonisierung bestehender 
Haftungsregime fördern

Die vorhandenen regionalen oder staatlichen Haftungs-
mechanismen haben bei Unfällen (Öltanker, Ölplattfor-
men) in der Vergangenheit offenbart, dass das geltende 
Haftungsrecht Lücken und Defizite aufweist. Interna-
tionale Haftungsstandards existieren bislang nur für 
den Bereich der Ölschifffahrt. Nationale Haftungsre-
gime stehen fragmentiert und ohne ein Mindestmaß an 
Harmonisierung nebeneinander (Kap. 3.6.5).

Aus diesem Grund unterstützt der WBGU das Vor-
haben der Europäischen Kommission, eine Vereinheit-
lichung des Haftungsrechts für Offshore-Aktivitäten 
zu etablieren. So wird auf einen Vorschlag der EU-
Kommission (2011c) hin für die Meeresgewässer der 
EU unter Einbeziehung der AWZ ein einheitlicher Haf-
tungsrahmen angestrebt, der Verursachern von Schä-
digungen der Meeresumwelt die Kosten für Vermei-
dungs- und Sanierungstätigkeiten auferlegt.

Der WBGU befürwortet zudem, dass die Bundes-
regierung sowie die EU-Mitgliedstaaten im Rahmen 
zukünftiger Sitzungen der UN-Generalversammlung 
(UNGA) die Verpflichtung der Vertragsstaaten des UN-
Seerechtsübereinkommens anmahnen, gemäß Art. 235 
UNCLOS effektive Haftungssysteme zu etablieren. Als 
politisches Signal für die Bedeutung dieser Systeme für 
die Meeresumwelt sollte diesbezüglich in einem UNGA-
Beschluss erneut die Umsetzung von UNCLOS durch 
die Nationalstaaten gefordert werden.

7.4
Nahrung aus dem Meer

Meeresfischerei und Aquakultur spielen in vielen Regi-
onen, vor allem in Entwicklungsländern, eine wichtige 
Rolle für Ernährung, Gesundheit, Beschäftigung und 
Einkommen der Bevölkerung. Allerdings werden bis 
heute weltweit die meisten Fischbestände volkswirt-
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schaftlich wie ökologisch mangelhaft bewirtschaftet: In 
aller Regel wird die langfristige Perspektive zu wenig 
berücksichtigt. Trotz des stetig steigenden Fischerei-
aufwands gehen die weltweiten Erträge mittlerweile 
zurück. Von einer nachhaltigen Nutzung sind die meis-
ten Länder und Regionen weit entfernt (Kap. 4.1.1).

Die Fischerei greift seit langem und – global gese-
hen – mit zunehmender Intensität in die Meere ein. 
Überfischung ist eine der wichtigsten Ursachen für die 
Gefährdung der Meeresökosysteme und den rasanten 
Verlust biologischer Vielfalt. Gleichzeitig steigt glo-
bal die Nachfrage nach Fisch und Meeresfrüchten und 
somit der Nutzungsdruck. Da die Wildfischerei diese 
Nachfrage nicht befriedigen können wird, richten sich 
viele Hoffnungen auf die Aquakultur. Die heute gän-
gige marine Aquakultur, die überwiegend Raubfischar-
ten züchtet, wird aber diese Erwartungen nicht erfüllen 
können. Sie verbraucht für die Produktion von hoch-
preisigem Fisch, wie etwa Zuchtlachs, das Mehrfache 
an wildgefangenem Futterfisch, so dass die Überfi-
schung der Bestände sogar noch verstärkt wird. Den-
noch bieten nachhaltige Formen der Aquakultur Poten-
ziale, durch verbessertes Management und technologi-
sche Entwicklung zur Entlastung der Fischerei beizu-
tragen. Futterfisch kann bis zu einem gewissen Anteil 
durch pflanzenbasierte Nahrung ersetzt werden und 
andere Formen der Aquakultur, etwa mit pflanzenfres-
senden Süßwasserarten oder Muscheln, vermeiden die 
genannten Probleme (Kap. 4.3.3). 

In der Fischerei ist eine fundamentale Wende zur 
Nachhaltigkeit unverzichtbar, um Übernutzung zu ver-
meiden, die Bestände wieder aufzubauen, die Erträge 
zu verstetigen sowie die Meeresökosysteme zu schüt-
zen. Ansonsten wird der Beitrag aufs Spiel gesetzt, 
den die Meere für die Ernährungssicherung einer stei-
genden Weltbevölkerung leisten können. Wenn diese 
Transformation jetzt begonnen wird, könnten in einigen 
Jahrzehnten (lokal auch schon früher) die Fangmen-
gen dauerhaft sogar größer sein als heute, bei deutlich 
gesteigerter Biomasse und erhöhter Widerstandskraft 
der Bestände. Dazu muss allerdings der Fischereidruck 
insgesamt vorübergehend stark reduziert werden. Dies 
ist eine politische Herausforderung, denn die Wende 
wird während einer Übergangszeit unmittelbar mit 
politischen, sozialen und ökonomischen Kosten ver-
bunden sein, während die Erträge aus den wiederauf-
gebauten Fischbeständen erst später anfallen werden.

Parallel dazu sollte auch eine Transformation hin 
zu einer nachhaltigen Aquakultur erfolgen, die sozial 
verträglich und ökologisch verantwortungsvoll wirt-
schaftet. Derzeitig produziert die Aquakultur in weiten 
Teilen nicht nachhaltig (z.  B. Gewässerverschmutzung, 
starker Antibiotikaeinsatz, Gefährdung von Wildpopu-
lationen), was sich vielfach durch Anwendung vorhan-

dener technischer Lösungen verringern ließe. Auch die 
systemischen Verflechtungen sollten stärker beachtet 
werden: So sollte nicht nur die Abhängigkeit der Mee-
resaquakultur von der Wildfischerei drastisch redu-
ziert werden, sondern es sollten auch die Wirkungen 
einer stärkeren Substitution von Fischmehl und Fischöl 
durch pflanzliche Stoffe (z.  B. Soja) auf die Landnutzung 
berücksichtigt werden. Damit Aquakultur zur Entlas-
tung der Fischerei beitragen kann, ist sie nicht nur auf 
technologische Innovationen, sondern auch auf Verän-
derungen im Konsumverhalten angewiesen. In ärmeren 
Küstenregionen wird es vor allem darauf ankommen, 
regional bzw. lokal angepasste Lösungen für eine nach-
haltige Aquakulturproduktion zu finden. Auf internati-
onaler Ebene geht es vor allem um die Weiterentwick-
lung und Umsetzung der bereits existierenden unver-
bindlichen Vereinbarungen zu Aquakultur.

Die positive Botschaft lautet, dass wichtige Voraus-
setzungen für die Transformation zur Nachhaltigkeit in 
Fischerei und Aquakultur bereits vorhanden sind. Für 
die Aquakultur gibt es zwar internationale Regelungen, 
aber im Bereich der Fischerei ist die Grundlage deutlich 
besser: Mit dem UN Fish Stocks Agreement, dem FAO-
Verhaltenskodex für verantwortungsvolle Fischerei, 
der Biodiversitätskonvention und den Ergebnissen der 
Rio-Konferenzen stehen bereits anspruchsvolle völ-
kerrechtliche Regelungen und politische Zielsetzungen 
zur Verfügung, auf deren Grundlage die Überfischung 
bis zum Jahr 2015 gestoppt, die Bestände wieder auf-
gebaut und die „ökologischen Risiken und Nebenwir-
kungen“ vermindert werden sollen. Die technischen 
Instrumente und Managementoptionen für eine nach-
haltige Fischerei sind ebenfalls bekannt. Diese Ziele 
sind bei konsequenter Anwendung des bestehenden 
Wissens und der vorhandenen Instrumente für viele 
Fischbestände auch erreichbar. Derzeit ist vor allem 
die wirksame Um- und Durchsetzung der anspruchs-
vollen Regeln und Ziele gefragt, einschließlich wirksa-
mer Sanktionen, und es müssen die noch bestehenden 
völkerrechtlichen Lücken geschlossen werden. Global 
gesehen übersteigt der langfristige Nutzen die Kosten 
der Transformation um ein Vielfaches und rechtfer-
tigt auf Dauer gesehen die notwendigen Investitionen 
(Kap. 4.5). 

Die Transformation der Fischerei zur Nachhaltigkeit 
ist anspruchsvoll, aber möglich. Die Barrieren gegen eine 
umfassende Wende der Fischerei in Richtung Nachhal-
tigkeit sind allerdings nicht zu unterschätzen. Die Ana-
lyse, dass es zur Umsetzung an politischem Willen man-
gelt, ist leicht zu formulieren, aber das Überwinden der 
Pfadabhängigkeiten und der Abbau der Barrieren sind 
nur schwer durchzusetzen, denn Akteure mit einer 
Strategie der kurzfristigen Maximierung ihrer Gewinne 
lassen sich nur mühsam einbinden. In einigen Ländern 
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ist die Umsteuerung der Fischerei in Richtung Nachhal-
tigkeit dennoch bereits angelaufen und es sind positive 
Entwicklungen in der Meeresfischerei festzustellen. In 
der EU werden zwar die meisten Bestände immer noch 
überfischt, aber es wird mit dem Ziel der Nachhaltig-
keit an einer Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik 
gearbeitet (Kap. 7.4.1.7). 

Ein wichtiger Ansatzpunkt sind Rahmenbedingun-
gen und Anreizsysteme. Sie bieten heute immer noch 
häufig Fehlanreize, wie z.  B. Subventionen für den 
Aufbau von Fischereikapazitäten oder für Treibstoff. 
Damit wird die Jagd auf die Bestände verbilligt, wäh-
rend die ökologischen Schäden nicht internalisiert wer-
den. In politischen Entscheidungsprozessen werden 
die langfristigen Interessen der Gesellschaft gegenüber 
den kurzfristigen Interessen einzelner Akteursgruppen 
häufig zurückgestellt, so dass die bestehenden rechtli-
chen Bestimmungen nur zögerlich umgesetzt werden. 
Die aktuelle EU-Fischereireform ist nur ein Beispiel 
dafür, dass die Blockaden gegen die Transformation nur 
schwer zu überwinden sind. 

Im folgenden Kapitel 7.4.1 werden zunächst die 
wichtigsten übergreifenden Elemente einer weltwei-
ten Transformation der Fischerei zur Nachhaltigkeit 
skizziert, dann werden für besonders relevante The-
men beispielhaft Handlungsempfehlungen gegeben. Im 
daran anschließenden Kapitel 7.4.2 finden sich Hand-
lungsempfehlungen für die Aquakultur sowie Emp-
fehlungen auf Basis einer integrierten Betrachtung 
von Fischerei und Aquakultur. Die Forschungslücken 
zum Management dieser Transformationen werden im 
Kapitel 8.3.3 thematisiert. 

7.4.1	
Handlungsempfehlungen zur Meeresfischerei

Die Analyse und Empfehlungen des WBGU zur Fische-
rei beziehen sich vor allem auf die globale Lage. Die 
Fischerei in Deutschland oder der EU steht bei den 
Handlungsempfehlungen des WBGU nicht im Fokus 
(siehe hierzu SRU, 2011b), mit Ausnahme der grenz-
überschreitenden Wirkungen durch Fischereiabkom-
men oder Importe (Kap. 7.4.1.7). Die Fischerei betref-
fende Empfehlungen im Rahmen der Weiterentwick-
lung bzw. Reform des UN-Seerechtsübereinkommens 
finden sich im Kapitel 7.3.4; dort sind auch die Emp-
fehlungen zur globalen Fischerei-Governance eingeord-
net. In Kapitel 7.3.8 finden sich die Empfehlungen zur 
privaten Governance einschließlich der Zertifizierung. 
Meeresschutzgebiete, die nicht nur für die Erhaltung 
mariner Ökosysteme, ihrer Ökosystemleistungen sowie 
ihrer biologischen Vielfalt von entscheidender Bedeu-
tung sind, sondern auch ein Instrument des Fische-

reimanagements sein können, werden im Kontext der 
marinen Raumplanung in Kapitel 7.3.9 abgehandelt 
und daher hier nur gestreift.

7.4.1.1	
Übergreifende Empfehlungen für eine Trendwende 
in der Fischerei
Effektive Instrumente einer nachhaltigen Fischerei sind 
durchaus vorhanden. Sie müssten aber jeweils auf die 
lokal und regional sehr unterschiedlich zu bewirtschaf-
tenden Bestände und Bedingungen angepasst, intelligent 
kombiniert und angewandt werden, um Überfischung zu 
vermeiden, die Bestände wieder aufzubauen und uner-
wünschten Beifang bzw. Schäden an Meeresökosys-
temen zu minimieren (Kap. 4.1.3). Eine wichtige Vor-
aussetzung für die Umsetzung dieser Ziele ist ein mög-
lichst breites gesellschaftliches Verständnis dafür, dass 
ohne eine Trendwende auf Dauer mit erheblichen öko-
logischen Schäden, individuellen Gewinneinbußen und 
volkswirtschaftlichen Verlusten zu rechnen ist. 

Das Zusammenspiel von traditionellen Ansätzen 
(Fangquoten, Ko-Management usw.) mit räumlichen 
oder zeitlichen Nutzungsbeschränkungen, die in ein 
System von Meeresschutzgebieten eingebettet sind 
(Kap. 7.3.9), mit ökosystemgerechten Fangtechniken 
sowie mit Anreizen für ein nachhaltiges Fischereima-
nagement ist generell zu empfehlen. Die effektive Par-
tizipation von lokalen Fischern, Nichtregierungsorgani-
sationen und Wissenschaftlern bei Entscheidungsprozes-
sen und die Mitverantwortung bei der Durchsetzung des 
vereinbarten Managements bieten eine gute Basis für 
eine nachhaltige Bewirtschaftung (Kap. 4.1.3). 

Im Folgenden werden einige Punkte herausgeho-
ben, die für ein nachhaltiges Fischereimanagement von 
besonderer Bedeutung sind:

>> Ökosystemansatz und Vorsorgeprinzip anwenden: In 
der Fischerei sollte der ökosystemare Ansatz auf Basis 
der besten wissenschaftlichen Erkenntnisse konse-
quent angewandt werden (Kap. 4.1.3.1). Gerade bei 
den häufig bestehenden wissenschaftlichen Unsicher-
heiten und Informationslücken ist die Anwendung 
des Vorsorgeprinzips besonders wichtig, um die 
Bestände und somit die Zukunft der Fischerei zu 
sichern (Kap. 7.1.3). 

>> Nachhaltige Ertragsgrenzen festlegen: Für die meisten 
Regionen und Bestände wäre die Bewirtschaftung 
gemäß dem wissenschaftlich bestimmten höchstmög-
lichen Dauerertrag (Maximum Sustainable Yield, 
MSY; Kasten 4.1-5) bereits ein erheblicher Fort-
schritt, weil die Erträge diese Grenze regelmäßig und 
zum Teil erheblich überschreiten. Bei der Festlegung 
der Fangmengen sollte der MSY lediglich als oberste 
Bewirtschaftungsgrenze angesehen werden, zu wel-
cher ein Sicherheitsabstand einzuhalten ist, um u.  a. 
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den Auswirkungen von Fischerei auf Meeresökosys-
teme (Nahrungsnetze, Habitate, Biodiversität usw.), 
der natürlichen Variabilität in Meeresökosystemen 
und den neu hinzukommenden Anpassungsanforde-
rungen durch z.  B. Klimawandel und Ozeanversaue-
rung (Kap. 4.4) besser gerecht zu werden. Zudem 
sollten die Fangmengen bei dezimierten Beständen 
anfangs ohnehin deutlich konservativer gesetzt wer-
den, um ihre rasche Erholung zu ermöglichen. Der 
Sicherheitsabstand sollte aus ökologischen Gründen 
bei Futterfischbeständen besonders groß gewählt 
werden (Kasten 4.3-1). Diese neue Rolle des MSY als 
äußerster Grenzwert und nicht als Zielgröße sollte in 
der Fischerei-Governance auf den verschiedenen Ebe-
nen gesetzlich bzw. durch zwischenstaatliche Über-
einkommen festgeschrieben werden. Auf dieser Basis 
sollten ökosystembasierte, über mehrere Jahre hin-
wegreichende und regional angepasste Management-
pläne für Bewirtschaftung und Wiederaufbau der 
Bestände erstellt und eingehalten werden.

>> Nachhaltige Ertragsgrenzen einhalten: Die wissen-
schaftlich basierten Empfehlungen für zulässige 
Gesamtfangmengen sollten möglichst weitgehend 
berücksichtigt werden; heute werden sie aus 
Rücksicht auf Partikularinteressen regelmäßig über-
schritten. Stattdessen sollte die Befischung übernutz-
ter Bestände solange verringert werden, bis sich die 
Bestände wieder erholt haben und die 
Nachhaltigkeitsanforderungen eingehalten werden. 

>> Globalen Fischereiaufwand verringern: Eine entschei-
dende Voraussetzung für das Einhalten der Ertrags-
grenzen ist die erhebliche Verringerung des aggre-
gierten globalen Fischereiaufwands durch den Abbau 
von Überkapazitäten (Kap. 7.4.1.3). Maßnahmen 
zum Abbau von Überkapazitäten sollten gefördert 
werden; abgebaute Kapazitäten, z.  B. außer Betrieb 
genommene industrielle Fischerboote, sollten abge-
wrackt werden müssen und sollten nicht exportiert 
oder ausgeflaggt werden dürfen.

>> Effektive Überwachung sicherstellen: Die Überprüfung 
der Einhaltung von Nutzungs- und Zugangsrechten 
durch Institutionen (z.  B. durch Inspektoren an Bord 
wie im Hafen, Satellitenortungssystemen oder Kame-
ras) ist von entscheidender Bedeutung, um die Ein-
haltung der Managementpläne sicherzustellen. 

>> Ökologische Risiken und Nebenwirkungen minimieren: 
Die derzeitige Fischerei übt nicht nur durch die Ent-
nahme von vermarktbarem Fisch eine Wirkung auf 
Meeresökosysteme aus, sondern auch durch Beifang 
und durch zerstörerische oder verschwenderische 
Fangmethoden (Kap. 4.1.2.3, 7.4.1.4). Eine nachhal-
tige Fischerei sollte diese Wirkungen minimieren und 
dazu die vorhandenen technischen Lösungen nutzen. 

7.4.1.2	
Voraussetzungen für eine wissensbasierte 
Fischerei verbessern 
Meeres- und Fischereiforschung sind Voraussetzun-
gen für eine wissensbasierte Fischerei. Unabhängig 
vom gewählten Ansatz oder Indikator wird es not-
wendig sein, die wissenschaftliche Grundlage für das 
Monitoring von Fischbeständen und Erträgen sowie die 
Zustandsbewertung der Meeresökosysteme zu verbes-
sern. Basis hierfür ist hinreichendes Wissen um die Bio-
logie und Ökologie der Zielarten und des Ökosystems, 
wie auch um die Schlüsseltreiber bei der Nutzung die-
ser Ressource (Kap. 7.3.1). Entsprechende Forschungs-
empfehlungen finden sich in Kapitel 8.3.3.1 Es sollte 
angestrebt werden, die Kooperation unter den Wis-
senschaftlern sowie zwischen Wissenschaftlern und 
Fischern zu verbessern. 

>> Indikatoren weiterentwickeln: Das klassische Fische-
reimanagement richtet sich vor allem an der Maxi-
mierung des Ertrags einzelner Zielarten aus und ver-
nachlässigt ökosystemare Faktoren wie z.  B. Habitat-
beschaffenheit oder die Interaktionen mit anderen 
Arten. Um einem ökosystemaren Ansatz besser 
gerecht zu werden, sollte das Fischereimanagement 
schrittweise um Indikatoren ergänzt werden, die 
nicht nur die mit den Zielarten in Beziehung stehen-
den Arten einbeziehen (ökosystembasierter Mehr
artenansatz, inkl. Nichtzielarten), sondern den öko-
systemaren Zustand insgesamt widerspiegeln. Es 
gibt eine Reihe interessanter Ansätze, die durch For-
schung und Entwicklung geprüft und weiterentwi-
ckelt werden sollten (Kap. 8.3.3.1), so dass sie 
schnell für die Anwendung bereit stehen. 

>> Datenlage verbessern: In vielen Regionen gibt es 
keine sicheren Daten über Fischbestände oder Fänge. 
Dort müssen die wissenschaftlichen Grundlagen erst 
geschaffen bzw. verbessert werden (Monitoring, 
Bestandsdaten, Modelle; Kap. 8.3.3.1). Die Länder 
sollten sich zu qualitativ hochwertigen, regelmäßi-
gen und transparenten Erfassungen der Fischbe-
stände, der Anlandungen sowie des Beifangs in ihren 
AWZ verpflichten, so dass die FAO über eine deut-
lich verbesserte globale Datenlage verfügen kann.

>> Transparenz konsequent sicherstellen: Daten und 
Informationen über Fischereimodelle, Ergebnisse, 
Empfehlungen, Quoten, Erträge usw. sollten in der 
Wissenschaft geteilt und gemeinsam genutzt wer-
den. Sie sollten zudem so früh und so umfangreich 
wie möglich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden, um den wissenschaftlichen und gesell-
schaftlichen Diskurs zu ermöglichen. 

>> Besondere Lage in Entwicklungsländern berücksichti-
gen: In Entwicklungsländern gibt es einen Bedarf für 
Ansätze, die auch ohne detaillierte Bestandsanaly-
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sen eine nachhaltige Bewirtschaftung von Fischbe-
ständen ermöglichen. Erste einfache Methoden, die 
auch auf schmaler Datenbasis gute Erkenntnisse 
über den MSY liefern können, wurden bereits vor-
gestellt (Kap. 4.1.3.2). Sofern dabei ökosystemarer 
Ansatz und Vorsorgeprinzip konsequent angewandt 
werden und nicht auf die Nutzung bis zum MSY 
gesetzt wird, kann dies in Ländern mit schwachen 
Verwaltungskapazitäten rasch Fortschritte bringen. 
Diese Methoden sollten weiterentwickelt und ihre 
Anwendung durch die Entwicklungszusammenar-
beit gefördert werden. Besonders in der Kleinfische-
rei in Entwicklungsländern können partizipatives 
Monitoring und Evaluierung dazu beitragen, die 
lokale Bevölkerung in die Governance von natürli-
chen Ressourcen einzubinden und die demokrati-
sche Teilhabe zu fördern (Kap. 4.1.2.4). 

>> Aufbau von Kapazitäten fördern: Organisationen der 
Entwicklungszusammenarbeit (z.  B. Weltbank, regi-
onale Entwicklungsbanken, BMZ, KfW, GIZ) sollten 
einen Schwerpunkt auf die Stärkung von Kapazitä-
ten (wissenschaftlich, institutionell, technisch) für 
ein wissensbasiertes, nachhaltiges Fischereimanage-
ment legen. Die Priorität sollte bei Regionen liegen, 
in denen die Fischerei (meist Kleinfischerei; 
Kap. 7.4.1.8) eine tragende Rolle in der Ernährungs-
sicherheit spielt. Durch die Überwachung der Fische-
rei insbesondere großer und überfischter Bestände 
sollte versucht werden, eine besonders große Effek-
tivität zu erzielen. Auch sollte die soziale Abfede-
rung von Fischereireformen durch Kompensationen 
künftig ein Thema für die Entwicklungszusammen-
arbeit sein. Es gibt weltweit positive Beispiele, in 
denen die Anwendung eines geeigneten Instrumen-
tenmix zur Erholung der Bestände geführt hat 
(Kasten 4.1-6, 4.1-7). Ein verbesserter Austausch 
über diese Positivbeispiele und vermehrte, auch 
internationale Kooperationen sollten gefördert 
werden.

7.4.1.3	
Subventionen abbauen
Der wichtigste Ansatz zur Reduzierung von Überkapa-
zitäten ist die Anpassung der staatlichen Rahmenbe-
dingungen an eine nachhaltige Fischerei und vor allem 
der Abbau von Subventionen (Kap. 4.1.4.7, 7.3.2, 
7.3.7). Die Zielvorgabe der Biodiversitätskonvention 
zum Abbau umweltschädlicher Subventionen bis 2020 
(Aichi-Target 3, CBD, 2010a) gilt auch in Bezug auf die 
Fischerei. Auf der „Rio+20-Konferenz“ wurde erneut der 
Abbau von Subventionen, die Überfischung und Über-
kapazitäten fördern, vereinbart (UNCSD, 2012). Die sto-
ckenden Verhandlungen der WTO zu Fischereisubventi-
onen sollten im Einklang mit diesen Beschlüssen rasch 

zum Abschluss gebracht werden. 
>> Subventionen mit schädlicher Wirkung in Bezug auf 

nachhaltige Fischerei sollten weltweit rasch auslau-
fen, insbesondere Subventionen zur Aufrechterhal-
tung oder Steigerung der Fischereikapazität (z.  B. 
mittels Neubau von Fischereifahrzeugen, Verbilli-
gung von Treibstoff). 

>> Der Abbau von Subventionen kann für die Finanzie-
rung der notwendigen Investitionen in nachhaltiges 
Fischereimanagement nutzbar gemacht werden, z.  B. 
durch Aufbau oder Verbesserung wissenschaftlicher 
und institutioneller Kapazitäten, etwa Fischerei
forschung oder verbesserte Überwachung der Ein-
haltung der Fischereiregeln. Auf diese Weise kann 
sich zumindest ein Teil der notwendigen Transforma-
tion der Fischerei durch Umlenkung der Subventio-
nen selbst finanzieren (Kap. 4.1.4.7).

>> Die eingesparten Mittel sollten, wo nötig, vorüber-
gehend dafür eingesetzt werden, sozioökonomische 
Härtefälle abzufedern bzw. alternative Einkommens
möglichkeiten für Fischer aufzubauen. 

>> Daten über die direkten und indirekten Unterstüt-
zungen für die Fischereiindustrie sollten öffentlich 
zugänglich sein. 

7.4.1.4	
Verschwendung stoppen 

Beifang minimieren und verwenden
Unerwünschter Beifang von zu kleinen Fischen, Nicht-
zielarten, Bodenorganismen, Meeressäugetieren, 
Schildkröten, Seevögeln usw., die unbeabsichtigt mit-
gefangen und meist gleich wieder über Bord geworfen 
werden, sollte vermindert werden. Dafür empfiehlt der 
WBGU die schrittweise Einführung eines Rückwurfver-
bots für Beifang und eines verpflichtenden komplet-
ten Anlandungsgebots aller Ziel- und Nichtzielarten 
(wie z.  B. in Norwegen; Kap. 4.1.3.4). Gefährdete und 
geschützte Arten sollten allerdings von diesem Gebot 
ausgenommen bleiben und möglichst unversehrt wie-
der zurückgesetzt werden. Um die Verluste an mari-
ner Biodiversität durch Beifang zu verringern, sollten 
ökosystemgerechte, d.  h. umweltschonende Fangge-
räte und -praktiken verpflichtend eingeführt werden. 
Fischereimethoden, bei denen hohe Anteile von Bei-
fang von Nichtzielarten (Fische, aber auch u.  a. Seevö-
gel, Meeresschildkröten, Meeressäuger) technisch nicht 
vermeidbar sind, sollten verboten und durch andere 
Methoden ersetzt werden. Durch das Anlandungsgebot 
werden zudem die Unsicherheiten bei den Bestands-
abschätzungen verringert. Der durch technische Maß-
nahmen nicht zu vermeidende Beifang sollte nicht nur 
grundsätzlich angelandet, sondern auch verwertet wer-
den, wenn möglich für den direkten menschlichen Ver-
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zehr. Wo dies nicht möglich ist, kann die Verarbeitung 
des Beifangs zu Fischmehl oder ‑öl eine Futterquelle für 
nachhaltige Aquakultur sein und so die Futterfischerei 
vermindern (Kap. 7.4.2.2). Die Rahmenbedingungen 
sollten so gestaltet sein, dass der Anreiz besteht, Bei-
fang grundsätzlich zu minimieren, so dass auch der Bei-
fang von Nichtzielarten innerhalb nachhaltiger Grenzen 
bleibt. Die Herausforderung besteht darin, trotz mög-
lichst sinnvoller Nutzung keine Anreize zu einer Steige-
rung des Beifangs zu schaffen. Zu diesen wichtigen Fra-
gen besteht Forschungsbedarf (Kap. 8.3.3.1). 

Zerstörerische und verschwenderische Fischerei 
verbieten und Verbote durchsetzen
Zerstörerische Fischereitechniken sollten sowohl im 
Küstenmeer, in der AWZ als auch auf Hoher See ver-
boten und diese Verbote effektiv durchgesetzt werden. 
Dazu gehört nicht nur das Fischen mit Dynamit oder 
Gift, das vor allem im Küstenbereich der Tropen immer 
noch vorkommt, sondern auch die habitatschädigende 
Fischerei (z.  B. Grundschleppnetzfischerei, Baumkur-
ren) in sensiblen Ökosystemen, wie z.  B. Riffen, See-
graswiesen, Sandbänken und in Meeresschutzgebieten. 
Dies gilt insbesondere für Tiefseegebiete mit fragilen 
Habitaten und reicher Biodiversität (z.  B. Kaltwasserko-
rallenriffe, Unterwasserberge). Die FAO-Leitlinien für 
die Tiefseefischerei im Bereich der Hohen See sollten 
daher vordringlich umgesetzt werden (FAO, 2009b). 
Umweltschonendere Alternativen zur grundberühren-
den Fischerei sollten erforscht und angewandt werden 
(z.  B. Elektro- oder Pulsfischerei; Kap. 8.3.3.1). 

Verschwenderische Fischereimethoden, bei denen 
nur ein kleiner Bruchteil der gefangenen Biomasse 
Verwendung findet, sollten verboten werden. Ein Bei-
spiel ist das „shark finning“, bei dem nur die Flossen 
von Haien für die Zubereitung einer Suppe verwendet 
werden und der tödlich verletzte Hai ungenutzt wie-
der über Bord geworfen wird. Hier ist die Ausweitung 
der bestehenden Regelungen vieler Länder (u.  a. EU, 
USA) und Institutionen (RFMO, FAO, CITES) in Rich-
tung eines globalen Verbots erforderlich, weil Haie 
eine wichtige Rolle in Meeresökosystemen einneh-
men und viele Haiarten durch Fischerei akut gefährdet 
sind (Kap. 4.1.3.4). Der Vorschlag der EU-Kommission 
(2011d), das Abtrennen von Haiflossen auf See ohne 
Ausnahmen zu verbieten, sollte rasch umgesetzt wer-
den. Das Memorandum of Understanding on Migratory 
Sharks der Bonner Konvention (CMS, 2010) hat für die 
Untergruppe der wandernden Haiarten einen Schutz-
plan vereinbart. Allerdings haben die Länder, in denen 
Haifischerei eine große Rolle spielt, sowie die wichti-
gen asiatischen Importländer das Memorandum bislang 
nicht gezeichnet. 

Futterfischerei reglementieren
Etwa ein Drittel der marinen Fangmenge wird zur Erzeu-
gung von Fischmehl und ‑öl vor allem für Tierfutter 
genutzt. Ein großer Teil davon wird zu Futter für Aqua-
kultur von Raubfischen mit einem teils erheblichen Effi-
zienzverlust verarbeitet („Reduktion“; Kap. 4.3). Der 
Fang von Wildfischen für die Aquakultur von Raub-
fischen („Reduktionsfischerei“) stellt keinen wesent-
lichen Beitrag zur Ernährungssicherung dar und sollte 
verringert werden. Stattdessen sollten Alternativen ent-
wickelt und gefördert werden (Kap. 7.4.2.2). Es sollten 
konservative ökosystembasierte Fangbeschränkungen 
für Reduktions-, Futter- bzw. Industriefischereien auf 
niedriger trophischer Ebene vereinbart, umgesetzt und 
durchgesetzt werden, um die Nahrungsversorgung für 
natürliche Prädatoren im Nahrungsnetz zu sichern und 
gegen Unsicherheiten etwa auch im Zusammenhang mit 
dem Klimawandel vorzusorgen (Kasten 4.3-1). Es soll-
ten Initiativen hinzukommen, Futterfischereien mög-
lichst vollständig in Bezug auf Nachhaltigkeit und Her-
kunft zu zertifizieren. Je nach lokalem Kontext kann 
es auch sinnvoll sein, lokale Fischmehlindustrien für 
lokale Aquakulturfarmen aufzubauen. Alternativ zur 
Verarbeitung dieser Erträge zu Tierfutter sollten For-
schung, Entwicklung und Infrastruktur gefördert wer-
den, um neue Wege zur direkten Nutzung der Futter-
fischbestände für den menschlichen Verzehr zu finden, 
wie es z.  T. bereits geschieht (Kap. 8.3.3.1).

7.4.1.5	
Illegale, nicht gemeldete und unregulierte 
Fischerei bekämpfen
Etwa ein Siebtel bis ein Drittel des globalen Fischfangs 
geht auf das Konto des illegalen, nicht gemeldeten und 
unregulierten Fischfangs (illegal, unreported and unre-
gulated fisheries, IUU-Fischerei; Kap. 4.1.4.5). Das 
politische Ziel der Beendigung der IUU-Fischerei, ins-
besondere auf Hoher See, ist seit Jahren Konsens der 
Staatengemeinschaft und wurde auf der „Rio+20-Kon-
ferenz“ erneut bekräftigt. 

Die Empfehlungen zur Bekämpfung der IUU-Fische-
rei sollten an den wichtigsten Ursachen ansetzen: die 
unzureichende Governance-Kapazität vieler Küsten-
staaten (z.  B. mangelnde Überwachung der Fischerei) 
und die deutlich zu schwachen Sanktionen. Zunächst 
sollte eine verstärkte internationale Kooperation dar-
auf zielen, eine bessere Datengrundlage über die Hoch-
seefischerei zu bekommen, u.  a. durch den Ausbau des 
International Monitoring, Control and Surveillance Net-
work und durch ein globales Informationssystem über 
Hochseefischereifahrzeuge. Durch eine weit verbreitete 
Akzeptanz des UN Fish Stocks Agreements sowie kon-
sequente RFMO-Reformen dürfte nicht zuletzt auch 
die IUU-Fischerei auf Hoher See erheblich erschwert 
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werden (Kap. 7.3.4.3). Einige RFMO haben gegen IUU-
Fischerei bereits Maßnahmen ergriffen (z.  B. Negativ- 
und Positivlisten von Schiffen, Schiffs-Monitoring-
systeme, Umladeregelungen, Inspektionsprogramme, 
Hafenkontrollen und Anlandungsverbote von IUU-
Schiffen sowie die Verpflichtung aller Fischereifahr-
zeuge, eine IMO-Nummer zu führen), die sich z.  T. als 
effektiv erwiesen haben und von den anderen RFMO 
übernommen werden sollten. 

Der internationale Aktionsplan der FAO gegen IUU-
Fischerei liegt zwar seit 2001 vor und spezifiziert 
viele notwendige Maßnahmen, aber nur wenige Län-
der haben bislang nationale Aktionspläne vorgelegt. 
Stringente Kontrollen durch Flaggen- und Hafenstaa-
ten sowie die Überprüfung der (häufig falsch dekla-
rierten) Art- und Herkunftsbezeichnungen werden 
als besonders effektiv betrachtet. Das FAO-Hafen-
staatenabkommen zur Bekämpfung der IUU-Fischerei 
könnte zu einem effektiven Instrument werden, weil 
es den Zugang von IUU-Fisch zu den Märkten behin-
dern soll. Daher ist es wichtig, dass es rasch in Kraft 
tritt und von Staaten sowie RFMO effektiv umgesetzt 
wird. Die Einführung stringenter Verfahren für die Her-
kunftskontrolle (z.  B. auf der Basis von DNA-Analysen) 
sollte gefördert werden (Kap. 8.3.3.1). Der Handlungs-
bedarf der EU gegen IUU-Fischerei in Bezug auf den 
Import von Fischprodukten wird in Kapitel 7.4.1.7 
angesprochen. 

7.4.1.6	
Klimawandel, Ozeanversauerung und andere 
systemische Wirkungen berücksichtigen
Umweltveränderungen wie Meereserwärmung, 
Ozeanversauerung und sauerstofffreie Zonen können 
bei ungebremsten Emissionen von Treibhausgasen bzw. 
Einträgen von Nähr- und Schadstoffen künftig erhebli-
che Wirkungen auf die Fischerei haben (Kap. 4.4). Die 
Bekämpfung der Ursachen liegt im Wesentlichen außer-
halb des Fischereimanagements und muss an Land durch 
Veränderungen der Energie-, Transport- und Landnut-
zungssysteme stattfinden (z.  B. WBGU, 1994, 2005, 
2009a). Eine Einhaltung der 2  °C-Leitplanke würde die 
Wirkungen von Klimawandel und Versauerung voraus-
sichtlich ausreichend eindämmen, um die Anpassungsfä-
higkeit der Ökosysteme und der Fischerei nicht zu über-
fordern, auch wenn erhebliche Unsicherheiten bleiben 
(WBGU, 2006). Andernfalls muss mittelfristig mit star-
ken Auswirkungen des Klimawandels und der Ozeanver-
sauerung gerechnet werden (Kap. 4.4.1, 4.4.2). 

Dennoch ist der Fischereisektor gefordert: Auch in 
der Fischerei sollte eine Transformation zur Klimaver-
träglichkeit erfolgen (Kap. 4.4.1). Fischereipraktiken 
mit hohen spezifischen Emissionen, z.  B. Grundschlepp-
netzfischerei oder Fischerei in weit abgelegenen Gebie-

ten mit langen Anfahrtswegen sollten nicht zuletzt 
auch aus Klimaschutzgründen überdacht werden. Die 
LIFE-Fischerei (low-impact, fuel-efficient; Suuronen et 
al., 2012; FAO, 2012b: 205) bietet einen interessanten 
Ansatz, um Win-win-Strategien für klimafreundliche 
und nachhaltige Fischerei zu finden und sollte daher 
gefördert werden. Der Ansatz ist konsistent mit einer 
Fischerei mit Ertragszielen deutlich unterhalb des MSY, 
die nicht nur ökologische und volkswirtschaftliche Vor-
teile aufweist (Kasten 4.1-5), sondern wegen des güns-
tigen Verhältnisses von Fischereiaufwand und Ertrag 
auch weniger Emissionen produziert. Langfristig aber 
muss die Fischerei – wie auch die Schifffahrt generell 
– einen Weg finden, ohne fossile Treibstoffe auszukom-
men. Im WBGU-Hauptgutachten „Gesellschaftsvertrag 
für eine Große Transformation“ finden sich dazu Emp-
fehlungen (WBGU, 2011:  151  ff.). Längerfristig ist auch 
daran zu denken, die Klimaverträglichkeit als ein Krite-
rium für die Zertifizierung nachhaltiger Fischprodukte 
schrittweise einzuführen. 

Überfischte Bestände sind gegenüber Umweltver-
änderungen wie Klimawandel empfindlicher als nach-
haltig genutzte (Kap. 4.4.5). Für die Bewältigung der 
unvermeidlichen Auswirkungen globaler Umweltverän-
derungen kommen auf die Fischerei erhebliche Anpas-
sungsherausforderungen zu. Die Unsicherheiten für 
das Fischereimanagement werden dadurch vergrößert, 
daher wird die Umsetzung des ökosystemaren Ansat-
zes sowie des Vorsorgeprinzips in der Fischerei umso 
dringender (Kap. 7.4.1.1). Wichtig ist eine Strategie der 
proaktiven Anpassung, u.  a. unter Einbeziehung von 
Klimaszenarien und Szenarien zur Ozeanversauerung 
(WBGU, 2006). Die konsequente Berücksichtigung der 
übergreifenden Empfehlungen in Kapitel 7.4.1.1 führt 
auch zu einer verbesserten Anpassungskapazität der 
Bestände gegenüber anthropogenen Umweltverände-
rungen. 

7.4.1.7	
Gemeinsame Fischereipolitik in der Europäischen 
Union reformieren
Eine nachhaltige Fischereipolitik der EU sollte einen 
übergreifenden Ansatz verfolgen, der nicht nur die 
Fischerei in EU-Gewässern, sondern auch die externe 
Dimension durch partnerschaftliche Fischereiabkom-
men mit Drittstaaten sowie die Importpolitik berück-
sichtigt. Der WBGU legt aufgrund seiner globalen 
Perspektive im Folgenden den Schwerpunkt auf die 
unmittelbar drittstaatenbezogenen Effekte der europä-
ischen Fischereipolitik (die „externe Dimension“) sowie 
auf die mittelbaren, durch den Import von Fischereipro-
dukten aus Drittstaaten entstehenden Auswirkungen.
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Die Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik der 
EU
In der EU sind die Fischbestände in einem schlechten 
Zustand, weil über Jahrzehnte die wissenschaftlichen 
Empfehlungen für Fangmengen erheblich überschrit-
ten wurden. Hinzu kommen Überkapazitäten, destruk-
tive Fischereimethoden, hohe Beifänge, Kontrollde-
fizite sowie illegale Fischerei (SRU, 2011b). Seit eini-
gen Jahren haben sich allerdings die Bemühungen ver-
stärkt, zu einer Fischerei gemäß des höchstmöglichen 
Dauerertrags (MSY; Kasten 4.1-5) überzugehen. Dieses 
auf der „Rio+20-Konferenz“ erneut bekräftigte Ziel soll 
bis 2015 erreicht sein (UNCSD, 2012). Dementspre-
chend hat sich die Lage in den letzten Jahren gebessert: 
Lag im Zeitraum 2005 bis 2009 der Anteil überfischter 
(also oberhalb des MSY befischter) Bestände im Nord-
ostatlantik und angrenzenden Gewässern bei durch-
schnittlich etwa 90  %, so ist er 2012 auf 47  % gesun-
ken. Auch die Überschreitung der nachhaltigen Fang-
mengen, die in den Jahren 2003 bis 2009 im Schnitt 
bei knapp 50  % lag, ist auf 11  % (2012) gesunken (EU-
Kommission, 2012a:  13  ff.). In einigen Regionen ist die 
Lage aber immer noch sehr schlecht: So sind z.  B. im 
Mittelmeer 80  % der untersuchten Bestände überfischt. 
Die EU-Kommission (2012a) nennt es zu Recht beun-
ruhigend, dass bei knapp zwei Dritteln der Bestände 
die Datenlage nicht ausreichend ist. Wenn die interna-
tionalen Ziele und Verpflichtungen eingehalten werden 
sollen, muss die Reform entschlossen umgesetzt wer-
den. Dies würde zwar vorübergehend mit einer deut-
lichen Reduktion der Fangmengen und teilweise dem 
Stopp einiger Fischereien einhergehen, brächte aber 
voraussichtlich innerhalb weniger Jahre sogar höhere 
Erträge (Kap. 4.5). 

Der 2009 angestoßene erneute Reformprozess der 
gemeinsamen Fischereipolitik der GFP) ist ausdrück-
lich zu würdigen. Er bietet Grund zur Hoffnung, dass 
nach der Anfang 2013 bereits erfolgten Zustimmung 
des EU-Parlaments die notwendigen Änderungen im 
weiteren Verlauf des Jahres 2013 angestoßen werden 
können. Die Reform soll die Rahmenbedingungen für 
eine nachhaltige Bewirtschaftung der Bestände fest-
legen und zum Schutz der marinen Umwelt beitragen. 
Die EU-Kommission (2011c) hatte einen Vorschlag zur 
GFP-Reform vorgelegt, der bereits gute Verbesserungs-
vorschläge enthält, aber dem Sachverständigenrat für 
Umweltfragen (SRU, 2011b) nicht weit genug geht. Die 
Empfehlungen des SRU gehen mit den übergreifenden 
Empfehlungen des WBGU (Kap. 7.4.1.1) konform und 
konkretisieren sie für die aktuelle europäische Situa-
tion. Der WBGU schließt sich den SRU-Empfehlungen 
an. Insbesondere stimmt der WBGU mit der Zielset-
zung überein, dass die zukünftige GFP die nachhaltige 
Bewirtschaftung der Fischbestände sicherstellen und 

den ökologischen Zielen eine hohe Priorität einräumen 
muss. Die wichtigsten Punkte sind: 

>> Ende der Überfischung und Übergang zu einem nach-
haltigen Bestandsmanagement mit dem Ziel einer 
Bestandsbiomasse, die oberhalb dessen liegt, was für 
den MSY ausreichend wäre, sowie mehrjährige 
Bewirtschaftungspläne für alle Bestände. 

>> Einführung eines generellen Rückwurfverbots und 
Anlandungsgebots mit hinreichender Kontrolle. 

>> Abbau der Überkapazitäten und insbesondere 
Abschaffung der Subventionen, die Überkapazitäten 
aufrechterhalten oder ausbauen könnten. 

>> Wirksamere Kontrollen und Sanktionierung u.  a. 
durch wirksamere Strafen bei illegaler Fischerei sowie 
Prüfung, ob die bereits getroffenen Maßnahmen 
effektiv sind.

>> Regionalisierung des Fischereimanagements und ver-
stärkte Partizipation der Fischer. 

>> Meeresschutzgebiete mit großflächigen, zusammen-
hängenden Nullnutzungszonen sowie selektive 
Gebietsschließungen.

>> Schrittweise Einrichtung übertragbarer Fischereibe-
fugnisse, die bestandsschonende Bewirtschaftung 
unterstützen können, sofern das empfohlene Rück-
wurfverbot ebenfalls eingeführt wird. Die Wirkung 
der übertragbaren Fischereibefugnisse sollte sorgfäl-
tig geprüft werden. 

>> Nachhaltige bilaterale Fischereiabkommen mit Part-
nerländern. Auf diesen Punkt geht der WBGU im 
nächsten Abschnitt näher ein. 

Die externe Dimension der EU-Fischerei
Die sogenannte „externe Dimension“ der europäischen 
Fischereipolitik durch partnerschaftliche Fischereiab-
kommen (PFA) mit Drittstaaten ist wegen ihrer öko-
logischen und sozialen Auswirkungen stark in die Kri-
tik geraten. Obwohl die z.  T. desaströsen Auswirkungen 
der PFA auf die Fischbestände durch Überfischung und 
auf die kleinbetriebliche nationale Fischerei der Part-
nerländer durch die Konkurrenz der EU-Boote wissen-
schaftlich gut dokumentiert und auch von der Europäi-
schen Kommission anerkannt sind (Kap. 4.1.4.6), hinkt 
die politische Umsetzung geeigneter Maßnahmen der 
Dringlichkeit des Problems hinterher. Die 2009 ange-
stoßene Reform der GFP der EU stellt einen wichtigen 
Schritt dar und sollte genutzt werden, um die zerstöre-
rischen Praktiken der EU-Flotte in außereuropäischen 
Gewässern schrittweise zu beenden. 

Es sind grundlegende strategische Eingriffe in die 
Gestaltung der PFA notwendig, um deren Nachhal-
tigkeit zu garantieren und die Glaubwürdigkeit wie-
derherzustellen. Das Ziel sollte sein, den Fischereisek-
tor im Partnerland, im Kontext seiner Rolle bezüglich 
Existenzgrundlagen und Ernährungssicherheit, bei 
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der Transformation zur Nachhaltigkeit zu unterstüt-
zen und dort leistungsfähige Institutionen zu schaf-
fen. Aus diesem Grund begrüßt der WBGU den Vor-
schlag der Europäischen Kommission, PFA in Zukunft 
als „Nachhaltigkeitsabkommen“ zu bezeichnen. Um 
sicherzustellen, dass Ernährungssicherheit in den PFA 
höchste Priorität genießt, sollten Menschenrechte und 
insbesondere das Recht auf Nahrung (Art. 25 Abs. 1 der 
UN-Menschenrechtserklärung) aufgenommen werden. 
Auch für die reformierten PFA sollten die übergreifen-
den Empfehlungen des WBGU zur Fischerei beachtet 
werden (Kap. 7.4.1.1). Ökologische und soziale Stan-
dards der europäischen Fischereiaktivitäten sollten in 
Partnerländern umgesetzt sowie Rechenschaftspflich-
ten und Sanktionierung (von beiden Seiten) verschärft 
werden. Mit Blick auf die PFA gilt besonders, dass die 
außereuropäische Fischereipolitik sowohl innerhalb 
der Europäischen Kommission als auch innerhalb der 
Bundesregierung deutlich besser koordiniert und abge-
stimmt werden sollte. Beispielsweise sollten entwick-
lungspolitische Belange adäquate Berücksichtigung in 
der GFP finden. Der WBGU empfiehlt im Einzelnen:

>> Datengrundlagen verbessern: Eine Grundvorausset-
zung für die Nachhaltigkeit der GFP ist die Verbesse-
rung der Datengrundlage zu Fischbeständen in Part-
nerländern. Hierzu sollten die finanziellen, techno-
logischen und institutionellen Kapazitäten der Part-
nerländer für das Monitoring von Fischbeständen 
und zur Festlegung der nachhaltigen Fangmengen 
gestärkt werden. PFA sollten nur dort abgeschlossen 
werden, wo wissenschaftlich quantifiziert eine 
nachhaltig nutzbare Fangmenge nachgewiesen ist. 
Eine Stärkung von Fischereiverwaltungen in Part-
nerländern gemeinsam mit dem Aufbau oder der 
Stärkung länderübergreifender Regionalkooperatio-
nen kann dazu beitragen, transnationale Monito-
ring-Systeme der Fischbestände aufzubauen. 

>> Transparenz gewährleisten: Sowohl die EU als auch 
die Partnerländer sollten ihren gesamten Fischerei-
aufwand, die Fangmengen und den tatsächlichen 
Marktwert der Fischmenge offenlegen. Partnerlän-
der sollten zudem veröffentlichen, wie hoch der 
gesamte Überschuss ist, der über Konzessionen an 
die EU und andere Partnerländer vergeben wird. 
Darüber hinaus sollte die Dokumentation der PFA-
Verhandlungsprozesse offengelegt werden. Um 
IUU-Fischerei durch die EU-Flotte zu verhindern, 
sollten die Herkunftsangaben der Anlandungen 
strikt überprüft werden (Kap. 7.4.1.5). 

>> Erhaltung und Förderung nachhaltiger Kleinfischerei: 
Darüber hinaus sollte (wie bereits formell in PFA vor-
geschrieben) die Nachhaltigkeit des nationalen, häu-
fig kleinbetrieblichen Fischereisektors gefördert wer-
den. Die entsprechenden Empfehlungen für die Klein-

fischerei in Kapitel 7.4.1.8 gelten auch für die PFA. 
Die Zahlungen zum Aufbau einer nachhaltigen Fische-
rei vor Ort sollten unabhängig von den Zahlungen für 
den Zugang der EU-Flotte erfolgen (Kap. 4.1.4.6). 
Zudem sollten sich Reeder und die Fischindustrie 
stärker an den Zahlungen beteiligen. Für Einkommen 
und Ernährungssicherheit in Entwicklungsländern 
sind vor allem küstennahe Fischbestände von Bedeu-
tung. Folglich sollte die EU die PFA so ausrichten, 
dass Kleinfischer prioritären Zugang zu küstennahen 
Beständen bekommen und EU-Boote küstennahe 
Bestände so wenig wie möglich beeinträchtigen (z.  B. 
Verbot der Schleppnetzfischerei in Küstennähe, 
20-sm-Zone exklusiv den Kleinfischern einräumen; 
Kap. 4.1.4.6). Um die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung in den Partnerländern zu unterstützen, sind 
Anlandepflicht sowie Investitionen in lokale Wert-
schöpfungsketten von zentraler Bedeutung. 

>> Exklusivitätsklausel einführen: Wo ein PFA besteht, 
sollten EU-Fischerboote – auch solche, die unter 
Beteiligung europäischen Kapitals unter anderer 
Flagge fahren – keine Lizenzen außerhalb dieses 
Abkommens erlangen können. Das Umgehen dieser 
Klausel durch Umflaggen von Fischerbooten sollte 
von der EU effektiv verhindert werden. 

>> Gemeinsame Lernprozesse initiieren: Eine syste-
matische Auswertung bestehender Best-practice-
Beispiele könnte die Anhaltspunkte für Politik
optionen verbessern. Dieser gemeinsame Lernpro-
zess könnte mit Unterstützung der Entwicklungs-
zusammenarbeit länderübergreifend organisiert 
werden und somit zusätzlich zur Regionalkoopera-
tion beitragen. 

Import von Fischprodukten in die EU
Neben der Fischerei in EU-Gewässern und der exter-
nen Dimension der EU-Fischerei in Drittstaaten spielt 
der Import von Fischprodukten aus Drittstaaten in die 
EU mittlerweile die größte Rolle: Etwa 60  % des in der 
EU konsumierten Fisches wird importiert, bei zuneh-
mendem Trend. Gleichzeitig ist die EU vor den USA 
und Japan mit einem Anteil von 26  % aller Importe 
aus Drittstaaten der größte Importmarkt der Welt für 
Fischereiprodukte (Markus, 2012; Kap. 4.1.4.8). Die 
EU übt also indirekt über den Welthandel einen großen 
Einfluss auf die Fischerei in anderen Gewässern aus. 

Unabhängig von der Diskussion möglicher positi-
ver und negativer Effekte des Handels mit Fischerei-
produkten und von möglichen Verteilungseffekten in 
Exportstaaten kann festgestellt werden, dass gut funk-
tionierende Bestandsbewirtschaftungssysteme in den 
Exportstaaten eine Voraussetzung dafür sind, negative 
Effekte auf die dortigen Meeresökosysteme zu vermei-
den (Kap. 7.4.1.1). Nachhaltige Fischerei ist Grundvo-
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raussetzung eines nachhaltigen Handels mit Fischerei-
erzeugnissen. Aus der Analyse in Kapitel 4.1.4.8 ergibt 
sich die Frage, ob die EU zusätzlich auch über die Han-
delspolitik einen Beitrag zur Nachhaltigkeit der glo-
balen Fischerei leisten kann. Es ergeben sich folgende 
Ansatzpunkte und Handlungsoptionen: 

>> Die EU sollte in regelmäßigen Abständen, eventuell 
in Kooperation mit der FAO, die Entwicklungen der 
Handelsflüsse von Fischereierzeugnissen in die EU 
und ihre Wirkungen in den Exportstaaten untersu-
chen lassen. Dabei sollten aber nicht nur die Waren-
exporte, sondern auch die Wirkungen der Direktin-
vestitionen, der Drittstaatenabkommen und gegebe-
nenfalls die zusätzlich zu den Drittstaatenabkommen 
stattfindenden privaten Fischereiaktivitäten in 
Gewässern von Drittstaaten berücksichtigt werden.

>> Das Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES) 
ist zwar ein scharfes Instrument des Handelsrechts 
auf dessen Grundlage effektive Handels- und 
Importverbote ausgesprochen werden können. In 
Bezug auf die nachhaltige Fischerei ist seine Wirk-
samkeit aber stark beschränkt und greift zu kurz, 
denn CITES kann mit seinem reaktiven Ansatz nur 
Arten schützen, deren Überleben bedroht ist, was 
nur auf einen Bruchteil der nicht nachhaltig bewirt-
schafteten Fischarten zutrifft. Die Bundesregierung 
sollte sich dennoch weiterhin aktiv für den Ausbau 
des Fischartenschutzes unter dem CITES-Abkom-
men einsetzen. Insbesondere sollten die Bemühun-
gen zum Schutz gefährdeter Hai- und Rochenarten 
unterstützt werden. 

>> Im Rahmen der Bekämpfung der IUU-Fischerei gibt 
es mittlerweile einige Ansatzpunkte für handels
beschränkende Maßnahmen, die auch den Import in 
die EU betreffen (z.  B. Maßnahmen der RFMO, FAO-
Hafenstaatenabkommen; Kap. 4.1.4.5, 7.3.4.3, 
7.4.1.5). In der EU ist seit 2010 die IUU-Verord-
nung in Kraft, die einen beeindruckenden Kata-
log von Maßnahmen und Sanktionsmöglichkeiten 
zur Bekämpfung der IUU-Fischerei enthält, deren 
Wirksamkeit in den Mitgliedstaaten allerdings noch 
nicht abschließend beurteilt werden kann. Insofern 
sollte der Vollzug der Verordnung wissenschaftlich 
untersucht werden (Kap. 8.3.3.1). Den Versuch 
einer Unterbindung der IUU-Fischerei auch mit 
handelspolitischen Maßnahmen hält der WBGU für 
den richtigen Weg. Die Empfehlungen des WBGU 
zur Vermeidung von IUU-Fischerei finden sich in 
Kapitel 7.4.1.5.

>> In der EU befindet sich derzeit die „Verordnung über 
bestimmte Maßnahmen zur Unterstützung der 
Bestandserhaltung gegenüber Ländern, die nicht 
nachhaltigen Fischfang zulassen“ im Gesetzgebungs-
verfahren. Sie dient der Umsetzung völkerrechtli-

cher Bestandsbewirtschaftungsregeln im Rahmen 
von UNCLOS, FSA sowie RFMO (Kap. 7.3.4). Die 
Verordnung beschränkt sich auf Bestände gemein-
sam genutzter bzw. weit wandernder Arten, an 
denen ein „gemeinsames Interesse“ besteht, um die 
Vereinbarkeit mit den Regeln der WTO zu sichern. In 
ihrer jetzigen Form enthält sie auf der Grundlage 
ambitionierter Nachhaltigkeitsziele eine Reihe von 
Maßnahmen gegenüber Drittstaaten, die den gesam-
ten Warenstrom in die EU betreffen. Der WBGU 
empfiehlt, dass sich die Bundesregierung aktiv für 
eine rasche Verabschiedung der Verordnung ein-
setzt. 

>> Die Fischereihandelspolitik der EU ist in das Regel-
system der Welthandelsorganisation (WTO) einge-
bettet, wonach Fischereiprodukte als Industriegüter 
gelten (Kap. 4.1.4.8). Ausnahmen von dem Grund-
satz des diskriminierungsfreien Handels sind prinzi-
piell zum Schutz der Umwelt oder der Ressource 
Fisch (GATT Art. XX b und g) möglich. Die Interpre-
tation dieser Ausnahmen führt allerdings immer 
wieder zum Dissens. Daher empfiehlt der WBGU 
eine systematische und weitreichende vertragliche 
Einigung hinsichtlich des rechtlichen Verhältnisses 
zwischen internationalen Umwelt- und Ressourcen-
schutzabkommen und dem WTO-Handelsrecht (ins-
besondere Subventionen und Zertifizierung; 
Kap. 7.4.1.3, 7.3.8.2). 

>> Die beschriebenen bereits möglichen oder ange-
dachten Importbeschränkungen betreffen allerdings 
nur einen kleinen Teil der Bestände (z.  B. CITES, 
Bekämpfung der IUU-Fischerei). Entscheidend ist 
aber, dass legale Fischerei eben nicht in allen Export-
staaten mit nachhaltiger Fischerei gleichzusetzen ist. 
Insofern gilt es über weitere Schritte nachzudenken, 
die einen proaktiven und steuernden Ansatz verfol-
gen und ermöglichen. Die Regelungslücken im Han-
delsrecht können aber angesichts der Schwierigkei-
ten mit der WTO-Konformität nicht ohne Weiteres 
gefüllt werden (Kap. 4.1.4.8). Es erscheint mithin 
fraglich, ob es langfristig ausreichen wird, die derzeit 
geltenden völkerrechtlichen und nationalen 
Bestands- und Umweltschutzregeln handelspolitisch 
zu stärken bzw. sie umzusetzen. Daher gibt der 
WBGU im Rahmen seiner Vision eines grundsätzlich 
reformierten UN-Seerechtsübereinkommens Emp-
fehlungen, um diese Lücken zu schließen (Kap. 7.2). 

7.4.1.8	
Marine Kleinfischerei im globalen Kontext
Marine Kleinfischerei spielt in Entwicklungsländern, 
in denen Fisch einen hohen Anteil der Proteinversor-
gung abdeckt, eine herausragende Rolle für die Ernäh-
rungssicherheit und hat darüber hinaus eine erhebli-
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che sozioökonomische Bedeutung (Kap. 4.1.2.4). Diese 
Beiträge von Kleinfischern sollten in globalen und nati-
onalen Politiken stärker gewürdigt und berücksichtigt 
werden. Ernährungssicherung sollte in Politiken zur 
Kleinfischerei stets höchste Priorität genießen, weshalb 
diese in breitere wirtschaftliche, ökologische und sozi-
alpolitische Programme eingebettet und über alle Ver-
waltungsebenen hinweg abgestimmt sein sollten. Sie 
sollten klare Regulierungen für die potenzielle Konkur-
renz zwischen industrieller Fischerei und Kleinfische-
rei beinhalten. Die Benachteiligung der Kleinfische-
rei ist ein weiteres Argument dafür, die Subventionen 
für die industrielle Fischerei abzubauen (Kap. 7.4.1.3). 
Sozialpolitiken sollten sicherstellen, dass kleinbetrieb-
liche Fischer entschädigt werden können, wenn z.  B. 
vorübergehende Fangbeschränkungen für die Erhal-
tung und den Wiederaufbau der Bestände unvermeid-
bar sind (Kap. 7.3.7). 

In diesem Sinn spricht sich der WBGU dafür aus, 
dass sich Deutschland und die EU vor allem im Rah-
men der Reform der gemeinsamen Fischereipolitik 
(Kap. 7.4.1.7) und der Entwicklungszusammenarbeit 
verstärkt für die Belange von Kleinfischern in Ent-
wicklungsländern einsetzen. Hierzu muss zunächst die 
Datenlage auf nationaler und globaler Ebene verbessert 
werden. Außerdem sollten die Definitionen für Klein-
fischerei vereinheitlicht werden, um die Vergleichbar-
keit der Daten sicherzustellen. Darüber hinaus sollten 
Kapazitäten zur Förderung der Wertschöpfungsketten 
für Kleinfischer in Entwicklungsländern (z.  B. Genos-
senschaften, Infrastruktur) aufgebaut werden, um die 
nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit 
der Kleinfischerei zu stärken. Zudem sollten regulative 
Rahmenbedingungen (Gesetze, Verwaltungsstruktu-
ren) gestärkt und die Zusammenarbeit von Staat und 
Fischereiunternehmen ausgebaut werden. Organisatio-
nen von Kleinfischern sollten gefördert werden, damit 
sie sinnvoll an politischen Prozessen teilhaben können. 

Ko-Management ist ein vielversprechender Ansatz, 
um den schwierigen Spagat zwischen regulativen Rah-
menbedingungen und Anpassungsfähigkeit an den 
lokalen Kontext zu meistern. Dafür sind die kontinu-
ierliche Selbst- und Mitbestimmung lokaler Gemein-
schaften und insbesondere die Wahrung traditionel-
ler Zugangsrechte wichtige Erfolgsfaktoren. In der 
Kleinfischerei haben sich territoriale Nutzungsrechte 
(Territorial Use Rights in Fisheries, TURFs) häufig 
bewährt (Kap. 4.1.2.4). Für die Anpassung an den 
jeweils lokalen Kontext gilt es, auch lokales Wissen ein-
zubeziehen, z.  B. bezüglich Monitoring sowie der saiso-
nalen Nutzungen einzelner Fischarten. 

Nicht zuletzt empfiehlt der WBGU, die Verhandlun-
gen zu den FAO-Leitlinien für die Erhaltung nachhalti-
ger Kleinfischerei („International Guidelines for Secu-

ring Sustainable Small-scale Fisheries“; FAO, 2012c) 
tatkräftig zu unterstützen (Kasten 4.1-3). Als langfris-
tiges Ziel sollte angestrebt werden, die Richtlinien ers-
tens zum FAO-Verhaltenskodex für verantwortungs-
volle Fischerei hinzuzufügen und zweitens im nationa-
len Recht aller Staaten zu verankern.

7.4.2	
Handlungsempfehlungen zur Aquakultur 

Aquakultur ist der am stärksten wachsende Nah-
rungsmittelsektor. Es wird weithin davon ausgegan-
gen, dass der zunehmende Bedarf nach Fischproduk-
ten angesichts stagnierender Fangerträge hauptsächlich 
über die Aquakultur gedeckt werden wird (Kap. 4.2). 
Aquakulturproduktion kann allerdings bei mangeln-
der Regulierung und Kontrolle auch mit Umweltver-
schmutzung durch Nährstoffeintrag, der Gefährdung 
von Wildpopulationen durch Vermischung mit Zucht-
formen und der Verschärfung von Raumnutzungskon-
flikten an Küsten verknüpft sein. Eine Belastung für die 
Meere stellt gegenwärtig vor allem die Intensivzucht 
von Raubfischarten (wie z.  B. Lachs) dar, weil für deren 
Futter vor allem wildgefangener Fisch verwendet wird 
(kleine pelagische Fischarten wie z.  B. Sardinen, Ancho-
vis). Sie verbraucht für die Produktion von hochpreisi-
gem Raubfisch das Mehrfache an wildgefangenem Fut-
terfisch (Kap. 4.3.3). Dadurch geraten diese Fischbe-
stände in den Meeren zusätzlich unter Druck und mit 
ihnen unter Umständen auch einige lokale Märkte, auf 
denen diese Futterfische eine Bedeutung als Speise-
fisch haben (Kap. 4.3.2). 

Seit längerem wird auf internationaler politischer 
Ebene ein nachhaltiges Aquakulturmanagement ange-
mahnt, das einen Beitrag zum Schutz der Ökosysteme 
und Biodiversität sowie zur Verbesserung der Nah-
rungssicherheit und Sicherung der Lebensgrundlagen 
leisten soll (Aichi-Target 7: CBD, 2010a; UNCSD, 2012; 
Kap. 4.2.3). Neben diesen Zielsetzungen gibt es auf 
internationaler und EU-Ebene bereits teils anspruchs-
volle, wenn auch unverbindliche Leitlinien und Strate-
gien, allen voran der FAO-Verhaltenskodex für verant-
wortungsvolle Fischerei (FAO, 1995: Art. 9). Diese Ziele 
und Empfehlungen werden bislang aber nur unzurei-
chend umgesetzt. Die Aquakultur sollte, global gese-
hen, dringend in Richtung einer nachhaltigen und ver-
antwortungsvollen Wirtschaftsweise umgestaltet wer-
den. Dies gilt umso mehr, da sie gegenwärtig in einem 
rasanten Wachstum begriffen ist und sich besonders 
stark dort entfaltet, wo schwache Regulierungen oder 
schwache Umsetzungen existieren. Der WBGU gibt fol-
gende übergreifende Empfehlungen, die auf den nach-
folgenden Seiten detaillierter dargestellt werden: 
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>> Die für Aquakultur relevanten Empfehlungen des 
FAO-Verhaltenskodex für verantwortungsvolle 
Fischerei und späterer Vereinbarungen sollten Basis 
für die Entwicklung anspruchsvoller Standards in 
der Aquakultur auf internationaler und EU-Ebene 
sein und von den Staaten in Form effektiver und 
umsetzungsfähiger Regulierungen in ihrem nationa-
len Recht verankert werden.

>> Der ökosystemare Ansatz sollte weltweit als Grund-
lage für die Entwicklung einer nachhaltigen Aqua-
kultur dienen.

>> Der zusätzliche Druck auf wilde Fischbestände durch 
die Futtermittelproduktion für den Aquakultur
sektor sollte gestoppt werden. Aquakultur sollte in 
die Lage versetzt werden, wilde Fischbestände zu 
entlasten. 

>> Umweltbelastende und zerstörerische Produktions-
verfahren sollten zugunsten umweltschonender Ver-
fahren eingestellt werden.

>> Angebot und Nachfrage nach nachhaltig produzier-
ten Aquakulturprodukten sollten insbesondere in 
Industrie- und Schwellenländern mit Hilfe von 
Anreizen und Informationen gefördert werden.

7.4.2.1	
Wissens- und Datenbasis verbessern 
Für die Entwicklung einer nachhaltigen Aquakultur und 
entsprechender Governance- und Managementstruk-
turen werden verlässliche Daten benötigt. In vielen 
Ländern ist die Datenlage im Aquakultursektor (z.  B. 
Produktionsdaten, Daten für Entwicklungsplanung 
sowie zu Umwelt- und Ökosystembelastungen) jedoch 
ungenügend. Datenbanken sollten entwickelt und die 
notwendigen finanziellen Ressourcen dazu bereit-
gestellt werden. Insoweit wäre es sinnvoll, verschie-
dene Datenerhebungsmethoden (z.  B. durch Aquakul-
turfarmer selbst, durch Behördenvertreter) zu evaluie-
ren und die kosteneffektivsten zu implementieren. Eine 
wichtige Voraussetzung für eine bessere Datenlage zu 
den ökologischen Auswirkungen der Aquakultur und 
letztendlich für effektive Managementmaßnahmen ist 
die Entwicklung eines langfristigen, flächendecken-
den und finanziell sowie personell ausreichend abge-
sicherten Umwelt-Monitorings. Deutschland könnte 
durch finanzielle und technische Zusammenarbeit und 
Kapazitätsaufbau im personellen oder institutionel-
len Bereich Entwicklungsländer beim Aufbau effekti-
ver Datenbanken und Monitoring-Programme unter-
stützen. In internationalen und europäischen Gremien 
sollte sich Deutschland für eine verlässlichere Daten-
erhebung einsetzen. Die entsprechenden Forschungs-
empfehlungen finden sich in Kapitel 8.3.3.2. 

7.4.2.2	
Entwicklung nachhaltiger Aquakultursysteme 
fördern 
Um die Aquakultur nachhaltig und umweltschonend 
zu gestalten, müssen die Kopplung an die Wildfische-
rei aufgrund des Fangs von Futterfischen aufgelöst und 
die Umweltbelastungen durch den Aquakulturbetrieb 
stark verringert werden. Dem zunehmenden Nutzungs-
druck an Küsten, wo sich die meisten Aquakulturanla-
gen befinden, sollte ebenso begegnet werden wie sich 
ändernden Umweltbedingungen, die durch den Klima-
wandel verursacht werden und eine Anpassung der 
Aquakultur erfordern.

Fischmehl und Fischöl im Aquakulturfutter ersetzen
Einige biologisch-technische Lösungen zur teilweisen 
Substitution von Fischmehl und ‑öl z.  B. durch pflanz-
liche Stoffe stehen bereits zur Verfügung und werden 
auch schon umgesetzt (Kap. 4.3.3). Weitere Forschung 
zu Substituten ist allerdings erforderlich (Kap. 8.3.3.2). 
Wesentlich hierbei wäre, diese Umstellung auf der 
Grundlage einer umweltschonenden und möglichst 
regionalen landwirtschaftlichen Produktion durchzu-
führen, um eine Verlagerung von Umweltproblemen in 
den Landnutzungssektor zu vermeiden. Perspektivisch 
sollte die Verwendung von Fischmehl in der landwirt-
schaftlichen Tierproduktion sowie bei herbi- und omni-
vore Aquakulturarten eingestellt werden. Wichtig ist 
auch, das Verhältnis der eingesetzten Menge Futter zu 
produzierter Einheit Fisch (Food Conversion Ratio) in 
Ländern mit Defiziten in diesem Bereich zu verbessern, 
z.  B. durch optimierte Fütterungstechniken, um Futter-
verluste zu reduzieren. Hinsichtlich der Nutzung von 
Restprodukten aus der landwirtschaftlichen Tierzucht 
wäre (aufgrund der BSE-Problematik in der Vergangen-
heit) Aufklärungsarbeit bei Verbrauchern hilfreich, um 
die Akzeptanz für die Nutzung als Futter in der Aqua-
kultur zu erhöhen (Kap. 8.3.3.2).

Die Zucht von Arten auf niedrigen trophischen 
Ebenen ausweiten
Raubfische und karnivore Krebstiere können nicht 
gänzlich an Fischmehl- und vor allem Fischölsubstitute 
angepasst werden, und der erforderliche Anbau von 
Futtersubstitutionsstoffen wie Soja wird zukünftig in 
zunehmender Konkurrenz zu Wasser und Land für die 
landwirtschaftliche Nahrungsmittelproduktion stehen. 
Die Aquakultur sollte deswegen verstärkt Organismen 
der unteren trophischen Stufen wie Muscheln, Schne-
cken, herbivore Krustentiere und Fische sowie Algen 
als Nahrungsmittel für Menschen und als Futterergän-
zungsstoffe züchten. 
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Umweltbelastungen durch Aquakultur verringern
Um negative Umweltauswirkungen (z.  B. Eintrag von 
Nähr- und Schadstoffen) durch Aquakultur zu ver-
ringern, sollten integrierte Systeme, multitrophische 
Produktionsverfahren sowie geschlossene landba-
sierte rezirkulierende Systeme (Kreislauftechnologien; 
Kap. 4.2.2.4) weiter erforscht, technisch optimiert 
sowie ihr Einsatz gefördert werden (Kap. 8.3.3.2). Wei-
tere wichtige Maßnahmen wären, in offenen Systemen 
im Süßwasser-, Küsten- und Offshore-Bereich bevor-
zugt einheimische Arten zu züchten, um die Gefähr-
dung des Genpools wilder Populationen zu reduzie-
ren, sowie Risikoanalysen im Aquakulturmanagement 
verbindlich festzuschreiben. In der EU stehen Tech-
niken für eine umweltschonende Aquakulturproduk-
tion bereits zur Verfügung. Deutschland könnte sich 
auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass Anreize zur Wei-
terentwicklung umweltfreundlicher Aquakulturtech-
niken und zur Vermarktung dieser Technologien auf 
dem Weltmarkt gesetzt werden. Diese Empfehlung 
ist bereits in den Mitteilungen der EU-Kommission 
(2009a) für die Strategie einer nachhaltigen Aquakul-
tur in Europa angelegt. 

Die Zerstörung von Mangrovenwäldern durch 
Garnelenfarmen ist vor allem in Asien eine der Haupt-
ursachen für den Mangrovenrückgang. Für den Schutz 
dieser ökologisch besonders wertvollen Gebiete wäre es 
förderlich, in Entwicklungsländern Anreizmechanismen 
und Regulierungen zu entwickeln, wie beispielsweise 
Zahlungen für Ökosystemleistungen (Kap. 7.3.7.1). 
Parallel dazu sollten insbesondere kleine Farmer bei 
dem Aufbau mangrovenfreundlicher Aquakultur sowie 
integrierter Forstwirtschaft-Fischerei-Aquakultursys-
teme durch die Entwicklungszusammenarbeit gefördert 
werden. Deutschland könnte hier über Mikrokredite 
und die Förderung regionaler Zusammenschlüsse die 
nötige Unterstützung bieten. Um das Monitoring nach-
teiliger ökologischer und daraus folgender möglicher 
nachteiliger sozialer und ökonomischer Auswirkungen 
der Aquakultur zu befördern, könnte die deutsche Ent-
wicklungszusammenarbeit den Aufbau von Verfahren 
zur Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltüber-
wachung unterstützen.

Potenziale der Offshore-Aquakultur prüfen 
Nachhaltige Offshore-Aquakultur kann die Raumnut-
zungskonkurrenzen an Küsten verringern. Für eine 
in der Zukunft eventuell mögliche Kombination von 
Aquakultur mit Offshore-Windparks ist es unabding-
bar, die Vorteile (z.  B. Synergien, Mehrfachnutzung 
von Räumen) und mögliche Nachteile (z.  B. erhöh-
tes Sicherheitsrisiko durch steigenden Schiffsverkehr 
in den Anlagen) kritisch zu prüfen und zu bewerten. 
Der WBGU empfiehlt, für die Förderung der Offshore-

Aquakultur und Verringerung von Nutzungskonkur-
renzen mit anderen Meeresnutzungen das Instrument 
der marinen Raumplanung einzuführen (Kap. 7.3.9). 
Unter Beachtung der besten verfügbaren Technik und 
Umweltschutzstandards, mit Hinblick auf sozioöko-
nomische Aspekte (z.  B. sozial gerechte Arbeitsver-
träge) und unter Bezug auf den FAO-Verhaltenskodex 
für verantwortungsvolle Fischerei sowie den Ökosys-
temansatz, sollten klare rechtliche Regelungen unter 
Einbindung aller betroffenen Stakeholder festgeschrie-
ben werden. Für eine langfristige potenzielle Expansion 
jenseits nationalstaatlicher Gewässer wäre es sinnvoll, 
verbindliche internationale Regelungen für das Aqua-
kulturmanagement auf Basis des Nachhaltigkeitsge-
dankens und mit Blick auf konkurrierende Nutzungen 
wie Fischerei, Extraktion mineralischer Ressourcen und 
Schifffahrt zu entwickeln.

Marine Aquakultur an Klimawandel und 
Ozeanversauerung anpassen
Aufgrund des Klimawandels und des steigenden Drucks 
auf natürliche Ressourcen wie Süßwasser und Böden 
ist damit zu rechnen, dass sich auch die Bedingungen 
für Aquakultur regional ändern werden. Um marine 
Aquakultur für die Zukunft zu sichern und in nachhal-
tige Bahnen zu lenken, sollten vor allem auf regiona-
ler Ebene Anpassungsstrategien an den Klimawandel 
in die Aquakulturpolitik integriert werden. Der WBGU 
empfiehlt eine Stärkung der regionalen Behörden und 
Forschungsinstitutionen (Kap. 8.3.3.2) und eine ver-
stärkte regionale Kooperation, z.  B. in Bereichen der 
gemeinsamen Kontrolle von Krankheiten und fremden 
Arten und der gemeinsamen Datenerfassung. Deutsch-
land kann hierzu mit Wissens- und Technologietransfer 
und institutioneller Beratung Unterstützung für Ent-
wicklungsländer leisten. 

7.4.2.3	
Internationale und EU-weite Empfehlungen 
umsetzen
Bisher existieren auf internationaler und EU-Ebene nur 
allgemein formulierte Leitlinien und Empfehlungen für 
die Aquakultur. Mittel- und langfristig sind anspruchs-
volle und konkretisierte Standards erforderlich, um 
eine umwelt- und ressourcenschonende, sozial verant-
wortungsvolle und ökonomisch dauerhaft tragfähige 
Aquakultur auf Grundlage des ökosystemaren Ansat-
zes global zu entwickeln.

Den ökosystemaren Ansatz als Grundlage für eine 
nachhaltige Aquakultur nutzen
Der ökosystemare Ansatz sollte weltweit als Prinzip 
der Regimes für die Aquakultur akzeptiert werden und 
sich in Politikinstrumenten, Strategien und Entwick-
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lungsplänen wiederfinden. Neben ordnungsrechtlichen 
Maßnahmen wie staatlichen Regelungen und Standard-
setzung können auch ökonomische Anreize wie Nut-
zungsentgelte, Steuern oder Zahlungen für Ökosystem-
leistungen (Kap. 7.3.7) sowie Maßnahmen in anderen 
Bereichen die nachhaltige Aquakultur fördern, z.  B. die 
Raumplanung (Kap. 7.3.9) sowie der Auf- und Umbau 
des Aquakultursektors auf Grundlage des ökosystema-
ren Ansatzes. Deutschland sollte sich auf internationa-
ler und EU-Ebene für die Umsetzung dieses Ansatzes 
einsetzen.

Internationale Standards verbindlich in nationales 
Recht übernehmen, umsetzen und weiterentwickeln
Neben dem unverbindlichen FAO-Verhaltenskodex für 
verantwortungsvolle Fischerei gibt es die später ent-
wickelten weitreichenden Empfehlungen der Bangkok 
Declaration and Strategy (2000), den darauf aufbauen-
den Phuket Consensus (2010), Empfehlungen der CBD 
zur marinen Aquakultur sowie technische Leitlinien 
der FAO, die der Konkretisierung des FAO-Verhaltens-
kodex dienen und Umsetzungsvorschläge enthalten. 
In vielen Aquakultur betreibenden Ländern bestehen 
bereits entsprechende gesetzgeberische Rahmen und 
rechtliche Vorschriften, die allerdings häufig nur unge-
nügend umgesetzt werden (Kap. 4.2.3). Deutschland 
und die EU sollten sich im Rahmen der Entwicklungs-
zusammenarbeit (z.  B. durch Technologie- und Wissen-
stransfer sowie den Aufbau effektiver Verwaltungs-
strukturen) verstärkt dafür einsetzen, dass sowohl die 
Gesetzgebung gestärkt, wichtige fehlende Empfehlun-
gen verbindlich in nationales Recht umgesetzt und ins-
besondere die Durchsetzung verbessert wird. Dabei 
sollten das Verursacherprinzip festgeschrieben und 
regelmäßige Überwachung und Evaluierungen sowie 
im Bedarfsfall auch Sanktionen ermöglicht werden. In 
Staaten mit weniger effektiven Strukturen zur Umset-
zung anspruchsvoller Regulierungen könnten markt-
wirtschaftliche Mechanismen wie Ko-Management-
Maßnahmen, Selbstverpflichtungen und verantwor-
tungsvolles Selbstmanagement der Produzenten sowie 
ökonomische Anreize wichtige Schritte sein.

Mittelfristig sollten die Empfehlungen und Stan-
dards auf internationaler und EU-Ebene verschärft 
sowie Umsetzungswege weiter ausgearbeitet und kon-
kretisiert werden. Dabei wäre es sinnvoll zu prüfen, 
inwieweit anspruchsvolle verbindliche Aquakultur-
standards in regionale Meeresabkommen (wie HEL-
COM für die Ostsee oder OSPAR für den Nordostatlan-
tik; Kap. 7.3.5) aufgenommen werden können. Lang-
fristiges Ziel sollte jedoch die Etablierung eines Kernbe-
stands verbindlicher Standards auf der internationalen 
Ebene sein. Insbesondere bei einer möglichen zukünfti-
gen Ausdehnung der Aquakultur in die AWZ und Hohe 

See könnten verbindliche internationale Regelungen 
sinnvoll sein. Der WBGU empfiehlt, dass sich Deutsch-
land als Mitgliedsland der EU, der FAO und als Import-
land von Aquakulturprodukten für die Weiterentwick-
lung der europäischen und internationalen Standards 
stark macht.

7.4.2.4	
Wirtschaftspolitik für eine nachhaltige Aquakultur 
stärken
Angesichts des raschen Wachstums ist es unerlässlich, 
die wirtschaftliche Entwicklung der Branche gemäß 
dem Nachhaltigkeitsprinzip zu lenken. Auch Handel 
und Verbraucher tragen eine große Verantwortung, der 
sie in viel stärkerem Maße gerecht werden sollten. 

Nationale Aquakulturbehörden einrichten 
Um die spezifischen Sektorregulierungen besser pla-
nen, koordinieren und umsetzen zu können, sollte auf 
nationaler Ebene vor allem in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern, wo noch nicht vorhanden, eine ver-
antwortliche „Aquakulturbehörde“ etabliert werden. 
Deren Aufgabe sollte auch darin bestehen, die Ent-
wicklungsstrategien für die Aquakultur mit den Anfor-
derungen anderer Politikbereiche besser zu integrieren 
und abzustimmen. Des Weiteren könnte sie die Ein-
führung und Umsetzung von Umweltregulierungen 
und Monitoring im Aquakultursektor überwachen und 
relevante Forschungsbereiche fördern (Kap. 4.2.3). 
Deutschland kann im Rahmen der Entwicklungszusam-
menarbeit beim Aufbau von Organisations- und Ver-
waltungsstrukturen wichtige Unterstützung liefern.

Nachhaltigkeit kleiner und mittelständischer 
Aquakulturbetriebe in Schwellen- und 
Entwicklungsländern fördern 
Während große Aquakulturunternehmen Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsstandards oft leichter umsetzen kön-
nen, da ihnen mehr Ressourcen zur Verfügung ste-
hen, benötigen kleine Produzenten für die Umstel-
lung auf nachhaltige Produktion häufig Finanzierungs-
hilfen, technisches Know-how und Unterstützung bei 
der Absicherung von Risiken. Außerdem brauchen 
sie Marktzugang, Infrastruktur, größere Anteile an 
den Wertschöpfungsketten und müssen in der Lage 
sein, bestimmte Qualitäts-, Hygiene-, Umwelt- und 
Sozialstandards einzuhalten, wenn sie auf regiona-
len, nationalen oder internationalen Märkten anbie-
ten wollen (Kap. 4.2.2.2). Deutschland kann seine glo-
bale Verantwortung wahrnehmen, indem es sein bereits 
vorhandenes Engagement in der Entwicklungszusam-
menarbeit im Bereich Politik- und Wirtschaftsbera-
tung regionaler und kommunaler Behörden sowie klei-
ner und mittelständischer Betriebe für den Aquakul-
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tursektor weiter ausbaut. Deutschland und die EU soll-
ten kleinbetrieblichen Aquakulturbetrieben verstärkt 
bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsstandards hel-
fen, etwa durch den Aufbau von Mikrofinanzmärk-
ten, durch die Förderung der Selbstorganisation in Pro-
duzentenzusammenschlüssen (z.  B. Aquaclubs; Kasten 
4.2-2) und die Unterstützung von Gruppenzertifizie-
rungen oder durch direkte technische Unterstützung 
und Kapazitätsaufbau. Deutsche und europäische Ins-
titutionen der Entwicklungszusammenarbeit könnten 
außerdem das Engagement internationaler und natio-
naler Entwicklungsbanken sowie Versicherungen hin-
sichtlich Kreditvergabe, Mikrofinanzierung und Mik-
roversicherungen zur Förderung einer nachhaltigen 
Aquakultur durch Beratung stärken.

Anreize für verändertes Anbieter- und 
Verbraucherverhalten schaffen 
Vor allem in Industrieländern sollten für Verbraucher 
geeignete Maßnahmen getroffen werden (z.  B. über 
Produktinformation, Aufklärung, Zertifizierungen) um 
die Nachfrage nach nachhaltig erzeugten Produkten 
(z.  B. nach omnivoren und herbivoren Süßwasserfisch-
arten, Muscheln, Schnecken, Makroalgen; Kap. 7.3.8) 
zu steigern und die Nachfrage nach Raubfischarten 
zu dämpfen. Gleichzeitig sollte auch der Einzelhandel 
mehr Verantwortung für einen nachhaltigen Umgang 
mit den Meeren übernehmen und nach Nachhaltig-
keitskriterien zertifizierte Aquakulturprodukte anbie-
ten. Die Unterstützung der Arbeit von Umweltschutz-
organisationen und die Durchführung von Informati-
onskampagnen durch den Staat sind mögliche Wege 
dafür. Mittel- und langfristig wäre auch ein öffentli-
cher Diskurs (ähnlich dem zum Fleischkonsum) über 
die Frage hilfreich, inwieweit die ständig wachsende 
weltweite Nachfrage nach Fisch und Meeresfrüchten 
überhaupt durch eine ökologisch vertretbare Aquakul-
turproduktion (Süß- und Salzwasser) gedeckt werden 
kann oder ob nicht generell ein Weniger an Fisch und 
Meeresfrüchten, ausgenommen in Regionen mit pro-
blematischer Nahrungsmittelversorgung, anzuraten sei 
(Kap. 8.3.3.2). Darüber hinaus ist eine transparente 
und sachliche Kommunikation und Information seitens 
der Unternehmen, Behörden und Regierungen zu mög-
lichen Umwelt- und Gesundheitsrisiken sowie zu allen 
Aspekten der Aquakultur zu empfehlen. 

Außerdem schlägt der WBGU für Industrielän-
der wie Deutschland die Einführung eines nationalen 
Online-Informationssystems vor, das Produzenten und 
Verbraucher mit artspezifischen biologischen, ökologi-
schen und ökonomischen Informationen zu Aquakul-
turarten versorgt sowie eine unabhängige Bewertung 
der Produktionsbedingungen unter Nachhaltigkeits-
aspekten (gegebenenfalls durch eine „Aquakulturam-

pel“) zulässt, z.  B. durch NRO. Empfohlen wird eine 
Lebenszyklusanalyse, d.  h. sämtliche Schritte in der 
Wertschöpfungskette von der Setzlingsproduktion bis 
zum Produkt im Supermarkt sollten berücksichtigt sein, 
um Umweltschäden sowie Ressourcen und Energiever-
brauch einschätzen zu können (Kap. 4.2.3.2). Auch 
Parameter wie z.  B. CO2-Emissionen und Wasserver-
brauch sollten dabei berücksichtigt werden. 

Zertifizierungen für eine nachhaltige Aquakultur 
weiterentwickeln
Es wird empfohlen, die bestehenden Zertifizierungen 
zur Förderung einer umwelt- und sozialverantwortli-
chen Aquakultur (Kap. 4.2.3.2, 7.3.8) weiter zu ent-
wickeln und auf nicht erfasste Zuchtarten auszudeh-
nen. Produzenten in Entwicklungsländern sollten hier-
für besondere Unterstützung erfahren. Diese Prozesse 
sind erfreulicherweise bereits im Gange; eine weiter-
gehende Förderung ist ratsam. Dabei müssten Zertifi-
zierungen sowohl in- als auch ausländische Produkte 
erfassen, um einer Verlagerung von z.  B. produktions-
bedingten Umweltbelastungen in andere Länder und 
anschließend erhöhter Re-Importe entgegenzuwirken. 
Deutschland sollte sich bei den Mitgliedstaaten der FAO 
dafür einsetzen, dass die unverbindlichen technischen 
Leitlinien der FAO zur Zertifizierung in der Aquakultur 
(FAO, 2011d) verstärkt umgesetzt werden und zur Wei-
terentwicklung fundierter Zertifizierungskriterien bei-
tragen (Kap. 8.3.3.2). Außerdem empfiehlt der WBGU, 
perspektivisch die bereits existierenden Siegel, Zerti-
fizierungen und Leitlinien in einem allgemein gültigen 
Siegel mit hohen einheitlichen Anforderungen zu ver-
einigen, um die Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit 
für die Verbraucher zu gewährleisten (siehe hierzu auch 
die Empfehlung für ein EU-weites Siegel für Fisch
produkte aus Wildfang; Kap. 7.3.8.1). Es sollte geprüft 
werden, ob das bereits existierende und auf Aquakul-
turprodukte anwendbare EU-Biosiegel, das aber von 
NRO als nicht anspruchsvoll genug kritisiert wird, hier-
für Anknüpfungspunkte bieten könnte. Darüber hin-
aus sollten geeignete Verfahren und Maßnahmen ent-
wickelt werden, um die Rückverfolgbarkeit der oft in 
Klein- und Kleinstbetrieben in Entwicklungsländern 
produzierten Produkte zu verbessern. Zertifizierungs-
prozesse könnten durch Unterstützung von Gruppen-
zertifizierungen für Kleinbetriebe gestärkt werden. Es 
sollte auch geprüft werden, inwieweit Deutschland in 
der Entwicklungszusammenarbeit die Unterstützung 
nachhaltiger Produktionsweisen und Wertschöpfungs-
ketten und deren Zertifizierungen weiter ausbauen 
kann.
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7.4.2.5	
Kooperationen fördern, Konflikten vorbeugen
Die meisten Aquakulturanlagen befinden sich in Küs-
tenzonen, die auch durch andere Nutzungen bereits 
stark beansprucht werden. Durch Umweltbelastungen 
und Raumansprüche kann die Aquakultur Konflikte 
mit anderen Nutzern verursachen oder verschärfen. 
Verstärkte Kooperationen zwischen betroffenen Stake-
holdern, vor allem auch in Grenzregionen benachbar-
ter Staaten, sowie geeignete Maßnahmen zur Verringe-
rung von Nutzungskonflikten sollten weiterentwickelt 
und umgesetzt werden. 

Grenzüberschreitende und internationale 
Kooperation verbessern
Die Empfehlungen des FAO-Verhaltenskodex für ver-
antwortungsvolle Fischerei sollten in Bezug auf grenz-
überschreitende Kooperation bei der Aquakultur-
produktion verstärkt umgesetzt werden. Um länder
übergreifende Konflikte aufgrund von Umweltschäden 
in grenznahen Ökosystemen zu vermeiden, müssten 
Standortwahl, Auswahl der Arten und das Management 
der Aquakulturanlagen besonders sorgfältig erfol-
gen und eine Kooperation mit angrenzenden Staaten 
angestrebt werden. Ein koordinierendes übergreifen-
des Management zur Eindämmung der Umweltfolgen 
durch Aquakultur, ausgeübt durch die Anrainerstaaten 
bestimmter Meeresregionen, wäre hier erforderlich.

Der WBGU empfiehlt, internationale Kooperatio-
nen mit potenziellen Aquakulturproduktionsländern 
im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit stärker 
zu fördern. Kapazitätsaufbau und Technologietrans-
fer sollten gewährleisten, dass wissenschaftliche und 
technische Grundlagen über eine effektive, umwelt- 
und ressourcenschonende Produktion zur Verfügung 
gestellt und ausgetauscht werden. 

Eigentums- und Zugangsrechte definieren 
Die zunehmende räumliche Ausdehnung der Aqua
kulturanlagen kann an Küsten Konflikte mit traditio-
nellen Nutzungen (z.  B. Landwirtschaft, Fischerei) nach 
sich ziehen, was oft zu Lasten lokaler Gemeinschaften 
geht. Insbesondere in Entwicklungsländern sollten des-
halb Eigentumsrechte an Land oder in Form des Mee-
reszugangs klar definiert werden. Auf lokaler und regi-
onaler Ebene ist die Zusicherung territorialer Eigen-
tumsrechte für lokale Gemeinschaften eine wichtige 
Maßnahme, um Nutzungs- und Interessenskonflikten 
zu begegnen und ressourcenschonende Entwicklungen 
zu stärken. Deutschland könnte im Rahmen der För-
derung einer ländlichen Entwicklung in der internatio-
nalen Zusammenarbeit solche Ansätze weiter stärken. 

Raumplanung und Küstenzonenmanagement 
fördern
In Entwicklungs-, Schwellen- und Industrieländern 
sind marine Raumplanung (Kap. 7.3.9.2) und Integrier-
tes Küstenzonenmanagement (IKZM), insbesondere im 
Hinblick auf die Zunahme von Nutzungen an den Küs-
ten und in den Meeren, Voraussetzungen für eine mög-
lichst konfliktarme Entwicklung der marinen Aquakul-
tur, da so Nutzungskonflikte reduziert und Partizipati-
onsmöglichkeiten der betroffenen Stakeholder gestärkt 
werden können. Mittel- bis langfristig sollte deshalb die 
Aquakultur in eine vorausschauende und grenzüber-
greifende marine Raumordnung integriert werden, bei 
der Nutzungs- und Naturschutzinteressen gleichwertig 
behandelt werden (Kap. 7.3.9.2). Auch IKZM kann – 
insbesondere auf lokaler und regionaler Ebene – durch 
die Einbeziehung aller relevanten Stakeholder in einen 
Dialog- und Moderationsprozess einen Beitrag zur Kon-
fliktreduzierung leisten und sollte daher gefördert wer-
den. Deutschland könnte seine Erfahrungen mit IKZM-
Prozessen und mariner Raumplanung bewerten und 
durch Wissenstransfer auf EU-Ebene und im internati-
onalen Rahmen zur Verfügung stellen. 

7.4.3	
Fischerei und Aquakultur als Bausteine für 
integrierte Strategien zur Ernährungssicherung

Die Nachfrage nach Fischereiprodukten und die Kon-
kurrenz um Fisch werden vermutlich stark zunehmen. 
Dies sollte aber nicht unreflektiert zu dem Anspruch 
führen, diese Nachfrage aus dem Fischerei- oder Aqua-
kultursektor ohne Blick auf die systemischen Zusam-
menhänge unbedingt bedienen zu wollen. Für die 
Analyse der Nachfragesteigerung sollte zwischen 
industrieller und kleinbetrieblicher Fischerei unter-
schieden werden, ebenso zwischen Fischerei für hoch-
preisige Märkte in Industrieländern und Subsistenzfi-
scherei für Küstenregionen in Entwicklungsländern. 
Wenn eine gestiegene Nachfrage bei (aus Nachhaltig-
keitserwägungen) verminderter Produktion steigende 
Preise auf den Märkten in Industrieländern verursacht, 
so führt dies nicht zu Einschränkungen in der Ernäh-
rungssicherheit, während dies in Entwicklungsländern 
durchaus der Fall sein kann. Daher ist es unabdingbar, 
einen strategischen Blick auf die Funktionen und die 
Verteilung der marinen Ernährungsbeiträge zu werfen, 
um zu einer Integration der Strategien zur Ernährungs-
sicherung zu kommen.

>> Beitrag der Aquakultur: Bislang ergibt sich aus einem 
Großteil der Aquakultur keine Entlastung der Fische-
rei (Kap. 7.4.2). Daher müssen die verschiedenen 
Aquakultursysteme mit ihren systemischen Vernet-
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zungen mit Fischerei und Landnutzung differenziert 
betrachtet werden. Anlandung und Verwertung des 
Beifangs sowie der Abfälle aus der fischverarbeiten-
den Industrie sollte verpflichtend eingeführt wer-
den, um den Druck auf die Futterfischerei zu ver-
mindern. Auch die Substitution von Fischmehl und 
‑öl durch pflanzliche bzw. algenbasierte Stoffe sollte 
gefördert werden, wobei allerdings die dadurch neu 
entstehende Nachfrage im Bereich Landnutzung 
beachtet und nachhaltig bedient werden muss. In 
der Aquakultur sollte die Zucht von Filtrierern (vor 
allem Muscheln), Dispensionsfressern und Algen 
sowie von herbivoren Fisch- und Krebstierarten 
bevorzugt werden. Durch Förderung integrierter 
und multitrophischer Systeme sowie landbasierter 
geschlossener Systeme können viele Umweltprob-
leme vermieden werden. Viele der systemischen 
Wirkungen der Aquakultur und ihre Zusammen-
hänge mit Nachhaltigkeit sind noch nicht geklärt, so 
dass erheblicher Forschungsbedarf besteht 
(Kap. 8.3.3.2). 

>> Ernährungssicherung einkommensschwacher Küsten-
gemeinschaften: In Küstengemeinschaften in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern sind aufgrund der 
Bevölkerungsentwicklung Nachfragesteigerungen 
und somit Anreize für Überfischung zu erwarten, die 
durch die technische Entwicklung (z.  B. Motorisie-
rung der Boote) weiter verstärkt werden. Darüber 
hinaus trägt häufig der kombinierte Druck von 
Kleinfischerei und industrieller Fischerei zur 
Überfischung bei. Für einkommensschwache Bevöl-
kerungsgruppen, die einen großen Anteil ihres tieri-
schen Proteinbedarfs durch Fisch und Meeresfrüchte 
decken, muss eine mögliche Ertragsminderung beim 
Übergang zur nachhaltigen Fischerei kompensiert 
werden (Kap. 7.4.1.8). Dabei geht es sowohl um die 
Substitution des erheblichen marinen Beitrags für 
die Proteinversorgung durch Alternativen aus Pflan-
zen- und Tierzucht als auch um die Kompensation 
des Verdienstausfalls bzw. um den Aufbau alternati-
ver Einkommensmöglichkeiten. Die Strategien zur 
Ernährungssicherung sollten unter Beteiligung der 
betroffenen lokalen Gemeinschaften entwickelt 
werden. Deutschland sollte sich zu diesem Thema im 
Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit engagie-
ren. 

>> Systemischer Blick: Es wird deutlich, dass die Welter-
nährung und der Beitrag der Meere dazu integriert 
betrachtet werden sollten. Die systemischen Ver-
knüpfungen zwischen Fischerei, Aquakultur und 
Landnutzung sollten deutlich stärker in den Blick 
rücken. Der WBGU greift seine Empfehlung wieder 
auf, eine Globale Kommission für nachhaltige Land-
nutzung einzurichten (WBGU, 2011), die in Koope-

ration mit den zuständigen UN-Institutionen (vor 
allem FAO) einen derartigen systemischen Ansatz 
entwickeln sollte. 

7.5
Energienutzung aus dem Meer für die 
Energiesystemtransformation

Der Aufbau einer klimaverträglichen und nachhalti-
gen Energieversorgung setzt eine entsprechende nati-
onale Energiepolitik voraus; weiterhin ist eine inter-
nationale Energiepolitik förderlich (WBGU, 2011, 
Kap. 5.5). Die Nutzung erneuerbarer Energietechnolo-
gien im Meer (z.  B. Offshore-Wind, Wellen, Gezeiten-
strömung, Meeresströmung, Meereswärme, Biomasse, 
Sonne) stellt eine zunehmend wichtiger werdende 
Option für den Umbau der globalen Energiesysteme dar 
(Kap. 5.2). Derzeit dominiert bei der Energienutzung 
aus dem Meer die Förderung von Erdöl und Erdgas, 
wobei Förder- und Transportunfälle katastrophale Fol-
gen für die Meeresökosysteme haben können. Gleich-
zeitig tragen die bei Abbau und Unfällen entstehenden 
Freisetzungen von Methan sowie die Freisetzung von 
CO2 bei der Nutzung von Öl und Gas zum Klimawandel 
bei (Kap. 5.1). Deshalb erfordert eine klimaverträgliche 
Energiepolitik auch eine klimaverträgliche, nachhal-
tige Energieerzeugung durch den Einsatz von Off-
shore-Wind- und Meeresenergietechnologien auf dem 
und im Meer. Da diese Technologien teilweise noch in 
einem frühen Stadium der Entwicklung sind, sollten sie 
durch gezielte staatliche Innovationsförderung unter-
stützt werden. Gleichzeitig erfordert die heutige und 
zukünftige Nutzung der Meere für die Energieerzeu-
gung rechtliche Rahmenbedingungen, die den Schutz 
der marinen Ökosysteme ermöglichen und damit die 
umweltverträgliche Nutzung der Meere gewährleisten.

Bei der Offshore-Exploration fossiler Energieträger 
zeichnet sich ein Trend zu immer größeren Wassertie-
fen ab. Schwimmende Plattformen, Unterwasserrobo-
ter und Horizontalbohrsysteme erlauben die Förde-
rung auch in großen Tiefen und in schwer zugänglichen 
Meeresgebieten wie etwa der Arktis. Die vermuteten 
großen Vorkommen und der weltweit steigende Ener-
giebedarf lassen eine weitere Expansion der fossilen 
Offshore-Energiegewinnung erwarten (Kap. 5.1). 

Zusätzlich könnte die weitere Technologieentwick-
lung und Energienachfrage den Abbau mariner Methan-
hydrate zu einem attraktiven Geschäftsfeld werden las-
sen. Die damit verbundenen Risiken sind heute jedoch 
noch weitgehend unbekannt. Weder für die zukünftige, 
globale klimaverträgliche Energieversorgung noch für 
die Umbauphase der Energiesysteme sind Methanhy-
drate notwendig, da die vorhandenen Reserven und 
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Ressourcen an konventionellem Gas bei weitem aus-
reichen (Kap. 5.1.7). Im Sinne einer verantwortlichen 
Klima- und Meerespolitik plädiert der WBGU dafür, auf 
die Förderung mariner Methanhydrate zu verzichten. 

Außerdem empfiehlt der WBGU strengere Umwelt-
auflagen bei der Vergabe von Bohrlizenzen und die 
Etablierung eines internationalen Haftungsregimes für 
die Betreiber von Offshore-Öl- und ‑Gasanlagen sowie 
im Meeresbergbau. Im Rahmen einer internationalen 
Kooperation sollten die Umweltrisiken aller Meeres-
techniken inklusive erneuerbarer Meeresenergietech-
nologien erforscht, neue Regelungen und Standards 
entwickelt und internationale Vereinbarungen zum 
Schutz der Umwelt getroffen werden. Dabei ist es drin-
gend erforderlich, dass die Entwicklung von Regelwer-
ken mit der Entwicklungsgeschwindigkeit der Meeres-
technik und Energiesysteme Schritt hält. 

Der Schlüssel für eine klimaverträgliche und nach-
haltige energetische Nutzung der Meere ist der Ausbau 
und die Entwicklung von Offshore-Windtechnologien, 
erneuerbarer Meeresenergietechnologien und länder
übergreifender, mariner Stromnetze (Kap. 5.3). Einige 
Länder betreiben bereits erfolgreich Offshore-Wind-
parks zur Erzeugung von Strom, andere Länder sind 
noch in der Erprobungsphase. Windenergie auf dem 
Meer kann höhere Auslastungen erzielen als auf dem 
Land, da hier höhere und stetigere Windgeschwindig-
keiten vorherrschen. Perspektivisch könnten Wind-
parks in größeren Wassertiefen und in größerer Entfer-
nung zur Küste betrieben werden. Je mehr erneuerbare 
Energietechnologien ins Meer verlagert werden, desto 
weniger Energie muss an Land erzeugt werden; damit 
steht Landfläche für andere Nutzungen zur Verfügung. 
Für die Nutzungsabwägung empfiehlt der WBGU den 
Einsatz des Instruments der marinen Raumplanung 
(Kap. 7.3.9) sowie eine strategische Umweltprüfung. 
Aus Sicht des WBGU rechtfertigen die Vorteile der Off-
shore-Windenergie die hohen Anfangsinvestitionen, 
besonders bei größeren Wassertiefen. Daher sollten 
relevante Technologieentwicklungen und Marktinteg-
ration politisch unterstützt werden. Aufgrund von Ler-
neffekten ist zu erwarten, dass die Kosten zukünftig 
signifikant sinken werden. Dies erfordert aber konti-
nuierliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung 
sowie für die Diffusion der Technologien.

Erneuerbare Energietechnologien in den Meeren 
bergen geringere Risiken als die Öl- und Gasförde-
rung im Meer. Dennoch gibt es Gefährdungspotenziale 
etwa durch drehende Rotoren, Lärm in der Bauphase 
und beim Stromtransport entstehende elektromagneti-
sche Felder (Kap. 5.2.3). Deshalb empfiehlt der WBGU 
eine intensive Begleitforschung, aus der dann Empfeh-
lungen für gesetzliche Vorgaben zum Bau und Betrieb 
von Offshore-Windenergieanlagen sowie für die Mee-

resenergietechnologien abgeleitet werden können 
(Kap. 8.3.4.2). 

Zukünftig wird das Meer für weitere Formen der 
regenerativen Energiegewinnung genutzt werden. Die 
Offshore-Bioenergiegewinnung, z.  B. mit Hilfe von 
Algen, hat zwar heute noch keine große Bedeutung, die 
Potenziale scheinen jedoch erheblich zu sein. 

Für das globale marine Energiesystem der Zukunft 
können sogenannte Multi-Use-Plattformen, die Kom-
bination verschiedener Energieerzeugungstechnologien 
auf einer Plattform, erhebliche ökonomische und öko-
logische Vorteile bieten, denn sie verbinden die Erzeu-
gung von nachhaltig erzeugter Energie mit deren Spei-
cherung. Dafür ist ein marines Energieleitungssystem 
notwendig, das in das Transportnetz an Land integriert 
wird. Neben Öl- und Gaspipelines werden in Zukunft 
noch weitere Netze zum Transport von Strom und CO2 
benötigt (Kap. 7.5.2). Zum Teil könnten diese Trans-
portaufgaben kombiniert werden. So ist es langfristig 
denkbar, supraleitende Stromtrassen mit gekühltem, 
flüssigem Methan oder Wasserstoff zu ummanteln, um 
beide Energieträger so in einem System zu transportie-
ren. Allerdings besteht noch erheblicher Forschungsbe-
darf für diese Lösungen (Kap. 8.3.4.1).

7.5.1	
Integrierte Energie-, Meeres- und Innovations
politik für die Energiesystemtransformation 

7.5.1.1	
Energiepolitik
Der WBGU empfiehlt, weltweit nationale Energie
strategien zu entwickeln, mit Ausbauzielen für erneu-
erbare Energietechnologien und damit auch Zielen für 
Offshore-Wind- oder erneuerbare Meeresenergietech-
nologien (WBGU, 2011, 2012). Für Unternehmen sollte 
rechtlich der Marktzutritt und Netzzugang gewähr-
leistet sein, damit ein freier, nicht zugunsten der fos-
silen Energieträger verzerrter Wettbewerb möglich ist 
(WBGU, 2011). Zusätzlich sollten marine Planungs- 
und Genehmigungsverfahren für Errichtung und 
Betrieb technischer Anlagen im Meer sowie Haftungs-
regime entwickelt werden (Kap. 7.3.2, 7.3.10). Für die 
Markteinführungsphase und Integration erneuerba-
rer Energietechnologien in vorhandene Stromversor-
gungssysteme und Strommärkte sind zeitlich befristete, 
degressive Marktanreizprogramme bzw. Förderstrate-
gien notwendig (Kap. 7.3.7.1). Der WBGU empfiehlt 
zeitlich befristete, technologiespezifische Einspeise-
vergütungssysteme, die einen schnellen Kapazitätsauf-
bau effizient fördern (WBGU, 2011, 2012). Die deut-
schen Erfahrungen zeigen, dass dabei ein abgestimm-
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ter Ausbau von Netzen und Energiequellen zu berück-
sichtigen ist. 

Innerhalb der EU würde eine aufeinander abge-
stimmte Vergütung der offshore erzeugten erneuer-
baren Energie die Effizienz der Förderung erhöhen. 
Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen könnte 
dann an den vorteilhaftesten Standorten, d.  h. zu nied-
rigen Kosten erfolgen. Eine wichtige Voraussetzung 
dafür ist die Realisierung eines Energiebinnenmarkts 
(WBGU, 2011).

Für Investitionen in erneuerbare Meeresenergie-
technologien und Offshore-Windkraft ist es erfor-
derlich, dass die klima- und energiepolitischen sowie 
energierechtlichen Rahmenbedingungen langfristig 
Investitionssicherheit bieten und angemessene Ren-
diten gewährleisten (Kap. 7.3.7; WBGU, 2012). Der 
WBGU empfiehlt deshalb eine Bepreisung von CO2, 
da diese den Einsatz fossiler Energieträger verteuern 
und CO2-arme Technologien im Gegenzug begünstigen 
würde. Damit CO2-Preise ihre volle Wirkung entfalten 
können, sollten parallel weltweit auch die Subventio-
nen für fossile Energieträger auslaufen, um den Kosten-
vorteil für fossile Energieträger zu minimieren (WBGU, 
2011).

7.5.1.2	
Meerespolitik

Marine Raumplanung etablieren
Die energetische Nutzung der Meere wird in abseh-
barer Zukunft vor allem in den Küstengewässern und 
der AWZ erfolgen, so dass für die Gestaltung und Set-
zung eines regulatorischen Rahmens die Küstenstaaten 
zuständig sind (Kap. 5.4.2). 

Da marine erneuerbare Energiesysteme Fläche bean-
spruchen und mit anderen Meeresnutzungen sowie 
mit dem Meeres- und Küstenschutz konkurrieren, 
empfiehlt der WBGU die Anwendung und Weiterent-
wicklung des Instruments der marinen Raumplanung 
(Kap. 7.3.9.2). Für den Ausbau mariner erneuerbarer 
Energietechnologien ist die marine Raumplanung not-
wendig, um Rechtsverbindlichkeit für ausgewiesene 
Flächen herzustellen und zügig Genehmigungen für 
private Investoren vergeben zu können. Dabei sollten 
Synergieeffekte gemeinsamer Nutzungen, z.  B. erneu-
erbare Energieerzeugung und nachhaltige Fischerei 
oder erneuerbare Energieerzeugung und Ausweisung 
von Schutzgebieten, berücksichtigt werden. Für eine 
koordinierte und kohärente marine Raumplanung ist es 
wichtig, dass alle inhaltlich betroffenen Ministerien in 
den Prozess eingebunden werden, so dass unterschied-
liche Interessen an der Raumnutzung integriert und 
angemessen berücksichtigt werden können.

Vielfach hat die Entwicklung mariner erneuerbarer 

Energiesysteme grenzüberschreitende Wirkungen auf 
Ökosysteme und die Schifffahrt, so dass für die AWZ in 
regionalen Meeren eine grenzüberschreitende Koopera-
tion in der Raumplanung notwendig ist (Kap. 7.3.9.2). 
Auch können kumulative Effekte für Ökosysteme ent-
stehen, wenn alle Küstenstaaten ihre marinen Energie-
systeme an den Grenzen ihres Zuständigkeitsbereichs 
aufbauen. Deshalb empfiehlt der WBGU, die marine 
Raumplanung auf Ebene der regionalen Meeresab-
kommen, wie OSPAR oder HELCOM, zu koordinieren 
(Kap. 7.3.5).

Umwelt-Monitoring und Überwachung stärken 
Um Risiken für Umwelt und Menschen, die von der 
regenerativen oder fossilen Energienutzung im Meer 
ausgehen, angemessen zu berücksichtigen, sollten das 
Umwelt-Monitoring und die Überwachung der Anlagen 
gestärkt werden. 

Wie bereits in einigen Vertragsstaaten des UN-
Seerechtsübereinkommens verwirklicht, sollten Anla-
gen zur Energiegewinnung grundsätzlich einem prä-
ventiven Verbot mit Erlaubnisvorbehalt unterliegen. 
Ein damit erforderliches Zulassungsverfahren hat im 
Unterschied zu nachträglichen Kontrollmaßnahmen 
den Vorteil, dass vor Bau und Inbetriebnahme einer 
Anlage die Risiken, die von dieser Anlage ausgehen 
können, abgeschätzt und bewertet werden. Im Sinne 
eines adaptiven Prozesses sollten dabei Erkenntnisge-
winne aus der Forschung berücksichtigt werden. Ein 
adaptives Management setzt eine langfristige beglei-
tende Forschung voraus, die gezielt in den Themenfel-
dern erfolgt, in denen noch hohe Unsicherheit über die 
möglichen Wechselwirkungen zwischen Technologien 
und Ökosystemen sowie zwischen unterschiedlichen 
Technologien vorherrscht (Kap. 8.3.4.2). Ein von den 
Küstenstaaten durchzuführendes behördliches Zulas-
sungsverfahren würde zudem gewährleisten, dass die 
Öffentlichkeit beteiligt werden kann. Eine Zulassung 
sollte den Betreiber der Anlage auch zum regelmäßigen 
Umwelt-Monitoring des umgebenden Meeresgebiets 
und zur Überwachung der Anlage verpflichten. Der 
WBGU empfiehlt, dass diese Informationen der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden, damit die Zivilge-
sellschaft in die Lage versetzt wird, Meeresschutz ein-
zuklagen.

Die küstenstaatliche Kontrolle nach Erteilung der 
Zulassung einer Anlage ist nur effektiv, wenn die staat-
lichen Institutionen über ausreichend Know-how, 
Infrastruktur und Personal verfügen. Deshalb emp-
fiehlt der WBGU die Aufstockung der entsprechen-
den Mittel. Regelmäßige Informations- und Berichts-
pflichten des Anlagenbetreibers sollten rechtlich ver-
bindlich festgeschrieben werden, um die Kontrolle zu 
erleichtern. Ein küstenstaatlicher regulatorischer Rah-
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men sollte auch nachträgliche Anordnungen und Auf-
lagen ermöglichen, vor allem um Anforderungen, die 
sich aus neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
Erfahrungen mit den Anlagen ergeben, gerecht werden 
zu können.

Deutschland könnte mit seiner Seeanlagenverord-
nung für derartige küstenstaatliche Zulassungs- und 
Kontrollregime ein Vorbild für andere Länder sein. Sie 
sieht ein umfängliches Zulassungsregime für die Errich-
tung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von 
Energie aus Wasser, Strömung und Wind vor, das ins-
besondere den Schutz der Meeresumwelt bezweckt, 
raumplanerische Zielsetzungen berücksichtigt und 
regelmäßig die Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung vorschreibt. Allerdings ist auch in 
Deutschland das Kontrollregime ergänzungsbedürftig, 
z.  B. fehlt es an effektiven Eingriffsbefugnissen. 

Öl- und Gasförderung regulieren 
Die Offshore-Förderung von Erdöl und ‑gas wird ange-
sichts der voranschreitenden Entwicklung von Tief-
seefördertechnologien sowie neuer Funde (z.  B. Brasi-
lien, Arktis) und deren Bedeutung für nationale Versor-
gungssicherheit auch mittelfristig eine wichtige Rolle 
bei der Nutzung der Meere spielen. Da Gas- und ins-
besondere Ölunfälle schwerwiegende Umweltschäden 
nach sich ziehen und vor Landesgrenzen keinen Halt 
machen, muss nach Ansicht des WBGU der regula-
tive Rahmen, der das Unfallrisiko reduzieren kann, die 
Schadensbeseitigung verbessert und die Haftung der 
Verursacher regelt, für alle bestehenden und zukünf-
tigen Förderaktivitäten gestärkt werden. Der WBGU 
empfiehlt schärfere Regulierungen für die fossilen 
Technologien und die Etablierung eines internationa-
len Haftungsregimes für die Betreiber von Offshore-Öl- 
und ‑Gasanlagen sowie im Meeresbergbau, so dass die 
Öl- und Gasförderung verteuert und die Umweltrisiken 
für die Meeresökosysteme eingepreist werden. 

Um die Gefahr von unbeabsichtigtem Austreten von 
Methan, CO2 oder Öl zu vermeiden schlägt der WBGU 
vor, die Beweispflicht der Nichtschädigung den Unter-
nehmen zu übertragen und eine regelmäßige Berichts-
pflicht einzuführen. Die Änderung der Beweispflicht 
könnte Anreize setzen, sichere Fördertechniken, not-
wendige Messtechnologien und Sicherungstechniken 
zu entwickeln. 

Auf europäischer Ebene hat die Europäische Kommis-
sion einen Vorschlag für eine „Verordnung des Europäi-
schen Parlamentes und des Rates über die Sicherheit von 
Offshore-Aktivitäten zur Prospektion, Exploration und 
Förderung von Erdöl und Erdgas“ vorgelegt (EU-Kom-
mission, 2011a). Der Vorschlag bezweckt eine Auswei-
tung des Umwelthaftungsregimes der EU auf sämtliche 
Gewässer der Mitgliedstaaten, einschließlich AWZ und 

gegebenenfalls den erweiterten Festlandsockel. Für die 
Offshore-Tätigkeiten innerhalb der EU würde damit ein 
Haftungsregime etabliert, dass insbesondere zur Besei-
tigung von Umweltschäden verpflichtet. Aus diesem 
Grund unterstützt der WBGU diese Initiative. 

Darüber hinaus schlägt der WBGU vor, internatio-
nal einheitliche Technologiestandards sowie Nutzungs- 
und Haftungsregelungen zu vereinbaren und in natio-
nales Recht zu überführen. Die EU könnte sich in den 
internationalen Gremien dafür einsetzen und entspre-
chende internationale Abkommen vorantreiben. 

7.5.1.3	
Innovationspolitik
Zusätzlich zur rechtsverbindlichen Formulierung von 
Ausbauzielen für erneuerbare Energietechnologien im 
Meer als politisches Signal an potenzielle Investoren 
bedarf es einer flankierenden staatlichen Politik zur 
Innovationsförderung, da sowohl die Offshore-Wind-
energie, aber vor allem die verschiedenen Meerestech-
nologien zur Elektrizitätserzeugung noch unausgereift 
sind (Kap. 5.4.3, 7.3.7.1; WBGU, 2011, 2012). Staatli-
che Förderung von Forschung und Entwicklung kann 
durch temporäre Subventionen oder Steuernachlässe 
Anreize für Innovationen durch Unternehmen setzen. 
Staatlich finanzierte Kooperationen zwischen Wissen-
schaft und Industrie sowie internationale Forschungs- 
und Technologiekooperationen – wie das Implementing 
Agreement on Ocean Energy Systems der Internationa-
len Energieagentur – könnten dafür Sorge tragen, dass 
sich nachhaltige Meeresenergietechnologien internati-
onal möglichst schnell verbreiten und zur Anwendung 
kommen. Der Staat sollte ein Umfeld schaffen, das für 
Risikokapitalgeber attraktiv ist. Staatliche Demonstra-
tionsprojekte oder staatliche Bereitstellung von Infra-
struktur können ebenfalls die Risiken für private Inves-
toren minimieren. In der Diffusionsphase kann durch 
Kreditvergabe zu günstigen Konditionen und durch 
temporäre Kreditgarantien der Zugang zu privatem 
Kapital verbessert und damit die Kommerzialisierung 
der entsprechenden Technologien erleichtert werden 
(Kap. 7.3.7.1; WBGU, 2011).

7.5.2	
Marines Hochleistungsnetz (Supergrid) aufbauen

Ein Offshore-Stromnetz, das verschiedene Energieerzeu-
gungsanlagen im Meer untereinander (Clustering) sowie 
verschiedene Länder miteinander verbindet (ein soge-
nanntes vermaschtes Netz), ist nach Ansicht des WBGU 
vorteilhafter als einzelne, direkte Verbindungen an Land. 
Ähnlich wie ein kontinentales, länderübergreifendes 
Stromnetz führt es zu verbesserter Marktintegration und 
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erleichtert die Integration fluktuierender Stromerzeuger 
durch Glättung der Erzeugungsleistung. Damit wird eine 
Reduktion des Ausgleichsbedarfs (z.  B. durch Speicher) 
erreicht.

Gleichzeitig ist die Entwicklung eines länderübergrei-
fenden Offshore-Stromnetzes mit einer Reihe von Her-
ausforderungen verbunden. Seine Planung setzt die 
Koordination sowohl des Netzes als auch der Offshore-
Energieerzeugungsanlagen zwischen mehreren Ländern 
und unterschiedlichen nationalen Behörden voraus. 
Auch die terrestrischen Netze müssten modifiziert und 
angepasst werden. 

Eine zentrale Herausforderung ist die Schaffung von 
Investitionsanreizen für private Unternehmen. Neben 
einer nationalen Energiepolitik ist eine länderübergrei-
fende Energiepolitik für die Anrainer regionaler Meere 
notwendig, die ihre Stromnetze durch ein marines 
Offshore-Netz verknüpfen wollen. 

Bisher finden in den EU-Mitgliedstaaten auf natio-
naler Ebene Planungen zu einem länderübergreifenden 
Offshore-Netz nur in Ausnahmefällen und eher kurso-
risch statt. Die gegenwärtige Praxis besteht in Punkt-
zu-Punkt-Verbindungen, welche sich für die vom 
WBGU angedachte Vision, in der alle Energieerzeu-
gungsmöglichkeiten kombiniert werden (Kap. 5.3), als 
nachteilig erweisen. Die derzeitige Ausgestaltung führt 
zukünftig zu höheren Kosten und Lock-in-Effekten, die 
vermeidbar sind. Einzelverbindungen, wie das nieder-
ländisch-norwegische 700-MW-Kabel oder die 
geplante 1,4-GW-Verbindung zwischen Deutschland 
und Norwegen sind zwar ökonomisch sehr attraktiv, sie 
erlauben jedoch nicht die Einbindung aller Offshore 
Windparks der Nordsee. Deshalb empfiehlt der WBGU 
der Bundesregierung, den im Energiekonzept sowie im 
„Entwicklungsplan Meer“ angekündigten Aufbau eines 
Offshore-Netzes in der Nordsee schnellstmöglich 
umzusetzen. Die Vision eines länderübergreifenden 
Offshore-Stromnetzes sollte schon jetzt in den nationa-
len Planungen für den Ausbau der Offshore-Netze in 
der AWZ berücksichtigt werden. Zusätzlich sollte die 
Offshore-Netzplanung bei der nationalen Planung der 
terrestrischen Netze und grenzüberschreitenden Netz-
verbindungen zur Verstärkung der Übertragungsleis-
tung zwischen den Ländern berücksichtigt werden. Auf 
dieser Basis sollte eine Abstimmung mit den relevanten 
Nordseeanrainerstaaten erfolgen. 

Der WBGU unterstützt die europäischen Initia-
tiven und Planungen zur Entwicklung eines mari-
nen Hochleistungsnetzes (Supergrid) und schlägt vor, 
dass zunächst Offshore-Windfarmen über Seekabel 
gebündelt Strom an Land liefern, wie dies aktuell im 
Offshore-Netzplan Nordsee für Deutschland vorgese-
hen ist. Im nächsten Schritt sollten dann länderüber-
greifende Planungen zur Entwicklung eines vermasch-

ten Netzes vorgenommen werden. Dabei kann an das 
europäische Energieprogramm zur Wiederbelebung 
der Konjunktur angeknüpft werden, indem die EU drei 
Pilotprojekte als Bausteine eines zukünftigen Offshore-
Netzes fördert: ein Unterseekabel zwischen den Nie-
derlanden und Dänemark (COBRA Cable), den mit dem 
deutschen und dem dänischen Stromnetz verbunde-
nen Offshore-Windpark Kriegers Flak und ein Hoch-
spannungsgleichstromverteiler (HVDC-Hub) vor der 
schottischen Küste. 

Der WBGU empfiehlt auf EU-Ebene eine Harmoni-
sierung nationaler Fördersysteme für erneuerbare Ener-
gien und die Schaffung von harmonisierten Investiti-
onsbedingungen in ein länderübergreifendes Offshore-
Netz. Weiterhin sollten die Offshore-Netzinitiative und 
die Umsetzung des Pilotprojekts Offshore-Windpark 
Kriegers Flak stärker unterstützt werden.

7.5.3	
Auf den Abbau mariner Methanhydrate 
verzichten 

Der Abbau mariner Methanhydrate ist mit bislang nicht 
quantifizierbaren Umweltrisiken verbunden. Dazu zäh-
len u.  a. Hangrutschungen sowie Meeresbodensen-
kungen durch die Destabilisierung der Sedimente, 
unkontrolliertes Entweichen von Methan ins Meer, 
unbekannte Effekte durch Lösungsmitteleinsatz bei 
bestimmten Abbauverfahren sowie Schäden an Mee-
resökosystemen (Kap. 7.1.5).

Der WBGU spricht sich deshalb zum jetzigen Zeit-
punkt gegen den Abbau mariner Methanhydrate aus. 
Trotzdem sollte weiter zu den Vorkommen, deren Sta-
bilität und Umweltrisiken geforscht werden. Da sich 
allerdings abzeichnet, dass innerhalb der nächsten 
Jahre einige Staaten, z.  B. Japan, mit dem kommerzi-
ellen Abbau von Methanhydraten beginnen werden, 
bekräftigt der WBGU seine frühere Empfehlung, dass 
die Risiken des Methanabbaus im Einzelfall sorgfältig 
zu prüfen sind (WBGU, 2006). Eine Umweltverträglich-
keitsprüfung und ein Meereszustands-Monitoring nach 
universellen Standards sieht der WBGU als erforderlich 
an. Beide Instrumente sollten Bestandteil der marinen 
Raumplanung werden. Gleichzeitig sollten diese Instru-
mente Voraussetzungen für die Erteilung von Abbauli-
zenzen werden. 

Für Methanhydratvorkommen außerhalb der AWZ ist 
die internationale Meeresbodenbehörde zuständig. Der 
WBGU spricht sich auch hier, aus den vorher erwähn-
ten Gründen, für ein Abbauverbot aus. Außerdem ist 
weltweit dieser fossile Energieträger für die zukünftige 
klimaverträgliche und nachhaltige Energieversorgung 
nicht notwendig (Kap. 5.1). Wie in Kapitel 7.2.3.1 aus-



7  Handlungsempfehlungen

314

geführt, sollten die Prinzipien Menschheitserbe, syste-
mischer Ansatz und Vorsorge für „das Gebiet“, also den 
Meeresboden seewärts nationaler Hoheitsbefugnisse, 
zur Anwendung kommen. Angesichts des sich abzeich-
nenden Abbaus von Methanhydraten empfiehlt der 
WBGU den Vertragsstaaten des UN-Seerechtsüberein-
kommens als Minimallösung, internationale Standards 
für den Abbau mariner Methanhydrate zu vereinba-
ren, an die die Meeresbodenbehörde ihre Lizenzver-
gabe knüpfen kann. Zusätzlich empfiehlt der WBGU 
interdisziplinäre Forschung zur Entwicklung geeigneter 
Standards im Meeresbergbau (Kap. 8.3.4.2). 

Die Gefahr der CH4-Freisetzung aus Methan
hydraten besteht grundsätzlich auch bei anderen Akti-
vitäten des Meeresbergbaus. Wie in Kapitel 7.5.1.2 
empfohlen, sollte auch in diesem Fall die Beweispflicht 
der Nichtschädigung den Unternehmen übertragen 
werden, um Anreize zu setzen, dass die notwendigen 
Messtechnologien entwickelt werden. Wie schon beim 
Monitoring und der Überwachung von Anlagen gefor-
dert (Kap. 7.5.1.2), hätten Unternehmen auch beim 
Meeresbergbau Berichtspflichten über die Freisetzun-
gen von Methan, anderen Treibhausgasen oder Stoffen, 
die Meeresökosysteme schädigen oder zerstören.

7.5.4	
Regelungen für CCS im Meeresboden entwickeln

Der WBGU hat die Option der Einlagerung von CO2 in 
das Meer und in den Meeresboden bereits in seinem 
Sondergutachten „Die Zukunft der Meere – zu warm, 
zu hoch, zu sauer“ untersucht (WBGU, 2006) und 
begründet dort, warum die Einbringung von CO2 in 
das Meerwasser aufgrund nicht kontrollierbarer Risi-
ken und unzureichender Verweildauer keine nachhal-
tige Option darstellt.

Anders verhält es sich bei der Einlagerung von CO2 
in geologische Reservoirs im Meeresboden, die bereits 
in der Natur als Speicher gedient haben, wie beispiels-
weise teilentleerte Gas- und Ölfelder. Es bestehen 
Leckagerisiken, die jedoch durch die Auswahl geeigne-
ter Speicherstätten minimiert werden können. Verweil-
dauern von 10.000 Jahren, wie sie aus Sicht des WBGU 
bei einer Nutzung von CCS (Carbon Dioxide Capture 
and Storage) in großem Umfang notwendig sind, damit 
die Technik auch zur langfristigen Klimastabilisierung 
beiträgt, sind dabei zu berücksichtigen. Sofern Län-
der an der Nutzung fossiler Brennstoffe auch langfris-
tig festhalten wollen, stellt die Kombination mit CCS 
eine mögliche Anwendung dar, um eine anthropo-
gene Klimaerwärmung von mehr als 2  °C zu vermeiden. 
Dauerhaftes Monitoring und Notfallpläne sind jedoch 
unabdingbar.

Der WBGU schätzt die Einlagerung von CO2 in Spei-
cher unter dem Meeresboden als risikoärmer ein als 
die Lagerung in Speichern an Land und empfiehlt des-
halb, Forschungsaktivitäten auf diese Nutzungsform 
zu fokussieren (Kap 8.3.4.2). Perspektivisch könnte 
die CCS im Meeresboden auch mit der energetischen 
Nutzung aquatischer Biomasse kombiniert werden, 
um so eine zusätzliche Senke für CO2 aus der Atmo-
sphäre zu schaffen (Kap. 5.2.2). Die derzeitigen Rege-
lungen im Rahmen des London-Protokolls erlauben 
grundsätzlich die CO2-Speicherung im Meeresboden, 
während die Einbringung von CO2 in die Wassersäule 
nicht zulässig ist. Sie enthalten darüber hinaus Leitli-
nien für die Bewertung und Überwachung möglicher 
CO2-Speicherungsaktivitäten im Meeresboden, jedoch 
keine verbindlichen Haftungsregeln. An dieser Stelle 
herrscht Nachbesserungsbedarf. Auch im Rahmen von 
OSPAR wurden die Regelungen so angepasst, dass eine 
CO2-Speicherung im Meeresboden seit 2007 zulässig 
ist.

Vereinzelt wird CO2 bereits in den Meeresboden 
eingelagert, etwa von Norwegen im Sleipner-Projekt 
(Kap. 1.1.5). Bevor diese Technologie jedoch großskalig 
eingesetzt werden kann, sind noch einige technologi-
sche und rechtliche Rahmenbedingungen zu klären. 
Die derzeitigen Erfahrungen mit der CO2-Speicherung 
beschränken sich auf vergleichsweise kleinskalige Anla-
gen. Die Menge an CO2, die etwa im Sleipner-Projekt 
pro Jahr eingelagert wird, entspricht mit 1 Mio. t weni-
ger als einem Zehntel der CO2-Menge, die bei einem 
großen Kohlekraftwerk mit CO2-Abtrennung jährlich 
anfallen könnte. CCS im relevanten Maßstab ist bis-
her keine erprobte Technologie, obwohl die einzelnen 
Komponenten von der Rohöl- und Gasindustrie bereits 
großskalig eingesetzt werden. Dies betrifft etwa die 
Injektion von CO2 in Öl- und Gasfelder, die aber bis-
her überwiegend auf eine Steigerung der Förderung 
(Enhanced Oil Recovery, EOR) und nicht auf die lang-
fristige CO2-Einlagerung ausgerichtet ist. Auch die CO2-
Kompression und der CO2-Transport in Pipelines sind 
bereits großskalig erprobt. 

Der WBGU empfiehlt, Zweifel über die Rückhalte-
fähigkeit von CO2-Speichern weiterhin umfassend 
zu prüfen (Kap. 5.1.4, 8.3.4.2). Die CCS-Technologie 
sollte nicht größerskalig zum Einsatz kommen, bevor 
in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen werden 
kann, dass die erforderlichen Rückhaltezeiten von 
mindestens 10.000 Jahren gewährleistet werden kön-
nen. Außerdem sollte vor dem Einsatz geklärt sein, wie 
ein langfristiges Monitoring realisiert werden kann. 
Eine weitere Voraussetzung sollte ein (internationaler) 
rechtlicher Rahmen sein, der nicht nur die Haftung für 
das Entweichen von CO2 im Zeitraum über Jahrzehnte 
regelt, sondern auch die klimarelevante Frage des lang-
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fristigen Entweichens über Jahrtausende abdeckt. Der 
WBGU verweist an dieser Stelle auf sein Gutachten aus 
dem Jahr 2006, wo er bereits umfassende Empfehlun-
gen gegeben hat, wie dies im Rahmen der Klimarah-
menkonvention ausgestaltet werden könnte (WBGU, 
2006). 



316



317

8.1
Forschung im Kontext der Transformation zur 
Nachhaltigkeit 

Der WBGU hat die Notwendigkeit einer Großen 
Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft 
ausführlich begründet und ihre Machbarkeit am 
Beispiel des Klimawandels dargestellt (WBGU, 2011). 
Unter Großer Transformation versteht der WBGU 
die weltweite Umgestaltung von Wirtschaft und 
Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit mit dem Ziel, 
die natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit 
langfristig zu sichern. 

Die Große Transformation verlangt Technologie-
sprünge, neue Wohlfahrts- und Wissenskonzepte, 
vielfältige Innovationen sowie ein bislang unerreichtes 
Niveau an internationaler Kooperation. Mit Innovati-
onen meint der WBGU sowohl nachhaltige Technolo-
gien und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
zu deren globaler Anwendung als auch nachhaltige 
Produktion, Lebensstile und Konsummuster. 

Die Forschung hat eine zentrale Rolle im Transfor-
mationsprozess, da die Große Transformation zur Nach-
haltigkeit ein offener, gesellschaftlicher Suchprozess 
ist, der in hohem Maß durch Handeln unter Unsicher-
heit gekennzeichnet ist (WBGU, 2011). Zwar lassen 
sich Ziele benennen und Gestaltungsoptionen aufzei-
gen, eine genaue Beschreibung des Endzustands und 
der möglichen Wege dorthin ist jedoch nicht möglich. 

Auch ein nachhaltiger Umgang mit den Meeren ist 
daher auf begleitende Forschung angewiesen. Diese 
soll helfen, nachhaltige Lösungen zu entwickeln 
und handlungsleitende Ergebnisse zur systemischen 
Zukunftsvorsorge zu erarbeiten. 

Der WBGU hat darüber hinaus die Bedeu-
tung der Bildung im Zusammenhang mit einer gro-
ßen Transformation unterstrichen (WBGU, 2011). 
Ein hoher Bildungsstand möglichst vieler Bürgerin-
nen und Bürger ist eine Grundvoraussetzung für ein 
eigenständiges Urteilsvermögen und daher für die 
erstrebenswerte breite Partizipation bei der Gestaltung 

einer nachhaltigen Zukunft notwendig. 
Bildung sollte kritisch den wissenschaftlichen 

Kenntnisstand vermitteln und so auch ein fundiertes 
Verständnis des Zustands der Weltmeere ermöglichen, 
um zu einem systemischen Verständnis der Handlungs-
optionen beizutragen. Es gilt, die Gesellschaft als Teilha-
bende am Transformationsprozess zu verstehen und ihr 
in Zukunft auch in der Bildung Partizipation zu ermög-
lichen. Nur wenn der Mensch seine Rolle als Akteur im 
historischen Prozess reflektiert, kann er Verantwortung 
für seine Handlungen übernehmen. Entsprechende Bil-
dungsstrukturen sind hierfür wesentliche Vorausset-
zung (Leinfelder, 2013).

Deutschland hat im Hinblick auf einen nachhalti-
gen Umgang mit den Meeren im Kontext einer Großen 
Transformation eine doppelte Verantwortung. Erstens 
steht Deutschland als hoch entwickelte Industrienation 
besonders in der Verantwortung, den eigenen Umgang 
mit den Meeren an Nachhaltigkeitsüberlegungen aus-
zurichten – und zwar nicht nur bezogen auf Nord- und 
Ostsee, sondern als Flaggenstaat auch für die übrigen 
Meere. Zweitens trägt Deutschland auch Verantwortung 
als bedeutender Forschungsstandort. Deutschland ver-
fügt über hervorragend entwickelte Meeresforschungs-
kapazitäten, die es zur Beantwortung der wissenschaft-
lichen Fragen im Zusammenhang mit dem nachhaltigen 
Umgang mit den Meeren zu nutzen gilt. Diese meeres-
wissenschaftliche Bedeutung Deutschlands sollte zur 
Unterstützung eines nachhaltigen Umgangs mit den 
Meeren gesichert und ausgebaut werden. 

Im folgenden Kapitel beschreibt der WBGU die 
von ihm als relevant angesehenen Forschungstypen 
„Transformationsforschung“ und „transformative For-
schung“ und spricht für beide Empfehlungen aus. Die 
Empfehlungen für die Transformationsforschung sind 
in die Schwerpunkte gesellschaftliche Transformati-
onsprozesse und Transformationsfähigkeit, Transfor-
mationspfade, Beschleunigung sowie globale Koope-
ration unterteilt. Die Empfehlungen für transformative 
Forschung umfassen die Themen Global-Change-For-
schung, Governance-Forschung und die Schwerpunkte 
des vorliegenden Gutachtens: Nahrung sowie Ener-
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gie aus dem Meer. Abschließend spricht der WBGU 
Empfehlungen zur Forschungspolitik aus. 

8.1.1	
Zentrale Forschungstypen

Um die wissenschaftliche Basis für eine Transforma-
tion in Richtung Nachhaltigkeit zu verbessern, hat der 
WBGU die „Transformationsforschung“ als neues For-
schungsfeld vorgeschlagen und die mögliche Rolle der 
klassischen Forschung unter dem Stichwort „transfor-
mative Forschung“ beschrieben (WBGU, 2011). Die 
vom WBGU (2011) skizzierten Anforderungen an die 
Umgestaltung von Forschung sind in die Diskussion zur 
Entwicklung einer politikrelevanten Nachhaltigkeits-
forschung eingeflossen (UBA, 2012).

Ein wissensbasierter nachhaltiger Umgang mit den 
Meeren erfordert zunächst Transformationsforschung, 
d.  h. die interdisziplinäre, wissenschaftliche Analyse 
von gesellschaftlichen Transformationsprozessen als 
solchen, insbesondere die Identifizierung der „Bedin-
gungen der Möglichkeit“ (Kant) sozialer und technolo-
gischer Innovationen und ihrer möglichen Effekte auf 
das Erdsystem und die Gesellschaft. Hierzu bedarf es 
eines umfassenden Verständnisses der Interaktionen 
gesellschaftlicher, technischer und naturräumlicher 
Systeme, also einer engen Zusammenarbeit zwischen 
Sozial-, Ingenieur- und Naturwissenschaften. Darü-
ber hinaus erfordert ein wissensbasierter nachhaltiger 
Umgang mit den Meeren transformative Forschung, 
d.  h. die Gesamtheit aller wissenschaftlichen Aktivitä-
ten, die in den für eine Transformation relevanten Sek-
toren entscheidende Neuerungen generieren können – 
und damit die Transformation ermöglichen. Für beide 
Forschungstypen werden in den Kapiteln 8.2 und 8.3 
Empfehlungen in Bezug auf die Meere gegeben. 

Die Notwendigkeit der Grundlagenforschung sowie 
die Freiheit der Forschung sind durch Transformati-
onsforschung und transformative Forschung nicht in 
Frage gestellt. Freie Wissenschaft ist u.  a. eine der Vor-
aussetzungen für freie Meinungsbildung und somit 
Bedingung für die Funktionsfähigkeit von Demokra-
tien. Grundlagenforschung kann durch transforma-
tive Aspekte ergänzt und so selbst zu transformativer 
Forschung werden. Grundlagenforschung in den Mee-
reswissenschaften kann mit anderen Disziplinen, wie 
etwa der Ökonomie, den Sozialwissenschaften oder 
der Geschichtswissenschaft kombiniert werden und so 
einen neuartigen interdisziplinären Ansatz verfolgen. 
Sie kann damit sowohl zur Transformationsforschung 
als auch zur transformativen Forschung beitragen. 

Zur Erweiterung und Fundierung hat der WBGU 
seine Forschungsempfehlungen mit Vertretern der 

deutschen Meeresforschung diskutiert. Dies geschah 
auf einem Workshop mit Vertretern des Konsortiums 
Deutsche Meeresforschung, in dem alle großen For-
schungsinstitutionen und Einrichtungen von Universi-
täten auf den Gebieten der Meeres-, Polar- und Küs-
tenforschung organisiert sind, sowie durch Anhörun-
gen, Reviews und externe Expertisen zu ausgewählten 
Themen der Meeresforschung. Die Ergebnisse sind in 
die WBGU-Forschungsempfehlungen eingeflossen.

Die Vertreterinnen und Vertreter des Konsortium 
Deutsche Meeresforschung (KDM) haben sich eben-
falls für eine Erweiterung der bestehenden, stark natur-
wissenschaftlich ausgerichteten Forschungseinrichtun-
gen der deutschen Meeresforschung um wirtschafts-, 
rechts- und sozialwissenschaftliche Disziplinen ausge-
sprochen und mehr Interdisziplinarität als Vorausset-
zung für eine problemlösungsrelevante Wissenschaft, 
sowohl in der Grundlagen- wie auch in der anwen-
dungsorientierten Forschung, und für die Entwicklung 
nachhaltiger Meeresnutzungen benannt.

Im internationalen Raum hat der International 
Council of Science (ICSU, 2010) für die Wissenschaften 
des Erdsystems im Hinblick auf globale Nachhaltigkeit 
fünf übergreifende Themenkomplexe für die großen 
Herausforderungen (Grand Challenges) identifiziert. In 
Kasten 8.1-1 hat der WBGU die Relevanz der Grand 
Challenges für die Meere anschaulich gemacht und sie 
den WBGU-Kategorien Transformationsforschung und 
transformative Forschung zugeordnet. 

8.1.2	
Innovative Ansätze in der deutschen 
Meeresforschung

Der überwiegende Teil der deutschen Meeresforschung 
beschäftigt sich mit Grundlagenforschung aus naturwis-
senschaftlicher Perspektive. Vertreten sind vor allem 
physikalische Ozeanographie, Meeres- und Atmosphä-
renchemie, Biogeochemie, biologische Meereskunde, 
marine Biologie, Biodiversitätsforschung sowie marine 
Geologie, Geophysik und Meereisphysik. Erforscht 
werden die Wechselwirkungen zwischen Ozean, Atmo-
sphäre, Kryosphäre und Geosphäre, deren Verände-
rungen sowie die Vorhersage zukünftiger Veränderun-
gen. Ein weiterer großer Teil erforscht schwerpunktmä-
ßig die Funktionsweise und den Wandel mariner Öko-
systeme, zum Teil auch explizit mit Bezug auf Küsten 
und das Land sowie auf Stoffkreisläufe, Biodiversität 
und Biologie marinen Lebens, einschließlich der mari-
nen Mikrobiologie. Auch die Forschung zum Zustand 
der Meere, der Meeresverschmutzung sowie zur Öko-
toxikologie ist vertreten. Im technischen Bereich ist die 
deutsche Meeresforschung auf Mess- und Monitoring-
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Transformationsforschung

Vorhersage
Entwicklung einer Theorie der globalen Transformation in 
Richtung eines nachhaltigen Umgangs mit den Meeren und 
interdisziplinärer Szenariotechniken:

>> Wie interagieren menschliches Verhalten, Institutionen 
und technische Systeme, die auf marine Ökosysteme ein-
wirken? 

Begrenzung 
>> Welche Institutionengefüge sind notwendig, um negative, 

möglicherweise kumulative Effekte multipler Nutzungen 
der Meere auf lokaler und regionaler Ebene zu reduzieren? 
Wie können sie aufgebaut werden?

Reaktion 
>> Welche Strategien, Instrumente und Mechanismen zur 

Vermeidung, Anpassung und Transformation sind von der 
lokalen bis zur globalen Ebene möglich und im Umgang 
mit schleichenden oder abrupten Umweltveränderungen in 
den Meeren effektiv? 

>> Welche Änderungen menschlichen Verhaltens ermöglichen 
einen nachhaltigen Umgang mit den Meeren? Wie können 
diese erreicht werden?

Reaktion und Innovation 
>> Wie können effektive, legitime, verbindliche, gerechte 

und umfassende Lösungen für marine Umweltprobleme in 
großem Maßstab implementiert werden? 

>> Wie kann der notwendige Wandel von Ökonomie, Instituti-
onen und Verhalten schnell ausgelöst werden?

Innovation 
>> Welche Veränderungen ökonomischer Meeresnutzungen 

könnten am meisten dazu beitragen, den ökologischen 
Zustand der Meere zu verbessern und einen nachhaltigen 
Umgang mit ihnen zu befördern? Wie könnte dies erreicht 
werden?

>> Wie kann die Notwendigkeit, den Umgang mit den Meeren 
in nachhaltige Bahnen zu lenken, mit anderen Herausfor-
derungen wie der Überwindung von Armut, der Lösung 
regionaler Konflikte, Verteilungsgerechtigkeit und der 
Herstellung von Sicherheit kombiniert werden?

Transformative Forschung

Vorhersage und Beobachtung
Entwicklung von Instrumentarien, Methoden und 
Indikatorensystemen zur Vorhersage der Auswirkungen 
menschlichen Handelns und technischer Systeme auf Meere 
und Aufbau von Monitoring-Systemen:

>> Welche Aspekte mariner sozioökologischer Systeme 
beinhalten Risiken, die sich durch positive Rückkopplung 
verstärken?

>> Wie können Diskontinuitäten und Kipppunkte in marinen 
Ökosystemen identifiziert und der Abstand zu ihnen 
bestimmt werden?

>> Welche einschneidenden Umweltveränderungen ergeben 
sich durch menschliches Handeln? 

>> Wie beeinflussen diese Veränderungen menschliches 
Wohlergehen und wie werden Menschen reagieren?

>> Welche Auswirkungen haben technische Systeme auf den 
Zustand der Meere?

Beobachtung 
>> Welche Bedrohungen gehen von Veränderungen mariner 

Ökoysteme für verletzliche menschliche Gemeinschaften 
aus? Auf welchen Zeitskalen sind sie zu erwarten? 

>> Welche Indikatoren sozioökologischer Systeme müssen beo-
bachtet werden, um auf Umweltveränderungen im Meer 
angemessen zu reagieren? Wie sieht ein passendes Infor-
mationssystem aus?

Begrenzung und Reaktion (exemplarisch)
>> Welche Rolle können marine erneuerbare Energien für glo-

bale Energiesicherheit spielen? Wie können Ökosystemlei-
stungen der Meere nachhaltig die Lebensbedingungen der 
Ärmsten verbessern?

>> Welche technologischen, institutionellen oder sozialen 
Innovationen sind in Meeresnutzungen für Verringerung 
und Prävention von Schäden am effektivsten? Welche 
eröffnen nachhaltige Entwicklungspfade?

Innovation (exemplarisch)
>> Wie können Lernprozesse die Handlungskapazität von 

Bürgern und Entscheidungsträgern sowie die Anwendbar-
keit von Forschung erhöhen? 

>> Wie lassen sich verschiedene Nutzungsformen der Meere 
technisch und räumlich integrieren (z.  B. nachhaltige Ener-
gieerzeugung mit Aquakultur)?

>> Wie können Integrated-Assessment-Analysen in Szenarien 
kontextspezifische Faktoren wie Kultur, institutionelle 
Strukturen, Normen und Werte besser berücksichtigen? 

Kasten 8.1-1

Forschungsempfehlungen in Anlehnung an die ICSU Grand Challenges

Der International Council of Science (ICSU) hat 2010 fünf übergreifende Themenkomplexe als die großen Herausforderungen 
(Grand Challenges) für die Wissenschaften des Erdsystems im Hinblick auf globale Nachhaltigkeit identifiziert (ICSU, 2010). 
1.	 Vorhersage: Verbesserung von Vorhersagen über Umweltbedingungen und ihre Auswirkungen auf menschliche Gesell-

schaften.
2.	 Beobachtung: Entwicklung, Verbesserung und Integration der benötigten Monitoring-Systeme um globalen und regionalen 

Umweltwandel zu gestalten.
3.	 Begrenzung: Verbesserung von Erkennung, Antizipation, Vermeidung und Management disruptiven globalen 

(Umwelt)Wandels.
4.	 Reaktion: Ermittlung institutioneller, ökonomischer und verhaltensbezogener Änderungen für globale Nachhaltigkeit.
5.	 Innovation: Unterstützung von Innovationen zur Entwicklung von Technologien, Politiken und gesellschaftlichen Strategien, 

um globale Nachhaltigkeit zu erreichen.
Der WBGU befürwortet die ICSU Grand Challenges. Um ihre Relevanz für die Meere zu veranschaulichen, werden hier die 
Grand Challenges konkretisiert und den WBGU-Kategorien Transformationsforschung und transformative Forschung zugeord-
net. Zum nachhaltigen Umgang mit den Meeren sollten exemplarisch folgende Forschungsfragen aufgegriffen werden:
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technologien konzentriert. Es gibt aber auch Forschung 
zur Entwicklung von Technologien, wie etwa zum mari-
nen Ressourcenabbau, zum Geoengineering und zum 
Naturschutz.

Einzelne Forschungsinstitute beschäftigen sich mit 
ökonomischen Fragen sowie mit Fragen des Manage-
ments und des Seerechts, überwiegend mit Bezug auf 
die Fischerei. Die sozialwissenschaftliche Forschung 
und die Umweltökonomie sind schwach vertreten. 
Interdisziplinäre Forschung findet in erster Linie zwi-
schen naturwissenschaftlichen Disziplinen statt. Die 
strukturellen Barrieren zur Etablierung umfassender 
Interdisziplinarität sind in Kasten 8.1-2 zusammenge-
fasst.

Es finden sich in der deutschen Meeresforschung aller-
dings auch erste, vielversprechende Ansätze interdiszip-
linärer, stärker problemorientierter Forschung und aka-
demischer Ausbildung. Zu nennen ist hier beispielsweise 
die internationale Bremer Graduiertenschule für Meeres-
wissenschaften GLOMAR, die sich zum Ziel gesetzt hat, 
die natur- und sozialwissenschaftliche Doktoranden-
ausbildung in sich zu vereinen und angehende Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler durch gemeinsame 

Veranstaltungen sowie verbindliche Einführungsvorle-
sungen in unterschiedlichen Disziplinen zumindest teil-
weise interdisziplinär auszubilden. Ähnlich arbeitet das 
Graduiertenkolleg INTERCOAST, das sowohl natur- als 
auch sozialwissenschaftliche Fragestellungen zu Küsten 
integriert. Ausdrücklich interdisziplinär und problemori-
entiert arbeitet auch der Kieler Exzellenzcluster „Ozean 
der Zukunft“, an dem sich die Meereswissenschaften in 
verschiedenen integrativen Forschungsfeldern, z.  B. zu 
nachhaltigem Ozeanmanagement und zur Szenarienfor-
schung, zusammenfinden. Dieser Cluster hat zum Ziel, 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Veränderun-
gen der Meere interdisziplinär zu erforschen und so zu 
einem nachhaltigen Management der Meere beizutragen.

Das Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökolo-
gie (ZMT; Bremen) hat zum Ziel, wissenschaftliche 
Grundlagen für den Schutz und die nachhaltige Nutzung 
tropischer Küstenökosysteme zu schaffen. Das Institut 
hat eine eigenständige sozialwissenschaftliche Abtei-
lung und versucht, interdisziplinär Lösungen zum Erhalt 
bedrohter Ökosystemleistungen zu entwickeln, die den 
sozioökonomischen Realitäten tropischer Küstenstaaten 
angemessen sind. 

Kasten 8.1-2

Strukturelle Herausforderungen für die 
Meeresforschung

Der Mensch wohnt nicht im Meer, daher fehlt ihm oft die 
direkte Erfahrung der Entwicklungen fernab der Küsten. 
Umso bedeutender sind verstärkte Forschung und verstärk-
tes systematisches Monitoring, denn das Wissen um die 
Zusammenhänge zwischen menschlichem Handeln und dem 
Zustand der Meere ist noch begrenzt und Datengewinnung 
aufwändig. 

Interdisziplinarität ist ein wichtiger Bestandteil trans-
formationsrelevanter Forschung und Voraussetzung für 
problemorientierte, transdisziplinäre Forschung (UBA, 
2012). Derzeit ist die Forschung für die Meere überwiegend 
natur- und technikwissenschaftlich disziplinär spezialisiert. 
Umweltschädliches Handeln betrifft aber die verschiedensten 
Aspekte mariner Ökosysteme und kann nicht getrennt von 
terrestrischen Ökosystemen und von terrestrischem Handeln 
verstanden werden. Es hat Auswirkungen sowohl im Meer als 
auch in der Atmosphäre, an Land und in den verschiedenen 
Facetten menschlicher Gesellschaften. Ursachen und Fortbe-
stehen gravierender Umweltprobleme wie des Klimawandels 
oder des Verlusts von Biodiversität sowie deren Auswirkun-
gen und Interdependenzen entziehen sich in ihrer Komplexi-
tät der rein disziplinären Betrachtung.

Auch die Wirkungen von Problemlösungen sind nur syste-
misch und interdisziplinär erfassbar, da die Lösung eines Teil-
problems oft in Wechselwirkung mit anderen Teilproblemen 
steht. Weitreichende Transformationen entstehen durch auf-
einander bezogene, umfassende Veränderungen von Techno-
logien, gesellschaftlichen Institutionen und individuellen Ver-

haltensweisen. Nur systemisch-interdisziplinäre Forschung 
kann dies adäquat abbilden und effektive intergenerationelle 
Gestaltungsvorschläge entwickeln. Die Sicherstellung gesell-
schaftlicher Relevanz sowie die Einbindung von praktischem 
Wissen (z.  B. lokal, traditionell oder indigen) geschieht durch 
die transdisziplinäre Integration von Stakeholdern bei der 
Festlegung von Forschungsfragen und -zielen, deren Beteili-
gung am Forschungsprozess sowie durch die gesellschaftliche 
Diskussion von Forschungsergebnissen. Zur Erhöhung der 
Effektivität inter- und transdisziplinärer Forschung ist eine 
neue Generation von Forschenden notwendig, die nicht nur 
fachlich kompetent, sondern auch in der Lage sind, die Spra-
che anderer Disziplinen zu sprechen und zu verstehen.

Trotz vielversprechender Ansätze steht der Etablierung 
von mehr Interdisziplinarität in der Wissenschaft eine Reihe 
struktureller Barrieren entgegen. Skalierung, Organisation 
und Struktur von Fakultäten sowie Fachbereichen und ins-
besondere die Anreiz-, Akkreditierungs- und Evaluierungs-
mechanismen sind nicht angemessen, um der Interdisziplina-
rität das für die Forschung zur Transformation erforderliche 
Gewicht zu verleihen.

Eine weitere Herausforderung ergibt sich aus der Dauer 
der Förderung von Forschung. Wissenschaftler sollten die 
Möglichkeit haben, langfristig interdisziplinär zu forschen, 
um sich den meist komplexen Fragestellungen mit ausrei-
chender Zeit widmen zu können. Insbesondere zur Erfor-
schung komplexer Fragestellungen im Meer ist eine nur drei-
jährige Förderung von Forschungsvorhaben zu kurz, da sie 
Langfristbetrachtungen und den Aufbau entsprechender 
Strukturen nicht zulässt. Meeresforschungseinrichtungen 
brauchen angemessene Rahmenbedingungen und sollten mit 
ausreichenden Mitteln ausgestattet werden, um dauerhafte 
Kapazitäten aufzubauen. 
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Auch in der marinen Technologieentwicklung finden 
sich innovative, interdisziplinäre Forschungsansätze. Zu 
nennen ist beispielhaft die Forschungsgruppe „Marine 
Aquakultur, maritime Technologien und integriertes 
Küstenmanagement am Alfred-Wegener-Institut für 
Polarforschung“ (Bremerhaven), die Plattformen zur 
Integration von mariner Aquakultur und Offshore-
Windenergie entwickelt und u.  a. deren Akzeptanz bei 
unterschiedlichen Nutzergruppen sowie organisatori-
sche Aspekte des Ko-Management untersucht.

Ein weiteres positives Beispiel für ein anwendungs-
orientiertes Projekt ist das vom Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
geförderte Projekt „Offshore Site Selection für nach-
haltige und multifunktionale Nutzung von Meeresge-
bieten in stark genutzten Meeren am Beispiel der Nord-
see (OSS)“. Es hat zum Ziel, Kriterien für die Standort-
auswahl von Offshore-Aquakulturanlagen in Verbin-
dung mit Offshore-Windenergie zu entwickeln. 

Auch beteiligen sich Institute der deutschen Mee-
resforschung erfolgreich an innovativen Projekten 
innerhalb des siebten Forschungsrahmenprogramms 
der Europäischen Union. So gibt es etwa das Programm 
„Vectors of Change in Oceans and Seas Marine Life, 
Impact on Economic Sectors (VECTORS)“. Es erforscht, 
wie sich Verteilung und Produktivität von Fischbestän-
den durch sich ändernde Nutzungen und anthropoge-
nen Druck verändern. Das Programm soll auch erfor-
schen, wie diese Änderungen sich auf Ökosystemleis-
tungen auswirken und plant, weitere sozioökonomi-
sche Folgen abzuschätzen sowie politische Strategien 
zur Vermeidung negativer Effekte zu entwickeln. 

8.2
Transformationsforschung für die Meere

8.2.1
Konzeptioneller Hintergrund

Transformationsforschung im Sinne des WBGU ist die 
wissenschaftliche Analyse gesellschaftlicher Transfor-
mationsprozesse, insbesondere die Identifizierung der 
„Bedingungen der Möglichkeit“ (Kant) technologischer 
und sozialer Innovationen sowie ihrer Wechselwirkun-
gen. Transformationsprozesse können nur gelingen, 
wenn die Interaktionen zwischen gesellschaftlichen, 
technischen und naturräumlichen Systemen angemes-
sen verstanden werden:
1.	 Transformationsforschung soll institutionelle Rah-

menbedingungen, Schlüsselakteure, Treiber und 
Hemmnisse von Transformationen sowie deren 
Relevanz für Gegenwart und Zukunft untersuchen. 

Technikgeschichte und Institutionentheorie spie-
len dabei wichtige Rollen. Ebenfalls von Bedeutung 
sind die wissenschaftlichen, kulturellen, psycholo-
gischen, gesellschaftlichen, ökonomischen, politi-
schen und technologischen Voraussetzungen und 
Schranken für Transformationen. Da diese Trans-
formationsprozesse von der lokalen bis zur globa-
len Ebene stattfinden, müssen sie als verflochtene 
Mehrebenendynamiken untersucht werden. 

2.	 Transformationsforschung soll in Kooperation mit 
den Naturwissenschaften die Wechselwirkun-
gen von vergangenen, gegenwärtigen, aber auch 
zukünftigen Transformationsprozessen mit der 
natürlichen Umwelt erfassen. Die Transformati-
onsforschung geht davon aus, dass im Anthropo-
zän die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, 
besonders die Organisation des Wirtschaftens, den 
Zustand der natürlichen Umwelt und die Wahrneh-
mung ökologischer Krisen stark bedingen. Daher ist 
die Kooperation der Gesellschafts- mit den Natur-
wissenschaften notwendig, um die Wirkungen 
menschlichen Handelns zu erfassen, zu verstehen, 
zu bewerten, zu prognostizieren und kommunizier-
bar zu machen.

3.	 Darauf aufbauend entwirft und bewertet Trans-
formationsforschung mit Hilfe der Ingenieur- und 
Technikwissenschaften technologische Systeme, die 
den ökologischen und sozialen Herausforderungen 
angemessen sind. Zukünftige Nutzungen sowie die 
Umgestaltung bestehender Meeresnutzungen ver-
langen zum Teil den Einsatz sehr umfassender Tech-
nologien und Infrastrukturen, wie etwa integrierte 
erneuerbare Energiesysteme (Kap. 5.3, 7.5), die, 
einmal etabliert, aufgrund von Pfadabhängigkeiten 
weitreichende, eventuell auch nicht intendierte Fol-
gen für Gesellschaft und Umwelt haben und nur mit 
großem Aufwand verändert werden können. Eine 
interdisziplinäre Reflexion über zukünftige Techno-
logieentwicklung hilft, nicht intendierte Folgen zu 
verringern. 

4.	 Während die Analyse gesellschaftlicher Transfor-
mationsprozesse vor allem unter Rückgriff auf Wis-
sen über historische und aktuelle Transformations-
prozesse geschieht, arbeitet die Transformations-
forschung darüber hinaus mit dem Wissen über die 
Zukunft. Der wissenschaftlichen Erkenntnis fol-
gend, dass im Anthropozän das künftige Einhal-
ten planetarischer Leitplanken eine umfassende 
gesellschaftliche Transformation notwendig macht, 
fragt die Transformationsforschung auch nach den 
Möglichkeiten und Grenzen zukünftiger Entwick-
lung (Kasten 1-1). Sie entwirft Visionen sowie Ziel-
setzungen und stellt beides in den Kontext des 
Anthropozän, indem sie die möglichen Folgen alter-
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nativer Visionen auf die natürliche Umwelt auf-
zeigt. Zusätzlich entwirft sie Vorschläge zur Gestal-
tung des Wandels, die die Umsetzung von Visionen 
ermöglichen. 

Eine umfassende, ausgearbeitete Theorie der vielfäl-
tigen Interaktionen von Anthropo- und Natursphäre, 
die Natur-, Technik- und Sozialwissenschaften glei-
chermaßen als Heuristik dienen kann, liegt noch nicht 
vor. Die Erarbeitung einer solchen systemischen Pers-
pektive durch Natur-, Technik-, Sozial- und Geisteswis-
senschaften wird vom WBGU prioritär empfohlen. Sie 
würde das Wissen der verschiedenen Disziplinen ver-
netzen und integrieren sowie die Anschlussfähigkeit 
zwischen den verschiedenen Disziplinen stärken.

Auch verschiedene internationale Wissenschaftsor-
ganisationen unterstreichen die Bedeutung eines bes-
seren Verständnisses von Transformationsprozessen, 
um die schädlichen menschlichen Einflüsse auf Natur 
und Gesellschaft vermeiden oder verringern zu kön-
nen. 2011 hat der Internationale Rat für Sozialwissen-
schaften (International Social Science Council, ISSC) 
empfohlen, die Rolle der Sozialwissenschaften innerhalb 
der internationalen Forschung zum Globalen Wandel zu 
stärken. Danach sollten sie sich primär verschiedenen 
Fragen der Transformation zuwenden und Aspekten 
wie den gesellschaftlichen Bedingungen einer Transfor-
mation zur Nachhaltigkeit, der adäquaten Transforma-
tion von Märkten, den notwendigen Politiken, der Rolle 
von Pionieren des Wandels und der Transformation 
des Konsumentenverhaltens nachgehen (ISSC, 2012). 
Auch das internationale Global-Change-Forschungs-
programm „Future Earth“ unterstreicht die Notwendig-
keit transformativen Wandels und der wissenschaftli-
chen Unterstützung dieses Übergangs zu einer global 
nachhaltigen Gesellschaft. Einer der drei Schwerpunkte 
des Future-Earth-Programms wird aus diesem Grund 
vorausichtlich den Titel „Transformations towards Sus-
tainability“ tragen. Die Forschungsempfehlungen zum 
globalen Wandel finden sich in Kapitel 8.3.1.

8.2.2
Forschungsempfehlungen 

Der WBGU hat vier Schwerpunkte für die Transformati-
onsforschung vorgeschlagen (WBGU, 2011), auf deren 
Grundlage im Folgenden Anregungen für eine meeres-
bezogene Transformationsforschung gegeben werden.

Schwerpunkt 1: Gesellschaftliche Transformati-
onsprozesse und Transformationsfähigkeit
Im Vordergrund stehen hier die Analyse historischer 
und gegenwärtiger Transformations- und Umbruch
prozesse. Ziel ist, aus den Analysen historischer 

und aktueller Transformationsprozesse ein besseres 
Verständnis von Transformationen und deren Wirkun-
gen auf das Erdsystem zu erhalten, um daraus Schlüsse 
zur aktiven Gestaltung von Transformationen durch 
Politik ziehen zu können. 

Auch wenn interdisziplinäre Beobachtungsreihen 
und regionale Modelle zum Wandel der Meere weitge-
hend fehlen: Das existierende Wissen über die Zusam-
menhänge menschlicher Nutzung der Meere und deren 
Schädigung ist meist ausreichend, um einzelne Nutzun-
gen der Ozeane in einen nachhaltigen Zustand über-
führen zu können. Woran es aber oft mangelt, ist das 
Wissen über integrierte Lösungen, durch die multiple 
Nutzungen der Meere sowie Aktivitäten an Land unter 
Vermeidung oder Minimierung von Zielkonflikten und 
Trade-offs in einen nachhaltigen Umgang mit den Mee-
ren überführt werden können. Zentrale Fragen sind, ob 
menschliche Verhaltensänderungen möglich sind, die 
einen nachhaltigen Umgang mit den Meeren erlauben, 
und ob und wie der politische Wille entstehen kann, 
dafür geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen.

Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusam-
menhang Untersuchungen zum angemessenen Design 
und der Innovationsfähigkeit von Institutionen. Die 
Global-Governance-Forschung hat die Meere bislang 
vernachlässigt: Gebraucht würden Erkenntnisse, wie 
effektive, nicht hierarchische, polyzentrische Gover-
nance-Strukturen aussehen könnten, die den zukünf-
tigen multiplen Nutzungen Rechnung tragen. Daran 
schließt sich die Frage an, wie eine Transformation des 
bestehenden Governance-Regimes aussehen könnte. 
Ein besonderer Fokus sollte hier auf der Rolle von Pio-
nieren des Wandels, partizipativen Verfahren sowie 
der Verteilung von Ressourcen zur Förderung oder der 
Blockade von Veränderungen liegen. Eingeschlossen 
sein sollte auch die Suche nach zweit- und drittbesten 
Lösungen.

Besondere Beachtung verdient die Bedeutung der 
Meere als Verbindungs- und Transportweg zwischen 
den Kontinenten und damit als Brücke bei der Entwick-
lung der Weltgesellschaft. Trotz der faktischen Bedeu-
tung der Meere für die Entstehung der Weltgesellschaft 
haben die unterschiedlichen Formen der internationa-
len Meeres-Governance in den verschiedenen Versu-
chen zur Theoretisierung der Weltgesellschaft bislang 
kaum Berücksichtigung gefunden. Zentraler Bestand-
teil dieser Untersuchungen sollten die Wechselwirkun-
gen der sich herausbildenden Weltgesellschaft mit der 
natürlichen Umwelt und insbesondere mit den Mee-
ren sein sowie die Frage, ob und welche Aspekte der 
Weltgesellschaft auf die Gefährdung der natürlichen 
Lebensgrundlagen reagieren. 

Der WBGU schlägt daher vor, die Rolle der Meere für 
die Herausbildung der Weltgesellschaft bzw. die Inter-
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dependenz von Weltmeeren und Weltgesellschaft sys-
tematisch zu untersuchen. Historische Analysen könn-
ten Umbrüche in der Nutzung der Meere (etwa von der 
artisanalen zur industriellen Fischerei, der Nutzung als 
interkontinentalem Transportraum oder als Kommuni-
kationsraum durch Verlegung der ersten Telegraphen-
kabel, die Anfänge der Öl- und Gasexploration) und 
der damit verbundenen Auswirkungen auf Ökosys-
teme und Gesellschaften untersuchen. Gleiches gilt für 
historische Bemühungen zum Schutz von Meeren und 
Küsten. Auch die Rolle zentraler Orte und Infrastruk-
turen wie die Bedeutung von Hafenstädten und Inseln 
bei Transformationen sollte genauer analysiert werden. 
Schließlich wäre auch die historische Ko-Evolution von 
Technologie und Meeres-Governance sowie der sich 
daraus ergebende Zustand des Ökosystems Meer ein 
relevantes Forschungsthema. 

Eng verknüpft mit der Herausbildung der Weltge-
sellschaft und der Weltwirtschaft ist die Zunahme von 
Umweltschäden in den Meeren. Aus diesem Grund 
sollte die Forschung über die Weltgesellschaft mit der 
Erdsystemforschung verknüpft werden. So könnten die 
Rückwirkungen der zahlreichen, mit der Herausbildung 
der Weltgesellschaft verbundenen Transformationen 
auf die natürlichen Lebensgrundlagen aufgespürt und 
die Effektivität der existierenden Governance reflek-
tiert werden. 

Eine damit verknüpfte Fragestellung ist der Einfluss 
zentraler globaler gesellschaftlicher Trends und damit 
verbundener Umwelteffekte auf aktuelle, sich schnell 
wandelnde marine Nutzungen und die daraus resultie-
renden Anforderungen an (globale) Governance. 

Zu diesen Trends gehören die Wahrnehmung globa-
ler Umweltveränderungen, neue Märkte wie die Aqua-
kultur und ihr Beitrag zur Welternährung, die steigende 
Nachfrage nach Nahrungsmitteln bei gleichzeitiger Ver-
knappung von Agrarflächen, neue Ressourcenknapp-
heiten (z.  B. seltene Erden), die wirtschaftliche Dyna-
mik Asiens, Machtverschiebungen zwischen alten und 
neuen Mächten, das rasante urbane Bevölkerungs-
wachstum, die global wachsenden Mittelschichten 
sowie Kreuzfahrten als schnell wachsender Tourismus-
sektor. 

Ein weiterer Bestandteil dieses Schwerpunkts der 
Transformationsforschung wäre auch interkulturelle 
Forschung zum Umgang mit Meeren und Küsten. Zen-
trale Forschungsfragen sind dabei, wie verschiedene 
Kulturen mit dem Meer umgehen, welche Bedeutung 
es für sie hat und welche Umweltwirkungen sich dar-
aus ergeben. Von besonderer Relevanz ist auch die 
Frage, wie sich der Umgang mit den Meeren und dabei 
die Umweltwirkungen über die Zeit verändert haben, 
bei besonderer Betrachtung technologischen Wandels. 
Ein wichtiges Forschungsthema ist, wie sich kulturelle 

Ausgangsbedingungen auf das Verständnis von Trans-
formationen und im zweiten Schritt auf die politische 
Gestaltung von Transformationsprozessen in Bezug auf 
die Meere auswirken. 

Von besonderer Bedeutung für die Meere ist zudem 
die Identifizierung von Barrieren bei der Implementie-
rung bestehender Governance-Strukturen im Natur- 
und Umweltschutz, besonders für die Hohe See 
(Kap. 7.3.4.2). Ebenso wichtig sind Regeln für nach-
haltiges Management in der Fischerei (Kap. 7.4.1) und 
in einigen Bereichen des Umweltschutzes in der inter-
nationalen Schifffahrt (z.  B. Ballastwasser, Grauwas-
ser, organischer Abfall). Darüber hinaus mangelt es an 
Risiko- und Technikfolgenforschung, z.  B. für die Öl- 
und Gasgewinnung, den Tiefseebergbau und den groß-
skaligen Einsatz von Kohlendioxidabscheidung und 
-Speicherung (CCS). Sowohl bei historischen als auch 
bei aktuellen Umbrüchen im Umgang mit den Mee-
ren ist u.  a. zu untersuchen, was verschiedene Akteure 
(Staaten, Unternehmen, Verbände, NRO) zu Pionieren 
des Wandels werden lässt. Untersucht werden sollten 
die Rahmenbedingungen von Akteurshandeln und die 
spezifischen Kapazitäten einzelner Akteure sowie auch 
deren regionale und globale Kooperation. Ebenfalls 
relevante Aspekte der Transformationsforschung sind 
die notwendigen Akteurskonstellationen bzw. Pioniere 
des Wandels, die Voraussetzung für eine Transforma-
tion sind. Eine zentrale Frage ist z.  B., wie die funktio-
nale Bedeutung der jeweiligen Akteursgruppen für die 
Nutzung der Meere derzeit legitimiert wird. Zentral ist 
auch die Untersuchung von Blockaden gegen Wandel in 
Richtung Nachhaltigkeit. 

Im Rückgriff auf die oben beschriebenen Analysen 
untersucht Transformationsforschung, welche Voraus-
setzungen für die politische Gestaltung der Wege zu 
einem nachhaltigen Umgang mit den Meeren notwen-
dig sind und inwieweit Gesellschaften diese erfüllen 
(können). Eng verknüpft mit den Möglichkeiten zur 
politischen Gestaltung ist die Frage der Transformati-
onsfähigkeit von Küstenstaaten und von Staaten, die 
das Meer indirekt nutzen oder schädigen. Hier wären 
die spezifischen Ressourcen und Kapazitäten zu iden-
tifizieren, über die man Rückschlüsse auf die Trans-
formationsfähigkeit von Staaten ziehen könnte. Daran 
schließen sich Fragen nach der Messung (durch ein 
neu zu entwickelndes Indikatorenset) und einer mögli-
chen Erhöhung der Transformationsfähigkeit an. Auch 
sollten geeignete naturwissenschaftliche Indikatoren 
benannt und Monitoring-Systeme entwickelt werden, 
um die Effekte transformativer Entwicklungen sichtbar 
zu machen und gegebenenfalls nachzujustieren. 
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Schwerpunkt 2: Transformationspfade
Im Zentrum dieses Schwerpunkts stehen Entwicklung 
und Bewertung von Visionen eines zukünftigen, nach-
haltigen Umgangs mit den Meeren, die Beschreibung 
möglicher Pfade und Vorschläge für deren politische 
Gestaltung. 

Die Voraussetzung für die Bewertung von Visio-
nen und Transformationspfaden ist eine bessere Erfor-
schung der normativen Grundlagen im Umgang mit den 
Meeren. Aus der Perspektive des Anthropozän stellen 
sich fundamentale ethisch-normative Fragen, die die 
Verantwortung der Menschheit für die Zukunft des 
Erdsystems und für die globalen Kollektivgüter, u.  a. 
die Meere, betreffen. Die Entwicklung von Verantwor-
tungs- und Gerechtigkeitstheorien für den Erhalt glo-
baler Kollektivgüter – auch solcher, die Zukunftsopti-
onen darstellen, wie die Nutzung genetischer Vielfalt 
für neue Stoffe und Verfahren – ist ein zentrales Ele-
ment der Transformationsforschung. Forschungsdefi-
zite sind auch bei kulturwissenschaftlichen Bewertun-
gen der Meere festzustellen. Während erste Analysen 
der Ökosystemleistungen der Meere und ihrer mone-
tären Bedeutung vorliegen, existieren entsprechende 
Untersuchungen zur kulturellen Bedeutung der Meere 
nur sporadisch. Dabei zeigt bereits eine oberflächliche 
Betrachtung, dass die Funktionen der Meere für die 
Menschen sich nicht auf materielle und utilitaristische 
Aspekte reduzieren lassen. Auch hier sollte durch inter-
disziplinäre Forschung geklärt werden, inwieweit kul-
turelle Differenz die gesellschaftlichen Naturverhält-
nisse und damit Wechselwirkungen mit Ökosystemen 
beeinflusst. Der WBGU empfiehlt daher, die kulturwis-
senschaftliche Meeresforschung zu fördern.

Langfristige, verschiedene Nutzungen umfassende 
Visionen für einen nachhaltigen Umgang mit den Mee-
ren liegen bislang nicht vor. Im Rahmen einer interdis-
ziplinären marinen Zukunftsforschung, die sich sowohl 
klassischer Foresight-Methoden als auch modellge-
stützter Szenarioentwicklung bedient, sollten Visionen, 
Leitbilder und Konzepte eines nachhaltigen Umgangs 
mit den Meeren im Kontext der Großen Transfor-
mation entworfen werden (WBGU, 2011). Sie soll-
ten verschiedene Nutzungen wie Energiegewinnung, 
Tourismus oder Ressourcenabbau integrieren, deren 
Konflikte und Synergien beschreiben sowie relevante 
Land/Meer-Interaktionen und ihre Wechselwirkun-
gen mit Ökosystemen betrachten. Dazu notwendig ist 
naturwissenschaftliche Forschung zu den Kipppunk-
ten der Meeresökosysteme. Kipppunkte werden hier 
als Belastungsgrenzen verstanden, deren Überschrei-
tung zu weitreichenden, irreversiblen Veränderungen 
mariner Ökosysteme führt. Durch Fortschritte in ihrer 
Bestimmung sind spezifischere Diskussionen konkre-
ter Transformationspfade möglich, da u.  a. ökologische 

Kipppunkte den „sicheren“ Handlungsraum des Men-
schen einschränken. Damit eng verbunden ist auch die 
Global-Governance Forschung, deren Rolle exempla-
risch in Kasten 8.2-1 dargestellt ist. 

Durch ein besseres Verständnis der betroffenen 
Ökosysteme und der Wechselwirkungen mit alternati-
ven Transformationspfaden können Leitplanken identi-
fiziert und Entwicklungskorridore für Transformations-
prozesse skizziert werden. Aufbauend auf der Vision 
für einen nachhaltigen Umgang mit den Meeren sollte 
die Forschung mögliche Transformationspfade entwi-
ckeln und ihre Nachhaltigkeitseffekte bewerten. Dazu 
sollten unterschiedliche Szenarien entworfen werden, 
etwa zu verschiedenen theoretisch denkbaren Ord-
nungsmodellen (z.  B. globale Institutionen, dezentrale 
Steuerung über Märkte, polyzentrische Modelle). 

Entscheidend ist für diesen Schwerpunkt, dass ver-
schiedene Transformationsprozesse in ihren Wechsel-
wirkungen und Abhängigkeiten voneinander beschrie-
ben werden. So stellt sich etwa bei dem Weg zu einer 
nachhaltigen Urbanisierung der Küsten nicht nur die 
Frage nach den Städten selbst, sondern u.  a. auch nach 
den notwendigen Infrastrukturen im Hinterland, mögli-
chen Nutzungskonkurrenzen sowie den erforderlichen 
institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen. 
Teil der Forschung zu unterschiedlichen Transforma-
tionspfaden sollte auch die Abschätzung der unter-
schiedlichen Wechselwirkungen mit Ökosystemen sein. 

Schwerpunkt 3: Beschleunigung
Neben der Beschreibung der gesellschaftlichen Vor-
aussetzungen zur erfolgreichen Gestaltung und Beein-
flussbarkeit von Transformationsprozessen sollte auch 
analysiert werden, welche Optionen bestehen, um sol-
che Prozesse zu beschleunigen. Dabei sollte besonde-
res Augenmerk auf die Untersuchung gesellschaftlicher 
Kipppunkte und auf zentrale Ansatzpunkte gelegt wer-
den (Schwerpunkt 1). Über ein historisches und sozio-
logisches Verständnis hinaus ist hier technische Exper-
tise ebenso relevant wie Einsichten in sozialpsychologi-
sche und interkulturelle Prozesse, auch im Hinblick auf 
globale Reichweite und Legitimität. 

Schwerpunkt 4: Globale Kooperation
Die Transformation zu einem nachhaltigen Umgang mit 
den Meeren ist notwendigerweise ein globaler Pro-
zess, der durch adäquate Institutionen und Mechanis-
men der Global Governance unterstützt werden muss. 
Die zu entwickelnde Transformationsforschung sollte 
in diesem Zusammenhang untersuchen, ob und wie 
Gobal Governance die in den Schwerpunkten 1 bis 3 
zu untersuchenden Prozesse unterstützen kann. Daher 
sollte die Transformationsforschung die Rolle von Glo-
bal Governance und globaler Kooperation in histori-
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schen Transformations- und Umbruchprozessen unter-
suchen, um aus der Vergangenheit für die Zukunftsge-
staltung zu lernen.

Ein entscheidendes Problem ist, dass die gegebe-
nen Prozesse und Institutionen globaler Kooperation 
inadäquat sind, um das globale Kollektivgut Meer zu 
schützen und als Lebensgrundlage für den Menschen 
zu erhalten. 

Die Befassung mit systemischen Aspekten der Mee-
res-Governance hat sichtbar gemacht, dass nicht nur 
in der naturwissenschaftlichen Forschung die sozial-, 
rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Aspekte zu 
wenig Berücksichtigung finden und schlecht in inter-
disziplinäre Bezüge eingebunden sind, sondern auch 
die rechts-, wirtschafts- und politikwissenschaftliche 
Forschung zu Global Governance bzw. globalen Kollek-
tivgütern zu wenig aufeinander eingehen und thema-
tisch, methodologisch und konzeptionell vielfach anei-
nander vorbeiarbeiten. Hier sind forschungspolitisch 
interdisziplinäre Verbindungen zu stärken. Vor diesem 
Hintergrund ist eine komparative und integrierte Pers-
pektive auf globale Kollektivgüter notwendig. 

Umfassende Anstrengungen der Transformations-

forschung sind nicht nur hinsichtlich von Problemana-
lysen sowie Problemlösungen, sondern auch hinsicht-
lich der Problemkommunikation essenziell, denn an und 
von den Meeren lebende Gesellschaften sind kulturell 
sehr unterschiedlich und ihre Kultur ist unterschiedlich 
stark an die Meere gebunden. Außerdem ist die Vor-
stellung von den Meeren als vermeintlich „unkompli-
ziertem“, häufig unkontrolliertem Ressourcen- und 
Deponieort sehr weit verbreitet. 

8.3
Transformative Forschung für die Meere

Transformative Forschung fördert den Übergang in die 
Nachhaltigkeit durch Problemdiagnose und die Ent-
wicklung von Lösungsansätzen und Neuerungen in 
relevanten Sektoren. Sie schließt die Entwicklung sozi-
aler und technischer Innovationen mit ein. Zusätzlich 
beinhaltet sie einen systemischen Blick: erstens, indem 
sie Innovationstätigkeiten an den Ergebnissen der 
Transformationsforschung ausrichtet; zweitens, indem 
sie mögliche Wirkungen von Innovationen systemisch 

Kasten 8.2-1

Forschung als „Zukunftslabor“: Anthropozän  
und Global Governance der Meere

Weil die Meere als Gegenstand der Global-Governance-For-
schung bislang stark unterrepräsentiert sind, fehlen Antwor-
ten auf die Frage, welcher Formen der Global Governance es 
bedarf, um einen nachhaltigen Umgang mit den Meeren im 
Rahmen der Großen Transformation zur nachhaltigen Gesell-
schaft zu unterstützen und wie diese implementiert werden 
könnten.

Der WBGU empfiehlt verstärkt Forschung zu fördern, 
welche die Bedeutung der Meere als globales Kollektivgut im 
Anthropozän analysiert sowie Formen polyzentrischer globa-
ler Governance entwickelt, die den systemischen Herausfor-
derungen angemessen sind.

Derart ausgerichtete Forschung verstünde sich selbst als 
eine Art „Zukunftslabor“. Ihr käme die Rolle zu, bisherige Ent-
wicklungen und Formen der globalen Meeres-Governance zu 
analysieren, Schwachstellen aufzudecken und Optionen für 
neue Strukturen der Meeres-Governance unter Einbeziehung 
und jenseits von Nationalstaaten zu entwerfen. Eine derart 
langfristig ausgerichtete, visionäre Forschung wird zunächst 
mit dem Vorwurf konfrontiert sein, weltfremd zu sein und 
sich fernab politischer Realitäten zu bewegen. Dies schmä-
lert die Relevanz dieser Forschungsansätze jedoch keinesfalls. 
Im Gegenteil: Es finden sich in der Wissenschaftsgeschichte 
verschiedene Beispiele für visionäre Entwürfe, ohne welche 
die in der Folge einsetzenden Dynamiken so nicht stattgefun-
den hätten. So entwickelte Immanuel Kant bereits am Ende 
des 18. Jahrhunderts in seiner Schrift „Zum ewigen Frieden“ 
wichtige Grundprinzipien des Völkerrechts und führte den 

Begriff der Weltbürgergesellschaft ein, lange bevor weltge-
sellschaftliches Denken Eingang in den etablierten wissen-
schaftlichen und politischen Diskurs gefunden hatte.

Forschung zur Frage, wie ein globales Governance-Regime 
im Sinne des systemischen Ansatzes auszugestalten wäre, 
ist konfrontiert mit der Herausforderung, eine kohärente 
Mehrebenen-Meeres-Governance flächendeckend und für 
sämtliche relevanten Nutzungen zu zeichnen. Der WBGU 
skizziert in Kapitel 7.2, wie eine Meeres-Governance zukünf-
tig aussehen könnte. Forschungsbedarf besteht sowohl zur 
vom WBGU dort skizzierten Vision als auch zu alternativen 
Visionen transformativer Meeres-Governance. Forschungs-
bedarf besteht zu den Leitprinzipien einer den Herausforde-
rungen des Anthropozäns gerecht werdenden globalen Mee-
res-Governance, beispielsweise dem systemischen Ansatz 
und der ethischen sowie rechtsphilosophischen Fundierung 
der Anwendung von Leitprinzipien – wie dem Mensch-
heitserbeprinzip – als auch deren materieller Ausgestaltung. 
Insbesondere im Zusammenhang mit der materiellen Aus-
gestaltung von Leitprinzipien – z.  B. der Formulierung eines 
der intergenerationellen Verantwortung gerecht werdenden 
Schutzniveaus für die Meeresumwelt – ergibt sich weiterer 
Forschungsbedarf für die institutionelle und instrumentelle 
Ausgestaltung (Kap. 8.3.2.1, 8.3.2.2). 

Ferner sollte die Verzahnung einer Meeres-Governance 
nach einem solchen Leitprinzip mit bestehenden Nutzungs- 
und Schutzregimen auf nationaler und regionaler Ebene 
untersucht werden. Dies betrifft neben den Meeres-Gover-
nance-Regimen auch andere Umweltregime (z.  B. CBD, 
UNFCCC); hier ist zu untersuchen, wie die Wirkung geeigneter 
Prinzipien für Schutz und nachhaltige Nutzung der Meere 
möglichst umfassend entfaltet werden kann und gleichzeitig 
mit anderen Umweltregimen in Einklang zu bringen ist. 
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zu erfassen versucht. Die Forschung zu Innovationen 
umfasst neben der Entwicklung und Bewertung von 
Innovationen auch die Bestimmung der gesellschaft-
lichen Voraussetzungen sowie die Entwicklung politi-
scher Strategien und Instrumente für ihre Verbreitung.

8.3.1	
Forschung zum globalen Wandel

Forschung zum globalen Wandel bezieht sich in erster 
Linie auf Veränderungen in den Subsystemen des Erd-
systems, auf die Rolle des Menschen bei den beobach-
teten Veränderungen und auf die Wirkungen des glo-
balen Wandels auf menschliche Gesellschaften. For-
schung zum globalen Wandel wird in Deutschland auf 
international exzellentem Niveau betrieben. Sie leistet 
einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Komple-
xität sowie der Verletzlichkeit des Erdsystems, auch im 
Bezug auf die Meere. 

Hier werden keine ausführlichen Empfehlungen zur 
marinen Global-Change-Forschung gegeben, da der 
WBGU in diesem Gutachten auf die Schwerpunkte Mee-
res-Governance sowie Nahrung und Energie aus dem 
Meer fokussiert. Wegen der großen Bedeutung der Glo-
bal-Change-Forschung für die Transformation werden im 
Folgenden aber einige Hinweise auf Kernthemen gege-
ben. Die drei wichtigsten methodischen Säulen sind 
dabei (1) gezielte Messungen und Experimente auf See 
und im Labor, (2) regelmäßiges Monitoring (u.  a. im Rah-
men des Global Ocean Observing System) und (3) der 
Ausbau der Modellierungs- und Prognosekapazitäten.

Klimawandel
Die Weltmeere sind in vielfältiger Weise in den Klima-
wandel involviert (Kap. 1.2). Zu den wichtigsten For-
schungsfragen zählen:

>> Wie rasch steigen die Meerestemperaturen an der 
Oberfläche und wie dringt das Erwärmungssignal in 
die tieferen Meeresschichten vor? Wie viel Wärme-
energie wird dabei im Ozean gespeichert?

>> Wie verändern sich Meeresströmungen?
>> Wie verändert sich der Meeresspiegel, global wie 

regional?
>> Wie sieht die Wechselwirkung von Ozean und Kryo-

sphäre aus, sowohl hinsichtlich der Veränderung der 
Meereisbedeckung als auch des Einflusses der Mee-
reserwärmung auf die Eisschelfe und Kontinentaleis-
massen auf Grönland und in der Antarktis?

>> Wie verändern sich natürliche Variabilitätsmoden des 
Ozeans, z.  B. El Niño/Southern Oscillation (ENSO) 
oder die Pazifisch-Dekadische Oszillation (PDO)?

Stoffkreisläufe
Die Chemie des Meeres verändert sich zunehmend und 
erheblich, weil der Mensch im Anthropozän zu einem 
wichtigen Faktor in den globalen Stoffkreisläufen 
geworden ist. Daraus ergibt sich eine Reihe wichtiger 
Forschungsfragen:

>> Wie entwickeln sich die CO2-Speicherung in den Welt-
meeren und die Versauerung der Meere aufgrund des 
CO2-Eintrags?

>> Wie breiten sich die sauerstoffarmen Zonen in den 
Meeren aus?

>> Wie groß ist die Gefahr von Methan-Freisetzung aus 
den Hydratvorkommen am Meeresgrund durch die 
globale Erwärmung?

>> Wie verbreiten sich Schadstoffe in den Meeren, von 
Plastikmüll über Ölverschmutzung bis hin zu radio-
aktiven Substanzen?

Meeresökosysteme und biologische Vielfalt
Das Leben im Meer ist im Anthropozän gleichzeitig 
mehreren Stressfaktoren ausgesetzt: Erwärmung, Ver-
sauerung, Schadstoffen, Überfischung usw. (Kap. 1). 
Wie die Meeresökosysteme dies verkraften, sich hier-
bei gegenseitig beeinflussen und wo kritische Belas-
tungsgrenzen überschritten werden, bedarf dringend 
der weiteren Erforschung. Die im Folgenden aufge-
führten übergreifenden Forschungsfragen werden im 
Kapitel 8.3.3 für die Zusammenhänge zwischen Fische-
rei und Aquakultur spezifiziert:

>> Wie wirken sich die zunehmende Erwärmung des 
Meerwassers, die Strömungsänderungen und Ein-
griffe in die natürlichen Sedimentationsmuster auf 
die marinen Ökosysteme und ihre biologische Viel-
falt aus?

>> Wie wirken sich die Versauerung und Ausbreitung 
sauerstoffarmer Zonen auf die Ökologie der Meere 
aus, z.  B. auf Korallenriffe und Mikroplankton?

>> Welche Auswirkungen hat die Verbreitung invasiver, 
gebietsfremder Arten?

>> Wie beeinflusst die Meeresverschmutzung die mari-
nen Ökosysteme?

>> Welchen Einfluss hat die Fischerei auf die Meeres-
ökologie?

>> Welche Maßnahmen (z.  B. Meeresschutzgebiete) 
sind am besten geeignet, um marine Ökosysteme 
resilienter gegenüber Klimawandel, Versauerung 
und Fischereidruck zu machen?

>> Wie kann man Erträge und Leistungen von Meeres-
ökosystemen ökonomisch bewerten (Kap. 8.3.3.1)?

Die drei genannten Schwerpunkte Klimawandel, Stoff-
kreisläufe sowie Meeresökosysteme und biologische 
Vielfalt, die vordergründig der Physik, Chemie und 
Biologie des Meeres zuzuordnen sind, sollten allerdings 
nicht isoliert betrachtet werden, sondern im Rahmen 
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eines systemischen Ansatzes mitsamt ihrer Wechsel-
wirkungen.

Die Frage nach der ökonomischen Bewertung mari-
ner Ökosystemleistungen weist schon über die klassi-
sche Global-Change-Forschung hinaus in Richtung von 
Indikatoren für Governance. Zwar existieren einzelne 
Bewertungsstudien zu ausgewählten Ökosystemleis-
tungen, meist in bestimmten Teilregionen der Erde; von 
einer umfassenden Bestandsaufnahme des Wertes der 
globalen Meeres- und Küstenökosystemleistungen ist 
man jedoch noch weit entfernt. Diese würde aufwän-
digere nationale und globale Schätzungen erfordern 
und müsste auf entsprechenden Modellen basieren, die 
eine Vielzahl der relevanten Zusammenhänge abbil-
den. Projekte und Organisationen, die sich einer solch 
umfassenden Bewertung mariner Ökosystemleistungen 
annähern, u.  a. das internationale TEEB-Projekt (The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity; Beaudoin 
und Pendleton, 2012), sollten unterstützt werden. 

Zudem sollten verstärkt Bewertungsstudien geför-
dert werden, die bisher noch weitgehend unerforschte 
Ökosysteme im Blick haben. Derzeit liegen vor allem 
Bewertungsstudien zu Korallenriffen, Mangroven und 
Küstenökosystemen vor, während Anstrengungen 
zur ökonomischen Bewertung anderer mariner Öko-
systeme und insbesondere von Tiefseeökosystemen – 
nicht zuletzt aufgrund der damit verbundenen metho-
dischen Herausforderungen – kaum vorgenommen 
wurden. Solange die ökonomische Bedeutung dieser 
Ökosysteme unbekannt ist, fehlt eine wichtige Grund-
lage für Entscheidungen zu Schutz und Nutzung der 
Ozeane. 

8.3.2	
Meeres-Governance

Zur Governance der Meere findet sich für einzelne 
Sektoren eine breite und gut entwickelte, insbeson-
dere juristische und politikwissenschaftliche Forschung 
(z.  B. zu regulativen und ökonomischen Instrumenten 
im Bereich Fischerei oder zu einzelnen Institutionen 
und Regelungen des UN-Seerechtsübereinkommens). 
Andere Teilbereiche sind bislang weniger erforscht. So 
bestehen zu Nutzungsformen der Meere wie erneuer-
baren Meeresenergien und Aquakultur bislang kaum 
wissenschaftliche Erkenntnisse im Hinblick auf poli-
tische, rechtliche und ökonomische Gestaltungsmög-
lichkeiten (Kap. 8.3.3, 8.3.4). Die Global-Governance-
Forschung zu den Meeren ist im Vergleich zur Global-
Governance-Forschung in anderen Feldern (wie Klima, 
Wälder oder internationale Finanzmärkte) wenig ent-
wickelt. Insgesamt fehlt es an einer sektorenübergrei-
fenden und kohärenten Analyse und Bewertung der 

Governance-Strukturen sowie der rechtlichen und öko-
nomischen Bedingungen und Anforderungen in Bezug 
auf die derzeitige und zukünftige Nutzung der Meere. 
Gleichzeitig ist festzustellen, dass angesichts der Her-
ausforderungen des Anthropozäns eine verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen sozial- und rechtswissen-
schaftlicher Global-Governance-Forschung und den 
Natur- und Technikwissenschaften erforderlich ist. Nur 
auf Basis eines besseren Verständnisses der Interaktion 
zwischen den Ökosystemen, den sozioökonomischen 
Systemen sowie den technischen Systemen können 
den Herausforderungen entsprechende Governance-
Muster entwickelt werden.

Der WBGU erachtet eine solche Weiterentwicklung 
der Governance-Forschung auf dem Weg zum nachhal-
tigen Umgang mit den Meeren für unabdingbar. Damit 
sollte die theoretische Fundierung und konzeptio-
nelle Entwicklung möglicher globaler Leitbilder einher 
gehen. Dazu zählen beispielsweise das Menschheitser-
beprinzip sowie Möglichkeiten der institutionellen und 
instrumentellen Ausgestaltung einer an derartigen Leit-
bildern orientierten Governance.

8.3.2.1	
Meeres-Governance für die Transformation zur 
Nachhaltigkeit 
Die bestehende Meeres-Governance ist in einigen Sek-
toren wie z.  B. der Fischerei bereits weit entwickelt 
(Kap. 4.1.4). Es existieren zum Teil vielversprechende 
Ansätze zur Fortentwicklung in Richtung einer trans-
formativen Governance (z.  B. Ausweisung von Meeres-
schutzgebieten auf Hoher See unter OSPAR; Kap. 3.4). 
Gemessen an den Herausforderungen des Anthropo-
zäns sind jedoch auch erhebliche Defizite und Lücken 
festzustellen. Eine dem systemischen Ansatz verpflich-
tete Governance-Forschung zu den Meeren sollte hier 
Beiträge zum besseren Verständnis der Ausgestal-
tung, der Funktionsweise und der Defizite bestehender 
Governance leisten. Ein besseres Verständnis bestehen-
der Meeres-Governance ist essenziell für die Entwick-
lung einer kohärenten Transformationspolitik auf loka-
ler, regionaler und globaler Ebene. Der WBGU empfiehlt 
daher, sowohl Forschung zum Verständnis des Status 
quo zu fördern, als auch Forschung, die die Perspek-
tiven einer systematischen Verzahnung mit der Trans-
formation zur nachhaltigen Gesellschaft aufzeigt. Ide-
alerweise wäre diese Forschung eng mit der in Kasten 
8.2-1 skizzierten Forschung zu gesellschaftlichen Visi-
onen verzahnt. 

Globale Ebene
Zur Meeres-Governance auf globaler Ebene besteht 
auch Forschungsbedarf zu einzelnen Schritten in Rich-
tung einer Transformation. So ist bislang nicht hin-
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reichend ergründet, inwieweit zu vereinbarende glo-
bale Durchführungsübereinkommen unter dem UN-
Seerechtsübereinkommen, der Biodiversitäts-Konven-
tion (CBD) oder der UNFCCC transformative Wirkung 
entfalten könnten. Hier ist erstens zu fragen, zu wel-
chen Themen weitere Übereinkommen im Hinblick 
auf die Transformation besonders wichtig und wie die 
aktuell in der Diskussion befindlichen Übereinkom-
men – z.  B. zur biologischen Vielfalt auf Hoher See 
(Kap. 3.3.2, 7.3.4.2) – auszugestalten wären. Zweitens 
besteht Forschungsbedarf hinsichtlich der zu erwar-
tenden Wirkungen zusätzlicher globaler Übereinkom-
men auf regionaler und nationaler Ebene. So sollte 
untersucht werden, welche Möglichkeiten, z.  B. durch 
zusätzliche Kompetenzen, sich hierdurch eröffnen. Der 
WBGU empfiehlt in diesem Zusammenhang auch zu 
untersuchen, wie globale Abkommen ausgestaltet wer-
den sollten, um die Weiterentwicklung regionaler Mee-
res-Governance zu begünstigen und eine bessere Ver-
zahnung zwischen regionaler und globaler Governance 
zu gewährleisten.

Ferner bestehen Lücken in der Forschung zur 
institutionellen Fragmentierung der globalen Meeres-
Governance bzw. ihrer Weiterentwicklung in Richtung 
einer integrierten Governance. Hier sollte in erster Linie 
untersucht werden, wie die Aktivitäten der diversen 
Akteure in den Vereinten Nationen institutionell bes-
ser verzahnt werden können (Kap. 3.3). Eine interdiszi-
plinäre Governance-Forschung sollte hier etwa im Kon-
text der aktuellen Bestrebungen im Rahmen des Oceans 
Compact (Kap. 7.3.3.1) ergründen, auf welchem Wege 
eine solche Integration erfolgen und wie die Kohärenz 
zwischen z.  B. dem UNEP, der FAO und der IMO geför-
dert werden kann (Kap. 3.3). Es gilt zudem die Option 
einer vereinheitlichten Meeres-Governance, die beste-
hende und zukünftige Institutionen in eine „World 
Oceans Organisation“ (WOO) zusammenfasst, auf ihre 
Vor- und Nachteile zu untersuchen (Kap. 7.2.2.1).

Regionale Ebene
Weltweit existieren sowohl zum Schutz der Meere 
(z.  B. Helsinki-Konvention für die Ostsee) als auch zur 
Verbesserung der nachhaltigen Nutzung (z.  B. RFMO 
im Fischereisektor) zahlreiche regionale Governance-
Strukturen. Bislang sind diese regionalen, völkerrecht-
lich zumeist konkret ausgestalteten Governance-Struk-
turen politik- und rechtswissenschaftlich nicht umfas-
send erforscht.

Die vorhandene sozialwissenschaftliche Forschung 
im Rahmen des UNEP Regional Seas Programme 
befasst sich zum Großteil mit ökologischen, sozioöko-
nomischen und kulturellen Aspekten sowie eher detail-
lierten Managementfragen (Kap. 3.4.1). 

Um die Entwicklung einer kohärenten Transforma-

tionspolitik zu ermöglichen, bedarf es einer besseren 
Beantwortung übergreifender Governance-Fragen auf 
regionaler Ebene. Zu untersuchen sind vor allem insti-
tutionelle Erfolgsbedingungen regionaler Governance-
Konzepte für die Meere. Hier bietet sich vergleichende 
Forschung zu den einzelnen Mechanismen bestehen-
der Abkommen und Programme an, um Best-practice-
Lösungen zu identifizieren sowie konkrete Aussagen 
zur Überwindung der Fragmentierung der Meeres-
Governance und der Verbesserung von Kooperation 
und Kohärenz zu machen. 

Auch müsste erforscht werden, inwieweit regionale 
Meeresabkommen nicht nur den jeweils vereinbarten 
Zielen gerecht werden, sondern auch den tatsächlichen 
Herausforderungen im Anthropozän angemessen sind. 
Hierzu bedarf es einer stärker interdisziplinär ausge-
richteten Forschung unter Einbeziehung der Natur-
wissenschaften. So können die Wirkungen regionaler 
Abkommen anhand naturwissenschaftlicher Erkennt-
nisse zum Soll-Zustand der jeweiligen Meeresregion 
bewertet werden, anstatt anhand politischer Ziele, die 
von den zu evaluierenden Akteuren formuliert wurden. 

Forschung zur EU-Handelspolitik
Die Handelspolitik spielt innerhalb einer systemisch 
ausgerichteten Meerespolitik eine wichtige Rolle. Für 
die EU sind diese Themen besonders aufgrund ihres 
steigenden Imports an Fischereiprodukten relevant. 
Zur Weiterentwicklung der Handelspolitik in Rich-
tung Nachhaltigkeit ist ein verbessertes Verständnis 
der wirtschaftlichen Interessenlagen sowie deren Ver-
hältnis zu bestehender Governance erforderlich. Weiter 
sollten Handelsströme und deren Verhältnis zu Direk-
tinvestitionen und Abkommen mit Drittstaaten, die 
Strategien von Einzelhandelskonzernen, die Effekte 
von Subventionen sowie die Rolle der Nachhaltigkeits-
zertifizierung untersucht werden. Forschungsbedarf 
besteht auch zur WTO-Rechtskonformität von Min-
deststandards bei der Vergabe von Nachhaltigkeitssie-
geln. Gleiches gilt für Fischereisubventionen; hier gibt 
es insbesondere im Hinblick auf die laufende Doha-Ver-
handlungsrunde Klärungsbedarf.

8.3.2.2	
Politikinstrumente für neue Herausforderungen
Die rasant fortschreitenden Möglichkeiten zur Nut-
zung der Meere, etwa der Ressourcenabbau in der Tief-
see oder der Zugang zu Ressourcen sowie neue Schiff-
fahrtsrouten in der Arktis, sind potenziell mit erhebli-
chen und zum Teil unabsehbaren Auswirkungen auf die 
Meeresökosysteme und auch auf bestehende Nutzun-
gen verbunden (Kap. 1). Um einen zukunftsgerichte-
ten, nachhaltigen Umgang mit den Meeren zu gewähr-
leisten, sollten Governance-Instrumente entwickelt 
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werden, die die globalen Herausforderungen des Anth-
ropozäns berücksichtigen. Entsprechende interdiszip-
linäre Forschung im nationalen und im europäischen 
Kontext sollte auch die globale Ebene umfassen. 

Gleichzeitig ist im Sinne einer integrierten Meeres-
Governance verstärkte Forschung zur Wirkung des 
kombinierten Einsatzes verschiedener Instrumente und 
Politiken notwendig. Dabei sollte auch erforscht wer-
den, wie ein für die jeweiligen Politikfelder akteurs-
spezifisch ausgestalteter Instrumentenmix aussehen 
könnte. Dazu gehört auch Forschung zu den Wirkun-
gen privater Standards wie z.  B. Umweltsiegel in der 
Fischerei.

Globales Evaluierungssystem zu 
Umweltauswirkungen von Meeresnutzungen
Der WBGU ist der Auffassung, dass die Auswirkungen 
von Meeresnutzungen auf die Meeresumwelt einer dem 
systemischen Ansatz folgenden globalen Evaluierung 
bedürfen. Dazu sollte, an die Forschung zum globalen 
Wandel (Kap. 8.3.1) und bestehenden Evaluierungs-
systemen anknüpfend, eine global anwendbare Eva-
luierungsmethodik entwickelt werden. Gefördert wer-
den sollte u.  a. die Entwicklung eines integrierten und 
kohärenten Indikatorensystems zur Evaluierung glo-
baler, regionaler und lokaler Auswirkungen der wich-
tigsten Meeresnutzungen, das auch Wechselwirkungen 
berücksichtigt. Ebenso empfiehlt der WBGU politische 
Zielindikatoren – z.  B. für die Fischerei (Kap. 8.3.3.1) – 
zu entwickeln, an denen künftige Meeres-Governance 
ausgerichtet werden kann.

Die Entwicklung einer solchen Evaluierungsme-
thodik sollte an bestehende nationale und europäi-
sche Bewertungsverfahren (z.  B. Strategische Umwelt-
prüfung, Umweltverträglichkeitsprüfung; Kap. 7.2.4) 
sowie für die politischen Zielindikatoren an beste-
hende Erfahrungen auch im Rahmen regionaler Mee-
resabkommen anknüpfen. Der WBGU empfiehlt auch 
zu untersuchen, wie Meeresaspekte in die sich in Ent-
wicklung befindenden Nachhaltigkeitsziele der Verein-
ten Nationen (Sustainable Development Goals, SDG) 
aufgenommen werden können (Kap. 7.3.3.1).

Raumplanung und Meeresschutzgebiete
Als vorausschauendes Instrument des Interessen-
ausgleichs zwischen verschiedenen Nutzern und der 
Koordination zwischen Schutz und Nutzung kann 
die marine Raumplanung einen wichtigen Beitrag zu 
einer nachhaltigen Meeres-Governance leisten. Ana-
lysen haben gezeigt, dass dieses Potenzial bislang 
nur zu einem geringen Teil genutzt wird (Kap. 3.6.2). 
Forschungsbedarf besteht neben der vergleichenden 
Analyse und Bewertung bestehender Raumplanungen 
auf dem Meer, insbesondere in den AWZ, vor allem zu 

den Möglichkeiten und Erfordernissen einer Raum-
planung auf der Hohen See (Kap. 7.3.9). Dabei sollte 
untersucht werden, wie eine globale marine Raumpla-
nung im Sinne des systemischen Ansatzes einschließ-
lich der materiellen und prozessualen Ausgestaltung 
des Instruments entwickelt und implementiert wer-
den kann. Hier stehen Fragen zu Schutzstandards, der 
Integration und Formulierung von Umwelt-, Nutzungs- 
und politischen Zielindikatoren sowie der Transparenz 
und Beteiligung von Akteuren im Vordergrund. Dabei 
sollte auch sozioökonomische, ökologische und politik- 
sowie rechtswissenschaftliche Begleitforschung geför-
dert werden.

Die Raumplanung für die Meere befindet sich im 
Anfangsstadium. Untersucht werden sollten die Mög-
lichkeiten einer Anpassung der marinen Raumplanung 
an Land/Meer-Interaktionen (Stoffströme usw.) und 
wie das Instrument der Raumplanung in Gebieten jen-
seits nationaler Hoheitsbefugnisse nutzbar gemacht 
werden kann. Erst das bessere Verständnis dieser 
Besonderheiten ermöglicht eine Weiterentwicklung 
der marinen Raumplanung zu einem Instrument, wel-
ches den Herausforderungen des Anthropozäns gerecht 
wird. 

Ebenso bedarf es verstärkter Forschung zu Mee-
resschutzgebieten (Marine Protected Areas, MPAs). 
Hier stellen sich Fragen zur Ausgestaltung und Umset-
zung eines effektiven Meeresschutzgebietsnetzes im 
Kontext einer der Nachhaltigkeit verpflichteten mari-
nen Raumplanung. Es sollte vermehrt erforscht wer-
den, welches Regenerations- und Anpassungspotenzial 
bereits geschädigte Gebiete aufweisen. Erste Ergeb-
nisse weisen etwa bei Korallenriffen darauf hin, dass 
die höchsten Anpassungsgeschwindigkeiten in vorge-
schädigten Riffen auftreten können, was bei der Aus-
weisung von Schutzgebieten zu berücksichtigen wäre. 
Der WBGU empfiehlt in diesem Zusammenhang, Unter-
suchungen zur Effektivität von MPAs auch in Bezug auf 
Auswahl, Konzeption, Schutzstatus und Durchsetzung 
zu fördern. Zudem gibt es Forschungsbedarf zur Nut-
zung von MPAs als Instrument des Fischereimanage-
ments (Kap. 8.3.3.1). Es bedarf auch diesbezüglich 
einer inter- und transdisziplinären Begleitforschung. 
Zusätzlich sollte erforscht werden, wie die Vergabe von 
Nutzungsrechten sowie die Ausweisung von Schutzge-
bieten auf der Hohen See mit bestehenden oder zu ent-
wickelnden Evaluationssystemen (etwa unter NATURA 
2000) oder Umweltverträglichkeitsprüfungen verzahnt 
werden kann. Für die Forschung hierzu kann als Aus-
gangspunkt die marine Raumplanung in den deutschen 
AWZ in Nord- und Ostsee dienen.
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Nutzungsentgelte
Für die Erhebung von Nutzungsentgelten auf Hoher 
See besteht Forschungsbedarf zu Aspekten der prak-
tischen Umsetzung und der rechtlichen Ausgestal-
tung. Die rechtlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten im 
Bereich verschiedener Nutzungen, insbesondere der 
Fischerei, sollten besser erforscht werden. Die Festle-
gung von Art und Höhe der Nutzungsentgelte sollte 
außerdem auf Untersuchungen zu den ökonomischen 
Implikationen der Einführung von Nutzungsentgelten 
basieren. Auch sollte geklärt werden, wer Nutzungs-
entgelte erheben könnte und wie sie verwendet wer-
den sollten.

8.3.3	
Nahrung aus dem Meer

8.3.3.1	
Fischerei 
Die derzeitigen Probleme durch Überfischung 
(Kap. 1.2.2, 4.1.1) haben ihre Ursachen weniger in 
ungenügendem Wissen über nachhaltiges Management 
von Fischbeständen als in der mangelhaften Anwen-
dung bereits vorhandenen Wissens. Dennoch beste-
hen Wissenslücken über Struktur und Funktion von 
Meeresökosystemen sowie über die Auswirkungen 
verschiedener Fischereimethoden, des Klimawandels 
und der Ozeanversauerung auf diese Ökosysteme. For-
schungsergebnisse in diesem Feld sind eine Vorausset-
zung für die Umsetzung des ökosystemaren Ansatzes in 
der Fischerei (Kap. 4.1, 7.4.1). 

Meeresökosysteme
>> Die Umsetzung des ökosystemaren Ansatzes in der 

Fischerei ist auf breites Hintergrundwissen angewie-
sen. Daher wird als wissenschaftliche Grundlage für 
die unten genannten spezielleren Forschungsemp-
fehlungen zu Fischerei und Aquakultur eine Verstär-
kung der Forschung für ein verbessertes Verständnis 
der Strukturen und Funktionen von Meeresöko
systemen einschließlich ihrer biologischen Vielfalt, 
Stoffflüsse und Produktivität empfohlen. Hierbei 
können Untersuchungen historischer Zustände von 
Meeresökosystemen und ihr Zusammenhang mit 
dem Fischfang und der Fischerei-Governance helfen. 

>> Im Kontext der TEEB-Studien sollte Forschung zur 
ökonomischen Bewertung von biologischer Vielfalt 
und von Ökosystemleistungen der Meere ausgewei-
tet werden, um die Kosten von Überfischung und 
globalen Umweltveränderungen (Klimawandel, Ver-
sauerung, sauerstofffreie Zonen) besser abschätzen 
zu können. Diese Erkenntnisse können auch als 
Input für das neue wissenschaftliche Beratungsgre-

mium IPBES (Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biological Diversity and Ecosystem 
Services) dienen. 

Methoden, Indikatoren und Daten
>> Die Wirkungen verschiedener Fangmethoden und 

deren Intensität auf biologische Vielfalt und Ökosys-
teme sollten besser erforscht werden, insbesondere 
um Lösungen für eine nachhaltigere Fischerei entwi-
ckeln und wissenschaftlich bewerten zu können. 
Untersuchungen zu den Auswirkungen unterschied-
lich selektiver Fangmethoden sowie von Schutzzo-
nen auf Bestände und Ökosysteme sollten intensi-
viert werden. 

>> Forschung zur technischen Weiterentwicklung der 
Fanggeräte zur Vermeidung von Beifang und zum 
selektiven Fang der jeweiligen Zielarten sowie zur 
Minimierung der schädlichen Wirkung auf Meeres-
ökosysteme und Habitate sollte gefördert werden 
(z.  B. passive Fischereimethoden). Ein Schwerpunkt 
der Forschung sollte der Ersatz von Methoden sein, 
die marine Habitate beeinträchtigen oder zerstören. 
Dazu gehört z.  B. die Substitution von Grund berüh-
renden Fischereiverfahren durch Alternativen wie 
der Pulsfischerei. Die möglichen ökosystemaren 
Auswirkungen dieser alternativen Verfahren sollten 
dabei ebenfalls in den Blick genommen werden.

>> Selbst bei vielen Beständen in Industrieländern, aber 
insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern, fehlt die Datengrundlage für ein zeitgemäßes, 
wissensbasiertes Fischereimanagement. Für diese 
„datenarmen Bestände“ sollte Forschung Instru-
mente und Indikatoren entwickeln, die trotz schlech-
ter Datenlage eine Abschätzung des Maximum 
Sustainable Yield und eine nachhaltige Bewirtschaf-
tung ermöglichen. Parallel sollte über Forschungs-
kooperation das Wissen um Biologie und Ökologie 
der Zielarten verbessert werden. 

>> Die Forschung zur nachhaltigen Bewirtschaftung 
von Fischbeständen sollte intensiviert werden. Ins-
besondere sollte die Verbesserung der Modelle sowie 
die Weiterentwicklung von Indikatoren und Monito-
ring-Konzepten in Bezug auf ökosystemare Ver-
knüpfungen (Maximum Economic Yield, Optimum 
Sustainable Yield, Multispecies Maximum Sustaina-
ble Yield und andere Mehrartenkonzepte, kaskadie-
rende Wirkungen usw.) gefördert werden. Auch soll-
ten praktikable Konzepte entwickelt werden, wie 
der ökosystemare Ansatz in das Fischereimanage-
ment eingebunden werden kann. 

>> Die wissenschaftliche Basis der häufig zitierten FAO-
Analysen der zu erwartenden Nachfrage nach Fisch 
sollte deutlich verbessert werden. Vor allem sind die 
Optionen für Reaktionen auf die prognostizierte 



Transformative Forschung für die Meere   8.3

331

Nachfragesteigerung nur unzureichend differen-
ziert. Je nach Region und ökonomischem Entwick-
lungsstand (Industrie-, Schwellen- bzw. Entwick-
lungsland) bieten sich unterschiedliche Strategien 
für den Umgang mit steigender Nachfrage an (z.  B. 
Regelung über den Preis, Substitutionsstrategien). 

>> Für effektive Hafenstaatenkontrollen zur Bekämp-
fung von illegaler, nicht gemeldeter und unregulier-
ter (IUU-)Fischerei sowie illegalem Handel und für 
Nachhaltigkeitszertifizierungen wären verlässliche 
Herkunftsnachweise für Fische und Fischprodukte 
sehr hilfreich. Untersuchungen zur Entwicklung ent-
sprechender Monitoring-Verfahren und Kontrollen, 
auch unter Einsatz genetischer Methoden (DNA-
Barcoding), sollten ebenso gefördert werden wie der 
Aufbau entsprechender Datenbanken und Kommu-
nikationsstrukturen für Konsumenten. 

>> Der Fang von Futterfischen für die Aquakultur kon-
zentriert sich vor allem auf Arten der niedrigen tro-
phischen Ebenen. Forschungsergebnisse zeigen 
negative Auswirkungen dieser „Reduktionsfischerei“ 
auf Nahrungsnetze, marine Ökosysteme und die 
natürlichen Prädatoren wie Thunfisch, Seevögel und 
marine Säugetiere. Die Forschung zu Methoden 
einer nachhaltigen Bewirtschaftung von Futterfisch-
arten sollte verstärkt werden.

>> Forschung sollte zum Ziel haben, die bislang nur als 
Futterfisch vor allem für Aquakultur genutzten 
Fischarten direkt für den menschlichen Verzehr ver-
wendbar zu machen, um die Effizienz der Verwen-
dung von Futterfisch zu erhöhen. Insbesondere für 
Märkte in Entwicklungs- und Schwellenländern ist 
die Entwicklung haltbarer Produkte aus diesen 
Beständen bedeutsam.

Governance der Fischerei
>> Sozioökonomische Forschung zu Rahmenbedingun-

gen und Anreizstrukturen für ein nachhaltiges 
Fischereimanagement auf lokaler und regionaler 
Ebene sollte weiter gestärkt werden. Insbesondere 
ist Forschung zur Eignung verschiedener Ausgestal-
tung von Eigentums- und Zugangsrechten unter ver-
schiedenen lokalen Bedingungen sowie zu Metho-
den zur Reduktion von Beifang und anderen ökosys-
temaren Belastungen notwendig. Dabei sollte beson-
ders untersucht werden, wie ein Anlandungs- und 
Verwertungsgebot von Beifang so gestaltet werden 
kann, dass keine Anreize zur Erhöhung von Beifang 
entstehen. 

>> Forschung zur Erarbeitung der wissenschaftlichen 
Grundlagen einer nachhaltigen EU-Fischerei über 
partnerschaftliche Fischereiabkommen mit Dritt-
staaten („externe Dimension“) ist dringend notwen-
dig. Darüber hinaus sollte untersucht werden, wel-

che wirtschaftlichen, politischen und juristischen 
Anreizmechanismen besonders effektiv sind, um die 
Durchsetzung der Vereinbarungen durch die EU-
Mitgliedstaaten zu fördern. Hier könnten verglei-
chende Analysen von Best-practice-Beispielen Auf-
schluss geben.

>> Es sollte politik- und sozialwissenschaftliche For-
schung durchgeführt werden, um die verschiedenen 
Optionen und Instrumente zur Überwindung der 
Barrieren zu untersuchen, die dem Übergang zur 
nachhaltigen Fischerei entgegenstehen. 

>> Das Monitoring von Beständen und Fangaktivitäten 
sollte verbessert und verstärkt werden, um einen 
besseren Überblick über illegale, nicht gemeldete 
und unregulierte (IUU)-Fischerei zu bekommen. Auf 
dieser Basis sollten Defizite sowie Regelungs- und 
Umsetzungslücken in der lokalen, nationalen und 
globalen Governance, insbesondere in Bezug auf 
Entwicklungsländer, aufgedeckt werden. Zu unter-
suchen ist des Weiteren, durch welche Politiken und 
Maßnahmen diesen Defiziten wirksam begegnet 
werden kann. Insbesondere die Umsetzung der IUU-
Verordnung der EU sollte hinsichtlich ihrer Effekti-
vität untersucht werden. Transdisziplinäre For-
schung, etwa in Kooperation mit Behörden, könnte 
für ein besseres Verständnis der Interaktionen zwi-
schen regionaler, nationaler und internationaler 
Fischerei- und Handelspolitik und somit zur effekti-
veren und effizienteren Abstimmung der Hand-
lungsebenen beitragen.

>> Die Forschung zur Umsetzung und Ausgestaltung 
eines effektiven Meeresschutzgebietsnetzes im 
Kontext einer nachhaltigen marinen Raumplanung 
sollte gestärkt werden. Untersuchungen zur Effekti-
vität und den Erfolgsfaktoren von Meeresschutzge-
bieten sollten gefördert werden (Kap. 8.3.2.2). Im 
Fischereikontext gibt es vor allem Forschungsbedarf 
zur Nutzung von MPAs als Instrument des Fischerei-
managements.

Fischerei und globale Umweltveränderungen
>> Zu den systemischen Wirkungen globaler Umwelt-

veränderungen (Erwärmung, Versauerung, sauer-
stofffreie Zonen, Verlust biologischer Vielfalt, 
Zunahme invasiver Arten usw.) auf Meeresökosys-
teme im Allgemeinen und Fischbestände im Beson-
deren gibt es Forschungsbedarf, insbesondere zu 
den regionalen Auswirkungen auf die Transforma-
tion von Fischerei und Aquakultur zur Nachhaltig-
keit. Diese Forschung sollte zunehmend interdiszip-
linäre Ansätze verfolgen und physikalische, biologi-
sche, (geo)chemische, sozialwissenschaftliche und 
ökonomische Disziplinen integrieren (Kap. 4.4.5). 
Die Auswirkungen von Umweltveränderungen auf 
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marine Organismen und Meeresökosysteme sollten 
durch die Entwicklung realistischer Szenarien (z.  B. 
Erwärmung, Sauerstoffmangel, Versauerung) 
genauer untersucht werden. Das Verständnis von 
Klimawirkungen auf Fischerei und Proteinversor-
gung sowie den Folgewirkungen auf Gesellschaften 
weltweit, etwa auf Wirtschaftsleistung, Wohlstand, 
Beschäftigung und Ernährungssicherheit, sollte ver-
bessert werden. 

>> Die Auswirkungen des Klimawandels auf Fischarten 
sollten erforscht werden. Veränderungen in Arten-
zusammensetzung und -vorkommen könnten den 
Lebensunterhalt von Kleinfischern maßgeblich 
beeinträchtigen. Aus diesem Grund sollten entspre-
chende Anpassungsstrategien und -maßnahmen 
entwickelt werden.

>> Das Konzept der LIFE-Fischerei (low-impact, fuel-
efficient) kann interessante Beiträge zur klimaver-
träglichen Ausgestaltung der Fischerei liefern. Ins-
besondere die Nutzung von Win-win-Effekten 
bezüglich Nachhaltigkeit und CO2-Emissionsminde-
rung sowie die entsprechende Gestaltung von Rah-
menbedingungen und Anreizen sollten näher unter-
sucht werden. 

Kleinfischerei
>> Zur Förderung der Kleinfischerei sollte dringend die 

Datenlage auf allen Ebenen gestärkt werden. Neben 
der wissenschaftlichen Erfassung der Fischvorkom-
men sollten vermehrt Daten zum gesellschaftlichen 
Nutzen von Kleinfischerei, etwa in Bezug auf Ernäh-
rungssicherung oder Ökosystemleistungen, erhoben 
werden. In vielen Entwicklungsländern ist es auf-
grund mangelnder Forschung derzeit nicht möglich, 
die Nachhaltigkeit der Kleinfischerei abzuschätzen. 
Parallel sollte die Forschung zur Bewirtschaftung 
von Fischbeständen, über die wenig Daten vorliegen 
vorangetrieben werden. Hier ist es besonders wich-
tig, lokales Wissen bezüglich des Monitorings von 
Fischbeständen in die Forschung zu integrieren. 

>> Da es keinen wissenschaftlichen Konsens darüber 
gibt, welche Governance-Mechanismen zur Förde-
rung nachhaltiger Kleinfischerei am wirkungsvolls-
ten sind, sollte die Forschung zu diesem Thema 
intensiviert werden. Hierzu könnte eine verglei-
chende Analyse existierender Anreizmechanismen 
ein erster Ansatzpunkt sein. Da lokale, informelle 
Regeln in der Kleinfischerei in Entwicklungsländern 
eine große Rolle spielen, sollte die Analyse die Parti-
zipation von Kleinfischern berücksichtigen. 

>> Zur Optimierung von Wertschöpfungsketten der 
Kleinfischerei in Entwicklungsländern liegen nur 
wenige Studien vor. Die zentrale Fragestellung ist, 
welche Investitionen dort am effektivsten sind, um 

eine möglichst große Wertschöpfung in Entwick-
lungsländern zu generieren. Da es keinen Konsens 
darüber gibt, ob marine Kleinfischer sinnvoll in Zer-
tifizierungssysteme eingebunden werden können, 
könnte vergleichende Forschung Aufschluss geben, 
welche Potenziale und Risiken in diesem Zusam-
menhang bestehen. 

>> Zur Sicherung ihres Überlebens können Kleinfischer 
unter bestimmten Umständen (etwa Konkurrenz 
durch industrielle Fischerei oder Preisverfall) zu 
nicht nachhaltiger Fischerei gezwungen sein. Es 
stellt sich die Frage, welche Strukturen zur sozialen 
Absicherung von kleinbetrieblicher Fischerei geeig-
net sind, derartige Übernutzungen zu verhindern 
und eine nachhaltige Fischerei zu fördern: Welche 
Möglichkeiten bestehen, durch die Ausweitung und 
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit lokaler Wert-
schöpfungsketten und durch alternative Erwerbs-
quellen die sozioökonomische Situation lokaler 
Gemeinschaften zu verbessern und gleichzeitig den 
Druck auf Fischbestände zu verringern?

>> Eine weitere Forschungslücke besteht zu den Wech-
selwirkungen zwischen kleinbetrieblicher und 
industrieller Fischerei. Eine solche Analyse wäre 
nötig, um ökologisch und gesellschaftlich tragfähige 
Fangquoten zwischen industrieller Fischerei und 
Kleinfischerei aufzuteilen und geeignete Zonie-
rungskonzepte zu entwickeln. Darüber hinaus gibt 
es kaum Forschung zur wirkungsvollen Abstimmung 
von Fischerei-Governance über verschiedene politi-
sche Handlungsebenen (lokal, national, regional). 

>> Der spezifische Beitrag der Kleinfischerei zur 
Bekämpfung von Mangelernährung, dem sogenann-
ten „stillen Hunger“, wurde bisher unzureichend 
quantifiziert. Das Füllen dieser Forschungslücke 
sollte das Wissen über die Rolle der Kleinfischerei in 
Entwicklungsländern ergänzen.

8.3.3.2	
Aquakultur
Aquakultur ist ein schnell wachsender Sektor mit 
hohem Forschungsbedarf, vor allem im Bereich nach-
haltiger Produktionsmethoden. Die rasante Entwick-
lung der Aquakultur erfordert auch die Erforschung 
ihrer möglichen negativen Auswirkungen auf Umwelt 
und Gesellschaft.

Forschung zur Futtermittelsubstitution verstärken
>> Nach wie vor ist die Aquakultur karnivorer und omni-

vorer Arten vom Fang von Futterfischen (Redukti-
onsfischerei) abhängig, die in Form von Fischmehl 
und Fischöl oder als Rohfisch/Fischabfall zur Fütte-
rung verwendet werden, was die Überfischung der 
Meere noch weiter verstärkt. An technischen Lösun-
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gen zur Substitution von Fischöl und Fischmehl wird 
geforscht und es wurden bereits Erfolge erzielt; den-
noch ist vor allem die Substitution von Fischöl noch 
nicht zufriedenstellend gelöst. Die Gewinnung von 
Proteinen und Ölen aus Einzellern (single-cell oils, 
SCO) wird bereits erforscht. Dies birgt großes Poten-
zial und sollte deshalb insbesondere mit Blick auf eine 
breitere und weniger kostenintensive Anwendung 
weiter gefördert werden. Mögliche Synergien mit dem 
Bioenergiesektor zur Kostenreduktion sollten ausge-
lotet werden. Auch an der genetischen Veränderung 
von Landpflanzen wie Soja und Raps, die ungesättigte 
Omega-3-Fettsäuren produzieren sollen, wird derzeit 
geforscht. Vor deren Einsatz sollten mit Hilfe sorgfäl-
tiger Umweltrisikoprüfungen auch mögliche ökologi-
sche Risiken in Betracht gezogen werden. Weitere 
Alternativen, wie die Nutzung der Reste aus der ter-
restrischen Tierproduktion und aus der Verarbeitung 
von Fischerei- und Aquakulturprodukten sowie die 
Verwertung des Beifangs aus der Fischerei sollten 
hinsichtlich ihrer Nutzbarkeit als Futtermittel und 
möglicher negativer Effekte (z.  B. Behinderung einer 
erwünschten Beifangreduktion) bewertet und gege-
benenfalls weiterentwickelt werden. Gewinnbringend 
könnte auch die weitere Erforschung der Algennut-
zung als Quelle von Lipiden sein. 

>> Es sollte erforscht und aus einer ökologischen Pers-
pektive kritisch bewertet werden, ob und inwieweit 
Antarktischer Krill als mögliches Futtersubstitut fun-
gieren könnte. Neben der Erfassung von Populations- 
und Abundanzdaten ist es im Sinne des Vorsorgeprin-
zips unerlässlich, auch die möglichen Auswirkungen 
einer starken Krillfischerei auf Nahrungsnetze und 
marine Ökosysteme zu analysieren, da Krill auf einer 
unteren Stufe der Nahrungskette steht (Kap. 4.3.3). 
Außerdem sollte eine umfassende Risikobewertung 
durchgeführt werden und deren Ergebnisse sollten 
als Entscheidungsgrundlage für die weitere Nutzung 
von Krill dienen. 

>> Forschungsbedarf besteht auch hinsichtlich der Inter-
aktionen zwischen dem Ausbau der Produktion von 
pflanzenbasiertem Aquakulturfutter wie Soja und 
Ölpalmen und der sonstigen Landnutzung, insbeson-
dere angesichts des wachsenden Drucks auf die Flä-
chen durch den steigenden Nahrungsmittelbedarf 
einer zunehmenden Bevölkerung und dadurch stei-
gender Flächennutzungskonkurrenzen. Potenziale 
einer regionalen, umweltschonenden landwirtschaft-
lichen Produktion pflanzlicher Substitute sollten 
erfasst und bewertet werden.

Forschung zu nachhaltigen und umweltschonenden 
Aquakultursystemen ausbauen

>> Der ökosystemare Ansatz sollte die Grundlage für 
die Entwicklung einer nachhaltigen Aquakultur sein. 
Insbesondere die interdisziplinäre Forschung zur 
Ausgestaltung und Umsetzung dieses Ansatzes 
sollte gestärkt werden. Forschung zu verschiedenen 
Bewertungsrahmen auf Basis dieses Ansatzes (z.  B. 
zum ökologischen Fußabdruck) sollte weiter gestärkt 
werden. 

>> Landbasierte Aquakultur-Kreislauftechnologien 
zeichnen sich durch eine ressourcen- und flächen-
schonende Produktion aus, sind jedoch aufgrund 
hoher Produktions- und Betriebskosten sowie ihrer 
komplexen Technik vergleichsweise teuer. Es gilt, 
diese Technologien interdisziplinär zu verbessern und 
Marktevaluationen für sie durchzuführen. Die beste-
hende Forschung zu integrierten multitrophischen 
Systemen sollte aufgrund ihres möglichen Beitrags zu 
einer umweltfreundlichen Produktion ausgeweitet 
und gestärkt werden, vor allem auch in Entwicklungs-
ländern.

>> Häufig werden für die Aquakultur von Fischen dem 
Meer Fischlarven zu Zuchtzwecken entnommen. 
Dies betrifft vor allem Arten, die stark gefährdet, 
aber wirtschaftlich sehr interessant sind, wie Thun-
fisch, Aal oder Zackenbarsch. In Deutschland sind 
die biologischen Kenntnisse über die frühen Ei- und 
Larvenstadien und deren Anwendung für eine tech-
nisch erfolgreiche Aufzucht begrenzt. Hier besteht 
Nachholbedarf im Hinblick auf Züchtungsfort-
schritte, vor allem mit dem Ziel, dass die Entnahme 
aus der Natur mittelfristig nicht mehr erforderlich 
ist. Parallel dazu sollte jedoch Forschung zur Zucht 
geeigneter neuer herbi- und omnivorer Arten und 
deren nachhaltiger Produktion und artgerechter 
Haltung unterstützt werden, da solche Arten kaum 
oder gar nicht von Fischmehl und Fischöl im Futter 
abhängig sind. Die Forschung sollte Veränderungen 
im Verbraucherverhalten und Vermarktungsstrate-
gien zur Förderung neuer Arten mit einbeziehen. 

>> Die Entwicklung der Offshore-Aquakultur sowie die 
Ausnutzung und Beförderung von Synergien zwi-
schen Offshore-Installationen wie Windenergie- 
und Aquakulturanlagen oder anderweitigen Multi-
funktionsplattformen können angesichts zuneh-
mender Raumnutzungskonkurrenzen an Küsten 
zukunftsweisende Wege sein. Die Forschung zur 
Offshore-Aquakultur sollte ausgeweitet werden, um 
zu klären, welche Zuchtarten und Technologien für 
eine umweltschonende Aquakulturproduktion am 
besten geeignet sind. Im Vordergrund der Förderung 
sollten multitrophische Aquakultursysteme stehen, 
da sie eine optimale Nutzung des Nährstoff- und 
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Energiekreislaufs gewährleisten können. Forschung 
zur Zucht von Filtrierern wie Muscheln und Algen, 
die die Meeresumwelt kaum belasten, sollte in die-
sem Sinne gestärkt werden. Es sollte auch geklärt 
werden, wie die möglichen Synergien optimal gestal-
tet werden können, auch im Hinblick auf Risikobe-
wertung und Sicherheit, beispielsweise wegen des 
erhöhten Schiffsverkehrs in und um Windparks. 
Auch sollten die Einflüsse der Offshore-Aquakultur 
auf marine Ökosysteme durch kontinuierliche 
Begleitforschung und Monitoring umfassend unter-
sucht werden. Forschung zur Entwicklung der benö-
tigten Infrastruktur an Land und im Offshore-
Bereich sollte unterstützt werden, verbunden mit 
umfassenden ökonomischen Machbarkeitsstudien. 
Außerdem besteht großer Forschungsbedarf hin-
sichtlich der sozioökonomischen Rahmenbedingun-
gen, in die Offshore-Aquakulturprojekte eingebettet 
sind.

>> Neben den technischen Aspekten ist auch Forschung 
zu Nachhaltigkeitsfragen und der volkswirtschaftli-
chen Bewertung landbasierter Kreislaufanlagen und 
integrierter multitrophischer Aquakultursysteme in 
Offshore-Windparks geboten. Für Deutschland sind 
dies prioritäre Forschungsfragen, da es hier nur sehr 
wenige Standorte für eine küstennahe marine 
Aquakultur gibt. Die Optimierung der bisher sehr 
teuren Kreislaufanlagen (durch z.  B. Marktevalua-
tion der Produkte, Wirtschaftlichkeitseinschätzung 
der Anlagen, Absatzsicherung, Auswirkungen der 
Haltung auf die Tiere, Futtermittelsubstitution), die 
ein großes Potenzial bieten, sollte vorangetrieben 
werden.

>> Insbesondere in Entwicklungsländern, wo es häufig 
zu Konflikten zwischen Aquakultur und anderen 
Nutzungen kommt und die Aquakultur stark wächst, 
sollte Forschung zu umwelt-, ressourcen- und auch 
sozial verträglichen sowie ökonomisch machbaren 
Aquakulturtechniken (auf kleinem und industriel-
lem Niveau) gestärkt werden. Fragen zu sozioökono-
mischen Auswirkungen der Aquakulturentwicklung, 
zu Akzeptanz und zu Maßnahmen der Konfliktver-
ringerung sollten integriert werden. 

>> Ein weiteres Forschungsfeld ist die Kombination von 
Aquakulturkandidaten unterschiedlicher Trophie-
stufen, wie z.  B. Fische mit Algen, Muscheln und 
Polychaeten, und die Reduzierung von Eutrophie-
rung an Küsten. Durch Bioextraktion von Nährstof-
fen wie u.  a. Stickstoff können Eutrophierung und 
Sauerstoffmangel reduziert und Managementpro-
gramme zur Verringerung des Nährstoffeintrags in 
Gewässer unterstützt werden. Existierende For-
schung sollte weiter ausgebaut werden, insbeson-
dere Forschung zu den Effekten von Bioextraktion 

auf die marinen Ökosysteme und deren Ökosystem-
leistungen wie auch zur Übertragbarkeit der Ergeb-
nisse auf andere Meeresregionen. 

Forschung zu den ökologischen Auswirkungen der 
Aquakultur intensivieren

>> Aquakulturen können die sie umgebenden Ökosys-
teme durch chemische Stoffe, Antibiotika, überflüs-
sige Nährstoffe, Fäkalien, Krankheitserreger und 
Gentransfer von entkommenen Aquakulturorganis-
men gefährden. Insbesondere die Auswirkungen 
genetisch veränderter Zuchtorganismen auf Wildpo-
pulationen und Ökosysteme sollte weiter erforscht 
und mögliche Risiken sollten analysiert werden. 
Auch bei der Kultivierung neuer Arten sollten mög-
liche Auswirkungen auf die Biodiversität analysiert 
werden.

Forschung zur Governance in der Aquakultur 
fördern

>> Es sollte untersucht werden, welche Governance-
Ansätze unter welchen gesellschaftlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen eine ökologisch, ökono-
misch und sozial verantwortungsvolle Aquakultur 
am ehesten fördern können. Ebenso sollte unter-
sucht werden, wie regionale Governance zukünfti-
gen Ressourcendruck und veränderte Umweltein-
flüsse auf die Aquakultur berücksichtigen kann, um 
ihr eine nachhaltige Anpassung zu ermöglichen. 
Hierbei sollten auch vorhandene Governance-Defi-
zite sowie Umsetzungsbarrieren geeigneter Gover-
nance-Maßnahmen in den Blick genommen werden. 
Da die Bedingungen sehr regionalspezifisch und 
kontextabhängig sind, könnten Fallstudien erste 
Ansätze sein. 

>> Es sollte untersucht werden, wie Implementierungs-
maßnahmen einer ökologisch nachhaltigen Aqua-
kultur auch sozial nachhaltig gestaltet werden und 
somit gleichzeitig zur Armutsbekämpfung beitragen 
können. Faktoren wie Marktzugang und -verzer-
rung, die kleine Betriebe benachteiligen, sollten 
dementsprechend erfasst und Möglichkeiten des 
Ausgleichs identifiziert werden. Möglichkeiten zum 
Aufbau mit der Aquakultur kompatibler Wertschöp-
fungsketten sollten untersucht werden. 

>> Unterschiedliche Zertifizierungsschemata, -kriterien 
und Label für nachhaltige Aquakulturen erschweren 
die Vermarktung und die Übersichtlichkeit für Ver-
braucher. Forschung, die eine Vereinheitlichung und 
Vergleichbarkeit von Kriterien und Gütesiegeln 
anstrebt, sollte gefördert werden.
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Forschung zu Ertragspotenzialen in der Aquakultur 
und Ernährungssicherung fördern

>> Zu globalen Ertragspotenzialen unterschiedlicher 
Aquakulturszenarien (intensiv versus semi-intensiv 
versus extensiv, nachhaltige versus konventionelle 
Produktion) gibt es bisher kaum Daten. Forschung 
hierzu sollte gefördert werden, insbesondere in Bezug 
auf die Frage, ob und inwieweit der stetig wachsende 
Bedarf an Aquakulturprodukten weltweit und vor 
allem in Regionen mit schwieriger Ernährungssitua-
tion durch eine ökologisch nachhaltige und ressour-
censchonende Produktion langfristig gedeckt werden 
kann. Dies beinhaltet auch die Frage, inwieweit nach-
haltige und umweltschonende Aquakultur die redu-
zierten Fangmengen auf dem Weg zu einer nachhal-
tigen Fischerei abfedern kann. Die Forschung zu 
Ertragspotenzialen sollte auch die zur Verfügung ste-
henden Flächen für eine mögliche Ausweitung der 
Aquakultur, eine potenzielle Ausdehnung landwirt-
schaftlicher Flächen für den Anbau von Futtermittel-
substituten wie Soja und daraus resultierende mög-
liche Flächennutzungskonflikte sowie weitere 
Ressourcenkonflikte (z.  B. Süßwasserverfügbarkeit 
für Landwirtschaft versus Süßwasseraquakultur) 
betrachten. 

>> Im Rahmen der Ernährungssicherung und Armutsbe-
kämpfung sollten direkte und indirekte Beiträge 
durch Aquakultur untersucht und quantifiziert wer-
den. Fallbeispiele zeigen, dass Mechanismen wie 
Mikrokredite sinnvolle Initiativen zur Selbstversor-
gung oder zur Schaffung neuer Einnahmequellen sein 
können. Dennoch ist die Wirkung des Ausbaus der 
Aquakulturproduktion auf arme Bevölkerungsschich-
ten bislang ungenügend erforscht und quantifiziert 
(Kap. 4.2.2.2). Existierende Fallstudien liefern bereits 
Erkenntnisse, die jedoch oft nicht skalierbar oder 
eindeutig sind. Ein tieferes Verständnis der Wirkme-
chanismen bei unterschiedlichen Märkten und Wert-
schöpfungsketten kann es erlauben, regional und 
kulturell spezifische Fördermechanismen zur Armuts-
bekämpfung zu identifizieren und sozial nicht nach-
haltige Fehlentwicklungen zu verhindern. Hierzu 
gehört auch eine Analyse des jeweiligen politischen 
und kulturellen Rahmens. 

>> Als Beitrag zur Ernährungssicherung in urbanen 
Räumen könnte untersucht werden, inwieweit die 
umweltfreundliche Zucht omni- und herbivorer Arten 
auch dezentral in urbanen und semi-urbanen Räumen 
erfolgen und gefördert werden kann.

Forschung zu den Auswirkungen von 
Umwelteinflüssen auf Aquakultur stärken

>> Aquakultur wird durch sich verändernde Umweltfak-
toren beeinflusst und muss sich kommenden Heraus-

forderungen durch Umweltauswirkungen wie Klima-
wandel und damit einhergehender Erwärmung, Oze-
anversauerung und Meeresspiegelanstieg sowie 
Extremwetterereignissen stellen. Hier besteht For-
schungsbedarf zu den Auswirkungen dieser Verän-
derungen auf den Aquakultursektor in unterschied-
lichen Regionen. Zusätzlich sollte erforscht werden, 
welche Anpassungsmöglichkeiten am günstigsten 
umzusetzen wären und wie mögliche Flächennut-
zungskonflikte durch notwendig werdende Standort-
verlagerungen gemindert werden könnten.

>> Der Klimawandel kann sich negativ auf die Verfüg-
barkeit von pflanzlichen Futterstoffen wie Soja aus-
wirken, da viele der entsprechenden Pflanzen in 
tropischen Regionen angebaut werden und die dor-
tige Landwirtschaft regional zunehmend unter Was-
sermangel leiden könnte. Es werden Studien benötigt, 
die Preisänderungen von Futterstoffen sowie den 
Zugang zu ihnen und ihre Verfügbarkeit untersuchen 
und Anpassungsstrategien entwickeln.

>> Höhere Wassertemperaturen und Ozeanversauerung 
können sich negativ auf Zuchtorganismen auswirken. 
Es besteht Bedarf an Forschung zu effektiven Fütte-
rungsverfahren unter höheren Temperaturen. Die 
Muschelzucht, die ca. 75  % der Produktionsmenge 
der marinen Aquakultur ausmacht, ist besonders stark 
gefährdet. Es fehlt Forschung zu den physiologischen 
Auswirkungen höherer Temperaturen und Versaue-
rung insbesondere auf Schalentiere. Es ist auch For-
schung erforderlich, die die Auswirkungen toxischer 
Algenblüten auf Muschelproduktionsstandorte und 
die menschliche Gesundheit besser analysiert.

Forschungsinfrastruktur stärken
>> Die Bangkok-Deklaration fordert eine stärkere 

Investition in Aquakulturforschung. Privat-öffentli-
che Forschungspartnerschaften oder die verstärkte 
Kooperation zwischen nationalen und regionalen 
Instituten haben bereits Impulse für Forschung und 
Forschungsfinanzierung geliefert und sollten wei-
ter gefördert werden. Auch sollten internationale 
Forschungspartnerschaften (z.  B. zwischen Entwick-
lungs-, Schwellen- und Industrieländern) verstärkt 
entwickelt werden und so die aquakulturproduzieren-
den Länder bei Forschung zu wichtigen sozioökono-
mischen, politischen und technischen Fragestellungen 
unterstützen. Nationale „Aquakulturbehörden“ 
könnten Forschung koordinieren, um den Ressour-
ceneinsatz effizient zu gestalten. Die Forschungs
ergebnisse sollten öffentlich zugänglich sein und aktiv 
verbreitet werden. Der Austausch zwischen Betrei-
bern von Aquakulturanlagen und Wissenschaftlern 
sollte unterstützt werden, um Wissensaustausch über 
neue Technologien und praktische Erfahrungen in der 
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Anwendung zu ermöglichen. 
>> Hinsichtlich der Situation der Aquakultur in Deutsch-

land sollten die vorhandenen Kompetenzen gebündelt 
werden. Dafür sollten Kooperationsmöglichkeiten 
zwischen Forschergruppen und Aquakulturstudien-
gänge gestärkt werden. Deutschland ist als EU-Mit-
glied gefordert, bis 2014 eine nationale Strategie zur 
Entwicklung der Aquakultur zu erarbeiten. Hierfür 
ist die Entwicklung einer ressortübergreifenden und 
interdisziplinär ausgerichteten Forschungsstrategie 
für Aquakultur erforderlich. Diese sollte aus Sicht des 
WBGU insbesondere Vorsorge- und Nachhaltigkeits-
aspekte berücksichtigen.

8.3.3.3	
Übergreifende Fragen

>> Die Optionen der nachhaltigen Fischerei und der 
nachhaltigen Aquakultur für integrierte Strategien 
zur zukünftigen Ernährungssicherung im Kontext 
nachhaltiger Landnutzung und wachsender Weltbe-
völkerung sollten besser erforscht werden. Dabei 
sollten auch die Funktionen und die Verteilung der 
marinen Ernährungsbeiträge untersucht werden, um 
zu einer Integration der Strategien zur Ernährungs-
sicherung vom Land und aus dem Meer zu kommen. 
Insbesondere fehlt es an Untersuchungen zur Kom-
pensation (Ernährung, Einkommen) der von Fische-
rei abhängigen Küstengemeinschaften in Entwick-
lungs- und Schwellenländern, aber auch in Industrie
ländern, im Falle einer Nutzungseinschränkung zum 
Wiederaufbau gesunder Bestände. Die Optionen, die 
sich für die Ernährungssicherung aus der reformier-
ten Fischerei, der nachhaltigen Aquakultur und der 
nachhaltigen Landnutzung ergeben, sollten mit 
ihren Wechselwirkungen untersucht werden. 

>> Es sollte eine Datenbank positiver und negativer 
Fallbeispiele von Fischereireformen aufgebaut und 
ausgewertet werden, die wertvolle Hinweise für 
Rahmenbedingungen, inhaltliche Ausgestaltung und 
Timing von Reformansätzen geben kann.

8.3.4	
Energie aus dem Meer

8.3.4.1	
Technologieforschung
Für zentrale technologische Komponenten für die 
zukünftige, nachhaltige Energieerzeugung in und auf 
dem Meer sind weitere Forschungs- und Entwicklungs-
anstrengungen erforderlich. Das marine Energiesystem 
der Zukunft wird verschiedene Energieträger, Energie-
erzeugungstechnologien und Speicherformen enthal-

ten (Kap. 5.3). Der WBGU betont ausdrücklich, dass 
diese in einem integrierten, klimaverträglichen Ener-
giesystem zum Einsatz kommen sollten. Dies verlangt 
eine systemische, integrierte Entwicklung und Verbrei-
tung der Technologien. Auch das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung hat in dem Papier „Grund-
lagenforschung Energie 2020+“ die Bedeutung eines 
systemischen Ansatzes bereits betont (BMBF, 2008). 

Im „Nationalen Masterplan Maritime Technologien“ 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technolo-
gie wird die Entwicklung von Offshore-Technologien 
für die Erschließung fossiler Energieträger in großen 
Wassertiefen und eisbedeckten Gebieten, zur Unter-
wasserförderung von Öl und Gas, der dazu gehörigen 
Infrastruktur (Überwachung, Schiffe, Bohrtechnik), für 
marine CO2-Speicherung sowie zur Exploration mari-
ner Gashydrate genannt (BMWi, 2011a). Ähnliches gilt 
für das Forschungsprogramm „Maritime Technologien 
der nächsten Generation“ des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi, 2011b).

Der WBGU plädiert in seiner Vision einer nach-
haltigen marinen Energieerzeugung (Kap. 5.3) für 
eine gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen. Dies 
würde nicht nur die Möglichkeit für einen effiziente-
ren Infrastrukturausbau eröffnen, sondern auch den 
langfristig notwendigen Übergang vom Abbau fossi-
ler Energieträger zur Nutzung erneuerbarer Energien 
erleichtern. Hierfür ist allerdings Forschung zur Syste-
mintegration von marinen erneuerbaren Energien und 
Offshore-Wind sowie Gas auch zur Nutzung als Spei-
cher erforderlich.

Der WBGU empfiehlt aus diesem Grund, Forschungs-
programme zur gemeinsamen Infrastrukturentwicklung 
beispielsweise für Offshore-Gas sowie Offshore-Wind 
oder Meeresenergietechnologien ressortübergreifend 
auszuschreiben, z.  B. als Gemeinschaftsprogramm des 
BMBF, BMVBS, BMWi und des BMU. Die Inhalte der 
Ressortforschung der Bundesregierung erscheinen 
momentan durch die Zuständigkeiten der jeweiligen 
Ministerien zu wenig integriert. 

Gleichzeitig sieht der WBGU die Weiterentwicklung 
von Technologien zum Abbau bisher unzugänglicher 
fossiler Energieträger besonders in der Arktis kritisch. 
Aufgrund der internationalen klimapolitischen Ziel-
setzung, den Temperaturanstieg bei 2  °C zu begrenzen, 
sollte mittelfristig auf die Nutzung fossiler Energieträ-
ger verzichtet werden. Der globale Umbau des Energie-
systems hin zu einer klimaverträglichen, nachhaltigen 
Energieversorgung sollte bis 2050 weitgehend vollzo-
gen sein (WBGU, 2011). Eine Weiterentwicklung von 
Technologien zum Abbau bisher unzugänglicher fossiler 
Energieträger ist deswegen nicht notwendig, würde kli-
mapolitisch ein falsches Zeichen setzen und den fossi-
len Technologiepfad möglicherweise verlängern. 
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Erdgas bzw. Methan wird sowohl für den Übergang 
als auch zukünftig in einem klimaverträglichen Ener-
giesystem eine wichtige Rolle spielen. Durch Sicher-
heitsforschung sollten die Fördersysteme verbessert 
werden. Gleichzeitig sollte erforscht werden, wie auf 
schwimmenden Plattformen die Produktion von Bio-
gas bzw. Biomethan mit anderen Meeresenergietech-
nologien kombiniert und in eine gemeinsame Trans-
portinfrastruktur integriert werden kann. Die techno-
logische Forschung zum Abbau fossiler Energieträger in 
der Arktis sollte sich auf die Entwicklung von Moni-
toring-Technologien und Sicherheitsforschung sowie 
Umwelteffekte konzentrieren. Auch gibt es Bedarf für 
die Bestimmung nachhaltiger Potenziale mariner, kli-
maverträglicher Energiesysteme in der Arktis.

Im Folgenden ist der prioritäre Forschungsbedarf zu 
marinen Energiesystemen aus Sicht des WBGU aufge-
führt.

>> (Schwimmende) Multi-Use Plattformen: Multi-Use 
Plattformen können zur besseren Ausnutzung der 
verfügbaren Meeresflächen innerhalb der AWZ bei-
tragen und Nutzungskonflikte reduzieren (Kap. 5.3). 
Allerdings liegen aufgrund des frühen Entwick-
lungstands vieler Technologien zur Meeresenergie-
nutzung bis heute kaum Erfahrungen zu Multi-Use 
Plattformen vor. Deshalb ist weitere Forschung zu 
dieser Option der Kombination verschiedener mariner 
erneuerbarer Energien notwendig. Es sollte erforscht 
werden, welche Meeresenergietechnologien kombi-
nierbar sind, wie fehleranfällig sie sind und wie sicher 
Speicher sind. Außerdem sollten Sicherheitsüberwa-
chung und Notfallpläne entwickelt werden. Die nega-
tiven Einflüsse der Plattformen auf Meeresökosys-
teme und Möglichkeiten, diese zu vermeiden, sollten 
zusätzlich erforscht werden. Insbesondere zählen 
dazu Lärmemissionen sowie der Einfluss auf Biodi-
versität und Strömung.

>> Entwicklung meerbasierter Speicheranwendungen: Im 
Verlauf der Transformation des Energieversorgungs-
systems werden Speicher bei steigenden Anteilen 
erneuerbarer Energien erheblich an Bedeutung 
gewinnen. Auch im Meer besteht die Möglichkeit der 
Speicherung des regenerativ erzeugten Stroms. Als 
Tagesspeicher können, neben einer physikalischen 
Speicherung des Stroms in Tiefseeunterwasserspei-
chern, auch Anlagen zur osmotischen Trinkwasserbe-
reitung zu Stromspeichern umfunktioniert werden 
(Kap. 5.2). Bislang befinden sich beide Technologien 
noch in einer frühen Konzeptphase, die es fortzuent-
wickeln gilt. Weiterhin besteht für die Langzeitspei-
cherung die Möglichkeit einer chemischen Speiche-
rung durch die elektrolytische Erzeugung von Was-
serstoff mit optionaler Methanisierung. Aufgrund der 
Rolle, die Gas im marinen Energiesystem einnehmen 

könnte, empfiehlt der WBGU, die Forschung in diesem 
Bereich weiter auszubauen. Der WBGU empfiehlt, die 
Entwicklung mariner Speicheranwendungen im oben 
genannten Sinne in den „Nationalen Masterplan 
Maritime Technologien“ und in das sechste Energie-
forschungsprogramm aufzunehmen. Auch sollten im 
Forschungsprogramm „Maritime Technologien der 
nächsten Generation“ Speicher im oben genannten 
Sinne als Forschungsbedarf aufgeführt werden. 

>> Multi-Terminal-Hochspannungsgleichstromübertra-
gung für ein marines Hochleistungsnetz: Hochspan-
nungsgleichstromnetze bieten den Vorteil geringerer 
Leitungsverluste gegenüber Drehstromübertragungs-
netzen, sind jedoch technisch aufwändiger zu reali-
sieren. Für die Errichtung eines Offshore-Netzes auf 
Basis der Hochspannungsgleichstromübertragungs-
technologie (HGÜ), bei dem mehr als zwei Länder 
miteinander (Point-to-Point) verbunden werden, ist 
die Entwicklung von Multi-Terminal-HGÜ-Netzen 
erforderlich. Diese Technik befindet sich noch in einer 
frühen Anwendungsphase, mit ersten Systemen im 
operationellen Betrieb, jedoch sollten vor der Errich-
tung großer Offshore-Netze weitere Erfahrungen in 
einem kleineren Maßstab gewonnen werden. Ent-
sprechend sollten zunächst zeitnah kleinere Pilotsys-
teme gefördert werden, um die Technologie zu testen 
und zu erforschen. Im „Nationalen Masterplan Mari-
time Technologien“ sind Offshore-Netze als Leitthema 
genannt; die Entwicklung von Multi-Terminal-HGÜ 
sollte explizit in den dazu gehörigen Aktionsplan auf-
genommen werden.

>> Hochtemperatur-Supraleitung: Mit Hilfe von Supra-
leitern können sehr große elektrische Ströme prak-
tisch verlustfrei über weite Strecken übertragen 
werden. Werden Supraleiter zur Kühlung mit flüssi-
gem Methan umhüllt, können diese gleichzeitig als 
Gasleitung fungieren. Dies kann langfristig für den 
Transport von Methan parallel zu elektrischem 
Strom, beispielsweise zur Anbindung von Offshore-
Windparks mit kombinierter Wasserstoffbereitstel-
lung, genutzt werden. Zur Entwicklung dieser Tech-
nologie besteht erheblicher Forschungsbedarf ein-
schließlich der Errichtung von Pilot- und 
Demonstrationsanlagen.

>> Ermittlung der regionalen Potenziale für kombinierte 
Nutzung: In dem ORECCA-Projekt (Offshore Rene-
wable Energy Conversion Platform Coordination 
Action) wurden für Europa die räumlichen Potenziale 
für die kombinierte Nutzung von Meeresenergien und 
Aquakultur untersucht. Der WBGU empfiehlt auf 
diese Ergebnisse aufzubauen, um frühzeitig geeignete 
Standorte für Multi-Use-Plattformen zu finden. Vor 
dem Hintergrund der Vision eines klimaverträglichen, 
marinen Energiesystems (Kap. 5.3) sollten Multi-Use-



8  Empfehlungen für Forschung 

338

Plattformen um die Aspekte Makroalgenzucht sowie 
Produktion, Speicherung und Transport von erneu-
erbarem Methan erweitert werden. Es ist entschei-
dend, dass in der marinen Raumplanung rechtzeitig 
geeignete Regionen identifiziert werden (Kap. 3.6.2), 
selbst wenn die technologische Entwicklung für die 
tatsächliche Errichtung von Anlagen noch nicht weit 
genug fortgeschritten ist. 

>> Ermittlung von Ressourcenpotenzialen in der Arktis: 
Die Einschätzung über den Umfang und die Lage der 
Vorkommen an Öl und Gas in der Arktis beruht 
überwiegend auf Wahrscheinlichkeitsaussagen des 
U.S. Geological Survey. Um größere Gewissheit über 
die realen Rohstoffvorkommen zu erlangen und die 
bestehende Faktenbasis zu vergrößern, sind weiter-
gehende Studien zur konkreten Lage und zur Größe 
der Vorkommen erforderlich. Eine erweiterte Fak-
tenbasis trüge nach Einschätzung des WBGU zu 
einer Versachlichung öffentlicher Debatten und zur 
Verlangsamung des Wettlaufs um die Arktis bei. 

8.3.4.2	
Forschung zu Umweltgefahren und Risiken
Generell gilt aus Sicht des WBGU, dass alle Stadien 
der Technologieentwicklung durch Risikoforschung 
sowie Forschung zu möglichen negativen Umwelt
effekten begleitet werden sollten. Die Stadien umfas-
sen die Grundlagenforschung sowie die angewandte 
Forschung, die Entwicklung von Prototypen, die ers-
ten Anwendungen in Nischenmärkten sowie die wei-
tere Verbreitung und die Integration in bestehende Sys-
teme. In allen Stadien – und nicht notwendigerweise 
so sequenziell wie eben beschrieben – verändert sich 
Technologie unter Umständen erheblich. Dem konti-
nuierlichen Innovationsprozess gilt es durch kontinu-
ierliche Risikoforschung und Technologiebewertung 
Rechnung zu tragen. 

Viele der relevanten Technologien für eine Trans-
formation der Energieerzeugung in und auf dem Meer 
befinden sich noch in frühen Entwicklungsstadien und 
ihre Umwelt- sowie andere Nachhaltigkeitseffekte las-
sen sich schwer oder nur teilweise abschätzen. Je frü-
her im Entwicklungsstadium einer Technologie mög-
liche negative Umwelteffekte erkannt werden, desto 
eher bestehen Chancen zu deren Vermeidung, da der 
sich abzeichnende Technologiepfad noch offen ist. 
Zentral ist, dass Forschung zur Technikbewertung nicht 
getrennt von der Technologieentwicklung durchge-
führt, sondern in den Forschungs- und Entwicklungs-
prozess integriert wird. Hier bieten sich z.  B. Verfahren 
wie Real-Time Technology Assessments oder Construc-
tive Technology Assessments an. Mit Hilfe solcher Ver-
fahren könnten negative Effekte bereits beim Einsatz 
von Prototypen oder Testanlagen ermittelt werden. Der 

WBGU empfiehlt die nachhaltige Technologiebewer-
tung und -gestaltung in technologische Forschungs-
programme aufzunehmen. Ein positives Beispiel der 
erneuerbaren Energietechnologieentwicklung war das 
wissenschaftliche Begleitprogramm der ersten deut-
schen Offshore-Windfarm „Alpha Ventus“. 

Im Einzelnen empfiehlt der WBGU: 
>> Intensivierung der Forschung zu Umweltgefahren 

beim Abbau mariner Methanhydrate: Mehrere Staa-
ten planen den kommerziellen Abbau mariner 
Methanhydrate, obwohl die Risiken des Abbaus 
weitgehend unerforscht sind. Der WBGU empfiehlt 
verstärkte Forschungsanstrengungen im Bereich der 
Risikoforschung und zu Umweltgefahren, die beim 
Abbau mariner Methanhydrate entstehen können. 
Die Forschungsergebnisse können als Grundlage zur 
Entwicklung von internationalen Regulierungen des 
Abbaus, die den Risiken angemessen sind, dienen.

>> Forschung zur vergleichenden Technologiebewertung 
von Abbauverfahren unkonventioneller Gasressour-
cen: Momentan gibt es global ausreichende Vorkom-
men an konventionellem Methan, um den Bedarf im 
Rahmen anspruchsvoller Klimaschutzszenarien zu 
decken. Sollte darüber hinaus Bedarf an unkonven-
tionellem Methan entstehen, sollte so weit wie mög-
lich geklärt sein, welche unkonventionelle Gasart 
mit den geringsten Risiken gefördert werden sollte. 
Deswegen empfiehlt der WBGU, Projekte zur ver-
gleichenden Risikoforschung und nachhaltigen 
Technologiebewertung für die Abbauverfahren für 
marine Methanhydrate, in Permafrost gebundene 
Methanhydrate sowie andere unkonventionelle Gas-
ressourcen (Schiefergas, Flözgas, Deep Natural Gas, 
Tight Natural Gas, Geopressurized Zone Gas) durch-
zuführen. Auf dieser Grundlage ließe sich fundierter 
entscheiden, welche Art von unkonventionellem Gas 
unter welchen Bedingungen gefördert werden sollte. 
Wichtig ist die unmittelbare Aufnahme der verglei-
chenden Technologie- und Risikobewertung. Diese 
darf nicht erst geschehen wenn der kommerzielle 
Abbau in einigen Ländern gängige Praxis geworden 
ist, wie etwa beim landbasierten Abbau von unkon-
ventionellem Gas durch Fracking.

>> Erhöhte Anstrengungen zur Erforschung der Sicher-
heit der Speicherung von CO2 im Meeresboden: Die 
Technologien zur Speicherung von Kohlendioxid im 
Meeresboden befinden sich in einem frühen Ent-
wicklungsstadium und es ist noch ungeklärt, ob 
Lagerstätten im Meeresboden CO2 sicher und lang-
fristig ohne Leckage speichern können (Kap. 5.4.2.4). 
Der WBGU empfiehlt der Bundesregierung, die 
Sicherheit von CO2-Speichern im Meeresboden wei-
terhin zu erforschen. Als Referenz für Sicherheit und 
langfristige Nachhaltigkeit schlägt der WBGU wei-
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terhin eine Rückhaltezeit des CO2 von mindestens 
10.000 Jahren vor (WBGU, 2006). Neben der direk-
ten Erforschung der CO2-Speicherung im Meeresbo-
den könnten auch die Erfahrungen mit sekundären 
Ölfördertechniken (Enhanced Oil Recovery), bei 
denen u.  a. CO2 in Ölfelder gepresst wird, unter dem 
Gesichtspunkt der dauerhaften CO2-Speicherung 
untersucht werden.

>> Erforschung kumulativer Effekte von Offshore-Wind-
parks auf marine Ökosysteme: Hinsichtlich der 
Errichtung von Offshore-Windparks gibt es bereits 
wissenschaftliche Erkenntnisse über negative 
Umwelteffekte in der Errichtungsphase von Off-
shore-Windparks, die in der Fachöffentlichkeit dis-
kutiert werden. Hier gilt es, bestehende Lücken 
durch Forschung zu schließen. Allerdings fehlt bis-
lang eine wissenschaftliche Abschätzung der kumu-
lativen Umwelteffekte von Offshore-Windparks. 
Werden z.  B. die von der EU anvisierten Ausbauziele 
zur Offshore-Windenergie erreicht oder sogar noch 
übertroffen, werden erhebliche Teile der Nordsee 
durch Windfarmen genutzt werden. Über die Aus-
wirkungen großer Areale solcher Installationen auf 
die Strömungs- und Sedimentationsbedingungen 
herrscht ebenso ein erhebliches Wissensdefizit wie 
über das Verhalten der Meeresfauna in der Nähe die-
ser Anlagen. Bislang gibt es keine belastbaren 
Abschätzungen der Effekte einer großflächigen Nut-
zung durch Windfarmen auf marine Ökosysteme 
und biologische Vielfalt. Dazu bedarf es antizipie-
render Forschung zur Abschätzung solcher Effekte 
durch Modelle sowie komplexer Ökosystemmodel-
lierung als Grundlagenforschung zum Verständnis 
mariner Ökosysteme. Auch das Zusammenspiel ver-
schiedener Nutzungen und deren Effekte auf marine 
Ökosysteme sind bislang unerforscht. 

>> Erforschung von Langzeiteffekten von Offshore-
Windparks auf marine Ökosysteme: Die Begleitfor-
schung zu Offshore-Windparks sollte dauerhaft 
sichergestellt sein, um mögliche Langzeitfolgen wäh-
rend des Betriebs von Offshore-Windanlagen früh-
zeitig zu erkennen. Erkenntnisse der Begleitfor-
schung sind die Voraussetzung für ein adaptives 
Management der Meeresnutzung.

>> Wechselwirkungen von Magnetfeldern mit marinen 
Ökosystemen erforschen: Bei der Offshore-Windkraft 
und den Meeresenergietechnologien spielen auch 
die Umweltgefahren der Transportinfrastruktur für 
elektrischen Strom eine wichtige Rolle. Die mit dem 
Stromtransport verbundenen Magnetfelder, die 
lokale Wärmefreisetzung und die elektrochemische 
Beeinflussung des Meerwassers durch Gleich- bzw. 
Wechselstromfelder sollten in Zukunft weitaus bes-
ser analysiert werden als dies bisher der Fall war. 

Dies würde helfen, negative Umwelteffekte frühzei-
tig zu erkennen und zu vermeiden.

>> Reduktion der Lärmemissionen bei marinen erneuer-
baren Energien: Lärmemissionen unter Wasser, die 
während der Errichtung von Offshore-Windparks 
und perspektivisch auch mit den Verankerungen von 
z.  B. Wellenkraftwerken und Gezeitenturbinen ent-
stehen, müssen deutlich gesenkt werden. Hierfür 
befinden sich bereits diverse Technologien wie 
Schallminderungsmaßnahmen und alternative Ver-
ankerungsstrukturen in der Entwicklung, jedoch 
kann noch keine der Technologien als marktreif 
bezeichnet werden. Ziel weiterer Forschung sollte es 
sein, serientaugliche, mit der Offshore-Logistik ver-
einbare Technologien zu entwickeln und diese in 
Bezug auf Schallminderungswirkung zu optimieren. 
Aufgrund der hohen Kosten für Bau und Errichtung 
von Prototypen der Gründungsstrukturen ist es 
erforderlich, vielversprechende Ansätze parallel zu 
fördern, um eine frühzeitige Festlegung auf ein 
bestimmtes Technologiedesign zu vermeiden. Wei-
terhin erforderlich ist die Erforschung der physikali-
schen Zusammenhänge der Lärmemissionen, z.  B. 
wie sich Geologie des Untergrunds, Wassertiefe, 
Materialien usw. auf die Lärmpegel und -eigenschaf-
ten auswirken. Die kumulativen Effekte großräumi-
ger Installationen sind ebenso zu untersuchen wie 
die gemeinsamen Auswirkungen von Installations- 
und Betriebsschall in Verbindung mit anderen 
anthropogenen Lärmquellen. Auch hinsichtlich der 
Auswirkungen des Rammschalls auf Fische bestehen 
noch große Wissenslücken. Neben technologischer 
Entwicklung ist auch die Bestimmung akustischer 
Grenzwerte erforderlich. Die aktuellen Grenzwerte 
beziehen sich auf ein Einzelereignis. Daher gilt es zu 
prüfen, ob die Grenzwerte bei kumulierten Ereignis-
sen, wie einer großen Anzahl von Rammungen, zur 
Schadensabwehr hinreichend sind. Ebenso ist für 
bestimmte Regionen zu prüfen, ob ein saisonales 
Verbot von Impulsrammungen erforderlich ist, um 
Fortpflanzung und Aufzucht der Tiere, insbesondere 
der Schweinswale, zu ermöglichen. 

>> Forschung zum Umgang mit der Arktis: Um wissens-
basierte Entscheidungen über zukünftige Nutzun-
gen – besonders über den Abbau fossiler Energieträ-
ger – in der Arktis treffen zu können, sollte noch 
eine Reihe von Wissenslücken geschlossen werden. 
Dazu sollte das grundlegende Verständnis der arkti-
schen Ökosysteme ausgebaut und zu einem umfas-
senden Verständnis der ganzen Region integriert 
werden. Daran anknüpfend sollte Forschung ökolo-
gisch wertvolle Gebiete identifizieren, um die Vor-
aussetzung für deren Ausweisung als Schutzgebiete 
zu schaffen. Auch die kumulativen Auswirkungen 
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der Nutzungen der Arktis, insbesondere von Öl- und 
Gasabbau, sollten besser erforscht werden, um nega-
tive Effekte auf die Arktis zu minimieren. Die Aktu-
alisierung der hydrographischen Kartierung der 
Nord-West-Passage ist nötig, weil dort durch die Eis-
schmelze neue Schifffahrtsrouten frei werden, die 
allerdings nicht genau auf ihre Gefahren (Strömun-
gen, Eisberge, Packeis usw.) hin kartiert sind. 

8.4
Empfehlungen zur Forschungspolitik 

8.4.1	 
Stärkere Integration interdisziplinärer 
Meeresforschung in Forschungsprogramme

Programm für nachhaltige Meeresinfrastrukturen 
beim Wissenschaftlichen Rat der europäischen 
Akademien
Marine Infrastrukturen sollten Nachhaltigkeitskriterien 
genügen und nachhaltige Nutzungen ermöglichen. Der 
WBGU hat im vorliegenden Gutachten für eine nach 
Möglichkeit räumliche Integration von Nutzungen sowie 
die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen für ver-
schiedene Formen der marinen Energieerzeugung plä-
diert. Sowohl die Technologien der einzelnen nachhalti-
gen Nutzungen als auch die notwendigen Infrastruktu-
ren befinden sich in verschiedenen Entwicklungsstadien 
und ihre Entwicklung läuft untereinander unkoordiniert. 
Um eine entsprechende Forschungsbasis innerhalb der 
EU zu etablieren, empfiehlt der WBGU die Einrichtung 
eines Programms „Integrierte Infrastruktur für nachhal-
tige Nutzung der Meere“ beim Wissenschaftlichen Rat 
der europäischen Akademien (EASAC). 

Nachhaltiger Umgang mit den Meeren im  
8. EU-Forschungsrahmenprogramm 
Aktuell wird das 8. Forschungsrahmenprogramm (FRP) 
der Europäischen Union „Horizont 2020“ zwischen EU-
Ministerrat und EU-Parlament abgestimmt. Im Kom-
missionsvorschlag ist „Marine und maritime Forschung“ 
als Förderschwerpunkt genannt. 60  % der Mittel sollen 
in Forschung für nachhaltige Entwicklung fließen. Der 
WBGU empfiehlt der Bundesregierung, sich für Aus-
schreibungen von Forschungsprojekten zum Themen-
komplex „Nachhaltiger Umgang mit den Meeren“ im 
achten FRP einzusetzen. In diesen Ausschreibungen 
könnten viele der oben genannten Forschungsthemen 
verankert werden. 

Querschnittsthema Meere im BMBF 
Rahmenprogramm „Forschung für die 
Nachhaltigkeit“ integrieren
„Forschung für die Nachhaltigkeit“ (FONA) ist ein Rah-
menprogramm des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung. Das Thema Meere ist innerhalb von FONA 
als Teil der Erdsystemforschung sowie in den verschie-
denen Forschungsvorhaben zu deutschen Küsten ver-
ankert. Angesichts der im vorliegenden Gutachten aus-
geführten Bedeutung der Meere für eine Transforma-
tion zu einer nachhaltigen Gesellschaft empfiehlt der 
WBGU, im FONA-Rahmenprogramm ein Querschnitts-
thema „Nachhaltiger Umgang mit den Meeren“, ähnlich 
dem existierenden Querschnittsthema „Nachhaltiges 
Landmanagement“, einzurichten. Dort ist der Versuch 
unternommen worden, die verschiedenen Dimensio-
nen lokalen und globalen Wandels inklusive anthro-
pogener Einflüsse sowie Rückwirkungen auf menschli-
che Gesellschaften und politische Gestaltungsoptionen 
integrativ zu betrachten (BMBF, 2009). Analog sollte 
für die Meere vorgegangen werden. 

8.4.2	
Stärkere Institutionalisierung interdisziplinärer 
Meeresforschung

Obwohl bereits Ansätze für interdisziplinäre Meeres-
forschung vorhanden sind, fehlen ausreichende For-
schungseinheiten, um interdisziplinären Fragestel-
lungen im Hinblick auf die Transformation zu einem 
nachhaltigen Umgang mit den Meeren nachzugehen 
(Kasten 8.4-1). Im Folgenden werden Empfehlungen 
zu weiteren Teilaspekten interdisziplinärer Meeresfor-
schung gegeben. 

Analyse des Pakts für Forschung und Innovation aus 
der Perspektive der Nachhaltigkeitswissenschaft
Mit dem Pakt für Forschung und Innovation haben sich 
die großen deutschen Wissenschaftsorganisationen 
wissenschaftsexternen, mit der Politik beschlossenen 
forschungspolitischen Zielen verpflichtet. Übergreifen-
des Ziel ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Forschung. Dies soll durch die Erschließung 
neuer Themenfelder, die stärkere nationale und inter-
nationale Vernetzung, die stärkere Kooperation mit der 
Wirtschaft sowie die Erhöhung der Attraktivität deut-
scher Forschungseinrichtungen als Arbeitsort für Wis-
senschaftler erreicht werden. Bund und Länder unter-
stützen diese Ziele durch eine Steigerung der finanziel-
len Zuschüsse.

Aus der Perspektive des WBGU kann der Pakt 
für Forschung und Innovation ein erster Schritt zum 
vom WBGU vorgeschlagenen neuen Vertrag zwischen 
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Gesellschaft und Wissenschaft sein (WBGU, 2011). 
Wissenschaft ist durch den Pakt stärker mit gesell-
schaftsrelevanten Zielen (z.  B. der Wettbewerbsfähig-
keit) konfrontiert und wird durch die Kooperation mit 
Unternehmen zur Integration externen Wissens ange-
regt. 

Um ähnliche, eventuell weitergehende Kooperatio-
nen von Wissenschaft und Politik vorzubereiten, emp-
fiehlt der WBGU eine umfassende Bestandsaufnahme 
der vorliegenden Erfahrungen aus der Perspektive der 
Nachhaltigkeitswissenschaft. Die Leitfrage der Untersu-
chung wäre: Welche Schlüsse lassen sich aus dem Pakt 
für Forschung und Innovation für die stärkere Integra-
tion gesellschaftlicher Problemlagen in die Forschung, 
insbesondere der Herausforderung der Nachhaltigkeit, 
ziehen? Diese Bestandsaufnahme sollte zusätzlich zum 
bereits vorliegenden Monitoring durchgeführt werden 
und qualitativen Charakter haben. 

Diskussionsprozess zu interdisziplinärer Forschung
Der WBGU regt an, dass Hochschulrektorenkonfe-
renz, Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, Deutsche 
Forschungsgemeinschaft und Akademien der Wissen-
schaften über Empfehlungen und Vorgaben zu Imple-
mentierung und Bewertung interdisziplinärer Trans-
formationsforschung sowie transformativer Forschung 
beraten (WBGU, 2011).

Interdisziplinäre Sonderforschungsbereiche zur 
Transformation der Meeresnutzungen
Sonderforschungsbereiche der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) ermöglichen Wissenschaftlern, dis-
ziplin- und hochschulübergreifend über einen längeren 
Zeitraum an komplexen und innovativen Forschungs-
fragen arbeiten zu können. Neben wissenschaftlicher 
Exzellenz haben Sonderforschungsbereiche auch inter-
disziplinäres Arbeiten zum Ziel und neben Grundlagen-
forschung kann auch gesellschaftsrelevante Forschung 
betrieben werden. Der Sonderforschungsbereich „1026 
Sustainable Manufacturing“ entwickelt z.  B. mittels 
Kooperation zwischen Materialforschung, Ingenieur-
wissenschaften, Informatik und Sozialwissenschaften 
ressourcenschonende Produktionstechnologien und 
Strategien. 

Der Sonderforschungsbereich „990 Ökologische und 
sozioökonomische Funktionen tropischer Tiefland
regenwald-Transformationssysteme“ untersucht, ob 
und wie ökologische Funktionen tropischer Regen-
wälder mit landwirtschaftlicher Nutzung in Einklang 
gebracht werden können sowie die Integration von 
Landwirtschaft und Naturschutz. Hier arbeiten Bio-
logen und Ökonomen zusammen. Beide Sonderfor-
schungsbereiche sind Beispiele für interdisziplinäre, 
anwendungsrelevante transformative Forschung. 

Wegen der langen Förderdauer, der angestrebten 
Interdisziplinarität, der hohen Reputation, der inhalt-
lichen Flexibilität sowie der hohen akademischen 
Anforderungen für eine Genehmigung sind Sonder-
forschungsbereiche geeignete Instrumente zur Veran-
kerung transformationsrelevanter Fragestellungen der 
Nachhaltigkeitsforschung in den Universitäten. Aus 
diesem Grund empfiehlt der WBGU die Einrichtung 
einer experimentellen Programmvariante der DFG-Son-
derforschungsbereiche. Hier sollte Forschung zu nach-
haltigen Meeresnutzungen interdisziplinär mit gesell-
schaftlicher Problemrelevanz und Transformationsbe-
zug als Genehmigungskriterien etabliert und bevorzugt 
gefördert werden. Als Anreizmechanismen für eine 
Antragstellung könnten zusätzliche Personalmittel, 
logistische Unterstützung, zusätzliche Vernetzungs- 
und Vermarktungsmöglichkeiten usw. dienen. 

Integration biologischer Meeresforschung und 
Technologiefolgenabschätzung in Innovationspolitik 
Der „Nationale Masterplan Maritime Technologien“ hat 
u.  a. das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Meerestechnik zu erhöhen. Dazu gehören u.  a. Techno-
logien zum Abbau von Offshore-Öl- und Gasvorkom-
men, Offshore-Wind, Unterwassertechnik, maritimer 
Wasserbau, marine Aquakultur, Eis- und Polartechnik, 
Technologien zur Nutzung von Meeresenergien sowie 
Technologien zum Abbau mariner mineralischer Roh-
stoffe. 

Im Rahmen des Masterplans sind auch eine Reihe 
innovationspolitischer Maßnahmen, wie die Etablie-
rung von Netzwerken und Kompetenzzentren sowie die 
Durchführung von Demonstrationsvorhaben geplant. 
Der WBGU empfiehlt bei der Durchführung dieser 
Maßnahmen besonders in den Technologiefeldern Eis- 
und Polartechnik, Tiefseetechnologien sowie Technolo-
gien zum Abbau mariner mineralischer Rohstoffe auch 
Forschungsperspektiven zu integrieren, die sich mit 
marinen Ökosystemen und deren Schutz sowie Tech-
nologiefolgenabschätzung beschäftigen. Besonders bei 
neuen Technologieentwicklungen könnte so präven-
tiv auf mögliche negative Umwelteffekte hingewiesen 
werden. 

Gründung einer Forschungsstelle Meeres- und 
Polarpolitik 
Die gestiegene und noch steigende Relevanz der Mee-
res- und Polarpolitik, ob aus Gründen der Sicherheits-, 
Umwelt- oder Wissenschaftspolitik, macht in Deutsch-
land die Einrichtung einer Forschungsstelle Meeres- 
und Polarpolitik sinnvoll. Es besteht ein bundeswei-
tes Defizit an institutionalisierter und daher entspre-
chend fokussierter Forschung zu Meeres- und Polarpo-
litik, die sowohl die bestehende naturwissenschaftliche 
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Meeres- und Polarforschung sinnvoll ergänzt als auch 
handlungsorientiert für die Politik Expertise erarbei-
tet und in den politischen Prozess einbringt. Inhaltlich 
könnte die Forschungsstelle an die unter Kapitel 8.2.2 
genannten Empfehlungen zur Governance-Forschung 
anknüpfen. 

8.4.3	
Verstärkung des Science-Society-Interface der 
Meeresforschung

Nach Ansicht des WBGU sollte die Interaktion zwischen 
Meeresforschung und Gesellschaft verbessert werden. 
Der Beirat schlägt dazu folgende vier Maßnahmen vor:

Integrative Wirkung internationaler Berichte nutzen
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen 
beschloss im Jahr 2005, einen regelmäßigen globa-
len Report zum Zustand der Meeresumwelt (Regular 
Process; Kap. 3.3.1.1, 7.3.1.2) zu etablieren, der auch 
als wissenschaftliche Grundlage für den von UN-Gene-
ralsekretär Ban Ki-moon initiierten Oceans Compact 
dienen soll (Kap. 7.3.3.1). Bis Dezember 2014 soll in 
diesem Rahmen das „First Global Integrated Marine 
Assessment“ erstellt werden. Der WBGU empfiehlt 
der Bundesregierung, eine größere Akzeptanz und 
Bekanntheit des Prozesses in der Wissenschaft zu för-
dern und die Teilnahme zahlreicher renommierter For-

scher und Forscherinnen zu ermöglichen. Sollte dieser 
Prozess eine hohe wissenschaftliche Qualität und Legi-
timation erreichen, könnte er nicht nur einen ange-
messenen Beitrag zur Weiterentwicklung der Meeres-
Governance leisten, sondern auch neue Impulse für 
eine transformative Meeresforschung setzen. Dass die 
Erstellung internationaler Berichte für die Forschung 
eine integrative Wirkung entfalten kann, wurde bei-
spielsweise an der Arbeit des Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) deutlich. Die freiwillige Mit-
arbeit von Wissenschaftlern weltweit an den Berich-
ten des IPCC, die ausdrücklich politikrelevant sein sol-
len, hat nach Einschätzung des WBGU auch dazu beige-
tragen, das Interesse an gesellschaftlich relevanter und 
interdisziplinärer Forschung im Klimabereich zu erhö-
hen.

Forschung zu einem marinen Science–Society–
Interface in Deutschland
Die Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft 
wird auch als „Science-Society-Interface“ bezeich-
net. Sie beinhaltet u.  a. die Kommunikation und Dis-
kussion von Forschungsergebnissen in vielerlei For-
men, von den Medien über Blogs bis zur formalen Poli-
tikberatung. Der WBGU empfiehlt, ein interdisziplinä-
res Forschungsprojekt einzurichten, das Vorschläge für 
ein innovatives Science-Society-Interface zwischen der 
Gesellschaft und der deutschen Meeresforschung ent-
wickelt. 

Kasten 8.4-1

Stärkere Institutionalisierung interdisziplinärer 
Meeresforschung

Von besonderer Bedeutung wäre eine neue Forschungsein-
richtung zur Stärkung der interdisziplinären Transformations-
forschung, die im Bereich der Meere noch nicht existiert. Vier 
Möglichkeiten der institutionellen Stärkung sind denkbar. 

Die erste Möglichkeit wäre die Etablierung von interdis-
ziplinären Netzwerken zum Aufbau von Arbeitsbeziehungen 
und zur Entwicklung gemeinsamer Forschungsvorhaben. 
Die zweite Möglichkeit wäre die Erweiterung bestehender 
(Groß-)Forschungseinrichtungen der Meeresforschung um 
wirtschafts-, sozial- und kulturwissenschaftliche Abteilun-
gen. Diese sollten den bestehenden naturwissenschaftlichen 
Abteilungen in der Personal- und Mittelausstattung eben-
bürtig sein. Die dritte Möglichkeit wäre die Etablierung eines 
eigenständigen sozialwissenschaftlichen Meeresforschungs-
instituts mit dem Auftrag, interdisziplinäre Forschungskoope-
rationen mit den etablierten Forschungseinrichtungen der 
Meeresforschung einzugehen. Die vierte Möglichkeit wäre 
die Einrichtung eines selbständigen, neuen interdisziplinären 
Meeresforschungsinstituts, das natur-, technik-, kultur- und 
sozialwissenschaftliche Kompetenz vereint. 

Der Aufbau von Netzwerken ließe sich mit dem geringsten 

Aufwand realisieren. Allerdings geben Netzwerke wenig 
Anreize für die Entwicklung innovativer Forschungsagenden, 
wenn nicht gleichzeitig weitere Anreize zum Umbau etablier-
ter Forschungszusammenhänge, etwa durch die Ausschrei-
bung entsprechender Forschungsprojekte, gegeben werden. 
Außerdem ist die Existenz von öffentlich geförderten Netz-
werken meist auf die Förderdauer begrenzt. Sollten langfristig 
aber signifikante, neue Förderprogramme aufgelegt werden, 
können vorab geförderte Netzwerke die Entwicklung passen-
der Förderanträge entwickeln und so ihren Bestand sichern. 

Die Erweiterung bestehender Forschungseinrichtungen 
um bislang nicht vertretene Disziplinen würde die Chance auf 
innovative Meeresforschung erhöhen. Die neu angegliederten 
Abteilungen sollten den bestehenden gleichrangig sein und 
auch für die bestehenden Abteilungen sollten Anreize zur 
Kooperation, etwa in Form neuer Institutsstatuten, gegeben 
werden. 

Ein neues sozialwissenschaftliches Meeresforschungs
institut böte solchen Ansätzen große Sichtbarkeit und die 
Chance, neue Forschungsagenden zu entwickeln. Allerdings 
sollten auch in diesem Fall zusätzlich Kooperationsanreize für 
die existierenden Einrichtungen der Meeresforschung gesetzt 
werden. Die Einrichtung eines gänzlich neuen Meeresfor-
schungsinstituts, an dem alle Disziplinen vertreten wären, 
böte die größten Chancen auf innovative Forschung im Sinne 
des oben skizzierten Forschungsbedarfs. 
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Erweiterung zivilgesellschaftlicher Partizipation bei 
der Programmgestaltung in der Meeresforschung
Der WBGU hat sich in seinem Hauptgutachten „Gesell-
schaftsvertrag für eine Große Transformation“ (WBGU, 
2011) für eine stärkere Beteiligung der Zivilgesellschaft 
am Forschungsprozess, insbesondere bei der Entwick-
lung von Forschungsfragen und -programmen aus-
gesprochen. Aufgrund der Bedeutung der Meere für 
nachhaltige Entwicklung sowie deren Charakter als 
globales Kollektivgut plädiert der WBGU für eine stär-
kere öffentliche Beteiligung bei der thematischen Ent-
wicklung relevanter Forschungsprogramme. Als ers-
ter Schritt sollte eine wissenschaftliche Studie in Auf-
trag gegeben werden, die die Entwicklung eines Kon-
zepts zur stärkeren Beteiligung der Zivilgesellschaft an 
der öffentlichen Themenfindung für die Meeresfor-
schung beinhaltet. Die Studie sollte durch eine unab-
hängige Forschungseinrichtung unter Beteiligung von 
Vertretern der Zivilgesellschaft erstellt werden. Gleich-
zeitig sollte der Dialog mit bestehenden zivilgesell-
schaftlichen Initiativen zu erweiterter Partizipation an 
der Forschungspolitik aufgenommen werden, um diese 
in einem zweiten Schritt am Beispiel Meeresforschung 
konkret zu erproben.

Informations- und Bildungskampagnen
Da die Meere nicht im direkten Blickfeld der meisten 
Menschen sind, bedarf es nach Auffassung des WBGU 
weiterer Anstrengungen, wie etwa Informations- und 
Bildungskampagnen, um das Verständnis der gegen-
wärtigen Situation der Meere in der Bevölkerung zu 
fördern. Insbesondere sollten Bürgerinnen und Bürger 
die nötigen Informationen erhalten, um einschätzen zu 
können, welche Konsequenzen etwa ihre Entscheidun-
gen als Verbraucher oder politische Entscheidungen für 
die Zukunft der Meere haben werden. Dazu könnten 
auch bestehende Initiativen der Zivilgesellschaft zum 
Schutz der Meeresumwelt von staatlicher Seite unter-
stützt werden. So können größere Teile der Zivilgesell-
schaft als Akteure in den Meeresschutz eingebunden 
werden, denn die Zukunft der Meere ist zu wichtig, um 
sie nur in Expertenzirkeln zu diskutieren.
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Allmendegut 
Allmendegüter können Ressourcen sein, wie z.  B. 
Fischbestände, Ölfelder oder Wasserversorgung, von 
deren Nutzung niemand ausgeschlossen werden kann 
(→ Kollektivgut), bei denen aber Rivalität im Konsum 
besteht. Die daraus resultierenden negativen externen 
Effekte können zur Übernutzung der Ressource beitra-
gen (Kap. 1.4, 3.1).

Anthropozän
Anthropozän bedeutet das „Zeitalter des Menschen“ 
und lehnt sich namentlich an geologische Zeitalter 
(etwa das Paläozän oder das Holozän) an. Der Begriff 
wurde von Nobelpreisträger Paul Crutzen gemeinsam 
mit Eugene Stoermer im Jahr 2000 geprägt und bezeich-
net ein Erdzeitalter, in dem die Einwirkungen mensch-
licher Aktivitäten auf die Umwelt eine globale Dimen-
sion erreicht haben. Dies führt zu teilweise erheblichen 
Veränderungen der Ökosysteme bis hin zu deren Zer-
störung. Zu den wichtigsten Veränderungen durch den 
Menschen zählen der Klimawandel oder auch das ant-
arktische Ozonloch (Kap. 1). 

Aquakultur
Als Aquakultur wird die Zucht aquatischer Organis-
men (neben Fischen, Muscheln und anderen Mollus-
ken, Krustentieren, Wasserpflanzen auch Krokodile, 
Schildkröten und Amphibien) bezeichnet, wobei in der 
einen oder anderen Form in den Aufzuchtprozess kon-
trolliert eingegriffen wird, um die Produktion zu erhö-
hen (Kap. 4.3.1). 

Areas beyond national jurisdiction (ABNJ)
ABNJ (Gebiete jenseits nationaler Hoheitsbefugnisse)
sind Meeresgewässer, über die kein Nationalstaat allein 
die Hoheitsgewalt ausübt; also alle Teile des Meeres, 
die nicht zur → Ausschließlichen Wirtschaftszone, zum 
→ Küstenmeer oder zu den inneren Gewässern eines 
Staates oder zu den Archipelgewässern eines Archipel-
staats gehören (Art. 86 UNCLOS). 

Artificial Upwelling 
Artificial Upwelling ist eine Technik, bei der nährstoff-
reiches, kaltes Tiefenwasser in die Oberflächenschich-
ten des Ozeans gebracht wird. Mit dieser Technologie 
können verschiedene Zwecke verfolgt werden, wie z.  B.
Erhöhung der Primärproduktion, Energieerzeugung, 
CO2-Sequestrierung oder Kühlung (Kasten 4.1‑2). 

Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ)
Die AWZ (Exclusive Economic Zone, EEZ) ist ein jenseits 
des → Küstenmeers gelegenes und an dieses angren-
zendes Gebiet, das nach dem → Seerechtsübereinkom-
men einer besonderen Rechtsordnung unterliegt (vgl. 
Art. 55 UNCLOS). Die Rechte und Hoheitsbefugnisse 
des Küstenstaats, der eine solche Zone deklariert, wer-
den auf diese Zone ausgeweitet; allerdings beziehen 
sie sich lediglich auf die Nutzung und den Schutz der 
lebenden und nicht lebenden natürlichen Ressourcen 
der betreffenden Meereszone mitsamt des dazugehöri-
gen Meeresbodens und dessen Meeresuntergrund. 

Benthisch
Als benthisch werden Organismen bezeichnet, die am 
oder im Boden von Gewässern leben.

Blue Carbon
In der internationalen Klimapolitik wird unter Blue 
Carbon der Kohlenstoff verstanden, der von marinen 
bzw. Küstenökosystemen aufgenommen wird oder 
gespeichert ist. In der Diskussion ist die Anerkennung 
des Schutzes dieser Ökosysteme als Klimaschutzmaß-
nahme (Kasten 1.2-2).

CCS (Carbon Capture and Storage)
→ Kohlendioxidabscheidung und -speicherung

Dead zones
→ sauerstoffarme Zonen
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Eutrophierung
Eutrophierung bezeichnet den übermäßigen Eintrag 
von Nährstoffen in Gewässer, wodurch es zur Erhö-
hung der Primärproduktion, zur Zunahme biologischer 
Abbauprozesse und zu Sauerstoffzehrung kommt. Im 
Extremfall können dadurch → sauerstoffarme Zonen 
entstehen.

Festlandsockel
Nach der Definition von UNCLOS (Art. 76) umfasst der 
Festlandsockel eines Küstenstaats den jenseits seines 
→ Küstenmeers gelegenen Meeresboden und Mee-
resuntergrund der Unterwassergebiete, die sich über 
die gesamte natürliche Verlängerung seines Landge-
biets bis zur äußeren Kante des Festlandrands erstre-
cken oder bis zu einer Entfernung von 200 sm von den 
Basislinien, von denen aus die Breite des Küstenmeers 
gemessen wird, wo die äußere Kante des Festlandrands 
in einer geringeren Entfernung verläuft (Kap. 3.2.1.4). 

Fish Stocks Agreement (FSA)
Das FSA steht für „Übereinkommen zur Durchführung 
der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der 
Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 in Bezug 
auf die Erhaltung und Bewirtschaftung gebietsüber-
greifender Fischbestände und weit wandernder Fisch-
bestände“. Dem Übereinkommen sind bisher 79 Staa-
ten und die Europäische Union beigetreten (Stand: 
November 2012; Kap. 4.1.4.4).

Gebiet
Gemäß UNCLOS (Art. 1 Abs. 1 Nr.1) umfasst das 
„Gebiet“ den Meeresboden und den Meeresuntergrund 
jenseits der Grenzen des Bereichs nationaler Hoheits-
befugnisse.

Gebiete jenseits nationaler Hoheitsbefugnisse
→ Areas beyond national jurisdiction (ABNJ)

Gemeinsames Erbe der Menschheit
Der Ansatz des Gemeinsamen Erbes der Menschheit für 
globale → Kollektivgüter wie den Weltraum, das Meer, 
die Atmosphäre oder die Antarktis ist im 20. Jahrhun-
dert entwickelt worden. Der Ansatz sieht vor, dass zu 
diesen Räumen alle gegenwärtigen und zukünftigen 
Generationen Zugang haben und kein Staat nationale 
Souveränitätsrechte beanspruchen kann (Kap. 3.1.5). 

Gesellschaftsvertrag
Der Gesellschaftsvertrag ist ein hypothetisches 
Konstrukt, mit dem in sogenannten Vertragstheorien 
staatliche Ordnung begründet wird. Die zentrale Idee 
des vom WBGU (2011) entwickelten neuen Weltge-
sellschaftsvertrags ist, dass Individuen und die Zivil-

gesellschaften, die Staaten und die Staatengemein-
schaft sowie die Wirtschaft und die Wissenschaft 
kollektive Verantwortung für die Vermeidung gefähr-
lichen Klimawandels und die Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen der Menschheit übernehmen.

Governance
Governance bezeichnet generell das Steuerungs- und 
Regelungssystem einer politischen Einheit, hier bezo-
gen auf die Meere (Meeres-Governance). Das Konzept 
ist in Abgrenzung zum Begriff Government (Regierung) 
entstanden und soll ausdrücken, dass politische Steu-
erung nicht nur hierarchisch vom Staat, sondern auch 
von privaten Akteuren wie Verbänden wahrgenommen 
wird. Governance-Kapazitäten bezeichnen die Befähi-
gung zur Steuerung durch funktionsfähige Institutio-
nen und Regelungssysteme. 

Große Transformation
Der WBGU (2011) definiert eine Große Transforma-
tion als umfassenden Wandel, der einen Umbau der 
nationalen Ökonomien und der Weltwirtschaft inner-
halb der → planetarischen Leitplanken vorsieht, 
um irreversible Schädigungen des Erdsystems sowie 
von Ökosystemen und deren Auswirkungen auf die 
Menschheit zu vermeiden. 

HELCOM
HELCOM ist eine zwischenstaatliche Kommission von 
Ostseeanrainern zum Schutz der marinen Umwelt der 
Ostsee. Die Kommission spricht Empfehlungen aus und 
arbeitet auf Grundlage der → Helsinki-Konvention 
(2000 in Kraft getreten; Kap. 3.4.2). 

Helsinki-Konvention
Die Helsinki-Konvention ist ein multilaterales Umwelt-
abkommen zum Schutz der Ostsee. Während sich die 
Helsinki-Konvention von 1974 in erster Linie auf tech-
nische Umweltschutzfragen und die Verschmutzung 
der Ostsee bezog, berücksichtigt die „Neue Helsinki-
Konvention“ von 1992 die gesamte Meeresumwelt des 
Ostseegebiets (Kap. 3.4.2). 

Höchstmöglicher Dauerertrag
Der höchstmögliche Dauertrag (Maximum Sustainable 
Yield, MSY) bezeichnet die maximale Fangmenge, die 
einem Fischbestand dauerhaft entnommen werden 
kann. Dabei wird die Bestandsgröße aufrechterhalten, 
die eine maximale Wachstumsrate des Bestands liefert 
(Kasten 4.1-5). 

Hohe See
Als Hohe See sind gemäß Art. 86 und 89 UNCLOS jene 
Meeresgebiete zu verstehen, die frei von staatlicher 
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Souveränität und Hoheitsgewalt sind und insofern einen 
„Raum unter internationaler Verwaltung“ bilden. Es gilt 
hier der Grundsatz der Freiheit der Hohen See. Letztere 
umfasst im Wesentlichen die Freiheit der Schifffahrt, 
des Überflugs, der Verlegung unterseeischer Kabel und 
Rohrleitungen, der Errichtung künstlicher Inseln und 
anderer Anlagen, der Fischerei sowie der wissenschaft-
lichen Forschung. Diese Freiheiten gelten für alle Staa-
ten, auch Binnenländer. Im Bereich der Hohen See sind 
demnach einzelne Staaten in keiner Weise befugt, in 
eigener Regie irgendwelche Nutzungsbeschränkungen 
mit Geltung für andere Staaten festzulegen.

Internationale Meeresbodenbehörde 
Die Internationale Meeresbodenbehörde (Internati-
onal Seabed Authority, ISA) wurde 1994 gegründet, 
um die Bewirtschaftung der mineralischen Ressourcen 
des → Gebiets als → Gemeinsames Erbe der Mensch-
heit zu gewährleisten (Art. 1 Abs. 1 Nr. 2 UNCLOS). Sie 
ist zuständig für die Genehmigung und Kontrolle von 
Tätigkeiten im → Gebiet (Kap. 3.2.3).

Internationaler Seegerichtshof
Der 1996 eingerichtete Internationale Seegerichtshof 
(International Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS) 
dient der Beilegung von Streitigkeiten über die Aus-
legung oder Anwendung des → Seerechtsüberein
kommens (Kap. 3.2.3).

Internationale Seeschifffahrtsorganisation
Die 1948 beschlossene Internationale Seeschifffahrts-
organisation (International Maritime Organization, 
IMO) hat die Aufgabe, die Meeresverschmutzung durch 
Schiffe zu verringern und möglichst ganz zu verhindern 
sowie die Schiffssicherheit und die Sicherheit der See-
fahrt insgesamt zu verbessern. Der UN-Sonderorga-
nisation gehören 170 Vertragsstaaten (2013) an und 
drei assoziierte Mitglieder, die mehr als 97  % der Welt
handelsschiffstonnage repräsentieren (Kap. 3.3.1).

Kohlendioxidabscheidung und -speicherung 
(CCS)
CCS ist ein Prozess, bei dem CO2 aus Verbrennungspro-
zessen bei der Energieerzeugung oder aus industriellen 
Prozessen abgetrennt, zu einem Speicherort transpor-
tiert und eingelagert wird. Ziel ist es, das CO2 langfris-
tig von der Atmosphäre zu isolieren. 

Kollektivgut
Der WBGU verwendet den Begriff Kollektivgut als 
Oberbegriff für → öffentliche Güter und → Allmende-
güter. Kollektivgüter sind Güter, von deren Nutzung 
aus technischen oder gesellschaftlichen Gründen nie-
mand ausgeschlossen werden kann.

Küstenmeer
Das Küstenmeer (Art. 2 bis 32 UNCLOS) erstreckt sich 
bis zu 12 sm seewärts der Basislinie. Auf dieses Küsten-
meer erstreckt sich die Souveränität des Küstenstaa-
tes, welche die Gebietshoheit über das Meer, den dar-
über liegenden Luftraum sowie den Meeresboden und 
-untergrund umfasst (Kap. 3.2.1.1). 

Leitplanken 
→ planetarische Leitplanken

London-Übereinkommen und London-Protokoll
Das London-Übereinkommen (Übereinkommen über 
die Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Ein-
bringen von Abfällen und anderen Stoffen) von 1972 
(87 Vertragsstaaten; Stand: Mai 2013) wurde 1996 um 
das Protokoll zum London-Übereinkommen (London-
Protokoll; 42 Vertragsstaaten; Stand: Mai 2013) erwei-
tert. Während das London-Übereinkommen mit einer 
„schwarzen Liste“ die Einbringung bestimmter Stoffe 
verbietet, ist im London-Protokoll, von bestimm-
ten Ausnahmen abgesehen, ein generelles Dumping-
Verbot verankert. Ausnahmen sind u.  a. vorgesehen 
für Baggergut, Klärschlamm, Fischereiabfälle, Schiffe, 
Plattformen und sonstige auf See errichtete Bauwerke, 
CO2 in unter dem Meer gelegenen geologischen Forma-
tionen, organische Stoffe natürlichen Ursprungs sowie 
Sperrgut (Kap. 3.3.2). 

Marin
Marin ist eine geologische Lagebezeichnung für „im 
Meer liegend“. Im Unterschied dazu wird der Ausdruck 
→ maritim dann verwendet, wenn es sich um Nutzun-
gen der Meere handelt, etwa maritime Technologie im 
Gegensatz zu marinen Ökosystemen. 

Maritim
Der Ausdruck maritim wird dann verwendet, wenn es 
sich um Nutzungen der Meere handelt, etwa maritime 
Technologie im Gegensatz zu marinen Ökosystemen. Im 
Unterschied dazu ist der Begriff → marin eine geologi-
sche Lagebezeichnung für „im Meer liegend“.

MARPOL-Übereinkommen
MARPOL ist das Übereinkommen zur Verhütung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe von 1973 (152 
Vertragsstaaten; Stand: April 2013). MARPOL wen-
det sich primär an die Schiffseigentümer, betriebsbe-
dingte Schiffseinleitungen ins Meer zu unterlassen 
(Kap. 3.3.2). 

Maximum sustainable yield, MSY
→ höchstmöglicher Dauerertrag
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Meeresfrüchte
Meeresfrüchte sind essbare marine Tierarten außer 
Wirbeltiere wie Fische und Meeressäuger, also 
z.  B. Muscheln, Krabben, Austern, Tintenfische, 
Wasserschnecken, Garnelen oder Hummer.

Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL)
Die 2008 erlassene MSRL ist eine EU-Richtlinie, die 
die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um bis 2020 einen „guten 
Zustand der Meeresumwelt“ in allen europäischen 
Meeren zu erreichen oder zu erhalten (Art. 1 Abs. 1 
MSRL). Von den europäischen Meeresanrainerstaa-
ten wird gefordert, in ihren jeweiligen Meeresregionen 
durch die Erarbeitung und Durchführung von nationa-
len Strategien die Ziele der MSRL umzusetzen (Art. 1 
Abs. 2 MSRL). 

Meeresversauerung
Die Lösung von Kohlendioxid im Meerwasser führt zu 
einer erheblichen Versauerung (Absenkung des pH-
Werts) und damit zu Veränderungen im biogeoche-
mischen Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht. Die Meere 
haben bisher rund ein Drittel der anthropogenen 
CO2‑Emissionen aufgenommen, was bereits zu einer 
signifikanten Versauerung des Meerwassers geführt 
hat. Die CO2-Emissionen beeinflussen somit die Mee-
resumwelt auch direkt – ohne Umweg über den Klima-
wandel. Eine ungebremste Fortsetzung des Trends wird 
zu einer Meeresversauerung führen, die in den letzten 
Jahrmillionen ohne Beispiel und über Jahrtausende 
unumkehrbar ist (Kap. 1.2.5). 

Menschheitserbe
→ Gemeinsames Erbe der Menschheit

Oceans Compact
Mit der 2012 von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon 
ins Leben gerufenen Initiative „The Oceans Compact – 
Healthy Oceans for Prosperity“ (Pakt für die Meere – 
Gesunde Meere für Wohlstand) soll die Kohärenz aller 
meeresbezogenen Aktivitäten des UN-Systems gestärkt 
und eine strategische Vision für eine nachhaltige 
Zukunft der Meere entwickelt werden (Kasten 3.3‑1).

Öffentliches Gut
Öffentliche Güter sind Güter, von deren Nutzung nie-
mand ausgeschlossen werden kann (→ Kollektivgut)
und deren Nutzen aus dem Gut nicht rivalisierend 
ist; d.  h. der den Individuen aus der Nutzung des Guts 
zufliessende Nutzen ist unabhängig von der Zahl der 
Nutzer (Kap. 3.1).

Offshore
Offshore bedeutet „im Meer liegend“, also jenseits des 
Festlands bzw. küstenfern.

Ökosystemansatz
Der Ökosystemansatz (auch „ökosystemarer Ansatz“) 
ist im Rahmen der Biodiversitätskonvention entwickelt 
worden und bezeichnet eine Strategie für das integ-
rierte Management von Land, Wasser und lebenden 
Ressourcen, die Erhaltung und nachhaltige Nutzung 
fördert (CBD, 2000).

Ökosystemleistungen
Ökosystemleistungen sind Vorteile, die Menschen von 
Ökosystemen haben. Dies sind u.  a. Versorgungsleis-
tungen wie Nahrung oder Wasser, Regulierungsleistun-
gen wie Überflutungsschutz oder Schutz vor der Aus-
breitung von Krankheiten, kulturelle Leistungen oder 
Erholungsleistungen und unterstützende Leistungen 
wie der Nährstoffkreislauf, die die Lebensbedingungen 
auf der Erde erhalten. 

Onshore
Onshore bedeutet „an Land liegend“.

OSPAR
OSPAR ist das Übereinkommen zum Schutz der Mee-
resumwelt des Nordostatlantiks von 1982 (Kap. 3.4.2).

Pelagisch
Als pelagisch werden Organismen bezeichnet, die im 
offenen Wasser leben.

Planetarische Leitplanken
Planetarische Leitplanken sind ein Konzept des 
WBGU, das quantitativ definierte Schadensgrenzen 
beschreibt, deren Überschreitung nicht tolerierbare 
oder gar katastrophale Folgen hätte. Ein Beispiel ist 
die Klimaschutzleitplanke, nach der eine Erhöhung der 
global gemittelten Temperatur um mehr als 2  °C, bezo-
gen auf den vorindustriellen Wert, verhindert werden 
soll. Nachhaltige Entwicklungspfade verlaufen inner-
halb des durch die planetarischen Leitplanken einge-
grenzten Bereichs. Dahinter steht die Einsicht, dass 
es kaum möglich ist, eine wünschenswerte, nachhal-
tige Zukunft im Sinne eines zu erreichenden Zustands 
zu definieren. Man kann sich aber auf die Abgrenzung 
eines Bereichs einigen, der als inakzeptabel anerkannt 
wird und den die Gesellschaft vermeiden will. Die Ein-
haltung der Leitplanken ist ein notwendiges, aber nicht 
hinreichendes Kriterium für Nachhaltigkeit.
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Regionale Fischereiorganisationen (RFMO)
RFMO (Regional Fishery Management Organisations) 
sind die zentralen Institutionen in der Fischerei-Gover-
nance der Hohen See. Sie bieten Foren, in denen die 
Staaten die Kooperation zum Zwecke des Schutzes und 
der nachhaltigen Nutzung der Fischbestände aushan-
deln können (Kap. 4.2.4.4).

Regional Marine Management Organisations 
(RMMO)
RMMO sind vom WBGU vorgeschlagene, neu einzurich-
tende Strukturen, die vor allem den Schutz und die nach-
haltige Bewirtschaftung sämtlicher mariner Ressourcen 
der Hohen See gestalten sollen (Kap. 7.2.2.2). 

Sauerstoffarme Zonen
Sauerstoffarme Zonen, auch „dead zones“ genannt, 
bezeichnen Meeresregionen mit geringer Sauerstoff-
konzentration im Wasser, die Struktur und Funktion 
von Ökosystemen zerstört. Sie können natürlicher-
weise auftreten, zunehmend bilden sich aber sauer-
stoffarme Zonen aufgrund menschlicher Aktivitäten wie 
etwa → Eutrophierung. Auch der Klimawandel trägt zur 
Bildung sauerstoffarmer Zonen bei.

Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (UNCLOS)
UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the 
Sea) ist die wichtigste völkerrechtliche Grundlage für 
den Schutz und die Nutzung der Meere. Das Vertrags-
werk wird auch als „Verfassung der Meere“ bezeich-
net und stellt einen umfassenden Ordnungsrahmen für 
Schutz und Nutzung sämtlicher Meere auf und nor-
miert als Rahmenübereinkommen Rechte und Pflich-
ten für die verschiedensten Nutzungen des Meeres-
raumes und seiner Ressourcen. Es wurde 1982 verab-
schiedet und trat 1994 in Kraft. 164 Staaten und die 
Europäische Union haben das Abkommen ratifiziert 
(Stand: Januar 2013; Kap. 3.2). 

World Oceans Organisation (WOO)
Die vom WBGU vorgeschlagene WOO soll die Funktion 
eines globalen Sachwalters des Menschheitserbes Meer 
übernehmen. Die WOO soll erst dann eingreifen, wenn 
die primär an die UNCLOS-Vertragsstaaten bzw. regiona-
len Vertragsstaatenbündnisse überantworteten Bewirt-
schaftungs- und Überwachungsaufgaben im Sinne des 
→ Gemeinsamen Erbes der Menschheit nicht entspre-
chend der internationalen Vereinbarungen wahrgenom-
men werden. Die bisherigen Institutionen des → See-
rechtsübereinkommens, namentlich die → Internationale 
Meeresbodenbehörde und die Festlandsockelkommis-
sion, sollten in die neue Organisationsstruktur der WOO 
integriert werden. 
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Trotz zahlreicher völkerrechtlicher Abkommen und freiwilliger Verpflichtungen werden die 
Meere immer noch massiv überfischt, verschmutzt und zunehmend als letzte große Ressourcen-
quelle der Erde ausgebeutet. Den schlechten Zustand der Meere nimmt der WBGU jetzt zum 
Anlass, eine langfristige Vision für einen nachhaltigen Umgang mit dem blauen Kontinent zu 
entwickeln: Alle Meereszonen mit Ausnahme des Küstenmeeres sollten zum gemeinsamen Erbe 
der Menschheit erklärt werden. Um diesem Fernziel für die Meeres-Governance näher zu 
kommen stellt der WBGU zusätzlich Handlungsempfehlungen vor, die an laufende Politik
prozesse anschließen. Dafür betrachtet er beispielhaft die beiden Schwerpunkte Nahrung – 
nachhaltige Fischerei und Aquakultur – sowie Energie aus dem Meer. Das Gutachten zeigt, dass 
ein nachhaltiger Umgang mit den Meeren dringend notwendig ist, dass eine Transformation zur 
klimaverträglichen, nachhaltigen Gesellschaft auch mit den Meeren möglich ist und dass sie 
weltweit erhebliche Vorteile für eine nachhaltige Energieversorgung sowie für die Ernährungs
sicherheit bringen kann. 

„Das Gutachten ,Welt im Wandel – Menschheitserbe Meer’ wirft einen anregenden Blick auf 
wesentliche Aspekte der Meeres-Governance. Es deckt sich wesentlich mit unserem Denken bei der 
Weltbank und dem der Partner in der Global Partnership for Oceans. Nationalstaaten, Zivilgesell-
schaft und Wirtschaft müssen zusammenarbeiten, um eine nachhaltigere und produktivere Nutzung 
der Meere zu unterstützen. Dieses Gutachten leistet einen wertvollen Beitrag zur globalen Debatte, 
wie man eine nachhaltige Zukunft durch einen guten Zustand der Meere am besten sicherstellen 
kann.“
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Das Leben mit dem Meer zwingt uns, 
anders zu denken; neu zu denken 

und anders zu handeln. 
Elisabeth Mann Borgese, 1918–2002, 

Meeresschutz-Pionierin

Die Meere neu denken

Lange Zeit dachte man, das Meer sei unerschöpflich. 
Angesichts der schieren Größe der Ozeane erschien es 
unvorstellbar, dass der Mensch den „blauen Kontinent“ 
nennenswert beeinflussen könnte. 

Die vom Menschen verursachten Veränderungen 
laufen schleichend ab und sind bis heute nur mit gro-
ßem Aufwand mess- und wahrnehmbar. So blieb es 
lange unentdeckt, dass mit der Industrialisierung der 
menschliche Einfluss auf die Meere immer stärker 
zunahm und schließlich ein besorgniserregendes Aus-
maß erreicht hat. Die marinen Fischbestände sind 
infolge der Überfischung in einem schlechten Zustand, 
knapp zwei Drittel müssen sich wieder erholen. Ein 
Fünftel der artenreichen Korallenriffe ist bereits ver-
schwunden und drei Viertel sind gefährdet. Nicht 
zuletzt dienen die Meere als Müllhalde für unsere 
Gesellschaften: Nährstoffe, Gifte und Plastik bedrohen 
Arten und Ökosysteme. Dazu gehören auch die 
 CO

2
-Emissionen aus fossilen Quellen, die zunehmend 

zur Versauerung der Meere und damit zur Gefährdung 
von Meeresökosystemen führen. Seit Beginn der Indus-
trialisierung hat die Säurekonzentration bereits um 
knapp ein Drittel zugenommen, was erhebliche Auswir-
kungen auf Meeresökosysteme und Fischerei haben 
kann. 

Großräumige Verschmutzungen wie durch den kata-
strophalen Unfall der Ölplattform „Deepwater Horizon“ 
im April 2010, der plötzliche Zusammenbruch des einst 
unerschöpflich scheinenden Kabeljaubestands vor 
Neu fundland Anfang der 1990er Jahre oder die zuneh-
mende Erwärmung der Weltmeere, die bereits zu einem 
dramatischen Rückgang des arktischen Meereises 
geführt hat, zeigen beispielhaft den gewaltigen Einfluss 

des Menschen. Insgesamt befinden sich die Meere in 
einem unbefriedigenden Zustand: Der zum großen Teil 
noch unentdeckte „blaue Kontinent“ erweist sich als 
fragil und teilweise bereits als irreversibel verändert. 
Aus diesen Gründen geraten die Meere – ihre Schätze 
wie auch ihre Bedrohungen – immer wieder ins Blick-
feld der öffentlichen Aufmerksamkeit. 

Der Einfluss des Menschen verstärkt sich mit der 
technologischen Entwicklung. Heute sind neue Mee-
resnutzungen möglich, die sowohl große Chancen ver-
sprechen als auch neue Belastungen für die Meere und 
ihre Ökosysteme mit sich bringen können. Die Nutzung 
der gewaltigen Windkraftpotenziale auf dem Meer 
kann zu einer klimaverträglichen Energieversorgung 
beitragen. Die technisch zunehmend mögliche Förde-
rung der fossilen Öl- und Gasressourcen aus Tiefsee und 
Arktis sowie der Abbau von Methanhydraten bergen 
dagegen Risiken bislang unbekannten Ausmaßes. Auch 
die immer effektiveren Methoden zum Aufspüren und 
Fangen von Fisch in weit abgelegenen Regionen der 
Hohen See und in immer größeren Wassertiefen bedeu-
ten große Belastungen für die Fischbestände und die 
Meeresökosysteme. 

Der Mensch ist auf die Meere, ihre Ökosystemleis-
tungen und ihre biologische Vielfalt angewiesen – etwa 
für Ernährung, Energiegewinnung und medizinische 
Produkte, für den Tourismus, für klimaregulierende 
Funktionen und die CO2

-Aufnahme durch den Ozean. 
Vor dem Hintergrund des heute bereits großen und 
morgen potenziell noch erheblich größeren Einflusses 
des Menschen auf die Meere und angesichts ihrer zen-
tralen Bedeutung für unsere Gesellschaften fragt der 
WBGU, wie ein nachhaltiger Umgang mit den Meeren 
aussehen kann.

In welchem Zustand werden wir die Meere Mitte des 
Jahrhunderts an kommende Generationen übergeben? 
Werden wir jetzt Verantwortung übernehmen und uns 
in der realen Welt – und nicht nur auf dem Papier – auf 
den Pfad der Nachhaltigkeit begeben? Viel wird von der 
Gestaltung des Meeresschutzes und der Meeresnutzun-
gen abhängen, also von der Meeres-Governance. Im 
Zentrum des Gutachtens steht daher die Frage nach den 
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globalen, regionalen und nationalen Regeln für den 
nachhaltigen Umgang mit den Meeren und vor allem 
die Frage, wie ihre Umsetzung gesichert werden kann, 
die bisher mangelhaft war. 

Der WBGU stellt den Diskurs zu den Meeren in den 
Kontext der Großen Transformation zur klimaverträgli-
chen, nachhaltigen Gesellschaft, der er 2011 das 
Hauptgutachten „Gesellschaftsvertrag für eine Große 
Transformation“ gewidmet hat. Dort hat der WBGU 
argumentiert, dass bei einer ungebremsten Weiterent-
wicklung der Treibhausgasemissionen das Erdsystem 
innerhalb weniger Jahrzehnte planetarische Leitplan-
ken durchbrechen und in Bereiche gesteuert würde, die 
mit einer nachhaltigen Entwicklung unvereinbar sind. 
Um dies zu verhindern, ist nach Ansicht des WBGU 
nichts weniger als eine neue industrielle Revolution 
erforderlich. Dafür muss innerhalb der nächsten Jahr-
zehnte weltweit der Ausstieg aus der fossilen Energie-
erzeugung, aus der energieintensiven Urbanisierung 
und der emissionsintensiven Landnutzung gelingen. 
Insbesondere wegen drohender Irreversibilitäten soll-
ten nach Ansicht des WBGU die Meere eng in diese 
Transformation zur klimaverträglichen, nachhaltigen 
Gesellschaft einbezogen werden. Die Meere haben das 
Potenzial, die Transformation wesentlich zu unterstüt-
zen und die Transformation ist wiederum notwendig für 
den langfristigen Erhalt der Meeresökosysteme. 

Der WBGU hat sich bereits 2006 in seinem Sonder-
gutachten „Die Zukunft der Meere – zu warm, zu hoch, 
zu sauer“ mit den Meeren beschäftigt und dort insbe-
sondere die Schnittstelle zwischen Treibhausgasemissi-
onen und den Meeren (z.  B. Erwärmung, Meeresspie-
gelanstieg, Ozeanversauerung) näher beleuchtet. Im 
vorliegenden Gutachten betrachtet der WBGU beispiel-
haft die Themen Nahrung und Energie, die bereits in 
seinem Hauptgutachten 2011 zur Transformation im 
Mittelpunkt standen. Er fragt nach der nachhaltigen 
Nutzung von Fischbeständen und nachhaltiger Aqua-
kultur sowie nach der Entwicklung mariner erneuerba-
rer Energiesysteme und zeigt, wie die Meere einen 
gewichtigen Beitrag zur Transformation leisten können. 
Gleichzeitig sind die Meere und ihre Ökosysteme durch 
die Auswirkungen des Klimawandels und der Meeres-
versauerung bedroht. 

Der WBGU zeigt, dass ein nachhaltiger Umgang mit 
den Meeren dringend notwendig ist, dass eine Transfor-
mation zur klimaverträglichen, nachhaltigen Gesell-
schaft auch mit den Meeren möglich ist und dass sie 
weltweit erhebliche Vorteile für eine nachhaltige Ener-
gieversorgung sowie für die Ernährungssicherheit brin-
gen kann.

Handlungsleitende Prinzipien einer künftigen 
Meeres-Governance

Für eine Trendwende in Richtung eines nachhaltigen 
Umgangs mit den Meeren wird die künftige Meeres-
Governance, also die Gestaltung von Schutz und Nut-
zung der Meere, eine entscheidende Rolle spielen. 
Dabei ist die Ausgangssituation durchaus günstig: Mit 
dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen 
(United Nations Convention on the Law of the Sea, 
UNCLOS) gibt es bereits einen umfassenden internatio-
nalen Vertrag, der gemeinsam mit begleitenden Abkom-
men als eine Art „Verfassung der Meere“ fungiert. Das 
Seerechtsübereinkommen wurde allerdings bereits 
1982 verabschiedet, weshalb jüngere Erkenntnisse 
darin nicht oder nur unzureichend berücksichtigt sind. 
Insbesondere setzte sich seither zunehmend die Ein-
sicht durch, dass die Menschheit mittlerweile zu einem 
dominierenden Faktor im gesamten Erdsystem gewor-
den ist. Die neue, prägende Wirkungsmacht des Men-
schen findet ihren Ausdruck im Begriff „Anthropozän“ 
als Bezeichnung für das heutige Erdzeitalter. Im 
 Anthropozän sollte die Menschheit Verantwortung für 
einen nachhaltigen Umgang mit der natürlichen Umwelt 
übernehmen. Das gilt auch für die Meere. 

Die bestehende Meeres-Governance hat in verschie-
denen Bereichen versagt, nicht nur, weil die zwischen-
staatlich vereinbarten Regelungen nicht ausreichend 
sind, sondern vor allem, weil es an der konsequenten 
Umsetzung dieser Regelungen fehlt und weil Fehlver-
halten kaum durch Sanktionen verhindert wird. 

Angesichts dieser Herausforderungen empfiehlt der 
WBGU, den Umgang mit den Meeren an drei hand-
lungsleitenden Prinzipien auszurichten. Sie sind ent-
scheidend für die Ausgestaltung eines Schutz- und 
Nutzungsregimes für die Meere, das in Kombination 
mit zehn Kriterien für eine nachhaltige Meeres-Gover-
nance (Kasten 1) die langfristige Erhaltung von Öko-
systemleistungen, biologischer Vielfalt und Erträgen 
aus nachhaltiger Meeresnutzung sichern kann. Aus-
gangspunkt ist ein fundamentaler Standpunkt- bzw. 
Perspektivenwechsel und die Anwendung der folgen-
den drei Prinzipien: 
1. Die Meere als Menschheitserbe: Die Meere sind 

ein globales Kollektivgut, für das klar definierte, 
an Nachhaltigkeitskriterien orientierte Schutz-
verpflichtungen und Nutzungsrechte fehlen. Die 
Idee, dass die Meere ein „gemeinsames Erbe der 
Menschheit“ sind, wurde von Arvid Pardo und 
 Elisabeth Mann Borgese bereits in den 1960er Jah-
ren im Zuge der Entwicklung des Seerechtsüberein-
kommens vorgeschlagen. Sie konnte als völker-
rechtliches Prinzip nicht für die Meere insgesamt 
durchgesetzt werden, wurde aber für den Meeres-
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boden jenseits nationalstaatlicher Grenzen („das 
Gebiet“) und seine mineralischen Ressourcen ver-
ankert. Aus dem Menschheitserbeprinzip folgt aus 
Sicht des WBGU, dass globale Kollektivgüter allen 
Menschen zugänglich sein müssen und keinem 
Staat, Individuum oder Unternehmen uneinge-
schränkt zur Verfügung stehen. Die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung des Menschheitserbes erfor-
dert Sachwalter, ein Schutz- und Nutzungsregime 
sowie Teilungsregeln, mit denen Kosten und Vor-
teile des Regimes gerecht verteilt werden. Daraus 
ergibt sich, aus politikwissenschaftlicher Perspek-
tive, ein System geteilter Souveränitätsrechte zwi-
schen Staaten, basierend auf einem globalen, an 
Nachhaltigkeitszielen ausgerichteten Ordnungsrah-
men. Die Kollektivgüter sollen erhalten sowie ihre 
kurzfristige Ausbeutung und Übernutzung vermie-
den werden, damit ihre Nutzung auch zukünftigen 
Generationen ermöglicht wird. 

2. Der systemische Ansatz: Der weithin in der Meeres-
Governance vorherrschende sektorale Ansatz, der 
durch einen engen Blick auf die jeweilige Nutzung 
(z.  B. Fischerei, Ölförderung, Naturschutz) geprägt 
ist, wird den systemischen Anforderungen der 
Nachhaltigkeit nicht gerecht. Der WBGU beabsich-
tigt mit der Einführung eines systemischen Ansat-
zes eine Integration der verschiedenen Systemebe-
nen sowie eine Integration der Interaktionen natür-
licher und sozialer Systeme, die beim Umgang mit 
den Meeren berücksichtigt werden sollten. Der 
Ansatz beinhaltet folgende Ebenen: Erstens sind 
Meeresökosysteme selbst komplexe Systeme, die 
nach einem „ökosystemaren Ansatz“ geschützt und 
genutzt werden sollten. Der ökosystemare Ansatz 
wurde im Rahmen der Biodiversitätskonvention 
entwickelt und ist mittlerweile weithin zwischen-
staatlich anerkannt. Zweitens sollte der systemische 
Ansatz über die Nutzungen der Meeresökosysteme 
weit hinausgehen und auch Land/Meer-Interak-
tionen berücksichtigen, denn viele Risiken für die 
Meere haben ihre Ursache in der Wirtschaftsweise 
an Land. Beispielsweise kann industrielle Produk-
tion die Meere schädigen, wenn etwa Plastikpro-
dukte oder langlebige Schadstoffe über die Atmo-
sphäre oder Flüsse in das Meer gelangen; ihre Regu-
lierung kann daher zum Meeresschutz beitragen. 
Nicht zuletzt ist auch die Landwirtschaft für erheb-
liche Einträge von Nährstoffen und Sediment in die 
Meere verantwortlich. Drittens sollten im Zeit alter 
des Anthropozäns auch die Kopplungen im Erd-
system berücksichtigt werden, beispielsweise CO

2
-

Emissionen aus fossilen Energieträgern, die Meeres-
ökosysteme indirekt über den Klimawandel durch 
Temperaturanstieg sowie direkt über die Versaue-

rung des Meerwassers schädigen. Auf allen diesen 
Ebenen ist viertens zu berücksichtigen, dass kom-
plexe und dynamische Wechselwirkungen zwi-
schen Gesellschaft und Natur bestehen. Daher hält 
der WBGU die integrierte Betrachtung dieser Wech-
selwirkungen zwischen Meeresöko systemen und 
 Gesellschaften in einem umfassenden systemischen 
Ansatz für unverzichtbar. 

3. Das Vorsorgeprinzip: Das Vorsorgeprinzip sieht vor, 
dass nach dem (neuesten) Stand von Wissenschaft 
und Technik Vorsorge gegen mögliche Umweltschä-
den getroffen wird, auch wenn keine vollständige 
wissenschaftliche Gewissheit über die Eintritts-
wahrscheinlichkeit eines Schadens oder über die 
Schadenshöhe besteht. Bei komplexen Systemen, 
zu denen die Meeresökosysteme mitsamt ihrer 
Land/Meer-Interaktionen ohne Zweifel gehören, 
ist die Anwendung des Vorsorgeprinzips besonders 
wichtig, da ihre Reaktion auf Einflüsse oder Störun-
gen schwer abschätzbar ist. Daher sollte Spielraum 
für Flexibilität und Reversibilität von Entschei-
dungen vorgesehen werden. Das Vorsorgeprinzip 
findet sich zwar bereits in vielen Regelungen und 
Entscheidungen zur Meeres-Governance wieder, 
kommt aber nur selten zur konkreten und stringen-
ten Anwendung. 

Wege zu einer künftigen Meeres-Governance

Die Notwendigkeit einer Trendwende beim Umgang mit 
den Meeren und ihre Richtung sind zwar weithin 
bekannt und zum Teil bereits in der bestehenden 
 Meeres-Governance verankert, die entsprechenden 
Regelungen werden aber in der Praxis durch die Staaten 
nicht ausreichend umgesetzt bzw. befolgt. Nicht zuletzt 
klaffen auch Regelungslücken im bestehenden interna-
tionalen Seerecht. Daher hat der WBGU in diesem Gut-
achten das Seerechtsübereinkommen anhand der drei 
handlungsleitenden Prinzipien und zehn Kriterien auf 
den Prüfstand gestellt. Die zukünftige Meeres-Gover-
nance sollte aber nicht nur den genannten Prinzipien 
und  Kriterien entsprechen, sondern auch geeignete 
Mechanismen etablieren, um Befolgung und Vollzug 
der Regeln zu sichern und Fehlverhalten zu sanktio-
nieren. 

Die gemeinsame Verantwortung für den Erhalt der 
Meere nach dem Menschheitserbeprinzip steckt den 
Ordnungsrahmen ab, der eingehalten werden muss, 
aber innerhalb dessen sich die Akteure möglichst auto-
nom und ungehindert bewegen dürfen. Letztlich ist 
aber dafür ein grundlegendes Umdenken im Umgang 
mit den Meeren auf allen Governance-Ebenen und bei 
allen Nutzern notwendig. Die Menschheit muss die vor-
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herrschende, häufig auf kurzfristige Gewinne ausge-
richtete Bewirtschaftung der Meere beenden. Daher 
sollte der Meeresschutz zugunsten der heutigen und 
künftigen Generationen mitsamt der Erhaltung der 
marinen Ökosystemleistungen und der biologischen 
Vielfalt im Zentrum stehen. 

Der WBGU ist davon überzeugt, dass tiefgreifende 
Veränderungen in der Governance der Meere notwen-
dig und angemessen sind, um zu geeigneten institutio-
nellen und politischen Rahmenbedingungen für einen 
nachhaltigen Umgang mit den Meeren zu kommen. 
Eine konsequente Umsetzung der vorgeschlagenen 
handlungsleitenden Prinzipien würde allerdings gravie-
rende Änderungen des Seerechtsübereinkommens 
erfordern. Eine derartige Initiative hat nach Einschät-
zung des WBGU derzeit kaum Chancen auf Umsetzung, 
weil der Graben zwischen den aus der Nachhaltigkeits-
perspektive notwendigen Veränderungen in der Mee-
res-Governance und der politischen Realisierbarkeit 
derzeit zu tief erscheint. 

Vor diesem Hintergrund hat sich der WBGU dazu 
entschieden, zwei Pfade mit unterschiedlicher Ambi-
tion und Geschwindigkeit auszuleuchten. Erstens wird 
die Vision einer grundsätzlichen Reform des bestehen-

den Seerechts skizziert, die unabhängig von der gegen-
wärtigen Realisierbarkeit eine Orientierung bieten soll, 
wie den Herausforderungen für den Schutz und die 
nachhaltige Nutzung der Meere am sinnvollsten begeg-
net werden kann. Zweitens werden Handlungsempfeh-
lungen entwickelt, die an laufende politische Prozesse 
anknüpfen, leichter realisierbar sind und sich daher als 
Schritte in Richtung der Vision eignen, ohne eine 
Reform des Seerechtsübereinkommens vorauszuset-
zen. 

Für seine Vision eines reformierten Seerechts emp-
fiehlt der WBGU, das Menschheitserbeprinzip als ver-
bindliches Leitprinzip auf sämtliche Nutzungen aller 
biologischen und mineralischen Ressourcen der Meere 
in jeweils differenzierter Ausprägung für die Meeres-
zonen seewärts des Küstenmeeres (Ausschließliche 
Wirtschaftszone – AWZ, Festlandsockel, Hohe See und 
Gebiet) auszuweiten. In der Vision wird auch die insti-
tutionelle Ausgestaltung eines entsprechenden Schutz- 
und  Nutzungsregimes skizziert: Mit der World Oceans 
 Organisation (WOO) soll ein globaler Sachwalter des 
Menschheitserbes etabliert werden. Nach dem Subsidi-
aritätsprinzip sollte die nachhaltige Bewirtschaftung 
des  Kollektivguts Meer möglichst dezentral erfolgen 

Kasten 1

Zehn Kriterien für eine künftige  
Meeres-Governance

Der WBGU hat in diesem Gutachten zehn Kriterien ent-
wickelt, die zur Analyse der bestehenden Meeres-Governance 
auf den verschiedenen Ebenen von lokal bis global dienen 
und gleichzeitig handlungsleitend für die Neugestaltung der 
künftigen Meeres-Governance sein sollen. 
1. Adaptives Management zielt darauf, die Wissensbasis für 

die Governance kontinuierlich zu verbessern und sie zeit-
nah für den Umgang mit den Meeren zu nutzen. Adap-
tives Management soll im Sinne eines Lernprozesses das 
Wissen über Ökosystemstruktur und -dynamik vertiefen 
und somit Schutz und Bewirtschaftung der Meere  iterativ 
verbessern.

2. Anreize für Innovationen für eine nachhaltige und 
 risikoarme Nutzung der Meere sollen Akteure belohnen, 
die statt kurzfristiger Gewinnmaximierung lang fristig 
gedachte, nachhaltige Geschäftsmodelle für Nutzung und 
Schutz der Meere entwickeln.

3. Eine klare Zuweisung von Nutzungsrechten ist notwendig, 
um die Übernutzung des Kollektivguts Meer zu verhin-
dern. Dies ermöglicht die Ausschließbarkeit von  Nutzern 
und somit eine Koordinierung der Nutzung, sei es über 
Märkte oder über Verhandlungen. Zudem können die 
gesellschaftlichen Kosten der Nutzung nach dem Verur-
sacherprinzip den Nutzern angelastet werden, so dass die 
externen Kosten internalisiert werden.

4. Ohne ein bisher unerreichtes Niveau globaler Koope-
rationskultur und globaler Kooperations mechanismen 

sind Schutz und nachhaltige Nutzung des globalen 
 Kollektivguts Meer unmöglich. Globale Kooperation ist 
Grundlage für die Entwicklung internationaler Überein-
kommen für Meeresschutz und -nutzung sowie für deren 
gemeinschaftliche Umsetzung. 

5. Subsidiäre Entscheidungsstrukturen, die Entscheidungs-
kompetenzen primär bei dezentralen Entscheidungs-
trägern auf regionaler oder lokaler Ebene und sekun-
där bei zentralen internationalen Stellen ansiedeln, sind 
für die Akzeptanz globaler und nationaler Regulierun-
gen  entscheidend. Darüber hinaus wird durch eine  derart 
verstandene Subsidiarität die effiziente Durchsetzung der 
Regulierungen erleichtert. 

6. Transparente Informationen stellen sicher, dass die rele-
vanten Daten für alle Akteure zugänglich sind. 

7. Partizipative Entscheidungsstrukturen ermöglichen es, 
Interessen offenzulegen und führen zu Entscheidungen, 
die für alle Akteure nachvollziehbar sind. 

8. Faire Verteilungsmechanismen sollen die gerechte Auftei-
lung der Gewinne aus mariner Ressourcennutzung sowie 
der Kosten, z.  B. von Schutz, Monitoring, Überwachung 
und Sanktionierung, gewährleisten. Dies gilt für die 
 Kosten- und Nutzenteilung sowohl zwischen  Staaten als 
auch zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen eines 
Staates. 

9. Konfliktlösungsmechanismen sind notwendig, um die 
vielfältigen Nutzungsinteressen verschiedener Akteure 
(z.  B. Staaten und Individuen) abzustimmen. 

10. Sanktionsmechanismen auf den verschiedenen Gover-
nance-Ebenen sind zentrale Instrumente, um die Einhal-
tung von Nutzungsregelungen durchzusetzen. 
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und regionalen und nationalstaatlichen Institutionen 
auf der Basis der Prinzipien eines reformierten See-
rechtsübereinkommens überlassen werden. Auf der 
Hohen See sollten neu gegründete Regional Marine 
Management Organisations (RMMO) den Schutz und 
die Nutzung der Meere gestalten. Die Küstenstaaten 
sollten als Treuhänder strenge Berichtspflichten erfül-
len, mittels derer sie der Weltgemeinschaft Rechen-
schaft über die Nachhaltigkeit des Umgangs mit den 
ihnen anvertrauten Meereszonen ablegen.

Es ist offensichtlich, dass diese vom WBGU für not-
wendig und angemessen gehaltene Vision angesichts 
der erforderlichen langwierigen Verhandlungen, der 
Komplexität des weltweiten Meeresschutzes sowie der 
Nutzungskonflikte um marine Ressourcen sehr ambiti-
oniert und damit weit entfernt von einer raschen poli-
tischen Umsetzung ist. Dennoch skizziert der WBGU 
diese ambitionierte Vision einer Meeres-Governance, 
denn die Erfahrung gerade der jüngsten Zeit belegt, 
dass politische Realisierbarkeit schwer vorherzusehen 
ist. Zahlreiche politische Ereignisse oder Krisen des 
jüngsten Zeitgeschehens – wie beispielsweise der deut-
sche Atomausstieg nach Fukushima oder die Eurokrise 
– zeigen, dass angesichts dringlicher Herausforderun-
gen oder Ereignisse Reformen möglich werden, deren 
Radikalität sie vorher als völlig unrealistisch erscheinen 
ließ. Ebenso könnten sich für die Meerespolitik eines 
Tages heute noch nicht absehbare umfassende Gestal-
tungsmöglichkeiten eröffnen. Solche Reformen sollten 
zuvor schon durchdacht und diskutiert werden; dazu 
möchte der WBGU mit dieser Vision beitragen. 

Um dem Fernziel der Vision näher zu kommen, gibt 
der WBGU zusätzlich an laufende oder angedachte 
Politikprozesse anschlussfähige Handlungsempfehlun-
gen, die ohne Veränderung des Seerechtsübereinkom-
mens auskommen und sich daher als Schritte auf dem 
Weg zur ambitionierten Vision eignen. Insgesamt soll 
das Gutachten als Kompass dienen, an dem sich 
 Reformen beim Umgang mit den Meeren langfristig 
ausrichten können. 

Die Schwerpunkte

Analog zum Gutachten „Gesellschaftsvertrag für eine 
Große Transformation“ betrachtet der WBGU auch für 
die Meere beispielhaft die Schwerpunkte  Nahrung 
und Energie. Sie sind zentrale Handlungsfelder der 
Großen Transformation zu einer klimaverträglichen, 
 nachhaltigen Gesellschaft, zu denen die Meere einen 
wesentlichen Beitrag leisten können. Hier fragt der 
WBGU nach der nachhaltigen Nutzung von Fisch-
beständen bzw. Aquakulturen sowie nach marinen 
erneuerbaren Energieformen und skizziert an diesen 

 Beispielen eine Reform der Meeres-Governance.
 > Fischerei: Raubbau stoppen und Erträge langfristig 

steigern. Nahrung aus dem Meer kann dazu beitra-
gen, die Ernährung einer wachsenden Weltbevöl-
kerung zu sichern und damit den steigenden Druck 
auf die Landnutzung etwas zu mindern. Eine auf 
Nachhaltigkeit basierte Fischerei und Aquakultur 
kann somit einen wichtigen Beitrag für die Transfor-
mation zur klimaverträglichen Gesellschaft leisten. 
Es wird immer deutlicher, dass Überfischung nicht 
nur weltweit ökologische Schäden anrichtet, sondern 
auch volkswirtschaftlich ineffizient ist. Ein nachhal-
tiger Umgang mit den Meeren setzt also voraus, dass 
der Raubbau an Fischbeständen gestoppt wird. Mit 
dem UN Fish Stocks Agreement, dem Verhaltensko-
dex der FAO für verantwortungsvolle Fischerei, den 
Zielen des Rio-Folgeprozesses und den Beschlüssen 
der Biodiversitätskonvention gibt es bereits eine gute 
völkerrechtliche und Soft-law-Basis für das moderne, 
nachhaltige Management von Fischbeständen. Diese 
Regelungen und Beschlüsse werden in der Praxis aber 
nur unzureichend umgesetzt. Dabei würden sich die 
Wende zur Nachhaltigkeit und damit das Ende der 
Überfischung doppelt lohnen: Die Meeresökosysteme 
und ihre biologische Vielfalt würden geschont und die 
Erträge würden mit Nachlassen des Fischereidrucks 
und dem Wiederaufbau der Bestände sogar steigen. 

 > Meeresenergie: Dynamik für die Energiewende. Für 
die Transformation zur klimaverträglichen Gesell-
schaft sollten die bislang von fossilen Energieträgern 
dominierten Energiesysteme auf erneuerbare Ener-
gieerzeugung umgestellt werden. Die großen Poten-
ziale der Windkraft auf dem Meer und die Nutzung 
anderer Meeresenergien können einen wesentlichen 
Beitrag für eine emissionsfreie Zukunft eines dekar-
bonisierten Energiesystems leisten. Jetzt kommt es 
darauf an, die sich bereits entwickelnde Dynamik 
durch gezielte staatliche Innovationsförderung zu 
beschleunigen. Damit die Nutzung nachhaltig 
erfolgt, muss die Umweltverträglichkeit bei erneuer-
baren Meeresenergienutzungen bereits in sehr frü-
hen technologischen Entwicklungsphasen ein zent-
rales Entwicklungskriterium sein. Mit dem Ausbau 
der erneuerbaren Energien rücken auch der Ausstieg 
aus der fossilen Offshore-Öl- und Gasnutzung sowie 
ein Verzicht auf den Einstieg in den Abbau klima-
schädlicher Methanhydrate näher. 

 > Arktis: Der Wettlauf um Ressourcen. Die beiden 
zuvor genannten thematischen Perspektiven ergänzt 
der WBGU um den regionalen Schwerpunkt Arktis 
 (Kasten 2), in dem – neben anderen wertvollen Res-
sourcen – sowohl der Zugang zu Energie als auch der 
Zugang zu Fischbeständen eine wesentliche Rolle 
spielen und der aktuell erhebliches Konflikt potenzial 
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Das Gebiete
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Erweiterter 
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Küstenstaatliche souveräne Rechte und 
Hoheitsbefugnisse zur Bewirtschaftung 
von Ressourcen

Nahezu unein-
geschränkte 
Souveränität 

Seerechtsübereinkommen (UNCLOS) inkl. Durchführungsübereinkommen (FSA usw.)

Internationaler Seegerichtshof (ITLOS)

Meeresbodenbehörde
Zuständig für die mineralischen
Ressourcen des Gebiets

Festlandsockel-
kommission

Das Gebiet
als Menschheitserbe

Regional Fisheries Management Organisations (RFMO) 
Fischereimanagement der Hohen See und z.T. gebietsübergreifender und weit wandernder (g/ww) 
Fischbestände 

Regionale Kooperation der Küstenstaaten 
z.B. im UNEP Regional Seas Programme

Vertragsstaaten des UNCLOS

Vertragsstaaten des FSA  
Begrenzte Rechenschaftspflicht ggü. RFMO, nachhaltige Bewirtschaftung g/ww Fischbestände 

Überwiegend küstenstaatliche
souveräne Rechte und

Hoheitsbefugnisse

Geltungsbereich des
Menschheitserbes

Küsten- 
meera

Abbildung 1: Status quo der Meeres-Governance, vereinfachte Darstellung.
Das Menschheitserbe beschränkt sich heute lediglich auf die mineralischen Ressourcen des Meeresbodens seewärts nationaler 
Hoheitsbefugnisse („das Gebiet“), die von der Meeresbodenbehörde verwaltet werden. Das UN-Seerechtsübereinkommen 
 (UNCLOS) mitsamt seiner bestehenden Durchführungsübereinkommen (v.  a. das UN Fish Stocks Agreement, FSA) definiert den 
Rahmen der Meeres-Governance. Die Regional Fisheries Management Organisations (RFMO) organisieren die Bewirtschaftung 
der Fischbestände auf der Hohen See sowie der gebietsübergreifenden und weit wandernden (g/ww) Fischbestände in den 
Ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ). Die Küstenstaaten haben weitgehend souveräne Nutzungsrechte über sämtliche 
 Ressourcen in der AWZ sowie über die mineralischen Ressourcen des Festlandsockels. Die regionale Kooperation der Küsten-
staaten ist im Rahmen von Programmen bzw. Abkommen (v.  a. UNEP Regional Seas Programme) organisiert.
a Das Küstenmeer erstreckt sich bis zu 12 Seemeilen (sm) von der Basislinie. Es umfasst u.  a. den Meeresboden und -untergrund. 

Im Küstenmeer verfügt der Küstenstaat über Gebietshoheit.
b Die AWZ umfasst das Meeresgebiet seewärts des Küstenmeeres mit einer maximalen Ausdehnung von 200 sm, gemessen ab der 

Basislinie. Die AWZ umfasst die Wassersäule sowie den Meeresboden und -untergrund.
c Die Hohe See beginnt seewärts der AWZ und ist begrenzt auf die Wassersäule. Sie unterliegt keiner nationalen Souveränität; es 

gilt u. a. die Freiheit der Schifffahrt, der Fischerei und der Forschung.
d Der Festlandsockel umfasst den Meeresboden und -untergrund seewärts des Küstenmeeres. Regelmäßig überschneidet sich der 

Festlandsockel mit der AWZ und erhält keine eigenständige Bedeutung. Die Ausdehnung des Festlandsockels kann allerdings 
die seewärtige Begrenzung der AWZ überschreiten („erweiterter Festlandsockel“). Die äußere Grenze des Festlandsockels darf 
nicht weiter als 350 sm von der Basislinie entfernt sein (alternativ 100 sm von der 2500-m-Wassertiefenlinie).

e Das Gebiet umfasst den Meeresboden und Meeresuntergrund seewärts nationaler Hoheitsbefugnisse. 
Quelle: WBGU 
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Nationale Sachwalterfunktion 
Rechenschaftspflicht ggü. WOO
Nachhaltige Bewirtschaftung sämtlicher 
Ressourcen
Nachhaltige Bewirtschaftung der g/ww 
Fischbestände mit RMMO 

Rechenschaftspflicht ggü. RMMO 
Nachhaltige Bewirtschaftung sämtlicher Ressourcen

Nahezu unein-
geschränkte 
Souveränität 
Kontroll- und 
Berichts-
pflichten

Die Meere als Menschheitserbe

Regionale Kooperation der Küstenstaaten 
Regionale Abkommen, UNEP Regional Seas Programme

Meeresschutz
Nachhaltige Bewirtschaftung der Ressourcen (ohne
mineralische Ressourcen des Gebiets)
Zugang zu Rechtsschutz / Klagerechte (ITLOS)

Regional Marine Management Organisations (RMMO) 
Regionale Sachwalterfunktion, Rechenschaftspflicht ggü. WOO
Nachhaltige Bewirtschaftung der g/ww Fischbestände mit Küstenstaaten

World Oceans Organisation (WOO)
Globale Sachwalterfunktion für Meeresschutz und nachhaltige Bewirtschaftung sämtlicher Ressourcen 
Integriert Meeresbodenbehörde und Festlandsockelkommission
Bei Aufgabenverletzung von Küstenstaaten und RMMO: Zugang zu Rechtsschutz / Klagerechte (ITLOS)

Reformiertes Seerechtsübereinkommen (UNCLOS):  integriert die Durchführungsübereinkommen (FSA usw.)

Internationaler Seegerichtshof (ITLOS): umfassende Zuständigkeit, Sanktionsrechte ggü. Küstenstaaten und RMMO

Vertragsstaaten des reformierten UNCLOS

Das Gebiete
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Überwiegend küstenstaatliche
souveräne Rechte und

Hoheitsbefugnisse Integrationsbereich von Menschheitserbeprinzip sowie 
küstenstaatlichen souveränen Rechten und Hoheitsbefugnissen

Geltungsbereich des Menschheitserbeprinzips

Abbildung 2: Vision für eine künftige Meeres-Governance, vereinfachte Darstellung.
Alle Meeresgebiete mit Ausnahme der Küstengewässer erhalten den Status eines Menschheitserbes. Dies umfasst sämtliche 
 Ressourcen seewärts des Küstenmeeres, einschließlich der mineralischen und biologischen Ressourcen. Die Küstenstaaten 
 behalten die Nutzungsrechte über die Ressourcen in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) sowie die mineralischen 
 Ressourcen des Festlandsockels. Als Sachwalter der Meeresumwelt im Bereich der AWZ sind die Küstenstaaten zu einer nach-
haltigen  Nutzung dieser Ressourcen verpflichtet. Deshalb gehen die Nutzungsrechte mit Rechenschaftspflichten gegenüber der 
neuen World Oceans Organisation (WOO) einher. Meeresbodenbehörde und Festlandsockelkommission werden in die WOO 
integriert. Die Regional Fisheries Management Organisations (RFMO) gehen in Regional Marine Management Organisations 
 (RMMO) auf, die die nachhaltige Bewirtschaftung sämtlicher Ressourcen der Hohen See organisieren. Sie organisieren  zudem 
in Zusammenarbeit mit den Küstenstaaten die Bewirtschaftung der gebietsübergreifenden und weit wandernden (g/ww) Fisch-
bestände. Die WOO übernimmt die Rolle des globalen Sachwalters der Meere und überwacht die Einhaltung von Schutz und 
nachhaltiger Nutzung. Sie hat Zugang zu Rechtsschutz, insbesondere Klagerechte, beim Internationalen Seegerichtshof   (ITLOS). 
Die regionale Kooperation der Küstenstaaten im Rahmen von Programmen bzw. Abkommen bleibt erhalten. 
Roter Text: Rechenschaftspflichten gegenüber übergeordneten Governance-Ebenen. 
a–e: Erklärungen siehe Abb. 1. 
Quelle: WBGU
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bergen. In der Arktis wird der Wettlauf um die Aus-
beutung der Meeresressourcen, insbesondere der 
Öl- und Gasreserven, immer deutlicher spürbar. Die 
Verantwortung für den Schutz des Menschheitser-
bes rund um den Nordpol mit seinen wertvollen und 
gleichzeitig äußerst fragilen Polarökosystemen gerät 
angesichts der erhofften kurzfristigen Gewinne aus 
dem Blickfeld. Der klimaschädliche fossile Energie-
pfad wird durch diese hochriskante Expansion ver-
längert; die nationalen Interessen drohen gegenüber 
dem Menschheitserbe und den Interessen künftiger 
Generationen die Oberhand zu gewinnen. Ein 
 umfassendes, grenzüberschreitendes Meeresschutz-
gebiet für die Arktis könnte dem entgegenwirken 
(Kasten 2).

Forschung im Kontext der Transformation

Bei der Transformation zu einem nachhaltigen Umgang 
mit den Meeren spielt Forschung eine zentrale Rolle. 
Sie sollte die Funktion der Meere im Erdsystem, den 
Einfluss menschlichen Handelns und die Rückwirkun-
gen von Veränderungen auf menschliche Gesellschaf-
ten untersuchen. Gleichzeitig sollte sie Visionen eines 
nachhaltigen Umgangs mit den Meeren vordenken, 
konkrete nachhaltige Nutzungsmöglichkeiten untersu-
chen sowie politische Strategien zu deren Erreichung 
entwerfen. Die vom WBGU als „transformativ“ bezeich-
nete Forschung fördert die Transformation dadurch, 
dass sie nachhaltige Innovationen in relevanten Sekto-
ren generiert und deren Verbreitung unterstützt. 
Zusätzlich wird eine „Transformationsforschung“ für 
die Analyse gesellschaftlicher Transformationsprozesse 
benötigt. Sie sollte Rahmenbedingungen und Schlüs-
selfaktoren für übergreifende gesellschaftliche Trans-
formationsprozesse bei Meeresschutz und -nutzungen 
sowie deren Interaktionen mit technischen Systemen 
und Ökosystemen untersuchen, um alternative Trans-
formationspfade zu entwickeln und Vorschläge für 
deren politische Gestaltung zu machen. Transformati-
onsforschung ist in der deutschen Meeresforschung 
bislang allerdings kaum etabliert. Für die Nutzung der 
Meere als gemeinsames Menschheitserbe erscheint sie 
besonders wesentlich. 

Ein Gesellschaftsvertrag für die Meere

Voraussetzung für einen nachhaltigen Umgang mit den 
Meeren ist die Verständigung auf einen virtuellen glo-
balen „Gesellschaftsvertrag für die Meere“. Damit wür-
den auch die Wirksamkeit und die Legitimation einer 
reformierten Meeres-Governance gestärkt. Ein solcher 

Gesellschaftsvertrag für die Meere wäre gewisserma-
ßen ein Teil des Gesellschaftsvertrags für eine Große 
Transformation zur klimaverträglichen, nachhaltigen 
Gesellschaft. Die Menschheit sollte damit vor allem die 
Verantwortung für die dauerhafte Erhaltung gesunder, 
leistungsfähiger und resilienter Meeresökosysteme 
für heutige und künftige Generationen übernehmen 
und diese Verantwortung in politisches Handeln über-
setzen. Die Übernahme der Verantwortung für das 
Menschheitserbe bezieht sich darüber hinaus auch auf 
die verantwortliche und faire Aufteilung von Meeres-
ressourcen unter allen Menschen, wie sie im Seerecht 
bereits angelegt ist. Dies setzt „gestaltende Staaten“ 
voraus, insbesondere Küstenstaaten, die sich für eine 
nachhaltige Bewirtschaftung der Meere einsetzen und 
die international vereinbarten Regelungen durchset-
zen. Die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags für 
die Meere ist ein offener Prozess, bei dem die Teilhabe 
der Zivilgesellschaften ein zentrales Element sein sollte. 
Diese Teilhabe setzt auf Mitwirkung, Transparenz und 
Kontrolle von Entscheidungen über die Meere, die 
durch die gestaltenden Staaten getroffen werden. Pio-
nieren des Wandels kommt beim nachhaltigen Umgang 
mit den Meeren eine zentrale Rolle zu: Unterstützt 
durch gestaltende Staaten treiben sie die Transformation 
durch Entwicklung und Erprobung von neuen Techno-
logien und Verhaltensweisen zunächst in Nischen voran 
und verbreiten diese durch selbst geschaffene oder sich 
anderweitig eröffnende Gelegenheiten.

Die WBGU-Vision einer umfassenden Reform des 
internationalen Seerechts 

In den folgenden Abschnitten werden die Vision, die 
empfohlenen Schritte zu einer umfassenden Seerechts-
reform sowie die Forschungsempfehlungen des WBGU 
im Einzelnen dargestellt. 

Der WBGU empfiehlt, den Umgang mit den Meeren 
auf eine neue Grundlage zu stellen, die den Nutzungs-
realitäten und Schutzerfordernissen der Meere Rech-
nung trägt und den heute lebenden wie auch den 
 künftigen Generationen die langfristige Aufrechterhal-
tung von Ökosystemleistungen und Erträgen aus nach-
haltiger Meeresnutzung sichert. Dazu formuliert der 
WBGU eine neue übergreifende Vision einer künftigen 
Governance der Meere, die sich an der Überzeugung 
orientiert, dass das Meer als ein gemeinsames Erbe der 
Menschheit zu begreifen ist. Im Folgenden wird diese 
Vision skizziert: 

 > Menschheitserbeprinzip, systemischen Ansatz und 
Vorsorgeprinzip verankern: Der WBGU empfiehlt, 
die oben genannten drei Leitprinzipien Mensch-
heitserbe, systemischer Ansatz und Vorsorge für jeg-
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liche Nutzung des globalen Kollektivguts Meer in 
einem reformierten Seerechtsübereinkommen 
 völkerrechtlich zu verankern. Das zum Menschheits-
erbeprinzip gehörende Schutz- und Nutzungsregime 
soll in jeweils differenzierter Ausprägung für die 
Meereszonen seewärts des Küstenmeeres (AWZ, 
Festlandsockel, Hohe See, Gebiet) sowie deren sämt-
liche Ressourcen gelten. 

 > World Oceans Organisation gründen: Der Ausdeh-
nung des Aufgabenbereichs und der Kompeten-
zen des Seerechtsübereinkommens entsprechend 
soll als globaler Sachwalter der Meeresumwelt und 
ihrer Ressourcen eine internationale Organisation 
gegründet werden. Diese World Oceans Organisa-
tion (WOO) soll keine „Super-Meeresbehörde“ wer-
den, sondern nur dann eingreifen, wenn die an Ver-
tragsstaaten (AWZ und Festlandsockel) bzw. RMMO 
(Hohe See) überantworteten Bewirtschaftungs- 
und Überwachungsaufgaben nicht wahrgenom-
men werden. Dementsprechend soll die WOO mit 
 Klagerechten vor dem Internationalen Seegerichts-
hof  (International Tribunal for the Law of the Sea, 
ITLOS) ausgestattet werden. Die WOO soll darüber 
hinaus Kompetenzen zur Standardsetzung erhalten. 
Die Meeresbodenbehörde und die Festlandsockel-
kommission des bisherigen Seerechtsübereinkom-
mens würden in die neue Organisationsstruktur 
der WOO als eigenständige Einheiten integriert und 
behielten ihre Zuständigkeiten.

 > Regional Marine Management Organisations einrich-
ten: Regional Marine Management Organisations 
(RMMO) sollen als regionale zwischenstaatliche 
Abkommen Schutz und nachhaltige Nutzung der 
regionalen Ressourcen der Hohen See gestalten (z.  B. 
Fischbestände, Meeresenergie, genetische Ressour-
cen). Ebenso sollen sie für die Meeresschutzgebiete 
und die Umsetzung einer regionalen marinen Raum-
planung auf der Hohen See zuständig sein. Zu ihren 
Aufgaben würde es auch gehören, die Erträge aus 
der Meeresnutzung gerecht zu verteilen, sei es über 
die entgeltliche Ausgabe oder über die Versteigerung 
von Nutzungsrechten unter den Vertragsstaaten. 
Von einem Teil der Erlöse können Meeresschutz, 
Monitoring und Kapazitätsaufbau in Entwicklungs-
ländern finanziert werden. Die RMMO wären als 
regionale Sachwalter der WOO gegenüber rechen-
schaftspflichtig, insbesondere was die Nachhaltig-
keit der Nutzung angeht. Sie sollten jeweils ein regi-
onales Meeresgebiet abdecken, so dass die gesamte 
Hohe See flächendeckend und überlappungsfrei 
erfasst wird.

 > Zuständigkeit des Internationalen Seegerichtshofs 
erweitern: Der Internationale Seegerichtshof (ITLOS) 
soll gestärkt werden, um eine gerichtliche Referenz 

im Bereich des internationalen See- und Umwelt-
rechts zu schaffen. Verfahren, die als Streitgegen-
stand die Auslegung von See- und Umweltvölker-
recht betreffen, sowie Verfahren zur Ahndung von 
Meeresverschmutzungen sollten zukünftig vorrangig 
dem ITLOS zugewiesen werden. Auch die Auslegung 
des Seerechtsübereinkommens bliebe dem ITLOS als 
„Hüter der Verträge“ vorbehalten. Die neu zu errich-
tende WOO soll mit Klagerechten vor dem ITLOS 
ausgestattet werden. Zudem sollten ausgewählten 
und anerkannten Nichtregierungsorganisationen 
Verbandsklagerechte eingeräumt werden. 

 > Schutz und nachhaltige Nutzung der Hohen See: Der 
WBGU empfiehlt, die Hohe See zum gemeinsamen 
Erbe der Menschheit zu erklären. Künftig sollen 
auch marine biologische Ressourcen (z.  B. Fischbe-
stände, genetische Ressourcen) dem Menschheitser-
beprinzip gemäß nachhaltig bewirtschaftet und die 
aus der Bewirtschaftung entstehenden Vorteile in 
Analogie zur Regelung für die mineralischen 
 Ressourcen des Meeresbodens gerecht verteilt wer-
den. Das UN Fish Stocks Agreement (FSA) würde in 
dem reformierten Seerechtsübereinkommen aufge-
hen. Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip sollte die 
Bewirtschaftung der marinen Ressourcen auf der 
Hohen See dezentral erfolgen und den RMMO über-
tragen werden. Finanzielle Vorteile, die aus der Nut-
zung mariner Ressourcen der Hohen See resultieren, 
sollten zum Nutzen der gesamten Menschheit unter 
besonderer Berücksichtigung der Interessen der 
Entwicklungsländer verwendet werden.

 > Schutz und nachhaltige Nutzung der AWZ: Das 
Menschheitserbeprinzip soll in die Ausschließliche 
Wirtschaftszone (AWZ) ausgedehnt werden. Den 
Küstenstaaten würde die treuhänderische Verwal-
tung des Menschheitserbes in ihrer AWZ und auf 
dem Festlandsockel übertragen. Eine Verletzung 
des Menschheitserbeprinzips müsste sanktionierbar 
sein, um eine nachhaltige Meeresnutzung zu errei-
chen. Die Küstenstaaten behielten ihre gewohnten, 
weitreichenden Nutzungsrechte der AWZ, die ihnen 
gemäß des bestehenden Seerechtsübereinkommens 
bereits zugewiesen sind. Sie würden aber von der 
Völkergemeinschaft zum Schutz und zur nachhalti-
gen Nutzung des Menschheitserbes verpflichtet und 
wären darüber der WOO gegenüber rechenschafts-
pflichtig. 

 > Klagerechte und Sanktionen einführen: Vertragsstaa-
ten, die ihren Berichts- bzw. Schutzverpflichtungen 
nicht nachkommen, sollen vor dem ITLOS durch die 
WOO und Vertragsstaaten verklagt werden können, 
woraufhin das ITLOS Sanktionen verhängen könnte. 
Als Sanktionen sind z.  B. Export- bzw. Importbe-
schränkungen für illegal gewonnene Ressourcen 
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denkbar. Auch könnte ein vertragsbrüchiger Staat 
von der Teilnahme an Lizenzauktionen für die 
 Ressourcen der Hohen See ausgeschlossen werden. 
Als letztes Mittel soll dem ITLOS die Möglichkeit 
offen stehen, einem missbräuchlich agierenden Staat 
seine Hoheitsrechte in der AWZ einzuschränken. 

 > Verschärftes Haftungsregime etablieren: Ein erheb-
lich wirksameres internationales Haftungsregime 
soll sektorenübergreifend sämtliche Tätigkeiten mit 
einem Gefährdungspotenzial für die Meere  umfassen 
(Gefährdungshaftung mit staatlicher Residual-
haftung). 

 > Zivilgesellschaftliches Engagement stärken: Die Zivil-
gesellschaft, insbesondere dem Meeresschutz ver-
pflichtete Nichtregierungsorganisationen, soll 
Zugang zu meeresspezifischen Informationen erhal-
ten, über see- bzw. meeresumweltrechtliche 
 Planungs- und Zulassungsverfahren informiert wer-
den sowie entsprechende Mitwirkungs- und Klage-
rechte erhalten.

 > Meeresschutzgebiete ausweiten und Raumplanung 
verankern: Ein ökologisch repräsentatives und 
 effektiv betriebenes Meeresschutzgebietssystem 
soll mindestens 20–30  % der Fläche mariner Öko-
systeme umfassen. Dieses System der Meeresschutz-
gebiete müsste zudem im Sinne abgestufter Zonen 
unterschiedlicher Nutzungsintensität Kernbestand-
teil einer marinen Raumplanung sein, die als Instru-
ment auf den nationalen, regionalen und globalen 
Ebenen der Meeres-Governance zu verankern ist. 
Für die Hohe See würde die WOO Koordinierung 
und Aufsicht über Schutzgebiete und Raumplanung 
übernehmen, während die RMMO Planung und 
Management durchführen würden. 

 > Umweltverträglichkeitsprüfung vorsehen: Eingriffe 
durch geplante Tätigkeiten in den Meeren sollen nur 
vorgenommen werden dürfen, wenn obligatorisch 
und im Vorfeld die hiervon ausgehenden Gefahren 
für die bestehenden Ökosysteme erfasst, bewertet 
und gegenüber den Vorteilen des Eingriffs abgewo-
gen wurden. Für Pläne und Programme im Bereich 
der Meere empfiehlt sich entsprechend eine strate-
gische Umweltprüfung. Für landbasierte Aktivitäten 
sollte eine „Meeresverträglichkeitsprüfung“ veran-
kert werden. Damit würde für die Industrieproduk-
tion an Land bereits bei der Anlagen zulassung 
berücksichtigt, dass nur solche Stoffe und  Produkte 
in die Meere gelangen können, die dort keine schä-
digenden Wirkungen nach sich ziehen.

Der Weg zu einer umfassenden Seerechtsreform: 
Handlungsempfehlungen

Es ist offensichtlich, dass die Vision des WBGU ange-
sichts der notwendigen langwierigen Verhandlungen, 
der Komplexität des Meeresschutzes sowie der 
 Nutzungs- und Interessenskonflikte um Meeresres-
sourcen sehr ambitioniert und damit weit von einer 
raschen politischen Umsetzung entfernt ist. Um dem 
Fernziel dieser Vision näher zu kommen, hat der WBGU 
unmittelbar an laufende oder angedachte Politikpro-
zesse anschlussfähige Handlungsempfehlungen erar-
beitet, die ohne Veränderung des Seerechtsüberein-
kommens auskommen und daher schneller politisch 
umsetzbar scheinen. 

Meeres-Governance 

Die folgenden Handlungsempfehlungen sind so gestal-
tet, dass sie als Türöffner für weitergehende Reformen 
fungieren können. Sie sind damit die vom WBGU emp-
fohlenen ersten Schritte zur Realisierung einer nach-
haltigen Meeres-Governance im Sinne der skizzierten 
Vision einer ambitionierten Seerechtsreform. 

 > Wissens- und Handlungsbasis der Meeres-Gover-
nance stärken: Um die wissenschaftliche Grundlage 
zu verbessern, empfiehlt der WBGU den raschen 
Ausbau des globalen Monitoring-Systems für die 
Meere. Die bestehenden Aktivitäten (z.  B. von 
GOOS, IOC, FAO, WMO, WCMC) sollten erweitert, 
besser koordiniert und zusammengeführt werden. 
Das Monitoring sollte mit der Weiterentwicklung 
und Überwachung politischer Ziele für die Meere 
eng verzahnt werden. Zudem sollte der Politik durch 
die integrierte Aufbereitung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse ein verlässlicher Überblick über den 
Stand des Wissens und die Handlungsmöglichkeiten 
in Bezug auf die Meere gegeben werden. Dazu hat die 
UN-Generalversammlung bereits 2005 beschlossen, 
einen regelmäßigen globalen Report zum Zustand 
der Meeresumwelt zu erarbeiten („Regular Pro-
cess“), der sowohl naturwissenschaftliche als auch 
sozioökonomische Aspekte berücksichtigt und mit 
den Berichten des IPCC vergleichbar ist. Der Regu-
lar Process ist in der deutschen Meereswissenschaft 
wenig bekannt. Der WBGU empfiehlt, das Vorhaben 
sehr viel stärker zu unterstützen und in die beste-
hende wissenschaftliche Infrastruktur einzubinden. 
Zudem sollte für die Unterfütterung einer wissens-
basierten Handlungsgrundlage ein internationaler, 
konsensorientierter Multistakeholder-Prozess initi-
iert werden, der (etwa nach dem Vorbild der Welt-
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staudammkommission und des Weltagrarberichts) 
Leitlinien für den zukünftigen Umgang mit den 
Meeren entwickeln soll. Die im Oceans Compact in 
Aussicht gestellte „Ocean Advisory Group“ könnte 
zur Keimzelle dieses Prozesses werden.

 > Rahmenbedingungen für eine langfristig nachhaltige 
Bewirtschaftung schaffen: Um die vorherrschende, 
häufig auf kurzfristige Gewinne ausgerichtete 
Bewirtschaftung der Meere zu beenden und zu 
langfristigen und nachhaltigen Geschäftsmodellen 
überzugehen, sind geeignete institutionelle und 
politische Rahmenbedingungen unverzichtbar. Die 
Bewertung und Bepreisung von Ökosystemleis-
tungen sollte bei Entscheidungen über staatliche 
Investitions- und Entwicklungsprojekte berück-
sichtigt werden und in das ökonomische Kalkül der 
 Meeresnutzer einfließen. Schädliche Subventionen 
in der Fischerei  sollten abgebaut und Infrastruktu-
ren für eine nachhaltige Nutzung sowie Forschung 
und Entwicklung für eine nachhaltige Bewirtschaf-
tung gefördert werden (Kapazitätsaufbau). 

 > Strategien für eine nachhaltige Meeres-Governance 
entwickeln: Der vom UN-Generalsekretär  Ban 
 Ki-moon im Jahr 2012 initiierte Oceans Compact 
sollte gefördert und genutzt werden, um eine stra-
tegische Vision der Vereinten Nationen für einen 
nachhaltigen Umgang mit den Meeren zu etablieren. 
Unter Einbeziehung des in diesem Gutachten skiz-
zierten Neuanfangs für eine nachhaltige und syste-
mische Meeres-Governance sollte der Oceans Com-
pact zu einer „Integrated World Oceans Strategy“ 
weiterentwickelt werden. Sie sollte in Anlehnung 
an die Millenniumentwicklungsziele (Millennium 
Development Goals, MDG) oder im Kontext der noch 
zu entwickelnden Nachhaltigkeitsziele (Sustainable 
Development Goals, SDG) mit einem Zielkatalog für 
die Meere („Oceans MDG“ bzw. „Oceans SDG“) aus-
gestattet und im Rahmen der UN-Generalversamm-
lung vereinbart werden. Eine solche globale Strategie 
für die Meere wäre am ehesten vergleichbar mit der 
Rio-Deklaration von 1992 und sollte die für einen 
nachhaltigen Umgang mit den Meeren fundamen-
talen Prinzipien, Leitlinien, Entwicklungspfade und 
Ziele bündeln, die auf regionalen, nationalen und 
lokalen Ebenen aufgegriffen und umgesetzt werden 
sollten. Zur Förderung einer kohärenten Transfor-
mationspolitik sollten die vorgeschlagenen Leitprin-
zipien und Ziele auch in regionalen und nationalen 
Meeresstrategien verankert werden. Deutschland 
und die EU sollten zudem in Zusammenarbeit mit 
gleich gesinnten Staaten Allianzen schmieden und 
zu Vorreitern der subglobalen Meeres-Governance 
werden. Solche Allianzen sollten die Bemühungen 
zur Entwicklung des Oceans Compact unterstützen.

 > Beitritt und Umsetzung des Seerechtsübereinkom-
mens verbessern: Der WBGU erachtet das Seerechts-
übereinkommen als Grundlage eines Gesellschafts-
vertrags für die Meere und empfiehlt die Fortent-
wicklung dieses Übereinkom Vertragsstaaten sollten 
ihre diplomatischen Bemühungen intensivieren, um 
die verbliebenen Nichtmitgliedstaaten zu einem Bei-
tritt zu bewegen und die Umsetzung der vereinbar-
ten politischen Zielsetzungen zu verbessern. 

 > Durchführungsübereinkommen zur biologischen Viel-
falt auf der Hohen See unterstützen: Es sind vor allem 
drei konkrete Regelungslücken auf der Hohen See, 
die durch das geplante Durchführungsübereinkom-
men zum Seerechtsübereinkommen geschlossen 
werden sollen: die Nutzung mariner genetischer 
Ressourcen, Meeresschutzgebiete und Umweltver-
träglichkeitsprüfungen. Der WBGU empfiehlt, kon-
krete Verhandlungen über dieses neue Durchfüh-
rungsübereinkommen baldmöglichst aufzunehmen. 
Zudem sollte das Übereinkommen mit einem Finan-
zierungsmechanismus ausgestattet werden. 

 > UN Fish Stocks Agreement und RFMO weiterent-
wickeln: Die Ratifizierung des UN Fish Stocks Agree-
ment (FSA) mit seinem vorsorgeorientierten und 
wissensbasierten Ansatz sollte auf diplomatischen 
Wegen gefördert werden. Längerfristig sollte das 
FSA um das Menschheitserbeprinzip ergänzt und 
ihre Zuständigkeit auf sämtliche genutzte Arten der 
Hohen See ausgedehnt werden. Es besteht dringen-
der Handlungsbedarf, die Regionalen Fischerei-
managementorganisationen (RFMO) zu einer nach-
haltigen Bewirtschaftung ihrer Fischbestände zu 
bringen. Positive Fallbeispiele sollten dabei aufge-
griffen werden. Die Bestimmungen des FSA und des 
FAO-Verhaltenskodex für verantwortungsvolle 
Fischerei sollten in den regionalen Abkommen der 
RFMO aufgenommen, und es sollten regelmäßige 
und transparente Performance Reviews durchge-
führt werden. Für alle Fischerboote, die in RFMO-
Gebieten auf der Hohen See operieren wollen, sollte 
es ein weltweit zugängliches Register sowie den 
Zwang zur Lizensierung geben, um illegale, nicht 
gemeldete und unregulierte (IUU-)Fischerei zu 
erschweren. Die RFMO sollten ihre Rechte gemäß 
Seerechtsübereinkommen und FSA so weitgehend 
wie möglich ausschöpfen, um Schiffen aus nicht-
kooperierenden Staaten die Nutzung der RFMO-
Bestände zu verweigern oder zu erschweren. 

 > Regionale Meeres-Governance stärken und auswei-
ten: Die Bundesregierung und die EU sollten sich im 
Rahmen des UNEP Regional Seas Programme dafür 
stark machen, dass für alle Meeresregionen mög-
lichst flächendeckend eigene Abkommen entwickelt 
werden. Der WBGU empfiehlt eine Aufwertung des 
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Programms und seine Integration in den Oceans 
Compact. Zudem sollte die Umsetzung der bestehen-
den regionalen Meeresabkommen gestärkt werden, 
u.  a. durch die Vereinbarung ambitionierter Proto-
kolle und Aktionspläne. Ferner wird eine weiterge-
hende Institutionalisierung empfohlen, etwa durch 
die vermehrte Übertragung von Aufgaben an Kom-
missionen (wie z.  B. HELCOM), die u.  a. Wissen und 
Kompetenzen regional bündeln sollten.

 > Verzahnung regionaler Meeres-Governance ver-
bessern: Die Zusammenarbeit zwischen aneinan-
der angrenzenden Meeresschutzabkommen sowie 
zwischen aneinander angrenzenden RFMO im Fall 
der Fischerei sollte vertieft werden. Die bestehen-
den interregionalen Kooperationen sollten sich am 
Menschheitserbeprinzip, am systemischen Ansatz 
und am Vorsorgeprinzip orientieren. Auch inner-
halb einer Meeresregion ist eine deutlich verbes-
serte Kooperation und Koordinierung zwischen den 
Akteuren zu empfehlen, z.  B. zwischen regionalen 
Abkommen, RFMO und dem UNEP Regional Seas 
Programme, um die Harmonisierung von Zielen und 
Maßnahmen voranzutreiben. 

 > Internationale Finanzierung für Schutz und nachhal-
tige Nutzung der Meere stärken: Dem Gleichheits-
prinzip folgend sollten sich alle Staaten an der 
Finanzierung des Meeresschutzes beteiligen, wobei 
sich die Höhe der Zahlungen der einzelnen Staaten 
an deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit orien-
tieren sollte. Für eine Wende der Bewirtschaftung 
der Meere zur Nachhaltigkeit ist nach groben 
Abschätzungen weltweit mindestens mit einmaligen 
Kosten im Bereich von 200–300 Mrd. US-$ zu rech-
nen. Hinzu kommen jährlich anfallende Kosten in 
Höhe von mindestens 20–40 Mrd. US-$. Angesichts 
dieser Summen sind die bestehenden Finanzierungs-
mechanismen als völlig unzureichend einzustufen. 
Der WBGU empfiehlt die Einrichtung von zwei 
zusätzlichen internationalen Fonds: einen (subsidiä-
ren) Fonds zur Unterstützung von Maßnahmen zum 
Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der Meere 
innerhalb der AWZ sowie einen Fonds zur Finanzie-
rung des Schutzes der Hohen See. Die Mittel zur Ali-
mentierung der Fonds sollten unter anderem aus 
Nutzungsentgelten gewonnen werden. 

 > Investitionsanreize für Schutz und nachhaltige Nut-
zung der Meere schaffen: Gezielte positive und nega-
tive ökonomische Anreize wie Nutzungsentgelte, 
Zahlungen für Ökosystemleistungen oder vorüber-
gehende Subventionen sollten eingesetzt werden, 
um nachhaltige und langfristig orientierte Nutzun-
gen zu unterstützen. Über öffentliche Finanzie-
rungsmechanismen sollten potenziellen Nutzern 
und Investoren außerdem günstiges Fremdkapital 

und Instrumente zur Risikoabsicherung für Investi-
tionen in die nachhaltige Nutzung der Meere zur 
Verfügung gestellt werden. 

 > Private Governance stärken und ausbauen: Private 
Akteure haben in den vergangenen Jahren jenseits 
staatlicher Regulierungen Governance-Formen in 
Bezug auf den nachhaltigen Umgang mit den Mee-
ren entwickelt. Dazu gehören v.  a. Initiativen der pri-
vaten Zertifizierung mit dem Ziel einer nachhaltigen 
Nutzung der Meere (z.  B. Marine Stewardship 
 Council, Friend of the Sea, Aquaculture Stewardship 
Council). Die Anzahl der durch solche Programme 
zertifizierten Fischereien sowie der gekennzeichne-
ten Fisch- und Meeresfrüchteerzeugnisse ist in den 
vergangenen Jahren stark angestiegen, was die 
Gefahr einer Aufweichung der Standards sowie 
schwindender Glaubwürdigkeit der Zertifizierungen 
birgt. Der WBGU empfiehlt, innerhalb Europas 
 Mindestanforderungen für private Nachhaltigkeits-
standards für Produkte aus Wildfischerei festzule-
gen. Außerdem sollte im Rahmen der WTO-Ver-
handlungen die Konformität freiwilliger – sowohl 
privater als auch staatlicher – Nachhaltigkeitsstan-
dards mit geltendem Welthandelsrecht geklärt 
 werden. 

 > Meeresschutzgebiete erheblich ausweiten: Das Flä-
chenziel der Biodiversitätskonvention (CBD) von 
10    % für Meeresschutzgebiete bis 2020 erscheint 
nicht ambitioniert genug. Der WBGU empfiehlt, 
mindestens 20–30  % der Fläche mariner Ökosys-
teme für ein ökologisch repräsentatives und effektiv 
betriebenes Schutzgebietssystem auszuweisen. 
Angesichts der derzeitigen weltweiten Ausdehnung 
der Meeresschutzgebiete von nur 1,6  % erscheint 
allerdings die Beschleunigung einer wissensbasier-
ten Umsetzung der bisherigen Zielsetzungen als 
noch dringender. Die Erfolge auf der regionalen 
Ebene (OSPAR-Kommission) sollten verstetigt und 
möglichst auf andere Regionen übertragen werden. 
Die Bundesregierung sollte sich zudem weiter mit 
hoher Priorität dafür einsetzen, dass die politischen 
Blockaden auf dem Weg zu einem Abkommen zu 
Schutzgebieten auf der Hohen See überwunden 
werden.

 > Marine Raumplanung einrichten: Der WBGU emp-
fiehlt eine multilaterale, länderübergreifende aufei-
nander abgestimmte marine Raumplanung, um 
künftig großflächige und zonenübergreifende Nut-
zungen umweltschonend zu realisieren. In der EU 
sollte das Instrument der marinen Raumplanung 
verpflichtend in der integrierten Meerespolitik ver-
ankert werden. Deutschland sollte dazu eine Vorrei-
terrolle einnehmen und einen europäischen Erfah-
rungsaustausch organisieren. Ein übergreifendes 
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System von Meeresschutzgebieten ist ein unver-
zichtbarer Bestandteil mariner Raumplanungs-
systeme. 

 > Harmonisierung bestehender Haftungsregime för-
dern: Das geltende Haftungsrecht weist Lücken und 
Defizite auf. Der WBGU unterstützt daher das Vor-
haben der EU-Kommission, eine Vereinheitlichung 
des Haftungsrechts für Offshore-Aktivitäten zu 
 etablieren.

Schwerpunkt: Nahrung aus dem Meer 

Fisch spielt in vielen Entwicklungsländern eine wich-
tige Rolle für Ernährung, Einkommen und Gesundheit 
der Bevölkerung. Allerdings werden bis heute weltweit 
die meisten Fischbestände ökologisch wie volkswirt-
schaftlich mangelhaft bewirtschaftet. Überfischung ist 
eine der wichtigsten Ursachen für die Gefährdung der 
Meeresökosysteme. Gleichzeitig steigt die Nachfrage 

nach Fisch und Meeresfrüchten und somit der Nut-
zungsdruck auf Fischbestände. Trotz des stetig steigen-
den Fischereiaufwands gehen die weltweiten Erträge 
mittlerweile zurück. Für einen nachhaltigen Umgang 
mit den Meeren muss der Raubbau an den Fischbestän-
den gestoppt werden. In einigen Ländern hat eine sol-
che Transformation zur Nachhaltigkeit bereits begon-
nen: Bestände werden wieder aufgebaut, nachhaltig 
bewirtschaftet und Meeresökosysteme geschützt. So 
könnten langfristig die Fangmengen sogar dauerhaft 
größer sein als heute. Dazu müssten allerdings der 
Fischereidruck und die Überkapazitäten der Fische-
reiflotten reduziert werden. Für eine Übergangszeit 
wird dies mit politischen, sozialen und ökonomischen 
Kosten verbunden sein. Die potenziell größeren Erträge 
aus den wiederaufgebauten Fischbeständen werden 
erst in Jahren oder Jahrzehnten anfallen. 

Angesichts des unbefriedigenden Zustands der 
meisten Fischbestände und der steigenden Nachfrage 
nach Fisch richten sich viele Hoffnungen auf die Aqua-

Kasten 2

Regionaler Schwerpunkt Arktis: Umfassender 
Schutz eines einzigartigen Naturraums

Im Gegensatz zur Antarktis, die ein von Meer umgebener, 
 eisbedeckter Kontinent ist, handelt es sich bei der Arktis um 
ein von Land umschlossenes Meer, das bislang in großen 
 Teilen eine ganzjährige Eisbedeckung aufweist. Der arktische 
Ozean ist nach der Vision des WBGU dem Menschheitserbe 
Meer zuzuordnen. Gleichzeitig handelt es sich bei der Arktis 
mit ihren marinen und terrestrischen Ökosystemen um einen 
einzigartigen besonders schützenswerten Naturraum, dessen 
Nutzung sehr anspruchsvollen Schutzanforderungen unter-
liegen sollte. Die arktischen Ökosysteme sind deutlich fragiler 
und sensibler als diejenigen in niedrigeren Breiten. Die Arktis 
erfüllt zudem eine wichtige Funktion für die marine 
 Nahrungsmittelproduktion. Die Auswirkungen des Anthro-
pozäns, insbesondere des Klimawandels, zeigen sich dort 
 besonders deutlich. 

Durch fortschreitende technologische Entwicklung und 
den Rückgang des arktischen Eises ist der Zugang zu arkti-
schen Ressourcen wie Öl, Gas, Gold, Zink, seltenen Erden und 
Fischbeständen sowie die Passierbarkeit der arktischen 
 Gewässer erleichtert. Aus einer stärkeren Nutzung ergäben 
sich durch Verschmutzung und Unfälle erhebliche Risiken für 
die fragilen Polarökosysteme, wobei je nach Schwere irrever-
sible Schäden drohen.

Ein umfassendes, grenzüberschreitendes Meeresschutzge-
biet, das sowohl die arktischen Gebiete der Hohen See als 
auch die angrenzenden AWZ umfasst und Ressourcenabbau 
sowie Fischfang ausschließt, würde den Schutzanforderun-
gen am ehesten gerecht. Solange ein solches Schutzgebiet 
nicht etabliert ist, sind folgende Empfehlungen Schritte in die 
gewünschte Richtung:

 > Arktisschutzgebiet für die hohe Arktis: Die hohe Arktis sollte 
zum Schutzgebiet erklärt werden. Mit dem Status des 

Schutzgebietes gehen eingeschränkte Nutzungsrechte 
 einher.

 > Ausbau und Förderung der bestehenden Schutzgebiete in 
der Arktis: Eine Arbeitsgruppe des Arktischen Rats hat 
2004 einen „Marine Strategic Plan“ entworfen, der auf 
die Förderung von Netzwerken bestehender Schutzgebiete 
abzielt. Die Bundesregierung sollte die Bemühungen der 
Arbeitsgruppe unterstützen. Innerhalb der Territorien ver-
schiedener Anrainerstaaten der Arktis gibt es bereits eine 
Reihe mariner Schutzgebiete, wie z.  B. in Kanada, Norwe-
gen und Grönland. Auch diese Bemühungen sollten gewür-
digt und gefördert werden. 

 > Nachhaltige Nutzung der Arktis institutionalisieren: Der 
WBGU empfiehlt, dass die internationale Gemeinschaft und 
die arktischen Anrainerstaaten sich darauf verständigen, 
das ökologische Gleichgewicht des arktischen Ozeans als 
Teil des Menschheitserbes zu wahren. Der arktische Ozean 
sollte auch innerhalb der AWZ nur nachhaltig genutzt wer-
den. Nutzungen, insbesondere die Offshore-Förderung von 
Erdöl und Erdgas, sollten nur nach anspruchsvollen Sicher-
heits- und Umweltschutzstandards erfolgen. 

 > Umsetzung eines verbindlichen „Polar Code“: Deutschland 
sollte die Bemühungen der Europäischen Kommission zur 
Entwicklung eines verbindlichen Verhaltenskodex (Polar 
Code), angesiedelt bei der IMO, für die Schifffahrt in der 
Region unterstützen. Damit soll Umweltrisiken begegnet 
werden, die mit der vermehrten Schifffahrt in der Arktis 
einhergehen, und es sollten entsprechende Sicherheits-
maßnahmen vereinbart werden.

 > Haftungsregime etablieren: Bisher gibt es kein Haftungs-
regime für den arktischen Ozean, welches bei Umweltschä-
den zur Anwendung kommt. Ein solches Haftungsregime 
sollte vereinbart werden. Es müsste das Prinzip der Vor-
sorge der Staaten in den Mittelpunkt stellen und einen 
 klaren Handlungsrahmen mit Haftungsbedingungen für 
einzelne Nutzergruppen und Verursacher liefern.
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kultur. Die heute gängige marine Aquakultur kann aber 
die Erwartung steigender nachhaltiger Fischproduktion 
nicht erfüllen. Sie züchtet in erster Linie Raubfischar-
ten, deren Futter zu großen Teilen aus Futterfisch her-
gestellt wird, der wiederum durch konventionelle 
Fischerei gefangen wird. Je nach Fischart muss pro 
Kilogramm gezüchtetem Fisch ein Mehrfaches an 
 Futterfisch aufgewendet werden. Andere Formen der 
Aquakultur, etwa von pflanzenfressenden Süßwasser-
arten oder Muscheln, vermeiden diese Probleme weit-
gehend. Daher sollte eine nachhaltige Aquakultur 
gefördert werden, die sozial verträglich und ökologisch 
verantwortungsvoll wirtschaftet. 

Wichtige Voraussetzungen für die Transformation im 
Bereich der Fischerei sind bereits vorhanden. So beste-
hen anspruchsvolle völkerrechtliche Regelungen und 
politische Zielsetzungen, um die Überfischung bis zum 
Jahr 2015 zu stoppen; auf der Rio+20-Konferenz 2012 
wurde dies erneut bekräftigt. Ein wichtiger Ansatz-
punkt zur Umsetzung sind Rahmenbedingungen und 
Anreizsysteme. Sie bieten heute immer noch häufig 
Fehlanreize, wie z.  B. Subventionen für den Aufbau von 
Fischereikapazitäten oder für Treibstoff. Ökologische 
Schäden werden nicht internalisiert. Auch für eine ver-
antwortungsvolle Aquakultur existieren Empfehlungen 
auf internationaler Ebene. Die technischen Instrumente 
und Managementoptionen für eine nachhaltige Fische-
rei und Aquakultur sind bekannt oder deren Entwick-
lung zeichnet sich ab. Jetzt sind vor allem die wirksame 
Um- und Durchsetzung der vereinbarten Regeln und 
Ziele gefragt. Dann kann die Überfischung gestoppt 
werden, die Erträge könnten steigen und der Beitrag zur 
Ernährungssicherung einer wachsenden Weltbevölke-
rung wäre gewährleistet. Um dies zu erreichen, emp-
fiehlt der WBGU:

 > Der Ökosystemansatz und das Vorsorgeprinzip sollten 
stringent angewandt und nachhaltige Ertragsgrenzen 
für die Fischbestände auf wissenschaftlicher Basis 
festgelegt und möglichst weitgehend berücksichtigt 
werden. Der höchstmögliche Dauerertrag (maximum 
sustainable yield, MSY) sollte nicht als Zielgröße, son-
dern nur als oberste Bewirtschaftungsgrenze angese-
hen werden, zu welcher aus ökologischen Gründen ein 
deutlicher Sicherheitsabstand einzuhalten ist. Diese 
neue Rolle des MSY sollte in der Fischerei-Gover-
nance auf allen Ebenen festgeschrieben werden. Auf 
dieser Basis sollten ökosystembasierte, mehrjährige 
Managementpläne erstellt und eingehalten wer-
den. Die effektive Überprüfung der Einhaltung von 
 Nutzungs- und Zugangsrechten sowie entsprechende 
Sanktionierungen sind von entscheidender Bedeu-
tung. 

 > Die Kapazitäten der Fischereiflotten sollten weltweit 
dringend verringert werden. Entscheidend hierfür 

ist der Abbau von Subventionen, welche bisher die 
Überfischung und Überkapazitäten der Flotten för-
dern. Der WBGU empfiehlt, den Subventionsabbau 
mit Nachdruck in den entsprechenden WTO-Ver-
handlungen zu verfolgen. 

 > Die ökologischen Risiken und Nebenwirkungen der 
Fischerei sollten dringend verringert werden. Zer-
störerische oder verschwenderische Fangmethoden 
sollten verboten und umweltschonende Fangmetho-
den zur Verringerung von Beifang zur Pflicht  werden. 
Der WBGU empfiehlt eine Anlandungspflicht für 
Beifang. 

 > Ein Ende der illegalen, nicht gemeldeten und unre-
gulierten (IUU-)Fischerei wird nur durch bessere 
Abkommen mit scharfen Kontrollen und Sanktionen 
zu erreichen sein. Durch eine weit verbreitete 
Akzeptanz des UN Fish Stocks Agreement sowie 
konsequente Reformen der Regionale Fischerei-
organisationen (RFMO) dürfte die IUU-Fischerei auf 
Hoher See erheblich erschwert werden. Die interna-
tionale Kooperation sollte deutlich verbessert wer-
den, um eine ausreichende Datengrundlage über die 
Hochseefischerei zu bekommen. Der internationale 
Aktionsplan der FAO gegen IUU-Fischerei verdient 
stärkere Unterstützung. Kontrollen der Hafenstaa-
ten werden als besonders effektiv betrachtet; daher 
ist es wichtig, dass das FAO-Hafenstaatenabkommen 
rasch in Kraft tritt und umgesetzt wird. In der Euro-
päischen Union ist eine IUU-Verordnung bereits in 
Kraft getreten, deren Wirksamkeit allerdings noch 
nicht abschließend beurteilt werden kann.

 > Die EU-Fischerei ist in schlechtem Zustand, auch 
wenn sich die Lage langsam bessert. Die Reformvor-
schläge der EU-Kommission zur Gemeinsamen 
Fischereipolitik der EU sollten verabschiedet und 
entschlossen vollzogen werden, sonst ist das inter-
national vereinbarte Ziel einer nachhaltigen  Fischerei 
bis 2015 nicht erreichbar. Auch die partnerschaftli-
chen Fischereiabkommen mit Entwicklungsländern 
müssen grundlegend reformiert werden, damit sie 
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Nach-
haltigkeitskriterien genügen. Da die EU der größte 
Fischimporteur der Welt ist, sollte sie alle handels-
politischen Optionen nutzen, um die nachhaltige 
Bewirtschaftung in den Exportländern zu stärken. 

 > Die EU und Deutschland sollten verstärkt Entwick-
lungsländer beim Aufbau einer nachhaltigen 
Bestandsbewirtschaftung und entsprechender Wert-
schöpfungsketten unterstützen. Insbesondere die 
Belange und die Sicherung der Teilhabe von Kleinfi-
schern sollten in globalen und nationalen Politiken 
stärker berücksichtigt werden. Mögliche Ertrags-
minderungen beim Übergang zur nachhaltigen 
Fischerei sollten für solche einkommensschwachen 
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Bevölkerungsgruppen, die einen großen Anteil ihres 
tierischen Proteinbedarfs durch Fisch und Meeres-
früchte abdecken, kompensiert werden.

 > Die Futterfischerei für die Aquakultur von Raubfi-
schen sollte so rasch wie möglich durch Alternativen 
ersetzt werden, damit die Aquakultur befähigt wird, 
wilde Fischbestände zu entlasten. Stattdessen soll-
ten die Futterfischbestände so weit wie möglich für 
den direkten menschlichen Verzehr genutzt werden. 
Anstelle der Zucht von Raubfischen sollte eine 
nachhaltige Aquakultur verstärkt auf omnivore und 
herbivore Süßwasserfisch- und Krebsarten, 
Muscheln, Schnecken und Algen setzen, um die Not-
wendigkeit des Inputs aus Wildfischerei (Fischmehl 
und Fischöl bzw. Setzlinge) zu verringern. 

 > Auch in der Aquakultur sollten Ökosystem- und 
Vorsorgeansatz als Grundlage des Managements die-
nen. Die für Aquakultur relevanten Regelungen des 
FAO-Verhaltenskodex für eine verantwortungsvolle 
Fischerei sollten durch die Staaten verbindlich im 
nationalen Recht festgeschrieben und durch geeig-
nete politische, institutionelle, ökonomische Rah-
menbedingungen und Steuerungsinstrumente sowie 
durch Kontrollen und Sanktionen umgesetzt wer-
den. 

 > Die Entwicklungszusammenarbeit sollte v.  a. kleine 
und mittelständische Aquakulturbetriebe in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern verstärkt unter-
stützen und dort eine nachhaltige Produktion för-
dern. Sie sollte insbesondere dazu beitragen, die 
weitere Zerstörung von Mangrovenwäldern durch 
Shrimp-Farmen zu stoppen. 

 > Die Bundesregierung sollte sich international sowie 
in der EU dafür einsetzen, die Zertifizierungen für 
eine nachhaltige Aquakultur zu verbessern, zu ver-
einheitlichen und auszuweiten. Der Einzelhandel 
sollte verstärkt nach Nachhaltigkeitskriterien zertifi-
zierte Aquakulturprodukte anbieten. Verbraucher 
sollten u.  a. durch Aufklärung zu einer größeren 
Nachfrage nach nachhaltig produzierten Produkten 
bewegt werden. 

 > Die technologische Entwicklung nachhaltiger Aqua-
kultursysteme sollte unterstützt werden. Vor allem 
integrierte, poly- und multitrophische sowie 
geschlossene Produktionssysteme könnten Umwelt-
belastungen verringern helfen. Die Entwicklung ver-
antwortungsvoll produzierter Substitute für Fisch-
mehl und -öl sollte gefördert werden. Es sollte 
außerdem geprüft werden, inwieweit nachhaltige, 
möglichst multitrophische Offshore-Aquakulturen, 
eventuell in Kombination mit Offshore-Windparks, 
Raumnutzungskonkurrenzen an Küsten verringern 
können. 

Schwerpunkt: Energie aus dem Meer

Bei der Transformation zur klimaverträglichen, nach-
haltigen Gesellschaft spielen die Energiesysteme eine 
zentrale Rolle. Klimaverträgliche Energieversorgung 
setzt eine entsprechende nationale Energiepolitik 
 voraus. Weiterhin ist eine internationale Energiepolitik 
förderlich. Derzeit dominiert bei der Energienutzung 
aus dem Meer die Förderung von Öl und Gas, wobei 
Förder- und Transportunfälle katastrophale Folgen für 
die Meeresökosysteme haben können. Gleichzeitig tra-
gen die bei Abbau, bei Unfällen und bei der Nutzung 
entstehenden Emissionen von Methan und Kohlendi-
oxid zum Klimawandel bei. Deshalb erfordert eine kli-
maverträgliche Energiepolitik eine klimaverträgliche 
Energieerzeugung auch im Meer. Diese zeichnet sich 
durch den Einsatz von Offshore-Wind- und Meeres-
energietechnologien und das langfristige Ziel einer Ein-
stellung der Förderung fossiler Energieträger im Meer 
aus. Da klimafreundliche Meeresenergietechnologien 
teilweise noch in einem frühen Stadium der Entwick-
lung sind und erhebliche Potenziale aufweisen, sollten 
sie durch gezielte Innovationsförderung unterstützt 
werden. Gleichzeitig sollten rechtliche Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, die den Schutz der marinen 
Ökosysteme ermöglichen und die umweltverträgliche 
Nutzung der Meere gewährleisten.

Bei der Erkundung fossiler Energieträger fernab der 
Küste zeichnet sich ein Trend zu immer größeren Was-
sertiefen ab. Schwimmende Plattformen, Unterwasser-
roboter und Horizontalbohrsysteme erlauben die För-
derung auch in großen Tiefen und schwer zugänglichen 
Meeresgebieten wie etwa der Arktis. Die vermuteten 
großen Vorkommen und der weltweit steigende Ener-
giebedarf lassen eine weitere Expansion des Offshore-
Abbaus fossiler Energieträger befürchten. Zusätzlich 
könnte die weitere Technologieentwicklung den Abbau 
mariner Methanhydrate zu einem attraktiven Geschäfts-
feld werden lassen. Die damit verbundenen Risiken 
sind heute jedoch noch weitgehend unbekannt. Weder 
für die zukünftige, weltweite klimaverträgliche Ener-
gieversorgung noch für die Umbauphase der Energie-
systeme sind marine Methanhydrate notwendig. Für 
die Energiesystemtransformation reichen die vorhan-
denen Reserven und Ressourcen an konventionellem 
Gas bei weitem aus. Im Sinne der Klima- und Meeres-
politik plädiert der WBGU dafür, auf die Förderung 
mariner Methanhydrate zu verzichten. Außerdem emp-
fiehlt der WBGU strengere Umweltauflagen bei der 
Vergabe von Bohrlizenzen und die Etablierung eines 
internationalen Haftungsregimes für die Betreiber von 
Offshore-Öl- und -Gasanlagen sowie im Meeresberg-
bau. Im Übrigen kann die anthropogene Klimaerwär-
mung nur dann mit einer angemessenen Wahrschein-
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lichkeit unter der Grenze von 2  °C gehalten werden, 
wenn die Gesamtmenge der anthropogenen CO

2
- 

Emissionen in diesem Jahrhundert beschränkt bleibt. 
Es dürfte daher ohnehin nur noch ein kleiner Teil der 
bekannten Vorkommen fossiler Energieträger genutzt 
werden. 

Die Politik sollte also den Ausbau und die Entwick-
lung von Offshore-Wind- und anderen nachhaltigen 
Meeresenergietechnologien sowie von länderübergrei-
fenden, marinen Stromnetzen vorantreiben. Einige 
Länder betreiben bereits erfolgreich Offshore-Wind-
parks, andere Länder sind noch in der Erprobungs-
phase. Auf dem Meer herrschen höhere und stetigere 
Windgeschwindigkeiten als an Land, so dass die Wind-
energie hier eine höhere Auslastung und mehr  Konstanz 
erzielen kann. Perspektivisch könnten mit schwimmen-
den Strukturen Windparks auch in größeren Wassertie-
fen und in größerer Entfernung zur Küste betrieben 
werden. Je mehr erneuerbare Energietechnologien ins 
Meer verlagert werden können, desto weniger Energie 
muss an Land erzeugt werden. Erneuerbare Energie-
technologien in den Meeren bergen erheblich geringere 
Risiken als die Förderung von Öl und Gas im Meer. 
 Dennoch gibt es auch hierbei Gefährdungspotenziale 
für Meeresökosysteme und Arten, etwa durch dre-
hende Rotoren, Lärm in der Bauphase und elektromag-
netische Felder, die beim Stromtransport entstehen. 
Dies muss beim Ausbau und bei zukünftigen technolo-
gischen Entwicklungen berücksichtigt werden. 

Zukünftig wird das Meer auch für weitere Formen 
der regenerativen Energiegewinnung genutzt werden 
können. Die Offshore-Bioenergiegewinnung, z.  B. mit 
Hilfe von Algen, hat zwar heute noch keine große 
Bedeutung, die Potenziale scheinen jedoch erheblich zu 
sein. Für das globale marine Energiesystem der Zukunft 
könnten sogenannte Multi-use-Plattformen ökonomi-
sche und ökologische Vorteile bieten, denn sie verbin-
den die Erzeugung mit der Speicherung nachhaltiger 
Energie. Dafür ist allerdings ein Offshore-Energie-
leitungssystem notwendig, das in entsprechende Trans-
portnetze an Land integriert wird. Neben Öl- und Gas-
pipelines werden in Zukunft noch weitere Netze zum 
Transport von Strom und CO2

 benötigt. Zum Teil könn-
ten diese Transportaufgaben kombiniert werden. Im 
Einzelnen empfiehlt der WBGU: 

 > Nationale Energiestrategien entwickeln: Es sollten 
weltweit nationale Energiestrategien vereinbart 
werden, mit Ausbauzielen für erneuerbare Energie-
technologien und damit auch Zielen für Offshore-
Wind- oder nachhaltige Meeresenergietechnologien. 
Zusätzlich sollten marine Raumplanungs- und 
Genehmigungsverfahren für technische Anlagen im 
Meer sowie Haftungsregime entwickelt werden. Der 
WBGU empfiehlt der Bundesregierung eine inten-

sive wissenschaftliche Begleitforschung, aus der 
Empfehlungen für gesetzliche Vorgaben zum Design, 
Bau und Betrieb von Offshore-Windenergieanlagen 
oder Meeresenergietechnologien abgeleitet werden 
können. 

 > Marine Raumplanung nutzen: Da marine erneuer-
bare Energiesysteme Raum beanspruchen und mit 
bestehenden Meeresnutzungen sowie mit dem 
 Meeres- und Küstenschutz konkurrieren, empfiehlt 
der WBGU insbesondere die Anwendung und 
 Weiterentwicklung der marinen Raumplanung. Auf-
grund der grenzüberschreitenden Wirkungen 
 technischer Anlagen im Meer auf Ökosysteme und 
die Schifffahrt sollte die marine Raumplanung auf 
Ebene der regionalen Meeresabkommen, wie OSPAR 
oder HELCOM, koordiniert werden. 

 > Regulativen Rahmen stärken: Insbesondere für 
die Gas- und Ölförderung empfiehlt der WBGU, 
in den europäischen Gewässern wie auch welt-
weit, den regulativen Rahmen zu stärken, um das 
Unfallrisiko zu reduzieren, die Schadensbeseitigung 
zu verbessern und die Haftung zu regeln. Für die 
Europäische Union empfiehlt der WBGU strengere 
Umweltauflagen bei der Vergabe von Bohrlizen-
zen. Das bestehende EU-Haftungsregime für den 
Betrieb von  Offshore-Öl- und Gasanlagen sollte 
in seinem  Geltungsbereich auf die AWZ und den 
Festland sockel der Mitgliedstaaten ausgedehnt wer-
den. Die Bundesregierung sollte insoweit auf eine 
zügige  Verabschiedung des bereits vorliegenden 
 Verordnungsentwurfs drängen. 

 > Innovationen unterstützen: Als politisches Signal an 
potenzielle Investoren bedarf es einer flankierenden 
Innovationsförderung, da die meisten Technologien 
zur marinen erneuerbaren Energieerzeugung noch 
wenig ausgereift sind. Der WBGU empfiehlt der 
Bundesregierung, die relevanten Technologieent-
wicklungen und die Marktintegration politisch zu 
unterstützen und dafür Sorge zu tragen, dass dies 
partizipativ geschieht. Sie sollte sich in internationa-
len Kooperationen dafür einsetzen, dass die Umwelt-
risiken der Meerestechnologien erforscht, neue 
Regelungen und Standards entwickelt und interna-
tionale Vereinbarungen zum Schutz der Umwelt 
getroffen werden. 

 > Marines Hochleistungsnetz (Supergrid) aufbauen: 
Ein Offshore-Stromnetz, das verschiedene Energie-
erzeugungsanlagen im Meer untereinander sowie 
verschiedene Länder miteinander verbindet, erleich-
tert die Integration fluktuierender Stromerzeuger 
durch die Glättung der Erzeugungsleistung. Dadurch 
wird der Speicherbedarf reduziert. Deshalb emp-
fiehlt der WBGU der Bundesregierung, den im Ener-
giekonzept sowie im Entwicklungsplan Meer ange-
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kündigten Aufbau eines Offshore-Netzes in der 
Nordsee schnellstmöglich umzusetzen. Die Vision 
und die Planung eines integrierten, länderübergrei-
fenden Offshore-Stromnetzes in Europa sollte ins-
besondere mit den nationalen Planungen der rele-
vanten Nordseeanrainer umfassend abgestimmt 
werden. 

 > Auf marinen Methanhydratabbau verzichten: Der 
Abbau mariner Methanhydrate ist mit einer Reihe 
bislang nicht quantifizierbarer Umweltrisiken ver-
bunden. Daher spricht sich der WBGU zum jetzigen 
Zeitpunkt dagegen aus. Trotzdem sollte weiter zu 
den Vorkommen, deren Stabilität und Umweltrisiken 
geforscht werden. Da sich allerdings abzeichnet, 
dass innerhalb der nächsten Jahre einige Staaten, 
z.  B. Japan, mit dem kommerziellen Abbau von 
Methanhydraten beginnen könnten, bekräftigt der 
WBGU seine Empfehlung aus dem Sondergutachten 
„Die Zukunft der Meere“ von 2006, die Risiken des 
Methanhydratabbaus im Einzelfall sorgfältig zu prü-
fen. Für die Methanhydratvorkommen seewärts der 
küstenstaatlichen Hoheitsgewalt ist die internatio-
nale Meeresbodenbehörde zuständig. Der WBGU 
spricht sich auch hier aufgrund der Prinzipien 
Menschheitserbe, systemischer Ansatz und Vorsorge 
für ein Abbauverbot von Methanhydraten aus. 
Außerdem ist dieser fossile Energieträger für die 
nachhaltige und klimaverträgliche globale Energie-
versorgung der Zukunft nicht notwendig. Ange-
sichts des sich abzeichnenden Abbaus von Methan-
hydraten empfiehlt der WBGU den Vertragsstaaten 
des Seerechtsübereinkommens als Minimallösung, 
internationale Standards für den Abbau mariner 
Methanhydrate zu vereinbaren, an die die Meeres-
bodenbehörde ihre Lizenzvergabe knüpfen kann. 

 > Regelungen für CCS im Meeresboden entwickeln: Der 
WBGU hält die Einbringung von CO

2
 in das Meer-

wasser aufgrund nicht kontrollierbarer Risiken und 
der unzureichenden Verweildauer für keine nach-
haltige Option. Die Einlagerung von CO

2
 in Speicher 

unter dem Meeresboden schätzt der WBGU dagegen 
als risikoärmer ein als die Lagerung in Speichern an 
Land und empfiehlt deshalb, Forschungsaktivitäten 
auf diese Nutzungsform zu fokussieren. Zweifel über 
die Rückhaltefähigkeit sollten umfassend geprüft 
werden. Die CCS-Technologie sollte nicht größerska-
lig zum Einsatz kommen, bevor in wissenschaftli-
chen Studien nachgewiesen werden kann, dass die 
erforderlichen Rückhaltezeiten von mindestens 
10.000 Jahren gewährleistet werden können. 
Außerdem sollte vor dem Einsatz geklärt sein, wie 
ein langfristiges Monitoring realisiert werden kann, 
und es sollte ein (internationaler) rechtlicher Rah-
men entwickelt werden, der nicht nur die Haftung 

für das Entweichen von CO
2
 im Zeitraum über Jahr-

zehnte regelt, sondern auch die klimarelevante Frage 
des langfristigen Entweichens über Jahrtausende 
abdeckt.

Forschungsempfehlungen 

Der Forschung kommt eine zentrale Rolle bei der erfor-
derlichen Transformation zur klimaverträglichen, nach-
haltigen Gesellschaft zu. Die Transformation ist ein 
gesellschaftlicher Suchprozess, der durch Forschung 
unterstützt werden sollte. Forschung sollte, insbeson-
dere im Zusammenspiel mit Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft, Visionen eines nachhaltigen Umgangs mit 
den Meeren aufzeigen, unterschiedliche Entwicklungs-
pfade beschreiben sowie nachhaltige technologische und 
soziale Innovationen entwickeln. Die deutsche naturwis-
senschaftliche Meeresforschung ist im internationalen 
Vergleich sehr gut aufgestellt. Für einen nachhaltigen 
Umgang mit den Meeren ist aber die verstärkte Koopera-
tion von Natur-, Gesellschafts- und Technikwissenschaf-
ten unverzichtbar. Um die Forschungslandschaft weiter-
zuentwickeln, unterscheidet der WBGU  zwischen Trans-
formationsforschung und transformativer  Forschung. 

Transformationsforschung versucht Transformations-
prozesse zu verstehen, um zukünftige Transformationen 
besser gestalten und beschleunigen zu können. Sie bein-
haltet die interdisziplinäre, wissenschaftliche Analyse 
gesellschaftlicher Transformationsprozesse als solcher, 
um Aussagen über Faktoren und kausale Relationen zu 
treffen und die „Bedingungen der Möglichkeit“ (Imma-
nuel Kant) sozialer und technologischer Innovationen 
inklusive ihrer möglichen Effekte auf Ökosysteme zu 
identifizieren. Transformationsforschung wendet sich 
auch gezielt der bevorstehenden Gestaltungsaufgabe zu, 
indem sie Visionen sowie mögliche Pfade der Transfor-
mation skizziert, mögliche negative Umwelteffekte iden-
tifiziert und Vorschläge zur politischen Gestaltung macht. 
Schwerpunkte einer marinen Transformationsforschung 
umfassen: Forschung zu adäquater Meeres-Governance 
angesichts multipler Nutzungen der Meere, die Bedeu-
tung der Ozeane im Kontext der Weltgesellschaft, inter-
kulturelle Forschung zum Umgang mit den Meeren, 
Umbrüche in der Meeresnutzung vor und während der 
Industrialisierung einschließlich der Wechselwirkungen 
mit Ökosystemen sowie Visionen einer zukünftigen 
Meeresnutzung und die Bewertung verschiedener Pfade 
dorthin. Der WBGU empfiehlt, interdisziplinäre 
 For schungs einrichtungen und -programme zu schaffen, 
um die skizzierten Themen aufzugreifen. 

Transformative Forschung umfasst die Gesamtheit 
aller wissenschaftlichen Aktivitäten, die in den für eine 
Transformation zur nachhaltigen Nutzung der Meere 
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relevanten Sektoren entscheidende Neuerungen gene-
rieren können – und damit die Transformation erst 
ermöglichen. Der WBGU hebt folgende Forschungs-
themen besonders hervor, die im Hinblick auf einen 
nachhaltigen Umgang mit den Meeren unmittelbar mit-
einander verbunden sind: Die Global-Change- Forschung 
liefert die Problemdiagnose und das grundlegende 
 Systemverständnis, das für eine gute Meeres-Gover-
nance unabdingbar ist. Governance-Forschung liefert 
Raster für Institutionen und Politiken und ermöglicht 
so zielgerichtetes politisches Handeln; Global-Change- 
Forschung und Governance-Forschung befruchten die 
Forschung in den einzelnen Handlungsfeldern. Ernäh-
rung und Energie sind zentrale Handlungsfelder der 
Großen Transformation zu einer klimaverträglichen, 
nachhaltigen Gesellschaft, zu denen die Meere einen 
wesentlichen Beitrag leisten können. Der WBGU 
betrachtet in diesem Gutachten die beiden Schwer-
punkte Ernährung und Energie, für die exemplarisch 
Forschungsempfehlungen für nachhaltige Problem-
lösungen und Nutzungen sowie spezifische Gover-
nance-Mechanismen  gegeben werden. 

Die im Folgenden genannten Empfehlungen sollten 
auch im Rahmen bereits bestehender Forschungsein-
richtungen und -programme unterstützt werden.

Global-Change-Forschung

Die Forschung zum globalen Wandel befasst sich 
schwerpunktmäßig mit physikalischen und biogeoche-
mischen Umweltveränderungen, die sich natürlich oder 
durch den Menschen verursacht ergeben. Zunehmend 
erforscht sie auch die Wirkungen der Änderungen auf 
Gesellschaften und die Möglichkeiten, ökonomische 
und gesellschaftliche Entwicklung mit der Reduzierung 
von schädlichen Umwelteinflüssen zu verbinden. Ein 
zentrales Thema der marinen Global-Change-Forschung 
ist die Wechselwirkung zwischen Klimawandel und den 
Meeren: Die Erwärmung des Meerwassers, die Verän-
derung von Meeresströmungen oder der Anstieg des 
Meeresspiegels sind zwar als Probleme erkannt und 
rechtfertigen präventives Handeln gemäß dem Vorsor-
geprinzip, die vor- und nachgelagerten Prozesse sind 
aber nur teilweise verstanden und Zukunftsprojektio-
nen oder Risikoabschätzungen sind nach wie vor mit 
großen Unsicherheiten verbunden. Dies betrifft auch 
den Schwund der Meereisdecke oder die Auswirkungen 
der Meereserwärmung auf das Kontinentaleis. Hinzu 
kommen einschneidende, aber ungenügend verstan-
dene Veränderungen in der Meereschemie, wie die Ver-
sauerung der Meere oder die Ausbreitung sauerstoffar-
mer Zonen in den Weltmeeren. Auch die Auswirkungen 
multipler Stressfaktoren wie Erwärmung, Versauerung, 

Verschmutzung und Überfischung auf die Meeresöko-
systeme müssten intensiver erforscht werden. Unser 
Verständnis der ablaufenden Prozesse hält derzeit nicht 
mit dem Tempo der Veränderungen in den Meeren 
schritt. Dennoch ist aber in vielen Problem- und Hand-
lungsfeldern ausreichendes Wissen vorhanden, um 
bereits jetzt entschieden handeln zu können und die 
Reform der existierenden Meeres-Governance im vom 
WBGU vorgeschlagenen Sinn anzugehen. 

Forschung zur Meeres-Governance 

Forschung sollte visionäre Entwürfe für neue, den Her-
ausforderungen des Anthropozäns gerecht werdende 
Strukturen der Meeres-Governance erarbeiten. Gleich-
zeitig ist eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
sozial- und rechtswissenschaftlicher Global Gover-
nance-Forschung und den Natur- und Technikwissen-
schaften erforderlich, um auf Basis eines besseren Ver-
ständnisses der Interaktion der ökologischen, sozioöko-
nomischen und technischen Systeme entsprechende 
Governance-Muster zu entwickeln. Ein Schwerpunkt 
sollte dabei auf der theoretischen Fundierung und kon-
zeptionellen Entwicklung von globalen Leitbildern – 
z.  B. dem Welterbeprinzip – und deren institutioneller 
und materieller Ausgestaltung liegen. 

Um entsprechende Schritte in Richtung Transforma-
tion zu ermöglichen, sollte die Governance-Forschung 
Beiträge zu einer sektorenübergreifenden und kohä-
renten Analyse und Bewertung der Governance-Struk-
turen sowie zu rechtlichen und ökonomischen Bedin-
gungen und Anforderungen in Bezug auf die derzeitige 
und zukünftige Nutzung der Meere leisten. Hier sollten 
die Bedeutung der Meere als globales Kollektivgut, die 
institutionelle Fragmentierung der globalen Meeres-
Governance, Steuerungs- und Gestaltungsmöglichkei-
ten zu neuen Nutzungsformen der Meere (z.  B. erneu-
erbare Meeresenergien, Offshore-Aquakultur) sowie 
eine bessere Verzahnung zwischen regionaler und glo-
baler Governance im Mittelpunkt stehen.

Zur Entwicklung einer polyzentrischen globalen 
Governance im Mehrebenensystem sollte ein weiterer 
Forschungsschwerpunkt auf der vergleichenden Ana-
lyse von Mechanismen und Institutionen auf regionaler 
und nationaler Ebene liegen, um Best-practice-Bei-
spiele zu identifizieren sowie konkretere Aussagen zur 
Fragmentierung der Meeres-Governance und zu Mög-
lichkeiten der Verbesserung von Kooperation und 
Kohärenz zu ermöglichen. Auch hier gilt es, über 
Kooperation mit den Naturwissenschaften festzustel-
len, welche ökosystemaren Wirkungen die erarbeiteten 
Lösungen haben könnten und ob sie den tatsächlichen 
Umweltproblemen angemessen sind. 
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Ferner sollte die Forschung zu Politikinstrumenten, 
welche der Eingriffstiefe menschlichen Handelns im 
Anthropozän gerecht werden, z.  B. Forschung zur mari-
nen Raumplanung, zu Nutzungsentgelten und zur Ent-
wicklung eines globalen Evaluierungssystems für die 
Meeresumwelt (Zustands- und Zielindikatoren), ver-
stärkt werden. Zu untersuchen ist, wie derartige Instru-
mente ausgestaltet und in systemische Mehrebenen-
Governance institutionell eingebettet werden können.

Forschung zu Nahrung aus dem Meer

 > Nachhaltige Fischerei: Forschung zur nachhaltigen 
Bewirtschaftung von Fischbeständen sollte sich ins-
besondere auf die technische Weiterentwicklung 
von Fanggeräten zur Vermeidung von Beifang bzw. 
zum selektiven Fang der jeweiligen Zielarten sowie 
auf die Weiterentwicklung von Indikatoren in Bezug 
auf ökosystemare Verknüpfungen ausrichten. 
Zudem sind Methoden gefragt, die auch bei schlech-
ter Datenlage eine Abschätzung des höchstmögli-
chen Dauerertrags (maximum sustainable yield, 
MSY) ermöglichen. Es gibt außerdem Forschungsbe-
darf zur Nutzung von Meeresschutzgebieten als Ins-
trument des Fischereimanagements. Als Beitrag zur 
Ernährungssicherung sollte erforscht werden, wie 
bislang nur als Futterfisch genutzte Fischarten direkt 
für den menschlichen Verzehr verwendbar gemacht 
werden können. Für die Fischerei-Governance ist 
sozioökonomische Forschung zu Rahmenbedingun-
gen und Anreizstrukturen für ein nachhaltiges 
Fischereimanagement sinnvoll. Dabei sollte Deutsch-
land einen Forschungsschwerpunkt bei einer nach-
haltigen EU-Fischerei in Drittstaaten setzen. Hierfür 
bietet unter anderem die Forschung zur ökonomi-
schen Bewertung biologischer Vielfalt und mariner 
Ökosystemleistungen einen Ansatzpunkt. Wichtige 
Forschungsaspekte sind weiter die Bekämpfung ille-
galer, nicht gemeldeter und unregulierter (IUU)-
Fischerei sowie Regelungs- und Umsetzungslücken 
in der Governance und Lösungsansätze, um diese 
Lücken zu schließen. Schließlich sollte ein wissen-
schaftlicher Konsens zur Frage angestrebt werden, 
welche Governance-Mechanismen zur Förderung 
von nachhaltiger Kleinfischerei (u.  a. Optimierung 
von Wertschöpfungsketten, soziale Absicherung 
kleinbetrieblicher Fischer) besonders empfehlens-
wert sind.

 > Nachhaltige Aquakultur: Die Forschung zur Weiter-
entwicklung umweltschonender integrierter, multi-
trophischer und geschlossener Aquakultursysteme 
sollte, mit dem ökosystemaren Ansatz als Grundlage, 
prioritär gefördert werden. Forschung zur Offshore-

Aquakultur sollte Synergien mit anderen Offshore-
Installationen wie Windparks mit umfassen. Ange-
sichts erster Erfolge und Anwendungen sollte die 
Forschung zur Substitution von Fischmehl und -öl in 
den Futtermitteln weiter gestärkt werden, wobei auch 
mögliche Folgen einer verstärkten pflanzenbasierten 
Futtermittelsubstitution auf die Landnutzung unter-
sucht werden sollten. Die Forschung zu Ertrags-
potenzialen einer nachhaltigen Aquakultur sowie zu 
deren Beitrag zur Ernährungssicherung und Armuts-
bekämpfung sollte intensiviert werden. Insbesondere 
werden Aussagen zu globalen Ertragspotenzialen 
unterschiedlicher Aquakulturszenarien benötigt. 
Außerdem sollten verschiedene Governance-Ansätze 
und ihre Potenziale zur Unterstützung einer umwelt-
verträglichen und sozial verantwortungsvollen 
 Aquakulturentwicklung untersucht werden. Zur För-
derung der Aquakulturforschung sollten nationale 
und internationale Forschungskooperationen gestärkt 
werden, v.  a. mit und in Entwicklungsländern.

Forschung zu Energie aus dem Meer

Für eine nachhaltige marine Energieerzeugung sollten 
zentrale Technologien weiterentwickelt werden. Dazu 
gehören schwimmende Multi-use-Plattformen, die 
verschiedene Energieerzeugungstechnologien sowie 
die Kultivierung von Algen integrieren können. Eben-
falls von Bedeutung ist die Entwicklung meerbasier-
ter Speicheranwendungen wie z.  B. Tiefseespeicher, 
elektro lytische Erzeugung von Wasserstoff sowie der 
Transport von Methan als künstlich erzeugtes Hydrat. 
Als Voraussetzung für die Errichtung eines marinen 
 Hochleistungsnetzes (Supergrid) ist die Weiterent-
wicklung der Hochspannungsgleichstromübertragung 
notwendig. Generell empfiehlt der WBGU auch ver-
stärkte  Forschung zu den Risiken und Umweltgefahren, 
besonders im Hinblick auf kumulierte und langfristige 
Effekte beim Abbau fossiler Energieträger, bei der Ein-
lagerung von CO

2
 in den Meeresboden und bei erneuer-

baren Energieerzeugungstechnologien. Die Erforschung 
der Wechselwirkungen von Magnetfeldern mit marinen 
Ökosystemen und die Reduktion von Lärmemissionen 
bei der Errichtung mariner erneuerbarer Energietech-
nologien sollten besondere Aufmerksamkeit erfahren.

Forschungspolitik 

Im Hinblick auf die Forschungspolitik hebt der WBGU 
folgende Empfehlungen hervor:

 > Stärkere Integration interdisziplinärer Meeres-
forschung in Forschungsprogramme: Der WBGU 
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 empfiehlt, nachhaltige Meeresforschung stärker in 
bestehende Forschungsprogramme zu integrieren. 
Dabei sollten die Gesellschaftswissenschaften enger 
mit den Naturwissenschaften verzahnt werden. Auf 
EU-Ebene sollten ein Programm für nachhaltige 
Meeresinfrastrukturen beim Wissenschaftlichen Rat 
der europäischen Akademien (EASAC) etabliert 
sowie innerhalb des 8. Forschungsrahmenpro-
gramms der EU („Horizont 2020“) Ausschreibungen 
für Forschungsprojekte zum Themenkomplex 
„Nachhaltiger Umgang mit den Meeren“ entwickelt 
werden. In das BMBF-Rahmenprogramm „For-
schung für die Nachhaltigkeit“ (FONA) sollte eben-
falls ein Querschnittsthema „Nachhaltiger Umgang 
mit den Meeren“, ähnlich dem existierenden Quer-
schnittsthema „Nachhaltiges Landmanagement“, 
integriert werden. 

 > Stärkere Institutionalisierung interdisziplinärer Mee-
resforschung: Der WBGU empfiehlt die institutio-
nelle Basis für interdisziplinäre Forschungsfragestel-
lungen im Hinblick auf einen nachhaltigen Umgang 
mit den Meeren zu stärken. Das Konsortium Deut-
sche Meeresforschung scheint ein geeigneter 
 Nukleus für eine entsprechende strategische Weiter-
entwicklung der deutschen Meeresforschung zu sein 
und sollte als Koordinierungs- und Kommunikati-
onsplattform ausgebaut werden. Möglich wäre die 
Förderung von Netzwerken, die Integration fehlen-
der Disziplinen in bestehende Forschungseinrich-
tungen, die Errichtung eines eigenen Forschungs-
instituts mit wirtschafts-, gesellschafts- und kultur-
wissenschaftlichen Schwerpunkten oder die Einrich-
tung eines neuen interdisziplinären Instituts. 
Außerdem empfiehlt der WBGU die Einrichtung 
einer experimentellen Programmvariante im Rah-
men der DFG-Sonderforschungsbereiche, die Inter-
disziplinarität, gesellschaftliche Problemrelevanz 
und den Bezug zum nachhaltigen Umgang mit den 
Meeren als Bewilligungskriterien umfasst. Wegen 
der steigenden Relevanz der Meeres- und Polarpoli-
tik im Kontext der Sicherheits-, Umwelt- und Wis-
senschaftspolitik, empfiehlt der WBGU zusätzlich 
die Einrichtung einer Forschungsstelle „Meeres- und 
Polarpolitik“.

 > Stärkere Integration von Wissenschaft, Politik und 
Zivilgesellschaft: Der WBGU empfiehlt bei der 
Durchführung technologiepolitischer Maßnahmen 
im Bezug auf die Meeresnutzung stärker solche For-
schungsperspektiven zu integrieren, die sich mit 
marinen Ökosystemen und deren Schutz sowie mit 
Technologiefolgenabschätzung beschäftigen. Außer-
dem empfiehlt der WBGU, Vorschläge für ein inno-
vatives marines Science-Policy-Interface zu entwi-
ckeln. Mit Blick auf die Verbesserung der zukünfti-

gen Kooperationen von Wissenschaft und Politik 
empfiehlt der WBGU eine Analyse der Erfahrungen 
aus dem Pakt für Forschung und Innovation, um für 
eine weitergehende Zusammenarbeit zwischen Wis-
senschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu 
lernen. Dabei sollte die Nachhaltigkeit im Vorder-
grund stehen. Zusätzlich empfiehlt der WBGU eine 
stärkere Beteiligung der Zivilgesellschaft an The-
mensetzung und Programmgestaltung meeresbezo-
gener Forschung sowie an der Vergabe öffentlicher 
Forschungsmittel hierfür. Der WBGU empfiehlt 
Informations- und Bildungskampagnen, um das 
Wissen über den ökologischen Zustand und die 
Bedrohung der Meere zu stärken. Zusätzlich sollten 
bestehende Initiativen der Zivilgesellschaft zum 
Schutz der Meeresumwelt von staatlicher Seite 
gezielt unterstützt werden.

Epilog

Am Ende dieses Gutachtens bleibt die Frage, wie die 
zahlreichen Empfehlungen ihren Weg in die Umsetzung 
auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene fin-
den können. Erfahrungsgemäß dauern solche Prozesse 
viele Jahre, und grundlegende Veränderungen oder 
 Systemwechsel werden oft erst durch nicht vorherseh-
bare, neue Entwicklungen oder Ereignisse ermöglicht, 
wie etwa die deutsche Energiewende vor dem Hinter-
grund der Reaktorkatastrophe in Fukushima zeigte. 
Dennoch gibt es Raum, die Meere aktiv und verstärkt 
in das öffentliche Blickfeld zu rücken. Ein Trend in die-
ser Richtung ist bereits erkennbar: 1998 erklärten die 
Vereinten Nationen zum Jahr der Meere, seit 2009 wird 
jährlich weltweit der Tag des Meeres begangen und auf 
der Rio+20-Konferenz standen die Meere weit oben 
auf der Agenda. Dies zeigt das wachsende öffentliche 
Bewusstsein für die Probleme des „blauen Kontinents“. 
Diese wachsende Aufmerksamkeit könnte sich zu einem 
Konsens für den nachhaltigen Umgang mit den Meeren 
in Form eines „marinen Gesellschaftsvertrags“ verdich-
ten. Das wäre ein starker Impuls für die Weiterentwick-
lung einer nachhaltigen Meerespolitik. Es geht im Sinne 
von Elisabeth Mann Borgese darum, „mit den Meeren 
zu leben“. Dazu möchte dieses Gutachten einen Beitrag 
leisten. 
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Wie sollen sich die Menschen behausen, wo können sie 
sich niederlassen, wie nahe dürfen ihnen die Nachbarn 
rücken?

Diese Fragen sind so alt wie unsere Zivilisation, doch 
im 21. Jahrhundert werden sie auf neue Weise gestellt. 
Denn dieses Jahrhundert ist geprägt von einer Wider-
spruchsdynamik, die viele bisherige Erfahrungen sozia-
len Wandels in den Schatten stellt: Vielerorts rapide 
wachsende Bevölkerungen in den Entwicklungsländern 
und mancherorts schrumpfende Populationen in den 
Industrieländern, Bereicherung winziger Eliten und 
fortschreitende ökonomische Marginalisierung der 
Mehrheit, bewachte Luxusimmobilien umringt von 
menschenunwürdigen Quartieren in zahlreichen 
Megastädten, verbesserte Elementarversorgung von 
Milliarden Erdenbürgern bei gleichzeitiger Zerstörung 
ihrer langfristigen Lebensgrundlagen durch Ressour-
cenplünderung, Klimawandel und Umweltverschmut-
zung. 

Die globalisierte Wirtschaft schafft im Prinzip uner-
hörte Wohlstandsmöglichkeiten für jeden und jede, 
doch hat nur eine Minderheit der Weltbevölkerung die 
Voraussetzungen, das Geschick und insbesondere das 
Glück, diese Chancen wahrzunehmen. Das globale 
 Prekariat umfasst noch immer über 700 Mio. Men-
schen, die von weniger als 2 US-$ am Tag leben (Cruz et 
al., 2015). Zudem müssen mehr als 4 Mrd. Menschen 
mit weniger als 10 US-$ pro Tag auskommen (Kochhar, 
2015). Gleichzeitig wächst die Zahl der Milliardäre in 
atemberaubendem Tempo. Somit fächert sich die 
Menschheit in der späten Moderne in unzählige Frakti-
onen auf, auseinandergespreizt von der Ultra-Zentri-
fuge des beschleunigten „Fortschritts“, der immer noch 
vom massiven Einsatz fossiler Brennstoffe angetrieben 
und immer stärker von der elektronischen Informations-
technologie dominiert wird.

Nichts steht mehr still auf unserem Planeten, und 
vor allem, fast keiner bleibt, wo er einmal war. Viele, die 
im Europa des 19. Jahrhunderts im Elternhaus das Licht 
der Welt erblickten, wurden dort auch zur letzten Ruhe 
gebettet. Wer dagegen heute in einem Wohnblock, 
einer Hütte oder einer Villa aufwächst, dürfte kaum 

dort sterben. Er oder sie werden im Laufe des Lebens 
viele Male umziehen – von Haus zu Haus, vom Land in 
die Stadt, vom Dorf in die Metropole, vom Heimatstaat 
zum Nachbarstaat, von Kontinent zu Kontinent. Wohn-
orte, Arbeitsplätze, Urlaubsziele und Alterssitze wer-
den immer mehr zu Zwischenstationen auf dem Pfad 
zwischen Wiege und Bahre, und selbst diese episo-
dischen Quartiere dienen nur als Referenzpunkte für 
das hypermobile Individuum, das unablässig pendelt, 
reist, vagabundiert, flüchtet. Diese Umzüge der 
Menschheit sind angetrieben vom Streben nach Glück 
und Selbstverwirklichung, von menschlicher Neugier, 
von der Effizienzlogik globaler Wertschöpfungsketten 
oder aber von den rohen Gesetzen von Not, Gewalt und 
Gesellschaftszerfall. Aus der Kultur der Sesshaftigkeit 
ist eine Zivilisation der beschleunigten Bewegung her-
vorgegangen.

Am Werk sind höchst unterschiedliche Zug- und 
Schubfaktoren, genauso wie starke Zentrifugal- und 
Zentripetalkräfte. Solche Antriebe haben im Laufe der 
Jahrtausende die Menschen zusammengeführt und 
wieder zerstreut, Siedlungen geschaffen, verdichtet 
und zerfranst, Wanderungen von Einzelnen oder gan-
zen Völkern ausgelöst, gelenkt, gehemmt und schließ-
lich unterbunden. In gewissen historischen Phasen wir-
ken die verschiedenen Antriebe gleichgerichtet, in 
anderen Phasen liegen sie im Widerstreit. Im letzteren 
Falle können etwa „Trapped Communities“ (Foresight, 
2011) entstehen, also Menschengruppen, deren Migra-
tionswillen politisch, ökonomisch oder ökologisch 
 blockiert ist. 

Beim Werden der Hochmoderne mit ihrer sich heute 
überschlagenden Siedlungsdynamik war mitentschei-
dend, was im 17. bis 19. Jahrhundert zunächst in Eng-
land, Schottland und Wales geschah: Insbesondere im 
Rahmen des „Enclosure Movement“ kam es zu einer 
weitgehenden Privatisierung und Neugestaltung des 
ländlichen Raums, welche die agrarische Produktion 
dramatisch steigerte. Das dadurch ausgelöste Bevölke-
rungswachstum schuf nicht zuletzt ein Heer von jun-
gen, „freigesetzten“ Arbeitskräften, die ab dem späten 
18. Jahrhundert in die expandierenden Städte der 

Das transitorische Jahrhundert



 Das transitorische Jahrhundert

2

industriellen Revolution strebten (WBGU, 2011).
Diese Entwicklung stellte das historische demogra-

phische Stadt-Land-Verhältnis auf den Kopf, denn um 
1600 lebten noch etwa 80  % der Briten auf dem Land, 
um 1900 dagegen ca. 80  % in der Stadt. Der  menschliche 
Zuwachs wurde sowohl durch verstärkte Belegung der 
urbanen Kerne als auch durch planerische Erweiterung 
und Gestaltung der Stadtränder (Arbeitersiedlungen, 
sozialer Wohnungsbau, Gartenkolonien usw.) unterge-
bracht.

Dieser Prozess lief auf ähnliche Weise in allen klas-
sischen Industrieländern ab, führte jedoch zu teilweise 
unerträglichen humanitären Verhältnissen, über deren 
Verbesserung Architektinnen, Ökonomen, Moralphilo-
sophinnen und Politiker seit den 1870er Jahren und 
zunehmend nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 
intensiv nachzudenken begannen. So entstand u.a. die 
Vision der „funktionalen Entflechtung“ von Wohnen, 
Arbeiten und Erholen, die in der „Charta von Athen“ 
prägnant festgehalten wurde. Letztere resultierte aus 
einer Kreuzfahrt im Mittelmeer im Sommer 1933, wel-
che die avantgardistische Stadtplanervereinigung 
Congrès Internationaux d’Architecture Moderne 
(CIAM) durchführte und die von Le Corbusier’s 
mächtiger Persönlichkeit dominiert wurde. Die über-
füllten historischen Städte sollten nunmehr durch Sied-
lungen aus dem Baukasten („Unités d’Habitations“) 
ersetzt werden, welche linear oder auch konzentrisch 
ins Umland vorstießen.

 Die Vorstellungen der Charta waren kühn, aber naiv 
und oft ohne „menschliches Maß“. Dies zeigte sich, als 
in der Nachkriegszeit das zugrundeliegende Denken in 
zahlreichen Städten umgesetzt wurde, allerdings häufig 
in abgewandelter bzw. verzerrter Form. Dabei war in 
Europa ein spezielles Faktorenpaar von großer Bedeu-
tung, nämlich erstens die großflächige Zerstörung alter 
Stadtviertel durch den Zweiten Weltkrieg und zweitens 
der Siegeszug des Automobils, insbesondere aufgrund 
der geostrategisch bedingten Verfügbarkeit von billi-
gem Erdöl ab den 1950er Jahren. Gerade Nachkriegs-
deutschland, wo nahezu alle Großstädte zu Schutt 
bombardiert waren, rezipierte die Visionen des „Moder-
nismus“ bereitwillig und entwickelte sie zur Fehl-
perspektive von der „autogerechten Stadt“ fort. Ab 
1960 kam es in den USA und der ganzen westlichen 
Welt zu einer starken Suburbanisierungsdynamik 
(Urban Sprawl), welche die funktionale Entflechtung 
unter gewaltigen Umweltkosten realisierte, allerdings 
weitgehend anders, als von den CIAM-Protagonisten 
erträumt. Die so hervorgebrachten Mischstrukturen 
aus gewachsenen, geplanten und wirtschaftlich oppor-
tunen Quartieren waren noch nicht vom Leitbild der 
Nachhaltigkeit beeinflusst oder gar geprägt.

In den letzten Dekaden des 20. Jahrhunderts und 

insbesondere nach dem Fall der Berliner Mauer erhielt 
jenes Leitbild in den hochentwickelten Industrielän-
dern jedoch eine herausragende Bedeutung im 
 öffentlichen Diskurs. Dadurch wurden nicht zuletzt 
problematische Aspekte der zeitgenössischen Gestal-
tung urbaner und ruraler Räume thematisiert, von der 
Landschaftszerstörung bis hin zur Beschleunigung des 
Klimawandels durch Treibhausgasemissionen aus 
Bausektor und Transportwesen. Zudem setzte sich bei 
Planerinnen, Architekten und Kulturwissenschaftler-
innen die Auffassung durch, dass für die Wiedergewin-
nung von Identität und Lebensqualität die räumliche 
Re-Integration der verschiedenen städtischen Leistun-
gen (von der Unterbringung bis zur aktiven Beteiligung 
an politischen Gestaltungsprozessen) dringend geboten 
wären. Diese beiden, weitgehend parallelen Strömun-
gen vereinigen sich heute in der allgemeinen Forderung 
nach erneuter Verdichtung und Begrenzung der Stadt-
areale.

Damit scheint die Charta von Athen verworfen, doch 
die Herausforderungen des Siedlungswesens im 21. Jahr-
hundert sind viel zu komplex, um endgültige städtebau-
liche Schlüsse zu ziehen. Da ist zunächst die sogenannte 
Globalisierung, also die Eroberung des ganzen Planeten 
durch ein hochgradig vernetztes, marktwirtschaftlich 
organisiertes Produktions-Konsumptions-System, das 
durch intensiven Einsatz fossiler Energieträger in Gang 
gehalten und weiter beschleunigt wird. Diese Entwick-
lung verläuft jedoch asynchron, wobei Länder wie China 
rasch zu den westlichen Industriestaaten aufschließen, 
während Länder in Zentralafrika sich gerade anschicken, 
das prämoderne Stadium zu verlassen. Entsprechend 
werden in manchen Regionen der Erde heute auch ver-
schiedene Phasen der europäisch-amerikanischen Stadt-
geschichte nachgestellt, wenngleich nur in Andeutungen 
und zumeist im Zeitraffer. Insofern sind weltweit sowohl 
starke Zentrierungs- als auch Suburbanisierungskräfte 
am Werk, so dass es ebenso zu primären und sekundären 
Verdichtungen als auch zu funktionalen Entmischungen 
unterschiedlicher Art kommt. Nur dass sich alles in Grö-
ßenordnungen abspielt, welche die historischen Vorbil-
der in den Schatten stellen, wie die Beispiele Mexiko-
Stadt, Lagos und Manila auf der einen Seite und die 
Exempel Brasilia, Islamabad und Songdo auf der anderen 
Seite illustrieren. Was alles mit dem Oberbegriff „Urba-
nisierung“ bezeichnet wird, ist in moderner Wirklichkeit 
ein fragmentiertes, hektisches, zeitversetztes Pulsieren 
des globalen Stadtgefüges mit expansiver Grundtendenz. 
Denn insgesamt wächst die Weltbevölkerung immer noch 
dramatisch.

Man kann diese Entwicklung hilflos zur Kenntnis 
nehmen oder aber versuchen, sie positiv zu beeinflus-
sen, ja, sie zu gestalten. Wer dabei allerdings allein auf 
„Verdichtung“ setzt, wird zu kurz springen. Wer es bes-
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ser machen will, muss die Siedlungsdynamik des 21. 
Jahrhunderts in ihrer Gesamtheit begreifen, ihre Kom-
plexität jedoch auf ein analyse- und strategiefähiges 
Maß reduzieren. Eben dies hat sich der WBGU in sei-
nem Hauptgutachten zum Ziel gesetzt. Dementspre-
chend führt der Beirat eine Drei-Ebenen-Betrachtung 
ein, die zwischen den fundamentalen Kräften, Formen 
und Werten des Gesamtsystems unterscheidet (Abb. 1).

Beginnen wir mit den Formen, womit die großen 
archetypischen Muster der heutigen urbanen Realität 
gemeint sind. Der WBGU identifiziert als Grundform (1) 
die historisch gewachsene, sozusagen gereifte Stadt, (2) 
die öffentlich oder privat geplante, heute zumeist rasch 
expandierende Urbanisation und (3) die informelle Sied-
lung, deren Varianten von prekären Behausungen für 
Flüchtlinge bis zu gesetzeswidrig errichteten Villen für 
Oligarchien und Nomenklatura reichen. Es versteht sich 
von selbst, dass es innerhalb dieser Grundmuster 
unzählige Abstufungen und Übergänge gibt; zudem 
treten die drei Archetypen – ähnlich wie Aggregatszu-
stände einer Substanz – in der Regel gemeinsam inner-
halb einer Stadtkommune auf und fügen sich zu hete-
rogenen Gebilden. Oft finden sich Luxusquartiere und 
Slums in unmittelbarer Nachbarschaft, manchmal nur 
durch rohe Betonmauern voneinander getrennt.

Doch was sind die Kräfte, welche die Grundmuster 
und ihre Mixturen hervorbringen? Unter den vielen 
Wirkfaktoren identifiziert der Beirat die großen „Bau-
meisterinnen der Stadt“, nämlich (1) die Zeit, (2) die 
Macht und (3) die Not als fundamentale Kräfte. Dies ist 
zunächst einmal ein metaphorischer Zugang zur urba-
nen Komplexität, der jedoch erhebliches heuristisches 
Potenzial besitzt. Natürlich lässt sich jede Baumeister-
kategorie in diverse Typen zerlegen – etwa „die Zeit“ in 
Reifung, Zerfall, Beschleunigung oder Ruptur, „die 
Macht“ in Akteursgruppen wie Staat, Eliten, Investo-
ren, revolutionäre Innovatoren oder zivilgesellschaftli-
che Netzwerke, „die Not“ schließlich in Hunger, Gewalt, 
Überbevölkerung oder Vertreibung. Beim Werden, 
Umgestalten und Vergehen eines Siedlungsgebildes 
und seines ländlichen Rückraums sind zumeist 
Akteurskonstellationen mit abwechselnd gemeinsamen 
und widerstrebenden Interessen am Werk.

Die Städte der Vergangenheit waren die Wiege der 
menschlichen Kultur, die Foren der politischen Dis-
kurse, die Motoren des wissenschaftlichen und wirt-
schaftlichen Fortschritts, die Stätten der sozialen Inte-
gration. Können diese Leistungen auch im transitori-
schen 21. Jahrhundert mit seiner tumultartigen Urbani-
sierungsdynamik erbracht werden?

Wiederum konzentriert sich der Beirat auf drei Qua-
litäten des Siedlungswesens, die besondere Anstren-
gungen verdienen und erfordern, nämlich (1) die Eigen-
art, also die unverwechselbaren individuellen Ausprä-

gungen der von Stadtgesellschaften hervorgebrachten, 
physischen und kulturellen Lebensumwelten, (2) die 
Teilhabe, also die Ermöglichung der gleichberechtigten 
Nutzung und Fortentwicklung der Stadt durch ihre 
Bürgerinnen und (3) die Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen, also Formung und Betrieb der urba-
nen Substanz im Einklang mit lokalen, regionalen und 
globalen ökologischen Leitplanken. Der WBGU sieht 
diese Qualitäten als urbane Grund- und Zielwerte an, 
welche sich zu einem „normativen Kompass“ fügen.

Damit ist der Drei-Ebenen-Ansatz umrissen, der das 
Gutachten strukturiert und die Basis für System-
analysen und Interventionsoptionen darstellt. Anhand 
von Abbildung 1 kann dies exemplifiziert werden: 
Macht und Not können zum Beispiel den massiven Auf-
bau von seelenlosen Planstädten vorantreiben, die 
möglicherweise ressourceneffizienter sind als histori-
sche Quartiere. Andererseits können in funktionalen, 
am Reißbrett entworfenen und zügig erbauten Neu-
städten nur selten distinkte Wir-Gefühle und Eigenhei-
ten entstehen. Wird jedoch der staatliche Durchgriff 
durch äußere Umstände geschwächt (wie beim Zusam-
menbruch des Spät-Kommunismus in Mittel- und Ost-
europa nach 1989), dann ergeben sich auch Chancen 
für die „Rückeroberung“ des urbanen Raums durch die 
Bürger. Dies stärkt die Wirkmacht der Zivilgesellschaft 
und damit die Eigenart der jeweiligen Stadt. Das ent-
sprechende doppelte Kausalgeflecht ist in der Abbil-
dung durch rote/blaue Pfeile sowie durch die Zeichen 
+/- charakterisiert. Auf diese Weise wird auch die 
Bedeutung von Rückkopplungen hervorgehoben. Pro-
aktive Stadtpolitik könnte sich an dieser System-
betrachtung orientieren, um effektive Maßnahmen zur 
Verbesserung der gewünschten Qualitäten zu erkennen 
und zu implementieren.

Die WBGU-Systemanalyse zeigt auch, dass es keine 
universellen Schablonen für die Transformation zur 
Nachhaltigkeit in den höchst unterschiedlichen Stadt-
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Abbildung 1

Schema dominierender globaler Siedlungsmuster (Formen), 
deren Treiber (Kräfte) und deren Herausforderungen in Bezug 
auf den „normativen Kompass“ des WBGU (Werte).
Quelle: WBGU
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gesellschaften etwa von Kopenhagen, Mumbai, Kigali 
und Guangzhou gibt. Doch zugleich können aus der 
Summe lokaler Urbanisierungsprozesse vorhersehbar 
globale Systemrisiken und regionale Problemzentren 
entstehen, die etwa für Entscheidungsträgerinnen im 
Feld der internationalen Kooperation von großer 
Bedeutung sein sollten. So dürfte die weltweite Sied-
lungsdynamik in den kommenden drei Dekaden mit 
darüber entscheiden, ob kritische planetarische Leit-
planken eingehalten werden können.

Die Lebensqualität jener ärmeren Hälfte der bald 
9–10 Mrd. Menschen, die in informellen Siedlungen, 
aber auch in reifen Städten der Entwicklungs- und 
Schwellenländer lebt, wird durch lokale Umweltdegra-
dierung massiv beeinträchtigt. Soziale Exklusion und 
Ungleichheit sowie damit verbundene lokale, natio-
nale, aber auch transnationale Instabilitätspotenziale 
nehmen in vielen Stadtformationen und in sehr vielen 
Gesellschaften zu. In den Städten Asiens und in gerin-
gerem Maße auch Afrikas werden die gut 2 Mrd. Men-
schen, die bis 2030/2040 in die globalen Mittelschich-
ten aufsteigen, Teilhaberechte einfordern und könnten 
so zu Motoren urbaner Modernisierung werden. Wo 
ihnen diese Rechte nicht zuerkannt werden, drohen 
jedoch politische Verwerfungen. In diesem Gutachten 
werden Perspektiven ausgeleuchtet, um diese sich 
andeutenden Fehlentwicklungen des globalen Urbani-
sierungsschubes möglichst zu vermeiden.

Die vom WBGU favorisierte Art, den Siedlungsraum 
der Menschen im Fortschritt beständig zu gestalten, 
scheint bereits deutlich in der „Charta von Leipzig“ aus 
dem Jahre 2007 auf. Die Leipzig-Charta ist mehr als ein 
negativer Reflex auf die längst diskreditierte Athen-
Charta – sie formuliert ein helles Leitbild für die Renais-
sance der europäischen Stadt im Geiste der Integration. 
Im Kern zielen die Postulate der Charta, nämlich „Die 
Stadt muss schön sein“; „Bürger mitnehmen“; „Gutes 
Regieren in der Stadt“; „Klimaschutz ist auch städtische 
Aufgabe“, genau auf die WBGU-Forderungen nach 
Eigenart, Teilhabe und Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen. Allerdings geht die Leipzig-Charta 
aus Sicht des Beirats in mindestens zweierlei Hinsicht 
noch nicht weit genug:

Erstens konzentrieren sich die entsprechenden 
Überlegungen auf die europäische Stadt, die zumeist 
schon das Produkt der oben beschriebenen Dynamiken 
durch die Jahrhunderte ist und bei der informelle Sied-
lungen eine in jeder Hinsicht marginale Rolle spielen. 
Die Zukunft der urbanen und auch unserer ganzen Zivi-
lisation wird jedoch auf dem globalen Schauplatz und 
insbesondere in den Gesellschaften der Entwicklungs- 
und Schwellenländer entschieden werden, wo gerade 
der größte Teil der Menschheit im Umzug begriffen ist. 
Insofern muss die Leipzig-Charta im Welt-Maßstab neu 

formuliert werden. Wie findet die Menschheit ein Leit-
bild von Urbanität wieder, das der kulturellen Diversi-
tät auch der Stadtentwürfe entspricht, das also nicht 
eurozentrisch wirkt und die Errungenschaften abend-
ländischer Städte gleichwohl schonend zur Geltung 
bringt?

Zweitens verlangen planetarische Krisen wie Erd-
erwärmung, Ressourcenknappheit, soziale Disparität 
und Vertreibung viel raschere und tiefere Interventio-
nen durch öffentliche und private Entscheiderinnen als 
die Leipzig-Charta vorschlägt. Auf der globalen Agenda 
steht mithin die Transformation der in die Existenzkrise 
geratenen Moderne ganz oben. Und nur wenn die 
wichtigsten urbanen Zentren die Kraft für diese Trans-
formation aufbringen, kann sie weltweit gelingen. 
 Insofern ist die Leipzig-Charta zu einem Gesellschafts-
vertrag für die umfassende Erneuerung des globalen 
Siedlungswesens fortzuschreiben. 

Dies sind wesentliche und ganz explizite Empfehlun-
gen, die der WBGU den Stadtplanerinnen, Architekten, 
Bürgermeisterinnen und Ministerialbeamten, aber auch 
den nationalen Regierungen, die über die Gestaltungs-
möglichkeiten und -richtungen der Städte entscheiden, 
ans Herz legen möchte. Der Beirat geht in seinem Gut-
achten jedoch noch darüber hinaus und bringt, eher 
implizit, eine Vorstellung ins Spiel, welche die zeitge-
nössischen Widersprüche des Stadtdiskurses überwin-
den helfen könnte: Gemeint ist die Vision von der poly-
zentrischen Integration. Um sie verstehen zu können, 
müssen wir zu den gegensätzlichen Kräften der Stadt-
formung zurückkehren, die eingangs angesprochen 
wurden:

Zweifellos sind Metropolen wie London, Shanghai 
oder Johannesburg heute mächtige Attraktoren, welche 
dem weiteren Hinterland Ressourcen entziehen, eine 
beträchtliche Landflucht erzeugen und sich mit einer 
wachsenden Zahl von Vororten und Satellitensiedlun-
gen verbreitern. Die Peripherie, der sogenannte „Urban 
Fringe“, wird dabei zur entscheidenden Wachstums-
zone, während die Zentren nicht selten ökonomisch 
„entmischt“ und dadurch demographisch und kulturell 
ausgedünnt werden. Dass auch dieses Wachstum Gren-
zen hat – humanitärer, struktureller und ökologischer 
Art – ist offensichtlich. Ansonsten wäre es denkbar, 
dass am Ende des 21. Jahrhunderts lediglich eine Hun-
dertschaft von „Super-Städten“, eingebettet in die glo-
bale Brache des entwerteten ländlichen Raumes, mit-
einander um Kapital, Talent und Luxus konkurrierten.

Dies ist jedoch weder erstrebenswert noch realis-
tisch: Dem Megatrend der fortwährenden Agglomera-
tion können nämlich starke Kräfte entgegenwirken, wie 
zum Beispiel die rapide Digitalisierung der Gesellschaft 
und die Substitution von fossiler durch erneuerbare 
Energie. Eine Stadt wie Hongkong kommt dem „moder-
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nistischen“ Wunschbild einer Urbanisation, die zu 
gewaltigen Hochhäusern aufgetürmt ist, karikaturhaft 
nahe. Dieses Gebilde ist aber nur lebensfähig, wenn es 
unablässig Erdöl und Metalle, Fasern und Lebensmittel 
aus der ganzen Welt aufsaugt, sie vor Ort verdaut und 
als metabolische Rückstände ins Umland entsorgt. 
Weniger nachhaltig kann eine urbane Perspektive nicht 
sein. Mit der elektronischen Kommunikation und den 
Energiequellen aus Sonne, Wind, Wellen und Biomasse 
kann und muss jedoch die Fläche wieder ins urbane 
Spiel zurückkehren.

Um dabei nicht wieder in die Falle der „funktionalen 
Entflechtung“ zu tappen und die Verwirklichung der 
urbanen Qualitäten Eigenart und Teilhabe sowie die 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen zu ermög-
lichen, muss das immer steiler werdende Stadt-Land-
Gefälle wieder reduziert und Raum für eine umfassende 
polyzentrische Perspektive geschaffen werden.  Letztere 
besagt, in einem Satz ausgedrückt, die Schaffung zahl-
reicher vernetzter Kerne aller Größenordnungen, wo 
die generischen Leistungen der Stadt in kritischer 
Dichte vereinigt werden können. Die polyzentrische 
Renaissance des Ruhrgebiets dürfte hier die Probe aufs 
Exempel sein, aber es gibt auch viele weitere Regionen 
und Distrikte, wie die Emilia Romagna in Italien, die San 
Francisco Bay Area in den USA, Randstad in den Nie-
derlanden, das Perlflussdelta (Guangzhou) in China 
oder die Metropolregion Lima/Callao in Peru, wo 
besagtes Leitmotiv schon wirksam ist.

Der WBGU stellt in seinem Gutachten nicht zuletzt 
diese Perspektive zur Debatte, indem er eine Reihe von 
Argumenten und Hinweisen zusammenträgt. Zwei wich-
tige Gesichtspunkte seien schon an dieser Stelle genannt: 
Ein tieferer Blick in die Kulturgeschichte macht deutlich, 
dass polyzentrische Strukturen von Siedlung, Wirtschaft 
und Gouvernanz außerordentliche Kreativität und Pro-
duktivität von Gesellschaften befördern konnten. Als 
herausragende historische Illustrationen seien die im 
Polis-Verbund aufblühende griechische Antike genannt, 
die den gesamten Mittelmeerraum und Teile des Orients 
umspannte, sowie die in den ober- und mittelitalieni-
schen Städten geborene  Renaissance, welche ab dem 14. 
Jahrhundert der Moderne den Weg wies. Bedeutsam in 
diesem Zusammenhang ist auch die vielkernige Organi-
sation des  Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 
vor und insbesondere nach dem Dreißigjährigen Krieg, 
wo zahlreiche Kleinstaaten und reichsfreie Städte zu 
 Epizentren des Fortschritts wurden. In einem histori-
schen Moment, da die Nationalstaaten an Steuerungs- 
und Überzeugungsfähigkeit nachlassen, sei diese „post-
westfälische“ Perspektive – mit den Städten als zentra-
len Orten menschlicher Organisation und Lebensqualität 
– in Erinnerung gebracht.

Der Blick auf die Gegenwart stellt die polyzentrische 

Vision zudem auf einen Prüfstand, der mit besonderen 
aktuellen Krisen zu tun hat: Auch Deutschland, dessen 
schicksalhafte „Schrumpfung“ und „Überalterung“ 
schon beschlossen schien, ist seit kurzem unmittelbar 
mit den Herausforderungen konfrontiert, die sich aus 
dem wachsenden Zustrom von Migranten aus dem 
Mittleren Osten und Afrika ergeben. Falls man nicht der 
nationalen Abschottung unter Missachtung von Men-
schenrechten (etwa Art. 16a Abs. 1 GG: „Politisch Ver-
folgte genießen Asylrecht“) und der Humanität das 
Wort reden will, muss man ernsthaft über nachhaltige 
Konzepte zur Aufnahme und Integration von Millionen 
von Flüchtlingen nachsinnen. Erste Beobachtungen 
und Analysen deuten darauf hin, dass sich die Migran-
tinnen – falls sie überhaupt eine Wahl haben – vorwie-
gend im Umfeld von größeren Städten anzusiedeln ver-
suchen. Dies gilt übrigens sowohl für die Ursprungslän-
der der Migration (wie Syrien oder Äthiopien) als auch 
für die Aufnahmeländer (wie Deutschland oder Schwe-
den). Vieles spricht jedoch dafür, dass die polyzentri-
sche Organisation des Urbanen die Fähigkeiten einer 
Gesellschaft zur Absorption und Integration von 
Flüchtlingen und Arbeitssuchenden deutlich erhöhen 
könnte. Dies sollte nicht zuletzt ein Forschungsthema 
ersten Ranges werden.
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1. Das Jahrhundert der Städte 

Das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Städte 
sein: Urbane Räume werden zur zentralen Organisati-
onsform nahezu aller menschlichen Gesellschaften. Die 
Stadtbevölkerung könnte sich bis 2050 weltweit von 
heute knapp 4 Mrd. auf dann 6,5 Mrd. Menschen ver-
größern – und mit ihr die urbanen Infrastrukturen. 
Etwa zwei Drittel der Menschheit werden dann in Städ-
ten zu Hause sein. Die Wucht des Urbanisierungsschubs 
betrifft vor allem Schwellen- und Entwicklungsländer 
in Asien und Afrika: Knapp 90  % des Wachstums der 
urbanen Bevölkerung bis 2050 werden in diesen beiden 
Kontinenten erwartet (UN DESA, 2014). Dann werden 
dort voraussichtlich nahezu drei Viertel der globalen 
Stadtbevölkerung leben (UN DESA, 2015). Der Urbani-
sierungsschub der kommenden Dekaden und das Ant-
litz der Welt-Städte-Gesellschaften werden also nicht 
von OECD-Gesellschaften vorangetrieben und geprägt 
– sie werden aber enorme Auswirkungen auf die glo-
bale und auch auf westliche Gesellschaften haben.

Der „Umzug der Menschheit“ gestaltet sich als 
demographisches Wachstum innerhalb von Städten, 
durch Zuzug von Menschen vom Land in die Stadt oder 
von Klein- und Mittelstädten in die Metropolen, durch 
die Migration zwischen armen sowie zwischen armen 
und reichen Ländern sowie durch sozialen Aufstieg aus 
den Armutssiedlungen in die Quartiere der Mittel-
schichten. Der Umzug der Menschheit könnte der wir-
kungsmächtigste Prozess sozialen Wandels im 21. Jahr-
hundert werden. An den Problemen im Umgang mit 
dem starken Anstieg der Flüchtlingszahlen in Deutsch-
land und Europa in den Jahren 2015/2016 zeigt sich, 
dass rasche demographische Veränderungen und der 
schnelle Zuzug von Menschen in die Städte selbst 
wohlhabende Länder vor enorme Herausforderungen 
stellen. In den öffentlichen Debatten wird die Frage dis-
kutiert, wie urbane Lebensqualität, Integration, sozia-
ler Frieden gewahrt und zugleich auch ökologisch nach-
haltige Stadtentwicklung unter Bedingungen eines 
raschen Zuzugs von Menschen gelingen kann. In 

Schwellen- und Entwicklungsländern gibt es aber deut-
lich schwierigere Bedingungen, bei meist wesentlich 
höheren absoluten und Zuwachszahlen als in Deutsch-
land und Europa, so dass dort staatliche und gesell-
schaftliche Belastungsgrenzen vergleichsweise schnel-
ler erreicht werden. 

Die Urbanisierung hat prägende Auswirkungen auf 
Dynamiken in Weltwirtschaft und Gesellschaft, auf die 
Lebensqualität der Menschen, die Zukunft der Demo-
kratie sowie den globalen Ressourcen- und Energiever-
brauch und damit auf die Zukunft der Erde insgesamt. 
Städte bieten viele Chancen für kulturelle, soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung sowie für die Erhöhung 
von Ressourcen- und Energieeffizienz. Doch Urbanisie-
rung muss gestaltet werden, um folgenden Risiken zu 
begegnen: In Entwicklungs- und Schwellenländern hat 
ein Drittel der städtischen Bevölkerung keinen adäqua-
ten Wohnraum, in Afrika südlich der Sahara macht die-
ser Anteil sogar knapp zwei Drittel aus. Insgesamt leb-
ten 2012 mehr als 850 Mio. Menschen in Slums (UN 
DESA, 2015), ohne ausreichenden Zugang zu lebens-
notwendigen Infrastrukturen. Wie kann verhindert 
werden, dass sich die Zahl der Slumbewohner verdop-
pelt oder gar verdreifacht? Im Afrika südlich der Sahara 
ziehen derzeit zwei Drittel aller neuen Stadtbewohner 
in informelle Gebiete oder Slums, und es wird erwartet, 
dass die Hälfte der neuen Stadtbewohner dort auch 
langfristig verbleibt. Nach Prognosen der UN könnte 
die Bevölkerung in Afrika insgesamt bis 2100 auf 
4,4 Mrd. Menschen ansteigen (UN DESA, 2015). Falls 
die gegenwärtigen Urbanisierungstrends in Afrika sich 
fortsetzen, und in 2100 z.  B. 80  % der Menschen in 
Afrika in Städten lebten, und davon wiederum 60  % in 
Slums, würden etwa 2 Mrd. Menschen in unwürdigen 
Stadtquartieren leben müssen. Eine solche Entwicklung 
muss aus Gründen sozialer Verantwortung verhindert 
werden, aber auch aus sicherheitspolitischer Perspek-
tive, denn massive soziale Exklusion von Menschen 
birgt immer das Potenzial gesellschaftlicher Destabili-
sierung.

Hier ist ein fundamentaler Perspektivwechsel not-
wendig, der nicht die Symptome bekämpft, sondern die 
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Ursachen der Entstehung informeller Siedlungen mit 
inadäquaten Wohnverhältnissen in den Fokus nimmt. 
Wie kann darüber hinaus sichergestellt werden, dass 
sich in Städten Lebensqualität entfaltet und Menschen 
ihre Potenziale nutzen können? Welche Charakteristika 
kennzeichnen lebenswerte Städte? Städte und Stadtge-
sellschaften sind verantwortlich für den überwiegen-
den Teil aller weltweiten Ressourcenverbräuche und 
Treibhausgasemissionen. Wie kann der globale Urbani-
sierungsschub genutzt werden, um die Förderung von 
Lebensqualität von einer Erhöhung der Umweltbelas-
tungen zu entkoppeln und die natürlichen Lebens-
grundlagen zu sichern? Hierfür müssen vorhandene 
Leitbilder und Strategien angepasst oder neu erfunden, 
entwickelt und umgesetzt werden. Angesichts des 
erwarteten massiven Zubaus an urbaner Infrastruktur 
besteht die Herausforderung, von vornherein Pfad-
abhängigkeiten zu vermeiden. Würden die neuen Quar-
tiere und Städte nach den Modellen der ressourcen- 
und emissionsintensiven urbanen Zentren der vergan-
genen zwei Jahrhunderte gebaut, geriete die Weltge-
sellschaft im Verlaufe des 21. Jahrhunderts in Konflikt 
mit den planetarischen Leitplanken. Die Ausbreitung 
der konventionellen Urbanisierung im globalen Maß-
stab muss also gestoppt werden. In diesem Gutachten 
beschreibt der WBGU transformative Pfade in eine 
nachhaltige Urbanisierung.

Nachhaltige Urbanisierung hat sich international als 
ein Handlungsfeld für die Politik etabliert. Das Thema 
erfährt derzeit durch die vom UN-Programm für 
menschliche Siedlungen (UN-Habitat) vorbereitete 
Weltkonferenz für Wohnungswesen und nachhaltige 
Stadtentwicklung (Habitat III) im Oktober 2016 große 
Aufmerksamkeit. Das WBGU-Gutachten wirft einen 
Blick auf die Urbanisierung des 21. Jahrhunderts und 
deren Wirkungen auf die menschliche Zivilisation, die 
Diversität der Städte, die Lebensqualität der Menschen 
und das Erdsystem. Der WBGU schlägt einen normati-
ven Kompass vor, an dem sich die Urbanisierung der 
kommenden Dekaden orientieren könnte. Und er ent-
wickelt Ideen zu einer polyzentrischen Stadtentwick-
lung, die sowohl die Nachteile einer galoppierenden 
Verdichtung der Städte und nur schwer regierbarer 
Megastädte, als auch die hohen sozialen, ökologischen 
und kulturellen Kosten der Aufspaltung in sich entlee-
rende rurale Räume und wachsende, oft überforderte 
Stadtagglomerationen zu vermeiden sucht.

Urbanisierung und die Große Transformation

Der WBGU thematisierte Urbanisierung bereits im Kon-
text der „Großen Transformation“ zur Nachhaltigkeit, 
die er 2011 in seinem Hauptgutachten analysiert hat 

(WBGU, 2011). Im vorliegenden Gutachten geht es 
darum, die Große Transformation zur Nachhaltigkeit 
auf urbane Räume anzuwenden. Sie sollten im „Jahr-
hundert der Städte“ als wesentliche Motoren der Trans-
formation zur Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle 
spielen. Der WBGU möchte verdeutlichen, wo Heraus-
forderungen und Chancen liegen und in welchen Berei-
chen grundlegende Änderungen und Systemwechsel 
erforderlich sind. Dazu wird eine Zusammenschau von 
drei Ebenen geleistet: Erstens betrachtet der WBGU mit 
dem Blick auf Städtebeispiele, urbane Akteursgruppen 
und Stadtbewohner die Transformation auf der Mikro-
ebene. Zweitens untersucht der WBGU die Urbanisie-
rung auf der Mesoebene in exemplarischen transforma-
tiven Handlungsfeldern, also jenen Bereichen der 
Stadtentwicklung, in denen der WBGU die größten 
potenziellen Hebelwirkungen für die urbane Transfor-
mation zur Nachhaltigkeit sieht. Drittens identifiziert 
der WBGU auf der Makroebene Urbanisierung als einen 
der Kerntrends globalen Wandels, der massive Verän-
derungen in der Weltgesellschaft, der Weltwirtschaft 
sowie dem Erdsystem auslöst.

So sind Städte und ihre Bevölkerungen gleichzeitig 
Treiber und Betroffene globaler Umweltveränderun-
gen. Der Klimaschutz ist in diesem Zusammenhang eine 
der größten Herausforderungen der Transformation: 
Ein ungebremster Klimawandel würde die Lebens-
grundlagen der Menschheit gefährden. Die umfangrei-
chen Analysen des IPCC zeigen die spezifische Betrof-
fenheit von Städten. Da viele städtische Verdichtungs-
räume in flachen Küstenzonen liegen, bestehen hier 
z.  B. besonders hohe Gefährdungsrisiken durch eine 
Kombination von Meeresspiegelanstieg, Absenkung 
der Landmassen durch hohe Auflasten (Bebauung) und 
Grundwasserübernutzung, Sturmereignissen sowie 
Überflutungen. Andere Risiken stehen im Zusammen-
hang mit dem städtischen Hitzeinseleffekt oder Dürren 
und Wasserknappheit. Um die auf der Pariser Klima-
konferenz 2015 vereinbarte Begrenzung der globalen 
Temperaturerhöhung auf deutlich weniger als 2  °C zu 
erreichen, sollten die fossilen CO2-Emissionen bis spä-
testens 2070 vollständig eingestellt werden; für eine 
anspruchsvollere Begrenzung auf 1,5  °C entsprechend 
früher. Folglich muss auch in jeder einzelnen Stadt das 
Energiesystem bis dahin dekarbonisiert sein. Dazu 
muss die Dominanz des Systems der fossilen Energie-
nutzung bald überwunden werden. Auch der Mobili-
tätssektor sowie Gebäudeheizung und -kühlung müs-
sen künftig ohne fossile CO2-Emissionen auskommen. 
Es gibt erfreuliche Anzeichen, dass die Staatengemein-
schaft sich diesem entscheidenden Umschwung nähert. 
Der öffentliche Diskurs zum anthropogenen Klimawan-
del hat sich in wenigen Jahren wesentlich verschoben 
und ist mittlerweile gesellschaftlich breit verankert. 
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Das Übereinkommen von Paris von 2015 steht beispiel-
haft für den weltweiten Konsens über die Vermeidung 
eines anthropogenen Klimawandels. Städte als größte 
Energiekonsumenten werden für die Umsetzung eine 
zentrale Rolle spielen. 

Im Fokus dieses Gutachtens stehen neben dem 
Klimaschutz auch andere planetarische Leitplanken, 
etwa zum Schutz der Böden oder der biologischen Viel-
falt (WBGU, 2014), sowie die Anforderungen des loka-
len Umweltschutzes, z.  B. die Verbesserung der Luft-
qualität oder der Umgang mit Abfällen. Die urbane 
Transformation zur Nachhaltigkeit erfordert funda-
mentale Änderungen der Landnutzungs-, Energie- und 
Transportsysteme, des Managements von Materialien 
und Stoffströmen sowie von städtischen Siedlungspoli-
tiken und der baulich-räumlichen Gestalt von Städten.

Von den Entscheidungen, die in Städten in den 
nächsten wenigen Jahren und Jahrzehnten getroffen 
werden, hängt der Fortgang der Großen Transformation 
wesentlich ab. Hier muss ein Paradigmenwechsel statt-
finden: weg von inkrementellen Ansätzen, die im 
Wesentlichen von kurzfristigen Anforderungen getrie-
ben sind, hin zu transformativen Änderungen mit stra-
tegischem, langfristigem Blick auf die natürlichen 
Lebensgrundlagen der Menschheit und die Schaffung 
von Urbanität, die menschliche Lebensqualität dauer-
haft befördert. Dabei ist weniger die Perspektive von 
heute in Richtung Zukunft wichtig, die bereits einge-
schlagene Wege meist als unausweichlich erscheinen 
lässt. Vielmehr geht es um die Sicht aus einer erstre-
benswerten Zukunft zurück auf die Gegenwart: Wie 
können heute Wege eingeschlagen und Sackgassen ver-
mieden werden, um diese nachhaltige Zukunft zu 
ermöglichen? 

Der WBGU stellt bei diesem Perspektivwechsel die 
Menschen, ihre Lebensqualität, ihre Handlungsfähig-
keiten und -möglichkeiten sowie ihre langfristigen 
Zukunftsperspektiven in den Mittelpunkt des Nach-
denkens über Städte. Dass Entwicklungskonzepte und 
-strategien sich an Menschen und deren Lebensqualität 
und nicht nur an Wachstumsperspektiven ausrichten 
sollten, hat eine gewisse Tradition. Bereits vor nahezu 
drei Jahrzehnten forderten das Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen (UNICEF, 1987) sowie die Wirt-
schaftskommission der UN für Lateinamerika und die 
Karibik (UN CEPAL, 1996) in ihrer Kritik an den einsei-
tig wirtschaftsliberalen Strukturanpassungsprogram-
men von Weltbank und Internationalem Währungs-
fonds eine wirtschaftliche „Anpassung mit einem 
menschlichen Gesicht“. Die Sicherung einer Mindest-
versorgung (z.  B. Zugang zu adäquater Unterkunft, 
Ernährung, Gesundheit, Bildung) für alle Menschen 
sollte als Zielsystem von Entwicklung gelten. Diese 
Ausrichtung findet sich u.  a. auch in den Dokumenten 

der Habitat-II-Konferenz (Istanbul-Deklaration und 
Habitat-Agenda, 1996) sowie in den im Jahr 2000 
 verabschiedeten „Millenniums entwicklungszielen“ 
( Millennium Development Goals – MDGs). In den ver-
gangenen Jahren wurde deutlich, dass selbst bei Ein-
haltung dieser Mindeststandards oft wesentliche Teile 
der Bevölkerung an der wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Entwicklung nicht oder kaum beteiligt 
sind. Armutsreduzierung garantiert nicht, dass alle 
Menschen vor dem Gesetz gleich sind und nicht diskri-
miniert werden. Also muss es auch darum gehen, die 
erheblichen sozialen und wirtschaftlichen Ungleichhei-
ten abzubauen sowie soziale, politische und kulturelle 
Marginalisierung und Exklusion von – teils großen – 
Teilen der Bevölkerung in Stadtgesellschaften zu ver-
hindern. Die 2015 international vereinbarten „Ziele für 
nachhaltige Entwicklung“ (Sustainable Development 
Goals – SDGs) geben hierfür einen Rahmen vor, insbe-
sondere das SDG Nr.  10 „Ungleichheit innerhalb von 
und zwischen Staaten verringern“ und das SDG Nr. 11: 
„Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfä-
hig und nachhaltig machen“ (BMZ, 2015).

Vor diesem Hintergrund setzt der WBGU mit seinem 
am Menschen orientierten Blick auf Urbanisierung auf 
ein umfassendes Konzept von Lebensqualität und Wohl-
stand, das über Minimalziele der substanziellen Teilhabe, 
etwa der Überwindung absoluter Armut und der Siche-
rung angemessener Wohnverhältnisse, hinausreicht. Es 
beinhaltet auch umfassende Inklusion, insbesondere 
politische und ökonomische Teilhabe, und setzt somit 
auf eine Befähigung der Stadtbevölkerung zur aktiven 
Mitwirkung an der Stadtentwicklung. Es soll außerdem 
wesentliche Bedingungen für menschliche Lebensqua-
lität wie Selbstwirksamkeit, Identität, Solidarität, Zuge-
hörigkeitsgefühle, Vertrauen und soziale Netzwerke 
berücksichtigen. Die Umkehr der Trends zunehmender 
Ungleichheit der Lebensbedingungen und Entwicklungs-
chancen von Menschen sowie der Übergang von Exklu-
sion zur Inklusion ist zum einen Voraussetzung und Ziel 
für menschliche Entwicklung; zum anderen können nur 
so Risiken für die Stabilität der Stadtgesellschaften, der 
Nationalstaaten und schließlich auch der Staatengemein-
schaft eingehegt werden. Die aktuellen Implosionen und 
Explosionen einer steigenden Anzahl von Gesellschaften 
in Ländern Nordafrikas und Afrikas südlich der Sahara, 
die durch hohe Exklusionsniveaus charakterisiert sind, 
sind ein Warnsignal für die internationale Gemeinschaft, 
das nicht übersehen werden sollte.

Für die am Menschen orientierte Gestaltung der 
Umbruchsituationen des „Jahrhunderts der Städte“ hat 
der WBGU zunächst einen „normativen Kompass“ ent-
wickelt, der drei Dimensionen umfasst: 

 > erstens die Erhaltung der natürlichen Lebensgrund-
lagen durch Beachtung planetarischer Leitplanken 
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und den Schutz der lokalen Umwelt; 
 > zweitens die Sicherstellung substanzieller, politi-

scher und ökonomischer Teilhabe der Stadtbewoh-
ner;

 > drittens öffnet der WBGU den Blick für die soziokul-
turelle wie räumliche Diversität der Städte und 
Stadtgesellschaften sowie die daraus erwachsende 
Pluralität der urbanen Transformationspfade: Jede 
Stadt muss auf „ihre eigene Art“ den Weg in eine 
nachhaltige Zukunft suchen. Diese „Eigenart“ ist 
nicht nur von großer Bedeutung für die Herstellung 
urbaner Lebensqualität und Identität, sondern ist 
auch unverzichtbare Ressource im Sinne der Entfal-
tung jeweils stadtspezifischer Kreativitäts- und 
Innovationspotenziale. Der WBGU führt mit der 
Dimension „Eigenart“ eine neue Kategorie in die 
Nachhaltigkeitsdiskussion ein. 

Der WBGU plädiert für eine stärkere Berücksichtigung 
polyzentrischer Ansätze urbaner Entwicklung: Die in 
vielen Regionen der Welt zu beobachtende Konzentra-
tion der Bevölkerung auf einen oder wenige zentrale 
Orte und Stadtagglomerationen, bei gleichzeitiger öko-
nomischer, sozialer, politischer und kultureller Margi-
nalisierung bzw. Benachteiligung ruraler und kleinstäd-
tisch geprägter Räume, führt dazu, dass (Mega-)Städte 
immer mehr Menschen, Ressourcen, Kapital auf Kosten 
ihres Umlandes „aufsaugen“. Der Einfluss der Städte, 
der sich bis Mitte des Jahrhunderts in globalem Maß-
stab ausdehnen wird, reicht inzwischen vom direkten 
Hinterland bis in weit entfernte Regionen. Diese Reich-
weite des urbanen Ressourcenbedarfs haben Brenner et 
al. (2013) als Planetary Urbanisation beschrieben. 

Zurück bleiben nicht selten verödete, unattraktive 
ländliche Regionen, während, gerade in den Entwick-
lungs- und Schwellenländern, rasch wachsende (Mega-) 
Städte entstehen, mit überlasteten Infrastrukturen, 
überforderten Stadtverwaltungen, lebensfeindlichen 
Siedlungsstrukturen und sozioökonomisch polarisier-
ten Stadtgesellschaften. Thailand ist ein Beispiel: Mehr 
als 80  % der urbanen Bevölkerung Thailands leben in 
der Hauptstadt Bangkok (World Bank, 2015:  114).

Der WBGU empfiehlt eine Neuorientierung. Poly-
zentrische Ansätze könnten die Attraktivität von 
 Städten stärken, die Nachteile überzogener Konzentra-
tion und Verdichtung von Städten vermeiden und 
zugleich die Vorteile dezentraler Siedlungsmuster 
mobilisieren. Die konventionelle Dichotomie zwischen 
Stadt- und Landflucht, Konzentration und Dispersion 
von Siedlungsstrukturen, wird durch eine Perspektive 
überwunden, die statt auf klare Trennungen zwischen 
„Stadt“ und „Land“, „Zentrum“ und „Peripherie“ syste-
matisch auf Vernetzungen zwischen Siedlungspolen 
sowie auf Zwischenräume, die kleine und große Städte 
sowie rurale Räume verbinden, setzt. 

Polyzentrische Stadtentwicklung ist beispielsweise 
ein Rahmenkonzept der EU und richtet sich auf 
Brücken bildung zwischen Agglomeration und Dekon-
zentration, nicht auf deren Polarisierung. Durch eine 
Stärkung von Klein- und Mittelstädten sowie deren 
Vernetzung mit größeren Städten verbindet sie die Vor-
teile von Agglomeration und Dezentralität miteinander. 

Eine solchermaßen hybride Siedlungsstrategie, die 
polyzentrische Ansätze betont, ist für eine Reihe von 
Dimensionen der urbanen Entwicklung relevant:

 > Polyzentrische Raumstrukturen ermöglichen eine 
bessere Ressourcennutzung, wenn Wasser, Nah-
rungsmittel, Energie nicht mehr von weit her in die 
wenigen Zentren transportiert werden müssen. 
Dezentrale Versorgung mit erneuerbaren Energien 
und digitale Vernetzung können die Vorteile poly-
zentrische Raumstrukturen unterstützen.

 > Polyzentrische Siedlungsstrukturen und polyzentri-
sche Städte begünstigen kulturelle Identitätsbildung, 
verbinden Diversität von Stadtgesellschaften mit 
überschaubaren Siedlungsmustern sowie Quartie-
ren, können Segregationstrends einhegen und öff-
nen Räume für Konnektivität und Innovation.

 > Polyzentrische Stadtstrukturen erhöhen die Absorp-
tionsfähigkeit und Resilienz von Stadtgesellschaften 
gegenüber Schocks (wie klimainduzierte Extrem-
ereignisse, Immigrationsschübe).

 > Polyzentrische Entscheidungsfindung und polyzentri-
sche Governance-Strukturen in Städten setzen auf 
die Beteiligungsmöglichkeiten der lokalen Zivilge-
sellschaft und kollaborative Governance.

 > Städte sollten zudem in eine polyzentrische Verant-
wortungsarchitektur eingebettet sein. Indem  Städten 
und ihren Zivilgesellschaften in ihren Nationalstaa-
ten mehr Gestaltungsfähigkeit eingeräumt wird (ver-
tikale Einbettung der Städte plus lokale Gestaltungs-
spielräume) und diese sich horizontal vernetzen 
können, entsteht eine lokal-national-global gestaf-
felte Governance- und Verantwortungsarchitektur, 
bei der Verantwortungen an verschiedenen, vonein-
ander (teilweise) unabhängigen Knotenpunkten 
über unterschiedliche Governance-Ebenen verteilt 
sind. Diese polyzentrische Governance-Perspektive 
stellt Abstimmungsmechanismen und Reflexivitäten 
her, die die relative Unabhängigkeit (Independenz) 
von Städten (aber auch Staaten), bei gleichzeitig 
hoher Interdependenz zwischen ihnen betonen 
(Messner, 1997; Stichweh, 2004; Ostrom, 2010).



 Zusammenfassung

11

Diversität der Städte: Herausforderung und 

Chance

In diesem Gutachten wird die Diversität von Städten 
und Stadtgesellschaften sowie die damit verbundene 
Pluralität von Transformationspfaden zur Nachhaltig-
keit ausgeleuchtet. Städte wie z.  B. Kopenhagen sind 
auf einem ambitionierten Weg zur Nachhaltigkeit, der 
durch die Verbindung von wirtschaftlicher Dynamik 
mit sozialer Inklusion sowie Ressourcenschutzmanage-
ment und Klimaverträglichkeit gekennzeichnet ist. 
Städte wie etwa Kairo, Mumbai, Kigali oder Guangzhou 
hingegen sind mit wesentlich anderen Herausforderun-
gen und Ausgangsbedingungen konfrontiert (z.  B. mit 

der mangelhaften Absicherung substanzieller Teilhabe), 
um eine am Menschen und an planetarischen Leitplan-
ken orientierte Stadtentwicklung voranzubringen. 
Nachhaltigkeit ist ein universelles Zielsystem, die Wege 
dorthin werden vielfältig sein.

Diese historisch gewachsene und gegenwärtige 
Diversität der Städte und ihrer Akteure ist ein entschei-
dendes Merkmal der globalen Urbanisierung. Auf die-
ser Basis versucht der WBGU mit einer Analyse domi-
nierender städtischer Siedlungsdynamiken und ihrer 
Treiber einen aggregierten, synthetischen Blick. Bei 
aller Diversität können unter verschiedenen Treibern 
städtischer Entwicklung drei wesentliche „Baumeiste-
rinnen“ identifiziert werden: Macht, Not und Zeit. Der 
Einfluss dieser drei Faktoren wird anhand von drei vom 
WBGU als zentral erachteten urbanen Siedlungsmus-
tern – den neu geplanten, den informellen und den 
 reifen Stadtstrukturen – aufgezeigt.

Bestimmend für den Bau vieler neu geplanter Städte 
und Stadtquartiere (z.  B. in China und Indien) ist der 
Faktor Macht: In kurzer Zeit und großem Umfang wer-
den Siedlungen „top down“ geplant und umgesetzt. In 
informellen Siedlungen sind häufig Armut, inadäquate 
Wohnverhältnisse und menschenunwürdige Lebensbe-
dingungen die herausragenden Probleme: Not ist oft 
Treiber und Kennzeichen für dieses Siedlungsmuster. 
Historisch gewachsene, reife Städte entwickelten sich 
oft über Jahrhunderte. Sie weisen einen gewachsenen 
Baubestand und städtische Infrastrukturen auf, die 
schwer umkehrbare Pfadabhängigkeiten bedingen. In 
reifen Städten und Stadtquartieren war und ist daher 
die Zeit ein zentraler Faktor der urbanen Entwicklung. 
Alle drei Konstellationen (neu geplant, informell und 
reif) sind für die urbane Transformation essenziell. 

Diese Überlegungen verdichten sich zu einer Drei-
Ebenen-Systemanalyse, die die Haupttreiber und 
Kräfte der Urbanisierung, deren Formen und Arche-
typen sowie den normativen Kompass des WBGU mit-
einander verbindet (Abb. 1).

Die Wucht der Urbanisierung und ihrer Auswirkun-
gen ist so groß, dass man sich diesem Trend stellen 
muss. Vor dem Hintergrund der bestehenden kogniti-
ven, technischen, ökonomischen, institutionellen Pfad-
abhängigkeiten würde ein „Weiter so“, also eine unge-
staltete, gleichsam automatisch ablaufende Urbanisie-
rung zu einer nicht nachhaltigen Welt-Städte-Gesell-
schaft führen. Es ist anzunehmen, dass bis Mitte des 
Jahrhunderts etwa 2,5 Mrd. Stadtbewohner hinzukom-
men werden (UN DESA, 2014). Derzeit leben mehr als 
850 Mio. Menschen unter inadäquaten Wohnverhält-
nissen ohne substanzielle Basisversorgung. Diese Zahl 
könnte sich bis 2050 um 1 bis 2 Mrd. erhöhen, sofern 
keine signifikanten Maßnahmen dagegen unternom-
men werden (UN DESA, 2013). Demnach werden bis zu 
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Abbildung 1

Schema dominierender globaler Siedlungsmuster (Formen), 
deren Treiber (Kräfte) und deren Herausforderungen in Bezug 
auf den „normativen Kompass“ des WBGU (Werte).
Im globalen Urbanisierungsprozess sind drei Siedlungsmuster 
besonders prägend: erstens die historisch gewachsenen, reifen 
Stadt- bzw. Quartiersmuster mit einem festen Baubestand, 
etablierten Infrastrukturen und mit einer weitgehend konsoli-
dierten Governance, zweitens die geplanten, oft rasch expan-
dierenden und rezenten Urbanisierungsprozesse sowie drittens 
die informellen Siedlungen. Bedeutende Treiber (Kräfte) der 
Urbanisierungsprozesse sind Zeit, Macht und Not. Der Faktor 
Zeit berücksichtigt, dass evolutionärer Wandel, Beschleuni-
gung, Regressionen nach Zäsuren sowie die Ungleichzeitigkeit 
z.  B. von Natur- und Kulturgeschichte starken Einfluss auf 
Stadtmuster besitzen. Macht beschreibt Konstellationen, bei 
denen der Entwicklungsprozess auch gegen den Willen ande-
rer durchgesetzt wird. Not im Sinne von Knappheit, Gefahr 
oder Leid formt Stadtmuster durch Exklusion, etwa infolge 
von Armut, Unterdrückung, Krisen oder Konflikten. Für alle 
Siedlungsmuster besteht die Herausforderung, ihre Entwick-
lung an normativen Grundwerten auszurichten. Dazu schlägt 
der WBGU einen „normativen Kompass“ vor. Dessen Elemente 
sind erstens die Eigenart, also die soziokulturelle wie räum-
liche Diversität der Städte, zweitens die Teilhabe, also univer-
selle Mindeststandards für substanzielle, politische und öko-
nomische Teilhabe und drittens die Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen, also die Formung und der Betrieb der ur-
banen Substanz im Einklang mit den planetarischen Leitplan-
ken und der Lösung lokaler Umweltprobleme. Die blauen bzw.
roten Pfeile illustrieren mögliche Urbanisierungsdynamiken, 
Rückkopplungseffekte und Interventionspunkte.
Quelle: WBGU
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1,5 Mrd. weitere Menschen in neuen, rasch geplanten 
und gebauten Stadtquartieren hinzukommen, die vor-
aussichtlich kaum Möglichkeiten der Teilhabe an deren 
Gestaltung haben werden. Eigenart in diesen im Zeit-
raffer entstehenden Neustädten zu entwickeln, dürfte 
der Quadratur eines Kreises gleichkommen. 

Dies entspricht nicht den vom WBGU postulierten 
normativen Anforderungen; wesentliche Aspekte der 
Lebensqualität blieben diesen Menschen versagt. Die 
damit verbundenen erheblichen Herausforderungen 
müssen von der internationalen Gemeinschaft, den 
Nationalstaaten, den Städten und ihren Bewohnern 
angenommen werden. Der WBGU konzentriert sich in 
diesem Gutachten vor allem darauf, wie die absehbare 
Dynamik mit Blick auf die Lebensqualität der Men-
schen gestaltet werden kann. In den nächsten Dekaden 
werden die Entscheidungen fallen, in welche Richtung 
sich die Urbanisierung wendet. Der WBGU ist der Über-
zeugung, dass sich hier ein Gelegenheitsfenster bietet, 
um die Weichen in Richtung Nachhaltigkeit zu stellen. 
Dieses Fenster könnte sich jedoch rasch wieder schlie-
ßen, so dass wenig Zeit verbleibt, um den Urbanisie-
rungsprozess adäquat zu gestalten bzw. umzusteuern.

Die Analyse des WBGU stützt die These, dass die 
Urbanisierung mit der Großen Transformation zur 
Nachhaltigkeit kompatibel sein kann, sofern auf allen 
Ebenen beherzte Maßnahmen ergriffen werden. Unter 
Rückgriff auf das Gutachten „Gesellschaftsvertrag für 
eine Große Transformation“ (WBGU, 2011) konkreti-
siert der WBGU die Idee des „Gesellschaftsvertrags für 
die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit “ und for-
muliert im vorliegenden Gutachten die Elemente für 
einen solchen Gesellschaftsvertrag. Er sollte sich welt-
weit und auf verschiedenen Governance-Ebenen in 
Form ausformulierter Chartas widerspiegeln. Die 2016 
anstehende Weltkonferenz für Wohnungswesen und 
nachhaltige Stadtentwicklung „Habitat  III“ bietet die 
Chance, den Aushandlungsprozess für eine solche 
Charta auf der globalen Ebene auf den Weg zu bringen. 
Auch Stadtgesellschaften sollten gemeinsame Visionen 
des Transformationsprozesses partizipativ aushandeln 
und in einer jeweils eigenen Stadt-Charta für urbane 
Transformation niederlegen. Ähnliche Chartas können 
auch auf regionaler und nationaler Ebene sinnvoll sein, 
um das neue Verhältnis der Städte zu den Nationalstaa-
ten auf eine neue Grundlage zu stellen. Nur wenn 
Städte und Stadtgesellschaften ausreichend befähigt 
werden, können sie die Chancen zur Nachhaltigkeit 
nutzen und die urbanen Transformationspfade erfolg-
reich beschreiten. In den Städten wird sich entscheiden, 
ob die Große Transformation gelingt. 

2. Anforderungen an die urbane Transformation 

Im September 2015 wurden die Weichen für die 
Umwelt- und Entwicklungspolitik der kommenden 
Jahrzehnte neu gestellt. Die Weltgemeinschaft hat sich 
auf 17 neue Ziele für nachhaltige Entwicklung geeinigt 
(SDGs), die auf die Transformation der Welt in Richtung 
Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Viele der SDGs sind 
für die Gestaltung der Urbanisierung relevant und eines 
dieser Ziele bezieht sich direkt auf Städte. Der Auftrag 
des SDG  11 lautet: „Städte und Siedlungen inklusiv, 
sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen“. Auch 
die Ziele des Übereinkommens von Paris vom Dezem-
ber 2015, die sich auf Klimaschutz, Anpassung und 
Resilienz gegenüber dem Klimawandel sowie die Kon-
sistenz von Finanzflüssen mit einer klimaverträglichen 
und klimaresilienten Entwicklung beziehen, werden 
ohne grundlegende Kursänderungen in den Städten 
nicht erreichbar sein. Im Rahmen der Habitat-III-Kon-
ferenz 2016 in Ecuador sollen diese Zielsysteme kon-
kretisiert werden und es soll mit einer „New Urban 
Agenda“ eine politische Strategie für die nächsten zwei 
Jahrzehnte entwickelt werden. 

Aus Sicht des WBGU beinhaltet eine an Lebensqua-
lität und Wohlstand der Menschen orientierte urbane 
Transformation zur Nachhaltigkeit die folgenden Anfor-
derungen.

Anforderung Infrastruktur 

Die Infrastrukturentwicklung konnte in der Vergangen-
heit mit dem rasanten Urbanisierungsprozess nicht 
Schritt halten. Mehr als 850 Mio. Stadtbewohner leben 
in inadäquaten Wohnverhältnissen. Weltweit haben in 
Städten etwa 750 Mio. Menschen keinen Zugang zu 
angemessener sanitärer Versorgung und 150 Mio. 
Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser 
(WWAP, 2015). In den Niedrigeinkommensländern 
haben etwa ein Drittel der Stadtbewohner keinen 
Zugang zu Elektrizität und etwa drei Viertel keinen 
Zugang zu modernen Energieträgern zum Kochen (IEA 
und World Bank, 2015). Diesen Menschen Zugang zu 
angemessener Basisinfrastruktur zu verschaffen, ist 
bereits eine erhebliche Herausforderung. 

Zudem müssen bis Mitte des Jahrhunderts für etwa 
2,5 Mrd. Menschen im Zeitraffer neue Wohnungen und 
städtische Infrastrukturen gebaut werden (UN  DESA, 
2014). Die urbane Bevölkerung 2050 wird größer sein 
als die heutige gesamte Weltbevölkerung. Hieraus fol-
gen erhebliche Herausforderungen im Bausektor, denn 
in den nächsten drei Jahrzehnten müssen in etwa 
genauso viele Infrastrukturen hinzukommen, wie seit 
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den Anfängen der Industrialisierung entstanden sind. 
Zusätzlich muss im gleichen Zeitraum der überwie-
gende Teil bestehender Infrastrukturen erneuert wer-
den. Etwa 85  % des neuen Wohnbedarfs wird in 
Schwellenländern erwartet, davon ca. 50  % in China 
(McKinsey, 2011). Die große Herausforderung wird 
darin bestehen, für diesen massiven Urbanisierungs-
schub rechtzeitig die Weichen in Richtung Nachhaltig-
keit zu stellen. 

Die Errichtung dieser urbanen Infrastrukturen wird 
demnach erhebliche Auswirkungen auf den Ressour-
cenverbrauch, die Treibhausgasemissionen sowie den 
Druck auf Ökosysteme haben und die zukünftige 
Lebensqualität der Menschen massiv prägen. Diese 
beschleunigte Infrastrukturrevolution wird also disrup-
tiven globalen Wandel auslösen. Das Zeitfenster bis 
2050 eröffnet Spielräume, nachhaltige Städte für das 
21. und 22. Jahrhundert zu schaffen. Gleichwohl 
besteht ein großes Risiko, dass die neu entstehenden, 
langlebigen Infrastrukturen im Wesentlichen nach dem 
Vorbild der vergangenen Jahrhunderte gebaut werden 
und somit unerwünschte und irreversible Pfadabhän-
gigkeiten entstehen. Sollte etwa der Infrastrukturaus-
bau mit einem CO2-Fußabdruck erfolgen, der demjeni-
gen der derzeitigen Infrastruktur aus Zement, Stahl und 
Aluminium in Industrieländern entspricht, könnte 
allein der Aufbau neuer Infrastrukturen in Schwellen- 
und Entwicklungsländern zu 350 Gt CO2-Emissionen 
führen (Müller et al., 2013). Dies allein entspricht 
bereits etwa einem Drittel des insgesamt noch zur Ver-
fügung stehenden CO2-Budgets, wenn der Klimawandel 
auf weniger als 2  °C begrenzt werden soll und mehr als 
drei Vierteln des Budgets, wenn der Klimawandel auf 
1,5  °C begrenzt werden soll. Hinzu kommen der weitere 
Infrastrukturausbau in Industrieländern sowie die 
zukünftigen Emissionen, die durch die Infrastruktur 
determiniert werden. Damit würden sich ressourcen- 
und treibhausgasintensive Urbanisierungsprozesse in 
den nächsten Jahren und Jahrzehnten verstetigen. 

Die neuen Zielsetzungen der SDGs wie auch des 
Übereinkommens von Paris würden bei weitem verfehlt 
und die Klimaschutzleitplanke durchbrochen. Insofern 
ist eine Abkehr von einem Großteil der gängigen Infra-
strukturmuster notwendig. Die Neuerfindung der 
Städte im Zeitraffer ist demnach eine globale Heraus-
forderung, die sich nicht mit inkrementellen Verbesse-
rungen erreichen lässt, sondern transformative Strate-
gien mit Leapfrogging-Effekt erfordert. Ob sie gelingt, 
hängt auch von internationaler Kooperation (z.  B. von 
Technologietransfers oder der Stärkung des Städte-
themas in den Vereinten Nationen) und den Autono-
miespielräumen, die die Nationalstaaten den Städten 
einräumen, ab – aber eben auch und entscheidend vom 
Handeln der Stadtgesellschaften selbst. Die urbane 

Transformation zur Nachhaltigkeit gelingt oder schei-
tert in den Städten der Weltgesellschaft.

Es wird deutlich, dass es transformativer Maßnah-
men bedarf, die die Form der Städte, ihre Stoffe und 
Materialien, ihren Betrieb und ihre Funktionen betref-
fen. Für die neuen Städte und Stadtteile werden z.  B. 
klimaverträgliche Baustoffe benötigt, denn Stahl, 
Zement und Beton gehören zu den Treibern der globa-
len Erwärmung. Allein in China wurde in den drei Jah-
ren von 2008 bis 2010 mehr Zement verbaut als in den 
USA im gesamten 20. Jahrhundert (Smil, 2014:  91). 
Auch die Formen und Ausstattungen von Gebäuden 
müssen sich verändern, denn ein großer Teil der welt-
weiten Treibhausgasemissionen entsteht durch Küh-
lung und Beheizung von Gebäuden. Zudem sind völlig 
neue Muster urbaner Infrastrukturen notwendig, z.  B. 
in Bezug auf den Mobilitätssektor, wo ein Wandel der 
autogerechten in eine menschengerechte Stadt anzu-
streben ist.

Die Transformation in den Städten impliziert kom-
plexe Herausforderungen, da die Infrastrukturen von 
Elektrizität, Wärme, Wasserver- und -entsorgung, 
Abfall, Mobilität und der Gebäude innerhalb weniger 
Dekaden umgebaut werden müssen, unter Beachtung 
der Anforderungen an urbane Lebensqualität. Für die-
sen raschen Kurswechsel wird es angesichts der Diver-
sität der Städte keine universellen Leitbilder geben. 

Die Anforderungen an eine transformative urbane 
Governance sind entsprechend hoch, denn dem not-
wendigen fundamentalen Wandel stehen Blockade-
mechanismen gegenüber, die sich nicht nur aus techni-
schen Pfadabhängigkeiten, sondern auch aus festge-
fügten Akteurskonstellationen sowie mangelnden 
finanziellen und institutionellen Kapazitäten ergeben. 
In den kommenden drei Dekaden könnten die Weichen 
in Richtung einer nachhaltiger Urbanisierung gestellt, 
aber auch eine Kaskade von dann irreversiblen Fehl-
entscheidungen in Gang gesetzt werden, die die 
Menschheit in eine Zivilisationskrise führen. 

Anforderung urbane Lebensqualität

Im Prozess der urbanen Transformation geht es jedoch 
nicht nur um Städtegestaltung und Infrastrukturent-
wicklung innerhalb der planetarischen Leitplanken, 
sondern auch um die Frage, wie für die aktuell mehr als 
850 Mio. in Slums lebenden Menschen angemessene 
Wohnverhältnisse sichergestellt werden können und 
darüber hinaus, wie die urbane Lebensqualität von 
Menschen verbessert werden kann. Es stellt sich also 
die Frage nach dem guten Leben von Menschen in der 
Welt-Städte-Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Über 
die Herausforderungen, Arbeit und Beschäftigung in 
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Städten zu schaffen, hinaus, stellen sich zwei grund-
sätzliche Fragen. 

Erstens: Wie müssen Städte gestaltet werden, in 
denen Menschen sich wohlfühlen und ihre Potenziale 
entfalten können? Seit geraumer Zeit setzt sich die 
Erkenntnis durch, dass Lebensqualität nicht nur vom 
Bruttoinlandsprodukt einer Gesellschaft und den indi-
viduellen Einkommen abhängt. Menschen benötigen 
den Zugang zu wichtigen Dienstleistungen wie Bildung, 
Gesundheit, Wohnung. Doch Lebensqualität und das 
subjektive Wohlbefinden in Städten müssen umfassen-
der betrachtet werden. Wie sehen menschenfreundli-
che Städte aus, und gibt es hierfür universelle Maß-
stäbe? Wie wirken sich Architektur, die Gestaltung von 
Räumen, Plätzen, Gebäuden und Infrastrukturen sowie 
Baumaterialien auf die Lebensqualität von Menschen 
aus? Wie spielen urbanes Design, soziale Netzwerke, 
Identifikation und „Heimatgefühle“ sowie Gestaltungs-
möglichkeiten von Menschen zusammen? Wenn Men-
schen ihre Lebensqualität vor allem in ihrem unmittel-
baren Lebensraum herstellen, ist der Urbanisierungs-
schub bis 2050 eine große Chance, Städte menschen-
gerecht zu entwickeln. Es gibt aber auch ein großes 
Risiko, schwer korrigierbare Fehlentscheidungen zu 
treffen. Die Lebensqualität in der Welt-Städte-Gesell-
schaft wird also entscheidend davon abhängen, welche 
Entscheidungen zu Urbanisierungspolitiken und 
 -strategien weltweit getroffen werden. 

Zweitens: Wie können Menschen auf dynamische 
Urbanisierungsprozesse Einfluss nehmen bzw. an ihnen 
teilhaben, wenn viele urbane Räume in kurzer Zeit tief-
greifende Veränderungen durchlaufen oder vollständig 
neu aufgebaut werden? Menschenfreundliche Städte 
entstehen vor allem, wenn Bürger an ihrer Gestaltung 
mitwirken können. Zwei aktuelle Tendenzen lassen sich 
beobachten, die Anlass zur Sorge geben. Zum einen ist 
der Einfluss von großen Immobilieninvestoren in den 
Metropolen vieler Industrie- und Schwellenländer so 
prägend, dass Stadtverwaltungen und andere Verant-
wortliche eine am Menschen orientierte, nachhaltige 
Stadtentwicklung und gute Lebensqualität nicht mehr 
hinreichend beachten werden. Obwohl Bürger zum Teil 
an Planungsverfahren beteiligt werden, nehmen Bürger-
proteste gegen städtische Entwicklungsvorhaben zu (z.  B. 
Gezi-Park in Istanbul; Großbauprojekte im Umfeld der 
Fußballweltmeisterschaft in Brasilien; Projekt „Stuttgart 
21“ in Deutschland). Zum anderen waren 2012 am ande-
ren Ende des Entwicklungsspektrums bereits mehr als 
850 Mio. Menschen auf sich selbst gestellt. Sie leben in 
informellen, oft menschenunwürdigen Siedlungen, und 
ihre Zahl könnte sich bis 2050 mehr als verdoppeln. In 
beiden Fällen geht es um die Frage, ob und wie Menschen 
angemessen an der Gestaltung der urbanen Entwicklung 
beteiligt werden können. Selbst die ambitioniertesten 

Energie- und Ressourceneffizienzprogramme sind aus 
der Perspektive einer am Menschen orientierten, nach-
haltigen Stadtentwicklung im Sinne des „normativen 
Kompasses“ des WBGU kein Ersatz für die Beteiligungs-
chancen von Menschen zur Gestaltung ihres unmittel-
baren Lebensumfeldes.

Anforderung Umweltschutz

Städte sollen umweltfreundlich sein und den Menschen 
einen gesunden Lebensraum bieten. Damit wird 
Umweltschutz in den Städten zu einer der wichtigsten 
Anforderungen für Lebensqualität und Wohlstand der 
Stadtbevölkerung und somit auch der urbanen Trans-
formation. 

 > Luftverschmutzung innerhalb und außerhalb von 
Gebäuden ist das größte Umweltgesundheitsrisiko, 
das weltweit für knapp 7 Mio. vorzeitige Todesfälle 
pro Jahr verantwortlich gemacht wird, die meisten 
von ihnen in Städten (WHO Europe, 2015:  viii). In 
China ist die Luftverschmutzung eine der wichtigsten 
Todesursachen; auch indische Metropolen sind stark 
betroffen. Selbst in Industrieländern, die bereits viel 
in Luftqualität investiert haben, werden städtische 
Grenzwerte für Luftverschmutzung regelmäßig über-
schritten. Insgesamt wurden 2010 in Europa durch 
Luftverschmutzung etwa 600.000 vorzeitige Todes-
fälle verursacht (WHO Europe, 2015:  viii). Weltweit 
könnte sich die Zahl der vorzeitigen Todesfälle durch 
Luftverschmutzung außerhalb von Gebäuden bis 
2050 sogar verdoppeln (Lelieveld et al., 2015). 

 > Wasserknappheit und Wasserverschmutzung betref-
fen bereits heute sehr viele Städte: Weltweit liegt 
rund die Hälfte aller Städte mit mehr als 100.000 
Einwohnern in Gebieten, die von Wasserknappheit 
betroffen sind (Richter et al., 2013). Es ist zu erwar-
ten, dass sich die Wasserknappheit durch den Klima-
wandel und das Wachstum dieser Städte erheblich 
verschärfen wird (z.  B. Lima wegen der Abhängigkeit 
von Gletscherwasser, Mexiko-Stadt und Lahore 
wegen Grundwasserverknappung). Wasserver-
schmutzung ist ein typisches Problem urbaner Ver-
dichtungsräume, v.  a. in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern, wo unbehandelte Abwässer die Wasser-
ressourcen in den städtischen Einzugsgebieten kon-
taminieren. Besonders risikoreich ist es, wenn zu den 
städtischen Abwässern unbehandelte Industrieab-
wässer hinzukommen.

 > Abfallentsorgung ist überwiegend ein Problem der 
Städte. Im Vergleich zu anderen Ländergruppen 
generieren die Städte in Industrieländern den meis-
ten Müll pro Kopf, aber die Zuwachsraten gehen 
zurück. In Entwicklungs- und vor allem in Schwel-
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lenländern steigen die Mengen aber stark an. Bis 
2025 kann es weltweit zu einer Verdopplung der 
Abfallmengen kommen (Hoornweg et al., 2013). In 
vielen Vierteln gibt es keine geordnete Sammlung 
und Abtransport, was erhebliche negative Auswir-
kungen auf die öffentliche Gesundheit hat. Etwa 
70  % der Siedlungsabfälle, teilweise Sondermüll, 
landen auf Deponien, die oft Oberflächengewässer, 
Grundwasser oder Böden kontaminieren und Treib-
hausgase emittieren (ISWA, 2012:  5). Dezentrale 
Verbrennung von Abfall mit unzureichender Technik 
verschärft die Luftverschmutzung. 

Die Anforderung geht aber über den lokalen urbanen 
Umweltschutz weit hinaus, da Städte auch (Mit-)Verur-
sacher globaler Umweltprobleme sind, die die natürli-
chen Lebensgrundlagen langfristig und in komplexen 
Kausalzusammenhängen bedrohen. Riesige Tagebau-
landschaften, Rodungen von Primärwäldern für 
Palmölplantagen und Viehzucht, Elektronikschrott-
berge in Afrika und Asien, Plastikstrudel in den Mee-
ren, großflächige Mais- und Sojamonokulturen und 
nicht zuletzt der Klimawandel werden vor allem durch 
den Konsum in den Städten verursacht. Hier konzen-
triert sich die Nachfrage nach Ressourcen. Städte sind 
zugleich die Knotenpunkte der weltweiten Rohstoff-
ströme für den Bau, für Konsumgüter oder für Pro-
dukte aus der Land- und Forstwirtschaft. 

Die damit verknüpften systemischen Fernwirkungen 
oder ökologischen Fußabdrücke steigen mit dem Ent-
wicklungsstand und dem Urbanisierungsgrad steil an 
und sollten daher bei städtischen Umweltstrategien 
von vornherein mitbedacht werden. Auch beim Klima-
schutz spielen städtische Räume eine Schlüsselrolle, 
denn sie sind für etwa 70  % der globalen Energienut-
zung und der globalen energiebedingten CO2-Emissio-
nen verantwortlich (Seto et al., 2014). In den Städten 
wird sich die Zukunft des Weltklimas entscheiden. 

Die Menschen in Städten sind aber auch Betroffene 
des Klimawandels. Viele der Risiken, die durch die 
anthropogene Erderwärmung entstehen, betreffen 
Städte, wie z.  B. häufigere, stärkere bzw. länger andau-
ernde Extremereignisse (Starkniederschläge, Hitzewel-
len, Dürren, Sturmfluten), Meeresspiegelanstieg und 
Gletscherschmelze. Dies wird tiefgreifende Auswirkun-
gen auf ein breites Spektrum städtischer Funktionen, 
Infrastrukturen und Dienstleistungen haben; die ent-
sprechenden Anpassungsherausforderungen und die 
damit verbundenen Kosten sind erheblich. 

3. Ein normativer Kompass für die 

 Transformation zur nachhaltigen 

Welt-Städte-Gesellschaft

Um angesichts dieser Anforderungen dem gesellschaft-
lichen Handeln Orientierung zu geben, hat der WBGU 
einen „normativen Kompass“ entwickelt (Abb. 2). Er 
umschreibt damit den Raum, in dem in Städten Ent-
wicklungspfade zu einer am Menschen orientierten 
Urbanisierung realisiert werden sollten, und jenseits 
dessen eine nachhaltige Entwicklung gefährdet ist. 

Die zentrale Botschaft im vorliegenden Gutachten 
ist, dass die Transformation durch ein Zusammenwirken 
von drei Dimensionen erreicht werden kann: 

 > Natürliche Lebensgrundlagen erhalten: Alle Städte 
sollten Entwicklungspfade einschlagen, die den pla-
netarischen Leitplanken in Bezug auf globale 
Umweltveränderungen Rechnung tragen sowie 
lokale Umweltprobleme lösen, damit nachhaltige 
Stadtentwicklung und Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen auf Dauer gelingen können. Dazu 
gehören z.  B. die Einhaltung der 2  °C-Klimaschutz-
leitplanke und die Bekämpfung der gesundheits-
schädlichen Luftverschmutzung; weitere Beispiele 
sind der Stopp von Land- und Bodendegradation 
oder die Beendigung des Verlusts von Phosphor, der 
für die Landwirtschaft eine unverzichtbare Res-
source darstellt.

 > Teilhabe sicherstellen: Universelle Mindeststandards 
für substanzielle, politische und ökonomische Teil-
habe sollten in allen Städten und durch alle Städte 
eingehalten werden. Damit soll allen Menschen der 
Zugang zu den Grundlagen menschlicher Sicherheit 
und Entwicklung eröffnet werden, und sie sollen 
dazu befähigt werden, ihre individuellen und 
gemeinschaftlichen Lebensentwürfe zu entfalten 
und umzusetzen. In diesem Sinne ist Teilhabe Ziel 
und Mittel zugleich. Substanzielle, politische und 
ökonomische Teilhabe spiegeln eine Vielzahl bereits 
international kodifizierter oder diskutierter Men-
schenrechte wider. Zudem basiert Teilhabe auf der 
Überlegung, dass Menschen entsprechende Ver-
wirklichungschancen benötigen, um diese Rechte 
auch realisieren zu können. Die substanzielle Teil-
habe bildet das Fundament: Zugang zu beispiels-
weise Nahrung, sauberem Trinkwasser, sanitären 
Anlagen, Gesundheitsversorgung und Bildung sind 
unabdingbarer Minimalstandard der Grundbedürf-
nissicherung von Menschen. Ökonomische Teilhabe 
schließt insbesondere den Zugang zum Arbeits- und 
Immobilienmarkt ein. Stellt man die Menschen in 
den Mittelpunkt, ist es zudem erforderlich, ihnen 
zur Verwirklichung politischer Teilhabe Wahlrechte 
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sowie prozedurale Informations- und Mitwirkungs-
rechte zu gewähren und eine Verletzung dieser 
Rechte durch einen Anspruch auf gerichtliche Kont-
rolle zu sanktionieren.

 > Eigenart fördern: Mit der Dimension Eigenart führt 
der WBGU eine neue Kategorie in die Nachhaltig-
keitsdiskussion ein. Die ersten beiden Dimensionen, 
die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 
und die Teilhabe, spannen im normativen Verständ-
nis des WBGU einen Rahmen auf, innerhalb dessen 
sich eine Vielfalt von Transformationspfaden entfal-
ten kann. Jede Stadtgesellschaft kann und muss 
innerhalb dieses Rahmens auf ihre „eigene Art“ 
ihren Weg in eine nachhaltige Zukunft suchen. 
„Eigenart“ umfasst auf der einen Seite das Typische 
einer jeden Stadt, das anhand ihrer sozialräumlichen 
und gebauten Strukturen, ihrer soziokulturellen 
Charakteristiken und der lokalen urbanen Praktiken 
beschrieben werden kann (deskriptive Eigenart). 
Auf der anderen Seite ist Eigenart eine Ziel- oder 
Orientierungsdimension urbaner Transformationen, 
die betont, dass soziokulturelle Diversität in und von 
Städten, deren urbane Gestalt sowie die Eigenstän-
digkeit von Stadtbewohnerinnen bei der Herstellung 
urbaner Lebensqualität und Identität zentrale Kom-
ponenten menschenorientierter urbaner Transfor-
mation sind (normative Eigenart). In dieser normati-
ven Konnotation von Eigenart werden Menschen als 
handelnde Subjekte gesehen, die Teilhaberechte 
nutzen und damit ihre Städte auf unterschiedliche 
und spezifische Arten gestalten, um Lebensqualität 
zu verwirklichen. Eigenart öffnet also den Blick 
dafür, dass und wie Menschen Selbstwirksamkeit 
entfalten und Stadtgesellschaften urbane Räume 
konkret prägen, um Lebensqualität, Vertrauen, 
Identität und Zugehörigkeitsgefühle zu entwickeln 
und wie Städte, Infrastrukturen sowie Räume gestal-
tet werden sollten, um dies zu unterstützen. Damit 
Menschen und Stadtgesellschaften Eigenart entfal-
ten können um Lebensqualität und Nachhaltigkeit 
zu entwickeln, sind aus Sicht des WBGU zwei essen-
zielle Prinzipien zu garantieren: (1) die Anerken-
nung von Gestaltungsautonomie und damit der Mit-
formung und Aneignung urbaner Räume durch die 
Bewohnerinnen und (2) die Anerkennung von Diffe-
renz, das heißt die Anerkennung der Vielfalt der kul-
turellen Ausdrucksformen (UNESCO, 1997) und der 
individuellen Möglichkeit der Aneignung kultureller 
Identitäten. Die Einführung des Konzepts der Eigen-
art lenkt den Blick auf die räumlich-sozialen Voraus-
setzungen der Raumaneignung und damit der Her-
stellung urbaner Lebensqualität, sozialer Kohäsion 
und Ortsidentität. Sie erlaubt es darüber hinaus, der 
Diversität der Städte und ihrer Transformationspfade 

Rechnung zu tragen: In den Fokus treten damit die 
vielfältigen Formen, Gestaltungen und kulturellen 
Prägungen von städtischen Räumen und die spezifi-
schen sozialen und ökonomischen Kreativitäts- und 
Innovationspotenziale, die durch ortsgebundene 
Interaktionen (Konnektivität) zwischen Akteuren 
aus verschiedenen gesellschaftlichen Sphären ent-
stehen. Der WBGU hält Diversität in und von Städ-
ten zudem für eine wichtige Ressource der urbanen 
Transformation zur Nachhaltigkeit. 

Städte sollten sich an universellen Nachhaltigkeits- und 
Teilhabezielen orientieren, aber dabei ihre Eigenart 
nicht aufgeben. Universelle Teilhaberechte, wie sie 
oben beschrieben sind, sind Voraussetzung für die 
Chancen von Menschen und Stadtgesellschaften, 
eigenständige Entwicklungspfade überhaupt entwerfen 
und gestalten zu können – universelle Teilhaberechte 
und die Eigenart der Städte bedingen sich gegenseitig 
und erzeugen Wechselwirkungen. 

Die Beachtung planetarischer ökologischer Leitplan-
ken und die Sicherstellung substanzieller, politischer 
und ökonomischer Teilhabe stellen globale Mindest-
standards des zivilisatorischen Menschheitsprojektes 
des 21. Jahrhunderts dar. Sowohl „nachhaltige Entwick-
lung“ als auch „Teil-habe“ tragen dabei schon begriff-
lich ein dialektisches Prinzip in sich. In der nachhaltigen 
Entwicklung ist es der Ausgleich zwischen dem bewah-
renden bzw. erhaltenden Moment und der Ermögli-
chung von Entwicklung, die historisch betrachtet mit 
„Wachstum“, „mehr haben und mehr verbrauchen“ 
assoziiert wird. Bei der Teilhabe ist es derjenige zwi-
schen dem kollektiven Moment des „Teilens“ und der 
des individuellen „Habens“. Vor diesem Hintergrund 
wird „Eigenart“ sowohl zu einer normativen Orientie-
rung als auch zur Quelle der Innovationskraft einer 
Menschheit in Bewegung. Der Begriff „Eigen-art“ ist 
dabei selber durch die Dialektik des „Eigen“, d.  h. des 
Individuellen, Neuen, Andersartigen, der Differenz und 
der „Art“, als Ausdruck von Klasse, Gemeinschaft, 
Gruppe, Verallgemeinerbarkeit geprägt. 

Zukunftsfähige gesellschaftliche Entwicklung und 
Lebensqualität können nur entstehen, wenn diese Dia-
lektiken und Spannungsfelder in Fließgleichgewichten 
austariert werden. Gesellschaftskonzepte, die diese dia-
lektische Komplexität und die scheinbar paradoxen 
Widersprüchlichkeiten gesellschaftlicher Entwicklung, 
die in den Begriffen „nachhaltige Entwicklung“, „Teil-
habe“ und „Eigenart“ zum Ausdruck kommen, durch 
verengte Imperative für unbegrenztes Wachstum bzw. 
für das Primat „des Individuums“ oder „der Gesellschaft 
bzw. Gemeinschaft“ überwinden wollen, können nur 
scheitern. Dies gilt für radikalkapitalitische Konzepte der 
„shareholder society“ oder der Perspektive von Milton 
Friedman, dass es keine Gesellschaften, sondern nur 
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Individuen gebe, genauso wie für Gemeinschafts- 
Protagonisten rechter, linker, zuweilen auch religiöser 
Provenienz, in denen die Rechte von Individuen dem 
„großen Ganzen“ untergeordnet werden. Die urbane 
Transformation zur Nachhaltigkeit kann nur gelingen, 
wenn Transformationspfade entwickelt werden, die die 
Ambiguität, Dialektik und die Spannungsfelder ausglei-
chen, die in den Begriffen „nachhaltige Entwicklung“, 
„Teilhabe“ und „Eigenart“ zum Ausdruck  kommen. 

Durch das Zusammenspiel der Dimensionen 
 Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, Teilhabe 
und Eigenart liefert der WBGU einen Kompass für den 
Umgang mit der fundamentalen Umbruchsituation im 
Jahrhundert der Urbanisierung (Abb. 2). Der WBGU 
versucht, der weltweiten Diversität der Städte mit sei-
nem normativen Kompass für nachhaltige Stadtent-
wicklung Rechnung zu tragen.

Solidarische Lebensqualität: Transformation auf der 
Mikroebene
Der WBGU geht in seinem normativen Kompass von 
einem erweiterten Verständnis von Lebensqualität und 
Wohlstand aus. Demnach reicht es nicht aus, den kurz-
fristig erreichbaren materiell-ökonomischen Wohl-
stand, der durch Faktoren wie Wachstum, Beschäfti-
gung und Infrastrukturentwicklung beschrieben wird, 
von Naturverbrauch und Umweltzerstörung zu entkop-
peln („Entkopplung erster Ordnung“). Vielmehr sollten 
Lebensqualität und die Definition von Wohlstand 
zumindest partiell auch vom wirtschaftlichem Wachs-
tum und monetärem Wohlstand entkoppelt werden 
(„Entkopplung zweiter Ordnung“). Ansatzpunkt ist 
eine gegenüber dem klassischen Verständnis erweiterte 
Definition von Lebensqualität und Wohlstand, die über 
materiell-ökonomische „objektive“ Faktoren hinaus 
auch „subjektive“ Faktoren wie z.  B. Selbstwirksamkeit, 
Identität, Solidarität, Zugehörigkeitsgefühle, Vertrauen 
und soziale Netzwerke einbezieht, die zugleich das 
soziale Kapital einer Gesellschaft ausmachen: den Kitt, 
der Gesellschaften zusammenhält. Die Forschung zeigt: 
Je höher das soziale Kapital und die soziale Kohäsion in 
einem Land (oder auch einer Stadt) ausgeprägt sind und 

Abbildung 2

Normativer Kompass für die Transformation zur Nachhaltigkeit. Die Transformation der Städte in Richtung Nachhaltigkeit kann 
durch ein Zusammenwirken und eine Balance von folgenden drei Dimensionen erreicht werden:

 > „Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen“ (N): Alle Städte und Stadtgesellschaften sollten Entwicklungspfade einschla-
gen, die den planetarischen Leitplanken Rechnung tragen sowie lokale Umweltprobleme lösen. 

 > „Teilhabe“ (T): In allen Stadtgesellschaften sollten universelle Mindeststandards für substanzielle, politische und ökonomische 
Teilhabe eingehalten werden. 

 > „Eigenart“ (E): Mit der Dimension der Eigenart erkennt der WBGU zum einen die soziokulturelle wie räumliche Diversität der 
Städte und Stadtgesellschaften an (deskriptive Eigenart). Zum anderen betont Eigenart als Ziel- oder Orientierungsdimension 
urbaner Transformationen (normative Eigenart), dass in urbanen Lebensräumen Voraussetzungen dafür geschaffen werden 
sollten, dass (a) Menschen in den räumlichen Strukturen Selbstwirksamkeit entfalten und urbane Lebensqualität für sich 
empfinden und herstellen können, dass sich (b) Ortsidentität und soziale Kohäsion entwickeln können und dass (c) soziale 
sowie ökonomische  Kreativitäts- und Innovationspotenziale gestärkt werden, die durch ortsgebundene Interaktionen 
( Konnektivität) zwischen  Akteuren aus verschiedenen gesellschaftlichen Sphären entstehen. 

Quelle: WBGU; Grafik: Wernerwerke, Berlin
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je geringer soziale Ungleichheiten ausfallen, desto 
höher ist die durchschnittliche Lebenszufriedenheit 
und desto weniger Gewalt und Kriminalität, Krankhei-
ten, Angst und soziales Misstrauen und demzufolge 
Risiken für die gesellschaftliche Stabilität finden sich.

Ein derart erweitertes Verständnis von Wohlstand 
und Lebensqualität sollte sich – ähnlich wie das Ver-
ständnis von Nachhaltigkeit – an den Prinzipien intra- 
und intergenerationaler Gerechtigkeit orientieren. Ein 
Verständnis von Lebensqualität, das sich am normati-
ven Kompass orientiert, wäre nach dieser Definition 
nicht nur an den eigenen Bedürfnissen und denen des 
unmittelbaren (z.  B. familiären) Umfelds orientiert, 
sondern in einem umfassenderen Sinn „solidarisch“, 
das heißt unter größtmöglicher Berücksichtigung der 
Bedürfnisse gegenwärtig lebender und zukünftiger 
Generationen. Demzufolge müssten stark konsum-
orientierte und ressourcenverschwendende, die natür-
lichen Lebensgrundlagen schädigende Lebensstile ver-
ändert werden, aber auch solche Lebensstile, mit denen 
die Teilhabe anderer Menschen, Gemeinschaften und 
Gesellschaften in der Gegenwart und Zukunft einge-
schränkt wird. 

Dafür hat der WBGU den Begriff der „solidarischen 
Lebensqualität“ entwickelt, womit eine sowohl am 
Prinzip der Solidarität orientierte Definition von 
Lebensqualität als auch eine durch solidarisches Han-
deln und solidarische Gemeinschaften ermöglichte 
Lebensqualität gemeint ist. Solidarische Lebensqualität 
fokussiert auf die individuellen Definitionen von 
Lebensqualität, die so hergestellt wird, dass die Voraus-
setzungen für die Lebensqualität anderer Menschen 
(lokal und global, intra- und intergenerational) nicht 
beschnitten werden. Das kantianische Prinzip des kate-
gorischen Imperativs wird so zur Grundlage des WBGU-
Verständnisses von Wohlstand und Lebensqualität, das 
globale und intergenerationale Gerechtigkeitsprinzi-
pien in sich aufnimmt. 

4. Der WBGU-Ansatz für die urbane 

Transformation 

Nachhaltige Urbanisierung hat sich in den vergangenen 
vier Dekaden international als ein Handlungsfeld für 
die Politik etabliert. Dementsprechend ist die Zahl glo-
baler, teilweise regelmäßig erscheinender internationa-
ler Berichte zu diesem Thema gewachsen. Trotz wech-
selnder Ansätze und Schwerpunkte sind die Problem-
beschreibungen in diesen Berichten in weiten Teilen 
ähnlich. Deutliche Unterschiede zeigen sich hingegen in 
der Problemlösungssicht: Viele Untersuchungen kon-
zentrieren sich auf technisch-infrastrukturelle Analy-
sen und thematisieren daran ansetzend Investitionser-

fordernisse und wirtschaftspolitische Fragen. Davon 
heben sich Berichte ab, bei denen vor allem Gover-
nance-Fragen bzw. die integrierte Kombination mit 
einem sektoralen Thema im Vordergrund stehen (z.  B. 
UCLG, 2013; World Bank, 2013; UN-Habitat, 2011; 
Corfee-Morlot et al., 2009), oder die einen explizit 
akteursorientierten Anspruch haben (z.  B. Revi und 
Rosenzweig, 2013; UKAID und DFID, 2012; UN- 
Habitat, 2009). Bei letzteren geht es vorwiegend um 
die Stärkung der Handlungskapazitäten von Akteuren 
und die Senkung ihrer Vulnerabilität, etwa im Rahmen 
der Katastrophenvorsorge. Fragen etwa der Lebens-
qualität in der Stadt, Partizipation und Gerechtigkeit, 
Aneignung des öffentlichen Raumes, soziokulturelle 
Identität und Wirkmächtigkeit der Stadtbewohner 
sowie die Rückkopplungen solcher Herausforderungen 
mit Nachhaltigkeitsfragen werden in den meisten 
Berichten eher randständig behandelt. Die Teilhabe 
betroffener Bevölkerungsgruppen und zivilgesell-
schaftlicher Initiativen wird zumeist lediglich als 
zusätzliche Option beschrieben und nicht als Mitspra-
che auf Augenhöhe in Planungs- und Umsetzungspro-
zessen. Aus Sicht des WBGU fehlt vor allem die kohä-
rente Einbettung in ein langfristig und strategisch 
angelegtes urbanes Transformationskonzept, das Grö-
ßenordnungen und Dringlichkeiten des Wandels ver-
deutlicht, sowie eine systematische Ableitung von 
Handlungsfeldern mit transformativer Zielsetzung. Vor 
dem Hintergrund dieser Analyse entwickelt der WBGU 
seinen Ansatz der urbanen Transformation zur Nach-
haltigkeit. 

Transformative Handlungsfelder

Der WBGU verfolgt in diesem Gutachten einen syste-
misch-integrierten Ansatz und verzichtet auf einen 
engen thematischen Fokus. Er identifiziert zunächst 
exemplarische transformative Handlungsfelder, also 
solche Bereiche der Stadtentwicklung, in denen der 
WBGU die größten potenziellen Hebelwirkungen für 
die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit sieht. 
Dies sind erstens fünf Bereiche, die bereits internatio-
nal breit diskutiert werden, die der WBGU aber vor dem 
Hintergrund der Transformation in Bezug auf Zeithori-
zonte und Größenordnungen neu rahmt: (1) Dekarbo-
nisierung, Energie und Klimaschutz, (2) Mobilität und 
Verkehr, (3) baulich-räumliche Gestalt von Städten 
(urban form), (4) Anpassung an den  Klimawandel sowie 
(5) Armutsbekämpfung und sozioökonomische Dispa-
ritäten. Zweitens werden Empfehlungen zu drei weite-
ren in diesem Gutachten schwerpunktmäßig behandel-
ten transformativen Handlungsfeldern gegeben, die aus 
Sicht des WBGU international noch zu wenig Beach-
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tung finden. Dies sind die Handlungsfelder (1) urbane 
Flächennutzung, (2) Materialien und Stoffströme sowie 
(3) urbane Gesundheit.

Die Auswahl der transformativen Handlungsfelder 
erfolgte mit Blick auf die Bedeutung für und die Wir-
kung auf die Transformation, die quantitative wie sys-
temische Relevanz, die Dringlichkeit, das Potenzial zur 
Vermeidung von Pfadabhängigkeiten sowie einen mög-
lichst großen Zusatznutzen. Die Herausforderung 
bestand darin, die Breite des Themas von Stadt und 
Urbanisierung mit wenigen transformativen Hand-
lungsfeldern anzudeuten und dabei Perspektiv-
verengungen zu vermeiden.

Mit den transformativen Handlungsfeldern skizziert 
der WBGU Ansätze, wie Städte Entwicklungspfade fin-
den können, die dem normativen Kompass entspre-
chen. Die Handlungsfelder können nicht isoliert vonei-
nander betrachtet werden, sondern müssen durch ihre 
starke Vernetzung untereinander mit dem Gedanken 
einer systemischen Entwicklung betrachtet werden. In 
der engen Vernetzung der Handlungsfelder liegt ein 
erhebliches Potenzial, Synergien zu nutzen und ver-
schiedene Ziele durch systemische Änderungen 
gemeinsam zu verfolgen. Eine besondere Chance liegt 
in Maßnahmen, die sowohl kurz- als auch langfristige 
Nutzen haben. Das prominenteste Beispiel ist die 
Bekämpfung von Luftverschmutzung. In Abschnitt 6  
„Kernempfehlungen“ werden die transformativen 
Handlungsfelder weiter ausgeführt.

Die Diversität der Städte und 

Transformationspfade

Im WBGU-Gutachten „Gesellschaftsvertrag für eine 
Große Transformation“ von 2011 wurden universelle 
Pfade zur Nachhaltigkeit entwickelt, die sich insbeson-
dere auf die Energiesysteme bezogen. Auch für die 
Städte gilt, dass sie sich an universellen sozialen und 
ökologischen Zielen orientieren sollten, wie sie bei-
spielsweise von den Rio-Konventionen (CBD, UNFCCC, 
UNCCD) vereinbart oder in den SDGs zusammengefasst 
sind. Doch die Transformationen in den Städten werden 
keinem universellen Pfad folgen können. Dafür ist die 
Diversität der Städte zu groß.

Der große Urbanisierungsschub und der Aufbau 
neuer Siedlungen für 2,5 Mrd. Menschen bis 2050 wird 
vor allem in Asien und Afrika stattfinden, während es 
in den westlichen Industrieländern und in Lateiname-
rika um die Transformation bereits bestehender Städte 
geht. Der Urbanisierungsschub in Asien und Afrika ist 
von global herausragender Bedeutung. Ob er auf nach-
haltige Weise gelingt, wird über die Einhaltung der pla-
netarischen Leitplanken, den Wohlstand sowie die 

Lebensqualität vieler Menschen und damit auch die 
Stabilität und Sicherheit in der Weltgesellschaft ent-
scheiden. Zugleich ist es aus asiatischer und afrikani-
scher Sicht von entscheidender Bedeutung, dass wohl-
habende Städtegesellschaften der OECD die Transfor-
mation zur Nachhaltigkeit beschleunigen. Nur so kön-
nen die planetarischen Leitplanken eingehalten werden, 
deren Überschreiten insbesondere die vulnerablen 
Bevölkerungsgruppen in den Entwicklungs- und 
Schwellenländern trifft, denn die Welt-Städte-Gesell-
schaft ist ein System kommunizierender Röhren.

In diesem Gutachten wird die Vielfalt der Städte und 
der möglichen Transformationspfade vor dem Hinter-
grund des normativen Kompasses anhand von acht 
exemplarisch ausgewählten „Beispielstädten“ aus ver-
schiedenen Weltregionen dargestellt (Kasten 1). Damit 
wird illustriert, wie historische Entwicklungen und dar-
aus entstehende Pfadabhängigkeiten vor dem Hinter-
grund des komplexen Zusammenspiels historischer, 
kultureller, sozioökonomischer und ökologischer Ent-
stehungszusammenhänge jeweils spezifische Voraus-
setzungen und Lösungsoptionen für die urbane Trans-
formation zur Nachhaltigkeit schaffen. Dies kann nur 
gelingen, wenn man diese große Vielfalt ernst nimmt 
und nicht nach „Blaupausen“ oder „Königswegen“ 
sucht. Es werden jeweils unterschiedliche, an den 
jeweiligen Problemlagen der Städte sowie ihren spezifi-
schen Handlungsmöglichkeiten orientierte Transforma-
tionspfade zur urbanen Nachhaltigkeit gefunden wer-
den müssen. 

Urbane Designerinnen: Akteure der urbanen 

Transformation 

Anschließend richtet der WBGU seinen Blick auf „gute 
Praktiken“ und die „Pioniere des Wandels“ innerhalb 
von Städten. Damit soll gezeigt werden, dass es auf 
lokaler Ebene bereits zahlreiche Ansätze transformati-
ver Strategien gibt, die auf den jeweiligen Gegebenhei-
ten, Ressourcen und Eigenarten aufsetzen. Deren Pro-
tagonisten, die „urbanen Designerinnen“, probieren 
Bausteine und Optionen aus und helfen so neue Leitbil-
der bzw. Visionen zu entwickeln, an denen sich der 
gesellschaftliche Wandel orientieren kann. Das 
Bewusstsein der analogen Aktivitäten an anderen 
Stadtbeispielen kann ihnen dabei helfen, das Verständ-
nis für transformative Ansätze zu wecken und zu för-
dern. Dabei sind Wissen und Kollaboration die Klam-
mern, zwischen denen sich gute Praktiken und Pioniere 
des Wandels innerhalb der transformativen Handlungs-
felder betätigen. 

Der WBGU präsentiert im Gutachten eine Reihe ent-
sprechender Beispiele. Angesichts der unüberschauba-
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Kasten 1

Beispielstädte

Mumbai: Transformation einer Kolonialmetropole zur 

global vernetzten Megastadt

In Mumbai bestehen in Anbetracht der notwendigen nach-
holenden Stadtentwicklung und dem zukünftigen Wachstum 
zentrale Transformationsherausforderungen v.  a. bei der Be-
reitstellung von adäquatem Wohnraum und Basisdienstleis-
tungen sowie dem Abbau sozioökonomischer Disparitäten. 
Trotz des im globalen Vergleich bisher geringen ökologischen 
Fußabdrucks der Bevölkerung sollte die Stadt die Ressour-
cen- und Emissionsreduktion stärker in der Stadtplanung ver-
ankern. Selbst bei multiplen Problemen sind wichtige lokal-
spezifische Ressourcen für eine Transformation vorhanden, 
wie zivilgesellschaftliches Engagement und Innovativität.

Kairo: Metropole zwischen autoritärem Staat und 

schwacher Governance

Der Großraum Kairo hat sich dramatisch verändert. Aus der 
überschaubaren Stadt der 1950er-Jahre ist eine Metropol-
region geworden, die von einem Dualismus von informellen 
bzw. ungeplanten Siedlungen und neu geplanten Wüsten-
städten gekennzeichnet ist. Mittlerweile lassen sich aber erste 
Ansätze eines veränderten, integrierten Verständnisses von 
Urbanismus feststellen. Die Regierung unterstützte z.  B. das 
erste Egyptian Urban Forum und auch erste Schritte zu einer 
Energiewende wurden von staatlicher Seite initiiert. Aller-
dings sind diese Entwicklungen durch Teilhabedefizite massiv 
gefährdet. Die aktuelle ägyptische Regierung gewährt derzeit 
kaum politische Freiheiten und die Stadtverwaltung Kairos 
gilt als ineffizient und korrupt. Sofern es gelingt, die Teilhabe 
der Bevölkerung massiv auszubauen und die existierenden 
Ansätze progressiver Stadtentwicklungsstrategien weiterzu-
entwickeln, könnte auch in Kairo die Transformation zur 
Nachhaltigkeit gelingen.

Kopenhagen: eine am Menschen orientierte Pionierin 

nachhaltiger Stadtplanung

Über ihre weltweit bekannten Initiativen zur ökologischen 
Nachhaltigkeit mit lokalem wie globalem Bezug hinaus, zeich-
net sich Kopenhagen durch ihre am Menschen orientierte 
Stadtplanung und -gestaltung aus. Politische Teilhabe und 
Diversität werden durch die Stadtregierung aktiv befördert. 
Zugleich zeigt das Beispiel, dass trotz ambitionierten Vorge-
hens in allen drei Dimensionen des normativen Kompasses 
des WBGU noch erhebliche Etappen auf dem Weg zur Großen 
Transformation zur Nachhaltigkeit zurückzulegen sind, insbe-
sondere im Hinblick auf die vollständige Dekarbonisierung 
ohne Rückgriff auf Kompensationsmechanismen.

Guangzhou: Öffnungspolitik, Globalisierung und 

 migrationsgetragene Megaurbanisierung in der  

„Fabrik der Welt“

Guangzhou im chinesischen Perlflussdelta, der „Fabrik der 
Welt“, steht stellvertretend für zahlreiche chinesische 
 Megastädte, die innerhalb von drei Jahrzehnten einen tief-
greifenden Umbruch erfahren haben. Im Zuge der politisch 
induzierten Öffnungspolitik hin zu einer marktorientierten 
Wirtschaft wurden sie strategisch und gezielt zu globalen 
Konzentrationspunkten ausländischer Direktinvestitionen 
umgestaltet. Aus Kerngebieten intensiver Landwirtschaft 
entstanden globale Industrie- und Dienstleistungszentren, 

hochverdichtete Megastädte und Zentren der Binnenmigrati-
on. Wichtige Ziele auf dem Weg einer Transformation zur 
Nachhaltigkeit sind der Erhalt des urbanen Kulturerbes, ver-
besserte soziale Kohärenz, erweiterte Partizipation aller Be-
völkerungsgruppen und die Lösung der Umwelt probleme. 

Das Ruhrgebiet: Die postindustrielle Metropole – 

 polyzentrisch zukunftsfähig 

Das Ruhrgebiet als größte deutsche Agglomeration ist ge-
kennzeichnet durch eine polyzentrische Struktur sowie in-
dustrielle Altlasten, welche eine ausgereifte, mittlerweile 
stark sanierungsbedürftige Infrastruktur hinterließen. Mithil-
fe einer in der Entstehung begriffenen metropolitanen Gover-
nance, welche die bisher untergenutzten Vorzüge des Poly-
zentrismus nutzt, könnte jedoch eine postmontane 
Modellregion entstehen.

Kigali: Postkonfliktstadt in Afrika südlich der Sahara

In Kigali zeigen sich die komplexen Probleme rapider infor-
meller Urbanisierung. Trotz schlechter Voraussetzungen hat 
sich die Stadt nach dem Genozid von 1994 friedlich und öko-
nomisch solider entwickelt als vergleichbare Städte. Die von 
der Nationalregierung gesteuerte Transformation in Richtung 
einer wissensbasierten Wirtschaft ist abhängig von Entwick-
lungshilfegeldern, und die politische Teilhabe bleibt auf die 
Unterstützung der autoritären Regierung beschränkt. So 
konnte zwar ein erneutes Ausbrechen ethnischer Gewalt ver-
hindert werden, aber es bleibt fraglich, ob eine Transformati-
on zur Nachhaltigkeit ohne offene Zivilgesellschaft erreichbar 
ist.

Novi Beograd: Sozialistische Planstadt des 20. 

Jahrhunderts

Das in den 1950er Jahren entstandene Novi Beograd ist ein 
„top down“ geplanter Stadtteil, der sowohl sozialistische Ele-
mente in sich trägt als auch dem Funktionalitätsverständnis 
Le Corbusiers folgt. Geprägt durch Wohntürme und weitläu-
fige Grünflächen diente Novi Beograd als Wohnstadt für eine 
schnell wachsende Bevölkerung. Durch die Weitläufigkeit der 
Fläche ist eine polyzentrische nachhaltige Gestaltung des Ge-
biets möglich. Jedoch könnten bestehende klientelistische 
Strukturen die Teilhabe an der zukünftigen Gestaltung der 
Stadt einschränken.

São Paulo: die fragmentierte Metropole

São Paulo ist hinsichtlich ihrer sozioökonomischen und räum-
lichen Entwicklungsdynamik, ihrer sozialräumlichen Struktu-
ren und urbanen Lebensbedingungen eine zutiefst fragmen-
tierte Metropolregion mit deutlichen sozialräumlichen 
Segregationstendenzen. Dabei hat São Paulo die planerischen 
und – wenn auch sicher nicht ausreichende – finanzielle Ka-
pazitäten, um diesen Problemen begegnen zu können und 
eigenständige Entwicklungen in Richtung Transformation 
einzuleiten.
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ren Diversität von Städten und Stadtgesellschaften 
geschieht dies ohne den Anspruch, dabei im Hinblick 
auf die regionale Verteilung und thematische Fokussie-
rung repräsentativ oder vollständig zu sein. In der 
Zusammenschau wird deutlich, dass es viele Initiativen 
„von oben“ wie „von unten“ gibt, die im Sinne einer 
Transformationsagenda tätig geworden sind und diese 
teilweise integriert haben. Diese Initiativen benötigen 
Anerkennung und Unterstützung auf verschiedenen 
Ebenen sowie von anderen Akteuren und Initiativen 
nicht nur, um ein global gestütztes Selbstwirksamkeits-
gefühl zu erhalten, sondern auch, um durch praktische 
Vernetzung und Kooperation die Voraussetzungen zu 
verbessern, damit von ihnen gelernt werden kann und 
sie nützlich und wertvoll für die urbane Gestaltung 
werden können. 

Urbane Siedlungsmuster und Lösungsräume

Aufbauend auf der Darstellung der Diversität als ent-
scheidendem Merkmal urbaner Gestalt und als unver-
zichtbare Basis für urbane Transformation wirft der 
WBGU einen aggregierten, synthetischen Blick auf die 
dominierenden Siedlungsdynamiken (Abb. 1). Die 
städtische Vielfalt wird dabei zu drei dominierenden 
Mustern zusammengeführt: die neu geplanten bzw. zu 
planenden Städte bzw. Stadtquartiere, die im Sinne tra-
ditioneller Masterplanung „top down“ und in einem 
engen Zeitfenster entstehen; die informellen Siedlun-
gen, in denen häufig inadäquate Wohn- und Lebens-
verhältnisse herrschen und die „bottom up“ mit mini-
maler bzw. ohne staatliche Steuerung entstanden sind 
oder noch entstehen; sowie bestehende, reife Stadtge-
biete mit einem festen Baubestand, etablierten Infra-
strukturen und mit einer weitgehend konsolidierten 
Governance. Die drei genannten Muster bestehen häu-
fig innerhalb derselben Stadt in zahlreichen Abwand-
lungen und Kombinationen gleichzeitig und nebenein-
ander; dennoch kann jede Stadt von dem einen oder 
dem anderen Muster stärker geprägt sein. 

Städtische Siedlungsdynamiken sind, bei aller Diver-
sität, im Wesentlichen durch drei zentrale Treiber 
bestimmt – metaphorisch gesprochen „Baumeisterin-
nen“: Macht (Recht, Geld, Herrschaft), Not (Armut, 
Exklusion, schwache Akteure) und Zeit (langsames 
Wachstum von Städten, beschleunigtes Wachstum von 
Städten, Pfadabhängigkeiten, Rupturen). Für alle drei 
Siedlungsmuster (neu geplant, informell, reif) ist das 
Zusammenspiel von Macht, Not und Zeit essenziell. 

Wesentlich beim Bau neu geplanter Städte und 
Stadtquartiere ist der Faktor Macht: So können (z.  T. 
sehr große) Siedlungen in kurzer Zeit „top down“ ent-
stehen (z.  B. in China). Dabei gehört insbesondere im 

Bereich des großflächigen Wohnungsneubaus die 
Sicherung der substanziellen Teilhabe zu den wichtigs-
ten Zielen. Eine weitere Herausforderung und große 
Chance in neu geplanten Siedlungen besteht vor allem 
darin, alle Dimensionen der Nachhaltigkeit von vorne 
herein in die Zielsetzung zu integrieren, technische als 
auch gesellschaftliche Innovationen zu berücksichtigen 
und damit schwer zu verändernde Pfadabhängigkeiten 
zu verhindern. Dazu eignen sich besonders modulare 
und transitorische Baumuster, die anpassungsfähig sind 
und flexibel z.  B. auf neue technische Möglichkeiten 
oder klimawandelbedingte Anpassungserfordernisse 
reagieren können. Das Potenzial des „Leapfrogging“ im 
Städtebau ist bei diesem Stadtmuster besonders hoch. 
Auch ein effektives Umsteuern in den transformativen 
Handlungsfeldern ist zunächst einfacher, vorausgesetzt 
die Planung ist darauf ausgerichtet. Dennoch scheint es 
kaum gelungene Beispiele für schnell geplante und 
schnell wachsende „Reißbrettstädte“ zu geben: Die 
prozedurale Teilhabe und Beteiligung von Bürgern, 
Ortsbindung, soziale Kohäsion, Reversibilität von 
Stadtentwicklungen sowie nicht zuletzt die Dimension 
der Eigenart bleiben häufig auf der Strecke. Damit stellt 
sich die Frage, wie bei der Planung neuer Städte und 
Stadtquartiere zusätzlich Voraussetzungen geschaffen 
werden können, die eine Teilhabe der Stadtbevölkerung 
ermöglichen und die Entwicklung der Eigenart beför-
dern. 

In informellen Siedlungen sind Armut, inadäquate 
Wohnverhältnisse und menschenunwürdige Lebensbe-
dingungen oft die herausragenden Probleme: Not ist 
Treiber und Kennzeichen für dieses Siedlungsmuster. 
Die mangelnde substanzielle und ökonomische Teilhabe 
birgt Risiken für die Lebenssicherung und Gesundheit 
der Bewohner und hindert sie daran, ihre Entwick-
lungs- und Mitwirkungschancen zu nutzen. Dennoch 
gibt es – neben informellen Quartieren, in denen Zerfall 
und Gewalt dominieren – auch positive Beispiele von 
informellen Siedlungen, in denen das Versagen der 
öffentlichen Akteure durch die kreative Selbstorganisa-
tion der Bewohnerinnen z.  T. ausgeglichen sowie die 
Entstehung alternativer Stadtteilentwicklungen beob-
achtet werden. Slumräumungen und Vertreibung sind 
keinesfalls adäquate Lösungen. Die Menschen in infor-
mellen Siedlungen haben zumeist nur einen geringen 
Anteil an der Verursachung von Umweltveränderun-
gen, während sie wesentlich von deren Auswirkungen 
und Risiken betroffen sind. Die Herausforderung in den 
bestehenden wie künftigen informellen Siedlungen 
besteht vor allem in der Schaffung adäquater Lebens-
bedingungen mit nachhaltiger Perspektive, was letzt-
lich auch eine Stärkung öffentlicher Institutionen und 
entsprechende Investitionen impliziert. Informelle 
Siedlungen sollten insgesamt stärker in die gesamt-
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städtische Entwicklung und ihre urbane Governance 
eingebunden werden. 

In reifen Städten und Stadtquartieren, die häufig 
über Jahrhunderte gewachsen sind, ist die Zeit ein zen-
traler Faktor der Entwicklung. Der über lange Zeit 
gewachsene Baubestand und die städtischen Infra-
strukturen, die nicht zuletzt die spezifische Eigenart der 
Gesellschaften und Quartiere spiegeln, sollen so entwi-
ckelt werden, dass sie modernen Anforderungen an 
Umwelt- und Klimaschutz gerecht werden und die 
meist vorhandenen Teilhabemöglichkeiten nicht nur 
nicht schmälern sondern nutzen. Auch hier müssen 
transformative Veränderungen, vor allem in der Sen-
kung des städtischen Energie- und Ressourcenver-
brauchs, initiiert werden. Dazu kann zunächst auf lange 
etablierte Governance-Strukturen zurückgegriffen 
werden, die aber auch ein Transformationshindernis 
darstellen können, da festgefügte Akteurskonstellatio-
nen und institutionelle Pfadabhängigkeiten das Einbe-
ziehen von Zukunftsinteressen erschweren können. 
Dabei darf sich die Stadterneuerung nicht allein auf 
wirtschaftliche Akteure stützen, sondern sollte auch 
die aktive Einbindung der Bevölkerung sicherstellen. 

Die Ausgestaltung aller drei Muster ist für die urbane 
Transformation essenziell, zumal die Anzahl der Men-
schen in informellen und neuen Siedlungen um etwa 
2,5 Mrd. zunehmen könnte. Diese Dynamiken sind 
enorme Herausforderungen und bieten gleichzeitig eine 
wichtige Gelegenheit für die urbane Transformation zur 
Nachhaltigkeit. 

Urbanisierungsschub bis 2050 – Sechs 

 Entwicklungsrisiken des globalen Wandels

Aus der Summe und Kumulation der Urbanisierungs-
dynamiken in den drei Stadtkonfigurationen ergeben 
sich, wenn man durch die Brille des WBGU-Kompasses 
schaut, sechs globale System- und Entwicklungsrisiken, 
die vor allem für Entscheidungsträger internationaler 
Kooperation von großer Bedeutung sind (Tab. 1). In der 
folgenden Auflistung stehen N für die Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen, T für Teilhabe und E für 
Eigenart:

 – NErdsystem: Entwicklung innerhalb der planetarischen 
Leitplanken

 Ob die planetarischen Leitplanken eingehalten wer-
den können, entscheidet sich in den reifen Städten 
sowie den schnell wachsenden, neuen Stadtquartie-
ren Asiens und Afrikas. Nur wenn hier klimaverträg-
liche Städte entstehen, können gefährlicher globaler 
Umweltwandel und eine damit verbundene globale 
Bedrohung des Wohlstands verhindert werden.

 – Nlokal: Lokale Umweltbedingungen als zentrale 
Bedingung für urbane Lebensqualität

 Gute lokale Umweltbedingungen (z.  B. Zugang zu sau-
berem Trinkwasser, ausreichend gute Luftqualität, 
Abwasser- und Abfallentsorgung) sind  Voraussetzung 
für menschliche Lebensqualität. Insbesondere die 
Lebensqualität von 2–3 Mrd. Menschen, die 2050 
in informellen Siedlungen leben könnten, hängt dem-
nach von wirkungsvollen lokalen Umweltpolitiken ab. 

 – Tsubstanziell/ökonomisch: Substanzielle Teilhabe und sozio-
ökonomische Dimensionen

 In allen Städtekonfigurationen nehmen sozioöko-
nomische Ungleichheiten und Exklusionsdynami-
ken zu, die die Lebensqualität und die Stabilität der 
Stadtgesellschaften bedrohen. Dies gilt für Paris, 
Los Angeles, Kairo, Goma, Rio de Janeiro gleicher-
maßen. Besonders bedroht sind von diesen Trends 
die 2–3 Mrd. Menschen, die 2050 in informellen 
Siedlungen leben könnten. Diese lokalen Exklusions-
dynamiken können auch Fluchtdynamiken in Gang 
setzen und die internationale Sicherheit bedrohen.

 – Tpolitisch: Politische Teilhabe und Partizipation als  
Voraussetzung und Ziel für Lebensqualität

 Für die 2–3 Mrd. Menschen, die 2050 in prekären, 
informellen Siedlungen leben könnten, ist politische 
Teilhabe kaum zu realisieren. Not, oft auch Gewalt, 
zuweilen bewundernswerte Selbstorganisation, die 
auf die Abwesenheit öffentlicher Grundvorsorge 
reagiert, dominieren diese urbanen Gemeinschaften. 
In den neu entstehenden, geplanten Siedlungen, ins-
besondere Asiens, aber auch Afrikas, werden neue 
Mittelschichten politische Teilhabe einfordern. Wo 
diese nicht zuerkannt wird, drohen politische Insta-
bilitäten – entsprechende Dynamiken in der Türkei, 
in Tunesien, Ägypten oder auch China verweisen auf 
diese Zusammenhänge.

 – Eabhängig/Teilhabe: Eigenart als Dimension urbaner 
Lebensqualität und Ressource der Nachhaltigkeits-
transformation – abhängig von Chancen der Teilhabe

 Die Entwicklung von Eigenart als Bedingung für 
Lebensqualität und Ressource von Nachhaltig-
keitstransformationen ist von den vorhandenen 
Teilhabe möglichkeiten abhängig. In den reifen und 
neu geplanten Städten und Stadtquartieren wird 
Eigenart durch soziale und politische Ungleichheiten 
unterminiert, in den informellen Siedlungen durch 
schiere Not und prekäre Teilhabechancen. Damit ist 
Eigenart für über die Hälfte der Weltbevölkerung 
bedroht. 

 – Eabhängig/Zeit;Not: Eigenart in informellen und neu 
geplanten Städten – Quadratur des Kreises?

 Eigenart im Sinne von kreativer und von Bürgern 
geprägter Stadtentwicklung ist für die 1–2 Mrd. 
Menschen, die bis 2050 in neu geplante Städte und 
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bzw. Stadtquartiere

Neu geplante Städte

bzw. Stadtquartiere

Informelle Siedlungen

N
a

t
ü

r
li

c
h

e

L
e

b
e

n
s

g
r

u
n

d
la

g
e

n

N

N

T
e

il
h

a
b

e

T

T

E
ig

e
n

a
r

t

E

E
6

5a

4a

3a

2

11

6

5b5b

4b

3b3b

Erdsystem

lokal

politisch

abhängig/Zeit; Not

abhängig/Teilhabe

substanziell/ökonomisch

Tabelle 1

Urbanisierungsschub bis 2050 – Entwicklungsrisiken des globalen Wandels. Die Tabelle zeigt zentrale Risiken des globalen Ur-
banisierungsschubes, der bis 2050 erwartet wird. Dieser Urbanisierungsschub ist nach Einschätzung des WBGU durch drei do-
minierende Siedlungsmuster geprägt: (1) reife Städte bzw. Quartiere, (2) neu geplante Städte bzw. Quartiere und (3) informelle 
Siedlungen. Unter Zuhilfenahme der drei Dimensionen des vom WBGU entwickelten des normativen Kompass – Erhaltung der 
natürlichen  Lebensgrundlagen (N), Teilhabe (T) und Eigenart (E) – wird die Risikodimension des jeweiligen Siedlungsmusters 
abgeschätzt.
Quelle: WBGU

1 Ob die planetarischen Leitplanken, insbesondere die 2  °C-Leitplanke für globale Erwärmung, eingehalten werden können, 
entscheidet sich in den reifen Städten bzw. Quartieren sowie den schnell wachsenden geplanten, neu hinzukommenden 
Städten und Stadtquartieren Asiens und Afrikas. 

2 Das Wohlbefinden von 2–3 Mrd. Menschen, die 2050 in informellen Siedlungen leben könnten, wird durch oft prekäre 
 lokale Umweltbedingungen (Zugang zu Wasser, Luftqualität, Abwasserentsorgung) gefährdet. 

3a Sozioökonomische Ungleichheiten und Exklusionsdynamiken bedrohen die Lebensqualität von 2–3 Mrd. Menschen, die 
2050 in informellen Siedlungen leben könnten. Lokale Exklusionsdynamiken können auch Fluchtdynamiken in Gang 
setzen. 

3b Sozioökonomische Ungleichheiten nehmen in allen Städtekonfigurationen zu. 
4a Für die 2–3 Mrd. Menschen, die 2050 in prekären, informellen Siedlungen leben könnten, ist politische Teilhabe kaum zu 

realisieren. 
4b In den neu entstehenden, geplanten Siedlungen Asiens, aber auch Afrikas, werden einige hundert Millionen Menschen, die 

zu den globalen Mittelschichten aufschließen, politische Teilhabe einfordern. Wo diese nicht zuerkannt wird, drohen 
 politische Instabilitäten. 

5a Entwicklung von Eigenart, als Bedingung für Lebensqualität und Ressource von Nachhaltigkeitstransformationen, ist von 
der Existenz von Teilhabebedingungen abhängig. Stets prekäre Teilhabemöglichkeiten in informellen Siedlungen untermi-
nieren für die 2–3 Mrd. Menschen, die dort 2050 leben könnten, die Chancen, Eigenart zu entwickeln.

5b In vielen reifen und neu geplanten Städten bzw. Stadtquartieren wird Eigenart durch soziale und politische Ungleichheiten 
unterminiert.

6 Eigenart im Sinne einer von Bürgern geprägten Stadtentwicklung, ist für die 1–2 Mrd. Menschen, die bis 2050 in neu ge-
plante Städte und Stadtquartiere  Asiens und Afrikas ziehen, aufgrund der Geschwindigkeit des Städtebaus und der vorherr-
schenden Top-down-Planung kaum realisierbar. In informellen Siedlungen, in denen Not und nicht selten auch Gewalt 
 regieren, in denen kaum öffentliche Institutionen funktionieren und wo zusätzlich 1–2 Mrd. Menschen unter prekären 
Wohnverhältnissen  leben könnten, wird sich Eigenart kaum ausprägen können. 
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Stadtquartiere  Asiens und Afrikas ziehen, aufgrund 
der Geschwindigkeit des Städtebaus und der zumeist 
vorherrschenden Top-down-Planung nur schwer 
realisierbar. In informellen Siedlungen, in denen 
Not und nicht selten auch Gewalt regieren, in denen 
kaum öffentliche Institutionen funktionieren und 
wo zusätzlich 1–2 Mrd. Menschen unter prekären 
Wohnverhältnissen leben könnten, wird sich Eigen-
art kaum ausprägen können. 

Transformative urbane Governance

Die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit muss 
gestaltet werden. Das vom WBGU entwickelte Konzept 
einer transformativen urbanen Governance umfasst in 
erster Linie eine neuartige Verantwortungsverteilung, 
Prinzipien, Verfahrensweisen und materielle Kriterien, 
um den Transformationsprozess in Städten erfolgreich 
zu gestalten. Unter urbaner Governance versteht der 
WBGU Handlungen staatlicher und nicht staatlicher 
Akteure und Institutionen mit dem Ziel, die lokalen 
Angelegenheiten einer Stadt und ihrer Stadtgesell-
schaft zu organisieren. Der WBGU spricht von transfor-
mativer urbaner Governance, wenn es sich um Organi-
sations- und Verfahrensstrukturen sowie Entschei-
dungskriterien handelt, die sich am normativen Kom-
pass des WBGU orientieren, der auf eine umfassende 
Transformation der Städte zur Nachhaltigkeit abzielt. 
Transformative urbane Governance muss Dynamiken 
grundlegenden Wandels in Gang setzen, um der Wucht 
und Geschwindigkeit des globalen Urbanisierungspro-
zesses gerecht zu werden. 

Aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten in 
Städten ist es unmöglich, dafür Blaupausen zu ent-
wickeln, die in allen Städten implementiert werden 
 könnten. Ein Kern element transformativer urbaner 
Governance ist es deshalb, dass Nationalstaaten Städte 
verfassungsrechtlich als Träger von Rechten und Pflich-
ten anerkennen und ihnen ein Recht auf Selbstverwal-
tung gewähren und ihnen die erforderlichen Hand-
lungs- und Finanzierungsspielräume einräumen, um sie 
dazu zu befähigen, selbst Verantwortung für ihre loka-
len Transformationspfade zu übernehmen. Die Kompe-
tenz- und Aufgabenverteilung innerhalb dieser Mehre-
benen-Governance sollte sich am Subsidiaritätsprinzip 
orientieren, wonach eine „Zuständigkeitsprärogative“ 
bei der kleineren Einheit nach Maßgabe ihrer 
 Leistungsfähigkeit besteht. Zudem sollten Konsultati-
onsprozesse zwischen lokalen, regionalen und nationa-
len Ebenen etabliert werden, um eine Einbeziehung der 
städtischen Belange in nationale Entscheidungspro-
zesse zu gewährleisten. 

Selbst in Städten, in denen die Stadtregierung über 

die notwendigen Entscheidungsbefugnisse und finanzi-
ellen Mittel verfügen, reichen diese oft nicht aus, um 
die Transformation erfolgreich zu gestalten. Um inno-
vative Ansätze zu entwickeln, Zukunfts- und Gegen-
wartsinteressen um- und durchzusetzen sowie Legiti-
mität für den Transformationsprozess zu schaffen, ist 
ein zweites Kernelement transformativer urbaner 
Governance, die Bewohner einer Stadt durch kollabora-
tive Governance einzubinden und sie dazu zu befähi-
gen, den Transformationsprozess mitzugestalten. 
Hierzu sollten Diskursräume gestärkt sowie Frei- und 
Experimentierräume geschaffen werden.

Schließlich kann sich eine Transformation in Städten 
nur entwickeln, wenn sie über ausreichende Finanzmit-
tel verfügen. Dazu muss sowohl eine solide Grund-
finanzierung durch staatliche Transferzahlungen 
gewährleistet sein als auch die Möglichkeit ausgebaut 
werden, eigene Einnahmen zu erzielen. Außerdem 
müssen Anreize geschaffen werden, privates Kapital 
für die Transformation zu nutzen. Internationale Finan-
zierungsinstitutionen sollten möglichst koordinierte 
und kohärente Ansätze entwickeln, um Städte gezielt 
finanziell zu unterstützen.

Um das transformative Potenzial von Städten auch 
global nutzen zu können, sollten die globalen Gover-
nance-Strukturen modernisiert werden: Städte sollten 
Teilnahme- und Rederechte in einschlägigen inter-
nationalen Foren bekommen. Städte sollten zudem die 
Chance erhalten, „städtische Außenpolitiken“ zu ent-
wickeln, um das internationale Engagement von Städ-
ten in transnationalen Städtenetzwerken zu fördern.

Durch die stärkere Verantwortungsübernahme von 
Städten und Stadtgesellschaften für den urbanen Trans-
formationsprozess entsteht eine polyzentrische Verant-
wortungsarchitektur, bei der Verantwortlichkeiten 
nicht ausschließlich hierarchisch angeordnet, sondern 
über mehrere Ebenen des Governance-Systems auch 
horizontal verteilt sind. 

5. Elemente eines Gesellschaftsvertrages für die 

urbane Transformation 

Die Große Transformation zur nachhaltigen Gesellschaft 
erfordert einen generationenübergreifenden Orientie-
rungsrahmen für ein gutes Zusammenleben von bald 
9 Mrd. Menschen. Der WBGU spricht in diesem Zusam-
menhang von einem „neuen Weltgesellschaftsvertrag 
für eine klimaverträgliche und nachhaltige Weltwirt-
schaftsordnung“ (WBGU, 2011). In einer solchen 
gedachten Übereinkunft verpflichten sich Individuen 
und zivilgesellschaftliche Gruppen, Staaten und die 
Staatengemeinschaft sowie Unternehmen und die Wis-
senschaft, gemeinsam Verantwortung für den Über-
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gang zu einer nachhaltigen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung zu übernehmen. 

Auch für die weltweite Urbanisierungsdynamik 
empfiehlt der WBGU, einen globalen Konsens für 
urbane Lebensqualität unter Wahrung der natürlichen 
Lebensgrundlagen der Menschheit zu erzielen. 
 Elemente einer solchen Übereinkunft sind international 
bereits erarbeitet worden: Mit der Verabschiedung der 
SDGs und dem Übereinkommen von Paris sind 2015 
wesentliche Weichenstellungen gelungen. Die Welt-
konferenz Habitat III, die im Oktober 2016 stattfinden 
wird, bietet nun die Chance, diese globale Konsensbil-
dung weiter voranzutreiben und auf der Ebene der 
Städte zu operationalisieren. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich die Idee eines 
Weltgesellschaftsvertrages präzisieren und als „Gesell-
schaftsvertrag für die urbane Transformation“ konkre-
ter gestalten. Voraussetzung für einen solchen Gesell-
schaftsvertrag ist, dass sich Stadtgesellschaften einen 
Urbanisierungsschub bis 2050 vergegenwärtigen, der 
die oben diskutierten sechs Entwicklungsrisiken des 
globalen Wandels in sich birgt. Der Gesellschaftsvertrag 
selbst hätte einen virtuellen Charakter im Sinne einer 
gesellschaftlichen Übereinkunft über die urbane Trans-
formation. Er sollte sich aber weltweit und auf ver-

schiedenen Governance-Ebenen in Form ausformulier-
ter Chartas widerspiegeln. 

Die in Tabelle 2 ausgeführten drei zentralen Ele-
mente eines derartigen Vertrags sind

 > eine polyzentrische Verantwortungsarchitektur;
 > eine Transformation der vom WBGU priorisierten 

urbanen Handlungsfelder in Richtung Nachhaltig-
keit;

 > eine Berücksichtigung des normativen Kompasses 
des WBGU.

Habitat III bietet die Chance, den Aushandlungsprozess 
für eine Charta auf der globalen Ebene auf den Weg zu 
bringen, die diesen Gesellschaftsvertrag reflektiert. In 
einem solchen Dokument sollten die Staaten die Per-
spektive der Transformation der Städte zur Nachhaltig-
keit als Leitidee verankern, um den Städten Orientie-
rung für die Gestaltung ihrer spezifischen Trans-
formationspfade zu bieten. Auch Stadtgesellschaften 
sollten die Möglichkeit nutzen, eine gemeinsame Vision 
des Transformationsprozesses in ihrer Stadt partizipativ 
auszuhandeln und in einer jeweils eigenen Charta zu 
formulieren. Ähnliche Chartas können auch auf regio-
naler Ebene (z.  B. in der EU) sinnvoll sein.

Die Idee solcher Chartas für urbane Transformation 
knüpft an eine Reihe existierender politischer Erklä-

Tabelle 2

Drei zentrale Elemente eines Gesellschaftsvertrages für die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit.
Quelle: WBGU

Zentrale Elemente eines Gesellschaftsvertrags für die urbane Transformation

Polyzentrische Verantwortungsarchitektur 

 > Städte konstitutionell anerkennen 
 > Recht auf Selbstverwaltung zur Gestaltung lokaler Angelegenheiten gewähren
 > Entscheidungskompetenzen nach Subsidiaritätsprinzip verteilen
 > Finanzierung sichern
 > Institutionelle und personellen Kapazitäten stärken und effektive Planungsstrukturen schaffen
 > Städte in nationalen Entscheidungsprozessen und bei internationalen Verhandlungen

 konsultieren 
 > Stadtgesellschaften zur Mitgestaltung des Transformationsprozesses befähigen
 > Chartas für urbane Transformation auf lokaler, nationaler, regionaler und globaler Ebene 

vereinbaren

Transformative Handlungsfelder in Städten

International diskutierte Felder 
 > Dekarbonisierung, Energie und Klimaschutz
 > Mobilität und Verkehr
 > Armutsbekämpfung und sozioökonomische Disparitäten 
 > Baulich-räumliche Gestalt von Städten (urban form) 
 > Anpassung an den Klimawandel

Schwerpunkte: International wenig diskutierte Felder 
 > Urbane Flächennutzung
 > Materialien und Stoffströme 
 > Urbane Gesundheit

Normativer Kompass 

 > Natürliche Lebensgrundlagen erhalten 
 > Teilhabe sicherstellen 
 > Eigenart fördern
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rungen und Agenden an, die auf verschiedenen Ebenen 
von Staaten- und Städtebündnissen, Bürgermeistern 
und Nichtregierungsorganisationen verabschiedet wor-
den sind. Die bestehenden Erklärungen thematisieren 
allerdings nicht ausreichend die Herausforderungen 
einer urbanen Transformation zur Nachhaltigkeit in der 
Weltgesellschaft. Ein prominentes Beispiel ist die 
„ Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt“ 
von 2007, die auf integrierte Stadtentwicklungspolitik 
und benachteiligte Stadtquartiere fokussiert, allerdings 
nicht für die globale, sondern für die europäische Ebene 
und ohne explizit transformative Perspektive. Es gibt 
also bereits Erfahrungen mit der Aushandlung solcher 
Dokumente, auf die bei der Formulierung der Chartas 
für urbane Transformation zurückgegriffen werden 
kann.

Bei der Aushandlung des Gesellschaftsvertrags für 
urbane Transformation und dessen Operationalisierung 
in Form von Chartas sollten, neben dem normativen 
Kompass, den transformativen Handlungsfeldern und 
der polyzentrischen Verantwortungsarchitektur – als 
den Kernelementen des Vertrages – sowie der Berück-
sichtigung der sechs Entwicklungsrisiken des globalen 
urbanen Wandels aus Sicht des WBGU auch die folgen-
den Voraussetzungen für die Transformations fähigkeit 
von Stadtgesellschaften, die im vorliegenden Gutach-
ten erarbeitet wurden, berücksichtigt werden. 

Voraussetzungen für die Transformations fähigkeit 
von Stadtgesellschaften 
Innerhalb weniger Jahre muss in den Städten ein Para-
digmenwechsel stattfinden: weg von inkrementellen 
Ansätzen, hin zu transformativen Änderungen, um 
langfristig die natürlichen Lebensgrundlagen der 
Menschheit und die Lebensqualität der Menschen zu 
erhalten. Dabei geht es um die Sicht aus einer erstre-
benswerten Zukunft zurück auf heute: Wie kann jede 
Stadtgesellschaft für sich einen Transformationspfad 
finden, um diese nachhaltige Zukunft zu ermöglichen? 
Dafür müssen die Diversität der Städte sowie die Poten-
ziale ihrer Akteure ernst genommen und genutzt wer-
den. Vor diesem Hintergrund identifiziert der WBGU 
folgende Voraussetzungen für die Transformationsfä-
higkeit von Stadtgesellschaften: 

 > Städte als zentrale Arenen der Transformation aner-
kennen und stärken: Wesentliche Elemente der 
Transformation werden in Städten entschieden (z.  B. 
die Infrastrukturentwicklung: Energie, Wasser/
Abwasser, Abfall, Mobilität) und in vielen transfor-
mativen Handlungsfeldern können auf der Ebene 
der Städte integrative Lösungen gefunden werden, 
die Synergien zwischen lokaler Entwicklung und 
globalen Herausforderungen nutzen. Voraussetzung 

einer bereits oben beschriebenen polyzentrischen 
Verantwortungsarchitektur ist es daher, Städten 
ausreichende lokale Entscheidungsbefugnisse ein-
zuräumen und sie zudem zu befähigen, ihre Rolle als 
Akteure der internationalen Kooperation zu spielen. 

 > Öffentliche Gestaltungs- und Planungshoheit in 
Stadträumen re-etablieren: Die öffentliche Hand 
sollte gestärkt werden. Sie sollte die Planungs- und 
Gestaltungshoheit in den Städten zurückerlangen, 
dort wo andere Akteure (wie starke Investoren, 
gewalttätige Organisationen) sie besitzen. Eine 
schwache Stadtregierung macht Städte zudem anfäl-
lig für Korruption. Der WBGU schlägt eine finanzi-
elle, institutionelle und politische Stärkung der 
Städte vor, damit sie mehr Verantwortung für Stadt-
entwicklung und Infrastruktur übernehmen können.

 > Städte sollen Verantwortung für die eigenen Transfor-
mationspfade übernehmen: Städte sollen lokal und 
global zunehmend Verantwortung für die Große 
Transformation zu Nachhaltigkeit übernehmen. Sie 
werden so zu „Reallaboren“ für ihre eigenen trans-
formativen Lösungen, für die es keine allgemeingül-
tigen Blaupausen gibt. Die konkrete Ausgestaltung 
des Transformationspfads sollte ein gemeinschaftli-
cher Suchprozess unter Einbindung lokaler Akteure 
sein. Die Vielfalt an Transformationspfaden bietet 
Chancen für Innovationen und für Lernprozesse 
zwischen Städten. Foren für diesen Austausch gibt 
es bereits (z.  B. ICLEI, C40, Compact of Mayors). 

 > Öffentliche Diskurs- und Experimentierräume schaf-
fen und Teilhabe der Stadtbevölkerung zulassen und 
fördern: Transformation erfordert Dialog, gemein-
same Lernprozesse und Konfliktregulierung. Stadt-
gesellschaften müssen sich über die Ziele ihrer 
Transformation und damit ihrer langfristigen 
Zukunft verständigen, etwa in Form ihrer eigenen 
Charta für die urbane Transformation. Vorausset-
zung ist die Etablierung urbaner Diskursräume, in 
denen zivilgesellschaftliche Akteure, Nichtregie-
rungsorganisationen, Wirtschaft und Wissenschaft 
öffentlich, transparent und auf Augenhöhe mit der 
urbanen Administration diskutieren und verhandeln 
können. Experimentierräume für Innovationen 
urbaner Gestaltung sind essenziell, um eine Vielfalt 
an Ideen und innovativen Lösungsansätzen zu 
 produzieren. Diese Form der Teilhabe der Bürger 
erhöht zugleich die Legitimation der Stadtregierun-
gen. Stadtgesellschaften sollten dafür geeignete 
Rahmenbedingungen (z.  B. Förderstrukturen) schaf-
fen und die dafür notwendigen Handlungskompe-
tenzen fördern.

 > Normativen Kompass für integrative Lösung von Ziel-
konflikten nutzen: Bei der Suche nach Lösungen für 
Zielkonflikte sollte bei der Gestaltung urbaner Ent-
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wicklungsprozesse auf Basis des normativen Kom-
passes ein integrativer Ansatz verfolgt werden. 
Angesichts der komplexen Herausforderungen und 
des Zeitdrucks der Transformation sind von Beginn 
an integrative, holistische, systemische Lösungen 
gefordert. Hierbei sollten Synergien genutzt werden, 
denn ein sektorales Herangehen oder ein sequenzi-
elles Abarbeiten einzelner Ziele kann erhebliche 
Zielkonflikte auslösen. Auch der Aspekt der Eigenart 
darf nicht vernachlässigt werden, etwa sollten iden-
titätsstiftende Wahrzeichen oder Parkanlagen erhal-
ten und soziale Kohäsion als wichtiger Resilienz-
faktor gestärkt werden. 

 > Inklusives Wachstum – sozioökonomische Disparitä-
ten abbauen: Eine zentrale Bedingung für die Trans-
formationsfähigkeit von Städten ist die Reduzierung 
sozioökonomischer Disparitäten, die sich negativ auf 
den sozialen Zusammenhalt, die Stabilität und die 
Sicherheit in Stadtgesellschaften auswirken. Städte 
können sich auf das SDG 10 „Ungleichheit innerhalb 
von und zwischen Staaten verringern“ berufen und 
ihren Beitrag leisten, etwa bei der Wohnungsversor-
gung, dem Zugang zu Bildung, Gesundheitsdienst-
leistungen oder zum öffentlichen Nahverkehr. 
Zudem sollten alle Bewohner einer Stadt, unabhän-
gig von ihrem Einkommen, die vergleichbare Chance 
haben, die Entwicklung einer Stadt mitzugestalten.

 > Anpassungsfähigkeit von  Städten an rasche Änderun-
gen stärken: Die Transformation der Städte zur Nach-
haltigkeit ist ein langfristig angelegter Prozess, der 
mit grundlegenden Umsteuerungen in der Stadtent-
wicklung verbunden ist, wobei die Lösungsansätze 
vielfältig und abhängig von lokalen Bedingungen 
sind. Dabei müssen nicht nachhaltige Entwicklungs-
pfade und damit verbundene Pfadabhängigkeiten 
durch Leapfrogging, also das Überspringen techno-
logischer und institutioneller Entwicklungsstufen, 
vermieden werden. Zudem können Städte neuen 
Dynamiken ausgesetzt sein, die sie zu Handeln unter 
hohem Zeitdruck und Unsicherheit zwingen, etwa die 
Auswirkungen des Klimawandels oder große Flucht-
bewegungen. Städte und Stadtquartiere sollten daher 
auch als transitorische Räume verstanden werden, in 
denen heute benötigte Strukturen geschaffen werden 
können, die aber langfristig veränderbar sein müssen. 
Architektur und Städtebau sowie die urbane Gover-
nance müssen künftig somit einen Rahmen bieten, 
der Veränderungen, Ergänzungen und Erweiterungen 
verträgt und fördert. Leapfrogging, Modularität, 
 Flexibilität, Adaptivität sowie Resilienz können daher 
als Gestaltungsmerkmale für eine Stadtentwicklung 
im Übergang gesehen werden.

 > Regionalplanung sollte polyzentrische Urbanisierung 
fördern: Wenn sich Raumentwicklung auf wenige 

zentrale Orte konzentriert, begünstigt dies meist 
eine Verstärkung sozialer und wirtschaftsräumlicher 
Disparitäten. Die Landes- und Regionalplanung 
sollte das Entstehen polyzentrischer Raumstruktu-
ren fördern, so dass der Raum durch mehr als einen 
zentralen Ort geprägt wird. Auf diesem Prinzip 
beruht das Leitbild der „dezentralen Konzentration“, 
das das Ziel verfolgt, durch Förderung dezentraler 
Siedlungs- und Infrastrukturen sozial- und wirt-
schaftsräumliche Disparitäten zu vermeiden und 
möglichen Agglomerationsnachteilen in Wachs-
tumsregionen entgegen zu wirken.

 > Rolle von Wissenschaft und Bildung in der urbanen 
Transformation stärken: Wissenschaft und Bildung 
tragen zu einem breiteren Verständnis der urbanen 
Transformation bei, machen dieses Wissen zugäng-
lich und helfen dabei, für die jeweilige Stadt geeig-
nete Transformationspfade zu identifizieren und 
umzusetzen. Die inter- und transdisziplinäre For-
schung eignet sich hierfür besonders, denn durch 
Einbeziehung der urbanen Akteure werden die 
Umsetzungschancen deutlich verbessert. In „Real-
laboren“ können Wissenschaftlerinnen und Akteure 
durch Ausprobieren und Experimentieren gemein-
sam Wissen und Problemlösungen für die urbane 
Transformation erarbeiten.

6. Kernempfehlungen

Im Folgenden werden die Kernempfehlungen des 
WBGU für die urbane Transformation zur  Nachhaltigkeit 
vorgestellt. Zunächst werden für einzelne transforma-
tive Handlungsfelder zentrale Ziele sowie die wichtigs-
ten Maßnahmen und Handlungsansätze benannt. 
Danach folgen die für die Transformation besonders 
relevanten Maßnahmen und Handlungsansätze für 
transformative Governance sowie für Finanzierung, 
jeweils differenziert nach lokaler, nationaler und globa-
ler Handlungsebene. In den Tabellen 3 bis 5 sind diese 
Kernempfehlungen jeweils zusammenfassend darge-
stellt. 

Kernempfehlungen für transformative 

Handlungsfelder 

Transformative Handlungsfelder sind Bereiche der 
Stadtentwicklung, in denen der WBGU die größten 
potenziellen Hebelwirkungen für eine erfolgreiche 
urbane Transformation zur Nachhaltigkeit sieht. Dies 
sind erstens fünf Bereiche, die bereits international dis-
kutiert werden, die der WBGU aber vor dem Hinter-
grund der Transformation in Bezug auf Zeithorizonte 
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Tabelle 3

Kernempfehlungen für transformative Handlungsfelder.
Quelle: WBGU

Ziele Wichtige Maßnahmen und Handlungsansätze

International diskutierte Felder

Dekarbonisierung, Energie und Klimaschutz

 > Bis spätestens 2070 alle fossilen CO2-Emissions-
quellen in Städten durch emissionsfreie Alternativen 
ersetzen

 > Bis 2030 Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nach-
haltiger und zeitgemäßer Energie für alle sichern 
(SDG 7) 

 > Stadtentwicklung so ausrichten, dass 
 Energienachfrage begrenzt wird

 > Dekarbonisierungsfahrpläne für alle Städte erstellen
 > Luftreinhaltung und Klimaschutz integrieren
 > Informelle Siedlungen: Chancen erneuerbarer Systeme 

nutzen
 > Neu entstehende Städte perspektivisch nur noch 

 emissionsfrei planen und nachhaltigen Umgang mit 
Stoff strömen und Materialien sicherstellen

Mobilität und Verkehr

 > Vollständige Dekarbonisierung der Verkehrssysteme 
bis spätestens 2070 erreichen

 > Inklusive urbane Mobilität (Unterziel SDG 11, 
 accessible cities) bis 2030 umsetzen

 > In Innenstädten perspektivisch nur noch emissions-
freie Mobilität zulassen

 > Wohn- und Arbeitsquartiere durchmischt und nur in 
 fußläufiger Nähe zu ÖPNV bauen und entwickeln 
( Transit-oriented Development)

 > Öffentlichen Nahverkehr für alle zugänglich und Straßen 
für nicht motorisierten Verkehr sicherer machen 
( Pro-poor Transport Policies)

 > Motorisierten Individualverkehr in Innenstädten 
 sukzessive reduzieren

Baulich-räumliche Gestalt von Städten (urban form)

 > Nachhaltigkeit und Anpassungsfähigkeit im 
 Städtebau verbinden

 > Inklusive Stadtquartiere schaffen 
( menschenorientiert, klimaverträglich)

 > Bereitstellung baulich-räumlicher Strukturen zur 
Schaffung urbaner Lebensqualität, wie z.  B. gut 
zugängliche, sichere Räume mit Nischen für 
 Interaktion und zur Erholung verschiedener 
 Nutzergruppen

 > Konzepte für flexible und anpassungsfähige Stadt-
quartiere entwickeln

 > Urbanisierungsschübe entschleunigen; polyzentrische 
Raumgestaltung statt konventionelle Landflucht

 > Ausgleich zwischen Verdichtung und Grün- bzw. 
 Freiräumen suchen

 > Anreize für passive Energieeinsparung in der 
 Quartiersentwicklung und Bauen erhöhen

 > In neuen Stadtgebieten Planungsstrategien für 
 nachhaltige Quartiere umsetzen

Anpassung an den Klimawandel

 > Risiken des Klimawandels für Stadtgesellschaften 
mindern

 > Stadtentwicklung an Klimaänderungen anpassen

 > Anpassung als iterativen Lernprozess in Stadtplanung 
integrieren: u.  a. wissenschaftliche Erkenntnisse 
 einbeziehen

 > Bei langfristigen Infrastrukturentscheidungen 
 Klimaschutz und Anpassung integrieren

 > Fähigkeiten vulnerabler Gruppen zum Umgang mit 
 Klimaänderungen stärken

 > Lokale Datenverfügbarkeit verbessern

Armutsbekämpfung und sozioökonomische Disparitäten

 > Inklusives Wachstum: Überproportionale Zuwächse 
für untere Einkommensgruppen sichern

 > Armut und sozioökonomische Disparitäten in  Städten 
abbauen

 > Lebensqualität in informellen Siedlungen verbessern
 > Recht auf angemessene Wohnverhältnisse umsetzen 

und politische Teilhaberechte sichern
 > Paradigmenwechsel einleiten: Initiativen für die ärms-

ten 40  % der weltweiten Stadtgesellschaften stärken

 > Globale Initiative von UN-Habitat, UNDP, UNEP, 
 Weltbank für die erwarteten zusätzlichen 1–2 Mrd. Men-
schen, die in nicht adäquaten Wohnverhältnissen leben

 > Zunehmender Konzentration von Vermögen und 
 Grundbesitz entgegenwirken

 > Relevante urbane Akteure (u.  a. Stadtregierungen, 
 Architektinnen, Planer), für Verbesserung der Lebens-
qualität urbaner Armutsgruppen gewinnen; umfassende 
öffentliche und private finanzielle Ressourcen 
 mobilisieren

 > Recht auf angemessene Wohnverhältnisse zum Kern-
bestandteil der bi- und multilateralen Entwicklungs-
zusammenarbeit machen
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Ziele Wichtige Maßnahmen und Handlungsansätze

 > Bei urbanen Investitionen und  Architekturwettbewerben 
Priorität auf die ärmsten 40  % statt der  reichsten 5  % der 
Bevölkerung setzen

 > Urbanisierung als Förderbereich im Development 
 Assistance Committee der OECD (OECD-DAC) 
 aufwerten

 > Schwerpunktprogramm „Adequate Housing for All“ mit 
Fokus auf Regional- und Mittelstädten bei der Weltbank 
initiieren

 > Für alle Gruppen: Zugang zu Basisinfrastrukturen, 
 Bildung und Gesundheitseinrichtungen sichern

Schwerpunkte: International wenig diskutierte Felder

Urbane Flächennutzung

 > Flächennutzung gemeinwohlorientiert gestalten 
 > Flächennutzung flexibilisieren (u.  a. Risikoanpassung 

und Vorsorge)
 > Flächendegradation minimieren

 > Sozialverträglichkeitsprüfung für Flächennutzungs-
gestaltung  einführen bzw. stärken

 > Transparenz und Dokumentationspflicht für Flächen-
besitz und -nutzung sichern (ggf. Reform Bodenrecht)

 > Ausreichend städtische Räume im öffentlichen oder 
gemeinschaftlichen Eigentum halten

 > Grundstücke: Erstkaufrecht oder Vetorecht für 
 Kommunen sichern 

 > Lokal angepasste Planungssysteme etablieren
 > Korruption bekämpfen und land grabbing eindämmen
 > Boden- und Immobilienspekulation eindämmen
 > Flexible Gestaltungsmodelle berücksichtigen 

( Zwischennutzung, shared space, urban commons usw.)

Materialien und Stoffströme

 > Möglichst vollständige Kreislaufwirtschaft in diesem 
Jahrhundert etablieren

 > Toxische oder umweltschädliche Stoffe substituieren
 > Wiedergewinnung nicht erneuerbarer Ressourcen 

sicherstellen
Beispiele:

 > CO2-emissionsintensive Baumaterialien wie Stahlbe-
ton durch klimaverträgliche Alternativen ersetzen

 > Verlust von Phosphor stoppen
 > Verwertung vom Elektroschrott nachhaltig gestalten

 > Langlebig- und Reparierbarkeit von Produkten fördern  
(z.  B. Ressourcenbesteuerung)

 > Verantwortlichen Umgang mit Abfall und Recycling 
 fördern sowie illegalen Abfallhandel eindämmen  
( Basler Übereinkommen)

 > Bauvorschriften: Modulare Bau- und Konstruktionswei-
sen, inkl. Rückbau- und Recyclingfähigkeit fördern, v.  a. 
klimaverträgliche Baustoffe 

 > Bei öffentlicher Beschaffung und Bauaufträgen 
 nachhaltigen Umgang mit Materialien und Stoffströmen 
 berücksichtigen

Urbane Gesundheit

 > Globaler Paradigmenwechsel von Krankheitsbekämp-
fung zu Gesundheitsförderung durch Stärkung von 
Ressourcen und Potenzialen für ein gesundes Leben 
in Städten

 > Gesundheitsförderung durch sektorübergreifende 
Stadtplanung bzw. -entwicklung und Stärkung 
 kommunaler Planungskompetenz dauerhaft 
 verankern

 > Gesundheitskompetenz und -handeln der Stadtbevöl-
kerung fördern

 > Substanzielle Teilhabe sichern und Nahrungsversorgung 
verbessern

 > Städte gesundheitsfördernd gestalten mit Fokus auf 
Begegnungs- und Aktivitätsräumen

 > Selbstorganisation von Stadtbewohnerinnen stärken, 
kleinräumige gesundheitsfördernde Maßnahmen im 
Quartier ermöglichen

 > Urbane Epidemien und neue Infektionskrankheiten 
 eindämmen durch Förderung der Resilienz der Bevölke-
rung, Gesundheitsbildung und Verbesserung der 
Gesundheitsberichterstattung

 > Gesundheitsförderung durch sektorübergreifende Stadt-
planung (Synergien Klimaschutz/Dekarbonisierung) 
anstreben
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und Größenordnungen neu rahmt (Tab. 3). Zweitens 
werden Empfehlungen zu drei in diesem Gutachten 
schwerpunktmäßig behandelten transformativen 
Handlungsfeldern gegeben, die aus Sicht des WBGU 
international noch zu wenig politische Beachtung fin-
den (Schwerpunkte in Tab. 3).

 > Dekarbonisierung, Energie und Klimaschutz – Urbane 
Entscheidungskompetenz verbessern und Nullemissi-
onen anstreben: Für die urbane Transformation in 
Richtung Klimaverträglichkeit müssen in den 
 Städten die direkten CO2-Emissionen auf Null 
zurückgeführt und die Energienachfrage in Grenzen 
gehalten werden, um die globale Energiewende in 
Richtung CO2-emissionsfreier Energiesysteme zu 
ermöglichen. Dabei muss auch die so genannte 
„graue Energie“ berücksichtigt werden, d.  h. die 
Energie, die direkt und indirekt für den Bau von 
Gebäuden und Infrastrukturen aufgewendet wird. 
Gleichzeitig muss der Zugang zu Energie und Infra-
strukturen für mehrere hundert Millionen heutiger 
und Milliarden zukünftiger Stadtbewohner erst noch 
geschaffen werden. Städte müssen sich die Kompe-
tenz erarbeiten, systemisch auf diese Herausforde-
rungen zu reagieren und die vielfach bestehenden 
Synergien, etwa mit dem Gesundheitsbereich, nut-
zen.

 > Mobilität und Verkehr – Dominanz des motorisierten 
Individualverkehrs überwinden: Angestrebt werden 
sollten Städte mit guter Erreichbarkeit (accessible 
cities). In diesen liegen nicht nur bestimmte Orte 
(Arbeit, Wohnen usw.) nah beieinander, sondern 
diese Städte sind auch fußgängerfreundlich und ver-
fügen über sichere Radwege sowie erschwingliche, 
klimaverträgliche und qualitativ hochwertige öffent-
liche Transportmöglichkeiten, die allen sozialen 
Gruppen zugänglich sind. Verkehrsplanung sollte 
Rad- und Fußmobilität sowie den ÖPNV ins Zent-
rum stadtplanerischer Überlegungen rücken 
( transit-oriented development).

 > Baulich-räumliche Gestalt von Städten, Nachhaltigkeit 
und Anpassungsfähigkeit verbinden: Für eine klima-
verträgliche Stadt- und Quartiersplanung sowie -ent-
wicklung bedarf es lokal angepasster Stadtplanungs-
strategien, bei denen neben dem jeweiligen geogra-
phischen und kulturellen Kontext auch technische 
Möglichkeiten der Umsetzung und Instandhaltung 
beachtet werden. Um auf Bevölkerungsdynamiken 
oder Klimaänderungen besser reagieren zu können, 
sollte zudem die Integration flexibler Konzepte in 
Architektur und Städtebau beachtet werden. Dies gilt 
vor allem für Städte mit risikoexponierter Lage. 
Zudem können bei höherer Flexibilität neue Erkennt-
nisse oder technische  Neuerungen der städtischen 
Infrastruktur leichter integriert werden. 

 > Stadtentwicklung an Klimaänderungen anpassen: 
Um die Risiken des Klimawandels für Stadtgesell-
schaften zu mindern, sollten Strategien für den 
Schutz der Bevölkerung (Aufklärung, Katastrophen-
vorsorge), die Priorisierung von Infrastrukturinves-
titionen sowie Strategien für die Integration von 
Klimaschutz und Klimaanpassung in langfristigen 
Planungen entwickelt werden. Anpassung an den 
Klimawandel ist ein iterativer Lernprozess, der über 
inkrementelle bis hin zu einschneidenden Maßnah-
men (z.  B. Umsiedlungen, Rückzug aus vormals 
besiedelten Gebieten) als Querschnittsthema in die 
Stadtentwicklung einbezogen werden sollte. 

 > Armut und sozioökonomische Disparitäten in Städten 
abbauen: Stadtregierungen sollten sicherstellen, 
dass neben den bisherigen zentralen Akteuren auch 
die weniger organisierte Zivilgesellschaft adäquate 
Chancen bekommt, die Stadtentwicklung und Ver-
besserung ihrer Lebensbedingungen mitzugestalten. 
Vor allem Lokalregierungen sollten dafür sorgen, 
dass urbane Armutsgruppen Zugang zu Basisinfra-
strukturen und -dienstleistungen erhalten. Hier ist 
ein fundamentaler Perspektivwechsel notwendig, 
der nicht die Symptome bekämpft, sondern die 
Ursachen der Entstehung inadäquater informeller 
Siedlungen in den Fokus nimmt. Die konventionelle 
Urbanisierung hat finanzielle, personelle und krea-
tive Ressourcen insbesondere in die Quartiersent-
wicklung der oberen 1–20  % der Weltbevölkerung 
gelenkt. Hier ist eine neue Prioritätensetzung not-
wendig, wenn verhindert werden soll, dass 2050 
3 Mrd. Menschen in inakzeptablen, lebensfeind-
lichen, informellen Quartieren leben. Insbesondere 
gilt es, relevante urbane Akteure wie Stadtregierun-
gen, Architekten, Stadtplaner, Investoren, Entwick-
lungsbanken und zivilgesellschaftliche urbane 
Akteure für die Stärkung und Entwicklung informel-
ler, oft prekärer Stadtquartiere zu gewinnen, umfas-
sende öffentliche und private finanzielle Ressourcen 
zu mobilisieren, Raumplaner und Architekten auf 
die Transformationserfordernisse einzustellen, Aus-
bildungssysteme in diese Richtung zu reformieren 
und auch die notwendigen wissenschaftlichen 
 Kapazitäten zu stärken, um die Lebensqualität urba-
ner Armutsgruppen zu verbessern. 

 > Flächennutzung gemeinwohlorientiert gestalten: Da 
die Art der urbanen Flächennutzung sowie die Neu- 
und Überplanung von Flächen zentrale Weichenstel-
lungen für die Entwicklung einer Stadt darstellen 
sowie deren Funktionalität und Lebensqualität maß-
geblich beeinflussen, ist die Flächennutzung ein ent-
scheidendes transformatives Handlungsfeld. Um 
negative Pfadabhängigkeiten zu vermeiden, sollte 
sich eine transformative Flächennutzungsgestaltung 
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dabei möglichst auf zentrale Prinzipien konzentrie-
ren. Diese sind die Verminderung der Flächendegra-
dation, eine klima- und umweltgerechte sowie 
 sozialverträgliche Nachverdichtung, Gemeinwohl-
orientierung sowie die Flexibilisierung und 
 Anpassungsfähigkeit von Flächennutzungen. Vor-
aussetzung sind adäquate Eigentumsverfassungen 
der Städte, die solche Gestaltungsspielräume bieten. 
Zur Steuerung der Flächennutzung und Stärkung 
der urbanen Governance steht eine Vielzahl an 
 Instrumenten zur Verfügung. Aufgrund der großen 
Diversität von Städten und ihrer sich unterscheiden-
den (national-)gesetzlichen, kulturellen wie auch 
sozioökonomischen Voraussetzungen muss jede 
Stadtregierung sorgfältig prüfen, welche Maßnah-
men sich besonders eignen. Voraussetzung ist eine 
dem städtischen Gemeinwohl verpflichtete 
Eigentums verfassung.

 > Nachhaltigen Umgang mit Materialien und Stoff-
strömen fördern: Städte sind Knotenpunkte der glo-
balen Material- und Ressourcenströme, deren 
Zunahme mit einer Reihe unerwünschter Nebenwir-
kungen verbunden ist. Dazu zählen die Zerstörung 
naturnaher Landschaften und die Freisetzung toxi-
scher Stoffe oder Treibhausgasemissionen. Zudem 
könnten wichtige Ressourcen in wenigen Dekaden 
knapp werden, wenn deren Extraktion unvermin-
dert fortgeführt wird. Der Übergang in eine nachhal-
tige und möglichst vollständige Kreislaufwirtschaft 
in diesem Jahrhundert ist daher ein zentraler Bau-
stein der Großen Transformation zur Nachhaltigkeit. 
Das Denken in Stoffströmen und Lebenszyklen nicht 
nur von Produkten, sondern auch von (städtischen) 
Infrastrukturen und Gebäuden sowie die Beachtung 
der Auswirkungen von Emissionen oder Abfällen bei 
Produktion, Transport, Konsum bis hin zur Abfallbe-
handlung sind Voraussetzungen für eine nachhaltige 
Kreislaufwirtschaft. Ansatzpunkte sind die  effiziente 
Verwendung von Ressourcen und die Reduktion von 
Materialströmen, die Verringerung ökologischer 
Fußabdrücke sowie das Schließen von Stoffkreisläu-
fen. Stellvertretend für die Vielfalt der Problem lagen 
werden die Themen Baustoffe, Phosphor und 
 Elektroschrott behandelt.

 > Ressourcen und Potenziale für ein gesundes Leben in 
Städten stärken: Städte bergen u.  a. je nach Entwick-
lungsstand, Lage und Größe spezifische gesundheit-
liche Chancen und Risiken für die urbane Bevölke-
rung. Als zentrale Herausforderungen identifiziert 
der WBGU den Anstieg nicht übertragbarer Erkran-
kungen und die Ausbreitung ungesunder Lebensstile 
und Gewohnheiten, das steigende Risiko urbaner 
Epidemien und neuer Infektionskrankheiten sowie 
gesundheitliche Disparitäten in Städten. In Anbe-

tracht der fortschreitenden globalen Urbanisierung 
ist die Förderung urbaner Gesundheit essenziell, 
denn diese ist sowohl Ziel als auch Ressource für die 
urbane Transformation zur Nachhaltigkeit. Gesund-
heitsbezogene Interventionen sind in vielen Städten 
bisher überwiegend sektoral und pathogenetisch, 
d.  h. krankheitsfokussiert ausgerichtet. Der WBGU 
spricht sich stattdessen für einen ganzheitlichen, 
ressourcen- und prozessorientierten Ansatz zur För-
derung urbaner Gesundheit aus, der stärker an den 
Bedingungen für ein gesundes Aufwachsen und 
Leben in Städten ansetzt. Aufgrund der langfristigen 
Folgen gesundheitsfördernder und -beeinträchti-
gender Faktoren (z.  B. Verwendung giftiger Bau-
stoffe, hohe Emissionsbelastung im Kindesalter, 
bewegungsbehindernde Stadtgestaltung) sind hier 
die Pfadabhängig keiten sehr hoch. Deren Vermei-
dung und die Förderung von Gesundheit als Teil 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung sind daher 
essenziell. Gesundheitsförderung ist zudem ein 
wichtiges Querschnittsthema, dessen ganzheitliche 
Bearbeitung vielfältige Synergien erzeugen kann.

Kernempfehlungen für transformative urbane 

Governance: Akteure der Stadtentwicklung 

Transformatives Potenzial von Städten auf internati-
onaler Ebene nutzen und Urbanisierung zu einem 
zentralen Thema internationaler Zusammenarbeit 
machen
In Global-Governance-Strukturen spielen Städte bisher 
kaum eine Rolle, obwohl sie zu den wichtigsten Akteu-
ren zählen, wenn es beispielsweise um die Vermeidung 
globaler Umweltveränderungen geht. Um das transfor-
mative Potenzial von Städten auch auf internationaler 
Ebene nutzen zu können, sollten Global-Governance-
Strukturen zeitgemäß gestaltet werden. Dies bedeutet 
zunächst, dass Nationalstaaten und internationale 
Organisationen „städtische Außenpolitik“ – das inter-
nationale Engagement von Städten – anerkennen und 
diese befördern bzw. Regelungen so gestalten, dass sie 
nicht behindert wird (Tab. 4). Bei relevanten internati-
onalen Verhandlungen sollte ein Teilnahme- und 
Rederecht für Städte und Stadtnetzwerke etabliert 
werden, um den Austausch zwischen den verschiede-
nen Ebenen zu verbessern. Um die Aktivitäten von 
Stadtnetzwerken sichtbarer zu machen, sollten diese 
ihre Aktivitäten stärker bündeln.

Angesichts der Urbanisierungsdynamik und der 
damit verbundenen Herausforderungen ist es dringend 
notwendig, UN-Habitat zu reformieren und auszu-
bauen. Der WBGU diskutiert dazu verschiedene Optio-
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Tabelle 4 

Kernempfehlungen für die transformative urbane Governance. 
Quelle: WBGU

Ziele Wichtige Maßnahmen und Handlungsansätze

Globale/internationale Ebene

 > Transformatives Potenzial von 
 Städten auf inter- und transnatio-
naler Ebene nutzbar machen

 > Urbanisierung und nachhaltige 
Stadtentwicklung zu einem zentra-
len Thema internationaler Zusam-
menarbeit machen

 > „Städtische Außenpolitik“ – das transnationale Engagement von Städten – 
fördern

 > Teilnahme- und Rederecht für Stadtnetzwerke und Städte in internationa-
len Verhandlungen etablieren

 > Aktivitäten von Städtenetzwerken bündeln und Netzwerke stärken

 > UN-Habitat Reform: kurzfristig durch Managementreform, klarere 
 Ausrichtung auf inhaltliche Arbeit und Policy-Entwicklung sowie Schaffung 
eigener wissenschaftlicher Abteilung 

 > Mittelfristig Ausbau zur UN-Organisation herbeiführen
 > Habitat-Konferenzen weiterentwickeln: Habitat-Konferenzzyklus auf 4 

Jahre verkürzen; New Urban Agenda sollte institutionelle Architektur für 
Implementierung enthalten

 > AA, BMUB, BMZ: UN-Habitat Aufwertung fördern und in den Folgeprozess 
von Habitat III die Elemente des urbanen Gesellschaftsvertrages einbrin-
gen

 > UN, Entwicklungsbanken und andere multilaterale Organisationen: 
 Urbanisierung als Querschnittsthema verankern

 > Internationales wissenschaftliches Panel zu Urbanisierung und nachhalti-
ger Stadtentwicklung einrichten

 > G20: Urbanisierung und Transformation generell und dauerhaft zum 
 relevanten Thema machen; deutsche G20-Präsidentschaft sollte 2017 das 
Thema auf die Agenda setzen

 > BMZ, BMUB, BMBF: Urbanisierung zu zentralem Eckpunkt der Entwick-
lungszusammenarbeit, Umweltzusammenarbeit bzw. wissenschaftlichen 
Kooperation machen

Nationale Ebene

 > Städte mit notwendigen Entschei-
dungsbefugnissen ausstatten bzw. 
diese stärken

 > Städte durch Konsultationsmöglich-
keiten besser in nationale und regi-
onale Entscheidungsprozesse ein-
binden

 > Kapazität städtischer Verwaltung 
stärken

 > Korruption bekämpfen

 > Gemeinwohlverträglichkeit von 
 Privatinvestitionen sicherstellen 
und Immobilienspekulationen 
 begrenzen

 > Subsidiaritätsprinzip konsequent umsetzen
 > Kommunales Selbstverwaltungsrecht oder andere Form der 

 konstitutionellen Anerkennung städtischer Autonomie realisieren

 > Ausbildung von Stadtplanern und städtischen Verwaltungsmitarbeitern 
verbessern: ökologische und soziale Grundlagen zu einem Teil der Ausbil-
dung machen

 > Städten Personalautonomie einräumen

 > Transparenz, Integrität und Rechenschaftspflicht von Verwaltungen 
sichern 

 > Informationsfreiheitsgesetze und gesetzlichen Schutz von Hinweisgebern 
(Whistleblower-Schutz) einführen

 > Antikorruptionsverpflichtungen und -programme in der Privatwirtschaft 
fördern

 > Sozialen Wohnungsbau fördern
 > Mietmärkte mit hohem Mieterschutz stärken
 > Alternative Eigentumsformen stärken
 > Innovative, sozialverträgliche Ansätze zu Grundsteuern und 

 Grunderwerbssteuern entwickeln und einführen
 > Nachhaltige Investitionsstandards global etablieren
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nen. Während der Beirat mittelfristig einen Ausbau zur 
UN-Organisation empfiehlt, sollte UN-Habitat kurz-
fristig durch Managementreformen, eine Fokussierung 
auf inhaltliche Arbeit und Policy-Entwicklung sowie 
den Aufbau einer leistungsfähigen wissenschaftlichen 
Abteilung im Rahmen seines Programmstatus gestärkt 
werden.

Zusätzlich sollte ein internationales wissenschaftli-
ches Panel zu nachhaltiger Urbanisierung eingerichtet 
werden. Urbanisierung und nachhaltige Stadtentwick-
lung müssen außerdem ähnlich wie Klimawandel oder 
Gender zu Querschnittsthemen in allen UN- und ande-
ren multilateralen Organisationen werden. Außerdem 
gilt es, die Habitat-Konferenzen weiter zu entwickeln. 
Angesichts der Urbanisierungsdynamik ist ein 20-jäh-
riger Rhythmus nicht zeitgemäß und sollte auf 4 Jahre 
verkürzt werden. 

Um die Auseinandersetzung mit Urbanisierung und 
Transformation weltweit zu beschleunigen und zu 
intensivieren, sollten sich die G20 des Themas dauer-
haft annehmen. Dabei kommt der Deutschen Bundes-
regierung mit ihrer G20-Präsidentschaft 2017 eine 
Schlüsselrolle zu. Sie sollte diese Chance nutzen und 
das Thema auf die Agenda setzen. Auch bei der Auf-
wertung von UN-Habitat und der Gestaltung des 
 Habitat-Folgeprozesses sollte die Deutsche Bundesre-
gierung ihren Einfluss nutzen und Elemente des vom 
WBGU entwickelten urbanen Gesellschaftsvertrags 
einbringen. Außerdem sollten die Bundesministerien 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ), für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit (BMUB) und für Bildung und Forschung 
(BMBF) im Hinblick auf die Schlüsselrolle von Städten 
für den Umgang mit zentralen Herausforderungen glo-
baler Entwicklung (Flucht, Klimawandel, Grenzen des 
Wachstums) Urbanisierung zu einem zentralen Eck-
punkt der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, 
der internationalen Umweltkooperation sowie der 
internationalen Wissenschaftskooperation machen. 

Das deutsche Engagement in diesen Bereichen sollte 
signifikant ausgebaut werden.

Gestaltungsfähigkeit von Städten stärken
Um die Gestaltungsfähigkeit von Städten bzw. Stadt-
verwaltungen zu stärken, sollten das Subsidiaritäts-
prinzip auf nationaler Ebene konsequent umgesetzt 
und Städte mit den entsprechenden Entscheidungsbe-
fugnissen ausgestattet werden. Dort wo nationale Ent-
scheidungen für Städte relevant sind, sollten diese in 
den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Außer-
dem ist es sinnvoll, die Umsetzung des Subsidiaritäts-
prinzips und städtische Mitbestimmungsmöglichkeiten 
durch ein kommunales Selbstverwaltungsrecht oder 
ähnliches konstitutionell abzusichern.

Die Kapazität städtischer Verwaltung sollte durch 
verbesserte Ausbildung von Stadtplanerinnen und Ver-
waltungsmitarbeitern – inklusive der Integration von 
ökologischen und sozialwissenschaftlichen Grundlagen 
in die Curricula – verbessert werden. Für die Nutzung 
der Möglichkeiten der Digitalisierung sollten entspre-
chende IT- und Datenkapazitäten aufgebaut werden. 
Zur Auswahl qualifizierter Mitarbeiter und der Schaf-
fung attraktiver Arbeitsbedingungen ist es außerdem 
sinnvoll, den Stadtverwaltungen volle Personalhoheit 
einzuräumen.

Außerdem sollten die Korruptionsbekämpfung vor-
angetrieben und alle städtischen Akteure in Anti-
korruptionsstrategien eingebunden werden. Dazu 
gehört es, die Transparenz, Integrität und Rechen-
schaftspflicht von Verwaltungen zu sichern, 
 Informationsfreiheitsgesetze und gesetzlichen Schutz 
von Hinweisgeberinnen (Whistleblower-Schutz) einzu-
führen und Antikorruptionsverpflichtungen und -pro-
gramme in der Privatwirtschaft zu fördern.

Um die Gestaltungsfähigkeit von Stadtgesellschaf-
ten zu erhalten sollten außerdem die Gemeinwohlver-
träglichkeit von Privatinvestitionen sichergestellt und 

Ziele Wichtige Maßnahmen und Handlungsansätze

Lokale Ebene

 > Kollaborative Governance- 
 Strukturen etablieren und gesamte 
Stadtbevölkerung integrieren

 > Informelle Siedlungen und 
 Quartiere stärken und in die 
 Stadtentwicklung einbeziehen

 > (Transnationale) zivilgesellschaftli-
che Netzwerke unterstützen 

 > Bezug zu globalen Belangen 
 verbessern

 > Starke  Partizipationsinstrumente nutzen, wo sinnvoll

 > Bezahlbaren Wohnraum schaffen
 > Bestehende, gewohnheitsrechtliche Verfahren integrieren, kriminelle 

 Praktiken zurückdrängen

 > Finanzielle Unterstützung bereitstellen
 > Kapazitätsaufbau unterstützen

 > Fürsprecher für globale Themen institutionalisieren
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Immobilienspekulationen begrenzt werden. Dazu soll-
ten der soziale Wohnungsbau ausgeweitet, alternative 
Eigentumsformen wie Genossenschaften gefördert, 
Mietmärkte mit hohem Mieterschutz gestärkt und 
innovative sowie sozialverträgliche Grundsteuern und 
Grunderwerbssteuern eingeführt werden. Ergänzt wer-
den sollten diese nationalen und lokalen Maßnahmen 
durch nachhaltige Investitionsstandards auf globaler 
Ebene, zu denen sich Investoren selbst verpflichten. 

Kollaborative Governance etablieren: Stadtgesell-
schaften zur Mitgestaltung befähigen und einbinden
Nicht nur der normative Kompass gebietet es, alle Teile 
der Stadtgesellschaft in die Mitgestaltung der 
 Transformation einzubinden. Ohne die nötige 
 Zustimmung und Unterstützung der Bevölkerung wür-
den auch Stadtverwaltungen mit umfassenden Ent-
scheidungsbefugnissen und ausreichenden finanziellen 
Ressourcen an den Herausforderungen des 
 Trans formations prozesses scheitern.

Um dies zu erreichen, ist es notwendig, kollaborative 
Governance-Strukturen zu etablieren. Dies beinhaltet, 
Diskursräume in Städten zu stärken und überall, wo 
dies sinnvoll möglich ist, Partizipationsinstrumente 
einzusetzen und die Kapazitäten zur Durchführung von 
 Partizipationsprozessen in Stadtverwaltungen zu schaf-

Tabelle 5

Kernempfehlungen für die Finanzierung der urbanen Transformation. Die genannten Maßnahmen  müssen meist auf allen drei 
Ebenen aufgegriffen und vernetzt werden. 
Quelle: WBGU

Ziele Wichtige Maßnahmen und Handlungsansätze

Globale Ebene

 > Internationale Entwicklungs- und Klima-
finanzierung koordinieren und stärker auf 
die nachhaltige Stadtentwicklung ausrichten

 > Internationale Kooperationen an bereits vereinbarten Zielen zur 
nachhaltigen Stadtentwicklung ausrichten 

 > Internationale Finanzmittel problemangemessen an Kommunen 
lenken

 > Klärung der Anrechnungsregeln des Green Climate Fund (GCF) 
 klären, um Doppelanrechnungen zwischen Entwicklungs- und 
 Klimafinanzierung zu  vermeiden

 > Privates Kapital für urbane Infrastruktur 
mobilisieren

 > Lokale Faktoren bei der Verknüpfung des Finanzsektors mit 
 nachhaltigen Entwicklungszielen berücksichtigen

 > Bestehende Kriterien und Standards durch externe Evaluatoren 
prüfen lassen

 > Entwicklung verbindlicher Kriterien und Standards für nachhaltige 
Investitionen und Erweiterung um stadtspezifische Kriterien

 > Globalen Versicherungsmechanismus für urbane Infrastruktur und 
Weiterentwicklung innovativer Finanzierungsinstrumente 
 einführen

Nationale Ebene

 > Kommunale Verwaltung und Finanzbasis 
stärken

 > Solide Grundfinanzierung von Städten durch ausreichende 
 Transferzahlungen gewährleisten

 > Transferzahlungen zur Stärkung des endogenen Finanzierungs-
potenzials einsetzen und vorhandene Entwicklungspotenziale 
unterstützen

 > Erleichterte Nutzung der Finanzmärkte prüfen
 > Privates Kapital für urbane Infrastruktur 

mobilisieren
 > Langfristige und verbindliche nationale Transformationsstrategie 

erarbeiten
 > Inklusive Finanzinstitutionen schaffen

Lokale Ebene

 > Kommunale Verwaltung und Finanzbasis 
stärken

 > Potenzial bestehender Finanzierungsinstrumente besser nutzen
 > Transparenz über kommunale Einnahmen und Leistungen 

 herstellen
 > Lokale Gebietszuständigkeiten koordinieren und administrative 

und funktionale Grenzen in Einklang bringen 
 > Privates Kapital für urbane Infrastruktur 

mobilisieren
 > Gemeinschaftliche Finanzierungsformen ausbauen



 Zusammenfassung

35

fen. In stark regulierten Kontexten, insbesondere in 
reifen sowie schnell wachsenden, geplanten Städten ist 
es notwendig, Frei- und Experimentierräume zu schaf-
fen, die ein Ausprobieren guten, nachhaltigen Lebens 
durch die Stadtbevölkerung ermöglichen. Dort wo sol-
che Freiräume bereits existieren, sollte überprüft wer-
den, wie sie gefördert werden können. Der transforma-
tive Effekt zivilgesellschaftlicher wie auch kommunaler 
Aktivitäten kann durch Verknüpfung mit wissenschaft-
licher Expertise verstärkt werden. Dazu ist es sinnvoll, 
auf Stadt- und Regionalebene transdiziplinäre For-
schungszentren einzurichten. 

Vor allem in Städten und Stadtquartieren in Schwel-
len- und Entwicklungsländern vollzieht sich die urbane 
Entwicklung in informellen Urbanisierungsprozessen 
weitgehend unabhängig von staatlicher oder behördli-
cher Steuerung. Hier ist entscheidend, dass einerseits 
das Gemeinwohl fördernde, informelle Governance-
Strukturen stärker wahrgenommen und gegebenenfalls 
anerkannt und andererseits kriminelle Praktiken 
zurückgedrängt werden. Die Rechte und Bedürfnisse 
der Bevölkerung in informellen Siedlungen müssen 
stärker wahrgenommen und ihre Artikulations- und 
Gestaltungsfähigkeit unterstützt werden.

Da die Wirksamkeit lokaler zivilgesellschaftlicher 
Akteure steigt, wenn diese in regionalen, nationalen 
oder gar transnationalen Netzwerken agieren, sollten 
diese Netzwerke unterstützt werden. Dazu sollten auf 
die Bedürfnisse dieser Netzwerke angepasste Finanzie-
rungsprogramme aufgelegt und bei kleinen Orga-
nisationen Kapazitätsaufbau betrieben werden, damit 
sie solche Gelder beantragen können.

Um auf lokaler Ebene die Bezüge zu und Berücksich-
tigung von globalen Themen zu verbessern, sollten 
Ombudspersonen für globale Themen etabliert werden.

Kernempfehlungen für Finanzierung 

Vielen Städten fehlen ausreichende finanzielle Kapazi-
täten, um die wachsenden lokalen Aufgaben und Infra-
strukturinvestitionen wahrnehmen zu können. In Län-
dern mit starken kommunalen Akteuren, wie beispiels-
weise Dänemark, beträgt der Anteil der öffentlichen 
Ausgaben durch lokale Akteure 62  % der gesamtstaat-
lichen Ausgaben und 32,9  % des BIP. In Entwicklungs-
ländern wie beispielsweise Kenia liegen die entspre-
chenden Werte bei 1,2  % und 0,06  % (UCLG und Dexia, 
2006). Schätzungen des Finanzierungsbedarfs für 
Modernisierung, Erweiterung und Neubau von Infra-
struktur in den nächsten 15 Jahren liegen im hohen 
zweistelligen Billionenbereich. Um die Finanzierung der 
Transformationen zur Nachhaltigkeit in Städten zu 
ermöglichen, müssen die kommunale Verwaltung und 

Finanzbasis gestärkt, privates Kapital für urbane Infra-
strukturen mobilisiert und die internationale Entwick-
lungs- und Klimafinanzierung koordiniert sowie stärker 
auf die nachhaltige Stadtentwicklung ausgerichtet wer-
den (Tab. 5). In vielen Städten in Entwicklung- und 
Schwellenländern geht es jedoch zunächst darum, eine 
handlungs- und durchsetzungsfähige Verwaltung auf-
zubauen.

Ziel 1: Kommunale Verwaltung und Finanzbasis 
stärken

 > National: Zuweisungen der Nationalstaaten an die 
lokale Ebene sollten eine solide Grundfinanzierung 
zur Sicherstellung eines Mindeststandards für die 
flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Leis-
tungen gewährleisten (substanzielle Teilhabe). Dafür 
muss eine relative Stabilität der jährlichen Zuwei-
sungen gewährleistet sein, um eine langfristige Bud-
getplanung zu erlauben. Der WBGU empfiehlt, 
Transferzahlungen insbesondere in Entwicklungs- 
und Schwellenländern darauf auszurichten, das 
endogene Finanzierungspotenzial von Städten zu 
stärken. Möglichkeiten hierfür bietet die Bindung 
der Transferzahlungen an Reformen für den Aufbau 
neuer Strukturen, wie beispielsweise effiziente 
Finanzmanagementsysteme, Katasterämter und 
administrative Kompetenzen zur Gebührenerhebung 
oder Ermittlung von Grundstücks- und Immobilien-
verkehrswerten. In hochentwickelten Ländern, die 
bereits über eine flächendeckende Versorgung mit 
öffentlichen Leistungen verfügen, sollten die Vertei-
lungsschlüssel vorhandene Entwicklungspotenziale 
unterstützen.

 Für Städte und Kommunen, die regelmäßige und 
umfangreiche eigene Einnahmen generieren sowie 
ein erfolgreiches Finanzmanagement vorweisen 
können, sollte eine Erleichterung des Zugangs zu 
den Finanzmärkten geprüft werden. Dabei muss 
gewährleistet sein, dass das aufgenommene Kapi-
tal für Investitionen und nicht zur Finanzierung lau-
fender Ausgaben verwendet wird, um leichtfertige 
Schuldenfinanzierung auszuschließen.

 > Lokal: Das Potenzial bestehender Finanzierungs-
instrumente sollte besser genutzt werden. Dies gilt 
insbesondere für Grundsteuern und Grunderwerb-
steuern, die besonders in schnell wachsenden Städ-
ten eine dynamische und regelmäßige Einkommens-
quelle  bilden. Stadtregierungen sollten Grundsteu-
ern neben der Stärkung der kommunalen Einnahmen 
dazu einsetzen, eine transformative Lenkungswir-
kung zu erzielen, beispielsweise durch progressive 
Steuersätze oder die Kopplung des Steuersatzes an 
die Flächennutzung. Um für Transparenz in Bezug 
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auf die Verwendung der erhobenen Abgaben zu sor-
gen, empfiehlt der WBGU den Städten und Kommu-
nen, Informationen über öffentliche Einnahmen 
sowie Ausgaben für Infrastruktur und öffentliche 
Leistungen im Zusammenhang darzustellen und 
öffentlich verfügbar zu machen. Die rasche Urbani-
sierung führt zu einer Veränderung der räumlichen 
Ausdehnung des Stadtgebietes. Dadurch ergeben 
sich  Probleme in der Koordination der Aufgabenbe-
wältigung sowie in der effizienten Nutzung lokaler 
Finanzierungsquellen. Um das lokale Einnahmenpo-
tenzial bestmöglich auszuschöpfen, sollten Städte 
und Kommunen sich über lokale Gebietszuständig-
keiten hinaus koordinieren und, wo möglich, admi-
nistrative und funktionale Grenzen in Einklang 
 bringen.

Ziel 2: Privates Kapital für urbane Infrastruktur 
mobilisieren

 > Global: Die zunehmende Verbindung des finanziellen 
Ordnungsrahmens mit nachhaltigen Entwicklungszie-
len (UNEP und IEH, 2015) sowie eine Änderung der 
Denk- und Handlungsweise von kurzfristig zu lang-
fristig sind Trends, die in die richtige Richtung gehen. 
Der WBGU empfiehlt, bei dieser Entwicklung lokale 
Faktoren stärker zu berücksichtigen und bestehende 
Kriterien wie die von der International Capital Market 
 Association entwickelten „Green Bond Principles“ 
oder die auf eine UN-Initiative zurückgehenden 
„Principles of  Responsible Investment“ durch externe 
Evaluatoren zu prüfen. Langfristig sollten einheitli-
che, verbindliche Kriterien und Standards entwickelt 
werden, um Transparenz in Bezug auf die Sozial- und 
Umweltverträglichkeit von Investitionen und Finan-
zierungsflüssen herzustellen. Um Risiken für Inves-
titionen in Städten zu reduzieren, empfiehlt der 
WBGU die Einführung eines globalen Versicherungs-
mechanismus für urbane Infrastruktur sowie die Wei-
terentwicklung neuer innovativer Finanzierungsins-
trumente, wie beispielsweise das Bündeln städtischer 
Investitionen (pooling) in rechtlich selbstständigen 
Gesellschaften (special purpose vehicles) und die 
Platzierung von Anleihen oder Ertragsrechten dieser 
Gesellschaften (z.  B. Yieldcos) auf dem Kapitalmarkt.

 > National: Der WBGU empfiehlt die Festlegung einer 
langfristigen und verbindlichen nationalen Transfor-
mationsstrategie, um Planungs- und Rechtssicherheit 
zu verbessern und eine Koordinierung auf unter-
schiedlichen administrativen Ebenen sowie mit pri-
vaten Akteuren zu ermöglichen. An der Entwicklung 
der nationalen Transformationsstrategie sollten auch 
lokale Akteure beteiligt sein, um die diversen lokalen 
Ausgangssituationen berücksichtigen und erfolgrei-

che Maßnahmen auf der städtischen Ebene in einen 
gemeinsamen Handlungsrahmen  überführen zu kön-
nen. In Entwicklungsländern gilt es, insbesondere 
inklusive Finanzinstitutionen auszubauen und 
Finanzdienstleistungen für arme Bevölkerungsgrup-
pen zugänglich zu machen. Der WBGU  empfiehlt, 
diese Entwicklungen durch die internationale Ent-
wicklungszusammenarbeit sowie öffentliche und 
internationale Entwicklungsbanken verstärkt zu 
 fördern. 

 > Lokal: Auch im Bereich der Finanzierung nachhalti-
ger Stadtentwicklung ist die Partizipation der Stadt-
bevölkerung zentral, und vorhandenes Engagement 
sollte unterstützt werden. Dazu empfiehlt der WBGU 
die Förderung und Verbreitung gemeinschaftlicher 
Finanzierungsformen wie Energie- und Wohngenos-
senschaften und die Prüfung des Potenzials von 
Crowdsourcing-Plattformen zur Finanzierung von 
Nachbarschaftsprojekten.

Ziel 3: Internationale Entwicklungs- und Klimafinan-
zierung stärker auf Stadtentwicklung ausrichten

 > Global: Der WBGU empfiehlt, internationale Koope-
rationen an den bereits vereinbarten Zielen zur 
nachhaltigen Stadtentwicklung, wie dem im Green 
Climate Fund genannten Ziel „Creating climate- 
compatible cities“ auszurichten. Diese Ausrichtung 
ist bereits international im Rahmen des Addis-
Abeba-Aktionsplans verankert und sollte konse-
quent umgesetzt werden. Internationale Finanzmit-
tel sollten problemangemessen an Kommunen 
gelenkt und verstärkt für den Auf- und Ausbau der 
lokalen Verwaltungskapazitäten genutzt werden. 
Die Anrechnungsregeln der Entwicklungs- und 
Klima finanzierung sollten überprüft werden, um 
Doppelanrechnungen zu  vermeiden. 

7. Forschung zur urbanen Transformation

Da die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit auch 
ein Suchprozess ist, kommt der Forschung eine beson-
dere Rolle zu. Neben der Grundlagenforschung, die für 
einen elementaren Wissenszuwachs unverzichtbar ist, 
kann Forschung Transformationsprozesse befördern, 
indem sie sowohl die für die urbane Transformation 
nötigen Innovationen generiert als auch zu einem 
grundlegenderen Verständnis von Wandlungsprozes-
sen beiträgt. Um die Rolle von Forschung für die Trans-
formation zu bestimmen, greift der WBGU die Unter-
scheidung zwischen „Transformationsforschung“ und 
„transformativer Forschung“ wieder auf, die er 2011 im 
Gutachten „Gesellschaftsvertrag für eine Große Trans-
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formation“ geprägt hat. Dabei bezeichnet Transfor-
mationsforschung die Exploration von Faktoren, 
Mechanismen und kausalen Zusammenhängen der 
Transformation, während transformative Forschung 
diejenige Forschung bezeichnet, die durch konkrete 
Innovationen – sei es sozialer, wirtschaftlicher, techni-
scher oder anderer Natur – die Transformation unter-
stützt. 

Dem WBGU ist bewusst, dass es neben der Produk-
tion von transformativem Wissen auch darum gehen 
muss, dieses gesellschaftlich zu verankern und für 
gesellschaftliche Transformationsprozesse verfügbar zu 
machen. Eine solche Perspektive reicht über Wissen-
schaft hinaus und umfasst auch allgemeine Bildungs-
prozesse, durch die ein Verständnis für Handlungs-
optionen und Lösungsansätze geschaffen wird. Urbane 
Reallabore beispielsweise sind ein wichtiger Ort für die 
Verbindung transformativer Forschungs- und Bildungs-
prozesse. Eine umfassende Analyse transformativer 
Bildungsprozesse im urbanen Raum ist selbst noch ein 
Forschungsdesiderat.

Urbanisierung ist auch in Deutschland ein intensiv 
beforschtes Feld. Zu vielen Forschungsfragen der urba-
nen Transformationen liegen bereits Antwortbausteine 
vor. Aus der strategischen, globalen und langfristigen 
WBGU-Perspektive auf die Nachhaltigkeit der Urbani-
sierungsprozesse wird jedoch deutlich, dass sowohl 
weitere Transformationsforschung als auch transforma-
tive Forschung erforderlich sind. Dem WBGU geht es 
darum, vor dem Hintergrund seiner Transformations-
analyse notwendige zukünftige Schwerpunkte der 
Stadtforschungsagenda zu identifizieren. 

Dazu werden die Schlüsselfragen der urbanen Trans-
formation zur Nachhaltigkeit skizziert, die bestehenden 
Forschungspolitiken, -programme und -institutionen 
analysiert und daraus Eckpunkte sowie Leitorientie-
rungen einer neuen urbanen Forschungsagenda abge-
leitet (Tab. 6). 

Tabelle 6

Forschung zur urbanen Transformation: Anforderungen, inhaltliche Schlüsselthemen und grundlegende Empfehlungen.
Quelle: WBGU

Inhaltliche Schlüsselthemen 

 einer Forschung für die urbane 

Transformation

Anforderungen an eine 

 transdisziplinäre Forschung zur 

 urbanen Transformation

Grundlegende Empfehlungen für 

eine weiterentwickelte Forschung 

zur  urbanen Transformation

Systemische Betrachtung 
 möglichst unter Beachtung aller 
 Dimensionen des normativen 
Kompasses:

 > Urbaner Metabolismus (z.  B. 
Baustoffe, Phosphor, 
 Elektroschrott)

 > Baulich-räumliche Gestalt 
 > Teilhabe (urbane Lebens-

qualität, Ungleichheit)
 > Urbane Gesundheit 
 > Mobilität und Verkehr
 > Urbane Flächennutzung
 > Governance (Indikatoren und 

Ermöglichung städtischer 
„Außenpolitik“)

Querschnittsfragen der 
 Forschung für die urbane 
Transformation:

 > Datenbasis für eine globale 
urbane Transformations-
forschung

 > Metareflektion über Transdiszi-
plinarität und Partizipation

 > Zielkonflikte und Synergien 
zwischen der Erhaltung natürli-
cher Lebensgrundlagen, 
 Teilhabe und Eigenart im 
 urbanen Raum

 > Normative Orientierung: Leitbild der 
nachhaltigen Stadtentwicklung im 
Kontext der Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen, Teilhabe und 
 Eigenart

 > Strukturprinzipien: Ausrichtung der 
Forschung am gesellschaftlichen 
Bedarf durch Kodesign und  
Koproduktion von Wissen; 
 Lösungsorientierung; Reflexivität

 > Ergebnisse und Auswirkungen: 
 Generierung nachhaltiger Alternativen 
zu bestehenden Technologien und 
 sozialen Praktiken durch technologi-
sche, soziale oder Governance-Innova-
tionen, Entwicklung von Kapazitäten 
auf individueller und institutioneller 
Ebene, Strukturbildung

Koordination eines  partizipativen 
Roadmap-Prozesses, mit dem BMBF 
als zentralem Akteur:
1. Grundlagenforschung zur urbanen 

Transformation stärken
2. Neue Dateninfrastrukturen als 

Basis für die Indikatorenbildung 
und das  Monitoring der urbanen 
 Transformation aufbauen

3. Neue Formen der globalen 
Agenda-setting-Prozesse für eine 
urbane Transformationsforschung 
etablieren

4. Langfristige transdisziplinäre 
 Forschungszentren auf Stadt- und 
Regionalebene aufbauen

5. Capacity Development im 
 Forschungsbereich international 
vorantreiben
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Städte und die Große Transformation –  

ein  offenes Forschungsprogramm

Der WBGU identifiziert Schlüsselfragen einer transfor-
mativen Urbanisierungsforschung zunächst entlang der 
drei Dimensionen des im Gutachten vorgestellten 
 normativen Kompasses. 

Die Forschung zu den natürlichen Lebensgrundlagen 
im Kontext urbaner Transformation widmet sich den 
planetarischen Leitplanken sowie der lokalen Umwelt-
qualität in Städten. Sie schafft damit Orientierung für 
die Nachhaltigkeit von Stadtentwicklung. Klimaschutz 
und -anpassung in Städten standen in den letzten Jah-
ren zunehmend im Zentrum der Forschung. Neben 
einem Mangel an konsistenten und vergleichbaren 
Emissionsdaten auf Stadtebene sieht der WBGU weite-
ren Forschungsbedarf insbesondere zum urbanen 
Metabolismus sowie zu den Anforderungen einer voll-
ständigen Kreislaufwirtschaft. 

Forschung zur Teilhabe dient der Exploration der 
Grundlagen einer am Menschen orientierten Stadtent-
wicklung. Eine zentrale Herausforderung ist es, die For-
schung in diesem Bereich transformativ zu gestalten, 
d.  h. Teilhabeprozesse aktiv voranzutreiben und inter-
national miteinander zu vernetzen, um globales Lernen 
zu ermöglichen. Mit „solidarischer Lebensqualität“ 
führt der WBGU einen neuen Begriff in die Debatte ein, 
der Impulse für die Transformationsforschung geben 
kann. 

Forschung zur Eigenart betont die Perspektive auf 
die Vielfalt und spezifischen Entwicklungsdynamiken 
urbaner Transformationsprozesse sowie den Zusam-
menhang zwischen Lebensqualität und urbaner Gestal-
tung. Der WBGU empfiehlt, die Betrachtung von urba-
nem Wohlstand und Stadtentwicklung stärker an urba-
ner Lebensqualität zu orientieren. Die Forschung zu 
Prinzipien und Indikatoren für Eigenart spielt dabei 
eine besondere Rolle, weil sie in gängigen Indikatoren-
systemen bisher kaum verankert ist; sie sollte ein 
Repertoire aus universell gültigen, aber auch lokalspe-
zifisch zu bestimmenden und zu kombinierenden Kate-
gorien für Eigenart entwickeln.

Eine zukunftsfähige urbane Transformation entlang 
der Logik von natürlichen Lebensgrundlagen, Teilhabe 
und Eigenart stellt erhebliche Anforderungen an die 
Governance von Städten. Es ergeben sich Forschungs-
fragen speziell zu zwei größeren Themenkomplexen: 
(1) die Governance innerhalb der Städte in informellen 
Kontexten und (2) die Governance zwischen Städten 
auf globaler Ebene. Der WBGU sieht außerdem drin-
genden Forschungsbedarf für die Weiterentwicklung 
eines Index zur Qualität urbaner transformativer 
 Governance.

Neben den thematisch definierten Fragekomplexen, 

die im Sinne einer transformativen Forschung bearbei-
tet werden sollten, ergeben sich grundlegende metho-
dische und konzeptionelle Querschnittsfragen der 
Transformationsforschung. Dazu zählt insbesondere die 
reflexive Forschung zu einer Übertragbarkeit kontextu-
alisierter Ergebnisse, zu Zielkonflikten, die sich aus den 
Dimensionen des normativen Kompasses ergeben, oder 
zu Methoden der urbanen Transformationsforschung. 
Außerdem ist die generelle Verbesserung der Daten-
basis für eine globale Transformationsforschung unab-
dingbar. Dazu zählen Daten zur urbanen Gesundheit, 
zur Governance, zur Ungleichheit oder dem urbanen 
Metabolismus auf globaler und nationaler Ebene 
ebenso wie auf regionaler, urbaner Ebene oder zu sozi-
alen Vergleichsgruppen innerhalb von Städten.

Anforderungen an eine Forschung für die urbane 

Transformation

Eine wirkungsvolle Stadtforschung im Sinne der Gro-
ßen Transformation zur Nachhaltigkeit sollte nicht nur 
inhaltlich drängende Fragen beantworten, sondern 
auch an normativen Zielen orientiert und strukturell 
adäquat organisiert sein, um transformativ wirken zu 
können. Der WBGU hat in seinem Gutachten „Gesell-
schaftsvertrag für eine Große Transformation“ bereits 
2011 generelle Anforderungen an eine Forschung im 
Sinne der Transformation formuliert und diese im hier 
vorliegenden Gutachten an den speziellen Kontext der 
Stadt- und Urbanisierungsforschung angepasst (Tab. 6). 
Der WBGU versteht diesen Satz an strukturellen Krite-
rien als eine Anregung für Wissenschaftler und For-
schungsförderer, Forschung und Forschungsprogramme 
transformativ zu gestalten. 

Zu diesen Kriterien zählen insbesondere die gesell-
schaftliche Relevanz und Problemorientierung, die eine 
inter- und transdiziplinäre Forschung voraussetzen, die 
im Idealfall zu neuen systemischen und umfassenden 
Lösungsstrategien führt. Statt starren Vorgaben zu fol-
gen, sollten transformative Forschung und Forschungs-
programme reflexiv sein und sich flexibel an Problem-
lagen anpassen. Darüber hinaus befürwortet der WBGU 
die Erprobung innovativer Methoden in der Urbanisie-
rungsforschung, da dem Modus des Ausprobierens und 
Experimentierens bei der Gestaltung der urbanen 
Transformation eine zentrale Rolle zukommt. 

Die urbane Transformation ist eine große und glo-
bale Herausforderung; dementsprechend sollte die For-
schung auf internationale Kooperation ausgerichtet 
und mit ausreichenden Mitteln zur Erhöhung der For-
schungsaktivitäten, aber auch zur Umsetzung der 
Ergebnisse ausgestattet sein.

Transformative Forschung zielt darauf ab, die Trans-
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formation zur nachhaltigen lebenswerten Stadt effektiv 
zu unterstützen. Neben transformativen technischen 
oder sozialen Innovationen kann Forschung auch trans-
formative Kapazitäten auf individueller und institutio-
neller Ebene stärken. Insbesondere im Hinblick auf die 
Kooperation von Wissenschaftlern aus Industrielän-
dern mit Wissenschaftlern aus Entwicklungs- und 
Schwellenländern kann die Forschungszusammenarbeit 
zur Stärkung von Bildungs-, Wissenschafts- und 
 Forschungsstrukturen beitragen.

Analyse von Programmen und Institutionen 

Nachhaltige Urbanisierung ist prominent in diversen 
nationalen Programmen und Initiativen verankert. So 
widmete sich das Wissenschaftsjahr 2015 dem Thema 
„Zukunftsstadt“. BMBF und BMUB fördern stadtbezo-
gene Forschung in ihren Forschungsprogrammen und 
die Bundesregierung engagierte sich ressortübergrei-
fend im Rahmen der Nationalen Plattform Zukunfts-
stadt. Auf Länderebene sticht das Reallaborprogramm 
in Baden-Württemberg hervor. 

Auch international ist das Thema Stadt auf der pro-
grammatischen Agenda prominent vertreten. Die EU 
fördert Forschung zu „Smart Cities and Communities“ 
in verschiedenen thematischen Programmen von 
 Horizon 2020. Die globale Forschungsinitiative „Future 
Earth“ zählt Städte und Urbanisierung zu den zentralen 
Herausforderungen der Nachhaltigkeit, an denen bis 
2025 intensiv interdisziplinär geforscht werden soll. 

Keines der untersuchten Programme oder Institutio-
nen kann die gesamte Bandbreite der vom WBGU vor-
geschlagenen Anforderungen an eine transformative 
Stadtforschung abdecken. Während einige Programme 
und Institutionen als vorbildlich hinsichtlich ihres 
transdisziplinären Aufbaus (z.  B. Akademie für Raum-
forschung und Landesplanung – ARL oder Deutsches 
Institut für Urbanistik – Difu), ihrer innovativen 
Methoden (z.  B. die Reallabore in Baden-Württemberg) 
oder ihres partizipativen Agendaprozesses (z.  B. die 
Nationale Plattform Zukunftsstadt) zu bewerten sind, 
mangelt es ihnen an einer internationalen Ausrichtung 
und Vernetzung. Dagegen sind andere Programme zwar 
international orientiert, aber zu einseitig auf die tech-
nologische Entwicklung ausgerichtet. Das Forschungs-
rahmenprogramm der EU,  Horizon 2020, legt z.  B. viel 
Gewicht auf Digitalisierung und Technologieentwick-
lung. Damit besteht die Gefahr, umfassende Nachhal-
tigkeitsziele im Sinne des normativen Kompasses aus 
den Augen zu verlieren und neue Pfadabhängigkeiten 
zu schaffen. 

Der WBGU unterstreicht jedoch, dass bereits ver-
schiedene positive Ansätze in vorhandenen Einrichtun-

gen und Programmen vorhanden sind, und sieht das 
Potenzial, diese um weitere Aspekte der nachhaltigen 
Urbanisierung zu ergänzen. So zeigen z.  B. die For-
schungsagenda und Forschungsförderung der europäi-
schen Joint Programming Initiative Urban Europe, wie 
eine holistische und reflexive Forschung gestaltet wer-
den kann. Auch das BMBF-Forschungsprogramm 
„Future Megacities” und weitere transdisziplinäre 
BMBF-Ausschreibungen in anderen Bereichen der 
Nachhaltigkeitsforschung können als Beispiele guter 
Praxis einer systemischen, transdisziplinären, internati-
onalen Forschung dienen. Der WBGU unterstützt sol-
che integrierten Ansätze und empfiehlt, neben sozial-
ökologischen Aspekten auch im größeren Maßstab 
konzeptionell soziale und kulturelle Aspekte in 
 Forschungsprogramme aufzunehmen. 

Daneben bietet „Future Earth“ die Chance, durch 
seinen internationalen und partizipativen Charakter 
inhaltliche und strukturelle Impulse zu geben und zu 
einem Dachprogramm für internationale Forschungsak-
tivitäten zu werden. Dies würde ermöglichen, For-
schungsprogramme und -aktivitäten zur nachhaltigen 
Urbanisierung besser aufeinander abzustimmen und zu 
vernetzen. 

Empfehlungen für den Weg zu einer neuen 

 urbanen Forschungsagenda 

Die WBGU-Analyse der inhaltlichen, prozessualen und 
institutionellen Veränderungen mündet in fünf grund-
legende Empfehlungen. 

 > Erstens: Der WBGU empfiehlt, die Grundlagenfor-
schung für die urbane Transformation zur Nachhal-
tigkeit institutionell zu stärken und regt an, ein eige-
nes „Max-Planck-Institut für urbane Transforma-
tion“ als Knotenpunkt für die Grundlagenforschung 
zur urbanen Transformation einzurichten. Zwar wer-
den heute viele inhaltliche Einzelfragen einer urba-
nen Transformationsforschung im Forschungssystem 
bereits aufgegriffen, und die interdisziplinäre Bear-
beitung einzelner Fragestellungen gelingt auf einem 
hohen Niveau. Das Verständnis urbaner Transforma-
tionsprozesse wirft aber noch vielfältige Fragen der 
Grundlagenforschung auf. 

 > Zweitens: Nachhaltige Urbanisierung erfordert den 
Aufbau neuer Dateninfrastrukturen für eine effek-
tive urbane Transformation innerhalb des normati-
ven Kompasses. Der WBGU empfiehlt, geeignete 
Datenerfassungs-, Monitoring- und Steuerungs-
strukturen einzurichten, um basierend auf diesen 
Daten soziale, politische und ökonomische Indikato-
ren zur urbanen Transformation zu schaffen, insbe-
sondere in Bezug auf die im Gutachten identifizier-
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Tabelle 7

Herausragende Risiken des globalen Urbanisierungsschubes: Übergeordnete Zielsetzungen und Maßnahmen zur 
 Problemlösung mit großer Hebelwirkung.
Quelle: WBGU

Urbanisierungsschub bis 2050 –   

Sechs Entwicklungsrisiken des 

 globalen Wandels 

Ziele Maßnahmen und Handlungsansätze

Entwicklung innerhalb der 

 planetarischen Leitplanken:

Ob planetarische Leitplanken einge-
halten werden können, entscheidet 
sich in den reifen Städten sowie den 
schnell wachsenden, neuen Stadt-
quartieren Asiens und Afrikas.

Nur wenn dort klimaverträgliche, 
nachhaltige Städte entstehen, 
 können ein gefährlicher globaler 
 Umweltwandel und eine damit ver-
bundene globale Bedrohung von 
Wohlstand und Lebensqualität  
 verhindert werden.

 > Bis spätestens 2070 alle fossilen 
CO2-Emissionsquellen in Städten 
durch emissionsfreie Alternativen 
ersetzen

 > Stadtentwicklung so ausrichten, 
dass Energienachfrage begrenzt 
wird

 > Möglichst vollständige Kreislauf-
wirtschaft in diesem Jahrhundert 
etablieren

 > CO2-emissionsintensive Baumateri-
alien wie Stahlbeton durch klima-
verträgliche Alternativen ersetzen

 > Dekarbonisierungsfahrpläne für alle 
Städte erstellen

 > Neu entstehende Städte perspekti-
visch nur noch emissionsfrei planen 
und nachhaltigen Umgang mit 
Materialien und Stoffströmen 
sicherstellen

 > Wohn- und Arbeitsquartiere durch-
mischt und nur in fußläufiger Nähe 
zu ÖPNV bauen und entwickeln 
( Transit-oriented Development)

 > Verstärkt Anreize für passive Ener-
gieeinsparung bei der Quartiersent-
wicklung und Bauen setzen

 > Bauvorschriften: Modulare Bau- und 
Konstruktionsweisen, inkl. Rückbau- 
und Recyclingfähigkeit, fördern, v.  a. 
klimaverträgliche Baustoffe 

Lokale Umweltbedingungen als 

zentrale Dimensionen urbaner 

Lebensqualität:

Gute lokale Umweltbedingungen 
sind Voraussetzung für menschliche 
Lebensqualität. 

Insbesondere die Lebensqualität von  
2–3 Mrd. Menschen, die 2050 vor-
aussichtlich in informellen Siedlun-
gen  leben, hängt von wirkungsvollen 
lokalen Umweltpolitiken ab. 

 > Risiken des Klimawandels für 
Stadtgesellschaften mindern

 > Toxische oder umweltschädliche 
Stoffe substituieren

 > In Innenstädten perspektivisch nur 
noch emissionsfreie Mobilität 
zulassen

 > Luftreinhaltung und Klimaschutz 
integrieren

 > Motorisierten Individualverkehr in 
Innenstädten sukzessive reduzieren

 > Verantwortlichen Umgang mit 
Abfall und Recycling fördern sowie 
illegalen Abfallhandel eindämmen 
(Basler Übereinkommen)

 > Städte gesundheitsfördernd gestal-
ten mit Fokus auf Begegnungs- und 
Aktivitätsräumen

 > Anpassung an den Klimawandel als 
iterativen Lernprozess in Stadtpla-
nung integrieren: u.  a. wissenschaft-
liche Erkenntnisse einbeziehen 

Substanzielle Teilhabe und 

 sozioökonomische Dimensionen:

Weltweit steigen sozioökonomische 
Ungleichheiten und Exklusion in 
Städten und bedrohen  Lebensqualität 
sowie Stabilität von Stadtgesell-
‚schaften.

Besonders bedroht sind die 2–3 Mrd. 
Menschen, die 2050 voraussichtlich 
in informellen Siedlungen leben. 
Ungleichheit und Exklusion können 
Fluchtdynamiken auslösen und so die 
internationale Sicherheit bedrohen.

 > Paradigmenwechsel einleiten: 
 Initiativen für die ärmsten 40  % der 
weltweiten Stadtgesellschaften 
stärken

 > Inklusives Wachstum: Überpropor-
tionale Zuwächse für untere 
 Einkommensgruppen sichern 

 > Zugang zu Basisinfrastrukturen, 
Bildung und Gesundheitsreinrich-
tungen sichern 

 > Inklusive urbane Mobilität 
( Unterziel SDG 11, accessible 
cities) bis 2030 implementieren

 > Bis 2030 Zugang zu bezahlbarer, 
verlässlicher, nachhaltiger und zeit-
gemäßer Energie für alle sichern 
(SDG 7) 

 > Globale Initiative von UN-Habitat, 
UNDP, UNEP, Weltbank für die 
erwarteten zusätzlichen 1–2 Mrd. 
Menschen, die in nicht adäquaten 
Wohnverhältnissen leben.

 > Recht auf angemessene Wohnver-
hältnisse zum Kernbestandteil der 
bi- und multilateralen Entwicklungs-
zusammenarbeit machen

 > UN, Entwicklungsbanken, multilate-
rale Organisationen: Urbanisierung 
als Querschnittsthema verankern

 > Schwerpunktprogramm „Adequate 
Housing for All“ mit Fokus auf Regi-
onal- und Mittelstädte bei der Welt-
bank initiieren

 > Gesundheitsförderung durch sekto-
rübergreifende Stadtplanung und 
-entwicklung sowie Stärkung kom-
munaler Planungskompetenz dauer-
haft  verankern

 > OECD-DAC: Urbanisierung als 
 Förderbereich aufwerten
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Urbanisierungsschub bis 2050 –   

Sechs Entwicklungsrisiken des 

 globalen Wandels 

Ziele Maßnahmen und Handlungsansätze

Politische Teilhabe und Partizipati-

on als Voraussetzung für Lebens-

qualität und Ziel von 

Transformation:

Für 2–3 Mrd. Menschen, die 2050 
 voraussichtlich in prekären, informel-
len Siedlungen leben, ist politische 
Teilhabe kaum zu realisieren. Not, oft 
auch Gewalt, zuweilen bewunderns-
werte Selbstorganisation, die auf die 
Abwesenheit öffentlicher Grundvor-
sorge reagiert, dominieren diese 
 urbanen Gemeinschaften.

In den neu entstehenden, geplanten 
Siedlungen, insbesondere Asiens, 
aber auch Afrikas, werden neue Mit-
telschichten politische Teilhabe ein-
fordern. Wo diese nicht zuerkannt 
wird, drohen politische Instabilitäten.

 > Recht auf angemessene Wohnver-
hältnisse umsetzen und politische 
Teilhaberechte sichern

 > Städte mit notwendigen Entschei-
dungsbefugnissen ausstatten bzw. 
diese stärken

 > Städte durch Konsultationsmög-
lichkeiten besser in nationale und 
regionale Entscheidungsprozesse 
einbinden

 > Kollaborative Governance: 
 Strukturen etablieren und gesamte 
Stadtbevölkerung integrieren

 > Informelle Siedlungen und Quar-
tiere stärken und in die Stadtent-
wicklung einbeziehen

 > (Transnationale) zivilgesellschaftli-
che Netzwerke unterstützen

 > Bezug zu globalen Belangen ver-
bessern

 > Starke Partizipationsinstrumente 
nutzen

 > (Transnationale) zivilgesellschaft-
liche urbane Netzwerke unterstüt-
zen

 > Korruption bekämpfen und land 
grabbing eindämmen

 > Boden- und Immobilienspekulation 
eindämmen (Grundstücke – 
 Erstkaufrecht oder Vetorecht für 
Kommunen sichern, nachhaltige 
Investitionsstandards global 
 etablieren)

 > Innovative, sozialverträgliche 
Ansätze zu Grundsteuern und 
Grunderwerbssteuern entwickeln 
und einführen

 > Fürsprecher für globale Themen 
 institutionalisieren

Eigenart als Dimension urbaner 

 Lebensqualität und Ressource der 

 Nachhaltigkeitstransformation – 

abhängig von Chancen der 

Teilhabe:

Eigenart als Bedingung für Lebens-
qualität und Ressource für Transfor-
mationen ist von Teilhabe abhängig.
In reifen und neu geplanten Städten/
Quartieren wird Eigenart durch 
 soziale und politische Ungleichheiten 
unterminiert.

In informellen Siedlungen wird Eigen-
art durch Not und prekäre Teilhabe 
unterminiert.

Eigenart ist für über 50  % der 
 Weltbevölkerung bedroht.

 > Flächennutzung gemeinwohlorien-
tiert gestalten 

 > Baulich-räumliche Strukturen zur 
Schaffung urbaner Lebensqualität 
bereitstellen, wie z.  B. gut zugängli-
che, sichere Räume mit Nischen für 
Interaktion und zur Erholung ver-
schiedener Nutzergruppen

 > Ausreichend städtische Räume in 
öffentlichem oder gemeinschaftli-
chem Eigentum halten

 > Sozialverträglichkeitsprüfung für 
Flächennutzung einführen bzw. 
stärken

 > Mietmärkte mit hohem Mieter-
schutz stärken, bezahlbaren 
 Wohnraum schaffen

Eigenart in informellen und neu 

 geplanten Städten – Quadratur des 

Kreises?

Für 1–2 Mrd. Menschen, die bis 2050 
voraussichtlich in neu geplanten 
Städten und Stadtquartieren Asiens 
und Afrikas leben, ist Eigenart im Sin-
ne kreativer und von Stadtbewohne-
rinnen geprägter Stadtentwicklung 
nur schwer realisierbar. Gründe: hohe 
Geschwindigkeit des Städtebaus und 
vorherrschende Top-down-Planung.

In informellen Siedlungen, in denen 
Not und nicht selten auch Gewalt re-
gieren, in denen kaum öffentliche In-
stitutionen funktionieren und wo zu-
sätzlich 1–2 Mrd. Menschen unter 
prekären Wohnverhältnissen leben 
könnten, wird sich Eigenart kaum 
ausprägen können.

 > Urbanisierungsschübe entschleuni-
gen; polyzentrische Raumgestal-
tung statt konventionelle Stadt-
flucht

 > Lebensqualität in informellen 
 Siedlungen verbessern

 > Untere 40  % der Einkommens-
gruppen ins ins Zentrum der Stadt-
entwicklung stellen

 > Inklusive Stadtquartiere schaffen 
(menschenorientiert, klimaverträg-
lich)

 > Baulich-räumliche Strukturen zur 
Schaffung urbaner Lebensqualität 
bereitstellen, wie z. B. gut zugängli-
che, sichere Räume mit Nischen für 
Interaktion und zur Erholung 
 verschiedener Nutzergruppen

 > Lokal angepasste Planungssysteme 
etablieren

 > Paradigmenwechsel einleiten: Initia-
tiven für die ärmsten 40  % der welt-
weiten Stadtgesellschaften stärken

 > Zunehmender Konzentration von 
Vermögen und Grundbesitz entge-
gen wirken

 > Relevante urbane Akteure (u.  a. 
Stadtregierungen, Architekten, 
 Planer), für Verbesserung der 
Lebensqualität urbaner Armuts-
gruppen gewinnen; umfassende 
öffentliche und private finanzielle 
Ressourcen mobilisieren
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ten transformativen Handlungsfelder wie Materia-
lien und Stoffströme, Mobilität und Verkehr, urbane 
Gesundheit oder urbane Flächennutzung. Die Daten-
erhebung könnte durch Ansätze der Bürgerwissen-
schaft unterstützt werden.

 > Drittens: Beim zukünftigen Agenda Setting sollte auf 
die im Kontext der Nationalen Plattform Zukunfts-
stadt gesammelten Partizipationserfahrungen auf-
gebaut werden. Künftige Urbanisierungsforschung 
sollte schon bei der Konzeption von Forschungspro-
grammen die Schlüsselakteure der urbanen Transfor-
mation einbeziehen. In internationalen Forschungs-
programmen sollte besonderer Wert auf ein gemein-
sames Agenda Setting mit den Partnerländern gelegt 
werden. 

 > Viertens: Transformative Forschung braucht lang-
fristige und stabile Strukturen. Daher sollten bei-
spielsweise weltweit urbane Reallabore eingerichtet 
werden, die unabhängig von kurzen Projektlaufzei-
ten agieren. Die Formel von „50 globalen urbanen 
Reallaboren auf 50 Jahre“ steht für diese Idee. Mit 
ihr ist gemeint, dass global verteilt 50 urbane Real-
labore entstehen sollten, die ein Wissen über Trans-
formationsprozesse im urbanen Kontext aufbauen, 
untereinander austauschen und für Städte internati-
onal verfügbar machen. Der Aufbau und die Finan-
zierung dieser Reallabore sollte durch eine gemein-
same Anstrengung von nationaler Forschungsfinan-
zierung, Finanzierungen über Stiftungen, Fonds der 
Entwicklungszusammenarbeit sowie europäischer 
Forschungsfinanzierung auf den Weg gebracht wer-
den und könnte unter dem Dach von „Future Earth“ 
koordiniert werden. 50 Jahre stehen dabei sinnbild-
lich für die Langfristigkeit, die ein solches Unterfan-
gen unbedingt von Beginn an auszeichnen muss 
(Institutionen und Finanzierung betreffend). 

 > Fünftens: Capacity Development sollte insbesondere 
auch Entwicklungs- und Schwellenländer dazu befä-
higen, transdiziplinär zu forschen und in enger 
Kooperation mit Städten urbane Transformations-
prozesse vor Ort zu begleiten. Dies ist auch erforder-
lich, um transformative Forschung im globalen Maß-
stab für die Urbanisierung umsetzen zu können. 
Schon heute bestehende Ansätze in der internatio-
nalen Forschungskooperation des BMBF und ande-
rer Ministerien lassen sich aufgreifen, mit den 
Anforderungen an eine transformativ wirkende 
Urbanisierungsforschung verbinden und entspre-
chend ausbauen. 

Der WBGU empfiehlt zur Umsetzung dieser grundle-
genden sowie der weiteren, spezifischeren Empfehlun-
gen im vorliegenden Gutachten einen partizipativen 
Roadmap-Prozess mit nationalen und internationalen 
Anteilen, unter Federführung des BMBF.

8. Epilog

Das vorliegende Gutachten skizziert die besonderen Her-
ausforderungen und Chancen dieses Jahrhunderts der 
Städte mit Blick auf die erforderliche Transformation zur 
Nachhaltigkeit. Charakteristisch für die Debatte um die 
Suche nach Lösungen ist die enorme Vielfalt an Instru-
menten und Lösungspfaden. Daraus folgt die Einsicht, 
dass es keine Blaupausen für nachhaltige Stadtentwick-
lung geben kann. Dennoch wagt der WBGU in Tabelle 7 
eine Ordnung, Verdichtung und Zuspitzung der 
 Empfehlungen und priorisiert in zweierlei Hinsicht:
1. In dem durch vielfältige Dynamiken gekennzeich-

neten globalen Urbanisierungsschub lassen sich 
sechs zentrale Entwicklungsrisiken identifizieren.

2. Zur Bewältigung dieser herausragenden urba-
nen Problemlagen und der Gestaltung der urba-
nen Transformation zur Nachhaltigkeit lassen sich 
notwendige Paradigmenwechsel und übergeord-
nete Zielsetzungen sowie dazu passende Maßnah-
men mit besonders großer Hebelwirkung zuordnen. 
Dabei geht es nicht nur um Planungs- und Gover-
nance-Fragen, sondern vielfach auch um die Akti-
vierung des transformativen Potenzials der Stadtge-
sellschaften selbst.

Als übergreifende Maßnahme empfiehlt der WBGU, das 
Thema „Urbanisierung und Transformation“ dauerhaft 
zu einem Tagesordnungspunkt der G20 aufzuwerten. Die 
deutsche G20-Präsidentschaft im Jahr 2017 sollte dazu 
genutzt werden das Thema auf die Agenda zu setzen. 
Zudem empfiehlt der WBGU der Bundesregierung, sich 
für eine Reform des UN-Habitat-Programms sowie die 
Schaffung eines internationalen wissenschaftlichen 
Panels zu Urbanisierung und nachhaltiger Stadtentwick-
lung einzusetzen. Die internationale Forschung sowie 
die inter- und transdisziplinäre Arbeitsweise in diesem 
Bereich sollten gestärkt werden. Denn am Ende bleibt 
die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit, trotz des 
vorhandenen breiten Instru mentenportfolios, auch ein 
gesellschaftlicher Suchprozess.
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1. Das Jahrhundert der Städte 

Das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Städte 
sein: Urbane Räume werden zur zentralen Organisati-
onsform nahezu aller menschlichen Gesellschaften. Die 
Stadtbevölkerung könnte sich bis 2050 weltweit von 
heute knapp 4 Mrd. auf dann 6,5 Mrd. Menschen ver-
größern – und mit ihr die urbanen Infrastrukturen. 
Etwa zwei Drittel der Menschheit werden dann in Städ-
ten zu Hause sein. Die Wucht des Urbanisierungsschubs 
betrifft vor allem Schwellen- und Entwicklungsländer 
in Asien und Afrika: Knapp 90  % des Wachstums der 
urbanen Bevölkerung bis 2050 werden in diesen beiden 
Kontinenten erwartet (UN DESA, 2014). Dann werden 
dort voraussichtlich nahezu drei Viertel der globalen 
Stadtbevölkerung leben (UN DESA, 2015). Der Urbani-
sierungsschub der kommenden Dekaden und das Ant-
litz der Welt-Städte-Gesellschaften werden also nicht 
von OECD-Gesellschaften vorangetrieben und geprägt 
– sie werden aber enorme Auswirkungen auf die glo-
bale und auch auf westliche Gesellschaften haben.

Der „Umzug der Menschheit“ gestaltet sich als demo-
graphisches Wachstum innerhalb von Städten, durch 
Zuzug von Menschen vom Land in die Stadt oder von 
Klein- und Mittelstädten in die Metropolen, durch die 
Migration zwischen armen sowie zwischen armen und 
reichen Ländern sowie durch sozialen Aufstieg aus den 
Armutssiedlungen in die Quartiere der Mittelschichten. 
Der Umzug der Menschheit könnte der wirkungsmäch-
tigste Prozess sozialen Wandels im 21. Jahrhundert 
werden. An den Problemen im Umgang mit dem star-
ken Anstieg der Flüchtlingszahlen in Deutschland und 
Europa in den Jahren 2015/2016 zeigt sich, dass rasche 
demographische Veränderungen und der schnelle Zuzug 
von Menschen in die Städte selbst wohlhabende Länder 
vor enorme Herausforderungen stellen. In den öffent-
lichen Debatten wird die Frage diskutiert, wie urbane 
Lebensqualität, Integration, sozialer Frieden gewahrt 
und zugleich auch ökologisch nachhaltige Stadtent-
wicklung unter Bedingungen eines raschen Zuzugs von 
Menschen gelingen kann. In Schwellen- und Entwick-

lungsländern gibt es aber deutlich schwierigere Bedin-
gungen, bei meist wesentlich höheren absoluten und 
Zuwachszahlen als in Deutschland und Europa, so dass 
dort staatliche und gesellschaftliche Belastungsgrenzen 
vergleichsweise schneller erreicht werden. 

Die Urbanisierung hat prägende Auswirkungen auf 
Dynamiken in Weltwirtschaft und Gesellschaft, auf die 
Lebensqualität der Menschen, die Zukunft der Demo-
kratie sowie den globalen Ressourcen- und Energiever-
brauch und damit auf die Zukunft der Erde insgesamt. 
Städte bieten viele Chancen für kulturelle, soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung sowie für die Erhöhung 
von Ressourcen- und Energieeffizienz. Doch Urbani-
sierung muss gestaltet werden, um folgenden Risiken 
zu begegnen: In Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern hat ein Drittel der städtischen Bevölkerung kei-
nen adäquaten Wohnraum, in Afrika südlich der Sahara 
macht dieser Anteil sogar knapp zwei Drittel aus. Ins-
gesamt lebten 2012 mehr als 850 Mio. Menschen in 
Slums (UN DESA, 2015), ohne ausreichenden Zugang 
zu lebensnotwendigen Infrastrukturen. Wie kann ver-
hindert werden, dass sich die Zahl der Slumbewohner 
verdoppelt oder gar verdreifacht? Im Afrika südlich der 
Sahara ziehen derzeit zwei Drittel aller neuen Stadtbe-
wohner in informelle Gebiete oder Slums, und es wird 
erwartet, dass die Hälfte der neuen Stadtbewohner 
dort auch langfristig verbleibt. Nach Prognosen der UN 
könnte die Bevölkerung in Afrika insgesamt bis 2100 
auf 4,4 Mrd. Menschen ansteigen (UN DESA, 2015). 
Falls die gegenwärtigen Urbanisierungstrends in Afrika 
sich fortsetzen, und in 2100 z.  B. 80  % der Menschen in 
Afrika in Städten lebten, und davon wiederum 60  % in 
Slums, würden etwa 2 Mrd. Menschen in unwürdigen 
Stadtquartieren leben müssen. Eine solche Entwicklung 
muss aus Gründen sozialer Verantwortung verhindert 
werden, aber auch aus sicherheitspolitischer Perspek-
tive, denn massive soziale Exklusion von Menschen 
birgt immer das Potenzial gesellschaftlicher Destabili-
sierung.

Hier ist ein fundamentaler Perspektivwechsel not-
wendig, der nicht die Symptome bekämpft, sondern die 
Ursachen der Entstehung informeller Siedlungen mit 
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inadäquaten Wohnverhältnissen in den Fokus nimmt. 
Wie kann darüber hinaus sichergestellt werden, dass 
sich in Städten Lebensqualität entfaltet und Menschen 
ihre Potenziale nutzen können? Welche Charakteristika 
kennzeichnen lebenswerte Städte? Städte und Stadtge-
sellschaften sind verantwortlich für den überwiegen-
den Teil aller weltweiten Ressourcenverbräuche und 
Treibhausgasemissionen. Wie kann der globale Urba-
nisierungsschub genutzt werden, um die Förderung 
von Lebensqualität von einer Erhöhung der Umweltbe-
lastungen zu entkoppeln und die natürlichen Lebens-
grundlagen zu sichern? Hierfür müssen vorhandene 
Leitbilder und Strategien angepasst oder neu erfun-
den, entwickelt und umgesetzt werden. Angesichts 
des erwarteten massiven Zubaus an urbaner Infra-
struktur besteht die Herausforderung, von vornherein 
Pfadabhängigkeiten zu vermeiden. Würden die neuen 
Quartiere und Städte nach den Modellen der ressour-
cen- und emissionsintensiven urbanen Zentren der ver-
gangenen zwei Jahrhunderte gebaut, geriete die Welt-
gesellschaft im Verlaufe des 21. Jahrhunderts in Kon-
flikt mit den planetarischen Leitplanken. Die Ausbrei-
tung der konventionellen Urbanisierung im globalen 
Maßstab muss also gestoppt werden. In diesem Gut-
achten beschreibt der WBGU transformative Pfade in 
eine nachhaltige Urbanisierung.

Nachhaltige Urbanisierung hat sich internatio-
nal als ein Handlungsfeld für die Politik etabliert. Das 
Thema erfährt derzeit durch die vom UN-Programm 
für menschliche Siedlungen (UN-Habitat) vorbereitete 
Weltkonferenz für Wohnungswesen und nachhaltige 
Stadtentwicklung (Habitat III) im Oktober 2016 große 
Aufmerksamkeit. Das WBGU-Gutachten wirft einen 
Blick auf die Urbanisierung des 21. Jahrhunderts und 
deren Wirkungen auf die menschliche Zivilisation, die 
Diversität der Städte, die Lebensqualität der Menschen 
und das Erdsystem. Der WBGU schlägt einen normati-
ven Kompass vor, an dem sich die Urbanisierung der 
kommenden Dekaden orientieren könnte. Und er ent-
wickelt Ideen zu einer polyzentrischen Stadtentwick-
lung, die sowohl die Nachteile einer galoppierenden 
Verdichtung der Städte und nur schwer regierbarer 
Megastädte, als auch die hohen sozialen, ökologischen 
und kulturellen Kosten der Aufspaltung in sich entlee-
rende rurale Räume und wachsende, oft überforderte 
Stadtagglomerationen zu vermeiden sucht.

Urbanisierung und die Große Transformation

Der WBGU thematisierte Urbanisierung bereits im 
Kontext der „Großen Transformation“ zur Nachhaltig-
keit, die er 2011 in seinem Hauptgutachten analysiert 
hat (WBGU, 2011). Im vorliegenden Gutachten geht es 

darum, die Große Transformation zur Nachhaltigkeit 
auf urbane Räume anzuwenden. Sie sollten im „Jahr-
hundert der Städte“ als wesentliche Motoren der Trans-
formation zur Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle 
spielen. Der WBGU möchte verdeutlichen, wo Heraus-
forderungen und Chancen liegen und in welchen Berei-
chen grundlegende Änderungen und Systemwechsel 
erforderlich sind. Dazu wird eine Zusammenschau von 
drei Ebenen geleistet: Erstens betrachtet der WBGU mit 
dem Blick auf Städtebeispiele, urbane Akteursgruppen 
und Stadtbewohner die Transformation auf der Mikro
ebene. Zweitens untersucht der WBGU die Urbanisie-
rung auf der Mesoebene in exemplarischen transfor-
mativen Handlungsfeldern, also jenen Bereichen der 
Stadtentwicklung, in denen der WBGU die größten 
potenziellen Hebelwirkungen für die urbane Trans-
formation zur Nachhaltigkeit sieht. Drittens identifi-
ziert der WBGU auf der Makroebene Urbanisierung als 
einen der Kerntrends globalen Wandels, der massive 
Veränderungen in der Weltgesellschaft, der Weltwirt-
schaft sowie dem Erdsystem auslöst.

So sind Städte und ihre Bevölkerungen gleichzei-
tig Treiber und Betroffene globaler Umweltverände-
rungen. Der Klimaschutz ist in diesem Zusammenhang 
eine der größten Herausforderungen der Transforma-
tion: Ein ungebremster Klimawandel würde die Lebens-
grundlagen der Menschheit gefährden. Die umfangrei-
chen Analysen des IPCC zeigen die spezifische Betrof-
fenheit von Städten. Da viele städtische Verdichtungs-
räume in flachen Küstenzonen liegen, bestehen hier 
z.  B. besonders hohe Gefährdungsrisiken durch eine 
Kombination von Meeresspiegelanstieg, Absenkung 
der Landmassen durch hohe Auflasten (Bebauung) und 
Grundwasserübernutzung, Sturmereignissen sowie 
Überflutungen. Andere Risiken stehen im Zusammen-
hang mit dem städtischen Hitzeinseleffekt oder Dürren 
und Wasserknappheit. Um die auf der Pariser Klima-
konferenz 2015 vereinbarte Begrenzung der globalen 
Temperaturerhöhung auf deutlich weniger als 2  °C zu 
erreichen, sollten die fossilen CO2-Emissionen bis spä-
testens 2070 vollständig eingestellt werden; für eine 
anspruchsvollere Begrenzung auf 1,5  °C entsprechend 
früher. Folglich muss auch in jeder einzelnen Stadt 
das Energiesystem bis dahin dekarbonisiert sein. Dazu 
muss die Dominanz des Systems der fossilen Energie-
nutzung bald überwunden werden. Auch der Mobili-
tätssektor sowie Gebäudeheizung und -kühlung müs-
sen künftig ohne fossile CO2-Emissionen auskommen. 
Es gibt erfreuliche Anzeichen, dass die Staatengemein-
schaft sich diesem entscheidenden Umschwung nähert. 
Der öffentliche Diskurs zum anthropogenen Klimawan-
del hat sich in wenigen Jahren wesentlich verschoben 
und ist mittlerweile gesellschaftlich breit verankert. 
Das Übereinkommen von Paris von 2015 steht beispiel-
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haft für den weltweiten Konsens über die Vermeidung 
eines anthropogenen Klimawandels. Städte als größte 
Energiekonsumenten werden für die Umsetzung eine 
zentrale Rolle spielen. 

Im Fokus dieses Gutachtens stehen neben dem 
Klimaschutz auch andere planetarische Leitplanken, 
etwa zum Schutz der Böden oder der biologischen Viel-
falt (WBGU, 2014b), sowie die Anforderungen des 
lokalen Umweltschutzes, z.  B. die Verbesserung der 
Luftqualität oder der Umgang mit Abfällen. Die urbane 
Transformation zur Nachhaltigkeit erfordert funda-
mentale Änderungen der Landnutzungs-, Energie- und 
Transportsysteme, des Managements von Materialien 
und Stoffströmen sowie von städtischen Siedlungspoli-
tiken und der baulich-räumlichen Gestalt von Städten.

Von den Entscheidungen, die in Städten in den 
nächsten wenigen Jahren und Jahrzehnten getroffen 
werden, hängt der Fortgang der Großen Transforma-
tion wesentlich ab. Hier muss ein Paradigmenwechsel 
stattfinden: weg von inkrementellen Ansätzen, die im 
Wesentlichen von kurzfristigen Anforderungen getrie-
ben sind, hin zu transformativen Änderungen mit 
strategischem, langfristigem Blick auf die natürlichen 
Lebensgrundlagen der Menschheit und die Schaffung 
von Urbanität, die menschliche Lebensqualität dauer-
haft befördert. Dabei ist weniger die Perspektive von 
heute in Richtung Zukunft wichtig, die bereits einge-
schlagene Wege meist als unausweichlich erscheinen 
lässt. Vielmehr geht es um die Sicht aus einer erstre-
benswerten Zukunft zurück auf die Gegenwart: Wie 
können heute Wege eingeschlagen und Sackgassen 
vermieden werden, um diese nachhaltige Zukunft zu 
ermöglichen? 

Der WBGU stellt bei diesem Perspektivwechsel die 
Menschen, ihre Lebensqualität, ihre Handlungsfähig-
keiten und -möglichkeiten sowie ihre langfristigen 
Zukunftsperspektiven in den Mittelpunkt des Nach-
denkens über Städte. Dass Entwicklungskonzepte und 
-strategien sich an Menschen und deren Lebensqua-
lität und nicht nur an Wachstumsperspektiven aus-
richten sollten, hat eine gewisse Tradition. Bereits vor 
nahezu drei Jahrzehnten forderten das Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen (UNICEF, 1987) sowie 
die Wirtschaftskommission der UN für Lateinamerika 
und die Karibik (UN CEPAL, 1996) in ihrer Kritik an 
den einseitig wirtschaftsliberalen Strukturanpassungs-
programmen von Weltbank und Internationalem Wäh-
rungsfonds eine wirtschaftliche „Anpassung mit einem 
menschlichen Gesicht“. Die Sicherung einer Mindest-
versorgung (z.  B. Zugang zu adäquater Unterkunft, 
Ernährung, Gesundheit, Bildung) für alle Menschen 
sollte als Zielsystem von Entwicklung gelten. Diese 
Ausrichtung findet sich u.  a. auch in den Dokumen-
ten der Habitat-II-Konferenz (Istanbul-Deklaration 

und Habitat-Agenda, 1996) sowie in den im Jahr 2000 
verabschiedeten „Millenniumsentwicklungszielen“ 
(Millennium Development Goals – MDGs). In den ver-
gangenen Jahren wurde deutlich, dass selbst bei Ein-
haltung dieser Mindeststandards oft wesentliche Teile 
der Bevölkerung an der wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Entwicklung nicht oder kaum beteiligt 
sind. Armutsreduzierung garantiert nicht, dass alle 
Menschen vor dem Gesetz gleich sind und nicht dis-
kriminiert werden. Also muss es auch darum gehen, die 
erheblichen sozialen und wirtschaftlichen Ungleichhei-
ten abzubauen sowie soziale, politische und kulturelle 
Marginalisierung und Exklusion von – teils großen – 
Teilen der Bevölkerung in Stadtgesellschaften zu ver-
hindern. Die 2015 international vereinbarten „Ziele für 
nachhaltige Entwicklung“ (Sustainable Development 
Goals – SDGs) geben hierfür einen Rahmen vor, ins-
besondere das SDG Nr. 10 „Ungleichheit innerhalb von 
und zwischen Staaten verringern“ und das SDG Nr. 11: 
„Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfä-
hig und nachhaltig machen“ (BMZ, 2015).

Vor diesem Hintergrund setzt der WBGU mit seinem 
am Menschen orientierten Blick auf Urbanisierung auf 
ein umfassendes Konzept von Lebensqualität und Wohl-
stand, das über Minimalziele der substanziellen Teilhabe, 
etwa der Überwindung absoluter Armut und der Siche-
rung angemessener Wohnverhältnisse, hinausreicht. Es 
beinhaltet auch umfassende Inklusion, insbesondere 
politische und ökonomische Teilhabe, und setzt somit 
auf eine Befähigung der Stadtbevölkerung zur aktiven 
Mitwirkung an der Stadtentwicklung. Es soll außerdem 
wesentliche Bedingungen für menschliche Lebensqua-
lität wie Selbstwirksamkeit, Identität, Solidarität, Zuge-
hörigkeitsgefühle, Vertrauen und soziale Netzwerke 
berücksichtigen. Die Umkehr der Trends zunehmender 
Ungleichheit der Lebensbedingungen und Entwicklungs-
chancen von Menschen sowie der Übergang von Exklu-
sion zur Inklusion ist zum einen Voraussetzung und Ziel 
für menschliche Entwicklung; zum anderen können nur 
so Risiken für die Stabilität der Stadtgesellschaften, der 
Nationalstaaten und schließlich auch der Staatengemein-
schaft eingehegt werden. Die aktuellen Implosionen und 
Explosionen einer steigenden Anzahl von Gesellschaften 
in Ländern Nordafrikas und Afrikas südlich der Sahara, 
die durch hohe Exklusionsniveaus charakterisiert sind, 
sind ein Warnsignal für die internationale Gemeinschaft, 
das nicht übersehen werden sollte.

Für die am Menschen orientierte Gestaltung der 
Umbruchsituationen des „Jahrhunderts der Städte“ hat 
der WBGU zunächst einen „normativen Kompass“ ent-
wickelt, der drei Dimensionen umfasst: 

>> erstens die Erhaltung der natürlichen Lebensgrund-
lagen durch Beachtung planetarischer Leitplanken 
und den Schutz der lokalen Umwelt; 
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>> zweitens die Sicherstellung substanzieller, politi-
scher und ökonomischer Teilhabe der Stadtbewoh-
ner;

>> drittens öffnet der WBGU den Blick für die soziokul-
turelle wie räumliche Diversität der Städte und 
Stadtgesellschaften sowie die daraus erwachsende 
Pluralität der urbanen Transformationspfade: Jede 
Stadt muss auf „ihre eigene Art“ den Weg in eine 
nachhaltige Zukunft suchen. Diese „Eigenart“ ist 
nicht nur von großer Bedeutung für die Herstellung 
urbaner Lebensqualität und Identität, sondern ist 
auch unverzichtbare Ressource im Sinne der Entfal-
tung jeweils stadtspezifischer Kreativitäts- und 
Innovationspotenziale. Der WBGU führt mit der 
Dimension „Eigenart“ eine neue Kategorie in die 
Nachhaltigkeitsdiskussion ein. 

Der WBGU plädiert für eine stärkere Berücksichtigung 
polyzentrischer Ansätze urbaner Entwicklung: Die in 
vielen Regionen der Welt zu beobachtende Konzent-
ration der Bevölkerung auf einen oder wenige zentrale 
Orte und Stadtagglomerationen, bei gleichzeitiger öko-
nomischer, sozialer, politischer und kultureller Margi-
nalisierung bzw. Benachteiligung ruraler und kleinstäd-
tisch geprägter Räume, führt dazu, dass (Mega-)Städte 
immer mehr Menschen, Ressourcen, Kapital auf Kosten 
ihres Umlandes „aufsaugen“. Der Einfluss der Städte, 
der sich bis Mitte des Jahrhunderts in globalem Maß-
stab ausdehnen wird, reicht inzwischen vom direkten 
Hinterland bis in weit entfernte Regionen. Diese Reich-
weite des urbanen Ressourcenbedarfs hat Brenner 
(2013) als Planetary Urbanization beschrieben. 

Zurück bleiben nicht selten verödete, unattraktive 
ländliche Regionen, während, gerade in den Entwick-
lungs- und Schwellenländern, rasch wachsende (Mega-) 
Städte entstehen, mit überlasteten Infrastrukturen, 
überforderten Stadtverwaltungen, lebensfeindlichen 
Siedlungsstrukturen und sozioökonomisch polarisier-
ten Stadtgesellschaften. Thailand ist ein Beispiel: Mehr 
als 80  % der urbanen Bevölkerung Thailands leben in 
der Hauptstadt Bangkok (World Bank, 2015c:  114).

Der WBGU empfiehlt eine Neuorientierung. Polyzen-
trische Ansätze könnten die Attraktivität von Städten 
stärken, die Nachteile überzogener Konzentration und 
Verdichtung von Städten vermeiden und zugleich die 
Vorteile dezentraler Siedlungsmuster mobilisieren. Die 
konventionelle Dichotomie zwischen Stadt- und Land-
flucht, Konzentration und Dispersion von Siedlungs-
strukturen, wird durch eine Perspektive überwunden, 
die statt auf klare Trennungen zwischen „Stadt“ und 
„Land“, „Zentrum“ und „Peripherie“ systematisch auf 
Vernetzungen zwischen Siedlungspolen sowie auf Zwi-
schenräume, die kleine und große Städte sowie rurale 
Räume verbinden, setzt. 

Polyzentrische Stadtentwicklung ist beispiels-

weise ein Rahmenkonzept der EU und richtet sich auf 
Brückenbildung zwischen Agglomeration und Dekon-
zentration, nicht auf deren Polarisierung. Durch eine 
Stärkung von Klein- und Mittelstädten sowie deren 
Vernetzung mit größeren Städten verbindet sie die Vor-
teile von Agglomeration und Dezentralität miteinander. 

Eine solchermaßen hybride Siedlungsstrategie, die 
polyzentrische Ansätze betont, ist für eine Reihe von 
Dimensionen der urbanen Entwicklung relevant:

>> Polyzentrische Raumstrukturen ermöglichen eine 
bessere Ressourcennutzung, wenn Wasser, Nah-
rungsmittel, Energie nicht mehr von weit her in die 
wenigen Zentren transportiert werden müssen. 
Dezentrale Versorgung mit erneuerbaren Energien 
und digitale Vernetzung können die Vorteile poly-
zentrische Raumstrukturen unterstützen.

>> Polyzentrische Siedlungsstrukturen und polyzentri-
sche Städte begünstigen kulturelle Identitätsbildung, 
verbinden Diversität von Stadtgesellschaften mit 
überschaubaren Siedlungsmustern sowie Quartie-
ren, können Segregationstrends einhegen und öff-
nen Räume für Konnektivität und Innovation.

>> Polyzentrische Stadtstrukturen erhöhen die Absorp-
tionsfähigkeit und Resilienz von Stadtgesellschaften 
gegenüber Schocks (wie klimainduzierte Extrem
ereignisse, Immigrationsschübe).

>> Polyzentrische Entscheidungsfindung und polyzentri-
sche Governance-Strukturen in Städten setzen auf 
die Beteiligungsmöglichkeiten der lokalen Zivilge-
sellschaft und kollaborative Governance.

>> Städte sollten zudem in eine polyzentrische Verant-
wortungsarchitektur eingebettet sein. Indem Städten 
und ihren Zivilgesellschaften in ihren Nationalstaa-
ten mehr Gestaltungsfähigkeit eingeräumt wird (ver-
tikale Einbettung der Städte plus lokale Gestaltungs-
spielräume) und diese sich horizontal vernetzen 
können, entsteht eine lokal-national-global gestaf-
felte Governance- und Verantwortungsarchitektur, 
bei der Verantwortungen an verschiedenen, vonein-
ander (teilweise) unabhängigen Knotenpunkten 
über unterschiedliche Governance-Ebenen verteilt 
sind. Diese polyzentrische Governance-Perspektive 
stellt Abstimmungsmechanismen und Reflexivitäten 
her, die die relative Unabhängigkeit (Independenz) 
von Städten (aber auch Staaten), bei gleichzeitig 
hoher Interdependenz zwischen ihnen betonen 
(Messner, 1997; Stichweh, 2004; Ostrom, 2010).

Diversität der Städte: Herausforderung und 
Chance

In diesem Gutachten wird die Diversität von Städ-
ten und Stadtgesellschaften sowie die damit verbun-
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dene Pluralität von Transformationspfaden zur Nach-
haltigkeit ausgeleuchtet. Städte wie z.  B. Kopenhagen 
sind auf einem ambitionierten Weg zur Nachhaltigkeit, 
der durch die Verbindung von wirtschaftlicher Dyna-
mik mit sozialer Inklusion sowie Ressourcenschutzma-
nagement und Klimaverträglichkeit gekennzeichnet ist. 
Städte wie etwa Kairo, Mumbai, Kigali oder Guangz-
hou hingegen sind mit wesentlich anderen Herausfor-
derungen und Ausgangsbedingungen konfrontiert (z.  B. 
mit der mangelhaften Absicherung substanzieller Teil-
habe), um eine am Menschen und an planetarischen 
Leitplanken orientierte Stadtentwicklung voranzubrin-
gen. Nachhaltigkeit ist ein universelles Zielsystem, die 

Wege dorthin werden vielfältig sein.
Diese historisch gewachsene und gegenwärtige 

Diversität der Städte und ihrer Akteure ist ein entschei-
dendes Merkmal der globalen Urbanisierung. Auf die-
ser Basis versucht der WBGU mit einer Analyse domi-
nierender städtischer Siedlungsdynamiken und ihrer 
Treiber einen aggregierten, synthetischen Blick. Bei 
aller Diversität können unter verschiedenen Treibern 
städtischer Entwicklung drei wesentliche „Baumeis-
terinnen“ identifiziert werden: Macht, Not und Zeit. 
Der Einfluss dieser drei Faktoren wird anhand von drei 
vom WBGU als zentral erachteten urbanen Siedlungs-
mustern – den neu geplanten, den informellen und den 
 reifen Stadtstrukturen – aufgezeigt.

Bestimmend für den Bau vieler neu geplanter Städte 
und Stadtquartiere (z.  B. in China und Indien) ist der 
Faktor Macht: In kurzer Zeit und großem Umfang wer-
den Siedlungen „top down“ geplant und umgesetzt. In 
informellen Siedlungen sind häufig Armut, inadäquate 
Wohnverhältnisse und menschenunwürdige Lebensbe-
dingungen die herausragenden Probleme: Not ist oft 
Treiber und Kennzeichen für dieses Siedlungsmuster. 
Historisch gewachsene, reife Städte entwickelten sich 
oft über Jahrhunderte. Sie weisen einen gewachsenen 
Baubestand und städtische Infrastrukturen auf, die 
schwer umkehrbare Pfadabhängigkeiten bedingen. In 
reifen Städten und Stadtquartieren war und ist daher 
die Zeit ein zentraler Faktor der urbanen Entwicklung. 
Alle drei Konstellationen (neu geplant, informell und 
reif) sind für die urbane Transformation essenziell. 

Diese Überlegungen verdichten sich zu einer Drei-
Ebenen-Systemanalyse, die die Haupttreiber und 
Kräfte der Urbanisierung, deren Formen und Arche-
typen sowie den normativen Kompass des WBGU mit-
einander verbindet (Abb. 1).

Die Wucht der Urbanisierung und ihrer Auswir-
kungen ist so groß, dass man sich diesem Trend stellen 
muss. Vor dem Hintergrund der bestehenden kogniti-
ven, technischen, ökonomischen, institutionellen Pfad-
abhängigkeiten würde ein „Weiter so“, also eine unge-
staltete, gleichsam automatisch ablaufende Urbanisie-
rung zu einer nicht nachhaltigen Welt-Städte-Gesell-
schaft führen. Es ist anzunehmen, dass bis Mitte des 
Jahrhunderts etwa 2,5 Mrd. Stadtbewohner hinzukom-
men werden (UN DESA, 2014). Derzeit leben mehr als 
850 Mio. Menschen unter inadäquaten Wohnverhält-
nissen ohne substanzielle Basisversorgung. Diese Zahl 
könnte sich bis 2050 um 1 bis 2 Mrd. erhöhen, sofern 
keine signifikanten Maßnahmen dagegen unternom-
men werden (UN DESA, 2013). Demnach werden bis zu 
1,5 Mrd. weitere Menschen in neuen, rasch geplanten 
und gebauten Stadtquartieren hinzukommen, die vor-
aussichtlich kaum Möglichkeiten der Teilhabe an deren 
Gestaltung haben werden. Eigenart in diesen im Zeit-
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Abbildung 1
Schema dominierender globaler Siedlungsmuster (Formen), 
deren Treiber (Kräfte) und deren Herausforderungen in Bezug 
auf den „normativen Kompass“ des WBGU (Werte).
Im globalen Urbanisierungsprozess sind drei Siedlungsmuster 
besonders prägend: erstens die historisch gewachsenen, reifen 
Stadt- bzw. Quartiersmuster mit einem festen Baubestand, 
etablierten Infrastrukturen und mit einer weitgehend 
konsolidierten Governance, zweitens die geplanten, oft 
rasch expandierenden und rezenten Urbanisierungsprozesse 
sowie drittens die informellen Siedlungen. Bedeutende 
Treiber (Kräfte) der Urbanisierungsprozesse sind Zeit, 
Macht und Not. Der Faktor Zeit berücksichtigt, dass 
evolutionärer Wandel, Beschleunigung, Regressionen 
nach Zäsuren sowie die Ungleichzeitigkeit z.  B. von Natur- 
und Kulturgeschichte starken Einfluss auf Stadtmuster 
besitzen. Macht beschreibt Konstellationen, bei denen 
der Entwicklungsprozess auch gegen den Willen anderer 
durchgesetzt wird. Not im Sinne von Knappheit, Gefahr 
oder Leid formt Stadtmuster durch Exklusion, etwa infolge 
von Armut, Unterdrückung, Krisen oder Konflikten. Für 
alle Siedlungsmuster besteht die Herausforderung, ihre 
Entwicklung an normativen Grundwerten auszurichten. Dazu 
schlägt der WBGU einen „normativen Kompass“ vor. Dessen 
Elemente sind erstens die Eigenart, also die soziokulturelle 
wie räumliche Diversität der Städte, zweitens die Teilhabe, 
also universelle Mindeststandards für substanzielle, politische 
und ökonomische Teilhabe und drittens die Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen, also die Formung 
und der Betrieb der urbanen Substanz im Einklang mit 
den planetarischen Leitplanken und der Lösung lokaler 
Umweltprobleme. Die blauen bzw.roten Pfeile illustrieren 
mögliche Urbanisierungsdynamiken, Rückkopplungseffekte 
und Interventionspunkte.
Quelle: WBGU
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raffer entstehenden Neustädten zu entwickeln, dürfte 
der Quadratur eines Kreises gleichkommen. 

Dies entspricht nicht den vom WBGU postulierten 
normativen Anforderungen; wesentliche Aspekte der 
Lebensqualität blieben diesen Menschen versagt. Die 
damit verbundenen erheblichen Herausforderungen 
müssen von der internationalen Gemeinschaft, den 
Nationalstaaten, den Städten und ihren Bewohnern 
angenommen werden. Der WBGU konzentriert sich in 
diesem Gutachten vor allem darauf, wie die absehbare 
Dynamik mit Blick auf die Lebensqualität der Men-
schen gestaltet werden kann. In den nächsten Dekaden 
werden die Entscheidungen fallen, in welche Richtung 
sich die Urbanisierung wendet. Der WBGU ist der Über-
zeugung, dass sich hier ein Gelegenheitsfenster bietet, 
um die Weichen in Richtung Nachhaltigkeit zu stellen. 
Dieses Fenster könnte sich jedoch rasch wieder schlie-
ßen, so dass wenig Zeit verbleibt, um den Urbanisie-
rungsprozess adäquat zu gestalten bzw. umzusteuern.

Die Analyse des WBGU stützt die These, dass die 
Urbanisierung mit der Großen Transformation zur 
Nachhaltigkeit kompatibel sein kann, sofern auf allen 
Ebenen beherzte Maßnahmen ergriffen werden. Unter 
Rückgriff auf das Gutachten „Gesellschaftsvertrag für 
eine Große Transformation“ (WBGU, 2011) konkreti-
siert der WBGU die Idee des „Gesellschaftsvertrags für 
die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit “ und 
formuliert im vorliegenden Gutachten die Elemente 
für einen solchen Gesellschaftsvertrag. Er sollte sich 
weltweit und auf verschiedenen Governance-Ebenen 
in Form ausformulierter Chartas widerspiegeln. Die 
2016 anstehende Weltkonferenz für Wohnungswesen 
und nachhaltige Stadtentwicklung „Habitat  III“ bietet 
die Chance, den Aushandlungsprozess für eine solche 
Charta auf der globalen Ebene auf den Weg zu bringen. 
Auch Stadtgesellschaften sollten gemeinsame Visionen 
des Transformationsprozesses partizipativ aushandeln 
und in einer jeweils eigenen Stadt-Charta für urbane 
Transformation niederlegen. Ähnliche Chartas können 
auch auf regionaler und nationaler Ebene sinnvoll sein, 
um das neue Verhältnis der Städte zu den Nationalstaa-
ten auf eine neue Grundlage zu stellen. Nur wenn Städte 
und Stadtgesellschaften ausreichend befähigt werden, 
können sie die Chancen zur Nachhaltigkeit nutzen und 
die urbanen Transformationspfade erfolgreich beschrei-
ten. In den Städten wird sich entscheiden, ob die Große 
Transformation gelingt. 

2. Anforderungen an die urbane Transformation 

Im September 2015 wurden die Weichen für die 
Umwelt- und Entwicklungspolitik der kommenden 
Jahrzehnte neu gestellt. Die Weltgemeinschaft hat sich 

auf 17 neue Ziele für nachhaltige Entwicklung geeinigt 
(SDGs), die auf die Transformation der Welt in Rich-
tung Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Viele der SDGs 
sind für die Gestaltung der Urbanisierung relevant 
und eines dieser Ziele bezieht sich direkt auf Städte. 
Der Auftrag des SDG 11 lautet: „Städte und Siedlun-
gen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhal-
tig machen“. Auch die Ziele des Übereinkommens von 
Paris vom Dezember 2015, die sich auf Klimaschutz, 
Anpassung und Resilienz gegenüber dem Klimawan-
del sowie die Konsistenz von Finanzflüssen mit einer 
klimaverträglichen und klimaresilienten Entwicklung 
beziehen, werden ohne grundlegende Kursänderun-
gen in den Städten nicht erreichbar sein. Im Rahmen 
der Habitat-III-Konferenz 2016 in Ecuador sollen diese 
Zielsysteme konkretisiert werden und es soll mit einer 
„New Urban Agenda“ eine politische Strategie für die 
nächsten zwei Jahrzehnte entwickelt werden. 

Aus Sicht des WBGU beinhaltet eine an Lebensqua-
lität und Wohlstand der Menschen orientierte urbane 
Transformation zur Nachhaltigkeit die folgenden 
Anforderungen.

Anforderung Infrastruktur 

Die Infrastrukturentwicklung konnte in der Vergan-
genheit mit dem rasanten Urbanisierungsprozess 
nicht Schritt halten. Mehr als 850 Mio. Stadtbewoh-
ner leben in inadäquaten Wohnverhältnissen. Welt-
weit haben in Städten etwa 750 Mio. Menschen kei-
nen Zugang zu angemessener sanitärer Versorgung und 
150 Mio. Menschen keinen Zugang zu sauberem Trink-
wasser (WWAP, 2015). In den Niedrigeinkommenslän-
dern haben etwa ein Drittel der Stadtbewohner kei-
nen Zugang zu Elektrizität und etwa drei Viertel kei-
nen Zugang zu modernen Energieträgern zum Kochen 
(IEA und World Bank, 2015). Diesen Menschen Zugang 
zu angemessener Basisinfrastruktur zu verschaffen, ist 
bereits eine erhebliche Herausforderung. 

Zudem müssen bis Mitte des Jahrhunderts für etwa 
2,5 Mrd. Menschen im Zeitraffer neue Wohnungen und 
städtische Infrastrukturen gebaut werden (UN  DESA, 
2014). Die urbane Bevölkerung 2050 wird größer 
sein als die heutige gesamte Weltbevölkerung. Hier-
aus folgen erhebliche Herausforderungen im Bausek-
tor, denn in den nächsten drei Jahrzehnten müssen in 
etwa genauso viele Infrastrukturen hinzukommen, wie 
seit den Anfängen der Industrialisierung entstanden 
sind. Zusätzlich muss im gleichen Zeitraum der über-
wiegende Teil bestehender Infrastrukturen erneuert 
werden. Etwa 85  % des neuen Wohnbedarfs wird in 
Schwellenländern erwartet, davon ca. 50  % in China 
(McKinsey, 2011). Die große Herausforderung wird 
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darin bestehen, für diesen massiven Urbanisierungs-
schub rechtzeitig die Weichen in Richtung Nachhaltig-
keit zu stellen. 

Die Errichtung dieser urbanen Infrastrukturen wird 
demnach erhebliche Auswirkungen auf den Ressour-
cenverbrauch, die Treibhausgasemissionen sowie den 
Druck auf Ökosysteme haben und die zukünftige 
Lebensqualität der Menschen massiv prägen. Diese 
beschleunigte Infrastrukturrevolution wird also dis-
ruptiven globalen Wandel auslösen. Das Zeitfenster 
bis 2050 eröffnet Spielräume, nachhaltige Städte für 
das 21. und 22. Jahrhundert zu schaffen. Gleichwohl 
besteht ein großes Risiko, dass die neu entstehenden, 
langlebigen Infrastrukturen im Wesentlichen nach dem 
Vorbild der vergangenen Jahrhunderte gebaut werden 
und somit unerwünschte und irreversible Pfadabhän-
gigkeiten entstehen. Sollte etwa der Infrastrukturaus-
bau mit einem CO2-Fußabdruck erfolgen, der demje-
nigen der derzeitigen Infrastruktur aus Zement, Stahl 
und Aluminium in Industrieländern entspricht, könnte 
allein der Aufbau neuer Infrastrukturen in Schwel-
len- und Entwicklungsländern zu 350 Gt CO2‑Emissio-
nen führen (Müller et al., 2013). Dies allein entspricht 
bereits etwa einem Drittel des insgesamt noch zur Ver-
fügung stehenden CO2-Budgets, wenn der Klimawan-
del auf weniger als 2  °C begrenzt werden soll und mehr 
als drei Vierteln des Budgets, wenn der Klimawandel 
auf 1,5  °C begrenzt werden soll. Hinzu kommen der 
weitere Infrastrukturausbau in Industrieländern sowie 
die zukünftigen Emissionen, die durch die Infrastruktur 
determiniert werden. Damit würden sich ressourcen- 
und treibhausgasintensive Urbanisierungsprozesse in 
den nächsten Jahren und Jahrzehnten verstetigen. 

Die neuen Zielsetzungen der SDGs wie auch des 
Übereinkommens von Paris würden bei weitem verfehlt 
und die Klimaschutzleitplanke durchbrochen. Insofern 
ist eine Abkehr von einem Großteil der gängigen Inf-
rastrukturmuster notwendig. Die Neuerfindung der 
Städte im Zeitraffer ist demnach eine globale Heraus-
forderung, die sich nicht mit inkrementellen Verbesse-
rungen erreichen lässt, sondern transformative Strate-
gien mit Leapfrogging-Effekt erfordert. Ob sie gelingt, 
hängt auch von internationaler Kooperation (z.  B. von 
Technologietransfers oder der Stärkung des Städte
themas in den Vereinten Nationen) und den Autono-
miespielräumen, die die Nationalstaaten den Städten 
einräumen, ab – aber eben auch und entscheidend vom 
Handeln der Stadtgesellschaften selbst. Die urbane 
Transformation zur Nachhaltigkeit gelingt oder schei-
tert in den Städten der Weltgesellschaft.

Es wird deutlich, dass es transformativer Maßnah-
men bedarf, die die Form der Städte, ihre Stoffe und 
Materialien, ihren Betrieb und ihre Funktionen betref-
fen. Für die neuen Städte und Stadtteile werden z.  B. 

klimaverträgliche Baustoffe benötigt, denn Stahl, 
Zement und Beton gehören zu den Treibern der globa-
len Erwärmung. Allein in China wurde in den drei Jah-
ren von 2008 bis 2010 mehr Zement verbaut als in den 
USA im gesamten 20. Jahrhundert (Smil, 2014:  91). 
Auch die Formen und Ausstattungen von Gebäuden 
müssen sich verändern, denn ein großer Teil der welt-
weiten Treibhausgasemissionen entsteht durch Küh-
lung und Beheizung von Gebäuden. Zudem sind völlig 
neue Muster urbaner Infrastrukturen notwendig, z.  B. 
in Bezug auf den Mobilitätssektor, wo ein Wandel der 
autogerechten in eine menschengerechte Stadt anzu-
streben ist.

Die Transformation in den Städten impliziert kom-
plexe Herausforderungen, da die Infrastrukturen von 
Elektrizität, Wärme, Wasserver- und -entsorgung, 
Abfall, Mobilität und der Gebäude innerhalb weniger 
Dekaden umgebaut werden müssen, unter Beachtung 
der Anforderungen an urbane Lebensqualität. Für die-
sen raschen Kurswechsel wird es angesichts der Diver-
sität der Städte keine universellen Leitbilder geben. 

Die Anforderungen an eine transformative urbane 
Governance sind entsprechend hoch, denn dem not-
wendigen fundamentalen Wandel stehen Blockade
mechanismen gegenüber, die sich nicht nur aus tech-
nischen Pfadabhängigkeiten, sondern auch aus fest-
gefügten Akteurskonstellationen sowie mangelnden 
finanziellen und institutionellen Kapazitäten ergeben. 
In den kommenden drei Dekaden könnten die Weichen 
in Richtung einer nachhaltiger Urbanisierung gestellt, 
aber auch eine Kaskade von dann irreversiblen Fehlent-
scheidungen in Gang gesetzt werden, die die Mensch-
heit in eine Zivilisationskrise führen. 

Anforderung urbane Lebensqualität

Im Prozess der urbanen Transformation geht es jedoch 
nicht nur um Städtegestaltung und Infrastrukturent-
wicklung innerhalb der planetarischen Leitplanken, 
sondern auch um die Frage, wie für die aktuell mehr 
als 850 Mio. in Slums lebenden Menschen angemes-
sene Wohnverhältnisse sichergestellt werden können 
und darüber hinaus, wie die urbane Lebensqualität von 
Menschen verbessert werden kann. Es stellt sich also 
die Frage nach dem guten Leben von Menschen in der 
Welt-Städte-Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Über 
die Herausforderungen, Arbeit und Beschäftigung in 
Städten zu schaffen, hinaus, stellen sich zwei grund-
sätzliche Fragen. 

Erstens: Wie müssen Städte gestaltet werden, in 
denen Menschen sich wohlfühlen und ihre Potenzi-
ale entfalten können? Seit geraumer Zeit setzt sich die 
Erkenntnis durch, dass Lebensqualität nicht nur vom 
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Bruttoinlandsprodukt einer Gesellschaft und den indi-
viduellen Einkommen abhängt. Menschen benötigen 
den Zugang zu wichtigen Dienstleistungen wie Bil-
dung, Gesundheit, Wohnung. Doch Lebensqualität und 
das subjektive Wohlbefinden in Städten müssen umfas-
sender betrachtet werden. Wie sehen menschenfreund-
liche Städte aus, und gibt es hierfür universelle Maß-
stäbe? Wie wirken sich Architektur, die Gestaltung von 
Räumen, Plätzen, Gebäuden und Infrastrukturen sowie 
Baumaterialien auf die Lebensqualität von Menschen 
aus? Wie spielen urbanes Design, soziale Netzwerke, 
Identifikation und „Heimatgefühle“ sowie Gestaltungs-
möglichkeiten von Menschen zusammen? Wenn Men-
schen ihre Lebensqualität vor allem in ihrem unmittel-
baren Lebensraum herstellen, ist der Urbanisierungs-
schub bis 2050 eine große Chance, Städte menschen
gerecht zu entwickeln. Es gibt aber auch ein großes 
Risiko, schwer korrigierbare Fehlentscheidungen zu 
treffen. Die Lebensqualität in der Welt-Städte-Gesell-
schaft wird also entscheidend davon abhängen, wel-
che Entscheidungen zu Urbanisierungspolitiken und 
-strategien weltweit getroffen werden. 

Zweitens: Wie können Menschen auf dynamische 
Urbanisierungsprozesse Einfluss nehmen bzw. an ihnen 
teilhaben, wenn viele urbane Räume in kurzer Zeit tief-
greifende Veränderungen durchlaufen oder vollständig 
neu aufgebaut werden? Menschenfreundliche Städte 
entstehen vor allem, wenn Bürger an ihrer Gestaltung 
mitwirken können. Zwei aktuelle Tendenzen lassen sich 
beobachten, die Anlass zur Sorge geben. Zum einen ist 
der Einfluss von großen Immobilieninvestoren in den 
Metropolen vieler Industrie- und Schwellenländer so 
prägend, dass Stadtverwaltungen und andere Verant-
wortliche eine am Menschen orientierte, nachhaltige 
Stadtentwicklung und gute Lebensqualität nicht mehr 
hinreichend beachten werden. Obwohl Bürger zum Teil 
an Planungsverfahren beteiligt werden, nehmen Bürger-
proteste gegen städtische Entwicklungsvorhaben zu (z.  B. 
Gezi-Park in Istanbul; Großbauprojekte im Umfeld der 
Fußballweltmeisterschaft in Brasilien; Projekt „Stuttgart 
21“ in Deutschland). Zum anderen waren 2012 am ande-
ren Ende des Entwicklungsspektrums bereits mehr als 
850 Mio. Menschen auf sich selbst gestellt. Sie leben in 
informellen, oft menschenunwürdigen Siedlungen, und 
ihre Zahl könnte sich bis 2050 mehr als verdoppeln. In 
beiden Fällen geht es um die Frage, ob und wie Menschen 
angemessen an der Gestaltung der urbanen Entwicklung 
beteiligt werden können. Selbst die ambitioniertesten 
Energie- und Ressourceneffizienzprogramme sind aus 
der Perspektive einer am Menschen orientierten, nach-
haltigen Stadtentwicklung im Sinne des „normativen 
Kompasses“ des WBGU kein Ersatz für die Beteiligungs-
chancen von Menschen zur Gestaltung ihres unmittel-
baren Lebensumfeldes.

Anforderung Umweltschutz

Städte sollen umweltfreundlich sein und den Men-
schen einen gesunden Lebensraum bieten. Damit wird 
Umweltschutz in den Städten zu einer der wichtigsten 
Anforderungen für Lebensqualität und Wohlstand der 
Stadtbevölkerung und somit auch der urbanen Trans-
formation. 

>> Luftverschmutzung innerhalb und außerhalb von 
Gebäuden ist das größte Umweltgesundheitsrisiko, 
das weltweit für knapp 7 Mio. vorzeitige Todesfälle 
pro Jahr verantwortlich gemacht wird, die meisten 
von ihnen in Städten (WHO Europe, 2015a:  viii). In 
China ist die Luftverschmutzung eine der wichtigsten 
Todesursachen; auch indische Metropolen sind stark 
betroffen. Selbst in Industrieländern, die bereits viel 
in Luftqualität investiert haben, werden städtische 
Grenzwerte für Luftverschmutzung regelmäßig über-
schritten. Insgesamt wurden 2010 in Europa durch 
Luftverschmutzung etwa 600.000 vorzeitige Todes-
fälle verursacht (WHO Europe, 2015a:  viii). Weltweit 
könnte sich die Zahl der vorzeitigen Todesfälle durch 
Luftverschmutzung außerhalb von Gebäuden bis 
2050 sogar verdoppeln (Lelieveld et al., 2015). 

>> Wasserknappheit und Wasserverschmutzung betref-
fen bereits heute sehr viele Städte: Weltweit liegt 
rund die Hälfte aller Städte mit mehr als 100.000 
Einwohnern in Gebieten, die von Wasserknappheit 
betroffen sind (Richter et al., 2013). Es ist zu erwar-
ten, dass sich die Wasserknappheit durch den Klima-
wandel und das Wachstum dieser Städte erheblich 
verschärfen wird (z.  B. Lima wegen der Abhängigkeit 
von Gletscherwasser, Mexiko-Stadt und Lahore 
wegen Grundwasserverknappung). Wasserver-
schmutzung ist ein typisches Problem urbaner Ver-
dichtungsräume, vor allem in Entwicklungs- und 
Schwellenländern, wo unbehandelte Abwässer die 
Wasserressourcen in den städtischen Einzugsgebie-
ten kontaminieren. Besonders risikoreich ist es, 
wenn zu den städtischen Abwässern unbehandelte 
Industrieabwässer hinzukommen.

>> Abfallentsorgung ist überwiegend ein Problem der 
Städte. Im Vergleich zu anderen Ländergruppen 
generieren die Städte in Industrieländern den meis-
ten Müll pro Kopf, aber die Zuwachsraten gehen 
zurück. In Entwicklungs- und vor allem in Schwel-
lenländern steigen die Mengen aber stark an. Bis 
2025 kann es weltweit zu einer Verdopplung der 
Abfallmengen kommen (Hoornweg et al., 2013). In 
vielen Vierteln gibt es keine geordnete Sammlung 
und Abtransport, was erhebliche negative Auswir-
kungen auf die öffentliche Gesundheit hat. Etwa 
70  % der Siedlungsabfälle, teilweise Sondermüll, 
landen auf Deponien, die oft Oberflächengewässer, 
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Grundwasser oder Böden kontaminieren und Treib
hausgase emittieren (ISWA, 2012:  5). Dezentrale 
Verbrennung von Abfall mit unzureichender Technik 
verschärft die Luftverschmutzung. 

Die Anforderung geht aber über den lokalen urbanen 
Umweltschutz weit hinaus, da Städte auch (Mit-)Ver-
ursacher globaler Umweltprobleme sind, die die natür-
lichen Lebensgrundlagen langfristig und in komple-
xen Kausalzusammenhängen bedrohen. Riesige Tage-
baulandschaften, Rodungen von Primärwäldern für 
Palmölplantagen und Viehzucht, Elektronikschrott-
berge in Afrika und Asien, Plastikstrudel in den Mee-
ren, großflächige Mais- und Sojamonokulturen und 
nicht zuletzt der Klimawandel werden vor allem durch 
den Konsum in den Städten verursacht. Hier konzen-
triert sich die Nachfrage nach Ressourcen. Städte sind 
zugleich die Knotenpunkte der weltweiten Rohstoff-
ströme für den Bau, für Konsumgüter oder für Pro-
dukte aus der Land- und Forstwirtschaft. 

Die damit verknüpften systemischen Fernwirkun-
gen oder ökologischen Fußabdrücke steigen mit dem 
Entwicklungsstand und dem Urbanisierungsgrad steil 
an und sollten daher bei städtischen Umweltstrategien 
von vornherein mitbedacht werden. Auch beim Klima-
schutz spielen städtische Räume eine Schlüsselrolle, 
denn sie sind für etwa 70  % der globalen Energienut-
zung und der globalen energiebedingten CO2-Emissio-
nen verantwortlich (Seto et al., 2014). In den Städten 
wird sich die Zukunft des Weltklimas entscheiden. 

Die Menschen in Städten sind aber auch Betrof-
fene des Klimawandels. Viele der Risiken, die durch 
die anthropogene Erderwärmung entstehen, betreffen 
Städte, wie z.  B. häufigere, stärkere bzw. länger andau-
ernde Extremereignisse (Starkniederschläge, Hitzewel-
len, Dürren, Sturmfluten), Meeresspiegelanstieg und 
Gletscherschmelze. Dies wird tiefgreifende Auswirkun-
gen auf ein breites Spektrum städtischer Funktionen, 
Infrastrukturen und Dienstleistungen haben; die ent-
sprechenden Anpassungsherausforderungen und die 
damit verbundenen Kosten sind erheblich. 

3. Ein normativer Kompass für die 
Transformation zur nachhaltigen 
Welt-Städte-Gesellschaft

Um angesichts dieser Anforderungen dem gesellschaft-
lichen Handeln Orientierung zu geben, hat der WBGU 
einen „normativen Kompass“ entwickelt (Abb. 2). Er 
umschreibt damit den Raum, in dem in Städten Ent-
wicklungspfade zu einer am Menschen orientierten 
Urbanisierung realisiert werden sollten, und jenseits 
dessen eine nachhaltige Entwicklung gefährdet ist. 

Die zentrale Botschaft im vorliegenden Gutachten 

ist, dass die Transformation durch ein Zusammenwir-
ken von drei Dimensionen erreicht werden kann: 

>> Natürliche Lebensgrundlagen erhalten: Alle Städte 
sollten Entwicklungspfade einschlagen, die den pla-
netarischen Leitplanken in Bezug auf globale 
Umweltveränderungen Rechnung tragen sowie 
lokale Umweltprobleme lösen, damit nachhaltige 
Stadtentwicklung und Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen auf Dauer gelingen können. Dazu 
gehören z.  B. die Einhaltung der 2  °C-Klimaschutz-
leitplanke und die Bekämpfung der gesundheits-
schädlichen Luftverschmutzung; weitere Beispiele 
sind der Stopp von Land- und Bodendegradation 
oder die Beendigung des Verlusts von Phosphor, der 
für die Landwirtschaft eine unverzichtbare Res-
source darstellt.

>> Teilhabe sicherstellen: Universelle Mindeststandards 
für substanzielle, politische und ökonomische Teil-
habe sollten in allen Städten und durch alle Städte 
eingehalten werden. Damit soll allen Menschen der 
Zugang zu den Grundlagen menschlicher Sicherheit 
und Entwicklung eröffnet werden, und sie sollen 
dazu befähigt werden, ihre individuellen und 
gemeinschaftlichen Lebensentwürfe zu entfalten 
und umzusetzen. In diesem Sinne ist Teilhabe Ziel 
und Mittel zugleich. Substanzielle, politische und 
ökonomische Teilhabe spiegeln eine Vielzahl bereits 
international kodifizierter oder diskutierter Men-
schenrechte wider. Zudem basiert Teilhabe auf der 
Überlegung, dass Menschen entsprechende Ver-
wirklichungschancen benötigen, um diese Rechte 
auch realisieren zu können. Die substanzielle Teil-
habe bildet das Fundament: Zugang zu beispiels-
weise Nahrung, sauberem Trinkwasser, sanitären 
Anlagen, Gesundheitsversorgung und Bildung sind 
unabdingbarer Minimalstandard der Grundbedürf-
nissicherung von Menschen. Ökonomische Teilhabe 
schließt insbesondere den Zugang zum Arbeits- und 
Immobilienmarkt ein. Stellt man die Menschen in 
den Mittelpunkt, ist es zudem erforderlich, ihnen 
zur Verwirklichung politischer Teilhabe Wahlrechte 
sowie prozedurale Informations- und Mitwirkungs-
rechte zu gewähren und eine Verletzung dieser 
Rechte durch einen Anspruch auf gerichtliche Kont-
rolle zu sanktionieren.

>> Eigenart fördern: Mit der Dimension Eigenart führt 
der WBGU eine neue Kategorie in die Nachhaltig-
keitsdiskussion ein. Die ersten beiden Dimensionen, 
die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 
und die Teilhabe, spannen im normativen Verständ-
nis des WBGU einen Rahmen auf, innerhalb dessen 
sich eine Vielfalt von Transformationspfaden entfal-
ten kann. Jede Stadtgesellschaft kann und muss 
innerhalb dieses Rahmens auf ihre „eigene Art“ 

Zusammenfassung � �﻿ �﻿﻿



﻿Zusammenfassung

10

ihren Weg in eine nachhaltige Zukunft suchen. 
„Eigenart“ umfasst auf der einen Seite das Typische 
einer jeden Stadt, das anhand ihrer sozialräumlichen 
und gebauten Strukturen, ihrer soziokulturellen 
Charakteristiken und der lokalen urbanen Praktiken 
beschrieben werden kann (deskriptive Eigenart). 
Auf der anderen Seite ist Eigenart eine Ziel- oder 
Orientierungsdimension urbaner Transformationen, 
die betont, dass soziokulturelle Diversität in und von 
Städten, deren urbane Gestalt sowie die Eigenstän-
digkeit von Stadtbewohnerinnen bei der Herstellung 
urbaner Lebensqualität und Identität zentrale Kom-
ponenten menschenorientierter urbaner Transfor-
mation sind (normative Eigenart). In dieser normati-
ven Konnotation von Eigenart werden Menschen als 
handelnde Subjekte gesehen, die Teilhaberechte 
nutzen und damit ihre Städte auf unterschiedliche 
und spezifische Arten gestalten, um Lebensqualität 
zu verwirklichen. Eigenart öffnet also den Blick 
dafür, dass und wie Menschen Selbstwirksamkeit 
entfalten und Stadtgesellschaften urbane Räume 
konkret prägen, um Lebensqualität, Vertrauen, 
Identität und Zugehörigkeitsgefühle zu entwickeln 
und wie Städte, Infrastrukturen sowie Räume gestal-
tet werden sollten, um dies zu unterstützen. Damit 
Menschen und Stadtgesellschaften Eigenart entfal-
ten können um Lebensqualität und Nachhaltigkeit 
zu entwickeln, sind aus Sicht des WBGU zwei essen-
zielle Prinzipien zu garantieren: (1) die Anerken-
nung von Gestaltungsautonomie und damit der Mit-
formung und Aneignung urbaner Räume durch die 
Bewohnerinnen und (2) die Anerkennung von Diffe-
renz, d.  h. die Anerkennung der Vielfalt der kulturel-
len Ausdrucksformen (UNESCO, 1997) und der indi-
viduellen Möglichkeit der Aneignung kultureller 
Identitäten. Die Einführung des Konzepts der Eigen-
art lenkt den Blick auf die räumlich-sozialen Voraus-
setzungen der Raumaneignung und damit der Her-
stellung urbaner Lebensqualität, sozialer Kohäsion 
und Ortsidentität. Sie erlaubt es darüber hinaus, der 
Diversität der Städte und ihrer Transformationspfade 
Rechnung zu tragen: In den Fokus treten damit die 
vielfältigen Formen, Gestaltungen und kulturellen 
Prägungen von städtischen Räumen und die spezifi-
schen sozialen und ökonomischen Kreativitäts- und 
Innovationspotenziale, die durch ortsgebundene 
Interaktionen (Konnektivität) zwischen Akteuren 
aus verschiedenen gesellschaftlichen Sphären ent-
stehen. Der WBGU hält Diversität in und von Städ-
ten zudem für eine wichtige Ressource der urbanen 
Transformation zur Nachhaltigkeit. 

Städte sollten sich an universellen Nachhaltigkeits- 
und Teilhabezielen orientieren, aber dabei ihre Eigenart 
nicht aufgeben. Universelle Teilhaberechte, wie sie oben 

beschrieben sind, sind Voraussetzung für die Chancen 
von Menschen und Stadtgesellschaften, eigenständige 
Entwicklungspfade überhaupt entwerfen und gestalten 
zu können – universelle Teilhaberechte und die Eigen-
art der Städte bedingen sich gegenseitig und erzeugen 
Wechselwirkungen. 

Die Beachtung planetarischer ökologischer Leit-
planken und die Sicherstellung substanzieller, politi-
scher und ökonomischer Teilhabe stellen globale Min-
deststandards des zivilisatorischen Menschheitspro-
jektes des 21. Jahrhunderts dar. Sowohl „nachhaltige 
Entwicklung“ als auch „Teil-habe“ tragen dabei schon 
begrifflich ein dialektisches Prinzip in sich. In der nach-
haltigen Entwicklung ist es der Ausgleich zwischen 
dem bewahrenden bzw. erhaltenden Moment und der 
Ermöglichung von Entwicklung, die historisch betrach-
tet mit „Wachstum“, „mehr haben und mehr verbrau-
chen“ assoziiert wird. Bei der Teilhabe ist es derje-
nige zwischen dem kollektiven Moment des „Teilens“ 
und der des individuellen „Habens“. Vor diesem Hin-
tergrund wird „Eigenart“ sowohl zu einer normativen 
Orientierung als auch zur Quelle der Innovationskraft 
einer Menschheit in Bewegung. Der Begriff „Eigen-art“ 
ist dabei selber durch die Dialektik des „Eigen“, d.  h. 
des Individuellen, Neuen, Andersartigen, der Differenz 
und der „Art“, als Ausdruck von Klasse, Gemeinschaft, 
Gruppe, Verallgemeinerbarkeit geprägt. 

Zukunftsfähige gesellschaftliche Entwicklung und 
Lebensqualität können nur entstehen, wenn diese Dia-
lektiken und Spannungsfelder in Fließgleichgewich-
ten austariert werden. Gesellschaftskonzepte, die diese 
dialektische Komplexität und die scheinbar paradoxen 
Widersprüchlichkeiten gesellschaftlicher Entwicklung, 
die in den Begriffen „nachhaltige Entwicklung“, „Teil-
habe“ und „Eigenart“ zum Ausdruck kommen, durch 
verengte Imperative für unbegrenztes Wachstum bzw. 
für das Primat „des Individuums“ oder „der Gesellschaft 
bzw. Gemeinschaft“ überwinden wollen, können nur 
scheitern. Dies gilt für radikalkapitalitische Konzepte 
der „shareholder society“ oder der Perspektive von 
Milton Friedman, dass es keine Gesellschaften, sondern 
nur Individuen gebe, genauso wie für Gemeinschafts-
Protagonisten rechter, linker, zuweilen auch religiöser 
Provenienz, in denen die Rechte von Individuen dem 
„großen Ganzen“ untergeordnet werden. Die urbane 
Transformation zur Nachhaltigkeit kann nur gelingen, 
wenn Transformationspfade entwickelt werden, die die 
Ambiguität, Dialektik und die Spannungsfelder ausglei-
chen, die in den Begriffen „nachhaltige Entwicklung“, 
„Teilhabe“ und „Eigenart“ zum Ausdruck kommen. 

Durch das Zusammenspiel der Dimensionen 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, Teilhabe 
und Eigenart liefert der WBGU einen Kompass für den 
Umgang mit der fundamentalen Umbruchsituation im 
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Jahrhundert der Urbanisierung (Abb. 2). Der WBGU 
versucht, der weltweiten Diversität der Städte mit sei-
nem normativen Kompass für nachhaltige Stadtent-
wicklung Rechnung zu tragen.

Solidarische Lebensqualität: Transformation auf der 
Mikroebene
Der WBGU geht in seinem normativen Kompass von 
einem erweiterten Verständnis von Lebensqualität und 
Wohlstand aus. Demnach reicht es nicht aus, den kurz-
fristig erreichbaren materiell-ökonomischen Wohl-
stand, der durch Faktoren wie Wachstum, Beschäfti-
gung und Infrastrukturentwicklung beschrieben wird, 
von Naturverbrauch und Umweltzerstörung zu ent-
koppeln („Entkopplung erster Ordnung“). Vielmehr 
sollten Lebensqualität und die Definition von Wohl-
stand zumindest partiell auch vom wirtschaftlichem 
Wachstum und monetärem Wohlstand entkoppelt wer-
den („Entkopplung zweiter Ordnung“). Ansatzpunkt ist 
eine gegenüber dem klassischen Verständnis erweiterte 
Definition von Lebensqualität und Wohlstand, die über 
materiell-ökonomische „objektive“ Faktoren hinaus 
auch „subjektive“ Faktoren wie z.  B. Selbstwirksam-

keit, Identität, Solidarität, Zugehörigkeitsgefühle, Ver-
trauen und soziale Netzwerke einbezieht, die zugleich 
das soziale Kapital einer Gesellschaft ausmachen: den 
Kitt, der Gesellschaften zusammenhält. Die Forschung 
zeigt: Je höher das soziale Kapital und die soziale Kohä-
sion in einem Land (oder auch einer Stadt) ausgeprägt 
sind und je geringer soziale Ungleichheiten ausfallen, 
desto höher ist die durchschnittliche Lebenszufrieden-
heit und desto weniger Gewalt und Kriminalität, Krank-
heiten, Angst und soziales Misstrauen und demzufolge 
Risiken für die gesellschaftliche Stabilität finden sich.

Ein derart erweitertes Verständnis von Wohlstand 
und Lebensqualität sollte sich – ähnlich wie das Ver-
ständnis von Nachhaltigkeit – an den Prinzipien intra- 
und intergenerationaler Gerechtigkeit orientieren. Ein 
Verständnis von Lebensqualität, das sich am norma-
tiven Kompass orientiert, wäre nach dieser Definition 
nicht nur an den eigenen Bedürfnissen und denen des 
unmittelbaren (z.  B. familiären) Umfelds orientiert, son-
dern in einem umfassenderen Sinn „solidarisch“, d.  h. 
unter größtmöglicher Berücksichtigung der Bedürf-
nisse gegenwärtig lebender und zukünftiger Generatio-
nen. Demzufolge müssten stark konsumorientierte und 
ressourcenverschwendende, die natürlichen Lebens-

Abbildung 2
Normativer Kompass für die Transformation zur Nachhaltigkeit. Die Transformation der Städte in Richtung Nachhaltigkeit kann 
durch ein Zusammenwirken und eine Balance von folgenden drei Dimensionen erreicht werden:

>> „Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen“ (N): Alle Städte und Stadtgesellschaften sollten Entwicklungspfade einschla-
gen, die den planetarischen Leitplanken Rechnung tragen sowie lokale Umweltprobleme lösen. 

>> „Teilhabe“ (T): In allen Stadtgesellschaften sollten universelle Mindeststandards für substanzielle, politische und ökonomische 
Teilhabe eingehalten werden. 

>> „Eigenart“ (E): Mit der Dimension der Eigenart erkennt der WBGU zum einen die soziokulturelle wie räumliche Diversität der 
Städte und Stadtgesellschaften an (deskriptive Eigenart). Zum anderen betont Eigenart als Ziel- oder Orientierungsdimension 
urbaner Transformationen (normative Eigenart), dass in urbanen Lebensräumen Voraussetzungen dafür geschaffen werden 
sollten, dass (a) Menschen in den räumlichen Strukturen Selbstwirksamkeit entfalten und urbane Lebensqualität für sich 
empfinden und herstellen können, dass sich (b) Ortsidentität und soziale Kohäsion entwickeln können und dass (c) soziale 
sowie ökonomische Kreativitäts- und Innovationspotenziale gestärkt werden, die durch ortsgebundene Interaktionen 
(Konnektivität) zwischen Akteuren aus verschiedenen gesellschaftlichen Sphären entstehen. 

Quelle: WBGU; Grafik: Wernerwerke, Berlin
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grundlagen schädigende Lebensstile verändert werden, 
aber auch solche Lebensstile, mit denen die Teilhabe 
anderer Menschen, Gemeinschaften und Gesellschaf-
ten in der Gegenwart und Zukunft eingeschränkt wird. 

Dafür hat der WBGU den Begriff der „solidarischen 
Lebensqualität“ entwickelt, womit eine sowohl am Prin-
zip der Solidarität orientierte Definition von Lebens-
qualität als auch eine durch solidarisches Handeln und 
solidarische Gemeinschaften ermöglichte Lebensquali-
tät gemeint ist. Solidarische Lebensqualität fokussiert 
auf die individuellen Definitionen von Lebensqualität, 
die so hergestellt wird, dass die Voraussetzungen für 
die Lebensqualität anderer Menschen (lokal und global, 
intra- und intergenerational) nicht beschnitten werden. 
Das kantianische Prinzip des kategorischen Imperativs 
wird so zur Grundlage des WBGU-Verständnisses von 
Wohlstand und Lebensqualität, das globale und inter-
generationale Gerechtigkeitsprinzipien in sich auf-
nimmt. 

4. Der WBGU-Ansatz für die urbane 
Transformation 

Nachhaltige Urbanisierung hat sich in den vergange-
nen vier Dekaden international als ein Handlungsfeld 
für die Politik etabliert. Dementsprechend ist die Zahl 
globaler, teilweise regelmäßig erscheinender interna-
tionaler Berichte zu diesem Thema gewachsen. Trotz 
wechselnder Ansätze und Schwerpunkte sind die Pro-
blembeschreibungen in diesen Berichten in weiten Tei-
len ähnlich. Deutliche Unterschiede zeigen sich hinge-
gen in der Problemlösungssicht: Viele Untersuchungen 
konzentrieren sich auf technisch-infrastrukturelle Ana-
lysen und thematisieren daran ansetzend Investitions-
erfordernisse und wirtschaftspolitische Fragen. Davon 
heben sich Berichte ab, bei denen vor allem Governance-
Fragen bzw. die integrierte Kombination mit einem 
sektoralen Thema im Vordergrund stehen (z.  B. UCLG, 
2013; World Bank, 2013; UN-Habitat, 2011a; Corfee-
Morlot et al., 2009), oder die einen explizit akteurs-
orientierten Anspruch haben (z.  B. Revi und Rosen-
zweig, 2013; UKAID und DFID, 2012; UN-Habitat, 
2009b). Bei letzteren geht es vorwiegend um die Stär-
kung der Handlungskapazitäten von Akteuren und 
die Senkung ihrer Vulnerabilität, etwa im Rahmen der 
Katastrophenvorsorge. Fragen etwa der Lebensqualität 
in der Stadt, Partizipation und Gerechtigkeit, Aneig-
nung des öffentlichen Raumes, soziokulturelle Iden-
tität und Wirkmächtigkeit der Stadtbewohner sowie 
die Rückkopplungen solcher Herausforderungen mit 
Nachhaltigkeitsfragen werden in den meisten Berich-
ten eher randständig behandelt. Die Teilhabe betrof-
fener Bevölkerungsgruppen und zivilgesellschaftlicher 

Initiativen wird zumeist lediglich als zusätzliche Option 
beschrieben und nicht als Mitsprache auf Augenhöhe 
in Planungs- und Umsetzungsprozessen. Aus Sicht des 
WBGU fehlt vor allem die kohärente Einbettung in ein 
langfristig und strategisch angelegtes urbanes Transfor-
mationskonzept, das Größenordnungen und Dringlich-
keiten des Wandels verdeutlicht, sowie eine systema-
tische Ableitung von Handlungsfeldern mit transfor-
mativer Zielsetzung. Vor dem Hintergrund dieser Ana-
lyse entwickelt der WBGU seinen Ansatz der urbanen 
Transformation zur Nachhaltigkeit. 

Transformative Handlungsfelder

Der WBGU verfolgt in diesem Gutachten einen sys-
temisch-integrierten Ansatz und verzichtet auf einen 
engen thematischen Fokus. Er identifiziert zunächst 
exemplarische transformative Handlungsfelder, also 
solche Bereiche der Stadtentwicklung, in denen der 
WBGU die größten potenziellen Hebelwirkungen für 
die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit sieht. 
Dies sind erstens fünf Bereiche, die bereits internatio-
nal breit diskutiert werden, die der WBGU aber vor dem 
Hintergrund der Transformation in Bezug auf Zeithori-
zonte und Größenordnungen neu rahmt: (1) Dekarbo-
nisierung, Energie und Klimaschutz, (2) Mobilität und 
Verkehr, (3) baulich-räumliche Gestalt von Städten 
(urban form), (4) Anpassung an den Klimawandel sowie 
(5) Armutsbekämpfung und sozioökonomische Dispa-
ritäten. Zweitens werden Empfehlungen zu drei weite-
ren in diesem Gutachten schwerpunktmäßig behandel-
ten transformativen Handlungsfeldern gegeben, die aus 
Sicht des WBGU international noch zu wenig Beach-
tung finden. Dies sind die Handlungsfelder (1) urbane 
Flächennutzung, (2) Materialien und Stoffströme sowie 
(3) urbane Gesundheit.

Die Auswahl der transformativen Handlungsfel-
der erfolgte mit Blick auf die Bedeutung für und die 
Wirkung auf die Transformation, die quantitative wie 
systemische Relevanz, die Dringlichkeit, das Poten-
zial zur Vermeidung von Pfadabhängigkeiten sowie 
einen möglichst großen Zusatznutzen. Die Heraus-
forderung bestand darin, die Breite des Themas von 
Stadt und Urbanisierung mit wenigen transformativen 
Handlungsfeldern anzudeuten und dabei Perspektiv
verengungen zu vermeiden.

Mit den transformativen Handlungsfeldern skiz-
ziert der WBGU Ansätze, wie Städte Entwicklungs-
pfade finden können, die dem normativen Kompass 
entsprechen. Die Handlungsfelder können nicht iso-
liert voneinander betrachtet werden, sondern müssen 
durch ihre starke Vernetzung untereinander mit dem 
Gedanken einer systemischen Entwicklung betrachtet 
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werden. In der engen Vernetzung der Handlungsfel-
der liegt ein erhebliches Potenzial, Synergien zu nutzen 
und verschiedene Ziele durch systemische Änderun-
gen gemeinsam zu verfolgen. Eine besondere Chance 
liegt in Maßnahmen, die sowohl kurz- als auch lang-
fristige Nutzen haben. Das prominenteste Beispiel ist 
die Bekämpfung von Luftverschmutzung. In Abschnitt 
6 „Kernempfehlungen“ werden die transformativen 
Handlungsfelder weiter ausgeführt.

Die Diversität der Städte und 
Transformationspfade

Im WBGU-Gutachten „Gesellschaftsvertrag für eine 
Große Transformation“ von 2011 wurden universelle 
Pfade zur Nachhaltigkeit entwickelt, die sich insbe-
sondere auf die Energiesysteme bezogen. Auch für die 
Städte gilt, dass sie sich an universellen sozialen und 
ökologischen Zielen orientieren sollten, wie sie bei-
spielsweise von den Rio-Konventionen (CBD, UNFCCC, 
UNCCD) vereinbart oder in den SDGs zusammengefasst 
sind. Doch die Transformationen in den Städten werden 
keinem universellen Pfad folgen können. Dafür ist die 
Diversität der Städte zu groß.

Der große Urbanisierungsschub und der Aufbau 
neuer Siedlungen für 2,5 Mrd. Menschen bis 2050 
wird vor allem in Asien und Afrika stattfinden, wäh-
rend es in den westlichen Industrieländern und in 
Lateinamerika um die Transformation bereits beste-
hender Städte geht. Der Urbanisierungsschub in Asien 
und Afrika ist von global herausragender Bedeutung. 
Ob er auf nachhaltige Weise gelingt, wird über die Ein-
haltung der planetarischen Leitplanken, den Wohl-
stand sowie die Lebensqualität vieler Menschen und 
damit auch die Stabilität und Sicherheit in der Welt-
gesellschaft entscheiden. Zugleich ist es aus asiatischer 
und afrikanischer Sicht von entscheidender Bedeutung, 
dass wohlhabende Städtegesellschaften der OECD die 
Transformation zur Nachhaltigkeit beschleunigen. Nur 
so können die planetarischen Leitplanken eingehalten 
werden, deren Überschreiten insbesondere die vulne-
rablen Bevölkerungsgruppen in den Entwicklungs- und 
Schwellenländern trifft, denn die Welt-Städte-Gesell-
schaft ist ein System kommunizierender Röhren.

In diesem Gutachten wird die Vielfalt der Städte und 
der möglichen Transformationspfade vor dem Hinter-
grund des normativen Kompasses anhand von acht 
exemplarisch ausgewählten „Beispielstädten“ aus ver-
schiedenen Weltregionen dargestellt (Kasten 1). Damit 
wird illustriert, wie historische Entwicklungen und dar-
aus entstehende Pfadabhängigkeiten vor dem Hinter-
grund des komplexen Zusammenspiels historischer, 
kultureller, sozioökonomischer und ökologischer Ent-

stehungszusammenhänge jeweils spezifische Voraus-
setzungen und Lösungsoptionen für die urbane Trans-
formation zur Nachhaltigkeit schaffen. Dies kann nur 
gelingen, wenn man diese große Vielfalt ernst nimmt 
und nicht nach „Blaupausen“ oder „Königswegen“ 
sucht. Es werden jeweils unterschiedliche, an den 
jeweiligen Problemlagen der Städte sowie ihren spezifi-
schen Handlungsmöglichkeiten orientierte Transforma-
tionspfade zur urbanen Nachhaltigkeit gefunden wer-
den müssen. 

Urbane Designerinnen: Akteure der urbanen 
Transformation 

Anschließend richtet der WBGU seinen Blick auf „gute 
Praktiken“ und die „Pioniere des Wandels“ innerhalb 
von Städten. Damit soll gezeigt werden, dass es auf 
lokaler Ebene bereits zahlreiche Ansätze transforma-
tiver Strategien gibt, die auf den jeweiligen Gegeben-
heiten, Ressourcen und Eigenarten aufsetzen. Deren 
Protagonisten, die „urbanen Designerinnen“, probie-
ren Bausteine und Optionen aus und helfen so neue 
Leitbilder bzw. Visionen zu entwickeln, an denen sich 
der gesellschaftliche Wandel orientieren kann. Das 
Bewusstsein der analogen Aktivitäten an anderen 
Stadtbeispielen kann ihnen dabei helfen, das Verständ-
nis für transformative Ansätze zu wecken und zu för-
dern. Dabei sind Wissen und Kollaboration die Klam-
mern, zwischen denen sich gute Praktiken und Pioniere 
des Wandels innerhalb der transformativen Handlungs-
felder betätigen. 

Der WBGU präsentiert im Gutachten eine Reihe ent-
sprechender Beispiele. Angesichts der unüberschau-
baren Diversität von Städten und Stadtgesellschaften 
geschieht dies ohne den Anspruch, dabei im Hinblick 
auf die regionale Verteilung und thematische Fokus-
sierung repräsentativ oder vollständig zu sein. In der 
Zusammenschau wird deutlich, dass es viele Initiativen 
„von oben“ wie „von unten“ gibt, die im Sinne einer 
Transformationsagenda tätig geworden sind und diese 
teilweise integriert haben. Diese Initiativen benötigen 
Anerkennung und Unterstützung auf verschiedenen 
Ebenen sowie von anderen Akteuren und Initiativen 
nicht nur, um ein global gestütztes Selbstwirksamkeits-
gefühl zu erhalten, sondern auch, um durch praktische 
Vernetzung und Kooperation die Voraussetzungen zu 
verbessern, damit von ihnen gelernt werden kann und 
sie nützlich und wertvoll für die urbane Gestaltung 
werden können. 

Zusammenfassung � �﻿ �﻿﻿
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Kasten 1

Beispielstädte

Mumbai: Transformation einer Kolonialmetropole zur 
global vernetzten Megastadt
In Mumbai bestehen in Anbetracht der notwendigen nach
holenden Stadtentwicklung und dem zukünftigen Wachstum 
zentrale Transformationsherausforderungen vor allem bei der 
Bereitstellung von adäquatem Wohnraum und Basisdienst-
leistungen sowie dem Abbau sozioökonomischer Disparitäten. 
Trotz des im globalen Vergleich bisher geringen ökologischen 
Fußabdrucks der Bevölkerung sollte die Stadt die Ressour-
cen- und Emissionsreduktion stärker in der Stadtplanung ver-
ankern. Selbst bei multiplen Problemen sind wichtige lokal-
spezifische Ressourcen für eine Transformation vorhanden, 
wie zivilgesellschaftliches Engagement und Innovativität.

Kairo: Metropole zwischen autoritärem Staat und 
schwacher Governance
Der Großraum Kairo hat sich dramatisch verändert. Aus der 
überschaubaren Stadt der 1950er-Jahre ist eine Metropol
region geworden, die von einem Dualismus von informellen 
bzw. ungeplanten Siedlungen und neu geplanten Wüsten-
städten gekennzeichnet ist. Mittlerweile lassen sich aber 
erste Ansätze eines veränderten, integrierten Verständnisses 
von Urbanismus feststellen. Die Regierung unterstützte z.  B. 
das erste Egyptian Urban Forum und auch erste Schritte zu 
einer Energiewende wurden von staatlicher Seite initiiert. 
Allerdings sind diese Entwicklungen durch Teilhabedefizite 
massiv gefährdet. Die aktuelle ägyptische Regierung gewährt 
derzeit kaum politische Freiheiten und die Stadtverwaltung 
Kairos gilt als ineffizient und korrupt. Sofern es gelingt, die 
Teilhabe der Bevölkerung massiv auszubauen und die exis-
tierenden Ansätze progressiver Stadtentwicklungsstrategien 
weiterzuentwickeln, könnte auch in Kairo die Transformation 
zur Nachhaltigkeit gelingen.

Kopenhagen: eine am Menschen orientierte Pionierin 
nachhaltiger Stadtplanung
Über ihre weltweit bekannten Initiativen zur ökologischen 
Nachhaltigkeit mit lokalem wie globalem Bezug hinaus, zeich-
net sich Kopenhagen durch ihre am Menschen orientierte 
Stadtplanung und -gestaltung aus. Politische Teilhabe und 
Diversität werden durch die Stadtregierung aktiv befördert. 
Zugleich zeigt das Beispiel, dass trotz ambitionierten Vorge-
hens in allen drei Dimensionen des normativen Kompasses 
des WBGU noch erhebliche Etappen auf dem Weg zur Großen 
Transformation zur Nachhaltigkeit zurückzulegen sind, ins-
besondere im Hinblick auf die vollständige Dekarbonisierung 
ohne Rückgriff auf Kompensationsmechanismen.

Guangzhou: Öffnungspolitik, Globalisierung und 
migrationsgetragene Megaurbanisierung in der  
„Fabrik der Welt“
Guangzhou im chinesischen Perlflussdelta, der „Fabrik 
der Welt“, steht stellvertretend für zahlreiche chinesische 
Megastädte, die innerhalb von drei Jahrzehnten einen tief-
greifenden Umbruch erfahren haben. Im Zuge der politisch 
induzierten Öffnungspolitik hin zu einer marktorientierten 
Wirtschaft wurden sie strategisch und gezielt zu globalen 
Konzentrationspunkten ausländischer Direktinvestitionen 
umgestaltet. Aus Kerngebieten intensiver Landwirtschaft 

entstanden globale Industrie- und Dienstleistungszentren, 
hochverdichtete Megastädte und Zentren der Binnenmig-
ration. Wichtige Ziele auf dem Weg einer Transformation 
zur Nachhaltigkeit sind der Erhalt des urbanen Kulturerbes, 
verbesserte soziale Kohärenz, erweiterte Partizipation aller 
Bevölkerungsgruppen und die Lösung der Umweltprobleme. 

Das Ruhrgebiet: Die postindustrielle Metropole – 
polyzentrisch zukunftsfähig 
Das Ruhrgebiet als größte deutsche Agglomeration ist 
gekennzeichnet durch eine polyzentrische Struktur sowie 
industrielle Altlasten, welche eine ausgereifte, mittlerwei-
le stark sanierungsbedürftige Infrastruktur hinterließen. 
Mithilfe einer in der Entstehung begriffenen metropolita-
nen Governance, welche die bisher untergenutzten Vorzüge 
des Polyzentrismus nutzt, könnte jedoch eine postmontane 
Modellregion entstehen.

Kigali: Postkonfliktstadt in Afrika südlich der Sahara
In Kigali zeigen sich die komplexen Probleme rapider infor-
meller Urbanisierung. Trotz schlechter Voraussetzungen hat 
sich die Stadt nach dem Genozid von 1994 friedlich und öko-
nomisch solider entwickelt als vergleichbare Städte. Die von 
der Nationalregierung gesteuerte Transformation in Richtung 
einer wissensbasierten Wirtschaft ist abhängig von Entwick-
lungshilfegeldern, und die politische Teilhabe bleibt auf die 
Unterstützung der autoritären Regierung beschränkt. So 
konnte zwar ein erneutes Ausbrechen ethnischer Gewalt ver-
hindert werden, aber es bleibt fraglich, ob eine Transformati-
on zur Nachhaltigkeit ohne offene Zivilgesellschaft erreichbar 
ist.

Novi Beograd: Sozialistische Planstadt des 20. Jahr-
hunderts
Das in den 1950er Jahren entstandene Novi Beograd ist ein 
„top down“ geplanter Stadtteil, der sowohl sozialistische Ele-
mente in sich trägt als auch dem Funktionalitätsverständnis 
Le Corbusiers folgt. Geprägt durch Wohntürme und weitläu-
fige Grünflächen diente Novi Beograd als Wohnstadt für eine 
schnell wachsende Bevölkerung. Durch die Weitläufigkeit 
der Fläche ist eine polyzentrische nachhaltige Gestaltung des 
Gebiets möglich. Jedoch könnten bestehende klientelistische 
Strukturen die Teilhabe an der zukünftigen Gestaltung der 
Stadt einschränken.

São Paulo: die fragmentierte Metropole
São Paulo ist hinsichtlich ihrer sozioökonomischen und räum-
lichen Entwicklungsdynamik, ihrer sozialräumlichen Struktu-
ren und urbanen Lebensbedingungen eine zutiefst fragmen-
tierte Metropolregion mit deutlichen sozialräumlichen Segre-
gationstendenzen. Dabei hat São Paulo die planerischen und 
– wenn auch sicher nicht ausreichende – finanzielle Kapazi-
täten, um diesen Problemen begegnen zu können und eigen-
ständige Entwicklungen in Richtung Transformation einzulei-
ten.



15

Urbane Siedlungsmuster und Lösungsräume

Aufbauend auf der Darstellung der Diversität als ent-
scheidendem Merkmal urbaner Gestalt und als unver-
zichtbare Basis für urbane Transformation wirft der 
WBGU einen aggregierten, synthetischen Blick auf 
die dominierenden Siedlungsdynamiken (Abb. 1). Die 
städtische Vielfalt wird dabei zu drei dominierenden 
Mustern zusammengeführt: die neu geplanten bzw. zu 
planenden Städte bzw. Stadtquartiere, die im Sinne tra-
ditioneller Masterplanung „top down“ und in einem 
engen Zeitfenster entstehen; die informellen Siedlun-
gen, in denen häufig inadäquate Wohn- und Lebens-
verhältnisse herrschen und die „bottom up“ mit mini-
maler bzw. ohne staatliche Steuerung entstanden sind 
oder noch entstehen; sowie bestehende, reife Stadtge-
biete mit einem festen Baubestand, etablierten Infra-
strukturen und mit einer weitgehend konsolidierten 
Governance. Die drei genannten Muster bestehen häu-
fig innerhalb derselben Stadt in zahlreichen Abwand-
lungen und Kombinationen gleichzeitig und nebenei-
nander; dennoch kann jede Stadt von dem einen oder 
dem anderen Muster stärker geprägt sein. 

Städtische Siedlungsdynamiken sind, bei aller 
Diversität, im Wesentlichen durch drei zentrale Trei-
ber bestimmt – metaphorisch gesprochen „Baumeiste-
rinnen“: Macht (Recht, Geld, Herrschaft), Not (Armut, 
Exklusion, schwache Akteure) und Zeit (langsames 
Wachstum von Städten, beschleunigtes Wachstum von 
Städten, Pfadabhängigkeiten, Rupturen). Für alle drei 
Siedlungsmuster (neu geplant, informell, reif) ist das 
Zusammenspiel von Macht, Not und Zeit essenziell. 

Wesentlich beim Bau neu geplanter Städte und 
Stadtquartiere ist der Faktor Macht: So können (z.  T. 
sehr große) Siedlungen in kurzer Zeit „top down“ ent-
stehen (z.  B. in China). Dabei gehört insbesondere im 
Bereich des großflächigen Wohnungsneubaus die 
Sicherung der substanziellen Teilhabe zu den wichtigs-
ten Zielen. Eine weitere Herausforderung und große 
Chance in neu geplanten Siedlungen besteht vor allem 
darin, alle Dimensionen der Nachhaltigkeit von vorne 
herein in die Zielsetzung zu integrieren, technische als 
auch gesellschaftliche Innovationen zu berücksichtigen 
und damit schwer zu verändernde Pfadabhängigkeiten 
zu verhindern. Dazu eignen sich besonders modulare 
und transitorische Baumuster, die anpassungsfähig sind 
und flexibel z.  B. auf neue technische Möglichkeiten 
oder klimawandelbedingte Anpassungserfordernisse 
reagieren können. Das Potenzial des „Leapfrogging“ im 
Städtebau ist bei diesem Stadtmuster besonders hoch. 
Auch ein effektives Umsteuern in den transformativen 
Handlungsfeldern ist zunächst einfacher, vorausgesetzt 
die Planung ist darauf ausgerichtet. Dennoch scheint 
es kaum gelungene Beispiele für schnell geplante und 

schnell wachsende „Reißbrettstädte“ zu geben: Die 
prozedurale Teilhabe und Beteiligung von Bürgern, 
Ortsbindung, soziale Kohäsion, Reversibilität von 
Stadtentwicklungen sowie nicht zuletzt die Dimension 
der Eigenart bleiben häufig auf der Strecke. Damit stellt 
sich die Frage, wie bei der Planung neuer Städte und 
Stadtquartiere zusätzlich Voraussetzungen geschaf-
fen werden können, die eine Teilhabe der Stadtbevöl-
kerung ermöglichen und die Entwicklung der Eigenart 
befördern. 

In informellen Siedlungen sind Armut, inadäquate 
Wohnverhältnisse und menschenunwürdige Lebens-
bedingungen oft die herausragenden Probleme: Not ist 
Treiber und Kennzeichen für dieses Siedlungsmuster. 
Die mangelnde substanzielle und ökonomische Teilhabe 
birgt Risiken für die Lebenssicherung und Gesundheit 
der Bewohner und hindert sie daran, ihre Entwicklungs- 
und Mitwirkungschancen zu nutzen. Dennoch gibt es 
– neben informellen Quartieren, in denen Zerfall und 
Gewalt dominieren – auch positive Beispiele von infor-
mellen Siedlungen, in denen das Versagen der öffentli-
chen Akteure durch die kreative Selbstorganisation der 
Bewohnerinnen z.  T. ausgeglichen sowie die Entstehung 
alternativer Stadtteilentwicklungen beobachtet wer-
den. Slumräumungen und Vertreibung sind keinesfalls 
adäquate Lösungen. Die Menschen in informellen Sied-
lungen haben zumeist nur einen geringen Anteil an der 
Verursachung von Umweltveränderungen, während 
sie wesentlich von deren Auswirkungen und Risiken 
betroffen sind. Die Herausforderung in den bestehen-
den wie künftigen informellen Siedlungen besteht vor 
allem in der Schaffung adäquater Lebensbedingungen 
mit nachhaltiger Perspektive, was letztlich auch eine 
Stärkung öffentlicher Institutionen und entsprechende 
Investitionen impliziert. Informelle Siedlungen sollten 
insgesamt stärker in die gesamtstädtische Entwicklung 
und ihre urbane Governance eingebunden werden. 

In reifen Städten und Stadtquartieren, die häufig über 
Jahrhunderte gewachsen sind, ist die Zeit ein zentraler 
Faktor der Entwicklung. Der über lange Zeit gewach-
sene Baubestand und die städtischen Infrastrukturen, 
die nicht zuletzt die spezifische Eigenart der Gesell-
schaften und Quartiere spiegeln, sollen so entwickelt 
werden, dass sie modernen Anforderungen an Umwelt- 
und Klimaschutz gerecht werden und die meist vorhan-
denen Teilhabemöglichkeiten nicht nur nicht schmälern 
sondern nutzen. Auch hier müssen transformative Ver-
änderungen, vor allem in der Senkung des städtischen 
Energie- und Ressourcenverbrauchs, initiiert werden. 
Dazu kann zunächst auf lange etablierte Governance-
Strukturen zurückgegriffen werden, die aber auch ein 
Transformationshindernis darstellen können, da fest-
gefügte Akteurskonstellationen und institutionelle 
Pfadabhängigkeiten das Einbeziehen von Zukunftsin-
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teressen erschweren können. Dabei darf sich die Stadt-
erneuerung nicht allein auf wirtschaftliche Akteure 
stützen, sondern sollte auch die aktive Einbindung der 
Bevölkerung sicherstellen. 

Die Ausgestaltung aller drei Muster ist für die urbane 
Transformation essenziell, zumal die Anzahl der Men-
schen in informellen und neuen Siedlungen um etwa 
2,5 Mrd. zunehmen könnte. Diese Dynamiken sind 
enorme Herausforderungen und bieten gleichzeitig eine 
wichtige Gelegenheit für die urbane Transformation zur 
Nachhaltigkeit. 

Urbanisierungsschub bis 2050 – Sechs 
Entwicklungsrisiken des globalen Wandels

Aus der Summe und Kumulation der Urbanisierungs-
dynamiken in den drei Stadtkonfigurationen ergeben 
sich, wenn man durch die Brille des WBGU-Kompas-
ses schaut, sechs globale System- und Entwicklungs-
risiken, die vor allem für Entscheidungsträger interna-
tionaler Kooperation von großer Bedeutung sind (Tab. 
1). In der folgenden Auflistung stehen N für die Erhal-
tung der natürlichen Lebensgrundlagen, T für Teilhabe 
und E für Eigenart:

–– NErdsystem: Entwicklung innerhalb der planetarischen 
Leitplanken

	 Ob die planetarischen Leitplanken eingehalten wer-
den können, entscheidet sich in den reifen Städten 
sowie den schnell wachsenden, neuen Stadtquartie-
ren Asiens und Afrikas. Nur wenn hier klimaverträg-
liche Städte entstehen, können gefährlicher globaler 
Umweltwandel und eine damit verbundene globale 
Bedrohung des Wohlstands verhindert werden.

–– Nlokal: Lokale Umweltbedingungen als zentrale 
Bedingung für urbane Lebensqualität

	 Gute lokale Umweltbedingungen (z.  B. Zugang zu sau-
berem Trinkwasser, ausreichend gute Luftqualität, 
Abwasser- und Abfallentsorgung) sind Voraussetzung 
für menschliche Lebensqualität. Insbesondere die 
Lebensqualität von 2–3 Mrd. Menschen, die 2050 
in informellen Siedlungen leben könnten, hängt dem-
nach von wirkungsvollen lokalen Umweltpolitiken ab. 

–– Tsubstanziell/ökonomisch: Substanzielle Teilhabe und sozio-
ökonomische Dimensionen

	 In allen Städtekonfigurationen nehmen sozioöko-
nomische Ungleichheiten und Exklusionsdynami-
ken zu, die die Lebensqualität und die Stabilität der 
Stadtgesellschaften bedrohen. Dies gilt für Paris, 
Los Angeles, Kairo, Goma, Rio de Janeiro gleicher
maßen. Besonders bedroht sind von diesen Trends 
die 2–3 Mrd. Menschen, die 2050 in informellen 
Siedlungen leben könnten. Diese lokalen Exklusions

dynamiken können auch Fluchtdynamiken in Gang 
setzen und die internationale Sicherheit bedrohen.

–– Tpolitisch: Politische Teilhabe und Partizipation als  
Voraussetzung und Ziel für Lebensqualität

	 Für die 2–3 Mrd. Menschen, die 2050 in prekären, 
informellen Siedlungen leben könnten, ist politische 
Teilhabe kaum zu realisieren. Not, oft auch Gewalt, 
zuweilen bewundernswerte Selbstorganisation, die 
auf die Abwesenheit öffentlicher Grundvorsorge 
reagiert, dominieren diese urbanen Gemeinschaften. 
In den neu entstehenden, geplanten Siedlungen, ins-
besondere Asiens, aber auch Afrikas, werden neue 
Mittelschichten politische Teilhabe einfordern. Wo 
diese nicht zuerkannt wird, drohen politische Insta-
bilitäten – entsprechende Dynamiken in der Türkei, 
in Tunesien, Ägypten oder auch China verweisen auf 
diese Zusammenhänge.

–– Eabhängig/Teilhabe: Eigenart als Dimension urbaner 
Lebensqualität und Ressource der Nachhaltigkeits-
transformation – abhängig von Chancen der Teilhabe

	 Die Entwicklung von Eigenart als Bedingung für 
Lebensqualität und Ressource von Nachhaltig-
keitstransformationen ist von den vorhandenen 
Teilhabemöglichkeiten abhängig. In den reifen und 
neu geplanten Städten und Stadtquartieren wird 
Eigenart durch soziale und politische Ungleichheiten 
unterminiert, in den informellen Siedlungen durch 
schiere Not und prekäre Teilhabechancen. Damit ist 
Eigenart für über die Hälfte der Weltbevölkerung 
bedroht. 

–– Eabhängig/Zeit;Not: Eigenart in informellen und neu 
geplanten Städten – Quadratur des Kreises?

	 Eigenart im Sinne von kreativer und von Bürgern 
geprägter Stadtentwicklung ist für die 1–2 Mrd. 
Menschen, die bis 2050 in neu geplante Städte und 
Stadtquartiere Asiens und Afrikas ziehen, aufgrund 
der Geschwindigkeit des Städtebaus und der zumeist 
vorherrschenden Top-down-Planung nur schwer 
realisierbar. In informellen Siedlungen, in denen 
Not und nicht selten auch Gewalt regieren, in denen 
kaum öffentliche Institutionen funktionieren und 
wo zusätzlich 1–2 Mrd. Menschen unter prekären 
Wohnverhältnissen leben könnten, wird sich Eigen-
art kaum ausprägen können. 

Transformative urbane Governance

Die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit muss 
gestaltet werden. Das vom WBGU entwickelte Konzept 
einer transformativen urbanen Governance umfasst in 
erster Linie eine neuartige Verantwortungsverteilung, 
Prinzipien, Verfahrensweisen und materielle Krite-
rien, um den Transformationsprozess in Städten erfolg-
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Tabelle 1
Urbanisierungsschub bis 2050 – Entwicklungsrisiken des globalen Wandels. Die Tabelle zeigt zentrale Risiken des globalen 
Urbanisierungsschubes, der bis 2050 erwartet wird. Dieser Urbanisierungsschub ist nach Einschätzung des WBGU durch 
drei dominierende Siedlungsmuster geprägt: (1) reife Städte bzw. Quartiere, (2) neu geplante Städte bzw. Quartiere und (3) 
informelle Siedlungen. Unter Zuhilfenahme der drei Dimensionen des vom WBGU entwickelten des normativen Kompass 
– Erhaltung der natürlichen  Lebensgrundlagen (N), Teilhabe (T) und Eigenart (E) – wird die Risikodimension des jeweiligen 
Siedlungsmusters abgeschätzt.
Quelle: WBGU

1 Ob die planetarischen Leitplanken, insbesondere die 2  °C-Leitplanke für globale Erwärmung, eingehalten werden können, 
entscheidet sich in den reifen Städten bzw. Quartieren sowie den schnell wachsenden geplanten, neu hinzukommenden 
Städten und Stadtquartieren Asiens und Afrikas. 

2 Das Wohlbefinden von 2–3 Mrd. Menschen, die 2050 in informellen Siedlungen leben könnten, wird durch oft prekäre 
 lokale Umweltbedingungen (Zugang zu Wasser, Luftqualität, Abwasserentsorgung) gefährdet. 

3a Sozioökonomische Ungleichheiten und Exklusionsdynamiken bedrohen die Lebensqualität von 2–3 Mrd. Menschen, die 
2050 in informellen Siedlungen leben könnten. Lokale Exklusionsdynamiken können auch Fluchtdynamiken in Gang 
setzen. 

3b Sozioökonomische Ungleichheiten nehmen in allen Städtekonfigurationen zu. 
4a Für die 2–3 Mrd. Menschen, die 2050 in prekären, informellen Siedlungen leben könnten, ist politische Teilhabe kaum zu 

realisieren. 
4b In den neu entstehenden, geplanten Siedlungen Asiens, aber auch Afrikas, werden einige hundert Millionen Menschen, 

die zu den globalen Mittelschichten aufschließen, politische Teilhabe einfordern. Wo diese nicht zuerkannt wird, drohen 
 politische Instabilitäten. 

5a Entwicklung von Eigenart, als Bedingung für Lebensqualität und Ressource von Nachhaltigkeitstransformationen, ist 
von der Existenz von Teilhabebedingungen abhängig. Stets prekäre Teilhabemöglichkeiten in informellen Siedlungen 
unterminieren für die 2–3 Mrd. Menschen, die dort 2050 leben könnten, die Chancen, Eigenart zu entwickeln.

5b In vielen reifen und neu geplanten Städten bzw. Stadtquartieren wird Eigenart durch soziale und politische Ungleichheiten 
unterminiert.

6 Eigenart im Sinne einer von Bürgern geprägten Stadtentwicklung, ist für die 1–2 Mrd. Menschen, die bis 2050 in neu 
geplante Städte und Stadtquartiere  Asiens und Afrikas ziehen, aufgrund der Geschwindigkeit des Städtebaus und der 
vorherrschenden Top-down-Planung kaum realisierbar. In informellen Siedlungen, in denen Not und nicht selten auch 
Gewalt  regieren, in denen kaum öffentliche Institutionen funktionieren und wo zusätzlich 1–2 Mrd. Menschen unter 
prekären Wohnverhältnissen  leben könnten, wird sich Eigenart kaum ausprägen können. 
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reich zu gestalten. Unter urbaner Governance versteht 
der WBGU Handlungen staatlicher und nicht staatli-
cher Akteure und Institutionen mit dem Ziel, die loka-
len Angelegenheiten einer Stadt und ihrer Stadtgesell-
schaft zu organisieren. Der WBGU spricht von trans-
formativer urbaner Governance, wenn es sich um 
Organisations- und Verfahrensstrukturen sowie Ent-
scheidungskriterien handelt, die sich am normativen 
Kompass des WBGU orientieren, der auf eine umfas-
sende Transformation der Städte zur Nachhaltigkeit 
abzielt. Transformative urbane Governance muss Dyna-
miken grundlegenden Wandels in Gang setzen, um der 
Wucht und Geschwindigkeit des globalen Urbanisie-
rungsprozesses gerecht zu werden. 

Aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten in 
Städten ist es unmöglich, dafür Blaupausen zu ent
wickeln, die in allen Städten implementiert werden 
könnten. Ein Kernelement transformativer urbaner 
Governance ist es deshalb, dass Nationalstaaten Städte 
verfassungsrechtlich als Träger von Rechten und Pflich-
ten anerkennen und ihnen ein Recht auf Selbstverwal-
tung gewähren und ihnen die erforderlichen Hand-
lungs- und Finanzierungsspielräume einräumen, um 
sie dazu zu befähigen, selbst Verantwortung für ihre 
lokalen Transformationspfade zu übernehmen. Die 
Kompetenz- und Aufgabenverteilung innerhalb dieser 
Mehrebenen-Governance sollte sich am Subsidiaritäts-
prinzip orientieren, wonach eine „Zuständigkeitspräro-
gative“ bei der kleineren Einheit nach Maßgabe ihrer 
Leistungsfähigkeit besteht. Zudem sollten Konsultati-
onsprozesse zwischen lokalen, regionalen und natio-
nalen Ebenen etabliert werden, um eine Einbeziehung 
der städtischen Belange in nationale Entscheidungspro-
zesse zu gewährleisten. 

Selbst in Städten, in denen die Stadtregierung über 
die notwendigen Entscheidungsbefugnisse und finanzi-
ellen Mittel verfügen, reichen diese oft nicht aus, um die 
Transformation erfolgreich zu gestalten. Um innovative 
Ansätze zu entwickeln, Zukunfts- und Gegenwartsin-
teressen um- und durchzusetzen sowie Legitimität für 
den Transformationsprozess zu schaffen, ist ein zweites 
Kernelement transformativer urbaner Governance, die 
Bewohner einer Stadt durch kollaborative Governance 
einzubinden und sie dazu zu befähigen, den Transfor-
mationsprozess mitzugestalten. Hierzu sollten Diskurs-
räume gestärkt sowie Frei- und Experimentierräume 
geschaffen werden.

Schließlich kann sich eine Transformation in Städ-
ten nur entwickeln, wenn sie über ausreichende 
Finanzmittel verfügen. Dazu muss sowohl eine solide 
Grundfinanzierung durch staatliche Transferzahlun-
gen gewährleistet sein als auch die Möglichkeit ausge-
baut werden, eigene Einnahmen zu erzielen. Außerdem 
müssen Anreize geschaffen werden, privates Kapital 

für die Transformation zu nutzen. Internationale Finan-
zierungsinstitutionen sollten möglichst koordinierte 
und kohärente Ansätze entwickeln, um Städte gezielt 
finanziell zu unterstützen.

Um das transformative Potenzial von Städten auch 
global nutzen zu können, sollten die globalen Gover-
nance-Strukturen modernisiert werden: Städte soll-
ten Teilnahme- und Rederechte in einschlägigen inter
nationalen Foren bekommen. Städte sollten zudem die 
Chance erhalten, „städtische Außenpolitiken“ zu ent-
wickeln, um das internationale Engagement von Städ-
ten in transnationalen Städtenetzwerken zu fördern.

Durch die stärkere Verantwortungsübernahme 
von Städten und Stadtgesellschaften für den urbanen 
Transformationsprozess entsteht eine polyzentrische 
Verantwortungsarchitektur, bei der Verantwortlichkei-
ten nicht ausschließlich hierarchisch angeordnet, son-
dern über mehrere Ebenen des Governance-Systems 
auch horizontal verteilt sind. 

5. Elemente eines Gesellschaftsvertrages für die 
urbane Transformation 

Die Große Transformation zur nachhaltigen Gesellschaft 
erfordert einen generationenübergreifenden Orientie-
rungsrahmen für ein gutes Zusammenleben von bald 
9 Mrd. Menschen. Der WBGU spricht in diesem Zusam-
menhang von einem „neuen Weltgesellschaftsver-
trag für eine klimaverträgliche und nachhaltige Welt-
wirtschaftsordnung“ (WBGU, 2011). In einer solchen 
gedachten Übereinkunft verpflichten sich Individuen 
und zivilgesellschaftliche Gruppen, Staaten und die 
Staatengemeinschaft sowie Unternehmen und die Wis-
senschaft, gemeinsam Verantwortung für den Über-
gang zu einer nachhaltigen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung zu übernehmen. 

Auch für die weltweite Urbanisierungsdynamik emp-
fiehlt der WBGU, einen globalen Konsens für urbane 
Lebensqualität unter Wahrung der natürlichen Lebens-
grundlagen der Menschheit zu erzielen. Elemente einer 
solchen Übereinkunft sind international bereits erar-
beitet worden: Mit der Verabschiedung der SDGs und 
dem Übereinkommen von Paris sind 2015 wesentliche 
Weichenstellungen gelungen. Die Weltkonferenz Habi-
tat III, die im Oktober 2016 stattfinden wird, bietet nun 
die Chance, diese globale Konsensbildung weiter vor-
anzutreiben und auf der Ebene der Städte zu operati-
onalisieren. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich die Idee eines 
Weltgesellschaftsvertrages präzisieren und als „Gesell-
schaftsvertrag für die urbane Transformation“ konkre-
ter gestalten. Voraussetzung für einen solchen Gesell-
schaftsvertrag ist, dass sich Stadtgesellschaften einen 
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Urbanisierungsschub bis 2050 vergegenwärtigen, der 
die oben diskutierten sechs Entwicklungsrisiken des 
globalen Wandels in sich birgt. Der Gesellschaftsver-
trag selbst hätte einen virtuellen Charakter im Sinne 
einer gesellschaftlichen Übereinkunft über die urbane 
Transformation. Er sollte sich aber weltweit und auf 
verschiedenen Governance-Ebenen in Form ausformu-
lierter Chartas widerspiegeln. 

Die in Tabelle 2 ausgeführten drei zentralen Ele-
mente eines derartigen Vertrags sind

>> eine polyzentrische Verantwortungsarchitektur;
>> eine Transformation der vom WBGU priorisierten 

urbanen Handlungsfelder in Richtung Nachhaltig-
keit;

>> eine Berücksichtigung des normativen Kompasses 
des WBGU.

Habitat III bietet die Chance, den Aushandlungsprozess 
für eine Charta auf der globalen Ebene auf den Weg zu 
bringen, die diesen Gesellschaftsvertrag reflektiert. In 
einem solchen Dokument sollten die Staaten die Per
spektive der Transformation der Städte zur Nachhal-
tigkeit als Leitidee verankern, um den Städten Orien-
tierung für die Gestaltung ihrer spezifischen Trans
formationspfade zu bieten. Auch Stadtgesellschaften 
sollten die Möglichkeit nutzen, eine gemeinsame Vision 

des Transformationsprozesses in ihrer Stadt partizipa-
tiv auszuhandeln und in einer jeweils eigenen Charta zu 
formulieren. Ähnliche Chartas können auch auf regio-
naler Ebene (z.  B. in der EU) sinnvoll sein.

Die Idee solcher Chartas für urbane Transformation 
knüpft an eine Reihe existierender politischer Erklä-
rungen und Agenden an, die auf verschiedenen Ebe-
nen von Staaten- und Städtebündnissen, Bürgermeis-
tern und Nichtregierungsorganisationen verabschiedet 
worden sind. Die bestehenden Erklärungen thematisie-
ren allerdings nicht ausreichend die Herausforderun-
gen einer urbanen Transformation zur Nachhaltigkeit in 
der Weltgesellschaft. Ein prominentes Beispiel ist die 
„Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt“ 
von 2007, die auf integrierte Stadtentwicklungspolitik 
und benachteiligte Stadtquartiere fokussiert, allerdings 
nicht für die globale, sondern für die europäische Ebene 
und ohne explizit transformative Perspektive. Es gibt 
also bereits Erfahrungen mit der Aushandlung solcher 
Dokumente, auf die bei der Formulierung der Char-
tas für urbane Transformation zurückgegriffen werden 
kann.

Bei der Aushandlung des Gesellschaftsvertrags für 
urbane Transformation und dessen Operationalisierung 
in Form von Chartas sollten, neben dem normativen 

Tabelle 2
Drei zentrale Elemente eines Gesellschaftsvertrages für die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit.
Quelle: WBGU

Zentrale Elemente eines Gesellschaftsvertrags für die urbane Transformation

Polyzentrische Verantwortungsarchitektur 
>> Städte konstitutionell anerkennen 
>> Recht auf Selbstverwaltung zur Gestaltung lokaler Angelegenheiten gewähren
>> Entscheidungskompetenzen nach Subsidiaritätsprinzip verteilen
>> Finanzierung sichern
>> Institutionelle und personellen Kapazitäten stärken und effektive Planungsstrukturen schaffen
>> Städte in nationalen Entscheidungsprozessen und bei internationalen Verhandlungen

konsultieren 
>> Stadtgesellschaften zur Mitgestaltung des Transformationsprozesses befähigen
>> Chartas für urbane Transformation auf lokaler, nationaler, regionaler und globaler Ebene 

vereinbaren

Transformative Handlungsfelder in Städten
International diskutierte Felder 

>> Dekarbonisierung, Energie und Klimaschutz
>> Mobilität und Verkehr
>> Armutsbekämpfung und sozioökonomische Disparitäten 
>> Baulich-räumliche Gestalt von Städten (urban form) 
>> Anpassung an den Klimawandel

Schwerpunkte: International wenig diskutierte Felder 
>> Urbane Flächennutzung
>> Materialien und Stoffströme 
>> Urbane Gesundheit

Normativer Kompass 
>> Natürliche Lebensgrundlagen erhalten 
>> Teilhabe sicherstellen 
>> Eigenart fördern
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Kompass, den transformativen Handlungsfeldern und 
der polyzentrischen Verantwortungsarchitektur – als 
den Kernelementen des Vertrages – sowie der Berück-
sichtigung der sechs Entwicklungsrisiken des globalen 
urbanen Wandels aus Sicht des WBGU auch die folgen-
den Voraussetzungen für die Transformationsfähigkeit 
von Stadtgesellschaften, die im vorliegenden Gutach-
ten erarbeitet wurden, berücksichtigt werden. 

Voraussetzungen für die Transformationsfähigkeit 
von Stadtgesellschaften 
Innerhalb weniger Jahre muss in den Städten ein Para-
digmenwechsel stattfinden: weg von inkrementel-
len Ansätzen, hin zu transformativen Änderungen, 
um langfristig die natürlichen Lebensgrundlagen der 
Menschheit und die Lebensqualität der Menschen zu 
erhalten. Dabei geht es um die Sicht aus einer erstre-
benswerten Zukunft zurück auf heute: Wie kann jede 
Stadtgesellschaft für sich einen Transformationspfad 
finden, um diese nachhaltige Zukunft zu ermöglichen? 
Dafür müssen die Diversität der Städte sowie die Poten-
ziale ihrer Akteure ernst genommen und genutzt wer-
den. Vor diesem Hintergrund identifiziert der WBGU 
folgende Voraussetzungen für die Transformationsfä-
higkeit von Stadtgesellschaften: 

>> Städte als zentrale Arenen der Transformation aner-
kennen und stärken: Wesentliche Elemente der 
Transformation werden in Städten entschieden (z.  B. 
die Infrastrukturentwicklung: Energie, Wasser/
Abwasser, Abfall, Mobilität) und in vielen transfor-
mativen Handlungsfeldern können auf der Ebene 
der Städte integrative Lösungen gefunden werden, 
die Synergien zwischen lokaler Entwicklung und 
globalen Herausforderungen nutzen. Voraussetzung 
einer bereits oben beschriebenen polyzentrischen 
Verantwortungsarchitektur ist es daher, Städten 
ausreichende lokale Entscheidungsbefugnisse ein-
zuräumen und sie zudem zu befähigen, ihre Rolle als 
Akteure der internationalen Kooperation zu spielen. 

>> Öffentliche Gestaltungs- und Planungshoheit in 
Stadträumen re-etablieren: Die öffentliche Hand 
sollte gestärkt werden. Sie sollte die Planungs- und 
Gestaltungshoheit in den Städten zurückerlangen, 
dort wo andere Akteure (wie starke Investoren, 
gewalttätige Organisationen) sie besitzen. Eine 
schwache Stadtregierung macht Städte zudem anfäl-
lig für Korruption. Der WBGU schlägt eine finanzi-
elle, institutionelle und politische Stärkung der 
Städte vor, damit sie mehr Verantwortung für Stadt-
entwicklung und Infrastruktur übernehmen können.

>> Städte sollen Verantwortung für die eigenen Transfor-
mationspfade übernehmen: Städte sollen lokal und 
global zunehmend Verantwortung für die Große 

Transformation zu Nachhaltigkeit übernehmen. Sie 
werden so zu „Reallaboren“ für ihre eigenen trans-
formativen Lösungen, für die es keine allgemeingül-
tigen Blaupausen gibt. Die konkrete Ausgestaltung 
des Transformationspfads sollte ein gemeinschaftli-
cher Suchprozess unter Einbindung lokaler Akteure 
sein. Die Vielfalt an Transformationspfaden bietet 
Chancen für Innovationen und für Lernprozesse 
zwischen Städten. Foren für diesen Austausch gibt 
es bereits (z.  B. ICLEI, C40, Compact of Mayors). 

>> Öffentliche Diskurs- und Experimentierräume schaf-
fen und Teilhabe der Stadtbevölkerung zulassen und 
fördern: Transformation erfordert Dialog, gemein-
same Lernprozesse und Konfliktregulierung. Stadt-
gesellschaften müssen sich über die Ziele ihrer 
Transformation und damit ihrer langfristigen 
Zukunft verständigen, etwa in Form ihrer eigenen 
Charta für die urbane Transformation. Vorausset-
zung ist die Etablierung urbaner Diskursräume, in 
denen zivilgesellschaftliche Akteure, Nichtregie-
rungsorganisationen, Wirtschaft und Wissenschaft 
öffentlich, transparent und auf Augenhöhe mit der 
urbanen Administration diskutieren und verhandeln 
können. Experimentierräume für Innovationen 
urbaner Gestaltung sind essenziell, um eine Vielfalt 
an Ideen und innovativen Lösungsansätzen zu 
produzieren. Diese Form der Teilhabe der Bürger 
erhöht zugleich die Legitimation der Stadtregierun-
gen. Stadtgesellschaften sollten dafür geeignete 
Rahmenbedingungen (z.  B. Förderstrukturen) schaf-
fen und die dafür notwendigen Handlungskompe-
tenzen fördern.

>> Normativen Kompass für integrative Lösung von Ziel-
konflikten nutzen: Bei der Suche nach Lösungen für 
Zielkonflikte sollte bei der Gestaltung urbaner Ent-
wicklungsprozesse auf Basis des normativen Kom-
passes ein integrativer Ansatz verfolgt werden. 
Angesichts der komplexen Herausforderungen und 
des Zeitdrucks der Transformation sind von Beginn 
an integrative, holistische, systemische Lösungen 
gefordert. Hierbei sollten Synergien genutzt werden, 
denn ein sektorales Herangehen oder ein sequenzi-
elles Abarbeiten einzelner Ziele kann erhebliche 
Zielkonflikte auslösen. Auch der Aspekt der Eigenart 
darf nicht vernachlässigt werden, etwa sollten iden-
titätsstiftende Wahrzeichen oder Parkanlagen erhal-
ten und soziale Kohäsion als wichtiger Resilienz
faktor gestärkt werden. 

>> Inklusives Wachstum – sozioökonomische Disparitä-
ten abbauen: Eine zentrale Bedingung für die Trans-
formationsfähigkeit von Städten ist die Reduzierung 
sozioökonomischer Disparitäten, die sich negativ auf 
den sozialen Zusammenhalt, die Stabilität und die 
Sicherheit in Stadtgesellschaften auswirken. Städte 
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können sich auf das SDG 10 „Ungleichheit innerhalb 
von und zwischen Staaten verringern“ berufen und 
ihren Beitrag leisten, etwa bei der Wohnungsversor-
gung, dem Zugang zu Bildung, Gesundheitsdienst-
leistungen oder zum öffentlichen Nahverkehr. 
Zudem sollten alle Bewohner einer Stadt, unabhän-
gig von ihrem Einkommen, die vergleichbare Chance 
haben, die Entwicklung einer Stadt mitzugestalten.

>> Anpassungsfähigkeit von Städten an rasche Änderun-
gen stärken: Die Transformation der Städte zur Nach-
haltigkeit ist ein langfristig angelegter Prozess, der 
mit grundlegenden Umsteuerungen in der Stadtent-
wicklung verbunden ist, wobei die Lösungsansätze 
vielfältig und abhängig von lokalen Bedingungen 
sind. Dabei müssen nicht nachhaltige Entwicklungs-
pfade und damit verbundene Pfadabhängigkeiten 
durch Leapfrogging, also das Überspringen techno-
logischer und institutioneller Entwicklungsstufen, 
vermieden werden. Zudem können Städte neuen 
Dynamiken ausgesetzt sein, die sie zu Handeln unter 
hohem Zeitdruck und Unsicherheit zwingen, etwa die 
Auswirkungen des Klimawandels oder große Flucht-
bewegungen. Städte und Stadtquartiere sollten daher 
auch als transitorische Räume verstanden werden, in 
denen heute benötigte Strukturen geschaffen werden 
können, die aber langfristig veränderbar sein müssen. 
Architektur und Städtebau sowie die urbane Gover-
nance müssen künftig somit einen Rahmen bieten, 
der Veränderungen, Ergänzungen und Erweiterungen 
verträgt und fördert. Leapfrogging, Modularität, 
Flexibilität, Adaptivität sowie Resilienz können daher 
als Gestaltungsmerkmale für eine Stadtentwicklung 
im Übergang gesehen werden.

>> Regionalplanung sollte polyzentrische Urbanisierung 
fördern: Wenn sich Raumentwicklung auf wenige 
zentrale Orte konzentriert, begünstigt dies meist 
eine Verstärkung sozialer und wirtschaftsräumlicher 
Disparitäten. Die Landes- und Regionalplanung 
sollte das Entstehen polyzentrischer Raumstruktu-
ren fördern, so dass der Raum durch mehr als einen 
zentralen Ort geprägt wird. Auf diesem Prinzip 
beruht das Leitbild der „dezentralen Konzentration“, 
das das Ziel verfolgt, durch Förderung dezentraler 
Siedlungs- und Infrastrukturen sozial- und wirt-
schaftsräumliche Disparitäten zu vermeiden und 
möglichen Agglomerationsnachteilen in Wachs-
tumsregionen entgegen zu wirken.

>> Rolle von Wissenschaft und Bildung in der urbanen 
Transformation stärken: Wissenschaft und Bildung 
tragen zu einem breiteren Verständnis der urbanen 
Transformation bei, machen dieses Wissen zugäng-
lich und helfen dabei, für die jeweilige Stadt geeig-
nete Transformationspfade zu identifizieren und 
umzusetzen. Die inter- und transdisziplinäre For-

schung eignet sich hierfür besonders, denn durch 
Einbeziehung der urbanen Akteure werden die 
Umsetzungschancen deutlich verbessert. In „Real
laboren“ können Wissenschaftlerinnen und Akteure 
durch Ausprobieren und Experimentieren gemein-
sam Wissen und Problemlösungen für die urbane 
Transformation erarbeiten.

6. Kernempfehlungen

Im Folgenden werden die Kernempfehlungen des WBGU 
für die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit vor-
gestellt. Zunächst werden für einzelne transformative 
Handlungsfelder zentrale Ziele sowie die wichtigsten 
Maßnahmen und Handlungsansätze benannt. Danach 
folgen die für die Transformation besonders relevanten 
Maßnahmen und Handlungsansätze für transformative 
Governance sowie für Finanzierung, jeweils differen-
ziert nach lokaler, nationaler und globaler Handlungs-
ebene. In den Tabellen 3 bis 5 sind diese Kernempfeh-
lungen jeweils zusammenfassend dargestellt. 

Kernempfehlungen für transformative 
Handlungsfelder 

Transformative Handlungsfelder sind Bereiche der 
Stadtentwicklung, in denen der WBGU die größ-
ten potenziellen Hebelwirkungen für eine erfolgrei-
che urbane Transformation zur Nachhaltigkeit sieht. 
Dies sind erstens fünf Bereiche, die bereits internati-
onal diskutiert werden, die der WBGU aber vor dem 
Hintergrund der Transformation in Bezug auf Zeithori-
zonte und Größenordnungen neu rahmt (Tab. 3). Zwei-
tens werden Empfehlungen zu drei in diesem Gutach-
ten schwerpunktmäßig behandelten transformativen 
Handlungsfeldern gegeben, die aus Sicht des WBGU 
international noch zu wenig politische Beachtung fin-
den (Schwerpunkte in Tab. 3).

>> Dekarbonisierung, Energie und Klimaschutz – Urbane 
Entscheidungskompetenz verbessern und Nullemissi-
onen anstreben: Für die urbane Transformation in 
Richtung Klimaverträglichkeit müssen in den 
Städten die direkten CO2-Emissionen auf Null 
zurückgeführt und die Energienachfrage in Grenzen 
gehalten werden, um die globale Energiewende in 
Richtung CO2-emissionsfreier Energiesysteme zu 
ermöglichen. Dabei muss auch die so genannte 
„graue Energie“ berücksichtigt werden, d.  h. die 
Energie, die direkt und indirekt für den Bau von 
Gebäuden und Infrastrukturen aufgewendet wird. 
Gleichzeitig muss der Zugang zu Energie und Infra-
strukturen für mehrere hundert Millionen heutiger 
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Tabelle 3
Kernempfehlungen für transformative Handlungsfelder.
Quelle: WBGU

Ziele Wichtige Maßnahmen und Handlungsansätze

International diskutierte Felder

Dekarbonisierung, Energie und Klimaschutz

>> Bis spätestens 2070 alle fossilen CO2-Emissions
quellen in Städten durch emissionsfreie Alternativen 
ersetzen

>> Bis 2030 Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nach-
haltiger und zeitgemäßer Energie für alle sichern 
(SDG 7) 

>> Stadtentwicklung so ausrichten, dass 
Energienachfrage begrenzt wird

>> Dekarbonisierungsfahrpläne für alle Städte erstellen
>> Luftreinhaltung und Klimaschutz integrieren
>> Informelle Siedlungen: Chancen erneuerbarer Systeme 

nutzen
>> Neu entstehende Städte perspektivisch nur noch 

emissionsfrei planen und nachhaltigen Umgang mit 
Stoffströmen und Materialien sicherstellen

Mobilität und Verkehr

>> Vollständige Dekarbonisierung der Verkehrssysteme 
bis spätestens 2070 erreichen

>> Inklusive urbane Mobilität (Unterziel SDG 11, 
accessible cities) bis 2030 umsetzen

>> In Innenstädten perspektivisch nur noch emissions-
freie Mobilität zulassen

>> Wohn- und Arbeitsquartiere durchmischt und nur in 
fußläufiger Nähe zu ÖPNV bauen und entwickeln 
(Transit-oriented Development)

>> Öffentlichen Nahverkehr für alle zugänglich und Straßen 
für nicht motorisierten Verkehr sicherer machen 
(Pro-poor Transport Policies)

>> Motorisierten Individualverkehr in Innenstädten 
sukzessive reduzieren

Baulich-räumliche Gestalt von Städten (urban form)

>> Nachhaltigkeit und Anpassungsfähigkeit im 
Städtebau verbinden

>> Inklusive Stadtquartiere schaffen 
(menschenorientiert, klimaverträglich)

>> Bereitstellung baulich-räumlicher Strukturen zur 
Schaffung urbaner Lebensqualität, wie z.  B. gut 
zugängliche, sichere Räume mit Nischen für 
Interaktion und zur Erholung verschiedener 
Nutzergruppen

>> Konzepte für flexible und anpassungsfähige Stadt
quartiere entwickeln

>> Urbanisierungsschübe entschleunigen; polyzentrische 
Raumgestaltung statt konventionelle Landflucht

>> Ausgleich zwischen Verdichtung und Grün- bzw. 
Freiräumen suchen

>> Anreize für passive Energieeinsparung in der 
Quartiersentwicklung und Bauen erhöhen

>> In neuen Stadtgebieten Planungsstrategien für 
nachhaltige Quartiere umsetzen

Anpassung an den Klimawandel

>> Risiken des Klimawandels für Stadtgesellschaften 
mindern

>> Stadtentwicklung an Klimaänderungen anpassen

>> Anpassung als iterativen Lernprozess in Stadtplanung 
integrieren: u.  a. wissenschaftliche Erkenntnisse 
einbeziehen

>> Bei langfristigen Infrastrukturentscheidungen 
Klimaschutz und Anpassung integrieren

>> Fähigkeiten vulnerabler Gruppen zum Umgang mit 
Klimaänderungen stärken

>> Lokale Datenverfügbarkeit verbessern

Armutsbekämpfung und sozioökonomische Disparitäten

>> Inklusives Wachstum: Überproportionale Zuwächse 
für untere Einkommensgruppen sichern

>> Armut und sozioökonomische Disparitäten in Städten 
abbauen

>> Lebensqualität in informellen Siedlungen verbessern
>> Recht auf angemessene Wohnverhältnisse umsetzen 

und politische Teilhaberechte sichern
>> Paradigmenwechsel einleiten: Initiativen für die ärms-

ten 40  % der weltweiten Stadtgesellschaften stärken

>> Globale Initiative von UN-Habitat, UNDP, UNEP, 
Weltbank für die erwarteten zusätzlichen 1–2 Mrd. Men-
schen, die in nicht adäquaten Wohnverhältnissen leben

>> Zunehmender Konzentration von Vermögen und 
Grundbesitz entgegenwirken

>> Relevante urbane Akteure (u.  a. Stadtregierungen, 
Architektinnen, Planer), für Verbesserung der Lebens
qualität urbaner Armutsgruppen gewinnen; umfassende 
öffentliche und private finanzielle Ressourcen 
mobilisieren

>> Recht auf angemessene Wohnverhältnisse zum Kern
bestandteil der bi- und multilateralen Entwicklungs
zusammenarbeit machen
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Ziele Wichtige Maßnahmen und Handlungsansätze

>> Bei urbanen Investitionen und Architekturwettbewerben 
Priorität auf die ärmsten 40  % statt der reichsten 5  % der 
Bevölkerung setzen

>> Urbanisierung als Förderbereich im Development 
Assistance Committee der OECD (OECD-DAC) 
aufwerten

>> Schwerpunktprogramm „Adequate Housing for All“ mit 
Fokus auf Regional- und Mittelstädten bei der Weltbank 
initiieren

>> Für alle Gruppen: Zugang zu Basisinfrastrukturen, 
Bildung und Gesundheitseinrichtungen sichern

Schwerpunkte: International wenig diskutierte Felder

Urbane Flächennutzung

>> Flächennutzung gemeinwohlorientiert gestalten 
>> Flächennutzung flexibilisieren (u.  a. Risikoanpassung 

und Vorsorge)
>> Flächendegradation minimieren

>> Sozialverträglichkeitsprüfung für Flächennutzungs
gestaltung einführen bzw. stärken

>> Transparenz und Dokumentationspflicht für Flächen
besitz und -nutzung sichern (ggf. Reform Bodenrecht)

>> Ausreichend städtische Räume im öffentlichen oder 
gemeinschaftlichen Eigentum halten

>> Grundstücke: Erstkaufrecht oder Vetorecht für 
Kommunen sichern 

>> Lokal angepasste Planungssysteme etablieren
>> Korruption bekämpfen und land grabbing eindämmen
>> Boden- und Immobilienspekulation eindämmen
>> Flexible Gestaltungsmodelle berücksichtigen 

(Zwischennutzung, shared space, urban commons usw.)

Materialien und Stoffströme

>> Möglichst vollständige Kreislaufwirtschaft in diesem 
Jahrhundert etablieren

>> Toxische oder umweltschädliche Stoffe substituieren
>> Wiedergewinnung nicht erneuerbarer Ressourcen 

sicherstellen
Beispiele:

>> CO2-emissionsintensive Baumaterialien wie Stahlbe-
ton durch klimaverträgliche Alternativen ersetzen

>> Verlust von Phosphor stoppen
>> Verwertung vom Elektroschrott nachhaltig gestalten

>> Langlebig- und Reparierbarkeit von Produkten fördern  
(z.  B. Ressourcenbesteuerung)

>> Verantwortlichen Umgang mit Abfall und Recycling 
fördern sowie illegalen Abfallhandel eindämmen  
(Basler Übereinkommen)

>> Bauvorschriften: Modulare Bau- und Konstruktionswei-
sen, inkl. Rückbau- und Recyclingfähigkeit fördern, vor 
allem klimaverträgliche Baustoffe 

>> Bei öffentlicher Beschaffung und Bauaufträgen 
nachhaltigen Umgang mit Materialien und Stoffströmen 
berücksichtigen

Urbane Gesundheit

>> Globaler Paradigmenwechsel von Krankheitsbekämp-
fung zu Gesundheitsförderung durch Stärkung von 
Ressourcen und Potenzialen für ein gesundes Leben 
in Städten

>> Gesundheitsförderung durch sektorübergreifende 
Stadtplanung bzw. -entwicklung und Stärkung 
kommunaler Planungskompetenz dauerhaft 
verankern

>> Gesundheitskompetenz und -handeln der Stadtbevöl-
kerung fördern

>> Substanzielle Teilhabe sichern und Nahrungsversorgung 
verbessern

>> Städte gesundheitsfördernd gestalten mit Fokus auf 
Begegnungs- und Aktivitätsräumen

>> Selbstorganisation von Stadtbewohnerinnen stärken, 
kleinräumige gesundheitsfördernde Maßnahmen im 
Quartier ermöglichen

>> Urbane Epidemien und neue Infektionskrankheiten 
eindämmen durch Förderung der Resilienz der Bevölke-
rung, Gesundheitsbildung und Verbesserung der 
Gesundheitsberichterstattung

>> Gesundheitsförderung durch sektorübergreifende Stadt-
planung (Synergien Klimaschutz/Dekarbonisierung) 
anstreben

Zusammenfassung � �﻿ �﻿﻿
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und Milliarden zukünftiger Stadtbewohner erst noch 
geschaffen werden. Städte müssen sich die Kompe-
tenz erarbeiten, systemisch auf diese Herausforde-
rungen zu reagieren und die vielfach bestehenden 
Synergien, etwa mit dem Gesundheitsbereich, nut-
zen.

>> Mobilität und Verkehr – Dominanz des motorisierten 
Individualverkehrs überwinden: Angestrebt werden 
sollten Städte mit guter Erreichbarkeit (accessible 
cities). In diesen liegen nicht nur bestimmte Orte 
(Arbeit, Wohnen usw.) nah beieinander, sondern 
diese Städte sind auch fußgängerfreundlich und ver-
fügen über sichere Radwege sowie erschwingliche, 
klimaverträgliche und qualitativ hochwertige öffent-
liche Transportmöglichkeiten, die allen sozialen 
Gruppen zugänglich sind. Verkehrsplanung sollte 
Rad- und Fußmobilität sowie den ÖPNV ins Zent-
rum stadtplanerischer Überlegungen rücken 
(transit-oriented development).

>> Baulich-räumliche Gestalt von Städten, Nachhaltigkeit 
und Anpassungsfähigkeit verbinden: Für eine klima-
verträgliche Stadt- und Quartiersplanung sowie -ent-
wicklung bedarf es lokal angepasster Stadtplanungs-
strategien, bei denen neben dem jeweiligen geogra-
phischen und kulturellen Kontext auch technische 
Möglichkeiten der Umsetzung und Instandhaltung 
beachtet werden. Um auf Bevölkerungsdynamiken 
oder Klimaänderungen besser reagieren zu können, 
sollte zudem die Integration flexibler Konzepte in 
Architektur und Städtebau beachtet werden. Dies gilt 
vor allem für Städte mit risikoexponierter Lage. 
Zudem können bei höherer Flexibilität neue Erkennt-
nisse oder technische Neuerungen der städtischen 
Infrastruktur leichter integriert werden. 

>> Stadtentwicklung an Klimaänderungen anpassen: 
Um die Risiken des Klimawandels für Stadtgesell-
schaften zu mindern, sollten Strategien für den 
Schutz der Bevölkerung (Aufklärung, Katastrophen-
vorsorge), die Priorisierung von Infrastrukturinves-
titionen sowie Strategien für die Integration von 
Klimaschutz und Klimaanpassung in langfristigen 
Planungen entwickelt werden. Anpassung an den 
Klimawandel ist ein iterativer Lernprozess, der über 
inkrementelle bis hin zu einschneidenden Maßnah-
men (z.  B. Umsiedlungen, Rückzug aus vormals 
besiedelten Gebieten) als Querschnittsthema in die 
Stadtentwicklung einbezogen werden sollte. 

>> Armut und sozioökonomische Disparitäten in Städten 
abbauen: Stadtregierungen sollten sicherstellen, 
dass neben den bisherigen zentralen Akteuren auch 
die weniger organisierte Zivilgesellschaft adäquate 
Chancen bekommt, die Stadtentwicklung und Ver-
besserung ihrer Lebensbedingungen mitzugestalten. 
Vor allem Lokalregierungen sollten dafür sorgen, 

dass urbane Armutsgruppen Zugang zu Basisinfra-
strukturen und -dienstleistungen erhalten. Hier ist 
ein fundamentaler Perspektivwechsel notwendig, 
der nicht die Symptome bekämpft, sondern die 
Ursachen der Entstehung inadäquater informeller 
Siedlungen in den Fokus nimmt. Die konventionelle 
Urbanisierung hat finanzielle, personelle und krea-
tive Ressourcen insbesondere in die Quartiersent-
wicklung der oberen 1–20  % der Weltbevölkerung 
gelenkt. Hier ist eine neue Prioritätensetzung not-
wendig, wenn verhindert werden soll, dass 2050 
3 Mrd. Menschen in inakzeptablen, lebensfeind
lichen, informellen Quartieren leben. Insbesondere 
gilt es, relevante urbane Akteure wie Stadtregierun-
gen, Architekten, Stadtplaner, Investoren, Entwick-
lungsbanken und zivilgesellschaftliche urbane 
Akteure für die Stärkung und Entwicklung informel-
ler, oft prekärer Stadtquartiere zu gewinnen, umfas-
sende öffentliche und private finanzielle Ressourcen 
zu mobilisieren, Raumplaner und Architekten auf 
die Transformationserfordernisse einzustellen, Aus-
bildungssysteme in diese Richtung zu reformieren 
und auch die notwendigen wissenschaftlichen 
Kapazitäten zu stärken, um die Lebensqualität urba-
ner Armutsgruppen zu verbessern. 

>> Flächennutzung gemeinwohlorientiert gestalten: Da 
die Art der urbanen Flächennutzung sowie die Neu- 
und Überplanung von Flächen zentrale Weichenstel-
lungen für die Entwicklung einer Stadt darstellen 
sowie deren Funktionalität und Lebensqualität maß-
geblich beeinflussen, ist die Flächennutzung ein ent-
scheidendes transformatives Handlungsfeld. Um 
negative Pfadabhängigkeiten zu vermeiden, sollte 
sich eine transformative Flächennutzungsgestaltung 
dabei möglichst auf zentrale Prinzipien konzentrie-
ren. Diese sind die Verminderung der Flächendegra-
dation, eine klima- und umweltgerechte sowie 
sozialverträgliche Nachverdichtung, Gemeinwohl
orientierung sowie die Flexibilisierung und 
Anpassungsfähigkeit von Flächennutzungen. Vor-
aussetzung sind adäquate Eigentumsverfassungen 
der Städte, die solche Gestaltungsspielräume bieten. 
Zur Steuerung der Flächennutzung und Stärkung 
der urbanen Governance steht eine Vielzahl an 
Instrumenten zur Verfügung. Aufgrund der großen 
Diversität von Städten und ihrer sich unterscheiden-
den (national-)gesetzlichen, kulturellen wie auch 
sozioökonomischen Voraussetzungen muss jede 
Stadtregierung sorgfältig prüfen, welche Maßnah-
men sich besonders eignen. Voraussetzung ist eine 
dem städtischen Gemeinwohl verpflichtete 
Eigentumsverfassung.

>> Nachhaltigen Umgang mit Materialien und Stoff
strömen fördern: Städte sind Knotenpunkte der glo-
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balen Material- und Ressourcenströme, deren 
Zunahme mit einer Reihe unerwünschter Nebenwir-
kungen verbunden ist. Dazu zählen die Zerstörung 
naturnaher Landschaften und die Freisetzung toxi-
scher Stoffe oder Treibhausgasemissionen. Zudem 
könnten wichtige Ressourcen in wenigen Dekaden 
knapp werden, wenn deren Extraktion unvermin-
dert fortgeführt wird. Der Übergang in eine nachhal-
tige und möglichst vollständige Kreislaufwirtschaft 
in diesem Jahrhundert ist daher ein zentraler Bau-
stein der Großen Transformation zur Nachhaltigkeit. 
Das Denken in Stoffströmen und Lebenszyklen nicht 
nur von Produkten, sondern auch von (städtischen) 
Infrastrukturen und Gebäuden sowie die Beachtung 
der Auswirkungen von Emissionen oder Abfällen bei 
Produktion, Transport, Konsum bis hin zur Abfallbe-
handlung sind Voraussetzungen für eine nachhaltige 
Kreislaufwirtschaft. Ansatzpunkte sind die effiziente 
Verwendung von Ressourcen und die Reduktion von 
Materialströmen, die Verringerung ökologischer 
Fußabdrücke sowie das Schließen von Stoffkreisläu-
fen. Stellvertretend für die Vielfalt der Problemlagen 
werden die Themen Baustoffe, Phosphor und 
Elektroschrott behandelt.

>> Ressourcen und Potenziale für ein gesundes Leben in 
Städten stärken: Städte bergen u.  a. je nach Entwick-
lungsstand, Lage und Größe spezifische gesundheit-
liche Chancen und Risiken für die urbane Bevölke-
rung. Als zentrale Herausforderungen identifiziert 
der WBGU den Anstieg nicht übertragbarer Erkran-
kungen und die Ausbreitung ungesunder Lebensstile 
und Gewohnheiten, das steigende Risiko urbaner 
Epidemien und neuer Infektionskrankheiten sowie 
gesundheitliche Disparitäten in Städten. In Anbe-
tracht der fortschreitenden globalen Urbanisierung 
ist die Förderung urbaner Gesundheit essenziell, 
denn diese ist sowohl Ziel als auch Ressource für die 
urbane Transformation zur Nachhaltigkeit. Gesund-
heitsbezogene Interventionen sind in vielen Städten 
bisher überwiegend sektoral und pathogenetisch, 
d.  h. krankheitsfokussiert ausgerichtet. Der WBGU 
spricht sich stattdessen für einen ganzheitlichen, 
ressourcen- und prozessorientierten Ansatz zur För-
derung urbaner Gesundheit aus, der stärker an den 
Bedingungen für ein gesundes Aufwachsen und 
Leben in Städten ansetzt. Aufgrund der langfristigen 
Folgen gesundheitsfördernder und -beeinträchti-
gender Faktoren (z.  B. Verwendung giftiger Bau-
stoffe, hohe Emissionsbelastung im Kindesalter, 
bewegungsbehindernde Stadtgestaltung) sind hier 
die Pfadabhängigkeiten sehr hoch. Deren Vermei-
dung und die Förderung von Gesundheit als Teil 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung sind daher 
essenziell. Gesundheitsförderung ist zudem ein 

wichtiges Querschnittsthema, dessen ganzheitliche 
Bearbeitung vielfältige Synergien erzeugen kann.

Kernempfehlungen für transformative urbane 
Governance: Akteure der Stadtentwicklung 

Transformatives Potenzial von Städten auf internati-
onaler Ebene nutzen und Urbanisierung zu einem 
zentralen Thema internationaler Zusammenarbeit 
machen
In Global-Governance-Strukturen spielen Städte bisher 
kaum eine Rolle, obwohl sie zu den wichtigsten Akteu-
ren zählen, wenn es beispielsweise um die Vermeidung 
globaler Umweltveränderungen geht. Um das trans-
formative Potenzial von Städten auch auf internatio-
naler Ebene nutzen zu können, sollten Global-Gover-
nance-Strukturen zeitgemäß gestaltet werden. Dies 
bedeutet zunächst, dass Nationalstaaten und interna-
tionale Organisationen „städtische Außenpolitik“ – das 
internationale Engagement von Städten – anerken-
nen und diese befördern bzw. Regelungen so gestalten, 
dass sie nicht behindert wird (Tab. 4). Bei relevanten 
internationalen Verhandlungen sollte ein Teilnahme- 
und Rederecht für Städte und Städtenetzwerke etab-
liert werden, um den Austausch zwischen den verschie-
denen Ebenen zu verbessern. Um die Aktivitäten von 
Städtenetzwerken sichtbarer zu machen, sollten diese 
ihre Aktivitäten stärker bündeln.

Angesichts der Urbanisierungsdynamik und der 
damit verbundenen Herausforderungen ist es dringend 
notwendig, UN-Habitat zu reformieren und auszu-
bauen. Der WBGU diskutiert dazu verschiedene Optio-
nen. Während der Beirat mittelfristig einen Ausbau zur 
UN-Organisation empfiehlt, sollte UN-Habitat kurz-
fristig durch Managementreformen, eine Fokussierung 
auf inhaltliche Arbeit und Policy-Entwicklung sowie 
den Aufbau einer leistungsfähigen wissenschaftlichen 
Abteilung im Rahmen seines Programmstatus gestärkt 
werden.

Zusätzlich sollte ein internationales wissenschaftli-
ches Panel zu nachhaltiger Urbanisierung eingerichtet 
werden. Urbanisierung und nachhaltige Stadtentwick-
lung müssen außerdem ähnlich wie Klimawandel oder 
Gender zu Querschnittsthemen in allen UN- und ande-
ren multilateralen Organisationen werden. Außerdem 
gilt es, die Habitat-Konferenzen weiter zu entwickeln. 
Angesichts der Urbanisierungsdynamik ist ein 20-jäh-
riger Rhythmus nicht zeitgemäß und sollte auf 4 Jahre 
verkürzt werden. 

Um die Auseinandersetzung mit Urbanisierung und 
Transformation weltweit zu beschleunigen und zu 
intensivieren, sollten sich die G20 des Themas dau-
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Tabelle 4 
Kernempfehlungen für die transformative urbane Governance. 
Quelle: WBGU

Ziele Wichtige Maßnahmen und Handlungsansätze

Globale/internationale Ebene

>> Transformatives Potenzial von 
Städten auf inter- und transnatio-
naler Ebene nutzbar machen

>> Urbanisierung und nachhaltige 
Stadtentwicklung zu einem zentra-
len Thema internationaler Zusam-
menarbeit machen

>> „Städtische Außenpolitik“ – das transnationale Engagement von Städten – 
fördern

>> Teilnahme- und Rederecht für Städtenetzwerke und Städte in internationa-
len Verhandlungen etablieren

>> Aktivitäten von Städtenetzwerken bündeln und Netzwerke stärken

>> UN-Habitat Reform: kurzfristig durch Managementreform, klarere 
Ausrichtung auf inhaltliche Arbeit und Policy-Entwicklung sowie Schaffung 
eigener wissenschaftlicher Abteilung 

>> Mittelfristig Ausbau zur UN-Organisation herbeiführen
>> Habitat-Konferenzen weiterentwickeln: Habitat-Konferenzzyklus auf 4 

Jahre verkürzen; New Urban Agenda sollte institutionelle Architektur für 
Implementierung enthalten

>> AA, BMUB, BMZ: UN-Habitat Aufwertung fördern und in den Folgeprozess 
von Habitat III die Elemente des urbanen Gesellschaftsvertrages einbrin-
gen

>> UN, Entwicklungsbanken und andere multilaterale Organisationen: 
Urbanisierung als Querschnittsthema verankern

>> Internationales wissenschaftliches Panel zu Urbanisierung und nachhalti-
ger Stadtentwicklung einrichten

>> G20: Urbanisierung und Transformation generell und dauerhaft zum 
relevanten Thema machen; deutsche G20-Präsidentschaft sollte 2017 das 
Thema auf die Agenda setzen

>> BMZ, BMUB, BMBF: Urbanisierung zu zentralem Eckpunkt der Entwick-
lungszusammenarbeit, Umweltzusammenarbeit bzw. wissenschaftlichen 
Kooperation machen

Nationale Ebene

>> Städte mit notwendigen Entschei-
dungsbefugnissen ausstatten bzw. 
diese stärken

>> Städte durch Konsultationsmöglich-
keiten besser in nationale und regi-
onale Entscheidungsprozesse ein-
binden

>> Kapazität städtischer Verwaltung 
stärken

>> Korruption bekämpfen

>> Gemeinwohlverträglichkeit von 
Privatinvestitionen sicherstellen 
und Immobilienspekulationen 
begrenzen

>> Subsidiaritätsprinzip konsequent umsetzen
>> Kommunales Selbstverwaltungsrecht oder andere Form der 

konstitutionellen Anerkennung städtischer Autonomie realisieren

>> Ausbildung von Stadtplanern und städtischen Verwaltungsmitarbeitern 
verbessern: ökologische und soziale Grundlagen zu einem Teil der Ausbil-
dung machen

>> Städten Personalautonomie einräumen

>> Transparenz, Integrität und Rechenschaftspflicht von Verwaltungen 
sichern 

>> Informationsfreiheitsgesetze und gesetzlichen Schutz von Hinweisgebern 
(Whistleblower-Schutz) einführen

>> Antikorruptionsverpflichtungen und -programme in der Privatwirtschaft 
fördern

>> Sozialen Wohnungsbau fördern
>> Mietmärkte mit hohem Mieterschutz stärken
>> Alternative Eigentumsformen stärken
>> Innovative, sozialverträgliche Ansätze zu Grundsteuern und 

Grunderwerbssteuern entwickeln und einführen
>> Nachhaltige Investitionsstandards global etablieren
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erhaft annehmen. Dabei kommt der Deutschen Bun-
desregierung mit ihrer G20-Präsidentschaft 2017 
eine Schlüsselrolle zu. Sie sollte diese Chance nutzen 
und das Thema auf die Agenda setzen. Auch bei der 
Aufwertung von UN-Habitat und der Gestaltung des 
Habitat-Folgeprozesses sollte die Deutsche Bundesre-
gierung ihren Einfluss nutzen und Elemente des vom 
WBGU entwickelten urbanen Gesellschaftsvertrags 
einbringen. Außerdem sollten die Bundesministerien 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ), für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor
sicherheit (BMUB) und für Bildung und Forschung 
(BMBF) im Hinblick auf die Schlüsselrolle von Städ-
ten für den Umgang mit zentralen Herausforderun-
gen globaler Entwicklung (Flucht, Klimawandel, Gren-
zen des Wachstums) Urbanisierung zu einem zentra-
len Eckpunkt der deutschen Entwicklungszusammen-
arbeit, der internationalen Umweltkooperation sowie 
der internationalen Wissenschaftskooperation machen. 
Das deutsche Engagement in diesen Bereichen sollte 
signifikant ausgebaut werden.

Gestaltungsfähigkeit von Städten stärken
Um die Gestaltungsfähigkeit von Städten bzw. Stadt-
verwaltungen zu stärken, sollten das Subsidiaritäts-
prinzip auf nationaler Ebene konsequent umgesetzt 
und Städte mit den entsprechenden Entscheidungsbe-
fugnissen ausgestattet werden. Dort wo nationale Ent-
scheidungen für Städte relevant sind, sollten diese in 
den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Außer-
dem ist es sinnvoll, die Umsetzung des Subsidiaritäts-
prinzips und städtische Mitbestimmungsmöglichkeiten 
durch ein kommunales Selbstverwaltungsrecht oder 
ähnliches konstitutionell abzusichern.

Die Kapazität städtischer Verwaltung sollte durch 
verbesserte Ausbildung von Stadtplanerinnen und Ver-
waltungsmitarbeitern – inklusive der Integration von 
ökologischen und sozialwissenschaftlichen Grundlagen 

in die Curricula – verbessert werden. Für die Nutzung 
der Möglichkeiten der Digitalisierung sollten entspre-
chende IT- und Datenkapazitäten aufgebaut werden. 
Zur Auswahl qualifizierter Mitarbeiter und der Schaf-
fung attraktiver Arbeitsbedingungen ist es außerdem 
sinnvoll, den Stadtverwaltungen volle Personalhoheit 
einzuräumen.

Außerdem sollten die Korruptionsbekämp-
fung vorangetrieben und alle städtischen Akteure 
in Antikorruptionsstrategien eingebunden wer-
den. Dazu gehört es, die Transparenz, Integrität und 
Rechenschaftspflicht von Verwaltungen zu sichern, 
Informationsfreiheitsgesetze und gesetzlichen Schutz 
von Hinweisgeberinnen (Whistleblower-Schutz) einzu-
führen und Antikorruptionsverpflichtungen und -pro-
gramme in der Privatwirtschaft zu fördern.

Um die Gestaltungsfähigkeit von Stadtgesellschaf-
ten zu erhalten sollten außerdem die Gemeinwohl-
verträglichkeit von Privatinvestitionen sichergestellt 
und Immobilienspekulationen begrenzt werden. Dazu 
sollten der soziale Wohnungsbau ausgeweitet, alter-
native Eigentumsformen wie Genossenschaften geför-
dert, Mietmärkte mit hohem Mieterschutz gestärkt und 
innovative sowie sozialverträgliche Grundsteuern und 
Grunderwerbssteuern eingeführt werden. Ergänzt wer-
den sollten diese nationalen und lokalen Maßnahmen 
durch nachhaltige Investitionsstandards auf globaler 
Ebene, zu denen sich Investoren selbst verpflichten. 

Kollaborative Governance etablieren: Stadtgesell-
schaften zur Mitgestaltung befähigen und einbinden
Nicht nur der normative Kompass gebietet es, alle 
Teile der Stadtgesellschaft in die Mitgestaltung 
der Transformation einzubinden. Ohne die nötige 
Zustimmung und Unterstützung der Bevölkerung wür-
den auch Stadtverwaltungen mit umfassenden Ent-
scheidungsbefugnissen und ausreichenden finan-
ziellen Ressourcen an den Herausforderungen des 

Ziele Wichtige Maßnahmen und Handlungsansätze

Lokale Ebene

>> Kollaborative Governance- 
Strukturen etablieren und gesamte 
Stadtbevölkerung integrieren

>> Informelle Siedlungen und 
Quartiere stärken und in die 
Stadtentwicklung einbeziehen

>> (Transnationale) zivilgesellschaftli-
che Netzwerke unterstützen 

>> Bezug zu globalen Belangen 
verbessern

>> Starke Partizipationsinstrumente nutzen, wo sinnvoll

>> Bezahlbaren Wohnraum schaffen
>> Bestehende, gewohnheitsrechtliche Verfahren integrieren, kriminelle 

Praktiken zurückdrängen

>> Finanzielle Unterstützung bereitstellen
>> Kapazitätsaufbau unterstützen

>> Fürsprecher für globale Themen institutionalisieren

Zusammenfassung � �﻿ �﻿﻿
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Transformationsprozesses scheitern.
Um dies zu erreichen, ist es notwendig, kollabora-

tive Governance-Strukturen zu etablieren. Dies bein-
haltet, Diskursräume in Städten zu stärken und überall, 
wo dies sinnvoll möglich ist, Partizipationsinstrumente 
einzusetzen und die Kapazitäten zur Durchführung 
von Partizipationsprozessen in Stadtverwaltungen zu 
schaffen. In stark regulierten Kontexten, insbesondere 
in reifen sowie schnell wachsenden, geplanten Städ-
ten ist es notwendig, Frei- und Experimentierräume 
zu schaffen, die ein Ausprobieren guten, nachhaltigen 
Lebens durch die Stadtbevölkerung ermöglichen. Dort 
wo solche Freiräume bereits existieren, sollte überprüft 
werden, wie sie gefördert werden können. Der trans-
formative Effekt zivilgesellschaftlicher wie auch kom-
munaler Aktivitäten kann durch Verknüpfung mit wis-

senschaftlicher Expertise verstärkt werden. Dazu ist es 
sinnvoll, auf Stadt- und Regionalebene transdiziplinäre 
Forschungszentren einzurichten. 

Vor allem in Städten und Stadtquartieren in Schwel-
len- und Entwicklungsländern vollzieht sich die urbane 
Entwicklung in informellen Urbanisierungsprozessen 
weitgehend unabhängig von staatlicher oder behörd-
licher Steuerung. Hier ist entscheidend, dass einerseits 
das Gemeinwohl fördernde, informelle Governance-
Strukturen stärker wahrgenommen und gegebenen-
falls anerkannt und andererseits kriminelle Praktiken 
zurückgedrängt werden. Die Rechte und Bedürfnisse 
der Bevölkerung in informellen Siedlungen müssen 
stärker wahrgenommen und ihre Artikulations- und 
Gestaltungsfähigkeit unterstützt werden.

Da die Wirksamkeit lokaler zivilgesellschaftlicher 

Tabelle 5
Kernempfehlungen für die Finanzierung der urbanen Transformation. Die genannten Maßnahmen müssen meist auf allen drei 
Ebenen aufgegriffen und vernetzt werden. 
Quelle: WBGU

Ziele Wichtige Maßnahmen und Handlungsansätze

Globale Ebene
>> Internationale Entwicklungs- und Klima

finanzierung koordinieren und stärker auf 
die nachhaltige Stadtentwicklung ausrichten

>> Internationale Kooperationen an bereits vereinbarten Zielen zur 
nachhaltigen Stadtentwicklung ausrichten 

>> Internationale Finanzmittel problemangemessen an Kommunen 
lenken

>> Klärung der Anrechnungsregeln des Green Climate Fund (GCF) 
klären, um Doppelanrechnungen zwischen Entwicklungs- und 
Klimafinanzierung zu vermeiden

>> Privates Kapital für urbane Infrastruktur 
mobilisieren

>> Lokale Faktoren bei der Verknüpfung des Finanzsektors mit 
nachhaltigen Entwicklungszielen berücksichtigen

>> Bestehende Kriterien und Standards durch externe Evaluatoren 
prüfen lassen

>> Entwicklung verbindlicher Kriterien und Standards für nachhaltige 
Investitionen und Erweiterung um stadtspezifische Kriterien

>> Globalen Versicherungsmechanismus für urbane Infrastruktur und 
Weiterentwicklung innovativer Finanzierungsinstrumente 
einführen

Nationale Ebene
>> Kommunale Verwaltung und Finanzbasis 

stärken
>> Solide Grundfinanzierung von Städten durch ausreichende 

Transferzahlungen gewährleisten
>> Transferzahlungen zur Stärkung des endogenen Finanzierungs

potenzials einsetzen und vorhandene Entwicklungspotenziale 
unterstützen

>> Erleichterte Nutzung der Finanzmärkte prüfen
>> Privates Kapital für urbane Infrastruktur 

mobilisieren
>> Langfristige und verbindliche nationale Transformationsstrategie 

erarbeiten
>> Inklusive Finanzinstitutionen schaffen

Lokale Ebene
>> Kommunale Verwaltung und Finanzbasis 

stärken
>> Potenzial bestehender Finanzierungsinstrumente besser nutzen
>> Transparenz über kommunale Einnahmen und Leistungen 

herstellen
>> Lokale Gebietszuständigkeiten koordinieren und administrative 

und funktionale Grenzen in Einklang bringen 
>> Privates Kapital für urbane Infrastruktur 

mobilisieren
>> Gemeinschaftliche Finanzierungsformen ausbauen
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Akteure steigt, wenn diese in regionalen, nationalen 
oder gar transnationalen Netzwerken agieren, sollten 
diese Netzwerke unterstützt werden. Dazu sollten auf 
die Bedürfnisse dieser Netzwerke angepasste Finan-
zierungsprogramme aufgelegt und bei kleinen Orga
nisationen Kapazitätsaufbau betrieben werden, damit 
sie solche Gelder beantragen können.

Um auf lokaler Ebene die Bezüge zu und Berück-
sichtigung von globalen Themen zu verbessern, sollten 
Ombudspersonen für globale Themen etabliert werden.

Kernempfehlungen für Finanzierung 

Vielen Städten fehlen ausreichende finanzielle Kapazi-
täten, um die wachsenden lokalen Aufgaben und Inf-
rastrukturinvestitionen wahrnehmen zu können. In 
Ländern mit starken kommunalen Akteuren, wie bei-
spielsweise Dänemark, beträgt der Anteil der öffentli-
chen Ausgaben durch lokale Akteure 62  % der gesamt-
staatlichen Ausgaben und 32,9  % des BIP. In Entwick-
lungsländern wie beispielsweise Kenia liegen die ent-
sprechenden Werte bei 1,2  % und 0,06  % (UCLG und 
Dexia, 2006). Schätzungen des Finanzierungsbedarfs 
für Modernisierung, Erweiterung und Neubau von Inf-
rastruktur in den nächsten 15 Jahren liegen im hohen 
zweistelligen Billionenbereich. Um die Finanzierung 
der Transformationen zur Nachhaltigkeit in Städten zu 
ermöglichen, müssen die kommunale Verwaltung und 
Finanzbasis gestärkt, privates Kapital für urbane Infra-
strukturen mobilisiert und die internationale Entwick-
lungs- und Klimafinanzierung koordiniert sowie stär-
ker auf die nachhaltige Stadtentwicklung ausgerichtet 
werden (Tab. 5). In vielen Städten in Entwicklung- und 
Schwellenländern geht es jedoch zunächst darum, eine 
handlungs- und durchsetzungsfähige Verwaltung auf-
zubauen.

Ziel 1: Kommunale Verwaltung und Finanzbasis 
stärken

>> National: Zuweisungen der Nationalstaaten an die 
lokale Ebene sollten eine solide Grundfinanzierung 
zur Sicherstellung eines Mindeststandards für die 
flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Leis-
tungen gewährleisten (substanzielle Teilhabe). Dafür 
muss eine relative Stabilität der jährlichen Zuwei-
sungen gewährleistet sein, um eine langfristige Bud-
getplanung zu erlauben. Der WBGU empfiehlt, 
Transferzahlungen insbesondere in Entwicklungs- 
und Schwellenländern darauf auszurichten, das 
endogene Finanzierungspotenzial von Städten zu 
stärken. Möglichkeiten hierfür bietet die Bindung 
der Transferzahlungen an Reformen für den Aufbau 

neuer Strukturen, wie beispielsweise effiziente 
Finanzmanagementsysteme, Katasterämter und 
administrative Kompetenzen zur Gebührenerhebung 
oder Ermittlung von Grundstücks- und Immobilien-
verkehrswerten. In hochentwickelten Ländern, die 
bereits über eine flächendeckende Versorgung mit 
öffentlichen Leistungen verfügen, sollten die Vertei-
lungsschlüssel vorhandene Entwicklungspotenziale 
unterstützen.

	 Für Städte und Kommunen, die regelmäßige und 
umfangreiche eigene Einnahmen generieren sowie 
ein erfolgreiches Finanzmanagement vorweisen 
können, sollte eine Erleichterung des Zugangs zu 
den Finanzmärkten geprüft werden. Dabei muss 
gewährleistet sein, dass das aufgenommene Kapi-
tal für Investitionen und nicht zur Finanzierung lau-
fender Ausgaben verwendet wird, um leichtfertige 
Schuldenfinanzierung auszuschließen.

>> Lokal: Das Potenzial bestehender Finanzierungs
instrumente sollte besser genutzt werden. Dies gilt 
insbesondere für Grundsteuern und Grunderwerb-
steuern, die besonders in schnell wachsenden Städ-
ten eine dynamische und regelmäßige Einkommens-
quelle bilden. Stadtregierungen sollten Grundsteu-
ern neben der Stärkung der kommunalen Einnahmen 
dazu einsetzen, eine transformative Lenkungswir-
kung zu erzielen, beispielsweise durch progressive 
Steuersätze oder die Kopplung des Steuersatzes an 
die Flächennutzung. Um für Transparenz in Bezug 
auf die Verwendung der erhobenen Abgaben zu sor-
gen, empfiehlt der WBGU den Städten und Kommu-
nen, Informationen über öffentliche Einnahmen 
sowie Ausgaben für Infrastruktur und öffentliche 
Leistungen im Zusammenhang darzustellen und 
öffentlich verfügbar zu machen. Die rasche Urbani-
sierung führt zu einer Veränderung der räumlichen 
Ausdehnung des Stadtgebietes. Dadurch ergeben 
sich Probleme in der Koordination der Aufgabenbe-
wältigung sowie in der effizienten Nutzung lokaler 
Finanzierungsquellen. Um das lokale Einnahmenpo-
tenzial bestmöglich auszuschöpfen, sollten Städte 
und Kommunen sich über lokale Gebietszuständig-
keiten hinaus koordinieren und, wo möglich, admi-
nistrative und funktionale Grenzen in Einklang 
bringen.

Ziel 2: Privates Kapital für urbane Infrastruktur 
mobilisieren

>> Global: Die zunehmende Verbindung des finanziellen 
Ordnungsrahmens mit nachhaltigen Entwicklungszie-
len (UNEP und IEH, 2015) sowie eine Änderung der 
Denk- und Handlungsweise von kurzfristig zu lang-
fristig sind Trends, die in die richtige Richtung gehen. 

Zusammenfassung � �﻿ �﻿﻿
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Der WBGU empfiehlt, bei dieser Entwicklung lokale 
Faktoren stärker zu berücksichtigen und bestehende 
Kriterien wie die von der International Capital Market 
Association entwickelten „Green Bond Principles“ 
oder die auf eine UN-Initiative zurückgehenden 
„Principles of Responsible Investment“ durch externe 
Evaluatoren zu prüfen. Langfristig sollten einheitli-
che, verbindliche Kriterien und Standards entwickelt 
werden, um Transparenz in Bezug auf die Sozial- und 
Umweltverträglichkeit von Investitionen und Finan-
zierungsflüssen herzustellen. Um Risiken für Inves-
titionen in Städten zu reduzieren, empfiehlt der 
WBGU die Einführung eines globalen Versicherungs-
mechanismus für urbane Infrastruktur sowie die Wei-
terentwicklung neuer innovativer Finanzierungsins-
trumente, wie beispielsweise das Bündeln städtischer 
Investitionen (pooling) in rechtlich selbstständigen 
Gesellschaften (special purpose vehicles) und die 
Platzierung von Anleihen oder Ertragsrechten dieser 
Gesellschaften (z.  B. Yieldcos) auf dem Kapitalmarkt.

>> National: Der WBGU empfiehlt die Festlegung einer 
langfristigen und verbindlichen nationalen Transfor-
mationsstrategie, um Planungs- und Rechtssicherheit 
zu verbessern und eine Koordinierung auf unter-
schiedlichen administrativen Ebenen sowie mit pri-
vaten Akteuren zu ermöglichen. An der Entwicklung 
der nationalen Transformationsstrategie sollten auch 
lokale Akteure beteiligt sein, um die diversen lokalen 
Ausgangssituationen berücksichtigen und erfolgrei-
che Maßnahmen auf der städtischen Ebene in einen 
gemeinsamen Handlungsrahmen überführen zu kön-
nen. In Entwicklungsländern gilt es, insbesondere 
inklusive Finanzinstitutionen auszubauen und 
Finanzdienstleistungen für arme Bevölkerungsgrup-
pen zugänglich zu machen. Der WBGU empfiehlt, 
diese Entwicklungen durch die internationale Ent-
wicklungszusammenarbeit sowie öffentliche und 
internationale Entwicklungsbanken verstärkt zu 
fördern. 

>> Lokal: Auch im Bereich der Finanzierung nachhalti-
ger Stadtentwicklung ist die Partizipation der Stadt-
bevölkerung zentral, und vorhandenes Engagement 
sollte unterstützt werden. Dazu empfiehlt der WBGU 
die Förderung und Verbreitung gemeinschaftlicher 
Finanzierungsformen wie Energie- und Wohngenos-
senschaften und die Prüfung des Potenzials von 
Crowdsourcing-Plattformen zur Finanzierung von 
Nachbarschaftsprojekten.

Ziel 3: Internationale Entwicklungs- und Klimafinan-
zierung stärker auf Stadtentwicklung ausrichten

>> Global: Der WBGU empfiehlt, internationale Koope-
rationen an den bereits vereinbarten Zielen zur 
nachhaltigen Stadtentwicklung, wie dem im Green 
Climate Fund genannten Ziel „Creating climate-
compatible cities“ auszurichten. Diese Ausrichtung 
ist bereits international im Rahmen des Addis-
Abeba-Aktionsplans verankert und sollte konse-
quent umgesetzt werden. Internationale Finanzmit-
tel sollten problemangemessen an Kommunen 
gelenkt und verstärkt für den Auf- und Ausbau der 
lokalen Verwaltungskapazitäten genutzt werden. 
Die Anrechnungsregeln der Entwicklungs- und 
Klimafinanzierung sollten überprüft werden, um 
Doppelanrechnungen zu vermeiden. 

7. Forschung zur urbanen Transformation

Da die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit auch 
ein Suchprozess ist, kommt der Forschung eine beson-
dere Rolle zu. Neben der Grundlagenforschung, die 
für einen elementaren Wissenszuwachs unverzichtbar 
ist, kann Forschung Transformationsprozesse beför-
dern, indem sie sowohl die für die urbane Transfor-
mation nötigen Innovationen generiert als auch zu 
einem grundlegenderen Verständnis von Wandlungs-
prozessen beiträgt. Um die Rolle von Forschung für 
die Transformation zu bestimmen, greift der WBGU 
die Unterscheidung zwischen „Transformationsfor-
schung“ und „transformativer Forschung“ wieder auf, 
die er 2011 im Gutachten „Gesellschaftsvertrag für eine 
Große Transformation“ geprägt hat. Dabei bezeichnet 
Transformationsforschung die Exploration von Fakto-
ren, Mechanismen und kausalen Zusammenhängen der 
Transformation, während transformative Forschung 
diejenige Forschung bezeichnet, die durch konkrete 
Innovationen – sei es sozialer, wirtschaftlicher, techni-
scher oder anderer Natur – die Transformation unter-
stützt. 

Dem WBGU ist bewusst, dass es neben der Produk-
tion von transformativem Wissen auch darum gehen 
muss, dieses gesellschaftlich zu verankern und für 
gesellschaftliche Transformationsprozesse verfügbar zu 
machen. Eine solche Perspektive reicht über Wissen-
schaft hinaus und umfasst auch allgemeine Bildungs-
prozesse, durch die ein Verständnis für Handlungs
optionen und Lösungsansätze geschaffen wird. Urbane 
Reallabore beispielsweise sind ein wichtiger Ort für 
die Verbindung transformativer Forschungs- und Bil-
dungsprozesse. Eine umfassende Analyse transformati-
ver Bildungsprozesse im urbanen Raum ist selbst noch 
ein Forschungsdesiderat.
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Urbanisierung ist auch in Deutschland ein intensiv 
beforschtes Feld. Zu vielen Forschungsfragen der urba-
nen Transformationen liegen bereits Antwortbausteine 
vor. Aus der strategischen, globalen und langfristigen 
WBGU-Perspektive auf die Nachhaltigkeit der Urba-
nisierungsprozesse wird jedoch deutlich, dass sowohl 
weitere Transformationsforschung als auch transfor-
mative Forschung erforderlich sind. Dem WBGU geht 
es darum, vor dem Hintergrund seiner Transformati-
onsanalyse notwendige zukünftige Schwerpunkte der 
Stadtforschungsagenda zu identifizieren. 

Dazu werden die Schlüsselfragen der urbanen Trans-
formation zur Nachhaltigkeit skizziert, die bestehenden 
Forschungspolitiken, -programme und -institutionen 
analysiert und daraus Eckpunkte sowie Leitorientie-
rungen einer neuen urbanen Forschungsagenda abge-
leitet (Tab. 6). 

Städte und die Große Transformation –  
ein offenes Forschungsprogramm

Der WBGU identifiziert Schlüsselfragen einer trans-
formativen Urbanisierungsforschung zunächst entlang 
der drei Dimensionen des im Gutachten vorgestellten 
normativen Kompasses. 

Die Forschung zu den natürlichen Lebensgrundla-
gen im Kontext urbaner Transformation widmet sich 
den planetarischen Leitplanken sowie der lokalen 
Umweltqualität in Städten. Sie schafft damit Orien-
tierung für die Nachhaltigkeit von Stadtentwicklung. 
Klimaschutz und -anpassung in Städten standen in den 
letzten Jahren zunehmend im Zentrum der Forschung. 
Neben einem Mangel an konsistenten und vergleich-
baren Emissionsdaten auf Stadtebene sieht der WBGU 
weiteren Forschungsbedarf insbesondere zum urbanen 
Metabolismus sowie zu den Anforderungen einer voll-
ständigen Kreislaufwirtschaft. 

Forschung zur Teilhabe dient der Exploration der 
Grundlagen einer am Menschen orientierten Stadtent-

Tabelle 6
Forschung zur urbanen Transformation: Anforderungen, inhaltliche Schlüsselthemen und grundlegende Empfehlungen.
Quelle: WBGU

Inhaltliche Schlüsselthemen 
einer Forschung für die urbane 
Transformation

Anforderungen an eine 
transdisziplinäre Forschung zur 
urbanen Transformation

Grundlegende Empfehlungen für 
eine weiterentwickelte Forschung 
zur urbanen Transformation

Systemische Betrachtung 
möglichst unter Beachtung aller 
Dimensionen des normativen 
Kompasses:

>> Urbaner Metabolismus (z.  B. 
Baustoffe, Phosphor, 
Elektroschrott)

>> Baulich-räumliche Gestalt 
>> Teilhabe (urbane Lebens

qualität, Ungleichheit)
>> Urbane Gesundheit 
>> Mobilität und Verkehr
>> Urbane Flächennutzung
>> Governance (Indikatoren und 

Ermöglichung städtischer 
„Außenpolitik“)

Querschnittsfragen der 
Forschung für die urbane Trans-
formation:

>> Datenbasis für eine globale 
urbane Transformations
forschung

>> Metareflektion über Transdiszi-
plinarität und Partizipation

>> Zielkonflikte und Synergien 
zwischen der Erhaltung natürli-
cher Lebensgrundlagen, 
Teilhabe und Eigenart im 
urbanen Raum

>> Normative Orientierung: Leitbild der 
nachhaltigen Stadtentwicklung im 
Kontext der Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen, Teilhabe und 
Eigenart

>> Strukturprinzipien: Ausrichtung der 
Forschung am gesellschaftlichen 
Bedarf durch Kodesign und  
Koproduktion von Wissen; 
Lösungsorientierung; Reflexivität

>> Ergebnisse und Auswirkungen: 
Generierung nachhaltiger Alternativen 
zu bestehenden Technologien und 
sozialen Praktiken durch technologi-
sche, soziale oder Governance-Innova-
tionen, Entwicklung von Kapazitäten 
auf individueller und institutioneller 
Ebene, Strukturbildung

Koordination eines partizipativen 
Roadmap-Prozesses, mit dem BMBF 
als zentralem Akteur:
1.	 Grundlagenforschung zur  
	 urbanen Transformation stärken
2.	 Neue Dateninfrastrukturen als 	
	 Basis für die Indikatorenbildung 	
	 und das Monitoring der urbanen 	
	 Transformation aufbauen
3.	 Neue Formen der globalen  
	 Agenda-Setting-Prozesse für eine 	
	 urbane Transformationsforschung 	
	 etablieren
4.	 Langfristige transdisziplinäre 	
	 Forschungszentren auf Stadt- und 	
	 Regionalebene aufbauen
5.	 Capacity Development im 	
	 Forschungsbereich international 	
	 vorantreiben

Zusammenfassung � �﻿ �﻿﻿



﻿Zusammenfassung

32

wicklung. Eine zentrale Herausforderung ist es, die For-
schung in diesem Bereich transformativ zu gestalten, 
d.  h. Teilhabeprozesse aktiv voranzutreiben und inter-
national miteinander zu vernetzen, um globales Ler-
nen zu ermöglichen. Mit „solidarischer Lebensqualität“ 
führt der WBGU einen neuen Begriff in die Debatte ein, 
der Impulse für die Transformationsforschung geben 
kann. 

Forschung zur Eigenart betont die Perspektive auf 
die Vielfalt und spezifischen Entwicklungsdynamiken 
urbaner Transformationsprozesse sowie den Zusam-
menhang zwischen Lebensqualität und urbaner Gestal-
tung. Der WBGU empfiehlt, die Betrachtung von urba-
nem Wohlstand und Stadtentwicklung stärker an urba-
ner Lebensqualität zu orientieren. Die Forschung zu 
Prinzipien und Indikatoren für Eigenart spielt dabei 
eine besondere Rolle, weil sie in gängigen Indikato-
rensystemen bisher kaum verankert ist; sie sollte ein 
Repertoire aus universell gültigen, aber auch lokalspe-
zifisch zu bestimmenden und zu kombinierenden Kate-
gorien für Eigenart entwickeln.

Eine zukunftsfähige urbane Transformation entlang 
der Logik von natürlichen Lebensgrundlagen, Teilhabe 
und Eigenart stellt erhebliche Anforderungen an die 
Governance von Städten. Es ergeben sich Forschungs-
fragen speziell zu zwei größeren Themenkomplexen: 
(1) die Governance innerhalb der Städte in informel-
len Kontexten und (2) die Governance zwischen Städ-
ten auf globaler Ebene. Der WBGU sieht außerdem 
dringenden Forschungsbedarf für die Weiterentwick-
lung eines Index zur Qualität urbaner transformativer 
Governance.

Neben den thematisch definierten Fragekomplexen, 
die im Sinne einer transformativen Forschung bearbei-
tet werden sollten, ergeben sich grundlegende metho-
dische und konzeptionelle Querschnittsfragen der 
Transformationsforschung. Dazu zählt insbesondere die 
reflexive Forschung zu einer Übertragbarkeit kontex-
tualisierter Ergebnisse, zu Zielkonflikten, die sich aus 
den Dimensionen des normativen Kompasses ergeben, 
oder zu Methoden der urbanen Transformationsfor-
schung. Außerdem ist die generelle Verbesserung der 
Datenbasis für eine globale Transformationsforschung 
unabdingbar. Dazu zählen Daten zur urbanen Gesund-
heit, zur Governance, zur Ungleichheit oder dem urba-
nen Metabolismus auf globaler und nationaler Ebene 
ebenso wie auf regionaler, urbaner Ebene oder zu sozi-
alen Vergleichsgruppen innerhalb von Städten.

Anforderungen an eine Forschung für die urbane 
Transformation

Eine wirkungsvolle Stadtforschung im Sinne der Gro-
ßen Transformation zur Nachhaltigkeit sollte nicht nur 
inhaltlich drängende Fragen beantworten, sondern 
auch an normativen Zielen orientiert und strukturell 
adäquat organisiert sein, um transformativ wirken zu 
können. Der WBGU hat in seinem Gutachten „Gesell-
schaftsvertrag für eine Große Transformation“ bereits 
2011 generelle Anforderungen an eine Forschung im 
Sinne der Transformation formuliert und diese im hier 
vorliegenden Gutachten an den speziellen Kontext der 
Stadt- und Urbanisierungsforschung angepasst (Tab. 
6). Der WBGU versteht diesen Satz an strukturellen 
Kriterien als eine Anregung für Wissenschaftler und 
Forschungsförderer, Forschung und Forschungspro-
gramme transformativ zu gestalten. 

Zu diesen Kriterien zählen insbesondere die gesell-
schaftliche Relevanz und Problemorientierung, die eine 
inter- und transdiziplinäre Forschung voraussetzen, die 
im Idealfall zu neuen systemischen und umfassenden 
Lösungsstrategien führt. Statt starren Vorgaben zu fol-
gen, sollten transformative Forschung und Forschungs-
programme reflexiv sein und sich flexibel an Problem-
lagen anpassen. Darüber hinaus befürwortet der WBGU 
die Erprobung innovativer Methoden in der Urbani-
sierungsforschung, da dem Modus des Ausprobierens 
und Experimentierens bei der Gestaltung der urbanen 
Transformation eine zentrale Rolle zukommt. 

Die urbane Transformation ist eine große und glo-
bale Herausforderung; dementsprechend sollte die 
Forschung auf internationale Kooperation ausgerich-
tet und mit ausreichenden Mitteln zur Erhöhung der 
Forschungsaktivitäten, aber auch zur Umsetzung der 
Ergebnisse ausgestattet sein.

Transformative Forschung zielt darauf ab, die Trans-
formation zur nachhaltigen lebenswerten Stadt effek-
tiv zu unterstützen. Neben transformativen techni-
schen oder sozialen Innovationen kann Forschung auch 
transformative Kapazitäten auf individueller und ins-
titutioneller Ebene stärken. Insbesondere im Hinblick 
auf die Kooperation von Wissenschaftlern aus Indus-
trieländern mit Wissenschaftlern aus Entwicklungs- 
und Schwellenländern kann die Forschungszusammen-
arbeit zur Stärkung von Bildungs-, Wissenschafts- und 
Forschungsstrukturen beitragen.

Analyse von Programmen und Institutionen 

Nachhaltige Urbanisierung ist prominent in diversen 
nationalen Programmen und Initiativen verankert. So 
widmete sich das Wissenschaftsjahr 2015 dem Thema 
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„Zukunftsstadt“. BMBF und BMUB fördern stadtbezo-
gene Forschung in ihren Forschungsprogrammen und 
die Bundesregierung engagierte sich ressortübergrei-
fend im Rahmen der Nationalen Plattform Zukunfts-
stadt. Auf Länderebene sticht das Reallaborprogramm 
in Baden-Württemberg hervor. 

Auch international ist das Thema Stadt auf der pro-
grammatischen Agenda prominent vertreten. Die EU 
fördert Forschung zu „Smart Cities and Communi-
ties“ in verschiedenen thematischen Programmen von 
Horizon 2020. Die globale Forschungsinitiative „Future 
Earth“ zählt Städte und Urbanisierung zu den zentra-
len Herausforderungen der Nachhaltigkeit, an denen 
bis 2025 intensiv interdisziplinär geforscht werden soll. 

Keines der untersuchten Programme oder Institu-
tionen kann die gesamte Bandbreite der vom WBGU 
vorgeschlagenen Anforderungen an eine transforma-
tive Stadtforschung abdecken. Während einige Pro-
gramme und Institutionen als vorbildlich hinsichtlich 
ihres transdisziplinären Aufbaus (z.  B. Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung – ARL oder Deut-
sches Institut für Urbanistik – Difu), ihrer innovativen 
Methoden (z.  B. die Reallabore in Baden-Württemberg) 
oder ihres partizipativen Agendaprozesses (z.  B. die 
Nationale Plattform Zukunftsstadt) zu bewerten sind, 
mangelt es ihnen an einer internationalen Ausrichtung 
und Vernetzung. Dagegen sind andere Programme zwar 
international orientiert, aber zu einseitig auf die tech-
nologische Entwicklung ausgerichtet. Das Forschungs-
rahmenprogramm der EU, Horizon 2020, legt z.  B. viel 
Gewicht auf Digitalisierung und Technologieentwick-
lung. Damit besteht die Gefahr, umfassende Nachhal-
tigkeitsziele im Sinne des normativen Kompasses aus 
den Augen zu verlieren und neue Pfadabhängigkeiten 
zu schaffen. 

Der WBGU unterstreicht jedoch, dass bereits ver-
schiedene positive Ansätze in vorhandenen Einrich-
tungen und Programmen vorhanden sind, und sieht 
das Potenzial, diese um weitere Aspekte der nachhal-
tigen Urbanisierung zu ergänzen. So zeigen z.  B. die 
Forschungsagenda und Forschungsförderung der euro-
päischen Joint Programming Initiative Urban Europe, 
wie eine holistische und reflexive Forschung gestal-
tet werden kann. Auch das BMBF-Forschungspro-
gramm „Future Megacities” und weitere transdiszipli-
näre BMBF-Ausschreibungen in anderen Bereichen der 
Nachhaltigkeitsforschung können als Beispiele guter 
Praxis einer systemischen, transdisziplinären, inter-
nationalen Forschung dienen. Der WBGU unterstützt 
solche integrierten Ansätze und empfiehlt, neben 
sozial-ökologischen Aspekten auch im größeren Maß-
stab konzeptionell soziale und kulturelle Aspekte in 
Forschungsprogramme aufzunehmen. 

Daneben bietet „Future Earth“ die Chance, durch 

seinen internationalen und partizipativen Charakter 
inhaltliche und strukturelle Impulse zu geben und zu 
einem Dachprogramm für internationale Forschungs-
aktivitäten zu werden. Dies würde ermöglichen, For-
schungsprogramme und -aktivitäten zur nachhaltigen 
Urbanisierung besser aufeinander abzustimmen und zu 
vernetzen. 

Empfehlungen für den Weg zu einer neuen 
urbanen Forschungsagenda 

Die WBGU-Analyse der inhaltlichen, prozessualen und 
institutionellen Veränderungen mündet in fünf grund-
legende Empfehlungen. 

>> Erstens: Der WBGU empfiehlt, die Grundlagenfor-
schung für die urbane Transformation zur Nachhal-
tigkeit institutionell zu stärken und regt an, ein eige-
nes „Max-Planck-Institut für urbane Transforma-
tion“ als Knotenpunkt für die Grundlagenforschung 
zur urbanen Transformation einzurichten. Zwar wer-
den heute viele inhaltliche Einzelfragen einer urba-
nen Transformationsforschung im Forschungssys-
tem bereits aufgegriffen, und die interdisziplinäre 
Bearbeitung einzelner Fragestellungen gelingt auf 
einem hohen Niveau. Das Verständnis urbaner 
Transformationsprozesse wirft aber noch vielfältige 
Fragen der Grundlagenforschung auf. 

>> Zweitens: Nachhaltige Urbanisierung erfordert den 
Aufbau neuer Dateninfrastrukturen für eine effek-
tive urbane Transformation innerhalb des normati-
ven Kompasses. Der WBGU empfiehlt, geeignete 
Datenerfassungs-, Monitoring- und Steuerungs-
strukturen einzurichten, um basierend auf diesen 
Daten soziale, politische und ökonomische Indikato-
ren zur urbanen Transformation zu schaffen, insbe-
sondere in Bezug auf die im Gutachten identifizier-
ten transformativen Handlungsfelder wie Materia-
lien und Stoffströme, Mobilität und Verkehr, urbane 
Gesundheit oder urbane Flächennutzung. Die 
Datenerhebung könnte durch Ansätze der Bürger-
wissenschaft unterstützt werden.

>> Drittens: Beim zukünftigen Agenda Setting sollte auf 
die im Kontext der Nationalen Plattform Zukunfts-
stadt gesammelten Partizipationserfahrungen auf-
gebaut werden. Künftige Urbanisierungsforschung 
sollte schon bei der Konzeption von Forschungspro-
grammen die Schlüsselakteure der urbanen Trans-
formation einbeziehen. In internationalen For-
schungsprogrammen sollte besonderer Wert auf ein 
gemeinsames Agenda Setting mit den Partnerlän-
dern gelegt werden. 

>> Viertens: Transformative Forschung braucht lang-
fristige und stabile Strukturen. Daher sollten bei-

Zusammenfassung � �﻿ �﻿﻿



﻿Zusammenfassung

34

Tabelle 7
Herausragende Risiken des globalen Urbanisierungsschubes: Übergeordnete Zielsetzungen und Maßnahmen zur 
Problemlösung mit großer Hebelwirkung.
Quelle: WBGU

Urbanisierungsschub bis 2050 –  
Sechs Entwicklungsrisiken des 
globalen Wandels 

Ziele Maßnahmen und Handlungsansätze

Entwicklung innerhalb der 
planetarischen Leitplanken:

Ob planetarische Leitplanken einge-
halten werden können, entscheidet 
sich in den reifen Städten sowie den 
schnell wachsenden, neuen Stadt-
quartieren Asiens und Afrikas.

Nur wenn dort klimaverträgliche, 
nachhaltige Städte entstehen, 
können ein gefährlicher globaler 
Umweltwandel und eine damit 
verbundene globale Bedrohung 
von Wohlstand und Lebensqualität 
verhindert werden.

>> Bis spätestens 2070 alle fossilen 
CO2-Emissionsquellen in Städten 
durch emissionsfreie Alternativen 
ersetzen

>> Stadtentwicklung so ausrichten, 
dass Energienachfrage begrenzt 
wird

>> Möglichst vollständige Kreislauf-
wirtschaft in diesem Jahrhundert 
etablieren

>> CO2-emissionsintensive Baumate-
rialien wie Stahlbeton durch klima-
verträgliche Alternativen ersetzen

>> Dekarbonisierungsfahrpläne für alle 
Städte erstellen

>> Neu entstehende Städte perspekti-
visch nur noch emissionsfrei planen 
und nachhaltigen Umgang mit 
Materialien und Stoffströmen 
sicherstellen

>> Wohn- und Arbeitsquartiere durch-
mischt und nur in fußläufiger Nähe 
zu ÖPNV bauen und entwickeln 
(Transit-oriented Development)

>> Verstärkt Anreize für passive Ener-
gieeinsparung bei der Quartiersent-
wicklung und Bauen setzen

>> Bauvorschriften: Modulare Bau- und 
Konstruktionsweisen, inkl. Rückbau- 
und Recyclingfähigkeit, fördern, vor 
allem klimaverträgliche Baustoffe 

Lokale Umweltbedingungen als 
zentrale Dimensionen urbaner 
Lebensqualität:

Gute lokale Umweltbedingungen 
sind Voraussetzung für menschliche 
Lebensqualität. 

Insbesondere die Lebensqualität von  
2–3 Mrd. Menschen, die 2050 vo-
raussichtlich in informellen Sied-
lungen leben, hängt von wirkungs-
vollen lokalen Umweltpolitiken ab. 

>> Risiken des Klimawandels für 
Stadtgesellschaften mindern

>> Toxische oder umweltschädliche 
Stoffe substituieren

>> In Innenstädten perspektivisch nur 
noch emissionsfreie Mobilität 
zulassen

>> Luftreinhaltung und Klimaschutz 
integrieren

>> Motorisierten Individualverkehr in 
Innenstädten sukzessive reduzieren

>> Verantwortlichen Umgang mit 
Abfall und Recycling fördern sowie 
illegalen Abfallhandel eindämmen 
(Basler Übereinkommen)

>> Städte gesundheitsfördernd gestal-
ten mit Fokus auf Begegnungs- und 
Aktivitätsräumen

>> Anpassung an den Klimawandel als 
iterativen Lernprozess in Stadtpla-
nung integrieren: u.  a. wissenschaft-
liche Erkenntnisse einbeziehen 

Substanzielle Teilhabe und 
sozioökonomische Dimensionen:

Weltweit steigen sozioökonomische 
Ungleichheiten und Exklusion in 
Städten und bedrohen Lebensqualität 
sowie Stabilität von Stadtgesell-
‚schaften.

Besonders bedroht sind die 2–3 Mrd. 
Menschen, die 2050 voraussichtlich 
in informellen Siedlungen leben. 
Ungleichheit und Exklusion können 
Fluchtdynamiken auslösen und so die 
internationale Sicherheit bedrohen.

>> Paradigmenwechsel einleiten: 
Initiativen für die ärmsten 40  % der 
weltweiten Stadtgesellschaften 
stärken

>> Inklusives Wachstum: Überpropor-
tionale Zuwächse für untere 
Einkommensgruppen sichern 

>> Zugang zu Basisinfrastrukturen, 
Bildung und Gesundheitsreinrich-
tungen sichern 

>> Inklusive urbane Mobilität 
(Unterziel SDG 11, accessible 
cities) bis 2030 implementieren

>> Bis 2030 Zugang zu bezahlbarer, 
verlässlicher, nachhaltiger und zeit-
gemäßer Energie für alle sichern 
(SDG 7) 

>> Globale Initiative von UN-Habitat, 
UNDP, UNEP, Weltbank für die 
erwarteten zusätzlichen 1–2 Mrd. 
Menschen, die in nicht adäquaten 
Wohnverhältnissen leben.

>> Recht auf angemessene Wohnver-
hältnisse zum Kernbestandteil der 
bi- und multilateralen Entwicklungs-
zusammenarbeit machen

>> UN, Entwicklungsbanken, multilate-
rale Organisationen: Urbanisierung 
als Querschnittsthema verankern

>> Schwerpunktprogramm „Adequate 
Housing for All“ mit Fokus auf Regi-
onal- und Mittelstädte bei der Welt-
bank initiieren

>> Gesundheitsförderung durch sekto-
rübergreifende Stadtplanung und 
-entwicklung sowie Stärkung kom-
munaler Planungskompetenz dauer-
haft verankern

>> OECD-DAC: Urbanisierung als 
Förderbereich aufwerten



35

Zusammenfassung � �﻿ �﻿﻿

Urbanisierungsschub bis 2050 –  
Sechs Entwicklungsrisiken des 
globalen Wandels 

Ziele Maßnahmen und Handlungsansätze

Politische Teilhabe und Partizipa-
tion als Voraussetzung für Lebens-
qualität und Ziel von Transforma-
tion:

Für 2–3 Mrd. Menschen, die 2050 
voraussichtlich in prekären, infor-
mellen Siedlungen leben, ist poli-
tische Teilhabe kaum zu realisieren. 
Not, oft auch Gewalt, zuweilen be-
wundernswerte Selbstorganisation, 
die auf die Abwesenheit öffentlicher 
Grundvorsorge reagiert, dominieren 
diese urbanen Gemeinschaften.

In den neu entstehenden, geplanten 
Siedlungen, insbesondere Asiens, 
aber auch Afrikas, werden neue 
Mittelschichten politische Teilhabe 
einfordern. Wo diese nicht zuerkannt 
wird, drohen politische Instabilitäten.

>> Recht auf angemessene Wohnver-
hältnisse umsetzen und politische 
Teilhaberechte sichern

>> Städte mit notwendigen Entschei-
dungsbefugnissen ausstatten bzw. 
diese stärken

>> Städte durch Konsultationsmög-
lichkeiten besser in nationale und 
regionale Entscheidungsprozesse 
einbinden

>> Kollaborative Governance: 
Strukturen etablieren und gesamte 
Stadtbevölkerung integrieren

>> Informelle Siedlungen und Quar-
tiere stärken und in die Stadtent-
wicklung einbeziehen

>> (Transnationale) zivilgesellschaftli-
che Netzwerke unterstützen

>> Bezug zu globalen Belangen ver-
bessern

>> Starke Partizipationsinstrumente 
nutzen

>> (Transnationale) zivilgesellschaft
liche urbane Netzwerke unterstüt-
zen

>> Korruption bekämpfen und land 
grabbing eindämmen

>> Boden- und Immobilienspekulation 
eindämmen (Grundstücke – 
Erstkaufrecht oder Vetorecht für 
Kommunen sichern, nachhaltige 
Investitionsstandards global 
etablieren)

>> Innovative, sozialverträgliche 
Ansätze zu Grundsteuern und 
Grunderwerbssteuern entwickeln 
und einführen

>> Fürsprecher für globale Themen 
institutionalisieren

Eigenart als Dimension urbaner 
Lebensqualität und Ressource der 
Nachhaltigkeitstransformation – 
abhängig von Chancen der Teilha-
be:

Eigenart als Bedingung für Lebens-
qualität und Ressource für Transfor-
mationen ist von Teilhabe abhängig.
In reifen und neu geplanten Städ-
ten/Quartieren wird Eigenart durch 
soziale und politische Ungleichheiten 
unterminiert.

In informellen Siedlungen wird Eigen-
art durch Not und prekäre Teilhabe 
unterminiert.

Eigenart ist für über 50  % der 
Weltbevölkerung bedroht.

>> Flächennutzung gemeinwohlorien-
tiert gestalten 

>> Baulich-räumliche Strukturen zur 
Schaffung urbaner Lebensqualität 
bereitstellen, wie z.  B. gut zugängli-
che, sichere Räume mit Nischen für 
Interaktion und zur Erholung ver-
schiedener Nutzergruppen

>> Ausreichend städtische Räume in 
öffentlichem oder gemeinschaftli-
chem Eigentum halten

>> Sozialverträglichkeitsprüfung für 
Flächennutzung einführen bzw. 
stärken

>> Mietmärkte mit hohem Mieter-
schutz stärken, bezahlbaren 
Wohnraum schaffen

Eigenart in informellen und neu 
geplanten Städten – Quadratur des 
Kreises?

Für 1–2 Mrd. Menschen, die bis 2050 
voraussichtlich in neu geplanten 
Städten und Stadtquartieren Asiens 
und Afrikas leben, ist Eigenart im 
Sinne kreativer und von Stadtbewoh-
nerinnen geprägter Stadtentwicklung 
nur schwer realisierbar. Gründe: hohe 
Geschwindigkeit des Städtebaus und 
vorherrschende Top-down-Planung.

In informellen Siedlungen, in denen 
Not und nicht selten auch Gewalt 
regieren, in denen kaum öffentliche 
Institutionen funktionieren und wo 
zusätzlich 1–2 Mrd. Menschen unter 
prekären Wohnverhältnissen leben 
könnten, wird sich Eigenart kaum 
ausprägen können.

>> Urbanisierungsschübe entschleuni-
gen; polyzentrische Raumgestal-
tung statt konventionelle Stadt-
flucht

>> Lebensqualität in informellen 
Siedlungen verbessern

>> Untere 40  % der Einkommens
gruppen ins ins Zentrum der Stadt-
entwicklung stellen

>> Inklusive Stadtquartiere schaffen 
(menschenorientiert, klimaverträg-
lich)

>> Baulich-räumliche Strukturen zur 
Schaffung urbaner Lebensqualität 
bereitstellen, wie z. B. gut zugängli-
che, sichere Räume mit Nischen für 
Interaktion und zur Erholung 
verschiedener Nutzergruppen

>> Lokal angepasste Planungssysteme 
etablieren

>> Paradigmenwechsel einleiten: Initi-
ativen für die ärmsten 40  % der 
weltweiten Stadtgesellschaften 
stärken

>> Zunehmender Konzentration von 
Vermögen und Grundbesitz entge-
gen wirken

>> Relevante urbane Akteure (u.  a. 
Stadtregierungen, Architekten, 
Planer), für Verbesserung der 
Lebensqualität urbaner Armuts-
gruppen gewinnen; umfassende 
öffentliche und private finanzielle 
Ressourcen mobilisieren
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spielsweise weltweit urbane Reallabore eingerichtet 
werden, die unabhängig von kurzen Projektlaufzei-
ten agieren. Die Formel von „50 globalen urbanen 
Reallaboren auf 50 Jahre“ steht für diese Idee. Mit 
ihr ist gemeint, dass global verteilt 50 urbane Real-
labore entstehen sollten, die ein Wissen über Trans-
formationsprozesse im urbanen Kontext aufbauen, 
untereinander austauschen und für Städte internati-
onal verfügbar machen. Der Aufbau und die Finan-
zierung dieser Reallabore sollte durch eine gemein-
same Anstrengung von nationaler Forschungsfinan-
zierung, Finanzierungen über Stiftungen, Fonds der 
Entwicklungszusammenarbeit sowie europäischer 
Forschungsfinanzierung auf den Weg gebracht wer-
den und könnte unter dem Dach von „Future Earth“ 
koordiniert werden. 50 Jahre stehen dabei sinnbild-
lich für die Langfristigkeit, die ein solches Unterfan-
gen unbedingt von Beginn an auszeichnen muss 
(Institutionen und Finanzierung betreffend). 

>> Fünftens: Capacity Development sollte insbesondere 
auch Entwicklungs- und Schwellenländer dazu befä-
higen, transdiziplinär zu forschen und in enger 
Kooperation mit Städten urbane Transformations-
prozesse vor Ort zu begleiten. Dies ist auch erforder-
lich, um transformative Forschung im globalen Maß-
stab für die Urbanisierung umsetzen zu können. 
Schon heute bestehende Ansätze in der internatio-
nalen Forschungskooperation des BMBF und ande-
rer Ministerien lassen sich aufgreifen, mit den 
Anforderungen an eine transformativ wirkende 
Urbanisierungsforschung verbinden und entspre-
chend ausbauen. 

Der WBGU empfiehlt zur Umsetzung dieser grundle-
genden sowie der weiteren, spezifischeren Empfehlun-
gen im vorliegenden Gutachten einen partizipativen 
Roadmap-Prozess mit nationalen und internationalen 
Anteilen, unter Federführung des BMBF.

8. Epilog

Das vorliegende Gutachten skizziert die besonderen Her-
ausforderungen und Chancen dieses Jahrhunderts der 
Städte mit Blick auf die erforderliche Transformation zur 
Nachhaltigkeit. Charakteristisch für die Debatte um die 
Suche nach Lösungen ist die enorme Vielfalt an Ins-
trumenten und Lösungspfaden. Daraus folgt die Ein-
sicht, dass es keine Blaupausen für nachhaltige Stadt-
entwicklung geben kann. Dennoch wagt der WBGU in 
Tabelle 7 eine Ordnung, Verdichtung und Zuspitzung 
der Empfehlungen und priorisiert in zweierlei Hinsicht:
1.	 In dem durch vielfältige Dynamiken gekennzeich-

neten globalen Urbanisierungsschub lassen sich 
sechs zentrale Entwicklungsrisiken identifizieren.

2.	 Zur Bewältigung dieser herausragenden urba-
nen Problemlagen und der Gestaltung der urba-
nen Transformation zur Nachhaltigkeit lassen sich 
notwendige Paradigmenwechsel und übergeord-
nete Zielsetzungen sowie dazu passende Maßnah-
men mit besonders großer Hebelwirkung zuordnen. 
Dabei geht es nicht nur um Planungs- und Gover-
nance-Fragen, sondern vielfach auch um die Akti-
vierung des transformativen Potenzials der Stadt-
gesellschaften selbst.

Als übergreifende Maßnahme empfiehlt der WBGU, das 
Thema „Urbanisierung und Transformation“ dauerhaft 
zu einem Tagesordnungspunkt der G20 aufzuwerten. 
Die deutsche G20-Präsidentschaft im Jahr 2017 sollte 
dazu genutzt werden das Thema auf die Agenda zu set-
zen. Zudem empfiehlt der WBGU der Bundesregierung, 
sich für eine Reform des UN-Habitat-Programms sowie 
die Schaffung eines internationalen wissenschaftlichen 
Panels zu Urbanisierung und nachhaltiger Stadtentwick-
lung einzusetzen. Die internationale Forschung sowie 
die inter- und transdisziplinäre Arbeitsweise in diesem 
Bereich sollten gestärkt werden. Denn am Ende bleibt 
die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit, trotz des 
vorhandenen breiten Instrumentenportfolios, auch ein 
gesellschaftlicher Suchprozess.
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Wie sollen sich die Menschen behausen, wo können sie 
sich niederlassen, wie nahe dürfen ihnen die Nachbarn 
rücken?

Diese Fragen sind so alt wie unsere Zivilisation, doch 
im 21. Jahrhundert werden sie auf neue Weise gestellt. 
Denn dieses Jahrhundert ist geprägt von einer Wider-
spruchsdynamik, die viele bisherige Erfahrungen sozi-
alen Wandels in den Schatten stellt: Vielerorts rapide 
wachsende Bevölkerungen in den Entwicklungslän-
dern und mancherorts schrumpfende Populationen 
in den Industrieländern, Bereicherung winziger Eliten 
und fortschreitende ökonomische Marginalisierung 
der Mehrheit, bewachte Luxusimmobilien umringt 
von menschenunwürdigen Quartieren in zahlreichen 
Megastädten, verbesserte Elementarversorgung von 
Milliarden Erdenbürgern bei gleichzeitiger Zerstörung 
ihrer langfristigen Lebensgrundlagen durch Ressour-
cenplünderung, Klimawandel und Umweltverschmut-
zung. 

Die globalisierte Wirtschaft schafft im Prinzip uner-
hörte Wohlstandsmöglichkeiten für jeden und jede, 
doch hat nur eine Minderheit der Weltbevölkerung 
die Voraussetzungen, das Geschick und insbeson-
dere das Glück, diese Chancen wahrzunehmen. Das 
globale Prekariat umfasst noch immer über 700 Mio. 
Menschen, die von weniger als 2 US-$ am Tag leben 
(Cruz et al., 2015). Zudem müssen mehr als 4 Mrd. 
Menschen mit weniger als 10 US-$ pro Tag auskom-
men (Kochhar, 2015). Gleichzeitig wächst die Zahl der 
Milliardäre in atemberaubendem Tempo. Somit fächert 
sich die Menschheit in der späten Moderne in unzäh-
lige Fraktionen auf, auseinandergespreizt von der 
Ultra-Zentrifuge des beschleunigten „Fortschritts“, der 
immer noch vom massiven Einsatz fossiler Brennstoffe 
angetrieben und immer stärker von der elektronischen 
Informationstechnologie dominiert wird.

Nichts steht mehr still auf unserem Planeten, und 
vor allem, fast keiner bleibt, wo er einmal war. Viele, die 
im Europa des 19. Jahrhunderts im Elternhaus das Licht 
der Welt erblickten, wurden dort auch zur letzten Ruhe 
gebettet. Wer dagegen heute in einem Wohnblock, 
einer Hütte oder einer Villa aufwächst, dürfte kaum 

dort sterben. Er oder sie werden im Laufe des Lebens 
viele Male umziehen – von Haus zu Haus, vom Land 
in die Stadt, vom Dorf in die Metropole, vom Heimat-
staat zum Nachbarstaat, von Kontinent zu Kontinent. 
Wohnorte, Arbeitsplätze, Urlaubsziele und Alters-
sitze werden immer mehr zu Zwischenstationen auf 
dem Pfad zwischen Wiege und Bahre, und selbst diese 
episodischen Quartiere dienen nur als Referenzpunkte 
für das hypermobile Individuum, das unablässig pen-
delt, reist, vagabundiert, flüchtet. Diese Umzüge der 
Menschheit sind angetrieben vom Streben nach Glück 
und Selbstverwirklichung, von menschlicher Neugier, 
von der Effizienzlogik globaler Wertschöpfungsketten 
oder aber von den rohen Gesetzen von Not, Gewalt und 
Gesellschaftszerfall. Aus der Kultur der Sesshaftigkeit 
ist eine Zivilisation der beschleunigten Bewegung her-
vorgegangen.

Am Werk sind höchst unterschiedliche Zug- und 
Schubfaktoren, genauso wie starke Zentrifugal- und 
Zentripetalkräfte. Solche Antriebe haben im Laufe der 
Jahrtausende die Menschen zusammengeführt und 
wieder zerstreut, Siedlungen geschaffen, verdichtet 
und zerfranst, Wanderungen von Einzelnen oder gan-
zen Völkern ausgelöst, gelenkt, gehemmt und schließ-
lich unterbunden. In gewissen historischen Phasen 
wirken die verschiedenen Antriebe gleichgerichtet, in 
anderen Phasen liegen sie im Widerstreit. Im letzteren 
Falle können etwa „Trapped Communities“ (Foresight, 
2011) entstehen, also Menschengruppen, deren Mig-
rationswillen politisch, ökonomisch oder ökologisch 
blockiert ist. 

Beim Werden der Hochmoderne mit ihrer sich heute 
überschlagenden Siedlungsdynamik war mitentschei-
dend, was im 17. bis 19. Jahrhundert zunächst in Eng-
land, Schottland und Wales geschah: Insbesondere im 
Rahmen des „Enclosure Movement“ kam es zu einer 
weitgehenden Privatisierung und Neugestaltung des 
ländlichen Raums, welche die agrarische Produktion 
dramatisch steigerte. Das dadurch ausgelöste Bevölke-
rungswachstum schuf nicht zuletzt ein Heer von jun-
gen, „freigesetzten“ Arbeitskräften, die ab dem spä-
ten 18. Jahrhundert in die expandierenden Städte der 
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industriellen Revolution strebten (WBGU, 2011).
Diese Entwicklung stellte das historische demo-

graphische Stadt-Land-Verhältnis auf den Kopf, denn 
um 1600 lebten noch etwa 80  % der Briten auf dem 
Land, um 1900 dagegen ca. 80  % in der Stadt. Der 
menschliche Zuwachs wurde sowohl durch verstärkte 
Belegung der urbanen Kerne als auch durch planerische 
Erweiterung und Gestaltung der Stadtränder (Arbei-
tersiedlungen, sozialer Wohnungsbau, Gartenkolonien 
usw.) untergebracht.

Dieser Prozess lief auf ähnliche Weise in allen klas-
sischen Industrieländern ab, führte jedoch zu teilweise 
unerträglichen humanitären Verhältnissen, über deren 
Verbesserung Architektinnen, Ökonomen, Moral-
philosophinnen und Politiker seit den 1870er Jah-
ren und zunehmend nach dem Ende des Ersten Welt-
kriegs intensiv nachzudenken begannen. So entstand 
u.  a. die Vision der „funktionalen Entflechtung“ von 
Wohnen, Arbeiten und Erholen, die in der „Charta von 
Athen“ prägnant festgehalten wurde. Letztere resul-
tierte aus einer Kreuzfahrt im Mittelmeer im Sommer 
1933, welche die avantgardistische Stadtplanervereini-
gung Congrès Internationaux d’Architecture Moderne 
(CIAM) durchführte und die von Le Corbusier’s 
mächtiger Persönlichkeit dominiert wurde. Die über-
füllten historischen Städte sollten nunmehr durch Sied-
lungen aus dem Baukasten („Unités d’Habitations“) 
ersetzt werden, welche linear oder auch konzentrisch 
ins Umland vorstießen.

 Die Vorstellungen der Charta waren kühn, aber naiv 
und oft ohne „menschliches Maß“. Dies zeigte sich, 
als in der Nachkriegszeit das zugrundeliegende Den-
ken in zahlreichen Städten umgesetzt wurde, allerdings 
häufig in abgewandelter bzw. verzerrter Form. Dabei 
war in Europa ein spezielles Faktorenpaar von großer 
Bedeutung, nämlich erstens die großflächige Zerstö-
rung alter Stadtviertel durch den Zweiten Weltkrieg 
und zweitens der Siegeszug des Automobils, insbeson-
dere aufgrund der geostrategisch bedingten Verfügbar-
keit von billigem Erdöl ab den 1950er Jahren. Gerade 
Nachkriegsdeutschland, wo nahezu alle Großstädte zu 
Schutt bombardiert waren, rezipierte die Visionen des 
„Modernismus“ bereitwillig und entwickelte sie zur 
Fehlperspektive von der „autogerechten Stadt“ fort. 
Ab 1960 kam es in den USA und der ganzen westli-
chen Welt zu einer starken Suburbanisierungsdynamik 
(Urban Sprawl), welche die funktionale Entflechtung 
unter gewaltigen Umweltkosten realisierte, allerdings 
weitgehend anders, als von den CIAM-Protagonisten 
erträumt. Die so hervorgebrachten Mischstrukturen 
aus gewachsenen, geplanten und wirtschaftlich oppor-
tunen Quartieren waren noch nicht vom Leitbild der 
Nachhaltigkeit beeinflusst oder gar geprägt.

In den letzten Dekaden des 20. Jahrhunderts und 

insbesondere nach dem Fall der Berliner Mauer erhielt 
jenes Leitbild in den hochentwickelten Industrieländern 
jedoch eine herausragende Bedeutung im öffentlichen 
Diskurs. Dadurch wurden nicht zuletzt problemati-
sche Aspekte der zeitgenössischen Gestaltung urbaner 
und ruraler Räume thematisiert, von der Landschafts-
zerstörung bis hin zur Beschleunigung des Klimawan-
dels durch Treibhausgasemissionen aus Bausektor und 
Transportwesen. Zudem setzte sich bei Planerinnen, 
Architekten und Kulturwissenschaftlerinnen die Auf-
fassung durch, dass für die Wiedergewinnung von 
Identität und Lebensqualität die räumliche Re-Integ-
ration der verschiedenen städtischen Leistungen (von 
der Unterbringung bis zur aktiven Beteiligung an politi-
schen Gestaltungsprozessen) dringend geboten wären. 
Diese beiden, weitgehend parallelen Strömungen ver-
einigen sich heute in der allgemeinen Forderung nach 
erneuter Verdichtung und Begrenzung der Stadtareale.

Damit scheint die Charta von Athen verworfen, doch 
die Herausforderungen des Siedlungswesens im 21. Jahr-
hundert sind viel zu komplex, um endgültige städte-
bauliche Schlüsse zu ziehen. Da ist zunächst die soge-
nannte Globalisierung, also die Eroberung des ganzen 
Planeten durch ein hochgradig vernetztes, marktwirt-
schaftlich organisiertes Produktions-Konsumptions-Sys-
tem, das durch intensiven Einsatz fossiler Energieträger 
in Gang gehalten und weiter beschleunigt wird. Diese 
Entwicklung verläuft jedoch asynchron, wobei Länder 
wie China rasch zu den westlichen Industriestaaten auf-
schließen, während Länder in Zentralafrika sich gerade 
anschicken, das prämoderne Stadium zu verlassen. Ent-
sprechend werden in manchen Regionen der Erde heute 
auch verschiedene Phasen der europäisch-amerikani-
schen Stadtgeschichte nachgestellt, wenngleich nur in 
Andeutungen und zumeist im Zeitraffer. Insofern sind 
weltweit sowohl starke Zentrierungs- als auch Suburba-
nisierungskräfte am Werk, so dass es ebenso zu primä-
ren und sekundären Verdichtungen als auch zu funk-
tionalen Entmischungen unterschiedlicher Art kommt. 
Nur dass sich alles in Größenordnungen abspielt, wel-
che die historischen Vorbilder in den Schatten stellen, 
wie die Beispiele Mexiko-Stadt, Lagos und Manila auf 
der einen Seite und die Exempel Brasilia, Islamabad und 
Songdo auf der anderen Seite illustrieren. Was alles mit 
dem Oberbegriff „Urbanisierung“ bezeichnet wird, ist in 
moderner Wirklichkeit ein fragmentiertes, hektisches, 
zeitversetztes Pulsieren des globalen Stadtgefüges mit 
expansiver Grundtendenz. Denn insgesamt wächst die 
Weltbevölkerung immer noch dramatisch.

Man kann diese Entwicklung hilflos zur Kenntnis 
nehmen oder aber versuchen, sie positiv zu beeinflus-
sen, ja, sie zu gestalten. Wer dabei allerdings allein auf 
„Verdichtung“ setzt, wird zu kurz springen. Wer es bes-
ser machen will, muss die Siedlungsdynamik des 21. 
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Jahrhunderts in ihrer Gesamtheit begreifen, ihre Kom-
plexität jedoch auf ein analyse- und strategiefähiges 
Maß reduzieren. Eben dies hat sich der WBGU in sei-
nem Hauptgutachten zum Ziel gesetzt. Dementspre-
chend führt der Beirat eine Drei-Ebenen-Betrachtung 
ein, die zwischen den fundamentalen Kräften, Formen 
und Werten des Gesamtsystems unterscheidet (Abb. 1).

Beginnen wir mit den Formen, womit die großen 
archetypischen Muster der heutigen urbanen Realität 
gemeint sind. Der WBGU identifiziert als Grundform 
(1) die historisch gewachsene, sozusagen gereifte Stadt, 
(2) die öffentlich oder privat geplante, heute zumeist 
rasch expandierende Urbanisation und (3) die informelle 
Siedlung, deren Varianten von prekären Behausungen 
für Flüchtlinge bis zu gesetzeswidrig errichteten Villen 
für Oligarchien und Nomenklatura reichen. Es versteht 
sich von selbst, dass es innerhalb dieser Grundmuster 
unzählige Abstufungen und Übergänge gibt; zudem 
treten die drei Archetypen – ähnlich wie Aggregatszu-
stände einer Substanz – in der Regel gemeinsam inner-
halb einer Stadtkommune auf und fügen sich zu hete-
rogenen Gebilden. Oft finden sich Luxusquartiere und 
Slums in unmittelbarer Nachbarschaft, manchmal nur 
durch rohe Betonmauern voneinander getrennt.

Doch was sind die Kräfte, welche die Grundmuster 
und ihre Mixturen hervorbringen? Unter den vielen 
Wirkfaktoren identifiziert der Beirat die großen „Bau-
meisterinnen der Stadt“, nämlich (1) die Zeit, (2) die 
Macht und (3) die Not als fundamentale Kräfte. Dies 
ist zunächst einmal ein metaphorischer Zugang zur 
urbanen Komplexität, der jedoch erhebliches heuristi-
sches Potenzial besitzt. Natürlich lässt sich jede Bau-
meisterkategorie in diverse Typen zerlegen – etwa „die 
Zeit“ in Reifung, Zerfall, Beschleunigung oder Rup-
tur, „die Macht“ in Akteursgruppen wie Staat, Eliten, 
Investoren, revolutionäre Innovatoren oder zivilgesell-
schaftliche Netzwerke, „die Not“ schließlich in Hun-
ger, Gewalt, Überbevölkerung oder Vertreibung. Beim 
Werden, Umgestalten und Vergehen eines Siedlungs-
gebildes und seines ländlichen Rückraums sind zumeist 
Akteurskonstellationen mit abwechselnd gemeinsamen 
und widerstrebenden Interessen am Werk.

Die Städte der Vergangenheit waren die Wiege der 
menschlichen Kultur, die Foren der politischen Dis-
kurse, die Motoren des wissenschaftlichen und wirt-
schaftlichen Fortschritts, die Stätten der sozialen Inte-
gration. Können diese Leistungen auch im transitori-
schen 21. Jahrhundert mit seiner tumultartigen Urba-
nisierungsdynamik erbracht werden?

Wiederum konzentriert sich der Beirat auf drei Qua-
litäten des Siedlungswesens, die besondere Anstren-
gungen verdienen und erfordern, nämlich (1) die Eigen-
art, also die unverwechselbaren individuellen Ausprä-
gungen der von Stadtgesellschaften hervorgebrach-

ten, physischen und kulturellen Lebensumwelten, (2) 
die Teilhabe, also die Ermöglichung der gleichberech-
tigten Nutzung und Fortentwicklung der Stadt durch 
ihre Bürgerinnen und (3) die Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen, also Formung und Betrieb der urba-
nen Substanz im Einklang mit lokalen, regionalen und 
globalen ökologischen Leitplanken. Der WBGU sieht 
diese Qualitäten als urbane Grund- und Zielwerte an, 
welche sich zu einem „normativen Kompass“ fügen.

Damit ist der Drei-Ebenen-Ansatz umrissen, der 
das Gutachten strukturiert und die Basis für System-
analysen und Interventionsoptionen darstellt. Anhand 
von Abbildung 1 kann dies exemplifiziert werden: 
Macht und Not können zum Beispiel den massiven 
Aufbau von seelenlosen Planstädten vorantreiben, die 
möglicherweise ressourceneffizienter sind als histori-
sche Quartiere. Andererseits können in funktionalen, 
am Reißbrett entworfenen und zügig erbauten Neu-
städten nur selten distinkte Wir-Gefühle und Eigen-
heiten entstehen. Wird jedoch der staatliche Durchgriff 
durch äußere Umstände geschwächt (wie beim Zusam-
menbruch des Spät-Kommunismus in Mittel- und Ost-
europa nach 1989), dann ergeben sich auch Chancen 
für die „Rückeroberung“ des urbanen Raums durch 
die Bürger. Dies stärkt die Wirkmacht der Zivilgesell-
schaft und damit die Eigenart der jeweiligen Stadt. 
Das entsprechende doppelte Kausalgeflecht ist in der 
Abbildung durch rote/blaue Pfeile sowie durch die 
Zeichen +/- charakterisiert. Auf diese Weise wird auch 
die Bedeutung von Rückkopplungen hervorgehoben. 
Proaktive Stadtpolitik könnte sich an dieser System-
betrachtung orientieren, um effektive Maßnahmen zur 
Verbesserung der gewünschten Qualitäten zu erkennen 
und zu implementieren.

Die WBGU-Systemanalyse zeigt auch, dass es keine 
universellen Schablonen für die Transformation zur 
Nachhaltigkeit in den höchst unterschiedlichen Stadt-
gesellschaften etwa von Kopenhagen, Mumbai, Kigali 
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Abbildung 1-1
Schema dominierender globaler Siedlungsmuster (Formen), 
deren Treiber (Kräfte) und deren Herausforderungen in Bezug 
auf den „normativen Kompass“ des WBGU (Werte).
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und Guangzhou gibt. Doch zugleich können aus der 
Summe lokaler Urbanisierungsprozesse vorherseh-
bar globale Systemrisiken und regionale Problemzen-
tren entstehen, die etwa für Entscheidungsträgerinnen 
im Feld der internationalen Kooperation von großer 
Bedeutung sein sollten. So dürfte die weltweite Sied-
lungsdynamik in den kommenden drei Dekaden mit 
darüber entscheiden, ob kritische planetarische Leit-
planken eingehalten werden können.

Die Lebensqualität jener ärmeren Hälfte der bald 
9–10 Mrd. Menschen, die in informellen Siedlungen, 
aber auch in reifen Städten der Entwicklungs- und 
Schwellenländer lebt, wird durch lokale Umweltdegra-
dierung massiv beeinträchtigt. Soziale Exklusion und 
Ungleichheit sowie damit verbundene lokale, natio-
nale, aber auch transnationale Instabilitätspotenziale 
nehmen in vielen Stadtformationen und in sehr vielen 
Gesellschaften zu. In den Städten Asiens und in gerin-
gerem Maße auch Afrikas werden die gut 2 Mrd. Men-
schen, die bis 2030/2040 in die globalen Mittelschich-
ten aufsteigen, Teilhaberechte einfordern und könnten 
so zu Motoren urbaner Modernisierung werden. Wo 
ihnen diese Rechte nicht zuerkannt werden, drohen 
jedoch politische Verwerfungen. In diesem Gutach-
ten werden Perspektiven ausgeleuchtet, um diese sich 
andeutenden Fehlentwicklungen des globalen Urbani-
sierungsschubes möglichst zu vermeiden.

Die vom WBGU favorisierte Art, den Siedlungsraum 
der Menschen im Fortschritt beständig zu gestalten, 
scheint bereits deutlich in der „Charta von Leipzig“ aus 
dem Jahre 2007 auf. Die Leipzig-Charta ist mehr als ein 
negativer Reflex auf die längst diskreditierte Athen-
Charta – sie formuliert ein helles Leitbild für die Renais-
sance der europäischen Stadt im Geiste der Integration. 
Im Kern zielen die Postulate der Charta, nämlich „Die 
Stadt muss schön sein“; „Bürger mitnehmen“; „Gutes 
Regieren in der Stadt“; „Klimaschutz ist auch städ-
tische Aufgabe“, genau auf die WBGU-Forderungen 
nach Eigenart, Teilhabe und Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen. Allerdings geht die Leipzig-Charta 
aus Sicht des Beirats in mindestens zweierlei Hinsicht 
noch nicht weit genug:

Erstens konzentrieren sich die entsprechenden 
Überlegungen auf die europäische Stadt, die zumeist 
schon das Produkt der oben beschriebenen Dynamiken 
durch die Jahrhunderte ist und bei der informelle Sied-
lungen eine in jeder Hinsicht marginale Rolle spielen. 
Die Zukunft der urbanen und auch unserer ganzen Zivi-
lisation wird jedoch auf dem globalen Schauplatz und 
insbesondere in den Gesellschaften der Entwicklungs- 
und Schwellenländer entschieden werden, wo gerade 
der größte Teil der Menschheit im Umzug begriffen ist. 
Insofern muss die Leipzig-Charta im Welt-Maßstab neu 
formuliert werden. Wie findet die Menschheit ein Leit-

bild von Urbanität wieder, das der kulturellen Diversität 
auch der Stadtentwürfe entspricht, das also nicht euro-
zentrisch wirkt und die Errungenschaften abendländi-
scher Städte gleichwohl schonend zur Geltung bringt?

Zweitens verlangen planetarische Krisen wie Erd
erwärmung, Ressourcenknappheit, soziale Disparität 
und Vertreibung viel raschere und tiefere Interventio-
nen durch öffentliche und private Entscheiderinnen als 
die Leipzig-Charta vorschlägt. Auf der globalen Agenda 
steht mithin die Transformation der in die Existenzkrise 
geratenen Moderne ganz oben. Und nur wenn die wich-
tigsten urbanen Zentren die Kraft für diese Transforma-
tion aufbringen, kann sie weltweit gelingen. Insofern 
ist die Leipzig-Charta zu einem Gesellschaftsvertrag für 
die umfassende Erneuerung des globalen Siedlungswe-
sens fortzuschreiben. 

Dies sind wesentliche und ganz explizite Empfehlun-
gen, die der WBGU den Stadtplanerinnen, Architekten, 
Bürgermeisterinnen und Ministerialbeamten, aber auch 
den nationalen Regierungen, die über die Gestaltungs-
möglichkeiten und -richtungen der Städte entscheiden, 
ans Herz legen möchte. Der Beirat geht in seinem Gut-
achten jedoch noch darüber hinaus und bringt, eher 
implizit, eine Vorstellung ins Spiel, welche die zeitge-
nössischen Widersprüche des Stadtdiskurses überwin-
den helfen könnte: Gemeint ist die Vision von der poly-
zentrischen Integration. Um sie verstehen zu können, 
müssen wir zu den gegensätzlichen Kräften der Stadt-
formung zurückkehren, die eingangs angesprochen 
wurden:

Zweifellos sind Metropolen wie London, Shanghai 
oder Johannesburg heute mächtige Attraktoren, welche 
dem weiteren Hinterland Ressourcen entziehen, eine 
beträchtliche Landflucht erzeugen und sich mit einer 
wachsenden Zahl von Vororten und Satellitensiedlun-
gen verbreitern. Die Peripherie, der sogenannte „Urban 
Fringe“, wird dabei zur entscheidenden Wachstums-
zone, während die Zentren nicht selten ökonomisch 
„entmischt“ und dadurch demographisch und kulturell 
ausgedünnt werden. Dass auch dieses Wachstum Gren-
zen hat – humanitärer, struktureller und ökologischer 
Art – ist offensichtlich. Ansonsten wäre es denkbar, 
dass am Ende des 21. Jahrhunderts lediglich eine Hun-
dertschaft von „Super-Städten“, eingebettet in die glo-
bale Brache des entwerteten ländlichen Raumes, mit
einander um Kapital, Talent und Luxus konkurrierten.

Dies ist jedoch weder erstrebenswert noch realis-
tisch: Dem Megatrend der fortwährenden Agglome-
ration können nämlich starke Kräfte entgegenwirken, 
wie zum Beispiel die rapide Digitalisierung der Gesell-
schaft und die Substitution von fossiler durch erneu-
erbare Energie. Eine Stadt wie Hong Kong kommt dem 
„modernistischen“ Wunschbild einer Urbanisation, 
die zu gewaltigen Hochhäusern aufgetürmt ist, kari-
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katurhaft nahe. Dieses Gebilde ist aber nur lebensfä-
hig, wenn es unablässig Erdöl und Metalle, Fasern und 
Lebensmittel aus der ganzen Welt aufsaugt, sie vor Ort 
verdaut und als metabolische Rückstände ins Umland 
entsorgt. Weniger nachhaltig kann eine urbane Pers-
pektive nicht sein. Mit der elektronischen Kommunika-
tion und den Energiequellen aus Sonne, Wind, Wellen 
und Biomasse kann und muss jedoch die Fläche wieder 
ins urbane Spiel zurückkehren.

Um dabei nicht wieder in die Falle der „funktiona-
len Entflechtung“ zu tappen und die Verwirklichung 
der urbanen Qualitäten Eigenart und Teilhabe sowie die 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen zu ermög-
lichen, muss das immer steiler werdende Stadt-Land-
Gefälle wieder reduziert und Raum für eine umfas-
sende polyzentrische Perspektive geschaffen werden. 
Letztere besagt, in einem Satz ausgedrückt, die Schaf-
fung zahlreicher vernetzter Kerne aller Größenordnun-
gen, wo die generischen Leistungen der Stadt in kriti-
scher Dichte vereinigt werden können. Die polyzentri-
sche Renaissance des Ruhrgebiets dürfte hier die Probe 
aufs Exempel sein, aber es gibt auch viele weitere Regi-
onen und Distrikte, wie die Emilia Romagna in Italien, 
die San Francisco Bay Area in den USA, Randstad in 
den Niederlanden, das Perlflussdelta (Guangzhou) in 
China oder die Metropolregion Lima/Callao in Peru, wo 
besagtes Leitmotiv schon wirksam ist.

Der WBGU stellt in seinem Gutachten nicht zuletzt 
diese Perspektive zur Debatte, indem er eine Reihe von 
Argumenten und Hinweisen zusammenträgt. Zwei wich-
tige Gesichtspunkte seien schon an dieser Stelle genannt: 
Ein tieferer Blick in die Kulturgeschichte macht deutlich, 
dass polyzentrische Strukturen von Siedlung, Wirtschaft 
und Gouvernanz außerordentliche Kreativität und Pro-
duktivität von Gesellschaften befördern konnten. Als 
herausragende historische Illustrationen seien die im 
Polis-Verbund aufblühende griechische Antike genannt, 
die den gesamten Mittelmeerraum und Teile des Orients 
umspannte, sowie die in den ober- und mittelitalieni-
schen Städten geborene Renaissance, welche ab dem 
14. Jahrhundert der Moderne den Weg wies. Bedeut-
sam in diesem Zusammenhang ist auch die vielkernige 
Organisation des Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation vor und insbesondere nach dem Dreißigjährigen 
Krieg, wo zahlreiche Kleinstaaten und reichsfreie Städte 
zu Epizentren des Fortschritts wurden. In einem histori-
schen Moment, da die Nationalstaaten an Steuerungs- 
und Überzeugungsfähigkeit nachlassen, sei diese „post-
westfälische“ Perspektive – mit den Städten als zentralen 
Orten menschlicher Organisation und Lebensqualität – in 
Erinnerung gebracht.

Der Blick auf die Gegenwart stellt die polyzentrische 
Vision zudem auf einen Prüfstand, der mit besonderen 
aktuellen Krisen zu tun hat: Auch Deutschland, des-

sen schicksalhafte „Schrumpfung“ und „Überalterung“ 
schon beschlossen schien, ist seit kurzem unmittel-
bar mit den Herausforderungen konfrontiert, die sich 
aus dem wachsenden Zustrom von Migranten aus dem 
Mittleren Osten und Afrika ergeben. Falls man nicht 
der nationalen Abschottung unter Missachtung von 
Menschenrechten (etwa Art. 16a Abs. 1 GG: „Politisch 
Verfolgte genießen Asylrecht“) und der Humanität das 
Wort reden will, muss man ernsthaft über nachhaltige 
Konzepte zur Aufnahme und Integration von Millionen 
von Flüchtlingen nachsinnen. Erste Beobachtungen 
und Analysen deuten darauf hin, dass sich die Migran-
tinnen – falls sie überhaupt eine Wahl haben – vor-
wiegend im Umfeld von größeren Städten anzusiedeln 
versuchen. Dies gilt übrigens sowohl für die Ursprungs-
länder der Migration (wie Syrien oder Äthiopien) als 
auch für die Aufnahmeländer (wie Deutschland oder 
Schweden). Vieles spricht jedoch dafür, dass die poly-
zentrische Organisation des Urbanen die Fähigkeiten 
einer Gesellschaft zur Absorption und Integration von 
Flüchtlingen und Arbeitssuchenden deutlich erhöhen 
könnte. Dies sollte nicht zuletzt ein Forschungsthema 
ersten Ranges werden.
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Im Jahr 2007 lebten weltweit erstmals mehr Men-
schen in Städten als im ländlichen Raum (UN DESA, 
2015:  7). Diese „urbane Wende“ stellt einen Meilen-
stein in der menschlichen Siedlungsgeschichte dar und 
rückt den Fokus von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft 
und Gesellschaft stärker als bisher auf Städte als die 
weltweit wichtigsten Siedlungs- und Lebensräume der 
Menschheit – in ihrer Bedeutung als kulturelle Zent-
ren, kreative Entfaltungsräume, politische Steuerungs
zentralen und ökonomische Motoren. 

Städte sind Orte, in denen sich globaler Wandel nie-
derschlägt und vorangetrieben wird: Städte und ihre 
Bevölkerungen sind gleichzeitig Treiber und Betroffene 
globalen Wandels. Insbesondere in Entwicklungs- und 
Schwellenländern führt die zunehmende globale Ver-
flechtung zu disparaten Stadtentwicklungsprozessen 
mit heterogenen Entwicklungsgeschwindigkeiten und 
sozialer Fragmentierung. Stadtentwicklung wird durch 
das Zusammenspiel lokaler, nationaler und internatio-
naler Akteure, durch ökonomische und politische Pro-
zesse (z.  B. Investitionen internationaler Unterneh-
men) sowie politische Restrukturierungen (vor allem 
Liberalisierung, Partizipation und Selbstverwaltung) 
gesteuert. Zusätzlich beeinflusst die Internationalisie-
rung von Orientierungen, Werten und Normen zuneh-
mend die Prozesse und führt damit weltweit zu einer 
Vereinheitlichung von Bau- und Wohntrends sowie 
vernetzten sozioökonomischen und politisierten Strö-
mungen. Umgekehrt beeinflussen Städte globale Pro-
zesse entscheidend mit: So sind einige Megastädte in 
Bezug auf die Dimensionen und Auswirkungen etwa 
ihrer CO2-Bilanzen oder ihres Ressourcenverbrauchs 
mit Nationalstaaten vergleichbar, und angesichts ihrer 
Konzentration und Spezialisierung in der internationa-
len Arbeitsteilung sind einige Städte, wie z.  B. London, 
New York und Tokyo, kritische Knotenpunkte der glo-
balen Ökonomie geworden (Kraas und Nitschke, 2006). 

Die wirtschaftlichen Aktivitäten in Städten haben 
über direkte Wirkungen im Umland sowie über Fern-
wirkungen in andere Regionen erhebliche negative 
Auswirkungen auf die Umwelt und das Erdsystem 
(Kap. 2.3). Zudem löst die globale Urbanisierung mit 

ihren Ausbreitungs- und Diffusionsprozessen städti-
scher Lebensformen irreversible Veränderungen der 
gesellschaftlichen Ordnung von Staaten aus. Für die 
Transformation zur Nachhaltigkeit sind Städte ein 
zentrales Transformationsfeld (WBGU, 2011), denn 
die strukturelle und systemische Gestaltung heutiger 
und zukünftiger urbaner Zentren nimmt erheblichen 
Einfluss auf die regionale und globale Nachhaltigkeit 
(Satterthwaite, 2003). Die ökologischen Folgen, die 
beispielsweise durch fehlende nachhaltige Urbanisie-
rungsstrategien entstehen, sind bereits in vielen Städ-
ten in Entwicklungs- und Schwellenländern offenkun-
dig, auch wenn sich große Teile der Stadtbevölkerun-
gen bisher noch keine konsumorientierten, ressourcen-
intensiven Lebensstile leisten können (Satterthwaite, 
2003:  77). 

Aus einer umfassenden Nachhaltigkeitsperspektive 
heraus gesehen sind neben den Auswirkungen auf die 
lokale und globale Umwelt die ökonomischen, sozia-
len und politischen Konsequenzen relevant: Städten 
fällt eine Schlüsselrolle zu bei der Überwindung glo-
baler Armut, der Realisierung neuer Formen politischer 
Partizipation und der Reduzierung sozioökonomischer 
Disparitäten. Sie bieten wachsenden Bevölkerungen 
Chancen für außerlandwirtschaftliche Erwerbsmög-
lichkeiten und sozialen Aufstieg, verbesserte Gesund-
heitsdienstleistungen, soziale Absicherung, Bildung 
und Selbstverwirklichung. 

2.1
Aktuelle Urbanisierungsdynamiken

2.1.1	 
Globale und regionale Urbanisierungsdynamiken

Der Wandel zu einer zunehmend urbanisierten Welt 
verläuft mit regional unterschiedlichen Dynamiken. 
Europa, Nord- und Lateinamerika erfuhren bereits 
im 20. Jahrhundert eine starke Urbanisierung. Der 
Urbanisierungsgrad, der den relativen Anteil der Stadt- 
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an der Gesamtbevölkerung eines Landes beziffert, liegt 
in Europa bei 73  %, in Lateinamerika bei 80  % und in 
Nordamerika bei 81  %, während der relative Anteil der 
Stadtbewohner in Asien (48  %) und Afrika (40  %) noch 
deutlich darunter liegt (UN DESA, 2015; Abb. 2.1-1). 
Im 21. Jahrhundert wird sich das Städtewachstum vor 
allem auf Afrika und Asien konzentrieren (Abb. 2.1-3). 
Nach Prognosen der Vereinten Nationen wird der Urba-
nisierungsgrad bis 2050 in Afrika auf 56  % steigen, in 
Asien auf 64  %. Nur noch mäßig ansteigen dürfte der 
Urbanisierungsgrad in Europa, Lateinamerika und 
Nordamerika. Im Jahr 2050 werden in Asien und Afrika 
voraussichtlich 73  % der globalen urbanen Bevölke-
rung leben (UN DESA, 2015), heute sind es etwa 65  % 
(Abb. 2.1-4).

Große Unterschiede ergeben sich bei der Betrachtung 
des Urbanisierungsgrads in Abhängigkeit vom Entwick-
lungsstand der Länder. Während er in  Industrieländern 
von 78  % im Jahr 2015 voraussichtlich auf etwa 85  % 
im Jahr 2050 anwachsen wird, ist in Entwicklungs- 
und Schwellenländern ein Anstieg von 49  % auf 63  % 
zu erwarten. Aufgrund der höheren Bevölkerungs-
zahlen in Asien und Afrika geht damit ein wesentlich 
höherer absoluter Anstieg der urbanen Bevölkerung 
einher (Abb. 2.1-2). In Indien beispielsweise stieg der 
Urbanisierungsgrad zwischen 2000 und 2010 zwar 
nur von 28  % auf 31  %, was jedoch einen absoluten 
Zuwachs von 85 Mio. Stadtbewohnern bedeutet (UN 
DESA, 2015). In Afrika und Asien werden im Zeitraum 

2014–2050 etwa 90  % des Wachstums der Weltbevöl-
kerung insgesamt erwartet. Dies entspricht ca. 2,2 Mrd. 
Menschen (UN DESA Population Division, 2015), die 
Wohnraum, Arbeit und eine Versorgung mit grundle-
genden Gütern und Dienstleistungen benötigen. Dies 
stellt viele Länder vor große Herausforderungen in den 
kommenden Dekaden, insbesondere hinsichtlich infor-
meller Urbanisierungsprozesse (Kasten 2.1-1). Etwa die 
Hälfte des urbanen Zuwachses (1,24 Mrd. Menschen) 
wird voraussichtlich auf sieben Länder entfallen: Indien 
(404 Mio.), China (292 Mio.), Nigeria (212 Mio.), Indo-
nesien, USA, Pakistan und die DR Kongo (jeweils über 
50 Mio.; UN DESA, 2014).

In den kommenden Jahren wird sich die Verschie-
bung innerhalb des Städtesystems weiter fortsetzen, 
mit einer wachsenden Anzahl an Metropolen und 
Megastädten (Kap. 2.2.1). Bis 1950 gab es nur zwei 
Megastädte mit mehr als 10 Mio. Einwohnern: New York 
und Tokyo. Bis heute ist die Zahl solcher Megastädte 
auf 28 gestiegen (Abb. 2.1-5); 2030 wird es voraus-
sichtlich 41 Megastädte geben, die dann 14  % der urba-
nen Bevölkerung (730 Mio. Einwohner) beherbergen 
werden. In der Größenklasse der „emerging megacities“ 
von 5–10 Mio. Einwohnern werden 2030 in voraus-
sichtlich 63 Städten etwa 434 Mio. Einwohner leben 
(9  % der urbanen Bevölkerung weltweit). Der Anteil der 
urbanen Bevölkerung in Städten mit 1–5 Mio. Einwoh-
nern (von der UN als „medium sized cities“ bezeich-
net) dürfte im Zeitraum 1950–2030 in absoluten Zah-

Abbildung 2.1-1
Anteil städtischer Bevölkerung nach Ländern und globale Verteilung von Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern (2014).
Quelle: UN DESA Population Division, 2014
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len am stärksten zunehmen, von 128 Mio. Einwohnern 
auf 1,13 Mrd. Einwohner. Der relative Anteil der Bevöl-
kerung in Städten von 0,5–1 Mio. Einwohnern betrug 
im Jahr 1950 erst 8,8  % und wird voraussichtlich bis 
2030 auf 10,1  % ansteigen, was absolut gesehen wenig 
mehr als einer halben Milliarde Einwohner weltweit 
entspricht. Städte mit weniger als 300.000 Einwohnern 
beherbergen den größten Anteil der globalen urbanen 
Bevölkerung. Auch wenn sich ihr relativer Anteil von 
60  % im Jahr 1950 auf 38  % im Jahr 2030 verringern 
wird, werden 2030 etwa 1,9 Mrd. Menschen in diesen 
Städten leben (UN DESA, 2015; UN DESA Population 
Division, 2014). Während Mega- und Millionenstädte 
somit relativ betrachtet den größten Zuwachs erfah-
ren, stellen Städte mit weniger als einer halben Million 
Einwohner in absoluten Einwohnerzahlen weiterhin die 
bedeutendste Größenklasse dar. Die globale Verteilung 
verschiedener Stadttypen hat wichtige Implikationen 
für die Funktionsweise nationaler und internationaler 
Städtesysteme und ist daher alles andere als nur eine 
statistische Marginalie: Die Konfiguration der nationa-
len Städtesysteme ist relevant z.  B. für lokale Konzen
trationsüberlastungen, nationale Dezentralisierung und 
Zentrum-Peripherie-Gefälle sowie zugleich für die glo-
bale urbane Zukunft (Kap. 2.2.1). 

Stadtschrumpfung als Entwicklungstrend 
Dem globalen Wachstum der Städte und der städtischen 
Bevölkerung steht als gegenläufiger Prozess die Stadt-
schrumpfung gegenüber, was weder ein neues noch ein 
räumlich begrenztes Phänomen ist (Hollander et al., 

2009; Martinez-Fernandez et al., 2012). Derzeit finden 
Schrumpfungsprozesse in größerem Ausmaß vor allem 
in den USA (im Rust Belt, z.  B. Detroit), in Europa (z.  B. 
Ruhrgebiet, Manchester, Liverpool) und Japan (Soren-
sen, 2006; Wiechmann, 2008), in den Altindustrieregi-
onen Chinas und in den Peripherieregionen (d.  h. über-
wiegend ländlich geprägten Räumen) vieler Entwick-
lungs- und Schwellenländer statt. Weltweit prognosti-
zieren die Vereinten Nationen in der Dekade 2014 bis 
2024 für 3  % der Städte (>300.000 Einwohner) einen 
Bevölkerungsrückgang (UN DESA Population Divi-
sion, 2014). Für 19 Länder wird bis 2050 ein Rück-
gang der absoluten urbanen Bevölkerung erwartet, dar-
unter u.  a. Japan, Russland, Deutschland und Kuba (UN 
DESA, 2015). In Deutschland verzeichneten z.  B. 23  % 

Abbildung 2.1-3
Megatrend Urbanisierung. Jakarta, Indonesien. 
Quelle: Frauke Kraas/WBGU

Abbildung 2.1-2
Zuwachs der Stadtbevölkerung (2002–2015): Weltkarte. Die aufgrund einer rasterbasierten Kartentransformation 
(Kartenanamorphote) verzerrt dargestellte Gebietsgröße der Länder in der Weltkarte spiegelt die Anzahl der Stadtbewohner 
wider, die in den jeweiligen Ländern zwischen 2002 und 2015 in den Städten neu hinzugekommen sind.
Quelle: © www.worldmapper.org
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der Gemeinden (mit mindestens 5.000 Einwohnern) 
zwischen 1990 und 2010 einen Bevölkerungsrückgang; 
bei Klein- und Mittelstädten sind gar 41  % schrump-
fend (BBSR, 2015), in Frankreich 18  %, in Ungarn sogar 
51  % der Gemeinden (Wiechmann, 2015). 

Während die Schrumpfung von Städten in den 
1980er und 1990er Jahren in Europa auf Sub- und 
Exurbanisierungsprozesse zurückzuführen war, also 
auf die Wanderung aus Innenstädten an die Stadtränder 
bzw. Wohnstandortverlagerungen aus Verdichtungs-
räumen in benachbarte ländliche Regionen, stellen 
Stadtwachstum und -schrumpfung in einigen Regionen 
heute parallele Prozesse dar (Turok und Mykhnenko, 
2007). Dabei handelt es sich um komplexe, teils in loka-
len Produktionszyklen wurzelnde Prozesse mit ökono-
mischen, demographischen, räumlichen und sozialen 

Ursachen. In den ehemaligen Ostblockstaaten waren 
demographische Effekte (Abwanderung und sinkende 
Geburtenrate) hauptverantwortlich für die städti-
sche Schrumpfung. In vielen altindustriellen Städten 
und Regionen sind Deindustrialisierungsprozesse die 
primäre Ursache für Schrumpfungsprozesse. Gerade 
Städte mit einer importkonkurrierenden Branchen-
struktur, die den Wandel zu einer Dienstleistungs- und 
wissensbasierten Industrie nicht zeitgleich einleiteten, 
gehören zu den Verlierern des strukturellen Wandels 
und der Globalisierung der Wirtschaftsverflechtung. 
Diesen Städten gingen durch die günstigeren Produk-
tionsbedingungen im Ausland nicht nur Arbeitsplätze 
verloren. Ihre relative wirtschaftliche Bedeutung ver-
ringerte sich zusätzlich durch den Erfolg der exportori-
entierten Städte. Sie sind heute durch hohe Arbeitslo-
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Abbildung 2.1-5
Verteilung der globalen urbanen Bevölkerung (absolut und relativ) nach Stadtgrößenklassen (1950, 1990 und 2030).
Quelle: WBGU nach UN DESA Population Division, 2014

Abbildung 2.1-4
Urbane Bevölkerung 
(Säulen) und Urbanisie
rungsgrad (Linien) nach 
Region (1950–2050).
Quelle: WBGU basierend 
auf Daten aus UN DESA 
Population Division, 2014
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sigkeit und Abwanderung gekennzeichnet (Ezcurra und 
Rodriguez-Pose, 2013; Daut et al., 2014). Eine weitere 
Konsequenz sind Wohnungsleerstände. Da Immobilien 
langlebige Güter sind, drückt sich das durch Abwande-
rung entstehende Überangebot von Wohn- und Gewer-
beraum im lokalen Immobilienpreisverfall aus. Trotz 
weitreichender politischer Eingriffe wie Subventionen 
und Investitionszuschüsse, konnten die Abwande-
rungsprozesse in diesen strukturschwachen Regionen 
kaum aufgehalten werden.

Schrumpfungsprozesse waren in der Stadt- und 
Regionalplanung lange Zeit in einer von Wachstums

prämissen geleiteten Politik ein „nicht vorgesehenes“ 
Phänomen (Wiechmann, 2009). In jüngster Zeit werden 
Stadtschrumpfungsprozesse zunehmend in der Stadtpla-
nung adressiert, vor allem in Deutschland (BBSR, 2015). 
Neben der Entwicklung neuer wirtschaftlicher Stand-
ortstrategien und Konzepte zum planungsgestützten 
Rück- und Umbau von verwaisten Wohngebieten sowie 
der Wiederbegrünung vormals bebauter Flächen setzt 
dies einen Paradigmenwechsel – weg von wachstums
orientierter Planung – voraus (Wiechmann und Pallagst, 
2012). In Anbetracht meist sinkender Steuereinnahmen 
in schrumpfenden Städten kann dieser Umbau Städte 

Kasten 2.1-1

Entwicklung informeller Siedlungen weltweit: 
Status Quo und Prognosen

Informelle Siedlungen entstehen aufgrund der rasanten Urba-
nisierung zur Zeit vor allem in den Städten der Schwellen- 
und Entwicklungsländer (Davis, 2006:  31). In Südamerika 
sind diese Prozesse verstärkt seit den 1940er Jahren, in Süd-
asien seit den 1960er Jahren und in Afrika südlich der Sahara 
seit den 1970er Jahren zu beobachten (Bähr und Mertins, 
2000; UN-Habitat, 2003). Wesentliche Gründe dafür waren 
und sind die unzureichende Schaffung von bezahlbarem, 
adäquatem Wohnraum durch den öffentlichen und privaten 
Wohnungsmarkt, schlechte Regierungsführung, ineffektive 
Stadtplanung und geringe Investitionen in die städtische 
Infrastruktur. Zusätzlich fördern ein rasantes Bevölkerungs-
wachstum sowie Migration, insbesondere von Menschen mit 
einem niedrigem sozioökonomischen Status, die informellen 
Urbanisierungsprozesse (UN-Habitat, 2014b; Kap. 7.3).

Aufgrund der Unterschiede im Verständnis von Informali-
tät (Kasten 2.1-2), der Diversität informeller Siedlungen und 
den damit verbundenen Abgrenzungsschwierigkeiten sowie 
der mangelhaften Datenverfügbarkeit zur Zahl der Bewoh-
nerinnen informeller Siedlungen und deren Lebensbedingun-
gen in vielen Ländern bestehen erhebliche Defizite in Bezug 

auf die Datengrundlage (UN-Habitat, 2015d). Während es 
zu informellen Siedlungen keine Schätzungen gibt, lebten 
2014 knapp ein Drittel aller Stadtbewohner in Schwellen- 
und Entwicklungsländern in Slums (UN, 2015d). Der relati-
ve Anteil an Slumbewohnern sank zwischen 2000 und 2014 
von 39  % auf 30  %, in Ost-, Südost- und Südasien sogar um 
mehr als 12 Prozentpunkte (Abb. 2.1-6, 2.1-7). Am höchs-
ten bleibt der relative Anteil mit 55  % in Afrika südlich der 
Sahara. Insgesamt konnten die Lebensbedingungen von 320 
Mio. Menschen zwischen 2000 und 2014 verbessert werden, 
indem sie entweder Zugang zu verbesserter Wasserversor-
gung, verbesserten sanitären Anlagen, adäquatem Wohnraum 
oder weniger dichten Wohnbedingungen erhalten haben (UN, 
2015d:  60). Die absolute Zahl an Slumbewohnern stieg jedoch 
global bis 2012 insgesamt auf 850 Mio. Menschen (UN DESA, 
2015).

In Anbetracht der weiterhin hohen Urbanisierungsdyna-
mik vor allem in afrikanischen und asiatischen Städten wird 
dort auch in naher Zukunft ein erheblicher Mangel an 
adäquatem, bezahlbarem Wohnraum bestehen, wenn diesem 
Problem nicht massiv entgegengewirkt wird (Kap. 7.3). 
Andernfalls könnte die Anzahl der Bewohner informeller 
Siedlungen bis 2050 um 1–2 Mrd. Menschen weiter anwach-
sen (UN DESA, 2013), mit erheblichen Auswirkungen auf die 
urbane Transformation zur Nachhaltigkeit.

Abbildung 2.1-6
Derzeit leben ca. 850 Mio. Menschen in inadäquaten 
Wohnverhältnissen; informelle Siedlung in Seelampur,
Delhi, Indien.
Quelle: Frauke Kraas/WBGU

Abbildung 2.1-7
Informelle Siedlungen temporärer Migranten in der Yamuna-
Aue, Delhi, Indien.
Quelle: Frauke Kraas/WBGU
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vor große Herausforderungen stellen, bietet aber auch 
Chancen für eine nachhaltige Entwicklung. 

2.1.2	 
Treiber der Urbanisierung 

Das Wachstum von Städten weltweit wird durch unter-
schiedliche Dynamiken vorangetrieben, die durch die 
naturräumliche Lage, Ressourcenausstattung, demogra-
phische Strukturen, lokale bzw. nationale Ökonomien, 
politische Systeme und Infrastrukturen beeinflusst 
werden. Neben der Verstädterung, d.  h. dem räumli-
chen und bevölkerungsmäßig quantitativen Wachs-
tum von Städten (begleitet auch von Stadtumbau bzw. 
Verdichtung, z.  B. durch Hochhausbebauung), versteht 
man unter Urbanisierung die Diffusion von Urbanität, 
d.  h. von urbanen Qualitäten, Wirtschaftsweisen und 
Charakteristika als sozialem Phänomen (Heineberg, 
2014:  31,  414  f.; Abb. 2.1‑8). Erklärungsansätze von 
Urbanisierung beziehen sich primär auf demographi-
sche, ökonomische oder gesellschaftliche Prozesse, die 
eng miteinander verwoben sind. 

2.1.2.1	
Demographische Einflussfaktoren 
Verstädterung ist zunächst ein demographischer Pro-
zess. Das Wachstum der städtischen Bevölkerung (rela-
tiv und absolut) basiert auf natürlichem Zuwachs bzw. 
auf Wanderungsgewinn durch Migration sowie auf Ver-
änderungen administrativer Grenzen durch Eingemein-
dung. Diesen Prozessen kommt zeitlich und regional 
unterschiedliches Gewicht zu (Jürgens und Bähr, 
2009:  43). 

In den Industrieländern war nach den ersten größe-
ren Urbanisierungs- und Stadtgründungsphasen in der 
Antike und im Mittelalter eine weitere Urbanisierungs-
phase mit starkem Anwachsen der Stadtbevölkerung 
zwischen 1750 und 1950 zu verzeichnen. Ausgelöst 
wurde sie durch den ersten demographischen Über-
gang sowie nationale und internationale Wanderungs-
bewegungen vom Land in die Städte, die durch den 
Strukturwandel in der Landwirtschaft und die Indus-
trialisierung bedingt wurden. In Duisburg etwa waren 
1907 60  % der Bevölkerung zugezogen, davon 13  % 
aus dem Ausland (Stewig, 1983). Zwischen 1820 und 
1920 emigrierten nach Schätzungen 50–55 Mio. Euro-
päer nach Übersee (Netto-Migration unter Berücksich-

Kasten 2.1-2

Zum (veränderten) Verständnis von Informalität 

Der Begriff der Informalität wurde seit den 1970er Jahren in 
den Diskursen zur Wirtschaftsentwicklung in den Entwick-
lungsländern geprägt (Hart, 1973; Schamp, 1989; Escher, 
1999). Aufgegriffen und verbreitet wurde der Begriff von der 
International Labour Organisation in ihren entwicklungsöko-
nomischen Studien. Dabei bezog sich der Begriff der Informa-
lität ausschließlich auf nicht registrierte wirtschaftliche Akti-
vitäten armer Bevölkerungsschichten, z.  B. Straßenhändler, 
nicht registrierte Beschäftigte im Transport- und Reparatur-
wesen oder Müllsammler in den Städten der Schwellen- und 
Entwicklungsländer. Die Bereiche wurden in Abgrenzung zu 
formalen, staatlich registrierten Wirtschaftsaktivitäten gese-
hen. Diese enge Sichtweise getrennter Sektoren wurde all-
mählich erweitert hin zur Betrachtung von zwei sich über-
schneidenden Wirtschaftskreisläufen (Santos, 1979). Prospe-
rierende informelle Wirtschaftszweige berücksichtigt erst die 
neuere Literatur (Werna, 2001; Roy, 2009). 

Mittlerweile wird die Interkonnektivität von formellen 
und informellen Ökonomien kaum mehr in Frage gestellt, 
denn eine Dichotomisierung von Formalität versus Infor-
malität verstellt den Blick auf die vielfältigen Interaktionen 
der beteiligten Akteure. Eine Einordnung der verschie-
denen Übergänge, Mischformen und Verschränkungen 
sozioökonomischer, politischer oder kultureller Aktivitäten, 
Arrangements oder Vorgehensweisen als formell oder infor-
mell erscheint deshalb nicht angemessen. 

Dem Rechnung tragend wurden neben staatlichen Orga-
nisationen vermehrt zivilgesellschaftliche Netzwerke und 

private Investoren in den Diskurs zu informellen Siedlun-
gen einbezogen (Mitlin und Satterthwaite, 2004). Daneben 
wurde die starre Gegenüberstellung zwischen Formalität und 
Informalität aufgeweicht. Die verschiedenen theoretisch-
konzeptionellen Weiterentwicklungen, die die beiden Dimen-
sionen miteinander verschneiden, ähneln sich dabei. So wird 
von „informality-formality continuum“ (Roy, 2005:  148), 
„degrees of complementary and supplementary informalities“ 
(Altrock, 2012:  176  f.) oder der „co-production by formal and 
informal actors“ (Mitlin, 2008:  14) gesprochen. AlSayyad 
(2004) erklärte Informalität – in Anlehnung an Louis Wirth’s 
1939 erschienenen Artikel „Urbanism as a new way of life“ 
– gar zu einer neuen urbanen Lebensform. Aufgrund der 
verbleibenden Unschärfe stellen andere Autoren den Nutzen 
des Informalitätsbegriffs mittlerweile ganz in Frage und ver-
weisen auf eine von dem Begriff unabhängige Analyse von 
„Verhandlungen von Macht, Legitimation und Ressourcen“ 
für die Stadtentwicklung (Herrle und Fokdal, 2011). Gerade 
auch dieser Ansatz verweist auf die Möglichkeit bzw. Not-
wendigkeit der Legitimierung von Urbanisierungsprozessen 
außerhalb des formalen Rechtssystems (Herrle und Fokdal, 
2011:  11  f.). 

Der Begriff der Informalität beschreibt meist die Grauzone 
von legalem und illegalem Handeln (Kap. 2.5.2.2) und 
umfasst grundsätzlich sowohl nicht konforme, legitime als 
auch illegal-kriminelle Prozesse. Auch wenn die Übergänge 
fließend sind, lassen sie sich grundsätzlich danach unterschei-
den, ob durch die nicht konformen Prozesse das Gemeinwohl 
gefördert oder z.B. Überlebenschancen gesichert werden sol-
len, oder ob sich Einzelne bzw. Gruppen an der prekären Situ-
ation armer Bevölkerungsgruppen bereichern (Wehrmann, 
2001).
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tigung der Rückwanderungen), davon ca. 60  % in die 
USA (Bähr, 2010), von denen sich viele in Städten auf 
der Suche nach Arbeit niederließen.

Das Städtewachstum in den Entwicklungs- und 
Schwellenländern, das vor allem in Asien und Afrika 
erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert im 
Zuge der Dekolonialisierung einsetzte, verläuft heute 
wesentlich schneller als derzeit in den Industrielän-
dern (Kap.  2.1.1). Es ist hier deutlich stärker auf die 
Geburtenüberschüsse aufgrund der jungen Alters-
struktur zurückzuführen (Heineberg, 2014). Die Urba-
nisierung in Entwicklungs- und Schwellenländern ist 
zu ca. 60  % auf natürliches Wachstum zurückzufüh-
ren, fast das gesamte restliche Wachstum auf Migra-
tion (Land-Stadt und Stadt-Stadt) und nur ein gerin-
ger Teil auf Reklassifizierung administrativer Einheiten 
(UN DESA, 2015:  24). Das Verhältnis variiert jedoch 
regional: Während der urbane Bevölkerungsanstieg in 
Afrika südlich der Sahara zu etwa zwei Dritteln durch 
natürliches Wachstum bedingt ist (Tacoli et al., 2015), 
sank dieser Anteil in vielen asiatischen Ländern seit 
dem 1990er Jahren unter 50  % (UN DESA, 2015:  24). 
Internationale Vergleiche werden jedoch durch Einge-
meindungen, unterschiedliche Stadtdefinition und feh-
lende Daten zu Migrationsbewegungen auf Stadtebene 
erschwert (Tacoli et al., 2015). Zudem sind Migrations-
bewegungen schwer zu erfassen, da sie u.  a. auch mul-
tilokal sowie temporär (z.  B. saisonal) erfolgen können. 
Für Thailand wird z.  B. geschätzt, dass ein Drittel aller 
Binnenmigranten jedes Jahr während der Trockenzeit 
temporär nach Bangkok migrieren (Tacoli, 2011). 

Distanz und Dauer der Migration sind eng mit den 
Migrationsursachen verbunden (Kraas und Bork, 
2012): Diese umfassen z.  B. freiwillige Migration in 
Städte (etwa auf der Suche nach besseren Arbeitsmög-
lichkeiten und Bildungs- und Gesundheitsversorgung), 
staatlich initiierte und gesteuerte Arbeitsmigration, sai-

sonale Arbeitsmigration sowie erzwungene Migration 
aufgrund von Krisen und Konflikten. In jüngster Zeit 
haben Bürgerkriege und Konflikte im Nahen Osten und 
in Afrika (vor allem Syrien, Afghanistan, Irak, Nigeria 
oder Eritrea) und Wirtschaftskrisen in den Westbalkan-
staaten (vor allem Albanien, Kosovo oder Serbien) eine 
große Flüchtlingswelle in den Libanon, nach Jordanien, 
nach Pakistan, in die Türkei und nach Europa ausgelöst. 
Während zum Beispiel in Deutschland 2013 127.000 
Asylanträge gestellt wurden, waren es im Jahr 2015 
knapp 500.000 Anträge bei insgesamt mehr als 1 Mio. 
registrierten Flüchtlingen (BMI, 2016). Die Versorgung 
der Flüchtlinge mit Wohnraum ist eine große Heraus-
forderung für Städte und Kommunen.

Neben der nationalen und internationalen Migra-
tion ist die mit dem demographischen Übergang ver-
bundene Alterung der Bevölkerung eine zentrale Her-
ausforderung. Während der Anteil der über 60-Jähri-
gen weltweit zurzeit bei 12  % liegt, hat er in Europa 
bereits 24  % erreicht (UN DESA Population Division, 
2015). In den USA wird dieser Alterungsprozess noch 
stark durch Zuwanderung abgemildert. Bis 2050 wird 
– außer in Afrika – voraussichtlich in allen Weltregi-
onen mindestens ein Viertel der Bevölkerung über 60 
Jahre alt sein (UN DESA Population Division, 2015). 
Vor allem in Abwanderungsregionen bleiben die älteren 
Menschen zurück. Schrumpfung und Alterung sind hier 
eng miteinander verknüpfte Prozesse, die einen Trans-
formationsprozess aufgrund fehlender finanzieller Mit-
tel erschweren (Sorensen, 2006:  237). Der zunehmende 
Altersdurchschnitt der urbanen Bevölkerung stellt 
viele Städte vor neue Herausforderungen in Bezug auf 
Wohnraum, Wohnumfeld, Verkehr und soziale Dienst-
leistungen.

2.1.2.2	
Wirtschaftliche Einflussfaktoren 
Ein wichtiger Anziehungsfaktor von Städten auf 
Migranten, ist das größere und breitere Arbeitsplatz-
angebot. So wurde die Urbanisierung in Industrielän-
dern ab dem 19. Jahrhundert stark durch die Industri-
alisierung vorangetrieben (Kap. 2.2.2). Die Globalisie-
rung sowie die Revolution im Transport- und Kommu-
nikationswesen haben zu einer Reorganisation globaler 
Ökonomien mit einer zunehmenden Verbindung von 
Märkten und globaler Arbeitsteilung geführt (Hall und 
Pfeiffer, 2000). 

Städte mit einem exportorientierten Branchenmix 
profitieren durch die zunehmende Integration in den 
Weltmarkt, da die zusätzliche Nachfrage der auslän-
dischen Märkte die lokale Wirtschaft stärkt und neue 
Arbeitsplätze schafft. Lokale Wirtschaftszweige, die 
primär Güter für lokale und regionale Märkte herstel-
len, profitieren ebenfalls durch den stärkeren lokalen 

Abbildung 2.1-8
Städte als soziokulturelle, religiöse und ökonomische 
Anziehungspunkte, Dhaka, Bangladesch.
Quelle: Frauke Kraas/WBGU
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Konsum (Moretti, 2010) sowie von Verknüpfungen 
entlang der Wertschöpfungskette (Dauth et al., 2014). 

Städte mit ausreichend Bauland und einem 
unbürokratischen Planungssystem bzw. geringen regu-
latorischen Einschränkungen reagieren auf Bevölke-
rungsdruck mit Neubau von Häusern und Wohnungen. 
Wenn Angebotsengpässe bestehen, führt der Bevölke-
rungsdruck vor allem zu höheren Immobilienpreisen 
(Glaeser et al., 2005). In Städten mit einem hohen Anteil 
an Armutsgruppen und geringem Bestand an günsti-
gem Wohnraum wachsen bei Angebotsengpässen vor 
allem die informellen Siedlungen (Kap. 7.3). Anderer-
seits kann die Verfügbarkeit von günstigem Wohnraum 
auch zu Bevölkerungswachstum in den jeweiligen Städ-
ten führen. Ein Beispiel ist das Städtewachstum im „Sun 
Belt“ der USA (Glaeser und Gottlieb, 2009). Der damit 
einhergehende Urban Sprawl, d.  h. die flächenextensive 
Ausbreitung der Städte, führt zu ökologischen Nach-
haltigkeitsdefiziten (Kap. 4.2.3, 4.3). 

Immer mehr Unternehmen berücksichtigen bei ihren 
Standortentscheidungen die Wohnortwünsche hoch 
qualifizierter Arbeitnehmer, um knappes Know-how 
anzuziehen (Geppert und Gornig, 2010). Das Angebot 
an lokalen Gütern, wie kulturellen Einrichtungen und 
Freizeit- und Konsummöglichkeiten, die die Attraktivi-
tät einer Stadt steigern und die Migrationsentscheidung 
vieler Haushalte beeinflussen, begünstigt daher die 
Ansiedlung von Unternehmen (Chen und Rosenthal, 
2008; Partridge, 2010; Buch et al., 2013). 

Insbesondere in Industrieländern sind Wirtschafts-
wachstum, das Vorhandensein von Arbeitsplätzen, die 
regulatorischen Voraussetzungen des Immobilienmarkts 
und die kulturelle Attraktivität einer Stadt wichtige 
Treiber der Urbanisierung. Einwohnerzahl und Besied-
lungsdichte wiederum beeinflussen die Produktivität, 
das lokale Preisniveau und die Attraktivität einer Stadt. 
Agglomerationsvorteile entstehen durch das Angebot an 
spezialisierten Arbeitskräften, größere lokale Märkte, 
einfacheren Zugang zu Zulieferern und spezialisier-
ten Dienstleistern, durch geringere Transaktions- und 
Informationskosten sowie die Vereinfachung von Inter-
aktion, Informationsaustausch und Bildung von Netz-
werken aufgrund der räumlichen Nähe. Dadurch werden 
Innovationspotenziale und Effizienzgewinne freigesetzt, 
die zu Produktivitätssteigerungen führen. Agglomerati-
onsnachteile in stark verdichteten Stadträumen ergeben 
sich durch höhere Lebenshaltungskosten und geringere 
durchschnittliche Wohnungs- und Gewerbegröße. Die 
Ballung von Bevölkerung und Produktionsstätten auf 
engem Raum führt außerdem zu höheren Umweltbelas-
tungen wie Lärm und Luftverschmutzung sowie höhe-
ren Kriminalitätsraten (Rosenthal und Strange, 2004; 
Duranton und Puga, 2004; Kap. 2.3.4).

In Entwicklungs- und Schwellenländern zeigt sich 

ein differenzierteres Bild. Vor allem in China und Indien 
wurde das urbane Wachstum durch eine globalisie-
rungsgetragene Liberalisierungspolitik forciert (Kraas 
und Bork, 2012). In China wurden zunächst die Küs-
ten-, später auch die Binnenstädte zu Transformations-
zentren auf dem Weg zur marktorientierten Ökonomie 
ausgebaut und gezielt (teils temporäre) Binnenwan-
derer angeworben. Zwischen 1982 und 2006 wurden 
jährlich 17–20 Mio. Migranten in Städten registriert 
(Chan, 2011). In Indien beschleunigten sich massive 
Urbanisierungsprozesse landesweit im Zuge der ökono-
mischen Reformpolitik der „New Economic Policy“ seit 
1991 (Gans und Tyagi, 2000; Nissel, 1999). 

Insbesondere in Entwicklungsländern ist mit dem 
Umzug in die Stadt die Hoffnung auf bessere Arbeits-
chancen sowie eine ausreichende Grundversorgung ver-
bunden. Wenn das Stadtwachstum ohne ausreichende 
politische und administrative Steuerung und abgekop-
pelt vom Wirtschaftswachstum erfolgt, überwiegen in 
der Regel die Agglomerationsnachteile (Clark, 1998; 
Cohen, 2004; Fox, 2008). Dies trifft insbesondere auf 
Städte mit schnellem, ungeplantem Wachstum zu, die 
bereits durch eine hohe Armutsquote gekennzeichnet 
sind (Moretti, 2014) und deren Zuzug sich zu einem 
großen Teil im informellen Wohnungs- und Arbeits-
markt konzentriert (Kasten 2.1-3).

2.1.2.3	
Gesellschaftliche Einflussfaktoren
Soziokulturelle und politische Faktoren sind wei-
tere wichtige Motoren der Urbanisierung und eng mit 
demographischen und ökonomischen Faktoren ver-
bunden. Soziokulturelle Faktoren, wie z.  B. die Attrak-
tivität einer Stadt, lassen sich aufgrund ihrer starken 
Subjektivität nur schwer fassen. Dennoch lässt sich 
verallgemeinern, dass Städte auch im sozioökonomi-
schen und kulturellen Bereich eine Reihe von Vortei-
len (Pull-Faktoren) bieten: Weiterführende Schulen 
und Universitäten, Krankenhäuser und höhere spezi-
alisierte Gesundheitseinrichtungen, öffentliche Dienst-
leistungen und Verwaltungen sind in urbanen Zent-
ren konzentriert; Kultureinrichtungen, kreative urbane 
Milieus, architektonisch inspirierendes Ambiente usw. 
schaffen attraktive urbane Räume. Allgemein korre-
liert die Position einer Stadt in der Städtehierarchie – 
gemessen an Größe und Bedeutung einer Stadt – in den 
meisten Ländern mit der administrativ-politischen Hie-
rarchie (von der nationalen Hauptstadt über die regi-
onale oder Provinzhauptstadt zur Distrikt- und Sub
distrikthauptstadt), an der sich auch das Versorgungs-
netz ausrichtet (Satterthwaite, 2005:  15  f.).

Städte gelten als Vorreiter des sozialen Wandels, 
wegen der sich wechselseitig beeinflussenden sozio-
ökonomischen und kulturellen Beziehungen auf lokaler 
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Ebene sowie den aus der Globalisierung resultierenden 
makroökonomischen Veränderungen (Hall und Pfeiffer, 
2000:  140). Wichtige, sich wechselseitig beeinflus-
sende Faktoren sind die Rolle der Familie, die Einbin-
dung von Frauen in den Arbeitsmarkt und die Bewe-
gung von der formellen hin zu informellen Wirtschaft 
(Hall und Pfeiffer, 2000). Zunehmende Pluralisierung 
und Individualisierung der Lebensstile, oft verbunden 
mit postmateriellen Werten sind die Folge für die wach-
sende Oberschicht in den Städten in Entwicklungs- und 
Schwellenländern. Weite Bevölkerungsteile unterhalb 
der absoluten Armutsgrenze sind weiterhin primär auf 

die Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse angewiesen. 

2.1.3	 
Urbane Veränderungsprozesse

Bei den genannten Urbanisierungsprozessen lassen 
sich – abhängig von den variierenden nationalen und 
regionalen Kontexten sowie der jeweiligen Stadtgröße 
und -funktion – unterschiedliche Veränderungspro-
zesse beobachten. Diese sind zum einen räumlicher und 
ökologischer Natur, zum anderen haben sie politische, 

Kasten 2.1-3

Informelle Ökonomien in Slums und informellen 
Siedlungen

Oft wird angenommen, dass Slumbewohner nur in der infor-
mellen Ökonomie beschäftigt sind. Ein Teil dieser Menschen 
geht jedoch einer geregelten Arbeit im formellen Sektor nach, 
auch wenn sie in einer informellen Siedlung wohnen. In vie-
len Fällen reichen Einkünfte aus formeller Arbeit nicht aus, 
um einen Haushalt in adäquaten Wohnräumen zu finanzie-
ren. Insgesamt ist Beschäftigung im informellen Sektor keine 
Besonderheit von Slums. Während rund ein Drittel der Stadt-
bevölkerung in Schwellen- und Entwicklungsländern in 
Slums lebt (UN, 2015d), ist „für die meisten Länder des glo-
balen Südens informelle Beschäftigung das Regelarbeitsver-
hältnis (...), das auf weit mehr als die Hälfte der Beschäftigten 
zutrifft. In 15 der 41 Länder, für die Daten auf Basis der ILO-

Definition für informelle Beschäftigungsverhältnisse vorlie-
gen, sind mehr als zwei Drittel der Beschäftigten der informel-
len Ökonomie zuzuordnen (ILO, 2013). 24 Länder erreichen 
einen Anteil von mehr als 50  %. Die jeweiligen kontinentalen 
Rekordwerte liegen in Asien bei 84,3  % (Indien), in Latein-
amerika bei 75,6  % (Bolivien) und in Afrika südlich der Saha-
ra bei 82,7  % (Mali).“ (Schiller, 2015). Zuwächse von Arbeits-
plätzen gibt es in vielen Städten im informellen Sektor. Somit 
trägt der informelle Sektor auch die formelle Ökonomie, was 
sich nicht auf nationalstaatliche Grenzen beschränkt, sondern 
auch Bestandteil der Weltwirtschaft ist. Dabei sind ökonomi-
sche Risiken ungleich verteilt. So besteht für Arbeitende im 
informellen Sektor generell keine institutionalisierte soziale 
Absicherung, und zwischen den Geschlechtern verstärken 
sich die Disparitäten aufgrund von Segmentierungen am 
informellen Arbeitsmarkt (Abb. 2.1-9).

Arbeitgeber

informelle
Lohnarbeiter

(kontinuierlich)

Arbeitgeber auf eigene Rechnung

informelle Lohnarbeiter (gelegentlich)

Heimarbeit

unbezahlte Familienarbeiter
hoch

hoch

überwiegend Männer

überwiegend Frauen

Männer und Frauen

niedrig

niedrig

Armutsrisiko Durchschnitts-
einkommen

Unterteilung nach Geschlecht

Abbildung 2.1-9
Arten informeller Beschäftigung und ihre Effekte auf Einkommen und Armut.
Quelle: Chen, 2012b:  9



2  Urbanisierung im globalen Kontext

52

ökonomische und soziale Implikationen für die urbane 
Gesellschaft. 

Räumliche Prozesse
Die physische Expansion von Städten über ihre vor-
maligen Bebauungsgrenzen erfolgt oft entlang zen-
traler Infrastrukturlinien oder auch in Form von 
Satellitenstädten, die sich nach und nach durch die 
Anlagerung neuer urbaner Flächennutzungen verbrei-
tern. Dieses Entwicklungsmuster führt zu einem stei-
genden Flächenverbrauch und erfordert lange Infra-
strukturlinien. Mit der Entstehung von „extended met-
ropolitan regions“ (McGee, 1991) oder „mega-urban 
regions“ (McGee und Robinson, 1995) verzahnen sich 
städtische und ländliche Elemente und Strukturen im 
„Urban Fringe“, d.  h. dem unmittelbaren Stadtumland 
(Abb. 2.1-10). Es etablieren sich zudem unterschiedli-
che Gemengelagen aus oft un- oder teilgeplanten, inko-
härenten oder inkompatiblen Nutzungsinseln privater 
oder öffentlicher Trägerschaft, oft ohne ökonomischen, 
sozialen oder funktionalen Zusammenhang (Coy und 
Kraas, 2003). 

Ökologische Prozesse
Die mit Städten verbundenen Umweltprobleme mani-
festieren sich in der Stadt selbst, in der umliegenden 
Region sowie im Erdsystem und sind durch komplexe 
Interaktionen miteinander verknüpft (Kap. 2.3). Städte 
sind als Zentren wirtschaftlicher Aktivität wesentliche 
Treiber lokaler wie globaler Umweltveränderungen. 
Hier werden die Konsumentscheidungen der Bevölke-
rung, insbesondere der aufstrebenden Mittelschich-
ten, getroffen, die starken Einfluss auf den globalen 
Ressourcenverbrauch, die Produktion von Abfall sowie 
die Treibhausgasemissionen haben und als Treiber für 
globale Umweltprobleme (z.  B. Landnutzungsänderun-
gen, Konversion von Ökosystemen, Verlust biologi-
scher Vielfalt und Klimawandel) wirken (Kap. 2.3.3). 
Insbesondere beim Klimawandel sind Städte nicht nur 
Verursacher, sondern auch Betroffene (Kap. 2.3.4.4). 
Zu den Klimarisiken zählen z.  B. die Bedrohungen von 
Städten durch Meeresspiegelanstieg, Wasserknapp-
heit (als Folge von Gletscherschmelze oder veränderten 
Niederschlagsmustern), lokaler Temperaturanstieg oder 
Katastrophengefährdung als Folge vermehrter Wetter-
extreme (Starkregenereignisse, starke Stürme).

Technologische Transformationsprozesse
Die Verbreitung digitaler Medien sowie neuer Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien beeinflusst 
auch das Zusammenleben in Städten. Im Stadtkontext 
wird die Digitalisierungsdebatte und die zunehmende 
Vernetzung physischer und digitaler Infrastruktur – 
wie z. B. Smart Grids, intelligente Verkehrssteuerung 

durch Informationsaustausch in Echtzeit – unter dem 
Begriff „Smart City“ geführt. 

Darüber, was genau eine Smart City ausmacht, 
besteht zurzeit noch keine Übereinkunft (Bieber und 
Bihr, 2015). Zahlreiche Definitionen konkurrieren mit-
einander, und konkrete Projekte auf Stadtebene, die 
dem Begriff der Smart City zugeordnet werden, sind 
eklektisch (Rohde und Loew, 2011). Dennoch wird die 
Smart City in der Stadtplanung bereits als stadtentwick-
lungspolitisches Leitbild verwendet (BBSR, 2014b) und 
hat Eingang in politische Planungsvorhaben gefunden. 
Der indische Premierminister Narendra Modi kündigte 
beispielsweise an, in Indien in den nächsten Jahren 
100 Smart Cities mit Hilfe ausländischer Investoren zu 
bauen, um der rasanten Urbanisierungswelle gerecht 
zu werden (Ministry of Urban Development – Govern-
ment of India, 2015). Da der derzeitige Diskurs stark 
von den Technologieproduzenten geprägt wird, über-
wiegt in der Praxis die technologiegetriebene Stadtge-
staltung (BBSR, 2014b).

Mit der Smart City erhofft man sich z.  B. die Verrin-
gerung des Ressourcenverbrauchs durch Effizienzstei-
gerungen (Kasten 2.1-4), eine demokratischere Gestal-
tung von Regierungsweisen und eine Optimierung von 
Verwaltungsabläufen (Kasten 8.2-3, 8.3-1). Gleichzei-
tig werden mit der Smart City aber auch Risiken ver-
bunden, insbesondere hinsichtlich der operationellen 
Sicherheit von Städten, des Datenschutzes und der 
Sicherung von Persönlichkeitsrechten (Kasten 2.1-5).

Ökonomische Transformationsprozesse
Die weltweite Restrukturierung von Produktionspro-
zessen innerhalb urbaner Wirtschaftszentren im Zuge 
der internationalen Arbeitsteilung und des technolo-
gischen Wandels führt zu Globalisierungsgewinnern, 
und -verlierern sowie zu einer weltweiten Zunahme 
der Ungleichheit innerhalb vieler Nationalstaaten und 

Abbildung 2.1-10
Stadtlandschaft Phoenix, Arizona (2007).
Quelle: Frauke Kraas/WBGU
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Städte (Kasten 2.1-6; Kap. 2.4.2.1). Während globale 
Städte wie London, New York, Tokyo oder Hong Kong 
wirtschaftlich florieren und durch Agglomerationsvor-
teile weiter an Bedeutung gewinnen, kämpfen altindus-
trielle Städte in Westeuropa, den USA oder China mit 
der Bewältigung des strukturellen Wandels. Viele Pro-
zesse wirken selbstverstärkend, wie im Falle Detroits, 
wo Arbeitsplatzverluste erst zu Bevölkerungsabwande-
rung, dann zum Werteverfall auf dem lokalen Immo-

bilienmarkt und somit zu einem Einbruch der kommu-
nalen Einnahmenbasis, und schließlich zu kommuna-
lem Bankrott führten (Richardson und Nam, 2014). 
Darüber hinaus verlor die öffentliche Hand vor allem in 
den 1990er und 2000er Jahren durch die Privatisierung 
vormals öffentlicher Dienstleistungen an Einfluss auf 
die Grundversorgung der Bevölkerung. In vielen Fällen 
führte dies zu einer weniger inklusiven Versorgung und 
zu Bevölkerungsprotesten, so dass mittlerweile wieder 

Kasten 2.1-4

Smart Cities: Energie- und Ressourcennutzung 

Eine der Hauptmotivationen hinter dem Smart-City-Gedan-
ken ist die effizientere Nutzung von Ressourcen. Dies kann 
durch unterschiedliche Konzepte realisiert werden, wie bei-
spielsweise intelligente Stromzähler (smart meter), intelli-
gente Beleuchtung (smart lighting), die Optimierung von 
Stoffflüssen oder die Sharing Economy, bei der individueller 
Besitz bzw. Nutzung durch gemeinschaftlichen Besitz bzw. 
Nutzung ersetzt wird. Im Folgenden werden einige Fallbei-
spiele vorgestellt, in denen neue oder bereits existierende 
Technologien genutzt werden, um das ressourcenintensive 
Leben und Arbeiten in der Stadt nachhaltiger zu gestalten. 

Intelligente Stromzähler
Intelligente Stromzähler ermöglichen es dem Nutzer, den 
Energieverbrauch eines einzelnen Geräts oder des gesamten 
Haushalts jederzeit ablesen zu können. Eine solche Transpa-
renz soll z.  B. die Wahrnehmung des Verbrauchers bezüglich 
seines energetischen Fußabdrucks schärfen und somit zu 
nachhaltigerem Verhalten führen. Bislang haben Experimen-
te (z.  B. in Holland, England und den USA) mit intelligenten 
Stromzählern jedoch nur wenig Wirkung gezeigt. Die tatsäch-
lichen Energieeinsparungen liegen bei ca. 1–4  % (van Elburg, 
2014; Allcott und Mullainahan, 2010). 

Das sogenannte „Machine-to-Machine“ Konzept (M2M), 
d.  h. miteinander vernetzte und kommunizierende Objek-
te, führt einen Schritt weiter als die bloße Überprüfung des 
Energieverbrauchs durch smart meters. Durch die Vernetzung 
der physischen Infrastruktur („Internet of Things“) können 
Objekte Informationen sammeln, die zu ihrem effizienteren 
Betrieb führen können. M2M kommt z.  B. im Energiesektor 
(intelligente Netze), in der Infrastruktur (Heiz- und Kühlsys-
teme, Beleuchtung) und der Landwirtschaft (Bewässerung, 
Düngung) zur Anwendung. Laut einer Studie der Boston Con-
sulting Group und führender Konzerne der Informations- und 
Kommunikationstechnik birgt diese Technologie Emissions-
einsparungen von bis zu 20  % (BCG und GeSI, 2012). Bisher 
existieren allerdings nur wenige Daten und Prognosen aus 
unabhängigen Quellen, so dass eine belastbare Abschätzung 
zukünftiger Effizienzsteigerung durch M2M-Technologie 
noch nicht möglich ist.

Intelligente Beleuchtung
Smart lighting ist eine weitere Schlüsseltechnologie der digi-
tal vernetzten Stadt und kann Bestandteil eines M2M-Netz-
werks sein. Die Beleuchtung öffentlicher und privater Räume 
macht etwa 10–20  % des städtischen Energieverbrauchs aus 
(IEA, 2006). Ein Wechsel von der Dauerbeleuchtung von 

Straßenübergängen, Werbeflächen oder öffentlichen Räu-
men hin zur Bedarfsbeleuchtung könnte den bestehenden 
Verbrauch erheblich reduzieren. Studien bezüglich der intel-
ligenten Lichtsteuerung in Städten zeigen Einsparpotenziale 
von bis zu 60  % (Manville et al., 2014). Hier zeigt sich also ein 
großes, bisher weitgehend ungenutztes Energieeinsparpoten-
zial, das mit heutiger Technologie umsetzbar und ökonomisch 
sinnvoll ist.

Car Sharing
Car Sharing bezeichnet die gemeinsame Nutzung einer Auto-
mobilflotte. Durch Car Sharing könnten zukünftige Treib-
hausgasemissionen vermieden werden, denn Nutzer von Car-
Sharing-Angeboten tendieren dazu, ca. 30  % weniger Kilo-
meter mit dem Auto zurückzulegen als Besitzer von eigenen 
PKW (Martin und Shaheen, 2011). Außerdem werden PKW 
im Car-Sharing-Betrieb stärker ausgelastet, was zu kürzeren 
Parkzeiten und damit einem geringeren Flächenbedarf für 
Parkplätze führen könnte (Mitchell et al., 2010). Unter den 
Personen, die Car Sharing nutzen, verzichten einige der Nut-
zer gänzlich auf den Kauf eines eigenen Autos (Millard-Ball 
et al., 2007; Martin et al., 2010). Nicht zuletzt könnte die 
Akzeptanz der Elektromobilität dazu beitragen, die Anzahl 
der Elektrofahrzeuge in Car-Sharing-Flotten zu steigern. 

Bisher bewegen sich die erreichten Einsparungen durch 
Car Sharing zwar noch im einstelligen Prozentbereich (Chen 
et al., 2015), da das Angebot nur von einem kleinen Teil der 
Bevölkerung genutzt wird. Jedoch ist Car Sharing in Deutsch-
land in den letzten Jahren zum Wachstumsmarkt geworden 
und verzeichnet inzwischen zweistellige Zuwachsraten. Trotz 
der bisher geringen Mitgliedszahlen könnte eine mit Elektro-
autos ausgerüstete Car-Sharing-Flotte daher in Zukunft zur 
Vermeidung von Treibhausgasemissionen im Transportsektor 
beitragen.

Status quo versus zukünftige Entwicklung
Derzeit hat der Anteil smarter städtischer Infrastruktur noch 
einen geringen Effekt auf globale Treibhausgasemissionen 
und die Vermeidung von Umweltschäden. Die messbaren 
Effekte von Smart-City-Konzepten liegen unterhalb der 
Erwartungen und herkömmliche effizienzsteigernde Lösun-
gen wie Wärmedämmung, kompakte Infrastrukturen und 
der Umstieg auf emissionsarme Massentransportmittel wei-
sen bisher höhere Energieeinsparungspotenziale auf (z.  B. ca. 
20  % bis 2050; Creutzig et al., 2015). 

Dennoch birgt die Smart City ein großes Potenzial für Effi-
zienzsteigerung, das den zukünftigen Energiebedarf in Städ-
ten weltweit signifikant senken könnte. Viele Entwicklungen 
stehen derzeit vor technologischen Durchbrüchen (Brynjolfs-
son und McAfee, 2014) oder könnten eine Umstellung von 
Verhaltensmustern der Bevölkerung herbeiführen. 
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eine zunehmende Rekommunalisierung zu beobachten 
ist (Lobina et al., 2015).

Die wachsende globale Bedeutung des Immobilien-
investmentmarktes schlägt sich auch in den Stadtstruk-
turen nieder (Kasten 2.1-7). Für die Stadtentwicklung 
stellt dies in vielen Fällen ein Problem dar, da oftmals 
inkohärente, punktuelle Entwicklungen eine für alle 
Bevölkerungsgruppen vorteilhafte Gestaltung erschwe-
ren. So verlagert z.  B. die Errichtung von Shopping Malls 
(für Asien: Hogan et al., 2012) und Business Improve-
ment Districts (Peyroux et al., 2012) Funktionen vom 
öffentlichen Raum zunehmend in private Räume, zu 

denen ärmere Bevölkerungsgruppen nur eingeschränkt 
Zugang haben.

Ein weiterer wichtiger Faktor für ökonomische Trans-
formationsprozesse ist der informelle Sektor in den 
urbanen Ökonomien insbesondere von Entwicklungs- 
und Schwellenländern (Kasten 2.1-3). Der informelle 
Sektor wirkt dort einkommensgenerierend für große 
Bevölkerungsteile, entzieht sich aber oft formalen 
Steuerungsprozessen und deckt ein weites Spektrum 
an teils legitimen, teils illegitimen bzw. illegalen Aktivi-
täten ab (Altrock, 2012; Schiller, 2015; Baumgart und 
Kreibich, 2011; Etzold et al., 2009; Hackenbroch et al., 

Kasten 2.1-5

Smart Cities: Risiken

Schutz der Privatsphäre und personenbezogener 
Daten
Die Erhebung von Daten wird sowohl in Bezug auf die Anzahl 
der erhobenen Merkmale, die Datenmenge und die Auflösung 
der Daten neue Ausmaße annehmen (Crawford und Schultz, 
2014). Durch die zunehmende Vernetzung physischer und 
digitaler Infrastruktur (Kasten 2.1-4) sowie die Einführung 
von Sensoren, Kameras und geolokalisierbaren Applikationen 
auf Smartphones werden immer mehr alltägliche Handlun-
gen, Gewohnheiten und Bewegungsmuster der Stadtbewoh-
ner digital registriert. Dabei ist es den Bewohnern nur sehr 
eingeschränkt möglich, die Generierung von Daten zu ver-
meiden oder zu kontrollieren, da es ansonsten schwierig ist, 
städtische Versorgungsleistungen oder öffentliche Räume in 
Anspruch zu nehmen. Das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung wird dadurch stark eingeschränkt.

Auch in Bezug auf die Anonymisierung von Daten birgt 
der Umfang der verfügbaren Daten Risiken. Ein Austausch 
und Zusammenführen verschiedener Datensätze versetzt 
Unternehmen und Behörden in die Lage, Persönlichkeitspro-
file und Vorhersagen über Verhaltensweisen einzelner Perso-
nen zu erstellen (Kitchin, 2016). Beispiele sind Vorhersagen 
darüber, ob ein Kredit- oder Wohnungsinteressent regelmä-
ßige Ratenzahlungen leisten wird oder die Einstufung von 
Personen als potenzielle Straftäter durch eine datenbasierte 
Umfeldanalyse (z.  B. soziale Netzwerke, Telefonhistorie) von 
verurteilten Straftätern (Crawford und Schultz, 2014; Stroud, 
2014). Insbesondere durch die Registrierung von Aufent-
haltsorten und Bewegungsmustern innerhalb einer Smart City 
entsteht eine neue Dimension des Potenzials von Überwa-
chung und Datenmissbrauch. 

Operationelle Sicherheit und Datensicherheit 
Wie in allen digitalen Netzwerken wird es auch in Smart Cities 
Sicherheitslücken geben, die eine Angriffsfläche für mögliche 
Cyber-Attacken bilden. Mit der Größe eines Netzwerks steigt 
auch die Anzahl der möglichen Angriffspunkte. Die Gefahr 
durch Cyber-Attacken wird daher mit der stärkeren Vernet-
zung physischer und digitaler Infrastruktur innerhalb einer 
Stadt zunehmen (Kitchin, 2016). Jedoch werden bereits tech-
nisch mögliche Sicherheitsmaßnahmen wie z.  B. Verschlüsse-
lung und Authentifizierung nicht konsequent angewandt. 

So demonstrierte ein IT-Team von IOActive, wie ein 200.000 
Sensoren umfassendes unverschlüsseltes Verkehrskontroll-
system manipuliert werden kann (Cerrudo, 2015). Aufgrund 
der hohen Bevölkerungsdichte in Städten potenziert sich die 
Gefahr für Menschen, wenn Sicherheitslücken in der digitalen 
Infrastruktur zu operativen Störungen und Ausfällen führen 
oder durch Cyber-Kriminelle ausgenutzt werden.

Allein im Jahr 2013 wurden 593 Mio. Dateneinträge durch 
Hackerattacken entwendet (Risk Based Security und Open 
Security Foundation, 2013). Die sichere Verwahrung von 
Daten ist auch Voraussetzung für den Schutz personenbezo-
gener Daten und damit den Schutz der Privatsphäre. Dennoch 
bleibt auch bei höchsten digitalen Sicherheitsstandards immer 
das Risiko eines Datenlecks oder der gezielten Manipulation 
des Systems bestehen.

Digitale Spaltung 
Die Digitalisierung schafft viele Chancen, von denen jedoch 
nicht alle Länder und Bevölkerungsgruppen gleichermaßen 
profitieren. Aufgrund von Unterschieden im Netzzugang oder 
in der medialen Kompetenz könnte die bestehende Ungleich-
heit hinsichtlich Einkommen und Bildung, politischer und 
ökonomischer Teilhabe weiter verstärkt werden (World Bank, 
2016a). Neben technischen Risiken und der Datenschutzpro-
blematik birgt die Digitalisierung daher auch soziale Risiken, 
insbesondere hinsichtlich einer möglichen digitalen Spaltung.

Fazit
„Es ist offensichtlich, dass Smart-City-Technologien über alle 
Governance-Ebenen hinweg neue Anforderungen an den 
rechtlichen und regulatorischen Rahmen stellen sowie exis-
tierende gesellschaftliche Normen und Erwartungen in Bezug 
auf die Privatsphäre herausfordern.“ (Kitchin, 2016:  28). 
Nach Ansicht des WBGU sollte ein offener und breiter Diskurs 
über die Auswirkungen der Digitalisierung im Stadtkontext 
geführt werden. Dies setzt eine Stärkung der IT- und Medien-
kompetenzen innerhalb der Bevölkerung sowie in öffentli-
chen und privaten Institutionen voraus. Da die technischen 
Möglichkeiten und damit verbundenen Risiken sich rasch 
weiterentwickeln, bedarf es einer urbanen Governance, die in 
der Lage ist, den mit großen Unsicherheiten verbundenen 
Digitalisierungsprozess in der Stadt mitzugestalten und eine 
sozialverträgliche und nachhaltige digitalisierte Stadt zu 
schaffen (Kasten 8.2-3, 8.3-1). Durch die Einbettung der 
Stadt in den internationalen Informations- und Datenaus-
tausch sind außerdem multilaterale Akteure gefragt, globale 
Standards zum Umgang mit digitalen Risiken zu entwickeln.
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Kasten 2.1-6

Ungleichheit der Einkommens- und 
Vermögensverteilung auf globaler Ebene 

Die steigende Ungleichheit in Bezug auf Einkommen und 
Vermögen sowie auf die sich daraus ergebenden Verwirkli-
chungschancen (Kap. 2.4.2.1) ist in vielen Staaten weltweit 
eine der größten gegenwärtigen Herausforderungen (Dabla-
Norris et al., 2015; OECD, 2015b). Insbesondere in den Indus-
triestaaten sowie den Schwellenländern Osteuropas und Süd-
ostasiens ist die Einkommensungleichheit in den letzten 25 
Jahren stark gestiegen (Abb. 2.1-11). Dies gilt sowohl für Zei-
ten wirtschaftlichen Aufschwungs als auch für die Dauer der 
weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise (OECD, 2015b). In 
Südamerika, Afrika und im mittleren Osten ist der Trend hin-
gegen rückläufig, geht jedoch von einem sehr hohen Niveau 
aus (Abb. 2.1-11). Im Vergleich zur Einkommensverteilung 
ist die Verteilung von Vermögen noch weitaus ungleicher. 
Sowohl für Industrie- als auch für Schwellenländer liegt der 
Gini-Koeffizient für Vermögen im Durchschnitt doppelt so 
hoch wie der für Einkommen (Dabla-Norris et al., 2015). 

Als Gründe für die Zunahme der Ungleichheit werden 
globale Trends wie die Globalisierung und der technologische 
Wandel genannt. Demnach erhöhen neue Informations- und 
Kommunikationstechnologien vor allem die Nachfrage nach 
hochqualifizierten Arbeitnehmern, die damit einhergehend 
über die letzten Jahre relativ höhere Lohnzuwächse erhielten 
als geringer qualifizierte Arbeitnehmer (Acemoglu und Autor, 
2010; Berman et al., 1997; Katz, 1999). Darüber hinaus wer-
den Arbeitsplätze, die einen hohen Routineanteil beinhalten, 
verstärkt automatisiert (Goos et al., 2014) oder in Länder 
mit geringeren Lohnkosten verlagert (Feenstra und Hanson, 

1999, 2001), was zu Polarisierungen am Arbeitsmarkt führt.
Neben marktgesteuerten Prozessen haben nationale Rah-

menbedingungen und Reformen, insbesondere in Bezug auf 
den Arbeitsmarkt sowie auf die Steuer- und Sozialpolitik, 
starken Einfluss auf die nationale Einkommensentwicklung. 
Beispielsweise reduziert der Rückgang der Gewerkschafts-
mitgliedschaften in vielen Ländern den relativen Einfluss bei 
Gehaltsverhandlungen von hoch und geringer qualifizierten 
Arbeitskräften (Jaumotte und Buitron, 2015). 

Ein vielbeachteter Erklärungsansatz geht von einer mecha-
nischen Ungleichheitsdynamik aus (Piketty, 2014). Diese 
Dynamik entsteht, wenn die Kapitalrendite größer ist als das 
Wirtschaftswachstum und die Sparquote mit zunehmendem 
Einkommen steigt. Unter diesen Bedingungen  driften die 
Einkommen derjenigen, die bereits Vermögen besitzen und 
derjenigen, die lediglich Arbeitseinkommen erzielen, immer 
weiter auseinander. 

Die hohe Einkommensungleichheit innerhalb eines Landes 
wird nur zu einem geringen Anteil durch Einkommensunter-
schiede zwischen wirtschaftsstarken und wirtschaftsschwa-
chen Regionen erklärt. Vielmehr sind die Einkommensunter-
schiede in den Städten eines Landes am deutlichsten und 
liegen in den größeren Städten weit über dem Landesdurch-
schnitt (Rode et al., 2009; Behrens und Robert-Nicoud, 2013; 
UN-Habitat, 2010a). Auch für Vermögensungleichheit ist die 
Stadtebene wichtig, da das Vermögen der meisten Menschen 
in Form von Immobilienbesitz gebunden ist (Davies et al., 
2011) und Preisveränderungen auf den Immobilienmärkten 
somit direkt auf die Privatvermögen durchschlagen. Daher ist 
davon auszugehen, dass die derzeitige Urbanisierungsdyna-
mik die Einkommens- und Vermögensungleichheit innerhalb 
eines Landes weiter verstärken wird (Behrens und Robert-
Nicoud, 2013).
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Kasten 2.1-7

Bedeutungsgewinn des 
Immobilieninvestmentmarkts 

Seit den 1990er Jahren durchläuft die Immobilienwirtschaft 
eine Professionalisierung, und der Immobilieninvestment-
markt erfährt einen zunehmenden Bedeutungsgewinn. Neben 
privaten Kleinanlegern und Unternehmen, die Immobilien 
gewerblich nutzen, treten zusätzlich zu traditionellen institu-
tionellen Investoren – wie der öffentlichen Hand, Stiftungen 
und Kirchen – neue institutionelle Akteure in Erscheinung. 
Auf Letztere wird ein zunehmender Anteil der Immobilien-
transaktionen zurückgeführt; sie treten in Erscheinung als 
nicht börsennotierte Gesellschaften, wie offene Immobilien-
fonds und Beteiligungsgesellschaften, und als börsennotierte 
Gesellschaften wie Immobilienaktiengesellschaften und Real 
Estate Investment Trusts. Die Gesellschaften vergeben Anteile 
an private oder institutionelle Anleger, welche an der Wert-
entwicklung eines diversifizierten professionell verwalteten 
Immobilienportfolios beteiligt sind. 

Der Immobilienmarkt ist in den Wohnungsmarkt (Eigen-
tums-, Genossenschafts- und Mietwohnungen), den Büroim-
mobilienmarkt sowie den Immobilienmarkt für Gewerbe, 
Industrie und Einzelhandel unterteilt. Insbesondere der 
gewerbliche Immobilieninvestmentmarkt (hier definiert als 
gewerbliche Immobilien und Entwicklungsgrundstücke) ver-
zeichnete ab 2001 einen stetigen Anstieg des Transaktions-
volumens (Abb. 2.1-12). Dies erreichte 2007 seinen Höchst-
stand von mehr als 1 Bio. US-$. In den darauffolgenden Kri-
senjahren sank das Transaktionsvolumen um 65,5  % auf 366 
Mrd. US-$ im Jahr 2009. Die Investitionen konzentrierten 
sich nun vor allem auf etablierte Standorte in den globalen 
Finanz- und Wirtschaftszentren; risikoreichere Anlagen in 
den Emerging Markets Lateinamerikas, Europas und Asiens 
wurden nach dem Platzen der Immobilienblase gemieden 
(Deutsche Hypothekenbank, 2013).

Seitdem sind die globalen Investitionen in Immobilien 
wieder kontinuierlich angestiegen, zum einen infolge des 
Bedeutungsgewinns des asiatischen Immobilieninvestment-
markts, dessen Transaktionsvolumen während der Krise nur 
einen geringen Einbruch verzeichnete, zum anderen durch 
die Erholung des amerikanischen Marktes. Investitionsanrei-

ze gehen insbesondere von dem derzeit niedrigen Zinsniveau 
aus, das die Finanzierung des Kaufpreises durch Bankkredi-
te begünstigt. Investitionen außerhalb Europas, Asiens und 
Nordamerikas haben weiterhin nur einen geringen Anteil an 
den Gesamtinvestitionen. 

Der Bedeutungsgewinn des Immobilieninvestmentmark-
tes ging mit einer zunehmenden Internationalisierung einher. 
Während der Immobilienkrise verringerte sich der Anteil der 
grenzüberschreitenden Transaktionen am gesamten Trans-
aktionsvolumen zwar überproportional, seit 2009 steigt er 
jedoch wieder kontinuierlich an (Spars und Busch, 2015). 
Grenzüberschreitende Immobilieninvestitionen konzentrie-
ren sich auf die international vernetzten Großstädte und 
Stadtregionen. 72  % der weltweiten grenzüberschreitenden 
Immobilieninvestitionen in gewerbliche Immobilien entfielen 
auf nur 300 Städte („Global300-Cities“; JLL, 2014). Inner-
halb dieser Gruppe konzentrieren sich wiederum 64  % der 
grenzüberschreitenden Immobilieninvestitionen auf die Top-
30-Städte, 33  % sind sogar nur den wichtigsten vier Investiti-
onsstandorten London, New York, Tokyo und Paris zuzuord-
nen (Spars und Busch, 2015).

Neben gewerblich genutzten Immobilien umfassen die 
grenzüberschreitenden Immobilieninvestitionen auch Wohn
immobilien. Dies gilt beispielsweise für Deutschland, wo in 
den letzten Jahren große Immobilienportfoliobestände an 
ausländische Investoren verkauft wurden (z.  B. 110.000 Woh-
nungen aus dem Bundeseisenbahnvermögen im Jahr 2001, 
davon 61.000 an die Deutsche Annington; 82.000 Wohnun-
gen der Gagfah durch die Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte an Fortress im Jahr 2004 sowie 92.500 Wohnun-
gen der LEG NRW an Whitehall/Goldman Sachs im Jahr 2008 
(Claßen und Zander, 2010) sowie für die USA, wo laut Mauck 
und Price (2014) das Marktsegment der Mehrfamilienhäu-
ser für ausländische Investoren eine größere Bedeutung hat 
als für inländische Investoren. Internationale Investitionen 
in Wohnimmobilien fließen gemäß Savills (2015) genau wie 
gewerbliche Investitionen in die globalen Wirtschafts- und 
Finanzzentren, die als „safe havens“ für Kapital angesehen 
werden. Dort konzentrieren sie sich vor allem in den Best-
lagen oder werden für den Kauf von Luxusimmobilien ver-
wendet. Dadurch entstehen zum Teil hohe Preisdifferenzen 
zwischen Wohnimmobilien in den Bestlagen und den durch-
schnittlichen und weniger guten Lagen innerhalb einer Stadt. 

Abbildung 2.1-12
Transaktionsvolumen im Immobilieninvestmentmarkt nach Regionen (2001–2012).
Quelle: Deutsche Hypothekenbank, 2013
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2009). Wichtig für die Planung und Gestaltung urba-
ner Steuerungsprozesse ist die Berücksichtigung der 
oft engen Verzahnung zwischen formellen und infor-
mellen Systemen, z.  B. bei der städtischen Abfallent-
sorgung, bei der die Entnahme von Wertstoffen häufig 
im informellen Sektor abläuft (Kraas und Kroll, 2008; 
Kap. 2.3.4.3, 4.4). 

Soziale Transformationsprozesse
Die gesellschaftliche Heterogenität nimmt in der Regel 
mit der Größe der Stadtbevölkerung zu. Neben ethni-
schen und religiösen Unterscheidungen kommt dem 
sozioökonomischen Status, definiert vor allem durch 
Bildung, Beruf und Einkommen, eine tragende Rolle 
bei der gesellschaftlichen Segmentierung zu. Sozioöko-
nomische Disparitäten – insbesondere in den Metropo-
len und Megastädten der Entwicklungs- und Schwel-

lenländer – führen zu einer Polarisierung der Gesell-
schaft. Sozioökonomisch schlecht gestellten Bevölke-
rungsgruppen, die im formellen Niedriglohnsektor oder 
im informellen Sektor arbeiten, gelingt es häufig kaum, 
ein ausreichendes Einkommen für einen Lebensunter-
halt zu erwirtschaften, so dass sie in der Regel unter 
schlechten Wohnbedingungen, z.  B. in formellen oder 
informellen Slums oder degradierten Wohnquartie-
ren, leben und keinen adäquaten Zugang zu physischer 
Infrastruktur (z.  B. Wasser, sanitäre Anlagen) oder 
Dienstleistungen haben (z.  B. Gesundheit, Bildung; Kap. 
3.4.1). Zudem leidet diese Gruppe besonders unter der 
Degradierung der städtischen Infrastruktur im Zuge der 
rapiden Urbanisierung in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern. Weltweit stehen sozioökonomisch schlech-
ter gestellten Stadtbewohnern weniger Ressourcen zur 
Verfügung, um sich vor urbanen Risiken wie Umwelt-

Die am stärksten globalisierten Märkte weisen die größten 
Preisdifferenzen auf.

In vielen Ländern existieren jedoch Beschränkungen hin-
sichtlich des Erwerbs von Wohneigentum durch ausländi-
sche Investoren. Beispielsweise gibt es in China sogenannte 
„Home Purchase Restrictions“ und in Singapur und Hong 
Kong schränken Genehmigungsgebühren („Additional Buy-
ers Stamp“) ausländische Investitionen in Wohnimmobilien 
ein (JLL, 2014).

Auswirkungen auf die Finanzstabilität
Seit der Subprime Crisis, die die Bankenkrise und die nachfol-
gende Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise auslöste, stehen 
die Immobilienmärkte und ihre Rolle in Bezug auf die globa-
le Finanz- und Wirtschaftsstabilität im Fokus. In den letzten 
Jahrzehnten hat sich die Immobilie durch die zunehmende 
Kapitalmarktorientierung der Immobilienwirtschaft zu einer 
mobilen Anlageklasse gewandelt. Insbesondere in Kombinati-
on mit einem starken Anstieg in der Verfügbarkeit von Kredi-
ten werden starke Preissteigerungen im Immobilienmarkt als 
Gefahr für die Finanzstabilität gesehen.

Seit 2007 wird an der Reduzierung der Krisenanfälligkeit 
des Finanzsystems gearbeitet. Das systemische Risiko soll 
durch makroprudentielle Stabilitätsmaßnahmen minimiert 
werden, also aufsichtsrechtliche Tätigkeiten, die auf die Sta-
bilität des Finanzsystems als Ganzes abzielen, sowie Refor-
men in der Geld- und Fiskalpolitik.

Auswirkung auf die Stadtstrukturen
Die Angebots- und Nachfragesituation einiger Immobilien-
teilmärkte hängt weniger von lokalen Faktoren als von der 
internationalen Kapitalmarktsituation ab. In der Regel liegt 
der Fokus internationaler institutioneller Investoren auf den 
sich dynamisch entwickelnden Lagen und Standorten (Heeg, 
2003). Eventuell auftretende Segmentierungs- und Polari-
sationstendenzen wirken sich negativ auf die Perspektiven 
der existierenden Problemlagen in den Städten aus (Spars 
und Busch, 2015) und können zur Verdrängung bestehender 
Nutzungen und Nutzergruppen führen (Levasier, 2010; Pütz, 
2001). Auch die funktionale, städtebauliche und architekto-

nische Gestalt ändert sich durch die Internationalisierung der 
lokalen Immobilienteilmärkte. Einerseits wird eine potenziell 
zunehmende internationale Homogenität von Architektur 
und Stadtentwicklung diskutiert, da institutionelle Investo-
ren auf etablierte Standardkonzepte zurückgreifen (Knox und 
Pain, 2010). Andererseits werden innovative architektonische 
Konzepte wie The Gherkin in London oder Marina Bay Sands 
in Singapur entwickelt, um international Aufmerksamkeit zu 
gewinnen (Spars und Busch, 2015). Die neu entstehenden 
Global Cities der Schwellenländer werden daher auch als Ver-
suchslabor für neue architektonische und bauliche Konzepte 
gesehen (Ren, 2011).

In vielen Städten betrifft der durch Immobilieninvestoren 
in Kooperation mit den Stadtverwaltungen eingeleitete Funk-
tionswandel auch die Nutzung öffentlicher Räume. Beispiels-
weise verlagern sich beliebte Aufenthaltsorte in europäischen 
Städten von öffentlichen Einkaufsstraßen in Einkaufszent-
ren, die der privaten Hausordnung der Betreiber unterliegen.

Insbesondere im angelsächsischen Raum gehen Städte 
zur Entlastung des kommunalen Haushalts gezielt Partner-
schaften mit privaten Investoren ein, um öffentliche lokale 
Güter bereitzustellen und den kommunalen Finanzhaushalt 
zu entlasten. Ein Gesetz in New York fördert beispielsweise 
seit 1961 die Bereitstellung und den Unterhalt öffentlich 
zugänglicher Plätze durch private Bauträger, die als Ausgleich 
dafür eine Baugenehmigung für zusätzliche Geschossfläche 
erhalten. Heute befinden sich in New York insgesamt 530 
öffentlich zugängliche Plätze in privater Hand (Schmidt et al., 
2011). Eine ähnliche Entwicklung ist in London zu beobach-
ten. Mindestens 16 öffentlich zugängliche Plätze in London 
sind in Privatbesitz (The Guardian, 2012). 

Kritik an der Privatisierung des öffentlichen Raumes 
wurde insbesondere in Zusammenhang mit der Funktion 
öffentlich zugänglicher Plätze als Ort (politischer) Öffentlich-
keit laut (Nemeth, 2008). Protestkundgebungen und 
Demonstrationen sind auf diesen Plätzen nicht erlaubt. Dies 
zeigte sich zum Beispiel im Zuge der Occupy-Bewegung im 
Jahr 2011, als Firmen von ihrem Hausrecht Gebrauch mach-
ten und die Proteste auf ihren Grundstücken verboten. 
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verschmutzung, Naturkatastrophen oder Kriminalität 
zu schützen. Die wachsende ökonomische Mittelschicht 
hingegen kann die Defizite der öffentlichen Hand durch 
die Inanspruchnahme privater Dienstleistungen, vor 
allem in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Was-
serversorgung, kompensieren. Angesichts zunehmen-
der Finanzkraft kann die Mittelschicht in Entwick-
lungs- und Schwellenländern die klassischen Probleme 
der Umweltgesundheit („braune Agenda“) überwinden, 
jedoch zu Lasten der regionalen und globalen Ökosys-
teme („grüne Agenda“). 

In der Konsequenz bilden Bevölkerungsgruppen 
unterschiedlicher Herkunfts-, Einkommens- und Bil-
dungshintergründe Mosaike verschiedenartiger Teilge-
sellschaften im Stadtraum, die auf engem Raum mit- 
oder nebeneinander leben und oft sehr unterschied-
liche Raum- und Ressourcenansprüche besitzen. Die 
dadurch entstehende Fragmentierung, neue Diversität 
und Heterogenität erschweren eine antizipative Stadt-
planung und -entwicklung, führen aber auch zur Ent-
wicklung neuer, z.  T. selbstorganisierter Versorgungs- 
und Interaktionsstrukturen und ermöglichen urbane 
Innovation. 

Politische Transformationsprozesse
Wachsende Herausforderungen der Steuerung zuneh-
mend komplexer urbaner Räume bedingen auch einen 
Wandel der Governance-Strukturen (UN-Habitat, 
2009b). Eine Vielzahl urbaner Akteure aus Politik, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft verfolgt dabei unter-
schiedliche Interessen und setzt verschiedene Ressour-
cen ein. Die Aufgaben der Regierungen sind in den letz-
ten Jahrzehnten zunehmend komplexer geworden, ins-
besondere in schnell wachsenden Städten. Ging es frü-
her hauptsächlich um die politische und wirtschaftliche 
Koordinierung von Entwicklungsvorhaben, so sind 
spätestens seit der Einführung des Konzepts der nach-
haltigen Entwicklung und durch die MDG- und SDG-
Debatte soziale und ökologische Dimensionen stärker 
in den Fokus gerückt (Kasten 8.4-1). Moderne urbane 
Systeme sind durch komplexe Interdependenzen und 
Interaktionsmuster unterschiedlicher Institutionen, 
Akteure, Funktionen und räumlicher Ebenen gekenn-
zeichnet. Diese erfordern daher permanente Anpas-
sung von Institutionen und neue Formen der Inter-
aktion zwischen Regierung und urbaner Gesellschaft 
(UN-Habitat, 2009b:  73). In vielen Städten in Entwick-
lungs- und Schwellenländern ist jedoch ein zunehmen-
der Verlust der Regierbarkeit zu beobachten, der die 
Planungs- und Steuerungsfähigkeit der lokalen Autori-
täten ebenso wie eine gerechte Organisation städtischer 
Aufgaben unterminiert (Coy und Kraas, 2003:  39). 
Zentrale Probleme bestehen auch bei der Integration 
informeller Prozesse und Strukturen in formelle Steu-

erungssysteme (z.  B. Besitztitel in informellen Siedlun-
gen). Außerdem erschweren Korruption, Klientelismus 
und autokratische Herrschaftsformen eine nachhaltige 
urbane Transformation. 

Ausblick
Der rapide Urbanisierungsprozess in Entwicklungs- 
und Schwellenländern sowie die Stadttransformations-
prozesse in bereits stark urbanisierten Regionen wer-
den die Lebensbedingungen der Mehrheit der Weltbe-
völkerung in Zukunft stark beeinflussen. Sie implizie-
ren tiefgreifende ökologische, politische, soziale und 
ökonomische Veränderungen. Insbesondere in den 
wachsenden Städten der Entwicklungs- und Schwel-
lenländer besteht ein „window of opportunity“, das 
Stadtwachstum durch intelligente Stadtplanungs- und 
Infrastrukturkonzepte nachhaltig zu gestalten, denn 
die hohe Persistenz der bebauten Stadtumwelt bedingt 
schwer umkehrbare Pfadabhängigkeiten (Kap. 4.2.3). 

Darüber hinaus werden von technologischen Inno-
vationen wie der zunehmenden Digitalisierung dis-
ruptive Änderungen erwartet, die alle Aspekte des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens betreffen. Die 
Dynamiken von heute sind nur der Anfang potenziell 
erheblicher Veränderungen, so dass derzeit die Folgen 
der Digitalisierung für Gesellschaft, Politik und Wirt-
schaft noch nicht absehbar sind. Es besteht erheblicher 
Forschungsbedarf.

2.2
Stadt verstehen

2.2.1	
Definitionen und Charakteristika: Stadt als 
Organisationsform des Menschen im Raum 

Mit der „urbanen Wende“ sind Städte weltweit zum 
vorherrschenden Lebensraum geworden (Kap. 2.1.1). 
Angesichts ihrer hohen Komplexität und weltweit gro-
ßen Vielfältigkeit existieren indes verschiedene Defini-
tionen, Stadtbegriffe, Gestaltungsformen und Abgren-
zungskriterien zum Stadtumland. 

2.2.1.1	
Stadtbegriffe
Der statistisch-administrative Stadtbegriff ist heute 
das wichtigste Kriterium zur Abgrenzung von Städten. 
Er wird über einen jeweils national definierten Ein-
wohnerschwellenwert, also eine Mindesteinwohner-
zahl, festgelegt und bezieht sich auf die Bevölkerung 
innerhalb bestimmter administrativer Grenzen. Diese 
Mindesteinwohnerwerte liegen häufig zwischen 2.000 
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(z.  B. in Deutschland) bis 10.000 (z.  B. in der Schweiz) 
Einwohnern (Fassmann, 2009:  43); die Schwellenwerte 
anderer Staaten weichen oft stark ab, wie z.  B. in Japan 
mit 50.000 Einwohnern und Island mit 200 Einwoh-
nern (Gaebe, 2004:  19). Des Weiteren werden Städte 
über eine Mindestdichte definiert; so z.  B. muss ein 
Oberzentrum in Deutschland mindestens 100 Einwoh-
ner pro km² haben (Lichtenberger, 1998:  31). Zudem 
werden in einigen Statistiken über monozentrische 
Städte hinaus auch polyzentrische Agglomerationen 
eingeschlossen (z.  B. in den USA oder Indien). 

Urbane Agglomerationen sind zusammenhängende 
Siedlungsgebiete, zu denen die Bewohner eines Zent-
rums oder mehrerer urbaner Zentren und die anschlie-
ßenden bzw. zwischen den Zentren liegenden Gebiete 
gezählt werden (urbanes Umland). International exis-
tiert keine einheitliche Definition zur Abgrenzung einer 
Stadt vom ländlichen Raum sowie von Stadtgrößen-
klassen (Heineberg, 2014), was die Anwendung von 
Stadtklassifikationen, z.  B. nach Einwohnerschwellen-
wert in Klein-, Mittel-, Großstädte sowie Metropolen 
und Megastädte erschwert (Fassmann, 2009). Zudem 
variieren national die administrativen Grenzziehungen; 
z.  B. wird bei der Bevölkerungszahl der Agglomeration 
Shanghai das rurale Umland mitgezählt, während in 
Indien 2011 etwa 24  % der Gesamtbevölkerung in mit-
telgroßen Dörfern mit 2.000 bis 5.000 Einwohnern leb-
ten, die andernorts bereits als Städte klassifiziert wür-
den (IIHS und IUC, 2011:  12). 

Die unterschiedlichen statistischen Grenzwerte ver-
hindern bis heute eine einheitliche internationale Klas-
sifizierung von Städten und führen bei Vergleichen 
unterschiedlicher nationaler Urbanisierungsgrade, 
d.  h. dem Anteil der Stadtbevölkerung an der Gesamt-
bevölkerung eines Gebiets, und Urbanisierungsraten, 
d.  h. der prozentualen Zuwachsrate der städtischen 
Bevölkerung, wie z.  B. bei den UN World Urbanisation 
Prospects (Kap. 2.1), zu erheblichen Unschärfen und 
letztlich zur Nicht-Vergleichbarkeit der Indikatoren 
(Fassmann, 2009:  43). 

2.2.1.2	
Städtische Charakteristika
Quantitative Parameter, wie z.  B. die Einwohnerzahl, 
die Bevölkerungsdichte oder Arbeitsplätze, reichen 
nicht aus, um Urbanität zu verstehen. Städte wurden 
und werden in unterschiedlichen Epochen und Kul-
turräumen durch verschiedene, funktionale Ansprü-
che geprägt: Sie sind kulturelle und politische Zentren, 
Handelsknotenpunkte und Produktionsstätten, Zen-
tren von Kultur und Kunst sowie des wissenschaftli-
chen und zivilisatorischen Fortschritts. Unterschiedli-
che Macht- und Gesellschaftsstrukturen spiegeln sich 
in einer unterschiedlichen Gestalt sowie in spezifischen 

sozioökonomischen Phänomenen, Strukturen und Pro-
zessen. Aufgrund dieser urbanen Heterogenität bietet 
sich zur Klärung des komplexen Stadtbegriffs die Her-
anziehung verschiedener Charakteristika an (Heine-
berg, 2014; Fassmann, 2009; Zehner, 2001; Gaebe, 
2004):

>> Mindestgröße und Einwohnerdichte: Damit einher 
geht ein kompakter Siedlungskörper mit hoher 
Bebauungs- und Bevölkerungsdichte (Mehrstöckig-
keit) und einem abnehmenden Dichtegradienten hin 
zum Stadtrand. 

>> Funktionale Gliederung: Innerhalb der Stadt sind 
Funktionen räumlich getrennt: Hauptgeschäftszent-
rum (City oder Central Business District), Wohn
viertel, Freiflächen, Naherholungsgebiete, Standorte 
des produzierenden Gewerbes usw. bilden vor allem 
in größeren Städten eine komplexe funktional-
räumliche und oft hierarchische Gliederung von 
innerstädtischen Zentren und Subzentren. Die 
räumliche Verteilung wirtschaftlicher Sektoren wird 
durch Immobilien- und Bodenmärkte beeinflusst. 

>> Stadt-Umland-Beziehungen: Städte besitzen gegen-
über ländlichen Siedlungen meist einen Bedeutungs-
überschuss, d.  h. sie versorgen nicht nur die lokale 
Bevölkerung, sondern auch das Umland mit wesent-
lichen Gütern und Dienstleistungen, z.  B. in den 
Bereichen von Bildung, Verwaltung, Einzelhandel 
oder Gesundheit. Sie weisen einen hohen Anteil an 
Beschäftigten im sekundären, tertiären und quartä-
ren Sektor auf. Der Bedeutungsüberschuss von 
Städten führt aufgrund des Ungleichgewichts an 
Arbeitsplätzen, Wohnraum und Dienstleistungen zu 
vielschichtigen Verflechtungen mit dem Umland. Die 
Reichweite von Funktionen kann international aus-
strahlen, wie z.  B. im Falle bedeutender Kultur- oder 
Finanzzentren. Ferner sind Städte Innovations
zentren, in denen neue politische und gesellschaftli-
che Ideen entstehen und Technologien entwickelt 
werden, die sich sukzessiv oder sprunghaft im 
Umland und darüber hinaus ausbreiten. 

>> Gesellschaftliche Pluralität: Städte weisen im Ver-
gleich zu ländlichen Räumen eine größere soziale, 
religiöse und ethnische Differenzierung auf, aus der 
eine große Bandbreite an Erwerbstätigkeiten, Bevöl-
kerungs-, Einkommens- und Lebensstilgruppen und 
Herausbildung sozialer Gruppen und Milieus resul-
tiert. 

>> Sozioökonomische Disparitäten: In Städten herrschen 
zumeist größere Disparitäten zwischen sozioökono-
mischen Gruppen, die sich aufgrund unterschiedli-
cher innerstädtischer Raumgestaltung sowie des 
Boden- und Mietpreisgefüges auch räumlich nieder-
schlagen, so z.  B. in Gated Communities, (geschlos-
sene Wohnkomplexe oder -quartiere mit unter-
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schiedlichen Zugangsbeschränkungen), oder auch in 
Slums. 

>> Künstliche Umweltgestaltung: Städte sind mensch-
lich überformte und veränderte Landschaften, die in 
der Regel u.  a. durch hohe Emissionen, Flächenver-
siegelung ökologisch stark be- oder überlastet sind. 
Durch die Ressourcenabhängigkeit vom Umland, 
z.  B. im Hinblick auf die Trinkwasser- und Nahrungs-
versorgung, werden ökologische Probleme oft 
externalisiert. Das Stadtumland hat damit eine öko-
logische Ausgleichsfunktion. 

Die Kombination dieser unterschiedlichen qualitativen 
und quantitativen Kriterien lässt das Phänomen Stadt 
deutlicher erscheinen, doch bleiben die Übergänge und 
Grenzen zum ländlichen Raum fließend. 

2.2.1.3	
Urbanität
Urbanität wird definiert durch städtische Lebenswei-
sen, die kulturelle Vielfalt sowie die Kultur in einer 
Stadt: „Als Merkmale gelten Größe, Dichte und Hetero-
genität der Stadtbevölkerung. Daraus resultieren physi-
sche Nähe bei gleichzeitiger sozialer Distanz und Reser-
viertheit zwischen den Menschen, die Anonymität des 
sozialen Verkehrs, ausgeprägte Differenzen zwischen 
Öffentlichkeit und Privatheit, distinkte Lebensstile 
sowie ethnische, kulturelle und soziale Vielfalt. Orte 
werden als urban wahrgenommen, wenn sie gewisse 
städtebauliche Elemente aufweisen und mit kulturellen 
Einrichtungen sowie Bildungseinrichtungen ausgestat-
tet sind. Die gesellschaftlichen Differenzen zwischen 
Stadt und ländlichem Raum sind historisch spezifisch 
und mit unterschiedlichen emanzipatorischen Dimensi-
onen verbunden. Stadtkultur konnte erst entstehen, als 
sich die Idee von Stadt als Selbstkultivierung durch die 
Unabhängigkeit des Menschen aus den Zwängen der 
Natur entwickelte.“ (Brunotte et al., 2002:  273). 

Städte zeichnen sich also durch eine Vielfalt sozialer 
Welten, ethnischer und religiöser Gruppen und Min-
derheiten, kultureller Szenen und moralischer Milieus 
aus. In Städten bilden sich räumliche und soziale 
Konzentrationen verschieden konstituierter Bevölke-
rungsgruppen aus, die teils als miteinander interagie-
rende Sozialgruppen, teils als nicht oder wenig ver-
bundene Parallelkulturen existieren. Eine breite Palette 
von Prozessen der Integration und Synergie, Transna-
tionalismus, Segregation, Separation, Fragmentierung, 
Diaspora- und Ghettobildung prägt Städte als Ganzes 
oder auch spezifische Stadtteile. Aus Nichtintegra-
tion, Segregation und räumlichen bzw. sozioökonomi-
schen Disparitäten resultieren vielfältige Formen urba-
ner Konkurrenzen, Konflikte, Exklusion, Armut, teils 
Kriminalität und Illegalität.

Weiterhin wird Urbanität durch die Kultur einer 

Stadt, die Gesamtheit von Gewohnheiten, Traditionen 
und verfestigten Einstellungen geprägt, die den spezifi-
schen Charakter einer städtischen Siedlung ausmachen. 

2.2.1.4	
Stadt-Land-Interaktion
Die Interaktion von Städten mit ihrem Umland wird 
durch verschiedene Prozesse geprägt. Frühere, eher 
starre Raummuster werden aufgrund der Expansion 
urbaner Lebensräume und der Distanzen verkürzen-
den Wirkung globalisierungsgetragener Veränderungs-
prozesse zunehmend aufgeweicht. Die Verlagerung des 
Wachstumsschwerpunkts von Bevölkerung, Produk-
tion, Handel, Dienstleistungen aus der Kernstadt in ihr 
Umland wird als Suburbanisierung bezeichnet, wäh-
rend der Prozess der Periurbanisierung die bauliche 
und sozioökonomische Umformung des Stadtumlands 
über den suburbanen Raum hinaus bezeichnet (Heine-
berg, 2014). Die Auflösung der historischen, kompak-
ten Stadt durch Dekonzentrations-, Dezentralisierungs- 
und Stadtumbauprozesse wird auch mit den Begriffen 
der „verstädterten Landschaft“ oder „Zwischenstadt“ 
(Sieverts, 1997) beschrieben. Weitere Konzepte der 
Stadt-Umland-Interaktion werden als Exurbanisierung 
(Verlagerung des Wachstums in ländliche Gebiete), 
Counter-Urbanisierung (Verlagerung in Klein- und 
Mittelstädte) und Reurbanisierung (Rückverlagerung 
vom Umland in die Kernstadt) bezeichnet. Die Reur-
banisierung als Phase des Urbanisierungszyklus, wie 
sie derzeit z.  B. in Deutschland zu beobachten ist, 
wird dabei verursacht durch eine steigende Attrakti-
vität innerstädtischer Wohnstandorte für junge, aber 
auch für ältere Menschen, z.  B. aufgrund der besse-
ren Alltagsmobilität und Versorgungsinfrastrukturen 
(Matthes, 2014). 

2.2.1.5	
Stadttypen
Funktionale bzw. qualitative und quantitative Kriterien 
werden zur Abgrenzung von Städten untereinander her-
angezogen. Eine Metropole ist/sind die „führende(n) 
Agglomeration(en) eines Landes (…), in der/denen 
sich die wichtigsten politischen, sozialen, wirtschaft-
lichen und kulturellen Einrichtungen konzentrieren“ 
(Taubmann, 1996:  5). Als statistischer Schwellenwert 
wird oft 1 Mio. Einwohner auf einen monozentrischen 
Gesamtraum mit einer Mindestdichte von 2.000 Ein-
wohnern pro km² verwendet (Bronger, 2004:  31). Eine 
allgemein akzeptierte Definition gibt es jedoch nicht. 
Als Global City werden primär ökonomisch dominie-
rende Städte von globaler Bedeutung bezeichnet, wie 
z.  B. New York, London oder Tokyo, die in der ökono-
misch-funktionalen urbanen Hierarchie internationale 
Steuerungs- und Kontrollzentren der globalen Ökono-
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mie darstellen (Sassen, 2002; Taylor, 2015). Als Welt-
städte werden, inhaltlich weiter konzipiert, interna-
tional führende Städte mit zudem kultureller, politi-
scher und sozialer Bedeutung verstanden. Megastädte 
werden nach qualitativen und quantitativen Kriterien 
abgegrenzt: Quantitativ werden entweder Schwellen-
werte von 5 Mio. Einwohnern und einer Mindestein-
wohnerdichte von 2.000 Einwohnern pro km² (Bron-
ger, 2004) oder 10 Mio. Einwohnern festgelegt (UN 
DESA, 2015). Rein statistische Abgrenzungen erwei-
sen sich jedoch als unzureichend, so dass auch qualita-
tive Charakteristika hinzugenommen werden. Darunter 
fallen z.  B. intensive global induzierte Konzentrations-, 
Reorganisations-, Verdichtungs- und Expansionspro-
zesse, die funktionale Primatstadtdominanz (d.  h. eine 
das Städtesystem extrem dominierende Hauptstadt 
eines Landes mit überdurchschnittlicher Konzentration 
von Bevölkerung und Wirtschaftskraft bei Fehlen wei-
terer großer urbaner Zentren), Diversifizierung inner-
urbaner Zentrenstrukturen, und vor allem in Entwick-
lungs- und Schwellenländern infrastrukturelle, soziale, 
wirtschaftliche und ökologische Überlastungserschei-
nungen, Entstehung polarisierter und fragmentier-
ter Gesellschaften sowie der zunehmende Verlust von 
Steuer- und Regierbarkeit bei wachsender Informalität 
(Kraas, 2007). 

Schwieriger gestaltet sich die quantitative und qua-
litative Abgrenzung von Klein- und Mittelstädten, in 
denen der Großteil der weltweiten urbanen Bevöl-
kerung lebt. Zum einen variieren Einwohnerschwel-
lenwerte je nach nationalem Kontext erheblich: In 
Deutschland werden Mittelstädte mit einer Einwoh-
nerzahl von 20.000 bis 100.000 Einwohner (Gatz-
weiler et al., 2012) definiert; das European Spatial 
Planning Observation Network definiert „small and 
medium sized towns“ mit 5.000 bis 50.0000 Einwohner 
(Servillo et al., 2014); die Vereinten Nationen bezeich-
nen gar Städte mit 1–5 Mio. Einwohnern als „medium 
sized towns“ (UN DESA, 2015). Aufgrund des fort-
schreitenden Städtewachstums und allgemein steigen-
der Bevölkerungszahlen werden in der Raumforschung 
inzwischen Städte mit 50.000 bis 250.000 Einwohnern 
als Mittelstädte bezeichnet (Lindner, 2010). Zum ande-
ren ist die Heterogenität aufgrund der hohen Zahl der 
Städte wesentlich größer als etwa bei Megastädten, 
denn ab einer bestimmten Größe weisen Städte ein grö-
ßeres Maß an Gemeinsamkeiten auf (Heineberg, 2014). 
Die erhebliche Heterogenität von Mittelstädten und die 
Schwierigkeit der Generalisierung über den nationalen 
Kontext hinaus erklärt teils auch die relative Vernach-
lässigung von Mittelstädten in Forschung und Anwen-
dungspraxis (Servillo et al., 2014; Gatzweiler et al., 
2012). In Europa besteht ein wachsendes Forschungs-
interesse an Mittel- und Kleinstädten (für Deutsch-

land: Gatzweiler et al., 2012; Kühn und Milstrey, 2015; 
Heinrich, 2013; für Europa: Servillo et al., 2014; Borsig 
et al., 2010). 

Da Städte je nach regionalem Kontext, soziokul-
tureller Vergangenheit, Größe und Funktion unter-
schiedlichen Problemen ausgesetzt sind und über 
unterschiedliche Lösungsstrategien verfügen, ist eine 
Hierarchisierung nach quantitativen und funktionalen 
Charakteristika wichtig für das Verständnis nationaler 
Urbanisierungsprozesse (für Funktionen europäischer 
Metropolen: BBSR, 2011). 

2.2.1.6	
Städtesysteme und Städtenetzwerke
Städte bilden regionale, nationale und internationale 
Städtesysteme, d.  h. sie stehen miteinander in vielfäl-
tiger Verbindung aufgrund von Interrelationen (z.  B. 
Lagebeziehungen, Größen-, Struktur- und Funktions-
relationen) oder Interaktionen (etwa Verkehrswege, 
Interaktions- und Informationsströme, Handel, Kapi-
taltransfers, Machtbeziehungen, Migrationsströme). 
Städtesysteme prägen mit ihrem jeweiligen Entste-
hungskontext, ihren prozessualen Veränderungen und 
zukünftigen Prioritäten die Entwicklung bzw. Transfor-
mation einzelner Städte (Heineberg, 2014). Städtenetz-
werke und freiwillige interkommunale Kooperations-
formen bieten Vorteile für eine ausgewogene, gerechte 
Raumordnungspolitik (z.  B. Dekonzentration, Zent-
ralisierung oder Dezentralisierung von Funktionen), 
gemeinsame, synergetische Projektplanungen und 
die Verbesserung regionaler Standort- und Lebensbe-
dingungen. Regionale und globale Städtesysteme ste-
hen in einem zunehmenden Leistungsaustausch durch 
eine abgestimmte Übernahme bestimmter Funktionen, 
wodurch ökonomische und infrastrukturelle Synergie-
effekte erzeugt werden können. 

Dies verdeutlicht beispielsweise die Analyse der 
Beziehungen von Global Cities als Knotenpunkte bzw. 
Steuerungszentralen des Globalisierungsprozesses 
(Taylor, 2015). Gemäß der Untersuchungen des Wis-
senschaftsnetzwerkes Globalization and World Cities 
sind London als transnationale Plattform für globale 
Dienstleistungsoperationen und New York als Innova-
tionszentrum für globale Dienstleistungsprodukte die 
am intensivsten vernetzten Städte weltweit, gefolgt 
von Hong Kong und Paris. Führende Global Cities wie 
São Paulo, Mexiko-Stadt, Mumbai, Shanghai, Moskau 
und Beijing zeigen eine Verlagerung der internationa-
len Städtehierarchie von Industrie- nach Entwicklungs- 
und Schwellenländern (Taylor, 2015). 

Auch jenseits der Global-Cities-Hierarchie erfüllen 
Städte je nach Ranggröße und Bedeutung auf regiona-
ler, nationaler und auch internationaler Ebene hierar-
chisch unterschiedliche Funktionen (Blotevogel, 2004; 
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BBSR, 2011). Hohe Funktionskonzentration in Primat-
städten, wie z.  B. in Paris oder in Bangkok, verbunden 
mit großen sozioökonomischen Disparitäten in den 
jeweiligen Staaten, stehen im Kontrast zu eher dezen-
tralen Städtesystemen, wie z.  B. in den USA, Deutsch-
land oder Indonesien.

2.2.2	
Historische Prozesse, Pfadabhängigkeiten und 
soziokulturelle Stadttypen

2.2.2.1	  
Entwicklungspfade globaler Urbanisierung
Städte entwickelten sich seit dem 9. Jahrtausend v.  Chr. 
als prägendste Innovation der Menschheit im Fruchtba-
ren Halbmond, dem Zweistromland zwischen Euphrat 
und Tigris, an gezielt gewählten Standorten überört-
licher spiritueller und kultureller Bedeutung sowie an 
Kontakt- und Kreuzungspunkten von Handelsstraßen, 
Flussübergängen, Buchten oder Häfen. Überregionale 
militärische, strategische oder politische Bedeutung, 
spezialisierte Gesellschaftsfunktionen (vor allem: Spe-
zialisierung und Stratifizierung von Fähigkeiten, Hand-
werk, Wissen) sowie die Kontrolle über Ressourcen, 
Bevölkerungen oder Transport-, Versorgungs- und Ver-
teidigungsinfrastrukturen traten als Stadtgründungs-
motive hinzu. Erweiterte Rechte, teils Privilegien, ver-
größerten den Hierarchieabstand zwischen Städten und 
dem ländlich geprägten Umland, erzeugten aber auch 
wechselseitige Abhängigkeiten und Verflechtungen.

Seit der Antike stand der Begriff Stadt vor allem für 
Rechte: Seit der Gründung der griechischen Stadtstaa-
ten bis zur frühen Neuzeit genossen die Bürger einer 
Stadt besondere Privilegien und Freiheiten. Im Mittel
alter wurden in Europa diese Freiheiten durch die Ver-
leihung eines Stadttitels durch den Landesherrn verge-
ben, womit die Stadt Privilegien, wie z.  B. das Gerichts-, 
Markt- oder Stapelrecht erhielt („Stadtluft macht frei“). 
Neben dem Stadtrecht sowie der Markt- und Herr-
schaftsfunktion war die Stadtbefestigung das dritte 
zentrale Merkmal europäischer Städte (Fassmann, 
2009). Mit der Bildung moderner Nationalstaaten ver-
loren Städte diese besondere rechtliche Stellung und 
„Stadt“ wurde eine administrative Kategorie, die zum 
Teil Planungsrelevanz besitzt, z.  B. wenn es um Stand-
ortfragen geht (etwa das Konzept der zentralen Orte: 
Kap. 2.2.1). 

Die sehr unterschiedlichen Entwicklungspfade von 
Urbanisierung und Städten vor, während und nach der 
Industrialisierung werden im Folgenden zunächst für 
die historische Entwicklung Europas erörtert, wobei 
mögliche Anknüpfungspunkte für eine nachhaltige 

urbane Zukunft im Mittelpunkt stehen (für andere 
Weltregionen: Kap. 2.2.2.5). Dabei zeigt sich die welt-
weite Stadtgeschichte zum einen als evolutionäres, 
wenngleich nicht lineares, mehrpfadiges Prozessge-
füge, zum anderen als Ausdruck inkrementeller oder 
gezielter Planung urbaner Infrastrukturen und Raum-
gestaltung, die auch Gegenstand von Stadtutopien und 
-dystopien sind. 

Dabei kann das Phänomen der Stadt globalgeschicht-
lich als „eine Weise, Raum gesellschaftlich zu organisie-
ren“ verstanden werden (Osterhammel, 2009:  355). Es 
ist möglich, unterschiedliche historische Entwicklungs-
schichten in ihrer räumlichen Ausgestaltung zu identifi-
zieren: „Im Raume lesen wir die Zeit.“ (Schlögel, 2003). 
Dabei bilden (städtische) Räume relationale (An)Ord-
nungen sozialer Güter und Menschen, wobei soziale 
Güter als Produkte (im)materiellen Handelns zu verste-
hen sind (Löw, 2001). Die Stadt bildet somit ein sozial-
räumliches Muster, das durch Umordnen, also absicht-
liche und nicht beabsichtigte Dynamiken und Folgen 
fortwährend neu entsteht. Wirksam wird Raum aber 
erst dann, wenn sich Menschen und soziale Güter aktiv 
durch Prozesse des Wahrnehmens, Vorstellens oder 
Erinnerns verbinden (Steets, 2008).

2.2.2.2	
Erste und zweite Urbanisierungsphase: 
Präindustrielle Städte und Urbanisierung 
Der neolithischen Revolution, mit der die erstma-
lige Sesshaftigkeit von Menschen und der Übergang 
zu Viehhaltung und Ackerbau in der Jungsteinzeit 
bezeichnet wird, folgt im 9. Jahrtausend v.  Chr. eine 
Phase erster Städtegründungen. Städte begannen, sich 
quantitativ wie qualitativ von Siedlungen sesshafter, 
aber sehr zerstreut lebender Menschen zu unterschei-
den. Dabei spielten neben der Möglichkeit, gemein-
sam Grundbedürfnisse durch den Ackerbau zu stillen, 
auch kulturelle Faktoren wie religiöse Kulte und loka-
les Milieu eine Rolle. Militärische und politische Siche-
rung waren zentrale Motive für Stadtgründungen. Von 
Beginn an hatte die städtische Zentralisierung ökono-
mische Funktionen: Städte waren Marktplätze, Kno-
tenpunkte für den Güteraustausch und Zahlungsorte. 
Spezialisierte Berufe konnten sich nur herausbilden, da 
es aufgrund der erzielten Bevölkerungsdichten in Städ-
ten genügend Nachfrage gab (Benevolo, 2010).

Die geographische Ausbreitung von Städten in ihren 
ersten Jahrtausenden erfolgte recht stetig: Vermehrt 
traten Städte in Mesopotamien um 4000 v.  Chr. auf, als-
bald im Niltal und letztlich im Mittelmeerraum. Diese 
Diffusion führte zu individuellen Entwicklungspfaden. 
So entstand die Stadt Uruk um 3000 v.  Chr. und war 
mit einer Bevölkerung von 50.000 zu dieser Zeit die 
größte Stadt weltweit. Parallel entstanden Städte in der 
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Indus-Kultur während der Ära der Harappan zwischen 
2600 und 1900 v.  Chr. sowie in China in großer Zahl um 
das 3. Jahrtausend v.  Chr. In diesem frühen Stadium war 
Urbanisierung vor allem getrieben durch Wanderbe-
wegungen der Landbevölkerung, Überschüsse aus der 
Agrarwirtschaft, erhöhte politische Stabilität und die 
Entfaltung von Fernhandelswegen (Benevolo, 2010; 
Clark, 2013:  6; Heineberg, 2014). Stadtplanung zu die-
ser Zeit kann verstanden werden als die Manifestation 
von (religiös-spiritueller) Kulturentfaltung, politischer 
und militärischer Macht, Produktion und Handel und 
Antwort auf drängende Umweltprobleme (z.  B. eigene 
Trinkwasserleitungen und Abwasserkanäle; Benevolo, 
2010; Clark, 2013:  8).

Mit der Ausbreitung von Städten als Sozialinnova-
tion ging im europäischen Kontext eine Intensivierung 
zwischenstädtischen Handels einher. So bildeten sich 
weit vor der Entstehung des Nationalstaats zunächst 
phönizische, sodann griechische und schließlich römi-
sche Städtenetzwerke rund um das Mittelmeer, die man 
als Vorboten heutiger Globalisierung verstehen kann. 
Politische Stabilität war zentral für den Handel, sie 
begünstigte Migration und kulturellen Austausch und 
damit erste Ansätze transurbaner Gesellschaften, d.  h. 
Gesellschaften, deren Bewohner regelmäßig zwischen 
Städten pendeln, Handel betreiben und letztlich sozial 
integrative bzw. integrierte Mitglieder mehrerer Stadt-
gesellschaften sind.

Urbanisierung hat, abhängig von der wirtschaftli-
chen Ressourcenausstattung und Dynamik sowie von 
Herrschaftsregimen und Kulturmerkmalen, global 
von Beginn an sowohl ähnliche als auch verschieden-
artige Pfade beschritten. Das Besondere im europäi-
schen Kontext war ein durch die Polis mit Agora bzw. 
Forum und später durch die Civitas geprägtes Grund-
verständnis von Stadt und Urbanität. Nimmt man das 
Beispiel Pompeji, so bestand ein Drittel der Stadtfläche 
aus öffentlichen Plätzen. Ein Großteil der Straßen war 
mit Steinen versehen, die es Wagen unmöglich mach-
ten in die Straßen einzufahren, so dass sie allein als 
Treffpunkt für Fußgänger zugänglich waren (Laurence, 
2013:  205  ff.). Öffentliche Plätze und das sich entwi-
ckelnde Konzept sozialer und politischer Öffentlichkeit 
waren vor allem eine Erfindung und Eigenart der grie-
chisch-römischen Städte. Es kann angenommen wer-
den, dass solche Plätze beispielsweise im Han-China aus 
Sicherheitsgründen absichtlich nicht geplant wurden, 
um potenzielle Protestzüge gegen Herrscher zu unter-
binden (Laurence, 2013:  201). Obgleich andere Weltre-
gionen hinsichtlich ihrer Bevölkerungszahl wesentlich 
größere Städte aufwiesen, entwickelte sich nur in euro-
päischen Städten das Konzept einer Civitas, das eine 
Verbindung von Bürgerschaft, Bürgerrecht und Sied-
lungsgebiet bezeichnet (Groten, 2013:  21). Der öffent-

liche Platz westlicher Kulturen besitzt auch bis heute 
eine wesentlich größere Bedeutung als in den Städten 
anderer Weltregionen (Burke, 2013). 

Die europäische Stadt des Mittelalters und der frü-
hen Neuzeit wird in diesem Zusammenhang häufig als 
ein Sonderfall betrachtet, als ein „einmaliger Ort poli-
tischer, intellektueller und ökonomischer Dynamik“ 
(Jöchner, 2011:  663). Letztlich wird diese Form der 
Stadtentwicklung für den Aufstieg Europas im 18. und 
19. Jahrhundert als zentral angesehen. Durch zünftig-
genossenschaftliche Organisation und die politische 
Autonomie der meisten Städte war ein Prototyp der 
bürgerlichen Zivilgesellschaft entstanden. 

Entscheidende Impulse erhielt das europäische 
Städtewesen durch die intensive hochmittelalterliche 
bis frühneuzeitliche Stadtgründungsperiode, in der die 
meisten Städte gegründet wurden. Die Diversifizierung, 
Polyzentralität und Dezentralisierung des europäischen 
Städtesystems ist vor diesem Hintergrund zu verstehen.

Zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert führte die 
Verstädterung zu zunehmendem interstädtischen Han-
del. Im Zuge dessen wurden globale Fernhandelswege 
erschlossen, Städtenetzwerke wie die Hanse entstan-
den, und Hafenstädte wie Havanna, Manila, Guang
zhou, Nagasaki, Batavia, Mumbai, Amsterdam, London 
und Philadelphia gewannen an Bedeutung. Dadurch 
verstärkten sich die beginnende industrielle Produk-
tion und der städtische Konsum (Clark, 2013). 

Zur Kolonialzeit wurde in den Kolonien die Kon-
zeption der europäischen Stadt als dominantes urba-
nes Muster eingeführt. So erhielten die etwa 350 spa-
nischen Kolonialstädte zumeist das gleiche Grundmus-
ter mit zentralem Platz und zentralen Funktionen nach 
europäischem Verständnis (Kap. 2.2.2.5). Zugleich 
wirkten die Kolonialstädte wiederum auf die verbun-
denen Heimatstädte zurück und prägten diese durch 
Handel, Migration und Kultureinflüsse. Die sich her-
ausbildenden Nationalstaaten beeinflussten die Urba-
nisierung zusätzlich positiv. Zahlreiche Hauptstädte 
wurden gegründet, die mit Bedeutungsgewinnen und 
-verlusten sowie neuen Hierarchien und Funktionalitä-
ten von Städten einhergingen. 

Früh in der Entwicklungsgeschichte der Stadt tra-
ten zu regionaltypischen Ausstattungsmerkmalen auch 
Vorstellungen und Ideen von einer idealen Stadt. Deut-
lich wird dies beispielsweise daran, dass zu Zeiten der 
Renaissance in Europa geometrisch ausgeformte Städ-
tepläne die Raumarrangements bestimmten, die sich 
auf antike Architekten des Römischen Reichs wie Mar-
cus Vitruvius Pollio zurückbezogen (Smith, 2012). 
Herrschte in Europa zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
noch planerischer Optimismus vor, wie jener von Louis-
Sébastian Mercier, dass eine ideale Stadt planbar sei 
(Smith, 2012), erwies sich die Realität als eine andere. 
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Städte wurden, verstärkt im Zuge der Industrialisie-
rung, vermehrt auch zu Zentren von Armut und Aus-
beutung für Menschen, die zwar der Leibeigenschaft 
und der Willkür von Grundbesitzern entronnen sein 
mochten, in der Stadt aber keine Ressourcen und Pro-
duktionsmittel zur Verfügung hatten. Die Versorgung 
der Arbeiterschaft mit Wohnraum wurde zu einer zen-
tralen Aufgabe, wofür etwa die New Yorker Tenement 
Buildings oder die Berliner Mietskasernen exemplarisch 
stehen.

2.2.2.3	
Dritte Urbanisierungsphase: Industrialisierte 
Urbanisierung und Städte
Die industrielle Revolution, mit der eine hohe agrarische 
Produktivitätssteigerung einherging, wurde ein neuer 
zentraler Treiber von Urbanisierung. Die sich bilden-
den Industriestädte waren größer, dichter besiedelt, 
erreichten eine höhere Bevölkerungszahl und beher-
bergten Menschen mit unterschiedlichsten sozia-
len, ethnischen und religiösen Hintergründen. Städte-
wachstum basierte auch auf neuen Transportmöglich-
keiten, wie der Eisenbahn oder motorisierten Schif-
fen, welche das Einzugsgebiet und die Vernetzung der 
Städte vergrößerten bzw. vorantrieben (McNeill und 
Engelke, 2013:  450  f.). Infrastrukturelle Ausstattung 
und Vernetzung gewannen an Bedeutung. So wuchs 
London als politisches und infrastrukturelles Zentrum 
einer imperialen Weltmacht vom 19. zum 20. Jahrhun-
dert von ca. 1 auf 5 Mio. Einwohner. Neue Städte in 
den Kolonien wurden zumeist an Orten gegründet, die 
als günstig für den Ausbau von (Hafen-)Infrastruktur 
angesehen wurden, jedoch nicht unbedingt dort, wo 
bereits Menschen lebten, wie z.  B. in Mumbai, Singa-
pur, Hong Kong und Nairobi. 

Stadt-Umland-Beziehungen gewannen im späten 19. 
Jahrhundert an Bedeutung: Stromleitungen, Gasversor-
gung, Zu- und Abfluss von Wasser oder Verkehr sowie 
Industrialisierung vervielfachten den urbanen Metabo-
lismus. Das schnelle Städtewachstum verursachte Pro-
bleme wie Unrat, Krankheiten und Elend, denn Gegen-
lösungen konnten nicht im gleichen Tempo entwickelt 
werden. Mitte des 19. Jahrhunderts etablierten Städte in 
Nordamerika und Europa erstmals umfassende sanitäre 
Infrastrukturen zur Eindämmung von Epidemien, zudem 
entstanden erste öffentliche Gesundheitseinrichtungen 
(Melosi, 2013). Beispielhaft können hier die Entwicklung 
von Abwassersystemen in London, die Haussmann’schen 
Boulevards von Paris oder die Investitionen in Wasser-
versorgung und Kanalisation in amerikanischen Städten 
genannt werden (McNeill und Engelke, 2013). 

Zeitgleich trat erstmals ein grundlegendes Entsor-
gungsproblem für industriellen Müll auf: Kohleminen 
hinterließen Schlacke, die steigende Zahl von Tieren 

verunreinigte die Straßen und Seen wurden mit Abfäl-
len verschmutzt. In Großbritannien entstanden in den 
1920er Jahren moderne Mülldeponien (Melosi, 2013), 
bis dahin wurden Abfälle vor allem über Flüsse oder 
ins Meer entsorgt (Castonguay und Evenden, 2012; 
McNeill und Engelke, 2013). Weitere Umweltbelastun-
gen entstanden durch das Auto, das zunächst seinen 
Siegeszug in Nordamerika feierte und dort Städte neu 
formte. Es trägt seitdem weiterhin in erheblichem Maße 
zur Suburbanisierung bei (McNeill und Engelke, 2013).

Im späten 19. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg 
vollzog sich die industrialisierungsgetriebene Urbani-
sierung vorwiegend in Europa und Nordamerika (Clark, 
2013). Stadtplaner wie Canon Barnett und Ebenezer 
Howard versuchten sich mit Konzepten von Ideal-
städten und Gartenstädten. Die Gartenstadtbewegung 
wurde zu einer gestaltenden Kraft zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts (Smith, 2012). Sie entstand als Gegen-
entwurf zu den als menschenunwürdig empfundenen 
urbanen Räumen der Industrialisierung. Neue Formen 
der (Vor)Stadt als Vorreiterin der „ortlosen Stadt“ ent-
standen (Böhme, 2002:  70). Ein richtungsweisender, 
wenngleich aus heutiger (Nachhaltigkeits-)Sicht prob-
lematischer Impuls für Gestalt und Aussehen der Städte 
ging von der 1933 auf dem IV. Kongress des Congrès 
International d’Architecture Moderne (CIAM, Inter-
nationaler Kongresse für neues Bauen) verabschiede-
ten Charta von Athen aus (Kap. 2.2.2.6). Auch hiermit 
sollte ein Gegenentwurf zu den schlechten Lebensbe-
dingungen in industrialisierten Städten geschaffen wer-
den. Dies sollte u.  a. über die Auflösung der sozioöko-
nomisch integrierten Altstadtkerne erreicht werden. 
Stattdessen sollte eine städtebauliche Zonierung nach 
Funktionen wie Produktion, Freizeit und Wohnen vor-
genommen und die einzelnen Funktionsgebiete durch 
Verkehrsachsen verbunden werden (Heineberg, 2014). 
Insbesondere die autogerechte Stadt der 1960er Jahre 
berief sich auf diese Funktionstrennung – mit zum Teil 
weitreichenden, noch heute spürbaren negativen Pfad
abhängigkeiten.

Obgleich die höchsten Urbanisierungsraten in die-
sem Zeitraum in anderen Ländern vorliegen, setzte 
sich die (autogerechte) amerikanische Stadt seit Mitte 
des 20. Jahrhunderts zunehmend als neues dominie-
rendes Muster durch und wirkte auf die europäische 
Stadt zurück. Die Diffusion der amerikanischen Stadt 
mittels Suburbanisierung auf der Grundlage von Zonie-
rung erfolgte nahezu rund um den Erdball (Lenger, 
2013). Der bedeutenden Rolle des Automobils folgen 
heutige Stadtstrukturen, wie z.  B. Shopping Malls, die 
für eine bestimmte Prägung der Konsum- und Finanz-
marktstruktur stehen, welche an allen Orten ähnliche 
Produkte vertreibt. In diesem Kontext und im Hinblick 
auf die weitergehende, zunehmende Vernetzung durch 
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Informations- und Kommunikationstechnologien spre-
chen Bourdin et al. (2014) von der „ortlosen Stadt“.

Heute sind die dynamischsten Urbanisierungspro-
zesse vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern 
zu finden. 

2.2.2.4	
Vierte Urbanisierungsphase: Globalisierte 
Urbanisierung

Urbane Herausforderungen 
Über die Jahrtausende hinweg zeigt sich, dass Städte 
Probleme erzeugen (z.  B. mangelnde Hygiene, Gewalt, 
Metabolismus) und lösen (z.  B. soziale Innovationen, 
urbane Dienstleistungen). Sie wachsen und schrumpfen 
und werden durch lokale Strukturen geprägt. Gleich-
zeitig wird heute ihre lokale Identität  durch Globali-
sierungsprozesse stark gefährdet. Dabei ist die Ver-
schränkung sozialer Raumproduktion und räumlicher 
Prägung sozialer Praktiken allgegenwärtig (Simmel, 
1903; Lenger, 2013). Urbanität zeigt sich als ein uni-
verselles Lebensgefühl, das unabhängig von ethnischer 
Zugehörigkeit, Klima oder Ort existiert (Kotkin, 2006; 
Kap. 2.2.1). Städte ermöglichen als öffentliche Räume 
den Austausch und die Koordination von Individuen, 
Gruppen und Bewegungen in einer anderen Qualität, 
als dies bei nicht urbanen Räumen der Fall ist. Von Städ-
ten gingen und gehen Innovationen aus, sie waren und 
sind häufig der experimentelle Raum, in dem sich Wis-
sen sammelt und Erfindungen möglich werden. Städ-
tenetzwerke sind Ausdruck einer „glokalen“, also glo-
balen-lokalen Interkonnektivität, die verdeutlicht, dass 
Städte Akteure eines internationalen Systems sind.

Das europäische und nordamerikanische Urbanisie-
rungsmuster beeinflusste die Ausgestaltung und Rah-
mung heutiger Urbanisierungsprozesse in weiten Teilen 
der Welt. Als besondere (und bedrohte) Ressource von 
Städten ist jene Form von Urbanität wünschenswert, 
die sich um Konzepte wie Civitas, Öffentlichkeit und 
Selbstregierung bildet. Entsprechend kann mit Blick 
auf die urbane Transformation aus den skizzierten Ent-
wicklungspfaden hergeleitet werden, dass die in Städ-
ten angelegten Potenziale zur Transformation gerahmt 
und ermöglicht werden müssen.

2.2.2.5	
Soziokulturelle Stadttypen 

Gesellschaften prägen Stadträume 
Neben zeitlichen Entwicklungslinien und Pfadabhän-
gigkeiten ist die räumliche Dimension der sehr viel
gestaltigen Stadtstrukturen und Entwicklungsprozesse 
von zentraler Bedeutung für das Verstehen der weltweit 
diversen Urbanisierungsdynamiken. Die hohe sozio-

kulturelle Diversität gründet in kulturraumspezifischen 
Unterschieden der Entstehungs- und Entwicklungsbe-
dingungen. Für einzelne Kulturräume wurden soge-
nannte kulturgenetische Stadtentwicklungsmodelle 
entwickelt, um die Stadtgenese und -gliederung in grö-
ßere Zusammenhänge der Kulturraumentwicklung ein-
ordnen zu können und interkulturelle Vergleiche von 
Urbanisierungsprozessen zu ermöglichen (Heineberg, 
2014; Jürgens und Bähr, 2009; Hofmeister, 1996). 
Neben einer idealtypischen Darstellung der Stadtglie-
derung werden soziale, politische, religiöse, ökonomi-
sche und technische Entwicklungsprozesse in diesen 
soziokulturellen Stadtentwicklungsmodellen berück-
sichtigt (Heineberg, 2014). Diese ermöglichen eine 
vergleichende Betrachtung unterschiedlicher urba-
ner Strukturen und Funktionen, welche die Stadtent-
wicklung aufgrund der hohen Pfadabhängigkeiten bis 
in die heutige Zeit prägen und aus denen sich unter-
schiedliche Chancen und Herausforderungen für die 
urbane Transformation in unterschiedlichen Kultur-
räumen ergeben. Die Modelle weisen einen idealtypi-
schen Charakter auf, werden in der Realität aber durch 
viele lokalspezifische Faktoren überprägt. Zusätzlich 
bewirken globalisierungsgetragene Prozesse der Post-
moderne eine zunehmende globale Homogenisierung in 
der Stadtentwicklung.

In der Literatur werden bis zu zwölf soziokulturelle 
Typen unterschieden (Jürgens und Bähr, 2009; Heine-
berg, 2014; Hofmeister, 1996), von denen im Folgen-
den vier Modelle exemplarisch betrachtet werden: die 
europäische, US-amerikanische, die lateinamerikani-
sche und die islamisch-orientalische Stadt (Kap. 5.3, 
5.4, 5.8). 

Die europäische Stadt
Die europäische Stadt zeichnet sich aufgrund der klein-
territorialen Entwicklung Europas durch eine große 
Heterogenität aus. Die meisten Städte haben eine prä-
industrielle Vergangenheit: Erste Städte wurden bereits 
in der Antike, die meisten Städte im Mittelalter gegrün-
det. Zahlreiche Planstädte folgten nach dem 15. Jahr-
hundert (z.  B. Karlsruhe). Während der Industri
alisierung wurden erneut Städte gegründet und beste-
hende Städte erweitert. Historische Elemente der euro-
päischen Stadt sind ein (mittelalterlicher) kompakter 
und als geistliches und weltliches Zentrum angelegter 
Altstadtkern in der Innenstadt, ein relativ enges Wege-
netz sowie die Mischung von Arbeits- und Wohnfunk-
tion, Marktplätzen und repräsentativen Gebäuden bei 
oft geringer Durchgrünung und geringer Vertikalität, 
aber hoher Bevölkerungsdichte (Jürgens und Bähr, 
2009). 

Der aus dem mittelalterlichen Stadtrecht erwach-
sene historische Stadtbegriff beinhaltete zentrale 
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Rechtsmerkmale, darunter die Freiheit der Stadtbür-
ger, die Gerichtsbarkeit, das Zoll-, Steuer-, Münz-, Sta-
pel- und Marktrecht, das Recht auf Selbstverwaltung 
und das Recht zur Verteidigung und Ummauerung. 
„Die europäische Stadt des Mittelalters ist ein revolu-
tionärer Ort, Ort der ökonomischen Emanzipation des 
Bourgeois zu freiem Tausch auf dem Markt, und Ort der 
politischen Emanzipation des Citoyens zu demokrati-
scher Selbstverwaltung.“ (Siebel, 2010:  3). Seit dem 
19. Jahrhundert haben verschiedene städtebauliche 
Leitbilder wie die Mischnutzung, die Gartenstadtidee, 
die Satellitenvorstädte, die Suburbanisierung oder die 
dezentrale Konzentration die Stadterweiterung geprägt. 

Heute hat die europäische Innenstadt in der Regel 
unverändert Zentrenfunktion bei einer zumeist nur 
geringen vertikalen Aufstockung. Es besteht ein 
hoher Anteil an Mietwohnungen, eine differenzierte 
funktionalräumliche Gliederung, Polyzentralität sowie 
eine projektorientierte, indikatorgesteuerte Stadtge-
staltung. Ökologische Probleme entstehen z.  B. durch 
hohen Ressourcen- und Flächenverbrauch als Folge 
der Suburbanisierung. Umweltprobleme sind jedoch in 
(ehemaligen) Industriestädten durch Umweltauflagen 
bzw. Deindustrialisierungsprozesse rückläufig. Im inter-
nationalen Vergleich ist die europäische Stadt, trotz 
bestehender sozialer Brennpunkte und sozioökonomi-
scher Disparitäten, weniger segregiert und polarisiert. 
Es gibt aber dennoch zunehmende Entwicklungsdis-
paritäten zwischen prosperierenden und schrumpfen-
den bzw. stagnierenden Städten (Siebel, 2010). Stadt-
entwicklungsprozesse werden teilweise durch Bürger-
beteiligungsverfahren gestaltet. Der Erhalt kulturellen 
Erbes ist durch institutionell verankerten Denkmal-
schutz festgeschrieben. 

Die US-amerikanische Stadt
Die ersten Städte in den USA entstanden im 17. und 18. 
Jahrhundert an der Atlantikküste. Erst ab 1820 erfolgte 
eine flächenhafte, stark durch Einwanderung vorange-
triebene Urbanisierung. Dieser Stadttypus ist vor allem 
durch drei physiognomische Merkmale gekennzeich-
net: ein orthogonales, schachbrettartiges Straßennetz, 
Hochhausbebauung im Central Business District, eine 
ausufernde Stadtlandschaft durch flächenextensive 
Suburbanisierung sowie in jüngerer Zeit die Edge Cities 
(Heineberg, 2014; Holzner, 1996). Mit der Suburbani-
sierung und der Bildung von Edge Cities ging ein Funk-
tionsverlust des Central Business District in den 1980er 
Jahren einher, der zu hohen Leerstandraten führte. Der 
Funktionsverlust konnte in vielen Städten durch Revi-
talisierungsprogramme (z.  B. urban enterprise zones, 
civic centers oder mega projects) abgefedert werden 
(Heineberg, 2014). 

Neben der starken funktionalen Differenzierung 

zeichnen sich US-amerikanische Städte durch soziale 
Segregation aus: In den an den Central Business Dis-
trict anschließenden Wohnvierteln entwickelten sich 
vielfach Ghettos und Slums durch „Filtering-down-
Prozesse“, d.  h. Qualitätsverschlechterungen im Woh-
nungswesen durch Alterungs- und Abnutzungspro-
zesse, die sich durch fehlende soziale Absicherung 
verstärkten. Innerstädtische Gentrifizierungsprozesse 
wirkten diesem Prozess seit den 1990er Jahren ent-
gegen, es entstanden aber auch Verdrängungsprozesse 
infolge der Privatisierung öffentlicher Räume. Gated 
Communities verstärkten urbane Sozialsegregation seit 
den 1980er Jahren (Heineberg, 2014). 

Die Stadtphysiognomie US-amerikanischer Städte 
bedingt verschiedene negative ökologische Pfadab-
hängigkeiten, wie z.  B. die extrem weiten Wege, die zu 
einem hohem (motorisierten) Berufs- und Einkaufsver-
kehr führen und einen hohen Energie- und Flächen-
verbrauch verursachen. Negative soziale Pfadabhän-
gigkeiten durch Wohnsegregation betreffen insbeson-
dere Menschen mit niedrigem sozioökonomischem Sta-
tus und beziehen sich z.  B. auf Zugangsmöglichkeiten 
zu sozialer Infrastruktur und Erholungsflächen. 

Die lateinamerikanische Stadt
Die Hauptgründungsphase kolonialzeitlicher Städte in 
Lateinamerika erfolgte im 16. Jahrhundert. Die spa-
nische Kolonialstadt ist geprägt durch einen Schach-
brettgrundriss, quadratische Baublöcke und einen 
Hauptplatz (plaza mayor) als geplantem Zentrum, den 
die wichtigsten öffentlichen Repräsentationsbauten 
umgeben. Daran schließen sich die Wohnhäuser der 
Oberschicht mit zentral-peripherem sozioökonomi-
schen Gradienten an. Ab den 1920er Jahren begann 
eine rasche, durch Land-Stadt-Migration beschleu-
nigte Urbanisierung: Während sich die Wohngebiete 
der Oberschicht sektoral an den Stadtrand verlager-
ten, kam es durch Filtering-down-Prozesse zu einer 
Degradierung der Innenstädte sowie zu einem massi-
ven Anwachsen von Marginalsiedlungen an den Stadt-
rändern (Jürgens und Bähr, 2009). 

Seit den 1990er Jahren erfolgt die Stadterweite-
rung verstärkt getrennt nach Funktionen. Es bilden 
sich neue Central Business Districts und Subzentren in 
verkehrsgünstiger Lage sowie neue Wachstumskerne in 
der Peripherie (z.  B. um Flughäfen). Hochhausbebauun-
gen und Verdichtungsprozesse in Marginalsiedlungen 
sowie Fragmentierungsprozesse nehmen zu (Kap. 5.8). 
In den sich verdichtenden Innenstädten kommt Fragen 
des Erhalts urbanen Kulturerbes verstärkte Bedeutung 
zu (Heineberg, 2014; Jürgens und Bähr, 2009). 

Viele lateinamerikanische Städte leiden unter infra-
strukturellen Unterkapazitäten, z.  B. in Bezug auf die 
Trinkwasserversorgung sowie Abwasser- und Abfall
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entsorgung, Verkehrsüberlastung und Luftverschmut-
zung. Die soziale Polarisierung vergrößert den Kontrast 
zwischen teils großflächigen Gated Communities auf 
der einen und Marginalsiedlungen auf der anderen 
Seite. Die im Vergleich zu US-amerikanischen Städten 
stärker ausgeprägten Fragmentierungsprozesse brach-
ten soziale Spannungen durch hohe Arbeitslosigkeit, 
ungleichen Zugang zu Dienstleistungen wie Bildung 
oder Gesundheit, sowie illegale bzw. mafiöse Struktu-
ren und Kriminalität hervor. Durch nachbarschaftliche 
Selbstorganisationen konnten einige Missstände besei-
tigt oder abgemildert werden; diese können aber eine 
durchsetzungsfähige Stadtregierung nicht ersetzen. 
Planungskonzepte beruhen u.  a. auf der Sanierung von 
Innenstadtgebieten und Revitalisierung öffentlicher 
Räume (Heineberg, 2014; Jürgens und Bähr, 2009). 

Die orientalisch-islamische Stadt
Der orientalisch-islamische Raum weist mit seiner mehr 
als 9000-jährigen Stadtgeschichte die älteste Stadtkul-
tur weltweit auf. Zentrale Elemente der orientalisch-
islamischen Altstadt sind die Freitagsmoschee als reli-
giöser, kultureller und gesellschaftlicher Mittelpunkt, 
der Suq bzw. Bazar als wirtschaftliches Zentrum sowie 
die Wohnquartierstrennung nach ethnischen, religiö-
sen und sprachlichen Gruppen mit jeweils eigenen Nah-
versorgungszentren und religiösen Stätten (Moscheen, 
Synagogen, Kirchen). Die Quartiere zeichnen sich in 
der Regel durch ein Straßenmuster mit verwinkelten 
Sackgassen und wenigen Hauptverkehrsstraßen, einer 
Stadtmauer und randlicher Anordnung von Burg oder 
Palast aus. Wichtiges städtebauliches Prinzip ist die 
Gewährleistung von familiärer Privatheit. Dies spiegelt 
sich baulich in den Atriumhäusern wider, die sich nach 
außen abschirmen, sowie in den zum Teil halb-privaten 
Zufahrtswegen. Öffentliche Räume im Sinne einer bür-
gerlichen Teilhabe an städtischer Gemeinschaft gibt es 
traditionell kaum. 

Die traditionelle Altstadt steht im Dualismus mit der 
modernen Neustadt, deren Central Business District 
und Wohngebiete im 19. und 20. Jahrhundert außer-
halb der Altstadt mit regelmäßigem Straßennetz, Hoch-
häusern, repräsentativen Plätzen und Villenvierteln 
angelehnt an europäische Vorbilder geplant und gebaut 
wurden, aber auch architektonische Stilelemente und 
religiöse Einrichtungen orientalischer Tradition ent-
halten. Industrie- und Gewerbegebiete und Handels
zentren liegen in der Regel an Ausfallstraßen. 

Viele islamisch-orientalische Städte, wie z.  B. Kairo 
(Kap. 5.3) oder Teheran, zeichnen sich heute durch 
eine starke Überprägung bzw. Auflösung historischer 
Strukturen auf. Dabei bieten die Altstädte erhebliche 
Potenziale in Bezug auf soziale und ökologische Nach-
haltigkeitsaspekte: In ihrer traditionellen Bauweise 

(mit Hofhäusern, verschatteten Gassen, Verwendung 
von Lehm als Baustoff, Windtürmen, Qanaten, unter-
irdischen Wasserbecken usw.) sind die Altstädte ideal 
an trocken-heißes Klima angepasst. Zudem zeichnen 
sich die Viertel durch eine hohe soziale Kohärenz und 
funktionierende Nachbarschaftsquartiere aus, wobei 
dies auch auf eine religiöse und ethnische Homogenität 
zurückzuführen ist, während die Wohnsegregation in 
der Neustadt stärker nach sozioökonomischen Merk-
malen erfolgt (Wirth, 2000; Ehlers, 1993; Heineberg, 
2014; Jürgens und Bähr, 2009; Abb. 2.2-1).

Fazit
Die vier exemplarischen, soziokulturellen Stadtmo-
delle verdeutlichen wichtige, in der Stadtgeschichte 
und durch soziokulturelle wie klimatische Bedingungen 
angelegte Pfadabhängigkeiten, die sowohl Chancen als 
auch Herausforderungen für die urbane Transformation 
in unterschiedlichen Großregionen der Erde darstellen. 
Dies betrifft zahlreiche Merkmale, wie etwa Raumge-
staltungskonzepte, Gebäudedesigns, Baustoffe oder die 
räumliche Trennung urbaner Funktionen, die den Res-
sourcenverbrauch und die Lebensqualität der Bewoh-
ner maßgeblich beeinflussen sowie gewachsene Sozi-
alstrukturen. Wichtig ist zudem die identitätsstiftende 
Wirkung des urbanen Kulturerbes und der kulturell 
beeinflussten Stadtgrundrisse und Bauweisen für die 
urbane Bevölkerung, die durch rapide Urbanisierungs- 
und Modernisierungsprozesse in den letzten Jahrzehn-
ten häufig verdrängt wurden. 

Abbildung 2.2-1
Die Altstadt von Sanaa ist seit 1986 UNESCO Weltkulturerbe. 
Seit 2015 gehört sie allerdings zu den Welterbestätten, die 
aufgrund von Kriegen als gefährdet gelistet werden. Sanaa, 
Jemen.
Quelle: Gesa Schöneberg/WBGU
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2.2.2.6	
Leitbilder in der Stadtentwicklung 
Leitbilder übernehmen die Aufgabe, durch eine kon-
zeptionelle und „bildhafte Konkretion komplexer Ziel-
vorstellungen“ (Durth, 1987 nach ARL, 2005) wich-
tige Ankerpunkte auf der Suche nach einem Grund-
konsens und einen handlungsleitenden Orientierungs-
rahmen zu liefern (Schmitz, 2001). Als Leitbild wird in 
der Raumplanung „ein erwünschter künftiger Zustand 
als zu erstrebendes Ziel formuliert, der durch entspre-
chendes Handeln erreicht werden soll. Der Zeithori-
zont bleibt offen, alle Maßnahmen sollen auf das for-
mulierte Leitbild hin koordiniert werden.“ (Brunotte et 
al., 2002:  325). 

Nach Vorläufern, etwa der griechischen, römischen 
oder chinesischen Stadt, entstanden erste systema-
tisch-komplexe Leitbilder der Stadtentwicklung in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Kap. 2.2.2.1). 
Das von Howard im Jahr 1899 entwickelte Modell der 
Gartenstadt verband gestalterische und sozioökonomi-
sche Dimensionen neuer Stadtgestaltung. Besonders 
einflussreich war das Leitbild der Charta von Athen, in 
der eine grundsätzliche Trennung der städtischen Nut-
zungsflächen nach den Daseinsgrundfunktionen Woh-
nen, Arbeiten, Erholen und Verkehr für eine geord-
nete Stadtentwicklung gefordert wurde (Heineberg, 
2014). Nach dem Zweiten Weltkrieg folgten Leitbil-
der vor allem für große Stadterweiterungen, wie z.  B. 
die „aufgelockerte und gegliederte Stadt“, „Urbanität 
durch Dichte“ oder die „autogerechte Stadt“ (Heine-
berg, 2014). Diese Leitbilder führten in vielen Städten 
Europas und den USA zu einer starren Zuordnung von 
Funktion und Fläche sowie einer Fokussierung auf den 
Individualverkehr. Dies verursachte zudem wachsende 
Distanzen, z.  B. zwischen Wohnorten und Arbeits-
stätten, die Anlage großer Ring- und Radialstraßen 
sowie insgesamt eine zunehmende Flächendegradation 
(Heineberg, 2014). 

Seit den 1990er Jahren wurden, angelehnt an das 
Konzept der nachhaltigen Entwicklung, eine Vielzahl 
an Leitbildern entwickelt, die sich in der Regel einer 
oder mehreren Dimensionen nachhaltiger Entwicklung 
zuordnen lassen (ARL, 2005). Ökologisch ausgerichtete 
Leitbilder sind z.  B. die „ökologische und ressourcenspa-
rende Stadt“ (Rogers, 1997), die „resilient city“ (Jaba-
reen, 2013) und „low-carbon city“ (UNEP, 2013b). Die 
„soziale Stadt“, die „kulturelle Stadt“ (Schmitz, 2001) 
oder die „lebenswerte Stadt“ (Hall und Pfeiffer, 2000) 
nehmen primär die Bedürfnisse der Stadtbevölkerung 
in den Blick. Auch ökonomische Leitbilder, wie die 
„wettbewerbsorientierte Stadt“ (Zehner, 2001), oder 
politische Leitbilder, wie die „inkludierende Stadt“ und 
die „verantwortliche Stadt“ (UN-Habitat, 2002) finden 
sich in der Literatur. 

Zentrale Bedeutung auf der Ebene des Städtebaus 
erlangte das Leitbild der „kompakten und durchmisch-
ten Stadt“. Sie wird gekennzeichnet durch eine hohe 
Baudichte, Nutzungsmischung, öffentliche Räume und 
ökologisch aufgewertete Räume als wichtige Anker des 
Städtebaus (ARL, 2005). Im Jahr 2007 wurde von den 
EU-Mitgliedsstaaten die Leipzig Charta zur nachhalti-
gen europäischen Stadt verabschiedet (Leipzig Charta, 
2007). Diese fordert die Stärkung einer integrierten 
Stadtentwicklungspolitik, u.  a. durch die Herstellung 
und Sicherung „attraktiver, nutzerorientierter öffent-
licher Räume mit hohem baukulturellen Niveau“, der 
Modernisierung der Infrastrukturnetze und Steigerung 
der Energieeffizienz sowie einer aktiven Innovations- 
und Bildungspolitik. Weiterhin sollen benachteiligte 
Stadtquartiere im gesamtstädtischen Kontext gefördert 
werden, z.  B. durch städtebauliche Aufwertungsstrate-
gien, Stärkung der lokalen Wirtschaft, aktive Bildungs- 
und Ausbildungspolitik, sowie einen leistungsstarken 
und preisgünstigen Stadtverkehr. Das Deutsche Institut 
für Urbanistik kommt in einer Evaluierung der Umset-
zung der Leipzig Charta zu dem Ergebnis, dass Maß-
nahmen integrierter Stadt(teil)entwicklung trotz der 
Wirtschaftskrise und sich verengender Spielräume der 
Kommunen in vielen EU-Mitgliedsstaaten erheblich an 
Bedeutung gewonnen haben (BMVBS, 2012). 

Die Bedeutung von Leitbildern für die Stadtent-
wicklung wird unterschiedlich beurteilt. So sind diese 
nicht in der Lage, die Heterogenität urbaner Strukturen 
abzubilden und zu berücksichtigen; sie können zudem 
teils widersprüchliche Ansprüche an die Stadtentwick-
lung beinhalten (ARL, 2005). Auch die Realisierbarkeit 
von Leitbildern wird kritisch betrachtet, da diese oft 
normativ belegt sind und teils nur einen geringen Kon-
kretisierungsgrad haben, was wiederum häufig auch zu 
einer hohen politischen Akzeptanz führt (Brunotte et 
al., 2002). Unbestritten können Leitbilder heuristische 
und diskussionsleitende Impulse in der Stadtentwick-
lung erzeugen sowie Reflektion und Kommunikation 
über Zielvorstellungen im urbanen Entscheidungs- und 
Gestaltungskontext ermöglichen. Sie stellen zudem 
einen wichtigen konzeptionellen Rahmen bei Förder-
programmen (wie z.  B. dem EU-Programm „Soziale 
Stadt“) dar, da sie einen gemeinsamen Ziel- und Orien-
tierungsrahmen für unterschiedlichste Akteursgruppen 
bieten. 
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2.3
Städte und Umweltveränderungen

2.3.1	
Einleitung

Die mit Städten verbundenen Umweltprobleme mani-
festieren sich sowohl in der Stadt selbst, als auch in 
der umliegenden Region sowie im Erdsystem und sind 
durch komplexe Interaktionen miteinander verknüpft. 
Die Interaktionen lassen sich grob in vier Typen ein-
teilen: 
1.	 Städte als Treiber globaler Umweltveränderungen: 

Städte sind als Zentren wirtschaftlicher Aktivi-
tät wesentliche Treiber globaler Umweltverände-
rungen. Die Wirkungen auf das Erdsystem betref-
fen also auch die planetarischen Leitplanken, die 
der Beirat für den Schutz des Erdsystems vorge-
schlagen hat (WBGU, 2014b). Insbesondere geht 
es um energiebedingte CO2-Emissionen, von denen 
gut 70  % durch Städte verursacht werden (Seto et 
al., 2014; Kap. 2.3.3.1). Der hohe Ressourcenver-
brauch in Städten hat indirekte Auswirkungen auf 
die weltweite Landnutzung und verursacht den Ver-
lust biologischer Vielfalt; diese Interaktion wird oft-
mals unterschätzt (Kap. 2.3.3.2). Auch für die aus 
Sicht des Erdsystems relevanten Emissionen lang-
lebiger anthropogener Schadstoffe, wie Quecksil-
ber, Plastik und spaltbares Material, spielen Städte 
eine wesentliche Rolle (Kap. 2.3.3.3). Für den nach-
haltigen Umgang mit der strategischen Erdsystem-
ressource Phosphor, die u.  a. für die Welternährung 
von unverzichtbarer Bedeutung ist, bietet die Wie-
dergewinnung aus den Abwasser- und Abfallströ-
men in Städten einen entscheidenden Ansatzpunkt 
(Kap. 2.3.3.4). 

2.	 Städte als Treiber lokaler Umweltprobleme: Lokale 
Umweltprobleme werden von den Städten verur-
sacht und ihre Auswirkungen betreffen vor allem 
das jeweilige Stadtgebiet. Dazu zählen z.  B. Luftver-
schmutzung, Grundwasserübernutzung, Altlasten, 
Belastungen durch Abwasser oder Abfalldeponien 
sowie Lärm. In Städten in Industrieländern wurden 
viele dieser Umweltprobleme durch erfolgreiche 
umweltpolitische Maßnahmen verringert. Es beste-
hen jedoch weiterhin erhebliche Beeinträchtigun-
gen durch lokale Umweltprobleme für Gesundheit 
und urbane Lebensqualität, etwa durch Luftver-
schmutzung und Lärm (Kasten 2.4‑2). In den Städ-
ten der Entwicklungs- und Schwellenländer ist die 
Situation weitaus schlechter. In Kapitel 2.3.4 wer-
den die wichtigsten dieser lokalen Umweltprobleme 

behandelt: urbane Luftverschmutzung, Übernut-
zung und Verschmutzung urbaner Wasserressour-
cen, sowie die Abfallproblematik. 

3.	 Wirkungen von Städten auf die regionale Umwelt 
im Umland: Ein großer Anteil der in den Städten 
verursachten Umweltprobleme betrifft das nähere 
Umland der Städte bzw. die Region (z.  B. durch Luft- 
und Trinkwasserverschmutzung, Nährstoffexport 
und Eutrophierung). Das Umleiten oder Übernutzen 
der lokalen Wasserressourcen zur Wasserversor-
gung vieler Städte kann zu Wasserknappheit in der 
Region führen. Die Versorgung der Stadt mit Nah-
rung, Bioressourcen und Rohstoffen wie Kies oder 
Stein betrifft ebenfalls die umliegende Region. Die 
Stadt-Umland-Interaktionen sowie Fernwirkun-
gen werden in Kapitel 2.3.3.2 näher behandelt; der 
Schwerpunkt des Gutachtens liegt jedoch auf den 
lokalen und den globalen Umweltveränderungen. 

4.	 Risiken globaler Umweltveränderungen für Städte: 
Globale Umweltveränderungen werden nicht nur 
zu einem wesentlichen Teil in den Städten verur-
sacht, sondern sie wirken über komplexe Mecha-
nismen auch in die Städte zurück. Dazu zählen ins-
besondere die durch Treibhausgasemissionen ver-
ursachten Klimarisiken (Kap. 2.3.4.4); z.  B. die 
Bedrohungen von Küstenstädten durch Mee-
resspiegelanstieg oder Katastrophengefährdung 
durch Wetterextreme (Starkregenereignisse, starke 
Stürme, Trockenperioden). Solche meist mit einer 
gewissen Zeitverzögerung auftretenden Umweltri-
siken mit ihren komplexen Ursache-Wirkungs-Ket-
ten sind der Öffentlichkeit und Entscheidungsträ-
gern viel schwerer vermittelbar als lokale Umwelt-
probleme. 

Die Umweltprobleme einer Stadt werden maßgeb-
lich von den regionalen klimatischen und geologi-

Abbildung 2.3-1
Trockenheit prägt das Klima in Lima; die Stadt ist fast 
vollständig abhängig vom Gletscherwasser aus den Anden.
Lima, Peru.
Quelle: Anna Schwachula/WBGU
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schen Verhältnissen beeinflusst. Ein extremes Beispiel 
ist die peruanische Hauptstadt Lima, die nahezu voll-
ständig von der Wasserversorgung durch Gletscher-
schmelzwasser aus den Anden abhängig ist. Das durch 
den  Klimawandel bedingte und absehbare Verschwin-
den dieser Gletscher bei gleichzeitigem dynamischen 
Stadtwachstum bedeutet für die Stadt eine existen-
zielle Bedrohung (WBGU, 2008:  92 f.; Abb. 2.3-1). Auch 
die Tatsache, dass viele Großstädte an Flüssen oder an 
der Küste liegen, ist für die Ausprägung von Umwelt-
wirkungen von großer Bedeutung (z.  B. Überflutungen, 
Hurrikans). So ist die Bevölkerung von Städten, die in 
den feuchten Tropen liegen, gesundheitlich besonders 
großen klimatischen Risiken ausgesetzt. Der städti-

sche Hitzeinseleffekt kann Hitzewellen erheblich ver-
stärken. Durch einen ungebremsten Klimawandel wer-
den solche Extremereignisse an Häufigkeit zunehmen 
(IPCC, 2012; Kap. 2.3.4.4). 

Städte leisten einen großen Beitrag zum nationalen 
und globalen Wirtschaftswachstum. Insgesamt werden 
80  % der globalen Wirtschaftsleistung in städtischen 
Regionen erzeugt (World Bank, 2015a). Der ökologische 
Fußabdruck steigt mit dem Entwicklungsstand (gemes-
sen als Human Development Index – HDI) und dem 
Urbanisierungsgrad steil an, wobei zwischen Städten 
mit hohem Entwicklungsstand erhebliche Unterschiede 
zu beobachten sind (Abb. 2.3-2a; UNEP, 2011b). Viele 
Dynamiken der Umweltwirkungen von Städten und 

Abbildung 2.3-2
Zusammenhang zwischen Umweltproblemen, Urbanisierung und Entwicklung. (a) Ökologischer Fußabdruck in Abhängigkeit 
von Entwicklung und Urbanisierungsgrad; (b) Schematisch dargestellter Zusammenhang zwischen ökologischem Fußabdruck 
und Entwicklungsstand (Umwelt-Kuznetskurve). 
Quellen: UNEP, 2011b:  461  f.
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des urbanen Umweltschutzes hängen demnach von der 
Wirtschaftskraft bzw. vom lokalen Entwicklungsstand 
ab (Abb. 2.3-2b; UNEP, 2011b:  461). 

Im Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung und der 
zunehmenden Urbanisierung verschärfen sich die loka-
len Umweltprobleme zunächst, aber es gelingt Städten 
im weiteren Verlauf auch, sie besser zu lösen (z.  B. 
Kopenhagen: Kap. 5.4). Ein Beispiel für diesen Verlauf 
ist die städtische Luftverschmutzung (Kap. 2.3.4.1). 
Die von der Stadt in die Region oder in das Erdsystem 
reichenden Umwelteffekte (ökologische Fußabdrücke) 
steigen mit der wirtschaftlichen Entwicklung derzeit 
noch an, auch in den Metropolen der Industrieländer. 
Dies gilt mit Einschränkungen für die Treibhausgas-
emissionen (Kap. 2.3.3.1), vor allem aber für indirekte 
Landnutzungsänderungen durch den Konsum land- und 
forstwirtschaftlicher Produkte (Kap. 2.3.3.2). 

Die wirtschaftliche Produktivität von Städten führt 
somit zu Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung, 
aber sie ist auch eine Voraussetzung für die Lösung von 
Umweltproblemen (Grimm et al., 2008). Es mangelt in 
der Regel nicht an technischen Lösungsansätzen, die sich 
an lokale Umstände anpassen und mit zunehmender Ver-
breitung auch immer kostengünstiger umsetzen lassen. 

2.3.2	
Urbaner Metabolismus

Die Entwicklung einer Stadt hängt von ihrer internen 
Dynamik sowie dem Austausch von materiellen und 
ideellen Gütern mit ihrer Umgebung ab. Der Austausch 
findet zum Teil mit der unmittelbaren Umgebung statt, 
reicht aber auch bis in die globale Dimension. Dieser 
Fußabdruck ist eine charakteristische Eigenschaft des 
Zustands einer Stadt und ändert sich mit ihrer Entwick-
lung. Die interne Dynamik einer Stadt und ihre Ver- und 
Entsorgung lassen sich dabei analog zum Metabolismus 
– also Stoffwechsel – eines Ökosystems beschreiben, 
das Energie und Material (Nähr- und Abfallstoffe) mit 
seiner Umgebung austauscht.

Die erste explizite Anwendung des Konzepts Meta-
bolismus in Bezug auf Städte geht zurück auf Wolman 
(1965), der den Metabolismus einer hypothetischen 
US-amerikanischen Stadt modellierte. Die Innovation 
Wolmans bestand darin, die Stadt als Ökosystem dar-
zustellen. Im Bereich der urbanen Ökologie war dies ein 
Paradigmenwechsel. Es wurde nicht mehr die Ökologie 
in der Stadt, sondern die Ökologie der Stadt betrach-
tet, in der es nicht darum geht zu erklären, wie sich 
ökologische Prozesse in der Stadt von denen in ande-
ren Umwelten unterscheiden, sondern wie die Stadt 
als dynamisches System Energie und Material mit ihrer 
Umgebung austauscht (Abb. 2.3-3). 

Allerdings unterscheidet sich die Stadt von natür-
lichen Ökosystemen dadurch, dass die Materialflüsse 
einem „linearen Metabolismus“ folgen, während natür-
liche Ökosysteme weitestgehend als zyklisch oder 
geschlossen in Bezug auf ihre Materialflüsse angesehen 
werden können. Deshalb besteht die Herausforderung 
für Städte auch darin, sich einem Kreislaufmodell des 
Metabolismus, in welchem Abfall jeglicher Art wie-
derverwertet wird und so Materialien wieder nutzbar 
gemacht werden, so weit wie möglich anzunähern um 
langfristig nachhaltig in das natürliche Ökosystem ein-
gebettet zu sein. Dies ist von großer Dringlichkeit, da 
Städte heutzutage für 70–80  % der globalen Ressour-
cennutzung verantwortlich sind (UNEP DTIE, o. J.). 
Eine Kreislaufwirtschaft würde zudem den Rohstoff-
import und die damit verbundenen adversen Umwelt-
fernwirkungen vermindern (Kap. 4.4). 

Bei der Beschreibung des Metabolismus werden 
die unterschiedlichen Flüsse an Wasser, Materialien 
oder Nährstoffen als Materialflussrechnungen erfasst. 
Abbildung 2.3-4 illustriert den Metabolismus für die 
Stadt Paris mit Flüssen von Energie, Mineralien, Mate-
rialien, Biomasse, Wasser, Luft sowie den resultieren-
den Emissionen und Abfällen. Ein Verständnis der 
Energie- und Materialflüsse von Städten ist essenziell, 
um ihre Entwicklung nachhaltig gestalten zu können. 

Urban Scaling 
So komplex und vielschichtig urbane Prozesse auch 
sein mögen, scheint es doch global gültige Regeln städ-
tischer Entwicklung zu geben. Die Theorie des „Urban 
Scaling“ besagt, dass ein grundsätzlicher Zusammen-
hang zwischen Bevölkerungswachstum und einer Viel-
zahl sozioökonomischer Variablen existiert (Betten-
court, 2013). Die Größe einer Stadt wird zur primären 
Determinante ihrer sozioökonomischen Entwicklung. 
Geschichte, Geographie und Design werden zu sekun-

Abbildung 2.3-3
Weltweit dominierend: die auto-orientierte Stadtentwicklung;
Riad, Saudi Arabien. 
Quelle: Gesa Schöneberg/WBGU
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dären Treibern. Urban scaling adaptiert die Methoden 
des urbanen Metabolismus, indem es die Theorie der 
Potenzgesetze in der Allometrie (z.  B. Kleibers Gesetz), 
auf die Stadt anwendet. Folgt man diesem Ansatz, erge-
ben sich interessante Zusammenhänge. An amerika-
nischen Metropolregionen lässt sich zeigen, dass die 
Produktivität (BIP) überproportional mit der Bevöl-
kerungszahl zur Potenz 1,15 steigt, bei gleichzeitigen 
Einsparungen in der Infrastruktur (Bevölkerungszahl 
zur Potenz 0,85; Bettencourt, 2013). Damit führt die 
Verdopplung der Population einer Stadt zu einem Pro-
duktivitätswachstum um den Faktor 2,2, während die 
Infrastrukturkosten nur um den Faktor 1,8 wachsen. 
Letzteres führt zu einer reduzierten Pro-Kopf-Energie-
nutzung in Großstädten verglichen mit ihren ländlichen 
Pendants. 

Bettencourt (2013) postuliert, dass eine Maximie-
rung sozialer Interaktion zwischen Einwohnern gleich-
zusetzen ist mit der Maximierung von „social benefits“ 
(z.  B. BIP, Innovation, Kultur). Städte werden nicht als 
bloße Agglomeration von Menschen gesehen, sondern 
vielmehr als Fokuspunkt sozialer Interaktion zwischen 
Einwohnern. 

Die Kehrseite der Medaille besteht nach Bettencourt 
in der Intensivierung negativer Manifestationen sozia-
ler Interaktionen (Kriminalität, Verkehr, Krankheiten), 
welche mit wachsender Bevölkerungsdichte überpro-
portional ansteigen (Bettencourt et al., 2010). Das Ziel 
optimierter Stadtplanung ist nach Bettencourt (2013) 

die Begünstigung sozialer Interaktion unter bestmög-
licher Vermeidung der negativen Effekte hoher Bevöl-
kerungsdichten. Eine Analyse der Dynamik von Pro-
duktivität, Energieintensität und sozialen Verwerfun-
gen mit steigender Bevölkerungszahl in Metropolregi-
onen kann wertvolle Aufschlüsse über gelungene oder 
gescheiterte Stadtplanung geben. 

Wenn die negativen Folgen der wachsenden Bevöl-
kerung vermieden werden können, dann sind Städte 
Hoffnungsträger für die Bewältigung globaler Prob-
leme. Durch die effizientere Nutzung von Energie und 
Infrastruktur können die Städte am besten zur Lösung 
einiger Umweltprobleme beitragen.

2.3.3	
Städte als Treiber globaler Umweltveränderungen

2.3.3.1	
Städte als Treiber des Klimawandels und der 
Ozeanversauerung
Kern des Klimaproblems sind die anthropogenen CO2-
Emissionen (WBGU, 2014a). Eine Begrenzung des Kli-
mawandels erfordert eine Absenkung dieser Emissio-
nen auf Null (Kasten 2.3-1), und damit eine weltweite 
Dekarbonisierung der Energie- und Transportsysteme. 
Je besser es gelingt die globale Energienachfrage in 
Grenzen zu halten, desto schneller ist eine solche Ener-

Abbildung 2.3-4
Urbaner Metabolismus von Paris. 
Quelle: Nelson, 2011; unter Verwendung von Daten aus Barles, 2009
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giewende möglich und desto eher kann auf riskante 
Technologien wie Nuklearenergie und Kohlendioxid
abscheidung und -speicherung (Carbon Dioxide Cap-
ture and Storage – CCS) verzichtet werden (WBGU, 
2011:  143). Städtische Räume spielen hier eine Schlüs-
selrolle, denn sie sind für etwa 70  % der globalen Ener-
gienutzung und der globalen energiebedingten CO2-
Emissionen verantwortlich (Seto et al., 2014). 

Tendenziell haben verdichtete Ballungsräume und 
Stadtzentren pro Kopf eine geringere Energienachfrage 
und geringere Emissionen als weniger dichte Städte und 
Stadtteile (Hoornweg et al., 2011). In Industrieländern 
liegt die Energienutzung pro Kopf in städtischen Räu-
men daher häufig unter dem nationalen Durchschnitt, 
was die Effekte der kompakteren baulichen Gestaltung 
der urbanen Räume, der Siedlungsstrukturen und des 
Angebots an öffentlichen Verkehrsmitteln reflektiert. 
In vielen Entwicklungsländern liegt die Pro-Kopf-
Energienutzung der Stadtbewohner dagegen deutlich 
über derjenigen der Landbewohner, was im Wesentli-
chen ein Ausdruck der höheren Einkommen in Städ-
ten ist (Grübler et al., 2012:  1310). In einer wachsenden 
Anzahl von Städten der Entwicklungsländer haben sich 
der Energie- und Ressourceneinsatz und die Emissio-
nen pro Kopf bereits an diejenigen der Industrieländer 
angeglichen (Seto et al., 2014:  948).

Es wird damit gerechnet, dass die städtische Bevöl-
kerung bis 2050 um 2,5 Mrd. Menschen ansteigt (UN 
DESA, 2014). Die kommenden beiden Dekaden sind 
ein Gelegenheitsfenster für den Klimaschutz, da der 
überwiegende Teil der urbanen Räume und ihrer Infra-
strukturen gerade erst errichtet werden. Dies bietet 
etwa die Möglichkeit, neue Städte mit angemessener 
Dichte und funktionaler Durchmischung zu bauen und 
so die Fehler der Vergangenheit mit negativen Folgen 
wie Zersiedelung, funktionaler Trennung und damit 
hohem Verkehrsaufkommen zu vermeiden. In bereits 
bestehenden Städten sind solche Änderungen der urba-
nen Form ungleich schwieriger zu erreichen, auch wenn 
sie gezielt durch maßvolle Nachverdichtung angegan-
gen werden können (Seto et al., 2014; Kap. 4.2.3). 

Die Errichtung und Erweiterung von Städten birgt 
allerdings die Gefahr extrem steigender Energienach-
frage und Treibhausgasemissionen. Der urbane Bevöl-
kerungszuwachs erfordert einen massiven Ausbau der 
urbanen Infrastruktur, der ein Haupttreiber für Treib-
hausgasemissionen in verschiedenen Sektoren ist (Seto 
et al., 2014). Sollte die globale Bevölkerung bis 2050 auf 
9 Mrd. oder mehr Menschen anwachsen, könnte allein 
der Aufbau der neuen, zum großen Teil urbanen Infra-
strukturen rund 470 Gt CO2-Emissionen verursachen 
(Kap. 4.4.1). Dies entspricht fast der Hälfte der insge-
samt noch tragbaren Emissionen, wenn die 2  °C-Leit-
planke eingehalten werden soll (Kasten 2.3‑1). Hinzu 

kommen die zukünftigen Emissionen, die durch die 
Infrastruktur determiniert werden: Die lange Lebens-
dauer von Infrastrukturen und Gebäuden kann zu Pfa-
dabhängigkeiten der Energienutzung, der Emissionen, 
der Lebensstile und Konsummuster führen, die schwie-
rig zu ändern sind (Seto et al., 2014).

Infrastruktur und Städtebau hängen eng zusammen 
und bestimmen die Muster von Landnutzung, Mobili-
tät, Wohnen, Arbeiten und Verhalten. Beispielsweise 
gehen Bewohner von Vorstädten weniger zu Fuß und 
fahren mehr Auto als Bewohner von Innenstädten. Dies 
ist u.  a. darauf zurückzuführen, dass es in den weniger 
verdichteten Vorstädten schwieriger ist, öffentlichen 
Nahverkehr zu etablieren (Sims et al., 2014). Nach 
einer Studie von Davis et al. (2010) wird bereits die 
Nutzung der derzeit vorhandenen Energie- und Trans-
portinfrastruktur allein für zukünftige globale Emis-
sionen von 127–336 Gt CO2 (Energieinfrastruktur) 
bzw. 63–132 Gt CO2 (Transportinfrastruktur) sorgen. 
Ein erheblicher Anteil davon ist durch die Nachfrage 
in Städten bedingt. Dies entspricht etwa 20–45  % der 
noch tragbaren Emissionen (Kasten 2.3‑1); die hierbei 
gezählten Emissionen überschneiden sich teilweise mit 
den genannten 470 Gt CO2 für den Aufbau neuer Infra-
strukturen, da dort auch energiebedingte Emissionen 
enthalten sind, die durch Nutzung bestehender Infra-
struktur erzeugt werden (Abb. 2.3-5). 

Neben der Transport- und Verkehrsinfrastruktur 
ist ein wichtiger bestimmender Faktor der zukünfti-
gen Energienachfrage in Städten die Gebäudestruktur 
(Lucon et al., 2014). Im Jahr 2010 trugen Gebäude zu 
32  % zur globalen Endenergienutzung bei. Dabei sind 
die Unterschiede erheblich: Die Pro-Kopf-Energienut-
zung in Gebäuden in reichen Ländern in gemäßigten 
und kühlen Klimazonen kann 5–10 mal höher liegen 
als in ärmeren Ländern in warmen Regionen (Ürge-Vor-

Abbildung 2.3-5
Hochhausbau in Doha, Qatar. Zwischen 1945 und 2010 
wurden 60 Mrd. t Zement produziert, die in Form von 500 
Mrd. t Beton verbaut worden sind; 60% davon in den Jahren 
1990-2010 und 35% in den Jahren 2000-2010. 
Quelle: Omar Chatriwala/Flickr
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satz et al., 2012). Die globale gebäudebezogene Ener-
gienachfrage könnte sich bis Mitte des Jahrhunderts 
verdoppeln oder verdreifachen. Verschiedene Trends 
tragen dazu bei, darunter die Schaffung von adäqua-
tem Wohnraum, Zugang zu Elektrizität und verbesser-
ten Kochgelegenheiten für Milliarden von Menschen in 
Entwicklungsländern. Weitere Faktoren sind Bevölke-
rungswachstum und Migration in Städte, Änderungen 
der Haushaltsgrößen, steigender Wohlstand und Ver-
haltensänderungen. Nach Analysen des IPCC bestehen 
allerdings erhebliche Potenziale, die gebäudebezogene 
globale Energienachfrage trotz der genannten Trends 
zu stabilisieren, wenn sich heutige kosteneffiziente 
gute Praxis und Technologien verbreiten (Lucon et al, 
2014). Dabei geht es überwiegend um Energieeffizi-
enzmaßnahmen wie z.  B. Gebäudedämmung, effiziente 
Beleuchtung und energiearme Haushaltsgeräte. Auch 
Verhaltensänderungen können zur Begrenzung der 
Energienachfrage beitragen; ein Beispiel ist die Wahl 
der Raumtemperatur in klimatisierten Gebäuden, die 
auch durch Kleiderordnungen und kulturelle Erwartun-
gen beeinflusst wird (Lucon et al., 2014). Ferner spielt 
die baulich-räumliche Gestalt von Städten für die Ener-
gienachfrage in Gebäuden eine Rolle (Kap. 4.2.3); z.  B. 
nutzen die Menschen in kompakteren urbanen Gebie-
ten tendenziell weniger Wohnfläche pro Kopf, das Ver-
hältnis von Außenfläche zu umbautem Raum ist klei-
ner, und es gibt mehr Möglichkeiten für Fernwärme- 
bzw. Fernkühlungssysteme (Lucon et al., 2014).

Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Treibhaus-
gasemissionen und die Energienutzung von Städten 
bestimmt, ist die Struktur ihrer wirtschaftlichen Akti-
vitäten, die Positionierung der Städte in der interna-
tionalen Wertschöpfungskette und die damit verbun-
denen Ressourcenströme. So haben etwa Städte mit 
energie- und emissionsintensiven Industrien tenden-
ziell höhere Pro-Kopf-Emissionen als solche mit einer 
dienstleistungsbasierten Wirtschaftsstruktur (Seto et 
al., 2014). Diese Sichtweise berücksichtigt allerdings 
nicht die indirekten Emissionen, die mit den importier-
ten Produkten verbunden sind. 

Die verschiedenen Mechanismen, durch die Städte 
direkt und indirekt zum Klimawandel beitragen, 
machen auch die methodischen Probleme der Zuord-
nung von Treibhausgasemissionen deutlich. Je nach-
dem, ob allein die innerhalb der Stadtgrenzen entste-
henden Emissionen oder die Emissionen des erwei-
terten Einzugsbereichs der Städte (d.  h. inklusive der 
außerhalb der Städte befindlichen Infrastrukturen, die 
zu ihrer Versorgung dienen) betrachtet werden, oder ob 
ein übergreifender konsumbasierter Treibhausgasfuß-
abdruck bestimmt wird, können sich erhebliche Unter-
schiede im Vergleich der Städte ergeben (Chavez und 
Ramaswami, 2012). 

Nur ein Teil der für die Emissionen einer Stadt rele-
vanten Faktoren sind auf Ebene der Städte nennens-
wert beeinflussbar. Klimaschutz kann auf strukturel-
ler Ebene vor allem gefördert werden, indem eine ver-

Kasten 2.3-1

Planetarische Leitplanken zu Klimawandel und 
Ozeanversauerung

Der WBGU hat als Leitplanke für den Klimawandel vorge-
schlagen, eine Erhöhung der global gemittelten Oberflächen-
temperatur von mehr als 2  °C gegenüber dem vorindustriellen 
Niveau zu verhindern (WBGU 1995, 1997, 2003, 2009b, 
2014a, b). Auf der Vertragsstaatenkonferenz der UNFCCC 
2015 in Paris hat sich die Weltgemeinschaft das Ziel gesetzt, 
den Anstieg der Temperatur deutlich unter 2  °C zu halten und 
Anstrengungen zu unternehmen, um den Temperaturanstieg 
auf 1,5  °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

Soll die 2  °C-Leitplanke nicht überschritten werden, steht 
nur noch ein begrenztes Budget an noch tragbaren globalen 
CO2-Emissionen zur Verfügung. Auch andere Treibhausga-
se tragen zum Klimawandel bei und ihre Emissionen sollten 
gesenkt werden, aber ohne eine Einstellung der CO2-Emissio-
nen lässt sich der anthropogene Klimawandel nicht eingren-
zen (WBGU, 2014a). Der fünfte Sachstandsbericht des IPCC 
hat deutlich gemacht, dass vom Jahr 2011 an insgesamt nur 
noch etwa 1.000 Gt CO2 aus anthropogenen Quellen emittiert 
werden dürfen, wenn die globale Erwärmung mit einer Wahr-
scheinlichkeit von zwei Dritteln unterhalb von 2  °C gehalten 
werden soll (IPCC, 2013). Abschätzungen des WBGU auf 

Grundlage der Arbeiten u.  a. von Meinshausen et al. (2009) 
und Friedlingstein et al. (2010) ergaben für den Zeitraum 
2011 bis 2050 ein Budget von 750 Gt CO2 aus fossilen Quellen 
(WBGU, 2011). Um mit einer Wahrscheinlichkeit von 66  % 
unterhalb von 1,5  °C zu bleiben, nennt IPCC eine Budget von 
insgesamt ca. 400 Gt CO2 für die Zeit nach 2011 (IPCC, 2015).

Das durch die Menschen freigesetzte CO2 sammelt sich 
nicht nur in der Atmosphäre an, wo sich die Konzentration 
bereits um 40  % erhöht hat, sondern löst sich auch in den 
Ozeanen: Diese haben bisher etwa 30  % der anthropogenen 
CO2-Emissionen aufgenommen (IPCC, 2013). Das Meerwas-
ser wird durch diesen CO2-Eintrag saurer; seit Beginn der 
Industrialisierung ist der pH-Wert des Meeresoberflächen-
wassers bereits um 0,1 Einheiten gefallen. Eine ungebremste 
Versauerung birgt das Risiko weitreichender und irreversibler 
Änderungen von Meeresökosystemen (WBGU, 2013). Als 
Leitplanke für die Ozeanversauerung hat der WBGU vor-
geschlagen, dass der pH-Wert der obersten Meeresschicht 
in keinem größeren Ozeangebiet um mehr als 0,2 Einhei-
ten gegenüber dem vorindustriellen Niveau absinken sollte 
(WBGU, 2006). 

Um eine realistische Chance zu haben diese Ziele einzuhal-
ten, empfiehlt der WBGU, die globalen CO2-Emissionen aus 
fossilen Energieträgern bis etwa 2070 vollständig einzustellen 
(WBGU, 2014a, b), und mindestens im Stromsektor die Emis-
sionen bereits bis 2050 auf Null zu bringen (Kap. 9.3.1.1).
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dichtete Bebauung in Städten verfolgt wird, Wohn- 
und Arbeitsorte gemischt, der öffentliche Nahverkehr 
verbessert und Maßnahmen zum Nachfragemanage-
ment durchgeführt werden (Kap. 4.2.1). Zudem kön-
nen besonders in Städten Lebensstiländerungen hin 
zu einem nachhaltigeren Konsum angestoßen werden. 
Durch die Begrenzung ihrer Energienachfrage können 
Städte erheblich dazu beitragen, die globale Transfor-
mation hin zu einer klimaverträglichen Weltwirtschaft 
zu befördern. Das Nullemissionsziel bis spätestens 2070 
erfordert, auch jede einzelne Emissionsquelle innerhalb 
der Städte durch emissionsfreie Alternativen zu erset-
zen. Dies umfasst Millionen dezentraler Verbrennungs-
geräte wie individuelle Fahrzeuge, Herde und Heizun-
gen. Effizienzverbesserungen können hier bestenfalls 
Überganglösungen sein, denn auch hier gilt, was ein 
Artikel im Economist treffend auf den Punkt brachte: 
„Emitting less carbon is not a substitute for emitting 
none.“ (The Economist, 11.05.2010). 

Es zeigt sich, dass Städte sowohl wesentliche Ver-
ursacher als auch Leidtragende des Klimawandels 
(Kap. 2.3.4.4) sind. Dementsprechend haben viele 
Städte Klimaprogramme aufgelegt, um proaktiv Treib-
hausgase zu reduzieren. 

2.3.3.2	
Städte als Treiber von Landnutzungstrends und 
Verlust biologischer Vielfalt 
Städte verändern nicht nur die Umwelt innerhalb ihrer 
Grenzen, sie wirken durch ihre physische Auswei-
tung, durch ihren Ressourcenbedarf und ihren Abfall 
auch auf die regionale, nationale und globale Umwelt 
(Hardoy et al., 2001:  173  ff.; Grimm et al., 2008). Insbe-
sondere haben Städte erhebliche direkte wie indirekte 

Auswirkungen auf die Landnutzung und auf die biolo-
gische Vielfalt (Kasten 2.3-2). 

Das Flächenwachstum der Städte geht vielfach auf 
Kosten von Ackerland im direkten Umfeld, denn Städte 
entstehen häufig in fruchtbaren Regionen. In China 
beispielsweise verlief die Hälfte des urbanen Wachs-
tums auf Kosten wertvoller landwirtschaftlicher Flä-
chen (Bai und Liu, 2014). Laut FAO (2011) werden bis 
2050 zusätzliche 100 Mio. ha für Siedlungs- und Infra-
strukturzwecke umgewandelt. Von diesen Flächen wird 
die landwirtschaftliche Produktion verdrängt und muss 
auf andere Flächen ausweichen. Aus dem Umland wird 
zudem häufig der große Bedarf an Baumaterialen wie 
Sand, Kies, Stein und Holz gedeckt und die Landschaft 
entsprechend umgestaltet. Auch werden weiträumig 
Wasserressourcen zur städtischen Versorgung erschlos-
sen, Flüsse begradigt und Kanäle gebaut (Kap. 2.3.4.2). 
Nicht zuletzt schädigen die festen und flüssigen Abfälle 
aus den Städten sowie die städtische Luftverschmut-
zung (z.  B. durch sauren Regen) die Ökosysteme im 
Umland (Kap. 2.3.4; Hardoy et al., 2001:  173  ff.). 

Städte bedecken weniger als 3  % der Landfläche der 
Erde (Grimm et al., 2008). Dennoch haben sie einen 
erheblichen Einfluss auf die globale Landnutzung, denn 
Städte sind die Orte, in denen insgesamt die meisten 
Waren und Dienstleistungen produziert und konsu-
miert werden. Diese Produkte haben einen „ökologi-
schen Fußabdruck“ (Wackernagel und Rees, 1997) auf 
die Landnutzung. So werden z.  B. für die Gewinnung 
mineralischer Rohstoffe wie Erze oder Erdöl in weit 
entfernten Regionen großflächig Landschaften umge-
staltet. Das „ökologische Hinterland“ von Städten als 
Quelle für Energie, Rohstoffe und Produkte umfasst 
also nicht nur die umgebende Region, sondern den gan-

Kasten 2.3-2

Biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen in 
Städten

Der Zusammenhang zwischen Urbanisierung und biologischer 
Vielfalt ist komplex und erlaubt keine einfachen Generalisie-
rungen (OECD, 2015a:  107). Die Ausweitung von Städten 
in das Umland oder die Neuanlage von Siedlungen zerstört 
naturnahe Ökosysteme und ihre biologische Vielfalt. Umge-
kehrt bietet die Diversität der Habitate in vielen Städten die 
Basis für eine erstaunlich große biologische Diversität, deren 
Wert oft unterschätzt wird. Auf der Stadtfläche von Brüssel 
zum Beispiel findet sich die Hälfte der in Belgien ansässigen 
Pflanzenarten (van Ham, 2012). Das Umland ist vor allem von 
heimischen Arten geprägt, während in Städten bei mittlerem 
Urbanisierungsgrad sowohl heimische als auch nicht heimi-
sche Arten koexistieren können. Vor allem in gemäßigten 
Breiten kann die Artenvielfalt von Gefäßpflanzen und Vögeln 
in der Stadt sogar größer sein als im Umland (McDonald et al., 

2013). Mit weiter zunehmender Dichte der Besiedlung nimmt 
die Vielfalt wieder ab (Gómez-Baggethun et al., 2013). Die 
„grüne Infrastruktur“ oder „urbanes Grün“, also das Netz-
werk urbaner naturnaher Flächen, ist für die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt in Städten sehr wichtig. Die Gestaltung 
der grünen Infrastruktur hat einen Einfluss auf die Potenziale 
für die biologische Vielfalt. Ebenso kann das Vorgehen bei 
der Ausweitung urbaner Flächen in das Umland so gestaltet 
werden, dass mehr biologische Vielfalt erhalten bleibt (Müller 
et al., 2013). 

Die urbane grüne Infrastruktur bietet außerdem wichtige 
Ökosystemleistungen: Sie verbessert das Wassermanagement 
bei Extremniederschlägen, wirkt positiv auf die Luftqualität, 
mindert sommerliche Extremtemperaturen und Lärm, bietet 
ästhetischen Mehrwert sowie Erholungsräume und ist somit 
relevant für die Lebensqualität in Städten (Gómez-Baggethun 
et al., 2013; Bolund und Hunhammar, 1999; Kap. 2.4.1.1). 
Eine Stadtumgebung mit mangelhafter oder fehlender grüner 
Infrastruktur hat dementsprechend eine niedrigere Lebens-
qualität sowie größere Umweltprobleme und -kosten.
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zen Planeten (Hardoy et al., 2001:  195; Brenner, 2014). 
Die Nachfrage nach Produkten aus der Land- und 

Forstwirtschaft ist besonders relevant für indirekte 
Auswirkungen auf Landnutzung und biologische Viel-
falt. Die hergestellten Güter reichen von Nahrungs-
mitteln über Industrierohstoffe wie Baumwolle oder 
Holz, Produkte mit vielfältiger Verwendung sowohl in 
Industrie als auch in der Nahrungsproduktion, wie z.  B. 
Palmöl, bis zu Bioenergieprodukten. Diese biobasierten 
Produkte werden überwiegend in Städten verbraucht, 
z.  B. werden 76  % des Holzes in Städten genutzt (Grimm 
et al., 2008). Gründe hierfür sind nicht nur, dass die 
meisten Menschen in Städten wohnen, sondern auch, 
dass Menschen in Städten aufgrund der höheren Ein-
kommen und besseren Versorgung im Durchschnitt 
einen ressourcenintensiveren Lebensstil haben. Dies 
trifft insbesondere auf die Ernährung zu: Städte zeich-
nen sich durch vermehrten Konsum von Fleisch- und 
Milchprodukten aus (Kastner et al., 2012), die einen 
erheblich größeren ökologischen Fußabdruck haben als 
pflanzliche Produkte. Da Städte mit intensiver Ener-
gienutzung verbunden sind, sind sie zumindest indi-

rekt ein Treiber für die zunehmende Nutzung von Bio-
energie, die ebenfalls direkten wie indirekten Land-
nutzungswandel auslöst (WBGU, 2009a). So hat z.  B. 
die zunehmende Nutzung der europäischen Agrarflä-
chen für die Bioenergieproduktion zur Folge, dass die 
auf diesen Flächen vorher erzielte Agrarproduktion 
auf andere Flächen ausweichen muss (indirekte Land-
nutzungsänderungen: WBGU, 2009a:  79  f.). Bei die-
sen Nachfrage- und Verdrängungseffekten im Bereich 
Landnutzung handelt es sich also häufig um Wirkungen 
auf entfernte Regionen und Kontinente. Die gestiegene 
weltweite Konkurrenz um Landnutzung schlägt sich 
auch dadurch nieder, dass zunehmend kapitalkräftige 
Investoren versuchen, z.  B. in Afrika, Zugang zu gro-
ßen, fruchtbaren Landflächen zu erhalten (land grab-
bing) um dort intensive industrielle Landwirtschaft für 
den Export zu betreiben, häufig mit Bioenergieproduk-
ten (WBGU, 2011:  65).

Städte tragen also dazu bei, dass die Nachfrage 
nach Agrargütern erheblich steigen wird, und damit 
auch die negativen Effekte auf Ökosysteme und bio-
logische Vielfalt (WBGU, 2011:  317). Der zunehmen-

Kasten 2.3-3

Planetarische Leitplanken zu biologischer 
Vielfalt, Ökosystemleistungen sowie Land- und 
Bodendegradation

Verlust von biologischer Vielfalt und von Ökosystem-
leistungen stoppen
Der Mensch hat die Biosphäre dramatisch verändert und 
damit einen erheblichen Verlust biologischer Vielfalt ausge-
löst, der hundert bis tausendfach schneller verläuft als die 
natürliche Aussterberate im Mittel der Erdgeschichte (WBGU, 
2011:  41 ff.). Die menschlichen Gesellschaften sind aber in 
vielfacher Hinsicht auf biologische Vielfalt und die damit 
verknüpften Ökosystemleistungen und Produkte aus der 
Natur angewiesen (WBGU, 2014b). Dabei geht es nicht nur 
um Nahrung, Fasern, Baumaterial und biobasierte Produkte 
und die dazu notwendigen genetischen Ressourcen, sondern 
z. B. auch um Küstenschutz, Bestäubung oder Erhaltung der 
Bodenfruchtbarkeit (WBGU, 2011:  41).

Als planetarische Leitplanke hält der WBGU den Stopp 
des anthropogenen Verlusts von biologischer Vielfalt und 
Ökosystemleistungen für sinnvoll (WBGU, 2014b). Dies ent-
spricht einem breiten politischen Konsens der internationalen 
Umweltpolitik und auch der Zielsetzung der Biodiversitäts-
konvention (CBD), die von 192 Ländern und der EU ratifiziert 
wurde. Im strategischen Plan der CBD wird die Zielsetzung 
mit 20 „Aichi-Targets“ ausdifferenziert (CBD, 2010). Als poli-
tische Zielsetzung hat der WBGU (2014b) vorgeschlagen, 
dass „die unmittelbaren anthropogenen Treiber des Verlusts 
biologischer Vielfalt (insbesondere die Umwandlung natürli-
cher Habitate in Äcker, Wiesen oder Plantagen) bis spätestens 
2050 zum Stillstand gebracht werden sollen. Dieses Target 
muss folglich entsprechend auch für alle Länder, Regionen 

und gesellschaftliche Sektoren (insbesondere auch für die 
industrielle Land- und Forstwirtschaft) gelten.“ Außerdem 
hält es der WBGU für notwendig, 10–20  % der weltweiten 
Flächen terrestrischer Ökosysteme für ein globales, ökolo-
gisch repräsentatives und effektiv betriebenes Schutzgebiets-
system auszuweisen, wodurch diese Flächen einer intensiven 
agrarischen Nutzung entzogen werden (WBGU, 2014b). 

Land- und Bodendegradation stoppen
Land- und Bodendegradation sind globale Umweltverände-
rungen, denen immer noch zu wenig Aufmerksamkeit zuteil 
wird (WBGU, 1994). Der Schutz von Böden und Landflä-
chen vor Übernutzung und Degradation ist eine entschei-
dende Voraussetzung für die langfristige Versorgung der 
wachsenden Weltbevölkerung, nicht zuletzt in den Städten 
(WBGU, 2014b). Dies gilt insbesondere für Erosion und Ver-
salzung, die irreversible Schäden an Böden hervorrufen und 
die produktive Kapazität für die Nahrungsmittelproduktion 
und andere biobasierte Produkte einschränken. Etwa ein 
Drittel der globalen Ackerflächen sind bereits von Degrada-
tion betroffen (WBGU, 2011), insbesondere die Böden in 
Trockengebieten gelten als gefährdet (IAASTD, 2009). Diese 
fortlaufenden Trends können in vielen Entwicklungsländern 
die Ernährungssicherheit bedrohen (WBGU, 2011:  44). Land- 
und Bodendegradation führen zudem durch den Verlust von 
Bodenkohlenstoff zu einer Verstärkung des globalen Klima-
wandels; umgekehrt können Restaurationsmaßnahmen zur 
Sequestrierung und langfristigen Speicherung von CO2 bei-
tragen (MA, 2005). 

Die vom WBGU vorgeschlagene planetarische Leitplanke 
sieht vor, dass der Verlust von Land- und Bodendegradation 
gestoppt werden muss. Als politische Zielsetzung empfiehlt 
der WBGU, bis 2030 die Netto-Landdegradation weltweit und 
in allen Ländern zu stoppen und die Trendumkehr bis spätes-
tens 2020 zu erreichen (WBGU, 2014b).
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den Nachfrage kann im Wesentlichen durch Auswei-
tung der landwirtschaftlich genutzten Flächen oder 
durch Intensivierung der Landnutzung auf bestehen-
den Flächen begegnet werden. Die Ausweitung land-
wirtschaftlicher Flächen in bislang ungenutzte natür-
liche Ökosysteme oder extensiv genutzte naturnahe 
Landschaften ist eine der bedeutendsten Ursachen 
für den Verlust von biologischer Vielfalt und Ökosys-
temleistungen (MA, 2005) und trägt darüber hinaus 
wesentlich zum anthropogenen Klimawandel bei (IPCC, 
2014c). Daher lautet ein Ziel der Biodiversitätskonven-
tion, die Verlustrate aller natürlichen Habitate bis 2020 
mindestens zu halbieren und wenn möglich nahe an 
Null zu bringen (CBD, 2010). Die Intensivierung des 
Anbaus mit modernen agrarwirtschaftlichen Metho-
den geht heute in der Regel mit großflächigen Mono-
kulturen sowie großzügigem Einsatz von Düngemitteln 
(z.  B. Stickstoff: SRU, 2015:  177  ff.) und Pestiziden ein-
her. Dies sind wichtige Faktoren für den Verlust biolo-
gischer Vielfalt wie auch für Land- und Bodendegrada-
tion. Eine Intensivierung der Landwirtschaft mit nach-
haltigen Methoden unter Bewahrung der Bodenqualität 
und der biologischen Vielfalt ist daher eine der zent-
ralen Herausforderungen der Großen Transformation 
(WBGU, 2011:  317). Die vom WBGU vorgeschlagenen 
Leitplanken sehen vor, den Verlust von biologischer 
Vielfalt und Ökosystemleistungen sowie von Land- und 
Bodendegradation zu stoppen (Kasten 2.3-3).

Städte sind demnach wichtige Treiber für globale 
Landnutzungstrends. Für eine Transformation der 
Städte zur Nachhaltigkeit kann daher die These aufge-
stellt werden, dass es keine nachhaltigen Städte ohne 
eine nachhaltige Landwirtschaft geben wird (Ajl, 2014). 

2.3.3.3	
Städte als Quelle langlebiger anthropogener 
Schadstoffe 
Seit Beginn der Industrialisierung haben die mensch-
lichen Emissionen langlebiger Schadstoffe stark zuge-
nommen. Zur Gefährdung durch diese langlebigen 

anthropogenen Schadstoffe hat der WBGU in seinem 
Politikpapier zu den Sustainable Development Goals 
(WBGU, 2014b) Stellung genommen, auf das sich 
der folgende Text z.  T. wortgleich bezieht. Langlebige 
Schadstoffe reichern sich in der Umwelt an und brin-
gen erhebliche Gefährdungen für menschliche Gesund-
heit und Umwelt mit sich (ECHA, 2014). Als beson-
ders kritisch sieht der WBGU die Emission von Fluor-
chlorkohlenwasserstoffen (FCKW), persistenten orga-
nischen Schadstoffen (POPs), Quecksilber, Plastik und 
radioaktiven Spaltstoffen. Nicht zuletzt werden diese 
Stoffe in Städten und im städtischen Umland emittiert. 
Nach Ansicht des WBGU sollte ihre Produktion und 
Verwendung so schnell wie möglich eingestellt wer-
den (Kasten 2.3-4; WBGU, 2014b). Die Emissionsre-
duktion von FCKW zum Schutz der stratosphärischen 
Ozonschicht und einer Reihe von POPs (wie z.  B. DDT) 
zum Schutz von Umwelt und Gesundheit sind bereits 
in eigenen internationalen Abkommen geregelt. Hand-
lungsbedarf auf städtischer Ebene sieht der WBGU ins-
besondere bei Quecksilber, Plastik und radioaktiven 
Spaltstoffen. 

Quecksilber
Quecksilber ist ein giftiges Schwermetall, das in hoher 
Dosierung tödlich wirkt und sich über die Nahrungs-
kette in Fisch und Meeresfrüchten anreichert. In städ-
tischen Gebieten sind die Abgase von Kohlekraftwer-
ken die mit Abstand größte Quelle von Quecksilberbe-
lastungen (UNEP, 2013a). Filter können den Quecksil-
bergehalt in den Abgasen von Kohlekraftwerken um 
bis zu 95  % verringern. Aber auch andere industri-
elle Produktionsprozesse wie etwa die Herstellung von 
Zement führen zu Quecksilberemissionen. Auch durch 
den Hausmüll kann bei mangelndem Recycling von z.  B. 
Batterien oder Energiesparlampen Quecksilber in die 
Umwelt gelangen. Außerhalb der Städte ist die klein
skalige Goldgewinnung in Lateinamerika und Afrika 
mit Abstand die größte Emissionsquelle. Im Jahr 2013 
einigten sich 140 Staaten auf die Minamata-Konven-

Kasten 2.3-4

Planetarische Leitplanken zu langlebigen 
anthropogenen Schadstoffen

Der WBGU hat als planetarische Leitplanke vorgeschlagen, 
die Gefährdung durch langlebige anthropogene Schadstoffe 
zu begrenzen (WBGU, 2014b). Im Einzelnen empfiehlt der 
Beirat folgende politische Zielsetzungen: 

>> Quecksilber: Die substituierbare Nutzung von Quecksilber 
sowie die anthropogenen Emissionen von Quecksilber in 
Luft, Wasser und Böden sollen bis 2050 gestoppt werden. 
In diesem Zusammenhang soll die Minamata-Konvention 

zügig ratifiziert und umgesetzt werden. 
>> Plastik: Die Freisetzung von Plastikabfall in die Umwelt soll 

bis 2050 weltweit gestoppt werden. Vermeidung, Mehr-
weglösungen und Abbaubarkeit von Plastik sollten dabei 
Hand in Hand gehen.

>> Spaltbares Material: Die Produktion von Kernbrennstoffen 
für den Einsatz in Kernwaffen und für den Einsatz in zivil 
genutzten Kernreaktoren soll bis 2070 gestoppt werden. 
Der Zerstörung von Kernwaffen und der Überführung von 
Beständen an radioaktiven Stoffen in sichere Aufbewah-
rung sollte höchste Priorität eingeräumt werden.
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tion, die zum Ziel hat, die Emissionen von Quecksilber 
zu verringern. Aus Sicht des WBGU ist die Konvention 
jedoch bislang nicht ausreichend anspruchsvoll, um 
Quecksilberemissionen langfristig vollständig zu redu-
zieren. Bislang ist die notwendige Anzahl an staatlichen 
Ratifizierungen noch nicht erreicht, um sie in Kraft tre-
ten zu lassen. In diesem Zusammenhang soll die Mina-
mata-Konvention zügig ratifiziert und umgesetzt wer-
den. Der WBGU schlägt vor, die substituierbare Nut-
zung von Quecksilber sowie die anthropogenen Emis-
sionen von Quecksilber in Luft, Wasser und Böden bis 
2050 zu stoppen (WBGU, 2014b). In jedem Fall sind 
nach Ansicht des WBGU Maßnahmen zur Reduzierung 
von Quecksilberemissionen wie die Umstellung der 
Energieversorgung auf erneuerbare Energiequellen, die 
Vermeidung von Quecksilberemissionen bei industriel-
len Produktionsprozessen sowie die Substitution von 
Quecksilber in Gebrauchsgütern bzw. der Aufbau von 
Recyclingsystemen unerlässlich. 

Plastik
Die Produktion von Kunststoffen bzw. Plastik, hat sich 
seit den 1950er Jahren weltweit mehr als verhundert-
facht und lag 2013 bei mehr als 299 Mio. t pro Jahr 
(PlasticsEurope, 2015). In Entwicklungs- und Schwel-
lenländern haben Wirtschaftswachstum sowie ver-
änderte Lebensstile und Produktionsmethoden eine 
starke Zunahme in der Verwendung von Plastik und 
damit auch von Plastikabfall verursacht. Das Aufkom-
men an Plastikabfällen in Entwicklungsländern mit 
fehlenden Abfallentsorgungssystemen kann eben-
falls sehr groß sein und wird bei steigender ökonomi-
scher Entwicklung, zunehmender Urbanisierung und 
Bevölkerungswachstum zunehmen.

Jedes Jahr gelangen große Mengen an Plastikab-
fall mangels sicherer Entsorgungs- und Wiederverwer-
tungsstrategien in die Meere. Jambeck et al. (2015) 
schätzen den jährlichen Eintrag von Plastikmüll in die 
Meere auf 4,8–12,7 Mio. t. Etwa 80  % gelangen über 
Abwasserkanäle, Kläranlagen, industrielle Einleitungen 
oder über Mülldeponien, sowie aus der Landwirtschaft 
oder von verschmutzten Stränden dorthin (Cole et al., 
2011); städtische Quellen haben daran einen erhebli-
chen Anteil. 

Plastik wird durch Flüsse und Meeresströmungen 
über die Welt verteilt. Es sammelt sich hauptsächlich 
in fünf großen ozeanischen Müllstrudeln sowie an 
Stränden, in der Tiefsee und in Binnenseen. Die Aus-
wirkungen größerer Plastikteile auf Meeresorganis-
men und Umwelt sind gut dokumentiert. Plastikteile 
strangulieren und verletzen u.  a. Delphine, Robben, 
Schildkröten und Haie. Vögel können das Plastik fres-
sen und verenden selbst daran oder füttern ihre Jun-
gen damit (Wilcox et al., 2015). Mikroplastik (Teilchen 

zwischen 1 μm und 5 mm) wird ebenfalls von Mee-
resorganismen aufgenommen und steht im Verdacht, 
sich in der Nahrungskette anzureichern. Es findet sich 
mittlerweile sogar in chinesischem Meersalz (Yang et 
al., 2015). Mikroplastik kann für das Hormonsystem 
schädliche und krebserregende Stoffe wie POPs an 
sich binden und weiter transportieren (Kershaw et al., 
2011; UNEP, 2014:  48  ff.) und stellt somit eine Gefahr 
für die menschliche Gesundheit dar. Negative Effekte 
von Plastik auf marine Ökosysteme und ihre biologi-
sche Vielfalt sind also bereits nachweisbar (SCBD und 
STAP, 2012), aber das völlige Ausmaß ihrer Wirkungen 
auf die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen 
und eventuelle sozioökonomische Folgen sind bislang 
nicht absehbar. 

Die Plastikmenge in den Meeren wird ohne Gegen-
steuerung weiter ansteigen (Jambeck et al., 2015). Der 
WBGU empfiehlt, die Freisetzung von Plastikabfall 
in die Umwelt bis 2050 weltweit zu stoppen (WBGU, 
2014b). Vermeidung, Mehrweglösungen und Abbau-
barkeit von Plastik sollten dabei Hand in Hand gehen. 
Auf Grund der Ubiquität von Plastikmüll, seiner langen 
Lebensdauer und der auch mittelfristigen Irreversibili-
tät der Verschmutzung sollten unter dem Aspekt des 
Vorsorgeprinzips auch auf städtischer Ebene Maßnah-
men zur Reduzierung von Plastikabfall, zur Entsorgung 
von Plastik und zum Aufbau von Wiederverwertungs-
systemen getroffen werden (Kap. 4.4). 

Spaltbares Material
Da die Energienutzung zum größten Teil in Städten 
erfolgt, ist auch die Kernenergie und damit auch die vom 
WBGU vorgeschlagene planetarische Leitplanke zu spalt-
barem Material relevant. Um langfristige Auswirkungen 
einer gefährliche Strahlenexposition zu begrenzen, emp-
fiehlt der WBGU, ihre anthropogenen Quellen bis 2070 
auf Null zu reduzieren (WBGU, 2014b; Kasten 2.3-4). 
Kernbrennstoffe, d.  h. spaltbares Material wie angerei-
chertes Uran-235, Plutonium-239 und andere radioak-
tive Spaltprodukte mit langen Halbwertszeiten akkumu-
lieren aufgrund ihrer Langlebigkeit. Die Bestände und 
die damit verbundenen Gefährdungen wachsen daher 
immer weiter an, sofern die Produktion fortgeführt wird. 
Aus Sicht des WBGU ist ein nukleares Moratorium not-
wendig, um die Gefährdungen in Grenzen zu halten. Als 
politische Zielsetzung empfiehlt der WBGU, die Pro-
duktion von Kernbrennstoffen auch für den Einsatz in 
zivil genutzten Kernreaktoren bis 2070 zu stoppen. Vor 
Erreichen des Moratoriums sollten alle Nutzungen und 
Bestände spaltbaren Materials sowie sensible Schritte 
des Brennstoffkreislaufs einer strikten und dauerhaf-
ten Kontrolle der Internationalen Atomenergieorgani-
sation unterstellt werden. Der Zerstörung von Kernwaf-
fen, der Reduzierung der waffenfähigen Bestände und 
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der Überführung von Beständen an radioaktiven Stof-
fen in sichere Aufbewahrung sollte höchste Priorität ein-
geräumt werden (WBGU, 2014b).

2.3.3.4	
Städte und die Nutzung von Phosphor
Phosphor ist als einer der drei Hauptbestandteile von 
Kunstdüngern eine unverzichtbare Ressource für den 
landwirtschaftlichen Anbau von Nahrungs- und Fut-
termitteln sowie die Herstellung biobasierter Produkte. 
Phosphor ist eine knappe endliche Ressource, da er 
nicht durch andere Stoffe ersetzt oder künstlich her-
gestellt, sondern nur in hochkonzentriertem Phosphat-
gestein abgebaut werden kann (WBGU, 2011:  47). Die 
Höhe der geschätzten Phosphatgesteinsreserven ist mit 
großen Unsicherheiten behaftet, und in der Literatur zu 
findende Angaben schwanken stark (Reijnders, 2014). 
Neueren Berechnungen zufolge belaufen sich die Reser-
ven auf etwa 47 bzw. etwa 67 Mrd. t (van Kauwenbergh, 
2010; Heckenmüller et al., 2014). Die Reichweite wird 
je nach Nachfragedynamik auf 30–300 Jahre geschätzt 
(Cordell und White, 2011; WBGU, 2014b). 

Wegen der Eigenschaft des Phosphors als nicht 
substituierbare Erdsystemressource von strategischer 
Bedeutung u.  a. für die Welternährung hat der WBGU 
eine planetarische Leitplanke zum Stopp des Verlusts 
von Phosphor vorgeschlagen (Kasten 2.3-5). Aufgrund 
der Endlichkeit der Vorkommen von Phosphatgestein 
sowie deren geographisch ungleicher Verteilung, star-
ken Preisschwankungen für Phosphat und des eben-
falls ungleichen Zugangs zu Kunstdünger in verschie-
denen Ländern hält der WBGU Maßnahmen zur effizi-
enten Nutzung und zum Recycling jetzt schon für welt-
weit sinnvoll (WBGU, 2014b). 

Städte sind aufgrund des hohen Aufkommens an 
Abwässern und Abfall für das Phosphorrecycling von 
großer Bedeutung. Der WBGU legt daher im Transforma-
tionsfeld „Materialien und Stoffströme“ einen Schwer-
punkt auf den Umgang mit Phosphor (Kap. 4.4.2); dort 
werden auch Lösungsansätze in der Stadt diskutiert. 

2.3.4	
Lokale Umweltprobleme in Städten

2.3.4.1	
Luftverschmutzung 
Die Belastung mit Luftschadstoffen ist eines der wich-
tigsten urbanen Umweltprobleme weltweit und in den 
sich schnell industrialisierenden Regionen eines der 
drängendsten Probleme. Weltweit wurden im Jahr 
2012 der Luftverschmutzung innerhalb und außerhalb 
von Gebäuden insgesamt etwa 7 Mio. vorzeitige Todes-

fälle zugeschrieben, vor allem aufgrund von Kreislauf- 
und Atemwegserkrankungen (WHO, 2014a, b; WHO 
Europe, 2015a:  3; Kap. 4.5.4.3). Damit ist die Luft-
verschmutzung das größte Umweltgesundheitsrisiko 
überhaupt (WHO, 2014c). Städte, insbesondere große 
Städte, sind davon besonders betroffen (WMO und 
IGAC, 2012). Feinstaub ist dabei das wichtigste Pro-
blem (Abb. 2.3‑6); aber auch Emissionen verschiede-
ner Gase (z.  B. CO, SO2, NOX, bodennahes Ozon) sind 
gesundheitsschädigend. Die Emissionen erfolgen aus 
Verbrennungsprozessen, insbesondere bei der Ener-
gieerzeugung durch fossile Kraftwerke, im Verkehr und 
der Industrie, aber auch aus Gebäudeheizungen und 
offenen Feuern aller Art. Weltweit atmen nur etwa 160 
Mio. Stadtbewohner saubere Luft (GEA, 2012:  1380). 
Die Folgekosten sind extrem hoch. Für die europäische 
WHO-Region wurden für das Jahr 2010 die ökonomi-
schen Kosten der Gesundheits- und Todesfolgen durch 
Luftverschmutzung auf 1.575 Mrd. US-$ geschätzt 
(WHO Europe, 2015a). UNEP (2014:  43) schätzt die 
Kosten für OECD-Länder auf 1.700 Mrd. US-$ für das 
Jahr 2010 und auf 1.400 Mrd. US-$ allein für China. 

Die Wirkungen reichen weit über die Städte hinaus 
und beeinflussen auch die Ökosysteme der umliegen-
den Region, z.  B. durch Nährstoffeinträge oder sauren 
Regen (Grimm et al., 2008). Die Belastung mit boden-
nahem Ozon schmälert zudem die Erträge wichtiger 
Nahrungspflanzen wie Weizen oder Reis, wobei etwa 
40  % der Verluste in China und Indien zu verzeichnen 
sind (van Dingenen et al., 2009). 

Ein klassisches Beispiel ist die Luftverschmutzung in 
London, die vom 19. bis in die Mitte des 20. Jahrhun-
derts vor allem aufgrund der Verfeuerung schwefelhal-
tiger Kohle stark zunahm, bis sie im Dezember 1952 
im „Great Smog“ oder „Big Smoke“ kulminierte (mit 
einem Partikeldurchmesser kleiner als 10  µm, PM10, in 
der Größenordnung von 3.000  µg pro m3; Abb. 2.3‑4), 
der die Straßen verdunkelte und innerhalb weniger 
Tage mehrere Tausend Todesopfer forderte (Davis et 
al., 2003). Die Luftqualität in London ist heute um ein 

Kasten 2.3-5

Planetarische Leitplanke zum Verlust von 
Phosphor

Als planetarische Leitplanke schlägt der WBGU vor, den 
Verlust von Phosphor zu stoppen (WBGU, 2014b). Für die 
Umsetzung sieht der WBGU vor, dass bis 2030 die globale 
Primärdüngung mit Phosphor standortspezifisch optimiert 
werden soll. Bis 2050 soll die Freisetzung nicht rückgewinn-
baren Phosphors gestoppt sein, so dass seine Kreislauffüh-
rung weltweit erreicht werden kann.
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vielfaches besser, da die Kohleöfen in Fabriken, Kraft-
werken und Heizungen durch Öl- und Gasheizungen 
ersetzt oder mit Filtern versehen wurden. Die heutige 
Luftverschmutzung wird vor allem durch Emissionen 
des Verkehrs verursacht. Ihre Intensität ist in London 
aber aus gesundheitlicher Sicht immer noch zu hoch: 
Feinstaub und Stickoxide beispielsweise verursachten 
im Jahr 2010 mehr als 9.400 vorzeitige Todesfälle (Wal-
ton et al., 2015). 

Heute hat sich das Problem extremer Luftverschmut-
zung in die schnell wachsenden Metropolen in Schwel-
lenländern (vor allem in Asien und teils auch Latein-
amerika) verlagert. Alle Megastädte überschreiten die 
von der WHO vorgeschlagenen Werte für Feinstaub 
(PM10; WMO und IGAC, 2012). Besonders China und 
Indien machen heute in den Großstädten sehr ähnliche 
Erfahrungen wie London vor 70 Jahren. Die Luftbelas-
tung in chinesischen und indischen Großstädten liegt 
häufig weit über den gesundheitlich unbedenklichen 
Werten (Kap. 4.5.4.3). So werden z.  B. in Beijing im 
Winter immer wieder Extremwerte gemessen, die das 
Zwanzigfachen des von der WHO empfohlenen Werts 
für PM2,5 betragen (The Lancet, 2014). In den letzten 
10 Jahren hat die Luftverschmutzung in China um etwa 
50  % zugenommen und steigt trotz neuer Standards 
und Gegenmaßnahmen weiter. Die Luftverschmutzung 
ist eine der häufigsten Todesursachen in China (Yang et 
al., 2013; Lelieveld et al., 2015) und zählt daher sicher-

lich zu den drängendsten politischen Herausforderun-
gen. Die chinesische Regierung hat mit Strategien und 
Maßnahmen zur Luftreinhaltung reagiert (Qiu, 2014). 

Die relative Bedeutung der einzelnen Stoffe hängt 
vom Entwicklungsstand der Städte ab. So sind Blei und 
Schwefeldioxid in Entwicklungsländern immer noch ein 
großes Problem, in Industrieländern nicht mehr. Die 
Luftverschmutzung folgt grob einer Umwelt-Kuznets-
kurve (Abb. 2.3-2b); d.  h. mit zunehmender Entwick-
lung sind in OECD-Ländern die Belastungen eher rück-
läufig, während die schnell wachsenden Entwicklungs-
länder noch einen rasanten Anstieg der urbanen Luft-

Abbildung 2.3-6
Gesundheitsgefährdung durch Feinstaub (mit einem Partikeldurchmesser kleiner als 10 μm – PM10) in 3.200 Städten. 
Gefährdung [Personen · μm/m3] = PM10-Konzentration · Stadtbevölkerung. Die Größe der Kreise zeigt die Gefährdung an 
(Quintile), die Farbe der Kreise entspricht der PM10-Konzentration (Bereich: 7–358 μm/m3).
Quelle: Seto et al., 2014 nach Daten aus GEA, 2012:  1381
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Abbildung 2.3-7
Luftverschmutzung durch Autoverkehr in Manila, Philippinen.
Quelle: Frauke Kraas/WBGU
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verschmutzung erleben (Abb. 2.3‑2b, 2.3-7, 2.3‑8). 
In Europa konnte die Belastung durch Luftverschmut-
zung nach Jahrzehnten erfolgreicher Umweltpolitik 
erheblich verringert werden (z.  B. Deutschland: SRU, 
2015:  106). Dennoch werden in vielen großen Städten 
die Grenzwerte etwa für Stickoxid und Feinstaub regel-
mäßig überschritten, so dass weiterhin Handlungsbe-
darf besteht (Langrish und Mills, 2014). 

Die Bekämpfung der Luftverschmutzung ist eine 
Strategie, die sich in mehrfacher Hinsicht auszahlt: 
Es werden viele vorzeitige Todesfälle und erhebliche 
gesellschaftliche Gesundheitskosten vermieden und die 
Lebensqualität in den Städten entscheidend verbessert. 
Gleichzeitig bedeutet die für die Bekämpfung der Luft-
verschmutzung unverzichtbare Abkehr von der Kohle 
einen Zusatznutzen für den Klimaschutz. Auch der 
Schwenk des urbanen Verkehrs weg von fossilen Kraft-
stoffen und hin zur Elektromobilität bedeutet einen 
Zugewinn für die Felder Luftverschmutzung, Klima-
schutz, Lärmbelästigung und Lebensqualität. Diese 
aus systemischer Sicht hochwillkommenen positiven 
Wechselwirkungen werden im Kasten 4.5-4 näher the-
matisiert. 

2.3.4.2	
Übernutzung und Verschmutzung von 
Wasserressourcen

Hydrologischer Fußabdruck von Städten
Rund die Hälfte aller Städte weltweit mit mehr als 
100.000 Einwohnern liegen in Regionen, die von 
hydrologischer Wasserknappheit betroffen sind (Rich-
ter et al., 2013:  335; Abb. 2.3-9). Insgesamt stammen 
rund 30  % des globalen Wasserbedarfs aus städtischen 
Siedlungen (WWAP, 2009). Stadtregionen decken 
ihren Bedarf häufig aus Gebieten, die weit jenseits der 
städtischen Verdichtungszonen liegen. Dies wird auch 
hydrologischer Fußabdruck einer Stadt oder City Blue-
print genannt (van Leeuwen, 2013). 

In China ist derzeit das größte Wassertransferpro-
jekt der Welt im Bau. Vom Drei-Schluchten-Staudamm 
ausgehend sollen gigantische Mengen Trinkwasser aus 
dem Jangtsekiang in die Nordprovinzen gepumpt wer-
den. Dort leiden viele Städte, u.  a. Beijing mit 25 Mio. 
Einwohnern und sieben andere Städte mit mehr als 2 
Mio. Einwohnern unter Wassermangel. Im Januar 2015 
wurde der zentrale Teilabschnitt des Kanalsystems mit 
einer Länge von 1.400 km eingeweiht. Bis 2050 sollen 
alle Kanäle des Süd-Nord-Wassertransferprojekts jähr-
lich rund 45 Mrd. m3 Wasser in den Norden transpor-
tieren und mehr als eine halbe Milliarde Menschen mit 
Wasser versorgen (Lee, 2015:  9). Webber at al. (2015) 
weisen jedoch darauf hin, dass die Wasserknappheit im 
Norden Chinas eher ein Managementproblem darstellt 
als ein Problem der Verfügbarkeit natürlicher Vorkom-
men. In Indien ist mit dem River Interlinking Project ein 
ähnliches Megaprojekt in der Diskussion. 

Ein noch wenig beachtetes, weil nicht lokal oder 
regional wirksames Phänomen, ist der teilweise weit 
reichende hydrologische Fußabdruck europäischer und 
nordamerikanischer Städte durch die Nutzung „virtuel-
len Wassers“ in importierten Produkten. Der Begriff „vir-
tuelles Wasser“ steht für die Wassermenge, die in einem 
Produkt und seiner Herstellung oder einer Dienstleis-
tung steckt. Beispielsweise wird mit dem Import einer 
Orange aus einem mediterranen Trockengebiet virtuell 
auch das Wasser aus dieser Region importiert, das zur 
Produktion dieser Orange verwendet wurde. 

Grundwasser
In Städten ohne ausreichende oberirdische Wasserres-
sourcen werden Grundwasservorräte zur Wasserversor-
gung genutzt. Die entnommene Menge übersteigt sehr 
häufig die natürliche Regenerationsrate. Das Ergebnis 
sind sinkende Grundwasserspiegel, Salzwasserintrusion 
sowie ein Absinken von Landmassen. Die urbane Ober-
flächenversiegelung wirkt dabei verstärkend, da sie den 
schnellen Abfluss der Niederschläge fördert und damit 
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Abbildung 2.3-8
Entwicklung der Luftverschmutzung in drei etwa gleich 
großen Megastädten (Beijing, Mexiko-Stadt, Los Angeles) am 
Beispiel von Feinstaub (PM10: dünne, schattiert unterlegte 
Linien) und bodennahem Ozon (O3: dicke, durchgezogene 
bzw. gepunktete Linien). Schwarze, gestrichelte Linie: 
durchschnittliche Stadtgröße (Anzahl der Einwohner) der drei 
Städte. 
Quelle: WMO und IGAC, 2012:  290
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die Wasseraufnahme im Stadtgebiet erschwert (Obern-
dorfer et al., 2007). 

Besonders hohe Wachstumsraten der Grundwasser
entnahme sind in Indien, Pakistan und Iran zu beob-
achten, während sich die USA und China nach hohen 
Zuwächsen auf einem hohen Niveau eingependelt 
haben (WWAP, 2012:  90). In Mexiko-Stadt stammen 
beispielsweise rund 72  % des Trinkwassers aus Aqui-
feren, die sich nur sehr langsam wieder auffüllen und 
die teilweise bereits um bis zu 10  m abgesunken sind 
(Benton-Short und Short, 2013:  201). Damit verbun-
den war eine Absenkung der Landmassen um bis zu 
9 m (WWAP, 2012:  89). Auch im chinesischen Hai River 
Basin ist in den letzten Dekaden der Grundwasserspiegel 
aufgrund von Übernutzung um 50–90 m gesunken, mit 
der Folge von Salzwasserintrusion und einem Absinken 
der Landmassen um mehrere Meter in Beijing, Shang-
hai und Tianjin (UNDP, 2006:  144). In Europa sind laut 
UNDP 53 von 126 küstennahen Grundwassereinzugs-
gebieten von Salzwasserintrusion betroffen. 

Wasserverschmutzung
Da die künftige Urbanisierung vor allem in Entwick-
lungs- und Schwellenländern stattfinden wird und 
die Städte dort in der Regel bereits heute über nur 
unzureichende Abwasserinfrastrukturen verfügen, ist 
ohne sofortige Gegensteuerung mit einer deutlichen 
Zunahme der Risiken für Mensch und Umwelt zu rech-
nen (Corcoran et al., 2010). Beispielsweise werden in 
Jakarta, einer Stadt mit mehr als 9 Mio. Einwohnern, 
weniger als 3  % der täglichen anfallenden Abwässer in 
einer Aufbereitungsanlage behandelt (Corcoran et al., 
2010:  26). Auch in Lahore und Karachi wird der über-
wiegende Anteil der Abwässer (Lahore: 60  %, Kara-

chi: 80  %) ungeklärt in die Umwelt geleitet; durch 
Wasser übertragene Erkrankungen sind hier weit ver-
breitet (UNDP, 2006:  50). Besonders risikoreich ist es, 
wenn zu den städtischen Abwässern unbehandelte 
Industrieabwässer hinzukommen (WWAP, 2012:  89). 
Die Einleitung unbehandelter Abwässer hat zu erheb-
licher Kontamination der Wasserressourcen in den Ein-
zugsgebieten von Städten wie New Delhi, Lagos, Kairo 
oder Mexiko-Stadt geführt (Benton-Short und Short, 
2013:  311). Durch Einleitungen aus den Abwässern 
von Buenos Aires enthält der Riachuelo-Fluss Konzen-
trationen von Zink, Blei und Chrom, die den argenti-
nischen Grenzwert um das 50fache übersteigen; nur 
rund 5  % der Abwässer werden behandelt (Engel et 
al., 2011:  6,  26). Unbehandelte Abwässer führen neben 
Gesundheitsproblemen auch zur Kontamination des 
Grundwassers sowie zu Euthrophierung und der Ent-
stehung sauerstoffarmer Zonen (dead zones) in Mee-
ren und Süßwasserbereichen. 

Angesichts dieser prekären Lage weisen UNEP und 
UN-Habitat darauf hin, dass im Abwasserbereich völ-
lig neue Dimensionen von Investitionen in Abwasser
infrastruktur erforderlich sind, die so schnell wie mög-
lich getätigt werden müssen (Corcoran et al., 2010:  11). 
Aus Sicht des WBGU zählt der Aufbau leistungsfähiger 
urbaner Abwasserinfrastrukturen daher zu einer der 
Herausforderungen, denen mit transformativen Maß-
nahmen begegnet werden muss, um einen grundsätzli-
chen Systemwandel zu bewirken. 

Abbildung 2.3-9
Von Wasserknappheit betroffene Städte weltweit. Städte mit über 100.000 Einwohnern in Regionen mit temporärer oder 
permamenter hydrologischer Wasserknappheit. Rund die Hälfte aller Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern liegen in 
Wassereinzugsgebieten, die im Laufe eines Jahres von hydrologischer Wasserknappheit betroffen sind.
Quelle: Richter et al., 2013
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2.3.4.3	
Abfall 
Der Umgang mit Abfall ist eine der größten Herausfor-
derungen für Städte (UN-Habitat, 2010b). Die jähr-
lich anfallende Gesamtmenge an Abfall aus Siedlun-
gen sowie Industrie und Gefahrstoffe beträgt mehr 
als 4 Mrd. t (ISWA, 2012). Industrieabfälle müssen 
je nach Herkunft und Produktionsprozess gesondert 
und von Fall zu Fall betrachtet werden, ebenso wie 
Gefahrstoffe (z.  B. Giftmüll) und radioaktive Schad-
stoffe (Kap. 2.3.3.3). Da aber die Ströme von Sied-
lungs- und industriellen Abfällen in der Praxis häufig 
miteinander vermischt und gemeinsam deponiert oder 
verbrannt werden, ist eine völlig getrennte Darstellung 
kaum möglich (UNEP, 2012b:  168). Dies betrifft auch 
die zunehmenden neuen Probleme z.  B. durch Elektro-
schrott (Kap.  4.4.3) oder hormonell wirksame Substan-
zen. In diesem Kapitel geht es vor allem um Siedlungs-
abfall (Abb. 2.3-10). 

Die globale Menge von Siedlungsabfällen hat sich im 
letzten Jahrhundert verzehnfacht und wird derzeit auf 
1,3 Mrd. t pro Jahr geschätzt (Hoornweg und Bhada-
Tata, 2012); andere Quellen nennen 1,6–2,0 Mrd. t 
pro Jahr (ISWA, 2012). Es wird erwartet, dass sich 
der Trend fortsetzt, so dass es bis 2025 zu einer Ver-
dopplung und bis 2100 sogar zu einer Verdreifachung 
der Mengen kommen könnte (Hoornweg et al., 2013). 
Die OECD-Länder generieren mit 1,75 Mio. t pro Tag 
den meisten Müll (Hoornweg et al., 2013). Der Trend 
zu Abfallreduktion und Recycling führt dazu, dass der 
Höhepunkt der pro Person erzeugten Müllmengen in 
dieser Ländergruppe noch vor 2025 erwartet wird; in 
den USA ist dieser „peak waste“ bereits erreicht (Ben-
ton-Short und Short, 2013:  381). In Entwicklungs- und 
Schwellenländern sind die Pro-Kopf-Mengen an Sied-
lungsabfall zwar noch erheblich geringer (Abb. 2.3-11), 
werden aber voraussichtlich mit steigenden Einkom-
men und durch den Trend zu vermehrtem Konsum noch 
längere Zeit ansteigen. Daher wird nach Hoornweg et 

al. (2013) der globale Höhepunkt des Siedlungsabfall
aufkommens wahrscheinlich nicht in diesem Jahrhun-
dert erreicht werden.

Abfall ist vor allem in Städten ein Problem, denn 
die Abfallmengen sind aufgrund der hohen Siedlungs-
dichte stärker konzentriert (Hoornweg und Bhada-
Tata, 2012). Darüberhinaus sind die durchschnittli-
chen Abfallmengen pro Person in der Stadt höher als 
auf dem Land, da die städtischen Einkommen über dem 
Landesdurchschnitt liegen und dadurch mehr konsu-
miert werden kann. Auch haben auf dem Land organi-
sche Abfälle einen größeren Anteil am Abfall, so dass 
die dezentrale Verwertung einfacher ist. 

Die Abfallwirtschaft ist ein global relevanter Wirt-
schaftszweig mit einem „global value“ von 433 Mrd. 
US-$ jährlich (ISWA, 2012). In den Budgets der gro-
ßen Städte in Entwicklungs- und Schwellenländern ist 
die Abfallwirtschaft häufig der größte Ausgabenposten 
(Hoornweg und Bhada-Tata, 2012) und oft ein Teil der 

Abbildung 2.3-10
Informelle Müllsammler durchsuchen die Mülldeponie in 
Urali Devachi in der Nähe der indischen Stadt Pune nach 
recycelbaren Materialien, um diese an Zwischenhändler zu 
veräußern. 
Quelle: Mareike Kroll/WBGU

Abbildung 2.3-11
Weltweite Verteilung des 
Siedlungsabfalls pro Person. 
Quelle: Gardner, 2012
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informellen Wirtschaft; etwa 15 Mio. Menschen finden 
dort Arbeit (UN-Habitat, 2013a; Abb. 2.3-10). Dort 
werden Wertstoffe – oft unter riskanten und gesund-
heitsschädigenden Arbeitsbedingungen – mit einfa-
chen Techniken aus dem Abfallstrom geholt und recy-
celt (Kasten 5.3-2). Diese Arbeit wird in der Regel von 
den ärmsten Bevölkerungsschichten geleistet, deren 
Gesundheit dadurch erheblich gefährdet wird (UNEP, 
2012b:  175). Hier finden sich Ansatzpunkte für eine 
Verbesserung der Lebensbedingungen bei gleichzeiti-
gem Ausbau eines effektiven Recyclingsystems (ISWA, 
2012). 

Durch die immer engere Integration der Städte in die 
globale Wirtschaft ist Abfall längst zum internationa-
len Handelsgut geworden; z.  B. werden Schiffe in Indien 
abgewrackt und es wird in stark zunehmender Menge 
Elektronikmüll nach Afrika exportiert (z.  B. Accra: 
Bullinger und Röthlein, 2012:  221). In Kapitel 4.4.3 
wird näher auf das besonders kritische Thema Elektro-
schrott eingegangen. Auch für Sekundärrohstoffe aus 
Recycling (z.  B. Papier, sortenreines Plastik) gibt es 
einen Weltmarkt. Der Wert der gehandelten Metalle 
aus Schrott und Recycling sowie von Papier und Pappe 
beträgt mindestens 30 Mrd. US-$ pro Jahr (Hoornweg 
und Bhada-Tata, 2012:  27). China hat 2010 mehr als 7,4 
Mio. t Plastikabfall, 28 Mio. t Altpapier und 5,8 Mio. t 
Schrott importiert (ISWA, 2012). 

Umweltprobleme durch städtischen Abfall 
Insbesondere das völlige Fehlen von Abfallinfrastruk-
tur, vor allem also Sammlung und Abtransport, hat 
erhebliche negative Auswirkungen auf die öffentliche 
Gesundheit. Die Entsorgung fester Abfälle geschieht in 
den meisten Regionen auf Deponien außerhalb oder 
am Rande der Städte. Solche Deponien verfügen häufig 
über keine besonderen Schutzvorkehrungen und füh-
ren zur Kontamination von Oberflächengewässern oder 
Grundwasser (Hoornweg und Bhada-Tata, 2012:  25  ff.). 
Ein Umweltproblem mit Fernwirkung sind die Emissi-

onen von CO2 und Methan aus den Deponien, die im 
Jahr 2010 etwa 3  % zu den gesamten globalen Treib-
hausgasemissionen beigetragen haben (Kap. 2.3.3.1; 
IPCC, 2014c:  385). In vielen Städten in Entwicklungs- 
und Schwellenländern ist es üblich, das Müllaufkom-
men durch dezentrale Verbrennung zu reduzieren, etwa 
durch offene Feuer am Straßenrand oder auf Deponien 
(Kasten 5.3-2). Der Rauch und die Verbrennungsgase 
sind stark gesundheitsgefährdend (Kap. 4.5.4.3; UNEP, 
2012b:  184). Auch wenn der Abfall in Müllverbren-
nungsanlagen mit unzureichenden Umweltstandards 
thermisch verwertet wird, können Luftverschmutzung 
und toxische Stoffe in den Abgasen und der Asche zu 
Umweltproblemen führen. Nicht zuletzt gelangen als 
Folge unzureichender Abfallbehandlung Millionen Ton-
nen Plastikabfall in die Meere und schädigen die marine 
Umwelt (Kap. 2.3.3.3; WBGU, 2013).

Optionen beim Umgang mit Abfall
Es wird geschätzt, dass mehr als die Hälfte der Weltbe-
völkerung keinen Zugang zu einer zumindest elementa-
ren Abfallentsorgungsinfrastruktur hat, wie z.  B. regel-
mäßige Sammlung und kontrollierte Deponien (ISWA, 
2012). Etwa 70  % des global eingesammelten Sied-
lungsanfalls werden deponiert, 11  % werden verbrannt 
und die restlichen 19  % werden recycelt, kompostiert 
oder anders verwertet (ISWA, 2012). In der Regel wer-
den die drei Methoden in unterschiedlichen Anteilen 
kombiniert. Deponien können enorme Ausmaße errei-
chen: Die mittlerweile geschlossene Deponie Fresh Kills 
auf Staten Island, in der täglich bis zu 17.000 t Abfall 
aus New York City eingelagert wurden, bedeckt heute 
890 ha und gilt als die größte jemals von Menschen-
hand geschaffene Struktur (Benton-Short und Short, 
2013:  384). Selbst innerhalb der OECD wird etwa drei-
mal so viel Abfall in geordneten Deponien mit Grund-
wasserbarrieren oder in Müllverbrennungsanlagen ent-
sorgt, als recycelt wird. Auch in Entwicklungs- und 
Schwellenländern gibt es Recycling, bei dem von Hand 

Abbildung 2.3-12
Hierarchie der 
Abfallbehandlungsoptionen 
aus Nachhaltigkeitssicht. 
Quelle: Hoornweg und 
Bhada-Tata, 2012:  27
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die vermarktungsfähigen Reststoffe (z.  B. Aluminium, 
Glas) aussortiert werden (Kasten 5.3-2). Diese oft 
informellen Abfallsysteme können sehr effektiv sein; 
sie sollten genutzt und verbessert werden (UN-Habitat, 
2010b:   xix). Die verschiedenen Optionen beim Umgang 
mit Abfall lassen sich aus Nachhaltigkeitssicht in einer 
Hierarchie gliedern (Abb. 2.3-12). 

Nach Ansicht des WBGU muss letztlich das Ziel einer 
nachhaltigen Abfallwirtschaft sein, den Übergang zu 
einer möglichst vollständigen Kreislaufwirtschaft noch 
in diesem Jahrhundert zu erreichen. Eine nahezu voll-
ständige Verwertung von Abfall und der weitgehende 
Verzicht auf Müllverbrennung und Deponien sind 
technisch umsetzbar. Dazu sind langfristige, integrierte 
Strategien notwendig (Kap. 4.4.4, 9.3.2.2).

2.3.4.4	
Klimarisiken
Viele der Risiken, die durch die anthropogene Erder-
wärmung entstehen, betreffen Städte (Revi et al., 
2014a). Der Klimawandel wird zu häufigeren, stärke-
ren oder länger andauernden Extremereignissen füh-
ren, wie z.  B. Starkniederschlägen, Hitzewellen, Dür-
ren und Sturmfluten. Er lässt den Meeresspiegel stei-
gen und die Gletscher schwinden.

Dies wird tiefgreifende Auswirkungen auf ein brei-
tes Spektrum städtischer Funktionen, Infrastrukturen 
(etwa Kaskadeneffekte auf Wasser-, Energie-, Sani-
tär-, Transport- und Kommunikationsinfrastrukturen) 
und Dienstleistungen haben und kann bestehende Pro-
bleme weiter verstärken. Die potenziellen Auswirkun-
gen des Klimawandels in Städten hängen von der geo-
graphischen Lage der Ballungsräume, der Robustheit 
gegenüber Wetterextremen (etwa der Infrastruktur), 
der Bausubstanz, der Verwundbarkeit der Bevölkerung 
und den Krisenbewältigungskapazitäten ab. 

Die schnelle Urbanisierung und das schnelle Wachs-
tum großer Städte in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern führen zu einem Zunahme vulnerabler städti-
scher Gemeinden in informellen Siedlungen (Revi et al., 
2014a). Durch den Urbanisierungstrend werden die mit 
dem Klimawandel einhergehenden Risiken für Städte 
daher vielfach verschärft. Dabei sind auch die Risi-
ken in Städten ungleich verteilt: So haben ärmere Teile 
der Bevölkerung oft weniger Kapazitäten zur Anpas-
sung an veränderte Umweltbedingungen und wohnen 
zudem häufig in Gefährdungsgebieten.

Tabelle 2.3-1 zeigt eine Übersicht, welche Klima
folgen auf städtische Bedürfnisse negativ einwirken 
können.

Meeresspiegelanstieg, Überflutungen und 
Gletscherschmelze
Großstädte in flachen Küstengebieten und in Fluss
ebenen gelten in den nächsten Jahrzehnten als beson-
ders gefährdet, viele davon liegen in Asien (Revi et al., 
2014a:  552). Bei einer Erwärmung um 3–5  °C ist bis 
zum Ende des Jahrhunderts mit einem Meeresspie-
gelanstieg von 0,45–0,82 m zu rechnen (Mittelwert 
0,63 m; Szenario RCP 8.5; IPCC, 2013). Da viele städ-
tische Verdichtungsräume in flachen Küstenzonen lie-
gen, bestehen hier besonders hohe Gefährdungsrisiken 
durch eine Kombination von Meeresspiegelanstieg, 
Absenkung der Landmassen durch hohe Auflasten 
(Bebauung) und Grundwasserübernutzung, Sturmer-
eignissen sowie Überflutungen. Insbesondere Hafen-
städte, wie auch Standorte petrochemischer Industrie 
und Energieerzeugung sind betroffen. Die Überflutung 
sanitärer Anlagen lässt Gesundheitsrisiken durch was-
serbezogene Krankheiten entstehen. 

Es wird geschätzt, dass sich bereits bei einem Anstieg 
des Meeresspiegels um einen halben Meter die Zahl der 
gefährdeten Menschen mehr als verdreifachen und der 
Umfang der gefährdeten Vermögenswerte sich mehr 
als verzehnfachen könnten (Hanson et al., 2011). Ent-
lang dicht besiedelter Küstenzonen und insbesondere 
in Hafenstädten, die wichtige Umschlagplätze für Güter 
sind oder in denen sich große Industrieanlagen befinden, 
würden durch den Meeresspiegelanstieg große Vermö-
genswerte vernichtet. Zu den 20 am meisten gefährde-
ten Städten in Bezug auf Menschen und Vermögens-
werte zählen nach dieser Studie: Mumbai, Guangzhou, 
Shanghai, Miami, Ho-Chi-Minh-Stadt, Kolkata, New 
York, Osaka-Kobe, Alexandria, Tokyo, Tianjin, Bang-
kok, Dhaka und Hai Phong. Nimmt man nur die Ver-
mögenswerte als Kriterium, stehen Städte wie Miami, 
New York, Tokyo, New Orleans, Guangzhou, Shanghai 
und Tianjin ganz oben auf der Gefährdungsliste. Ohne 
Anpassungsmaßnahmen sind substanzielle Steigerun-
gen von Flutschäden zu erwarten. Rechtzeitige Anpas-
sung kann hier zumindest vorübergehend die meisten 
Schäden verhindern. Bei ungebremstem Klimawandel 
wird in vielen der genannten Städte Rückzug allerdings 
die einzige verbleibende Anpassungsoption sein. Auch 
viele europäische Länder (Niederlande, Deutschland, 
Frankreich, Belgien, Dänemark, Spanien und Italien) 
werden ihre Küstenschutzmaßnahmen ausbauen müs-
sen. In einigen Küstenzonen Europas wird ein organi-
sierter Rückzug (managed retreat) wahrscheinlich (d.  h. 
mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 66  %) unver-
meidbar (IPCC, 2014b).

Viele Städte in Gebirgsvorländern beziehen Wasser 
aus Gletschergebieten. Gletscherschmelze kann zu Über-
schwemmungen und Erdrutschen führen und langfristig 
einen Verlust von Trinkwasserressourcen bedeuten. 
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Tabelle 2.3-1
Übersicht verschiedener Klimarisiken für städtische Bedürfnisse. 
Quelle: WBGU; Bildquellen: Symbol für den Meeresspiegelanstieg: http://www.climatedots.org/; alle anderen Symbole: 
https://openclipart.org/

Städtische Bedürfnisse Risiken

Wasserknappheit(Trink-)Wasserversorgung

Ernährungssicherheit

Energieversorgung

Körperliche Unversehrtheit / 
Gesundheit

Transportwege und Gebäude

Politische Stabilität

Finanzstabilität

Meeresspiegelanstieg

Extremniederschlag

Gletscherschmelze

Dürren

Hitzewellen

Stürme

Kontamination bei Überschwemmungen

Steigende Lebensmittelpreise
durch Ernteausfälle

Überschwemmungen

Ausfall Wasserkraft

Extremereignisse, Überschwemmungen,
Hitzewellen, Stürme

Wasserbürtige Krankheiten durch
Überschwemmungen

Medizinische Unterversorgung durch
Unterbrechungen von Wertschöpfungsketten
bei Extremereignissen

Überschwemmungen

Stürme

Migrationsströme bei Extremereignissen,
Erosion und Unterversorgung in
ländlichen Gebieten

Soziale Unruhen durch besondere
Klimavulnerabilität in Armenvierteln

Sturmschäden

Verminderte Produktionskapazitäten

Hitzewellen
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Temperaturanstieg, Stadtklima und Hitzeinseln
Die dichte Bebauung in Städten, die u.  a. mit einer 
geringeren Reflektivität und geänderten Windverhält-
nissen verbunden ist, die im Vergleich zum Umland 
reduzierte Vegetation und ein höherer Energieumsatz 
pro Fläche führen zu einem geänderten Mikroklima, 
das sich u.  a. durch erhöhte Temperaturen auszeichnet 
(Oke, 1987,1997; Rosenzweig et al., 2011). Dieser als 
urbane Hitzeinsel (Urban Heat Island – UHI) bezeich-
nete Effekt kann durch die globale Erwärmung ver-
stärkt werden. Die urbane Erwärmung liegt daher oft 
über dem regionalen Mittel. Nach Analysen des IPCC ist 
selbst bei einem Szenario mit starken Klimaschutzmaß-
nahmen (Szenario RCP  2.6), bei dem die Erwärmung in 
globalen Mittel unterhalb von 2  °C bleibt, in einer Reihe 
von großen Städten unter Berücksichtigung des UHI-
Effekts bis 2100 eine lokale urbane Erwärmung von bis 
zu 4  °C zu erwarten. Bei einem Business-as-usual-Sze-
nario (Szenario RCP  8.5) ist in den meisten Städten min-
destens mit einem Anstieg von 2,5  °C und in einigen 
Städten unter Berücksichtigung des UHI-Effekts sogar 
mit einer Erwärmung von über 5  °C zu rechnen (Revi 
et al., 2014a:  554). Häufiger auftretende Hitzewellen 
werden diese Hitzeinseln verstärken, was zu erhebli-
chen Gesundheitsproblemen führen kann. So können 
Temperaturextreme wie Hitzewellen die menschliche 
Gesundheit direkt negativ beeinflussen, etwa durch 
Hitzestress oder -tod und indirekt durch eine Verstär-
kung der Luftverschmutzung oder verlängerte Über-
tragungszeiten von Krankheitserregern aufgrund der 
Erwärmung. Ein extremes Beispiel ist die sommerliche 
Hitzewelle im Jahr 2003, die in Europa zehntausende 
Todesfälle vor allem bei älteren und geschwächten 
Personen gefordert hat (Robine et al., 2008). Außer-
dem steigt durch hohe sommerliche Temperaturen der 
Bedarf für Gebäudekühlung und damit auch der Strom-
verbrauch (Santamouris, 2014). 

Dürren und Wasserknappheit 
Auch Dürren können vielfältige Auswirkungen auf 
Städte haben. Wasserknappheit kann zu steigen-
den Nahrungsmittelpreisen und Versorgungsengpäs-
sen führen. Ebenso können aber auch der Ausfall von 
Wasserkraftwerken sowie die mangelnde Verfügbarkeit 
von Kühlwasser aus Flüssen die Elektrizitätsproduktion 
einschränken. Die Nutzung von kontaminiertem Was-
ser, etwa in Folge von Verknappung, kann zu Krankhei-
ten führen und die Nahrungsmittelverfügbarkeit ein-
schränken. Dürren in ländlichen Gebieten können dar-
über hinaus die Binnenflucht sowie Migration in Städte 
verstärken (Revi et al., 2014a; Kasten 2.3-6). 

Bereits heute leben etwa 150 Mio. Menschen in 
Städten, die von Wasserknappheit bedroht sind (d.  h. 
diese Städte verfügen über weniger als 100 l nachhal-

tig verfügbarem Oberflächen- oder Grundwasser pro 
Tag und pro Person), und allein die demographischen 
Effekte könnten diese Zahl bis 2050 auf 1 Mrd. anstei-
gen lassen. Der Klimawandel könnte sie um weitere 100 
Mio. Menschen erhöhen (McDonald et al., 2011). Rund 
die Hälfte aller Städte weltweit mit mehr als 100.000 
Einwohnern liegt bereits heute in Gebieten, die von 
chronischer Wasserknappheit betroffen sind (Richter 
et al., 2013:  335; Abb. 2.3-9). 

In Städten ohne ausreichende oberirdische 
Wasserressourcen werden Grundwasservorräte und 
Aquifere genutzt und die entnommene Menge über-
steigt sehr häufig die natürliche Regenerationsrate 
(Kap. 2.3.4.2; WWAP, 2015:  42). In Trockengebieten, 
wo mangels ausreichender Verfügbarkeit von Ober-
flächenwasser häufig auf die Grundwasserressourcen 
zurückgegriffen wird, werden perspektivisch durch 
den Klimawandel die ohnehin schon meist geringen 
Niederschläge zurückgehen. Das Ergebnis der dauer-
haften Übernutzung der Grundwasserressourcen sind 
sinkende Grundwasserspiegel, auch jenseits der Stadt-
grenzen (was insbesondere Subsistenzbauern direkt 
bedroht), Salzwasserintrusion bei Küstenstädten sowie 
ein Absinken von Landmassen. Besonderes betroffen 
sind Städte in Südasien, Teilen Chinas, in Europa und 
Nordamerika. Der Klimawandel wird zudem die Qua-
lität des Grundwassers und des in Aquiferen eingela-
gerten Wassers negativ beeinträchtigen (Revi et al., 
2014a:  557).

Stürme und Extremwetterereignisse
Überflutungsgebiete tropischer Zyklone vergrößern 
sich aufgrund des Meeresspiegelanstiegs. Extremwette-
rereignisse können zu vielen Todesopfern und Verletz-
ten führen und große Schäden an urbaner Infrastruktur 
hinterlassen, insbesondere bei fehlenden Anpassungs- 
bzw. Katastrophenschutzvorkehrungen (Revi et al., 
2014a).

2.3.5	
Folgerungen

Systemische Komplexität und Rückkopplungen 
bieten Chancen
Städtische Umweltprobleme sind häufig miteinander 
gekoppelt und neigen dazu, sich gegenseitig zu ver-
stärken (z.  B. Abfall, Kontamination, Wasserver- und 
-entsorgung). Verstärkende Rückkopplungen entste-
hen beispielsweise, wenn lokale Ausprägungen globa-
ler Umweltveränderungen mit Maßnahmen bekämpft 
werden, die das zugrundeliegende Problem weiter ver-
schärfen. Ein Beispiel ist der Einsatz von Klimaanlagen 
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in Städten beim Auftreten von Hitzewellen, da deren 
Abwärme und Stromverbrauch das ursprüngliche Pro-
blem verstärken. Umgekehrt können durch die Lösung 
lokaler Umweltprobleme Zusatznutzen entstehen, die 
andere negative Umweltwirkungen mindern. Die Abwas-
serklärung aus Gründen der Hygiene und Gesundheits-
vorsorge verringert gleichzeitig den Eintrag von Schad- 
und Nährstoffen in die Gewässer und die dortigen Eutro-
phierungstrends. Die Einführung von Elektromobilität 
vermeidet nicht nur Luftverschmutzung, sondern gleich-
zeitig auch Lärm und die Emissionen klimawirksamer 

Gase bei der Nutzung (Zusatznutzen bei Bekämpfung 
von Luftverschmutzung: Kasten 4.5-4). Eine moderne 
Behandlung von Siedlungsabfällen mindert klimarele-
vante Methanemissionen, dient zur Energieerzeugung 
und spart Ressourcen durch Recycling. Derartige sys-
temische Zusatznutzen bieten interessante und viel-
versprechende Handlungsansätze. Städte sind wichtige 
Handlungsfelder um verstärkende Rückkopplungen zu 
stoppen und die Dynamiken umzudrehen (Kap. 9.3). 

Kasten 2.3-6

Dürre, Binnenflucht und Urbanisierung in Syrien

Die Zahl der Syrer, die infolge des seit 2011 andauernden 
Bürgerkriegs zu Flüchtlingen geworden sind, ist hoch. Neben 
den etwa 4 Mio. Menschen, die Syrien seit Beginn des Bürger-
kriegs als Flüchtlinge verlassen haben, zählte UNHCR Ende 
2015 rund 6,5 Mio. Binnenflüchtlinge innerhalb Syriens 
(UNHCR Syria, 2015). Flucht und Migration haben jedoch 
auch schon vor den gewaltsamen Auseinandersetzungen in 
Syrien eine Rolle gespielt, und es wird diskutiert, ob dies 
zur Eskalation beigetragen hat. In der Diskussion ist u.  a. die 
Frage, inwieweit die extreme Trockenheit in den Jahren zuvor 
einen Einfluss auf die Geschehnisse hatte.

In seinem Gutachten „Sicherheitsrisiko Klimawandel“ 
hat der WBGU (2008: 202 f.) auf die Unsicherheiten bei der 
Untersuchung von Zusammenhängen zwischen Umweltver-
änderungen und Migrationsentscheidungen hingewiesen. 
Insbesondere das Zusammenspiel von Umweltveränderungen 
mit anderen migrationsauslösenden Faktoren findet in der 
Regel in einer komplexen Gemengelage statt, in der einzelne 
zentrale Faktoren nur schwer identifizierbar sind. Vor diesem 
Hintergrund werden im Folgenden eine Studie von Kelley et 
al. (2015) zur Rolle der schweren Dürre von 2007–2010 in 
Syrien bei der Entstehung und Dynamik des seit 2011 andau-
ernden Bürgerkriegs sowie die darauf folgende wissenschaft-
liche Diskussion (Brzoska und Fröhlich, 2015; Fröhlich, 2016) 
in ihren Grundzügen vorgestellt.

Die Dürre in Syrien von 2007–2010 war eine der 
schlimmsten seit Beginn der Temperaturaufzeichnung (Kelley 
et al., 2015). Die Eintrittswahrscheinlichkeit eines solchen 
Ereignisses war durch den anthropogenen Einfluss auf das 
Klimasystem um das Zwei- bis Dreifache erhöht (Kelley et al., 
2015). Auch Cook et al. (2016) weisen auf die außergewöhn-
liche Natur dieses Dürreereignisses hin. Sie zeigen anhand 
einer Analyse von Baumringen, dass die Dürre im Nahen 
Osten von 1998–2012 mit 98  %iger Wahrscheinlichkeit sogar 
die trockenste Periode der letzten 500 Jahre war, sowie mit 
89%iger Wahrscheinlichkeit der letzten 900 Jahre. Kelley et 
al. (2015) weisen darauf hin, dass es bereits in den 1950er, 
den 1980er und den 1990er Jahren ähnlich lang andauernde 
(wenn auch nicht ganz so gravierende) Dürren gegeben hat. 
Sie nennen drei Gründe, warum diese weniger dramatische 
Auswirkungen hatten: (1) die gestiegene Ressourcennutzung 
durch die seit den 1950er Jahren von 4 Mio. auf 22 Mio. 
angewachsene Bevölkerung; (2) die Übernutzung des Grund-
wassers; (3) die Tatsache, dass die jüngste Dürre nur kurz 

nach einer starken Dürre in den 1990er Jahren erfolgte.
Die Dürre 2007–2010 führte zu einem starken Anstieg 

der Migration vom Land in urbane Peripherien. Dabei wurden 
laut Kelley et al. (2015) ca. 1,5 Mio. Syrer zu Binnenflücht-
lingen. Zwischen 2003 und 2007 hatten bereits fast ebenso 
viele irakische Kriegsflüchtlinge Schutz in Syrien gesucht. 
Diese beiden Gruppen stellten zeitweilig etwa 20  % der städ-
tischen Bevölkerung in Syrien, die zwischen 2002 und 2010 
um die Hälfte angewachsen ist. Kelley et al. (2015) stellen die 
Hypothese auf, dass diese Entwicklung zur Entstehung der 
Unruhen beitrug, die im Bürgerkrieg mündeten: „The rapidly 
growing urban peripheries of Syria, marked by illegal settle-
ments, overcrowding, poor infrastructure, unemployment, 
and crime, were neglected by the Assad government and 
became the heart of the developing unrest.” 

Die bisherige wissenschaftliche Debatte um den Zusam-
menhang des Syrienkonflikts mit dem Klimawandel entzün-
dete sich weniger an der Verknüpfung von Dürre, Migrati-
on und der Bildung informeller Siedlungen. Vielmehr steht 
im Zentrum der Kritik die Frage, ob diese Binnenmigranten 
zum Aufstand gegen Machthaber Assad beigetragen haben. 
Zudem problematisiert sie die isolierte Herauslösung des Fak-
tors Dürre und die Vernachlässigung anderer gesellschaftli-
cher und politischer Faktoren der Entstehungsgeschichte des 
Syrienkonflikts in der Betrachtung der Kelley-Studie (Brzoska 
und Fröhlich, 2015; Fröhlich, 2016). De Châtel (2014) sieht 
in der Ressourcenübernutzung einen wichtigeren Faktor als 
den Einfluss des Klimawandels auf die Wasserversorgung: 
„Climate change may cause more frequent and harsher 
drought in Syria, but the ongoing failure to rationalize water 
use and enforce environmental and water use laws certain-
ly constitutes a much greater threat to the country’s natural 
resources.“ Zudem dürfe dem Assad-Regime nicht die Verant-
wortung für das interne Politikversagen durch die Nennung 
externer Faktoren, wie dem Klimawandel, abgenommen wer-
den (de Châtel, 2014). 

Unabhängig von den zukünftigen politischen Entwick-
lungen bestätigt die Studie von Kelley et al. (2015), dass die 
Modelle, die eine weitere Austrocknung für Syrien und das 
Gebiet des fruchtbaren Halbmonds projizieren, zuverlässig 
sind und sich somit die Wassersicherheit in der Region durch 
die globale Erwärmung weiter verschlechtern könnte.

Die Debatte um die Rolle von Klimaveränderungen im 
syrischen Bürgerkrieg verdeutlicht, dass die hochkomplexe 
Verzweigung der Entstehungsfaktoren von Konflikten und 
die Wirkung von Umweltveränderungen auf bereits instabile 
Regionen weiterer, insbesondere interdisziplinärer Forschung 
bedürfen.
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Städte sind keine Inseln
Systemische Umweltwechselwirkungen reichen weit 
über die Stadtgrenzen hinaus. Städte sind in über-
greifende Dynamiken eingewoben, seien es die Bezie-
hungen zwischen den Städten und ihrer umliegenden 
Region oder die Entwicklungen des Erdsystems. Städte 
externalisieren einen wichtigen Teil ihrer Umweltwir-
kungen und hinterlassen ökologische Fußabdrücke im 
Umland und im Erdsystem. Auch eine „grüne“ Stadt, in 
der großen Wert auf urbanen Umweltschutz und auf 
Lebensqualität gelegt wird, kann einen großen ökologi-
schen Fußabdruck verursachen. Die riesigen Tagebaue 
der Bergbaukonzerne, die Rodungen von Primärwäl-
dern für Palmölplantagen und Viehzucht, die Elektro-
nikschrottberge in Afrika und Asien, die Plastikstrudel 
in den Meeren und die Mais- und Sojamonokulturen 
der Landwirtschaft werden vor allem durch den Kon-
sum in den Städten verursacht. Diese systemischen 
Fernwirkungen sollten sehr ernst genommen und bei 
städtischen Umweltstrategien immer mitgedacht wer-
den, auch wenn es eine große Herausforderung ist, 
diese weltumspannenden, komplexen und unanschau-
lichen Auswirkungen in die urbane Politik zu inte
grieren. Für die Große Transformation liegt hierin eine 
große Chance, denn systemisch gedachte Nachhaltig-
keitsstrategien der Städte haben wegen der großen 
Bedeutung der Städte für die Stoffströme und Ener-
gieflüsse (Kap. 2.3.2) eine sehr große Hebelwirkung 
für die Nachhaltigkeit insgesamt. Dieser Ansatz wird 
im transformativen Handlungsfeld „Materialien und 
Stoffströme“ (Kap. 4.4) anhand einiger Beispiele ver-
tieft und in den Empfehlungen (Kap. 9.3) wieder auf-
gegriffen. 

2.4
Stadt als Lebensraum

In vielen aktuellen Publikationen zur Urbanisierung 
wird das 21. Jahrhundert als „urban century“ bezeich-
net (z.  B. Brown et al., 2014; Nijkamp und Kourtit, 
2012), die Menschheit der Gegenwart und vor allem 
zukünftige Generationen sind demzufolge „urban spe-
cies“ (Glaeser, 2011). Seit dem Jahr 2007 bilden Städte 
den alltäglichen Lebensraum für die Mehrheit der Men-
schen (Kap. 2.1). Der Großteil der Kinder, die seitdem 
auf die Welt gekommen sind, wird in einem städtischen 
Umfeld aufwachsen, und ein immer größer werden-
der Anteil der Bevölkerung wird in Städten seine letz-
ten Lebensjahre verbringen. Allein aus diesem Grund 
verdient das Aufwachsen, Leben und Sterben in urba-
nen Räumen besondere Aufmerksamkeit in der wis-
senschaftlichen und politischen Betrachtung. Es lassen 
sich eine Reihe von Push- und Pull-Faktoren (Chen und 

Coulson, 2002; European Committee, 2000) unterschei-
den, die auf einige weltweite Ähnlichkeiten hinweisen 
(Kap. 2.1.2). Der Sog in die Städte hängt beispielsweise 
häufig mit dem Versprechen der vielfältigeren Möglich-
keiten (für Erwerbsarbeit, Bildung, Sozialkontakte und 
Kultur) und des verbesserten Zugangs zu Nahrungsmit-
teln oder Infrastrukturen zusammen. Doch lösen Städte 
diese Versprechen ein? Diese Frage muss für jede Stadt 
der Welt individuell beantwortet werden. Viele der 
weltweit am schnellsten wachsenden Städte liegen in 
Entwicklungs- und Schwellenländern, nicht wenige 
davon in Ländern mit anhaltenden sozialen Konflik-
ten bis hin zu Bürgerkriegen. Was Menschen in diesen 
Städten nach ihrer Migration erwartet, sind eher deso-
late Wohn- und Versorgungszustände, eine überfor-
derte oder kaum existente Stadtverwaltung und eine 
angeheizte soziale Atmosphäre.

Abgesehen von solchen regionalspezifischen Fällen 
sind Menschen in städtischen Lebensräumen im Ver-
gleich zum ländlichen Raum meist mit einer höheren 
sozialen Dichte sowie einer höheren Dichte von Stres-
soren wie Lärm und Umweltverschmutzung konfron-
tiert. Gleichzeitig haben urbane Räume das Potenzial 
für größere Diversität, enger verknüpfte Kommunika-
tionsräume und damit einen verbesserten Zugang zu 
Informationen aller Art. Im besten Fall kann das Leben 
in der Stadt ein höheres soziales Kapital, mehr Raum 
für persönliche Entfaltung, Vielfalt und Innovation und 
verbesserte Möglichkeiten der Teilhabe mit sich bringen 
(Frey, 2009; Florida, 2008). 

Das folgende Kapitel betrachtet Städte als Lebens-
räume, die Menschen aus ganz unterschiedlichen Grün-
den wählen oder in die sie hineingeboren werden, die 
ihr Leben und ihren Alltag in starkem Maße prägen, die 
aber auch durch die darin lebenden Menschen verän-
dert werden können. Eine Grundlage bildet dabei die 
Vorstellung, dass Menschen und ihre urbanen Umwel-
ten in vielfältigen Inter- und Transaktionen miteinan-
der verbunden sind (Saegert und Winkel, 1990). Mit 
Umwelten sind hierbei sowohl ökologische als auch 
soziale, technische und baulich-räumliche Umgebungs
aspekte und -elemente gemeint. Stadt als Lebens-
raum zu untersuchen bedeutet demnach zu beobach-
ten, wie physisch-materielle Gegebenheiten angeeignet 
und zu Lebensräumen für Menschen werden, wie sich 
urbane Praktiken, d.  h. sinnhafte Handlungsmuster, 
Mensch-Umwelt-Interaktionen sowie urbane Lebens-
stile entwickeln und sich wechselseitig beeinflussen, 
wie bestimmte ökologische Bedingungen mit Handeln 
und Lebensstilen verbunden sind und diese wiederum 
auf die ökologischen Zustände rückwirken (Marzluff et 
al., 2008). So verursacht beispielsweise intensive PKW-
Nutzung in „autogerechten Städten“ Lärm und Überfül-
lung, was sich beides in Form von Stress auf Menschen 
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auswirkt. Sie haben darüber hinaus ökologische und 
gesundheitliche Folgen, wie die zum Teil sogar lebens-
gefährliche Luftverschmutzung (Kap. 2.3.4.1), die wie-
derum die Möglichkeiten wünschenswerter urbaner 
Mobilität wie Zufußgehen oder Radfahren einschrän-
ken können.

Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der 
Betrachtung der Qualität von Städten als Lebensraum 
und damit der urbanen Lebensqualität. Der WBGU 
vertritt dabei die Perspektive, dass urbane Lebens-
qualität kein statischer Zustand ist, den Menschen in 
objektiv „geeigneten“ Lebenswelten irgendwann errei-
chen (Kasten 2.4-1). Vielmehr wird angenommen, dass 
Menschen Lebensqualität aktiv für sich herstellen, d.  h. 
auch unter ganz unterschiedlichen, teils sehr erschwer-
ten Bedingungen Lebensqualität empfinden können, es 
aber räumliche und soziale Faktoren gibt, die diese mehr 
oder weniger gut ermöglichen. So zeigt die umwelt- und 
stadtpsychologische Forschung zu urbaner Lebensqua-
lität (Leppert et al., 2008; Pol et al., 2002; Seligman und 
Csikszentmihalyi, 2000) dass Menschen einzelne, die 
Lebensqualität bedrohende Stressoren wie Lärm, hohe 
Arbeitsbelastung, oder sozialen Stress meist gut bewäl-
tigen können, sofern sie über Bewältigungsressourcen 
wie soziale Netzwerke oder Rückzugsräume verfügen 
und nicht gleichzeitig mit zu vielen Stressoren belas-
tet sind (Kap. 2.4.1). Allerdings sind die menschlichen 
Bewältigungsfähigkeiten mit zunehmender und dau-
erhafter Beanspruchung irgendwann erschöpft. Zwar 
lässt sich für das einzelne Individuum kaum vorher-

sagen, wie sich ein Komplex von Stressoren in urba-
nen Räumen konkret auswirkt, auf Populationen bezo-
gen jedoch lassen sich Voraussetzungen und unter-
stützende Faktoren für städtische Lebensqualität sehr 
wohl benennen. Städtische Räume werden dabei in ers-
ter Linie als Sozialräume verstanden, in denen sozia-
les Leben und soziale Interaktionen und Beziehungen 
stattfinden.

Ausgehend vom Individuum und der individuel-
len Mensch-Umwelt-Interaktion wird in Kapitel 2.4.1 
zunächst betrachtet, wie urbane Lebensräume auf 
Lebensqualität wirken und welche Rolle Umweltstres-
soren und Erholungsräume spielen. Dabei wird auf 
Ortsidentität und Ortsbindung als wichtige Faktoren 
für urbane Lebensqualität fokussiert. Es wird gezeigt, 
dass die Wirkung von Umwelten auf das Individuum 
genauso wie die individuelle Bindung zur Umwelt eng 
mit sozialen Prozessen und Interaktionen zusammen-
hängen. Kapitel 2.4.2 legt daher den Schwerpunkt auf 
urbanes Zusammenleben und die soziale Ebene von 
Lebensqualität. Hier werden soziale Teilhabe, Umwelt-
gerechtigkeit und soziale Kohäsion betrachtet. In Kapi-
tel 2.4.3 geht es um urbane Lebensstile und dabei 
sowohl um nicht nachhaltige urbane Konsummuster 
als auch urbane Potenziale für nachhaltigen Konsum. 
In Kapitel 2.4.4 werden einige Schlussfolgerungen für 
die Gestaltung lebenswerter Städte gezogen, die für das 
Gutachten von besonderer Relevanz sind.

Kasten 2.4-1

Definitionen von Lebensqualität

Innerhalb der Sozialwissenschaften findet sich keine ein-
heitliche und (sub)disziplinübergreifende Definition von 
Lebensqualität. Begriffe wie Lebensqualität, Lebenszufrie-
denheit, Wohlbefinden und Glück werden zum Teil syno-
nym verwendet. Trotz großer Heterogenität im Detail wird 
Lebensqualität relativ übereinstimmend als ein multidimen-
sionales Konstrukt verstanden, dass physische, psychische, 
soziale und ökologische Aspekte zusammenfasst und sowohl 
das subjektiv empfundene Wohlbefinden als auch objektive 
Bedingungen (beispielsweise Wohlfahrtsaspekte wie Teilha-
bemöglichkeiten) berücksichtigt (Randall und Williams, 2001; 
Rogerson, 1999; WHO, 1997). Untersuchungen zum Wohlbe-
finden konzentrieren sich meist auf die subjektiven Einschät-
zungen und ermitteln einen Gesamtindikator auf Basis von 
Fragen nach der Häufigkeit und Dauer von positiven und 
negativen Emotionen, der allgemeinen Lebenszufriedenheit 
und der Zufriedenheit mit verschiedenen Lebensbereichen 
(Diener et al., 2003). Glück hingegen wird meist eindimensi-
onal als kurz- oder langfristiger positiver affektiver Zustand 
verstanden und gemessen. Bei umfassenderen Erhebungen 
zu Lebensqualität oder Wohlbefinden wird Glück unter den 

subjektiven Einschätzungen und hier wiederum unter den 
positiven Emotionen verbucht (Diener und Lucas, 2000).

Die Umweltpsychologie stellt Lebensqualität und Wohlbe-
finden in den Kontext verschiedener Umwelten, womit zum 
einen die räumliche und soziale Umwelt gemeint ist, aber 
auch Umweltwahrnehmungen, wie zum Beispiel in Bezug auf 
Umweltzerstörung und Klimawandel (Perlaviciute und Steg, 
2012). Die Forschung zur urbanen Lebensqualität fokussiert 
auf Stadtbewohner als spezifische Zielgruppe. Sie ist interdis-
ziplinär aufgestellt und schließt Stadtplanung, Geographie, 
Stadtsoziologie, Wirtschaftswissenschaften, Medizin und 
weitere Disziplinen der Raum- und Stadtforschung ein (z.  B. 
El Din et al., 2012; Kabisch, 2011; Krämer et al., 2011; 
Manderscheid, 2004; Pacione, 2003; Blomquist et al., 1988; 
Lynch, 1960). Urbane Lebensqualität wird dabei nicht allein 
als die Bewertung und Wahrnehmung bestimmter Eigen-
schaften der Umwelt und die subjektive Einschätzung von 
deren Wirkung auf die empfundene Lebensqualität betrach-
tet, sondern als eine Folge von Mensch-Umwelt-Interaktio-
nen, in denen menschliche und umweltbezogene Charakteris-
tika wechselwirken (Jaeger-Erben und Matthies, 2014; Pol et 
al., 2002). Urbane Lebensqualität bezieht sich damit sowohl 
auf die (sozial)räumlichen Voraussetzungen für die Herstel-
lung von Lebensqualität in der Stadt als auch die aktive 
Aneignung von urbanen Räumen durch den Menschen.
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2.4.1	
Urbane Lebensqualität und Mensch-Umwelt-
Interaktion

Lange Zeit wurde angenommen, dass Lebensqualität 
maßgeblich von materiellem Wohlstand beeinflusst 
wird und gesellschaftlicher Fortschritt demzufolge vor 
allem an materiellen Wohlstandsindikatoren abzulesen 
ist. In der empirischen Forschung finden sich jedoch 
unterschiedliche Ergebnisse zum Einfluss von Einkom-
men und wirtschaftlichem Wachstum auf die Lebens-
qualität (Easterlin und Sawangfa, 2010; Layard, 2006; 
Helliwell und Putnam, 2004; Stevenson und Wol-
fers, 2008; Deaton et al., 2008). Insgesamt zeigt die 
Glücksforschung, dass die Bedingungen von subjekti-
ver Lebenszufriedenheit sehr vielfältig sind und dass 
soziale Netzwerke, Bildung und Zukunftsperspektiven 
im Vergleich zu materiellem Wohlstand deutlich mehr 
Einfluss haben (Seligman und Csikszentmihalyi, 2000; 
Kahnemann und Krüger, 2006).

Auch im Stadtkontext wird eine positive Entwick-
lung mittlerweile nicht mehr nur mit rein wirtschafts-
orientierten Indikatoren wie dem BIP gemessen. Statt-
dessen rückt die urbane Lebensqualität als ein zentraler 
Indikator in den Mittelpunkt des Interesses (Eurostat, 
2015; UN-Habitat, 2013a; OECD, 2011b; Marans und 
Stimson, 2011). Gerade in Anbetracht der hohen Belas-
tung durch die verschiedenen Umweltstressoren im 
städtischen Raum (wie z.  B. Lärm, Luftverschmutzung, 
soziale Dichte, soziale Dynamik, Einkommensdispari-
täten, Bedrohung durch Klimarisiken und Kriminali-
tät) kommt der subjektiv empfundenen Lebensqualität 
auch als Ressource für psychologische Resilienz, d.  h. 
die Widerstandsfähigkeit und die Bewältigungsstrate-
gien von Menschen im Umgang mit Krisen, eine wich-
tige Bedeutung zu (z.  B. Wu, 2011).

Als Indikatoren für Lebensqualität eignen sich mate-
rielle Aspekte nur bedingt. Insbesondere im Wohn-
umfeld zeigt das sogenannte „Zufriedenheits-“ oder 
„Wohlbefindensparadox“ (Diener und Diener, 1996; 
Herschbach, 2002), dass Lebensqualität nicht eindi-
mensional aus objektiven räumlichen oder Umwelt
bedingungen ableitbar ist. Menschen sind auch dann in 
der Lage Wohnzufriedenheit zu empfinden, wenn ihre 
Umweltbedingungen nach Expertenurteilen schlecht 
sind (Dieckmann et al., 1998). Erklärbar ist dies durch 
die Befunde der Resilienzforschung (Antonovsky, 
1997): Menschen haben demnach die Fähigkeit, sich 
auch weniger guten Lebensumständen anpassen zu 
können und Lebensqualität individuell und aktiv her-
zustellen, wenn zumindest bestimmte Grundvoraus-
setzungen erfüllt sind. Dazu gehören soziale Netz-
werke, die Ermöglichung von Kreativität, Autonomie 
und Selbstregulation und das Vorhandensein einer 

Zukunftsperspektive. Auch gesellschaftliche Rahmen-
bedingungen wirken auf die individuelle Lebensqua-
lität. Menschen, die in Gesellschaften leben, die eine 
relative ökonomische Verteilungsgleichheit aufweisen, 
zeigen eine höhere Lebenszufriedenheit als Menschen 
in ökonomisch ungleicheren Gesellschaften (Leppert 
et al., 2008; Seligman und Csikszentmihalyi, 2000; 
Kahnemann et al., 1999; Kahnemann und Krüger, 
2006; Siegrist, 2005). Dieser Einfluss zeigt sich nicht 
nur für wenig privilegierte Menschen, sondern auch für 
diejenigen, die ökonomisch gut gestellt sind: Wohlha-
bende Menschen innerhalb einer ungleicheren Gesell-
schaft zeigen geringere Lebenszufriedenheit als wohl-
habende Menschen innerhalb einer ökonomisch glei-
cheren Gesellschaft (Picket und Wilkinson, 2010).

Wendet man die auf das Konzept der Salutogenese 
(Kasten 4.5-1) zurückgehenden Überlegungen zur 
aktiv hergestellten, nicht aus objektiven Bedingungen 
vollständig ableitbaren Lebensqualität auf Städte an, so 
stellt sich die Frage nach den Voraussetzungen, die die 
individuell und sozial hergestellte urbane Lebensquali-
tät und die Resilienz von Stadtbewohnerinnen begüns-
tigen. Hierzu gehört einerseits das Schaffen von Erho-
lungs- und Aktivitätsräumen, andererseits ein räumli-
ches Ermöglichen von vielfältigen sozialen Begegnun-
gen und Interaktionen.

2.4.1.1	
Urbane Stressoren und sozialräumliche 
Voraussetzungen für Stressbewältigung
Urbane Umwelten bieten einerseits Potenziale für 
Stress und Überforderung, urbanes Design kann ande-
rerseits aber auch Räume und Möglichkeiten zur Stress-
reduktion und -bewältigung zur Verfügung stellen. Im 
Folgenden werden sowohl Lebensqualität und Gesund-
heit einschränkende urbane Stressoren als auch urbane 
Ressourcen für die Herstellung von Gesundheit und 
Lebensqualität behandelt.

Stressoren und Stressbewältigung in urbanen 
Räumen
(Umwelt)psychologische Konzepte und Theorien zu 
urbanen Stressoren formulieren generelle und univer-
selle Zusammenhänge zwischen Umweltstressoren und 
menschlichem Empfinden, Gesundheit und Handeln. Die 
empirische Forschung ist jedoch vor allem auf Städte in 
westlichen und Industrieländern fokussiert. Trotz des 
Fokus auf kulturübergreifende Zusammenhänge wird 
soziokulturellen Aspekten eine wichtige Rolle bei der 
Wahrnehmung, Bewertung und Verarbeitung von Stress 
zugesprochen (Kuo, 2011). So gibt es kulturelle Unter-
schiede in der Wahrnehmung von Stress, wie z.  B. von 
Lärmpegeln, oder in den gewählten Bewältigungsstrate-
gien. In eher kollektivistischen Kulturen finden sich eher 
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sozial orientierte Strategien im Umgang mit Stress, wie 
den Rückzug in Familie oder religiösen Glauben, wäh-
rend sich in individualistischen Kulturen eher selbstbe-
zogene Formen der Bewältigung finden (Selbstbehaup-
tung, Wiederherstellung von Autonomie; Kuo, 2011). 
Generell lässt sich sagen, dass die hohe Reizdichte in 
Städten überall auf der Welt eine Vielzahl von Stresso-
ren bietet, die zu einer sensorischen und informatischen 

Überlastung führen können, wie z.  B. Lärm (Kasten 2.4-
2), Dichte, Verkehrsunsicherheit, Kriminalität oder Luft-
verschmutzung (Misra und Stokols, 2012; Srivastava, 
2009; Gifford, 2007). Universell gilt auch, dass die zur 
Verfügung stehenden Bewältigungsstrategien sich umso 
wahrscheinlicher erschöpfen, je mehr dieser potenziellen 
Stressoren und je weniger Kontrollmöglichkeiten vor-
handen sind (Evans et al., 2002). 

Kasten 2.4-2

Lärm als Stressor in urbanen Räumen

Lärm gehört zu den am weitesten verbreiteten Stressoren im 
urbanen Raum (EEA, 2014; Yu und Kang, 2014). Lärm wird 
häufig definiert als unerwünschter Schall, der von verschie-
denen Komponenten wie Intensität (Lautstärke gemessen 
in Dezibel, dB), Frequenz, Tonhöhe, Häufigkeit und Dauer 
charakterisiert wird (Bilotta und Evans, 2012; Guski, 2002, 
2003) und sowohl physiologische als auch psychologische 
Wirkungen hervorruft. Neben den genannten Parametern 
spielen persönliche Faktoren (wie Lärmempfindlichkeit), 
soziale Faktoren (wie sozioökonomischer und kultureller Hin-
tergrund) und situative Faktoren (wie Vorhersehbarkeit, Kon-
trollierbarkeit, Tageszeit oder Zusammenwirken mit anderen 
Stressoren) eine wichtige Rolle, ob damit wahrgenommene 
Geräusche als Lärm definiert werden (Welch et al., 2013; 
Schreckenberg und Guski, 2005; Hume et al., 2003a, b; Evans 
und Cohen, 1987). Zudem werden verschiedene „Leitungen“ 
unterschieden, durch die Lärm den Organismus beeinflusst 
und die dem Menschen in unterschiedlichem Maße bewusst 
werden: das „sound masking“, d.  h. die Unterbrechung von 
Kommunikation durch Lärm; die Aufmerksamkeits- bzw. 
Konzentrationsunterbrechung durch Störgeräusche; die phy-
siologische Erregung und schließlich affektiv-emotionale 
Effekte wie Aggression oder Angst (Miedema, 2007). Trotz 
der Relevanz subjektiver Faktoren zeigt die Forschung, dass 
es objektive Grenzwerte gibt, bei deren Überschreitung 
Gesundheitsbeeinträchtigungen eintreten können. So ist 
laut WHO eine dauerhafte Exposition mit einem Schallpegel 
von über 40 dB während der Nacht gesundheitsgefährdend 
(WHO, 2009). Für die europäischen Lärmrichtlinien gilt als 
Orientierung, dass bereits andauernder Lärm der ersten Lärm-
stufe von 30–65 dB (leise Unterhaltung bis Bürolärm) zu psy-
chischen Reaktionen führen kann, ab 65 dB, also beispiels-
weise kontinuierlichem Straßenlärm, sind physiologische 
Reaktionen möglich und Lautstärken von 90–120 dB können 
bereits Hörschäden erzeugen. Die Schmerzschwelle liegt bei 
130 dB: hier reicht bereits eine kurze Exposition, um Schäden 
herbeizuführen (BMUB, 2014).

Lärm gehört zu einem der am häufigsten genannten 
Umweltstressoren, so berichten ca. 40  % der europäischen 
Bevölkerung über eine Beeinträchtigung durch Lärm (WHO, 
2009), am häufigsten durch Straßenlärm: Ein Fünftel der 
Bevölkerung gilt als beeinträchtigt durch als gesundheits-
gefährdend eingestuften Lärm (EEA, 2014). Zu den haupt-
sächlichen Lärmwirkungen zählen (geordnet nach der Anzahl 
von belasteten Menschen: Babisch, 2002) die eingeschränkte 
Lebensqualität beispielsweise durch empfundene Beein-
trächtigung, Schlafstörungen und erhöhte Agressivität, ins-
besondere durch Verkehrslärm (Straße, Schiene, Flughafen) 

(Dzhambov und Dimitrova, 2014; Miedema und Vos, 2007; 
Jannssen und Vos, 2009; Bronzaft et al., 2000), körperliche 
Stressreaktionen wie Bluthochdruck und die Ausschüttung 
von Stresshormonen (van Kempen und Babisch, 2012) und 
damit die Erhöhung von Risikofaktoren sowie schließlich die 
Zunahme von Mortalität und Morbidität durch Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und Herzinfarkte (Vinneau et al., 2013; 
Floud et al., 2013; Sørensen et al., 2011). Eine kontinuier-
liche Lärmexposition beeinträchtigt zudem die Entwicklung 
von Kindern, nachgewiesen insbesondere für Konzentration 
und Lesefähigkeit (Clark et al., 2006) sowie für Langzeitge-
dächtnis und Motivation (Evans und Hygge, 2007). 

Auch wenn sich international große Ähnlichkeiten in den 
Wirkungen und Wahrnehmungen von Lärm zeigen, ist die 
Berücksichtigung individueller und kultureller Aspekte wich-
tig, wenn es um Strategien zur Lärmminderung gehen soll. 
So werden verschiedene Lärmquellen (Verkehr, Natur, sozi-
ale Umwelt) kulturell unterschiedlich gewichtet und damit 
verbundene Beeinträchtigungen von Stadtbewohnerinnen 
unterschiedlich eingeschätzt (Yu und Kang, 2014; Zannin et 
al., 2003). Wichtig sind dabei u.  a. die Annehmlichkeit und  
Kompatibilität mit den aktuellen Tätigkeiten und die Identi-
fizierbarkeit von Geräuschen (Guski, 1997). Darüber hinaus 
können die Lärmquellen sehr verschieden sein. So gehören 
beispielsweise im indischen Kontext auch der Einsatz von 
Feuerwerk, von Lautsprechern oder die hupenden Autos zu 
relevanten urbanen Lärmquellen (Singh und Davar, 2004; 
Ghosh, 2008). 

Für Minderungsstrategien bedeuten diese Befunde der 
Lärmwirkungsforschung, dass es nicht primär um die Ver-
ringerung des gesamten Lärmpegels, sondern um die geziel-
te Reduktion der jeweils als störend empfunden Quellen in 
der urbanen Geräuschkulisse (urban soundscape) gehen 
sollte (Kang, 2006). Zusätzlich zu objektiven Messungen 
wird daher die Beteiligung der betroffenen Bevölkerung an 
Lärmminderungsstrategien beispielsweise in der Verkehrs-
gestaltung als sehr wichtig erachtet (für die EU-Ebene: EEA, 
2014; UBA, 2013; zum Projekt „Mach’s leiser“ in Leipzig: 
Kap. 6.5.2). Bürgerbeteiligung erhöht zudem die Kontrollier-
barkeit der Situation durch die Betroffenen, was sich positiv 
auf die empfundene Belastung auswirken kann. Partizipative 
Stadtplanung ist somit auch eine Form präventiver Medizin 
(Corburn, 2015). 

Während für den europäischen und nordamerikanischen 
Raum umfangreiche Daten und Kartierungen für die Lärmbe-
lastung in Städten und Kommunen vorhanden sind (EEA, 
2014; WHO, 2011a; Chepesiuk, 2005) die eine Grundlage für 
Lärmrichtlinien und Lärmminderungsstrategien bilden kön-
nen, finden sich für die schnell wachsenden Metropolregio-
nen in Entwicklungs- und Schwellenländern nur vereinzelte 
Studien und auch weniger gezielte politische Aktivitäten zur 
Lärmminderung. 
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Als mögliche Folgen von empfundenem Stress wer-
den in der Literatur eine höhere Krankheitsanfälligkeit 
und Aggressivität, die Verstärkung sozialer Spannun-
gen oder sozialer Rückzug diskutiert (Gifford, 2007; 
Gray, 2001; Kirmeyer, 1978; Gump und Adelberg, 
1978). Die Prüfung solcher Zusammenhänge wird 
jedoch dadurch erschwert, dass Menschen – je nach 
gleichzeitig wirkenden anderen Stressoren, etwa kriti-
schen Lebensereignissen oder belastenden Lebensum-
ständen – eine hohe Reizdichte oder Reizüberflutung 
unterschiedlich verarbeiten. Außerdem kommt es dar-
auf an, ob und welche „Widerstandsressourcen“, wie 
soziale Netzwerke oder Rückzugsräume, zur Verfügung 
stehen (Taniguchi und Potter, 2015). Die Bewältigung 
von Stress durch Dichte ist demnach einfacher, wenn 
wenige andere Stressoren und ausreichend Wider-
standsressourcen vorhanden sind. Beides unterschei-
det sich je nach soziokulturellem und lokalem Kontext. 
Untersuchungen mit Bewohnern in Slums zeigen bei-
spielsweise, dass dort eine sehr hohe Belastung durch 
Stressoren besteht und potenziell weniger Ressourcen 
für Widerstand oder die Herstellung von Lebensqua-
lität vorhanden sind: Neben Dichte und Lärm bilden 
Vermüllung sowie Luft- und Wasserverschmutzung, 
mangelnder Zugang zu Infrastrukturen, Gewalt und 
Kriminalität sowie rechtliche Unsicherheit die zentra-
len Stressoren (Gruebner et al., 2014; Subbaraman et 
al., 2014; Rishi und Khuntia, 2012). 

In Entwicklungs- und Schwellenländern ebenso wie 
in Industrieländern gehören das Gefühl von Unsicher-
heit und die Angst vor Kriminalität zu potenziellen 
Stressoren; diese werden von räumlichen Aspekten wie 
der Gestaltung von Straßen und Plätzen, dem Urbani-
sierungsgrad und dem Ausmaß an Degradierung von 
Wohnvierteln beeinflusst (Rolfes, 2015; Häfele, 2013; 
Belina, 2011; Blöbaum und Hunecke, 2005). Ebenso 
wichtig wie räumliche Aspekte sind soziale Faktoren 
bzw. Interaktionen zwischen sozialen und räumlichen 
Merkmalen (Pain, 2000). Der Stress durch Angst ist 
beispielsweise dort größer, wo Menschen sich nicht 
zugehörig fühlen und wo geringer sozialer Zusam-
menhalt oder hohe Exklusion herrschen. Unsicherheit 
wird zudem eher von Menschen mit niedrigem sozio-
ökonomischem Status empfunden. Ferner findet sich 
ein Zusammenhang zwischen Unsicherheit in urbanen 
Räumen und Gender: Frauen sind – kulturübergrei-
fend – im öffentlichen Raum häufiger Gewalt ausge-
setzt, gleichzeitig empfinden Frauen mehr Furcht bzw. 
Unsicherheit und fühlen sich hierdurch gestresster als 
Männer (Pain, 1997).

In vielen Städten in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern entstehen auch vor diesem Hintergrund 
„Gated Communities“ die sich von der restlichen Stadt 
und deren Bewohnern abgrenzen und nach außen 

abgeschlossen und geschützt wirken (Breitung, 2012). 
Dadurch wird die Gesamtproblematik aber nicht gelöst, 
sondern eher verschärft (Kap. 2.4.2.1). Gleichzeitig 
suchen Menschen teilweise auch bewusst die stärkere 
Anonymität und Reizdichte in urbanen Räumen (Flade, 
2015). Potenzielle Stressoren führen also vor allem 
dann zu Stress, wenn sie subjektiv als Stress wahrge-
nommen und bewertet werden (Ruback et al., 1997; 
Lazarus und Folkman, 1984).

Erholungsräume und sozialräumliche Ermöglichung 
von Stressbewältigung
Die Verarbeitung der hohen Reizdichte und potenziel-
ler Stressoren in einer Stadt erfordert kognitive Res-
sourcen, die zu mentaler Ermüdung führen können; 
sie können durch Erholung wiederhergestellt wer-
den (Allmer, 2002). Neben der Reduktion von Stres-
soren ist es daher für die Lebensqualität in Städten 
von hoher Bedeutung, ob Erholungsräume vorhanden 
sind und entsprechend genutzt werden können (Abb. 
2.4‑1). Erholungsräume in der Stadt können vielfältiger 
Art sein: Nicht nur Grünräume, sondern auch gebaute 
Umwelten können zum Abbau von Stress und zur Erho-
lung einladen. Grünräume und urbane „Natur“ haben 
aber einen besonderen Stellenwert.

Die Forschung zur Bedeutung von Grünräumen für 
die Stadtbewohnerinnen beschäftigt sich vor allem mit 
der Wirkung von Grünräumen auf das Wohlbefinden 
und die Gesundheit auf physischer, psychischer wie 
sozialer Ebene (für einen Überblick: van den Berg et 
al., 2013; Abraham et al., 2009). „Natur“ ist dabei ein 
Oberbegriff für solche Freizeit- und Erholungsflächen, 
die durchaus vom Menschen gestaltet sein können, 
aber wenig bebaut und vorwiegend „grün“, also mit 
hohem Vegetationsanteil gestaltet sind (Parks, Wälder, 
Seenlandschaften usw.). Städtische Umwelten können 
durch ihre Reizdichte die Notwendigkeit für Erholung 
erhöhen (Guite et al., 2006; van den Berg et al., 2007). 

Abbildung 2.4-1
Nutzung innerstädtischer Grünräume in Berlin.
Quelle: Gesa Schöneberg/WBGU
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Sowohl Laborexperimente als auch Feldstudien bestä-
tigen den Erholungseffekt von Naturerlebnissen, ins-
besondere im Zusammenhang mit aktiver Bewegung in 
der Natur, was sich sowohl subjektiv (Wohlbefinden, 
Abbau von Stress und negativen Emotionen) als auch 
objektiv (Sinken von hohem Blutdruck, erhöhte Kon-
zentration) nachweisen lässt (z.  B. Hartig et al., 2003) 
und die Lebensdauer von Stadtbewohnern positiv 
beeinflussen kann (Takano et al., 2002).

Die Verfügbarkeit von Grünräumen ist selbst dann 
wichtig, wenn die Erholungsflächen nicht aktiv genutzt 
werden (Bonnes et al., 2011). Urbane Grünräume und 
auch Gewässer (Völker und Kistemann, 2011) bieten 
Menschen allein durch den Anblick Möglichkeiten der 
Erholung. Empirisch zeigt sich die Wirkung sowohl 
körperlich (Ulrich, 1983; Verra et al., 2012), psychisch 
(z.  B. Kognition und positive Stimmung: Laumann et al., 
2001; Hartig et al., 2003; van den Berg et al., 2003) und 
sozial (z.  B. Aggressionsreduktion: Kuo und Sullivan, 
2001; Reduktion sozialer Isolation: Milligan et al., 
2004; Sempik et al., 2005; Kuo et al., 1998). Insbeson-
dere die kindliche Entwicklung wird durch die Präsenz 
natürlicher Umwelt in der Stadt positiv beeinflusst. 
Natürliche Umwelt gibt, im Vergleich zu gebauter oder 
sozialer Umwelt, kein negatives Feedback und stellt 
nicht nur eine Basis für Erholung, sondern insbeson-
dere auch für Kinder eine Basis für Lernen dar (Exen-
berger und Juen, 2014; Gebhard, 2009; Knopf, 1987). 
Das menschliche Bedürfnis nach dem Erleben von 
Natur und dessen soziale und gesundheitliche Wirkung 
erhält vor dem Hintergrund eines sinkenden Anteils an 
Grün- und Freizeitflächen im Zusammenhang mit Urba-
nisierung, Verdichtung von Kernstädten oder Zersiede-
lung von Landschaft eine besondere Relevanz (Kraas 
und Butsch, 2014; Degenhardt und Buchegger, 2008; 
Bauer und Degenhardt, 2009). In Städten der Tropen 
und Subtropen spielen Parks, Sport- oder Meditations-
stätten eine ähnlich kompensatorische Rolle.

Auch die Gestaltung von Straßen und Gebäuden 
ist für die Erholung und damit die Lebensqualität von 
Stadtbewohnerinnen von großer Bedeutung. Ent-
scheidend ist, zu welcher Form der Nutzung und wel-
chen Interaktionen zwischen Mensch und Raum die 
gebauten und gestalteten Umwelten einladen. Einen 
hohen Einfluss hat beispielsweise die „Begehbar-
keit“ (walkability) der Umgebung: Die Möglichkeit, 
Orte innerhalb der Nachbarschaft fußläufig zu errei-
chen, erhöht nicht nur die physische Aktivität (Bell et 
al., 2007) und stärkt direkt die Gesundheit, sondern 
ermöglicht auch soziale Begegnungen und Interaktio-
nen. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn Men-
schen in ihren Wohnungen eher allein leben (etwa alte 
Menschen). Hier unterstützt Begehbarkeit potenziell 
den Aufbau und Erhalt von Sozialkapital (Rogers et al., 

2011; Leyden, 2003). Eine gute Erreichbarkeit lokaler 
Attraktionen zu Fuß oder per Fahrrad kann in urba-
nen Umwelten mit hoher Dichte zudem eine erfolgrei-
che Kompensation gegenüber potenziellen Stressoren 
darstellen (McCrea und Walters, 2012).

Während Aspekte wie Ästhetik und Schönheit von 
Gebäuden und Ensembles kulturell und individuell 
unterschiedlich wahrgenommen werden, lassen sich 
einige Konstanten bei der Wahrnehmung der gebau-
ten Umwelt benennen. So werden Gebäude mittlerer 
Komplexität bevorzugt, genauso wie Gebäude, deren 
Funktion klar erkennbar ist (Gifford und McCunn, 
2012; Lynch, 1960). Heruntergekommene und verlas-
sene Gebäude hingegen erhöhen die Unsicherheit in 
urbanen Räumen, genauso wie Brachflächen mit ähnli-
chen Eigenschaften (Garvin et al., 2013; Kremer et al., 
2013). Wird die Umgebung als unattraktiv, herunterge-
kommen und unsicher wahrgenommen, wird sie auch 
weniger genutzt, was sich sowohl auf die physischen 
Aktivitäten als auch auf die soziale Interaktion und das 
soziale Kapital auswirkt (Bennett et al., 2007; Harrison 
et al., 2007; Abb. 2.4-2). 

Gebaute Umwelten sollten nicht nur Begegnung und 
Aktivität, sondern auch die Möglichkeit von Rückzug 
und Privatheit ermöglichen. Privatheit bezieht sich 
dabei nicht nur auf geschützte Räume zum Alleinsein, 
sondern auch auf die Möglichkeit der Selbstbestim-
mung und der Kontrolle persönlicher Grenzen (Alt-
man, 1975). Öffentliche Räume können durch Nischen 
(abgeschirmte, wenig einsehbare Verweilorte, räumli-
che Trennungen) solche Räume bieten. Die zunehmende 
Videoüberwachung in städtischen Räumen stellt hier-
bei jedoch eine Herausforderung dar (Zurawski, 2014). 

Lebenswerte Räume lassen sich also als Räume cha-
rakterisieren, die verschiedene Formen der Nutzung 

Abbildung 2.4-2
Grüne Schneise im Betondschungel: Seoul, Südkorea. 
Das Stadterneuerungsprojekt des Cheonggyecheon River 
verwandelte eine ehemalige Verkehrschneise in einen 
innerstädtischen Erholungsraum.
Quelle: Frauke Kraas/WBGU
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– walkability, soziale Begegnung, Erholung – ermögli-
chen und ihnen einen sicheren Rahmen bieten. Urbane 
Räume sind dabei vor allem als soziale Räume zu denken 
und entsprechend zu planen, eine Perspektive, an die 
beispielsweise die menschenorientierte Stadtplanung 
von Jan Gehl anknüpft (Kasten 2.4-3) oder das in den 
1980er Jahren entwickelt Konzept des „social design“ 
(Sommer, 1983). Dabei steht vor allem die Gestaltung 
der gebauten Umwelt im Zentrum, die sich stärker an 
den Bedürfnissen, Bedeutungen und Gewohnheiten der 
Gebäudenutzer orientieren soll. Social design beginnt 
nach Sommer mit einer Analyse der Nutzerinnenbe-
dürfnisse. Anschließend sind zukünftige oder poten-
zielle Nutzer in die Planung involviert, indem sie bei-
spielsweise Entwürfe vorgestellt bekommen und mitbe-
stimmen dürfen. In der Nutzungsphase soll schließlich 
eine weitere Evaluation stattfinden, um möglicher-
weise noch Nachjustierungen am Gebäude vornehmen 
zu können.

Verschiedene Bevölkerungsgruppen sind den sozia-
len und physischen Bedingungen ihrer näheren Umwelt 
je nach Alltagsaktivitäten unterschiedlich stark ausge-
setzt. Kinder, geringverdienende, alte und arbeitslose 
Menschen sind weniger mobil und damit stärker von 
sozialer Unterstützung abhängig, um Erholungs- und 
Begegnungsräume aktiv zu nutzen (Sugiyama und 
Thompson, 2007). Bei der Gestaltung sollte berücksich-
tigt werden, dass für sie gut erreichbare und sichere 
Grün- und Begegnungsräume in der Stadt eine beson-
ders wichtige Ressource für Aktivität und Gesundheit 
sind (Nilsson et al., 2007; Evans und Foord, 2007; Kuo 
und Sullivan, 2001; Siegrist, 2005).

2.4.1.2	
Ortsbindung und Ortsidentität
Ob Menschen in ihren Lebensräumen Lebensqualität 
empfinden und für sich herstellen können, hängt neben 
den aktuellen, materiell-räumlichen Bedingungen auch 
eng mit ihrer Beziehung zur Umgebung zusammen. 
Im besten Fall bilden Menschen Ortsidentität aus, d.  h. 
ihr Lebensraum und damit verbundene Erinnerungen, 
Ideen und Gefühle spielen eine wichtige Rolle für ihr 
Selbstbild (Fuhrer, 2008; Proshansky et al., 1983) und 
sie zeigen zudem Bereitschaft, Verantwortung für ihr 
Wohnumfeld zu übernehmen. 

Ortsbindung ist ein Teil der Ortsidentität und betont 
die positive Verbindung, die Interaktion und gefühlte 
Nähe zwischen einem Individuum und einem bestimm-
ten Ort (Lewicka, 2013). Damit wird unterstrichen, 
dass die Identifizierung mit einem Ort vor allem über 
Umweltnutzung bzw. konkrete Umweltaneignung her-
gestellt wird (Korpela, 1989). Bestimmende Faktoren 
sind zum einen die Vertrautheit mit den örtlichen Gege-
benheiten und das „sich auskennen“, zum anderen die 
soziale Bindung wie das Verhältnis zu Nachbarn, Freun-
den und Kollegen (Hidalgo und Hernandez, 2001). Ver-
schiedene Studien zeigen, dass Nachbarschaftsbezie-
hungen, Wohndauer, Zugang zu Infrastrukturen und 
Sozialkapital (je höher, desto stärker) oder soziokultu-
relle Heterogenität und Dichte (je größer, desto schwä-
cher) für Ortsbindung von Bedeutung sind (Lewicka, 
2011). Wichtig ist hierbei eine differenzierte Ausei-
nandersetzung mit der Wirkung von soziokulturel-
ler Heterogenität: Trotz genereller Wertschätzung von 
Vielfalt in der eigenen Umgebung ist es für die Ent-

Kasten 2.4-3

Jan Gehl: „Cities for people“

In seinem Buch „Cities for people“ entwickelt der Architekt 
Jan Gehl die Vision und die stadtplanerischen Implikatio-
nen einer lebendigen, sicheren, nachhaltigen und gesunden 
Stadt (Gehl, 2010). Für ihn hängen all diese Eigenschaften 
eng zusammen, wobei seine Überlegungen zur lively city und 
zu human scale, dem menschlichen Maß, Kernkonzepte dar-
stellen. Ausgangspunkt ist, dass urbane Räume nur lebendig 
sind, wenn sie rege und im Kontext alltäglicher Handlungen 
genutzt und damit belebt werden und wenn sie es Menschen 
ermöglichen, mit der Gesellschaft um sie herum Kontakt 
aufzunehmen. Nach Gehl ist das nicht alleine eine Frage der 
Quantität, d.  h. der Anzahl an Menschen an einem bestimm-
ten Ort. Im Vordergrund steht eher, dass etwas „passiert“, 
dass Menschen bedeutungsvollen Tätigkeiten nachgehen und 
sich an einem Ort gerne aufhalten. Lebendigkeit kann dabei 
nicht geplant werden. Dennoch leitet Gehl auf Basis empiri-
scher Beobachtungen und Untersuchungen einige Merkmale 
ab, die die Entstehung von Lebendigkeit in Stadtquartieren 

begünstigen. So sollen räumliche Zusammenhänge kompak-
te, direkte und logische Wege aufweisen, die von einem (für 
Alltag, Freizeit usw.) wichtigen Ort zum anderen führen und 
die möglichst sicher zu Fuß begangen werden können. Alltäg-
liche Wege sollten gesäumt sein von Angeboten zur Befrie-
digung alltäglicher Bedürfnisse (z.  B. Einkaufsgelegenheiten) 
und auch visuelle Abwechslung (offene Fassaden, vertikale 
Linien) bieten. Räume entlang alltäglicher Wege sollten zum 
Verweilen einladen, z.  B. durch Sitzplätze und Schaufenster, 
die zum Ausruhen und Interagieren genutzt werden können. 
Eine Stadt sollte zudem eher niedrig gebaut sein. Niedrige 
Gebäude ermöglichen hellere, einladende Zwischenräume. 
Menschen, die in oberen Stockwerken wohnen, neigen weni-
ger dazu, am Stadtleben teilzunehmen. 

Urbanes Design, das die Menschen in öffentliche Räume 
mit hoher Aufenthaltsqualität bringt und mit ihnen und durch 
sie Lebendigkeit erzeugt, ist für Gehl der Anfangspunkt einer 
holistischen Stadtplanung, die schließlich auch eine nachhal-
tige Stadt ermöglicht. Lebendige Räume motivieren eher zu 
einer nachhaltigen Mobilität; eine aktive Teilhabe am Stadtle-
ben erhöht zudem potenziell die Bereitschaft für lokales 
Engagement.
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wicklung von Ortsbindung – unabhängig vom sozialen 
Milieu der Betreffenden – zentral, dass auch Ähnlich-
keiten mit den Menschen in der Nachbarschaft festge-
stellt werden. Auf der Mikroebene der Nachbarschaf-
ten wird daher auch eine gewisse soziale und kulturelle 
Homogenität gewünscht (Lewicka, 2011). Homogenität 
fördert vor allem das „bonding social capital“, d.  h. eine 
Form sozialen Kapitals, die aus den ähnlichen Lebens-
umständen und Werteorientierungen generiert wird. 
Im Extremfall kann zu große Homogenität aber auch 
zu Exklusion und Abschottung führen (Kap. 2.4.2.1). 
Wichtig ist daher auch das „bridging social capital“ und 
die über kulturelle und soziale Unterschiede hinweg 
hergestellte Verbindung zwischen Menschen (Schnur, 
2013). 

Neben der Förderung von sozialem Kapital und 
Lebensqualität wirkt sich Ortsbindung positiv auf das 
lokale Engagement aus (Lewicka, 2005). Insbesondere 
durch die Ausbildung sozialer und räumlicher Netz-
werke in der Nachbarschaft werden die Bewohnenden 
befähigt, erfolgreich mit belastenden Faktoren umzu-
gehen: Auf dieser Mikroebene werden soziale Kohä-
sion (Kap 2.4.2.2) und soziale Resilienz entwickelt.

Die Entwicklung von Ortsbindung ist ein langfris-
tiger Prozess (Hernandez et al., 2007). Hohe räumli-
che Mobilität bzw. Migration und das schnelle Wach-
sen von Städten können eine positive Ortsidentität 
und -bindung daher verhindern oder erschweren. Ort-
sidentität ist jedoch auch „relokalisierbar“, insbeson-
dere wenn Menschen in Quartiere mit ähnlichen räum-
lichen und sozialen Strukturen umziehen (Feldman, 
1996). Eine wichtige Rolle spielt außerdem der Grund 
für Wohnortwechsel oder Migration: Bei der soge-
nannten Lifestyle-Migration, dem Umzug aus Grün-
den der Steigerung von Komfort und Lebensqualität, 
fällt es den Betroffenen weniger schwer, sich relativ 
zügig mit den neuen Lebensräumen zu identifizieren 
(Torkington, 2012). Personen, die wenig an einem 
Ort sind, weil sie beispielsweise weite Pendelstrecken 
zurücklegen müssen, fühlen sich weniger ortsverbun-
den (Gustafson, 2009), genauso wie Bewohner von 
Vorstädten (Nation et al., 2010). Beide Effekte las-
sen sich auf die geringeren sozialen Kontakte in die 
Umgebung und die weniger engen sozialen Bindungen 
zurückführen. Ortsidentität und -bindung sind daher 
nicht rein individuumsbezogen zu deuten; sie sind 
auch das Ergebnis von Gruppenprozessen (Devine-
Wright und Lyons, 1997; Abb. 2.4-3). 

Ortsidentität und -bindung sind somit keine rein 
mentalen Konstrukte, die Menschen isoliert und indi-
viduell ausbilden. Sie basieren sowohl auf konkreten 
Interaktionen mit der Umwelt als auch mit dem sozia-
len Umfeld. Ortsidentität lässt sich beispielsweise auch 
als ein Teil des „Narrativs von sich selbst“ sehen, d.  h. 

der Selbstpräsentation in sozialen Interaktionen und 
der Selbstwahrnehmung von Menschen (Dixon und 
Durheim, 2000). Der Übergang von der individuellen 
Aneignung von und Identifikation mit dem Raum zum 
urbanen Zusammenleben ist daher fließend. 

2.4.2	 
Urbane Lebensqualität und urbanes 
Zusammenleben

Urbane Lebensqualität als multidimensiona-
les Konstrukt (Kasten 2.4-1) umfasst auch objek-
tive Faktoren wie Einkommen und substanzielle Teil-
habe (Kap. 3.4.1). Auch wenn diese Aspekte in keinem 
direkten kausalen Zusammenhang zur subjektiv emp-
fundenen Lebensqualität stehen, spielen sie in sozia-
len Vergleichsprozessen eine Rolle und senken oder 
heben das Aspirations- bzw. Anspruchsniveau bezo-
gen auf die in der jeweiligen Kultur als „normal“ gel-
tenden Lebensstandards (Keul, 1995). Im Folgenden 
wird urbane Lebensqualität stärker in soziale Zusam-
menhänge eingebettet. Zunächst werden die Teilhabe 
in Städten und damit einige die Lebensqualität potenzi-
ell beeinträchtigende Faktoren wie soziale Ungleichheit 
und räumliche Segregation betrachtet. Anschließend 
wird auf soziale Kohäsion, d.  h. ein aus sozialen Inter-
aktionen und Zugehörigkeiten entstehendes Gemein-
schaftsgefühl eingegangen, das urbane Lebensqualität 
wiederum steigern kann.

Abbildung 2.4-3
Gestaltung des öffentlichen Raums durch Künstler mit 
Kacheln aus der ganzen Welt. Rio de Janeiro, Brasilien.
Quelle: Anna Schwachula/WBGU
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2.4.2.1	
Teilhabe in Städten: Soziale Ungleichheit, 
räumliche Segregation und Umweltgerechtigkeit
Die in Städten existierende und sich in vielen Ländern 
verschärfende Ungleichheit in Bezug auf Einkommen 
und Vermögen (Kasten 2.1-6) hat unmittelbare Aus-
wirkungen auf räumliche Strukturen, soziale Gerech-
tigkeit und Umweltgerechtigkeit, d.  h. die gerechte Ver-
teilung von Umweltressourcen (z.  B. Grünräumen) und 
Umweltstressoren und damit die soziale Ungleichheit 
(Rode et al., 2009; Abb. 2.4-4). 

Zahlreiche Studien illustrieren, dass die Höhe des 
Einkommens sowie soziodemographische Merkmale 
wie Bildungs- und Berufsstatus, die Anzahl der Kin-
der oder die ethnische Herkunft entscheidend beein-
flussen, wo sich Menschen im Stadtraum ansiedeln 
(Musterd und Ostendorf, 2011). Da sich lokale Attri-
bute, wie eine gute Verkehrsanbindung, Zugang zu 
Grünräumen oder eine niedrige Kriminalitätsrate, in den 
lokalen Wohnungspreisen niederschlagen (für Studien 
zu Luftverschmutzung: Graves et al., 1988; zur Qualität 
von Schulen: Gibbons und Machin, 2003, 2006; Bayer 
et al., 2007; zu Kriminalität: Gibbons, 2004; Linden und 
Rockoff, 2008), finden sich in den qualitativ hochwerti-
gen Wohngebieten vor allem höhere Einkommensgrup-
pen. Gleichzeitig hat die soziodemographische Zusam-
mensetzung Einfluss auf die Qualität eines Stadtvier-
tels. Ärmere Bevölkerungsschichten konzentrieren sich 
aufgrund der niedrigeren Preise stärker in weniger vor-
teilhaften Wohnlagen, beispielsweise in Vierteln mit 
höherer Kriminalitätsrate, schlechteren Schulen oder 
entlang von Ausfallstraßen, an denen die Lärm- und 
Luftschadstoffbelastung hoch ist. Sie sind so zum einen 
gesundheitsbeeinträchtigenden Umwelteinwirkungen 
stärker ausgesetzt (Claßen et al., 2011; Claudio, 2007). 

Zum anderen ist der Zugang der Bewohner in sozial 
benachteiligten Stadtgebieten zu hochwertigen öffent-
lichen Dienstleistungen und Plätzen, wie naturnahen 
Grün- und Erholungsräumen, unterdurchschnittlich 
(Dai, 2011). Umweltgerechtigkeit im Sinne eines glei-
chen Zugangs zu Umweltressourcen und -belastungen 
stellt also nicht nur auf globaler, sondern auch auf loka-
ler Ebene in Städten ein großes Problem dar, das sich 
insbesondere für sozial und wirtschaftlich benachtei-
ligte Menschen und ethnische Minderheiten negativ 
auswirkt. Ein extremes Beispiel war Hurrikan Katrina 
im Jahr 2005, von dem die schwarze Arbeiterklasse in 
New Orleans überproportional betroffen war, die in der 
Folge weniger Zugang zu Unterstützung durch Versi-
cherungen oder das Gesundheitssystem hatte (Hahn, 
2005; Cook und Swyngedouw, 2014). 

Ungleichheiten in der Teilhabe finden sich auch in 
Bezug auf die Teilhabe an wirtschaftlicher Entwicklung 
in Städten (Grant, 2006). Die Ansiedlung von Unter-
nehmen und die Schaffung hochqualifizierter Arbeits-
plätze beispielsweise belebt die lokale Wirtschaftskraft 
eines Ortes. Die gesteigerte Wirtschaftskraft schlägt sich 
jedoch auch in höheren Lebenshaltungskosten und Mie-
ten nieder, so dass Verdrängungsprozesse von ärmeren 
Bevölkerungsgruppen in Gang gesetzt werden können 
(Salvesen und Renski, 2002; Wong, 2001; Abb. 2.4-5).

Aufgrund ihrer Dichte und der räumlichen Nähe 
zwischen ärmeren und reicheren Bevölkerungsteilen 
wären Städte im Vergleich zu ländlichen Regionen the-
oretisch eher in der Lage, sozialer Ungleichheit ent-

Abbildung 2.4-4
Aneignung des öffentlichen Raums durch Stadtbewohner. 
Unter einer schattenspendenden Verkehrstrasse wird der 
öffentliche Raum für street art und einen Flohmarkt genutzt. 
Rio de Janeiro, Brasilien.
Quelle: Anna Schwachula/WBGU

Abbildung 2.4-5
Die Stadt als Raum für wirtschaftliche Aktivitäten informeller 
Straßenhändlerinnen in Tiflis, Georgien.
Quelle: Gesa Schöneberg/WBGU
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gegenzuwirken und etwa durch Querfinanzierungen 
bzw. geschickte räumliche Anordnungen allen Bevölke-
rungsgruppen gute öffentliche Dienstleistungen anzu-
bieten (Rode et al., 2009). Dies geschieht allerdings oft 
nicht. Vielmehr nimmt soziale Ungleichheit insbeson-
dere dort zu, wo kommunale Akteure schwach sind 
und öffentliche Dienstleistungen nicht mehr anbie-
ten können oder wollen und private, profitorientierte 
Akteure diese Rolle übernehmen (UN-Habitat, 2008).

Außerdem ist räumliche Nähe zu sozialen Dienst-
leistungen nicht gleichbedeutend mit einer effektiven 
Nutzung durch alle Bevölkerungsgruppen. Die ärms-
ten Bevölkerungsschichten scheinen oftmals erst dann 
einen besseren Zugang zu öffentlichen Dienstleistun-
gen zu bekommen, wenn die Bedürfnisse der Mittel- 
und Oberschicht bereits befriedigt sind (Ajwad und 
Wodon, 2008 in Rode et al., 2009) bzw. sie können sich 
– etwa private Gesundheitsdienstleistungen – nicht leis-
ten, so dass der Zugang zu ihnen letztlich versperrt ist 
(Butsch, 2011). Räumliche Nähe zwischen ärmeren und 
reicheren Bevölkerungsgruppen in einer Stadt bedeu-
tet des Weiteren nicht zwingend, dass es durchmischte 
und heterogene Stadtviertel gibt. Privilegierte soziale 
Gruppen (aufstrebende Mittelschichten, gesellschaftli-
che Eliten) tendieren eher dazu, sich angesichts großer 
sozialer Unterschiede von Armut und Menschen ande-
rer Kulturen zu entfernen und räumlich abzuschotten, 
um ihre Lebensqualität zu steigern (DeFrances, 1996; 
Ellin und Blakely, 1997; Dinzey-Flores, 2013; Billig und 
Churchman, 2003). Dies hat u.  a. zur Folge, dass Gated 
Communities, d.  h. durch Zäune und teilweise auch pro-
fessionelle Überwachung gesicherte Wohnquartiere mit 
beschränktem Zutritt von außen, in Städten weltweit – 
und insbesondere in Ländern mit großen Disparitäten – 
zunehmen (Diskurs um eine „architecture of fear“: Bla-
kely und Snyder, 1997). Infolgedessen steigt die sozial-
räumliche Segregation zwischen verschiedenen ökono-
mischen Schichten (Le Goix und Vesselinov, 2015), die 
wiederum Armut und soziale Ungleichheit zementiert 
oder sogar verstärkt (Huster et al., 2008). Studien über 
Gated Communities in verschiedenen Erdteilen wie den 
USA oder Südafrika zeigen, dass vor allem das subjek-
tive Sicherheitsgefühl der Bewohnenden steigt, wäh-
rend die tatsächliche Kriminalität in den eingezäunten 
und überwachten Wohnblöcken bisweilen gar nicht 
verringert wird (Blakely und Snyder, 1995; Breetzke 
et al., 2014). Negative soziale Nebeneffekte sind 
dabei abnehmende spontane Kontakte und sinkendes 
Gemeinschaftsgefühl bzw. soziale Kohäsion (Dinzey-
Flores, 2013; Wilson-Doenges, 2000) und damit die 
Möglichkeit zur Entwicklung sozialer Netzwerke. Mög-
lich ist auch, dass sich die Angst vor Kriminalität und 
das Bedürfnis nach Sicherheit erst mit dem Wohnen in 
den überwachten Wohnquartieren entwickelt und erst 

rückblickend als Umzugsgründe genannt werden, wäh-
rend vorab Statusgründe überwiegen (Obeng-Odoom 
et al., 2014). 

2.4.2.2	
Soziale Kohäsion
Soziale Bindungen, Zugehörigkeit und zwischen-
menschliches Vertrauen sind zentrale Voraussetzun-
gen für empfundene Lebensqualität (Diener und Selig-
mann, 2004; Kahneman und Krüger, 2006; Kap. 2.4.1). 
Häufig werden diese Aspekte unter dem Begriff der 
sozialen Kohäsion zusammengefasst. Soziale Kohäsion 
bezeichnet im Allgemeinen den Zusammenhalt von 
Mitgliedern eines sozialen Gebildes und bezieht sich 
auf das Verhältnis der Gruppenmitglieder untereinan-
der, auf ihre Bereitschaft zur Kooperation, auf gemein-
same Werte und Vorstellungen und auf die Identifika-
tion des Einzelnen mit der Gruppe. Eine hohe soziale 
Kohäsion wird oft als Indikator einer intakten Gemein-
schaft gesehen (Forrest und Kearns, 2001). 

Nach Wilkinson (2007) lassen sich drei Ebenen sozi-
aler Kohäsion von lokalisierbaren (im Unterschied zu 
virtuellen) Gemeinschaften unterscheiden: erstens das 
Gemeinschaftsgefühl, d.  h. die empfundene Zugehö-
rigkeit der Mitglieder einer Gemeinschaft, sowie die 
Existenz gemeinsamer Werte und einer gemeinsamen 
Identität; zweitens die Ortsbindung und hierbei ins-
besondere die Bereitschaft, mit einem Ort bzw. einer 
Gemeinschaft räumlich verbunden zu bleiben; drittens 
die sozialen Interaktionen in der Nachbarschaft sowie 
die gegenseitige Unterstützung und das soziale Netz-
werken zwischen Mitgliedern von Gemeinschaften, die 
Räume gemeinsam nutzen. Soziale Kohäsion lässt sich 
einerseits als Prozess sehen, d.  h. die Zusammengehö-
rigkeit muss stets aktualisiert und durch soziale Inter-
aktion und Kommunikation hergestellt werden (Berger-
Schmitt, 2002). Soziale Kohäsion lässt sich andererseits 
aber auch als Zustand betrachten, der von unterschied-
lichen Interaktions- und Kommunikationsprozessen 
sowie sozialstrukturellen Bedingungen beeinflusst wird 
(Chan et al., 2006). Beide Perspektiven sind wichtig, 
wenn soziale Kohäsion im Kontext von Stadt betrach-
tet wird.

Aus einer Prozessperspektive lässt sich untersuchen, 
wie Gemeinschaftsgefühl, Ortsbindung und Nachbar-
schaft als wesentliche Elemente durch sozialräumliche 
Strukturen ermöglicht oder verhindert werden. Zentra-
les Element ist dabei die Ermöglichung positiver sozialer 
Interaktion (Kap. 2.4.1.2). Untersuchungen von sozi-
aler Kohäsion als Zustand zeigen, dass diese in Städ-
ten oftmals als geringer ausgeprägt empfunden wird: 
Die Stadtbewohnerinnen kennen einander weniger 
als Bewohner auf dem Land, sehen weniger Ähnlich-
keiten mit anderen und zeigen bzw. erwarten weniger 
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Kooperationsbereitschaft (Lev-Wiesel, 2006). Räum-
liche Segregation und sozialräumliche Ungleichheiten 
wirken dabei negativ auf die soziale Kohäsion (Cassiers 
und Kesteloot, 2012), genauso wie zu große ethnische 
Heterogenität in der Nachbarschaft (Gijsberts et al., 
2011; Dinesen und Sonderskov, 2015; Kap. 2.4.1.2 zu 
Heterogenität und Ortsbindung). 

2.4.3	
Urbane Lebensstile

Wie in Kapitel 2.3.2 verdeutlicht, ist das Verstehen des 
urbanen Metabolismus essenziell, um die Treiber und 
Ursachen für die Größe des ökologischen Fußabdrucks 
von Städten zu identifizieren. Im Folgenden soll diese 
Perspektive um soziokulturelle und psychologische 
Faktoren erweitert werden, die einen wichtigen Ein-
fluss auf Stoffe und ihre Flüsse im urbanen Metabolis-
mus haben (Orzanna et al., 2015). 

Gegenwärtige urbane Lebensstile werden immer 
wieder als zentrale Herausforderungen für eine nach-
haltige Stadtentwicklung genannt. Im Fokus stehen 
dabei vor allem die Konsumstile der globalen Mittel- 
und Oberschichten in Städten. In vielen dieser Städte 
gehen hohe Werte bei urbanem Wohlbefinden und 
liveability mit hohem Ressourcenverbrauch (wie direk-
tem und indirekten Energieverbrauch) einher (New-
ton, 2012; UNEP und The Cities Alliance, 2008). Hier-
bei ist jedoch eine differenzierte Betrachtung wichtig. 
Wird der ökologische Fußabdruck insgesamt pro Kopf 
berechnet, schneiden Bewohner urbaner Räume in 
Industrieländern meist besser ab als der Durchschnitt 
in demselben Land, was vor allem an den kleineren 
Wohnflächen und dem geringeren Anteil an automobi-
lem Individualverkehr liegt (Dodman, 2009). In vielen 
Industrieländern unterscheiden sich urbane und rurale 
Lebensstile kaum noch voneinander, so dass die höhere 
Dichte in Städten und die bessere Verfügbarkeit öffent-
licher Verkehrsmittel den urbanen ökologischen Fußab-
druck verringert. 

Werden jedoch auch Entwicklungs- und insbeson-
dere Schwellenländer betrachtet, in denen rurale und 
urbane Lebensstile noch sehr unterschiedlich sind, las-
sen sich drei konsum- bzw. lebensstilbezogene Trends 
als globale Umweltherausforderungen beschreiben: 
1.	 Insgesamt finden sich in Städten häufiger ein höhe-

rer Konsum von Produkten und Dienstleistun-
gen bzw. durch „Konsumismus“ (Knox und Pinch, 
2006) geprägte Lebensstile. Dies wird oft mit ver-
gleichsweise höherem Einkommen, steigendem 
Anspruch an Komfort und der hohen Dichte und 
Verfügbarkeit von Konsumgütern in Zusammen-
hang gebracht (Newton, 2011). Mit der Allgegen-

wärtigkeit von Konsummöglichkeiten entwickeln 
sich spezifisch urbane Konsumpraktiken, die nach 
dem Vorbild westlicher Städte auch in asiatischen 
Städten Einzug halten – wie coffee to go oder take-
away food (Lebel et al., 2007). Die Folgen zeigen 
sich insbesondere bei der Betrachtung der produ-
zierten Abfallmengen, die im weltweiten Vergleich 
in Städten zum Teil doppelt so hoch liegen wie auf 
dem Land (Kap. 2.3.4.3; Hoornweg et al., 2013; 
Hoornweg und Bhada-Tata, 2012).

2.	 Im Bereich der Mobilität sorgt insbesondere der 
steigende Motorisierungsgrad in Städten der 
Schwellenländer für erhebliche lokale und glo-
bale Umweltbelastungen (Kap. 4.2.2). Auch hier 
interagieren individuelle bzw. soziale und struk-
turelle Aspekte. So sorgen auf der individuellen 
bzw. sozialen Ebene Entwicklungen wie steigen-
der Wohlstand, mehr Freizeit und die Veränderung 
von Lebensstilen für eine Steigerung von Mobili-
tät und eine Diversifizierung von Mobilitätsbedürf-
nissen, häufig mit der Folge von mehr motorisier-
tem Individualverkehr (Gärling und Friman, 2014; 
Williams, 2005). In vielen Städten in Schwellen-
ländern haben Urbanisierung und Globalisierung, 
unterstützt durch autofreundliche Stadtplanung, zu 
einer Entwicklung weg von einer fuß- und fahrrad-
zentrierten Mobilität hin zum automobilen Indivi-
dualverkehr (z.  B. für China: Pan et al., 2009) und 
der Herausbildung autoabhängiger Siedlungsstruk-
turen in urbanen Randlagen (Naess, 2006; Gutsche, 
2003) geführt. Aber auch in Industrieländern wie 
den USA stagnieren das Verkehrsaufkommen in 
Städten und dessen ökologische und soziale Folgen 
seit einigen Jahrzehnten auf einem hohen Niveau 
– trotz Steigerungen der Effizienz und planerischer 
Maßnahmen zur Reduktion des Verkehrs und des-
sen Umweltfolgen (Schrank et al., 2012). Gründe 
hierfür sind u.  a. der sich fortsetzende urban sprawl 
und das z.  T. unvermindert bestehende Bedürfnis 
zum Wohnen in städtischen Randlagen. 

3.	 Urbanisierung wird u.  a. als eine der wesentlichen 
Bedingungen für die „nutrition transition“ disku-
tiert (Popkin, 1999). Gemeint ist damit die Verän-
derung von Ernährungsgewohnheiten in Entwick-
lungs- und Schwellenländern weg von pflanzlichen 
und hin zu energiereichen, stark kohlehydrathalti-
gen und tierischen Produkten, die bereits in der Pro-
duktion große Umweltbelastungen mit sich bringen 
und sich, epidemiologisch betrachtet, negativ auf 
die Gesundheit auswirken (zu Indien: Chrispin et al., 
2013; zu Tanzania: Mazengo et al., 1997; zu China; 
Zhou et al., 2012; Kap. 2.3.3.2, 4.5.4.1). Als Ursa-
chen werden u.  a. der leichtere Zugang zu bereits 
zubereiteten hochkalorischen Nahrungsmitteln, 
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aber auch die Wirkung von gezieltem Marketing 
für stark prozessierte Produkte diskutiert (Hawkes, 
2007; Caballero, 2007). 

Die beschriebenen Trends sind keine spezifischen Pro-
bleme urbaner Räume, d.  h. nicht nachhaltige Mus-
ter beim Produktkonsum, der Abfallproduktion sowie 
bei Mobilität und Ernährung werden nicht durch das 
Leben in der Stadt verursacht. Es handelt sich vielmehr 
um korrelative Zusammenhänge, die sich durch vermit-
telnde Faktoren erklären lassen. Als solche werden vor 
allem das durchschnittlich höhere Einkommen in Städ-
ten, die bessere Verfügbarkeit von Konsumoptionen 
und die soziale Bedeutung und Symbolhaftigkeit eini-
ger nicht nachhaltiger Konsummuster (wie Autobesitz, 
Shopping, Essen und Trinken to go) diskutiert, die mit 
Modernität und Status verbunden werden (Hawkes, 
2007).

Global gesehen sind solche urbanen Lebensstile trotz 
ihrer breiten Auswirkungen noch in der Minderheit; sie 
erleben jedoch weltweit eine Zunahme. Die große Her-
ausforderung besteht also nicht nur darin, nicht nach-
haltige Lebens- und Konsumstile zu verändern, son-
dern auch, ihre globale Verbreitung aufzuhalten und 
speziell die aufstrebenden Mittelschichten in Schwel-
lenländern zu einem Leapfrogging hin zu nachhaltige-
ren Lebensweisen zu motivieren (Schäfer et al., 2011). 
Hierbei geht es nicht nur darum, urbane Lebensstile 
und urbane Lebensqualität von ihrem Ressourcenver-
brauch zu entkoppeln, beispielsweise durch effizientere 
Technologien, sondern auch die Vorstellung davon zu 
verändern, dass Lebensqualität mit ressourceninten-
siven Lebensstilen verbunden ist (Schneidewind und 
Zahrnt, 2013; Kap. 3.2). 

Daher ist es wichtig zu betrachten, wo urbane 
Räume Potenziale bieten, um nachhaltige Lebensstile 
zu fördern. Viel diskutiert werden vor allem die Aus-
wirkungen der höheren Wohndichte (zur Reduzierung 
des Verbrauchs von Fläche und Energie), der verbes-
serte Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und die 
größere Nähe zu alltagsrelevanten Infrastrukturen. 
Viel Aufmerksamkeit kommt in jüngster Zeit auch sozi-
alen Innovationen zu, die sich insbesondere in urbanen 
Räumen entwickeln (Evers et al., 2014), hierzu gehö-
ren beispielsweise ökologisch orientiertes Bauen, Teil- 
und Tauschgemeinschaften oder Initiativen für urbanes 
Gärtnern (Kap. 6.4.2).

In Städten finden sich – aufgrund eng verzahnter 
Kommunikationsräume und der besseren Erreichbar-
keit großer Zielgruppen für strukturelle und kommuni-
kative Strategien – auch gute Bedingungen für strategi-
sche Interventionen zur Förderung nachhaltigen Kon-
sums. Insbesondere in den Städten in Industrieländern 
wurden seit den 1970er Jahren viele Ansätze entwi-
ckelt, um beispielsweise die Ressourceneffizienz urba-

nen Konsums zu erhöhen. Neben strukturellen Ansät-
zen (wie Verbesserungen des öffentlichen Verkehrs 
oder Einführung von Mülltrennung) wurde hierbei 
auch versucht, Kompetenzen und Motive zum Umwelt-
schutz einzubinden (Abrahamse und Matthies, 2013). 
Dabei wurde deutlich, dass Motive, Handeln und Kon-
textbedingungen zusammenwirken und strukturelle 
mit kommunikativen Strategien (Information, geziel-
tes Feedback) kombiniert werden müssen (Bolderdijk 
et al., 2013) und dass insbesondere gruppen- oder 
gemeinschaftsorientierte Maßnahmen dauerhaft wir-
ken (Keizer und Schulz, 2013). 

Für den Bereich der Mobilität zeigen viele Studien, 
dass unterschiedliche verhaltensbezogene Metho-
den und Instrumente zur Verringerung des automobi-
len Individualverkehrs (Kap. 9.3.1.2), wie Erhöhung 
von Benzinpreisen, Verbesserung der Bedingungen für 
Fußgänger und Radfahrer und des öffentlichen Nah-
verkehrs sowie Förderung von grüner Technologie nicht 
einzeln, sondern in Kombination wirken und die Auto-
nutzung um 5–30  % verringern können (Gärling und 
Frimann, 2014). Stark eingreifende strukturelle Maß-
nahmen zur Reduktion des Autoverkehrs (z.  B. Rück-
bau der Verkehrsflächen oder Erhöhung der Preise für 
den ruhenden Verkehr) werden zwar häufig im Vorhi-
nein von der Bevölkerung abgelehnt und von der Ver-
waltung daher gemieden, nach Umsetzung treffen sie 
jedoch meist auf Akzeptanz. So führte eine 2007 ein-
geführte, „Überlastungssteuer“ genannte Gebühr für 
PKW in der Stockholmer Innenstadt nicht nur zu einer 
erheblichen Reduktion des Innenstadtverkehrs und 
damit einem geringeren CO2-Ausstoß und besserer Luft-
qualität, sondern auch die zunächst mehrheitlich skep-
tischen Bewohnerinnen und Bewohner des Großraums 
Stockholm schätzen mittlerweile die höhere Lebens- 
und Aufenthaltsqualität in der Stadt (Börjesson et al., 
2013). Das Beispiel des Embarcadero Freeways in San 
Francisco zeigt außerdem, wie schnell sich Verkehrs- 
und Mobilitätsmuster an vermeintliche Verluste anpas-
sen können. Der Freeway war mit 70.0000 Fahrzeu-
gen täglich eine der Hauptverkehrsachsen San Francis-
cos. Sein bereits 1985 geplanter Rückbau wurde durch 
Proteste aus der Bevölkerung verhindert. Als der Free-
way 1989 durch ein Erdbeben zerstört wurde, entstand 
jedoch wider Erwarten kein Verkehrschaos, der Verkehr 
reduzierte sich und der Freeway wurde schließlich zu 
einem bis heute beliebten Boulevard umgebaut (Agnos, 
2009). 
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2.4.4	
Ausblick: Perspektiven für lebenswerte Städte 

Aus der Betrachtung von Stadt als Lebensraum lassen 
sich folgende Schlussfolgerungen ableiten:
1.	 Urbane Lebensqualität und lebenswerte Städte 

sind für eine nachhaltige Stadtentwicklung wich-
tige Orientierungsdimensionen. Menschen in urba-
nen Räumen sind zum einen mehrfach belastet und 
diese Belastungen können durch die globalen Her-
ausforderungen des Klimawandels, der weltweiten 
Migrationsbewegungen in die Städte und der Ver-
knappung von Ressourcen potenziell steigen. Zum 
anderen sind empfundene urbane Lebensqualität 
und damit verbundene Aspekte wie Ortsbindung, 
soziale Kohäsion, Teilhabe und lokales Engagement 
aber auch als Ressource für gesellschaftliche Trans-
formationsprozesse zu betrachten. Der WBGU ist 
daher der Ansicht, dass Strategien zur Förderung 
von Lebensqualität Gesellschaften auch für den 
Umgang mit den genannten Herausforderungen 
rüsten (Kap. 9.2). 

2.	 Wichtige Ressourcen zur Steigerung von Resilienz 
und Lebensqualität liegen in der baulich-räumli-
chen Gestaltung von Städten (Kap. 9.3.1.3). Eine 
wichtige Rolle spielen dabei nach Ansicht des 
WBGU Ansätze für ein menschengerechtes urbanes 
Design, die das „menschliche Maß“ als Orientierung 
zugrunde legen und die Anregung, Lebendigkeit 
und Erholung bieten sowie individuelle Aneignung 
genauso wie soziale Interaktion ermöglichen (Gehl, 
2010; Jacobs und Appleyards, 1987). 

3.	 Damit die räumlichen Möglichkeiten für Resilienz 
und urbane Lebensqualität ihre Wirkung entfalten, 
ist deren partizipative Planung und Entwicklung 
ein wichtiges Element von Stadtgestaltung. Eine 
wesentliche Orientierung für das Hauptgutachten 
ist daher, wie menschliche Gesundheit und urbane 
Lebensqualität in den Städten durch die Sicherung 
von Teilhabe und Mitgestaltung gefördert werden 
können (Kap. 3.4). Städte sollen dabei als Lebens-, 
Kommunikations- und Begegnungsräume betrach-
tet werden, die Menschen sich aneignen, mitgestal-
ten und gemeinsam nutzen. Im Rahmen des Gut-
achtens wird eine Perspektive dafür entwickelt, wie 
die vielfältigen Bedürfnisse und die Gestaltungs-
rechte der Bewohnerinnen aus verschiedenen sozi-
alen Milieus bei Stadtgestaltungspolitik und urba-
ner Governance ausreichend zu berücksichtigen 
sind (Kap. 8). 

4.	 Urbane Lebensstile sind nicht in erster Linie ein Pro-
blem, das es zu beheben gilt. Vielmehr zeigt sich bei 
genauerer Betrachtung der komplexen Zusammen-
hänge zwischen individuellen, sozialen und räum-

lich-strukturellen Faktoren, dass es nicht sinnvoll 
ist, von einer direkten Kopplung zwischen urbanem 
Leben und nicht nachhaltigem Konsum auszuge-
hen. Eine differenzierte Betrachtung zeigt vielmehr 
eine Vielzahl von Ansatzpunkten für die Förderung 
von nachhaltigem Konsum in urbanen Räumen 
(Abb. 2.4-6).

Ein weiteres Potenzial liegt in der Untersuchung und 
gezielten Förderung sozialer Innovationen. Städte kön-
nen für kreative Ansätze zur Veränderung von Kon-
summustern einen guten Nährboden bieten (Bell et al., 
1996:  371; Flade, 2015). Soziale Innovationen spie-
len bei gesellschaftlichen Veränderungsprozessen eine 
maßgebliche Rolle (Kap. 3.5.3.3). Eine Suchrichtung 
des Gutachtens beschäftigt sich daher mit Transforma-
tionsansätzen in Städten, die sich an sozial-innovati-
ven Prozessen und Akteuren orientieren und diese in 
Strategien nachhaltiger (Stadt-)Entwicklung integrie-
ren (Kap. 6). 

2.5
Urbane Governance: Akteure, Strukturen, 
Prozesse

Urbane Governance ist einer der zentralen Ansatz-
punkte, um Städte inklusiv und nachhaltig zu gestal-
ten und die Große Transformation in Städten zu reali-
sieren. An dieser Stelle soll zunächst ein Überblick über 
Akteure, Strukturen und Prozesse urbaner Governance 
gegeben werden. Darauf aufbauend entwickelt der 
WBGU in Kapitel 8 das Konzept transformativer urba-
ner Governance.

In Städten finden sich vielschichtige und auf Grund 
der Diversität von Städten sehr unterschiedliche Gover-
nance-Strukturen. Die unterschiedlichen beteiligten 
Akteure sind Teil eines komplexen Mehrebenensys-

Abbildung 2.4-6
Aufbrechen der Pfadabhängigkeiten einer autogerechten 
Stadt, Portland, USA.
Quelle: Mareike Kroll/WBGU
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tems und damit eingebunden in und abhängig von 
übergeordneten Ebenen: in föderalen Systemen ist es 
die regionale und die nationale Ebene; zusätzlich kom-
men noch supranationale Strukturen, beispielsweise 
die EU oder internationale Strukturen wie die UN oder 
andere internationale Verhandlungskontexte hinzu. 
Städte werden auf internationaler Ebene (beispiels-
weise im Bereich Klimapolitik) auch selbst aktiv und 
es bilden sich Städtenetzwerke und somit eine Global 
Urban Governance (Kap. 2.5.6).

Der Governance-Begriff prägt seit den 1990er Jah-
ren nicht nur sozial-, wirtschafts- und rechtswissen-
schaftliche, sondern auch politische Diskussionen. 
Entsprechend vielfältig und teilweise widersprüchlich 
sind die Versuche den Begriff zu definieren. Wie in der 
Literatur zu Global Governance lassen sich auch in der 
Debatte zur urbanen Governance analytisch-empiri-
sche und normative Definitionen unterscheiden. Ers-
tere dienen als möglichst wertneutrale Analyserahmen 
der Untersuchung von städtischen Steuerungs- und 
Regulationsprozessen. Letztere tragen normative Label 
wie Good oder Sustainable Governance. Diese Konzepte 
beschreiben wie Governance sein sollte, um bestimmte 
Ziele – z.  B. mehr demokratische Teilhabe oder mehr 
Nachhaltigkeit – zu erreichen. Mit Blick auf die Große 
Transformation hat der WBGU ein Konzept transforma-
tiver urbaner Governance entwickelt, das in Kapitel 8 
vorgestellt wird. Um die verschiedenen Facetten und 
Elemente städtischer Governance besser verstehen und 
einordnen zu können, wird hier zunächst eine analy-
tisch-empirische Definition urbaner Governance vorge-
stellt. Die Erkenntnisse über gutes Regieren in Städten 
werden im Kapitel 2.5.5 zusammengefasst.

Urbane Governance besteht aus den Handlungen 
hoheitlicher und nicht hoheitlicher Akteure und Ins-
titutionen mit dem Ziel, die gemeinsamen Angelegen-
heiten einer Stadt zu organisieren. Es ist ein andauern-
der Prozess, durch den widersprüchliche Interessen in 
Einklang gebracht und kooperatives Handeln beför-
dert werden können. Zur urbanen Governance zählen 
sowohl formelle Institutionen und Instrumente wie 
auch informelle Arrangements, gleichgültig ob sie das 
Resultat eines parlamentarischen Gesetzgebungspro-
zesses oder das Ergebnis zivilgesellschaftlicher Selbst-
organisation sind (UN-Habitat, 2002:  19). Neben dieser 
innenorientierten gibt es eine außenorientierte Dimen-
sion urbaner Governance. Sie umfasst die Handlungen 
hoheitlicher und nicht hoheitlicher Akteure mit dem 
Ziel, für und durch eine Stadt nationale und globale 
Governance-Prozesse und -Strukturen zu gestalten.

2.5.1	
Akteure

Akteure urbaner Governance lassen sich in hoheitli-
che und nicht hoheitliche Akteure unterscheiden. Zu 
den relevanten hoheitlichen Akteuren zählen Bürger-
meister, Stadträte und Stadtverwaltungen, aber je nach 
Land auch regionale und nationale Verwaltungen und 
Ministerien, die die Entwicklung von Städten mitgestal-
ten. Zur nicht hoheitlichen Seite zählen Unternehmen 
und zivilgesellschaftliche Organisationen – Nichtregie-
rungsorganisationen (NRO), Community Based Orga-
nizations (CBOs), Wissenschaftlerinnen sowie Kirchen 
und andere religiöse Organisationen.

2.5.1.1	
Hoheitliche Akteure
Vergleicht man Entscheidungs- und Verwaltungsstruk-
turen in Städten, ergibt sich ein sehr diverses Bild. 
Große Unterschiede treten nicht nur zwischen ver-
schiedenen Staaten, sondern teilweise auch inner-
halb von Staaten auf. In vielen Entwicklungs- und 
Schwellenländern sind sowohl traditionelle, vorkolo-
niale Strukturen als auch die Einflüsse der ehemaligen 
Kolonialmächte noch deutlich zu erkennen. Stadtregie-
rungen und Stadtverwaltungen lassen sich trotz ihrer 
Vielfalt anhand zweier Aspekte strukturiert betrach-
ten: Zum einen mit Blick darauf, inwieweit übergeord-
nete Ebenen direkten Einfluss auf Stadtregierungen 
und Stadtverwaltungen nehmen, und zum anderen in 
Bezug darauf, wie das Verhältnis zwischen Bürgermeis-
ter und Stadtrat – sollte es einen solchen geben – gere-
gelt ist (Tab. 2.5-1; Devas, 1999; Berg und Rao, 2005; 
Sud und Yilmaz, 2013).

Beim direkten Einfluss übergeordneter hoheitlicher 
Akteure – d.  h. regionaler oder nationaler Verwaltungen 
und Ministerien – ist bei einem Vergleich kommunaler 
Verwaltungsapparate zu sehen, dass sich international 
große Unterschiede hinsichtlich ihrer Leistungsfähig-
keit feststellen lassen. Diese hängen vom Ausbildungs-
grad des Personals und den Finanzierungsinstrumenten 
ab, aber auch von den Möglichkeiten einer Stadtver-
waltung, eigenverantwortlich passendes Personal aus-
wählen und diesem ein konkurrenzfähiges Gehalt zah-
len zu können. Dies ist insbesondere in vielen Schwel-
len- und Entwicklungsländern nicht gegeben. Dort 
besitzen zudem oft nicht Städte, sondern Regional- 
oder Zentralregierungen die Personal-, Organisations- 
und Finanzhoheit über kommunale Verwaltungen. Ver-
waltungsmitarbeiter werden durch höhere Instanzen 
eingestellt und abgeordnet. Selbst wenn Stadtregierun-
gen die Möglichkeit haben, selbst Personal auszuwäh-
len, ist die Einkommenshöhe meist zentral festgelegt 
und liegt in der Regel für kommunale Mitarbeiter nied-
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Tabelle 2.5-1
Bürgermeister-Stadtrat Modelle im Vergleich.
Quelle: WBGU, basierend auf Sud und Yilmaz, 2013; Berg und Rao, 2005; Devas, 1999

Stadtrat wählt Bürgermeister und behält 
Exekutivfunktionen

Direkt 
gewählter 
Bürgermeister

Bürgermeister 
und Stadtrats
kabinett

Stadtrat und 
Stadtmanager

Stadtrat als 
Exekutive 

Bürgermeister wird 
eingesetzt

(Ab)Wahl 
Bürgermei-
ster

Bürgermeister 
wird direkt 
gewählt; kann 
meist nicht vom 
Stadtrat abgesetzt 
werden

Stadtrat wählt 
Bürgermeister 
und kann diesen 
abwählen

Stadtrat wählt 
Bürgermeister 
und kann diesen 
abwählen

Stadtrat wählt 
Bürgermeister 
und kann diesen 
abwählen

Bürgermeister 
wird von überge-
ordneten Ebene 
(regional oder 
national) ernannt 
und entlassen

Aufgaben 
Bürgermei-
ster

Bürgermeister hat 
weitgehende Exe-
kutivvollmachten; 
leitet die Stadt-
verwaltung, bringt 
Gesetzinitiativen 
in den Stadtrat 
ein; schlägt Haus-
halt vor

Bürgermeister 
bildet aus Rats-
mitgliedern ein 
Kabinett

Bürgermeister 
hat repräsenta-
tive Funktion; 
Tagesgeschäft und 
dafür notwendige 
exekutive Voll-
machten werden 
vom Stadtrat an 
einen Stadtmana-
ger delegiert

Bürgermeister 
hat fast nur 
repräsentative 
Aufgaben

Die Aufgabenver-
teilung zwischen 
Bürgermeister und 
Stadtrat variiert; je 
nach Land ähnelt es 
einer der ande-
ren vier Modelle 
(Bürgermeister und 
Stadtratskabinett 
usw.) 

Aufgaben 
Stadtrat

Kontrolliert 
Bürgermeister; 
muss Gesetzen 
und Haushalt 
zustimmen

Rat kontrolliert 
Bürgermeister 
und Kabinett, 
kann diese 
abwählen

Stadtrat behält 
politische Kontrolle 
und gibt dem 
Stadtmanager 
den politischen 
Rahmen vor

Stadtrat formt 
themenbezo-
gene Ausschüs-
se und Sprecher, 
denen in diesen 
Bereichen die 
Exekutivaufga-
ben zufallen

In manchen autori-
tären Staaten gibt 
es keine parlamen-
tarische Kontrolle 
der Bürgermeister 

Vorteile Gilt als effizientes 
Modell, in dem 
der Bürgermeister 
viel Gestaltungs-
macht besitzt 
und klar als der 
politisch Ver-
antwortliche zu 
erkennen ist

Langfristig 
engagierter, 
professioneller 
Stadtmanager kann 
Stadt effizienter 
leiten und unter-
liegt (theoretisch) 
nicht kurzfristigen 
politischen Zielen

Entscheidungen 
können besser 
an Bedürfnisse 
der Bevölkerung 
angepasst wer-
den – mehrere 
Stadträte sind 
leichter zu 
erreichen als 
ein einzelner 
Bürgermeister 

Nachteile Große Macht-
fülle bei einer 
Person macht 
Kompromisse 
unnötig; radikale 
Richtungswechsel 
nach Machtwech-
sel möglich

Gilt als instabil, 
da Bürgermei-
ster bei unklaren 
Mehrheiten im 
Stadtrat schnell 
abgewählt wer-
den können

Kritiker monieren, 
dass die wichtige 
Aufgabe einer po-
litischen Führung 
unterschätzt wird

Funktioniert 
nur in kleinen, 
homogenen 
Städten gut, in 
denen es keine 
kontroversen 
Stadtentwick-
lungsthemen 
gibt

Regionale 
Verbreitung

Deutschland, 
zahlreiche große 
Metropolen, z.  B. 
New York, London

Viele Städte 
Großbritanni-
ens (Ausnahme 
London)

Kleine und mittlere 
Städte in den USA

Anglophones 
Afrika; 
Dänemark
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riger als bei entsprechenden Stellen in der Nationalver-
waltung. Dies senkt die Attraktivität der Kommune als 
Arbeitgeber und macht es schwierig, geeignetes Ver-
waltungspersonal zu finden. Desweiteren befördert 
schlechte Bezahlung die Korruptionsanfälligkeit der 
Verwaltung (Sud und Yilmaz, 2013:  120  f.; UN-Habitat 
und TI, 2004).

Außerdem gibt es Länder, in denen Bürgermeister 
nicht gewählt, sondern von übergeordneten politischen 
Instanzen eingesetzt werden. Insbesondere in autori-
tären Systemen gibt es keine Stadträte, die die einge-
setzten Amtsträger kontrollieren. So setzt beispiels-
wiese der ägyptische Präsident den Gouverneur von 
Kairo ein, der der Stadtverwaltung vorsteht und exe-
kutive Entscheidungskompetenzen innehat, aber nicht 
mit einem Stadtrat zusammenarbeiten muss (Kap. 5.3). 
Daneben gibt es Länder, in denen die Bürgermeister 
zwar eingesetzt werden, es aber gewählte Stadträte 
gibt, die sie parlamentarisch kontrollieren.

Neben der Möglichkeit, dass Bürgermeister einge-
setzt werden, sind es insbesondere Unterschiede in der 
Verteilung von Aufgaben und Entscheidungskompe-
tenzen zwischen Stadträten und Bürgermeistern, die 
die Vielfalt urbaner Regierungsstrukturen ausmachen. 
Hier lassen sich vier idealtypische Modelle identifizie-
ren (Tab. 2.5‑1). Sie unterschieden sich insbesondere 
darin, ob der Bürgermeister direkt von der Bevölkerung 
oder indirekt durch den Stadtrat gewählt wird und wer 
– Bürgermeister oder Rat – welche Entscheidungskom-
petenzen hat und welche exekutiven Aufgaben wahr-
nimmt. 

In Europa haben sich in den vergangenen 25 Jahren 
immer mehr Staaten dem Modell der direkt gewählten 
Bürgermeister zugewendet (Moonen et al., 2014:  15). 
Prominentestes Beispiel ist Großbritannien, in dem es 
vor dem Jahr 2000 keine direkt gewählten Bürgermeis-
ter gab. Erst durch eine Gesetzesreform wurde z.  B. 
das Amt des Mayor of London geschaffen. Da direkt 
gewählte Bürgermeisterinnen meist viele Entschei-
dungskompetenzen auf sich vereinigen, erlauben diese 
Systeme effizienteres Regieren und erleichtern Refor-
men und Neuerungen. Im Hinblick auf progressive 
Veränderungen im Verkehrsbereich oder Umweltmaß-
nahmen werden oft Michael Bloomberg, der ehemalige 
Bürgermeister New Yorks, oder Ken Livingstone, der 
ehemalige Bürgermeister Londons, genannt – beides 
direkt gewählte Bürgermeister mit großen Entschei-
dungsbefugnissen. Die Stärken dieses Modells sind 
gleichzeitig seine Schwächen: Neu gewählte Bürger-
meister tendieren in diesem System dazu, andere Ent-
wicklungen als ihre Vorgänger zu befördern, um sich in 
Wahlkämpfen von diesen abzugrenzen. So kann Kon-
tinuität in der Stadtentwicklung geschwächt werden. 
Ein Bürgermeister mit viel Entscheidungskompetenz, 

der kein Interesse daran hat progressive Veränderun-
gen aktiv voranzutreiben, kann notwendige Transfor-
mationen behindern oder diese gar rückgängig machen 
(Devas, 1999:  7; Sud und Yilmaz, 2013:  119  ff.).

Es lassen sich allerdings auch Gegenbewegungen 
beobachten: In Dänemark ist man ab 1998 wieder 
zum Modell des Stadtrats als Exekutive zurückgekehrt 
(weak mayor-strong council bzw. mayor-in-council; 
Tab. 2.5-1). Dieses Modell baut insbesondere auf infor-
mellen sozialen Beziehungen und Kontakten auf. Es 
funktioniert besonders in kleinen, homogenen Städ-
ten oder in Bezirken, in denen es wenig widersprüchli-
che Sichtweisen auf zentrale Stadtentwicklungsthemen 
gibt. In Kopenhagen und anderen dänischen Städten 
erhofft man sich durch die Rückkehr zu diesem Modell 
eine höhere Reaktionsfähigkeit und -bereitschaft der 
Stadträte auf die Bedürfnisse der Bürger (Kap. 5.4.4.2; 
Berg und Rao, 2005; Sud und Yilmaz, 2013:  115  ff.).

2.5.1.2	
Wirtschaftsakteure
Unternehmen sind eine weitere zentrale Akteursgruppe 
urbaner Governance. Viele Unternehmen produzieren 
ihre Waren in Städten bzw. verkaufen sie dort. Die Pri-
vatwirtschaft ist in der Regel mit Abstand der größte 
Arbeitgeber einer Stadt. Weltweit wird mehr als 80    % 
der Wirtschaftsleistung in Städten generiert, obwohl 
dort nur etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt 
(World Bank, 2015a). Unternehmen, die in einer Stadt 
produzieren oder dort ihre Dienstleistungen erbringen, 
sind an guter Infrastruktur, passenden Zulieferfirmen 
und qualifizierten Arbeitskräften interessiert.

Darüber hinaus gibt es Wirtschaftsakteure, deren 
Geschäft die Stadt selbst ist: Immobilieninvestoren, 
Planungsbüros, Bauunternehmen oder Firmen, die 
Dienstleistungen wie Abfallentsorgung, öffentlichen 
Personennahverkehr oder Car Sharing anbieten. Sie 
haben ein großes Interesse daran, wie eine Stadt sich 
entwickelt bzw. deren Alltagsbetrieb gestaltet wird.

Neben dem formellen spielt auch der informelle Sek-
tor gerade in städtischen Ökonomien der Entwicklungs- 
und Schwellenländer eine wichtige Rolle (Feige, 1990), 
wobei der Übergang zwischen „formell“ und „infor-
mell“ oft fließend ist. Unter informeller Ökonomie 
wurden ursprünglich ausschließlich nicht registrierte 
wirtschaftliche Aktivitäten armer Bevölkerungsschich-
ten in den Städten der Entwicklungs- und Schwel-
lenländer gefasst. Darunter verstanden wurden vor 
allem Straßenhändler, nicht registrierte Beschäftigte 
im Transport- und Reparaturwesen, fliegende Händ-
ler oder Müllsammler. Der informelle Sektor wurde in 
den 1970er Jahren zunächst als getrennt von forma-
len, staatlich registrierten Wirtschaftsaktivitäten gese-
hen; mittlerweile ist aber klar, dass es sich dabei um eng 
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miteinander verwobene Wirtschafts- und Interaktions-
kreisläufe handelt. Speziell Akteure aus Großhandel, 
Finanzwirtschaft, Bausektor und Transportwesen inter-
agieren im fließenden Übergangsfeld zwischen formel-
len und informellen Aktivitäten (Kap. 7.3; Roy und 
AlSayyad, 2004; Escher, 1999; Kappel, 1996; Schamp, 
1989). Auch in den Städten der Industrieländer finden 
sich informelle Ökonomien. Neben der Schwarzarbeit 
sind dies insbesondere Drogenhandel oder Prostitution 
(Venkatesh, 2013).

2.5.1.3	
Zivilgesellschaft
Innerhalb der Zivilgesellschaft gehören NRO, CBOs, 
Wissenschaftlerinnen sowie Kirchen und andere religi-
öse Organisationen zu den zentralen Akteuren.

Charakteristisch für CBOs ist ihre Verwurzelung 
in den Stadtquartieren. Die meisten Organisationen 
wurden dort gegründet und befassen sich mit für die 
Städte, Gemeinden und Nachbarschaften spezifischen 
Themen wie Wohnraum, Mobilität oder Bildung. Hin-
sichtlich der Organisationsstruktur und Finanzierung 
existieren CBOs in großer Bandbreite von stark institu-
tionalisierten, eingetragenen Vereinen bis zu informel-
len Zusammenschlüssen: Während manche Organisati-
onen hauptamtliche Mitarbeiterinnen finanzieren kön-
nen, sind andere ehrenamtlich organisiert. Oft basie-
ren sie auf gewählten, legitimierten Strukturen, haben 
spezifische, festgelegte Aufgaben und Inhalte; teilweise 
sind es selbsternannte, durch starke Partikularinteres-
sen geprägte Gruppen, die nur temporär zusammen-
kommen und nicht über eine breite Legitimation verfü-
gen (UN-Habitat, 2011a).

Daneben gibt es NRO, die meist themenspezifisch 
agieren und deren Aktionsradius über eine einzelne 
Stadt hinaus geht. Beispiele hierzu sind nationale oder 
transnationale Umweltorganisationen, die Themen wie 
urbane Mobilität oder klimafreundliches Bauen bear-
beiten, aber auch Netzwerke wie Shack/Slum Dwellers 
International, die lokale Initiativen in informellen Sied-
lungen auf internationaler Ebene vernetzen (Herrle et 
al., 2015b).

Kirchen und religiöse Organisationen sind in vielen 
Städten weitere wichtige Akteursgruppen. Ihre Rolle 
unterscheidet sich je nach Religion und gesellschaft-
lichem Kontext deutlich. Im städtischen Kontext ihres 
Engagements übernehmen sie vor allem im sozialen 
Bereich viele wichtige Dienstleistungen, die für die ele-
mentare Grundversorgung von Bedeutung sind (z.  B. 
Suppenküchen, Bildungsangebote, Kinderbetreuung, 
Altenfürsorge). Sie sind außerdem vielfach Akteure, 
die aufgrund eigenen Land- oder Immobilienbesitzes 
die Möglichkeit haben, Stadtentwicklung mitzugestal-
ten. Dies zeigt sich an der Rolle der christlichen Kir-

chen in Europa, in muslimisch geprägten Städten z.  B. 
am Einfluss von Waqfs, stiftungsähnlichen Instituti-
onen des islamischen Rechts (Wirth, 2000), sowie in 
Städten buddhistisch geprägter Gesellschaften im Kon-
text der Tempel- und Klosterbauten, Klosterschulen 
oder Unterkünften für Pilger.

Auch Wissenschaftlerinnen sind im Hinblick auf 
Stadtentwicklung wichtige zivilgesellschaftliche 
Akteure. Häufig greifen Stadtverwaltungen auf die 
Expertise von Wissenschaftlern zurück, um Stadtent-
wicklungsprozesse besser verstehen und steuern zu 
können. Mit dem World Urban Forum gibt es auf inter-
nationaler Ebene eine Austauschplattform zwischen 
Praktikern und Wissenschaft. Im Rahmen transdizi-
plinärer Forschung arbeitet die Wissenschaft zusam-
men mit NRO und lokalen Initiativen oder an Stadtent-
wicklungsthemen. Im Kontext von Reallaboren versu-
chen Forscher Stadtentwicklung sogar mitzugestalten 
(Kap. 10.2).

2.5.2	
Strukturen urbaner Governance

Die genannten Akteursgruppen sind in unterschiedli-
chen Konstellationen daran beteiligt, die Angelegenhei-
ten einer Stadt zu organisieren (Kap. 2.4.1). Global gese-
hen gibt es große Unterschiede, welche Aufgaben von 
welchen Akteuren wie wahrgenommen werden. Trotz 
aller Unterschiede lassen sich Aufgabenbereiche iden-
tifizieren, für die die meisten Stadtregierungen verant-
wortlich sind (UCLG, 2013). Entweder kümmern sie 
sich unmittelbar um die Umsetzung oder sie beauftra-
gen andere Akteure damit. Zu diesen Aufgabenberei-
chen gehört die Bereitstellung urbaner Dienstleistun-
gen, wie beispielsweise Trinkwasserver- und Abwasse-
rentsorgung, öffentlicher Personennahverkehr, Abfall
entsorgung oder die Bereitstellung, Instandhaltung 
sowie Beleuchtung von Straßen und öffentlichen Plät-
zen. Stadtverwaltungen haben meist die Verantwortung 
für den Umgang mit Luftverschmutzung, den Umwelt- 
und Gesundheitsschutz sowie den Katastrophenschutz 
in ihrem Hoheitsgebiet. Zudem fallen zum Teil soziale 
Aufgaben wie Bildung und Kinderbetreuung sowie kul-
turelle Angebote (Museen, Bibliotheken usw.) oder Tou-
rismus in ihren Aufgabenbereich. Sie sind u.  a. für die 
Bauplanung, die Bebauung, Gebäudestandards sowie 
die Instandhaltung öffentlicher Gebäude verantwort-
lich (UCLG, 2013). Hinzu kommen Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts – wie z.  B. Klimaschutz und Kli-
maanpassung, Gewährleistung von Bürgerbeteiligung in 
Planungsprozessen oder die Unterbringung und Versor-
gung von Flüchtlingen – deren (faktische) Bewältigung 
häufig auf der lokalen Ebene angesiedelt ist. 



2  Urbanisierung im globalen Kontext

106

2.5.2.1	
Zusammenspiel hoheitlicher und privater 
Governance
In den letzten Jahrzehnten hat es weltweit starke Ver-
änderungen urbaner Governance gegeben. Die Domi-
nanz neoliberaler Ideen und Diskurse und die Idee eines 
„schlanken“ Staates haben sich auch auf lokaler Ebene 
niedergeschlagen (Harvey, 1989; Jessop 1997; Brenner 
und Theodore, 2002; Swyngedouw et al., 2002). 
Städtische Institutionen haben sich in vielen Ländern 
aus manchen Bereichen der Daseinsvorsorge teilweise 
oder ganz zurückgezogen und diese privatwirtschaft-
licher Verantwortung übertragen. Im Zuge der Libera-
lisierung öffentlicher Dienstleistungen begannen viele 
Städte, Versorgungsdienstleistungen in den Bereichen 
Energie, Wasser, Gesundheit und Mobilität zu privati-
sieren, mit Privatunternehmen Public-Private-Partner-
ships zu bilden oder die Aufgaben privaten Unterneh-
men zu übertragen. Dieser Wandel lief nicht ohne Prob-
leme ab. Vor allem seit Beginn der globalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise 2007 lassen sich vielerorts Gegenbe-
wegungen beobachten. Die Hinwendung zu partizipa-
tiven Governance-Instrumenten wie Bürgerhaushal-
ten oder Bürgerbeiräten (consejos) in Lateinamerika ist 
etwa im Zusammenhang mit der Ablehnung neolibera-
ler Ideen und Entwicklungen zu sehen (Geddes, 2014).

Die vielfältigen Governance-Strukturen unterschei-
den sich zum einen in den Modi von Steuerung, zum 
anderen hinsichtlich der an den Prozessen beteilig-
ten Akteure, wie verschiedene Typologien zeigen. Ein 
Beispiel ist die Typologie urbaner Governance-Modi, 
die Bulkeley und Kern (2006) für ihre Analyse loka-
ler Klimaschutzbemühungen entwickelt haben. Sie 
unterscheiden zwischen hierarchischen Formen urba-
ner Governance – Verordnungen, Flächennutzungs-
pläne usw. – sowie der Steuerung durch Bereitstel-
lung (governing through provision) und der Steue-
rung durch Befähigung (governing through enabling). 
Mit Steuerung durch Bereitstellung beschreiben sie die 
Lenkungswirkung, die durch die Bereitstellung öffentli-
cher Infrastruktur und Dienstleistungen erzielt werden 
kann. Ein gutes Nahverkehrsnetz und eine begrenzte 
Zahl an Parkplätzen in Innenstädten helfen beispiels-
weise, den Anteil des motorisierten Individualverkehrs 
in einer Stadt zu senken (Kap. 4.2.2). Die Steuerung 
durch Befähigung beschreibt finanzielle oder kommu-
nikative Maßnahmen, durch die Menschen in die Lage 
versetzt werden sollen, in einer bestimmten Art und 
Weise zu handeln. Darunter fallen Förder- und Kredit-
programme, mit denen es Menschen ermöglicht wer-
den soll, z.  B. die energetische Sanierung eines Hau-
ses umzusetzen oder Informations- und Bildungskam-
pagnen, um Menschen über Probleme und mögliche 
Lösungen zu informieren und so Impulse für Verände-

rungen zu geben.
In der Literatur zu Global Governance differenziert 

man zwischen hierarchischer, netzwerkartiger und 
marktförmiger Steuerung als Formen, die sich auch auf 
städtischer Ebene finden lassen (Pattberg und Stripple, 
2008). Dort werden Governance-Strukturen zusätz-
lich danach unterschieden, wer sie reguliert, befördert 
und durchsetzt. Diese „Quelle der Autorität“ (Pattberg 
und Stripple, 2008) liegt entweder bei hoheitlich oder 
nicht hoheitlich handelnden Akteuren. Die verschie-
denen Ansätze lassen sich in einer Typologie urbaner 
Governance zusammenfassen (Abb. 2.5-1). Die Zuord-
nung einzelner Beispiele unterscheidet sich regional-
spezifisch: In manchen Städten werden Sozialwohnun-
gen beispielsweise direkt über städtische oder andere 
staatliche Wohnungsbaugesellschaften bereitgestellt. 
In anderen wird dies durch das Zusammenspiel staatli-
cher und privater Akteure erreicht, etwa durch die Ver-
gabe günstiger staatlicher Kredite, mithilfe derer pri-
vate Wohnungen in eine Mietpreisbindung gebracht 
werden. In vielen Städten, in denen von kommunaler 
oder staatlicher Seite keine Sozialwohnungen bereit-
gestellt werden, wird bezahlbarer Wohnraum durch 
Genossenschaften oder andere zivilgesellschaftliche 
Institutionen angeboten.

2.5.2.2	
Informelle Governance
Bei der Betrachtung urbaner Governance lassen sich 
konzeptionell informelle von formellen Prozessen und 
Strukturen unterscheiden – wenngleich diese in der 
Realität oft eng miteinander verknüpft sind und flie-
ßende Übergänge bestehen. Unter formelle Prozesse 
fallen rechtlich verankerte Strukturen und Verfahren 
(z.  B. Gesetzgebungsverfahren oder Verwaltungspro-
zesse). Informelle Prozesse basieren hingegen nicht 
(unmittelbar) auf einer rechtlichen Grundlage. Die 
Diversität informeller Governance ist sehr groß: Infor-
melle Absprachen etwa zwischen Stadträten im Zusam-
menhang mit einem formalen Entscheidungsprozess 
gehören ebenso dazu wie selbstorganisierte Struktu-
ren in informellen Siedlungen. Große Unterschiede zei-
gen informelle Prozesse beim Grad ihrer Institutiona-
lisierung. Neben ad hoc getroffenen Absprachen gibt 
es Prozesse, die zwar keine Rechtsgrundlage, aber eine 
lange institutionelle oder kulturelle Tradition haben.

Die wissenschaftliche Debatte geht über eine binäre 
Beschreibung – „was nicht rechtlich geregelt ist, ist 
informell“ – seit einigen Jahren deutlich hinaus. Dies 
zeigen verschiedene Ansätze, die das Thema neu ana-
lysieren: Unterschieden wird beispielsweise zwischen 
einer „Informalität von oben“ (durch die Verwaltungen 
selbst oder Kooperationen zwischen Regierungen, Ver-
waltungen und dem Privatsektor) und einer „Informali-
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tät von unten“ – die primär eine Selbstorganisation von 
Bewohnern auf Nachbarschaft- und Quartiersebene ist 
(Roy, 2009). 

Einen weiteren hilfreichen Zugang bietet Altrock 
(2012), der zwischen komplementärer und supplemen-
tärer Informalität unterscheidet. Komplementäre infor-
melle Governance ergänzt formale Prozesse und bereitet 
diese vor, z.  B. die zuvor beschriebene Absprache von 
Stadträten vor einem Stadtratsbeschluss. Supplemen-
täre informelle Governance entsteht parallel zu exis-
tierenden formalen Prozessen – in der Regel weil die 
Bedürfnisse betroffener Akteure durch formale Struk-
turen nicht adäquat bedient werden. Beispiele für sup-
plementäre, informelle Governance-Prozesse sind selb-
storganisierte Initiativen in informellen Siedlungen, 
etwa nachbarschaftliche Organisation der Trinkwasser-
versorgung. Diese entstehen parallel zu existierenden 
städtischen Verwaltungsstrukturen, wenn verantwort-

liche Akteure aufgrund mangelnder Kapazitäten, unzu-
reichender Finanzen, fehlenden Interesses oder fehlen-
der Rechtsgrundlage untätig oder nicht in der Lage sind 
Bedarfe zu erfüllen (Kreibich, 2000). 

Im Kontext der Urbanisierung in China werden For-
men geduldeter Informalität (welche fehlende städtische 
Dienstleistungen ersetzt, aber nicht rechtens sind) und 
experimenteller Informalität identifiziert (d.  h. Infor-
malität, die andere Lösungswege findet, deren Zweck-
mäßigkeit und Erwünschtheit seitens der Verwaltung 
zunächst beobachtet wird; Schoon und Altrock, 2014). 
Auch wenn sich die Unterscheidung verschiedener 
Typen informeller Governance theoretisch gut darstel-
len lässt, finden sich in der Empirie zahlreiche Misch-
formen, die nicht klar zugeordnet werden können. 

Abbildung 2.5-1
Unterschiedliche Formen urbaner Governance. Urbane Governance existiert in unterschiedlichsten Formen, die sich anhand 
zweier Aspekte sortieren lassen: (1) Wer versucht zu gestalten? Sind es hoheitliche, wirtschaftliche oder zivilgesellschaftliche 
Akteure? Es können auch mehrere Akteursgruppen beteiligt sein. (2) Welcher Modus der Governance wird von den Akteuren 
bemüht? Ist es hierarchische oder netzwerkartige Steuerung? Werden Dinge bereitgestellt oder Akteure befähigt? Die 
genannten Beispiele lassen sich je nach Kontext auch unterschiedlichen Kategorien zuordnen. Im Falle wirtschaftlicher Akteure 
können Beispiele wie Energieversorgung oder Wohnungsbau gleichzeitig den Kategorien Bereitstellung und Märkten zugeordnet 
werden.
Quelle: WBGU
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2.5.3	
Städte als Teil eines Mehrebenensystems 

2.5.3.1	
Kompetenzen
Wie Stadtregierungen die Aufgaben (Kap. 2.5.2), für die 
sie verantwortlich sind, bewältigen können und welche 
Freiheiten sie haben, neue Politiken zu implementie-
ren, hängt stark von den nationalen Rahmenbedingun-
gen und dem Governance-System ab. So bedingen das 
Verhältnis der Stadt zu übergeordneten Ebenen sowie 
die Machtverteilung innerhalb der Stadtregierung den 
Rahmen für städtisches Handeln und insbesondere die 
Möglichkeiten lokaler Rechtsetzung (Rodriguez und 
Shoked, 2014:  168).

Zunächst sind Städte und Gemeinden in die Staats- 
und Verwaltungsstrukturen eines Staates eingebunden 
– auch wenn die Ausgestaltung dieses Verhältnisses, 
d.  h. insbesondere der Grad der kompetenzbezogenen 
wie finanziellen Unabhängigkeit vom Nationalstaat, 
erheblich variiert. Die Staats- und Länderverfassun-
gen (in föderalistischen Systemen), einfache Gesetze 
oder in manchen Fällen auch Verordnungen erlauben 
und regeln die Existenz und Entwicklungsprozesse von 
Städten (Shah, 2006a:  1). Was die Eingliederung von 
Städten in den Staatsaufbau betrifft, so lassen sich ver-
schiedene Modelle identifizieren (Hesse und Sharpe, 
1991; Page und Goldsmith, 1987). Nach Hesse und 

Sharpe (1991) sichern beispielsweise die skandinavi-
schen Länder, Österreich, die Schweiz, die Niederlande 
und Deutschland in ihren Verfassungen die Existenz der 
kommunalen Ebene. Diese Ebene ist zudem bezüglich 
der Finanzen und Aufgabenwahrnehmung vergleichs-
weise unabhängig (North Middle European Group; 
Hesse und Sharpe, 1991:  607; Kuhlmann, 2006). Im 
Gegensatz dazu nimmt die kommunale Ebene im bri-
tischen System eher die Rolle einer lokalen Verwal-
tung als einer lokalen Regierung ein, d.  h. die kommu-
nale Ebene hat wenig politischen Einfluss auf der nati-
onalen Ebene. Ein ähnliches Modell gibt es in Irland, 
Kanada, Australien, den USA und Neuseeland (Anglo 
Group; Hesse und Sharpe, 1991:  607; Kuhlmann, 
2006). Jüngere Forschungen sprechen von einem Kon-
tinuum der Ausgestaltung der Beziehung zwischen 
Nationalstaaten und der lokalen Ebene (Rodriguez und 
Shoked, 2014:  143). In diesem Kontinuum lassen sich 
sechs Arten von Governance-Verhältnissen ausmachen, 
wobei an einem Ende eine schwache Befähigung der 
lokalen Ebene und am anderen Ende die stärkste Form 
der Befähigung in Form der Autonomie im Verhältnis 
zum Nationalstaat steht (Tab. 2.5-2).

Wenn, wie in der überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle, der Nationalstaat über die Existenz und die Kom-
petenzen der Kommunen entscheidet, dann bestimmt 
er auch das Verhältnis von Städten zu anderen Städten 
im Gleichordnungsverhältnis: Nationalstaaten können 
zwischen ihren Städten Kooperation erlauben, Anreize 

Tabelle 2.5-2
Kontinuum der Kompetenzverteilung zwischen Nationalstaat und lokaler Ebene.
Quelle: WBGU, basierend auf Rodriguez und Shoked, 2014

Modell „Geschöpf“ 
des Staates

Eng begrenzte 
Kompetenzen 
und staatliche 
Kontrolle

Im Vorhinein 
festgelegter 
Kompetenz
katalog

Kompetenz 
zur Regelung 
„lokaler“ bzw. 
„städtischer“ 
Belange

Umfassende 
Kompetenz, 
außer diese ist 
explizit ausge-
schlossen

Autonomie

Charakter
istika

Keine 
Befähigung 
der lokalen 
Ebene durch 
Kompetenz-
übertragung
und voll-
ständiges 
Management 
durch den
Staat

Keine Aner-
kennung im 
Bundesrecht, 
Übertragung 
gewisser Kom-
petenzen,
Kontrolle der 
Kompetenz
überschreitung 
(Ultra-vires-
Kontrolle),
keine Kompe-
tenz-Kompetenz 
(Dillon’s Rule)

Möglichkeit zur 
Gesetzgebung 
besteht nur, 
wenn die Kom-
petenz vorher 
ausdrücklich 
übertragen 
wurde

Möglichkeit zur 
Gesetzgebung 
im Bereich 
lokaler bzw. 
städtischer An-
gelegenheiten, 
solange dies 
nicht gegen 
Bundesrecht 
oder die Verfas-
sung verstößt 
(Home Rule)

Möglichkeit 
zur Gesetzge-
bung besteht 
immer, außer 
ein Bereich ist 
explizit (ge-
setzlich) aus-
geschlossen, 
Einschränkung 
über starke 
finanzielle Ab-
hängigkeit der 
Lokalebene

Umfassende 
Kompetenzen 
sowie feste 
Beteiligung 
an nationaler 
Gesetzge-
bung

Beispiel Mexiko Stadt 
(Mexiko)

Montreal
(Quebec, 
Kanada)

Paris
(Frankreich)

New York
(USA)

London
(England seit 
dem Localism 
Act 2011)

Buenos Aires
(Argentinien)
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dafür setzen oder diese gar erzwingen (Rodriguez und 
Shoked, 2014:  160). Zudem bestimmt der Nationalstaat 
die Rolle von regionalen, städteübergreifenden Gre-
mien, indem er diese einsetzt oder erlaubt (Rodriguez 
und Shoked, 2014:  161). Eine andere Variante besteht 
darin, bestimmte Aufgaben einer weiteren Institution 
zu übertragen, die dann beispielsweise die Wasserver-
sorgung oder den Transport für einen bestimmten regi-
onalen Bereich gewährleistet – unabhängig von oder in 
Kooperation mit der Stadtverwaltung (Rodriguez und 
Shoked, 2014:  161).

Unterhalb der Stadtebene können weitere Ebenen 
existieren. In Metropolregionen wurden unterschied-
liche Strukturen etabliert, um den Steuerungsanfor-
derungen großer Agglomerationen gerecht zu werden 
(Kasten 2.5-1). Unter dem Label Mikro-Lokalismus 
beschreiben Rodriguez und Shoked Strukturen auf 
Bezirks- oder Quartiersebene mit denen lokale Poli-
tiken und Entscheidungen beeinflusst werden kön-
nen (Rodriguez und Shoked, 2014:  161). In Städten 
wie Paris oder Buenos Aires sind bestimmte Kompe-
tenzen auf der Quartiers- oder Nachbarschaftsebene 
formell verankert, in anderen Konstellationen haben 
diese lediglich beratende oder verwaltende Funktio-
nen (Rodriguez und Shoked, 2014:  162  ff.). In ande-
ren Fällen wurde die Möglichkeit, Entscheidungen der 
Stadtregierung mit Bezug zur eigenen Nachbarschaft 
gerichtlich in Frage zu stellen, anerkannt (Rodriguez 
und Shoked, 2014:  164). 

2.5.3.2	
Herausforderungen
Auch wenn die ersten Städte historisch betrachtet lange 
vor den Nationalstaaten, wie wir sie heute kennen, 
existierten, so leiten Städte ihre Kompetenzen heute in 
den meisten Fällen von einem Nationalstaat ab. In man-
chen Konstellationen sichern die Nationalverfassungen 
die Existenz der kommunalen Ebene und gewährleis-
ten ihr darüber hinaus Rechte, wie beispielsweise das 
Recht der kommunalen Selbstverwaltung, wie es sich 
in Art. 28 Abs. 2 des Grundgesetzes oder der Europä-
ischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung fin-
det (European Charter of Local Self-Government, 1985; 
Lazar und Leuprecht, 2007:  7). Aus dem Bedarf an die-
sem Recht wird deutlich, dass die Städte und Gemein-
den einerseits als Teil des Staatsaufbaus mit Hoheits-
anspruch zu verstehen sind, andererseits aber auch 
anderen hoheitlichen Ebenen gegenüber in Abwehrsi-
tuationen geraten können, in denen ein Recht der kom-
munalen Selbstverwaltung zur Absicherung der eige-
nen Kompetenzen erforderlich ist. So wirken neben der 
Ebene des Nationalstaats weitere Ebenen insbesondere 
über Gesetzgebung direkt oder indirekt auf die kommu-
nale Ebene ein: beispielsweise die internationale Ebene 
über völkerrechtliche Verträge, die europäische Ebene 
über EU-Gesetzgebung, möglicherweise eine Länder- 
bzw. Bundesstaatenebene über die Ländergesetzge-
bung in föderalen Systemen sowie eventuell Regio-
nen über ihre regionale Gesetzgebung (Kap. 5.4). Hier 
wird deutlich, dass Städte Teil eines komplexen Mehre-

Kasten 2.5-1

Governance in Metropolregionen

In Metropolregionen und großen Agglomerationen haben 
sich unterschiedliche Governance-Strukturen herausgebildet: 
Manche Stadtregionen versuchen durch zweistufige Struktu-
ren sowohl dem Steuerungsbedarf von Stadtteilen als auch 
dem der gesamten Metropole gerecht zu werden. Andere 
besitzen lediglich eine Governance-Ebene. Diese kann entwe-
der stark fragmentiert oder hoch konsolidiert sein (Slack und 
Côté, 2014:  8  ff.). Im ersten Fall besteht eine Metropolregion 
aus vielen unabhängigen Einzelgemeinden, hat aber keine 
übergeordnete zentrale Instanz. Dies ist beispielsweise in 
vielen schweizerischen und US-amerikanischen Städten der 
Fall. So besteht Los Angeles, eine Stadt mit fast 13 Mio. Ein-
wohnern, aus über 200 Gemeinden und fünf Counties (Slack 
und Côté, 2014:  11). Um gemeinsame Entwicklungen für die 
gesamte Metropolregion voranzubringen, müssen sich die 
Kommunen koordinieren, was große Herausforderungen mit 
sich bringt. Außerdem gibt es durch das divergierende Steu-
eraufkommen eine stärkere Ungleichheit zwischen den Ein-
zelgemeinden einer Metropole (Slack und Côté, 2014:  10  f.). 

Städte mit einer einzelnen zentralen Verwaltung (z.  B. New 

York City oder Toronto) haben Vorteile durch Skaleneffek-
te. Durch das größere Steueraufkommen und die Möglich-
keit dieses zu verteilen, gibt es zudem weniger Ungleichheit 
zwischen einzelnen Stadtteilen und Gemeinden. Die klare 
Struktur macht das System für die Bürger verständlich. Bei 
großen Städten besteht jedoch die Gefahr, dass Bürger nur 
schlecht Zugang zu ihren parlamentarischen Vertretern und 
anderen Entscheidungsträgern bekommen. Außerdem ist es 
bei einzelnen, zentralen Verwaltungen auch wichtig, ob Stadt 
und Umlandgemeinden im Falle einer funktionellen Stadt-
entwicklung über die administrativen Stadtgrenzen hinaus 
gut miteinander kooperieren. Ist das funktionale Stadtgebiet 
größer als das administrative, muss sich die Stadtverwaltung 
mit Gemeinden im Umland verständigen und hat einen hohen 
Koordinationsaufwand (Slack und Côté, 2014:  11  f.).

Zweistufige Strukturen, wie etwa im Fall von Tokyo, stel-
len einen Kompromiss insofern dar, als man sowohl lokalen 
als auch den die gesamte Metropolregion betreffende Interes-
sen gerecht werden kann. Punkte, die gegen dieses Modell ins 
Feld geführt werden, sind Ineffizienz und höhere Kosten 
durch die Dopplungen von Strukturen auf beiden Ebenen. 
Außerdem ist es für Bürger schwerer zu durchschauen, wer 
für welches Thema der richtige Ansprechpartner ist (Slack 
und Côté, 2014:  12  ff.; Hohn, 2000).
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benensystems sind. Alle genannten Regelungen kulmi-
nieren im Zweifel auf der kommunalen Ebene, die dann 
Personal- sowie Finanzkapazitäten für die Erfüllung der 
gesetzlich (neu) vorgeschriebenen Aufgaben aufbrin-
gen und koordinieren muss. 

Für diese Form der dezentralen Aufgabenwahrneh-
mung durch die kommunale Ebene gibt es verschiedene 
Begründungsansätze, von denen ein Großteil darauf 
abzielt, dass die kommunale Ebene nahe an den Bürgern 
ist und so deren Interessen am besten verstehen und 
wahrnehmen kann (Shah, 2006a:  3 f.; Frug, 2014b:  4). 
Das Subsidiaritätsprinzip spiegelt diese Überlegun-
gen wider, indem es die Wahrnehmung von Aufgaben 
immer nur an die nächsthöhere Ebene verweist, wenn 
diese besser geeignet ist, die entsprechenden Aufgaben 
zu erfüllen (Shah, 2006a:  4).

Gewisse Herausforderungen – wie ein Mangel an 
Kompetenzen und Finanzen – lassen sich für die lokale 
Ebene verallgemeinern (Lazar und Leuprecht, 2007:  1). 
Ähnlich wie die konkrete Ausgestaltung des Verhält-
nisses zwischen einem Nationalstaat und seiner kom-
munalen Ebene variieren jedoch die Herausforderun-
gen und Probleme der kommunalen Ebene weltweit. 
In Industrieländern gilt es, die Finanzausstattung der 
Städte an ihre Kompetenzen und Aufgaben anzupas-
sen. Zudem sollte ein gewisser Grad an Autonomie für 
die Städte geschaffen werden, d.  h. sie müssen die Mög-
lichkeit haben, gewisse Hoheitsrechte wahrzunehmen, 
wie etwa die Finanz- und die Personalhoheit. Betrach-
tet man allein schon die oben genannten Unterschiede 
zwischen der North Middle European Group und der 
Anglo Group (Kap. 2.5.3.1), so wird deutlich, dass 
die Herausforderungen auch in den Industrieländern 
erheblich variieren können.

In Entwicklungs- und Schwellenländern nehmen 
Kommunen im Durchschnitt weniger Aufgaben wahr. 
Oft sind es allein die Sicherstellung von Basisdienst-
leistungen, wie z.  B. die Trinkwasserversorgung oder 
die Müllentsorgung. Nicht immer gehören Bildungs- 
und Gesundheitsdienstleistungen dazu. Sie unter-
liegen außerdem in einem Subordinationsverhältnis 
zu höheren Ebenen einer intensiveren Aufsicht. Ihre 
Autonomie, was die Steuereinnahmen und -ausgaben 
betrifft, ist im Vergleich zu den Industriestaaten ein-
geschränkter. Dies steht in einem starken Kontrast zur 
Übertragung von Aufgaben auf die kommunale Ebene 
(Shah, 2006b:  41). In einem noch größeren Maß als in 
den Industrieländern stehen die Kommunen in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern vor der Herausfor-
derung, über Wahlen oder Beteiligungsformen gegen-
über ihren Bürgern rechenschaftspflichtig zu werden 
(Shah, 2006b; Haque, 1997). In vielen Entwicklungs- 
und Schwellenländern gilt es nach wie vor, einerseits 
die Auswirkungen der Kolonialisierung zu überwinden 

sowie andererseits traditionelle Strukturen, wie bei-
spielsweise Clanstrukturen, in andere Organisations-
strukturen zu integrieren (Baldersheim und Wollmann, 
2006:  116  f.).

2.5.4	
Kommunale Finanzierung

Kommunen finanzieren sich sowohl über lokale Finan-
zierungsquellen, wie Steuern und Gebühren, als auch 
über externe Finanzierungsquellen wie nationale 
Zuweisungen und dem Zugang zu Kapitalmärkten. Dar-
über hinaus schließen Städte häufig Verträge mit pri-
vatwirtschaftlichen Akteuren ab, um öffentliche Auf-
gaben wahrzunehmen und zusätzliches Kapital für die 
Stadtentwicklung zu mobilisieren. 

Der Umfang der kommunalen Finanzautonomie wie 
auch die Höhe der nationalen Transferzahlungen und 
eventuelle Zugangsbedingungen für Kommunen zu den 
Kapitalmärkten sind durch die nationalen Rahmenbe-
dingungen eines Landes festgelegt und variieren stark 
(Kap. 2.5.3). Für den Umfang des kommunalen Bud-
gets sind neben der Ausgestaltung der Transfersys-
teme und der Fähigkeit eigene Mittel zu erheben, vor 
allem die nationalen Einnahmen aus Steuern, der Aus-
beutung von natürlichen Ressourcen und im Rahmen 
der internationalen öffentlichen Zusammenarbeit 
(Kasten 2.5‑2) maßgeblich. Die Bedeutung der unter-
schiedlichen Finanzierungsquellen für den Haushalt 
einzelner Städte variiert daher weltweit sehr stark.

In den meisten Fällen übersteigt der Umfang der 
Aufgaben und die damit verbundenen lokalen Ausga-
ben bei weitem die Einnahmen, die Städte durch die 
ihnen zugestandene Finanzautonomie generieren kön-
nen (Boadway und Shah, 2007). Transferzahlungen 
der nationalen Regierung an Städte sind daher welt-
weit verbreitet. Insbesondere in Städten der Entwick-
lungs- und Schwellenländer bilden Transferzahlungen 
die wichtigste Einnahmequelle (Martinez-Vazquez, 
2015; UN-Habitat, 2015f). Die Höhe der Transferzah-
lungen richtet sich zum einen an der Höhe des kom-
munalen Ausgabenbedarfs aus, zum anderen werden 
mit den Zahlungen nationale Ziele wie die Herstellung 
regional gleichwertiger Lebensverhältnisse, Gerechtig-
keit und Chancengleichheit verfolgt sowie Anreize für 
eine effiziente lokale Finanzverwaltung und Erbrin-
gung öffentlicher Dienstleistungen gesetzt (Boadway 
und Shah, 2007). 

Interne Finanzierungsquellen wie kommunale Steu-
ern oder Gebühren haben vor allem in den Städten der 
Industriestaaten und in Ländern mit stark dezentrali-
sierten Verwaltungsstrukturen einen hohen Anteil am 
kommunalen Budget. Der Anteil der Einnahmen der 
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kommunalen Ebene gemessen an den Staatseinnah-
men oder der gesamten Wirtschaftsleistung eines Lan-
des spiegelt daher auch die Bedeutung der kommuna-
len Ebene als Akteur im Mehrebenensystem wieder. 
Der Anteil der lokalen Steuereinnahmen am BIP bei-
spielsweile liegt in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern bei 2,3    % und in den Industrieländern bei 6,4    % 
(UN-Habitat, 2015f). Der niedrigere Wert für Entwick-
lungsländer erklärt sich zum einen dadurch, dass die 
Anzahl der den dortigen Kommunen zur Verfügung 

stehenden Finanzierungsinstrumente geringer ist, 
zum anderen dadurch, dass deren wirkungsvoller Ein-
satz von effizienten Verwaltungsstrukturen und einer 
funktionierenden lokalen Regierungsführung abhängt, 
die in Entwicklungsländern oftmals nicht gegeben sind 
(Allain-Dupré, 2011; Milio, 2007). Auch die Höhe der 
kommunalen Ausgaben und deren Allokation geben 
Aufschluss über den Umfang der kommunalen Hand-
lungsautonomie. Hierbei sind jedoch Kommunen zu 
unterscheiden, die eigenständig über den Einsatz der 

Kasten 2.5-2

Nationale und internationale 
Finanzierungsquellen

Staaten finanzieren sich zum größten Teil aus nationalen 
öffentlichen Einnahmen wie beispielsweise Steuern oder 
Einnahmen aus der Förderung von natürlichen Ressourcen, 
und internationalen öffentlichen Einnahmen, worunter die 
internationale öffentliche Entwicklungszusammenarbeit fällt. 
Zusätzlich wirken sich nationale und internationale private 
Finanzströme auf die finanziellen Kapazitäten eines Landes 
aus, wobei sie im Unterschied zu öffentlichen Mitteln, die den 
Regierungen direkt zur Verfügung stehen, für die Erreichung 
politischer Ziele gezielt mobilisiert werden müssen.

Abbildung 2.5-2 zeigt die Relevanz der jeweiligen Finanz-
ströme für Länder unterschiedlicher Einkommensstufen, 
gemessen an ihrem Anteil am BIP (ERD, 2015). Steuerein-
nahmen sind für die meisten Länder die wichtigste Einnah-
mequelle. Je höher das Pro-Kopf-Einkommen eines Landes, 
desto höher ist in der Regel auch der Anteil der Steuereinnah-
men am BIP. Der Anteil beträgt ca. 10  % in Ländern mit nied-
rigem Einkommen (LIC), 15  % in Ländern mit mittleren Ein-
kommen (LMIC) und 20  % in Ländern mit hohem Einkommen 
(HIC). Die absoluten pro Kopf-Steuereinnahmen von reichen 
und ärmeren Ländern liegen sehr weit auseinander. Beispiels-
weise lagen die jährlichen Pro-Kopf Steuereinnahmen in den 
Niederlanden im Jahr 2013 bei 8.021 €, in Äthiopien beliefen 
sie sich auf nur 250 Birr, was ca. 10 € entspricht (IMF, 2014).

Mit höheren Pro-Kopf-Einkommen steigt auch die relative 
Bedeutung der inländischen privaten Finanzierung. Private 
Unternehmen, Institutionen und Haushalte verfügen - auch 
in Schwellen- und Entwicklungsländern – über ein erhebli-
ches Finanzvermögen, Ersparnisse, die über das Bankensys-
tem, oder indem Haushalte Anleihen von privaten Unter-
nehmen oder von Städten erwerben, in Kredite bzw. Inves-
titionen transformiert werden können. Mit einem Anteil von 
11–14  % am BIP ist die private inländische Finanzierung die 
zweitwichtigste Finanzquelle in Ländern mit mittlerem oder 
hohem Pro-Kopf-Einkommen. Für Länder mit sehr niedrigem 
Einkommen beläuft sie sich auf 5  %.

Die Bedeutung von Rücküberweisungen von Migranten 
ist in den letzten Jahren in vielen Ländern stetig gestiegen. 
Ihr Anteil am BIP liegt bei 7  % für Länder mit niedrigem bis 
mittlerem Einkommen. Für diese Länder sind Rücküberwei-
sungen von Migranten somit vom Umfang her bedeutender 
als ausländische Direktinvestitionen, deren Anteil am BIP 4  % 
für Länder mit niedrigem Einkommen und 6  % für Schwellen-
länder beträgt. 

Für Länder mit sehr niedrigem Einkommen ist die interna-
tionale öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (Official 
Development Assistance, ODA) nach wie vor von hoher 
Bedeutung und bildet die wichtigste Finanzierungsquelle. Für 
Schwellenländer ist sie jedoch von nachgeordneter Relevanz. 
Internationale Finanzströme werden darüberhinaus durch 
bilaterale Finanzierungsmechanismen und internationale 
Spendeninitiativen in die jeweiligen Länder geleitet. Seit Ende 
der 1990er Jahre gewinnen Kredite und Zahlungen zwischen 
Staaten im Rahmen der internationalen Klimafinanzierung an 
Bedeutung. Die Klimafinanzierung wird zunehmend durch 
multilaterale Fonds ausgebaut. Zu nennen sind beispielweise 
der Klimaschutzfond (Special Climate Change Fund), Least 
Developed Countries Fond (LDCF), Adaptationsfond (AF), der 
Emerging and Sustainable Cities Multi-Donor Trust Fund der 
Inter-American Development Bank der Clean Technology 
Fond und der Green Climate Fund, die insbesondere Entwick-
lungsländern für Klimaprojekte zur Verfügung stehen.

Abbildung 2.5-2
Relevanz der internationalen und nationalen Finanzströme 
für Länder unterschiedlicher Einkommensstufen, gemessen 
an ihrem Anteil am BIP. LIC: Länder mit niedrigem 
Einkommen; LMIC: Länder mit mittlerem Einkommen, 
untere Einkommenskategorie; UMIC: Länder mit mittlerem 
Einkommen, obere Einkommenskategorie; HIC: Länder mit 
hohem Einkommen.
Quelle: ERD, 2015
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Mittel entscheiden können und Kommunen, die eine 
auf nationaler Ebene festgelegte Allokation lediglich 
ausführen. 

Nur wenigen Städten ist es möglich bzw. erlaubt, 
nationale oder internationale Finanzmärkte zu nutzen, 
um Kredite oder Kapital für die Finanzierung von kom-
munalen Aufgaben oder Infrastrukturinvestitionen zu 
akquirieren. Aktuell haben etwa 4    % der 500 größten 
Städte international anerkannte Kreditratings, weitere 
20    % haben heimische Ratings (Hogg, 2013).  

2.5.4.1	
Interne Finanzierungsinstrumente
Weltweit gibt es ein breites Instrumentarium an lokalen 
Finanzierungsinstrumenten, die in unterschiedlicher 
Kombination und Intensität von Städten und Gemein-
den eingesetzt werden. Insbesondere Steuern machen 
einen Großteil der Einnahmen von Städten und Kom-
munen aus. Daten über Einnahmen und Ausgaben auf 
subnationaler Ebene liegen für Industriestaaten vor, 
für Schwellen- und Entwicklungsländer ist die Daten-
lage jedoch eingeschränkt. Für OECD-Länder variiert 
der Anteil an Steuern am lokalen Budget beispielsweise 
zwischen 31,4    % (Luxemburg) und 72,9    % (Island). 
In Entwicklungs- und Schwellenländern wie Uganda, 
Kenia oder Südafrika liegt der Anteil bei 4,9    %, 21,4    % 
respektive 19,7    % (UN-Habitat, 2009a). Auch in vielen 
Entwicklungsländern verfügen Kommunen über eigene 
Steuerkompetenzen, jedoch wird das Einnahmepoten-
zial der bereits geringen Steuerbasis selten vollständig 
ausgeschöpft (World Bank, 2015a). 

Am weitesten verbreitet ist die Grundsteuer (pro-
perty tax), die den Vorteil bietet, eine stabile Einnah-
mebasis zu generieren, ohne in direkter Konkurrenz 
mit der nationalen Besteuerung zu stehen. Das Ein-
nahmepotenzial ist insbesondere in prosperierenden 
Städten hoch, da sowohl die Verbesserung der lokalen 
wirtschaftlichen Situation als auch die Bevölkerungs-
zunahme sich in höheren Grund- und Immobilienprei-
sen niederschlagen. Auf der Grundsteuer aufbauend 
gibt es die Möglichkeit, durch Wertsteigerungsabga-
ben (betterment fees) die Eigentümer von Grundstü-
cken an der Finanzierung von Infrastruktur zu beteili-
gen. In vielen Ländern wird dieses Instrument bereits 
genutzt. Da der Verkehrswert des Grundstücks und 
seiner Bebauung vor und nach der Entwicklungsmaß-
nahme möglichst exakt bestimmt werden muss, setzt 
die Implementierung dieses Finanzierungsinstruments 
jedoch Verwaltungskompetenzen voraus, über die viele 
Städte nicht verfügen.

Grundsätzlich ist es sinnvoll, die lokale Ebene über 
Steueranteile oder eigene Steuerkompetenzen an der 
lokalen Wirtschaftsentwicklung zu beteiligen. In eini-
gen OECD-Ländern haben Städte und Kommunen die 

Möglichkeit, Einkommenssteuern zu erheben. Bei-
spielsweise beträgt der Anteil der Einkommenssteuer 
an den gesamten lokalen Steuereinnahmen in Finn-
land 86,6    %, in Dänemark sind es 91,1    % (UN-Habitat, 
2009a). Anderswo werden die lokalen Gebietskörper-
schaften am nationalen Steueraufkommen prozen-
tual beteiligt. Lokale Unternehmenssteuern wie die 
Gewerbesteuer in Deutschland sowie lokale Steuern 
auf Güter und Dienstleistungen sind weitere effektive 
Steuern auf kommunaler Ebene. Neben ihrer Funktion 
als lokales Finanzierungsinstrument beinhalten diese 
Steuern auch die Möglichkeit, Standortentscheidungen 
von Unternehmen zu beeinflussen und somit Einfluss 
auf das lokale Investitionsgeschehen zu nehmen. Sie 
können allerdings auch zu einem Unterbietungswett-
bewerb führen, um externe Investitionen anzulocken. 
Dann hat lokale Steuerautonomie negative finanzielle 
Auswirkungen für die öffentliche Hand. 

Neben Steuern beziehen Städte interne Einkünfte 
aus Beiträgen, Gebühren und Bußgeldern, die einen 
beträchtlichen Anteil am Gesamtbudget einer Kom-
mune ausmachen können. Beiträge und Gebühren 
können für das gesamte kommunale Leistungsspek-
trum verlangt werden, beispielsweise für Wasserver- 
und Abwasser- und Abfallentsorgung, den städtischen 
ÖPNV sowie Kindergärten, Museen, Parks oder Spor-
teinrichtungen wie auch für Verwaltungsdienstleistun-
gen wie die Registrierung von Unternehmensgründun-
gen, der Fahrerlaubnis und Eigentumsrechten an Land 
und Boden. Viele Kommunen stehen dabei allerdings 
vor der Herausforderung, dass bestimmte öffentliche 
Leistungen nicht kostendeckend angeboten werden 
können bzw. sollen. Oft liegt das daran, dass nicht alle 
Nutzer einer Leistung zur Zahlung herangezogen wer-
den können. In anderen Fällen können aber auch sozi-
alpolitische Erwägungen eine Rolle spielen.

2.5.4.2	
Externe Finanzierungsinstrumente

Transferzahlungen
Die Ausgestaltung von Transferzahlungen ist eng mit 
der fiskalischen Dezentralisierung innerhalb eines 
Landes verbunden. Transferzahlungen werden zum 
einen eingesetzt um kommunale Finanzierungslücken 
zu schließen. Diese entstehen, wenn das kommunale 
Aufgabenspektrum umfassender ist als die den Städ-
ten eingeräumte Finanzierungsautonomie. Zum ande-
ren beinhalten Transferzahlungen im Mehrebenensys-
tem oftmals ein ausgleichendes Element, indem ärmere 
Kommunen mit geringerer Einnahmenbasis höhere Pro-
Kopf-Zahlungen erhalten. Hierbei geht es darum, eine 
Balance zwischen ökonomischer Effizienz und sozialer 
Gerechtigkeit herzustellen (Boadway und Shah, 2007). 
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Während Transferzahlungen an Kommunen und Städte 
regionale Unterschiede in den Lebensverhältnissen aus-
gleichen sollen, zielen kommunale Steuerkompetenzen 
auf eine Verbesserung von Steuer- und Handlungseffi-
zienz ab und beugen einer möglichen Entwicklung von 
Subventionsmentalitäten und Mitnahmeeffekten vor. 
Diese Abwägungen werden in unterschiedlichen Län-
dern unterschiedlich bewertet, so dass die Dezentrali-
sierung fiskalischer Kompetenzen und die Verteilungs-
schlüssel der Transferzahlungen weltweit sehr unter-
schiedlich ausgestaltet sind. Über Transferzahlungen 
kann die Nationalregierung auch Einfluss auf die Aus-
gestaltung der lokalen Politik nehmen, beispielsweise 
indem Transferzahlungen an konkrete Bedingungen 
geknüpft werden, die die Kommunen erfüllen müssen.

Finanzmärkte
Einige Städte haben die Möglichkeit, sich an den natio-
nalen oder internationalen Finanzmärkten zu finanzie-
ren. Fremdfinanzierungen über Banken oder über den 
Kapitalmarkt sind in Industrieländern gängige Praxis. 
Festverzinsliche Anleihen auf dem Kapitalmarkt wer-
den von Banken oder Investmentbanken organisiert 
und lohnen sich erst ab einer Mindestsumme von schät-
zungsweise 100 Mio. US-$. Daher sind sie als Finanzie-
rungsinstrument nur für größere Kommunen geeignet. 
In den USA gibt es beispielsweise steuerfreie, von der 
Nationalregierung subventionierte Kommunalanleihen, 
die Investoren besondere Anreize für urbane Investiti-
onen bieten. Auch Städte in den aufstrebenden Schwel-
lenländern Brasilien und Indien haben Zugang zu den 
Kapitalmärkten. Städte in Afrika südlich der Sahara 
sind dahingegen an den Kapitalmärkten wenig präsent 
(Sturgis, 2015). In vielen Schwellen- und Entwick-
lungsländern fehlt für den Zugang zu den Kapitalmärk-
ten oder Bankkrediten die rechtliche Grundlage. Darü-
ber hinaus mangelt es an funktionalen lokalen Finanz-
märkten und lokalen Finanzmanagementkapazitäten. 
Zudem besteht die Gefahr der Überschuldung, da der 
Zugang zu den Finanzmärkten oftmals nicht für Inves-
titionen, sondern für die Finanzierung laufender Aus-
gaben genutzt wird. Daher ist das Risikoertrags-Profil 
von Städten oftmals wenig attraktiv und das Vertrauen 
von Investoren gering (Meyer, 2016).

Public Private Partnerships
In den letzten Dekaden haben Public Private Partner-
ships (PPPs) insbesondere zur Finanzierung von Inf-
rastruktur an Bedeutung gewonnen. PPPs sind eine 
Form der mittel- bis langfristigen Arbeitsteilung zwi-
schen der öffentlichen Hand und privaten Akteuren. 
Öffentliche Aufgaben wie die Bereitstellung von Infra-
struktur oder öffentlicher Dienstleistungen werden bei 
PPPs von Unternehmen wahrgenommen, welche einen 

Anteil am Projektrisiko sowie die Managementverant-
wortung tragen. Die Aufteilung der Risiken und Ver-
antwortungsbereiche wird vertraglich festgelegt, wobei 
dem privaten Unternehmen die Möglichkeit einge-
räumt wird, eine leistungsabhängige Rendite zu erzie-
len (IBRD et al., 2014). 

Die Erfahrungen mit PPPs sind sehr unterschiedlich. 
Einerseits bieten PPPs finanzschwachen Kommunen 
die Möglichkeit, Investitionen zu tätigen und Projekte 
anzustoßen, ohne selbst größere Summen aufbringen 
zu müssen. Hinzu kommt, dass durch PPPs Kapital in 
wirtschaftliche Projekte gelenkt und fehlende Manage-
menterfahrung akquiriert wird. Andererseits können 
viele lokale öffentliche Leistungen nicht kostendeckend 
angeboten werden, wenn die Gebühr für deren Nutzung 
so festgelegt wird, dass sie sich auch ärmere Bevölke-
rungsgruppen leisten können. Daher führten PPPs in 
der Vergangenheit in zahlreichen Fällen zu höheren 
Preisen für die Verbraucher. Auch gibt es zahlreiche 
Beispiele von PPPs, in denen der öffentliche Sektor 
die Verlustrisiken der PPPs trug während im Erfolgs-
fall die Gewinne der Privatwirtschaft zufielen (IBRD et 
al., 2014). Daher ist es von zentraler Bedeutung, dass 
öffentliche Akteure über ausreichend Expertise verfü-
gen, um die Verträge so auszugestalten, dass langfris-
tige Implikationen vorhergesehen und das öffentliche 
Interesse durch eine faire Risikoteilung geschützt wird 
(Instrate und Puente, 2012). 

2.5.5	
Good Urban Governance

Nach dem Überblick über die vielfältigen und komple-
xen Governance-Strukturen wird diskutiert, wie gutes 
Regieren in Städten aussieht. Analog zu den Debatten 
über Good Governance auf nationaler und internationa-
ler Ebene gibt es auch auf städtischer Ebene eine lange 
Diskussion zu gutem Regieren (UN-Habitat, 2002; van 
den Dool et al., 2015). Je nach Autoren oder Instituti-
onen, die Good Urban Governance definiert, variieren 
die Kriterien, die an gutes städtisches Regieren ange-
legt oder die Prinzipien, die dafür entwickelt werden. 
Die Kriterien lassen sich in drei Gruppen unterteilen: 
Input-Kriterien wie Repräsentation und Partizipation, 
Output-Kriterien wie Effektivität und Effizienz und 
systemische Kriterien wie Konsensorientierung und 
Gewaltenteilung (Hendriks, 2013).

UN-Habitat definiert im Rahmen seiner Campaign 
on Good Urban Governance (1999–2007) acht Prin-
zipien, die gutes Regieren in Städten ausmachen: (1) 
Nachhaltigkeit, (2) Subsidiarität, (3) Gerechtigkeit, 
(4) Effizienz, (5) Transparenz, (6) Verantwortung und 
Rechenschaftspflicht (accountability), (7) aktive Parti-
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zipation (civic engagement and citizenship), (8) Sicher-
heit (UN-Habitat, 2002:  19, 2003:  182  f., 2009b:  74  ff.).

Die Urban Governance Initiative (TUGI; Laufzeit 
1998–2004) des UNDP führte zusätzlich noch Rechts-
staatlichkeit, Ansprechbarkeit und Reaktionsfähigkeit 
(responsiveness), Konsensorientierung sowie Effektivi-
tät als Kriterien ein (UNDP TUGI, 2003:  160). Der Euro-
parat nennt über die bereits genannten Kriterien hin-
aus noch ethisches Verhalten, Kompetenz und Kapa-
zität, Innovativität und Offenheit für Wandel, solides 
finanzielles Management sowie kulturelle Diversität 
und soziale Kohäsion (Europarat, 2014). Wenn Wissen-
schaftler und Praktiker Good Urban Governance nicht 
allgemein definieren, sondern im Kontext bestimm-
ter Politikfelder, wie z.  B. Klimaschutz (Kap. 2.6.1.1; 
Corfee-Morlot et al., 2009), diskutieren, wird zum Teil 
auf andere Aspekte fokussiert und es werden zusätzli-
che Prinzipien definiert bzw. andere weggelassen. 

Im Folgenden wird der Stand der Forschung zu den 
Aspekten Transparenz, Verantwortung und Rechen-
schaftspflicht sowie Partizipation intensiver beleuch-
tet. Alle Aspekte sind eng miteinander verknüpft und 
bedingen sich teils gegenseitig: Rechenschaftspflicht 
gegenüber der Bevölkerung schafft Transparenz; Par-
tizipationsinstrumente erhöhen Verantwortung und 
Rechenschaft von Entscheidungsträgern, sind aber 
auf ein Mindestmaß an Transparenz angewiesen. Eine 
wichtige Grundlage für Transparenz, Verantwortung 
und Partizipation ist eine funktionierende Öffentlich-
keit (Kasten 2.5-3). 

Die Rechenschaftspflicht lässt sich anhand verschie-
dener Kriterien unterscheiden. Zum einen gibt es recht-
lich verankerte Rechenschaftspflichten, die nach oben 
an eine höhere Instanz auf Landes- oder Bundesebene, 
oder nach unten an die Bevölkerung gerichtet sein kann. 
Zum anderen gibt es Rechenschaft und Verantwortung, 
die nicht (allein) auf rechtlichen Verpflichtungen beru-

hen sondern zivilgesellschaftlich eingefordert werden 
(Sud und Yilmaz, 2013:  121). In der Vergangenheit lag 
der Fokus im Bereich urbaner Governance vor allem auf 
der rechtlich verankerten Rechenschaftspflicht. Dem-
nach müssen Amtsträger und Institutionen an überge-
ordnete Institutionen berichten bzw. sich Handlungen 
im Vorfeld genehmigen lassen. Außerdem müssen sie 
der Öffentlichkeit bestimmte Informationen zugänglich 
machen, um so Transparenz herzustellen. Wichtig ist in 
beiden Fällen, wie Amtsgeschäfte ausgeführt, öffent-
liche Gelder verwendet oder städtische Unternehmen 
geleitet werden. Praktiker und Wissenschaftler haben 
sich in jüngerer Zeit verstärkt mit der Rolle der Zivil-
gesellschaft befasst, welche durch zivilgesellschaftliche 
Aufmerksamkeit und das Engagement von NRO, CBOs 
sowie Bürgerinnen und Bürgern in Form von Anfra-
gen, Petitionen oder Kampagnen Rechenschaft einfor-
dert und Verantwortungsbewusstsein schafft. Auch die 
Möglichkeit der Zivilgesellschaft, Bürgerbegehren und 
Referenden zu initiieren (Tab. 2.5-3), bietet diese dop-
pelte Funktion (Sud und Yilmaz, 2013:  126). Beide For-
men der Rechenschaftspflicht helfen zudem, die weit 
verbreitete Korruption zu bekämpfen bzw. zu verhin-
dern. Gerade auf lokaler Ebene stellt Korruption ein 
großes Hindernis für nachhaltige Stadtentwicklung dar 
(Kap. 4.3.3.1, 7.3.5.3, 8.2.3.3).

Partizipation ist nicht erst in den letzten Jahren zu 
einem zentralen Begriff der Diskussion zu Stadtent-
wicklung, Stadtmanagement und städtischer Gover-
nance geworden. Im Allgemeinen beschreibt der Begriff 
die Teilhabe von Menschen an der Erledigung gemein-
samer Angelegenheiten, zum Beispiel die Beteiligung 
an politischen Willensbildungsprozessen (Schubert 
und Klein, 2011). Im urbanen Raum lässt sich Parti-
zipation im weitesten Sinne als „Mitwirkung“ an der 
Stadtentwicklung definieren (Selle, 2013:  60). Da eine 
große Bandbreite an Instrumenten und Prozessen mit 

Kasten 2.5-3

Demokratische Öffentlichkeit im urbanen Raum

Öffentlichkeit konstituiert sich durch frei und niederschwellig 
zugängliche Orte, an denen sich Menschen versammeln, Mei-
nungen austauschen, Urteile bilden und gegebenenfalls auch 
Entscheidungen treffen können. Öffentlichkeit kann man als 
Prozess, als Publizität und als Publikum definieren (Hölscher, 
1979). Öffentlich ist somit der demokratische Informations-, 
Kommunikations- und Entscheidungsprozess, die Transpa-
renz von Tatbeständen und Entscheidungen und das daran 
nicht nur passiv beteiligte Publikum. Ein normatives Modell 
von Öffentlichkeit postuliert (Ritzi, 2015:  179  ff.) drei essen-
zielle Voraussetzungen: Gleichheit (des Zugangs, der Sicht-
barkeit, des Einflusses), thematische Offenheit (Vielfalt der 

Gegenstände, Vielfalt der Deutungsmuster) und Diskursivi-
tät (Wille zur politischen Entscheidung, Anerkennung von 
Kontingenz, Abbildung von Konflikten, argumentativer Aus-
tausch; Ritzi, 2015:  222  ff.). 

Die als Klassiker geltenden Begründer der Raumsoziologie 
wie Simmel und Park haben zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
auf die Bedeutung des urbanen Raums für die Gesellschaft 
hingewiesen (Park, 1915; Simmel, 1903, 1908). Die Stadt als 
öffentlicher Raum (public sphere) dient der Ermöglichung des 
Austauschs, des Konflikts und der Koordination von Indivi-
duen, Gruppen und Bewegungen in einer anderen Qualität als 
dies bei nicht urbanen Räumen der Fall ist. Eng verbunden 
mit dieser sind Orte, an denen sich demokratische Öffentlich-
keit bilden kann, denn nicht jeder urbane Raum ist zugleich 
ein Ort, also ein wirksam gewordener Raum.
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Partizipation umschrieben wird (Tab. 2.5-3; UN-Habi-
tat, 2009b), ist häufig unklar, was genau gemeint ist, 
wenn verschiedene Akteure von Partizipation sprechen 
(Cornwall, 2008). 

Zu den bekanntesten Modellen zum Verständnis 
von Partizipationsstrukturen (Selle, 2013:  69), gehört 
Arnsteins Leiter der Partizipation (Arnstein, 1969:  217). 
Sie unterscheidet acht Stufen der Beteiligung, die sie 
unter den Überschriften Nichtpartizipation, Alibipolitik 
und Bürgermacht zusammenfasst (Abb. 2.5-3).

Cornwall (2008) wiederum unterscheidet, aufbau-
end auf White (1996), vier verschiedene Formen der 
Partizipation: nominelle, instrumentelle, repräsentative 
und transformative. Sie betrachtet dabei insbesondere 
die Interessen, die staatliche, wirtschaftliche und zivil-
gesellschaftliche Akteure haben, diese Beteiligungsfor-
men bereitzustellen bzw. an ihnen mitzuwirken. 

Da der Partizipationsbegriff für so unterschiedli-
che Aspekte wie Informationsbereitstellung, Bürger-
haushalte (Kasten 2.5-4) und bindende Referenden 
genutzt wird, besteht eine erhebliche Unschärfe in sei-
ner Verwendung. Herrle et al. (2015b:  201) verwenden 
deshalb den Begriff der Kollaboration, um diejenigen 
Formen der Beteiligung hervorzuheben, in denen zivil-
gesellschaftliche Akteure die Agenda und Prioritäten 
setzen und auf Augenhöhe mit städtischen Entschei-
dungsträgern und Unternehmen zu agieren. Um dies 
zu ermöglichen ist es oftmals erforderlich, die zivilge-
sellschaftlichen Akteure ausreichend zu befähigen und 
die strukturellen Voraussetzungen und Freiheitsgrade 
für die Beteiligung zu schaffen (Horelli, 2002). Die im 

Laufe eines partizipatorischen bzw. kollaborativen Pro-
zesses genutzten Methoden sollten daher an die Ziel-
gruppen angepasst sein (z.  B. Alter, Bildungsniveau, 
Vorwissen, Zeitverfügbarkeit; Nanz und Fritsche, 2012; 
Energy Trans, 2014:  7). Die psychologische Partizipati-
onsforschung zeigt darüber hinaus, dass in vielen Kul-

Kasten 2.5-4

Bürgerhaushalte

Bürgerhaushalte wurden als partizipatives Governance-Inst-
rument Ende der 1980er Jahre in Brasilien (Kap. 5.8) entwi-
ckelt und sind in den vergangenen 15 Jahren in zahlreichen 
Städten zur Anwendung gekommen. 2013 gab es weltweit 
– je nach ihrer Definition – zwischen 1.269 und 2.778 Bür-
gerhaushalte (Sintomer et al., 2013:  11). Bürgerhaushalte 
unterscheiden sich in ihrer Struktur und ihrem Charakter zum 
Teil deutlich. In der Regel spricht man von Bürgerhaushal-
ten, wenn die Bewohner einer Stadt regelmäßig die Verwen-
dung eines Teils des städtischen Haushalts mitgestalten. Der 
Haushaltsanteil, der in Bürgerhände gelegt wird, variiert je 
nach Stadt zwischen unter 1  % und 100  %, wobei letzteres 
die Ausnahme ist, etwa in Campinas und Mundo Novo in 
Brasilien (Cabannes, 2004:  30). Auch die Art und Weise der 
Bürgerbeteiligung gestaltet sich unterschiedlich. Bei einigen 
Modellen bringen sich Bürger über offene, oft thematisch 
fokussierte Plenen ein, in anderen werden Delegierte in ein 
Bürgerhaushaltskomitee gewählt. In den Plenen und Komi-
tees werden mögliche Projekte entwickelt, diskutiert und 
priorisiert und so der Haushalt gestaltet. Je nach Stadt und 

institutioneller Struktur haben deren Beschlüsse alleinige 
Gültigkeit oder sie werden dem Stadtparlament bzw. dem 
Bürgermeister zur Zustimmung oder als Empfehlung zur 
Umsetzung vorgelegt.

Bürgerhaushalten werden in mehrerlei Hinsicht positive 
Effekte zugeschrieben. So stärken Bürgerhaushalte durch ihr 
partizipatives Element demokratische Strukturen und Prozes-
se und verbessern das wechselseitige Verständnis zwischen 
Entscheidungsträgern bzw. der Stadtverwaltung und der 
Bevölkerung (Cabannes, 2004:  39). Die so erreichte Transpa-
renz hat positive Effekte im Hinblick auf Korruption und Kli-
entelismus: Überall dort, wo durch vermehrtes öffentliches 
Interesse Transparenz entsteht, steigt die Rechenschafts-
pflicht von Politikern und Entscheidungsträgern und wird 
Korruption und Vetternwirtschaft erschwert (Sintomer et al., 
2013:  39). Studien, die diesen Effekt systematisch erfassen 
liegen bisher allerdings noch nicht vor. Dort, wo Bürgerhaus-
halte einen sozialen Erneuerungsanspruch haben und soziale 
Gerechtigkeit verfolgen, tragen sie zum Abbau von Ungleich-
heit bei und stärken das Verständnis von teilnehmenden Bür-
gerinnen und Bürgern an den Problemen und Bedürfnissen in 
anderen Quartieren (Sintomer et al., 2013:  39); auch dieser 
Effekt wurde bisher aber nicht systematisch evaluiert.

Abbildung 2.5-3
Arnsteins Leiter der Partizipation. Eines der bekanntesten 
Modelle zum Verständnis von Beteiligungsstrukturen.
Quelle: Arnstein, 1969
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turkreisen menschliche Bedürfnisse nach Autonomie 
und Selbstverwirklichung eine wichtige Rolle spielen, 
um dauerhaft die Motivation zur Beteiligung zu erhal-
ten (Matthies und Blöbaum, 2008). Kollaboration und 
Ortsidentität können einander positiv beeinflussen: Je 
mehr sich Bewohnerinnen ihrer Umgebung verbunden 
fühlen, desto eher beteiligen sie sich an Prozessen, die 
ihr Lebensumfeld betreffen (Lewicka, 2005). Gleichzei-
tig erhöht sich die Ortsidentität, wenn Menschen die 
Möglichkeit haben, ihre Umgebung mitzugestalten (Pol 
et al., 2002; Kap. 2.4.1.2).

Beispiele für kollaborative Lösungsansätze fin-
den sich im Bereich der Wohnungsversorgung. Hier 
bringen zivilgesellschaftliche Organisationen Legiti-
mation und Ressourcen mit (z.  B. Sparsysteme und 
Mikrokreditgruppen). Diese sind teils transnational 
organisiert wie z.  B. Shack/Slum Dwellers International 
(Herrle et al., 2015b; Kap. 6.2.2, 8.3). Nicht kollabora-
tive Partizipationsinstrumente sollten allerdings nicht 

ignoriert oder als unzureichend abgetan werden. Denn 
zum einen lassen sich stark partizipative Instrumente wie 
Community Action Planning oder Referenden nicht bei 
allen Themen oder auf allen Ebenen einsetzen. Direkte 
Demokratieelemente sind auf Quartiersebene auch leich-
ter als auf Metropolebene anzuwenden (UN-Habitat, 
2009b:  108). Zum anderen können auch durch „schwä-
chere“ Instrumente, wie das Bereitstellen von Informa-
tionen, grundlegende Veränderungsprozesse in Gang 
gesetzt werden (Cornwall, 2008:  274).

2.5.6	
Global Urban Governance

Städte bzw. Stadtregierungen erlangen neben ihrer zen-
tralen Rolle als lokale Governance-Akteure immer grö-
ßere Bedeutung als transnationale Akteure in der Glo-
bal Governance. Sie haben immer mehr Kapazitäten, um 

Tabelle 2.5-3
Eine Auswahl verbreiteter Partizipationsinstrumente.
Quelle: WBGU

Typ

Informationsveran-
staltung bzw. Informa-
tionskampagnen

Den Bewohnern einer Stadt bzw. eines Stadtviertels werden Informa-
tionen zu bestimmten Bürgermeister- und Gemeinderatsbeschlüssen 
bzw. zu (Bau)Projekten bereitgestellt.

Informationsbe-
reitstellung bzw. 
Transparenz

Bürgerbefragung Ähnlich angelegt wie ein Referendum. Allerdings ohne bindende Wir-
kung für Bürgermeister und Stadtrat.

Konsultation

Bürgerzeugnisse  
(Citizen Report Cards)

Instrument zur Erhebung von Feedback über die Qualität öffentlicher 
Dienstleistungen. Bewohner bewerten die Dienste ähnlich einem 
Schulzeugnis (Sud und Yilmaz, 2013: 127).

Konsultation

Participatory Urban 
Appraisal

Bündel von Instrumenten (Umfragen, Interviews, Fokusgruppen 
usw.) zur partizipativen Bestandaufnahme in einer Gemeinde. Ziel 
ist es, die Bedürfnisse und Prioritäten der Bewohner zu erfassen, um 
diese in den Planungsprozess einzuspeisen (World Bank, 1996:  191  f.; 
UN-Habitat, 2009b:  101).

Konsultation

Community Action 
Planning

Baut auf der partizipativen Bestandsaufnahme des Participatory 
Urban Appraisals auf, versucht aber mit der Bevölkerung partizipativ, 
konkrete Lösungsansätze zu entwickeln.

(Mit)Entschei-
dung

Bürgerhaushalt Die Möglichkeit der Bewohner über Konsultations- und Entschei-
dungsprozesse einen Teil des städtischen Haushalts mitzugestalten 
(Kasten 2.5-4).

(Mit)Entschei-
dung

Bürgergutachten bzw.
Planungszelle

Eine Gruppe von etwa 25 Bürgerinnen und Bürgern, die per Zufalls
verfahren ausgewählt und für einige Tage freigestellt werden, um 
als Laiengruppe Lösungsvorschläge für ein Planungsproblem zu 
erarbeiten (Reinert, 1998; Dienel et al., 2014; Nanz und Fritsche, 
2012).

(Mit)Entschei-
dung 

Referendum bzw.
Bürgerentscheid

Abstimmung über eine Vorlage die, wenn sie angenommen wird, für 
Bürgermeister und Stadträte in der Regel bindenden Charakter hat. 
Gewöhnlich gibt es ein Quorum, also eine Mindestzahl an Bewohnern, 
die abgestimmt haben müssen, damit das Referendum Gültigkeit 
erhalten kann. Es gibt Modelle, in denen Bürger durch ein Referen-
dum einen Bürgermeister auch abwählen können (Sud und Yilmaz, 
2013:  126).

Entscheidung
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internationale Politik zu beeinflussen und nutzen diese 
Möglichkeiten (Acuto, 2013b). Der WBGU fasst diese 
Aktivitäten unter dem Begriff Global Urban Gover-
nance zusammen. Diese wird definiert als die Hand-
lungen staatlicher und nicht staatlicher Akteure mit 
dem Ziel, für und durch eine Stadt nationale und glo-
bale Governance-Prozesse und Strukturen zu gestalten. 
Neben zentralen multilateralen Institutionen und Ver-
handlungsstrukturen, die sich mit Blick auf die Themen 
Urbanisierung und Stadtentwicklung identifizieren las-
sen (z.  B. UN-Habitat: Kasten 2.5-5) lässt sich Global 
Urban Governance in eine vertikale (Kap. 2.5.6.1) und 
eine horizontale Dimension unterteilen (Kap. 2.5.6.2): 
die Einbindung von Städten im hierarchischen Mehr
ebenensystem und grenzüberschreitende Städtebünd-
nisse. 

2.5.6.1	
Vertikale urbane Governance
Städte sind Teil eines Mehrebenen-Governance-Sys-
tems. Internationale, supranationale (z.  B. EU), natio-
nale Vorgaben und Entscheidungen sowie Vorgaben 
der Länder oder Regionen wirken bis auf die städtische 
Ebene hinunter und beeinflussen deren politisches wie 
rechtliches Handeln. In umgekehrter Richtung können 

Städte, soweit die (rechtlichen) Rahmenbedingungen 
dies zulassen, Einfluss auf die Entscheidungen über-
geordneter Ebenen nehmen. Einige Städte haben allein 
aufgrund ihrer Wirtschaftskraft einen großen fakti-
schen Einfluss (Sassen, 2002). Die Einflussnahme der 
Städte auf andere übergeordnete Ebenen des Gover-
nance-Systems, lässt sich als „vertikale urbane Gover-
nance“ beschreiben. Die vertikale Dimension urbaner 
Governance ist bislang allerdings kaum untersucht oder 
systematisiert. 

2.5.6.2	
Horizontale urbane Governance
Ein neuartiges Phänomen in Bezug auf Städte sind 
grenzüberschreitende Zusammenschlüsse. Insbeson-
dere der Klimawandel hat mehrere Städtebündnisse auf 
den Plan gerufen, u.  a. die C40, den Konvent der Bür-
germeister der EU (Convenant of Mayors), die Climate 
Alliance of European Cities oder ICLEI – Local Govern-
ments for Sustainability (Kasten 2.5-6; Corfee-Mor-
lot et al., 2009). Gekennzeichnet sind diese grenzüber-
schreitenden Städtebündnisse dadurch, dass die urba-
nen Partner auf gleicher Ebene miteinander kooperie-
ren (horizontale Kooperation).

Seit den 1990er Jahren gibt es eine immer intensivere 

Kasten 2.5-5

Die Habitat-Verhandlungen und UN-Habitat

Als Habitat-Konferenzen werden die UN-Konferenzen zu 
menschlichen Siedlungen (UN Conferences on Human Settle-
ments) bezeichnet, die vom 31. Mai bis zum 11. Juni 1976 in 
Vancouver, Kanada (Habitat I), und vom 3. bis zum 14. Juni 
in Istanbul, Türkei (Habitat II) stattfanden. Der Zwanzig-Jah-
re-Rhythmus wurde beibehalten und Habitat III wird gemäß 
Resolution 66/207 der UN Generalversammlung vom 17.–
20. Oktober in Quito, Ecuador stattfinden. Die Konferenzen 
Vancouver und Istanbul schlossen mit Deklarationen – 1976 
der Vancouver Declaration und 1996 der Istanbul Decla-
ration sowie einer zusätzlichen Habitat Agenda – in denen 
verschiedene Prinzipien zu Siedlungs- und Stadtentwicklung 
sowie Aktionspläne zu deren Umsetzung vereinbart wur-
den. Zu zentralen Elementen der Habitat Agenda zählen die 
Forderung nach angemessenem Wohnraum für alle Menschen 
(Adequate shelter for all) und zu nachhaltiger Stadtentwick-
lung (Sustainable human settlements development in an 
urbanizing world; UN, 1996). Die Erklärungen wurden von 
der UN-Generalversammlung zur Kenntnis genommen, haben 
aber keinen weitergehenden völkerrechtlichen Status erlangt.

Bei den Habitat-Konferenzen handelt es sich wie bei 
anderen UN-Verhandlungen auch um zwischenstaatliche 
Verhandlungen, bei denen nicht nationalstaatlichen Akteuren 
wie Städten oder NRO nur eine Beobachterrolle eingeräumt 
wird. Um die Städte besser einzubinden entschloss man sich 
für die Verhandlungen 1996 in Istanbul zum ersten Mal die 
Standardverhandlungsregeln der UN für eine internationale 

Konferenz aufzuweichen und Städten und zivilgesellschaft-
lichen Akteuren besseren Zugang zu den Verhandlungen zu 
erlauben (Citiscope, 2015).

UN-Habitat ist das Programm der UN für menschliche 
Siedlungen (United Nations Human Settlements Programme; 
Kap 8.4.3). Es ging aus den 1977 – als Ergebnis von Habitat I 
– gegründeten United Nations Commission on Human Settle-
ments und dem United Nations Centre for Human Settle-
ments  hervor. Nach Habitat II 1996 und den Millenium Deve-
lopment Goals 2000, wurden diese reformiert, fusioniert und 
2002 durch Resolution A/56/206 der UN-Generalversamm-
lung zum UN-Programm aufgewertet. Das Budget, des in Nai-
robi, Kenia, ansässigen Pogramms umfasste 2012 186,3 Mio. 
US-$ (aktuellste verfügbare Zahl). Davon kamen 10,7 Mio. 
US-$ als Kernfinanzierung von der UN. Weitere 175,6 Mio. 
US-$ sind freiwillige Beiträge von Mitgliedsstaaten, wovon 
allerdings fast 94  % zweckgebunden waren (UN-Habitat, 
2013e:  45). Neben inhaltlicher Policy-Arbeit, wie die Erstel-
lung von Reports zu Herausforderungen der Urbanisierung 
oder Lösungsansätzen in der Stadtentwicklung, macht die 
technische Zusammenarbeit mit 69  % den Großteil des UN-
Habitat-Budgets aus. Ursprünglich zum Thema menschliche 
Siedlungen gegründet, befasst sich UN-Habitat heute, insbe-
sondere im Rahmen seiner Policy-Arbeit, vor allem mit nach-
haltiger Stadtentwicklung. Es ist die einzige UN-Institution, 
die sich damit beschäftigt. Seit seiner Neuausrichtung in 2011 
fokussiert sich UN-Habitat auf sieben Themenfelder: Urbane 
Governance, Planung und Urban Design, Städtische Wirt-
schaft, urbane Basisdienstleistungen, Wohnungsbau und 
Slum Upgrading, Risikovermeidung und Wiederaufbau sowie 
Forschung und Capacity Development (UN-Habitat, 2013d).
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und ausdifferenzierte Debatte zum Bedeutungsverlust 
nationalstaatlicher Politik bei gleichzeitigem Bedeu-
tungsgewinn sowohl supranationaler als auch sub-
nationaler, städtischer und regionaler Akteure (Amen 
et al., 2011; Acuto, 2013a, b; bezogen auf Klimawan-
del: Monaghan et al., 2013; UN-Habitat, 2011a; C40 
und Arup, 2011). Dass Städte hier als Akteure zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen wird u.  a. auf die anstei-
gende Bevölkerungszahl in Städten sowie die wichtiger 
werdende Rolle von Städten im globalen ökonomischen 
Kontext und bei der Entwicklung kultureller, sozialer 
und politischer Innovationen zurückgeführt.

Städte gehen Partnerschaften miteinander ein und 
beteiligen sich an Städtenetzwerken. Städtenetzwerke 
bieten einen wichtigen Raum für den Austausch von 
Erfahrung und Wissen. Städte experimentieren mit ver-
schiedensten technischen und regulatorischen Maßnah-
men, um Herausforderungen wie dem Klimawandel zu 
begegnen (Bulkeley und Castán Broto, 2012; Bulkeley 
et al., 2014). Städtenetzwerke sind dabei wichtig, da 
sie gegenseitiges Lernen ermöglichen und die Möglich-
keit bieten sich zu Innovationen, Politiken und Good 
Practices auszutauschen (Lee, 2011; Liefferink et al., 
2013). Das Potenzial, auf persönlicher Ebene Verbin-
dungen aufzubauen, wird auch als „weiche Diploma-
tie“ auf lokaler Ebene bezeichnet (Vallier, 2014). Dabei 
wird vor allem Bürgermeisterinnen eine wichtige und 

treibende Rolle zugeschrieben (Barber, 2013). 
Bürgermeister – so die These von Barber (2013) – 

nehmen Einfluss auf die globale Governance. Sie sind 
beispielsweise aktiv (1) durch „regime building“: z.  B. 
mit Blick auf die Gründung des World Mayer Councils 
on Climate Change; (2) durch „hybridization of gover-
nance“, z.  B. mit Blick auf Städtenetzwerke, die häu-
figer und stärker auch Unternehmen und Public-Pri-
vate Partnerships sowie transnationale NGO-Initiati-
ven einbeziehen; (3) durch „diplomatic entrepreneur-
ship“, z.  B. im Kontext von C40; (4) durch „normative 
mediation“, z.  B. mit Blick auf die European Charter of 
Local Self-Government; und (5) durch den Einfluss auf 
lokale, nationale und globale Politikmaßnahmen, die 
das Leben der Stadtbewohnerinnen direkt beeinflus-
sen (Acuto, 2013a). 

Im Klimabereich vernetzen sich Städte u.  a. um kli-
mawandelinduzierte Risiken und Schäden zügig und 
effektiv zu adressieren (Barber, 2013; Lee, 2011). Die 
freiwillige Beteiligung an globalen Klimanetzwerken ist 
somit Ausdruck der (häufig politisch und ökonomisch 
motivierten) Notwendigkeit bzw. Bereitschaft von 
Städten, gemeinsam gestaltend im Bereich Klimaschutz 
tätig zu werden. 

Kasten 2.5-6 

Beispiele wichtiger Städtenetzwerke 

Es gibt zahlreiche transnationale Städtenetzwerke, die entwe-
der themenübergreifend oder zu Einzelaspekten wie Klima-
schutz arbeiten. Zu den größten und wichtigsten Netzwerken 
gehören u.  a.:

>> United Cities and Local Governments (UCLG) ist ein globa-
les Netzwerk aus Städten, Lokalregierungen und Gemein-
deverbänden. Es ging 2004 aus der Fusion der Internatio-
nal Union of Local Authorities (IULA), der United Towns 
Organisations (UTO), und dem Netzwerk Metropolis her-
vor. Zu ihm gehören 175 nationale Stadt- und Regional-
verbände sowie über 1.000 weitere Städte, die direkt Mit-
glieder sind. UCLG gibt an, die lokalen Regierungen von 
mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung zu repräsentie-
ren. UCLG ist themenübergreifend tätig und beschäftigt 
sich mit solch unterschiedlichen Aspekten wie Dezentra-
lisierung, Geschlechtergerechtigkeit und lokale wirtschaft-
liche Entwicklung (UCLG, 2015:  26  ff.).

>> ICLEI – Local Governments for Sustainability, wurde 1990 
als International Council for Local Environmental Initia-
tives gegründet. Die NRO arbeitet mit mehr als 1.000 Städ-
ten und Gemeinden international an kommunaler Nachhal-
tigkeitspolitik. Es geht u.  a. darum, durch die Unterstützung 
lokaler Maßnahmen Städte nachhaltiger, klimafreund-
licher, ressourceneffizienter und artenreicher zu machen 

(ICLEI, 2014). Seit 1995 dient ICLEI auch als Koordinator 
der Beobachtergruppe Local Governments and Municipal 
Authorities der Klimarahmenkonvention.

>> C40 ist ein 2005 ins Leben gerufenes weltweites Netzwerk 
von derzeit 83 Großstädten, die die Reduzierung von Treib-
hausgasemissionen vereinbart haben. C40 war zunächst ein 
Bündnis von Megastädten. Mittlerweile gehören auch klei-
nere Städte wie Heidelberg und Basel dazu, die eine Vor-
reiterrolle im Klimawandel einnehmen (Aust, 2013:  687  f.). 
Der Aufbau und das Verfahren von C40 ähneln denen einer 
internationalen Organisation. C40 gibt an, dass seine Mit-
glieder bis 2015 schon über 10.000 Klimaschutzmaßnah-
men ergriffen haben (C40, 2014) und so bis 2020 3 Gt 
CO2eq einsparen werden. C40 positioniert so Städte als 
treibende Kraft im globalen Klimaschutz. 

>> Der Compact of Mayors ist eine im September 2014 von 
den drei führenden Netzwerken C40, ICLEI und UCLG 
gegründete Klimaschutzinitiative. Diese zielt darauf, die 
Treibhausgasemissionen der beteiligten Städte zu reduzie-
ren und die erfolgten Minderungen mit Hilfe der carbonn 
Climate Registry (cCR) zu dokumentieren. Letztere ist die 
wichtigste Plattform für die Dokumentation und Messung 
lokaler und subnationaler Klimaverpflichtungen und -akti-
vitäten. cCR ist zudem ein gutes Beispiel für netzwerküber-
greifende Aktivitäten, da neben zahlreichen weiteren 
Akteuren sowohl ICLEI und UCLG an der Entwicklung der 
Plattform beteiligt waren (ICLEI, 2014; cCCR, 2014).
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Rechtliche Implikationen transnationaler urbaner 
Aktivitäten
Die beschriebenen „außenpolitischen“ Aktivitäten von 
Städten durch transnationale Städtenetzwerke haben 
rechtliche Implikationen auf nationaler wie auf interna-
tionaler Ebene (Aust, 2013, 2015a, b). Hinzu kommen 
Fälle, in denen sich Städte entweder auf internatio-
nale Verträge als Rechtfertigung für ihr Handeln beru-
fen oder internationales Recht Auswirkungen auf die 
Städte hat. In Deutschland ließen beispielsweise einige 
Städte unter Berufung auf internationale arbeitsrecht-
liche Standards der International Labour Organization 
(ILO) auf ihren Friedhöfen Grabsteine nicht mehr zu, an 
deren Herstellungsprozess Kinder beteiligt waren (Kal-
tenborn und Reit, 2012; Aust, 2015a). Zudem haben 
internationale Handelsabkommen Auswirkungen auf 
das Handeln von Städten, indem sie beispielsweise die 
nationalstaatlichen Aufsichtsanforderungen über nati-
onale Vorschriften für lokales Handeln hinaus ver-
schärfen können (Frug und Barron, 2006:  38). Diese 
Entwicklungen fordern nationale Rechtsysteme ebenso 
wie das internationale Rechtssystem heraus.

Am Beispiel der grenzüberschreitenden Koopera-
tion von Städten lassen sich Implikationen für natio-
nale Rechtssysteme deutlich machen. Rechtswissen-
schaftlerinnen befassen sich mittlerweile mit der Frage, 
wie „außenpolitisches“ Handeln von Städten im nati-
onalen, verfassungsrechtlichen Kontext zu bewer-
ten ist (Aust, 2015b:  267). Städte sowie die jeweiligen 
Städtenetzwerke (Kasten 2.5-6) agieren auf dem Feld 
der internationalen Politik und tun dies im Falle der 
Städte und Gemeinden teilweise auch „in ihrer Eigen-
schaft als Teil der öffentlichen Gewalt eines Staates“ 
(Aust, 2013:  678). Beispielsweise erfasst in Deutsch-
land Art. 32 GG das Handeln von Städten mit Auslands-
bezug nicht als Teil der „auswärtigen Gewalt“ (Aust, 
2015a:  220). Umstritten ist zudem, ob Art. 28 II 1 GG, 
welcher das Recht auf kommunale Selbstverwaltung 
beinhaltet, so ausgelegt werden kann, dass das Han-
deln der Städte auf internationalem Parkett gerecht-
fertigt wäre. Dies könnte mit einer weiten Auslegung 
des Art. 28 II 1 GG begründet werden, die „der zuneh-
menden Ausdifferenzierung der auf internationaler 
Ebene handelnden Akteure“ Rechnung trägt (Aust, 
2014: Rn. 5). Im Fall der oben erwähnten, an ILO-Stan-
dards angepassten Friedhofssatzungen wurde zwar 
argumentiert, dass solche Satzungen gerade außerhalb 
des Bereichs der kommunalen Selbstverwaltung lägen, 
denn die Gemeinden hätten „kein allgemeines poli-
tisches Mandat“ (Misera und Kessler, 2009:  53). Die 
herrschende Meinung geht allerdings davon aus, dass 
eine Materie gleichzeitig von internationalem wie loka-
lem Interesse sein kann (Bayerischer Verfassungsge-
richtshof, Entscheidung vom 7.10.2011, Vf. 32-IV-10; 

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Entscheidung 
vom 16.10.2013, 8 CN 1.12; Aust, 2015a sowie schon 
Kaltenborn und Reit, 2012). Das Bundesverwaltungs-
gericht hob die Friedhofssatzung in seinem Urteil aus 
dem Jahr 2013 dennoch auf, weil sie nicht hinreichend 
bestimmt und keine taugliche gesetzliche Grundlage 
für einen Eingriff in die Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 
1 GG war (BVerwG, Entscheidung vom 16.10.2013, 
8 CN 1.12, Rn. 28). Zusammenfassend lässt sich fest-
stellen, dass viele Fragen bezüglich des „außenpoliti-
schen“ Handelns von Städten im Innenverhältnis zum 
Nationalstaat noch ungeklärt sind und intensivere 
(wissenschaftliche) Auseinandersetzung notwendig ist 
(Kasten 10.1-10). 

Städte sind nicht nur keine Völkerrechtssubjekte 
(Aust, 2015b:  274), sondern das (Innen-)Verhält-
nis zwischen Städten und dem Nationalstaat entzieht 
sich traditionell dem Einfluss des Völkerrechts (Frug 
und Barron, 2006:  2). Gleichsam wird anknüpfend an 
politikwissenschaftliche Ansätze diskutiert, wie sich 
die Völkerrechtsordnung zu Handeln von Städten auf 
dem internationalen Parkett stellen soll (Aust, 2015b 
unter Analyse von Acuto, 2013b; Barber, 2013; Bou-
teligier, 2013; Curtis, 2014). Hierbei geht es insbeson-
dere um die Frage, ob nicht Städte oder Städtebünd-
nisse als Völkerrechtssubjekte anerkannt werden soll-
ten oder beispielsweise eine gänzlich neue Rechtsform 
des „transnationalen öffentlichen Rechts“ geschaffen 
werden müsste (Aust, 2013:  675). Auch wenn Argu-
mente dafür sprächen, Städte als Völkerrechtssub-
jekte anzuerkennen – in manchen Megastädten leben 
mehr Menschen als in vielen Staaten – würden doch 
u.  a. Abgrenzungsprobleme im Verhältnis zu den Nati-
onalstaaten entstehen, deren Teil sie in den allermeis-
ten Fällen sind (Kap. 2.5.3). Unbenommen bleibt das 
Erfordernis, sich mit dem „außenpolitischen“ Handeln 
der Städte wissenschaftlich und praktisch auseinan-
derzusetzen. Womöglich müssen sie dazu keine Völ-
kerrechtssubjekte werden, sondern bedürfen einerseits 
national-verfassungsrechtlicher Sicherheit in Bezug auf 
ihre Rechte und Pflichte im Rahmen „außenpolitischen“ 
Handelns und andererseits internationaler Berücksich-
tigung über eine Form von Anerkennung ihrer Tätig-
keiten: „The more ‚accepted‘ international actors such 
as states and international organizations refer to cities 
as relevant actors, the more their status will become 
enshrined in international law.” (Aust, 2015b:  274; 
Kap. 8.4).
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2.6
Globale Urbanisierungsberichte: Problem
beschreibungen, Lösungsansätze und Akteure

Nachhaltige Urbanisierung hat sich in den vergange-
nen vier Dekaden international als ein Handlungsfeld 
für die Politik etabliert und entsprechend ist die Zahl 
globaler, teilweise regelmäßig erscheinender Berichte 
zu diesem Thema stetig gewachsen (Kasten 2.6-1). 
Nach Durchsicht jüngerer globaler Berichte der Verein-
ten Nationen (UN-Habitat, UNEP), der Weltbank, der 
OECD, des IPCC, internationaler Kommissionen sowie 
Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit ver-
dichtet der WBGU die in ihnen verankerten Problem-
sichten, thematischen Schwerpunkte und Lösungsan-
sätze. Aus jedem Bericht wurde zudem ein prägnan-
tes Zitat in der Originalsprache ausgewählt, das stell-
vertretend die Denkungsart der Autoren illustriert. Mit 
Blick auf die Frage der Transformation zur nachhalti-
gen Stadt wird am Ende dieses Kapitels in einer Syn-
opse herausgearbeitet, welche neuen Perspektiven aus 
Sicht des WBGU in der internationalen Debatte stär-
ker Beachtung finden sollten. Die Globalberichte wer-
den hier gebündelt nach den jeweils eng miteinander 
verbundenen drei Themenkomplexen (1) Klima–Ener-
gie–Ressourceneffizienz (Tab. 2.6-1), (2) Basisversor-
gung–Inklusion–sozioökonomische Disparitäten (Tab. 
2.6-2) sowie (3) Planung–Finanzierung (Tab. 2.6-3) 
analysiert. 

2.6.1	
Schwerpunkte ausgewählter globaler 
Urbanisierungsberichte

2.6.1.1	
Themenkomplex Klima–Energie– 
Ressourceneffizienz

UNEP (2015): District Energy in Cities
Die 2015 erschienene Studie des UNEP „District Energy 
in Cities, unlocking the Potential of Energy Efficiency 
and Renewable Energy“ ist weltweit eine der ersten, die 
sich konzeptionell anhand von Best-Practice-Beispielen 
mit den Möglichkeiten der Förderung effizienter Heiz- 
und Kühlsysteme und der Integration erneuerbarer 
Energien in Städten befasst (UNEP, 2015; Tab. 2.6-1). 
Sie gibt einen Überblick über Fortschritte in der Ent-
wicklung effizienter Heiz- und Kühlsysteme auf Stadt-
teilebene und möchte diesen in der Klima- und Ener-
giedebatte bisher vernachlässigten Aspekt auf die poli-
tische Agenda setzen. Ziel ist es, die Schlüsselfaktoren 

für die erfolgreiche Aufskalierung von Energieeffizenz 
und erneuerbaren Energien sowie die erfolgreiche Ein-
führung klimavertäglicher Technologien zu identifizie-
ren. 

Moderne stadtteilbezogene Energiesysteme nutzen 
Technologien wie Kraft-Wärme-Kopplung, Wärmespei-
cher und dezentrale Energieversorgung. Diese Systeme 
können Synergien mit der kommunalen Elektrizitäts-
versorgung, Sanitärversorgung sowie mit Abfall- und 
Abwasserbehandlung erzeugen. Diese Studie will loka-
len Entscheidungsträgern dabei helfen, die geeignets-
ten und kosteneffizientesten Technologien für ihren 
Stadtteil zu identifizieren, und sie verdeutlicht den 
Dialogbedarf zwischen nationalen Regierungen und 
Kommunen für eine kohärente Politikgestaltung. Auf-
bauend auf den untersuchten Best-Practice-Beispielen 
wird ein zehnstufiger Politik- und Investitionsfahr-
plan erarbeitet, um die Entwicklung, Modernisierung 
und Aufskalierung statteilbezogener Energiesysteme 
zu beschleunigen. Ein im Internet veröffentlichter Ent-
scheidungsbaum soll Kommunen dabei in ihrer Rolle als 
Planer, Gesetzgeber und Unterstützer Orientierung bie-
ten. Ziel der neuen District Energy Initiative des UNEP 
ist es, Vorreiterstädte mit jenen zusammen zu bringen, 
die eine Verbesserung der Energiesysteme anstreben. 
Als relevante Akteure werden vor allem Kommunen 
(local governments) als Planer und Gesetzgeber sowie 
multi-stakeholder partnerships genannt.

IPCC (2014):  5. Sachstandsbericht
Die globale Urbanisierungsdynamik hat inzwischen 
dazu geführt, dass das Thema Urbanisierung erstmals 
umfassend im 5. Sachstandsbericht des IPCC berück-
sichtigt wurde. Dabei stehen der Beitrag der Städte zur 
Stabilisierung der atmosphärischen Treibhausgaskon-
zentration sowie ihre Anpassung an Klimaänderungen 
im Zentrum. 

Ein Teilbericht der Arbeitsgruppe III des IPCC (Seto 
et al., 2014) befasst sich mit der Gestalt von Städten 
(urban form), ihrer Infrastrukturausstattung und der 
urbanen Landnutzung (ein gesonderter Teilbericht wid-
met sich dem Thema Transport). Darauf aufbauend 
werden Möglichkeiten der Emissionsminderung durch 
eine geeignete Raumplanung aufgezeigt: „Spatial plans 
might be defined less in terms of a specific urban-form 
vision and more with regard to core development prin-
ciples.“ (Seto et al., 2014:  958) Ferner werden Schlüssel-
faktoren für eine erfolgreiche urban climate governance 
aufgelistet, darunter die sektorübergreifende Integra-
tion klimapolitischer Ziele, transformationsfördernde 
Governance-Strukturen und Planungskapazitäten, die 
Integration von Landnutzung und Transport sowie aus-
reichende Finanzierungsmöglichkeiten. Betont wird die 
Vermeidung von Pfadabhängigkeiten, die Beachtung 
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von Zusatznutzen, Dringlichkeit und Größenordnungen 
der notwendigen Umsteuerung zur Vermeidung eines 
gefährlichen Klimawandels. 

In Teilberichten der Arbeitsgruppe III (Klimaschutz) 
werden detailliert die Potenziale verschiedener Instru-
mente und Stadtentwicklungspolitiken für den Klima-
schutz analysiert und gezeigt, dass viele Städte bereits 
Klimaschutzpläne entwickelt haben (Lucon et al., 2014; 
Seto et al., 2014). Ein Teilbericht über Gebäude und 
den erwarteten weltweiten Zuwachs an Gebäuden und 
Stadtquartieren verdeutlicht die Notwendigkeit einer 
energieeffizienten Gestaltung von Gebäuden (Lucon et 
al., 2014). Mit Blick auf regionale Unterschiede wird 

festgestellt, dass in Entwicklungsländern oft grund-
legende Energiedienstleistungen in Gebäuden nicht 
gegeben sind, während die Energienutzung in Gebäu-
den in Industrieländern umfassend, aber oft ineffi-
zient ist. Ohne weitere Maßnahmen ist zu erwarten, 
so der Bericht, dass sich die globale Energienachfrage 
durch Gebäude bis Mitte des Jahrhunderts verdoppelt 
bis verdreifacht; sie ließe sich aber mit entsprechen-
den Maßnahmen (z.  B. technische Verbesserungen oder 
Besteuerung von Gebäuden nach Energieverbrauch) 
stabilisieren oder senken. Dabei spielen auch Konsu-
mentenverhalten und Lebensstil eine Rolle (Lucon et 
al., 2014:  719) Als weitere zentrale Handlungsfelder 
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Tabelle 2.6-1
Globale Urbanisierungsberichte: Themenkomplex Klima-Energie-Ressourceneffizienz.
Quelle: WBGU

Problembeschreibung Fokus, dominierende Sicht Ziele, Empfehlungen Ausgewähltes Zitat

UNEP (2015): District Energy in Cities

Versorgung mit nachhaltigen 
Energiedienstleistungen

Technisch-infrastrukturell
>> Best-Practice-Ansatz: 

Empirische Untersuchung 
von Vorreiterstädten mit 
district energy

>> District energy systems, 
kombiniert mit Effizienz-
maßnahmen können einen 
signifikanten Anteil der 
Emissionsminderungen 
ausmachen, die zu einer 
Begrenzung des globalen 
Temperaturanstiegs von  
2–3  °C notwendig sind

>> Lokale, erschwingliche und klimaverträg-
liche Energieversorgung

>> Schlüsselfaktoren für die Aufskalierung 
von Energieeffizienz und erneuerbaren 
Energien

 
Urbanes Energiesystem

>> Zehnstufiger Politik- und Investitionsfahr-
plan, um Entwicklung, Modernisierung 
und Aufskalierung stadtteilbezogener 
Energiesysteme zu beschleunigen. 

>> Online-Entscheidungsbaum als Hilfe für 
Kommunen

>> „District energy initiative“ des UNEP: 
Vorreiterstädte mit interessierten Städten 
zusammenbringen

>> Best Practice Support Schemes für 
consolidation cities, refurbishment cities, 
expansion cities, new cities

„Continued communication and 
dialogue with a wide range of 
stakeholders – including customers; 
the wider public; national, regional 
and local policy-makers; investors; 
universities; architects and builders; 
and others – is a vital element 
for the successful expansion and 
implementation of district energy 
strategies.“ (UNEP, 2015:  80)

IPCC 5. Sachstandsbericht: Revi et al. (2014a): Urban Areas

Anpassung an Klimaände-
rungen

Governance- und 
akteurszentriert

Window of opportunity
>> Die nächsten 15 Jahre sind 

entscheidende Investitions-
jahre

>> Unterscheidung zwischen 
inkrementeller und transfor-
mativer Anpassung

>> Katastrophenvorsorge 
>> Senkung der Exposition gegenüber 

Klimarisiken
>> Stärkung der Handlungskapazitäten 

vulnerabler Gruppen

Governance
>> Wirksame multilevel urban risk 

governance
>> Verzahnung von Politik, Anreizen  

sowie Maßnahmen zur Stärkung der 
Anpassungskapazitäten

>> Synergien mit dem Privatsektor
>> Angemessene Finanzierung und 

Institutionenentwicklung

„Urban climate change risks, 
vulnerabilities, and impacts are 
increasing across the world in 
urban centers of all sizes, economic 
conditions, and site characteristics.“ 
(Revi et al., 2014a:  538)

IPCC 5. Sachstandsbericht: Lucon et al. (2014): Buildings und Seto et al. (2014): Human Settlements

Beitrag der Städte zum 
Klimawandel

Technisch-infrastrukturell
Unterscheidung zwischen 
inkrementellen und transfor-
mativen Entwicklungspfaden

Zu beachten:
>> Pfadabhängigkeiten 
>> Zusatznutzen
>> Dringlichkeit
>> Größenordnungen

Klimaverträgliche Stadt- und  
Raumplanung

Energieeffiziente Gebäude
Energienachfrage durch Gebäude wird sich 
bei business as usual Mitte des Jahrhunderts 
verdoppeln bis verdreifachen

Baumaterialien 
Durch Zuwachs an Gebäuden und Stadtquar-
tieren und hohe Nachfrage nach Baumateri-
alien Bedarf an klimaverträglichen Lösungen 

Energiedienstleistungen
Verbesserung des Zugangs zu modernen 
Energiedienstleistungen

„Successful implementation of 
mitigation strategies at local scales 
requires that there be in place the 
institutional capacity and political 
will to align the right policy instru-
ments to specific spatial planning 
strategies.“ (Seto et al., 2014:  928)

GCEC (2014): The New Climate Economy Report. Better Growth, Better Climate

>> Schnell wachsende Städte 
als Chance und Risiko für 
Klimaschutz

>> Klimaverträgliches Wachs-
tum ohne Zielkonflikte 
zwischen Wachstum und 
Klimaschutz

Technisch-infrastruktureller 
Ansatz

>> Urbanisierung als zentrales 
Transformationsfeld neben 
Landnutzung und Energie 

>> 2  °C-Leitplanke als Orientie-
rung

10-Punkte-Aktionsplan
Davon für Urbanisierung relevant: (1) 
Vernetzte und kompakte Städte, (2) Abbau 
Anreize für Zersiedelung, (3) Senkung der 
Kapitalkosten für Investitionen in eine 
klimaverträgliche Infrastruktur

„Strong political leadership and 
the active participation of civil 
society will be needed, along with 
far-sighted, enlightened business 
decisions“. (GCEC, 2014:  10)

UNEP (2012a): Sustainable, Resource Efficient Cities – Make it Happen!

>> Gefährung urbaner Nach-
haltigkeit durch ökonomi-
sche Globalisierung, 
Ressourcenverknappung, 
schnellen technologischen 
und sozialen Wandel, 
Umwelt- und Klimaverän-
derungen

>> Auswirkungen auf 
Nahrung, Wasser, Energie, 
Transport und Abfall

Sozial eingebettete  
Infrastrukturen
Regionaler Fokus: Städte in 
Entwicklungs- und Schwellen-
ländern

Ressourceneffizienz mit Schwerpunkt 
Infrastruktur: Energie, Abfall, Wasser usw.

Handlungsfelder
>> Partizipative Governance
>> Sektorübergreifende, interinstitutionelle 

Koordination
>> Monitoring- und Evaluierungssysteme
>> Flexible Infrastrukturen

Ikonische Projekte

„Mitigating against climate change, 
and adapting to the effects of 
climate change will require more 
than mere retrofitting of existing 
infrastructures.“ (UNEP, 2012a:  48)
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werden die für den zu erwartenden Zuwachs an Stadt-
quartieren weltweit notwendigen Baumaterialien und 
deren Klimaverträglichkeit, der Zugang zu modernen 
Energiedienstleistungen sowie eine klimaverträgliche 
und kompakte Stadtplanung genannt. Als relevante 
Akteure werden Stadtverwaltungen, Interessengrup-
pen (stakeholder), community groups, die Wissen-
schaft und der Privatsektor genannt.

Ein Teilbericht der Arbeitsgruppe II des IPCC befasst 
sich mit „Folgen, Anpassung und Verwundbarkeit“ von 
Städten gegenüber den  Risiken des Klimawandels (Revi 
et al., 2014). Dabei spielen Katastrophenvorsorge, Sen-
kung der Exposition gegenüber Klimarisiken und Stär-
kung der Handlungskapazitäten vulnerabler Gruppen 
eine zentrale Rolle. Zentral hierfür ist die Verbesse-
rung der Versorgung der Bevölkerung mit Basisdienst-
leistungen und resilienten Infrastrukturen für Was-
ser- und Sanitärversorgung, Abfallentsorgung, Zugang 
zu Elektrizität und Telekommunikation sowie Gesund-
heits- und Rettungsdiensten. Neben einer resilienten 
Infrastruktur wird auch die Bedeutung qualitativ guter, 
erschwinglicher und gute gelegener Wohnmöglichkei-

ten als wesentlich erachtet, um Exposition und Schäden 
durch Klimafolgen zu minimieren. Der Bericht benennt 
notwendige Governance-Maßnahmen (Tab. 2.6-1) und 
weist auf die begrenzte Unterstützung internationaler 
Finanzierungsinstitutionen hin und verweist auf die 
Bedeutung kommunaler wissenschaftlicher Kapazitä-
ten für die Anpassung an Klimaänderungen. Im Zent-
rum einer erfolgreichen urbanen Anpassungspolitik, so 
der Bericht, stehen am Ende aber die Kommunen, weil 
eine erfolgreiche Anpassung von Städten wesentlich 
von der Integration in lokale Investitionen, Politiken 
und dem gesetzgeberischen Rahmen abhängt.

GCEC (2014): Better Growth, Better Climate
Im Mittelpunkt der Studie der Global Commission 
on the Economy and Climate (GCEC, 2014) steht die 
Gestaltung eines klimaverträglichen Wachstums ohne 
Zielkonflikte zwischen Wachstum und Klimaschutz. Die 
GCEC ist eine 2013 von Kolumbien, Äthiopien, Indo-
nesien, Norwegen, Südkorea, Schweden und Großbri-
tannien gegründete transdisziplinäre Beratungseinrich-
tung. Die Botschaft der Studie ist, dass sich aktuell in 

Problembeschreibung Fokus, dominierende Sicht Ziele, Empfehlungen Ausgewähltes Zitat

UN-Habitat (2011a): Global Report on Human Settlements: Cities and Climate Change

Dringend notwendig:
>> Urbaner Klimaschutz und 

Anpassung an Klima
wandel

>> Klimawandel verstärkt die 
ohnehin schon bestehen-
den Urbanisierungspro-
bleme

>> Zu wenige Städte haben 
kohärente Anpassungs-
strategien entwickelt

Governance, Klima
Zeithorizont: Scheitelpunkt 
der globalen THG-Emissionen 
sollte 2015 erreicht sein

Empfehlungen für die internationale, 
nationale und städtische Ebene

Prinzipien
>> Keine Blaupause für Lösungen 
>> Beachtung von Synergien und 

Zusatznutzen
>> Vereinbarkeit kurz- und langfristiger Ziele 

Empfehlungen
>> Zukunftsvision entwickeln
>> Bürgerbeteiligung
>> Risikoanalysen
>> Aktionspläne

„The crux of the challenge is that 
actors at all levels need to move wi-
thin short time frames to guarantee 
long-term and wide-ranging global 
interests, which can seem remote 
and unpredictable at best.“ (UN-
Habitat, 2011:  VI, Einführung von 
Joan Clos)

OECD (2010): Cities and Climate Change

Beitrag der Städte zum 
Klimawandel und Betroffen-
heit durch Klimafolgen

Urbanisierungstrends, Wett
bewerbsfähigkeit, Governance

Klimaschutzstrategien und Anpassung an 
Klimaänderungen

„Some urban climate policies may 
be no-regret policies as they can 
provide co-benefits that offset their 
cost.“ (OECD, 2010:  20)

World Bank (2010a): Cities and Climate Change. An Urgent Agenda

Beitrag der Städte zum 
Klimawandel und Betroffen-
heit durch Klimafolgen

Infrastruktur und 
Governance, Klima

>> Städte haben eine Schlüssel
rolle im Klimaschutz

>> Energierevolution zur Ein-
haltung der 2  °C-Leitplanke

>> Minderung der THG-Emissionen
>> Ausbau energieeffizienter Gebäude
>> Senkung der Vulnerabilität gegenüber 

Naturkatastrophen 

„Decisions taken today lock in 
the futures of many cities. The 
infrastructure of 2050 is being 
built today, yet the world of 2050 
will be very different from today.“ 
(World Bank, 2010a:  v; Vorwort 
Inger Andersen, Vizepräsident der 
Weltbank)

OECD (2009): Cities, Climate Change and Multilevel Governance

Fragmentierte urbane Klima-
politik (Vermeidung und An-
passung) und grundlegender 
Mangel an Instrumenten zur 
Erleichterung von Entschei-
dungsprozessen

Governance, Klima
>> Erfolgsbedingung: Integra-

tion verschiedener Gover-
nance-Ebenen 

>> Aber: Nationale Politik wird 
als zentraler Wegbereiter 
lokaler Maßnahme zu Klima-
schutz und Anpassung 
gesehen

Good urban governance
>> Partizipative Governance und 

strategische Planung sicherstellen
>> Analysekapazitäten für kurz- und 

langfristige Planung schaffen
>> Kosteneffizienz sicherstellen
>> Experimente und Innovationen fördern
>> Verteilungsfragen und Gerechtigkeit 

beachten
>> langfristigen Planungshorizont etablieren
>> kohärente Politikgestaltung
>> Monitoring- und Evaluierungssysteme 

aufbauen

„City authorities are in a unique 
position to engage local stakehol-
ders and design locally tailored 
responses to climate change.“ 
(Corfee-Morlot et al., 2009:  12)
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allen Ländern, unabhängig vom Einkommensniveau, 
die Chance bietet, gleichzeitig für ein nachhaltiges öko-
nomisches Wachstum zu sorgen und die Risiken des 
Klimawandels einzudämmen. Dabei werden die nächs-
ten 15 Jahre entscheidende Investitionsjahre sein, um 
den ökonomischen Strukturwandel zur Dekarbonisie-
rung der Ökonomie zu realisieren. Die Autoren beto-
nen, dass die Entwicklung der größten und am schnells-
ten wachsenden Agglomerationen prägenden Einfluss 
auf die Zukunft der globalen Ökonomie und die Ent-
wicklung des Klimas haben wird. Insbesondere kom-
pakte Städte mit einem gut integrierten öffentlichen 
Nahverkehrssystem werden als Schlüssel zu ökono-
misch dynamischen und gesünderen Städten mit gerin-
geren Emissionen identifiziert. Die Empfehlungen wer-
den als 10-Punkte-Aktionsplan präsentiert, in dem drei 
sich auf das Transformationsfeld Urbanisierung bezie-
hen: (1) Vernetzte und kompakte Städte als bevorzugte 
Form der urbanen Entwicklung und Priorisierung von 
Investitionen in ÖPNV; (2) Schrittweiser Abbau der 
Subventionen für fossile Brennstoffe und der Anreize 
für Zersiedelung; (3) Maßgebliche Senkung der Kapi-
talkosten für Investitionen in eine klimaverträgliche 
Infrastruktur durch besseren Zugang zu institutionel-
lem Kapital. Der Bericht identifiziert wirtschaftspoliti-
sche Entscheidungsträger im öffentlichen und privaten 
Sektor als entscheidende Akteure. 

UNEP (2012a): Sustainable, Resource Efficient Cities 
– Make it Happen! 
Der Bericht „Sustainable, Resource Efficient Cities 
– Make it Happen!“ legt einen Schwerpunkt auf den 
Auf- und Umbau städtischer Infrastruktur (Energie, 
Abfall, Wasser usw.), weist aber gleichzeitig darauf 
hin, dass es dabei um mehr als um technische Nach-
rüstung geht; vielfach sind soziokulturelle Identität, 
Teilhabe, Beachtung von Informalität oder „local voice 
and agency“ ganz entscheidende zusätzliche Erfolgs-
bedingungen für den Übergang zu urbaner Nachhal-
tigkeit (UNEP, 2012a). Die Entwicklungspfade werden 
im Plural als „transitions to sustainablility“ beschrie-
ben. Eine der Kernaussagen ist, dass der Übergang zur 
Nachhaltigkeit vor allem durch ikonische Projekte (z.  B. 
grundlegende Modernisierung des ÖPNV) vorangetrie-
ben werden kann. Hervorgehoben wird auch die Rolle 
strategischer Vermittler, die bei der Umsetzung urba-
ner Nachhaltigkeitsagenden partizipative Governance 
fördern und sektorübergreifende und interinstitutio-
nelle Koordination unterstützen können. Solche Ver-
mittler können Bildungs-, Forschungs- und Beratungs-
einrichtungen, NRO oder lokale zivilgesellschaftli-
che Initiativen sein, die z.  B. in urbanen Laboratorien 
Pilotprojekte durchführen. Darüber hinaus wird auch 
die besondere Bedeutung der Schaffung von Monito-

ring- und Evaluierungssystemen hervorgehoben, die 
die Mehrdimensionalität von Nachhaltigkeit erfassen. 
Schließlich wird in dem Bericht empfohlen, dass Städte 
Infrastrukturen etablieren, die es erlauben, flexibel auf 
bestehende, entstehende und künftige Herausforde-
rungen zu reagieren. 

UN-Habitat (2011a): Global Report on Human 
Settlements 2011. Cities and Climate Change
Klimaschutz und Anpassung an Klimaänderungen sind 
2011 erstmals das Schwerpunktthema im Jahresbericht 
des UN-Habitat (2011a). Ausgangspunkt sind zum 
einen der Beitrag urbaner Räume zum Klimawandel, die 
Potenziale und Dringlichkeit für urbanen Klimaschutz 
sowie die defizitäre Erfassung und Überwachung urba-
ner Treibhausgasemissionen. Zum anderen stehen die 
Vulnerabilität von Städten gegenüber Klimaverän-
derungen und ihre Anpassungspotenziale und -stra-
tegien, inklusive bestehender Barrieren, im Zentrum 
des Berichts. Dabei wird konstatiert, dass zu wenige 
Städte bisher kohärente Anpassungsstrategien entwi-
ckelt haben (UN-Habitat, 2011a:  175). In Bezug auf 
Governance-Defizite beim urbanen Klimaschutz heisst 
es: „Despite the array of mitigation responses by urban 
centres to date, a piecemeal rather than a strategic 
approach is very common“ (UN-Habitat,  2011a:  171). 
Neben allgemeingültigen Prinzipien für Politikgestal-
tung (UN-Habitat,  2011a:  182) werden Politikempfeh-
lungen für die internationale, nationale und städtische 
Ebene gegeben. Als entscheidend für den Umgang mit 
den Herausforderungen des Klimawandels werden z.  B. 
Partnerschaften zwischen öffentlichen, privaten und 
zivilgesellschaftlichen Akteuren angesehen.

OECD (2010): Cities and Climate Change
In diesem auf OECD-Länder bezogenen dreigeteilten 
Bericht (Trends, Wettbewerbsfähigkeit, Governance) 
steht die zentrale Rolle der Städte für den globalen 
Klimaschutz und ihre Betroffenheit durch den Klima-
wandel im Mittelpunkt (OECD, 2010). Dabei werden 
die Gestalt einer Stadt (urban form), Lebensstile und 
die Energienutzung als entscheidende Handlungsfel-
der genannt. Städte können Laboratorien für innova-
tive Klimaschutzmaßnahmen sein. Voraussetzung für 
die Nutzung von Synergien ist eine sektorübergrei-
fend angelegte urbane Klimaschutzpolitik, die aller-
dings nicht isoliert von der Rolle der nationalen Regie-
rung gesehen werden kann. Vielmehr kann diese eine 
Schlüsselrolle bei der Entstehung und Beseitigung von 
Barrieren spielen und entscheidende Rahmenbedin-
gungen für urbanen Klimaschutz setzen. Schließlich 
wird betont, dass es keine allgemeingültigen Lösungen 
zur optimalen Gestaltung des Verhältnisses zwischen 
nationalen Regierungen und Städten gibt; Bottom-up-
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Ansätze (z.  B. neue urbane Klimaschutzmodelle) oder 
Top-down-Ansätze (z.  B. nationale Klimapolitik als 
Rahmensetzung) oder eine Kombination beider kön-
nen je nach Umstand die jeweils beste Wahl sein. Dabei 
werden die lokalen bzw. nationalen Regieungen, die 
Privatwirtschaft, die Gewerkschaften sowie Experten 
als zentrale Akteure ausgemacht.

World Bank (2010a): Cities and Climate Change – 
An Urgent Agenda
Bereits 2010 hat die Weltbank das Thema „Cities and 
Climate Change“ in einer umfassenden Studie beleuch-
tet. Dabei stehen die Schlüsselrolle der Städte für den 
globalen Klimaschutz sowie die sich mit der Anpassung 
von Städten an Klimaänderungen stellenden Herausfor-
derungen im Zentrum. Zudem wird davon ausgegangen, 
dass Städte selbst künftig eine stärkere Gestaltungsrolle 
im globalen Klimaschutz einnehmen werden. Zur Ein-
haltung der 2    °C-Leitplanke – so der Bericht – bedarf es 
einer „Energierevolution“, deren Umsetzung eine inten-
sive Zusammenarbeit internationaler Geber mit der UN, 
mit Städtenetzwerken, der OECD, der Privatwirtschaft, 
Pionierstädten und der Wissenschaft voraussetzt. Als 
übergeordnete Handlungsfelder in Städten werden die 
Minderung der Treibhausgasemissionen, der Ausbau 
energieeffizienter Gebäude und die Senkung der Vulne-
rabilität der urbanen Bevölkerung gegenüber Naturkata-
strophen genannt. Für diese drei Felder werden Ziele für 
deren Umsetzung sowie geeignete Instrumente benannt 
(World Bank, 2010a:  41). Zur Senkung der Treibhausgas-
emissionen werden beispielsweise die Verdichtung von 
Städten, die Förderung des ÖPNV, negative Anreize für 
den Besitz von Privatwagen und für Fahrzeugnutzung, 
die Unterstützung nicht motorisierter Fortbewegung 
sowie effiziente Fahrzeugmotoren genannt. Im Bericht 
genannte zentrals Akteure sind vor allem Bündnisse 
internationaler Geber, Finanzierungsinstitutionen, UN-
Organisationen und Städtenetzwerke. Zusätzlich werden 
Partnerschaften mit dem Privatsektor, der OECD, kom-
munalen Organisationen, Pionierstädten oder der Wis-
senschaft genannt.

OECD (2009): Cities, Climate Change and Multilevel 
Governance
Ausgehend von der Feststellung „climate policy at city-
scale remains fragmented and the basic tools to facilitate 
good decision making are still lacking“ (Corfee-Morlot 
et al., 2009:  87) fokussiert der OECD-Bericht „Cit-
ies, Climate Change and Multilevel Governance“ aus 
dem Jahr 2009 auf die bessere Integration verschie-
dener Governance-Ebenen. Dabei wird die nationale 
Politik als entscheidender Wegbereiter für kommuna-
len Klimaschutzpolitik gesehen, wobei viele Städte sich 
eigene Ziele für Klimaschutz und Anpassung gesetzt 

haben. Im Zentrum der Untersuchung steht das Zusam-
menspiel von lokaler und regionaler sowie lokaler und 
nationaler Governance, um dann Empfehlungen auszu-
sprechen, wie Institutionen gestärkt werden können. 
Es werden acht Prinzipien für Good Urban Governance 
formuliert, differenziert nach den Stärken nationaler 
versus lokaler Politikgestaltung. Als zentrale Akteure 
werden Kommunen, urban stakeholders sowie natio-
nale Regierungen genannt. 

2.6.1.2	
Themenkomplex Basisversorgung–Inklusion–
sozioökonomische Disparitäten

Revi und Rosenzweig (2013): The Urban 
Opportunity – Enabling Transformative and 
Sustainable Development
In dieser Studie des Sustainable Development Solutions 
Network (SDSN) für die Beratergruppe von UN-Gene-
ralsekretär Ban Ki-moon zur Post-2015-Entwicklungs-
agenda stehen die Verbesserung der Lebensbedingun-
gen von Menschen, die in Slums leben, im Mittelpunkt 
(Revi und Rosenzweig, 2013; Tab. 2.6-2). Dabei wird 
deutlich gemacht, dass globaler Klimaschutz und die 
Verbesserung lokaler Lebensbedingungen eng zusam-
menhängen. Der Bericht fordert dazu auf, urbanen 
Armutsgruppen „eine Stimme zu geben“ und sie aktiv 
bei der Gestaltung ihrer städtischen Umwelt teilha-
ben zu lassen: „Over the last few decades, many com-
munities have been unwilling to passively accept the 
planning decisions of politicians and technocrats that 
impact on their day-to-day environments“ (Revi and 
Rosenzweig, 2013:  37). Die Berücksichtigung kulturel-
ler Identität und Vielfalt sowie von Informalität in der 
urbane Governance werden als eine wichtige Erfolgs-
bedingung für eine nachhaltige Stadtentwicklung gese-
hen.

Übergreifend wird argumentiert, dass Städte über ein 
besonderes Potenzial für einen transformativen Wandel 
verfügen, dass sie Orte sind, wo sozialer Wandel und 
Inklusion gelingen kann und wo die Umsteuerung in 
Richtung Nachhaltigkeit stattfinden muss. Dabei wird 
auf das globale Ziel eines vollständigen Ausstiegs aus 
dem fossilen Energiesystem bis 2050 verwiesen sowie 
deutlich gemacht, dass Urbanisierung innerhalb ökolo-
gischer Leitplanken stattfinden muss: „Sustainability 
requires that urbanization occur within regional and 
planetary limits of ecological and other lifesupport sys-
tems.“ (Revi und Rosenzweig, 2013:  11). Der Bericht 
betont die Notwendigkeit einer gemeinsamen Anstren-
gung von Regierungen, Privatunternehmen, der Zivil-
gesellschaft und lokaler städtischer Gemeinschaften. 
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Tabelle 2.6-2
Globale Urbanisierungsberichte: Themenkomplex Basisversorgung-Inklusion-sozioökonomische Disparitäten.
Quelle: WBGU

Problembeschreibung Fokus, dominierende Sicht Ziele, Empfehlungen Ausgewähltes Zitat

Revi und Rosenzweig (2013): The Urban Opportunity

Schlechte Lebensbedingungen in 
Slums, inklusive Klimaschutz bzw. 
-anpassung

Akteurszentriert
>> Betonung des transformativen 

Potenzials von Städten
>> Beachtung von Leitplanken, 

inklusive Klimaschutz: vollstän-
diger Ausstieg aus fossilem 
Energiesystem bis 2050

Ziele
>> Beendigung extremer urbaner Armut 

und Verbesserung des Lebensstandards
>> Universeller Zugang zu Basisdienst

leistungen und Wohnen
>> Erschwingliches Wohnen für Alle 
>> Resilienz und ökologische Nachhaltig-

keit 
>> Mechanismen zur Förderung nachhalti-

ger Urbanisierung

„Culture provides identity, 
agency, and tools for com-
munities to fight poverty. In-
tegrating diversity of culture 
into governance, based on 
the needs and expectations 
of citizens, facilitates partici-
pation, intercultural dialogue, 
and the practice of equality of 
rights.“ (Revi und Rosenzweig, 
2013:  36)

UN-Habitat (2013a): Prosperity of Cities

>> Städte sind oft Orte sozialer 
Benachteiligung, Ungleichheit 
und Exklusion

>> Ursachen: Standard-Urbanisie-
rungsmodell des 20. Jahrhun-
derts, das wesentlich auf 
Bodenspekulation und Privati-
sierung öffentlicher Stadträume 
und Interessen der Immobilien-
wirtschaft beruht und häufig in 
Gegensatz zum Ziel einer urba-
nen Prosperität für alle steht

Dimensionen von urbanem 
Wohlstand 

>> Produktivität 
>> Infrastruktur
>> Lebensqualität
>> Soziale Gerechtigkeit und 

Inklusion
>> Ökologische Nachhaltigkeit

Ziele
Stadt des 21. Jahrhundert ist eine die

>> Katastrophenrisiken senkt
>> Arbeitsplätze schafft, soziale Diversität 

fördert, die natürliche Umwelt schützt, 
öffentliche Räume stärkt

>> Voraussetzungen für Prosperität schafft

Empfehlungen
>> Förderung von Innovationen
>> Neue Stadtplanung im Sinne des 

öffentlichen Interesses
>> Ertüchtigung von Gesetzgebung und 

Regularien zur Förderung des Gemein-
wohls

„As a decision-making tool, 
urban planning must better 
defend the ‘public’ against the 
menace of ever-expanding 
‘private’ interests and its con-
sequences: shrinking public 
spaces and reduced provision 
of public goods, which in turn 
affect more collective, intangi-
ble dimensions like quality of 
life, social interaction, cultural 
identity and social values.“ 
(UN-Habitat, 2013a:  13)

UCLG (2013): Basic Services for All in an Urbanizing World

Sozioökonomische Disparitäten 
und unzureichende Grund-
versorgung eines großen Teils der 
städtischen Bevölkerung, vor allem 
in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern

Akteure und Urban Governance
Sieben regionale Kapitel (Afrika, 
Asien-Pazifik; Eurasien, Europa, 
Lateinamerika, Naher Osten 
und Westasien, Nordmerika, 
Metropolen)

Investitionen in Basisdienstleistungen / 
Infrastrukuren priorisieren, Finanzie-
rungsstrategien entwickeln

>> Katastrophenresiliente Infrastrukturen 
für Trinkwasser, Sanitär- und Abwasser-
versorgung, Abfallmanagement, Ener-
gieversorgung und ÖPNV

>> Governance-Empfehlungen für lokale, 
regionale und nationale Ebene

„‘Putting people first’ means 
putting basic local services 
first.“ (UCLG, 2013:  113)

UKAID und DFID (2012): Future Proofing Cities

>> Städte als Umweltverschmutzer 
und von Umweltrisiken betrof-
fene: Keine Entwicklung ohne 
Umweltschutz

>> Städte in Entwicklungs- und 
Schwellenländern müssen drin-
gend Maßnahmen ergreifen, 
damit ihre wirtschaftliche Ent-
wicklung langfristig nicht durch 
Umweltrisiken gefährdet wird

Akteurszentriert

Integrierte Strategien um Städte 
zukunftsfest zu machen

Empfehlungen
1.	Entwicklung zukunftsfester urba-

ner Strategien (future proof urban 
strategies)

2.	Mobilisierung von Finanzmitteln
3.	Anfertigung urbaner Risikodiagnosen
4.	Stärkung der Kapazitäten für urban 

governance, Planung und Dienst
leistungssysteme

5.	Verbesserung der Datenlage als Grund-
lage für Entscheidungsfindung

6.	Forschung für eine bessere Planungs-
grundlage

7.	 Identifizierung der Risiken für 
bestehende und geplante Investment-
Portfolios

Empfehlungen für fünf Stadttypen
1.	Energieintensive Städte 
2.	Von Wetterextremen betroffene Städte 
3.	Städte mit Gefährdung natürlicher 

Ressourcen 
4.	Städte mit multiplen Risiken 
5.	Städte mit geringem Umweltrisiko

„The central message of this 
report is that the earlier cities 
in developing countries take 
steps to future proof their ur-
ban development, the better. 
There is an important – but 
closing – window of opportu-
nity for many cities to act now 
before they are locked into 
unsustainable and usuitable 
development pathways.“ 
UKAID und DFID, 2012:  ix)



Globale Urbanisierungsberichte: Problembeschreibungen, Lösungsansätze und Akteure   2.6

127

UN-Habitat (2013a): State of the World’s Cities 
2012/2013 – Prosperity of Cities
Ausgangspunkt des Berichtes „Prosperity of Cities“ 
ist die Feststellung, dass Städte allzu oft Orte sozialer 
Benachteiligung, Ungleichheit und Exklusion gewor-
den sind und besonders in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern viele Menschen in Slums leben müssen: 
„Highly unequal cities are a ticking time bomb waiting 
to explode.“ (UN-Habitat, 2013a:  114). Die Grundla-
gen dieser Fehlentwicklung sieht UN-Habitat u.  a. im 
weltweit verbreiteten Standard-Urbanisierungsmodell: 
„This is the pattern which UN-Habitat refers to as the 
‘Global Standard Urbanization Model of the 20th Cen-
tury’, which privileges individualism, consumerism, 
new (artificial) values and lifestyles, excessive mobi-
lity and privatization of the public space“ (UN-Habitat, 
2013a:  130). 

Davon ausgehend stellt UN-Habitat sein neu ent-
wickeltes Konzept eines erweiterten urbanen Wohl-
fahrtsmodelles vor, das explizit über das engere Ziel 
ökonomischen Wachstums hinausgeht und umfassen-
der angelegt ist: „prosperity for all has been compro-
mised by the narrow focus on economic growth“ (UN-
Habitat, 2013a:  185). Die als „Speichen“ eines Rads 
bezeichneten sechs Elemente von Wohlfahrt sind öko-
logische Nachhaltigkeit, Produktivität, Infrastruktur, 
Lebensqualität sowie Gerechtigkeit und soziale Inklu-
sion. Diese Speichen beeinflussen sich gegenseitig: bei-
spielsweise können adäquate Infrastrukturen nicht nur 
Produktivität, sondern auch Lebensqualität und Inklu-
sion gleichermaßen fördern. In der Achse des Rads sind 
die „städtischen Machtfunktionen“ zentriert (z.  B. die 
Stadtregierung, Gesetze und Regelwerke, städtische 
Institutionen, Stadtplanung oder die Zivilgesellschaft; 
UN-Habitat, 2013a:  xiii). Die Veränderungsnotwendig-
keit wird als Transformation beschrieben, dafür drei 
Zieldimensionen benannt und zentrale Handlungs-
felder zur Erreichung dieser Ziele beschrieben. Iden-
tifizierte zentrale Akteure sind primär die öffentliche 
Hand, insbesondere Stadtplaner, Stadtverwaltungen 
sowie Zivilgesellschaft und Lokalpolitiker. 

UCLG (2013): Basic Services for All in an Urbanizing 
World
Der Bericht der Städtenetzwerks United Cities and 
Local Governments konzentriert sich auf die Rolle 
(lokaler) Governance zur Verbesserung der Lebens-
bedingungen städtischer Armutsgruppen in Entwick-
lungs- und Schwellenländern (UCLG, 2013). Dabei ste-
hen vor allem die Infrastrukturen zur Sicherung des 
Zugangs zu ausreichendem und sauberem Trinkwasser, 
Sanitär- und Abwasserversorgung, Abfallmanagement, 
Energieversorgung und eine gute öffentliche Verkehrs-
infrastruktur und ihre Finanzierung im Zentrum. Eine 
zentrale Empfehlung des Berichtes ist die Aufforderung 
an nationale und internationale Institutionen, prioritär 
in Basisdienstleistungen (Trinkwasser- und Sanitär-
versorgung, Abfallmanagement, Wohlstand/Lebens-
qualität, Mobilität/Verkehr, Kommunikation, Ener-
gie, Gesundheit, Bildung, öffentliche Sicherheit und 
Unterhaltung öffentlicher Stadträume) zu investieren 
(UCLG, 2013:  13). Um solche langfristigen Investitio-
nen zu ermöglichen, müssen Kredite zu Vorzugsbedin-
gungen bereitgestellt werden, wie sie nur von natio-
nalen Regierungen oder multilateralen Organisationen 
vergeben werden können. Eine weitere zentrale Emp-
fehlung ist, dass internationale Organisationen den 
direkten Zugang von Kommunen zu globalen Finanzie-
rungsmechanismen ermöglichen sollten. Die detaillier-
ten Governance-Empfehlungen sind nach den Aufga-
ben für die jeweiligen Akteure strukturiert (z.  B. lokale 
und nationale Regierungen bzw. Institutionen, Privat-
sektor, Zivilgesellschaft, Gewerkschaften).

UKAID und DFID (2012): Future Proofing Cities
Der Bericht „Future Proofing Cities – Risks and Oppor-
tunities for Inclusive Urban Growth in Developing 
Countries“ betont, dass Städte in Entwicklungs- und 
Schwellenländern dringend Maßnahmen ergreifen müs-
sen, damit ihre wirtschaftliche Entwicklung langfristig 
nicht durch Umweltrisiken gefährdet wird (UKAID und 
DFID, 2012). Es wird argumentiert, dass der traditio-
nelle Blick auf urbane Armutsbekämpfung allein nicht 

WHO und UN-Habitat (2010): Hidden Cities – Unmasking and Overcoming Health Inequities in Urban Settings

Extreme Ungleichverteilung 
gesundheitlicher Risiken und ihres 
Ausmaßes innerhalb von Städten

Lösungen liegen oft jenseits des 
Gesundheitssektors und bedürfen 
der Einbindung vieler Akteure

Allgemein
>> Disaggregierte Datengrundlage ent-

scheidend für Problemerkennung
>> Lösungen liegen oft außerhalb des 

Gesundheitssektors

Drei strategische Ansatzpunkte
1.	Zielgruppenorienterte Maßnahmen zur 

Verbesserung der Lage der Ärmsten
2.	Verkleinerung der „Gesundheitslücke“ 

zwischen den am besten und den am 
schlechtesten Versorgten

3.	Minderung der urbanen sozioökonomi-
schen Disparitäten generell

Empfehlungen für einzelne Akteure 
(WHO und UN-Habitat, 2010:  100f.)

„Cities offer both the best and 
the worst environments for 
health and well-being.“ (WHO 
und UN-Habitat, 2010:  12)
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mehr ausreichend ist und auch Umweltrisiken angegan-
gen werden müssen. Der Bericht beschreibt die erheb-
lichen Daten- und Wissensmängel, identifiziert For-
schungsbedarf zum Thema der Governance städtischer 
Umweltrisiken und hebt die Notwendigkeit der Einbin-
dung aller relevanten Akteure bei Entscheidungsfin-
dung und in Planungsprozessen hervor. Es werden sie-
ben übergeordnete Kernempfehlungen gegeben, wel-
che unterteilt sind nach „einfach zu implementieren“, 
„aufwändig zu implementieren“ und nach Empfeh-
lungen, bei denen Zielkonflikte die Umsetzung behin-
dern können. Als zentrale Akteure werden internatio-
nale Entwicklungsagenturen zusammen mit politischen 
Entscheidungsträgern, der Wissenschaft, Bürgern und 
Praktikern, angesprochen.

WHO und UN-Habitat (2010): Hidden Cities – 
Unmasking and Overcoming Health Inequities in 
Urban Settings
In diesem Bericht widmen sich WHO und UN-Habitat in 
Form einer globalen Übersichtsstudie erstmals gemein-
sam dem Thema der Gesundheit in Städten. Hauptan-
liegen des Berichts ist es deutlich zu machen, dass ent-
gegen einer vielverbreiteten Sichtweise der gesund-
heitliche Status der Stadtbevölkerung im Vergleich 
zur Landbevölkerung nicht automatisch besser sein 
muss, teilweise sogar schlechter ausfallen kann (WHO 
und UN-Habitat, 2010:  35). Trotz relativ guter urba-
ner Gesundheitsinfrastruktur können unterschiedli-
che Zugangsmöglichkeiten und Risikoexpositionen 
große gesundheitliche Disparitäten innerhalb urba-
ner Gesellschaften verursachen. Eine zentrale Ursache 
für das Nichterkennen der prekären gesundheitlichen 
Lage einzelner urbaner Bevölkerungsgruppen (urban 
health inequities) ist das zu hohe Aggregationsniveau 
städtischer Gesundheitsdaten (WHO und UN-Habitat, 
2010:  38). Durchschnittswerte kaschieren die teilweise 
extremen sozialen und räumlichen Disparitäten im 
gesundheitlichen Status bzw. dem Zugang zu Gesund-
heitsdiensten innerhalb einer Stadt. Teilweise wurde 
dieses Problem bereits erkannt und Datensätze nach-
träglich disaggregiert.

Der Bericht thematisiert Optionen zur Verbesserung 
der prekären gesundheitlichen Bedingungen einzelner 
sozialer Gruppen und empfiehlt zunächst die Schaffung 
einer ausreichend disaggregierten Datengrundlage. 
Darauf aufbauend werden drei Ansätze zum Abbau von 
Disparitäten der Gesundheitsversorgung empfohlen 
(WHO und UN-Habitat, 2010:  90): Zielgruppenorien-
terte Maßnahmen zur Verbesserung der Lage der Ärms-
ten, Verkleinerung der „Gesundheitslücke“ (health gap) 
zwischen den am besten und den am schlechtesten ver-
sorgten Bevölkerungsgruppen einer Stadt und Minde-
rung der urbanen sozioökonomischen Disparitäten 

generell. Der Bericht schließt mit akteursorientierten 
Handlungsempfehlungen für Gesundheitsministerien, 
Kommunen, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Stadtpla-
ner und internationale Institutionen. 

2.6.1.3	
Themenkomplex Planung–Finanzierung

OECD (2015a): The Metropolitan Century – 
Understanding Urbanisation and its Consequences
Die heutige Urbanisierungsdynamik wird in dem OECD-
Bericht zunächst historisch eingeordnet, übergreifende 
Herausforderungen und Möglichkeiten im „Jahrhun-
dert der Urbanisierung“ identifiziert und die wesent-
lichen Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Stadtent-
wicklung genannt (Tab. 2.6-3). Als wesentlicher Treiber 
der neuen Urbanisierungsdynamik werden die wach-
senden Ansprüche der weltweit wirtschaftlich aufstre-
benden Mittelschichten genannt, die in Städten quali-
fizierte Arbeit sowie gute und gesunde Lebensverhält-
nisse suchen. Besonders in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern werden künftig großskalig neue städtische 
Infrastrukturen entstehen: „While in large parts of 
Europe and Northern America the bulk of urbanisation 
has already taken place and is embodied in city forms 
and existing infrastructures, developing and emerging 
countries currently have an unprecedented opportu-
nity to shape their urban futures.“ (OECD, 2015a:  121).

Es wird festgestellt, dass derzeit in vielen Ländern 
eine Machtverschiebung zugunsten großer Agglome-
rationen stattfindet und damit einhergehend erwar-
tet, dass in den kommenden Dekaden der Wettbe-
werb zwischen Ländern sich mehr zu einem Wettbe-
werb zwischen urbanen Agglomerationen verschie-
ben wird (OECD, 2015a:  122). Entsprechend, so der 
OECD-Bericht, tun Länder gut daran, ihre großen urba-
nen Agglomerationen, die immer mehr zu wirtschaftli-
chen Motoren der nationalen Entwicklung werden, mit 
adäquaten Governance-Kompetenzen auszustatten, 
also mit mehr politisch-administrativer Autonomie und 
größerer finanzieller Selbstbestimmung: „All this does 
not mean the end of the nation state in its current form 
– or unions of nation states – as the dominant ways 
of political organisation, but it certainly implies a shift 
in power. It would seem in the best interest of central 
governments to accompany these shifts by modernis-
ing and adapting administrative structures to better 
reflect the needs of metropolitan areas (...).“ (OECD, 
2015a:  122). Diese sich abzeichnende Machtverschie-
bung wird auch langfristig die internationale Zusam-
menarbeit verändern, allerdings ist die Bandbreite der 
möglichen Entwicklungen groß: „At one extreme of the 
spectrum, large metropolitan areas could take on a key 
role in international co-operation. (...) At the other end 
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Tabelle 2.6-3
Globale Urbanisierungsberichte: Themenkomplex Planung–Finanzierung.
Quelle: WBGU

Problembeschreibung Fokus, dominierende Sicht Ziele, Empfehlungen Ausgewähltes Zitat

OECD (2015a): The Metropolitan Century. Understanding Urbanization and its Consequences

Herausforderungen des  
21. Jahrhunderts

>> Mangelnde Basisinfrastruktu-
ren in Entwicklungsländern

>> Wasser- und Luftverschmut-
zung, inkl. Gesundheitsrisiken 
in Schwellen- und 
Entwicklungsländern

>> Carbon footprint großer 
Agglomerationen, v.a. in USA

>> Alternde Stadtbevölkerung, 
z.  B. Japan und Europa

>> Relativ kleine Stadtgrößen 
machen in Europa Vernetzung 
wichtig, um Agglomerations-
vorteile zu sichern 
(„borrowed“ agglomeration)

>> Wachsende Ansprüche der 
weltweit aufstrebenden 
Mittelschichten

Sektorübergreifend, historisch 
einordnend

>> Städte als Wachstumsmotoren
>> Großes Potenzial für Green Growth

Urbanisierung begleiten und 
gestalten

>> Statt Urbanisierung zu verhindern 
oder einzuhegen sollten Regierun-
gen der Urbanisierungsprozess 
begleiten und gestalten

>> Neu entstehende Städte/Stadtquar-
tiere sind Gelegenheitsfenster

Städte als neue internationale 
Akteure

„Secrets of successful cities“
>> funktionierende Governance-

Strukturen
>> Regulierungssysteme für Landnutzung
>> hohes Maß wirtschaftlicher 

Aktivitäten
>> wenig fragmentierte Verwaltung
>> integrierte Sektorpolitiken
>> Klima des Vertrauens und Transparenz
>> Resilienz im Umgang mit Naturkatas

trophen

„While in most of Europe 
and Northern America the 
largest part of urbanisation 
has already taken place and 
is embodied in city forms 
and existing infrastructures, 
developing and emerging 
countries currently have an 
unprecedented opportu-
nity to shape their urban 
futures.“ (OECD, 2015a:  13)

LSE Cities et al. (2013): Going Green – How Cities are Leading the Next Economy

Probleme generell
>> Verkehrsstaus
>> Mangel an erschwinglichem 

Wohnraum
>> Zersiedelung
>> Luftverschmutzung
>> Sturm- und Überflutungs

risiken
>> Abfallmanagement

Zusätzliche Probleme in Län-
dern niedrigen und mittleren 
Einkommens

>> Wasserknappheit
>> Unbehandelte Abwässer
>> Zu hohe Dichte
>> Informelle Landnutzung
>> Infrastrukturmängel
>> Unzureichende öffentliche 

Dienstleistungen

>> Governance und Infrastrukturent
wicklung

>> Best-Practice-Ansatz: Analyse von 
Pionierstädten

>> Ziel: Verbessertes Verständnis über 
urbanes grünes Wachstums 

>> Fortschritte v.a. bei Recycling, 
Grünflächen und Wasseraufberei-
tung sichtbar, während Ressourcen
effizienz und Energiesicherheit die 
größeren Herausforderungen sind

Lessons learned in den Feldern (1) 
Leadership, (2) Finanzierung, (3) Regulie-
rung/Planung sowie (4) Partnerschaften

Schlüsselsektoren
>> Transport
>> Gebäude
>> Energie 

„Public opinion, a change in 
local political leadership and 
pressure from stakehol-
ders have been the most 
important triggers for going 
green.“ (LSE Cities et al., 
2013:  5)

World Bank (2013): Planning, Connecting & Financing Cities – Now. Priorities for City Leaders

>> Verbesserung der Lebensbe-
dingungen in Slums. 

>> Sicherstellung von Basis-
dienstleistungen in Städten

Primär ökonomische Sicht
>> Problemlösung durch Planung, 

Finanzierung, Marktgestaltung und 
Investitionen

>> Länderbeispiele aus Brasilien, China, 
Indien, Indonesien, Kolumbien, 
Korea, Vietnam

>> Handlungsdruck v.a. in Schwellen
ländern

Städte planen
>> Verbesserung der Lebensbedingungen 

in Slums

Städte verbinden
>> neu entstehende Städte sollten gut 

gelegen, flexibel reguliert und infra-
strukturell gut verbunden sein

Städte finanzieren
>> Verbesserung der Kreditwürdigkeit, 

Transparenz und Regeln für öffentlich-
private Finanzierungsmodelle (PPP) 
sowie das Hebeln von Investitionen 
durch Nutzung der Wertbestände 
einer Stadt (etwa Verkauf von Land)

„Having identified priorities 
for investments, city leaders 
confront the problem of fi-
nancing those investments. 
The main difficulty is the 
need for money up front.“ 
(World Bank, 2013:  67)

UN-Habitat (2009b): Planning Sustainable Cities

Reformbedarf der Stadtpla-
nung aufgrund veränderter 
Herausforderungen

>> Demographische: schnelles 
Wachstum

>> Ökonomische: Wirkungen von 
Globalisierung und Struktur-
wandel, inkl. Disparitäten

>> Sozialräumliche: Fragmentie-
rung und Disparitäten neh-
men zu

>> Institutionelle: Wandel von 
Government zu Governance 
(Anpassung der Stadtpla-
nung)

Stadtplanung im Kontext neuer 
Herausforderungen
Planungssysteme sollen Konflikte 
um Landnutzung lösen helfen und 
urbane Entwicklung in eine Richtung 
steuern, die Lebensqualität/Wohlstand, 
ökologische Nachhaltigkeit sowie intra- 
und intergenerationelle Gerechtigkeit 
fördert

‘Cities without slums’ ist eines der 
wichtigsten Ziele von Stadtplanung in 
Entwicklungsländern

Leitprinzipien für neue urbane 
Planungspolitik
1.	 Stärkere Wahrnehmung der gestalteri-

schen Rolle von Regierungen (vor 
allem zur Grundversorgung)

2.	 Berücksichtigung neuer urbaner Her-
ausforderungen wie Klimawandel, 
Armut

3.	 Entwicklung einer nationalen Perspek-
tive über die Rolle von Städten 

4.	 Schaffung von Kapazitäten zur Durch-
setzung von Planungsvorgaben

„Urban planning will need 
to seek the right balance 
between cultural groups 
seeking to preserve their 
identity in cities and the 
need to avoid extreme 
forms of segregation and 
urban fragmentation.“ (UN-
Habitat, 2009b:  27)
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of the spectrum, nation states (or associations of them) 
may maintain their dominance in international and 
diplomatic affairs, while further integrating and repre-
senting the interests of their large metropolitan areas at 
this level“ (OECD, 2015a:  122). 

LSE Cities et al. (2013): Going Green – How Cities 
are Leading the Next Economy
Der Bericht „Going Green“ enthält die Ergebnisse einer 
Befragung von weltweit 90 Stadtverwaltungen und 
acht Fallstudien über „grünes Wachstum“ (LSE Cities et 
al., 2013). Aus der Analyse werden Schlussfolgerungen 
für Leadership, Finanzierung, Regulierung/Planung 
sowie Partnerschaften abgeleitet. Als relevante Sekto-
ren für grünes Wachstum werden Landnutzung, Trans-
port, Gebäude, Energie, Abfall und Wasser behandelt. 
Einer der in dieser Untersuchung identifizierten Haupt-
mängel ist die meist fehlende Darstellung der positiven 
Wirkung „grüner Politik“ auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung einer Stadt. Gezeigt wird auch, dass dabei 
viele Städte auch offen für den Einsatz wenig oder gar 
nicht erprobter Innovationen sind, da man sich poten-
ziell Vorteile aus der Vorreiterrolle verspricht. Als Bei-
spiele werden London und Berlin bei der Erprobung 
von Elektromobilität oder innovative Ökobezirke von 
Portland und Stockholm hervorgehoben. In diesen Fäl-
len sind bereits entscheidende Vorreitervorteile ent-
standen. Allerdings liegt die Gestaltungsmacht dabei 
nicht immer gänzlich bei den Kommunen, da beispiels-
weise urbaner Klimaschutz wesentlich durch die nati-
onale Energiepolitik vorbestimmt wird. Städtische Ver-
waltungen gestalten in der Regel die Landnutzungs-
politik, die Entwicklung des Transportwesens und das 
Abfallmanagment. Die große Bedeutung förderlicher 
nationaler Rahmenbedingungen wird am Beispiel der 
Elektromobilität in Berlin oder Kopenhagens Landnut-
zungspolitik deutlich. In einigen Fällen, wie z.  B. dem 
Abfall-zu-Energie-Projekt in Durban, wurde die Ein-
führung neuer Technologien wesentlich durch inter-
nationale Akteure vorangetrieben. Trotzdem über-
rascht der Bericht, der die Kommunen als entschei-
dende Akteure ansieht, mit der Erkenntnis, dass nach 
den Erfahrungen der Städte die stärksten Impulse für 
einen umwelt- und klimaverträglichen Entwicklungs-
pfad am Ende aber durch öffentlichen Druck und enga-
gierte Bürger zustande kommen. 

World Bank (2013): Planning, Connecting & 
Financing Cities –  Now. Priorities for City Leaders
Der auf Städte in Entwicklungs- und Schwellenländern 
abzielende Weltbankbericht identifiziert drei zentrale 
Handlungsfelder für eine nachhaltige Stadtentwicklung: 
Städte planen, Städte verbinden und Städte finanzieren 
(World Bank, 2013). Beim Thema „Städte planen“ ist 

der Schwerpunkt auf die Verbesserung der Lebensbedin-
gungen in Slums und die Deckung von Grundbedürfnis-
sen gelegt. Zu ersterem werden Regeln für eine flexible 
Landnutzung unter Berücksichtigung von Infrastruktur-
entwicklung, Ressourcennutzung und Katastrophenrisi-
ken diskutiert. In Bezug auf Basisdienstleistungen wird 
betont, dass es nicht immer primär um Finanzierung 
geht, sondern um die Struktur von Märkten und die 
Identifizierung geeigneter Regeln für wettbewerbsori-
entierte Preisbildung und Kostendeckung sowie gege-
benenfalls auch Subventionierung. Städte sind, so der 
Bericht, wirtschaftlich besser aufgestellt, wenn sie in 
der Nähe bestehender Metropolregionen geplant wer-
den. Beim Thema „Städte finanzieren“ wird die Voraus-
finanzierung der als notwendig erachteten Investitio-
nen als größte Herausforderung für Stadtentwicklung 
beschrieben. Vor diesem Hintergrund werden innova-
tive Finanzierungsmechanismen für urbane Entwicklung 
aus Kolumbien und dem indischen Bundesstaat Tamil 
Nadu diskutiert. Als notwendige Voraussetzungen wer-
den die Verbesserung der Kreditwürdigkeit, Transpa-
renz und Regeln für öffentlich-private Finanzierungs-
modelle sowie das Hebeln von Investitionen durch Nut-
zung der Wertbestände einer Stadt (etwa Verkauf von 
Land) genannt. Adressaten des Berichts sind urbane Ent-
scheidungsträger (city leaders). 

UN-Habitat (2009b): Global Report on Human 
Settlements – Planning Sustainable Cities
Mit der Veröffentlichung dieser vergleichsweise umfas-
senden Überblicksstudie ist die Debatte um die Reform 
der städtischen Planungssysteme auf der Ebene der 
Globalberichte angekommen (UN-Habitat, 2009b). 
Dabei werden vier Leitprinzipien für eine neue urbane 
Planungspolitik benannt. In dem Bericht werden Teil-
habe im Rahmen von Planungsprozessen und damit 
verbundene Machtfragen umfassend behandelt und 
die Bandbreite von nominaler, konsultativer, instru-
menteller, repräsentativer bis hin zu transformativer 
Partizipation dargestellt; bei letzterem Typus ist Teil-
habe in einem Vertrag zwischen Kommune und Stadt-
bevölkerung geregelt, werden Pläne gemeinsam ent-
wickelt und Macht, Verfügbarkeit über Mittel und 
Verantwortung geteilt bzw. abgetreten (UN-Habitat, 
2009b:  94). Dabei wird vor allem unter Verweis auf 
Entwicklungs- und Schwellenländer auf die vielfach 
vorhandene Lücke zwischen Partizipationsrhetorik und 
dem Anspruch echter Beteiligung in Planungsprozes-
sen verwiesen und eine Reihe neuerer Partizipations-
ansätze vorgestellt, wie participatory urban apprai-
sal, community action planning, women’s safety audit, 
participatory budgeting oder city development strate-
gies. Zudem wird darauf verwiesen, dass in vielen Städ-
ten mit schwacher oder fragiler Administration private 
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Investoren die Stadtentwicklung bestimmen. Anderer-
seits kann es aber auch vorkommen, dass Stadtbewoh-
ner angesichts einer abwesenden städtischen Adminis-
tration selbst die Versorgung und Entwicklung ihrer 
Viertel übernehmen. Die Empfehlungen werden nach 
Entwicklungs-, Schwellen- und Industrieländern struk-
turiert, da die stadtplanerischen Herausforderungen 
stark variieren.

Der Bericht weist darauf hin, dass Akteure urba-
ner Entwicklung oft außerhalb kommunaler Tätigkei-
ten agieren und der Anspruch einer inklusiven Planung 
umso mehr ihre aktive Einbindung erfordert. Dabei 
wird darauf verweisen, dass Teilhabe durch Machtver-
hältnisse, kulturelle Normen (wie traditionelle Hierar-
chien) oder formale Regeln der Einbindung wesentlich 
bestimmt wird. Als wichtige Akteure werden Haus-
halte, Geschäftsleute, Nachbarschaftsgruppen, Grund-
besitzer, Politiker, Planer, Investoren, zahlreiche staatli-
che, nicht staatliche und privatwirtschaftliche Instituti-
onen, NRO, Wirtschaftsverbände sowie Wissenschaft-
ler genannt. 

2.6.2	
Folgerungen 

Im Folgenden werden die zunächst einzeln besproche-
nen globalen Urbanisierungsberichte in einer Synopse 
vergleichend bewertet: nach der Art der Problembe-
schreibung, den unterschiedlichen Lösungsansätzen, 
den angesprochenen Akteuren und den identifizier-
ten Blockaden. Abschließend wird erörtert, inwiefern 
Aspekte transformativen Wandels zur Nachhaltigkeit 
bereits in diesen Berichten verankert sind.

Konvergenz in den Problembeschreibungen
Die Problembeschreibungen der hier untersuchten 19 
globalen Urbanisierungsberichte (Kasten 2.6-1) sind 
mit wechselndem Schwerpunkt, Gewichtung und The-
menkombination (Tab. 2.6-1, 2.6-2, 2.6-3) in weiten 
Teilen ähnlich und verfolgen in unterschiedlicher Weise 
meist, bezogen auf die jeweils ausgewählten Sektoren, 
einen mehr oder weniger integrierten Ansatz. Beispiels-
weise werden in dem von Revi und Rosenzweig (2013) 
verfassten Bericht an das High Level Panel of Eminent 
Persons on the Post 2015 Development Agenda der 
Vereinten Nationen neben Armutsbekämpfung auch 
das Thema Klimaschutz und die Bezüge zwischen bei-
den Themen aufgegriffen. 

In den globalen Urbanisierungsberichten werden die 
großen, zentralen Problemfeldern behandelt (denen 
sich noch zahlreiche Unterthemen zuordnen ließen): 
urbane Entwicklung, Verbesserung der Lebensbedin-
gungen städtischer Armutsgruppen (OECD, 2015a; Revi 

und Rosenzweig, 2013; World Bank, 2013; LSE Cities et 
al., 2013; UCLG, 2013; UN-Habitat, 2009b), Infrastruk-
turentwicklung und Verbesserung von Energiedienst-
leistungen (UNEP, 2012a, 2015; LSE et al., 2013; World 
Bank,  2010c) sowie Umwelt- und Klimaschutz, inklu-
sive Anpassung an Klimafolgen und Katastrophen-
vorsorge (LSE Cities et al., 2013; OECD, 2015a; GCEC, 
2014; Revi und Rosenzweig,  2013; UN-Habitat, 2013a; 
UKAID und DFID, 2012; World Bank, 2010a). Analog 
zu diesen Problemfeldern werden fast durchgängig die 
damit zusammenhängenden Fragen von guter urbaner 
Governance einschließlich Teilhabe, Finanzierung und 
Planung (UN-Habitat, 2009b) behandelt. 

Unterschiede in der Problemlösungssicht
Deutliche Unterschiede zeigen sich bei den globalen 
Urbanisierungsberichten in der Problemlösungssicht. 
Eine Reihe von Berichten verfolgt primär eine technisch-
infrastrukturelle Sichtweise, bei der eine Problemlö-
sung überwiegend durch Bereitstellung eines bestimm-
ten Infrastrukturportfolios, teilweise auch kombiniert 
mit bestimmten Governance-Anforderungen, erreicht 
wird (UNEP, 2015; LSE Cities et al., 2013). Ein weite-
rer, ebenfalls auf den Ausbau von Infrastrukturen aus-
gerichteter technischer Berichtstypus hat eine primär 
ökonomische Sichtweise, bei der Investitionserforder-
nisse und wirtschaftspolitische Fragen im Vordergrund 
stehen (GCEC, 2014). Zwar fokussiert der Bericht des 
UNEP (2012a) ebenfalls auf Infrastrukturentwicklung, 
kritisiert aber gleichzeitig „purely technical fixes“ und 
weist auf die Notwendigkeit der sozialen Einbettung 
infrastruktureller Maßnahmen hin. 

Davon heben sich Berichte ab, bei denen vor allem 
Governance-Fragen bzw. die integrierte Kombina-
tion mit einem sektoralen Thema wie Infrastrukturen 
oder Klima im Vordergrund stehen (UCLG, 2013; UN-
Habitat 2011a; OECD, 2010). 

Von diesen Problemlösungssichten unterscheiden 
sich jene Berichte, die neben ihrer Ausrichtung auf 
bestimmte Schwerpunktthemen primär einen akteur-
sorientierten Anspruch (z.  B. citizen oder stakeholder 
participation) verfolgen (Revi und Rosenzweig, 2013; 
UN-Habitat, 2009b; UKAID und DFID, 2012). Häu-
fig findet sich diese Ausrichtung auf die Stärkung der 
Handlungskapazitäten von Akteuren (empowerment) 
in Berichten zu Katastrophenvorsorge und Vulnerabi-
lität. Der Bericht von UKAID und DFID (2012) zeich-
net sich zusätzlich durch die Besonderheit aus, die Stär-
kung der strategischen Fähigkeiten von Städten selbst 
zur Problemlösung zum Thema zu machen (future proof 
urban strategies). 

Aus diesen überwiegend sektoral oder multisekto-
ral ausgerichteten Berichten, die jeweils mit einem sys-
temischen Anspruch herangehen, stechen zwei stär-
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ker sektorübergreifend ausgerichtete Arbeiten hervor. 
Zum einen ist dies der OECD-Bericht „The Metropolitan 
Century“ (OECD, 2015a), der die Herausforderungen 
in einen historischen Kontext einordnet. Dabei wird 
die derzeitige Urbanisierung als „zweite große Welle“ 
nach der Phase der Industrialisierung beschrieben und 
die Größenordnung der Herausforderung verdeut-
licht. Der zweite primär sektorübergreifend angelegte 
stark integrierende Bericht wurde 2013 unter dem Titel 
„Prosperity of Cities“ von UN-Habitat verfasst und ist 
ein paradigmatischer Beitrag zur Frage, was gutes Leben 
in der Stadt ausmacht (UN-Habitat, 2013a). Dabei wer-
den fünf Dimensionen von Wohlfahrt aufgespannt, die 
auf die Wiederaneignung öffentlicher Interessen im 
Stadtraum und die Überwindung sozioökonomischer 
Disparitäten ausgerichtet sind. 

Einbindung lokaler Akteure und Lebensqualität in 
der Stadt
Fragen wie Lebensqualität in der Stadt, Teilhabe und 
Gerechtigkeit, Aneignung des öffentlichen Raumes, 
soziokulturelle Identität und Wirkmächtigkeit der 
Stadtbevölkerung (agency) werden in den meisten 
untersuchten Berichten eher randständig behandelt. In 
der Regel richten sich die Berichte direkt an lokale und 
nationale Regierungen und Planungssysteme sowie 
gegebenenfalls noch an die Privatwirtschaft. Die Teil-
habe betroffener Bevölkerungsgruppen und zivilge-
sellschaftlicher Initiativen ist zumeist als zusätzliche 
Option beschrieben, was eher den Eindruck einer rheto-
rischen Beigabe erweckt („‘Putting people first’ means 
putting basic local services first“, UCLG, 2013:  113) und 
weniger als wirkungsmächtige Mitsprache auf Augen-
höhe in Planungs- und Umsetzungsprozessen. Stärker 
hervorgehoben wird dieser Aspekt in dem Bericht an 
den UN-Generalsekretär (Revi und Rosenzweig, 2013), 
in dem auf die Bedeutung kultureller Identität und 
Agency für eine kraftvolle Teilhabe hingewiesen wird, 
und in dem Bericht des UNEP (2012a) über nachhal-
tige und ressourceneffiziente Städte, wo das Festhalten 
an rein ökonomischen oder rein technischen Lösungen 
kritisiert wird, ohne die soziokulturelle Einbettung oder 
Fragen sozialer Transformation sowie „local voice and 
agency“ einzubeziehen. 

Umsetzungsdefizite und Blockaden
Die wesentlichen Handlungsfelder für eine nachhal-
tige Urbanisierung und die möglichen Lösungen sind 
zwar bekannt, aber aufgrund institutioneller, politi-
scher und marktlicher Barrieren gelingt die Umsetzung 
oftmals nur unzureichend (OECD, 2010; UKAID und 
DFID, 2012; UN-Habitat, 2013a). UN-Habitat (2013a) 
zeigte in einer weltweiten Befragung lokaler Experten 
über die Haupthemmnisse der wirtschaftlichen Pro-

duktivität in Städten, dass physische Faktoren wie 
Infrastrukturen zweifelsohne wichtig sind, aber „wei-
che“ Faktoren ebenfalls als sehr bedeutsam eingestuft 
werden: Korruption und schlechte Regierungsführung 
wurden dabei von einem Viertel der Befragten als die 
beiden wichtigsten Barrieren identifiziert (UN-Habi-
tat,  2013a:  50). Als weitere Hindernisse wurden u.  a. 
die hohen Kosten bzw. Schwierigkeiten bei der Durch-
führung privatwirtschaftlicher Aktivitäten, schwache 
Institutionen und mangelnder Zugang zu Informatio-
nen genannt. 

Beispielhaft können diese Probleme für den urbanen 
Klimaschutz gezeigt werden: Eine steigende Zahl von 
Städten engagiert sich im Klimaschutz und für Anpas-
sungsmaßnahmen, aber die erfolgreiche Umsetzung 
wird vielfach durch Blockaden ausgebremst (OECD, 
2010): In der Phase der Themensetzung und der strate-
gischen Planung zählen zu den Hemmnissen: überlap-
pende Mandate, Mangel an Entscheidungskompetenzen 
in politischen Schlüsselbereichen, geringe Priorisierung 
und Motivation für Klimapolitik. Bei der Formulierung 
von Politik ist eines der Haupthemmnisse der Trend zur 
Bevorzugung kurzfristiger Maßnahmen, unabhängig 
davon, ob diese mit der integrierten urbanen Planung 
und langfristigen Klimaschutzzielen zusammenpas-
sen: „Yet in many cities there is a lack of integration of 
climate policy into urban planning“ (OECD, 2010:  36). 
Die Umsetzung von Klimapolitik in Städten kann zudem 
durch institutionelle Blockaden innerhalb der städti-
schen Administration, unzureichenden Kapazitäten 
und Expertise, Finanzierungsdefizite, den Mangel an 
Dezentralisierung und unzureichende Unterstützung 
durch nationale Regierungen, mangelnde Abstimmung 
von Politiken, aber auch durch Pfadabhängigkeiten und 
Lock-in-Effekte (OECD, 2010:  676) ausgebremst wer-
den: „When it comes to climate and energy, the policy 
landscape is full of sub-national governments unable 
to tie quantifiable mitigation targets with large-scale 
applications of energy efficient buildings, building ret-
rofits, renewable energies, and transit-oriented deve-
lopment“ (OECD, 2010:  87). Schließlich ist auch die 
mangelnde Überprüfung und Evaluierung urbaner Kli-
maschutzpolitik ein weiteres, oft genanntes Hemmnis. 

Schwache oder fehlende Einbettung in ein 
Transformationskonzept als Hauptdefizit
In den meisten Urbanisierungsberichten wird zwar 
erkennbar, dass sehr viele globale Probleme vor allem 
auf der Stadtebene gelöst werden müssen und können. 
Dennoch ordnen nur wenige Berichte ihre Empfehlun-
gen explizit in eine ausformulierte globale und lang-
fristig angelegte Strategie ein, aus der sich dann abge-
leitet zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsge-
richtete Stadtentwicklungspolitik identifizieren ließen. 
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Fast durchgängig fehlt den gesichteten Global
berichten zur Urbanisierung eine Einbettung in ein 
kohärentes, übergeordnetes Transformationskon-
zept, bei dem die erforderlichen Größenordnungen, 
lang- und kurzfristigen Zeithorizonte sowie Beschleu-
nigungserfordernisse und Konsequenzen für Urban 
Governance hinreichend deutlich und in Handlungs-
erfordernisse übersetzt werden. Eine Ausnahme sind 
die Berichte zu Klimaschutz und Energie in Städten, 
die ihre Ausführungen zur nachhaltigen Urbanisierung 
bereits in Ansätzen in den Kontext der Transformation 
zur Nachhaltigkeit (transformative pathways) stellen 
(Lucon et al., 2014; Revi et al., 2014; Seto et al., 2014; 
GCEC, 2014). Das UNEP ordnet die urbane Transfor-
mation zwar als Übergang in ein neues industrielles 
Zeitalter ein: „The next ‘industrial transition’ – as it is 
termed – will increasingly be characterised by resource 
constraints (especially in terms of materials, energy 
and ecosystem services) instead of resource abundance 
posing multiple challenges for growth and development 
in cities, where production activities are often concen-
trated“, aber welche transformativen Maßnahmen dazu 
erforderlich sind bleibt unklar (UNEP,  2012a:  11). Ähn-
lich argumentiert UKAID, die die notwendige Verän-
derung der Städte als Transformation zu einem alter-
nativen Entwicklungspfad beschreibt (UKAID und 
DFID,  2012:  107). Ebenso entwickeln Revi und Rosen-
zweig (2014) in ihrem Bericht an die UN ein breites 
Transformationsverständnis und betonen, analog zu 
UN-Habitat (UN-Habitat,  2013), das außergewöhnli-
che Potenzial von Städten für die Transformation zur 
Nachhaltigkeit mit Verweis auf planetarische Leitplan-
ken: „Sustainability requires that urbanization occur 
within regional and planetary limits of ecological and 
other life-support systems“ (Revi und Rosenzweig, 
2014:  32). Einen Katalog von systematisch abgelei-
teten zentralen Transformationsfeldern gibt es in den 
untersuchten globalen Urbanisierungsberichten kaum. 
Ein Beispiel, allerdings nur bezogen auf klimaverträg-
liche Urbanisierung, ist der New Climate Economy 
Report (GCEC, 2014:  7), in dem die Umsetzung eines 
zehn Punkte umfassenden globalen Aktionsplanes vor-
geschlagen wird. 

Die Frage, inwieweit mit den beschriebenen 
(Infrastruktur-)Maßnahmen die notwendige globale 
Wirkung bzw. Größenordnung erreicht werden kann 
(etwa das Nullziel für die Treibhausgasemissionen bis 
2070, nahezu flächendeckende urbane Kreislaufwirt-
schaft oder Zugang zu Grundversorgung für alle) wird 
in nur wenigen der hier untersuchten globalen Berichte 
thematisiert. UNEP führt aus, dass neue technische 
Lösungen bzw. neue Infrastrukturen allein nicht die 
notwendigen umfassenden und tiefgreifenden Ver-
änderungen bewirken können und verweist auf die 

zentrale Bedeutung menschlichen Verhaltens: „New 
infrastructures alone do not bring greater efficiency 
and sustainability. Rather, how human behaviours ori-
ent around these new infrastructures and technologies 
plays a critical role“ (UNEP, 2012a:  50). Als erschwe-
rendes Phänomen wird der rebound effect genannt, 
durch den das Einsparpotenzial von Effizienzgewinnen 
nur teilweise verwirklicht wird. Darüber hinaus wird 
auf die Notwendigkeit von Lösungsangeboten verwie-
sen, die sich erfolgreich im lokalen Kontext umsetzen 
lassen: „This is especially true in developing world con-
texts where slums and informality constitute significant 
proportions of the city, and poverty and inequality exa-
cerbate the urban divide“ (UNEP, 2012a:  8). 

Insgesamt fehlt aus Sicht des WBGU vielfach eine 
kohärente Einbettung in ein urbanes Transformations-
konzept, das Größenordnungen und Dringlichkeiten 
verdeutlicht, sowie eine systematische Ableitung von 
Handlungsfeldern mit transformativer Zielsetzung und 
Hebelwirkung.

2.7
Herausforderungen und Handlungsbedarfe

Herausforderungen und Handlungsbedarfe aus 
Sicht des WBGU
Das Jahr 2007 stellt einen wichtigen Wendepunkt 
in der menschlichen Siedlungsgeschichte dar: Seit-
her leben weltweit mehr Menschen in Städten als im 
ländlichen Raum, mit steigender Tendenz. Das Wachs-
tum der Städte konzentriert sich dabei vor allem auf 
Asien und Afrika, wo bis zum Jahr 2050 voraussicht-
lich knapp drei Viertel der globalen Stadtbevölkerung 
leben werden (Kap. 2.1). Diese regionale Konzentration 
der Urbanisierung geht mit einer hohen Wachstumsdy-
namik in Mittelstädten einher: In Städten der Größen-
klasse von 1–5 Mio. Einwohnern (medium sized cities) 
wird von 1950 bis 2030 ein Bevölkerungszuwachs von 
128 Mio. auf 1,13 Mrd. Einwohnern erwartet. Damit 
sind immense Herausforderungen für die Sicherung 
adäquater Wohn- und Lebensverhältnisse in bestehen-
den und neu entstehenden Städten verbunden. Schon 
heute leben in Afrika südlich der Sahara mehr als 60  % 
der Stadtbevölkerung in Slums und in Asien etwa 30  %; 
allein in China (180 Mio.) und Indien (104 Mio.) sind es 
etwa 284 Mio. Menschen (UN-Habitat, 2013a). 

Weltweit ist in vielen Ländern eine steigende Kon-
zentration von Einkommen und Vermögen zu beobach-
ten, insbesondere liegen in großen Städten die Einkom-
mensdisparitäten, sowohl zwischen sozialen Gruppen 
als auch zwischen einzelnen Stadtquartieren, weit über 
dem Landesdurchschnitt. Da Vermögen heute überwie-
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gend in Immobilienbesitz gebunden sind, sind Städte 
auch für die Entwicklung von Vermögensungleichhei-
ten von zentraler Bedeutung. Es ist davon auszugehen, 
dass die aktuelle Urbanisierungsdynamik die Einkom-
mens- und Vermögensungleichheiten innerhalb der 
Länder weiter verstärken wird.

Städte und Stadtgesellschaften sind wesentliche 
Treiber und Betroffene von Umweltveränderungen. 
Der Beitrag der Städte zum Klimawandel ist besonders 
hoch: etwa 70  % der energiebedingten globalen CO2-
Emissionen werden in Städten erzeugt (Kap. 2.3.3.1). 
Städte beeinträchtigen auch die lokale Umwelt; an ers-
ter Stelle stehen hier die Luft-, und Wasserverschmut-
zung sowie die Abfallerzeugung (Kap. 2.3.4). 

Umgekehrt sind Städte den Auswirkungen des 
Klimawandels ausgesetzt. Großstädte in flachen Küs-
tengebieten und Flussebenen gelten in den nächsten 
Jahrzehnten als besonders gefährdet; viele davon lie-
gen in Asien. Zudem ist in Trockengebieten aufgrund 
des Klimawandels mit steigender Wasserknappheit zu 
rechnen: Rund die Hälfte aller Städte weltweit mit mehr 
als 100.000 Einwohnern liegt in Gebieten, die von hyd-
rologischer Wasserknappheit betroffen sind. 

Eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung 
stadtbezogener Herausforderungen spielt ein vertief-
tes Verständnis der urbanen Governance-Strukturen, 
denn Stadtgestaltungspolitik muss die verschiedenen 
Bedürfnisse und Gestaltungsrechte von verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen als auch die Handlungsmöglich-
keiten der Stakeholder ausreichend berücksichtigen 
bzw. steuern (Kap. 2.5). Die jeweiligen Konstellatio-
nen der Entscheidungsrahmen und -träger sowie die 
Ortsidentität und Diversität der Bevölkerung, die für 
Zusammenhalt und individuelle Lösungen von Bedeu-
tung sind, sollten dabei in die Strategien einbezogen 
werden. Angesichts der Komplexität und Unterschied-
lichkeit von Städten und ihren Stadtgesellschaften gibt 
es keine übertragbare Blaupausen zur Planung und zum 
Management von Städten. Ein Ansatz der dies berück-
sichtigt, öffnet den Blick auf individuelle Lösungen 
und Handlungswege. Diese bilden die Basis für Aus-
tausch und Lernen voneinander. Weiterhin sollte die 
Handlungskompetenz von Städten gestärkt werden, 
die insbesondere durch fehlende finanzielle Ressour-
cen und mangelhafte Steuerungskapazitäten behin-
dert werden. Nur so kann die transformative Kraft der 
Stadtgesellschaften aktiviert werden (Abb. 2.7-1).

Problemsichten und Handlungsbedarfe im 
internationalen Diskurs
Nachhaltige Urbanisierung wurde in den vergange-
nen vier Dekaden international als ein Handlungsfeld 
für die Politik etabliert. Entsprechend ist die Zahl glo-
baler, teilweise regelmäßig erscheinender Berichte der 

Vereinten Nationen, der Weltbank, der OECD, des IPCC 
sowie internationaler Kommissionen und Institutionen 
der Entwicklungszusammenarbeit zu diesem Thema 
stetig gewachsen (Kap. 2.6). 

Dabei ist eine hohe Konvergenz in den Problembe-
schreibungen zu beobachten: Die Problembeschreibun-
gen in internationalen Berichten sind mit wechselnden 
Schwerpunkten, Gewichtungen und Themenkombinati-
onen in weiten Teilen sehr ähnlich (Kap. 2.6.2). Häufige 
Themenbündel sind beispielsweise Klima–Energie–Res-
sourceneffizienz, Basisversorgung–Inklusion–sozio-
ökonomische Disparitäten sowie Planung–Finanzie-
rung, zu denen jeweils spezifische Governance-Fragen 
thematisiert werden (Kap. 2.6.1). Viele Berichte kons-
tatieren Defizite in der öffentlichen Gestaltungskraft: 
Weil es etwa in vielen Entwicklungs- und Schwellen-
ländern an einer effizienten und durchsetzungsfähigen 
öffentlichen Verwaltung fehlt, ist die Stadtentwick-
lung in weiten Teilen privatwirtschaftlichen Akteuren 
oder den Selbsthilfefähigkeiten und der Kreativität 
der Stadtbevölkerung überlassen (Kap. 2.6.2). Oftmals 
werden institutionelle und politische Blockaden ange-
sprochen, die Problemlösungen im Wege stehen. Dabei 
gelten Korruption und schlechte Regierungsführung 
als die beiden wichtigsten Barrieren, nach schwachen 
Institutionen, einem unsicheren Investitionsklima und 
mangelnden Informationen. 

 In der Problemlösungssicht hingegen bestehen teil-
weise deutliche Unterschiede in den globalen Urba-
nisierungsberichten. Neben einer primär technisch-
infrastrukturellen Sichtweise, bei der Problemlösun-
gen überwiegend in der Bereitstellung bestimmter Inf-
rastrukturportfolios bestehen, stellen andere Berichte 
Investitionserfordernisse und wirtschaftspolitische 
Fragen in den Vordergrund. Davon heben sich weiter 
Berichte ab, die vor allem urbane Governance bzw. die 
integrierte Kombination mit einem sektoralen Thema 

Abbildung 2.7-1
Street Art in Teheran, Iran.
Quelle: © Johanna Rapp und Homa Maddah
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ansprechen, wie z.  B. „Infrastrukturentwicklung und 
Governance“ oder „urbaner Klimaschutz und Gover-
nance“. Von den genannten Ansätzen unterscheiden 
sich schließlich jene Berichte, die neben ihrer Ausrich-
tung auf bestimmte Schwerpunktthemen primär einen 
akteursorientierten Anspruch verfolgen. 

In den globalen Urbanisierungsberichten wird viel-
fach ein Bedeutungszuwachs von Städten als natio-
nale und internationale Akteure thematisiert: Beson-
ders in Entwicklungs- und Schwellenländern wird eine 
Machtverschiebung zugunsten großer Agglomeratio-
nen beobachtet, so dass sich der Wettbewerb zwischen 
Ländern auch zu einem Wettbewerb zwischen urbanen 
Agglomerationen entwickelt. Dementsprechend wird 
als wichtig angesehen, speziell große urbane Agglome-
rationen, die dieser Auffassung zufolge immer mehr zu 
wirtschaftlichen Motoren der nationalen und interna-
tionalen Entwicklung werden, mit adäquaten Gover-
nance-Kompetenzen auszustatten und zu stärken. 

Aus WBGU-Sicht fällt die schwache oder vielfach 
gänzlich fehlende Einbettung globaler Urbanisierungs-
berichte in ein umfassendes langfristiges Transformati-
onskonzept auf. In den meisten Urbanisierungsberich-
ten wird zwar erkennbar, dass sehr viele globale Prob-
leme vor allem auf der Stadtebene gelöst werden müssen 
und können. Dennoch ordnen nur wenige Berichte ihre 
Empfehlungen explizit in eine ausformulierte globale 
Langfristvision ein, aus der sich dann abgeleitet zent-
rale Handlungsfelder für eine zukunftsgerichtete Stadt-
entwicklungspolitik identifizieren lassen. 



136



137

3.1
Die Große Transformation und Städte

Ausgangspunkt: Die Große Transformation nach 
dem Verständnis des WBGU
Bisherige Zivilisationsschübe der Menschheit (z.  B. die 
neolithische und die industrielle Revolution) waren keine 
gesteuerten Prozesse, sondern Ergebnisse evolutionä-
ren Wandels (WBGU, 2011:  29). Eine zentrale und his-
torisch neue Herausforderung im Übergang zur nachhal-
tigen Gesellschaft, in der die planetarischen Leitplanken 
eingehalten werden, besteht darin, diesen komplexen 
Prozess zu gestalten, um den bisherigen „historischen 
Normalfall“, nämlich eine Richtungsänderung infolge 
von Krisen und Schocks oder auch von – gegebenen-
falls vergleichsweise langsamen – evolutionären Prozes-
sen von Innovation und Wandel, zu vermeiden. 

Es können folgende Charakteristika großer Verän-
derungsprozesse identifiziert werden (im Wesentlichen 
wortgleich entnommen aus WBGU, 2011:  90; nach Grin 
et al., 2010): 
1.	 Große Veränderungsprozesse verlaufen koevolu-

tionär, setzen eine Vielzahl von Veränderungen in 
unterschiedlichen soziotechnischen und soziokul-
turellen (Sub-)Systemen voraus und finden auf 
lokalen, nationalen und globalen Handlungsebenen 
statt.

2.	 Sie beinhalten sowohl die Entwicklung von 
(Nischen-)Innovationen als auch deren Übernahme 
und gesellschaftliche Verankerung über Märkte, 
Regulierungen, Infrastrukturen und neue gesell-
schaftliche Leitbilder.

3.	 Sie werden von einer großen Zahl an Akteuren 
aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesell-
schaft und von Konsumenten beeinflusst. Große 
Transformationen haben kein eindeutiges Zent-
rum, von dem sie ausgehen; sie sind deshalb schwer 
steuerbar.

4.	 Sie sind letztendlich radikale Prozesse hinsichtlich 
ihrer Auswirkung und Reichweite, vollziehen sich 

jedoch unter Umständen langsam über mehrere 
Jahrzehnte.

Im Gutachten „Gesellschaftsvertrag für eine Große 
Transformation“ stellte der WBGU (2011) fest, dass die 
Große Transformation zur Nachhaltigkeit zwar schwer 
steuerbar, aber gestaltbar ist. Ausgehend von einem 
neuen Gesellschaftsvertrag, also einer gesellschaftli-
chen Übereinkunft über das Ziel der Transformation zu 
einer nachhaltigen Gesellschaft, sollte diese Gestaltung 
in einem wissensbasierten gesellschaftlichen Such- und 
Lernprozess stattfinden, unter einer normativen Neu-
orientierung, die als Wertewandel bereits sämtliche 
Gesellschaften in unterschiedlichem Ausmaß erfasst 
hat. Der WBGU hatte in diesem Gutachten die Trans-
formation zur Nachhaltigkeit im Blick, im Zentrum der 
Analysen stand jedoch der Klimaschutz als conditio sine 
qua non für nachhaltige Entwicklung: „Klimaschutz 
allein kann zwar den Erhalt der natürlichen Lebens-
grundlagen für die Menschheit nicht sichern, aber ohne 
wirksamen Klimaschutz entfallen absehbar essenzielle 
Entwicklungsmöglichkeiten der Menschheit“ (WBGU, 
2011:  2). 

Als zentrale Transformationsfelder, in denen die 
Politik zur Transformation ansetzen sollte, wurden 
drei Hauptpfeiler der heutigen Weltgesellschaft iden-
tifiziert: Erstens die Energiesysteme einschließlich des 
Verkehrssektors, zweitens die urbanen Räume und drit-
tens die Landnutzungssysteme. Eine zentrale Rolle bei 
der Transformation sieht der WBGU in einem gestalten-
den Staat mit erweiterten Partizipationsmöglichkeiten, 
der auf nationaler und globaler Ebene agiert und sich 
gegenüber seinen Bürgerinnen verantworten muss, die 
ihrerseits die Transformation vorantreiben. Ein „Welt-
gesellschaftsvertrag“, weniger auf dem Papier als im 
Bewusstsein der Menschen, mit dem die Gesellschaft 
und ihre Akteure „kollektive Verantwortung für die 
Vermeidung gefährlichen Klimawandels und für die 
Abwendung anderer Gefährdungen der Menschheit“ 
(WBGU, 2011:  2) übernehmen, gibt so den Rahmen und 
die Richtung der Transformation vor, deren konkrete 
Ausgestaltung sich in einem gesamtgesellschaftlichen 
Such- und Lernprozess entwickelt.

Der normative Kompass 3
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Die Große Transformation lässt sich nicht durch 
inkrementellen Wandel erreichen, vielmehr hat sie 
den Charakter eines Umbruchs. Die Ausprägung dieser 
Dynamik geht mit beobachtbaren großen Veränderun-
gen in kurzer Zeit einher (Abb. 3.1-1): (1) die Anzahl 
und Relevanz der Pioniere des Wandels nimmt zu; (2) 
die Geschäftsmodelle passen sich dem Wandel an (z.  B. 
Ausstieg der Energieversorger aus der Kohle; Einstieg 
in erneuerbare Energien; Abb. 3.1-2); (3) die institutio-
nellen Bedingungen ändern sich und fördern den Wan-
del; (4) die technologische Entwicklung erleichtert die 
Umsetzung der Transformation. Im Verlauf dieses Pro-
zesses nimmt die Breitenwirkung und Akzeptanz in der 
Bevölkerung zu. 

Wo steht die Große Transformation heute? 
Die Einsicht in die Notwendigkeit der Dekarbonisie-
rung, also eines tiefgreifenden Umbaus vor allem der 
Energiesysteme, war zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung des WBGU-Gutachtens im Jahr 2011 noch eher 
bei Nischenakteuren verbreitet. Inzwischen hat der 
Diskurs die Agenden der wirtschaftlichen und poli-
tischen Eliten erreicht. Er wird weltweit wahrgenom-
men und ist in der internationalen Diplomatie und der 
öffentlichen Meinung breit verankert. Mit Blick auf 
das in Abbildung 3.1-1 dargestellte Schema auf der lin-
ken Seite, das die Ausweitung der an der Transforma-

tion beteiligten Akteurinnen beschreibt, ist nach Ein-
schätzung des WBGU die Entwicklung weit fortge-
schritten; das Thema hat die „Meinungsführer“ erreicht 
und befindet sich auf dem Weg, im „Mainstream“ aner-
kannt zu werden. 

Folgende Beispiele stehen stellvertretend für diese 
Entwicklung: 
1.	 Politische Akteure: Im Juni 2015 bekannten sich die 

Staats- und Regierungschefs der G7 zu einer Dekar-
bonisierung der Weltwirtschaft im Laufe des 21. 
Jahrhunderts (G7, 2015). Auch andere wichtige Staa-
ten, wie z.  B. Brasilien, unterstützen dieses Ziel (Zeit 
Online, 2015). Die Bekämpfung des Klimawandels 
wurde als eigenes, nachhaltiges Entwicklungsziel 
festgelegt (SDG Nr. 13: „Umgehend Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Aus-
wirkungen ergreifen“; UNGA, 2015). Im Überein-
kommen von Paris aus dem Dezember 2015 fin-
det sich schließlich das Ziel der Weltgemeinschaft, 
die Treibhausgasemissionen in der zweiten Hälfte 
des Jahrhunderts in der Summe auf Null abzusen-
ken. Auch die Konsistenz der Finanzflüsse mit einer 
klimaverträglichen und klimaresilienten Entwicklung 
ist als eines der drei Ziele des Abkommens verankert 
(UNFCCC, 2015a). 

2.	 Gesellschaftliche Akteure: Die im Juni 2015 vorge-
stellte Enzyklika „Laudato si’“ des Papstes Franzis-
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Abbildung 3.1‑1
Zeitliche Dynamik und Handlungsebenen der Großen Transformation am Beispiel des Klimawandels, wie sie im Gutachten des 
WBGU (2011) vorgestellt wurde. Ziel der Transformation ist der Übergang in eine klimaverträgliche Gesellschaft. Kernstück der 
Transformation ist die Dekarbonisierung der Energiesysteme. Links: Der gestaltende Staat und die Pioniere des Wandels sind die 
zentralen Akteure. Bei den Pionieren des Wandels geht es darum, die Nische zu verlassen und ihre Breitenwirksamkeit durch 
gesellschaftliche Routinierung zu erhöhen. Rechts: Für die Transformation müssen die entscheidenden Weichen innerhalb der 
nächsten zehn Jahre gestellt werden, damit der Umbau in den nächsten 30 Jahren gelingen kann. Der nachhaltige Pfad (grün) 
schafft rechtzeitig den Übergang von der fossilen zur klimaverträglichen Gesellschaft. Durch eine Überkompensation von 
Dekarbonisierungsfortschritten (z. B. durch Rebound-Effekte) können Klimaschutzmaßnahmen wirkungslos werden, so dass die 
Transformation scheitert (gelb). Werden nur schwache Anstrengungen unternommen, drohen Pfadabhängigkeiten, die zu einer 
globalen Klimakrise führen (rot).
Quelle: WBGU, 2011:  7; modifiziert nach Grin et al., 2010
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kus ruft die Weltgesellschaft zu einer Transforma-
tion der Energiesysteme von fossilen Energieträgern 
hin zu erneuerbaren Energiesystemen auf (Papst 
Franziskus, 2015). In die gleiche Richtung weist 
eine Erklärung bedeutender islamischer Würden-
träger (International Islamic Climate Change Sym-
posium, 2015); auch die Vertreter anderer Weltre-
ligionen haben Stellungnahmen zu diesem Thema 
abgegeben (UNFCCC, 2015c; GBCCC, 2015; Oxford 
Centre for Hindu Studies et al., 2015; Rabbi Arthur 
Waskow, 2015).

3.	 Ökonomische Akteure: Weltweit ist eine Verände-
rung des Investitionsverhaltens im Energiesektor zu 
beobachten. Die Geschäftsmodelle sind in Verände-
rung begriffen, die Kosten fossiler und erneuerbarer 
Energie bewegen sich aufeinander zu. Im Jahr 2014 
entfielen global bereits mehr als 45  % der neu ins-
tallierten Stromerzeugungskapazität auf erneuer-
bare Energien (Abb. 3.1-2; OECD und IEA, 2015a). 

4.	 Internationale Institutionen: Eine vom Internationa-
len Währungsfonds veröffentlichte Studie (Coady 
et al., 2015) macht deutlich, dass die derzeitigen 
Investitionen in fossile Energieerzeugung nicht effi-
zient sind. Die Autoren erwarten, dass die globalen 
Energiesubventionen inklusive der im Energiepreis 
nicht veranschlagten potenziellen Umsatzsteu-
ern sowie der nicht berücksichtigten Umweltkos-
ten, die im wesentlichen durch die Nutzung fossi-
ler Energieträger entstehen, im Jahr 2015 auf 5.300 
Mrd. US-$ steigen werden (entsprechend 6,5  % des 
globalen BIP). Die Studie kommt zu dem Schluss, 
dass eine Reform dieser Subventionen die jährli-
chen Todesfälle durch Luftverschmutzung halbie-

ren und die globale volkswirtschaftliche Leistung 
(global economic welfare) um 1.800 Mrd. US-$ 
steigern könnte. Zum Vergleich: Die durchschnitt-
lichen, jährlichen Investitionen in das globale Ener-
giesystem belaufen sich auf 1.400 Mrd. US-$ (GEA, 
2012). 

5.	 Finanzakteure: Die Divestmentbewegung nimmt 
an Fahrt auf, gewichtige Akteure schließen sich an 
(WBGU, 2014a). Die Website gofossilfree.org etwa 
nennt mehr als 500 Institutionen (u.  a. Stiftungen, 
Religionsgruppen, staatliche Organisationen, Uni-
versitäten), die sich zum Abzug ihrer Investitionen 
aus Unternehmen der fossilen Industrie verpflich-
tet haben (Gofossilfree.org, 2016). Prominente Bei-
spiele sind der norwegische Staatsfonds, der Welt-
kirchenrat, die Universität Glasgow, der Rockefeller 
Brothers Fund und die British Medical Association.

Darüber hinaus haben auf der Nazca-Website der 
UNFCCC mehr als 10.000 nicht staatliche Akteure wie 
Städte, Regionen, Unternehmen, Investoren und zivil-
gesellschaftliche Organisationen ihre Klimaschutz-
ziele veröffentlicht (UNFCCC, 2016). Es gibt also viele 
Anzeichen dafür, dass sich das Meinungsklima zum 
Klimaproblem in den letzten Jahren bereits deutlich in 
Richtung Dekarbonisierung verschoben hat. Die Inter-
pretationsangebote und Narrative zum Thema nach-
haltige Zukunft sind im gesellschaftlichen Mainstream 
(Abb. 3.1-1) und in der breiten Bevölkerung angekom-
men. Es etabliert sich ein neues Grundverständnis im 
öffentlichen Diskurs darüber, welche Technologien und 
Lebensstile zukunftsträchtig sind. Dies sind wichtige 
Anzeichen für die allmähliche Etablierung des neuen 
Gesellschaftsvertrags. 

20

40

60

80

100

120

140

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Jahr

St
ro

m
er

ze
ug

un
gs

ka
pa

zit
ät

 [G
W

]

An
te

il 
[%

]

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

andere erneuerbare Energien*
Wasser

Wind

Photovoltaik

Anteil an neuinstallierter
Leistung (rechte Achse)

* inklusive Geothermie, Meeres-
energie, Bioenergie und
Solarthermie.

Abbildung 3.1-2
Neu installierte Stromerzeugungskapazität auf der Basis erneuerbarer Energien nach Energiequellen sowie ihr Anteil an der 
gesamten neu installierten Stromerzeugungskapazität. 
Quelle: OECD und IEA, 2015a



3  Der normative Kompass 

140

Ob das auf vielen Ebenen formulierte Leitbild der 
Dekarbonisierung für die zukünftige Entwicklung der 
Energiesysteme bereits eine globale Dynamik in Rich-
tung einer physischen Transformation ausgelöst hat, 
lässt sich anhand der aktuellen Daten nicht eindeu-
tig entscheiden. Auf der einen Seite lassen die jüngs-
ten Entwicklungen eine Entkopplung der Energienut-
zung von Emissionen möglich erscheinen: Im Jahr 2014 
wuchs die globale Wirtschaft um 3  %, ohne dass ein 
Anstieg der energiebedingten CO2-Emissionen zu ver-
zeichnen war (OECD und IEA, 2015a). Eine Studie des 
Global Coal Plant Tracker kommt zu dem Schluss, dass 
der extrem dynamische weltweite Ausbau von Kohle-
kraftwerken sich seit 2010 deutlich abgeschwächt hat 
und derzeit nur noch jedes dritte geplante Projekt ver-
wirklicht wird (Shearer et al., 2015). Die Kohleproduk-
tion des weltweit größten Kohleproduzenten China 
wie auch die weltweite Kohleproduktion lagen im Jahr 
2014 niedriger als 2013 (IEA, 2015). 

Auf der anderen Seite gibt es Stimmen, die eine glo-
bale Dekarbonisierung für unwahrscheinlich halten. So 
argumentieren z.  B. Steckel et al. (2015), dass wir der-
zeit, angetrieben durch arme Länder mit starkem Wirt-
schaftswachstum, eine Renaissance der Kohle erleben, 
die zu neuen Pfadabhängigkeiten führt. In den westli-
chen Industrieländern, welche ihre Strommärkte zum 
großen Teil harmonisiert haben, entscheidet der Markt 
über den Einsatz von Kohle. Der Abruf der verschie-
denen Technologien erfolgt meist in Reihenfolge der 
kurzfristig anfallenden Grenzkosten. Hier hat sich in 
jüngerer Zeit geographisch verteilt ein unterschied-
liches Bild abgezeichnet. In den USA war Erdgas auf-
grund des Schiefergas-Booms oftmals günstiger ein-
setzbar, so dass es zu einem Rückgang der Kohlenut-
zung kam (IEA, 2013). In anderen Teilen der Welt ist 
der Erdgaspreis aufgrund von Transportbeschränkun-
gen um den Faktor zwei bis drei höher als in den USA; 
zudem führte der Einbruch bei der Kohlenachfrage in 
den USA zu weiter sinkenden Weltmarktpreisen. Auf-
grund dieser Faktoren und der niedrigen CO2-Preise im 
Emissionshandel kam in den Strommärkten der EU ver-
mehrt Kohle zum Einsatz, wohingegen Erdgas aufgrund 
steigender Einspeisung erneuerbarer Energien oftmals 
aus dem Markt gedrängt wurde (Delarue et al., 2008). 
Im Jahrzehnt 2001–2010 hatte nach drei Jahrzehn-
ten der stetigen Dekarbonisierung der Energiesysteme 
die Emissionsintensität der Energieerzeugung global 
bereits wieder zugenommen (IPCC, 2014c). Es wird also 
darauf ankommen, ob sich dieser Trend zur „Rekarbo-
nisierung“ der Energiesysteme nachhaltig umgekehrt. 

Hier macht ein Blick auf die UN-Verhandlungen Mut. 
Bereits eine erste Analyse der bis Mitte Oktober 2015 
von den Staaten im Rahmen der UNFCCC eingereichten 
nationalen Klimaschutzankündigungen (Intended Nati-

onally Determined Contributions – INDC) zeigte, dass 
etwa die Hälfte der Staaten explizit Klimaschutzmaß-
nahmen im Energiesektor plant. Die Umsetzung dieser 
Ziele bis 2030 würde zu einer deutlichen Entkopplung 
der wirtschaftlichen Aktivität von den Treibhausgas-
emissionen führen: Die projizierten energiebeding-
ten Emissionen pro Einheit Wirtschaftsleistung wür-
den gegenüber heute um 40  % sinken (OECD und IEA, 
2015b). Um sich tatsächlich auf einen Entwicklungs-
pfad zuzubewegen, der eine Begrenzung der anthropo-
genen Klimaerwärmung auf deutlich weniger als 2  °C 
oder sogar 1,5  °C erlaubt, sind allerdings noch weiter-
gehende Maßnahmen nötig.

Nach Einschätzung des WBGU deutet aber insge-
samt vieles darauf hin, dass sich die Entwicklungs-
trends global dem Kipppunkt für die Große Transfor-
mation nähern. Das Übereinkommen von Paris legt 
eine angemessene Messlatte für die Transformation zur 
Klimaverträglichkeit, und seine Umsetzung steht nun 
an. 

Die Transformation zur nachhaltigen Gesellschaft in 
Städten
Dem WBGU geht es in diesem Gutachten darum, Urba-
nisierung aus der Perspektive der Großen Transforma-
tion zur Nachhaltigkeit zu betrachten und deutlich zu 
machen, in welchen Bereichen grundlegende Änderun-
gen für die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit 
erforderlich sind. Gleichzeitig erweitert der WBGU den 
Blickwinkel: Nicht allein die Transformation zur Klima-
verträglichkeit steht im Zentrum, sondern die umfas-
sende Transformation zu einer nachhaltigen Gesell-
schaft (Kap.  3.2). Auch steht in diesem Gutachten nicht 
nur der gestaltende Staat im Zentrum des Interesses, 
sondern vor allem werden die Städte und ihre Bewoh-
nerinnen und Bewohner als Mitgestalter urbaner Trans-
formation in den Blick genommen.

Im Fokus des vorliegenden Gutachtens stehen 
erstens die Städte als Treiber und Betroffene des glo-
balen Wandels. Die Große Transformation zur Nachhal-
tigkeit ist ohne einen substanziellen Beitrag der Städte 
zum Scheitern verurteilt: Sie erfordert fundamentale 
Änderungen der urbanen Landnutzungs-, Energie- und 
Transportsysteme sowie des Managements von Materi-
alien, Stoffströmen und Siedlungspolitiken in Städten 
(Kap.  4). 

Zweitens stehen die in der Stadt lebenden Men-
schen, ihre Lebensqualität, ihre Handlungsfähigkeit 
und ihre langfristigen Zukunftsperspektiven im Zen-
trum des Gutachtens. Viele Städte werden in diesem 
Jahrhundert allein schon durch die rasante Zunahme 
der Stadtbevölkerung einen tiefgreifenden Wandel 
erfahren. Die zunehmende Ungleichheit von Lebens-
bedingungen und Entwicklungschancen in den Städten 
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ist ein Beispiel für weitere Herausforderungen, die hier 
einen grundlegenden Wandel unumgänglich machen. 

Drittens bekommt bei der Betrachtung der Rolle der 
Städte im Transformationsprozess die Pluralität der 
Transformationspfade eine besondere Bedeutung. In 
der OECD haben sich in vielen Städten z.  B. die Lebens-
bedingungen in Bezug auf die Teilhabedimension 
(Kap. 3.4) angeglichen. Dennoch zeigt sich zwischen 
den Städten eine ganz erhebliche Diversität, z.  B. der 
baulich-räumlichen Gestalt, der lokalen Governance 
und der Ausgestaltung der Transformationspfade. Die 
aus normativer Sicht in zahlreichen Manifesten und 
Entschlüssen erarbeiteten Anforderungen der Trans-
formation an die Städte sind eher universell, aber die 
Voraussetzungen und Strategien einer erfolgreichen 
Umsetzung in den Städten sind sehr unterschiedlich. 

Es geht bei der Großen Transformation zur Nachhal-
tigkeit um fundamentale Veränderungen und um Zeit-
räume von vielen Jahrzehnten. Die eingangs beschrie-
benen Charakteristika großer Veränderungsprozesse 
kommen dabei auch in den Städten zum Tragen. Eine 
derartige zielgerichtete und wissensbasierte urbane 
Transformation über einen Zeitraum mehrerer Dekaden 
erfordert zunächst einen Perspektivwechsel: Nicht der 
Blick von heute in Richtung Zukunft ist entscheidend, 
da er sich überwiegend an den Belangen und Zwän-
gen der Gegenwart ausrichtet und meistens bereits 
eingeschlagene Wege als unausweichlich erscheinen 
lässt. Eine andere Qualität hat der Blick aus einer kon-
kret-imaginären, erstrebenswerten Zukunft zurück 
auf heute: Wie können Wege gefunden werden, diese 
Zukunft zu ermöglichen? Dieser Perspektivwechsel 
ins Futur II – „was werden wir getan haben müssen“ – 
macht die Notwendigkeit tiefgreifender Veränderungen 
in den Städten sichtbar. Inkrementelle Verbesserungen 
vorgezeichneter Pfade werden nicht ausreichen, son-
dern bei einigen Politikfeldern wird es um fundamen-
tale Systemumbrüche gehen (Kap. 4). 

Nicht nur das Konzept der Transformation lässt sich 
auf die Stadt übertragen, sondern auch die Idee eines 
neuen Gesellschaftsvertrags. Der 2011 vom WBGU 
skizzierte virtuelle Gesellschaftsvertrag für die Große 
Transformation kann für Städte konkretisiert werden. 
Ein solcher „Gesellschaftsvertrag für die urbane Trans-
formation zur Nachhaltigkeit“ sollte sich weltweit und 
auf verschiedenen Governance-Ebenen in Form aus-
formulierter Chartas widerspiegeln (Kap. 9.2). Entspre-
chend sollten sich Stadtgesellschaften partizipativ über 
Ziele des Transformationsprozesses und damit über ihre 
langfristige Zukunft verständigen und in einer jeweils 
eigenen Stadt-Charta für urbane Transformation formu-
lieren. Sie sollten dabei ihre lokalen Belange und uni-
verselle globale Ziele, zu deren Erreichung alle Städte 
und Menschen beitragen müssen, gleichzeitig verfolgen 

und die auftretenden Zielkonflikte lösen. Dabei geht es 
um die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, 
aber auch darum, den Menschen ein gutes Leben zu 
ermöglichen und sie zur Mitgestaltung ihrer Stadt zu 
befähigen, beides unter Berücksichtigung der großen 
Diversität der Städte, der Reichhaltigkeit ihrer kultu-
rellen Traditionen und der Vielseitigkeit ihrer Entwick-
lungspfade (Kap.  3.2). Die Umsetzung der Chartas wird 
den Charakter eines Such- und Lernprozesses haben 
und sich nicht aus universellen Masterplänen ablei-
ten lassen. Sie ist damit eine gemeinsame Aufgabe aller 
Akteure. Ähnliche Chartas können auch auf regionaler, 
nationaler und internationaler Ebene sinnvoll sein, um 
das Verhältnis der Städte zu den Nationalstaaten auf 
eine neue Grundlage zu stellen (Kap.  9.2).

Städte sind sowohl Orte kontinuierlicher Aushand-
lungsprozesse als auch Orte von Innovation und Ver-
änderung. Hier entstehen Nischeninnovationen, die 
Transformationsprozesse „von unten“ speisen und 
befördern und die mit Planungsprozessen „von oben“ 
in Einklang gebracht werden müssen. Eine Stadtgesell-
schaft benötigt daher Raum für Diversität und Gestal-
tungsautonomie, um den nötigen Freiraum für Innova-
tionen zu generieren (Kap.  3.5.3.3). 

Analog zu den Transformationsfeldern im Bereich 
des Klimaschutzes, die der WBGU im Gutachten von 
2011 beschrieben hat, lassen sich auch für die Trans-
formation zur Nachhaltigkeit in Städten transforma-
tive Handlungsfelder identifizieren (Kap.  4). Es handelt 
sich dabei um zentrale Hebel zur Gestaltung der Gro-
ßen Transformation zur Nachhaltigkeit in den Städten, 
die wegen ihrer Dringlichkeit, Größenordnung, ihres 
Potenzials zur Vermeidung von Pfadabhängigkeiten 
und ihres großen Zusatznutzens besonders geeignet 
sind, Systemumschwünge zur Nachhaltigkeit auszulö-
sen (Kap. 4.1,  9.3). Der WBGU stellt dabei die Frage 
nach den Möglichkeiten der konkreten Ausgestaltung 
der Transformation, nach Blockaden und Pfadabhän-
gigkeiten, die der Transformation entgegenstehen, nach 
den Möglichkeiten ihrer Überwindung sowie nach der 
Beschleunigung und dem massiven Ausbau (upscaling) 
förderlicher Maßnahmen. Dabei wird auch die Rolle 
verschiedener Akteurinnen und Pioniere beleuchtet 
(„urbane Designer“: Kap. 6). Da es sich um einen gesell-
schaftlichen Such- und Lernprozess handelt, kommt 
der Forschung eine wichtige Rolle zu (Kap. 10). 

Die universellen Herausforderungen der Transfor-
mation stellen sich für viele Städte ähnlich dar, lokale 
Gegebenheiten und Problemkonstellationen unter-
scheiden sich aber erheblich. Jede Stadt muss des-
halb letztlich ihren eigenen Transformationspfad ent
wickeln, eine universelle Antwort kann es nicht geben. 
Städtische Akteure können aber voneinander lernen. 
Die große Diversität zwischen den Städten ist also auch 
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als Chance zu sehen, da unterschiedlichste Lösungsan-
sätze entwickelt und erprobt werden, so dass auf diese 
Weise ein globaler Lernprozess beflügelt wird. 

Problematisch ist allerdings die Frage der Geschwin-
digkeiten: Aufgrund der starken Urbanisierungs
dynamik hinkt in vielen Städten die Entwicklung 
von Infrastrukturen und städtischen Dienstleistun-
gen der Bevölkerungsentwicklung erheblich hinterher. 
Es besteht ein erheblicher Handlungsdruck, entspre-
chende Strukturen schnell und im großen Maßstab zu 
schaffen. Dies kann sich für Entscheidungsträgerinnen 
als konfliktiv mit langfristigen Nachhaltigkeitserfor-
dernissen darstellen. Daher besteht die Gefahr, durch 
unüberlegten Infrastrukturausbau Pfadabhängigkeiten 
zu schaffen, die der gewünschten Transformationsrich-
tung entgegenlaufen. Es bleibt also nicht viel Zeit für 
die Erprobung von Lösungswegen und Innovationen, 
wenn die Transformation auch in den schnell wachsen-
den Städten gelingen soll. Dieser Zeitdruck macht es 
darüber hinaus schwierig, mit den vorhandenen Ziel-
konflikten umzugehen. 

Somit wird das gewaltige Dilemma der aktuellen, 
rasanten Stadtentwicklung deutlich: Die Transforma-
tion als gesellschaftlicher Such- und Lernprozess erfor-
dert eine anpassungsfähige Entwicklung, die auf neue 
Erkenntnisse reagieren kann, während der hohe Res-
sourceneinsatz bei tiefgreifenden Landnutzungsver-
änderungen und beim Bau von Gebäuden und Infra-
strukturen sowie ihre Langlebigkeit zu Pfadabhängig-
keiten führen, deren Konsequenzen schwer absehbar 
sind. Es ist daher unumgänglich, dass die Stadtent-
wicklung ein transitorisches Moment erhält: Anpas-
sungsfähigkeit sollte als Prinzip der Stadtentwicklung 
mit einbezogen werden (Kap. 9.2.4.2). Inwieweit dieses 
Dilemma gelöst werden kann, bleibt offen. 

3.2
Ein erweitertes normatives Konzept für die 
Transformation zur Nachhaltigkeit

Vor dem Hintergrund der Großen Transformation zur 
Nachhaltigkeit und des skizzierten Transformations-
konzepts (Kap.  3.1) nimmt der WBGU in diesem Gut-
achten das Thema Stadt und urbane Räume zum 
Anlass, die normative Grundlage der Transformation zu 
beleuchten und zu schärfen. Im Folgenden wird dazu 
ein „normativer Kompass“ skizziert, der als Orientie-
rungsrahmen für die Große Transformation im All-
gemeinen und für die Transformation in der Stadt im 
Besonderen dienen soll. Dieser Kompass basiert zum 
einen auf einem Verständnis von Wohlstand, das über 
materiell-ökonomische Faktoren hinausgeht und das 
der WBGU bereits in seinem Gutachten „Gesellschafts-

vertrag für eine Große Transformation“ angelegt hat 
(WBGU, 2011:  79  ff.). Zum anderen fußt das Konzept 
auf einem Verständnis gesellschaftlicher und urbaner 
Entwicklung, das über sektorale und rein funktionale 
Planungs- und Steuerungsansätze hinaus die Bedürf-
nisse, die Lebensqualität und das Handeln von Men-
schen ins Zentrum aller Überlegungen stellt. Dafür 
ist die Beteiligung aller Akteure der Stadtgesellschaft 
erforderlich. Der WBGU sieht in dieser partizipativen 
und transdisziplinären Erweiterung, anders als viele 
Planungs- und Steuerungsansätze, keine Verzögerung, 
sondern vertraut auf Effizienz- und Zeitgewinne, wenn 
derartige Prozesse gut organisiert, moderiert und mit 
hoher Verbindlichkeit in die Governance-Ebene über-
führt werden (Kap. 8.3.1.1). 

Die zentrale Botschaft im vorliegenden Gutachten 
ist, dass die Transformation durch ein Zusammenwir-
ken und eine Balance von drei Dimensionen erreicht 
werden kann (Abb. 3.2-1): 

>> Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen: Alle 
Städte sollten Entwicklungspfade einschlagen, die 
den universellen planetarischen Leitplanken in 
Bezug auf globale Umweltveränderungen Rechnung 
tragen sowie lokale Umweltprobleme lösen, damit 
nachhaltige Stadtentwicklung und Sicherung der 
natürlichen Lebensgrundlagen auf Dauer gelingen 
können (Kap. 3.3). Dazu gehören z.  B. die Einhaltung 
der 2  °C-Klimaschutzleitplanke und die Bekämpfung 
der gesundheitsschädlichen Luftverschmutzung; der 
Stopp von Land- und Bodendegradation oder die 
Beendigung des Verlusts von Phosphor, der für die 
Landwirtschaft eine unverzichtbare Ressource dar-
stellt (Kap. 2.3). Diese Dimension knüpft an Bot-
schaften vieler früherer WBGU-Gutachten an (z.  B. 
WBGU, 1995, 2005, 2011, 2014a).

>> Teilhabe: Universelle Mindeststandards für soziale, 
politische und ökonomische Teilhabe sollten in allen 
Städten und durch alle Städte eingehalten werden. 
Über die Ziele der Daseinsvorsorge (substanzielle 
Teilhabe) hinaus erweitert der WBGU diese Dimen-
sion um die ökonomische und politische Teilhabe 
(Kap. 3.4; WBGU, 2005). Damit soll allen Menschen 
der Zugang zu den Grundlagen menschlicher Sicher-
heit und Entwicklung eröffnet werden, und sie sol-
len dazu befähigt werden, ihre individuellen und 
gemeinschaftlichen Lebensentwürfe zu entfalten 
und umzusetzen. 

>> Eigenart: Mit der Dimension Eigenart führt der WBGU 
eine neue Kategorie in die Nachhaltigkeitsdiskussion 
ein. Die ersten beiden Dimensionen, die Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen und die Teilhabe, 
spannen im normativen Verständnis des WBGU einen 
Rahmen auf, innerhalb dessen sich eine Vielfalt von 
Transformationspfaden entfalten kann. Mit der 
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Dimension Eigenart soll unterstrichen werden, dass 
jede Stadt innerhalb dieses Rahmens auf ihre „eigene 
Art“ ihren Weg in eine nachhaltige Zukunft suchen 
kann und muss (Kap. 3.5). Eigenart umfasst auf der 
einen Seite das Typische einer jeden Stadt, das anhand 
ihrer sozialräumlichen und gebauten Strukturen, ihrer 
soziokulturellen Charakteristiken und der lokalen 
urbanen Praktiken beschrieben werden kann 
(deskriptive Eigenart). Auf der anderen Seite ist 
Eigenart eine Ziel- oder Orientierungsdimension 
urbaner Transformationen, die betont, dass soziokul-
turelle Diversität in und von Städten, deren urbane 
Gestalt sowie die Eigenständigkeit von Stadtbewoh-
nerinnen bei der Herstellung urbaner Lebensqualität 
und Identität zentrale Komponenten menschenori-
entierter urbaner Transformation sind (normative 
Eigenart). In dieser normativen Konnotation von 
Eigenart werden Menschen als handelnde Subjekte 
gesehen, die Teilhaberechte nutzen und damit ihre 
Städte auf unterschiedliche und spezifische Arten 
gestalten, um Lebensqualität zu verwirklichen. Eigen-
art öffnet also den Blick dafür, dass und wie Menschen 
Selbstwirksamkeit entfalten und Stadtgesellschaften 
urbane Räume konkret prägen, um Lebensqualität, 

Vertrauen, Identität und Zugehörigkeitsgefühle zu 
entwickeln und wie Städte, Infrastrukturen sowie 
Räume gestaltet werden sollten, um dies zu unter-
stützen. Damit Menschen und Stadtgesellschaften 
Eigenart entfalten können um Lebensqualität und 
Nachhaltigkeit zu entwickeln, sind aus Sicht des 
WBGU zwei essenzielle Prinzipien zu garantieren: (1) 
die Anerkennung von Gestaltungsautonomie und 
damit der Mitformung und Aneignung urbaner Räume 
durch die Bewohnerinnen und (2) und die 
Anerkennung von Differenz, d.  h. die Anerkennung 
der Vielfalt der kulturellen Ausdrucksformen 
(UNESCO, 1997) und der individuellen Möglichkeit 
der Aneignung kultureller Identitäten. Die Einführung 
des Konzepts der Eigenart lenkt den Blick auf die 
räumlich-sozialen Voraussetzungen der Raumaneig-
nung und damit der Herstellung urbaner Lebensqua-
lität, sozialer Kohäsion und Ortsidentität. Sie erlaubt 
es darüber hinaus, der Diversität der Städte und ihrer 
Transformationspfade Rechnung zu tragen: In den 
Fokus treten damit die vielfältigen Formen, Gestal-
tungen und kulturellen Prägungen von städtischen 
Räumen sowie die spezifischen Kreativitäts- und 
Innovationspotenziale, die durch ortsgebundene 

Abbildung 3.2-1
Normativer Kompass für die Transformation zur Nachhaltigkeit. Die Transformation der Städte in Richtung Nachhaltigkeit kann 
durch ein Zusammenwirken und eine Balance von folgenden drei Dimensionen erreicht werden:

>> „Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen“ (N): Alle Städte und Stadtgesellschaften sollten Entwicklungspfade einschla-
gen, die den planetarischen Leitplanken Rechnung tragen sowie lokale Umweltprobleme lösen. 

>> „Teilhabe“ (T): In allen Stadtgesellschaften sollten universelle Mindeststandards für substanzielle, politische und ökonomische 
Teilhabe eingehalten werden. 

>> „Eigenart“ (E): Mit der Dimension der Eigenart erkennt der WBGU zum einen die soziokulturelle wie räumliche Diversität der 
Städte und Stadtgesellschaften an (deskriptive Eigenart). Zum anderen betont Eigenart als Ziel- oder Orientierungsdimension 
urbaner Transformationen (normative Eigenart), dass in urbanen Lebensräumen Voraussetzungen dafür geschaffen werden 
sollten, dass (a) Menschen in den räumlichen Strukturen Selbstwirksamkeit entfalten und urbane Lebensqualität für sich 
empfinden und herstellen können, dass sich (b) Ortsidentität und soziale Kohäsion entwickeln können und dass (c) soziale 
sowie ökonomische Kreativitäts- und Innovationspotenziale gestärkt werden, die durch ortsgebundene Interaktionen 
(Konnektivität) zwischen Akteuren aus verschiedenen gesellschaftlichen Sphären entstehen. 

Quelle: WBGU; Grafik: Wernerwerke, Berlin
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Interaktionen (Konnektivität: Kap. 3.5.3.3) zwischen 
Akteuren aus verschiedenen gesellschaftlichen Sphä-
ren entstehen. Der WBGU hält Diversität in und 
zwischen Städten für eine wichtige Ressource der 
urbanen Transformation zur Nachhaltigkeit. 

Solidarische Lebensqualität: Ein Kompass für 
Transformationen auf der Mikroebene
Der WBGU geht mit seinem normativen Kompass aus 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, Teilhabe 
und Eigenart von einem erweiterten Verständnis von 
Lebensqualität und Wohlstand aus (Kap. 2.4). Ein klas-
sisches Verständnis bezieht sich in der Regel auf den 
kurzfristig erreichbaren materiell-ökonomischen Wohl-
stand, der durch Faktoren wie Wachstum, Beschäfti-
gung und Infrastrukturentwicklung beschrieben wird. 
Die Entkopplung dieser Faktoren von ihrem Naturver-
brauch und ihrer Umweltzerstörung durch neue tech-
nische Entwicklungen und effizientere Nutzungs-
praktiken lässt sich als „Entkopplung erster Ordnung“ 
bezeichnen (Schneidewind, 2015). Diese Form der Ent-
kopplung entspricht noch einem eher engen Wohl-
standsverständnis. 

In den letzten Jahren haben Diskussionen über 
ein erweitertes Wohlstandsverständnis global an 
Bedeutung gewonnen (Jackson, 2009; Skidelsky und 
Skidelsky, 2012; Ura et al., 2012; OECD, 2011a, 2013a, 
2015d; Enquête-Kommission, 2013). Im Zentrum steht 
dabei die Frage, wie sich Wohlstand und Lebensqualität 
nicht nur von umweltschädlichen Produktionsweisen, 
sondern (zumindest partiell) auch vom wirtschaftlichen 
Wachstum und monetären Wohlstand entkoppeln las-
sen („Entkopplung zweiter Ordnung“; Schneidewind 
und Zahrnt, 2013). Ansatzpunkt ist eine gegenüber 
dem klassischen Verständnis erweiterte Definition von 
Lebensqualität und Wohlstand, die über materiell-öko-
nomische „objektive“ Faktoren hinaus auch „subjek-
tive“ Faktoren wie z.  B. Selbstwirksamkeit, Identität, 
Solidarität, Zugehörigkeitsgefühle, Vertrauen und sozi-
ale Netzwerke einbezieht, die zugleich das soziale Kapi-
tal einer Gesellschaft ausmachen: den Kitt, der Gesell-
schaften zusammenhält. Ein Beispiel hierfür ist die 
Buen-Vivir-Bewegung in Lateinamerika, in der versucht 
wird, eine alternative Definition von „gutem Leben“ zu 
finden, die sich u.  a. an indigenem Wissen zum nachhal-
tigen Zusammenleben in Gemeinschaft und im Einklang 
mit der Natur orientiert (Acosta, 2009). 

Die Forschung zu Lebensqualität kann dies mit 
empirischen Daten unterfüttern. So werden zum Bei-
spiel häufig nur schwache Zusammenhänge zwischen 
ökonomisch-materiellen „objektiven“ Faktoren und 
der „subjektiven“ Einschätzung des Wohlbefindens 
bzw. der Lebensqualität festgestellt (Veenhoven, 1991; 
Diener und Diener, 1996; Herschbach, 2002). Demge-

genüber zeigt die Forschung, dass soziale Netzwerke, 
Vertrauen, soziales Kapital, Bildung und Zukunftsper-
spektiven für die empfundene Lebensqualität von grö-
ßerer Bedeutung sind als materielle Voraussetzungen 
(Kahneman et al., 1999; Siegrist, 2005; Kap. 2.4.1)

Ein derart erweitertes Verständnis von Wohlstand 
und Lebensqualität sollte sich – ähnlich wie das Ver-
ständnis von Nachhaltigkeit – an den Prinzipien intra- 
und intergenerationaler Gerechtigkeit orientieren. Ein 
Verständnis von Lebensqualität, das sich am norma-
tiven Kompass orientiert, wäre nach dieser Definition 
nicht nur an den eigenen Bedürfnissen und denen des 
unmittelbaren (z.  B. familiären) Umfelds orientiert, son-
dern in einem umfassenderen Sinn „solidarisch“, d.  h. 
unter größtmöglicher Berücksichtigung der Bedürf-
nisse gegenwärtig lebender und zukünftiger Generatio-
nen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Definitionen 
von Lebensqualität, die sich demnach am Prinzip der 
Nachhaltigkeit ausrichten müssten; vor allem müssten 
stark konsumorientierte und ressourcenverschwen-
dende sowie die natürlichen Lebensgrundlagen schädi-
gende Lebensstile verändert werden, aber auch solche 
Lebensstile, mit denen die Teilhabe anderer Menschen, 
Gemeinschaften und Gesellschaften in der Gegenwart 
und in der Zukunft eingeschränkt wird. 

Dabei sind zwei Qualitäten von Voraussetzungen 
für die Herstellung (urbaner) Lebensqualität zu unter-
scheiden: Ein nicht verhandelbarer „Kern“ von Voraus-
setzungen, wozu Teilhabemöglichkeiten und gesunde 
Umwelten gehören (Kap. 3.3, 3.4), und ein variabler 
Möglichkeitsraum, der im Sinne der Eigenart (Kap. 3.5) 
gestaltet werden kann. Um diesen gestaltbaren und 
auszuhandelnden Möglichkeitsraum innerhalb plane-
tarischer Leitplanken zu halten und die grundlegenden 
Teilhaberechte für alle Menschen zu wahren, sind neue 
Definitionen von Lebensqualität notwendig. 

Dafür hat der WBGU den Begriff der „solidarischen 
Lebensqualität“ entwickelt, womit eine sowohl am Prin-
zip der Solidarität orientierte Definition von Lebens-
qualität als auch eine durch solidarisches Handeln und 
solidarische Gemeinschaften ermöglichte Lebensquali-
tät gemeint ist. Der Beirat bezieht sich dabei auf das 
Konzept der „Wir-Identität“, das diejenigen Eigenschaf-
ten und Praktiken betont, die eine Person mit ande-
ren Menschen verbindet. Die Wir-Identität sorgt dafür, 
eigenes Handeln in Abhängigkeit von anderen Men-
schen zu sehen (Elias, 1987). Der Begriff „solidarische 
Lebensqualität“ fokussiert auf die individuellen Defi-
nitionen von Lebensqualität. Dabei wird davon ausge-
gangen, dass die Schaffung lebenswerter Städte für Alle 
voraussetzt, dass die urbane Lebensqualität des Einzel-
nen in Städten in einem Möglichkeitsraum hergestellt 
wird, der die Voraussetzungen – insbesondere den Kern 
der Voraussetzungen – für die Herstellung von Lebens-
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qualität anderer Menschen (lokal und global, intra- und 
intergenerational) nicht beschneidet. Angesichts globa-
ler Disparitäten, die sich insbesondere in vielen städ-
tischen Räumen stark ausgebildet haben, können der 
Kern und Möglichkeitsraum urbaner Lebensqualität in 
vielen Städten eingeschränkt sein. Gleichzeitig zeigt die 
Forschung, dass je höher das soziale Kapital und die 
soziale Kohäsion in einem Land (oder auch einer Stadt) 
ausgeprägt sind und je geringer soziale Ungleichheiten 
ausfallen, desto höher ist die durchschnittliche Lebens-
zufriedenheit und desto weniger Gewalt und Krimina-
lität, Krankheiten, Angst und soziales Misstrauen und 
demzufolge Risiken für die gesellschaftliche Stabilität 
finden sich (Kap. 2.4).

Daraus folgert der WBGU, dass eine an Solidarität ori-
entierte Lebensqualität nicht nur einer gerechteren Ver-
teilung von Möglichkeiten zur Herstellung von Lebens-
qualität für alle zuträglich ist. Sie kann auch für dieje-
nigen, die durch solidarisches Handeln in ihren bisheri-
gen Möglichkeitsräumen möglicherweise eingeschränkt 
werden, neue Qualitäten (stärkeres Gemeinschaftsge-
fühl, weniger Angst vor Armut) bieten. Da solidarische 
Lebensqualität individuell definiert und gesellschaft-
lich ausgehandelt werden muss, hält der WBGU es 
nicht für sinnvoll, eine konkrete Definition des Begriffs 
zu entwickeln. Es geht vielmehr darum, ein Diskurs-
angebot zu formulieren, d.  h. im Kontext einer Großen 
Transformation und dem Abschluss eines Gesellschafts-
vertrags sollten Reflexions- und Aushandlungsprozesse 
stattfinden, in denen Visionen und Wege entwickelt 
werden, wie Lebensqualität für alle Menschen erreicht 
werden kann (Kap. 8). Das kantianische Prinzip des 
kategorischen Imperativs wird so zur Grundlage des 
WBGU-Verständnisses von Wohlstand und Lebensqua-
lität, das globale und intergenerationale Gerechtigkeits-
prinzipien in sich aufnimmt.

3.3
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen

Die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen bildet 
eine von drei Dimensionen der urbanen Transformation 
zur Nachhaltigkeit. Der WBGU stützt sich dabei erstens 
auf die planetarischen Leitplanken (Kap. 3.3.1). Damit 
sind Schadensgrenzen gemeint, deren Überschrei-
ten heute oder in der Zukunft intolerable Folgen mit 
sich brächte (WBGU, 2014b). Planetarische Leitplan-
ken sind ein Kernkonzept des WBGU für den Umgang 
mit globalen Umweltveränderungen, die nicht nur in 
erheblichem Maß von Städten mit verursacht werden, 
sondern deren Auswirkungen dort auch in besonde-
rer Weise spürbar werden. Zweitens treten in Städten 
lokale Umweltprobleme auf, wie z.  B. Luftverschmut-

zung oder ungeregelte Abfallentsorgung, welche die 
Lebensbedingungen der Stadtbevölkerung z.  T. erheb-
lich verschlechtern (Kap. 3.3.2). Diese lokalen Umwelt-
probleme sind nicht unabhängig von den globalen 
Umweltveränderungen, sondern werden häufig durch 
diese verstärkt und können diese ihrerseits verstärken. 

Die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen ist 
in den im internationalen Umweltvölkerrecht ange-
legten Prinzipien und Rechten bereits kodifiziert oder 
wird diskutiert. Auch in den europäischen und natio-
nalen Gesetzgebungen finden sich Hinweise zur Opera-
tionalisierung. Der WBGU behält beim Thema Urbani-
sierung alle Aspekte der natürlichen Lebensgrundlagen 
im Blick, fokussiert aber bei der Auswahl der Themen 
im Besonderen auf den Klimaschutz und den Umgang 
mit Materialien und Ressourcen sowie auf die Aspekte 
des urbanen Umweltschutzes (Wasser bzw. Abwasser, 
Abfall, Luftverschmutzung und lokale Klimarisiken).

3.3.1	
Planetarische Leitplanken für globale 
Umweltveränderungen

Der WBGU greift auf sechs planetarische Leitplanken 
zurück, die er in einem Politikpapier als Beitrag für 
die SDGs empfohlen hat (WBGU, 2014b). Das in die-
sem Politikpapier formulierte „Neutralitätskonzept für 
die Sicherung der Erdsystemleistungen“ erfordert ein 
Umlenken der Entwicklungspfade, so dass Überschrei-
tungen der planetarischen Leitplanken vermieden wer-
den. Das Einhalten der Leitplanken für solche Umwelt-
veränderungen, bei denen sich die Wirkungen der Trei-
ber über die Zeit aufsummieren, ist nur möglich, wenn 
die anthropogenen Treiber der jeweiligen Umweltver-
änderung gestoppt werden (Neutralität gegenüber der 
Leitplanke). Als Ziel sollte daher angestrebt werden, 
die entsprechenden Treiber auf Null abzusenken (Null-
ziele). Die Leitplanken lassen sich durch entsprechende 
Nullziele auch für die Städte operationalisieren, denn 
die Nullziele sind globaler Natur und gelten überall und 
übergreifend. Die Nullziele für die planetarischen Leit-
planken sind die Folgenden:

>> Der WBGU empfiehlt, die globalen CO2-Emissionen 
aus fossilen Quellen bis spätestens 2070 vollständig 
einzustellen, um eine realistische Chance zu haben, 
das in der UNFCCC vereinbarte Ziel der Begrenzung 
des Anstiegs der globalen gemittelten Oberflächen-
temperatur auf deutlich weniger als 2  °C gegenüber 
dem vorindustriellen Niveau zu erreichen (Leit-
planke zum Klimawandel) sowie die vom WBGU vor-
geschlagene Leitplanke Ozeanversauerung einzuhal-
ten (Kap. 2.3.3.1; Kasten 2.3-1; WBGU, 2014b; 
UNFCCC, 2011). Im Hinblick auf eine Begrenzung 
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des Temperaturanstiegs auf 1,5  °C sollten zumindest 
im Stromsektor die CO2-Emissionen bereits 2050 auf 
Null abgesenkt sein. Für eine nachhaltige Stadtent-
wicklung ergibt sich aus dieser Zielsetzung die Her-
ausforderung, urbane Strategien zu planen, die eine 
Entwicklung der Städte hin zu einer CO2-emissions-
freien Wirtschafts- und Funktionsweise ermögli-
chen. Neben der Transformation der Energiesysteme 
besteht eine zentrale Herausforderung in der Ent-
wicklung CO2-emissionsfreier städtischer Mobili-
tätssysteme. Das Ziel der Emissionsfreiheit ist nicht 
identisch mit dem Ziel der „Klimaneutralität“, denn 
mit Klimaneutralität wird häufig ein Zustand 
beschrieben, bei dem etwa das Verkehrssystem einer 
Stadt zwar noch Emissionen verursacht, diese aber 
durch Emissionsminderungen außerhalb der Stadt-
grenzen „kompensiert“ werden. Dies ist für eine 
Übergangszeit auf dem Weg hin zu globalen Null
emissionen möglich, aber keine nachhaltige Lösung 
für das Nullziel: Um globale Netto-Nullemissionen 
zu erreichen, könnten nur dann noch in Teilsystemen 
CO2-Emissionen weitergeführt werden, wenn ihnen 
echte „negative Emissionen“ gegenüberstehen, d.  h. 
die noch nicht kommerziell erprobte Aufnahme von 
CO2 aus der Atmosphäre und seine Einlagerung 
(WBGU, 2014b). Dies ist vom Potenzial her begrenzt 
und mit Risiken für die Landnutzung verbunden 
(WBGU, 2009a) und sollte daher nicht als großska-
lige Kompensation fossiler CO2-Emissionen einge-
plant werden. 

>> Die vom Menschen zu verantwortenden unmittelba-
ren Treiber des Verlusts von biologischer Vielfalt und 
Ökosystemleistungen sollen bis spätestens 2050 zum 
Stillstand gebracht werden (Kasten 2.3-3; WBGU, 
2014b). Dieses Ziel steht im Einklang mit dem stra-
tegischen Plan der CBD (CBD, 2010). Für die nach-
haltige Stadtentwicklung ergibt sich hier eine zwei-
fache Herausforderung: Erstens geht es darum, den 
Schutz von biologischer Vielfalt und Ökosystemleis-
tungen innerhalb der Stadtgrenzen zu verbessern 
(Kasten 2.3-2). Zweitens haben Städte erhebliche 
weltweite Fernwirkungen auf die biologische Vielfalt 
und Ökosystemleistungen, etwa über ihre Ressour-
cen- und Energieströme. Damit stehen sie in der Ver-
antwortung, auch diese indirekten Auswirkungen zu 
betrachten und ihre Möglichkeiten zu nutzen, die 
negativen Auswirkungen zu minimieren (Kap. 
2.3.3.2). 

>> Die Netto-Landdegradation soll bis 2030 weltweit 
und in allen Ländern gestoppt werden (Kasten 2.3‑3; 
WBGU, 2014b). Dieses Ziel ist sowohl mit dem auf 
der Rio+20-Konferenz vereinbarten Konzept einer 
„Welt ohne Landdegradation“ (UNCSD, 2012) kom-
patibel, als auch mit der aktuellen Debatte in der 

UNCCD (Secretariat of the UNCCD, 2012). Die Her-
ausforderung für die nachhaltige Stadtentwicklung 
ergibt sich hier vor allem durch die Fernwirkungen, 
für die die Städte (analog zu den Auswirkungen auf 
biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen) Ver-
antwortung übernehmen sollten (Kap. 2.3.3.2).

>> Um die Gefährdung durch langlebige anthropogene 
Schadstoffe einzudämmen, sollen die substituierbare 
Nutzung von Quecksilber sowie die anthropogenen 
Quecksilberemissionen bis 2050 gestoppt werden 
(Kasten 2.3-4; WBGU, 2014b). Die einschlägige UN-
Umweltkonvention zu Quecksilber (Minamata-Kon-
vention) ist noch nicht in Kraft getreten. Die Freiset-
zung von Plastikabfall in die Umwelt soll bis 2050 
weltweit gestoppt werden. Das Mikroplastik in den 
Meeren steht im Verdacht, sich in der Nahrungskette 
anzureichern und Schadstoffe zu transportieren 
(WBGU, 2014b). Auf der Rio+20-Konferenz wurde 
auf die Gefahren von Plastikabfall hingewiesen 
(UNCSD, 2012); ein spezifisches und übergreifendes 
internationales Instrument gibt es dazu aber noch 
nicht (WBGU, 2014b). Der WBGU empfiehlt, die 
Produktion von Kernbrennstoffen für Kernwaffen 
und Kernreaktoren bis 2070 zu stoppen (WBGU, 
2014b). Eine entsprechende internationale Zielset-
zung gibt es bislang nicht. Über ihre Energiesysteme 
und Ressourcenströme haben Städte einen erhebli-
chen Einfluss auf die globale Gefährdung durch 
langlebige anthropogene Stoffe, die daher im Rah-
men einer nachhaltigen Stadtentwicklung berück-
sichtigt werden sollte (Kap. 2.3.3.3).

>> Die Freisetzung nicht rückgewinnbaren Phosphors 
soll bis 2050 gestoppt werden, so dass seine Kreis
laufführung weltweit erreicht werden kann 
(Kap. 2.3.3.4; Kasten 2.3-5). „Bislang gibt es keine 
internationalen Governance-Strukturen, die explizit 
für die langfristige Verfügbarkeit von sowie den 
gerechten Zugang zu Phosphat zuständig sind.“ 
(WBGU, 2014b). Für die nachhaltige Stadtentwick-
lung ergeben sich aus dieser Leitplanke Herausfor-
derungen für die Behandlung von Abwässern und 
Abfällen (Kap. 4.4.2). 

3.3.2	
Lokale Umweltprobleme in Städten

Auch auf der lokalen, urbanen Ebene lassen sich für 
verschiedene Umwelt- und Ressourcendimensionen 
Zustände definieren, die jenseits des Tolerierbaren lie-
gen und die bei der urbanen Transformation berück-
sichtigt werden müssen. Dazu gehören vor allem die 
folgenden Dimensionen des urbanen Umweltschutzes: 
1.	 Gefährdung der (urbanen) Wasserressourcen ver-
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meiden: Urbane Wasserressourcen können 
direkt (durch Übernutzung oder Verschmutzung: 
Kap.  2.3.4.2) aber auch indirekt (über die Auswir-
kungen des Klimawandels oder geänderte Abfluss-
regime: Kap.  2.3.4.4) gefährdet werden. Eine nach-
haltige Stadtentwicklung muss daher einen nach-
haltigen Umgang mit Wasserressourcen umfassen, 
der erstens eine Übernutzung vermeidet, zwei-
tens die Verschmutzung durch Chemikalien oder 
Mikroorganismen vermeidet und drittens auf sich 
ändernde Wasserverfügbarkeiten, etwa im Zuge des 
Klimawandels, reagiert. Diese Umweltdimension 
hängt eng mit der substanziellen Teilhabe zusam-
men: Der sichere Zugang zu ausreichend und quali-
tativ hochwertigem Trinkwasser sollte für alle Men-
schen gewährleistet sein (Kap.  3.4.1).

2.	 Umweltgefährdungen durch Abwasser vermeiden: 
Abwässer können Menschen gefährden sowie Schä-
den an natürlichen Ökosystemen und ihren Leistun-
gen (aquatische und marine Ökosysteme, Grund-
wasser) verursachen (Kap.  2.3.4.2). Sie bieten aber 
auch Chancen, etwa die Wiedergewinnung von 
Energie, organischer Substanz und Phosphor. Ziel 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung sollte sein, 
eine Infrastruktur der Abwasserbehandlung aufzu-
bauen, die in der Lage ist, die Bevölkerung, die Res-
sourcen und die aquatischen Ökosysteme (Flüsse, 
Seen, Küstengewässer) vor schädlichen Wirkungen 
(z.  B. Belastung durch Krankheitserreger oder Nähr-
stoffe) zu schützen. Diese Umweltdimension hängt 
eng mit der substanziellen Teilhabe der Menschen 
zusammen: alle Menschen sollten Zugang zu sani-
tären Anlagen haben (Kap.  3.4.1). 

3.	 Umweltprobleme durch Abfall vermeiden: Städte 
dürfen in Zukunft Abfall nicht nur deponie-
ren, verbrennen oder exportieren, sondern müs-
sen in die Lage versetzt werden, Abfall als Quelle 
von Ressourcen zu nutzen. Zurzeit werden 70  % 
des Siedlungsabfalls lediglich deponiert (Kap. 
2.3.4.3). Ziel einer nachhaltigen Stadtentwicklung 
sollte sein, den Ressourcenverbrauch zu minimie-
ren, Stoffkreisläufe zu schließen, Schäden an der 
Umwelt durch Abfall zu vermeiden (Kap.  4.4) sowie 
die Ökosystemleistungen zu schützen (z.  B. vor dem 
Entweichen toxischer Stoffe, vor CH4-Emissionen 
aus Abfalldeponien).

4.	 Urbane Luftverschmutzung vermeiden: Luftver-
schmutzung innerhalb und außerhalb von Gebäu-
den ist das lokale Umweltproblem, das die größte 
Gesundheitsbelastung zur Folge hat (Kap.  2.3.4.1, 
4.5.4.3; Kasten 4.5-4). Die Weltgesundheitsorga-
nisation hat Grenzwerte für verschiedene Aspekte 
der urbanen Luftverschmutzung entwickelt (WHO, 
2006b). Ziel der nachhaltigen Stadtentwicklung 

sollte sein, die international anerkannten Grenz-
werte für Luftverschmutzung einzuhalten. Der 
WBGU hat in seinem Gutachten „Armutsbekämp-
fung durch Umweltschutz“ empfohlen, dass der 
Anteil regionaler „behinderungsbereinigter Lebens-
jahre“ (DALYs: disability-adjusted life years) durch 
Luftverschmutzung unter 0,5  % gesenkt werden 
sollte (WBGU, 2005). 

5.	 Urbane Grünflächen strategisch planen und einrich-
ten: Die vielfältigen positiven, direkten wie indirek-
ten Wirkungen „grüner urbaner Infrastruktur“ sind 
seit langem bekannt (Kap.  2.4). Daher sollte jeder 
Stadtbewohner Zugang zu Grünflächen und öffent-
lichen Plätzen haben (Kap.  3.4.1). Grünflächen 
verbessern aber nicht nur die Lebensqualität der 
Stadtbewohner, sondern auch die biologische Viel-
falt speziell angepasster städtischer Ökosysteme. Es 
sollte daher Teil der nachhaltigen Stadtentwicklung 
sein, die städtische Biodiversität durch angepasste 
und ausreichend große städtische Grünflächen zu 
erhalten und zu erhöhen (Kasten 2.3-2), wo mög-
lich sollten die Grünflächen zu Biokorridoren ver-
bunden sein. 

6.	 Klimarisiken in Städten mindern (z.  B. städti-
sche Erwärmung und extreme Hitzewellen, Dürre 
und extreme Niederschlagsereignisse, Gletscher-
schmelze, Meeresspiegelanstieg; Kap. 2.3.4.4): 
Städte sollten sich auf die möglichen Auswirkun-
gen des Klimawandels vorbereiten und umfas-
sende Anpassungsstrategien entwickeln, die auch 
den Umgang mit Unsicherheit und Risiken umfas-
sen (Kap. 4.2.4). 

Die Operationalisierung dieser Punkte kann durch die 
in vielen Städten und Staaten, z.  T. auch im internati-
onalen Umweltrecht bereits kodifizierten Grenzwert-
setzungen für Schadstoffe und ähnliche Zielvorgaben 
umgesetzt werden. 

3.4
Teilhabe

Zu den Zielen der Großen Transformation zählen neben 
lokalem Umweltschutz sowie nachhaltiger globaler Ent-
wicklung innerhalb des sicheren Korridors der planeta-
rischen Leitplanken auch die Realisierung gesellschaft-
licher Teilhabe für alle Menschen. Ohne Teilhabe sind 
weder gutes Leben noch nachhaltige Entwicklung mög-
lich. Ein zentraler Aspekt gesellschaftlicher Teilhabe ist 
die Schaffung geeigneter Voraussetzungen, damit sich 
die gesamte Stadtbevölkerung in die Gestaltung ihrer 
Stadt einbringen kann. Dies setzt „inklusive Städte“ 
voraus, die allen Bewohnern entsprechende Verwirkli-
chungschancen eröffnen (Sen, 1999, 2002, 2012; Käs-
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ten 3.4-1, 3.4-2): Stadtbewohner benötigen neben dem 
Recht, sich einbringen zu dürfen, auch die Mittel und 
Fähigkeiten um sich einbringen zu können. Der WBGU 
differenziert Teilhabe deshalb in substanzielle, ökono-
mische und politische Teilhabe. Unter substanzieller Teil-
habe versteht der WBGU die Möglichkeit der gesamten 
Stadtbevölkerung, grundlegende menschliche Bedürf-
nisse zu befriedigen. Dazu gehört der Zugang zu Trink-
wasser, Nahrungsmitteln und Wohnraum sowie zu 
anderen grundlegenden Dienstleistungen (z.  B. Energie, 
Mobilität, Bildung; Kap.  3.4.1). Ökonomische Teilhabe 
ist die Integration der Stadtbevölkerung in Wirtschafts-
prozesse sowie die Möglichkeit diese mitzugestalten 
(Kap. 3.4.2). Politische Teilhabe wird im Kontext die-
ses Gutachtens als Recht auf Bestimmung der Stadtre-
gierung und Mitwirkung der Stadtbevölkerung an loka-
len Entscheidungsprozessen definiert (Kap.  3.4.3). Der 
WBGU greift damit zahlreiche Aspekte auf, die interna-
tional auch unter dem Stichwort „Recht auf Stadt“ dis-
kutiert werden (Kasten 3.5-1).

Teilhabe, wie sie der WBGU beschreibt, spiegelt eine 
Vielzahl bereits kodifizierter und damit verpflichten-
der Menschenrechte wider (Kasten 3.4-1). Zwar sind 
Städte keine Völkerrechtssubjekte, aber sie haben Ver-
pflichtungen, die ihre jeweiligen Nationalstaaten einge-
gangen sind, (mittelbar) zu erfüllen. Zahlreiche Städte 
und Städtenetzwerke haben sich zusätzlich in Chartas 
explizit zu den Menschenrechten bekannt und deren 
Schutz zur Grundlage ihres Handelns gemacht (Kasten 
3.5-1). 

Eine Herausforderung für die Realisierung von 
Teilhabe und die Schaffung inklusiver Städte ist die 
Zunahme sozioökonomischer Ungleichheit, die sich 
weltweit beobachten lässt (Kasten 2.1-6; Kap. 2.4.2.1). 
In vielen Ländern ist die Ungleichheit in den letzten 
25 Jahren gestiegen (OECD,  2012b; UNDP,  2013). Dabei 
sind die Disparitäten in vielen Städten noch stärker als im 
jeweiligen Landesdurchschnitt (Rode et al., 2009:  3ff.; 
UN-Habitat, 2008:  62ff.). Um Teilhabe für alle sicherzu-
stellen und die Erfolgschancen der Großen Transforma-
tion zu verbessern ist es notwendig, die Bekämpfung 
großer Ungleichheit zu einem zentralen Bestandteil 
nachhaltiger Stadtentwicklungspolitik zu machen, etwa 
durch die Förderung inklusiven Wachstums (Kap.  3.4.2) 
sowie die Stärkung und verbesserte Integration margi-
nalisierter Bevölkerungsgruppen (Kap.  3.4.3). Ziel muss 
es aus Sicht des WBGU sein, sozioökonomische Dispari-
täten deutlich zu reduzieren und durch entsprechende 
Partizipations- und andere Governance-Instrumente 
die Voraussetzungen zu schaffen, dass alle Menschen 
in gleichem Maße die Möglichkeiten haben, sich ihre 
Stadt zu eigen zu machen bzw. ihre Entwicklung mitzu-
gestalten (Kap. 4.2.5). 

3.4.1	
Substanzielle Teilhabe

Substanzielle Teilhabe ermöglicht grundlegende Ver-
wirklichungschancen (Kasten 3.4-1) und beinhaltet 
die Mindestvoraussetzungen für ein menschenwürdi-
ges Leben und Mitwirkung an gesellschaftlicher Ent-
wicklung. Substanzielle Teilhabe ist eng mit den ande-
ren beiden Teilhabedimensionen verwoben. Sie bildet 
das Fundament für die Teilnahme am politischen und 
ökonomischen System. Wer großen Aufwand betrei-
ben muss, um sich und seine Familie ausreichend mit 
Nahrungsmitteln oder sauberem Trinkwasser zu versor-
gen, hat wenig Zeit und Kapazitäten, sich an der Gestal-
tung seines urbanen Umfelds zu beteiligen. Wer keinen 
Zugang zu Bildung hat oder nicht adäquat an das städ-
tische Verkehrssystem angeschlossen ist, hat erheb-
liche Nachteile auf dem Arbeitsmarkt und nur einge-
schränkte Möglichkeiten, sich in die städtische Wirt-
schaft zu integrieren. Ein hoher Grad an politischer 
Teilhabe wiederum ermöglicht es Menschen, über das 
politische System Druck auf Entscheidungsträger aus-
zuüben und dafür zu sorgen, dass ihre Grundbedürf-
nisse, also ihre substanzielle Teilhabe, gesichert wer-
den. Amartya Sen beschreibt diese Wechselwirkung in 
„Development as Freedom“, wo er hervorhebt, dass es 
bisher in keiner Mehrparteiendemokratie zu Hungers-
nöten gekommen ist (Sen, 1999, 2002:  217  ff.). Verfü-
gen Menschen auf Grund eines hohen Grades an öko-
nomischer Teilhabe über ein ausreichendes Einkom-
men, können sie sich selbst um die Sicherung einer 
Vielzahl ihrer Grundbedürfnisse kümmern.

Zur substanziellen Teilhabe gehören aus Sicht des 
WBGU der Zugang zu: 

>> Nahrung in einer Form, die eine quantitativ und 
qualitativ ausreichende und ausgewogene Ernäh-
rung ermöglicht, so dass niemand Hunger leiden 
oder gesundheitliche Konsequenzen aufgrund von 
Mangelernährung erleiden muss;

>> Sauberem Trinkwasser, in oder in unmittelbarer Nähe 
der Wohnung und zu für alle Einkommensschichten 
bezahlbaren Preisen;

>> Sanitären Anlagen, die sich im Wohnraum oder in 
unmittelbarer Wohnraumnähe befinden und an ein 
System zur Abwasserreinigung angebunden sind;

>> Adäquatem Wohnraum, also auch für einkommens-
schwache Gruppen bezahlbarem Wohnraum in aus-
reichender Größe, der keine Sicherheits- oder 
Gesundheitsrisiken, z.  B. durch Baufälligkeit oder 
Schadstoffbelastung, birgt;

>> Gesundheitsversorgung, die grundlegende Behand-
lung physischer und psychischer Krankheiten sowie 
Krankheitsprävention (Impfungen usw.) garantiert;

>> Guter und gerechter Bildung: Dazu zählt gute früh-
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kindliche Förderung sowie gute Primar- und Sekun-
darbildung; außerdem sollten Menschen aller Ein-
kommensgruppen gleiche Zugangschancen zum ter-
tiären Bildungsbereich haben;

>> Modernen Energie- und Telekommunikationsdienst-

leistungen, also eine für alle Bevölkerungsgruppen 
erschwingliche Anbindung an eine stabile Elektrizi-
tätsversorgung, erschwingliche Versorgung mit 
moderner Energie zum Kochen sowie der erschwing-
liche Zugang zu Internet und zum Telefon- bzw. 

Kasten 3.4-1

Grundlagen der Dimension Teilhabe: 
Menschenrechte und Verwirklichungschancen

Substanzielle, ökonomische und politische Teilhabe haben 
einen engen Bezug zu den Menschenrechten. Internationale 
Menschenrechtsverträge binden zunächst unmittelbar Staa-
ten und nicht Städte. Die Charta der Vereinten Nationen 
verpflichtet alle 195 Mitgliedstaaten in Art. 55 und 56 in 
allgemeiner Form auf die Menschenrechte. Macht sich ein 
UN-Staat substanzieller Verletzungen dieser Rechte schuldig, 
so kann er allein auf Basis dieser Bestimmungen zur Verant-
wortung gezogen werden (Brownlie, 2008:  556). Konkretisie-
rungen finden sich in später erlassenen UN-Resolutionen und 
UN-Konventionen: Basierend auf der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte, die als UN-Resolution im Jahr 1948 
erging, traten 1976 in Form völkerrechtlicher Verträge der 
Internationale Pakt über Bürgerliche und Politische Rechte 
(Zivilpakt) und der Internationale Pakt über Wirtschaftliche, 
Soziale und Kulturelle Rechte (Sozialpakt) in Kraft. Den Zivil-
pakt haben 168 Staaten, den Sozialpakt 164 Staaten unter-
zeichnet.

Auch wenn Geltung, Reichweite und Bedeutung der Men-
schenrechte immer wieder diskutiert werden (Tomuschat, 
2014:  47  ff., 68  ff.), so haben sich die unterzeichnenden Staa-
ten verpflichtet, die Einhaltung von bürgerlichen, politischen, 
sozialen, wirtschaftlichen sowie kulturellen Rechten auf 
ihrem Staatsgebiet zu gewährleisten. Durch die Umsetzung 
in nationales Recht wirken diese völkerrechtlich verankerten 
Menschenrechte damit bis auf die Stadtebene. Städte oder 
Kommunen genießen keine Völkerrechtssubjektivität und 
können damit den internationalen Konventionen nicht bei-
treten. Ein Bekenntnis zu den in internationalen Verträgen 
etablierten Rechten und Prinzipien ist per se auch für Städte 
möglich. Für Verletzungen solcher Bekenntnisse können sie 
allerdings völkerrechtlich nicht unmittelbar zur Rechenschaft 
gezogen werden. 

Neben den Menschenrechten stützt der WBGU sein 
Teilhabekonzept insbesondere auf den Capability-Ansatz 
von Amartya Sen und Martha Nussbaum, mit dem diese 
die Debatte um Entwicklung und Ungleichheit maßgeblich 
geprägt haben (Sen, 1979, 1999, 2002, 2012; Nussbaum, 
2000, 2006). Für Sen geht Entwicklung mit der gleichzeitigen 
und erfolgreichen Realisierung ökonomischer, sozialer und 
politischer Freiheiten einher. Aus seiner Sicht sind zudem für 
die Betrachtung von Ungleichheit nicht Einkommensunter-
schiede (Output-Seite) sondern unterschiedliche Verwirkli-
chungschancen (Input-Seite) von zentraler Bedeutung. 

Wohlbefinden besteht aus Sicht des Capability-Ansatzes 
aus den Möglichkeiten des Menschen, die Freiheit zu haben 
etwas tun oder sein zu können. Was wir tun und sind, wird 
von Sen unter der Rubrik Funktionen (functionings) zusam-
mengefasst. Beispiele für Tätigkeiten (doings) sind z.  B. Rei-
sen unternehmen zu können, Energie zu verbrauchen, jeman-

dem zu helfen, jemanden zu verletzen. Beispiele für Zustände 
(beings) sind z.  B. wohlgenährt oder unterernährt, gebildet 
oder Analphabet zu sein. Die Gelegenheiten bestimmte Funk-
tionen zu realisieren, sind die Verwirklichungschancen (capa-
bilities) einer Person. Verschiedene Akteure und Akteurs-
gruppen benötigen unterschiedliche Ressourcen, um identi-
sche Funktionen zu realisieren (Sen, 2006:  153 ff.). Beispiels-
weise kann sich ein Mensch in einem Rollstuhl im Vergleich 
zu einem Menschen, der nicht auf einen Rollstuhl angewiesen 
ist, nicht in gleichem Maße durch eine Stadt bewegen. Er ist 
bei seiner Verkehrsmittelwahl eingeschränkt und wird ständig 
von Treppen behindert. Es braucht somit größeren Aufwand, 
eine Fahrt durch die Stadt zu planen und zu realisieren. 

Aus Sicht des Capability-Ansatzes ist eine Gesellschaft 
dann gerecht, wenn bei den Verwirklichungschancen der 
Menschen Gleichheit hergestellt ist. Kritiker des Capability-
Ansatzes bemängeln, dass es nicht ausreicht, lediglich Ver-
wirklichungschancen, also die Inputseite, zu betrachten, um 
Ungleichheit zu bekämpfen. Selbst wenn gleiche Verwirk-
lichungschancen hergestellt würden, könnten sich Gesell-
schaften aufgrund von Machtstrukturen immer noch äußerst 
ungleich entwickeln. Es sei deshalb notwendig, bei der Ent-
wicklung von Strategien und Instrumenten zur Bekämpfung 
von Ungleichheit sowohl die Input-Seite (Verwirklichungs-
chancen) als auch die Output-Seite (Einkommensungleichheit 
usw.) in den Blick zu nehmen (UNDP, 2013:  19 ff.).

Neben dem Chancenaspekt identifiziert Sen bei der 
Betrachtung von politischer, ökonomischer und sozialer Frei-
heit auch noch einen Prozessaspekt: Kann eine Person frei 
entscheiden, ob sie eine Verwirklichungschance realisiert? 
Eine Person kann z.  B. über Verwirklichungschancen – bei-
spielsweise über die Möglichkeit, an einer Universität zu stu-
dieren – verfügen, aber nicht frei entscheiden, ob und wann 
sie diese realisieren will: sie wird zum Studium gezwungen. 
In einem solchen Fall existiert zwar der Chancenaspekt von 
Freiheit, der Prozessaspekt wird aber verletzt.

Betrachtet man den Capability-Ansatz zusammen mit den 
Menschenrechten, wird deutlich, dass es sich um komple-
mentäre Zugänge und Begründungsstränge handelt, die sich 
ergänzen, allerdings nicht vollständig deckungsgleich sind 
(Sen, 2006:  153). Die beiden Ansätze überschneiden sich ins-
besondere dort, wo die durch die Menschenrechte normierten 
Freiheiten materiell-rechtliche Chancen einer Person gewähr-
leisten. Der Capability-Ansatz bietet in diesen Fällen aber ein 
noch feineres, analytisches Instrumentarium und hebt Aspek-
te hervor, die aus Perspektive der Menschenrechte unsichtbar 
geblieben wären. Während in den Menschenrechten bei-
spielsweise die Reisefreiheit verankert ist, bedeutet die 
Umsetzung der Menschenrechte nicht, dass automatisch 
jeder die Chance hat, auf Reisen zu gehen. Für diese Verwirk-
lichungschance bedarf es weiterer Mittel, z.  B. finanzieller 
Ressourcen und sprachlicher Fähigkeiten. Umgekehrt lässt 
sich aus Sicht der Menschenrechte der Prozessaspekt von 
Freiheit erfassen und somit eine Lücke des Capability-Ansat-
zes schließen.
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Mobilfunknetz;
>> Mobilität in einer Art und Weise, die es Menschen 

aller Einkommensgruppen ermöglicht, sich problem-
los und preisgünstig durch eine Stadt zu bewegen; 
dies setzt einen funktionierenden und gut ausge-
bauten öffentlichen Personennahverkehr sowie gute 
Fuß- und Radverkehrsstrukturen voraus;

>> Elementarer Abfallentsorgung die sicherstellt, dass 
grundlegende hygienische und Umweltstandards 
eingehalten und Recyclingpotenziale genutzt wer-
den;

>> Gesunder Umwelt, die frei von gesundheitsschädi-
genden Schadstoffbelastungen ist und Grünflächen 
als Erholungsraum bietet;

>> Sicherheit, also die Möglichkeit sich in öffentlichen 
und privaten Räumen sicher aufhalten und bewegen 
zu können.

Viele Elemente der substanziellen Teilhabe sind eng 
mit der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 
verknüpft. Die Verletzung planetarischer Leitplanken 
– insbesondere für Klimawandel, biologische Vielfalt, 
Bodendegradation und Phosphor – hätte verheerende 
Auswirkungen auf die Nahrungsmittelsicherheit, auch 
in Städten. Bei Nichteinhaltung lokaler Umweltleit-
planken wird es schwer, eine adäquate Wasserversor-
gung und eine gesunde Umwelt sicherzustellen.

Die genannten Elemente substanzieller Teilhabe 
sind auch Bestandteil der im September 2015 verab-
schiedeten Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
mit den Sustainable Development Goals (UNGA, 2015; 
WBGU, 2014b). Eine Vielzahl der Aspekte substanziel-
ler Teilhabe ist in den UN-Menschenrechtspakten oder 
Resolutionen der UN-Generalversammlung anerkannt. 
Auch wenn Aspekte wie beispielsweise der Zugang zu 
einer gesunden Umwelt, modernen Energie- und Tele-
kommunikationsdienstleistungen oder Mobilität völ-
kerrechtlich umstritten sind, so handelt es sich bei den 
hier genannten Aspekten um die Minimalvorausset-
zungen, um grundlegende Verwirklichungschancen zu 
gewährleisten. Der WBGU hält es deshalb für sinnvoll 
und notwendig, über die Beachtung dieser Ziele hinaus 
noch weitere Ziele, die im Rahmen der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung mit den SDGs festgelegt wur-
den, zu verfolgen (Kasten 8.4-1). 

3.4.2	
Ökonomische Teilhabe

Ökonomische Teilhabe bedeutet, in ein Wirtschaftssys-
tem integriert zu sein und über Zugang zu formalen und 
informellen Märkten, insbesondere zum Arbeits- und 
Immobilienmarkt, zu verfügen. Die ökonomische Teil-
habe ist eng mit der substanziellen Teilhabe verbun-

den. Bildung und Mobilität erleichtern beispielsweise 
die Integration in den Arbeitsmarkt. Durch diese wird 
wiederum die substanzielle Teilhabe gestärkt, da ein 
Arbeitseinkommen die Inanspruchnahme von Gütern 
und Dienstleistungen, die nicht haushaltsintern produ-
ziert oder von staatlicher Seite bereit gestellt werden, 
sowie die Rücklage von Ersparnissen für Notfälle oder 
zukünftige Investitionen erlaubt. Neben Elementen der 
substanziellen Teilhabe sind es politische Rechte, wie 
beispielsweise das Recht auf Arbeit, die betriebliche 
Mitbestimmung und das Streikrecht, die ökonomische 
Teilhabe gewährleisten. Im UN-Sozialpakt haben 164 
Staaten grundlegende Arbeitsrechte verankert (UN, 
1966). 

Die Höhe des Einkommens bestimmt den Lebens-
standard, der über die substanzielle Teilhabe hinausge-
hen kann. Da Einkommen aus abhängiger oder selbst-
ständiger Arbeit, Vermögen oder Transferzahlungen 
erzielt werden kann, sind auch Verteilungsaspekte von 
Einkommen und Vermögen für die ökonomische Teil-
habe relevant. Wenn die Kapitalrendite größer ist als 
das Wirtschaftswachstum und die Sparquote mit zuneh-
mendem Einkommen steigt, driften die Einkommen 
derjenigen, die bereits Vermögen besitzen und derje-
nigen, die lediglich Arbeitseinkommen erzielen, immer 
weiter auseinander (Piketty, 2014). Der Immobilien-
markt ist bei dieser Entwicklung von zentraler Bedeu-
tung, da das Vermögen vieler Menschen in Form von 
Immobilienbesitz gebunden ist (Davies et al., 2011). 
Preisveränderungen auf den Immobilienmärkten schla-
gen somit direkt auf die Privatvermögen durch.

Ein immer weiteres Auseinanderdriften ärmerer 
und reicherer Bevölkerungsgruppen wirkt sich negativ 
auf den sozialen Zusammenhalt, beispielsweise durch 
geringere Partizipation (Costa und Kahn, 2003; La 
Ferrara, 2002) und höhere Kriminalität (Kelly, 2000), 
wie auch auf Produktivität und wirtschaftliches Wachs-
tum (Stiglitz,  2012) aus. Die laufende Debatte über die 
Existenz einer mechanischen Ungleichheitsdynamik 
(Piketty, 2014; Bonnet et al., 2014; Rognlie, 2015) 
beinhaltet daher auch eine Gerechtigkeitsdimension. 

Um der beschriebenen Ungleichheitsdynamik entge-
genzuwirken, haben Entwicklungsökonomen das Kon-
zept des inklusiven Wachstums entwickelt, dessen Rea-
lisierung ein zentrales Element ist, steigender Ungleich-
heit entgegenzuwirken (Kasten 3.4-2). Ziel ist es, 
Wachstum zu erreichen, das existierende Ungleichheit 
reduziert und keine Teile der Gesellschaft ausschließt. 
Ärmere Bevölkerungsgruppen sollen dabei stärker vom 
Wachstum profitieren als der Rest der Gesellschaft. 
Es geht beim inklusiven Wachstum jedoch nicht allein 
um Umverteilung des aus dem Wachstum resultieren-
den Wohlstands. Vielmehr sollte primär die Integra-
tion ärmerer Bevölkerungsgruppen in die Wirtschaft 
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erhöht und ihre Arbeitsproduktivität relativ zu wohl-
habenden Bevölkerungsgruppen verbessert werden, 
um wachsender Ungleichheit entgegenzuwirken bzw. 
sie zu reduzieren (World Bank,  2009). Diese Ziele sind 
auch in den SDGs der Agenda 2030 verankert (UNGA, 
2015). Mit dem SDG Nr. 8 „Dauerhaftes, inklusives und 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbe-
schäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle för-
dern“ und SDG Nr. 10 „Ungleichheit innerhalb von und 
zwischen Staaten verringern “ beziehen sich zwei der 
17 SDGs auf ökonomische Teilhabe.

Innerhalb der Stadt drückt sich Ungleichheit ins-
besondere in den räumlichen Strukturen aus, da sich 
Bevölkerungsgruppen gemäß ihrer soziodemographi-
schen Merkmale in bestimmten Vierteln konzentrieren 
(Kap.  2.4.2.1). In vielen Städten bilden sich informelle 
Siedlungen bzw. Slums, in denen benachteiligte ärmere 
Bevölkerungsgruppen leben, oder Gated Communi-

ties, in denen sich zumeist die Mittel- und Oberschicht 
abgrenzt. Durch die räumliche Segregation ergeben 
sich Unterschiede in den Verwirklichungschancen, bei-
spielsweise durch schlechteren Zugang zum formalen 
Arbeitsmarkt, insbesondere für Frauen (UN-Habi-
tat,  2014a), oder gesundheitliche Beeinträchtigungen 
durch negative Umwelteinwirkungen, die die beste-
hende Ungleichheit weiter verstärken (UN-Habitat, 
2015d). 

Die Stärkung ökonomischer Teilhabe durch inklusi-
ves Wachstum ist ein zentrales Element, um Ungleich-
heit, insbesondere Einkommens- und Vermögensun-
gleichheit, entgegenzuwirken und ähnliche Verwirkli-
chungschancen für alle Menschen zu schaffen. Darüber 
hinaus braucht es aus Sicht des WBGU starke Stadt-
planungs- und andere Governance-Instrumente, um die 
sozialen und räumlichen Auswirkungen von Ungleich-
heit zu begrenzen. 

Kasten 3.4-2

Inklusives Wachstum

Die Zunahme von Ungleichheit in vielen Entwicklungs-, 
Schwellen- und Industrieländern (OECD, 2012b; UNDP, 
2013) trotz langer Phasen hohen Wirtschaftswachstums hat 
in den vergangen Jahren zur Diskussion darüber geführt, 
wie Wachstum inklusiv gestaltet werden kann. Diese unter 
der Bezeichnung inklusives Wachstum („Inclusive Growth“) 
geführte Debatte beschäftigt nicht nur Wissenschaftler, son-
dern prägt auch zunehmend das Handeln von Entwicklungs-
banken wie der Weltbank (World Bank, 2015b) oder der 
Asian Development Bank (Klasen, 2010). Im weitesten Sinne 
geht es darum, Wohlstand durch Wachstum zu erreichen 
und hierbei Gerechtigkeit herzustellen. Dazu müssen Wachs-
tumsförderung, Armutsbekämpfung und die Reduktion von 
Ungleichheit integriert und die Struktur des Wachstums – 
welche Bevölkerungsgruppe profitiert wie stark – verändert 
werden (UNDP, 2013:  23  ff.; Klasen, 2010).

Große Überschneidungen gibt es zwischen der Diskussion 
um inklusives Wachstum und der zu Pro-Poor Growth, die 
die Entwicklungspolitik in der ersten Dekade des 21. Jahr-
hunderts dominierte. Unter Pro-Poor Growth versteht man 
Wachstum, von dem insbesondere Menschen profitieren, die 
unterhalb der Armutsgrenze leben. Obwohl sich zunehmend 
das Verständnis von Pro-Poor Growth als relatives Einkom-
menswachstum durchgesetzt hat (UNDP, 2013:  21  ff.), also 
ein Einkommenswachstum der Menschen unter der Armuts-
grenze, das höher als das durchschnittliche Wachstum der 
Einkommen ist, finden sich auch in der Diskussion zu inklusi-
vem Wachstum noch Vertreter, die absolute Einkommenszu-
wächse bei armen Menschen bereits als inklusives Wachstum 
definieren – auch wenn mittlere oder höhere Einkommens-
gruppen noch stärker vom Wachstum profitieren (Klasen, 
2010).

Neben dem Fokus auf die Einkommens- bzw. Outcome-
Dimension gibt es in der Diskussion auch Ansätze, die inklusi-
ves Wachstum über die Prozessdimension definieren (Klasen, 

2010). Wachstum ist aus dieser Sicht inklusiv, wenn möglichst 
viele Menschen am Wachstumsprozess beteiligt werden und 
das Wachstum mitgenerieren. Die Möglichkeit zum Wachs-
tum beizutragen und damit ökonomisch teilhaben zu können 
(etwa durch Zugang zum Arbeitsmarkt) muss aus dieser Sicht 
für alle Menschen gleich sein. Dies bedeutet jedoch nicht, 
dass automatisch auch alle in gleichem Maße vom Wachstum 
profitieren. Es gibt deshalb in zunehmendem Maße Stimmen, 
die darauf drängen beide Perspektiven – Outcome- und Pro-
zessfokus – miteinander zu integrieren (Klasen, 2010). Auch 
wenn die Diskussion zu inklusivem Wachstum sich intensiv 
mit Einkommensverteilungen beschäftigt, ist vielen Beteilig-
ten klar, dass sowohl auf der Output- als auch auf der Pro-
zessseite nicht monetäre Aspekte wie Bildung oder Gesund-
heit stehen, die für inklusives Wachstum relevant sind und 
die der WBGU unter substanzieller Teilhabe zusammenfasst 
(Kap. 3.4.1; Klasen, 2010).

Die Weltbank hat 2013 ihre Ziele zur Armutsreduktion 
festgelegt: die Reduktion absoluter Armut auf unter 3  % bis 
2030 und die Förderung von inklusivem Wachstum (World 
Bank, 2015b). Die Weltbank hat sich zum Ziel gesetzt, bis 
2030 „Shared Prosperity“, eine Begriffsprägung der Welt-
bank für inklusives Wachstum, weltweit zu fördern. Die-
ses Ziel resultiert nicht nur aus dem Wunsch, Ungleichheit 
um ihrer selbst willen zu reduzieren, sondern auch aus der 
Erkenntnis, dass sich sonst extreme Armut bis 2030 nicht 
unter 3  % senken lässt. Dazu wären ohne Verschiebung der 
Wachstumsgewinne zugunsten armer Bevölkerungsgruppen 
bis 2030 unrealistisch hohe jährliche wirtschaftliche Wachs-
tumsraten nötig (World Bank, 2015b:  7  ff.). 

Zur Messung von inklusivem Wachstum haben Weltbank-
ökonomen den Shared Prosperity Index entwickelt, der das 
Einkommenswachstum der unteren 40  % mit dem durch-
schnittlichen Einkommenswachstum vergleicht. Je höher der 
Indikator, desto stärker können die unteren 40  % die Einkom-
menslücke schließen, bzw. desto stärker wird Ungleichheit 
reduziert. Ist der Wert negativ, steigt die Einkommensun-
gleichheit.
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3.4.3	
Politische Teilhabe 

Im Gutachten „Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag 
für eine Große Transformation“ (WBGU, 2011) iden-
tifiziert der WBGU den gestaltenden Staat als zentra-
len Akteur, der – ausgehend von einem demokratisch 
entwickelten, neuen Gesellschaftsvertrag – die Große 
Transformation national und international vorantreibt 
und gestaltet. Dabei spielt der Staat durch Einsetzung 
oder durch Einflussnahme auf Bürgermeister, Stadträte 
und städtische Verwaltung bei der Entwicklung und 
Gestaltung von Städten eine zentrale Rolle (Kap.  2.5.1). 

Städte bilden darüber hinaus nicht nur die Lebens-
welt vieler Menschen, sondern sind auch die Orte, 
an denen aufgrund der Diversität und Kreativität der 
Bevölkerung viele Nischeninnovationen entstehen, die 
notwendig sind, um die Große Transformation voran-
zutreiben. Deshalb kann die urbane Transformation 
zur Nachhaltigkeit nur gelingen, wenn die Stadtbevöl-
kerung in den Mittelpunkt rückt und ihre Möglichkei-
ten zur aktiven Teilhabe an der Gestaltung der Stadt 
gewährleistet werden. 

Die Möglichkeit gesellschaftlicher Teilhabe ist Vor-
aussetzung für gutes Leben und das Gelingen der Gro-
ßen Transformation. Deshalb hält der WBGU – trotz 
weltweit großer kultureller Unterschiede sowie unter-
schiedlicher Machtverteilungen und Governance-
Ansätze – die Gewährleistung der im Folgenden auf-
geführten Rechte für jeden Stadtbewohner für erfor-
derlich. 

Für alle Aspekte von Teilhabe sind die Menschen-
rechte aus WBGU-Sicht prioritärer Ausgangs- und 
Ansatzpunkt. Die prozeduralen Aspekte politischer 
Teilhabe, d.  h. Informations-, Mitwirkungs- und Rechts-
schutzmöglichkeiten sind darüber hinaus dem „Über-
einkommen über den Zugang zu Informationen, die 
Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren 
und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenhei-
ten“ (Aarhus-Konvention) der UN-Wirtschaftskom-
mission für Europa (UNECE) entlehnt. Diesem 2001 in 
Kraft getretenen völkerrechtlichen Vertrag sind bisher 
47 Staaten und die EU beigetreten. Auch wenn die Kon-
vention auf Umweltangelegenheiten beschränkt ist, so 
ist sie ein einzigartiges internationales Abkommen zur 
Öffentlichkeitsbeteiligung, indem sie die Vertragsstaaten 
verpflichtet, Bürgerinnen und Bürgern sowie Verbän-
den Partizipationsrechte an umweltbezogenen Verwal-
tungsverfahren verbindlich zuzuweisen. Insbesondere in 
Städten entfalten diese Beteiligungsrechte ihre Relevanz. 

Basierend auf diesen Überlegungen kommt der 
WBGU zu Minimalanforderungen in Bezug auf politi-
sche und prozedurale Teilhabe für Stadtbewohner, die 
im Folgenden ausgeführt werden. 

Wahlrecht 
Das Ziel freier, geheimer, allgemeiner und gleicher 
Wahlen ist die demokratische Legitimation von Ent-
scheidungen im urbanen Raum, für die eine individu-
elle Entscheidung nicht praktikabel ist. Gewährleisten-
der sollte eine hoheitliche Stelle sein (Stadt, Land bzw. 
Staat).

Informationsrecht 
Ziele von Informationsrechten sind die Schaffung von 
Transparenz, die Sammlung von Informationen für Ent-
scheidungsgrundlagen sowie die Kontrolle der Entschei-
dungsträger. Bewohner sollten sich über solche urbanen 
Sachverhalte, die sie interessieren oder an denen sie ein 
Interesse haben, informieren können. Gewährleistender 
sollte die „regulierende“ Stelle sein: Dies können hoheit-
liche sowie nicht hoheitliche Stellen sein. Informatio-
nen über entsprechende Sachverhalte müssen frühzei-
tig, angemessen lange und einfach sowie offensichtlich 
im öffentlichen Raum zugänglich sein (angepasst an die 
vorliegenden Rahmenbedingungen und die Fähigkeiten 
der Betroffenen) oder abgefragt werden können.

Mitwirkungsrechte
Der WBGU versteht Partizipation im urbanen Kontext 
im weitesten Sinne als Mitwirkung an der Stadtent-
wicklung. Neben dem bereits genannten Informations-
recht sollte die Stadtbevölkerung aufbauend auf den 
bisherigen Erkenntnissen zu Partizipation (Kap.  2.5.5) 
die Möglichkeit haben:

>> ihre Interessen bei zuständigen Stellen geltend 
machen zu können (Anhörung), 

>> Entscheidungen etwa durch Abgabe von Stellung-
nahmen oder der Teilnahme an Erörterungsterminen 
beeinflussen zu können (Mitsprache), 

>> Entscheidungen selbst mit zu treffen (Mitentschei-
dung), 

>> an der Umsetzung von Entscheidungen teilzuhaben 
(Mitverantwortung), 

>> Entscheidungen selbst zu initiieren und treffen zu 
können (Selbstorganisation). 

Sofern es sich sinnvoll realisieren lässt, sollte die Stadt-
bevölkerung bei allen Belangen und auf allen städti-
schen Ebenen an Entscheidungen beteiligt werden. Für 
eine sinnvolle Umsetzung müssen folgende Aspekte 
erfüllt sein:

>> Die Beteiligung darf nicht zur Überforderung durch 
oder zu Abstumpfung und Desinteresse der Bevöl-
kerung an Beteiligungsmöglichkeiten führen.

>> Beteiligungsstrukturen müssen so gestaltet sein, 
dass sie Akteuren aller Akteurs- und Einkommens-
gruppen gleiche Möglichkeiten zur Beteiligung und 
zur Realisierung eigener Vorstellungen bei der Stadt-
gestaltung bieten. 
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>> Mitwirkungsrechte dürfen nicht zur Überforderung 
der öffentlichen Verwaltung führen. Aufgrund 
knapper Ressourcen und Kapazitäten ist es notwen-
dig zunächst zu priorisieren: Kriterien sollten die 
langfristigen Konsequenzen einer Entscheidung 
sowie die Zahl der Betroffenen sein.

Kollektivrechte
Neben der Vereinigungsfreiheit sollten weitere Aspekte 
kollektiver Teilhabe im städtischen Raum gewährleistet 
werden. Unter kollektiver Teilhabe versteht der WBGU 
einerseits die Freiheit, gewisse individuelle Rechtspo-
sitionen zusammen mit anderen auszuüben, wie dies 
beispielsweise bei der Versammlungsfreiheit zwingend 
und bei der Religionsfreiheit partiell der Fall sein kann. 
Andererseits muss es auch auf Stadtebene für Minder-
heiten möglich sein, ihre Kultur, Sprache usw. zu pfle-
gen und so als Kollektiv Teil der Stadtgesellschaft zu sein 
sowie einen Schutz durch die Rechtsordnung zu erfah-
ren (zu diesen kollektiven Rechten: Sanders,  1991). 

Rechtsschutz
Die genannten substanziellen, politischen und ökono-
mischen Rechte müssen gegenüber hoheitlichen Stel-
len durchsetzbar sein, wenn sie nicht lediglich symboli-
scher Natur sein sollen. Insoweit bedarf es individueller 
Durchsetzungsmöglichkeiten für individuelle Rechts-
positionen. Gewährleistender und zugleich Anspruchs- 
bzw. Klagegegner ist die hoheitliche Stelle. Je nach 
vorliegenden Rahmenbedingungen kann die Art der 
Durchsetzungsinstrumente unterschiedlich ausfallen. 

Die Gewährleistung urbaner politischer Teilhabe 
kann sich nur auf solche Bereiche beziehen, die in den 
Kompetenzen der Stadt oder der regulierenden Stelle 
innerhalb der Stadt liegen. Die Gewährleistung regiona-
ler oder nationaler Teilhaberechte liegt in den Händen 
der jeweils hierfür zuständigen Stellen. Werden bei-
spielsweise große Infrastrukturprojekte geplant, deren 
Planung nicht in den Kompetenzen einer lokalen Stelle 
zu verorten ist, so hat die planende regionale Stelle die 
Beteiligung der Betroffenen zu gewährleisten.

3.5
Eigenart

Mit der dritten Dimension des normativen Kompas-
ses, der „Eigenart“, entwirft der WBGU ein neues Kon-
zept, um gängige Diskussionen über Wohlstand und die 
globale wie urbane Transformation zur Nachhaltigkeit 
um eine wesentliche Perspektive zu erweitern. Eigen-
art umfasst auf der einen Seite das Typische einer jeden 
Stadt, das anhand ihrer sozialräumlichen und gebau-
ten Strukturen, ihrer soziokulturellen Charakteristi-

ken und urbanen Praktiken beschrieben werden kann 
(deskriptive Eigenart). Hierbei lässt sich zum Teil an die 
Verwendung des Begriffs Eigenart im Städtebau und in 
der Landschaftsarchitektur anknüpfen, wo entweder 
die historisch gewachsene Unverwechselbarkeit der 
gebauten Umwelt im Sinne des Denkmalschutzes (§ 
34 BauGB) oder die emotional und physisch erfahrbare 
Besonderheit einer Landschaft (Nohl, 1997) im Zent-
rum steht. Der WBGU versteht unter der deskriptiven 
Eigenart urbaner Räume darüber hinausgehend Urba-
nität insgesamt, d.  h. sowohl das historisch gewachsene 
als auch durch alltägliche urbane Praktiken hergestellte 
„Gesicht“ einer Stadt.

Auf der anderen Seite ist Eigenart eine Orientie-
rungsdimension für urbane Nachhaltigkeitstransfor-
mationen: Vor dem Hintergrund der Zielvision, Städte 
als lebenswerte und nachhaltige Lebensräume für alle 
Stadtbewohnerinnen zu gestalten, betont Eigenart die 
Notwendigkeit soziokultureller Diversität in und von 
Städten sowie die Eigenständigkeit von Stadtbewoh-
nern bei der Herstellung urbaner Lebensqualität und 
kultureller Identität (normative Eigenart). 

Um ein solch breit gefasstes Konzept von Wohlstand 
und Lebensqualität abzubilden, reichen die Dimensio-
nen der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 
und Teilhabe nicht aus. Während Teilhabe das Recht auf 
Gleichheit bzw. gleiche Rechte betont (Kap. 3.4), unter-
streicht Eigenart die Vielfalt und die Anerkennung von 
Differenz. Damit geht Eigenart über die bloße Ermög-
lichung von Teilhabe hinaus und betont die aktive Teil-
nahme der Stadtbevölkerung an städtischem Leben 
und Stadtentwicklung. Damit stehen die Bedürfnisse 
der Menschen nach Selbstwirksamkeit, Autonomie 
und sozialer Zugehörigkeit im Vordergrund, die je nach 
lokalem räumlich, soziokulturell und historisch gewach-
senem Kontext auf jeweils eigene Art und Weise ver-
wirklicht werden können. Diese Bedürfnisse haben in 
urbanen Räumen eine spezifische Relevanz, da einer-
seits Menschen hier intensiv mit den unterschiedlichs-
ten Stressoren, Begrenzungen und Entwicklungsher-
ausforderungen konfrontiert sind. Andererseits bieten 
Städte – wie weiter unten dargestellt – besondere Ver-
wirklichungschancen in individueller und kollektiver 
Hinsicht.

Daher soll mit der Dimension der Eigenart unter-
strichen werden, dass die Vielfalt und Diversität städ-
tischer Räume einen geeigneten Nährboden für einen 
kreativen und erfinderischen Übergang zu einer nach-
haltigen Weltgesellschaft schaffen kann. Hier lehnt sich 
der WBGU an das UNESCO-Übereinkommen über den 
Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Aus-
drucksformen (Deutsche UNESCO-Kommission, 2005). 
Auf Städte lassen sich aufgrund ihrer unterschiedlichen 
Entwicklungspfade und ihrer jeweils eigenen techni-
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schen, politischen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Dynamiken nur schwer statische oder generalisierende 
Entwicklungskonzepte anwenden. Je nach der Aus-
gangssituation ist folglich eine Vielfalt von Transforma-
tionspfaden – für jede Stadt auf eigene Art – zur Errei-
chung des Zielkatalogs einer nachhaltigen und partizi-
pativen Stadtentwicklung möglich und notwendig. 

3.5.1	
Deskriptive und normative Eigenart

Mit der Dimension der Eigenart möchte der WBGU 
betonen, dass urbane Räume keine austauschba-
ren Behälter sind und Städte nicht hauptsächlich aus 
materiellen „Dingen“ wie Infrastrukturen und Gebäu-
den bestehen. Im Zentrum steht vielmehr, wie urba-
nes Leben und Urbanität durch das Denken und Han-
deln der dort ansässigen Menschen entsteht. In Anleh-

nung an Konzepte der Stadtsoziologie und Stadtgeo-
graphie wie von Lefèbvre (1991), Tuan (1977) oder 
Löw (2008) stellt der Begriff der Eigenart in den Vor-
dergrund, wie physisch-materielle Räume mit Leben 
gefüllt und durch menschliches Handeln mit Bedeu-
tung und Erfahrungen „aufgeladen“ und zu Lebensräu-
men werden. Lefèbvre folgend werden Stadt und Urba-
nität nicht anhand der gebauten Umwelt oder der Infra-
strukturen beschrieben, es geht eher darum, wie psy-
chisch-materieller Raum mit Leben gefüllt wird, d.  h. 
wie Gebäude bewohnt und Infrastrukturen genutzt 
werden. Eine Stadt wird nur durch spezifisch urbane 
Praktiken des Wohnens, Produzierens und Austaus-
chens zu einer Stadt. Im Zentrum steht nach Lefèbvre 
die „spatial practice“ (räumliche Praxis), d.  h. die Nut-
zung von Raum in den alltäglichen Routinen. Das räum-
liche Handeln wird von den materiellen und struktu-
rellen Gegebenheiten, ihren historischen Wurzeln und 
geographischen Spezifika geprägt, gleichzeitig können 

Kasten 3.5-1

Recht auf Stadt

Unter dem Stichwort „Recht auf Stadt“ hat sich ein Diskurs 
entwickelt, in dessen Rahmen verschiedene wissenschaftli-
che und gesellschaftspolitische Akteure für gerechtere Städte 
und bessere Teilhabemöglichkeiten eintreten. Die Ursprünge 
des Diskurses finden sich in den Arbeiten von Henri Lefèb-
vre, insbesondere in seinem 1968 erschienen Werk „Le droit 
à la ville“ (Lefèbvre, 1968). Er formuliert dort zwei zentrale 
Rechte für die Stadtbevölkerung: Das Recht auf Partizipation: 
also die Einbindung der Stadtbevölkerung in Entscheidungen, 
die Auswirkungen auf den städtischen Raum haben – und das 
Recht auf Aneignung: also die Möglichkeit der Stadtbevöl-
kerung, nicht nur urbane Räume, sondern auch die Vorteile 
und Errungenschaften von Stadt in gleichem Maße nutzen 
zu können (Purcell, 2002:  102  f.; Holm und Gebhardt, 2011). 

Die Debatte entwickelte sich zunächst in Lateinameri-
ka weiter und wurde in den späten 1990er-Jahren auch in 
westlichen Industrieländern von Akademikern und Protest-
gruppen wieder aufgegriffen. Forderungen, die diese mit 
dem Recht auf Stadt verknüpfen, reichen von der Wieder-
aneignung des öffentlichen Raumes durch die Stadtbevölke-
rung (Mitchell, 2003), über den Zugang aller zur städtischen 
Grundversorgung (UN-Habitat,  2008) bis hin zu umfassen-
den Systemkritiken der Anti-Globalisierungsbewegungen 
(Harvey, 2012). Das Recht auf Stadt zielt dabei nicht auf ein 
individuell einklagbares Recht des Einzelnen, sondern wird 
als kollektive Forderung, bisweilen auch als gesellschaftliche 
Utopie verstanden (Brown und Kristiansen, 2009:  37; Holm 
und Gebhardt, 2011:  97).

Sowohl in Industrieländern als auch in Entwicklungs- und 
Schwellenländern (vor allem in Lateinamerika) gibt es eine 
Vielzahl von Gruppierungen und Zusammenschlüssen zum 
Recht auf Stadt. Der Ursprung liegt meist in Protestbewe-
gungen einzelner Städte, aus denen sich lokale oder regionale 
Netzwerke formierten. In den USA gibt es z.  B. die Right to 
the City Alliance, die sich für Demokratie, Gerechtigkeit und 

Nachhaltigkeit einsetzt und starke Kritik an Gentrifizierung, 
Armut und Diskriminierung in Städten übt. In Deutschland 
hat das in Hamburg gegründete Netzwerk Recht auf Stadt 
eine Vielzahl lokaler Initiativen vereinigt, die gegen Großpro-
jekte und Gentrifizierung in der Stadt protestieren. Auf glo-
baler Ebene sind urbane Protestbewegungen vor allem durch 
die Habitat International Coalition initiiert und koordiniert 
worden, die auch an der World Charter on the Right to the 
City auf dem World Social Forum 2001 in Porto Alegre betei-
ligt war (Brown, 2013). 

Neben sozialen Bewegungen, die sich auf das Recht auf 
Stadt berufen, wurde die Debatte auch von Stadtverwaltun-
gen und internationalen Organisationen aufgegriffen. Städte 
wie Montreal (Montréal Charter of Rights and Responsibilities 
von 2006) oder Mexiko-Stadt (Mexico City Charter for the 
Right to the City von 2010) haben sich Chartas gegeben, in 
denen sie Rechte und Pflichten zwischen Bürgern und Stadt-
verwaltung festlegen und gemeinsame Prinzipien und Werte 
der Stadt formulieren. Von der UNESCO und UN-Habitat 
wurde 2005 eine öffentliche Debatte zu Urban Policies 
and the Right to the City initiiert (Brown und Kristiansen, 
2009:  36). Das World Urban Forum 2010 in Rio de Janeiro 
griff die Debatte auf und stand unter dem Thema „Right to 
the City: Bridging the Urban Divide“. Auch bei Habitat III 
spielt das Recht auf Stadt eine Rolle.

Eine starke Institutionalisierung hat der Diskurs z.  B. in 
Brasilien erfahren, wo es mit Ende der Militärdiktatur Bestre-
bungen gab, das Recht auf Stadt verfassungsrechtlich zu 
verankern. Dies wurde 1988 mit zwei Verfassungsartikeln 
zur Stadtentwicklungspolitik (Art. 182) und zum Eigentum 
aufgrund Ersitzung (Art. 183) realisiert. Ziel der verfas-
sungsrechtlichen Verankerung ist es, „die volle Entwicklung 
der sozialen Funktion der Stadt und das Wohlergehen ihrer 
Einwohner“ zu sichern (Mengay und Pricelius, 2011:  248  f.; 
Kasten 4.3-5). 

Viele der Elemente des Diskurses zu Recht auf Stadt 
finden sich im vom WBGU entwickelten normativen Kompass 
wieder, insbesondere in den Dimensionen Teilhabe (Kap 3.4) 
und Eigenart (Kap. 3.5).
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Menschen räumliche Settings auf ihre Bedürfnisse und 
Ziele anpassen und somit permanent verändern.

Die Eigenart einer Stadt bzw. urbaner Räume wird 
als etwas Prozesshaftes verstanden, das durch spezi-
fische Nutzungen von Raum bzw. durch urbane Prak-
tiken immer wieder neu hergestellt wird. Jede Stadt 
entwickelt dabei eine „eigene Art“, die der WBGU als 
„deskriptive Eigenart“ bezeichnet. Wenn urbane Räume 
jedoch sowohl eigenartig als auch lebenswert sein sol-
len, stellt sich die Frage, welchen Wert die Eigenart für 
die Stadtbevölkerung hat und inwieweit sie an der Her-
stellung von Eigenart beteiligt ist. Damit knüpft der 
WBGU an den Diskurs um ein „Recht auf Stadt“ („Le 
droit à la ville“, Lefèbvre, 1968; Kasten 3.5‑1) an. Im 
Zentrum dieses Diskurses steht die Nutzung der Stadt 
durch ihre Bewohnerinnen und die Möglichkeiten 
der „kollektive[n] Wiederaneignung des städtischen 
Raums“ (Holm und Gebhardt, 2011:  8): „Das Recht auf 
die Stadt umfasst das Recht auf Zentralität, also den 
Zugang zu den Orten des gesellschaftlichen Reichtums, 
der städtischen Infrastruktur und des Wissens; und 
das Recht auf Differenz, das für eine Stadt als Ort des 
Zusammentreffens, des Sich-Erkennens und Anerken-
nens und der Auseinandersetzung steht“. Schließlich 
besagt das Recht auf Aneignung bzw. Inbesitznahme 
(Purcell, 2002:  102  f.), dass die Bewohnerinnen und 
Bewohner einer Stadt das Recht haben, den urbanen 
Raum zu betreten, zu besetzen und zu nutzen. Dar-
über hinaus beinhaltet es das Recht der Bevölkerung 
entsprechend ihrer Bedürfnisse neuen urbanen Raum 
zu schaffen. Während die deskriptive Eigenart Urba-
nität als einen dynamischen Prozess umschreibt, for-
dert der hier skizzierte normative Eigenartsbegriff das 
„Recht auf Stadt“ und damit auf die Teilnahme an die-
sem Prozess.

3.5.2	
Differenz und Gestaltungsautonomie als 
Prinzipien einer am Menschen orientierten 
Stadtentwicklung

Urbane Räume können als Schutz- und gleichzeitig 
Kreativräume betrachtet werden und sind Orte für die 
Entstehung von Innovationen. Die hierbei entstehende 
kulturelle Diversität und Innovativität in urbanen 
Räumen trägt dann wiederum zu ihrer spezifischen, 
deskriptiven Eigenart bei. Für die Gestaltung lebens-
werter Räume und urbaner Lebensqualität (Kap.  2.4) ist 
es zudem zentral, wie das Recht auf Stadt verteilt ist, 
d.  h. ob und wie Menschen sich ihre Umgebung aneig-
nen und sich ihr zugehörig fühlen können. Daher sind 
aus Sicht des WBGU bei der Stadtentwicklung zwei 
essenzielle Prinzipien zu garantieren: (1) die „Aner-
kennung von Gestaltungsautonomie“ und damit der 
Mitformung und Aneignung urbaner Räume durch die 
Bewohnerinnen und (2) die „Anerkennung von Diffe-
renz“, d.  h. die Anerkennung der Vielfalt der kulturellen 
Ausdrucksformen (UNESCO, 1997) und der individuel-
len Möglichkeit der Aneignung kultureller Identitäten. 

Beide Prinzipien werden als normativ anzustrebende 
Zustände verstanden, die zwar nicht über quantitative 
Indikatoren messbar sind, sich aber empirisch beobach-
ten lassen. Sie gelten sowohl für Individuen als auch für 
Gruppen (Tab. 3.5-1).

Die beiden normativen Prinzipien des WBGU wei-
sen darauf hin, dass insbesondere Städte, in denen sich 
Eigenart demokratisch oder partizipativ entfalten kann 
und in denen eine Atmosphäre der Toleranz und der 
Raum für Kreativität vorhanden sind, eine Grundlage 
für die angestrebten gesellschaftlichen Transformati-
onsprozesse zur Nachhaltigkeit besitzen. 

Insbesondere Eigenart und Teilhabe sind in der Pra-
xis eng miteinander verwoben. Um die Aneignung 
von Stadt und damit die Produktion einer beschreib-
baren Eigenart zu ermöglichen, müssen die Prinzipien 
der Eigenart mit den jeweils vorhandenen Möglichkei-

Tabelle 3.5-1
Die normativen Qualitäten und die deskriptive Operationalisierung von Eigenart.
Quelle: WBGU

Deskriptiv Normativ

Individuell 
(Eigenart von Personen)

Individuelle Entfaltungs- und 
Identitätsprozesse (Ortsidentität 
und -bindung, Aneignung von 
Räumen)

Individuelle Möglichkeit des Anders-
seins, Anerkennung individueller 
Raumaneignung und Herstellung von 
Lebensqualität

Kollektiv 
(Eigenart von Gruppen, Quartieren, 
Städten, Kulturen)

Kollektive Entfaltungs- und 
Identitätsprozesse, Entstehung von 
Diversität, Kreativität und sozialer 
Innovation

Kollektive Möglichkeit des Andersseins 
und Aneignung von Raum, Anerken-
nung der Vielfalt gesellschaftlicher 
Entwicklungsentwürfe
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ten der Teilhabe, wie substanzieller Teilhabe und dem 
Zugang zu Raum, korrespondieren (Abb. 3.5-1). Ohne 
substanzielle Teilhabe sind Menschen kaum handlungs-
fähig, geschweige denn innovativ und kreativ. Hohe 
Disparitäten in urbanen Räumen verhindern zudem 
häufig auch eine Atmosphäre der Toleranz. Teilhabe 
und Eigenart können jedoch unterschiedlich ausgeprägt 
sein. So kann eine Stadt gute Teilhabemöglichkeiten bie-
ten (etwa Bürgerrechte, Wohnraum, Arbeit, Bildung für 
alle) und gleichzeitig wenig Eigenart, also eine geringe 
Vielfalt der Lebensentwürfe sowie wenig öffentliches 
Leben aufweisen, und damit nur wenig spontane sozi-
ale Interaktionen zulassen. Bei ähnlichen Teilhabemög-
lichkeiten kann die Betrachtung von Eigenart dabei hel-
fen, die Vielfalt von Formen der Gestaltung von Stadt-
leben und Stadtentwicklung besser zu verstehen und 
zu fördern. Den Capabilities-Ansatz von Sen (1979) 
(Kasten 3.4-1) aufgreifend, bezieht sich der WBGU mit 
Eigenart vor allem auf die „Funktionen“, d.  h. die aktive 
Nutzung („doings“) von durch Teilhabe geschaffenen 
Verwirklichungschancen sowie die darauf folgenden 
spezifischen Eigenschaften („beings“) von Personen. 

3.5.3	
Kategorien für die Betrachtung von Eigenart

Im Zentrum der Betrachtung von Eigenart als deskrip-
tiver Kategorie stehen die sozialen Praktiken der Nut-
zung und Aneignung von Raum (Tab.  3.5-1). Vor dem 
Hintergrund des WBGU-Ansatzes einer am Menschen 
orientierten urbanen Transformation zur Nachhaltig-
keit interessieren dabei vor allem solche Aspekte, die 
durch die aktive Teilhabe und Teilnahme von Men-
schen an ihrer Stadt entstehen können und als wichtig 
für nachhaltige Entwicklung in Städten gesehen wer-
den (Abb. 3.5-1). Bestehende Indikatorensysteme, die 
einem solchen Verständnis nahe kommen, finden sich 
vor allem in der Forschung zu urbaner Lebensqualität 
(Kasten 3.5-2).

Um die Realisierung von Eigenart als normati-
ver Dimension in einer Stadt untersuchen zu können, 
schlägt der WBGU drei Beobachtungsschwerpunkte vor 
und formuliert mögliche untersuchungsleitende Fragen 
und Indikatoren. Der erste Schwerpunkt umfasst die 
Bereitstellung der räumlich-materiellen Voraussetzun-
gen für urbane Lebensqualität und die damit verbun-
dene aktive Aneignung von Raum (Kap.  3.5.3.1). Der 
zweite Schwerpunkt fokussiert die Entwicklung und 
den Erhalt von Ortsidentität, Ortsbindung und sozialer 
Kohäsion und damit die individuellen und kollektiven 
Identitäts- und Identifikationsprozesse in Verbindung 
mit den jeweiligen Lebensräumen (Kap. 3.5.3.2). Beim 
dritten Schwerpunkt wird mit dem Fokus auf Innova-

tivität, Kreativität und Konnektivität die kontinuierli-
che Veränderung und Entstehung von Diversität und 
Neuem in urbanen Räumen betrachtet (Kap.  3.5.3.3). 

3.5.3.1	
Bereitstellung räumlich-materieller 
Voraussetzungen für urbane Lebensqualität
Bei der Bereitstellung räumlich-materieller Vorausset-
zungen für urbane Lebensqualität ist die Frage leitend, 
wie sich urbaner Raum so gestalten lässt, dass Men-
schen die Möglichkeiten haben, Lebensqualität für sich 
herzustellen und zu empfinden. Bei den zentralen Vor-
aussetzungen für urbane Lebensqualität (Kap. 2.4.1) 
gilt es, zwischen universellen Voraussetzungen, d.  h. 
Raummerkmalen oder strukturellen Merkmalen, die 
fast überall auf der Welt relevant sind, sowie kultur- 
und lokalspezifischen Voraussetzungen zu unterschei-
den. Eine universell geltende wichtige Voraussetzung 
ist, dass es in Städten Räume für Erholung, soziale 
Interaktion und soziales Leben – zum Beispiel öffent-
liche Plätze, Grünräume und Parks, halböffentliche 
Räume wie Kirchen und Moscheen – geben muss (van 
den Berg et al., 2013; Rogers et al., 2011). Diese Räume 
müssen zugänglich und erreichbar sein (Aspekt von 
Teilhabe), aber auch bestimmte physische Eigenschaf-
ten aufweisen. Protagonisten einer am Menschen ori-
entierten Stadtplanung wie Jan Gehl betonen in diesem 
Zusammenhang insbesondere die räumliche Ermögli-
chung von Lebendigkeit und das „menschliche Maß“ 

Teilhabe

Teilnahme
an der 
Raum-

produktion/ 
der

Produktion
von

Eigenart 

Soziale Kohäsion 
Ortsbindung/-identität 

Diversität, Konnektivität 
und Innovativität 

substantiell 
ökonomisch 
prozedural 

Herstellung von 
urbaner Lebensqualität 

Prinzipien der 
Eigenart 

Teilhaberechte

Autonomie Differenz 

Abbildung 3.5‑1
Teilhaberechte und Prinzipien der Eigenart als Voraussetzung 
für urbane Lebensqualität, Identität und Diversität. 
Quelle: WBGU
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(„the human scale“) als Maßstab für die Stadtgestal-
tung (Gehl, 2010; Kasten 2.4-3): Urbane Räume soll-
ten beispielsweise zum Verweilen und Interagieren ein-
laden (z.  B. durch geringe Weitläufigkeit und Sitzgrup-
pen) und multifunktional sein, d.  h. Innenstädte sollten 
neben Einkaufsgelegenheiten auch Gespräche, Spiele 
oder Erholung ermöglichen. Gebäude sollten nur so 
hoch sein, dass Nutzerinnen sich noch als Teil der Stadt 
fühlen und nicht davon abgehoben, das Tempo auf den 
Straßen sollte der Geschwindigkeit von Fußgängern 
und Radfahrern angepasst werden. 

Die Forschung zeigt darüber hinaus, dass Grün-
räume als Erholungsflächen eine zentrale Rolle einneh-
men (Kap. 2.4.1.1). Wichtig ist auch ein Mindestmaß 
an Freiraum zur eigenen Gestaltung, als Rückzugsraum 
oder auch zur Anpassung an alltägliche Bedürfnisse 
(Zurawski, 2014). Diese Aspekte sind förderlich für 
Gestaltungsautonomie und damit die Selbstwirksam-
keit bei der Herstellung von Lebensqualität. Bei der hier 
fokussierten Interaktion zwischen räumlichen Settings 
und Infrastrukturen mit menschlichem Handeln wer-
den auch Schnittstellen und Synergien zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen deutlich. So kön-
nen Infrastrukturen zur Förderung nachhaltiger Mobi-
lität (öffentlicher Verkehr, einladende Rad- und Fuß-
wege) auch soziale Interaktionen fördern und Barrieren 
zur Teilhabe an Mobilität senken. An der Schnittstelle 
zur Dimension Teilhabe stellt sich außerdem die Frage, 
wie die räumlichen Faktoren der Lebensqualität ver-
teilt und für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen 
zugänglich sind. 

3.5.3.2	
Soziale Kohäsion, Ortsidentität und Ortsbindung
Lebensqualität und soziale Kohäsion einer (Stadt-)
Gesellschaft hängen eng zusammen. Die Prinzipien 
„Anerkennung von Gestaltungsautonomie“ und „Aner-
kennung von Differenz“ (Kap.  3.5.2) betonen zwar die 
Singularität von Menschen und heben die Qualität von 
Stadt als individuellem Entfaltungsraum hervor, der 
Anonymität und die Möglichkeit des Untertauchens in 
der Masse bietet. Gleichzeitig müssen Menschen sich 
zugehörig fühlen; ihre Identität entfaltet sich erst durch 
soziale Interaktionen und Beziehungen (Fuhrer, 2008). 
Die individuelle Herstellung von Lebensqualität gelingt 
besonders gut in einem sozialen Umfeld, in dem sozi-
ale Kohäsion, d.  h. Inklusion, Zugehörigkeit und sozi-
ales Vertrauen, gefördert werden und es starke sozi-
ale Bindungen und Netzwerke gibt (Kap.  2.4). Sozi-
ale Kohäsion fördert somit auch die soziale Resilienz 
einer Gesellschaft. In Städten ist die soziale Kohä-
sion oft weniger stark ausgeprägt (Lev-Wiesel,  2006; 
Putnam,  2007; Cassiers und Kestelot, 2012). Umso 
wichtiger ist es, soziale Kohäsion u.  a. über Räume für 
soziale Interaktion und kollektive Aneignungsprozesse 
räumlich zu ermöglichen. Ein Beispiel für die räumli-
che Verhinderung sozialer Kohäsion war die Groß-
siedlung Pruitt Igoe in St. Louis im US-Bundesstaat 
Missouri, die 1954 als „zukunftsweisendes Projekt“ 
sozialen Wohnungsbaus errichtet wurde und knapp 
zwanzig Jahre später aufgrund von hohem Leerstand, 
Vandalismus und Kriminalität wieder abgerissen wer-
den musste (Bell et al.,  1996; Flade, 2015). Als Ursa-
che wurde diskutiert, dass es in den engen Korridoren 
und durch dichte Bebauung keinen Raum für soziale 
Kontakte und Aktivitäten der Bewohnerinnen gegeben 
hatte. Die Bewohner blieben Fremde und es herrschte 
Misstrauen und Unsicherheit, auch weil die Korridore 

Kasten 3.5-2

Indikatoren urbaner Lebensqualität und Bezug 
zur normativen Dimension Eigenart

Ein Vergleich verschiedener Indikatorensysteme für 
Lebensqualität auf nationaler und spezifisch städtischer 
Ebene, wie dem Wellbeing-Index der OECD, dem Gross 
National Happiness Index, dem City Prosperity Index oder 
Sustainable City Index zeigt, dass die Dimensionen der 
natürlichen Lebensgrundlagen und der Teilhabe in fast allen 
Ansätzen zu finden sind. Indikatoren, die der Dimension 
Eigenart entsprechen (könnten), finden sich nur implizit. 
Im City Prosperity Index von UN-Habitat (2013c) wird bei-
spielsweise das Sozialkapital als Sub-Index von Lebensqua-
lität erhoben. Auf nationaler Ebene spielen Aspekte, die die 
Eigenart messen könnten, vor allem im subjektiven Ansatz 
des Gross National Happiness; Ura et al., 2012) eine Rolle. 

Hier werden kulturelle Teilhabe, kulturelle Etikette und das 
Gemeinschaftsgefühl über subjektive Einschätzungen erfasst. 
Der Wellbeing-Index der OECD (2011a, 2013a, 2015d) geht 
auf die Qualität der sozialen Beziehungen ein und im Social 
Progress Index (Porter und Stern, 2014) werden Versamm-
lungs- und Redefreiheit, Religionsfreiheit und Freiheit der 
Lebensentscheidungen, die Gleichheit von Minoritäten und 
die Toleranz gegenüber Minderheiten betrachtet, was auf die 
Realisierung der Anerkennung von Differenz hinweisen kann.

Auffällig im Vergleich von nationalen und spezifisch städ-
tischen Indikatoren ist, dass subjektives Wohlergehen, Orts-
bindung und -identität, soziale Kohäsion und Qualität der 
Lebensumwelt kaum eine Rolle zu spielen scheinen. Ähnlich 
werden kulturelle Diversität und Innovativität in urbanen 
Räumen selten erfasst. Der WBGU schlägt daher einige Kate-
gorien zur Betrachtung von Eigenart vor und formuliert mög-
liche Indikatoren (Kap. 3.5.4; Tab. 3.5-2), um die Realisierung 
von Eigenart als normativer Dimension zu untersuchen.
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und Fahrstühle eher Diebstähle und Überfälle ermutig-
ten als positive soziale Interaktionen. Das heißt nicht, 
dass dicht bebaute Großwohnsiedlungen generell sozi-
ale Kohäsion verhindern. Das Beispiel zeigt jedoch, wie 
eigentlich wohlmeinende Bauprojekte die Bedürfnisse 
und kulturellen Praktiken der Begegnung und sozialen 
Interaktion ihrer Zielgruppen missachten und ihre Ziele 
verfehlen können.

Mit Ortsbindung und Ortsidentität wird insbeson-
dere die Beziehung der Menschen zu ihrer räumlichen 
Umwelt betont und damit die Erinnerungen, Ideen und 
Gefühle sowie die empfundene Verantwortlichkeit, 
die Menschen mit ihren Lebensräumen verknüpfen 
(Kap. 2.4.1.2). Hierfür ist es notwendig, dass räumliche 
Umwelten angeeignet werden können und dass Men-
schen die Möglichkeit haben, ihre räumliche Identität 
auszuleben, zum Beispiel indem sie sich in ihrer Umge-
bung sicher bewegen und an von ihnen favorisierten 
Orten aufhalten können. Ferner ist es wichtig, dass 
Menschen an Veränderungen in ihren Lebensräumen 
beteiligt und ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden 
(Fuhrer, 2008) und dass sie über Ressourcen und Frei-
heiten für die Raumnutzung verfügen. Das Gefühl von 
räumlicher und sozialer Zugehörigkeit kann dann auch 
die Bereitschaft zu lokalem Engagement erhöhen. Das 
Konzept der Bürgerhaushalte wurde beispielsweise auf 
Basis von Projekten entwickelt, in denen die Bewoh-
nerinnen vernachlässigter Quartiere die Möglichkeit 
erhielten, verlassene Gebäude in ihrer Nachbarschaft 
selbst zu verwalten und zu bewirtschaften (Leavitt und 
Saegert,  1990). Wie eine Untersuchung zeigt, war die 
Ortsidentität der Beteiligten hierbei eine wichtige Res-
source für die Bereitschaft, sich für die Aufwertung der 
Lebensumwelt zu engagieren und wurde mit der Mög-
lichkeit der Selbstverwaltung gleichzeitig gestärkt. 

Zentral für die Entwicklung von Ortsidentität sind 
zwar soziale Prozesse, eine Facette der Zugehörigkeit 
zu einem Ort kann aber auch mit bestimmten hervor-
stechenden Eigenschaften der gebauten Umwelt (sig-
nifikante religiöse Orte oder Wahrzeichen) oder dem 
„Image“ einer Stadt (Flade, 2015) zusammenhängen. 

3.5.3.3	
Innovativität, Kreativität und Konnektivität
Im Übergang zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung 
gilt es, Strukturen und Praktiken, die den Ansprüchen 
der Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und 
der Teilhabe nicht genügen, zu erkennen und zu ver-
ändern. Kreativität und Innovativität, zusammen mit 
Reflexionsfähigkeit und Offenheit, spielen für erneu-
erungsfähige Stadtgesellschaften eine wichtige Rolle 
und schaffen einen Nährboden für die Transformation. 

Die Prinzipien der Gestaltungsautonomie und kultu-
rellen Differenz beschreiben aus Sicht des WBGU tref-

fend die Grundlagen, die für eine innovative Stadtge-
sellschaft nötig sind. Dabei werden als sichtbare Ergeb-
nisse ökonomisch verwertbare Formen von Innovati-
vität genauso in den Blickwinkel genommen wie eine 
künstlerisch-kreative oder auf Anpassung und Resili-
enz ausgerichtete Stadtgestaltung, die nicht primär auf 
eine ökonomische Verwertbarkeit abzielt. 

Moderne Gesellschaften sind für ihre ökonomische 
Entwicklung in hohem Maße auf individuelle Kreativi-
tät und Innovationen angewiesen (Kasten 3.5-3). Die 
Entstehung und Verbreitung von Innovationen werden 
als zentrale Wachstumstreiber gesehen. Da die lokale 
Interaktion den Austausch von Ideen erleichtert (Jaffe 
et al., 1993), haben diese Prozesse in Städten eine räum-
liche Dimension. Die Eigenart eines Ortes kann somit 
einen Wettbewerbsvorteil bieten, da die lokale Kons-
tellation und Diversität von Wissen eine jeweils einzig-
artige Ausgangslage schafft. Durch Externalitäten und 
die Übertragung von Ideen und Wissen auf unbetei-
ligte Marktteilnehmer, sogenannte Wissens-Spillovers 
(Romer, 1986; Lucas, 1988), werden lokale Wirtschaft-
simpulse weiter verstärkt. Dies gilt insbesondere, wenn 
der Anteil der qualifizierten Arbeitnehmer hoch ist. 

Richard Floridas (2005) Arbeiten zur „Creative 
Class“ und dem Zusammenhang von „Talent, Toleranz 
und Technologie“ sind Inbegriff eines solchen unmit-
telbar ökonomisch nützlichen Eigenart-Verständnis-
ses. In Bezug auf den Faktor „Talent“ sind Produkti-
vitätssteigerungen vor allem in Städten zu erwarten, 
denen es gelingt, allgemein Hochqualifizierte anzuzie-
hen und zu binden (Glaeser und Gottlieb,  2006). Ver-
schiedene Studien haben gezeigt, dass Städte, die eine 
hohe Lebensqualität bieten, erfolgreicher im Wettbe-
werb um hochqualifizierte Arbeitnehmer sind (Glaeser 
und Gottlieb,  2006; Glaeser et al.,  2001; Shapiro,  2006; 
Partridge,  2010). In Bezug auf „Toleranz“ wird von 
Florida postuliert, dass Talente kreativer Professionen, 
wie Künstler, Wissenschaftlerinnen und Unternehmer, 
Städte bevorzugen, in denen eine hohe Akzeptanz für 
andere Werteinstellungen, Lebensentwürfe und kul-
turelle Vielfalt existiert. Cohendet et al. (2009) und 
Chantelot et al. (2011) beschreiben die unterschied-
lichen Wege, die sich kreative Ideen auf ihrem Weg 
zur ökonomischen Verwertbarkeit durch verschiedene 
Schichten einer Stadtgesellschaft suchen und welche 
vielfältigen, heterogenen Strukturen dafür benötigt 
werden. Dies ist instruktiv für das WBGU-Verständnis 
der Bedeutung einer hohen individuellen und kollekti-
ven kulturellen Differenz. 

Doch auch über ökonomische Effekte hinaus kann 
Innovativität als Ressource verstanden werden, durch 
die reflexiv und kreativ mit zukünftigen Verände-
rungen und Risiken umgegangen werden kann und 
eine Bereitschaft zur Akzeptanz von oder Beteiligung 
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an transformativen Prozessen geschaffen wird. Imai 
(2014) weist auf die Zusammenhänge von kleinteili-
gen sozialen Interaktionsräumen, social entrepreneur-
ship und Kreativität mit Effekten für eine anpassungs-
fähige und resiliente Stadtgestaltung hin. Bezogen 
auf Stadtplanerinnen wurde schon früh auf die Rolle 
von Städten als Laboratorien für eine Zukunftsfähig-
keit hingewiesen (Jacobs, 1961). Neben Stadtplanern 
wird das Momentum des beabsichtigten Experimentie-
rens und der kreativen Wissenserzeugung in den Modi 
des Kodesign und der Koproduktion seit einiger Zeit 
auch stärker von wissenschaftlichen Akteurinnen vor-
angetrieben, die dadurch die Konnektivität und Refle-
xivität von Stadtproduktion erhöhen. In Reallaboren 
(Schneidewind und Scheck, 2013), Urban Transition 
Labs (Nevens et al., 2013; DRIFT, 2014), Living Labs 
(Liedtke et al., 2015; Evans und Karvonen, 2011) oder 
Sustainability Transition (Luederitz et al., im Druck) 
wird Stadtgestaltung am Leitbild der Nachhaltigkeit 
ausgerichtet und gemeinsam mit lokalen Akteurinnen 
gestaltet (Kap. 10.2.1.2).

3.5.4	
Eigenart als Baustein für Städterankings und 
Städteanalysen

Mit der normativen Dimension Eigenart erweitert der 
WBGU die eigene Perspektive auf die Große Transfor-
mation und betritt gleichzeitig Neuland in der Analyse 
und Bewertung von Städten. In den Diskurs um Urbani-
tät und die Zukunft von Städten soll dabei nicht nur die 
Notwendigkeit lokaler kultureller Diversität, das „Recht 
auf Stadt“ und die Anerkennung von Gestaltungsauto-
nomie eingebracht werden. Vielmehr sollen auch die 
konkreten Betrachtungen, Analysen, Bewertungen und 
Vergleiche von Städten von verschiedenen globalen 
und lokalen Akteuren (von Stadtverwaltungen bis hin 
zu UN-Habitat) um einen Indikator erweitert werden, 

der Eigenart abzubilden fähig ist. Um diesem Ziel näher 
zu kommen, ist noch erhebliche Forschungsarbeit not-
wendig (Kap. 10.1.3). Dennoch können die vorange-
gangen Überlegungen zu den zentralen Beobachtungs-
kategorien eine Inspiration bieten. Tabelle 3.5-2 zeigt 
einige, aus der oben zitierten Literatur abgeleitete, noch 
weiter zu entwickelnde Vorschläge für mögliche Indi-
katoren, die über die drei Beobachtungsschwerpunkte 
Aufschluss geben können. Diese sind orts- und kultur-
spezifisch auf ihre Relevanz und Adäquatheit zu prü-
fen. So spielen je nach Kulturraum öffentliche Räume 
für soziale Interaktionen oder Ortsbindung eine mehr 
oder weniger starke Rolle, da soziales Leben in einigen 
Kulturen vorwiegend in privaten Räumen stattfindet, 
in anderen auch im öffentlichen Raum.

Der WBGU schlägt vor, Eigenart als ein multidimen-
sionales Konstrukt zu erheben und dabei sowohl objek-
tive räumliche Gegebenheiten und beobachtbare Phä-
nomene der Aneignung und Diversität zu berücksich-
tigen als auch subjektive Einschätzungen der Bewoh-
nerinnen einzubeziehen. Dabei kann es sinnvoll sein, 
reale Settings direkt vor Ort zu beobachten (z.  B. mit 
dem Behaviour-setting-Ansatz) und statistische und 
Befragungsdaten mit visuellem Material (Videoethno-
graphie, Fototagebücher) zu koppeln. Zudem eignen 
sich hier insbesondere partizipative Erhebungsmetho-
den (transect walk, participatory appraisal). 

3.6
Dynamiken zwischen den drei Dimensionen des 
normativen Kompasses

Der normative Kompass soll die Orientierung für 
die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit bie-
ten (Kap.  3.2). Die drei Dimensionen des Kompasses 
umschreiben den Raum, innerhalb dessen Städte sich 
entwickeln sollten sowie die Bedingungen, unter denen 
sie die Transformation zur Nachhaltigkeit gestalten 

Kasten 3.5-3

Verständnis sozialer und technischer 
Innovationen

Die Innovationsforschung spricht seit den späten 1980er 
Jahren in Abgrenzung von rein technisch verstandenen 
Erfindungen und Neuerungen von sozialen Innovationen, die 
insbesondere für eine Transformation zu einer nachhaltigen 
Gesellschaft benötigt werden (Zapf, 1989; Gillwald, 2000). 

In einer weiten Definition von Innovationen wird kein 
Unterschied zwischen technischen und sozialen Innovationen 
gemacht, sondern ein Fokus auf die sozialen Prozesse gelegt, 
wodurch alle Innovationen als soziale Innovationen gesehen 

werden. In der Innovationsforschung bedeutet dies u.  a., dass 
den Interpretationsprozessen bzw. der sozialen Anerkennung 
der Alternative als Neuheit eine zentrale Rolle zugeordnet 
wird (Vordank, 2005:  43). Wichtiger für die Untersuchung 
von sozialem Wandel und Transformationsprozessen ist in 
diesem Zusammenhang jedoch der Fokus auf der Verände-
rung der sozialen Praxis, d.  h. der Veränderung etablierter und 
der Entstehung alternativer sozialer Praktiken im Innovati-
onsprozess. Innovation wird damit verstanden als „Innovati-
on sozialer Praktiken“ (Schwarz und Howaldt, 2013:  56), in 
dem z.  B. alternative Materialitäten (wie Technologien), 
soziale Bedeutungen und Werteorientierungen, neue soziale 
Settings und neue Kompetenzen die etablierten Routinen 
verändern.
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Tabelle 3.5-2
Ideen für Indikatoren und Sub-Indizes zur Untersuchung von Eigenart.
Quelle: WBGU

Kategorie Indikatoren Subindizes

Voraussetzungen 
für urbane 
Lebensqualität

Fußgänger- und 
Radfahrerfreundlichkeit 
(Walkability bzw. Cycle
ability)

>> Geringe durchschnittliche Distanz und Zu-Fuß-Erreichbarkeit 
alltagsrelevanter Orte (Arbeit, Konsum, Freizeit, soziale 
Infrastruktur)

>> Sichere und einladende Fuß- und Radwege
>> Dichte bzw. Kompaktheit und Multifunktionalität von Quartieren
>> Anteil von Fußwegen an der Verkehrsmittelwahl (modal split)

Anzahl und Nutzungs-
arten/ -frequenzen (halb)
öffentlicher und multi-
funktionaler Räume

>> Höhe des Anteils an öffentlichen Parks oder ähnlichen Räumen 
mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten (z.  B. Seen, Spielplätze, 
Sportanlagen)

>> Höhe des Anteils an Plätzen, öffentlichen Märkten, Bibliotheken, 
religiösen Einrichtungen

>> Frequenz der Nutzung
>> Nutzung durch verschiedene Bevölkerungsgruppen
>> Verweildauer
>> Heterogenität der Nutzungsarten (z.  B. öffentliche Veranstaltun-

gen, Versammlungen, Kundgebungen, soziale und Freizeitaktivi-
täten)

Anzahl und Nutzungs-
arten von Erholungs
räumen

>> Höhe des Anteils an öffentlichen Grün- und Erholungsräumen 
bzw. Grünraum- und Erholungsflächen pro Einwohner

>> Heterogenität der Landschaft, räumlich ermöglichte Nutzungs
arten

>> Frequenz der Nutzung
>> Nutzung durch verschiedene Bevölkerungsgruppen
>> Verweildauer
>> Heterogenität der aktuellen Nutzungsarten (vor allem soziale 

und Freizeitaktivitäten, aktive Bewegung)
Liveability bzw. 
Städterankings

>> Position der Stadt in Städterankings (z.  B. „Most Liveable Cities 
Index“ der Zeitschrift Monocle, „Liveability Ranking and Over-
view“ der Economist Intelligence Unit und der „Mercer Quality of 
Living Survey“ 

Ortsbindung und 
Ortsidentität

>> Ausmaß der Ortsbindung bzw. Ortsidentität der Bevölkerung 
(wird z.  T. als Subkategorie von urbaner Lebensqualität erhoben)

>> Ausmaß lokalen Engagements (Anzahl Nachbarschaftsorganisati-
onen und deren Aktivität, Engagementbereitschaft und aktuelles 
Bürgerengagement)

>> Existenz und Umfang partizipativer Prozesse und der Beteiligung 
der Stadtbevölkerung

Soziale Kohäsion >> Höhe der sozialen Kohäsion der Bevölkerung bzw. verschiedener 
Bevölkerungsgruppen (wird z.  T. als Aspekt von sozialem Kapital 
erhoben)

>> Ausmaß der Inklusion und des sozialen Vertrauens bzw. Höhe 
des sozialen Misstrauens und der Kriminalitätsfurcht

Innovativität, 
Kreativität, 
Konnektivität

Experimentierräume 
bzw. Grauzonen

>> Vorhandensein von Räumen für Experimente, z.  B. „unregulierte“ 
Brachflächen, innovativ genutzter Leerstand, Räume für 
Zwischennutzungskonzepte

>> Vorhandensein von Raumpionieren (z.  B. Kunst im öffentlichen 
Raum, innovative Wohnkonzepte

>> Anteil funktionaler, informeller Siedlungen
Soziale Innovativität >> Anzahl Bottom-up-Prozesse und Initiativen der Stadtgestaltung 

oder -entwicklung (z.  B. genossenschaftliches Bauen, inclusive 
urban design, urban gardening usw.)

>> Anzahl und Wirksamkeit politischer Förderprogamme für soziale 
Innovationen

>> Existenz bzw. Anzahl von Reallaboren, Urban Transition Labs 
oder Urban Sustainability Transition Labs

Ökonomische 
Innovativität

>> Social Entrepreneurship
>> Anzahl Beschäftigte im Kreativbereich
>> Anzahl Startups
>> Aktivitäten der Forschung und Entwicklung 
>> Anzahl der Patente
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können. Die aus normativer Sicht ableitbaren Anforde-
rungen, etwa die Sicherung der Teilhabe und die Ein-
haltung planetarischer Leitplanken, sind zwar univer-
sell, aber die konkrete Umsetzung in den Städten wird 
durch eine große Vielfalt geprägt sein, die auch aus der 
Berücksichtigung der normativen Dimension der Eigen-
art entspringt. Angesichts der vorhandenen Eigenart 
der Städte und ihrer sehr unterschiedlichen Ausgangs-
lagen, z.  B. kultureller und geographischer Gegeben-
heiten, wird jede Stadt ihren eigenen Entwicklungs-
pfad zur Nachhaltigkeit entwerfen und gestalten müs-
sen. Die Unterschiede können extrem sein: So steht 
z.  B. in den Slums der Großstädte Afrikas der Zugang 
zu den Mindeststandards für substanzielle Teilhabe im 
Vordergrund, während in vielen Städten in Industrie-
ländern die großen Herausforderungen bei der Einhal-
tung von Klimaschutzzielen überwiegen. Die Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen und die Einhaltung 
der Mindeststandards für Teilhabe sind jedoch für alle 
Städte wichtige Ziele und gleichzeitig Voraussetzung 
dafür, dass sich die jeweilige Eigenart der Stadt entfal-
ten kann. 

Die drei Dimensionen des normativen Kompasses 
sind nicht unabhängig voneinander, sondern beein-
flussen sich gegenseitig (Abb. 3.6-1). So gibt es z.  B. 
Schnittstellen zwischen lokalen Umweltproblemen und 
Teilhabe: Der „Zugang zu einer gesunden Umwelt“ kann 
auch generell als eine Dimension der substanziellen Teil-
habe betrachtet werden. Das Thema Wasser lässt sich 
als regionales Umweltthema fassen, wo es etwa um die 
Bedeutung der naturräumlichen Gegebenheiten bei der 
Versorgung einer Stadt mit Wasser (z.  B. Niederschläge, 
Gletscher, Flüsse, Dürren, Grundwasserspiegel) sowie 
um den nachhaltigen Umgang mit diesen regionalen 
Wasserressourcen geht (Kap.  3.3.2). Das Thema Wasser 
lässt sich auch aus Sicht der Versorgung der Menschen 
fassen; dann wird es zu einer Dimension der substan-
ziellen Teilhabe „Zugang aller Menschen zu ausreichend 
sauberem Trinkwasser“ (Kap. 3.4.1), dessen Einhaltung 
unabdingbare Voraussetzung für die urbane Lebens-
qualität ist. Langfristig gesehen wird die Beachtung der 
planetarischen Leitplanken zur Voraussetzung für die 
Erhaltung der Lebensgrundlagen der Menschheit und 
somit auch für die Sicherung von Teilhabe und Eigenart 
als Ressource für urbane Lebensqualität und für gesell-
schaftliche Innovation. Das enge Zusammenspiel von 
Eigenart und Teilhabe, bei dem z.  B. die Teilhabe als not-
wendige Voraussetzung für die Entstehung von sozialer 
Kohäsion, Ortsbindung und Ortsidentität gesehen wird, 
wird in Kapitel 3.5.3 beleuchtet. 

Die drei Dimensionen des Kompasses können sich 
also positiv verstärken. Fokussiert man auf eine ein-
zelne Dimension des Kompasses, kann dies aber auch 
erhebliche Zielkonflikte auslösen, die möglichst früh-

zeitig erkannt und berücksichtigt werden müssen. So 
ist es zum Beispiel nach Ansicht des WBGU im Hinblick 
auf die drohende Überschreitung der 2  °C-Klimaschutz-
leitplanke keine angemessene Lösung mehr, zunächst 
über fossil getriebenes wirtschaftliches Wachstum die 
substanzielle Teilhabe von Menschen zu verbessern 
und erst später das Reparieren der Umweltschäden im 
Sinne der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundla-
gen in Angriff zu nehmen. Ebenso wird eine Priorität 
auf substanzieller Teilhabe unter Verzicht auf politische 
Teilhabe und Partizipation die Dimension der Eigenart 
schädigen, was negative Auswirkungen auf die Lebens-
qualität der Bewohner haben wird. 

Die Herausforderungen und Prioritäten sind für die 
einzelnen Städte jeweils unterschiedlich. Der WBGU hat 
anhand der in Kapitel 7 bearbeiteten Siedlungsmuster 
die Entwicklungsrisiken des globalen Wandels skizziert, 
die aus Sicht der drei Dimensionen des normativen Kom-
passes von besonders großer Bedeutung sind (Kap. 7.5). 
Angesichts des Zeitdrucks der Transformation sind von 
vorne herein integrative, systemische Lösungen gefor-

Abbildung 3.6‑1
Dynamiken zwischen den drei Dimensionen des normativen 
Kompasses. Die drei Dimensionen N: Erhalt der natürlichen 
Lebensgrundlagen (Kap. 3.3), T: Teilhabe (Kap. 3.4) und 
E: Eigenart (Kap. 3.5) sind nicht unabhängig voneinander, 
sondern beeinflussen sich gegenseitig. Langfristig gesehen 
wird die Beachtung der planetarischen Leitplanken zur 
Voraussetzung für die Erhaltung der Lebensgrundlagen der 
Menschheit und somit auch für die Sicherung von Teilhabe 
und Eigenart als Ressource für urbane Lebensqualität und 
für gesellschaftliche Innovation. Teilhabe soll allen Menschen 
den Zugang zu den Grundlagen menschlicher Sicherheit und 
Entwicklung eröffnen und ist damit auch ein Fundament 
für die Ausgestaltung der Eigenart. Eigenart im Sinne einer 
Diversität städtischer Räume und Transformationspfade kann 
wiederum einen Nährboden für einen kreativen Übergang zu 
einer nachhaltigen Stadtgesellschaft schaffen. 
Quelle: WBGU; Grafik: Wernerwerke
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dert, die jeweils den gesamten, vom WBGU vorgestellten 
normativen Kompass in den Blick nehmen. Dessen drei 
Dimensionen dürfen nicht gegeneinander ausgespielt 
werden; die Ziele einer Dimension dürfen nicht auf Kos-
ten einer anderen erreicht werden, denn alle Leitplanken 
und Dimensionen sollen eingehalten bzw. berücksichtigt 
werden, wenn Lebensqualität nachhaltig gesichert und 
gewährleistet werden soll. 

In der praktischen Umsetzung bedeutet dies eine 
große Herausforderung für Städte. Sie werden vor fun-
damentale Fragen gestellt: Inwieweit lassen sich zum Bei-
spiel die Sicherung der substanziellen Teilhabe und die 
Beachtung der planetarischen Leitplanken durch tech-
nische Lösungen entschärfen (Entkopplung 1. Ordnung) 
und welche Rolle werden soziale Innovationen und Sub-
sistenz (Entkopplung 2. Ordnung) spielen (Kap.  3.5.3)? 
Wie lassen sich schnelles Handeln und langfristiges 
Denken vereinbaren? Wie kann angesichts des hohen 
Zeitdrucks die Partizipation der Bevölkerung an Pla-
nungs- und Steuerungsprozessen gewährleistet werden 
(Kap.  8.3)? Wie kann die Berücksichtigung der Dimen-
sion Eigenart in Zeiten rascher Umbrüche gelingen? 
Wie können die Innovationspotenziale für die Trans-
formation besonders fruchtbar gemacht werden? Wie 
können in besonders dynamischen Situationen (z.  B. 
stark beschleunigte Zuwanderungsraten) transitorische 
Lösungen gefunden werden, die allen drei Dimensio-
nen des normativen Kompasses gerecht werden? Jede 
Stadt steht vor der Herausforderung, einen Such- und 
Lernprozess zu beginnen, um für diese schwierigen Fra-
gen ihre eigenen Lösungspfade zu finden, die mit der 
langfristigen Perspektive der Transformation kompati-
bel sind. 

Der WBGU ist überzeugt, dass für die Bearbeitung 
dieser Fragen das in diesem Kapitel skizzierte und 
auch international vielfach postulierte Entwicklungs-
paradigma des integrierten Herangehens an Nachhal-
tigkeitsprobleme mit einem systemischen Blick gute 
Chancen bietet. 

Der normative Kompass ist ein zentraler Bezugs-
punkt, an dem sich die Städte in ihrer jeweiligen Rolle 
in der Großen Transformation orientieren können. Die 
folgenden Kapitel richten sich an diesem Konzept und 
seinen drei Dimensionen aus. Auch für die politischen 
Botschaften dieses Gutachtens – nicht zuletzt auch 
mit Blick auf die Habitat-III-Konferenz – kann dieser 
Kompass als Richtungsgeber dienen; an der integrier-
ten Umsetzung der verschiedenen Dimensionen müs-
sen sich die nachhaltigen Stadtentwicklungsprozesse auf 
dem Feld der Urbanisierung messen lassen. 
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4.1
Transformative Handlungsfelder: Konzept

In seinem Gutachten „Gesellschaftsvertrag für eine 
Große Transformation“ skizziert der WBGU die Notwen-
digkeit, die Entwicklungspfade der Weltgesellschaft in 
Richtung Nachhaltigkeit zu steuern, so dass die plane-
tarischen Leitplanken beachtet werden. Der dafür not-
wendige Wandel erfordert eine neue Geschäftsgrund-
lage, die der WBGU als „neuen Weltgesellschaftsver-
trag für eine klimaverträgliche und nachhaltige Welt-
wirtschaftsordnung“ bezeichnet hat (WBGU, 2011:  2). 
Dabei ist die Urbanisierung als eines von drei zentra-
len Feldern identifiziert worden, an denen die Politik 
zur Transformation ansetzen muss. Dies ist u.  a. dadurch 
begründet, dass die urbanen Räume für etwa 70  % der 
globalen Endenergienachfrage verantwortlich sind und 
die urbane Bevölkerung bis Mitte des Jahrhunderts 
von heute knapp 4 Mrd. auf dann 6,5 Mrd. Menschen 
anwachsen wird (UN DESA, 2014). Das vom WBGU 
(2011) beschriebene Transformationsfeld „Urbanisie-
rung“ bildet die Basis für das vorliegende Gutachten 
(Kap. 3.1). 

Im Folgenden identifiziert der WBGU exemplarische 
transformative Handlungsfelder, also solche Bereiche 
der Stadtentwicklung, in denen der WBGU die größten 
potenziellen Hebelwirkungen für die urbane Transfor-
mation zur Nachhaltigkeit sieht. Das Konzept der trans-
formativen Handlungsfelder bildet eine der tragenden 
Säulen des vorliegenden Gutachtens, sowohl für die 
Darstellung der Herausforderungen der urbanen Trans-
formation zur Nachhaltigkeit als auch für die Ableitung 
von Handlungsstrategien und Forschungsbedarf (Kap. 
9, 10). Die ausgewählten Handlungsfelder stehen auf 
der normativen Grundlage des in Kapitel 3 vorgestell-
ten normativen Kompasses mit seinen drei Dimensio-
nen (1) Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, 
(2) Teilhabe und (3) Eigenart. Diese drei Dimensionen 
umschreiben den Raum, innerhalb dessen Städte sich 
entwickeln sollten sowie die Bedingungen, unter denen 
sie die Transformation zur Nachhaltigkeit gestalten 

können. 
Transformative Handlungsfelder sind also große, 

übergreifende Themen innerhalb des Transformations-
felds „Urbanisierung“. Die Auswahl der transformati-
ven Handlungsfelder erfolgte mit Blick auf die Bedeu-
tung für die Transformation, die quantitative wie sys-
temische Relevanz, die Dringlichkeit, das Potenzial 
zur Vermeidung von Pfadabhängigkeiten sowie einen 
möglichst großen Zusatznutzen. Die Herausforderung 
bestand darin, die Breite des Themas Urbanisierung mit 
wenigen transformativen Handlungsfeldern anzudeu-
ten und dabei Perspektivverengungen zu vermeiden.

Bei den vom WBGU identifizierten transformativen 
Handlungsfeldern handelt es sich erstens um fünf Berei-
che, die bereits international breit diskutiert werden, 
die der WBGU aber vor dem Hintergrund der Transfor-
mation in Bezug auf Zeithorizonte und Größenordnun-
gen neu rahmt:

>> Dekarbonisierung, Energie und Klimaschutz in Städ-
ten (Kap. 4.2.1),

>> Mobilität und Verkehr (Kap. 4.2.2),
>> Baulich-räumliche Gestalt von Städten (urban form) 

(Kap. 4.2.3),
>> Anpassung an den Klimawandel (Kap. 4.2.4),
>> Armutsbekämpfung und sozioökonomische Dispari-

täten (Kap. 4.2.5).
Zweitens wurden drei weitere transformative Hand-
lungsfelder ausgewählt, die international vergleichs-
weise noch zu wenig politische Beachtung finden und 
in diesem Kapitel als Schwerpunkte behandelt werden:

>> Urbane Flächennutzung (Kap. 4.3),
>> Materialien und Stoffströme (Kap. 4.4),
>> Urbane Gesundheit (Kap. 4.5).

Bei allen transformativen Handlungsfeldern legt der 
WBGU besonderen Wert auf die Akteurs- und Lösungs-
perspektiven und fragt, welche Akteure und Maßnah-
men eine transformative Wirkung entfalten können. 
Eine weitere übergreifende Perspektive sind die syste-
mischen Fragen nach den Zielkonflikten, Zusatznutzen 
oder Blockaden sowie möglichen Fernwirkungen. 

Exemplarische transformative 
Handlungsfelder 4
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4.2
International diskutierte Felder

Im folgenden Kapitel werden ausgewählte, aus Sicht 
des WBGU besonders relevante transformative Hand-
lungsfelder beschrieben, die bereits international dis-
kutiert werden, die der WBGU aber vor dem Hinter-
grund der Transformation in Bezug auf Zeithorizonte 
und Größenordnungen teilweise in einen neuen Kon-
text stellt. Dies sind die fünf Handlungsfelder Dekar-
bonisierung, Energie und Klimaschutz in Städten 
(Kap. 4.2.1), Mobilität und Verkehr (Kap. 4.2.2), die 
baulich-räumliche Gestalt von Städten (urban form; 
Kap. 4.2.3), die Anpassung an den Klimawandel in 
Städten (Kap. 4.2.4) sowie Armutsbekämpfung und 
sozioökonomische Disparitäten (Kap. 4.2.5).

4.2.1	
Dekarbonisierung, Energie und Klimaschutz in 
Städten

Städte sind für etwa 70  % der globalen Energienach-
frage und der globalen Treibhausgasemissionen verant-
wortlich (Seto et al., 2014). Für die Transformation der 
Städte zur Klimaverträglichkeit geht es vor allem um 
zwei Dinge (WBGU, 2011): Die direkten CO2-Emissio-
nen müssen auf Null zurückgeführt werden, und die 
Energienachfrage muss in Grenzen gehalten werden, um 
die globale Energiewende in Richtung CO2-emissions-
freier Energiesysteme zu ermöglichen (Kap. 2.3). Dabei 
müssen auch die Emissionen durch Baustoffe berück-
sichtigt werden (Kap. 4.4.1) sowie die „graue Energie“, 
d.  h. die Energie, die direkt und indirekt für den Bau 
von Gebäuden und Infrastrukturen aufgewendet wird. 
Letztlich müssen die Städte damit unabhängig vom ste-
tigen Zufluss fossiler Energieträger werden. Millionen 
dezentraler Verbrennungsgeräte wie Öfen, Heizungen 
und Fahrzeuge müssen durch emissionsfreie Alterna-
tiven ersetzt werden. Dies gilt (u.  a. aus Gesundheits-
gründen; Kap. 4.5) überwiegend auch für die Verbren-
nung biobasierter Stoffe (Grübler et al., 2012). Gleich-
zeitig muss der Zugang zu Energie und angemessener 
Infrastruktur für mehrere hundert Millionen heutiger 
und Milliarden zukünftiger Stadtbewohner erst noch 
geschaffen werden.

Essenziell für die Transformation ist die Dekarboni-
sierung der Energiesysteme, die aber nur zu einem Teil 
direkt in den Städten beeinflussbar ist. Städte können 
ihre Energie aufgrund der hohen Dichte der Nachfrage 
in der Regel nicht lokal erzeugen, sondern importie-
ren entweder Energie oder Energieträger. So wird auch 
zukünftig die lokale Energieproduktion aus erneuer-

baren Energien nur einen Bruchteil der lokalen Ener-
gienachfrage in Städten bedienen können; Grübler et 
al. (2012:  1311) nennen hier einen Wert von weniger 
als 1  % für Megastädte. Entscheidungen auf der Stadt-
ebene haben damit weniger Einfluss auf die Energiean-
gebots- als auf die Nachfrageseite. 

Ein zentraler Ansatzpunkt für den Klimaschutz 
in Städten ist die Senkung der Energienachfrage von 
Gebäuden. Im Jahr 2010 waren Gebäude für 32  % der 
globalen Energienachfrage und 19  % der energiebe-
dingten Treibhausgasemissionen verantwortlich, wobei 
6,4  % direkte Emissionen sind (Lucon et al., 2014). 
Nach Analysen von Ürge-Vorsatz et al. (2012:  653) 
kann die Energienachfrage von Gebäuden durch holis-
tisch geplante Nachrüstungen um 50-90  % gesenkt 
werden, und neue Gebäude können mit 10-40  % des 
Energiebedarfs konventioneller Gebäude auskommen. 
Null- oder gar Plusenergiegebäude sind dagegen nur 
für ausgewählte Gebäudetypen und Siedlungsstruktu-
ren möglich, in der Regel bei niedrigen Gebäuden und 
wenig dichter Besiedlung. Insgesamt wäre nach Ana-
lyse der Autoren eine Senkung der globalen Energie-
nachfrage von Gebäuden um 46  % bis 2050 möglich 
(Ürge-Vorsatz et al., 2012). Ein Ansatzpunkt zur Effi-
zienzverbesserung ist das Konzept der Energy Servi-
ces, wobei Nutzer anstelle von Energie (z.  B. Erdgas 
oder elektrische Energie) Verträge über die Bereit-
stellung entsprechender Energiedienstleistungen (z.  B. 
Wärme oder Licht) abschließen, was für die anbieten-
den Unternehmen den Anreiz erhöht, diese möglichst 
effizient zur Verfügung zu stellen.

Ein weiterer wichtiger Hebel für den Klimaschutz in 
Städten ist der Transport (Kap. 4.2.2). Ansatzpunkte 
sind hier eine Landnutzungsplanung zur Reduzierung 
der Nachfrage nach motorisierter Mobilität, der Aus-
bau des öffentlichen Nahverkehrs, Effizienzverbesse-
rungen und Elektrifizierung von Fahrzeugen sowie ver-
besserte Frachtlogistik (Gouldson et al., 2015). Direkte 
und indirekte Emissionsminderungen können darü-
ber hinaus im Abfallsektor, etwa durch Recycling, und 
durch integrative Planung von Infrastrukturen (z.  B. 
Energie, Wasser, Abfall) erreicht werden. Grübler et 
al. (2012:  1311) kommen zu dem Schluss, dass für die 
zukünftige Energienachfrage in Städten generell syste-
mische Aspekte wichtiger sind als Eigenschaften indivi-
dueller Verbraucher und Technologien: So ist etwa der 
Anteil von öffentlichem und unmotorisiertem Verkehr 
relevanter für die transportbedingte Energienachfrage 
als die Effizienz der Fahrzeugflotte. Die Energienach-
frage in Einfamilienhausgebieten mit Passivhausstan-
dard und Hybridautos kann bedingt durch die langen 
Arbeitswege insgesamt höher sein als diejenige in dich-
teren und kompakten Städten mit einem hohen Anteil 
an ÖPNV sowie Fußgängern und Fahrradfahrern, auch 
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wenn dort die Häuser schlechter gedämmt sind. 
Die baulich-räumliche Gestalt von Städten (urban 

form) hat nicht nur einen erheblichen Einfluss auf die 
Lebensqualität in Städten (Kap. 4.2.3), sondern auch 
auf die Energienachfrage, die direkten und indirek-
ten Emissionen, die Materialflüsse oder die Müllpro-
duktion. Ansatzpunkt ist etwa das Management des 
Städtewachstums mit dem strategischen Ziel, die Zer-
siedelung und die Abhängigkeit von Autos zu reduzie-
ren (Kap. 4.2.3; Seto et al., 2014; Floater et al., 2014). 
Weitere Ansatzpunkte sind die Förderung von Fern-
wärme- oder -kühlsystemen oder der Nutzung von 
Abwärme (UNEP, 2015).

Mehrere hundert Millionen Stadtbewohner in Län-
dern mit niedrigem bis mittleren Einkommensniveau 
haben keinen Zugang zu Elektrizität oder können sich 
die Nutzung von sauberen und sicheren Energiequel-
len nicht leisten, was erheblich negative Effekte für die 
Gesundheit und die lokale Luftqualität hat (IEA und 
World Bank, 2015). Viele dieser Menschen leben in 
informellen Siedlungen, ein großer Teil davon in Südost-
asien und in Afrika südlich der Sahara. Oft fehlt neben 
dem Zugang zu Elektrizität und moderner Energie zum 
Kochen auch der Zugang zu sauberem Trinkwasser und 
sanitären Anlagen. Hindernisse für die angemessene 
Versorgung dieser Menschen mit Energie hängen viel-
fach mit dem allgemeinen Umgang der Stadtregierun-
gen mit informellen Siedlungen zusammen. Hier sind 
eher kostengünstige und schnell zu implementierende 
Lösungen gefragt als großangelegte Neuplanungen, die 
auf unrealistisch hohe Kapitalbereitstellungen über 
lange Zeiträume angewiesen sind (Grübler et al., 2012). 
Nach Einschätzung von Cartwright (2015) könnten 
etwa die derzeitigen technischen Fortschritte bei Pho-
tovoltaik, Speichertechnologie und Beleuchtung in afri-
kanischen Städten erheblich zur Reduktion der Nach-
frage nach Energie aus Großkraftwerken beitragen und 
gleichzeitig lokale Einkommensmöglichkeiten schaffen. 
Auch im Sanitärbereich gibt es technologische Alterna-
tiven zu großangelegten Infrastrukturen, etwa Kom-
posttoiletten oder Biogasanlagen, die als Zusatznutzen 
Energie bereitstellen (Cartwright, 2015). 

Nach Analysen von Gouldson et al. (2015) hat eine 
klimaverträgliche Entwicklung für Städte unmittelbare 
ökonomische Vorteile: So könnten sich die Investitio-
nen in eine energieeffiziente Infrastruktur durch die 
eingesparte Energie bereits nach 16 Jahren amortisie-
ren und im Zeitraum 2015-2050 global zu Einsparun-
gen von 16,6 Billionen US-$ führen.

4.2.2	
Mobilität und Verkehr

Die Integration von urbaner Verkehrs- in urbane Flä-
chennutzungsplanung wird in allen jüngeren globalen 
Berichten zur Urbanisierung als eine zentrale Erfolgs-
bedingung für eine nachhaltige Stadtentwicklung gese-
hen (z.  B. UN-Habitat, 2013a; OECD, 2015a; UNEP, 
2015). Als eines der Hauptprobleme gilt die Domi-
nanz privater motorisierter Mobilität, die wesentlich 
die Entwicklung der Städte in Bezug auf Form, Struktur 
(Zersiedlung) und Funktion (starke funktionale Tren-
nung) mitgeprägt hat. Die Folge war eine sich selbstver
stärkende Krise der städtischen Verkehrssysteme, bei 
der in einem Teufelskreis auf steigende Fahrzeugzah-
len stets mit einer Ausweitung der infrastrukturellen 
Kapazitäten reagiert wurde (UN-Habitat, 2013a:  98). 
In der Folge führte dies dazu, dass in vielen Städten 
Staus, verbunden mit starker Luftverschmutzung und 
dauerhafter Lärmbelastung zum Alltag zählen und sich 
Fahrt- und Transportzeiten erheblich verlängert haben. 
Die wirtschaftlichen Kosten städtischer Verkehrsstaus 
werden als sehr hoch eingeschätzt: Die dadurch verur-
sachten Verluste an Produktivität und verschwendeten 
Treibstoffen beliefen sich z.  B. 2010 in den USA auf 101 
Mrd. US-$ oder 713 US-$ pro Pendler (UN-Habitat, 
2013a:  60). In Buenos Aires, Mexiko-Stadt und Dakar 
werden die Kosten von Verkehrsstaus auf ca. 3  % des 
BIP beziffert (UNEP, 2012a:  34), in Kairo auf 4  % des 
BIP (UKAID und DFID, 2012:  8). Transportsysteme 
nehmen wegen ihres Einflusses auf physische Akti-
vität, Luftqualität, Unfallgefährdung, Lärmbelastung 
sowie psychosozialen Stress erheblichen direkten und 
indirekten Einfluss auf die Gesundheit der Stadtbevöl-
kerung (WHO und UN-Habitat, 2010:  111). WHO und 
UN-Habitat (2010) benennen sieben Elemente für eine 
Verbesserung urbaner Transport- und Verkehrssysteme: 
Ausgangspunkt ist die Vision einer sozial gerechten, 
umweltverträglichen und barrierefreien Verkehrsent-
wicklung für alle Stadtbewohner, die Schaffung eigener 
Räume für nicht motorisierte Mobilität, die Verbesse-
rung von Fahrzeugstandards, der Einsatz ökonomischer 
Instrumente (Steuern, Gebühren) zur Eindämmung von 
Verkehr mit hoher Luftverschmutzung sowie Maßnah-
men zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit. 

Funktionierende öffentliche Transportinfrastruktu-
ren und Raum für nicht motorisierte Mobilität gelten 
zudem als Kernelemente zum Abbau urbaner Ungleich-
heit – also zur Verkleinerung des „urban divide“ (UNEP, 
2012a:  34; UKAID und DFID, 2012). Von Armut betrof-
fene urbane Bevölkerungsgruppen sind überproporti-
onal negativ von wenig leistungsfähigen städtischen 
Verkehrssystemen betroffen, da sie in der Regel am 
abhängigsten von nicht motorisierter Mobilität bzw. 
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öffentlichen Verkehrssystemen sind (WHO und UN-
Habitat, 2010). Sie leben und arbeiten oftmals direkt 
an Straßen mit dichtem Verkehr und häufigen Staus. 
Damit sind diese Bevölkerungsgruppen verstärkt 
der Belastung durch Luftverschmutzung, Lärmbelas-
tung, Unfallrisiken sowie soziale Isolation durch man-
gelnde Mobilitätsoptionen ausgesetzt, die maßgeblich 
vom motorisierten Individualverkehr ausgehen. Inso-
fern können sich die Art des Transportsystems und 
die dadurch verursachten Belastungen negativ auf die 
physische und mentale Gesundheit auswirken. Zudem 
kann der Mangel an nutzbaren Verkehrsmitteln den 
Zugang zu Gesundheitsversorgung behindern (WHO 
und UN-Habitat, 2010:  111). Eine Verkehrsplanung, 
die dem Recht auf eine Grundversorgung mit Mobi-
lität besonders auch für die wirtschaftlich benachtei-
ligte Stadtbevölkerung gerecht wird, ist – so das Fazit 
der meisten globalen Urbanisierungsberichte die sich 
mit diesem Thema befassen (UNEP, 2012a:  34; UKAID 
und DFID, 2012; WHO und UN-Habitat, 2010; Sims 
et al., 2014) – zentral für eine sozial inklusive Stadt-
entwicklung. Wenn bei der Verkehrsplanung Ziele wie 
Verkehrssicherheit, allgemeine Zugänglichkeit, Zeiter-
sparnis für arme Bevölkerungsgruppen sowie Emissi-
onsminderungen, minimale Auswirkungen auf Umwelt 
und menschliche Gesundheit verfolgt werden, kann die 
Gestaltung der urbanen Verkehrssysteme ein Kataly-
sator nachhaltiger Stadtentwicklung sein (Sims et al., 
2014:  604). Erreichen lässt sich dies, indem insbeson-
dere öffentliche Verkehrssysteme sowie Fuß- und Rad-
verkehr gestärkt werden.

Vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern 
hat die städtische Verkehrsplanung den Bedarf an 
nicht motorisierter Mobilität stark vernachlässigt (UN-
Habitat, 2009b:  156). Zugleich ist das Angebot öffent-
lichen Nahverkehrs sehr schwach ausgeprägt, so dass 
dieses Vakuum durch private Dienste wie Minitaxis, 
Jeepneys, Matatus, Tuk-Tuks, Rikschas usw. aufgefüllt 
wurde. Entwicklungs- und Schwellenländer haben die 
Möglichkeit, beim Aufbau öffentlicher Verkehrssys-
teme durch Leapfrogging die Fehler der Industrieländer 
zu vermeiden, die Verkehrsstaus durch Erhöhung der 
Kapazitäten der Verkehrsinfrastrukturen zu bekämp-
fen versuchten, aber damit zusätzliches Verkehrsauf-
kommen provozierten (UNEP, 2012a:  34). 

Die städtische Verkehrsplanung erlebt aufgrund 
dieser Erfahrungen derzeit einen Paradigmenwechsel, 
bei dem sich das Verständnis der Planer von bloßen 
Infrastrukturentwicklern zu Förderern urbaner Mobi-
lität für alle erweitert. Dies wird als Slow-road-Bewe-
gung bezeichnet und bedeutet, dass „urban plan-
ners are asserting their role over traffic engineers or, 
at least, adopting an integrated approach rather than 
one that reduces city function down to vehicle move-

ment.“ (UN-Habitat, 2009b:  127). UN-Habitat spezifi-
zierte in Folge diesen Paradigmenwechsel (UN-Habitat, 
2013a:  198) und plädiert für eine holistische Herange-
hensweise sowie systemisches Denken und Handeln: 
„It is essential that travel is recognized as a ‘derived 
demand’ – i.e. derived from the need for people to soci-
ally and economically ‘interact’. The end or objective 
of most travel is to meet a friend, earn income, attend 
school or purchase a good, not movement per se“. Ein 
wichtiges Element dieses Paradigmenwechsels ist damit 
die Erreichbarkeit: In Städten mit guter Erreichbarkeit 
(accessible cities) liegen nicht nur bestimmte Orte (z.  B. 
Arbeit, Wohnen) nah beieinander, sondern diese Städte 
verfügen auch über sichere Fußgänger- und Radfahr-
wege sowie erschwingliche und qualitativ hochwertige 
öffentliche, klimaverträgliche Transportmöglichkei-
ten. Ähnlich argumentieren auch der IPCC (Sims et al., 
2014), LSE Cities et al. (2013), WHO und UN-Habitat 
(2010). UNEP (2012a:  34  f.) betont in diesem Zusam-
menhang den Zusatznutzen klimaverträglicher, integ-
rierter Verkehrsentwicklung und plädiert für Investitio-
nen in Projekte, die Verkehrsaufkommen mindern oder 
vermeiden helfen. Dabei wird neben klimaverträglichen 
Antrieben auch die Förderung der Fußgängerfreund-
lichkeit in der Verkehrsentwicklung (Pedestrianisation) 
als ein zentrales Element genannt. 

UN-Habitat (2013a:  200  f.) identifiziert in seinem 
Bericht „Planning and design for urban mobility“ sechs 
Politikfelder für eine nachhaltige städtische Verkehrs-
politik. Neben der (1) Förderung integrierter Verkehrs- 
und Flächennutzungsplanung wird für eine (2) Wie-
derbelebung städtischer Verkehrsplanung, insbeson-
dere die Verknüpfung zwischen urbaner Form und Ver-
kehrsplanung durch die Optimierung von Dichte und 
funktionaler Mischung plädiert. (3) Zudem wird die 
Neuausrichtung von Investitionen in Transportinfra-
strukturen als Handlungsfeld identifiziert, insbeson-
dere die Erhöhung öffentlicher Ressourcen für Ver-
kehrsinfrastrukturen, die der Mehrheit der Stadtbe-
völkerung zugutekommen. Der gegenwärtige Hang zu 
Straßenbau und Autobahnen, so UN-Habitat (2013a), 
sollte korrigiert und mehr Mittel für nicht motorisierte 
Mobilität und öffentliche Transportinfrastrukturen ein-
gesetzt werden. Darüber hinaus wird (4) bei Investiti-
onsentscheidungen der Teilhabe großes Gewicht gege-
ben, um sicherzustellen, dass Planungs- und Investiti-
onsentscheidungen sozial inklusiv sind und alle Bevöl-
kerungsgruppen repräsentieren. Schließlich werden (5) 
die Neuausrichtung der städtischer Institutionen und 
der urbanen Governance auf diese Ziele sowie (6) die 
Reform des rechtlichen und regulatorischen Rahmens 
genannt, um die skizzierten Maßnahmen zu ermögli-
chen. 

Es gibt zumindest in größeren Städten in Industrie
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ländern erste Indikatoren für eine Trendwende in 
der Verkehrsentwicklung, auf der nachhaltigere Pla-
nungs- und Governance-Ansätze aufbauen können 
(Abb. 4.2‑1). Immer mehr Städte führen Umweltzo-
nen ein oder verbieten den Zugang von motorisiertem 
Individualverkehr in die Innenstädte. Heute gibt es 
bereits in über 210 Städten Umweltzonen und in über 
360 Städten autofreie Zonen. Im Jahr 2000 gab es in 
nur fünf Städten Mietfahrräder, im Jahr 2013 verfüg-
ten bereits 678 Städte in Industrie- und Schwellenlän-
dern über diese Möglichkeit und in 186 Städten gab es 
Planungen für die Einrichtung von Mietradsystemen. 
In Nordamerika ist die Zahl der Car-Sharing-Nutzer 
von 12.000 (2003) auf rund 1 Mio. (2013) gestiegen 
(GCEC, 2014:  14). Dagegen hat sich die Verbreitung von 
Elektromobilität langsamer entwickelt als antizipiert. 

4.2.3	
Baulich-räumliche Gestalt von Städten  
(urban form)

Die baulich-räumliche Gestalt von Städten (urban 
form) hat einen erheblichen Einfluss auf viele Aspekte 
der Transformation zur Nachhaltigkeit, etwa auf 
Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, 
Ressourcennutzung, Zugang zu adäquatem Wohn-
raum und öffentlichen Räumen. Sie prägt darüber hin-
aus die Ortsbindung und Identität der Stadtbewohner. 
Dabei können die langen Lebensdauern von Gebäu-
den und urbanen Infrastrukturen zu Pfadabhängig-

keiten (z.  B. der Energienutzung, der Emissionen, der 
Lebensstile und Konsummuster usw.) führen, die auf 
lange Sicht schwierig zu ändern sind (Seto et al., 2014). 
Andererseits kann eine lange Lebensdauer auch Vor-
teile in Bezug auf Ressourceneffizienz oder Ortsiden-
tität haben. Städtebau (formal oder informell) ist somit 
ein entscheidender Hebel für eine Initiierung positiver, 
aber auch negativer Pfadabhängigkeiten von Städten.

Sowohl Gebäude als auch die durch sie bestimm-
ten öffentlichen oder privaten Freiräume definieren 
die bauliche Gestalt von Städten. Je nach betrachtetem 
Maßstab (Parzelle, Block, Quartier, Gesamtstadt oder 
Region) rücken dabei verschiedene Aspekte in den 
Vordergrund: Während die Parzelle vor allem durch die 
Form und das Material einzelner Gebäude geprägt wird, 
sind für die Gesamtstadt stärker Fragen von Dichte, 
Nutzung, Interkonnektivität und Zugang relevant (Seto 
et al., 2014). Dabei stehen die baulichen Aspekte von 
Stadtgrundriss und Stadtaufriss stets in einer Wech-
selbeziehung zu den sozialen Aspekten der Wahrneh-
mung und des Gebrauchs von städtischen Räumen 
(Mayer et al., 2011:  63). Durch diese Beziehung zeigt 
sich der Mehrwert, den urbane Räume jenseits einer 
abstrakten Zuordnung von Funktionen besitzen (Wolf-
rum und Nerdinger, 2008). Nach Mayer et al. (2011) 
führt eine hohe Qualität der gebauten Umwelt zu einer 
höheren Akzeptanz bei den Bewohnerinnen bzw. Nut-
zenden und fördert damit die Belebung urbaner Räume. 
Je größer die Möglichkeiten der Raumaneignung sind, 
desto wahrscheinlicher wird die Ortsbindung der 
Stadtbevölkerung. Architektur und Städtebau müssen 
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Abbildung 4.2-1
Urbane Mobilität im Umbruch. Erste Einführung und globale Verbreitung progressiver Planungs- und Governance-Ansätze.
Quelle: angelehnt an Hidalgo und Zeng, 2013
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dabei einen starken Rahmen bieten, der Veränderun-
gen, Ergänzungen und Erweiterungen verträgt (Mayer 
et al., 2011:  64). Aufgrund der steten Veränderungen 
von Stadtumwelt, Lebensstilen und Präferenzen der 
Stadtbevölkerung kann es kein konstantes, zeitunab-
hängiges Optimum baulicher Gestaltung geben. Die 
gebaute Umwelt nutzt sich ab und die Bewohner und 
ihre Lebensstile verändern sich. Daher müssen Gebäude 
und Außenräume sich anpassen können, ohne dabei 
an Qualität zu verlieren (Mayer et al., 2011:  64). Nach 
Ascher sollten „new urbanisms (...) be a flexible urba-
nism, aesthetically opened, reflexive, with active parti-
cipation and, formally speaking, an urbanism of devices 
able to elaborate and negotiate solutions rather than 
drawing specific plans.“ (Ascher, 2001:  85, zitiert in 
Duarte und Beirao, 2011:  879).

Die baulich-räumliche Gestalt von Städten hat zudem 
erheblichen Einfluss auf Ressourcennutzung und die 
Energieeffizienz von Städten. Es wird z.  B. geschätzt, 
dass der weltweite Gebäudebestand für ca. 31  % des 
globalen Energieverbrauchs verantwortlich ist (Ürge-
Vorsatz et al., 2012:  653). Um den hohen städtischen 
Energieverbrauch zu senken, muss die Energieeffizienz 
sowohl von Gebäuden (Gebäudedämmung) als auch der 
gesamten Stadt verbessert werden (Lucon et al., 2014; 
Seto et al., 2014; World Bank, 2010a). 

Angesichts der geopolitischen und kulturellen Viel-
falt von Städten gibt es keine allgemeingültige „opti-
male“ Gestalt oder Dichte für Städte (Grübler et al., 
2012:  1387). Stattdessen bietet das Konzept der kom-
pakten und durchmischten Stadt eine Orientierung für 
lokal passende Lösungen (Seto et al., 2014). Demnach 
sollten Städte kompakt geplant bzw. bestehende Städte 
nachverdichtet werden. Hierdurch lassen sich zum 
einen der Energieverbrauch und die CO2-Emissionen 
von Städten verringern und zum anderen die Lebens-
qualität und die Gesundheit der Bewohner verbessern 
(Milner et al., 2012). Allerdings sind auch bei dieser 
Strategie mögliche Zielkonflikte zu beachten; z.  B. kön-
nen bei zu starker Verdichtung und zu wenigen Frei- 
und Grünräumen der urbane Hitzeinseleffekt verstärkt 
(Seto et al., 2014:  977) und soziale Probleme bei zu gro-
ßer Bevölkerungsdichte und Anonymität vergrößert 
werden (Kap. 2.4). 

Nach UN-Habitat (2015a) umfassen die Prinzi-
pien nachhaltiger Quartiere u.  a. eine hohe (Einwoh-
ner-) Dichte (mehr als 15.000 Einwohner pro km2); 
Mischnutzung (mehr als 40  % der Erdgeschossflächen 
sollten wirtschaftlich genutzt werden), eine gute sozi-
ale Durchmischung der Quartiere (20-50  % der Wohn-
nutzung soll sozialer Wohnungsbau sein), eine Limi-
tierung von Einfamilienhäusern (weniger als 10  % des 
Quartiers) und die Schaffung von adäquatem Straßen-
raum (30  % der Flächen sollte für die Straßen- bzw. 

Verkehrsnutzung zur Verfügung gestellt werden). Die 
kompakten Quartiere sollten zudem ein öffentliches 
Leben der Stadtbevölkerung ermöglichen, fahrrad- und 
fußgängerfreundlich sowie für alle Einkommensgrup-
pen erschwinglich sein (UN-Habitat, 2015a, b). 

Auch wenn diese generellen Prinzipien einer nach-
haltigen Stadtgestalt bekannt sind und internatio-
nal vertreten werden (UN-Habitat, 2015b), werden 
sie vielfach nicht umgesetzt. Äußere Einflüsse wie 
z.  B. planerische Regelungen und ökonomische Fakto-
ren fördern noch immer Zersiedelung (urban sprawl) 
oder die Errichtung von Einfamilienhaussiedlungen 
mit geringer Dichte. Auch werden häufig die Möglich-
keiten der passiven oder aktiven Energieeinsparung in 
Gebäuden oder Quartieren mangels möglicher Anreize 
oder aus Unkenntnis von Planern und Investoren nicht 
genutzt (Ürge-Vorsatz et al., 2012:  702). Voraussetzung 
einer transformativen Stadtgestaltung sind die Ent-
wicklung und Umsetzung lokal angepasster, adäquater 
Designstrategien zur klimagerechten und menschenori-
entierten Stadt- und Quartiersplanung. Dabei ist neben 
den geographischen Gegebenheiten und technischen 
Möglichkeiten vor allem der soziokulturelle Kontext 
zu beachten. Zudem sollte sich die baulich-räumliche 
Gestalt stets am „menschlichen Maßstab“ orientieren 
(Gehl, 2010; Kasten 2.4-3). 

Die kompakten Quartiere und Städte sollten anpas-
sungsfähig und flexibel gestaltet werden, damit z.  B. 
auf eine Änderung von Lebensstilen oder auf Umwelt-
katastrophen reagiert werden kann. Insbesondere für 
Städte mit risikoexponierter Lage (z.  B. Sturm- und 
Flutrisiken) kann uncertainty oriented planning eine 
sinnvolle Option sein (Jabareen, 2013:  222). Schließlich 
können bei höherer Flexibilität neue Erkenntnisse oder 
technische Neuerungen der städtischen Infrastruktur 
leichter integriert werden. Bei der baulich-räumlichen 
Gestalt einer Stadt sollten möglichst viele Akteure in 
die Stadtentwicklung einbezogen werden. Dies erhöht 
nicht nur die Ortsbindung der Bewohner, sondern för-
dert zudem den kreativen Suchprozess einer transfor-
mativen Stadtgestaltung (Kap. 8.3).

4.2.4	
Anpassung an den Klimawandel

Der Klimawandel wird zunehmend indirekte wie direkte 
Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Stadt-
bewohnern haben. Klimarisiken in Städten sind regi-
onal unterschiedlich und mit hohen Unsicherheiten 
behaftet. Dabei geht es um direkte Effekte wie Tempe-
raturextreme, Dürren oder Überschwemmungen sowie 
indirekte Effekte, etwa klimabedingte Änderungen der 
Nahrungsmittelverfügbarkeit in den Städten oder Aus-
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wirkungen auf die Wasser- oder Elektrizitätssysteme. 
Der globale Klimawandel interagiert dabei mit klima-
tischen Besonderheiten der Städte (Rosenzweig et al., 
2011). Ein Beispiel ist der städtische Hitzeinseleffekt: 
Beton und andere Baumaterialien absorbieren Wärme, 
und durch die Beseitigung von Vegetation sowie die 
Versiegelung von Flächen nehmen Verdunstung und 
ihre kühlende Wirkung ab. 

Es wird geschätzt, dass sich durch einen Meeres-
spiegelanstieg von einem halben Meter die Zahl der 
gefährdeten Menschen mehr als verdreifachen und 
der Umfang der gefährdeten Vermögenswerte (z.  B. 
Hafen- oder Industrieanlagen) verzehnfachen könnten 
(Hanson et al., 2011; Revi et al., 2014a:  19). Zu den 
20 in Bezug auf Menschen und Vermögenswerte am 
meisten gefährdeten Städten zählen Mumbai, Guang
zhou, Shanghai, Miami, Ho Chi Minh City, Kolkata, New 
York, Osaka-Kobe, Alexandria, Tokyo, Tianjin, Bang-
kok, Dhaka und Hai Phong. 

Es gilt, solche Risiken zu mindern sowie die Anpas-
sung an Klimarisiken und die Resilienz zu verbessern. 
Städte müssen im Rahmen der Katastrophenvorsorge 
Strategien für den Schutz der Bevölkerung, die Prio-
risierung künftiger Infrastrukturinvestitionen sowie 
Strategien für die Integration von Klimaschutz und 
Anpassung an Klimaänderungen in langfristige Planun-
gen entwickeln. Die Kosten können erheblich sein; die 
Anpassungskosten für städtische Wasser- und Sanitär-
versorgungssysteme allein für Afrika südlich der Sahara 
werden auf 2,7 Mrd. US-$ jährlich geschätzt (ohne die 
Kosten der Instandsetzung der heutigen Infrastruktur) 
(Revi et al., 2014a). Anpassung an den Klimawandel 
ist ein iterativer Lernprozess, der über inkrementelle 
bis hin zu einschneidenden Maßnahmen (z.  B. Umsied-
lungen, Rückzug aus vormals besiedelten Gebieten) 
als Querschnittsthema in die Stadtplanung einbezogen 
werden sollte. 

Im Rahmen von komplexer urban risk governance 
bzw. von Katastrophenvorsorge kann die Fähigkeit 
von Städten mit Klimarisiken umzugehen deutlich 
verbessert werden (Butsch et al., 2016). Im Zentrum 
einer erfolgreichen urbanen Anpassungspolitik stehen 
die Kommunen, weil eine erfolgreiche Anpassung von 
Städten wesentlich von der Integration in lokale Inves-
titionen, Politiken und dem gesetzgeberischen Rah-
men abhängt (Birkmann et al., 2010; Heinrichs et al., 
2011). Konkrete Handlungsfelder sind beispielsweise 
der Schutz verwundbarer Bevölkerungsgruppen durch 
Schaffung von Wohnraum in geschützteren Lagen, eine 
verbesserte integrierte Landnutzungsplanung oder 
geänderte Bauvorschriften, die zu hochwassersicheren 
Strukturen führen (Revi et al., 2014a). Schulungen der 
Bevölkerung und Stärkung von Rettungsdiensten für 
den Katastrophenfall sind weitere Bausteine zur Ver-

besserung der Kapazitäten zur Krisenbewältigung.
Entscheidend für das urbane Klimarisikomanage-

ment ist die Berücksichtigung wissenschaftlicher 
Expertise bei Entscheidungsprozessen. Neben den Ent-
scheidungsträgern sollten Wissenschaftler und vulne-
rable Bevölkerungsgruppen beteiligt sein (Revi et al., 
2014a). Maßnahmen der Anpassung sollen nicht nur 
auf Erfahrungswerte der Vergangenheit reagieren, son-
dern müssen auch zukünftig eintretende Ereignisse 
und Änderungen antizipieren. Das Wissen über diese 
zukünftigen, klimawandelbedingten Änderungen ist 
jedoch begrenzt und mit inhärenten Unsicherheiten 
verbunden. 

Zudem besteht Bedarf nach einer Reform der Hoch-
schulcurricula vor allem für Stadtplaner und -entwick-
ler mit dem Ziel, Klimaschutz und Anpassung an Klima-
folgen in Städten mehr Gewicht zu geben (Revi et al., 
2014a:  585). Die mangelnde Verfügbarkeit valider und 
vergleichbarer Daten als Basis für stadtplanerische Ent-
scheidungen sowie fehlende Monitoring- und Evaluie-
rungssysteme, insbesondere in Entwicklungsländern, 
sind ein weiterer vielfach geäußerter Mangel (UKAID 
und DFID, 2012). 

4.2.5	
Armutsbekämpfung und sozioökonomische 
Disparitäten

Die Überwindung extremer Armut und großer sozio-
ökonomischer Disparitäten (urban divide) in Städ-
ten wird in vielen globalen Berichten zur Urbanisie-
rung als eine der zentralen Herausforderungen einer 
nachhaltigen, inklusiven Urbanisierung beschrieben 
(Revi und Rosenzweig, 2013; UNEP, 2011b, 2012a; 
UKAID und DFID, 2012; LSE Cities, 2009). Der Glo-
bal Report of United Cities and Local Governments on 
Local Democracy and Decentralization kommt zu dem 
Schluss: „Putting people first means putting basic local 
services first“ (UCLG, 2013:  113). Zwar können Städte 
die durch das nationale wirtschaftliche und politische 
System vorgegebenen Strukturen nicht auflösen, aber 
sie haben dennoch Gestaltungsspielraum, um soziale 
Ungleichheit zu begrenzen und die Lebensbedingun-
gen zu verbessern (LSE Cities et al., 2013). 

Zusätzlich zum „traditionellen“ Handlungsfeld der 
Armutsbekämpfung müssen Kommunen heute auf eng 
miteinander verknüpfte und wachsende multiple Risi-
ken reagieren können. Der traditionelle Fokus auf die 
Schaffung von Infrastruktur zur Überwindung städti-
scher Armut allein reicht nicht mehr aus, neu hinzu-
kommende multiple Risiken, wie z. B. Umweltrisiken, 
müssen ebenfalls berücksichtigt werden (UKAID und 
DFID, 2012). Im Bericht an UN-Generalsekretär Ban 
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Ki-moon „The Urban Opportunity: Enabling Trans-
formative and Sustainable Development“ (Revi und 
Rosenzweig, 2013) werden extreme Armut in Städten 
und die wachsende Vulnerabiltität durch Klimaände-
rungen daher als zentrale Herausforderungen identifi-
ziert. Um extreme Armut in Städten zu mindern, die 
Neubildung von Slums zu verhindern, die Produktivi-
tät zu steigern und nachhaltige Entwicklung zu unter-
stützen, müssen Städte einen universellen Zugang zur 
Grundversorgung mit Infrastrukturen und Dienstleis-
tungen ermöglichen: Wohnen (affordable housing for 
all; Leitmotiv Habitat II: adequate shelter for all), Was-
ser- und Sanitärversorgung, Gesundheitsversorgung, 
Abfallmanagement, klimaverträgliche Energiedienst-
leistungen und Transport sowie Kommunikationstech-
nologien. „Access to basic services is key to impro-
ving the living conditions of city dwellers, the effec-
tiveness of local businesses, the attractiveness of cities 
and, in the end, the competitivness of national econo-
mies“, schlussfolgert der Third Global Report of Uni-
ted Cities and Local Governments on Local Democracy 
and Decentralization (UCLG,  2013:  30). Umwelt- und 
Klimaschutz sind weitere zentrale Handlungsfelder, 
die mit Armutsbekämpfung eng verknüpft sind. Zum 
einen geht es hier um Zugang zu ausreichend saube-
rem Wasser und Minderung der Luftverschmutzung. 
Zum anderen sollte in Strategien für eine verbesserte 
Resilienz gegenüber Naturkatastrophen, Wetterextre-
men und anderen Klimarisiken investiert werden, von 
denen Armutsgruppen besonders häufig betroffen sind 
(Revi und Rosenzweig, 2013). 

Gelingen kann eine Verbesserung der Lebensbedin-
gungen städtischer Armutsgruppen durch eine inklu-
siv gestaltete urbane Wirtschaftspolitik (inclusive eco-
nomic development), die es Kommunen ermöglicht, 
Armut, Arbeitslosigkeit, soziale Deprivation und Vul-
nerabilität durch Förderprogramme zur Beschäftigung 
Jugendlicher, zur Stärkung der Handlungskapazitä-
ten marginalisierter Gruppen und zur Förderung von 
Geschlechtergerechtigkeit zu bekämpfen (Revi und 
Rosenzweig, 2013). Allerdings wird sich wirtschaftliche 
Entwicklung nur dann positiv auf die Lebensbedingun-
gen urbaner Armutsgruppen auswirken können, wenn 
die Bedeutung der informellen Wirtschaft anerkannt 
und adäquat berücksichtigt wird. Konkret werden in 
dem Bericht die Entwicklung eines Systems zur Sicher-
stellung der Zugangsrechte zu Basisdienstleistungen 
(a system of urban entitlements), die Schaffung eines 
sozialen Sicherungsnetzes sowie Angebote zur For-
malisierung informeller Tätigkeiten durch die öffentli-
che Hand genannt. Kommunen sollten, so der Bericht, 
sicherstellen, dass neben allen anderen Akteuren (z.  B. 
nationale Regierungen, private Investoren, internatio-
nale Durchführungsorganisationen) auch städtische 

Armutsgruppen eine Stimme erhalten und die Verbes-
serung ihrer Lebensbedingungen mitgestalten können 
(Revi und Rosenzweig, 2013). 

4.3
Transformatives Handlungsfeld „Urbane 
Flächennutzung“

Urbane Flächen nehmen nur einen geringen Teil der 
globalen Landfläche ein. Satellitengestützte Schätzun-
gen schwanken derzeit zwischen 0,2 und 2,8  % urbaner 
Landnutzung weltweit (Angel et al., 2005, 2011; Potere 
und Schneider, 2007; Seto et al., 2011). Trotz des ver-
gleichsweise geringen Prozentsatzes an städtischer 
Grundfläche ist der Einfluss von Städten als Treiber 
globaler Landnutzungstrends sehr groß (Kap. 2.3.3.2). 
Der Flächenverbrauch von und in Städten und ihrem 
Umland steigt erheblich durch den Druck, den die der-
zeit in Städten lebenden 54  % (UN DESA, 2015) der 
insgesamt mehr als 7 Mrd. Menschen ausüben. Dies 
führt zu Flächenknappheit und verstärkter Nutzungs-
konkurrenz, denn in Städten und – in Abhängigkeit von 
der geographischen Lage – auch im Stadtumland ist die 
Ressource Land begrenzt. Innerhalb der Städte kon-
kurrieren urbane Flächen unterschiedlicher Nutzungen 
(z.  B. für Wohnraum, Gewerbe, Infrastruktur und Grün-
räume) miteinander, häufig eingebettet in einen sehr 
dynamischen Boden- und Immobilienmarkt. 

Durch die derzeitigen Urbanisierungs-, Sub-
urbanisierungs- und Periurbanisierungsprozesse 
(Kap. 2.2.1.4) werden zum einen in den Stadtrandge-
bieten fortlaufend Acker- oder Naturboden in urbane 
Flächen umgewandelt und versiegelt – der sogenannte 
Flächenverbrauch. Hierbei handelt es sich regelmäßig 
um irreversible Eingriffe in Natur und Landschaft (Seto 
et al., 2011:  1). Zum anderen erhöht sich der Druck auf 
grüne Innenstadtflächen, die aufgrund ihrer Zentralität 
begehrte Wohn- und Bürolagen sind. Es wird prognos-
tiziert, dass der zukünftige Flächenverbrauch von Städ-
ten überproportional zum Bevölkerungswachstum stei-
gen wird – in Entwicklungsländern wird bei einer Ver-
dopplung der Bevölkerung bis 2030 sogar mit eine Ver-
dreifachung des Flächenzuwachses gerechnet (Angel et 
al., 2011). Großer Bedarf an Flächen besteht vor allem 
in den stark wachsenden Städten Asiens und Afrikas. 
Gerade hier trifft der rasante städtische Flächenver-
brauch allerdings oft auf unzureichende Strukturen 
einer Flächennutzungsplanung sowie eine schwache 
urbane Governance. Die Verteilung, Neu- und Überpla-
nung sowie das Management urbaner Flächennutzun-
gen beeinflussen Nachhaltigkeit, Funktionalität und 
Lebensqualität einer Stadt maßgeblich und über einen 
längeren Zeitraum. Art und Weise urbaner Flächennut-
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zung sind zentrale Weichenstellungen für die gesamte 
Stadtentwicklung. 

Darüber hinaus nehmen urbane Akteure erheblichen 
Einfluss auf die Flächennutzung in ländlichen Räumen. 
Dieser ergibt sich u.  a. aus der Versorgung der Stadtbe-
völkerung mit Nahrungsmitteln, Energie oder Rohstof-
fen, die außerhalb urbaner Flächen gewonnen werden 
(Kap. 2.3.3.2), und der Entsorgung städtischer Abfälle 
etwa durch Deponierung außerhalb urbaner Flächen 
(Kap. 4.4). Grundsätzlich ergeben sich aus dieser Stadt-
Land-Beziehung für die globale sowie lokale Landnut-
zung komplexe Problemlagen, die nachfolgend schwer-
punktmäßig im Hinblick auf Flächen in der Stadt und 
in ihrem direkten Umland analysiert werden (zum Ein-
fluss der Städte auf die Nutzung weit außerhalb urba-
ner Räume liegender Flächen: Kasten 4.3-1).

4.3.1	
Urbane Flächennutzung 

Im aktuellen globalen Urbanisierungsprozess wach-
sen und verändern sich bestehende Städte in unge-

kanntem Ausmaß. Je größer die Dynamik ist, mit der 
Städte wachsen und sich ändern, desto unübersichtli-
cher sind die Prozesse urbaner Flächenentwicklung und 
-nutzung. Diese werden in der Regel beeinflusst durch 
Eigentumssysteme, ihre hoheitlichen oder gewohn-
heitsrechtlichen Vorgaben sowie die daran gebundenen 
wirtschaftlichen Mechanismen der Verfügung und Nut-
zung von Land. 

4.3.1.1	
Nutzungs- und Verfügungsrechte urbaner Flächen 
Weltweit existiert eine Vielfalt rechtlicher Modelle, die 
das „Ob“ und „Wie“ der Verfügung über Flächen sowie 
die Nutzung von – in diesem Kontext insbesondere 
städtischen – Flächen regeln. Neben öffentlichen oder 
privaten individuellen Nutzungs- und Verfügungsrech-
ten existieren weitere Systeme die, basierend auf viel-
schichtigen kulturellen und historischen Einflüssen, 
auch kollektive Eigentums- und Nutzungsformen aner-
kennen. 

Flächen können parzelliert werden, d.  h. es wer-
den Grundstücke gebildet, an denen Eigentum erwor-
ben werden kann. In der Gesetzgebung jedes Landes 

Kasten 4.3-1

Land Grabbing durch urbane Akteure

Die globale Urbanisierung wirkt sich nicht nur auf die Flä-
chennutzung in Städten und ihrem Umland aus: Urbane 
Akteure nehmen auch vielschichtigen Einfluss auf die Nut-
zung von Flächen ländlicher, von Städten entfernter Räume, 
z.  B. für die Nahrungsproduktion, Energiegewinnung, flä-
chenintensive industrielle Produktionsprozesse oder Erho-
lungsfunktionen (Kap. 2.3.3.2). Mit der wachsenden Kon-
zentration wirtschaftlicher Aktivitäten in Städten, insbeson-
dere in Global Cities (Kap. 2.2.1.5), nimmt daher deren „dis-
proportionale Kontrolle“ über räumlich verteilte Ressourcen 
wie landwirtschaftliche Nutzflächen zu (Leon, 2015:  257), die 
über das rurale Hinterland der Städte weit hinausgeht und 
globale Dimensionen erreicht hat. Städte bzw. wirtschaftli-
che Akteure in Städten nehmen auch wachsenden Einfluss 
auf die Nutzung von Räumen, die sich nicht in unmittelba-
rer Nähe zu den Städten befinden. Neben dem mittelbaren 
Einfluss von Städten auf ländliche Flächennutzung ist das 
sogenannte Land Grabbing ein global zunehmendes Problem 
urbaner wie nationaler Expansion von Einflusssphären. Land 
Grabbing beschreibt Prozesse der rechtmäßigen oder illegalen 
Aneignung großer, zumeist landwirtschaftlicher Nutzflächen, 
die überwiegend in Schwellen- und Entwicklungsländern 
liegen. Die Landaneignung, bei illegaler Aneignung auch als 
Landraub bezeichnet, erfolgt in der Regel durch in- oder aus-
ländische staatliche, halbstaatliche oder private Akteure, die 
mittels langfristiger Pacht- oder Kaufverträge große Flächen 
nutzen oder erwerben. Diese werden meist für den Anbau 
von Nahrungsmitteln oder Energiepflanzen genutzt, um 
den Nahrungsmittel- und Energiebedarf der investierenden 

Länder oder Städte zu decken oder um Gewinne zu erzielen 
(BMZ, 2009:  3). Häufig sind mit dieser Landaneignung Ver-
treibungen der lokalen Bevölkerung mit direkten Konsequen-
zen für die lokalen Ökonomien und Gesellschaften verbunden 
(FIAN, 2010). Etwa 70  % der Landaneignung ereignen sich 
derzeit in Afrika (Leon, 2015). 

Nach einer Studie von J.  K. Leon, in der alle über 
200.000 ha umfassenden rechtmäßigen Landaneignungen 
seit 2006 analysiert wurden, hatten 23 der 42 größten Lan-
daneignungen ihre Basis in sogenannten Alpha-Weltstädten, 
allen voran in New York und London, gefolgt von Singapur, 
Seoul und Kuala Lumpur (Leon, 2015). Alpha-Weltstädte sind 
nach dem Globalization and World Cities Research Network 
(GaWC) solche mit der höchsten globalen Integration auf der 
obersten Hierarchiestufe in der globalen Städtevernetzung – 
gemessen insbesondere an wirtschaftlichen Interaktionen mit 
anderen Städten (Leon, 2015). Weitere Ankäufe hatten ihre 
Basis in 12 Beta-Weltstädten (nach GaWC Städte, die eine 
Großregion mit der Weltwirtschaft vernetzen), von denen 
acht Städte eine hohe globale Konnektivität oder zumindest 
spezialisierte Rolle in der Ressourcengewinnung haben.

Diese Muster zeigen, dass der Ankauf großer Landflächen 
vor allem durch (private wirtschaftliche) Akteure in Städten 
erfolgt, in denen wichtige globale Finanzdienstleister ansässig 
sind (Leon, 2015). Aufgrund der hohen Konzentration von 
Finanz- und Humankapital in diesen Städten wird sich in 
Zukunft ihr Einfluss auf das regionale Hinterland und den 
globalen ländlichen Raum voraussichtlich weiter ausdehnen 
(Globalisierung des Hinterlands: Leon, 2015:  268). Dies ver-
deutlicht die zentrale Rolle von Städten für die lokale und 
globale Ernährungssicherung sowie ihren Einfluss auf die 
Bevölkerung im ländlichen Raum, deren Lebenssituation 
durch Landaneignungen beeinträchtigt wird.



4 Exemplarische transformative Handlungsfelder

172

Kasten 4.3-2

Sicherung von Landrechten in informellen 
Siedlungen

Die (informellen und formellen) Landrechtssysteme beein-
flussen nicht nur die Entstehung informeller Siedlungen, 
sondern aufgrund der unklaren Rechtsverhältnisse auch 
maßgeblich deren Konsolidierungsprozess. Dieser wird ins-
besondere durch die Überlagerung unterschiedlicher Land-
rechtssysteme erschwert. Viele Verträge und Vereinbarungen 
beruhen neben den formalen Rechtssystemen vor allem auf 
traditionellen Gewohnheitsrechten sowie diversen, neuen, 
informellen Landrechtssystemen und -praktiken (Magel und 
Wehrmann, 2006:  288). In den Städten Afrikas südlich der 
Sahara können sich z.  B. mehr als fünf verschiedene Land-
rechtssysteme überlagern, was zu Verwirrung und häufig 
zu Landkonflikten führt (Wehrmann, 2008). In vielen Städ-
ten konkurrieren der formelle und informelle Bodenmarkt 
zunehmend um Land und Wohnraum ( Brueckner und Selod, 
2009:  48), die Grundstückspreise oder Wohnungsmieten lie-
gen in den informellen Gebieten aber deutlich unter denen 
des formalen Boden- und Wohnungsmarktes.

Auch wenn die Besitznahme von informellen Siedlungen 
häufig legitimiert ist (z.  B. durch lokales Gewohnheitsrecht), 
leben ihre Bewohner meist mit der Unsicherheit, jederzeit aus 
ihren Quartieren vertrieben werden zu können. Lokalregie-
rungen können nach vorherrschender Gesetzgebung aufgrund 
fehlender Landtitel ein Gebiet jederzeit räumen (UN-Habitat, 
2014b:  11); außerdem fehlt auch gegenüber den informellen 

Vermietern jeder Schutz vor einer Kündigung. Um diesem 
Problem zu begegnen wurde über viele Jahre versucht, die 
Sicherheit der Bewohner mit der Vergabe von Eigentumstiteln 
zu stärken und damit auch die Investitionsbereitschaft in ihre 
Häuser bzw. ihr Quartier zu erhöhen. Zusätzlich sollte ihnen 
damit – gedeckt über die Eigentumstitel - der Zugang zu pri-
vatwirtschaftlichen Märkten und Kreditaufnahme für weitere 
Investitionen ermöglicht werden (de Soto, 2000). 

Ausgehend von diesem Modell der privaten Eigentums-
titel wird international das „Kontinuum von Landrechten“ 
diskutiert (Abb. 4.3-1). Hiernach befinden sich verschiedene 
Eigentums- und Besitzformen in einem linearen Modell, das 
ein Kontinuum von informellem (unsicheren) Eigentum zu 
formalem (sicheren) privaten Grundbesitz beschreibt (Payne, 
2001:  418; Durand-Lasserve und Selod, 2009:  102  f.; UN-
Habitat und GLTN, 2011:  12). Ursprünglich sollte dieses Kon-
tinuum die Vielfalt der Eigentumsmodelle illustrieren, führte 
in der praktischen Anwendung allerdings dazu, dass in vielen 
Aufwertungsprojekten einseitig formal registriertes, privates 
Grundeigentum gefördert wurde ( Rolnik, 2012:  9). Die Woh-
nungsnot breiter Bevölkerungsgruppen wurde damit  häufig 
verschärft, da Bodenpreise und Mieten in Städten stark 
anstiegen. Das Modell blockierte in der Entwicklungszusam-
menarbeit zudem die Erprobung alternativer Nutzungs- und 
Verfügungsrechte, die den Zugang armer Bevölkerungsgrup-
pen zu Landerwerb und damit verbundenem Wohnraum stär-
ker begünstigen (Augustinus, 2010:  131). Mittlerweile wird 
das Kontinuum von Landrechten differenzierter betrachtet, 
und es sollen die Nutzungs- und Verfügungsrechte geför-
dert werden, die den Bewohnerinnen die Sicherung ihres 

Hohe
Sicherheit

Geringe
Sicherheit

Obdachlose
(pavement

dweller)

Mieter in 
Squatter-
Siedlung

Haus- /
Landbesetzer

Mieter in un-
genehmigter
Parzellierung

Besitzer in un-
genehmigter
Parzellierung

Landeigen-
tümer mit nicht
genehmigtem

Bau

Mieter mit
(rechts-

gültigem)
Vertrag

Pächter Eigentümer

„ a u s r e i c h e n d  s i c h e r “

Abbildung 4.3-1
Sicherheit urbaner Landrechte nach unterschiedlichen Nutzungs- und  Verfügungsrechten (Kontinuum urbaner Landrechte). 
Die Grafik illustriert die üblichen Formen von Nutzungs- und Verfügungs vereinbarungen und -rechten im urbanen Kontext. 
Die Arrangements auf der linken Seite sind sehr unsicher (pavement dweller, Mieter in Squatter-Siedlungen), weiter 
rechts werden sie sicherer. Am besten geschützt sind Stadtbewohner unter formal-rechtlich geschützten Vereinbarungen 
(Mieterin, Pächter, Eigentümerin). Allerdings wird auch die Schwierigkeit zunehmend größer, einen sichereren Besitzstatus 
zu erlangen (Höhe der Stufen wächst). Dies hängt häufig zusammen mit dem Vermögensstand oder dem Geschlecht 
der Bewohner, sozialen Netzwerken oder auch der politischen Stabilität in einer Stadt. Insbesondere in Städten mit 
eingeschränkter staatlicher Steuerungsfähigkeit können – abhängig von den individuellen Bedürfnissen nach günstigem, 
flexiblem Wohnraum – auch informelle Vereinbarungen „ausreichend sicher“ sein, um – zumindest kurzfristig – eine 
Existenzgrundlage und einen Zugang zu Versorgungsleistungen zu schaffen. Allerdings sind diese Siedlungsformen langfristig 
gefährdet durch Räumung und Zerstörung. 
Quelle: Payne et al., 2014
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wird geregelt, wer in welcher Art und Weise Nutzungs- 
und Verfügungsrechte an und über Grund und Boden 
erlangt. Diese können sich aus einem Grundrecht auf 
Eigentum ableiten, wie es in den westlichen Industrie
ländern regelmäßig der Fall ist. Der Eigentümer kann 
meist anderen den Besitz, d.  h. die tatsächliche Sach-
herrschaft und damit die Nutzung der Fläche einräu-
men. Die städtischen Flächen in Industrieländern sind 
in der Regel Eigentum der öffentlichen Hand oder im 
Privateigentum. In Schwellen- und Entwicklungslän-
dern finden sich noch weitere Formen von Nutzungs-
rechten, wie z.  B. Gemeinschaftsnutzungen oder tradi-
tionelle lokale Rechte (Payne et al., 2014; UN-Habitat 
und GLTN, 2011). Nicht selten überlagern sich ver-
schiedene Systeme, z.  B. wenn kollektive Nutzungsfor-
men ländlicher Regionen durch Stadterweiterungen auf 
urbane Modelle privaten und öffentlichen Eigentums 
treffen.

Die Verfügung über und die Nutzung von Flächen 
kann sich auf gesetzliche, gewohnheitsrechtliche, reli-
giöse oder informelle Landnutzungssysteme stützen 
(Payne et al., 2014; UN-Habitat, 2008; Kasten 4.3-2). 
Gesetzlich normierte Systeme unterscheiden in erster 
Linie privates und öffentliches Grundeigentum, ken-
nen aber auch gemeinschaftliches Grundeigentum. 
Der private Grundbesitz garantiert den Eigentümerin-
nen (natürliche oder juristische Personen des Privat-
rechts) eine weitreichende Verfügungsgewalt über die 
Flächen, d.  h. der Privateigentümer kann in der Regel 
die Fläche nutzen, verändern, vermieten und wieder 
verkaufen. Zudem unterliegt das private Eigentum 
einem (grundrechtlichen) Schutz vor Eingriffen des 
Staates. Gleichzeitig hat die Eigentümerin die Möglich-
keit, andere von der Nutzung der Fläche auszuschlie-
ßen. Diese Form des Eigentums soll vor allem eine 
individuelle Nutzung von Flächen garantieren (Payne, 
2001:  417). Ein Nachteil dieser privaten Grundbesitz-
modelle wird vor allem im begrenzbaren Zugang und 
im kaum möglichen Erwerb von Flächen durch einkom-
mensschwache Bevölkerungsgruppen gesehen (Payne 
und Durand-Lasserve, 2012:  12; Rolnik, 2012). Zwar 
wird in vielen Verfassungen auch eine Sozialpflichtig-
keit privaten Eigentums statuiert (z.  B. Art. 14 Abs. 2 

GG: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich 
dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“), in der urbanen 
Realität werden die Rechte privater Eigentümer jedoch 
häufig kaum begrenzt. Privateigentum an städtischen 
Flächen hindert Städte oftmals an einer nachhaltigen 
Stadtplanung. So scheitert z.  B. häufig eine Nachver-
dichtung von Städten an privaten Grundeigentümern, 
die ihre Grundstücke nicht bebauen wollen. Auch zeigt 
sich, dass Stadtverwaltungen nur schwer gemeinwohl-
orientierte Interessen gegen Interessen von Investoren 
durchsetzen können, sobald diese Eigentümer urbaner 
Grundstücksflächen sind (Altrock und Bertram, 2012; 
Lenhart, 2001).

Das Gegenmodell zum privaten Eigentum an Flächen 
ist das öffentliche Grundeigentum. Dieses wird von 
nahezu allen Gesellschaften anerkannt. Während in 
sozialistischen Systemen der Staat in der Regel über die 
gesamten Eigentumsrechte am Boden verfügt, befin-
det sich in marktwirtschaftlichen Ordnungen häufig 
nur ein geringer Prozentsatz im Eigentum der öffent-
lichen Hand, meist für strategisch bedeutende Flächen 
oder für Zwecke kommunaler Daseinsvorsorge (Payne, 
2001:  417). So ist ein erheblicher Teil der öffentlichen 
Flächen in Städten derzeit dem Straßenverkehr gewid-
met. In Europa und Nordamerika sind dies ca. 25  % der 
innerstädtischen Flächen, in vielen Städten der Schwel-
len- und Entwicklungsländer unter 15  % (UN-Habitat, 
2015d).

Die gewohnheitsrechtlichen Flächennutzungs
modelle beziehen sich in der Regel auf lokalen Grund 
und Boden, der von einer Gemeinde oder einer 
Gruppe, die sich durch kulturelle Identität oder Brauch 
bestimmt, gemeinschaftlich genutzt wird. Das Gemein-
schaftsgut (Allmende) kann sich auf Flächen und Infra-
strukturen, z.  B. Bewässerungssysteme, beziehen. Diese 
gewohnheitsrechtlichen Systeme entstanden meist in 
(agrarischen) Gesellschaften, in denen es kaum Wett-
bewerb um Flächen gab und somit Land selbst keinen 
wirtschaftlichen Wert darstellte. Demgegenüber war 
für das Überleben der Gemeinschaft die nachhaltige 
gemeinsame Nutzung des Landes notwendig (Payne 
und Durand-Lasserve, 2012:  13). Beim Übergang in 
urbane Gesellschaften wurden bzw. werden diese 

Wohnraum garantieren (Payne et al., 2014; Abb. 4.3-1). Da 
das Eigentum und die Nutzungs- und Verfügungsrechte auf 
einer Vielfalt sozialer und ökonomischer Kontexte beruhen, 
kann es im Ergebnis kein allgemein gültiges Ideal des urbanen 
Landbesitzes geben. Der (formal registrierte) private Grund-
besitz ist somit nur eine (sichere) Option unter vielen multi-
dimensional verbundenen Rechten und Regelungen (Payne et 
al., 2014; Rolnik, 2012:  9  f.; Farha, 2015).

Die Sicherung von Landrechten ist eine zentrale Voraus-

setzung für adäquate Wohnverhältnisse, insbesondere zum 
Schutz vor Vertreibung. Daneben sind sie häufig Vorausset-
zung, um politische Rechte einfordern zu können oder den 
Zugang zum formalen Arbeitsmarkt zu haben. Die Förderung 
kreativer Ansätze zu urbanem Boden, Eigentum und Wohn-
raum ist zentral. Insbesondere sollten die soziale Funktion 
von Eigentum an Boden und Immobilien sowie eine Diversität 
von Eigentümermodellen gefördert werden (Kap.  4.3.3, 
7.3.5). 
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Eigentumsmodelle meist durch formale oder informelle 
Systeme ergänzt, überlagert und abgelöst (Durand-Las-
serve, 2005). Gewohnheitsrechtliche Flächennutzungs-
modelle gibt es in Europa nur noch vereinzelt (z.  B. bei 
lokalen Wegerechten); in vielen Schwellen- und Ent-
wicklungsländern sind sie allerdings noch weit verbrei-
tet, wenn auch in Städten weniger als auf dem Land 
(Payne und Durand-Lasserve, 2012).

In einigen Staaten und Städten gibt es für religiöse 
Gemeinschaften spezielle Eigentumsformen an Land. 
Dies trifft z.  B. für islamische Gesellschaften zu, wo sich 
(meist parallel zum formalen System) eigene Konzepte 
zum Zugang zu und zur Nutzung von Land, parallel zum 
formalen System, halten konnten (Sait und Lim, 2006). 

Informelle Verfügungs- und Nutzungsmodelle fin-
den sich vor allem in Städten von Schwellen- und Ent-
wicklungsländern. Sie bilden sich häufig dort, wo for-
male Systeme versagen, indem sie z.  B. dem schnellen 
Bevölkerungswachstum und der damit verbundenen 
Nachfrage nach günstigen Flächen für Wohnraum nicht 
nachkommen (Rolnik, 2012:  7; Kap. 7.3). In solchen 
Fällen sind die Bewohner quasi aus der Not heraus 
gezwungen, illegal Land zu besetzen oder außerhalb 
des rechtlich normierten Rahmens Flächen zu bebauen. 
Häufig finden sich auch Überlappungen von formeller 
und informeller Landnutzung, wenn z.  B. ein Grund-
stückseigentümer einen formalen Rechtstitel besitzt, 
aber eine informelle Nutzung zulässt. 

Im Vergleich zu den Änderungen politischer oder 
sozioökonomischer Systeme sind die (rechtlichen) Flä-
chennutzungs- und Verfügungssysteme in ihren Ände-
rungen relativ träge (Payne und Durand-Lasserve, 
2012:  15  f.). Insgesamt lässt sich jedoch beobachten, dass 
es derzeit einen globalen Trend gibt von mehrheitlich 
kollektiven Nutzungsmodellen hin zu einer wachsenden 
bzw. mittlerweile dominierenden Form des individua-
lisierten privaten Grundeigentums. Diese Veränderung 
findet insbesondere im Zusammenhang mit der Forma-
lisierung und Vergabe von Grundstücksrechten in Ent-
wicklungsländern statt (Kasten 4.3-2). Diese einseitige 
Förderung individualisierten privaten Grundeigentums, 
die u.  a. von internationalen Organisationen propagiert 
wird, steht mittlerweile auch in der Kritik. Dies gilt ins-
besondere für Städte in Entwicklungsländern, in denen 
die Verdrängung von alternativen Eigentums- und Nut-
zungsmodellen dazu führen kann, dass es zu Landkon-
flikten kommt und schwache Einkommensgruppen dau-
erhaft von den Bodenmärkten ausgeschlossen werden, 
da die Bodenpreise durch den Formalisierungsprozess 
steigen (Durand-Lasserve und Selod, 2009:  110). Ver-
mehrt wird vor allem für Entwicklungsländer gefordert, 
dass das (formal registrierte) private Grundeigentum 
nicht als einzige Option gefördert wird, sondern ledig-
lich als eine Alternative unter der Vielzahl der – multi-

dimensional verbundenen – Modelle fungiert (Payne et 
al., 2014; Rolnik, 2012:  9  f.; Durand-Lasserve und Selod, 
2009). 

4.3.1.2	
Handel mit Boden und Immobilien 
Flächen können zudem kommodifiziert werden, d.  h. 
der Boden wird rechtlich als Wirtschaftsgut angesehen 
und es wird entsprechend mit ihm gehandelt. Durch 
die rasanten Urbanisierungsprozesse (Kap. 2.1) und die 
dadurch entstehende immer größere Nachfrage nach 
dem immer knapper werdenden unbeweglichen Wirt-
schaftsgut Fläche steigen die städtischen Boden- sowie 
die zumeist daran gekoppelten Immobilienpreise. Häu-
fig führt dies zur Gentrifizierung von Vierteln, die sich 
z.  B. durch den Zuzug wohlhabenderer Bevölkerungs-
gruppen zu Luxusvierteln oder reinen Büroquartieren 
wandeln. 

Die große Nachfrage nach urbanen Flächen hat welt-
weit zu einer Zunahme an nationalen und internationalen 
spekulativen Boden- und Immobiliengeschäften geführt. 
Es wird angenommen, dass 60–70  % der Bankgeschäfte 
in Industrieländern im Zusammenhang mit Boden- und 
Immobilienspekulation stehen (Turner, 2015). Dies zeigt 
sich u.  a. auch an der Zahl der steigenden Immobilien-
milliardäre weltweit. Allein im Jahr 2015 sind 25 neue 
Immobilienmilliardäre bei Forbes gelistet worden, so dass 
mittlerweile 157 der gelisteten Milliardäre ihr Vermögen 
über Immobiliengeschäfte gewinnen (Forbes, 2015). Von 
den 20 reichsten Immobilienmilliardären stammen über 
die Hälfte aus Südostasien. 

Allerdings führen spekulative Immobilienmärkte 
vielfach zu großen Krisen. So gibt es zahlreiche Bei-
spiele „geplatzter Immobilienblasen“ wie z.  B. bereits 
die Immobilienblasen in Alabama und Chicago von 
1810 und 1830, den „Florida land boom“ der 1920er 
Jahre sowie die japanische „asset price bubble“ 1986-
1991 oder die spanischen Immobilienkrisen 1985-2008 
(Kennard und Hanne, 2015). Auch die sich zur globalen 
Krise ausgeweitete Finanzkrise 2008 hatte ihren Aus-
gangspunkt in den überhitzten Boden- und Immobili-
enmärkten der USA (FCIC, 2011). 

Die Spekulation mit Boden und Immobilien ist kein 
„Privileg“ westlicher Global Cities: So werden nach 
einem Ranking von Cushman & Wakefield (2015) mitt-
lerweile fünf afrikanische Immobilienmärkte unter den 
zehn Märkten mit den besten Ertragsperspektiven für 
weltweite Boden- und Immobilieninvestitionen gelis-
tet. Die spekulativen Märkte führen allerdings häufig 
auch zu hohen Leerstandsraten sowohl im Bereich von 
Luxusimmobilien als auch in formellen wie informellen 
Wohnungsmärkten für schwächere Einkommensgrup-
pen. Daneben sind Immobiliengeschäfte anfällig für Kor-
ruption und Geldwäsche (Kasten 4.3-3).
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4.3.1.3 	
(Städtebauliche) Flächennutzungsregulierungen
Flächen sind die Grundlage jeder baulichen Stadtentwick-
lung. Auf ihrer Grundlage entwickelt sich z.  B. die bau-
lich-räumliche Gestalt von Städten und Stadtquartieren 
– formal geplant oder auch durch informelle Urbanisie-
rungsprozesse. Zusätzlich prägt der Gebrauch der Stadt-
bewohnerinnen und -besucher die Nutzung der Flächen. 
Grundsätzlich lassen sich hierbei verschiedene funkti-
onale Nutzungen unterschieden, wie z.  B. die Nutzung 
von Flächen zum Wohnen, Arbeiten, gewerbliche und 
industrielle Tätigkeiten sowie die Nutzung als Verkehrs-, 
Freizeit- und Erholungsraum. Fallen mehrere Nutzun-
gen zusammen, wird von Mischnutzungen gesprochen. 
Diese verschiedenen Nutzungen liegen meist (horizon-
tal) nebeneinander, können sich aber – insbesondere in 
Städten mit einer hohen (baulichen) Dichte – auch verti-
kal, d.  h. in der Höhe überlagern. Zusätzlich können ein-
zelne Nutzungen wiederum die Flächenentwicklung in 
Städten entscheidend mit beeinflussen. So haben z.  B. 
Transportkosten und -wege einen erheblichen Einfluss 
auf die Flächenerschließung und die Dichte von Stadt-
gebieten (Seto et al., 2011:  7).

Hoheitliche Nutzungsregulierung
Die staatliche Regulierung zur Nutzung von Flächen in 
Städten bedient sich des typischen Repertoirs hoheit-
licher Handlungsformen (Gesetze, Satzungen, Pläne) 
und verschiedener Steuerungsinstrumente (Abgaben, 
Ge- oder Verbote, Subventionen). Sie enthalten norma-
tive Vorgaben dafür, wie eine Stadtfläche genutzt wer-
den sollte oder darf. Die hoheitliche Regulierung von 
Stadtflächennutzungen verfolgt insbesondere die Steu-
erung jeglicher Flächennutzung, die je nach Konzept 
durch soziale, räumliche, ökologische, wirtschaftliche 
Nutzung oder eine Mischung dieser Aspekte motiviert 
sein kann. Die Funktionen hoheitlicher Regulierung in 
Bezug auf Stadtflächen sind vielfältig: So kann sie die 
Dichte oder Höhe der Bebauung bestimmen, Zonie-
rungen schaffen, die bestimmte Nutzungen festlegen 
oder versuchen, das Wachstum außerhalb bestimm-
ter Grenzen zu verhindern (urban growth boundaries; 
Brueckner, 2009:  4  ff.; Henderson, 2009:  26  f.). Obwohl 
es zwischen verschiedenen Rechtsordnungen starke 
Unterschiede bei den Regulierungen der Stadtflächen-
nutzung gibt, lassen sich Ziele, Funktionen und Instru-
mente allgemein beschreiben. Eine erfolgreiche Anwen-

Kasten 4.3-3

Korruption und Geldwäsche im Boden- und 
Immobilienmarkt 

Die enormen Gewinnspannen der Boden- und Immobili-
enmärkte werden häufig in intransparenten Transaktions
geschäften erzielt. Dadurch ist dieser Wirtschaftssektor zum 
einen extrem anfällig für Korruption, vor allem in Form der 
Bestechung einzelner Beamter bei Landkäufen oder Bauge-
nehmigungen (z.  B. in Kairo: Kap. 5.3). Zum anderen bie-
ten Boden- und Immobiliengeschäfte auch Gelegenheit zur 
Geldwäsche, d.  h. der Einschleusung illegal erwirtschafteten 
Geldes in den legalen Wirtschaftskreislauf (BKA, 2011; AUS-
TRAC, 2015; TI-UK, 2015; Story und Saul, 2015; Unger und 
Ferwerda, 2011). Diese Gefahr droht insbesondere in Städ-
ten, in denen der Zugang zu Boden- und Immobilieneigentum 
intransparent gestaltet ist. Nach Schätzungen von Transpa-
rency International UK könnte beispielsweise ein erheblicher 
Teil der Luxusimmobilien in der Londoner Innenstadt mit 
illegalen Geldern gekauft sein (TI-UK, 2015), da in London 
anonyme ausländische Briefkastenfirmen aus Steueroasen 
Zugang zu städtischen Boden- und Immobilieneigentum 
besitzen. Derzeit werden in London ca. 36.240 Eigentumstitel 
– eine Fläche von ca. 5,8 km2 – von anonymen ausländischen 
Briefkastenfirmen in Steueroasen gehalten (TI-UK, 2015:  3), 
fast die Hälfte davon in den teuren Innenstadtlagen der City 
of Westminster, Kensington und Chelsea (TI-UK, 2015:  16). 
Die Personen hinter den Briefkastenfirmen sind aus dem 
Grundbuch nicht ersichtlich, und bei Verkauf wird der Boden 
und die Immobilie mitsamt der ausländischen Briefkasten-
firma veräußert. Diese Geschäfte können sehr anfällig sein 
für Geldwäsche. So waren z.  B. bei den (wenigen) in Großbri-
tannien strafrechtlich verfolgten Fällen von Korruption oder 

Geldwäsche im Bereich der Immobilienwirtschaft zu ca. 75  % 
Briefkastenfirmen in Steueroasen involviert (TI-UK, 2015:  3). 
Wegen der Schwierigkeit bei der Aufklärung derartiger Delik-
te muss davon ausgegangen werden, dass sich in den Krimi-
nalstatistiken nur ein geringer Teil der Korruptionsfälle – und 
auch der Fälle von Geldwäsche in der Immobilienwirtschaft 
– widerspiegelt. Das Dunkelfeld im Bereich der Korruption 
wird deshalb generell als überaus hoch eingeschätzt (BKA, 
2014:  12; Bannenberg, 2002). Im Bereich der Geldwäsche 
wird nach Angaben der UN die kriminalstatistische Aufklä-
rungsquote weltweit sogar auf unter 1  % geschätzt (UNODC, 
2011:  7).

Die Korruptionsanfälligkeit von Boden- und Immobi-
liengeschäften betrifft dabei nicht allein das Segment der 
weltweiten Luxusimmobilien, sondern auch „einfache“ 
Boden- und Immobilienkäufe: Nach Umfragen von Transpa-
rency International gehört die Bodenvergabe zu den drei am 
stärksten von Korruption betroffenen Wirtschaftsbereichen. 
So gaben z.  B. 38  % der kenianischen, 58  % der indischen und 
75  % pakistanischen Befragten an, dass sie Schmiergelder für 
die Registrierung bzw. Vergabe von Grundstücken zahlen zu 
mussten (TI, 2013). Auch in China, wo der Staat das alleinige 
Eigentumsrecht am Boden besitzt, verfolgten die Behörden 
allein im Jahr 2003 ca. 168.000 illegale Bodennutzungsge-
schäfte (Phan, 2005:  22). 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Boden- und 
Immobilienmarkt hochgradig anfällig für Spekulation und 
Korruption ist. Aufgrund des hohen Urbanisierungsdrucks 
und der damit zunehmenden Flächenknappheit dürfte sich 
dieses Problem künftig noch verstärken. Diesem „Ressour-
cenfluch urbaner Böden“ (Zinnbauer, 2015) zu begegnen, 
wird eines der dringendsten Herausforderungen einer trans-
formativen Flächennutzungsgestaltung sein.
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dung bzw. Umsetzung dieser Instrumente erfordert 
dabei in der Regel die Flächenerfassung und -siche-
rung (Kap. 4.3.3) sowie eine starke urbane Governance 
(Kap. 2.5).

Städtebauliche Planungsinstrumente 
Zentrales Instrument der hoheitlichen Nutzungsregu-
lierung auf lokaler Ebene ist die Stadtplanung. In einem 
Mehrebenensystem wird die Stadtplanung beeinflusst, 
verzahnt oder gar determiniert durch höherrangige Stu-
fen der Planung, z.  B. landesweite oder regionale Pläne. 
Hauptinstrumente der Stadtplanung sind Flächen-
nutzungs-, Master- oder Bebauungspläne (inklusive 
ihrer schriftlichen Erläuterungen), die Vorgaben für 
das gesamte Stadtgebiet oder für Stadtteile beispiels-
weise zu Siedlungstypen, Arten und Maß der bauli-
chen Nutzungen usw. festlegen. Städtebauplanung teilt 
die Städte regelmäßig in Zonen ein, in denen eine Nut-
zung dominiert (z.  B. Wohnen, Gewerbe- und Industrie, 
Grünräume) oder gegebenenfalls auch eine Mischnut-
zung zugelassen ist. In Abhängigkeit vom jeweiligen 
Planungsregime beziehen sich diese regulatorischen 
Maßnahmen aber nicht auf die flächenbezogenen 
Zonierungen allein (so vielfach in den USA: z.  B. McDo-
nald und McMillen, 2012:  439), sondern sind mit wei-
teren Planungszielen der Städte verknüpft. Diese kön-
nen beispielsweise darin bestehen, in Städten Entwick-
lungen zu fördern, die Resilienz gegen Auswirkungen 
des Klimawandels zu stärken, den Wiederaufbau nach 
Konflikt- und Katastrophensituationen zu steuern oder 
Kriminalität und Gewalt in Städten zu mindern (UN-
Habitat, 2009b:  13  f.). 

Städtebauplanung kann für die Bewältigung sehr 
unterschiedlicher Herausforderungen eingesetzt wer-
den. In Industrieländern steht häufig die Restrukturie-
rung bereits bebauter Flächen (z.  B. industrielle Brach-
flächen, Verkehrsflächen, Wohnflächen) im Vorder-
grund und damit einhergehend die Überwindung nicht 
nachhaltiger Pfadabhängigkeiten bereits bestehender 
Siedlungsstrukturen (Kap. 7.4). Des Weiteren besteht 
oftmals die Herausforderung, eine weitere Versiegelung 
oder auch die Zersiedelung von Flächen außerhalb von 
Siedlungsgebieten zu minimieren und zu verhindern. In 
neu entstehenden Stadtgebieten bestehen Herausfor-
derungen z.  B. in der Vermeidung negativer Pfadabhän-
gigkeiten (Kap. 7.2). Für die Regulierung der Flächen-
nutzung – insbesondere in Stadtrandgebieten – werden 
vor allem in den wachsenden Städten in Entwicklungs- 
und Schwellenländern mittlerweile auch verschiedene 
armutsreduzierende und konfliktsensible Ansätze der 
Landentwicklung angewendet. Diese umfassen z.  B. 
das guided land development, das die Entwicklung 
von Agrar- in urbanes Bauland durch Maßnahmen zur 
Infrastrukturentwicklung steuern soll. Über das land 

pooling bzw. land readjustment werden Bodenrechte 
unter Einbeziehung der lokalen Akteure neu geord-
net, um so u.  a. Raum und finanzielle Mittel für Infra-
strukturen zu schaffen. Durch Transferable Develop-
ment Rights werden die Nutzungsrechte an Flächen von 
ihren Verfügungsrechten separiert, damit die Besitzer 
in bestimmten, von der Stadtverwaltung favorisierten 
Regionen, Land entwickeln. Oder es können Commu-
nity Land Trusts als gemeinnützige Kooperativen damit 
beauftragt werden, im Sinne des Gemeinwohls Flächen 
zu erschließen und zu verwalten (Lipman und Rajack, 
2011:  12  ff.). Auch wenn diese Methoden sogar in eini-
gen wenigen autokratischen Staaten wie z.  B. China, 
Ruanda, Singapur oder einigen Golfstaaten umgesetzt 
werden konnten, scheitern sie allerdings häufig an poli-
tischen, institutionellen, rechtlichen oder finanziellen 
Hindernissen (Payne, 2014:  23).

Fiskalische Steuerungsinstrumente
Weitere hoheitliche Steuerungsinstrumente umfassen 
fiskalische Instrumente, wie Steuern auf Grund und 
Boden, auf die Wertsteigerung von Boden und Immobi-
lien bei Infrastrukturinvestitionen sowie Gebühren und 
Abgaben bei der Flächennutzung oder dem Infrastruk-
turausbau (UN-Habitat und GLTN, 2011; Seto et al., 
2014:  964  f.). Diese Steuereinnahmen können gleich-
zeitig für öffentliche Investitionen genutzt werden. Die 
Nutzung dieser ökonomischen Instrumente ist in vie-
len Städten, vor allem in Schwellen und Entwicklungs-
ländern, aufgrund fehlender oder nicht funktionie-
render Verwaltungsstrukturen schwierig (Lipman und 
Rajack, 2011:  7). Aber auch in Städten in Industrielän-
dern gibt es häufig Unzulänglichkeiten bei der Besteu-
erung von Boden und Immobilien. Es ist z.  B. möglich, 
dass beim Verkauf (privatisierter) Stadtareale die Zah-
lung von Grunderwerbsteuern entfallen: Bei einem 
Share Deal werden beispielsweise nicht die Immobi-
lien bzw. Grundstücke selbst verkauft, sondern antei-
lig eine Gesellschaft, die Eigentümerin der Immobilien 
bzw. Grundstücke ist. Ein anteiliger Verkauf der Gesell-
schaft erfolgt deshalb, weil eine Grunderwerbsteuer-
pflicht erst dann anfällt, wenn 95  % der Anteile einer 
Gesellschaft auf den Erwerber übergehen. In Berlin 
konnte z.  B. der kanadische Immobilieninvestor Brook-
field 2015 Boden und Immobilien am Potsdamer Platz 
für 1,4 Mrd. € erwerben, ohne (geschätzte 84 Mio. €) 
Steuern an die Stadt zahlen zu müssen, weil er zusam-
men mit einem anderen Investor, der den wesentlich 
kleineren Anteil erwarb, die Form eines solchen Share 
Deal nutzte (Mortsiefer und Jahberg, 2016).

Zusätzlich gibt es auch indirekte fiskalische Instru-
mente der Flächennutzungsregulierung, d.  h. Regelun-
gen aus anderen Sektoren haben starke Auswirkungen 
auf die Flächennutzung. Dies kann sich auf bestimmte 
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Sparprogramme oder die Besteuerung anderer Güter 
beziehen. So führte z.  B. in den USA eine Anhebung der 
Benzinpreise um 10  % zu einer 10  %igen Reduktion von 
Bauprojekten in den Stadtrandgebieten (Molloy und 
Shan, 2013). Neuere Steuerungsinstrumente bezie-
hen z.  B. auch einen Handel mit Flächenzertifikaten ein 
(Kasten 4.3-4).

Übertragbarkeit hoheitlicher Regulierungssysteme
Die verschiedenen Flächennutzungs- und Eigentums-
modelle sowie Instrumente zur Flächennutzungsregu-
lierung bestimmen die Entwicklung von Städten welt-
weit in unterschiedlichem Ausmaß und mit unter-
schiedlicher Schwerpunktsetzung (z.  B. im Hinblick auf 
eine gemeinwohlorientierte Stadtplanung in Brasilien: 
Kasten 4.3-5). Ein einzelnes System besteht wiederum 
aus einer Vielzahl von Akteuren, Verfahren, Instrumen-
ten sowie Gesetzen, die Verpflichtungen wie Rechte 
etablieren. Global betrachtet tragen die Systeme von 
Eigentum und Nutzungsregulierung häufig allerdings 
auch zu vielfältigen urbanen Problemlagen bei – wie 
beispielsweise Umweltproblemen, schneller Urbanisie-
rung oder Informalität (UN-Habitat, 2009b). Die Ursa-
chen sind vielfältig, denn Eigentumsmodelle und Pla-
nungssysteme variieren weltweit je nach politischem, 
kulturellem oder wirtschaftlichem Kontext erheblich 
(UN-Habitat, 2009b:  81). Eine blaupausenartige Über-
tragung von Planungssystemen oder Systemkompo-
nenten, die sich in einem politischen oder kulturellen 
Kontext als erfolgreich erwiesen haben, funktioniert 
aufgrund unterschiedlicher Ressourcen und inkompa-
tibler Gesellschaftsprozesse in anderen Städten häu-
fig nicht (UN-Habitat, 2009b; Rongwiriyaphanich, 
2014:  3). So scheitert die Übertragung westlicher Pla-
nungssysteme in Schwellen- und Entwicklungsländer 
bereits häufig an ganz verschiedenen Anforderungen 
an die Planung sowie aufgrund der unterschiedlichen 
Governance-Systeme. Auch die Übertragung freier 
Märkte und ihr Einfluss auf die Urbanisierung in Ent-
wicklungsländern wird aufgrund von dysfunktionalen 
Bodenrechtssystemen als sehr problematisch angese-
hen (Cai et al., 2015:  32).

4.3.2	
Anforderungen transformativer Flächennutzung

Im urbanen Entwicklungs- bzw. Expansionsprozess bie-
ten sich in einem vorübergehend offenen Gelegenheits-
fenster zahlreiche Möglichkeiten, durch Flächennutzung 
den Transformationsprozess zur Nachhaltigkeit in den 
Städten zu beeinflussen und unerwünschte Pfadabhän-
gigkeiten zu vermeiden. Dafür ist eine am normativen 
Kompass des WBGU (Kap. 3) ausgerichtete Langfristvi-

sion erforderlich, gekoppelt mit Klarheit darüber, wel-
che Negativentwicklungen (etwa irreversible Ressour-
cenübernutzung) vermieden werden sollten. 

4.3.2.1	
Natürliche Lebensgrundlagen, Teilhabe, Eigenart
Das normative Konzept des WBGU umfasst drei Dimen-
sionen: natürliche Lebensgrundlagen, Teilhabe und 
Eigenart, die sich wechselseitig beeinflussen und einen 
Rahmen für eine nachhaltige Entwicklung in der Stadt 
darstellen (Kap. 3). Die Flächennutzung in der admi-
nistrativen Stadtfläche sowie in ihren Erweiterungsflä-
chen ist ein zentraler Verknüpfungspunkt für alle drei 
Dimensionen und beeinflusst über ihre Ausgestaltung 
die Wechselwirkungen der drei Dimensionen unterei-
nander.

>> Natürliche Lebensgrundlagen: Die urbane Flächen-
nutzung beeinflusst sowohl den Schutz ökologischer 
Ressourcen (z.  B. Ausweisung von Schutzgebieten 
verschiedener Stufen zwecks Erhaltung der urbanen 
Ökosystemleistungen), die Bekämpfung urbaner 
Umweltbelastungen (z.  B. Verkehr/Wegenetze, Aus-
weisung ökologischer Ausgleichsflächen und Regu-
lierung des Flächenversiegelungsgrades) sowie den 
globalen Klimaschutz. 

>> Teilhabe: Flächennutzung bestimmt u.  a. den Zugang 
zu und die Verteilung von technischer sowie sozialer 
Infrastruktur im Raum und kann die substanzielle 
Teilhabe stärken. Die Flächenverfügbarkeit und 
-lage sowie die Nutzungsauflagen sind z.  B. wichtige 
ökonomische Faktoren für die Ansiedlung von Wirt-
schaftsunternehmen und stärken die ökonomische 
Teilhabe. Gleichzeitig bestimmt die Flächennutzung 
in Form verschiedener Flächennutzungs- und Eigen-
tumsmodelle den Zugang der Bewohner zu Grundei-
gentum und städtischen Räumen – und damit gege-
benenfalls auch den Zugang zu politischer Teilhabe 
in der Stadt.

>> Eigenart: Die Flächennutzung beeinflusst zahlreiche 
Aspekte der urbanen Eigenart. Durch die Eigen-
tumsmodelle und die entsprechenden Regulierun-
gen wird bestimmt, wer Zugang zu Flächenerwerb 
und -nutzung hat und wie Flächen genutzt bzw. 
bebaut werden können. Auch das urbane Kulturerbe 
(z.  B. Denkmalpflege in Deutschland) kann Identität 
und Vielfalt in Städten stärken und damit Möglich-
keiten für unterschiedliche Transformationspfade 
eröffnen. 

Ziel einer transformativen Flächennutzung ist der Inte-
ressenausgleich zwischen den drei Dimensionen und 
zugleich das Herstellen nachhaltiger Synergien. Heraus-
forderungen können sich z.  B. durch temporäre Bevölke-
rungsveränderungen ergeben, wie z.  B. in Europa aktu-
ell durch die Flüchtlingsbewegungen (Kasten 4.3‑6). 
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Bei knapper Flächenverfügbarkeit ergeben sich zahl-
reiche Zielkonflikte zwischen allen drei Dimensionen 
(z.  B. Naturschutzflächen versus Industrie- oder Wohn-
flächen versus Begegnungsräume), die durch langfris-
tige, holistische sowie adaptive und flexible Planun-

gen und ein lokal angepasstes Flächenmanagement zu 
harmonisieren sind. 

Kasten 4.3-4

Flächenverbrauch in Deutschland: 
Nachhaltigkeitsstrategie, Instrumente und 
potenzielle neue Steuerungsansätze 

Die Flächeninanspruchnahme in Deutschland geht insgesamt 
etwas zurück, allerdings ist die Inanspruchnahme für Sied-
lungs- und Verkehrszwecke nach wie vor hoch. Beispielsweise 
wurden im Jahr 2008 die Siedlungs- und Verkehrsflächen um 
95  ha pro Tag ausgeweitet (Bock et al., 2011:  21). Die exzes-
sive Flächeninanspruchnahme führt auch in Deutschland 
zu ökologischen Schäden. Es wird in Zukunft ein Verlust an 
Lebensqualität, z.  B. durch Verödung in Innerortslagen durch 
Leerstände in Wohnen, Gewerbe und Einzelhandel erwartet, 
denn es entstehen vielfach eher Neubauten in Randlagen, 
als dass genannte Leerstände ausgenutzt werden (Bock et 
al., 2011:  28). In ihrer Nachhaltigkeitsstrategie (2002) hat 
die Bundesregierung daher zwei nationale Ziele für die Flä-
chenpolitik ausgerufen, die bis zum Jahr 2020 erreicht wer-
den sollen: Die tägliche Ausweitung von Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen soll nur noch 30  ha betragen, und das Verhältnis 
von Innen- zur Außenentwicklung von Flächen bei 3:1 liegen 
(Bundesregierung, 2002; Bock et al., 2011:  41; Wunder et al., 
2013:  186  f.). Die Verantwortung für die Umsetzung dieser 
Ziele soll von allen Planungsebenen getragen werden (Bock 
et al., 2011:  45). Der aktuelle Fortschrittsbericht zur Nachhal-
tigkeitsstrategie aus dem Jahr 2012 zeigt, dass zur Erreichung 
des 30-Hektar-Ziels bis zum Jahr 2020 noch erhebliche Hür-
den zu überwinden sind. So ging zwar im Jahr 2010 die Neu
inanspruchnahme von Siedlungs- und Verkehrsflächen auf 
77  ha pro Tag zurück, aber wenn die Entwicklung fortschreitet 
wie bisher, ist das für 2020 avisierte Ziel nicht zu erreichen 
(Bundesregierung, 2012). Instrumente der Zielnäherung sol-
len u.  a. das Konzept der Innenentwicklung, Flächenmanage-
ment wie Flächenkreislaufwirtschaft, Brachflächenerfassung 
und die Umsetzung bestehenden Bau- und Planungsrechts 
sein (Bundesregierung, 2012). Exemplarisch für neue poten-
zielle Ansätze zur Erreichung der Ziele der Nachhaltigkeits-
strategie werden im Folgenden knapp die Flächenkreislauf-
wirtschaft und der Handel mit Flächenzertifikaten dargestellt.

Flächenkreislaufwirtschaft
Die Flächenkreislaufwirtschaft beschreibt einen Steue-
rungsansatz, der unnötiges Brachliegen von Flächen sowie 
die Inanspruchnahme neuer Flächen vermeiden soll: „Die 
Flächenkreislaufwirtschaft hat vorrangig und systematisch 
die Ausschöpfung aller bestehenden Flächenpotenziale im 
Bestand zum Ziel und lässt nur unter bestimmten Bedin-
gungen die Inanspruchnahme neuer Flächen zu“ (Preuß et 
al., 2007:  11). Die dahinter stehende Philosophie orientiert 
sich an der Formel „Vermeiden – Verwerten – Ausgleichen“ 
und ist damit eine Form des Flächenrecyclings (Dosch et al., 
2007:  387). Im Forschungsfeld „Fläche im Kreis“ des Experi-

mentellen Wohnungs- und Städtebaus (ExWoSt) entwickelt 
und erprobt, wird der Ansatz im EU-geförderten Projekt 
Circular Flow Land Use Management mittlerweile in sechs 
Pilotprojekten in Tschechien, Italien, Deutschland, Öster-
reich, Polen und der Slowakei getestet (CircUse, 2016; Preuß 
et al., 2007). Voraussetzung für die Einführung des Konzepts 
ist zunächst, möglichst viele hoheitliche und private Akteu-
re verschiedener Ebenen am Planungsprozess zu beteiligen 
(Preuß et al., 2011:  15). Zur Umsetzung dieses Ansatzes ist 
ein Policy-Mix erforderlich, der u.  a. Planung, Information, 
Management, Kooperation, Investitionen und finanzielle 
Anreize sowie Gesetzesänderungen umfasst (Preuß et al., 
2011:  16). Konkrete Maßnahmen wären u.  a. „die Schließung 
von Baulücken, die Wiedernutzbarmachung von Brachflä-
chen, die Nachverdichtung im engeren Sinne […], die Ver-
meidung oder Beseitigung von Gebäudeleerstand, [...] der 
Rückbau sowie eine sonstige Entsiegelung sowie Renatu-
rierung von Flächen.“ (Windoffer, 2015:  149). Das Konzept, 
Flächen möglichst umfassend zu erfassen, sie zu kategorisie-
ren und wieder zu nutzen, erscheint vielversprechend. Die 
Ergebnisse in den Testregionen werden zeigen, wie groß der 
politische, finanzielle und administrative Aufwand hierfür 
sein wird. Die Flächenkreislaufwirtschaft wäre mit dem Flä-
chenzertifikatehandel verknüpfbar, der ökonomische Anreize 
setzen könnte, um die Innenentwicklung in Städten zu stär-
ken (Preuß et al., 2011:  19).

Handel mit Flächenzertifikaten
Um die Flächeninanspruchnahme für Siedlung und Verkehr 
zu begrenzen, wird u.  a. die Idee handelbarer Flächenzertifi-
kate diskutiert. Dies bedeutet, dass jeder Stadt bzw. Kommu-
ne begrenzte Flächenausweisungsrechte in Form von Zertifi-
katen zugeteilt werden. Sofern diese nicht ausreichen, kann 
sie entweder Zertifikate von anderen Kommunen zukaufen 
oder alternativ den Bedarf für Flächenneuausweisungen 
durch Nachverdichtung, Baulückenprogramme oder ähnli-
ches senken (Walz et al., 2009:  2). Das Instrument des Flä-
chenzertifikatehandels wird in begrenztem Maße bereits in 
den USA und China verwendet und die Einführung in 
Deutschland derzeit in einem Modellprojekt des Umweltbun-
desamtes mit einer Laufzeit bis 2017 überprüft (Bizer et al., 
2012; IW Köln, 2016). Durch den Handel mit Flächenzertifi-
katen sollen sich landesweit u.  a. die Kosten zur Erreichung 
eines bestimmten Flächensparziels minimieren (z.  B. des 
genannten 30-Hektar-Ziels) sowie eine zielsichere Obergren-
ze des Flächenverbrauchs bei einer vergleichsweise flexiblen 
Planung erreichen lassen (Bovet et al., 2011). Eine Umset-
zung kann allerdings schwierig werden, sofern bereits zu viel 
Bauerwartungsland von finanzschwachen Kommunen ausge-
wiesen wurde. Statt dieses einfach zurückzunehmen, würden 
stattdessen zu viele „weiße Zertifikate“ auf den Markt gelan-
gen und sich damit der Flächenverbrauch insgesamt kaum 
mindern (Waltz, 2015).
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4.3.2.2	
Prinzipien transformativer Flächennutzung 
Flächen und deren Nutzung stellen eine zentrale Res-
source für die Transformation zur urbanen Nachhaltig-
keit dar. Der WBGU setzt sich für eine Flächennutzung 
ein, die einen maßgeblichen Beitrag zur Großen Transfor-
mation zu leisten vermag. Dafür erachtet der WBGU die 

folgenden Prinzipien als zentral, die bei den Herausfor-
derungen und Ansatzpunkten einer transformativen Flä-
chennutzungsgestaltung berücksichtigt werden sollten. 

Kasten 4.3-5

Beispiele gemeinwohlorientierter 
Stadtplanungsinstrumente in Brasilien

In Brasilien wurde Ende der 1980er Jahre das Stadtplanungs-
system reformiert. Seitdem ist u.  a. das „Recht auf Stadt“ in 
der Verfassung verankert. Die Art. 182 und 183 der brasi-
lianischen Verfassung zur Stadtentwicklungspolitik und zur 
Ersitzung von Eigentum werden näher bestimmt durch das 
1990 angenommene Stadt-Statut. Um die sozialen Funktio-
nen einer Stadt sicher zu stellen soll nach dem Stadt-Statut 
u.  a. städtisches Eigentum zugunsten des Gemeinwohls, zur 
Sicherheit und zum Wohlergehen der Bewohner einer Stadt 
und zum Schutz des ökologischen Gleichgewichts verwendet 
werden (Mengay und Pricelius, 2011:  249). Leitende Prinzi-
pien sind neben der sozialen Funktion von Immobilien- und 
Grundbesitz die faire Verteilung der Kosten und Nutzen der 
Urbanisierung sowie das demokratische Management der 
Stadt (Rodriguez und Barbosa, 2010:  25). Zudem wird das 
Recht auf Stadt (Kasten 3.5-1) in Art. 2 Abs. 1 des Stadt-
Statuts „als ein Recht auf eine nachhaltige Stadt“ definiert. 
Es wird ausdifferenziert in ein „Recht auf urbanen Raum, 
auf Wohnung, auf sanitäre Einrichtungen, auf urbane Infra
struktur, auf Transport und öffentliche Dienstleistungen 
und auf Arbeit und Freizeit (Muße) für die gegenwärtigen 
und zukünftigen Generationen“ (Mengay und Pricelius, 
2011:  249). Neben der rechtlichen Absicherung informeller 
Siedlungen durch Art. 183 der Verfassung wurden durch das 
Stadt-Statut eine Reihe progressiver Planungs- und Gover-
nance-Instrumente definiert. Diese sollen u.  a. auch die Spe-
kulationen mit Boden und Immobilien einschränken sowie 
eine sozialverträgliche Stadtentwicklung gewährleisten. Zu 
ihnen gehören u.  a.:

Masterpläne
Alle Städte mit mehr als 20.000 Einwohnern sind verpflich-
tet, Masterpläne zur Stadtentwicklung aufzustellen. Der 
Masterplan ist ein integraler Teil des städtischen Planungs-
prozesses und soll u.  a. Richtlinien und Prioritäten für den 
städtischen Haushalt entwickeln (Art. 40 des Stadt-Statutes; 
Furbino Bretas Barros et al., 2010). Im Gegensatz zu früheren 
Top-down-Planungsinstrumenten ist für die Aufstellung der 
(neuen) Masterpläne eine breite Bürgerbeteiligung vorge-
schrieben. Städten, die nicht wie gefordert Masterpläne ent-
wickeln, kann der Zugang zu Bundesmitteln in den Bereichen 
Infrastruktur- oder Gesundheitsförderung verwehrt werden 
(Goldenfum et al., 2008:  4).

Zonen von sozialem Interesse
Um adäquaten, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen bzw. zu 
erhalten haben die Stadtverwaltungen das Recht, unbewohn-
te oder unbenutzte Gebiete, informell besiedelte (Favelas) 

oder andere Gebiete als Zonen von sozialem Interesse (Zonas 
Especiais de Interesse Social – ZEIS) auszuweisen. Unbesie-
delte und ungenutzte Gebiete, die als solche ausgewiesen 
werden, dürfen nur für sozialen Wohnungsbau genutzt wer-
den. Stadtverwaltungen haben weiter die Möglichkeit, die 
Besitzer dazu zu zwingen, sie einer solchen Nutzung zuzu-
führen. Weisen Stadtverwaltungen Favelas als ZEIS aus, sind 
die Bewohner dieser Flächen vor Verdrängung geschützt. Die 
Gebiete sollen aufgewertet und allenfalls für sozialen Woh-
nungsbau genutzt werden. Die Umsiedlung von Bewohnern 
informeller Siedlungen ist stark reglementiert und Stadtver-
waltungen haben lediglich das Recht, Haushalte in problema-
tischen Gebieten (z.  B. von Erdrutschen gefährdete Hangla-
gen) oder zur Schaffung von Infrastruktur umzusiedeln. 

Zwangsnutzung und Zwangsparzellierung 
Städte können Besitzer ungenutzter oder nicht ausreichend 
genutzter Flächen dazu zwingen, diese zu parzellieren und für 
sozialen Wohnungsbau zu verwenden. Den Besitzern werden 
dazu Fristen gesetzt. Werden diese nicht eingehalten, können 
weitere Zwangsmaßnahmen ergriffen werden (Furbino Bretas 
Barros et al., 2010:  98  ff.).

Progressive Grundsteuern und Enteignungen
Die Stadt kann eine am Grundstückswert orientierte Zwangs-
steuer erheben die ansteigt, je länger den von der Stadt 
gesetzten Auflagen nicht nachgekommen wird. So versuchen 
Stadtverwaltungen, das spekulative Kaufen und Halten von 
Immobilien unrentabel zu machen und Immobilienspekulati-
on zu unterbinden. Kommt ein Immobilienbesitzer den Auf-
lagen weiterhin nicht nach, kann er von der Stadt enteignet 
werden. Die Stadt muss den Besitzer entschädigen und ihm 
den Wert des Grundstücks erstatten. Dies kann in Form von 
Anleihen geschehen, die die Stadt erst nach zehn Jahren ablö-
sen muss (Furbino Bretas Barros et al., 2010:  98  ff.).

Auswirkung von Verfassung und Stadt-Statut
Trotz der in Bezug auf Stadtentwicklung vergleichsweise fort-
schrittlichen brasilianischen Verfassung und Positivbeispielen 
wie Porto Alegre und Curitiba werden in den brasilianischen 
Großstädten „spätestens seit den 1990er Jahren fragmentie-
rende Entwicklungsprozesse in verstärktem Maß im Stadt-
raum sichtbar“ (Coy und Töpfer, 2012:  9). Dies liegt nicht 
zuletzt an der Tatsache, dass Verfassung und Stadt-Statut 
zwar progressive Instrumente bereitstellen, bei deren Anwen-
dung die Stadtverwaltungen aber häufig überfordert sind. 
Diesen fehlen zum einen die Kapazitäten, um sie planerisch 
und verwaltungstechnisch umzusetzen. Zum anderen ist der 
politische Wille zur Umsetzung auf lokaler Ebene nicht immer 
vorhanden. Weitere kommunale Gesetze und Verordnungen, 
die das Stadt-Statut hilfreich ergänzen könnten, wurden in 
einem Großteil der Städte noch nicht verabschiedet (Maricato, 
2010:  26).
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Flächenverbrauch durch dezentrale Konzentration 
und Revitalisierung minimieren 
Eine nachhaltige Flächennutzungsgestaltung kann zur 
Verminderung des Flächenverbrauchs in Städten und 
im Stadtumland beitragen und z.  B. die Bebauung land-
wirtschaftlicher Nutzflächen eindämmen. Auch bei 
einer notwendigen Erweiterung der Siedlungsfläche 
aufgrund von Bevölkerungswachstum können ver-
schiedene Maßnahmen den Landverbrauch mindern. 
Dazu gehört insbesondere die städtebauliche Nach-
verdichtung durch die „bauliche Nutzung bisher unbe-
bauter oder mindergenutzter Flächen innerhalb einer 
bereits bestehenden Bebauung“ (BBSR, 2014a:  5), z.  B. 

durch die Revitalisierung von Industriebrachen oder 
innerstädtischen Quartieren. Die urbane Restruktu-
rierung sollte gleichzeitig dazu genutzt werden, Städte 
an den Klimawandel anzupassen und die Lebensquali-
tät einer Stadt zu steigern, indem Grün- und Freiräume 
zur Verbesserung des Stadtklimas belassen bzw. erwei-
tert werden (Kap. 4.2.3). Raumplanerisch sollten dabei 
Ziele einer „dezentralen Konzentration“ verfolgt wer-
den, um einseitige Konzentrationen zu vermeiden und 
eine ausgeglichene, polyzentrische Raum- und Sied-
lungsstrukturen zu entwickeln (ARL, 2016). 

Zu unterscheiden sind zudem eine real existierende 
Landknappheit von einer erzwungenen Landknapp-

Kasten 4.3-6

Herausforderungen in der Wohnraumversorgung 
in Deutschland durch aktuelle 
Flüchtlingsbewegungen

In den Jahren 2014 und 2015 migrierten so viele Men-
schen nach Deutschland wie seit den 1990er Jahren nicht 
mehr (Mediendienst Integration, 2016a). Für das Jahr 2014 
beträgt der Wanderungssaldo, bei dem jährliche Fort- und 
Zuzüge nach Deutschland verrechnet werden, ca. 550.000 
Zuzüge (BAMF, 2014:  6; Mediendienst Integration, 2016a). 
Diese Zuzüge umfassen alle Wanderungsbewegungen nach 
Deutschland, wobei Flucht nur eine der Ursachen ist. Aller-
dings stieg auch die Zahl der Asylanträge in 2014 im Vergleich 
zu 2013 um 58  % an (BAMF, 2014:  7). In 2015 stieg die Zahl 
der Asylerstanträge im Vergleich zu 2014 sogar um 155  % an 
(BAMF, 2014:  7). Für das Jahr 2015 liegt noch keine offiziel-
le Wanderungsstatistik vor. Es wird aber auf Grundlage der 
Registrierungsdaten für das erste Halbjahr 2015 von einer 
Zuwanderungszahl für das Gesamtjahr ausgegangen, die die 
höchste seit Einführung des Registrierungssystems 1950 sein 
könnte (Mediendienst Integration, 2016a). Dies stellt Bund, 
Länder und Kommunen ebenso wie die Zivilgesellschaft 
vor die Herausforderung, auf diese Entwicklung schnell zu 
reagieren, neu hinzukommende Menschen angemessen 
unterzubringen und zu versorgen sowie ihnen kurz- und 
gegebenenfalls langfristige Perspektiven zu verschaffen. Die 
aktuelle Situation berührt an vielen Punkten den normativen 
Kompass des WBGU und die im Gutachten diskutierten Her-
ausforderungen, denn es geht darum, Migrantinnen so unter-
zubringen, dass die Anforderungen insbesondere an substan-
zielle Teilhabe eingehalten werden. Die neu zu schaffenden 
baulichen Lösungen und Flächennutzungsstrategien müssen 
dies in Bezug auf adäquaten Wohnraum, Mobilität, Zugang 
zu Gesundheitsversorgung usw. in Einklang mit bestehenden 
Umweltschutzstandards gewährleisten. 

Als eine Reaktion auf den Zuzug von Flüchtlingen und 
flankierend zur Änderung des Asylrechts wurden 2014 und 
2015 bauplanungsrechtliche Erleichterungen zur Errich-
tung und Nutzungsänderung von Flüchtlingsunterkünften 
erlassen. Die aktuelle Novellierung des §  246 BauGB, die 
am 24.10.2015 in Kraft getreten ist, dient dazu, die Unter-
bringung von Flüchtlingen durch Neubaumaßnahmen zu 
beschleunigen (Bundesregierung, 2015). Sie ermöglicht die 
Abweichung von verschiedenen bauplanungsrechtlichen 

Anforderungen, um Neubauten und Nutzungsänderungen 
in Wohn- und Gewerbegebieten sowie im Außenbereich zum 
Zwecke der Schaffung von oder Umnutzung zu Flüchtlings-
unterkünften zu erleichtern. Insgesamt können Baugenehmi-
gungen unter diesen abweichenden Standards nur bis Ende 
2019 erlassen werden, was allerdings nicht die Geltungsdau-
er bereits erlassener Genehmigungen betrifft (Krautzberger 
und Stüer, 2015). Eine Art Auffangabweichung enthält §  246 
Abs. 14 BauGB, wonach – in erforderlichem Umfang – vom 
BauGB oder auf dessen Grundlage erlassener Vorschriften 
abgewichen werden kann, wenn alle vorhergehenden Abwei-
chungsmöglichkeiten des §  246 BauGB nicht ausreichen, um 
dringend benötigte Unterkunftsmöglichkeiten zu schaffen. 

Anhand dieser Baurechtsnovelle lassen sich Interessens-
kollisionen verschiedener Dimensionen des normativen Kom-
passes (Kap. 3) einerseits und Herausforderungen für die 
Mehrebenen-Governance (Kap. 2.5, 8) zeigen: Einerseits för-
dert die Umsetzung die substanzielle Teilhabe, indem sie die 
Schaffung neuen Wohnraums erleichtert. Andererseits wer-
den Abweichungen von Umwelt- und Naturschutzstandards 
legitimiert. Durch Verfahrensverkürzungen werden Kommu-
nen nicht in der gewohnten Form in den Entscheidungspro-
zess über eine Baugenehmigung einbezogen (Krautzberger 
und Stüer, 2015). Dies mindert die Verwirklichung von Eigen-
art im Sinne des normativen Kompasses. Praktisch werden die 
bauplanungsrechtlichen Erleichterungen für Flüchtlingsun-
terkünfte nur dann für schnelle Abhilfe sorgen, wenn die 
Gemeinden zugleich mit mehr Personal ausgestattet werden 
(Krautzberger und Stüer, 2015). Die tatsächlichen Konse-
quenzen für die bauliche Umgebung werden sich vermutlich 
erst im Jahr 2020 endgültig bewerten lassen. Es ist jedoch zu 
beachten, dass insbesondere die Abweichungen von beste-
henden Umwelt- und Baustandards nur dann gerechtfertigt 
sind, wenn sie Teil einer kurzfristigen Problemlösungsstrate-
gie darstellen und nicht zu langfristigen Verfestigungen und 
damit für die Umwelt negativen Pfadabhängigkeiten führen. 
So sollten beispielsweise Alternativen zur Containerbauweise 
wie Holzbauten ebenso wie die Nutzung von bestehenden 
Flächenpotenzialen wie die bauliche Erweiterung von Flach-
dächern, die Nutzung leerstehender Immobilien oder die Zwi-
schennutzung von Bauten, die nicht als Wohnbauten konzi-
piert sind, Teil der kurzfristigen Lösungsstrategie werden 
(Difu, 2015b:  6; UBA, 2016). Langfristig sollten die bereits 
existierenden Maximen der Nutzungsmischung und Innen-
entwicklung Teil der Strategie sein (UBA, 2016), um negati-
ven Pfadabhängigkeiten vorzubeugen.
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heit, bei der z.  B. aufgrund von Boden- und Immobili-
enspekulationen innerstädtische Flächen oder Wohn-
siedlungen brachliegen bzw. leer stehen oder auch 
dem Verfall anheim gegeben werden. So beträgt z.  B. in 
Kairo die Leerstandsquote im Wohnungsbau aufgrund 
von Immobilienspekulationen im formellen als auch 
im informellen Wohnungssektor schätzungsweise bis 
zu 30  % (Sims, 2012; World Bank, 2008a). Die Land-
knappheit in den Stadtrandbereichen bzw. die riesigen 
Freiflächen in der Wüste scheinen dabei nur eine unter-
geordnete Rolle zu spielen (Kasten 5.3-1). 

Gemeinwohlorientierung urbaner Flächen
Ein nicht unerheblicher Teil der urbanen Fläche sollte 
einer gemeinwohlorientierten Nutzung vorbehalten 
sein. Dies sollte sowohl für öffentliche als auch – in Tei-
len – für private Flächen gelten. Insbesondere bein-
haltet dies – auch für von privaten Investoren durch-
geführte Stadtbauprojekte – die Ausweisung und den 
Schutz öffentlicher Räume, wie z.  B. Parks, Plätze, 
Spielplätze, kulturelle Zentren und andere Begeg-
nungsräume. Interessenskonflikte zwischen Politik, 
Verwaltung, Bürgern und Privatwirtschaft bei der Flä-
chennutzung müssen berücksichtigt werden. Vor dem 
Hintergrund einer weltweit zu verzeichnenden Domi-
nanz von Privatinvestoren in der Stadtentwicklung plä-
diert auch UN-Habitat für die Wiedererlangung öffent-
licher Gestaltungsmacht in von privaten Investitionsin-
teressen geprägten Stadträumen (UN-Habitat, 2013a). 

Flexibilisierung der Flächennutzung: urbane  
Frei- und Begegnungsräume schaffen 
Urbane Begegnungsräume verschiedenster Art sind 
wichtig für ein urbanes Zusammenleben und Lebens-
qualität sowie die soziale Kohäsion einer Gesellschaft. 
Dazu gehören neben den öffentlichen Räumen (z.  B. 
öffentliche Plätze, Straßen und Grünanlagen) auch 
gemeinschaftliche Räume (z.  B. soziale, kulturelle 
oder religiöse Gemeinschaftszentren, Vereine, Sport-
plätze). Diese Orte bieten Raum für soziale, kulturelle 
oder sportliche Aktivitäten, für die Ausbildung sozialer 
Netzwerke, zivilgesellschaftliches Engagement und für 
Kooperationen, z.  B. zwischen Bürgern und der Stadt-
verwaltung und -politik. Sie sind damit für die Bildung 
von Ortsidentität ein zentraler Aspekt (Kap. 3.5.3.2). 

Die Privatisierung öffentlicher Räume oder eine 
mangelnde Sicherheit im öffentlichen Raum stellen eine 
Gefahr für Frei- und Begegnungsräume in Städten dar, 
da sie häufig mit dem Ausschluss bestimmter Bevölke-
rungsgruppen (z.  B. Ausschluss armer Bevölkerungs-
gruppen, Gefährdung von Frauen) verbunden sind. Die 
Benutzbarkeit und Lebendigkeit von Freiräumen kann 
zwar von der Raumgestaltung beeinflusst werden – z.  B. 
durch Berücksichtigung von Übersichtlichkeit, Orien-

tierung, Barrierefreiheit und Sicherheit bei der Pla-
nung (BMVBS, 2009; Kap. 4.2.3), letztlich entscheidet 
jedoch die tatsächliche Nutzung durch unterschiedliche 
Gruppen über die Qualität des Stadtraumes. 

Anpassungsfähigkeit bzw. Reversibilität von 
Flächennutzungen
Da urbane Flächen durch sektorale Ansprüche häufig 
einseitig genutzt werden (z.  B. Verkehrsflächen), sollte 
eine nachhaltige Nutzung darauf zielen, Flächen im 
Hinblick auf zukünftige Nutzungsansprüche möglichst 
anpassungsfähig zu gestalten. Dafür sollten Flächen 
z.  B. wenig versiegelt sein, um sie an neue Rahmenbe-
dingungen anpassen und sie für neue Erfordernisse und 
Bedürfnisse nutzen zu können. Dies kann etwa durch 
dauerhafte Veränderungen, wie ein verändertes Stadt-
klima mit Zunahme an Hitzeperioden, oder reversible 
Änderungen, wie z.  B. zusätzliche Wohnraumflächen 
für eine temporäre Unterbringung von Flüchtlingen, 
erforderlich sein.

4.3.3	
Ansatzpunkte für eine Umsetzung 
transformativer Flächennutzung 

Die Prinzipien einer transformativen Flächennutzung 
(Kap. 4.3.2.2) bilden einen Rahmen für Stadtentwick-
lung, erfordern aber gleichzeitig weitreichende Verän-
derungsprozesse. Nach Ansicht des WBGU lassen sich 
diese Prozesse beispielsweise über allgemeine Gestal-
tungshebel (Kap. 4.3.3.1) und besondere Gestaltung-
modelle (Kap. 4.3.3.2) initiieren und umsetzen. Dabei 
ist zu beachten, dass diese Instrumente in engem 
Zusammenhang mit den komplexen Aushandlungspro-
zessen urbaner Entwicklung zu sehen sind. Dies erfor-
dert die Kombination hoheitlicher und konsensualer 
Gestaltungsinstrumente für das Flächenmanagement, 
auch unter Berücksichtigung informeller Prozesse und 
Strukturen zur Realisierung einer ressourcenschonen-
den, gerechten und vielfältigen Stadtentwicklung.

4.3.3.1	
Allgemeine Gestaltungsmechanismen
Eine transformative Flächennutzung kann über all-
gemeine Gestaltungsmechanismen initiiert werden. 
Dabei geht es etwa darum, urbane Eigentumsmodelle 
zu diversifizieren, Flächen zu erfassen und zu sichern, 
Nutzungen unter Berücksichtigung lokaler Rahmen-
bedingungen zu regulieren, informelle und formelle 
Aspekte von Flächennutzung zu verknüpfen sowie der 
Korruption bei der Vergabe und Nutzung von Flächen 
vorzubeugen.
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Urbane Eigentumsmodelle diversifizieren
Um Stadtflächen der einseitigen Gewinnlogik privater 
Eigentümer zu entziehen und sie wieder stärker dem 
Gemeinwohl zuführen zu können, sollte der – auch pri-
vate – Erwerb von Eigentum an städtischem Grund 
und Boden durch nachhaltige Kriterien und unter viel-
fältigen Bedingungen erfolgen (von Winterfeld et al., 
2012). So könnte z.  B. in Städten eine Sozialverträg-
lichkeitsprüfung bei Grundstücksverkäufen vorausge-
setzt werden. 

Bei der weltweit existierenden Vielzahl von Eigen-
tumsmodellen sollte insbesondere in Schwellen- und 
Entwicklungsländern die Vielzahl alternativer gewohn-
heitsrechtlicher oder informeller Eigentumsmodelle 
berücksichtigt werden (Kasten 4.3-2). Eine einseitige 
Förderung formalisierten privaten Eigentums scheint 
hier insbesondere im Hinblick auf die Einbeziehung 
armer Bevölkerungsgruppen nicht zwingend erforder-
lich oder sogar hinderlich. 

Im Sinne einer Diversifizierung urbaner Eigentums-
modelle sollten diese somit komplexer gedacht werden. 
Eine wesentliche Voraussetzung hierfür ist die Schaf-
fung gesetzlicher Grundlagen für eine Eigentumsver-
fassung, die neben privatem und öffentlichem Eigen-
tum an Flächen Formen des gemeinschaftlichen Eigen-
tums zulassen. Bei der Entwicklung der Modelle sollten 
insbesondere armutsmindernde und geschlechterge-
rechte Konzepte gefördert und umgesetzt werden.

Flächenerfassung und -sicherung
Flächen sind begrenzte Ressourcen und sollten in die-
ser Funktion erfasst und gesichert werden, etwa durch 
die Erstellung eines grundstücksscharfen, großmaßstä-
bigen Katasters, das der Registrierung der Eigentums- 
bzw. Nutzungsrechte dient und allgemein zugänglich 
sein sollte. Geographische Informationssysteme, auch 
auf Basis hochauflösender, multitemporaler Satelli-
tenbildanalysen sind ein geeignetes Instrument zur 
Bestandsaufnahme und Planung. Die Verbesserung der 
Informationsgrundlage durch die Qualifizierung von 
Flächeninformationen und Flächenbewertungen ist 
eine wichtige Voraussetzung für nachhaltiges Flächen-
management, insbesondere zur Abstimmung der Pro-
zesse in den Handlungsbereichen Planung, Informa-
tion, Organisation und Kooperation, Budget, Vermark-
tung und Durchsetzung (Bock et al., 2011). 

Für Schwellen- und Entwicklungsländer bedarf es 
gegebenenfalls spezieller Instrumente der Flächener-
fassung. Während lange Zeit auch hier galt, dass nur die 
Erfassung von individuellem privatem Eigentum eine 
sichere Methode der Landvergabe war, werden heute 
vielfach alternative Instrumente erprobt und angewen-
det. So wurde z.  B. das social tenure domain model ent-
wickelt, das eine Flächenerfassung ermöglichen soll, 

die insbesondere auch die Rechte armer Bevölkerungs-
gruppen sowie den Zugang von Frauen zu Landrechten 
berücksichtigt (STDM, 2016).

Nutzungsregulierungen 
Hoheitliche Nutzungsregulierungen, wie beispiels-
weise Planungen, Steuern, Ver- oder Gebote, können – 
unter Berücksichtigung der Eigentumsverfassung – den 
konkreten Rahmen für eine transformative Flächen-
nutzungsgestaltung schaffen. Faktoren für das Gelin-
gen einer solchen Flächennutzungsgestaltung sind 
die Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips, sowie 
lokaler Gegebenheiten, die Einbeziehung aller relevan-
ten Akteure, die Schaffung von Kapazitäten und Res-
sourcen und deren Umverteilung auf die kommunale 
Ebene sowie die Um- und Durchsetzung von Standards 
mit hoheitlichem Geltungsanspruch. Unter Berücksich-
tigung der Diversität von Stadtentwicklung lässt sich 
hierfür kein Patentrezept entwickeln; vielmehr geht es 
darum, einen Korridor zu eröffnen, der als Orientie-
rung dienen kann. Soll ein Flächennutzungssystem in 
einem Staat reformiert werden, so muss zunächst ein 
Verständnis für die Rahmenbedingungen in dem Staat 
geschaffen werden (Palmer et al., 2009). Leitfragen 
hierfür sind für jede Stadtregierung: Wie ist die Macht 
in politischer wie wirtschaftlicher Hinsicht verteilt? 
Wie funktioniert die Eigentumsverfassung? Wo liegen 
Hindernisse im bestehenden System?

Für eine transformative Flächennutzungsplanung 
sollten bestehende Planungssysteme dahingehend 
überprüft werden, ob sie lokalen Gegebenheiten gerecht 
werden. Fächert man die oben genannten Rahmenbe-
dingungen auf, sollten insbesondere folgende Bereiche, 
für eine Überprüfung bzw. Anpassung des Planungs-
systems berücksichtigt werden (ähnlich beispielsweise 
bei UN-Habitat, 2009b:  18  ff.): 

>> Subsidiaritätsprinzip, d.  h. die Wahrnehmung einer 
Aufgabe durch die jeweils unterste hierfür am bes-
ten geeignete Ebene und konsequente Umsetzung 
dieses Prinzips; 

>> Beteiligung aller relevanten Akteure, unabhängig 
von wirtschaftlicher oder politischer Macht, bei der 
Erarbeitung von Plänen sowie verbindliche Einbe-
ziehung der Dialogergebnisse;

>> Berücksichtigung des normativen Kompasses als 
Zielorientierung;

>> Schaffung ausreichender finanzieller und personeller 
Kapazitäten – nicht nur für die Erstellung, sondern 
auch für die Um- und Durchsetzung von Plänen;

>> Einbeziehung besonderer Gestaltungmodelle 
(Kap. 4.3.3.2);

>> Anpassungsfähigkeit des Systems an sich schnell 
verändernde ökologische, demographische oder 
wirtschaftliche Umstände. 
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Planerische Maßnahmen sollten zudem mit ande-
ren Formen hoheitlicher Einflussnahme wie Steuern, 
Gebühren und Subventionen verknüpft werden. Hier-
bei ist u.  a. darauf zu achten, dass auch die Steuersys-
teme lokal angepasst sind und eine Durchsetzung von 
Seiten der Lokalverwaltungen möglich ist (UN-Habitat 
und GLTN, 2011). Auch sind mögliche Ausnahmen für 
privilegierte Gruppen oder Steuerschlupflöcher durch 
Share Deals (Kap. 4.3.1.3) zu schließen. 

Berücksichtigung lokaler kontextspezifischer 
Voraussetzungen und Einbeziehung informeller 
Praktiken
Für eine nachhaltige Flächennutzungsgestaltung müs-
sen die folgenden lokalen kontextspezifischen Vor-
aussetzungen berücksichtigt werden. Die verfügbaren 
Instrumente zur Flächennutzungsgestaltung (z.  B. des 
Konfliktmanagements) sollten an das jeweilige gesell-
schaftliche, kulturelle und religiöse System angepasst 
sein und auch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
der Transformationsphasen berücksichtigen (allmäh-
liche Transformation und Förderung von Akzeptanz). 
Auch müssen je nach Kontext Kapazitäten und Exper-
tise (z.  B. zur Flächenerfassung) auf- oder ausgebaut 
werden (Fähigkeiten, Wissen, Archive, Institutionen). 
Gleichzeitig sollte eine größtmögliche Transparenz (Ein-
sichtsrechte in Pläne, Beteiligungsverfahren usw.) her-
gestellt und verschiedene Regulierungsmodelle (Infor-
mations- und Dialogformen, Betrachtung regionaler 
Modelle wie social engineering, d.  h. die Regulierung 
des ethnischen Proporzes in Wohngebieten wie z.  B. in 
Singapur) diskutiert werden.

Hoheitliche Nutzungsregulierungen stoßen bei der 
Flächennutzungsgestaltung oft an ihre Grenzen, insbe-
sondere wenn aufgrund einer schwachen Governance 
oder falscher Planungsstrategien informelle Urbani-
sierungsprozesse einen erheblichen Teil der städti-
schen Entwicklung bestimmen. Werden allerdings auch 
(gemeinwohlorientierte) informelle Aushandlungspro-
zesse berücksichtigt, wird Flächennutzung im Ideal-
fall sozial- und kulturspezifisch gebunden gestaltbar. 
Wichtig ist dabei die Anwendung adäquater Verhand-
lungs- oder Partizipationsformen (Kap. 8.3). 

Korruptionsprävention
Die Vergabe und die Nutzung von Flächen bieten zahl-
reiche Einfallstore für Korruption, d.  h. den „Miss-
brauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder 
Vorteil“ (TI, 2014:  3). Dies bezieht sich z.  B. auf die 
Bestechung und Bestechlichkeit – bei Amtshandlun-
gen oder im geschäftlichen Verkehr – von Personen 
des politischen Bereichs und der kommunalen Verwal-
tung sowie von Privatleuten oder Unternehmen (TI, 
2011; UN-Habitat und TI, 2004). Daneben ist der Han-

del mit Flächen und Immobilien auch anfällig für eine 
Vielzahl weiterer, häufig mit Korruption einhergehen-
der Delikte, wie z.  B. Veruntreuung, Betrug, Erpressung, 
Falschbeurkundung oder Geldwäsche (Søreide, 2014:  2; 
Wells, 2014; Kasten 4.3-3). Das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen gegen Korruption ist von 178 Nati-
onalstaaten ratifiziert worden (Stand: Dezember 2015), 
bleibt in der städtischen Praxis bislang aber von gerin-
ger Wirkung. Damit zukünftig Antikorruptionsstra-
tegien für die urbane Flächennutzung entwickelt und 
umgesetzt werden können, müssen alle Akteure städti-
scher Goverance in die Korruptionsbekämpfung einge-
bunden werden (Kap. 8.2.3.3). Zudem sollte mit Hin-
blick auf eine transparente und gerechte Flächennut-
zung ein gesamtstädtisches Integritätsmanagement für 
Flächen entwickelt werden. Insbesondere die Umset-
zung von Transparenz in Transaktionsgeschäften für 
Boden und Immobilien kann einen wesentlichen Bei-
trag zur Korruptionsprävention leisten. 

4.3.3.2	
Besondere Gestaltungsmodelle
Unter besonderen Gestaltungsmodellen versteht der 
WBGU verschiedene konkrete Ansätze zur Schaffung 
von (Mit-)Gestaltungs- und Möglichkeitsräumen, die 
eine Entwicklung von Städten in Richtung Transfor-
mation fördern können. Diese ermöglichen insbeson-
dere die Flächennutzung durch verschiedene Akteure 
für weitestgehend nicht kommerzielle Zwecke. Dazu 
gehören u.  a. Zwischennutzungsmodelle, Shared-Space-
Ansätze und die Urban Commons. 

Reversible Flächennutzung: Zwischennutzung
Dem Bedarf an urbanen Frei- und Erholungsräumen 
kann durch eine Flexibilisierung der Flächennutzungs-
arten entsprochen werden. Ein Beispiel ist die Zwi-
schennutzung von Gebäuden oder Flächen, deren 
ursprüngliche Nutzung aufgegeben wurde, und deren 
anderweitige Nutzung temporär gestattet wird, bis die 
Nachnutzung realisierbar ist. Typische Zwischennut-
zungen sind Gärten, öffentliche Grünflächen, Sport-
anlagen, Kunst und Kultur (Ateliers und Galerien), 
Gastronomie, Büros und Läden, soziale Einrichtungen 
wie Jugendtreffs, temporäres Wohnen (z.  B. Studen-
tenwohnheime, soziale Wohnprojekte), und gewerbli-
che Nutzung (z.  B. Märkte, Handwerk). Zwischennutzer 
können Einzelpersonen, Vereine, Nachbarschaftsgrup-
pen und Kleinunternehmen sein. Dabei kann die Dauer 
und Intensität der Nutzung variieren. Beispiele sind der 
Mellowpark in Berlin, in dem auf einem ehemaligen 
Fabrikgelände durch Eigeninitiative von Jugendlichen 
ein Sportplatz entstand, oder die Nutzung des ehema-
ligen Bremer Güterbahnhofs durch Künstler, Musiker 
und Studenten (BBSR, 2008). Wie die Freiraumgestal-
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tung kann die Zwischennutzung somit zu einer Bele-
bung von Stadtquartieren beitragen und leerstehende 
Gebäude und Flächen vor Verfall und Vandalismus 
bewahren. Auch können Bürgerbeteiligungen ange-
regt und Diskurse über die Stadtentwicklung angesto-
ßen werden. 

Flexible Flächennutzung: Shared Space
Ein Beispiel für die flexible Nutzung und die Steigerung 
der Aufenthaltsqualität öffentlicher Räume ist das Kon-
zept „Shared Space“ (gemeinsam genutzter Raum) als 
Planungsansatz, der die Zwischen- und Mehrfachnut-
zung öffentlicher Räume ermöglichen soll. Der Ansatz 
wurde in den 1990er Jahren basierend auf Erkenntnis-
sen aus der Verhaltens- und Umweltpsychologie ent-
wickelt und wurde in jüngster Zeit in Straßenräumen 
vor allem in Städten Westeuropas (vor allem Schwe-
den, Dänemark, Niederlande, UK) und der USA ver-
wirklicht (Hamilton-Baillie, 2008). Straßenräume mit 
stark begrenztem Tempolimit oder als (temporär oder 
permanent) autofrei ausgewiesene Straßen werden 
hierbei zum Aufenthalt, Spazieren, Spielen, Sport oder 
für Straßenfeste genutzt (z.  B. Städtebeispiel Mumbai: 
Kap. 5.2; Netzwerk Shared Space, o.  J.). Verschiedene 
Städte, wie z.  B. Jakarta, Bogota oder Bangkok, expe-
rimentieren bereits mit dem Konzept, das zum Teil auf 
einzelne Straßen, Viertel oder die gesamte Stadt ange-
wendet werden kann. Es gibt auch einen weltweiten 
autofreien Tag, den 21. September, mit dem aufgezeigt 
werden soll, wie die urbane Lebensqualität durch den 
Rückbau des Autoverkehrs verbessert werden kann 
(World Carfree Network, 2012). Das Konzept der Mehr-
fachnutzung von Straßenräumen ist ein gutes Beispiel, 
wie eine städtebauliche Funktionstrennung im Zuge 
einer Flexibilisierung der Flächennutzung aufgelöst 
und durch Nutzungsmischung ersetzt wird (Hamilton-
Baillie, 2008). Das Konzept lässt sich auch auf Plätze, 
Parks oder Schulhöfe anwenden, die unterschiedlichen 
Nutzergruppen temporär zur Verfügung gestellt wer-
den können. Dies setzt insbesondere die Partizipation 
und Kommunikation verschiedener Akteursgruppen 
voraus, die informelle Aushandlungsmechanismen für 
die verschiedenen Ansprüche und Bedürfnisse entwi-
ckeln müssen (Kap. 8.3). 

Städtische Gemeinschaftsgüter: Urban Commons
Gemeinschaftsgüter bzw. Allmenden spielten in der 
Geschichte vieler Städte eine große Rolle. Häufig wur-
den Ressourcen, wie z.  B. Wasser oder Land, gemein-
schaftlich geregelt und bewirtschaftet. Die Mehrheit 
dieser Gemeinschaftsgüter wurde im Laufe der letzten 
Jahrhunderte privatisiert. Seit einigen Jahren haben 
die Debatten um die Allmende – zumindest in der Wis-
senschaft – eine Wiederbelebung erfahren. Insbeson-

dere die Arbeiten von Elinor Ostrom veranschaulichen 
das Prinzip der gemeinschaftlichen Bewirtschaftung 
durch eine institutionalisierte lokale Kooperation der 
Betroffenen als (nachhaltigere) Alternative zu staatli-
cher oder privater Kontrolle (Ostrom, 1990). Angelehnt 
an die allgemeinen Theorien zu den Gemeinschaftsgü-
tern hat sich auch im städtischen Raum eine Vielzahl 
von Debatten zu den Urban Commons gebildet (Dellen-
baugh et al., 2015; Ferguson, 2014). Auch hier geht es 
in der Regel weniger um die Stadt als Ressource, son-
dern vielmehr um die Prozesse (urban commoning), in 
denen sich Gruppen von Stadtbewohnern die Verant-
wortlichkeit über urbane Projekte teilen. Diese kön-
nen sich sowohl auf kleinere Einzelprojekte wie z.  B. 
Gemeinschaftsgärten, Car-Sharing-Konzepte, Food-
Kooperativen, oder darüber hinaus auf gemeinschaft-
lich geregelte Nachbarschaften beziehen. Vielfach geht 
es bei den Urban Commons um Bottom-up-Prozesse, 
die soziale Netzwerke, Entfaltungsmöglichkeiten, Fle-
xibilität und Kreativität in der Stadt ermöglichen und 
somit die nachhaltige Stadtentwicklung positiv prägen 
können. Das Potenzial für Synergien des normativen 
Kompasses ist damit hoch. Inwieweit dieses Konzept 
auf die Stadtquartierebene ausgeweitet werden kann, 
ist bislang nicht erforscht (Kasten 10.1-8). 

Wie bei anderen primär bottom up initiierten Pro-
zessen sollten auch hier Fragen der Legitimation und 
Transparenz von Prozessen und Projekten, der Grup-
penzugehörigkeit sowie der Problematik unterschied-
licher gesellschaftlicher Machtstrukturen und Interes-
sen beachtet werden. Auch im urbanen Raum müssen 
Regeln des urban commoning beachtet werden, damit 
eine nachhaltige Bewirtschaftung gelingt, die gleich-
zeitig die Teilhabe der Bewohner ermöglicht sowie 
die Eigenart des urbanen Raumes fördert. Dabei geht 
es nicht nur um die Regelungen zur gemeinschaftli-
chen Bewirtschaftung. Im Rahmen einer transforma-
tiven Flächennutzungsgestaltung sollten von Seiten 
der Stadtverwaltungen aktiv Steuerungsmechanismen 
geschaffen werden, die eine Ausweisung und Sicherung 
von öffentlichen Räumen sowie von urbanen Gemein-
schaftsflächen ermöglichen, die sich einer marktwirt-
schaftlichen Verwertungslogik entziehen. Der Staat 
dient dabei gewissermaßen als Garant eines Möglich-
keitsraumes zur Entwicklung von Gemeinschaftsgütern 
(von Winterfeld et al., 2012:  42) sowie für die Schaffung 
urbaner Laboratorien zu bestimmten urbanen Themen. 
Die Regelungen zur nachhaltigen Bewirtschaftung soll-
ten primär durch die Gruppen selbst bestimmt werden, 
damit Freiräume für eine transformative Entwicklung 
erhalten bleiben. 
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Gemeinschaftsbasierte Wohnformen
Auch gemeinschaftsbasierte Wohnformen können dazu 
beitragen, die Dominanz von Immobilieninvestoren bei 
der Stadtentwicklung zu senken und die Spekulation mit 
Boden und Immobilien in der Stadt zu verhindern oder 
zumindest einzudämmen. Neben den oben beschriebe-
nen Ansätzen, die gemeinschaftlich genutzte, häufig 
öffentliche oder semi-öffentliche Flächen zum Gegen-
stand haben, existieren auch Konzepte, in denen die 
Gemeinschaftskomponente im Wohnbereich durch eine 
„soziale Architektur“ (Jarvis, 2011:  560) gestärkt wer-
den soll. Beim Ansatz des Cohousing handelt es sich 
um Wohnformen, in denen der private Wohnbereich 
zugunsten der gemeinschaftlichen Bereiche für die 
soziale Interaktion reduziert wird (Jarvis, 2011). Der 
Ansatz ist z.  B. in den USA, Großbritannien, Schwe-
den oder auch Japan verbreitet, wo mit gemeinsamen 
Wohnprojekten versucht wird, der wachsenden sozia-
len Isolation entgegen zu treten (Jarvis, 2011; Krokfors, 
2012). Daher bieten gemeinschaftsbasierte Wohnkon-
zepte die Möglichkeit, finanzielle, soziale (z.  B. gemein-
same Kinderbetreuung, Unterstützung älterer Men-
schen) und ökologische (z.  B. geringerer Ressourcen-
verbrauch durch gemeinsam genutzte Küchengeräte, 
geringerer Flächenverbrauch) Vorteile miteinander zu 
kombinieren. Seit den 1990er Jahren entstehen auch 
zahlreiche Wohnkooperativen in Südostasien, Südame-
rika und Afrika, wo sie insbesondere Wohnraum für 
arme Bevölkerungsgruppen schaffen sollen (Ganapati, 
2014). 

Neben genossenschaftlich organisierten Wohnfor-
men (Kap. 6.3.4) gibt es auch Baugemeinschaften, bei 
denen eine „bauwillige“ Gruppe ein eigenes Bauvor-
haben mit professioneller Unterstützung verwirklicht. 
Durch die Selbstorganisation können verschiedene 
Vorteile entstehen, z.  B. Kostenvorteile oder gemein-
schaftsbasierte Wohnformen. Diese können jedoch sehr 
stark variieren. Die Baugemeinschaften werden zudem 
für die Stadtentwicklung als positiv bewertet, da sich 
durch sie innerstädtische Quartiere stabilisieren sowie 
soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeits-
aspekte vorteilhaft integrieren können (Müller, 2015). 
Baugemeinschaften können unterschiedlich organisiert 
sein. Die Rechtsform hängt in der Regel davon ab, ob 
die Gruppe Eigentum generieren, zur Miete oder genos-
senschaftlich wohnen möchte. Daneben haben sich in 
Deutschland auch einzelne Wohn- und Siedlungspro-
jekte in einer Beteiligungsgesellschaft zum gemein-
schaftlichen Erwerb von Häusern zusammengeschlos-
sen (Mietshäuser Syndikat, 2016). Die einzelnen Pro-
jekte verfügen jeweils über die Rechtsform einer GmbH 
sowie eines Hausvereins, der sich zu Solidartransfers 
verpflichtet hat. Die Hausvereine bestimmen über die 
Gestaltung ihres Wohnprojektes hinsichtlich Miethöhe, 

Wohnungsvergabe usw. Die Eigentumstitel der Immo-
bilien liegen allerdings nicht bei den Hausvereinen, 
sondern bei einer weiteren GmbH, in der neben dem 
Hausverein das Mietshäusersyndikat als Gesellschafter 
vertreten ist. Beide besitzen Stimmenparität, so dass 
Verkauf oder Umnutzung von Boden und Immobilie 
nur einvernehmlich möglich sind. Damit soll eine Spe-
kulation mit den Projekten verhindert und langfristig 
bezahlbarer Wohnraum in (Innen-)Städten gesichert 
werden. 

Die verschiedenen beispielhaft ausgeführten For-
men gemeinschaftsbasierter Wohnprojekte zeigen, wie 
Probleme urbaner Flächennutzung (z.  B. hohe Boden-
preise) im Wohnsektor abgemildert und durch das 
gemeinschaftsbasierte, selbstbestimmte Agieren Teil-
habe und Eigenart in Quartieren gestärkt werden kön-
nen. Zudem können diese kollektiven Formen des städ-
tischen Eigentums bzw. des urbanen Wohnens dazu 
beitragen, dass ein neuer (transformativer) gesell-
schaftlicher Diskurs darüber entsteht, wie Flächen in 
Städten künftig genutzt werden sollen. 

4.3.4	
Folgerungen: Auf dem Weg zu einer 
transformativen Flächennutzungsgestaltung 

Flächen sind eine zentrale urbane Ressource. Daher ist 
die Verteilung urbaner Flächen auf verschiedene Eigen-
tümergruppen (z.  B. Kommune, Privatpersonen, Wirt-
schaft) und die Gestaltung ihrer Nutzungen zentral für 
die städtische Entwicklung, sowohl hinsichtlich sozia-
ler Aspekte des urbanen Zusammenlebens als auch der 
baulichen Ausgestaltung von Städten und Stadtquar-
tieren. Die Flächennutzungsgestaltung ist relevant für 
die meisten in diesem Gutachten betrachteten transfor-
mativen Handlungsfelder und somit ein entscheiden-
der Hebel für die Transformation der Städte zur Nach-
haltigkeit. Um negative Pfadabhängigkeiten zu verhin-
dern, sollte sich eine transformative Flächennutzung 
vor allem an den Zielen einer polyzentrischen Raum- 
und Stadtentwicklung und der Minimierung des Land-
verbrauchs, der Gemeinwohlorientierung urbaner Flä-
chen, der Flexibilisierung und Anpassungsfähigkeit 
von Flächennutzungen sowie einer nachhaltigen bau-
lich-räumlichen Gestalt (Kap. 4.2.3) orientieren. Um 
diese Zielsetzungen, die auch als Prinzipien der trans-
formativen Flächennutzung bezeichnet werden kön-
nen, in Städten umsetzen zu können, müssen die Eigen-
tumsverfassungen und ihre Gestaltungselemente dies 
ermöglichen und gegebenenfalls entsprechend umge-
staltet werden. 

Die Ressource „urbane Fläche“ ist begrenzt und ent-
sprechend stark ist die Konkurrenz um Grundeigentum 
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und Flächennutzungen. Meist entscheidet sich bereits 
mit der Bodenverteilung bzw. den Eigentumsmodel-
len, wer bzw. welche Akteursgruppe über künftige 
Bodennutzungen in einer Stadt bestimmen. Dominiert 
werden die urbanen Flächenverteilungen heute meist 
durch Boden- und Immobilienmärkte, die starken Ein-
fluss darauf haben, wie Flächen überbaut und Quartiere 
gestaltet werden. Dies führt – vor allem in Städten der 
Schwellen- und Entwicklungsländer – zum einen dazu, 
dass ärmere Bevölkerungsgruppen nicht nur aus den 
Innenstadtbereichen, sondern aus dem gesamten for-
malen Boden- und Immobilienmarkt verdrängt werden. 
Zum anderen wird aber auch die Stadtgestaltung den 
marktwirtschaftlichen Interessen einzelner Investoren 
sowie Immobilien- und Grundstücksentwickler unter-
geordnet, teils verknüpft mit Leerstandraten aufgrund 
spekulativer Boden- und Immobiliengeschäfte. 

Gekoppelt an die privatwirtschaftlichen Boden- und 
Immobilienmärkte der meisten Staaten überwiegen 
weltweit Flächennutzungsmodelle, die den Eigentü-
mern eine weitreichende Verfügungsgewalt über ihren 
Grundbesitz ermöglichen. Die Verfügungsgewalt der 
Grundeigentümer kann zwar durch hoheitliche Rege-
lungen gestaltet und begrenzt werden, zum Beispiel 
zum Wohle der Allgemeinheit. In den meisten Rechts-
ordnungen sind solche Instrumente allerdings eher 
schwach ausgestaltet und haben in der Praxis kaum 
Auswirkungen. Das führt dazu, dass die Steuerbar-
keit der städtischen Entwicklungen durch staatliche 
Akteure begrenzt ist. Dies betrifft vor allem Städte 
in Schwellen- und Entwicklungsländern, aber auch in 
Industrieländern ist – trotz höheren Formalisierungs-
grades – die Gestaltungsmacht der Stadtverwaltungen 
durch die dominante Bodenverteilung an private Eigen-
tümer geschwunden. 

Für eine Transformation der Städte zur Nachhaltig-
keit und die dafür erforderliche Umsetzung der Prin-
zipien der transformativen Flächennutzung sollten 
die Lokalregierungen zur Steuerung urbaner Entwick-
lungsprozesse (wieder) befähigt werden. Hierbei ist 
zu unterscheiden, inwieweit die Kapazitäten und der 
Grad der urbanen Governance geeignet sind, z.  B. einen 
formalisierten Bodenmarkt zu etablieren oder Grund-
steuern zu erheben. Gegebenenfalls sollten auch (dem 
Gemeinwohl verpflichtete) Eigentumsmodelle geför-
dert werden, die sich außerhalb des formalen Systems 
gewohnheitsrechtlich bzw. informell etabliert haben. 
Über die Integration solcher gewohnheitsrechtlichen 
Modelle lässt sich z.  B. die Sicherheit und Legitimität 
von Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen bes-
ser herstellen. Dabei wird es darauf ankommen, wie 
hoheitliche Entscheidungsträger sich in Zukunft mit 
informellen Akteuren verständigen können (Kap. 8.3). 
Auch in Industrieländern sollte für die urbane Transfor-

mation zur Nachhaltigkeit eine höhere Diversität von 
Eigentumsmodellen gefördert werden. Insbesondere 
die Allmende, also das urbane Gemeinschaftsgut, sowie 
weitere Gemeinschaftsmodelle urbaner Stadtnutzung 
und -gestaltung können – bei entsprechender Zielset-
zung – eine transformative Flächennutzungsgestaltung 
fördern. Daneben sollte von staatlicher Seite gesichert 
werden, dass auch bei privaten Immobilienprojekten 
das städtische Gemeinwohl stärker berücksichtigt wird. 

Über eine Vielfalt von Eigentums- und Nutzungsmo-
dellen sowie eine stärkere Verpflichtung privater Eigen-
tümer auf das urbane Gemeinwohl lässt sich zudem der 
spekulative – und oftmals korrupte – Handel mit Flä-
chen eingrenzen und die Dominanz von Investoren 
und Grundstücks- wie Immobilienentwicklern auf die 
(globale) Stadtentwicklung einschränken. Die allgemei-
nen Gestaltungsmechanismen (Kap. 4.3.3.1), d.  h. neben 
der Diversifizierung urbaner Eigentumsmodelle die Flä-
chenerfassung und -sicherung, Nutzungsregulierungen 
vor allem unter Beteiligung aller relevanten Akteure, 
die Korruptionsprävention, sowie gegebenenfalls die 
Einbeziehung informeller Praktiken, bieten eine erste 
Möglichkeit der Veränderung hin zu einer transforma-
tiven Flächennutzung; hier bedarf es der Entwicklung 
weiterer Instrumente. Die besonderen Gestaltungsmo-
delle, wie beispielsweise Shared-Space-Konzepte oder 
Projekte der Urban Commons (Kap. 4.3.3.2), bieten 
darüber hinaus Ansatzpunkte einer direkten Umset-
zung. Aufgrund der Diversität in Städten muss aller-
dings jede Stadtregierung unter Berücksichtigung (nati-
onal)gesetzlicher, kultureller und sozioökonomischer 
Grundlagen ermessen, welche Hebel geeignet sind, die 
Ziele einer transformativen Flächennutzung jeweils auf 
ihrem Hoheitsgebiet umsetzen zu können. 

4.4
Transformatives Handlungsfeld „Materialien und 
Stoffströme“

Die Geschichte der menschlichen Zivilisation ist eng 
verbunden mit einer an Umfang und Komplexität 
zunehmenden Nutzung von Materialien, die durch die 
stark wachsende Energienutzung ermöglicht wurde. 
Die Unterschiede im weltweiten Vergleich sind erheb-
lich - die Konzentration des Reichtums auf einen klei-
neren Teil der Menschheit manifestiert sich auch in der 
Kontrolle der Materialströme (Smil, 2014). 

Städte sind die Knotenpunkte der weltweiten Mate-
rialströme. Allein der Aufbau neuer Infrastruktur, der 
mit dem Urbanisierungstrend einhergeht, fordert einen 
erheblichen Materialeinsatz. Dabei geht es um Bau- 
und Konstruktionsmaterialien, aber auch um tech-
nische Infrastruktur. Städte sind gleichzeitig Orte, in 
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denen Ressourcenströme durch die Nachfrage nach 
Nahrungsmitteln und kurzlebigen Konsumgütern kana-
lisiert werden. Auch hier ist durch den Urbanisierungs-
trend und die nachholende Entwicklung mit einem 
erheblichen Anstieg zu rechnen. 

Die Zunahme der Material- und Ressourcenströme 
ist mit verschiedenen Problemen in Bezug auf die 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen (Kap. 3.3) 
verbunden. Zum einen kann die Materialnutzung mit 
unerwünschten Nebenwirkungen verbunden sein, die 
vor der eigentlichen Nutzung auftreten. Dazu gehören 
Umweltschäden, die durch Bergbau anfallen, z.  B. die 
großflächige Umwandlung naturnaher Landschaft in 
Tagebaue, Absenkungen des Grundwasserspiegels oder 
Risiken durch toxischen Abraum bzw. Abwasser aber 
auch z.  B. die CO2-Emissionen bei der Produktion von 
Zement, der dann in Form von Beton als Baumaterial 
verwendet wird (Kap. 4.4.1). Es kommen die Umwelt-
schäden hinzu, die nach der Nutzung auftreten, z.  B. 
die problematischen Auswirkungen von Plastikabfall, 
der in den Meeren landet (WBGU, 2013), oder toxi-
sche Abfälle, etwa aus Elektroschrott (Kap. 4.4.3). Zum 
anderen könnten bestimmte Schlüsselressourcen in 
wenigen Dekaden knapp werden, wenn die Extraktion 
unvermindert fortgeführt wird. Dies ist z.  B. der Fall 
für Phosphor, der essenziell für die landwirtschaftliche 
Nahrungsmittelproduktion ist (Kap. 4.4.2), oder auch 
für Seltene Erden, die für die Produktion elektronischer 
Komponenten eingesetzt werden (WBGU, 2011:  45). 

Mit der Zunahme der Material- und Ressourcen-
ströme treten auch weitere Probleme auf. In vielen 
Entwicklungs- und Schwellenländern ist die Beschäfti-
gung im Bergbausektor aufgrund mangelhafter Einhal-
tung arbeitsrechtlicher Mindeststandards mit großen 
Risiken für die Arbeiter verbunden (ILO, 2015). Hinzu 
kommen die gesellschaftlichen Risiken, die in fragilen 
Staaten mit der Förderung von Ressourcen verbun-
den sind: Korruption bis hin zum Kampf um die Kon-
trolle lukrativer Lagerstätten, der langjährige gewalt-
same Konflikte auslösen kann (Konfliktmineralien, z.  B. 
im Kongo: UNEP, 2012b:  24; Open Society Institute, 
2005). 

Der zukünftige Umgang mit Materialien und Res-
sourcen ist ein Kernelement der Transformation zur 
Nachhaltigkeit in Städten und betrifft alle Dimensio-
nen des in Kapitel 3 dargestellten normativen Kom-
passes. Die substanzielle Teilhabe, etwa der Zugang 
zu angemessenem Wohnraum, Nahrung oder Mobi-
lität, erfordert in vielen Teilen der Welt eine Auswei-
tung der Materialnutzung und der Ressourcenströme. 
Städte werden also vor der Aufgabe stehen, ihre Gestal-
tungsmöglichkeiten zu nutzen, um die negativen Aus-
wirkungen der Material- und Ressourcenströme einzu-
dämmen und müssen sich gleichzeitig an die Verknap-

pung von Schlüsselressourcen anpassen. Es wird dabei 
in der Regel um lokal angepasste Lösungen gehen, wel-
che die kulturelle Diversität der Städte und Menschen 
berücksichtigen. Dies betrifft etwa die Wahl der Bau-
stoffe, für die sich je nach Klimazone eine Kombination 
traditioneller und innovativer Materialien anbietet, die 
aber in der Realität sehr von Modeströmungen beein-
flusst wird (Kap. 4.4.1; UN-Habitat, 2015e). Auch der 
Umgang mit Abfällen und Abwässern und die Entwick-
lung hin zu einer Kreislaufwirtschaft kann nicht mit 
global einheitlichen Lösungen bewältigt werden. Die 
Dimension Eigenart (Kap. 3.5) ist damit für die Trans-
formation im Bereich der Material- und Ressourcen-
nutzung von hoher Bedeutung.

Die diskutierten Problemlagen unterscheiden sich 
in ihren Lösungsmöglichkeiten für verschiedene Sied-
lungsmuster (Kap. 7). In informellen Siedlungen gibt es 
wenig Planung beim Aufbau der Struktur und der Steu-
erung der Ressourcenflüsse, die allerdings aufgrund des 
häufig niedrigeren Einkommens und Konsums geringer 
sind. Es gibt vielfach informelle Elemente von Kreis-
laufwirtschaft – z.  B. Müllsammler – die aber in Bezug 
auf Gesundheitsschutz und Lebensbedingungen häufig 
inakzeptabel sind. Die Chancen dieser Systeme durch 
Aufwertung, Aus- und Umbau sollten geprüft werden. 
In reifen Städten und Stadtquartieren ist der Aufbau der 
Gebäude und Infrastruktur weitgehend abgeschlossen 
und es gibt in der Regel Abfall- und Recyclingsysteme, 
die Ansätze für die Weiterentwicklung in Richtung 
Kreislaufwirtschaft bieten. Pfadabhängigkeiten kön-
nen allerdings den Übergang in die Kreislaufwirtschaft 
behindern. Bei neu geplanten Städten und Stadtquar-
tieren wird in kurzer Zeit ein großer Gebäudebestand 
aufgebaut, der aus Ressourcensicht möglichst lange 
nutzbar sein sollte. Die Chance bei einer Neuplanung 
besteht darin, auch die Ressourcenflüsse von vorne 
herein mit zu planen und nachhaltig zu gestalten. 

Stellvertretend für die unterschiedlichen Problem-
konstellationen betrachtet der WBGU im Folgenden 
vertieft drei Themenkomplexe: Baustoffe, Phosphor 
und Elektroschrott.

4.4.1	
Baustoffe

Mit zunehmendem Wohlstand in vielen Teilen der 
Welt, der sich insbesondere in urbanen Räumen mani-
festiert, ist auch ein immer größerer Infrastrukturbe-
stand errichtet worden, wobei der Ausbau sich zuneh-
mend beschleunigt hat. Dabei hat sich Beton als wich-
tigstes vom Menschen geschaffenes Material entwi-
ckelt. Im Jahr 1950 wurden weltweit etwa gleich viel 
Stahl und Zement produziert; bis 2010 stieg die Stahl-
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produktion um den Faktor acht an, die Produktion von 
Zement aber um den Faktor 25. Die Produktion die-
ser Baustoffe ist mit erheblichen CO2-Emissionen ver-
bunden (Kasten 4.4-1). Zwischen 1945 und 2010 wur-
den 60 Mrd. t Zement produziert (mit entsprechenden 
Emissionen von etwa 40 Mrd. t CO2), die in Form von 
500 Mrd. t Beton verbaut worden sind; 60  % davon in 
den Jahren 1990–2010 und 35  % in den Jahren 2000–
2010 (Smil, 2014:  91). Die globale Nachfrage nach 
Zement wird zunehmend von China dominiert (39  % in 
2002, 58  % in 2012; Armstrong, 2013). China hat in 
den drei Jahren von 2008 bis 2010 mit 4,9 Mrd. t mehr 
Zement verbaut als die USA im gesamten 20. Jahrhun-
dert (4,56 Mrd. t; Smil, 2014:  91).

Diese Dominanz einiger Baustoffe spiegelt sich 
zunehmend im Stadtbild der Städte wider. Stahlbe-
ton ist das bevorzugte Baumaterial, um in die Höhe zu 
bauen (Abb. 2.3-5). Die auf diese Art und Weise errich-
teten Gebäude bieten mehr Raum und sind meist mar-
kanter sichtbar als mit traditionellen, ortstypischen 
Baustoffen errichtete Gebäude (z.  B. Holz), was zu einer 
Dominanz dieser Baustoffe im Stadtbild und gleichzei-
tig zu einer teilweisen Vereinheitlichung von Stadtbil-
dern im Zuge der Globalisierung führt. Infrastruktur-
baustoffe verbleiben in der Regel für einen längeren 
Zeitraum in der Stadt und sind eine wichtige Deter-
minante für deren physische Dimension. Der Aufbau 
und Abbau der Bestandsinfrastruktur in der Stadt legt 
zudem fest, wie Stoffströme durch die Stadt gelenkt 
werden (z.  B. zentrales Wassernetz versus dezentrale 
Systeme; Müllentsorgung). 

Allerdings sind die Produktion und der Einsatz von 
Baustoffen auch selbst mit Externalitäten verbunden. 
Daraus ergibt sich, dass bei der Entscheidung über 
den Einsatz von Baustoffen grundsätzlich eine Abwä-

gung zwischen (ökologischen) Investitions- und varia-
blen Kosten getroffen werden muss; d.  h. durch höhere 
Investitionen in den Infrastrukturbestand lassen sich 
im Gegenzug andere Stoffflüsse verringern oder nach-
haltiger gestalten. Beispielsweise kann durch Investiti-
onen in das Wassernetz der Leckageanteil reduziert und 
somit der Wasserdurchsatz erhöht werden. 

Ein Beispiel ist die bis dato errichtete Infrastruktur 
aus Stahlbeton. Smil (2014) argumentiert, dass wegen 
des stark gestiegenen Einsatzes von Beton seit den 
1990er Jahren damit zu rechnen ist, dass nach 2030 
ein erheblicher Teil der Infrastruktur ersetzt werden 
muss. Neben witterungsbedingten Einflüssen, Luft-
verschmutzung und Abnutzung tragen vor allem der 
Einsatz minderwertiger Materialien sowie kurze Aus-
härtungszeiten (in der Regel aus Kostengründen) dazu 
bei, dass die Betoninfrastruktur frühzeitig verfällt. 
Dem kann durch Instandhaltungsmaßnahmen entge-
gen gewirkt werden (Kap. 4.4.1.2), jedoch nicht über 
ein gewisses Maß des Verfalls hinaus. 

Ein Beispiel für die lange Haltbarkeit von Beton sind 
Bauten, die durch die Römer errichtet worden sind. 
Diese erzielen aufgrund bestimmter Mineralien und 
langsamer Aushärtungszeiten lange Haltbarkeit (Jack-
son et al., 2013), so dass Bauten z.  T. heute noch erhal-
ten sind. Mit einer ähnlichen Technologie ließen sich 
auch heutzutage Lebensdauern von Betoninfrastruk-
turen von bis zu 1.000 Jahren erzielen (Mehta und 
Langley, 2000). 

Der Verfall der Betoninfrastruktur wird vor allem 
China betreffen, wo ein massiver Einsatz von Beton 
schlechter Qualität erfolgt ist, der zudem starken 
Umwelteinflüssen und industriellen Schadstoffen aus-
gesetzt ist. Für die USA wird berichtet, dass bereits ein 
erheblicher Teil der Betoninfrastruktur (z.  B. Brücken, 

Kasten 4.4-1

Emissionsfußabdruck von 
Infrastrukturbaustoffen

Der Emissionsfußabdruck von Infrastrukturbaustoffen setzt 
sich zusammen aus energiebedingten Emissionen (die also 
durch den Energiemix und den spezifischen Energiebedarf des 
Herstellungsprozesses beeinflussbar sind) und prozessbeding-
ten Emissionen. Letztere entstehen etwa bei der Zement
herstellung durch das Brennen vom Ausgangsstoff Kalkstein 
zu Kalk, der dann den Grundstoff für Zementklinker darstellt 
(CaCO3  CaO + CO2). Nach einer Studie des Öko-Instituts 
(Hermann et al., 2012) betrug in Deutschland im Jahr 2007 
die Summe aus energiebedingten und prozessbedingten spe-
zifischen Emissionen im Durchschnitt 0,8 t CO2 pro Tonne 
Zementklinker; davon sind etwa 65  % prozessbedingte Emis-
sionen. 

Auch bei der Eisen- und Stahlherstellung fallen neben ener-
giebedingten ebenso prozessbedingte Emissionen an, und zwar 
vor allem bei der Primärherstellung, d.  h. bei der Gewinnung 
von Roheisen aus Eisenerz (2 Fe2O3 + 3 C  4 Fe + 3 CO2). 
In der EU liegen die Emissionen durchschnittlich bei 1,63 t CO2 
pro Tonne Rohstahl, was sich durch vorhandene Technologien 
auf 1,33 t CO2 absenken ließe. Eine Emissionsreduktion um 
mehr als 90  % wäre durch die Abscheidung und Einlagerung 
des entstehenden CO2 möglich (Hermann et al., 2012). Eine 
Alternative wäre die Reaktion mit Wasserstoff (Tab. 4.4-2).

Auch bei der Herstellung von Aluminimum fallen pro-
zessbedingte CO2-Emissionen an. Sie entstehen während der 
Primäraluminiumproduktion; hierbei wird Strom durch Koh-
lenstoffanoden in ein Schmelzbad geleitet, wobei die Anoden 
langsam verbraucht werden (Anodenabbrand) und dabei CO2 
freisetzen (Hermann et al., 2012). 

Nach Hermann et al. (2012) waren in Deutschland im Jahr 
2008 allein die Zement- sowie die Eisen- und Stahlproduktion 
für 80  % aller prozessbedingten Emissionen verantwortlich.
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Schulen, Straßen, Abwasseranlagen) in schlechtem bis 
sehr schlechtem Zustand ist und es erheblicher Inves-
titionen bedarf, um den Verfall aufzuhalten. Überträgt 
man diese Erfahrungen auf China, ist damit zu rech-
nen, dass dort nach 2030 etwa 100 Mrd. t Beton ersetzt 
werden müssen (Smil, 2014). Beton lässt sich nicht 
hochwertig recyceln, wenngleich sich Beton zu Füllm-
aterial für neue Betonstrukturen zerbröseln lässt. Dies 
führt zwar zu einer Verringerung des Bedarfs an neu 
produziertem Beton, jedoch ist die Verbröselung selbst 
energieintensiv, so dass der Gesamteffekt auf die Emis-
sionen unklar ist (Fischedick et al., 2014). 

4.4.1.1 
Bewertung von Infrastrukturbaustoffen anhand 
des normativen Kompasses
Das Thema Baustoffe hat Implikationen für die Dimen-
sion Teilhabe, da Infrastrukturen und Gebäude und 
essenziell für die Sicherung substanzieller Teilhabe sind, 
etwa für den Zugang zu angemessenem Wohnraum 
oder leitungsgebundenen Versorgungssystemen wie 
Wasser oder Energie. Im Zuge der weiter zunehmenden 
Urbanisierung und des Nachholbedarfs in vielen Städ-
ten lässt sich daher ein weiter steigender Bedarf an Inf-
rastrukturbaustoffen prognostizieren. Infrastruktur-
baustoffe sind auch aus Sicht der Dimension Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen höchst relevant, da 

sie bereits heute in erheblichem Maße zu den globalen 
CO2-Emissionen beitragen. Der kumulative CO2-Fußab-
druck des globalen Infrastrukturbestands im Jahr 2008 
wird auf etwa 120 Gt CO2 geschätzt, davon derjenige 
in Industrieländern auf etwa 70 Gt CO2 ( Müller et al., 
2013). Dies entspricht einem mittleren Pro-Kopf-Fuß-
abdruck der Infrastruktur von etwa 50 t CO2 in Indust-
rieländern. Eine Übertragung dieses Niveaus (d.  h. die-
ser mit der Infrastrukturentwicklung verbundenen Pro-
Kopf-Emissionen) auf den Rest der Welt würde unter 
der Annahme eines Anstiegs der Weltbevölkerung auf 
9,3 Mrd. Menschen bis 2050 einen Wert von 350 Gt 
CO2 für die Emissionen aus dem Aufbau neuer Infra-
struktur ergeben (Müller et al., 2013; Abb. 4.4-1). Dar-
aus ergibt sich die Notwendigkeit, Prozesse der Bereit-
stellung von Infrastrukturbaustoffen zu entwickeln, die 
bis zum Jahr 2070 emissionsfrei sind. Für die Gestal-
tung der urbanen Infrastruktur ergeben sich daher auf-
grund der erforderlichen Emissionsminderungen erheb-
liche Restriktionen, sowohl in Bezug auf Baustoffe als 
auch auf die urbane Form. Hier kommt der Beachtung 
der Dimension der Eigenart, auch im Hinblick auf den 
regional unterschiedlichen Einsatz von Baustoffen, eine 
hohe Bedeutung zu. 

Die gegenwärtige Entwicklung weist ein gemisch-
tes Bild auf: Während der Einsatz von Baustoffen einer 
wachsenden Weltbevölkerung Teilhabe ermöglicht, 
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Abbildung 4.4-1
CO2-Fußabdruck bestehender Infrastruktur basierend auf den Emissionen durch den Einsatz von Zement, Stahl und 
Aluminium sowie eine Hochrechnung der zukünftigen Emissionen durch den zusätzlichen Infrastrukturausbau bis 2050 
unter der Annahme, dass sich der Pro-Kopf-Fußabdruck weltweit an denjenigen in den Industrieländern anpasst und die 
Weltbevölkerung auf 9,3 Mrd. Menschen anwächst. 
Quelle: Müller et al., 2013
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wird das im Hinblick auf die 2  °C-Leitplanke noch vor-
handene CO2-Budget immer weiter eingeschränkt. Bei 
Eigenart ist keine eindimensionale Entwicklung beob-
achtbar, wobei die Globalisierung aber tendenziell zu 
einer Vereinheitlichung der Innenstadtkerne (Cen-
tral Business Districts) und ihrer baulichen Gestaltung 
beiträgt. Die Herausforderung besteht darin, alle drei 
Dimensionen des normativen Kompasses miteinander 
in Einklang zu bringen und dabei mögliche Zielkonflikte 
oder Zusatznutzen zu beachten. 

4.4.1.2	
Lösungsansätze in der Stadt
Der folgende Abschnitt skizziert Gestaltungsoptionen 
der Stadtinfrastruktur, welche es prinzipiell ermögli-
chen, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 
mit der Teilhabe- und der Eigenartdimension in Ein-
klang zu bringen. Die primäre Suchrichtung ist dabei 
die Vermeidung von Emissionen aus Baustoffen; eine 
Systematik dazu stellt Kasten 4.4-2 bereit.

Tabelle 4.4-1 zeigt exemplarisch für Zement, Eisen 
und Stahl sowie Aluminium Optionen zur Vermeidung 
von Emissionen auf. 

Als notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung 
zeigt sich dabei die Dekarbonisierung des Energiesys-
tems. Entsprechende Optionen sind vom WBGU (2011) 
bereits ausführlich diskutiert worden. Im Folgenden 
werden exemplarisch Optionen für andere Handlungs-
bereiche skizziert werden. 

Verringerung der Emissionsintensität 
prozessbedingter Emissionen: Beispiel ökologisch 
optimierter Beton
Die ökologisch optimierte Betonherstellung setzt nicht 
darauf, Beton als Baustoff vollständig zu substituie-
ren, sondern vielmehr darauf, dessen Herstellung öko-
logisch zu optimieren. In Deutschland wird zu diesem 
Thema derzeit an der TU Darmstadt geforscht. Durch 
eine Reduzierung des Wassergehaltes, die Umstellung 
auf ein Hochleistungsfließmittel und eine deutliche 
Erhöhung des Kalksteinmehlgehaltes wird eine signifi-
kante Reduzierung des Klinkeranteils bei Beibehaltung 
der Betondruckfestigkeit erreicht. Insgesamt weisen 
die zementreduzierten „Ökobetone“ gegenüber her-
kömmlich eingesetzten Betonen eine Verringerung von 
ca. 30  % bis 60  % der spezifischen Emissionen auf (TU 

Kasten 4.4-2

Systematik zur Vermeidung von Emissionen aus 
Baustoffen

Um Optionen zur Reduzierung der durch den Infrastruktur-
aufbau erzeugten CO2-Emissionen (F) zu ermitteln, kann die 
IPAT-Analyse von Ehrlich und Holdren (1971) (bzw. Kaya-
Identität für CO2-Emissionen) herangezogen werden (Müller 
et al., 2013). Dabei steht F für die CO2-Emissionen, P für 
Population, S für Servicelevel der Infrastruktur, und M für 
Materialeinsatz:

Unter der Annahme, dass die Bevölkerungsgröße (P) gegeben 
ist und der Servicelevel, d.  h. der Nutzen, den die Bevölke-
rung aus der emissionsverursachenden Leistung zieht (S/P), 
in Anlehnung an das derzeitige Referenzniveau der Indus-
trieländer definiert wird, ergibt sich, dass sich zukünftige 
CO2-Emissionen aus Infrastrukturausbau nur auf zwei Wei-
sen senken lassen: Entweder durch eine Verringerung des 
Materialverbrauchs pro Serviceeinheit (M/S) oder durch eine 
Verringerung der Emissionsintensität (F/M) der verwendeten 
Baumaterialien. Um die inputorientierte Umweltbelastung 
von Produkten und Dienstleistungen zu bestimmen, gibt der 
Materialverbrauch pro Serviceeinheit an, wieviel Ressourcen 
für dieses Produkt bzw. diese Dienstleistung insgesamt einge-
setzt werden (Ritthof et al., 2002). 

Optionen zur Verringerung der Emissionsintensität bein-
halten eine Reduzierung des Energieeinsatzes je Tonne Mate-
rial, eine Reduktion der prozessbedingten Emissionen, sowie 
eine Verminderung der Kohlenstoffintensität der Energie-

umwandlung. Da Energie ein hoher Kostenfaktor in der bau-
stoffverarbeitenden Industrie ist, sind die Energieeffizienz-
potenziale oft schon weitgehend ausgereizt. Deshalb ist eine 
Dekarbonisierung der Energieumwandlung die primäre Opti-
on zur Senkung der Emissionsintensität. Die energiebeding-
ten Emissionen der Zementherstellung lassen sich theoretisch 
vollständig vermeiden, die prozessbedingten Emissionen hin-
gegen sind nicht vollständig vermeidbar, so dass eine weitere 
Emissionsreduktion nur durch Abscheidung und Lagerung 
von CO2 (CCS) möglich wäre. Als weitere Möglichkeit zur Ver-
ringerung prozessbedingter Emissionen der Zementherstel-
lung führen Hermann et al. (2012) die Substitution eines Teils 
des Zementklinkers durch Hochofenschlacke aus der Rohei-
senherstellung oder Flugasche aus der Rauchgasreinigung 
von Kohlekraftwerken an, weisen aber darauf hin, dass die 
Verfügbarkeit dieser Stoffe begrenzt ist und die Substitution 
aus Gründen der Produktqualität nur in Grenzen möglich ist. 

In der Stahlherstellung ließe sich der Emissionsausstoß 
durch Einsatz der besten vorhandenen Technologien auf 
1,33  t CO2 pro Tonne Rohstahl absenken. Eine vollständige 
Emissionsreduktion wäre bei Verwendung von Wasserstoff 
zur Sauerstoffreduktion (Tab. 4.4-2) oder durch den Einsatz 
von CCS erreichbar. 

In der Aluminiumindustrie wird derzeit an der Entwick-
lung von inerten Metallanoden geforscht, bei deren Einsatz 
in der Aluminiumproduktion keine prozessbedingten CO2-
Emissionen (Kasten 4.4-1) mehr anfallen würden. 

Optionen zur Verringerung des Materialverbrauchs pro 
Serviceeinheit sind vielfältiger, da diese grundsätzlich auch 
die Entwicklung neuer (z.  T. noch nicht bekannter) Produkt- 
und Systemstrukturen beinhalten. Tabelle 4.4-1 gibt eine 
Übersicht der verschiedenen Vermeidungsoptionen.

F  =  P S
S

•—•—•—M
M
F

P
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Darmstadt, o.  J.). Im Hinblick auf das Ziel, bis zum Jahr 
2070 Nullemissionen zu erreichen, müssten aber auch 
bei einem solch verbesserten Prozess die verbleibenden 
CO2-Emissionen noch vermieden werden, etwa durch 
Abscheidung und Lagerung (CCS). 

Verringerung der Emissionsintensität 
prozessbedingter Emissionen: Wasserstoffverfahren 
zur Eisenproduktion
Stahl wird im Wesentlichen über zwei Verfahren pro-
duziert: durch den Weg vom „Eisenerz zum Stahl“ und 
durch den Weg vom „Schrott zum Stahl“. Verwen-
det man Eisenerz als Ausgangsstoff, wird zunächst 
das Eisenerz reduziert, um Roheisen zu erlangen. 
Anschließend wird das Roheisen im nachgeschalteten 
Sauerstoff konverterstahlwerk zu Rohstahl umgewan-
delt und kann dann je nach Anwendungszweck weiter 
veredelt werden (Stahl Online, 2016).

Der Hochofenprozess ist das derzeit gebräuchlichste 
und einzige großskalig verfügbare Verfahren zur Eisen-
produktion. Dabei fallen prozessbedingte CO2-Emissi-
onen an, da zur Reduktion des Eisenerzes zu Roheisen 
üblicherweise Kohlenstoff eingesetzt wird. Der wich-

tigste Kohlenstoffträger ist der Hochofenkoks.
Das Reduktionsgas Kohlenmonoxid wird erzeugt, 

indem 1.200  °C heiße Luft in den Hochofen eingebla-
sen wird, welche mit dem Hochofenkoks reagiert und 
dabei Temperaturen von bis zu 2.200  °C erzeugt. Durch 
die hohe Temperatur wird gleichzeitig der im Heißgas 
befindliche Wasserdampf aufgespalten, so dass mit 
Wasserstoff ein weiteres Reduktionsgas zur Verfügung 
steht (Stahl Online, 2016). Die entstehenden Gase stei-
gen nach oben, verbinden sich in mehreren nacheinan-
der abfolgenden Reaktionen mit dem im Eisenerz ent-
haltenen Sauerstoff und erreichen damit die Reduktion 
des Erzes zu Roheisen.

Die Reduktion des Eisenerzes ausschließlich über 
Wasserstoff ist ein alternatives Verfahren zur Eisenpro-
duktion (Tab. 4.4-2; Sastri et al., 1982; Lin et al., 2003). 
Hier besteht jedoch noch weiterer Forschungsbedarf, 
da dieser Prozess noch nicht so stabil gesteuert werden 
kann wie die kohlenstoffbasierte Verfahrensroute.

Vermeidung von Emissionen aus Baustoffen

Zement

Eisen
und

Stahl

Aluminium

B
au

st
of

fe

Verringerung des Materialverbrauchs
pro Serviceeinheit (M/S)

Verringerung der Emissionsintesität (F/M)

Systemebene Produktebene Prozessbedingte
Emissionen

Energiebereitstellung

- Ökologisch optimierter
  Beton
- CCS

Einsatz des
Wasserstoffverfahrens
in der Stahlerzeugung

Substitution der
Anode in der
Aluminiumherstellung

Dekabonisierung
des Energiesystems

Einsatz von
Karbonverbundstoffen,
Substitution durch
alternative Baustoffe,
z.B. Ökobeton, Holz, 
Lehm, Ziegel, Stein

Urbane Form:
Erzeugung von
Dichten
(Zielkonflikte beachten)

Tabelle 4.4-1
Exemplarische Optionen zur Vermeidung von Emissionen aus Baustoffen. Die Tabelle soll einen Überblick über die 
verschiedenen Ansätze geben, welche anhand exemplarischer Optionen illustriert werden. 
Quelle: WBGU
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Verringerung der Emissionsintensität 
prozessbedingter Emissionen: Entwicklung inerter 
Anoden in der Aluminiumherstellung
Seit den 1970er Jahren wird an der Entwicklung soge-
nannter inerter (also chemisch nicht reaktiver) Ano-
den geforscht, da die verwendeten Kohlenstoffanoden 
während der Elektrolyse von Aluminium verbraucht 
werden (Kasten 4.4-1). Die Lebensdauer einer typi-
schen Kohlenstoffanode beträgt bei Vollauslastung der 
Elektrolyseeinheit ungefähr einen Monat. Durch Ein-
satz inerter Anoden, die nicht mit dem Elektrolyten 
reagieren, könnte die Lebensdauer der Anode um den 
Faktor 25–30 vergrößert werden (Pulm und Raupen-
strauch, 2014). Durch Entfall des Anodenherstellungs-
prozesses würden Energie und Treibhausgasemissionen 
gespart werden. Durch Anwendung von Inertanoden 
könnten zwischen 7 und 27  % des Energiebedarfs für 
die Aluminiumprimärproduktion eingespart werden.

Verringerung des Materialverbrauchs und 
Substitution emissionsintensiver Materialien pro 
Serviceeinheit auf Produktebene
Zukünftige Baumaterialien sollten die Erreichbar-
keit der Klimaziele gewährleisten und großskalig ver-
fügbar sein, so dass Teilhabeziele erreicht werden 
können. Außerdem sollte aus Sicht des WBGU die 
Eigenartdimension durch die Verwendung lokal ver-
fügbarer Baustoffe gestärkt werden. Optionen umfas-
sen Materialien wie Lehm, Ziegel, Stein, Bambus und 
Holz, die eine lange Geschichte haben, allerdings teil-
weise von den Baustoffen der industriellen Revolution 
verdrängt wurden bzw. nur regionalen Einsatz finden. 
Unter modernen Verarbeitungsmöglichkeiten könnten 
sie daher größeres Potenzial besitzen. Daneben gibt es 
neuere technische Alternativen im Bereich Baustoffe, 
die sich gerade in Entwicklung befinden oder für wel-
che Verfahren erst noch entwickelt werden müssen, bei 
denen aber eine prinzipielle Tauglichkeit angenommen 
werden kann.

>> Der Holzbau ist technisch so weit entwickelt, dass 
für die meisten Anwendungen im Baubereich in 
Städten eine Vielzahl ausgereifter Lösungen vor-
liegt. Der im Westen als Baustoff eher unbekannte 

Bambus zeichnet sich durch hohe mechanische 
Festigkeiten und große Elastizität (erdbebensicher) 
aus und kann gleichzeitig preiswert und nachhaltig 
gewonnen werden. Aus Umweltsicht sprechen viele 
Argumente für Holz. Es ist eine nachwachsende 
Ressource, die auf nachhaltige Weise in multifunkti-
onalen Wäldern erzeugt werden kann (Wegener, 
2013). Holz speichert CO2 während des Wachstums 
der Bäume. Während der Nutzungsdauer, also über 
viele Jahrzehnte, wird also diese Menge an CO2 aus 
der Atmosphäre entfernt. Nach Rückbau des Gebäu-
des ist Holz gut wiederverwertbar und eine stoffli-
che Kaskadennutzung umsetzbar, was die Speicher-
dauer weiter verlängern kann. Um Nachhaltigkeit 
von Holz als Baustoff tatsächlich zu gewährleisten, 
müssen jedoch hohe Anforderungen an die Flächen-
bewirtschaftung gestellt werden und Landnutzungs-
konkurrenzen (Nahrungsmittelproduktion, Ökosys-
temschutz, Bioenergie, Umstellung auf biobasierte 
Produkte, Klimaschutz) beachtet werden (WBGU, 
2009a). Hierzu besteht erheblicher Forschungsbe-
darf (Kasten 10.1-2).

>> Lehm stellt insbesondere im Wohnungsbau eine 
Alternative zu Beton dar. Lehmbaustoffe können zu 
unterschiedlichen Anteilen und mit verschiedenen 
Techniken in vielen Teilen eines Gebäudes zur 
Anwendung kommen. Lehmbaustoffe sind unge-
formte oder geformte Baustoffe aus ungebranntem 
Lehm. Durch die Zugabe von Zuschlägen minerali-
scher oder pflanzlicher Herkunft kann die Trocken-
schwindung und Rissbildung verringert, die Zug-, 
Druck- bzw. Abriebfestigkeit erhöht oder die Was-
serempfindlichkeit herabgesetzt werden, was die 
Einsatzmöglichkeiten erhöht (Dachverband-Lehm, 
2016). Vorteile von Lehm sind, dass dieser oftmals 
örtlich verfügbar und beliebig wieder verwertbar ist 
und so ein hohes Potenzial für Kreislaufwirtschaft 
besitzt. In der Herstellung benötigt er wenig Energie, 
er ist angenehm zu verarbeiten und gibt keine 
Schadstoffe ab.

>> Bei Carbon-Beton-Verbundwerkstoffen handelt es 
sich um textilfaserverstärkten Beton, welcher eine in 
Bezug auf den Materialeinsatz potenziell effizien-

Tabelle 4.4-2
Chemische Reaktionen bei der Eisenproduktion. Die linke Spalte zeigt die Reaktionskette auf Basis von Kohlenstoff im heute 
üblichen Hochofenprozess, die rechte Spalte die Reaktionen auf Basis von Wasserstoff. 
Quelle: Bažan und Kret, 2015

Reaktion mit Kohlenmonoxid (CO) Reaktion mit Wasserstoff (H2)

3 Fe2O3 + CO  2 Fe3O4 + CO2 3 Fe2O3 + H2  2 Fe3O4 + H2O

Fe3O4 + CO  3 FeO + CO2 Fe3O4 + H2  3 FeO + H2O

FeO + CO  Fe + CO2 FeO + H2  Fe + H2O
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tere und somit umweltfreundliche Alternative zu 
Stahlbeton darstellt. Dem Textilbeton liegt die Idee 
zugrunde, dass eine Bewehrung, die nicht korro-
diert, keine oder nur eine sehr geringe Betondeckung 
benötigt. Auf diese Weise kann der benötigte Beton-
anteil extrem reduziert werden. Die Karbonver-
bundstoffe eignen sich auch sehr gut für die Instand-
haltung bestehender Bauwerke wie Brücken oder 
Häuser, so dass deren Lebensdauer um 50 bis 100 
Jahre erhöht werden kann (Reuter, 2014). Neben 
den besseren technischen Eigenschaften und dem 
Vorteil, dass der Energieverbrauch und der CO2-Aus-
stoß bei der Herstellung und Instandsetzung von 
Bauwerken deutlich reduziert werden können, bie-
tet Textilbeton auch neue gestalterische Möglichkei-
ten, da er filigranere und leichtere Strukturen 
ermöglicht. Auf einer ähnlichen Idee basieren 
kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe, welche 
ebenfalls über sehr vorteilhafte mechanische Eigen-
schaften in Bezug auf Formbarkeit, Stabilität und 
geringes Gewicht verfügen. Ein Vorteil dieser Kunst-
stoffe hinsichtlich des CO2-Fußabdrucks gegenüber 
anderen Baustoffen ergibt sich aber erst, wenn das 
Material vollständig recycelt und im Kreis geführt 
werden kann.

>> Die Verringerung des Materialverbrauchs pro 
Serviceeinheit auf Systemebene kann durch eine 
Vielzahl von Struktur- und nachfrageseitige Maß-
nahmen erzielt werden. Ein Beispiel ist die Erzeu-
gung von höherer Dichte in Städten. Bettencourt 
und West (2010) zeigen, dass größere Städte und 
Städte mit einer höheren Dichte eine höhere Res-
sourceneffizienz aufweisen. Dies ist mit positiven 
Netzwerkeffekten zu erklären. Allerdings führen 
Dichten auch zu Zielkonflikten, z.  B. in Form von 
erhöhtem Stress für Menschen (Kap. 2.4.1). 

4.4.2	
Phosphor

Alle Lebewesen, also auch unsere Nutzpflanzen, brau-
chen Phosphor für den Aufbau und Betrieb ihrer Kör-
per. Als chemisches Element kann er ebenso wenig sub-
stituiert werden wie der Sauerstoff in unserer Atemluft. 
Aus globaler Sicht ist Phosphor eine begrenzte, nicht 
substituierbare Ressource und in der Form von Phos-
phatdünger unverzichtbar für die moderne landwirt-
schaftliche Produktion. Phosphor ist somit von stra-
tegischer Bedeutung für die Ernährungssicherung der 
Weltbevölkerung sowie für die steigende Nachfrage 
nach Bioenergie und biobasierten Produkten (Amund-
son et al., 2015; WBGU, 2014b; Kap. 2.3.3.2). 

Der heutige Umgang mit Phosphor folgt im Wesent-

lichen dem klassischen linearen Wirtschaftsmodell: Auf 
den Abbau von mineralischem Phosphatgestein, dem 
Transport und der Produktion von Phosphatdünger 
folgt die Nutzung in der Pflanzenproduktion (Elser und 
Bennett, 2011). Der Phosphor gelangt entweder über 
Futtermittel in die Tierproduktion, wobei die tierischen 
Ausscheidungen in der Landwirtschaft meist wieder-
verwendet werden, oder er gelangt über den Verzehr 
pflanzlicher wie tierischer Nahrungsmittel bzw. über die 
Nutzung von Biomasse in den Abwasser- oder Abfall-
strom, wo er im Prinzip wiedergewonnen werden kann. 
Bei allen Umwandlungen, insbesondere bei der Dün-
gung und bei der Behandlung von Abwässern, gelangen 
erhebliche Mengen Phosphor in die Umwelt, was dort 
vor allem zu Eutrophierung in Gewässerökosystemen 
und entsprechenden Einschränkungen der Ökosystem-
leistungen führt (Carpenter und Bennett, 2011). 

Phosphatdünger wird aus mineralischem Phosphat-
gestein hergestellt, das nur an wenigen Orten der Welt 
vorkommt. Die Reichweite der Vorkommen wird je 
nach Nachfragedynamik auf 30–300 Jahre geschätzt 
(Cordell und White, 2011; WBGU, 2014b), wobei die 
Unsicherheiten in den Schätzungen von Reserven und 
Reichweiten sehr groß sind (Cordell et al., 2009; van 
Kauwenbergh, 2010; Reijnders, 2014). Die steigende 
Nachfrage, die sinkende Qualität und die geographi-
sche Konzentration der abbauwürdigen Vorkommen 
(Marokko kontrolliert mehr als drei Viertel der globalen 
Phosphorreserven: Cordell und White, 2011) führten in 
den letzten Jahren zu starkem Preisanstieg und erheb-
lichen Preisschwankungen (Amundson et al., 2015). 
Eine Verknappung von Phosphor und damit verbun-
dene Preissteigerungen wären nicht zuletzt angesichts 
der Bevölkerungsentwicklung sehr große globale Her-
ausforderungen. 

Aus der Perspektive der Städte ist die Versorgung 
mit Phosphor ein relevantes Thema, da sich erstens die 
Nachfrage nach Lebensmitteln und anderen biobasier-
ten Produkten in den Städten konzentriert und zwei-
tens viele der Lösungsoptionen mit urbaner Infrastruk-
tur (z.  B. Wiedergewinnung aus Abwasser) und urbanen 
Lebensweisen zu tun haben. 

Als begrenzte Erdsystemressource ist Phosphor aus 
Sicht der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 
ein wichtiges Thema (Kap. 3.3). Der WBGU hat als pla-
netarische Leitplanke vorgeschlagen, den Verlust von 
Phosphor zu stoppen und als Ziel formuliert, bis 2050 
weltweit eine Kreislaufführung von Phosphor zu errei-
chen (Kap. 2.3.3.4; WBGU, 2014b). Phosphor ist auch 
aus Sicht der Teilhabedimension sehr relevant, weil 
verschwenderischer Umgang mit Phosphor in absehba-
rer Zukunft den Zugang zu Nahrung gefährden kann 
(Kap. 3.4.1). Zudem setzt effektives Phosphorrecycling 
in Städten den Infrastrukturaufbau für Abwasser vor-
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aus, der ohnehin zur Erreichung des SDG Nr. 6 „Verfüg-
barkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser 
und Sanitärversorgung für alle gewährleisten“ notwen-
dig ist. Auch in Bezug auf die Dimension Eigenart ist 
Phosphor relevant, weil der Verlust von Phosphor zwar 
ein globales Nachhaltigkeitsproblem ist, die Lösungen 
aber lokal ansetzen und die dort vorhandenen Bedin-
gungen berücksichtigen müssen (Metson et al., 2013). 
Insbesondere ist der Umgang sowohl mit Nahrung (z.  B. 
Verluste an Nahrungsmitteln, Ernährungsgewohnhei-
ten) als auch mit Fäkalien (z.  B. Nutzung in der Land-
wirtschaft) stark kulturell geprägt und kann sich lokal 
sehr stark unterscheiden (Crews et al., 2013). 

Im Zusammenhang mit der effizienten Nutzung von 
Phosphor lassen sich, zusätzlich zur Kostenerspar-
nis, aus systemischer Perspektive einige Zusatznutzen 
identifizieren. Die Verminderung von Nahrungsmittel-
verlusten vom Acker bis zum Teller sowie eine Reduk-
tion des Konsums tierischer Nahrungsmittel verringern 
nicht nur generell den Druck auf Landnutzung und 
Böden, sondern führen auch zu geringerem Phosphat
einsatz in der Landwirtschaft und damit auch zu einer 
geringeren Phosphatbelastung in aquatischen Ökosys-
temen. Letztere ist ebenfalls ein Zusatznutzen einer 
auf die lokalen Gegebenheiten optimierten, präzisen 
Düngung. Auch ein verbessertes Recycling von Phos-
phor (z.  B. in den Kläranlagen) vermindert den Res-
sourcendruck und die Umweltbelastung mit Nährstof-
fen. Ernährungsweisen mit weniger tierischen Produk-
ten (Fleisch, Milchprodukte) verringern nicht nur den 
Phosphorbedarf und den ökologischen Fußabdruck, 
sondern sind auch gesünder (WBGU, 2011, 2014b). 

Trotz der offensichtlichen Relevanz und der beste-
henden Unsicherheiten im Hinblick auf die zukünftige 
Verfügbarkeit von Phosphor ist das Thema noch nicht 
angemessen auf den politischen Agenden vertreten 
(WBGU, 2014b:  40). Es gibt kein globales Regelwerk 
zum nachhaltigen Umgang mit Phosphor (Elser und 
Bennett, 2011; WBGU, 2014b). Erste Formulierun-
gen von Zielsetzungen für die globale Ebene liegen vor 
(z.  B. Griggs et al., 2013; Sutton et al., 2013; WBGU, 
2014b; UN SDSN, 2013; UNEP IRP, 2014), aber das 
Thema wurde in die Agenda 2030 und die SDGs nicht 
aufgenommen. Falls die Umsetzung der Zielsetzun-
gen weiterhin nicht zum Erfolg führt, sollte ein spezi-
fisches internationales Instrument eingerichtet werden 
(WBGU, 2014b). Das europäische Parlament hat sich 
dafür ausgesprochen, bis 2020 Phosphor nahezu voll-
ständig wiederzuverwerten (Europäisches Parlament, 
2012). Auch in Deutschland ist die Rückgewinnung 
von Phosphor im Koalitionsvertrag von 2013 bereits 
verankert (CDU et al., 2013). 

Lösungsansätze in der Stadt
Der WBGU hält sofortige Maßnahmen zur effizienten 
Nutzung und zum Recycling von Phosphor weltweit für 
sinnvoll (WBGU, 2014b). Hierfür erscheint ein trans-
formativer Wandel notwendig; eine inkrementelle Ver-
besserung der bestehenden Systeme wird nicht ausrei-
chen (Metson et al., 2013). Aus der wissenschaftlichen 
Konferenz „The Sustainable Phosphorus Summit“ in 
Phoenix im Jahr 2011 heraus gab es die Empfehlung, 
den menschlichen Phosphorkreislauf zu schließen. Für 
Europa empfehlen Withers et al. (2015) eine fünfstu-
fige Strategie, um die Abhängigkeit von mineralischem 
Phosphor zu verringern (Abb. 4.4‑2). 

Einige der Lösungsoptionen betreffen die Landwirt-
schaft (z.  B. effizienter Umgang mit Phosphordünger, 
Mist und Gülle) oder den Bergbau (Erschließen neuer 
mineralischer Quellen und technischer Verfahren). 
Aus dem Blickwinkel der Stadt sind folgende Ansätze 
besonders interessant (Crews et al., 2013): 

>> Verminderung von Verlusten: Jeder Verlust von Nah-
rungsmitteln bedeutet nicht nur einen größeren 
ökologischen Fußabdruck des Nahrungssektors, 
sondern auch eine ineffiziente Nutzung von Phos-
phor und sollte vermieden werden. Derzeit gehen 
etwa 80  % des für Nahrungsmittel verwendeten 
Phosphors entlang der Kette vom Acker bis zum Tel-
ler verloren (Childers et al., 2011a, b). 

>> Ernährungsgewohnheiten: Ein hoher Anteil von 
Fleisch und Milchprodukten in der Ernährung führt 
ebenfalls zu einem größeren ökologischen Fußab-
druck und einem höheren Bedarf von Phosphor, und 
ist auch aus gesundheitlicher Sicht problematisch 
(WBGU, 2014b). 

>> Wiedergewinnung aus Abfallströmen: Durch den 
Einsatz technischer bzw. biologischer Verfahren 
kann Phosphor aus dem städtischen Abwasser und 
organischen Abfall zurückgewonnen werden; auch 
die Gewinnung von Phosphor aus der Asche nach 
Klärschlamm- oder Müllverbrennung erscheint 
möglich. Für Deutschland wird der im Klärschlamm 
enthaltene Phosphor etwa auf die Hälfte des impor-
tierten Phosphatdüngers geschätzt (Pinnekamp, 
2013). Die Trennung von Bioabfällen und Papier 
vom Hausmüllstrom erleichtert die Wiederverwer-
tung von Phosphor. Für die verschiedenen lokalen 
Gegebenheiten (z.  B. Wasserverfügbarkeit) und 
Skalen sind jeweils angepasste technische Lösungen 
verfügbar. 
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4.4.3	
Elektroschrott

Die ausufernde Nachfrage nach elektrischen und 
elektronischen Geräten (im folgenden Elektrogeräte 
genannt) wie Smartphones, Laptops, Fernsehern und 
elektrischen Haushaltsgeräten in weiten Teilen der 
Industrieländer hat ein Müllproblem generiert, dessen 
Ausmaß und Konsequenzen bis in die Armenviertel von 
Entwicklungs- und Schwellenländern reichen. Elektro-
schrott (Waste of Electrical and Electronic Equipment 
– WEEE) ist eine der weltweit am schnellsten zuneh-
menden Müllquellen (Cucchiella et al., 2015; Baldé et 
al., 2015; Lundgren, 2012). Dies wird getrieben durch 
immer schnellere Produktionszyklen und kürzere Halt-
barkeit der Geräte, den wachsenden Konsum in Schwel-
len- und Entwicklungsländern und nicht zuletzt durch 
eine weit verbreitete „Wegwerfmentalität“. Deutsch-
land verursacht mehr Elektroschrott als jedes andere 
europäische Land (im Jahr etwa 1,8 Mio. t), während 
Europa das höchste Aufkommen von Elektroschrott 
weltweit verzeichnet (jährlich ca. 11,6 Mio. t bzw. 
durchschnittlich 15,6 kg pro Person und Jahr; Baldé 
et al., 2015). Es wird geschätzt, dass 16–38  % des in 
der EU offiziell gesammelten Elektroschrotts in Länder 
außerhalb der EU importiert wird (Baird et al., 2014). 

Die steigenden Bevölkerungszahlen und der ver-
stärkte Konsum in Städten machen Städte zur wich-
tigsten Quelle von Elektroschrott, aber auch zu einem 

naheliegenden Ort für Lösungen des Verbrauchs- und 
Entsorgungsproblems von Elektrogeräten. Der Konsum 
von Elektrogeräten bringt eine Reihe von Problemen 
mit sich, sowohl für die Umwelt als auch für die Men-
schen. Wertvolle Elemente wie Gold, Silber und Seltene 
Erden sind unabdingbare Bestandteile von Elektroge-
räten; ihr Abbau birgt schwere Umweltbelastungen 
und erfolgt häufig in Ländern mit geringen Umwelt-
schutzauflagen, gewaltsamen Konflikten (UNEP, 
2012b:  24) oder schwachen Arbeitsschutzmaßnahmen 
(ILO, 2015). Toxische Substanzen (z.  B. Blei, Quecksil-
ber, bromierte Flammschutzmittel) in Elektroschrott 
setzen hohe Ansprüche an Recycling und Entsorgung 
(Wäger et al., 2012). Recycling und Entsorgung erfol-
gen häufig in Schwellen- und Entwicklungsländern, wo 
die wertvollen Bestandteile häufig unter katastropha-
len Bedingungen für Mensch und Umwelt wiederge-
wonnen werden (Lundgren, 2012). Zugleich gewähr-
leistet der Export gebrauchter oder reparierbarer Elek-
trogeräte (Usable Electrical and Electronic Equipment – 
UEEE) den Zugang zu z.  B. Mobiltelefonen, Computern 
oder Waschmaschinen für einen großen Teil der Welt-
bevölkerung, welcher sich solche Geräte sonst nicht 
leisten könnte (Manhart et al., 2011; The Basel Con-
vention, 2011; Amoyaw-Osei et al., 2011). Professio-
nelles Recycling und Wiederverwendung alter Geräte 
in Kombination mit einer bewussteren Verbraucherkul-
tur und strengeren Gesetzen zu Produktion und Ent-
sorgung von Elektrogeräten bergen große Chancen für 

� Ernährungsgewohnheiten beeinflussen
� P-Bedarf der Endnutzer definieren
� P-Bedarf durch Gentechnik reduzieren

� P aus Abfall und Abwasser wiedergewinnen
� Daraus alternative P-Dünger produzieren

� P-Verluste in der gesamten Nahrungskette vermeiden
� P-Nutzungseffizienz verbessern
� Pflanzen- und Tierproduktion integrieren

� P-Inputmanagement optimieren
� P-Verluste durch Runoff und Erosion minimieren
� Strategische P-Rückhaltezonen einrichten

� Nicht essenzielle P-Inputs vermeiden (Additive, Detergenzien)
� P-Input und P-Bedarf genauer aufeinander abstimmen
� Anthropogene ökosystemare P-Speicher nutzen
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Abbildung 4.4-2
Strategie, um Europas 
Abhängigkeit von 
aus Phosphatgestein 
gewonnenem Phosphor 
(P) zu verringern. 
Die Schwierigkeit, 
die Maßnahmen der 
verschiedenen Stufen zu 
implementieren, steigt von 
oben nach unten an. 
Quelle: nach Withers et al., 
2015; eigene Übersetzung 
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einen nachhaltigeren Umgang mit elektronischen Kon-
sum- und Gebrauchsgegenständen.

Nachhaltiger Umgang mit Elektroschrott
Die Notwendigkeit, Elektroschrott in ein ökologisch wie 
sozial nachhaltiges Kreislaufsystem zu überführen, ist 
im Wesentlichen eine Herausforderung für die Städte. 
Urbane Agglomerationen sind Hauptverursacher sowie 
Sammelbecken für Elektroschrott und damit prädes-
tiniert für dessen Wiederverwertung. Etwa die Hälfte 
der im Jahr 2014 legal oder illegal entsorgten Elekt-
rogeräte stammt aus Europa (11,6 Mio. t), den USA 
(7,1 Mio. t) und Japan (2,2 Mio. t; Baldé et al., 2015), 
also aus Industrieländern mit hohem Urbanisierungs-
grad. Die Entsorgung beschädigter oder alter Elektro-
geräte erfolgt oft nicht auf Basis bestehender gesetz-
licher Regelungen (Huisman et al., 2015). Nur 35  % 
des gesamten Elektroschrotts in Europa im Jahr 2012 
wurden fachgerecht entsorgt oder recycelt (Huisman 
et al., 2015). Die übrigen 65  % (6,15 Mio. t) wurden 
entweder exportiert (1,5 Mio. t), illegal in andere EU-
Mitgliedstaaten verschoben (3,15 Mio. t), für Ersatz-
teile verwertet (750.000 t) oder im Hausmüll entsorgt 
(750.000 t; Baldé et al., 2015). 

„Frühzeitige Obsoleszenz“ von elektrischen und 
elektronischen Geräten und eine in Industrieländern 
verbreitete Wegwerfmentalität (Cooper, 2005) ver-
schärfen das Elektroschrottproblem. Teilweise wird 
durch das Design der Geräte deren Reparatur und 
Wiederverwendung erschwert (DTIE, 2007; Bakker 
et al., 2014; Prakash et al., 2016). Elektrogeräte soll-
ten daher so konzipiert sein, dass eine Reparatur bzw. 
der Einbau von Ersatzteilen einfach durchzuführen ist 
(Kap. 9.3.2.2; Kasten 10.1-2). 

Das Elektroschrottproblem hat zwei Dimensio-
nen: die Produktionsdimension (welche unmittelbar 
mit dem Konsumwunsch der Bevölkerung gekoppelt 
ist) und die Entsorgungs- bzw. Wiederverwertungsdi-
mension. Lösungsansätze für die Produktionsdimen-
sion existieren, werden aber nur selten implementiert. 
Nach dem Verursacherprinzip müssten die Hersteller 
von Elektrogeräten stärker in die Pflicht genommen 
werden, möglichst nachhaltig zu produzieren und für 
das fachgerechte Recycling zum Lebensende der Geräte 
zu sorgen (Prakash et al., 2016). Erste Schritte in diese 
Richtung zeigen sich in der Ökodesign-Richtlinie der 
Europäischen Union (EU, 2009), der EU-Richtlinie über 
Elektro- und Elektronikgeräte (EU, 2012) sowie dem 
kürzlich in Deutschland verabschiedeten Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz (ElektroG, 2015). Aus Sicht des 
WBGU sollte angestrebt werden, umfassend gesetzliche 
Rahmenbedingungen zu schaffen, welche die Wettbe-
werbsfähigkeit von Firmen stärken, die Elektrogeräte 
sozial und ökologisch nachhaltig produzieren. Dies 

können beispielsweise gesetzliche Mindestanforderun-
gen bezüglich Arbeitsbedingungen sein, auch falls das 
Gerät in Drittländern produziert wird, oder die Auflage 
unbedenkliche Rohstoffquellen zu nutzen. Die Sorg-
faltspflichtleitlinien (Due Diligence: OECD, 2013b) 
sind, trotz vorhandener Bestrebungen, bisher nicht in 
verbindliche Gesetze umgesetzt worden.

Globales Problem urbanen Ursprungs
Ein signifikanter Teil des weltweiten generierten 
Elektroschrotts endet auf informellen Wertstoffhöfen 
in Schwellen- und Entwicklungsländern (Wittmer et al., 
2010; Rucevska et al., 2015), da es derzeit um ein viel-
faches günstiger ist, elektronische Abfallprodukte dort 
zu entsorgen. Schätzungen zufolge werden nur etwa 
10 % des Elektroschrotts fachgerecht recycelt (UNODC, 
2013: 103). In Accra (Ghana), Mumbai (Indien), Guiyu 
(China) und anderen Städten in Entwicklungs- und 
Schwellenländern ist das Recycling von Elektroschrott 
zu einem eigenständigen Wirtschaftszweig angewach-
sen, der (größtenteils auf informeller Ebene) für hun-
derttausende Menschen die einzige Einkommens-
grundlage darstellt, gleichzeitig aber Quelle drama-
tischer Gesundheits- und Umweltrisiken ist (Lund
gren, 2012). Toxischer Elektroschrott wird, vermischt 
mit funktionierenden bzw. reparierbaren Altgeräten, 
aus den wohlhabenden Metropolen, etwa Europas und 
Nordamerikas in die informellen Wertstoffhöfe der 
Schwellen- und Entwicklungsländer verschifft. Aller-
dings existiert auch ein großer zwischenstaatlicher 
Strom von Elektroschrott zwischen Industrie-, Schwel-
len- und Entwicklungsländern selbst (Huisman, 2015). 
Bisher liegt der Verbrauch von Elektrogeräten in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern bei einem Bruchteil 
des Verbrauchs in Industriestaaten (Baldé et al., 2015). 
Wachsende Mittelschichten und die daraus folgende 
Intensivierung des Konsums werden die Nachfrage 
nach Elektrogeräten um ein Vielfaches erhöhen. Daher 
reicht der Aufbau umfassender Recyclinginfrastruktur 
in Industrieländern nicht aus, um der wachsenden Her-
ausforderung durch Elektroschrott gerecht zu werden. 
Auch in den Metropolen der Schwellen- und Entwick-
lungsländer müssen die rechtlichen und strukturellen 
Vorrausetzungen geschaffen werden, Elektroschrott 
umwelt- und sozialverträglich zu recyceln und letztlich 
in eine Kreislaufwirtschaft einmünden zu lassen. 

Urbane Herausforderung
Ein Umdenken in Bezug auf Produktion, Verbrauch und 
Entsorgung von Elektrogeräten birgt Potenziale für die 
Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen und die Stär-
kung von Teilhabe (Kap. 3). Das informelle Recycling 
von Elektroschrott ist Einkommensgrundlage hun-
derttausender Menschen (Lundgren, 2012) und sollte 



Transformatives Handlungsfeld „Materialien und Stoffströme“   4.4

197

so transformiert werden, dass diese nicht ihrer Exis-
tenzgrundlage beraubt werden. Bisher ist die Verwer-
tung von Elektroschrott in Entwicklungsländern vor 
allem durch billige Arbeitskräfte und fehlende Arbeits- 
und Umweltschutzauflagen lukrativ (Rucevska et al., 
2015), während offizielle Recyclingunternehmen nur 
selten in der Lage zu sein scheinen, Elektroschrott pro-
fitabel zu verwerten. 

Lokale Projekte, beispielsweise die Förderung 
von Recyclingkollektiven in Städten, können erfolg-
reich zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der 
Elektroschrottverarbeitung führen und gleichzeitig zur 
Existenzsicherung der meist marginalisierten Bevölke-
rungsgruppen im informellen Recyclingsektor beitragen 
(Buchert et al., 2016; Kap. 6.6.1). In Entwicklungs- und 
Schwellenländern könnte auf städtischer Ebene durch 
Aufklärungskampagnen über die Gesundheitsrisiken 
des Elektroschrottrecyclings zum Schutz der Arbeiter 
beigetragen werden (Lundgren, 2012). In Europa könn-
ten harmonisierte Prozesse zur Erfassung von Altgerä-
ten in Wertstoffhöfen und Recyclingcentern die Doku-
mentation und Kontrolle der Stoffflüsse stark verein-
fachen. Urbane Infrastrukturen, um Elektroschrott 
angemessen weiterzuverarbeiten oder zu entsorgen, 
sowie die digitale Erfassung von Stoffströmen sind die 
Basis, um das globale Umweltproblem Elektroschrott zu 
bewältigen (Europäische Kommission, 2015c). 

Technologische und ethische Leitlinien zur 
Entwicklung von Elektro- und Elektronikgeräten
Schon bei der Entwicklung von Elektrogeräten sollte 
darauf geachtet werden, Geräte so zu konzipieren, dass 
ihre Lebenszeit maximiert (Cooper, 2005; Bakker et al., 
2014) und ihre Reparatur und Recycling möglichst ein-
fach ist. Die wiederverwendbaren Rohstoffe sollten 
leicht trennbar sein, während eine möglichst modulare 
Bauweise die Trennung der vielfältigen Komponenten 
in Elektrogeräten vereinfacht. 

Viele Rohstoffe in Geräten der Informations- und 
Kommunikationstechnik stammen aus ökologisch sowie 
sozial nicht nachhaltigen Quellen (Asner et al., 2013; 
Ali, 2014; Kaiman, 2014). Dies beschränkt sich nicht 
auf billig produzierte Massenware, sondern gilt auch 
für Elektronikartikel in den gehobenen Segmenten. Die 
Hersteller von Elektrogeräten sollten daher gesetzlich 
stärker verpflichtet werden, die Nachhaltigkeit ihrer 
Rohstoffquellen und Transportwege zu gewährleisten. 

Auf zwischenstaatlicher Ebene sollten bereits exis-
tierende Regularien, welche den Export von Elektro-
schrott in Drittländer untersagen, geschärft (z.  B. das 
Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenz-
überschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und 
ihrer Entsorgung) und gleichzeitig auf nationaler bis 
lokaler Ebene die Verwertungs- und Entsorgungskette 

von Elektroschrott auf ein nachhaltiges Fundament 
gestellt werden (Kap. 9.3.2.2). 

Stärkung des Basler Übereinkommens und 
Umsetzung nationaler Richtlinien
Das Basler Übereinkommen über die Kontrolle der 
grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher 
Abfälle und ihrer Entsorgung (verabschiedet 1989, in 
Kraft getreten 1992) und seine vertraglichen Ergän-
zungen (z.  B. das Ban Amendment) bieten einen Rah-
men für die Kontrolle des internationalen Handels mit 
Elektroschrott. Auch wenn das Übereinkommen 183 
Mitgliedstaaten (Stand: Februar 2016) verzeichnet, 
ist beispielsweise das Ban Amendment von 1995 noch 
nicht in Kraft getreten und diese internationalen Rege-
lungen bleiben in der Praxis von geringer Wirkung, wie 
die Zahlen des Interpolberichts über den illegalen Han-
del mit Elektroschrott belegen (Huisman et al., 2015). 

Der große Umfang des internationalen Handels 
erschwert eine hinreichende Kontrolle des Exports 
gebrauchter Elektronikgüter sowohl im Zielhafen als 
auch im Ursprungsland. Es sollten geeignete natio-
nale Kontrollmechanismen in den Ursprungsländern 
implementiert werden, etwa zur Dokumentation und 
Kontrolle der Wiederverwertungskette von Altgerä-
ten (Reparatur oder Recycling), um das Verschwinden 
von Elektroschrott in illegale Kanäle zu verhindern 
(Rucevska et al., 2015). Eine lückenlose Verantwor-
tungskette, welche eine erweiterte Herstellerverant-
wortung voraussetzt, könnte den illegalen länderüber-
greifenden Fluss von Elektroschrott eindämmen (OECD, 
2014; Kap. 9.3.2.2). 

4.4.4	
Folgerungen: Auf dem Weg zum nachhaltigen 
Umgang mit Materialien

In diesem Kapitel zum Transformationsfeld Materialien 
und Stoffströme wurden exemplarisch drei Aspekte 
herausgegriffen: Baustoffe, Phosphor und Elektro-
schrott. Bereits an diesen Beispielen wird deutlich, dass 
die Herausforderungen des Themenfelds im Bezug auf 
Städte sehr groß sind. 

Allein durch die nachholende Entwicklung in vielen 
Ländern sowie den Prozess der Urbanisierung wird es in 
vielen Teilen der Welt eine erhebliche Ausweitung der 
Material- und Stoffströme geben. Bisher funktioniert 
Material- und Rohstoffnutzung weitgehend linear: 
Rohstoffe werden zu Produkten, die verkauft, genutzt 
und schließlich entsorgt werden. Heute folgen 80  % der 
kurzlebigen Konsumgüter noch diesem linearen Arche-
typ; sie enden auf Deponien, in der Müllverbrennung 
(Ellen MacArthur Foundation, 2014) oder unkontrol-
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liert in der Umwelt. Selbst die Nutzungsdauer bei län-
gerfristigem Einsatz, etwa bei Baumaterialien, verkürzt 
sich vielfach (Kap. 4.4.1). Diese „lineare Wirtschaft“ 
(Wegwerfwirtschaft) geht bei endlichen Ressourcen 
mit Knappheit, Preisanstieg und Preisvolatilität einher. 
Zudem gibt es bei Rohstoffförderung und Verarbeitung 
sowie bei der Abfalldeponierung erhebliche negative 
Auswirkungen auf lokale wie globale Umwelt und auf 
die Gesundheit. Beispiele sind Treibhausgasmissionen, 
toxische Stoffe, die in die Umwelt gelangen, oder lang-
lebige Stoffe, die an unerwünschter Stelle akkumulie-
ren (Kap. 2.3). In Entwicklungs- und Schwellenländern 
sind Fertigungsprozesse, mit denen die weltweit stei-
genden Stoffströme verbunden sind, zudem nicht sel-
ten mit unmenschlichen Arbeitsbedingungen verbun-
den. 

Zu den übergreifenden Zielen einer nachhaltigen 
Material- und Ressourcenwirtschaft gehört es, entlang 
des gesamten Lebenszyklus die negativen Auswirkun-
gen bei der Rohstoffgewinnung und der Produktion 
sowie die Emission bzw. Akkumulation unerwünsch-
ter oder toxischer Stoffe und schädliche Auswirkun-
gen auf Mensch und Umwelt zu vermeiden sowie die 
Nutzung von Rohstoffen für die Zukunft zu sichern 
(OECD, 2012a; UNEP, 2012b:  176). Die möglichst effi-
ziente Verwendung von Ressourcen und die Reduktion 
der Materialströme stehen an erster Stelle der Überle-
gungen. Dazu gehört auch eine Vision für nachhaltige 
Konsum- und Lebensstile. Städte als Zentren sowohl 
der Industrie als auch des Konsums sowie der Abfall- 
und Recyclingwirtschaft spielen bei der Umsetzung die 
entscheidende Rolle (Hoornweg et al., 2013). 

Das Verringern der ökologischen Fußabdrücke 
(z.  B. durch Substitution von Materialien) sowie das 
Schließen der Stoffkreisläufe im jeweils angemesse-
nen Maßstab sind weitere wesentliche Ansatzpunkte. 
Die Herausforderung ist komplex, denn die einzel-
nen Stoffflüsse müssen jeweils spezifisch betrachtet 
werden. Bei einigen Stoffgruppen ist es sinnvoll, den 
Kreislauf innerhalb der Stadt und ihrer näheren Umge-
bung zu schließen, z.  B. bei der Abwasserreinigung mit 
möglichst weitgehendem Recycling von Biomasse und 
Nährstoffen, vor allem Phosphor, und deren Wieder-
verwertung als Input in der Landnutzung im stadtna-
hen Umland. Andere Stoffströme verlangen nach einem 
Spezialrecycling (z.  B. Seltene Erden), das nicht in allen 
Städten angeboten werden muss, sondern per Arbeits-
teilung zwischen Städten und den dort angesiedelten 
Industrien organisiert werden kann. Schließlich gibt es 
bei der Verwertung von Abfällen Stoffströme, die inter-
kontinental verlaufen und große Bedeutung haben, 
z.  B. der Handel mit Altpapier oder Metallschrott. 

Für diese komplexen Abläufe ist ein systemischer 
Ansatz erforderlich, der die gesamte Wertschöpfungs-

kette von Rohstoffextraktion über Produktion bis Nut-
zung und Recycling – sowie die dafür geeigneten Ska-
len – im Blick behält. Das Denken in Stoffströmen und 
Lebenszyklen von Produkten sowie die Beachtung der 
Auswirkungen von Emissionen oder Abfällen in den 
verschiedenen Stadien von Produktion, Transport, 
Konsum bis hin zur Abfallbehandlung sind wichtige 
Ansätze in Richtung einer nachhaltigen Kreislaufwirt-
schaft (UNEP, 2012b:  176). Voraussetzung ist die Inte-
gration der vielfältigen Verantwortlichkeiten in Bezug 
auf den Lebenszyklus von Produkten. 

Zu den Prinzipien des nachhaltigen Umgangs mit 
Materialien und der Kreislaufwirtschaft gehört die 
effiziente Nutzung von Ressourcen (Erze, Mineralien), 
auch um die ökologischen Schäden der Exploration und 
Förderung zu minimieren. Abfallstoffe aus der Indus-
trie sollten nicht auf Deponien landen, sondern mög-
lichst als Input für andere industrielle Prozesse dienen. 
Toxische und akkumulierende Stoffe sollten möglichst 
vermieden werden und, wo unverzichtbar, im industri-
ellen Kreislauf bleiben und nicht in die Umwelt gelan-
gen. Stoffe, deren Produktion mit prozessbedingten 
CO2-Emissionen verbunden ist (z.  B. Zement) sollten 
entweder substituiert werden, oder das entstehende 
CO2 sollte abgeschieden und langfristig sicher gelagert 
werden, da andernfalls die für den Klimaschutz erfor-
derlichen Nullemissionen nicht erreicht werden kön-
nen (Kap. 4.4.1). Aus Klimaschutzgründen ist auch 
langfristig der Umstieg von der fossilbasierten zu einer 
biobasierten chemischen Industrie unverzichtbar. Bio-
basierte Stoffströme, von der Ernährung bis zur Indus-
trie, sollten möglichst effizient sein (z.  B. Reduktion 
von Nahrungsmittelverlusten), denn das Potenzial für 
nachhaltige Biomasseproduktion in der Land- und 
Forstwirtschaft ist begrenzt (WBGU, 2009a). Am Ende 
der Nutzung sollte Biomasse möglichst wenig belastet 
sein (z.  B. durch Schwermetalle oder organische Gift-
stoffe), damit sie wieder in die Biosphäre entlassen 
werden kann. Pflanzennährstoffe sollten nicht in die 
Atmosphäre oder die Gewässer gelangen und Phosphor 
so weit wie möglich recycelt werden. Beim Umgang mit 
Abfall sollten Emissionen, z.  B. von Methan und toxi-
schen Stoffen, vermieden werden (Kap. 2.3.4.3).

Der Übergang zum nachhaltigen Umgang mit Mate-
rialien und zur Kreislaufwirtschaft bedeutet einen fun-
damentalen Wandel der bestehenden industriellen und 
urbanen Systeme. Er sollte als wichtiger Baustein in 
der Großen Transformation zur Nachhaltigkeit ange-
sehen und auf ähnlich langfristiger Zeitskala vollzogen 
werden wie die Dekarbonisierung der Energiesysteme, 
das nachhaltige Landnutzungs- und Wassermanage-
ment sowie andere globale Herausforderungen. Ange-
sichts dieser Herausforderungen ist ein inkrementel-
les Verbessern der Effizienz der bestehenden Systeme 
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nicht ausreichend, vielmehr ist transformativer Wan-
del erforderlich (Preston, 2012). Dies gilt um so mehr, 
da die angesprochenen Teilprozesse auf dem Weg zur 
Nachhaltigkeit eng miteinander verwoben sind und 
erhebliche Potenziale für Zusatznutzen bergen. Im Fol-
genden werden einige Beispiele für derartige Synergien 
gegeben: 

>> Die Kreislaufwirtschaft spart Rohstoffe, die mit 
erheblichem Energieaufwand sowie unter Inkauf-
nahme von Umweltschäden und Landdegradation in 
Bergwerken gewonnen werden müssten. Gleichzei-
tig sinken die Umweltbelastungen und Treibhaus-
gasemissionen in der Produktionskette bis hin zum 
Bedarf nach Deponien, was geringere Gesundheits-
belastung und hygienische Probleme mit sich bringt. 

>> Die Kaskadennutzung (d.  h. die wiederholte Nut-
zung über verschiedene Stufen) von organischem 
Material, z.  B. mit anschließender Biomethanpro-
duktion (als nachhaltigem Energieträger für Mobili-
tät oder Kraft-Wärme-Kopplung), nachfolgender 
Kompostierung und Nutzung in der Land- oder 
Forstwirtschaft schließt regionale Kreisläufe, verrin-
gert den Bedarf für knappen (Phosphor) oder ener-
gieaufwändigem (Stickstoff) Pflanzendünger sowie 
Treibhausgasemissionen aus Deponien. 

>> Die Verschwendung von Nahrungsmitteln würde 
ohne Gegenmaßnahmen erheblich zunehmen (ISWA, 
2012). Die Vermeidung dieser Verluste mindert den 
Nachfragedruck auf die globale Landnutzung (Kap. 
2.3.3.2) und damit den Verlust natürlicher Ökosys-
teme mit ihrer biologischen Vielfalt und vermeidet 
Treibhausgasemissionen aus der Produktionskette 
vom Acker bis zur Deponie. 

>> Die in vielen Städten in Schwellen- und Entwick-
lungsländern etablierte informelle Abfallwirtschaft 
bietet weitere Ansatzpunkte für Synergien (Kap. 
2.3.4.3). Verbesserte Arbeitsbedingungen und ver-
ringerte Gesundheitsbelastungen bei gleichzeitiger 
Nutzung und Förderung der Know-hows über Stoff-
ströme und Recycling führen zu einem nachhaltige-
ren Umgang mit Wertstoffen und zu einer verbesser-
ten Lebensqualität der Arbeitskräfte. 

4.5
Transformatives Handlungsfeld „Urbane 
Gesundheit“

4.5.1	
Urbane Gesundheit als Ressource und Ziel 
urbaner Transformationsprozesse

Urbane Gesundheit ist sowohl Ziel als auch Ressource 
für die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit und 
damit ein zentrales Handlungsfeld. Zum einen ist der 
Zugang zu Gesundheitsversorgung und einer gesun-
den Umwelt ein wesentlicher Aspekt der substanziel-
len Teilhabe der Bewohnerinnen einer Stadt und somit 
relevanter Bestandteil der Großen Transformation. 
Zum anderen stellt Gesundheit insofern eine wich-
tige Ressource für die Gestaltung von Transformati-
onsprozessen dar, als eine Zivilgesellschaft nur aktiv 
an diesen teilhaben kann, wenn die Grundbedürfnisse 
der Menschen weitgehend erfüllt sind. Gesundheit ist 
eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Menschen 
ihren Lebensunterhalt verdienen, ihr Leben selbstbe-
stimmt gestalten und Lebensqualität empfinden kön-
nen (Kap. 2.4.1.1). Sie wird daher als ein zentraler 
Indikator für die Entwicklung urbaner Gesellschaften 
betrachtet und ist entsprechend z.  B. in den SDGs der 
Agenda 2030 sowie beim Human Development Index 
als eigene Zieldimension verankert.

Städte weisen je nach Entwicklungsstand, Lage 
oder Größe spezifische gesundheitliche Chancen und 
Risiken für ihre Bevölkerung auf. Sie können auf der 
einen Seite durch den verbesserten Zugang zu priva-
ten und öffentlichen Gesundheitseinrichtungen, durch 
dichtere soziale Netzwerke und bessere Verdienstmög-
lichkeiten günstigere Bedingungen für die Herstellung 
und den Erhalt von Gesundheit bieten als ländliche und 
abgelegene Wohnorte. Dieser Zusammenhang wird in 
der Literatur als städtischer Gesundheitsvorteil (urban 
health advantage) bezeichnet (Galea und Vlahov, 2005; 
Galea et al., 2005; Glouberman et al., 2006). Urbane 
Mittelschichten als stabilisierende Kräfte der gesam-
ten Gesellschaft können zudem positive Entwicklun-
gen beschleunigen (Barbiero, 2014). In den Städten der 
Schwellen- und Entwicklungsländer existiert zudem 
häufig ein besserer Zugang zu Gesundheitswissen als 
auf dem Land, u.  a. aufgrund der einfacheren Informa-
tionsverbreitung durch Medien. Auf der anderen Seite 
sind Menschen in Städten besonderen Gesundheitsbe-
lastungen ausgesetzt, wie Lärm, Luftverschmutzung, 
höherer Dichte und erhöhten Kriminalitäts- und Unfall-
raten. Zudem leben insbesondere in Schwellen- und 
Entwicklungsländern viele Menschen in Slums oder 
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informellen Siedlungen unter nicht adäquaten Wohn-
bedingungen (UN, 2015d), die häufig auch durch feh-
lenden Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären 
Anlagen gekennzeichnet sind und damit hohe Gesund-
heitsrisiken bergen (Kasten 2.1-1). 

Ein Ziel der urbanen Transformation muss es daher 
sein, die Ressourcen und Potenziale für ein gesun-
des Aufwachsen und Leben in Städten zu stärken und 
gleichzeitig die Belastungen und Hindernisse zu mini-
mieren. Aufgrund der langfristigen Folgen von gesund-
heitsfördernden bzw. -beeinträchtigenden Faktoren 
(z.  B. bewegungsförderliche, begrünte Stadtgestaltung 
versus Verwendung giftiger Baustoffe, hohe Emissi-
onsbelastung im Kindesalter) sind die Pfadabhängig-
keiten in diesem Bereich sehr hoch. Die Förderung von 
Gesundheit als Teil einer nachhaltigen Stadtentwick-
lung ist daher essenziell. 

Gesundheitsförderung ist ein wichtiges Querschnitts
thema; eine ganzheitliche Betrachtung und Bearbei-
tung kann viele Synergien erzeugen. So dienen bei-
spielsweise viele Umweltschutzmaßnahmen direkt oder 
indirekt dem Gesundheitsschutz und umgekehrt (z.  B. 
Zusatznutzen bei Luftverschmutzung: Kasten 4.5‑4). 
Neben der Transformationsrelevanz hat der WBGU 
auch deshalb urbane Gesundheit als transformatives 
Handlungsfeld ausgewählt. Gesundheitsförderung von 
Armutsgruppen ist schließlich ein wichtiger Weg, um 
gesellschaftliche Ungleichheiten (Kap. 4.2.5) abzumil-
dern. 

Gesundheit aus salutogenetischer Perspektive
Der WBGU stützt sich in der folgenden Betrachtung auf 
ein salutogenetisches Verständnis von Gesundheit. Im 
Unterschied zu einem pathogenetischen Verständnis, das 
den Blick auf die Entstehung von Krankheiten und die 
daran beteiligten Faktoren richtet, wird Gesundheit aus 
salutogenetischer Perspektive nicht nur als Zustand der 
Abwesenheit von Krankheit betrachtet, sondern es ste-
hen die Faktoren, Bedingungen und Wechselwirkungen 
im Vordergrund, die der Erhaltung und Herstellung von 
Gesundheit als einem dynamischen Prozess dienen (Kas-
ten 4.5-1). Diese Auffassung spiegelt sich in der Defini-
tion von Gesundheit der WHO wieder: „Gesundheit ist 
ein Zustand vollkommenen physischen, mentalen und 
sozialen Wohlbefindens und nicht lediglich die Abwe-
senheit von Krankheit oder Gebrechen“ (WHO, 2006a:  1; 
eigene Übersetzung). Der WBGU stellt die Menschen als 
aktiv Handelnde in den Vordergrund, die die ihnen zur 
Verfügung stehenden Ressourcen und Kontexte nutzen, 
um sich gesund zu fühlen bzw. Gesundheit zu erreichen. 
Bei der Analyse urbaner Gesundheit gilt es daher, jene 
Ressourcen im urbanen Raum in den Blick zu nehmen, 
auf die Menschen angewiesen sind, um Gesundheit her-
zustellen und zu erhalten. Dazu sollte auch betrachtet 

werden, wie Menschen überhaupt erst in die Lage ver-
setzt werden können, die verfügbaren Ressourcen zu 
nutzen und wie die hierfür notwendigen Kompetenzen 
und Bewältigungsstrategien gefördert werden können. 
Neben den Ressourcen sollen daher auch die Stressoren 
wie z.  B. Luftverschmutzung betrachtet werden, die vor 
allem in schnell wachsenden und dicht besiedelten Städ-
ten der Schwellen- und Entwicklungsländer mit einer 
enormen Dynamik zunehmen und eine besonders zu 
beachtende Belastung und Transformationserschwernis 
darstellen (Kap. 2.4.1.1). 

Urbane Gesundheit in Politik und Forschung
Das Thema der urbanen Gesundheit hat durch den 
wachsenden Anteil der globalen Stadtbevölkerung und 
den sich aus der rapiden Urbanisierung ergebenden 
Konsequenzen für die Gesundheit in den letzten Jah-
ren zunehmende Aufmerksamkeit in Forschung und 
Politik erfahren. Beispielsweise erklärte die WHO 2010 
zum Jahr der urbanen Gesundheit. In diesem Zusam-
menhang veröffentlichten UN-Habitat und WHO einen 
Bericht zu gesundheitlichen Ungleichheiten in Städten 
(WHO und UN-Habitat, 2010). UN-Habitat selbst aber 
hat urbane Gesundheit bisher nicht als Schwerpunkt-
thema verankert. Insgesamt wird das Thema schwer-
punktmäßig in nur wenigen Berichten von internati-
onalen Organisationen mit Fokus auf Städten behan-
delt (Kap. 2.6). Im 5. Sachstandsbericht des IPCC (Revi 
et al., 2014a) wird menschliche Gesundheit in Städten 
als ein zentrales Risiko des Klimawandels thematisiert. 
Zudem ist Gesundheitsprävention in Städten durch die 
zunehmende Aufmerksamkeit für nicht übertragbare 
Erkrankungen (die Vereinten Nationen verabschiede-
ten 2012 eine Deklaration zur Prävention und Kont-
rolle nicht übertragbarer Erkrankungen), deren Anstieg 
u.  a. auf die globale Urbanisierung zurückgeführt wird, 
stärker in den Fokus gerückt. 

Ein Problem ist dabei die schwierige, für urbane 
Räume inadäquate und nicht ausreichend ausdiffe-
renzierte Datenverfügbarkeit, die Vergleiche zwi-
schen Städten sowie zwischen städtischen und länd-
lichen Räumen erschwert (Caiaffa et al., 2014; Friel 
et al., 2011; Neiderud, 2015). Studien sind meist als 
Querschnitts- und nicht als Längsschnittstudien ange-
legt und Ergebnisse nur schwer verallgemeinerbar, vor 
allem nicht zwischen Städten der Industrieländer sowie 
Schwellen- und Entwicklungsländer, oftmals noch nicht 
einmal innerhalb des gleichen Landes (Rydin et al., 
2012). Trotz verschiedener Ansätze fehlt eine umfas-
sende Methodik zur Analyse der Zusammenhänge zwi-
schen Aspekten der urbanen Umwelt, der Stadtgestal-
tung und der Gesundheit der Bevölkerung (Rydin et al., 
2012). 

Fallstudien zu den Teilnahmestädten des globalen 
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WHO-Projekts Healthy Cities, einem 1984 gegründe-
ten Netzwerk, das lokale Regierungen durch politische 
Selbstverpflichtungen, institutionellen Wandel, Kapa-
zitätsaufbau, partnerschaftliche Planung und innova-
tive Projekte in der Gesundheitsförderung unterstützt 
und das heute mehr als 1.000 Städte umfasst, haben 
gezeigt, dass vor allem viele Städte in Schwellen- und 
Entwicklungsländern Probleme bei der Umsetzung 
intersektoraler holistischer Maßnahmen haben. Ins-
gesamt würden die Zielvorstellungen nicht mit den 
real ergriffenen Maßnahmen übereinstimmen (Rydin 
et al., 2012). Auch stellen fehlende Kapazitäten und 
knappe finanzielle Ressourcen Barrieren dar (Rydin 
et al., 2012). In einer Studie in den USA wurden als 
Barrieren für holistische Gesundheitsförderung u.  a. 
genannt: unzureichende Budgets für Maßnahmen und 
Infrastrukturen im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
(Public Health), die schwierige Einflussnahme auf Ent-
scheidungsträger (u.  a. wegen geringen Public-Health-
Verständnisses) und Schwierigkeit, mit verschiedenen 
Akteursgruppen eine gemeinsame umfassende Stra-
tegie zu entwickeln. Als wichtigste Prioritäten für die 
Zukunft wurde neben einer Aufstockung der Budgets 
die Integration von Gesundheit in andere sektorale 
Gesetzgebungsbereiche (wie Transport oder Wohnen) 
identifiziert. Auch die richtige Ausbildung von Perso-
nal wurde als Problembereich genannt (Hearne et al., 
2015). Zudem sind lineare oder zyklische Planungs-
ansätze aufgrund der Komplexität urbaner Systeme 
für die Verbesserung urbaner Gesundheit ungeeignet 
(Rydin et al., 2012). 

Durch die häufig eher sektorale und pathogenetische 
Betrachtung von Gesundheit besteht in vielen Städten 
der Schwellen- und Entwicklungsländer, abgeschwächt 
auch der Industrieländer, im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit ein noch zu starker Fokus auf Krankheits-
kontrolle und zu wenig Fokus auf holistischer und salu-
togenetischer Förderung von Gesundheit (Kasten 4.5-

1; Herrick, 2014, 2015; Vlahov et al., 2010). Ein wei-
terer Grund für die bisherige Vernachlässigung urbaner 
Gesundheit in vielen Schwellen- und Entwicklungslän-
dern entstand z.  T. auch dadurch, dass Stadtbewohne-
rinnen aufgrund des angenommenen Gesundheitsvor-
teils von Städten als eher besserversorgt gegenüber 
Landbewohnern wahrgenommen wurden (Vlahov et 
al., 2010). Erst innerhalb der letzten Dekade ist die 
Verbesserung der urbanen Gesundheit (sowohl präven-
tiv als auch kurativ) stärker in den Fokus gerückt. In 
Indien wurde z.  B. im Jahr 2005 zunächst die National 
Rural Health Mission mit dem Ziel verabschiedet, den 
Zugang der Landbevölkerung zu primärer Gesundheits-
versorgung zu verbessern, da die urbane Bevölkerung 
allgemein als besser versorgt galt. Erst 2013 folgte die 
Verabschiedung der National Urban Health Mission, 
die explizit die Gesundheit der urbanen Armutsbevöl-
kerung durch Verbesserung von Infrastrukturen und 
Gesundheitsversorgung ins Visier nimmt (Barbiero, 
2014; MoHFW, 2012). Die großen Unterschiede im 
Gesundheitsstatus zwischen verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen einer Stadt wurden in jüngster Zeit ver-
mehrt in den Blick genommen (WHO und UN-Habitat, 
2010). 

Insgesamt ist die Stadtentwicklungspolitik vielerorts 
noch nicht ausreichend darauf ausgelegt, den aktuel-
len und zukünftigen ökologischen, sozialen und wirt-
schaftlichen Herausforderungen, wie z.  B. wachsende 
Armut oder Klimawandel und den daraus resultieren-
den gesundheitlichen Belastungen, zu begegnen. Diese 
Vernachlässigung hat bereits und wird auch in Zukunft 
negative Auswirkungen z.  B. auf die Umweltgesund-
heit, Krankheitsübertragungen, urbane Sicherheit, psy-
chische Gesundheit und Wohlergehen haben (Barbiero, 
2015), wenn dem nicht aktiv entgegengesteuert wird. 

Kasten 4.5-1

Salutogenetisches Verständnis von Gesundheit 

Das Konzept der Salutogenese wurde in den 1980er Jahren 
von dem Medizinsoziologen Aaron Antonovsky entwickelt 
und geprägt. Sein Ziel war, ein holistisches Verständnis von 
Gesundheit in Forschung und Praxis zu etablieren, das Entste-
hung und Erhalt von Gesundheit im Rahmen eines dynami-
schen Prozesses unter Einbezug biologischer, psychischer und 
sozialer Faktoren ins Zentrum stellte. Damit rückten die indi-
viduellen Anteile an der Herstellung und dem Erhalt von 
Gesundheit in den Vordergrund, d.  h., inwieweit Menschen 
die ihnen verfügbaren Ressourcen und Kontexte nutzen, um 
sich gesund zu halten. Als zentraler Faktor wurde das Kohä-

renzgefühl (sense of coherence) identifiziert, eine über die 
Zeit stabile kognitive sowie motivational-emotionale Grund-
haltung. Erleben Menschen ihre Umwelt als stimmig, zusam-
menhängend und sinnvoll, haben sie bessere Chancen, kriti-
sche Lebensereignisse zu verarbeiten und mit Krankheitsbe-
lastungen umzugehen. Wichtig sind zudem das Gefühl von 
Autonomie und Möglichkeiten zur Selbstregulation (Seligman 
und Csikszentmihalyi, 2000) sowie die Einbindung in soziale 
Netzwerke und die Möglichkeit zur Aktivität (Bandura, 1982; 
Leppert et al., 2008). Sie wirken als protektive Faktoren und 
Widerstandsressourcen und ermöglichen die Ausbildung von 
Resilienz, d.h. der Fähigkeit, erfolgreich mit Belastungen 
umzugehen. Zugleich stärkt es die Eigenverantwortung des 
Individuums als mündigem Bürger.
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4.5.2	
Bedeutung der urbanen Gesundheit für den 
Transformationsprozess

Ressourcen und Belastungen für urbane Gesundheit 
sind in einem komplexen Wirkungsgeflecht miteinan-
der verbunden. Die einzelnen Faktoren lassen sich den 
drei Dimensionen des normativen Kompasses – natür-
liche Lebensgrundlagen, Teilhabe und Eigenart – wie 
folgt zuordnen: 

>> Natürliche Lebensgrundlagen: Urbane Gesundheit 
wird zum einen vom globalen Klimawandel durch 
dessen direkte (z.  B. Hitzewellen) und indirekte (z.  B. 
Trinkwasserverknappung) Auswirkungen beein-
flusst (Kap. 2.3.4.4). Zum anderen variieren die 
lokalen Umweltdeterminanten je nach lokalen kli-
matischen Bedingungen natürlicher Ressourcenaus-
stattung. Zu den lokalen ökologischen Stressoren für 
Gesundheit gehören Boden-, Wasser-, Luft
verschmutzung, Lärm, Hitzeinseln, Überschwem-
mungen und Dürren ebenso wie hohe Wohn- und 
Verkehrsdichte (Kap. 2.3.4). Eine Ressource für 
Gesundheit sind demgegenüber Grünräume, die z.  B. 
als ökologische Ausgleichsflächen und gleichzeitig 
als Erholungs- und Bewegungsräume dienen 
(Kap. 2.4.1.1). Schutz vor und Resilienz gegenüber 
Umweltbelastungen ist entsprechend eine wichtige 
Bedingung für die Gesundheitsförderung. 

>> Teilhabe: Gesundheit wird stark von der substanziel-
len Teilhabe beeinflusst, direkt durch Zugang zu prä-
ventiven und kurativen Gesundheitsdienstleistun-
gen (z.  B. Umfang und Ausstattung des öffentlichen 
und privaten Gesundheitssektors, Existenz eines 
Krankenversicherungswesens für alle Bevölkerungs-
gruppen) und indirekt durch den Zugang zu Gesund-
heit beeinflussenden Infrastrukturen wie Wohnen, 
Trinkwasser- und Nahrungsversorgung und Sicher-
heit (Kap. 3.4.1). Auch Einkommen und Arbeitsbe-
dingungen (ökonomische Teilhabe: Kap. 3.4.2), Mit-
gestaltung und Mitbestimmungsrecht (politische 
Teilhabe: Kap. 3.4.3) sind wichtige Ressourcen. Zen-
traler Aspekt bei der Teilhabedimension ist die Ver-
teilungsgerechtigkeit innerhalb einer Stadt. Den 
Bedürfnissen marginalisierter oder vulnerabler 
Gruppen (z.  B. Kinder, Menschen mit Behinderung, 
Frauen in patriarchalen Gesellschaften) sollte dabei 
besondere Aufmerksamkeit zukommen. 

>> Eigenart: Die Möglichkeit, Gesundheit herzustellen 
und zu erhalten, wird beeinflusst von der Stadtge-
stalt, aber auch von lokalspezifischen Alltagsprakti-
ken und soziokulturellen Mustern der Nutzung von 
Raum und Lebensgestaltung. Eine zur Bewegung 
einladende räumliche Gestaltung hat nur dann einen 
Effekt auf die Gesundheit, wenn beispielsweise 

soziokulturelle Normen oder die Alltagsgestaltung 
(Zeitverfügbarkeit) dies auch zulassen. Soziokultu-
relle Faktoren spielen zudem eine wichtige Rolle für 
gesundheitsbezogene Verhaltensweisen, wie z.  B. 
Ernährungsmuster und -gewohnheiten, die teilweise 
auch mit dem räumlichen Umfeld korrespondieren 
(z.  B. Zugang zu frischen Nahrungsmitteln). Nicht 
zuletzt stehen soziale Kohäsion sowie geringe soziale 
Disparitäten, die Resilienz gegenüber Belastungen 
erhöhen, in einem positiven Zusammenhang mit 
dem Gesundheitszustand einer Gesellschaft. Ein 
hoher Grad an gesellschaftlicher Selbstorganisation 
kann zudem die Realisierung kleinräumiger gesund-
heitsfördernder Projekte erleichtern. 

Abbildung 4.5-1 führt zentrale Ressourcen und Belas-
tungen für urbane Gesundheit auf, die nach kontextu-
ellen, d.  h. räumlichen (z.  B. Infrastrukturen), und kom-
positorischen, d.  h. sich aus der Struktur der urbanen 
Gesellschaft (z.  B. soziale Netzwerke, Bildung), erge-
benden Faktoren unterteilt werden können. Dabei 
beeinflussen sich diese auch wechselseitig, z.  B. die 
Gestaltung von Erholungsräumen und das lokale 
Klima. Die Einflussfaktoren wirken unterschiedlich auf 
Bevölkerungsgruppen, z.  B. in Abhängigkeit von Alter, 
Geschlecht, Lebensstil oder ethnischer Zugehörigkeit. 
Urbane Governance beeinflusst Gesundheit u.  a. durch 
Steuerung, Finanzierung und Verwaltung von städti-
schen Dienstleistungen und Infrastrukturen sowie die 
Beteiligungsmöglichkeiten der Bevölkerung. 

Synergien und Zielkonflikte im Transformationsfeld 
Gesundheit 
Gesundheitliche Einflussfaktoren sind in Städten auf-
grund der Komplexität urbaner Systeme besonders 
vielschichtig miteinander verbunden und können 
sowohl Synergie- als auch Blockadeeffekte zwischen 
den Dimensionen des normativen Kompasses erzeugen. 

Starke Synergien finden sich zwischen den Berei-
chen von Umweltschutz und Gesundheitsförderung, 
z.  B. im Bereich der Luftverschmutzung. In der Teil-
habedimension trägt die Förderung gesunder Lebens-
umstände in den Bereichen Wohnen oder Arbeiten zu 
einer Erhöhung der Resilienz im Umgang mit Belastun-
gen bei. Vor allem durch die Verbesserung von Baustan-
dards (Belüftung, Heizung usw.) können Zusatznutzen 
durch ein gesundes Wohnumfeld erzielt werden (Rydin 
et al., 2012). Außerdem können durch die Schaffung 
gesunder Lebensumwelten Kosten im kurativen Sektor 
gesenkt werden. Desweiteren sind die soziale Kohäsion 
einer urbanen Gesellschaft, ihr Sozialkapital und die 
Ortsbindung wichtige Faktoren für den Gesundheits-
schutz. In einer solidarischen Gemeinschaft können 
beispielsweise Mängel in der Versorgungsinfrastruktur 
besser aufgefangen werden. 
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Ein Zielkonflikt besteht zwischen den Dimensionen 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und Teil-
habe, insbesondere zwischen Ressourcenschutz und 
Ressourcenbedarf, z.  B. bei der Versorgung mit Wasser, 
Nahrung, Energie und Baustoffen. Neben der Über-
nutzung von Ressourcen bestehen vor allem bei ärme-
ren Bevölkerungsgruppen in Schwellen- und Entwick-
lungsländern jedoch auch häufig noch Versorgungsde-
fizite. Bei der Herstellung von Verteilungsgerechtigkeit 
und Ressourcenschutz geht es nicht nur um Gover-
nance-Mechanismen und technische Lösungen zur 
Effizienzsteigerung; wichtige Ansatzpunkte sind auch 
Veränderungen von Konsum- und Verhaltensmustern 
(z.  B. suffiziente Lebensstile wohlhabender Schich-
ten). Weitere Zielkonflikte können zwischen der Erhal-
tung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Wirt-
schaftskraft bzw. Einkommensgenerierung einer Stadt 
auftreten. Keine oder geringe Umweltauflagen können 
zu starker Umweltdegradation und damit zu gesund-
heitlicher Belastung führen. Andererseits sind Steuer-
einnahmen aus der Wirtschaft z.  B. auch zentral für die 
Finanzierung sozialer Dienstleistungen. Auch das indi-
viduelle Einkommen ist, vor allem in Staaten ohne bzw. 
mit nur schwach entwickeltem Versicherungswesen, 
ein zentraler, die Gesundheit beeinflussender Faktor. 
Aus allen Zielkonflikten können sich Blockaden für die 
urbane Transformation zur Nachhaltigkeit entwickeln. 

Die Auswirkungen stadtplanerischer Interventio-
nen auf die Gesundheit sind aufgrund der Wechselwir-
kungen und Rückkopplungsschleifen (z.  B. zwischen 
öffentlichem Transportsystem und individuellem Mobi-

litätsverhalten) sowie der zeitlichen Differenz zwischen 
Ursache und Wirkung (z.  B. Emissionen und Atem-
wegserkrankungen) nicht immer direkt vorhersehbar 
oder kausal erklärbar (Rydin et al., 2012; Vlahov et 
al., 2010). Dies gilt insbesondere für nicht übertrag-
bare Erkrankungen, die verschiedene Ursachen haben 
können (Kap. 4.5.3.1). Zudem haben Interventionen 
aufgrund der Heterogenität der Bevölkerung auch hier 
unterschiedliche Auswirkungen.

Auch im Handlungsfeld Gesundheit bedeutet Trans-
formation, die Potenziale für Synergien zu heben und 
die Zielkonflikte zu lösen bzw. die Blockaden zu über-
winden. Je nach Region und Gesellschaft sind die Aus-
gangsbedingungen jedoch sehr unterschiedlich. Es 
gilt, lokal bestehende Pfadabhängigkeiten, regionale 
Entwicklungsgeschwindigkeiten und Ressourcenaus-
stattungen sowie Unterschiede bei den rechtlichen 
und finanziellen Gestaltungsspielräumen kommunaler 
Regierungen zu berücksichtigen. Im Folgenden wird 
ein Überblick über spezifische gesundheitliche Belas-
tungen in Städten gegeben. 

4.5.3 
Zentrale Herausforderungen 

Der Gesundheitszustand und damit eng verbunden die 
Lebensqualität der globalen urbanen Bevölkerung las-
sen sich nur schwer verallgemeinernd skizzieren, da 
sie stark von den jeweiligen Lebensbedingungen und 
Gesundheitssystemen in Städten sowie den soziokul-
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Abbildung 4.5-1
Ressourcen und Belastungen urbaner Gesundheit. Die Gesundheit der urbanen Bevölkerung wird durch eine Vielzahl 
von Ressourcen und Belastungen in Städten beeinflusst, die nach kontextuellen, d.  h. räumlichen (z.  B. Infrastrukturen), 
und kompositorischen, d.  h. sich aus der Struktur der urbanen Gesellschaft (z.  B. soziale Netzwerke, Bildung), ergebenden 
Faktoren unterteilt werden können. Dabei beeinflussen sich diese Faktoren auch wechselseitig und wirken unterschiedlich 
auf Bevölkerungsgruppen, z.  B. in Abhängigkeit von Alter oder Geschlecht. Die urbane Governance beeinflusst Gesundheit 
u.  a. durch Steuerung, Finanzierung und Verwaltung von städtischen Dienstleistungen und Infrastrukturen sowie die 
Beteiligungsmöglichkeiten der Bevölkerung. N = Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen; T = Teilhabe; E = Eigenart.
Quelle: WBGU
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turellen Verhaltensmustern der urbanen Bevölkerung 
geprägt sind. Zwar bestehen städteübergreifende Belas-
tungen und Ressourcen (Kap. 4.5.2); die Krankheitslast 
in Städten hingegen variiert stark (Neiderud, 2015). Im 
Folgenden wird ein kurzer Überblick über drei zentrale 
Herausforderungen im Bereich der urbanen Gesundheit 
gegeben: (1) der Anstieg nicht übertragbarer Erkran-
kungen, (2) die Gefahr urbaner Epidemien und neuer 
Infektionskrankheiten sowie (3) die Zunahme intra
urbaner gesundheitlicher Disparitäten.

4.5.3.1	
Anstieg nicht übertragbarer Erkrankungen und 
Ausbreitung ungesunder Lebensstile
Weltweit lässt sich eine Zunahme nicht übertragba-
rer Krankheiten (wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Krebs, chronische Atemwegserkrankungen und Dia-
betes) beobachten, wobei die Zahl der Erkrankungen 
insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern 
rapide ansteigt und dort einen höheren Anteil frühzei-
tiger Todesfälle verursacht (WHO, 2014a, b). Neben der 
steigenden Lebenserwartung wird der globale Urbani-
sierungsprozess als ein zentraler Faktor dieser Entwick-
lung diskutiert, der insbesondere in Entwicklungs- und 
Schwellenländern mit einer Veränderung von Lebens-
stilen und Konsumgewohnheiten im Bereich Ernäh-
rung und Mobilität einhergehen kann. Gleichzeitig 
haben urbane Stressoren wie Lärm, Dichte, Umwelt-
verschmutzung und Stress durch prekäre Lebens- und 
Arbeitsbedingungen einen negativen Einfluss auf die 
Gesundheit und verleiten zu ungesunden Lebenswei-
sen (WHO und UN-Habitat, 2010; Bai et al., 2012). 

Die wichtigsten gesundheitsgefährdenden Faktoren 
sind dabei Übergewicht, mangelnde Bewegung sowie 
Alkohol- und Tabakkonsum (WHO Europe, 2015b; 
Oyebode et al., 2014; WHO, 2014a, b). Vor allem 
Übergewicht zählt zu den großen Herausforderungen 
im Gesundheitsbereich: Während in den Amerikas 61  % 
und in Europa 59  % der Bevölkerung als übergewichtig 
gelten, ist der Anteil in Südostasien mit 22  % zurzeit 
noch am geringsten (WHO Europe, 2015b).

Die Ernährungs- und Mobilitätsmuster, die zu Über-
gewicht führen können, sind in urbanen und ruralen 
Gebieten in Industrieländern zum Teil sehr ähnlich 
(USA: Liu et al., 2008; Wang et al., 2002; Schweden: 
Sjöberg et al., 2011). Demgegenüber weisen Stadt- und 
Landbewohnerinnen in Entwicklungs- und Schwellen-
länder bis auf einige Ausnahmen (z.  B. Russland: Wang 
et al., 2002; Westjordanland: Hanan et al., 2001) noch 
große Unterschiede auf bzw. verändern sich Ernäh-
rungs- und Bewegungsalltag mit der Migration vom 
Land in die Stadt erheblich. In der Stadt haben sowohl 
Kinder als auch Jugendliche und Erwachsene häufiger 
Übergewicht und Bluthochdruck. Sie leiden zwar weni-

ger an Unter- und Mangelernährung, essen aber oft 
eher ungesund und bewegen sich weniger als Landbe-
wohner (Indien: Yadav und Krishnan, 2008; Ebrahim et 
al., 2011; Raj et al., 2007; China und Brasilien: Wang et 
al., 2002; Südafrika: Peer et al., 2013).

Nicht übertragbare Erkrankungen können nicht nur 
zu frühzeitigem Tod führen, sie führen vor allem auf-
grund ihres chronischen Charakters und graduellen Ver-
laufs zu einem Verlust an Lebensqualität. Dieser Verlust 
an Lebensqualität, gemessen in Disability Adjusted Life 
Years (DALYs; d.  h. die Summe an verlorenen produk-
tiven Jahren durch frühzeitige Sterblichkeit oder durch 
Behinderung), variiert zwischen Industrie-, Schwellen- 
und Entwicklungsländern beträchtlich. Nach Schät-
zungen wird von 2008 bis 2030 der Anteil der DALYs, 
die durch nicht übertragbare Erkrankungen verursacht 
werden, in Entwicklungsländern um 37  %, in Schwel-
lenländern um 11  % und in Industrieländern um 3  % 
zunehmen (Nikolic et al., 2011). 

Neben den sozialen Kosten verursachen nicht über-
tragbare Erkrankungen aufgrund der langfristig erfor-
derlichen Behandlungskosten auch hohe ökonomi-
sche Kosten. Sie haben erheblichen Einfluss auf die 
urbane Ökonomie (z.  B. Belastung des öffentlichen 
Gesundheits- und Sozialwesens, sinkende Produkti-
vität und Steuereinnahmen), die Gesundheitssysteme 
(z.  B. hoher Bedarf an medizinischer Versorgung, hohe 
Behandlungskosten, Kosten zur Adaption der Gesund-
heitssysteme an die zunehmende Krankheitslast) sowie 
Haushalte und Individuen (z.  B. durch sinkendes Ein-
kommen, reduzierte Möglichkeiten und vermindertes 
Wohlbefinden; Nikolic et al., 2011). Aufgrund der häu-
fig schlechteren Versorgungsleistungen im öffentlichen 
Gesundheitssektor in vielen Städten der Schwellen- 
und Entwicklungsländer (bei hoher Varianz zwischen 
den Staaten) sind die individuellen Kosten dort beson-
ders hoch. Dies kann zu einer Verstärkung gesundheit-
licher Disparitäten beitragen, da sie als eine Schlüssel-
barriere für Armutsbekämpfung und nachhaltige Ent-
wicklung wirken (WHO, 2014d). 

4.5.3.2	
Urbane Epidemien und neue Infektionskrankheiten 
In vielen Städten steigt das Risiko der epidemischen 
(d.  h. kurzfristig stark ansteigende Häufung von Krank-
heitsfällen) und endemischen (d.  h. langfristige Krank-
heitshäufung in einer Region) Ausbreitung von Infek-
tionskrankheiten wie z.  B. Denguefieber, SARS, mul-
tiresistente Tuberkulose und jüngst das Zika-Virus 
durch verschiedene Faktoren. Während „alte“ Infekti-
onskrankheiten (wie z.  B. Durchfallerkrankungen und 
Malaria) nach wie vor eine hohe Krankheitslast in vie-
len Städten der Schwellen- und Entwicklungsländer 
aufweisen, stellen urbane Epidemien und „neue“ Infek-
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tionskrankheiten eine besondere Herausforderung für 
urbane Systeme weltweit dar. Unter neuen Infekti-
onskrankheiten werden zum einen neu auftretende 
Erkrankungen (z.  B. H1N1, HIV/AIDS) betrachtet, zum 
anderen auch seit langem bekannte Erkrankungen, die 
sich durch eine schnelle Häufung in einer neuen Region 
(z.  B. Denguefieber), durch Veränderungen der Habi-
tate, der Mikroorganismen oder durch Medikamenten-
resistenzen neu ausbreiten (McCloskey et al., 2014). 

Aufgrund der zunehmenden Vernetzung von Städ-
ten durch Reisen sowie regionale, nationale und inter-
nationale Migrationsbewegungen steigt weltweit das 
Risiko der Ausbreitung von Epidemien. So wurde das 
SARS-Virus im Jahr 2003 vor allem über städtische 
Flugknotenpunkte verbreitet. Diese Pandemien (d.  h. 
Epidemien globalen Ausmaßes) haben massive Aus-
wirkungen auf das Stadtleben (Quinn et al., 2010). So 
wurde z.  B. in Monrovia, der Hauptstadt Liberias, wäh-
rend der Ebola-Epidemie das Stadtviertel West Point, 
ein Slum mit 75.000 Menschen, unter Quarantäne 
gestellt und quasi sich selbst überlassen (Snyder et al., 
2014). Migrationsbewegungen stellen nicht nur eine 
Gefahr bei hochansteckenden Krankheiten selbst dar, 
sondern auch in Bezug auf die Ausbreitung tierischer 
Krankheitsüberträger (z.  B. Sandflöhe, Bettwanzen) 
und multiresistenter Keime (Neiderud, 2015). 

Die Ausbreitung von Infektionskrankheiten wie 
z.  B. Tuberkulose oder grippale Infekte wird zudem 
durch hohe Bevölkerungsdichten sowie unhygienische 
Bedingungen, inadäquate Basisinfrastruktur und unzu-
reichende Bekämpfung von Krankheitsüberträgern vor 
allem in Städten der Schwellen- und Entwicklungslän-
der begünstigt (Neiderud, 2015). Auf der individuellen 
Ebene beeinflussen neben der Wohnqualität die Ernäh-
rungsmuster maßgeblich den Immunstatus der urba-
nen Bevölkerung und damit die Anfälligkeit gegenüber 
Infektionskrankheiten. 

Zudem kann die Anpassung von Krankheitsüberträ-
gern an urbane Systeme zu großen Problemen für die 
urbane Gesundheit führen. Die Mücke Aedes aegypti, 
die u.  a. das Dengue- und das Zika-Virus überträgt, legt 
ihre Eier etwa nur in künstliche Wassercontainer. Die 
Zahl der Dengue-Erkrankungen hat sich in den letz-
ten 40 Jahren drastisch erhöht und wird auf 390 Mio. 
Infektionen pro Jahr geschätzt (Neiderud, 2015). Mig-
ration, Tiermärkte und Tierhaltung in Städten begüns-
tigen auch den Anstieg von Erkrankungen die zwischen 
Menschen und Tieren übertragen werden. Diese sind 
bisher vor allem in ländlichen Gegenden aufgetreten, 
wie z.  B. Leishmaniose (Übertragung durch Sandmü-
cken) und Leptospirose (Übertragung vor allem durch 
Ratten und Mäuse; Alirol et al., 2011; Neiderud, 2015). 

Der Klimawandel steigert die Gefahr der Ausbrei-
tung von Infektionskrankheiten in Städten in unter-

schiedlichem Ausmaß. Während Überschwemmungen 
die Gefahr infektiöser Erkrankungen und die Unfallge-
fahr stark erhöhen, begünstigt die Erwärmung die Ver-
breitung von Krankheitsüberträgern, wie bestimmten 
Mückenarten. Dies führt sowohl in den Tropen, Subtro-
pen als auch in den gemäßigten Breiten zu einer weite-
ren Ausbreitung von z.  B. Malaria, Denguefieber, Borre-
liose, Schistosomiasis, Hantavirus und West-Nil-Fieber 
(Watts et al., 2015; McCloskey et al., 2014; Adelphi et 
al., 2015). Die direkten und indirekten Auswirkungen 
des Klimawandels werden in Zukunft eine zunehmende 
Anzahl an Menschen betreffen und drohen die grund-
sätzlich positive soziale und ökonomische Entwicklung 
der letzten 60 Jahre in vielen Städten zu unterminieren 
(Watts et al., 2015). 

Neue globale Probleme ergeben sich durch anti
mikrobielle Resistenzen, d.  h. Mikroorganismen (Viren, 
Bakterien, Pilze oder Parasiten) reagieren nicht mehr 
auf Medikamente (WHO, 2014e). Dadurch werden 
Standardbehandlungen wirkungslos, die Infektion ist 
schwerer oder gar nicht zu kontrollieren, die Dauer der 
Erkrankung und des Krankenhausaufenthalts nimmt 
zu und das Risiko der Krankheitsübertragung und der 
Sterblichkeit steigt (WHO, 2014e). Mikrobielle Resis-
tenzen betreffen u.  a. Bakterienstämme, die häufige 
Infektionen wie z.  B. Blasen- oder Lungenentzündung 
verursachen, aber auch Tuberkulose, Malaria und HIV/
AIDS (WHO, 2014e). 

Durch das komplexe Zusammenspiel verschiedener 
sozial-ökologischer Faktoren können Städte zu „Brut-
stätten“ für Krankheitsausbrüche werden (Alirol et 
al., 2011). Die Kapazitäten zur frühen Erkennung von 
Krankheitsausbrüchen und deren Eindämmung variie-
ren stark zwischen Städten und Staaten. Wichtige Vor-
aussetzungen für die frühe Erkennung von Epidemien 
sind Systeme für die Gesundheitsberichterstattung, in 
denen Neuerkrankungen zeitnah an entsprechende 
Behörden gemeldet werden. 

4.5.3.3	
Gesundheitliche Disparitäten als globale urbane 
Herausforderung
Der Gesundheitsstatus der urbanen Bevölkerung vari-
iert stark innerhalb und zwischen Städten. Große sozio-
ökonomische Unterschiede innerhalb der Bevölkerung 
und damit verknüpft unterschiedliche Lebensstan-
dards, Verhaltensweisen sowie Zugangsmöglichkeiten 
zu präventiven und kurativen Gesundheitsdienstleis-
tungen sind Faktoren, die gesundheitliche Disparitäten 
verschärfen. 

Während in den Staaten der Europäischen Union 
in der Regel eine adäquate Gesundheitsversorgung 
z.  B. durch gesetzliche Krankenversicherungen ermög-
licht wird und gesundheitsfördernde Programme auf 
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Stadtebene eine Verbesserung der urbanen Lebens-
welt anstreben (z.  B. WHO European Healthy Cities 
Network), bestehen dennoch je nach geographischer 
Region, sozioökonomischem Status, ethnischer Zuge-
hörigkeit und Geschlecht große Unterschiede (WHO 
Europe, 2014). Steigende Lebensstandards haben z.  B. 
in Europa nicht alle Bevölkerungsschichten in den 
Städten erreicht (UN-Habitat, 2013b). So sind verhal-
tensbezogene Gesundheitsrisiken, wie Übergewicht, 
mangelnde körperliche Bewegung oder hoher Tabak- 
und Alkoholkonsum, stärker in unteren sozioökonomi-
schen Einkommensschichten ausgeprägt (WHO Europe, 
2012). 

Stadtbewohner in Entwicklungsländern, aber auch 
in einigen Schwellenländern, leiden im Vergleich zu 
Stadtbewohner der Industrieländer häufiger unter einer 
dreifachen Krankheitslast durch infektiöse Erkrankun-
gen, nicht übertragbare Erkrankungen sowie Unfälle 
und Gewalt (WHO und UN-Habitat, 2010). Urbane 
Armutsgruppen (Kasten 4.5-2) haben bei inadäqua-
ter Infrastrukturausstattung eine höhere Anfälligkeit 
gegenüber Infektionskrankheiten (Neiderud, 2015). 
In einer Studie in Dhaka, der Hauptstadt von Bang-
ladesch, war die Häufigkeit der Tuberkuloseerkran-
kungen von Slumbewohnern fast doppelt so hoch wie 
der nationale Durchschnitt und viermal so hoch wie 
der städtische Durchschnitt (Neiderud, 2015). Viele 
Krankheiten könnten durch die Verbesserung sanitärer 
Anlagen und Abwassersysteme in Marginalsiedlungen 
verhindert werden. In vielen Ländern liegt der Fokus 
jedoch noch auf der Behandlung von Krankheiten, 
nicht auf der Prävention durch Infrastrukturverbesse-
rung (Neiderud, 2015; Kap. 4.5.1). 

Desweiteren haben urbane Armutsgruppen häu-
fig eine schlechtere medizinische Versorgung z.  B. 
aufgrund finanzieller oder räumlicher Barrieren zu 
Gesundheitsdienstleistungen sowie fehlenden Krank-
heitswissens (Butsch, 2011; Bork et al., 2010). Zudem 
etablieren sich informelle Strukturen auch im Gesund-
heitssektor (Bork-Hüffer und Kraas, 2015). Nicht 
adäquat kontrollierte chronische Erkrankungen stel-
len vor allem bei urbanen Armutsgruppen ein schlei-
chendes, aber dringendes Problem für die öffentliche 
Gesundheit dar (WHO, 2013; Kroll, 2013). Dadurch 
steigt auch das Risiko von Begleiterkrankungen, so 
erhöht eine Diabeteserkrankung das Tuberkuloserisiko 
um das Dreifache (WHO, 2011b) und führt zu gerin-
gerer Lebensqualität und frühzeitigem Tod. Aber auch 
die Ausbreitung ungesunder Lebensweisen in Armuts-
gruppen der Schwellen- und Entwicklungsländer stellt 
ein zunehmendes Problem dar. Zum Beispiel ernähren 
sich diese Gruppen häufig von Street Food, Fast Food 
oder verarbeitetem Essen, das zu Mangelernährung, 
Übergewicht sowie Zahnproblemen führen kann und 

damit sowohl die Anfälligkeit gegenüber infektiösen als 
auch nicht übertragbaren Erkrankungen erhöht (WHO, 
2010). 

Insgesamt verursachen intraurbane gesundheitliche 
Disparitäten weltweit hohe gesellschaftliche Kosten, 
denn die höhere Verwundbarkeit urbaner Armutsgrup-
pen und damit einhergehende häufig höhere Krank-
heitslast behindert die Verbesserung der Lebensver-
hältnisse bzw. kann einen Haushalt noch stärker in die 
Armut treiben. Laut Schätzungen werden nicht über-
tragbare Erkrankungen bei einem Business-as-usual-
Szenario zwischen 2011 und 2025 in Schwellen- und 
Entwicklungsländern ökonomische Kosten in Höhe von 
7.000 Mrd. US-$ verursachen (WHO, 2014d). Zudem 
erhöht das häufige Auftreten von Infektionskrankhei-
ten wie Denguefieber oder Tuberkulose auch die Anfäl-
ligkeit höherer Einkommensgruppen in einer Stadt. 
Letztlich bedroht die Gefahr von Pandemien und mik-
robiellen Resistenzen die (urbane) Bevölkerung welt-
weit. 

4.5.4	
Potenziale und Hebel 

Bei der Priorisierung von Handlungsfeldern im Bereich 
Gesundheit ist zu beachten, dass sich gesundheits-
bezogene Probleme und Ressourcen zwischen Städ-
ten stark unterscheiden können. Unabhängig von die-
sem Differenzierungsbedarf hat der WBGU drei priori-
täre Transformationsherausforderungen im Handlungs-
feld der urbanen Gesundheit ausgewählt, die aufgrund 
ihrer Komplexität und langfristigen Planungshori-
zonte bisher in vielen Städten (vor allem in Schwel-
len- und Entwicklungsländern) noch nicht ausrei-
chend auf der politischen Agenda verankert sind bzw. 
noch nicht ausreichend umgesetzt werden. Gleichzeitig 
werden sie als essenziell angesehen, um die Gesund-
heit der urbanen Bevölkerung als Voraussetzung und 
Ziel von Transformation zu fördern. Zwei dieser Her-
ausforderungen können primär den Ressourcen für die 
Herstellung von Gesundheit zugeordnet werden: Nah-
rungssicherung und -qualität sowie die Schaffung von 
Erholungsräumen stellen sektorenübergreifende Quer-
schnittsthemen dar. Die beiden exemplarischen Res-
sourcen sind – gemäß dem gewählten salutogeneti-
schen Ansatz (Kasten 4.5-1) – vor allem im präventiven 
Bereich angesiedelt bzw. dienen der Steigerung urba-
ner Lebensqualität und damit der Resilienz der Stadtbe-
völkerung. Luftverschmutzung als exemplarische Blo-
ckade steht zwar längst auf der Forschungs- und der 
politischen Agenda, die Maßnahmen reichen jedoch 
für eine umfassenden Transformation noch nicht aus, 
da profunde Lösungen holistische, sektorenübergrei-
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fende Handlungsansätze erfordern. Der Zugang zu und 
die Beschaffenheit von Gesundheitsdienstleistungen 
ist zwar ebenso ein zentrales Handlungsfeld im Bereich 
urbaner Gesundheit. Es wird hier allerdings nicht in den 
Fokus genommen, da die Gestaltung des Gesundheits-
systems vor allem von nationalen Rahmenbedingun-
gen abhängt und zudem das Thema bereits stark auf 
der internationalen Agenda, z.  B. durch internationale 
Organisationen wie die WHO, verankert ist. 

4.5.4.1	
Ernährungssicherheit und Nahrungsqualität

Globale Herausforderungen der 
Nahrungsmittelproduktion und 
Ernährungssicherheit
Ernährung und Landnutzung als Ressourcenbasis 
sind wesentliche Elemente der Großen Transforma-
tion, daher wurde Landnutzung im WBGU-Gutachten 
„Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“ 
als eines von drei Transformationsfeldern hervorge-
hoben (WBGU, 2011). Die zumindest bis Mitte dieses 
Jahrhunderts wachsende Weltbevölkerung ist nur einer 
der Treiber, die einen starken Nachfrageschub nach Pro-
dukten aus der Landnutzung erwarten lassen. Die ver-
mehrte Nachfrage nach Bioenergie, die Umstellung von 
fossilen auf biobasierte Produkte, zunehmende Boden-
degradation, negative Auswirkungen des Klimawandels 
auf die Agrarproduktion und die Notwendigkeit eines 
weiter ausgebauten weltweiten Naturschutzgebietssys-

tems sind weitere wesentliche Treiber (WBGU, 2011). 
Hinzu kommen die Umwandlung von Agrar- in Sied-
lungsflächen, veränderte Konsumstile mit einer ver-
mehrten Nachfrage nach tierischen Produkten (Fleisch, 
Eier, Milchprodukte), Nahrungsmittelverschwendung 
durch Verbraucher und desintegrierte Märkte (Hirth, 
2015; Strüver, 2015). Die sich global verändernden 
Ernährungsmuster können sogar dazu führen, dass der 
globale Bevölkerungszuwachs nicht der wichtigste Trei-
ber des globalen Landbedarfs für Ernährung bleibt (Kas-
tner et al., 2012). Nach Schätzungen wird global etwa 
ein Drittel der für den menschlichen Verzehr erzeugten 
Nahrung weggeworfen, verdirbt oder geht anderweitig 
verloren (RUAF, 2015a). Der Nahrungsmittelabfall wird 
insbesondere durch die global wachsende Mittelschicht 
weiter zunehmen (WRAP und NCE, 2015). 

Eine Ausweitung der landwirtschaftlichen Produk-
tion ist daher für die globale Ernährungssicherung 
unverzichtbar und wird z.  B. im SDG Nr. 2 „Keine Hun-
gersnot“ bei den Unterzielen 2.3–2.5 adressiert. In 
Städten wird nur ein kleiner Anteil der Nahrung produ-
ziert, die in ihnen konsumiert wird (Gómez-Baggethun 
et al., 2013); sie hängen nahezu vollständig vom Import 
ab (Grewal und Grewal, 2011). Selbst bei intensiven 
Anbaumethoden könnte eine Vollversorgung in den 
Städten nicht geleistet werden. Gleichzeitig nimmt der 
Grad der Selbstversorgung bei den Nationalstaaten ab: 
Global nutzt knapp eine Milliarde Menschen mit Blick 
auf die Nahrungsversorgung den Welthandel (Fader et 
al., 2012). 

Kasten 4.5-2

Unterschiede im Gesundheitsstatus zwischen 
urbaner und ruraler Bevölkerung in Schwellen- 
und Entwicklungsländern 

Urbane Armutsgruppen sind in vielen Schwellen- und Ent-
wicklungsländern gesundheitlich zum Teil schlechter gestellt 
als die Landbevölkerung. Laut einem Bericht von WHO SEARO 
(2011) verschlechtert sich der gesundheitliche Status der urba-
nen Armutsbevölkerung in asiatischen Städten. So sind etwa in 
Indien urbane Armutsgruppen bei vielen Gesundheitsindikato-
ren, wie z.  B. Häufigkeit von Tuberkulose und HIV-Infektionen 
oder dem Zugang zu Gesundheitseinrichtungen, schlechter 
gestellt als der Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Der 
Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen ist zwar etwas 
besser als für die Armutsbevölkerung im ländlichen Raum, liegt 
aber deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Daten aus Ban-
gladesch belegen, dass die Wohnbedingungen (Wohnqualität, 
Zugang zu sauberem Trinkwasser und hygienischen Sanitäran-
lagen) die wichtigsten Determinanten für die Gesundheit sind. 
Da ein schlechter Gesundheitsstatus die Verbesserung des Ein-
kommens und des Bildungsstatus erschwert, ist die Förderung 
der Gesundheit ein wichtiger Hebel für die Armutsbekämpfung 
(WHO SEARO, 2011). 

In Indien z.  B. lag im Jahr 2005 die chronische Mangeler-
nährung von unter Fünfjährigen im ärmsten urbanen Quintil 
(die ärmsten 20  % der städtischen Bevölkerung) mit 56  % 
höher als im ländlichen Raum mit 51  %. Der Anteil adipöser 
Frauen in Indien über 30 Jahren betrug 2005 im ländlichen 
Raum 1,2  %, im Vergleich zu 1,7  % im ärmsten urbanen Quin-
til und 11,2  % im reichsten Quintil. In Peru war die Impfrate 
unter einjährigen Kindern im Jahr 2004 im ländlichen Raum 
mit 85  % leicht höher als die des ärmsten urbanen Quintils mit 
81  %, hingegen war der Anteil adipöser Frauen über 30 Jah-
ren im urbanen ärmsten Quintil mit 14  % höher als im ländli-
chen Raum mit 9  %. In Namibia hatten 2006 93  % der Frauen 
im ländlichen Raum Wissen zu HIV/AIDS, im Vergleich zu 
88  % des ärmsten urbanen Quintils und 97  % des reichsten 
urbanen Quintils (WHO, 2016a). Mit der Zunahme sozioöko-
nomischer Disparitäten in Städten weltweit besteht die 
Gefahr, dass auch gesundheitliche Disparitäten weiterhin stei-
gen. Diese werden nicht nur durch die unterschiedliche Expo-
sition zu Gesundheitsrisiken verursacht, sondern auch durch 
ungleiche Zugangsmöglichkeiten zu Gesundheitsdienstleis-
tungen. Intraurbane gesundheitliche Disparitäten rücken 
jedoch erst langsam in den Fokus von Forschung und Politik 
(WHO und UN-Habitat, 2010).



4  Exemplarische transformative Handlungsfelder

208

Nahrungsverfügbarkeit und Ernährungsmuster in 
Städten und ihre gesundheitlichen Implikationen 
Eine ausgewogene, vitamin- und mineralstoffreiche 
Ernährung gilt als wesentliche Voraussetzung für ein 
gesundes Immunsystem und schützt z.  B. vor Herz-
Kreislauferkrankungen oder grippalen Infekten (WHO, 
2004; Rastogi et al., 2004). Fehl- und Mangelernäh-
rung, d.  h. die unausgewogene oder zu geringe Versor-
gung mit essenziellen Nährstoffen, sowie Unter- oder 
Überernährung können zu dauerhaften gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen führen. Ernährungssicherheit 
wird beeinflusst durch die Nahrungsverfügbarkeit, den 
Zugang zu Nahrung (determiniert durch Einkommen 
und Märkte), die Nahrungszubereitung (Esspraktiken, 
Ernährungs- und Hygienewissen usw.) sowie die Stabi-
lität der Nahrungsversorgung (Crush, 2014). 

In den Städten der Industrieländer bestehen aus 
gesundheitlicher Perspektive vor allem Probleme in 
Bezug auf Übergewicht und einseitige Ernährung, aus 
Ressourcenperspektive sind ein hoher Grad an Nah-
rungsmittelverschwendung und hoher Konsum tieri-
scher Produkte problematisch. Mit 79,3 kg Fleisch pro 
Kopf im Jahr 2013 ist der Konsum in Industrieländern 
wesentlich höher als in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern mit 33,3 kg pro Kopf (Heinrich-Böll-Stif-
tung, 2015). Auf nationaler Ebene sind die Differenzen 
noch eklatanter: In den USA lag der Fleischverbrauch 
pro Kopf (Rind, Schwein, Geflügel) im Jahr 2012 bei 
114,5 kg im Vergleich zu 80,4 kg in Europa, 57,8 kg 
in China und 4,1 kg in Indien (Heinrich-Böll-Stiftung, 
2015). Bei Ernährungsmustern bestehen zudem häufig 
große Unterschiede innerhalb von Städten: Je geringer 
der sozioökonomische Status ist, desto ungesünder fällt 
die Ernährung aus, häufig gekoppelt mit einem einge-
schränkten Zugang zu gesunden Lebensmitteln in ein-
kommensschwachen Quartieren (Smith et al., 2010). 
Die Ausbreitung von food deserts, d.  h. Gebieten, in 
denen bezahlbare, gesunde Ernährung nur schwer ver-
fügbar ist, in Städten der USA, Kanadas oder Großbri-
tanniens stellt für die qualitative Nahrungsversorgung 
der Bevölkerung ein großes Problem dar, insbeson-
dere in Stadtvierteln mit niedrigem Einkommensniveau 
(Gordon et al., 2011; Walker et al., 2010). In Toronto 
hatten 2011/12 beispielsweise 12  % aller Haushalte 
aufgrund finanzieller Schwierigkeiten Probleme bei der 
Ernährungssicherung (Tarasuk et al., 2014). 

In den Städten der Entwicklungs- und Schwellen-
länder sind Unter- und Mangelernährung vor allem in 
armen Bevölkerungsschichten noch weit verbreitet. In 
den Städten Indiens wiesen im Jahr 2005 z.  B. 40  % 
der Kinder unter fünf Jahren eine chronische Man-
gelernährung auf, im Jahr 2010 waren es in Ruanda 
28  % und in Tanzania 31  % (WHO, 2016b). Gleichzei-
tig wächst die Prävalenz von Fettleibigkeit in den Städ-

ten an und betrug beispielsweise in Indien 6  % (2005), 
Ruanda 6  % (2010), Tanzania 13  % (2010) und Bolivien 
19  % (2008). Während Übergewicht bisher vor allem 
die Oberschicht betraf (z.  B. in Tanzania 5  % der Frauen 
im ärmsten versus 20  % (2010) im reichsten Quintil), 
sind in vielen Ländern auch zunehmend arme Bevö-
kerungsgruppen betroffen bzw. kehrt sich in man-
chen Entwicklungs- und Schwellenländern der Gradi-
ent langsam um. So waren in Bolivien im Jahr 2008 
im ärmsten Quintil 19  % der Frauen adipös, im Ver-
gleich zu 15  % im reichsten Quintil (WHO, 2016b). Die 
zunehmende Verfügbarkeit von billigem, kalorienrei-
chem und nährstoffarmem Essen stellt insbesondere in 
Städten ein wachsendes Gesundheitsrisiko dar (Crush, 
2014). Zudem verändern sich die Ernährungsmus-
ter in der urbanen Mittelschicht der Schwellenländer 
aufgrund der besseren Einkommenssituation: In den 
BRICS-Staaten ist der Fleischkonsum zwischen 2003 
und 2012 um 6  % pro Jahr gestiegen. Obwohl in Indien 
z.  B. die vegetarische Lebensweise im Hinduismus und 
Jainismus soziokulturell verankert ist, gelten westliche 
Ernährungsweisen als modern. Die häufig informelle, 
teils illegale Tierhaltung in Städten erhöht zudem das 
Risiko der Ausbreitung von Infektionskrankheiten, wie 
z.  B. der Vogelgrippe (Heinrich-Böll-Stiftung, 2015). 
Letztlich führt auch die zunehmende Verfügbarkeit von 
großen Supermarktketten in Städten zu einem verän-
derten Angebot an Nahrungsmitteln und zu einer Ver-
änderung der Konsummuster (Crush, 2014). 

Hebel für Ernährungssicherung und gesunde 
Ernährungsmuster in Städten
In Anbetracht des zunehmenden Ressourcenbedarfs für 
die Nahrungsmittelproduktion, der Ausbreitung unge-
sunder Ernährungsmuster und des fortbestehenden 
Problems der Mangelernährung urbaner Armutsgrup-
pen ist eine zentrale Frage, wie die Energie- und Res-
sourcenintensität der Nahrungsmittelproduktion durch 
Maßnahmen in den Städten reduziert, die Nahrungs-
sicherheit gewährleistet und gesunde Ernährungsmus-
ter gefördert werden können. Der WBGU hält folgende 
Hebel für zentral:

>> Die Verbesserung der Nahrungsmittelverfügbarkeit 
in Städten kann insbesondere auf drei Ebenen 
erreicht werden: (1) Zur Abfederung von Preis-
schwankungen und Stabilisierung von Lieferketten 
und Nahrungsmittelmärkten müssen Märkte besser 
reguliert werden. Dies beinhaltet auch die Schaffung 
adäquater Verarbeitungs- und Lagermöglichkeiten 
von Nahrungsmitteln in Städten. Der Aspekt der 
Marktstabilisierung wird im SDG Nr. 2.c aufgegrif-
fen. (2) In der Stadtplanung muss die Verfügbarkeit 
erschwinglicher und gesunder Grundnahrungsmittel 
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in der Nachbarschaft durch Bedarfsplanung sicher-
gestellt werden (Vermeidung von food deserts). (3) 
Die Nahrungsmittelverfügbarkeit in Städten kann 
durch die Förderung urbaner und periurbaner Land-
wirtschaft gefördert werden. Dies kann sowohl 
durch marktorientierten Anbau als auch durch pri-
vate Gärten und öffentliche Gemeinschaftsgärten 
zur Stärkung der Selbstversorgung geschehen. Dazu 
bedarf es der Sicherung agrarischer Nutzflächen in 
urbanen und periurbanen Gebieten. In Zürich wer-
den z.  B. 10  % der Stadtfläche für multifunktionale 
Landnutzung bereitgestellt (RUAF, 2015a). Durch 
urbane Landwirtschaft können Nahrungsketten 
gekürzt und lokale Ökonomien gefördert werden. 
Dies gilt auch für die Direktvermarktung agrarischer 
Produkte, z.  B. in Form von Bauernmärkten (RUAF, 
2015a). (4) Die Notversorgung Bedürftiger muss 
gestärkt werden. Neben Distributionsmaßnahmen 
durch lokale Behörden und Hilfsorganisationen stel-
len meist zivilgesellschaftlich organisierte Tafeln als 
Nahrungsmittelsammel- und -verteilstellen für 
Bedürftige eine Maßnahme dar (für Toronto: Rosol, 
2015). 

>> Verringerung der Nahrungsmittelverschwendung: Ein 
weiterer zentraler Ansatzpunkt ist die Minimierung 
der Nahrungsmittelverschwendung bzw. der Res-
sourcenintensität (SDG Nr. 12.3). Dies kann zum 
einen auf der Systemebene durch eine bessere Regu-
lierung von Märkten erfolgen, in dem z.  B. das Ver-
rotten von Nahrungsmitteln aufgrund inadäquater 
Lieferketten vermieden wird. Das Wegwerfen von 
Nahrungsmitteln im Einzelhandel sollte, z.  B. durch 
Nahrungsmittelspenden von Supermärkten an 
Wohltätigkeitsorganisationen, Tafeln und Sharing-
Initiativen, vermieden sowie die Weiterverwendung 
von Nahrungsmitteln, z.  B. als Tierfutter, gefördert 
werden. Zum anderen sollten Verhaltensänderungen 
auf Konsumentenebene durch Bewusstseinsbildung 
in Städten angestrebt werden. Dies umfasst zum 
einen die Minimierung des Verbrauchs von Fleisch- 
und Milchprodukten sowie zum anderen einen 
bewussteren Umgang mit Lebensmitteln und die 
Vermeidung des Wegwerfens von Nahrungsmitteln. 

>> Förderung gesunder Ernährungsmuster: Bewusst-
seinsbildung ist ein wichtiges Instrument für eine 
adäquate qualitative Ernährung. Dabei geht es nicht 
nur um die Vermittlung von Wissen (z.  B. Nährstoff-
gehalt verschiedener Nahrungsmittel u.  a. durch 
Ernährungsrichtlinien), sondern auch von Fähigkei-
ten (z.  B. Nahrungszubereitung, Selbstanbau von 
Obst und Gemüse) und die Förderung gesundheits-
fördernder Umwelten (z.  B. Verbesserung der Ver-
fügbarkeit gesunder Nahrungsmittel), um Verhal-
tensänderungen aktiv zu fördern (Hawkes, 2013; 

Kasten 4.5-2). Initiativen können von der Kommu-
nalregierung, von NRO oder der Privatwirtschaft 
ausgehen. Diese Initiativen lassen sich in verschie-
denen Kontexten verankern, z.  B. im Einzelhandel, in 
der Gastronomie, in Schulen und in Gesundheitsein-
richtungen (Hawkes, 2013). In New York sind 
Restaurants z.  B. dazu verpflichtet, die Kalorien-
werte ihrer Gerichte anzugeben (Barbiero, 2014).

Urbane Landwirtschaft 
Urbane Landwirtschaft umfasst den Obst- und Gemü-
seanbau in Städten und ihrem Umland und kann durch 
Tierhaltung ergänzt werden (Drescher und Gerold, 
2010). Sie umfasst je nach Anbaumethoden und -pro-
dukten, ökonomischen Kontexten und gesellschaftli-
chen Hintergründen sehr unterschiedliche Formen. So 
gibt es große Unterschiede zwischen kommerziellen 
Betrieben (z.  B. intensive Gemüsekultur in Gewächs-
häusern) auf der einen und urbanem Gartenbau zur 
individuellen Selbstversorgung von Haushalten (z.  B. 
Dach-, Klein- und Hausgärten) und Gemeinschafts-
gärten mit kollektiver Bewirtschaftung auf der ande-
ren Seite. 

Urbane Landwirtschaft ist kein neues Phänomen 
und wurde z.  B. in Deutschland im 19. Jahrhundert in 
Städten in Form sogenannter Armen- und Arbeitergär-
ten angelegt, um die Ernährungssituation der Bevölke-
rung zu verbessern (Drescher und Gerold, 2010). Heute 
nutzen in Deutschland ca. 5 Mio. Menschen Kleingär-
ten; allein in Berlin gibt es 67.000 Parzellen und 738 
Vereine (Bundesverband Deutscher Gartenfreunde, 
o.  J.). Die FAO (2016) schätzt, dass 800 Mio. Menschen 
weltweit urbane Landwirtschaft praktizieren. Hamilton 
et al. (2014) schätzen, dass in den Städten der Schwel-
len- und Entwicklungsländer etwa 266 Mio. Haushalte 
in urbane Landwirtschaft involviert sind, davon alleine 
182 Mio. Haushalte in Asien. Vor allem in den Städ-
ten der Schwellen- und Entwicklungsländer ist urbane 
Landwirtschaft oft informell organisiert, zum Teil gar 
als rückständig stigmatisiert, und daher oftmals noch 
nicht adäquat in Stadtplanungsprozesse integriert. 
Die FAO unterstützt daher Initiativen, urbane Land-
wirtschaft als legitime Landnutzung und ökonomische 
Aktivität anzuerkennen (FAO, 2016). In Kathmandu 
werden z.  B. aufgrund der mangelnden Flächenverfüg-
barkeit seit 2012 die Anlegung von Gärten auf Dach-
terrassen durch Trainingsprogramme, Demonstrations-
objekte und die Bereitstellung von Budgets gefördert 
(RUAF, 2015b). 

Zwar ist eine Selbstversorgung von Städten durch 
urbane Landwirtschaft selbst in schrumpfenden Städ-
ten nicht leistbar (Grewal und Grewal, 2011), sie kann 
aber einen Beitrag zur Ernährungssicherung insbeson-
dere von urbanen Armutsgruppen leisten (Badami und 



4  Exemplarische transformative Handlungsfelder

210

Ramankutty, 2015). Zudem bieten Gemeinschafts-, 
Schul- und Kleingärten viele positive, gesundheitsför-
dernde Aspekte: Sie können den Zugang der Stadtbe-
völkerung, vor allem von Armutsgruppen, zu gesun-
der und günstiger Ernährung verbessern sowie deren 
Ernährungskompetenz stärken. Sie helfen auch kul-
turspezifische Ernährungspraktiken zu bewahren, die 
selbständige Zubereitung von Nahrung zu fördern, 
dem Übergang zu verarbeiteter Nahrung und Fast Food 
entgegenzuwirken sowie für die ökologischen Auswir-
kungen globaler Nahrungsmittelproduktion zu sensibi-
lisieren. Weitere positive Aspekte sind die mit der Gar-
tenarbeit verbundene körperliche Bewegung und der 
Austausch mit anderen Menschen. Zudem bieten sie 
ökologische Vorteile durch den effizienteren Umgang 
mit Wasser und Nährstoffen, das Schließen von Kreis-
läufen in der Stadt, sowie die kurzen Transportwege 
mit entsprechend weniger Lebensmittelabfällen. Auch 
schaffen urbane Gärten auf Brachflächen neuen Grün-
raum, was der Biodiversitätsförderung und Erholung 
dient. Gemeinschaftsgärten fungieren meist auch als 
Treffpunkte und Begegnungsorte in der Nachbarschaft, 
da oft nicht nur gemeinschaftlich gegärtnert, sondern 
auch verschiedensten sozialen und ökologischen Pro-
jekten Raum gegeben wird (BBSR, 2015; Kap. 6.4.2). 
Letzteres stärkt die Ortsbindung und soziale Kohäsion 
und damit die Resilienz der Stadtbevölkerung. So bie-
ten Gemeinschaftsgärten z.  B. auch naturnahe Aufent-
haltsorte für Kinder und Jugendliche und können somit 
vor allem in benachteiligten Quartieren stabilisierende 
Effekte haben (BBSR, 2015). 

4.5.4.2	
Gesundheitsfördernde urbane Lebensumwelt

Herausforderung und relevante Aktionsfelder
Die Schaffung gesunder urbaner Lebensumwelten ist 
Voraussetzung für urbane Lebensqualität in einer men-
schengerechten Stadt. Urbane Lebensqualität entfaltet 
sich aber nur dann, wenn die räumlichen Möglichkeiten 
auch (an)erkannt und im gesundheitsfördernden Sinne 
genutzt werden. So trägt beispielsweise „walkability“, 
d. h. eine angemessene Begehbarkeit von Straßen und 
öffentlichen Räumen (Kap. 2.4) nur dann zur Gesund-
heit bei, wenn sich entsprechende Praktiken entwickeln 
(Richard et al., 2009). Genauso führen einige Stresso-
ren wie z.  B. hohe Dichte in der Stadtumwelt nur dann 
zu Stress, wenn sie subjektiv als Stress bewertet wer-
den, also immer dann, wenn der Person keine Strate-
gien zur Bewältigung oder Kontrolle der Situation zur 
Verfügung stehen (Lazarus und Launier, 1981; Lazarus 
und Folkman, 1984; McEwen, 1999). Insbesondere in 
reizintensiven urbanen Umwelten ist die Wahrschein-
lichkeit hoch, dass die Möglichkeiten zur Stressbewäl-

tigung schnell ausgeschöpft sind und Stresssymptome 
(z.  B. Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen) län-
gerfristig gesundheitliche Beschwerden (z.  B. Schlafstö-
rungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen) und psychische 
Belastungen (z.  B. depressive Störungen, ADHS) auftre-
ten (Kuo und Taylor, 2004). 

Integrative Ansätze der Gesundheitsförderung 
gehen daher von einem interaktionistischen Mensch-
Umwelt-Modell aus und koppeln die Verbesserung 
von Lebensumwelten strategisch mit der Förderung 
von individuellem und kollektivem Gesundheitswissen 
und -handeln (Kasten 4.5-3) sowie der Stärkung von 
Bewältigungsstrategien und Resilienz (Stokols, 1992). 

Die Förderung einer gesunden Lebensumwelt 
betrifft fast alle Bereiche des urbanen Lebens. Im Fol-
genden soll ein Aktionsfeld beispielhaft behandelt wer-
den, das aus Sicht des WBGU von globaler Bedeutung 
für gesunde Lebensumwelten ist: Die Schaffung und 
Gestaltung von Erholungs- und Aktivitätsräumen.

Wirkung von Erholungs- und Aktivitätsräumen auf 
die Gesundheit
Ein zentrales Element gesunder urbaner Lebensräume 
und Ankerpunkt einer intersektoralen Stadtentwick-
lung ist die ausreichende Verfügbarkeit von Erho-
lungs- und Aktivitätsräumen, wie z.  B. Grünflächen, 
Sportmöglichkeiten, Kinderspielplätzen und öffentli-
chen Räumen für alle urbanen Bevölkerungsgruppen. 
Forschungsarbeiten belegen, dass insbesondere Natur-
verfügbarkeit und Naturerleben direkt und indirekt 
das psychologische Wohlbefinden und die Gesundheit 
positiv beeinflusst (Shanahan et al., 2015; van den Berg 
et al., 2007; Gidlof-Gunnarsson und Ohrstrom, 2007; 
Kap. 2.4.1.1). Dabei lassen sich generell drei Wir-
kungszusammenhänge unterscheiden (Shanahan et al., 
2015): Grünräume wirken direkt auf die Gesundheit, da 
sie beispielsweise über die Regulierung von Tempera-
turen in urbanen Räumen Hitzestress verringern. Wei-
tere direkte Effekte sind die Reduktion von UV-Strah-
lung durch Bäume oder die Verbesserung der Luftquali-
tät. Indirekte Wirkungen auf die physische Gesundheit 
entstehen darüber, dass Grünräume – in Abhängigkeit 
von moderierenden Faktoren wie sozialen Normen und 
physischen Fähigkeiten – zu Bewegung einladen, da 
sie beispielsweise weichen Untergrund und ästhetische 
Abwechslung bieten. Erhöhte physische Aktivität wirkt 
wiederum Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck 
und Übergewicht entgegen. Und nicht zuletzt wird die 
mentale Gesundheit von dem Aufenthalt in Grünräu-
men positiv beeinflusst. So sorgt bereits die Betrach-
tung von Grünräumen für Entspannung und reduziert 
Müdigkeit und Aufmerksamkeitsdefizite (Kap. 2.4). 

Für Kinder, die in Städten gesund aufwachsen sol-
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len, ist der Zugang zu Erholungs- und Grünräumen 
essenziell. Insbesondere bei Stadtkindern können Kon-
zentrationsstörungen und Hyperaktivität durch den 
Aufenthalt in Grünräumen verringert werden (Kuo und 
Taylor, 2004). Bereits der Blick auf Grünflächen aus der 
eigenen Wohnung erhöht die Konzentrationsfähigkeit 
von Kindern (Taylor et al., 2002). Regelmäßiges Spie-
len in Grünräumen verbessert zudem soziale Kontakte 
und stärkt die Bewältigungsstrategien bzw. die Resili-
enz von Kindern in einkommensschwachen Haushalten 
(Flouri et al., 2014).

Orientierungen für die Schaffung und Gestaltung 
von Erholungs- und Aktivitätsräumen
Die Eigenart der jeweiligen Stadt ist bei der Betrachtung 
von Erholungs- und Grünräumen in zweierlei Hinsicht 
zu berücksichtigen: Zum einen in Bezug auf die Verfüg-
barkeit und zum anderen im Hinblick auf die Nutzung 
der Räume. So beeinflussen die historisch gewachsene 
urbane Form, die Gestaltung und Erreichbarkeit von 
bebauten und unbebauten Flächen, die Art der Vegeta-
tion, die klimatischen Verhältnisse sowie die Bevölke-
rungsdichte die Anzahl und Verteilung von Grün- und 
Erholungsräumen. Außerdem sind die lokalen urba-
nen Praktiken der Raumaneignung und -produktion zu 
betrachten und damit die sozialen Normen, Einstellun-
gen und Präferenzen. 

Die globale Betrachtung beider Aspekte für Stadt-

räume wird dadurch erschwert, dass Forschungen zum 
Zusammenhang zwischen (urbaner) Natur und Gesund-
heit vorwiegend für Nordamerika und Europa vorlie-
gen (Keniger et al., 2013). Kulturelle Faktoren können 
erheblichen Einfluss haben. Auch wenn Grünräume in 
der Stadt in unterschiedlichen Kulturen zumeist ähn-
lich wertgeschätzt werden (für einen Vergleich zwi-
schen USA, Irland und Senegal: Newell, 1997), werden 
Parks in verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich 
genutzt: Während in nordeuropäischen Städten aktive 
und oft auch individuelle Tätigkeiten wie Sport oder 
das Ausführen von Haustieren zu den wichtigsten Nut-
zungspraktiken gehören, zeigen z.  B. Studien aus der 
Türkei, dass Parks eher für entspannende Tätigkeiten 
wie Picknick und Ausruhen genutzt werden (Özgüner, 
2011). In China steigt die Relevanz von Parks für sozi-
ale Aktivitäten, wie Ausflüge mit Familie und Freunden 
(Jim und Chen, 2006). 

Bei der Gestaltung einer gesundheitsfördernden 
urbanen Umwelt spielt schließlich auch die gerechte 
Verteilung des Zugangs zu erreichbaren Grün- und 
Erholungsräumen eine wichtige Rolle. Untersuchun-
gen aus Nordamerika zeigen, dass Quartiere mit ein-
kommensschwachen Bewohnerinnen und Minderhei-
ten über signifikant weniger Grün- und Erholungs-
räume verfügen (Pham et al., 2012; Tooke et al., 2010). 
Eine Studie aus England belegt, dass die Bewohner 
sozial benachteiligter Quartiere Grünflächen als wenig 
sicher und zugänglich wahrnehmen und negative Ein-

Kasten 4.5-3

Urbane Ressourcen nutzen: Förderung von 
Gesundheitswissen und Gesundheitshandeln 

Die Bereitstellung gesundheitsförderlicher Angebote und 
Infrastrukturen, wie z.  B. Fuß- und Radwege, Parks oder 
gesunde Nahrung, führt nicht zwangsläufig zu Veränderun-
gen im Gesundheitshandeln und dem Gesundheitszustand der 
urbanen Bevölkerung. Eine Barriere kann die nicht bedürf-
nisgerechte Planung sein, die durch Partizipation der Bevöl-
kerung in Planungsprozesse behoben werden kann. Eine 
andere wichtige Barriere stellt das Gesundheitswissen dar, 
das für den Zugang zu sowie das Verstehen, Bewerten und 
Anwenden von gesundheitsbezogenen Informationen über 
Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention und -kontrol-
le sowie Gesundheitsversorgung zentral ist (WHO Europe, 
2013). Desweiteren ist die Stärkung von Selbstwirksamkeit 
und sozialem Kapital wichtig für die Förderung der eigenen 
Kontrollüberzeugung (d.  h. die subjektive Einschätzung der 
eigenen Fähigkeit, Situationen und Ereignisse selbst kontrol-
lieren zu können) und damit des aktiven Gesundheitshandeln 
(Bartley, 2004). Dies gilt insbesondere für Menschen in sozial 
schwachen oder marginalisierten Quartieren und in heraus-
fordernden Lebensphasen (z.  B. Familiengründung, hohes 

Alter). Denn die Zugangsmöglichkeiten zu gesundheitsför-
dernden Strukturen (z.  B. zu Ärzten, Parks, Märkten) variie-
ren stark innerhalb von und zwischen den Städten, ähnlich 
wie die Kontextbedingungen (z.  B. Krankenversicherungs-
system). Zudem herrscht in vielen Gesundheitseinrichtun-
gen häufig noch ein stark pathogenetisches Handeln vor, bei 
dem der Fokus stärker auf der Medikamentierung (z.  T. mit 
Überbehandlung und Übermedikamentierung) liegt als auf 
der Förderung der Gesundheitskompetenz der Patientinnen. 
Ein integrierter Ansatz bedarf also auch eines Umdenkens im 
Gesundheitssektor. 

Zentrale Akteure bei der Förderung von Gesundheitswis-
sen und -handeln sind die lokalen Gesundheitsbehörden, z.  B. 
durch konkrete Aufklärungskampagnen in Schulen und durch 
Gesundheitsprogramme (z.  B. Anganwadi Program in Indien 
zur Förderung der Mutter- und Kindgesundheit). Darüber 
hinaus arbeiten NRO insbesondere mit vulnerablen Gruppen, 
wie z.  B. den Bewohnern von Marginalsiedlungen, zu Themen 
wie gesunder Ernährung und Gesundheitswissen, oder sie 
fungieren als Lotsen beim Zugang zu öffentlichen Gesund-
heitseinrichtungen (z.  B. Uplift India). Die International Union 
for Health Promotion and Education hat es sich zum Ziel 
gesetzt, gesundheitliche Ungleichheit weltweit u.  a. durch 
Wissensgenerierung und Kapazitätsaufbau zu Gesundheits-
förderung und -erziehung abzubauen.
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stellungen gegenüber diesen Räumen haben (Jones 
et al., 2009). Die Einstellungen und Orientierungen 
gegenüber Natur beeinflussen die tatsächliche Nut-
zung urbaner Grünräume mehr als deren Verfügbar-
keit. Auch wenn Erholungs- und Grünflächen vor allem 
dann genutzt werden, wenn sie innerhalb von weni-
gen Minuten Gehzeit erreichbar sind (Greenhalgh et al., 
1995), sorgt eine positive Orientierung zur Natur dafür, 
dass Menschen längere Zugangszeiten in Kauf nehmen 
(Lin et al., 2014). 

Die Aufwertung von Quartieren durch Begrünungs-
strategien kann aber auch unerwünschte soziale Fol-
gen haben. So zeigt eine Untersuchung von US-ame-
rikanischen und chinesischen Städten, dass die Förde-
rung von Grün- und Erholungsräumen in benachteilig-
ten Quartieren dazu führen kann, dass die Wohnkosten 
steigen und einkommensschwache Gruppen verdrängt 
werden (Wolch et al., 2014). 

Im Kontext von Teilhabe gilt es, die Bedürfnisse von 
Gruppen mit eingeschränkten Möglichkeiten, wie Kin-
dern, alten Menschen oder Menschen mit Behinderung, 
zu betrachten (Thompson, 2002). Kinder präferieren 
beispielsweise eine möglichst „wilde“ Natur, aber auch 
Brachflächen und Orte mit gewissen Gefahrenpotenzi-
alen, an denen sie unbeobachtet spielen und sich aus-
probieren können (Herrington und Studtmann, 1998; 
Halseth und Doddridge, 2000). Dies ist insbesondere 
vor dem Hintergrund relevant, dass Kinder in urbanen 
Räumen über immer weniger Gestaltungsautonomie 
verfügen und sich zunehmend in bebauten, kontrol-
lierten Räumen aufhalten, die wenig freie Bewegungs-
möglichkeiten bieten.

Generell lässt sich sagen, dass urbane Erholungs-
räume verfügbar und gut erreichbar sein sowie eine 
Vielzahl unterschiedlicher Praktiken ermöglichen soll-
ten (z.  B. physische Bewegung, soziale Interaktion und 
Begegnung). Sie sollten darüber hinaus in unterschied-
liche Alltagsgepflogenheiten passen und z.  B. durch 
intelligente Beleuchtung für Sicherheit sorgen. Eine 
Anpassung an lokalspezifische Praktiken und eine 
hohe Akzeptanz können durch eine Beteiligung der 
Bevölkerung an Planungsprozessen ermöglicht wer-
den, was Teilhabe und soziale Kohäsion stärkt (Colding 
und Barthel, 2013; Seeland et al., 2009) und die Eigen-
art eines Ortes erhalten kann. Eine partizipative Vor-
gehensweise kann auch Konfliktpotenziale zwischen 
den Präferenzen der Bevölkerung für spezifische Grün-
raumgestaltung und der ökologischen Nachhaltigkeit 
offen legen. So zeigt z.  B. eine Studie aus Australien, 
dass Stadtbewohnerinnen vor allem Grünflächen mit 
nicht einheimischen und wenig an die lokalen Bedin-
gungen angepassten Pflanzen bevorzugen, die ökolo-
gisch wenig nachhaltig sind (Trigger und Head, 2010).

Beispiele für die Schaffung gesundheitsfördernder 
Umwelten
Kleine Parks (pocket parks) oder kleine öffentliche 
Stadtgärten sind eine Möglichkeit, gut erreichbare und 
in den Alltag integrierbare Erholungs- und Aktivitäts-
flächen zu schaffen. Diese kleinen Parkflächen sind in 
dicht bebauten Wohngebieten liegende, nicht mehr als 
5.000 m2 große Grünflächen mit einem Mindestmaß an 
Bepflanzung, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind, 
aber über sichtbare Begrenzungen von der Umgebung 
separiert werden (Peschardt et al., 2012). 

Die Stadt Kopenhagen integrierte die Förderung 
kleiner Parkflächen in ihre Stadtentwicklungskonzepte. 
Bis 2015 entstanden 14 pocket parks, damit 90  % der 
Bevölkerung in mindestens 15 Minuten einen Park, 
Strand oder Hafen erreichen können (Kap. 5.4.5). In 
einem Projekt in New Orleans wurden urbane Brach-
flächen in Zusammenarbeit mit den Anwohnenden in 
einen „Kid’s Café Pocket Park“ umgewandelt. Kinder – 
insbesondere aus schwierigen Verhältnissen – werden 
in dem Café mit Essen und Trinken versorgt, können 
gleichzeitig im Garten spielen, an Projekten teilnehmen 
und eigenes Obst und Gemüse anbauen (APA, 2015). 

Diese Beispiele zeigen vielversprechende Projekte 
und Initiativen. Systematische Auswertungen guter 
Beispiele für die Schaffung gesundheitsfördernder 
Umwelten weisen auf die Notwendigkeit intersektora-
ler und interdisziplinärer Zusammenarbeit hin (Sriniva-
san et al., 2003): Institutionelle, wissenschaftliche und 
private Akteure aus den Ressorts Gesundheit, Verkehr, 
Umwelt und Soziales sollten unter Einbeziehung der 
Betroffenen gemeinsame Strategien entwickeln. Eine 
solche Zusammenarbeit ist sehr voraussetzungsreich, 
kann aber als ein wichtiger Hebel für eine ganzheitliche 
Betrachtung gesunder städtischer Lebensräume fungie-
ren. Pocket gardens, beispielsweise auf Brachflächen, 
können hier als ein schnell umsetzbarer erster Schritt 
angesehen werden, der zunächst keine umfangreichen 
Investitionen oder strukturellen Veränderungen vor-
aussetzt, aber große Effekte erzeugt.

4.5.4.3	
Gesundheitsbelastungen durch 
Luftverschmutzung
Die Luftverschmutzung in großen Städten stellt das 
größte umweltbedingte Gesundheitsrisiko dar (WHO, 
2014c; Kap. 2.3.4.1). Die Innenraumluftverschmut-
zung, verursacht insbesondere durch Rauch von offe-
nen Kochfeuern und Heizungen, Abgasen von Maschi-
nen in schlecht gelüfteten Werkstätten und Tabakrauch 
(WHO und UN-Habitat, 2010), wird weltweit für 4,3 
Mio. Todesfälle im Jahr 2012 verantwortlich gemacht; 
das entspricht etwa 7,7  % der gesamten Mortalität 
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(WHO, 2014b). Die Außenluftverschmutzung verur-
sachte im Jahr 2012 weltweit 3,7 Mio. Todesfälle (WHO, 
2014a). Verkehr, Kraftwerke, Industrie sowie offene 
Feuer (Abfälle, Biomasse, Heizen, Kochen) sind hier-
für vorwiegend verantwortlich (Lelieveld et al., 2015; 
WHO und UN-Habitat, 2010). Waldbrände (in Südost-
asien, aber z.  B. auch in Nordamerika) sind eine weitere 
signifikante Quelle für Luftverschmutzung in Städten 
und tragen zu einem Anstieg chronischer Atemwegser-
krankungen bei (UN Habitat, 2010b). 

Der weitaus größte Teil der Todesfälle betrifft Län-
der mit niedrigen und mittleren Einkommen in Asien 
und Afrika (WHO, 2014a, b; Kap. 2.3.4.1). In China 
ist die Luftverschmutzung eine der häufigsten Todes-
ursachen überhaupt (Lelieveld et al., 2015). Oft sind 
die Menschen in einkommensschwachen Nachbar-
schaften der Luftverschmutzung überdurchschnitt-
lich stark ausgesetzt (WHO und UN-Habitat, 2010). 
Die gesundheitsschädliche urbane Luftverschmutzung 
setzt sich vor allem aus Feinstaub und verschiedenen 
schädlichen Gasen zusammen (Kap. 2.3.4.1). Die durch 
Luftverschmutzung ausgelösten Krankheiten betref-
fen vor allem die Atemwege (z.  B. akute Erkrankun-
gen der unteren Atemwege, chronische obstruktive 
Lungenerkrankungen, Lungenkrebs) sowie das Herz-
Kreislauf-System (z.  B. Herzinfarkt, Schlaganfall; WHO, 
2014a, b). 

Eine Transformation ist nicht zuletzt deswegen not-
wendig, um die ansonsten zu befürchtende Verdopp-
lung der weltweiten Sterblichkeit bis 2050 durch Luft-
verschmutzung außerhalb von Gebäuden (Lelieveld et 
al., 2015) zu vermeiden. Die Städte haben hier einen 
großen Beitrag zu leisten. Technische Lösungen (z.  B. 
Umstieg auf andere Brennstoffe, Katalysatoren und 
Filter, Motorendesign) und politische Instrumente (z.  B. 
Grenzwerte, Emissionsstandards, Verbote, Steuern und 
Abgaben, Anreizmechanismen, Bildung und Aufklä-
rung) zur effektiven Bekämpfung der Luftverschmut-
zung sind in den letzten Jahrzehnten entwickelt wor-
den. Die Erfahrungen, die in den bereits seit längerem 
bestehenden Megastädten gemacht wurden (z.  B. Los 
Angeles oder Mexiko-Stadt) bieten wertvolle Hinweise 
für eine effektive Luftreinhaltepolitik in den heute 
rasch wachsenden Städten in Schwellen- und Entwick-
lungsländern (WMO und IGAC, 2012). Konsequente 
Umwelt- und Gesundheitspolitik zur Regulierung von 
Verbrennungsprozessen innerhalb wie außerhalb von 
Gebäuden (von offenen Feuern für Müllverbrennung, 
Heizen und Kochen über die Großindustrie und Kraft-
werke bis hin zu Verkehr und Tabakrauch) sind der 
Schlüssel zum Erfolg (WHO und UN-Habitat, 2010; 
WMO und IGAC, 2012). 

In Europa sind die durch urbanen Feinstaub ver-
bliebenen Probleme lösbar, wenn die bereits beste-

henden Regeln konsequent angewandt und die besten 
technisch verfügbaren Technologien eingesetzt wer-
den (Kiesewetter et al., 2015). Auch in den dynamisch 
wachsenden Städten in Schwellen- und Entwicklungs-
ländern finden die genannten Techniken und Instru-
mente Anwendung; allerdings werden die so erreich-
ten Fortschritte durch den insgesamt rasant steigenden 
Einsatz fossiler Energien häufig konterkariert (UNEP, 
2012b). Daher erscheint dort eine inkrementelle Stra-
tegie nicht ausreichend, sondern es sollte versucht 
werden, eine konsequente transformative Strategie der 
vollständigen Dekarbonisierung der Energiesysteme zu 
verfolgen (WBGU, 2011, 2014a). 

Dabei geht es zum einen um Rahmenbedingungen, 
die auf nationaler Ebene entschieden werden, etwa die 
Festlegung quellenbezogener Grenzwerte oder Steuern. 
Eine Reform der Energiesubventionen könnte die durch 
Luftverschmutzung verursachten vorzeitigen Todes-
fälle um mehr als die Hälfte verringern (Coady et al., 
2015). Zum anderen ist den Städten selbst eine sekto-
renübergreifende, schutzgutbezogene, langfristige und 
transformative Strategie zu empfehlen, die Verkehr, 
Gebäude, Energieproduktion, Industrie und Abfallent-
sorgung umfasst (WHO und UN-Habitat, 2010). Maß-
nahmen zur Luftreinhaltung sind sehr effizient, denn 
dadurch können gesundheitliche Beeinträchtigungen 
sowie hohe Kosten durch Gesundheits- und Todesfol-
gen vermieden werden. Die durch eine solche Transfor-
mation erzielbaren mehrfachen Zusatznutzen (Gesund-
heits- und Klimaschutz, Versorgung mit nachhaltiger 
Energie, Ernährungssicherung, Lärmvermeidung) wer-
den in Kasten 4.5-4 beschrieben.

4.5.5	
Folgerungen: Transformationspfade urbaner 
Gesundheit

Städte weisen spezifische Chancen, aber auch Risi-
ken für die urbane Gesundheit auf. Dabei variie-
ren weltweit die Lebensbedingungen, Lebensqualitä-
ten und die Krankheitslast sowohl zwischen als auch 
innerhalb von Städten. Ziel der urbanen Transforma-
tion ist es, Ressourcen und Potenziale für ein gesun-
des Leben und Aufwachsen in allen Städten zu stär-
ken und Belastungen zu minimieren. Dabei sieht der 
WBGU vor allem drei zentrale Herausforderungen: (1) 
der Anstieg nicht übertragbarer Erkrankungen und die 
Ausbreitung ungesunder Konsumgewohnheiten, (2) 
die Gefahr durch urbane Epidemien und neue Infek-
tionskrankheiten sowie (3) die Zunahme gesundheit-
licher Ungleichheiten in urbanen Gesellschaften. Diese 
Herausforderungen bedürfen einer salutogenetischen 
(Kasten 4.5‑1), sektorübergreifenden und holistischen 
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Betrachtung urbaner Gesundheit. 
Aufgrund der oben dargestellten Komplexität von 

Wirkungen und Bedingungen (Kap. 4.5.2), der häufig 
zeitverzögerten Auswirkung von Belastungen und der 
damit verbundenen, erst langfristig sichtbaren Auswir-
kungen vieler Interventionen gestaltet sich der aktive 
Gesundheitsschutz aufgrund der langen Pfadabhän-
gigkeiten in vielen Städten jedoch schwierig. Hier kor-
respondieren kontextuelle Faktoren, die sich aus der 
Stadtgestalt ergeben, mit kompositorischen Faktoren, 
die sich aus der Zusammensetzung der Bevölkerung 
ergeben und zu ganz unterschiedlichem Handeln im 

Stadtraum führen, auf ganz unterschiedliche Weise. 
Zudem umfasst die Koordinierung gesundheitsbezo-
gener Interventionen meist langfristige Planungshori-
zonte und mehrere zuständige Planungseinrichtungen, 
die unter Umständen unterschiedliche Interessen ver-
treten und die ihre Vorhaben miteinander koordinieren 
müssen. Auch ist der Gestaltungsspielraum stark durch 
den nationalen rechtlichen Rahmen und lokale Res-
sourcen bestimmt.

Letztlich müssen Städte individuell über die drin-
gendsten Handlungsfelder entscheiden. Der WBGU 
betrachtet dabei zwei gesundheitsfördernde Ressour-

Kasten 4.5-4

Bekämpfung von Luftverschmutzung als Beispiel 
für Zusatznutzen

Luftverschmutzung ist eines der wichtigsten Umweltproble-
me (Kap. 2.3.4.1). Dieses Problem und seine Lösungen sind 
in vielfacher Hinsicht mit anderen Problemen und Themen 
im urbanen Umfeld verknüpft. Die systemischen Zusammen-
hänge und die daraus resultierenden möglichen Zusatznut-
zen sollen hier kurz beleuchtet werden. Die Bekämpfung der 
Luftverschmutzung ist eine Strategie, die sich in mehrfacher 
Hinsicht auszahlt: 

>> Gesundheit: Weltweit atmen nur etwa 160 Mio. Stadtbe-
wohner saubere Luft (GEA, 2012:  1380). Laut Weltgesund-
heitsorganisation werden durch Luftverschmutzung inner-
halb wie außerhalb von Gebäuden jedes Jahr insgesamt 
etwa 7 Mio. vorzeitige Todesfälle verursacht (WHO, 2014a, 
b; WHO Europe, 2015a:  3). Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
sowie Atemwegserkrankungen sind die größten Gesund-
heitsrisiken der Luftverschmutzung durch Feinstaub und 
Schadgase. Für die Luftverschmutzung ist im Wesent-
lichen die Verbrennung fossiler oder biogener Brennstoffe 
in Öfen, Kraftwerken oder Motoren verantwortlich (regi-
onale Verteilung: Abb. 2.3‑6). Die Folgekosten sind hoch. 
Für die europäische WHO-Region wurden die ökono-
mischen Kosten der Gesundheits- und Todesfolgen durch 
Luftverschmutzung für das Jahr 2010 auf 1,575 Mrd. US-$ 
geschätzt (WHO Europe, 2015a:  viii). UNEP (2014:  43) 
nennt für das Jahr 2010 1.700 Mrd. US-$ für alle OECD-
Länder und 1.400 Mrd. US-$ für China. Extreme Luftver-
schmutzung, wie sie in asiatischen Großstädten regelmä-
ßig zu beobachten ist, gehört zudem zu den Barrieren für 
Bewegung und Begegnung im öffentlichen Raum. Weltweit 
könnte sich die Zahl der vorzeitigen Todesfälle durch Luft-
verschmutzung außerhalb von Gebäuden bis 2050 sogar 
verdoppeln (Lelieveld et al., 2015). 

>> Klimaschutz: Die Szenarien zur Bekämpfung des Klimawan-
dels weisen einen erheblichen Zusatznutzen für die Luft-
qualität in den Städten und den entsprechenden Gesund-
heitswirkungen auf, insbesondere in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern (Scovronick, 2015; IPCC, 2014c). Die 
Ursache ist der aus Klimaschutzgründen unverzichtbare 
Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energien, die ihrerseits 
für einen wesentlichen Anteil der Luftverschmutzung in 

Städten verantwortlich sind. Da insbesondere in asiatischen 
Städten die Bekämpfung der Luftverschmutzung ein drän-
gendes politisches Anliegen mit lokal deutlich spürbaren 
Verbesserungen von Lebensqualität und Gesundheit ist, 
können die entsprechenden Strategien genutzt werden, um 
einen möglichst hohen Zusatznutzen für den Klimaschutz 
zu erreichen (West et al., 2013; Bollen, 2015). Umgekehrt 
haben Klimaschutzpolitiken einen großen Zusatznutzen 
für die Luftqualität, der kurzfristig einen großen Teil der 
Kosten für Treibhausgasreduktionen wettmachen kann 
(Thompson et al., 2014). Das Verfolgen von Klimaschutz- 
und Luftreinhaltestrategien in einer integrierten Strategie 
bringt einen größeren gesamten Zusatznutzen als das Ver-
folgen nur jeweils einer Strategie, wobei der Nutzen durch 
die Verbesserung der Luftqualität kurzfristig größer ist als 
der Nutzen für den Klimaschutz (Bollen et al., 2009). 

>> Zugang zu sauberer Energie: Der Zugang zu moderner 
Energie für alle Menschen ist seit langem eine Forde-
rung im Bereich der nachhaltigen Entwicklung (WBGU, 
2003:  125  ff.; Kap. 3.4.1). Insbesondere im Bereich der 
Innenraumluftverschmutzung würde die Umsetzung die-
ser Forderung die Gesundheitslast in Entwicklungslän-
dern erheblich verringern, denn der Ersatz von Biomasse, 
Kohle oder Kerosin als Heiz- und Kochenergie durch sau-
bere Energieformen wie Gas oder Elektrizität würde einen 
wesentlichen Beitrag zur Lösung des Problems leisten. 

>> Ernährungssicherung und Ökosysteme: Die Luftverschmut-
zung mit troposphärischem, bodennahem Ozon hat seine 
wichtigste Ursache ebenfalls in der Verbrennung fossiler 
Energieträger. Da die Belastung mit Ozon das Wachstum 
von Pflanzen behindert, hat die Verminderung der Nutzung 
fossiler Brennstoffe einen positiven Effekt auf Ökosysteme, 
einschließlich der Agrarökosysteme. Strategien zur Reduk-
tion von troposphärischem Ozon und Feinstaub aus Ver-
brennungsprozessen könnten bis 2030 0,7–4,7 Mio. vor-
zeitige Todesfälle vermeiden und gleichzeitig die Ernteer-
träge um 30–135 Mio.  t erhöhen (Shindell et al., 2012). Die 
Belastung mit bodennahem Ozon schmälert bereits heute 
die Erträge wichtiger Nahrungspflanzen (Kap. 2.3.4.1), 

>> Lärm: Die Umstellung des Verkehrs zur Vermeidung von 
Luftverschmutzung, weg von fossilen Kraftstoffen hin zu 
Elektromobilität und veränderten Mobilitätsstrategien, 
vermeidet den Lärm durch Verbrennungsmotoren und stellt 
einen deutlichen Zusatznutzen für die Lebensqualität dar 
(Kasten 2.4-2).
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cen als zentrale Ansatzpunkte für die Förderung urba-
ner Gesundheit: Ernährung sowie Räume für Erholung, 
Bewegung und Begegnung. Maßnahmen im Bereich der 
Ernährung sollten die Verbesserung der Ernährungssi-
cherung, die Förderung gesunder Ernährungsweisen 
und die Reduktion des Konsums emissionsintensiver 
Nahrungsmittel sowie der Lebensmittelverschwen-
dung umfassen. Die Herstellung gesunder Lebenswel-
ten sollte u.  a. durch die Zugänglichkeit qualitativ hoch-
wertiger Grünräume sichergestellt werden, um soziale 
Interaktion sowie Bewegung zu fördern und damit zur 
Verbesserung der Resilienz in Städten beizutragen. 
Dabei gilt es in beiden Bereichen zu beachten, dass die 
Bereitstellung von Angeboten allein nicht ausreicht, 
sondern gezielt Gesundheitswissen und -handeln der 
Bevölkerung gefördert werden sollten. Diese Maßnah-
men können dabei auch kleinmaßstäbige selbstorgani-
sierte Projekte wie urbane Gärten oder pocket parks 
umfassen, die vielschichtige soziale und ökologische 
Funktionen erfüllen können. 

Ähnlich sollten auch Ansätze zur Minderung der 
Luftverschmutzung nicht isoliert betrachtet, sondern 
systemisch eingebettet werden; so bestehen erhebli-
che Synergien mit dem Klimaschutz und anderen Ziel-
setzungen (Kasten 4.5-4). Technische und rechtliche 
Lösungen, strukturelle Investitionen und individuelle 
Verhaltensänderungen (z.  B. Umstieg auf ÖPNV, Rad- 
und Fußverkehr) sollten integriert in den Blick genom-
men werden. Daher kann die Verbesserung urbaner 
Gesundheit nur durch die Partizipation und Kommuni-
kation verschiedener Akteure von der Stadtverwaltung 
über die Privatwirtschaft und Wissenschaft hin zu den 
Bürgern erfolgreich gestaltet werden. 

4.6
Transformative Handlungsfelder: Folgerungen

In den Kapiteln 4.2 bis 4.5 wurden transformative 
Handlungsfelder vorgestellt, die in verschiedenen Aus-
prägungen für alle Städte der Welt relevant sind. Es 
wurden Ansätze und Weichenstellungen für die urbane 
Transformation zur Nachhaltigkeit skizziert, auf deren 
Grundlage Städte eigene Transformationspfade und 
-strategien entwickeln können. Die einzelnen trans-
formativen Handlungsfelder sollten dabei allerdings 
nicht isoliert voneinander betrachtet werden, da sie auf 
der lokalen Ebene stark vernetzt sind: Beispielsweise 
gibt es starke Wechselwirkungen zwischen lokalem 
Umweltschutz, Gesundheit und Armutsbekämpfung, 
oder zwischen Mobilität und Verkehr, Flächennutzung 
und baulich-räumlicher Gestalt der Städte. Eingriffe in 
einzelnen Feldern wirken sich daher vielfach auch auf 
andere Handlungsfelder aus, oder setzen Maßnahmen 

in anderen Bereichen voraus. Gleichzeitig liegt in der 
engen Vernetzung der Handlungsfelder ein erhebliches 
Potenzial, Synergien zu nutzen und verschiedene Ziele 
durch systemische Änderungen integriert zu verfol-
gen. Eine besondere Chance liegt dabei in Maßnahmen, 
die sowohl kurzfristigen als auch langfristigen Nutzen 
in verschiedenen Sektoren haben – ein Beispiel ist die 
Bekämpfung von Luftverschmutzung (Kasten 4.5-4). 

Die Analyse der Handlungsfelder macht deutlich, 
dass sich die bestehenden Trends der Stadtentwick-
lung erheblich ändern müssen. Dies betrifft erstens die 
physische Entwicklung der Städte, ihre bauliche und 
räumliche Gestalt, ihre Vernetzung sowie ihre Infra-
strukturen und Gebäude. Hier besteht in den nächsten 
beiden Dekaden ein Möglichkeitsfenster, da in diesem 
Zeitraum ein erheblicher Teil der städtischen Infra-
struktur neu-, um- und ausgebaut wird (Kap. 2.1). Die 
Ausgestaltung dieser Entwicklung wird in einem erheb-
lichen Umfang darüber entscheiden, ob die Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen gelingen kann und 
ob die substanzielle Teilhabe aller Menschen ermög-
licht wird. Zweitens geht es um das Zusammenleben 
und Zusammenwirken der Menschen in der Stadt. Der 
WBGU stellt sich Städte vor, in denen die Menschen 
nicht nur Nutzer, sondern auch Gestalter ihrer städ-
tischen Umwelt sind, so dass Kreativität und Diver-
sität gefördert und genutzt werden. Armutsbekämp-
fung und der Abbau sozioökonomischer Disparitäten 
sind gleichermaßen Ziele wie Voraussetzungen für die 
Transformation der Städte.

Aus der Zusammenschau der Handlungsfelder erge-
ben sich als übergreifende Zielrichtung maßvoll ver-
dichtete, ressourcenschonende und auf Kreislaufwirt-
schaft umgestellte, energieeffiziente und perspekti-
visch emissionsneutrale Städte, die von einer sozia-
len Durchmischung ihrer Quartiere geprägt sind, und 
in denen die Stadtgesellschaften an der urbanen Ent-
wicklung substanziell beteiligt sind. Polyzentrische 
Raumentwicklungskonzepte könnten dazu beitragen, 
sozial- und wirtschaftsräumliche Disparitäten zu ver-
meiden und möglichen Agglomerationsnachteilen in 
Wachstumsregionen entgegenzuwirken. Städte sollten 
künftig allen Menschen erschwinglichen Wohnraum 
und Zugang zu Basisinfrastrukturen ebenso bieten wie 
öffentliche Räume, die Begegnung und Zusammenle-
ben ermöglichen und fördern. Infrastrukturen sollen 
die Gesundheit der Bewohner fördern, eine angemes-
sene Luftqualität sicherstellen und gesundheitsgefähr-
dende Materialien vermeiden. Städte sollten resilient 
gegenüber Klimarisiken und anderen Gefährdungen 
werden.

Die Analyse der transformativen Handlungsfel-
der macht deutlich, dass diese Ziele nur erreicht wer-
den können, wenn es eine Abkehr vom Paradigma der 
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autogerechten Stadt gibt, wenn die neuen Städte und 
Infrastrukturen zunehmend auf Basis klimafreund-
licher Baustoffe errichtet werden und nicht auf Basis 
emissionsintensiven Stahlbetons, wenn ein fundamen-
taler Wandel der bestehenden industriellen und urba-
nen Systeme hin zu einem nachhaltigen Umgang mit 
Materialien und einer Kreislaufwirtschaft angestrebt 
wird, und wenn in den Städten jeweils eine angemes-
sene Balance zwischen Verdichtung und Frei- bzw. 
Grünflächen gefunden wird. In Bezug auf die Gesund-
heit sollte ein Paradigmenwechsel erfolgen, der weg 
von einer sektoralen, krankheitsfokussierten Herange-
hensweise hin zu einer ganzheitlichen, ressourcen- und 
prozessorientierten Perspektive auf urbane Gesundheit 
führt. Die Flächennutzungsgestaltung ist ein zentraler 
Hebel für die urbane Transformation und bildet zudem 
die Grundlage (z.  B. über Nutzungs- und Verfügungs-
rechte) für die Gestaltung vieler anderer Handlungs-
felder. Durch die Dominanz der Boden- und Immo-
bilienmärkte und die weit verbreitete Korruption in 
urbanen Entscheidungsprozessen entzieht sich die Flä-
chennutzung heute in der Regel der Ausrichtung auf 
das Gemeinwohl. Daher müssen Verantwortlichkeiten 
neu geordnet werden, Eigentums- und Nutzungsrechte 
geklärt und urbane Flächen künftig stärker im Sinne 
des Gemeinwohls genutzt werden. Für die Transfor-
mation müssen politische Teilhabe ermöglicht, Innova-
tionen stimuliert und Prozesse gefunden werden, den 
Menschen bei der Stadtentwicklung nicht nur rheto-
risch in den Mittelpunkt zu stellen. 

Städte und Stadtgesellschaften können so zu zen-
tralen Arenen der Transformation zur Nachhaltigkeit 
werden. Für alle Städte muss es also darum gehen, 
handlungsfähig zu werden, um diese Herausforderung 
bewältigen zu können. Die analysierten Handlungsfel-
der zeigen, dass sich die Verantwortlichkeiten jeweils 
zwischen der Stadtbevölkerung, den Stadtregierun-
gen (und anderen Regierungsebenen), Stadtplanern 
sowie privatwirtschaftlichen Akteuren verteilen. Dabei 
sind die lokalen und kulturellen Voraussetzungen sehr 
unterschiedlich, so dass es keine Blaupausen geben 
kann, sondern jede Stadt die für sie geeignete Konkre-
tisierung finden muss. Städte sollten daher spezifische 
Transformationsstrategien erarbeiten, auf die sich die 
städtischen Akteure verständigen können. Dabei ist 
es wichtig, dass diese einen langfristigen Horizont (bis 
2050 und darüber hinaus) enthalten.

Für die Einbeziehung der Stadtgesellschaften in die 
Entwicklung und Umsetzung solcher Strategien ist die 
institutionelle Verankerung von Beteiligungsmöglich-
keiten in die Stadtentwicklung wichtig, aber auch die 
Befähigung der Menschen zu einer aktiven Teilhabe. 
Um Stadtgesellschaften auch für langfristig wirkende 
Projekte zu gewinnen, sollte sichergestellt sein, dass 

die urbane Bevölkerung auch langfristig davon profi-
tieren kann und nicht etwa im Zuge der Aufwertung 
von Stadtteilen verdrängt wird. Hierfür bieten die im 
Zusammenhang mit der Flächennutzungsgestaltung 
diskutierten vielfältigen Eigentumsmodelle Ansatz-
punkte (Kap. 4.3).

Alle Handlungsfelder bieten einen klaren Nutzen 
im Sinne der Transformation zur Nachhaltigkeit, zeigen 
teilweise aber erst längerfristig Wirkung. Um transfor-
matives Handeln und die dafür notwendigen Anschub
investitionen zu motivieren sowie unerwünschte 
Pfadabhängigkeiten zu überwinden, sollten Externali-
täten bestehender Strukturen und damit auch die Kos-
ten des „Nichthandelns“ transparent gemacht werden 
(z.  B. Kosten von Verkehrsstaus, langfristige Gesund-
heitsrisiken, Klimafolgen).

In den meisten Handlungsfeldern werden Aushand-
lungsprozesse notwendig sein, um die vielfältigen Inte-
ressen innerhalb der Städte mit den Transformations-
erfordernissen in Einklang zu bringen. Aufgrund der 
erheblichen Unsicherheiten und der erforderlichen 
Anpassung an neue Erkenntnisse, an die Auswirkun-
gen des Klimawandels oder die Änderungen der Dyna-
mik der Stadtentwicklung sollte auf Reversibilität und 
Anpassungsfähigkeit der Stadtentwicklung geachtet 
werden. Dies beinhaltet die Möglichkeit der Erweite-
rung, der Umnutzung oder des Rückbaus von Infra-
strukturen und die Flexibilisierung von Flächennutzun-
gen (Kap. 4.3). Eine weitere Herausforderung ist der 
hohe Zeitdruck, in rasch wachsenden Städten Struktu-
ren für die Versorgung der Menschen zu schaffen. Um 
unerwünschte Pfadabhängigkeiten zu vermeiden, soll-
ten dafür transitorische Lösungen berücksichtigt wer-
den, ohne dabei das Transformationsziel aus den Augen 
zu verlieren.

Bei allen Handlungsfeldern zeigt sich, dass funk-
tionale Grenzen der Systeme, die transformiert wer-
den müssen, in vielen Fällen nicht mit administrati-
ven Grenzen übereinstimmen (z.  B. Verkehrssysteme, 
Energiesysteme, Stoffkreisläufe), so dass Stadtregie-
rungen nicht nur die Stadtbevölkerung beteiligen müs-
sen, sondern auch auf eine enge Vernetzung mit ande-
ren Akteuren angewiesen sind. Eine Koordination der 
Zuständigkeiten zwischen Städten, ihren umliegenden 
Regionen und der nationalen Ebene ist daher unbe-
dingt notwendig. 

Die Analyse der transformativen Handlungsfelder 
legt nahe, dass die Urbanisierung mit einer Transfor-
mation zur Nachhaltigkeit in Einklang gebracht werden 
kann. Voraussetzung ist, dass die Städte sich nicht nur 
rhetorisch zur Transformation bekennen, sondern die 
in den Feldern skizzierten Elemente der Transforma-
tion offensiv umsetzen. Die ausreichende Ausstattung 
mit Finanzen und Kompetenzen ist zentrale Bedin-
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gung dafür, dass Stadtregierungen ihrer Rolle gerecht 
werden können. In Kapitel 8 wird eine transformative 
Governance entworfen, die diese Herausforderungen 
aufnimmt.
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5.1
Einleitung

Städte zeigen aufgrund ihrer Funktionen, Aufgaben 
sowie ihrer vielfältigen Verflechtungen einerseits viele 
Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten hinsichtlich ihrer 
Strukturen, Prozesse und Akteure. Andererseits weisen 
Städte jedoch im internationalen Vergleich eine große 
Heterogenität und sehr unterschiedliche Entwicklungs-
dynamiken auf, da sie sich in ihrer Geschichte, ihrer 
geographischen Lage, ihrer politischen, soziokulturel-
len, ökonomischen und ökologischen Faktoren sowie 
aufgrund der unterschiedlichen Stadtgrößenklassen 
und Funktionstypen stark unterscheiden (Kap. 2.2.1). 

Anhand der urbanen Entwicklungsmuster von acht 
exemplarisch ausgewählten Städten bzw. Stadtbezir-
ken werden im Folgenden unterschiedliche Urbanisie-
rungspfade und daraus entstehende Pfadabhängigkei-
ten vor dem Hintergrund des komplexen Zusammen-
spiels historischer, kultureller, sozioökonomischer und 
ökologischer Entstehungszusammenhänge beleuch-
tet (Kap. 2.2.2). Diese holistische und synergetische 
Betrachtung von Einzelstädten soll den Blick für die 
Diversität jeweils tragender Entwicklungs- und Gestal-
tungswege, spezifischer Spannungsfelder und Konflikt-
muster schärfen und zugleich dazu inspirieren, eine in 
mehrere Richtungen weisende Exploration für urbane 
Transformationsprozesse zu betreiben und individuelle, 
an den lokalen Kontext angepasste Lösungsansätze zu 
entwickeln. Hierzu ist ein tiefgehendes Verständniss 
für die Komplexität und Verflochtenheit urbaner Wer-
dungsprozesse erforderlich. Zugleich sollen anhand 
des vom WBGU entwickelten normativen Kompasses 
und seiner drei Dimensionen Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen, Teilhabe und Eigenart (Kap. 3) Hin-
weise auf spezifische Handlungsdefizite und -lösungen 
für jeweils spezifische urbane Entwicklungen erarbei-
tet werden, die in der Summe zu einer großen urbanen 
Transformation beitragen können. 

Der WBGU hat folgende Städte bzw. Stadtbezirke 
für die exemplarische Betrachtung ausgewählt: Mum-

bai (Indien), Kairo (Ägypten), Kopenhagen (Däne-
mark), Guangzhou (China), das Ruhrgebiet (Deutsch-
land), Kigali (Ruanda), São Paulo (Brasilien) sowie den 
Stadtbezirk Novi Beograd (Serbien). 

Zwei Städtebeispiele aus europäischen Industrielän-
dern verdeutlichen die Herausforderungen des Struk-
turwandels gewachsener Strukturen: Am Beispiel der 
Metropolregion Ruhrgebiet werden die komplexen 
Herausforderungen des durch Deindustrialisierung ver-
ursachten Strukturwandels sowie die Potenziale poly-
zentrischer Strukturen verdeutlicht. Kopenhagen ist 
für seine Initiativen in Bezug auf Umweltschutz und 
menschenorientierte Stadtentwicklung bekannt, wobei 
aber noch Handlungsbedarf besteht, z.  B. bei der Emis-
sionsreduktion und der Chancengleichheit innerhalb 
der Bevölkerung. 

Die Städtebeispiele aus Schwellen- und Entwick-
lungsländern (Ägypten, Brasilien, China, Indien und 
Ruanda) stehen stellvertretend für Städte mit hoher 
Urbanisierungsdynamik im Entwicklungskontext, 
die sich jedoch in unterschiedlichen Phasen befinden 
und aufgrund unterschiedlicher politischer und sozio-
ökonomischer Systemvoraussetzungen verschiedene 
Urbanisierungspfade aufweisen: Mumbai hat seit ihrer 
Gründung deutliche Wachstums- und Expansionspro-
zesse sowie mehrfache Umbrüche (z.  B. Unabhängig-
keit, Liberalisierungspolitik) erfahren. Trotz ihrer viel-
fältigen Überlastungsprobleme gilt die Stadt als Hoff-
nungsträgerin für die aufstrebende Mittelschicht und 
die urbane Armutsbevölkerung. In Kairo entwickelte 
sich ein Dualismus von informellen bzw. ungeplanten 
Stadtvierteln und neu geplanten Satellitenstädten in 
der Wüste, verursacht durch dezentral-informelle und 
parallele zentralistisch-formelle Stadtentwicklungspro-
zesse. In Guangzhou sind Politik und Wirtschaft im Zuge 
eines „Roten Kapitalismus“ (Lin, 1997) zentrale Treiber 
einer rapiden, gelenkten Urbanisierung. Kigali verfolgt 
trotz des politischen Erbes als Postkonfliktstadt sowie 
der überwiegend informell organisierten Stadtentwick-
lung und -versorgung ambitionierte Ziele, eine Moder-
nisierung durch wirtschaftliches Wachstum auf ökolo-
gisch verträgliche Weise zu erreichen. São Paulo durch-
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lief rapide Wachstumsphasen in den 1940er bis 1980er 
Jahren und versucht heute, dem Bedeutungsverlust des 
central business district (CBD) durch Innenstadtrevita-
lisierung in Kombination mit partizipativen Verfahrens-
weisen zu begegnen. 

In den einzelnen Städtebeispielen werden auch die 
in Kapitel 4 identifizierten transformativen Hand-
lungsfelder adressiert. So werden z.  B. in Mumbai die 
Ansatzpunkte informeller Siedlungen, klimawandelbe-
dingte Naturrisiken und Partizipation sowie in Kairo die 
Transformation der Flächennutzung vertieft Gesund-
heitsbeeinflussende Faktoren werden aufgegriffen, z.  B. 
die Verfügbarkeit von Erholungsräumen oder Umwelt-
stressoren in Kopenhagen, Kairo oder Mumbai. Auch 
Dekarbonisierungsstrategien der einzelnen Städte und 
deren Tragweite für die große Transformation, oft ein-
gebettet in langfristige Stadtentwicklungsvisionen, 
werden in den einzelnen Kapiteln thematisiert. 

Für die im Kapitel 5 aufgeführten Schätzungen von 
Treibhausgasemissionen und der Energienutzung von 
Städten und Siedlungen ist zu beachten, dass diese 
generell extrem divers und selten vergleichbar sind. 
Dies liegt zum einen an fehlenden Standards, z.  B. in 
Bezug auf Zurechnung von Emissionen, Datenquali-
tät, Berechnungsmethoden, sowie an fehlenden Daten, 
insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern. 
Darüberhinaus hält die Anzahl neu erscheinender Stu-
dien nicht mit dem raschen Urbanisierungsprozess 
schritt, so dass ein systematischer, aktueller Überblick 
nicht existiert (Seto et al., 2014:  936). Die vom WBGU 
für einzelne Städte zitierten Zahlen dienen daher nur 
der groben Orientierung und sollten keinesfalls für 
einen Vergleich der Städte herangezogen werden.

5.2
Mumbai: Transformation einer Kolonialmetro-
pole zur global vernetzten Megastadt 

Mumbai steht als Wirtschaftshauptstadt Indiens stell-
vertretend für Städte mit langer, früh kolonial-interna-
tionalisierter und globalisierter Entwicklungsgeschichte 
und für Städte in Entwicklungsländern mit mehrfachen 
Umbruchprozessen. Deshalb bestehen vielfältige und 
komplexe historische Pfadabhängigkeiten, deren Ver-
ständnis auch für andere Städte und Megastädte im 
Entwicklungskontext erhellend ist. Dies betrifft auch 
die zunehmende Tertiärisierung der Ökonomie, d. h. den 
Wandel von der Industrie- zu einer Dienstleistungsöko-
nomie, die in Mumbai stark mit dem Wegbrechen der 
Textilindustrie als zentralem Wirtschaftszweig zusam-
menhängt. Mumbai ist durch eine lange Migrations-
geschichte mit heute großer ethnischer und religiöser 
Vielfalt, multikulturellem Zusammenleben und ethni-

schen wie religiösen Konflikten charakterisiert. Zudem 
ist die Stadtgesellschaft durch starke sozioökonomische 
Disparitäten geprägt. Mumbai ist aber auch im Hin-
blick auf materielle, finanzielle und personelle Kapa-
zitäten für eine urbane Transformation zur Nachhaltig-
keit interessant: Dazu gehören die Präsenz und Wirk-
samkeit einer aktiven Zivilgesellschaft bei der gleich-
zeitig bestehenden Herausforderung, die Aktivitäten 
stärker zu koordinieren und Klientelismus zu vermei-
den. Durch grundlegende Veränderungen, etwa einen 
Umbau zu energieeffizienten und ressourcensparenden 
Infrastrukturen, der Etablierung sozialer Dialoge und 
ökonomischer Umschulungsprogramme, könnte die 
Lebensqualität der Bevölkerung deutlich erhöht wer-
den. 

5.2.1	
Transformation einer Kolonialmetropole zur 
global vernetzten Megastadt 

Mumbai hat seit ihrer Gründung im 16. Jahrhundert 
tiefgreifende Wachstums- und Expansionsprozesse 
durchlaufen, die von mehreren Umbrüchen gekenn-
zeichnet waren. Entscheidend in der Stadtentwicklung 
waren das Ende der britischen Kolonialherrschaft 1947, 
der Niedergang der Textilindustrie in den 1970/80er 
Jahren sowie die Liberalisierungspolitik seit 1991, mit 
der eine beschleunigte Modernisierung der Stadtent-
wicklung einsetzte. Die Stadt wurde somit durch unter-
schiedliche Kräfte geprägt: „Gebaut aus kolonialer Ideo-
logie, neu geformt durch nationalistisches Gedanken-
gut und durch die globale Wirtschaft in entgegenge-
setzte Richtungen gezogen, war Mumbai sowohl ein Ort 
imperialistischen Zwangs als auch eine Quelle indigener 
Macht“ (Bora und Mokashi-Punekar 2011:  154; eigene 
Übersetzung). Nach der Unabhängigkeit verstärkten 
sich die Urbanisierungsprozesse in Mumbai. Adminis-
trativ wird die Stadt als Greater Mumbai (GM) bezeich-
net, die aus der Halbinsel (city district) und den Voror-
ten (suburban districts) besteht und von der Munici-
pal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) verwaltet 
wird. Zwischen 1960 und 2001 lag der Bevölkerungs-
zuwachs bei 42  % bis 20  % pro Dekade (Abb. 5.2-1). 
Zum Zeitpunkt des letzten Zensus 2011 lebten in Mum-
bai 12,4 Mio. Menschen auf einer Fläche von 458 km2, 
so dass mit durchschnittlich 27.160 Einwohnern pro 
km2 und in einzelnen Stadtbereichen maximalen Dich-
ten von 110.000 Einwohnern pro km2 eine der höchs-
ten Bevölkerungsdichten der Welt vorliegt. 

Das zukünftige Wachstum wird vor allem in den Vor-
orten und der erweiterten Metropolregion, der Grea-
ter Mumbai Urban Agglomeration (GMUA), stattfin-
den (MCGM, 2014). Die GMUA wurde 1973 gegrün-
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det und umfasst neben Greater Mumbai sieben weitere 
Stadtverwaltungen (Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Mira, 
Bhiwandi, Navi Mumbai, Vasai Virar City) und neun 
Gemeinderäte. Die GMUA erstreckt sich über 4.355 
km2 und verzeichnete 2011 18,4 Mio. Einwohner. 

Mumbai besitzt die typischen Charakteristika einer 
Megastadt in einem Schwellenland: hohes Bevölke-
rungswachstum, ein großer informeller Sektor, über-
strapazierte Infrastruktur und ökologische Über-
lastungserscheinungen (Jain et al., 2013). Zugleich 
bestehen starke sozioökonomische Disparitäten zwi-
schen sehr reichen, global gebildeten und sehr armen, 
analphabetischen Bevölkerungsgruppen sowie zwi-
schen Angehörigen verschiedener Kasten, ethnischen 
Gruppen und Religionen. Etwa die Hälfte der Bevölke-
rung lebt in Slums mit meist inadäquater Versorgung 
mit Basisdienstleistungen. Diese stehen im Kontrast 
(Abb. 5.2-2) zu der zunehmenden Anzahl moderner 
Bürohochhäuser, Einkaufszentren und Gated Commu-
nities. Der Immobilienmarkt Mumbais gehört zu den 
teuersten der Welt. Die wachsenden sozioökonomi-
schen Disparitäten führen zu einer zunehmenden Frag-
mentierung der Gesellschaft und belasten deren soziale 
Kohäsion. Die Spaltung der Gesellschaft setzt sich in 
der Wirtschaftswelt fort: Mumbai zählt zu den wichti-
gen nationalen und globalen Wirtschafts- und Finanz-
zentren. Gleichzeitig ist ein großer Teil der Bevölkerung 
im formellen Niedriglohn- oder im informellen Sektor 
beschäftigt. Dabei sind die Wirtschaftsbereiche und 
-sektoren auf verschiedenen Ebenen eng miteinander 
verwoben, z.  B. profitieren Exportbetriebe von kosten-
günstigen informell agierenden Zulieferbetrieben. 

Trotz dieser Probleme besitzt Mumbai ein hohes 

zivilgesellschaftliches Engagement, viele Basisbewe-
gungen, soziale Toleranz und eine ausgeprägte lokale 
Identität. Die daraus entstehende gesellschaftliche 
Pluralität, Innovativität und Kreativität in der Gesell-
schaft sind wichtige Ressourcen zum Erhalt und Aus-
bau von Resilienz (Jain et al., 2013).

5.2.2	
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen in 
Mumbai

Die Umwelt ist in Mumbai infolge infrastruktureller 
Überlastung, vor allem durch die zunehmende Luft- 
und Wasserverschmutzung, stark belastet. Weitere 
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Abbildung 5.2-1
Bevölkerungswachstum in Greater Mumbai und Greater Mumbai Urban Agglomeration: absoluter Zuwachs und Wachstumsrate.
Quellen: MCGM, 2014; UN DESA Population Division, 2014

Abbildung 5.2-2
Innerstädtische Disparitäten in Mumbai auf engem Raum: 
Slumsiedlung vor Hochhäusern in alten Industriegebieten, 
2010.
Quelle: Frauke Kraas/WBGU
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Probleme bestehen in der mangelhaften Abfallentsor-
gung, dem zumeist fehlenden Schutz ökologischer Aus-
gleichsflächen und der degradierenden biologischen 
Vielfalt. Gleichzeitig steigt der Ressourcenbedarf durch 
sich verändernde Konsumstile und die weiter stei-
genden Bevölkerungszahlen. Der Klimawandel droht 
bestehende Probleme zu verschärfen. 

5.2.2.1	
Lokale Umweltprobleme 
Die größten Emissionsquellen für Luftverschmutzung 
sind Industrie, Autoverkehr, Staub durch Bautätig-
keit sowie Verkehr und Faulgase durch nicht beseitigte 
Abfälle und Abwässer. Messungen von sechs Schad-
stoffen (SO2, NO2, SPM, NH3, Blei, Benzo(a)pyren) an 
mehreren Stationen in Mumbai ergaben, dass die natio-
nalen Grenzwerte für mindestens drei Schadstoffe (SO2, 
Blei, Benzo(a)pyren an allen Stationen überschritten 
wurden. Auch die Grenzwerte für Feinstaub wurden 
häufig nicht eingehalten. 

Trotz hoher absoluter CO2-Emissionen ist der Pro-
Kopf-Ausstoß in Mumbai im Vergleich zu vielen ande-
ren Städten mit etwa 1,84 t (Ramachandra et al., 
2015:  489) noch relativ gering. Der Anteil erneuerbarer 
Energien liegt bei 21  %, vor allem Wasserkraft (Econo-
mist Intelligence Unit, 2011a). Der Energieverbrauch ist 
aber relativ hoch (6,5 MJ Energie pro US-$ GDP (Eco-
nomist Intelligence Unit, 2011a), was u.  a. durch eine 
geringe Energieeffizienz und hohe Emissionsintensität 
erklärt werden kann. 

Der Bedarf an Trinkwasser beträgt 4 Mio. m3 pro Tag, 
bereitgestellt werden aber nur 3,4 Mio. m3 pro Tag. Bei 
durchschnittlichem Pro-Kopf-Verbrauch pro Tag von 
268 l variiert die reale Nutzung stark, denn nicht alle 
Haushalte sind an die Wasserversorgung angeschlos-
sen. Vor allem Slums, die nach 1995 errichtet wurden, 
fehlt ein Wasseranschluss. Das System ist zudem sanie-
rungsbedürftig; Leckagen verursachen Wasserverlust 
und erhöhen das Kontaminationsrisiko durch Brauch-
wasserintrusion. Es sind noch nicht alle Haushalte an 
das Bezahlungssystem durch Wasserzähler angeschlos-
sen, so dass das Anreizsystem zum Wassersparen aus-
gebaut werden kann. Wasser wird meistens nur für zwei 
bis sechs Stunden pro Tag bereitgestellt. Das Wasser für 
Greater Mumbai wird überwiegend aus durch Regen-
wasser gespeiste Seen gewonnen (der entlegenste See 
ist 173 km entfernt). Es laufen verschiedene Projekte 
(vor allem Dammbau) zum Ausbau der Trinkwasserka-
pazitäten (MCGM, 2014). 

Nicht alle Haushalte in Mumbai sind an das Abwas-
sersystem angeschlossen. Dieses deckt nur ca. 60  % 
des Stadtgebiets von Greater Mumbai ab und erreicht 
42  % der Bevölkerung sowie 2  % der Slumbevölkerung. 
Daher werden nur etwa 63  % des generierten Abwas-

sers (2,7 Mio. m3 pro Tag) in Kläranlagen aufbereitet. 
Ein Ausbau der Kapazitäten ist vorgesehen, aber die 
Abwasserklärung bleibt ein großes Problem. Zudem 
sind die insgesamt ca. 1.500 km langen Abwasserlei-
tungen zum Teil mehr als 100 Jahre alt und stark sanie-
rungsbedürftig (MCGM, 2014). Die mangelnde Aufbe-
reitung der Abwässer führt zu einer starken Kontami-
nation der Flüsse und Küstenzone Mumbais. 

In Greater Mumbai fallen täglich ca. 7.800 t Abfall 
(630 g/Kopf) und 4.700 t Bau- und Abrissabfälle an, 
wovon nur etwa 10  % recycelt werden (369 t Bioab-
fälle und 250 t wiederverwertbare Wertstoffe); die 
restlichen Abfälle werden ohne weitere Behandlung 
auf Mülldeponien oder wild entsorgt (MCGM, 2014). 
Etwa 83  % des anfallenden Abfalls werden eingesam-
melt. 52  % der Haushalte werden von einem Haus-zu-
Haus-Abfallsammelsystem abgedeckt, 48  % der Haus-
halte müssen ihren Abfall zu Sammelstellen bringen. 
Haushalte entsorgen ihren Abfall deshalb z.  T. illegal in 
offenen Abwasserkanälen oder Freiflächen. Fehlende 
Mülltrennung, zu geringe Recyclingraten und unsach-
gemäße Deponierung verursachen hohe ökologische 
Kosten; zudem hat die Stadt große Probleme, neue Flä-
chen für die Mülldeponierung zu erschließen. 

Zwar kann der geringe Flächenverbrauch durch die 
hohe Bevölkerungsdichte als ökologisch positiv bewer-
tet werden, dennoch bestehen Probleme beim Natur-
schutz. Etwa 28  % der Gesamtfläche von Greater Mum-
bai umfasst natürliche offene Flächen, vor allem Wäl-
der, Wasserflächen, Mangroven, Feuchtgebiete und den 
Sanjay Gandhi National Park (Abb. 5.2-3). Dennoch ist 
die Stadtentwicklung in Mumbai nur wenig auf den 
Erhalt von Ökosystemen und biologischer Vielfaltaus-
gerichtet, die zu einem Erhalt der Umweltgesundheit 
beitragen könnten (MCGM, 2014). Im neuesten Ent-
wicklungsplan legt die Stadtverwaltung den Fokus auf 
Strategien zum Schutz ökologisch sensibler Gebiete mit 
hoher Biodiversität, die Wiederherstellung von Öko-
systemen und den Ausbau von blau-grünen Netzwer-
ken in der Stadt (MCGM, 2014). 

5.2.2.2	
Auswirkungen des Klimawandels 
Mumbai ist vor allem durch veränderte Niederschlags-
regime und urbane Hitzeeffekte vom Klimawandel 
betroffen (IPCC, 2014c). Während extreme Hitzewel-
len an der Westküste Indiens bisher selten auftraten, 
wird deren Intensität und Häufigkeit Projektionen 
zufolge bis 2070 stark zunehmen (Murari et al., 2014). 
Überschwemmungen, verursacht durch Starkregen und 
inadäquate Entwässerungssysteme, stellen ein erhebli-
ches gesundheitliches und ökonomisches Problem für 
die Stadt dar (Kasten 5.2-1). Das Klima Mumbais ist 
vom Monsum geprägt. Vom durchschnittlichen jährli-
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chen Niederschlag von 2.000 mm fallen etwa 70  % im 
Juli und August (MCGM, 2014). Die bisher heftigsten 
Überschwemmungen ereigneten sich im Juli 2005, bei 
denen nahezu 1.000 mm Niederschlag innerhalb von 
24 Stunden fielen (Ranger et al., 2011). In Mumbai 
werden steigende Niederschlagswerte sowie mehr Star-
kregen und Gewitter beobachtet, die voraussichtlich 
in den kommenden Jahren weiter zunehmen werden 
(Rana et al., 2014; De Sherbinin et al., 2007). Mumbai 
zählt heute und absehbar im Jahr 2070 weltweit zu den 
20 Städten, in denen Menschen und Güter am meisten 
von Küstenüberschwemmungen betroffen sind bzw. 
sein werden (IPCC, 2014c). So könnte sich bis 2080 das 
Risiko extremer Überschwemmungen, damit auch von 
Küstenerosion und Landrutschungen, mehr als verdop-
peln (Ranger et al., 2011).

Das Überschwemmungsrisiko wird durch die natur-
räumliche Beschaffenheit Mumbais sowie durch anthro-
pogene Faktoren verschärft. Einige Bereiche der südli-
chen Halbinsel liegen nur knapp über dem Meeresspie-
gel und sind dadurch besonders vulnerabel gegenüber 
dem in den letzten beiden Dekaden (1993–2012) auf-
getretenen Meeresspiegelanstieg von ca. 3,3 mm pro 
Jahr (Unnikrishnan et al., 2015; Abb. 5.2-4). Anthro-
pogene Eingriffe, insbesondere dichte Besiedlung der 
unmittelbaren Küstenbereiche, die eine flächenhafte 
Erosion der Küstenlinien hervorruft, sowie eine zuneh-
mende Landabsenkung infolge Grundwasserentnahme 
und steigender Auflast werden die Folgen des Meeres-
spiegelanstiegs verstärken (Gupta, 2009). Das Entwäs-
serungssystem, bestehend aus Flüssen, größeren und 
kleineren offenen Kanälen und Untergrundkanälen, 
Sammelbecken und Pumpstationen, ist aufgrund des 
hohen Alters sanierungsbedürftig. Kanäle sind häufig 

durch Abfälle verstopft und die natürlichen Entwässe-
rungssysteme und Regenwasserspeicherkapazität wur-
den durch urbane Bauaktivitäten und Gebäude erheb-
lich beeinträchtigt (MCGM, 2014). Auch die Zerstörung 
von Mangrovenwäldern durch private Baufirmen, die 
Missachtung von Küstenschutzzonen), der unkont-
rollierte Bevölkerungszuwachs durch Migration sowie 
eine unklare Koordination und Kooperation zwischen 
den zahlreichen privaten und staatlichen Akteuren und 
Institutionen verstärken die Abwasserprobleme (Bha-
gat et al., 2006). Der anhaltende Urbanisierungspro-
zess in Mumbai, z.  T. ohne adäquate Planungsgrund-
lage, wird das Überschwemmungsrisiko weiter erhöhen 
(Ranger et al., 2011). 

5.2.2.3 
Maßnahmen zur Erhaltung der natürlichen 
 Lebensgrundlagen 
Die indische Nationalregierung verabschiedete 2008 
einen National Action Plan on Climate Change, der 
u.  a. auch den Ausbau der Solarenergie und Energie-
einsparungen im Bausektor (unterstützt durch eine 
Verschärfung der Baugesetzgebung) vorsieht (Pandve, 
2009). Die Stadt Mumbai besitzt jedoch noch keinen 
eigenen Klimaplan, sondern es werden (bisher) nur ver-
einzelte Maßnahmen durchgeführt, z.  B. im Bereich des 
„Grünen Bauens“ oder bei Schadstoffgrenzen für Treib-
stoffe (Alankar, 2015). Mumbai ist Mitglied im Städ-
tenetzwerk C40, das lokale Strategien zur Bekämp-
fung des Klimawandels durch Städteaustausch fördern 
möchte. Für Mumbai sind allerdings bisher weder Emis-
sionsdaten noch Emissionsziele auf der Homepage des 
C40-Netzwerks aufgeführt (C40, 2015b). 

Weitere Gesetze und Initiativen, die auf Stadtebene 

Abbildung 5.2-4
Auswirkungen des Meeresspiegelanstiegs auf Mumbai bei 4  °C-Erwärmung (linkes Bild) und 2  °C-Erwärmung (rechtes Bild). 
Quelle: Climate Central, 2015
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von der MCGM verabschiedet wurden, betreffen z.  B. 
das gesetzlich vorgeschriebene Sammeln von Regen- 
und Grauwasser in Gebäuden, die Verbesserung der 
Abfallwirtschaft, Schulkampagnen zur Bewusstseins-
bildung, die Förderung des ÖPNV oder die Förderung 
von Abfallrecycling sowie ein Verbot von Plastiktüten. 
Die Stadtverwaltung fördert auch zivilgesellschaftliche 
Initiativen: So schließen sich etwa im Advance Locality 
Management Programm Bürger in Nachbarschaftsgrup-
pen zusammen, um die Umwelt in ihrer Nachbarschaft 
sauber zu halten und Abfälle zu reduzieren (Economist 

Intelligence Unit, 2011a; Kap. 5.2.3.3). Der Erfolg der 
einzelnen Maßnahmen ist jedoch schwer zu überprü-
fen. Die Autoren der STEPS-Studie (Social, Technolo-
gical and Environmental Pathways to Sustainability) 
führen an, dass in Mumbai eine große Diskrepanz zwi-
schen gesetzlichen Vorschriften und der realen Durch-
führung von Projekten besteht und die Umsetzung 
lokaler Gesetze z.  B. auch durch die Regierung des Staa-
tes Maharashtra verhindert wird (Alankar, 2015). Es 
fehlt u.  a. bisher an einheitlichen Standards für „grüne 
Gebäude“; Verstöße gegen Umweltauflagen wer-

Kasten 5.2-1

Klimawandel und Überschwemmungsrisiko in 
Mumbai

Die bisher schwerwiegendste Überschwemmung im Jahr 
2005 war für den indischen Versicherungsmarkt mit einem 
geschätzten Schaden von 770 Mio. US-$ die teuerste Kata-
strophe aller Zeiten (Ellenrieder, 2006). Dieses Ereignis hat 
dazu geführt, dass die ökonomischen und sozialen Auswir-
kungen des globalen Klimawandels für Mumbai bewusster 
wahrgenommen werden. Der wirtschaftliche Schaden durch 
extreme Überschwemmungen bis 2050 wird auf ca. 64 Mrd. 
INR (ca. 842 Mio. €) geschätzt (Kumar et al., 2008) 

Die jährlichen Überschwemmungen unterschiedlicher 
Intensität haben direkte und indirekte Folgen: 2005 wurden 
zahlreiche Stadtteile bis zu 3 m unter Wasser gesetzt, wohin-
gegen Überschwemmungen während des üblichen Monsuns 
regelmäßig bei 0,5 bis 1,5 m liegen (Gupta, 2009). Da sich 
Slums häufig in Risikogebieten befinden (Abb. 5.2-5), die 
Hütten wenig stabil gebaut sind und eine geringe Bauhöhe 
aufweisen, verlieren vor allem Slumbewohner ihre Hütten 
und Besitztümer (Hallegatte et al., 2010; Kraas et al., 2011). 
Zahlreiche Menschen ertranken, wurden durch herabstür-
zende Bauteile erschlagen oder starben an Stromschlägen. 
Die Überschwemmungen lösten zudem viele Erdrutsche aus. 
Nach den Überschwemmungen verursachte das kontaminier-
te Trinkwasser bei Hunderten von Menschen Magen-Darm-
Erkrankungen, u.  a. Cholera und Ruhr. Zudem gelangten Che-
mikalien vor allem aus informellen Industriebetrieben in das 
Gewässernetz (Ellenrieder, 2006). Das Verkehrssystem brach 
zusammen und viele Geschäfte und Büros blieben geschlos-
sen. Dies verursachte hohe ökonomische Kosten (Revi, 
2008). Die Schwere der Auswirkungen der Überschwemmun-
gen wurde auch mit einer schlechten Regierungsführung in 
Zusammenhang gebracht, da die verschiedenen verantwortli-
chen Institutionen nicht in der Lage gewesen wären, die not-
wendigen Maßnahmen zu koordinieren (Zérah, 2014). 

Lösungsansätze: Krisenprävention und zivilgesell-
schaftliche Katastrophenhilfe
Verantwortlich für die Risikoprävention und -adaption ist die 
Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM). 2007 
entstand der erste Greater Mumbai Disaster Management 
Action Plan, der eine physisch-morphologische, meteorolo-
gische und sozioökonomische Risikoanalyse der Stadtregion 
und ihrer einzelnen Stadtbezirke für acht Risikoaspekte ana-
lysiert (vulnerable Siedlungen, Überschwemmungen, Feuer, 

Erdbeben, Landrutschungen, Straßenunfälle, Industrieun-
fälle, Zyklone) und Reaktions- und Präventionsmaßnahmen 
aufzeigt. Die geforderten Maßnahmen werden in drei thema-
tische Einheiten gegliedert: Verbesserung der Infrastruktur, 
Ausbau des Kommunikations- und Informationssystems und 
Analyse von Landnutzungspolitik und -planung. 2010 wurde 
eine aktualisierte Version, der Mumbai Disaster Risk Manage-
ment Master Plan, verabschiedet. Die Stadtverwaltung von 
Mumbai gab zudem 2010 Richtlinien speziell für den Über-
schwemmungsschutz heraus (MCGM, 2010). 

Neben der Verwaltung spielen lokale CBOs und NRO eine 
bedeutende Rolle, da der Hauptteil der Katastrophenhilfe 
informell als Nachbarschafts- und Familienhilfe geleistet 
wurde. Hierzu gehören das Teilen von Nahrungsmittelreser-
ven, die Gewährung von Obdach oder die Säuberung der Stra-
ßen nach Überschwemmungsereignissen. Ein Grund für den 
großen Bedarf an nachbarschaftlicher Hilfe besteht in der 
schlechten Zugänglichkeit weiter Teile des Stadtgebiets für 
Hilfskräfte. Die Anzahl der NRO ist in Indien allgemein und 
speziell in Mumbai hoch. Während Katastrophenereignissen 
werden diese Gruppen im Sinne eines community-based 
disaster managements in die Krisenreaktion einbezogen. 
Infolge ihrer lokalen Verankerung können sie zum Teil als Bin-
deglied zwischen den öffentlichen Einrichtungen und der 
(informell siedelnden) Marginalbevölkerung agieren (Kraas et 
al., 2011; Peters et al., 2015).

Abbildung 5.2-5
Informelle Siedlungen in Mumbai befinden sich häufig 
entlang von Infrastrukturlinien und in Risikogebieten, hier 
am Rande der Eisenbahnschienen.
Quelle: Frauke Kraas/WBGU
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den nicht sanktioniert und ökologisches Bauen kaum 
mit Steueranreizen belohnt (Boyd und Ghosh, 2013). 
Die bisherigen Gesetzesinitiativen und Praktiken zur 
Bekämpfung des Klimawandels, zum Ressourcenschutz 
und zur Verbesserung der Umweltqualität führen damit 
nicht zu einem deutlichen Umdenken und zur Einlei-
tung eines Transformationsprozesses, vielmehr wird 
ein Business-as-usual-Szenario mit „grünem Anstrich“, 
z.  B. im Wirtschaftsbereich, verfolgt, bei dem vulnera-
ble Bevölkerungsgruppen den Großteil der Kosten für 
Umweltplanung und -gesetze tragen (Alankar, 2015). 

5.2.3	
Teilhabe in Mumbai

5.2.3.1	
Substanzielle Teilhabe
Die wirtschaftliche Stärke Mumbais spiegelt sich im 
Index für humane Entwicklung (Human Development 
Index – HDI) der für Mumbai mit 0,842 wesentlich 
höher liegt als der nationale indische Durchschnitt mit 
0,504 (UNDP, 2011). Während die Indikatoren für Ein-
kommen und Bildung über dem nationalen und bun-
desstaatlichen Durchschnitt stehen (Alphabetisie-
rungsrate laut Zensus 2011: Mumbai 90  %, Maharash-
tra 82  %, Indien 74  %), liegt der Gesundheitsindikator 
leicht unter dem Durchschnitt (Yashwantrao Chavan 
Academy of Development Administration, 2014). Dies 
wird auf die schwierigen urbanen Lebensbedingun-
gen in Mumbai zurückgeführt, wie z.  B. die hohe Ein-
wohnerdichte, der hohe Anteil an Slumbevölkerung, 
die mangelhafte Infrastruktur sowie die Umweltver-
schmutzung. 

Der HDI verdeckt die starken sozioökonomischen 
Disparitäten. Während die aufsteigende Mittelschicht 
wenn möglich auf private Dienstleistungen und Güter 
zurückgreift (z.  B. Gated Communities, Privatschulen, 
private Gesundheitsversorgung), leiden die unteren 
Einkommensgruppen am meisten unter der inadäqua-
ten öffentlichen Infrastruktur, insbesondere in den 
Bereichen der Trinkwasserversorgung, Abwasser- und 
Abfallentsorgung und sanitären Einrichtungen (Kap. 
5.2.2). Da die Wohngebiete unterer Einkommensgrup-
pen meist in stärker umweltdegradierten Gebieten lie-
gen, besteht eine hohe Umweltungerechtigkeit, z.  B. 
beim Zugang zu Grünflächen. Vor einigen Faktoren 
kann sich jedoch auch die Mittel- und Oberschicht nur 
begrenzt schützen: Der Lärmpegel z.  B. überschreitet im 
gesamten Stadtgebiet tagsüber den Grenzwert von 55 
db und liegt in Wohngebieten bei etwa 63−73 db, auf 
Verkehrsflächen bei 65–85 db. Zwar wurden vor allem 
in Wohngebieten Ruhezonen eingerichtet, aber auch 

hier werden die Grenzwerte überschritten (MCGM, 
2014). 

Dringender Handlungsbedarf besteht vor allem in 
der Bereitstellung von erschwinglichem Wohnraum, 
dem Ausbau des Transportsystems, dem Zugang zu 
öffentlichen Gesundheits- und Bildungseinrichtungen 
sowie der Verbesserung der Umweltgesundheit. 

Nach offiziellen Angaben leben 42  % der Bevöl-
kerung in Slums (MCGM, 2014; Kasten 5.2-1). Diese 
weisen erhebliche Unterschiede hinsichtlich ihrer 
baulichen Gestaltung, Ausstattung mit Infrastruktur 
(Zugang zu Trinkwasser, sanitären Anlagen, Abwas-
sersystem, Abfallentsorgung, Überschwemmungs-
schutz usw.) sowie ihres rechtlichen Status auf (Joshi 
et al., 2002). Die Ausstattung mit Basisdienstleistun-
gen hängt auch davon ab, ob ein Slum bei der Stadt-
verwaltung offiziell registriert ist (ca. 85  % der Slums 
sind registriert). Sind Slums informell, variiert die Ver-
sorgung je nach Grundstückseigentümer, z.  B. Land der 
Zentralregierung, der Eisenbahnbehörde oder priva-
tem Grundstücken (Zérah, 2014). Häufig ist der Land-
besitzstatus der Slums ungeklärt, was zu großen Unsi-
cherheiten bei den Bewohnern führt (Patel, 2004). In 
den Slums von Mumbai lebt allerdings nicht nur Bevöl-
kerung unterhalb der Armutsgrenze, sondern auch 
Angehörige der unteren Mittelschicht: Gemäß Daten 
des National Family Health Survey 2005/06 gelten 
10  % der Slumhaushalte in Mumbai als arm, hingegen 
nur 3  % der Haushalte in Nicht-Slumgebieten. Damit 
leben zwar 79  % der Armen in Slumgebieten, dennoch 
können Slums nicht mit Armut gleichgesetzt werden 
(Gupta et al., 2009). 

In Anbetracht der weiterhin zunehmenden Bevölke-
rung, sinkender Haushaltsgrößen und steigender Ein-
kommen wird der Wohnungsbedarf in Mumbai wei-

Abbildung 5.2-6
Urbane Freiflächen in Mumbai sind rar: Der Oval Maidan wird 
von der Bevölkerung oft für Sport- und Freizeitakititäeten 
genutzt; im Hintergrund der kolonialzeitliche Churchgate 
Terminus.
Quelle: Mareike Kroll/WBGU
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terhin zunehmen. Dies wird durch den zunehmenden 
Platzbedarf der Wirtschaft nochmals verschärft. Etwa 
60  % der Stadtfläche (271 km2) sind bebaut und set-
zen sich zusammen aus 103 km2 Wohnfläche (38  % 
der bebauten Fläche), 13 km2 (5  %) kommerzieller und 
22 km2 (8  %) industrieller Nutzung, 91 km2 (33  %) 
öffentlicher Versorgung und Transport (Abb. 5.2-3). 
Der Prozentsatz öffentlich zugänglicher Freiflächen 
(Spielplätze, Erholungsräume, Parks und Gärten) liegt 
mit 1,24 m2 pro Kopf sehr niedrig (MCGM, 2014; Abb. 
5.2‑6). Zudem befinden sich Freiflächen häufig in pri-
vater Hand oder sind aufgrund mangelnder Instandhal-
tung vernachlässigt. Trotz einer angestrebten grund-
sätzlichen Trennung zwischen Wohn- und kommerzi-
ellen Gebieten weist die Flächennutzung eine mosaik-
artig gemischte Struktur auf. Aufgrund des Mangels an 
Freiflächen bedarf es daher einer holistischen Stadt-
umgestaltung und -erneuerung mit gutem Transport-
system, Zugang zu öffentlichen Einrichtungen und 
Umweltschutz (MCGM, 2014). 

Das öffentliche Verkehrssystem ist in Mumbai stark 
überlastet:  7 Mio. Menschen nutzen täglich das lokale 
Bahnsystem, weitere 5,5 Mio. das öffentliche Bussys-
tem. Da die Kapazitäten nicht mit der Nachfrage gestie-
gen sind, befördert jeder Zug ca. das 2,5-fache der 
maximal zugelassenen Kapazität. Etwa 51  % der Ver-
kehrsteilnehmer sind Fußgänger, nur ca. 2  % Autofah-
rer. Dennoch ist der Autoverkehr zwischen 1991 und 
2005 um 137  % angestiegen, das Zweiradaufkommen 
um 306  %. Der Besitz von privaten Fahrzeugen ist zwi-
schen 1996 und 2005 von 5  % auf 8  % gestiegen und 
könnte bis 2031 20  % erreichen. Insgesamt konnte der 
Infrastrukturausbau der Zunahme an Verkehr nicht 
nachkommen, so dass Staus zusätzlich zur Lärm- und 
Luftverschmutzung sowie zu erheblichen Zeitverlus-
ten beitragen. Eine wachsende Anzahl der Berufs-
tätigen muss aufgrund steigender Immobilienpreise 
immer weitere Strecken zum Arbeitsplatz zurücklegen 
(MCGM, 2014). 

Verschiedene Projekte zur Verkehrsregulierung sind 
in Planung, z.  B. der Eastern Freeway und ein Mono-
rail-System (MCGM, 2014). Derzeit weist Mumbai noch 
einen sehr geringen Anteil privaten Individualverkehrs 
auf, der in den kommenden Jahren aber stetig steigen 
dürfte, wenn nicht jetzt massiv in den ÖPNV inves-
tiert wird. Verkehrsprojekte zugunsten des Individual-
verkehrs sowie mautpflichtige Schnellstraßen kommen 
eher der Oberschicht zugute, während viele Menschen 
der Unter- und Mittelschicht täglich mehrere Stunden 
in überfüllten Bussen und Bahnen zurücklegen müssen. 

Die Stadtverwaltung ist zudem für die öffentliche 
Bildung und Gesundheitsversorgung zuständig: Die 
MCGM bietet freie Primarbildung an und unterhält 
1.255 Primar-, 109 Sekundar- und 430 privat unter-

stützte Primarschulen. Aufgrund der unterschiedlichen 
Verteilung der Schulen sind manche Gebiete, vor allem 
solche mit hohem Slumanteil, unterversorgt (MCGM, 
2014). 

Auch die Anzahl der öffentlich betriebenen Gesund-
heitseinrichtungen reicht für die Versorgung bei wei-
tem nicht aus, so dass weite Teile der Bevölkerung 
auf private, kostenpflichtige Gesundheitseinrichtun-
gen zurückgreifen, die aufgrund der besseren Versor-
gung und höheren Dienstleistungsbereitschaft bevor-
zugt werden (MCGM, 2014). Wie bereits am Beispiel 
des HDI gezeigt, wirkt sich die schlechte Lebensqualität 
in Mumbai unmittelbar auf die Gesundheit der Bevöl-
kerung aus und belastet damit auch das Gesundheits-
system. Negative Einflüsse ergeben sich aus der hohen 
Luftverschmutzung und Lärmbelastung, Überschwem-
mungen in der Monsunzeit, der schlechten Trinkwas-
serqualität, inadäquaten Licht- und Ventilationsver-
hältnissen sowie mangelhaften Wasser- und Sani-
täranlagen an Schulen. Die hohe Umweltverschmut-
zung trägt zu einer weiten Verbreitung von Diarrhoe, 
Tuberkulose, Bluthochdruck, Malaria und Diabetes 
bei (MCGM, 2014). Gleichzeitig verringern mangelnde 
Erholungsräume, geringe physische Bewegung, berufli-
cher und privater Stress sowie gesundheitsschädigende 
Verhaltensweisen (z.  B. Alkoholkonsum) die Resilienz 
und den Anstieg nicht übertragbarer Erkrankungen, 
insbesondere Diabetes, Bluthochdruck und kardiovas-
kuläre Erkrankungen (Mohan et al., 2011; Gupta und 
Ahuja, 2010; Rajan und Prabhakaran, 2012). Auch 
mentale Erkrankungen durch urbanen Stress nehmen 
zu (Shidhaye und Patel, 2012).

5.2.3.2	
Ökonomische Teilhabe
In den letzten vier Dekaden sind der primäre und 
sekundäre Sektor kontinuierlich zurückgegangen, auf 
zurzeit 1  % und 31  %, zugunsten des tertiären Sek-
tors, der bis 2034 nach Schätzungen von zurzeit 68  % 
auf 81  % anwachsen dürfte. Der Niedergang der kolo-
nialzeitlich weltbedeutenden Textilindustrie begann 
in den 1960er Jahren, bedingt durch Mechanisierung 
und Verlagerung arbeitsintensiver Produktionsschritte. 
Mit zunehmender Dienstleistungsorientierung bildeten 
sich in Mumbai fünf neue ökonomische Cluster her-
aus: Finanzdienstleistungen, Informationstechnologie 
und damit verbundene Dienstleistungen, Medien und 
Entertainment, Logistik und Lagerung sowie Produk-
tion exportorientierter hochwertiger Güter. Diese Spe-
zialisierungen in der globalen Ökonomie erfordern, dass 
auch Mumbai seine Standortattraktivität steigert, vor 
allem in den Bereichen Lebensqualität und Immobili-
enpreise. Wichtige Herausforderungen für die Stadt-
entwicklung sind daher die Bereitstellung von Land für 
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die soziale und physische Infrastruktur und eine Regu-
lierung des Immobilienmarktes (MCGM, 2014; Kap. 
5.2.6).

Mit den Wirtschaftsreformen der New Economic 
Policy seit Beginn der 1990er Jahre beschleunigte sich 
der Wandel von einer industriebasierten zu einer dienst-
leistungsbasierten Wirtschaft (Nissel, 2004; Stang, 
2002). Die massive Privatisierung von Staatsbetrieben 
führte zu erheblichen Verlusten formeller Beschäfti-
gungsverhältnisse sowie einer Marginalisierung vie-
ler Arbeitskräfte (Vyas, 2009). Gleichzeitig nahm die 
Anzahl informeller Beschäftigungsverhältnisse seit 
den 1990er Jahren stark zu. Die Zahl neu entstehen-
der Arbeitsplätze scheint im informellen Sektor stär-
ker zu wachsen als im formellen (MCGM, 2014). Nach 
Angaben der Municipal Corporation of Greater Mumbai 
lag der Anteil der im informellen Sektor Beschäftigten 
1998 bei 38  % – wobei eine höhere Dunkelziffer ange-
nommen werden muss (MCGM, 2005). Andere Schät-
zungen gehen von 68  % der Beschäftigen aus (Jain et 
al., 2013). Beschäftigte im informellen Sektor sind häu-
fig von schlechten Arbeitsbedingungen, niedrigen Löh-
nen und langen Arbeitszeiten betroffen; bei fehlender 
Rechts- und Beschäftigungssicherheit und Sozialleis-
tungen. Das Arbeitsfeld (z.  B. Handel, Gewerbe, Haus-
halt) und die Arbeitsbedingungen sind jedoch sehr 
divers, so dass allgemeine Aussagen nicht möglich sind 
(z.  B. Studie zu Straßenverkäufern in Mumbai: Saha, 
2011). Die Beschäftigungsrate in Mumbai insgesamt 
lag 2011 bei 38  % (56  % Männer, 16  % Frauen; MCGM, 
2014). 

Das BIP stieg zwischen 1993/94 und 2010/11 um 
jährlich 13  %; der Anteil am nationalen BIP liegt kon-
tinuierlich bei etwa 3  %. Das Pro-Kopf-BIP in Mumbai 
entspricht dem Dreifachen des nationalen Pro-Kopf-
Einkommens. Jedoch liegt bei 50  % der Haushalte das 
Monatseinkommen unter 20.000 INR (ca. 260 €), bei 
gleichzeitig wesentlich höheren Lebenserhaltungskos-
ten als im nationalen Durschnitt. Auch der Immobilien-
markt gehört zu den teuersten der Welt. 

5.2.3.3	
Politische Teilhabe

Wahlbeteiligung
In Mumbai finden alle fünf Jahre die Wahlen der loka-
len Regierung statt. Die gewählte, politische Vertre-
tung der Stadtregierung nimmt eine beratende Funk-
tion der Stadtverwaltung ein und der Bürgermeister hat 
nur begrenzte Macht. Die exekutive Macht liegt beim 
Municipal Commissioner, der als Regierungsbeamter 
direkt von der Bundesregierung eingesetzt wird (Urban 
Age Programme, 2008). Die Lokalwahlen werden von 
der Bevölkerung als weniger wichtig wahrgenommen, 

die Wahlbeteiligung liegt meist unter 50  % (Zérah, 
2014). Im Wahlkampf werden laut Zérah (2014) von 
den verschiedenen Parteien weniger Ideen für urbane 
Entwicklungsstrategien und Gesetze oder Themen des 
öffentlichen Interesses eingebracht, vielmehr steht der 
Zugang zu Ressourcen für bestimmte Interessengrup-
pen, z.  B. Nachbarschaften, Religion oder Kaste, im Vor-
dergrund. 

NRO und CBOs
Indien hat allgemein eine starke NRO Szene, die aus 
philanthropischen sowie religiösen Bewegungen her-
vorgegangen sind (Herrle et al., 2013). Auch Mumbai 
besitzt eine lebhafte, aktive Zivilgesellschaft. Es las-
sen sich grob zwei partizipative Ansätze unterschieden: 
NRO, die häufig als Vermittler zwischen der Bevölke-
rung und der Stadtverwaltung fungieren, und Commu-
nity Based Organizations (CBOs: Nachbarschaftsgrup-
pen, in Mumbai auch als Mohalla Committees, Resi-
dential Welfare Associations oder Advanced Locality 
Management Groups – ALM, bezeichnet), in denen die 
Bürger selbst als zentrale Akteure auftreten. 

Die Municipal Corporation regt in dem Entwick-
lungsplan 2014–2034 (MCGM, 2014) die Beteiligung 
von Bürgern an Stadtentwicklungsprozessen in Form 
von Nachbarschaftsgruppen an, um die Kommunika-
tion zwischen Bürgern und Stadtverwaltung zu verbes-
sern. Ziel ist häufig die Verbesserung von Dienstleis-
tungen sowie die Verbesserung der Umwelt einer Nach-
barschaft. Zudem sollen lokale Repräsentanten der 
Stadtverwaltung Rechenschaft über Entwicklungspro-
zesse ablegen, womit die Transparenz erhöht werden 
soll. So waren 2007 648 Gruppen im Advance Loca-
lity Management-Programm der Stadt registriert: Die 
Gruppen kümmern sich in ihrer unmittelbaren Nach-
barschaft z.  B. um Recycling und Kompostierung von 
Bioabfällen, während die Stadt regelmäßig die Reini-
gung des Gebiets sichert und Beschwerden der Bewoh-
ner prioritär behandelt (Zérah, 2014). Dadurch entsteht 
ein institutionalisierter Dialog zwischen Bürgern und 
Stadtverwaltung. Allerdings sind nicht alle ALM aktiv; 
die Gruppen funktionieren besonders gut in Orten mit 
einer spezifischen Geschichte oder Identität und ent-
sprechend hoher sozialer Kohäsion in der Nachbar-
schaft (Zérah, 2014). Weitere Programme der Stadt-
verwaltung mit Nachbarschaftsgruppen sind das Slum 
Adaptation Program, das Slum Sanitation Program oder 
die Clean Mumbai Initiative (Shankar, 2013).

Die Vernetzung von CBOs auf Stadtebene und 
darüber hinaus erfolgt in der Regel durch NRO, die 
einen Wissensaustausch ermöglichen. In Mumbai sind 
etwa 2.800 NRO registriert (Shankar, 2013). Sie enga-
gieren sich überwiegend in den größten Problembe-
reichen der Stadt und kümmern sich um Bereiche des 
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Kasten 5.2-2

Strategien zur Slumsanierung in Mumbai

Die Slumsanierung (Kap. 7.3.1.2) in Mumbai wird geprägt 
durch die Gesetzgebung unterschiedlicher Regierungsebenen 
sowie durch zivilgesellschaftliche Kräfte. 

Nationale Regierungsebene
Es existieren verschiedene nationale Programme, z.  B. Basic Ser-
vices to the Urban Poor, Integrated Housing and Slum Develop-
ment Scheme, Affordable Housing in Partnership, Interest Sub-
sidy Scheme for Housing the Urban Poor, Integrated Low Cost 
Sanitation Scheme (Government of India, 2011). Als Hürde für 
Slumsanierungsmaßnahmen in Indien wird die unvollständi-
ge Datenbasis genannt (Nijman, 2008; Government of India, 
2011), denn es gibt in Indien keine einheitliche Definition 
von Slum, was die quantitative Erfassung und Vergleichbarkeit 
erschwert. Insgesamt wird der Einfluss der Zentralregierung 
als gering eingestuft; er erfolgt primär über die Erlassung nati-
onaler Gesetze, denen die Bundesstaaten jedoch nicht folgen 
müssen (außer auf solchen Landflächen, die der Zentralregie-
rung gehören, z.  B. Flächen des Militärs), und die Bereitstellung 
von Budgets (Nijman, 2008; Burra, 2005). 

Lokale Regierungsebene
1995 wurde die Slum Rehabilitation Authority gegründet, die 
als Planungsbehörde Vorschläge für die Planung und Sanierung 
von Slums in Greater Mumbai unterbreitet. Während zwischen 
1950 und 1970 Slums vor allem beseitigt wurden, begann 
man 1971 mit Slum-upgrading-Maßnahmen. Seit 1995 wird 
primär die Politik der slum rehabilitation verfolgt. Alle vor 
1995 errichteten Slums können daran teilnehmen und haben 
laut Nijman (2008) das Recht, legalisiert und vor Zerstörung 
geschützt zu werden. Slumbewohner können bei der Slum 
Rehabilitation Authority die Erlaubnis für ein Sanierungspro-
jekt beantragen, d.  h. ihnen werden Landrechte übertragen, 
und ein privater Bauherr errichtet auf dem Land Häuser für 
die Bewohner und wird dadurch entschädigt, dass er nicht 
benötigtes Land gewinnbringend bebauen kann (Mechanismus: 
hohe Bodenpreise; land sharing). Dieser Ansatz wird jedoch als 
gescheitert angesehen (Nijman, 2008), denn zum einen haben 
nur wenige Haushalte bessere Wohnverhältnisse erlangt und 
zum anderen wurden die eigentlichen Bewohner durch spätere 
Kosten, wie z.  B. Steuern, verdrängt. Die Lage vieler Slums ist 
zu unattraktiv und die Fläche zu klein, um private Investoren 
anzulocken. Zudem muss die Slumbevölkerung sich auf eine 
Strategie einigen, was aufgrund der z.  T. vorherrschenden Hete-
rogenität der Bewohner und Interessen schwierig ist. 

Den Umgang mit der Slumproblematik in Mumbai 
beschreibt Nijman (2008) daher auch als neoliberalen, 
marktwirtschaftlichen Ansatz, der einen Wandel von Regie-
rungsinterventionen hin zur freien Marktwirtschaft (mit einer 
zunehmenden Rolle der privaten Bauwirtschaft und Finanz-
institutionen) hervorrief. Zudem verschob sich die Verant-
wortung vom Nationalstaat zur lokalen Regierung sowie von 
der Regierung zur Zivilgesellschaft. Laut Nijman sind NRO in 
das Machtvakuum getreten, die der Staat hinterlassen hat, 
wobei der Autor ihre Rolle in der urbanen Governance u.  a. 
aufgrund ihrer fehlenden demokratischen Legitimation und 
Rechenschaftspflicht als problematisch betrachtet. 

Zivilgesellschaft bzw. NRO
Wegen des offensichtlichen Versagens staatlicher Steuerung 
(Roy, 2008) nimmt die Zivilgesellschaft bei der Stadtent-

wicklung eine wichtige Rolle ein. Während sich Bürger der 
Mittelschicht in staatlich sanktionierten Advanced Locality 
Management Groups (ALM-Gruppen) organisieren, um Miss-
ständen zu begegnen (Baud und Nainan, 2008; Ganapati, 
2008), setzen sich mehrere NRO für die Verbesserung der 
Lebensbedingungen in Slums ein (Appadurai, 2001; Burra, 
2005; Patel und Arputham, 2007; Ramanath, 2009). Am ein-
flussreichsten sind die NRO Mahila Milan, SPARC und Natio-
nal Slum Dwellers Federation, die sich zu einer Allianz zusam-
mengefunden haben und ohne parteipolitische Anbindung 
arbeiten (Kap. 6.2.2; Appadurai, 2001; Herrle et al., 2013). 
Zudem gibt es eine Reihe von NRO, die sich nach den Land-
besitzern der Slumgebietsflächen organisieren. So existieren 
in Mumbai z.  B. die Railway Slum Dwellers Federation, die 
Airports Authority Slum Dwellers Federation, die Pavement 
Dwellers Federation und Dharavi Vikas Samiti. Dies zeigt, 
dass die Verhandlung von Lösungsstrategien stark davon 
abhängt, wer das Land besitzt (Burra, 2005). 

Strategien von NRO umfassen u.  a. die Mobilisierung und 
Organisation von Slumbewohnern, Spar- und Kreditgruppen, 
Infrastrukturprojekte, z.  B. Häuser und Sanitäranlagen, Ent-
wicklung alternativer Vorschläge zu Slumumsiedlungen (vor 
allem in Dharavi), Klärung von Landrechten, Kartierungen 
und Bestandsaufnahmen in Slums, Austausch (lokal, nati-
onal, international) und Vernetzung von Slumbewohnern, 
Häuserausstellungen für adäquate, angemessene Planung 
und Kapazitätsaufbau der Stadtverwaltung zum Thema Slums. 
Das Programm Community Led Infrastructure Finance Facility 
ermöglicht es NRO, die lokale Regierung, die Privatwirtschaft 
oder auch internationale Hilfsprogramme und Entwicklungs-
institutionen für die Finanzierung von Infrastrukturprojekten 
zu gewinnen. Dabei gehen die größeren NRO zunehmend Part-
nerschaften mit der lokalen Regierung ein. Die Maßnahmen 
sind sehr vielfältig und auf verschiedensten Ebenen angesie-
delt. Die starke Einbindung der Zivilgesellschaft in Mumbai 
dient mittlerweile auch anderen Stadtregierungen als Vorbild 
(Burra, 2005). 

Fazit
Inwiefern Mumbai als positives Beispiel für Slumsanierung 
bewertet werden kann, ist schwierig zu beurteilen, da dies 
stark abhängig von einzelnen Projekten und den beteiligten 
Akteuren ist. Negativ zu bewerten sind z.  B. die vergangenen 
Großprojekte der lokalen Regierung, wie die Errichtung des 
Bandra-Kurla-Komplexes, bei dem es weitreichende Enteig-
nungen gab. Kritisch ist auch der Prozess in Dharavi zu sehen. 
Seit 1997 haben internationale Bauunternehmen immer wie-
der Vorschläge für Sanierungsprojekte in Dharavi vorgelegt, 
die jedoch am Widerstand der Bevölkerung scheiterten (zu 
geringe Wohnflächen; nur Bewohner, die bereits vor 2000 dort 
lebten, sollten Wohneinheiten zugewiesen werden). Nach dem 
aktuellen Plan der Slum Rehabilitation Authority sollen alle 
Familien, die auf der Wahlliste von 1995 registriert sind, kos-
tenlos eine Wohneinheit von ca. 68 m2 erhalten (SRA, 2015). 
Positivbeispiele finden sich vor allem bei kleineren In-situ-
Projekten (Kap. 7.3.1.2), wie z.  B. Ganesh Nagar, wo die Slum-
bewohnerinnen aufgrund der hohen Homogenität der Gruppe 
einstimmig Interessen formulieren und durch die langjährige 
Zusammenarbeit mit einer NRO gut artikulieren konnten 
(Nijman, 2008). Die Baumaßnahmen wurden von einer eigenen 
Kooperative, finanziert durch einen Kredit der HDFC-Bank 
(mit CORDAID als Garant), umgesetzt (SRS, 2015). Die Bedeu-
tung von NRO für die Verbesserung der Lebensbedingungen 
in Slums und als Vermittler zwischen Slumbewohnern und 
lokaler Regierung gilt für Mumbai als Positivbeispiel. 
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öffentlichen Raums, um Wohnen, Bildung, sanitäre 
Anlagen, Abfallwirtschaft und Sauberkeit (Shankar, 
2013). In die Projekte sind in der Regel auch Akteure 
der Stadtverwaltung, der Privatwirtschaft und Bürger 
involviert. Zum Beispiel entstand das Mumbai Water 
Front Center aus der Initiative von Bürgern im Stadt-
teil Bandra, die den Küstenstreifen (eine frühere Müll-
halde) in ihrem Wohngebiet für die Bevölkerung als 
lebendigen öffentlichen Raum zugänglich und nutzbar 
machen wollten. Ein Park an der Küste wurde durch 
die Bürger, Planer, Akteure der Stadt und die Privat-
wirtschaft ermöglicht. Heute dient er der Erholung und 
wird als Treffpunkt, zum Sport sowie für kulturelle 
Veranstaltungen genutzt (Shankar, 2013). Ein weiteres 
Beispiel ist das Urban Design Research Institute, das 
sich für die Bewahrung des kulturellen und historischen 
Erbes der Stadt einsetzt. Diese NRO arbeitet mit Nach-
barschaftsgruppen, Regierungsvertretern und der Pri-
vatwirtschaft zusammen, um das Bewusstsein über das 
urbane Kulturerbe zu erhöhen und durch gemeinsame 
Projekte zu bewahren (Shankar, 2013). 

Im Bereich der Slumsanierung (Kasten 5.2-2) gel-
ten die Ansätze der Allianz von Mahila Mila, SPARC 
und National Slum Dwellers Federation als gutes Bei-
spiel (Kap. 6.2.2, 6.4.1). Ihre Methoden und z.  T. ihre 
Philosophie wurden in vielen anderen Ländern adop-
tiert und sie sind international vernetzt (Herrle et al., 
2013). Die Allianz hat durch ihre Mobilisierungskraft, 
Medienpräsenz und ihre klaren Visionen Zugang zur 
nationalen Gesetzgebungsebene in Indien gefunden 
(Herrle et al., 2013). 

Die Vielfalt und die Wirkungsweisen der CBOs und 
NRO in Mumbai zeigen eine bemerkenswerte Initiative, 
Kreativität und Beharrlichkeit der Bürger, die beste-
henden Probleme anzugehen (Shankar, 2013). Sie tra-
gen zu einer Verbesserung der Lebensqualität und Ver-
netzung der Bürger bei. Gerade die Kommunikation der 
Bürger mit der Stadtverwaltung und die Einbindung in 
partizipative Prozesse ist ein wichtiger Prozess, um his-
torisch eher top down gewachsene Planungsprozesse 
zu transformieren. Wichtig ist auch die Dokumentation 
der Projekte, der Aufbau von Kapazitäten für Beteili-
gungsverfahren und die Netzwerkbildung der NRO und 
CBOs untereinander. 

Dennoch sind die Reichweite und der Einfluss zivil-
gesellschaftlicher Bottom-up-Projekte begrenzt. Zum 
einen besteht gerade bei Nachbarschaftsgruppen die 
Gefahr, dass sie eher ihre Partikularinteressen verfolgen 
als gesamtgesellschaftliche Interessen (z.  B. bei Bürgern 
der Mittel- und Oberschicht ihre Rechte als Steuerzah-
ler). Zum anderen hat sich bei NRO gezeigt, dass deren 
Maßnahmen, z.  B. in Slumgebieten, vor allem dann 
erfolgreich sind, wenn die NRO eine starke Bindung zur 
und Vertrauensbasis bei der betroffenen lokalen Bevöl-

kerung hat (Zérah, 2014). Somit besteht die Gefahr, 
dass insbesondere weniger privilegierte und besonders 
vulnerable Bevölkerungsgruppen aus den Prozessen 
ausgeschlossen werden oder am wenigsten von erfolg-
reichen Projekten profitieren (Baud und Nainan, 2008). 

5.2.4 	
Eigenart in Mumbai

Die historische und soziokulturelle Entwicklung Mum-
bais bestimmt die gegenwärtige und zukünftige Ent-
wicklung der Stadt. Im Folgenden werden die Bedeu-
tung urbanen gebauten Kulturerbes für die Ortsiden-
tität, kulturelle Diversität und soziale Kohäsion und 
urbane Gestaltungsautonomie für Mumbai exempla-
risch beleuchtet. 

5.2.4.1 	
Urbanes Kulturerbe und Ortsidentität 
Historische Plätze und Gebäude sind in einer zuneh-
mend sich globalisierenden Welt mit immer homoge-
ner werdender, oft postmoderner Architektur wichtige 
identitätsstiftende urbane Elemente. Auf der Halbinsel 
Mumbais, geprägt durch ihre koloniale Vergangenheit, 
entstanden bis 1948 mehr als 16.500 kolonialzeitlich 
geprägte Bauwerke und Straßenzüge im neogotischen 
und indo-sarazenischen Stil sowie mit Art-Deco-Gestal-
tung, darunter repräsentative Bauten (z.  B. der Bahnhof 
Chhatrapati Shivaji Terminus, der früher Victoria Ter-
minus genannt wurde, das Hauptgebäude der Mumbai 
University oder der Crawford Market) sowie zahlreiche 
architektonisch einzigartige Straßenzüge und Ensemb-
les. Seit dem Einsetzen der Liberalisierungspolitik 1991 
wurde die Stadt besonders stark überprägt: Großpro-
jekte, Bürogebäude, Hochhaussiedlungen und ausgrei-
fende Einkaufszentren beginnen, das kolonialzeitliche 
Kulturerbe zu verdrängen: Mit der „Flächensanierung“ 
wird, vor allem in Außenbezirken, der Abriss und Neu-
bau ganzer Stadtquartiere erzwungen. Damit droht ein 
erheblicher Teil des Identifikationsraums der ansässi-
gen Bevölkerung zu verschwinden. Zwar bleiben die 
repräsentativen Administrations-, Wirtschafts- und 
Wohngebäude im Verwaltungszentrum Mumbais vom 
Bauboom verschont und sind durch den Heritage Con-
servation Act geschützt, aber auch an diesen hinter-
lassen die fehlende Revitalisierung alter Gebäude, die 
mangelnde städtische Steuerung und die bauliche Ver-
nachlässigung Spuren und gefährden ihren Fortbestand 
(Kraas et al., 2014).

Neben dem 1995 institutionalisierten Denkmal-
schutz verstärken sich in den letzten Jahren Anzei-
chen einer Neubewertung: Urbanes Kulturerbe und die 
Erhaltung alter Bausubstanz beginnen im neuen Image 
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der kosmopolitischen Stadt eine Rolle zu spielen. Die 
sichtbaren Zeugnisse der einmaligen Entwicklungsge-
schichte werden als unverwechselbare Merkmale und 
individuelle Attraktionen wachsender, auch touristi-
scher Bedeutung interessanter. Auch zivilgesellschaft-
liche Gruppen wie das Urban Design Research Institute 
setzen sich für die Bewusstseinsbildung und den Erhalt 
des urbanen Kulturerbes ein (Kap. 5.2.3.3). Somit wird 
das urbane Kulturerbe, das zunehmend durch die post-
moderne Stadtentwicklung gefährdet wird, als eine 
wichtige Ressource für Ortsbindung und Ortsidentität 
anerkannt. 

5.2.4.2 	
Kulturelle Diversität und soziale Kohäsion 
Der eigene Charakter Mumbais entsteht ferner durch 
die große gesellschaftliche Heterogenität der Bevölke-
rung in Bezug auf ihre Herkunft (laut Zensus 2001 wur-
den 44  % der Stadtbewohner außerhalb Mumbais gebo-
ren), Religion und den sozioökonomischem Status. Eine 
Vielzahl ethnisch-religiöser Gruppen beeinflussen das 
Zusammenleben in der Stadt: Neben den beiden größ-
ten religiösen Gruppen der Hindus und Moslems spie-
len vor allem Parsen und Jains eine zentrale Rolle in der 
Entwicklung Mumbais. Viele Religions- und Sprachge-
meinschaften bilden separate Teilgruppen im urbanen 
Leben; in den ethnisch geprägten Wohngebieten fin-
den sich spezialisierte Einrichtungen, religiöse Zentren, 
Restaurants, Gewerbe und Traditionen, die gelebte Kul-
turtraditionen abbilden (z.  B. die „Türme des Schwei-
gens“ für Bestattungsrituale der Parsen). 

Die soziale Kohäsion der Gesellschaft wurde in der 
Vergangenheit sowie aktuell durch Konflikte zwischen 
verschiedenen Gruppen gefährdet: Einschneidende 
Zäsuren waren die Ausschreitungen zwischen Moslems 
und Hindus 1992/93 mit 900 Toten (Hansen, 2000) 
und der Anschlag islamischer Terroristen auf das Taj 
Mahal Palace Hotel im Jahr 2008 mit etwa 170 Toten. 
Hindu-nationale bzw. regionale Strömungen (z.  B. for-
dert die Partei Shiv Sena Vorrechte für gebürtige Maha-
rashtrier), die zunehmende Fragmentierung und Pola-
risierung der Gesellschaft (Gandy, 2008; Nissel, 2004) 
sowie die Diskriminierung von Frauen (Khan, 2013) 
tragen zu gesellschaftlichen Spannungen bei. Während 
die Stadt sich einst selbst als die frauenfreundlichste 
Stadt Indiens bezeichnete, verschlechtern ökonomi-
sche, politische und soziale Veränderungsprozesse in 
den letzten Jahre zunehmend die Sicherheitslage von 
Frauen (Khan, 2013).

Trotz der zum Teil widrigen Lebensbedingungen und 
der gesellschaftlichen Disparitäten wird Mumbai oft als 
„Stadt der Möglichkeiten“ (Bora und Mokashi-Punekar, 
2011:  159) dargestellt, mit dem sich Menschen identi-
fizieren. Es existieren konkurrierende, teils gegensätz-

liche Identitäten: So etwa betrachten Bevölkerungs-
gruppen, die ursprünglich aus Maharashtra kommen, 
Mumbai als „Maharashtrian City“, teils aus einer kul-
turellen, teils auch aus einer rechts-nationalistischen 
Perspektive, die durch die Partei Shiv Sena verbreitet 
wird. Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund 
identifizieren sich hingegen mit Mumbai als kosmopo-
litischer Stadt mit einer sehr hohen gesellschaftlichen 
Diversität (Zérah, 2014; Bora und Mokashi-Punekar, 
2011). Laut Bora und Mokashi-Punekar (2011) ver-
suchte die Shiv-Sena-Partei bei der Umbenennung 
Bombays in Mumbai 1995 gezielt, den kosmopolitanen 
Charakter Mumbais zu unterminieren und die Ansprü-
che der Maharashtrier auf Raum und Geschichte Mum-
bais zu betonen. 

Umso bedeutender ist der Abbau sozioökonomi-
scher Disparitäten, um soziale Spannungen in Zukunft 
zu vermindern. Die Stärkung der Zivilgesellschaft und 
der Ortsbindung sind hier wichtige Ressourcen für die 
gesellschaftliche Transformation. 

5.2.4.3 	
Urbane Gestaltungsautonomie
Die Stadtgestaltung in Mumbai wird aktuell stark durch 
nationale und internationale privatwirtschaftliche 
Akteure bestimmt. Aufgrund der hohen Bebauungs-
dichte ist die Verfügbarkeit von Freiräumen begrenzt. 
Wichtige Begegnungsräume stellen z.  T. öffentlich 
zugängliche Orte, wie religiöse Zentren und Parks, dar, 
aber auch private bzw. nur begrenzt zugängliche Orte 
wie Einkaufszentren, Cafés und Restaurants, in denen 
sich die urbane Ober- und Mittelschicht abschottet. 
Temporäre Raumaneignung erfolgt z.  B. bei den zahl-
reichen Festen, die auf Straßen und Plätzen gefei-
ert werden (Shankar, 2013). Allerdings ist die Frei-
zeit aufgrund langer Arbeitszeiten (sowohl im formel-
len als auch informellen Sektor) und Pendelzeiten zum 
Arbeitsplatz gering. In einer Studie des Young Bombay 
Forums unter mehr als tausend Angestellten zwischen 
21 und 35 Jahren sagte die Mehrzahl der Befragten, 
dass sie etwa neun Stunden täglich am Arbeitsplatz und 
ein bis drei Stunden mit dem Pendeln zum Arbeitsplatz 
bzw. nach Hause beschäftigt ist. Somit bleibe kaum Zeit 
für soziale Kontakte oder Sport (Roy, 2012). 

Auf ökonomischer Ebene besteht eine gängige Praxis 
der Raumaneignung durch informelle Akteure, z.  B. von 
Händlern auf Straßen und Plätzen oder die Nutzung von 
Wohngebieten für Produktion und Gewerbe. Auch die 
informelle Raumaneignung von Freiflächen und Bür-
gersteigen zu Wohnzwecken kann hierzu gezählt wer-
den. Im Gegensatz zu den meist organisierten Rauman-
eignungsprozessen in Städten in Industrieländern han-
delt es sich hier jedoch häufig um individuelle Überle-
bensstrategien. Diese Flexibilität und Innovativität zur 
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Überwindung von Alltagsproblemen schafft allerdings 
auch die Grundlage für einen kreativen Umgang mit 
Problemen und die Schaffung innovativer Beschäfti-
gungsfelder. Ein Beispiel dafür sind die Dabbawallahs, 
die als informelle Lieferanten das selbstgekochte Essen 
in Metallbehältnissen von privaten Haushalten abho-
len und den Haushaltsmitgliedern an den Arbeitsplatz 
bringen (Shankar, 2013). Diese Dienstleistung ermög-
licht es den Arbeitnehmern, frisch und hygienisch 
zubereitetes und preiswertes Essen zu sich zu nehmen 
und bringt ca. 5.000 Menschen in diesem hoch speziali-
sierten informellen Dienstleistungsbereich ein Einkom-
men ein (Mumbai Dabbawala, 2015). 

Nakamura (2014) bezeichnet die informellen und 
improvisierten Formen der Raumaneignung in Mum-
bai, die seit der Stadtgründung existieren, als Taktik der 
Armen, ihr Recht auf Stadt umzusetzen. Diese Innova-
tivität, Kreativität und Flexibilität sind aber auch wich-
tige Ressourcen, um die Herausforderungen der Trans-
formation zu bewerkstelligen. 

5.2.5	
Visionen einer zukünftigen Stadtentwicklung

Die Stadtentwicklung Mumbais beruhte bisher auf-
grund der hohen Wachstumsdynamik eher auf nachho-
lender, erratischer Entwicklung denn auf vorausschau-
enden, integrierten Planungskonzepten (Urban Age 
Programme, 2008). Zwar werden aktuelle Stadtpla-
nungskonzepte perzipiert, aber es fehlte bisher an einer 
kohärenten, an den Menschen orientierten Zukunftsvi-
sion, in der die Lebensqualität der gesamten Bevölke-
rung im Zentrum steht. 

Für die Stadt Mumbai wurden verschiedene Visio-
nen entwickelt (z.  B. der City Development Plan von 
2005 oder der Business Plan for MMR von 2009), die 
eine Transformation in eine Metropole von Weltrang 
anstreben. Im neuesten, umfassenden Entwicklungs-
plan für den Zeitraum 2014–2034 wird folgendes Ziel 
als Leitbild formuliert: „Die Befähigung der Transfor-
mation von Greater Mumbai in eine globale Stadt, 
die inklusiv, nachhaltig, lebenswert und effizient ist“ 
(MCGM, 2014:  232). Der Plan richtet sich an drei Kon-
zepten aus: Wettbewerbsfähigkeit, Inklusivität und 
ökologische nachhaltige Entwicklung. 

Als zentrale Barrieren für die Wettbewerbsfähigkeit 
werden die Landknappheit und die damit verbundenen 
hohen Bodenpreise ausgemacht. Diese sollen durch 
flexible Reglementierung, Nutzungsmischung, Aus-
bau des öffentlichen Transports, Schaffung von Zonen 
für wirtschaftliche Entwicklung und die Verbesserung 
der Lebensqualität der Bewohner abgebaut werden. 
Die Inklusivität der Gesellschaft soll durch den Abbau 

der sozialen Disparitäten und die Reduktion der Slums 
erhöht werden. Dies soll über die Verbesserung von 
öffentlichem Transport und die Erhöhung der Fußgän-
gerfreundlichkeit, die Stärkung sozialer Einrichtungen, 
die Integration von informellen Märkten, flexible Nut-
zungsmischung, die Ermöglichung partizipativer loka-
ler Planung, die Förderung von sozialer Durchmischung 
im Wohnsektor und die Förderung einer barrierefreien 
Umwelt umgesetzt werden. Gleichzeitig sollen mehr 
Flächen für soziale und öffentliche Zwecke zur Ver-
fügung gestellt werden, insbesondere durch flexiblere 
transparente und partizipative Planung sowie Sanie-
rung und Restrukturierung bestehender Bausubstanz. 
Eine polyzentrische und transitorientierte Entwicklung, 
Stadtteilerneuerungen (z.  B. von großen Slumgebieten, 
alten innerstädtischen Gebieten mit stark degradierter 
Infrastruktur, Industriebrachen), sowie die Verfügbar-
machung von Flächen durch die Nutzung von offe-
nem Land und Land mit geringer Nutzungsdichte, das 
nicht zu ökologisch sensiblen Gebieten gehört, sollen 
dies ermöglichen. Die Landverfügbarkeit ist allerdings 
mit 22 km2 sehr gering, weshalb die bauliche Neuge-
staltung von bereits entwickelten Flächen eine wich-
tige Strategie darstellt (Kap. 4.3). Mumbai ist durch die 
Vulnerabilität gegenüber Naturkatastrophen (vor allem 
Überschwemmungen und Erdbeben), die degradierte 
Infrastruktur und die hohe Umweltbelastung erheb-
lichen ökologischen Risiken ausgesetzt. Daher sollen 
ökologisch sensible Naturressourcen geschützt, Klima-
schutz institutionalisiert und Umweltverschmutzung 
durch Ausbau des ÖPNV und nachhaltige Technologien 
reduziert werden (MCGM, 2014). 

Mit dem Entwicklungsplan adressiert die Stadtver-
waltung die zentralen sozialen, ökologischen und öko-
nomischen Herausforderungen, die durch flexible und 
partizipative Planungsansätze angegangen werden 
sollen. In Anbetracht der Größe der Herausforderun-
gen und des Zeitfaktors erscheint es dringend gebo-
ten, umfassende Transformationsprozesse einzuleiten. 
Pethe et al. (2014) weisen allerdings darauf hin, das auf 
technischen Prinzipien basierende Entwicklungspläne 
der aktuellen ökonomischen Dynamik und räumlichen 
Restrukturierung in Mumbai nicht standhalten können. 
Auch widerspricht der aktuell stark marktwirtschaftli-
che Ansatz in der Stadtentwicklung dem Anspruch, 
Disparitäten und Armut abzubauen und Lebensquali-
tät für die gesamte Bevölkerung zu verbessern. Nicht 
zuletzt sind viele nationale Standards, wie z.  B. die Ver-
fügbarkeit von Freifläche pro Einwohner, für Mumbai 
aufgrund der Flächenknappheit nicht umsetzbar. 
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5.2.6	
Fazit und zukünftige Transformationspfade

Vor dem Hintergrund einer nachholenden Stadtent-
wicklung und dem zu erwartenden zukünftigen Wachs-
tum bestehen in Mumbai zentrale Transformationsher-
ausforderungen. Diese betreffen vor allem die Bereit-
stellung von Wohnraum und Basisdienstleistungen 
für die Bevölkerung, den Abbau der sozioökonomi-
schen Disparitäten, dem Ausbau der städtischen Infra-
strukturen und die Bewältigung multipler sozialer und 
ökologischer Risiken. Die Stadtentwicklung muss dabei 
aufgrund der großen Landknappheit überwiegend auf 
bereits bebauten Flächen durch Stadtteilerneuerung 
erfolgen. Auch ist das weitere Wachstum mit dem Öko-
systemschutz, der Verknappung natürlicher Ressour-
cen sowie dem Schutz der Bevölkerung und Infrastruk-
tur vor den Auswirkungen des Klimawandels auszu-
balancieren. In der aktuellen Stadtplanung Mumbais 
scheint die Bewältigung lokaler Umweltprobleme Vor-
rang vor Klimaschutzmaßnahmen zu haben, wobei 
beide Aspekte eng miteinander verbunden sind.

Die Stadtentwicklung wurde in den letzten beiden 
Dekaden stark durch moderne, marktwirtschaftliche 
Prozesse getrieben, mit denen die Attraktivität Mum-
bais als Wirtschaftsstandort gefördert werden sollte. 
Die Modernisierungsprozesse scheinen jedoch auch die 
sozioökonomischen Disparitäten innerhalb der Bevöl-
kerung zu verschärfen. Die Standortförderung bzw. 
Schaffung von Einkommensmöglichkeiten, die Erhal-
tung der natürlichen Lebensgrundlagen und die Ver-
besserung der Lebensqualität für die gesamte Bevöl-
kerung scheinen somit derzeit in einem Zielkonflikt zu 
stehen. 

In Anbetracht der zu erwartenden Stadterwei-
terung und der notwendigen Restrukturierung von 
bereits entwickelten Stadtflächen sollte die Ressour-
cen- und Emissionsreduktion stärker in der Stadtpla-
nung verankert werden. Zwar sind die Pro-Kopf-Emis-
sionen in Indien und auch in Mumbai im internatio-
nalen Vergleich zur Zeit noch gering, aber gerade die 
wachsende urbane Mittel- und Oberschicht weist einen 
zunehmenden Ressourcenverbrauch und nicht nach-
haltige Lebensstile auf. Hier sollte auf verschiedenen 
politischen Ebenen sowie durch zivilgesellschaftliches 
Engagement auf die Entkopplung von Lebensqualität 
und Ressourcenintensität durch Leapfrogging hinge-
wirkt werden. Neben dem energieeffizienten Stadtum-
bau stellen die Grundbedürfnisbefriedigung vor allem 
für schwächere sozioökonomische Gruppen und die 
Steigerung der Lebensqualität wichtige Herausforde-
rungen im Transformationsprozess dar. Der hohe Grad 
an informellen Prozessen und Strukturen im Wohnsek-
tor sowie im Handel, Gewerbe und im Dienstleistungs-

bereich stellt dabei eine besondere Herausforderung 
für die urbane Governance dar. 

Im aktuellen Stadtentwicklungsplan (2014–2023) 
adressiert die Stadt Mumbai die zentralen Herausfor-
derungen, indem durch verschiedene Maßnahmen 
die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert, Disparitäten und 
Armut abgebaut und der Umweltschutz gefördert wer-
den sollen. Zudem ist Mumbai auch Mitglied in globa-
len Städtenetzwerken, wie z.  B. ICLEI – Local Govern-
ments for Sustainability (Kap. 6.2.3) oder der C40 
Cities Climate Leadership Group (Kasten 2.5-6). Die 
Überprüfung des Erfolgs einzelner Vorhaben wird ins-
gesamt jedoch durch die mangelnde Datenverfügbar-
keit erschwert. Zudem scheint die Planung der zukünf-
tigen Stadtentwicklung eher der Logik von Business-
as-usual-Szenarios zu folgen, mit dem durch einzelne 
Maßnahmen zwar Fortschritte erzielt werden; aber ein 
tiefgreifender und systematisch geleiteter transformati-
ver Umbau ist bisher nicht zu erkennen.

Dennoch sind in Mumbai wichtige lokalspezifische 
Ressourcen für eine Transformation zur Nachhaltigkeit 
wie Ortsidentität, zivilgesellschaftliches Engagement, 
hohe Flexibilität, Diversität, Kreativität und Innova-
tivität vorhanden. Es zeigt sich in Mumbai (wie ten-
denziell in hohem Maße in Indien), dass zivilgesell-
schaftliche Kräfte eine wichtige Funktion als Pioniere 
des Wandels (WBGU, 2011:  255  ff.; Kap. 6) überneh-
men und Transformationsprozesse anstoßen können, 
die sich durch Kooperation mit weiteren Akteursgrup-
pen wie insbesondere der Stadtverwaltung hochskalie-
ren lassen. Dieser Prozess kann eine wichtige Grund-
lage für die Institutionalisierung partizipativer, flexibler 
Planungs- und Implementierungsprozesse darstellen, 
um negative Pfadabhängigkeiten zu vermeiden. Diese 
Ressourcen haben bisher dazu beigetragen, dass sich 
Mumbai trotz der großen räumlichen, sozialen, ökono-
mischen und politischen Herausforderungen durch die 
rapide Urbanisierung bisher als bemerkenswert resili-
ente Stadt erwiesen hat (Jain et al., 2013). 

5.3
Kairo: Metropole zwischen autoritärem Staat und 
schwacher Governance

Der Großraum Kairo (Kairo, Giza und Qalubiya) ist mit ca. 
18 Mio. Einwohnern nicht nur die einzige Megastadt der 
arabischen Welt, sondern (bislang) auch die größte des 
gesamten afrikanischen Kontinents. Der Urbanisierungs-
druck bleibt weiterhin hoch, denn die jährliche Wachs-
tumsrate der Stadt in den nächsten 10 Jahren wird auf 
2,11  % geschätzt (UN-Habitat, 2014c:  64). Kairo bildet 
das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum 
Ägyptens mit starkem – wenn auch tendenziell schwin-
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dendem – Einfluss auf die gesamte Region. Die sozio-
ökonomische und kulturelle Spaltung der ägyptischen 
Gesellschaft korrespondiert räumlich mit einer starken 
Zersplitterung. Während die vormals wohlhabenden, die 
Stadt kulturell prägenden Kernstadtbereiche verfallen, 
ziehen sich die Mittel- und Oberschicht zunehmend in 
die staatlich geförderten Satellitenstädte in der Wüste 
zurück. Im innerstädtischen Bereich verbleiben mehr-
heitlich ärmere Bevölkerungsgruppen und erweitern 
diesen stetig durch außerhalb staatlicher Kontrolle lie-
gende Stadtentwicklungsprozesse. In diesen überwie-
gend auf landwirtschaftlichen Flächen entstehenden, 
sogenannten ungeplanten Siedlungen leben heute ca. 
65  % der Bevölkerung der Metropolregion (UN-Habi-
tat, 2011b). In der Mehrzahl stellen sie funktionale bzw. 
funktionierende Quartiere dar, die sich durch einen star-
ken sozialen Zusammenhalt auszeichnen (UN-Habitat, 
2011b). Gerade dieser informelle Urbanisierungspro-
zess, der sozusagen im „Autopiloten“ funktionierende 
Stadtviertel generiert, wird – im Vergleich zu den Ent-
wicklungen in vielen anderen Megastädten in Entwick-
lungs- und Schwellenländern – fast schon als Erfolgsge-
schichte gewertet (Sims, 2012:  267). Auch wenn diese 
informellen Entwicklungsprozesse nicht losgelöst von 
den geopolitischen Besonderheiten Kairos (Politik der 
Wüstenstädte und das Verbot der Besiedlung von Agrar-
flächen, Kap. 5.3.1.5) gewertet werden können, geben 

sie Hinweise, was Minimalstandards bzw. -erfordernisse 
für eine autarke Entwicklung von lebenswerten Stadtge-
bieten sein könnten. In Kontrast dazu lässt sich an den 
Wüstenstädten illustrieren, wo die Grenzen oder auch 
Möglichkeiten von (staatlich geförderten) neu geplan-
ten Städten liegen können. Besonders in der Zusam-
menschau der formellen und informellen Prozesse zei-
gen sich Chancen, wie auch in Kairo eine Transformation 
zur Nachhaltigkeit gelingen könnte.

5.3.1	
Parallele Städte

Der Großraum Kairo weist das für Megastädte typi-
sche stark heterogene Stadtbild auf. Deutlicher als in 
vergleichbaren Agglomerationen haben sich hier aller-
dings drei städtische Typen ausgeprägt: die formellen 
Stadtgebiete, die informellen Stadtgebiete sowie die 
neu geplanten „Desert Cities“ (Sims, 2012; UN-Habi-
tat, 2011b; Dorman, 2013; Abb. 5.3-1). Diese – in wei-
ten Teilen – parallel existierenden Stadtbereichstypen 
unterscheiden sich nicht nur in ihrer urbanen Ausge-
staltung und sozialen Organisation, sondern unterlie-
gen auch verschiedenen Wirtschafts- und Governance-
Strukturen. 

Abbildung 5.3-1
Siedlungsgebiete im Großraum Kairo.
Quelle: Sims, 2012
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5.3.1.1 
Die formellen Kernstadtbereiche
Die „formellen“ Stadtbereiche umfassen die Kernstadt-
gebiete, die alt-historisch gewachsen oder unter einem 
gesetzlichen Planungsregime legal entstanden sind. 
Dies gilt in Kairo für die islamischen Altstadtviertel, 
die unter europäischem Einfluss entstandene Innen-
stadt der Belle Époque und die bis in die 1950er Jahre 
ausgewiesenen Stadterweiterungsgebiete. Bis zu dieser 
Zeit war die „neue Innenstadt“ der Wohnort der Kolo-
nialmächte sowie der ägyptischen Oberschicht. Die 
ärmeren Bevölkerungsgruppen lebten mehrheitlich in 
den islamischen Altstadtvierteln. Durch diese räum-
liche Trennung blieb auch eine jeweils eigenständige 
soziale und politische Organisation erhalten (Ismail, 
2014:  270).

Nach der Unabhängigkeit Ägyptens im Jahr 1952 
investierte die Regierung verstärkt in den sozialen 
Wohnungsbau. Staatlich gefördert wurden vor allem 
Mietwohnungen, die den Mietern und ihren Erben 
bei niedrigen Mieten ein nahezu unbegrenztes Wohn-
recht sicherten (Sims, 2012:  51). Private Investitionen 
in Mietwohnungen waren damit ökonomisch uninte-
ressant. Mit dem Sechstagekrieg 1967 und den sich 
anschließenden Auseinandersetzungen mit Israel 
zog sich der ägyptische Staat aus dem Wohnungsbau 
sowie der Infrastrukturentwicklung Kairos weitge-
hend zurück. Nach Kriegsende Mitte der 1970er Jahre 
proklamierte Präsident Sadat mit der sogenannten 
 Öffnungspolitik (’Infitah) eine Abkehr von der sozia-
listisch inspirierten Politik Nassers und setzte verstärkt 
auf Investitionen aus dem westlichen Ausland. Die För-
derung der privaten Marktwirtschaft führte zu einem 

ersten Immobilienboom in Kairo, der mit neuen Woh-
nungstürmen, Hotels und Bürogebäuden das Bild des 
formellen Kernstadtbereiches veränderte. Gleichzeitig 
wurde von staatlicher Seite die technische  Infrastruktur 
der Stadt ausgebaut, indem u.  a. in große Stadtautobah-
nen, die ersten Metrolinien sowie in den Ausbau des 
Abwassersystems investiert wurde (Sims, 2012:  52). 
Auch die Stadterweiterungsgebiete – wie beispiels-
weise die 7000 Hektar große Madinat Nasr mit zahlrei-
chen Regierungsgebäuden – wurden weiterentwickelt.

Dennoch konnten die formell entstandenen Innen-
stadtgebiete das starke Bevölkerungswachstum Kai-
ros kaum aufnehmen. Während die informell entste-
henden Gebiete (Kap. 5.3.1.3) jährliche durchschnitt-
liche Wachstumsraten von 2,57  % (mit Höchstwerten 
von bis zu 4,7  % in Manshiet  Nasser und El Kanka) 
aufwiesen, verzeichneten die formellen Gebiete mit 
0,4  % kaum einen Bevölkerungszuwachs (World Bank, 
2008b). 2006 lebten in den formellen Kernstadtberei-
chen nur ca. 5 Mio. Menschen, d.  h. kaum mehr als 10 
Jahre zuvor (Sims, 2012:  59; Abb. 5.3-2). 

5.3.1.2 
Die Wüsten-Satellitenstädte
Die Stadtplanung setzt seit den 1970er Jahren zuneh-
mend auf den Bau von Satellitenstädten in der Wüste 
um Kairo. Um die Agrarflächen am Stadtrand zu schüt-
zen, sollte die wachsende Bevölkerung außerhalb der 
landwirtschaftlichen Nutzflächen des Nildeltas ange-
siedelt werden (Schechla, 2015:  134). Auf Grund-
lage des „New Town Programme“ von 1977 (Law no. 
59, 1979) wurden im Großraum Kairo die Satelliten-
städte 6th of October, 10th of Ramadan, 15th of May, 
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Abbildung 5.3-2
Bevölkerungswachstum in den verschiedenen Kairoer Siedlungstypen.
Quelle: Sims, 2012
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al-Ubur, al-Shuruy, Sheikh Zayed, New Cairo und 
al-Badr geplant. Die zentrale ägyptische Planungs-
behörde (General Organisation for Physical Planning 
– GOPP) wollte in den Wüstenstädten bis 2005 rund 
10  % der Gesamtbevölkerung des Großraums Kairo - ca. 
1,7 Mio. Bewohner – ansiedeln. Obwohl diese Projekte 
einen Großteil des gesamten Kairoer Investitionsvolu-
mens verbrauchten, konnten sie die hohen Erwartun-
gen der Bevölkerungsansiedlung bisher nicht erfüllen. 
Bis zum Jahr 2006 nahmen die neuen Städte anstatt 
der geplanten 10  % lediglich 3,7  % der Bevölkerung – 
601.000 Menschen – auf (Sims, 2012:  171  ff.). 

Die Hauptursache dieses Misserfolges wird darin 
gesehen, dass fast ausschließlich Wohnraum für die 
Mittel- und Oberschicht geschaffen wurde. Die wenigen 
Projekte, die für einkommensschwache Bevölkerungs-
gruppen konzipiert waren, wurden meist nicht ange-
nommen. Den Bewohnern fehlten die sozialen Netz-
werke und es gab in der Umgebung kaum Arbeitsmög-
lichkeiten bzw. keine kostengünstige Transportmöglich-
keit, einen weiter entfernten Arbeitsplatz zu erreichen. 
Auch waren die Wohnungen für ärmere Bevölkerungs-
gruppen häufig noch immer nicht erschwinglich.

Trotz der schlechten Bilanz des ägyptischen Satelli-
tenstadtmodells setzt auch die aktuelle Regierung auf die 
Expansion in die Wüste. Es werden weiterhin deutlich 
mehr öffentliche Gelder für die Entwicklung der neuen 
Satellitenstädte ausgegeben als für informelle Siedlun-
gen (Schechla, 2015). Im Jahr 2015 hat die Regierung Al 
Sisi zudem den Neubau der „Capital Cairo“ beschlossen. 
Innerhalb der nächsten sieben Jahre soll zwischen Kairo 
und Suez eine völlig neue Stadt nach dem Vorbild der 
New Towns in den Golfstaaten entstehen (Abb. 5.3-3). 
Die Kosten sollen maßgeblich von einem in den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten angesiedelten Immobilienfond 
finanziert werden. Die auf vier Mio. Bewohner ausge-
legte „Smart City“ soll neben neuen Wirtschaftszweigen 

künftig auch das Regierungszentrum Ägyptens aufneh-
men (Tharoor, 2015). Für das „alte Kairo“ würde es tief-
greifende Veränderungen nach sich ziehen, wenn damit 
ein großer Teil der Wirtschaftskraft, der Regierungsbe-
schäftigten als auch der für die Bewohner relevanten 
Behörden wie z.  B. der Mogamma (Zentralverwaltungs-
gebäude Ägyptens) abgezogen wird. Bislang scheinen 
diese Aspekte in den Machbarkeitsstudien der Regierung 
bzw. Investoren kaum berücksichtigt worden zu sein. 

5.3.1.3	
Die informellen Siedlungen 
Das Phänomen des informellen Siedlungsbaus trat in 
Kairo erst Ende der 1960er Jahre durch zunehmende 
Land-Stadt-Migration und der steigenden Wohnungs-
not einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen nen-
nenswert in Erscheinung (Abdelahlim, 2010:  3; Dorman 
und Stein, 2013:  10). Informelle Siedlungen, d.  h. Sied-
lungen, deren Bau gegen geltendes Bau- und Planungs-
recht verstößt und die weitgehend außerhalb staatli-
cher Kontrolle entstehen (Kap. 7.3.1), bildeten sich auf 
staatlichen, an die Stadt angrenzenden Wüstengebie-
ten sowie auf privaten landwirtschaftlichen Flächen. 
Die privaten Agrarflächen machen mit ca. 81  % den mit 
Abstand größten Anteil aus (World Bank, 2008b:  82) 
und es ist anzunehmen, dass sie auch künftig den 
größten Siedlungszuwachs verzeichnen werden (Sims, 
2012:  112). Anders als die formellen Kernstadtberei-
che wuchsen die informellen Siedlungen auch während 
der Kriegsjahre, da sie weiterhin die meisten Migran-
ten aus den ländlichen Gebieten und viele Flüchtlinge 
aus der Suez-Region aufnahmen (Séjourné, 2009:  18). 
Nach Einsetzen der Öffnungspolitik der ’Infitah nahm 
zwar die Bautätigkeit in den formellen Stadtberei-
chen wieder zu, allerdings fehlten durch das andau-
ernde Bevölkerungswachstum in immer größerem Aus-
maß Unterkünfte für die unteren Einkommensgrup-

Abbildung 5.3-4
Informelle Siedlung auf landwirtschaftlichen Flächen im 
Großraum Kairo. 
Quelle: Gesa Schöneberg/WBGU

Abbildung 5.3-3
Werbeplakat auf der Investorenkonferenz der „Capital Cairo“ 
in Sharm El Sheikh, 2015.
Quelle: Amr Hassan
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pen (Dorman, 2013:  1590). Parallel floss zunehmend 
Geld der ägyptischen Gastarbeiter aus den Golfstaa-
ten zurück nach Kairo, das u.  a. in den Bau informel-
ler Wohngebäude investiert wurde (Séjourné, 2009:  18; 
Sims, 2012:  64). Mittlerweile nehmen die umgangs-
sprachlich als ashaw’iyyats („zufällig“) bezeichneten 
Siedlungen über 65  % der Bevölkerung Kairos auf (UN-
Habitat, 2011b:  13). Insbesondere nach der Januarre-
volution 2011 nahm die Bautätigkeit in diesen Gebie-
ten erneut stark zu (Sims, 2013:  73), so dass davon aus-
zugehen ist, dass der Anteil der in informellen Siedlun-
gen lebenden Menschen weiter gestiegen ist. 

Die Bauqualität der mit gebrannten Ziegeln ausge-
füllten Stahlbetonskelettbauten ist in der Regel gut, da 
die Bauherren häufig auch für den Eigenbedarf bauen. 
Im Durchschnitt erreichen die mit minimalen Abstands-
flächen errichteten Gebäude fünf bis acht Geschosse, in 
einigen Stadtteilen sogar bis zu 15 Geschossen (Abdel-
halim, 2010; Abb. 5.3-4). Gemessen an internationalen 
Standards bildet sich laut UN-Habitat – im Unterschied 
zu vielen informellen Siedlungen in Afrika, Asien oder 
Lateinamerika - in den meist mehrgeschossigen infor-
mellen Wohnsiedlungen Kairos aber keine absolute 
Armut ab, sondern die Quartiere bieten „adäquate“ 
Lebensumstände (UN-Habitat, 2011b). Das bedeutet, 
dass die Siedlungen in der Mehrzahl eine solide Bau-
substanz sowie städtische Basisinfrastrukturen besit-
zen. Während sich die Bausubstanz kaum von derje-
nigen in formellen Stadtgebieten unterscheidet, liegt 
das Niveau der städtischen Infrastruktur hier aller-
dings häufig unter dem formeller Stadtbereiche (Mayo, 
1982:  3  f.). Von staatlicher Seite werden diese Siedlun-
gen seit 2009 als unplanned areas klassifiziert (Kha-
lifa, 2011:  41). Da sie von der Regierung faktisch gedul-
det werden, ist der Status für die Bewohner mittler-
weile „quasi-formell“. Eine Räumung haben sie nicht 

zu befürchten (Abdelhalim, 2010). Die Bewohner kön-
nen sich sogar auf ein dauerhaftes Bleiberecht beru-
fen, wenn sie eine langjährige, regelmäßige Zahlung 
ihrer Stromrechnung nachweisen können (Séjourné, 
2012:  104). 

Auch wenn die informellen Siedlungen den Standard 
der formellen Stadtgebiete nicht erreichen – insbeson-
dere hinsichtlich technischer Infrastruktur, Frei- und 
Erholungsflächen sowie innerstädtischer Verkehrsan-
bindung – überwiegen für die Mehrzahl der Bewoh-
ner deren Vorteile. Beispielsweise liegen die Bau- und 
Mietkosten in den informellen Siedlungen deutlich 
unter denen der formellen Stadtbereiche und der Kauf-
preis einer Wohneinheit ist um etwa die Hälfte günsti-
ger (UN-Habitat, 2011b:  16). Vor allem aber bieten sich 
zahlreiche (informelle) Einkommensquellen in direkter 
Nachbarschaft. Sowohl für die Wohnungs- als auch für 
die Arbeitssuche spielen die in den informellen Sied-
lungen starken sozialen Netzwerke eine herausragende 

Abbildung 5.3-5
Informelle Siedlung (unsafe area) auf Abbruchkante in Kairo.
Quelle: Gesa Schöneberg/WBGU

Kasten 5.3-1

Leerstand im (informellen) Immobiliensektor in 
Kairo

Anders als die Datenlage zu den informellen Siedlungen viel-
leicht zunächst vermuten lässt, stehen in Kairo sehr viele 
Wohnimmobilien leer. Bereits 2006 wurde der Leerstand in 
allen formalen und informellen Siedlungstypen auf gesamt 
25–30  % geschätzt (World Bank, 2008a; Sims, 2012:  165). 
Den höchsten Leerstand verzeichneten zu dieser Zeit die neu 
geplanten Satellitenstädte. Nach der Januarrevolution 2011 
intensivierte sich die Bautätigkeit vor allem im informellen 
Sektor, mit dem Ergebnis dass auch hier der Leerstand weiter 
zugenommen hat. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, 
dass das Wohnungsangebot in den informellen Siedlungen 
zur Zeit die Wohnungsnachfrage deutlich übersteigt. 

Dieses Phänomen ist in Kairo tief verwurzelt. Gebaut – 

und spekuliert – wurde bzw. wird nicht allein von Immo-
bilienunternehmen, sondern quasi von jedem Kairoer, der 
über finanzielle Mittel verfügt. Seit Jahrzehnten zählt Land 
und Immobilienbesitz – im Gegensatz zu Sparguthaben oder 
Unternehmensbeteiligungen – zum sichersten Investment. 
Begünstigt wird diese Entwicklung auch dadurch, dass es 
keine Grunderwerbssteuer gibt und die ohnehin niedrige 
Grundsteuer kaum erhoben wird (Sims, 2012:  167). Damit 
verursacht der Besitz von Land und Immobilien keine Kosten 
und macht diese Art der Kapitalanlage bzw. die Spekulation 
mit Immobilien für „jedermann“ sehr attraktiv.

Außerdem haben sich parallel zur offiziellen Registrierung 
von Grund und Boden zahlreiche quasi-legale Praktiken eta-
bliert, die einen schnellen und kostengünstigen Verkauf von 
Grundeigentum und Immobilien erlauben (Sims, 2012:  153). 
Insgesamt ist der informelle Immobilienmarkt in Kairo aller-
dings noch wenig erforscht.
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Rolle. Sie bieten zudem ein nachbarschaftliches, meist 
familiär gestütztes Leben (Sims, 2012:  120).

Im Gegensatz zu den als funktionierend gesehe-
nen informellen Siedlungen gibt es auch in Kairo soge-
nannte Slums, d.  h. Siedlungen in denen mehr als die 
Hälfte der Einwohner in unzumutbaren Unterkünften 
ohne grundlegende Versorgungseinrichtungen leben 
(Kap. 7.3.1, Abb. 5.3-5). Nach UN-Habitat handelt es 
sich hierbei landesweit um ca. 17  % der informellen 
Siedlungen (UN-Habitat, 2013a:  148). Nach Angaben 
der Informal Settlement Development Facility (ISDF) 
liegt der Anteil an unsafe areas - dieser Terminus wird 
zur Abgrenzung der unplanned areas gebraucht – mit 
nur 5-10  % noch niedriger (UN-Habitat, 2011b:  32). In 
diesen Gebieten verfolgt die Regierung je nach Zustand 
der Siedlung verschiedene Strategien, die sowohl den 
Abriss als auch eine Aufwertung umfassen können 
(Khalifa, 2011:  45).

5.3.1.4	
Kairo: am Rande des Zusammenbruchs? 
Megastädte zu regieren stellt weltweit eine große Her-
ausforderung dar. Dies gilt umso mehr für die Städte, 
deren Entwicklung sich größtenteils unabhängig von 
staatlicher Steuerung vollzogen hat bzw. weiter voll-
zieht. Kairos urbane Governance wird geprägt durch 
den zentralistischen Staatsaufbau sowie Urbanisie-
rungsprozesse, die – wenn auch wenig geplant – ein 
basales Funktionieren der Stadt ermöglichen. 

‚Lame Leviathan’
Kairos Verwaltung wird geprägt durch einen zentralisti-
schen, autokratisch geführten Staat, dem immer wieder 
eine traditionell schwerfällige, mittlerweile als überaus 
korrupt geltende Bürokratie vorgeworfen wird. Inso-
fern wird der ägyptische Staat auch als „Lame Levia-
than“ betitelt, der einerseits autoritär und dominant, 
andererseits aber ineffektiv und träge ist (Dorman 
und Stein, 2013:  7). Im Hinblick auf die Stadtentwick-
lung Kairos zeigt sich dies bereits an der unübersicht-
lichen Vielfalt der Akteure und ihrer Verflechtungen. 
Neben den federführenden nationalstaatlichen Institu-
tionen sind eine Vielzahl von Ministerien und unzäh-
lige weitere staatliche wie auch private Organisatio-
nen beteiligt. Moniert wird nahezu durchgängig eine 
schlechte Arbeitsorganisation, mangelnde Fachkennt-
nisse der Angestellten und eine schlechte Zusammen-
arbeit zwischen den verschiedenen Institutionen (Dor-
man, 2013:  1586). 

Als entsprechend schwach ausgestattet hinsichtlich 
ausgebildetem Personal und finanziellen Mitteln gilt die 
lokale Ebene in Kairo: Die Bezirke (muhafazat) besitzen 
zwar eigene Planungsabteilungen, ihr Personal ist aber 
unzureichend ausgebildet und sie werden von den nati-

onalen Planungsbehörden dominiert. Die starke Abhän-
gigkeit der lokalen Ebene von der Zentralregierung ver-
deutlicht auch der Umstand, dass die Zentralregierung 
die Gouverneure der Stadt ernennt. Seit Mitte der 1990er 
Jahre wurden die Gouverneursposten überwiegend an 
ehemals hochrangige Armeeangehörige (ca. 50–80  %) 
oder vormals führende Polizei- bzw. Geheimdienstmit-
arbeiter (ca. 20  %) vergeben. Auch die lokale Administ-
ration ist stark mit ehemaligen Offizieren besetzt. Diese 
erhalten vergleichsweise hohe Gehälter und profitieren 
zudem von – legalen und illegalen – Nebenverdienst-
möglichkeiten (Sayigh, 2012; Kap. 5.3.2.4). 

Ebenso steuert die Zentralregierung die Budgets 
der Bezirke: Rund 80  % des lokalen Haushalts wird 
von der Zentralregierung zugeteilt und nur 20  % 
durch lokale Steuereinnahmen und Gebühren erzielt. 
Der überwiegende Teil dieses Budgets (in der Regel 
55–70  %) fließt in den lokalen Verwaltungsapparat 
und durchschnittlich nur 10–20  % in die unmittelbare 
Finanzierung von Stadtentwicklungsprojekten. Insge-
samt stehen für die Bezirke ca. 5  % des ägyptischen 
Staatshaushalts bereit (Sims, 2012:  254).

Dem ägyptischen Staat ist es bislang nicht gelun-
gen, nach der Abkehr von den interventionistischen 
Entwicklungsprogrammen der 1960er–1970er Jahre 
eine Stadtpolitik hin zu alternativen, liberalen oder 
partizipatorischen Maßnahmen aufzubauen. Man-
gelnde lokale Demokratie und die Ablehnung dezent-
raler Verwaltungsstrukturen verstärken die Problema-
tik der unzureichenden Steuerung. Dabei fordert der 
Staat zwar eine zentrale Kontrolle über seine Verwal-
tung – wie er immer wieder mit weitreichenden Top-
down-Entscheidungen demonstriert – gleichzeitig wir-
ken aber Klientelismus und Informalität dem indirekt 
entgegen (Ben Néfissa, 2009:  195).

Die basale Stadt
Das Versagen der lokalen Ebene führt bei großen 
Agglomerationen häufig zu einem „gesamtstädtischen 
Kollaps“. Dass Kairo – trotz vieler Probleme – nicht 
kollabiert, ist nach David Sims auf das Funktionieren 
einiger weniger städtischer Infrastrukturen zurückzu-
führen. Metropolenweit (privatwirtschaftlich) ope-
rierende staatliche Unternehmen stellen die urbanen 
Basisinfrastrukturen bereit. Die Verantwortung tragen 
nicht die Lokalregierungen, sondern die Aufsicht füh-
renden nationalen Ministerien (Sims, 2012:  253). Da 
die Budgets und Strukturen auf nationaler Ebene in 
Ägypten deutlich höher und solider ausfallen, operie-
ren diese Unternehmen auch zuverlässiger als Firmen, 
die der lokalen Ebene unterstellt sind. Dies führt dazu, 
dass in den Bereichen Wasser und Abwasser, Energie-
versorgung, Hauptverkehrswege und Telekommunika-
tion die Versorgung in den meisten – auch informel-
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len – Stadtgebieten organisiert werden konnte (World 
Bank, 2008b:  86; Sims, 2012:  258  ff.). Zwar mangelt es 
an einer gesamtstädtischen Koordination, aber durch 
diese Art der privatwirtschaftlichen „Grundsicherung“ 
war es auch in informellen Siedlungen möglich, rela-
tiv schnell städtische Infrastrukturen ohne Planung 
und Steuerung der Stadtverwaltung zu installieren. Die 
Bedeutung dieser Unternehmen wie auch ihrer Dienst-
leistungen zeigt sich zudem daran, dass in Ägypten der 
Beweis einer über Jahre gezahlten Stromrechnung als 
Dokument zur Sicherung eines Bleiberechts anerkannt 
wird (Kap. 5.3.1.3). Hieran wird deutlich, wie in Kairo 
ein zentralistischer, autokratischer, formeller Sek-
tor und ein dezentraler, informeller Sektor punktuell 
zusammenwirken.

5.3.1.5	
Die geopolitische Rahmung der Kairoer 
Stadtentwicklung
Sowohl die parallelen Stadttypen als auch die Funktio-
nalität der ungeplanten Siedlungen lassen sich auch auf 
geopolitische Rahmenbedingungen des Großraum Kai-
ros zurückführen. Zum einen weist Kairo die Beson-
derheit auf, dass neben den landwirtschaftlichen Pri-
vatflächen des Nildeltas weiträumige Wüstenflächen 
in Staatsbesitz vorhanden sind, die von der Regie-
rung als „Ausgleichsflächen“ zur Innenstadtentwick-
lung genutzt wurden. Damit konnten nicht nur neue 
Wüstensatellitenstädte geplant und gebaut, sondern 
auch alle in den letzten 30 Jahren aufgebauten Indust-
rien in den Wüstengebieten angesiedelt und damit sozi-
ale und ökologische Konflikte mit den Innenstadtbe-
reichen vermieden werden. Auch die Entwicklung von 
Gated Communities oder Einkaufszentren fanden maß-
geblich in diesen Gebieten statt. Dass sich die (großflä-
chige) Land- und Immobilienentwicklung auf die Wüs-
tenbereiche konzentrierte, ist wiederum darauf zurück-
zuführen, dass die Umwandlung von Agrarflächen strikt 
verboten war. Gleichzeitig waren informelle Siedler auf-
grund des Mangels an adäquatem Wohnraum im formel-
len Stadtbereich gezwungen, auf diese Agrarflächen aus-
zuweichen (GOPP et al., 2012:  159). Da die Siedler sich 
primär an bestehende Stadtgebiete oder umliegende Dör-
fer angliederten, kam es zu einer „organischen“ Stadter-
weiterung mit sehr hoher Dichte, die durch die angren-
zenden Infrastrukturen kostengünstig nachversorgt wer-
den konnte (Sims, 2012:  270). Damit ermöglichte erst 
die „Politik der Wüstenstädte“ in Zusammenhang mit 
den Verboten der Besiedlung von Agrarland die Entste-
hung der organisch gewachsenen informellen Siedlun-
gen in und um Kairo. 

5.3.2	
Kairos Herausforderungen und Ansatzpunkte im 
Transformationsprozess 

Einige der Blockaden und Pfadabhängigkeiten, die der 
Transformation zur urbanen Nachhaltigkeit in Kairo 
entgegenstehen, werden folgend innerhalb des WBGU-
Kompasses aus Erhaltung der natürlichen Lebensgrund-
lagen, Teilhabe und Eigenart dargelegt. Zusätzlich wer-
den an ausgesuchten Themen die Möglichkeiten der 
Überwindung sowie der Beschleunigung und Aufska-
lierung förderlicher Maßnahmen beispielhaft erläutert, 
die Rolle einzelner Akteure beleuchtet sowie die aktu-
elle Stadtentwicklungsstrategie diskutiert.

5.3.2.1	
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen im 
Großraum Kairo
Wie die meisten Städte des globalen Südens sieht sich 
auch Kairo mit erheblichen Umweltproblemen kon-
frontiert. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Luft-
verschmutzung, Abfallentsorgung sowie den Zugang zu 
(sauberem) Wasser. Die Immissionen und der Energie-
verbrauch werden in den nächsten Jahren voraussicht-
lich stark steigen (World Bank, 2010b). Da Kairo Wasser 
zu ca. 95  % aus dem Nil bezieht, können der Klimawan-
del und die damit verbundene drohende Wasserknapp-
heit für die Stadt zu einem ernsten Problem werden. 
Die Stadt hat bislang keine festen Klimaschutzziele ver-
abschiedet und es gibt bisher nur vereinzelt öffentliche 
oder private Initiativen zum Klimaschutz.

Planetarische Leitplanken (Klima und Ressourcen)
Auch wenn Ägypten (und damit insbesondere der 
Großraum Kairo) zu den größten Verursachern von 
CO2 in Afrika zählt (Barthel und Monqid, 2011), wird 
der Stadt im afrikanischen Vergleich ein durchschnitt-
licher Green City Index zugesprochen (Economist Intel-
ligence Unit, 2011b). Der Energieverbrauch ist mit 8,0 
GJ pro Kopf und Jahr dennoch hoch, auch im Vergleich 
zum gesamtafrikanischen Durchschnitt von 6,4 GJ. 
Nach offiziellen Angaben werden zur Zeit ca. 70  % des 
städtischen Stromes aus Erdgas gewonnen (Economist 
Intelligence Unit, 2011b:  45). Allerdings berücksich-
tigen diese Werte nicht den hohen Verbrauch an Die-
sel, der für die Generatoren in den informellen Gebie-
ten benötigt wird. Dennoch sind im globalen Vergleich 
die CO2-Emmissionen der Stadt vergleichsweise gering. 
Im innerstädtischen Vergleich zeigen die neu gebauten 
Wüstenstädte eine deutlich schlechtere CO2-Bilanz als 
die sehr dichten formellen und informellen Innenstadt-
bereiche: Aufgrund der großen Flächenausbreitung 
der Gebiete und den weiten Wegen zu den innerstäd-
tischen Arbeitsplätzen, ist die Abhängigkeit vom Auto 
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hoch. Dieser durch neue Wüstenstädte induzierte Ver-
kehr ist für einen Großteil der gesamtstädtischen Luft-
verschmutzung (Kasten 4.6-1) verantwortlich. Auf der 
anderen Seite führt die hohe Dichte der formellen wie 
auch der informellen Mischnutzungsgebiete der Innen-
stadtbereiche dazu, dass hier wenig Verkehr entsteht. 
Öffentliche Verkehrsmittel decken den überwiegenden 
Anteil des Verkehrs ab. Diese verursachen deutlich 
weniger spezifische CO2-Emissionen als der motori-
sierte Individualverkehr. Neben den öffentlichen Bus-
sen und privaten Minibussen besitzt Kairo zudem eine 
Metro, die ca. 17  % des Verkehrs aufnimmt.

>> Energieeinsparung im Bausektor: Trotz insgesamt 
vergleichsweise solider Bauqualität in Kairo wird 
bisher wenig auf Energieeffizienz geachtet. Nicht 
nur in den informellen Siedlungen, sondern auch in 
den neu geplanten Stadtteilen und Satellitenstädten 
sind die Gebäude kaum gedämmt oder verschattet. 
Bislang existiert in Kairo wenig Forschung im Bereich 
der (kostengünstigen) passiven oder auch aktiven 
Energieeinsparung im Bausektor. Zwar gibt es nach 
Vorbild des Leadership in Energy & Environmental 
Design (LEED) seit 2009 auch ein ägyptisches Green 
Pyramid Rating System (GPRS) zur Klassifizierung 
von ressourcenschonendem und nachhaltigem 
Bauen. Die privaten Baufirmen berücksichtigen die-
ses aber nicht. Förderprogramme zur Energieeinspa-
rung im Bausektor hat die Regierung bislang nicht 
aufgelegt.

>> Regenerative Energien: Erneuerbare Energien wer-
den in Kairo, wie im gesamten Land, bisher kaum 
genutzt. Nach Schätzungen generiert Ägypten seine 
Energie etwa zu ca. 3,93  % aus Wasserkraft und zu 
1,66  % aus Wind- und Sonnenenergie (AHK, 2013). 
Im Jahr 2011 hat die Regierung ein Förderprogramm 
gestartet, das bis zum Jahr 2020 den Anteil an rege-
nerativen Energien auf 20  % erhöhen soll (UN-Habi-
tat, 2014c:  78). Dabei sollen 6  % aus Wasserkraft, 
12  % aus Windkraft und 2  % aus anderen erneuer-
baren Energien, wie Solarenergie, erzeugt werden 
(AHK, 2013). Seit 2014 gab es weitere Initiativen 
zur Nutzung von Solar- und Windenergie So wurde 
z.  B. von der ägyptischen Regierung ein Förderpro-
gramm mit Einspeisevergütungen für Solar- und 
Windkraftanlagen (Prime-Ministerial Decree No. 
1947) aufgelegt sowie ein Gesetz zur Errichtung von 
Solar- und Windkraftanlagen (Renewable Energy 
Law No. 203) verabschiedet. 

Lokale urbane Leitplanken
Als lokale Umweltprobleme werden häufig die Luft-
verschmutzung (durch Industrie und Autoverkehr), die 
Abfallentsorgung (Kasten 5.3-2) und der Raubbau an 
Ressourcen (Vernichtung landwirtschaftlicher Flächen) 

thematisiert (UN-Habitat, 2011b). Auch die Wasser-
qualität und die sanitären Anlagen sind flächendeckend 
nicht ausreichend und für die Ausbreitung von Krank-
heiten mitverantwortlich (UN-Habitat, 2011b:  52-74). 
Die Problematik deckt sich hier stark mit denen anderer 
Städte (z.  B. Mumbai; Kap. 5.2), so dass diese Punkte im 
Folgenden nicht ausgeführt werden. 

>> Luftverschmutzung: Kairo gehört weltweit zu den 
Städten mit der stärksten Luftverschmutzung (Leit-
zell, 2011). Nach Angaben der WHO entspricht ein 
Tag Atmen in Kairo dem Rauchen einer Schachtel 
Zigaretten (Khaled, 2013). Die Feinstaub- und 
Schwebstaubpartikelbelastung liegt deutlich über 
den Standards der WHO. Die Hauptursache dafür 
wird zum einen in der Industrie gesehen, deren 
Anlagen ohne Umweltauflagen gebaut wurden und 
seit Jahrzehnten für entsprechende Emissionen sor-
gen (Sherif, 2014:  197). Zum anderen wird die Belas-
tung durch den stark ansteigenden motorisierten 
Individualverkehr immer höher: Nach einer Studie 
des Ministry of State for Environmental Affairs 
(MSEA) beträgt der Anteil an der Feinstaub- und 
Schwebstaubpartikelbelastung durch Automobile-
missionen ca. 33  % (TADAMUN, 2014b). Diese wer-
den sich weiter erhöhen, denn der private Automo-
bilverkehr wird in den nächsten Jahren voraussicht-
lich um ca. 5,6  % steigen (Sims, 2012:  236). Berüch-
tigt ist außerdem die „schwarze Wolke“, die sich am 
Ende des Sommers über Kairo legt. Zu dieser Zeit 
verbrennen die Bauern im Nildelta ihre Agrarabfälle. 
Die Topographie Kairos und das trockene Klima ver-
stärken die Situation, da sich im Nildelta viele Ver-
schmutzungen, die über die weite Wüste einfliegen, 
„festhängen“ und kaum abregnen (Leitzell, 2011). 
Zusätzlich wird in den Stadtrandgebieten häufig 
noch Müll offen verbrannt (Sherif, 2014:  197). Die 
Bewohnerinnen Kairos leiden dementsprechend 
häufig unter Atemwegserkrankungen (Abdel-Halim 
et al., 2003).

>> Ressourcenvernichtung für Wohnraum: Ägypten 
besitzt kaum landwirtschaftlich nutzbare Flächen. 
Der Hauptteil befindet sich im Nildelta, an dessen 
Einlass die Metropole Kairo steht. Das Anwachsen 
der Stadt durch informelle Siedlungen vernichtet im 
peri-urbanen Bereich zunehmend Agrarflächen. 
Staatliche Verbote konnten diese Entwicklungen 
bislang nicht verhindern, so dass auch künftig mit 
weiteren Agarflächenverlusten zu rechnen ist. Da es 
de facto keine formellen Abstandsregelungen in den 
informellen Siedlungen gibt und die Grundstücke 
primär durch ihre ökonomische Verwertbarkeit (d.  h. 
insbesondere der maximalen Schaffung von Wohn-
fläche) gestaltet werden, ist die Belichtung und 
Belüftung aufgrund sehr enger Abstände der 
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Gebäude zueinander problematisch. Die positive 
Seite dieser Entwicklung ist, dass die informellen 
Siedlungen in Kairo aufgrund der hohen Dichte 
kurze Wege ermöglichen und als Mischnutzungsge-
biete fungieren, die den Bewohnern vielfältige 
Beschäftigungsmöglichkeiten in ihrer direkten 
Umgebung bieten. 

5.3.2.2	
Teilhabe im Großraum Kairo
Die Teilhabesituation in Kairo ist eng mit der gesamt-
politischen Lage Ägyptens verknüpft. Seit der Revolu-
tion vom Januar 2011 befindet sich das Land und seine 
Hauptstadt in einer politischen Übergangsphase, deren 
Ausgang noch nicht (gänzlich) abzusehen ist. Aktuell 
bedeutet dies, dass vor allem bei der politischen Teil-
habe ein großer Teil der Bewohner ausgeschlossen wird. 
Dies gilt sowohl für die individuelle Teilnahme an poli-
tischen Prozessen (Verbot bzw. Verfolgung bestimmter 
Gruppen) als auch für lokale Vertretungen (Auflösung 
der Local Councils seit 2011). Des Weiteren entstehen 
in Kairo große Disparitäten aufgrund der starken sozio-
ökonomischen Unterschiede der Stadtbevölkerung. 
Trotz der im Vergleich zu anderen Megastädten guten 
Grundversorgung ist nur einer Minderheit eine aktive 
Teilhabe an den städtischen Prozessen möglich. 

Substanzielle Teilhabe
Eine städtische (basale) Grundversorgung ist in Kairo 
weitgehend gesichert und selbst in den informel-
len Siedlungen haben die Bewohner nahezu flächen-
deckend Zugang zu Wasser, sanitären Anlagen, aus-
reichender Nahrungsmittelversorgung und einer fes-
ten Behausung (Kap. 5.3.1.3). Nach einer UNDP-Stu-

die hatten bereits im Jahr 2004 99,9  % der Haushalte 
sowohl Zugang zu fließendem Wasser als auch zu sani-
tären Anlagen (UNDP, 2005:  212). Diese sehr positive 
Datenlage lässt allerdings außer Acht, dass insbeson-
dere ärmere Bevölkerungsgruppen mit langen Was-
sersperren und schlechter Wasserqualität zu kämpfen 
haben (UN-Habitat, 2011b:  52  ff.). Problematisch ist 
auch, dass rund ein Drittel des Wassers durch Leckage 
verloren geht (UN-Habitat, 2014c:  88). Aufgrund der 
begrenzten Frischwasservorkommen Ägyptens, die zu 
97  % vom Nil abhängig sind, wird in Zukunft verstärkt 
mit Wasserknappheit zu rechnen sein (UN-Habitat, 
2011b:  54).

Die Sicherheit im gesamten Großraum Kairo wird im 
Vergleich zu anderen Megastädten Afrikas oder Latein-
amerikas als vergleichsweise hoch eingestuft. Sicher-
heit erzeugen vor allem die sozialen Netzwerke in den 
Quartieren. Nach der Januarrevolution hatte sich die 
Gesamtsicherheitslage vor allem wegen politisch moti-
vierter Anschläge (meist auf Regierungsgebäude und 
-anlagen) als auch durch eine Zunahme der Kleinkri-
minalität (häufig gegenüber Touristen) verschlechtert.

Generell lässt sich auch für Kairo feststellen, dass es 
trotz einer relativ guten Grundversorgung große quali-
tative Unterschiede in der Umsetzung der substanziel-
len Teilhabe gibt. Unter schlechten Bedingungen lei-
den ausschließlich die ärmeren Bevölkerungsgruppen, 
da die Mittel- und Oberschicht auf private Dienstleis-
tungen und Güter zurückgreifen kann (private Bildung, 
private Gesundheitsversorgung, Gated Communities).

Politische Teilhabe
Nach der Revolution von 2011 und dem Militär-
putsch und der Machtübernahme von Präsident Abdel-

Kasten 5.3-2

Akteure der Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgung ist auch in Kairo ein gravierendes 
Umweltproblem. Von den ca. 17.000 t täglich produzierten 
Mülls werden nur ca. 11.000 t gesammelt, so dass 6.000 t 
unbehandelt in den Straßen oder im Nil verbleiben – oder 
dezentral verbrannt werden (El Deeb, 2013). Allerdings ist es 
in Kairo gelungen, den informellen Recyclingsektor erfolg-
reich in das Abfallmanagement der Stadt zu integrieren. Die 
Zabbaleen, eine christliche Minderheit in der informellen 
Siedlung Manshiet Nasser, hat sich seit Jahrzehnten darauf 
spezialisiert, den Müll aus den Innenstadtbereichen einzu-
sammeln und zu recyceln. Es wird geschätzt, dass 2012 ca. 
8.000 t des städtischen Mülls durch die Zabbaleen gesammelt 
wurden (El Deeb, 2013). Die Wiederverwertungsrate liegt bei 
über 80  % (UN-Habitat, 2011b:  69). Die Stadt hat diese infor-
melle Recyclingstruktur lange nicht unterstützt. Vielmehr 
versuchte man, sie zu blockieren, indem man z.  B. 2004 offi-

ziell private Unternehmen einsetzte (mit deutlich niedrigeren 
Wiederverwertungsraten). Zudem nahm man den Zabbaleen 
2009 eine wichtige Einkommensquelle, in dem man ihre ca. 
300.000 Schweine, die ein wichtiger Bestandteil der Wieder-
verwertung organischer Abfälle waren, während der Schwei-
negrippe zwangsschlachtete (UN-Habitat, 2011b:  72) – eine 
Maßnahme, die nach internationaler Auffassung für Kairo 
nicht geboten war (Kingsley, 2014). Die Mehrheit der Bevöl-
kerung war mit der staatlichen Abfallentsorgung allerdings 
nicht zufrieden. Man war von den Zabbaleen gewohnt, dass 
der Müll an der Tür abgeholt wurde – ein Service, den die 
Unternehmen nicht anboten. Wegen der großen Unzufrie-
denheit der Bevölkerung und dem Engagement von NRO hat 
die Regierung ihren Kurs mittlerweile geändert und versucht 
nun, die Zabbaleen in die städtische Abfallentsorgung zu 
integrieren (Kingsley, 2014). Erstmalig können damit Akteure 
der informellen Ökonomie mit der Stadt Verträge abschließen 
und bekommen damit die Möglichkeit, ihre Tätigkeit in einen 
formalisierten Rechtsstatus zu überführen.
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fattah Al-Sisi 2013 sind die politischen Verhältnisse in 
Ägypten noch immer instabil. Die zunächst erstark-
ten Kräfte des politischen Islam, die sich in Kairo vor 
allem in den informellen Siedlungen engagiert hatten, 
sind nach der Absetzung von Staatspräsident Mursi 
geschwächt. Zahlreiche Mitglieder und Sympathisan-
ten der Muslimbrüder sind in den vergangenen Mona-
ten zum Tode verurteilt worden. Gleichzeitig bleibt 
Ägypten ein zutiefst religiöses Land. Mehrheitlich in 
den Städten haben zudem liberale und säkulare Par-
teien eine große Anhängerschaft. Aber auch säkulare 
Parteien und Aktivisten sind Repressionen ausgesetzt. 
Insgesamt zeigt sich, dass eine politische Mitbestim-
mung in Kairo zurzeit nur sehr eingeschränkt möglich 
ist.

>> Verfassung und Verfassungswirklichkeit: Die 
ägyptische Verfassung vom Januar 2014 hat den 
Grundrechtskatalog erweitert. Neben bürgerlich-
politischen sind auch wirtschaftliche und soziale 
Rechte enthalten – wie beispielsweise das Recht auf 
adäquates, sicheres und gesundes Wohnen (Art. 78). 
Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen 
wird gewährleistet, ebenso ein Recht auf Kultur. 
Viele Grundrechte gelten jedoch in der ägyptischen 
Verfassungswirklichkeit nur eingeschränkt. Das im 
November 2013 in Kraft getretene Demonstrations-
gesetz beschränkt z.  B. die Versammlungsfreiheit 
erheblich. Demonstrationen sind genehmigungs-
pflichtig und an einigen Orten generell nicht zuge-
lassen. Bei Verstößen können lange Haftstrafen ver-
hängt werden. Auch die Pressefreiheit ist stark ein-
geschränkt. Im August 2015 trat ein neues Anti-
Terror-Gesetz in Kraft, das u.  a. Geldstrafen für nicht 
staatskonforme Berichterstattungen vorsieht. Die 
Unabhängigkeit der Justiz gilt derzeit als fraglich 
(Amnesty International, 2015c; Wischmeyer, 2015; 
Aziz, 2016). 

	 Konflikte zwischen Angehörigen der unterschiedli-
chen Religionen werden vielfach gewaltsam ausge-
tragen. Zwar garantiert die Verfassung die Glaubens-
freiheit; die Freiheit des Kultes (z.  B. der Bau von 
Gotteshäusern) ist jedoch den Offenbarungsreligio-
nen (Muslime, Christen, Juden) vorbehalten. Mas-
sive Konflikte gibt es immer wieder um den Bau kop-
tischer Kirchen in Kairo, deren Anhänger ca. 6-10  % 
der Bevölkerung ausmachen.

	 Auch die Lage der Frauen ist von Unsicherheit 
geprägt. Laut einer UN Studie von 2013 berichte-
ten über 99,3  % der befragten Frauen und Mädchen, 
dass sie sexuell belästigt wurden und sich in folge 
im Straßenraum und in öffentlichen Verkehrsmitteln 
nicht mehr sicher fühlen (UN Women, 2013). In den 
letzten Jahren wurden am Rande von Demonstrati-
onen in Kairo mehrfach bandenmäßig organisierte 

Übergriffe auf Frauen verübt (Kingsley, 2013; UN-
Habitat, 2014c:  87). Nach Human Rights Watch gab 
es z.  B. allein im Juni 2013 während Protesten am 
Tahrir Platz mindestens 91 Übergriffe auf Frauen 
(HRW, 2013). Auch wenn dies gesetzlich strafbar ist, 
werden Übergriffe, sexuelle Belästigungen und Ver-
gewaltigungen strafrechtlich häufig nicht verfolgt. 
Die Teilhabe von Frauen an politischen Prozessen 
im städtischen Raum ist damit deutlich erschwert. 
Urbane Lebensformen schützen ägyptische Frauen 
auch nicht vor der seit 2008 gesetzlich verbotenen 
Praxis der genitalen Verstümmelung, die de facto 
fortgesetzt wird. Laut UNICEF lag der Prozentsatz 
der beschnittenen Frauen im urbanen Raum bei 
85  %, im Vergleich zu 95  % in ländlichen Gebieten 
(UNICEF, 2011:  6). Insgesamt zeigt sich in Kairo, 
dass Frauen in der Politik, auf dem Arbeitsmarkt wie 
auch in Bereichen des sozialen Miteinanders massiv 
benachteiligt werden. Die kulturellen Rollenmuster 
sind so tief in der Gesellschaft verankert, dass top 
down geschaffene Regelungen hier kaum Abhilfe 
schaffen können (UN-Habitat, 2014c:  87). 

>> Lokale Mitbestimmung: Die Bewohner Kairos sind 
derzeit nur selten an lokalen Entscheidungsprozes-
sen beteiligt. Zum einen besitzt die lokale Ebene 
aufgrund der zentralistischen Staatsstruktur nur 
geringe Entscheidungsbefugnisse. Zum anderen 
stellten die Local Popular Councils (LPCs) keine 
Repräsentation für die Bewohner dar; sie waren in 
der Mehrzahl mit ranghohen Mitgliedern der regie-
renden Staatspartei besetzt, und durch weit verbrei-
tete Korruption und Misswirtschaft war die Reputa-
tion der LPCs in der Bevölkerung sehr schlecht (She-
hayeb und Abdelhalim, 2012:  48). Sie wurden 2011 
aufgelöst und bislang nicht wieder eingesetzt. 

>> Mitbestimmung in informellen Gebieten: Viele infor-
melle Siedlungen organisieren sich über eigene, von 
offiziellen Strukturen unabhängige Autoritäten. 
Diese gründen sich meist auf eine Form der kulturell 
verwurzelten „natural leadership“. Diese Formen 
haben zwar wenig mit den demokratischen Verfah-
ren des Westens gemein, erwiesen sich teilweise 
aber als überaus wirkungsvolle Basis für Partizipati-
onsprojekte (Shehayeb und Abdel Hafiz, 2006). Von 
den lokalen Regierungen werden diese informellen 
Strukturen bislang nicht genutzt. Neben kulturell 
verwurzelten Machtstrukturen zeigen sich aber auch 
in informellen Gebieten „neue“ Prozesse: So ist z.  B. 
von der Siedlung Izbit Khayrallah bekannt, dass es 
seit den 1990er Jahren sogenannte Nachbarschafts-
führer (sheik al-balad) gibt. Diese waren ursprüng-
lich nur für die Flächeneinteilung des Gebiets 
zuständig, konnten dann aber über das ihnen entge-
gengebrachte Vertrauen ihre Funktion innerhalb der 
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Gemeinschaft erweitern. Mittlerweile übernehmen 
sie weiterreichende soziale Aufgaben und organisie-
ren z.  B. Projekte der Nachbarschaftsorganisationen 
(Deboulet, 2012:  219). 

Ökonomische Teilhabe
Kairo ist das ökonomische Zentrum Ägyptens und 
generiert etwa zwei Drittel des ägyptischen Bruttona-
tionaleinkommens (UN-Habitat, 2011b:  88). Vor der 
Januarrevolution 2011 wurde das jährliche Wachs-
tum auf 4–7  % geschätzt. Staatliche Unternehmen und 
das ägyptische Militär spielen im Wirtschaftsleben des 
Landes und der Stadt eine starke Rolle (Kap. 5.3.2.4). 
Daneben wird der Privatsektor stark durch Familienun-
ternehmen von zum Teil erheblicher Größe dominiert. 
Viele Bewohner Kairos arbeiten im Dienstleistungssek-
tor, vorzugsweise im öffentlichen Dienst oder bei staat-
lich geführten Unternehmen. Allerdings ist die Arbeits-
losigkeit in Kairo hoch. 2009 schätzte die Regierung die 
Arbeitslosenquote auf 12  %, wobei 80  % der Betroffe-
nen jünger als 29 Jahre alt waren. Insbesondere sind 
Frauen von hoher Arbeitslosigkeit betroffen. Nach der 
African Development Bank waren 2009 nur 15  % der 
Frauen im Vergleich zu 80  % der Männer beschäftigt 
(UN-Habitat, 2014c:  90  f.). Insgesamt wird geschätzt, 
dass über 60  % der Kairoer Arbeitnehmer in der infor-
mellen Ökonomie beschäftigt sind (Singerman, 2015). 

5.3.2.3	
Eigenart im Großraum Kairo
Der Großraum Kairo besitzt eine Vielzahl städtischer 
Identitäten. Seit Jahrhunderten gilt Kairo als eines der 
geistigen und kulturellen Zentren der arabischen Welt. 
Das spiegelt sich u.  a. in unzähligen Baudenkmälern (so 
ist z.  B. die islamische Altstadt seit 1979 UNESCO-Welt-
kulturerbe) sowie religiösen Einrichtungen wider (z.  B. 
die al-Azhar-Universität und -Moschee als einfluss-
reiches sunnitisch-islamisches Zentrum oder die Mar-
kuskathedrale als Sitz des Oberhauptes der koptisch-
orthodoxen Kirche). Daneben finden sich vor allem 
in den Innenstadtbezirken Räume, die von einer eher 
westlich geprägten Kulturszene dominiert werden. Die 
informellen Siedlungen besitzen eigenständige Iden-
titätsräume. Diese werden zwar auch durch bauliche 
Aspekte geprägt, bilden sich aber vor allem durch die 
sozialen Netzwerke ihrer Bewohner.

Kulturelle Differenz und sozioökonomische 
Disparitäten
Ägypten wird stark durch den sunnitischen Islam 
geprägt. Ihm gehören etwa 90  % der Bevölkerung an, 
während die koptisch-orthodoxen Christen mit etwa 
6–10  % die stärkste religiöse Minderheit darstellen. 
Die Mittel- und Oberschicht Kairos ist im Vergleich zu 

anderen Landesteilen stärker säkularisiert und orien-
tiert sich auch an westlichen Kulturtraditionen, bei-
spielsweise mit dem ersten Opernhaus der arabischen 
Welt, Museen, Galerien, Filmindustrie, Cafés oder 
Street Art. Aktuell leiden Kulturschaffende allerdings 
stark unter der Zensur des Regimes (Lehmann, 2015). 
Für die breite Masse bleibt aber auch in Kairo die Reli-
gion kulturell prägend. Das pharaonische Erbe mit sei-
nen Jahrtausende alten Schätzen wird von der Mehr-
heit der Bevölkerung weniger als eigenes Kulturgut, 
sondern eher als touristische Einnahmequelle angese-
hen. 

Die Zugehörigkeit zu einer sozioökonomischen 
Schicht scheint damit starke Auswirkungen auf die 
kulturelle Identität zu haben. In Kairo wird dies auch 
an den parallel existierenden Städtetypen deutlich 
(Kap. 5.3.1.1–5.3.1.3). So sind z.  B. die neuen Städte in 
der Wüste reine Wohnsiedlungen wohlhabender Bevöl-
kerungsgruppen, die in ihrer räumlich eintönigen Aus-
gestaltung kaum als identitätsstiftend gelten können. 
Doch die neuen Städte um Kairo sind Sinnbild gewor-
den für all das, was das „moderne“ Ägypten ausmacht, 
inklusive großer Einkaufszentren, Golfplätzen, priva-
ten Krankenhäusern, privaten Universitäten usw. Sogar 
„integrated developments“, die eine „Urbanität“ weit 
ab der breiten Massen erzeugen wollen, sind zu finden. 
Nach David Sims hilft gerade dieser „modern, I-am-
not-in-Egypt aspect“ bei der Erklärung des Enthusias-
mus der urbanen Mittel- und Oberschicht für die neuen 
Städte (Sims, 2015:  284).

Gestaltungsautonomie
In Kairo wird die Stadtgestaltung stark durch Top-
down-Prozesse geleitet. Die (nationale) Planungsbe-
hörde GOPP konzentriert sich dabei vor allem auf die 
strategische Planung Kairos (Kap. 5.3.2.5) und die Pla-
nung von großen Infrastrukturmaßnahmen. Die Ausge-
staltung von Raum, z.  B. in den neuen Städten, erfolgt 
in der Regel durch nationale und neuerdings auch inter-
nationale Immobilienentwickler. Die wenigen Grünan-
lagen und Erholungsflächen in den formellen Stadtge-
bieten sind der Öffentlichkeit in der Regel nicht frei 
zugänglich und werden häufig über eine Mitglied-
schaft (z.  B. im Gezira-Club) oder einen zu zahlenden 
Eintritt reglementiert. Selbst der von der Aga Khan-
Stiftung gebaute Al-Azar Park ist zum angrenzenden 
islamischen Altstadtviertel abgeschottet und Besucher 
müssen am – praktisch nur per Auto zu erreichenden – 
Eingang Eintrittsgelder zahlen. Im Ergebnis sind diese 
Räume damit, wie die „semi-öffentlichen“ Einkaufs-
zentren, der urbanen Mittel- und Oberschicht vorbe-
halten.

Insgesamt werden öffentliche Räume in Kairos 
Innenstadt primär als Verkehrswege oder Verkaufsflä-
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chen genutzt. Eine besondere Rolle spielten öffentliche 
Plätze während des Arabischen Frühlings. Aufgrund 
der aktuell restriktiven Politik, die u.  a. die Versamm-
lungsfreiheit stark einschränkt, ist diese Bedeutung 
aber geschwunden. Als Ort der Zusammengehörig-
keit scheint lediglich der Tahrir-Platz im kollektiven 
Gedächtnis der Stadt verankert zu sein (Soueif, 2014; 
Abb. 5.3-6). 

Im Gegensatz zu den formellen Stadtvierteln wirken 
die Bewohnerinnen informeller Siedlungen stärker an 
den Entwicklungsprozessen ihrer Quartiere mit. Aller-
dings wird auch hier die Raumproduktion stark von 
wirtschaftlichen Interessen beeinflusst, da die Grund-
stücksflächen möglichst maximal ökonomisch verwer-
tet werden sollen. Die dadurch entstehende hohe Dichte 
führt nicht nur zu einer schlechten Belichtung und 
Belüftung der Gebäude, sondern verhindert aufgrund 
fehlender Freiflächen auch die Entstehung von öffent-
lichen Grün- bzw. Erholungsräumen. Auch der (enge) 
Straßenraum bietet wenig Platz für soziale Begegnun-
gen. Allerdings wird er als Handelsplatz der informellen 
Ökonomie genutzt, was wiederum als sozialer Bezugs-
rahmen – außerhalb privater Räume – fungieren kann.

Insbesondere nach der Januarrevolution 2011 war 
ein starker Zuwachs an zivilgesellschaftlichen Initiati-
ven zur Quartiersentwicklung zu beobachten (Ibrahim, 
2014). Neben popular committees haben sich religiöse 
Gruppen zusammengeschlossen (Bremer, 2011:  75). 
Zudem entstanden viele Nachbarschaftsprojekte, deren 
Spektrum von Stadtverschönerungsinitiativen (wie  
z.  B. painting initiatives) bis hin zu „Right to the City“-
Kampagnen reichte (Kasten 3.5-1). Oft wurden diese 
Gruppen durch Studenten initiiert, konnten sich nach 
der Revolution allerdings vielfach nicht stabilisieren. 

Zusätzlich wird die Stadtgestaltung auch in vielen 
ungeplanten Siedlungen zunehmend durch Akteure 
der (informellen) Immobilienwirtschaft geprägt. Dieses 

Phänomen ist zwar bekannt (World Bank, 2008b:  92), 
wissenschaftlich aber noch wenig erforscht (Kasten 
5.3-1).

Soziale Kohäsion
Für den Großraum Kairo sind sozioökonomische Dispa-
ritäten stark prägend. Diese haben eine bauliche Aus-
formung bzw. Trennung in der Entwicklung paralleler 
Stadttypen erhalten (Kap. 5.3.1.1–5.3.1.3). Innerhalb 
dieser Stadttypen gibt es ausgeprägte soziale Netz-
werke, die tief in der arabisch-ägyptischen Kultur wur-
zeln. Sie gründen primär auf familiären Strukturen und 
religiöser Zugehörigkeit. Am stärksten zeigt sich dies 
in den informellen Siedlungen. Neben sozialer Identität 
schaffen sie auch soziale Kontrolle und ersetzen zum 
Teil fehlende gesetzliche Regelungen (Kap. 5.3.2.2; 
Abb. 5.3-7). Selbst die informellen Märkte grün-
den in Teilen auf sozialen Regeln: So können infor-
melle Immobilienentwickler (im lokalen Umfeld) Legi-
timität z.  B. dadurch gewinnen, dass sie in wohltätige 
Zwecke (Schulen, Moscheen) investieren (Deboulet, 
2012:  218).

Insgesamt ist die soziale Kohäsion der Gesellschaft 
bzw. gesellschaftlicher Untergruppen in Ägypten sehr 
brüchig. Neben der sozioökonomischen Teilung zeigt 
sich eine starke Trennung in konservative islamische 
Gruppierungen, liberal-demokratische Gruppen und 
der sich aus dem Mubarak-Regime entwickelten „Mili-
tärkaste“. Insbesondere durch die Ereignisse nach der 
Januarrevolution wurde deutlich, wie wenig diese ver-
schiedenen Gruppen miteinander kooperieren. Viel-
mehr zeigte sowohl die Präsidentschaft Mohamed 
Mursis als auch die Präsidentschaft des ehemaligen 
Generals Abdelfattah Al-Sisi, dass die Durchsetzung 
der Partikularinteressen der jeweils regierenden Partei 
die Spaltung der ägyptischen Gesellschaft weiter ver-
schärften (Müller-Mahn und Beckedorf, 2014:  19).

Inwieweit sich die Revolutionsereignisse mittel- und 
langfristig auf die Kairoer Gesellschaft auswirken wer-
den, ist derzeit noch offen. Von den Medien und der Wis-
senschaft wurde während der Revolution häufig hervor-
gehoben, wie groß die Bedeutung der sozialen Medien 
für die Netzwerke der meist jugendlichen Demonstran-
ten war (UN-Habitat, 2014c:  86). Auch wenn dies von 
einigen Autoren mittlerweile als überschätzt angese-
hen wird (Robertson, 2013), ermöglichten die neuen 
Medien zumindest einem Teil von jungen Ägyptern 
eine vom Staat weitgehend unabhängige Kommunika-
tion sowie die Gründung und Organisation von Stadt-
projekten. Auch die sogenannten popular committees 
waren häufig über Facebook-Gruppen organisiert (Bre-
mer, 2011:  89  ff.). Diese Erfahrung staatsunabhängiger 
urbaner Mitbestimmung über soziale Medien kann sich 
auch langfristig auf die jüngere Generation auswirken. 

Abbildung 5.3-6
Tahrir-Platz, November 2012.
Quelle: Gigi Ibrahim/flickr
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5.3.2.4	
Akteure im Entwicklungsprozess natürlicher 
Lebensgrundlagen, Teilhabe und Eigenart
Das Kairoer Stadtgefüge steht im Spannungsfeld zwi-
schen informellen Siedlungen und neuen Städten, 
in dem sich viele Aspekte der Erhaltung der natür-
lichen Lebensgrundlagen, Teilhabe und Eigenart 
überschneiden. Die Akteure dieser die Stadt prägenden 
Prozesse lassen sich zunächst getrennt voneinander 
betrachten. Haupttreiber der Entwicklung der neuen 
Wüstenstädte ist die Regierung (Kasten 5.3-3). Diese 
ist in Ägypten seit der Unabhängigkeit 1952 stark mit 
dem Militär und der Wirtschaftselite verwoben (Say-
igh, 2012:  4). Das Militär ist nicht nur personell stark in 
die Regierung eingebunden (Sayigh, 2012:  10  ff.), son-
dern auch durch eigene Firmen maßgeblich an vielen 
wirtschaftlichen Aktivitäten im Land beteiligt (Müller-
Mahn und Beckedorf, 2014:  16; Abdul-Magd, 2013). 
Die Einflussnahme geht dabei weit über den militäri-
schen Sektor hinaus. Die Militärs besitzen im Großraum 
Kairo nahezu eine Monopolstellung für Grundstücks-
eigentum in Wüstengebieten, die für die Umwandlung 
in Bauland freigegeben werden. Baufirmen der Militärs 
beteiligen sich auch außerhalb öffentlicher Vergabever-
fahren an zivilen Infrastrukturprojekten. Darüber hin-
aus sind Politik und Militär eng mit den Immobilienfir-
men vernetzt, die hohe Gewinne bei den Bauprojek-
ten in den New Towns in der Wüste erzielen (Elsha-
hed, 2014). Unter der Regierung Mubarak hatte sich 
diese intransparente Verflechtung von Politik, Mili-
tär und Wirtschaft verstärkt. Den Akteuren boten 

sich umfassende Bereicherungsmöglichkeiten (Müller-
Mahn und Beckedorf, 2014:  16). An dieser intranspa-
renten Machtkonstellation hat auch die Januarrevolu-
tion 2011 grundlegend nichts geändert (Müller-Mahn 
und Beckedorf, 2014:  16) und unter der Regierung Al-
Sisis scheint sich der Einfluss der Armee derzeit noch-
mals zu verstärken. 

Seitdem es Ausländern im Jahr 2007 ermöglicht 
wurde, Eigentum an Grund und Boden zu erwer-
ben, investieren verstärkt auch ausländische Immobi-
lienfonds in Kairo. Aktuell zeigt sich dies an der neu 
geplanten „Capital Cairo“, wo sich vor allem Investo-
ren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten engagie-
ren (Tharoor, 2015). Denkbar wäre diese Entwicklung 
allerdings nicht ohne die urbane Mittel- und Ober-
schicht, die sich – wenn auch weniger als erwartet – in 
die Satellitenstädte zurückzieht. 

Die Akteure der informellen Gebiete sind deut-
lich schwerer zu identifizieren. Die öffentliche Hand 
ist hier eher indirekt an den Prozessen beteiligt. Wie 
bereits aufgezeigt, fördert sie durch ihre Planungsstra-
tegien indirekt die informelle Urbanisierung (Piffero, 
2009:  89; Kap. 5.3.1.5). Auch die Korruption in der 
Stadtverwaltung – wie beispielsweise die Duldung ille-
galer Bauprojekte gegen Schmiergelder – wirkt sich hier 
aus (Piffero, 2009:  90; Nada, 2014:  22).

Die wichtigsten Akteure in den informellen Sied-
lungen sind aber die Bewohnerinnen, häufig vertreten 
durch sogenannte natural leaders (Kap. 5.3.2.2). Sie 
prägen einerseits kulturelle Diversität und Gestaltungs-
autonomie, (informelle) Teilhabe sowie die hohe Dichte 
der Wohnbebauung. Andererseits sind sie auch verant-
wortlich für die Vernichtung der landwirtschaftlichen 
Flächen. Daneben spielen die Akteure der (informel-
len) Ökonomien, insbesondere die informellen privaten 
Developer, eine entscheidende Rolle in der Entwicklung 
der Gebiete. Häufig deckt sich diese Gruppe mit jener 
der Bewohner. Hinzu treten viele NRO, die sich mehr-
heitlich um Fragen der (substanziellen) Teilhabe und der 
Eigenart kümmern sowie CBOs bzw. religiöse Gruppie-
rungen, die sich über ihr Engagement häufig auch eine 
politische Einflussnahme sichern (Haenni, 2009). Große 
internationale Organisationen wie z.  B. die Weltbank, 
das United Nations Development Programme (UNDP), 
UN-Habitat, die United States Agency for International 
Development (USAID), die Japan International Coope-
ration Agency (JICA), die Agence Française de Déve-
loppement (AFD) oder die Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) spielen in ausge-
wählten Gebieten eine entscheidende Rolle. Während 
einige internationale Akteure sich auch um die strategi-
sche Planung des gesamten Stadtgebiets bemühen – so 
war z.  B. UN-Habitat an der Stadtentwicklungsstrategie 
Kairo 2052 (Kap. 5.3.2.5) beteiligt –, sind andere stär-

Abbildung 5.3-7
Soziales Leben im öffentlichen Raum: Informelle Siedlung 
Istabl Antar in Kairo.
Quelle: Gesa Schöneberg/WBGU
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Kasten 5.3-3

Urbane Flächennutzung in Kairos informellen 
Siedlungen

Die aktuelle Flächennutzungsgestaltung (Kap. 4.3) im Groß-
raum Kairo zeigt viele negative Pfadabhängigkeiten: Die 
unverbundenen neuen Satellitenstädte verursachen hohen 
Flächenverbrauch und durch den dominierender Autover-
kehr hohe Luftverschmutzung; wachsende informelle Sied-
lungen vernichten landwirtschaftliche Fläche. Im Gegensatz 
zu der Flächennutzung in den neuen Städten zeichnen sich 
die informellen Gebiete Kairos in weiten Bereichen durch 
eine „organische Besiedlung“ mit hoher Dichte und einer 
Mischnutzung aus. Nachdem die Regierung diese Form der 
Besiedlung in den 1970er und 1980er Jahren mehrheitlich 
ignorierte bzw. tolerierte (Dorman, 2007; Piffero, 2009:  90), 
wurden seither verschiedene Strategien und Gesetze einge-
führt, mit deren Hilfe eine Aufwertung einiger Gebiete sowie 
die Eindämmung informellen Flächenwachstums erreicht 
werden soll. Grundsätzlich werden dabei zwei Strategien ver-
folgt: Mit präventiven Maßnahmen soll der künftige infor-
melle Flächenverbrauch von landwirtschaftlichen Flächen 
limitiert und mit interventionistischen Maßnahmen sollen 
vorhandene informelle Siedlungen aufgewertet oder gege-
benenfalls auch geräumt werden. In Kairo beziehen sich die 
interventionistischen Maßnahmen der Informal Settlements 
Development Facility (ISDF) ausschließlich auf unsafe areas, 
d.  h. die Gebiete, die keine adäquaten Wohnverhältnisse bie-
ten und die einen vergleichsweise geringen Teil der Siedlungs-
fläche Kairos einnehmen. Aus Sicht des WBGU sind Kairos 
informelle Siedlungen hinsichtlich ihrer Flächennutzung zwar 
defizitär (Kap. 5.3.1.3). Dringlich für die Transformation wäre 
aber, das Wachstum informeller Siedlungen zu lenken. 

Präventive regulatorische Maßnahmen
Um das städtische Wachstum zu regulieren und den Flächen-
verbrauch, insbesondere die Vernichtung von Ackerland, ein-
zudämmen, hat die ägyptische Regierung verschiedene prä-
ventive Maßnahmen verfolgt. Als regulatorische Maßnahmen 
zur Eindämmung des informellen Städtewachstums wurde das 
Informal Settlements Belting Program (Tahzim: kontrollierte 
Expansion) eingeführt. Dieses sollte die informelle Urbani-
sierung durch das Freihalten bestimmter Entwicklungskor-
ridore sowie der Bereitstellung alternativer Siedlungsgebie-
te eindämmen bzw. lenken (World Bank, 2008b:  15; GOPP, 
2012:  160). Als weitere regulatorische Maßnahme sollten 
Flächennutzungspläne (details plans) zur Planung von 
Siedlungsgebieten aufgestellt werden. Beides sollte auf der 
Grundlage von städtischen Strategieplänen (strategic plans) 
erfolgen (Nada, 2014:  3). 

In der Praxis haben sich diese Methoden bislang kaum 
bewährt. Die Umsetzung der urban growth bouderies (UGBs) 
scheiterte an vielfältigen Hindernissen und Blockaden: so hat 
sich bereits die Festlegung der Gebiete als schwierig erwiesen. 
Die Stadtverwaltung war vielfach überfordert und nach Aus-
sagen von Mitarbeitern der Planungsbehörde GOPP wurden 
die Grenzen oftmals nicht nach stadtplanerischen Kriterien 
sondern primär durch die Dynamik lokaler Machtinteressen 
bestimmt (Nada, 2014:  9). Für die Landbesitzer ist es zudem 
deutlich attraktiver, sich nicht an vorgegebene UGBs zu hal-
ten. Dies gründet sich primär auf ökonomischen Kalkulatio-
nen: Bei informellen Siedlungsprozessen können Landbesit-
zer durch die (illegale) Umwandlung von Acker- in Bauland 
dieses zu fast 100  % bebauen (lassen) – ohne Aufwendung 

zusätzlicher Infrastrukturkosten. Bei Beteiligung an dem 
Takzim-Programm kann nur die Hälfte der Fläche als Bau-
land verkauft werden, da ca. 50  % für Infrastruktur und 
öffentliche Flächen bereitgestellt werden müssen. Zusätzlich 
würden Kosten für die Bereitstellung von Infrastruktur ent-
stehen sowie ggf. Steuern für die Grundstückswertsteigerung 
anfallen (World Bank, 2008b:  16). Da in Kairo nahezu keine 
Sanktionen bei Nichtbeachtung der UGBs verhängt werden, 
ist es für die Landbesitzer somit wenig attraktiv, diesen zu 
folgen (Nada, 2014).

Für die Aufstellung der im Bau- und Planungsgesetz 
bestimmten Detailed Plans ist das General Department for 
Planning and Urban Development (GDPUD) – unter Einbezie-
hung von GOPP registrierten Experten – verantwortlich. Die 
Pläne sollen auf Grundlage der strategischen Pläne die Land-
nutzungen sowie integrierte Stadtentwicklungs- und Land-
schaftsprojekte eines Gebietes festlegen. Häufig fehlt es aller-
dings an finanziellen und personellen Mitteln zur Aufstellung 
und Umsetzung der Pläne. Zwar hat Kairo – im Gegensatz 
zu vielen anderen Städten in Ägypten – einen genehmigten 
Strategic Plan sowie festgelegte Gebiete für einige UGBs, aber 
auch hier bleibt die Umsetzung schwierig. Insbesondere die 
häufig unzureichende Landregistrierung stellt sich als gro-
ßes Hindernis in der Implementierung der Pläne dar (Nada, 
2014:  12). Zusätzlich sind die in den Detailed Plans bestimm-
ten Bauanforderungen für die Schaffung von günstigen 
Wohnraum zu kostenintensiv und damit für die unteren Ein-
kommensschichten nicht umsetzbar (Nada, 2014:  17). Damit 
werden diese Gruppen weiterhin in die informelle Besiedlung 
von Gebieten getrieben (GOPP, 2012:  159). 

Präventive marktbasierte Maßnahmen 
Um die Spekulation auf Grund und Boden einzudämmen und 
mögliche Wertsteigerungen der Allgemeinheit bzw. Gemein-
de zukommen zu lassen, kann der Staat eine Steuer auf den 
Gewinn zwischen Erwerb und Verkauf eines Grundstückes 
erheben. Diese Besteuerung von Grundstückswertsteigerun-
gen wurde in Ägypten bereits in den 1950er Jahren gesetz-
lich fixiert, hat sich in der Praxis allerdings als nahezu wir-
kungsloses Instrument erwiesen. Dies ist vor allem auf die 
ineffiziente Steuereintreibung durch die häufig überforder-
ten Lokalverwaltungen zurückzuführen (Nada, 2014:  19). 
Im Jahr 2008 gab es in Ägypten eine Steuerreform, die im 
August 2014 nochmals modifiziert wurde. Diese sollte ins-
besondere in einkommensschwachen Gebieten die Steuerein-
treibung bzw. Steuereinkünfte der lokalen Ebene verbessern 
sowie die Landspekulation vermindern (TADAMUN, 2015). 
Bislang hat (auch) diese Gesetzgebung wenig Auswirkungen 
auf die Baupraxis in Kairo. 

Hindernisse und Blockaden der Flächennutzungs
gestaltung in Kairo
Auch wenn die Herausforderungen der Flächennutzungs-
gestaltung in den informellen Gebieten grundlegend anders 
gelagert sind als in den neuen Wüstenstädten, zeigen sich hier 
einige Parallelen hinsichtlich der Hindernisse und Blockaden. 
Die in Kairo häufig fehlende Kompetenz der Lokalverwaltung 
verhindert in beiden Fällen die Umsetzung der Flächennut-
zungsgestaltungsinstrumente. Begünstigt wird dies durch den 
Zentralismus Ägyptens, der sich zurzeit weiter zu verstärken 
scheint. Selbst die UGBs, die ursprünglich in den Zuständig-
keitsbereich der lokalen Ebene fielen (Law Nr. 3 1982) sollen 
nach der Planungsgesetzgebung von 2008 von der nationalen 
Planungsbehörde GOPP festgelegt werden (Nada, 2014:  18). 
Zudem werden auch im reformierten Steuerrecht die loka-
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ker in einzelnen Aufwertungs-Projekten engagiert. Die 
GIZ ist seit Jahren in den informellen Gebieten Kairos 
aktiv und leitet weitere Projekte in den Bereichen nach-
haltige Infrastruktur, Governance, Umwelt- und Klima-
wandel sowie ökonomische Entwicklung und Beschäf-
tigung. Als einer der wenigen Akteure, die sich mit dem 
Klimawandel in Kairo befassen, sind sie auch an den 
„Cairo Climate Talks“ beteiligt. Diese von der deutschen 
Botschaft im Jahr 2011 initiierte Kooperationsveran-
staltung (u.  a. in Zusammenarbeit mit dem Egyptian 
Ministry of Foreign Affairs, dem Ministry of State for 
Environmental Affairs (EEAA), dem deutschen Wis-
senschaftszentrum (DWZ), dem deutschen akademi-
schen Austauschdienst (DAAD), und des Egyptian Ger-
man High Level Joint Committee for Renewable Energy, 
Energy Efficiency and Environmental Protection 
(JCEE)) bietet regelmäßig Diskussionsrunden mit ver-
schiedenen Stakeholdern zu Themen der ökologischen 
Nachhaltigkeit an. 

Trotz der politisch angespannten Lage und der Ziel-
setzung der Regierung, sich aus „Alt-Kairo“ quasi 
zurückzuziehen, zeigten sich zwischenzeitlich auch von 
staatlicher Seite einige positive Ansätze: So findet der 
informelle Urbanismus stärkere Beachtung und anstelle 
der Informal Settlements Development Facility (ISDF) 
wurde 2014 ein eigenes Ministerium, das Ministry of 
Urban Renewal and Informal Settlements (MURIS), 
gegründet. Die damalige Ministerin hatte ihren politi-
schen Hintergrund in der ägyptischen Bürgerbewegung 

und versuchte, das Thema der informellen Siedlungen 
und des Rechts auf adäquates Wohnen stärker in der 
Öffentlichkeit zu platzieren (Schechla, 2015:  141). Im 
Mai 2015 veranstaltete MURIS gemeinsam mit dem 
Ministry of Housing, Utilities and Urban Development 
(MHUUC) und UN-Habitat das erste Egyptian Urban 
Forum in Kairo. Nach dem Vorbild des World Urban 
Forum hatten sich hier erstmalig Stakeholder und 
Akteure aus allen drei Stadtbereichen zu einem Sym-
posium zusammengefunden und über die Entwicklun-
gen Kairos (und des Habitat III-Prozesses) diskutiert. 
Ende 2015 wurde das MURIS ohne Begründung wieder 
aufgelöst. Es bleibt abzuwarten, inwieweit das MHUUC 
die Themen des informellen Urbanismus adäquat ver-
treten wird.

Trotz der schwierigen politischen Lage besitzt Kairo 
Netzwerke urbaner Akteure, die sich sowohl in den 
Altstadtvierteln als auch in informellen Gebieten enga-
gieren. Insbesondere nach 2011 hat sich die Stadtfor-
schung verstärkt mit urbanen Aktivisten zusammenge-
schlossen. So will z.  B. die Initiative TADAMUN, die u.  a. 
von der American University in Washington, DC und der 
Takween Integrated Community Development Gruppe 
unterstützt wird, die Kairoer ermutigen, auf Grundlage 
der ägyptischen Verfassung aktiv ihr „Recht auf Stadt“ 
einzufordern. Die Gruppe, die ihre Arbeit als „analytical 
activism“ (Singerman, 2015) bezeichnet, veröffentlicht 
regelmäßig Artikel zum Thema Stadt und Gesellschaft in 
Kairo und beteiligt sich zudem aktiv an Stadtentwick-

len Steuern noch immer zentral erhoben, so dass die lokale 
Ebene weder bestimmen kann, wofür und in welcher Höhe sie 
Steuern erheben will, noch wie sie ihre Einnahmen ausgeben 
möchte (TADAMUN, 2015). 

Auch wenn die Greater Cairo Urban Development Strategy 
zwar eine Vielzahl der Hindernisse und Blockaden (inkremen-
tell) adressiert, zeigt sich die reale Stadt- bzw. Flächennut-
zungspolitik Kairos als geradezu widersprüchlich. Während 
der Privatsektor durch die Stadtentwicklungsprojekte und die 
Spekulation mit Boden und Immobilien in der Wüste hohe 
Profite erwirtschaftet (Sims, 2015:  267), gibt die öffentliche 
Hand das dazu notwendige Bauland weiterhin zu einem sehr 
geringen Verkaufpreis sowie steuerfrei bzw. nur sehr gering 
besteuert ab (World Bank, 2006:  18). Damit werden mögliche 
Benefits, die z.  B. für den sozialen Wohnungsbau verwendet 
werden könnten, nicht eingenommen. Andererseits bittet die 
Regierung bei internationalen Geldgebern um Spenden oder 
Darlehen, um Wohnraum für arme Bevölkerungsgruppen 
oder Infrastruktur zu bauen (UN-Habitat, 2014d). Insgesamt 
behindert der zentralistische Staats- und Verwaltungsaufbau 
Ägyptens und die damit verbundene schwache lokale Ebene 
der Städte derzeit die Umsetzung von Planungsinstrumenten 
zur Flächengestaltung.

Transformative Flächennutzungsgestaltung in Kairo 
Eine Änderung in der Flächennutzungsgestaltung könnte 

dazu beitragen, die Urbanisierungsprozesse in Kairo in Rich-
tung Transformation zur Nachhaltigkeit zu lenken. Hierbei 
könnten sich insbesondere die Verknüpfungen mit den Hand-
lungsfeldern Mobilität (Kap. 4.2.2), baulich-räumliche Gestalt 
von Städten (Kap. 4.2.3) sowie Materialien- und Stoffströme 
(Kap. 4.4) positiv auswirken. Die bislang verfolgten Strategi-
en der Stadt bzw. des Staates waren größtenteils erfolglos und 
auch die aktuelle Stadtentwicklungsstrategie wird das Trans-
formationspotenzial urbaner Flächennutzung kaum nutzen 
können. Insbesondere fehlen realistische Umsetzungsstrate-
gien. Damit auch in Kairo die Prinzipien urbaner Flächennut-
zung (Kap. 4.3.2.2) greifen können, müssen lokal angepasste 
Gestaltungsmechanismen (Kap. 4.3.3) entwickelt werden. 
Neben der Suche nach kreativen Instrumenten der Flächen-
nutzungsgestaltung, die vor allem das Gemeinwohl stärker 
berücksichtigen, müsste vor allem das transitorische Moment 
der Reversibilität und Anpassungsfähigkeit von Flächen stär-
ker berücksichtigt werden. Für eine Steuerung der transfor-
mativen Flächennutzung ist zudem eine integrierte, 
gesamtstädtische Strategie, die alle Bevölkerungsgruppen 
einschließt, von Bedeutung. Für die Umsetzung ist zudem 
entscheidend, wie sich in Kairo eine (transformative) urbane 
Governance entwickeln könnte (Kap. 8), die z.  B. die weit ver-
breitete Korruption (Kap. 5.3.2.2, 5.3.2.4) eindämmt. 
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lungsprojekten. Viele NRO haben sich mittlerweile in 
Kairo auch zu größeren Verbünden – wie z.  B. der Egyp-
tian Against Coal oder dem Network of Women’s Rights 
Organisation – zusammengeschlossen, um so vor allem 
gegenüber der Politik stärker auftreten zu können.

5.3.2.5	
Stadtentwicklungsstrategie Kairo 2052 
Nachdem der Stadtentwicklungsplan „Cairo 2050“ 
wegen seiner Fokussierung auf luxuriöse Megapro-
jekte und den damit verbundenen Massenumsiedlun-
gen (Amnesty International, 2011a; Tarbush, 2012) 
stark kritisiert worden war, erarbeitete die Planungs-
behörde GOPP und UN-Habitat im Auftrag des Minis-
try of Housing, Utilities and Urban Development 
(MHUUC) die „Greater Cairo Urban Development Stra-
tegy“ (Cairo 2052), die sie im Jahr 2012 veröffentlich-
ten. Die Vision des künftigen Kairo ist dabei in eine 
nationale Entwicklungsstrategie integriert und stellt die 
Schaffung sozialer Gerechtigkeit, ökonomischer Wett-
bewerbsfähigkeit und Umweltfreundlichkeit der Stadt-
region in den Mittelpunkt. Daneben soll in den nächs-
ten Jahrzehnten die Verbesserung der Lebensqualität, 
der Aufbau einer wissensbasierten Ökonomie, die Ver-
besserung der Umweltbedingungen und des Transport-
systems, die Entwicklung der neuen Städte zu neuen 
Zentren, die Schaffung von Touristenzentren im histo-
rischen Stadtgefüge sowie die Etablierung eines effek-
tiven Governancesystems für das Management der 
Entwicklungsprojekte erreicht werden. Dieses Leitbild 
soll durch verschiedene Strategien im Großraum Kairo 
umgesetzt werden. Insgesamt fokussiert die überarbei-
tete Strategie weniger auf Luxusprojekte und greift die 
Belange der Bevölkerung stärker auf, die nun intensiver 
am Prozess beteiligt werden soll. Der Schwerpunkt der 
Entwicklung soll jedoch weiterhin in den neuen Städten 
liegen – bislang noch ohne Berücksichtigung der Pläne 
zur neuen Capital Cairo, die unabhängig von der Kairo-
Strategie vom Präsidialamt in Auftrag gegeben wurde. 

Auch wenn die Stadtentwicklungsstrategie im Ver-
gleich zur ursprünglichen Vision stärker an den beste-
henden Problemen und Herausforderungen der Stadt 
anknüpft, bleibt abzuwarten, inwieweit die einzelnen 
Projekte die Entwicklung Kairos lenken können. Es 
werden bereits Befürchtungen geäußert, dass z.  B. die 
Beteiligung der Bewohner zur Legitimierung von elitä-
ren Stadtentwicklungsprojekten missbraucht werden 
könnten und es auch weiterhin zu Vertreibungen von 
Bewohnern für die Realisierung von Großprojekten 
kommen könnte (TADAMUN, 2014a).

Aus Sicht des WBGU kann diese Strategie auf-
grund des integrativen Ansatzes jedoch einen wichti-
gen Grundstein zu einer nachhaltigen Entwicklung der 
Stadt legen, der allerdings noch in allen Bereichen der 

natürlichen Lebensgrundlagen, Teilhabe und Eigenart 
weiterentwickelt werden müsste. Auch wenn die Stra-
tegie zwar erste Ansätze zu einem Wechsel von inkre-
mentellen Verbesserungen hin zu einer Gesamtstrategie 
legt, sind diese in ihrer Hebelwirkung zu schwach, um 
Kairos Transformation zur nachhaltigen Stadt gelingen 
zu lassen. Eine der größten Herausforderungen liegt in 
der künftigen Governance des Großraums Kairo. Dabei 
könnten aber gerade die unterschiedlichen Erfahrungen 
aus der dezentralen informellen Governance der unge-
planten Gebiete sowie der zentralistisch-autokratischen 
Governance der neuen Städte helfen, um eine kairo-
spezifische transformative Governance zu entwickeln 
(Kap. 8).

5.3.3	
Fazit

Der Großraum Kairo hat sich in den letzten Jahrzehnten 
dramatisch verändert. Aus der überschaubaren Stadt 
der 1950er Jahre ist eine gigantische Metropolregion 
geworden. Die Regierung hat sich mittlerweile nicht 
nur aus den meisten („ungeplanten“) Stadtgebieten 
zurückgezogen, sondern sucht ihr Heil in einer neuen 
„Smart City“ weit außerhalb der Gouvernatsgrenzen. 
Insofern erscheint die Zukunft des Großraums Kairo 
mehr als ungewiss. Ob und inwiefern beispielsweise die 
notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt wer-
den, um das Transport- und Energiesystem zu moder-
nisieren, ist nicht absehbar. Generell ist zu befürchten, 
dass sich in Folge des Umzugs großer Teile der einkom-
mensstarken Bevölkerungsgruppen in die neue Capital 
Cairo die Lebensbedingungen im bisherigen Stadtgebiet 
eher zum Negativen hin angleichen. Die Aussichten, in 
Kairo durch einen gestaltenden Staat eine Transforma-
tion anzustoßen, sind folglich denkbar schlecht. 

Trotz dieser ungünstigen Ausgangslage birgt aber 
auch Kairo das Potenzial, außerhalb von inkrementel-
len Verbesserungen grundlegende Veränderungen zu 
einer Transformation zu initiieren. Gerade die Erfahrun-
gen, die durch die Entwicklung der Kairoer Stadttypen 
gewonnen wurden, könnten zukünftig genutzt werden, 
um wesentliche Veränderungen anzustoßen. So sind die 
informellen Siedlungen (und informellen Ökonomien) 
in Kairo zwar einerseits Ausdruck politischen Versa-
gens, andererseits zeigen sich hieran aber auch Chan-
cen urbaner Selbstorganisation. Die lokale wie natio-
nale Regierungsebene kann von Good Practices und 
der Flexibilität des informellen Sektors lernen und diese 
sowohl zur Initiierung von Transformationsprozessen 
als auch zur Entwicklung transformativer Governance 
in Kairo nutzen. Die Informalität existiert nicht losge-
löst vom formellen Kontext, sondern besitzt mit diesem 



Kopenhagen: eine am Menschen orientierte Pionierin nachhaltiger Stadtplanung    5.4

249

zahlreiche Berührungs- und Überschneidungspunkte 
(Kasten 5.3-2); diese können weiter ausgebaut wer-
den. Zudem hat Kairo durch die seit Jahrzehnten 
bestehende nationale und internationale Forschung die 
Möglichkeit, Potenziale zu erkennen und zu nutzen – 
vorausgesetzt, der öffentliche Sektor schließt sich an. 
Der öffentliche Sektor ist in Kairo zwar derzeit in seinen 
Kapazitäten limitiert, besitzt aber durchaus das Poten-
zial, bei „richtiger Zielsetzung“ solche Prozesse positiv 
zu verstärken. Bestenfalls kann dieses in einem „urba-
nen Gesellschaftsvertrag“ (Kap. 8.5) für Kairo ausge-
handelt und umgesetzt werden (erste Ansätze zeigten 
sich z.  B. mit dem Egyptian Urban Forum; Kap. 5.3.2.4). 
Allerdings sind diese Entwicklungen derzeit durch 
sich verschärfende Teilhabedefizite massiv gefährdet. 
Sofern es gelingt, die Teilhabe der Bevölkerung stark 
auszubauen und die existierenden Ansätze progressi-
ver Stadtentwicklungsstrategien weiterzuentwickeln, 
könnte auch in Kairo die Transformation zur Nachhal-
tigkeit gelingen. Dabei sind auch in Kairo Reversibilität 
und Anpassungsfähigkeit als Prinzipien der Stadtent-
wicklung (Kap. 4.2–4.4) einzubeziehen, damit auf dem 
Weg zur Transformation negative Pfadabhängigkeiten 
vermieden werden können. 

5.4
Kopenhagen: eine am Menschen orientierte 
Pionierin nachhaltiger Stadtplanung 

Im Jahr 2015 gehörte Dänemark das dritte Mal in Folge 
zu den bestplatzierten Ländern im World Happiness 
Report (Helliwell und Sachs, 2015). Die Hauptstadt 
Kopenhagen, die in Umfragen häufig als lebenswerteste 
Stadt der Welt gewählt wird (z.  B. Award der Zeitschrift 
Monocle 2014), hat dieses Ergebnis vermutlich beför-
dert. Wenn im europäischen Raum gute Beispiele für 
eine am Menschen orientierte, nachhaltige Stadtpla-
nung gesucht werden, so werden häufig Kopenhagens 
innovative Verkehrs- und Raumplanungsstrategien 
genannt. Auch der WBGU sieht Kopenhagen in vie-
lerlei Hinsicht als Vorreiter und Orientierungsbeispiel. 
Kopenhagen weist Merkmale einer typischen (west-)
europäischen Metropole auf, die sich seit vielen Jahr-
hunderten entwickelt hat, nach wie vor wächst und sich 
durch eine starke Governance auszeichnet. Daher eig-
net sich diese Stadt, um Transformationspfade aufzu-
zeigen, von denen andere Städte mit ähnlichen Grund-
mustern und ‑voraussetzungen lernen können. 

Kopenhagen ist ein Beispiel für reife Städte in Indus-
trieländern, die vor der Herausforderung stehen, nicht 
nachhaltige Pfadabhängigkeiten zu durchbrechen, ihre 
Auswirkungen auf den Klimawandel zu begrenzen und 
sich – wie im Beispiel Kopenhagen als Küstenstadt – 

an mögliche Folgen des Klimawandels anzupassen. 
Kopenhagen hat sich dazu ambitionierte Ziele gesetzt, 
wie das Erreichen von Klimaneutralität bis zum Jahr 
2025 als weltweit erste Stadt (Kap. 5.4.2). In Kopenha-
gen sind gute Voraussetzungen für eine Transformation 
zur Nachhaltigkeit erkennbar: So setzt sich die Stadt 
lokale Ziele (z.  B. Förderung nachhaltiger Mobilität, 
Inklusionsziele, Förderung von Diversität) und Ziele im 
Sinne eines Beitrags zur globalen Transformation (z.  B. 
CO2-Reduktionsziele, Engagement in Städtenetzwer-
ken, Abkehr von städtischen Investitionen in fossile 
Energieträger). 

Darüber hinaus ist Kopenhagen ein Beispiel für 
gute Governance einer „starken Regierung“, für die die 
Beteiligung und Befähigung der Bürger eine wichtige 
Rolle spielt. Bottom-up-Aktivitäten werden in Kopen-
hagen häufig toleriert, zum Teil sogar aktiv von der 
Stadtverwaltung gefördert. 

Zugleich kann am Beispiel Kopenhagens verdeut-
licht werden, dass ein hohes ökologisches Ambitions-
niveau zu Zielkonflikten führt. Trotz hoher Ambitionen 
und guter Ansätze bestehen weiterhin Herausforderun-
gen im Hinblick auf den vom WBGU vorgeschlagenen 
normativen Kompass und die Große Transformation, 
die auch Rückschläge und nicht intendierte Nebenfol-
gen mit sich bringen können. 

5.4.1	
Von der Wikingersiedlung zur Metropolregion

Die einstige Wikingersiedlung Kopenhagen, heute 
räumlich auf den Inseln Seeland und Amager gelegen, 
ist seit dem 13. Jahrhundert die Hauptstadt Dänemarks 
(Statistics Denmark, 2015). Kopenhagen wird heute in 
räumliche Einheiten wie „Metropolregion“, „Haupt-
stadtregion“ und „Hauptstadt“ abgegrenzt. Die Metro-
polregion umfasst die Städte Kopenhagen und Frede-
riksberg sowie fünf weitere ehemalige Verwaltungsein-
heiten (OECD, 2009). Sie hatte im Jahr 2009 2,4 Mio. 
Einwohner, 44  % der dänischen Gesamtbevölkerung 
(OECD, 2009). Aus der national-administrativen Pers-
pektive ist die Metropolregion allerdings keine Verwal-
tungseinheit. Die Hauptstadtregion, in der 1,77 Mio. 
Menschen leben (Citypopulation, 2015), umfasst mit 
Kopenhagen 29 Kommunen. Am 1. Januar 2014 hatte 
die Stadt Kopenhagen 728.243 Einwohner auf einer 
Fläche von 179,3 km². Dies entspricht einer Bevölke-
rungsdichte von mehr als 4.000 Personen pro km² (Sta-
tistics Denmark, 2014: Tabelle 399).

Im Jahr 2009 verfügte Kopenhagen über die besten 
Universitäten des Landes (OECD, 2009). Die Metropol-
region ist durch eine dienstleistungsorientierte Wirt-
schaft (z.  B. High-Tech-Firmen) geprägt (OECD, 2009). 
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Grenzüberschreitende wirtschaftliche Zusammenarbeit 
wird durch Infrastrukturen – wie etwa die Øresundbrü-
cke zwischen Kopenhagen und Malmö (Schweden) – 
gewährleistet. Die Lage am Øresund sowie ein hoher 
Anteil an Grün- und Erholungsräumen (Kap. 5.4.5; 
Abb. 5.4-1) eröffnet für die Stadtbevölkerung eine 
potenziell hohe Aufenthalts- und Lebensqualität.

5.4.2	
Transformation in Kopenhagen: Offenheit für 
Experimente und Innovationen

Kopenhagen ist aus der WBGU-Transformationsper
spektive ein gutes Beispiel für eine europäische Stadt, 
die sich der Herausforderung einer Transformation zur 
Nachhaltigkeit stellt, sich ambitionierte Ziele setzt und 
erfolgversprechende Ansätze aufweist. 

Im Hinblick auf die Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen (Kap. 3.3) verfolgt Kopenhagen das 
Ziel, bis zum Jahr 2025 als weltweit erste Hauptstadt 
klimaneutral zu werden (City of Copenhagen, 2012). 
Das Ziel der Klimaneutralität entspricht allerdings noch 
nicht dem Ziel einer Absenkung der CO2-Emissionen 
auf Null, was aus Sicht des WBGU bis spätestens 2070 
weltweit anzustreben ist (Kap. 3.3.1). Den Plänen der 
Stadt zufolge wird Kopenhagen auch nach 2025 noch 
CO2 emittieren, vor allem im Verkehrssektor. Klimaneu-
tralität soll erreicht werden, indem Kopenhagen Strom 
aus erneuerbaren Energien in andere Teile Dänemarks 
liefert, wo er Strom aus der Nutzung fossiler Energie-
träger ersetzt. Die dort erzielten Emissionsminderun-
gen rechnet sich Kopenhagen dann als Kompensation 
für die noch verbleibenden innerstädtischen Emis-
sionen an (City of Copenhagen, 2012). Diese Art der 
Kompensation ist allerdings nur für eine Übergangszeit 
möglich, denn bis 2035 möchte Dänemark den gesam-

ten Strom- und Wärmesektor dekarbonisieren (City of 
Copenhagen, 2012). Aus WBGU-Perspektive sollte die 
Stadt Strategien entwickeln, die nach 2025 verbleiben-
den innerstädtischen Emissionen real auf Null abzusen-
ken. Dennoch ist Kopenhagens Zielsetzung im weltwei-
ten Vergleich als herausragendes urbanes Etappenziel 
auf dem Weg zu Nullemissionen (d.  h. Einstellung der 
CO2-Emissionen aus fossilen Quellen) zu werten. Par-
allel dazu hat sich die dänische Regierung verpflich-
tet, bis 2050 die Energieversorgung des gesamten Lan-
des unabhängig von fossilen Energieträgern und ohne 
Rückgriff auf Kernkraftwerke zu gewährleisten (Danish 
Government, 2011). Konkretisiert werden diese Ziel-
setzungen durch das dänische Klimaschutzgesetz aus 
dem Jahr 2014, das zwar keine konkreten CO2-Reduk-
tionsziele vorgibt, aber einen regulatorischen und ins-
titutionellen Rahmen schafft, u.  a. mit der Einsetzung 
eines Klimarats (Dänisches Klimaschutzgesetz, 2014; 
Schlacke, 2016). Kopenhagen hat sich zudem dazu ent-
schlossen, eine Strategie zu entwickeln, um nicht mehr 
in fossile Energieträger zu investieren und bestehende 
Investitionen in Öl, Kohle und Gas zu beenden (divest-
ment) (Mattauch 2015).

Ansätze politischer Teilhabe in Kopenhagen reichen 
von gesetzlich fixierten Formen der Beteiligung bis 
zu kreativen informellen Prozessen, so dass von einer 
Art „transformativer Beteiligungskultur“ gesprochen 
werden kann (Agger, 2010:  542; Holm und Kamara, 
2001:  59  ff.; Gottschalk, 1984). 

Bei den Lebenshaltungs- und Wohnkosten las-
sen sich am Beispiel Kopenhagens Herausforderun-
gen benennen. So haben die städtebaulichen Aufwer-
tungen zu einer Preissteigerung und Verdrängung von 
Haushalten mit geringem Einkommen geführt. Dem 
versucht die Stadt mit ambitionierten, sozialpolitischen 
Maßnahmen und der Bekämpfung von Ungleichheit zu 
begegnen. Kulturelle Diversität und Inklusion von Mig-
ranten und Menschen mit unterschiedlichem kulturel-
lem Hintergrund nehmen hierbei einen hohen Stellen-
wert ein. Dies ist vor dem Hintergrund der momentan 
zu beobachtenden, eher gegenläufigen nationalen Poli-
tik in Dänemark bemerkenswert. 

Auch in Bezug auf die Stadtplanung und ‑entwick-
lung zeigt Kopenhagen Besonderheiten: Die Abkehr 
von der autofreundlichen Stadtplanung, die städtebau-
lichen Experimente zur Förderung des Radverkehrs und 
das Zulassen von Besonderheiten und Idiosynkrasien 
wie die Freistadt Christiania sind nur einige Beispiele. 
Die Eigenart der Stadt Kopenhagen besteht vor allem 
darin, dass sie eigene Wege geht und hierbei für Expe-
rimente und Innovationen offen ist.

Abbildung 5.4-2 zeigt überblicksartig die Ansätze 
des Transformationsprozesses in Kopenhagen in den 
drei Dimensionen des normativen Kompasses des WBGU.

Abbildung 5.4-1
Belebter Außenraum vor der Dänisch Königlichen Bibliothek 
in Kopenhagen.
Quelle: Naotake Murayama/flickr
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Im Folgenden werden für die drei Dimensionen des 
normativen Kompasses – Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen, Teilhabe und Eigenart (Kap. 3) – 
Charakteristika, Problemlagen und Lösungsstrategien 
Kopenhagens beschrieben und bewertet. 

5.4.3	
Natürliche Lebensgrundlagen: Good Practices 
mit Zusatznutzen 

Kopenhagen stellt sich der Herausforderung, nicht 
nachhaltige Pfadabhängigkeiten zu durchbrechen. 
Zum einen will die Stadt ihren Beitrag zum Klimawan-
del begrenzen, zum anderen sieht sie sich als am Meer 
gelegene Stadt gezwungen, sich an die möglichen Aus-
wirkungen des Klimawandels anzupassen. Schließlich 
ist Kopenhagen herausgefordert, einen innovativen 
Umgang mit dem Verbrauch von Ressourcen zu finden. 

Abbildung 5.4-3 zeigt alle vom WBGU im Hinblick 
auf die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 
ausgewerteten Ziele und Instrumente Kopenhagens 
auf einen Blick. Für die drei Teilziele, CO2-Reduktion 

bis 2025, Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und 
Anpassung an klimawandelbedingte Auswirkungen, 
werden die jeweiligen Instrumente mit Beispielen illus-
triert. Der Schwerpunkt der Kopenhagener Maßnah-
men liegt im Bereich der Zielerreichung des Redukti-
onsziels bis zum Jahr 2025.

5.4.3.1	
Planetarische Leitplanken: Klima und Ressourcen
Kopenhagen gilt als beispielhaft bei der Bekämpfung 
des Klimawandels. Die Stadt selbst gab im Jahr 2012 
eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen seit 
1990 von 40  % an (City of Copenhagen, 2012).

Erklärtes Ziel ist es, Klimaneutralität bis zum Jahr 
2025 zu erreichen (City of Copenhagen, 2012; zur 
Bewertung des Begriffs aus WBGU-Perspektive: 
Kap. 5.4.2). Hierzu muss die Stadt weniger Energie ver-
brauchen und erneuerbare Energie dergestalt erzeugen, 
dass die weiterhin entstehenden Emissionen, z.  B. durch 
Verkehr oder Transport, mit dem Überschuss der erneu-
erbaren Energie verrechnet werden können, sofern 
dieser in anderen Teilen Dänemarks Strom aus fossiler 
Energienutzung ersetzt (City of Copenhagen, 2012:  5). 

Abbildung 5.4-2
Transformationsprozess in 
Kopenhagen. Kopenhagen 
ist ein Beispiel für einen 
bereits begonnenen 
Prozess der Transformation 
zur Nachhaltigkeit. 
In den Bereichen der 
Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen und 
Teilhabe als Dimensionen 
des normativen Kompasses 
(Kap. 3) lassen sich positive 
Ansätze feststellen, wie 
beispielsweise das Ziel der 
Klimaneutralität bis zum 
Jahr 2025 oder die Vielzahl 
gesetzlich vorgeschriebener 
Beteiligungsprozesse. Diese 
schlagen sich über ein 
grünes und pluralistisches 
Image in der dritten 
Dimension des Kompasses 
nieder, der Eigenart. Dies 
ist nur eine der möglichen 
Wechselwirkungen zwischen 
den drei Dimensionen. 
So kann beispielsweise 
dieses Image wiederum die 
Erreichung der Ziele der 
Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen fördern, 
ebenso wie die politische 
Teilhabe.
Quelle: WBGU
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Auf dem Weg zu diesem Etappenziel ergreift die Stadt 
eine Vielzahl von Maßnahmen in den Bereichen Ener-
giegewinnung, Verteilung dieser Energie, Verkehr und 
Transport sowie Bauen und Planen. Der WBGU fokus-
siert im Folgenden auf einige besonders relevante Maß-
nahmen. 

Klimaschutzmaßnahmen in Kopenhagen: 
Fernwärme und Verkehrsmanagement 
Seit den 1920er Jahren verfügt Kopenhagen über ein 
Fernwärmesystem, das seit den 1970er Jahren umge-
stellt wird, um die Stadt unabhängig von fossilen Ener-
gieträgern zu machen (City of Copenhagen, 2014a) und 
das weltweit Vorbildcharakter hat (UNEP, 2015:  72). 
Beispielsweise wird durch Müllverbrennung generierte 
Wärme oder Abwärme anderer Anlagen durch das Fern-
wärmenetz in 97  % der Haushalte gepumpt. Allerdings 
ist das System mit fast einem Viertel der Energieträger 
aus Kohle und weiteren 13  % aus Öl und Gas (Stand 
2010) noch nicht unabhängig von fossilen Energieträ-
gern (Tab. 5.4-1). 

Neben der Einsparung von CO2-Emissionen im Ver-
gleich zu konventionellem Heizen mit Öl oder Gas (z.  B. 
individuelle Ölheizung) sind weitere Vorteile dieses 
Systems, dass es hocheffizient und ein für die Bevöl-
kerung kostengünstiges Heizsystem ist (City of Copen-
hagen, 2014a; UNEP, 2015:  10). Langfristig sollte das 
System vollständig auf fossile Energieträger verzich-

ten: Hierzu soll zukünftig auf Kraft-Wärme-Kopplung 
sowie Biogas und Biomasse gesetzt werden (City of 
Copenhagen, 2014a:  32). Biomasse kann allerdings 
Landnutzungskonkurrenzen verstärken und so direkt 
und indirekt zu Problemen für die Ernährungssicher-
heit und den Naturschutz beitragen (WBGU, 2008). Teil 
der langfristigen Strategie Kopenhagens für das Fern-
wärmesystem ist die Nutzung von Erdwärme (City of 
Copenhagen, 2014a:  32). 

Komplementär zum Fernwärmesystem wurden zwei 
Fernkältesysteme eingerichtet, die im Sommer die 
überschüssige Wärme aus den Heizsystemen nutzen. 
Im Vergleich zu den sonst üblichen Klimaanlagen ver-
braucht das Fernkältesysteme 80  % weniger Elektrizität 
und verursacht 70  % weniger CO2-Emissionen (City of 
Copenhagen, 2014a). 

Ein besonderes Merkmal der Stadt ist das weitrei-
chend ausgebaute Netz von Fahrradwegen (OECD, 
2009:  100; Pucher und Buelher, 2007). Der Anteil der 
Pendler, die ihr Fahrrad für den Weg zur Arbeitsstätte 
oder beispielsweise Universität nutzten, lag in den Jah-
ren 2006–2012 bei etwa 35  % und soll zum Jahr 2015 
auf 50  % steigen (OECD, 2009:  100; City of Copenha-
gen, 2014a). Im Jahr 2014 lag dieser Anteil nach Anga-
ben der Stadt bereits bei 45  % (City of Copenhagen, 
2015c). Hierfür werden Anreize gesetzt, indem z.  B. 
der Übergang zwischen Radwegen vereinfacht wird 
(„no-missing-link-strategy“) oder durch Ampelanlagen 
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Abbildung 5.4-3
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen in Kopenhagen. Die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen wird durch 
mehrere Teilziele konkretisiert, wie beispielsweise die Minimierung des Ressourcenverbrauchs oder die CO2-Reduktion bis 2025. 
Zur Zielerreichung werden Instrumente wie das Abfallmanagement oder die Planung und Steuerung von Transport eingesetzt, 
die sich wiederum in konkreten Maßnahmen wie dem Recycling oder dem Intelligent Traffic System niederschlagen. 
Quelle: WBGU
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eine „grüne Welle“ für Fahrräder gewährleistet wird.
Im Bereich der Infrastrukturen stellte die OECD im 

Jahr 2009 Defizite bei der Staureduzierung und der 
Erreichbarkeit der Stadt Kopenhagen von außerhalb 
fest (OECD, 2009:  24). Zur Verbesserung der Stau- und 
Emissionsproblematik schuf die Stadt ein integriertes 
Mobilitätssystem, das die Nutzung von und den Wech-
sel zwischen verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln 
wie Bus, Zug und Metro vereinfachen sollte. Bis 2025 
sollen durch die Erhöhung des Fahrradfahreranteils, 
neue Treibstoffe und Antriebe für Kraftfahrzeuge, das 
öffentliche Verkehrssystem sowie das „Intelligent Traffic 
Management System“ (ITS) weitere CO2-Emissionen ein-
gespart werden (City of Copenhagen, 2015a). Beispiels-
weise werden die Ampeln für Busse so geschaltet, dass 
diese weniger Stopps einlegen müssen (City of Copen-
hagen, 2015a). Neben der Reduzierung von Emissionen 
verspricht sich die Stadt durch die Transport- und Ver-
kehrsstrategie eine Steigerung der Lebensqualität sowie 
eine verbesserte Gesundheit ihrer Stadtbewohner (City 
of Copenhagen, 2014a). Bereits im Jahr 2009 waren etwa 
72  % der möglichen Aktivitäten in Kopenhagen (Teile der 
Metropolregion unter Einbeziehung der Hauptstadtre-
gion) in fußläufiger Nähe einer Station des öffentlichen 
Nahverkehrs gelegen (Scheurer, 2010; Tab. 1). Den Bür-
gern soll durch verschiedene Anreize die Nutzung der 
weniger emissionsintensiven öffentlichen Verkehrsmit-
tel so einfach wie möglich gemacht werden. So gibt es 
mittlerweile umfassende Möglichkeiten, Fahrräder an 
Haltestellen zu parken, ein einziges Ticket gilt für alle 
öffentlichen Verkehrsmittel und es gibt laufend Online-
Informationen über mögliche Verspätungen sowie Alter-
nativen für die gewählte Strecke (City of Copenhagen, 
2014a). 

Anpassung an den Klimawandel 
Mit fortschreitendem Klimawandel besteht aufgrund der 
Lage der Stadt Kopenhagen an der Ostsee ein größe-
res Risiko für Sturmfluten und Extremwetterereignisse 

(OECD, 2009:  100). Die Stadt hat ein Klimaanpassungs-
konzept entwickelt, das die Herausforderungen bewer-
tet, die mit fortschreitendem Klimawandel auf die Stadt 
zukommen könnten, wie stärkere Niederschläge, Mee-
resspiegelanstieg, Anstieg der Durchschnittstemperatu-
ren und Hitzeinseleffekte (City of Copenhagen, 2011). 
Für die einzelnen Herausforderungen werden in dem 
Anpassungskonzept konkrete Lösungsstrategien entwi-
ckelt. So soll z.  B. auf lange Sicht das Mischsystem von 
Abwasser und Regenwasser in ein Trennsystem umge-
baut werden, kurzfristig sollen öffentliche Grünflächen 
zur Ableitung des Extremniederschlags genutzt wer-
den (Haghighatafshar et al., 2014:  166). Ein Sturm mit 
Starkregen im Jahr 2011, bei dem u.  a. wichtige Infra-
strukturen beschädigt wurden, führte dazu, dass die 
Stadt zusätzlich den „Cloudburst Management Plan“ 
erließ, der u.  a. vorschreibt, wie Extremniederschläge 
zusätzlich über Straßen abgeleitet werden (Haghigha-
tafshar et al., 2014:  166). Mit St. Kjeld hat Kopenha-
gen damit begonnen, das erste Viertel baulich derart 
umzuwandeln, dass es resilient gegen die für Kopenha-
gen befürchteten Folgen des Klimawandels ist. Die Bau-
maßnahmen beinhalten z.  B. die Umwandlung asphal-
tierter Straßenflächen in Grünflächen (City of Copen-
hagen, 2013a, b). 

Ressourcen: Abfallmanagement 
Die OECD hielt in ihrer Studie im Jahr 2009 fest, dass 
32  % des Kopenhagener Abfalls bereits wiederverwertet 
wurden (OECD, 2009:  97). Ziel der Stadt es, den Anteil 
des bisher noch verbrannten Abfalls auf solche Abfälle 
zu reduzieren, die nicht wieder genutzt oder recycelt 
werden können (City of Copenhagen, 2014a). Hierzu 
wurde ein Plan zum Ressourcen- und Abfallmanage-
ment bis zum Jahr 2018 erstellt. Im Jahr 2018 sollen 
45  % des Haushaltsabfalls recycelt werden, bis zum Jahr 
2050 soll die Stadt zur „zero waste city“ werden (City 
of Copenhagen, 2014a).

Tabelle 5.4-1
Energieträger für die Fernwärmeversorgung Kopenhagens im Jahr 2010.
Quelle: European Green Capital, 2015

Quelle GWh [  %]

Holzpellets 		  477 	 11

Stroh 		  217 	 5

Abfall (regenerativer Anteil) 	1.693 	 39

Abfall (fossiler Anteil – Kunststoff) 		  434 	 10

Kohle 		  998 	 23

Öl und Diesel 		  260 	 6

Erdgas 		  304 	 7

Gesamt 	4.340 100
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5.4.3.2	
Lokale urbane Umweltprobleme: Verbesserungs-
potenzial bei der Luftverschmutzung
Luftverschmutzung ist immer noch ein Problem in 
Kopenhagen. Die Konzentration von Schwefel in der 
Luft ist im OECD-weiten Vergleich zwar niedrig, aller-
dings sind die Konzentrationen von Stickoxiden und 
Feinstaub vergleichsweise hoch (OECD, 2009:  24, 
95; Kap. 2.3.4.1). Ursächlich sind der Verkehrssektor 
und das Verbrennen von Holz (OECD, 2009:  95). Der 
„Danish Ecological Council“ stellte fest, dass Däne-
mark und Kopenhagen die Anforderungen der Europä-
ischen Union für die Luftqualität (Richtlinie 2008/50/
EG) oder nationale Emissionshöchstmengen (Richtli-
nie 2001/81/EG) nicht vollständig erfüllen (Danish 
Ecological Council, 2014:  6,  18). Der EU-Grenzwert 
für Stickstoffdioxid wird beispielsweise überschritten. 
In Kopenhagen wurden bereits im Jahr 2007 Niedrig
emissionszonen (low emission zones) eingeführt, deren 
Effekt durch den Danish Ecological Council allerdings 
als gering eingeschätzt wurde (Danish Ecological Coun-
cil, 2014:  22). Der Rat empfiehlt u.  a. verschiedene Par-
tikelfilter und Altersgrenzen für Kraftfahrzeuge einzu-
führen (Danish Ecological Council, 2014:  26). Derartige 
inkrementelle Schritte können aus Sicht des WBGU 
zwar hilfreich für eine Zwischenlösung sein, sollten 
aber um eine transformative Perspektive ergänzt wer-
den (Kap. 4.2.2).

Diese ist auf nationaler Ebene vorhanden: Die nati-
onale Strategie Dänemarks (Danish Government, 2011) 
formuliert auch für den Verkehrssektor den grundsätzli-
chen Anspruch eines Ausstiegs aus der Nutzung fossiler 
Energieträger, der erhebliche Zusatznutzen im Bereich 
der Luftreinhaltung hätte. Allerdings schränkt sie die-
sen Anspruch gleichzeitig mit Verweis auf die unklare 
technologische Umsetzbarkeit ein. Die Stadt Kopenha-
gen greift diesen grundsätzlichen Anspruch nicht auf, 
sondern rechnet und plant weiterhin mit einem erheb-
lichen Anteil an fossilen Energieträgern im Verkehrsbe-
reich (Kap. 5.4.2).

5.4.3.3	
Relevante Akteure für die Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen
Stärkster Akteur in Bezug auf die natürlichen Lebens-
grundlagen ist in Kopenhagen die öffentliche Hand, 
insbesondere die Stadtregierung und Stadtverwaltung. 
Liegen bestimmte Maßnahmen im Kompetenzbereich 
der Nationalregierung, wie beispielsweise die Erstel-
lung der nationalen Dekarbonisierungsstrategie, so 
entscheidet diese Ebene durch Gesetzgebung. Gleiches 
gilt für die genannten Maßnahmen der EU. Die hier-
aus resultierenden Planungsaufgaben müssen von der 
Stadt umgesetzt werden. Die Stadtbewohner werden 

in die Planungen der Stadt einbezogen bzw. an ihnen 
beteiligt (Kap. 5.4.4).

5.4.4	
Teilhabe: Förderung durch ausgeprägte 
Steuerung 

Der WBGU differenziert zwischen substanzieller, öko-
nomischer und politischer Teilhabe als den drei Dimen-
sionen von Teilhabe (Kap. 3.4). Substanzielle Teilhabe 
beschreibt den Zugang zur Befriedigung von Grundbe-
dürfnissen der Menschen (z.  B. Zugang zu Ressourcen, 
Infrastruktur, Dienstleistungen und Bildung). Ökono-
mische Teilhabe schließt aus Sicht des WBGU insbeson-
dere die Integration der Bewohner einer Stadt in den 
Arbeitsmarkt ein. Politische Teilhabe setzt sich insbe-
sondere aus Wahl-, Informations- und Mitwirkungs- 
sowie Beschwerde- und Klagerechten zusammen. 
In Gegensatz zum Bereich der Erhaltung natürlicher 
Lebensgrundlagen verfolgt Kopenhagen im Bereich 
Teilhabe keine einzelne, stringente Strategie. Vielmehr 
führen ganz unterschiedliche Maßnahmen zur Gewähr-
leistung (oder in Einzelfällen Nicht-Gewährleistung) 
der WBGU-Kategorien substanzieller, ökonomischer 
und politischer Teilhabe. Ökonomische Teilhabe ist für 
die Kopenhagener Bürger weitestgehend gewährleis-
tet, denn der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit steht 
nach Analysen der OECD kaum ökonomische Ungleich-
heit entgegen (OECD, 2009:  14). Im Bereich der subs-
tanziellen Teilhabe ist der Zugang zur Grundbedürfnis-
sicherung nach Ansicht des WBGU entscheidend: Auch 
hier gewährleistet Kopenhagen einen hohen Standard, 
allerdings sollten die Bildungschancen sowie die Chan-
cen auf Zugang zu Wohnraum für alle Kopenhage-
ner Bürger verbessert werden (Kap. 5.4.4.1). Kopen-
hagener können alle vom WBGU geforderten politi-
schen Teilhaberechte wahrnehmen, wobei im Bereich 
der Mitwirkungsrechte ein gewisser Spielraum besteht, 
z.  B. was die aktive Mitgestaltung von Entscheidungen 
betrifft.

Ebenso wie bei der Erhaltung natürlicher Lebens-
grundlagen ist auch im Bereich der Teilhabe die Stadt 
Kopenhagen selbst ein starker Akteur, da sie einen 
Großteil der faktischen Voraussetzungen zur Teilhabe 
in allen drei Teilbereichen schafft und die rechtlichen 
Voraussetzungen für Teilhabe umsetzt.

5.4.4.1	
Substanzielle Teilhabe: Ungleichheit bei Wohnen, 
Bildung und Gesundheit 
Kopenhagen steht für ein hohes Maß an Grundbedürf-
nissicherung für seine Bewohner. Diese Grundbedürf-
nisse umfassen u.  a. den Zugang zu technischer und 
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sozialer Infrastruktur und zu städtischen Dienstleistun-
gen (Wasser, Gesundheit, Boden und Wohnraum, sau-
bere Luft, Bildung sowie Mobilität). 

Allerdings sind die Wohnungspreise und Mieten in 
den Jahren 1995 bis 2006 erheblich gestiegen; Däne-
mark hat im EU-weiten Vergleich die höchsten Wohn-
kosten in Bezug zum Einkommen (29  % des Einkom-
mens; IW Köln, 2012; OECD, 2009:  24). Diesen Preis-
steigerungen versucht die Stadt mit sozialpolitischen 
Maßnahmen und der Bekämpfung von Ungleichheit zu 
begegnen. Die Inklusion von Migranten und Menschen 
mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund nimmt 
hierbei einen hohen Stellenwert ein. Das Inklusions-
barometer zeigt für 2014, dass die Stadt vor allem in 
Bezug auf die Arbeitslosigkeit (Verteilung von Arbeit 
auf unterschiedliche Gruppen) und die Zahl an Empfän-
gern öffentlicher Leistungen Fortschritte gemacht hat, 
während der Zustand bei anderen Zielen, z.  B. Förderung 
von Beteiligung und Bekämpfung von Armut, stagniert 
und im Hinblick auf die Beseitigung von Ungleichheit 
bei der Bildung sogar Rückschritte gemacht wurden 
(Inklusionsbarometer, 2014). Auch die OECD konsta-
tierte große Unterschiede zwischen der Leistung von 
Dänen und ausländischen Schülern im dänischen Schul-
system (OECD, 2009:  68). Die Schulabbruchquoten 
unter ausländischen Schülern sind in Dänemark höher 
als die der Dänen (OECD, 2009:  68). Obwohl Kopenha-
gen im Bereich räumlicher Segregation im Vergleich mit 
anderen (insbesondere US-)Städten noch moderat aus-
fällt, ist die Segregation im Bildungsbereich sehr hoch 
(Schindler-Rangvid, 2007). Vor allem Kinder mit Mig-
rationshintergrund haben schlechteren Zugang zu Bil-
dung, auch wenn sie in ähnlichen Quartieren wohnen 
wie Kinder dänischer Herkunft. Der Anteil von Migran-
ten an unteren Einkommensgruppen nimmt zu (Larsen 
und Hornemann Möller, 2013). Auch wenn die Mittel-
schicht in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist, 
beträgt der Anteil armer Bevölkerungsgruppen noch ca. 
20  % an der Gesamtbevölkerung. 

Grünräume sind in Kopenhagen ungleich verteilt 
und vor allem in den Stadtteilen mit einer hohen Bevöl-
kerungsdichte liegt der Prozentsatz an Grünräumen 
häufig unter dem gesamtstädtischen Durchschnitt von 
29  %. Die Stadtverwaltung Kopenhagens hat sich zum 
Ziel gesetzt, die grünste Hauptstadt Europas zu werden 
(OECD, 2009) und konkrete Ziele für die Bereitstellung 
von Grünraum zur Erholung für die Bevölkerung verab-
schiedet: 90  % der Kopenhagener Bevölkerung sollten 
bis 2015 in der Lage sein, in weniger als 15 Minuten zu 
Fuß zu einem Park, einem Strand, zu natürlichen Flä-
chen oder einem Schwimmbad zu gelangen (Europä-
ische Kommission, 2014). 2007 wurde dies für 60  % 
der Kopenhagener Bevölkerung erreicht. Im Jahr 2007 
besuchten Kopenhagener jeden zweiten Tag einen die-

ser Orte, um im Durchschnitt eine Stunde dort zu blei-
ben (OECD, 2009). Die Besuche in Stadtparks, natür-
lichen Flächen, Meer, Schwimmbädern und Stränden 
von Kopenhagenern sollten ebenfalls bis 2015 verdop-
pelt werden (Europäische Kommission, 2014).

5.4.4.2	
Politische Teilhabe: Mehrebenensystem mit 
Beteiligungskultur 
Für den Bereich der individuellen politischen Teilhabe 
schlägt der WBGU vor, dass jeder Stadtbewohner das 
Recht haben sollte, sich persönlich oder mittels eines 
gewählten Vertreters über solche urbanen Sachver-
halte, die ihn/sie betreffen oder an denen er/sie ein 
Interesse hat und die im örtlich-kommunalen Kompe-
tenzbereich zu verorten sind, zu informieren und die-
ses Recht geltend machen zu dürfen. Darüber hinaus 
sollten Stadtbewohnerinnen das Recht haben, an die-
sen Entscheidungsprozessen durch aktive Teilhabe mit-
wirken zu können.

Verschiedene Aspekte von guter (urbaner) Gover-
nance bilden aus Sicht des WBGU die Rahmenbedin-
gungen, um diese Rechte individueller politischer Teil-
habe gewährleisten zu können (Kap. 2.5.5). Wie jede 
andere Stadt ist Kopenhagen Teil eines (Mehrebenen-)
Systems von Governance (Abb. 5.4-4). Kopenhagen ist 
ein Beispiel dafür, wie lokale Akteure, vor allem Stadt-
regierungen – trotz oder gerade wegen ihrer Einbin-
dung in nationale und supranationale rechtliche, wirt-
schaftliche und politische Zusammenhänge – indivi-
duelle politische Teilhabe nicht nur eröffnen, sondern 
fördern und stärken können. Insofern werden zunächst 
die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen 
Kopenhagens vorgestellt, sodann werden die gewähr-
leisteten Teilhaberechte unter Berücksichtigung der 
Rolle von spezifischen lokalen Akteuren, insbesondere 
Stadtregierung und -verwaltung, vorgestellt. 

Kopenhagen im Mehrebenensystem der Governance 
Internationale Verträge, sowie europäische, nationale 
und regionale Gesetzgebung wirken auf Kopenhagen 
ein. Die Stadt selbst wird über ihr Engagement in inter-
nationalen Städtenetzwerken zum Akteur (Kap. 5.4.6). 
Das Leben und die dahinterstehenden (politischen) Ent-
scheidungen in der Stadt werden wiederum durch viele 
Akteure geprägt – von kommunaler Regierung und Ver-
waltung bis hin zu Stadtbewohnern und Immobilien-
wirtschaft als nicht hoheitliche Akteure (Abb. 5.4‑4). 

Mit der 1988 ratifizierten Europäischen Charta 
der kommunalen Selbstverwaltung des Europarates 
(European Charter of Local Self-Government, 1985) 
hat sich Dänemark völkerrechtlich verpflichtet, die 
kommunale Eigenständigkeit zu wahren (Greve, 2012). 
Die Charta verpflichtet u.  a. zum Aufbau angemesse-
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ner Verwaltungs- sowie Finanzkapazitäten. Der letzte 
Monitoring-Bericht bewertet die dänische Verwaltungs-
reform aus dem Jahr 2007, die Einbeziehung der Kom-
munen in sie direkt betreffende Belange und die lokale 
Bürgerbeteiligung als vorbildlich (CLRAE, 2013). Verbes-
serungsbedarf bestünde in Bezug auf eine klarere kom-
munale Kompetenzabgrenzung und eine hinreichende 
wie faire kommunale Finanzausstattung (CLRAE, 2013).

Als Mitglied der Europäischen Union ist Dänemark 
zusätzlich an die EU-Rechtsakte gebunden und hat diese 
gegebenenfalls in nationales Recht zu transformieren. 
Dies betrifft z.  B. die primärrechtliche Zusicherung der 
Achtung des Rechts auf kommunale Selbstverwaltung 
(Art. 4 Abs. 2 EUV) oder das Subsidiaritätsprinzip (Art. 
5 Abs. 3 EUV).

Die dänische Verfassung setzt die Existenz von 
Kommunen voraus (LGDK, 2009) und einige öffentli-
che Aufgaben werden unter staatlicher Aufsicht an die 
Kommunen übertragen (NYU, 2015; CIA, 2015). Die 
Regionen und Kommunen dürfen alle Aufgaben wahr-
nehmen, die nicht zu den Aufgaben der Nationalregie-
rung oder einer anderen Kommune/Region gehören 
(LGDK, 2009). Zudem garantiert die Verfassung die 
selbständige Wahrnehmung eigener Angelegenheiten 
unter nationalstaatlicher Aufsicht (LGDK, 2009; Greve, 
2012:  137).

Nach der letzten Reform der lokalen und regionalen 
Strukturen in den Jahren 2003–2007 gibt es in Däne-
mark 98 Kommunen und fünf Regionen. Kopenhagen 
befindet sich in der Hauptstadtregion (Hovedstaden). 
In jeder Region und Kommune regiert eine gewählte 

regionale bzw. lokale Vertretung (NYU, 2015; CIA, 
2015; LGDK, 2009). Aufgrund der unterschiedlichen 
Aufgaben ist das Verhältnis der Kommunen zu den 
Regionen kein klassisches Subordinationsverhältnis 
(LGDK, 2009; Greve, 2012). 

In Bezug auf die finanzielle Ausstattung und Kompe-
tenzverteilung sind die Kommunen in Dänemark wich-
tiger als die Regionen, denn ihre Kompetenzen und 
finanzielle Unabhängigkeit sind weitreichender (OECD, 
2009:  208). Die Regionen können selbst keine Steuern 
erheben. Ihre zentralen Aufgaben sind die Gesund-
heitsversorgung und Regionalentwicklung (OECD, 
2009:  209). Die Kommunen nehmen demgegenüber 
in Dänemark ein breites Aufgabenspektrum wahr, u.  a. 
die Umsetzung der nationalen Politik zur Daseinsvor-
sorge (z.  B. Vergabe von Arbeitslosengeld oder Gesund-
heitszuschüssen), Bildung, Kultur, Infrastrukturen. Zu 
den eigenständig wahrgenommenen Aufgaben gehören 
seit der letzten Reform insbesondere Raumplanung, 
Umweltschutz und Wassermanagement (LGDK, 2009).

Die Hauptstadtregion erarbeitet unter Einbeziehung 
der Kommunen den Regionalen Entwicklungsplan 
(Regional Development Plan for the Capital Region: 
OECD, 2009). Sie verfügt zur Koordination der 29 
Kommunen über einen „Municipal Contact Council“ 
(KKR) (OECD, 2009:  216). Am Beispiel des Transport-
wesens lassen sich jedoch auch die komplexen Steu-
erungsprobleme einer Hauptstadtregion illustrieren: 
Die nationale Bahnbehörde betreibt die Regionalzüge, 
während Frederiksberg und Kopenhagen jeweils die 
eigene Metro-Linie betreiben; Movia, ein Unterneh-

Abbildung 5.4-4
Urbane, (supra-)nationale 
und globale Governance mit 
Bezug zu Kopenhagen. Die 
internationale, europäische, 
nationale wie regionale 
Governance-Ebene wirkt auf 
die Kommune Kopenhagen 
ein. Gleichzeitig beteiligt sie 
sich an Städtenetzwerken. 
Innerhalb der Kommune 
agieren beispielsweise 
Stadtverwaltung 
und -regierung, die 
Privatwirtschaft sowie 
Bürgerinnen. So existiert 
ein komplexes Governance-
Geflecht aus Interaktionen 
und Einflüssen innerhalb 
der und auf die Kommune.
Quelle: WBGU
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men der Region Seeland, der Hauptstadtregion sowie 
einiger Kommunen, betreibt das Bussystem Kopenha-
gens und der Region Seelands (OECD, 2009:  218); dies 
führt aufgrund der Vielzahl der Akteure zu Abstim-
mungs- und Koordinationsproblemen. 

Die Stadtregierung Kopenhagens besteht aus dem 
Stadtrat mit 55 Mitgliedern und sieben Komitees 
(Finanzen, Kultur und Freizeit, Kinder und Jugend, 
Gesundheit und Pflege, soziale Dienstleistungen, Tech-
nik und Umwelt sowie Beschäftigung und Integration; 
City of Copenhagen, 2015b), deren Vorsitzende Bürger-
meister genannt werden. Unter dem Vorsitz des Ober-
bürgermeisters hat der Stadtrat die Richtlinienkompe-
tenz für die Arbeit der Komitees und der Stadtverwal-
tung (OECD, 2009:  229). Zu jedem der Komitees gehört 
spiegelbildlich ein Verwaltungsapparat (Kap. 2.5.1.1).

Am Beispiel von Stadtviertelerneuerungsprojek-
ten in Kopenhagen lässt sich beispielhaft ablesen, 
wie sich durch die beschriebenen Governance-Struk-
turen Probleme ergeben können. Stadtviertelerneue-
rungsprojekte beruhen in Dänemark auf einer national 
gesteuerten Politik, die dann auf lokaler Ebene durch 
Stadtregierung, Stadtverwaltung und private Akteure 
umgesetzt wird (Engberg und Larsen, 2010). Durch 
das oben erwähnte Kopenhagener Modell der Komi-
tees mit spiegelbildlichen Verwaltungsapparaten ent-
stehen neben möglichen vertikalen Konflikten zusätz-
lich horizontal Spannungen, da sich die einzelnen Räte 
und ihre Verwaltungsapparate untereinander koordi-
nieren müssen (Engberg und Larsen, 2010:  555  f.), bei-
spielsweise wenn zwei Projekte im gleichen Gebiet mit 
unterschiedlichem Zeithorizont und unterschiedlicher 
Finanzierung aufeinander treffen (Engberg und Larsen, 
2010:  562). Zwei an unterschiedlichen Stadtvierteler-
neuerungsprojekten beteiligte Verwaltungen (Verwal-
tung für Technik und Umwelt; Verwaltung für Beschäf-
tigung und Integration) entwickelten mit wissenschaft-
licher Unterstützung eine strategische Arbeitsagenda 
(„Strategic Working Agenda“) um Koordinierungspro-
blemen vorzugreifen (Engberg und Larsen, 2010:  556), 
die beispielsweise ein „Mapping“ bestehender Projekte 
zur verbesserten Transparenz und Koordinierung zwi-
schen den Verwaltungsstellen enthält (Engberg und 
Larsen, 2010:  563  ff.).

Kopenhagen genießt in Bezug auf das Einkommen 
eine nicht unerhebliche Unabhängigkeit vom National-
staat. Der größte Anteil der kommunalen Finanzmittel 
resultiert aus lokalen Steuereinnahmen (Abb. 5.4‑5), 
die nächstgrößere Einnahmequelle sind Gebühren. 
Nationale Zuweisungen machen den geringsten Anteil 
des Haushalts der Kommunen aus.

Gewährleistungen politischer Teilhabe in 
Kopenhagen

>> Wahlrecht: In einem vierjährigen Zyklus können 
Wahlberechtigte in Dänemark ihr Wahlrecht jeweils 
für die Parlaments- (Folketing-), Regionalrats- sowie 
Stadtratswahl ausüben (Danish Constitutional Act, 
2015; Capital Region of Denmark, 2013; City of 
Copenhagen, 2014b). Jeder dänische Staatsbürger, 
EU-Bürger sowie alle Personen ohne Staatsbürgerei-
genschaft, die mindestens drei Jahre in Kopenhagen 
gewohnt haben, sind auf lokaler Ebene wahlberech-
tigt (LGDK, 2009). 

>> Zugang zu Umweltinformationen: Als EU-Mitglied-
staat ratifizierte Dänemark die 2001 in Kraft getre-
tene Aarhus-Konvention (WBGU, 2011:  222  f.) und 
setzte sie in nationales Recht um. Zudem existiert 
eine Reihe nationaler Verpflichtungen im Bereich 
des Zugangs zu Umweltinformationen, beispiels-
weise zur Veröffentlichung von Daten (aktive 
Umweltinformation; OECD, 2008). So wird z.  B. in 
einem vierjährigen Abstand ein Umweltreport und 
die Strategie zur nachhaltigen Entwicklung des Lan-
des veröffentlicht (OECD, 2008). Nach dänischem 
Recht haben alle natürlichen und juristischen Perso-
nen einen Anspruch auf Zugang zu Umweltinforma-
tionen (passive Umweltinformation), ohne jedoch 
hierbei ein besonderes Interesse geltend machen zu 
müssen. Ein Versagungsgrund besteht, wenn die 
Anfrage zu allgemein ist (OECD, 2008).

>> Bürgerbeteiligung: In Dänemark werden Bürger seit 
den 1980er Jahren in Planungsprozesse und Ent-
scheidungen über Umweltangelegenheiten einbezo-
gen (Agger, 2010:  542; OECD, 2009:  237; Gottschalk, 
1984; Edwards, 1988). Die gesetzlich verankerten 
Informations- und Beteiligungsrechte eröffnen oft-
mals Ausgestaltungs- und Weiterentwicklungsspiel-
räume, so dass sich eine – rechtlich nicht zwingend 
gebotene – Beteiligungskultur entwickeln konnte. 
Eine Anhörung der Öffentlichkeit ist bei Plänen oder 

Abbildung 5.4-5
Haupteinahmequellen der Kommunen der Hauptstadtregion 
Kopenhagen im Jahr 2007.
Quelle: OECD, 2009
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Programmen verpflichtend – bei Landnutzungs- 
oder Umweltprojektplänen sogar auf allen Pla-
nungsstufen (OECD, 2008). Nach dem dänischen 
Planungsrecht müssen die Pläne für mindestens acht 
Wochen öffentlich ausgelegt werden und der Pla-
nungsbehörde steht es frei, die Bürgerinnen weiter-
gehend zu beteiligen (ARL, 2015b). Für die Bürger-
beteiligung am Entwicklungsplan der Hauptstadtre-
gion (Regional Development Plan for the Capital 
Region) wurden beispielsweise gezielt Bürger ange-
sprochen, sich zu diesem Plan zu äußern, um nicht 
nur Organisationen oder Institutionen zu beteiligen, 
die sich ohnehin äußern würden (OECD, 2009:  237).  
Der „Local Government Act“ erlaubt es den Kommu-
nen zudem, Referenden („advisory referendums“) 
durchzuführen (LGDK, 2009). Zudem arbeiten die 
Stadträte in verschiedenen dänischen Kommunen 
mit unterschiedlichen Modellen zur Einbeziehung 
von Bürgerinteressen, die nicht rechtlich vorge-
schrieben sind (LGDK, 2009): So werden z.  B. Bera-
tungskomitees („advisory committees“) zu lokalen 
Entwicklungsplänen eingerichtet. Die Bürgerbeteili-
gung an diesen Komitees erfolgt wiederum nach 
unterschiedlichen Mustern. In manchen Fällen darf 
sich jedermann beteiligen, in anderen werden Bürger 
ausgewählt, um eine möglichst repräsentative Beset-
zung zu gewährleisten (LGDK, 2009). In der Stadt 
Kopenhagen gibt es – ohne eine rechtliche Ver-
pflichtung – in zwölf Bezirken das Modell der „sub-
councils“; diese haben die Aufgabe, einen Kontakt 
zwischen dem Stadtrat und der Stadtbevölkerung 
herzustellen und setzen sich aus Politikvertretern 
sowie Vertretern lokaler Institutionen und Organisa-
tionen zusammen (LGDK, 2009). Kopenhagen ver-
öffentlicht in regelmäßigen Abständen die „Environ-
mental Accounts“ über den Ressourcenverbrauch, 
den Umgang mit Abfall und das Verkehrsaufkom-
men (Brüel, 2012). Zudem bemüht sich die Stadt, 
über die Anforderungen der Planungsgesetzgebung 
an die Bürgerbeteiligung hinauszugehen, indem sie 
lokale Pläne beispielsweise öffentlich präsentiert 
und diskutiert (Brüel, 2012). Bürger werden in 
Kopenhagen zudem in konkrete Projekte, wie bei-
spielsweise Stadtviertelerneuerungsprojekte, einbe-
zogen (Savini, 2011; Franke und Strauss, 2005; 
Gutzon Larsen und Lund Hansen, 2008). 

>> Beschwerde- und Klagerechte zugunsten von Indivi-
duen oder Organisationen werden durch das däni-
sche Verfassungs- und Verwaltungsrecht gewähr-
leistet. So besteht ein Recht auf Zugang zu Gericht, 
insbesondere auch in Umweltangelegenheiten. 
Zusätzlich gibt es die einfach-gesetzliche Möglich-
keit der Beschwerde beim dänischen Ombudsmann 
(OECD, 2008). Die Entscheidungen der Gerichte sind 

rechtsverbindlich, jene des Ombudsmanns indes 
nicht (OECD, 2008).

5.4.5	
Eigenart in Kopenhagen

Laut einer Auswertung des Lifestyle-Magazins 
Monocle galt Kopenhagen 2014 bereits das zweite Jahr 
in Folge als „lebenswerteste Stadt der Welt“. Berück-
sichtigt wurden bei dem Vergleich von Städten Aspekte 
wie Sicherheit, Architektur, Zugang zur Natur, Klima, 
Wetter (z.  B. Anzahl der Tage mit Sonnenschein) und 
internationale Vernetzung. Laut dem City Prosperity 
Index von UN-Habitat gehört Kopenhagen zudem zu 
den Städten mit sehr solidem Wohlstandsindex (bezo-
gen auf die fünf Dimensionen Produktivität, Lebens-
qualität, Infrastrukturentwicklung, Gleichheit und öko-
logische Nachhaltigkeit). Insbesondere in der Dimen-
sion Gleichheit sticht Kopenhagen heraus (UN-Habi-
tat, 2013a).

Zu diesen Ergebnissen kommt die Stadt Kopenha-
gen u.  a. durch ihren demonstrativ offenen Umgang mit 
Diversität und ihrer aktiven Innovations- und Kulturför-
derung. Ersteres ist insbesondere vor dem Hintergrund 
der eher gegenläufigen, nationalkonservativen Politik 
der Regierung in Dänemark bemerkenswert, gegen die 
sich Kopenhagen mit einem bewusst weltoffenen und 
toleranten Image offensiv positioniert. Zum anderen 
trägt wohl auch die ambitionierte und am Menschen 
orientierte Stadtentwicklungspolitik Kopenhagens zu 
diesem Bild bei. Denn in Bezug auf die Stadtplanung 
und -entwicklung zeigt Kopenhagen Eigenheiten: Die 
Abkehr von der autofreundlichen Stadtplanung und die 
städtebaulichen Experimente zur Förderung des Rad-
verkehrs sind nur einige Beispiele (Kap. 5.4.3). 

Die Eigenart der Stadt Kopenhagen besteht vor 
allem darin, dass sie eigene Wege geht und hierbei 
für Diversität, Experimente und Innovationen Offen-
heit zeigt. Der Fokus bei der folgenden Betrachtung 
liegt daher zunächst auf den Kopenhagener Ansätzen 
und Aktivitäten zur Förderung kultureller und sozialer 
Diversität und damit der Stärkung von sozialer Kohä-
sion und Innovativität. Im Anschluss wird insbesondere 
das Engagement Kopenhagens für eine am Menschen 
orientierte Stadtplanung und für Aktivitäten urbaner 
Gestaltungsautonomie beschrieben.

5.4.5.1	
Kulturelle Diversität, Ortsidentität und soziale 
Kohäsion
In Dänemark lebten am 1. Januar 2014 5,6 Mio. Men-
schen (Statistics Denmark, 2014). Zu diesem Zeitpunkt 
waren 11  % der nationalen Bevölkerung Einwande-
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rer oder deren Nachkommen. In Kopenhagen ist der 
Anteil von Einwohnern mit einem Einwanderungshin-
tergrund hingegen deutlich höher, im Jahr 2010 lag er 
bei 22  % (Cities of Migration, 2015). Auf das gesamte 
Land bezogen stammt etwas mehr als die Hälfte der 
Einwanderer aus dem europäischen Ausland (Statistics 
Denmark, 2014), während in Kopenhagen der überwie-
gende Teil der Migranten aus dem nicht europäischen 
Ausland kommt. Ähnlich wie sich der Anteil an Mig-
ranten in Kopenhagen deutlich vom Rest Dänemarks 
unterscheidet, zeigt Kopenhagen auch im religiösen 
Bereich eine größere Vielfalt. Etwa 60  % der Bevöl-
kerung gehören der evangelisch-lutheranischen Kir-
che an (im Vergleich zu knapp 80  % auf der nationalen 
Ebene), zudem befinden sich die größten muslimischen 
und jüdischen Gemeinschaften des Landes in Kopen-
hagen (Farmer, 2010; Micklethwait und Wooldridge, 
2009; Religion-dk, o.  J.)

Wie in vielen anderen der oben genannten Politikbe-
reiche hat sich Kopenhagen auch in Bezug auf kulturelle 
Diversität ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Die Stadt will 
bis zum Jahr 2015 die „inklusivste“ Stadt in Europa sein 
(Andersen et al., 2014). Während in Dänemark in den 
1990er und 2000er Jahren auf nationaler Ebene immer 
stärker eine Politik der Restriktion von Einwanderung 
und der Assimilation statt Integration oder Inklusion 
verfolgt wurde, ging die Stadt Kopenhagen offensiv in 
eine andere Richtung. Diese wurde besonders deutlich 
mit dem Start der Kampagne „VI KBH’R’“ („Wir sind 
Kopenhagener“) in 2008, in der betont wurde, dass es 
einfacher sei, Kopenhagener zu sein als Däne zu wer-
den und man umgekehrt nicht Däne werden muss, um 
Kopenhagener zu werden. Das Ziel der Inklusion ist in 
den Politikpapieren und ‑strategien Kopenhagens seit 
2006 fest verankert.

Diversität und Inklusivität sind jedoch Aspekte des 
Stadtlebens, die nur schwer messbar sind. Es wurde 
ein Inklusionsbarometer entwickelt, das in Bezug auf 

acht Integrationsziele jährlich den Fortschritt feststel-
len soll (Københavns Kommune, 2010). Zudem wurde 
ein „Diversity Board“ ins Leben gerufen, an dem Ver-
treterinnen verschiedener Institutionen, Unterneh-
men, zivilgesellschaftlicher Gruppen und Minderhei-
ten beteiligt sind. Dieses Gremium hat die Copenhagen 
Diversity Charter und einen Aktionsplan zur Erreichung 
der Inklusionsziele entwickelt (Københavns Kommune, 
2010).

Die politischen Diskurse in der Stadt zum Thema 
Integration und Inklusion werden als pluralistisch 
beschrieben (Andersen et al., 2014). Für Stadtver-
treter wird Inklusion als wichtige Voraussetzung für 
soziale Kohäsion gesehen. Allerdings werden gleich-
sam Defizite bei der Realisierung und Umsetzung des 
hoch gesteckten Inklusionsziels der Stadt konstatiert 
(Andersen et al., 2014).

Eine internationale Studie zur interkulturellen 
Offenheit und Integrations-Governance in 63 Städ-
ten auf der ganzen Welt zeigt, dass die Integrations- 
und Inklusionspolitik Kopenhagens Früchte zu tragen 
scheint. Bewertet wurden in der Studie im Rahmen des 
Intercultural City Index u.  a. der Umgang mit Diversi-
tät durch Politik und Bevölkerung, die Strategien gegen 
Diskriminierung, die Anpassung politischer Strategien 
an Diversitäts- und Kulturaspekte sowie die Ermögli-
chung von kultureller Durchmischung und Interaktion 
im städtischen Raum. Kopenhagen nimmt im Städtever-
gleich 2014 Platz 3 der Rangliste ein, was eine Steige-
rung von zwei Plätzen gegenüber 2013 bedeutet. Ins-
besondere bei der Förderung von Diversität und Will-
kommenskultur erreichte die Stadtregierung Kopenha-
gens hohe Werte (Council of Europe, 2014).

Auch beim Auftreten gegenüber Minderheiten gilt 
Kopenhagen als besonders weltoffen, ein Beispiel 
hierfür ist die Offenheit gegenüber unterschiedlichen 
sexuellen Orientierungen (Kasten 5.4-1, Abb. 5.4-6). 
Schließlich lässt sich nicht nur die Stadtverwaltung 

Kasten 5.4-1

Kopenhagen: „The most gay-friendly place on the 
planet“

Kopenhagen gilt nicht nur als eine der gegenüber unterschied-
lichen sexuellen Orientierungen tolerantesten Städte (Lonely 
Planet, 2015), die Stadtverwaltung Kopenhagen wirbt auch 
offensiv damit, frei nach dem Motto „Welcome to Copenha-
gen, where being yourself is not a crime“ (Wonderful Copen-
hagen, 2015). Dies hängt zum einen mit dem fortschrittlichen 
Umgang Dänemarks mit dem Thema Homosexualität zusam-
men, zum anderen aber auch mit den spezifischen Aktivitäten 
Kopenhagens. So hat Dänemark 1989 gleichgeschlechtlichen 
Paaren als erstes Land der Welt die Eheschließung ermög-

licht (das weltweit erste Paar heiratete in Kopenhagen), seit 
2009 wird gleichgeschlechtlichen Paaren das Adoptionsrecht 
zugestanden und seit 2012 können homosexuelle Paare in 
Kirchen heiraten. In Kopenhagen selbst findet sich eine der 
ältesten „gay-bars“ Europas (seit 1917 existierend, seit den 
1950ern auch öffentlich anerkannt), außerdem wurde 1948 
in Kopenhagen die weltweit zweite „National Association for 
Gays and Lesbians“ gegründet. Die Stadtverwaltung unter-
stützt die Bewegung z.  B. mit dem Ausrichten der zweiten 
„WorldOutGames“ (olympische Spiele für Lesben, Schwule, 
Bisexuelle und Transgender) und der Förderung der jähr-
lich stattfindenden Gaypride. Seit 2014 gibt es offiziell den 
„Rainbow Square“, einen öffentlichen Platz in Kopenhagen, 
der der LGBT-Bewegung gewidmet ist (Wonderful Copenha-
gen, 2015).
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als weltoffen bezeichnen, auch die Bevölkerung trägt 
diese Politik mit. In Kopenhagen sehen 89  % der Ein-
wohner die Anwesenheit von Menschen anderer Her-
kunft als positiv; die Stadt nimmt damit im Vergleich 
von 79 europäischen Städten den zweiten Platz inner-
halb Europas ein. 86  % der Befragten geben an, dass 
sie den meisten anderen Menschen in der Stadt trauen 
können, was ein Zeichen für hohe soziale Kohäsion ist 
(EU, 2013).

5.4.5.2	
Kulturelle Eigenart und die Förderung von 
Kreativität und Innovativität
Kopenhagen wird häufig als „cultural hub“ von Däne-
mark und Skandinavien insgesamt bezeichnet. Die 
Stadtverwaltung von Kopenhagen hat die Förderung 
von Kunst, Kultur und Kreativität bereits seit einiger 
Zeit als wichtiges politisches Ziel entdeckt, auch um 
international bekannter zu werden, Vertreter der „crea-
tive class“ anzulocken und Investitionen zu stimulieren 
(Bayliss, 2007). Unter anderem in Folge von erhebli-
chen Investitionen im Bereich Städtebau finden sich die 
meisten Kreativen und Kulturschaffenden Dänemarks 
in der Metropole Kopenhagen (Bayliss, 2007; Ander-
sen und Lorenzen, 2005). Dabei wurden auch große 
Zusammenhänge zwischen der Offenheit und Toleranz 
eines Ortes, der Qualität der Versorgungsinfrastruk-
tur, den Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten und dem 
Anteil der Kreativen an der Bevölkerung festgestellt. 
Kopenhagen ist zudem bekannt für eine hohe Anzahl 
von Kultur- und Musikfestivals (Copenhagen Carnival, 
Copenhagen Distortion, Copenhell, verschiedene Jazz-
Festivals).

An ökonomischem Output orientierte politische 
Strategien zur Kulturförderung werden jedoch auch 
als instrumentalisierend kritisiert und können darü-
ber hinaus nachteilig für Stadtbewohnerinnen sein. So 

sehen Lund Hansen et al. (2001) die Gefahr, dass solche 
Strategien zur Gentrifizierung beitragen und exklusive 
Räume der Kulturproduktion und des Kulturkonsums 
schaffen, von denen weniger mobile, talentierte oder 
begüterte Gruppen ausgeschlossen sind. Der Schwer-
punkt der Kulturförderung liegt in Kopenhagen eher 
auf international sichtbaren Großprojekten, wie der 
Entwicklung des Hafens, großer Kunstmuseen oder des 
Opernhauses (HUR, 2004). Hierdurch werden exklu-
sive Räume geschaffen, was die Entwicklung einer spe-
zifischen Eigenart hemmen kann.

Gleichzeitig versucht die Verwaltung, die Entwick-
lung von Innovation und Kreativität über die Schaffung 
von Freiräumen zu fördern. Dazu wurden beispielsweise 
verschiedene vormals industriell genutzte innerstäd-
tische Gebiete zu „creative innovative environments“ 
erklärt, in denen sich Pioniere im Bereich Mode, Design 
und Kultur mit wenig bürokratischen Hürden und zum 
Teil staatlich gefördert ansiedeln konnten (Københavns 
Kommune, 2005). Insgesamt setzt Kopenhagen auf 
zwei Strategien zur Förderung kultureller Innovatio-
nen: „Talentkultivierung“, d.  h. die finanzielle und stra-
tegische Förderung kreativer Projekte und „Deregulie-
rung“ und damit den Rückzug von Verwaltung aus kre-
ativen Räumen (Kontrapunkt, 2004).

Neben den vorwiegend klassischen, teilweise aber 
auch innovativen Aktivitäten der Kulturförderung 
der Stadtverwaltung gibt es in Kopenhagen eine Viel-
zahl von Graswurzelaktivitäten, die zum Ansehen der 
Stadt als „creative city“ beitragen. Eine besondere 
Rolle nimmt hierbei sicherlich die Freistadt Christia-
nia ein (Kasten 5.4-3), die seit den 1970er Jahren ein 
wichtiger Treiber des kulturellen Lebens in Kopenha-
gen ist und Experimente im Bereich Kunst, Architek-
tur und Musik sowie im Zusammenleben beherbergt. 
Ein nennenswertes Graswurzelprojekt zur Förderung 
von Kunst ist das Projekt ARTMONEY: Mit dem Ziel, 
die ökonomische Unsicherheit von Kunstschaffenden 
zu beheben, aber auch diese stärker in das öffentliche 
Bewusstsein zu bringen, wurde mit 1997 die „Bank of 
International Artmoney“ gegründet und eine Komple-
mentärwährung entwickelt. Die Bank stellt Künstlern 
Ausstellungsflächen zur Verfügung und organisiert 
Tauschgeschäfte: Kunstwerke für Kunstgeld. Mit der 
Komplementärwährung kann dann in über 100 Kopen-
hagener Geschäften bezahlt werden. Bis 2013 nahmen 
über 1.000 Künstlerinnen an dem Projekt teil (Banks, 
2013).

5.4.5.3	
Urbane Gestaltungsautonomie
Die Schaffung von attraktiven öffentlichen Räumen mit 
hoher Aufenthaltsqualität und ein lebendiges Stadtle-
ben sind wichtige Kriterien der Kopenhagener Stadt-

Abbildung 5.4-6
Kultur von Diversität und Toleranz: Christopher Street Day 
(CSD) in Kopenhagen
Quelle: Morten Wulff/flickr
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planung geworden. Aus einer autogerechten Stadt hat 
sich Kopenhagen zu einer menschenfreundlichen Stadt 
gewandelt (Gehl, 2010). Öffentliche Räume und Erho-
lungsräume nehmen hierbei wichtige Rollen ein, denn 
sie ermöglichen soziale Interaktion und Begegnung 
und die aktive Aneignung des Wohnumfeldes. Im Fol-
genden wird zunächst Kopenhagens Engagement zur 
Schaffung und zum Erhalt von Grün- und Erholungs-
räumen geschildert. Im Anschluss werden Ansätze zur 
partizipativen Gestaltung öffentlichen Raums (u.  a. zur 
Bearbeitung sozialer Probleme) beschrieben.

Sozialräumliche Ermöglichung von Erholung und 
Aneignung
Ein Aspekt der Eigenart Kopenhagens ist der mit 29  % 
hohe Anteil an Grünflächen (OECD, 2009), von dem nur 
ein sehr geringer Teil in privatem Besitz ist ( Petersen, 
2013; Kasten 5.4-2). Darüber hinaus sind durch die 
Küstenlage auch viele Wasserflächen, vorhanden, die 
ebenfalls eine positive gesundheitliche Wirkung auf 
den Menschen ausüben (Völker und  Kistemann, 2013). 
Kopenhagen besitzt neben weiträumigen Parks kleine 
angelegte Grünräume, sogenannte „small public urban 
greenspaces“ oder „pocket parks“ die ein unterschied-

Kasten 5.4-2

Der Fünf-Finger-Plan von Kopenhagen

Kopenhagen umfasst auf einer Fläche von 91,3 km2 11 
Stadtviertel, die sich entlang der fünf Hauptverkehrsachsen 
(„Fingern“) entwickelt haben. Zwischen den Achsen befindet 
sich eine geschützte, wenig bebaute Landschaft zur multi-
funktionalen Nutzung. Durch die Anordnung von Naherho-
lungsflächen und gärtnerisch-landwirtschaftlich genutzten 
Flächen ergibt sich eine enge Kombination von Stadt-Land-
Verbindungen innerhalb Kopenhagens, was gleichzeitig eine 
Landschaft mit hohem Erholungswert für die Bevölkerung 
bildet. Abbildung 5.4-7 zeigt neben den „Fingern“ und den 
dazwischen liegenden Grünräumen auch die grünen Ringe, 
die ebenfalls im Konzept des Fingerplans verankert sind 
( Caspersen und Olafsson, 2010). 

Ziel des Fingerplans ist es u.  a., dass alle Bewohnerinnen 
Kopenhagens in der Nähe von Grünraum leben können. 
Obwohl der Fingerplan nicht formalisiert wurde, konnten die 
geschützten Grünräume weitgehend erhalten werden. Aller-
dings sind die bebauten Flächen inzwischen länger und dicker 
als geplant (OECD, 2009).

Abbildung 5.4-7
Schematische Darstellung des Fingerplans von Kopenhagen 
mit Grünraum zwischen den Fingern und vier grünen Ringen. 
Quelle: Nature Agency, 2015

Kasten 5.4-3

Freistadt Christiania als Experimentierraum

Die „Freistadt Christiania“ hat ihre Wurzeln in den urbanen 
sozialen Bewegungen, die seit den 1960er Jahren in Däne-
mark aktiv sind (Thörn, 2012:  155). In diesen sozialen Bewe-
gungen vermischen sich verschiedene Akteure in Gruppen, 
Organisationen oder Netzwerken mit dem Ziel eines „sozia-
len Wandels“. In Kopenhagen führte dies u.  a. zur Gründung 
der freien Stadt Christiana (Thörn, 2012:  155). Verschiedene 
Akteure eigneten sich hier 1971 ein ehemaliges Militärgelän-
de an. Dies wurde für einen kurzen Zeitraum von der däni-

schen Regierung als „soziales Experiment“ anerkannt. Auch 
wenn zwischendurch die Auflösung der Freistadt drohte 
(Eriksen und Topping, 2011), wurde im Jahr 2011 ein Ver-
trag mit der dänischen Nationalregierung geschlossen, der 
die Existenz der Freistadt sichert (Christiania, 2013). Recht-
lich wird Christiania als unabhängige Gemeinde behandelt 
( Bygningsstyrelsen, 2013).

Das Projekt wird oft als Symbol für die Eroberung von 
Raum durch „Raumpioniere“ diskutiert und gilt als Ort der 
Experimente für unkonventionelle Formen des Zusammenle-
bens, für den Umgang mit Drogen, ökologisches Bauen sowie 
autofreies Leben in der Stadt (Goldblatt, 2011).
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lich großes Erholungspotenzial aufweisen (Peschardt 
und Stigsdotter, 2013). Die Stadtverwaltung Kopen-
hagens engagiert sich für die Erhaltung und Erwei-
terung solcher Erholungsräume. Dabei soll auch der 
Umstand angegangen werden, dass Grünräume bisher 
noch ungleich auf die Stadt verteilt sind (Kap. 5.4.4.1).

Die Zufriedenheit der Bevölkerung mit Zugang zu 
Grünraum in Kopenhagen ist sehr hoch (OECD, 2009). 
Insbesondere die kleinen Grünräume werden für sozi-
ale Begegnungen und Freizeitgestaltung genutzt und als 
Bereicherung für den Alltag wahrgenommen (Peschardt 
et al., 2012). 90  % der Bevölkerung Kopenhagens ist 
darüber hinaus mit den kulturellen Angeboten und Ein-
richtungen sowie dem Angebot an öffentlichem Raum 
(Märkten, Plätzen, Fußgängerzonen) zufrieden. Damit 
gehört Kopenhagen (neben Amsterdam, Luxemburg 
und Wien) im Hinblick auf die Lebensqualität zu den 
wenigen Hauptstädten in der Liste der „Top 20-Städte 
Europas“ (EU, 2013).

Mitgestaltung des öffentlichen Raums
Die innovative Stadtplanung und Raumentwicklung 
wird auch eingesetzt, um gesellschaftlichen Problemen 
zu begegnen. Neben Graswurzelprojekten, wird in 
Kopenhagen seit Anfang der 1990er Jahre ein Pro-
gramm zur integrierten Stadterneuerung betrieben, bei 
dem die jeweilige Bevölkerung in ausgewählten Vier-
teln an der Erneuerung ihres Viertels nach einer festge-
legten Vorgehensweise beteiligt wird. Der Zweck liegt 
darin, verschiedene Herausforderungen in Vierteln mit 
räumlichen, sozialen, kulturellen oder Umweltproble-
men anzugehen (Technical and Environmental Admi-
nistration Copenhagen, 2012; Kap. 5.4.4.1).

Das ehemalige Arbeiterviertel Nørrebro galt in 
Kopenhagen beispielsweise lange Zeit als sozialer 
Brennpunkt, mit einem hohen Anteil an Migranten, 
einer Häufung von Gewaltdelikten und gewaltsamen 
Protesten (Milne, 2013). Im Jahr 2012 wurde nach 
einem partizipativen Prozess der urbane Park „Super-
kilen“ eröffnet, ein Ensemble öffentlicher Plätze, das 
Begegnung und Interaktion zwischen den Bewohnerin-
nen ermöglichen und den Erholungswert des ansonsten 
wenig grünen Stadtbezirks steigern soll (Abb. 5.4-8). 
Mit diesem Projekt wurde eine zuvor heruntergekom-
mene Fläche durch Begrünung, Einrichtung von Cafés, 
Picknickplätzen und Sportmöglichkeiten aufgewertet. 
Außerdem wurden Objekte und Skulpturen aus allen 
Teilen der Welt aufgestellt, um den multinationalen 
Charakter des Wohngebietes positiv zu unterstreichen. 
Die Fläche verbindet Quartiere mit Bewohnern unter-
schiedlicher Herkunft, Kultur und sozioökonomischer 
Situation und ermöglicht somit Begegnung und sozi-
ale Durchmischung. Eine systematische Evaluation der 
sozialen Effekte des urbanen Parks fehlt noch; verein-

zelte kleinere Erhebungen betonen die rege Nutzung 
und hohe Akzeptanz durch die Anwohnerinnen, kriti-
sieren jedoch auch die fehlende Instandhaltung (Milne, 
2013; Bourlessas et al., 2013).

Anhand der Stadtviertelerneuerung im Stadtteil Ves-
terbro zeigen sich jedoch auch nicht intendierte Neben-
effekte der Erneuerung wie z.  B. die Gentrifizierung von 
Stadtquartieren, die trotz partizipativer Gestaltung der 
Prozesse auftreten können. Vesterbro zählte zu den am 
stärksten benachteiligten Vierteln Kopenhagens mit 
sozialen Problemen im Bereich Prostitution und Dro-
genkonsum (Gutzon Larsen und Lund Hansen, 2008). 
Nach der Durchführung des Stadtviertelerneuerungs-
projekts bezeichnen Gutzon Larsen und Lund Hansen 
(2008:  2440) das Viertel als „radically transformed“: 
Zwar verschwanden Kriminalität und Drogen vom 
Straßenbild, das Quartier wurde durch Cafés, Ateliers, 
Second-Hand-Läden und Restaurants belebt und in 
eine Flaniermeile verwandelt. Die Aufwertung leitete 
jedoch auch die Gentrifizierung des Quartiers ein und 
führte dadurch u.  a. zu starken Mieterhöhungen (zum 
Teil um 50  %). 

5.4.6	
Kopenhagen im globalen Kontext

Im globalen politischen Kontext beteiligt sich Kopenha-
gen an Städtenetzwerken, deren Rolle in der globalen 
Governance der WBGU als wichtig einschätzt (WBGU, 
2014a; Kasten 2.5-6; Kap. 8.4.2.2). Diese fokussie-
ren sich zum Teil auf Umwelt- und Klimaschutz, zum 
Teil aber auch darüber hinaus auf wirtschaftliche Ent-
wicklung oder Integrationsstrategien. Zu den Netz-
werken mit Umwelt- oder Klimaschutzbezug gehören 
das C40-Netzwerk, mit dem Kopenhagen sich assozi-
iert hat, und das Netzwerk der Green Growth Leaders, 

Abbildung 5.4-8
Gestaltung nach menschlichem Maß: der Superkilen-Park im 
Kopenhagener Stadtteil Nørrebro.
Quelle: Naotake Murayama/flickr
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welches Kopenhagen mitbegründet hat. Zudem wurde 
die Stadt im Jahr 2014 mit dem „European Green Capi-
tal Award“, welcher durch die Europäische Kommis-
sion initiiert wurde, ausgezeichnet (European Green 
Capital, 2014). Im Zuge dieser Verleihung hatte es sich 
die Stadt zum Ziel gesetzt, ein Städtenetzwerk zu grün-
den, dessen Mitgliedschaft auf die europäischen Städte 
begrenzt sein sollte, die bereits den European Green 
Capital Award gewonnen haben (Stockholm, Hamburg, 
Vitoria-Gasteiz, Nantes; European Green Capital, 2014). 
Zu weiteren Netzwerken Kopenhagens mit anderen 
Schwerpunkten zählt auch das „Eurocities“-Netzwerk, 
das sich nicht ausschließlich mit Nachhaltigkeitsthe-
men befasst, sondern auch mit wirtschaftlicher Ent-
wicklung und Bildung. Kopenhagen ist außerdem Mit-
glied im europäischen Netzwerk „Cities for Local Inte-
gration Policy“ (CLIP Network), welches im Jahr 2006 
mit dem Ziel gegründet wurde, auf lokaler Ebene Inte-
grations- und Partizipationsstrategien für Zuwanderer 
zu erarbeiten.

Insgesamt hat sich die Stadt das Ziel gesetzt, vor 
allem Informationen zu „grünen“ Innovationen zu tei-
len, z.  B. über die Broschüre „Copenhagen: Solutions 
for Sustainable Cities 2014“, die sich gezielt an andere 
Städte richtet, oder über eine eigene Website „www.
sharingcopenhagen.dk“. Auf diese Weise können 
andere Städte von der offenen Herangehensweise, der 
Experimentierfreudigkeit, den gemachten Erfahrun-
gen und von den Kopenhagener Zielsetzungen für eine 
nachhaltige Entwicklung lernen. 

Im weltweiten wirtschaftlichen Kontext gilt Kopen-
hagen als führend in der globalen „green economy“ 
(LSE Cities, 2014). Insbesondere Kopenhagens Unter-
nehmen im Bereich saubere Technologien konnten in 
den letzten Jahren Technologie- und Marktvorteile 
generieren. Der globale Wettbewerb in diesem Sek-
tor nimmt jedoch stetig zu. Herausforderungen für die 
Aufrechterhaltung des Wettbewerbsvorteils sowie der 
zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung Kopenha-
gens ergeben sich insbesondere durch den Mangel an 
qualifizierten Arbeitskräften und Facharbeitern, sowie 
dem im Vergleich zu anderen europäischen Städten wie 
Stockholm und München mittleren Innovationspo-
tenzial, insbesondere in Bezug auf Ausgaben für For-
schung und Entwicklung und der Anzahl an Patenten 
pro Kopf (OECD, 2009:  15  f.). 

Um diesen Herausforderungen zu begegnen emp-
fiehlt die OECD (2009), die Lebensqualität Kopenha-
gens weiter zu verbessern, beispielsweise durch den 
Ausbau der Infrastrukturen, Schaffung (bezahlbarer) 
Wohnmöglichkeiten und Verringerung von Umwelt-
belastungen, sowie den in die globale Wirtschaft ein-
gebundenen Wirtschaftsstandort zu stärken (OECD, 
2009:  16). Insbesondere die Identifikation und die För-

derung grüner Nischenprodukte und Dienstleistungen 
bieten Kopenhagen die Möglichkeit auch bei intensiver 
werdendem globalen Wettbewerb komparative Vorteile 
zu behalten (LSE Cities, 2014).

5.4.7	
Fazit 

Ein Image als „grüne“, pluralistische und kreative Stadt 
ist ein zentrales Merkmal Kopenhagens und wird von 
der Stadtverwaltung intensiv gepflegt. Dieses ent-
steht zum einen durch ambitionierte Zielsetzungen und 
innovative Governance-Ansätze der Stadt Kopenha-
gen in allen drei Bereichen des normativen Kompasses 
des WBGU. Zum anderen ergeben Top-down- und Bot-
tom-up-Prozesse eine produktive Gemengelage, die das 
Image weiter ausbaut.

Ziele wie das CO2-Reduktionsziel bis 2025 schlagen 
sich in Gesetzgebung, Planung und entsprechenden 
Instrumenten nieder und werden, z.  B. über Informati-
onsbroschüren und Onlineauftritte, nach außen trans-
portiert und damit zu einem Markenzeichen für die 
Stadt. Deutlich wird die Motivation, eine Vorbildfunk-
tion für andere Städte einzunehmen, beispielsweise 
über eine Vielzahl von Broschüren wie „Copenhagen 
– Solutions for Sustainable Cities“, die in Kopenhagen 
erprobte, nachhaltige Ansätze publik machen. Diese 
beschränken sich nicht nur auf Klimaschutzmaßnah-
men. Hinzu kommt beispielsweise die fahrradfreund-
liche Verkehrspolitik, die ebenfalls positive Auswir-
kungen auf die CO2-Reduktionsziele hat, genauso wie 
ambitionierte Ziele im Bereich der Inklusions- und Inte-
grationspolitik.

Neben die ambitionierten Zielsetzungen tritt eine 
Vorgehensweise, die auf Alltagstauglichkeit für die 
Kopenhagener Bürger ausgerichtet ist und sich um 
Akzeptanz bemüht. Pläne, wie der Klimaanpassungs-
plan („Climate Adaptation Plan“; Kap. 5.4.3.1) werden 
unter öffentlicher Konsultation aufgestellt und sind 
öffentlich in dänischer und zusammengefasst in engli-
scher Sprache zugänglich. Jeder Bürger oder anderwei-
tig Interessierte hat also jederzeit die Möglichkeit, sich 
über die Maßnahmen der Stadt, die entsprechenden 
Ziele oder auch positive Nebeneffekte zu informieren. 
So wird eine weitreichende Transparenz ermöglicht und 
den Kopenhagener Bürgern eine Bewusstseinsbildung 
für die entsprechenden Probleme und mögliche Lösun-
gen eröffnet. Die Stadt versucht sich – neben erprobten 
Formen der Bürgerbeteiligung – zudem an innovativen 
Formen öffentlicher Konsultation, indem sie beispiels-
weise Befragungen in Privathaushalten zur Praktikabi-
lität bestimmter umweltschützender Maßnahmen im 
Alltag durchführt. 
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Vor dem Hintergrund der drei Dimensionen des nor-
mativen Kompasses, also der Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen, Teilhabe und Eigenart in Kopenha-
gen lassen sich zudem Synergien aufzeigen. Hierzu zäh-
len beispielsweise zwei zentrale Pfeiler der Kopenhage-
ner Stadtentwicklungspolitik: die Schaffung sowie der 
Erhalt von öffentlichen Grünräumen und die Förderung 
Fuß- und Radverkehr als Modi nachhaltiger Mobilität, 
die positive Auswirkungen auf alle drei Bereiche des 
normativen Kompasses haben. 

Die Offenheit sowohl der Kopenhagener Stadtver-
waltung als auch der Bevölkerung gegenüber Diversi-
tät, Experimenten und Innovationen ist zum einen ein 
Teil der charakteristischen Eigenart Kopenhagens, zum 
anderen erzeugt sie gleichzeitig „eigenartige“ Orte und 
ein lebendiges Stadtleben. Positiv hervorzuheben ist 
dabei der partizipative Ansatz, der in Kopenhagen ins-
titutionell verankert ist und insbesondere in der Stadt-
entwicklung und Stadtteilerneuerung für lebenswerte 
urbane Räume sorgt. 

Am Beispiel Kopenhagens zeigen sich jedoch auch 
ganz deutlich die zwei Seiten dieser Medaille: Einerseits 
erhöht sich die Attraktivität und Sicherheit und damit 
insgesamt die Aufenthaltsqualität in den entspre-
chenden Quartieren, andererseits werden gewachsene 
Strukturen verdrängt, es kommt teilweise zur Kommer-
zialisierung öffentlichen Raums (Cafés statt Parkbänke) 
und die Mieten erhöhen sich. Diese nicht intendierten 
Nebenfolgen sind in vielen Metropolen zu beobach-
ten; daher sollte Stadtentwicklungspolitik – nicht nur 
in Kopenhagen – Maßnahmen entwickeln, um allen 
Bevölkerungsgruppen die Teilhabe an den Aufwertun-
gen und Erneuerungen zu ermöglichen und gleichzeitig 
übermäßige Kommerzialisierung und Verdrängung von 
eingesessenen Einwohnern zu verhindern.

5.5
Guangzhou: Öffnungspolitik, Globalisierung und 
migrationsgetragene Urbanisierung in der ‚Fabrik 
der Welt‘

5.5.1	
Guangzhou: Rasante Urbanisierung im Zuge von 
Chinas Öffnungspolitik

Die 150 km nördlich von Hong Kong im Perlflussdelta 
gelegene heutige Megastadt Guangzhou ist eines der 
traditionell bedeutendsten und ältesten Handelszen-
tren Chinas und Hauptstadt der Provinz Guangdong. 
Guangzhou war bereits seit dem zweiten Jahrhundert 
n. Chr. ein Zentrum maritimer Handelsbeziehungen mit 
Arabien, Indien und Südostasien. 1711 etablierte die 

britische East India Company eine Handelsniederlas-
sung, die auf die Insel Shamien und ihre kleine europä-
ische Siedlung begrenzt war. Zwischen 1757 und 1842 
bestand hier der einzige Handelsposten mit der Geneh-
migung zum Handel mit Ausländern, bis nach dem Ver-
trag von Nanjing vier weitere Häfen (darunter Shang-
hai, Ningbo und Xiamen) geöffnet werden mussten. 
Damit bestanden bereits über Jahrhunderte etablierte 
Verbindungen ins Ausland, die im Zuge handelsgetra-
gener Pfadabhängigkeiten den Brückenkopf für die chi-
nesische Öffnungspolitik bildeten.

Guangzhous jüngster Aufstieg erfolgte im Zuge der 
unter Deng Xiaoping initiierten politisch-ökonomischen 
Öffnungspolitik nach 1978, der eine rasante Entwick-
lungsdynamik durch Industrialisierung und Urbanisie-
rung im gesamten Perlflussdelta folgte. Gemäß dem 
(sinngemäß übersetzten) Leitsatz von Reformpolitiker 
Deng Xiaoping, „nach den Steinen tastend den (unbe-
kannten) Fluss überqueren“ – worunter das schritt-
weise Sammeln von Erfahrungen mit der Marktwirt-
schaft umschrieben wurde – waren im Perlflussdelta 
in den 1980er Jahren zunächst spezielle Sonderwirt-
schaftszonen eingerichtet worden, in denen sich aus-
ländische Investoren niederließen, darunter besonders 
chinesische Unternehmen aus Hong Kong, Taiwan und 
Übersee. Der dadurch entstandene Wirtschaftskorridor 
erfährt seither eine rasante Bevölkerungszunahme und 
ist heute eines der bedeutendsten Industriegebiete der 
Welt (Wu, 2002; Lin, 2004; Enright et al., 2005; Lu und 
Wei, 2007; Chubarov und Brooker, 2013). 

Guangzhou liegt in der Provinz Guangdong 
(Abb. 5.5-1), die mit mehr als 100 Mio. Einwohnern 
nicht nur die bevölkerungsreichste, sondern zugleich 
auch die wirtschaftsstärkste Provinz Chinas ist. Das BIP 
lag 2006 bei 260 Mrd. US-$, das Wirtschaftswachstum 
lag bei ca. 12  %.

Mehr als 80  % der Wertschöpfung Guangdongs wer-
den im Perlflussdelta erzeugt. Hier befindet sich das 
Zentrum der chinesischen Leichtindustrie, das größten-
teils für den Export produziert und die Märkte in den 
USA, Japan und Europa mit Unterhaltungs- und Haus-
haltselektronik, Spielzeug, Möbeln und Druckerzeug-
nissen beliefert (Meyer et al., 2009, 2012). Bei wach-
sender Konkurrenz durch Shanghai und sein Hinterland 
sowie durch die neuen wirtschaftlichen “Ausbaufron-
ten“ westlich der Küstenprovinzen muss das Perlfluss-
delta seine Wirtschaftsstruktur zunehmend diversi-
fizieren, was derzeit durch den Auf- und Ausbau von 
Schwerindustrie, Automobil- und High-Tech-Industrie 
erfolgt (Meyer et al., 2009; Schiller, 2011). 

Die folgenden Ausführungen richten sich auf die 
extremen Dynamiken der Urbanisierungsgeschwindig-
keit, die besonderen Herausforderungen von zentralis-
tischer und dezentraler Steuerung mit experimenteller 
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Governance und geduldeter Informalität (Schoon und 
Altrock, 2014) sowie die Frage migrationsgetragener 
Urbanisierung.

Guangzhou steht stellvertretend für zahlreiche chi-
nesische Megastädte, die Teil eines enormen Urbani-
sierungsschubs in China sind: Der Urbanisierungsgrad 
Chinas (ohne Hong Kong und Macau) stieg zwischen 
1950 und 2015 von 11,8  % auf 55,6   % (19,4  % in 
1980, 26,4  % in 1990, 35,9  % in 2000; UN DESA Popu-
lation Division, 2014). 2015 lebten knapp 780 Mio. 
Menschen in China (ohne Hong Kong und Macau) in 
Städten und Megastädten; mit Hong Kong und Macau 
erhöht sich die Zahl auf 788 Mio. Menschen. Darin 
spiegelt sich das politische Ziel, die gesamte Landes-
entwicklung durch Stärkung regionaler Zentren voran-
zutreiben und die Integration städtischer und ländlicher 
Räume zu fördern. Konsequenterweise sind Verstäd-
terungsprozesse, deren ökonomische Auswirkungen 
direkt in den ländlichen Raum hineinstrahlen sollen, 

auch für die Klein- und Mittelstädte mit weniger als 1 
Mio. Einwohner gewünscht. Auffällig treten die hohen 
Wachstumsraten mehrerer Küstenstädte sowie einer 
Reihe von Provinzzentren im Landesinneren hervor. 
Ferner wurden mehrere urbane Entwicklungskorridore 
(vor allem: Beijing – Shanghai, Perlflussdelta, Wuhan 
– Changsha) etabliert, durch welche die Wettbewerbs-
fähigkeit der aufsteigenden Wirtschaftsnation gezielt 
verbessert werden sollte.

Guangzhous heutiger Aufstieg hängt eng zusam-
men mit der Entwicklung des Perlflussdeltas sowie 
den damaligen Kolonien Hong Kong und Macau, die 
die traditionellen Wirtschaftszentren im Perlflussdelta 
darstellen. Der Aufstieg ist nicht ohne die Entwicklung 
Hong Kongs (Kasten 5.5-1) verstehbar, von der ent-
scheidende Impulse ausgingen. Die Pfadabhängigkeiten 
innerhalb des Perlflussdeltas waren und sind im Prinzip 
ähnlich denen anderer Küstenmegastädte Chinas.

Seit der Öffnungspolitik und beschleunigt seit der 
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Abbildung 5.5-1
Lage Guangzhous in der Provinz Guangdong.
Quelle: Kraas et al., 2008 nach CIESIN, 2007; Kartographie: R. Spohner
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Kasten 5.5-1

Hong Kong: Geschichte und Impulse der 
Landnutzungspolitik

Im Jahr 1843 wurde die Insel Hong Kong (Vertrag von Nan-
jing), 1860 (Konvention von Beijing) auch die Halbinsel 
Kowloon mit Stonecutters Island an die britische Krone abge-
treten. 1898 überließ China Großbritannien die sogenannten 
New Territories im Wege der Pacht für 99 Jahre. Die 1984 
von China und Großbritannien unterzeichnete „Sino-British 
Joint Declaration on the Question of Hong Kong“, kurz: „Joint 
Declaration“, beinhaltete, dass am 1.7.1997 das gesamte Ter-
ritorium Hong Kongs, d.  h. einschließlich der ursprünglich auf 
immer abgetretenen Gebiete, an China zurückfiel. Das heutige 
China hatte die bei der Entstehung der Kronkolonie geschlos-
senen Verträge niemals akzeptiert und stets das gesamte Ter-
ritorium als chinesisch betrachtet. 

Für Großbritannien bestand das entscheidende territori-
ale Problem darin, dass das verbleibende „Rest“-Gebiet nach 
Ablauf der Pacht für die New Territories für die Fortführung 
einer lebensfähigen Wirtschaft zu klein war und Flächen für 
Industrie, Wohn- und Erholungsgebiete und Ressourcenge-
winnung (insbesondere Wasser) fehlten. Vor der Übergabe 
lebten etwa 40  % der Bevölkerung in den Gebieten und es 
befand sich dort ein großer Teil der Industrieflächen. Der Text 
dieses Kastens 5.5-1 bezieht sich z.  T. wortgleich auf Kraas 
(1997).

Landnutzungspolitik bis in die 1960er Jahre: Höchste 
Verdichtung und Neulandgewinnung
Bis Mitte der 1960er Jahre bemühte sich die britische Koloni-
alregierung darum, die New Territories nicht als Entlastungs-
gebiete in die Stadtplanung für Hong Kong einzubeziehen, da 
das Land lediglich von China gepachtet war. Die Stadt hatte 
sich bereits über die Boundary Street, die nördliche Grenze 
Kowloons zu den New Territories, ausgedehnt. Traditionelle 
Rechte und soziale Strukturen der ländlichen Bevölkerung in 
den Pachtgebieten sollten möglichst erhalten bleiben. Neu-
siedlungen beschränkten sich daher auf Neuland an der Küste 
und weniger entwickelte Gebiete im Stadtzentrum. Deshalb 
gehörten die New Territories noch Ende der 1960er Jahre zu 
den agrarisch geprägten, peripheren Abwanderungsgebieten, 
deren Bevölkerungsdichte bei weniger als ein Einwohner je 
km2 lag und deren Marktorte nicht ausgebaut wurden. Ange-
sichts großer Knappheit geeigneten Baulandes aufgrund des 
steilen, bewegten Reliefs und des sehr schmalen ebenen 
Küstenstreifens, war man bei der Planung der Landnutzung 
gezwungen, höchste bauliche Verdichtung auf ebenen Flä-
chen anzustreben; nur Squattersiedlungen erstreckten sich 
die Hänge hinauf.

Konzept und Bau der „New Towns“
Unter wachsendem Bevölkerungsdruck, vor allem verursacht 
durch große, nach der Revolution von 1949 aus China ein-
strömende Zahlen von Flüchtlingen, die zumeist in Tausenden 
spontan und illegal errichteten Squatterhütten provisorische 
Unterkunft fanden, beschloss die Regierung Hong Kongs in 
den 1950er Jahren umfangreiche Wohnungsbauprogramme. 
Diese richteten sich nach mehreren Großfeuern in Squatter-
siedlungen vor allem auf Notsiedlungsmaßnahmen (z.  B. Shek 
Kip Mei) und die Umsiedlung von Squatterbevölkerung in 
Hochhauskomplexe. Die Expansion des Stadtgebietes erfolg-
te zuerst in direkter Anlagerung an die vorhandenen Gebiete, 

nicht jedoch in Form eigener, ausgelagerter Wachstumspole. 
So ist das erste große Erweiterungsgebiet, Kwun Tong, das von 
1953 an östlich Kowloons gebaut wurde, noch nicht als „New 
Town“ anzusprechen, obwohl es sich bereits auf dem Gebiet 
der New Territories befindet (Buchholz, 1987:  22  f.). Mit der 
Entscheidung zum Bau von New Towns in den New Territories 
trat eine Wende in der Wohnungsbaupolitik ein: 1959 wurde 
mit dem Bau der ersten eigenständigen New Town, Tsuen 
Wan, begonnen, 1965 folgten die Entscheidungen zum Bau 
von Tuen Mun (Castle Peak) und später Sha Tin. Den Motor 
zur räumlichen Ausweitung der Stadtgebiete stellte die indus-
trielle Entwicklung der Kolonie dar, die das wirtschaftliche 
Wachstum begründete, Flächenausdehnung erforderte und 
die Wohnungsbauprogramme finanziell ermöglichte. Nach 
Einbrüchen im Immobilienmarkt, der Bankenkrise von 1965 
und Unruhen im Jahr 1967 verlangsamten sich die Bauakti-
vitäten. Der Durchbruch der New Towns-Konzeption erfolgte 
1973, als unter Gouverneur MacLehose ein Zehnjahrespro-
gramm beschlossen wurde, mit dessen Hilfe 1,8 Mio. Men-
schen angemessene Unterkunft in festen Gebäuden und mit 
wenigstens 3,3 m2 Wohnfläche/Person erhalten sollten. Der 
bewährte Grundsatz konzentriertester Verdichtung wurde 
dabei beibehalten.

Anfangs wurden die New Towns von der Bevölkerung 
kaum angenommen. Schlechte Verkehrsanbindung an die 
Arbeitsplätze, geringe und oft unsichere Löhne, fehlende 
außerindustrielle, die Familieneinkommen notwendigerwei-
se ergänzende Beschäftigungsmöglichkeiten (d.  h. informelle 
Arbeit: Straßenhandel, Verkauf an Garküchen, handwerk-
liche und Reparaturarbeiten, Heimarbeit, Transporte usw.; 
Buchholz und Schöller, 1985:  173  ff.), mangelnde Versor-
gungs- und soziale Infrastruktur und fehlende soziale Netze 
führten dazu, dass ursprüngliche Zielplanungen bezüglich 
der Einwohnerzahlen mehrfach nach unten korrigiert wer-
den mussten. Erst als in den 1980er Jahren, ermöglicht durch 
hohes Wirtschaftswachstum und soziale Konsolidierung 
vieler Bewohner, die infrastrukturellen Vorleistungen – Ver-
kehrsanbindung durch Autobahnen und Tunnels, elektrifi-
zierte und mit hoher Frequenz fahrende Zug- und S-Bahn-
verbindungen, industrielle Arbeitsplätze, Handelszentren 
usw. – deutlich verbessert wurden, stiegen die Bevölkerungs-
zahlen in den New Towns sprunghaft an. Mit der allmählichen 
Ausbildung eines Mittelstandes kamen seit Mitte der 1980er 
Jahre zunehmend private Wohnsiedlungen hinzu. Der Anteil 
der in den New Towns lebenden Bevölkerung Hong Kongs 
stieg zwischen 1971 und 1995 von 9,8  % auf 35  % (18,8  % in 
1981, 28,8  % in 1986).

Nach 1997 wurde Hong Kong zu einer Sonderzone („Spe-
cial Administrative Region“; SAR) mit gewissen Autonomien 
ausgestattet und das bis dato gültige Wirtschafts- und Sozi-
alsystem sowie die derzeit geltenden Gesetze für weitere 
fünfzig Jahre gewährt. Unter chinesischer Führung wurden 
Großprogramme der Briten weitergeführt und neue Pro-
gramme initiiert. Die Fortführung der Territorial Develop-
ment Strategy gab wohnungsbaupolitische Kontinuität. Mit 
dem Port and Airport Strategy Plan wurde der neue Flugha-
fen Chek Lap Kok (mit bis zu 60 Mio. Passagieren und über 
4 Mio. t Cargotransport jährlich), die Umgestaltung des alten 
Flughafens Kai Tak zu einem der größten Kreuzschifffahrts-
terminals in Südchina und zahlreiche große Autobahn- und 
Brückenmaßnahmen ins Perlflussdelta realisiert. Hong Kong 
wurde dabei strategisch durch gezielte Transformation zwi-
schen 1978 und den 1990er Jahren von einem regionalen 
Industrieschwerpunkt zu einem globalen Dienstleistungs- 
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Übergabe Hong Kongs und Macaus entwickelten sich 
innerhalb des Perlflussdeltas zahlreiche neue und wei-
tere Städte innerhalb von zwei Jahrzehnten rasant zu 
neuen urbanen und industriellen Zentren, allen voran 
Shenzhen (1995:  2,4 Mio. Einwohner, 2015:  10,8 Mio. 
Einwohner), Foshan (2015:  7 Mio.), Zhuhai (2015:  1,5 
Mio.) und Dongguan (2015:  7,4 Mio.) (UN DESA Popu-
lation Division, 2014). Im Perlflussdelta einschließ-
lich Hong Kong leben derzeit fast 60 Mio. Menschen. 
Guangzhou selbst hat ca. 12,5 Mio. Einwohner, von 
denen zwei Drittel Migranten der letzten Jahrzehnte 
sind. 1990 zählte die Stadt noch 3 Mio. Einwohner (UN 
DESA Population Division, 2014) und ist damit mit 
ihrer sprunghaften Entwicklung und rasanten Dynamik 
sowohl eine treibende Kraft im chinesischen Transfor-
mationsprozess, als auch ein Beispiel für viele der chi-
nesischen Urbanisierungsherausforderungen. 

5.5.2	
Globalisierung, extreme Dynamik und exogene 
Stadtentwicklung

China schlug zwischen 1949 und 1978 außen- und 
wirtschaftspolitisch den Weg der weitgehenden wirt-
schaftlichen Autarkie und Isolation ein. Innenpoli-
tisch wurde der Zuzug in die Städte durch das 1958 
eingeführte sogenannte Hukou-Registrierungssystem 
stark eingeschränkt. Neben einer zentral gesteuerten 
Zuweisung von Arbeitskräften wurden Städten auch 
Industriezweige und -sektoren zugeordnet. In und um 
Guangzhou wurden so zahlreiche Betriebe der Schwer-
industrie angelegt. Seine Rolle als Jahrhunderte alter 
Handelsstandort konnte Guangzhou dazu nutzen, zwi-
schen 1957 und den späten 1970er Jahren die einzige 
internationale Handelsmesse Chinas abzuhalten. Diese 
isolierte Position auf dem Weltmarkt änderte sich nach 
der 1978 beschlossenen wirtschaftlichen Öffnungspoli-
tik unter Deng Xiaoping. Die ersten Sonderwirtschafts-
zonen wurden in der Nähe der Exklaven Hong Kong 
und Macao eingerichtet und führten zu einem starken 

Anstieg ausländischer Investitionen. Hierzu trugen die 
generationenalten Wirtschaftsbeziehungen vor allem 
zu den sogenannten überseechinesischen Netzwerken 
entscheidend bei (Cartier, 2001). 1984 wurden auf-
grund positiver Evaluierung der bisherigen Sonderzo-
nen weitere 14 Städte, darunter auch Guangzhou, zu 
„offenen Küstenstädten“ erklärt und mit wirtschaft-
lichen Privilegien ausgestattet. In den Jahren danach 
erfolgte eine rasante Stadtentwicklung und Einbin-
dung in den Weltmarkt, die Sit und Yang (1997:  647) 
als „exo(geneous) urbanisation“ bezeichnen. Auslän-
dische Direktinvestitionen stiegen (im gesamten Per-
flussdelta) von 0,3 Mrd. US-$ in 1978 auf 142,4 Mrd. 
in 2006. Das Exportvolumen stieg im gleichen Zeitraum 
von 0,6 Mrd. auf 288,8 Mrd. US-$, die Bevölkerungs-
zahl von 16,9 Mio. auf 44,5 Mio. (Ng, 2008). 

Ausgelöst durch den rapiden Industrialisierungspro-
zess und die sozialräumliche Neuordnung der chinesi-
schen Gesellschaft in den 1980er und 1990er Jahren 
(Auflösung der Volkskommunen, Etablierung privater 
Bauernhaushalte, Privatisierungsprozesse, land-lea-
sing für große Unternehmen usw.), stieg die Migration 
Ende der 1990er Jahre sprunghaft an: So erhöhte sich 
die Zahl der offiziell gemeldeten Migranten in China 
von 40,5 Mio. (1998) auf 69,9 Mio. (2003), inoffizi-
elle Schätzungen bewegen sich in der doppelten Höhe 
(Gransow, 2007; Zhao, 2003). Grundsätzlich wird 
unterschieden zwischen Migration de jure, worunter 
Migranten mit offiziellem, genehmigtem langfristigem 
Wohnortwechsel verstanden werden, de facto-Migra-
tion, d.  h. Wanderbevölkerung (floating population) mit 
zeitweiligem Wohnortwechsel (unter Beibehaltung des 
angestammten Wohnortes) und temporärer Arbeits-
genehmigung anderswo, und illegaler Migration, d.h. 
dem Wechseln des Aufenthaltsortes ohne Genehmi-
gung. Für Guangzhou wird die Anzahl der meist dauer-
haft ansässigen Migrantinnen insgesamt auf mehr als 5 
Mio. Personen geschätzt. Sie tauchen in den Statistiken 
nur unzureichend auf und leben mindestens zur Hälfte 
in sogenannten Dörfern-in-der-Stadt (auch urban villa-
ges oder villages-in-the-city, chengzhongcun; Gransow, 

und Finanzzentrum und südlichstem Transport-Hub des 
Perlflussdeltas umfunktioniert. Viele ursprünglich in Hong 
Kong praktizierte, strategische Landnutzungs-, Flächenge-
staltungs-, Wohnraum- und Wirtschaftspolitiken wirkten 
als Vorbildimpulse und wurden im nördlichen Perlflussdelta 
modifiziert fortgeführt.

Bei der Übergabe Hong Kongs, bis 1997 britische Kronko-
lonie, an China war vereinbart worden, dass in Hong Kong 
entsprechend dem Prinzip „one country, two systems“ das 
britisch geprägte Wirtschafts-, Sozial- und Rechtssystem 
sowie die vor dem „hand over“ geltenden Gesetze, einschließ-

lich dem Schutz von Grundbesitz, für 50 Jahre grundsätzlich 
unverändert bestehen bleiben sollten. Dies garantiert Hong 
Kong bis heute die Rolle vom „globalen Tor“ von und nach 
China. Nach massiven Deindustrialisierungsprozessen – infol-
ge kontinuierlicher Abwanderung der arbeitsintensiv produ-
zierenden Industrieunternehmen vor allem in die nördlich 
gelegenen Deltaregionen zwischen Shenzhen und Guangzhou 
– übernahm Hong Kong seit den 1990er Jahren sukzessive 
die Funktion des führenden Dienstleistungszentrums inner-
halb des Perlflussdeltas. 
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2007). Hierunter werden einfache Wohnquartiere ver-
standen, die ursprünglich aus ländlichen Dörfern her-
vorgegangen sind.

Da es der Bevölkerung mit ländlichem Hukou (staat-
liches Registrierungssystem zur Wohnsitzkontrolle) 
gestattet ist, eigenen Wohnraum zu errichten, haben 
viele Bewohnerinnen ehemaliger ländlicher Dörfer, die 
im Perlflussdelta in den 1990er Jahren von der enor-
men Flächenexpansion der Städte eingeholt und gewis-
sermaßen „umzingelt“ worden sind, dieses Privileg 
dazu genutzt, um auf ihren ehemaligen Feldern anstelle 
landwirtschaftlicher Produkte nunmehr gewisserma-
ßen Häuser „anzubauen“. So entstanden auf engstem 
Raum mehrgeschossige Häuser ohne Bauauflagen (z.  B. 
Abstandsregeln, Brandschutzvorkehrungen) und mit 
sehr einfacher Bausubstanz, die oft zimmerweise vor 

allem an Migranten vermietet werden und die nicht 
der städtischen Verwaltung unterstehen. Preiswerter 
Wohnraum bei hohen Bevölkerungsdichten, fragwür-
digen Infrastruktur- und hygienischen Bedingungen 
sowie hoher Anteil informeller Beschäftigung ermögli-
chen zum einen den Migranten den Aufenthalt in den 
Städten, zum anderen hat auch die angestammte Bevöl-
kerung mit ländlichem Hukou ein gutes Auskommen 
durch Vermietung als neuer, lohnender Einkommens-
quelle (Bork-Hüffer, 2012:  90  f.). 

Ein Städtevergleich innerhalb des Perlflussdel-
tas zeigt neben einer insgesamt rapiden Urbanisie-
rung und Wirtschaftsexpansion auch deutliche Unter-
schiede. Guangzhou als vormals unangefochtenes poli-
tisches und wirtschaftliches Zentrum muss sich mit 
noch schneller aufstrebenden Städten wie Shenzhen, 
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Abbildung 5.5-2
Phasen des Stadtwachstums von Guangzhou.
Quelle: WBGU, verändert nach Bork-Hüffer, 2012
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Dongguan und Foshan messen lassen. Trotz eines Wirt-
schaftswachstums von durchschnittlich 14  % pro Jahr 
(1980-1998) hat die Stadt einen relativen Einflussver-
lust erlitten:  1980 wurden knapp 43  % der Wirtschafts-
leistung des Perlflussdeltas in Guangzhou erbracht, 
1998 waren es nur noch gut 22  % (Shen, 2002). Zum 
Teil lässt sich diese Entwicklung mit den unterschiedli-
chen Startbedingungen zu Beginn der Reformen erklä-
ren: Städte oder eher Fischerdörfer wie Shenzhen hat-
ten kaum Raum in Anspruch genommen und konnten 
ihre Infrastrukturen direkt in größerem Maßstab pla-
nen und umsetzen. In Guangzhou hingegen musste 
kostenintensiv die bestehende (danwei-)Infrastruktur 
einer Stadt mit 3 Mio. Einwohnern umgebaut werden, 
in der zudem noch viele Staatsbetriebe angesiedelt 
waren. Zudem steht Guangzhou als Provinzhauptstadt 
unter stärkerer Beobachtung und Kontrolle der Zent-
ralregierung. In kleineren Städten hingegen können 
Lücken in der zentralistischen Kontrolle noch häufiger 
zum eigenen Vorteil genutzt werden.

Die massive Expansion der wirtschaftlichen Akti-
vitäten und der Zuzug haben im Perlflussdelta ins-
gesamt, somit auch in Guangzhou (Abb. 5.5-2), zu 
umfangreichen Landnutzungsveränderungen und sozi-
alen Umbruchsituationen geführt. Große acker- und 
forstwirtschaftliche Flächen wurden in Wohn- oder 
Industrieflächen umgewandelt (Abb. 5.5-3), ehemalige 
Stadt- und Dorfbewohner häufig enteignet. 

Eine Studie von 2006 berechnet den Anstieg des 
ökologischen Fußabdrucks von Guangzhou zwischen 
1991 und 2001: Berücksichtigt werden unterschiedli-
che Ressourcenverbräuche wie u.  a. Erdöl, Kohle, Was-
ser, Land und Stahl, die umgerechnete verbrauchte 
Landfläche stieg dabei im genannten Zeitraum von ca. 
2,3 ha pro Person auf 3,79 ha. Summiert man die vor-
handenen Ressourcen der Stadtfläche, stünden jedem 
Bewohner Guangzhous allerdings nur 0,29 ha zur Ver-
fügung (Du et al., 2006). Verdrängungsprozesse und 
Landnutzungskonkurrenz werden nicht nur aus den 
wirtschaftlich starken Kerngebieten der City berich-
tet, sondern auch von den Expansionsrändern (Chen, 
2012). He (2012, 2013) und He et al. (2012) kritisie-
ren zunehmende Gentrifizierungsprozesse, und Zhu 
(2013) problematisiert Tendenzen zur ungesteuerten 
Privatisierung in den Vororten, die in der Errichtung 
von quasi Gated Communities für die neue Mittel- und 
Oberschicht mündet. Dabei spielt das nach wie vor 
geltende Hukou-Registrierungssystem auch weiterhin 
eine Rolle: Gerade die ländlichen Migranten im städti-
schen Raum (nongmingong) besitzen durch ihr „Land-
Hukou“ keinen Zugang zu städtischen Infrastruktur- 
und Sozialleistungen, wie etwa Bildungs- und Gesund-
heitseinrichtungen, beziehen niedrigere Löhne unter 
schlechteren Arbeitsbedingungen und haben häufig 

einen niedrigeren Wohnstandard (IEAS China et al., 
2014). Traditionelle soziale Absicherungssysteme, die 
entweder Zugangsrechte zu Boden (und damit Ver-
sorgung aus landwirtschaftlicher Produktion) oder 
Anspruch auf staatliche Zuteilung eines (zumeist 
industriellen) Arbeitsplatzes bieten, sind de facto nicht 
mehr in Kraft.

Bezogen auf lokale Umweltqualitäten trug die 
Dynamik der letzten Jahrzehnte zu einer hohen Luft-
verschmutzung bei, wozu nicht nur die angesiedelte 
(Schwer-)Industrie, sondern auch der gestiegene 
PKW-, LKW- und Schiffsverkehr beitragen. Insbeson-
dere die Werte für Stickoxide und Schwefeldioxid sind 
deutlich erhöht und der Ausbau des öffentlichen Nah-
verkehrs liegt, trotz gestiegener Investitionen, mit 0,07 
km pro km2 unter dem Durchschnitt von 0,17 km von 
vergleichbaren asiatischen Großstädten (Economist 
Intelligence Unit, 2011a:  55). Zhao (2010) konnte zei-
gen, dass die CO2-Intensität pro Wirtschaftseinheit zwi-
schen 1992 und 2007 stark abgenommen hat, die abso-
luten Emissionen sind jedoch gestiegen. Hinzu kommen 
die Versiegelung von Flächen, der Verlust von frucht-
barem Ackerland und der verstärkte Einsatz von Kunst-
dünger und Pflanzenschutzmitteln, die zur Gewässer-
belastung beitragen. Der Wasserverbrauch der gesam-
ten Stadt ist mit 527 l täglich pro Person sehr hoch 
(Economist Intelligence Unit, 2011a:  55). Wie in ande-
ren Bereichen auch, scheinen die öffentlichen Kont-
roll- und Durchsetzungsmechanismen mit der rasanten 
Entwicklung nicht Schritt halten zu können. Lee et al. 
(2010) bemängeln die selektiven und veralteten städ-
tischen Luftqualitätsmessungen, Francesch-Huidboro 
et al. (2012) weisen darauf hin, dass die städtischen 
Umweltschutzbehörden in Guangzhou zwar über Jahr-
zehnte ausgebaut wurden, die Kapazitäten jedoch wei-
terhin nicht ausreichend sind. 

In der Literatur werden die Auswirkungen des 

Abbildung 5.5-3
Städtewachstum auf den umliegenden Agrarflächen 
Guangzhous.
Quelle: Frauke Kraas/WBGU
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Hitzeinseleffekts aufgrund des Landnutzungswandels 
in Guangzhou behandelt (Lau et al., 2011; Wen et al., 
2011), weitere direkte Auswirkungen des Klimawan-
dels scheinen noch nicht erfasst zu sein. 

Infrastrukturprojekte in Guangzhou sind aufgrund 
der hohen Dynamik schnell mit Superlativen aufge-
laden: Der 2010 fertig gestellte 600 m hohe Fernseh-
turm war zumindest für wenige Jahre der höchste der 
Welt, das seit 2010 eingeführte Bus-Rapid-Transit-
System hat die zweithöchste Beförderungsquote der 
Welt, der innerhalb weniger Jahre auf „grüner Wiese“ 
errichtete Bahnhof Guangzhou-Süd war kurzzeitig der 
flächengrößte Bahnhof Asiens und die internationale 
Handelsmesse ist halbjährlich die größte und bedeut-
samste ihrer Art in China. Leuchtturmprojekte wie 
diese, zusammen mit einer Ausdifferenzierung der bis-
lang eher monokulturellen Wirtschaftszonen, einer 
höheren Vielfalt von Stadtfunktionen in den Quartie-
ren und einer neuen Form der wirtschaftlich getriebe-
nen Governance (Concept Plans) sollen die Vorreiter-
rolle Guangzhous sichern (Wuttke, 2012).

5.5.3	
Gesundheit und soziale Kohäsion

Die marktwirtschaftliche Öffnungspolitik und rapide 
Urbanisierung führten zu sozialer Polarisation, räum-
licher Segregation und den Verlust sozialer Kohäsion 
(Gu und Shen, 2003). Zudem erzeugte der rasante wirt-
schaftliche und soziale Wandel seit der ökonomischen 
Öffnung 1978 tiefgreifende Defizite bei den Finanzie-
rungs- und teilweise auch Versorgungssystemen, dar-
unter im chinesischen Gesundheitssystem. Deshalb 
wurde seither eine Vielzahl nationaler, regionaler und 
lokaler Reformen und Reformexperimente des Gesund-
heitssystems eingeleitet, deren Hauptziel die Errei-
chung eines kostendeckenden Betriebs von Gesund-
heitseinrichtungen war (Liu und Yi, 2004). Dieses 
Kapitel 5.5.3 bezieht sich z.  T. wortgleich auf Bork et 
al. (2009). 

Das Gesundheitssystem von Guangzhou weist heute 
ein unreglementiertes und fragmentiertes Neben
einander von Anbietern verschiedenster Qualität auf 
(Abb. 5.5-4; Bork et al., 2011). Eine effiziente Kontrolle 
und ein stringentes Management finden derzeit nicht 

INFORMELL FORMELL

ST
AD

T-
 / 

PR
O

VI
N

Z-
 /

N
AT

IO
N

AL
E 

EB
EN

E
LO

KA
LE

 E
BE

N
E

IN
DI

VI
DU

EL
LE

H
AU

SH
AL

TS
EB

EN
E

Zivilgesellschaft und
soziale Organizationen

Health care
providers

Soziale
Netzwerke

Patient / Zahler

Paying institutions
Administration,

Regulation,
Planungseinheiten

PRIMARY
AGENCY

Versicherungssysteme

Gesundheitsdienstleister

Medizinische Basisversicherung
für städtische Angestellte

Kooperative Versicherung für Landbewohner

Städtischer und ländlicher Fonds für
medizinische Notfälle

Private Versicherungen

Nicht-staatliche kollektive Versicherungen

Staatliche G., gemeinnützig

Nichtstaatliche G., gemeinnützig

Private G., gewinnorientiert

Illegale G., gewinnorientiert

ORGANISIERTE
AGENCY

INDIVIDUELLE
AGENCY

MORPHOGENESE VON MACHT UND EINFLUSS
INNERHALB DES STAKEHOLDER-NETZWERKES

Cash flows and payments

Medical services and actions of
direct medical relevance

Source: own field survey 2006-2008, partly including arguments
of Li 2006; Gong 2006; Sun 2006; Xu & Zhang 2006; Yang & 
Shi 2006
Layout: T. Bork Graphic: R. Spohner

Niveau 2009
hoch

Entwicklungstrend
1979-2009

zunehmend
abnehmend
gleichbleibend

tief

INTERAKTIONSTYPEN
Finanzflüsse und Bezahlungen

Finanzflüsse und Bezahlungen

Gesundheitsdienstleistungen und direkt
gesundheitlich relevante Aktionen

Regulation, Kontrolle 

Berichterstattung

Abbildung 5.5-4
Morphogenese von Macht und Einfluss innerhalb des Stakeholder-Netzwerks im Gesundheitswesen Guangzhous (1979–2009). 
Quelle: Bork-Hüffer, 2012; Bork et al., 2011, verändert; Graphik: R. Spohner
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statt. Gründe hierfür liegen insbesondere in Dezentra-
lisierungsmaßnahmen bei gleichzeitigem Fehlen perso-
neller Ressourcen und entsprechendem Know-how auf 
unteren Verwaltungsebenen sowie der weit verbreite-
ten Korruption. Infolge von Privatisierungen (Lim et 
al., 2002) entwickelte sich ein breites Spektrum von 
Anbietern medizinischer Dienste (darunter zahlreiche 
private und öffentlich-private Hybridformen), wäh-
rend gleichzeitig eine zunehmende Zahl informeller 
und illegaler Anbieter medizinischer Dienste den wach-
senden Bedarf unterschiedlicher Bevölkerungsgrup-
pen deckt (Bork-Hüffer, 2012; Bork-Hüffer und Kraas, 
2015; Jahn et al., 2011). 

Nationale Preisreformen führten zu einer inflationä-
ren Zunahme der Preise für Medikamente und medi-
zinische Dienste. Um Abhilfe zu schaffen, wurde ein 
zweigleisiges Preissystem eingeführt, mit festgesetz-
ten Preisen für Basisdienste und -medikamente sowie 
Marktpreisen für neu eingeführte Leistungen und 
Pharmazeutika. Dieses resultierte jedoch zum einen in 
einem Überangebot an hochtechnischen Diagnoseme-
thoden, mit denen höhere Einnahmen erzielt werden 
können, und zum anderen in einer weit verbreiteten 
Überverschreibung von Medikamenten (Yang und Shi, 
2006; Bork et al., 2009). Dieses Phänomen ist aufgrund 
der größeren Nachfrage und Einkommensniveaus ins-
besondere in den boomenden Städten der Ostküste zu 
finden. Die kurative und präventive Basisversorgung 
der Bevölkerungsmehrheit – mit der sich kein Profit 
erwirtschaften lässt – wird seit diesen Reformen ver-
nachlässigt (Lee, 2004). 

Im Zugang zu Gesundheitsdiensten ist derzeit insbe-
sondere die Masse der Land-Stadt-Wanderer benach-
teiligt (Yuan et al., 2010). Durch die bestehenden, 
nach Land und Stadt getrennten, Finanzierungssys-
teme werden ihre Behandlungskosten nicht abgedeckt, 
weshalb häufig auf informelle Gesundheitsdienstleis-
tungen zurückgegriffen wird bzw. der Arztbesuch hin-
ausgezögert oder unterlassen wird (Gao et al., 2001). 
Erste Forschungsergebnisse lassen vermuten, dass eine 
krankheitsbedingte Rückkehrmigration in die Heimat-
regionen aufgrund des mangelnden Zugangs und der 
hohen Kosten von Gesundheitsdienstleistungen in den 
Städten existieren könnte. Traditionelle Statistiken und 
Berichtssysteme versagen bisher jedoch bei der Doku-
mentation der Gesundheit der wandernden Bevölke-
rung (Krämer, 2006). Auch der im Januar 2009 vorge-
stellte, umfassende nationale Reformplan des Gesund-
heitssystems vernachlässigt weiterhin die Versorgung 
der Land-Stadt-Wanderer sowie eine stärkere Kontrolle 
des privaten Gesundheitssektors (Yip et al., 2012; Yang 
und Li, 2015). 

Die Entwicklungen im Gesundheitssektor seit dem 
Jahr 1978 haben die Entstehung „neuer“ bzw. das Wie-

deraufleben „alter“ Infektionskrankheiten begüns-
tigt. Dieses als „double burden of disease“ (Stephens, 
1996:  19) angesprochene Phänomen führt zu hohen 
Prävalenzraten, z.  B. im Bereich sexuell übertragbarer 
Krankheiten oder von Tuberkulose als „alten“ Krank-
heiten. Gleichzeitig sind in den letzten Jahren Epide-
mien von 35 „neuen“ Infektionskrankheiten aufge-
treten (z.  B. HIV/Aids, SARS, Vogelgrippe; Lee, 2004; 
Wang et al., 2006). Daneben sind aufgrund der epi-
demiologischen Transformation – bedingt durch die 
wirtschaftliche Entwicklung, den beschleunigten Alte-
rungsprozess der Bevölkerung und die Zunahme unge-
sunder Lebensstile – zunehmend Zivilisationskrankhei-
ten bedeutsam (Lee, 2004; Wang et al., 2006). 

Insbesondere marginalisierte Gruppen sind in 
Guangzhou einer doppelten Belastung ausgesetzt. 
Gesundheitsrisiken treten vermehrt in den vormals 
ländlichen Dörfern auf, die im Zuge der urbanen Expan-
sion zu hoch verdichteten Marginalsiedlungen gewor-
den sind (den Dörfern-in-der-Stadt), die einen Groß-
teil der Land-Stadt-Wanderer der Region beherbergen. 
Zudem führen die erwähnten Unterschiede im Zugang 
zur Gesundheitsversorgung zu deutlichen Disparitäten 
im Gesundheitsstatus von armen und reichen Bevöl-
kerungsgruppen (Gao et al., 2002; Bork-Hüffer und 
Kraas, 2015). Die „Fabrik der Welt“ („world’s work-
shop“: Sun et al., 2006:  28) leidet an den Folgen bisher 
unvollendeter Reformen, einem hohen Anteil informel-
ler und illegaler medizinischer Dienstleistungen sowie 
fehlenden Investitionen, um insbesondere den Zugang 
zur Gesundheitsversorgung für marginalisierte Bevöl-
kerungsgruppen zu verbessern.

Das Fallbeispiel steht stellvertretend für die Situa-
tion in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern, in 
denen die Forderung, „Gesundheit für alle“ bereitzu-
stellen, bislang kaum verwirklicht wurde. Angesichts 
prioritärer Wirtschaftsreformen wurde in China eine 
adäquate Transformation des Gesundheitswesens unter 
staatlicher Führung vernachlässigt. Durch das rapide 
Stadtwachstum enstanden daher unreglementierte, 
informelle Strukturen im Gesundheitswesen: Private, 
teils informelle Anbieter tragen erheblich zur Über-
brückung von Versorgungsdefiziten in der öffentlichen 
Gesundheitsversorgung bei. Der Steuerungsverlust der 
öffentlichen Verwaltungen verstärkt Gesundheitsdis-
paritäten sowie angesichts mangelnder sozialer Gerech-
tigkeit auch die Zugangsbarrieren zu öffentlichen wie 
privaten Gesundheitsdienstleistungen. Dies wiederum 
führt zu einer verstärkten Krankheitslast, insbeson-
dere vulnerabler Bevölkerungsgruppen (Arme, Kranke, 
Frauen, Kinder, Behinderte). Die zunehmende Diver-
sifizierung der Gesundheitsprofile unterschiedlicher 
Bevölkerungsgruppen und die (Wieder-)Ausbreitung 
erneut relevanter sowie neuer Infektionskrankheiten 
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bringt jedoch nicht allein für die einzelnen Megastädte 
neue Gesundheitsrisiken. Da Megastädte als Knoten-
punkte globaler Städte- und Verkehrsnetzwerke fun-
gieren, birgt die Kombination aus vulnerabler Bevöl-
kerung und mangelhafter, ungesteuerter Gesundheits-
systeme die Gefahr, sich zur globalen Bedrohung aus-
zuwachsen. Diese Gefahr wurde z.  B. im Verlauf der 
SARS-Epidemie im Jahr 2003 deutlich (Bork et al., 
2009; Horton, 1996). 

Wie viele andere Megastädte auch, braucht Guang
zhou eine leistungsfähige, auf verschiedene Bevölke-
rungsgruppen ausgelegte Gesundheitsberichterstat-
tung, um die Gesundheitsprobleme verschiedener 
Bevölkerungsgruppen identifizieren und auf diese mit 
ausreichendem Ressourceneinsatz reagieren zu können. 
Auch bedarf es der Entwicklung angemessener Steue-
rungsinstrumente, welche interdisziplinäre internatio-
nale Forschungskooperationen und langfristige Enga-
gements der öffentlichen Verwaltungen benötigen. Alle 
Entscheidungsträger – von Regierung und Verwaltung 
über den Privatsektor bis zur Zivilgesellschaft – sollten 
an der Entwicklung von an den lokalen Kontext ange-
passten Lösungsstrategien beteiligt werden. 

5.5.4	
Zentralistische Governance versus Dezentralität

Das Ineinandergreifen nationaler wie auch lokaler poli-
tischer Entscheidungen und Entwicklungspolitiken 
führte zu einem beispiellosen Expansionsprozess der 
bisherigen Städte (Wu et al., 2007) – vor allem in den 
sogenannten Urban-fringe-Gebieten. Dadurch wurden 
in und im Umfeld von Guangzhou enorm flächengrei-
fende Stadterweiterungen umgesetzt, die auf der Basis 
urbaner Landreformen große Industriezonen (special 
economic zones), neue Stadtteile und großflächige 
Wohnbauprojekte (housing estates) für viele Millio-
nen Einwohner geschaffen haben (Cartier, 2001, 2002; 
Breitung et al., 2013; Abb. 5.5-5). 

Die Governance-Strukturen sind in China vertikal 
aufgebaut; an der Spitze stehen das zentrale Kontroll- 
und Entscheidungsorgan, das Zentralkomitee sowie 
das Politbüro. Auf Provinzebene finden sich vergleich-
bare hierarchische Strukturen. Guangzhou als Haupt-
stadt der Provinz Guangdong besitzt den Status einer 
bezirksfreien Unterprovinzstadt. Diese 1994 einge-
führte Sonderform für ausgewählte chinesische Städte 
erhöht das Maß an rechtlichen und ökonomischen 
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten. Der Bürger-
meister der Metropolregion wird jedoch von der Zen-
tralregierung eingesetzt (World Bank, 2015c:  58). Der 
horizontale Austausch zwischen Städten nimmt zwar 
zu, ist jedoch gegenüber der nationalen Politikdirektive 

vergleichsweise schwächer ausgeprägt. 
Im Unterschied zu anderen chinesischen Entwick-

lungszonen wurde es den Provinz- und Lokalregie-
rungen im Perlflussdelta erlaubt, größeren Einfluss 
und größere Gestaltungsfreiheit in der Regionalpla-
nung auszuüben. Lokale und regionale sozio-politische 
Netzwerke wie auch die Privatwirtschaft konnten so 
größere Handlungsspielräume entfalten (Seto, 2004; 
Xu und Yeh, 2005). Im Perlflussdelta nahm die inter-
regionale und interurbane Koordination im Zuge der 
strategischen Herausbildung eines multi-nodalen, also 
mehrkernigen regionalen Städtesystems mit arbeitstei-
liger, teils komplementärer funktionaler Spezialisierung 
im Laufe des letzten Jahrzehnts entsprechend erheblich 
zu. Dies belegen zahlreiche große Infrastrukturprojekte, 
Produktions- und Handelsverbindungen, regionale und 
(inter-)nationale Messen und funktionsräumliche Regi-
onalplanungsinstrumente. Dadurch erfuhr die Stadt-
entwicklung gleichzeitig staatlich gelenkte wie privat-
wirtschaftlich motivierte und beschleunigt ablaufende 
Entwicklungsimpulse (Shen et al., 2002). Bork-Hüffer 
(2012:  87) unterstreicht: „Local governments viciously 
compete for contracts with foreign investors, which has 
resulted in redundant industrial structures as well as 
their acceptance of negative externalities of growth.“

Die massiven Investitionen und der enorme Wett-
bewerb um Unternehmen und Finanziers in den Städ-
ten des Perlflussdeltas führten vielerorts aber auch 
zu einer Überforderung oder Umgehung traditionel-
ler städtischer Planungsinstrumente und -strukturen. 
Die Bebauung, Umwandlung und Nutzung von teils 
bereits urbanen, teils ehemals ländlichen (Dörfern-in-
der-Stadt) und teils eingemeindeten Gebieten unterlag 
auch in Guangzhou bald nicht mehr der Kontrolle der 
Stadtverwaltung. „Die tatsächliche Stadtentwicklung 
ist stattdessen mehr von spontanen politischen und oft 
spekulativen ökonomischen (Investitions-)Entschei-

Abbildung 5.5-5
Großflächige Wohnbauprojekte in Guangzhou.
Quelle: Frauke Kraas/WBGU
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dungen, Korruption und illegaler Landnutzung, dezen-
tralen Entwicklungsprojekten, Suburbanisierung und, 
allgemeiner, dem rasanten Wirtschafts- und Bevölke-
rungswachstum geprägt“, hält Wuttke (2012:  91) mit 
Ng und Wu (1995) und Wong und Zhao (1999) fest. 

Sichtbar wird dies am Beispiel der zentralen Stadt-
planung. Auf nationaler Ebene wurde 1989 der City 
Planning Act verabschiedet, der, strukturell noch im 
planwirtschaftlichen Denken verankert, eine Master-
plan-Entwicklung für die großen chinesischen Städte 
für Zeiträume von bis zu 20 Jahren einführte. Guang
zhou setzte seinen ersten Masterplan 1991 in Kraft. 
Aufgrund der hohen Entwicklungsdynamik musste 
er wenig später jedoch grundlegend revidiert wer-
den. Ebenso wurde der im Jahr 2000 neu verabschie-
dete Masterplan schon wenige Monate später durch 
die Eingemeindung zweier großer Nachbarkreise ins 
Stadtgebiet obsolet. Neben der enormen wirtschaftli-
chen Dynamik und häufigen administrativen Verände-
rungen unterminieren zudem auch Lokalpolitiker und 
-eliten die Kompetenzen der Stadtplanung: Vorrang vor 
einer strukturierten und ordnenden Planung, inklu-
sive Sanktionsmechanismen, haben häufig Kennzahlen 
bzgl. neu entwickelter oder ausgewiesener Wirtschafts-
fläche (Wuttke, 2012:  128). Zur offiziellen Stadt- und 
später Masterplanung traten seit der Öffnungspoli-
tik auch Verwaltungsstrukturen der Entwicklungszo-
nen im teils öffentlichen, teils öffentlich-privaten oder 
auch nicht genehmigten Bereich. Cartier (2001) lis-
tet etwa für ganz China 422 von der Zentralregierung 
genehmigte Development Zones, denen Schätzungen 
zufolge 6.000 bis 8.700 real existierende Zonen gegen-
überstanden (Bezugsjahr:  1995). In Guangzhou unter-
stand die Development Zone zu Beginn einer Sonder-
verwaltungsstruktur, die weitreichende ökonomische 
Selbstständigkeiten (z.  B. Personal- und Gehaltsent-
scheidungen, Investitionsgenehmigungen usw.) besaß 
und damit der Stadtplanung mindestens ebenbürtig 
war (Sze, 1997:  55  f.). Weitere Sonderzonen mit spe-
ziellen Zuschnitten (z.  B. Zonen mit reiner Produktion 
für den Export oder stark sektorale Zonen) entstan-
den rasch und verkomplizierten eine übergreifende 
Steuerung der wirtschaftlichen und urbanen Entwick-
lung. Einige Industriezonen innerhalb Guangzhous 
zum übergreifenden Guangzhou Development District 
(GDD) zusammengeführt. Das Administrative Komi-
tee besitzt weitreichende Kompetenzen im Bereich der 
Investitionsentscheidungen. Investoren werden mit 
neuen Services und Plattformen, wie dem im GDD inte-
grierten Multinational Corporations Club, angelockt 
(Wuttke, 2012:  139  ff.). Parallel dazu wurde an Stelle 
der rechtlich verankerten Masterplanung Anfang der 
2000er Jahre eine hybride Form der Planung imple-
mentiert, bei der die Stadtverwaltung von externen, 

häufig universitären (An-)Instituten intensiv beraten 
und unterstützt wird. Das Ergebnis ist ein umfassender 
Konzeptplan, der de facto die Masterplanung ersetzt, 
eine polyzentrische Stadtstruktur weiterentwickelt und 
weniger auf Entschleunigung oder Kontrollkapazitäten 
setzt als vielmehr auf eine verstärkte Anpassungsfä-
higkeit an die dynamischen Entwicklungen und eine 
erhöhte Wettbewerbsfähigkeit. Wuttke (2012:  134) 
wertet diese institutionelle Veränderung als „[...] Aus-
druck einer neuen, unternehmerischen Stadtpolitik, der 
Governanceform des Entrepreneurialism.“ 

5.5.5	
Transformation in Guangzhou: Problemfelder 
und Ansatzpunkte 

5.5.5.1	
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
Guangzhou leidet unter erheblichen ökologischen Über-
lastungserscheinungen. Diese umfassen vor allem starke 
Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung (Strohschön 
et al., 2011), Verkehrsstaus und Degradation der natür-
lichen Ressourcen, verursacht durch hohe Emissionen 
sowie Flächenversiegelung und weitgehend künstliche 
Umweltgestaltung. Auch ging die lokale Biodiversität 
stark zurück (Seto, 2004). Eine Ressourcenabhängigkeit 
vom ländlichen Umland besteht z.  B. in Hinblick auf die 
Trinkwasser- und Nahrungsversorgung sowie eine öko-
logische Ausgleichs- und Freizeitfunktion (Abb. 5.5-6). 
Das Energy Strategy Research Center in Guangzhou ver-
öffentlichte zusammen mit dem Energy Research Insti-
tute der Universität Kyoto einen Bericht zu „Low Carbon 
Society Scenario Towards 2013“ in Guangzhou (Energy 
Strategy Research Centre et al., 2013), in dem Trans-
port, „grüne“ Gebäude, Dekarbonisierung der Industrien, 
Brennstoffumstellung, und CO2-emissionsarme Stromer-
zeugung thematisiert sind (zum Energieverbrauch und 
zur Energieversorung: Abb. 5.5‑7, 5.5-8). Durch die 
intensive Bautätigkeit der letzten Jahrzehnte sind der 
Zement- und Stahlverbrauch in der schnell wachsenden 
Stadt Guangzhou enorm gestiegen.

Strengere Umweltauflagen, eine deutliche Hin-
wendung zu gesetzlichen Richtlinien mit dem Ziel des 
verbesserten Umweltschutzes und eine zunehmende 
Institutionalisierung trugen in den letzten zwei Jahr-
zehnten zur Verringerung ökologischer Degradation bei 
(Lau et al., 2011). Auch zivilgesellschaftliche Akteure 
wurden teilweise miteinbezogen, was neben zunehmen-
der Unterstützung für den Umweltschutz jedoch wegen 
intensiver Diskussionen und langwieriger Prozesse auch 
zu Problemen bei der Umsetzung führen kann (van Rooji 
et al., 2013).
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5.5.5.2	
Teilhabe
Guangzhou gehört zu den ersten chinesischen Städten, 
in denen eine post-reformerische räumliche Stadtre-
strukturierung durch die Entwicklung neuer urbaner 
Landnutzungs- und polyzentrischer Organisationsfor-
men umgesetzt wurde (Wu et al., 2007). Die Stadt-
entwicklung vor der Öffnungspolitik verlief aufgrund 
geringer Infrastrukturinvestitionen und Konzentration 
auf den ÖPNV noch in kompakter Form und die indus-
triellen Staatsbetriebe konzentrierten sich in den nord- 
und südwestlichen Vororten (Wu et al., 2007; Bork-
Hüffer, 2012:  88). Dahingegen erfolgte die massive 
post-reformerische Reorganisation auf Basis des 15. 
Master Plans bis 1992 durch enorm flächengreifende 
Stadtexpansion entlang von zwei Entwicklungsachsen 
und drei Entwicklungsgürteln im Dienste der Etablie-
rung einer polyzentrischen Struktur. Das traditionelle 
Stadtzentrum in Dongshan (Ausbau in den 1980er Jah-
ren) wurde durch einen neuen Central Business District 
in Tianhe (Etablierung in den 1990er Jahren; Wu et al., 
2007) sowie zahlreiche neue einzelne Entwicklungs-
pole ergänzt. Diese erhielten großinfrastrukturelle Ent-
wicklungskerne, zu denen etwa die Guangzhou Econo-
mic and Technological Development Zone, das Guang
zhou Convention Center, die University Town oder der 
neue internationale Flughafen zählen. Im Umland wur-
den in Fortsetzung der Dezentralisierungsstrategie die 
Kleinstadt Panyu eingemeindet und ein Entwicklungs-
korridor zum Nansha Deepwater Port mit völlig neuer 
Industriezonen- und Neustadtplanung geschaffen. 
Neue, ausgedehnte Wohngebiete nach westlichen Vor-
bildern wurden errichtet, etwa in Haizhu und Fangcun. 

Durch diese Top down geplanten Entwicklungsprojekte 
vergrößerte sich das funktionale Stadtgebiet Guangz-
hous zwischen 1990 und 2003 von 182 km2 auf 608 
km2 (Wu et al., 2007:  388).

Vor dem Hintergrund der tiefgreifenden Entwick-
lungen Guangzhous stellt sich die Frage, welche For-
men der Partizipation der Zivilgesellschaft bisher reali-
siert werden konnten. In der Literatur werden vor allem 
die sozialen Folgen der degradierten Stadtumwelt und 
die schwierigen Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Wanderarbeiter thematisiert. Sie hebt die enormen Bei-
träge der Wanderarbeiter für die industrielle Moderni-
sierung, insbesondere den Auf- und Ausbau der neuen 
Industrieregionen und Stadterweiterungen hervor. 

Die preiswerte und im Prinzip bisher unlimitiert 
vorhandene Arbeitskraft von Millionen von Binnen
migranten ermöglichte den Großteil des wirtschaftli-
chen Aufschwungs und trägt ihn weiterhin. Vor allem 
seit den 1990er Jahren sind im Perlflussdelta große Inf-
rastrukturvorhaben – Straßen-, U-Bahn-, Bahn-, Flug-
hafen-, Tiefseehafenausbau sowie der Bau des neuen 
Central Business Districts, von Messezentrum, Techno-
logieparks, Universitätsgelände usw. – umgesetzt und 
großflächige Wohnungsbau- und Freizeitkomplexe für 
Millionen von Menschen unterschiedlichen Einkom-
mens errichtet worden. Auch in den Innenstädten sind 
die Beiträge erheblich: Jüngere Formen der Aufwer-
tung traditioneller, historischer innerurbaner Stadtbe-
reiche Guangzhous lassen sich in Form von zunehmen-
der Gentrifizierung ausmachen (z.  B. in Yuexiu; Zhang 
et al., 2014).

Bemerkenswert sind weiterhin neue Formen von 
Teilhabe durch sogenannte private Governance in den 
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Stadtperipherien: „While the effective state governance 
over rapid urbanization is absent, and public goods are 
inadequate in the periurban areas as a result, private 
governance arises spontaneously in the form of gated 
supercommunities in the far suburbs.” (Zhu, 2013:  257).

Diese neuen Teilhabeformen bringen neue Trans-
formationsprobleme mit sich, darunter wachsende 
Ungleichheiten, räumliche Segmentierung durch Gated 
Communities und mangelnde Partizipationsmöglich-
keiten. Hinzu kommen Probleme der Stadtbewohner 
(vor allem: in traditionellen Dörfern der Dörfer-in-der-
Stadt), die aufgrund neuer Stadtentwicklungsprojekte 

umgesiedelt wurden (Gransow, 2007; Herrle et al., 
2008; Bercht, 2013). 

Chen (2012) weist auf die zunehmende Vertreibung 
und Polarisation in Wohn- und Arbeitsgebieten hin und 
belegt, dass auf Distrikt- und Nachbarschaftsebene 
die sozialräumlichen Ungleichheiten und Disparitäten 
speziell in den stadtnahen Bereichen des urban fringe 
zunehmen. Hingegen führen in den äußeren Gebieten 
des urban fringe die von privaten Unternehmen aus-
gehenden Verdrängungsprozesse von den neuen poly-
zentrisch entstehenden Entwicklungskernen vor allem 
dazu, dass sich einkommensschwache Bevölkerung 
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Abbildung 5.5-8
Quellen der Energieversorgung in Guangzhou.
Quelle: Kraas et al., 2008, nach Guangzhou Municipal Statistics Bureau, 2006; Layout: R. Spohner
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(ehemalige Bauern, verdrängte Stadtbewohner, länd-
liche Migranten und ausländische Arbeitskräfte) kon-
zentrieren und Raumkonflikte entstehen (Chen, 2012).

Diese Konflikte werden verschärft durch die wach-
senden Raum- und Ressourcenansprüche der aufstei-
genden ökonomischen Mittelschichten und ihre Vor-
stellungen von einer lebenswerten Stadtumgebung. 
Solche Konflikte werden zu einer wachsenden Her-
ausforderung für die städtische Gesamtgesellschaft, 
weil gerade die Mittelschichten bessere Partizipations-
möglichkeiten fordern (Zhu, 2013). Dies gilt speziell 
im Kontext von Umsiedlungs- und Vertreibungsmaß-
nahmen aufgrund großer Stadtentwicklungsprojekte: 
„Wholesale clearance and eviction that typify China‘s 
urban development have often resulted in discontents 
among urban residents, giving rise to what critics refer 
to as property rights activism.“ (Shin, 2013:  1167).

Erweiterte politische Teilhabe wird thematisiert im 
Kontext von Untersuchungen zu verschiedenen For-
men und Ursachen von “non-participation”, untersucht 
etwa am Beispiel des Wuhan-Guangzhou High Speed 
Railway-Projekts, zu dem Chi, Xu und Xue (2014:  1422) 
festhalten: “While some respondents considered parti-
cipation in government-owned projects unthinkable, 
most of them were discouraged by the absence of a 
sense of security and significance. Institutional barriers 
identified include a lack of participation channels and 
project information and the absence of transparent and 
proper processes of handling social impacts“.

Neu sind auch Formen umweltorientierten Engage-
ments: „Central in these greening initiatives has been 
increased attention on promoting public participation 
in community-based environmental activities. (…) 
the participatory processes (…) cannot be adequately 
understood without reference to earlier participatory 
practices and broader policy priorities guiding develop-
ment in Chinese cities.” (Boland und Zhu, 2012:  147).

Es bedarf einer Stärkung der lokalen Governance als 
unterster Ebene der „Ermöglichung“ von Teilhabepro-
zessen durch Stadtplanung. Denkbar sind neue For-
men und Experimente im Kontext einer Neuregelung 
des lokalen Hukou. Auch zählen Möglichkeiten der 
Legalisierung und offiziellen Anerkennung und Förde-
rung einer Vielzahl von informellen Versorgungsnetzen 
dazu. Innerhalb der Gemeinschaften der Wanderarbei-
ter existieren diese, z.  B. in Bezug auf selbstorganisierte 
Versorgungssysteme (etwa: Trinkwasser-, Bildungs- 
und Gesundheitsversorgung; Kilian et al., 2010). Auch 
verschiedene Formen informeller Rekrutierungsnetz-
werke für eine Teilhabe am Arbeitsmarkt lassen sich 
im arbeitsbezogenen Transformationsprozess stärker 
berücksichtigen (sogenannte flexible Arbeitskräfte: 
Hartmann, 2013). In diese könnten auch in- wie auslän-
dische ethnische Netzwerke einbezogen werden (Willis 

und Yeoh, 2002; Yeoh und Willis, 2005; Li, 2008; Li et 
al., 2009; Bork-Hüffer et al., 2014, 2016).

Neue und für ähnliche Stadtentwicklungsprozesse 
relevante Lösungsformen entwickeln sich im Zusam-
menhang mit Sozialinnovationen wie etwa neuen, teil-
weise informellen Aushandlungsprozessen, wie der 
„experimental governance“ und der „conceded infor-
mality“ (Schoon und Altrock, 2014).

5.5.5.3	
Eigenart
Im Zuge der rapiden Urbanisierung der letzten 30 Jahre 
hat sich die Form und urbane Organisation Guang
zhous von einer vormals kompakten Stadt in eine stark 
expandierte Stadtlandschaft gewandelt. Die polynukle-
are Zentrenorganisation, die globale Repräsentations-
architektur, internationale Produktions-, Handels- und 
Finanzzentren, Büro- und Wohnhauskomplexe, neue 
Kultur-, Freizeit- und Sportzentren einschließt, führte 
zur radikalen urbanen Modernisierung und städtisch-
funktionaler Differenzierung. Zugleich wurden viele 
traditionelle und historische Stadtbereiche großflä-
chig abgerissen und durch moderne, uniforme Gebäude 
ersetzt. Vor allem die hochverdichteten neuen Central 
Business Districts und Entwicklungsachsen, aber auch 
die modernen Satellitenstädte, die nach sehr ähnlichen 
Gestaltungsprinzipien, zumal zumeist in Copy-paste-
Manier auf Basis westlicher Gestaltungsvorbilder ent-
standen, tragen zu einer starken Homogenisierung und 
letztlich architektonischen wie soziokulturellen Ver-
ödung des Stadtbildes bei. 

Abgesehen von wenigen Gebäuden und Ensembles 
mit traditionellem, teils umstrittenen Kulturerbe („con-
tested“ heritage: Gransow, 2012a) aus der Kolonialzeit 
(wie etwa auf Shamien Island), sind im Zuge der Moder-
nisierung zahlreiche alte Stadtbereiche abgerissen wor-
den. Der Abriss hat zu einem Verlust an historischer 
Authentizität und damit Identifikationspotenzial sowie 
der Zerstörung städtebaulicher Originalität geführt. Im 
Dienste gelungener Transformation sollte verstärkter 
Schutz des geringen noch vorhandenen historischen 
städtischen Kulturerbes gewährt werden (Abb. 5.5-9). 

Inwieweit Guangzhou in Bezug auf kulturelle, ethni-
sche, sprachliche und religiöse Diversität eine positive 
Entwicklung vollzogen hat, wird unterschiedlich beur-
teilt: Li und Liu (2011) beschreiben etwa die Entwick-
lung der sozialen Eingliederung neuer Zuwanderer als 
positiv: Obwohl weiterhin räumliche und soziale Segre-
gationstendenzen zugenommen haben, seien die Mög-
lichkeiten zur Integration stark gestiegen. Dem stehen 
die oben bereits angesprochenen Defizite einer Teilhabe 
an den Entwicklungs- und Wachstumserfolgen gegen-
über (Kap. 5.5.3). Da die kulturelle Differenz zwar in 
Bezug auf die binnenmigratorisch bedingte Diversität 
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der chinesischen Migranten hoch ist, dieser Diversi-
tät aber bisher erst wenige Entfaltungsmöglichkeiten 
gewährt wurden und bisher zudem erst wenige auslän-
dische Migranten in China leben (Kasten 5.5-2), spielt 
die Frage der Förderung verstärkter soziokultureller 
Eigenart bisher in Guangzhou eine geringe Rolle. 

Zahlreiche Eigenentwicklungen existieren in Bezug 
auf eine Vielzahl spezifischer Governanceformen und 
-kooperationen im Perlflussdelta und Guangzhou. 
Hierzu zählen z.  B. Formen experimenteller und gedul-
deter Informalität (Schoon und Altrock, 2014), unter-
schiedliche Handlungsstrategien von Kooperativen als 
Unternehmer, Expatriat-Expertisen als „Gestaltungspa-
ten“ für die Stadtgestaltung oder spezielle unterneh-
merische Förderprogramme für Auslandschinesen. Das 
Guangzhou-eigene Unternehmerklima ist zurückzu-
führen auf die hohen Anteile traditioneller unterneh-
merischer Selbständigkeit, eine Vielzahl von Pfadab-
hängigkeiten der Ko-Entwicklung des Perlflussdeltas 
mit internationalen Akteuren (Cartier, 2001), das tradi-
tionelle Messewesen mit Vernetzungen ins ganze Land, 

die langen eigenständigen Bildungstraditionen und die 
traditionellen Tee- und Medizinmärkte (die größten 
Chinas). 

In Bezug auf die Frage verbesserter urbaner Gestal-
tungsautonomie sollten vor allem die verschiedenen, 
teils miteinander konkurrierenden Regierungs- und 
Verwaltungsebenen (nationale, regionale, lokale Ebene) 
besser miteinander koordiniert werden. Auch wird die 
Überschneidung zwischen Wirtschaft und Politik als 
problematisch eingestuft sowie eine verbesserte Ein-
bindung der Zivilgesellschaft und internationalen NRO 
und sogenannte Gongos (Government organized non-
governmental organization) gefordert (Yang, 2005).

Besonderes Augenmerk verdienen die verschie-
denen Formen von Experimentier- und Aushand-
lungsprozessen, darunter Formen von „experimental 
government“ und „conceded informality“ (Schoon und 
Altrock, 2014) als Sozialinnovation in Bezug auf lokale, 
eigenständige Entwicklungs- und Regulierungswege. 
Die ausbaubedürftige Beteiligung der Zivilgesellschaft 
an der Mitgestaltung der Städte stellt in Bezug auf eine 
erfolgreiche Transformation zur nachhaltigen Stadt-
entwicklung ein wichtiges Desiderat dar. Lebensquali-
tät, Identität und Identifikation durch Entfaltung der 
Selbstwirksamkeit und Prägung der urbanen Räume 
und Infrastrukturen bedürfen größerer Spielräume. 
Gerade in Bezug auf soziale Vulnerabilität, urbanes 
Stressempfinden und -bewältigung kommt der Empfin-
dung von Identität, der Erzeugung von Lebensqualität 
sowie der Sicherheit vor Landenteignung, Korruption, 
Heimatverlust, Umsiedlung und Kriminalität zentrale 
Bedeutung zu (Bercht, 2013).

Abbildung 5.5-9
Beijing Road in Guanghzou.
Quelle: Frauke Kraas/WBGU

Kasten 5.5-2

Minderheiten: Ausländische Migrantinnen und 
religiöse Gruppen 

Seit der Öffnung Chinas nach 1978 und dem folgenden 
wirtschaftlichen Aufschwung nahmen Migrationsprozesse 
innerhalb des Landes deutlich zu. 2011 waren 16,5  % der 
chinesischen Bevölkerung (etwa 221 Mio. Menschen) Bin-
nenmigranten, die überwiegend als Arbeitsmigranten aus 
unterschiedlichsten Regionen Chinas zumeist vom Land in die 
Städte zogen (Gransow, 2012b). Parallel dazu ließen sich im 
Zuge des Öffnungsprozesses zunehmend internationale Mig-
ranten in China nieder. Im sechsten Zensus des Landes von 
2010 wurden erstmals in China lebende Ausländer erfasst. 
Demzufolge wohnten 593.882 Ausländer in der VR China 

(die Gesamtzahl lag mit 1.020.145 Ausländern zwar höher, 
doch 426.313 Personen waren Einwohner aus Hong Kong, 
Taiwan und Macao). Gemessen an der Gesamtbevölkerung 
des Landes beträgt der Ausländeranteil jedoch gerade einmal 
0,1  % (Rafflenbeul et al., 2014). Die meisten Ausländer stam-
men aus Südkorea (120.750), den USA (71.493) und Japan 
(66.159) und sind temporär zur Arbeit in China (Willis und 
Yeoh, 2002); etwa ein Drittel sind Studenten. 

Gut untersucht sind bisher die Gemeinschaften der Afrika-
ner, Japaner und Koreaner in Guangzhou (Li et al., 2009; 
Bork-Hüffer et al., 2014, 2016). Wenige Arbeiten liegen vor 
zu den unterschiedlichen Religionsgruppen, z.  B. christlichen 
Gemeinschaften (inklusive der afrikanischen Migrantinnen 
und Händler), die stark überwacht und in ihrer Religionsaus-
übung und Gestaltungsfreiheit eingeschränkt sind (Haugen, 
2013).
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5.5.6
Visionen einer zukünftigen Stadtentwicklung

Im Zuge der rapiden Urbanisierung hat sich Guangzhou 
von einer von intensiv genutztem Agrarland umgebe-
nen kompakten Stadt zu einer weit ausgreifenden Stadt-
landschaft mit globalisiert gestaltetem Central Business 
District (Xu und Yeh, 2003), internationalem Finanz-
zentrum (Wilkinson, 2012b) und modernen Satelliten-
städten gewandelt. Die funktionale Unvereinbarkeit 
zwischen den traditionellen, persistenten Strukturen 
der Dörfer-in-der-Stadt als Wohnorten von Millionen 
von Wanderarbeitern und mit weitgehend informel-
len Prozessen einerseits und den modernen, nach ver-
schiedenen globalen Vorbildern rasant gebauten Hoch-
hauskomplexen in den Entwicklungsachsen und -korri-
doren sowie großflächigen Stadtexpansionen im urban 
fringe andererseits führt letztlich zu inkohärenten und 
nur teilweise komplementären Raumeinheiten. Die 
übergeordnete Stadtentwicklungsplanung stößt dann 
an Grenzen, wenn Grund und Boden unter kollektiver 
Verwaltung der jeweiligen Dorfkomitees steht (Herrle 
et al., 2008). Transformatorisches Ziel sollte es sein, 
„die dualistische Entwicklung zwischen Stadt und Land 
aus[zu]gleichen, eine systematische Infrastrukturpla-
nung [zu]ermöglichen und eine koordinierte Entwick-
lung der Region insgesamt [zu]fördern. Sollte es nicht 
gelingen, die Eigenart des Deltas nachhaltig zu entwi-
ckeln, wird die Karawane der Investoren weiterziehen.“ 
(Herrle et al., 2008:  46). Nach Jahren der Überproduk-
tion von Immobilien stellt speziell Leerstand von Woh-
nungen ein wachsendes Problem gerade in den neuen 
Stadtgebieten dar (Hui et al., 2012), was die Sorge vor 
einer Immobilienblase nährt.

Als zentrale Transformationsziele erscheinen eine 
konsequente Beseitigung der Umweltverschmutzung 
und Reduktion der Emissionen, eine kohärente Funk-
tionalisierung der Landschaften, verbesserte Ener-
gieeffizienz sowie kompromisslose und die realen 
Bedürfnisse der Menschen aufgreifende Förderung der 
Lebensqualität für alle Bevölkerungsgruppen (inkl. der 
Binnenmigranten und Wanderarbeiter) als besonders 
notwendig. Angesichts starker Fragmentierungspro-
zesse erscheint die Förderung unabdingbar, die erstens 
einen umgehenden Schutz und Bewahrung des weni-
gen noch vorhandenen urbanen Kulturerbes vornimmt 
und lokale Fertigungstraditionen aufwertet, zweitens 
räumliche und soziale Lebensqualität und Identität für 
alle Bewohner ermöglicht, drittens eine Integration der 
Wanderarbeiter fördert und viertens einen grundsätz-
lichen und breiten, politisch nicht gesteuerten Dialog 
aller Stakeholder zur von allen Bevölkerungsgruppen 
getragenen und gewünschten Zukunft der Stadt führt.

Zahlreiche Beispiele gelungener Vorgehensweisen 

können dabei helfen. Beispielsweise hat der Ausbau 
des ÖPNV zur (relativen) Emissionsreduktion beige-
tragen und die Energieeffizienz wurde verbessert (Low 
Carbon Society Scenario: Energy Strategy Research 
Centre und Energy Research Institute, 2013). Positiv ist 
der Umgang mit dem Kulturerbe auf Shamien Island zu 
werten. In die Frage des Umgangs mit den Dörfern-in-
der-Stadt und eine Anpassung der Regelungen bezüg-
lich des lokalen Hukou kommt Bewegung. Von interna-
tionaler Bedeutung können aber auch Sozialinnovatio-
nen wie der Umgang mit experimenteller und gedulde-
ter Informalität sein, wenn sie freier und vorbehaltloser 
gefördert würden. Ein besserer Umgang mit und Zugang 
zu Informationen und Daten ist anzustreben, vor allem 
um eine größere Transparenz von Entwicklungen und 
Entscheidungen zu erreichen. Dies dient einer verbes-
serten Teilhabe und letztlich einer Identifikationsstei-
gerung mit der Stadt und ihren Entwicklungsprozessen. 

5.6
Das Ruhrgebiet: Die post-industrielle Metropole 
– polyzentrisch zukunftsfähig

5.6.1	
Vom „Gebiet“ zur polyzentrischen Stadt?

Mit über 5 Mio. Einwohnern auf einer Fläche von 
4.435 km2 ist das Ruhrgebiet die größte deutsche 
Agglomeration und die fünftgrößte Europas (Schnei-
der, 2009:  14  f.). Die maximale Ausdehnung von West 
nach Ost reicht von Sonsbeck bis Hamm mit 116 km, 
die längste Nord-Süd-Ausdehnung existiert von Hal-
tern am See bis Breckerfeld und beträgt 67 km. Zusam-
men mit den Ballungsräumen an der Rheinschiene ist 
die Metropolregion Rhein-Ruhr die größte in Europa: 
Auf rund 7.000 km2 leben etwa 11 Mio. Menschen 
mit einem Höchstmaß an Erreichbarkeit in der west-
lichen Mitte Europas (Hoppe et al., 2010:  115  f., Goch, 
2009:  10). 

Das Ruhrgebiet ist heute weitestgehend als eine reife 
polyzentrische Stadtregion (Hall und Pfeifer, 2000) zu 
verorten: Polyzentrisch, da es auf mehreren Stadtzen-
tren unterschiedlicher Ausstattung und Bedeutung 
beruht; und reif, da es für eine tendenziell schrump-
fende Bevölkerung über eine ausgereifte Infrastruktur 
verfügt, die ein hohes Maß an urbanen Dienstleistun-
gen bereitstellt. Zugleich ist der Reifegrad des Ruhr-
gebiets unvollendet, da es sich als urbane Agglomera-
tion erst spät formierte und sich die Metropolenbildung 
informell durch die sich nach der Industrialisierung 
ausdehnenden Einzelstädte vollzog. Ähnliche Ent-
wicklungen lassen sich beispielsweise in Nordengland 



Das Ruhrgebiet: Die post-industrielle Metropole – polyzentrisch zukunftsfähig   5.6

279

und Nordfrankreich finden (Tenfelde, 2008). So konn-
ten etwa die Vorläufer des heutigen Regionalverbands 
Ruhr (RVR) im 20. Jahrhundert keine dauerhafte und 
wirkmächtige Governance-Struktur oberhalb der Ein-
zelstädte etablieren. Die einzelnen Städte sind nicht 
im Laufe der vergangenen Jahrhunderte aus Stadtker-
nen urwüchsig hervorgegangen, sondern sie formten 
sich aus kleinen Zentren, Arbeitersiedlungen, Zechen, 
Brachflächen, Erholungs- und Elitevierteln. 

In der Städtetypologie entspricht das Ruhrgebiet 
weder dem Idealtyp der europäischen mittelalterlichen 
Stadt noch klassischen Industriemetropolen wie Lon-
don oder Berlin. Markantester Unterschied ist die poly-
zentrische Struktur der Ruhrregion, die aus vielen mit-
telgroßen Städten (als größte Essen, zum Höhepunkt 
der Bevölkerungszunahme 1962 mit 731.220 Bewoh-
nern), gefolgt von Dortmund, Duisburg, Bochum bis hin 
zu Kleinstädten (Breckerfeld hat nur knapp 9.000 Ein-
wohner) zusammengesetzt ist. Polyzentrismus meint 
damit die Pluralität verschiedener Pole mit verschiede-
nen Funktionen, welche den urbanen Raum je anders 
ausgestalten, ohne eine klare Hierarchie in ökonomi-
scher, kultureller, sozialer oder sonstiger Art vorzuge-
ben (Mela, 2013:  72; Burger und Meijers, 2012). Flä-
chenmäßig und hinsichtlich der Einwohnerzahl liegt das 
Ruhrgebiet auf gleicher Höhe mit anderen Metropolen 
und Megastädten, doch in planerischer und soziologi-
scher Hinsicht fällt hier weniger die Problematik des 
Verhältnisses von Kernstadt zu Vororten ins Gewicht 
als „die inneren Grenzen zwischen mehreren Kern-
städten“ (Reicher et al., 2011:  18). Während in London 
knapp 11.000 Menschen auf einem Quadratkilometer 
leben, sind es im Ruhrgebiet nur rund 2.300 (Reicher 

et al., 2011:  36; Abb. 5.6-1). 
Von Süd nach Nord sind im Ruhrgebiet drei Sied-

lungsbänder zu erkennen: eine ursprünglich landwirt-
schaftliche Zone an der Ruhr mit heute hochpreisi-
gem Wohnungsbau, die Hellwegzone entlang histori-
scher Städte und Industrieorte sowie die Emscherzone, 
bestehend aus einem Gemisch von Industrie, Güterum-
schlagplätzen, alten Dorfkernen und einer aufgeschüt-
teten Hügellandschaft (Köhler und Walz, 2012:  116 f.; 
Abb. 5.6-5). Dekonzentration (oder Dezentrierung) 
kennzeichnet nicht nur die Metropole als Ganzes, son-
dern auch die meisten Kommunen, die sich in räum-
lich (meist durch Grünräume und Industrieanlagen bzw. 
-brachen) getrennte Stadtteile mit zum Teil dörflichen 
Kernen bzw. als geplante Arbeitersiedlungen zerglie-
dern. Diese kleinräumliche Entwicklung war von der 
historischen Ansiedlung von Bergwerken getrieben; die 
Großanlagen der Montanbranche (Zechen und Verar-
beitung wie Arbeitersiedlungen) waren eigenständige 
Kristallisationspunkte der weitläufig dispersen Urba-
nisierung. Diese schritt entlang der (vorindustriellen 
und neuen) Verkehrswege zwischen den Subzentren 
voran; die Mobilitätsachsen führten zu einer netzar-
tigen Struktur der Verkehrswege, die sich zu indust-
riellen Hochzeiten ausprägten und nach dem Rückzug 
der Industrie nicht immer auf heutige Bedürfnisse aus-
gerichtet sind (Prossek, 2009:  50). In ihr blieben weit 
überdurchschnittlich viele Freiflächen bestehen, die 
häufig als grüne Zwischenbereiche mit Parkanlagen, 
Kleingärten, Friedhöfen, Sportplätzen, Waldstücken 
und Ackerboden für die Erholung der Arbeiterbevölke-
rung sorgten und ökologisch sinnvolle Korridore sind 
(Reicher et al., 2011:  50; Abb. 5.6-2).

Mumbai
Tokyo

Hagen
Dortmund
Huizhou
Tokyo

Oberhausen
Macao
Jiangmen
Mumbai

Mülheim an der Ruhr
Gelsenkirchen
Zhuhai
Foshan
Hong Kong

Herne
Bochum
Zhongshan
Dongguan
Guangzhou

Hamm
Duisburg
Zhaoqing
Shenzhen
Essen

Pearl River Delta

Ruhrgebiet

100
100

1.000

1.000

10.000

10.000

100.000

100.000

Be
vö

lk
er

un
g 

[T
sd

.]

Bevölkerungsdichte [Personen/km2]

Abbildung 5.6-1
Bevölkerungsdichten im Ruhrgebiet im Vergleich zu anderen Metropolregionen.
Quelle: WBGU nach UN DESA Population Division, 2015; Eurostat, 2015
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Diese polyzentrische Struktur hat die Ortsidentität 
der Bewohner des Ruhrgebiets historisch stark geprägt 
(Tenfelde, 2002); sie stellt im Blick auf die Governance 
des aktuellen Strukturwandels aber ein erhebliches 
Problem dar. Im Transformationsprozess zur Nachhal-
tigkeit könnte sie jedoch eine wichtige Ressource bie-
ten. Polyzentrismus ist somit keine Qualität an sich, 
sondern sie wird es, wenn aus der Dekonzentration 
diverse Potenziale erschlossen werden: die vernetzte 
Autonomie der Teilgebiete, eine konvergierende Wett-
bewerbsstruktur und kulturelle Vielfalt. Exemplarisch 
kann man am Ruhrgebiet Barrieren und Chancen von 
Stadtregionen analysieren, deren Bevölkerung stag-
niert oder schrumpft und die gleichwohl eine post-
industrielle – oder besser neoindustrielle – Zukunft 
anstreben könnte, setzt man die Erwerbstätigen und 
die Bruttowertschöpfung im sekundären und tertiären 
Sektor in Relation (Abb. 5.6‑3).

Zur Erschließung der Potenziale muss die politische 
Fiktion einer Metropole Ruhr Realität werden (Prossek, 
2009:  32). Wie aber würde man vom „Gebiet“, d.  h. einer 
administrativ-territorialen Recheneinheit von 4.500 
km2, zu einer „Stadt“ im eigentlichen Sinne gelangen, wie 
könnte sich „Ruhrbanität“ (Reicher et al., 2011:  232 f.) 

entwickeln, die erstens auf eine spezifische Eigenart 
Bezug nehmen kann, zweitens ihren ökologischen Fuß-
abdruck nachhaltig verringert und drittens als politisches 
Gemeinwesen Teilhabe garantiert? Trotz ungünstiger 
Bilanzen und Prognosen wird dem Ruhrgebiet vielfach 
ein solches Potenzial zugeschrieben (Reicher, 2011:  219). 
Es hat ein in der Industrialisierung gewachsenes, diverse 
Strukturwandel durchlebtes, durch Migration differen-
ziertes und zuletzt durch erhebliche Bildungsinvestiti-
onen gestärktes „Humankapital“; es verfügt über eine 
polyzentrische Infrastruktur, die einer nachhaltigen 
Umweltpolitik entgegenkommt, und es gibt dort Agen-
ten des Wandels, die soziale Innovationen vorantreiben. 

Was also fehlt, um vorhandene Potenziale wei-
ter zu entfalten? Wie können urbane Eigenart, politi-
sche, soziale und ökonomische Teilhabe und ökologi-
sche Nachhaltigkeit stimuliert und gestaltet werden? Ist 
die metropolitane Perspektive, die Eigenart der Städte 
ermöglicht, zugleich aber die gesunde Konkurrenz 
und Arbeitsteilung der Teilstädte zu einem gemeinsa-
men Vorhaben bündelt, der Königsweg oder wäre eine 
„Konvergenz von unten“ besser? Gemeint ist damit die 
Stärkung historisch gewachsener und neuer funktiona-
ler Verbindungen, die ihre Autonomie unterstreichen.

Stadt mit über 300.000 Einwohner
Stadt mit über 100.000 Einwohner
Alle anderen aufgeführten Städte haben mehr als 50.000 Einwohner
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Abbildung 5.6-2
Regionalverbund Ruhr.
Quelle: RVR, o.  J. a
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5.6.1.1	
Historische Genese
Auch wenn es dem Ruhrgebiet oder „Revier“ an vielen 
klassisch urbanen Qualitäten (als politisches, religiöses 
oder wissenschaftliches Zentrum) mangelt, die politi-
sche Machtzentren und bürgerliche Kultur- und Wis-
sensmetropolen aufweisen, kann natürlich auch hier 
ein städtischer Raum „gelesen“ werden, in dem räum-
liche Determinanten und zeitliche Entwicklungen ein 
komplexes Verhältnis eingegangen sind.

Die präindustrielle Geschichte des Ruhrgebiets fin-
det heute wieder stärkere Beachtung, denn sie war 
bedeutsam auch für die spätere Urbanisierung der 
Region und die postindustrielle Identitätsbildung 
heute. Eine Besiedlung besteht archäologischen Fun-
den zufolge bereits seit mehr als 80.000 Jahren. Seit 
dem 5. Jahrhundert war das heutige Ruhrgebiet bereits 
relativ dicht besiedelt. Nachdem es zunächst in der 
römisch-germanischen Kampfzone lag, bildeten im 
Mittelalter Burgen und Klöster erste Zentralisierungen 
und es entstanden die heutigen Kernstädte Duisburg, 
Essen und Dortmund als Königshöfe, Messeplätze und 
religiöse Zentren; zwischen ihnen verlief die west-öst-
liche Handelsroute. Die vom Hochmittelalter bis 1803 
bestehende Autonomie der Städte wurde im Hoch- und 
Spätmittelalter durch Territorialherrschaften bedroht.

Die an der Hellwegstraße gelegenen Städte Duis-
burg, Essen und Dortmund erlangten während der Han-
sezeit die erste wirtschaftliche Hochblüte, von denen 
Dortmund vom Hochmittelalter bis zum Reichsdepu-
tationshauptschluss im Jahr 1803 den Status als freie 
Reichsstadt innehatte. Auch Essen genoss seit 1377 
Reichstadtprivilegien, ihr Status als freie Reichsstadt 
blieb jedoch wegen eines Streits mit der regierenden 
Abtei Werden umstritten (Köllmann, 1990:  15).

Exemplarisch in Gestalt des Gelehrten Gerhard Mer-
cator war Duisburg ein Zentrum des europäischen 
Humanismus, auf den heutige Stiftungen und Univer-
sitäten ausdrücklich Bezug nehmen. Das Kartenbild der 
frühen Neuzeit zeigt etliche Hansestädte, vor allem am 
Hellweg, durch Landwirtschaft geprägte Freiheiten und 
Dörfer. Noch bis Anfang des 19.  Jahrhunderts waren 
Duisburg und Dortmund die größten Städte mit ledig-
lich etwa 5.000 Einwohnern; in der Munizipalität Mül-
heim an der Ruhr lebten damals bereits mehr als 11.000 
Menschen.

Auf diesem Terrain fand ab dem zweiten Drittel des 
19. Jahrhunderts eine industrielle „Explosion“ statt, 
verbunden mit einer rasanten Verstädterung. Einzelne 
Eisenhütten bildeten Kerne der Protoindustrialisie-
rung, etwa in der 1758 entstandenen St.-Antony-Hütte 
in Oberhausen-Osterfeld oder in der 1782 gegründe-
ten Gutehoffnungshütte in Oberhausen-Sterkrade 
(Boldt und Gelhar, 2008:  38; Köllmann, 1990:  54  f.). 

Für die Eisenerzeugung bei der Verhüttung der abge-
bauten Erze wurde noch Holzkohle verwendet (Weber, 
1990:  256); der systematische Abbau von Steinkohle 
begann zu Anfang des 19. Jahrhunderts im Muttental 
bei Witten. Das Potenzial des Ruhrgebiets waren somit 
seine geologischen Rohstoffe, namentlich kohlefüh-
rende Schichten: Die Kohlenflöze treten entlang der 
Ruhr an die Oberfläche und senken sich nach Norden 
ab, in Höhe der Lippe liegen sie in einer Tiefe von 600 
bis 800 m (Boldt und Gelhar, 2008:  24). In Kokereien 
wurde aus der Kohle Koks erzeugt, der in den Hoch-
öfen der Eisen- und Stahlhütten zur Roheisen- und 
Stahlerzeugung benötigt wurde. Im Jahre 1850 gab es 
bereits fast 300 Zechen (Wehling, 2009:  24), und als 
die Vorkommen entlang der Ruhr erschöpft waren, 
entstanden weiter nördlich neue Zechen, von der Ruhr 
an die Emscher und schließlich zur Lippe. Im Lauf der 
Industriegeschichte entstanden insgesamt etwa 3.200 
Zechen im Ruhrrevier.

Mit der Hochindustrialisierung einher ging eine 
rasante Urbanisierung: Die Gesamtbevölkerung im 
Ruhrgebiet wuchs von etwa 375.000 um 1852 zunächst 
auf etwa 536.000 um 1871 an, dann erfolgte bis 1910 
ein weiterer Anstieg auf etwa 3 Mio. und auf schließlich 
3,7 Mio. um 1925. Hieran zeigt sich, dass auch heute 
schrumpfende Städtegebiete Phasen schnellen Wachs-
tums durchleben. Man sieht allerdings auch, dass Rapi-
dität nicht per se ein Manko sein muss, wenn parallel 
zum Zuzug effiziente Verwaltungs- und Steuerungs-
strukturen (kommunalpolitisch wie unternehmerisch) 
mitwachsen. Städte wie Bochum wuchsen von 2.200 
Einwohnern im Jahr 1800 bis zur Jahrhundertwende 
auf 65.000 und im Jahre 1905 auf 117.000 Einwohner, 
also um das Fünfzigfache. 

Insbesondere von der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts bis zum Zweiten Weltkrieg wuchs ein auf die 
Förderung von Steinkohle und Verarbeitung zu Eisen 
und Stahl fokussierter Wirtschaftsraum mit schneller 
Siedlungsverdichtung. So verfestigte sich die polyzen-
trische Struktur, die sich durch das Fehlen eines städ-
tischen Zentrums und starke Umweltbelastungen aus-
zeichnete. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte das 
Ruhrgebiet eine (erneute) Blütezeit als Wirtschaftsmo-
tor Deutschlands, Industrie- und Energieanlagen wur-
den in wenigen Jahren wieder aufgebaut. Mit der Schlie-
ßung zahlreicher Bergwerke setzte jedoch ein tiefgrei-
fender Strukturwandel ein: Waren 1956 noch mehr als 
470.000 Menschen im Bergbau beschäftigt, sank diese 
Zahl auf 17.600 im Jahr 2012 (Metropole Ruhr, o.  J.  a; 
Abb. 5.6-3). Auslöser des „Zechensterbens“ seit 1957 
und des Einbruchs der Montanindustrie in den Folge-
jahren waren Übersubventionierung, die Preiskonkur-
renz durch Importkohle, Erdöl, Kernkraft und Braun-
kohle sowie die Verlagerung der Montanbranche in 
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andere Weltregionen (Nonn, 2001). Die gravierenden 
Umweltprobleme wurden in den 1970er Jahren durch 
zahlreiche staatliche Programme gemindert (Brügge-
meier und Rommelspacher, 1999). 

Um den Strukturwandel abzufedern, wurde seit 
Beginn der 1960er Jahre der Ausbau von Hochschu-
len und Universitäten vorangetrieben, der heute ein 
im Bundesdurchschnitt beachtliches Niveau erreicht 
hat und mit der Universitätsallianz (Metropole) Ruhr 
(UAR) als Motor regionaler Kooperation angesehen 
wird. Auch hier bietet die polyzentrische Struktur 
Chancen, die bisher zu wenig genutzt wurden (Seuber-
lich, 2015). Außerdem sind Fördermittel des Bundes 
weit unterproportional in die Metropole Ruhr geflos-
sen (nach Zöpel, 2015:  9 zwischen 1996 und 2013 ca. 
700 € pro Bewohner, nach Köln-Bonn 3.500 €).

Ferner wurden der Emscher Landschaftspark und 
weitere Projekte wie der Technologiepark Dortmund 
oder die Innovation City Bottrop initiiert. Der Beitrag 
der Wirtschafts- und Strukturförderpolitik sowie der 
Landeswirtschaftspolitik, die vor allem in den 1970er 
bis 1990er Jahren stattfand, vor allem die Nutzung 

von Regional- und Strukturförderungen durch die 
EG bzw. EU, waren zentral für die regionale Entwick-
lung des Ruhrgebiets (Lackmann, 2008). Das Ruhrge-
biet hat diese Fördermittel sehr offensiv genutzt, war 
in der Verwendung sehr innovativ und hat damit die 
Umwandlung des Ruhrgebiets von einer Industrie- hin 
zu einer noch immer defizitären Kulturregion voran-
getrieben. In jüngerer Vergangenheit ist das Beispiel 
der Kulturhauptstadt Europas 2010 zu finden, das 
Wandlungsprozesse, auch für ein verbessertes Image 
des Ruhrgebiets, in Gang bringen sollte. So waren im 
Jahr 2012 in der Kultur- und Kreativwirtschaft ca. 
10.300 Selbständige und Unternehmen und insge-
samt 35.300 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
tätig, namentlich im Teilmarkt Software bzw. Games 
sowie auf dem Architekturmarkt. Presse- und Werbe-
markt, Designwirtschaft und der Architekturmarkt bil-
den das Rückgrat der Kultur- und Kreativwirtschaft in 
der Region, vor allem in Dortmund, Essen und Bochum 
(Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr, 2012:  14  f.).
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5.6.1.2	
Das Ruhrgebiet als Präzedenzfall des 
Anthropozäns
Ausgezeichnet ist das polyzentrische Ruhrgebiet, das 
nur zu gut einem Drittel bebaut ist, durch ausgedehnte 
Grünflächen, darunter landwirtschaftliche Nutzflä-
chen in und zwischen den Teilstädten. Der Waldanteil 
beträgt rund 21  % (Wald und Holz NRW, 2014:  56). Die 
Herausbildung der heutigen Ruhrlandschaft ist Ergeb-
nis eines für die Geschichte der Industrialisierung typi-
schen Ineinandergreifens naturgeographischer und 
soziokultureller Faktoren und damit ein Demonstrati-
onsfall des Anthropozäns, der erdgeschichtlichen Peri-
ode, die wesentlich vom Eingriff des Menschen in die 
Erdoberfläche und -atmosphäre gekennzeichnet ist. 
Man erkennt dies aus der Vogelperspektive oder einer 
hochgelegenen Aussicht über dem Ruhrgebiet, das im 
Süden durch das Bergrelief von Sauerland und Bergi-
schem Land, in der Mitte durch das Flusstal von Ruhr 
und Emscher und im Norden von künstlichen Bergen, 
dem Abraum des Bergmaterials aus tieferen Schichten 
beim unterirdischen Steinkohleabbau geprägt ist. Die 
höchsten ragen über 200 m hoch auf, dem korrespon-
dieren Absenkungen von durchschnittlich 1–1,80 m, im 
Extrem bis zu 24 m (Harnischmacher, 2009:  23). Mar-
kante, zum Teil ikonische „Eigenart“ (Kap. 3.5) abbil-
dende Orte sind Gebäude wie das Gasometer Oberhau-
sen und Fernsehturm Dortmund, Kraftwerke, die Zeche 
Zollverein, Fördertürme und Industriekomplexe (Route 
Industriekultur), Fußballstadien wie die Schalke Arena 
und der Signal Iduna Park, aber nur wenige Hochhaus-
verdichtungen wie im südlichen Zentrum von Essen 
(Abb. 5.6-4). 

Durch die Verstädterung und die Mobilitätsachsen 
von Schiene und Straße, aber auch durch Eingriffe in 
die Wasserläufe sind gegenüber der vorindustriellen 
Landschaft um 1840 massive Veränderungen geschaf-
fen worden. Von 150.000 Menschen im Jahr 1818 
wuchs die Bevölkerung bis zum Höchststand der Bevöl-
kerung 1961 auf 5,667 Mio. Das Ruhr-Landschafts-
bild ist heute ein kleinteiliges Mosaik von erweiterten 
Stadtkernen, „geschlossenen Industrieanlagen, klei-
nen Bergarbeitersiedlungen, offenen Ackerflächen, 
dichten Sukzessionswäldern, verwirrenden Autobahn-
kreuzen, funktionalen Gewerbegebieten, hochaufra-
genden Halden, Schienensträngen und Gleisharfen, 
Kanälen, Schornsteinen, Kühltürmen, Gartenanlagen 
(…).“ (Reicher et al., 2011:  134). Sieverts (1997:  52) 
nannte dieses ökologisch-industriekulturelle Konti-
nuum eine „Zwischenstadt“, ein Gewebe ohne direkt 
sichtbare Stadtgrenzen, ohne einen sichtbaren Dua-
lismus von Stadt und Land. So blieben die Menschen 
auch immer ländlich gebunden; zu vielen Arbeitersied-
lungen gehörte der Nutzgarten mit Ziegen, Hühnerhof 

und Taubenschlag; viele Bergleute waren „Kötter“, also 
Nebenerwerbslandwirte, die in die ländliche Umwelt 
eingebunden blieben.

Möglicherweise am markantesten in der Topographie 
des Ruhrgebiets ist die Autobahnverbindung (A 40) 
auf dem historischen Parcours des Hellwegs, flankiert 
durch parallele Schnellstraßen (Abb. 5.6-5). 

5.6.2	
Natürliche Lebensgrundlagen, Eigenart und 
Teilhabe im Ruhrgebiet

Der in Kapitel 5.6.1 skizzierten „besonderen Metro-
pole“ kann man sich nun im Hinblick auf die Transfor-
mationsbarrieren und -chancen in einem Dreierschritt 
nähern. Zu untersuchen sind die Dimensionen des in 
Kapitel 3 entworfenen normativen Kompasses: a) die 
ökologische Dimension der Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen b) die historisch-kulturelle, Ortsbin-
dung und Kohärenz erzeugende Eigenart des Ruhrge-
biets und c) die substanziellen, politischen und ökono-
mischen „Teilhabe“-Chancen und -Strukturen.

5.6.2.1	
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
Die Alt- und Folgelasten von 180 Jahren Industriege-
schichte haben durch Emissionen (Lärm, Schadstoffe, 
Treibhausgase, Feinstaub und Schwermetalle), Boden-
degradation (Abfälle und Abwasser) – sogenannte Ewig-
keitskosten – einen großen Fußabdruck hinterlassen 
(Briesen und Hiller, 1997:  271). Vor diesem Hintergrund 
sind sowohl planetarische Leitplanken als auch lokale 
Umweltprobleme zu untersuchen. Gut illustrieren lässt 
sich die Situation am Beispiel Essen, das zwar relativ effi-
zient wirtschaftet, jedoch wohlstandsbedingt hohe Pro-

Abbildung 5.6-4
„Dortmunder U“: Die ehemalige Unionsbrauerei wurde 
umgewandelt in ein Kreativzentrum und zum Wahrzeichen 
Dortmunds.
Quelle: Moellerh/Flickr
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Kopf-Emissionen aufweist. Zugleich sind auch deutli-
che Erfolge zu belegen, wie im Bereich der Luftreinheit.

Planetarische Leitplanken (Verkehr und Abfall)
Das größte Transformationshindernis, auch ausge-
hend von der Mentalität der bisher im Ruhrgebiet ton-
angebenden Meinungsführer, dürfte die überfällige 
Verkehrswende sein (Danielzyk et al., 2011:  48). Der 
gegenwärtigen Infrastruktur mangelt es nicht nur in 
ökologischer Hinsicht an Nachhaltigkeit, durch akku-
mulierte Reparaturinvestitionen beansprucht sie auch 
große Anteile kommunaler Haushalte. Der motori-
sierte Individualverkehr nimmt den bei weitem größ-
ten Anteil ein: Er sollte etappenweise auf höchstens ein 
Viertel des gesamten Mobilitätsaufkommens gesenkt 
werden – durch den Ausbau der Umweltzone, Tempo-
reduktion, Parkraumbewirtschaftung, den energischen 
Ausbau von Fuß- und Radfahrwegen, E-Mobilität und 
einen attraktiveren ÖPNV (Beckmann, 2015). Denn 
diese nachhaltigen Formen der Mobilität sind mit der 
polyzentrischen Struktur des Ruhrgebiets konvergent. 
Darüber hinaus stellt der Verkehr heutzutage die größte 
Lärmbelästigung im Ruhrgebiet dar. So gut die Energie-
wende im Ruhrgebiet angestoßen sein mag, so zögerlich 
nimmt die Verkehrswende Fahrt auf.

Darüber hinaus zeigt sich, dass die CO2-Emissio-
nen pro Kopf zwar seit 1990 gesunken sind, der CO2-
Emissionsfaktor jedoch nahezu unverändert bleibt (WI 
et al., 2013:  30), obgleich im gesamten Bundesgebiet 

ein Rückgang zu verzeichnen ist (WI, 2013; WI et al., 
2013:  33). 

Wesentliche Anstrengungen zur Abfallmengen-
reduzierung wurden in Nordrhein-Westfalen (NRW) 
seit den 1990er Jahren unternommen. Das Haus- und 
Sperrmüllaufkommen aus privaten Haushalten ist von 
1989 bis 2000 um ca. 100 kg pro Einwohner gesunken. 
Seit 2002 verharrt das Mengenaufkommen auf einem 
etwa gleichbleibenden Niveau. Dies entspricht dem 
bundesweiten Trend (WI, 2013).

Zu einer ökologischen Transformation sind mit 
Maßnahmen zur Ressourcen- und Effizienzsteige-
rung bereits erhebliche Schritte unternommen wor-
den. In den letzten Jahrzehnten konnten die Umwelt-
belastungen reduziert werden, so beispielsweise die 
CO2-Emissionen in der Metropole Ruhr von 1990 bis 
2010 um etwa 14  % (WI, 2013). Die Metropole Ruhr 
will sich zu einer „Low-Carbon-Industrieregion“ entwi-
ckeln. Gemeinsames Ziel ist es, die Emissionen in der 
Region um 40  % bis 2020, 65  % bis 2035 und 80-95  % 
bis 2050 gegenüber 1990 zu senken (WI, 2013). Eine 
Modellregion stellt in diesem Kontext die Innovation 
City Bottrop dar.

Lokale urbane Leitplanken (Luftreinhaltung und 
Wasser)
Durch eine Vielzahl gesetzgeberischer Initiativen auf 
EU-Ebene (z.  B. Pflicht für Kommunen zur Aufstellung 
von Luftreinhalteplänen), und auf Bundesebene (z.  B. 

Löß und Sandlöß
Landwirtschaftsintarsien
Historische Stadtkerne der Hellwegzone
Citybahn
Historische Hellwegverbindung
Ruhrschnellweg

Essen

Bochum

Duisburg
Mülheim

Dortmund

Abbildung 5.6-5
Cityband des Ruhrgebiets (vormals Hellwegzone).
Quelle: Reicher et al., 2011:  143
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das Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG), sind 
seit den 1970er Jahren große Verbesserungen der Luft-
qualität im Ruhrgebiet eingetreten: So konnten bei-
spielsweise die Belastungen durch Schwefeldioxid zwi-
schen 1964 und 2007 nach Angaben des Umweltmi-
nisteriums von Nordrhein-Westfalen von 206 Mikro-
gramm pro Kubikmeter Luft (µg/m3) auf 8 µg/m3, also 
um 97  %, gesenkt werden (UBA, 2011).

Basierend auf einer Machbarkeitsstudie des Deut-
schen Instituts für Urbanistik (Difu) haben die drei im 
Ruhrgebiet zuständigen Bezirksregierungen Arnsberg, 
Düsseldorf und Münster drei Teilpläne (Ost, West, 
Nord) zur Luftreinhaltung im Ruhrgebiet entwickelt. 
Lokale Maßnahmen zur Luftreinhaltung wurden als 
nicht ausreichend erachtet, so dass nun auf regionale 
Planungen zurückgegriffen wird (Bezirksregierung 
Düsseldorf, 2008:  16). Außerdem wurden der RVR, die 
Polizeipräsidien, Industrie- und Handelskammern, die 
Handwerkskammer und Naturschutzverbände integ-
riert. Auch die Öffentlichkeit wird beteiligt (Bezirks-
regierung Düsseldorf, 2008). Zunächst wurden Über-
schreitungen von Immissionsgrenzwerten in Referenz-
jahren und deren Ursachen ermittelt, um dann eine 
Prognose über zukünftige Belastungen und Maßnah-
men zur Luftreinhaltung aufzustellen. Hierzu gehören 
beispielsweise straßenverkehrliche Maßnahmen (z.  B. 
Umleitung von LKW-Durchgangsverkehr, Einrichtung 
von Umweltzonen mit Verboten für schadstoffintensive 
Fahrzeuge) oder industrielle Maßnahmen (Anordnun-
gen nach BImSchG). 

Bei der Abwasserentsorgung wird von der NRW-
spezifischen Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich in 
sogenannten Wasserverbänden zu organisieren, wovon 
die meisten als „Sondergesetzliche Wasserverbände“ in 
Form einer Körperschaft des öffentlichen Rechts orga-
nisiert sind (Schmidt, 2013:  302). Im Ruhrgebiet spiel-
ten und spielen Wasserbewirtschaftung und Wasser-
management eine besondere Rolle, denn einerseits war 
die Standortwahl für Industriebetriebe von Wasserver-
sorgungsfragen abhängig und andererseits sind durch 
Industrie- und Bergbau erhebliche Wasserverschmut-
zungen entstanden (Schmidt, 2013:  274). Zudem ist 
durch die dichte industrielle Nutzung der Wasserver-
brauch insbesondere in den großen, kreisfreien Städ-
ten im Ruhrgebiet überdurchschnittlich hoch, wobei 
der Verbrauch mit dem Strukturwandel der Industrie-
region mittlerweile sinkt (Schmidt, 2013:  274). Diese 
starke wasserwirtschaftliche Abhängigkeit hat zwar die 
Kooperationen für das Wassermanagement im Ruhrge-
biet befördert, allerdings sind diese nach wie vor aus-
baufähig und verbesserungsbedürftig, denn gerade in 
diesem Versorgungssektor scheint die Kirchturmpolitik 
noch nicht gänzlich überwunden (Schmidt, 2013).

Durch die Intensivierung des Bergbaus und die 

zunehmende Industrialisierung entstanden im 19. 
Jahrhundert im Ruhrgebiet große Probleme im Bereich 
Wassermanagement. Das Ruhrgebiet wird im Nor-
den und Süden von Lippe und Ruhr begrenzt und in 
der Mitte von der Emscher durchschnitten. Während 
man die Ruhr zur Trinkwassergewinnung nutzte und 
die Lippe verschiedene Kanäle mit Brauchwasser ver-
sorgte, nutzen die entstehenden Fabriken und Zechen 
sowie die wachsenden Siedlungen die Emscher als 
offenen Abwasserkanal. Regelmäßiges Hochwasser 
überschwemmte die Städte mit dem stark belasteten 
Abwasser. Krankheiten und der Ausbruch von Seu-
chen waren die Folge. Um dem Problem zu begegnen, 
gründeten 1899 die betroffenen Städte und Gemeinden 
zusammen mit Bergbau und Industrie die Emscherge-
nossenschaft. Diese wurde mit dem Abwassermanage-
ment entlang der Emscher beauftragt (Scheck et al., 
2013:  24 f.). Eine Genossenschaft zum Wassermanage-
ment unter Beteiligung von Gemeinden und Unterneh-
men war ein neues Modell, das in Folge auch entlang 
von Ruhr und Lippe repliziert wurde (Emschergenos-
senschaft, 2014). Die Emscher wurde weiter als offe-
ner Abwasserkanal genutzt; durch Begradigung und 
Eindeichung begegnete man dem Überschwemmungs-
problem. Es herrschte jedoch weiter starke Geruchsbe-
lästigung. Das Einrichten von unterirdischen Abwasser-
kanälen war allerdings erst nach dem Ende des Berg-
baus und dem Nachlassen von Bergsenkungen mög-
lich. Seit Anfang der 1990er wird das Abwassersystem 
umgebaut und in unterirdische Kanäle verlegt. Diese 
Arbeiten haben ein Gesamtvolumen von 4,5 Mrd. € 
und sollen bis 2020 abgeschlossen sein (Scheck et al., 
2013:  25 ff.). 

Eine Renaturierung der Emscher zur Schaffung von 
Erholungs- und Freiflächen und die Revitalisierung der 
angrenzenden Stadtteile wurde ein wichtiger Aspekt 
des Umbauprojekts. Im Rahmen der Internationalen 
Bauausstellung Emscher Park (1989–1999) wurden 
erste Pilotprojekte umgesetzt (Scheck et al., 2013:  12).

Die Emschergenossenschaft ist auch bei diesem 
Umbau der Emscher federführend. Neben der techni-
schen Herausforderung, das Abwassersystem unter die 
Erde zu verlegen, musste zusätzlich ein Konzept entwi-
ckelt werden, wie die Emscher neugestaltet werden soll. 
Zu diesem Zweck bildeten Emschergenossenschaft und 
der Regionalverband Ruhr die Arbeitsgemeinschaft 
Neues Emschertal. Gemeinsam entwickelte man den 
Masterplan Emscher Zukunft. Solche regionalen Mas-
terpläne haben im Gegensatz zu regionalen Flächennut-
zungsplänen keine rechtliche Bindung; der informelle 
Rahmen erlaubte aber einen unkomplizierten Aus-
tausch, durch den die verschiedenen Akteure leichter 
externes Wissen einbinden und sich auf gemeinsame 
Ziele verständigen konnten (Scheck et al., 2013:  76 f.).



5  Städte im globalen Transformationsprozess

286

Die Entstehung und die sich wandelnde Rolle der 
Emschergenossenschaft zeigen beispielhaft wie Städte, 
in diesem Fall zusammen mit ansässigen Unternehmen, 
Umwelt- und Entwicklungsproblemen begegnen und 
wie ein Umbau hin zu einer nachhaltigen Stadt gesteu-
ert werden kann.

Fazit
Die Chancen des Polyzentrismus liegen vor allem in den 
wohnungsnahen Grünflächen und Erholungsmöglich-
keiten. Grünzüge müssen gesichert, der Freiraumver-
brauch begrenzt und neue Grünflächen auf sanierten 
Brachflächen geschaffen werden. Der Emscher Land-
schaftspark und die Emscher-Renaturierung sind hier-
für zentrale Leitprojekte. Hierzu ist eine enge Koopera-
tion in der Regionalplanung und übergreifende Genera-
tionenprojekte wie z.  B. das Regionale Freiraumkonzept 
des Regionalverbands Ruhr und der Regionalplan 2016 
der Metropole Ruhr erforderlich oder die Sicherung 
und Wiederherstellung der Gewässer als Lebensräume 
und natürlicher Retentionsraum (z.  B. LIFE-Projekt 
Lippeaue, Emscher-Umbau). Entsprechend umfassend 
ist die Transformationsperspektive, die sich die Region 
in ihrer Bewerbung zur Grünen Hauptstadt Europas 
auferlegte und deren Ziel einer „gesunden, grünen und 
nachhaltigen Region mit Lebensqualität“ als Genera-
tionenprojekt definiert wird. Dieses Projekt soll öko-
logische Funktionen (z.  B. Regulierung des Wasser-
haushalts, Artenschutz, Anpassung an Klimaextreme, 
Verringerung der Luftverschmutzung) stärken sowie 
Flächenrecycling fortführen (WI et al., 2013:  11). Bei-
spielhaft dafür ist die erfolgreiche Bewerbung der Stadt 
Essen, die 2017 „Grüne Hauptstadt Europas“ wird.

5.6.2.2	
Eigenart
Eigenart entsteht über die jeweils spezifischen Prakti-
ken der Raumaneignung und -produktion in urbanen 
Lebensräumen in ihrer räumlich-materiellen Ausstat-
tung und ihrem soziokulturell-historischen Geworden-
sein. In einer normativen Konnotation wird Eigenart als 
Grundbedingung für urbane Lebensqualität betrachtet 
(Kap. 3.5).

Kulturelle Differenz 
Aussagen über das umgesetzte Recht kultureller 
Differenz (Kap. 3.5.2) im Ruhrgebiet bedürfen einer 
Darstellung der verschiedenen Einwanderungswel-
len, um gegenwärtige Entwicklungen nachvollzieh-
bar werden zu lassen. Es ist nämlich ein entscheiden-
des Merkmal des Ruhrgebiets, dass es – durchgängig, 
aber abhängig von diversen Wachstumsschüben – seit 
seiner bedeutsamsten Ausformung durch die Industri-
alisierung im 19. Jahrhundert ein Ort des überwiegend 

männlichen Zuzugs war, zugleich aber nicht zu einem 
„Schmelztiegel“ nach amerikanischen Vorbild wurde 
(Tenfelde, 2006). Besonders in der frühindustriellen 
Phase handelte es sich zunächst um deutschsprachige 
Zuwanderung (Westfalen, Rheinländer, Hessen, Han-
noveraner), wobei auch gezielt Fachkräfte aus anderen 
Bergbauregionen angeworben wurden (Oberschlesien, 
Harz), später aus dem europäischen Ausland (Iren, Eng-
länder, Niederländer, Italiener). Auch polnische Zuwan-
derer, insbesondere nach 1880, waren fast ausnahms-
los preußischer (selten habsburgischer oder russischer) 
Nationalität (Tenfelde, 2006:  10). 

Betrachtet man die Zeit nach 1880 genauer, in der 
der massenhafte Zuzug startete, lassen sich vier große 
Zuwanderungsströme erkennen (Tenfelde, 2006:  10 ff.): 
Eine erste Welle überwiegend polnischer Zuwanderung 
ist 1880–1914 mit über 450.000 Menschen zu ver-
zeichnen. Viele polnische Zuwanderer zogen jedoch 
während des Ersten Weltkriegs sowie in Folge der Welt-
wirtschaftskrise 1932, welche die Zahl der Bergarbei-
ter von 550.000 (1922) auf 240.000 (1922) sinken 
ließ, fort. Die „Ruhrpolen“ wurden oftmals als fremd 
wahrgenommen, viele wanderten nach dem Ersten 
Weltkrieg zurück oder weiter in nordfranzösische und 
belgische Bergbaugebiete, das restliche Drittel assimi-
lierte sich aber rasch. Hierzu trug vor allem der gemein-
same katholische Glauben bei, die katholische Kirche 
fungierte vielerorts als erstes soziales Auffangbecken 
(Kleßmann, 1978:  187; Matwiejczyk, 2005:  14). Den-
noch trat der preußische Staat politischen Aktivitä-
ten und Separationstendenzen bereits im 19. Jahrhun-
dert entgegen (Matwiejczyk, 2005:  24). Dies führte 
auch noch in Folge des Ersten Weltkriegs zur Grün-
dung polnischer Vereine oder Netzwerke, da ihnen in 
vielen Bereichen der Zugang zum öffentlichen Leben 
verwehrt blieb (Peters-Schildgen, 2005:  71). Dies gip-
felte in massiven Diskriminierungsmaßnahmen durch 
NS-Organe vor und während des Zweiten Weltkriegs 
(Kozlowski, 2005:  167). Während beider Weltkriege 
gab es Kriegsgefangene, Zwangsmigration und Zwangs-
arbeiter, die Zeugnis einer Verachtung des Rechts auf 
kulturelle Differenz sind.

Eine zweite Zuwanderungswelle lässt sich nach dem 
Zweiten Weltkrieg identifizieren, die überwiegend 
Vertriebene aus dem Osten sowie DDR-Flüchtlinge 
umfasste. Diese Nachkriegszeit war geprägt von einem 
großen Fachkräftemangel und Anwerbungsversuchen 
in ganz Deutschland, da viele ehemalige Bergarbeiter 
im Zweiten Weltkrieg gestorben waren und Zwangsar-
beiter zumeist in ihre Heimatregionen zurückwander-
ten.

Die dritte Welle der Zuwanderung folgte ab etwa 
1956. Im Zuge des Wirtschaftswunders und dem damit 
verbundenen sozialen Aufstieg zogen es immer mehr 
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Menschen vor, aus den als minderwertig erachteten 
Bergarbeiterberufen in höhere Positionen und andere 
Branchen zu wechseln. Infolgedessen wurden zunächst 
Südeuropäerinnen aus der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft (EWG) und dann auch über deren Gren-
zen hinaus angeworben (Italiener, dann auch Griechen, 
Spanier, Portugiesen, Jugoslawen, Marokkaner und 
auch einige Südostasiaten).

Die vierte und damit letzte Zuwanderungswelle 
begann Anfang der 1960er Jahre und besteht zuvor-
derst aus Türken, die heute den weitaus größten Anteil 
ausländischer Bevölkerung ausmachen, und Ein-
wanderern aus Osteuropa und dem Mittleren Osten 
(Abb. 5.6-6). Dennoch ist der Anteil der Menschen mit 
(jüngerem) Migrationshintergrund in den Städten an 
der Ruhr mit rund 30   % (Hagen 32,5  %, Essen 24,1  %) 
geringer als im Rheinland und in Städten wie Frankfurt, 
Berlin oder München (Zöpel, 2015). Nachdem der Met-
ropole Ruhr immer weitere Schrumpfungswellen prog-
nostiziert worden sind, hat die jüngste Zuwanderung 
seit 2013 solche Vorhersagen relativiert, eine Zunahme 
der Bevölkerung bis 2040 wird für möglich gehalten.

Obgleich kulturelle Differenz seit Anbeginn Teil des 
Ruhrgebiets war, gibt es gegenwärtig auf Städte- und 
Stadtteilebene zwar zahlreiche Beispiele, die zeigen, 
wie ein Recht auf kulturelle Differenz gelebt werden 
kann, jedoch sind ruhrgebietsübergreifende Initiati-

ven nur sehr selten zu finden. So bestand während der 
Zeit als Kulturhauptstadt Europas 2010 ein Vorzeige-
projekt, an das jedoch erst mit einem Netzwerktreffen 
2015 angeknüpft wurde. Dabei soll die von dem Regi-
onalverband Ruhr eingerichtete Plattform Interkultur 
Ruhr das Selbstverständnis der Region als Metropole 
der Vielfalt mittels eines zunächst auf 2 Jahre ausgeleg-
ten Programms fördern (Metropole Ruhr, o.  J.  c). 

Mit der Kulturhauptstadt 2010 wurde das Motto 
verfolgt „Wandel durch Kultur – Kultur durch Wandel“, 
das darauf zielen sollte, eine polyzentrische Kultur-
metropole zu fördern (Prossek, 2012:  49). Es bestehen 
mittlerweile mit der Route Industriekultur, der Ruhr-
triennale, zahlreichen Kunstvereinen (Urbane Künste 
Ruhr, Ringlokschuppen Ruhr, Hartware MedienKunst-
Verein, Invisible Playground usw.), den Schauspielhäu-
sern in Bochum und Dortmund oder dem Initiativkreis 
Ruhr zahlreiche kulturelle Initiativen, welche im Sinne 
einer Etablierung des Rechts auf kulturelle Differenz 
wirken (Saavedra-Lara, 2015:  27).

Urbane Gestaltungsautonomie
Das industrielle Erbe des Ruhrgebiets hatte schwerwie-
gende Folgen für Umwelt und Freiräume. In den letz-
ten Jahren vollzog sich jedoch im Zuge des Strukturwan-
dels eine Veränderung hin zu einer Region mit zahlrei-
chen Grünflächen und Erholungsgebieten, Grünzügen, 

Griechenland
3,6%Italien

4,6%Ehem. Jugos-
lawien
12,5%

Niederlande
1,5%Polen;

8,5%

Portugal;
1,2%

Spanien;
1,5%

Türkei
33,4%

Sonstige
33,4%

Abbildung 5.6-6
Ausländer nach Nationalitäten in der Metropole Ruhr 2014.
Quelle: Metropole Ruhr, o.  J.  b
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die Schaffung neuen Grünraums auf ehemaligen Indust-
rieflächen und die Eingrenzung des Freiraumverbrauchs 
(WI, 2013:  85). Dabei nehmen Projekte wie der Emscher 
Landschaftspark oder die Emscher-Renaturierung eine 
Vorreiterfunktion ein (Kap. 6.3.3). Diese Mehrgenera-
tionenprojekte werden flankiert durch Arbeitsgemein-
schaften wie „Konzept Ruhr“ und „Wandel als Chance“, 
welche gemeinsame Ziele der nachhaltigen Entwicklung 
festlegen und monitoren (Konzept Ruhr, o.  J.).

Zur urbanen Gestaltungsautonomie ist es zunächst 
notwendig sich der Räume und Verhältnisse bewusst zu 
sein, welche sodann verändert werden könnten. Da sich 
im Ruhrgebiet um 1900 die Konturen von Stadt und 
Land zunehmend auflösten und eine „Zwischenstadt“ 
entstand, war und ist eine Orientierung zwischen Innen 
und Außen schwierig (Ganser, 1999:  9). Unternehmen 
bauten deshalb für ihre Arbeiter noch heute beliebte 
Siedlungen, z.  T. orientiert an dem Vorbild der Garten-
stadt, um der ländliche Prägung der Zugezogenen ent-
gegenzukommen. Später wurden einige Siedlungen von 
der Treuhandstelle für Bergmannswohnstätten oder der 
nordrhein-westfälische Landesentwicklungsgesellschaft 
erhalten. Die Siedlungen bilden in gewisser Hinsicht 
einen Gegenpol zu den damals als Glanzstücke moder-
nen Bauens errichteten Großraumsiedlungen, welche 
sich zunehmend in soziale Brennpunkte verwandelten 
(Hoppe et al., 2010:  82). Zusammen mit anderen funk-
tional gehaltenen Nachkriegsbauten identifizieren einige 
Autoren sogar einen Mangel an Ästhetik, der zu einer 
Gewohnheit wurde, der „das ästhetische Anspruchs-
niveau dauerhaft niedrig hielt“ (Rieker und Zimmer-
mann, 2007:  46). Ein entscheidender Teil der Raumpro-
duktion war somit zunächst unternehmerisch geprägt 
und sodann (teil-)staatlich verwaltet, jedoch häufig mit 
dem Ziel angenehme Wohnverhältnisse zu schaffen, 
obgleich dies insbesondere auch aufgrund mangelnder 
Ressourcen nach dem Zweiten Weltkrieg in funktiona-
lem Bau mündete.

Um sich heute besser in der Region verorten zu kön-
nen, wurden im Zuge der IBA Halden zu Landmarken 
ausgebaut (Ganser, 1999:  76), welche für die gesamte 
Region Orientierung geben und das Ruhrgebiet zu einer 
„Landschaft geformt aus graphischen Zeichen“ werden 
lassen (Ganser, 1999:  61). Solche künstlerischen Land-
marken erregen zugleich Aufmerksamkeit und setzen 
Werte auf eigentlich als wertlos erachtete Areale wie 
Halden (Ganser, 1999:  146). Auch andere Relikte der 
industriellen Vergangenheit werden heute zur Neu-
interpretation des Ruhrgebiets genutzt (Ganser, 
1999:  126  f.). Durch städtische Planung von Kultur- 
und Stadtplanungsämtern, insbesondere im Kontext 
von Ruhr 2010 sind zudem Kreativquartiere entstan-
den bzw. gefördert worden wie das Dortmunder U, die 
Zeche Zollverein oder die Zeche Lohberg in Dinslaken 

(Abb. 5.6-7, 5.6-8, 5.6-4).
Neben diesen eher stark institutionalisierten Raum-

produzenten und -deutern lassen sich im Ruhrgebiet 
auch eher freie Raumproduzenten im Kontext von 
Zwischenraumnutzung alter Gewerbe- oder Wohnflä-
chen und Kreativwirtschaft finden (Kreativ Quartiere 
Ruhr; Noltemeyer, 2010). Bürgerinitiativen entstanden 
und versiegten in den letzten Jahren vielerorts, Beispiele 
sind ein Bochumer Güterbahnhof, auf dem sich eine 
Gruppe in Abstimmung mit der Stadt mit langfristigen 
Nutzungsmöglichkeiten beschäftigte (Projekt „t.a.i.b“), 
die Marienkirche in Bochum, an der die Streetartszene 
wirken konnte, im (entstehenden) Kreativquartier Vikto-
ria um das „Bermudadreieck“, oder die „Hammer Runde“ 
(Hamme aktiv, o.  J.). Ähnliche Entwicklungen zeigen sich 
in der Nähe des Dortmunder U-Turms, beispielsweise 
„Die Urbanisten“ im Umfeld der Union Gewerbehof, 
sowie im Quartier Rheinische Straße, für den es einen 
Konsultationskreis von Bürgern mit Verwaltung und 
Politik zum Stadtumbau gibt, aus dem der Rheinische 
Straße e.  V. mit regelmäßiger Zeitung und Arbeitsgemein-
schaften hervorgegangen ist.

Dennoch scheint es, als sei im Ruhrgebiet ein Milieu 
„urbaner Gestaltungsautonomer“ nicht vollends aus-
geprägt oder wirkungsmächtig. Darauf deutet zumin-
dest hin, dass es (nahezu) keine ruhrgebietsüber-
greifende Bürgerinitiative gibt, welche das gesamte 
Ruhrgebiet im Blick hat bzw. ein Netzwerk bildet, in 
dem sich Raumproduzenten ohne staatliches Dazutun 
sammeln und austauschen können. Es fehlen zudem der 
Attraktionseffekt nach Außen, der Konversionseffekte 
einsetzen lässt, indem eine maßvolle Gentrifizierung 
im Sinne einer ausgewogenen sozialen Mischung Ein-
zug hält und Kieze wie ganze Städte zu Zuzugsorten 
werden. Auf diese Weise könnte das Ruhrgebiet nach 
innen und nach außen attraktiv werden.

Staatlich unterstützte Ausnahmen bilden bei-
spielsweise das durch die Stadt Essen bzw. deren 
Klimainitiative organisierte Projekt „Morgenstadt“, das 
Stadtzukünfte denkt, sowie „Kreativ.Quartiere Ruhr“, 
welches Impulse durch kulturelle und künstlerische 
Freiräume fördern will (Kreativ Quartiere Ruhr, o.  J.). 
Es zeigt sich also, dass Städte im Ruhrgebiet zumin-
dest partiell Interesse an Bürgerinitiativen haben, die 
urbane Gestaltungsautonomie nutzen, obgleich sich 
diese in den traditionell korporatistischen Strukturen 
erst bilden, ausprägen und wirken müssen. Eine jüngste 
Initiative stellt in diesem Zusammenhang der auf der 
Ruhrtriennale 2015–2017 stattfindende „Zukunftsrat 
Ruhr“ dar, welcher als Konsultative kommunenübergrei-
fende Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Bürgern 
und Agenten des Wandels anregt und somit als Inst-
rument des Ideenaustauschs über Zukünfte und Wege 
dorthin fungiert (Nanz und Leggewie, 2016).
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Soziale Kohäsion
Historische Erinnerungen, eine spezielle Sozialstruk-
tur und Mentalität sowie jüngste populärkulturelle 
Entwicklungen verliehen dem Ruhrgebiet eine soziale 
Kohäsion, die sich als verteilte und damit prekäre Ort-
sidentität darstellt und sich nicht zuletzt aus der Imagi-
nation von außen speist. „Ruhr 2010“ hat das Metro-
polenimage nach vorn gestellt und zur selbsterfüllenden 
Prophezeiung erhoben, die durch Fernsehsendungen 
(z.  B. Ruhrgebiets-Tatorte), einen Popstar (Herbert Grö-
nemeyer), Comedians und Volkstheater (wie der Mond-
palast in Wanne-Eickel) und natürlich durch Besucher-
magnete wie die Zeche Zollverein, die Einkaufsstadt 
Essen oder den Phoenix-See Nahrung erhält. Die dort 
zu sehenden Originalorte und zu vernehmenden und 
Originaltöne wie das Ruhrdeutsche; die „Bude“ und die 
Eckkneipe, sowie nicht zuletzt die sprichwörtliche Fuß-
ballbegeisterung sind realer als längst untergegangene 
Insignien des Ruhrgebietsalltags vom Taubenschlag 
und allem, was mit dem Bergbau zu tun hatte (Böll und 
Hargesheimer, 1958). Dennoch lebt der Bergarbeiter-
mythos vom „Kohlenpott“ und die Kulisse von Lärm 
und Dreck wird regelmäßig zur heutigen Imagewerbung 
reanimiert; im Ruhrgebietsdiskurs bildet der „Pott“ 
einen zählebigen Referenzrahmen und Zeithorizont, 
der eine „goldene Vergangenheit“, trotzige Kampfbe-
reitschaft und unterschwellige Zukunftsangst mischt 
(Nellen, 2014:  324). Mentalitätsgeschichtlich und eth-
nografisch zu klären bleibt, ob sich daraus ein kollek-
tives Selbstbild ergibt, wenn im Blick auf die „Ruhris“ 
immer wieder von Bodenständigkeit, Egalitarismus, 
Ehrlichkeit, Humor und Zähigkeit die Rede ist. Zwei 
Indikatoren vermögen hierzu einige Einsichten bereit-
zuhalten: die Sprache und Literatur.

Das Ruhrdeutsch, also der im Ruhrgebiet heimische 
Regiolekt oder Übergangssprache bzw. Mischform, ver-

anschaulicht die Andersartigkeit einer polyzentrischen 
Metropole mit seinen unterschiedlichen Ausprägun-
gen im Osten und Westen und ist ein Beleg für sozi-
ale Kohäsion zugleich (Ehlich, 1995:  22, 27). Der kom-
munikative Wert des Ruhrdeutschen ergibt sich aus 
der sozialrelevanten Verbundenheit mit dem Ruhrge-
biet, welche um die Jahrhundertwende zum zentralen 
Kommunikationsmittel im Kontext der industriellen 
Revolution wurde (Becker, 2003:  26). Entstehungsge-
schichtlich kommt zum Tragen, dass neben Mundfaul-
heit auch Arbeitslärm die Sprache verkürzte und durch 
den innerdeutschen wie ausländischen Zuzug eine 
Mischung diverser Sprachstämme erfolgte, weshalb 
sich fast alle Besonderheiten auch in anderen Regionen 
finden lassen (Becker, 2003:  27; Ehlich, 1995:  15, 19; 
Menge, 2003:  224). Obgleich viele im Hochdeutschen 
als Fehler zu markierenden sprachlichen Besonderhei-
ten als Beweis für ungebildete Sprecher und Schicht-
zugehörigkeit des Ruhrdeutschen herhielten, verdeut-
licht das Ruhrdeutsche, auch durch bergbauliche Ter-
mini, ein Wirgefühl und ist für den Sprecher in der 
Alltagspraxis Auszeichnung für Zugehörigkeit (Becker, 
2003:  242; Brünner, 1995:  123; Ehlich, 1995:  10; 
Menge, 2003:  227). Hinweise zur sozialen Kohäsion des 
Ruhrgebiets finden sich neben der mündlichen auch in 
schriftlicher bzw. literarischer Form (Kasten 5.6-1).

Indizien für die tatsächlich vorherrschende soziale 
Kohäsion im Ruhrgebiet lassen sich auch in repräsen-
tativen Umfragen finden. So geben 82  % an, dass sie 
gerne im Ruhrgebiet leben, was über dem Bundesdurch-
schnitt von 75  % liegt (Global Young Faculty, 2015). 
Dies trifft vor allem für junge Menschen zu (89  % der 
18-29-Jährigen). Besonders anschaulich für die soziale 
Kohäsion ist der Umstand, dass 35  % angeben, sie fühl-
ten sich am ehesten dem Ruhrgebiet zugehörig, wobei 
38  % die Stadt und 27  % den Stadtteil nannten (Global 

Abbildung 5.6-7
Landschaftspark Duisburg Nord: ein denkmalgeschütztes 
stillgelegtes Industriegelände, heute Nutzung als öffentlicher 
Park, für Kulturveranstaltungen, Sport und Sommerkino.
Quelle: Thomas Berns

Abbildung 5.6-8
Belebung des öffentlichen Raums: Während des „Still-Lebens“ 
wurde die Hauptverkehrsachse A 40 für Radfahrer und 
Fußgänger geöffnet.
Quelle: Dieter Schütz/pixelio
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Young Faculty, 2015). Trotz der geringen administrati-
ven und politischen Existenz des Ruhrgebiets abseits 
des Regionalverbands Ruhr nimmt das Ruhrgebiet 
somit eine fast ebenso bedeutende Stellung ein wie die 
Einzelstädte und ist bedeutender als der Stadtteil.

5.6.2.3	
Teilhabe
Bezogen auf das Ruhrgebiet bedeutet substanzielle 
Teilhabe eine relativ egalitäre Gesellschaftsstruktur, die 
weder Arme noch Minderheiten vom allgemeinen sozi-
alen, kulturellen und politischen Verkehr exkludiert; 
noch hohen Einkommensschichten die Abschottung 
in abgetrennten Wohnbezirken ermöglicht. Dies setzt 
ressourcenstarkes Gemeinwesen voraus, das Daseins-
fürsorge sichert und gesundheitliche, kulturelle und 
andere Dienstleistungen anbietet. 

Substanzielle Teilhabe
Aus der Perspektive der „Nutzer“ der Kommunen – also 
der Einwohner – ergeben sich fünf große Handlungsfel-
der, für die die jeweilige Kommune zuständig ist: Wirt-
schaft und Arbeit, Planen, Bauen, Umwelt und Ver-
kehr, Bildung, Kultur und Freizeit, Personal, Organisa-
tion und Finanzen sowie Jugend, Familie und Soziales 
(Krichel, 2008:  257). Obgleich substanzielle Teilhabe in 
allen Bereichen grundsätzlich gegeben ist, was ange-
sichts eines auf soziale Marktwirtschaft ausgerichteten 
Sozialstaats nicht verwundert, zeigen sich – insbeson-
dere als Folge des Strukturwandels und nicht getrof-
fener Vorkehrungsmaßnahmen wie einer Schulden-
bremse – negative Tendenzen, die im Wesentlichen auf 
eine finanzielle Notlage zurückzuführen sind. Exempli-
fiziert werden kann die Entwicklung anhand der Verän-
derungen im Wohnungsmarkt.

Ein im Zusammenhang mit der Fülle der kommu-
nalen Aufgaben immer wieder diskutiertes Problem 

Kasten 5.6-1

Ruhrgebietsliteratur als Indiz sozialer Kohäsion

Literaturgeschichtlich wurde das Ruhrgebiet zuerst völkisch, 
dann kulturpolitisch, topografisch und zuletzt kollektiv
symbolisch eingegrenzt. Brepohls Werk „Das Ruhrvolk“ 
(1920) gilt als erster Text, der das Ruhrgebiet – mit völ-
kischen Abgrenzungsmerkmalen – literarisch als Region 
begreift. Neben solchen Einzeldarstellungen bleibt das Ruhr-
gebiet unter Literaten jedoch zunächst ein rotes Tuch (Delseit, 
1995:  147). Es ist daher vor allem die Nachkriegsliteratur, die 
ein bis heute vorherrschendes Bild des Ruhrgebiets in der 
Literatur zeichnete. Hier ist vor allem die Arbeiterliteratur 
zu nennen, wie sie von Literaturkreisen wie der Dortmunder 
Gruppe 61 oder dem Werkkreis Literatur der Arbeitswelt in 
den 1960er und 1970er Jahren produziert wurde. 

In diesem Kontext sind Erika Runges „Bottroper Proto-
kolle“ (1970) charakteristisch. Hier fließen die ruhrgebiets
typischen Themen wie Strukturwandel und Arbeitskultur 
mit den politischen Absichten der Interviews in einem Text 
zusammen. Runge führte Gespräche mit „einfachen Leuten“ 
des Ruhrgebiets: Arbeiter und Bergleute sowie deren Fami-
lienmitgliedern, Menschen verschiedener Altersklassen. Sie 
verleiht dadurch Menschen eine Stimme, die – ihr Wahlrecht 
ausgenommen – wenig an der öffentlichen Meinungsbildung 
beteiligt sind (Wiefarn, 2009:  234). 

Daneben ist für die Identität der Ruhrgebietsliteratur und 
-sprache Jürgen Lodemanns „Anita Drögemöller und die Ruhe 
an der Ruhr“ (1975) charakteristisch. Hier wird die regiona-
le Mischform Ruhrdeutsch zum Gegenstand. Aufgrund des 
sehr häufigen Gebrauchs der Ruhrsprache wird dieser Roman 
nicht als ein Gesellschafts-, Bildungs- oder Kriminalroman 
bezeichnet, sondern erlangt eine Sonderstellung als Roman, 
der Ruhrsprache darstellt und deren Benutzung diskutiert 
(Hallenberger, 2009:  223).

Als prominentes Beispiel der Gegenwartsliteratur ist Frank 
Goosens Roman „Pink Moon“ (2005) zu nennen, der sich mit 

den Herausforderungen der Ruhrgebietsregion nach dem 
nahezu abgeschlossenen Strukturwandel beschäftigt. Der 
Schauplatz des Romans ist nicht mehr das Arbeitermilieu, 
sondern die Freizeitgesellschaft. Das Motiv Ruhrgebiet setzt 
sich hier nicht in den Menschen fort, sondern durch in den 
Hintergrund getretene, zweckentfremdete Gebäude der 
Industrie, die „traditionellen Themen fehlen ebenso wie die 
Ruhrgebietsszenerie, die nur noch verdinglichte Fassade ist, 
keinesfalls historische Identitätsressource für die gegenwär-
tige Identitätsbildung“ (Rupp, 2009:  50). Die Rückwärtsge-
wandtheit der Identitätsbildung steht im klaren Missverhält-
nis zu neuen Herausforderungen. Werte wie Nachbarschaft 
und Solidarität gehen im Roman Goosens über zu Anonymi-
tät und Einzelkämpfertum (Rupp, 2009:  49). Ebenso wie die 
Motivik haben sich auch die Genres der Ruhrgebietsliteratur 
gewandelt, so dass ein Trend von sozialkritischer hin zur 
Unterhaltungsliteratur zu erkennen ist (Rupp, 2009:  39).

Auch die kollektivsymbolische Bestimmung der Ruhr-
gebietsliteratur beschäftigt sich mit der Stereotypisierung 
des Ruhrgebiets als reine Industrieregion. Sie repräsentiert 
eine Mischung aus den Motiven Bergbau, Strukturwandel, 
Brachfläche, Medienmonopol und Fußball, wie z.  B. in Flo-
rian Neuners Textkollage „Ruhrtext“ (2010). Die Beispiele 
belegen eine abseits vom Bildungsbürgertum entstandene, 
Traditionen der (auch katholischen) Arbeiterbewegung auf-
greifende Regionalkultur, die gerade im Klischee und in der 
Geringschätzung durch die literarische Hochkultur Eigenart 
geschaffen hat.

Es zeigt sich somit, dass das Ruhrgebiet sehr wohl als ein 
sozial kohärentes Gebiet gesehen wurde. Diese auf einer 
Industrieregion alten Typs aufbauende Identität, die soziale 
Kohäsion stiftete, besteht jedoch zuvorderst als Erinnerung 
fort. Zugleich fehlt aber eine auf die Zukunft gerichtete 
Selbstverständigung über das, worüber soziale Kohäsion 
erzeugt werden könnte. Der Strukturwandel bildet sich somit 
auch in der Literatur und ihrer Beschäftigung über das Ruhr-
gebiet bestimmende Charakteristika aus.
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ist das der kommunalen Finanzen: Dem breiten Auf-
gabenspektrum stehen häufig Haushaltsdefizite in den 
Kommunen gegenüber. Haupteinnahmequellen der 
Kommunen in NRW sind Gebühren und Beiträge (Ent-
gelte für kommunale Leistungen), Gelder von Bund und 
Land (Zuweisungen) sowie eigenständige Steuerein-
nahmen der Kommune (Krichel, 2008:  268; Schmidt-
Eichstaedt, 2005:  47  f.). Eine weitere Einnahmequelle 
kann beispielsweise auch die Aufnahme von Krediten 
sein (Schmidt-Eichstaedt, 2005:  50)

In einer Liste der 20 Städte und Gemeinden mit den 
negativsten Finanzergebnissen im Jahr 2007 in Nord-
rhein-Westfalen sind mit Oberhausen, Hagen, Essen, 
Recklinghausen, Waltrop, Herten, Moers, Duisburg, 
Datteln, Oer-Erkenschwick, Bochum und Dortmund 
allein zwölf Kommunen dem Ruhrgebiet zuzuordnen, 
so dass sich das Problem der prekären Kommunalfinan-
zen in diesem Gebiet in besonders ausgeprägtem Maße 
zeigt (Boettcher und Junkernheinrich, 2010).

Hauptindikator für eine angespannte Finanzlage in 
den Kommunen sind häufig Kassenkredite, die eigent-
lich die Funktion erfüllen sollen, kurzfristig finanzi-
elle Engpässe in den Kommunalhaushalten abzufedern 
(ARL, 2010:  5), denen aber kein Wert zur Absicherung 
gegenüber steht (Schmidt, 2013). Einige Kommunal-
haushalte decken ihre laufenden Kosten nur noch über 
solche Kassenkredite (ARL, 2010:  5).

Die Ursachen für die prekäre Finanzsituation aller 
Gemeinden und Städte in Deutschland sind vielfäl-
tig. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zählen hierzu: 
Standortwettbewerb (insbesondere als „Steuerwettbe-
werb“) durch Globalisierung, Sozialausgaben, Einbruch 
von Steuereinnahmen bedingt durch die Wirtschafts-
krise, demografischer Wandel und die Mitfinanzierung 
der Wiedervereinigungskosten durch die Kommunen 
(ARL, 2010:  7  f.).

Aus dem Recht auf kommunale Selbstverwaltung 
sollte auch eine finanzielle Ausstattung resultieren, die 
es den Gemeinden und Städten erlaubt, ihren Aufga-
ben gerecht zu werden (ARL, 2005:  15). Hierzu kom-
men verschiedene Lösungen auf Einnahmen- und Aus-
gabenseite in Betracht, z.  B. die Erhöhung bestimm-
ter Steuern, die unmittelbar auf dem kommunalen 
Haushaltskonto Niederschlag finden (ARL, 2010:  16). 
Zudem könnten die Gemeinden mehr Entgelte von 
„Nutzern“ verlangen (ARL, 2010:  16). Von einer finan-
ziellen Autonomie der Kommunen in Deutschland und 
im Ruhrgebiet kann nicht die Rede sein. Letztendlich 
sind die Kommunen auf die Dauer finanziell so auszu-
statten, dass sie das gesamte, ihnen verfassungsrecht-
lich garantierte sowie durch Bund oder Land zugewie-
sene Aufgabenspektrum wahrnehmen können.

Denn die soziale Ungleichheit und Segregation 
(sprichwörtlich ist der „Sozialäquator“ die A  40) zwi-

schen den Stadtteilen ist in den letzten Jahrzehnten 
gewachsen. Auch die Zahl der Arbeitslosen und der 
Empfänger von Transferleistungen sowie die prekä-
ren Arbeitsverhältnisse sind gestiegen (Bogumil et al., 
2012:  25). Die Finanzlage der Gemeinden ist zum Teil 
desaströs; seit 2010 hat sich die Zahl der Nothaus-
haltskommunen verringert, ohne dass sich die Finanz-
lage der meisten Städte effektiv verbessert hat und 
der Spielraum für solche Dienstleistungen gewachsen 
wäre, die wiederum insbesondere den Beziehern gerin-
gen Einkommens zugutekommen und die Steuerzahler 
über Jahrzehnte hinweg belasten, also politisch binden. 
Als besonders problematisch im Kontext der substan-
ziellen Teilhabe ist darüber hinaus zu sehen, dass der 
Anteil preisgebunden Wohnungsbestands im Ruhrge-
biet einen starken Rückgang verzeichnet (Abb. 5.6-9).

Ökonomische Teilhabe
Die ökonomischen Teilhabechancen des Ruhrgebiets 
werden gegenwärtig geprägt von einem „zweiten 
Strukturwandel“, der trotz hoher Immigrationsprojek-
tionen mit demografischer Schrumpfung und anhalten-
der Deindustrialisierung einhergeht.

Der Strukturwandel mit montanindustriellem 
Kern läuft seit Ende der 1950er Jahre und findet in 
der Schließung der letzten Zechen bis 2018 ihren 
Abschluss. Tonangebend waren seither die verbliebe-
nen Stahlunternehmen wie Thyssen-Krupp, Energie-
versorgungsunternehmen und Unternehmen des Kon-
sumgüterhandels wie Karstadt, Metro, Tengelmann, 
Aldi und andere, die allesamt hohe Beschäftigungskon-
zentrationen hatten (Boldt und Gelhar, 2008:  81). Ein 
auch urbanistisch relevanter Aspekt der Konversion 
bzw. Tertiärisierung war die Verwandlung der Ruhr-
städte in „Einkaufsstädte“ mit den üblichen Fußgänger-
zonen; zusätzlich entstanden riesige Einkaufszentren 
auf der grünen Wiese, städtebaulich nicht integriert, 
aber mit Autobahnanbindung und Parkraum. Pionier 
war das Ruhrpark-Einkaufszentrum (1964) in zwi-
schenstädtischer Lage am „Ruhrschnellweg“ zwischen 
Bochum und Dortmund, wo gehobene private Dienst-
leistungen und Luxusangebote fehlen. Weitere Innen-
stadtrandzentren waren z.  B. das Rhein-Ruhr-Zentrum 
in Mülheim (Heineberg, 2013:  202) und zuletzt „Urban 
Entertainment Centers“ wie das CentrO Oberhausen, 
auf der Industriebrache der Gutehoffnungshütte. Die 
Verbindung von Shopping, Gastronomie, Kommuni-
kation und Erlebnis hatte negative Auswirkungen auf 
den Einzelhandel in den Innenstädten und kann als Bei-
spiel für Pseudo-Urbanität gelten – eine Marktfunktion 
ohne Öffentlichkeit und ohne Bedeutung nach außen 
(Heineberg, 2013:  201  f.). Versucht wurde seither die 
Rückverlagerung in die Innenstädte wie am Limbecker 
Platz in Essen (Heineberg, 2013:  202). Für Konversio-
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nen vom produzierenden Gewerbe in die Kultur- und 
Kreativwirtschaft stehen die auf der Route Industrie-
kultur (IBA) aufgereihten Standorte der Ruhrtrien-
nale, die Industriebrachen als Kulturspielorte nutzt. 
Auch Landschaftsparks (Duisburg, Bochum Jahrhun-
derthalle, Essen Zechen Zollverein und Carl) sollen den 
Anstoß zu Investitionen der Kreativwirtschaft bieten. 
Doch verzeichnen Pressemarkt, Filmwirtschaft, Werbe-
markt und Musikwirtschaft stärkere Umsatzrückgänge, 
und lediglich ein Drittel agiert außerhalb der Region. 
Investitionen in Bildung und Gesundheit bieten bes-
sere Perspektiven, auf einer seit 1965 kontinuierlich 
gewachsenen Infrastruktur von staatlichen und pri-
vaten Hochschulen, einer ebenso beachtlichen Anzahl 
außeruniversitärer Forschungs- und Entwicklungsein-
richtungen und mit dem entsprechenden Potenzial an 
hochqualifizierten Absolventinnen und Absolventen 

(Bogumil et al., 2012:  44  ff.).
Obgleich diese Strukturveränderungen stattfinden, 

stellt sich isoliert für das Ruhrgebiet eine sich verrin-
gernde Arbeitslosenquote dar, welche jedoch einem 
allgemeinen Bundestrend folgt. Im Vergleich ist die 
Arbeitslosenquote des Ruhrgebiets in Westdeutschland 
überdurchschnittlich hoch (Bauer und Otto, 2009:  132).

Ein zusätzliches Problem ergibt sich durch den 
Umstand, dass die Arbeitslosigkeit geographisch eine 
klare Nord-Süd-Ausprägung entlang des “Sozialäqua-
tors” A 40 besitzt. Innerstädtisch vollziehen sich die in 
den letzten Jahrzehnten einsetzenden Segregations-
prozesse dabei entlang altindustriell geprägter Gebiete 
(z.  B. Dortmund Nordstadt, Gelsenkirchen Südost, 
Duisburg-Hochfeld) oder peripher mittels hoch ver-
dichteter und funktional abgeschnittener Großwohn-
siedlungen (z.  B. Dortmund-Scharnhorst-Ost, Castrop-
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Rauxel Deininghausen; Keil und Wetterau, 2013:  29).

Politische Teilhabe
Soziale Disparitäten wie finanzielle Einschnitte haben 
die politische Entfremdung befördert, wie sich an einer 
kontinuierlich sinkenden Wahlbeteiligung vor allem 
bei Kommunal- und Oberbürgermeisterwahlen ablesen 
lässt (Andersen und Bovermann, 2002:  23), ohne dass 
Partizipation von ehrenamtlicher Seite dies kompensie-
ren konnte. Generell ist die bürgergesellschaftliche Tra-
dition im Ruhrgebiet unterentwickelt, da ein selbstbe-
wusstes Bürgertum lange fehlte und eine Erwartung an 
den (lokalen) Staat bestand und besteht, sich der Pro-
bleme und Krisen anzunehmen. Wo es bürgerschaftli-
ches Engagement gibt, bezieht es sich auf die lokalen 
Nahräume und die eigene Stadt, weniger auf die Met-
ropole als Ganzes. Die Bürgerinitiativen, die sich für die 
Begründung einer virtuellen oder formalisierten Ruhr-
stadt eingesetzt haben, sind nicht auf viel Resonanz 
gestoßen, ebenso wenig hat der 2010 in den Medien 
ausgerufene „Ruhri“ mehr als die bereits erwähnte fol-
kloristische Gestalt angenommen.

Aus der rechtlichen Perspektive wird Partizipation 
von Bürgern an staatlichen Verfahren über Beteili-
gungs- und Informationsrechte ausgedrückt. Beteili-
gungsrechte sind Ausdruck der in Grundrechten und 
Verfassungsprinzipien enthaltenen Gebote eines fairen 
bzw. gerechten und transparenten Verwaltungsverfah-
rens.

Rechte auf Zugang zu behördlichen Informationen 
und Beteiligung an Entscheidungsverfahren sind in 
Deutschland in den Verwaltungsverfahrensgesetzen 
(VwVfG) von Bund und Ländern, die in großen Teilen 
gleichlautend sind, verankert. Die gem. §§ 9 ff. VwVfG 
eingeräumten Beteiligungsrechte (Anhörung, Akten-
einsicht, Geheimhaltung) sind ausschließlich Beteilig-
ten an einem Verwaltungsverfahren vorbehalten, also 
Bürgern, die in eigenen Belangen betroffen sind. Diese 
Verfahrensrechte können Verfahrensbeteiligte dann auf 
kommunaler Ebene geltend machen, wenn die Kom-
mune für eine Entscheidung zuständig ist. Das können 
etwa Verfahren zur Erteilung von Baugenehmigungen, 
Gaststätten- und Gewerbeerlaubnisse sein. Die Zulas-
sung von Großvorhaben, wie etwa Industrie- und Inf-
rastrukturvorhaben, obliegt regelmäßig Landesbehör-
den. Bei derartigen Großprojekten bedarf es regelmä-
ßig einer Öffentlichkeitsbeteiligung, d.  h. Bürger müs-
sen keine eigene Betroffenheit darlegen, um von ihrem 
Recht Gebrauch zu machen, Stellungnahmen abzuge-
ben. Grundsätzlich ist die Öffentlichkeitsbeteiligung 
nicht auf die kommunale Öffentlichkeit beschränkt, 
sondern bezieht sich auf das gesamte Bundesgebiet. 

Das Unionsrecht hat die Partizipationsrechte der 
Bürger in den letzten 25 Jahren erheblich erwei-

tert. Angestoßen durch die UIG-Richtlinie 1990 und 
im Umweltrecht, fortgesetzt und erweitert durch das 
Völkerrecht (Aarhus-Konvention) und die Öffentlich-
keitsbeteiligungs-Richtlinie 2003/35 der EU sowie die 
EU-Transparenzverordnung (Verordnung 1049/2001) 
hat das deutsche Verwaltungsrecht einen erheblichen 
Schub an Transparenz, Partizipation und Kontroll-
rechten erfahren. Rechte auf Zugang zu behördlichen 
Informationen sind nicht mehr auf Umweltinformati-
onen beschränkt. Insbesondere Beteiligungs- und Kla-
gerechte zugunsten von Umweltverbänden mussten 
erweitert werden. Allerdings sind diese Partizipations-
rechte nicht auf Kommunen und kommunale Verfahren 
beschränkt, sondern betreffen kommunale, Landes- 
und Bundesbehörden sowie die Verwaltungsverfahren 
auf den entsprechenden Ebenen. 

Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen
Von besonderer Relevanz für die kommunale Zustän-
digkeit ist die Planungshoheit. Die Kommunen sind 
die Träger der Bauleitplanung, d.  h. sie erlassen Flä-
chennutzungspläne für das gesamte Gemeindegebiet 
und Bebauungspläne für einen Teil des Gemeindege-
biets als Satzung. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
ist die Öffentlichkeit zu beteiligen: § 3 Abs. 1 BauGB 
regelt, dass „die Öffentlichkeit (…) möglichst früh-
zeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die 
für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets 
in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswir-
kungen der Planung öffentlich zu unterrichten [ist]; ihr 
ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. 
Auch Kinder und Jugendliche sind Teil der Öffentlich-
keit.“ Ferner kann die Öffentlichkeit Stellungnahmen 
zu den Entwürfen der Bauleitpläne, die öffentlich aus-
zulegen sind, abgeben (§ 3 Abs. 2 BauGB). Flankiert 
werden diese Beteiligungsrechte von den allgemeinen 
Informationszugangsrechten. 

Kommunalrecht 
Spezielle Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten 
für Einwohner von Kommunen enthält darüber hinaus 
die Gemeindeordnung NRW. Einwohner sind alle, die 
innerhalb des Gemeindegebietes wohnen; Bürger hin-
gegen sind nur diejenigen Personen, die für die Gemein-
dewahlen wahlberechtigt sind (§ 21 GO NRW). Der Rat 
muss die Einwohner über alle allgemein bedeutsamen 
Angelegenheiten der Gemeinde unterrichten (§ 23 Abs. 
1 GO NRW). Jedermann ist zudem berechtigt, sich mit 
Anregungen und Beschwerden an die Gemeinde zu 
wenden (§ 24 GO NRW). Einwohner können außerdem 
unter bestimmten Voraussetzungen beantragen, dass 
der Rat über eine bestimmte Angelegenheit, für die 
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eine gesetzliche Zuständigkeit besteht, sowohl berät 
als auch entscheidet (§ 25 GO NRW). 

Zuletzt besteht nach § 26 GO NRW die Option unter 
bestimmten Voraussetzungen mittels eines Bürgerbe-
gehrens einen Bürgerentscheid über eine Angelegen-
heit herbeizuführen, über die dann die Bürger anstelle 
des Rats entscheiden: Hierbei handelt es sich also um 
ein direktdemokratisches Instrument. Allerdings ist ein 
Bürgerbegehren für „Angelegenheiten, die im Rahmen 
eines Planfeststellungsverfahrens oder eines förmli-
chen Verwaltungsverfahrens mit Öffentlichkeitsbetei-
ligung oder eines abfallrechtlichen, immissionsschutz-
rechtlichen, wasserrechtlichen oder vergleichbaren 
Zulassungsverfahrens zu entscheiden sind“ (§ 26 Abs. 
5 GO NRW) nicht zulässig. In diesen Fällen wird die 
Öffentlichkeitsbeteiligung bereits im jeweiligen Fach-
recht geregelt. Beispiele für im Ruhrgebiet durchge-
führte Bürgerentscheide sind z.  B. das Bürgerbegehren 
für den Erhalt des Stenkhoffbades in Bottrop (2013) 
oder das Bürgerbegehren gegen den Teilneubau der 
Messe in Essen (2013). In den Jahren 1994–2014 wur-
den in Nordrhein-Westfalen insgesamt 683 Bürgerbe-
gehren initiiert, von denen 251 ungültig waren, 191 
aber zu einem Bürgerentscheid führten (Bilanz Bürger-
begehren NRW, 2015).

Planungsebenen mit Einfluss auf die Stadtplanung
Stadtplanung gehört zum Kern der Selbstverwaltungs-
aufgaben der Kommunen. Das öffentliche Baurecht 
wird allerdings durch den Bundes- und Landesgesetz-
geber erlassen (Tab. 5.6-1). Das Städtebaurecht ist dem 
Bundesrecht zuzuordnen, das Bauordnungsrecht dem 
Landesrecht (Battis et al., 2014). Auch das Raumord-
nungsrecht ist Bundesrecht, während die Länder zudem 
Landesplanungsgesetze erlassen (Battis et al., 2014). 
Gemeinden erlassen auf dieser gesetzlichen Grundlage 
Flächennutzungspläne für das gesamte Gemeindege-
biet und Bebauungspläne für Teilbereiche des Gemein-
degebiets als Satzung (Bebauungspläne).

Die eigentliche Stadtplanung findet im Ruhrgebiet 
zwar auf der kommunalen Ebene statt, ist aber viel-
fältigen Einflüssen ausgesetzt. Auf der Landesebene 
wird die Metropolregion Rhein-Ruhr im bisherigen LEP 
NRW aufgeführt, auf der Ebene der Region bildet der 
Regionalverband Ruhr hiervon nur einen Teilraum mit 
eigenen Planungen, während sich in diesem Teilraum 
wiederum einzelne Städte zu einer noch kleineren Pla-
nungsgemeinschaft für den Regionalen Flächennut-
zungsplan zusammengeschlossen haben. Insbesondere 
das Verhältnis des Regionalverbands Ruhr zur Städ-
teregion Ruhr wirft Fragen nach einer Kompetenzab-
grenzung auf (Reimer, 2008). Es kann auch festgehal-
ten werden, dass im Ruhrgebiet auf der planerischen 
Ebene interkommunale Kooperation praktiziert wird, 

die darauf hindeutet, dass die Problematik der „Kirch-
turmpolitik“ im Ruhrgebiet erkannt wurde und ange-
gangen wird. 

5.6.3	
Transformation einer polyzentrischen 
Stadtregion im Strukturwandel

Wie kann die Große Transformation, also jener die pla-
netarischen Leitplanken berücksichtigende umfassende 
Wandel, im Ruhrgebiet bei zeitgleicher Förderung von 
ökologischer Nachhaltigkeit sowie Eigenart und Teil-
habe gelingen? Das Ruhrgebiet ist ein postmontaner 
urbaner Siedlungsraum, in dem keine einzelne Zent-
rale entstanden war, was jetzt für die siedlungsräum-
liche Entwicklung von Vorteil sein kann. So können 
polyzentrale Strukturen ein Vorteil im Hinblick auf 
externe Einflüsse und Gefahren sein. Sie können eine 
gute Grundlage für Selbststeuerung und Koproduktion 
öffentlicher Güter und Dienstleistungen (z.  B. Gesund-
heit) bieten, also gewinnbringende Verteilung von Ver-
antwortung und Kompetenz, sofern funktionierende 
Kooperationsstrukturen vorhanden sind. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass zur Trans-
formation des Ruhrgebiets sowohl Agenten des Wan-
dels als auch eine polyzentrisch wirksame Governance 
notwendige Bedingungen darstellen, um ökologi-
sche Nachhaltigkeit, Eigenart und Teilhabe umfassend 
zukunftsfähig zu wandeln.

5.6.3.1	
Change Agents
Über das gesamte Ruhrgebiet hinweg existieren Agen-
ten des Wandels und der sozialen Innovation, denen es 
häufig nur an Selbstwirksamkeitsgefühl und Unterstüt-
zung mangelt. Dezentrale Kooperation, insbesondere 
in der Kulturpolitik, im Verkehrswesen und im Klima-
schutz bleibt bisher unterentwickelt; die polyzentri-
sche Struktur, die Kooperation und Wettbewerb in ein 
gutes Verhältnis setzen könnte, ist zu wenig genutzt. 
Dass es dennoch wirkmächtige Agenten gibt, lässt sich 
mit zahlreichen Beispielen belegen (Kap. 6; Leggewie 
et al., 2016). 

5.6.3.2	
Polyzentrische Governance und Masterpläne
Eine polyzentrische Ordnung ist „one where many ele-
ments are capable of making mutual adjustments for 
ordering their relationships with one another within a 
general system of rules where each element acts with 
independence of other elements.” (Ostrom, 1999:  57). 
Bisher schien im Polyzentrismus jedoch das „general 
system of rules“ zu wenig ausgeprägt zu sein, was zu 
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einer zu starken Kirchturmpolitik führte. Es ist daher 
ein Fortschritt, wenn es seit einem Landesgesetz vom 
April 2015 (Kasten 5.6-2) nun einen Ruhrbezirk gibt, 
der das Gebiet des Regionalverbands Ruhr umfasst, 
der bis dahin ein „Kooperations- und Koordinations-
verband ohne Gebietshoheit“ war (Grawert, 2012). Der 
Regionalverband Ruhr mit Sitz in Essen war bereits 
als Regionalplanungsbehörde für die Metropole Ruhr 
tätig. Er widmet sich zuvorderst der Wirtschafts- und 
Tourismusförderung sowie der Öffentlichkeitsarbeit. 
Darüber hinaus betreibt er mit kommunalen Partnern 
sieben Revier- und Freizeitparks und sammelt Geo- 
und Klimadaten über die Region, welche er für die Mit-
gliedskommunen aufarbeitet. Das neue RVR-Gesetz 
beinhaltet nun die erstmalige Direktwahl des Ruhrpar-
laments durch mehr als 2 Mio. Bürger. Sollte die durch 
das Gesetz geschaffene das Ruhrgebiet übergreifende 
Governance Erfolge zeitigen, sollte das region building 
weiter intensiviert und Konzepte einer Ruhrstadt, wie 
sie seit den 1920er Jahren immer wieder diskutiert 
werden, erneut aufgenommen werden. 

Dabei kommt einer transformativen Governance, 
die der Regionalverband Ruhr mit Leben zu füllen hat, 
auch die Aufgabe zu, Akteure des Wandels in die den 
Polyzentrismus berücksichtigenden Masterpläne ein-
zubetten, um ihre Selbstwirksamkeit zu erhöhen und 
einem umfassenden Wandel koordinierend Form zu 
geben. Ein erster Prüfstein in diesem Zusammenhang 
stellt der neue Regionalplan Ruhr dar, welcher ein poly-
zentrisch sinnvolles Regelsystem etablieren muss und 
zugleich den Akteuren des Wandels sowie den (Teil-)
Städten genügend Freiraum zugestehen muss.

Dass solch übergreifende Regionalplanung in einem 
transformativen Sinne langfristig funktionieren kann, 
zeigt die Planung des Emscher Umbaus, dem rund 

4,8 Mrd. € teuren Infrastrukturprojekt, das Ende der 
1980er Jahre begann und mindestens bis in die 2020er 
Jahre andauern wird. Dabei bietet das neue Emscher-
tal Möglichkeiten zu Erholung, kulturellem Austausch, 
Kombinierbarkeit von Wohnen und Arbeiten am Was-
ser, wirtschaftlicher Entwicklung sowie Renaturierung 
mit Biodiversitätssteigerung (Kap. 6.3.3; WI et al., 
2013; Emscherlandschaftspark, o.  J.).

5.6.4	
Fazit

Die Metropole Ruhr hat mehrere Optionen: a) business 
as usual zu betreiben, also auf dem Weltmarkt zuneh-
mend unprofitable und unter Klima- und Umweltge-
sichtspunkten anachronistische Branchen weiterzufüh-
ren und industriepolitisch zu subventionieren; b) auf 
Kreativwirtschaft, das „Internet der Dinge“ und den 
Ausbau des Dienstleistungsbereichs zu setzen, und c) 
den alternativen Weg einer „grünen“, d.  h. ebenso klima- 
und umweltverträglichen wie der Eigenart des Reviers 
entsprechenden, Reindustrialisierung zu gehen.

Für letzteres steht die beeindruckende Evidenz und 
Szenarienbildung einer ganzen Reihe von Umwelt- und 
Klimaschutzplänen einzelner Städte und übergreifen-
der Initiativen. Diese Transformationsstrategie impliziert 
also, aus der schwerindustriellen Not eine neoindustrielle 
Tugend zu machen, indem die Metropole Ruhr als Werk-
bank diverser Technologien zur Nutzung erneuerbarer 
Energien ausgebaut, verbesserte Ressourcen- und Ener-
gieeffizienz, also hocheffiziente Low Carbon Industrien 
gefördert  und – wichtigstes Manko bisher – eine nach-
haltige Verkehrsstruktur entwickelt wird.

Wenn dieser neoindustrielle Kern der Metropole 

Tabelle 5.6-1
Gesetzliche Grundlagen verschiedener Planungsebenen in Nordrhein-Westfalen.
Quelle: WBGU

Rechtsnormen Normgeber Gebiet Planungszuständigkeit

Raumordnungsgesetz: ROG (u.  a. 
auch FernstrG: Fernstraßen, 
EnWG/NABEG: Trassenplanung 
Höchstspannungsleitungen)

Bund Bundesgebiet Bund

Landesplanungsgesetze: LPlG 
NRW (Landesentwicklungsplan 
und -programm)

Land Landesgebiet Land

Regionalpläne Land Region RVR im Ruhrgebiet

Flächennutzungspläne, Bauleit-
pläne nach BauGB + Immissions
schutzrecht, Wasserrecht, 
Abfallrecht, Bodenschutzrecht und 
Bergrecht, Naturschutzrecht usw.

Bund Stadt/Gemeinde Kommune
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Kasten 5.6-2

Gesetz zur Stärkung des Regionalverbands Ruhr

Unter Ruhrgebiet werden die kreisfreien Städte und Kreise 
verstanden, die gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes über den Regi-
onalverband Ruhr (RVRG) den Regionalverband Ruhr (RVR) 
bilden. Das Ruhrgebiet besteht damit aus 53 Kommunen 
(Abb. 5.6-10), die auf der nächsthöheren, regionalen Ebene 
in vier Kreise und elf kreisfreie Städte gegliedert sind.

Während sich andere Städte und Kreise in NRW auf der 
regionalen Ebene in sogenannten Landschaftsverbänden 
organisieren, um bestimmte öffentliche Aufgaben (z.  B. im 
sozialen oder kulturellen Bereich) zu erledigen, nimmt das 
räumlich abgegrenzte Ruhrgebiet eine Sonderstellung auf-
grund der Organisation im Regionalverband Ruhr ein. Der 
frühere Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk (SVR, 1920–
1979) wurde Ende der 1970er Jahre zum Kommunalverband 
Ruhrgebiet (KVR, 1979–2004; Becker und Winkel, 2013). 
Der KVR ging 2004 in den Regionalverband Ruhr (RVR) 
über. Der RVR setzt sich aus den kreisfreien Städten Bochum, 
Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, 
Hamm, Herne, Mühlheim a.d. Ruhr und Oberhausen sowie 
den Kreisen Ennepe-Ruhr-Kreis, Recklinghausen, Unna und 
Wesel zusammen (§ 1 RVRG).

Der RVR ist als öffentlich-rechtliche Körperschaft (§ 2 
Abs. 1 RVRG) eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
und damit selbstständig Träger von Rechten und Pflichten. 
Zumindest bis zur letzten gesetzlichen Neuregelung handelte 
es sich um einen spezialgesetzlichen Zweckverband (Becker 
und Winkel, 2013). Neben der Förderung von Wirtschaft und 
Tourismus ist der RVR Träger von Projekten wie dem Emscher 

Landschaftspark (RVR, o.  J. c). 
Am 29.04.2015 wurde das Gesetz zur Stärkung des Regi-

onalverbands Ruhr vom nordrhein-westfälischen Landtag 
verabschiedet, seit dem 19.05.2015 ist es in Kraft. Mit dem 
Stärkungsgesetz gingen einige wichtige Veränderungen ein-
her: Die Möglichkeiten der Wahrnehmung freiwilliger Aufga-
ben durch den RVR wurden erweitert um die Trägerschaft und 
Mitwirkung bei regional bedeutsamen Kooperationsprojekten 
(§ 4 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 RVRG); die Förderung des Klimaschut-
zes, die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die Erarbeitung 
regionaler Energie- und Klimaschutzprojekte; die Planung 
und Durchführung von Projekten und Vorhaben zur Verwer-
tung von Grubengas; die Verkehrsentwicklungs- und Nahver-
kehrsplanung sowie die Unterstützung der europäischen Idee 
und Vernetzung der kommunalen Europaarbeit (§ 4 Abs. 2 
S. 1 Nrn. 4–7 RVRG). Die befristete Wahrnehmung örtlicher 
Angelegenheiten für die Mitgliedskörperschaften durch den 
RVR ist nun nicht mehr auf bestimmte Bereiche beschränkt 
(§ 4 Abs. 6 RVRG).

Mit dem neuen Art. 14a RVRG wird der Kommunalrat ein-
geführt, der aus den Vorsitzenden der Vertretungen der Mit-
gliedskörperschaften gebildet wird. Der Kommunalrat fun-
giert als Bindeglied zu den Mitgliedern und berät die Organe 
des RVR. Die umstrittene Zwangsmitgliedschaft wurde hinge-
gen nicht eingeführt, gemäß § 3 RVRG besteht die Möglich-
keit zur Beendigung der Mitgliedschaft.

Zum 1. Januar 2016 tritt Art. 2 des Stärkungsgesetzes in 
Kraft, der die Direktwahl der Verbandsversammlung des 
Regionalverbandes durch die Bürger und Bürgerinnen im Ver-
bandsgebiet ermöglichen wird. Der dann geltende Art. 10 
Abs. 1 RVRG legt die Mitgliederzahl auf 91 Mitglieder fest, 
die in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und gehei-

Abbildung 5.6-10
Kommunen im Ruhrgebiet.
Quelle: Regionalverband Ruhr, o.  J. b

Kreise

kreisfreie Städte
Sprockhövel

Kamen

Holz-
wickede

Breckerfeld

Witten

Wetter

Schwerte

Schwelm

Recklinghausen

Herdecke

Hattingen

Gevelsberg

Fröndenberg

Ennepetal

Werne

Waltrop

Unna

Oer-
Erkenschwick

Marl

LünenHerten

Gladbeck

Datteln

Castrop-
Rauxel

Bönen
Bergkamen

Xanten
Wesel

Voerde

Sonsbeck

Selm
Schermbeck

Rheinberg

Neukirchen-
Vluyn Moers

Kamp-Lintfort

Hünxe

Hamminkeln
Haltern am SeeDorsten

Dinslaken
Alpen

Ober-
hausen

Mülheim
an der Ruhr

Herne

Hamm

Hagen

Gelsen-
kirchen

Essen
Duisburg

Dortmund

Bottrop

Bochum

KREIS   WESEL

KREIS

ENNEPE-

      KREIS
RECKLINGHAUSEN

RUHR-
KREIS

UNNA



Kigali: Postkonfliktstadt in Afrika südlich der Sahara   5.7

297

Ruhr vor allem anderen für qualifizierte Arbeitsplätze 
und solide Einkommenschancen, also substanzielle 
Teilhabe sorgen würde, könnten sich die Potenziale der 
polyzentrischen Struktur der Metropole Ruhr entfal-
ten und besser als bisher eine funktionale Arbeitstei-
lung ihrer urbanen Segmente fördern. Sozialstruktu-
rell und soziokulturell können die Städte ihre Eigenar-
ten bewahren, ausbauen und neu erfinden (und mehr 
Attraktivität nach außen entwickeln), zumal wenn die 
Wirtschaftsförderung und Industriepolitik der Städte 
und Gemeinden im Regionalverband Ruhr nicht län-
ger auf die Vorhaltung aller Funktionen abzielt, son-
dern auf die Stärken fokussiert, die in den Berei-
chen Industrieproduktion, Kreativwirtschaft, grüner 
Logistik, Gesundheitswesen und anderen Dienstleis-
tungen, Wissensproduktion, Sporthochburg sowie 
Naherholungszone liegen. Parallel gilt es ruhrgebiets-
übergreifende Projekte voranzubringen, ähnlich der 
„neuen Emscher“ oder dem 100-Kilometer-Radschnell-
weg, die idealerweise im Sinne einer Nullemissions
vision den individualisierten Verkehr zurückfahren und 
Verkehrskonzepte hervorbringen, die dem Polyzentris-
mus angemessen sind. 

Aus einem fragmentierten und untergenutzten Poly-
zentrismus könnte damit eine postmontane Modellre-
gion werden, die über die gute Vernetzung der Met-
ropole in Europa und darüber hinaus Demonstrations-
effekte für die Transformation altindustrieller Metro-
polen und Städte haben könnte. Polyzentrismus in der 
Produktionsstruktur fördert eine regionale Arbeits-
teilung und stärkt in sozialstruktureller wie kulturel-
ler Hinsicht die Eigenart der urbanen Segmente sowie 
die Vielfalt der gesamten Metropole. Polyzentrismus 
schafft in ökologischer Hinsicht Grünräume, klimati-
sche Abkühlungszonen und Gelegenheiten für land-
wirtschaftliche Kleinst- und Kleinproduktion. In poli-
tischer Hinsicht schafft er lokale Teilhabemöglichkeiten 
in der politischen Ausgestaltung der Metropole im regi-
onalen, bundesstaatlichen und europäischen Kontext.

5.7
Kigali: Postkonfliktstadt in Afrika südlich der 
Sahara

5.7.1	
Einleitung

Die ruandische Hauptstadt Kigali ist eine mittelgroße, 
schnell-wachsende Stadt in Afrika südlich der Sahara, 
in der teils innovative und improvisierte Lösungsan-
sätze für urbane Probleme gefunden wurden. Trotz des 
Genozids 1994 und signifikanter sozioökonomischer 
Probleme hat sich Kigali zu einer funktionalen, d.  h. 
in vielen Teilen baustrukturell lebenswert gestalteten, 
wenn auch größtenteils informell organisierten Stadt 
entwickelt. Kigali ist eine Stadt der Gegensätze: Als 
eine ökonomisch schnell wachsende Stadt, mit sin-
kender Armut, aber großen Einkommensdisparitäten, 
liegt Kigali, stark zersiedelt, in einem der am dichtesten 
besiedelten Länder Afrikas. 

In Kigali gelang es mit begrenzten finanziellen 
Mitteln in den vergangenen beiden Dekaden eine 
wirtschaftlich positive Entwicklung zu forcieren und 
gleichzeitig ein ökologisches Bewusstsein zu etablieren. 
Die Pläne der Lokalregierung Kigalis belegen exemp-
larisch, wie Armutsbekämpfung und Umweltschutz 
komplementär zueinander wirksam werden könnten. 
Die Umsetzung dieser städtischen Planung steht noch 
am Anfang. Obwohl weiterhin große Herausforde-
rungen bestehen, wie beispielsweise die Bekämpfung 
absoluter Armut und Aids, hat die Stadtverwaltung in 
ihren Zielsetzungen klare Visionen für ein ökologisch 
nachhaltiges Kigali. Die erfolgreiche Umsetzung erster 
transformativer Schritte zeigt, dass trotz bestehender 
Widrigkeiten ein Weg zur Nachhaltigkeit im urbanen 
Raum möglich ist. Diese Entwicklung hat in Kigali posi-
tive Nebeneffekte im Bereich der Eigenart entstehen 
lassen; so nutzen beispielsweise Künstler frei gewor-
dene Flächen in der neu etablierten Fußgängerzone. 
Die Stadt soll eine Identität als nachhaltige Stadt 
bekommen und nicht nur mit dem Genozid assoziiert 
werden. Allerdings wird die Stadtentwicklung von der 
Regierung autoritär gesteuert, Meinungsfreiheit und 

mer Wahl für die Dauer von fünf Jahren gewählt werden. 
Durch die Einführung der Direktwahl wird der RVR zu einer 
Organisation, für die es bisher in Deutschland kein Vorbild 
gibt und die aufgrund des Direktwahlmerkmals womöglich 
nicht mehr als spezialgesetzlicher Zweckverband kategorisiert 
werden kann (Oebbecke, 2014). Verfassungsrechtliche 
Bedenken bezüglich der Direktwahl könnten sich aufgrund 

der Funktion der RVR-Versammlung als regionalem 
Planungsträger gemäß § 6 LPlG NRW ergeben. Wenn die Ver-
sammlung nicht aus kommunal entsandten Vertretern 
besteht, so könnte das nach Art. 28 GG, 78 Abs. 1 LVerf NRW 
gewährleistete kommunale Selbstverwaltungsrecht 
(Planungshoheit) verletzt sein (Oebbecke, 2014). 
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politische Pluralität sind in Ruanda stark eingeschränkt. 

5.7.2	
Eigenart in Kigali

5.7.2.1	
Postkonfliktstadt
Seit 1990 hatte in Ruanda Bürgerkrieg geherrscht, der 
1994 in extremen Gewalttaten gipfelte als binnen weni-
ger Monate bis zu eine Million Menschen ermordet 
wurden. Kigali war zentraler Schauplatz dieses Völker-
mords. Es kam zu massiven Flüchtlingsbewegungen. In 
der zweiten Hälfte der 1990er Jahre prägten weiterhin 
Gewalttaten und Unsicherheit die Hauptstadt (Good-
fellow und Smith, 2013). Millionen von Flüchtlingen 
kehrten nach Ruanda, insbesondere Kigali, zurück, so 
dass die Hauptstadt rasant wuchs. Trotz der erheblichen 
Herausforderungen entwickelte sich die Stadt jedoch 
nicht zu einem von Chaos und Gewalt geprägten Ort, 
sondern etablierte sich als eine der sichersten Städte der 
Region, ungleich anderer Städte, die „zu Orten anhal-
tender Gewalt werden, nachdem der Krieg geendet ist“ 
(Goodfellow und Smith, 2013). Nach der Rückkehr von 
Flüchtlingen aus dem Ausland wohnten Täter und Über-
lebende des Genozids oft in denselben Häusern. Auf-
grund der sehr hohen Täterzahl und zur Entlastung der 
nationalen Gerichtsbarkeit wurden 2005-2012 öffent-
liche, sogenannte Gacaca-Gerichte mit rund 260.000 
Laienrichtern eingeführt. Ziel war es, das Geschehene 
öffentlich aufzubereiten, zu sühnen und eine Versöh-
nung zu ermöglichen. Die ruandische Regierung unter 
dem seit 2000 amtierenden Präsidenten Paul Kagame 
verfolgt eine Versöhnungspolitik, die gleichzeitig durch 
die Abwehr in Zaire operierender extremistischer Hutu-
Rebellen geprägt ist. Diese Bedrohung und die Völker-
morderfahrung werden oft zur Erklärung des autoritä-
ren Führungsstils der ruandischen Regierung herange-
zogen. Jegliche kritische Opposition gegen die regie-
rende Partei der Rwandan Patriotic Front (RPF) wird 
unterdrückt. Bis heute ist auch die Meinungsfreiheit 
stark eingeschränkt, Ruanda bleibt ein unfreies Land 
und Kigali ist eine Stadt mit stark eingeschränkter poli-
tischer Teilhabe (Amnesty International, 2015a; Free-
dom House, 2015). 

Kigali erhielt, nicht zuletzt auch aufgrund des Ver-
sagens der internationalen Gemeinschaft während des 
Genozids, große finanzielle Unterstützung für den Wie-
deraufbau. So wurden noch in der zweiten Hälfte des 
Jahres 1994 etwa 1,4 Mrd. US-$ als Nothilfe von der 
internationalen Gemeinschaft gespendet (Goodfellow 
und Smith, 2013). Von 1999 bis 2009 waren 19  % des 
Bruttonationaleinkommens Ruandas Entwicklungshil-

fegelder (Goodfellow und Smith, 2013). Dieser Zufluss, 
der teilweise direkt als Budgethilfe ausgezahlt wurde, 
verfestigte die politische Alleinherrschaft der RPF. 
Viele Infrastrukturprojekte wurden in Kigali gefördert; 
was zu einem höheren Wohlstand in der Stadt gegen-
über dem Rest des Landes beitrug (Goodfellow und 
Smith, 2013).

Der informelle Sektor dominiert die Ökonomie von 
Kigali. Neben den üblichen Kleinhändlern sind selbst 
aufstrebende Branchen wie der Häuser- und Möbel-
bau in der ostafrikanischen Stadt informell organisiert. 
Die Größe der informellen Betriebe steigt (Haeflinger, 
2014). In vielen Ländern Afrikas erwirtschaftet der 
informelle Sektor rund die Hälfte der Wirtschaftsleis-
tung. Er gilt streng ökonomisch betrachtet als weni-
ger produktiv als der formelle Sektor, da es häufig zu 
einem Austausch von Dienstleistungen auf Basis sozi-
aler Beziehungen kommt (Haeflinger, 2014). Auch 
die Beziehungen zwischen informeller Wirtschaft und 
staatlichen Institutionen sind vielfältig und von gegen-
seitigen Leistungen, Loyaliät und Ethnizität geprägt. 
Die Zahl der in Afrika im informellen Sektor Beschäf-
tigten steigt in vielen Ländern der Region. 

Eine weitere Besonderheit Kigalis ist auch die in 
relativ kurzer Zeit erfolgte Umstellung der dominie-
renden Amts- und Unterrichtssprache von Französisch 
zu Englisch. Die Landessprache ist Kinyarwanda, die 
Amtssprache war bis 1994 Französisch (Ruanda war 
belgische Kolonie). Durch die Rückkehr englischspra-
chiger Exilruander aus Tansania und Uganda setzt sich 
in den letzten Jahren Englisch immer mehr als Amts-
sprache durch, obwohl seit 2003 sowohl Englisch als 
auch Französisch offizielle Amtssprachen sind. Dies 
führt teilweise dazu, dass frankophone Ruander z.  B. 
Schwierigkeiten an den Universitäten Kigalis haben, die 
heute weitgehend in Englisch unterrichten. 

5.7.2.2	
Bevölkerungsentwicklung
Kigali hat sich innerhalb eines Jahrhunderts zu einer 
Großstadt entwickelt und wächst weiterhin. Sie liegt im 
Zentrum des „Landes der tausend Hügel“ (Pays des Mille 
Collines), in einer Region mit den klimatischen Eigen-
schaften einer tropischen Savanne. Die Stadt wurde 
1907 von dem deutschen Afrikaforscher Richard Kandt 
in der damaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika gegrün-
det. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wohnten weniger 
als 500 Menschen in der Region. Bis zur Unabhängig-
keit Ruandas im Jahr 1962 stieg die Bevölkerungszahl 
nur langsam an. Noch 1974 betrug die Fläche der Stadt 
nur ca. 4 km2, 2012 waren es bei starker Zersiedelung 
93 km2. Das administrative Gebiet der Provinz Kigali City 
wurde 2006 auf 730 km2 erweitert, dies umfasst jedoch 
auch die ländlichen Randgebiete der Stadt. 
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Zwischen 1970 und 2000 versiebzehnfachte sich 
die Bevölkerung Kigalis; Abb. 5.7-1). Die Besiedlung 
und urbane Gestaltung Kigalis verlief, abgesehen von 
den ursprünglichen kolonialen Strukturen, ungeplant. 
Erst ab 2002 wurde ein Kataster aufgebaut, in dem 
bisher etwa 10  % aller Grundstücke registriert sind 
(Ilberg, 2009). In den vergangenen zwanzig Jahren 
stieg die städtische Bevölkerung rasch an. 2002 lebten 
ca. 600.000 Menschen in der Hauptstadt, inzwischen 
ist Kigali eine Millionenstadt, deren Bevölkerung pro 
Jahr um ca. 4  % wächst. Mit über 1,2 Mio. Einwoh-
nern ist sie die größte Stadt Ruandas und beherbergt 
ca. ein Zehntel der Gesamtbevölkerung. Bis 2025 wird 
in Kigali mit 2,3 Mio. bis 2,9 Mio. Einwohnern gerech-
net; für 2040 werden zwischen 3,5 Mio. und 5 Mio. 
Einwohner geschätzt (City of Kigali, 2013a). Insgesamt 
leben etwa 17  % der Ruander gegenwärtig in Städten 
(Republic of Rwanda, 2012a). Ruanda hat nach Mauri-
tius die höchste Bevölkerungsdichte Afrikas. Die Bevöl-
kerungsdichte in Kigali beträgt 1552 Einwohner/km2 
(Republic of Rwanda, 2012a). Das ist, bedingt durch 
die Zersiedelung, ein vergleichsweise geringer Wert. 
Die Bevölkerung Kigalis ist jung, das Durchschnittsal-
ter liegt bei 22 Jahren (Republic of Rwanda, 2012a). 
Nach der Rückkehr vieler Ruander aus den Nachbar-
staaten spielen Flüchtlinge gegenwärtig für die Haupt-
stadt keine große Rolle. In Kigali wohnen nur 3  % der 
74.000 Flüchtlinge, die größtenteils aus der Demokrati-
schen Republik Kongo stammen. Angesichts der anhal-
tenden Spannungen in der Region könnte Ruanda aber 
ein wichtiges Ziel- und Transitland für Migranten blei-
ben bzw. werden. 

5.7.2.3	
Herausforderungen der Stadtentwicklung: Bevöl-
kerungswachstum und Zersiedelung 
Das schnelle Bevölkerungswachstum Kigalis aufgrund 
hoher Geburtenraten und der Zuwanderung aus länd-
lichen Gebieten stellt eine Herausforderung an die 
städtische Infrastruktur und Entwicklung dar. Seit der 
Kolonialzeit gab es keinen umfassenden Plan für die 
Stadtentwicklung und daher kein gestaltetes räumli-
ches Wachstum (Kigali City Government, 2006). Die 
fehlende stadtplanerische Verwaltung führte zu einer 
unkontrollierten, informellen Zersiedelung ohne Basis-
infrastruktur (Abb. 5.7-2, 5.7-3).

Halten Zersiedelungstrend und Wachstumsraten an, 
könnte sich die Stadtfläche auf ca. 5.000 km2, d. h. etwa 
20  % der Gesamtfläche Ruandas, ausdehnen (Govern-
ment of Rwanda, 2011). Eine solche unkontrollierte Aus-
breitung der Stadt hätte negative Effekte auf die Ökosys-
teme der Region. Die Verdopplung der Bevölkerungszahl 
Kigalis von 2002 bis 2010 hat bereits dazu geführt, dass 
große Flächen durch meist informelle Besiedlung und 
durch Subsistenzlandwirtschaft entwaldet wurden, mit 
negativen Folgen für die einst hohe Biodiversität. Zudem 
entstanden viele informelle Siedlungen an erdrutschge-
fährdeten steilen Berghängen der Hügellandschaft, die 
insbesondere gegenüber Starkregen vulnerabel sind. 
Dass der Infrastrukturbestand in seiner Entwicklung 
nicht mit dem Bevölkerungswachstum Schritt hält, zeigt 
sich beispielsweise am Zugang zu Trinkwasser. Er fiel in 
Kigali von 2005 bis 2012 leicht von 84,8  % auf 82,7  %, 
während er national im Mittel um etwa 4 Prozentpunkte 
anstieg (Republic of Rwanda, 2012c). Auch fehlt ein 
zentral gesteuertes Abfall- und Abwassersystem. Zudem 
erschwert die Zersiedelung den Ausbau eines effizienten 
öffentlichen Transportnetzwerkes.

5.7.3	
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen in 
Kigali

Ruanda folgt einem klimaverträglichen Entwicklungs-
paradigma, bei dem versucht wird erneuerbaren Ener-
gien Vorrang vor fossilen Energieträgern zu geben und 
damit die Karbonisierung der Binnenwirtschaft zu 
überspringen. So will die Regierung Ruandas Zugang 
zu Elektrizität vornehmlich durch die Nutzung erneu-
erbarer Energieträger erreichen. Für diese Zielsetzun-
gen und die städtische Implementierung erster trans-
formativer Schritte erhielt die Stadt Kigali 2008 den 
UN Habitat Scroll of Honour Award. Die Vergabe wurde 
insbesondere mit der verbesserten Müllentsorgung, der 
Null-Toleranz gegenüber Plastikmüll sowie einer Ver-
besserung der Sicherheitslage begründet (UN, 2008).

Abbildung 5.7-1
Bevölkerungswachstum in Kigali (1960–2010).
Quelle: REMA, 2011
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5.7.3.1 
Energieprofil 
Rund 70  % des gesamten Energiebedarfs Rwandas geht 
von der Hauptstadt Kigali aus. 60  % der Stromproduk-
tion Kigalis basiert auf Dieselgeneratoren, der Rest wird 
durch Wasserkraft generiert. Da weniger als 4  % der 
Bevölkerung Kigalis (etwa 30.000, Zahlen für 2005) 
an das öffentliche Stromnetz angeschlossen sind, deckt 
der Großteil seinen Energiebedarf durch die Verbren-
nung von Biomasse (Holz, Torf oder Holzkohle) zum 
Kochen und Heizen. Die Folge sind Atemwegserkran-
kungen durch Luftverschmutzung, auch in Innenräu-
men (Kap. 5.7.3.2). 

Die Verbrennung von Holz in Ruanda ist zwar offi-
ziell verboten, aber insgesamt werden noch etwa 85  % 
des Primärenergieverbrauchs aus Biomasse gewonnen 
(Pigaht, 2009). Die durchschnittlichen CO2-Emissio-
nen sind in Ruanda sehr gering und liegen national bei 
0,65 t/CO2 pro Kopf und Jahr. Für die Stadt Kigali sind 
keine Daten zum CO2-Ausstoß vorhanden. Da sich aber 
ein Großteil des Ressourcenverbrauchs auf die Haupt-
stadt zurückführen lässt, ist anzunehmen, dass dieser 
pro-Kopf Wert für die Stadt etwas höher ausfällt.

Derzeit bleibt die Stromerzeugung Ruandas deut-
lich hinter der Nachfrage zurück, gleichzeitig wurde die 
Leistung der Wasserkraftwerke in den letzten Jahren 
durch starke Dürren erheblich beeinträchtigt. Ein feh-
lendes oder veraltetes Stromnetz in Kigali begünstigt 
häufige Stromausfälle. Diese Netzinstabilität hemmt 
das wirtschaftliche Wachstum. Aufgrund des Bevölke-
rungswachstums ist eine Verschlechterung der Versor-
gung mit Energiedienstleistungen zu erwarten. Um dem 
entgegenzuwirken, wurden im Jahr 2000 in der „Vision 
2020“ Ziele zur Verbesserung der Stromversorgung 
definiert: Bis 2020 sollen 35  % der ruandischen Bevöl-
kerung Zugang zu elektrischem Strom haben (Republic 
of Rwanda - Ministry of Finance and Economic Plan-
ning, 2000). Gleichzeitig wurde eine Elektrifizierungs-

rate von 30  % in den ländlichen Regionen angestrebt. 
Diese Ziele wurden 2012 nochmals nach oben korri-
giert, so sollen bis 2017 schon 70  % Zugang zu elek-
trischem Strom haben. Gegenwärtig entsprechen die 
Zuwachsraten jedoch nicht dieser Zielsetzung. Des 
Weiteren soll der Anteil der Energieerzeugung durch 
Verbrennung von Holzbrennstoffen auf 40  % reduziert 
werden. Daher ist vor allem ein Ausbau erneuerbarer 
Energien vorgesehen. Es wird eine installierte Gesamt-
leistung von 1160 MW angestrebt, die sich aus Hydro-
energie (340 MW), Geothermie (310 MW), Erdgas, Bio-
gas (300 MW), torf-basierter Energie (200 MW) und 
Diesel-Wärmekraftwerken (20 MW) zusammensetzen 
soll (African Development Bank, 2013). Für die Rea-
lisierung dieser Ziele sind Investitionen von 500–700 
Mio. US-$  pro Jahr erforderlich, von denen rund 200 
Mio. US-$   pro Jahr aus dem öffentlichen Sektor und 
der Rest aus dem privaten Sektor fließen sollen (AfDB, 
2013; Stopforth, 2013). 

5.7.3.2 
Lokale Herausforderungen und Risiken 

Veraltete bzw. fehlende Infrastruktur und 
Wohnraumknappheit 
Der Ausbau der öffentlichen Infrastrukturen und der 
Bau von Wohnungen können mit dem Bevölkerungs-
wachstum nicht mithalten (Tab. 5.7-1). Die Boden-
preise in Kigali sind zudem durch Bevölkerungszu-
wachs und wirtschaftliche Entwicklung stark gestiegen. 

Bis 2022 werden angesichts des Bevölkerungs-
wachstums 344.000 neue Wohneinheiten gebraucht. 
Bisher wurden nur etwa 1.000 pro Jahr gebaut. Die 
Stadtverwaltung selbst schätzt das Defizit auf 30.000 
fehlende Wohnungen jährlich. Zwei Drittel der Wohn-
einheiten werden von Haushalten benötigt, die über 
weniger als 200.000 ruandische Franken im Monat ver-
fügen, d.  h. etwa 300 US-$. Ein Zwei-Raum-Apartment 

1987 1999 2014

Abbildung 5.7-2
Räumliche Expansion Kigalis.
Quelle: Rema, 2011
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in einer geplanten neuen Wohnanlage, ist zur Zeit ab 
172.000 US-$ zu erwerben, etwa dem Hundertfachen 
des durchschnittlichen Jahreseinkommens eines Ruan-
ders (Rosen, 2015). Vor allem der Transport ausländi-
schen Baumaterials über Land – Ruanda ist ein Binnen-
staat und liegt ca. 1.000 Meilen von der Küste entfernt 
– macht das Bauen teuer. Viele Materialen müssen zu 
hohen Kosten mit LKW von Kenia transportiert wer-
den. Eine Herausforderung beim Wohnungsbau ist das 
Verbot, Ziegel zu brennen. Dieses wurde eingeführt, um 
Rodungen für Brennholz zu begrenzen. Konflikte um 
den Zugang zu Brennholz hatten zu einer Verschärfung 
der ethnischen Spannungen vor dem Genozid geführt. 

In den kommenden Jahren soll mit dem Bau mehre-
rer Wohnkomplexe begonnen werden, die durch Sub-
ventionierung erschwinglicher werden sollen. Kiga-
lis Bürgermeister Fidele Ndayisaba kündigte an, dass 
Straßenanbindung, Wasseranschlüsse, Elektrizitätsver-
sorgung und Kanalisation subventioniert werden sol-
len. Eine Drei-Zimmer-Neubauwohnung soll dann ca. 
30.000 US-$ kosten (Rosen, 2015). Einen Kredit in die-
ser Höhe zu bekommen, ist für Bewohner der Armuts-
siedlungen de facto unmöglich. 

Viele Slums, in denen die Miete durchschnittlich nur 
etwa 20 US-$ monatlich beträgt, sollen abgerissen oder 
modernisiert werden. Mangels Alternativen würde dies 
für einen Großteil der Bewohner Vertreibung bedeuten. 
Rund 80  % der Einwohner Kigalis wohnen in informel-
len Siedlungen ohne offizielle Bodenrechte. Ein Viertel 
der Bevölkerung Kigalis lebt in extremer Armut. 

Abfall
Kigali gilt als eine der saubersten Städte Afrikas 
(Mourby, 2015). Dennoch verfügt Kigali, wie viele 
andere ungeplant gewachsene Städte, über ein mangel-
haftes Abfallmanagement. Das Abfallaufkommen hat 
sich seit 2007 etwa vervierfacht auf rund 2.000 Ton-
nen täglich (REMA, 2011, 2013). Davon wird nur ein 

Viertel auf eine Mülldeponie transportiert. Die peri-
pheren Bezirke der Stadt verfügen über kein systema-
tisches Sammelsystem. Die Deponie Nyanza, die in den 
vergangenen 30 Jahren genutzt wurde, war nicht aus-
reichend gesichert und stark überfüllt. Täglich wurden 
dort nur etwa 100 Tonnen Abfall deponiert. Da Feuer 
und toxische Rauchentwicklung den umliegenden Sied-
lungen und Böden schadeten, wurde die Deponie 2012 
geschlossen. Auf dem Gelände soll nach den Festset-
zungen des Masterplans der Stadt später ein Park ent-
stehen (REMA, 2013). Eine neue Deponie wurde wei-
ter vom Stadtzentrum entfernt eröffnet.

Über 30  % der Haushalte entsorgen ihren Müll wild 
in der Umgebung (REMA, 2013); die unsachgemäße 
Beseitigung chemischer Industrieabfälle hat bereits die 
städtischen Feuchtgebiete geschädigt. Der Müll wird 
nicht getrennt, obwohl große Anteile an Hausmüll 
kompostierbar wären. Die Recyclingwirtschaft ist aus-
schließlich informell organisiert. 

Mit zunehmendem Entwicklungsgrad ist auch Elek-
troschrott, der derweil nur etwa 1,5  % am Gesamt-
müll ausmacht, ein wachsendes Problem. Besonders 
die Belastung durch Schwermetalle bei unsachge-
rechter Entsorgung und Verwertung kann zu Gesund-
heits- und Umweltschäden führen. Die Verwirklichung 
eines umfassenden städtischen Abfallmanagements 
scheiterte bisher an fehlenden Investitionen, die für 
Abtransport, Recycling und Verwertung von Abfällen 
notwendig sind. Die Unterfinanzierung der Basisinfra-
struktur ist ein Problem für die städtische Entwicklung 
in verschiedenen Sektoren und könnte auch die Ein-
führung erneuerbarer Energien behindern. 

Abwasser
Kigali besitzt kein zentralisiertes Abwassersystem. Nur 
etwa 1  % der Abwässer wird geklärt. 60  % werden in 
Grubenlatrinen aufgefangen, wobei im Schnitt etwa 19 
Personen eine Latrine benutzen (Oz und City of Kigali, 
2008). Da diese in Kigali oft an steilen Hängen stehen, 
die von Erosion betroffen sind, wird der Oberflächen-
abfluss oft kontaminiert. Zum Teil ist auch das Grund-
wasser durch die unsachgemäße Installation von Gru-
benlatrinen gefährdet. Die gemeinschaftliche Nutzung, 
oft ohne Anlagen zur Desinfektion der Hände, lässt 
Gesundheitsrisiken entstehen (Oz und City of Kigali, 
2008). Etwa 8  % des Abwassers, darunter auch das von 
einigen staatlichen Institutionen wie Schulen, Kran-
kenhäusern und Gefängnissen, wird unbehandelt in 
Flüsse und Feuchtgebiete abgeleitet. Die Behandlung 
von Industrieabwässern erfolgt nicht und verunrein-
igt Oberflächen- und Grundwasser sowie die Feucht-
gebiete im Stadtumland (Oz und City of Kigali, 2008). 
Das städtische Wachstum wird dieses Problem weiter 
verschärfen. Eine Klärung des Abwassers ist dringend 

Abbildung 5.7-3
Zersiedelung in Kigali.
Quelle: beccacantpark/flickr



5  Städte im globalen Transformationsprozess

302

notwendig, um Gesundheitsrisiken zu mindern sowie 
Feuchtgebiete und Flüsse zu schützen.

Die Regierung Ruandas erließ 2008 ein Verbot von 
Plastiktüten. Das Gesetz wird so konsequent durchge-
setzt, dass auch aus dem Ausland Anreisende ihre Plas-
tiktüte bei der Kontrolle am Flughafen abgeben müs-
sen. Obwohl vereinzelt Plastiktüten auf dem Schwarz-
markt verkauft werden, wird das Verbot eingehalten. 
Dieses Beispiel zeigt, dass es auch in einer ökonomisch 
angespannten Situation möglich ist, Reformen für 
nachhaltige Entwicklung durchzusetzen und sogar eine 
Vorreiterrolle einnehmen zu können.

Mobilität und Verkehr
Die Verdopplung der Bevölkerungszahl Kigalis inner-
halb von etwa einer Dekade hat zu einer Überlastung 
und Verschlechterung des Verkehrssystems geführt 
(Republic of Rwanda – Ministry of Infrastructure, 
2012). Um den wachsenden Bedarf zumindest teil-
weise zu decken und eine chaotische Verkehrssitua-
tion zu verhindern, ist ein schneller Ausbau des Ver-
kehrsnetzes erforderlich. Dabei besitzen nur etwa 6  % 
der Einwohner Kigalis ein Auto, mehr als die Hälfte 
benutzen regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel (City 
of Kigali, 2013b). Die Zahl der Autos und der Anteil 
der Autobesitzer an der Bevölkerung wachsen stetig. So 
hat sich beispielsweise die Gesamtzahl der angemelde-
ten Fahrzeuge, wie Privatautos, Lastwagen, Motorräder 
von 30.550 (2005) auf 80.642 (2009) erhöht (Nsengi-
mana et al., 2011). Die steigende Anzahl privater PKWs 
wird von der Stadtverwaltung aufgrund der verstärk-
ten Staubildung und Luftverschmutzung nicht als posi-
tiver Wachstumsindikator wahrgenommen, sondern als 
Problem betrachtet (City of Kigali, 2013b). Ein Teil der 
Straßen in Kigali ist unbefestigt (City of Kigali, 2013b). 
Zudem unterbrechen Stromausfälle die Verkehrsregu-
lierung durch Ampeln, was wiederum die Verkehrssi-
cherheit beeinträchtigt und Staubildung sowie eine 
höhere Partikelbelastung hervorruft.

Der öffentliche Personennahverkehr basiert auf 
einem teils formell, teils informell operierenden Bus-
system. Neben verschiedenen Arten von Bussen gib es 

Taxis sowie Motorradtaxis (Abb. 5.7-4). 2015 wurde 
das zentrale Geschäftsviertel zur autofreien Zone erklärt 
(Tashobya, 2015). Mit dieser Reform wird beabsichtigt, 
weitere öffentliche Räume zu erschließen, CO2-Emissi-
onen sowie Luftverschmutzung zu senken und einen 
Ort für Künstler zu schaffen (Tashobya, 2015). 

Rund zwei Drittel der Stadtbevölkerung müssen län-
gere Strecken (mehr als 20 Minuten) zurücklegen, um 
zu einem öffentlichen Nahverkehrsmittel zu gelangen. 
Kalkuliert man eine Distanz zum nächsten Zugangs-
punkt von höchstens 500 Metern ein, so ist der Bedarf 
an öffentlichen Nahverkehrsmitteln nur zu 37  % 
gedeckt (Niyonsenga, 2012). Diese Situation erhöht 
Transport- und somit Lebenshaltungskosten. Ziel der 
Stadtverwaltung ist es, bei der Entwicklung des Ver-
kehrssystems eine Verteilung der Nutzung von öffentli-
chen und privaten Verkehrsmitteln von 70:  30 zu schaf-
fen (City of Kigali, 2013b). Dazu soll insbesondere das 
Busnetz gestärkt werden. Kigali ist, wie die meisten 
afrikanischen Städte, eine Stadt der Fußgänger, in der 
Bürgersteige noch fast vollständig fehlen. Die hügelige 
Topographie Kigalis lässt nur bedingt die Nutzung von 
Fahrrädern zu (Henninger, 2013).

Luftverschmutzung 
Wie in vielen anderen afrikanischen Ländern wirken 
sich auch in Kigali offene Holz bzw. Holzkohlefeuer von 
Kochstellen negativ auf die Luftqualität aus, vor allem 
in Innenräumen. Zusätzlich erzeugen der zunehmende 
motorisierte Transport und deren Abgase ohne Kataly-
satoren und Partikelfilter hohe Belastungen der Außen-
luft (Abb. 5.7-5). Wohngebiete in den Talsenkungen 
der hügeligen Landschaft sind besonders anfällig für 
anhaltende Luftverschmutzung, die sich aus folgenden 
anthropogenen Anteilen zusammensetzt: Asche (25  %) 
und Kerosin von Kochstellen (13  %) sowie Dieselruß 
von Dieselmotoren (29  %) (Henninger, 2013). Unab-
hängig von der Tageszeit gibt es in Kigali eine Partikel-
belastung, die die Vorgaben der Weltgesundheitsorga-
nisation zum Teil weit überschreitet (Henninger, 2013).

Zur Luftverschmutzung kommt ein deutlicher 
Anstieg der Mitteltemperatur seit den 1970er Jahren 

Tabelle 5.7-1
Zugang von Kigalis Haushalten zu Basisinfrastrukturen.
Quelle: UN-Habitat, 2013a:  61

„Verbesserter 
Zugang“ zu 
Trinkwasser
[%]

Leitungs
wasser

[%]

Sanitär
versorgung

[%]

Telefone

[%]

Mobiltelefone

[%]

Elektrizitäts
anschluss

[%]

1992 52,0   6,5 50,2 – – 36,0

2011 93,1 34,1 94,8 2,2 87,3 65,6
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hinzu (Abb. 5.7-6). Dieser Trend ist in Kigali noch stär-
ker ausgeprägt als der nationale mittlere Temperaturan-
stieg, so dass eine Verstärkung des urbanen Hitzeinsel-
effekt zu erwarten ist (Henninger, 2009). Dieser Effekt 
wurde jedoch bisher für Kigali nicht ausreichend unter-
sucht. 

Die Stadtverwaltung hat erkannt, dass angesichts 
dieser Entwicklung mehr Grünflächen und Parks (z.  B. 
in Schulhöfen) geschaffen werden müssen (City of 
Kigali, 2013a). 

5.7.4	
Teilhabe in Kigali

5.7.4.1	
Politische Teilhabe und urbane Governance 
Die Rwandan Patriotic Front unter Präsident Paul 
Kagame regiert das Land autokratisch, unterdrückt 
die Opposition und verfolgt kritische Meinungsäuße-
rung. Die Kontrolle durch den Staat ist engmaschig in 
der Verwaltungsstruktur angelegt. So ist Kigali in drei 
administrative Bezirke eingeteilt: Gasabo, Kicukiro 
und Nyarugenge. Diese sind wiederum in 32 Sektoren 
und 161 Zellen unterteilt. Die Zellen gliedern sich in 
1061 Imidugudu Komitees, die jeweils etwa 100 Haus-
halte umfassen. In dieser Struktur finden sich informell 
zudem Nyumbacumi-Positionen, die etwa 10 Haus-
halte beaufsichtigen (Goodfellow und Smith, 2013). 
Diese Strukturen befördern eine Kontrolle der Bevöl-
kerung. Dabei sind Teilhabe am städtischen Leben und 
Beiträge zum Gemeinwohl vorgeschrieben. Hierzu dient 
der streng überwachte „Umuganda.“ An diesem monat-
lichen „Tag kommunaler Arbeit“ werden unter Aufsicht 
eines Steuerungskomitees Arbeiten für das Gemein-
wohl verrichtet, wobei die Teilnahme aller Ruander im 
Alter zwischen 18 und 65 Jahren Pflicht ist. Die Zent-
ralregierung erhält eine Rückmeldung über Beteiligung 
und Fortschritte der Projekte. Das traditionelle Kon-
zept des Umuganda wurde 1998 wieder aufgegriffen, 
und zwar als Teil des Versuchs der Aussöhnung nach 
dem Genozid und Bürgerkrieg zwischen Hutu und Tutsi 
(Rwandapedia, 2014). Institutionalisiert wurde es erst 
zwischen 2007 und 2009. 

Ruanda zählt heute zu den Staaten mit der gerings-
ten Korruption in Afrika und belegt nach dem Corrup-
tion Perceptions Index von Transparency Internatio-
nal im weltweiten Vergleich Rang 44 von 167 Staaten 
(TI, 2015b). In der Phase des Wiederaufbaus nach dem 
Bürgerkrieg wurden tiefgreifende Reformen des politi-
schen Systems getätigt und Institutionen zur Korrupti-
onsbekämpfung eingerichtet. So wurde beispielsweise 
die Rwanda Public Procurement Authority geschaffen, 

die bei der öffentlichen Beschaffung Korruption ver-
hindern soll, indem die Vergabe von Projekten stärker 
von den politischen Entscheidungsträgern entkoppelt 
wird. Die vergleichsweise niedrigen Korruptionsraten 
begünstigen den Zufluss von Direktinvestitionen. 

Die Entwicklungspolitik Kigalis orientierte sich bis-
her an den Millennium Development Goals. Diese soll-
ten mittels der „National Strategy for Climate Change 
and Low Carbon Development“ (NSCCLCD) und der 
„Economic Development and Poverty Reduction Strat-
egy“ des Rwanda Ministry of Finance and Economic 
Planning (MINECOFIN) umgesetzt werden. Darüber 
hinaus ist Kigali Teil des „100 Resilient Cities“- Pro-
gramms der Rockefeller Foundation und der UN Habi-
tat Cities and Climate Change Initiative.

Kigalis Masterplan 
Die Stadtverwaltung Kigalis sieht in der Verdichtung 
der Stadt große Chancen. Der unkontrollierten städti-
schen Ausbreitung soll entgegengewirkt und Kigali soll 
ein „Centre for Urban Excellence“ werden. In einem 
Masterplan, der von dem amerikanischen Architek-
tenbüro OZ im Auftrag des ruandischen Präsidenten 
Kagame erarbeitet und 2008 vom Parlament verab-
schiedet wurde, wird für Kigali eine moderne Zukunft 
skizziert. Im Zentrum dieses Stadtentwicklungskon-
zepts steht eine ökologisch und ökonomisch nachhal-
tige Entwicklung. Zwischen „ecology, equity and eco-
nomy“ (Oz und City of Kigali, 2008) soll eine tragfä-
hige Balance gefunden werden. Der Plan war u.  a. unter 
Einbeziehung des Entwicklungsentwurfs „Vision 2020“ 
des ruandischen Wirtschaftsministeriums aus dem Jahr 
2000, der auch eine kritische Aufstellung der Probleme 
des Landes zum Zeitpunkt der Publikation enthält, 
erstellt worden. Unterstützer des Projekts sagen Kigali 
eine Zukunft als das „Singapur Afrikas“ (Caryl, 2015) 
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22,5%

53,9%
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Größe
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Abbildung 5.7-4
Öffentlicher Nahverkehr in Ruanda nach Verkehrsträgern.
Quelle: Republic of Rwanda – Ministry of Infrastructure, 2012
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voraus. Zumindest soll Kigali das regionale Finanz-, 
Geschäfts- und Entertainment-Center für das östliche 
Zentralafrika werden.

Inzwischen wurde der Masterplan unter Feder-
führung der in Singapur beheimateten Surbana Inter-
national Consultants durch spezifische Distriktpläne 
ergänzt, welche die Stadtentwicklung weiter planerisch 
gliedern. Die drei administrativen Bezirke Kigalis sollen 
jeweils spezifische städtische Funktionen erfüllen und 
eigene Formen der Urbanität entfalten. So soll Nyaru-
genge „Green Financial Hub and Vibrant Growth Cen-
tre“, Gasabo „Diverse Employment Hub and Cultural 
Heartland“ und Kicukiro „Knowledge Hub and Green 
Gateway of Kigali“ werden. Bei dieser Kategorisierung 
steht vor allem die wirtschaftliche Entwicklung im Vor-
dergrund. Andere Leitprinzipien im Masterplan legen 
Wert auf Lösungen unter Berücksichtigung des natür-
lichen Terrains und der Umweltcharakteristika; Nut-
zung bestehender Ressourcen und technischer Mög-
lichkeiten; Erziehung und Ausbildung; umfassender 

Wohnungsbau; Modernisierung des Transports und 
eine umweltfreundliche Infrastruktur; Anreize für 
ausländisches Kapital und Privatinvestitionen; Schutz 
der natürlichen Umwelt und ökologisch nachhaltige 
Stadtentwicklung (ASLA, 2010). Diese Vision von 
einem modernen Kigali soll sowohl das Eigenbild als 
auch die Außenwahrnehmung der Stadt verändern, die 
bislang überwiegend mit dem Genozid in Verbindung 
gebracht wird. Der Masterplan wurde 2009 mit dem 
„Planning Association Daniel Burnham Award for Best 
Comprehensive Plan“ und 2010 mit dem „Award for 
Best in Planning“ der American Society of Landscape 
Architects ausgezeichnet (Ruanda Development Board, 
2008). 2013 wurde ein neuer Masterplan aufgelegt.

Ein positiver Aspekt des Masterplans ist die damit 
verbundene ausführliche Bestandsaufnahme der 
gegenwärtigen städtischen Realitäten mit den entspre-
chenden Handlungsfeldern in Kigali. In Kigali wurden 
zivilgesellschaftliche Organisationen in der Vorberei-
tungsphase des unter Beratung ausländischer Firmen 

Abbildung 5.7-5
Feinstaubbelastung in Kigali. 
Durchschnittliche Belastung 
durch Luftverschmutzung 
an verschiedenen 
Straßenabschnitten zu 
unterschiedlichen Uhrzeiten. 
Durchgezogene schwarze 
Linie: Grenzwert der WHO.
Quelle: Henninger, 2009
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Temperaturtrend Kigali 
(1971–2008).
Quelle: Henninger, 2009
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entstandenen Masterplans auf verschiedenen Ebenen 
konsultiert, es wird aber nicht aufgeführt, inwieweit 
diese Mitarbeit in die Raumplanung eingeflossen ist 
(Abb. 5.7-7). Problematisch sind vor allem die Festset-
zungen des Masterplans für die informellen Siedlungen. 
Da ein großer Teil der Bewohner in informellen Sied-
lungen ohne gesicherte Bodenrechte lebt, besteht die 
berechtigte Sorge, dass ihre Wohnungen im Zuge der 
Umsetzung des Masterplans abgerissen werden. Dessen 
Umsetzung wirft allerdings einige Schwierigkeiten auf, 
denn eine national autonome Finanzierung dieser Vor-
haben scheint kaum realisierbar und laut den Projek-
trichtlinien internationaler Geldgeber, etwa der Welt-
bank, sind Umsiedlungen nicht oder nur in Ausnahme-
fällen zu genehmigen. Die Visionskraft des Masterplans 
kann gleichzeitig als seine Schwäche gewertet werden, 
da sie sich teils stark von der Realität vieler Stadtbe-
wohner entfernt und somit für viele keine unmittelba-
ren Handlungsoptionen bietet. 

Frauen in der Politik 
Ruanda hat mit 64  % den höchsten Frauenanteil im 
Parlament weltweit. Trotz dieser positiven Entwicklung 
ist diese Teilhabe von Frauen in der Politik nicht gleich-
zusetzen mit einer generellen gesellschaftlichen Gleich-
stellung von Mann und Frau oder einer ganzheitlichen 
Teilhabe von Frauen am politischen Leben durch alle 
sozialen Schichten hinweg (Burnet, 2008). Nach dem 
Genozid waren viele Frauen verwitwet und viele Mäd-
chen zu Waisen geworden. Vielfach füllten daraufhin 
Frauenorganisationen die sozialen gesellschaftlichen 
Lücken (Burnet, 2008:  366). 

Auch in der städtischen Regierung Kigalis sind 
Frauen vertreten, so ist etwa eine Frau, Hope Tumu-
kunde Gasatura, Vize-Bürgermeisterin der Stadt. Kigali 
war 2010 unter den ersten fünf Städten, die begannen, 
das „Safe Cities Free of Violence Against Women and 
Girls Global Programm“ der Vereinten Nationen umzu-
setzen. Das Programm zielt darauf, die Stadt und ins-
besondere öffentliche Plätze sicherer für Frauen zu 
machen, um sie gegen sexuelle, verbale und körperliche 
Belästigungen und Übergriffe zu schützen. Häusliche 
Gewalt gegen Frauen ist weiterhin ein großes Problem.

Gleichzeitig ist der Anteil von Frauen an der städti-
schen Gesamtbevölkerung niedriger als der Anteil der 
männlichen Bevölkerung. Dies wird auf die Abwan-
derung von Männern aus den ländlichen Regionen 
zurückgeführt, die in die Stadt kommen, um Arbeit zu 
finden, während ihre Frauen und Kinder in den Dörfern 
bleiben. Der Lebensunterhalt der Familien in den Dör-
fern wird oft durch Geldsendungen finanziert. 

Defizite der politischen Teilhabe 
Laut Freedom House Index ist Ruanda „nicht frei.“ 
Die Pluralität in der Parteienlandschaft ist stark ein-
geschränkt unter der Vorgabe, die nationale Ein-
heit nicht zu gefährden. So sind religiöse und ethni-
sche Parteien aufgrund der Erfahrungen des Genozids 
und dem Bestreben nach Versöhnung verboten; die-
ses Verbot wird jedoch von der regierenden Partei dazu 
genutzt, um politische Opposition und kritische Äuße-
rungen gegenüber der Regierung zu unterdrücken. Für 
„Divisionismus“ werden Freiheitsstrafen verhängt, und 
die Befürchtung, des Divisionismus beschuldigt zu wer-
den, lässt viele von kritischen Äußerungen Abstand 
nehmen. Mehrere Oppositionspolitiker wurden auf-
grund ihrer politischen Äußerungen inhaftiert, einige 
Kritiker wurden im Exil ermordet (Amnesty Interna-
tional, 2015a). Somit wird politische Teilhabe derweil 
nur im Einklang mit der herrschenden Regierungselite 
realisiert. Zudem besteht auf der nationalstaatlichen 
Ebene ein Machtmonopol beim Präsidenten des Landes 
(Bertelsmann Stiftung, 2014).

Eine freie politische Teilhabe ist in Kigali nicht mög-
lich. In dem Grundgesetz von 1995 wurde der Grund-
stein für die Institutionalisierung der politischen Domi-
nanz der RPF gelegt und in der 2003 verabschiede-
ten Verfassung nochmals verstärkt. Die Proklamation 
der nationalen Einheit bietet der RPF die Möglichkeit, 
unter dem Vorwand der Sicherheit regulative Maßnah-
men gegen Regimekritiker zu ergreifen (Reyntjens, 
2011:  16). Die Unterdrückung nicht regierungstreuer 
Politiker sowie die Zerschlagung oppositioneller Par-
teien waren die Folgen. Bei den nationalen Wahlen 
2003 und 2008 wurde von unabhängigen Wahlbeob-
achtern Wahlbetrug festgestellt (Reyntjens, 2011:  8  ff.). 
Neben dem politischen Sektor erlitt auch der zivilge-
sellschaftliche Sektor Repressionen. Auch hier erfolgte 
dies unter dem Vorwand der nationalen Einheit. Bereits 
2004 wurden NRO, die sich beispielsweise für die 

Abbildung 5.7-7
Teilhabeprozess bei der Erstellung des Masterplans für Kigali.
Quelle: Antje Kristin/UNDP/Wikipedia
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Rechte von Bauern einsetzten, verboten. Ähnliches 
widerfuhr unabhängigen Medien. Regierungskritischen 
Zeitungen wurden Publikationsverbote auferlegt. Jour-
nalisten, die sich widersetzten, wurden verhaftet, ver-
trieben oder ermordet (Reyntjens, 2011:  13  ff.).

5.7.4.2	
Ökonomische Teilhabe 
Ruanda zählt zur Gruppe der am wenigsten entwickel-
ten Länder (2013). Rund ein Viertel der Bevölkerung 
Kigalis lebt nach der Definition der nationalen Statistik 
in extremer Armut. Gasabo ist der ärmste der drei Stadt-
distrikte, mit 13,2  % der Bevölkerung, die in extremer 
Armut und 12,8  %, die in Armut leben. Die Armuts-
grenzen wurden von der Stadtverwaltung gesetzt, 
wobei zwischen extremer Armut, etwa unter 100 € 
monatlich (83.000 Ruandische Franken), und Armut, 
unter 145 € monatlich, unterschieden wird (Republic 
of Rwanda, 2012b). In Kicukiro leben insgesamt etwa 
8  % und in Nyarugenge 10  % unter der Armutsgrenze. 
Alle Distrikte Kigalis liegen jedoch oberhalb des natio-
nalen Durchschnitts, der für extreme Armut 25  % und 
für die höhere Armutsgrenze 40  % beträgt (Republic of 
Rwanda, 2012b). Die höheren Armutsraten in ländli-
chen Gebieten erklären die städtische Zuwanderung. 
Insgesamt ist von 2000-2011 in ganz Ruanda sowie in 
der Stadt Kigali eine stete Abnahme der Armutsraten 
zu verzeichnen (Republic of Rwanda, 2012c). Beson-
ders vulnerable Gruppen sind Waisen, deren Anteil an 

der Gesamtpopulation zwischen 0–20 Jahren in Kigali 
über dem nationalen Durchschnitt liegt. So sind 4,2  % 
der Kinder in Gasabo Vollwaisen, 15,9  % haben nur 
noch einen lebenden Elternteil (Republic of Rwanda, 
2012b). 

Sozioökonomische Disparitäten
Trotz positiver wirtschaftlicher Entwicklung in den 
letzten Jahren (Kasten 5.7-1) und dem Trend zu abneh-
mender Armut zählt Kigali zu den Städten mit einer 
der größten Einkommensungleichheiten weltweit (UN 
Habitat, 2013a:  84). Der Gini-Koeffizient der Einkom-
mensverteilung hat sich in Kigali in den vergangenen 
Dekaden trotz Armutsbekämpfung kaum verändert. 
2010 lag der Gini-Koeffizient bei 0,559 (hohe Einkom-
mensungleichheit; Republic of Rwanda, 2012c). Gleich-
zeitig gibt es Fortschritte im Bereich der Bildung; so 
stieg der Prozentsatz derer, die eine Oberschule besu-
chen, von 24,6  % in 2005 auf 41  % in 2012 an (Repub-
lic of Rwanda, 2012c). 

5.7.5	
Urbane Transformation zur Nachhaltigkeit 

Am Beispiel Kigali zeigen sich die komplexen Her-
ausforderungen rapider informeller Urbanisierung 
(Abb. 5.7‑9). Trotz der schlechten Voraussetzungen 
hat sich die Stadt friedlich und ökonomisch solider als 

Kasten 5.7-1

Der Einfluss von Mobiltelefonen auf 
wirtschaftliche Kleinunternehmen

Während die Zahl der Festnetzanschlüsse in Ruanda seit der 
Jahrtausendwende bei ca. 23.000 Anschlüssen stagniert, 
haben sich wie überall in Afrika Mobiltelefone rasant verbrei-
tet. Auch in Kigali hat die Verbreitung von Mobiltelefonen 
und Smartphones die ökonomische Entwicklung vor allem im 
informellen Sektor begünstigt. Gerade Kleinstunternehmer 
konnten ihre Kapazitäten erweitern, oft mehr Kunden bedie-
nen und so ihre Einnahmen steigern (Donner, 2007). Ein Pro-
blem für arme Bevölkerungsgruppen ist der Zugang zu Elekt-
rizität zum Aufladen der Mobiltelefone. In kurzer Zeit sind als 
neues Geschäftsmodell mit Sonnenenergie betriebene mobile 
Ladekioske für Mobilfunkgeräte entstanden (Abb. 5.7-8). 
Das Unternehmen African Renewable Energy Distributor 
(ARED) wurde 2013 gegründet und ist bereits in mehreren 
anderen Teilen Ruandas aktiv (ARED, 2014). Dabei wird nicht 
nur die Funktionalität des Ladekiosks beworben, sondern ins-
besondere auch der Nachhaltigkeitsaspekt in den Vorder-
grund gestellt. So zielt auch der Werbespruch des Unterneh-
mens auf intergenerationelle Gerechtigkeit: „Wir erben die 
Erde nicht von unseren Vorfahren, wir leihen sie uns von 
unseren Kindern.“ Neben ARED gibt es noch weitere Unter-

nehmen die mobile Handyladestationen anbieten. Allerdings 
sind dies international agierende soziale Unternehmen mit 
Firmenablegern in Kigali, wie z.  B. Barefoot Power und 
Mobisol (Barefoot Power, 2015; Mobisol Prepaid Energy 
2015). Diese Unternehmen verkaufen an Kleinunternehmer 
solarbetriebene Handyladestationen.

Abbildung 5.7-8
Ladekiosk für Mobiltelefone auf Basis von Solarenergie in 
Kigali.
Quelle: www.a-r-e-d.com
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vergleichbare Städte entwickelt, auch wenn weiter-
hin fundamentale Probleme in der Stadtentwicklung 
gegenwärtig sind. So entstehen durch fehlende Struk-
turen der Abfall- und Abwasserentsorgung Umwelt-
probleme, die sich ohne Gegensteuern bei anhaltendem 
städtischen Wachstum weiter verschlimmern können. 
Der wirtschaftliche Fortschritt geht mit einer extremen 
Ungleichverteilung der Einkommen einher. Die Natio-
nalregierung strebt derzeit an, dass Kigali ein „Green 
Business Hub“ wird. So soll eine wissensbasierte Wirt-
schaft wachsen, die höhere Einkommen für größere Teile 
der Bevölkerung ermöglichen soll. Weil Kigali heute als 
vergleichsweise wenig korruptionsanfällig gilt, ist die 
Stadt attraktiver für ausländische Direktinvestitionen 
geworden. Auch im Bildungssektor sind gute Grund-
voraussetzungen geschaffen worden: So sind die Ein-
schulungsraten in Ruanda die höchsten Afrikas. Fast 
alle Kinder bekommen eine Grundschulbildung, auch 
in der höheren Bildung wurden in den vergangenen 
Jahren Fortschritte erzielt (UNICEF, 2015). Dennoch 
bleibt weiter offen, wie die angestrebte Transformation 
zu einer nachhaltigen Stadt mit einer lebendigen Wirt-
schaft vollzogen werden könnte und ob dies den Wün-
schen der ruandischen Bevölkerung entspricht oder 
eine Vision von und für Eliten bleibt. Während durch 
die autoritären Strukturen und die staatliche Kontrolle 

ein wiederholtes Ausbrechen von ethnischer Gewalt 
verhindert wurde und verschiedene Reformen ökono-
misches Wachstum förderten, ist es fraglich, ob ohne 
kritische zivilgesellschaftliche Impulse langfristig genü-
gend Innovationspotenzial besteht, um eine Transfor-
mation zu einer lebenswerten Stadt für alle Bewohner 
zu erreichen. 

5.8
São Paulo: Die fragmentierte Metropole

In Brasilien gibt es neben innovativen stadtplaneri-
schen Ansätzen auf lokaler Ebene zusätzlich auf natio-
naler Ebene eine intensive Beschäftigung mit urbanen 
Fragestellungen und Lösungsangeboten. Parallel dazu 
sind den Kommunen viele Kompetenzen übertragen 
worden, um ihre Entwicklung selbstständig zu gestal-
ten. São Paulo ist mit ungefähr 20 Mio. Einwohnern die 
größte Metropolregion Südamerikas und der südlichen 
Hemisphäre und steht vor der Aufgabe, typische Her-
ausforderungen einer Megastadt in einem Schwellen-
land zu meistern.

Der Text dieses Kapitels 5.8 wurde mit Zustimmung 
der Autoren in gekürzter Form aus der vom WBGU beauf-
tragten Expertise Coy und Töpfer (2015) entnommen. 

Abbildung 5.7-9
Urbane Transformation 
zur Nachhaltigkeit: 
Rahmenbedingungen in 
Kigali.
Quelle: WBGU Eigenart 
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5.8.1	 
Struktur und Wandel einer Megastadt

São Paulo wurde Mitte des 16. Jahrhunderts zu Beginn 
der portugiesischen Kolonialzeit gegründet, aber der 
eigentliche Stadtwerdungs- und -wachstumsprozess 
begann erst in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahr-
hunderts. Dies hing mit der raschen Bedeutungszu-
nahme des Kaffeeanbaus in der Region zwischen Rio 
de Janeiro und São Paulo im Laufe des 19. Jahrhun-
derts und von hier ausgehend dann mit der Expansion 
ins Hinterland des heutigen Bundesstaates São Paulo 
zusammen. Das Exportprodukt Kaffee sollte für Jahr-
zehnte zur wirtschaftlichen Basis von Stadt, Region 
und Nation werden. An der Schwelle zum 20. Jahrhun-
dert wird São Paulo, das noch wenige Jahre zuvor eine 
Kleinstadt im Hinterland war, zur Großstadt: Die erste 
Million Einwohner erreichte die Stadt in den 1930er 
Jahren. Die unmittelbare Verbindung zwischen Kaffee-
anbau und Stadtentwicklung ergab sich in mehrfacher 
Hinsicht. Einerseits investierten die Eigentümer der 
Kaffeepflanzungen das in der landwirtschaftlichen Pro-
duktion und im Export erwirtschaftete Kapital zuneh-
mend in dem sich zu Anfang des 20. Jahrhunderts her-
ausbildenden Industriesektor (z.  B. die Textilindustrie) 
der Stadt São Paulo (Novy, 2001). Andererseits war der 
Kaffeeboom im Hinterland mit dem Ausbau der Infra-
strukturen (vor allem der Eisenbahnstrecken) verbun-
den, die sich in São Paulo bündelten und dort zum 
Export über den Hafen Santos zusammenflossen.

5.8.1.1	
Immigration
Ein wichtiger Aspekt ist die Zuwanderung vor allem ita-
lienischer Einwanderer, die zunächst als Tagelöhner und 
Pächter auf den Kaffeepflanzungen arbeiteten, zuneh-
mend aber auch direkt in die wachsende Stadt zuwan-
derten. São Paulo entwickelte sich rasch zum brasilia-
nischen Musterbeispiel eines „Schmelztiegels“, in dem 
die unterschiedlichen Einwanderergruppen aufeinan-
der trafen und die Stadt zunehmend auch sozialräum-
lich prägten (Bernecker et al., 2000). Bis auf den heu-
tigen Tag ist São Paulo die multikulturellste Stadt Bra-
siliens. Einwanderungswellen gab es auch in den letz-
ten Jahren, seien es die Koreaner, die nach und nach 
das (z.  T. informelle) Textilgewerbe in den zentrumsna-
hen Vierteln übernehmen, seien es die Bolivianer oder 
Peruaner, die oftmals mit ungeregeltem Status in die 
brasilianische Wirtschaftsmetropole zuwandern und 
dort, beispielsweise in den meist von Koreanern betrie-
benen Sweatshops, in informellen Beschäftigungsver-
hältnissen ihren Lebensunterhalt zu sichern suchen 
(Souchaud, 2012).

5.8.1.2	
Stadt, Metropolregion, Macrometrópole
Der gesamte mega-urbane Raum, also über die Metro-
polregion hinausgehend, wird inzwischen in Planung, 
Politik und Wissenschaft zunehmend als Macrometró-
pole Paulista (MMP) beschrieben und diskutiert, aller-
dings ist noch nicht abzusehen, inwieweit das „Konst-
rukt“ der MMP in Zukunft auch hinsichtlich der Steue-
rung mega-urbaner Prozesse die ihm gebührende Rolle 
spielen kann (Abb. 5.8-1). Es zeigen sich bereits einige, 
durchaus gegenläufige, demographische und wirt-
schaftliche Strukturunterschiede: die stadtstrukturell 
leicht nachvollziehbare Abnahme der Bevölkerungs-
dichte vom Zentrum hin zur Peripherie sowie die im 
Rahmen von Suburbanisierungsprozessen oder Periur-
banisierungsprozessen zu erwartende zentral-peripher 
ansteigende Bevölkerungsdynamik, das zentral-peri-
phere Gefälle der Einkommensverhältnisse, der Wert-
schöpfung und der Lebensbedingungen.

São Paulo ist spätestens seit Beginn der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts der dominante Wirtschaftsraum 
Brasiliens. So erwirtschaftet der Bundesstaat São Paulo 
32,1  % des brasilianischen Bruttoinlandsproduktes, die 
Metropolregion São Paulo 17,9  % und die Kernstadt 
immer noch 11,4  % (IBGE, 2014a, b). Der Großraum 
São Paulo ist der industrielle Kernraum des Landes und 
bildet eine Industriestandortkonzentration von konti-
nentaler und internationaler Bedeutung. Insbesondere 
die südlichen Vororte der Kernstadt, die Städte des so 
genannten ABC Paulista (Santo André, São Bernardo do 
Campo, São Caetano do Sul) sind die „Symbolräume“ 
des brasilianischen Wirtschaftswunders der1960er und 
1970er Jahre. Die Industriecluster des Fahrzeugbaus, 
der Metallverarbeitung und der chemischen Industrie 
wurden weitgehend durch ausländische Direktinves-
titionen finanziert. Zwischenzeitlich haben hier aller-
dings infolge von negativen Agglomerationseffekten 
und verstärkt durch Steuervergünstigungspolitiken 
anderer Bundesstaaten zahlreiche Standortverlagerun-
gen dazu geführt, dass man bereits von einem spürba-
ren Deindustrialisierungsprozess sprechen muss (Coy 
und Schmitt, 2007). 

Bezogen allein auf die Kernstadt São Paulo war im 
Zeitraum von 1997 bis 2005 ein Rückgang der in der 
Industrie Beschäftigten von 550.000 auf 450.000 zu 
verzeichnen. Im gleichen Zeitraum nahm die Zahl der 
Beschäftigten im Dienstleistungssektor von 1.250.000 
auf 1.600.000 zu. Die Zahl der Beschäftigten in allen 
Bereichen zusammen genommen stieg im gleichen Zeit-
raum von 2.450.000 auf 2.820.000 (Comin, 2012:  7). 
Von den 1.124 größten Unternehmen Brasiliens haben 
365, also fast ein Drittel, ihren Sitz in São Paulo und 32 
der 50 größten Finanzinstit utionen sind in São Paulo 
(Kernstadt) beheimatet (Comin, 2012:  14). Von den 10 
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größten Banken Brasiliens haben sechs ihre Zentrale 
in der Kernstadt São Paulo, eine weitere im direkten 
Umland, und ein Viertel aller im Bankenwesen Brasili-
ens Beschäftigten arbeitet in der Kernstadt São Paulo 
(Comin, 2012:  57). Diese Beispiele zeigen nicht nur eine 
generelle Tendenz der Tertiärisierung, sondern ganz 
besonders die Bedeutung der Steuerungsfunktionen, 
die von São Paulo ausgeht. 

5.8.1.3	
Verlierer und Gewinner der funktionsräumlichen 
Veränderungen
Die beschriebenen wirtschaftlichen Tendenzen der Dein-
dustrialisierung und zunehmenden Tertiärisierung haben 
klare räumliche Konsequenzen. Die Industriegebiete der 
Kernstadt, die im Wesentlichen in einigen Innenstadt- 
und innenstadtnahen Vierteln zu finden waren (z.  B. das 
von der Textilindustrie geprägte Viertel Brás, Industrie- 
und Gewerbegebiete entlang der Flüsse Tamanduateí im 
Osten und Tietê nördlich der Innenstadt; Abb. 5.8-2), 
gehören heute zu den „Verliererquartieren“ mit Leer-

ständen und Konversionsflächen, sozialen Konfliktfel-
dern, Umweltbelastungen und niedriger Lebensqualität. 
Die „Gewinner“ unter den städtischen Quartieren liegen 
seit einigen Jahren vor allem im Südwesten der Kern-
stadt. Hier sind es die Bürostädten ähnelnden neuen 
Entwicklungsachsen, extrem verdichtet und vertikali-
siert, die geradezu zitadellenartige Enklaven im Stadt-
körper bilden: Standortkonzentrationen von Unterneh-
menszentralen, des Informatik- und Technologiesektors 
sowie der Medienbranche. Diese neuartigen Stadtfrag-
mente bilden Zentralitäten aus, sie entstehen und wach-
sen mit der sukzessiven Verlagerung von Funktionen aus 
dem ursprünglichen Zentrum heraus. Es entstehen durch 
die massive Präsenz nationaler und vor allem auch aus-
ländischer und transnationaler Unternehmen regelrechte 
Steuerungszentralen, deren Bedeutung inzwischen weit 
über die nationalen Grenzen Brasiliens hinausreichen 
und wesentlich dafür sind, dass São Paulo zunehmend 
als Global City gilt (Töpfer, 2013a).

Die beschriebenen funktional- und sozialräumlichen 
Differenzierungsprozesse bilden sich deutlich in der 

Abbildung 5.8-1
São Paulo – mega-urbaner Raum: Funktionsräumliche Differenzierungen in der Macrometrópole Paulista.
Quelle: Coy und Töpfer, 2015
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Dynamik des Immobiliensektors ab. So konzentrierten 
sich von 1992 bis 2007 fast alle der insgesamt 4.500 
Neubauten von Apartmenthochhäusern auf fünf admi-
nistrative Raumeinheiten (Subpräfekturen) im westli-
chen beziehungsweise südwestlichen Sektor der Kern-
stadt (Comin, 2012:  20; Abb. 5.8-2).

5.8.2	 
Eigenart: Das Zentrum São Paulos als 
identitätsstiftender Ort und Keimzelle der 
Stadtgesellschaft

Das ursprüngliche Zentrum São Paulos besteht aus 
den beiden Teilen Centro Velho (Altes Zentrum), das 
zwischen den Flüssen Tamanduateí und Anhangabaú 
auf einer Anhöhe liegt, und dem Centro Novo (Neues 
Zentrum), das sich jenseits des Flusses Anhangabaú 
anschließt. Auf der Anhöhe erfolgte im Jahr 1554 die 
Stadtgründung durch jesuitische Missionare und lange 
Zeit blieb die Stadt auf diese Fläche begrenzt, bevor in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Folge des 
Kaffeebooms ein allgemeiner Aufschwung einsetzte 
(Novy, 2001). 

5.8.2.1	
Baulich-räumliche Struktur der Zentren São Paulos 
Noch heute reflektiert der Straßengrundriss des Cen-
tro Velho die ursprüngliche Anlage der ehemals dörflich 
geprägten Kleinstadt. Es finden sich nur noch wenige, 
vor allem sakrale Bauwerke im Zentrums São Paulos, 
die aus der Kolonialzeit stammen oder an diese erin-
nern. Ansonsten setzte mit der rasanten Entwicklung 
der Stadt seit Ende des 19. Jahrhunderts eine weit-
gehende Überprägung der kolonialen, kleinstädtisch 
geprägten Strukturen durch eine moderne, nach und 
nach von Hochhäusern bestimmte Silhouette ein. Bis 
in die Gegenwart überdauert haben einige öffentliche 
bzw. religiöse Gebäude mit Symbolkraft aus der Jahr-
hundertwende wie Bahnhöfe, Markthallen, Theater und 
Klöster. Viele dieser Gebäude orientierten sich seiner-
zeit architektonisch an europäischen Vorbildern. Schon 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte dann die Vertika-
lisierung ein und setzte sich bis Ende der 1950er Jahre 
mit immer höheren Hochhäusern fort. Deren Errich-
tung diente der Deckung der Nachfrage nach Wohn- 
und vor allem Büroräumen. Gleichzeitig war ihre jewei-
lige zeitgenössische Architektur Ausdruck für die auf-
strebende, moderne Metropole. In Folge von Gesetzes-
änderungen kam der Bauboom im Zentrum zu einem 
Ende und die heutige Physiognomie des Zentrums spie-
gelt somit weitgehend die bauliche Situation zum Ende 
der 1950er Jahre wider. Bis zu dieser Zeit bildete das 
ursprüngliche Zentrum das Zentrum der Metropole und 

für die Paulistaner Oberschicht. Hier befanden sich die 
entsprechenden Geschäfte und Boutiquen, Restaurants 
und Cafés, Theater und Kinos sowie Dienstleistungsan-
gebote (Villaça, 1998). 

Neben repräsentativen Gebäuden (vor allem Hoch-
häusern) bildeten auch öffentliche Plätze Orte, die die 
Bedeutung der aufstrebenden Metropole widerspiegeln 
sollten. In unmittelbarer Nachbarschaft des Zentrums 
wurden dazu repräsentative Parks und Plätze angelegt. 
Sie spielten für die Oberschicht eine wichtige Rolle und 
dienten dieser der Repräsentation und Erholung (Zola, 
2007). Auch diese öffentlichen Flächen haben die Zeit 
überdauert, auch wenn oftmals in veränderter Erschei-
nung. Auch mit dem Ende der rasanten Hochbautätig-
keit im Zentrum behielten die Anlage neuer öffent-
licher Plätze und die Umgestaltungen vorhandener 
Plätze eine große Bedeutung. 

5.8.2.2	
Sozialräumlicher Wandel im Zentrum und das 
Recht auf Stadt 
Seit den 1980er Jahren nahm die Wohnbevölkerung 
im Zentrum ab, bevor sie seit der ersten Dekade des 
21. Jahrhunderts wieder zunahm (Kara José, 2010). 
Der Bevölkerungsanstieg wurde zum überwiegen-
den Teil durch den Wiederbezug vormals leerstehen-
der Gebäude abgefangen, die Leerstandsquote redu-
zierte sich entsprechend um 50  % (Kara José, 2010). 
Dabei zeichnet sich eine Tendenz zu privatwirtschaft-
lich betriebenen Erneuerungsmaßnahmen der betref-
fenden Gebäude ab (Kara José, 2013). Daneben gibt es 
seit der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts erstmals 
auch wieder Neubauten von Appartmenthochhäusern 
(Embraesp, o.  J.); dennoch ist das Wohnraumangebot 
auch im Zentrum vor allem für Geringverdiener zu 
klein. Soziale Bewegungen verweisen immer wieder 
mit Demonstrationen und Hausbesetzungen darauf hin 
(Kowarick, 2009:  153  ff.). Die Handhabung dieses Pro-
blems im Stadtzentrum variiert abhängig von der poli-
tischen Ausrichtung der jeweiligen Stadtregierungen 
(Teixeira et al., 2005). 

Seit Beginn der 1990er Jahre gibt es Bestrebungen, 
dem Zentrum wieder mehr Attraktivität zu verleihen. Je 
nach politischer Konjunktur wird der Fokus dabei ein-
mal mehr auf eine Aufwertung zugunsten Wirtschafts-
treibender und der Mittelschicht gelegt oder ein ande-
res Mal versucht mit integrativen Maßnahmen auch die 
benachteiligte Bevölkerung zu berücksichtigen. Auch die 
öffentliche Verwaltung verlagerte in den beiden zurück-
liegenden Jahrzehnten als eine Maßnahme zur Belebung 
und Aufwertung des Zentrums viele vormals ausgela-
gerte Ämter wieder in den zentralen Stadtbereich zurück 
(Kara José, 2010). Mit dem Stadtplanungsinstrument 
Operação Urbana Centro wurde bereits früh versucht, 
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mittels eines Anreizsystems Investoren dazu zu bewe-
gen, ihre Aktivitäten (auch) wieder auf das Zentrum 
auszudehnen. Die Erfolge blieben jedoch weit hinter 
den Erwartungen an dieses Instrument zurück (Nobre, 
2009; Balbim und Campagner, 2011). Trotzdem wur-
den mit Mitteln aus der Operação Urbana Centro einige 
überwiegend den öffentlichen Raum betreffende Erneu-
erungsmaßnahmen umgesetzt (Almeida, 2007; Balbim 
und Campagner, 2011). 

Neben den baulichen spielen auch solche Maßnah-
men eine wichtige Rolle, die die Nutzung des öffentli-
chen Raums betreffen. Dabei sind öffentliche Stellen 
der Stadtverwaltung und -regierung, NRO und soziale 
Bewegungen aktiv bzw. beteiligt. In São Paulo gibt es 
eine breite Vielfalt von Organisationen und Bewegun-
gen, die sich mit Fragen der Stadtentwicklung befas-
sen. Im Zentrum gibt es Vereinigungen, deren Enga-
gement auf eine wirtschaftliche Stärkung abzielt, aber 
auch eine Reihe anderer, die sich als soziale Bewegun-

gen und NRO vor allem den vulnerablen Gruppen und 
deren Interessen verpflichtet fühlen. Mit unterschied-
lichen Aktionen versuchen beide, ihre Anliegen gegen-
über der Stadtverwaltung und -regierung zu artikulie-
ren und nach Möglichkeit umzusetzen oder umgekehrt 
öffentliche Maßnahmen in ihrem Sinne zu beeinflussen 
oder zu kritisieren. 

Beispielsweise hat die Stadtverwaltung im Zentrum 
zwei Regelungen zur Nutzung des öffentlichen Raumes 
getroffen. Dazu zählt die kommunale Verordnung 105, 
die sich laut Titel dem „Schutz von Personen in Risiko-
situationen“ widmet, in der Form ihrer Umsetzung aber 
vor allem dazu dient, den Aufenthalt von Obdachlo-
sen auf öffentlichen Plätzen des Zentrums mithilfe der 
Stadtwache zu reduzieren. Eine weitere Regelung fir-
miert unter dem Titel „Operação Delegada“ („Delegierte 
Tätigkeit“), bei der Polizisten die Stadtwachebeamten 
bei der Bekämpfung des irregulären oder illegalen 
ambulanten Handels unterstützen, indem sie in ihrer 

Abbildung 5.8-2
São Paulo: Funktional- und sozialräumliche Differenzierungen in der Kernstadt. 
Quelle: Coy und Töpfer, 2015
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Freizeit von der Stadtverwaltung bezahlte Überstunden 
leisten (Töpfer, 2014b). Diese Maßnahmen werden von 
sozialen Bewegungen und NRO massiv kritisiert und 
beschäftigen teilweise auch die Gerichte. Hier offen-
bart sich eine aktive Stadtgesellschaft, die Maßnah-
men ihrer jeweiligen Regierung nicht widerspruchslos 
hinnimmt, sondern diese kritisch begleitet und Gestal-
tungsrechte einfordert (Töpfer, 2013b; Töpfer, 2014a).

Es gibt es auch solche Interventionen, die der unmit-
telbaren Attraktivitätssteigerung für Mitglieder der 
Mittelschicht dienen sollen. Zum einen existieren pri-
vate Initiativen von Einzelpersonen, beispielsweise die 
Caminhadas Noturnas (Abendwanderungen), die mitt-
lerweile seit zehn Jahren wöchentlich angeboten wer-
den und im Schnitt 50 Teilnehmer pro Woche umfassen, 
mit dem Ziel einer stärkeren Belebung des Zentrums. 
Zum anderen finden kulturelle Großevents und klei-
nere Veranstaltungsreihen der Stadtverwaltung statt 
(Töpfer, 2014b; Abb. 5.8-3). 

Trotz konstanter Veränderungen hat das Zentrum bis 
heute für São Paulo als Ganzes Bedeutung. Das Zen-
trum spielt im Diskurs und im Leben der Paulistaner 
eine wichtige Rolle und dient nach wie vor als zentraler 
identitätsstiftender Ort. Eine aktive Diskussions- und 
Streitkultur im Zentrum macht es möglich, dass viele 
Interessen zumindest artikuliert und Aushandlungen 
um die Zentrumsentwicklung breit rezipiert werden.

5.8.3	 
Teilhabe: Wohnraumprobleme, sozialräumliche 
Segregation und sozialer Wohnungsbau

Spätestens mit der Beschleunigung des Verstädterungs-
prozesses in den 1960er und 1970er Jahren und der 
damit in Verbindung stehenden verstärkten Zuwande-
rung wurde die Frage des menschenwürdigen Wohn-
raums – mit dem Engpass der Bezahlbarkeit – wie in 
allen brasilianischen Städten auch in São Paulo zum 
zentralen Problem des Stadtwachstums. Neuzuwan-
derer und einkommensschwache Stadtbewohner sind 
auf informelle Substandard-Wohnformen angewiesen, 
die in der Regel extreme Ausstattungsdefizite aufwei-
sen (z.  B. mangelnde Gebäudequalität, unzureichende 
Wohnfläche, Über- und teilweise Mehrfachbelegungen, 
prekäre sanitäre Infrastruktur, risikobehafte Lage des 
Wohnstandorts). Für São Paulo sind in diesem Zusam-
menhang seit vielen Jahrzehnten die sogenannten cor-
tiços, zumeist degradierte Wohnhäuser oder Gebäude 
typisch, die durch Besetzung angeeignet oder informell 
vermietet bzw. untervermietet werden. Meist sind diese 
cortiços stark überbelegt (Kowarick, 2011). Die cortiços 
entsprechen in vieler Hinsicht dem Typ des innerstädti-
schen Slums. Die in der Regel aus der informellen (und 

nicht gesetzeskonformen) Besetzung öffentlichen oder 
privaten Landes eher in den Randbereichen der Stadt 
oder in (innerstädtischen) Risikolagen (z.  B. Ufer- und 
Hangbereiche, entlang von Straßen und Bahnlinien), 
hervorgegangenen Favelas sind in São Paulo, anders als 
in Rio de Janeiro, eher ein jüngeres, im Wesentlichen 
auf die 1970er und 1980er Jahre zurückgehendes Phä-
nomen. Nach Saraiva und Marques (2011:  106) lebten 
1973 gerade einmal 70.000 Menschen in Favelas, dies 
entspricht 1  % der damaligen Stadtbevölkerung. Dabei 
können die Übergänge zwischen Favelas und sonstigen 
informellen Parzellierungen fließend sein, klare defini-
torische Abgrenzungen sind schwierig. 

5.8.3.1	
Favela-Bevölkerung in Kernstadt und 
Metropolregion
Aufgrund fehlender eindeutiger Abgrenzungskriterien 
und wegen grundsätzlicher statistischer Erhebungs-
schwierigkeiten sind Zahlenangaben zu den in Substan-
dard-Wohnungen lebenden Stadtbewohnern ausge-
sprochen problematisch. Die Angaben der verschiede-
nen Institutionen (des Statistischen Bundesamtes IBGE, 
der kommunalen oder bundesstaatlichen Wohnungs-
behörden, der Wissenschaft oder zivilgesellschaftli-
cher Organisationen) sind nur selten deckungsgleich 
und widersprechen sich häufig. Für die gesamte Metro-
polregion RMSP (Região Metropolitana de São Paulo) 
gibt das IBGE für 2010 ca. 3.300 Favelas mit 590.000 
Haushalten an (das entspricht ungefähr 2,4 Mio. Men-
schen bei einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 
vier Personen) gegenüber etwas mehr als 2.000 Favelas 
mit 416.000 Haushalten (knapp 1,7 Mio. Menschen) 
im Zensusjahr 2000. Dies entspricht einem überdurch-
schnittlichen jährlichen Wachstum sowohl der Favela-
Haushalte (3,7  % gegenüber 2  % bei allen Haushal-
ten) als auch der Favela-Bevölkerung (2,8  % gegenüber 
1  % bei der Gesamtbevölkerung (jeweils 2000−2010; 
Barbon et al., 2015:  210). Dabei sind die Anteile der 
Favela-Haushalte bzw. der Favela-Bevölkerung an der 
Gesamtzahl der Haushalte bzw. der Bevölkerung in 
den Munizipien der RMSP sehr unterschiedlich. Nach 
Angaben der Stadtverwaltung lagen ungefähr 30  % der 
Substandard-Wohneinheiten der Kernstadt São Paulo 
im Süden und Südosten des Stadtgebiets, ein Viertel im 
Osten und ungefähr 20  % entlang von Gewässerläufen, 
also in besonders risikoträchtigen Lagen. In der Innen-
stadt befanden sich nur 3  % der Substandard-Wohnein-
heiten, wobei davon ungefähr die Hälfte (ca. 11.000 
Haushalte) dem cortiço-Typ entsprachen (PMSP, 2010). 
Der Großteil der cortiços, die ehemals vor allem in der 
Innenstadt zu finden waren, nämlich ca. 69.000 Haus-
halte, ist inzwischen diffus über das Stadtgebiet ver-
teilt (Abb. 5.8-4). Aus den in den vergangenen Jahren 
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zunehmend prekärer gewordenen Wohnverhältnissen 
in der Stadt São Paulo ergibt sich nach Berechnungen 
der Stadtverwaltung für das Jahr 2010 ein Wohnraum-
defizit von 872.000 Wohneinheiten, was einem Anteil 
von ca. 24  % aller bestehenden Wohneinheiten ent-
spricht. Dabei definiert sich das aktuelle Wohnraum-
defizit aus der Zahl der Haushalte, die in menschenun-
würdigen Wohnverhältnissen im Sinne des nationalen 
Stadtgesetzes leben (Observasampa, o.  J.). Insgesamt 
ist also trotz aller sozialen und Einkommensfortschritte, 
die in Brasilien während der 2000er Jahre ohne Zwei-
fel gemacht wurden (Calcagnotto, 2013; Zilla, 2013), 
nicht zu übersehen, dass die Anteile der in Substan-
dard-Wohnformen lebenden Bevölkerung über die ver-
gangenen Jahrzehnte in absoluten Zahlen sehr deutlich, 
relativ zur Gesamtbevölkerung aber vor allem deutlich 
überproportional, gestiegen sind (Saraiva und Marques, 
2011; Barbon et al., 2015; Kowarick, 2011). 

5.8.3.2	
Dynamiken des formellen Wohnungsmarktes
Der formelle Wohnungsmarkt, der die größten Seg-
mente der Paulistaner Bevölkerung versorgt, entwickelt 
sich sehr dynamisch. Von 2000 bis 2010 wurden in der 
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) knapp 
7.000 Mehrfamilienhaus-Bauprojekte mit einem Volu-
men von ca. 419.000 Wohneinheiten auf den Markt 
gebracht (Barbon et al., 2015:  220). Bereits 70  % des 
höherwertigen Wohnens wird durch Apartmenthoch-
häuser gestellt, zumeist in infrastrukturell besser ver-
sorgten Gebieten mit höheren Grundstückspreisen. Auf 
den Gesamtbestand des Wohnraums der RMSP bezo-
gen ist herauszustellen, dass sich über 70  % der Woh-
nungen bzw. Häuser im Eigentum der Nutzer befinden 
und lediglich knapp ein Viertel in Mietverhältnissen 
genutzt wird (Barbon, et al., 2015:  202  f.).

Schon seit einigen Jahrzehnten sind eine von der 

Ober- und Mittelschicht genutzte Wohnform die Gated 
Communities. Diese durch private Sicherheitsmaßnah-
men abgeschotteten, sozial zumeist homogenen, mit 
unterschiedlichen Infrastrukturen bestausgestatteten 
Privilegiertenviertel, werden in Brasilien condomínios 
fechados genannt. Neben Rio de Janeiro war insbe-
sondere São Paulo Vorreiter bei diesem Trend. Bereits 
Mitte der 1970er Jahre entstand mit dem nordwest-
lich der Kernstadt gelegenen, höchst erfolgreich ver-
markteten Großprojekt Alphaville der Prototyp des 
condomínio fechado. Seinem Beispiel folgten unzählige 
dieser Projekte sowohl im Großraum São Paulo als auch 
in anderen Regionen des Landes (Coy, 2006). Favela 
und condomínio fechado stellen somit die Extreme 
einer in den vergangenen Jahren zunehmenden sozi-
alräumlichen Segregation in den brasilianischen Städ-
ten dar. Aufgrund des oftmals kleinräumigen Neben-
einanders inselartiger Enklaven des Oberschicht- oder 
Unterschicht-Wohnens mit jeweils eigenen Funktions- 
und Vernetzungslogiken ist dieses Phänomen besser 
als Fragmentierung zu bezeichnen. Auf den Gesamtbe-
stand des Wohnraums der Kernstadt São Paulo bezo-
gen, stellen auch in den 2000er Jahren die condomínios 
fechados mit gerade einmal 0,5  % des Gesamtbestan-
des einen sehr kleinen Anteil dar. Der hohe Grad ihrer 
Abschottung macht aber ihre stadträumliche Bedeu-
tung und fragmentierende Wirkung trotzdem spürbar. 
Während in den 1980er Jahren die Gated Communities 
weitgehend ein Phänomen der „Grünen Wiese“ waren, 
worunter abgeschottete Wohnprojekte in günstiger 
Verkehrs- (und Freizeit)lage vor den Toren der Kern-
stadt zu verstehen sind (Coy und Pöhler 2002), trat 
in den 1990er Jahren insbesondere im Großraum São 
Paulo mit den so genannten condomínios horizontais 
ein relativ neues Phänomen auf. Dies sind oftmals klei-
nere Projekte, die in städtischen Quartieren nach Par-
zellenzusammenlegung und Abriss der bestehenden 
Bausubstanz entstanden sind und auf diese Weise die 
kleinräumige Fragmentierungstendenz in den Quar-
tiersnachbarschaften noch verstärken. Nach Angaben 
von Baltrusis und D’Ottaviano (2009:  142) stellten im 
Jahr 1992 solche condomínios horizontais nur 2  % 
des Jahresangebots auf dem Markt für abgeschottete 
Wohnprojekte. 2004 waren es bereits 35  %. 

In den letzten Jahren ist zunehmend zu beobachten, 
dass sich Gated Communities nicht mehr nur auf Pri-
vilegierte beschränken. Die Tendenz geht dahin, dass 
immer mehr Projekte auch kleinere, einfacher aus-
gestattete und damit billigere Wohnungen anbieten 
und damit stärker auf die Mittelschicht abzielen. Es 
gibt solche Projekte sogar immer häufiger in einkom-
mensschwachen Quartieren. Die Verteilung der Gated 
Communities in unterschiedlichen Bereichen der RMSP, 
zunehmend in Form der condomínios horizontais auch 

Abbildung 5.8-3
Breitensportveranstaltung „Virada Esportiva“ zur Belebung
des öffentlichen Raums im Zentrum São Paulos.
Quelle: Tobias Töpfer
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in der Kernstadt São Paulo, sowie die zunehmende 
soziale Differenzierung der Zielgruppen dieses Markt-
segments zeigen, dass der ehemals dominierende Zen-
trum-Peripherie-Gegensatz beim Gated Community-
Phänomen nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Vielmehr 
muss von einem räumlich fragmentierten Verteilungs-
muster ausgegangen werden.

5.8.3.3	
Sozialer Wohnungsbau
Maßnahmen des staatlich oder kommunal geförderten 
sozialen Wohnungsbaus waren bisher nicht in der Lage, 
Abhilfe bei der Einlösung des Grundrechtes auf men-
schenwürdiges Wohnen zu schaffen (Kasten 5.8-1). 
Innerhalb der Gruppe der Entwicklungs- und Schwel-
lenländer zählt Brasilien zweifellos zu den Ländern, die 
bereits relativ früh Ansätze einer staatlichen Wohn-
bauförderung beziehungsweise des sozialen Wohnungs-
baus verfolgt haben. Dies geschah bereits im Gefolge 
des Estado Novo im Jahr 1946 mit der Einrichtung der 
Fundação da Casa Popular (FCP). Ziel war es, die sozi-
alen Bedürfnisse der zur damaligen Zeit rasch wach-
senden städtischen Arbeiterschicht zu befriedigen. Wie 
so oft gerieten auch diese ersten Ansätze des Sozialen 
Wohnungsbaus in den Strudel einer interessengesteu-
erten Klientelpolitik. Unter der Militärdiktatur wurde 
im Sinne der Zentralisierung aller strategisch wichtigen 
Belange auch der soziale Wohnungsbau auf nationaler 
Ebene mit der Gründung einer nationalen Wohnungs-
baubank (Banco Nacional de Habitação – BNH) sowie 
der Einrichtung einer nationalen Dachbehörde für 

Wohnungs- und Städtebau (Serviço Federal de Habi-
tação e Urbanismo – SERFHAU) neu aufgestellt. Hin-
tergrund bildeten sowohl die rasch wachsende Indus-
trialisierung und Verstädterung mit entsprechenden 
Nachfragewirkungen, die Befriedigung einer zur Legi-
timierung des Regimes politisch wichtigen Klientel und 
die Förderung der Bauindustrie in den Städten. Es wur-
den verschiedene Mechanismen der Finanzierung von 
Wohnraum über günstige Kredite installiert, bei denen 
ein Grundproblem immer darin bestand, dass lediglich 
diejenigen Zugang zu den entsprechenden Systemen 
hatten, die über entsprechende Sicherheiten verfüg-
ten, die eigentlich nur durch regelmäßige Einkommens-
verhältnisse garantiert werden konnten. Die Bedürf-
tigsten blieben weitgehend ausgeschlossen. Insgesamt 
wurden in den Zeiten des Funktionierens des bundes-
weiten sozialen Wohnungsbausystems zwischen 1964 
und 1986 ca. 5 Mio. Wohneinheiten in ganz Brasilien 
erstellt (D’Ottaviano, 2014:  257). 

5.8.3.4	
Krise, Paradigmenwechsel und Neubeginn im 
Sozialen Wohnungsbau – Minha Casa Minha Vida
In den 1980er Jahren geriet, so wie viele andere öffent-
liche Bereiche auch, der staatliche soziale Wohnungs-
bau in eine tiefe Krise, u.  a. mitverursacht durch die 
enorme Schuldenkrise, die von den internationalen 
Geldgebern verordnete Reduktion des Staatshaushaltes 
und den allmählichen Übergang zu neoliberalen Poli-
tikprinzipien. Der Zentralstaat, der in den Jahrzehn-
ten zuvor den sozialen Wohnungsbau zu seiner Auf-
gabe gemacht hatte, zog sich immer mehr zurück und 
überließ die Initiative den Kommunen, die auch durch 
die neue Verfassung von 1988 im Sinne der Dezentra-
lisierung hierzu ermächtigt wurden. Allerdings waren 
die Munizipien finanziell nicht ausreichend ausgestat-
tet. Die verfassungsmäßigen Zuteilungen sind meist so 
bemessen, dass sie neben den laufenden Kosten häu-
fig keine weiteren Investitionen erlauben; gleichzeitig 
ist die eigene Steuerhoheit der Kommunen begrenzt 
(Rolnik und Klink, 2011). 

Im Sinne der vorherrschenden internationalen Dis-
kurse zur Wohnraumfrage war auch in Brasilien in 
den 1980er und 1990er Jahren ein Paradigmenwech-
sel in der Wohnraumpolitik zu beobachten. Dabei ver-
schwanden die klassischen Großprojekte des sozialen 
Wohnungsbaus zwar nicht (sie werden jetzt von den 
bundesstaatlichen oder auch kommunalen Wohnungs-
baugesellschaften oftmals mit einfachsten Standards 
umgesetzt), aber sie werden ergänzt durch Niedrigkos-
ten- und Selbsthilfewohnungsbau (sites and services, 
core-housing-Programme), der besitzrechtlichen Regu-
larisierung (regularização fundiária) sowie des Slum-
Upgrading. Mit der Implementierung des Programms 

Abbildung 5.8-4
Favela Paraisópolis und Apartmenthochhäuser des 
Luxuswohnviertels Morumbi, São Paulo.
Quelle: Tobias Töpfer
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Minha Casa Minha Vida (MCMV) durch die Regierung 
Dilma Rousseff im Jahr 2009 ist nun ein deutlicher Auf-
bruch im sozialen Wohnungsbau in Brasilien zu beob-
achten (Amore et al., 2015; Marques und Rodrigues, 
2013). Ziel des MCMV-Programms war die Errich-
tung von 1 Mio. Wohneinheiten in einer ersten Phase 
(2009–2011), was auch weitgehend erfüllt wurde; 
sowie die Errichtung von weiteren 2 Mio. Wohnein-
heiten in einer zweiten Programmphase zwischen 2011 
und 2014 (Amore et al., 2015:  19). Nach einer langen 
Phase des Stillstands hat also der öffentlich betrie-
bene soziale Wohnungsbau wieder ein deutliches Profil 
erhalten, wobei die Neuerungen vor allem in der Pla-
nung, Finanzierung und Umsetzung des Programms mit 
einer insgesamt beachtlichen Effizienz zu liegen schei-
nen (Amore et al., 2015). Ein generelles Problem auch 
des MCMV-Programms scheint jedoch darin zu beste-
hen, dass aufgrund der Finanzierungsmechanismen die 
eigentlich bedürftigeren Zielgruppen (Einkommens-
gruppen bis zu drei Mindestlöhnen) nur bedingt von 
dem Großprogramm profitieren konnten. 

5.8.3.5	
Kommunale Wohnraumpolitik
Für die Munizipien der RMSP und die Kernstadt sind 
heutzutage insbesondere zwei bundesstaatliche bzw. 
kommunale Wohnbauinstitutionen zuständig: die 
Gesellschaft für Wohnraum- und Stadtentwicklung 
sowie die Metropolitane Gesellschaft für Wohnraum-
versorgung in São Paulo (Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo – COHAB-SP). Politische Leitli-
nie der kommunalen Wohnungsbaupolitik ist der Plano 
Municipal de Habitação (PMH), der von der Secretaria 
Municipal de Habitação (SEHAB) zuletzt im Jahr 2009 
mit einer fünfzehnjährigen Gültigkeit bis 2024 vorge-
legt wurde (PMSP, 2010). Innovativ am PMH von 2009 
war insbesondere die stärkere Kopplung der Wohn-
raum- mit der Umwelt- und Verwundbarkeitsfrage. 
Wohnen wird also zunehmend in einem sozialökologi-
schen Kontext gesehen. Hintergrund hierfür ist insbe-
sondere die problematische Entwicklung, dass immer 
mehr informelle Substandard-Wohnsiedlungen an den 
Gewässerläufen und insbesondere im Bereich der gro-
ßen Trinkwasserreservoire entstehen. Dabei handelt es 
sich in vielen Fällen um informelle Siedlungen armer 
Bevölkerungsgruppen, die aufgrund fortschreitender 
Urbanisierungstendenzen an zentraleren Standorten, 
vor allem im südwestlichen Stadtgebiet, von dort an 
die wechselseitig stark risikoexponierte Peripherie ver-
drängt wurden (Fix 2001; Martins, 2011). 

Kasten 5.8-1

Aktuelle Programme des Wohnungsbaus in São 
Paulo

Die derzeitige Regierung des Bürgermeisters Fernando Had-
dad gibt für die laufende Regierungsperiode 2013 bis 2016 
die folgenden Maßnahmen und Programme im Bereich der 
kommunalen Wohnraumpolitik als prioritär an (Secretaria 
Municipal de Habitação, o.  J.):

>> Kommunaler Wohnungsbau im engeren Sinne (ob durch 
das nationale MCMV-Programm mitfinanziert, wird nicht 
ersichtlich): Neubau von 55.000 Wohneinheiten.

>> Favela-Upgrading-Programm (Programa de Urbanização 
de Favelas): Einbeziehung von 70.000 Familien in entspre-
chende Upgrading-Maßnahmen, zu denen bauliche, infra-
strukturelle und ökologische Maßnahmen gehören.

>> Besitzrechtliches Regularisierungsprogramm (Programa de 
Regularização Fundiária): Einbeziehung von 200.000 Fami-
lien, deren rechtliche Wohnsituation geregelt und damit 
der Verbleib am aktuellen Wohnort (bzw. einem neuen Ort) 
gesichert werden soll.

>> Sanierungsprogramm der Siedlungen in Gewässerschutz-
bereichen (Programa Mananciais): Hier führt die aktuelle 
Regierung ein Programm der Vorgängerregierung explizit 

durch Beendung der ersten beiden Phasen und Einleitung 
einer dritten Phase weiter, wobei 70.000 Familien einbezo-
gen werden sollen.

Diese Programminformationen können zweifellos nur kurso-
risch die aktuell laufenden Gesamtmaßnahmen zum Woh-
nungsbau sowohl im Kernstadtbereich als auch in den übrigen 
Munizipien der RMSP beschreiben. Festzuhalten ist, dass sich 
nach Phasen einer neoliberalen Laissez-faire-Politik im 
Wohnbaubereich, die die Gräben und alltäglichen Konflikte 
zwischen formeller und informeller Stadt(produktion) deut-
lich nachvollziehbar vertieft haben, die sozial- und stadtpoli-
tischen Prioritäten wieder stärker dem zunehmend drängen-
den Problem des Defizits an menschenwürdigem Wohnraum 
zugewandt haben. Dabei wird Wohnraumpolitik nicht nur als 
sektoraler Politikansatz verstanden, sondern auch integrativ 
eingebettet in eine stärker sozialökologische Perspektive der 
Verursachung von Umweltproblemen und der Verwundbar-
keit gegenüber zunehmenden Risiken. Diesem integrativen 
Verständnis tragen auch entsprechende Kopplungen mit der 
kommunalen Infrastruktur- und Umweltpolitik, den kommu-
nalen Klimaanpassungsmechanismen und insbesondere die 
zentrale Einbindung der Wohnraumfrage in die strategische 
Stadtentwicklungsplanung Rechnung.
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5.8.4	 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen: 
Stadthygiene und kommunale Klimapolitik als 
zentrale Handlungsbereiche

5.8.4.1	
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
Die Wasserversorgung ist in São Paulo, wie in allen 
rasch wachsenden urbanen Agglomerationen, ein zent-
rales Thema (Kap. 2.3.4.2). Stadtgebiet und Metropol-
region von São Paulo liegen im Einzugsgebiet des obe-
ren Rio Tietê (Alto Tietê), einem der großen, praktisch 
den gesamten Bundesstaat durchfließenden und dem 
Rio Paraná untergeordneten Gewässersysteme. Ver-
schiedene Wasserreservoire bilden die Trinkwasser-
quellen von Stadt und Metropolregion. Stadtentwick-
lung, Wasserversorgung, Wasserqualität und Abwasse-
rentsorgung stehen in engem Zusammenhang zueinan-
der. Ein grundlegendes Problem für die Wasserqualität 
stellt die Industrie- und Gewerbedynamik in der Kern-
stadt und den Industrievororten dar. Wirtschaftswachs-
tum hatte über lange Jahre hinweg eindeutigen Vorrang 
vor Umwelt- und Gewässerschutz. Insofern gelangten – 
und gelangen immer noch – Industrieabwässer unge-
klärt in die Vorfluter und kontaminierten diese. Inzwi-
schen ist allerdings durch strenge Auflagen und auch 
regelmäßig erfolgende Emissionskontrollen die Gewäs-
serkontamination durch die Industrie deutlich rück-
läufig (Jacobi et al., 2015:  69). Die Schadstoffbelas-
tung der Gewässer geht heutzutage vorrangig auf das 
Konto der privaten Haushalte. Dabei spielt eine nicht 
zu unterschätzende Rolle, dass insbesondere die Ufer-
bereiche zahlreicher Gewässer in Kernstadt und Met-
ropolraum in Ermangelung anderer Ausweichflächen 
wichtige Expansionsgebiete des informellen Stadtaus-
baus sind. Die Risikozonen der Uferbereiche wurden 
(und werden) oftmals von Armutsgruppen aufgrund 
fehlender Alternativen mit dem Ziel des Baus infor-
meller Siedlungen (Favelas) besetzt. Allerdings erhöht 
sich mit dieser Überlebensstrategie oftmals die Ver-
wundbarkeit der Betroffenen zusätzlich (Wasserqua-
lität, Gesundheit, Überschwemmungsrisiken). Ein wei-
terer Zusammenhang zwischen Gewässerbelastung und 
Stadtentwicklung ist darin zu sehen, dass seit Beginn 
des Stadtausbaus und der großen Stadtentwicklungs-
pläne in São Paulo das Gewässersystem durch Begra-
digungen, Kanalisierungen und Verrohrungen ausge
sprochen stark verändert wurde. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass über viele Jahr-
zehnte hinweg Wasserversorgung und Gewässerschutz 
sowie Abwasserentsorgung und -klärung in São Paulo, 
wie in allen rasch wachsenden Städten in Entwick-
lungs- und Schwellenländern, nicht gleichrangig gese-

hen wurden. Versorgung hatte Priorität, sie ist politisch 
(auf den ersten Blick) deutlich besser verwertbar als ein 
Einsatz für Abwasserentsorgung und Gewässergüte.

5.8.4.2	
Abwasserklärung: ein ungelöstes Problem
Nachdem in Brasilien die Wasserfrage zunächst Ange-
legenheit der Kommunen war, erfolgte mit der Verkün-
dung des Nationalen Plans zur Abwasserbeseitigung 
(Plano Nacional de Saneamento – PLANASA) im Jahr 
1971 unter der Militärdiktatur, wie in vielen anderen 
Bereichen auch, eine Zentralisierung. Seit damals ist 
insbesondere für die unter dem Gesichtspunkt der städ-
tischen Umweltqualität entscheidende Abwasserfrage 
die bundesstaatliche Gesellschaft zur Abwasserbeseiti-
gung im Bundesstaat São Paulo (Companhia de Sane-
amento do Estado de São Paulo – SABESP) zuständig. 
Nach ihren Angaben werden derzeit 86  % der Abwässer 
im Flusseinzugsgebiet des Alto Tietê (also dem Stadt-
gebiet von São Paulo und dem Großteil der Metropol-
region) über Anschluss an die Kanalisation gesammelt 
und 65  % in den acht von der SABESP im fraglichen 
Gebiet betriebenen Kläranlagen auch gereinigt (Jacobi 
et al. 2015:  66). Über 30  % der Abwässer werden somit 
aber nach wie vor ungeklärt in Gewässer eingeleitet. 
Noch vor wenigen Jahren waren die entsprechenden 
Werte deutlich schlechter. Seit 1992 wurde mit interna-
tionaler Finanzierung durch Weltbank, IDB und japani-
sche Institutionen das Projeto Tietê als eines der großen 
Umweltprojekte Brasiliens in der Stadt und der Metro-
polregion von São Paulo umgesetzt, mit dem der Anteil 
der Abwassersammlung von 70  % auf 85  % und der der 
Klärung sogar von 24  % auf ca. 70  % erhöht werden 
konnte (Jacobi et al., 2015:  70).

5.8.4.3	
Hochwassergefährdung
Zusätzlich zur Schadstoffbelastung wird das Abflussre-
gime in Stadt und Region São Paulo durch die praktisch 
vollständige Kanalisierung der Gewässer und einen 
hohen Versiegelungsgrad, der für das Einzugsgebiet 
des Alto Tietê mit 37  % der Oberfläche angegeben wird 
(Jacobi et al., 2015:  69), stark verändert. In Zusam-
menhang mit den klimatischen Rahmenbedingungen 
stellt sich somit Hochwassergefährdung als eines der 
wichtigsten Umweltrisiken zahlreicher Gebiete dar. Als 
Reaktion wird seit Ende der 1990er Jahre der Hoch-
wasserschutz u.  a. mit Rahmenplänen für Flusseinzugs-
gebiete vorangetrieben (z.  B. mit dem Plano Diretor de 
Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê). 
Zentrale Maßnahme war bisher die Anlage von Rück-
haltebecken (piscinões). Seit einigen Jahren wird dem 
Schutz der Uferzonen der Gewässer und, soweit mög-
lich, einer Renaturierung größere Aufmerksamkeit 
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gewidmet. Auf der kommunalen Ebene wurden bei-
spielsweise mit dem Plano Diretor Estratégico (PDE) 
von 2002 als öffentliche Räume definierte Uferschutz-
zonen (parques lineares) ausgewiesen. Auch der neue 
PDE (Kasten 5.8-3) verfolgt diese Strategie weiter und 
sieht vor, sie mit partizipativen Elementen, u.  a. auch 
im Sinne der Umweltbildung, zu koppeln. Insgesamt 
können seit Beginn der 1990er Jahre auch auf bundes-
staatlicher Ebene neue Ansätze der Wasser-Governance 
beobachtet werden. So wurden im Zuge eines erstma-
ligen Wasserrahmengesetzes für den Bundesstaat São 
Paulo Flusseinzugsgebietskommissionen (Comitês de 
Bacias Hidrográficas – CBH) eingeführt und somit der 
Nexus zwischen Wasserver- bzw. -Entsorgung, Gewäs-
sergüte, Stadtentwicklung sowie Lebens- und Umwelt-
qualität auf eine politisch breitere und integrative Basis 
gestellt. Allerdings ist, wie so oft, Skepsis hinsichtlich 
der Sichtbarkeit und des Einflusses der CBHs und ande-
rer Maßnahmen der kommunalen und bundesstaatli-
chen Wasser-Governance angebracht.

5.8.4.4	
Müllsammlung und Müllentsorgung 
Die Sammlung, Lagerung, Entsorgung und das Recyc-
ling von Müll sind ein weiterer zentraler Problembereich 
der Stadthygiene und der städtischen Umweltqualität 
(Kap. 2.3.4.3). Nach der brasilianischen Gesetzgebung 
sind die Kommunen für die Sammlung bzw. Lagerung 
und Entsorgung des Hausmülls zuständig. Müllrecyc-
ling wird dagegen als gewerblich-industrielle Aktivi-
tät privater Initiative überlassen. Mit der Einführung 
einer nationalen Politik zum Müllsektor (Política Naci-
onal de Resíduos Sólidos – PNRS) im Jahr 2010 wurden 
Getrenntmüllsammlung und ein integriertes kommu-
nales Müllmanagement zur Priorität erklärt (Besen et 
al., 2014:  259  f.). Im Zuge der PNRS sind Müllmanage-
mentpläne auf nationaler, bundesstaatlicher und kom-
munaler bzw. regionaler Ebene zu erstellen. Sie sollen 
dem ehrgeizigen Ziel einer Reduzierung der auf Depo-
nien verbrachten Müllmengen um 45  % bis zum Jahr 
2031 dienen. Dies ist nur mit erheblichen Anstrengun-
gen zur Getrenntmüllsammlung und zum Recycling zu 
erreichen. Hierfür sehen die entsprechenden Pläne vor 
allem eine stärkere Inklusion der informellen Recycling-
materialsammler (catadores) vor. Erhebungen aus dem 
Jahr 2008 zeigen, dass bereits fast 1.000 Gemeinden in 
Brasilien (das entsprach damals 18  % aller Gemeinden) 
Getrenntmüllsammlung betreiben, zwei Drittel davon 
unter Einbeziehung organisierter Recyclingmaterial-
sammler (Besen et al., 2014:  260). Schätzungen gehen 
von mehr als 500.000 Recyclingmaterialsammlern in 
ganz Brasilien aus, ca. 10  % von ihnen sollen in landes-
weit mehr als 1.000 Kooperativen oder Assoziationen 
organisiert sein. Ungefähr 20  % aller catadores sind im 

Bundesstaat São Paulo tätig (Besen et al., 2014:  264  f.). 
Im Sinne der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Inklusion ist es entscheidend, dass die zumeist infor-
melle Tätigkeit des Müllsammelns und Mülltrennens 
Anerkennung findet. Dabei ist die Frage der Formali-
sierung und Organisation im Müllsektor hinsichtlich der 
sozialen Wirkung hoch problematisch und kontrovers.

Im Jahr 2013 wurden nach Angaben der Umwelt-
behörde des Bundesstaates São Paulo täglich 21.000 t 
Müll in allen Munizipien der Metropolregion São Paulo 
gesammelt, 61  % davon in der Kernstadt. 30 der 39 
Munizipien der RMSP führen Getrenntmüllsammlung 
durch, 28 bedienen sich dabei der Dienstleistungen 
von in Kooperativen oder Assoziationen organisierten 
Recyclingmaterialsammlern (Besen et al., 2014:  266). 
Allerdings umfasst die Getrenntmüllsammlung nur 
einen verschwindend geringen Anteil am gesamten 
eingesammelten Müllaufkommen. Für die RMSP liegt 
der Anteil der Mülltrennung bei gerade einmal 3,8  %, 
die restlichen 96  % landen auf den Mülldeponien. Für 
die Kernstadt belief sich der Anteil der Mülltrennung 
sogar nur auf 1,7  % der insgesamt fast 13.000 t täg-
lich gesammelten Mülls (Besen et al., 2014:  267). Auch 
wenn Getrenntmüllsammlung und die damit begonnene 
Recyclingwertschöpfungskette mengenmäßig noch 
eine sehr geringe Rolle im Paulistaner kommunalen 
Müllmanagement spielen, so zeigt doch die mittlerweile 
fast allgegenwärtige Integration der catadores, ihrer 
Kooperativen und Assoziationen einen bewussteren 
Umgang mit der Müllentsorgung und ihren sozialöko-
logischen Implikationen. Für die Zukunft ist es wichtig, 
die Müllproblematik noch stärker in einem ganzheitli-
chen Zusammenhang von Stadthygiene, Umwelt- und 
Lebensqualität sowie wirtschaftlichen Überlebensstra-
tegien zu sehen. Stärker als bisher ist dabei u.  a. ange-
sichts der Praxis der Müllverbrennung oder der Emis-
sionen von Deponiegasen aus den zahlreichen Müll-
deponien der Nexus zum kommunalen Klimaschutz zu 
sehen. Eine entsprechende Entlohnung von Dienstleis-
tungen der Recyclingmaterialsammler sind auf natio-
naler Ebene und in einigen Bundesstaaten im Gespräch 
(Besen et al., 2014:  265).

5.8.4.5	
Von der nationalen zur kommunalen Klimapolitik
Brasilien hat vor einigen Jahren Grundzüge einer nati-
onalen Klimapolitik implementiert. 2009 wurde ein 
nationales Gesetz zum Klimawandel verkündet (Kas-
ten 5.8‑2), in dem Prinzipien, Ziele und Institutio-
nen einer nationalen Klimapolitik definiert werden. 
Im Sinne der Konkretisierung und Ausführungsbe-
stimmungen ist im Jahr 2015 seitens des Umweltmi-
nisteriums ein Nationaler Plan zur Anpassung an den 
Klimawandel (Plano Nacional de Adaptação à Muda-
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nça do Clima – PNA) in Arbeit, in dem Maßnahmen 
zu den wesentlichen Themenbereichen Energie, Küs-
tenschutz, Wasserressourcen, Naturgefahren, Ernäh-
rungssicherheit, Ökosysteme, Städte, Transport und 
Logistik, Industrie sowie Gesundheit formuliert und 
mit den bereits implementierten sektoralen Program-
men und Maßnahmenpaketen abgestimmt werden sol-
len. Wie in anderen Bereichen „dekliniert“ sich die 
Klimapolitik bis auf die kommunale Ebene hinunter. 
Die Stadt São Paulo ist hierbei durchaus ein Vorreiter. 
Ebenfalls im Jahr 2009 erließen Stadtparlament und 
Bürgermeister ein Kommunales Gesetz zum Klimawan-
del (Lei 14.933/2009) und implementierten auf sei-
ner Basis ein Komitee des Klimawandels und der öko-
logischen Ökonomie (Comitê de Mudança do Clima e 
Ecoeconomia), das, unter Federführung des kommuna-
len Umwelt- und Grünflächendezernats (Secretaria do 
Verde e do Meio Ambiente – SVMA), von Vertretern 
unterschiedlicher Stadtdezernate sowie von weiteren 
öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Organisationen 
und von Vertretern der privaten Wirtschaft beschickt 
wird und die Koordinierung, Vermittlung und Imple-
mentierung einer kommunalen Klimapolitik unterstüt-
zen soll. Gleichzeitig beteiligt sich São Paulo in interna-
tionalen Klimanetzwerken. Seit der Gründung im Jahr 
2005, ist São Paulo Mitglied der C40 Cities Climate Lea-
dership Group. 

Das kommunale Gesetz zum Klimawandel sieht 
eine regelmäßige, in Fünf-Jahres-Schritten erfol-
gende Inventur der Treibhausgasemissionen der Stadt 
São Paulo vor. Im November 2013 wurde eine ent-
sprechende Inventur für die Jahre 2003 bis 2009 mit 
Aktualisierungen in den Bereichen Energie und Abfall 

vorgelegt (PMSP und SVMA, 2013). Für das Basisjahr 
2003 wurde dabei unter Anwendung der vom IPCC im 
Jahr 2006 aktualisierten Methodik ein Gesamtwert der 
Treibhausgasemissionen São Paulos in Höhe von 15,3 
Mio. t CO2eq ermittelt. Der entsprechende Gesamt-
wert für 2009 beträgt nach dieser Inventur 15,1 Mio. t 
CO2eq (PMSP und SVMA, 2013:  8), ist also im Verlauf 
der 2000er Jahre relativ gleich geblieben. Hinsichtlich 
der Emissionsquellen dominiert mit 82  % bei weitem 
der Bereich Energie, also insbesondere die Verbrennung 
von Treibstoffen, gefolgt vom Abfallbereich (d.h. der 
Abfallbehandlung bzw. -deponie) mit 16  %, die übri-
gen 2  % beziehen sich auf die Bereiche Landwirtschaft/
Landnutzung (Agriculture, Forestry and Other Land 
Use – AFOLU) und industrielle Produktionsprozesse 
(Industrial Processes and Product Use – IPPU) (PMSP 
und SVMA, 2013:  9). Die Aktualisierung der Emissions-
werte für 2010 und 2011 ergab mit 16,1 bzw. 16,4 Mio. 
t CO2eq höhere Werte als in den Jahren zuvor, die vor 
allem auf die Emissionsquelle Energie zurückgeführt 
werden können. Als Erklärung hierfür werden Ände-
rungen im Energiesektor, insbesondere die Inbetrieb-
nahme von Wärmekraftwerken, angeführt (PMSP und 
SVMA, 2013:  13  f.). 

5.8.4.6	
Folgen des Klimawandels
In São Paulo ist als Folge des Klimawandels ein Tempe-
raturanstieg sowie vor allem eine Zunahme der Stark
regenereignisse zu erwarten (Nobre et al., 2010). Für 
den Zeitraum 2070–2100 wird eine durchschnittli-
che Erhöhung der Temperaturen um 2–3  °C prognosti-
ziert, womit eine Verdopplung der Tage mit Starkregen 

Kasten 5.8-2

Prinzipien und Zielsetzungen des kommunalen 
Paulistaner Gesetzes zum Klimawandel

Prinzipien und Zielsetzungen des kommunalen Paulistaner 
Gesetzes zum Klimawandel sind u.  a.:

>> Die Förderung regenerativer Energien und begleitend die 
graduelle Substitution fossiler Brennstoffe;

>> die Anwendung von Mitigations- und Anpassungskriterien 
auf Stadtplanung und Bauvorschriften;

>> die Priorisierung des ÖPNV gegenüber dem motorisierten 
Individualverkehr (MIV);

>> die Formulierung und Implementierung von Maßnahmen 
des sparsamen Umgangs mit der Ressource Wasser;

>> die Förderung des städtischen Grüns (vor allem auch in 
Gebieten des Sozialen Wohnungsbaus), die Vermeidung 
von Bodenversiegelung und die Förderung des Hochwas-
serschutzes;

>> das Bekenntnis zum Leitbild der kompakten Stadt;
>> die Respektierung bzw. Wiederherstellung der gesetzlich 

vorgeschriebenen Schutzgebiete (Áreas de Preservação 
Permanente – APP) entlang von Gewässern.

Wie aus der voranstehenden Auflistung ersichtlich, sind die 
im Gesetz zum Klimawandel genannten Handlungsfelder, 
Prinzipien und Zielsetzungen die, die auch in den gültigen 
Stadtentwicklungsplänen und -leitbildern, insbesondere im 
Plano Diretor Estratégico, im Sinne des Gesamtziels einer 
nachhaltigen, sozial gerechten und ökologisch tragfähigen 
Stadtentwicklung formuliert werden. Spezifisch sind die in 
den Art. 24 bis 27 des kommunalen Gesetzes zum Klimawan-
del vorgeschriebenen Berichts- und Dokumentationspflich-
ten, insbesondere eine alle fünf Jahre zu erstellende Inventur 
über die von São Paulo ausgehenden anthropogenen Treib-
hausgasemissionen. Besondere Command-and-control-Maß-
nahmen ergeben sich beispielsweise aus dem Art. 28 des 
Gesetzes, der die in jedem Fall gesetzlich vorgeschriebene 
Umweltlizensierung bei den Unternehmungen, die mit signi-
fikanten Treibhausgasemissionen verbunden sind, von der 
Vorlage spezifischer Pläne zur Mitigation entsprechender 
Emissionen und zu konkreten Kompensationsmaßnahmen 
abhängig macht.
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(über 10 mm pro Tag) in der Stadt São Paulo verbunden 
sein kann (Nobre et al., 2010). Folgen des Klimawan-
dels werden insbesondere die Zunahme von Überflu-
tungsrisiken, und Hochwässern und dadurch ausgelös-
ten Hangrutschungen sein. Entsprechende Ereignisse 
haben sich in Südost- und Südbrasilien in den letz-
ten Jahren immer stärker gehäuft; auch São Paulo war 
immer wieder betroffen. Die Hauptleidtragenden ist 
die Armutsbevölkerung, die ihre prekären Behausun-
gen überproportional in besonderen Risikogebieten, 
wie in Hangbereichen oder an Gewässerläufen, errich-
ten. São Paulo wurde vergleichsweise wenig auf seine 
komplexen mikroklimatischen Verhältnisse hin unter-
sucht, etwa zum Zusammenhang zwischen Bebauungs-
muster und Wärmeinseln (Nobre et al., 2010:  10).

5.8.5	
Ansatzpunkte und Herausforderungen für die 
Transformation: Stadtentwicklungsplanung und 
metropolitane Governance

Erstmalig in Brasilien widmet die Verfassung von 1988 
Fragen der Stadt eigene Abschnitte. Dies ist einerseits 
Ergebnis der enormen Bedeutungszunahme des Ver-
städterungsphänomens in Brasilien seit den 1960er 
Jahren, in denen Brasilien den Wandel von einem rural 
geprägten zu einem mehrheitlich verstädterten Land 
vollzog. Gleichzeitig ist es andererseits aber auch inter-
pretierbar als Erfolg der Bewusstseinsbildung durch die 
nationale Stadtreformbewegung (Movimento Nacional 
da Reforma Urbana – MNRU) in den Vorbereitungs-
jahren für die neue Verfassung während des Redemo-
kratisierungsprozesses nach 1984. So sind, neben der 
Betonung der Sozialverpflichtung des städtischen Pri-
vateigentums, nach Art. 182 der Verfassung alle Städte 
über 20.000 Einwohner zur Erarbeitung, Anwendung 
und Überprüfung eines Masterplans zur Stadtentwick-
lung (Plano Diretor) verpflichtet. Dies gilt auch für São 
Paulo.

5.8.5.1	
Ein neuer strategischer Masterplan zur 
Stadtentwicklung
Bis 2014 war der im Jahr 2002 unter der Stadtregie-
rung von Martha Suplicy, einer Vertreterin der pro-
gressiven Arbeiterpartei PT (Partido dos Trabalhado-
res), erlassene Strategische Masterplan (Plano Diretor 
Estratégico – PDE) in Kraft. Er hatte zwei konservative 
Regierungen überdauert. Mit Amtsantritt des erneut 
von der progressiven Arbeiterpartei PT gestellten Bür-
germeisters Fernando Haddad zu Jahresbeginn 2013 
begann auf breiter partizipativer Basis die Erarbeitung 
eines neuen strategischen Masterplans, der 2014 als 

kommunales Gesetz Nr. 16.050 (Plano Diretor Estraté-
gico do Município de São Paulo) erlassen wurde (PMSP, 
2014). Der PDE ist das wichtigste politische Dokument 
zu den Herausforderungen, Perspektiven und Leitlinien 
der Stadtentwicklung und Stadtpolitik (Kasten 5.8-3). 

Die Wirksamkeit der Richtlinien und Instrumente 
zur Steuerung und Planung der Stadtentwicklung hängt 
entscheidend vom politischen Willen der verantwortli-
chen Entscheidungsträger ab. Gerade in Brasilien lässt 
sich in vielen Fällen beobachten, dass bei politischen 
Richtungswechseln in der Stadtregierung geltende 
Rahmenrichtlinien zwar oftmals weiterhin bestehen, 
aber bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen aus 
politischen Opportunitätsgründen umgangen werden 
oder zumindest in ihrer Wirkung abgeschwächt, bzw. 
durch spezifische Ausführungsbestimmungen neu aus-
gerichtet werden. Kommunalpolitische Kontinuität ist 
wesentliche Voraussetzung für die Dauerhaftigkeit und 
Wirksamkeit von ohnehin langfristig ausgerichteten 
Prinzipien und Maßnahmen der Stadtentwicklungspo-
litik. Dies zeigt eine Vielzahl von brasilianischen Good-
practice-Beispielen: die Erfahrungen in der „Ökologi-
schen Hauptstadt“ Curitiba oder auch in Porto Alegre, 
der Geburtsstätte des Bürgerbeteiligungshaushalts 
(Kasten 2.5-4). In den vergangenen Jahren hat es in 
São Paulo eine solche Kontinuität nicht gegeben.

5.8.5.2	
„Recht auf Stadt“ und Prioritäten der 
Stadtentwicklungsplanung
In den zehn großen Aufgabenbereichen oder Hand-
lungsfeldern des PDE finden sich wesentliche Ele-
mente eines kritischen Stadtdiskurses zum Recht auf 
Stadt (Kasten 5.8-3). In Brasilien stand insbesondere 
die Nationale Stadtreformbewegung MNRU für die-
sen Diskurs Pate, die nicht zuletzt von namhaften Ver-
treterinnen der akademischen, zivilgesellschaftlichen 
und politischen Debatten um Stadtpolitik und Stadt-
planung in São Paulo geprägt wurde (z.  B. Raquel Rol-
nik, Ermínia Maricato, Nabil Bonduki und andere 
mehr). Es geht primär um das Recht auf Stadt, d.  h. um 
eine Stadtentwicklung, in der beispielsweise die Sozi-
alverpflichtung des städtischen Privateigentums ernst 
genommen wird, und bei der die Gewährleistung des 
Grundrechts auf Wohnen prioritär ist. Des Weiteren 
geht es um eine Stadtpolitik, die sozialräumliche Dis-
paritäten abbauen, ungleiche Verwundbarkeiten der 
sozialen Akteure berücksichtigen und Lösungsmecha-
nismen für sozialökologische Probleme und Konflikte 
ermöglichen soll (Kasten 3.5-1). Vorrangige Bedeu-
tung erhalten also die Handlungsbereiche Wohnraum, 
Versorgung mit vor allem stadthygienischen Basisinf-
rastrukturen, Mobilität und Umweltqualität. Als städ-
tebauliche „Leitbilder“ lassen sich im gültigen PDE die 
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Leitbilder der kompakten Stadt, der Dichte und vor 
allem der Nutzungsmischung sowie der kurzen Wege 
und dezentralen Versorgung wiedererkennen. Beson-
dere Bedeutung sollen Partizipationsmechanismen auf 
unterschiedlichen Maßstabsebenen erhalten. Orien-
tierungen an grundlegenden Prinzipien einer sozialen 
und nachhaltigen Stadt sind offensichtlich. Zur Umset-
zung dieser Prinzipien und entsprechenden planeri-
schen Aufgaben stellt das nach langjährigen kontro-
versen Debatten im Jahr 2001 erlassene brasilianische 
Stadtgesetz (Estatuto da Cidade) eine Vielzahl innova-
tiver Instrumente zur Verfügung, auf die der Paulista-
ner PDE zurückgreifen möchte (Kästen 4.3-5, 5.8-3). 
Hierzu zählen u.  a. die „Sozialisierung“ von Gewinnen 
aus der Stadtproduktion, die Ausweisung und Realisie-
rung von Prioritätsgebieten des Sozialen Wohnungs-
baus (Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS), die 
Verbesserung städtischer Mobilität und Stadtteilquali-
tät sowie eine stärkere Steuerung des Stadtwachstums 
entlang der bestehenden ÖPNV-Achsen. Zudem sollen 
prioritäre Stadterneuerungszonen entstehen, für die 
Projekte städtebaulicher Intervention gemeinsam mit 
der Zivilgesellschaft erarbeitet werden sollen. Außer-
dem sollen wirtschaftliche und sozialökologische Fra-
gen sowie der Denkmalschutz in der räumlichen Gestal-
tung stärker berücksichtigt werden. 

5.8.5.3	
Planung für die Metropolregion: Das neue Estuato 
da Metrópole
Vor allem im Kontext der Planung, Steuerung und Koor-
dination künftiger Stadtentwicklung stößt eine an den 
Grenzen der Kernstadt São Paulo endende Politik rasch 
auch an die Grenzen ihrer Wirkung und Sinnhaftigkeit. 
Dem Zusammenwachsen der Kernstädte mit den in den 
letzten Jahren fast überall stärker wachsenden peri-
urbanen Munizipien hat man in Brasilien bereits unter 
der Militärdiktatur in den 1970er Jahren durch Einrich-
tung der Regiões Metropolitanas (Metropolregionen) 
versucht Rechnung zu tragen. Zudem wurde 1973 
auch die Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 
eingerichtet, die heute den ungefähr aus 20 Mio. Ein-
wohnern in 39 Munizipien bestehenden Metropolraum 
umfasst, in dem Kernstadt und peri-urbane Munizipien 
baulich, verkehrstechnisch sowie funktional unmittel-
bar ineinander übergehen. Allerdings haben die für die-
sen Metropolraum geschaffenen Governance-Struktu-
ren keine über Dokumentation und Analyse und allen-
falls vergleichsweise unverbindliche Rahmenplanungen 
hinausgehende Wirkung erzielen können. Entspre-
chend ist die bereits 1975 auf zentralstaatliche Initi-
ative eingerichtete und für die RMSP zuständige Ins-
titution EMPLASA (Empresa Paulista de Planejamento 
Metropolitano SA) in den letzten Jahren eher als eine 

vergleichsweise schwache Institution zu bezeichnen 
gewesen. Allerdings ist in jüngster Zeit die Thematik 
der Governance für die Metropolräume wieder deut-
lich stärker in den Fokus des Interesses gerückt. Mit 
der Verfassung von 1988 ist die Zuständigkeit der Aus-
weisung überörtlicher Metropolregionen auf die Bun-
desstaaten übergegangen. Durch die massive Stadtex-
pansion ins Umland über die Kernstädte hinaus, haben 
viele Bundesstaaten von der Möglichkeit der Auswei-
sung von Metropolregionen und Agglomerationsräu-
men (Aglomerações Urbanas) Gebrauch gemacht. Von 
den ursprünglich neun Metropolregionen der 1970er 
Jahre hat sich ihre Gesamtzahl in Brasilien inzwischen 
auf über 60 erhöht, ohne dass dadurch die Wirksamkeit 
dieses Governance-Formats deutlich gesteigert worden 
wäre. Seit 2004 wird als Ausführungsgesetz zu den ent-
sprechenden Verfassungsartikeln von 1988 in Brasilien 
über ein Rahmengesetz für Metropolregionen – ana-
log zum seit 2001 bestehenden Stadtgesetz – beraten. 
Im Januar 2015 ist schließlich das so genannte Estatuto 
da Metrópole als nationales Metropolengesetz erlassen 
worden, das nun endlich Rahmenbedingungen für die 
durch die Bundesstaaten eingerichteten Metropolregio-
nen und Agglomerationsräume schaffen soll. Insgesamt 
sind im Laufe der Beratungen zahlreiche Vorschläge zur 
Stärkung der institutionalisierten metropolitanen Steu-
erung und Koordinierung zurückgenommen oder abge-
schwächt worden, so dass das Estatuto da Metrópole als 
vergleichsweise „weiches“ Gesetz zu interpretieren ist. 
Seine Implementierung hat gerade erst begonnen und 
eine Beurteilung seiner Wirkmöglichkeiten steht noch 
aus. Wesentliches Grundprinzip des Estatuto da Metró-
pole ist die Anwendung einer so genannten Governança 
Interfederativa, einer gemeinsamen interinstitutionel-
len Governance, bei der Gemeinschaftsinteressen des 
gesamten Metropolraumes Vorrang gegenüber lokalen 
Partikularinteressen haben sollen und die insgesamt 
dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung für den Met-
ropolraum dienen soll. Das vom Estatuto da Metrópole 
vorgesehene Hauptinstrument dieses Governance-For-
mates ist ein integrierter Stadtentwicklungsplan (Plano 
de Desenvolvimento Urbano Integrado) für die Metro-
polregion als Ganzes. Darüber hinaus sind koordinierte 
Sektorpläne (z.  B. für Verkehr und Stadthygiene) vor-
gesehen, ebenfalls können Munizipgrenzen überschrei-
tende Instrumente abgeleitet und angewendet werden. 
Ob sich aus diesen neuen gesetzlichen Möglichkeiten 
die zur Lösung der Probleme in den urbanen Agglome-
rationen dringend erforderliche Stärkung und Effizi-
enzsteigerung der metropolitanen Governance ergeben 
wird, bleibt allerdings abzuwarten.
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5.8.5.4	
Macrometrópole Paulista: der mega-urbane Raum
Seit einigen Jahren wird der verstädterte Raum São 
Paulo aufgrund der Expansionsprozesse und immer 
stärkeren Umlandverflechtungen deutlich über die 
RMSP hinausgehend definiert. Das „Konstrukt“ der 
Macrometrópole Paulista (MMP) setzt sich immer mehr 
in wissenschaftlichen Analysen und planerischen Visi-
onen durch (Asquino, 2010). Die MMP besteht aus der 
Kernstadt São Paulo und weiteren 172 Munizipien des 
Bundesstaats São Paulo, die in mehreren Metropolre-
gionen und Agglomerationsräumen zusammengefasst 
sind und umfasst inzwischen mehr als 30 Mio. Ein-
wohner. Die Verflechtungen im Verkehrs- und Logis-
tikbereich (Abb. 5.8-5), in der Wohnraum- und Pend-
lerproblematik, in der wirtschaftlichen Arbeitsteilung, 
aber auch im Umwelt- und Freizeitbereich sind inzwi-
schen so groß, dass man von einem wahren „Stadtland“ 
nicht nur von nationaler, sondern auch von internati-
onaler Bedeutung sprechen muss. Einen ersten Ansatz 
zur Entwicklung gemeinsamer Entwicklungshorizonte 
und Planungsleitlinien auf dieser räumlichen Aggrega-
tebene stellt der im Jahr 2013 von der EMPLASA vor-
gelegte Aktionsplan für die Macrometrópole Paulista 
(Plano de Ação da Macrometrópole Paulista 2013–2040 
– PAM) für die Jahre 2013 bis 2040 dar (EMPLASA, 
2013). Wesentliche Handlungsfelder sieht der PAM 
in folgenden Themen: Territoriale Konnektivität und 
Wettbewerbsfähigkeit, territoriale Kohäsion und inklu-
sive Verstädterung sowie metropolitane Governance 
(EMPLASA, 2013:  11; Abb. 5.8‑1). Es bleibt aber auch 
hier abzuwarten, ob der PAM tatsächlich Wirkung 
erzielen kann. Auf jeden Fall ist zu beobachten, dass 
die Notwendigkeit einer besseren Abstimmung, Koor-
dination, Integration und letztendlich Zusammenfüh-
rung der einzelnen munizipalen Stadtpolitiken in einer 
Politik und Governance-Struktur für den mega-urba-
nen Raum erkannt wurde. Allerdings ist der Weg dort-
hin vor allem auch aufgrund der politischen Kräfte-
spiele und Konflikte ein ausgesprochen steiniger. Dies 
ist aber ein weltweites Phänomen, wie u.  a. die nach 
wie vor in vielen Fällen unbefriedigende Governance in 
europäischen Metropolräumen zeigt.

5.8.6	
Fazit

Sowohl die dargestellten sektoralen Programme, die 
sich Fragen und Antworten zum sozialen Wohnungs-
bau sowie zum Umwelt- und Klimaschutz widmen, als 
auch der jüngst in Kraft getretene Masterplan für die 
gesamtstädtische Planung weisen viele Anknüpfungs-
punkte hin zu einer urbanen Transformation zur Nach-

haltigkeit auf und zeigen deutliche Synergien zwi-
schen den drei Dimensionen des normativen Kompas-
ses (Kap. 3). Die Wohnungsbauprogramme sind zwar 
in erster Linie sozialen Verbesserungen für die unter 
prekären Substandard-Wohnungen leidenden Bevöl-
kerung gewidmet (substanzielle Teilhabe), erfüllen in 
ihren Zielsetzungen allerdings gleichzeitig auch z.  T. 
dezidiert ökologische Belange, wie beispielsweise den 
Schutz der Wasserreservoirs und ihrer Quellgebiete im 
Süden der Stadt (lokale natürliche Lebensgrundlagen). 
Umgekehrt sind Umweltschutzprogramme, die primär 
ökologische Verbesserungen zur Folge haben sollen, 
integrativ ausgerichtet. Dies wird am Beispiel der Recy-
clingmaterialsammler deutlich, die aktiv in eine Recy-
clingstrategie mit eingebunden werden und die Mög-
lichkeiten ökonomischer Teilhabe verbessern. Im Stra-
tegischen Masterplan fallen unmittelbar die Bezüge 
zu den eng mit nachhaltiger Entwicklung verbunde-
nen Leitbildern der kompakten Stadt, der kurzen Wege 
und der Nutzungsmischung auf, die sich wie ein roter 
Faden durch den Masterplan von 2014 ziehen. Der bis 
2026 geltende Plan öffnet verschiedene Perspektiven 
auf eine Entwicklung, die versucht, ökologischen, sozi-
alen und ökonomischen Aspekten Rechnung zu tra-
gen. Die vorgesehene vorrangige Berücksichtigung des 
ÖPNV bietet sowohl Verbesserungen bei den Teilhabe-
chancen für die von diesen Verkehrsmitteln abhängi-
gen Bevölkerungsgruppen als auch positive Effekte für 
die Luftreinhaltung und den Klimaschutz. Noch nicht 
bebaute städtische Flächen sollen geschützt werden 
und ein breites Spektrum an Umweltdienstleitungen 

Abbildung 5.8-5
Verkehrsmix in São Paulo: Hubschrauber, PKW, Busse und 
weitere Verkehrsmittel.
Quelle: Tobias Töpfer
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Kasten 5.8-3

Handlungsfelder des Strategischen Masterplans 
von São Paulo

Im Jahr 2014 trat der neue Strategische Masterplan (Plano 
Diretor Estratégico – PDE) für São Paulo in Kraft (PMSP, 
2014). Der bis 2026 geltende Masterplan enthält folgende 
Handlungsfelder:

Gewinne aus der Stadtproduktion „sozialisieren“
Um Gewinne aus der Stadtproduktion zu „sozialisieren“, sol-
len beispielsweise Bauwerte, die über die festgelegten Basis-
koeffizienten hinaus geschaffen werden, nach dem Prinzip 
der zusätzlich geschaffenen Flächen abgeschöpft und über 
entsprechende finanzielle Abgaben des Immobiliensektors 
einem kommunalen Fonds (FUNDURB) zugeführt werden, 
aus dem Maßnahmen des sozialen Wohnungsbaus und der 
Stadtentwicklung finanziert werden sollen. Des Weiteren 
geht es darum, Leerstände zu Spekulationszwecken durch 
Baupflichten und Nutzungsvorschriften zu verhindern und als 
Durchsetzungsinstrumente hierfür eine progressive Grund-
steuer und notfalls auch Enteignung vorzusehen. Darüber 
hinaus werden spezifische Stadtbereiche, so zum Beispiel das 
Zentrum und Gebiete entlang strategischer Achsen, zu Priori-
tätsgebieten des sozialen Wohnungsbaus (Zonas Especiais de 
Interesse Social – ZEIS), Prioritätsgebieten der Stadterneue-
rung (OUCs) oder Prioritätsgebieten der Sozialverpflichtung 
des Eigentums erklärt (Kasten 4.3-5).

Recht auf menschenwürdigen Wohnraum
Ein zweites Handlungsfeld widmet sich dem Recht auf men-
schenwürdigen Wohnraum. Dabei geht es vor allem um die 
Ausweisung und Realisierung von ZEIS und um Wohnungs-
bau für die besonders Bedürftigen (Einkommensgruppen bis 
zu drei Mindestlöhnen) und die zumeist durch das Raster der 
übergeordneten Wohnbaufinanzierung des Bundes hindurch-
fallen. Darüber hinaus ist eine Solidaritätsquote vorgesehen, 
mithilfe derer ein Wertäquivalent von 10  % der Fläche bei 
städtebaulichen Großprojekten abgeschöpft und dem kom-
munalen Sozialen Wohnungsbau zugeführt werden soll.

Verbesserung städtischer Mobilität
Zur Verbesserung der städtischen Mobilität soll der ÖPNV 
ausgebaut werden, beispielsweise mittels der Realisierung 
von Infrastrukturkorridoren. 30  % der Mittel des Stadtent-
wicklungsfonds (FUNDURB) sind für den Ausbau des ÖPNV, 
für innovative Fahrrad-Konzepte sowie für Verbesserungen 
der Fußgängerbereiche (z.  B. Verbreiterung der Bürgerstei-
ge, Prioritätszonen) vorgesehen. Neuartige Verkehrssysteme 
(z.  B. multimodale Systeme, Car Sharing, dort wo möglich 
auch Flusstransport) sollen gefördert und ein kommunaler 
Plan zur städtischen Mobilität erarbeitet werden.

Verbesserung der Stadtteilqualität
Bei der Verbesserung der Stadtteilqualität geht es um Maß-
nahmen zur Erhaltung von Kleinteiligkeit und traditionellen 
Strukturen in den Quartieren, um Nutzungsmischung sowie 
um ein verbessertes Stadtteilmanagement (unter Beteiligung 
der Betroffenen). Im Zuge einer Dezentralisierung der Stadt-
entwicklungspolitik sollen entsprechende Entwicklungspläne 
auf der administrativen Ebene der Subpräfekturen und Stadt-
viertel erarbeitet werden.

Stadtwachstum entlang bestehender ÖPNV-Achsen
Das fünfte Handlungsfeld sieht eine stärkere Steuerung des 
Stadtwachstums entlang der bestehenden ÖPNV-Achsen vor. 
Dabei geht es sowohl um die Festigung der bereits beste-
henden sowie um die Ausweisung und Einrichtung neuer 
Infrastrukturachsen. Entlang dieser soll darauf geachtet 
werden, dass ausreichend öffentliche Räume vorgesehen 
sind. Dem motorisierten Individualverkehr soll keine 
Priorität eingeräumt werden. In diesem Sinne wird auf die 
Ausweisung von Parkflächen verzichtet und der bestehende 
Parkraum effizienter bewirtschaftet. Entlang der durch die 
vorgesehenen Maßnahmen gestärkten Entwicklungsachsen 
sollen Mindestquoten für Wohnraumnutzung vorgesehen 
werden, um eine Nutzungsmischung zu erhalten. 

Prioritätsräume übergeordneter metropolitaner 
Dynamik
Zur Ausweisung von Prioritätsräumen übergeordneter metro-
politaner Dynamik gehören das Stadtzentrum, Flussuferbe-
reiche (zum Beispiel entlang der Flüsse Tietê und Pinheiros) 
sowie Areale entlang sperriger Infrastrukturen (vor allem 
entlang der Eisenbahnlinien und Bahnhöfe). Diese Bereiche 
sollen als prioritäre Stadterneuerungszonen verstanden wer-
den, für die Projekte städtebaulicher Intervention gemeinsam 
mit der Zivilgesellschaft erarbeitet werden sollen.

Wirtschaftliche und wirtschaftsräumliche Entwicklung
Die wirtschaftliche und wirtschaftsräumliche Entwicklung 
der Stadt soll mit der Ausweisung von Gewerbegebieten, För-
dergebieten, Entwicklungspolen und Technologieparks sowie 
mit der besseren Vernetzung bestehender Infrastrukturen 
und Zentralitäten betrieben werden.

Umwelt
Im Handlungsfeld Umwelt und sozialökologischen Fragen wird 
erstmals das Augenmerk auf die ländlichen Gebiete“innerhalb 
des Stadtgebietes und auf deren multiple Funktionen (Pro-
duktion, Schutz, Erholung, Ökosystemdienstleistungen) 
gerichtet. Mechanismen zur Abgeltung von Umweltdienst-
leistungen sollen eingeführt werden (z.  B. in Wasserschutz-
gebieten oder zum Schutz verbliebener Waldflächen). Des 
Weiteren sollen neue Parks und Freiflächen, dabei vor allem 
auch parques lineares entlang von Fließgewässern im Sinne 
des Schutzes der Uferzonen und zum Hochwasserschutz, ein-
gerichtet und aus einem neu einzurichtenden kommunalen 
Freiflächenfonds finanziert werden. 

Denkmalschutz
Ein weiteres Handlungsfeld hat mit klassischen Themen des 
Denkmalschutzes (Gebäude- und Ensembleschutz), aber 
auch mit einem neuartigen Verständnis von kulturellen Wer-
ten und der Valorisierung von Stadtlandschaft im Sinne von 
Identitätsräumen zu tun.

Partizipation
Partizipations- und Monitoring-Mechanismen sollen auf den 
unterschiedlichsten Ebenen, von der Einrichtung eines Kom-
munalen Beirates für Stadtpolitik über eine alle drei Jahre 
abzuhaltende Stadtkonferenz bis hin zu Beiräten in Groß-
projekten der Stadterneuerung (den so genannten Operações 
Urbanas Consorciadas – OUCs, den Vorranggebieten für den 
Sozialen Wohnungsbau) etabliert werden.
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erfüllen. Auch die weiteren Handlungsfelder berück-
sichtigen nachhaltige Ziele im weitesten Sinne. Gleich-
zeitig wird von allen drei Verwaltungsebenen (natio-
nal, bundesstaatlich, kommunal) auf unterschiedliche 
Weise anerkannt, dass es Bedarf an intermunizipalen 
und intermetropolitanen Steuerungsmechanismen gibt, 
um Problemen, die in zunehmend zusammenwachsen-
den Stadtlandschaften nicht an den jeweiligen Verwal-
tungsgrenzen halt machen, begegnen zu können. 

Sowohl in der Problemerkennung als auch in der 
Entwicklung planerischer Lösungen sind also wich-
tige Schritte auf dem Weg zu einer urbanen Transfor-
mation zur Nachhaltigkeit gesetzt worden. Vor dem 
Hintergrund des normativen Kompasses könnte der 
Masterplan die Perspektive der Eigenart noch stär-
ker integrieren. So könnten beispielsweise noch nicht 
bebaute städtische Flächen neben den Umweltdienst-
leistungen auch Räume für Erholung, Bewegung und 
soziale Interaktion für die Bevölkerung zur Verfügung 
stellen. Eine aktive Beteiligung der Bevölkerung an der 
Entwicklung dieser Flächen kann die Akzeptanz und 
Nutzungshäufigkeit erhöhen.

Die Umsetzung der transformativen Schritte hängt 
in entscheidendem Maße vom politischen Willen ab. 
Wenn dieser gegeben ist, sind weitreichende Entwick-
lungen möglich. Gerade in einer lebendigen Demokra-
tie wie der São Paulos wechseln sich tendenziell pro-
gressive und tendenziell konservative Stadtregierungen 
ab. Einerseits ist dies Ausdruck lebendiger Demokra-
tie, andererseits behindert dieser wiederholte Wechsel 
Kontinuität bei der Umsetzung langfristiger Planungen. 
Eine wichtige Rolle kommt deshalb einer aktiven Zivil-
gesellschaft zu, die auch im Fall häufiger Wechsel der 
Stadtregierungen eine gewisse Kontinuität durch ihre 
Möglichkeiten der Kontrolle, des Protests sowie der 
Erhebung von Forderungen gewährleisten und ext-
reme Entwicklungen verhindern oder abmildern kann. 
Hier gilt es die Eigenart, im Sinne der Erhöhung von 
Gestaltungsautonomie und Selbstwirksamkeit, zu stär-

ken und die Konnektivität und damit die strategische 
Zusammenarbeit zivilgesellschaftlicher Akteure zu för-
dern.

Daneben spielt trotz weitreichender kommuna-
ler Autonomie die Qualität der Zusammenarbeit zwi-
schen den drei Verwaltungsebenen eine wichtige Rolle. 
Sich hier oppositionell gegenüberstehende Regierun-
gen können viele mögliche Entwicklungen behindern 
oder bremsen und die grundsätzlich wünschenswerte 
Zusammenarbeit mit anderen Kommunen in Metropol
regionen und darüber hinaus enorm erschweren. 
Umgekehrt sind im Fall von Interessenskongruenzen 
zwischen den Ebenen positive Entwicklungen in Rich-
tung einer urbanen Transformation zur Nachhaltigkeit 
möglich.

5.9
Novi Beograd: Sozialistisches Planquartier des 
20. Jahrhunderts 

Novi Beograd (deutsch: Neu-Belgrad) ist einer von 17 
Stadtbezirken Belgrads und wurde in den 1950er Jah-
ren errichtet. Die baulich-räumliche Gestalt dieser sozi-
alistischen Plansiedlung enthält, wie viele Quartiere, 
die in dieser Epoche in sozialistischen Ländern ent-
standen sind, vielfach auch Elemente des modernen 
Funktionalismusverständnisses. Im Ergebnis sind hier 
die Trennung urbaner Räume nach ihren funktionalen 
Eigenschaften und die Architektur des Kommunismus 
vereint. Dieser Stadtteil ist – aus heutiger Sicht – durch 
nicht nachhaltige Strukturen geprägt, bietet gleichzei-
tig aber auch Möglichkeiten, eine hohe Lebensquali-
tät zu verwirklichen und eine nachhaltige Infrastruk-
tur anzulegen.

Die Entwicklung Novi Beograds ist stark mit der 
Geschichte der Balkanstaaten verwoben. Die städte-
bauliche Entstehung kann in drei Phasen unterteilt wer-
den. In einer ersten Phase sollte der Stadtteil primär als 

Neuer Bebauungsplan 
Die entscheidende Ausführungsbestimmung für den Plano 
Diretor Estratégico ist der Bebauungsplan, der vereinfachend 
als Lei do Zoneamento (Zonierungs-Gesetz) bezeichnet wird 
und in dem detailliertere Vorschriften zu Bodeninwertsetzung 
und -nutzung mit Gültigkeit bis auf Parzellenebene festge-
schrieben werden. 

Sondergebiete der Stadtsanierung: OUC 
Eine besondere Rolle in der Stadtsanierung São Paulos spie-
len großflächige und langfristig angelegte Sondergebiete 
der Stadtentwicklung, -sanierung und erneuerung, die so 
genannten Operações Urbanas Consorciadas (OUCs). Bei den 
OUCs geht es in den aktuellen Diskussionen darum, Trans-

parenz und Mitsprachemöglichkeiten der Betroffenen (vom 
Gesetz her ohnehin vorgesehen) zu verbessern. Hier schlägt 
sich auch die landesweite Kritik an der Planung und Imple-
mentierung der Großvorhaben der Stadtentwicklung im 
Kontext der sportlichen Großereignisse Fußballweltmeister-
schaft 2014 und Olympische Sommerspiele 2016 nieder (de 
Carvalho und Gagliardi, 2015). 

Es scheint, dass in den jüngeren OUCs (insbesondere in 
Bairros do Tamanduateí) Prinzipien der sozialen und nachhal-
tigen Stadt Vorrang erhalten sollen, nachdem über viele Jahre 
das vergleichsweise wirkmächtige Instrument der OUCs eher 
auf Verkehr sowie Stärkung und Ausbau der zentralörtlichen 
Funktionen, vor allem im Südwesten mit seinen neuen Zent-
rumsfragmenten, konzentriert war. 
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ein administratives Zentrum für die 1945 gegründete 
Föderative Volksrepublik Jugoslawien (ab 1963 Sozi-
alistische Förderative Republik Jugoslawien) dienen. 
Ein starker Bevölkerungsanstieg im Stadtgebiet führte 
dazu, dass in den 1970er Jahren vermehrt Wohnpro-
jekte umgesetzt wurden. In dieser zweiten Phase hatte 
Novi Beograd die Funktion einer Wohnstadt. Bis zum 
Auseinanderbrechen Jugoslawiens wurde das Sied-
lungsbild Novi Beograds geprägt durch Wohnkomplexe 
und weitläufige Grünflächen. In den 1990er Jahren 
durchlief Novi Beograd die dritte große strukturelle 
Veränderung: Der Stadtteil wurde von einer Wohnstadt 
zu einem Wirtschaftszentrum transformiert. Großun-
ternehmen investierten in den Stadtteil und nutzten 
die Grünflächen als Baugrund für Bürokomplexe, Ein-
kaufs- sowie Freizeitzentren. Diese teils unkontrollierte 
Bebauung Novi Beograds wurde begünstigt durch den 
Klientelismus unter ehemaligen Mitgliedern der kom-
munistischen Herrschaftselite. Wie in anderen Städten 
Europas kam dem Thema Nachhaltigkeit auch in Novi 
Beograd in der Stadtplanung nur eine geringe Bedeu-
tung zu. 

5.9.1	
Eigenart in Novi Beograd

Während viele sozialistische Plansiedlungen (z.  B. Nova 
Huta in Polen) als Wohnorte für Arbeitskräfte neuer 
Industriestandorte angelegt wurden, wurde Novi Beo-
grad als politisches Machtzentrum und Spiegel des 
neuen sozialistischen Jugoslawien gebaut. Jugosla-
wien war ein sozialistisches Land, aber kein Ostblock-
staat und einer der Gründerstaaten der Bewegung der 
Blockfreien Staaten: „Zentrum des Aushandlungspro-
zesses zwischen sozialistischer Planung und westlichem 
Way of Life war Belgrad.“ (Münnich, 2013:  17). Dies 
zeigt sich auch im Stadtbild Novi Beograds, das einer-
seits durch die sozialistische Planungsmacht dominiert 
wird und andererseits Orte der gesellschaftlichen Ent-
faltung und Aneignung im Stadtteil beherbergt. 

5.9.1.1	
Entstehungsgeschichte von Novi Beograd 
Bereits nach dem Ersten Weltkrieg entstanden Pläne, 
das Marschland zwischen den Städten Zemun und Bel-
grad zu bebauen. Nach dem Ende der deutschen Besat-
zung Belgrads (1944) errichtete die Kommunistische 
Partei, unter der politischen und militärischen Füh-
rung Josip Broz Titos, ihr Hauptquartier im zerstör-
ten Belgrad. 1945 löste die Volksrepublik das König-
reich durch Wahlen ab. Eines der Hauptanliegen der 
Regierung war es, ethnische Konflikte einzudämmen. 
Hierfür wurde die Föderative Volksrepublik Jugoslawi-

ens in sechs Republiken unterteilt, die alle eine eigene 
Hauptstadt besaßen. Das administrative Zentrum der 
Föderation und gleichzeitig die Hauptstadt der Repu-
blik Serbien war Belgrad. Während das administrative 
Zentrum der Republik Serbien weiterhin im histori-
schen Stadtzentrum Belgrads liegen sollte, wurde das 
Marschland zwischen Zemun und Belgrad als Ort des 
administrativen Zentrums der Föderativen Volksrepu-
blik Jugoslawiens gewählt. Dort sollte ein „jugoslawi-
sches Washington DC“ entstehen (Bogdanovic, 2002). 

Die Bebauung des Marschlandes war in mehrerer 
Hinsicht symbolisch. Einerseits sollte auf dem Gebiet 
gebaut werden, auf dem zuvor deutsche Besatzer der 
NS-Diktatur ein Konzentrationslager errichtet hat-
ten. Andererseits wurde die Bebauung als Zeichen der 
Überlegenheit des Kommunismus gegenüber der Mon-
archie dargestellt, da es unter der monarchischen Herr-
schaft nicht gelungen war, das Marschland zu kulti-
vieren. Die Kolonisierung des Marschlandes wurde als 
Machtdemonstration des neugegründeten kommunisti-
schen Staates politisch inszeniert und Novi Beograd als 
erste kommunistische „Planstadt“ Jugoslawiens gefei-
ert (Kulic, 2013:  37  ff.). 

Der Entwicklung Novi Beograds genoss unter den 
damaligen politischen Entscheidungsträgern eine sehr 
hohe Priorität (Jovanovic und Ratkaj, 2014:  55), was 
eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Umset-
zung dieses ambitionierten Bauprojekts war. Gleichzeitig 
ermöglichte eine besondere Machtkonzentration dieses 
Bauprojekt, da der Staat sowohl Grundbesitzer und Auf-
traggeber als auch planende Instanz war (Polan, 2011).

Planung Novi Beograds und die Charta von Athen
Bereits in der Zwischenkriegszeit zeichnete sich eine 
architektonische Modernisierungswelle in den Balkan-
staaten ab (Babic, 2013:  32). Eine neue Generation von 
Architekten stand der CIAM-Gruppe nah (einer Bewe-
gung die sich zwischen 1928–1959 als Congrès Inter-
nationaux d’Architecture Moderne formierte) und ori-
entierte sich „an der internationalen Idee der Moderne“ 
(Münnich, 2013:  100, 113; Kasten 5.9-1). Angesichts 
hoher Urbanisierungsraten sollte der moderne Städte-
bau des 20. Jahrhunderts funktionell umgestaltet wer-
den. 

Der jugoslawische Modernismus in der Stadtarchi-
tektur wurde nach Ende des Zweiten Weltkriegs weiter-
entwickelt und prägte den Wiederaufbau. Der Einfluss 
der Charta von Athen auf die jugoslawische Stadtpla-
nung wurde durch die Offenheit der politischen Elite 
Jugoslawiens gegenüber westlichen Gesellschaften 
und dem Bruch mit der Sowjetunion 1948 begünstigt 
(Bobic, 2013:  66, 79; Le Normand, 2006:  244). 

Viele jugoslawische Architektinnen, die sich für die 
Aufgabe der urbanen Planung Novi Beograds bewar-
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ben, orientierten sich an funktionalistischen Ansät-
zen der Stadtplanung (Pantic et al., 2010:  663; Bobic, 
2013:  305). Ebenfalls wird dies in der Arbeit des Archi-
tekten Nikola Dobrovic ersichtlich, der bis 1949 als 
leitender Architekt mit der Planung Novi Beograds 
betraut und Vorsitzender des Instituts für Stadtpla-
nung Serbiens war (Münnich, 2013:  96). Er orientierte 
sich einerseits an dem Gartenstadtmodell von Ebene-
zer Howard, andererseits integrierte er die Ideen der 
Charta von Athen in die jugoslawische Moderne (Bobic, 
2013:  304  ff.; Le Normand, 2006:  246  f.). Seine Stadt-
planung postulierte eine völlige Lösung von der traditi-
onellen Bauweise der Städte, wie sie aus dem 19. Jahr-
hundert hervorgegangen war. 

Zwar erfuhr Dobrovic große Zustimmung für die 
Entwürfe der Gebäude, jedoch wurde sein stadtplane-
risches Konzept für Novi Beograd kritisiert. Umgesetzt 
wurden die wesentlichen repräsentativen Gebäude des 
Zentralkomitees der Partei und des Bundesexekutiv-
rats. Das stadtplanerische Konzept Dobrovics wurde 
nicht direkt umgesetzt und nur als „Grundlage für die 
weiteren Planungen des neuen Stadtteils“ verwendet 
(Münnich, 2013:  123; Bobic, 2013:  306; Abb. 5.9-1). 

Der auf Dobrovics stadtplanerischen Entwurf fol-
gende Generalurbanisierungsplan für Novi Beograd 
wurde von Planern ausgearbeitet, die sich stärker an 
der Charta von Athen orientierten. Andere Aspekte der 

(frühen) modernen Stadtplanung, wie die Idee der Gar-
tenstadt, traten in den Hintergrund. Der Einfluss der 
Charta von Athen verdeutlicht sich z.  B. in der Konzep-
tion des neues Zentrums von Novi Beograd (Milašinovic 
Maric, 2012:  3  ff.). 

Der Generalplan für Novi Beograd wurde jedoch 
nur in Teilen systematisch verwirklicht. Insbesondere 
verhinderten die ökonomische Schwäche und illega-
ler Wohnungsbau eine durchgängig dem Masterplan 
folgende Bebauung (Le Normand, 2006:  266; Bobic, 
2013:  306). Der Versuch staatlicher Kontrolle durch 
diese Art städtischer Architektur ließ keinen Platz für 
zivilgesellschaftliche Teilhabe und begrenzte die Entfal-
tungsmöglichkeiten städtischer Eigenart, die Bevölke-
rung konnte den urbanen Raum wenig gestalterisch prä-
gen. Das Alltagsleben war von einer Leere des öffentli-
chen Raumes geprägt, da zwischen den Wohnkomple-
xen kein Leben auf den Straßen existierte (Abb. 5.9-1, 
5.9-2). Somit entstand ein starker Kontrast zwischen 
den (idealen) Vorstellungen der Stadtplanung gemäß 
der Charta von Athen und den tatsächlichen Realisie-
rungen (Le Normand, 2006:  266).

Kasten 5.9-1

Charta von Athen 

Die Charta von Athen wurde 1943 vom französischen Archi-
tekten Le Corbusier als Manifest des modernen, funktionalen 
Städtebaus publiziert. Es basiert auf dem 4. CIAM-Kongress 
(Congrès International d’Architecture Moderne (CIAM, Inter-
nationaler Kongress für neues Bauen) von 1933 (Mumford, 
1992:  392), der dem Thema der „Funktionalen Stadt“ gewid-
met war. 

In der Charta von Athen wurden u.  a. physische Lösungen 
für die Problematik der als zu dicht, unhygienisch, verkehrs- 
und industriebelastet kritisierten (Innen-)Städte des 19./20. 
Jahrhunderts gesucht, denen private Interessen kollekti-
ven Interessen untergeordnet werden müssten (Mumford, 
1992:  392). Dabei wurden innerhalb einer hierarchischen 
Gliederung „die Funktionen festgelegt, die eine moderne 
Stadt erfüllen muss: Wohnen, Arbeiten, Erholung und Ver-
kehr“ (Mumford, 2002:  79). 

In der Charta von Athen wurden zur Ausgestaltung der 
städtebaulichen Funktionen u.  a. folgende Punkte festgehal-
ten:
1.	 Wohnbezirke sollen zentral gelegen sein. In jeder Woh-

nung muss zudem ein Minimum an Sonneneinstrahlung 
gegeben sein. Wohngebäude sollten nicht unmittelbar an 
Verkehrswegen gebaut werden, sondern vielmehr mittels 
moderner Technik als hohe, weit auseinandergelegene 

Wohnkomplexe realisiert werden, um Platz für Grünflä-
chen und Parks zu schaffen.

2.	 Bestehende zentrale und dicht besiedelte Flächen, wie 
alte Innenstädte, sollten zugunsten erholungsförderlicher 
Grünflächen umgestaltet werden. Gegebenenfalls sollten 
alte Strukturen für eine Entzerrung teilweise oder ganz 
abgerissen werden.

3.	 Verkürzung der Arbeitswegdistanzen auf ein Minimum. 
Dennoch sollten Industriebezirke von Wohnbezirken 
durch eine Pufferzone von Grünflächen und Sportplät-
zen getrennt und dabei nahe an Verkehrswegen platziert 
werden.

4.	 Die Anwendung statistischer Methoden, um Verkehrs-
wege gemäß der Geschwindigkeit unterschiedlicher 
Transportmittel zu gestalten, sollte in die Stadtentwick-
lung einbezogen werden. Straßen sollten dabei wiederum 
über puffernde Grünflächen von Wohnflächen getrennt 
werden (Mumford, 2002:  89  f.). 

Insgesamt liegt der Charta von Athen die Idee zugrunde, die 
Stadt nach den vier Funktionen, Wohnen, Arbeit, Mobilität 
und Erholung zu organisieren und zu ordnen. Dabei sollten 
lokale Anforderungen und natürliche Beschränkungen in der 
Planung berücksichtigt werden. Außerdem sollten Probleme 
der Integration von Erholungsraum und effizienter städti-
scher Mobilität in die Stadt nur durch eine Höhenausdehnung 
gelöst werden, also der Ausnutzung gewonnenen Freiraums 
durch höher gebaute Gebäude (Mumford, 2002:  90).
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5.9.1.2 	
Bauphasen Novi Beograds

Novi Beograd als administratives Zentrum
Die erste Phase der Bebauung des neuerschlosse-
nen Gebiets war von der Errichtung administrativer 
Gebäude geprägt, die eine neue kommunistische Iden-
tität symbolisieren sollten (Kulic, 2013:  40). Nach Ende 
des Zweiten Weltkriegs umfassten die Pläne für Novi 
Beograd etwa zwei Dutzend Gebäude für Ministerien 
und Parteisitz; Wohngebäude für die Zivilbevölkerung 
waren zunächst nicht vorgesehen (Blagojevic, 2004). 

Nachdem das Marschland trockengelegt worden 
war, wurde 1948 mit dem Bau des Regierungssitzes des 
Zentralkomitees, eines Präsidialgebäudes sowie eines 
Hotels für Diplomaten und Staatsgäste begonnen. Die 
Jugend- und Freiwilligenarbeit in der Entstehung Novi 
Beograds sollte identitätsstiftend wirken und zudem 
nationale Solidarität und Stärke zeigen. Jedoch waren 
die Beteiligung an den Arbeitsbrigaden vielfach nicht 
freiwillig und die Arbeitsbedingungen kritisch (Mün-
nich, 2013). 

Nachdem sich 1951 die Volksrepublik Jugoslawi-
ens für von der UdSSR unabhängig erklärte, kam es zu 
einer ersten Wirtschaftskrise, die auch zu einem Erlie-
gen der Bautätigkeiten in Novi Beograd führte (Kulic, 
2013:  40  ff.; Blagojevic, 2012:  242). Vor dem Hinter-
grund der möglichen Bedrohung durch die Sowjetunion 
begann Jugoslawien diplomatische Kontakte zu westli-
chen Mächten zu knüpfen, was einen wirtschaftlichen 
Aufschwung zur Folge hatte. 

Im Jahr 1959 begann sich die Föderative Volksre-
publik Jugoslawien zwischen der UdSSR und den USA 
so zu positionieren, dass mit beiden Blöcken friedli-
che diplomatische Beziehungen unterhalten werden 
konnten. Jugoslawien war einer der Gründerstaaten 
der Blockfreien Staaten, deren erster Gipfel in Belgrad 
stattfand (Kulic, 2013:  52). Die Öffnung nach Westen 

wirkte sich auch auf den architektonischen Stil aus. Die 
Errichtung modernistischer Gebäude wurde von den 
USA als Bruch Titos mit dem stalinistischen Russland 
angesehen. Diese Entwicklungen spiegeln sich im Stadt-
bild Novi Beograds, mit beeinflusst durch die Architek-
turausstellung des Museums of Modern Art 1956 in 
Belgrad (Kulic, 2013:  43  ff.). So wurde beispielsweise 
das 1959 fertiggestellte Gebäude des Zentralkomitees 
nach dem Vorbild amerikanischer Hochhäuser errichtet 
(Kulic, 2013:  43  ff.). 

Phase der Wohnbauprojekte 
In der ersten Stadtentwicklungsphase führte der wirt-
schaftliche Aufschwung der 1950er/60er Jahre zu 
einem raschen Anstieg der Bevölkerungszahl Belgrads. 
Neu errichtete Industrieanlagen führten zur Ansied-
lung vieler Arbeiter im Großraum Belgrad, so dass trotz 
beginnenden Wohnungsbaus eine Wohnungsnot ent-
stand. Neben den neuen Bauten in Novi Beograd ent-
standen informelle Siedlungen. Aus der Not heraus eig-
neten sich Menschen die offenen Räume Novi Beograds 
an und lebten z.  B. in Kellern, kommunalen Räumen 
oder Fahrstühlen neuer Gebäude (Münnich, 2013). 
Dies entsprach allerdings nicht dem Ideal der Stadt-
planer, eine geordnete Urbanität zu verwirklichen und 
widersprach auch den Vorstellungen der sozialistischen 
Parteielite zu einer repräsentativen Stadt für die Jugo-
slawische Republik. Deswegen versuchte die Stadtver-
waltung, gerichtlich gegen die illegale Nutzung vorzu-
gehen. Dem standen neben den informellen Siedlern 
auch die Hausräte entgegen, die nicht immer mit den 
Vorgaben der Stadtverwaltung kooperierten (Münnich, 
2013). Dieser Bevölkerungsanstieg führte dazu, dass 
schnellstmöglich großskalige Wohnbauprojekte umge-
setzt werden sollten. Dieses sollte mit den geänderten 
Stadtentwicklungsplänen der 1970er Jahre umgesetzt 
werden (Jovanovic und Ratkaj, 2014:  55). 

Ziel war es, in den als „Blokovi“ bezeichneten 
Wohnanlagen, die zwischen 5.000 und 10.000 Men-
schen Platz boten, die Grundversorgung der Bewoh-
ner innerhalb des Wohnblocks zu gewährleisten. Daher 
wurden auch Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten, 
Grundschulen, Gemeinschaftszentren, Sportanlagen 
sowie Reparaturdienste in die Wohnblöcke integriert. 
Die Wohnblöcke wurden durch weitläufige Grünanla-
gen unterbrochen. Ein weiteres Charakteristikum die-
ser Wohnanlagen war, dass Fußgänger und motorisierte 
Verkehrsteilnehmer getrennt wurden. Autos waren 
zwischen den Wohnblöcken nicht zugelassen und 
mussten in dafür vorgesehenen Tiefgaragen abgestellt 
werden (Jovanovic und Ratkaj, 2014:  55; Blagojevic, 
2012:  232). Diese Wohnblöcke sollten modernistisch-
sozialistische Gegenentwürfe zu dem bürgerlichen Alt-
Belgrad darstellen (Jovanovic und Ratkaj, 2014:  55). 

Abbildung 5.9-1
Öffentlicher Raum in Novi Beograd.
Quelle: Nate Robert/Yomadic.com
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Novi Beograds Wohnkomplexe boten damals güns-
tige und relativ moderne Wohnungen, die bei den Bür-
gern Belgrads beliebt waren, obwohl durch die schnelle 
Umsetzung Mängel am Bau oft bereits nach kürzester 
Zeit auftraten (Münnich, 2013).

Ende der 1970er Jahre war das Wohnungspro-
blem größtenteils gelöst. Allerdings wurde versäumt 
im Stadtzentrum Kultur- und Freizeitmöglichkeiten 
zu errichten, was zu einer wachsenden Kritik an der 
funktionalistischen Stadtplanung führte (Blagojevic, 
2012:  245  f.). Ebenfalls gab es in Novi Beograd nur 
wenige Arbeitsplätze, so dass 60  % der arbeitenden 
Bevölkerung täglich nach Alt-Belgrad zur Arbeit pen-
deln mussten. 

Die zweite Stadtentwicklungsphase war geprägt 
vom Zerfall der Föderativen Volksrepublik Jugosla-
wien Anfang der 1990er Jahre. Das neue Staatsober-
haupt der Republik Serbien, Slobodan Milosevic, ver-
suchte sich die Unterstützung der Mittelschicht durch 
die Privatisierung von Wohnraum zu sichern (Mojo-
vic, 2006). Zur Zeit der politischen und ökonomi-
schen Krise, geprägt durch die Jugoslawienkriege und 
die Auflösung der Sozialistischen Föderativen Repub-
lik Jugoslawien, sollten wirtschaftlicher Aufschwung 
und eine Verbesserung des Lebensstandards sugge-
riert werden (Mojovic, 2006). So konnten z.  B. staat-
liche Wohnungen für ein Drittel des Marktwertes von 
den Mietern gekauft werden. Das hatte zur Folge, dass 
sich 1993 von den ehemals 90  % nur noch zwei bis fünf 
Prozent der Wohnungen in öffentlichem Besitz befan-
den (Waley, 2011:  221; Blagojevic, 2012:  232). Gleich-
zeitig eigneten sich im Zuge der Privatisierung ehema-
lige Parteimitglieder und der Partei nahestehende Eli-
ten hochwertige Häuser und Grundstücke in Belgrad an 
(Doder, 1993; Ramet, 2005). Die spontane und schlecht 
organisierte Privatisierung führte dazu, dass langfris-
tige Staatseinnahmen durch Mieten wegfielen. Neben 
der sich verschlechternden ökonomischen Lage des 

Landes, kam es zu einem Anwachsen nationalistischer 
Strömungen, die letztlich zu militärischen Auseinander-
setzungen führten. 

Mit dem Kriegsende im Jahr 2000 begann die dritte 
Stadtentwicklungsphase. Die Privatisierungen, die 
bereits vor dem militärischen Konflikt begonnen hat-
ten, wurden fortgesetzt. In dieser Phase öffnete sich 
Novi Beograd ausländischen Großinvestoren, die den 
Stadtteil zunehmend als zentralen Standort für die wirt-
schaftliche Entwicklung Südosteuropas ausmachten. 
Anfang der 2000er Jahre wurden investorenfreundli-
che Gesetze verabschiedet, die zum Wiedererstarken 
der Wirtschaft führen und positive Auswirkungen auf 
den angestrebten EU-Beitritt haben sollten. Belgrad 
sollte zu einer europäischen Metropole werden (Jova-
novic und Ratkaj, 2014:  57). Aus der Wohnstadt wurde 
ein florierendes Wirtschaftszentrum mit großflächi-
gen Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten. Für deren 
Errichtung wurden jedoch vorwiegend die Grünflächen 
genutzt, die ursprünglich der Erholung der Bewohner 
der Wohnblocks dienten. Auch multinationale Unter-
nehmen errichteten auf diesen Freiflächen ihre Regio-
nalbüros. Während solche Gebäudekomplexe in histo-
risch gewachsenen Städten oft aufgrund von Platzman-
gel an Ausfallstraßen errichtet werden, bot Novi Beo-
grad die Möglichkeit, diese inmitten von Wohngebieten 
zu erbauen (Jovanovic und Ratkaj, 2014:  60). Hierbei 
wurden vor allem die ökonomischen Interessen von 
Großinvestoren, und weniger die Interessen der Bevöl-
kerung berücksichtigt (Maric et al., 2010:  47). Kritische 
Stadtplaner gehen davon aus, dass die noch verblie-
benen Grünflächen bewahrt werden müssen, da sie zu 
einer Verbesserung der Lebensverhältnisse beitragen 
(Maric et al., 2010:  51). Die großen Investitionen in 
Novi Beograd führten aber auch zu einer Verdopplung 
der Arbeitsplätze zwischen 2002 und 2011. Im Gegen-
satz dazu halbierte sich die Anzahl der Arbeitsplätze in 
Alt-Belgrad zwischen 2002 und 2013 (Jovanovic und 
Ratkaj, 2014:  58  ff.). 

Novi Beograd im Gefüge der serbischen Hauptstadt
Heute ist Novi Beograd mit knapp 218.000 Einwohnern 
der größte der 17 Stadtbezirke Belgrads (Statistical 
Office of the Republic of Serbia, 2011). Belgrad ist mit 
1,16 Mio. Einwohnern die Metropole Serbiens. Mit gro-
ßem Abstand folgt Novi Sad, die mit etwa 221.000 Ein-
wohnern zweitgrößte Stadt des Landes ist. Nur drei 
weitere Städte neben Belgrad und Novi Sad in Ser-
bien haben mehr als 100.000 Einwohner (UN-Habitat, 
2013f). Diese zentralistische Urbanisierung ist charak-
teristisch für die südosteuropäischen Länder, die sich 
von einem sozialistischen politischen Regime und der 
damit einhergehenden Zentralplanung hin zu einer 
freien Marktwirtschaft entwickeln. 

Abbildung 5.9-2
Wohnblöcke und öffentliche Einrichtungen in Novi Beograd.
Quelle: Nate Robert/Yomadic.com
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Belgrad dominiert ebenfalls die nationale Ökonomie. 
So befinden sich in der Stadt knapp 40  % aller Arbeits-
plätze und Unternehmen (UN-Habitat, 2013f), wovon 
sich ein Großteil inzwischen in Novi Beograd konzen-
triert. Diese starke Konzentration von Bevölkerung, 
Investitionen und Arbeitsplätzen auf eine einzelne 
Stadt wird als problematisch für die gesamtökonomi-
sche Entwicklung des Landes angesehen (UN-Habitat 
2013f), da aus kleineren Städten Humankapital und 
Unternehmen abwandern und diese Städte somit oft 
stagnieren oder verfallen. Oft werden im Zuge einer 
solchen Rückbildung auch die Verkehrswege dezimiert 
(z.  B. Anbindung an öffentlichen Regionalverkehr), was 
zu einer weiteren Peripherisierung des Hinterlands füh-
ren kann. Ebenfalls begünstigt die zentralistische Urba-
nisierung ökonomische Disparitäten innerhalb des Lan-
des. Eine polyzentrische Ausgestaltung mehrerer urba-
ner Knotenpunkte würde hingegen eine Integration 
in ökonomische Netzwerke Europas und der Region 
erleichtern (UN-Habitat, 2013f). 

5.9.2	
Teilhabe in Novi Beograd

5.9.2.1 	
Politische Teilhabe und städtische Korruption
1990 wurden in Jugoslawien die ersten freien Wah-
len abgehalten. In Serbien konnten sich allerdings die 
nationalistisch „gewandelten“ Kommunisten behaup-
ten. Dieser durch Wahlen legitimierte Autoritarismus 
konnte erst nach dem Fall Milosevics (2000) abge-
schwächt werden. Es kam zu einer stetigen Demokra-
tisierung des Landes, wobei die Folgen des Einpartei-
ensystems weiterhin sichtbar sind. Serbien kann heute 
als Partitokratie bezeichnet werden, in der politische 
Parteien den öffentlichen Sektor, die Wirtschaft und 
die politische Entscheidungsfindung dominieren. Auch 
der World Wide Governance Indicator (2014) bezeich-
net das politische System Serbiens als schwache Demo-
kratie. Bezogen auf Verantwortlichkeit und Transpa-
renz erreichte Serbien einen Wert von 0.29 (auf einer 
Skala von -2.5–2.5; Damnjanovic, 2015:  4  ff.). Dies 
führt dazu, dass die Belegung öffentlicher Stellen sehr 
anfällig ist für Klientelismus und Patronage. Auch die 
Bestechung von Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes 
treten nach UNODC in Belgrad prozentual häufiger auf 
als im Landesdurchschnitt (UNODC, 2011). 21  % der 
Bevölkerung Belgrads werten Korruption als das wich-
tigste Problem in Serbien (UNODC, 2011). Die Belgrader 
Stadtverwaltung wird aus Sicht der Bewohner oftmals 
als Enklave wahrgenommen und zeichnet sich zudem 
durch mangelnde Rechenschaftspflicht gegenüber den 

Stadtbürgern aus. Dies zeigt sich z.  B. bei der Durchset-
zung von neuen Großprojekten gegen den Widerstand 
der Stadtbevölkerung. Diese werden oft mit korrup-
ten Entscheidungsprozessen in Verbindung gebracht. 
So gab es z.  B. Widerstand aus der Bevölkerung gegen 
die „Belgrade Waterfront“, ein von einem Investor aus 
den Vereinigten Arabischen Emiraten initiiertes Stadt-
entwicklungsprojekt am gegenüberliegenden Save Ufer 
mit einem Investitionsvolumen von etwa 150 Mio. € 
(Wright, 2015). Die Bewohner Belgrads wurden nicht 
in den Entscheidungs- und Planungsprozess einbezo-
gen. Inzwischen wurden ehemalige Bewohner umge-
siedelt und trotz großer Proteste mit dem Abriss der 
Gebäude begonnen. 

Während Novi Beograd als Projekt unter kommu-
naler Regie entstand, gestalten heute weitestgehend 
private Investoren die Entwicklung Belgrads (Wright, 
2015). Novi Beograd wurde noch unter Einbezug loka-
ler Architekten entwickelt und erbaut. Die Belgrade 
Waterfront wurde dagegen autonom gestaltet, ohne 
Teilhabe der Bevölkerung oder serbischer Architekten. 
Zudem wird befürchtet, dass einkommensschwache 
Gruppen in dem Konzept ausgeschlossen werden und 
dass sich Durchschnittsverdiener keinen Wohnraum in 
dem neuen Gebiet leisten können. 

Die schwache Transparenz der Belgrader Stadtpo-
litik führt zu geringem Vertrauen der Bevölkerung in 
politische Entscheidungsträger, die Möglichkeiten poli-
tischer Teilhabe sind beschränkt. Gleichwohl gibt es 
Nicht-Regierungsorganisationen, die sich engagieren. 
Beispielsweise engagieren sich im Kollektiv „Minis-
try of Space“ Bürger und Architekten für „das Recht 
auf Stadt“. Dabei sollen die Stadtbewohner aktiv in 
die Planung und Gestaltung der urbanen Räume ein-
bezogen werden. Zum Beispiel versuchen sie, verlas-
sene Gebäude wieder für die Allgemeinheit nutzbar zu 
machen, etwa als Gemeinschaftszentren oder Galerien. 
Ebenfalls sind sie an der Protestbewegung gegen die 
Belgrade Waterfront beteiligt. 

5.9.2.2 	
Ökonomische und substanzielle Teilhabe: Folgen 
der Privatisierung des Wohnungsmarktes
Anfang der 1990er Jahre wurde der serbische Woh-
nungsmarkt privatisiert. 90  % der Mieter erwarben 
daraufhin ihre Wohnungen. Gleichzeitig bedeutete die 
kurzfristige Privatisierung ein Ende der großflächigen 
staatlichen Versorgung der Stadtbürger mit adäquatem 
Wohnraum (Sekulic, 2014). Zu diesem Zeitpunkt war 
noch kein funktionaler liberaler Wohnungsmarkt ent-
standen; gleichzeitig erfuhr Belgrad große Zuzugs- und 
Wachstumsraten. Somit führte die Privatisierung des 
Wohnsektors zu einer Wohnungsnot in der Stadt (Hirt 
und Petrovic, 2009:  6  f.). Diesem Mangel wurde mit 
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illegaler Bebauung von Freiflächen begegnet. Auch der 
Bau von Luxusimmobilien ohne Genehmigung wurde 
geduldet. Insbesondere die ehemaligen sozialistischen 
Parteieliten nutzten die Möglichkeit, durch den Erwerb 
von Immobilien ihr politisches in ökonomisches Kapi-
tal umzuwandeln (etwa durch Errichtung von Villen auf 
Grünflächen). Bis heute prägt die illegale Bebauung von 
Freiflächen das Stadtbild. 

Gegenwärtig sind etwa 43  % des Wohnraums Bel-
grads informell gebaute Siedlungen (Radulovic et al., 
2013:  6). Bis heute sind entscheidende Prozesse der 
Stadtentwicklung intransparent. Auch bei dem neuen 
Großprojekt der Belgrad Waterfront besteht der Vor-
wurf, dass zu Beginn des Projekts keine Baugenehmi-
gung vorlag und es nicht mit der serbischen Gesetzge-
bung konform ist (Wright, 2015). 

Diese schwache staatliche Governance sowie die 
Bebauung noch bestehender freier Grünflachen, um 
Einkaufszentren oder repräsentative Unternehmens-
büros zu schaffen, gefährdet den Erhalt der städtischen 
Eigenart und der Teilhabe. Pläne wie die der Belgrade 
Waterfront begünstigen die Gentrifizierung und die 
Ausweitung sozioökonomischer Disparitäten der Stadt. 

Ein weiteres prägendes Element des Stadtbilds sind 
verfallende, unbewohnte Gebäude. Nach dem Zerfall 
der Föderativen Sozialistischen Republik Jugoslawien 
blieben die Besitzverhältnisse vieler Gebäude unge-
klärt. Davon waren beispielsweise die Gebäude vie-
ler geschlossener Privatunternehmen betroffen, die 
zuvor Staatsbetriebe waren. Somit gibt es viele leerste-
hende Gebäude, die nach und nach verfielen. Genaue 
Zahlen über diese leerstehenden Gebäude mit unge-
klärten Besitzverhältnissen existieren nicht. Trotz der 
Besetzung solcher Gebäude und deren Umwandlung 
in Kunst- und Kulturzentren, wie beispielsweise das 
Inex Film Gebäude, werden sie oftmals schließlich doch 
abgerissen.

Aktuell ist der Wohnungsmarkt in Belgrad von 
zwei großen Entwicklungen geprägt. Zum einen sind 
im Stadtzentrum und den angrenzenden Stadtteilen 
Gentrifizierungsprozesse zu beobachten (Todoric und 
Ratkaj, 2011:  65  f.). Novi Beograds Immobilienpreise 
gehören inzwischen zu den höchsten Belgrads, auch 
weil die großzügigen Grünflächen eine hohe Lebens-
qualität bieten (Münnich, 2013). 

Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung Belgrads lebt 
in Slums ohne Infrastruktur, Wasser- und Stromversor-
gung. In dem Stadtgebiet gibt es 29 Siedlungen, die als 
Slums bezeichnet werden, und 64 Siedlungen, in denen 
die Mindestanforderungen für Hygienestandards nicht 
erreicht werden. Insgesamt leben bis zu 25.000 Men-
schen in den Slums Belgrads (UNECE, 2006:  60). Vor 
allem ethnische Minderheiten wie Sinti und Roma 
leben in diesen informellen Siedlungen mit prekären 

Wohnverhältnissen. Die Bewohner sind in der Regel 
arm und verfügen über einen sehr geringen Bildungs-
grad. Aufgrund fehlender Ausweispapiere ist ihnen der 
Besuch von Schulen nicht möglich. Gleichzeitig kommt 
den Slumbewohnern viel Misstrauen entgegen, da 
große Teile der Bevölkerung Belgrads die Armutssied-
lungen als Orte der Kriminalität ansehen (Sabic et al., 
2013:  79  f.). Auch in Novi Beograd werden bis heute 
Räumungen von informellen Roma-Siedlungen durch-
geführt, was oft die Betroffenen in die Obdachlosigkeit 
zwingt. So wurden 2009 in Novi Beograd die informel-
len Behausungen von etwa 150 Roma im „Blok 67“ auf 
einem Stück brachliegendem Land kurzfristig geräumt, 
weil in der Nähe die Sommer-Universiade (studenti-
sche Weltsportspiele) stattfinden und auf der Fläche 
eine Zufahrtsstraße gebaut werden sollte. Den Bewoh-
nern wurden keine adäquaten Wohnräume als Kom-
pensation zur Verfügung gestellt (Amnesty Internati-
onal, 2011b). Weitere Slumräumungen wurden 2012 
und 2014 in Belvil, Novi Beograd, ebenfalls im Blok 
67 durchgeführt; zwischen 2009–2015 wurden insge-
samt etwa 2000 Roma-Familien aus ihren Siedlungen 
verdrängt (Amnesty International, 2015b). Umsied-
lungen erfolgten – wenn überhaupt – in die Periphe-
rie des Stadtgebiets, in der kaum Arbeitsplätze oder 
soziale Infrastruktur bestehen (Amnesty International, 
2015b). Dies bedeutet eine räumliche Segregation die-
ser Gruppen, die keine Chance auf eine ökonomische 
Teilhabe haben. 

5.9.3	 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen in  
Novi Beograd

Der Generalplan aus dem Jahr 2003, der die Stadtent-
wicklung bis 2021 vorgeben soll, sieht in den Freiflä-
chen vorwiegend Möglichkeiten, die ökonomische Ent-
wicklung Novi Beograds voranzutreiben. Regelmä-
ßig gewinnen allerdings Entwürfe Ausschreibungen 
zur Bebauung von Freiflächen, die die Bewahrung der 
Grünflächen mitberücksichtigen. In der praktischen 
Umsetzung wird dies bislang allerdings nicht reali-
siert, wie das Beispiel des Freizeitzentrums Usce ver-
anschaulicht. Anstatt die Grünflächen entsprechend 
der Entwurfsvorgaben zu bewahren, wurde ein Kom-
plex errichtet, dessen Freiflächen sich auf Parkplätze 
beschränken (Maric et al., 2010:  51  ff.). Für formelle 
wie auch informelle Baumaßnahmen werden generell 
freie Grünflächen und nur in seltenen Fällen industriel-
les Brachland genutzt (Zekovic und Maricic, 2008:  35).

Die Bebauung ehemaliger Waldgebiete an der Peri-
pherie Belgrads führte zu einer steigenden Versiege-
lung der Böden. Dies begünstigt bei starken Regenfäl-
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len das Hochwasserrisiko in Belgrad. Vor allem diejeni-
gen Gebäude, die illegal in Hochwasserschutzgebieten 
errichtet wurden, sind dieser Gefahr ausgesetzt. Um 
dem vorzubeugen sind von der lokalen Regierung For-
schungsprojekte veranlasst worden, die eine Entwick-
lung von Grünflächen als Überschwemmungsgebiete 
untersuchen. Hierfür sollen kleine Flusssysteme, die 
sich innerhalb der Stadt befinden, zu großen Grünflä-
chen verbunden werden. Neben Erholung, Hochwas-
serschutz und Erhalt der Biosphäre können diese grü-
nen Korridore auch einen positiven Einfluss auf das 
Mikroklima der Stadt ausüben (Ristic et al., 2013:  18  f.). 
Dies ist auch wegen der künftig zu erwartenden Hitze-
wellen als Folge des Klimawandels besonders wichtig. 

5.9.3.1 	
Klimarisiken
Bei einer globalen Erwärmung der Mitteltemperatur 
von 2  °C ist in der Balkanregion mit einer Zunahme von 
Hitzeextremen zu rechnen. Ungewöhnliche Hitzeext-
reme (3 Sigma-Ereignisse) könnten dann im Jahr 2100 
an 20–30  % der Tage in den Sommermonaten gemessen 
werden (World Bank, 2014b). In den letzten Jahrzehn-
ten wurde in Belgrad bereits eine Zunahme von Ext-
remtemperaturen beobachtet. Während im Zeitraum 
von 1949–1958 an durchschnittlich 15,6 Tagen im Jahr 
die Temperatur über 30  °C anstieg, war dies zwischen 
1998 und 2007 bereits an 21 Tagen der Fall (Unkasevic 
und Tosic, 2008:  21). Ein weiterer Temperaturanstieg 
würde auch Dürrehäufigkeiten erhöhen.

Hitzewellen sind vor allem für alte und einkom-
mensschwache Bevölkerungsgruppen ein Gesundheits-
risiko. Insbesondere in Städten könnte sich das Risiko 
von Hitzewellen durch den städtischen Hitzeinseleffekt 
noch potenzieren. Die hohen Wohnblöcke erweisen sich 
bei extremer Hitze als ungeeignet, da es zu Hitzestaus 
innerhalb der Gebäude kommen kann (Stanojevic et al., 
2014:  495). Eine Erwärmung könnte zudem zu einer 
Ausbreitung von Malaria- und Dengue-Fieber in der 
Region führen (World Bank, 2014b:  170  f.). 

Auch das Hochwasserrisiko in den nördlichen 
Regionen des Balkans wird als Folge des Klimawan-
dels im Winter und Frühjahr ansteigen (World Bank, 
2014b:  171). Belgrad liegt am Zusammenfluss sehr 
wasserreicher Flüsse. Vor allem Flüsse, die wie die Save 
direkt von der Schneeschmelze beeinflusst werden, 
führen in den Frühjahrsmonaten regelmäßig Hochwas-
ser (World Bank, 2014b:  188). Im Jahr 2014 war Belgrad 
zuletzt von Überschwemmungen betroffen. Ein Tem-
peraturanstieg um 2  °C hätte für die serbischen Flüsse 
schwerwiegende Folgen. So käme es bis 2100 zu einem 
geschätzten Rückgang des Abflusses um 19  % (Dakova 
et al., 2005 nach World Bank, 2014b:  188). Ein Tempe-
raturanstieg würde somit zu einer größeren Hochwas-

sergefahr in Belgrad führen und gleichzeitig zu einer 
Verringerung der mittleren Abflussmengen beitragen.

5.9.3.2 	
Energieversorgung
Bereits ein Temperaturanstieg um 1,5  °C im Zeitraum 
von 2031 bis 2060 würde zu durchschnittlich 1,5 
Tagen im Jahr führen, an denen die Energieproduk-
tion um mindestens 90  % reduziert ist, da nicht aus-
reichend Wasser vorhanden sein wird, um die Kohle-, 
Nuklear- und Wasserkraftwerke betreiben zu können 
(Worldbank, 2014b:  172). Dies würde auch die städ-
tische Energieversorgung betreffen. In Serbien erfolgt 
die Energieversorgung größtenteils durch fossile Ener-
gieträger, wobei Strom in der Regel in Kohlekraftwer-
ken erzeugt wird (Jovanovic et al., 2007:  532  f.). 

Die jährlichen Pro-Kopf Emissionen eines Belgraders 
sind im europäischen Vergleich niedrig und liegen nach 
dem Green City Index bei etwa 3,85 t CO2 (Economist 
Intelligence Unit, 2009). Etwa 30  % der Stromerzeu-
gung Serbiens werden aus Wasserkraft gewonnen und 
Belgrad besitzt ein auf Erdgas basierendes Fernwärme-
netzwerk. Dennoch bestehen noch große Effizienzstei-
gerungspotenziale; so nutzen Haushalte immer noch 
60  % ihrer Stromnachfrage zu Heizzwecken und wei-
tere 11  % zur Warmwasserbereitung. 

Grundsätzlich ist in Serbien das Potenzial für den 
Einsatz erneuerbarer Energien hoch, insbesondere 
zur Energiegewinnung mit Biomasse und Solarkraft 
(Stojadinovic, 2009:  126). Bis 2020 will Serbien 27  % 
der Energieproduktion aus erneuerbaren Energiequel-
len gewinnen (Batas Bjelic et al., 2015:  374). Durch die 
Teilnahme an der Energy Community erhält es in der 
Umgestaltung des Energiesektors Unterstützung durch 
die EU, wobei insbesondere administrative Hürden und 
mangelnde Netzwerkverbindungen den Ausbau erneu-
erbarer Energien behindern. Grundsätzlich müssen 
regulative Maßnahmen gestärkt werden, um die Förde-
rung erneuerbarer Energien voranzutreiben. 

Bisher sind jedoch Bestrebungen der Entwicklung 
erneuerbarer Energien in Serbien gering. Dies liegt 
hauptsächlich daran, dass keine Einspeisevergütung 
existiert, obwohl bereits 2011 die gesetzliche Grund-
lage dafür geschaffen wurde (Stojadinovic, 2009:  127; 
IPA, 2013). Viele Unternehmen haben bisher kaum 
Erfahrungen mit erneuerbaren Energien. Zudem befin-
den sich viele noch in einer Phase des Aufbaus markt-
wirtschaftlicher Strukturen, so dass ein Umbau der 
Energieversorgung innerhalb der Unternehmen bislang 
keine Priorität darstellt (Stojadinovic, 2009:  124  ff.). 
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5.9.3.3	
Transport
40  % der Pendler Belgrads nutzen öffentliche Trans-
portmittel und 35  % fahren mit dem Rad oder gehen zu 
Fuß. Lediglich 25  % nutzen private PKWs. Die Intensi-
tät von Güterverkehr innerhalb der Stadt ist allerdings 
sehr hoch. 11.000 Lastwagen kommen täglich in die 
Stadt und aufgrund fehlender Umgehungsstraßen fah-
ren sie nicht selten direkt in das Stadtzentrum. Etwa 
80  % des öffentlichen Personennahverkehrs in Belgrad 
wird durch Busse betrieben, die sich häufig in einem 
schlechten Zustand befinden (Dukic und Vukimirovic, 
2011:  220 f.; Filipovic et al., 2009:  266). 

Im Rahmen des von der European Bank for Recon-
struction and Development (EBRD) geförderten 
„Belgrade Public Transport and Traffic Infrastructure 
Improvement Project“ werden nun jedoch eine Reihe 
von Maßnahmen angegangen, um die Situation zu ver-
bessern; diese umfassen die Modernisierung des Stra-
ßenbahnschienennetzes und den Ausbau des schie-
nengebundenen Transports und der Umgehungsstra-
ßen für die Innenstadt. Belgrad hat ebenfalls sein Rad-
wegenetz ausgebaut. Insbesondere in Novi Beograd 
wurde das vorhandene, weitläufig angelegte „Straßen-
raster“ genutzt, um zusätzliche Fahrradwege zu errich-
ten. Dies konnte in der Altstadt Belgrads aufgrund der 
engen Bebauung nicht verwirklicht werden. Durch die 
gleichzeitige Modernisierung und Erweiterung mehre-
rer Brücken ist es inzwischen zudem besser möglich, 
per Rad oder zu Fuß von Novi Beograd in die Innen-
stadt zu gelangen. 

Ein weiterer Ausbau der Verkehrsinfrastruktur 
wird auch künftig eine wichtige Rolle in der Stadt-
planung Novi Beograds spielen. Vor allem Pendler aus 
Alt-Belgrad, die nun in Novi Beograd arbeiten sowie 
Besucher der Einkaufs- und Freizeitzentren, die in den 
neuen Stadtteil strömen, werden eine verkehrstechni-
sche Herausforderung darstellen. Momentan gibt es zu 
wenige Brücken zwischen Alt-Belgrad und Novi Beo-
grad. Aus diesen Gründen leidet der Stadtteil unter 
einer hohen Verkehrsbelastung (Waley, 2011:  230). 
Freie Flächen und die sehr breiten Hauptstraßen ber-
gen viele Möglichkeiten für eine nachhaltige Entwick-
lung Novi Beograds. 

5.9.4	 
Schlussfolgerungen für die Transformation zur 
Nachhaltigkeit in Novi Beograd

Der Stadtteil Novi Beograd zeigt beispielhaft, dass sich 
Urbanität selbst bei einer verdichteten Machtstruktur 
kaum planen lässt (Münnich, 2013). Die Eigenart des 
Stadtteils entstand zunächst durch politisch-stadtpla-

nerische Machtdemonstration, später durch die Aneig-
nung durch ihre Bürger, was die Lebensqualität des 
Viertels erhöhte. Heute ist Novi Beograd ein beliebter 
Wohnbezirk. Im Gegensatz zu vielen anderen moder-
nistischen Planquartieren des 20. Jahrhunderts gelang 
es hier, die Entstehung eines sozialen Brennpunkts zu 
verhindern. Dennoch könnten die unregulierte Bebau-
ung durch Privatinvestoren und die Räumung infor-
meller Armutssiedlungen die gesellschaftliche Pluralität 
einschränken. Auch die großzügigen Grünflächen sind 
durch wilde Bebauung und Nachverdichtung gefähr-
det. Hier bedarf es der verstärkten Wahrung öffentli-
cher Interessen durch eine durchsetzungsfähige Stadt-
planung. 

Die heutige Stadtplanung Belgrads zeigt ein Prob-
lem auf, das in vielen Städten gegenwärtig ist: Einer-
seits wird in neue Großprojekte investiert (Belgrade 
Waterfront), andererseits fehlen Investitionen zum 
Erhalt und Erneuerung des Bestands und zur Kultur-
förderung (Beispiel Belgrad Museum for Contemporary 
Art, Inex Film Gebäude oder sozialer Wohnungsbau). 
Um Investitionen in die Stadt umzulenken, bedarf es 
einer dezentralisierten Governance-Struktur und trans-
parenter Planungs- und Vergabeprozesse. 

Die Erhaltenswürdigkeit der Bauten aus der Phase 
des Kommunismus-Sozialismus wird von der Wohn-
bevölkerung und Fachleuten unterschiedlich bewer-
tet. Von den Kritikern werden besonders die großen 
Wohnblöcke als überdimensioniert betrachtet, da diese 
zu einer mangelnden Identifikation der Bewohner mit 
dem Stadtteil führen würden. 

Aufgrund der großzügig gestalteten Flächen sind 
die Potenziale zur Realisierung neuer Bürogebäude 
und Einkaufszentren vorhanden. Hier wird es darauf 
ankommen bei der künftigen Stadtentwicklungspoli-
tik Nachhaltigkeitsaspekte stärker zu berücksichtigen 
und unerwünschte Pfadabhängigkeiten (Kap. 2.2, 2.3, 
4) zu vermeiden, die eine Verbesserung der urbanen 
Lebensqualität erschweren. Bisher konzentriert sich 
das öffentliche Leben zum größten Teil immer noch in 
Alt-Belgrad. Kulturelle, künstlerische oder gastronomi-
sche Einrichtungen, welche dem Stadtteil mehr Urba-
nität verleihen könnten, sind in Novi Beograd kaum 
vorhanden. Dabei bietet der Stadtteil gute Vorausset-
zungen für eine Verbesserung urbaner Lebensqualität. 
Er ist eingebettet in eine attraktive Lage zwischen zwei 
Flüssen und die großzügige offene Bauweise bietet 
Potenziale für Durchmischung von Wohn-, Geschäfts-, 
und Erholungsraum (Kap. 4.2.3). Eine wichtige Auf-
gabe besteht auch in der Integration von ethnischen 
Minderheiten wie Roma und einkommensschwachen 
Gruppen, etwa durch sozialen Wohnungsbau oder 
durch eine verbesserte Wohn- und Infrastruktur in den 
jetzt informell besiedelten Räumen. 
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5.10
Synopse

Die Städtebeispiele zeigen die verschiedenen Ent-
wicklungswege und -stadien sowie die unterschiedli-
chen Schwerpunktsetzungen und Ambitionsniveaus, 
die Städte hinsichtlich einer möglichen Entwicklung zu 
mehr Nachhaltigkeit in den verschiedenen Dimensio-
nen aufweisen können. 

Städte sind sehr unterschiedlich aufgestellt bezüg-
lich ihrer lokalen Ressourcen (u.  a. Wirtschaftskraft, 
finanzielle Budgets, Humankapital, natürliche Res-
sourcen) und Kompetenzen (u.  a. Gesetzgebungs- und 
Gestaltungsraum der Stadtregierung). Diese haben zen-
tralen Einfluss auf die Grundbedürfnisbefriedigung und 
Lebensqualität der urbanen Bevölkerung, die Umwelt-
qualität sowie den Ressourcen- und Energieverbrauch. 
So weist Kopenhagen zwar eine hohe Lebensqualität, 
aber ebenfalls einen hohen Ressourcenverbrauch auf. 
In Kigali, Mumbai und Kairo stellt die Grundbedürfnis-
befriedigung vor allem für schwächere sozioökonomi-
sche Gruppen eine große Herausforderung dar. 

Die Städte weisen nicht nur untereinander große 
Unterschiede auf, sondern ihre Lebensumstände variie-
ren auch sehr stark: Die Lebensstile der oberen Mittel- 
und Oberschichten in Mumbai und Kairo und der Mit-
telschicht in Kopenhagen ähneln sich teilweise mehr als 
die der oberen und unteren urbanen Schichten inner-
halb einer Stadt, auch wenn sie natürlich jeweils durch 
starke soziokulturelle Kontexte geprägt sind. Dies gilt 
z.  B. für Konsumpräferenzen sowie Arbeits- und Wohn-
verhältnisse. Die Lebenssituation urbaner Armutsgrup-
pen in den Städten variiert jedoch stark, vor allem zwi-
schen denen in Industrieländern und denen in Schwel-
len- und Entwicklungsländern, da in letzteren sozi-
ale Sicherungssysteme häufig wesentlich schwächer 
ausgeprägt oder nicht vorhanden sind. Dies zeigt sich 
besonders am hohen Anteil informeller Siedlungen in 
Kairo, Kigali, São Paulo und Mumbai aufgrund des 
Mangels an bezahlbarem Wohnraum. Diese vier Städte 
zeigen aber auch, wie unterschiedlich informelle Sied-
lungen in Bezug auf Bausubstanz, Infrastrukturversor-
gung, Wohnsicherheit, innere Organisation und Koope-
ration mit der jeweiligen Stadtverwaltung ausgeprägt 
sein können, und dass deren Bewohner nicht mit der 
Armutsbevölkerung einer Stadt gleichgesetzt werden 
können. In Anbetracht einer zunehmenden Abschot-
tung der Mittel- und Oberschicht in Gated Commu-
nities stellen die großen, vielfach noch wachsenden 
sozioökonomischen Disparitäten innerhalb der Städte 
(Kap. 2.1, 2.4) eine große Herausforderung dar. In 
geringerem Ausmaß sind Disparitäten auch in den Städ-
ten der Industrieländer zu beobachten.

Die Entwicklungsstadien und -geschwindigkeiten 
sind in verschiedenen Städten sehr unterschiedlich. 
Kopenhagen und das Ruhrgebiet wachsen nur noch 
sehr langsam. Die zentralen Transformationsheraus-
forderungen bestehen hier in einer energieeffizienten 
Umgestaltung der bestehenden Siedlungskörper und 
der Infrastrukturen (z.  B. Umorientierung von motori-
siertem Individualverkehr auf ÖPNV), der Abfederung 
sozialer Ungleichheiten und dem Erhalt der Gestal-
tungsautonomie für die Bevölkerung. Zwar werden 
Grundbedürfnisse der Bevölkerung in weiten Teilen 
befriedigt und Maßnahmen zur Energieeffizienz umge-
setzt, dennoch ist dies in Anbetracht des ökologischen 
Fußabdrucks der Stadtbewohner und der Energiein-
tensität der konsumorientierten Lebensstile noch kein 
ausreichender Beitrag für die Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen. Auch wird die Gestaltungsautono-
mie der Bevölkerung durch Gentrifizierung und Pri-
vatisierung öffentlicher Räume eingeschränkt, wenn-
gleich es viele Initiativen gibt, die gegen diese Prozesse 
ansteuern. 

In den Städtebeispielen der Schwellen- und Ent-
wicklungsländer – wie hier an Mumbai, Guangzhou, 
São Paulo, Kairo oder Kigali gezeigt – bestehen die zen-
tralen Transformationsherausforderungen zum einen 
darin, das bereits erfolgte Wachstum, das in Teilen 
informell und ohne adäquate Infrastrukturentwicklung 
erfolgte, nachzuholen. Zum anderen muss das zukünf-
tige Wachstum in nachhaltige Bahnen gelenkt werden, 
um negative Pfadabhängigkeiten zu vermeiden. Die 
Sicherstellung der Grundversorgung und menschen-
gerechter Lebensbedingungen in den Städten ist dabei 
aus Sicht des WBGU zentraler Bestandteil der urbanen 
Transformation (Kap. 3.4). In den Städten der Schwel-
len- und Entwicklungsländer gibt es heute das Prob-
lem, dass die ressourcen- und energieintensive Stadt-
entwicklung, wie sie die Städte der Industrieländer im 
20. Jahrhundert durchlaufen haben, nicht als nachhal-
tiges Stadtentwicklungsmodell und somit nicht als Vor-
bild betrachtet werden kann, da sie u.  a. durch Kapi-
talerträge aus Industrialisierungsprozessen mit hohen 
Umweltkosten und Ressourcenausbeutung peripherer 
Regionen finanziert wurde. Zudem bringt die verbes-
serte Befriedigung der Grundbedürfnisse der urbanen 
Armutsbevölkerung eine Steigerung des Ressourcenbe-
darfs mit sich. Hierfür bedarf es intelligenter, effizienter 
und sozialverträglicher Lösungen. 

Hier bestehen vor allem in Mumbai, Kairo und Kigali 
Möglichkeiten des Leapfrogging, etwa durch die Ver-
meidung des starken Zuwachses im motorisierten Indi-
vidualverkehr durch einen Ausbau des ÖPNV. Diesen 
Optionen stehen jedoch die Konsumpräferenzen bzw. 
die zunehmende Konsumorientierung der wachsenden 
urbanen Mittelschicht entgegen. Diesen kann durch 



Synopse   5.10

333

Bewusstseinsbildung (z.  B. durch NRO und Bürger
initiativen) oder Anreizsysteme (z.  B. Steuervorteile bei 
energieeffizienten Gebäuden), aber auch durch Verbote 
(z.  B. emissionsintensiver Fahrzeuge) gegengesteuert 
werden. 

Die zentrale Rolle der Privatwirtschaft in der Stadt-
entwicklung, z.  B. bei Großwohnanlagen in Guangzhou, 
Kairo oder Mumbai, zeigt sich sowohl für die Städte 
der Industrieländer als auch der Schwellen- und Ent-
wicklungsländer. Probleme entstehen durch die Priva-
tisierung öffentlichen Raums, die Verdrängung unterer 
Einkommensgruppen und vor allem die externe Steue-
rung von Urbanisierungsprozessen durch den Immobi-
liensektor. Hier zeigt sich die Notwendigkeit der staat-
lichen Steuerung von ökonomischen Prozessen für eine 
Systemtransformation. Zwar sind zivilgesellschaftli-
che Bewegungen auch eine treibende und gestaltende 
Kraft, reichen jedoch alleine für eine Systemtransfor-
mation nicht aus. 

In den Städten der Schwellen- und Entwicklungs-
länder stehen den Stadtverwaltungen weniger Steuer-
einnahmen zur Verfügung, häufig verursacht durch die 
Bedeutung und Größe des informellen Sektors als Ein-
kommensquelle für weite Bevölkerungsteile (in Mum-
bai und Kairo sind dies nach Schätzungen über die 
Hälfte der Beschäftigten) sowie eine weit verbreiteten 
Korruption innerhalb von Stadtentwicklungsplanun-
gen und -prozessen. Auch wenn der informelle Sek-
tor eine wichtige Einkommensmöglichkeit gerade für 
urbane Armutsgruppen darstellt, so sind die Arbeits-
bedingungen und die Einkommenssituation häufig sehr 
lebensfeindlich. Hier sollte eine Transition hin zu mehr 
sozialer Absicherung erfolgen.

Die Transformation zur urbanen Nachhaltigkeit 
sollte sich zukünftig zwar auch an technischen Lösun-
gen und sektoralen Konzepten orientieren, muss aber 
vor allem Menschen in den Mittelpunkt rücken. So soll-
ten z.  B. Visionen für mehr Gerechtigkeit in der Stadt 
und Verhaltensänderungen der Bevölkerung in Bezug 
auf Konsumverhalten für mehr lokale und transnatio-
nale Gerechtigkeit (Suffizienz, solidarische Lebensqua-
lität) zentrale Bedeutung erhalten. Wie die Städtebei-
spiele zeigen, haben alle Städte Visionen, Masterpläne 
oder Agenden für die Stadtentwicklung. Diese umfas-
sen in der Regel alle drei Dimensionen der urbanen 
Transformation und bieten vielversprechende Anknüp-
fungspunkte. Sie sind aber teilweise eher noch auf 
inkrementelle Veränderungen angelegt und nicht auf 
eine umfassende, langfristige und tiefgreifende Strate-
gie zur Transformation der urbanen Systeme. Allerdings 
muss hier kritisch betrachtet werden, ob es sich nicht 
nur um Lippenbekenntnisse oder Image- und Marke-
tingkampagnen (greenwashing) handelt. Auch muss in 
Anbetracht der hohen Mobilität von Teilen der urbanen 

Bevölkerung bedacht werden, dass Menschen sich vor 
allem dann an Stadtentwicklungsprozessen beteiligen, 
wenn sie sich mit dem Ort identifizieren. Daher sind 
auch Maßnahmen zur Förderung der Ortsbindung und 
sozialen Kohäsion der Gesellschaft transformations-
relevant. Insgesamt braucht die nachhaltige Entwick-
lung in Städten nicht nur Visionen, sondern es geht vor 
allem um deren Umsetzung: Nur wenn gesetzte Ziele 
eingehalten und die betroffenen Akteure informiert 
und eingebunden werden, kann die erforderliche Trans-
formation in Städten gelingen.

Lokale urbane Regierungen und Verwaltungen wei-
sen unterschiedliche Gestaltungskompetenzen und 
Ressourcen auf, da nationale und regionale Regierun-
gen unterschiedliche Gestaltungsbefugnisse in Städten 
haben. Während die Stadtregierung etwa in Kairo auf-
grund der autokratischen Zentralregierung eher geringe 
Befugnisse hat und durch lokale Hemmnisse wie Kor-
ruption und Arbeitsorganisation schwerfällig agiert, gilt 
Dänemark als vorbildlich bei der Umsetzung der Euro-
päischen Charta der kommunalen Selbstversorgung. 
Kopenhagen bietet vielfältige Möglichkeiten der Bür-
gerbeteiligung, z.  B. durch Unterausschüsse. Generell ist 
gemäß des Prinzips der Subsidiarität eine Stärkung der 
Stadtregierungen zu begrüßen, es muss aber auch im 
jeweiligen Kontext gesehen werden, was auf welcher 
Ebene geleistet werden kann. Dies gilt ebenfalls für die 
Rolle der Zivilgesellschaft: Zwar zeigen die Initiativen, 
die sich z.  B. in Mumbai zur Verbesserung der Lebens-
situation von Slumbewohnern gegründet haben, dass 
Bottom-up-Ansätze einen wichtigen Beitrag zur Stadt-
entwicklung leisten können. Diese haben aber auch 
ihre Grenzen, insbesondere in Bezug auf Lebensstil
änderungen in Richtung Suffizienz. 

Eine erfolgreiche Transformation zur Nachhaltigkeit 
in Städten kann nur gelingen, wenn individuelle Stadt-
entwicklungsstrategien unter Berücksichtigung lokaler 
soziokultureller Besonderheiten entwickelt werden. Als 
eine der größten Blockaden auf diesem Weg zeigt sich 
in vielen Städten die unterschiedlich stark ausgeprägte 
Governance. Nur wenige Regierungen bzw. andere 
Akteure der Stadtentwicklung initiieren und gestalten 
derzeit tiefgreifende Prozesse zur Transformation zur 
Nachhaltigkeit. Dies zu befördern, wird eine der größ-
ten Herausforderungen der Transformation zur Nach-
haltigkeit in Städten (Kap. 8). 
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6.1
Einleitung

Urbanisierung kann ein im wahrsten Sinne wildwüchsi-
ger Dauerprozess und Resultat vielfältiger nicht koordi-
nierter Aktivitäten sein, in dem Behausungen, öffentli-
che und private Infrastruktur, angelegte Freiflächen und 
Brachen entstehen und ebenso schnell wieder zugebaut 
werden. Urbanisierung kann sich aber auch stark durch 
staatliche und kommunale Flächenregulierung, staat-
liche und private Bauplanung sowie geordnete Quar-
tiers- und Stadtgestaltung auszeichnen. Die Gestal-
tung von Städten erwächst letztlich aus einer dyna-
mischen Mischung von Planung und Improvisation, 
Ordnung und Spontanität, Intention und Geschehen-
lassen. Unter Urban Design versteht der WBGU dem-
entsprechend die vielschichtige Produktion von Stadt 
in ihren räumlichen, kulturellen und sozialen Dimensio-
nen durch unterschiedliche Akteure, die ihre Handlun-
gen mehr oder weniger aufeinander abstimmen. 

Urban Design, wie es die Gemeinschaft der städti-
schen Praktiker, darunter Bauherren, Architektinnen 
und Raumplaner, versteht, umfasst vier Aspekte: die 
Kreation, die Pflege, die Atmosphäre und die Schön-
heit urbaner Behausungen. Ein zentrales Element ist 
die Verbindung der Privatsphäre, in der Menschen für 
sich und unter sich sein wollen, mit dem öffentlichen 
Raum: Die Verbindung kann man sich als große Mem-
bran oder Fuge vorstellen. Sie öffnet private Behau-
sungen in die anonyme, eventuell riskante Umge-
bung und nistet das Öffentliche schonend und res-
pektvoll in den Privathäuser ein, etwa in Form eines 
Ladens, eines Cafés oder eines Kioskes, die wiederum 
mit der Ausbringung von Stühlen und Tischen in die 
Stadt hineinragen. In diesem Sinne ist das traditionelle 
Sockelgeschoss als reales wie symbolisches Funda-
ment eines inklusiven Urbanismus bezeichnet worden 
(Mäckler et al., 2013). Es soll keine Polarität zwischen 
Privat(eigentum) und öffentlichem Raum bewirken, 
sondern eine durchlässige Zone schaffen, in die beide 
Sphären ausfransen.

Exemplarisch verwirklicht ist diese Verbindung in 
den japanischen Moriyama Houses. Diese sind sozial 
flexible, erweiterbare, kostengünstige, raum- und res-
sourcensparende Wohnformen für Freundeskreise, Sin-
gles und Familien, Rentner und Durchreisende, Obdach-
lose, die geteilte Flächen zwischen kleineren privaten 
Einheiten entstehen lassen (Maak, 2014). In solchen 
Zonen entsteht bestenfalls eine urbane Atmosphäre, 
die gebaute Objekte und Flächen zu einem subjektiven 
Raumerlebnis verbindet, in denen nicht nur der metri-
sche Raum, sondern Schwingungen, Geräusche, Licht-
stimmungen und Baumaterialien eine spezifische Aura 
erzeugen. Schön in diesem Sinne ist nicht der Pracht-
bau oder der raffiniert gestaltete Platz, auch nicht das 
natürliche Standort-Extra, es sind kombinierte Raum-
figuren, die sich aus dem Gedächtnis einer Stadt ent-
wickelt haben und in die Zukunft gerichtete Fürsorge, 
Investition und Kultivierung bedürfen.

Der Träger des renommierten Turner-Preises 2015, 
das Londoner Kollektiv Assemble, hat mit Bewoh-
nern heruntergekommener, dysfunktional gewordener 
Stadtviertel Restaurations- und Reparaturideen ausge-
führt und für deren innovative Finanzierung gesorgt. 
Am bekanntesten ist die Granby Street im Liverpooler 
Viertel Toxteth, das selbst sozial orientierte Kommu-
nalpolitiker dem „geordneten Verfall“ ausliefern woll-
ten (Assemble, 2016; Lorch, 2015). Assemble bewegt 
sich in der Grenzzone von Design, Architektur, Städ-
tebau, Sozialarbeit und Ethnologie; das Kollektiv ver-
bindet, wie in der aktuellen Kunst häufig anzutreffen, 
„architects, artists, and activists.“ 

Einen analogen Ansatz verfolgt der chilenische 
Architekt Alejandro Aravena, der 2015 den Pritzker-
Preis gewonnen hat und die 15. Architekturbiennale in 
Venedig kuratiert. Mit ihm lebt eine sozial engagierte 
Architektur auf, die kostengünstige Wohnungen erstellt 
und auf die flexible und modulare Unterbringung von 
Migranten, Flüchtlingen und Opfern von Naturkatast-
rophen abzielt.

Insbesondere dann, wenn man die Städte aus ihrem 
jeweiligen historischen Kontext und ihrer kulturellen 
Eigenart heraus im Sinne eines transformativen Nach-

Urbane Designer: Akteure der 
urbanen Transformation 6
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haltigkeitsprogramms, das lokale und globale Leitplan-
ken berücksichtigt, entwickeln möchte, tritt die Pla-
nungs- und Steuerungsabsicht im Design stärker in den 
Vordergrund und werden Einzelbauten in eine räum-
liche Gesamtarchitektur eingefügt. Im Sinne der vom 
WBGU empfohlenen menschenorientierten Urbanisie-
rung ist urbanes Design dann „the process of making 
better places for people than would otherwise be pro-
duced” (Carmona et al., 2003:  3). Inkrementelle und 
geplante Eingriffe in die Landschaft müssen mit Erfor-
dernissen des Umweltschutzes und Grundsätzen sozia-
ler Wohlfahrt in Einklang gebracht werden, auch sind 
die Manifestationen historischer kultureller Identität 
zu berücksichtigen. In der Praxis der Urbanisierung 
kommt es dabei zu Zielkonflikten und nicht intendier-
ten Folgen.

Das folgende Kapitel greift Einzelbeispiele der fast 
unüberschaubaren Vielfalt weltweiter Urbanisierung 
heraus, die als Beispiele interessante und gute Prak-
tiken transformativer Stadtentwicklung illustrieren. 
Diese erläutern für urbanen Wandel relevante Hand-
lungsmuster, Mensch-Umwelt-Interaktionen und 
Pioniere des Wandels. Letztere probieren verschiedene 
Ideen aus und helfen so neue Leitbilder bzw. Visio-
nen für die urbane Transformation zu entwickeln, an 
denen sich der gesellschaftliche Wandel orientieren 
kann. Knieling und Klindworth (2016) haben ausge-
hend vom Transformationskonzept des WBGU (2011) 
herausgearbeitet, wie Stadtplanerinnen zu Pionieren 
des Wandels werden, die nachhaltige Entwicklung vor-
anbringen: Innovationen entstehen ihren Beobachtun-
gen nach meist außerhalb formaler Planungsprozesse. 
Kommunikation und Kooperation sind dabei wichtige 
Faktoren, denn Planer nehmen oft eine Vermittlerrolle 
zwischen verschiedenen Akteuren ein (Knieling und 
Klindworth, 2016).

Durch die hier dokumentierten Beispiele sollen die 
hochgradige Differenziertheit urbaner Praktiken und 
Innovationen gezeigt werden, die aus Sicht des WBGU 
erforderlich sind, um so die Ziele des normativen Kom-
passes (Kap. 3) und die in den SDGs verankerte globale 
Transformationsstrategie umzusetzen. Dabei lässt sich 
zeigen, dass es überall auf dem Planeten Ansätze einer 
transformativen Strategie gibt, die auf den jeweiligen 
Gegebenheiten, Ressourcen und Eigenarten des place-
making aufsetzen. Dabei kann durch die Einbettung 
des eigenen Tuns in den universellen Rahmen bei den 
jeweiligen Protagonisten die Wirksamkeit ihrer Akti-
vitäten erhöht werden. Dies umso mehr, wenn sie ein 
Bewusstsein darüber haben, dass auch andere an ande-
ren Schauplätzen ähnliche Aktivitäten entfalten. 

Es versteht sich, dass die hier genannten Beispiele 
weder in einem statistischen Sinne repräsentativ sein 
können noch Vollständigkeit im Hinblick auf die regi-

onale Verteilung und thematische Fokussierung ange-
strebt wird. Die Beispiele reichen von der Wissensge-
nerierung und -verteilung für die Bewohnerinnen einer 
Stadt über verschiedenste Aktivitäten in einzelnen 
Transformationsfeldern bis hin zu einer umfassenden 
kollaborativen Stadtgestaltung, in der diese vielen Ini-
tiativen integriert gedacht werden können. 

6.2
Transformative urbane Netzwerke

Initiativen urbaner Gestaltung sind auf verschiedenen 
Ebenen und in unterschiedlichen Vernetzungsgraden zu 
finden. Während in den Kapiteln 6.3 bis 6.9 konkrete 
und meist lokal verhaftete Initiativen exemplarisch 
illustriert werden, beschreibt das vorliegende Kapitel 
zunächst diverse Netzwerke.

Einen Überblick über das Feld der Urban Designer 
bot die vorbildliche Informations- und Vernetzungs-
plattform von UN-Habitat „I’m a city changer“, die aber 
nicht mehr existiert. Das innerhalb der Vereinten Nati-
onen für Urbanisierung zuständige Programm misst 
zivilgesellschaftlichen Akteuren, die neue Formen 
nachhaltigen städtischen Lebens explorieren, eine hohe 
Wertschätzung bei. UN Habitat entwickelte daher 2012 
die Plattform „I am a city changer“, um ein Netzwerk 
zu initiieren und damit den Erfahrungsaustausch von 
Menschen zu verbessern, die neue Formen des urbanen 
Zusammenlebens, der Aneignung städtischer Räume 
und der urbanen Mitgestaltung ausprobieren. Gleich-
zeitig verschaffte diese Plattform ein Bewusstsein der 
Selbstwirksamkeit für Akteure, die in den Städten aktiv 
sind oder es werden wollen. Die Plattform war in sechs 
Themenfelder – resiliente Stadt, grüne Stadt, sichere 
und gesunde Stadt, inklusive Stadt, geplante Stadt und 
produktive Stadt – untergliedert. 

Drei weitere Netzwerke stehen exemplarisch für die 
Vielfalt der Möglichkeiten, wie sich Akteure des Wan-
dels verbinden können. Dabei sind Impact Hubs ein für 
urbanen Wandel allgemein interessantes Netzwerk, in 
dem sich Pioniere versammeln, Slum Dwellers Inter-
national operieren zuvorderst operativ und ICLEI als 
Plattform der Städte selbst. Die Netzwerke sollen nicht 
in all ihren Facetten ausgeleuchtet werden, sondern 
dienen vordringlich als Verweis für weitere Informa-
tionen zu Pionieren des Wandels. Sie zeigen, wie sich 
lokales Urbanisierungswissen in Informationsnetzwer-
ken in transferierbares Praxiswissen wandeln kann.
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6.2.1	
Impact Hubs

Ein spezifisches Netzwerk im Kontext von Selbstwirk-
samkeitsinitiativen ist das Impact Hub Netzwerk (www.
impacthub.net). Impact Hubs sind gemeinschaftlich 
genutzte Büro und Arbeitsräume (Co-Working Spaces), 
die insbesondere von NRO und kleinen sozialen Unter-
nehmern genutzt werden. Impact Hubs, die in einem 
globalen Netzwerk organisiert sind, gibt es heute in 
über 80 Städten auf allen Kontinenten. Voraussetzung 
für die Etablierung von Impact Hubs ist eine kritische 
Masse an sozialen Innovatoren und Rezipienten, die 
diese Innovationen adaptieren, was in der Regel nur im 
urbanen Raum gegeben sind. 

Als gemeinschaftlich genutzte Büro- und Arbeits-
räume haben die Hubs ein ansprechendes Interieur mit 
Elementen eines Start-ups und ohne feste Platzzutei-
lung, was die Kommunikation von unterschiedlichen 
Akteuren ermöglichen soll. Sinnbildlich dafür ist das 
Konzept des Hosting: Dabei agiert ein Hub-Mitglied 
als Gastgeber und stellt Leute untereinander vor; dies 
mündet in einer Vielzahl von Aktivitäten, wie etwa 
gemeinsame Mittagessen, gemeinschaftlich organi-
sierte Weiterbildungsaktivitäten („skill-sharing“ und 
„business clinics“).

Die Ursprünge der Hub-Bewegung finden sich in 
der Anti-Globalisierungsbewegung, welche sich um die 
Jahrtausendwende herausbildete und die Eintönigkeit 
der ökonomischen Modelle und Denkweisen kritisierte. 
Der erste 2005 in London gegründete Hub sollte dazu 
dienen all denjenigen einen Ort zu geben, die die Welt 
verbessern wollten, um ihre Ideen in die Tat umzuset-
zen und dabei auf die katalytischen Effekte eines Netz-
werks zurückgreifen zu können. 

In den Folgejahren fand das Londoner Modell viele 
Nachahmer, und es entwickelten sich Hubs in weiteren 
Städten. Dabei gab es keine Richtlinien nach welchen 
Kriterien sich die neuen Hubs zu entwickeln hätten, 
vielmehr wurde diese Freiheit von vielen Hub-Grün-
dern geschätzt, da sie so ihre eigenen Vorstellungen 
umsetzen konnten.

Im Jahr 2010 stand das Netzwerk jedoch vor einem 
Wendepunkt, da die vorherrschenden Strukturen den 
Bedürfnissen und Interessen der einzelnen Stakehol-
der nicht mehr gerecht wurden. Die bisherige Struk-
tur wurde auf den Kopf gestellt: Eingebettet in die 
Netzwerkstruktur sollten alle Hubs die Verantwortung 
und gleichberechtigte Eigentümerschaft für die globale 
Organisation übernehmen. Zudem wurde durch die 
Bezeichnung Impact Hub ein neues Branding geschaf-
fen, das gleichzeitig die gemeinsame Zielsetzung der 
Schaffung sozialer Innovationen hervorheben soll.

Die Entwicklung und Geschichte des Hub-Netz-

werkes von seinem Entstehen über das fast Auseinan-
derbrechen bis hin zu seiner Wiedergeburt sind somit 
exemplarisch und lehrreich für die Schwierigkeiten 
sozialer Change-Agent-Gruppen, welche sich weit ver-
breiten möchten, um eine globale Transformation zu 
erreichen. 

6.2.2	
Shack/Slum Dwellers International

Kollaborative Ansätze (Kap. 8.3.3) können exemp-
larisch anhand guter Praktiken dargestellt werden, in 
denen Stadtbevölkerung, Stadtregierungen und ande-
ren staatlichen Institutionen und Mittlerorganisationen 
wie NRO involviert sind. Ein positiver Anschauungs-
fall für einen solchen Lösungsansatz und die Kollabo-
ration von Pionieren des Wandels ist die Organisation 
„Shack/Slum Dwellers International“ (SDI). Die Wur-
zeln des SDI liegen in Indien, wo Frauen in einer infor-
mellen Siedlung (Kap. 7.3) eine Organisation gründe-
ten, um Strategien gegen die ständig drohende Vertrei-
bung zu entwickeln und ihre Lebenssituation zu ver-
bessern. Der Erfahrungsaustausch mit Bewohnerinnen 
informeller Siedlungen in Kapstadt inspirierte die Grün-
dung einer südafrikanischen Vereinigung von Slumbe-
wohnern. Weitere Gründungen solcher lokaler Basis-
organisationen in anderen Ländern folgten mit dem 
Ziel, sich auf lokaler Ebene für die Belange der Bewoh-
ner informeller Siedlungen einzusetzen. Im Jahr 1996 
schlossen sich die inzwischen sechs nationalen Verei-
nigungen unter dem Dach SDI zusammen. Mittlerweile 
vernetzt SDI Bewohnerinnen informeller Siedlungen 
in mehr als 30 Entwicklungs- und Schwellenländern, 
vor allem in Asien und Afrika. Die Beteiligten NRO 
und CBOs lösen gemeinsam Probleme und verbessern 
dadurch substanzielle und politische Teilhabe. Wichtige 
Anliegen sind der Schutz vor Vertreibung, die Entwick-
lung von neuem Wohnraum und die Bereitstellung von 
Service- und Infrastruktur.

SDI basiert auf einem Netzwerk von städtischen 
Zusammenschlüssen lokaler Spargruppen in informel-
len Siedlungen. Die Aktivitäten dieser Gruppen umfas-
sen nicht nur das Sparen auf Gruppenkonten, sondern 
auch die Vergabe von gruppeninternen Krediten und 
die Finanzierung von Gruppenprojekten. Ziel von SDI 
ist die Entwicklung institutionalisierter Strukturen, 
die diese lokalen Bewohnergruppen durch gegensei-
tiges Lernen und den Aufbau von Verhandlungs- und 
Kooperationsmechanismen dazu befähigen, ihre Ziele 
gegenüber lokalen und regionalen Regierungen und 
anderen staatlichen Akteuren zu vertreten und gemein-
sam Lösungen finden zu können (Ley et al., 2014; Mit-
lin und Patel, 2014; Satterthwaite und Mitlin, 2014). 
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Unsere urbane Zukunft wird stark davon abhängen, 
ob es gelingt, das Potenzial der Stadtbevölkerung ein-
zubeziehen und positive Kollaborationen zu schaffen. 
SDI ist ein erfolgreiches Beispiel für einen kollabora-
tiven Ansatz, d.  h. für eine Form der Zusammenarbeit, 
die über Partizipation, also die Beteiligung an Prozes-
sen, hinausgeht. Die Slumbewohner sind selbst aktiv 
geworden, um neuen Wohnraum zu schaffen, sich zu 
vernetzen und ihre Lebensbedingungen zu verbessern 
(Ley et al., 2014). Dabei werden sie von NRO unter-
stützt, die als Brücke zwischen Slumbevölkerung und 
den Ansprechpartnern in staatlichen Institutionen die-
nen. SDI illustriert außerdem viele der Vorteile trans-
nationaler Netzwerke, die beispielsweise dazu bei-
tragen können, positive Anschauungsbeispiele aus 
unterschiedlichen Ländern zu bündeln, Informationen 
zusammenzuführen und durch horizontalen Austausch 
Lerneffekte zu erzeugen, und hilft so lokalen Grup-
pen, effektive Strukturen und Strategien zu entwickeln 
(Herrle et al., 2015a; Kap. 8.3.3).

6.2.3	
Local Governments for Sustainability (ICLEI)

Weiterhin existieren Netzwerke, in denen sich Städte 
zusammenschließen und sich der Schaffung einer nach-
haltigen Zukunft verpflichten. Ein solches etablier-
tes Städtenetzwerk ist ICLEI (Local Governments for 
Sustainability) mit mehr als 1.000 Mitgliedsstädten 
(Kap. 2.5.6.2, 8.4.2.2). ICLEI wurde 1990 gegründet 
und ist eine internationale Gemeinschaft lokaler, regi-
onaler und nationaler Regierungsorganisationen, die 
sich der nachhaltigen Entwicklung verschrieben haben. 
ICLEI hat seine Ambition und Reichweite darauf aus-
gerichtet, seine Mitgliedsstädte dabei zu unterstützen, 
eine nachhaltige Zukunft aufzubauen, indem sie koh-
lenstoffarm, resilient, inklusiv, biodivers, ressourcenef-
fizient, produktiv, gesund und glücklich werden sowie 
eine grüne Wirtschaft und intelligente Infrastruktur 
aufbauen (ICLEI, 2015). 

6.3
Inklusive Stadtplanung

Im folgenden Abschnitt werden private wie staatli-
che Masterplaner und Planungsbüros vorgestellt, die 
in transdisziplinärer Weise praktische transformative 
Stadtentwicklung betreiben. Die vier Beispiele weisen 
auf die Diversität privater wie staatlicher transformati-
ver Planungsbüros und Masterplaner hin.

6.3.1	
Kunlé Adeyemi / NLÉ: Shaping the Architecture 
of Developing Cities

NLÉ ist ein von Kunlé Adeyemi geleitetes Architek-
tur- und Designbüro mit Sitz in den Niederlanden und 
in Nigeria. Es ist in den Bereichen Architektur, Design, 
Stadtplanung, Forschung, Wissenschaft sowie Kunst 
und Kultur tätig und hat sich auf Städte in Entwick-
lungsländern spezialisiert.

Das zentrale Anliegen ist, „nachhaltige Lösungen 
für die Umwelt-, infrastrukturellen und menschlichen 
Herausforderungen dieses Megajahrhunderts zu bie-
ten“ (NLÉ, 2015a). „Megajahrhundert“ bezieht sich 
dabei auf die Größe der Herausforderungen im 21. 
Jahrhundert, zu denen die rasche Urbanisierung und 
das Entstehen von Megastädten zählen. Städte in Ent-
wicklungsländern werden als Innovationsgeneratoren 
angesehen, in denen Lösungen für globale Probleme 
entstehen können. Aus dem Potenzial, das sich vor 
allem aus informellen, teils improvisatorischen Quellen 
schöpft, sollen neue Wege für eine sozial und ökolo-
gisch nachhaltige Entwicklung in Städten entstehen. 

Es wird zunächst versucht, mit günstigen lokalen 
Materialien zu bauen. Zum Teil sind die Konzepte so 
ausgelegt, dass Laien mit in die Konstruktion eingebun-
den werden können. In den Gebäuden werden beispiels-
weise Technologien erneuerbarer Energien eingesetzt. 
Die urbanen Interventionen werden unter Einbezug der 
lokalen Stadtbevölkerung entwickelt. Die Projekte des 
Architekturbüros sind zunächst als Prototypen zu ver-
stehen, die weitere Verbreitung finden können. Somit 
ist NLÉ ein charakteristisches Beispiel für ein Architek-
turbüro, das als Change Agent im urbanen Raum agiert. 
NLÉ ist in der Wissenschaft und Urban Design vernetzt.

Die transformative Wirkung der Ansätze des Archi-
tekturbüros zeigt ein Projekt beispielhaft: die schwim-
mende Schule in Makoko (Abb. 6.3-1). Hier wurde 
unter Verwendung lokaler Baustoffe und unter Ein-
beziehung der Bewohner eine Schule für den Makoko 
Slum in Lagos, Nigeria, entworfen und gebaut. Da der 
Slum zum Teil auf Stelzen im Wasser gebaut ist, bedeu-
ten Meeresspiegelanstieg und häufige Überflutungen 
existenzielle Risiken für die Bevölkerung. Die schwim-
mende Schule hingegen ist anpassungsfähig gegenüber 
Überflutungen und bietet den Schülern angemessenen 
Raum zum Lernen. Zudem wird Strom durch Solarpa-
neele generiert, so dass unabhängig von Schwankun-
gen im Netz und Marktpreisen Zugang zu einer Basis-
versorgung mit Elektrizität besteht. 

Die schwimmende Schule ist gleichzeitig 
Demonstrationsprojekt für einen neuen Gebäude-
typ, mit dem NLÉ versucht, den Herausforderungen 
in Makoko und ähnlichen Küstensiedlungen zu begeg-
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nen. Nach dem Modell der Schule könnten auch einfa-
che schwimmende Hauser gestaltet werden, die durch 
ihre Mobilität und Bauweise flexibel genutzt und zu 
verschiedenen Siedlungsstrukturen kombiniert wer-
den können. Gerade in Gebieten mit sich verändern-
den Umweltbedingungen können diese Eigenschaften 
Vorteile bieten (Adeyemi und Disu, 2014). Die schwim-
mende Schule war deshalb auch kein alleinstehendes 
Projekt, sondern ist verknüpft mit NLÉs Konzeptdesign 
„Lagos Water Communities Project“.

Projekte wie das von NLÉ, bei denen zusammen 
mit der lokalen Bevölkerung und ausgehend von lokal 
verfügbaren Ressourcen und Bauweisen innovative 
Lösungskonzepte entwickelt werden, haben das Poten-
zial, Siedlungen wie Makoko zu transformieren und die 
Lebensbedingungen der Menschen entscheidend zu 
verbessern. 

Zu verweisen ist hier zudem auf die schwimmenden 
Dörfer auf dem Tonle Sap in Kambodscha (Floramo und 
Villadiego, 2014) und die Arbeiten von Koen Olthuis 
(„The Floating Dutchman“), die bereits das neue Ams-
terdamer Stadtviertel IJburg mit 43 schwimmenden 
Häusern prägen (SZ, 2015; Waterstudio, 2015). Die 
Projekte der schwimmenden Häuser können als exem-
plarische Maßnahme für Klimaanpassung in küsten-
nahen, vom Meeresspiegelanstieg bedrohten Regionen 
gesehen werden. 

6.3.2	
Earthbag Buildings und Smart Shacks

In den vergangenen Jahren gab es mehrere Vorstöße, 
technologische Innovationen auch in Slums zu nut-
zen. Der Stellenbosch Innovation District ist ein Pro-
jekt in Südafrika, in dem die Stellenbosch Universi-
tät und Unternehmen kooperieren, um lokal nachhal-
tige Lösungen für urbane Probleme zu finden. Dabei 

wird die Entwicklung von Lösungsstrategien durch die 
Bürger selbst in den Fokus genommen und unterstützt. 
So wurde ein Smart Shack konzipiert, der zum einen 
aus günstigen Materialien gebaut wird und zum ande-
ren nachhaltige Technologien beherbergt. Die Grund-
idee für die Bauweise entstammt dem „Earthbag Buil-
ding System“. 

Zum Bau von Earthbag Buildings werden teils spe-
ziell angefertigte Polypropylensäcke gleichmäßig mit 
Erde befüllt und als Bausubstanz für Wände genutzt 
(Barnes et al., 2009). Das Design und die Größe der 
Gebäude sind variabel, neben kleineren Hütten können 
auch geräumige Einfamilienhäuser mit diesem System 
errichtet werden. Dies bietet den Vorteil, dass unter-
schiedliche kulturelle Eigenarten der Architektur in die 
Gestaltung integriert werden können. 

Die Vorteile der Bauweise mit Erdsäcken sind Kos-
teneffizienz, Schonung natürlicher Ressourcen, kaum 
Verwendung von Zement, einfache und schnelle Bau-
weise und geringer Bedarf an trainiertem Fachpersonal. 
Zudem haben die mit Erde befüllten Polypropylensäcke 
einen guten Feuerschutz, was bei den nicht seltenen 
Bränden in Slums, die oft von Kochstellen oder elek-
trischen Kurzschlüssen ausgehen, vorteilhaft ist. Auch 
bieten sie wirksamen Schutz bei Überflutungen; ähnli-
ches Material wird für die Verstärkung von Deichen in 
Notsituation verwendet. Im Vergleich zu anderen Bau-
substanzen wie Wellblech haben die Gebäude, abhängig 
vom Design, auch eine hohe Resilienz gegenüber hohen 
Windstärken und können entsprechenden Schutz bie-
ten. Ebenfalls realisiert die Konstruktion Lärmschutz, 
was insbesondere in dicht besiedelten Flächen Privat-
sphäre schafft und Außenlärm eindämmt. Die aus den 
Earthbags gebauten Gebäude lassen sich leicht abbauen 
und die genutzten Materialien können wiederverwen-
det werden. Die einfache Bauweise lässt auch eine Nut-
zung in der Katastrophenhilfe zu. So wurden in Paki-
stan nach dem Erdbeben 2005 Earthbag-Notunter-
künfte gebaut, die durch bessere Wärmedämmung als 
in Zelten gerade für den Winter Schutz boten. 

Der Smart Shack, auch E-Khaya genannt, des Stel-
lenbosch Innovation Districts in Südafrika kombiniert 
die Earthbag-Bauweise mit der Nutzung von Solarpa-
neelen für Beleuchtung, Warmwasser und das Aufla-
den von Mobiltelefonen mit Regenwassernutzung und 
nutzt das Tageslicht durch die Installation von Wasser-
flaschen in den Decken, welche das Licht brechen und 
verteilen (Western Cape Government, 2015). Die Ver-
breitung solcher Designideen zum Ersetzen oder Auf-
werten herkömmlicher Wellblechhütten und die Ent-
wicklung von günstigen Optionen für nachhaltigen 
Wohnraum wurden durch die Better Living Challenge 
des Western Cape Government angeregt (Western Cape 
Government, 2016). 

Abbildung 6.3-1
Schwimmende Schule in Makoko, Lagos, Nigeria. 
Quelle: hbs-Nigeria
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Das Smart Shack Projekt zeigt, wie mit einfachen 
Mitteln, innovativen Ideen und der Bandbreite der 
bereits verfügbaren günstigen Technologien die Wohn-
qualität in Slums zeitnah und kosteneffizient verbes-
sert werden kann. 

6.3.3	
IBA Emscher Park

Als Masterplan in einer altindustriellen, demografisch 
stagnierenden Region, der für die Kommunen des Ruhr-
gebiets und das Bundesland Nordrhein-Westfalen aus-
gearbeitet wurde, ist der IBA Emscher Park zu sehen. 
Die Projektidee einer transformativen Umgestaltung 
des Emscher Parks wurde im Rahmen der Internatio-
nalen Bauausstellung 1989–1999 initiiert und wesent-
lich durch den Geschäftsführer der IBA, Karl Ganser, 
geprägt. Die Idee war eingebettet in ein langfristiges 
Zukunftsprogramm mit institutioneller und finanziel-
ler Ausstattung, so dass es bis heute fortbesteht. Das 
übergeordnete Ziel der IBA galt der Verbesserung der 
Lebens- und Wohnqualität im nördlichen Ruhrgebiet. 
Die Transformation der Räume durch architektonische, 
städtebauliche sowie ökologische Maßnahmen zielte 
auf einen wirtschaftlichen Wandel der Region ab. Es 
galt, das Image der Region zu wandeln ohne das indus-
triekulturelle Erbe zu vernachlässigen (IBA, o. J. a). Auf 
struktureller Ebene ist die IBA Emscher Park eine der 
ersten Strategien für einen effektiven Umgang mit 
langfristig schrumpfenden Metropolen (Pinch und 
Adams, 2013:  237).

Maßnahmen umfassten die Wiederherstellung 
einer zuvor zerstückelten Landschaftsfläche zu einem 
zusammenhängenden Parksystem mit einer gesamten 
Projektfläche von 800 km2 entlang des Emscher Fluss-
systems (Pinch und Adams, 2013:  231; Stemplewski 
et al., 2013). Dabei galt das Leitmotiv „Wandel ohne 
Wachstum“, welches die Prinzipien einer Kreislaufwirt-
schaft in den Bereichen Fläche, Energie, Gebäude und 
Wasserwirtschaft anstieß. Die IBA hatte sich damit zur 
„Aufgabe gemacht, einer durch Bergbau und Stahlin-
dustrie im nördlichen Ruhrgebiet geschundenen Stadt-
landschaft und ihrer Freiräume wieder eine Aufgabe 
und damit ein Gesicht für eine neue Zukunft zu geben“ 
(Cox, 2010:  56).

Der Wohnungsbau konzentrierte sich auf die Wie-
derentdeckung der Gartenstadt, ökologische Modelle 
der Brachenrevitalisierung und die sozialorientierte 
Stadterneuerng (Kurth, 2010:  73). In Bezug auf Sied-
lungsbau galt das Motto „Planung durch Projekte“ 
(Pinch und Adams, 2013:  234), wobei auf die „Entwick-
lungsoptionen einer Innenentwicklung als qualitativer 
Verdichtung“ (Cox, 2010:  56) abgezielt wurde. Zudem 

war für die Projekte ein „begleitendes und steuerndes 
soziales Management“ notwendig, um Fehler der Pla-
nung von Großbausiedlungen der 1960er und 1970er 
Jahre zu vermeiden sowie Wohnen und Wohlfühlen 
stärker aneinanderzubinden (Cox, 2010:  58). Es muss-
ten ästhetische Elemente, Denkmalschutz, aber auch 
Wirtschaftsförderung integriert gedacht werden. Dabei 
wurde die Historie des Gebiets mit seinen (alt)industri-
ellen Strukturen nicht unsichtbar, sondern zur Beson-
derheit eines in der nördlichen Industrieregion Ruhr 
liegenden Parks. Dazu zählte die Restaurierung alter 
Bergarbeitersiedlungen, der Bau neuer Wohnungen, 
die Erschließung von Rad- und Wanderwegen sowie 
die Gründung von Gewerbe- und Technologiezentren. 
In diesem Kontext wurden die Routen der Industriekul-
tur und Architektur entwickelt und eingerichtet, wel-
che die Transformation der Region beispielhaft explo-
rieren (IBA, o. J. a; RVR, o.  J.  c)

Die IBA hatte sich einem hohen wissenschaftlichen 
Standard verpflichtet und überzeugte durch Expertise 
in ihren Inhalten (Pinch und Adams, 2013:  232). Die 
Planung und Umsetzung erfolgte überwiegend durch 
eine gestaltende Landesregierung. Die IBA Emscher-
park GmbH war vom Land Nordrhein-Westfalen ini-
tiiert und primär auch finanziert (Pinch und Adams, 
2013:  231). Obgleich staatlich veranlasst, bildete die 
IBA durch die Interaktion mit zahlreichen Akteuren 
letztlich eine Sonderform außerhalb etablierter politi-
scher Strukturen und war so “inside and outside the 
state” zur gleichen Zeit (Pinch und Adams, 2013:  232). 
Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die Einbe-
ziehung der lokalen Bevölkerung in der Projektum-
setzung mitgedacht und praktiziert wurde (Pinch und 
Adams, 2013:  234; WI, 2013:  175  ff.). Auch der Mas-
terplan „Emscher-Zukunft“ betont die Interkonnek-
tivität seines Projekts als im „kontinuierlichen Dialog 
mit Anliegerstädten und -kreisen, der Wirtschaft, den 
zuständigen Behörden sowie vielen weiteren Organi-
sationen und Institutionen“ und als „maßgeblich von 
Impuls- und Begleitprojekten wie dem BernePark oder 
der Emscherkunst beeinflusst (EGLV, o. J.).

Die zentrale ökologische Innovation der IBA ist die 
gemeinsam mit der Emschergenossenschaft umgesetzte 
komplette Renaturierung des Emscher Flusssytems, das 
inklusive aller Nebenflüsse bis 2020 realisiert werden 
soll (Underberg, 2009). Dabei kommt der Emscherge-
nossenschaft eine entscheidende Rolle zu. Sie setzt sich 
für die Nutzung erneuerbarer Energien, die Verbesserung 
der Lebensqualität in urbanen Regionen durch Umnut-
zung sowie den Umbau von (Industrie-)Gebäuden ein 
(WI, 2013:  116). Hier wird durch Umnutzung von Brach-
flächen oder z.  B. Energiegewinnung mittels Abwasser 
sowie Beheizung öffentlicher Gebäude mit Abwasser die 
Kreislaufwirtschaft gefördert (WI, 2013:  141). 
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Für die Zukunft des Ruhrgebiets kann somit eine 
erfolgreiche Umsetzung der Erneuerung des industrie-
kulturellen Erbes verzeichnet werden, da durch ausge-
prägte Denkmalpflege wichtige Gebäude des Industrie-
kontexts erhalten blieben (Noell, 2010:  244). Die Land-
marken der IBA Emscher Park dienen als „Sehhilfen” 
und stellen „Orte der Orientierung, der Erinnerung und 
der Zukunft dar“ (RVR, o. J. b). Das Ruhrgebiet hat mit 
seinen neuen Naherholungsorten und den damit ver-
bundenen Events wie etwa die ExtraSchicht oder die 
Ruhrtriennale ein neues Image als Standort für Kultur 
und Freizeit gewonnen, welcher im Event Ruhr Kultur-
hauptstadt 2010 gipfelte. Die Halden mit ihren Instal-
lationen sind die neuen Wahrzeichen des Ruhrgebiets 
(RVR, o. J. b). 

Dementsprechend wird die IBA in ihrer Gesamtheit 
positiv bewertet. Die IBA Projekte und die kreative 
Verknüpfung von Kunst, Landschaft und Erholung sind 
aus Sicht von Pinch und Adams zentral für die Neuer-
findung der Region (Pinch und Adams, 2013:  238). Für 
sie war das Erfolgsrezept der IBA, dass diese keine über-
greifende und umfassende Strategie oder einen Mas-
terplan für die Region beinhaltet (Pinch und Adams, 
2013:  235), was flexiblen Reaktionen in einer polyzen-
trischen Region entgegenkommt, jedoch umfassende 
Koordination erfordert.

6.3.4	
Wohnungspolitik in Wien 

Die Wiener Stadtverwaltung setzt seit fast 100 Jah-
ren auf den sozialen Wohnungsbau. Die Aufrechterhal-
tung einer sozialen Komponente in Wohnungswesen 
und Wohnungsbau wurde über die Zeit zu einer identi-
tätsstiftenden Verpflichtung. Trotz der hohen Attrakti-
vität des Standorts Wien und einer damit verbundenen 
Privatisierungswelle wurde ein Verkauf von Wohnun-
gen als Mittel der städtischen Haushaltskonsolidierung 
auch bei angespannter Haushaltslage ausgeschlossen. 
Von den knapp eine Million Wohneinheiten Wiens 
befinden sich heute 26,3  % im Besitz der Gemeinden. 
Weitere 16  % wurden von der Stadt gefördert und von 
gemeinnützigen Bauträgern gebaut (WOPOKO, 2015). 
Die erwirtschafteten Erträge werden in den sozialen 
Wohnungsbau reinvestiert.

Die Wohnungspolitik Wiens basiert auf drei Säu-
len: der Neuerrichtung von Wohnraum, der Sanierung 
bestehender Bauten, die älter als 20 Jahre sind, und der 
direkten Unterstützung von Bevölkerungsgruppen mit 
geringem Einkommen. Bis in die 1990er Jahre erfolgte 
die Neuerrichtung von Wohnraum hauptsächlich durch 
den Gemeindebau. Heute werden die Aufträge ver-
stärkt an gemeinnützige Bauträger vergeben, die mit 

unterschiedlichen Fördermodellen, wie beispielsweise 
langfristigen städtischen Darlehen, subventioniert wer-
den. Im Jahr 2015 standen dafür 325 Mio. € zur Ver-
fügung. Die Vergabe größerer Aufträge erfolgt anhand 
von Projektwettbewerben; kleine Bauvorhaben (< 300 
Einheiten) werden von einem interdisziplinären Grund-
stücksbeirat beurteilt. An der Vorgehensweise der Stadt 
Wien ist besonders, dass die Bewertung der Bauvorha-
ben auch anhand einer Reihe von Kriterien für Sozial-
verträglichkeit erfolgt. Die Bewertungskriterien umfas-
sen die 

>> Wirtschaftlichkeit, die mittels Analyse der Grund-
stücks- und Gesamtbaukosten, Nutzungskosten 
sowie kostenrelevanter Bauausstattung geprüft 
wird,

>> soziale Nachhaltigkeit, die Maßnahmen zur Stär-
kung der sozialen Durchmischung, Mitbestim-
mungskonzepte, Hausorganisation, identitätsstif-
tende Maßnahmen sowie Vernetzung mit sozialer 
Infrastruktur beinhaltet,

>> ökologische Nachhaltigkeit, d.  h. die Verwirklichung 
von klima- und ressourcenschonendem Bauen, 
gesundem und umweltbewusstem Wohnen mit 
stadtstrukturellen Bezügen sowie Grün- und Frei-
räumen, 

>> architektonische Qualität, d.  h. die integrierte 
Betrachtung der Gebäudequalität und Ästhetik im 
Verhältnis zum Stadtraum, der Wohnung und dem 
Wohnumfeld (Groschopf und Trojan, 2013).

Das Ergebnis der Neubauförderpolitik sind architek-
tonisch anspruchsvolle Wohnungen, die ein umfas-
sendes Angebot an in die Gebäudekomplexe integ-
rierten Gemeinschaftseinrichtungen wie Bibliotheken, 
Schwimmbäder, Kindergärten oder Arztpraxen, bein-
halten.

Die Sanierung von Bestandsbauten wurde im Jahr 
2015 mit 256 Mio. € unterstützt. Bei Aufwertungen 
von Wohnbestand besteht immer die Gefahr, dass es zu 
Preissteigerungen und in der Folge zu Verdrängungs-
effekten kommt. Die Stadt Wien verfolgt eine Politik 
der „sanften Stadterneuerung“, bei der darauf geach-
tet wird, dass die Mietkosten auch nach Abschluss 
der Erneuerung für die Bewohner tragbar bleiben. 
Schließlich erhalten Bewohner mit niedrigem Einkom-
men direkte finanzielle Unterstützung. Diese „Subjekt-
förderung“ belief sich im Jahr 2015 auf 109 Mio. € 
(WOPOKO, 2015).

Auch wird Wert auf die soziale Durchmischung der 
Quartiere gelegt. Dies wird zum einen durch großzügige 
Einkommensobergrenzen erreicht, so dass auch besser-
verdienende Bevölkerungsgruppen in die Quartiere zie-
hen dürfen, zum anderen dadurch, dass die Bauträger 
dazu angehalten werden, einen Teil der Wohnungen 
freifinanziert zu errichten. Beispielsweise werden in 
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Obergeschossen gehobene Penthousewohnungen ein-
gerichtet, mit denen auf dem freien Wohnungsmarkt 
höhere Preise erzielt werden können.

Das nachhaltige und sozialverträgliche Modell der 
Stadt Wien findet international viel Beachtung. Als his-
torisch gewachsenes Modell ist seine Übertragbarkeit 
jedoch an eine Reihe von Voraussetzungen gebunden 
– wie eine mit entsprechenden finanziellen und admi-
nistrativen Kapazitäten ausgestattete Stadtverwaltung 
mit umfangreicher Planungskompetenz sowie die Akzep-
tanz der Bevölkerung – die andernorts nicht im gleichen 
Maße gegeben sind. Auch die Kosten sind im internati-
onalen Vergleich hoch. Für 2015 umfasste das geplante 
Wohnbauförderbudget insgesamt 689 Mio. € (WOPOKO, 
2015). Zum Vergleich: In Berlin beläuft sich die Neu-
bauförderung bei fast doppelter Einwohnerzahl auf 64 
Mio. €. Beim Kostenvergleich ist jedoch zu berücksich-
tigen, dass eine auf die Angebotsseite gerichtete Woh-
nungspolitik im Umfang Wiens sich preisstabilisierend 
auf den gesamten Wohnungsmarkt auswirkt (Amann 
und Mundt, 2005), hohe Mindeststandards in Bezug 
auf die Wohnungsqualität setzt und direkte sowie indi-
rekte Beschäftigungseffekte induziert (WOPOKO, 2015).

6.4
Soziale Inklusion und Kohäsion

Zu den zentralen Fragen von Metropolen und rasch 
wachsenden Städten gehört, wie bezahlbarer Wohn-
raum geschaffen werden kann, um die in vielen Fällen 
durch die Marktaktivitäten der privaten Immobilienwirt-
schaft gefährdete soziale Kohäsion zu erhalten und ein 
hohes Maß an sozialstruktureller und sozialkultureller 
Diversität zu halten, wie es für urbane Räume typisch 
war und wichtig bleiben soll. 

6.4.1	
Slumentwicklung: The Indian Alliance 

Die Indian Alliance ist ein Zusammenschluss aus drei 
NRO, die zum Thema Landrechte, Wohnen und Infra-
struktur urbaner Armutsgruppen arbeiten: der Society 
for the Promotion of Area Resource Centres (SPARC), 
Mahila Milan und der National Slum Dwellers Federa-
tion (NSDF). NSDF wurde 1969 zunächst als Bombay 
Slum Dwellers Federation gegründet, um die Rechte 
urbaner Armutsgruppen zu verteidigen. 1975 ging dar-
aus NSDF hervor, und andere Städte folgten dem Bei-
spiel Mumbais. SPARC wurde 1984 durch Sheela Patel 
in Mumbai gegründet und zählt heute zu den größ-
ten NRO in Indien. In Folge eines Gesetzentwurfs, der 
den Städten das Recht auf Vertreibung von Obdachlo-

sen (pavement dwellers) zusagte, begannen im SPARC 
und NSDF 1985 ihre Zusammenarbeit, um die Rechte 
von Obdachlosen und Slumbewohnern zu schützen. 
1986 gründeten die beiden Organisationen die NRO 
Mahila Milan (Women Together) als erste Frauenorga-
nisation zum Schutz der Rechte von Obdachlosen. Es 
wurde zunächst ein Kreditprogramm zur ökonomischen 
Absicherung der Beteiligten in Krisen entwickelt, das 
später um die Finanzierung von Wohnlösungen erwei-
tert wurde. Die Indian Alliance, in der die drei Orga-
nisationen in einem föderalen Modell zusammenarbei-
ten, wurde in den 1980er Jahren gegründet, um das 
Recht auf Stadt für urbane Armutsgruppen durchzuset-
zen und Regierungs- und internationalen Organisatio-
nen zu demonstrieren, dass Armutsgruppen in der Lage 
sind, ihre Wohnsituation selbst zu verbessern (Burra, 
2005).

Insgesamt weisen die drei Organisationen vielfäl-
tige Tätigkeitsfelder auf: Sie umfassen u.  a. Mikro
finanzierung sowie Surveys und Mikrozensen in Slums 
und unter Obdachlosen, da diese häufig nicht im staat-
lichen Zensus erfasst werden. Ferner widmen sie sich 
dem regionalen, nationalen und internationalen Erfah-
rungsaustausch zwischen Slumgemeinschaften zu The-
men wie Kapazitätsaufbau und Wissensproduktion in 
urbanen Armutsgruppen. Zudem werden Strategien zur 
Sicherung von Landrechten, Projekte zur Verbesserung 
der Wohnbedingungen (in-situ upgrading mit lokalen 
Arbeitskräften bei Landsicherheit oder Umsiedlungs-
projekte bei fehlender Landsicherheit), und Infrastruk-
turprojekte wie z.  B. öffentliche Toiletten verfolgt. Die 
Projekte verfolgen überwiegend Bottom-up-Ansätze 
unter Verwendung von Low-Tech-Lösungen und Parti-
zipation der betroffenen Bevölkerung. So haben NSDF 
und Mahila Milan bis 2011 z.  B. in 65 indischen Städten 
gearbeitet, 750.000 Menschen in Sparprojekte invol-
viert, ca. 80.000 Haushalte bei Umsiedlungsmaßnah-
men unterstützt, 10.000 Häuser gebaut und mehr als 
14.000 Toiletten in Form öffentlicher Toilettenblocks 
errichtet. Die Indian Alliance hat u.  a. zwischen 2010 
und 2011 35 Stadt-zu-Stadt-Austauschprojekte und 
sieben internationale Erfahrungsaustausche organisiert 
(Chitekwe-Biti et al., 2014). 

Die Indian Alliance, selbst Resultat einer Netz-
werkbildung, ist auf nationaler und internationaler 
Ebene stark verflochten. So ging Shack/Slum Dwel-
lers International (SDI) aus der Allianz hervor (Kap. 
6.2.2). SPARC ist auch in globalen Netzwerken der 
Asian Coalition of Housing Rights (ACHR), Homeless 
International und Cities Alliance, einer wichtigen Süd-
Süd-Kooperation der Netzwerke, aktiv. Die vielfältige 
Vernetzung hat eine hohe Skalierbarkeit der lokalen 
Projekte und Problemlösungsansätze ermöglicht, und 
Erfahrungen wurden bereits in anderen indischen und 
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weiteren Städten in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern umgesetzt. 

Die Indian Alliance hat erreicht, dass der indische 
Staat die besonderen Bedürfnisse der in informellen 
Siedlungen und Slums lebenden Menschen anerkennt 
und in jüngster Zeit auch vor Ort Slum-upgrading-Maß-
nahmen an Stelle von Umsiedlungen unterstützt. Den-
noch bleibt die Bereitstellung von adäquatem Wohn-
raum und Basisdienstleistungen in indischen Städten 
weiterhin eine Herausforderung für die lokale Gover-
nance (Satterthwaite und Mitlin, 2014). 

6.4.2	
Urbanes Gärtnern: gemeinschaftlich und 
interkulturell

Nahrungsmittelproduktion innerhalb der Städte oder 
im peri-urbanen Raum hat in vielen Ländern eine 
lange Tradition (Mok et al., 2014). Viele alte Zivilisa-
tionen (z.  B. präkolumbianische Maya, mittelalterliches 
Byzanz) setzten auf urbane Landwirtschaft zur Verbes-
serung der Resilienz der städtischen Nahrungssicher-
heit (Barthel und Isendahl, 2013). In Europa wurden 
vor allem durch parallel zur Industrialisierung ablau-
fende Flächenprivatisierung kleine Gartenkolonien 
angelegt, die neben dem Ernährungszweck häufig auch 
eine sozialpolitische Beschäftigungsfunktion erfüll-
ten (Stein, 2000). Im 20. Jahrhundert glich die Bewirt-
schaftung zahlreicher Kleingärten in Europa nega-
tive landwirtschaftliche Kriegsfolgen aus oder sicherte 
die in Osteuropa mangelhaft organisierte Nahrungs-
mittelversorgung (Swain, 2002). Ende des 20. Jahr-
hunderts entstanden in verschiedenen (Groß-)Städ-
ten weltweit Garteninitiativen, die über die Idee der 
Selbstversorgung hinaus auch soziale, ökologische 
und politische Botschaften und Aktivitäten einschlos-
sen. In New York (Stone, 2002), japanischen Städten 
(Akemine und Pestemer, 2002) oder London und Ber-
lin (Jahnke, 2007) entstanden so gemeinschaftliche 
Projekte des urbanen Gärtnerns auf teils ungewöhnli-
chen, vormals anders genutzten oder nicht dafür vorge-
sehenen Flächen (guerilla gardening). Nach Schätzung 
der American Community Gardening Association gibt 
es in den USA und Kanada über 18.000 als gemein-
schaftlich bezeichnete Gärten (Kortright und Wake-
field, 2011). Eine bekannte und für die Verbreitung der 
urbanen Gartenidee in Deutschland wichtige Initiative 
ist der Prinzessinnengarten in Berlin (Abb. 6.4‑1). Als 
Zwischennutzungskonzept begonnen, entwickelte sich 
dieser urbane Nutzgarten in Berlin-Kreuzberg schnell 
zu einem wichtigen Katalysator für das Aufgreifen von 
Themen wie Biodiversität, Stadtökologie, Ernährungs-
souveränität, Selbstverwaltung, Recycling, Klima-

schutz oder Integration und damit wichtigen Fragen zur 
Zukunftsgestaltung der Stadt (Rosol, 2005; Rosol und 
Schweizer, 2012; Clausen et al., 2012).

Eine besondere Form des gemeinsamen Gärtnerns 
sind die in Deutschland entstandenen interkulturel-
len Gärten. Über eine in Großstädten häufig eher bei-
läufig entstehende multikulturelle Nutzerstruktur von 
Schrebergärten hinaus sind interkulturelle Gärten von 
der Idee geprägt, Integration und Inklusion ganz gezielt 
durch das gemeinsame Bewirtschaften von Flächen zu 
unterstützen. Bekannt wurde das Konzept in Deutsch-
land vor allem durch ein Pionierprojekt in Göttingen, 
das von Geflüchteten und Flüchtlingsinitiativen 1996 
gegründet wurde. Die dort angelegten Gärten wurden 
schnell zu sozialen Begegnungsräumen mit interkultu-
rellem Austausch über Pflanzensorten und Anbaume-
thoden. Die Bewirtschaftung der Flächen hilft vielen 
bei der symbolträchtigen Verwurzelung in der neuen 
Heimat, bietet Möglichkeiten für sinnvolle und prak-
tische Außer-Haus-Aktivität und fördert durch das 
Zusammentreffen verschiedener Kulturen den Erwerb 
der neuen verbindenden Landessprache (Müller, 2002). 

Gemeinschaftsgärten werden meist von Einzelper-
sonen, lokalen Natur- und Umweltschutzgruppen und 
Migrantenvereinen betrieben. Je nach lokaler Situa-
tion unterstützen auch Kommunen die Initiativen mit 
kostenlosen oder günstigen Flächen, Zuschüssen oder 
kleinen Darlehen. Gemeinschaftsgärten haben meist 
ein sehr begrenztes Einzugsgebiet und nur selten eine 
überregionale (mediale) Wirkung wie die ersten Göttin-
ger interkulturellen Gärten oder der Prinzessinnengar-
ten. Die Verbreitung urbaner Gärten wird durch global 
vernetzte Bewegungen wie z.  B. die Transition Town-
Bewegung befördert, die Gemeinschaftsgärten als 
einen wichtigen Baustein zur Transformation der urba-
nen Gesellschaft ansieht (Hopkins, 2008; Kap. 8.3.4). 

Der konkrete Beitrag solcher Gärten für die urbane 
Nahrungsmittelversorgung bleibt begrenzt, steht meist 
aber auch nicht im Zentrum der Zielsetzung. Eine opti-
mistische Studie in Cleveland (USA) konnte auch unter 
Annahme weitgehender Flächennutzung von Brachen 
und Dachflächen in der Stadt nur die Selbstversorgung 
mit Gemüse und Früchten abbilden. Dies würde, den 
derzeitigen typischen westlichen Ernährungsstil zu 
Grunde gelegt, nur 7,3  % der Gesamtkosten für Nah-
rungsmittel entsprechen (Grewal und Grewal, 2011). 

Viele Projekte beschäftigen sich intensiv mit den 
Themen Ernährungssicherheit, lokale Resilienz, Stadt-
mitgestaltung, Suffizienz, angepasste Technologien und 
– wie im Fall der interkulturellen Gärten – gelebte Inte-
gration und soziale Kohäsion (Kap. 3). Die Umsetzbar-
keit einzelner Projekte ist in erster Linie abhängig von 
den zur Verfügung stehenden Flächen und dem Mobili-
sierungspotenzial vor Ort. Aufwändige Anschaffungen, 



6  Urbane Designer: Akteure der urbanen Transformation

344

hohe Investitionen oder die Veränderung institutionel-
ler Strukturen sind in vielen Städten nicht notwendig, 
was auch die hohe internationale Verbreitung erklärt 
(Cockrall-King, 2012). Die Dauerhaftigkeit gemein-
schaftlicher Gartenprojekte hängt stark von lokalen 
Faktoren ab. Institutionalisierte Strukturen wie bei-
spielsweise Schrebergartenvereine erweisen sich als 
sehr beständig, ob häufig schwächer formalisierte Pro-
jekte mit starkem sozialem und integrativem Fokus 
ähnlich beständig sind, muss sich in Zukunft zeigen. 

6.4.3	
Bauen für Flüchtlinge

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Menschen, 
die weltweit vor Krieg und Verfolgung geflohen sind 
oder vertrieben wurden, deutlich angestiegen. 2014 
(neuere Zahlen lagen bei Redaktionsschluss noch 
nicht vor) waren nach Schätzungen des UNHCR knapp 
60 Mio. Menschen auf der Flucht. Davon waren 38,2 
Mio. Binnenflüchtlinge. 19,5 Mio. Menschen mussten 
ihr Heimatland verlassen – ein Anstieg 2,9 Mio. im Ver-
gleich zu 2013. Der Großteil dieser Flüchtlinge (86  %) 
wurde von benachbarten Entwicklungsländern aufge-
nommen (UNHCR, 2015). Aufgrund des Bürgerkriegs 
in Syrien haben sich zehntausende Menschen auf den 
Weg nach Europa gemacht, was hier im Vergleich zu 
den Vorjahren zu einem deutlichen Anstieg an Asylan-
trägen geführt hat. Allein in Deutschland haben 2015 
476.649 Menschen einen Asylantrag gestellt. Dies 
waren 273.815 Anträge mehr als 2014 und dies ent-
spricht ungefähr dem Niveau an Anträgen zu Beginn 
der 1990er Jahre. Ins Registrierungssystem zur Erst-
verteilung der Asylbegehrenden (EASY) des Bundes-
amts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wurden 
2015 1.091.894 Menschen aufgenommen (BAMF, 
2016). Neben Doppelaufnahmen und Menschen, die in 

andere Staaten weitergereist sind, konnten viele Asyl-
suchende aufgrund überlasteter Verwaltungen nicht 
unmittelbar einen Asylantrag zustellen – deshalb die 
große Diskrepanz zwischen den beiden Zahlen (Medi-
endienst Integration, 2016b).

Plötzliche Migrationsbewegungen stellen Gesell-
schaften vor große Herausforderungen: Während in 
den direkten Nachbarländern darum gekämpft wird, 
Flüchtlingen wetterfeste Unterkünfte und eine Grund-
versorgung mit Wasser, Nahrungsmitteln und medizi-
nischer Betreuung bereitzustellen, diskutiert man in 
Deutschland, welche baulichen Maßnahmen getroffen 
werden müssen, damit die Neuankömmlinge eine neue 
Wohnung bekommen und welche Möglichkeiten zur 
Integration geschaffen werden müssen.

6.4.3.1	
Modulare Systeme als Notunterkünfte
Modulare Systeme eignen sich für die schnelle, flexible 
und sichere Unterbringung von Menschen in kurzfris-
tig entstandenen Notsituationen, können aber – je nach 
System – auch als mittelfristige Lösung von Wohnpro-
blemen angesehen werden. Inzwischen bieten meh-
rere Kleinunternehmen Alternativen zu traditionel-
len Flüchtlingszelten an, so beispielsweise Better Shel-
ter, Schweden; More Than Shelters, Deutschland, Exo, 
USA und Extremis Technology, England (Tab. 6.4‑1). 
Die Wohnsysteme sind in der Regel schnell und ein-
fach aufzubauen sowie leicht zu transportieren. Sie 
ermöglichen Wetterschutz und ein gewisses Maß an 
Privatsphäre und Sicherheit. Im Unterschied zu klas-
sischen Zelten bestehen einige dieser modularen Sys-
teme aus festen, stabilen Materialien, wie Polypropy-
len oder auch Holz (Extremis Technology, 2015). Die 
Unterkünfte bieten in ihren Grundformen 4–10 Perso-
nen Schlafplätze, wobei die Grundrisse bei den unter-
suchten Modellen mindestens 6,7 m² messen (Reaction 
Housing, 2015) und bei einigen Modellen unbegrenzt 
erweitert werden können (More Than Shelters, 2015). 
Bezüglich der Ausstattung wird bei allen Systemen dar-
auf geachtet, dass eine Grundversorgung mit Strom 
sichergestellt ist. Photovoltaikanlagen sollen ausrei-
chend Strom generieren, um die Lichtversorgung und 
das Laden von Mobiltelefonen zu ermöglichen. Häufig 
ist auch eine nachträgliche Erweiterung der Wohnein-
heit mit Nasszelle, WC und Kochnische möglich (Extre-
mis Technology, 2015). Dies ist besonders dann wich-
tig, wenn das modulare System eine mittel- oder lang-
fristige Lösung darstellen soll. 

Der optionale Um- und Ausbau der Unterkünfte ist 
insofern von Bedeutung, als die Unterkünfte dadurch 
an verschiedene Verwendungszwecke, geografische 
Regionen, unterschiedliche Klimaverhältnisse sowie 
an kulturspezifische Verwendungsweisen angepasst 

Abbildung 6.4-1
Prinzessinnengarten in Berlin-Kreuzberg: Hochbeete aus 
Bäckerkisten. 
Quelle: Assenmacher/Wikimedia Commons
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werden können. Neben der flexiblen Umgestaltbarkeit 
spielt für die mittel- und langfristige Nutzung einer 
Unterkunft die Beständigkeit des Materials eine wich-
tige Rolle. Laut Herstellern kann die zu erwartende 
Nutzungsdauer stark variieren. So wird bei Extremis 
Technology davon ausgegangen, dass die Konstruktion 
15 Jahre bewohnbar ist (Extremis Technology, 2015) 
wohingegen die Nutzung des Better-Shelters-Modells 
nur auf drei Jahre ausgelegt ist (Better Shelters, 2015). 
Auch die Möglichkeiten des Abbaus, eines Wieder-
aufbaus, sowie die Wiederverwertbarkeit der einzel-
nen Bestandteile sind für eine nachhaltige Nutzung 
der Wohneinheiten von Bedeutung. Anders als Unter-
künfte, deren Hauptbaustoff industriell hergestelltes 
Polypropylen ist, können Holzkonstruktionen schnell 
und ohne Verwendung spezieller Werkzeuge repariert 
werden.

Es ist zu prüfen, ob sich langlebigere und robustere 
Systeme (z.  B. Extremis Technology) auch als poten-
zielle Unterkünfte in informellen Siedlungen eignen, 
insbesondere, wenn es sich um transitorische Siedlun-
gen handelt, in denen die Bewohner nur vorübergehend 
leben. Wetterschutz, Sicherheit, Privatsphäre sowie fle-
xible Möglichkeiten des Um- und Ausbaus der Systeme 
sind wichtige Eigenschaften, über die Unterkünfte in 
informellen Siedlungen verfügen sollten. Heute verste-
tigen sich immer mehr Flüchtlingscamps, wie beispiels-
weise in Dadaab, Kenya, wo über 300.000 Menschen 
in fünf Camps leben, von denen die ersten seit Anfang 
der 1990er Jahre bestehen. Eine Aufwertung der Wohn-
verhältnisse durch innovatives Design und transitorische 
Architektur könnte die Lebensverhältnisse in solchen 
Flüchtlingssiedlungen maßgeblich verbessern.

6.4.3.2	
Stadtentwicklung als Mittel der Integration
Auch wenn die Flüchtlingszahlen in Deutschland und 
anderen europäischen Ländern deutlich niedriger aus-
fallen als in der Türkei, dem Libanon oder Jordanien, 

stellt der aktuelle Zuzug von Flüchtlingen insbesondere 
Städte vor zahlreiche Herausforderungen.

Die Flüchtlinge streben ganz überwiegend in große 
Ballungszentren, in denen das Angebot an (preiswer-
tem) Wohnraum ohnehin knapp ist. In den Gebieten 
mit schrumpfender Bevölkerung und Wohnungsleer-
stand gibt es zudem selten Arbeitsangebote; hinzu 
kommt die Tendenz von Migranten, sich dort anzusie-
deln, wo bereits Angehörige der eigenen ethnischen 
Gruppe konzentriert sind.

Durch diese Entwicklung gerieten die Stadtverwal-
tungen attraktiver Ballungsgebiete unter Druck, sozu-
sagen über Nacht Wohnraum anzubieten. Auch hier 
wurde zunächst auf provisorische, oft nicht winter-
feste Sammelunterkünfte – Turn- und Fabrikhallen, 
Container, Zelte – zurückgegriffen. Diese Provisorien 
sollen rasch durch nachhaltigere Wohnlösungen abge-
löst werden, darunter in Neubauten – für die Sicher-
heits- und Umweltstandards gelockert wurden (Kasten 
4.3-6). Abbildung 6.4-2 zeigt einen Entwurf von YES 
Architecture für modulare Gebäude- bzw. Siedlungs-
entwürfe zur Unterbringung von Flüchtlingen und Mig-
ranten, der klimagerecht nach Energieeinsparverord-
nung (EnEv) geplant wurde. Einen Überblick über Bau-
projekte für Flüchtlinge und Migrantinnen in Deutsch-
land (provisorische Unterkünfte sowie Neubauten) 
bietet das Projekt Making Heimat, das vom Deutschen 
Architekturmuseum (DAM) für die 15. Internationalen 
Architekturausstellung 2016 – La Biennale di Venezia 
erstellt wurde (DAM, 2016).

Ein Vorschlag des Bauministers von NRW, Gro-
schek, zu Neubauten war es, möglichst hoch zu bauen 
und Flüchtlinge in Hochhausbauten zu konzentrie-
ren, wie es hieß: vorläufig (Klask, 2015). Dazu wur-
den Brach- und Grünflächen genehmigt, die eigentlich 
nicht für Wohnbauten vorgesehen waren (Schymiczek, 
2015). Kritiker warnen davor, dass mit diesen Neubau-
ten Migrantenghettos vorprogrammiert seien und ver-
wiesen auf die Geschichte der französischen Banlieues 

Tabelle 6.4-1 
Auswahl modularer Notunterkünfte.
Quelle: WBGU

Modell Ausbau Grund-
fläche 
[m²]

Material Energieversorgung Haltbarkeit

[Jahre]

Better Shelter Nein 17,5 Kunststoff; Stahlgerüst PV 	 3 

More Than Shelters Ja 23,40 Baumwolle; Alumini-
um; PVC

k. A. 	 10

Exo Nein 6,7 k.A. Anschlüsse 
vorhanden

5–10

Extremis Technology Ja k. A. Holz k. A. 	 15
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(Masurel, 2011). 
Die Alternative zum Neubauen ist es, Leerstände zu 

nutzen, auch wenn das verwaltungstechnisch schwierig 
zu realisieren ist. Ein Hannoveraner Architektenteam 
unter der Leitung von Jörg Friedrich hat Vorschläge zur 
Nutzung von Leerständen planungsreif ausgearbeitet, 
die unter folgenden Stichworten zusammengefasst sind 
(Friedrich et al., 2015): 

>> „Darauf bauen“ (z.  B. auf Park- und Bürohäuser 
usw.),

>> „Hinein bauen“ (Implantate in leer stehende Bauten, 
Industriebauten),

>> „Zwischen bauen“ (in größere und kleinere Baulü-
cken in den Innenstädten),

>> „Mobil bauen“ (in Personenverkehrszügen, Floating 
Houses),

>> „Einbauen“ (in Schrebergärten, Hinterhöfen usw.).
Indem diese Zubauten in bestehende gemischte Quar-
tiere implantiert würden, könnte man die Entstehung 
von „Migrantenquartieren“, also dem unerwünschten 
Zusammenhang von Einkommensarmut und Migran-
tenkonzentration vorbeugen. Sozioökonomische Segre-
gation kommt zustande, wenn geringe Ressourcenaus-
stattung im Quartier mit einer stigmatisierenden Wir-
kung des Quartiersimages und eventuell mit dem Erler-
nen destruktiver Werte und Normen zusammenfällt 
(Gans, 2014). Eine starke räumliche Konzentration von 
Migranten im Quartier muss das Ausmaß der Beziehun-
gen zur ansässigen Bevölkerung nicht per se verringern. 
Durchweg negativ wirken jedoch Prozesse der selekti-
ven Abwanderung ressourcenreicherer, stabilisierender 
Mittelschichten der ansässigen Bevölkerung, wie sie in 
den Banlieues in Frankreich und in den Wohnbezirken 
(projects) afro-amerikanischer Bevölkerungen in den 
USA zu beobachten sind.

Anzustreben ist vielmehr eine Wohnsituation, in der 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen ansässiger Bevöl-

kerung und Migrantinnen entsteht, wobei bauliche und 
soziale Maßnahmen die Attraktivität der Wohngebiete 
erhalten oder verbessern können. Wichtig sind Maß-
nahmen, die die Qualität der im Quartier befindlichen 
Schulen erhöhen, attraktive Kontaktmöglichkeiten im 
öffentlichen Raum und innerhalb der sozialen Institu-
tionen schaffen und lokale Inter-Gruppenbeziehungen 
bzw. soziale Netzwerk- und Gruppenbildung stärken, die 
den Migrantinnen Sozialkapital verleihen (Difu, 2015b). 

Ein weiterer Vorschlag, um die Wohnungsknappheit 
in Ballungsräumen zu umgehen, beinhaltet Flüchtlings-
„Familien aufs Land“ zu lenken (Braun und Simons, 
2015), während junge, alleinstehende Flüchtlinge eher 
in Ballungsgebieten Aufnahme finden sollten. Der Vorteil 
ländlicher Gebiete für junge Flüchtlingsfamilien ist, dass 
dort dank hoher Leerstände preisgünstiger Wohnraum 
zu erwerben bzw. zu belegen ist und zugleich eine aus-
gebaute, durch demografische Schrumpfung tendenzi-
ell bedrohte Infrastruktur vorhanden ist; so sind etwa 
viele Grund- und weiterführende Schulen von Schlie-
ßung bedroht, ebenso Krankenhäuser und andere soziale 
Dienstleistungen. So vielversprechend diese Idee klingt, 
stellt sich aber die Frage, ob es in ländlichen Regionen 
auch ausreichend Arbeitsplätze für Flüchtlinge gibt 
(Difu, 2015b: 10).

6.5
Partizipation in der Stadtentwicklung

Fragen der sozialen Inklusion hängen eng mit der Ein-
bindung der Stadtbevölkerung zusammen (Kap. 3.3, 
8.3). Dies können Beteiligungsprojekte sein, die von 
staatlicher Seite initiiert oder unterstützt werden, oder 
es handelt sich dabei um Graswurzelinitiativen, die 
ohne solche Unterstützung agieren. Die hier gewählten 
Beispiele decken diese Bandbreite ab und beziehen sich 
auf die kinderfreundliche Gestaltung von Städten, den 
Umgang mit urbanen Stressfaktoren und die Bereitstel-
lung von stadtrelevantem Wissen in Form von Kartie-
rungen.

6.5.1	
Beteiligung von Kindern in der Stadtentwicklung 
und kinderfreundliche Städte: Citta dei Bambini 
in Italien

Das Projekt „Citta dei Bambini“ (Stadt der Kinder) 
wurde 1991 in Fano, Italien, mit dem Ziel initiiert, 
eine neue Philosophie der Stadtplanung zu fördern, in 
der Kinder sowohl als Zielgruppe als auch als Garan-
ten einer menschenorientierten Stadtplanung gelten. 
Die Grundannahme des Projekts ist, dass eine an den 

Abbildung 6.4-2
Bauen für Flüchtlinge und Migranten. Exemplarische Siedlung 
(Grund- und Sondermodule). Entwurf von YES Architecture. 
Quelle: © YES Architecture 
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Bedürfnissen von Kindern orientierte Stadtentwicklung 
die Stadt auch für die gesamte Bevölkerung lebenswer-
ter macht (National Council of Research, o. J.). Aus-
gangspunkt des Projekts ist, dass der Wert der Stadt als 
Lebensraum und geographischer Mittelpunkt für sozi-
ale Interaktionen stark abgenommen hat, da sich Stadt-
planung zunehmend an den spezifischen Bedürfnissen 
ökonomisch produktiver – vorwiegend männlicher – 
Erwerbstätiger orientiert. Strukturelle und funktionale 
Parameter wurden in erster Linie nach ökonomischen 
Kriterien festgelegt, was sich etwa in Form autogerech-
ter Planung oder innerstädtischer Bürozentren mani-
festiert hat. Die Leidtragenden sind dabei alle anderen 
Gruppen, deren Bedürfnisse dabei kaum berücksichtigt 
werden. Dies betrifft insbesondere die Kinder, z.  B. in 
Form fehlender Plätze zum Spielen oder durch lärm- 
und emissionsbelastete Umwelten. 

Durch die an den Bedürfnissen von Kindern orien-
tierte Stadtgestaltung soll der originäre Charakter der 
Stadt als Ort des Zusammentreffens und Interagie-
rens stärker betont und gesunde wie sichere Räume 
geschaffen werden. Im Zentrum stehen die Stärkung 
von Autonomie und Partizipation von Kindern sowie 
die Gewährleistung von Sicherheit und kindgerechter 
Mobilität. 

Bei der Initiierung der Projekte können die Städte auf 
einen Wissensfundus zurückgreifen, der sich aus zwei 
Strängen speist: Zum einen schlossen sich die beteilig-
ten Städte in einem Aktionsnetzwerk zusammen, das 
von der Stadt Rom koordiniert wird. Zum anderen wird 
das Projekt von einem Forschungsnetzwerk begleitet, 
das Berater für die Implementierung von Projekten 
bereitstellt, und die Erfahrungen aus den Projekten von 
und mit den Kindern rückspiegelt. 

Während sich die Projekte von Stadt zu Stadt unter-
scheiden und lokale Spezifika bei der Implementierung 
berücksichtigt werden, etablierte sich ein Kern beson-
ders relevanter Projekte. Diese umfassen die Einrich-
tung von „Stadt-der-Kinder-Laboren“ oder „Kinder-
räten“, die zu konkreten bzw. allgemeinen Themen 
der Stadtentwicklung Inputs generieren. Das Projekt 
„Allein zur Schule gehen“ soll besonders die Autono-
mie von Kindern stärken und die hierfür relevanten 
Umweltbedingungen betrachten.

6.5.2	
Beteiligung beim Lärmschutz:  
Projekt „Mach’s leiser“ in Leipzig

Verkehrs- und Umgebungslärm beeinträchtigen welt-
weit in den meisten Städten die urbane Lebensqua-
lität (Kap. 2.4). Da die Wahrnehmung von Lärm eine 
stark subjektive Komponente beinhaltet, ist die Beteili-

gung von Betroffenen bei Maßnahmen zur Lärmreduk-
tion essenziell. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Projekt 
„Mach’s leiser“ in Leipzig (2011–2012; UBA, 2013). 
Politischer und rechtlicher Hintergrund war die EU-
Umgebungslärmrichtlinie, die 2002 erlassen wurde, um 
„schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigung, 
durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeu-
gen oder sie zu mindern.” (vgl. Richtlinie 2002/49/
EG; aufgenommen in die Bundes-Immissionsschutz-
richtlinie in 2005). Lärmschutz wird in dieser Richtli-
nie als ein „gemeinschaftspolitisches“ Ziel zur Gewäh-
rung eines hohen Gesundheitsniveaus bezeichnet. Hie-
raus ergibt sich die Pflicht für die Mitgliedstaaten, den 
Umgebungslärm anhand von nationalen Lärmkarten 
nach gemeinsamen Bewertungsmethoden zu ermitteln, 
die Öffentlichkeit über den Umgebungslärm und seine 
Auswirkungen zu informieren und auf Basis von Lärm-
karten Aktionspläne zu erarbeiten. Damit sollen insbe-
sondere gesundheitsschädlicher Umgebungslärm ver-
hindert oder gemindert werden sowie die Umweltqua-
lität in den Fällen erhalten werden, in denen sie zufrie-
denstellend ist. Bei der Entwicklung und Umsetzung 
der Lärmaktionspläne wird zusätzlich zur Information 
der Öffentlichkeit über Absichten und Pläne auch eine 
direkte Beteiligung der Betroffenen gefordert.

Das Amt für Umweltschutz der Stadt Leipzig hat 
den Entwurf des Leipziger Lärmaktionsplans mit mög-
lichen Maßnahmen zur Senkung der Verkehrsbelas-
tung zunächst im Internet veröffentlicht, wo Bürger 
die vorgesehenen Maßnahmen bewerten und konkrete 
Handlungsschwerpunkte aufzeigen konnten. Das Pro-
jekt „Mach’s leiser – Mitwirken bei der Lärmaktions-
planung in Leipzig“, durchgeführt vom Natur- und 
Umweltschutzverein Ökolöwen in Zusammenarbeit 
mit den Büros CivixX und StadtLabor, ging über die-
sen Ansatz der Konsultation (Kap. 2.5.5) hinaus. In 
Ergänzung zur Lärmaktionsplanung der Stadt Leipzig 
sollte „Mach’s leiser“ nicht in erster Linie auf rechne-
rischen Schalldaten aufbauen, sondern auf der subjek-
tiven Wahrnehmung von Betroffenen. Gemeinsam mit 
Leipziger Bürgerinnen wurden im Rahmen einer Pla-
nungszelle (Dienel, 2002) konkrete Lärmprobleme und 
schützenswerte Ruhezonen ausgemacht und Lösungs-
ansätze für ein leiseres Leipzig erarbeitet. Auf Basis 
einer repräsentativen Umfrage im Projektgebiet wurde 
ein Bürgergutachten erstellt, bei dem Bürger aus ver-
schiedenen Leipziger Bezirken in Workshops einen 
Katalog von Maßnahmen erstellten, mit deren Hilfe 
Lärmbelastungen vor Ort reduziert werden sollten. Die-
ser richtete sich an verschiedene Akteure, darunter die 
Stadtverwaltung, die Leipziger Verkehrsbetriebe und 
die Deutsche Bahn sowie Wohnungsbaugesellschaf-
ten und Hauseigentümer. Ein Projektbeirat mit Ver-
treterinnen von Bürgervereinen, zivilgesellschaftlicher 
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Organisationen, verschiedener politischer Institutionen 
und kommunaler Ressorts sowie öffentlicher Verkehrs-
betriebe begleiteten das Verfahren. Aus dem Gutach-
ten wurden 27 Maßnahmen (wie Straßensanierungen, 
Verkehrsumleitungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen, 
neue Raumaufteilungen zugunsten von Radwegen und 
Fußgängerbereichen) abgeleitet, die teilweise mit Hilfe 
von Projektpaten umgesetzt wurden. Sie betreffen ein 
Projektgebiet mit 65.000 Einwohnern. Die im Verlauf 
angeregten privaten Initiativen sollten nach Ablauf des 
Projekts möglichst eigenständig weitergeführt werden. 

Das Projekt entfaltete eine breite Wirkung und kann 
von Ansatz bis Durchführung als beispielhaft für Betei-
ligungsprozesse gesehen werden. Die im Rahmen des 
Projekts durchgeführte Planungszelle gehört zu den 
eher aufwändigen Verfahren mit intensiver Beteiligung 
(Dienel, 2002; Dienel et al., 2014; Nanz und Fritsche, 
2012). Die Beteiligten werden umfassend informiert 
und vorbereitet sowie für den Aufwand entschädigt 
(finanziell sowie mit Sonderurlaub), außerdem werden 
sie per Zufall ausgewählt, was Selektionseffekte verrin-
gert. Sie können weitgehend eigenständig eine gemein-
same Perspektive entwickeln und Vorschläge unter-
breiten, die für die Durchführenden verpflichtend sind.

Beispielhaft sind auch die Zusammenarbeit von ver-
schiedenen gesellschaftlichen Akteuren und die För-
derung von Verbindlichkeit im Nachgang zum Projekt. 
Durch den Projektbeirat und die Maßnahmen-Paten-
schaften wurde ein breites Spektrum von Akteuren 
beteiligt und zur Verantwortungsübernahme angeregt. 
Mehrere öffentlichkeitswirksame Aktionen (Fahrrad-
demonstration, Verteilung von Ohrstöpseln an lau-
ten Straßen, Fachspaziergänge) informierten über die 
Ergebnisse und bauten einen Erwartungsdruck zur 
Umsetzung der Maßnahmen auf.

6.5.3	
Emanzipatorische Kartographie 

In den letzten Jahren haben sich Karten und Kartie-
ren, getrieben von digitalen Entwicklungen, massiv 
verändert. Googles Anstrengungen mit Google Maps 
bzw. Google Earth sowie das Open Street Map-Projekt 
gehören zu den bekanntesten Beispielen. Karten sind 
nicht nur leichter zugänglich, sondern es können heute 
viel mehr Informationen in Karten verknüpft und dar-
gestellt werden. Außerdem ist es nicht mehr allein eine 
kleine Gruppe von Experten – Ingenieure und Wissen-
schaftler in der öffentlichen Verwaltung, bei speziali-
sierten Unternehmen oder in Forschungseinrichtungen 
– die in der Lage ist, Karten zu erstellen. Diese Möglich-
keit hat heute jeder, der über einen Computer oder ein 
Smartphone sowie einen schnellen Internetzugang ver-

fügt (Crampton, 2011). Karten stellen nicht mehr allein 
autoritatives Herrschaftswissen dar, sondern können 
vergleichsweise leicht als emanzipatorisches Instru-
ment genutzt werden, wie viele Beispiele aus Städten 
weltweit zeigen.

Ushahidi (www.ushahidi.com) ist eine Plattform, 
die über Crowdsourcing Informationen sammelt und 
diese zu digitalen Karten aufbereitet. Sie ist als Open 
Source-Softwareplattform organisiert, hinter der eine 
gemeinnützige Firma steht. Teilnehmende brauchen 
nur ein Mobiltelefon, um Beobachtungen und Wissen 
per SMS einzusenden. Ushahidi ist 2008 als Projekt in 
Kenya entstanden, mit dem Ziel, die Gewaltausbrüche 
im Kontext der Präsidentschaftswahlen durch Augen-
zeugenberichte zu dokumentieren und räumlich zu ver-
orten. Die Plattform erlangte globale Aufmerksamkeit 
als sie von der Occupy-Bewegung genutzt wurde, um 
ihre globalen Aktivitäten zu sammeln und zu dokumen-
tieren, und als sie 2010 nach dem Erdbeben auf Haiti 
zur Koordination der Rettungs- und Hilfsmaßnahmen 
eingesetzt und zu CrisisNet (www.crisis.net) weiterent-
wickelt wurde. Während Ushahidi eine themenoffene 
Plattform ist, gibt es zahllose spezifische lokale Initia-
tiven, die mit digitalen Kartierungsinstrumenten arbei-
ten. Auch diese können aber übertragbar und skalierbar 
sein, und überregionale Verbreitung finden. Der Leer-
standmelder (www.leerstandsmelder.de) zum Beispiel 
entstand in Hamburg und hat mittlerweile in Städten 
im gesamten deutschen Sprachraum Nachahmer gefun-
den. Unterstützer können leerstehende Wohnungen 
oder Büro- und Gewerberäume melden, die dann in 
einer Karte zusammengefasst werden. In vielen Städten 
sind um die Plattform Netzwerke entstanden, die politi-
sche Entscheidungsträger dazu bewegen möchten dort 
wo Wohnraum knapp ist, Maßnahmen zur effizienten 
Wohnraumnutzung zu ergreifen. Bei der Diskussion um 
die Unterbringung von Flüchtlingen in Hamburg wur-
den die gesammelten Daten dazu genutzt, zu zeigen, 
dass es möglich wäre, Flüchtlinge und Wohnungslose in 
kleineren Unterkünften in leerstehenden Wohnungen 
und Gebäuden statt in großen Notunterkünften unter-
zubringen (Leerstandsmelder, 2015).

Ferner gibt es Initiativen, die versuchen, zivil-
gesellschaftliche Gruppen mit Kartographiemetho-
den zu befähigen. Das argentinische Künstlerduo 
Iconoclasistas (www.iconoclasistas.net) oder das deut-
sche Geographenkollektiv Orangotango (www.oran-
gotango.info) führen mit lokalen Gruppen Workshops 
zu kollektivem Kartographieren durch. Ziel ist es, die-
sen zu helfen, ein gemeinsames Problemverständnis zu 
erarbeiten und eigene Agenden im Dialog mit städti-
schen Verwaltungen oder wirtschaftlichen Akteuren 
kraftvoller darzustellen. Themen reichen von Urban 
Gardening bis zu Gentrifizierung und Privatisierung 
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öffentlichen Raumes. Das Selbstverständnis der Initi-
ativen ist in doppelter Hinsicht emanzipatorisch. Zum 
einen wurden lokale Graswurzelgruppen dazu befähigt, 
ihre Positionen in öffentlichen Diskussionen besser zu 
vertreten. Zum anderen wird mit der Kartographie ein 
Instrument nutzbar gemacht, das historisch eigentlich 
zum Instrumentarium von Entscheidungsträgern zählte 
(Crampton, 2011).

Das transformative Potenzial solcher Nutzungen der 
Kartographie liegt darin, dass dezentrale Entwicklun-
gen dokumentiert und sichtbar gemacht werden kön-
nen. Die so geschaffene Transparenz ermöglicht es loka-
len zivilgesellschaftlichen Gruppen, politische Prozesse 
anzustoßen oder ihre Positionen in Dialog mit anderen 
Akteursgruppen zu stärken. Die neuen Kartierungsins-
trumente können so politische Teilhabe verbessern und 
Rechenschaftspflicht stärken (Kap. 2.5.5). Als Koordi-
nationsinstrument, wie im Falle von CrisisNet, ermögli-
chen digitale Kartierungswerkzeuge, auf Katastrophen
ereignisse schnell und dezentral zu reagieren und helfen 
so, flexiblere und resilientere Strukturen zu schaffen.

6.6
Kleine grüne Transformationen als Teil der 
Großen Transformation

Die folgenden Beispiele beleuchten verschiedenste 
Facetten, wie durch einzelne Projekte zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen beigetragen wer-
den kann. Die vorgestellten Projekte aus den Bereichen 
Recycling, nachhaltiger Konsum und Mobilität haben 
lokale Nutzen, während sie gleichzeitig dazu beitragen, 
die städtische Entwicklung im Rahmen der planetari-
schen Leitplanken zu gestalten.

6.6.1	
Abfallrecycling in Städten

Ghana gehört zu den dynamischsten Volkswirtschaf-
ten Afrikas. Der damit einhergehende steigende Kon-
sum und Import neuer und gebrauchter Elektrogeräte 
sowie der illegale Import von Elektroschrott (überwie-
gend aus Europa) tragen zu wachsenden Müllproble-
men in Ghana bei. 

Ein Beispiel sind giftige Mülldeponien in Agbog
bloshie, einem Stadtteil von Accra. Schätzungsweise 
215.000 t sogenanntes Electrical and Electronic Equip-
ment (EEE) und Waste Electrical and Electronic Equip-
ment (WEEE) wurden im Jahr 2009 in Ghana teilweise 
illegal importiert (Green Advocacy und Empa, 2011). 
Der Anteil reparaturbedürftiger oder schrottreifer 
Geräte an diesen Importen liegt bei ca. 14  %. Diese wur-

den überwiegend im informellen Reparatur- und Recy-
clingsektor verarbeitet und entsorgt, häufig unter hoch-
problematischen Arbeits-, Gesundheits- und Umwelt-
bedingungen (Kap. 4.4.3). Das gesamte Müllaufkom-
men in Ghana wird auf ca. 4,6 Mio. t geschätzt (Miezah 
et al., 2015). 

Das Pilotprojekt Best of 2 Worlds (Bo2W; Buchert 
et al., 2016) zum Recycling von Elektroschrott soll die-
ses Problem angehen. Das Projekt wurde vom Öko-
Institut in Kooperation mit dem lokalen Partner City 
Waste Group & City Waste Recycling entwickelt und 
vom BMBF finanziert (Förderungsperiode 2012–
2015). Die Grundidee des Projekts besteht in der opti-
mierten Nutzung der lokalen Expertise der Mitglieder 
der Accra Scrap Dealer Association, und der bereits 
vorhandenen europäischen Infrastruktur zur umwelt- 
und gesundheitsverträglichen Wiederverwertung von 
Elektroschrott. Die Mitglieder der Accra Scrap Dealer 
Association sind im informellen Sektor tätig und sam-
meln und selektieren den Großteil des ghanaischen 
und des importierten Elektroschrotts. In der Koope-
ration zwischen City Waste Recycling und europäi-
schen Recyclingfirmen werden alte Bleisäurebatterien, 
welche durch problematisches Recycling und Entsor-
gung erhebliche Umwelt- und Gesundheitsbelastung 
in Ghana verursachen, gesammelt, verpackt und nach 
Europa verschifft. Dies geschieht unter Einbindung der 
informellen Schrottsammler, aus denen sich der über-
wiegende Teil der etwa 500 Mitarbeiter starken Beleg-
schaft von City Waste Recycling rekrutiert. 

Die Verbesserungen in der Wiederverwertungskette 
führen zu einer Reduktion der Folgeschäden durch 
unsachgemäße Verwertung alter Bleisäurebatterien, 
während die Einbindung der informellen Schrottsamm-
ler eine Verbesserung derer sozialen Situation bewirkt. 
Die City Waste Group verfolgt weiterhin den Ausbau 
der lokalen Recyclingkapazitäten, z.  B. im Bereich Elek-
trokabelrecycling (die Verbrennung von Elektrokabeln 
im dafür berüchtigten Stadtteil Agblobloshie von Accra 
ist die Ursache erheblicher Dioxinbelastung in der 
Region) und des fachgerechten Recyclings von Kühl-
schränken (Treibhausgase) und Röhrenbildschirmen 
(Bleibelastung). Mittel- bis langfristig muss die lokale 
Recyclinginfrastruktur in Ländern wie Ghana oder 
Nigeria so weit gestärkt werden, dass Exporte (oder 
auch „Re-Importe“ im Falle von WEEE) nach Europa 
nicht mehr nötig sind. 
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6.6.2	
Nachhaltiger Konsum

6.6.2.1	
Sharing City: Gemeinschaftsorientierter Konsum 
und die Ökonomie des Teilens 
Als gemeinschaftsorientierter Konsum (collaborative 
consumption) und Sharing Economy werden Konsum-
formen bezeichnet, die vor allem auf dem Teilen, Tau-
schen, Verleihen oder Verschenken von Gegenstän-
den und Ressourcen basieren. Hierunter fallen sowohl 
kommerzielle Angebote (z.  B. Verleih des privaten PKW 
gegen eine Gebühr) als auch gemeinnützige Aktivitäten 
(z.  B. ehrenamtliches Betreiben eines Umsonstladens). 
Aufgrund der hohen sozialen Dichte und der eng ver-
knüpften Kommunikationsräume in Städten sind Prak-
tiken des Teilens und Tauschens von Ressourcen und 
Konsumgegenständen im Alltag leicht umsetzbar. Die 
Rückkehr dieser Praktiken in den Alltag können insbe-
sondere in Industrieländern dazu führen, die hohe Zahl 
der besessenen, aber wenig genutzten Gegenstände – 
von Haushaltsgeräten bis hin zum PKW – zu reduzie-
ren bzw. diese effizienter zu nutzen.

Die Idee hinter dem Konzept der Sharing City oder 
Shareable City ist, dass in einer Stadt gemeinschaftsba-
sierte Konsumformen und Aktivitäten der Sharing Eco-
nomy gefördert werden. Diese Bemühungen können 
von der Stadtverwaltung selbst (Beispiel Seoul) oder 
von Netzwerken aus Graswurzelinitiativen mit Unter-
stützung von staatlicher Seite ausgehen (Beispiel Ams-
terdam).

Stadtverwaltungen können zur Förderung der sha-
ring city öffentliche Ressourcen und Infrastrukturen 
bereitstellen. Sie können z.  B. Start-Ups fördern, Kon-
sumgemeinschaften bei der Vermietung oder dem Ver-
kauf von Immobilien bevorzugt behandeln oder öffent-
lichen Raum für Teil- und Tauschaktivitäten zur Verfü-
gung stellen. Verbreitet ist dieser Ansatz vor allem in 
den USA, wo im Juni 2013 die „Shareable Cities Reso-
lution“ von fünfzehn Bürgermeisterinnen US-ame-
rikanischer Großstädte verabschiedet wurde. Diese 
bekannten sich darin dazu, die Förderung von gemein-
schaftsbasiertem Konsum und sharing economy zu ins-
titutionalisieren und mögliche Hindernisse bei Geneh-
migungen und Regulierungen anzugehen (wie langwie-
rige Prüfungen von Anträgen, hohe Auflagen). Auf
sehen erregt hatte 2013 die Initiative der Stadt Seoul 
zur Förderung gemeinschaftsbasierten Konsums (John-
son, 2013) mit dem Ziel, der Stadtbevölkerung die Sha-
ring Economy näher zu bringen, indem existierende 
Anbieter und Unternehmensgründungen finanziell 
und strategisch (Erteilen von Genehmigungen, Nut-
zungsrechten, Abbau bürokratischer Hürden) unter-

stützt und über Informationskampagnen einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt gemacht wurden. Im Zeitraum 
2013–2015 förderte das Seoul Innovation Bureau, 
das das Projekt organisiert, 57 Organisationen und 
Unternehmen der Sharing Economy, bis 2018 sollen 
weitere 300 hinzukommen. Die meisten der geförder-
ten Unternehmen konnten auf dieser Basis ihre Akti-
vitäten erfolgreich aufbauen. Die beiden gegründeten 
Carsharing-Unternehmen haben mittlerweile 400.000 
Nutzerinnen, die die Gründung von Organisationen 
und Start-Ups unterstützen. Das Konzept des Teilens 
und Tauschens soll auch in Schulen vermittelt und über 
das Tauschen von Lerngegenständen gefördert werden. 
Außerdem werden öffentliche Räume – Museen, Gale-
rien, Parks, Universitäten, Parkplätze – für Tauschak-
tivitäten wie Kleidertausch oder Car Sharing zur Ver-
fügung gestellt. Eine Evaluation der Aktivitäten geht 
davon aus, dass die Stadt dadurch mehr als 1 Mrd. € 
gespart, 1.280 neue Arbeitsplätze geschaffen und 
die CO2-Emissionen um 29.800 t reduziert hat (Seoul 
Metropolitan Government, 2015). Für die Aktivitäten 
und ihre Sharing-Maßnahmen erhielt die Stadt Seoul 
in 2014 den Metropolis Award. 

In Amsterdam fand sich 2015 ein Netzwerk von 
Akteuren der Sharing Economy zusammen, um die 
Stadt zur ersten „Sharing City of Europe“ zu machen 
(van Sprang, 2015). Das Netzwerk umfasst Start-Ups, 
gemeinnützige Organisationen, öffentliche Einrichtun-
gen (z.  B. Bibliotheken), Gemeinschaftszentren und 
Akteure der Verwaltung. Das Netzwerk zielt auf die 
Erhöhung sozialer Kohäsion und Gemeinschaftlichkeit, 
die Reduktion sozialer Isolation und die Förderung 
von Nachhaltigkeit und ökonomischer Resilienz. Bis-
herige Aktivitäten umfassen vor allem Lobbyarbeit für 
die Sharing Economy bei politischen Institutionen. Es 
wurde eine Übersicht zur Sharing Economy in Amster-
dam erstellt, die die Stadtverwaltung nun zur Ausarbei-
tung von Strategien nutzt. Außerdem wird nach Syner-
gien und Möglichkeiten der Kooperation zwischen den 
lokalen Akteuren gesucht und für öffentliche Aufmerk-
samkeit gesorgt (EUKN, 2015). Koordiniert werden die 
Aktivitäten von der Wissens- und Netzwerkplattform 
shareNL.

Die Beispiele zeigen, dass es vor allem die konzent-
rierte und ambitionierte Förderung einer Stadtverwal-
tung vermag, Aktivitäten der Teil- und Tauschökono-
mie zu fördern. Netzwerke verstärken das Engagement 
durch Wissens- und Erfahrungsaustausch und strategi-
sche Allianzen.
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6.6.2.2	
Aquaponik Dortmund
Der Text dieses Kapitels ist eine von der Autorin für den 
WBGU gekürzte Fassung von Schmitt (2016). Das Pro-
jekt Aquaponik ist ein durch Rolf Morgenstern initiiertes, 
auf bürgerschaftlichem Engagement fußendes Projekt im 
Rahmen des gemeinnützigen Vereins „Die Urbanisten“ 
aus Dortmund. In der Aquaponik werden gleichzeitig 
Fisch und Gemüse produziert: Hinter der Bezeichnung 
verbirgt sich eine spezifische Form der Nahrungsmittel-
produktion, die Gemüsezucht auf einem mineralischen 
Substrat (Hydroponik) mit Fischzucht (Aquakultur) zu 
einem Kreislaufsystem verbindet. Diese Zusammen-
schaltung ist möglich, da in der Aquakultur Nährstoffe 
entstehen – die Ausscheidungen der Fische – die von der 
Hydrokultur als Düngemitteln benötigt werden.

Die Verknüpfung von Hydroponik und Aquakultur 
erlaubt den Verzicht auf Pestizide und Kunstdünger 
sowie eine erhebliche Reduktion von Flächenverbrauch 
und Wasser: Aufgrund kontrollierter Bedingungen von 
Temperatur, Licht und Bewässerung handelt es sich um 
ein sehr effizientes System zur Nahrungsmittelproduk-
tion. Anders als in der herkömmlichen Landwirtschaft 
versickert nicht der Großteil des Wassers im Boden, son-
dern das Wasser wird durch die mineralischen Substrate 
in den Pflanzbecken, etwa Blähton oder Kokosfasern, 
zurückgehalten und im Kreislauf geführt. Darüber hinaus 
ist eine urbane Produktion von Nahrungsmitteln mög-
lich, wodurch emissionsreiche Transporte entfallen. So 
betrachtet ist Aquaponik im urbanen Raum nicht nur 
eine spezifische Form von Urban Gardening, sondern 
auch eine „gastropolitane Aktivität“ (Lemke, 2012:  148), 
da sie eine Selbstversorgung mit ökologisch nachhaltig 
produzierten Nahrungsmitteln zum Ziel hat und damit 
als „Prakti[k] einer politischen Ethik des Essens“ ver-
standen werden kann (Lemke, 2012:  155).

Auch weltweit gewinnen Aquaponik und Formen 
der Hydroponik für die Nahrungsmittelproduktion 
an Bedeutung: In den USA verkaufen Unternehmen 
wie Green Sense, die Hydroponik-Systeme in mehre-
ren Ebenen übereinandergestapelt und mit Hilfe von 
LED-Lampen hocheffizient betreiben, ihre Hydropo-
nik-Ware an Supermarktketten. Im östlichen Japan, 
das 2011 von Tsunami und Erdbeben betroffen war, 
eröffnete im Sommer 2014 in einer ehemaligen Sony-
Halle eine vertikale Hydroponik-Farm, halb so groß wie 
ein Fußballfeld, auf der täglich rund 10.000 Salatköpfe 
biologisch produziert werden.

Die Projektgruppe in Dortmund hegt die Vision einer 
Aquaponik-Farm auf Stadtteilebene und setzt dabei auf 
lokale Teilhabe und lokale Wertschöpfung. Idealerweise 
soll diese genossenschaftlich nach Vorbild der Solida-
rischen Landwirtschaft betrieben werden, ein Konzept 
der neueren Landwirtschaft, bei der eine Gruppe Men-

schen ein Stück Land gemeinsam bewirtschaftet und sich 
zu einer kostenpflichtigen Abnahme der produzierten 
Güter verpflichtet. So betrachtet besteht die Vision der 
Urbanisten-Aquaponiker aus einem Geschäftsmodell in 
Form eines technologieorientierten Start-Up für nach-
haltige Lebensmittelproduktion im urbanen Raum. Die-
ses Start-Up hat das Ziel, die Prototypen inklusive des 
dazugehörigen Businessplans zu entwickeln und als 
Genossenschaftsmodell zu etablieren. Die für Start-Ups 
charakteristische Exit-Strategie, d.  h. der für die Inves-
toren renditereiche Austritt, hätte in diesem Modell den 
Effekt einer Stärkung der lokalen Wertschöpfung und 
der Generierung eines öffentlichen Raums, der in loka-
len Gemeinschaften bewirtschaftet wird. Die Dortmun-
der Aquaponiker nutzen also Aquaponik als nachhaltige 
Nahrungsmittelproduktion bzw. allgemein gesprochen 
„[Essen], um Wünsche zu produzieren und Bilder zu ent-
werfen, wie [sie sich] Städte vorstellen, wie [sie sie] pla-
nen, sie bauen, sie versorgen, sie bewohnen und [sich] 
in ihnen wohlfühlen oder verlieren“ (Lemke, 2012:  171).

Ein wichtiger Kooperationspartner ist die Fachhoch-
schule Südwestfalen in Soest mit ihrem Forschungs-
schwerpunkt zu Agrarwirtschaft und ländlicher Ent-
wicklung. In Zusammenarbeit mit der Universität 
Rostock erforscht sie zwei Aquaponik-Anlagen mit 
einer Gesamtfläche von 370 m2 u.  a. in Bezug auf Fra-
gen der Automatisierung der Anlage und der mikrobio-
logischen Sicherheit. In Überlegung ist außerdem die 
Entwicklung einer Aquaponik-Lehrveranstaltung für 
angehende Landwirte. 

Aquaponik kann ein Baustein einer neuartigen Agrar-
wirtschaft sein, die sich in unmittelbarer Nähe zu Wohn-
gebieten realisieren ließe, weil es sich um eine geräusch- 
und immissionsfreie Herstellungsweise von Nahrungs-
mitteln handelt. Darüber hinaus könnte sich die räum-
liche Spezifik des Ruhrgebiets – seine Heterogenität, 
„die vielen Brüche, Barrieren, Verschnittflächen und 
Unmöglichkeitsräume zwischen den unterschiedlichsten 
Infrastrukturen“ (Haas, 2015:  22) und die vielen „inne-
ren Ränder“ (Reicher et al., 2011:  50), d.  h. Gebiete, in 
denen Siedlungs- und Grünräume sich miteinander ver-
weben – als Vorteil für Aquaponik herausstellen. Auf 
diese Weise könnte in einem hochverdichteten Metro-
polenraum (wieder) ein (neuer) Stadtraumtyp entstehen, 
der keine Verländlichung städtischer Gebiete bedeutet, 
sondern eine qualitativ andere, nachhaltigere Form der 
Verstädterung.

Die temporär und örtlich flexibel installierba-
ren Aquaponik-Anlagen können in Gegenden mit 
erschwerten Umweltbedingungen von großem Vorteil 
sein: in hoch verdichteten Stadtstaaten, bergigen Län-
dern mit wenigen Anbauflächen, in Städten mit gerin-
gen Niederschlägen oder mit kontaminierten Flächen. 
So müssen die von Schwermetallen verseuchten Böden 
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auch nicht erst aufwändig saniert, sondern eine Anlage 
kann direkt errichtet werden.

6.6.3	
Nachhaltige Mobilität

Die Transformation urbaner Verkehrssysteme ist not-
wendig, um gefährlichen Klimawandel zu vermeiden, 
lokale Umweltbelastungen zu verringern und Städte 
inklusiver zu gestalten. Eine Abkehr vom motorisier-
ten Individualverkehr und der Idee der autogerech-
ten Stadt müssen Kern dieser notwendigen Verände-
rungen sein (Kap. 4.2.2, 9.3.1.2). Viele Städte reagie-
ren bereits auf die weitreichenden Probleme des Auto-
verkehrs. Oslo entschied jüngst, zur ersten autofreien 
Hauptstadt Europas zu werden: Autos sollen vollstän-
dig aus dem Zentrum verbannt werden. Die folgenden 
Beispiele stellen dar, wie in verschiedenen Städten der 
Welt nicht motorisierter Verkehr gefördert wird.

6.6.3.1	
Cycling Hub Scheme in Manchester
Die Förderung des Radfahrens ist ein zentrales Ele-
ment für Strategien nachhaltiger Mobilität. Am Bei-
spiel Kopenhagen (Kap. 5.4) konnte gezeigt werden, 
wie eine Stadtverwaltung dieses Ziel progressiv ver-
folgt, indem beispielsweise PKW-Infrastruktur konti-
nuierlich rückgebaut und Fahrradinfrastruktur ausge-
baut wird. Viele andere Städte entwickelten ähnliche 
Initiativen. Ein Beispiel ist das Cycling Hub Scheme in 
Manchester.

Dieses wurden vom Transport for Greater Manchester 
(TfGM) initiiert, einem Tochterunternehmen der kom-
munalen Regierung, das für die Gestaltung von Verkehr 
und Transport in der Metropolregion Manchester ver-
antwortlich ist. Hierzu gehören die Gestaltung von Stra-
ßen, Verkehrsplanung, öffentlichem Nahverkehr, Fuß- 
und Radverkehr. TfGM ist außerdem verantwortlich 
für die Umsetzung politischer Ziele zur Reduktion von 
motorisiertem Individualverkehr und zur Förderung 
des Umweltverbundes (ÖPNV, Fußgänger und Radfah-
rer), insbesondere für das politische Ziel, den Anteil der 
Radfahrten an den täglichen Wegen von 2  % im Jahr 
2012 auf 10  % im Jahr 2025 zu erhöhen. Dazu wurde 
die Greater Manchester Cycling Strategy beschlossen, 
die sich u.  a. aus dem Local Sustainable Transport Fund 
sowie dem Cycle City Ambition Grant finanziert (TfGM, 
2014). Beide Fonds dienen dazu, dem Radverkehr eine 
hohe Priorität in der Verkehrspolitik zu geben und 
umweltpolitische Ziele dort stärker zu verankern. Von 
der Kommunalpolitik wird dabei gefordert, Programme 
zu initiieren, die Individuen, Familien und Nachbar-
schaften im Alltag zu einer bewegungsfreudigeren und 

umweltschonenderen Verkehrsmittelwahl motivieren.  
Cycling hubs sind erweiterte Fahrradstationen, die meist 
an Verkehrsknotenpunkten (wie Bahnhöfen, zentra-
len Parkplätzen) verortet sind. Sie bestehen vor allem 
aus gesicherten Fahrradparkplätzen, die mancherorts 
ergänzt werden durch Schließfächer für Fahrradzube-
hör, Duschen, Fahrradleihmöglichkeiten und Radrepa-
raturangebote. Die Maßnahme ist integriert in die oben 
erwähnte Fahrradstrategie und wird begleitet durch 
weitere Veränderungen im Straßenverkehr zuguns-
ten häufigerer, sicherer und besserer Radwege und 
Verbesserungen in den Möglichkeiten, Radfahren mit 
der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu verbinden. 
Zudem gibt es ein Fahrradverleihsystem und recycelte 
Räder werden gratis an Arbeitssuchende weitergege-
ben. Neben den (infra)strukturellen Maßnahmen wer-
den Motivation und praktische Kompetenzen zum Rad-
fahren gesteigert. Dazu werden beispielsweise Schul-
programme durchgeführt, um Kinder und Jugendliche 
zum Radfahren zu motivieren und die Radnutzung im 
Straßenverkehr zu trainieren. Radspaziergänge werden 
organisiert und öffentlich zugängliche Kurse zu Rad-
fahren und -reparatur angeboten. Online-Plattformen 
informieren über Radfahrmöglichkeiten und -angebote 
(inkl. Reiseplanern) und ermöglichen den Austausch 
mit anderen Radnutzern. TfGM kooperiert mit ande-
ren kommunalen Politikressorts (Gesundheit, Umwelt), 
Radfahrorganisationen, Arbeitgebern und -vermittlern 
sowie Unternehmen.

Ähnlich wie in Kopenhagen soll die Wirkung regel-
mäßig evaluiert und veröffentlicht werden, wobei über 
die Anzahl umgesetzter Maßnahmen und die Erhöhung 
des Radanteils informiert und die Sichtweise der Ziel-
gruppen einbezogen werden sollen. Die transformative 
Wirkung ist lokal als hoch einzuschätzen, da die Rad-
fahrstrategie Teil einer Neuorientierung der Verkehrs-
politik ist, in die der Radverkehr eingebettet ist und 
priorisiert behandelt wird. Wichtig ist die Abfederung 
durch verbindliche politische Ziele und Strategien sowie 
die Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen (hier: ca. 6,5 
Mio. Britische Pfund), nicht nur für die „Hardware“ 
der infrastrukturellen Maßnahmen, sondern auch für 
begleitende Forschungsarbeiten (z.  B. eine Studie zu 
den Potenzialen von cycle sharing) sowie Öffentlich-
keitsarbeit und Kommunikation mit den Zielgruppen. 
Wichtig ist außerdem, dass alltägliche Mobilität umfas-
send gedacht wird, d.  h. nicht nach Verkehrsmitteln 
getrennt, sondern intermodal, in Verbindung verschie-
dener Fortbewegungsmittel. Außerdem werden All-
tagswege und -tätigkeiten berücksichtigt und die damit 
verbundenen Ansprüche und praktischen Notwendig-
keiten (Spurling und McMeekin, 2015).
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6.6.3.2	
Ecocabs: Stärkung der Nutzung von  
Fahrradrikschas in Neu Delhi 
Fahrradrikschas gehören in vielen indischen Städten zu 
den traditionellen Fortbewegungs- und Transportmit-
teln. Mit dem automobilen Individualverkehr wurden 
sie zunehmend an den Rand der Straße gedrängt und 
werden teils sogar als Hindernis für den Autoverkehr 
betrachtet, so dass Verbote erwogen werden. Mittler-
weile werden sie jedoch als wichtiger Bestandteil nach-
haltiger, urbaner Mobilität wiederentdeckt und es ent-
stehen Initiativen zur Förderung und Verbreitung der 
Fahrradrikscha-Nutzung. 

Der erste Dial-a-rickshaw-Service „Ecocabs Fazilka“ 
wurde 2008 in Fazilka, einer kleinen Stadt in Punjab 
eingerichtet (NIUA, 2015; Chopra, 2010). Da öffent-
liche Verkehrsmittel fehlten, lag der Anteil von moto-
risiertem Individualverkehr (meist Zweiräder) am 
gesamten Verkehrsaufkommen sehr hoch. Fahrradrik-
schas machten lediglich 16  % der täglichen Wege aus 
und waren hauptsächlich rund um Marktplätze und 
im Stadtzentrum verfügbar. Das Angebot war zudem 
unorganisiert. Aufgrund fehlender Standards waren die 
Fahrzeuge oft unsicher, und die Anbieter hatten kaum 
finanzielle Möglichkeiten zur Verbesserung ihres Ser-
vices. Für arme Familien sind Fahrradrickschas jedoch 
sowohl eine niedrigschwellige, langfristige Verdienst- 
als auch eine kostengünstige Transportmöglichkeit.

Ecocabs Fazilka ist ein Fahrradrikscha-Service, mit 
dem Rikschas telefonisch bestellt werden können und 
er bietet einen internetbasierten Kartendienst, durch 
den die nächsten Stationen lokalisiert werden können. 
Im Jahr 2015 waren bereits 500 Rickschafahrer auf 
diesem Wege abrufbar. Ecocabs Fazilka wurde von der 
Wohlfahrtsorganistion Graduates Welfare Association 
Fazilka und dem Unternehmen Bharat Sanchar Nigam 
Ltd. gegründet, das den technischen Support lieferte 
(NIUA, 2015). 

Weiterhin wurden die Qualität und Sicherheit der 
Rikschas verbessert. Ecocabs Fazilka entwickelte und 
produziert ein optimiertes Modell einer Fahrradrikscha, 
das Fahrer über ein gleichzeitig entwickeltes Finanzie-
rungssystem erwerben können. Werbeflächen auf den 
neuen Ecocab-Rikschas eröffnen eine weitere Finanzie-
rungsquelle zur Instandhaltung der Fahrzeuge. Außer-
dem wurde eine Versicherung für Unfälle eingerichtet. 
Die Rikschafahrerinnen erhalten eine Mitgliedskarte, 
um für Kunden sichtbar zu zeigen, dass sie zu Ecocabs 
gehören und entsprechend versichert sind.

Das Projekt wurde 2011 mit dem „National Award of 
Excellence“ des indischen Stadtentwicklungsministeri-
ums sowie 2013 mit dem „Volvo Sustainable Mobility 
Award“ ausgezeichnet (GIZ, 2015). Das Konzept wurde 
bisher in 20 Städten der Region Punjab umgesetzt, täg-

lich werden dadurch 9.000 Liter Benzin gespart und 
6.000 Familien erhalten ein geregeltes Einkommen 
(NIUA, 2015).

6.6.3.3	
Radschnellweg Ruhr S1 
Ziel des vom Regionalverband Ruhr (RVR) bereits in 
Teilen umgesetzten Radschnellwegs RS1 ist es, einen 
Radschnellweg zu schaffen, der von Ost nach West 
durch das ganze Ruhrgebiet führt, auf komplexe Pend-
lerströme reagiert sowie Pedelecs und E-Bikes fördert. 
Das Fahrrad soll nach der Fertigstellung der Gesamt-
strecke im Jahr 2020 auf 101 Kilometern zu einer „ech-
ten Alternative“ (RVR, 2014:  8) werden. Der Radweg 
passt sich den ruhrgebietstypischen Siedlungen an und 
verbindet wichtige Verkehrspunkte wie Arbeitsplatz
standorte, Freizeitziele, Hochschulen, Hauptbahnhöfe 
und Innenstädte (RVR, 2014:  325  f.). Der Radwegsoll 
dazu dienen, den ÖPNV zu entlasten und Autover-
kehr und Staus zu verringern. Ein wichtiger erwarteter 
Nebeneffekt ist die gesundheitsfördernde Wirkung des 
Radfahrens (RVR, 2014:  8).

Der Einbezug der Bürger in die Planung des RS1 und 
deren aktive Beteiligung war ein zentrales Anliegen des 
RVR (RVR, 2014:  170), unterstützt durch eine Online-
Informationsplattform, einen moderierten Online-Dia-
log, Pappmodelle zur Anschauung, Planungswerkstät-
ten, Planungsspaziergänge und sogenannte Zukunfts-
konferenzen (RVR, 2014:  245). Zudem beteiligten sie 
Bürger beim Pflastern von kurzen Teilstücken, dem 
Zurückschneiden von Hecken und Sträuchern sowie 
durch die Übernahme von Streckenpatenschaften 
(RVR, 2014:  170  f.).

Da der Fahrradweg noch nicht vollständig fertigge-
stellt ist, kann die transformative Wirkung bisher nur 
abgeschätzt werden. Wichtigstes Ziel ist die Entlastung 
des Verkehrs um bis zu 400.000 Pkw-Kilometer und 
damit verbunden die jährliche Einsparung von bis zu 
16.600t CO2 (RVR, 2014:  22). Ebenfalls erwartet wer-
den die gesundheitliche Förderung des Radfahrens mit 
einer Kostenersparnis von 11 Mio. € für Krankheits-
kosten sowie die Senkung von Verkehrsunfällen und 
Verkehrstoten durch verringerten Autoverkehr (RVR, 
2014:  22). Auch für touristische Zwecke eignet sich der 
RS1. In einer Studie des Öko-Instituts e.  V. wird der RS1 
als prominentestes Beispiel in Deutschland für den Aus-
bau des Radverkehrs genannt (Zimmer et al., 2014:  22).
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6.7
Gesundheitsprävention

Urbane Gesundheit zählt zu den vom WBGU schwer-
punktmäßig betrachteten transformativen Handlungs-
feldern, die international vergleichsweise noch zu 
wenig politische Beachtung finden (Kap. 4.5). In der 
Folge werden zwei Initiativen vorgestellt, die wichtige 
Aspekte von Gesundheitsvorsorge bearbeiten.

6.7.1	
Jugendliche Slumbewohner engagieren sich für 
Gesundheitsprävention von Kindern 

In den Slums von Kolkata engagieren sich seit 2010 
Jugendliche zum Thema Gesundheitsprävention. Die 
Initiative geht auf das ehrenamtliche Engagement 
zweier jugendlicher Slumbewohner, Sikha Patra und 
Salim Sheikh (beide damals 13 Jahre), zurück und wird 
durch die indische Nichtregierungsorganisation Praya-
sam, die die Stärkung von Kindern durch Bildung ins 
Zentrum ihrer Arbeit gerückt hat, sowie durch UNICEF 
gefördert. Unterstützt wird die Verbesserung der 
Gesundheitsvorsorge von Kindern durch gesundheitli-
che Aufklärung in Slums von Kolkata, bei der die bei-
den Teenager eine Gruppe von etwa 75 Jugendlichen 
leiten: „Working as child area health minders, the duo 
and their friends have brought a remarkable change in 
health and sanitation in their slum“ (Times of India, 
2014). Die Jugendlichen wirken darauf hin, dass jedes 
Kind in ihrem Slum eine Polio-Impfung erhält und klä-
ren über die Vorbeugung gegen Malaria, Dengue und 
Durchfallerkrankungen auf. Beispielsweise informier-
ten die Kinder mit Hilfe selbstgebastelter Megafone 
„Shunun, shunun“ (hört, hört) in ihrem Wohnumfeld 
über die Notwendigkeit von Polio-Impfungen (Bhatia, 
2012). Sie wandten sich auch an die Stadtverwaltung 
und sorgten für die Installation von Trinkwasserent-
nahmestellen. 

Die Grundlage für diese Arbeit schufen die Jugend-
lichen 2010 durch ihre Idee, die Situation in ihrem 
Wohnumfeld in einer Karte abzubilden und sie dadurch 
sichtbar zu machen. Die Jugendlichen erhielten ein 
Kartierungstraining und eine Einführung in eine durch 
Mobiltelefone unterstützte Kartierungstechnologie 
(UNICEF India, 2011). Durch Haushaltsbefragungen 
in Teams mit vier Jugendlichen wurden Informationen 
wie Zahl der Bewohner, Alter, Beruf und Gesundheits-
status zusammengetragen und daraus eine thematische 
Karte entwickelt, aus der z.  B. ersichtlich wurde, dass es 
sehr viele Wasserentnahmestellen gibt, aber keine mit 
sauberem Trinkwasser. Die Karte dient gegenüber der 

Stadtverwaltung als Nachweis der Mängel in dem Slum. 
Das Projekt ist damit ein weiteres positives Beispiel der 
Nutzung neuer Kartografieinstrumente für emanzipa-
torische Maßnahmen (Kap. 6.5.3) 

6.7.2	
World Toilet Organisation

Die Schaffung eines universellen Zugangs zu Sanitär-
anlagen wurde 1990 in die Millennium Development 
Goals aufgenommen. Seitdem hat sich die Situation 
für 2,1 Mrd. Menschen zwar verbessert, aber weiter-
hin hat etwa ein Drittel aller Menschen (32  %) welt-
weit keinen gesicherten Zugang zu Toiletten; 13  % der 
Menschheit haben sogar gar überhaupt keinen Zugang 
und sind gezwungen, öffentlichen Raum zu nutzen 
(WHO, 2015a). Zwar ist die Situation in urbanen Räu-
men etwas besser (28  % ohne sicheren Zugang zu sani-
tären Anlagen), dennoch bleibt die Lage für viele Men-
schen prekär. Das Ziel der MDGs, 77  % der Mensch-
heit einen Zugang zu Toiletten zu sichern, wurde nicht 
erreicht (WHO, 2015a). Krankheiten wie Diarrhoe kos-
ten ca. 280.000 Menschen jährlich das Leben. Hinzu 
kommt die Verschmutzung von Boden, Grundwasser 
und Nahrungsmitteln sowie die Gefährdung der Sicher-
heit von Frauen, Mädchen und Jungen (WHO, 2015b). 
Insbesondere Frauen warten mit dem Toilettengang bis 
zum Eintritt der Dunkelheit, wodurch sie sich Gefah-
ren wie sexuellen Übergriffen aussetzen (UNRIC, 
2014). Gleichzeitig erschweren fehlende Toiletten den 
Zugang zu Bildung. So verlassen viele junge Frauen 
die Schule, sobald ihre Menstruation einsetzt, weil sie 
keine Privatsphäre für ihre persönliche Hygiene haben 
(WSSCC Domestos Wateraid, 2013; UN News Service, 
2014).

Vor diesem Hintergrund wurde 2001 die World 
Toilet Organization (WTO) gegründet. Initiator dieser 
Gründung war der ehemalige Unternehmer Jack Sim 
aus Singapur. Mit der Gründung der WTO gelang es, die 
Vielzahl lokal agierender Initiativen zu vernetzen und 
eine weltweite Bewegung zu etablieren. Mittlerweile 
sind 130 Organisationen in der WTO als Dachverband 
organisiert. Die WTO betrachtet den Zugang zu Toilet-
ten als ein Menschenrecht und sieht den Zustand der 
Sanitäranlagen in einem Land oder einer Stadt als einen 
Indikator für gesellschaftliche Entwicklung (World 
Toilet Organization, 2015).

Ziel sind die Verbesserung sanitärer Infrastrukturen 
weltweit und die Befähigung und Sensibilisierung 
durch Trainings und Bildungsmaßnahmen, im Wohn-
umfeld für saubere und sicherere sanitäre Bedingungen 
zu sorgen. Ein wichtiger Teil der Bildungs- und Vernet-
zungsarbeit für Sanitäranlagen ist die Etablierung eines 
„World Toilet College“ in 2005 und des seit 2001 jähr-
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lich stattfindenden „World Toilet Summit“. Das World 
Toilet Organization College bildet für den Sanitärbe-
reich aus und weiter und verbessert die Kompetenzen, 
Professionalität Ansehen und Bezahlung im Sanitär-
sektor. Außerdem wurde mit „SaniShop“ ein soziales 
Unternehmen mit nationalen Ablegern gegründet, das 
ein einfaches, aber effektives Toilettenmodell entwi-
ckelt hat. Dieses kann von Franchise-Nehmern nach 
entsprechendem Training lokal nachgebaut werden. So 
wurden beispielsweise in Kambodscha mehr als 11.000 
Toiletten durch 500 lokal operierende Unternehmer 
gebaut. SaniShop-Franchise-Nehmer sind zudem in 
Indien und Mozambique tätig. 

Im Jahr 2013 ist es der WTO gelungen, von 122 Län-
dern unterstützt eine UN-Resolution „Sanitation for 
All“ zu erwirken und den 19. November als den „World 
Toilet Day“ bei der UNO zu etablieren (UN, 2013). 
Weltweit finden, insbesondere in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern, an diesem Tag Aktivitäten wie Flash-
mobs, öffentliche Performances und der „urgent run“ – 
eine Art Volkslauf – zur Erhöhung der Aufmerksamkeit 
für das Thema statt.

6.8
Innovative Investitionsinstrumente für die 
urbane Transformation

Oft gibt es in der Bevölkerung innovative Ideen, wie 
die Entwicklung des eigenen Viertels vorangetrieben 
werden kann, aber es fehlt an der notwendigen Finan-
zierung. In vielen Fällen haben ganze (meist ärmere) 
Bevölkerungsgruppen keinen Zugang zu Krediten oder 
anderen Finanzmitteln und sind so in ihren Entwick-
lungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Die folgen-
den Projekte sind Beispiele, wie durch innovative Ins-
trumente Akteure Finanzierungsmöglichkeiten bekom-
men, die bisher weitestgehend ausgegrenzt waren. 

6.8.1	
Small Medium Enterprise Fundamentals

Small Medium Enterprise Fundamentals (SMEFUNDS) 
ist ein gemeinnütziges Unternehmen mit Sitz in Lagos 
(Nigeria). Es hat sich zum Ziel gesetzt, Armut durch die 
Entwicklung und Förderung nachhaltiger Unterneh-
mensmodelle in Afrika zu bekämpfen. Dies soll durch 
eine hybride Struktur erreicht werden: Zum einen fun-
giert SMEFUNDS als Plattform, welche Kapitalflüsse 
an kleine und mittelständische Unternehmen weiterlei-
tet, die soziale und ethische Investitionen tätigen wol-
len. Ein Schwerpunkt liegt auf Projekten zur Förde-
rung von sauberer und grüner Energie, um arme Haus-

halte zu unterstützen, Klimawandel zu vermeiden und 
Jugendarbeitslosigkeit zu verringern. SMEFUNDS tätigt 
Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen in der Größen-
ordnung von 0,1 bis 0,5 Mio. US-$. Es besteht keine 
sektorale Präferenz; Voraussetzung ist jedoch, dass das 
Geschäftsmodell eine nachhaltige und soziale Wirkung 
erwarten lässt und skalierbar ist. Das Geschäftsmodell 
ist klar definiert und eröffnet Potenzial zur Skalierbar-
keit, bedingt durch ein attraktives Marktumfeld und 
belegbare Wettbewerbsvorteile. Die Projektdauer muss 
mindestens ein Jahr betragen und eine messbare sozi-
ale Wirkung vorweisen. 

Neben der Betätigung als Finanzierungsplattform 
für klein- und mittelständische Unternehmen generiert 
SMEFUNDS auch eigene Projekte durch Tochterunter-
nehmen in den folgenden Geschäftsbereichen: 

>> Go-Solar-Africa versucht in Nigeria – ein Land mit 
einem hohen Anteil (etwa 80  %) an netzunabhängi-
ger Energieversorgung – durch langfristige Finanzie-
rungmöglichkeiten vielen Haushalten zu ermögli-
chen, solare Energiesysteme zu installieren, die ris-
kantere oder aufwändigere Formen der Energiege-
winnung ersetzen können.

>> Das Programm „Kike Cook Stoves“ hat die Verbrei-
tung nachhaltiger Kochstellen zum Ziel. Diese wer-
den mit sauberen Brennstoffen wie Ethanol betrie-
ben helfen so, Emissionen aus Brennstoffen wie 
Holzkohle und damit verbundene Atemwegserkran-
kungen zu vermeiden. Zu diesem Zweck errichtet 
SMEFUNDS eigene Anlagen, die Biomasse, vorzugs-
weise Abfallstoffe, in sauberes Ethanol umwandelt. 

6.8.2	
Inklusives Zahlungssystem: M-Pesa 

Weltweit haben 2 Mrd. Menschen keinen Zugang zu 
Bankkonten (Demirguc-Kunt et al., 2015). Gründe sind 
zu hohe Kosten, zu weite Entfernungen zur nächsten 
Filiale, fehlende administrative Voraussetzunge, wie der 
Nachweis einer festen Adresse und Identifizierungsun-
terlagen. Zahlungen werden daher persönlich und in 
bar abgewickelt. Für die Zahlenden birgt die Barzah-
lung Diebstahl- und Verlustgefahr, für Unternehmen 
ergeben sich Nachteile aufgrund geringer Transparenz 
und Zahlungseffizienz. Im Verhältnis zum Zahlungsvo-
lumen sind die Transaktionskosten vor allem bei nied-
rigen Beträgen, die regelmäßig anfallen (z.  B. bei Ver-
sorgungsdienstleistungen für arme Bevölkerungsgrup-
pen), sehr hoch. Menschen ohne Konto ist daher der 
Zugang zu bestimmten Dienstleistungen und Märkten 
erschwert. 

Dem kenianischen Unternehmen Safaricom gelang 
es in Kooperation mit Vodafone, eine innovative Alter-
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native zum konventionellen Bankkonto zu entwickeln. 
Seit 2007 bietet das Unternehmen das elektronische 
Zahlungsverfahren M-Pesa an, das Zahlungen über das 
Handy möglich macht. Ende 2013 waren es bereits 219 
Unternehmen, die ähnliche Dienstleistungen in 84 Län-
dern anbieten (GSMA, 2014).

Das SMS-basierte System eröffnet weit mehr Men-
schen Zugang zu sicheren Zahlungsverfahren als tradi-
tionelle Banken. Da Handys in Städten und ländlichen 
Regionen weit verbreitet sind und Einzahlungen direkt 
bei kooperierenden Mobilfunkgesellschaften oder loka-
len Einzelhandelsgeschäften erfolgen, bietet Safaricom 
im Vergleich zum Bankenfilialsystem einen Service mit 
höherer räumlicher Abdeckung. Selbst in Afrika süd-
lich der Sahara beträgt der Anteil der Bevölkerung mit 
Zugang zu Mobiltelefonen bereits 74  %, Tendenz stei-
gend (Nique und Opala, 2014). Für arme Bevölkerungs-
gruppen ist von Vorteil, dass weder für die Kontofüh-
rung noch für Einzahlungen Kosten entstehen. Gebüh-
ren fallen lediglich bei Transfers an, beispielsweise wer-
den für die Überweisung von US-$ 100 Gebühren in 
Höhe von 1  % erhoben (WBCSD, 2015).

Derzeit nutzen weltweit bereits 30 Millionen Kun-
den M-PESA (WBCSD, 2015). Die Technologie wird 
laufend weiterentwickelt, so dass heute neben einfa-
chen Überweisungen auch Kredite, Versicherungen 
und verzinste Konten über das Handy angeboten und 
somit für eine breitere Bevölkerungsschicht verfügbar 
werden.

Darüber hinaus bildet dies die Grundlage für neue 
innovative Geschäftsmodelle und kann so lokale Ent-
wicklung fördern. Beispielsweise installiert das keni-
anische Unternehmen SteamaCO durch Solarzellen 
angetriebene Mikronetze in Regionen, die nicht an 
die Elektrizitätsnetze angeschlossen sind. Die Nutzer 
registrieren sich mit ihrem Handy, wobei die Mobil-
funknummer als Kundennummer fungiert. Diese Infor-
mationen werden mit den Verbrauchsdaten des regis-
trierten Nutzers verlinkt, die von einem vorab instal-
lierten Zähler erhoben werden. Verbrauchs- und Zah-
lungsdaten sowie Nachrichten über Störungen werden 
von einem lokal installierten Computer registriert und 
über das Mobilfunknetz an den Firmensitz weiterge-
leitet (Baker, 2015). Derartige Innovationen befördern 
den Ausbau dezentraler erneuerbarer Energiesysteme 
und damit ein Leapfrogging der konventionellen Ver-
sorgungsinfrastruktur.

Durch diese Zahlungstechnologie ergeben sich auch 
neue Anreize, den Ausbau der Infrastruktur voranzu-
treiben. Da die finanziellen Möglichkeiten der Bewoh-
ner informeller Siedlungen gering sind und oftmals 
kein offizielles Adresssystem besteht, scheuen die 
Versorgungsdienstleister die hohen Anschaffungs-
kosten des Infrastrukturausbaus. Dies hat zur Folge, 

dass die Versorgungslage mit Basisdienstleistungen in 
dicht besiedelten informellen Siedlungen prekär ist. 
Die Wasserversorgung für die 89.000 Einwohner der 
informellen Siedlung Kayole-Soweto im Außenbereich 
Nairobis etwa erfolgte lange hauptsächlich über Bohr-
löcher und öffentliche Wasserkiosks (World Bank und 
WSP, 2015). Im Rahmen eines Pilotprojektes wurden 
seit 2012 zusätzliche 25  km Wasserleitungen gebaut. 
Die Anschlusskosten an das Wassernetz werden über 
Mikrokredite finanziert; anstelle der Adresse wird die 
Mobilfunknummer für die Registrierung der Bewohner 
verwendet. Sowohl die Rechnung für den Wasserver-
brauch als auch die Raten des Mikrokredits erfolgen 
über M-PESA oder ähnliche mobile Zahlungssysteme. 

In Afrika südlich der Sahara verfügen 74  % der 
Bevölkerung über Zugang zu Mobiltelefonen und aus-
reichender Netzabdeckung, dem steht ein Anteil von 
32  % mit Zugang zu Elektrizität und 63  % mit Zugang 
zu aufbereitetem Wasser gegenüber (Nique und Opala, 
2014). Für Unternehmen bieten sich daher vielseitige 
Möglichkeiten, den mobilen Zahlungsservice zu nut-
zen, um mikrofinanzierten und bezahlbaren Pre-Paid 
Versorgungslösungen für unterversorgte Bevölke-
rungsgruppen zum Durchbruch zu verhelfen.

6.9
Wissenschaft als Katalysator urbaner 
Entwicklung

Auch die Wissenschaft leistet wichtige Beiträge zu 
urbaner Entwicklung. Die folgenden Beispiele skizzie-
ren zwei Projekttypen, die mittlerweile in zahlreichen 
Städten existieren und zur dortigen Entwicklung bei-
tragen.

6.9.1	
Open Knowledge Foundation 

Die Open Knowledge Foundation wurde 2004 in Groß-
britannien gegründet und hat heute Gruppen in über 
40 Ländern und mehr als 20 internationale Arbeits-
gruppen. Die Stiftung arbeitet daran, offenes Wissen 
als Standard zu etablieren und offenes Wissen zu kre-
ieren. Freies oder offenes Wissen wird verstanden „als 
ein Gegenstand oder Werk [...], mit dem Wissen trans-
feriert wird und das verschiedene Kriterien erfüllt. Das 
Werk sollte u.  a. im Ganzen zugänglich sein, einer dis-
kriminierungsfreien Lizenz unterliegen, die eine Wei-
terverteilung und Wiederverwendung erlaubt, ohne 
dabei technischen Restriktionen zu unterliegen. [...] 
Weiter muss die Lizenz des Werkes mit diesem weiter 
verteilt werden, dabei Gültigkeit behalten und gleich-
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zeitig nicht die Weiterverteilung anderer Werke behin-
dern.“ (Barnickel und Klessmann, 2012:  129).

Die internationale Arbeitsgruppe mit Schwerpunkt 
Wissenschaft setzt sich für die Nutzung der Möglich-
keiten der Digitalisierung für einen beschränkungs-
freien und umfassenden Austausch von Daten in der 
Wissenschaft ein. Durch einen freien Datenaustausch 
verbessert sich zwar nicht automatisch die Qualität 
wissenschaftlicher Arbeiten, aber erhöhte Transpa-
renz, bessere Reproduzier- und damit Überprüfbarkeit 
sowie höhere Effizienz sollen die Grundlagen für bes-
seres wissenschaftliches Arbeiten legen (Molloy, 2011). 
Die Ziele der Stiftung gehen durch die Forderung nach 
freier Sekundärnutzung von Daten über die häufig eher 
auf die Bekämpfung von Informationsverknappung 
und Exklusivität ausgerichtete Open-Access-Bewegung 
hinaus (Herb, 2012). Mietchen (2012) nennt eine Reihe 
bemerkenswerter naturwissenschaftlicher und medizi-
nischer Forschungserfolge durch offenes Kollaborieren 
und merkt an, dass klassische Wissenschaftsförderung 
mit ihren formalisierten Anreiz-, Begutachtungs- und 
Reputationsstrukturen teilweise eine Barriere für freien 
Wissensaustausch in der Wissenschaft darstellt.

Beispiele für offene und gemeinsame Forschung im 
Bereich der Stadtentwicklung sind die Open Knowledge 
Labs, die in 20 deutschen Städten gegründet wurden. 
„Die Labs treffen sich regelmäßig zum gemeinsamen 
Arbeiten und tauschen sich mit Vertretern ihrer Stadt 
aus. Ziel des Projekts ist es, Projekte und Anwendun-
gen rund um offene Daten zu fördern und dadurch Ent-
wicklungen im Bereich Open Data weiter voranzutrei-
ben.“ (Open Knowledge Foundation Deutschland, o. J.).

6.9.2	
Wissenschaftsläden und weitere Akteure in 
transdisziplinären Prozessen 

Transdisziplinäre Prozesse beschreiben Transforma-
tionsprozesse, in denen das Wissen wissenschaftli-
cher und außerwissenschaftlicher Akteure aufeinander 
bezogen wird (Scholz, 2011). Für diese Wissensintegra-
tion spielen Mittlerinstitutionen wie Wissenschaftslä-
den oder community based research center heute welt-
weit eine wichtige Rolle. Sie entstanden während der 
1970er Jahre aus der europäischen 68er Bewegung und 
deren Kritik am Wissenschaftssystem. Wissenschafts-
läden forschen in unterschiedlichen Disziplinen unter 
Einbeziehung lokaler gesellschaftlicher Akteure und 
orientieren sich an gesellschaftlichem Bedarf und Pro-
blemlagen – arbeiten also im engen Sinn transdiszipli-
när und angewandt. Zu den Grundprinzipien der Wis-
senschaftsläden gehört es, breiten Bevölkerungsgrup-
pen einen Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnis-

sen zu verschaffen. Häufig sind Wissenschaftsläden 
an Universitäten angegliedert, teils bestehen sie aber 
auch als eigenständige, gemeinnützige Organisationen 
(Living Knowledge, 2015). 

Durch ihre lokale Anbindung behandeln Wissen-
schaftsläden oft stadtrelevante Themen. Exemplarisch 
für Europa kann etwa der Wissenschaftsladen Bonn 
genannt werden, der sich in Themenschwerpunkten 
wie „Bürgergesellschaft und Nachhaltigkeit“, „Arbeits-
markt und Ausbildung“ und „Gesundheit und Verbrau-
cherschutz“ mit Aspekten von Teilnahme und natürli-
chen Lebensgrundlagen auseinandersetzt. Er ist z.  B. 
aktiv in Projekten zu verantwortlicher Wissenschaft, 
zur Errichtung eines klimaneutralen Wissenschafts- 
und Gewerbeparks oder zur Entsiegelung und Begrü-
nung städtischer Räume (Wissenschaftsladen Bonn, 
2015).

Ein Beispiel für eine Initiative aus Entwicklungslän-
dern ist die südafrikanische Knowledge Co-op. Ange-
siedelt an der Universität Kapstadt versteht sie sich als 
Plattform, die der lokalen Bevölkerung, NRO, Kom-
munalverwaltungen, Kleinunternehmen und ande-
ren lokalen Akteuren entwicklungsrelevantes Wissen 
zugänglich macht. Durch die Kooperation sollen Wis-
sen geteilt und Kontakte zwischen Forschern, Studen-
ten und lokalen Akteuren geknüpft werden. Dabei geht 
die Themensetzung von den lokalen Akteuren aus, die 
basierend auf ihren Bedürfnissen Projektvorschläge 
einreichen. Gemeinsam mit Studenten und Professo-
ren entsteht dann ein Projekt, das Forschung, Evalu-
ation und als Endprodukt auch die praktische Umset-
zung umfassen kann. Da die Projektthemen bottom-
up entstehen, fokussieren sie sich auf zentrale Pro-
bleme der lokalen Bevölkerung. So entstanden u.  a. 
Projekte zur Gesundheitsversorgung von Säuglingen, 
zu Jugendarbeitslosigkeit, Prostitution, Alphabetisie-
rung, Computertraining, Pädagogik für Theatergrup-
pen oder zur Gestaltung öffentlicher Wände. Andere 
Projekte widmen sich der nachhaltigen Nutzung von 
Ressourcen. Das Homestead Gardens Project in Kap-
stadt befasst sich z.  B. mit der urbanen Selbstversor-
gung durch Permakulturgärten und Nachrüstung der 
Gebäude mit solarbetriebenen Kochern und Durchlauf-
erhitzern und Grauwassersystemen (Odendaal et al., 
2013). 

Durch die enge transdisziplinäre Zusammenarbeit 
mit lokalen Akteuren ist die Chance auf transformative 
Wirkung der Aktivitäten von Wissenschaftsläden hoch; 
durch die partizipative Entscheidungsfindung erhofft 
man sich bessere Umsetzbarkeit und Dauerhaftigkeit. 

Auch im Wissenschaftssystem selbst (Kap. 10) 
nehmen einzelne Wissenschaftseinrichtungen solche 
Mittlerrollen wahr, wie z.  B. die Akademie für Raum-
forschung und Landesplanung (ARL) in Hannover, eine 
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1946 gegründete Einrichtung öffentlichen Rechts von 
überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wis-
senschaftspolitischem Interesse. Die ARL ist eine von 
fünf raumwissenschaftlichen Einrichtungen der Leib-
niz-Gemeinschaft (5R-Netzwerk, 2013). Die ARL ver-
steht sich als „Forum und Kompetenzzentrum für die 
Erforschung räumlicher Strukturen und Entwicklungen, 
ihrer Ursachen und Wirkungen sowie ihrer politisch-
planerischen Steuerungsmöglichkeiten. (...) Die Akade-
mie führt in ihrer Forschung die Bereiche Wirtschaft, 
Soziales, Ökologie und Kultur zusammen und gewinnt 
dadurch eine innovative, ganzheitliche Perspektive auf 
die komplexen, gesellschaftlichen Herausforderun-
gen. Ihre Forschungsergebnisse bilden die Grundlage 
für eine unabhängige wissenschaftliche Beratung von 
Politik, Verwaltung und Gesellschaft sowie für die Aus- 
und Weiterbildung, um die Zukunft zu gestalten“ (ARL, 
2015a). 

6.10
Folgerungen

„Design is people“, hat die amerikanische Architektur-
kritikerin Jane Jacobs einmal zutreffend postuliert – 
was weit entfernt ist von der Realität heutiger Archi-
tektur und Raumplanung und somit eine Herausfor-
derung darstellt. Das Kapitel legt anhand weniger Bei-
spiele dar, dass bemerkenswerte Initiativen „von oben“ 
und „von unten“ existieren, die im Sinne der Prinzi-
pien Eigenart – Erhaltung natürlicher Lebensgrundla-
gen – Teilhabe (Kap. 3) tätig geworden sind und diese 
teilweise integriert haben, also förderliche Wechselwir-
kungen erzeugt haben. Diese lassen sich nicht in einem 
pauschalen Masterplan, wohl aber zu einem Leitmotiv 
einer menschenorientierten Stadt zusammenfügen. 

Das hängt mit der Natur der Stadt zusammen, die mit 
dem Omnipotenzanspruch der Stadtplanung (Siebel, 
2015:  421  ff.) die Produktivität der Stadt, in der Unter-
schiede und Unvorhersehbares vorherrschen, abwürgt, 
also mit dem Anspruch auf Urbanität selbst kollidiert. 
In diesem Bewusstsein sollte jede Programmatik ver-
fasst sein, die Städte nachhaltiger gestalten will. „Die 
Mittel sind fast immer unzureichend und in der Hand 
verschiedener Akteure, die unterschiedliche und sogar 
widersprüchliche Interessen verfolgen. Die Stadt ist 
zudem viel zu komplex, als dass irgendein Subjekt über 
adäquates Wissen verfügen könnte, um sie zu steu-
ern. (...) Für eine grundsätzlich kontingente Zukunft 
lässt sich keine umfassende Vorsorge treffen.“ (Siebel, 
2015:  430  f.). 

Als Schlussfolgerung aus dem in diesem Kapitel 
zusammengefügten Mosaik kann man die folgende 
These stützen: „Stadtplanung verfährt heute notwen-

dig inkrementalistisch, in kleinen Schritten, abhel-
fend und aushelfend, verhandelnd, mehr überredend 
als befehlend, auf jeden Fall demokratischer“ (Siebel, 
2015:  431). Daneben kann man aber auch schlussfol-
gern, dass es im Inkrementalismus Gleichschritte und 
Schnittflächen geben kann, die Postulate der Erhal-
tung natürlicher Lebensgrundlagen mit den Dimen-
sionen von Teilhabe und Eigenart kombinieren. Diese 
Konvergenz der Wertedimensionen können und sollten 
Akteure auf allen Ebenen der Gesellschaft aufgreifen 
und Stadtentwicklung mit der generellen und globa-
len Perspektive der Pflege eines urbanen Gemeinguts 
vorantreiben. Hier spielen wechselseitige Beobachtung, 
Aktivierung, Vernetzung, Kommunikation und Partizi-
pation im „bauherrenlosen“, hybriden Planungsprozess 
eine entscheidende Rolle.

Graswurzelinitiativen benötigen dabei Unterstüt-
zung „von oben“. Diese Unterstützung kann über Infor-
mationsplattformen laufen, um den Initiativen ein glo-
bal gestütztes Selbstwirksamkeitsgefühl zu verleihen. 
Ohne dass damit universelle Passepartout-Lösungen 
(„best practices“) angestrebt sind, kann die praktische 
Vernetzung und Kooperation nützlich und wertvoll 
sein. In den Bereichen von Architektur, Raumplanung 
und Urban Design vollzieht sich eine intensive interna-
tionale und interdisziplinäre Debatte, die in städtischen 
Entwicklungsprozessen selbstverständlich auch die 
Menschen, also die teilhabewilligen Raumproduzenten 
transdisziplinär adressiert und von ihnen lernt. In die-
ser Balance zwischen (Master-)Planung und Basisini-
tiativen sollten auch urbane Governance-Innovationen 
angelegt sein.

Das folgende Kapitel 7 geht gegenüber den Städte-
beispielen und Innovationsinitiativen eine Abstrakti-
onsstufe höher. Es verarbeitet die Fülle urbaner Erfah-
rungen in drei dominierenden Mustern: geplante, infor-
melle und reife Städte und Stadtquartiere, wohl wis-
send, dass es sich hierbei lediglich um Muster handelt, 
deren konkrete Ausprägungen sehr wohl gleichzeitig in 
einer Stadt anzutreffen sind.
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Wer das Siedlungswesen der Zukunft in nachhaltige 
Bahnen lenken will, muss zunächst die urbane Gegen-
wart begreifen. Das bedeutet insbesondere in der Viel-
falt der Objekte und Subjekte allgemeine Merkmale, 
Muster und Strukturen aufzufinden – also Komplexität 
auf zulässige Weise zu reduzieren. Nachdem in Kapi-
tel 5 eine Reihe von Beispielstädten untersucht und 
in Kapitel 6 Akteure der urbanen Transformation zur 
Nachhaltigkeit („urbane Designer“) vorgestellt wurden, 
geht es in diesem Kapitel um eine Phänomenologie des 
globalen Siedlungsgefüges. 

Der erforderliche Neubau von Städten und Quartie-
ren bei gleichzeitiger Ausdehnung der Slumgebiete und 
informellen Siedlungen sowie der parallel ablaufende 
Zerfall bestehender Strukturen stellen die Menschheit 
vor existenzielle Aufgaben, an deren Bewältigung sich 
Politik, Zivilgesellschaft, Forschung und Unternehmen 
beteiligen müssen. Damit verbundene kritische Dyna-
miken lassen sich beeinflussen, indem die Urbanisie-
rungsprozesse gesteuert und mitgestaltet werden. Auf-
grund der enormen Diversität der Städte und ihrer Her-
ausforderungen (Kap. 5) bedarf es einer Phänomeno-
logie, die sich der Komplexität annimmt und zugleich 
Muster identifiziert, aus denen sich Rückschlüsse für 
die Gestaltung der urbanen Transformation ziehen las-
sen. Diese Phänomenologie sollte „so einfach wie mög-
lich sein, aber nicht einfacher“ (Albert Einstein). Dann 
kann sie nicht nur erkenntnisleitend wirken, sondern 
auch die Grundlage für die Bestimmung von Hand-
lungsoptionen für Entscheidungsträger und Stadt-
bevölkerung bilden. Deshalb geht der WBGU auch in 
direkter Analyse auf die Suche nach „Archetypen“ 
einer Problemgesamtheit (zum Syndromansatz: WBGU, 
1996, 2000; Schellnhuber et al., 2001). 

Das hier dargestellte Analyseschema bezieht dabei 
die systemischen Treiber (Kräfte) der Urbanisierung, 
wie auch die daraus entstehenden Siedlungsmus-
ter (Formen) mit ein. Damit wird jedoch nur der erste 
Schritt einer politikrelevanten Begutachtung vollzo-
gen: Im zweiten Schritt müssen die Grund- und Ziel-
werte des normativen Kompasses des WBGU (Kap. 3) 
– also die natürlichen Lebensgrundlagen, Teilhabe und 

Eigenart – auf die globalen Siedlungsmuster projiziert 
werden, um dann im dritten Schritt generische Hand-
lungs- und Forschungsempfehlungen abzuleiten. Aus 
ihnen lassen sich zielgerichtete Transformationspfade 
erschließen oder defizitäre Entwicklungen ablesen. 

7.1
Von der Phänomenologie zur Gestaltung der 
Stadt: Kräfte, Formen, Werte

Den Prozessen, welche Städte topographisch und kultu-
rell prägen, liegen drei Kräfte zugrunde: die „Baumeis-
terinnen“ Zeit, Macht und Not. Der Faktor Zeit wird 
durch die Annahme begründet, dass temporale Beson-
derheiten, wie etwa evolutionärer Wandel, Beschleu-
nigung, Regression nach Zäsuren sowie Ungleichzei-
tigkeiten, z.  B. von Natur- und Kulturgeschichte, star-
ken Einfluss auf Stadtmuster besitzen. Besonders evi-
dent ist dies für einmal etablierte und wieder neu zu 
gestaltende Infrastrukturen. Zeit ist für jede Entwick-
lung erforderlich, doch ist sie für die Wahrung der pla-
netarischen Leitplanken oft die knappste „Ressource“. 
So bedarf eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 
unter 2  °C einer schnellen Korrektur bestehender Ent-
wicklungsparadigmen. Dies betrifft ebenfalls die Städte, 
auch über die Erhaltung der natürlichen Lebensgrund-
lagen hinausgehend. So ist es etwa dringend notwendig, 
Zugang zu adäquatem Wohnraum für alle Menschen zu 
schaffen und damit stadtgesellschaftliche Teilhabe zu 
verbessern (Kap. 3.4; SDG Nr. 11: Kap. 8.4.1.1). Dem-
entsprechend sind viele zeitnahe Weichenstellungen 
und Interventionen unerlässlich. Gleichwohl ergeben 
sich durch technologische Neuerungen und beschleu-
nigten Informationsaustausch Möglichkeiten, diesen 
Fortschritt parallel voranzutreiben. 

Macht ist insbesondere jene politische Kapazität, 
seinen Willen gegen den Willen anderer durchzuset-
zen (Weber, 1972:  28). Hierzu können unterschiedliche 
Mittel wie Geld, Gewalt, Gesetze oder auch Überredung 
genutzt werden. Die Macht, eine Stadt kulturell oder 
baulich zu gestalten, kann durch den Staat, die (Immo-

Urbane Muster 7
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bilien)Wirtschaft und/oder die Zivilgesellschaft ausge-
übt werden, oder auch auf einzelne Akteure und Inter-
essensgruppen beschränkt sein. 

Not im Sinne von Knappheit, Gefahr oder Leid formt 
Stadtmuster durch Exklusion, wie im Falle von Armut 
oder Unterdrückung. Not entsteht auch durch Risiken, 
die sich aus Krisen und Konflikten bilden. Aufgrund 
von Not migrieren viele Menschen ins Umfeld urba-
ner Zentren, wodurch sich neue, oftmals improvisierte, 
Siedlungen bilden. 

Das komplexe Zusammenspiel von Zeit, Macht und 
Not hat verschiedene Siedlungsmuster bzw. -formen 
gestaltet und prägt diese auch weiterhin: reife, infor-
melle und geplante Stadtquartiere. So konnten durch 
den Faktor Zeit bestimmte Städte und Quartiere teils 
über Jahrhunderte wachsen und verfügen heute über 
einen festen Baubestand, etablierte Infrastrukturen 
und weitgehend konsolidierte städtische Governance-
Strukturen. Informelle Siedlungen und Slums entstan-
den improvisiert und ohne vorherige Planung oder 
Genehmigung. Not ist wesentlicher Treiber und Kenn-
zeichen dieses Siedlungsmusters. Dagegen konnten top 
down geplante Siedlungen nach Masterplan erst durch 
die Ausübung von Macht in die Realität umgesetzt 
werden. Die verschiedenen Konstellationen von Not, 
Macht und Zeit haben Städte größter Vielfalt entste-
hen lassen. Reife, informelle und geplante Siedlungen 
koexistieren häufig in derselben Stadt oder Agglome-
ration, alle gleichzeitig und nebeneinander; dennoch 
kann eine einzelne Stadt von dem einen oder dem 
anderen dieser Muster stärker geprägt sein. 

Die Gestaltung aller drei Muster ist für die urbane 
Transformation zur Nachhaltigkeit essenziell. Es ist 
anzunehmen, dass die Anzahl der Menschen in infor-
mellen um 1–2 Mrd. und in geplanten Siedlungen um bis 
zu 1,5 Mrd. zunehmen wird. Unverändert bleiben Res-
sourcenverbrauch und Treibhausgasemissionen der rei-
fen Siedlungen maßgebliche Treiber globaler Umwelt-

probleme. Diese Dynamiken bedeuten enorme Heraus-
forderungen und öffnen zugleich ein wichtiges Mög-
lichkeitsfenster für die Transformation zu nachhaltigen 
Gesellschaften. Allerdings bleibt nur noch wenig Zeit, 
um den Urbanisierungsprozess adäquat zu gestalten. 
Für die urbane Transformation gilt es, Eigenart, Teilhabe 
und natürliche Lebensgrundlagen in der Entwicklung 
der Städte zu wahren. Diese normativen Werte bilden 
den Kompass für die unterschiedlichen Pfade des Über-
gangs in eine Weltstadtgesellschaft (Kap. 3). 

So kann als analytischer Rahmen eine Drei-Ebenen 
Betrachtung herangezogen werden, die die Beziehung 
zwischen den Baumeisterinnen, den Mustern und dem 
normativen Kompass illustriert. In Abbildung 7.1-1 
sind die Ebenen stark vereinfacht dargestellt. So wer-
den hier z.  B. die reifen, geplanten und informellen 
Siedlungen als jeweils eine Kategorie ausgewiesen, 
während es in der Realität viele Sub- und Mischformen 
gibt. Ebenfalls ließen sich die Zielwerte Eigenart, Teil-
habe, und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 
in diverse Bereiche unterteilen (Kap. 3), werden aber 
hier als einzelne Begriffe aufgeführt.

Zwischen den verschiedenen Dynamiken einer 
Stadt lässt sich ein komplexes Wirkungsnetz erken-
nen (Abb. 7.1-2). Gleichzeitig kann die Drei-Ebenen-
Betrachtung im Hinblick auf potenzielle Rückkopp-
lungs- und Verstärkungseffekte zukünftiger Wirkungs-
mechanismen mögliche Ansatzpunkte für urbane Inter-
ventionen bieten (Kasten 7.1-1). So können städtische 
Akteure Rückkopplungen verhindern oder neue Pfade 
legen. Von staatlichen Akteuren könnte dies beispiels-
weise eine Gesetzgebung sein oder aus der Zivilgesell-
schaft heraus eine Initiative für mehr Teilhabe in infor-
mellen Siedlungen, die im Verlauf der Zeit das Bild der 
Stadt nachhaltig prägen könnten. 

Zusätzlich ergeben sich aus einer Betrachtung der 
drei Ebenen von oben nach unten und aus dem Blick-
winkel der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 
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Abbildung 7.1-1
Grundschema der Drei-Ebenen Betrachtung: globale 
Siedlungsmuster (Formen), deren Treiber (Kräfte) und der 
normative Kompass des WBGU (Werte).
Quelle: WBGU
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Abbildung 7.1-2
Mögliche Interaktionen innerhalb der Drei-Ebenen-
Betrachtung.
Quelle: WBGU
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sowie von Eigenart und Teilhabe unterschiedliche Her-
ausforderungen für reife, informelle und geplante Sied-
lungen und Quartiere. Die Kräfte Zeit, Not und Macht 
beeinflussen diese Herausforderungen ebenfalls. Aus 
der Zusammenschau dieser Kräfte lassen sich Restrik-
tionen durch Zeit, Not und die Ungleichverteilung von 
Macht für die Ausgestaltung der urbanen Transforma-
tion zur Nachhaltigkeit identifizieren. 

So besteht für reife Siedlungen, die über lange Zeit-
räume gewachsen sind und dadurch oft eine hohe 
Eigenart und eine Vielzahl städtischer Identitäten her-
vorgebracht haben, die Herausforderung, im Baube-
stand Veränderungen zu etablieren. Es gilt, über län-
gere Zeiträume gewachsene Konsummuster und Struk-
turen aufzubrechen, um eine Transformation zur Nach-
haltigkeit zu realisieren. Veränderungen im Bestand 
zu planen bedeutet, dass bestehende Infrastrukturen, 
Gebäude und Institutionen berücksichtigt sowie die 
Bevölkerung in den Prozess integriert werden müssen 
(Kap. 7.4).

In informellen Siedlungen und Slums gilt es, elemen-
tare Notlagen zu überwinden und ein würdiges Leben 
für alle Menschen zu ermöglichen. Dabei müssen auch 
hier in bestehenden Siedlungen und unter Einbezug der 
Bevölkerung Basisinfrastrukturen geschaffen werden. 

Öffentliche Institutionen und Regierungsstrukturen 
sind vielerorts weitgehend abwesend und steuern die 
Urbanisierungsdynamiken nicht. Nachhaltige Entwick-
lung und die Verbesserung prekärer Lebensbedingun-
gen können zudem nur gelingen, wenn urbane Armuts-
bekämpfung und die Einhaltung der planetarischen 
Leitplanken integriert angegangen werden (Kap. 7.3).

In den geplanten Siedlungen gilt es auf laufende 
Planungen Einfluss zu nehmen, um neue Gebäude oder 
Quartiere von vornherein nachhaltig anzulegen und 
negative Pfadabhängigkeiten zu vermeiden. Die Pla-
nung neuer Siedlungen am Reißbrett geschieht auf-
grund des rasch wachsenden Wohnungsbedarfs (Bevöl-
kerungszunahme in den Städten und Zuzug) oft unter 
großem Zeitdruck (Kap. 7.2).

Zwar muss jede Stadt ihre eigenen „Spielzüge“ für 
die globale Transformation entwickeln, aus der analy-
tischen Betrachtung heraus ergeben sich jedoch mög-
liche Stellschrauben, deren Veränderung das gesamte 
System der Stadt beeinflussen könnte. 

Kasten 7.1-1

Drei-Ebenen-Betrachtung am Beispiel der Stadt 
Kigali

Betrachtet man einzelne Städtebeispiele, so können die 
drei Ebenen zunächst von unten nach oben gelesen wer-
den (Abb. 7.1-3). Aus der Interaktion der Baumeisterinnen 
sind bestimmte Formen entstanden, die sich wiederum in 
den Dimensionen Eigenart, Teilhabe und Erhalt natürlicher 
Lebensgrundlagen unterschiedlich ausprägen. 

Die Stadt Kigali hat sich beispielsweise aus einer Aus-
gangssituation der Not, geprägt von Bürgerkrieg, extremer 

Armut und rapidem Zuwachs von Bevölkerung durch hohe 
Geburtenraten und Zuzug, in eine von informellen Siedlungen 
und Ökonomien gekennzeichnete Stadt entwickelt, die auto-
ritär regiert wird (Kap. 5.7). Dadurch sind die politische Teil-
habe und durch weit verbreitete extreme Armut auch die 
substanzielle Teilhabe eingeschränkt. Die Regierung versucht, 
ihre Stadt nachhaltig zu entwickeln und hat bereits erste 
Schritte, wie ein Verbot von Plastiktüten, erfolgreich umset-
zen können. Aus diesen Entwicklungen können sich Rück-
kopplungseffekte auf die Baumeisterinnen wie auch auf die 
Siedlungsformen ergeben, wenn das Drei-Ebenen-System 
„von oben nach unten“ wirkt (Abb. 7.1-4).
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Abbildung 7.1-3
Drei-Ebenen-Betrachtung: Beispiel Kigali. 
Quelle: WBGU
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7.2
Neu zu planende Städte und Stadtquartiere

Eine aktuell sehr wichtige Form der Urbanisierung sind 
öffentlich oder privat geplante, häufig im Zeitraffer 
entstehende Stadtneugründungen für Millionen von 
Menschen („speed“, „from scratch“, „scale“), insbe-
sondere in Asien und in Afrika. Vor allem die neuen 
Städte und Siedlungen in China und Indien sind beson-
ders große und zentrale Hebel für die Transformation, 
da rund die Hälfte des weltweiten urbanen Wachstums 
dort stattfinden wird. Es wird erwartet, dass die chi-
nesische Stadtbevölkerung bis 2030 auf mehr als 900 
Mio. ansteigt (OECD, 2015c). In den nächsten Jahren 
müssen in China unzählige neue Siedlungen gebaut 
werden, um den Wohnungsbedarf der in die Städte 
ziehenden Bevölkerung zu decken. In Indien wird die 
Stadtbevölkerung bis 2030 auf rund 590 Mio. Men-
schen anwachsen, fast doppelt so viele wie die Gesamt-
zahl der Bewohner der USA (McKinsey, 2010). Es wird 
erwartet, dass in Indien bis 2030 rund 500 neue Städte 
entstehen und dafür eine Fläche von etwa 700–900 
Mio. m2 neu bebaut werden muss (McKinsey, 2010). In 
Afrika sind die Urbanisierungsraten derzeit am höchs-
ten. Es wird erwartet, dass der Anteil der urbanen 
Bevölkerung von 36  % im Jahr 2010 auf rund 50  % im 
Jahr 2030 ansteigen wird (AfDB, 2012).

Angesichts ihrer Größenordnung und Entstehungs-
geschwindigkeit können schnell geplante und gebaute 
Städte und Stadtquartiere ein entscheidender Hebel 
für die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit sein. 
Diese weltweit zu beobachtende Urbanisierungsdyna-
mik bietet ein wichtiges Möglichkeitsfenster für die 
umfassende Transformation zu nachhaltigen Gesell-
schaften. Gleichzeitig können aber auch rasch uner-
wünschte Pfadabhängigkeiten entstehen. Die sich 
abzeichnenden Fehlentwicklungen des globalen Urba-
nisierungsschubs müssen in den neuen Städten und 
Stadtquartieren möglichst vermieden werden. Wie der 
Urbanisierungsschub in China, Indien und anderen 
Schwellen- und Entwicklungsländern verläuft und wie 
er gestaltet wird, hat sehr große Auswirkungen auf den 
globalen Umweltwandel und die Lebensbedingungen 
vieler Menschen. Vor allem in den großen Stadtneu-
gründungen wird sich in den kommenden drei Deka-
den zeigen, ob planetarische Leitplanken eingehalten 
werden können. Um trotz des dynamischen Urbani-
sierungsschubes innerhalb dieser Leitplanken bleiben 
zu können, sind grundlegende Änderungen dieses glo-
balen Siedlungsmusters notwendig. Gleichzeitig sollte 
eine Transformation zu nachhaltigen Gesellschaften in 
Städten so gestaltet werden, dass Teilhabe und Eigenart 
gesichert und die Stadtbevölkerung zur Mitgestaltung 

befähigt werden. Zudem sollten urbane Lebensquali-
tät und kulturelle Entwicklungsperspektiven entstehen 
können.

Die baulich-räumliche Gestalt der weltweit neu ent-
stehenden Städte und Stadtquartiere ist sehr vielfältig. 
Zu den in Planung befindlichen neuen Städten bzw. 
Stadtteilen zählt der WBGU geplante Siedlungen, die 
sowohl geschlossene „New Towns“ erfassen, aber auch 
alle weiteren Stadtprojekte einschließen, die von priva-
ter oder öffentlicher Hand im Sinne traditioneller Mas-
terplanung geplant und umgesetzt werden und so die 
Flächennutzungen sowie die baulich-räumliche Gestalt 
der Stadt bzw. einzelner Quartiere bestimmen. Eine für 
die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit beson-
ders wichtige Art neu entstehender Siedlungen sind als 
Ganzes geplante und angelegte Städte (z.  B. New Towns 
oder Trabantenstädte; Keeton, 2011). Neben „großen“ 
New Towns gibt es eine beachtliche Anzahl kleinerer, 
privat gebauter, meist als geschlossene Wohnanlagen 
(Gated Communities) geplanter Siedlungen, in denen 
sich die Mittel- und Oberschicht zunehmend von der 
„Reststadt“ abgrenzt. Oftmals werden solche Objekte 
zielgruppengerecht mit Betonung bestimmter Eigen
arten bzw. Lebensstile einer neuen „Stadtgemein-
schaft“ beworben (Armborst et al., 2010). 

Eine umstrittene Spielart neu entstehender Städte 
ist die Idee der „Charter Cities“, ein 2009 entwickel-
ter Vorschlag des Ökonomen Paul Romer. Demnach 
sollten in wachstums- und strukturschwachen Län-
dern als extraterritoriale Enklaven Charter Cities zur 
Armutsbekämpfung gegründet werden, die unter voll-
ständiger Kontrolle einer ausländischen (Geber-)Regie-
rung gestellt würden. Dahinter steht die Annahme, 
dass dadurch eine hohe Rechtssicherheit ermöglicht 
wird, überdurchschnittliche Wachstumsimpulse gene-
riert werden und eine hohe Attraktivität für Zuzüge 
durch Armutsgruppen entsteht (Romer, 2010). Die 
Idee der Charter Cities wird derzeit diskutiert (Castle 
Miller, 2012; Cheong und Goh, 2013), von vielen Kriti-
kern jedoch als neokolonialistisch und nicht umsetzbar 
bezeichnet (Mallaby, 2010).

In neu zu planenden Städten oder Stadtteilen gibt 
es große Gestaltungsspielräume, jedoch sind die Her-
ausforderungen für die Transformation durch die Grö-
ßenordnung und die Geschwindigkeit des Wachstums 
gewaltig. Die Realisierung transformativer Ziele in 
abgegrenzten Handlungsfeldern erscheint zunächst 
einfacher. Als Ganzes geplante und rasch zu bauende 
„Reißbrettstädte“ bieten zwar theoretisch die Möglich-
keit, von vornherein übergreifend nachhaltige urbane 
Strukturen anzulegen; gelungene Beispiele dafür sind 
aber selten. Häufig gibt es Defizite mit Blick auf die 
Ortsbindung der Bevölkerung und deren soziale Kohä-
sion sowie schwer zu ändernde unerwünschte Pfa-
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dabhängigkeiten. Zahlreiche stadtplanerische Erwar-
tungen haben sich in Reißbrettstädten nicht erfüllt. 
Viele Plansiedlungen gelten sogar als gescheitert, wie 
zum Beispiel das Projekt des sozialen Wohnungsbaus 
Pruitt-Igoe im US-Bundesstaat Missouri, das nach 
nur 20 Jahren Bestand aufgrund hoher Leerstandsra-
ten, Vandalismus und Kriminalität wieder abgerissen 
wurde (Kap. 3.5.3.2). In neuen Plansiedlungen wird 
auch häufig einer Kultur oder Region ein fremder Bau-
stil übergestülpt. Ebenso kann es dazu kommen, dass 
lokale Bauweisen und Planungsorganisation vor Ort 
nicht ausreichend beachtet und die zeitliche Dimension 
und die Schwierigkeiten der Verwirklichung der Pläne 
unterschätzt werden. 

7.2.1	
Zusammenspiel der Baumeisterinnen Macht, 
Not, Zeit

Die Dynamik des Gegeneinander- oder Zusammenwir-
kens der fundamentalen Kräfte Macht, Not und Zeit 
prägen neu zu planende Städte. Dafür exemplarisch ist 
die für die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit 
höchst bedeutsame rasche Urbanisierung Chinas. 

7.2.1.1	
Macht – Die Verquickung staatlicher und privater 
Interessen 
Macht ist eine wichtige Determinante großmaßstäb-
licher Stadt- oder Quartiersplanung: Nur durch die 
Ausübung von Macht können große Siedlungen neu 
geplant und gebaut werden. Bei Neuplanungen liegt 
heute die Entscheidungsmacht bei Lokal- oder Nati-
onalregierungen. Vielfach steuern aber auch multi
nationale Firmengruppen die Entwicklung von Quar-
tieren (Provoost und Vanstiphout, 2011). Beispiels-
weise finanzierte die koreanische Regierung die New 
Town CamDo in Kambodscha und Singapur investierte 
u.  a. in die Tianjin Eco-City in China (Provoost und 
Vanstiphout, 2011:  30). 

Eine potenzielle Herausforderung bei der Planung 
und dem Bau neuer Siedlungen ist die häufig undurch-
sichtige Verflechtung der Interessen staatlicher Ent-
scheidungsträgerinnen und privater Immobilieninves-
toren und deren mögliche nachteilige Wirkungen für 
das Gemeinwohl. Zudem gelten der Bausektor sowie 
die Immobilienwirtschaft als besonders korruptions
anfällig und auch öffentliche Entscheidungsträger sind 
oft von Korruption betroffen. In China beispielsweise 
gibt es zahlreiche Korruptionsprobleme im Bausektor; 
laut des chinesischen State Councils war die kommer-
zielle Korruption im Reich der Mitte bei Landverkäu-
fen und bei Bauprojekten am weitesten verbreitet (Zhu, 

2012; Song et al., 2015). In China gibt es zwar verbes-
serte Partizipationsmöglichkeiten bei der Stadtplanung 
(Huang et al., 2009; Kern und Bolay, 2013), doch es 
existieren nach wie vor viele Probleme. Insbesondere 
im Kontext der Verstädterung gibt es für die Zivilgesell-
schaft wenig Partizipationsrechte und die Bürger wer-
den nicht adäquat an Stadtplanungsprozessen beteiligt. 
Problematisch ist zudem die häufig fehlende Koordinie-
rung innerhalb derselben und zwischen verschiedenen 
Governance-Ebenen. 

7.2.1.2	
Not – Die Verhinderung von (sichtbarer) Not und 
ihre Grenzen
Durch das starke Bevölkerungswachstum in Asien und 
Afrika stehen die dortigen Stadtverwaltungen vor der 
Aufgabe, sowohl den bestehenden als auch den zukünf-
tigen Wohnungsbedarf schnell zu decken. Viele asiati-
sche Regierungen können diesem großen Bedarf mit 
dem Neubau von Großsiedlungen begegnen. Gleich-
zeitig zwingt z.  B. in China das Hukou-System Teile der 
Landbevölkerung dazu, als Wanderarbeiter zwischen 
der Stadt und ihren Heimatdörfern zu pendeln. Viele 
der Wanderarbeiterinnen wohnen zeitweise direkt am 
Arbeitsplatz oder in „urbanen Dörfern“ (chengzhong-
cun: Zheng et al., 2009). Dies sind Dörfer, die im Zuge 
der Urbanisierung von der sich ausdehnenden Stadt 
eingeschlossen wurden. Auch wenn sie zunächst nicht 
den Slums von Städten wie Mumbai oder Kigali ähneln, 
gibt es auch hier beengte Wohnverhältnisse, Mangel 
an Infrastruktur sowie soziale Probleme (Zheng et al., 
2009; Wang et al., 2009). 

7.2.1.3	
Zeit – Die Herausforderung der Beschleunigung
Zeit spielt eine zentrale Rolle in neu zu planenden Städ-
ten und Stadtquartieren. Anders als in reifen Städten 
(Kap.  7.4) ist hier die große Herausforderung, mög-
lichst rasch dem wachsenden Wohnungsbedarf nachzu-
kommen und die Stadtentwicklung zu beschleunigen. 
In den kommenden Jahren werden in Schwellen- und 
Entwicklungsländern im Schnitt 66 Mio. Menschen pro 
Jahr in urbane Räume ziehen (World Bank, 2014a). 
Metropolen wie Shenzhen entstanden in extrem kurzer 
Zeit:  68.000 Einwohner hatte die Stadt im Jahr 1978, 
fast 9 Mio. sind es heute. Dieser rasche und großmaß-
stäbliche Städtebau kann unerwünschte Irreversibilitä-
ten und Pfadabhängigkeiten schaffen, die einer urba-
nen Transformation zur Nachhaltigkeit entgegen ste-
hen. Umso wichtiger ist es, solchen Fehlentwicklungen 
frühzeitig entgegenzuwirken. Dabei sollte auch vermie-
den werden, dass dieser beschleunigte Städtebau auf 
Kosten der Teilhabe der Bevölkerung geht. Es ist außer-
dem zu befürchten, dass die Beschleunigung des Urba-
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nisierungsprozesses die Uniformität neu entstehender 
Siedlungen verstärkt und weniger Raum für die Aus-
prägung kultureller oder regionaler Eigenart bleibt. 
Rasche Urbanisierungsprozesse gehen häufig zu Lasten 
der Qualität von Gebäuden, beispielsweise könnten in 
kurzer Zeit große Mengen emissionsintensiver Bauma-
terialien verbaut werden und damit negative Pfadab-
hängigkeiten geschaffen werden. 

7.2.2	
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, 
Teilhabe und Eigenart: Herausforderungen für die 
Transformation 

In neu entstehenden Städten kommt es besonders dar-
auf an, die Planung von Einzelbauten, Stadtquartie-
ren und ganzen Städten von Beginn an auf Nachhal-
tigkeit auszurichten. Planungen von ganzen Stadttei-
len und Städten stehen jedoch, vor allem in Ländern 
mit hohem Bevölkerungswachstum und einer großen 
Zahl von Migranten, oft unter enormem Zeitdruck. 
Hier droht die Gefahr, dass unter dem Druck, schnell 
Wohnraum zu schaffen, zahlreiche Ziele der urbanen 
Transformation vernachlässigt werden. So bieten Plan-
städte zwar das Potenzial ressourceneffizienter konst-
ruiert zu werden als historisch gewachsene Stadtquar-
tiere, auf der anderen Seite können in große, funktio-
nale und rasch gebaute Reißbrettstädte kaum distinkte 
Wir-Gefühle und Eigenart entstehen. Gleichzeitig bie-
ten sich in neu zu planenden und zu bauenden Siedlun-
gen große Chancen des Überspringens technologischer 
Entwicklungsstufen, wenn die Möglichkeiten genutzt 
werden, die sich besonders in den unterschiedlichen 
transformativen Handlungsfeldern eröffnen (Kap. 4). 

7.2.2.1	
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 
Die Ausgestaltung der derzeit weltweit in Planung 
und Bau befindlichen neuen Städte und Stadtteile 
(vor allem in Asien) ist aufgrund ihrer Bedeutung für 
die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen glo-
bal bedeutsam. Es steht zu befürchten, dass die jetzt 
und in naher Zukunft geplanten und schnell gebau-
ten Städte einen ungebrochen großen Ressourcenbe-
darf haben und hohe Treibhaugasemissionen verursa-
chen, nicht zuletzt aufgrund des hohen Bedarfs an Bau-
stoffen wie Zement (Kap. 4.4.1). Dies zeigt insbeson-
dere das Beispiel China, wo zwischen 2008 bis 2010 
mehr Zement verbaut wurde, als in den USA im gesam-
ten 20. Jahrhundert (Smil, 2014:  91). Die Luftquali-
tät in chinesischen Städten ist zudem sehr schlecht, 
sie führt nach Schätzungen zu rund 1,6 Mio. Todes-
fällen pro Jahr (Rohde und Muller,  2015). Die Urba-

nisierung verstärkt außerdem in vielen Regionen Chi-
nas den Druck auf landwirtschaftliche Flächen und die 
Nahrungsmittelproduktion sowie die Verfügbarkeit von 
Wasser (Chen, 2007). Über die Ausweisung von Bau-
land entscheiden lokale Regierungen, die zugleich die 
Flächen an Stadtentwickler verkaufen. Da Einnah-
men aus dem Verkauf solcher Flächen normalerweise 
die wichtigste Einkommensquelle lokaler Regierungen 
sind, führt dies zu starken Anreizen den Bodenmarkt zu 
manipulieren. Folgen sind häufig eine Benachteiligung 
der ländlichen Bevölkerung, überhöhte Wohnpreise 
in Städten und eine ineffiziente urbane Landnutzung 
(Ding, 2007). Das System verlangt nicht genug Rechen-
schaft von Entscheidungsträgern und fördert so ineffi-
zientes und riskantes Verhalten (Wong, 2012). In China 
führen darüber hinaus starke ökonomische und politi-
sche Anreize dazu, dass neue urbane Siedlungen häufig 
durch eine extreme funktionale Trennung gekennzeich-
net sind. Dies wird verstärkt durch den Bau giganti-
scher Wohnblöcke und fehlender öffentliche Transport-
systeme (OECD, 2015c), mit entsprechenden negativen 
Auswirkungen auch für die Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen. 

7.2.2.2	
Teilhabe 
Eine Übertragung des virtuellen Gesellschaftsver-
trags für die Große Transformation zur Nachhaltigkeit 
(WBGU, 2011) auf die Ebene der Städte ist nur mög-
lich, wenn ausreichend Möglichkeiten zur substan-
ziellen, politischen und ökonomischen Teilhabe gege-
ben sind. In China ist das Bild dazu gemischt. Der sehr 
rasche und durch die Industrialisierung getriebene 
Urbanisierungsprozess hat den Lebensstandard vie-
ler Millionen Chinesen erhöht. Die Verstädterung hat 
beispielsweise zu hohen Lohnzuwächsen beigetragen 
und zwischen 1980 und 2000 mehr als 600 Mio. Men-
schen aus der Armut befreit (Huang, 2015). Substan-
zielle Teilhabe wird in den Wohnsiedlungen zumindest 
für die Mittel- und Oberschicht ermöglicht. Gleichzeitig 
bestehen in China vor allem bei der politischen Teilhabe 
Defizite. Beispielsweise gibt es kein aktives Wahlrecht 
für jeden Einwohner und die Stadt-Land-Disparitäten 
sind noch sehr groß. Auch das chinesische Meldere-
gistersystem (Hukou-System) verwehrt Millionen von 
Menschen die substanzielle Teilhabe. Das Hukou-Sys-
tem legt fest, wo die chinesischen Bürger offiziell regis-
triert sind und unterteilt sie in eine Gruppe mit Stadt-
Hukou und eine mit Land-Hukou (Wang, 2005; Zhan, 
2011). Der Zugang zur Mehrheit der staatlichen Leis-
tungen, zum Beispiel Rente, Krankenversicherungen 
und Schulzulassungen, hängen in China vom Hukou ab. 
Da es mit Land-Hukou bisher nicht möglich war, sich 
offiziell in der Stadt zu melden, leben inzwischen rund 
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275 Mio. Chinesen mit Land-Hukou in der Stadt, ohne 
dieselben Rechte zu haben wie die mit Stadt-Hukou 
(OECD, 2015c). Derzeit wird das Hukou-System refor-
miert, wenn auch zunächst langsam und selektiv. Bis 
2020 sollen 100 Mio. Wanderarbeiter den Status von 
Stadtbewohnern verliehen bekommen. 

7.2.2.3	
Eigenart 
Aus der Perspektive der Eigenart bringt der aktuelle 
globale Urbanisierungsschub eine Reihe von Proble-
men mit sich. In China wird beispielsweise häufig ein 
westliches Ideal der Stadt angestrebt. Die Planerin-
nen neuer chinesische Reißbrettstädte orientieren sich 
häufig am Primat einer autogerechten Stadt mit gigan-
tischen Wohnblöcken und vernachlässigen das eigene 
historische Erbe. Im Zuge der rasanten Modernisie-
rung von Beijing wurden zum Beispiel die Reste der 
historischen Innenstadt nach und nach abgerissen und 
durch moderne Wohnhäuser, in der Regel Hochhäu-
ser mit zwanzig und mehr Stockwerken, oder Einkaufs-
zentren ersetzt und damit Ortsidentität, Vernetzung 
und in diesem Zuge Humankapital gefährdet (Zhao, 
2016). In China gibt es auch zahlreiche neue und zum 
Teil leere Retortenstädte- und -stadtteile, oft Neubau
gebiete am Rand bestehender Metropolen für Hundert-
tausende Menschen. Viele dieser neuen Städte sind zu 
großen Teilen unbewohnt. In China stehen ungefähr 20 
bis 40 Mio. Wohnungen leer (Shepard, 2015). Als eine 
der größten unter diesen Geisterstädten gilt Kangba-
shi (New Ordos) im nördlichen China. Die Stadt wurde 
ursprünglich für über 1 Mio. Bewohnerinnen gebaut, 
aber letztlich nur zu rund 2  % genutzt. 

Aus Perspektive der Eigenart ist auch das soge-
nannte Copycat-Phänomen relevant, das in China häu-
fig auftritt (Bosker, 2013). Die Vervielfältigung von 
Baustilen, einzelnen Gebäuden oder ganzen Städten 
führt zu einer Vereinheitlichung von Siedlungen, die 
der Ausprägung von Eigenart entgegen stehen. Gleich-
zeitig erleichtert das Kopieren nachhaltiger Lösun-
gen die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit, vor 
allem, wenn Spielraum für die Möglichkeit der eigenen 
Ausgestaltung gelassen wird. Der aktuelle chinesische 
Nationale Urbanisierungsplan (2014–2020) legt unter 
dem Schlagwort „people-centred urbanisation“ zumin-
dest rhetorisch den Schwerpunkt stärker als bisher auf 
die Qualität des urbanen Wachstums, mit mehr Fokus 
auf Gerechtigkeit, Umweltschutz und Lebensqualität. 

7.2.3	
Lösungsräume und Governance-Optionen

Die global bedeutsame (Neu)Planung von Städten oder 
Stadtteilen vor allem in Asien (und teilweise auch in 
Afrika) eröffnet große Gestaltungsspielräume und kann 
die urbane Transformation zur nachhaltigen Gesell-
schaft wesentlich voranbringen. Gleichzeitig müssen 
die Grenzen der Planbarkeit von Städten berücksichtigt 
werden. Zu klären ist etwa, was die wichtigsten Wei-
chenstellungen für Lösungen sind, die die drei Dimen-
sionen des normativen Kompasses befördern, welche 
Governance-Optionen besonderes Potenzial für die 
Transformation bieten, welche Instrumente und Pro-
zesse relevant und welche Planungsansätze besonders 
vielversprechend sind.

Neu zu planende Städte und Stadtteile erfordern 
eine adäquate Stadtplanung und eine geeignete Gover-
nance. Die hohe Geschwindigkeit der Urbanisierung 
führt zu zahlreichen Herausforderungen für Regie-
rungen, beispielsweise mit Blick auf die Bereitstellung 
öffentlicher Leistungen für eine sehr schnell und stark 
wachsende Stadtbevölkerung, den Erhalt und den Aus-
bau urbaner Infrastruktur, die Bekämpfung lokaler 
Umweltprobleme sowie für globalen Ressourcen- und 
Klimaschutz. Die institutionellen Strukturen sind viel-
fach nicht angemessen, um diesen Herausforderungen 
gerecht zu werden. Häufig gibt es zu wenig Koordinie-
rung und Kooperation zwischen Akteuren auf unter-
schiedlichen Governance-Ebenen und gleichzeitig zu 
viele fragmentierte administrative Jurisdiktionen und 
sich überlappende Institutionen. 

Vor diesem Hintergrund ist die Governance einer der 
wichtigsten Ansatzpunkte für eine Transformation zur 
urbanen Nachhaltigkeit und für bessere Stadtplanung. 
Gleichzeitig müssen die Grenzen der Planbarkeit von 
Städten berücksichtigt werden. Je stärker sich Städte 
ausdehnen, desto wichtiger wird es, dass Koordinie-
rungsmechanismen zwischen unterschiedlichen lokalen 
Jurisdiktionen greifen, um Landnutzung und Transport 
innerhalb zusammenwachsender Metropolregionen zu 
organisieren. 

Für Planerinnen und alle an der Transformation 
beteiligten Akteure bedeuten neu entstehende Städte 
bzw. Stadtquartiere eine umfassende Gestaltungs-
aufgabe. Es gilt, eine nachhaltige baulich-räumliche 
Gestalt sicherzustellen und unerwünschte Pfadabhän-
gigkeiten zu vermeiden. Dabei ist die Integration der 
Erkenntnisse aus dem letzten Sachstandsbericht des 
IPCC in die Stadtplanung von zentraler Bedeutung. So 
muss zum einen eine langfristige Planung Klimafolgen 
berücksichtigen, die bereits bei einer globalen Erwär-
mung von 1,5 bis 2°C auftreten können, um Fehlinves-
titionen zu vermeiden (Kap. 4.2.4). Dies bedeutet u.  a., 
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dass die Städte der Zukunft sich an den verfügbaren 
Ressourcen, die innerhalb der planetarischen Leitplan-
ken genutzt werden können, orientieren.

Ebenfalls sollten die Möglichkeiten zur Erfüllung 
der kulturellen Bedürfnisse kommender Generatio-
nen offen gehalten werden, so dass Gebäude über 
ihre Lebensdauer unterschiedlich nutzbar (als Wohn-, 
Arbeits- oder Begegnungsstätte) bleiben, oder modu-
lar gestaltbar bzw. erweiterungsfähig sind. Anstelle von 
aufwändigen Einzelbauten sollte stärker in nachhal-
tige Architektur für die breite Bevölkerung und in eine 
holistische Quartiersplanung investiert werden.

Neu entstehende Städte und Quartiere bieten zudem 
die Möglichkeit für das Überspringen technologischer 
Entwicklungsstufen (Leapfrogging), zum Beispiel durch 
die Integration von Flächennutzungsgestaltung, bau-
lich-räumlicher Gestalt, Transport- und Mobilitätsinfra-
strukturen, Ressourcenflüssen oder dem Energiesystem 
(Kap. 4). Durch die Integration von Ressourcenflüssen 
(Wasser, Abfall, Energie), die beispielsweise Wärme-
rückgewinnung erlauben, eröffnen sich große Poten-
ziale für verbesserte Effizienz. Neu entstehende Städte 
bieten die Chance, ihre Energie- und Mobilitätssysteme 
vollständig zu dekarbonisieren und neue Städte emissi-
onsfrei zu planen. Emissionsintensive Baustoffe sollten, 
wenn möglich, durch emissionsarme ersetzt werden. 
Regional gewonnene Baustoffe erleichtern die Kreisl-
aufführung und können zudem die regionale Identität 
stärken. Ansatzpunkte für die Transformation zur urba-
nen Nachhaltigkeit bieten auch die Verpflichtung zu 
passiven Energieeinsparungen im Bausektor, die Etab-
lierung von Anreizen für Planer und Investoren für die 
Umsetzung aktiver Energieeinsparungsstrategien und 
die Umsetzung einer adäquaten Qualitätssicherung zur 
Nachhaltigkeit in Städteplanung und Städtebau. 

Bei der Planung und dem Bau neuer Städte und 
Quartiere sollten die Verantwortlichen bedenken, dass 
Stadtbewohnern nicht nur die greifbaren und materiel-
len Verbesserungen ihrer Lebenssituation wichtig sind, 
sondern auch, dass sie sich mit ihrer Stadt identifizieren 
können. Die Einbindung der urbanen Zivilgesellschaft 
und die Schaffung durchsetzungsfähiger Institutionen 
zur Wahrung öffentlicher Interessen sind wesentliche 
Erfolgsbedingungen für lebenswerte Städte. Allerdings 
kann eine urbane Transformation zur Nachhaltigkeit 
nur gelingen, wenn die beiden mächtigsten Akteure 
urbaner Entwicklung – staatliche Entscheidungsträ-
ger und private Immobilieninvestoren – sich darauf 
verbindlich verpflichten. Insbesondere die Macht und 
Ressourcen privater Investoren und Entwickler sollten, 
sowohl durch gesetzgeberische Vorgaben als auch Ins-
trumente wie freiwillige Selbstverpflichtungen, für das 
Gemeinwohl nützlich gemacht werden. Ein wichtiger 
Ansatzpunkt zur Stärkung der Gestaltungsmacht von 

Stadtgesellschaften ist die Begrenzung der Immobilien-
spekulation. 

Ein wichtiger Faktor für eine gute urbane Gover-
nance ist die Koordinierung und klare Verteilung von 
Verantwortlichkeiten über alle Regierungsebenen 
(Kap. 2.5). Darüber hinaus ist es zentral, die Kapazi-
tät städtischer Verwaltungen zu stärken. Auch die Rolle 
von Lokalregierungen und Bürgermeisterinnen sollte 
überdacht werden. Sie sollten beispielsweise stär-
ker rechenschaftspflichtig sein für die Qualität urba-
ner öffentlicher Infrastrukturen und Dienstleistun-
gen. Außerdem sollten Schritte unternommen werden, 
um Korruption vorzubeugen und zu bekämpfen sowie 
langfristigere Anreize zu schaffen, um nachhaltig gute 
Urbanisierungsergebnisse erreichen zu können.

7.3
Informelle Siedlungen 

Durch die technologischen Errungenschaften der 
industriellen Revolution und der Vernetzung von Wis-
sen über große Distanzen hinweg ist die globale Pro-
duktivität auf einem Höchststand die weltweit auch das 
Leben vieler Stadtbewohner verbessert hat. Diese posi-
tive Entwicklung hat einen großen Teil der Menschheit 
jedoch nicht erreicht, denn etwa jeder siebte Mensch 
lebt in einer informellen Siedlungen bzw. einem Slum. 
So sind es heute knapp 1 Mrd. Menschen, die insbe-
sondere in den Städten der Entwicklungsländer in pre-
kären Wohnverhältnissen leben, und 1–2 Mrd. Slum-
bewohner werden voraussichtlich in den kommen-
den Dekaden dazukommen (Kasten 2.1‑1; UN DESA, 
2013). Der mangelnde Zugang zu sanitären Anlagen, 
Nahrung und Trinkwasser sowie extreme Enge stellen 
Risiken für die physische und mentale Gesundheit der 
Bevölkerung dar und hindern sie, ein selbstbestimm-
tes Leben zu führen; sehr häufig verletzen die Lebens-
bedingungen die Menschenwürde. Diese fundamen-
talen Einschränkungen eines großen Teils der Weltbe-
völkerung schmälern das Entwicklungspotenzial der 
Menschheit und mindern (solidarische) Lebensqualität 
in Städten (Kap. 3.2). 

In vielen Städten befinden sich Slums und geschlos-
sene Wohnanlagen (Gated Communities) der städti-
schen (Mittel- und) Oberschicht in direkter Nachbar-
schaft. Gated Communities werden auch als „Architek-
tur der Angst“ beschrieben (Ellin und Blakely, 1997; 
Agbola, 2013). Diese Entwicklung hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten verschärft und spiegelt die größer wer-
denden globalen sozioökonomischen Disparitäten auf 
engstem Raum wider (Kap. 4.2.5). 
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7.3.1	
Informelle Siedlungen: eine Begriffsklärung 

Informelle Siedlungen werden in der Stadtentwicklung 
uneinheitlich definiert. Viele Begriffe werden (schein-
bar) synonym verwendet, beispielsweise „illegale“, 
„ungeplante“ oder „spontane“ Siedlungen oder auch 
Marginalsiedlungen. Ferner existieren national ver-
wendete Bezeichnungen, wie z.  B. favelas in Brasilien, 
barriadas in Lima, gececondu in der Türkei‚ ashwa’iyyat 
in Ägypten. Auch der z.  B. von der UN häufig verwen-
dete – Begriff der Slums wird uneinheitlich und vage 
verwendet. Allen gemein ist eine negative Konnota-
tion, die im Gegensatz zur „formellen“‚ „geplanten“, 
„organisierten“ – der „guten“ – Stadt steht. Damit 
einher geht die weit verbreitete, aber unzutreffende 
Annahme, dass Informalität mit Armut gleichzusetzen 
sei (Davis, 2006; Kasten 2.1-2). 

Informelle Siedlungen werden von UN-Habitat 
(2015g:  1) als Wohngebiete definiert, 
1.	 in denen die Bewohner keine Rechtssicherheit für 

das Land oder die Unterkunft haben, die sie bewoh-
nen (das Wohnverhältnis kann von der illegalen 
Besetzung bis informellen Anmietung reichen), 

2.	 wo es in den Nachbarschaften in der Regel an Basis-
dienstleistungen fehlt und diese von städtischer 
Infrastruktur abgeschnitten sind,

3.	 in denen die Unterkünfte gegen bestehende Pla-
nungs- und Bauvorschriften verstoßen oder in 
Gefahrengebieten liegen. 

Diese Definition verdeutlicht die große Bandbreite, in 
der informelle Siedlungen in Erscheinung treten kön-
nen. Zusätzlich können informelle Siedlungen Gegen-
stand von Immobilienspekulationen sein.

Basis der Abgrenzung von informellen und formel-
len Siedlungen ist zumeist, dass informelle Siedlungen 
privates oder öffentliches Land ohne expliziten Rechts-
titel besetzen bzw. dabei gegen geltendes Bau- und 
Planungsrecht verstoßen (UN-Habitat, 2012). Diese 
zunächst eindeutig wirkende Unterscheidung wird 
von vielen Regierungen zur Abgrenzung formeller und 
informeller Siedlungen verwendet, häufig gleichgesetzt 
mit einem legalen bzw. illegalen Rechtsstatus. In der 
wissenschaftlichen Debatte wird jedoch auf bestehende 
Grauzonen innerhalb dieser Unterscheidung verwiesen. 
Vielfach wird hervorgehoben, dass informelle Siedlun-
gen keinesfalls unorganisiert und ungeplant sein müs-
sen (Bähr und Mertins, 2000; Varley, 1989, 2013). 
Auch die Haltung von Lokalverwaltungen zu informell 
errichteten Siedlungen ist nicht immer ablehnend. Die 
Beispiele reichen von professionell geplanten und in 
Kooperation mit lokalen Stadtverwaltungen errichteten 
Siedlungen in Lima (Herrle und Fokdal, 2011:  6) über 
die gegen geltendes Recht verstoßenden, aber von der 

Regierung geduldeten Siedlungen der Wanderarbeiter 
in Stadtrandbereichen in China (Kreibich, 2012:  151), 
bis hin zu von Immobilienentwicklern in Kairos infor-
mell errichteten 15-geschossigen Wohnhaussiedlun-
gen, die als „unplanned areas“ von offizieller Seite 
geduldet werden (Abdelhalim, 2010; Sims, 2012; Kap. 
5.3). Verschiedene Arbeiten verweisen zudem darauf, 
dass es mittlerweile eine Vielzahl informell errichteter 
Quartiere gibt, die von der Mittelschicht bewohnt wer-
den (Roy, 2005:  149). 

Die Abgrenzung von informellen Siedlungen über 
eine unzureichende Infrastrukturausstattung ist daher 
kein ausreichendes Kriterium. Aber auch die sich an der 
Rechtslage orientierende Abgrenzung führt oftmals zu 
uneinheitlichen oder gar beliebigen Einteilungen von 
Stadtgebieten. So kann z.  B. die illegale Besetzung eines 
Gebietes durch eine spätere staatliche Legalisierung ein 
formelles Wohngebiet begründen (van Gelder, 2013). 
Daneben können konkurrierende, kulturell oder reli-
giös verankerte Regeln oder Praktiken existieren, mit 
denen die Siedler selbständig einen „quasi-formellen“ 
Status erwirken. So führt z.  B. in Ägypten die regel-
mäßige Zahlung der Stromrechnung nach einigen Jah-
ren zu einem dauerhaften Bleiberecht der Bewohner 
(Séjourné, 2012:  104). In der Regel sind diese Prozesse 
legitimiert durch außerhalb des formalen Rechtssys-
tems liegende gewohnheitsrechtliche oder alternative 
(informelle) Regelungen. 

7.3.1.1	
Slums als eine Kategorie informeller Siedlungen 
Aufgrund der großen Heterogenität informeller Sied-
lungen und der damit verbundenen Unterschiede in 
der Infrastrukturausstattung erscheint die Verwen-
dung des Begriffs Slum als eine Subkategorie informel-
ler Siedlungen (UN-Habitat, 2015g) sinnvoll, obwohl 
auch dieser Begriff wiederum für eine große Bandbreite 
an Siedlungsformen herangezogen wird. Ein Slum wird 
von den Vereinten Nationen als ein Gebiet definiert, 
auf das mindestens eines von fünf Kriterien zutrifft: (1) 
schlechte Wohninfrastruktur, (2) hohe Bevölkerungs-
dichte, (3) inadäquater Zugang zu sauberem Wasser, 
(4) inadäquater Zugang zu Sanitäranlagen und anderer 
Infrastruktur, (5) unsicherer Wohnstatus (UN-Habitat, 
2014b:  10).

Während diese Definition vor allem auf die inad-
äquate Infrastruktur und den informellen Status abzie-
len, fassen andere Definitionen auch andere Siedlungs-
formen als Slums auf, z.  B. degradierte formelle Wohn-
gebiete in den Innenstädten (Mertins, 1984; Davis, 
2006; Nuissl und Heinrichs, 2013), so dass weniger 
der Rechtsstatus als vielmehr die inadäquaten Wohn-
bedingungen zum übergreifenden Kriterium werden. 
Dies trifft auch auf manche temporäre Siedlungen zu, 
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die zwar formell errichtet wurden, aber keinesfalls 
adäquate Wohnbedingungen bieten und ein hohes Maß 
an informellen Strukturen und Aktivitäten aufweisen, 
wie z.  B. Flüchtlingscamps (Sanyal, 2010; Herz, 2012; 
UNDP und UN-Habitat, 2010; Shepard, 2015) oder 
Siedlungen von Arbeitsmigranten wie sie z.  B. zahl-
reich in den Golfstaaten zu finden sind (Gardner, 2010; 
Amrith, 2011:  166; Amnesty International, 2013:  47  ff.; 
ADHRB, 2014:  31).

Aber nicht nur der Rechtsstatus, auch die Angemes-
senheit der Wohnbedingungen führt zu Abgrenzungs-
problemen, da Slums durch Verbesserungs- bzw. Auf-
wertungsmaßnahmen in unterschiedlicher Geschwin-
digkeit und in unterschiedlichem Ausmaß Konsolidie-
rungsprozesse durchlaufen, wodurch diese Missstände 
abgemildert oder gar aufgehoben werden können (UN-
Habitat, 2014b). Daher sind Slums eigentlich zu kom-
plex, zu divers, zu wandelbar und zu wenig abgrenzbar 
von ihrer Umgebung, um sie durch wenige Parameter 
zu definieren (UN-Habitat, 2003). Die zum Teil ver-
wendete Dichotomie „Slums of Hope“ und „Slums of 
Despair“ (Stokes, 1962:  189) versucht zwar, die Gleich-
setzung von Slums mit Armut aufzuweichen, um auch 
positive Entwicklungspotenziale zu verdeutlichen. 

Aber auch diese aufgeladenen Metaphern werden der 
Bandbreite an Siedlungsmustern letztlich nicht gerecht.

Informelle Siedlungen bzw. Slums können sich 
somit erheblich in Bezug auf die materielle (Basisinfra-
struktur), die soziale (sozioökonomische Situation der 
Bewohner, Konflikte, Sozialkapital) und die institutio-
nelle Dimension (formelle und informelle Regeln, die 
das Leben im Slum beeinflussen) unterscheiden (Nuissl 
und Heinrichs, 2013). Auch werden die Begriffe „infor-
melle Siedlungen“ und „Slums“ zum Teil synonym in 
der Literatur verwendet. Daher wird im Folgenden 
gegebenenfalls auch der Begriff Slum verwendet.

7.3.1.2	
Maßnahmen und Strategien im Umgang mit 
informellen Siedlungen 
Stadt- und Nationalregierungen verwenden verschie-
dene Strategien im Umgang mit informellen Siedlungen 
(Tab. 7.3-1). Lange wurde diesen Siedlungen mit Igno-
ranz oder (gewaltsamer) Räumung begegnet (UN-Habi-
tat, 2003:  129  ff.). Hierdurch wurden die Probleme aller-
dings zumeist nur aufgeschoben und verlagert, häufig 
verschlimmert (UN-Habitat, 2003, 2014b). So wurden 
nach Angaben des Centre for Housing Rights and Evic-

Tabelle 7.3-1
Konventionelle Strategien und Maßnahmen im Umgang mit informellen Siedlungen.
Quelle: WBGU, basierend auf UN-Habitat, 2014b; Satterthwaite und Mitlin, 2014; Bähr und Mertins, 2000

Verweigerung von Teilhaberechten

Ignoranz >> Ignoranz informeller Siedlungen, keine Unterstützungsangebote, Betrachtung als 
temporäres Phänomen 

Vertreibung >> Vertreibung der Bewohner und Zerstörung der informellen Siedlung ohne Bereitstellung 
von Alternativen 

Umsiedlung in Stadtrandlage

>> Vor allem in den 1960ern und 1970er Jahren 
>> Geringe Akzeptanz bei der Bevölkerung aufgrund hoher sozialer und ökonomischer Kosten

Sites-and-Service-
Programme

>> Vergabe erschlossener Neusiedlungsflächen, wobei der Hütten- bzw. Hausbau und z.  T. 
auch die infrastrukturellen Anschlüsse in Selbsthilfe durchgeführt werden müssen 

>> Vergabe an Familien mit geringem Einkommen, z.  T. mit Vergabe von Materialkrediten zu 
günstigen Konditionen

>> Gehobene Variante: Core-Housing-Programme: Bereitstellung einer Fläche mit Rohbau 
und sanitärer Zelle

Low-cost housing >> Bau mehrgeschossiger Wohnblocks mit einfachen Wohnräumen, die preiswert gemietet 
oder gekauft werden können 

Maßnahmen vor Ort (in-situ upgrading)

Slumsanierung 
(redevelopment)

>> Abriss der informellen Siedlung und Bereitstellung mehrgeschossiger Wohnbauten durch 
privates Immobilienunternehmen; Kosten werden durch die Bebauung der neu gewonne-
nen Siedlungsfläche amortisiert

>> Akzeptanz durch Bevölkerung variiert stark je nach Umsetzung (z.  B. Gefahr der Zerstörung 
sozialer Strukturen)

Konsolidierung 
(upgrading)

>> Maßnahmen zur Verbesserung der Bausubstanz sowie der technischen und sozialen Infra-
struktur in informellen Siedlungen durch eine Kombination aus Staats- und Selbsthilfe

>> Vor allem seit dem Ende der 1970er Jahre
>> Gilt als ökonomisch und sozial am besten angepasster Ansatz 
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tion zwischen 1998 und 2008 weltweit etwa 18,6 Mio. 
Menschen gewaltsam aus ihren Siedlungen vertrieben 
(UN-Habitat, 2014b:  13). Selbst wenn die Bevölkerung 
in staatlich finanzierte Wohnquartiere umgesiedelt 
wurde, scheiterten diese Projekte häufig an mangeln-
den Arbeitsplätzen, fehlenden sozialen Netzwerken 
sowie fehlender Anbindung an die Gesamtstadt (z.  B. 
in Kairo: Kap. 5.3.1.2). Seit den 1970er Jahren werden 
von internationalen Organisationen und vielen Regie-
rungen vor allem Strategien der Selbsthilfe vor Ort (in-
situ upgrading) propagiert. Mit diesen Programmen 
werden in Siedlungen z.  B. städtische Infrastrukturen 
nachgerüstet. Zusätzlich sollen z.  B. die Vergabe von 
Besitztiteln sowie der Zugang zu Kleinkrediten geför-
dert werden, um das Engagement der Bevölkerung 
für eigene Investitionen im Siedlungsgebiet zu erhö-
hen (UN-Habitat, 2003:  131). Um ökonomische, sozi-
ale sowie institutionelle Aspekte der Quartiersentwick-
lung stärker zu berücksichtigen, wird seit der Habitat 
Agenda von 1996 verstärkt versucht, mit befähigenden 
Maßnahmen (enabling policies) die lokale Bevölkerung 
nicht nur am Bau der Infrastrukturen zu beteiligen, 
sondern sie bei Entscheidungen einzubeziehen sowie in 
das nachhaltige Management des Quartiers zu integrie-
ren (UN-Habitat, 2015g:  17; Satterthwaite und Mitlin, 
2014). Zentral in diesen komplexen (Governance-)Pro-
zessen sind häufig die Dezentralisierung und Deregulie-
rung von Lokalverwaltungen (UN-Habitat, 2003:  131). 

7.3.2	 
Zusammenspiel der Baumeisterinnen Macht, 
Not, Zeit

Die Entstehung informeller Siedlungen ist in der Regel 
auf das Zusammentreffen mehrerer Faktoren zurück-
zuführen wie eine kurzzeitig hohe Zahl von Migran-
ten oder Flüchtlingen, Wohnraumknappheit, geringe 
Möglichkeiten der eigenen Versorgung mit Wohnraum 
oder das Versagen der lokalen Regierung, ausreichend 
bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit niedrigem 
Einkommen zu schaffen. Solche Konstellationen von 
Macht, Not und Zeit bestimmen oft prekäre städtische 
und peri-urbane Entwicklungen.

7.3.2.1	
Macht – Räume begrenzter Staatlichkeit 
In vielen informellen Siedlungen wird Macht nicht durch 
den Staat ausgeübt (UN-Habitat, 2015g). Dieses Prob-
lem kann auf mangelnde Ressourcen der Stadtverwal-
tung, fehlende Steuerung oder andere Prioritätenset-
zung zurückgeführt werden, aber auch die Veruntreu-
ung von Geldern, die für soziale Wohnungsbauprojekte 
gedacht waren. Daher handeln die Bewohner selbst, 

indem sie auf freien Flächen siedeln und zunächst pro-
visorische Unterkünfte bauen oder Häuser auf nicht 
dafür vorgesehenen Flächen errichten. Gerade bei letz-
terem entwickelt sich häufig eine informelle Immobi-
lienwirtschaft, die die Organisation von bezahlbarem 
Wohnraum regelt. Aufgrund fehlender staatlicher Steu-
erung entwickeln sich in informellen Siedlungen paral-
lel zu den städtischen Verwaltungsstrukturen supple-
mentäre Governance-Strukturen (Kap. 2.5.2.2). Deren 
Ausrichtung kann sich stark unterscheiden: Während 
in einigen Siedlungen dem Gemeinwohl verpflichtete 
CBOs die Quartiere steuern, herrschen in anderen Kon-
stellationen kriminelle Netzwerke – bis hin zur organi-
sierten Kriminalität, die die prekäre Lage der Bewohner 
zu eigenen Gunsten ausnutzen. 

7.3.2.2	
Not – Durch Armut getriebene Improvisation
Einkommensdisparitäten zwischen Stadt und Land füh-
ren häufig zu einer Abwanderung in die Zentren, wo die 
Ungleichheit oft noch höher ist als im nationalen Durch-
schnitt (Rode et al., 2009). Hinzu kommt das städtische 
Bevölkerungswachstum in Entwicklungsländern durch 
hohe Geburtenraten, insbesondere in den unteren Ein-
kommensgruppen (Skirbekk, 2008), die oft nur gerin-
gen Zugang zu Bildung und Geburtenkontrolle haben 
(Kayembe et al., 2006). Der fehlende Zugang zum 
formellen Wohnungsmarkt, bedingt durch das Versagen 
des Staates (Macht) sowie auch die mangelnde Finanz-
kraft der Bevölkerung (Not), führt zum eigenständi-
gen Handeln der Bewohner, die oft in eigener Leistung 
Wohninfrastruktur errichtet. Diese Wohninfrastruktur 
ist häufig zunächst provisorisch (z.  B. Zelte, Wellblech). 
Aufgrund fehlender eigener Ressourcen und fehlender 
Rechtssicherheit mangelt es ihr in der Regel an Basisin-
frastruktur wie z.  B. einer Sanitär- oder Wasserversor-
gung. Oft breitet sich das Siedlungsgebilde einer Stadt 
auch in Gebiete aus, die nicht bewohnt werden sollten, 
wie beispielsweise Überflutungszonen, Berghänge oder 
durch Industrieanlagen toxisch belastete Gebiete (UN-
Habitat, 2015g). 

7.3.2.3	
Zeit – Schnelle Lösungen, langsamer Fortschritt
Informelle Siedlungen können als ein Phänomen 
beschleunigter Urbanisierung betrachtet werden, die 
auch in den zukünftigen Urbanisierungsprozessen für 
die Deckung des Wohnraumbedarfs prägend sein dürf-
ten. Sie stellen einen schnellen, wenn auch zunächst 
inadäquaten, Lösungsansatz zur Bereitstellung von 
Wohninfrastruktur dar. Diese Dynamik wird auch wei-
terhin wirksam bleiben, wenn nicht schnellstmög-
lich der Ausbreitung urbaner Armut entgegengewirkt 
wird. Ansonsten könnten bis 2030 2 Mrd. und bis Mitte 
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des 21. Jahrhunderts möglicherweise sogar 3 Mrd. 
Menschen in städtischen Slums leben (UN DESA, 2013; 
Kasten 2.1-1). Die Lebensverhältnisse in Slums verrin-
gern die für produktive Tätigkeiten verbleibende Zeit 
erheblich, da der Mangel an Basisinfrastruktur viel Zeit 
bindet und damit Zeitarmut verstärkt: So bedeutet z.  B. 
ein unzureichender Zugang zu sauberem Trinkwasser, 
dass im Haushalt viele Stunden in die Versorgung mit 
Wasser investiert werden müssen. Diese Zeitarmut der 
Slumbevölkerung bedeutet eine Exklusion von ande-
ren Tätigkeiten (wie Bildung), durch die ein sozialer 
Aufstieg oder eine Verbesserung der Lebensumstände 
möglich wäre. 

7.3.3	
Informelle Urbanisierung im transitorischen 
Jahrhundert

7.3.3.1	
Sozioökonomische Disparitäten und urbane Armut 
Die großen „Menschheitsaufgaben“ dieses Jahrhun-
derts, die Beachtung der planetarischen Leitplanken, 
die Beseitigung von Hunger und Armut sowie die Schaf-
fung und der Erhalt von Frieden können nur gemein-
sam gelöst werden, nicht sukzessiv oder voneinander 
isoliert. Die Große Transformation kann nicht ohne 
oder sogar gegen das „unterste Siebtel“ der Mensch-
heit gelingen. Eine Transformation der Städte sollte 
deswegen nicht die bestehenden Disparitäten fort-
schreiben oder gar vertiefen, sondern muss auch der 
Anforderung gerecht werden, allen Menschen in Städ-
ten ein würdiges Leben zu ermöglichen. Daher sieht 
der WBGU auch die Armutsbekämpfung und die Sen-
kung sozioökonomischer Disparitäten als ein transfor-
matives Handlungsfeld an (Kap. 4.2.5). Um dieses Ziel 
zu erreichen, ist ein Paradigmenwechsel nötig. So soll-
ten sich Anstrengungen von Akteuren der Stadtent-
wicklung, wie z.  B. städtischen Verwaltungen, Stadt-
planern, Architektinnen und Stadtforschungsinstituti-
onen gezielt (auch) auf die Entwicklung und den Bau 
von Wohn- und Infrastrukturen für die armen Bevöl-
kerungsgruppen richten, die den Werten der Eigenart, 
Teilhabe und Nachhaltigkeit gerecht werden. Es bedarf 
z.  B. eines Anreizsystems, welches die Verantwortlichen 
dazu veranlasst, auf eine Verbesserung der Lebensver-
hältnisse in allen Stadtgebieten hinzuwirken. 

Während mehr Gerechtigkeit nicht durch weni-
ger Nachhaltigkeit erreicht werden kann (Swilling und 
Annecke, 2012), kann hingegen in das Bestreben nach 
mehr Nachhaltigkeit die Auflösung extremer Ungleich-
heit integriert werden. Die jetzige Vermögensvertei-
lung, in der die reichsten 62 Personen genauso viel 

besitzen wie die ärmere Hälfte der Menschheit, ist 
hochgradig instabil (Oxfam, 2016). Die Konsummuster 
der reichsten Milliarde sind größtenteils stark mit der 
urbanen Lebensform verwoben, die oft auf der Aus-
beutung von Arbeitskräften und Ressourcen in glo-
balen Wertschöpfungsketten basiert (Textilindustrie, 
Agrarimporte, Ölförderung usw.). Im Jahr 2010 waren 
es noch 388 Personen, die ebenso viel besaßen wie die 
3,5 Mrd. Ärmsten (Oxfam, 2015, 2016); der Trend zeigt 
also weiterhin auf eine Akkumulation von Vermögen 
auf die reichsten 0,00001  %. Diese Personen leben und 
investieren in Städten und bestimmen daher oft ihre 
Gestaltung mit. Gleichzeitig hat die Verschärfung sozio-
ökonomischer Disparitäten in den Städten die Bildung 
großer Slums begünstigt. Während die sozioökonomi-
sche Ungleichheit zwischen den Ländern abgenommen 
hat, ist sie innerhalb der meisten Länder seit Beginn 
der beschleunigten Globalisierung ab den 1960er Jah-
ren gestiegen (Kasten 2.1-6). Dieses Gefälle beschreibt 
teils auch die Einkommensungleichheit zwischen länd-
lichen und urbanen Regionen, wodurch sich eine ver-
stärkte Abwanderung aus ruralen Gebieten zumindest 
teilweise erklärt (Harris und Todaro, 1970). 

Ein einheitlicher Datensatz, der einen internationa-
len Vergleich der Einkommensdisparitäten zwischen 
einer Vielzahl von Städten erlaubt, existiert jedoch bis-
her nicht. Aus den gegenwärtig vorliegenden Daten 
(Rode et al., 2009:  3  ff.; UN-Habitat, 2008:  62  ff.) ist 
ersichtlich, dass in vielen Ländern die Einkommens
ungleichheit in Städten höher ist als im Landesdurch-
schnitt (Kap. 4.2.5). Allerdings gibt es deutliche regio-
nale Unterschiede: In Afrika und Lateinamerika findet 
sich in Städten extrem hohe Ungleichheit, in Europa 
und Asien ist die Diskrepanz geringer (UN-Habitat, 
2008:  XII).

7.3.3.2 	
Migration
Neben der Einkommensungleichheit beeinflussen wei-
tere Faktoren die Land-Stadt-Migration (Kap. 2.1.2). So 
können z.  B. der Zugang zu Basisinfrastruktur, Bildung 
oder medizinischer Versorgung in Städten eine Migra-
tionsentscheidung mit beeinflussen (Van, 2001) sowie 
Klimarisiken, wie z.  B. Dürren, Migrationsbewegun-
gen in Städte bzw. urbane Peripherien fördern (Kasten 
2.3‑6). Auch wenn Migranten vorwiegend in Stadtge-
biete wandern, bestehen bislang nur wenige Ansätze, 
die beiden Phänomene Urbanisierung und Migration 
integriert zu bewältigen. Nach Ansicht der Internatio-
nalen Organisation für Migration spiegelt sich dies u.  a. 
in der mangelnden Erwähnung von Migration in den 
Vorbereitungen der New Urban Agenda im Kontext von 
Habitat III (IOM, 2015). 

Die Migration vom Land in die Stadt mündet häufig 
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im peri-urbanen Raum, der nicht städtisch ist, aber auch 
nicht der ländlichen Wohn- und Lebensform entspricht 
(Abb. 7.3-1). Diese Peripherien sind Orte der Ankunft 
für Migranten (Singer, 2004; Schiller und  Çaglar, 2009), 
aber auch für die Stadtbewohner, die aus dem Stadt-
kern wegziehen müssen, weil die Lebenskosten dort 
das Durchschnittseinkommen übersteigen. In vielen 
Städten werden vermehrt öffentliche Räume aufge-
kauft und privat verwaltet sowie Gebäude als Spekula-
tionsobjekte genutzt, die kaum bewohnt sind und auch 
nicht öffentlich in Anspruch genommen werden kön-
nen (Kap. 4.3.1). Dies führt häufig zu einem Mangel an 
adäquatem Wohnraum für Durchschnittseinkommen 
in relativer Nähe zu den Arbeitsorten im Zentrum. Das 
Herausdrängen der Stadtbewohner aus den Stadtzen-
tren beschreibt damit in Teilen, warum in informellen 
Siedlungen auch Menschen mit Einkommen oberhalb 
der nationalen Armutsgrenzen leben. 

Der Zuzug in die Städte kann aus dem ländlichen 
Umland, aber auch über große Distanzen hinweg 
geschehen. So führt gerade die internationale Migra-
tion mehrheitlich in den urbanen Raum (IOM, 2015). 
Dies führt zudem häufig zur Abwanderung von qua-
lifizierten Personen in Städte (Brain Drain). Diese ver-
suchen u.  a., sich Zukunftsperspektiven zu erschließen 
und Geld zum Überleben ihrer Familien in den länd-
lichen Herkunftsorten zu verdienen. Meist siedeln sie 
dort, wo Wohnraum und Lebenshaltungskosten güns-
tig sind. Hingegen verlassen sozial schwächer gestellte 
Gruppen den Stadtkern. In der Peripherie kann sich 
zwischen diesen beiden Gruppen Konfliktpotenzial bil-
den, wenn sie in Wettbewerb um Arbeitsplätze oder 
Wohnraum treten. 

7.3.4 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, 
Teilhabe und Eigenart: Herausforderungen für die 
Transformation

Obwohl informelle Siedlungen aufgrund der großen 
definitorischen Bandbreite sehr unterschiedlich in ihrer 
Beschaffenheit sein können, lassen sich gewisse – in 
diesem Siedlungsmuster typische – Potenziale und Risi-
ken in Bezug auf die natürlichen Lebensgrundlagen, 
Teilhabe und Eigenart ableiten, die sich von denen rei-
fer und geplanter Stadtquartiere unterscheiden. 

7.3.4.1 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
Obwohl die in informellen Siedlungen lebenden Men-
schen durch ihre Arbeitskraft die Basis vieler städti-
scher Ökonomien bilden und Akteure globaler Wert-
schöpfungsketten sind, ermöglicht ihnen diese Arbeit 
häufig kein würdiges Leben. Darüber hinaus sind sie 
Betroffene der negativen Externalitäten des Wachs-
tums, von dem sie kaum profitieren (Kasten  3.4-2). 
Während sie beispielsweise lokal von den Risiken und 
Folgen von Klimaänderungen besonders betroffen sind, 
haben sie nur einen sehr geringen Beitrag zu deren Ent-
stehung geleistet. So gibt es eine klare Korrelation zwi-
schen der Einkommenshöhe und Treibhausgasemissi-
onen sowie verschiedener anderer Wohlstandsindika-
toren. Untere Einkommensgruppen verursachen meist 
nur sehr niedrige Pro-Kopf-Treibhausgas emissionen 
(Rao et al., 2014), sind aber überproportional von Kli-
marisiken betroffen (Kasten 7.3-1). Gleichwohl wird 
bei der Betrachtung anderer Entwicklungsindikatoren 
deutlich, dass eine Entkopplung von Emissionen und 
Zugang zu bestimmten Basisinfrastrukturen in vie-
len Ländern mit höherem und mittlerem Einkommen 
bereits gelungen ist (Rao et al., 2014).

7.3.4.2 
Teilhabe
Die Teilhabemöglichkeiten der Bevölkerung sind in 
informellen Siedlungen bzw. Slums sehr unterschied-
lich ausgeprägt. Dabei ist vor allem die substanzielle 
Teilhabe in einigen Bereichen kontextspezifisch (d.h. 
in der Siedlung selbst räumlich verortet), während die 
ökonomische und politische Teilhabe nicht zwingend 
wohnortspezifisch, sondern stark an nationalstaatliche 
Voraussetzungen gebunden sind. So können aber mit 
dem Wohnort eine Stigmatisierung und Benachteili-
gung auf dem Arbeitsmarkt sowie geringere Partizipati-
onschancen verbunden sein (UN-Habitat, 2003). Auch 
der geringere sozioökonomische Status der Bewohner 
und ihre oftmals rechtlich ungesicherte Situation stel-
len oft eine Barriere dar, die den Zugang zu sozialer Inf-

Ländlicher Raum

Zentrum

Peripherie

Abbildung 7.3-1
Migration in städtische Peripherien. 
Quelle: WBGU
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rastruktur, wie Bildungs-, Gesundheits- und sozialen 
Sicherungssystemen negativ beeinflusst. Hier beste-
hen große Unterschiede auf Länder- und Städteebene. 
Während etwa in Kairo (Kap. 5.3) der informelle Sied-
lungsbau größtenteils zu „adäquaten“ Stadtquartie-
ren geführt hat, variiert die Infrastrukturausstattung in 
Mumbai (Kap. 5.2) stark in Abhängigkeit vom jeweili-
gen Rechtsstatus eines Slums. Bei limitiertem Zugang 
zu Basisinfrastrukturen kann beispielsweise das Feh-
len sanitärer Anlagen zu einer starken Einschränkung 
im Tagesablauf – insbesondere für Frauen – führen 
(Kap. 6.7.2). Der fehlende Zugang zu Bildung kann eine 
Fortsetzung bestehender Verhältnisse bedeuten, da die 
sozioökonomischen Aufstiegsmöglichkeiten der loka-
len Bevölkerung eingeschränkt sind (Kap. 3.4). 

Die in informellen Siedlungen lebende Bevölkerung 
ist in der Regel nicht amtlich registriert. Dies kann z.  B. 
ihre politische Teilhabe, wie die Teilnahme an Wahlen, 
verhindern (Satterthwaite et al., 2011). Die in Slums 
lebenden Menschen sind meist auch in ihrer ökonomi-
schen Teilhabe beschränkt (Kasten 2.1-3), da sie typi-
scherweise zu den untersten urbanen Einkommens-
gruppen zählen; hinzu kommen oft extrem hohe Ein-
kommensungleichheiten innerhalb dieser Städte (Kas-
ten 2.1-6).

7.3.4.3	
Eigenart 
Die Eigenart informeller Siedlungen ist regional und 
auch innerhalb von Städten sehr unterschiedlich ausge-
prägt, denn sie ist das Ergebnis ortsspezifischer Bedin-
gungen (z.  B. Bevölkerungsstruktur, Lösungsansätze, 
verfügbare Ressourcen). Informelle Siedlungen bieten 
durch ihre inkrementelle Entwicklung bzw. ihren Kon-

solidierungsprozess Möglichkeiten, sich an bestehende 
Herausforderungen (z.  B. Nachverdichtung, Infra-
strukturausbau) kontinuierlich anzupassen (Echanove, 
2013). Vor dem Hintergrund einer zumindest in abso-
luten Zahlen wachsenden Slumbevölkerung besteht die 
akute Notwendigkeit, wissenschaftlich und politisch 
Transformationspfade zur Entwicklung eines „funktio-
nalen Slums“ zu beschreiten. Dabei sollten insbeson-
dere auch von der Slumbevölkerung selbst entwickelte 
Lösungen unterstützt und weiterentwickelt werden 
(Kap. 6.2.2, 6.3.2). 

7.3.5	
Lösungsräume und Governance-Optionen

International besteht dringender und großer Hand-
lungsbedarf zur Verbesserung der Lebensbedingun-
gen in Slums: „Ohne signifikante Verbesserungen der 
rechtlichen, regulatorischen und finanziellen Sys-
teme ist das Problem der heutigen Slums nur ein erster 
Blick auf eine noch schlechtere Zukunft” (UN-Habitat, 
2003:  xxxii; eigene Übersetzung). Der Übergang einer 
bisher stark ländlich geprägten in eine nun überwie-
gend urbane Weltgesellschaft vollzieht sich in vie-
len Städten oftmals in informellen Siedlungsprozes-
sen. Während manchen Menschen der materielle und 
soziale Aufstieg gelingt, verbleiben viele in absoluter 
Armut, auch über Generationen hinweg. 

Verbesserung der Lebenssituationen in Slums als 
Teil der Weltinnenpolitik
An den gegenwärtigen internationalen Migrations
bewegungen wird z.  B. sichtbar, dass die dahinter lie-

Kasten 7.3-1

Klimarisiken für informelle Siedlungen und Slums 

Von den Folgen und Risiken des Klimawandels wird die in 
Slums und informellen Siedlungen lebende Bevölkerung 
überproportional betroffen sein (Revi et al., 2014b). Die 
besondere Vulnerabilität ergibt sich zum einen aus den cha-
rakteristischen Lebensbedingungen in Slums, wo beispiels-
weise die eng besiedelten Flächen und unbefestigten Bauten 
bei Extremwetterereignissen kaum Schutz bieten. Zum ande-
ren fehlt den Bewohnerinnen häufig das Wissen über klima-
wandelbedingte Veränderungen oder es stehen keine finanzi-
ellen Ressourcen zur Verfügung, um sich an eine veränderte 
Umwelt anzupassen. Die Folgen zeigten sich z.  B. 2013 beim 
Taifun Haiyan, der mehr als 6.300 Todesopfer forderte. In der 
besonders betroffenen Stadt Tacloban, in der allein 2.500 
Personen starben, waren Taifune zwar bekannt, jedoch nicht 
die darauffolgende Sturmflut, die in dieser Region erstmalig 
in diesem Ausmaß auftrat (Lagmay et al., 2015). Auch war 

Haiyan in der Intensität, mit der er auf die Küstenstädte traf, 
einer der stärksten dokumentierten Taifune. 68  % der Eva-
kuierungsunterkünfte lagen innerhalb der Überflutungszo-
ne; viele Personen, die dort Schutz suchten, starben. Zwar 
wurden Warnungen vor der Sturmflut herausgegeben, aber 
Überlebende berichteten, dass sie nicht wussten, was eine 
Sturmflut ist. Informelle Siedlungsgebiete waren besonders 
von den Zerstörungen betroffen (Lagmay et al., 2015). 

Extremwetterereignisse außerhalb des Erfahrungshori-
zonts der Bevölkerung können trotz Warnungen für das Indi-
viduum in ihrer Intensität überraschend sein. Gerade Men-
schen, deren Beschäftigung stark mit der Umwelt verbunden 
ist, die aber keine formelle Bildung erfahren haben, können 
bei plötzlichen, schwerwiegenden Umweltveränderungen ihr 
traditionelles Wissen nicht mehr anwenden. Dies vergrößert 
die Verwundbarkeit bei singulären plötzlichen Extremwetter-
ereignissen, aber ebenso erschwert fehlendes lokales Wissen 
über zukünftige schrittweise Veränderungen die Anpassungs-
kapazität der Bevölkerung.



Informelle Siedlungen    7.3

373

genden Ursachen wie Konflikte, sozioökonomische Dis-
paritäten und lokale Umweltveränderungen nicht allein 
durch unilaterale Strategien zu bewältigen sind. Viel-
mehr bedarf die Verbesserung der Lebenssituation die-
ser Menschen auch einer „Weltinnenpolitik“, die zur 
Schaffung und Sicherung von Stabilität und der Wah-
rung planetarischer Leitplanken beiträgt. Dies kann nur 
mit staatlicher Unterstützung erfolgen. Um die SDGs zu 
erreichen, in denen auch die Beseitigung von Armut 
in all ihren Formen (SDG Nr. 1) und der Zugang zu 
adäquatem Wohnraum (Unterziel von SDG Nr. 11) ent-
halten sind, bedarf es großer Reformen und Investiti-
onen (Kap. 8.2.2). Werden diese nicht getätigt, ist zu 
erwarten, dass sich die Slumpopulation bis 2030 auf 
2 Mrd. Menschen verdoppeln wird (UN DESA, 2013). 
Hierbei ist vor allem relevant, wie informelle Siedlun-
gen funktional sein können, d.  h. gesellschaftlich und in 
ihrer baulich-räumlichen Struktur lebenswert gestaltet 
werden und auch ihren Bewohnern ökonomische Pers-
pektiven bieten können. Es ist kaum anzunehmen, dass 
bis 2030 alle informellen Siedlungen in herkömmliche 
städtebauliche Strukturen übergeführt werden können. 
Während die Fortschritte der Menschheit im Bereich 
der Technologien und der Produktivität enorm waren, 
fanden entsprechende Innovationen kaum Anwendung 
in Siedlungen mit prekären Wohnverhältnissen. 

Informelle Siedlungen als Orte der Transition und 
Transformation
Um der Vielfalt informeller Siedlungen gerecht zu wer-
den, bedarf es lokal angepasster Lösungsstrategien. Für 
eine Transformation in Städten wird allerdings entschei-
dend sein, dass nicht nur Symptome behandelt, son-
dern vielmehr die Ursachen der Entstehung bekämpft 
werden. Der Ursprung der meisten informellen Sied-
lungen mit prekären Wohnverhältnissen liegt in der 
Ausgrenzung eines großen Teils der Bevölkerung von 
den formalen Wohnungs- und Arbeitsmärkten sowie 
von den „formalen Stadtbereichen“, einschließlich der 
Grün- und Erholungsräume. Bislang begegneten Stadt- 
und Nationalregierungen diesem Problem nur unzu-
reichend. Nach Ansicht des WBGU müssen verschie-
dene Maßnahmen auf Mikro-, Meso- und Makroebene 
ergriffen werden, damit zukünftig adäquates Wohnen 
für alle Bevölkerungsgruppen ermöglicht wird. 

7.3.5.1	
Mikroebene: Lebensbedingungen verbessern 
Zur Verbesserung der Lebensbedingungen in informel-
len Siedlungen ist es zunächst erforderlich, die Vielfalt 
der Siedlungsformen mit sehr unterschiedlichen Pro-
blemlagen und lokalen Ressourcen Ernst zu nehmen. 
Nach Jahren der Kritik an Begriffen wie „informelle 
Siedlung“ und „Slum“ (UN-Habitat, 2014b; Echanove, 

2013; Huchzermeyer, 2014) sollte eine international 
verwendete Klassifizierung vereinbart werden. Diese 
sollte vor allem die Befriedigung materieller Bedürf-
nisse (vor allem Wohnen, Infrastruktur), sozialer 
Bedürfnisse (vor allem Zugang zu sozialer Infrastruk-
tur, Sicherheit) und institutionell-politischer Bedürf-
nisse (vor allem Rechtssicherheit) angemessen berück-
sichtigen. Denn gerade in Siedlungen, in denen z.  B. in 
die Infrastruktur investiert wurde, können soziale Pro-
bleme (z.  B. Arbeitslosigkeit, Alkoholismus) materielle 
Fortschritte konterkarieren.

Wissenschaftlich nutzbare, standardisierte Daten 
sind bislang kaum verfügbar (UN-Habitat, 2015g). 
Dies erschwert es, Entscheidungen auf einer robus-
ten Wissensgrundlage zu treffen, um eine Verbesse-
rung der Lebenssituation in Slums herbeizuführen. 
Heute bestehen durch die Verbreitung von Mobilte-
lefonen und Smartphones auch in den Slums größere 
Möglichkeiten, Informationen zu sammeln und zu 
verbreiten. Für ein würdiges Leben ist es notwendig, 
eine Basiswohninfrastruktur zu gewährleisten. Dafür 
könnten die Zielgröße von 10  m2 für jeden Bewohner, 
sichere Land- bzw. Wohnrechte, Zugang zu sauberem 
Trinkwasser und Elektrizität sowie Zugang zu sanitären 
Anlagen als Anhaltspunkte für adäquaten Wohnraum 
diskutiert werden.

Lokalspezifische Lösungen gelingen besser, wenn 
die vor Ort lebende Bevölkerung beteiligt wird. Dabei 
sind die Beteiligungsmöglichkeiten in Abhängigkeit 
von nationalen und lokalen Bedingungen sehr unter-
schiedlich. Insbesondere ist erforderlich, die Rechte 
der Bevölkerung in informellen Siedlungen zu stärken 
und durch kollaborative Governance ihre Artikulations- 
und Gestaltungsfähigkeit zu unterstützen (Kap. 8.3.1) 
sowie die existierenden informellen und formalen 
Strukturen miteinander zu verbinden (Kap. 8.3.2). Um 
dies zu ermöglichen, müssen Lokalregierungen mit den 
informell agierenden Akteuren in ihrer Stadt kooperie-
ren. Da die Artikulationsmöglichkeiten der in informel-
len Siedlungen lebenden Bevölkerung in vielen Städten 
allerdings meist sehr schwach sind, bieten CBOs, NRO 
(z.  B. Indian Alliance: Kap.  6.4.1) und transnationale 
Netzwerke (z.  B. Shack/Slum Dwellers International: 
Kap. 6.2.2) eine große Chance, die in informellen Sied-
lungen lebenden Menschen auf ihre Rechte aufmerk-
sam zu machen, ihre Interessen zu artikulieren und 
durchzusetzen (Herrle et al., 2013, 2015a). Dies bein-
haltet z.  B. den Zugang zu Bildungs- oder Gesundheits-
einrichtungen als wichtige Ressourcen, um die Lebens-
situation zu verbessern. 

Ein besonderer Fokus sollte auf die Beteiligung von 
Frauen in Planungsprozessen und deren Ermächtigung 
(Empowerment) gelegt werden, da Frauen zum einen 
besonders verwundbar sind, zum anderen ihnen eine 
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Schlüsselrolle im Haushalt wie auch in den Siedlun-
gen selbst zukommt (UN-Habitat, 2003; Chant und 
McIlwaine, 2016; Moser, 1992; Satterthwaithe und 
Mitlin, 2014:  215  ff.). Positive Beispiele sind z.  B. Spar-
gruppen, die Kleininvestitionen ermöglichen, den sozi-
alen Zusammenhalt stabilisieren und die physische Inf-
rastruktur in informellen Siedlungen verbessern kön-
nen (d’Cruz und Mudimu, 2013). Ein anderes Beispiel 
sind „Women’s Safety Audits“ in Neu-Delhi, die der 
Identifizierung spezieller Risikobereiche für Frauen in 
informellen Siedlungen zur Verbesserung der Sicher-
heitslage dienen (UN-Habitat, 2014b).

7.3.5.2	
Mesoebene: Gesamtstädtische Aufwertungs
strategien und das Recht auf adäquates Wohnen 
Bei der Vielzahl an Maßnahmen zur Verbesserung der 
Wohnverhältnisse in informellen Siedlungen haben 
sich vor allem Aufwertungsprojekte (Slum Upgrading) 
als sozial und ökonomisch am tragfähigsten erwiesen 
(Kap.  7.3.1). Durch Aufwertungsprojekte werden die 
Wohnverhältnisse allerdings oft nur in wenigen Sied-
lungen verbessert, ohne dass damit die Ursachen der Slu-
mentwicklung in einer Stadt systematisch beseitigt wer-
den (Augustinus, 2010:  132). Nach der UN-Sonderbe-
richterstatterin für adäquates Wohnen ist dies im Ergeb-
nis meist ein Nullsummenspiel: Für jeden aufgewerteten 
Slum entsteht ein neuer (Farha, 2015:  17). Um eine groß-
flächige Aufwertung der Siedlungen zu erreichen sowie 
die Entstehung neuer informeller Siedlungen zu verhin-
dern, bedarf es von staatlicher Seite gesamtstädtischer 
Strategien zur Landnutzung, Finanzierung und Planung 
innerhalb einer umfassenden, staatlich geförderten Woh-
nungspolitik (Augustinus, 2010:  132). Die Lehren aus 
dem MDG-Prozess zeigen, dass es vor allem einer Kom-
bination aus Politikreformen sowie der Implementierung 
gerechter Planung und Wirtschaftspolitik zur Vermei-
dung zukünftigen Anwachsens informeller Siedlungen 
und Slums bedarf. Sinnvoll sind komplementäre Ansätze, 
die von Bewusstseinsbildung über höhere Budgets für 
die Infrastrukturversorgung und Politikreformen bis zur 
Stärkung von Institutionen reichen (UN, 2015d:  61). 
Auch UN-Habitat verfolgt mittlerweile die Strategie 
„Citywide Slum Upgrading“, die einen gesamtstädti-
schen Ansatz zur Aufwertung und Vermeidung infor-
meller Siedlungen verfolgt (UN-Habitat, 2014b). Solche 
integrativen Maßnahmen sind nach Ansicht des WBGU 
unterstützenswert. Zudem sollte das Recht auf adäqua-
tes Wohnen als Bestandteil der Menschenrechtsagenda, 
in der urbanen Gesetzgebung eingeführt werden, damit 
die Wohnverhältnisse in bestehenden Siedlungen ver-
bessert und mehr Wohnraum für bedürftige Bevölke-
rungsgruppen geschaffen werden können (Farha, 2015). 

In den letzten Jahrzehnten wurde der staatlich 

geförderte, soziale Wohnungsbau stark vernachlässigt 
und in den meisten Städten dem privaten Sektor über-
lassen (Rolnik, 2012; Farha, 2015). Somit konnte in 
vielen Städten der Welt der Bedarf an günstigen Wohn-
raum nicht gedeckt werden. National- und Lokalregie-
rungen sollten wieder stärker Politiken verfolgen, die 
die Schaffung von adäquatem Wohnraum ermöglichen. 
Insbesondere sollte der soziale Wohnungsbau (wieder) 
in den Fokus von Stadtplanung genommen werden. 
Dabei ist wichtig, eine Durchmischung unterschiedli-
cher Einkommensgruppen innerhalb des Quartiers zu 
erreichen und keine segregierten Sozialwohnungsquar-
tiere zu bauen. Bei staatlich gefördertem Wohnungs-
bau sollten auch Umwelt- und Klimaschutzanforderun-
gen berücksichtigt werden. Zur Schaffung adäquater 
Lebensumstände kann auch die Nutzung natürlicher 
Baumaterialien, die oft leichter oder auch günstiger 
verfügbar sind, sowie eine modulare und erweite-
rungsfähige Bauweise beitragen. Insbesondere sollte 
der Einsatz lokal angepasster, alternativer Baumateria-
lien und Gebäudeisolierungen, wie z.  B. Holz, Bambus, 
Stein oder Lehm gefördert werden (Kap. 4.4.1). Ebenso 
sollten verstärkt erneuerbare Energien genutzt werden, 
da diese meist nicht von einem städtischen Stromnetz 
abhängig und damit auch weniger anfällig für Strom-
ausfälle sind. 

Neben baulichen Verbesserungen bestehender 
Slumsiedlungen ist es ebenso notwendig, adäquate 
temporäre Unterkünfte für Flüchtlinge und Migranten 
zu schaffen. Solche Unterkünfte sollten innerhalb kur-
zer Zeit auf- und abbaubar sein, um der Fortschreibung 
von informellen Siedlungen und Slums vorzubeugen 
(Kap. 6.4.3). 

7.3.5.3	
Makroebene: Vermögensumverteilung und 
Korruptionsbekämpfung 
Damit Städte integrative Strategien zur Aufwertung 
und Vermeidung informeller Siedlungen mit inadäqua-
ten Wohnverhältnissen entwickeln und umsetzen kön-
nen, müssen nach Ansicht des WBGU auf globaler 
Ebene insbesondere zwei zentrale Ursachen beseitigt 
werden: die extremen Vermögensdisparitäten und die 
Korruption. 

Nur eine gerechte Verteilung von Vermögen, was in 
Städten auch eine Reform der urbanen Landrechte ein-
schließen kann (Kap. 4.3.3), ermöglicht einen gerech-
ten Zugang zu Wohnraum für alle Bevölkerungsgrup-
pen. Wird in den nächsten Jahrzehnten die Frage der 
Verteilungsgerechtigkeit global nicht gelöst, wer-
den auch weiterhin Milliarden Menschen ökonomisch 
marginalisiert und ihre einzige Lebensmöglichkeit in 
informellen Siedlungen finden. Auch im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit besteht Handlungsbe-
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darf (Kap. 9.3.1.5). Insbesondere sollte der finanzielle 
Beitrag der OECD-Staaten zur Entwicklungszusammen-
arbeit mindestens 0,7  % des Bruttonationaleinkom-
mens betragen.

Die Umsetzung geeigneter Strategien zur Verbes-
serung der Lebensbedingungen urbaner Armutsgrup-
pen erfordert zudem eine urbane Governance, die im 
Sinne einer gerechten Verteilung von Gütern und Chan-
cen handelt. Zurzeit wird dies in vielen Städten durch 
weitverbreitete Korruption im öffentlichen und priva-
ten Sektor verhindert. Für eine „gute urbane Gover-
nance“ ist es somit zentral, dass Korruption auf loka-
ler, nationaler und internationaler Ebene erfolgreich 
bekämpft wird. Vor allem in den schnell wachsenden 
Städten der Schwellen- und Entwicklungsländer ist die 
weit verbreitete Korruption in Politik, Verwaltung und 
privaten Unternehmen dafür mitverantwortlich, dass 
Gelder verschwinden oder in falsche und unausgereifte 
Projekte investiert werden. Dies untergräbt zudem das 
Vertrauen der Bevölkerung in Regierung, Verwaltung 
und Gesellschaft. 

Durch eine gerechte(re) Vermögensverteilung und 
Bekämpfung von Korruption auf allen Governance-
Ebenen werden die Grundlagen geschaffen, um lokal 
erfolgreiche Reformen einer Stadtentwicklung zu rea-
lisieren, die die Bedürfnisse der gesamten Stadtbevöl-
kerung berücksichtigt und gerechte Verwirklichungs-
chancen bietet.

7.4
Reife Städte und Stadtquartiere

Am Ende dieses „Jahrhunderts der Städte“ wird der 
Großteil der Urbanisierung vermutlich vollzogen sein. 
Von 1 Mrd. in Städten lebenden Menschen 1950 über 
etwa 6 Mrd. 2050 (ca. 66  % der Weltbevölkerung) wer-
den 2100 rund 9 Mrd. Menschen (ca. 80  %) Städte 
bewohnen (OECD, 2015a:  20). So wird ein immer grö-
ßerer Teil der Menschheit auch in „reifen“ Stadtgebie-
ten leben. Viele dieser als „reif“ zu bezeichnenden Sied-
lungsformen sind Jahrhunderte oder Jahrtausende alt 
und verfügen meist über eine ausgeprägte Infrastruk-
tur, ein großes Angebot an Dienstleistungen und ein 
hohes Maß an Urbanität (Kap. 2.2.1.3). 

Urbane Strukturen konnten sich in den heute als 
reif bezeichneten Siedlungen langsam entwickeln und 
an die wechselnden Bedürfnisse der Menschen und die 
technologische Entwicklung anpassen. Unterbrechun-
gen gab es durch Phasen von Dekadenz und Zerstö-
rung. Aufgrund der geringen Vorbestimmtheit und der 
relativen Autonomie und Eigendynamik der Einzel-
vorhaben kann somit von einem liberalen Urbanisie-
rungsmuster gesprochen werden, exemplarisch in mit-

telalterlichen Siedlungen oder frühen Industriesiedlun-
gen (Curdes, 1997). Zuvor geplante Siedlungsteile, wie 
römische Militärsiedlungen, wurden häufig überformt, 
mittelalterliche Siedlungskerne um Ringe mit geplan-
ten Quartieren ergänzt, so etwa in London, München, 
Wiesbaden oder Dresden (Curdes, 1997).

Im 20. Jahrhundert kamen als dominante Urbanisie-
rungsmuster Suburbanisierung und die Nachfrage nach 
zentralen Innenstadtlagen auf (OECD, 2015a:  30  ff.). 
Das führt im 21. Jahrhundert vor allem in Industrie-
ländern, in denen reife Stadtmuster überwiegend anzu-
treffen sind, zu Problemlagen im Blick auf die Erhal-
tung der natürlichen Lebensgrundlagen, auf den Schutz 
spezifischer Eigenart und auf tendenziell abnehmende 
Teilhabemöglichkeiten. 

7.4.1	
Gewachsene Städte

„Stadt ist in irgendeiner Form immer schon da, ent-
standen aus geographischen Gegebenheiten, über Jahr-
hunderte angehäuften Investitionen, technischen und 
militärischen Erfordernissen, ökonomischen Interes-
sen, politischen Machtverhältnissen, wechselnden 
städtebaulichen Leitbildern und aus den Geschichten, 
sozialen Beziehungen und Hoffnungen der Menschen“ 
(Siebel, 2015:  431). Die kontrafaktische Hoffnung von 
Stadtplanung war immer wieder, sie könne tabula rasa 
machen und ein urbanes Ensemble „von Null an“ errich-
ten. Doch nicht einmal in die Wüste gesetzte Stadtquar-
tiere wie Masdar City sind ohne jede Geschichte; auf die 
Spezifika und Determinanten von Topographie, Klima 
und Geopolitik muss die Planung auch hier Bezug neh-
men.

Gewachsene Städte findet man nicht nur in Indus-
trieländern. Zu den ältesten, durchgängig besiedelten 
Städten zählt auch Guangzhou (Kap. 5.5), das schon im 
9. Jahrhundert v.  Chr. besiedelt und ab dem 3. Jahrhun-
dert die Hauptstadt des Nanyue-Königreiches war. Seit-
her ging diese historische Stadt in einer gigantischen 
Metropolregion am Perlflussdelta auf, in der heute 
mehr als 45 Mio. Menschen leben. Die meisten „reifen 
Städte“ sind Mittel- und Großstädte sowie Metropolen 
in Europa, die eine römisch-germanische und mittelal-
terliche Vorgeschichte mitbringen, und Städte in Europa 
und auf anderen Kontinenten, die im Zuge der Industri-
alisierung und Massenwanderung nach diesem Vorbild 
entstanden sind (Kap. 2.2). Das gilt für nord- und süd-
amerikanische Einwanderermetropolen (wie New York 
und Buenos Aires), für US-Städte im Rust Belt, der sich 
entlang der Großen Seen von Chicago über Detroit, 
Cleveland und Pittsburgh bis an die Ostküste zu den 
Metropolregionen Boston und New York City erstreckt, 
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sowie für im Rahmen der forcierten Industrialisierung 
aus dem Boden gestampfte geplante Stadtneubauten in 
Industrialisierungsregionen der Sowjetunion, der Man-
dschurei und Japans (z.  B. Nabereschnyje Tschelny, 
Changchun, Tsukuba Science City).

Die Morphologie moderner Städte wird durch die 
permanente, mal langwährende, mal überstürzte Über-
formung antiker, mittelalterlicher und siedlungskoloni-
aler Grundrisse durch Fabrikanlagen, Mietwohnungs-
komplexe und Dienstleistungsgebäude charakterisiert. 
Auf diese Weise wurden die technologische Innovation 
und der seit dem 19. Jahrhundert rasante Zuwachs an 
Bevölkerung bewältigt; „Stadtmaschinen“ waren die 
zentralen Arenen sozialen Wandels. Diesen Prozess 
kann man mithilfe der zentralen Faktoren Macht, Not 
und Zeit beschreiben.

7.4.1.1	
Macht als Kontrolle 
Die Hälfte des globalen Sozialprodukts konzentriert 
sich heute in 380 westlichen Metropolen (Seto et al., 
2014:  933) und damit auch die Macht wirtschaftlicher, 
politischer und wissenschaftlicher Eliten. Diese stel-
len sich in markanten Repräsentationsbauten aus, doch 
zum Metropolenbild gehören ebenso eine vor allem 
im Bauwesen anzutreffende Korruption und verbrei-
tete Wirtschaftskriminalität (z.  B. die im US-amerika-
nischen Gilded Age entstandenen Vermögenseliten; 
Cashman, 1993), des weiteren Zonen von Unsicher-
heit und „No-go Areas“, denen jeweils mit (heute elek-
tronischen) Überwachungs- und Kontrolltechnologien 
begegnet wird. 

7.4.1.2	
Not (im Reichtum) 
Städte waren somit stets auch Orte subversiver Prak-
tiken. Mit sozialer Anomie und Aufständen reagierten 
die Unterschichten auf ihre Proletarisierung, darunter 
Hunderttausende vom Land zugewanderte, entwur-
zelte Arbeitskräfte, die aus ordnungspolitischer Warte 
als „gefährliche Klassen“ (Chevalier, 1958; Lenger, 
2013:  245 ff., 514 ff.) betrachtet wurden. Wohlfahrts-
staatliche Reformen milderten Armut und Unsicher-
heit ab und erlaubten massenhaften sozialen Aufstieg. 
Das politisch-kulturell je verschiedene Zusammenwir-
ken von Bürgertum und Arbeiterklasse stellte sozialen 
Frieden her und führte zu einer in den Städten relativ 
egalitären Ressourcenverteilung. Die Luftangriffe ins-
besondere auf europäische Städte während des Zwei-
ten Weltkrieges führten häufig zu einer großflächigen 
Zerstörung gewachsener Strukturen, auf die oft ein 
rascher Wiederaufbau in den 1950er Jahren folgte. Mit 
der Deindustrialisierung ab den 1980er Jahren gerieten 
Städte (z.  B. Ruhrgebiet) häufig in Finanznot, verbun-

den mit Abwanderung und demografischen Schrump-
fungsprozessen (Kap. 5.6).

7.4.1.3	
(Gestaute) Zeit 
Sogenannte „reife“ Städte haben eine lange und wech-
selvolle Geschichte, die an zahlreichen Erinnerungs-
orten präsent ist oder hervorgerufen werden kann. 
Das Vergehen von Zeit wird im städtischen Raum les-
bar und sichtbar, es zeigt sich in der Veränderung von 
Gebäuden, Parzellen und Vierteln. In reifen Städten mit 
bereits ausdifferenzierten Infrastrukturen bestehen 
starke Pfadabhängigkeiten; die bauliche Vergangen-
heit steckt den Rahmen ab, innerhalb dessen sich diese 
Städte weiterentwickeln können. Neue Bedürfnisse 
können sich nur schrittweise in der vorhandenen Infra-
struktur materialisieren. Die Struktur ist zäh und behä-
big, Innovationen müssen sich legitimieren, da sie hohe 
mentale und materielle Veränderungskosten erzeugen 
können – Bauwerte, kulturelle Gewohnheiten, Orien-
tierungen im Raum werden bedroht, eventuell auch 
politische Ordnungsmuster.

7.4.2	
Der Infrastrukturfluch
Für die gewachsene Stadt bedeutet Weiterentwick-
lung Bauen im Bestand, d.h. weniger neu bauen und 
stattdessen anbauen, abreißen, umbauen oder einge-
meinden. Dabei geht es vor allem um Instandhaltung 
und Instandsetzung, und auch darum „die vorhandene 
Stadt so umzubauen, dass sie die Interessen, Bedürf-
nisse und Hoffnungen der gegenwärtigen Bewohner 
erfüllt, ohne Geschichte zu vernichten und ohne die 
Interessen, Bedürfnisse und Hoffnungen, die künftige 
Bewohner an die Stadt herantragen werden, in jedem 
Sinne des Wortes zu verbauen“ (Siebel, 2015:  433). Das 
kommt einer Quadratur des Kreises gleich. Das Postu-
lat der Nachhaltigkeit, insbesondere auch der Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen, stellt hohe Anforderun-
gen an die Innovationsfähigkeit „reifer“ Städte. Mate-
rial- und Zeitaufwand für grundstürzende Veränderun-
gen sind hoch, die Veränderungsraten langsam. 

Eine Betrachtung reifer Stadtmuster unter den nor-
mativen Prämissen Eigenart, Erhaltung der natürlichern 
Lebensgrundlagen und Teilhabe (Kap. 3), macht viel-
fältige Potenziale, aber auch existenzielle Bedrohungen 
sichtbar. 

Reife Städte oder Stadtquartiere verfügen meist über 
eine langfristig gewachsene Eigenart; sie bieten der 
Bevölkerung oft vielfältige Teilhabemöglichkeiten, die 
jedoch durch wachsende sozioökonomische Ungleich-
heiten und populistische Kampagnen geschwächt wer-
den. Die größten Probleme reifer Städte liegen in der 
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Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, die aus-
differenzierten Infrastrukturen haben sich zu einem 
nur mit großem Aufwand zu verändernden „Infrastruk-
turfluch“ mit entsprechend hohen ökologischen Fuß-
abdrücken entwickelt. Dieser Begriff ist in der Litera-
tur noch nicht verankert und wird in Analogie zu „Res-
sourcenfluch“ gebraucht. Letzterer entsteht, wenn 
rohstoffreiche Staaten auf Grund hoher Bodenren-
ten und Kapitalakkumulation auf Modernisierungsal-
ternativen verzichten (Frey, 2012; Leggewie, 2013a). 
Infrastrukturfluch kann man somit eine Pfadabhängig-
keit nennen, die – u.  a. mitten in der ersten Ölkrise und 
Weltwirtschaftsflaute und ungeachtet des Berichts des 
Club of Rome über die Grenzen des Wachstums – auf 
den Ausbau einer bestimmten kostenintensiven sowie 
unflexiblen Infrastruktur setzte, wie jene der individu-
ellen Automobilität und des LKW-Verkehrs, und nach-
folgende Generationen damit zwingt, diesen Pfad wei-
ter auszubauen.

Es gilt daher vor allem die Herausforderungen für die 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen zu benen-
nen, um Hilfestellungen aus den Bereichen Eigenart 
und Teilhabe identifizieren zu können. In reifen Stadt-
mustern lassen sich drei Treiber identifizieren, die in 
einem Infrastrukturfluch kulminieren: die ökonomi-
sche Geographie, Soziodemographie und urbane Form, 
inklusive verbauter Technologie. 
1.	 In reifen Städten oder Stadtquartieren in Indust-

rieländern ist in der Regel der Anteil der aus Ent-
wicklungs- und Schwellenländern importierten 
Güter sehr hoch, weshalb reife Stadtmuster zumeist 
Netto-Konsumenten sind (Seto et al., 2014:  946; 
Chavez und Ramaswami, 2011). Abhängig vom 
Energiemix und der Struktur der industriellen Pro-
duktion entstehen hier hohe Treibhausgasemissi-
onen. Auch wenn sie ihre Einnahmen überwiegend 
aus Dienstleistungen erwirtschaften, müssen die 
Ressourcen- und Umweltwirkungen der andernorts 
ansässigen Industrie, deren Produkte in reifen Städ-
ten oder Stadtquartieren verbraucht werden, in die 
Bilanz der urbanen Stoffkreisläufe einbezogen wer-
den (Brownsword et al., 2005; Dhakal, 2009, 2010; 
Kennedy et al., 2012). Für den Zusammenhang zwi-
schen höheren städtischen Einkommen, höherem 
Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen gibt 
es zahlreiche Belege (Seto et al., 2014:  947).

2.	 Soziodemographische Faktoren sind nur ein unter-
geordneter Treiber für die Emissionen reifer Städte 
oder Stadtquartiere (Seto et al., 2014:  947). Wachs-
tumsraten sind meist niedrig und die Bevölkerungs-
zahl ist stagnierend bis schrumpfend, was sich in 
einigen Weltregionen aufgrund der gegenwärtigen 
Flüchtlingswanderungen jedoch ändern könnte. 

3.	 Die baulich-räumliche Gestalt reifer Städte oder 

Stadtquartiere ist für die Treibhausgasemissionen 
höchst relevant, da sie die urbane Energienutzung 
wesentlich vorbestimmen (Seto et al., 2014:  947). 
Die über lange Zeit gewachsenen Infrastrukturen 
und eingesetzten Technologien führen zu Pfadab-
hängigkeiten, die hohe Emissionen in der alltägli-
chen Nutzung erzeugen. Inwiefern neue Technolo-
giekonzepte wie Smart Cities nachhaltige Lösungen 
bieten, gilt es zu untersuchen (Kasten 2.1-4, 2.1-5).

Zu den gewachsenen Infrastrukturen wie Straßen und 
Brücken, Netzen und Leitungen, Kanälen und Müllhal-
den kommen im digitalen Zeitalter neue Kommunikati-
onsnetze dazu, während Straßen und Brücken nun mit-
tels hoher Investitionssummen instandgesetzt werden 
und somit die Treibhausgasmissionen in die Zukunft 
verlängern. Zudem erfordert der Aufbau neuer Ener-
gie- und Mobilitätsinfrastrukturen die Schaffung von 
Speichern für erneuerbare Energien und den Bau von 
Trassen. Die Herstellung dieser neuen Infrastruktur 
steht unter erheblichem Zeitdruck, zugleich sind gerade 
Großprojekte häufig nur zeitlich verzögert umsetz-
bar (Westphal, 2012:  2). Während ein neues Strom-
netz aufgebaut wird, gibt es kostspielige Reparaturbe-
darfe bei Straßen, Brücken und Gebäuden, die also eine 
doppelte Finanzierungskonkurrenz bewirken. Zugleich 
entstehen neue Zielkonflikte wie jene beim Trassenaus-
bau zwischen Natur- und Klimaschutz. 

Dabei ist ein Infrastrukturfluch, der langfristig 
unerwünschte Pfadabhängigkeiten mit hohen Emis-
sionsmustern zementiert, nicht durch den Austausch 
von auf fossilen Energieträgern beruhenden Infra-
strukturen durch dekarbonisierte Infrastrukturen 
allein zu überwinden. Standardbeispiel ist das Auto, 
dessen Otto- oder Dieselmotor durch einen Elektro-
motor ersetzt wird, während man das generelle Mobili-
tätsmuster unverändert beibehält. Ein anderes Beispiel 
stellt die energetische Gebäudesanierung dar, die wenig 
am restlichen Strom- und Energieverbrauch oder an der 
Raumordnung ändert. Diese nicht holistisch gedach-
ten Maßnahmen können zu einem lokalen und globa-
len Rebound-Effekt führen (Sorrell, 2007; Sorrell und 
Dimitropoulos, 2008). Zur technisch-organisatorischen 
Pfadabhängigkeit tritt also auch ein mentaler, durch 
schwer problematisierbare und auflösbare Gewohnhei-
ten bedingter Infrastrukturfluch (Welzer, 2011).

Die besondere Herausforderung reifer Städte oder 
Stadtquartiere lässt sich am Beispiel der zum großen 
Teil auf Verschuldung beruhenden Verkehrsinfrastruk-
tur exemplifizieren, deren Aufrechterhaltung und 
Erweiterung jene finanziellen Mittel beansprucht, die 
für eine klimaverträgliche Energie- und Verkehrswende 
eventuell nicht mehr bereit stehen. Ein Beispiel ist der 
Zustand der Autobahnbrücken im hoch verschuldeten 
Nordrhein-Westfalen (NRW), das insbesondere auch 
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in den urbanen Gegenden auf den individuellen Nah-
verkehr ausgelegt ist. In NRW werden seit 2012 für 
3,5 Mrd. € fast 400 Brücken saniert, verstärkt und teil-
weise neu gebaut, um den ständig wachsenden Schwer-
lastverkehr tragen zu können ( Leggewie, 2013b). 

Ein Blick in die USA, nach Japan und Europa, wo 
reife Städte oder Stadtquartiere in erster Linie zu finden 
sind, verdeutlicht die Herausforderungen. In den USA 
entsteht ein großer Teil der Treibhausgasemissionen 
durch den Autoverkehr, der emissionsgemindert und 
zugleich effektiver gestaltet werden muss, was ohne 
den massiven Ausbau öffentlichen Nahverkehrs kaum 
möglich erscheint (OECD, 2015a:  119). Japan hinge-
gen, wie eine Reihe (ost)europäischer Städte sowie 
die ehemaligen Industriezentren der USA, müssen sich 
an alternde Gesellschaften anpassen (Oswalt, 2004). 
Dies bedeutet Infrastrukturen so umzugestalten, dass 
Sozial- und Gesundheitsleistungen ortsnah wahrge-
nommen werden können, zugleich aber auch soziale 
Netzwerke erhalten bleiben und die Menschen aktiv 
Lebensqualität erfahren können (IPCC, 2014c; OECD, 
2015a:  120). Für europäische Städte besteht die Her-
ausforderung vor allem darin, Infrastrukturen so zu 
gestalten, dass sie die im Verhältnis zu anderen Weltre-
gionen kleinen Städte nachhaltig miteinander vernet-
zen (OECD, 2015a:  120).

7.4.3 
Lösungsräume und Governance-Optionen 

Stadtverwaltungen und Stadtgesellschaften können ein 
großes kreatives Potenzial zur Lösungsfindung mobili-
sieren, wenn sie auf ihre Stärken in Bezug auf Eigen-
art und Teilhabe zurückgreifen. Es gilt daher, Teilhabe 
und Eigenart fördernde Konzepte der Nachhaltigkeit zu 
identifizieren. Weltweit haben sich unter ganz unter-
schiedlichen Bedingungen Innovationsspielräume für 
Pioniere des Wandels herausgebildet (Kap. 6). Reifen 
Städten kommt die Verfügbarkeit und gegebenenfalls 
Mobilisierung umfassender finanzieller Ressourcen zu 
Gute, die den Umbau der bestehenden Verkehrsinfra-
struktur und die Umstellung auf erneuerbare Energien 
und höhere Ressourcen- und Energieeffizienz mög-
lich erscheinen lässt. Voraussetzung ist auch hier die 
Inklusivität und sozioökonomische Teilhabe der Stadt-
bevölkerung und funktionierende Partizipationsstruk-
turen. Wenn Städte langsam wachsen, stagnieren oder 
schrumpfen, können Vorteile des demografischen Wan-
dels genutzt werden. Dies ist allerdings nur möglich, 
wenn eine solide finanzielle Ressourcengrundlage erhal-
ten bleibt. In vielen deindustrialisierten  Regionen ist dies 
nicht der Fall. Reife Städte oder Stadtquartiere können 
auch ihr großes Potenzial als Zentren von Technologiew-
issen nutzen, das Voraussetzung für die urbane Trans-
formation zur Nachhaltigkeit ist (IPCC, 2014c:  946  ff.). 
Abbildung 7.4-1 zeigt beispielsweise, dass eine Ent-

Abbildung 7.4-1
Entkopplung von 
Wirtschaftswachstum 
(Bruttowertschöpfung pro 
Kopf) und C-Emissionen in 
drei Städten.
Quelle: Floater und Rode, 
2014:  34
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kopplung von Wirtschaftswachstum und Treibhausgas-
emissionen möglich ist. Dabei ist selbstverständlich die 
Auslagerung emissionsstarker Güter zu berücksichtigen. 
Die Beispiele veranschaulichen also nicht die indirek-
ten Emissionen, lassen aber dennoch einen ersten mög-
lichen Trend erahnen. Damit zeigt sich zumindest, dass 
eine Entkopplung von Transport, Heizung und Elektri-
zität von direkten Emissionen möglich ist.

7.5
Urbanisierungsschub bis 2050: Sechs 
Entwicklungsrisiken globalen Wandels 

Aus der Summe und Kumulation der Urbanisierungsdy-
namiken in den drei Stadtkonfigurationen ergeben sich, 
wenn man durch die Brille des normativen Kompasses 
schaut, sechs globale System- und Entwicklungsrisiken, 
die vor allem für Entscheidungsträger internationaler 
Kooperation von großer Bedeutung sind (Tab. 7.5-1). 
In der folgenden Auflistung stehen N für die Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen, T für Teilhabe und 
E für Eigenart:

>> NErdsystem: Entwicklung innerhalb der planetarischen 
Leitplanken

	 Ob die planetarischen Leitplanken eingehalten wer-
den können, entscheidet sich in den reifen Städten 
sowie den schnell wachsenden, neuen Stadtquartie-
ren Asiens und Afrikas. Nur wenn hier klimaverträg-
liche Städte entstehen, können gefährlicher globaler 
Umweltwandel und eine damit verbundene globale 
Bedrohung des Wohlstands verhindert werden.

>> Nlokal: Lokale Umweltbedingungen als zentrale 
Bedingung für urbane Lebensqualität

	 Gute lokale Umweltbedingungen (z.  B. Zugang zu 
sauberem Trinkwasser, ausreichend gute Luftquali-
tät, Abwasser- und Abfallentsorgung) sind -Voraus-
setzung für menschliche Lebensqualität. Insbeson-
dere die Lebensqualität von 2–3 Mrd. Menschen, 
die 2050 in informellen Siedlungen leben könn-
ten, hängt demnach von wirkungsvollen lokalen 
Umweltpolitiken ab. 

>> Tsubstanziell/ökonomisch: Substanzielle Teilhabe und sozio-
ökonomische Dimensionen

	 In allen Städtekonfigurationen nehmen sozioöko-
nomische Ungleichheiten und Exklusionsdynami-
ken zu, die die Lebensqualität und die Stabilität der 
Stadtgesellschaften bedrohen. Dies gilt für Paris, 
Los Angeles, Kairo, Goma, Rio de Janeiro gleicher-
maßen. Besonders bedroht sind von diesen Trends 
die 2–3 Mrd. Menschen, die 2050 in informellen 
Siedlungen leben könnten. Diese lokalen Exklusi-
ons-dynamiken können auch Fluchtdynamiken in 

Gang setzen und die internationale Sicherheit bedro-
hen.

>> Tpolitisch: Politische Teilhabe und Partizipation als  
Voraussetzung und Ziel für Lebensqualität

	 Für die 2–3 Mrd. Menschen, die 2050 in prekären, 
informellen Siedlungen leben könnten, ist politische 
Teilhabe kaum zu realisieren. Not, oft auch Gewalt, 
zuweilen bewundernswerte Selbstorganisation, die 
auf die Abwesenheit öffentlicher Grundvorsorge 
reagiert, dominieren diese urbanen Gemeinschaften. 
In den neu entstehenden, geplanten Siedlungen, ins-
besondere Asiens, aber auch Afrikas, werden neue 
Mittelschichten politische Teilhabe einfordern. Wo 
diese nicht zuerkannt wird, drohen politische Insta-
bilitäten – entsprechende Dynamiken in der Türkei, 
in Tunesien, Ägypten oder auch China verweisen auf 
diese Zusammenhänge.

>> Eabhängig/Teilhabe: Eigenart als Dimension urbaner 
Lebensqualität und Ressource der Nachhaltigkeits-
transformation – abhängig von Chancen der Teilhabe

	 Die Entwicklung von Eigenart als Bedingung für 
Lebensqualität und Ressource von Nachhaltigkeits-
transformationen ist von den vorhandenen Teil-
habe-möglichkeiten abhängig. In den reifen und neu 
geplanten Städten und Stadtquartieren wird Eigen-
art durch soziale und politische Ungleichheiten 
unterminiert, in den informellen Siedlungen durch 
schiere Not und prekäre Teilhabechancen. Damit ist 
Eigenart für über die Hälfte der Weltbevölkerung 
bedroht. 

>> Eabhängig/Zeit;Not: Eigenart in informellen und neu 
geplanten Städten – Quadratur des Kreises?

	 Eigenart im Sinne von kreativer und von Bürgern 
geprägter Stadtentwicklung ist für die 1–2 Mrd. 
Menschen, die bis 2050 in neu geplante Städte und 
Stadtquartiere -Asiens und Afrikas ziehen, auf-
grund der Geschwindigkeit des Städtebaus und der 
zumeist vorherrschenden Top-down-Planung nur 
schwer realisierbar. In informellen Siedlungen, in 
denen Not und nicht selten auch Gewalt regieren, in 
denen kaum öffentliche Institutionen funktionieren 
und wo zusätzlich 1–2 Mrd. Menschen unter pre-
kären Wohnverhältnissen leben könnten, wird sich 
Eigenart kaum ausprägen können. 
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Tabelle 7.5-1
Urbanisierungsschub bis 2050: Entwicklungsrisiken des globalen Wandels.
Quelle: WBGU

1 Ob die planetarischen Leitplanken, insbesondere die 2  °C-Leitplanke für globale Erwärmung, eingehalten werden können, 
entscheidet sich in den reifen Städten bzw. Quartieren sowie den schnell wachsenden geplanten, neu hinzukommenden 
Städten und Stadtquartieren Asiens und Afrikas. 

2 Das Wohlbefinden von 2–3 Mrd. Menschen, die 2050 in informellen Siedlungen leben könnten, wird durch oft prekäre 
 lokale Umweltbedingungen (Zugang zu Wasser, Luftqualität, Abwasserentsorgung) gefährdet. 

3a Sozioökonomische Ungleichheiten und Exklusionsdynamiken bedrohen die Lebensqualität von 2–3 Mrd. Menschen, die 
2050 in informellen Siedlungen leben könnten. Lokale Exklusionsdynamiken können auch Fluchtdynamiken in Gang 
setzen. 

3b Sozioökonomische Ungleichheiten nehmen in allen Städtekonfigurationen zu. 
4a Für die 2–3 Mrd. Menschen, die 2050 in prekären, informellen Siedlungen leben könnten, ist politische Teilhabe kaum zu 

realisieren. 
4b In den neu entstehenden, geplanten Siedlungen Asiens, aber auch Afrikas, werden einige hundert Millionen Menschen, 

die zu den globalen Mittelschichten aufschließen, politische Teilhabe einfordern. Wo diese nicht zuerkannt wird, drohen 
 politische Instabilitäten. 

5a Entwicklung von Eigenart, als Bedingung für Lebensqualität und Ressource von Nachhaltigkeitstransformationen, ist 
von der Existenz von Teilhabebedingungen abhängig. Stets prekäre Teilhabemöglichkeiten in informellen Siedlungen 
unterminieren für die 2–3 Mrd. Menschen, die dort 2050 leben könnten, die Chancen, Eigenart zu entwickeln.

5b In vielen reifen und neu geplanten Städten bzw. Stadtquartieren wird Eigenart durch soziale und politische Ungleichheiten 
unterminiert.

6 Eigenart im Sinne einer von Bürgern geprägten Stadtentwicklung, ist für die 1–2 Mrd. Menschen, die bis 2050 in neu 
geplante Städte und Stadtquartiere  Asiens und Afrikas ziehen, aufgrund der Geschwindigkeit des Städtebaus und der 
vorherrschenden Top-down-Planung kaum realisierbar. In informellen Siedlungen, in denen Not und nicht selten auch 
Gewalt  regieren, in denen kaum öffentliche Institutionen funktionieren und wo zusätzlich 1–2 Mrd. Menschen unter 
prekären Wohnverhältnissen  leben könnten, wird sich Eigenart kaum ausprägen können. 
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Wie in Kapitel 2 gezeigt, müssen Städte nicht nur als 
Mitverursacher globalen Wandels, sondern auch auf 
Grund ihrer transformativen Potenziale zu Haupt
arenen der Großen Transformation zur Nachhaltigkeit 
werden. Der WBGU hat mit dem neu entwickelten nor-
mativen Kompass (Kap. 3) einen Orientierungsrah-
men vorgelegt, der einen Entfaltungsraum skizziert, in 
dem Städte sich nachhaltig entwickeln können. Inner-
halb dieses Raums sollte es möglich sein, die natürli-
chen Lebensgrundlagen dauerhaft zu sichern, Teilhabe 
für alle Menschen zu erreichen und durch die in der 
Dimension Eigenart formulierten Prinzipien der Gestal-
tungsautonomie und Anerkennung von Differenz soli-
darische Lebensqualität zu ermöglichen.

Das nachfolgende Konzept einer transformativen 
urbanen Governance enthält Prinzipien, Instrumente 
und Maßnahmen, die essenziell für die Gestaltung eines 
Such- und Transformationsprozesses zur Nachhaltigkeit 
sind. Unter urbaner Governance versteht der WBGU 
Handlungen staatlicher und nicht staatlicher Akteure 
und Institutionen mit dem Ziel, die gemeinsamen Anlie-
gen einer Stadt zu organisieren (Kap. 2.5). Es handelt 
sich dabei um einen andauernden Prozess, durch den 
widersprüchliche Interessen in Einklang gebracht und 
kooperatives Handeln befördert werden kann. Urbane 
Governance besteht sowohl aus formellen Institutionen 
und Instrumenten als auch informellen Verfahrenswei-
sen und Maßnahmen. Der WBGU spricht von transfor-
mativer urbaner Governance, wenn es sich um Gover-
nance-Strukturen handelt, die zentral für die erfolgrei-
che Transformation zur Nachhaltigkeit sind, indem sie 
grundlegenden Wandel befördern und über inkremen-
telle Änderungen hinausgehen. Das Governance-Ver-
ständnis des WBGU ist außerdem gegenüber solchen 
Auffassungen abzugrenzen, die Governance lediglich 
mit Regierungshandeln gleichsetzen. Das WBGU-Ver-
ständnis von Governance schließt zwar das Handeln 
von Stadt- oder Nationalregierungen ein (Kap. 8.2), 
umfasst allerdings darüber hinaus auch Aktivitäten 
der Zivilgesellschaft (Kap. 8.3), Privatwirtschaft sowie 
Wissenschaft und schließt die Rolle von Städten in 
Global Governance-Strukturen ein (Kap. 8.4). Eine der 

zentralen Herausforderungen transformativer urbaner 
Governance besteht darin, diese verschiedenen Ele-
mente und Ebenen zu einer polyzentrischen Verant-
wortungsarchitektur zu verknüpfen, mit der die Trans-
formation zur Nachhaltigkeit gelingen kann (Kap. 8.5). 
Die Frage „Wer regiert die Stadt?“ kann nicht allein 
durch eine Analyse der zur Regierung legitimierten 
Träger von Hoheitsgewalt beantwortet werden, son-
dern muss immer eine Vielzahl verschiedener privater 
Akteure – wie etwa Grundstückseigentümer und Inves-
toren – umfassen (Kap. 2.5.1, 4.3). Aufgrund der gro-
ßen Diversität der Städte und der Herrschaftsverhält-
nisse in Städten ist es unmöglich, ein allgemeingültiges 
Konzept transformativer urbaner Governance zu ent-
wickeln. Der WBGU hat deshalb versucht, Prinzipien 
zu entwickeln, die sich in vielen urbanen Kontexten 
anwenden lassen, die zugleich aber entwicklungsoffen 
für die Anpassung an lokale Gegebenheiten sind. 

8.1
Herausforderungen für transformative urbane 
Governance

Um die Große Transformation in Städten erfolgreich 
gestalten zu können, muss transformative urbane 
Governance Antworten auf die zentralen Herausforde-
rungen finden, die sich durch die Urbanisierungsdyna-
mik ergeben.

Zunächst betrifft dies das Ausmaß der Verände-
rungen. Die Urbanisierungsdynamik, insbesondere in 
Asien und Afrika, wird weiter zunehmen und voraus-
sichtlich bis 2050 etwa 2,5 Mrd. Menschen zusätzlich 
in die Städte bringen (UN DESA, 2015). Für all diese 
Menschen müssen adäquate Wohnmöglichkeiten, 
Arbeit und lebenswerte Städte geschaffen werden. Mit 
Blick auf die planetarischen Leitplanken wird außerdem 
deutlich, wie grundlegend sich Wirtschaftssystem und 
Lebensstile im Zuge der Großen Transformation verän-
dern müssen. Um die 2  °C-Leitplanke zu halten, muss 
das Energiesystem bis spätestens 2070 dekarbonisiert 
sein (WBGU, 2014a). Dies macht es auch in allen Städ-

8
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ten notwendig, innerhalb der nächsten 50 Jahre CO2-
Emissionen aus fossilen Quellen auf Null zu senken. 
Damit ist ein fundamentaler Wandel der baulich-räum-
lichen Gestalt von Städten sowie der urbanen Mobili-
tät verbunden. Das Überspringen technologischer Ent-
wicklungsstufen (Leapfrogging) und die Vermeidung 
unerwünschter Pfadabhängigkeiten durch modulare 
und flexible Baumuster können hierbei zentrale Gestal-
tungselemente sein. Allerdings gilt es, eine Reihe von 
Zielkonflikten, z.  B. zwischen schnellem Bauen und 
Ansprüchen an Klima- und Ressourcenschutz, aufzu-
lösen. 

Eine weitere große Herausforderung transformativer 
Stadtentwicklung liegt in der zu erwartenden Zunahme 
der Zahl von Menschen, die in informellen, inadäqua-
ten und prekären Wohnverhältnissen leben müssen. 
Bereits heute leben mehr als 800 Mio. Menschen in 
Slums. Eine Teillösung wird in einer möglichst raschen 
Verbesserung der Lebensverhältnisse in Slums (slum 
upgrading) und prekären informellen Siedlungen liegen, 
eine andere Teillösung darin, solche Quartiere möglichst 
gar nicht erst entstehen zu lassen (Kap. 7.3.5). Hier 
kommt es insbesondere darauf an, dass in der Stadt-
entwicklung stärker auf die Bedürfnisse benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen eingegangen wird. 

Die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit ist 
auch mit der Anforderung verbunden, die Nutzung 
von Ressourcen in Städten möglichst weitgehend in 
eine Kreislaufwirtschaft zu überführen (Kap. 4.4). 
Dabei geht es um ressourcenschonende Ver- und Ent-
sorgungsinfrastrukturen, die anpassungsfähig, flexibel 
und resilient sind. Gemeint sind hier insbesondere die 
Verminderung des Abfallaufkommens und die effizien-
tere Nutzung von Ressourcen, die Wiederverwendung 
von Materialien und die Wiederverwertung organischer 
Abfälle, etwa zur Bodendüngung: Diese Vorgehens-
weise ist bekannt unter „reduce, reuse, recycle, reco-
ver“ (Abb. 2.3-12). Es geht aber auch um den Lebens-
zyklus von Gebäuden, die modular geplant und gebaut 
werden sollten. Dadurch werden sie schon in der Nut-
zungs- und Modernisierungsphase flexibel nutzbar und 
leicht rückbaufähig. Außerdem bleiben die Baustoffe 
wiederverwertbar (Kap. 4.4.4). 

Viele Städte oder Stadtquartiere müssen sich zudem 
auf klimawandelbedingte Änderungen, die sowohl 
schleichend, als auch in Form abrupter Extremwetter
ereignisse auftreten können, einstellen und entspre-
chend vorsorgend reagieren. Rund die Hälfte aller 
Städte weltweit mit mehr als 100.000 Einwohnern liegt 
in Gebieten, die von Wasserknappheit betroffen sind, 
und viele Städte übernutzen bereits heute ihre Grund-
wasserressourcen (Kap. 2.3.4.2). Städte in flachen Küs-
tenzonen sind besonders durch den steigenden Mee-
resspiegel und Sturmfluten gefährdet. Solche Ereignisse 

können gravierende Folgen für die Versorgung einer 
Stadt mit Wasser, Strom und Lebensmitteln haben. Die 
Herausforderung für Städte besteht darin, die Anpas-
sung an Klimaänderungen zu verbessern: Städte müs-
sen sich auf diese Risiken einstellen und für den Schutz 
der Bevölkerung, für die Priorisierung künftiger Inf-
rastrukturinvestitionen sowie für die Integration von 
Klimaschutz und Anpassung an Klimawandel in lang-
fristige Planungen vorausschauende Strategien ent-
wickeln. Modulares Bauen und Bebauungsformen mit 
guter Rückbaumöglichkeit können hier Teil der Lösung 
sein. Es wäre zu prüfen, inwiefern der Städtebau auch 
flexible Interimslösungen bei rasch notwendigen Ant-
worten auf größere Migrationsbewegungen ermögli-
chen kann. Auch hier könnte in modularem Bauen eine 
Antwort liegen (Kap. 4.2.3).

Eine weitere zentrale Herausforderung ist der Fak-
tor Zeit. Der Urbanisierungsprozess läuft mit großer 
Geschwindigkeit ab. Um die zusätzlichen Bewohner 
unterzubringen, müssen zeitnah neue Infrastruktur 
und Stadtquartiere entstehen. Durch diese dürfen aber 
keinesfalls Pfadabhängigkeiten geschaffen werden, die 
langfristig das Einhalten der planetarischen Leitplan-
ken verhindern. Transformative urbane Governance-
Strukturen müssen es also ermöglichen, kurzfristig und 
schnell zu handeln und gleichzeitig eine langfristig-
dauerhafte Veränderung herbeizuführen.

Die Komplexität der Veränderungsprozesse und die 
hieraus resultierenden Unsicherheiten sind eine wei-
tere zentrale Herausforderung. Der lange Zeithori-
zont, die Reichweite der nötigen Veränderungen und 
die Geschwindigkeit, mit der sie umgesetzt werden 
müssen, werden Wechselwirkungen und nicht inten-
dierte, unvorhersehbare Entwicklungen und Probleme 
auslösen, auf die unmittelbar reagiert werden muss. 
Ein Blick in die Geschichte lehrt, dass es technologi-
sche Entwicklungen geben wird, die die Transformation 
befördern können, die wir heute aber schwer antizipie-
ren und in unsere Transformationsstrategien integrie-
ren können (Osterhammel, 2009; Leggewie und Mess-
ner, 2012). Die Digitalisierung ist eines der jüngsten 
Beispiele; sie hat in den vergangenen Jahren verschie-
dene gesellschaftliche Bereiche grundlegend verändert 
(Kasten 2.1-4, 2.1-5, 8.2-3, 8.3-1). Die Gestaltung des 
Transformationsprozesses findet also mit Blick auf Pro-
bleme und Lösungsansätze unter großer Unsicherheit 
statt. Transformative urbane Governance muss Struk-
turen und Prozesse bieten, die mit dieser Unsicherheit 
umgehen können.

Eine der größten Herausforderungen für Stadt
gesellschaften und Entscheidungsträger ist es, sich auf 
das Wagnis der Großen Transformation einzulassen. 
Dazu müssen sie tradierte Denkpfade verlassen und 
einen Paradigmenwechsel auf allen Ebenen einleiten. 
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Ein Paradigmenwechsel verändert die althergebrachten 
Denk- und Handlungsmuster nicht nur inkrementell, 
sondern meist radikal (Kuhn, 1962; Messner, 2015). 
Für eine Mehrheit der Betroffenen jenseits der Pioniere 
des Wandels (Kap. 6) erfolgt er abrupt und kann irritie-
ren, überfordern oder Ängste auslösen. Diese mentale 
und soziale Herausforderung für Akteure ist nicht zu 
unterschätzen und sie brauchen Unterstützung dabei, 
die Irritation als Chance für Innovation (John, 2013) 
zu begreifen. 

Aufgrund der skizzierten Entwicklungen werden 
Gestaltungselemente wie Anpassungsfähigkeit, Flexibi-
lität, Resilienz und Modularität sowie das Überspringen 
technologischer Entwicklungsstufen (Leapfrogging) 
insgesamt in einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten 
transformativen urbanen Governance immer wichtiger.

Der WBGU hat bereits in seinem Gutachten „Gesell-
schaftsvertrag für eine Große Transformation“ (WBGU, 
2011:  290 f.) grundlegende Elemente skizziert, die not-
wendig sind, um die Große Transformation erfolgreich 
zu gestalten. Diese sind:

>> wissenschaftlich-technische Kapazitäten, 
>> neue, progressive Wirtschaftszweige und eine hohe 

Netto-Investitionsquote, die eine schnelle Diffusion 
von Innovationen ermöglichen,

>> Akteurskonstellationen, in denen Pioniere des Wan-
dels Impulse setzen können,

>> ein gestaltender Staat, der die Transformation durch 
aktive Prioritätensetzung befördert und seine Bür-
gerinnen durch erweiterte Partizipationsmöglichkei-
ten einbindet.

Das Fundament für diese Elemente bildet ein neuer, 
virtueller Gesellschaftsvertrag, der das gesellschaft-
liche Verständnis der Notwendigkeit einer Transfor-
mation beinhaltet und somit Legitimität und Akzep-
tanz für die Große Transformation schafft (WBGU, 
2011). Dieses Transformationskonzept bildet auch die 
Grundlage für den Transformationsprozess in Städten. 
Alleine wird es der gestaltende (National-)Staat, den 
der WBGU (2011) für den Transformationsprozess als 
zentralen Akteur identifiziert, in Städten nicht schaf-
fen, die Transformation zu gestalten. Durch die Analy-
sen der vorangegangenen Kapitel 5 und 7 wird deut-
lich, dass die hohe Diversität der Städte, die unter-
schiedlichen Transformationserfordernisse, die sich aus 
den verschiedenen urbanen Konstellationen ergeben, 
und die Pluralität der möglichen Transformationspfade 
es unmöglich machen, Blaupausen für Transformations-
pfade zu entwickeln, die von oben herab (top down) in 
allen Städten implementiert werden könnten. 

Wie in Kapitel 7 dargestellt, haben reife Städte und 
Stadtquartiere in der OECD-Welt geringere Transfor-
mationsbedürfnisse im Bereich Teilhabe, stehen aber 
vor der Herausforderung, ihre existierenden Infra-

strukturen so umzugestalten, dass ihre Emissionen 
und ihr Ressourcenverbrauch nicht zu Verletzungen 
der planetarischen Leitplanken führen. Neu zu pla-
nende Städte und Stadtquartiere in Entwicklungs- und 
Schwellenländern stehen vor der Aufgabe, Eigenart 
zu ermöglichen und ihr dynamisches Wachstum so zu 
gestalten, dass sie nicht die gleichen ressourceninten-
siven Entwicklungspfade wie reife Städte in Industri-
eländern begehen. In informellen Siedlungen stellt die 
Realisierung von Teilhabe – insbesondere substanzieller 
Teilhabe – die größte Herausforderung dar, die gelöst 
werden muss; es fehlt dort oftmals auch an politischer 
Teilhabe, Eigenart oder an Maßnahmen zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen. 

Aus Sicht des WBGU ist den soeben beschriebenen 
Herausforderungen zu begegnen, indem Stadtverwal-
tungen zur Transformation befähigt werden (Kap. 8.2). 
Dies zielt nicht nur auf Entscheidungsbefugnisse, die 
Städten gewährt werden müssen, sondern auch auf 
die Ausstattung mit Finanzmitteln sowie das Recht der 
Vertretung ihrer Belange auf nationaler Ebene. Fer-
ner hält es der WBGU für erforderlich, die Einbezie-
hung von Stadtbewohnerinnen zu stärken (Kap. 8.3). 
Schließlich sollten Städte befähigt werden, sich inter-
national zu vernetzen und ihre Interessen auch auf der 
globalen Ebene einzubringen (Kap. 8.4). Die verschie-
denen Top-down- und Bottom-up-Prozesse, die hier-
durch entstehen, sollten im Sinne des WBGU in eine 
neuartige polyzentrische Verantwortungsarchitektur 
für eine urbane Transformation münden, die die Mehr
ebenenstruktur, in der Städte ihre Entscheidungen zu 
treffen haben, neu gestaltet (Kap. 8.5). 

8.2
Stadtregierungen zur Transformation befähigen

Aus Sicht des WBGU ist es für das Gelingen der Gro-
ßen Transformation wesentlich, Städte zu befähigen, 
Verantwortung für ihre eigenen Entwicklungspfade 
zu übernehmen. Aufgrund der Bandbreite möglicher 
Ausgangssituationen sind die Anforderungen an die 
Befähigungsstrategien unterschiedlich herausfordernd 
(Kasten 8.2-1). Allgemein bedarf es entsprechender 
städtischer Entscheidungskompetenzen, die von über-
geordneten regionalen oder nationalen Ebenen nach 
unten abgegeben werden müssen, wenn sie noch nicht 
auf städtischer Ebene angesiedelt wurden (Kap. 8.2.1). 
Außerdem muss die Ausstattung mit finanziellen Res-
sourcen dem Umfang der zu erledigenden Aufgaben 
entsprechen (Kap. 8.2.2). Da öffentliche Mittel allein 
nicht ausreichen werden und private Investitionen in 
erheblichem Ausmaß notwendig sind, bedarf es Struk-
turen, die die Gestaltungs- und Planungsmacht städ-
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tischer Institutionen und der Bewohner einer Stadt 
gegenüber Immobilieninvestoren stärken (Kap. 8.2.3).

8.2.1	
Städtische Entscheidungsbefugnisse stärken

Zur Stärkung städtischer Entscheidungsbefugnisse ist 
aus Sicht des WBGU die konstitutionelle Anerkennung 
von Städten der Ausgangspunkt, um innerhalb nati-
onalstaatlicher Verfassungen die Existenz der Städte 
zunächst zu sichern. Im besten Fall würde die natio-
nalstaatliche Verfassung städtische Autonomieberei-
che, beispielsweise über ein kommunales Selbstverwal-
tungsrecht, anerkennen (Kap. 8.2.1.1). Die Kompetenz- 
und Aufgabenverteilung innerhalb einer Mehrebenen-
Governance sollte sich am Subsidiaritätsprinzip, wie es 
in Kapitel 8.2.1.2 definiert wird, orientieren. Zudem 
sollten Konsultationsprozesse zwischen lokalen, regio-
nalen und nationalen Ebenen etabliert werden, um eine 
Einbeziehung der Städte in alle Belange mit Stadtbezug 
zu gewährleisten (Kap. 8.2.1.3). Die im Folgenden ent-
wickelten Inhalte einer Mehrebenen-Governance sollen 
als Orientierungsrahmen dienen, sind aber – in Abhän-
gigkeit von politisch-rechtlichen Rahmenbedingun-
gen und aufgrund der Vielfalt städtischer Transforma-
tionspfade – in ihrer Erreichbarkeit und Umsetzbarkeit 
unterschiedlich herausfordernd. Die Charakterisierun-
gen in Kasten 8.2-1 ebenso wie die in Kapitel 7 entwi-
ckelten Muster urbaner Entwicklung machen deutlich, 

wie hoch und wie unterschiedlich die Hürden zur Errei-
chung dieser Ziele sein können. Während es beim infor-
mellen Siedeln vorrangig um eine nachhaltige Grundbe-
dürfnissicherung geht, müssen reife Städte oder Stadt-
quartiere bereits in Beton gegossene Pfadabhängigkei-
ten durchbrechen. Bei neu zu planenden Städten und 
Stadtteilen ist die zu befähigende städtische Ebene 
womöglich noch gar nicht vorhanden, sondern entwi-
ckelt sich erst nach Entstehung der Infrastrukturen. Hat 
die Stadt ausreichende Kompetenzen im Sinne des Sub-
sidiaritätsprinzips oder kann sie ihre Belange in Gesetz-
gebungsprozesse mit Stadtbezug einbringen, so ist sie 
auch eher gewappnet, um beispielsweise mit den spe-
zifischen Herausforderungen in den analysierten Sied-
lungsmustern (Kap. 7) im Hinblick auf eine umfassende 
Transformation zur Nachhaltigkeit umzugehen.

8.2.1.1	
Konstitutionelle Anerkennung und kommunales 
Selbstverwaltungsrecht
Die rechtliche Anerkennung von Städten als Regie-
rungs- und Verwaltungseinheiten ist innerhalb nati-
onalstaatlicher Rechtssysteme sehr unterschiedlich 
gestaltet (Kap. 2.5.3.1). Die Bandbreite reicht von einer 
Anerkennung lediglich mittels einfacher Gesetze oder 
gar Verordnungen bis hin zur rechtlichen Anerken-
nung in der Nationalverfassung (Shah, 2006a:  1, b:  1). 
Als Ausgangspunkt der Stärkung städtischer Entschei-
dungsbefugnisse ist daher die Anerkennung von Städ-
ten innerhalb der nationalstaatlichen Verfassungen zu 

Kasten 8.2-1

Szenarien der Leistungsfähigkeit von 
Stadtregierungen

Erkennt man die Notwendigkeit an, dass Städte Verantwor-
tung für ihre eigenen Transformationspfade und die damit 
verknüpften Aufgaben übernehmen müssen, ist klar, dass 
städtische Institutionen – insbesondere Bürgermeister, Stadt-
räte und Stadtverwaltungen – über angemessene Befugnisse 
und Mittel verfügen müssen, damit sie diese Verantwortung 
wahrnehmen können. Die folgenden Szenarien veranschauli-
chen die Bandbreite möglicher Ausgangssituationen, in denen 
sich Städte und städtische Institutionen derzeit befinden.

Im besten Fall verfügt eine Stadt über eine kompetente 
Stadtregierung mit Fachleuten für die ihr übertragenen Auf-
gaben. Sie hat Zugang zu unterschiedlichen Finanzierungs-
quellen (inklusive der privaten Kapitalmärkte), plant ihre 
Einnahmen und Ausgaben über längere Zeiträume und auf 
der Grundlage verlässlicher Finanzbeziehungen mit dem Nati-
onalstaat. Sie ist mit ihrem Umland und mit der Nationalre-
gierung durch ein dichtes Geflecht von sektoralen Institutio-
nen verknüpft und sie hat eine gewachsene Identität sowie 
eine funktionierende Bürgerschaft, welche die Stadtregierung 
wählt und kontrolliert. 

Im weitaus häufigeren Fall haben Städte keine derartigen 
Ausgangsbedingungen. Dies trifft vor allem auf Städte zu, die 
im Wesentlichen das Produkt ungesteuerten und schnellen 
Wachstums sind. Ihre Bürgerschaft ist zersplittert und nur in 
den Zentren der Mittel- und Oberschichten ansatzweise orga-
nisiert. Diese Städte sind ständig mit dem Problem fehlender 
Zuständigkeiten konfrontiert, weil die politischen und Ver-
waltungsstrukturen nicht schnell genug an die veränderten 
Bedingungen angepasst werden können. Sie verfügen kaum 
über Zugang zu den Finanzmärkten und verschulden sich im 
Wesentlichen gegenüber dem Zentralstaat bzw. gegenüber 
ihren Zulieferern. Sie sind nicht in der Lage, eine mittelfristige 
Haushalts- und Investitionsplanung durchzuführen, weil ihre 
Einnahmequellen und ihre Ausgabenverpflichtungen extrem 
volatil sind. Ihre Infrastrukturen (Transport, Energie, Trink-
wasser, Abwasserentsorgung, Straßenbau) weisen trotz gro-
ßer Anstrengungen einen hohen Modernisierungsrückstand 
auf, was zu einer De-facto-Privatisierung zahlreicher öffent-
licher Leistungen führen kann. Stark vereinfacht lässt sich 
sagen, dass die meisten Städte in Industrieländern sowie eini-
ge Metropolen in Schwellenländern eher durch die erste Skiz-
ze charakterisiert sind, wohingegen die meisten Städte in 
Entwicklungs- und Schwellenländern eher der zweiten Skizze 
entsprechen, wobei die Übergänge innerhalb der gesamten 
Bandbreite fließend sind.
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fordern. Eine Version konstitutioneller Anerkennung 
ist beispielsweise in der südafrikanischen Verfassung zu 
finden, die die lokale Ebene als eine der Governance-
Ebenen akzeptiert (Lazar und Leuprecht, 2007:  8; 
South African Constitution: Chapter 3:  40). 

Aktuelle Forschungen identifizieren ein Kontinuum 
der Befähigung der städtisch-lokalen Ebene, wobei eine 
starke Befähigung mit vollständiger lokaler Unabhän-
gigkeit gleichzusetzen ist und eine schwache Befähi-
gung durch geringe oder keine eigenen Entscheidungs-
befugnisse gekennzeichnet ist (Stadt als „Geschöpf 
des Staates“; Rodriguez und Shoked, 2014:  146). An 
Beispielen lässt sich allerdings zeigen, dass in Meh-
rebenensystemen, in denen größere lokale Autono-
mie herrscht, die Effektivität der lokalen Ebene im 
Vergleich besser bewertet wird (Lazar und Leuprecht, 
2007:  12). Umfassende Studien hierzu stehen vor der 
Herausforderung, dass eine Methodik, die einen nati-
onalstaatenübergreifenden Vergleich ermöglicht, noch 
nicht vollständig entwickelt ist (Wolman, 2008; Wol-
man et al., 2010; Kap. 10.1.4). Anknüpfend an diese 
Überlegungen sowie die bereits existierende Aufgaben-
fülle der städtischen Ebene (Kap. 2.5.3.1; UCLG, 2013) 
und ferner die Anforderungen, die die Umsetzung 
der Großen Transformation den Städten abverlangt, 
braucht es aus Sicht des WBGU – gekoppelt an die ver-
fassungsrechtliche Existenzsicherung – einer gewissen 
Form der konstitutionellen Anerkennung von Städten 
als Träger eigener Aufgaben, im Idealfall ein kommuna-
les Selbstverwaltungsrecht. Das kommunale Selbstver-
waltungsrecht wird beispielsweise in der Europäischen 
Charta zur lokalen Selbstverwaltung folgendermaßen 
definiert: „Kommunale Selbstverwaltung bedeutet das 
Recht und die tatsächliche Fähigkeit der kommunalen 
Gebietskörperschaften, im Rahmen der Gesetze einen 
wesentlichen Teil der öffentlichen Angelegenheiten in 
eigener Verantwortung zum Wohl ihrer Einwohner zu 
regeln und zu gestalten“ (European Charter of Local 
Self-Government, 1985:  Art. 3). In dieser oder in ande-
ren Varianten sichert es den Städten Selbstverwaltung 
in bestimmten Bereichen zu, die beispielsweise Pla-
nung, Finanzen, Personalangelegenheiten oder Orga-
nisation umfassen (in Deutschland: Art. 28 Abs. 2 
Grundgesetz). Zu einer Form der konstitutionellen 
Anerkennung sollte auch ein gerichtlich durchsetzba-
res Abwehrrecht zählen, mit dem Städte ihr Recht auf 
gewisse Autonomiebereiche gegenüber anderen Gover-
nance-Ebenen durchsetzen können.

8.2.1.2	
Aufgaben- und Kompetenzverteilung unter 
Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips
Welche Ebene in einem Mehrebenensystem bestimmte 
Kompetenzen erhält und Aufgaben wahrnimmt bzw. 
wahrnehmen sollte, ist Teil einer Vielzahl wissen-
schaftlicher Analysen und Theorien (Lazar und Leu-
precht, 2007; Shah, 2006a, b; Scharpf, 2009a; Frug, 
2014b; Rodriguez und Shoked, 2014; Blank, 2010). Die 
Analysen zeigen, dass Stadtregierungen und -verwal-
tungen eine Vielzahl von Entscheidungen und Aufga-
ben im Mehrebenen-Governance-System bereits wahr-
nehmen (Kap. 2.5.3.1) und dass sie stark von dem Rah-
men, den ihnen der Nationalstaat setzt, abhängig sind 
(Kap. 2.5.3.2). Verschiedene Theorien befassen sich 
mit den Definitionen und Kerninhalten von Föderalis-
mus, Dezentralisierung, Devolution, lokaler Autonomie 
oder Subsidiarität als möglichen Konzepten zur Vertei-
lung von Kompetenzen und Aufgaben zwischen ver-
schiedenen Governance-Ebenen (Blank, 2010). Wäh-
rend in der Theorie diese Modelle der Kompetenzver-
teilung mit einer gewissen Trennschärfe voneinander 
abzugrenzen sind (Blank, 2010:  511), finden sich in der 
Praxis häufig Mischformen (Rodriguez und Shoked, 
2014; Kap. 2.5.3.2). Auch die im Folgenden aufgeführ-
ten Beispiele entstammen Mehrebenensystemen, die 
unterschiedlich föderal oder dezentral organisiert sind. 
Unabhängig von der Frage, was von welcher Ebene ent-
schieden wird, ist die klare Abgrenzung von Kompeten-
zen einer der wichtigsten Hebel für eine effiziente Auf-
gabenwahrnehmung (Lazar und Leuprecht, 2007:  13). 

Gründe für eine polyzentrische Aufgabenverteilung
Die Auswertung der genannten Analysen sowie der vor-
angehenden Kapitel lässt aus der Sicht des WBGU dar-
über hinaus zwei allgemeine Aussagen zu: Erstens, dass 
die lokale, städtische Ebene gewisse Merkmale birgt, 
die erweiterte Kompetenzen im Vergleich zu ande-
ren Governance-Ebenen rechtfertigen, und zweitens, 
dass Aufgaben und Kompetenzen weder ausschließlich 
dezentral noch ausschließlich zentral, sondern polyzen-
trisch und am Subsidiaritätsprinzip orientiert zwischen 
den Governance-Ebenen verteilt sein sollten. Einen 
Überblick über den polyzentrischen Ansatz des WBGU 
bietet Kasten 8.2-2.

Städtische Verwaltungen und Regierungen zeichnen 
sich zunächst nicht nur dadurch aus, dass sie näher an 
den Bürgerinnen sind, sondern auch durch eine größere 
Nähe zu den Gütern, die sie bewirtschaften und den 
Dienstleistungen, die sie erbringen (Blank, 2010:  553; 
Frug, 2014b:  4). Dies macht es für sie im Vergleich zur 
nationalen Ebene u.  a. einfacher, die relevanten Infor-
mationen zur Entscheidungsfindung einzuholen (Blank, 
2010:  553). Zudem sind Städte im Idealfall zentrale 
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Orte für politische Deliberation und das Erleben von 
Gemeinschaft und Lebensqualität (Blank, 2010:  553  f.; 
Frug, 2014b:  2; Kap. 2.4). 

Neben diesen städtischen Merkmalen führt eine 
ausschließlich zentrale Aufgabenwahrnehmung durch 
die Nationalregierung dazu, dass der in Kapitel 5 und 
Kapitel 7 beschriebenen Diversität der städtischen 
Umstände und Entwicklungen nicht hinreichend Rech-
nung getragen werden könnte (Frug, 2014b:  2). Eine 
vollständige lokale Unabhängigkeit als (dezentraler) 
Gegenentwurf würde andererseits das Risiko bergen, 
dass bestimmte Aspekte, die sinnvoll zentral geregelt 
werden könnten – wie beispielsweise einheitliche, lan-
desweite Lehrpläne für Schulen oder Standards zum 
Schutz der Umwelt – ausgehebelt werden könnten 
(Frug, 2014a:  14, b:  2). Unter spezifischen Bedingun-
gen kann es trotz des Subsidiaritätsprinzips sinnvoll 
sein, dass übergeordnete Ebenen entscheiden. Auf-
grund der Tatsache, dass die Rahmenbedingungen von 
Rechtsordnung zu Rechtsordnung variieren, lässt sich 
nicht pauschal mittels eines Katalogs festlegen, wel-
che Entscheidungen eine derartige Hochzonung von 
Kompetenzen von einer lokalen auf eine regionale oder 
nationale Ebene bedingen. Beispielsweise kommt sie in 
Betracht, wenn benachbarte Städte in enger ökonomi-
scher Konkurrenz stehen, durch stetige Deregulierung 
neue Investoren anziehen, dadurch aber gesamtgesell-
schaftlich nachteilige Entwicklungen in Gang setzen. 
Hier könnte es zweckmäßig sein, dass die regionale oder 
nationale Ebene koordinierend eingreift und für alle 
Städte verbindliche Mindeststandards setzt. Eingriffe 
sind auch dann sinnvoll, wenn aufgrund von Klientel-
politik oder gar Korruption auf der lokalen Ebene Teile 
der Bevölkerung ausgegrenzt oder benachteiligt wer-
den (Frug, 2014a:  14). Das Städtebeispiel von Kopen-
hagen zeigt, dass es empfehlenswert ist, bestimmte 
Aufgaben, wie die Koordinierung und Steuerung eines 
Transportsystems, auf regionaler Ebene durchzuführen 
(Kap. 5.4). Im Bereich der regionalen Planung illustriert 
das Beispiel des Ruhrgebiets, dass regionale Masterpla-
nung funktionieren kann (Kap. 5.6.5). 

Will man in bestimmten Bereichen eine gewisse 
Standardisierung erreichen, so ist es sinnvoll, die nati-
onalstaatliche Ebene ebensolche Standards setzen zu 
lassen: So sollte ein Staat Gemeinwohlziele für alle 
Städte in seinem Territorium festlegen. Die Erfüllung 
von Gemeinwohlzielen sollte allerdings den Städten 
einen Gestaltungsspielraum lassen. Der Nationalstaat 
kann nur die Grenzen dieses Spielraums kontrollieren. 
Gleiches kann für die regionale Ebene gelten, die sinn-
voll Regelungen für einen größeren räumlichen Bereich 
treffen kann. Das transformative Handlungsfeld „Mate-
rialien und Stoffströme“ (Kap. 4.4) bietet hierzu ein 
gutes Beispiel: Um dort optimale Ergebnisse zu erzielen, 

sind Regelungen auf nationaler oder gar internationaler 
Ebene erforderlich, die gemeinsame Ziele oder Steue-
rungsmechanismen enthalten. Werden solche Regelun-
gen sowie Standards allerdings auf diesen übergeord-
neten Ebenen ausgehandelt und vereinbart, so müssen 
Umsetzung und Durchführung auf der lokalen Ebene 
und ihre diesbezüglichen Kapazitäten und finanziellen 
Ressourcen mitberücksichtigt werden (Kap. 8.2.2).

Im Gegensatz dazu lässt sich beispielsweise im 
transformativen Handlungsfeld „urbane Gesundheit“ 
(Kap. 4.5) erkennen, dass Vorgaben auf nationaler 
Ebene zwar wichtig sind, um bestimmte Standards für 
einen Gesamtstaat zu gewährleisten, dass die lokale 
und damit die Stadtebene aber besondere Bedeu-
tung entfaltet, wenn es beispielsweise um Aspekte der 
Gesundheitsvorsorge geht. Polyzentrische Governance-
Ansätze erlauben es also, problem- und kontextspezi-
fisch die Vorteile zentraler und dezentraler Politikge-
staltung miteinander zu verbinden und deren jeweilige 
Nachteile und Grenzen zu minimieren (Ostrom, 2010). 

Umsetzung mittels des Subsidiaritätsprinzips
Als Richtschnur für die Entscheidung, auf welcher 
Ebene welche Entscheidung bestmöglich getroffen 
wird, kann das Subsidiaritätsprinzip dienen, das allge-
mein besagt, dass immer die kleinste dazu geeignete 
Einheit eine Aufgabe wahrnehmen sollte (Blank, 2010). 
Im europäischen Recht wird dieses Prinzip derart spe-
zifiziert, dass die „Zuständigkeitsprärogative“ dabei bei 
der „kleineren Einheit […] nach Maßgabe ihrer Leis-
tungsfähigkeit“ (Calliess, 2011: Art. 5 EUV, Rn. 20) 
liegt. Dieser Interpretation schließt sich der WBGU an 
und wendet sie auf die Kompetenz- und Aufgabenver-
teilung im Mehrebenensystem an: Die lokale Ebene ist 
danach nicht immer, sondern in Abhängigkeit von ihrer 
Leistungsfähigkeit, die Ebene, auf der Entscheidungen 
getroffen werden sollten. Das oben genannte Selbstver-
waltungsrecht sowie die Stärkung kommunaler Finanz- 
und Personalkapazitäten sind damit wesentliche Vor-
aussetzungen, um dem Subsidiaritätsprinzip Geltung 
zu verschaffen, denn ohne diese Voraussetzungen wird 
das Kriterium der Leistungsfähigkeit substanzlos. Die 
vom WBGU anvisierte Umsetzung des Subsidiaritäts-
prinzips würde aufgrund des Merkmals der besten Eig-
nung zudem umfassen, dass bestimmte Aufgaben aus 
einem Bereich, wie beispielsweise Umweltschutz, von 
verschiedenen Ebenen geteilt wahrgenommen werden 
könnten, solange die jeweilige Ebene die am besten 
geeignete Ebene für den Teilbereich der Aufgabe ist. 
Folgt man dieser Perspektive, können zugleich Politik-
verflechtungsfallen und Koordinationsblockaden ver-
mieden werden (Scharpf, 2009b).

Das Prinzip, Entscheidungen auf der niedrigsten 
möglichen Ebene zu treffen, muss dabei nicht bei den 
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Stadtregierungen selbst enden, sondern bedeutet, dass 
dort, wo dies möglich ist, Entscheidungsbefugnisse 
auf die Quartiers- oder Nachbarschaftsebene bzw. die 
niedrigstmögliche Verwaltungseinheit der Stadt dele-
giert werden sollten. Dies vereinfacht die Einbindung 
der Bewohner und die Gestaltung von Partizipations-
prozessen (Kap. 8.3.1). Diese Anwendung des Subsidi-
aritätsprinzips könnte die Entstehung einer polyzentri-
schen Mehrebenen-Governance-Struktur unterstützen 
(Kap. 8.5).

8.2.1.3	
Einbindung in regionale und nationale 
Gesetzgebungsprozesse
Für eine stärkere Berücksichtigung städtischer Belange 
ist eine Einflussnahme auf nationale wie regionale Poli-
tiken und Gesetzgebung mit Stadtbezug wesentlich. Die 
Frage, ob ein System grundsätzlich zentral oder dezent-
ral ausgestaltet ist, ist dabei nicht zwingend bedeutsam 
(Lazar und Leuprecht, 2007:  12). Eine solche Einbin-
dung würde die vorgeschlagene Um- und Durchsetzung 
des Subsidiaritätsprinzips allerdings befördern (Kap. 
8.2.1.2), denn so könnten Konsultationen über die 
beste Eignung einer Governance-Ebene zur Wahrneh-

mung einer Aufgabe ermöglicht werden. Der Schlüssel 
liegt in der institutionalisierten Möglichkeit zur Inter-
aktion zwischen der lokalen und den anderen Ebenen 
eines Staates. Während dies in Deutschland beispiels-
weise durch die Geschäftsordnung des Bundestages für 
Gesetzentwürfe gilt, die die kommunale Ebene betref-
fen, regelt in Mexiko die Verfassung explizit die Einbe-
ziehung der Kommunen in Bereiche, die sie betreffen – 
beispielsweise in das nationale Planungssystem (Lazar 
und Leuprecht, 2007:  8). Angezweifelt wird indes, ob 
dieses Recht in Mexiko durchgesetzt wird (Lazar und 
Leuprecht, 2007:  9). Obwohl in Deutschland im Zuge 
der Föderalismusreform diskutiert wurde, die Einbezie-
hung der Kommunen in Gesetzgebungsbelange, die sie 
betreffen, im Grundgesetz allgemein festzulegen, ver-
blieb lediglich eine Bestimmung in der Geschäftsord-
nung des Bundestages (Söbbeke, 2006). § 69 Abs. 5 
der Geschäftsordnung bestimmt, dass Bundestagsaus-
schüsse bei der Beratung von Gesetzentwürfen, die 
kommunale Belange berühren – insbesondere wenn die 
Kommunen diese auszuführen haben oder wenn ihre 
Finanzen oder Verwaltungsstrukturen betroffen sind – 
den kommunalen Spitzenverbänden die Möglichkeit zur 
Stellungnahme geben müssen. Ein anderes Beispiel für 

Kasten 8.2-2

Der polyzentrische Ansatz des WBGU

Polyzentrische Ansätze könnten die Attraktivität von Städ-
ten stärken, die Nachteile überzogener Konzentration und 
Verdichtung von Städten vermeiden und zugleich die Vorteile 
dezentraler Siedlungsmuster mobilisieren. Die konventionelle 
Dichotomie zwischen Stadt- und Landflucht, von Konzentra-
tion und Dispersion von Siedlungsstrukturen, wird durch eine 
Perspektive überwunden, die statt auf klare Trennungen zwi-
schen „Stadt“ und „Land“ und auf „Zentrum“ und „Periphe-
rie“ systematisch auf Vernetzungen zwischen Siedlungspolen 
sowie auf Zwischenräume setzt, die kleine und große Städte 
sowie rurale Räume verbinden.

Polyzentrische Stadtentwicklung ist beispielsweise ein 
Rahmenkonzept der EU und richtet sich auf Brückenbildung 
zwischen Agglomeration und dekonzentrierter Region, nicht 
auf die Polarisierung. Eine Stärkung von Klein- und Mittel-
städten sowie deren Vernetzung mit größeren Städten ver-
bindet die Vorteile von Agglomeration und Dezentralität mit-
einander. 

Eine solchermaßen hybride Siedlungsstrategie, die poly-
zentrische Ansätze betont, ist für eine Reihe von Dimensio-
nen der urbanen Entwicklung relevant:

>> Polyzentrische Raumstrukturen ermöglichen eine bessere 
Ressourcennutzung, wenn Wasser, Nahrungsmittel oder 
Energie nicht mehr von weit her in die wenigen Zentren 
transportiert werden müssen. Dezentrale Versorgung mit 
erneuerbaren Energien und digitale Vernetzung können 
die Vorteile polyzentrischer Raumstrukturen unterstützen 
(Kap. 2.3.2).

>> Polyzentrische Siedlungsstrukturen und polyzentrische 
Städte begünstigen kulturelle Identitätsbildung, verbin-
den Diversität von Stadtgesellschaften mit überschaubaren 
Siedlungsmustern sowie Quartieren, können Segregations-
trends einhegen und öffnen Räume für Konnektivität und 
Innovation (Kap. 2.4.2, 3.5.3).

>> Polyzentrische Stadtstrukturen erhöhen die Absorptions-
fähigkeit und Resilienz von Stadtgesellschaften gegenüber 
Schocks wie klimainduzierten Extremwetterereignissen 
oder Immigrationsschüben (Kap. 5.4, 8.1).

>> Polyzentrische Entscheidungsfindung und polyzentrische 
Governance-Strukturen in Städten setzen auf die Beteili-
gungsmöglichkeiten der lokalen Zivilgesellschaft und kol-
laborative Governance (Kap. 8.3).

>> Städte sollten zudem in eine polyzentrische Verantwor-
tungsarchitektur eingebettet sein. Indem Städten und ihren 
Zivilgesellschaften in den Nationalstaaten mehr Gestal-
tungsfähigkeit eingeräumt wird (vertikale Einbettung der 
Städte plus lokale Gestaltungsspielräume) und diese sich 
horizontal vernetzen können, entsteht eine lokal-national-
global gestaffelte Governance- und Verantwortungsarchi-
tektur, bei der Verantwortungen an verschiedenen, von 
einander (teilweise) unabhängigen Knotenpunkten über 
unterschiedliche Governance-Ebenen verteilt sind. Diese 
polyzentrische Governance-Perspektive stellt Abstim-
mungsmechanismen und Reflexivitäten her, die die relative 
Unabhängigkeit (Independenz) von Städten (aber auch 
Staaten), bei gleichzeitig hoher Interdependenz zwischen 
ihnen betont“ (Kap. 8.2, 8.5).
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eine Möglichkeit der Kommunen, auf materielle Recht-
setzung Einfluss zu nehmen, findet sich im (Landes-)
Planungsrecht; so entsenden Kommunen Vertreter in 
Regionalräte, die wiederum die Aufstellung von Regi-
onalplänen beschließen (z.  B. §§ 6 ff. Landesplanungs-
Gesetz NRW). In den USA existiert eine formelle Inter-
aktion zwischen lokaler und nationaler Ebene dagegen 
nicht; dennoch sind Kooperationen auf administrativen 
Ebenen nicht ausgeschlossen (Lazar und Leuprecht, 
2007:  8; Vorschlag für eine Restrukturierung in den 
USA: Frug, 2014a). Generell gilt: Wenn Städten Kon-
sultationsmöglichkeiten eröffnet würden, wäre sicher-
gestellt, dass die Belange von Städten gehört und ernst 
genommen werden können. 

8.2.2	
Finanzierung der nachhaltigen Stadtentwicklung

Durch die rasante Urbanisierung wächst der Handlungs- 
und Investitionsdruck auf lokale, nationale und inter-
nationale Akteure, um bis 2050 adäquate Versorgungs-
strukturen für zusätzliche 2,5 Mrd. Stadtbewohner-
innen bereitzustellen (UN DESA, 2014). Schätzungen 
des Finanzierungsbedarfs für Modernisierung, Erweite-
rung und Neubau von Infrastruktur in den nächsten 15 
Jahren liegen im hohen zweistelligen Billionenbereich: 
So schätzt CCFLA (2015) den Bedarf auf 93.000 Mrd. 
US-$, Gouldson et al. (2015) auf 89.000 Mrd. US-$ und 
McKinsey (2013) auf 57.000 Mrd. US-$. Während die 
Kosten einer klimaresilienten und emmissionsarmen 
urbanen Infrastruktur relativ genau beziffert werden 
(CCFLA, 2015), werden Finanzmittel für eine sozialver-
trägliche Stadtgestaltung sowie die Stärkung oder den 
Aufbau einer (transformativen) Governance, insbeson-
dere für zusätzliche Planstellen, zum jetzigen Zeitpunkt 
noch wenig thematisiert.

Städte müssen über ausreichende finanzielle Kapa-
zitäten verfügen, um wachsende lokale Aufgaben 
wahrzunehmen, nachhaltige Investitionen zu tätigen, 
Anreize für die Generierung privater Mittel setzen zu 
können und eine mit Nachhaltigkeitskriterien in Ein-
klang stehende Lenkungswirkung in Bezug auf private 
Investitionen ausüben zu können. Insbesondere in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern ist die Planungs- und 
Gestaltungshoheit in vielen Städten durch zu geringe 
finanzielle, institutionelle und personelle Kapazitäten 
bereits jetzt eingeschränkt (Kap. 2.5.3, 2.5.4). Jedoch 
ist auch in Städten, die bereits über effiziente Verwal-
tungen und weitreichende Finanzautonomie verfügen, 
die lokale Einkommensbasis regelmäßig zu gering, um 
neben der Erfüllung öffentlicher Aufgaben auch die für 
die Transformation zur Nachhaltigkeit erforderlichen 
umfangreichen Infrastrukturinvestitionen zu finanzie-

ren. Da öffentliche Einnahmen in vielen Ländern allein 
nicht ausreichen um die urbane Transformation zur 
Nachhaltigkeit zu bewerkstelligen, ist privates Enga-
gement nötig, um die Finanzierungslücke zu schließen 
(Merk et al., 2012). 

8.2.2.1	
Kommunale Verwaltung und Finanzbasis stärken

Interne Finanzierung
Zuständigkeiten und Instrumentenportfolios im Mehr
ebenensystem sind abhängig von den jeweiligen nati-
onalen Rahmenbedingungen. Handlungskompetenzen 
von Städten unterscheiden sich insofern stark. Gene-
rell lässt sich beobachten, dass sowohl die administ-
rative Kompetenz der lokalen Ebene als auch die fis-
kalische Dezentralisierung mit dem Wohlstandsniveau 
eines Landes zunehmen (Ivanyna und Shah, 2012). 
Um ihre finanzielle Situation zu verbessern, sollten 
Städte und Kommunen sowohl auf der Einnahmen-
seite als auch auf der Ausgabenseite langfristige finan-
zielle Zielvorgaben festlegen und möglichst Finanzie-
rungsinstrumente einsetzen, die eine Lenkungswirkung 
im Sinne des WBGU-Kompasses entfalten. Zunächst 
geht es darum, ein professionelles und transparentes 
Finanzmanagement aufzubauen und darin enthaltene 
Wirtschaftlichkeitsprinzipien und Kontrollmechanis-
men konsequent anzuwenden (Meyer, 2016). Ein pro-
fessionelles städtisches Finanzmanagement kann nicht 
nur den städtischen Finanzbedarf erheblich reduzie-
ren, sondern es ist auch die Grundlage dafür, die Kre-
ditwürdigkeit zu verbessern und potenzielle Investoren 
zu gewinnen. 

Gleichzeitig müssen die Potenziale der Einnahmen-
seite in Wert gesetzt werden, da das Potenzial bestehen-
der Finanzierungsinstrumente in vielen Städten welt-
weit noch nicht ausgeschöpft ist. Der Anteil der durch 
Grundsteuern generierten Einnahmen liegt in Indus-
triestaaten beispielsweise zwischen 40   % und 50    % 
(UN-Habitat, 2015c); in den angelsächsischen Ländern 
werden lokale Steuereinnahmen nahezu ausschließlich 
über die Grundsteuer generiert (Kap. 2.5.4). Die Erhe-
bung von Grundsteuern setzt jedoch Katasterämter 
sowie Kapazitäten zur Wertermittlung von Grundstü-
cken und Gebäuden voraus, welche insbesondere in 
Entwicklungs- und Schwellenländern häufig nicht vor-
handen sind (Kap. 4.3.1.3). Daher liegt in diesen Län-
dern der Anteil der Grundsteuer an den lokalen Einnah-
men im Durchschnitt lediglich bei 3–4 % (UN-Habitat, 
2015c). Grundsteuern können eine dynamische und 
regelmäßige Einkommensquelle insbesondere in schnell 
wachsenden Städten bilden, da dort hohe Preissteige-
rungen zu erwarten sind. Weiterhin sind Grunder-
werbssteuern insbesondere in Städten, die attraktiv für 
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Investoren sind und somit ein relativ hohes Transakti-
onsvolumen aufweisen, eine relevante Einnahmequelle 
(UN-Habitat, 2009a). Um neben der Stärkung der kom-
munalen Einnahmen eine Lenkungswirkung im Sinne 
der Nachhaltigkeit zu erzielen, könnten beispielsweise 
progressive Steuersätze, die individuelle Bewertung 
höherwertiger Grundstücke und Immobilien oder die 
Kopplung des Steuersatzes an den Flächenverbrauch in 
Betracht gezogen werden. Die Einrichtung der entspre-
chenden personellen und institutionellen Kapazitäten 
würde ein erhebliches Einnahmepotenzial generieren 
und eine effiziente Verwaltung der Einnahmen erleich-
tern (von Haldenwang et al., 2015).

Auch die Erhebung von Gebühren für kommunale 
Leistungen wie Wasserversorgung oder Abfallentsor-
gung ist in Entwicklungs- und Schwellenländern weit-
gehend ungenutzt (UN-Habitat, 2009a). Neben der 
Finanzierung der entsprechenden kommunalen Leis-
tung würden Nutzungsgebühren auch Anreize für den 
nachhaltigen Umgang mit Ressourcen setzen. Beispiels-
weise erzeugen Abfallgebühren für den Verbraucher 
einen finanziellen Anreiz, weniger Müll zu produzieren 
oder stärker auf Recycling zu achten. 

Neben der Einführung neuer Finanzierungsinstru-
mente und dem Aufbau entsprechender Verwaltungs-
einrichtungen bildet die Steigerung der Zahlungsbereit-
schaft der Bevölkerung einen Hebel, um Steuern und 
Gebühren auf lokaler Ebene effektiver einzusetzen. 
Die Erfahrungen zeigen, dass die Zahlungsbereitschaft 
auch in einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen 
grundsätzlich vorhanden ist, wenn eine Verbesserung 
der Versorgungssituation spürbar ist (Ikeda, 2014). 
Damit Leistungsempfänger die Qualität der öffent-
lichen Verwaltung beurteilen können, bedarf es der 
Transparenz über Einnahmen und die Verwendung der 
Mittel. Darüber hinaus ist eine leichtere Zuordnung der 
Einnahmequellen und der Verwendung der Einnahmen 
möglich, wenn Gebühren für lokale öffentliche Leis-
tungen so gut wie möglich an die Kosten der öffentli-
chen Leistung angepasst werden (World Bank, 2015d). 
Städte und Kommunen sollten daher Informationen 
über öffentliche Einnahmen und Ausgaben für Infra-
struktur und öffentliche Leistungen gegenüberstellen 
und öffentlich verfügbar machen. 

Die Fähigkeit von Städten und Kommunen, eigene 
Einnahmen zu erzielen, ist neben der personellen und 
institutionellen Ausstattung auch an den Zuschnitt 
der Verwaltungseinheiten gebunden. Die administra-
tiven Grenzen stimmen jedoch oftmals nicht mit der 
sozioökonomischen Einheit des Stadtgebietes über-
ein. Lokale Arbeitsmärkte beispielsweise sind über 
Pendlerbewegungen definiert. Arbeitnehmer, die wei-
tere Pendelstrecken zurücklegen, konsumieren einen 
Teil der von ihnen benötigten öffentlichen Leistungen 

am Arbeitsort. Ihre Steuern und Gebühren zahlen sie 
jedoch innerhalb der Wohngemeinden. Dies erschwert 
die Finanzierung lokaler Ausgaben durch lokale Ein-
nahmen, da diese sich auf unterschiedliche Kommunen 
verteilen. 

Insbesondere in Großstädten und Agglomeratio-
nen sind die Governance-Strukturen fragmentiert. In 
schnell wachsenden Städten ändert sich die räumli-
che Ausdehnung des Stadtgebietes schnell und oftmals 
unabhängig von den bestehenden Verwaltungsstruktu-
ren. Dadurch erhöht sich der Kooperationsaufwand zur 
Bereitstellung öffentlicher Leistungen, die über admi-
nistrative Grenzen hinausreichen. Studien in OECD-
Ländern belegen, dass stark fragmentierte Gover-
nance-Strukturen beispielsweise Investitionen in die 
Verkehrsinfrastruktur beeinträchtigen, eine effektive 
Stadtplanung erschweren und die Produktivität einer 
Stadt verringern (Ahrend et al., 2014a, b). Daher soll-
ten langfristig funktionale und administrative Grenzen 
in Einklang gebracht und auf eine verbesserte Koordi-
nation der lokalen Gebietszuständigkeiten hingearbei-
tet werden.

Externe Finanzierung
Die Dezentralisierung fiskalischer Kompetenzen und 
die Verteilungsschlüssel der Transferzahlungen sind 
weltweit sehr unterschiedlich ausgestaltet. Im Regelfall 
reichen die eigenen lokalen Einnahmen nicht aus, um 
die lokalen öffentlichen Aufgaben zu erfüllen (Faust 
und von Haldenwang, 2010). In vielen Städten in Ent-
wicklungsländern fehlt es darüber hinaus an einer flä-
chendeckenden Versorgung mit lokalen öffentlichen 
Leistungen. Hauptziel der Zuweisungen der National-
staaten an die lokale Ebene sollte daher die Sicherstel-
lung einer soliden Basisfinanzierung der Kommunen 
sein, um einen Mindeststandard an öffentlichen Ver-
sorgungsleistungen und somit die substanzielle Teil-
habe zu gewährleisten. Stabile jährliche Zuweisungen 
sind auch nötig, um den Kommunen eine langfristige 
Budgetplanung zu erlauben. Eine relative Stabilität der 
Transferzahlungen kann beispielsweise durch deren 
Kopplung an die nationalen Einnahmen erreicht wer-
den. Dazu sollte der Anteil der Zuweisungen an den 
nationalen Einnahmen über mehrere Jahre festgelegt 
werden (World Bank, 2015d).

Neben einer Grundsicherung sollten Transferzahlun-
gen dazu eingesetzt werden, die lokalen Verwaltungs-
kompetenzen zu stärken. Der Aufbau von Verwaltungs-
strukturen und Governance-Kompetenzen stellt in vie-
len Städten das größte Hindernis dar, um eigenstän-
diger als bisher gegenüber dem Nationalstaat agieren 
zu können und in der Lage zu sein, die ihnen zur Ver-
fügung stehenden Finanzierunginstrumente effektiv 
zu nutzen. Indien setzt beispielsweise eine Kopplung 
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der Transferzahlung seit 2005 erfolgreich ein, um den 
Aufbau von lokalen Verwaltungsstrukturen voranzu-
treiben. Dort können Kommunen nationale Finanzie-
rung für Infrastrukturprojekte, Governance und Basis-
dienstleistungen beantragen, wenn sie sich verpflichten 
Reformen zu durchlaufen. Im Fokus stehen der Aufbau 
effizienter Finanzmanagementsysteme, Katasterämter 
und administrative Kompetenzen zur Gebührenerhe-
bung oder Ermittlung von Grundstücks- und Immobili-
enverkehrswerten (UN-Habitat, 2015c).

In Ländern, die bereits über eine flächendeckende 
Versorgung mit öffentlichen Leistungen verfügen, soll-
ten die Verteilungsschlüssel vorhandene Entwicklungs-
potenziale unterstützen. Dabei sollte bei der Nutzung 
steuerlicher Anreize darauf geachtet werden, dass eine 
Balance zwischen ökonomischer Effizienz und sozialer 
Gerechtigkeit bestehen bleibt und ein Steuerunterbie-
tungswettbewerb zwischen den Kommunen und Städ-
ten vermieden wird. 

Finanzmärkte
Die stärkere Nutzung von Finanzmärkten ist mit-
tel- bis langfristig bedeutend für die Finanzierung der 
für die Transformation zur Nachhaltigkeit erforderli-
chen Infrastrukturinvestitionen (Meyer, 2016). In den 
Städten der Industrieländer war der Zugang zu Kredi-
ten und zu den Finanzmärkten für einen Großteil der 
Infrastrukturinvestitionen in den letzten zwei Jahr-
hunderten essenziell. Voraussetzung dafür ist jedoch, 
dass Städte und Kommunen in der Lage sind, ausrei-
chende eigene Einnahmen zu erzielen und dass ein pro-
fessionelles und transparentes lokales Finanzmanage-
ment etabliert ist. Diese Voraussetzungen sind in vie-
len Städten nicht gegeben. Die Entwicklung von Inst-
rumenten für ein effizientes Schuldenmanagement und 
der Erzielung stetiger Einnahmen auf lokaler Ebene ist 
daher zentral.

Für Städte und Kommunen, die regelmäßige und 
umfangreiche eigene Einnahmen generieren sowie ein 
erfolgreiches Finanzmanagement vorweisen können, 
sollte eine Erleichterung des Zugangs zu den Kapi-
tal- und Finanzmärkten geprüft werden. Dabei muss 
gewährleistet sein, dass das aufgenommene Kapital für 
Investitionen – und nicht zur Finanzierung laufender 
Ausgaben – verwendet wird, um leichtfertige Schul-
denfinanzierung auszuschließen. Da es für kommunale 
Kredite, Kommunalanleihen, Green Bonds (nachhaltige 
Anleihen) und ähnliche Finanzierungsinstrumente bis-
lang kaum Standards und Sekundärmärkte gibt, ist es 
wichtig, die bestehenden Instrumente und den entspre-
chenden Markt weiterzuentwickeln, um die Finanzrisi-
ken sowohl für Investoren als auch für die Stadtverwal-
tung möglichst gering zu halten. 

Branchen, die das Potenzial haben, eine große trans-

formative Wirkung zu erzielen, sollten durch gezielte 
Kreditvergabe von nationalen und regionalen Banken, 
beispielsweise durch Festlegung eines Kreditvergabe-
anteils, gefördert werden (priority sector lending). Dies 
gilt insbesondere für Technologien, die Entwicklungs-
sprünge erlauben (Leapfrogging), wie beispielsweise 
erneuerbare Energien, Mikronetze oder öffentliche 
Verkehrssysteme. 

8.2.2.2	
Privates Kapital für urbane Infrastruktur 
mobilisieren
Die Finanzierung der nachhaltigen Stadtentwicklung 
steht im Kontext der Debatte über ein global nachhal-
tiges Finanz- und Wirtschaftssystem. Im Zuge der glo-
balen Finanzkrise wurden in den letzten Jahren umfas-
sende Reformen angestoßen (FSB, 2014), um das glo-
bale Finanzsystem krisensicherer zu machen und 
Finanzstabilität zu gewährleisten. Seit der Einigung auf 
die Agenda 2030 mit den SDGs als einheitliche interna-
tionale Entwicklungsziele (Kap. 8.4.1.1) und Klimaziele 
durch das Übereinkommen von Paris (Kap. 8.4.1.2) im 
Jahr 2015 werden neben der Stabilität der Finanz-
märkte auch der Beitrag des Finanzsystems zur Rea-
lisierung dieser Ziele diskutiert. Um die 17 SDGs bis 
2030 sowie eine langfristige Beschränkung der Erder-
wärmung auf weniger als 2  °C, idealerweise nicht mehr 
als 1,5  °C, zu erreichen, werden umfassende finanzielle 
Mittel benötigt. Daher ist eine Verbindung des finan-
ziellen Ordnungsrahmens mit den nachhaltigen Ent-
wicklungszielen sowie eine zunehmende Koordinie-
rung und Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen 
Sektor und der Finanzwirtschaft nötig (UNEP und IEH, 
2015). Im Pariser Übereinkommen ist dieses Ziel bereits 
völkerrechtlich verankert: Artikel 2 definiert das in Ein-
klang bringen von Finanzflüssen mit „einem Weg hin 
zu einer hinsichtlich der Treibhausgase emissionsar-
men und gegenüber Klimaänderungen widerstandsfä-
higen Entwicklung“ als eines von drei Zielen (UNFCCC, 
2015a: Artikel 2(1)). 

Auf internationaler und auf Länderebene wurden 
bereits konkrete rechtlich bindende oder freiwillige Maß-
nahmen zur stärkeren Verknüpfung des Finanzsystems 
mit Nachhaltigkeitszielen umgesetzt sowie nachhaltige 
Marktstandards etabliert und verbreitet. Auf Grundlage 
der über 100 Maßnahmen in 40 Ländern, die die Bedeu-
tung von Nachhaltigkeitskriterien bei Finanzierungsfra-
gen stärken, spricht die UNEP Inquiry bereits von einer 
„quiet revolution“ im globalen Finanzsystem (UNEP und 
IEH, 2015). Beispiele sind die wachsende Zusammen-
arbeit zwischen Versicherungsindustrie und den Ver-
einten Nationen (Start der Principles for Sustainable 
Insurance Initiative im Juni 2015) sowie die Förderung 
nachhaltiger Rechnungslegungsstandards und Offenle-
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gungsvorschriften durch eine nachhaltige Börseninitia-
tive (Sustainable Stock Exchanges Initiative), der der-
zeit 24 Börsenplätze angehören. Darüber hinaus gibt es 
zahlreiche Initiativen und Organisationen mit dem Ziel, 
nachhaltige Entwicklung über Finanzmärkt zu befördern, 
wie die Divestitionsinitiative (WBGU, 2014a) und reli-
giöse Banken oder diverse Finanzierungsinitiativen, die 
eigenständige Prinzipien definieren, um Investitionen in 
Unternehmen oder Projekte mit unerwünschten gesell-
schaftlichen Auswirkungen zu vermeiden. Das Finan-
zierungsvolumen dieser Initiativen ist zwar noch gering, 
weist aber erhebliche Wachstumsraten auf. Beispiels-
weise betrug der Gesamtumfang des Anleihenmarktes 
2014 100.000 Mrd. US-$. Der Anteil der zertifizierten 
grünen Anleihen (Green Bonds) ist mit einem Wert von 
36 Mrd. US-$ sehr gering, entspricht jedoch einer Ver-
dreifachung gegenüber dem Vorjahresvolumen (CCST, 
2015). Auch die Dynamik der Divestitionsinitiative hat 
sich im letzten Jahr bedeutend gesteigert. Mit der Axa 
(Mai 2015) und der Allianz (November 2015) haben 
sich zwei der weltweit größten Vermögensverwalter der 
Bewegung angeschlossen. Der norwegische Staatsfond 
hat im Mai 2015 mit seiner Ankündigung, 945 Mrd. 
US-$ aus der Kohleindustrie abzuziehen, die bislang 
umfangreichste Divestition beschlossen. 

Da jede der Initiativen eigene Definitionen 
entwickelt und Green Bonds mittlerweile von den ver-
schiedensten Akteuren aufgelegt werden (Entwick-
lungsbanken, Regierungen, Unternehmen und konven-
tionelle Banken), gibt es zurzeit eine große Anzahl von 
Kriterien und Standards. Langfristig sollten einheitliche 
Zertifizierungskriterien und Standards entwickelt wer-
den und freiwillige Leitlinien wie die von der Interna-
tional Capital Market Association entwickelten „Green 
Bond Principles“ (ICMA, 2015) oder die auf eine UN-
Initiative zurückgehenden „Principles of Responsible 
Investment“ (PRI, 2015) verschärft und verpflichtend 
werden. Zudem ist es notwendig, bestehende Initiati-
ven um stadtspezifische Kriterien zu erweitern, um so 
Investoren weiter für die stadtgesellschaftliche Erwar-
tung an urbane Lebensqualität zu sensibilisieren. An 
diesem Prozess sollten externe und unabhängige Eva-
luatoren, wie z.  B. die International Climate and Envi-
ronmental Research University of Oslo, maßgeblich 
beteiligt sein und ihre Kompetenzen und personellen 
und finanziellen Kapazitäten dementsprechend ausge-
weitet werden. 

Die Mobilisierung privaten Kapitals ist insbeson-
dere in Sektoren möglich, in denen langfristig positive 
Renditeerwartungen bestehen. Beispielsweise rechnen 
sich Investitionen in klimaverträgliche Infrastrukturen 
nach ca. 16 Jahren, da sie zu erheblichen Einsparun-
gen im Energieverbrauch führen (Gouldson et al., 2015). 
Allerdings sind Investitionen mit hohem Investitionsbe-

darf und langem Investitionshorizont aufgrund regulato-
rischer, politischer und technologischer Unsicherheit mit 
hohen Risiken behaftet. Gerade institutionelle Anleger 
wie Versicherungen und Pensionsfonds sind durch recht-
liche Auflagen daran gebunden, das ihnen anvertraute 
Kapital sicher und ertragsorientiert anzulegen (UNEP 
und IEH, 2015).

Die zentralen Voraussetzungen für die Mobilisierung 
von privatem Kapital für nachhaltige Investitionen in 
(Energie-)Infrastruktur hat der WBGU bereits in sei-
nem Politikpapier zur Finanzierung der globalen Ener-
giewende benannt (WBGU, 2012). Nur bei Vorliegen 
einer ambitionierten, langfristigen und verbindlichen 
nationalen Transformationsstrategie können Planungs- 
und Rechtssicherheit hergestellt und die Koordination 
aller beteiligten Akteure ermöglicht werden. Dafür sind 
langfristig stabile und verbindliche Ziele nötig, die unter 
Einbeziehung der lokalen Ebene und unter Berücksich-
tigung erfolgreicher lokaler Maßnahmen definiert wer-
den sollten, um unterschiedliche lokale Kontexte zu 
berücksichtigen. 

Da in den kommenden Dekaden viele Städte neu 
entstehen und in bestehenden Städten vielfach ein 
neuer Innovationszyklus etwa für Energieinfrastruk-
turen beginnt, benötigen Sachinvestoren und Kapi-
talgeber dringend verbindliche Aussagen dazu, wel-
che Planungsansätze und Technologien langfristig von 
Regierung und Kommunen unterstützt werden (WBGU, 
2012).

Aufgrund geringerer politischer Stabilität, höheren 
Währungsschwankungen und Inflationsgefahr sind die 
Investitionsrisiken in Entwicklungsländern besonders 
hoch. Die vorhandene Absicherung privater Investi-
tionen, etwa über die International Finance Corpora-
tion und die Multilateral Investment Guarantee Agency, 
reicht in den ärmsten Ländern nicht aus, um die benötig-
ten Investitionen zu mobilisieren (UNCTAD, 2015). Um 
mehr Kapital für Investitionen in urbane Infrastrukturen 
und Gebäude zu mobilisieren, benötigen private Inves-
toren daher zusätzliche Versicherungsinstrumente und 
Garantien. Die Zertifizierung von Green Bonds und die 
Einigung auf einheitliche Standards und Kriterien sollten 
daher mit dem Ausbau eines globalen Versicherungs- 
und Garantiemechanismus für Investitionen in nachhal-
tige urbane Infrastruktur einhergehen. 

8.2.2.3	
Internationale Entwicklungs- und 
Klimafinanzierung koordinieren
Für Städte in Entwicklungsländern und insbesondere 
jene, die zur Gruppe der am wenigsten entwickelten 
Länder zählen, sind finanzielle Unterstützungsmaßnah-
men im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
essenziell. 
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Auch hier ist die Finanzierung der Transformation 
zur Nachhaltigkeit in Städten nur durch eine koordi-
nierte und kohärente Finanzierungsstrategie zu errei-
chen. Es ist daher entscheidend, dass Investitionen von 
öffentlichen und privaten Akteuren auch im Rahmen 
der internationalen Zusammenarbeit auf internatio-
naler, nationaler und lokaler Ebene aufeinander abge-
stimmt werden und langfristig stabile und verbindliche 
Ziele gesetzt werden. 

Da Entwicklungskooperationen generell mit den 
nationalen Regierungen eingegangen werden, die weni-
ger detaillierte Kenntnisse über die lokalen Bedürfnisse 
der Stadtbewohner haben, ist der direkte Beitrag inter-
nationaler Geber zur Stadtplanung und Stadtentwick-
lung bislang relativ gering (Satterthwaite und Mitlin, 
2014). In diesem Zusammenhang gilt es, einen stärke-
ren Fokus in der internationalen Zusammenarbeit auf 
die Stadtentwicklung zu legen. 

Im Addis-Abeba-Aktionsplan vom Juli 2015, mit 
dem sich 193 Länder auf ein tragfähiges Rahmenwerk 
für die Umsetzung der neuen globalen Entwicklungs-
ziele und eine stärkere Verknüpfung der internationalen 
Entwicklungs- und Klimaagenden einigen konnten, wird 
explizit auf den Investitionsbedarf in Städten und die 
Notwendigkeit verstärkter internationaler Kooperation 
zum Auf- und Ausbau lokaler Verwaltungskapazitäten 
hingewiesen (UN, 2015a: Action Area 34). Der Finan-
zierung nachhaltiger Stadtentwicklung wird somit auf 
internationaler Ebene mehr Bedeutung beigemessen. Vor 
dem Hintergrund der globalen Urbanisierungsdynamik 
sollten nationale und multilaterale Akteure der Entwick-
lungspolitik ihre operativen Strategien kohärent an den 
internationalen Vereinbarungen ausrichten.

In der Zusammenarbeit mit nationalen Regierun-
gen sollte sichergestellt werden, dass auch eine direkte 
Förderung der Städte und Kommunen im Zuge der 
internationalen Zusammenarbeit möglich ist. Interna-
tionale Finanzmittel (z.  B. von Entwicklungsbanken, 
dem Green Climate Fund oder Mittel der öffentlichen 
Entwicklungszusammenarbeit) sollten problemange-
messen an die Kommunen gelenkt werden. Außerdem 
sollten sie insbesondere zum Abbau struktureller Eng-
pässe wie der Sicherstellung der städtischen Basisinfra-
struktur und Grundfunktionen, der Stärkung des städ-
tischen Managements, der Einrichtung von Kommu-
nalfinanzierungsinstrumenten und der direkten Mobi-
lisierung privater Mittel eingesetzt werden (Meyer, 
2016). Die meisten internationalen Entwicklungsban-
ken verlangen allerdings für subnationale Finanzierun-
gen eine Garantie der Nationalregierung. Sie sind nicht 
bereit oder es ist ihnen – wie etwa der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau – nicht erlaubt, Projektfinanzierun-
gen zu tätigen und entsprechende Projektrisiken zu 
tragen (Canuto und Liu, 2010). Hier sind Änderungen 

und Instrumente für das Risikomanagement notwen-
dig, so dass langfristig mehr Geld bei den Kommunen 
ankommt.

Die Bedeutung der Klimafinanzierung für die inter-
nationale Finanzierung ist insbesondere seit der Klima-
konferenz in Kopenhagen 2009 stark gestiegen. Indus-
trieländer haben damals zugesagt, ab 2020 jährlich 100 
Mrd. US-$ für die internationale Klimafinanzierung 
bereitzustellen. Zentraler Baustein der internationalen 
Klimafinanzierung ist der Green Climate Fund (GCF), 
der einen erheblichen Anteil der von den Industrielän-
dern zugesagten Mittel verwalten soll. Als Vision for-
muliert der GCF einen Paradigmenwechsel hin zu einer 
klimaverträglichen und klimaresilienten Entwicklung; 
seine Investitionen zielen auf transformative Aus-
wirkungen (GCF, 2015). Eines von fünf Zielen für die 
Ausgaben des Fonds ist es, klimakompatible Städte zu 
gestalten. Auf die klimaverträgliche Stadtentwicklung 
wird also insgesamt ein starker Fokus gelegt. 

Bislang ist es jedoch noch nicht gelungen, sich auf 
eine Festlegung der Anrechnungsregeln für die Klima-
finanzierung der Industriestaaten zu einigen. Nach den 
geltenden Anrechnungsregeln treten inhaltliche und pla-
nerische Überschneidungen zwischen Klima- und Ent-
wicklungsfinanzierung auf, so dass ein erheblicher Anteil 
der Klimafinanzierung bereits durch die bestehende Ent-
wicklungsfinanzierung abgedeckt ist (Meyer, 2016). 
Diese Doppelanrechnungen gilt es transparent darzustel-
len und möglichst zu vermeiden, um eine Zusätzlichkeit 
der Klimafinanzierung zur Entwicklungsfinanzierung zu 
gewährleisten. 

8.2.3	
Städtische Gestaltungs- und Planungsmacht 
stärken

Wie im vorangegangenen Kapitel 8.2.2 skizziert, muss 
die kommunale Ebene finanziell gestärkt werden, um 
eigenständiger als bisher gegenüber dem Nationalstaat 
wie auch gegenüber privaten Akteuren agieren zu kön-
nen. Hierfür ist es von zentraler Bedeutung, dass öffent-
liche Akteure über ausreichend Expertise verfügen, 
um die langfristigen Implikationen von Stadtentwick-
lungs- und Planungsprozessen vorherzusehen und um 
das öffentliche Interesse gegenüber privaten Interessen 
durchsetzen zu können. Die Chancen, dies zu erreichen, 
sind aus Sicht des WBGU vielversprechend, wenn die 
institutionellen und personellen Kapazitäten in städti-
schen Verwaltungen gestärkt, effektive Planungsstruk-
turen etabliert und Korruption bekämpft werden. Dar-
über hinaus gilt es, die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung in der Verwaltung zu nutzen, um besser vernetzte 
Strukturen zu schaffen (Kasten 8.2-3).
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8.2.3.1	
Institutionelle und personelle Kapazitäten stärken 
und effektive Planungsstrukturen schaffen
Insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern 
ist die Planungs- und Gestaltungshoheit in vielen Städ-
ten durch zu geringe finanzielle (Kap. 8.2.2.1), insti-
tutionelle und personelle Kapazitäten eingeschränkt 
(Kap. 5.3, 5.7). Daher gilt es in vielen Städten, zunächst 
eine handlungs- und durchsetzungsfähige Verwaltung 
aufzubauen, die in der Lage ist, die ihr zugestande-
nen Kompetenzen effektiv anzuwenden. Dafür müssen 
Regierungen effektive und adäquate Formen der Stadt-
planung und des urbanen Managements einführen und 
umsetzen. Entscheidend ist dabei, dass Bau- und Pla-
nungsregeln sowie wirtschaftliche Steuerungsinstru-
mente in gesamtstädtische Konzepte der Transforma-
tion eingebunden werden. 

In wachsenden Städten sollte insbesondere eine 
transformative Flächennutzung durchgesetzt werden, 
um langfristig negative Pfadabhängigkeiten zu vermei-
den (Kap. 4.3.3) sowie Immobilienspekulation zu ver-
hindern. Dies erfordert neben Strategien der nachhal-
tigen Bebauung sowie einer Eigentumsverfassung vor 
allem innovative Instrumente der Landerschließung 
(Kap. 4.2.3).

Handlungs- und durchsetzungsfähige urbane Pla-
nungsstrukturen und große Entscheidungsbefugnisse 
auf der städtischen Ebene sind wenig hilfreich, wenn 
Stadtverwaltungen nicht über die entsprechenden 

Kapazitäten verfügen, um diese Möglichkeiten zu nut-
zen. Hier bestehen insbesondere zwei Herausforderun-
gen, die angegangen werden müssen:
1.	 Stadtplanerinnen und andere Mitarbeiter der städ-

tischen Verwaltung, die mit Stadtentwicklungsbe-
langen befasst sind, sollten über eine Ausbildung 
verfügen, in der Stadtentwicklung mit Transfor-
mationserfordernissen verbunden wird. Sie brau-
chen zum einen Wissen über die Auswirkungen 
stadtplanerischer Entscheidungen auf die natürli-
chen Lebensgrundlagen und über die Möglichkei-
ten zu deren Erhaltung. Zum anderen sollten sie die 
grundlegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse 
zur guten Lebensqualität in der Stadt kennen und 
über methodische Kompetenzen im Bereich Partizi-
pation und Bürgerinnenbeteiligung verfügen. Beide 
– ökologische und sozialwissenschaftliche Aspekte 
– sollten Kernelemente der Ausbildung von Plane-
rinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung sein 
und weltweit dort, wo dies bisher nicht geschehen 
ist, in die entsprechenden Studiengänge integriert 
werden.

2.	 Neben Verbesserungen in der Ausbildung müssen 
Städte unabhängiger in ihrer Personalpolitik wer-
den. Insbesondere in vielen Entwicklungs- und 
Schwellenländern verfügen Stadtverwaltungen 
nicht über die Möglichkeit, eigenverantwortlich 
Personal auszuwählen und ihnen ein konkurrenz-
fähiges Gehalt zu bezahlen. Dort haben oftmals 

Kasten 8.2-3

Smart cities: Stärkung polyzentrischer Strukturen 
durch digitale Technologie 

Bislang werden Verwaltungsstrukturen vor allem durch sek-
torale Zuständigkeiten geprägt, was oftmals eine Fragmen-
tierung der Prozesse und Bürokratie begünstigt (Goldsmith 
und Crawford, 2014). Im Zuge der Digitalisierung werden 
Möglichkeiten geschaffen, durch digitale Medien und Infor-
mationsausaustausch die vertikale Organisation von Ver-
waltungsstrukturen aufzubrechen und ressortübergreifend 
anzulegen (UN, 2014). Darüber hinaus wird mit dem Ausbau 
der digitalen Infrastruktur und der Entwicklung von auf Soft-
ware basierten Lösungen innerhalb der Verwaltung nicht nur 
die Hoffnung auf einen verbesserten Austausch zwischen den 
Ressorts und Behörden verbunden, sondern auch die Erleich-
terung der Interaktion mit Akteuren außerhalb von Regie-
rung und Verwaltung (World Bank, 2016a). 

Die Möglichkeiten einer ressortübergreifenden Reorgani-
sation der Verwaltungsstrukturen wurden bereits innerhalb 
des Informationsmanagements demonstriert. Im DataBridge-
Projekt der Stadt New York wurden beispielsweise vorhande-
ne Daten verschiedener Behörden in einer Datenaustausch-
plattform zusammengeführt (DataBridge.gov). Die Kombi-
nation der Informationen aus verschiedenen Abteilungen 

und Behörden bietet die Möglichkeit neue Erkenntnisse zu 
gewinnen, die aus einer rein sektoralen Betrachtung nicht 
abzuleiten wären (Goldsmith und Crawford, 2014). Durch 
Weiterreichen der gewonnenen Erkenntnisse an die einzel-
nen Ressorts können diese verbesserte Entscheidungen tref-
fen und ihre Ressourcen effizienter einsetzen. 

Im Bereich des Notfall- und Katastrophenmanagements 
ist die Debatte über ressortübergreifende Kooperationen ver-
gleichsweise weit vorgeschritten. Beim Eintritt einer Kata-
strophe agieren öffentliche Organisationen und betroffene 
Akteure (wie Notfallzentren, Feuerwehr, Militär, Polizei, 
Sanitäter sowie private und zivilgesellschaftliche Akteure) in 
einer unbekannten, sich schnell verändernden Situation und 
müssen in kürzester Zeit gewichtige Entscheidungen treffen. 
Daher ist der Einsatz von ressortübergreifenden Informati-
onsmanagementprojekten sowie Kollaborationen zwischen 
und innerhalb von Organisationen und der Zivilgesellschaft 
essenziell, um die Krisenreaktion auf eine möglichst umfang-
reiche Informationslage zu basieren (Kapucu et al., 2010). Für 
den Aufbau solcher Datenaustauschplattformen werden ins-
besondere IT- und Datenanalysten zur Bereitstellung sowie 
Pflege der Infrastruktur sowie zur Zusammenführung und 
statistischen Auswertung der Informationen benötigt. Auf-
grund der möglichen Sensibilität der Daten müssen verwal-
tungsintern auch in Bezug auf Datenschutz Kompetenzen 
aufgebaut werden.
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Regional- oder Zentralregierungen die Personal-, 
Organisations- und Finanzhoheit über kommunale 
Verwaltungen. Mitarbeiter werden durch höhere 
Instanzen eingestellt und an Stadtverwaltungen 
abgeordnet. Auch dort, wo Stadtverwaltungen die 
Möglichkeit haben, selbst Personal auszuwählen, ist 
die Einkommenshöhe häufig zentral festgelegt. Sie 
liegt in der Regel für kommunale Mitarbeiter nied-
riger als bei entsprechenden Stellen in der National-
verwaltung. Dies macht die kommunale Verwaltung 
als Arbeitgeber weniger attraktiv und erschwert 
es, gutes Verwaltungspersonal zu finden (Sud und 
Yilmaz, 2013:  120 f.). Die Stärkung der Personalau-
tonomie sollte immer auch mit Korruptionspräven-
tion einhergehen, um die Entstehung von Kliente-
lismus zu unterbinden.

8.2.3.2	
Gemeinwohlverträglichkeit von Privatinvestiti-
onen sicherstellen und Immobilienspekulationen 
begrenzen
Seit den 1990er Jahren erfährt der Immobilieninvest-
mentmarkt einen zunehmenden Bedeutungsgewinn. 
Immobilienentwicklung wird in zunehmendem Maße 
von international agierenden institutionellen Inves-
toren wie offenen Immobilienfonds, Beteiligungs
gesellschaften, Immobilienaktiengesellschaften und 
Real Estate Investment Trusts betrieben, die nicht in 
den Städten verwurzelt sind, in denen sie investieren. 
Um zu gewährleisten, dass nicht die Renditebestrebun-
gen dieser Investoren oder gar spekulative Immobilien-
investitionen die Entwicklung einer Stadt beeinflussen, 
müssen Stadtverwaltungen dazu in der Lage sein, die 
Einbeziehung gemeinwohlorientierter Aspekte in pri-
vaten Immobilienprojekten sicherzustellen.

Immobilienspekulation lässt sich durch Besteu-
erungsmaßnahmen (z.  B. Grunderwerbsteuern oder 
Grundsteuern) und die Kontrolle von Leerstand redu-
zieren (Kasten 4.3-5; Kap. 5.8). Auflagen in Planungs- 
und Genehmigungsverfahren, wie z.  B. die Schaffung 
von öffentlich zugänglichen Freiräumen oder Sozial-
wohnungen, können auch bei privaten Immobilienpro-
jekten die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt sichern. 
Außerdem ist es notwendig, Beteiligungsmechanismen 
verbindlich in Planungsverfahren zu integrieren (Kap. 
8.3.1). Zusätzlich sollten private Akteure auf nachhal-
tige Standards verpflichtet werden, um die Berücksich-
tigung öffentlicher Interessen sicherzustellen. Neben 
der Debatte über nachhaltige Standards im Finanz-
sektor (Kap. 8.2.2.2) wird diese auch zunehmend in 
der Realwirtschaft geführt. Der United Nations Global 
Compact fördert nachhaltige Geschäftspraktiken, die 
mit zehn allgemeingültigen Prinzipien in den Bereichen, 
Menschenrechte, Arbeits- und Umweltstandards sowie 

Korruptionsbekämpfung in Einklang stehen müssen. 
Sektorspezifische Empfehlungen zur Umsetzung der 
Prinzipien für die Bau- und Immobilienwirtschaft lie-
gen bereits vor (KIT, 2015). Bislang ist die Einhaltung 
dieser Prinzipien freiwillig; langfristig sollte Verbind-
lichkeit hergestellt werden.

Zur Förderung einer gemeinwohlorientierten Wohn-
raumentwicklung ist eine diversifizierte Wohnungs- 
und Immobilienpolitik erstrebenswert (Kap. 4.3.3). 
Neben der skizzierten Regulierung des privaten Woh-
nungsmarkts sollten kommunale und staatliche Akteure 
den sozialen Wohnungsbau fördern und alternative 
Besitzformen wie beispielsweise Genossenschaften 
unterstützten. Da die zentrale Aufgabe von Wohnungs-
genossenschaften die Bereitstellung günstigen Wohn-
raums ist, sind diese Wohnungsformen insbesondere 
für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen rele-
vant. Durch ihre demokratischen Strukturen stellen sie 
außerdem sicher, dass die Bewohner die Entwicklung 
und Gestaltung ihres Zuhauses mitbestimmen können.

Letztlich zeigen die Erfahrungen aus der jüngs-
ten Finanzkrise, dass Länder, in denen es einen ver-
gleichsweisen hohen Mieteranteil gibt, nicht so anfäl-
lig für Spekulationsblasen im Bereich Wohnimmobilien 
waren. Mietmärkte sollten deshalb gestützt und mit 
starkem Mieterschutz ausgestattet werden. 

8.2.3.3	
Korruptionsprävention 
Korruption, definiert als der Missbrauch anvertrauter 
Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil (TI, 2015a), 
zieht sich durch alle gesellschaftlichen, politischen und 
wirtschaftlichen Bereiche städtischer Entwicklung und 
stellt damit eines der zentralen Hindernisse der urba-
nen Transformation dar. Insbesondere die Bestechung 
und Bestechlichkeit von Beamten oder Politikern (UN-
Habitat und TI, 2004) sowie die große Korruptionsbe-
reitschaft von Wirtschaftsunternehmen – insbeson-
dere im Bausektor (TI, 2005; Kenny, 2007; Wells, 2014; 
WEF, 2015) – verursachen nicht nur immense materi-
elle Schäden, sondern untergraben zusätzlich das Ver-
trauen und damit auch das Fundament jeder urbanen 
Gesellschaft. Diese Gefahr kann sich insbesondere in 
Umbruchsituationen von Städten erhöhen: Häufig feh-
len klare Regelungen und Verantwortlichkeiten, so dass 
korrupte Handlungen recht einfach verdeckt werden 
können. Aufgrund der geringen Aufdeckungsgefahr 
kann sich gleichzeitig die Korruptionsbereitschaft stark 
erhöhen (Klitgaard et al., 1996:  12).

Der WBGU sieht daher die Korruptionspräven-
tion als einen zentralen Punkt transformativer urba-
ner Governance. Da nahezu alle Bereiche städtischer 
Governance strukturelle Einfallstore für Korruption 
bieten, muss auch die Prävention vielschichtig anset-
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zen. Dabei geht es vor allem darum, sowohl die Kor-
ruption auf der Regierungsebene (grand corruption), 
an der Schnittstelle zwischen Staat und Bürger (petty 
corruption) als auch im Bereich der Erlangung politi-
scher Einflussnahme (political corruption) wirksam ein-
zudämmen. Dazu müssen alle städtischen Akteure in 
Antikorruptionstrategien eingebunden werden. Bei der 
Korruptionsprävention in Städten sollten die Schwer-
punkte zunächst auf Antikorruptionsstrategien der 
öffentlichen Hand sowie – aufgrund der großen Wachs-
tumsdynamik von Städten – auf den korruptionsanfäl-
ligen Bausektor gelenkt werden. Diese zwei Felder sind 
weltweit sehr korruptionsanfällig (TI, 2005) und vor 
allem in Schwellen- und Entwicklungsländern häufig 
stark miteinander verwoben (Kenny, 2007). Insbeson-
dere in autokratischen Staatsstrukturen, in denen die 
politischen und wirtschaftlichen Sektoren eng mitei-
nander verwoben sind, ist die Korruptionsanfälligkeit 
sehr hoch (z.  B. Kairo: Kap. 5.3.2.4). Die meisten schnell 
wachsenden Städte liegen zudem in Staaten (wie bei-
spielsweise China, Indien, Nigeria), in denen der öffent-
liche Sektor nach dem Korruptionswahrnehmungsindex 
(Corruption Perceptions Index – CPI) von Transparency 
International als sehr korrupt wahrgenommen wird (TI, 
2015b). Leidtragende von Korruption in Städten sind in 
der Mehrzahl benachteiligte Bevölkerungsgruppen, die 
häufig einen überdurchschnittlichen Anteil ihres Ein-
kommens für Bestechungsgelder verwenden müssen 
(Kenny, 2007; TI, 2013). Im Bereich der Boden- und 
Immobilienmärkte sind zum Teil Strukturen organisier-
ter Kriminalität involviert (Kasten 4.3-3). 

Die öffentliche Hand sollte sich den Grundsätzen 
von Integrität, Transparenz und Rechenschaft ver-
pflichten (TI, 2015a; Kap. 2.5). Zudem sollten im Rah-
men der transformativen urbanen Governance das Leis-
tungsprinzip, eine angemessene Besoldung im öffent-
lichen Dienst, die Entwicklung von Verhaltenskodizes 
und weitere Instrumente der Korruptionsprävention 
eingeführt werden (UN-Habitat und TI, 2004). Insbe-
sondere der Grundsatz der Transparenz kann ein beson-
ders wirksames Mittel zur Bekämpfung von Korruption 
sein (UN-Habitat und TI, 2004), wenn beispielsweise 
ein möglichst unbeschränkter Zugang der Zivilgesell-
schaft zu Informationen über Entscheidungen und Ver-
antwortlichkeiten der öffentlichen Hand besteht. Par-
allel dazu muss die Zivilgesellschaft durch Stärkung 
freier Medien – sowie die Schaffung von Transparenz-
maßnahmen – dabei unterstützt werden, Korruption 
öffentlich zu machen und Maßnahmen zur Korrupti-
onsbekämpfung aktiv einzufordern. Auch NRO soll-
ten in die Korruptionsbekämpfung eng eingebunden 
werden. Dies kann z.  B. das öffentliche Bewusstsein 
über die schädlichen Folgen von Korruption in Städten 
schärfen, korruptionsfördernde Strukturen identifizie-

ren und städtische Integritätssysteme stärken. NRO 
wie z.  B. Transparency International versuchen darüber 
hinaus, die unterschiedlichen Akteure aus Politik, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft integrativ im Kampf gegen 
Korruption zusammenzubringen (TI, 2015a). Daneben 
kann Transparenz in der Verwaltung als strategischer 
Ansatzpunkt zur Reform lokaler Governance genutzt 
werden, da sich auf lokaler Ebene Korruption stärker 
auswirkt und zusätzlich weitere Reformen – z.  B. auf 
nationale Ebenen – katalysiert werden können (UN-
Habitat und TI, 2004:  2). 

Um die Korruption im Bausektor zu bekämpfen, soll-
ten neben der Schaffung von Transparenz in öffentli-
chen Vergabeverfahren vor allem auch die Einbindung 
von Ingenieurbüros und Wirtschaftsunternehmen in die 
Korruptionsbekämpfung vorangetrieben werden, z.  B. 
durch firmeninterne Antikorruptionsverpflichtungen. 

8.3
Zivilgesellschaft stärken: Bewohner einbinden, 
kollaborativ handeln 

Selbst Stadtverwaltungen, die zur Transformation befä-
higt wurden und über entsprechende Entscheidungs-
autonomie und finanzielle Ressourcen verfügen, wer-
den die Große Transformation in ihrer Stadt nicht 
alleine umsetzen können: Ressourcen und Akzeptanz 
aus der Bevölkerung sind unabdingbar. Wie in Kapitel 
2.5.5 ausgeführt, zählen deshalb Öffentlichkeit, Par-
tizipation, Transparenz und geteilte Verantwortung zu 
wichtigen Bausteinen einer Good Urban Governance. 
In Kapitel 2.5.5 werden verschiedene Partizipations-
formate dargestellt, inklusive der Stärke der Beteili-
gung: von Information über Konsultation, partizipa-
tive (Mit-)Entscheidung bis hin zu autonomem Han-
deln. Um dies zu realisieren, müssen formelle Partizipa-
tionsstrukturen gestärkt (Kap. 8.3.2.1) sowie Frei- und 
Experimentierräume geschaffen und integriert wer-
den (Kap. 8.3.2.2). Dies gilt insbesondere für geplante 
und reife Stadtstrukturen bzw. für Städte, in denen ein 
hoher – möglicherweise sogar zu stark regulierender 
– Grad an Formalisierung vorzufinden ist. Bewohnern 
in informellen Siedlungen auf Augenhöhe zu begeg-
nen bedeutet, konstruktiv mit den dortigen Strukturen 
umzugehen und diese, wenn sie nicht kriminell sind, 
nach Möglichkeit anzuerkennen (Kap. 8.3.3). Sowohl 
für stark formalisierte als auch informelle Stadtstruktu-
ren ist die Stärkung der zivilgesellschaftlichen Akteure 
ein wichtiges Element kollaborativer Governance (Kap. 
8.3.4).
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8.3.1	
Chancen und Grenzen kollaborativer Governance

In Anlehnung an Herrle et al. (2015a) nutzt der WBGU 
den Begriff der kollaborativen Governance. Er ist enger 
als der Begriff der Partizipation, der auch wenig betei-
ligende Formen wie die Bereitstellung von Informa-
tion enthält. Kollaborative Governance beruht auf star-
ken Partizipationsstrukturen (Kap. 2.5.5), fördert und 
erkennt zivilgesellschaftliche Eigeninitiative an und 
bindet die Bewohnerinnen einer Stadt als gleichberech-
tigte Akteure in Governance-Prozesse ein (für gute Bei-
spiele partizipativer Stadtentwicklung: Kap. 6.5). Für 
die grundsätzliche Befürwortung kollaborativer Ele-
mente in der urbanen Governance gibt es eine Reihe 
von Argumenten. Sie unterteilen sich in moralisch-
demokratische, funktionale und soziale Gründe. Horelli 
(2002) führt aus, dass die Einbeziehung der Betrof-
fenen ein demokratisches Recht und eine Pflicht dar-
stellt. Matthies und Blöbaum (2008:  815) weisen mit 
Hülsmann (1998) darauf hin, dass Beteiligungsmög-
lichkeiten auch die demokratische und politische Qua-
lifizierung und damit den Erhalt der Demokratie selbst 
unterstützen. Die vom WBGU beschriebene Dimen-
sion der politischen Teilhabe (Kap. 3.4.3) umfasst die-
ses Element ebenfalls. Zudem erhöht oder schafft Par-
tizipation im Übergangsbereich von demokratischen zu 
funktionalen Argumenten die Legitimität von Entschei-
dungen. Um die Innovativität, Flexibilität und Adap-
tivität zu ermöglichen, die es braucht, um die Trans-
formation trotz aller Unsicherheiten auf lokaler Ebene 
zu gestalten, sollten wirtschaftliche, zivilgesellschaftli-
che und wissenschaftliche Akteure einer Stadt an Pla-
nungs- und Entscheidungsprozessen teilhaben. Ein sol-
ches Komanagement erleichtert es, Gefahren und Her-
ausforderungen frühzeitig wahrzunehmen und loka-
les Wissen zu integrieren, so wie es in der Forschung 
zu Resilienz von Ökosystemen bereits dargelegt wurde 
(Wilkinson, 2012a; Boyd und Juhola, 2014). In sozia-
ler Hinsicht ermöglicht kollaborative Governance einen 
breiten Dialog und damit eine bessere Abschätzung 
möglicher nicht intendierter Konsequenzen von Maß-
nahmen. So wie Diversität in Ökosystemen Resilienz 
erhöht, hilft eine pluralistische Sichtweise, teilweise mit 
inter- und transdiziplinären Komponenten, ein System 
für unvorhergesehene Ereignisse zu rüsten. Kann man 
auf vielfältige Sichtweisen zurückgreifen, erhöhen sich 
die Chancen innovative Lösungsansätze zu entwickeln. 
Anfänglicher Mehraufwand umfangreicher Beteili-
gungsverfahren zahlt sich regelmäßig aus, da zum 
einen eine Einbindung unterschiedlicherer Sichtweisen 
zu tragfähigeren Ergebnissen führt. Zum anderen ver-
ringert sich das Risiko von Protesten und juristischen 
Interventionen und bewirkt somit über den gesamten 

Projektzyklus betrachtet häufig eine Beschleunigung 
der Prozesse (Messner, 1997; Abelson und Gauvin, 
2006; Dietz und Stern, 2008; Ostrom, 2010). 

Die psychologische Forschung lenkt den Blick 
zusätzlich auf positive Effekte für die menschlichen 
Bedürfnisse nach Autonomie und Selbstverwirk
lichung (Matthies und Blöbaum, 2008:  815). Mitarbeit 
und Akzeptanz sind dementsprechend häufiger und 
erfolgsversprechender, wenn Bewohner Planungen 
nachvollziehen und verstehen können, ein Gefühl der 
Selbstwirksamkeit im Prozess entsteht, persönlicher 
Nutzen erkennbar ist und die Identifikation mit einer 
Maßnahme ermöglicht wird (Energy Trans, 2014). Dies 
entspricht ebenfalls den Forderungen des WBGU nach 
politischer Teilhabe (Kap. 3.4.3) und Gestaltungsauto-
nomie (Kap. 3.5.2).

Neben allen positiven Aspekten von Beteiligung 
müssen aber auch die Einschränkungen und Grenzen 
erwähnt werden. Zum einen wird Beteiligung auch von 
strukturell befähigten Kommunen häufig unzulänglich 
und intransparent umgesetzt. Bürger versprechen sich 
von ihrer Beteiligung Gestaltungsspielräume, die dann 
unter Umständen weder rechtlich bestehen noch tat-
sächlich erfüllt werden können, weil die Verfahren eine 
Mitsprache entweder nicht zulassen oder es am Wil-
len, Wissen bzw. an den Ressourcen zur langfristigen 
Berücksichtigung der Beteiligungsergebnisse mangelt. 
Selle (2011) spricht in diesen Fällen von „Particitain-
ment“, denn häufig ist keine echte ergebnisoffene 
Beteiligung, sondern vielmehr eine Akzeptanzbeschaf-
fung für möglicherweise ungeliebte Maßnahmen das 
Ziel. Ebenso ist Partizipation in den meisten Phasen des 
Entwicklungs- und Umsetzungsprozesses einer Maß-
nahme wichtig: von der Initiierung über die Implemen-
tierung bis hin zur Evaluation und Aufrechterhaltung 
und nicht nur an einzelnen Punkten (Nanz und Leg-
gewie, 2016). Beteiligungsverfahren dürfen außerdem 
nicht als Wunderwaffe missverstanden werden. Auch 
wenn es wie oben beschrieben Hinweise auf die funk-
tional positiven Effekte von Beteiligungsverfahren gibt, 
so sind auch transparente und faire Verfahren keine 
Garantie für die Akzeptanz von Vorhaben oder Planun-
gen (Energy Trans, 2014:  5  f.). Hierbei muss zwischen 
Prozess- und Ergebnisqualität unterschieden werden. 
Die Bewertung von Beteiligung muss sich primär an der 
Güte der Partizipationsmöglichkeit und der Prozess-
fairness messen, nicht am Erreichen eines bestimmten 
Ergebnisses, das im schlimmsten Fall schon vorher fest-
steht. Zudem kann es, insbesondere bei einer für die 
Bevölkerung als neu erlebten Erweiterung der Mitge-
staltungsmöglichkeiten, zu einer Zunahme von Ableh-
nung und Kritik von Plänen und Maßnahmen kom-
men. Möglicherweise hängt dies mit einer durchaus 
erwünschten Steigerung an erlebter Selbstwirksamkeit 
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zusammen, verdeutlicht jedoch, dass auch formale faire 
Beteiligungsstrukturen nicht automatisch zu weniger 
Reibung zwischen hoheitlichen und gesellschaftlichen 
Akteuren führen (Energy Trans, 2014:  2  f.). 

8.3.2	
Potenziale für Kollaboration nutzen und  
Diskurs- und Experimentierräume schaffen

Das Ringen gesellschaftlicher Gruppen um die besten 
Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung profitiert 
von bekannten Rahmenbedingungen, Prozesstrans
parenz und -kompetenz sowie klaren und wahrgenom-
menen Verantwortlichkeiten. Im Sinne des WBGU-
Kompasses und wie in diesem Kapitel 8.3 eingangs 
beschrieben, müssen Diskurs- und Experimentierräume 
geschaffen, unterschiedliche gesellschaftliche Grup-
pen auf Augenhöhe in die Stadtentwicklung einbezo-
gen und Freiräume für eigenes Engagement eröffnet 
werden. Die Fallbeispiele in Kapitel 6 zeigen, wie bei-
spielsweise Kinder aktiv in die Planung lebensfreund-
licher Stadtumgebungen integriert werden (Kap. 6.5.1) 
oder Anwohnerinnen bei der Entwicklung von Lärm-
minderungsstrategien ihre eigenen Ideen erfolgreich 
einbringen (Kap. 6.5.2). Kompetenzen zur Gestaltung 
kollaborativer Prozesse müssen häufig in der kommu-
nalen Verwaltung und bei Stadtplanerinnen zunächst 
geschaffen werden. Reife oder geplante Städte und 
Stadtquartiere verfügen oft über einen hohen Grad an 
funktionierenden politischen und Verwaltungsstruk-
turen, in vielen Städten sind kollaborative Verfahren 
bereits in den verfassten Grundlagen oder im instru-
mentellen Repertoire vorhanden. Hier existieren güns-
tige Bedingungen für eine strukturelle Ausweitung und 
stärkere Implementierung von Praktiken kollaborativer 
Governance, die genutzt werden sollten (Kap. 8.3.2.1). 
Gleichzeitig haben sich physische sowie Verwaltungs- 
und Entscheidungsstrukturen in einem Teil der reifen 
Städte und Stadtteile über lange Zeit verfestigt. Dort 
ist es daher eine besondere Herausforderung, Experi-
mentier- und Freiräume in stark formalisierten Struktu-
ren zu etablieren (Kap. 8.3.2.2). Für Städte mit schwa-
chen Verwaltungen und einem hohen Grad an Informa-
lität besteht die Herausforderung eher darin, zunächst 
die formalen Grundlagen für die kollaborative Gover-
nance zu schaffen und die hierfür nötigen gesellschaft-
lichen Akteure zu identifizieren und formal einzubin-
den. Unabhängig vom Kontext müssen Verfahrenswei-
sen und Methoden der kollaborativen Governance im 
Rahmen von Planungsprozessen und dafür notwendi-
gen sozialwissenschaftlichen Grundlagen weltweit Teil 
der Ausbildung von Stadtplanern werden. Dies ist bis-
her jedoch nur an wenigen Universitäten der Fall. 

8.3.2.1	
Ausweitung vorhandener Kollaborations
strukturen
Es gibt seit Jahrzehnten viel Erfahrung und ein gutes 
Grundlagenwissen über sinnvoll einsetzbare Möglich-
keiten der Beteiligung und Kollaboration. Der WBGU 
empfiehlt einen kollaborativen Governance-Ansatz 
und plädiert dafür, dass überall dort, wo sich Beteili-
gung sinnvoll realisieren lässt, starke Partizipationsin-
strumente genutzt werden sollten. Zusätzlich erfüllen 
auch schwächere Partizipationsinstrumente wie etwa 
das Bereitstellen von Informationen oder Bevölke-
rungsumfragen eine wichtige Funktion. Zum einen las-
sen sich stark partizipative Instrumente nicht bei allen 
Themen oder auf allen Ebenen einsetzen. Zum ande-
ren können auch durch schwächere Instrumente grund-
legende Veränderungsprozesse in Gang gesetzt werden 
(Cornwall, 2008:  274). 

Bei der Auswahl und Durchführung von Beteili-
gungsformaten (Tab. 2.5-3) sollte konsequent auf 
Qualität geachtet werden. Dazu gehören die Transpa-
renz und Verfahrensklarheit, die auf Dauer angelegte 
Einbindung von Bürgerinnen, eine gelebte Kultur der 
proaktiven Beteiligung und eine an die Anforderun-
gen angepasste Auswahl der zu beteiligenden Gesell-
schaftsgruppen und Instrumente. Bürger können ent-
weder offen, gezielt oder nach dem Zufallsprinzip zu 
Veranstaltungen eingeladen werden. Bei offenen Betei-
ligungsstrukturen besteht allerdings die Gefahr, dass 
diese von einzelnen Gruppen – die meist schon eine 
privilegierte Stellung haben – genutzt werden, um ihre 
eigene Position auszubauen. Es kann so zu ungleicher 
Beteiligung etwa hinsichtlich ethnischer Unterschiede 
oder unterschiedlicher Einkommensverhältnisse kom-
men. Auch Geschlechtergerechtigkeit ist ein wichtiger 
Aspekt: Während insbesondere Frauen viele alltägli-
che Familienaufgaben im Stadtraum erledigen, sind es 
insbesondere in traditionellen und patriarchalen Struk-
turen vor allem Männer, die Partizipationsstrukturen 
und damit die Einflussmöglichkeiten auf die Stadtge-
staltung nutzen (Lama-Rewal, 2011; Kemitraan, 2014). 
Die Herausforderung besteht darin, inklusive Struktu-
ren zu schaffen, an denen sich auch marginalisierte 
Gruppen der Bevölkerung in gleichem Maße beteiligen. 
Es ist dabei notwendig, die Menschen so zu befähigen, 
dass alle die gleichen Verwirklichungschancen haben, 
an Partizipationsprozessen mitzuwirken. 

Je umfassender die Beteiligung, desto breiter das 
Spektrum an Methoden, aus dem geschöpft werden 
kann (Horelli, 2002). Die Methoden sollten angepasst 
sein an den Entscheidungsgegenstand und die Ziel-
gruppen, z.  B. Alter, Bildungsniveau, Vorwissen oder 
Zeitverfügbarkeit sollten berücksichtigt werden. Das 
Instrumentarium an etablierten Formaten ist in den 
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letzten Jahrzehnten stetig gewachsen und umfasst u.  a. 
Zukunftswerkstätten, Runde Tische, Planungszellen, 
Fokusgruppen, Weltcafés, Szenarioworkshops, Befra-
gungen, Bürgerforen, Open-Space- oder Barcamp-
Veranstaltungen, Bürgerhaushalte oder -räte und eine 
Reihe von Mediationsverfahren (Nanz und Fritsche, 
2012; Energy Trans, 2014:  7). Wichtig ist, dass sich For-
mate, die die urbane Lebensqualität erhöhen sollen, nah 
an den räumlichen Aneignungsprozessen und räumli-
chen Alltagssettings orientieren und soziale Kohäsion 
und Ortsbindung befördern. Kusenbach (2003) und 
Kuopa (in Horelli et al., 2013) nutzen hier beispiels-
weise die Alltagspraxis des Gehens durch die eigene 
Lebensumgebung, um bedeutsame, alltagsrelevante 
Orte aufzuspüren und diese bei der Stadtentwicklung 
zu berücksichtigen. Hilfreich ist auch die räumliche 
Fokussierung auf kleine und überschaubare Stadtein-
heiten wie Quartiere oder Blöcke. Die Aufmerksamkeit 
auf diese kleinteiligen räumlichen Strukturen schafft 
mehr Möglichkeiten zur Identifikation und zur Akti-
vierung der Bevölkerung. Barcelona bildet beispiels-
weise aus mehreren zusammengeschlossenen Wohn-
blöcken so genannte „Superblöcke“, um innerhalb des 
Superblocks autofreie Straßen, Begegnungs- und Frei-
räume organisieren zu können (BCN, 2007:  14 ff.). So 
können auch für die Planung und Umsetzung von Maß-
nahmen, die Information, Aktivierung und Beteiligung 
der Bewohner lokale Koordinierungsstellen geschaffen 
werden, ähnlich dem Quartiersmanagement. 

In Städten mit stabiler und für alle Bürgerinnen ver-
fügbarer digitaler Infrastruktur können und sollten 
auch digitale und internetbasierte Instrumente für die 
Stadtplanung und Stadtteilentwicklung genutzt wer-
den (Kasten 8.3-1). Sie können eine bessere Beteili-
gung der Öffentlichkeit, insbesondere von Kindern und 
Jugendlichen, ermöglichen (Horelli und Kaaja, 2002). 
Die Potenziale wurden bereits in Kapitel 6 am Beispiel 
zivilgesellschaftlicher Initiativen deutlich, die sich um 
digitale Kartographieinstrumente und den Ausbau von 
offen zugänglichen Informations- und Mitgestaltungs-
plattformen herum gebildet haben (Kap. 6.5.3). Ver-
schiedene Praxisbeispiele zeigen jedoch, dass Stadtver-
waltungen neue Technologien eher zögerlich adaptieren 
(Horelli und Kaaja, 2002). Eine Basis für digital unter-
stützte, partizipative Stadtplanung wäre also zunächst, 
die entsprechende Kompetenz zu entwickeln und die 
Technologien und ihre Ergebnisse in die institutionellen 
Prozesse zu integrieren. Dabei gilt es, partizipativ ent-
wickelte Inhalte auch in den Entscheidungs- und Pla-
nungsprozessen zu berücksichtigen und sie nicht nur 
als unwichtigen Zusatz zu behandeln. Wichtig für die 
Teilnehmenden – etwa Kinder und Jugendliche – ist es 
außerdem, Effekte ihrer Beteiligung möglichst zeitnah 
zu spüren (Horelli und Kaaja, 2002). Online- und Off-

line-Formate haben jeweilige Stärken und Schwächen 
und können auch zweckmäßig miteinander kombiniert 
werden. So kann ein Austausch von Mensch zu Mensch 
parallel zur Ansprache und Einbeziehung von räumlich 
entfernten Personen geschaffen werden (Energy Trans, 
2014:  9).

8.3.2.2	
Freiräume für Bürgerengagement und Kreativität 
schaffen und nutzen
Beteiligung der Bevölkerung beinhaltet nicht nur die 
Integration in hoheitlich organisierte, formale Pro-
zesse. Es geht auch darum, im städtischen Raum Expe-
rimentierräume zu schaffen: Für die Städte der Zukunft 
braucht es überzeugende Modellvorhaben der Gestal-
tung durch Bürgerinnen und urbane Experimentier-
räume guten, nachhaltigen Stadtlebens, die sich zur 
Nachahmung eignen und aus deren Erfolgen oder 
Scheitern Lehren gezogen werden können. Derartige 
kleinräumige, urwüchsige Beispiele aus Kunst, Kultur 
oder politischer Selbstverwaltung, die im Kontrast zu 
sehr stark geplanten Stadtvierteln und Projekten ste-
hen, gibt es weltweit unzählige. Ein interessantes, über-
regionales Beispiel stellt die Transition-Town-Bewegung 
dar. Das offene Konzept für die von unten organisierte 
Transformation einer Stadt in Richtung Zukunftsfähig-
keit und Resilienz wurde ursprünglich zwar nur für die 
englische Kleinstadt Totnes entworfen (Hopkins, 2008). 
Binnen weniger Jahre gründeten sich jedoch, inspiriert 
durch Leitfäden, Workshops und Filme, tausende ähn-
liche Initiativen in über 43 Ländern auf allen Kontinen-
ten; über 1.100 haben sich registrieren lassen (Transi-
tion Network, o. J.). Wie wenige andere steht die Tran-
sition-Town-Bewegung für einen positiven Umgang mit 
Herausforderungen und eine Motivierung der lokalen 
Bevölkerung durch lebenswerte Visionen der persön-
lichen Umgebung (Maschkowski und Wanner, 2014).

Die Stärke solcher lokaler und oft kleinräumiger 
und unabhängiger Initiativen liegt darin, dass sie lokal 
angepasste und ungewöhnliche Alternativen vorschla-
gen, Nischen ausfindig machen und dort eigene Expe-
rimente starten. Sie sind damit Vorreiterinnen und 
mögliches Vorbild für stärkere öffentliche oder private 
Akteure und professionalisieren sich im Verlauf selbst. 
Die Impulse, die von solchen Initiativen ausgehen, sind 
eher selten im technischen Bereich angesiedelt. Häu-
figer werden soziale, ökologische oder wirtschaftliche 
Themen bearbeitet. Problematische soziale Praktiken 
werden identifiziert, benannt und von Betroffenen 
selbst werden Impulse zur Veränderung gegeben. In 
urbanen Räumen findet sich eine Vielzahl solcher Bot-
tom-up-Prozesse, die sich im Einklang mit den Zielen 
nachhaltiger Stadtentwicklung befinden. Zum Beispiel 
entwickeln und betreiben Transition-Initiativen zusam-
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men mit anderen Akteuren urbane Gärten, Reparatur-
cafés oder lokale Märkte (Hopkins, 2013). Sie erstellen 
auf eigene Faust und in Zusammenschlüssen Energie-
wendepläne für die eigene Stadt oder engagieren sich 
für mehr lokalen Klimaschutz. Im Projekt „Transition 
Streets“ werden beispielsweise kleine Nachbarschafts-
gruppen gebildet, die sich mit Hilfe eines Leitfadens 
gegenseitig darin unterstützen, Ressourcen und Energie 
einzusparen, soziale Netzwerke zu stärken und ressour-
censparende Mobilitäts- und Konsummuster gemein-
sam zu erproben (Ward et al., 2011). Das globale Netz-
werk verbreitet das Projekt, und die Idee wird in adap-
tierter Form in anderen Städten umgesetzt. Andere 
Beispiele erzählen vom Umbau einer städtischen Müll-
halde zu einem Aktions- und Lernpark in Südafrika, 
von zahlreichen Lokalwährungen in Großbritannien 
oder von Austausch- und Begegnungsorten zur kons-
truktiven Erörterung der eigenen Zukunftsfähigkeit im 
krisenbetroffenen Spanien (Transition Network, 2015).

An solchen Projekten kann und sollte transforma-
tive urbane Governance anknüpfen. Die Herausforde-

rung ist dabei, den richtigen Moment und die geeig-
nete Form der gezielten Förderung oder Unterstützung 
zu finden, um die kreativen und selbstorganisierten 
Prozesse nicht zu stören, die Projekte aber auch nicht 
durch mangelnde Beachtung zu schwächen. Für die 
Umsetzung und Skalierung von Nischeninnovationen 
bedarf es unterschiedlicher Schnittstellen mit Politik, 
Verwaltung sowie Wirtschaft, gegenseitigen Interesses 
und wechselseitiger Unterstützung. Politik und Ver-
waltung sollten eine Sensibilität für den Wert kreativer 
Nischen entwickeln.

Die Innovativität und Kreativität zu fördern kann 
in stark gesteuerten und geplanten Städten bedeu-
ten, hoheitliche Regulierung in Experimentierräumen 
bewusst abzubauen. Am Beispiel Kopenhagen (Kap. 5.4) 
wurde gezeigt, wie eine Verwaltung versucht, Innova-
tion und Kreativität über die Schaffung von Freiräumen 
zu fördern. Vormals industriell genutzte innerstädtische 
Gebiete werden zu „creative innovative environments“ 
erklärt, in denen sich Pioniere in den Bereichen Mode, 
Design und Kultur mit wenig bürokratischen Hürden 

Kasten 8.3-1

Smart cities: digitale Partizipation

Die Digitalisierung verändert die Ausgestaltung des Verhält-
nisses zwischen Bürgern und Verwaltungen und lässt Forde-
rungen nach neuen Möglichkeiten der digitalen Beteiligung 
lauter werden (UN, 2014). Die zunehmend digitalisierten For-
men von Daten- und Informationsaustausch zwischen Bür-
gern und (Stadt-)Verwaltungen, die unter Nutzung digitaler 
Kooperationsräume und Techniken realisiert werden, fassen 
Goldsmith und Crawford (2014) unter dem Begriff „respon-
sive city“ zusammen. Zu den Beteiligungsformaten gehören 
nach Kubicek et al. (2011) Bürgerhaushalte, Konsultationen 
zu Leitbildern und Planungsvorhaben sowie Konsultationen 
innerhalb der Gesetzgebung (Tab. 2.5-3). 

Gemein ist den Ansätzen, dass die Bürgerinnen, insbeson-
dere die Empfänger spezifischer Leistungen, anstelle ihres 
passiven Konsums öffentlicher Dienstleistungen aktiver an 
deren Ausgestaltung beteiligt werden. Dabei begünstigt die 
Digitalisierung die Aktivierung der Bürgerschaft zum einen 
durch den Abbau von Informationsasymmetrie und eine 
Erhöhung der Transparenz, welche die Entscheidungsbasis 
außerhalb der Verwaltung verbessern, sowie zum anderen 
durch Prozessoptimierungen, die den Organisations- und 
zeitlichen Aufwand von Beteiligung verringern (Goldsmith 
und Crawford, 2014). Traditionell müssen Bürger an Betei-
ligungsveranstaltungen an einem bestimmten Tag an einem 
bestimmten Ort physisch anwesend sein, um ihre Stimme 
abgeben oder ihre Meinung kundtun zu können. Durch 
elektronische Formate entfällt ein Großteil des Zeit- und 
Transportaufwands, was den Verfahrensaufwand erheblich 
reduziert. Beispielsweise stieg in Belo Horizonte, Brasilien, 
die Beteiligung am dortigen Bürgerhaushaltsmodell nach der 
Einführung digitaler Instrumente von durchschnittlich 1,5 % 

auf 10 % (Peixoto, 2009). Weitere Möglichkeiten zur Koope-
ration oder Koproduktion von Lösungen bieten Einladungen 
an Bürgerinnen, um digitale Dienstleistungen (z.  B. Apps oder 
Webseiten) zu testen oder Ausschreibungen, um serviceori-
entierte Programme zu entwickeln. 

Gleichzeitig entstehen durch neue Beteiligungsformate 
Möglichkeiten, Aufmerksamkeit auf vernachlässigte Themen-
bereiche zu lenken sowie fehlende oder unzureichende Infor-
mationslagen der Regierung zu ergänzen und zu korrigieren. 
Beispielsweise lenkt die deutsche Webseite www.Leerstands-
melder.de (Kap. 6.5.3) Aufmerksamkeit auf die trotz Woh-
nungsknappheit bestehenden Leerstände in Deutschland, 
indem sie Nutzern die Möglichkeit bietet, leerstehende Woh-
nungen und Gebäude in eine Karte einzutragen. In Entwick-
lungsländern setzt man Hoffnungen auf die partizipatorische 
Kartierung informeller Siedlungen, um Rechte und Ansprü-
che auf öffentliche Versorgungsstrukturen in vernachlässig-
ten Stadtvierteln geltend zu machen (Lemma et al., 2005). Die 
Vereinten Nationen weisen darauf hin, dass der Umfang von 
digitale Verwaltungsdienstleistungen in fast allen Ländern in 
den letzten Jahren zugenommen hat, die digitale Kluft zwi-
schen Ländern, Regionen und Individuen jedoch weiterhin 
groß ist (UN, 2014). Im Zusammenhang mit den Möglichkei-
ten digitaler Beteiligung wird die Notwendigkeit einer inklu-
siven Netzpolitik daher besonders deutlich. Die digitale poli-
tische Teilhabe beruht auf einem kostengünstigen Netzzu-
gang für alle Bürger (inklusive benachteiligter und vulnerab-
ler Gruppen), Angeboten in eigener Sprache und einfach zu 
bedienenden Portalen. Darüber hinaus gilt es, anstelle einer 
lediglich rezeptiven Nutzung des Internets eine aktivere Nut-
zung, wie Kommentierung und Teilen von Inhalten bis hin 
zum Schreiben eigener Programme und Applikationen, zu 
fördern. Daher ist die Ausbildung von digitalen Medien- und 
Datenkompetenzen nicht nur für öffentliche Administration-
en, sondern auch für alle Bürgerinnen nötig.
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und zum Teil staatlich gefördert ansiedeln konnten. 
Zwei Strategien werden verfolgt: Talentkultivierung, 
d.h. die finanzielle und strategische Förderung krea-
tiver Projekte, sowie Deregulierung, also der Rückzug 
der Verwaltung aus kreativen Räumen. Die Transition-
Town-Bewegung oder andere Graswurzelinitiativen 
suchen sich diese Freiräume häufig selbst bzw. fordern 
sie von den lokalen Autoritäten ein. Eine Sondersitua-
tion stellen Städte dar, die durch Schrumpfungs- oder 
Strukturwandlungsprozesse eher ungewollt Freiräume 
produzieren und somit den Boden für unerwartete und 
schwer vorherzusehende kreative Prozesse bereiten. 
Die bekanntesten Beispiele sind Detroit, Manchester 
und Liverpool, das Ruhrgebiet oder altindustrielle Zen-
tren wie Halle und Leipzig (Oswalt und Rieniets, 2005). 
Dort können kreative Zwischennutzungskonzepte 
Raum für neue Gestaltung und Wiederbelebung bieten.

Ein weiterer Baustein zur Schaffung von Mög-
lichkeitsräumen für Innovativität und Kreativität ist 
die gezielte Förderung von Diversität. Ein offensiv 
nach außen kommuniziertes weltoffenes Image, hohe 
urbane Lebensqualität und ein liberaler Umgang mit 
unterschiedlichen Lebensentwürfen können, wie das 
Beispiel Kopenhagen zeigt, anziehend auf die creative 
class wirken und eine produktive Mischung verschie-
dener Kulturen im urbanen Raum erzeugen. Kultu-
relle Diversität zu ermöglichen, bedeutet daneben aber 
auch, Inklusion zu fördern. Der Ansatz von Kopenha-
gen, einer Metropole mit hohem Anteil an Migranten, 
ist ein gutes Governance-Beispiel: Es wurde ein Diver-
sity Board ins Leben gerufen, an dem Vertreterinnen 
verschiedener Institutionen, Unternehmen, zivilgesell-
schaftlicher Gruppen und Minderheiten beteiligt sind. 
Dieses Gremium hat die Kopenhagen Charter for Diver-
sity und einen Aktionsplan zur Erreichung der Inklu-
sionsziele entwickelt. Zur kontinuierlichen Selbstkon-
trolle wurde ein Inklusionsbarometer entwickelt, das 
in Bezug auf acht Integrationsziele jährlich den Fort-
schritt feststellen soll. Ähnliche Strategien verhalfen 
auch Manchester und Liverpool zu neuer Attraktivität.

Insgesamt plädiert der WBGU für Governance-
Strukturen, die sich sowohl aus vertikalen Governance-
Strukturen, die durch formale Partizipation gekenn-
zeichnet sind, als auch aus horizontalen Governance-
Strukturen zusammensetzt, die eine breite kollabora-
tive Einbeziehung der Bevölkerung implizieren und 
gezielt Freiräume schaffen und öffnen. Auf der hori-
zontalen Ebene ergeben sich daraus zahlreiche Inter-
ventions- und Anknüpfungschancen für gesellschaft-
liche Impulse und Initiativen der Veränderung. Im 
Wechselspiel, in Kollaboration und auch im konstruk-
tiven Konflikt entstehen so Laboratorien für die Große 
Transformation. Voraussetzung für dieses Zusammen-
spiel sind jedoch funktionierende hoheitliche Struktu-

ren sowie eine ausreichend organisierte und mit Rech-
ten ausgestattete Zivilgesellschaft.

8.3.3
Informelle Strukturen integrieren

In vielen Städten bzw. Stadtgebieten vollzieht sich die 
urbane Entwicklung weitgehend unabhängig von staat-
lich gesetzter Steuerung in informellen Urbanisierungs-
prozessen. Diese Prozesse beziehen sich vor allem auf 
informelle Boden- und Immobilienmärkte, betreffen 
daneben aber in der Regel alle Bereiche des städtischen 
Lebens (Kasten 2.1-3; Kap. 7.3). Während sich infor-
melle Prozesse in der OECD-Welt meist auf komple-
mentäre Stadtentwicklungsprozesse beziehen, die for-
male Prozesse ergänzen, finden sich in Entwicklungs- 
und Schwellenländern informelle Prozesse, die paral-
lel zu den (meist unzureichenden) formalen Prozessen 
der Stadtentwicklung entstehen und diese weitrei-
chend ersetzen. Häufig dominieren diese supplemen-
tären informellen Urbanisierungsprozesse weite Teile 
der urbanen Entwicklung in Städten in Schwellen- und 
Entwicklungsländern (Kap. 2.5.2.2). Während dies frü-
her zumeist als Problem angesehen wurde, wird mitt-
lerweile in diesen Prozessen, etwa dem selbstorgani-
sierten Städtebau, auch ein großes Lösungspotenzial 
gesehen. Dies betrifft sowohl die Schaffung von Wohn-
raum und Beschäftigungsmöglichkeiten, als auch eine 
Selbstverwaltung durch die Bewohner. Für arme Bevöl-
kerungsgruppen, die vielfach von den formalen Woh-
nungs- und Arbeitsmärkten ausgegrenzt werden, sind 
die selbstorganisierten informellen Siedlungen häufig 
die einzige Möglichkeit, in Städten zu (über)leben. 

Die Lebensbedingen in informellen Siedlungen 
unterscheiden sich stark: Während der informelle 
Siedlungsbau in einigen Konstellationen zu adäqua-
ten Stadtquartieren führen kann, wie vielfach in Kairo 
(Kap. 5.3), sind die Verhältnisse in anderen Städten 
bzw. Stadtgebieten mehrheitlich prekär, wie z.  B. in 
Mumbai (Kap. 5.2). Auch die informellen Governance-
Strukturen variieren: Während in einigen Siedlungen 
dem Gemeinwohl verpflichtete CBOs die Quartiere 
steuern, herrschen in anderen Konstellationen krimi-
nelle Slumlords, die die prekäre Lage der Bewohner zu 
ihren eigenen Gunsten ausnutzen. Da die Große Trans-
formation zur Nachhaltigkeit in den Städten eingelei-
tet werden muss, ist es notwendig, in den informel-
len Siedlungen konstruktiv auf den dort existierenden 
Governance-Strukturen aufzubauen. Nonkonformis-
tische Aktivitäten und gewohnheitsrechtliche Verfah-
ren der Boden- bzw. Wohnraumbeschaffung sollten 
kollaborativ integriert, kriminelle Praktiken hingegen 
reduziert werden. In vielen Städten wurden in Slum-
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Upgrading-Projekten bereits Erfahrungen gemacht, wie 
durch Befähigungsprozesse Verantwortungsarchitektu-
ren dezentralisiert und dereguliert werden sollten (UN-
Habitat, 2003:  131). So gibt es Beispiele für die Inte-
gration des informellen Wirtschaftssektors in Städten 
(Kasten 5.3-2). Zudem wird die Expertise der Lokalbe-
völkerung genutzt, um lokale Daten zu sammeln, lokal 
angepasste Aufwertungsstrategien zu entwickeln sowie 
das nachhaltige Management der informellen Quar-
tiere zu organisieren (UN-Habitat, 2014b). Insbeson-
dere in Südamerika gibt es zahlreiche Beispiele für die 
erfolgreiche Integration von informellen Strukturen in 
Upgrading-Programmen von Städten (Kap. 5.8). 

Gelungene Beispiele kollaborativer Governance 
beschreiben Herrle et al. (2015a) anhand zivilgesell-
schaftlicher transnationaler Netzwerke in Schwel-
len- und Entwicklungsländern. Dortige Initiativen aus 
benachteiligten Teilen der Stadtbevölkerung haben 
sich über transnationale Netzwerke so konstruktiv und 
erfolgreich in die Debatte und auch die Förderung von 
Aufwertungsprojekten eingebracht, dass die städti-
schen Verwaltungen – vorausgesetzt, dass sie diesen 
Bewegungen offen gegenüber treten – mittlerweile mit 
ihnen kooperieren (Herrle et al., 2015a; Kap. 6.2.2). 
Entscheidend wird künftig außerdem sein, dass von 
staatlicher Seite gesamtstädtische Strategien z.  B. Land-
nutzung, Finanzierung, Planung oder Management 
innerhalb einer umfassenden, staatlich geförderten 
Wohnungspolitik entstehen, die die informellen Pro-
zesse konstruktiv nutzen und fördern (Kap. 7.3.5). 

Da die Transformation zur Nachhaltigkeit ohne 
staatliche Strukturen schwerer zu realisieren ist, sind 
mittel- und langfristig informelle Strukturen durch for-
male zu ergänzen. Dort, wo informelle Strukturen einer 
nachhaltigen Entwicklung nicht entgegenstehen, sollte 
nach Möglichkeit ihre Legalisierung erfolgen. Die Aner-
kennung informeller Siedlungen ist dabei häufig zent-
ral. Inwieweit diese Prozesse dabei z.  B. die Formalisie-
rung von Besitztiteln erfordern, muss kontextbezogen 
auf lokaler Ebene entschieden werden (Kasten 4.3-2).

Die bisher skizzierten Aspekte beziehen sich vor 
allem auf den Umgang mit existierenden informel-
len Siedlungen bzw. Governance-Strukturen. Die 
schnell fortschreitende Urbanisierung wird allerdings 
auf absehbare Zeit zum Anwachsen bzw. Entstehen 
weiterer informeller Strukturen führen, denn infor-
melle Siedlungen oder informelle Governance-Struk-
turen entstehen auch weiterhin dort, wo die forma-
len Mechanismen versagen und beispielsweise nicht in 
ausreichendem Maß bezahlbarer Wohnraum zur Verfü-
gung gestellt wird. Dies lässt sich allerdings in vielen 
Fällen nicht kurzfristig realisieren. Daher müssen auch 
existierende informelle Strukturen strategisch genutzt 
und möglichst Anreize generiert werden, die die Anfor-

derungen von Teilhabe, Eigenart und Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen berücksichtigen. Es 
bedarf zudem leistungsfähiger urbaner Planungs- und 
Governance-Strukturen – also einer erheblichen Stär-
kung der Planungs- und Verwaltungskapazitäten einer 
Kommune. Dabei gilt es aber auch hier, dem Staat nicht 
primär die Rolle des Planers und Umsetzers von Stadt-
entwicklung zuzuschreiben, sondern ihn vielmehr als 
Partner, Beschleuniger oder Moderator zu verstehen. 
Dies bedeutet beispielsweise, dass von staatlicher Seite 
versucht werden muss, künftige Entwicklungskorridore 
von Städten strategisch zu formulieren und durchzu-
setzen und deren Entwicklung gemeinsam mit loka-
len Akteuren der informellen Stadtentwicklungspro-
zesse zu gestalten. Dies bedeutet auch, dass der Staat 
nicht den privaten Märkten – informell oder formell – 
die Steuerung der Quartiere überlassen darf. Vielmehr 
sollte er verhindern, dass benachteiligte Bevölkerungs-
gruppen durch Boden- und Immobiliengeschäfte ver-
trieben werden (Kap. 8.2.3; Kasten 4.3-2). 

Insgesamt ist es erforderlich, dass die Rechte der 
Bevölkerung auch in informellen Siedlungen gestärkt, 
durch kollaborative Governance ihre Artikulations- und 
Gestaltungsfähigkeit unterstützt und die existierenden 
informellen und formalen Strukturen miteinander ver-
bunden werden. Dazu müssen zum einen Lokalregie-
rungen mit den informell agierenden Akteuren in ihrer 
Stadt direkt verhandeln. Da die Rolle der informellen 
Siedler in vielen Städten häufig sehr schwach ist, bieten 
transnationale Netzwerke wie z.  B. Shack/Slum Dwel-
lers International (Kap. 6.2.2) eine große Chance, um 
lokale zivilgesellschaftliche Gruppen zu stärken.

8.3.4	
Zivilgesellschaftliche Netzwerke und ihre 
Bedeutung für Stadtentwicklung

Unabhängig davon, ob sie in reifen Städten bzw. Stadt-
quartieren agieren, sich in schnell wachsenden geplan-
ten Stadtteilen oder in informellen Siedlungen formie-
ren, stehen lokale zivilgesellschaftliche Gruppen oft-
mals vor ähnlichen Herausforderungen: Sie müssen 
eigene Strukturen und Strategien entwickeln, um ihre 
Anliegen zu vertreten und durchsetzen zu können. Sie 
sind regelmäßig mit Akteuren konfrontiert, die mächti-
ger und besser mit Ressourcen ausgestattet sind. Regio-
nale wie transnationale Vernetzung mit anderen Grup-
pen hilft dabei, mit diesen Herausforderungen besser 
umzugehen.

Vernetzungs- und Organisationsstrukturen für und 
zwischen lokalen Initiativen befördern das Potenzial 
und die Sichtbarkeit lokaler Gruppen. Die Beispiele 
Transition Network (Kap. 8.3.2.2) oder Shack/Slum 
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Dwellers International (Kap. 6.2.2) zeigen, dass durch 
eine nicht hierarchisch übergeordnete, aber unterstüt-
zende und inspirierende Organisation die Reichweite 
von Aktionen potenziert werden kann. So stand das 
Transition Network im Dezember 2015 mit 479 offizi-
ellen Transition-Town-Initiativen aus über 43 Ländern 
in regem Kontakt. Shack/Slum Dwellers International 
sind in 33 Ländern aktiv und vernetzten viele lokale 
Gruppen in informellen Siedlungen (SDI, 2015). Durch 
die Netzwerke werden Informationen gesammelt und 
zusammengeführt, Finanzierungen über Spargruppen 
ermöglicht, Publikationen sowie Trainings verbreitet 
und so Lerneffekte erzeugt, die den lokalen Gruppen 
dabei helfen, effektive Strukturen aufzubauen und 
schlagkräftige Strategien zu entwickeln (Fokdal et al., 
2015:  76). Lokalgruppen erfahren zudem Unterstüt-
zung durch die Zugehörigkeit zu einer transnationalen 
Bewegung, und das Netzwerk als Ganzes wird durch 
die vielen Beispiele lebendig, anschaulich und überzeu-
gend. Durch Netzwerke lassen sich initiativenübergrei-
fende Projekte starten und Öffentlichkeitsarbeit bün-
deln und so die Sichtbarkeit lokaler Gruppen und ihrer 
Anliegen erhöhen. Außerdem ermöglicht der Zusam-
menschluss in Netzwerken den Zugang zu internatio-
nalen Politikzirkeln und Finanzierungsquellen wie gro-
ßen Stiftungen, der kleineren lokalen Gruppen allein 
verschlossen bleiben würde (Fokdal et al., 2015:  81).

Gleichzeitig bringen diese Netzwerke aber auch neue 
Herausforderungen mit sich. Zum einen muss der Spa-
gat zwischen lokalen Anliegen und transnationalen 
Herausforderungen gemeistert werden, ohne die Ver-
bindung zur Basis zu verlieren. Zum anderen sind sol-
che transnationalen Netzwerkstrukturen – gerade wenn 
sie wenig formalisierte und institutionalisierte Gruppen 
vernetzen – intransparent und schwer zu durchblicken. 
Dies birgt zum einen Legitimitätsprobleme, zum ande-
ren erschwert es den Zugang solcher Netzwerke zu För-
dergeldern (Fokdal et al., 2015:  81).

Welche Rolle transnationale Netzwerke gerade in 
Entwicklungs- und Schwellenländern zusammen mit 
lokalen Gruppen spielen können, beschreiben Herrle 
et al. (2015a) anhand verschiedener urbaner sozioöko-
nomisch benachteiligter Gruppen, die für angemesse-
nen Wohnraum streiten. Aufgrund ihrer Erfolge neh-
men Kommunen diese Gruppen zunehmend ernst. Sie 
kooperieren mit ihnen, binden sie kollaborativ ein und 
versuchen so, in diesem Bereich Fortschritte zu erzielen 
(Herrle et al., 2006, 2015a).

Um transnationale Netzwerke zu fördern und ihr 
Potenzial besser ausschöpfen zu können, sollten von 
Seite des Staats und großer Stiftungen mehr und bes-
sere finanzielle Förderungsmöglichkeiten geschaffen 
werden. Es braucht niedrigschwellige Förderung, mit 
niedrigen Hürden, so dass nicht nur große, etablierte 

zivilgesellschaftliche Akteure Zugriff auf Fördergelder 
haben. Zusätzlich sollte auch in Capacity Development 
investiert werden, um in den Netzwerken, das Know-
How und die Fähigkeiten zu schaffen, Gelder beantra-
gen zu können.

8.4
Strukturen der Global Governance zeitgemäß 
gestalten

Auch wenn Städte aufgrund fehlender Völkerrechts-
subjektivität bisher keine formale Rolle in internatio-
nalen Governance-Strukturen spielen können, so sind 
doch die Ergebnisse internationaler Verhandlungen 
relevant für ihre Transformationsanstrengungen. Die 
im September 2015 verabschiedete Agenda 2030 mit 
einem eigenen SDG zu Städten und das Übereinkom-
men von Paris enthalten direkte und indirekte Impli-
kationen für die Große Transformation zur Nachhaltig-
keit in Städten.

Trotz mangelnder formaler Einbindung in interna-
tionale Umweltverhandlungen sind Städte aufgrund 
ihres Ressourcenverbrauchs und der großen und wei-
ter steigenden Zahl in Städten lebender Menschen 
von immer größerer Bedeutung. Aber nicht nur ihr 
Anteil an den Ursachen globaler Umweltveränderun-
gen, sondern auch ihre potenziellen Lösungskapazitä-
ten machen sie zu relevanten Akteuren der Transforma-
tion. Städte, zusammengeschlossen in Städtenetzwer-
ken, haben in den vergangenen Jahren insbesondere 
im Bereich Klimaschutz eine Vorreiterrolle eingenom-
men und beachtliche Erfolge erzielt, obwohl zeitgleich 
zwischenstaatliche Verhandlungen und Anstrengun-
gen von Stillstand geprägt waren (WBGU, 2014a:  83  f. 
und 91  ff.). Vor dem Hintergrund dieser positiven Ent-
wicklungen gibt es Überlegungen, die Rolle von Städ-
ten im internationalen Governance-System aufzuwer-
ten (Aust, 2015b). Auch die Diskussion über ein Par-
lament der Bürgermeister (Barber, 2013) zeigt, dass 
die gegenwärtigen globalen Governance-Strukturen 
mit Blick auf die Rolle von Städten nicht mehr zeitge-
mäß sind (Kap. 8.4.2). Nicht einmal bei den Habitat-
Konferenzen zu Urbanisierung und Stadtentwicklung 
haben Städte ein dauerhaft fest verankertes Mitspra-
cherecht. Eine bessere Einbindung von Städten in glo-
bale Governance-Strukturen ist nicht nur notwendig, 
um der gewachsenen Rolle von Städten Rechnung zu 
tragen, sondern würde auch die Große Transformation 
befördern (WBGU, 2011).
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8.4.1	
Bedeutung internationaler Verhandlungen für die 
Transformation in Städten

8.4.1.1	
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung
Die im September 2015 von der UN-Generalversamm-
lung verabschiedete Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen 
zur nachhaltigen Entwicklung (SDGs) hat erhebliche 
Implikationen für Städte und Stadtentwicklung (Kas-
ten 8.4-1). Auch wenn lokale Regierungen und lokale 
Governance vor allem im SDG Nr. 11 „Städte und Sied-
lungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhal-
tig machen“ adressiert werden, haben alle Ziele direkt 
oder indirekt mit Städten zu tun. Auch andere SDGs 
weisen Bezüge zu lokalen Regierungen und lokaler 
Governance auf. Diese werden dort aber nicht expli-

zit genannt, auch wenn SDG Nr. 10 (Ungleichheit) und 
SDG Nr. 17 (Globale Partnerschaften) zumindest die 
Bedeutung von Governance „auf allen Ebenen“ erwäh-
nen. Das Konzept der Dezentralisierung, ein wichtiges 
Element der Stärkung der lokalen Ebene und der Stei-
gerung ihrer Handlungsfähigkeit, wird in der Agenda 
2030 dagegen nicht erwähnt.

Die Integration eines dezidierten Städteziels als 
SDG Nr. 11 in die Agenda 2030 war vor allem vor dem 
Hintergrund der großen Bedeutung von Städten und 
der Urbanisierung für globale Entwicklung ein gro-
ßer Erfolg, auch wenn die Operationalisierung offen 
bleibt (Brandi, 2015). Zugleich wird die lokale Ebene 
als Querschnittsbereich von allen anderen Zielen der 
Agenda 2030 zumindest mittelbar adressiert. Insoweit 
sollten die lokale Ebene, lokale Regierungen und die 
lokale Governance bei der Ausformulierung der Indi-
katoren für die 17 SDGs berücksichtigt und integriert 

Kasten 8.4-1

Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung

Am 25. September 2015 wurde auf dem Gipfel der Vereinten 
Nationen in New York die „Agenda 2030 für nachhaltige Ent-
wicklung“ verabschiedet (UNGA, 2015). Das völkerrechtlich 
unverbindliche Zielsystem der Agenda 2030, die dem soft law 
zuzuordnen ist, ist universell. Diese neue Entwicklungsagen-
da mit ihren 17 SDGs löst die Millennium-Entwicklungsziele 
(MDGs) ab. Die MDGs sind acht Entwicklungsziele, auf die 
sich die internationale Gemeinschaft verpflichtet hat und 
in deren Zentrum die Überwindung von Armut steht (UN, 
2015d). Anders als die MDGs gilt die Agenda 2030 sowohl 
für Entwicklungs- und Schwellenländer als auch für Indust-
rieländer und dient damit als Grundlage für eine veränderte 
globale Partnerschaft. Die 17 SDGs verknüpfen das Prinzip 
der Nachhaltigkeit mit der ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Entwicklung (Loewe und Rippin, 2015). Die SDGs 
lauten (UNGA, 2015; BMZ, 2015):
1.	 Armut in jeder Form und überall beenden.
2.	 Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine 

bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Land-
wirtschaft fördern.

3.	 Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters 
gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

4.	 Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleis-
ten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle 
fördern.

5.	 Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle 
Frauen und Mädchen erreichen.

6.	 Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von 
Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.

7.	 Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und 
zeitgemäßer Energie für alle sichern.

8.	 Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschen-
würdige Arbeit für alle fördern.

9.	 Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und 
nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen 

unterstützen.
10.	Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verrin-

gern.
11.	Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig 

und nachhaltig machen.
12.	Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen.
13.	Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawan-

dels und seiner Auswirkungen ergreifen.
14.	Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer 

nachhaltigen Entwicklung erhalten und nachhaltig nut-
zen.

15.	Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre 
nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirt-
schaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlech-
terung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsver-
lust stoppen.

16.	Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen 
Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, rechen-
schaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen 
Ebenen aufbauen.

17.	Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft 
für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben.

Auf der Rio+20-Konferenz der Vereinten Nationen im Jahr 
2012 hatten die Mitgliedstaaten beschlossen, Ziele für eine 
nachhaltige Entwicklung zu erarbeiten (UNCSD, 2012). Die 
seit dem Weltgipfel von Rio de Janeiro über Umwelt und Ent-
wicklung im Jahr 1992 laufenden Prozesse sollten am Zielsys-
tem der SDGs neu ausgerichtet werden. Mit der Agenda 2030 
werden die Weichen für die Umwelt- und Entwicklungspolitik 
der nächsten Dekaden gestellt. Als politische Zielsetzungen 
der Weltgemeinschaft haben die SDGs eine zentrale orientie-
rende Bedeutung für die zukünftige globale nachhaltige Ent-
wicklung. Der WBGU hat im Vorfeld der Verhandlungen zur 
Agenda 2030 gefordert, die SDGs nicht auf Armutsbekämp-
fung zu reduzieren, sondern alle Dimensionen nachhaltiger 
Entwicklung zu erfassen. Insbesondere müssen die globalen 
Umweltveränderungen einbezogen und die planetarischen 
Leitplanken ernst genommen werden, denn andernfalls wird 
auch Armutsbekämpfung unmöglich (WBGU, 2014b).
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werden. 
In diesem Kontext kann auch die bei Habitat III zu 

formulierende New Urban Agenda – die voraussicht-
lich den Status einer völkerrechtlich unverbindlichen 
Erklärung haben wird – eine wichtige Rolle spielen. 
Sie kann wichtige Anregungen dafür geben, wie lokale 
Regierungen dazu beitragen können, dass die SDGs 
erfolgreich umgesetzt werden (Parnell, 2016; Missel-
witz und Villanueva, 2015). Darüber hinaus sollten 
Städte dazu beitragen, die entsprechenden Fortschritte 
bei der Implementierung der SDGs durch Monitoring 
und Review zu begleiten. Die New Urban Agenda sollte 
als eine sinnvolle Ergänzung der Agenda 2030 gesehen 
werden und als deren Fortschreibung mit Blick auf die 
wichtige Rolle von lokalen Regierungen für die Zukunft 
lokaler und globaler Entwicklung.

8.4.1.2	
Internationale Klimapolitik: Implikationen des 
Übereinkommens von Paris für Städte
Die Klimarahmenkonvention (UNFCCC) richtet sich 
zuvorderst an ihre Mitgliedstaaten als Akteure im 
Klimaschutz. In den letzten Jahren sind – nicht zuletzt 
aufgrund des Engagements von Netzwerken wie ICLEI 
und C40 (Kasten 2.5-6) – auch zunehmend Beiträge 
von nicht staatlichen und subnationalen Akteuren, 
wie Städten, zum Klimaschutz sowie ihre Rolle bei der 
Anpassung an den Klimawandel in den Fokus gerückt. 
Erste Analysen zeigen, dass die Klimaaktivitäten die-
ser Akteure substanzielle Beiträge leisten (Chan et 
al., 2015a, b). Die Entscheidung der 21. Vertragsstaa-
tenkonferenz der UNFCCC, die das am 12. Dezember 
2015 angenommene Übereinkommen von Paris beglei-
tet, begrüßt explizit die Bemühungen von Städten 
und anderen nicht staatlichen Akteuren in Bezug auf 
den Klimawandel und lädt sie ein, ihre Bemühungen 
zur Emissionsminderung auszuweiten und ihre Resili-
enz gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels 
auszubauen (UNFCCC, 2015a). Die Lima-Paris Action 
Agenda (LPAA), die bereits 2014 angestoßen und im 
Abschlussdokument der COP 21 noch einmal hervorge-
hoben wurde, fasst diese Aktivitäten zusammen. Wäh-
rend der COP 21 in Paris wurde außerdem zur Mobili-
sierung aller Akteure eine Fünfjahresvision formuliert, 
die vier Ziele umfasst (UNFCCC, 2015b):

>> Die Zahl der Städte und Regionen zu erhöhen, die 
Klimaaktionspläne implementieren;

>> Unter der Berücksichtigung besonders vulnerabler 
Bevölkerungsgruppen, die Resilienz in einer größt-
möglichen Zahl von Städten zu erhöhen;

>> Innovative Finanzierungsinstrumente entwickeln 
sowie Projektmanagement und Projektplanung ver-
bessern, um den Fluss von finanziellen Ressourcen 
auf die lokale Ebene zu fördern;

>> Partnerschaftsinitiativen fördern, bei denen Akteure 
aus verschiedenen Governance-Ebenen kooperie-
ren.

Unter das LPAA fallen unterschiedlichste Arten von 
Initiativen, wie z.  B.:

>> Compact of Mayors: wurde 2014 von Michael 
Bloomberg, dem UN-Sondergesandten für Städte 
und Klimawandel, zusammen mit UN-Habitat sowie 
den Städtenetzwerken C40, ICLEI und UCLG gestar-
tet und ist weltweit die größte städtische Initiative 
zur Reduktion von Treibhausgasen und der Anpas-
sung an den Klimawandel.

>> Covenant of Mayors: wurde 2008 von der EU ange-
stoßen, um die Umsetzung der EU-Klimaschutzziele 
auf lokaler Ebene zu fördern. Bürgermeister von 
6.664 EU-Kommunen, die etwa 42 % der Bevölke-
rung der EU repräsentieren, waren bis Ende 2015 
dem Covenant beigetreten (Covenant of Mayors, 
2015).

>> C40 Clean Bus Declaration: Eine Initiative des C40 
Netzwerks, dem 23 seiner Mitglieder beigetreten 
sind, mit dem Ziel die Emissionen aus dem öffentli-
chen Personennahverkehr durch die Einführung von 
Elektro-, Wasserstoff- oder Hybridantrieb bei Bus-
sen zu senken (C40, 2015a).

>> Carbon Neutral Cities Alliance: ein 2014 gegründetes 
Städtenetzwerk aus bisher 17 Metropolen, die sich 
zum Ziel gesetzt haben, bis 2050 80% ihrer Emissi-
onen zu reduzieren und dazu u.  a. klimaneutrale Pla-
nungsstandards entwickeln wollen (CNCA, 2015).

>> Municipal Solid Waste Initiative: unterstützt Städte 
dabei, die Emissionen aus dem Bereich Abfallentsor-
gung zu minimieren und dies über die Schaffung von 
bilateralen Städtekooperationen zu fördern (LPAA, 
2015a).

>> Global Alliance for Buildings and Construction: wurde 
während der COP 21 mit dem Ziel gestartet, das 
große Reduktionspotenzial des Bausektors zu heben 
(LPAA, 2015b).

Die Projekte dieser und anderer Initiativen lassen sich 
auf NAZCA (Non-State Zone for Climate Action), einem 
Internetportal des UNFCCC-Sekretariats, nach Initiati-
ven oder Städten geordnet einsehen (UNFCCC, 2016).

Die steigende Anerkennung von Städten als Akteure 
im internationalen Klimaschutz zeigt sich u.  a. auch im 
Green Climate Fund, der neben Staaten auch Städte als 
Geber zulässt, was bisher von Brüssel und Paris genutzt 
wurde.
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8.4.2	
Städte und die Völkerrechtsordnung: 
Transformationspotenziale?

Die steigende Zahl transnationaler Städtenetzwerke 
und die positiven Impulse, die Initiativen wie C40 
oder ICLEI im Bereich Klimaschutz geben, haben eine 
Debatte um die Rolle von Städten und Städtenetzwer-
ken in der Global Governance entfacht (Acuto, 2013c; 
Bouteligier, 2013; Barber, 2013; Curtis, 2014; Aust, 
2015b). Die rechtliche Diskussion zu solchen transna-
tionalen urbanen Aktivitäten (Kap. 2.5.6) zeigt regel-
mäßig die Grenzen nationaler Rechtssysteme sowie des 
internationalen Rechtssystems für diese Aktivitäten 
auf. Städte als Teile des Nationalstaats stoßen mit ihren 
„außenpolitischen“ Maßnahmen – wie etwa der Ver-
pflichtung zur CO2-Reduzierung – dann an innerstaat-
liche Grenzen, wenn das nationale Recht ihnen ein der-
artiges „außenpolitisches“ Tätigwerden untersagt. For-
derungen, wie die von Benjamin Barber, ein Parlament 
der Bürgermeister als Ergänzung oder gar als Ersatz für 
das aus seiner Sicht überkommene internationale Staa-
tensystem zu schaffen (Barber, 2013:  357) werden bis-
lang von der Völkerrechtswissenschaft kritisch betrach-
tet (Aust, 2015b:  266  f.). Sie würden Grundprinzipien 
des Völkerrechts verletzen, wie etwa das Souveränitäts-
prinzip, wenn sie das seit dem Westfälischen Frieden 
1648 etablierte Nationalstaatensystem ersetzen wür-
den. Zwar könnten Städte oder ihre Netzwerke durch 
völkerrechtliche Vereinbarungen mit Rechten ausge-
stattet werden, so dass sie gegebenenfalls eine partielle 
Völkerrechtssubjektivität erlangen würden. Volle Völ-
kerrechtssubjektivität und damit eine Gleichstellung 
mit Nationalstaaten kommt ihnen gleichwohl nicht zu. 
Aus Sicht des WBGU ist fraglich, ob eine völkerrechtli-
che Gleichstellung von Städten oder ihren Netzwerken 
mit den Staaten für eine Transformation zur Nachhal-
tigkeit, die durch den normativen Kompass mit seinen 
Dimensionen Erhaltung der natürlichen Lebensgrund-
lagen, Teilhabe und Eigenart konkretisiert wird, förder-
lich ist. 

Städten wird ein großes Potenzial für die Lösung 
lokaler wie globaler Umweltprobleme bescheinigt. Die-
ses international sichtbare Potenzial entsteht durch 
den Zusammenschluss in Netzwerken und durch das im 
Vergleich zu Staaten weitaus ambitioniertere Beschrei-
ten von Pfaden, insbesondere im Hinblick auf den 
Klimaschutz. Ob von Städten und ihren Bündnissen 
freiwillig auferlegte Klimaschutzverpflichtungen stär-
ker gefördert und gar ausgeweitet werden, wenn diese 
wie Nationalstaaten als Völkerrechtssubjekte Ver-
pflichtungen wie die zum Schutz des Klimas verhan-
deln und verbindlich vereinbaren können, ist jedoch 
fraglich. Es ist zu befürchten, dass sich Verhandlungen 

zwischen Städten genauso langwierig und schwerfällig 
entwickeln würden wie zwischen den Staaten und dass 
sich die Komplexität der Verhandlungen aufgrund der 
weit größeren Zahl an Akteuren noch erhöhen würde. 
Ein Verhandlungsverfahren, das schon zwischen den 
knapp 200 Staaten weltweit seine Grenzen erkennen 
lässt, auf die Städte zu übertragen, könnte das Gegen-
teil von dem bewirken, was mit einer Anerkennung der 
Völkerrechtssubjektivität der Städte intendiert ist (z.  B. 
Aust, 2015b:  275). 

Vorteile könnten indes darin bestehen, dass die Ver-
einbarungen der Städte, sofern sie ambitionierter sind 
als die staatlichen oder internationalen Klimaschutz-
bemühungen, Druck auf Nationalstaaten ausüben und 
diese zu einem ambitionierteren Handeln bewegen. Es 
bestünde jedoch das Risiko, dass ein derartiges Aus-
üben von Druck durch die Städte vom Nationalstaat 
untersagt wird und sich daraufhin Städte aus ihrer 
ambitionierten Rolle zurückziehen. Die immer mehr an 
Dringlichkeit gewinnende Forderung nach der Trans-
formation zur Nachhaltigkeit könnte insofern durch die 
Anerkennung von Städten und ihrer Bündnisse als Völ-
kerrechtssubjekte sogar (aus)gebremst werden.

Bei Initiativen wie dem Global Parliament of May-
ors (Barber, 2013), welches zunächst als ein „Netz-
werk der Netzwerke“ (Barber, 2013:  339) bestehende 
Städtenetzwerke zusammenführen würde, stellt sich 
außerdem die Frage nach der Legitimation dieses Bür-
germeisterparlaments. Fraglich ist, wer an diesem Par-
lament durch welche Formen der Wahl beteiligt werden 
kann. Wie sähe die demokratische Legitimation eines 
solchen Parlaments aus? Insbesondere drängt sich 
durch Barbers mehrfachen Verweis auf die Dysfunkti-
onalität der Nationalstaaten (Barber, 2013:  338  ff.) die 
Frage auf, wie die zukünftige Rolle eines solchen Par-
laments ausgestaltet sein könnte: Soll es später auch 
Entscheidungen zu Lasten von nicht im Parlament ver-
tretenen Städten treffen dürfen? Die 300 von Barber 
anvisierten Vertreter würden – auch mit einem Rota-
tionsverfahren – nur einen Teil der Städte repräsentie-
ren, aber die Landbevölkerung und somit einen großen 
Teil der Bevölkerung nicht (Aust, 2015b). Außerdem ist 
völlig unklar, wie eine Lösung aussehen würde, wenn 
Städte die aus den potenziellen Parlamentsbeschlüs-
sen resultierenden Pflichten aufgrund der ihnen nati-
onalstaatlich gesetzten Grenzen nicht erfüllen können. 
Welche rechtliche Wirkung haben diese Parlamentsbe-
schlüsse gegenüber völkerrechtlichen Verträgen? Die 
Probleme und Fragen, die sich bei genauerer Betrach-
tung der Implikationen einer Völkerrechtssubjektivität 
von Städten oder bei einem Parlament der Bürgermeis-
ter, welches irgendwann verbindliche Beschlüsse tref-
fen könnte, eröffnen, haben den WBGU davon Abstand 
nehmen lassen, solch weitreichende Forderungen zu 
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unterstützen. Darüber hinaus ist es fraglich, ob dies 
überhaupt notwendig ist, um das transformative Poten-
zial von Städten und Städtenetzwerken zu stärken. 

Aus Sicht des WBGU kommen zwischenstaatlichen 
Verhandlungen – wie beispielsweise den Verhandlun-
gen unter der Klimarahmenkonferenz – und städtischen 
Aktivitäten unterschiedliche Rollen zu: Erstere braucht 
es für eine globale Zielsetzung, die zur Lösung bestimm-
ter Probleme – wie dem Klimawandel – notwendig ist. 
Städte wiederum sind die zentrale Umsetzungsebene, 
auf der viele solcher Ziele implementiert werden müs-
sen. Bei Städten sollte deshalb das Augenmerk inter-
nationalen Austauschs auf gegenseitigem Lernen lie-
gen, um solche Umsetzungsprozesse zu beschleuni-
gen. Durch den Austausch zwischen Zielsetzungs- und 
Umsetzungsebene werden die Bedürfnisse von Städten 
bei internationalen Verhandlungen berücksichtigt und 
deren Ergebnisse auf die städtische Ebene übersetzt. 
Um dies zu erreichen, ist es aus Sicht des WBGU not-
wendig, Städte und Städtenetzwerke stärker in formale 
Strukturen der Global Governance zu integrieren, ohne 
ihnen den Status von Völkerrechtssubjekten zu verlei-
hen. Es reicht aus, städtische „Außenpolitik“ zu ermög-
lichen (Kap. 8.4.2.1), Städtenetzwerke zu stärken und 
besser auf UN-Ebene einzubinden (Kap. 8.4.2.2). Im 
Bereich internationaler Klimapolitik ist das Überein-
kommen von Paris ein erster Schritt in diese Richtung.

Eine wissenschaftliche Diskussion von weitergehen-
den Ideen – wie Barbers Parlament der Bürgermeis-
ter – ist dennoch sinnvoll. Es ist empfehlenswert, eine 
mögliche Öffnung der Völkerrechtsordnung gegenüber 
Städten im Blick zu behalten, da sie die Lösung glo-
baler Probleme zu ihrem Ziel erklärt hat, diese Prob-
leme sich aber nicht nur zwischen Staaten auswirken, 
sondern auch auf lokaler, städtischer Ebene. Werden 
auf städtischen Ebenen Strategien entwickelt, die zur 
Lösung globaler Probleme beitragen können, so sollten 
diese nicht nur nicht behindert, sondern anerkannt, 
belohnt und durch Anreizmechanismen gefördert wer-
den. Eine angemessene Form der Einbeziehung lokaler 
Lösungsstrategien auf völkerrechtlicher Ebene bedarf 
daher weiterer Forschung, die die Rahmenbedingungen 
hierfür ausleuchtet (Kap. 10.1.4; Kasten 10.1-10). 

8.4.2.1	
Ermöglichung städtischer „Außenpolitik“
Es ist grundsätzlich positiv zu bewerten, dass Städte 
durch eigene Klimaschutzziele oder die Durchsetzung 
internationaler Arbeitsstandards einen Beitrag zur 
Bekämpfung globaler Probleme wie Klimawandel oder 
Kinderarbeit leisten. Städtische, örtliche Kompetenzen 
können zur Eindämmung von Kinderarbeit beitragen. 
Ein Beispiel ist das Verwendungsverbot für Grabmale 
aus ausbeuterischer Kinderarbeit in einer städtischen 

Friedhofssatzung (Kap. 2.5.6.2). Diese Beispiele zei-
gen besonders deutlich, wie sehr internationale Stan-
dards sich bis auf die lokale Ebene auswirken können. 
Auch der WBGU hat sich bereits in seinem Gutachten 
„Klimawandel als Weltbürgerbewegung“ dafür ausge-
sprochen, die Aktivitäten der Städte zur Bekämpfung 
des Klimawandels zu fördern (WBGU, 2014a). Diese 
Förderung ist nach Überzeugung des WBGU Aufgabe 
der Nationalstaaten: Sie kann z.  B. durch Abbau recht-
licher Hemmnisse oder durch finanzielle Mittel erfol-
gen. Auch die Forschung benötigt Ergänzung und Aus-
weitung (Aust, 2015b:  267 mit Verweis auf vergleich-
bare Forschung in Kanada, Südafrika und den USA) um 
Möglichkeiten der Förderung positiver Stadtinitiativen 
durch die Nationalstaaten in ihrem Rechtskreis aufzu-
zeigen. Weitere Forschungen der genannten Art sollten 
in internationalem Austausch angeregt werden, ebenso 
wie eine politische Auseinandersetzung innerhalb der 
Nationalstaaten zu dieser Frage (Kap. 10.1.4; Kasten 
10.1-10). 

8.4.2.2	
Stärkung von Städtenetzwerken
Über die Ermöglichung und Förderung der Teilnahme 
von Städten hinaus braucht es Maßnahmen, die die 
Städtenetzwerke selbst und ihre Integration in Global-
Governance-Strukturen stärken.

Die erste Maßnahme liegt bei den Städtenetzwerken 
selbst: Hier ließe sich über eine Bündelung bestehen-
der Initiativen eine Abstimmung der Aktivitäten und 
größere Sichtbarmachung erreichen. Um die für Städte 
signifikanten Vorteile von Netzwerken beizubehalten 
und zugleich relevante Ideen zu ihrer Rolle in der Glo-
bal Governance aufzugreifen, wäre eine Bündelung der 
Netzwerkaktivitäten etwa durch einen Dachverband zu 
befürworten. Dieser könnte als Sprachrohr für beste-
hende Nachhaltigkeitsnetzwerke der Städte fungie-
ren und Aufgaben wie Harmonisierung der Interessen 
und Aktivitäten nach innen sowie Öffentlichkeitsarbeit 
und Lobbyismus nach außen für die Netzwerke über-
nehmen. Ein positives Beispiel aus dem Bereich Klima-
schutz ist der Compact of Mayors, eine Klimaschutzin-
itiative, in der die Städtenetzwerke ICLEI, United Cities 
and Local Governments (UCLG) und C40 ihre Kräfte 
bündeln (Kap. 8.4.1.2).

Zweitens sollten Städtenetzwerke als Akteure bes-
sere Anerkennung in der derzeitigen internationa-
len Politik finden. Die Vorreiterfunktion von Städte-
netzwerken sollte beispielsweise durch eine politische 
Stimme im Rahmen von UN-Prozessen belohnt werden. 
Anhand der Verhandlungen unter der Klimarahmen-
konvention (Kap. 8.4.1.2) lässt sich eine Einbeziehung 
der Städtenetzwerke und ihrer Initiativen verdeutli-
chen. Der WBGU hat bereits in seinem Sondergutach-
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ten zum Klimaschutz vorgeschlagen, Städtenetzwerke 
anzuerkennen und wie NRO mit Rechten, aber eben 
nicht mit Pflichten auszustatten (WBGU, 2014a). So 
sollten ihre Interessen berücksichtigt und ihnen Beteili-
gungs- und Kontrollrechte eingeräumt werden. Zudem 
bedarf es weiterer Überlegungen, wie man beispiel-
weise die Klimaschutzbemühungen der Städte transpa-
rent und sichtbar machen kann, insbesondere in Fällen, 
in denen die nationalstaatliche Ambition diesbezüglich 
weit hinter der Ambition einer oder mehrerer Städte 
aus diesem Staat zurückbleibt. Die Beteiligungsstruk-
turen, auf die man sich für Habitat III nach zähem Rin-
gen am Ende mit einem Beschluss der UN-Generalver-
sammlung geeinigt hat, spiegeln diese Anforderungen 
zum Teil wieder. Sie erlauben es Städten und zivilge-
sellschaftlichen Vertretern, an allen offiziellen Treffen 
teilzunehmen sowie schriftlich und mündlich zu inter-
venieren. Darüber hinaus dürfen Städte Empfehlungen 
abgeben und Side Events und Roundtables veranstal-
ten. Außerdem garantiert ihnen der Beschluss Zugang 
zu allen offiziellen Dokumenten (UN, 2015c). Die Rege-
lungen, die 1996 für Habitat II galten, gingen jedoch 
darüber hinaus. Damals hatten Vertreter von Städten 
und zivilgesellschaftlichen Organisationen Zugang zu 
allen – nicht nur den offiziellen – Verhandlungsrunden. 
Nach Habitat III sollten die Erfahrungen evaluiert und 
verglichen werden. Die UN sollte dann sicherstellen, 
dass eine angemessene Regelung zum Standard für alle 
für Städte relevanten Verhandlungen wird, und nicht 
ständig neu darüber gestritten werden muss, ob und 
wie Städte und NRO Zugang erhalten sollen. 

Drittens ist vorstellbar, dass Städte als weiteren 
Anreiz auch finanzielle Unterstützung erhalten. Inter-
nationale Fonds bzw. Finanzierungsmechanismen 
könnten kollektive städtische Pioniere (und andere 
Zusammenschlüsse von Akteuren) mit zusätzlichen 
Ressourcen ausstatten, wenn sie eine aktive Rolle in 
der globalen Governance spielen.

Die hier genannten Maßnahmen müssen sorgfältig 
durchdacht und entwickelt werden, denn die Probleme 
hinsichtlich Legitimation und Repräsentation, die es 
auch beim globalen Parlament der Bürgermeister gäbe, 
sind auch bei informelleren Städtenetzwerken evident. 
Um dem entgegenzuwirken, sollte sorgfältig darauf 
geachtet werden, dass Städte in ihrer regionalen Viel-
falt und entsprechend unterschiedlicher Städtegrößen 
vertreten sind. Es sollte vermieden werden, dass Met-
ropolen aufgrund ihrer Personalressourcen und ihrer 
wirtschaftlichen Macht Städtenetzwerke dazu nutzen, 
um ihre Vormachtstellung zu zementieren.

8.4.3	
UN-Habitat: Notwendigkeit und Potenziale einer 
Reform

UN-Habitat, das United Nations Human Settlements 
Programme, ging 2000 aus dem 1977 gegründeten 
United Nations Centre for Human Settlements und 
der United Nations Commission on Human Settle-
ments hervor. Obwohl es eng mit den Habitat-Konfe-
renzen (Kap. 8.4.4) verknüpft ist – sein Mandat u.  a. 
auf Ergebnisse der Konferenzen aufbaut und es auch 
sehr stark in die Vorbereitung der Konferenzen invol-
viert ist – ist UN-Habitat als UN-Programm von die-
sen zwischenstaatlichen Verhandlungen zu unterschei-
den. UN-Habitat ist als Programm des UN-Systems 
stark von schwankenden, freiwilligen Beiträgen abhän-
gig. Das Budget von UN-Habitat umfasste im Jahr 
2012 186,3 Mio. US-$ (als aktuellste verfügbare Zahl). 
Davon kamen 10,7 Mio. US-$ als Kernfinanzierung 
von der UN. Weitere 175,6 Mio. US-$ waren freiwillige 
Beiträge von Mitgliedsstaaten, wovon allerdings fast 
94  % zweckgebunden waren (UN-Habitat, 2013e:  45). 
Zum Vergleich: UNEP, das UN-Umweltprogramm, ver-
fügte im Jahr 2012 mit 237 Mio. US-$ (UNEP, 2013c) 
über ein Budget, das etwa ein Drittel höher lag, hatte 
dabei aber erheblich höhere Sichtbarkeit und wirksa-
meren Einfluss auf internationale Politikprozesse als 
UN-Habitat. 

Die Arbeit von UN-Habitat beinhaltet im Wesentli-
chen zwei Komponenten: Zum einen handelt es sich um 
inhaltlich-normative Policy-Arbeit, wie die Erstellung 
von Studien und Berichten zu Herausforderungen oder 
Lösungsansätzen sowie die Organisation von Work-
shops. Zum anderen geht es um technische Zusammen-
arbeit, die mit 69  % den Großteil des Budgets umfasst. 
Ursprünglich als allgemeines Programm für Siedlungen 
aufgesetzt, wurde nachhaltige Urbanisierung in den 
vergangenen Jahren zum zentralen Anliegen von UN-
Habitat. Es ist das einzige UN-Programm, das sich mit 
diesem Thema beschäftigt. Die Arbeit des in Nairobi, 
Kenia, ansässigen Programms wird von fünf Regional-
büros unterstützt und fokussiert seit einer Neuaus-
richtung in 2011 auf sieben Themenfelder (UN-Habi-
tat, 2013d): Urbane Governance, Planung und Urban 
Design, städtische Wirtschaft, urbane Basisdienstleis-
tungen, Wohnungsbau und Slum Upgrading, Risiko-
vermeidung und Wiederaufbau sowie Forschung und 
Capacity Development. 

Die Arbeit von UN-Habitat wurde 2011 von der 
britischen Regierung (DFID, 2011), 2015 von der 
UN (2015b) und im Zuge der Erstellung des Strate-
gischen Plans für 2014–2019 auch von UN-Habitat 
(2013d) selbst evaluiert. Diese Evaluierungen haben 
große Schwächen offengelegt. Die britische Regierung 
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hat als Reaktion auf ihre Evaluation ihre finanziellen 
Beiträge zum Kernbudget von UN-Habitat gestrichen 
(DFID, 2013:  12). Hauptkritikpunkte waren schlech-
tes finanzielles Management, mangelnde Transparenz 
und schlechtes Wissensmanagement (DFID, 2011; 
UN, 2015b). UN-Habitat räumt ein (2013d:  5), dass 
die Strategiepläne zunächst unabhängig vom Arbeits-
programm und dem Budget von UN-Habitat entstan-
den sind, was zu ineffektiven Management- und Moni-
toringstrukturen geführt hat. Zu den Ursachen zählen 
verschleppte Reformprozesse, die auch bedingt durch 
den Führungswechsel – Joan Clos löste im Jahr 2010 
Anna Tibaijuka als Exekutivdirektorin von UN-Habi-
tat ab – nur zögerlich und inkonsequent umgesetzt 
wurden. In den externen Evaluierungen wurde außer-
dem kritisiert, dass es bisher keine konsequente pro-
grammweite Verankerung von klimapolitischen Fragen 
(Klima-Mainstreaming) gegeben hat (UN, 2015b:  24) 
und einige der Regionalbüros immer noch schwer-
punktmäßig im ländlichen Raum arbeiten, obwohl 
nachhaltige Urbanisierung das Hauptanliegen von UN-
Habitat ist (UN, 2015b:  1).

Angesichts der Herausforderungen der schnell vor-
anschreitenden Urbanisierung ist UN-Habitat aus Sicht 
des WBGU innerhalb der UN-Architektur ein viel zu 
schwacher Akteur, der nicht in der Lage ist, die an ihn 
gestellten Erwartungen zu erfüllen. Die durch die Eva-
luierungen offensichtlich gewordenen Management-
probleme müssen dringend behoben werden. Um als 
relevanter und vertrauenswürdiger Partner im Bereich 
Urbanisierung tätig zu sein, sind transparente und 
effektive Managementstrukturen Voraussetzung. Die 
im Strategieplan für 2014–2019 angedachten Manage-
mentreformen (Einführung einer flacheren, weniger 
hierarchischen Organisationsstruktur sowie besserer 
Projektmanagementstrukturen) und internen Moni-
toringmechanismen können dazu einen Beitrag leis-
ten. Darüber hinaus braucht es schnellere und flexi-
blere Entscheidungsstrukturen. UN-Habitat verfügt 
über einen Governing Council, der lediglich alle zwei 
Jahre tagt, und hat nicht wie UNICEF oder UNDP ein 
mit weniger Akteuren besetztes Executive Board, das 
mehrmals jährlich zusammentritt. Entscheidungen (wie 
etwa der Beschluss eines Arbeitsprogramms oder eines 
Budget) brauchen so einen Vorlauf von mehr als drei 
Jahren. Dies erschwert es, flexibel auf neue Herausfor-
derungen reagieren zu können. So dringend notwen-
dig Managementreformen sind, sie alleine reichen nicht 
aus, um UN-Habitat zu einem ausreichend wirksamen 
Programm zu machen.

Aus Sicht des WBGU sollte UN-Habitat dazu in die 
Lage versetzt werden, (1) relevantes Wissen zu Urba-
nisierung und nachhaltiger Stadtentwicklung zu gene-
rieren sowie die Erhebung städtischer Daten zu koordi-

nieren. Da es als Teil des UN-Systems als politisch neu-
tral gilt, ist UN-Habitat besonders geeignet, (2) eine 
unterstützende Rolle bei der Ziel- und Politikformulie-
rung vor allem in Entwicklungsländern zu unterstützen. 
UN-Habitat sollte (3) als Multiplikator den Austausch 
von Wissen und Erfahrungen zur Umsetzung der Gro-
ßen Transformation in Städten und nachhaltiger Urba-
nisierung befördern und internationale Verhandlungs- 
und Austauschprozesse dazu anstoßen. Darüber hinaus 
sollte UN-Habitat (4) Städten innerhalb des UN-Sys-
tems eine stärkere Stimme geben.

Es bestehen verschiedene Optionen, um die Rolle 
von UN-Habitat innerhalb der UN-Architektur zu stär-
ken und das Thema Urbanisierung besser zu verankern. 
Angesichts der Herausforderungen, die die Urbanisie-
rung an die Menschheit stellt, wäre es angemessen, 
UN-Habitat in eine UN-Organisation für Urbanisie-
rung und Stadtentwicklung zu überführen. Dies hätte 
im Vergleich zum jetzigen Programmstatus den Vorteil 
der besseren Finanzierung und größerer Eigenständig-
keit und Unabhängigkeit. UN-Organisationen können 
eigene Verfahrensregeln beschließen, wie beispiels-
weise die International Labour Organisation, in der 
auch Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter Mitglie-
der sind. Städte und Städtenetzwerke zu integrieren 
wäre so deutlich einfacher.

Es ist auch denkbar, UN-Habitat mit UNEP zu fusio-
nieren und dann zu einer eigenständigen Organisation 
aufzuwerten. Beide Programme kämpfen mit finanzi-
ellen und organisatorischen Limitierungen auf Grund 
ihres Programmstatus. Eine Fusion und engere Ver-
zahnung zwischen Urbanisierungs- und Umweltfragen 
könnte wertvolle Synergien erzeugen. Da beide Pro-
gramme in Nairobi angesiedelt sind, wären auch die 
logistischen Herausforderungen einer solchen Zusam-
menlegung vergleichsweise überschaubar. Allerdings 
besteht das Risiko, durch eine Zusammenlegung Urba-
nisierungs- und Stadtentwicklungsbelange zu schwä-
chen. UN-Habitat als kleinerer und deutlich weniger 
sichtbarer Partner liefe Gefahr, von UNEP eingeso-
gen zu werden und wäre in einer zusammengeführ-
ten Struktur kaum mehr sichtbar. Darüber hinaus zeigt 
die Erfahrung – insbesondere hinsichtlich der Versu-
che, UNEP zu einer Umweltorganisation der Vereinten 
Nationen aufzuwerten (WBGU, 2000; Biermann, 2000; 
Meyer-Ohlendorf und Knigge, 2007) – dass die Schaf-
fung einer neuen UN-Organisation kein Unterfangen 
ist, dessen Erfolg sicher ist oder das sich schnell umset-
zen ließe. Im Angesicht des Zeitdrucks sollte keine die-
ser Optionen alleine verfolgt werden.

Ein dritter Ansatz wäre, Urbanisierung in allen UN-
Institutionen als Querschnittsthema fest zu verankern 
und UN-Habitat in eine Interagency Task Force zu 
überführen – wie es sie beispielsweise mit UN-Energy 
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auch im Bereich Energie gibt. Dies hätte den Vorteil, 
dass sich alle UN-Institutionen mit dem Thema aus
einandersetzen. Allerdings besteht die Gefahr, dass am 
Ende, wenn sich die Aufmerksamkeit auf andere The-
men verschiebt, ohne dezidiertes Programm überhaupt 
keine Institution mehr vorhanden ist, die sich ernsthaft 
mit dem Thema beschäftigt.

Die vierte Variante sieht – zumindest zunächst und 
als Vorstufe zu einer möglichen Aufwertung von UN-
Habitat in eine UN-Organisation – vor, den Programm-
status UN-Habitats zu erhalten, es aber umzustruktu-
rieren und auszubauen. Ziel sollte es sein, UN-Habitat 
zu einem starken Programm zu machen, dessen Gestal-
tungsmöglichkeiten und Wirkmächtigkeit mindes-
tens auf Augenhöhe mit Programmen wie UNEP liegt. 
Zusätzlich sollte das Thema Urbanisierung institutio-
nenübergreifend innerhalb der Vereinten Nationen zu 
einem zentralen Querschnittsthema gemacht werden. 
Die Berufung eines Sondergesandten des Generalsekre-
tärs für Urbanisierung würde die Bedeutung des The-
mas unterstreichen und die Auseinandersetzung damit 
– sowohl innerhalb der UN als auch bei den Mitglieds-
ländern – befördern. 

Damit UN-Habitat die aus Sicht des WBGU zentrale 
Rolle als Wissensgenerator, Beratungsinstitution und 
Multiplikator angemessen ausfüllen kann, sollte es sich 
viel stärker auf seine Policy-Arbeit konzentrieren. Hier 
gilt es, eine große Lücke zu füllen, während UN-Habi-
tat bei der technischen Zusammenarbeit nicht nur mit 
anderen UN-Organisationen, sondern auch mit bilate-
ralen Entwicklungsakteuren konkurriert. Im Blick auf 
die inhaltliche Arbeit sollte nicht nur Stadtplanung und 
Urban Design, sondern insbesondere auch die globalen 
Herausforderungen durch Urbanisierung im Fokus ste-
hen. Es ist notwendig, die Qualität der Policy-Arbeit zu 
steigern, um UN-Habitat wieder zu einem Innovativen 
und relevanten Kooperationspartner für Nationalregie-
rungen und Stadtverwaltungen zu machen. Dazu wäre 
es hilfreich, das Personal in den Programmabteilungen 
deutlich zu vergrößern und die Fähigkeiten der Regio-
nalbüros, beratend tätig zu werden, zu stärken.

Zur Stärkung und wissenschaftlichen Fundierung 
der Policy-Arbeit bräuchte UN-Habitat aus Sicht des 
WBGU eine wissenschaftliche Abteilung und einen 
Chief Scientist. Eine solche Abteilung sollte in der Lage 
sein, neues Wissen zu generieren sowie existierende 
Urbanisierungsdaten zu bündeln und bereitzustel-
len. Eine wissenschaftliche Abteilung könnte in enger 
Zusammenarbeit mit einschlägigen Forschungsinstitu-
tionen die Erhebung hinreichend aufgelöster Urbani-
sierungsdaten weiterentwickeln, bei der auch möglichst 
Klein- und Mittelstädte berücksichtigt werden sollten. 
Auch bei der Entwicklung von Indikatoren und dem 
Monitoring (etwa zum SDG Nr. 11) könnte UN-Habitat 

so eine wichtige Rolle spielen. Als Basis für den Ausbau 
der wissenschaftlichen Kapazitäten könnte, ähnlich 
wie bei UNEP, eine zu erstellende Wissenschaftsstrate-
gie für UN-Habitat dienen (UNEP, 2011a). Ergänzend 
zu dieser Arbeit durch UN-Habitat sollte ein interna-
tionales Wissenschaftspanel zu Urbanisierung einge-
richtet werden. Analog zum IPCC und dem IPBES sollte 
das Panel regelmäßig Sachstandsberichte über wichtige 
Urbanisierungstrends erarbeiten. Nur so lassen sich 
effektive und wissenschaftlich fundierte Politiken ent-
wickeln.

Um besser auf die Bedürfnisse von Städten einge-
hen und diesen innerhalb der UN eine stärkere Stimme 
geben zu können, sollte UNACLA (United Nations 
Advisory Comittee of Local Authorities), der Städte-
beirat von UN-Habitat, gestärkt werden. Um den Aus-
tausch mit und zwischen Nationalregierungen zu inten-
sivieren, ist es außerdem sinnvoll, regelmäßig regionale 
Ministertreffen abzuhalten, bei denen die nationalen 
Bau- und Stadtentwicklungsministerinnen sich über 
gemeinsame Herausforderungen verständigen kön-
nen. Hier lässt sich an die regionalen Ministertreffen 
anknüpfen, die zuletzt zur Vorbereitung von Habitat III 
abgehalten wurden.

Für die Durchführung der genannten Aufgaben sollte 
die internationale Staatengemeinschaft nicht nur eine 
zügige Reform von UN-Habitat in die Wege leiten, son-
dern auch die Finanzierung von UN-Habitat verbessern. 
Zieht man die für technische Zusammenarbeit zweck-
gebundenen Mittel und die damit verknüpften Stellen 
ab, verbleiben ein winziges Budget und ein kleiner Stab 
von weniger als 400 Personen. Das reicht nicht aus, um 
der Rolle eines Wissensgenerators, Impulsgebers oder 
Multiplikators gerecht zu werden. Es ist nachvollzieh-
bar, dass Staaten wie das Vereinigte Königreich oder die 
Niederlande angesichts ineffektiver Managementstruk-
turen, wenig innovativer Policy-Arbeit und mangelnder 
Überprüfbarkeit von Erfolgen Zahlungen zum Kernbud-
get von UN-Habitat gestoppt haben. Aber um den Auf-
gaben gerecht zu werden und den Umbau vorantreiben 
zu können, ist es notwendig, solche Zahlungen schnell 
wieder aufzunehmen und das Budget für inhaltlich-nor-
mative Policy-Arbeit und Kapazitätsentwicklung auf ein 
ähnliches Niveau wie bei UNEP zu heben.

Aus Sicht des WBGU sollte die zukünftige Rolle von 
UN-Habitat bei der nachhaltigen Gestaltung der Urbani-
sierung Thema der Habitat-III-Konferenz sein. Das Man-
dat für UN-Habitat sollte so modifiziert werden, dass 
das Programm den zuvor genannten Aufgaben effektiv 
nachgehen kann.
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8.4.4	
New Urban Agenda: Habitat III für die Große 
Transformation nutzen 

Habitat III ist die erste große UN-Konferenz nach dem 
Gipfeljahr 2015 mit der dritten internationalen Kon-
ferenz zur Entwicklungsfinanzierung, der Verabschie-
dung der Agenda 2030 und der COP 21 in Paris. Um 
die dort angestoßenen Prozesse auch lokal relevant 
zu machen und die Große Transformation auf urbaner 
Ebene weltweit zu stärken, müsste Habitat III aus Sicht 
des WBGU folgende Resultate produzieren:
1.	 Prozedurale Erneuerung: Angesichts der mit gro-

ßer Geschwindigkeit voranschreitenden Urbanisie-
rung und der Pfadabhängigkeiten, die beim Auf-
bau neuer Infrastrukturen geschaffen werden, ist 
aus Sicht des WBGU ein 20-jähriger Rhythmus der 
Habitat-Konferenzen nicht angemessen. Die Konfe-
renz sollte alle vier Jahre stattfinden. Um die Rolle 
von Städten und Städtenetzwerken zu stärken, 
müssten die für Habitat III verabschiedeten Rede- 
und Beteiligungsrechte für Städte dauerhaft veran-
kert und nicht zu jeder Konferenz neu fest gelegt 
werden, um eine Verzögerung der Verhandlungen 
wie bei Habitat III zu vermeiden. Die neuen Habitat-
Konferenzen können so zum Vorreiter bei der Betei-
ligung von Städten und Städtenetzwerken werden, 
im Rahmen derer ausprobiert werden kann, wie die 
Rolle von Städten und Städtenetzwerken innerhalb 
von UN-Verhandlungen genau ausgestaltet werden 
können (Kap. 8.4.2.2)

2.	 Die urbane Transformation befördern: Habitat III 
sollte mit der New Urban Agenda einen entschei-
denden Impuls zur Großen Transformation in Städ-
ten und dem globalen Diskurs geben. Als Vehi-
kel und Kristallisationspunkt könnte aus Sicht des 
WBGU eine Charta für die urbane Transformation 
dienen, die im Post-Habitat III-Prozess bis 2020 
entstehen könnte (Kap. 8.5, 9.2).

3.	 Brücke zur Agenda 2030 und zum Übereinkommen 
von Paris schlagen: Die New Urban Agenda sollte 
versuchen, eine Brücke zwischen der Agenda 2030 
sowie den Ergebnissen der internationalen Klima-
verhandlungen und den Städten zu bauen. Beides 
sind globale Governance-Prozesse, deren Stadt
bezug gelegentlich explizit gemacht wird. In großen 
Teilen fehlt diese Verbindung allerdings und sollte 
durch Habitat III als erster Implementierungskonfe-
renz (Adelphi und Urban Catalyst, 2015) nach dem 
Gipfeljahr 2015 hergestellt werden: Sie sollte die 
Ergebnisse von Agenda 2030 und des Übereinkom-
mens von Paris auf die lokale Ebene übersetzen und 
beispielsweise die SDGs, die zwar städtische Rele-
vanz haben, aber noch nicht spezifisch formuliert 

sind, durch stadtspezifische Unterziele ergänzen 
(Adelphi und Urban Catalyst, 2015:  13  ff.). Dabei 
sollte vermieden werden, abgekoppelte Parallel-
strukturen zu schaffen und stattdessen ein enger 
Bezug zu den anderen Verhandlungen hergestellt 
werden (Schreiber et al., 2016).

4.	 Implementierungs- und Monitoringstrukturen schaf-
fen: Mit Habitat III sollten effektive Implementie-
rungs- und Monitoringprozesse initiiert werden, die 
sicherstellen, dass die New Urban Agenda nicht nur 
ein Versprechen bleibt, sondern in konkrete Trans-
formationsprozesse mündet. Hier lohnt sich ein kri-
tischer Blick zurück auf Habitat II, wo solche Struk-
turen nur unzureichend etabliert wurden. 

Ein Monitoringprozess zur New Urban Agenda sollte 
sich am Monitoringprozess zur Agenda 2030 orientieren 
und versuchen, möglichst viele Synergien zu nutzen. 
Dies bedeutet in erster Linie auf die Indikatoren der 
SDGs zurückzugreifen und diese dort, wo sie nicht 
stadtspezifisch sind, zu ergänzen (Adelphi und Urban 
Catalyst, 2015:  13  ff.). Die Ergebnisse eines solchen 
Monitoringprozesses sollten regelmäßig auf den Habitat-
Konferenzen und im Rahmen des World Urban Forum 
diskutiert werden, das als wichtiges globales Austausch-
forum von Stakeholdern geschätzt wird (UN, 2015b:  13) 
und im Wechsel mit den Habitat Konferenzen weiter 
stattfinden sollte.

8.5
Eine polyzentrische Verantwortungsarchitektur 
errichten

Die skizzierten Herausforderungen für Städte, die sich 
zum einen aus der gegenwärtigen und zukünftigen 
Urbanisierungsdynamik ergeben, sowie jene, die aus 
der skizzierten, notwendigen Transformation zur Nach-
haltigkeit resultieren, machen es erforderlich, dass 
Städte nicht nur auf lokaler, sondern auch auf nationa-
ler und globaler Ebene tätig werden. 

Auf lokaler Ebene ist es – wie gezeigt – erforderlich, 
die Verantwortung der Städte für ihre eigenen Trans-
formationspfade nicht nur anzuerkennen, sondern sie 
auch zur Verantwortungswahrnehmung zu befähigen. 
Verantwortung sollte Städten für ihre lokalen Ange-
legenheiten übertragen werden. Top-down-Struktu-
ren, in denen Nationalstaaten ihren Städten Vorgaben 
machen und keine oder kaum eigene Gestaltungsspiel-
räume eröffnen, sollten vermieden werden. Insge-
samt plädiert der WBGU für einen Mix: Vertikale, Top-
down-Governance-Strukturen sollten durch Bottom-
up-Ansätze ergänzt werden. Insbesondere sollte die 
Planungs- und Gestaltungsmacht von Städten für die 
Organisation ihrer eigenen Angelegenheiten gestärkt 
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werden (Kap. 8.2). Während diese Entscheidungs-
macht den Städten in vielen Städten in Entwicklungs- 
und Schwellenländern erst übertragen werden müsste, 
gilt es in vielen Industrieländern, Entscheidungen der 
vergangenen Jahrzehnte gegebenenfalls zu korrigieren, 
durch die Städte einen nicht unerheblichen Teil ihrer 
Steuerungsfähigkeiten und ihrer finanziellen Ressour-
cen verloren haben. 

Außerdem sollten vertikale Governance-Strukturen 
horizontal erweitert werden. Das kann zum einen auf 
der lokalen Ebene geschehen, indem die Stadtgesell-
schaften kollaborativ in Entscheidungsprozesse ein-
bezogen werden. Zum anderen findet eine horizontale 
Erweiterung der Verantwortung statt, wenn Städte sich 
in Städtenetzwerken national und international ver-
netzen. Um dies zu fördern und zu verstärken, muss 
es insbesondere ein Anliegen der Nationalstaaten sein, 
Städte bzw. ihre Stadtregierungen zu befähigen, den 
Transformationsprozess gestalten zu können. Städte 
müssen mit entsprechenden Entscheidungskompeten-
zen und Ressourcen ausgestattet werden.

Die Herausforderungen sind allerdings so groß, dass 
selbst Stadtregierungen, die gut mit Ressourcen aus-
gestattet sind, scheitern würden, wenn sie den Trans-
formationsprozess in ihren Städten alleine organisieren 
und durchsetzen wollten. Ihre Gestaltungs- und Steu-
erungsmöglichkeiten haben Grenzen und die Transfor-
mationen einer Stadt wird nur dann dauerhaft Erfolg 
haben, wenn sie von der gesamten Stadtgesellschaft 
getragen wird und diese Verantwortung übernimmt. 
Dazu müssen insbesondere die in der Teilhabe- und 
Eigenartdimension des normativen Kompasses formu-
lierten Grundlagen auch während des Transformations-
prozesses berücksichtigt werden. Es bedarf einer funk-
tionierenden Öffentlichkeit (Kasten 2.5-3) mit offe-
nen Diskursräumen, in die alle Akteure eingebunden 
werden. Sie bilden den Rahmen für einen gemeinsa-
men Suchprozess, der die Vision für die Große Trans-
formation einer Stadt entstehen lässt. Nur so entstehen 
Legitimität und Unterstützung, die die Erfolge dieses 
Transformationsprozesses dauerhaft sichern (Kap. 8.3). 
Auf nationaler Ebene steht im Mittelpunkt, die Auto-
nomie und Gestaltungsmöglichkeiten von Städten bzw. 
Stadtverwaltungen zu stärken. Während es auf loka-
ler Ebene darauf ankommt, die Bewohner einer Stadt 
einzubinden und dazu zu befähigen, den Transformati-
onsprozess mitzugestalten, müssen Städte auf nationa-
ler Ebene ihre Interessen artikulieren und einbringen, 
damit sie mit den notwendigen Entscheidungsbefugnis-
sen und Finanzmitteln ausgestattet werden.

Das Ergebnis dieser Verschränkung vertikaler und 
horizontaler Governance-Strukturen über verschiedene 
Governance-Ebenen ist eine polyzentrische Verant-
wortungsarchitektur. Langjährige Umweltökonomie

forschung zu Gemeingütern und gemeinsamem Han-
deln hat gezeigt, dass solche polyzentrischen Struktu-
ren in der Regel bessere Ergebnisse erzielen und sicher-
stellen, dass Prozesse fortgesetzt werden können, auch 
wenn einzelne Ebenen oder Institutionen blockiert sind 
(Messner, 1997; Stichweh, 2004; Ostrom, 2010, 2014, 
2015; Messner und Weinlich, 2016). 

Diese neben der räumlichen Idee der polyzentri-
schen Regionalentwicklung zweite Dimension eines 
Polyzentrismus, nämlich eine polyzentrische Gover-
nance- und Verantwortungsarchitektur, wie sie der 
WBGU hier skizziert, bildet die Grundlage für Lösun-
gen zu den eingangs geschilderten Herausforderun-
gen transformativer urbaner Governance. Wesentliche 
Anforderungen an diese polyzentrische Verantwor-
tungsarchitektur sind: 

>> Um das Ausmaß der Veränderungen im zur Verfü-
gung stehenden Zeitrahmen realisieren zu können, 
wird schnell deutlich, dass Städte – insbesondere in 
Entwicklungs- und Schwellenländern – nicht den 
tradierten Entwicklungspfaden folgen können, son-
dern Leapfrogging betreiben – also nicht nachhaltige 
Entwicklungsstufen überspringen müssen. 

>> Um dem Faktor Zeit gerecht zu werden und gleich-
zeitig schnell handeln und langfristige Zielen umset-
zen zu können, ist es notwendig Städte als transito-
rische Räume zu verstehen. Zur Befriedigung gegen-
wärtiger Bedürfnisse geschaffene Strukturen müs-
sen flexibel und veränderbar sein. Es braucht 
Rückbauoptionen, die es ermöglichen, Städte im 
Rahmen des normativen Kompasses nachhaltig zu 
entwickeln und unerwünschte Pfadabhängigkeiten 
zu vermeiden. Dazu hilft es, Stadt modular zu den-
ken.

>> Um den Transformationsprozess trotz großer 
Unsicherheit steuern zu können, ist ein hohes Maß 
an Flexibilität und Adaptivität notwendig. Nur über 
die kollaborative Einbindung unterschiedlicher 
Akteure und die Etablierung von Komanagement-
strukturen entstehen pluralistische Sichtweisen und 
somit eine breite Wissensbasis, die notwendig ist, 
um sich adaptiv verhalten und flexibel auf unvor-
hergesehene Herausforderungen und Ereignisse 
reagieren zu können (Folke, 2006; Wilkinson, 
2012a; Boyd und Juhola, 2014). Wichtig ist es hier-
für, Diskursräume zu stärken sowie Frei- und Expe-
rimentierräume zu schaffen (Kap. 8.3), in denen es 
Raum für Kreativität gibt (Kap. 3.5.3.3) und neue 
intersektorale und transdisziplinäre Ansätze auspro-
biert werden können sowie Akzeptanz für diese 
geschaffen wird. Dies ermöglicht es gleichzeitig, 
Ängste und Irritationen abzubauen, die durch die 
Paradigmenwechsel im Zuge der Großen Transforma-
tion entstehen. 



8  Transformative urbane Governance: Städte befähigen

412

Eine polyzentrische Verantwortungsarchitektur 
bedingt auch, dass Städten auf globaler Ebene Rechte 
– wie etwa Rede- und Beteiligungsrechte in internatio-
nalen Diskursen und Konventionen – eingeräumt wer-
den sollten. Damit würden Nationalstaaten die Ver-
antwortungsarchitektur horizontal erweitern. Außer-
dem sollten Städte ermutigt und unterstützt werden, 
sich in Städtenetzwerken national und international zu 
vernetzen, um so horizontale Governance-Strukturen 
ebenfalls zu stärken.

Die in diesem Kapitel skizzierte polyzentrische Ver-
antwortungsarchitektur gehört aus Sicht des WBGU 
zu den zentralen Elementen eines Gesellschaftsver-
trags für die urbane Transformation. Auf Basis dieser 
Elemente sollten auf allen Governance-Ebenen Chartas 
für die urbane Transformation entstehen (Kap. 9.2). Die 
New Urban Agenda sollte – wie bereits zuvor skizziert 
– die Grundlage dafür legen, dass die Staaten bis 2020 
eine globale Charta erarbeiten können. Analog sollte es 
solche Chartas auf regionaler (z.  B. EU) und nationaler 
Ebene geben. Aber auch jede einzelne Stadtgesellschaft 
selbst sollte ihren innerstädtischen Gesellschaftsvertrag 
für eine urbane Transformation in einer Charta konkre-
tisieren.

Abbildung 8.5-1
Elemente polyzentrischer Verantwortungsarchitektur. Die Grafik deutet die verschiedenen Elemente an. Die ursprünglich in 
den meisten Ländern im wesentlichen vertikal ausgerichtet und top down geprägten Governance-Strukturen, in denen Städte 
wenig Autonomie haben, werden durch die schwarzen Pfeile symbolisiert. Zivilgesellschaftliches Engagement gibt es, z.  B. durch 
Nichtregierungsorganisationen (NRO) oder Community Based Organizations (CBOs). Es ist aber meist schlecht eingebunden. 
Durch die Schaffung und Stärkung transformativer urbaner Governance-Strukturen (in rot dargestellt), wie der kollaborativen 
Governance und der „städtischen Außenpolitik“ kommt es zu einer horizontalen Erweiterung der vertikalen Strukturen und 
einer Ergänzung um Bottom-up-Prozesse. 
Quelle: WBGU
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9.1
Herausforderungen

Bereits heute lebt mehr als die Hälfte der Menschheit in 
Städten. Es wird erwartet, dass dieser Anteil bis Mitte 
des Jahrhunderts auf rund zwei Drittel ansteigt, so dass 
dann ca. 6,5 Mrd. Menschen in Städten leben werden. 
Ausgangslage und Dynamiken unterscheiden sich in 
den Weltregionen fundamental: Während in Europa 
und Nordamerika der größte Urbanisierungsschub 
bereits im letzten Jahrhundert erfolgte, verzögert auch 
in Lateinamerika, und in diesen Regionen heute bereits 
mehr als drei Viertel der Menschen in Städten leben, 
sind es in Asien und Afrika heute noch deutlich weni-
ger als die Hälfte. Die Wucht der derzeitigen Urbani-
sierungsdynamik konzentriert sich daher vor allem in 
Asien und Afrika (Kap. 2.1). Die Auswirkungen sind so 
groß, dass man sich diesem Trend stellen muss. Es ist 
anzunehmen, dass bis Mitte des Jahrhunderts zusätz-
lich etwa 2,5 Mrd. Menschen in Städten leben werden 
(UN DESA, 2014). Vor dem Hintergrund der bestehen-
den kognitiven, technischen, ökonomischen und insti-
tutionellen Pfadabhängigkeiten würde ein „Weiter so“, 
also eine ungestaltete, gleichsam automatisch ablau-
fende Urbanisierung zu einer nicht nachhaltigen Welt-
Städte-Gesellschaft führen. Bereits heute leben mehr 
als 850 Mio. Menschen in inadäquaten Wohnverhält-
nissen ohne substanzielle Basisversorgung (UN DESA, 
2015). In Afrika südlich der Sahara leben derzeit mehr 
als 60  % der Stadtbevölkerung in Slums, in Asien sind es 
etwa 30  % (UN DESA, 2015). Bis 2050 könnte sich die 
Zahl der in inadäquaten Wohnverhältnissen lebenden 
Menschen um 1–2 Mrd. erhöhen, sofern keine wirksa-
men Maßnahmen dagegen unternommen werden (UN 
DESA, 2013). Die Differenz zu den insgesamt etwa 2,5 
Mrd. zusätzlich erwarteten Stadtbewohnern, also bis 
etwa 1,5 Mrd. Menschen, würden in diesem Fall dem-
nach nicht in Slums, sondern in neuen, in kurzer Zeit 
entstehenden Stadtquartieren hinzukommen. Dieser 
Umzug der Menschheit könnte der wirkungsmächtigste 
Prozess sozialen Wandels im 21. Jahrhundert werden.

Damit sind immense Herausforderungen für die 
Sicherung adäquater Wohn- und Lebensverhältnisse 
in bestehenden und in großer Zahl neu entstehenden 
Städten oder Stadtquartieren verbunden. Zusätzlich 
sehen sich viele Städte mit den Herausforderungen des 
Klimawandels konfrontiert, z.  B. müssen Antworten 
auf die Bedrohung zahlreicher Küstenstädte durch den 
Anstieg des Meeresspiegels und Sturm- und Überflu-
tungsrisiken gefunden werden (Revi et al., 2014a). Der 
Urbanisierungsprozess geht mit einer besonders hohen 
Wachstumsdynamik in Mittelstädten einher (medium 
sized cities: 1–5 Mio. Einwohner). 

Die Herausforderung besteht auch darin, der wach-
senden Stadtbevölkerung langfristig einen angemesse-
nen Zugang zu Infrastrukturen und Einkommensmög-
lichkeiten sowie eine gute Lebensqualität zu ermög-
lichen, sie zur Mitgestaltung zu gewinnen und zu 
befähigen und gleichzeitig den Urbanisierungsschub 
ressourcenschonend und klimaverträglich zu gestalten, 
so dass planetarische Leitplanken eingehalten werden. 
Dafür sind fundamentale Veränderungen in der urba-
nen Entwicklung erforderlich, die der WBGU als Große 
Transformation zur Nachhaltigkeit beschrieben hat 
(WBGU, 2011; Kap. 3.1).

9.1.1	
Stadtentwicklung neu ausrichten und gestalten

Wie wir in den Städten leben ist gestaltbar und nicht 
das Ergebnis einer unausweichlichen Urbanisierungs-
dynamik. Ob Wohnen erschwinglich ist, ob Städte in 
wohlhabende und prekäre Stadtquartiere zerfallen, ob 
Straßenlärm und Luftverschmutzung hingenommen 
werden, ob Durchgangsstraßen die Städte zerschneiden 
oder ob sich Mobilität in Städten dem Primat des pri-
vaten Autoverkehrs unterordnen muss, kann von den 
Städten und Stadtgesellschaften beeinflusst werden. 
Dabei gehen die Verbesserung der Lebensbedingungen 
in den Städten und der Beitrag der Städte für die glo-
bale Transformation zur Nachhaltigkeit Hand in Hand. 
Städte sind eingebunden in eine Hierarchie von Regie-

Handlungsempfehlungen 9
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rungsebenen und Zuständigkeiten, sind vielfach finan-
ziellen Zwängen und unkontrollierten Dynamiken aus-
gesetzt, die ihre Steuerungsfähigkeit begrenzen. Den-
noch gibt es nach Ansicht des WBGU erhebliche Mög-
lichkeiten, die Stadtentwicklung in einem positiven 
Sinn zu gestalten. 

Städte sind zudem keine isolierten Akteure. Insbe-
sondere große Städte haben sich in Städtenetzwerken 
mit eigener Stimme organisiert, in denen Erfahrung und 
Wissen ausgetauscht und Interessen gebündelt werden. 
Angesichts dieser wachsenden Bedeutung der Städte in 
der globalen Nachhaltigkeitspolitik sollte ihre Hand-
lungsfähigkeit als globale Akteure und Beitragende zur 
globalen Transformation zur Nachhaltigkeit entspre-
chend gestärkt werden. 

Wesentliche Elemente dieser globalen Transforma-
tion zur Nachhaltigkeit sind erhebliche Veränderungen 
der aktuellen Stadtentwicklungsdynamiken:

>> Erstens die physische Entwicklung der Städte, ihre 
bauliche und räumliche Gestalt, ihre Vernetzung, 
ihre Infrastrukturen und Gebäude: Hier besteht in 
den nächsten beiden Dekaden eine historische Gele-
genheit, da ein erheblicher Teil der städtischen 
Räume neu-, um- oder ausgebaut wird. Noch nie in 
der Menschheitsgeschichte wurde in so kurzer Zeit 
eine solch umfassende urbane Infrastruktur aus 
Gebäuden, Mobilitäts- und Energiesystemen gebaut. 
Mit der Ausgestaltung dieser Entwicklung wird sich 
weitgehend entscheiden, ob die Erhaltung der natür-
lichen Lebensgrundlagen gelingen kann und die sub-
stanzielle Teilhabe aller Menschen ermöglicht wird. 
Die Menschheit kann sich neue Pfadabhängigkeiten 
schaffen und sich damit den Weg in eine nachhaltige 
Zukunft verbauen oder es gelingt ihr rasch umzu-
steuern und technologische Entwicklungsstufen zu 
überspringen, damit ein nachhaltiger Urbanisie-
rungspfad eingeschlagen werden kann. 

>> Zweitens die Stärkung und Mobilisierung der Stadt-
gesellschaften selbst: Diese müssen in die Lage ver-
setzt werden, ihre Interessen wirkungsmächtig gel-
tend zu machen. Hier besteht eine besondere Her-
ausforderung, aber auch Chance darin, dass sich 
weltweit Stadtgesellschaften neu formieren 
(Kap. 2.4). 

Als übergreifende Zielrichtung sieht der WBGU maß-
voll verdichtete, ressourcenschonende und auf Kreis-
laufwirtschaft umgestellte, energieeffiziente und 
perspektivisch emissionsneutrale Städte, die von einer 
sozialen Durchmischung ihrer Quartiere geprägt sind 
und in denen die Stadtgesellschaften an der urbanen 
Entwicklung substanziell beteiligt sind. Zudem sollten 
verstärkt polyzentrische Raumentwicklungskonzepte 
und dezentrale Siedlungsstrukturen gefördert werden, 
um sozial- und wirtschaftsräumliche Disparitäten zu 

vermeiden und möglichen Agglomerationsnachteilen in 
Wachstumsregionen entgegenzuwirken.

Solche Städte sind zum einen Städte, in denen Woh-
nen erschwinglich ist, die gesamte Stadtbevölkerung 
Zugang zu Basisinfrastrukturen hat, es ausreichend 
Grün- und Erholungsräume gibt, der private Autover-
kehr zugunsten öffentlicher und nicht motorisierter 
Mobilitätssysteme stark vermindert ist, die Wege etwa 
vom Wohnort zur Arbeit kurz sind, Kinder sich gefahr-
los im öffentlichen Raum aufhalten können und öffent-
liche Plätze Orte des Austausches und der Kommuni-
kation sind. 

Dies sind zum anderen Städte, in denen Verantwort-
lichkeiten so geordnet sind, dass Eigentums- und Nut-
zungsrechte im Sinne von Gemeinwohlinteressen aus-
geübt, politische Teilhabe ermöglicht, Innovationen 
stimuliert und Mitbestimmungsprozesse etabliert wer-
den, die die Stadtbevölkerung bei der Stadtentwicklung 
nicht nur rhetorisch in den Mittelpunkt stellen. 

Städte und Stadtgesellschaften sind zentrale Arenen 
der Transformation zur Nachhaltigkeit und besitzen 
eine große transformative Kraft. Diese Kraft gilt es zu 
mobilisieren und zu nutzen. Städte sind zugleich unter-
schiedlich, sie besitzen eine Eigenart, die historisch 
gewachsen ist. Transformationsstrategien zur Nach-
haltigkeit sollen diese Eigenart berücksichtigen und als 
Veränderungsressource nutzen.

9.1.2	
Die transformative Kraft von Städten und 
Stadtgesellschaften nutzen

Die vorliegenden Empfehlungen sind auf eine Einord-
nung der Urbanisierungsdynamik in den globalen Wan-
del und insbesondere auf eine langfristig angelegte 
urbane Transformationsstrategie ausgerichtet. Ziel war 
es, zentrale Handlungsansätze für eine zukunftsgerich-
tete, transformative Stadtentwicklungspolitik zu iden-
tifizieren. Die Auswahl erfolgte mit Blick auf die erfor-
derlichen Größenordnungen, die Zeithorizonte, die 
spezifischen Beschleunigungserfordernisse und Zeit-
fenster zur Vermeidung unerwünschter Pfadabhän-
gigkeiten. Damit möchte der WBGU einen Beitrag zur 
internationalen Urbanisierungsdebatte leisten, in der 
zwar eine hohe Konvergenz in der Problemwahrneh-
mung besteht, es aber an der Einbettung der Emp-
fehlungen in ein übergeordnetes, langfristig angeleg-
tes Transformationskonzept mangelt (Kap. 2.6). Aus-
gerichtet ist dieses Konzept an dem vom WBGU vor-
geschlagenen normativen Kompass, bestehend aus den 
Elementen „Erhaltung der natürlichen Lebensgrundla-
gen“, „Teilhabe“ und „Eigenart“ (Kap. 3). 

Bei der Formulierung der Empfehlungen ließ sich 
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der WBGU auch von der Einsicht leiten, dass es ange-
sichts der kulturellen, geographischen und strukturel-
len Vielfalt sowie des sehr unterschiedlichen Entwick-
lungsniveaus und der Problemdiversität von Städten 
keine Blaupausen für eine nachhaltige Stadtentwick-
lung geben kann. 

Adressat der Empfehlungen ist primär die Bundes-
regierung, vor allem als Akteur auf der internationa-
len Bühne. Viele Empfehlungen richten sich aber auch 
direkt an Stadtregierungen und Stadtgesellschaften 
und appellieren an deren transformative Kraft.

9.2
Elemente eines Gesellschaftsvertrags für die 
urbane Transformation

Die Große Transformation zur nachhaltigen Gesellschaft 
erfordert einen generationenübergreifenden Orientie-
rungsrahmen für ein gutes Zusammenleben von bald 
9 Mrd. Menschen. Der WBGU spricht in diesem Zusam-
menhang von einem „neuen Weltgesellschaftsver-
trag für eine klimaverträgliche und nachhaltige Welt-
wirtschaftsordnung“ (WBGU, 2011). In einer solchen 
gedachten Übereinkunft verpflichten sich Individuen 
und zivilgesellschaftliche Gruppen, Staaten und die 
Staatengemeinschaft sowie Unternehmen und die Wis-
senschaft, gemeinsam Verantwortung für den Erhalt 
der natürlichen Lebensgrundlagen zu übernehmen. Ein 
solcher Gesellschaftsvertrag ist eine Voraussetzung, um 
gesellschaftliche Teilhabe und die Legitimität der urba-
nen Transformation sicherzustellen. 

Auch für die in diesem Gutachten im Mittelpunkt 
stehende weltweite Urbanisierungsdynamik hält der 
WBGU es für notwendig, einen globalen Konsens für 
urbane Lebensqualität unter Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen der Menschheit zu erzielen. Ele-
mente einer solchen Konsensbildung sind international 
bereits erarbeitet worden. Mit der Verabschiedung der 
Sustainable Development Goals (SDGs) und des Über-
einkommens von Paris zum Klimaschutz sind 2015 
wesentliche Weichenstellungen gelungen. Die UN-
Konferenz Habitat III bietet die Chance, diese globale 
Konsensbildung weiter voranzutreiben. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich die Idee eines 
Weltgesellschaftsvertrags präzisieren und als „Gesell-
schaftsvertrag für die urbane Transformation“ kon-
kreter gestalten. Er könnte sich weltweit und auf allen 
Governance-Ebenen in Form ausformulierter Chartas 
widerspiegeln. Habitat III bietet die Chance, den Aus-
handlungsprozess für eine Charta auf der globalen 
Ebene auf den Weg zu bringen. In diesem Dokument 
sollten die Staaten die Perspektive urbaner Transforma-
tion als Leitidee verankern und ausgestalten. Sie soll-

ten zudem formulieren, wie entsprechende Transforma-
tionsprozesse auf anderen Governance-Ebenen, insbe-
sondere auf lokaler Ebene, unterstützt werden können.

Auch Stadtgesellschaften sollten die Möglichkeit 
nutzen, die Vision und den Pfad einer Transformation 
in ihrer Stadt in einer jeweils eigenen Charta auszufor-
mulieren. Gemeinsame Vorstellungen über die Rich-
tung zukünftiger Stadtentwicklungspolitiken sollten 
partizipativ ausgehandelt und als offizielles Dokument 
fixiert werden. Aufgrund der Diversität der Städte und 
Stadtgesellschaften werden diese Übereinkünfte unter-
schiedlich ausfallen, sie könnten sich jedoch an dem 
normativen Kompass für urbane Transformation, den 
der WBGU vorschlägt, orientieren. Ähnliche Chartas 
können auch auf regionaler (z.  B. in der EU) und nati-
onaler Ebene sinnvoll sein. Ein solcher Prozess würde 
von Pionieren urbaner Entwicklung getragen und zur 
Herausbildung einer transnationalen und polyzentri-
schen Verantwortungsarchitektur zur Gestaltung der 
Urbanisierung im 21. Jahrhundert beitragen (Kap. 8).

Die Idee solcher Chartas knüpft an eine Reihe exis-
tierender politischer Erklärungen und Agenden an, die 
auf verschiedenen Ebenen in den letzten Dekaden von 
Staaten- und Städtebündnissen, Bürgermeistern und 
Nichtregierungsorganisationen verabschiedet worden 
sind und bereits wichtige Aspekte beinhalten, die für 
eine urbane Transformation notwendig sind. Eine der 
prominentesten ist die „Leipzig Charta zur nachhalti-
gen europäischen Stadt“ von 2007, eine wegweisende 
Erklärung für Europa (Kap. 2.2.2.6). Die Leipzig Charta 
fokussiert auf integrierte Stadtentwicklungspolitik 
sowie benachteiligte Stadtquartiere und enthält viele 
Elemente, die auch vom WBGU unterstützt werden. 
Die Leipzig Charta müsste jedoch in globaler Perspek-
tive weiterentwickelt und um die fundamentale Her-
ausforderung globaler Umweltveränderungen erweitert 
werden. 

Zudem hat sich unter der Bezeichnung „Recht auf 
Stadt“ (Kasten 3.5-1) über soziale Protestbewegungen 
und Städtenetzwerke ein globaler Diskurs entwickelt, 
im Rahmen dessen verschiedenste Akteure für gerech-
tere Städte und bessere Teilhabemöglichkeiten eintre-
ten. Dabei sind z.  B. die „World Charter on the Right to 
the City“ (2001) und die „Global Charter – Agenda for 
Human Rights in the City“ (2005) entstanden, in denen 
zentrale Grundlagen für inklusive Städte formuliert 
werden. Als Diskussionsanstoß zur Vorbereitung von 
Habitat III haben die zivilgesellschaftlichen und privat-
wirtschaftlichen Partner der World Urban Campaign die 
Erklärung „The Future We Want – The City We Need“ 
(WUC, 2014) veröffentlicht, die 2016 in einer über-
arbeiteten Fassung erscheint (WUC, 2016). Dort for-
mulieren sie Prinzipen eines neuen urbanen Paradig-
mas sowie einen entsprechenden politischen Fahrplan 
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für die nächsten 20 Jahre. Diese Beispiele zeigen, dass 
es Erfahrungen mit der Aushandlung solcher Chartas 
gibt und dass Netzwerke existieren, mit deren Hilfe 
die Formulierung solcher Chartas für urbane Transfor-
mation vorangetrieben werden kann. Die bestehenden 
Erklärungen thematisieren allerdings nicht ausreichend 
die Herausforderungen einer umfassenden urbanen 
Transformation zur Nachhaltigkeit wie sie der WBGU 
empfiehlt. 

Der Gesellschaftsvertrag selbst hätte einen virtuel-
len Charakter im Sinne einer gesellschaftlichen Über-
einkunft über die urbane Transformation. Er sollte sich 
aber weltweit und auf verschiedenen Governance-Ebe-
nen in Form ausformulierter Chartas widerspiegeln. Die 
drei zentralen Elemente (Tab. 9.2-1) eines derartigen 
Vertrags sind:

>> eine polyzentrische Verantwortungsarchitektur 
(Kap. 9.2.3);

>> eine Transformation der vom WBGU priorisierten 
urbanen Handlungsfelder in Richtung Nachhaltig-
keit (Kap. 9.3);

>> eine Berücksichtigung des normativen Kompasses 
des WBGU (Kap. 9.2.1).

9.2.1	
Normativer Kompass

Für die Gestaltung der fundamentalen Umbruchsitua
tionen im Jahrhundert der Urbanisierung hat der 
WBGU einen normativen Kompass entwickelt, der drei 
Dimensionen umfasst (Kap. 3): 

>> Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen: Alle 
Städte und Stadtgesellschaften sollten Entwick-
lungspfade einschlagen, die den planetarischen Leit-
planken Rechnung tragen sowie lokale Umwelt
probleme lösen.

>> Teilhabe: In allen Stadtgesellschaften sollten univer-
selle Mindeststandards für substanzielle, politische 
und ökonomische Teilhabe eingehalten werden. 

>> Eigenart: Mit der Dimension der „Eigenart“ erkennt 
der WBGU zum einen die soziokulturelle wie räum-
liche Diversität der Städte und Stadtgesellschaften an 
(deskriptive Eigenart). Zum anderen betont Eigenart 
als Ziel- oder Orientierungsdimension urbaner Trans-
formationen (normative Eigenart), dass in urbanen 
Lebensräumen Voraussetzungen dafür geschaffen 
werden sollten, dass (a) Menschen in den räumlichen 
Strukturen Selbstwirksamkeit entfalten und urbane 
Lebensqualität für sich empfinden und herstellen 
können, dass sich (b) Ortsidentität und soziale Kohä-
sion entwickeln können und dass (c) soziale sowie 
ökonomische Kreativitäts- und Innovationspotenziale 
gestärkt werden, die durch ortsgebundene Interakti-

onen (Konnektivität) zwischen Akteuren aus ver-
schiedenen gesellschaftlichen Sphären entstehen.

9.2.2	
Transformative Handlungsfelder als Teil des 
Gesellschaftsvertrags

Als transformative Handlungsfelder in Städten werden 
hier jene Bereiche der Stadtentwicklung bezeichnet, in 
denen der WBGU die größten potenziellen Hebelwir-
kungen für die urbane Transformation zur Nachhaltig-
keit sieht (Kap. 4.1, 9.3). Diese zentralen Handlungs-
felder stehen zum einen für Lösungsoptionen, die auf-
grund ihres Potenzials zur Vermeidung von Pfadabhän-
gigkeiten und ihres großen Zusatznutzens besonders 
geeignet sind, Systemumschwünge zur Nachhaltigkeit 
auszulösen. Zum anderen stehen transformative Hand-
lungsfelder auch für große Herausforderungen, deren 
Bewältigung wegen ihrer Dringlichkeit und Größen-
ordnung ebenfalls elementar für die Transformation 
zur urbanen Nachhaltigkeit sind. Die Empfehlungen zu 
den transformativen Handlungsfeldern finden sich in 
Kapitel 9.3.

9.2.3	
Polyzentrische Verantwortungsarchitektur

Um die Große Transformation in den Städten umset-
zen zu können und vom Transformationspotenzial der 
Städte zu profitieren, empfiehlt der WBGU, die Rolle von 
Städten und Stadtgesellschaften zu stärken und ihnen 
mehr Autonomie gegenüber nationalstaatlicher Macht 
einzuräumen. Nationalstaaten sollten die Voraussetzun-
gen schaffen, dass Städte für ihre eigenen Transforma-
tionspfade Verantwortung übernehmen und mit ande-
ren Städten kooperieren können. Dies erfordert nicht 
nur die Anerkennung des Rechts auf Selbstverwaltung 
und -organisation der lokalen Angelegenheiten. Städte 
sollten auch das Recht erhalten, ihre Interessen in nati-
onalen Gesetzgebungsprozessen einzubringen. Auch auf 
internationaler Ebene sollten ihnen Beteiligungs- und 
Rederechte bei Verhandlungen gewährt werden.

Neben einer Erweiterung der Rechte und Einfluss-
nahmen von Städten in der vertikalen Verantwortungs-
struktur bedarf es auch einer horizontalen Erweiterung 
der Verantwortungsarchitektur (Kap. 8). Auf der inter-
nationalen Ebene sollten Städte befähigt werden, sich 
zu vernetzen und gemeinsame Strategien und Konzepte 
für Transformationspfade zu entwickeln. Auf der loka-
len Ebene sollten Städte die Zivilgesellschaft stärken 
und befähigen, sich in Entscheidungsprozesse einzu-
bringen. Durch die Vernetzung vertikaler und horizon-
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taler Strukturen über die verschiedenen Ebenen hinweg 
entsteht eine polyzentrische Verantwortungsarchitektur. 
Chartas zur urbanen Transformation, die nach Vorstel-
lung des WBGU auf lokaler, nationaler, regionaler und 
internationaler Ebene entstehen sollen, bilden deren 
Basis.

9.2.4	
Weitere zu berücksichtigende Elemente 

Bei der Aushandlung des Gesellschaftsvertrags für die 
urbane Transformation zur Nachhaltigkeit und dessen 
Operationalisierung in Form von Chartas sollten neben 
den in Tabelle 9.2-1 aufgeführten zentralen Elementen 
des Gesellschaftsvertrags die Entwicklungsrisiken des 
globalen Wandels (Kap. 7.5; Tab. 7.5-1) sowie die Vor-
aussetzungen für die Transformationsfähigkeit der Städte 
(Kap. 9.2.4.2; Tab. 9.2-2) als weitere Elemente berück-
sichtigt werden.

9.2.4.1	
Urbanisierungsschub bis 2050: Sechs 
Entwicklungsrisiken des globalen Wandels
Aus der Summe und Kumulation der Urbanisierungs-
dynamiken in den drei Stadtkonfigurationen ergeben 
sich, wenn man durch die Brille des WBGU-Kompas-
ses schaut, sechs globale System- und Entwicklungs-
risiken, die vor allem für Entscheidungsträger interna-
tionaler Kooperation von großer Bedeutung sind. In 
Kapitel 7.5 und Tabelle 7.5-1 sind diese Entwicklungs-
risiken detailliert dargestellt.

9.2.4.2
Voraussetzungen für die Transformationsfähigkeit 
von Stadtgesellschaften
Fortgang und Erfolg der Großen Transformation 
(WBGU, 2011) hängen im Wesentlichen von den Ent-
scheidungen ab, die in den nächsten Jahren in den 
Städten getroffen werden. Es muss ein Paradigmen-
wechsel stattfinden: weg von inkrementellen Ansät-
zen, hin zu transformativen Änderungen, um lang-
fristig die natürlichen Lebensgrundlagen der Mensch-
heit und die Lebensqualität der Menschen zu erhalten. 
Dabei geht es um die Sicht aus einer erstrebenswerten 
Zukunft zurück auf heute: Wie kann jede Stadtgesell-

Tabelle 9.2-1
Drei zentrale Elemente eines Gesellschaftsvertrages für die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit.
Quelle: WBGU

Zentrale Elemente eines Gesellschaftsvertrags für die urbane Transformation

Polyzentrische Verantwortungsarchitektur 
>> Städte konstitutionell anerkennen 
>> Recht auf Selbstverwaltung zur Gestaltung lokaler Angelegenheiten gewähren
>> Entscheidungskompetenzen nach Subsidiaritätsprinzip verteilen
>> Finanzierung sichern
>> Institutionelle und personellen Kapazitäten stärken und effektive Planungsstrukturen schaffen
>> Städte in nationalen Entscheidungsprozessen und bei internationalen Verhandlungen

konsultieren 
>> Stadtgesellschaften zur Mitgestaltung des Transformationsprozesses befähigen
>> Chartas für urbane Transformation auf lokaler, nationaler, regionaler und globaler Ebene 

vereinbaren

Transformative Handlungsfelder in Städten
International diskutierte Felder 

>> Dekarbonisierung, Energie und Klimaschutz
>> Mobilität und Verkehr
>> Armutsbekämpfung und sozioökonomische Disparitäten 
>> Baulich-räumliche Gestalt von Städten (urban form) 
>> Anpassung an den Klimawandel

Schwerpunkte: International wenig diskutierte Felder 
>> Urbane Flächennutzung
>> Materialien und Stoffströme 
>> Urbane Gesundheit

Normativer Kompass 
>> Natürliche Lebensgrundlagen erhalten 
>> Teilhabe sicherstellen 
>> Eigenart fördern
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schaft für sich einen Transformationspfad finden, um 
diese nachhaltige Zukunft zu ermöglichen? Dafür müs-
sen die Diversität der Städte sowie die Potenziale ihrer 
Akteure ernst genommen und genutzt werden. Vor die-
sem Hintergrund identifiziert der WBGU folgende Vor-
aussetzungen für die Transformationsfähigkeit von 
Stadtgesellschaften.

1. Städte als zentrale Arenen der Transformation 
anerkennen und stärken
Wesentliche Elemente der Transformation werden in 
Städten entschieden. Ein Beispiel ist etwa die Infra
strukturentwicklung (Energie, Wasser/Abwasser, 
Abfall, Mobilität). Auf der Ebene der Städte können 
integrative Lösungen in vielen Transformationsfeldern 
gefunden werden, so etwa bei der urbanen Flächen-
nutzung, dem Umgang mit Materialien und Stoffströ-
men sowie der urbanen Gesundheit. Auch bei ande-
ren transformativen Handlungsfeldern, wie etwa Ener-
gie und Klimaschutz, Mobilität und Verkehr, baulich-
räumlicher Gestalt, Anpassung an den Klimawandel 
oder Armutsbekämpfung und sozioökonomische Dis-
paritäten, bieten Städte wichtige Lösungspotenziale 
(Kap. 4, 9.3). Dabei sollten Synergien zwischen loka-
ler Entwicklung und globalen Herausforderungen 
genutzt werden, etwa neue Mobilitätskonzepte umge-
setzt und die Teilhabe (Zugang zu Mobilität) und die 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen (z.  B. Ver-
meidung von Treibhausgasemissionen) vereinbart wer-
den. Städte können diese Potenziale aber nur nutzen, 
wenn sie ausreichende Entscheidungsbefugnisse besit-
zen und gegebenenfalls auch nationalstaatliche Ein- 
und Übergriffe abwehren können. Voraussetzung einer 
bereits oben beschriebenen polyzentrischen Verant-
wortungsarchitektur ist es daher, dass Städte im Zeit-
alter globaler Urbanisierung das Recht erhalten, ihre 
lokalen Angelegenheiten selbst zu regeln. Dies gilt auch 
für die Rolle der Städte als Akteure der internationalen 

Kooperation: Vieles spricht dafür, Städte als Akteure 
auf internationaler Ebene anzuerkennen und zu befä-
higen, Entscheidungen zugunsten einer transformati-
ven Urbanisierung zu treffen. 

2. Öffentliche Gestaltungs- und Planungshoheit in 
Stadträumen re-etablieren
Wie in vielen globalen Berichten über Urbanisierung 
festgestellt wird (Kap. 2.6), sollte die öffentliche Hand 
die Planungs- und Gestaltungshoheit in den Städten 
zurückerlangen, die oftmals durch zu geringe finanzi-
elle, institutionelle und personelle Kapazitäten unter-
miniert wird. Eine schwache Governance macht Städte 
zum einen anfällig für Korruption, zum anderen über-
lässt sie die Stadtgestaltung verstärkt privaten Akteu-
ren, wie z.  B. Immobilieninvestoren oder gar gewalt-
tätigen Organisationen. Lokale Regierungen und Ver-
waltungen sollten (mehr) Verantwortung für die 
Stadtentwicklung sowie die notwendigen Infrastruk-
turinvestitionen übernehmen. Oftmals sind indes die 
hierzu erforderlichen finanziellen Ressourcen nicht 
oder nicht ausreichend vorhanden. Um Städte auch 
finanziell handlungsfähig zu machen, sollte das Volu-
men der kommunalen Haushalte steigen, damit Inves-
titionen intensiviert und die Nutzung eigener Finanzie-
rungsquellen (z.  B. kommunale Steuern und Gebühren) 
verbessert werden können. Darüber hinaus mangelt es 
oftmals an angemessenen institutionellen und perso-
nellen Kapazitäten, inklusive geeigneter Ausbildungs-
möglichkeiten. Entsprechend werden rechtliche Vorga-
ben nicht vollzogen (Vollzugsdefizite). Korruptionsbe-
kämpfung in den Städten ist eine zentrale Bedingung 
zur Stärkung ihrer Gestaltungs- und Planungshoheit. 
Der WBGU schlägt deshalb eine finanzielle, institutio-
nelle und politische Stärkung der Städte vor, damit sie 
mehr Verantwortung für Stadtentwicklung und Infra-
struktur übernehmen können.

Tabelle 9.2-2
Voraussetzungen für die Transformationsfähigkeit von Stadtgesellschaften.
Quelle: WBGU

1. Städte als zentrale Arenen der Transformation anerkennen und stärken

2. Öffentliche Gestaltungs- und Planungshoheit in Stadträumen re-etablieren

3. Städte sollen Verantwortung für die eigenen Transformationspfade übernehmen 

4. Öffentliche Diskurs- und Experimentierräume schaffen und Teilhabe der Stadtbevölkerung zulassen und fördern

5. Normativen Kompass für integrative Lösung von Zielkonflikten nutzen

6. Inklusives Wachstum: Sozioökonomische Disparitäten abbauen

7. Anpassungsfähigkeit von Städten an rasche Änderungen stärken

8. Regionalplanung sollte polyzentrische Urbanisierung fördern

9. Rolle von Wissenschaft und Bildung in der urbanen Transformation stärken
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3. Städte sollen Verantwortung für die eigenen 
Transformationspfade übernehmen 
Der WBGU hat Muster urbaner Entwicklung identifi-
ziert (neu zu planende Städte und Quartiere, informeller 
Siedlungsbau, reife Städte und Quartiere), die immense 
Herausforderungen und Chancen für eine Transforma-
tion zur Nachhaltigkeit zeigen (Kap. 7). Unabhängig 
vom jeweiligen Muster müssen Städte lokal und global 
zunehmend Verantwortung für die Große Transforma-
tion zur Nachhaltigkeit übernehmen. Städte werden so 
sinnbildlich zu „Reallaboren“ für transformative Lösun-
gen, denn es gibt keine Blaupausen für nachhaltige 
Stadtentwicklung. Die Entwicklung einer Vielfalt an 
Transformationspfaden ist ein wichtiger gemeinschaft-
licher Suchprozess unter Einbindung lokaler Akteure, 
für den der WBGU einen normativen Kompass anbie-
tet. Die Diversität der Pfade bietet Chancen, Innovati-
onen zu ermöglichen und Lernprozesse zwischen Städ-
ten anzustoßen. Bündnisse, wie z.  B. Local Governments 
for Sustainability (ICLEI), City Alliance – Cities without 
Slums, Right to the City Alliance, C40 Cities oder der 
Compact of Mayors, sind hierfür geeignete Foren. 

4. Öffentliche Diskurs- und Experimentierräume 
schaffen und Teilhabe der Stadtbevölkerung 
zulassen und fördern
Transformation erfordert Dialog, gemeinsame Lern-
prozesse und Konfliktregulierung. Stadtgesellschaf-
ten müssen sich über die Ziele der Transformation und 
damit ihrer langfristigen Zukunft verständigen, etwa 
in Form ihrer eigenen Charta für die urbane Transfor-
mation. Voraussetzung ist die Etablierung urbaner Dis-
kursräume, in denen zivilgesellschaftliche Akteure, 
Nichtregierungsorganisationen, Wirtschaft und Wis-
senschaft öffentlich, transparent und auf Augenhöhe 
mit der urbanen Administration diskutieren und ver-
handeln können. So wird erstens die individuelle Ver-
antwortungsübernahme der Stadtbevölkerung ermög-
licht und zweitens die Eigenart einer Stadt gestärkt. 
Eine besondere Rolle kommt dabei dem Einbezug 
und der Stärkung von Gruppen zu, die in besonderem 
Maße auf menschenorientierte Gestaltung öffentlicher 
Räume angewiesen sind.

Während in neu entstehenden Stadtquartieren und 
bei nachholender Entwicklung der erforderliche Wan-
del vor allem durch grundlegende Änderungen etwa 
hinsichtlich der baulich-räumlichen Gestalt einer Stadt 
(urban form), der Gebäudestandards und der verwen-
deten Baumaterialien (Überspringen technologischer 
Entwicklungsstufen) bereits angelegt werden kann, 
steht in bereits existierenden Städten die Überwindung 
von Pfadabhängigkeiten, z.  B. durch die Ermöglichung 
von Experimentierräumen, im Zentrum. Die konkrete 
Ausgestaltung der Transformation ist hier ein gemein-

schaftlicher Suchprozess, bei dem viele Lösungen unter 
Einbindung lokaler Akteure auf lokaler Ebene erst noch 
gefunden werden müssen. Frei- und Experimentier-
räume für Innovationen urbaner Gestaltung sind dafür 
essenziell. Diese Form der Teilhabe der Bürger erhöht 
zugleich die Legitimation der Stadtregierung. Stadt-
gesellschaften sollten daher geeignete Rahmenbedin-
gungen (z.  B. Förderstrukturen) schaffen und die dafür 
notwendigen Handlungskompetenzen fördern. Zivilge-
sellschaftliche Akteure, Wirtschaft und Wissenschaft 
werden, bei entsprechender Befähigung, diese Frei-
räume nutzen und eine Vielfalt an Ideen und innovati-
ven Lösungsansätzen produzieren, die zur Entwicklung 
nachhaltiger Entwicklungspfade beitragen können. 
Diese Ergebnisse sollten genutzt und, wo sinnvoll, in 
institutionelle, legitimierte und verbindliche Struktu-
ren eingebunden werden. 

5. Normativen Kompass für integrative Lösung von 
Zielkonflikten nutzen
Bei der Suche nach Lösungen für Zielkonflikte sollte 
bei der Gestaltung urbaner Entwicklungsprozesse auf 
Basis des normativen Kompasses (Kap. 3) ein integ-
rativer Ansatz verfolgt werden. Hierbei sollten Syner-
gien genutzt werden: Zum Beispiel ist eine Verbesse-
rung der urbanen Luftqualität nicht nur ein Gewinn für 
die Gesundheit, sondern auch ein Beitrag zum Klima-
schutz und letztlich für das Wohlbefinden und die 
Lebensqualität in der Stadt. Ein sektorales Herangehen 
oder ein sequenzielles Abarbeiten einzelner Ziele kann 
erhebliche Zielkonflikte auslösen, z.  B. im Spannungs-
verhältnis der kurzfristigen Interessen in der Immo-
bilienwirtschaft, den Gestaltungsinteressen öffentli-
cher Akteure und der Lebensqualität der Stadtbevölke-
rung. Diese Zielkonflikte müssen möglichst frühzeitig 
erkannt und berücksichtigt werden. So ist es zum Bei-
spiel keine Lösung, zunächst über ressourcen- und kli-
maschädliches Wachstum sozioökonomische Probleme 
zu lösen und erst später das „Reparieren“ von Umwelt-
schäden in Angriff zu nehmen. Würde etwa eine Mehr-
zahl der schnell wachsenden Städte in den Schwellen-
ländern einem solchen Vorgehen folgen, würden zwar 
die neuen globalen Mittelschichten zunächst wachsen, 
aber in den kommenden Dekaden zugleich planetari-
sche Leitplanken überschritten und damit die Grund-
lagen vieler zukünftiger Generationen gefährdet. Auch 
der Aspekt der Eigenart darf nicht vernachlässigt wer-
den. Damit ist der Verlust urbanen Kulturerbes, iden-
titätsstiftender Wahrzeichen oder gemeinschaftlich 
nutzbarer Parkanlagen ebenso gemeint wie die ver-
passte Chance, soziale Kohäsion und damit wichtige 
Resilienzfaktoren in einem solchen Prozess zu stär-
ken. Angesichts der komplexen Herausforderungen 
und des Zeitdrucks der Transformation sind von Beginn 
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an integrative, holistische und systemische Lösungen 
gefordert. 

6. Inklusives Wachstum: Sozioökonomische 
Disparitäten abbauen
Die besonders in Städten steigenden Einkommens- und 
Vermögensdisparitäten wirken sich negativ auf den 
sozialen Zusammenhalt der Stadtgesellschaften, auf die 
urbane wirtschaftliche Entwicklung, die Regierbarkeit 
von Städten und ihre Sicherheit aus (Kap. 3.4.2). Eine 
zentrale Bedingung für die Transformationsfähigkeit 
von Städten ist daher der Abbau sozioökonomischer 
Disparitäten. Mit der Debatte zu inklusivem Wachstum 
und der Verabschiedung des SDG Nr. 10 „Ungleichheit 
innerhalb von und zwischen Staaten verringern“, das 
u.  a. die Sicherstellung von überdurchschnittlichen Ein-
kommenszuwächsen für die unteren 40  % der Einkom-
mensschichten beinhaltet (Unterziel des SDG Nr. 10), 
besteht nun ein Rahmen für nationale Politikgestal-
tung, auf den sich Städte berufen können und zu dem 
sie ihren Teil beitragen sollten. Städte können einen Bei-
trag beim Abbau sozialräumlicher Disparitäten leisten, 
indem z.  B. eine adäquate und erschwingliche Wohn-
versorgung für alle sichergestellt, Zugangsbarrieren 
zu Bildung und zu Gesundheitsdienstleistungen besei-
tigt, nicht motorisierte Mobilität oder ÖPNV besonders 
gefördert oder Basisinfrastrukturen wie Wasser- und 
Sanitäreinrichtungen gebaut werden. Außerdem soll-
ten Beteiligungsstrukturen so gestaltet werden, dass 
die gesamte Stadtbevölkerung einkommensunabhängig 
und gleichberechtigt die Entwicklung einer Stadt mit-
gestalten kann. Diese Ziele sollten prominent in urbane 
Entwicklungsstrategien eingebettet werden und sind 
ebenso elementar für die Transformationsfähigkeit 
einer Stadt wie etwa die Sicherstellung ihrer finanziell-
administrativen Ausstattung. Angesichts der Heraus-
forderungen, die sich mit der großen Zahl von Flücht-
lingen für viele Städte und Stadtgesellschaften (z.  B. im 
Nahen Osten und in Europa) stellen, ist es umso wich-
tiger Polarisierungstendenzen entgegenzuwirken. Ent-
scheidend ist es, rasch kostengünstige, lebenswerte, 
menschliche, ökologisch nachhaltige Lösungen für 
Flüchtlingsunterkünfte und -siedlungen zu finden und 
so Städte in ihrer Rolle als zentrale Orte der kulturellen 
Menschheitsentwicklung zu stärken. 

7. Anpassungsfähigkeit von Städten an rasche 
Änderungen stärken
Die Transformation der Städte zur Nachhaltigkeit ist 
ein langfristig angelegter Prozess, der mit grundlegen-
den Umsteuerungen in der Stadtentwicklung verbun-
den ist. Gleichzeitig sind die Herausforderungen und 
Probleme, die sich Städten und Stadtgesellschaften 
heute stellen, sehr unterschiedlich. Entsprechend sind 

Lösungsansätze vielfältig und abhängig von lokalen 
Bedingungen. Die Vielfalt der Herausforderungen wird 
mit Städtebeispielen verdeutlicht (Kap. 5). Anhand 
dreier Siedlungsmuster (neu zu planende, informelle 
und reife Siedlungen) wird in Kapitel 7 gezeigt, welche 
grundsätzlichen Unterschiede in den Transformations-
erfordernissen und Lösungsansätzen bestehen. 

In neu entstehenden Städten und Stadtquartieren 
geht es z.  B. darum, nicht nachhaltige Entwicklungs-
pfade und damit verbundene Pfadabhängigkeiten 
durch das Überspringen technologischer und institu-
tioneller Entwicklungsstufen (Leapfrogging), ökono-
mische und soziale Innovationen sowie Partizipation 
zu vermeiden. Aufgrund der starken Urbanisierungs
dynamik hält derzeit in vielen Städten der Welt die 
Entwicklung von Infrastrukturen nicht mit der Bevöl-
kerungsentwicklung Schritt. Städte und Stadtquartiere 
können zudem neuen Dynamiken ausgesetzt sein, die 
sie zu Handeln unter hohem Zeitdruck und Unsicher-
heit zwingen. Beispiele für solche Herausforderungen 
sind die erforderliche Anpassung an den Klimawan-
del oder Schockereignisse wie große Fluchtbewegun-
gen aus Krisengebieten oder nach Naturkatastrophen. 
Städte und Stadtquartiere sollten daher auch als tran-
sitorische Räume verstanden werden, in denen heute 
schnell benötigte Strukturen geschaffen werden kön-
nen, die aber langfristig flexibel und veränderbar sein 
müssen. Architektur und Städtebau sowie die urbane 
Governance müssen künftig somit einen Rahmen bie-
ten, der Veränderungen, Ergänzungen und Erweiterun-
gen verträgt und fördert. Das Überspringen technolo-
gischer Entwicklungsstufen, Modularität, Flexibilität, 
Adaptivität und Resilienz können daher als Gestal-
tungsmerkmale für eine Stadtentwicklung im Übergang 
gesehen werden (Kap. 8.1). 

8. Regionalplanung sollte polyzentrische 
Urbanisierung fördern
Wenn sich Raumentwicklung auf wenige zentrale 
Orte konzentriert, begünstigt dies meist eine Verstär-
kung sozialer und wirtschaftsräumlicher Disparitäten. 
Die Landes- und Regionalplanung sollte das Entstehen 
polyzentrischer Raumstrukturen fördern, so dass der 
Raum durch mehr als einen zentralen Ort geprägt wird. 
Auf diesem Prinzip beruht das Leitbild der „dezentralen 
Konzentration“, das das Ziel verfolgt, durch Förderung 
dezentraler Siedlungs- und Infrastrukturen sozial- und 
wirtschaftsräumliche Disparitäten zu vermeiden und 
möglichen Agglomerationsnachteilen in Wachstumsre-
gionen entgegenzuwirken.
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9. Rolle von Wissenschaft und Bildung in der 
urbanen Transformation stärken
Wissenschaft und Bildung tragen zu einem breiteren 
Verständnis der urbanen Transformation bei, machen 
dieses Wissen zugänglich und helfen dabei, für die 
jeweilige Stadt geeignete Transformationspfade zu 
identifizieren und umzusetzen (Kap. 10). Die inter- 
und transdisziplinäre Forschung eignet sich hier-
für besonders, denn durch Einbeziehung der urbanen 
Akteure werden die Umsetzungschancen deutlich ver-
bessert. In „Reallaboren“ können Wissenschaftlerin-
nen und Akteure durch Ausprobieren und Experimen-
tieren gemeinsam Wissen und Problemlösungen für 
die urbane Transformation erarbeiten. Um dieses Wis-
sen über die Transformation auch breiten Gesellschafts-
schichten zugänglich zu machen, ist auch die Transfor-
mationsbildung notwendig.

9.3
Transformative Handlungsfelder in Städten

Im Folgenden werden zunächst Empfehlungen für die 
notwendigen Weichenstellungen in exemplarisch aus-
gewählten transformativen Handlungsfeldern gege-
ben, die bereits international diskutiert werden, die 
der WBGU aber vor dem Hintergrund der Transforma-
tion in Bezug auf Zeithorizonte und Größenordnun-
gen neu rahmt (Kap. 9.3.1). Dies sind die fünf Hand-
lungsfelder (1) Dekarbonisierung, Energie und Klima-
schutz, (2) Mobilität und Verkehr, (3) baulich-räumli-
che Gestalt von Städten (urban form), (4) Anpassung 
an den Klimawandel sowie (5) Armutsbekämpfung und 
sozioökonomische Disparitäten. Ferner werden Emp-
fehlungen zu drei in diesem Gutachten schwerpunkt-
mäßig behandelten transformativen Handlungsfeldern 
gegeben, die aus Sicht des WBGU international noch 
zu wenig politische Beachtung finden (Kap. 9.3.2). 
Dies sind die Handlungsfelder (1) urbane Flächennut-
zung, (2) Materialien und Stoffströme sowie (3) urbane 
Gesundheit (Tab. 9.3-1).

9.3.1	
International im Fokus stehende transformative 
Handlungsfelder

9.3.1.1	
Dekarbonisierung, Energie und Klimaschutz: 
Urbane Entscheidungskompetenz verbessern und 
Nullemissionen anstreben
Städte sind für jeweils etwa 70  % der globalen Ener-
gienachfrage und der globalen energiebedingten Treib-
hausgasemissionen verantwortlich (Seto et al., 2014; 
Kap. 4.2.1). 

Herausforderungen
Für die urbane Transformation in Richtung Klimaver-
träglichkeit geht es um zwei Dinge: Die direkten CO2-
Emissionen in Städten müssen auf Null zurückgeführt 
und die Energienachfrage muss in Grenzen gehalten 
werden, um die globale Energiewende in Richtung CO2-
emissionsfreier Energiesysteme zu ermöglichen. Dabei 
muss auch die so genannte „graue Energie“ berücksich-
tigt werden, d.  h. die Energie, die direkt und indirekt für 
den Bau von Gebäuden und Infrastrukturen aufgewen-
det wird. Gleichzeitig muss der Zugang zu Energie und 
Infrastrukturen für mehrere hundert Millionen heu-
tiger und Milliarden zukünftiger Stadtbewohner erst 
noch geschaffen werden. Dezentrale Verbrennungsge-
räte wie Öfen, Heizungen und Fahrzeuge sollten suk-
zessive durch emissionsfreie Alternativen ersetzt wer-
den. Dies gilt (u.  a. aus Gesundheitsgründen) überwie-
gend auch für die dezentrale Verbrennung biobasierter 
Stoffe. Essenziell ist die Dekarbonisierung der Energie-
erzeugungssysteme, die aber nur zu einem Teil direkt 
in Städten beeinflussbar ist. Ansatzpunkt im Energie-
bereich ist insbesondere die Nachfrageseite, vor allem 
durch Senkung der Energienachfrage von Gebäuden. 
Im Jahr 2010 waren Gebäude für 32  % der globalen 
Endenergienachfrage und 19  % der energiebedingten 
Treibhausgasemissionen verantwortlich, wobei 6,4  % 
direkte Emissionen sind (Lucon et al., 2014). Insge-
samt wäre bis 2050 eine Senkung der globalen Ener-
gienachfrage von Gebäuden um 46  % möglich (Ürge-
Vorsatz et al., 2012). Ein Ansatzpunkt zur Effizienzver-
besserung ist das Konzept, anstelle von Energie auf die 
Bereitstellung entsprechender Energiedienstleistun-
gen zu fokussieren. Ein weiterer wichtiger Hebel ist der 
Transport, der im folgenden Abschnitt diskutiert wird. 
Ansatzpunkte sind hier eine Landnutzungsplanung zur 
Reduzierung der Nachfrage, öffentlicher Nahverkehr, 
Elektrifizierung sowie Frachtlogistik und -effizienz 
(Gouldson et al., 2015). Direkte und indirekte Emissi-
onsminderungen können darüber hinaus im Abfallsek-
tor, etwa durch Recycling, und durch integrative Pla-
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Tabelle 9.3-1
Kernempfehlungen für transformative Handlungsfelder.
Quelle: WBGU

Ziele Wichtige Maßnahmen und Handlungsansätze

International diskutierte Felder

Dekarbonisierung, Energie und Klimaschutz

>> Bis spätestens 2070 alle fossilen CO2-Emissions
quellen in Städten durch emissionsfreie Alternativen 
ersetzen

>> Bis 2030 Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nach-
haltiger und zeitgemäßer Energie für alle sichern 
(SDG 7) 

>> Stadtentwicklung so ausrichten, dass 
Energienachfrage begrenzt wird

>> Dekarbonisierungsfahrpläne für alle Städte erstellen
>> Luftreinhaltung und Klimaschutz integrieren
>> Informelle Siedlungen: Chancen erneuerbarer Systeme 

nutzen
>> Neu entstehende Städte perspektivisch nur noch 

emissionsfrei planen und nachhaltigen Umgang mit 
Stoffströmen und Materialien sicherstellen

Mobilität und Verkehr

>> Vollständige Dekarbonisierung der Verkehrssysteme 
bis spätestens 2070 erreichen

>> Inklusive urbane Mobilität (Unterziel SDG 11, 
accessible cities) bis 2030 umsetzen

>> In Innenstädten perspektivisch nur noch emissions-
freie Mobilität zulassen

>> Wohn- und Arbeitsquartiere durchmischt und nur in 
fußläufiger Nähe zu ÖPNV bauen und entwickeln 
(Transit-oriented Development)

>> Öffentlichen Nahverkehr für alle zugänglich und Straßen 
für nicht motorisierten Verkehr sicherer machen 
(Pro-poor Transport Policies)

>> Motorisierten Individualverkehr in Innenstädten 
sukzessive reduzieren

Baulich-räumliche Gestalt von Städten (urban form)

>> Nachhaltigkeit und Anpassungsfähigkeit im 
Städtebau verbinden

>> Inklusive Stadtquartiere schaffen 
(menschenorientiert, klimaverträglich)

>> Bereitstellung baulich-räumlicher Strukturen zur 
Schaffung urbaner Lebensqualität, wie z.  B. gut 
zugängliche, sichere Räume mit Nischen für 
Interaktion und zur Erholung verschiedener 
Nutzergruppen

>> Konzepte für flexible und anpassungsfähige Stadt
quartiere entwickeln

>> Urbanisierungsschübe entschleunigen; polyzentrische 
Raumgestaltung statt konventionelle Landflucht

>> Ausgleich zwischen Verdichtung und Grün- bzw. 
Freiräumen suchen

>> Anreize für passive Energieeinsparung in der 
Quartiersentwicklung und Bauen erhöhen

>> In neuen Stadtgebieten Planungsstrategien für 
nachhaltige Quartiere umsetzen

Anpassung an den Klimawandel

>> Risiken des Klimawandels für Stadtgesellschaften 
mindern

>> Stadtentwicklung an Klimaänderungen anpassen

>> Anpassung als iterativen Lernprozess in Stadtplanung 
integrieren: u.  a. wissenschaftliche Erkenntnisse 
einbeziehen

>> Bei langfristigen Infrastrukturentscheidungen 
Klimaschutz und Anpassung integrieren

>> Fähigkeiten vulnerabler Gruppen zum Umgang mit 
Klimaänderungen stärken

>> Lokale Datenverfügbarkeit verbessern

Armutsbekämpfung und sozioökonomische Disparitäten

>> Inklusives Wachstum: Überproportionale Zuwächse 
für untere Einkommensgruppen sichern

>> Armut und sozioökonomische Disparitäten in Städten 
abbauen

>> Lebensqualität in informellen Siedlungen verbessern
>> Recht auf angemessene Wohnverhältnisse umsetzen 

und politische Teilhaberechte sichern
>> Paradigmenwechsel einleiten: Initiativen für die ärms-

ten 40  % der weltweiten Stadtgesellschaften stärken

>> Globale Initiative von UN-Habitat, UNDP, UNEP, 
Weltbank für die erwarteten zusätzlichen 1–2 Mrd. Men-
schen, die in nicht adäquaten Wohnverhältnissen leben

>> Zunehmender Konzentration von Vermögen und 
Grundbesitz entgegenwirken

>> Relevante urbane Akteure (u.  a. Stadtregierungen, 
Architektinnen, Planer), für Verbesserung der Lebens
qualität urbaner Armutsgruppen gewinnen; umfassende 
öffentliche und private finanzielle Ressourcen 
mobilisieren

>> Recht auf angemessene Wohnverhältnisse zum Kern
bestandteil der bi- und multilateralen Entwicklungs
zusammenarbeit machen



Transformative Handlungsfelder in Städten   9.3

423

Ziele Wichtige Maßnahmen und Handlungsansätze

>> Bei urbanen Investitionen und Architekturwettbewerben 
Priorität auf die ärmsten 40  % statt der reichsten 5  % der 
Bevölkerung setzen

>> Urbanisierung als Förderbereich im Development 
Assistance Committee der OECD (OECD-DAC) 
aufwerten

>> Schwerpunktprogramm „Adequate Housing for All“ mit 
Fokus auf Regional- und Mittelstädten bei der Weltbank 
initiieren

>> Für alle Gruppen: Zugang zu Basisinfrastrukturen, 
Bildung und Gesundheitseinrichtungen sichern

Schwerpunkte: International wenig diskutierte Felder

Urbane Flächennutzung

>> Flächennutzung gemeinwohlorientiert gestalten 
>> Flächennutzung flexibilisieren (u.  a. Risikoanpassung 

und Vorsorge)
>> Flächendegradation minimieren

>> Sozialverträglichkeitsprüfung für Flächennutzungs
gestaltung einführen bzw. stärken

>> Transparenz und Dokumentationspflicht für Flächen
besitz und -nutzung sichern (ggf. Reform Bodenrecht)

>> Ausreichend städtische Räume im öffentlichen oder 
gemeinschaftlichen Eigentum halten

>> Grundstücke: Erstkaufrecht oder Vetorecht für 
Kommunen sichern 

>> Lokal angepasste Planungssysteme etablieren
>> Korruption bekämpfen und land grabbing eindämmen
>> Boden- und Immobilienspekulation eindämmen
>> Flexible Gestaltungsmodelle berücksichtigen 

(Zwischennutzung, shared space, urban commons usw.)

Materialien und Stoffströme

>> Möglichst vollständige Kreislaufwirtschaft in diesem 
Jahrhundert etablieren

>> Toxische oder umweltschädliche Stoffe substituieren
>> Wiedergewinnung nicht erneuerbarer Ressourcen 

sicherstellen
Beispiele:

>> CO2-emissionsintensive Baumaterialien wie Stahlbe-
ton durch klimaverträgliche Alternativen ersetzen

>> Verlust von Phosphor stoppen
>> Verwertung vom Elektroschrott nachhaltig gestalten

>> Langlebig- und Reparierbarkeit von Produkten fördern  
(z.  B. Ressourcenbesteuerung)

>> Verantwortlichen Umgang mit Abfall und Recycling 
fördern sowie illegalen Abfallhandel eindämmen  
(Basler Übereinkommen)

>> Bauvorschriften: Modulare Bau- und Konstruktionswei-
sen, inkl. Rückbau- und Recyclingfähigkeit fördern, vor 
allem klimaverträgliche Baustoffe 

>> Bei öffentlicher Beschaffung und Bauaufträgen 
nachhaltigen Umgang mit Materialien und Stoffströmen 
berücksichtigen

Urbane Gesundheit

>> Globaler Paradigmenwechsel von Krankheitsbekämp-
fung zu Gesundheitsförderung durch Stärkung von 
Ressourcen und Potenzialen für ein gesundes Leben 
in Städten

>> Gesundheitsförderung durch sektorübergreifende 
Stadtplanung bzw. -entwicklung und Stärkung 
kommunaler Planungskompetenz dauerhaft 
verankern

>> Gesundheitskompetenz und -handeln der Stadtbevöl-
kerung fördern

>> Substanzielle Teilhabe sichern und Nahrungsversorgung 
verbessern

>> Städte gesundheitsfördernd gestalten mit Fokus auf 
Begegnungs- und Aktivitätsräumen

>> Selbstorganisation von Stadtbewohnerinnen stärken, 
kleinräumige gesundheitsfördernde Maßnahmen im 
Quartier ermöglichen

>> Urbane Epidemien und neue Infektionskrankheiten 
eindämmen durch Förderung der Resilienz der Bevölke-
rung, Gesundheitsbildung und Verbesserung der 
Gesundheitsberichterstattung

>> Gesundheitsförderung durch sektorübergreifende Stadt-
planung (Synergien Klimaschutz/Dekarbonisierung) 
anstreben
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nung von Infrastrukturen (z.  B. Energie, Wasser, Abfall) 
erreicht werden. Grübler et al. (2012:  1311) kommen 
zu dem Schluss, dass für die zukünftige Energienach-
frage in Städten generell systemische Aspekte wich-
tiger sind als Eigenschaften individueller Verbraucher 
und Technologien: So ist etwa der Anteil von öffentli-
chem und unmotorisiertem Verkehr relevanter für die 
transportbedingte Energienachfrage als die Effizienz 
der Fahrzeugflotte. Die Energienachfrage in Einfamili-
enhausgebieten mit Passivhausstandard und Hybridau-
tos kann bedingt durch die langen Arbeitswege insge-
samt höher sein als diejenige in dichteren und kompak-
ten Städten mit einem hohen Anteil an ÖPNV sowie 
Fußgängern und Fahrradfahrern, auch wenn dort die 
Häuser schlecht gedämmt sind. Vor allem in Industri-
eländern haben viele Städte bereits Klimaaktionspläne 
entwickelt, in Entwicklungs- und Schwellenländern mit 
hohen Urbanisierungsraten dagegen sehr viel weniger. 
Bisher lässt sich jedoch der Erfolg dieser Aktionspläne 
kaum nachweisen, und die Entwicklung der Emissions
minderung in den betroffenen Städten folgt weitge-
hend der jeweiligen nationalen Entwicklung (Seto et 
al., 2014).

Ziele
Alle Städte sollten anstreben, spätestens 2070 ihre 
gesamten CO2-Emissionen aus fossilen Energieträgern 
auf Null zurückzuführen. Dieses Ziel der Emissions
freiheit ist deutlich ambitionierter als das Ziel der 
„Klimaneutralität“, denn mit Klimaneutralität wird 
häufig ein Zustand beschrieben, bei dem etwa das Ver-
kehrssystem einer Stadt noch Emissionen verursacht, 
diese aber durch Emissionsminderungen außerhalb 
der Stadtgrenzen „kompensiert“ werden (Kap. 3.3.1; 
Tab. 9.3-1). Darüber hinaus sollten Städte anstreben, 
auch ihre indirekten CO2-Emissionen zu senken sowie 
die Stadtentwicklung so ausrichten, dass die Energie-
nachfrage in Grenzen gehalten oder gesenkt wird. In 
Anbetracht der Zielsetzung des Übereinkommens von 
Paris, den Klimawandel nicht nur auf deutlich weni-
ger als 2  °C zu begrenzen, sondern auch Maßnahmen 
in Hinblick auf eine Begrenzung auf 1,5  °C zu ergrei-
fen, empfiehlt der WBGU, mindestens im Stromsektor 
die Emissionen bereits bis 2050 auf Null zu bringen. Im 
Zentrum des Ausbaus der Energieinfrastrukturen sollte 
das SDG Nr. 7 („Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, 
nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle sicher-
stellen”) stehen. 

Kernempfehlungen
Aufgrund der starken Unterschiede zwischen den 
Städten, z.  B. in Bezug auf den Entwicklungsstand, den 
Zugang zu Energie, die Urbanisierungsdynamik und 
die nationale Klimaschutzgesetzgebung, lassen sich 

keine pauschalen Empfehlungen zur Priorisierung von 
Maßnahmen, Investitionen oder Politiken auf Ebene 
der Städte geben. Städte müssen sich die Kompetenz 
erarbeiten, systemisch auf die Herausforderungen zu 
reagieren. Der WBGU empfiehlt, in jeder Stadt eine 
wissenschaftliche Basis für die Gestaltung einer kohä-
renten klimaverträglichen Urbanisierungspolitik anzu-
legen und Forschungsergebnisse in die Entscheidungs-
findung zu integrieren, basierend auf einem Austausch 
zwischen Wissenschaftlern, Entscheidungsträgern und 
Stadtbevölkerung. Zusätzlich bedarf es valider und 
vergleichbarer Daten als Basis für stadtplanerische 
Entscheidungen sowie verbesserte Monitoring- und 
Evaluierungssysteme, insbesondere in Entwicklungs-
ländern. 

>> Dekarbonisierungsfahrpläne für alle Städte erstellen: 
Alle Städte sollten langfristige Strategien erarbeiten, 
wie sie eine Reduktion ihrer direkten und indirekten 
CO2-Emissionen aus fossilen Quellen und der 
Zementherstellung auf Null erreichen können. Dabei 
sollte eine Dekarbonisierung des Stromsektors bis 
etwa 2050 angestrebt werden, bis 2070 sollten in 
allen Sektoren Nullemissionen erreicht werden. 
Klimaneutralität, die auf Kompensationsmaßnah-
men beruht, kann dabei nur ein Etappenziel sein 
(Kap. 3.3.1).

>> Luftreinhaltung und Klimaschutz integrieren: Luft-
verschmutzung in Städten ist eng verknüpft mit der 
Energienutzung. Es bestehen erhebliche Synergien 
zwischen Politiken zur Luftreinhaltung in Städten 
und Strategien zum Klimaschutz (Kasten 4.5-4). 
Diese sollten genutzt werden.

>> Informelle Siedlungen – Chancen erneuerbarer 
Systeme nutzen: Der Zugang zu Elektrizität, saube-
ren Brennstoffen sowie modernen Geräten zum 
Kochen für alle Menschen sollte mit hoher Priorität 
verfolgt werden. In informellen Siedlungen geht es 
vielfach darum, Hindernisse für einen formalen 
Zugang zu netzgebundener Elektrizität zu beseiti-
gen. Netzunabhängige erneuerbare Energiequellen 
bieten ein erhebliches Potenzial für einen schnellen 
Ausbau der Elektrizitätsversorgung für städtische 
Armutsgruppen in informellen Stadtquartieren 
(GNESD, 2014; Singh et al., 2014).

>> Neu entstehende Städte perspektivisch nur noch 
emissionsfrei planen: Neu entstehende Städte bzw. 
Stadtquartiere bieten die Chance einer integrierten 
Planung von baulich-räumlicher Gestalt, Transport
infrastrukturen und Energiesystemen. Es können 
erhebliche Effizienzpotenziale genutzt werden, etwa 
bei der Integration von Ressourcenströmen (Wasser, 
Abfall, Energie), die z.  B. Energiekaskaden oder Wär-
merückgewinnung erlaubt (Grübler et al., 2012).
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9.3.1.2
Mobilität und Verkehr: Dominanz des 
motorisierten Individualverkehrs überwinden
Die Begrenzung des Klimawandels erfordert eine voll-
ständige Dekarbonisierung der Energie- und Verkehrs-
systeme (Kap. 2.3.3.1). Die Umgestaltung der urbanen 
Verkehrssysteme ist zudem Kernelement einer inklusi-
ven Stadtentwicklung (Kap. 4.2.2; Tab. 9.3-1). 

Herausforderungen
Die größte Herausforderung im Mobilitäts- und Ver-
kehrssektor in Städten ist die Dominanz des motori-
sierten Individualverkehrs. Dieses Modell hat wesent-
lich zu einer selbstverstärkenden Krise geführt. Staus 
aufgrund steigenden Autoverkehrs begegnete man 
zumeist mit Ausbau des Straßennetzes, was zu weite-
rem Verkehrsaufkommen, mehr Staus, Luftverschmut-
zung und Lärmbelastung führte. Die Abkehr vom lange 
gültigen Leitbild der autogerechten Stadt ist nicht nur 
notwendig, um die Umweltbelastung in Städten und 
urbane Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Es stellt 
gleichzeitig eine Chance dar, um über Städte hinaus das 
gesamte Verkehrssystem zu transformieren. In Städten 
ist es aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte am ein-
fachsten, Verkehrsstrukturen zu entwickeln, die ohne 
oder mit reduziertem motorisierten Individualver-
kehr auskommen. Städter ohne eigenes Auto werden 
dann auch jenseits der Stadtgrenzen auf Bus und Bahn 
zurückgreifen. Je größer der Anteil der städtischen 
Bevölkerung, die kein eigenes Automobil mehr nutzt, 
desto größer die Nachfrage nach öffentlichen Verkehrs-
angeboten außerhalb urbaner Zentren. Städte können 
also als wichtiger Hebel dienen, um das Verkehrssystem 
über die eigenen Grenzen hinaus zu transformieren.

Die Folgen des aktuellen autozentrierten Entwick-
lungsmodells sind enorm hohe Kosten durch luftver-
schmutzungsbedingte Erkrankungen, Verluste an Pro-
duktivität und verschwendete Treibstoffe (Kap. 4.2.2). 
Städtische Armutsgruppen sind dabei überproportional 
negativ betroffen. Während sie am stärksten unter den 
Folgen motorisierten Individualverkehrs leiden – da sie 
vielfach entlang lauter, abgasbelasteter Ausfallstraßen 
wohnen – profitieren sie am wenigsten von dessen Vor-
teilen. Da zudem nur die wenigsten ein Auto besitzen, 
sind sie am stärksten auf leistungsfähige öffentliche 
Nahverkehrssysteme und nicht motorisierte Mobilität 
angewiesen, deren Ausbau vielerorts zugunsten des 
motorisierten Individualverkehrs zurückgestellt wurde. 

Kaum ein Element der urbanen Mobilität ist so 
ineffizient wie der motorisierte Individualverkehr. 
Automobile werden nur etwa 4  % ihrer Lebenszeit 
bewegt und einen bedeutenden Teil dieser Zeit ver-
bringen Autofahrer im Stau oder mit der Parkplatzsu-
che (New Climate Economy, 2014:  14). Dennoch gibt 

es einen globalen Trend einer zunehmenden Motori-
sierung mit einer erwarteten Verdopplung von derzeit 
1 Mrd. auf 2 Mrd. privater Fahrzeuge bis 2030 (New 
Climate Economy, 2014:  14). Gleichzeitig aber befin-
det sich Mobilität insbesondere in zahlreichen Städten 
in Industrieländern im Umbruch: die kontinuierliche 
Steigerung des motorisierten Verkehrsaufkommens ist 
in vielen Fällen an ihre Grenzen geraten. Stattdessen 
gibt es in einer wachsenden Zahl von Städten eine Stei-
gerung der Fahrradnutzung und der Zahl der Fußgän-
ger, eine zunehmende Bedeutung von Carsharing oder 
Mieträdern sowie multimodales Reisen unter Verwen-
dung von Smartphones (Kap. 4.2.2; Abb. 4.2‑1). Dies 
sind zentrale Elemente für einen transformativen Wan-
del der urbanen Mobilität in Richtung Nachhaltigkeit. 
Dabei wird Elektromobilität zwar die Luftverschmut-
zung in Städten deutlich senken helfen. Der immense 
Ressourcen- und Flächenverbrauch des Systems Auto, 
inklusive Stau- und Parkplatzproblemen sowie Lärm-
belastung durch Rollgeräusche, wird aber nicht gelöst. 

Ziele
Das international vereinbarte Ziel für nachhaltige Ent-
wicklung (SDG Nr. 11) „Städte und Siedlungen inklusiv, 
sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen“ gibt 
einen Rahmen für alle relevanten Akteure vor. Eines 
der Unterziele ist, bis 2030 den Zugang zu erschwing-
lichen und nachhaltigen Transportsystemen für alle 
sicherzustellen, insbesondere durch die Förderung von 
ÖPNV (Tab. 9.3‑1). Dabei sollten besonders die Bedürf-
nisse vulnerabler Gruppen („Frauen, Kinder, Menschen 
mit Behinderung und ältere Menschen“) berücksich-
tigt werden. Neuere Untersuchungen zeigen zudem, 
dass die 724 größten Städte der Welt bis 2030 die glo-
balen THG-Emissionen um jährlich bis zu 1,5 Mrd. t 
CO2eq, hauptsächlich durch transformativen Wandel 
des Transportsektors, senken könnten (New Climate 
Economy, 2014:  3). 

Kernempfehlungen
Planer und Entscheidungsträger sind vielerorts noch zu 
sehr dem Paradigma einer autogerechten Stadt verhaf-
tet, so dass der Ausbau nachhaltiger urbaner Transport-
systeme dem motorisierten Individualverkehr unterge-
ordnet wird. Hier braucht es eine Verschiebung hin zu 
ÖPNV, Rad- und Fußmobilität (Tab. 9.3-1).

>> Verkehrs- und urbane Flächennutzungsplanung inte-
grieren: Die in vielen Teilen der Erde bisher vernach-
lässigte Integration von urbaner Verkehrs- mit urba-
ner Flächennutzungsplanung ist eine international 
anerkannte, zentrale und universelle Erfolgsbedin-
gung für eine nachhaltige Stadtentwicklung 
(Kap. 4.2.2). Mit dem Anspruch einer solchen Inte-
gration geht ein Paradigmenwechsel einher, bei dem 
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sich das Verständnis der Planer von bloßen Infra-
strukturentwicklern zu Förderern städtischer Mobi-
lität erweitert. Dabei ist es aus Sicht des WBGU 
wichtig, Verkehr und Transport als Mittel zur Ermög-
lichung urbaner Mobilität und nicht als Ziel per se zu 
sehen. Es sollte also die Erreichbarkeit priorisiert 
werden und nicht der Transport selbst. In Städten 
mit guter Erreichbarkeit (accessible cities) liegen 
nicht nur bestimmte Orte (Arbeit, Wohnen usw.) nah 
beieinander, diese Städte sind auch fußgänger-
freundlich und verfügen über sichere Radwege 
sowie erschwingliche und qualitativ hochwertige 
öffentliche, klimaverträgliche und allen sozialen 
Gruppen zugängliche Transportmöglichkeiten. Dies 
sind Städte, in denen die gesamte Stadtbevölkerung 
von einer guten Erreichbarkeit profitiert. Stadtpla-
nung, die dem Recht auf Grundversorgung mit 
Mobilität besonders auch für die wirtschaftlich 
benachteiligte Stadtbevölkerung gerecht wird, ist 
zentral für eine sozial inklusive Stadtentwicklung. 
Dabei darf Verkehrsplanung keinesfalls isoliert 
betrachtet werden, sondern muss im Sinne nachhal-
tiger Stadtentwicklung die Förderung von ÖPNV, 
Rad- und Fußmobilität (transit-oriented develop-
ment) ins Zentrum stadtplanerischer Überlegungen 
rücken. Die Entwicklungszusammenarbeit sollte 
sozial inklusive Stadtentwicklung auf Basis integ-
rierter Stadt- und Verkehrsplanung unterstützen.

>> Stadt mit sozial inklusiver und umweltfreundlicher 
Erreichbarkeit fördern: Konkret sollten der Ausbau 
des ÖPNV, die Schaffung eigener Räume für nicht 
motorisierte Mobilität (dichte Fahrradwegnetze, 
Fußgängerzonen) und Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Straßenverkehrssicherheit im Vordergrund 
stehen (Tab. 9.3-1). Gleichzeitig ist eine stärkere 
Regulation des motorisierten Individualverkehrs 
durch Parkraumbewirtschaftung, City Maut und 
Tempo-30-Zonen sowie die Eindämmung von Ver-
kehr mit hoher Luftverschmutzung durch die Ver-
besserung von Fahrzeugstandards und den Einsatz 
ökonomischer Instrumente (Steuern, Gebühren) 
erforderlich (Kap. 4.2.2). Über diese Ansätze hin-
ausgehend empfiehlt der WBGU die Schaffung von 
Experimentierräumen für Stadtteile, in denen nicht 
motorisierter individueller Mobilität und öffentli-
chem Personennahverkehr uneingeschränkt Vorrang 
eingeräumt wird (in Innenstadtbereichen, wie etwa 
innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings). Das Ziel sollte 
sein, die Vision einer Stadt der leichten und sozial 
inklusiven sowie umweltfreundlichen Erreichbarkeit 
robust in der Stadtentwicklungspolitik zu verankern. 
Entwicklungs- und Schwellenländer haben die Mög-
lichkeit, beim Aufbau öffentlicher Verkehrssysteme 
durch das Überspringen technologischer Entwick-

lungsstufen die Fehler der Industrieländer zu ver-
meiden und keine negativen Spiralen mit immer grö-
ßeren Staus in Gang zu setzen. Insgesamt müssen für 
nachhaltige Mobilität in den nächsten Jahren vor 
allem in Mittelstädten noch enorme Infrastruktur
investitionen geleistet werden. 

9.3.1.3	
Baulich-räumliche Gestalt von Städten, Nach
haltigkeit und Anpassungsfähigkeit verbinden
Die baulich-räumliche Gestalt von Städten (urban form) 
hat einen erheblichen Einfluss auf viele Aspekte der 
Transformation zur Nachhaltigkeit, etwa auf Klima-
schutz und Anpassung an den Klimawandel, Verkehr 
und Mobilität, den Zugang zu adäquatem Wohnraum 
und öffentlichen Räumen, und sie prägt die Ortsbin-
dung und Identität der Stadtbevölkerung (Kap. 4.2.3; 
Tab. 9.3-1).

Herausforderungen
In den kommenden Dekaden kommt es darauf an, 
beim Aufbau neu entstehender Städte bzw. Stadtquar-
tiere eine nachhaltige baulich-räumliche Gestalt a pri-
ori sicherzustellen und so unerwünschte Pfadabhängig-
keiten zu vermeiden. Derzeit weist die baulich-räumli-
che Gestalt von Städten eine hohe Persistenz auf, da 
die Lebensdauer kapitalintensiver Gebäude und Infra-
strukturen in der Regel auf viele Jahrzehnte ausgelegt 
ist. Weil ein bedeutender Teil des globalen Urbanisie-
rungsprozesses sich als neu entstehende Städte bzw. 
neu entstehende Stadtquartiere ausprägt (Kap. 7.2), 
sieht der WBGU darin eine der zentralen Gestaltungs-
aufgaben für Planer und alle an der urbanen Transfor-
mation zur Nachhaltigkeit beteiligten Akteure. 

Weitaus aufwändiger und von der möglichen Ein-
griffstiefe begrenzter ist die Veränderung der Struktur 
bereits bestehender Städte bzw. Stadtquartiere. Aber 
auch ihre baulich-räumliche Gestalt lässt sich so umge-
stalten, dass sie den Anforderungen nachhaltiger Stadt-
entwicklung stärker gerecht wird. Hier sind vor allem 
die Nachverdichtung und die energetische Stadterneu-
erung von Städten Optionen. Dabei müssen für mono-
zentrische und polyzentrische Stadtstrukturen jeweils 
adäquate Anpassungsstrategien entwickelt werden. 

Städte befinden sich ständig in Veränderung, aber es 
gibt Entwicklungsdynamiken, auf die sich Städte nach 
dem Vorsorgeprinzip einstellen sollten. Dies betrifft 
zum einen schleichende Änderungen wie z.  B. Klima-
wandel oder Schrumpfungsprozesse. Zum anderen 
können Städte plötzlichen Dynamiken, wie z.  B. Natur-
katastrophen oder krisenbedingte große Fluchtbewe-
gungen, ausgesetzt sein, auf deren Bewältigung sie nur 
unzureichend eingestellt sind.
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Ziele
Die baulich-räumliche Gestalt von Städten bestimmt 
ihren Energieverbrauch und die CO2-Emissionen sowie 
Lebensqualität und Gesundheit der urbanen Bevöl-
kerung. Dabei kann es Zielkonflikte geben, etwa zwi-
schen hoher Verdichtung und zu wenigen Frei- bzw. 
Grünräumen. Die Quartiere sollten zudem lokale Ein-
kommensmöglichkeiten bieten, ein öffentliches Leben 
der Stadtbevölkerung ermöglichen, fahrrad- und fuß-
gängerfreundlich sowie für alle Einkommensgruppen 
erschwinglich sein. Die von UN-Habitat veröffentlich-
ten fünf Prinzipien einer „New Strategy of Sustaina-
ble Neighbourhood Planning“ (2015a) und die „Inter-
national Guidelines on Urban and Territorial Planning“ 
(2015b) können dabei als erste Ideengrundlage zur 
Entwicklung kompakterer Stadtquartiere dienen. 

Bei ihrer Planung sollten Synergien mit den anderen 
transformativen Handlungsfeldern (Kap. 4.6) genutzt 
werden. Die Stadtgestalt steht vor allem in starker 
Abhängigkeit zur städtischen Infrastruktur; z.  B. gibt 
es enge Zusammenhänge zwischen der baulich-räum-
lichen Gestalt von Städten, der Mobilitätsinfrastruktur, 
der Verkehrsnachfrage sowie der gefahrenen Kilome-
ter. Voraussetzung für die Planung kompakter Quar-
tiere und Städte ist eine transformative Flächennut-
zungsgestaltung. Zur Sicherung von Möglichkeits- und 
Experimentierräumen sowie für die politische Teilhabe 
der Stadtbevölkerung sollten Städte öffentliche, halb-
öffentliche und gemeinschaftliche Räume bereithalten. 
Um dies zu gewährleisten, sollten hinreichend städti-
sche Räume im öffentlichen oder gemeinschaftlichen 
Eigentum sein (Kap. 4.3.3).

Kernempfehlungen 
Der WBGU unterstützt die Forderungen nach lokal 
angepassten, adäquaten Designstrategien zur klimage-
rechten Stadt- und Quartiersplanung, bei der neben 
dem jeweiligen geographischen und kulturellen Kon-
text auch technische Möglichkeiten der Umsetzung und 
Instandhaltung beachtet werden müssen. Dabei bedarf 
es zudem geeigneter Governance-Strukturen und 
Finanzierungsmechanismen (Kap. 8). Beispielsweise 
sollten Regelungen geschaffen werden, die zur Anwen-
dung von Strategien der passiven Energieeinsparung 
im Bausektor verpflichten sowie Anreizsysteme für 
Planer und Investoren zur Umsetzung aktiver Energie-
einsparungsstrategien. Es sollte zudem eine lokal ange-
passte, adäquate Qualitätssicherung zur Nachhaltigkeit 
im Städtebau gefördert werden. Dies kann zum einen 
die Energieeffizienz von Stadtquartieren erhöhen. Zum 
anderen kann z.  B. eine Gestaltung von Außenräumen, 
die sich am Maßstab und den Bedürfnissen der Bewoh-
nerinnen (nach Sicherheit, Erholung usw.) orientiert, 
die soziale Interaktionen fördern und die Lebensqualität 

in den Stadtquartieren steigern.
Um auf schwer vorhersehbare Dynamiken wie z.  B. 

große Fluchtbewegungen, Naturkatastrophen oder Kli-
maänderungen besser reagieren zu können, sollte die 
Integration von flexiblen bzw. transitorischen Konzep-
ten in Architektur und Städtebau stärker beachtet wer-
den. Dies gilt vor allem für Städte mit risikoexponierter 
Lage (z.  B. Städte mit besonderen Sturm- und Flutrisi-
ken) oder Städte in Reichweite politischer Krisenherde 
oder Kriegsgebiete. Zudem können bei höherer Flexi-
bilität neue Erkenntnisse oder technische Neuerungen 
der städtischen Infrastruktur leichter integriert werden. 

9.3.1.4	
Anpassung an den Klimawandel in die 
Stadtentwicklung integrieren
Der Klimawandel wird tiefgreifende Auswirkungen auf 
ein breites Spektrum städtischer Funktionen, Infra
strukturen und Dienstleistungen haben und kann 
bestehende Probleme verstärken (Kap. 2.3.4.4, 4.2.4). 
Die Auswirkungen des Klimawandels in Städten hän-
gen von ihrer geographischen Lage, der Robustheit 
ihrer Infrastrukturen, der Vulnerabilität der Bevölke-
rung und einer erfolgreichen Anpassung sowie Katas
trophenvorsorge ab.

Herausforderungen
Der Klimawandel wird zunehmend Auswirkungen auf 
die Lebensbedingungen der Stadtbevölkerung haben. 
Dabei geht es um direkte Effekte wie Temperatur
extreme, Dürren oder Überschwemmungen sowie 
um indirekte Effekte, etwa klimabedingte Änderun-
gen der Nahrungsmittelverfügbarkeit in den Städten 
oder Auswirkungen auf die Wasser- oder Elektrizitäts
systeme. Der globale Klimawandel interagiert dabei 
mit klimatischen Besonderheiten der Städte (Rosen-
zweig et al., 2011). Ein Beispiel ist der städtische Hitze
inseleffekt: Beton und andere Baumaterialien absorbie-
ren Wärme, und durch die Beseitigung von Vegetation 
sowie die Versiegelung von Flächen nimmt die Ver-
dunstung und ihre kühlende Wirkung ab. 

Man schätzt, dass sich durch einen Meeresspiegel
anstieg von einem halben Meter die Zahl der gefährde-
ten Menschen mehr als verdreifachen und der Umfang 
der gefährdeten Vermögenswerte (z.  B. Hafen- oder 
Industrieanlagen) verzehnfachen könnten (Hanson et 
al., 2011; Revi et al., 2014a:  19). Laut diesen Studien 
zählen Mumbai, Guangzhou, Shanghai, Miami, Ho-Chi-
Minh-Stadt, Kolkata, New York, Osaka-Kobe, Alexan-
dria, Tokyo, Tianjin, Bangkok, Dhaka und Hai Phong in 
Bezug auf Menschen und Vermögenswerte zu den am 
meisten gefährdeten Städten. 
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Ziele
Die Risiken des Klimawandels für Stadtgesellschaf-
ten sollten gemindert und die Anpassung an Klimaän-
derungen sowie die Resilienz gegenüber Klimarisiken 
verbessert werden. Stadtregierungen und Stadtgesell-
schaften sollten Katastrophenvorsorgestrategien ent-
wickeln, bei Infrastrukturinvestitionen Klimaände-
rungen berücksichtigen sowie Strategien für die Inte-
gration von Klimaschutz und Anpassung in langfris-
tige Planungen erarbeiten. Die Kosten können dabei 
erheblich sein; so werden etwa die Anpassungskos-
ten für städtische Wasser- und Sanitärversorgungssys-
teme allein für Afrika südlich der Sahara auf 2,7 Mrd. 
US-$ jährlich geschätzt (ohne die Kosten der Instand-
setzung der heutigen Infrastruktur; Revi et al., 2014a). 
Anpassung an den Klimawandel ist ein iterativer Lern-
prozess, der über inkrementelle bis hin zu einschnei-
denden Maßnahmen (z.  B. Umsiedlungen, Rückzug aus 
vormals besiedelten Gebieten) als Querschnittsthema in 
die Stadtplanung einbezogen werden sollte. 

Kernempfehlungen
>> Resiliente Infrastrukturen aufbauen: Im Zentrum 

einer erfolgreichen urbanen Anpassungspolitik ste-
hen die Kommunen, weil die Anpassung von Städten 
wesentlich von der Integration in lokale Investitio-
nen, Politiken und dem gesetzgeberischen Rahmen 
abhängt. Abhängig von der geographischen Lage 
sollten Städte ihre Infrastrukturen an zu erwartende 
Klimarisiken anpassen. Bei einer zu erwartenden 
Erhöhung von Starkniederschlägen wäre dies z.  B. 
eine Erweiterung der Ableitungskapazitäten, in 
Überflutungsgebieten die Ausweisung von Flächen, 
die nicht besiedelt werden dürfen, oder eine Bevor-
zugung redundanter Infrastruktursysteme. 

>> Fähigkeiten vulnerabler Gruppen zum Umgang mit 
Klimaänderungen stärken: Ein zentraler Baustein zur 
Anpassung an Klimaänderungen ist die Stärkung der 
Fähigkeit insbesondere vulnerabler Gruppen in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern, Krisen und neue 
Herausforderungen durch den Klimawandel zu 
bewältigen. Im Kern handelt es sich hier um urbane 
Armutsbekämpfung, Sicherung des Zugangs zu 
Basisdienstleistungen, Stärkung von Selbst
organisation und Teilhabe an Entscheidungsprozes-
sen sowie Ernährungssicherheit. 

>> Katastrophenvorsorge stärken: Im Rahmen von 
Urban Risk Governance bzw. von Katastrophenvor-
sorge kann die Fähigkeit von Städten mit Klimarisi-
ken umzugehen deutlich verbessert werden. Kon-
krete Handlungsfelder sind z.  B. der Schutz ver-
wundbarer Bevölkerungsgruppen durch Schaffung 
von Wohnraum in geschützteren Lagen, eine verbes-
serte integrierte Landnutzungsplanung oder geän-

derte Bauvorschriften, die zu hochwassersicheren 
Strukturen führen (Revi et al., 2014a). Schulungen 
der Bevölkerung und Stärkung von Rettungsdiens-
ten für den Katastrophenfall sind weitere Bausteine 
zur Stärkung der Krisenbewältigungskapazitäten.

>> Wissenschaftliche Erkenntnisse in Entscheidungspro-
zesse integrieren: Entscheidend für das urbane 
Klimarisikomanagement und den Umgang mit 
schleichenden Klimaänderungen in Städten ist auch 
die Berücksichtigung wissenschaftlicher Expertise 
bei Entscheidungsprozessen, wobei Wissenschaftler, 
Entscheidungsträger und vulnerable Bevölkerungs-
gruppen beteiligt sein sollten (Revi et al., 2014a). 
Maßnahmen der Anpassung sollten nicht nur auf 
Erfahrungswerte der Vergangenheit reagieren, son-
dern müssen zukünftig eintretende Ereignisse und 
Änderungen antizipieren. Das Wissen über diese 
zukünftigen, klimawandelbedingten Änderungen ist 
jedoch begrenzt und mit inhärenten Unsicherheiten 
verbunden. 

>> Planung und Datenverfügbarkeit verbessern: Zudem 
besteht Bedarf nach einer Reform der Hochschulcur-
ricula vor allem für Stadtplaner mit dem Ziel, Klima-
schutz und Anpassung an Klimafolgen in Städten 
mehr Gewicht zu geben (Revi et al., 2014a:  585). Die 
mangelnde Verfügbarkeit valider und vergleichbarer 
Daten als Basis für stadtplanerische Entscheidungen 
(etwa über lokale Klimaänderungen) sowie fehlende 
Monitoring- und Evaluierungssysteme, insbeson-
dere in Entwicklungsländern, sind ein weiterer viel-
fach geäußerter Mangel (UKAID und DFID, 2012; 
Kap. 2.6). 

9.3.1.5	
Armut und sozioökonomische Disparitäten in 
Städten abbauen
Die Überwindung extremer Armut und großer sozio-
ökonomischer Disparitäten in Städten ist eine der zent-
ralen Herausforderungen einer nachhaltigen, inklusiven 
Urbanisierung (Kap. 4.2.5; Revi und Rosenzweig, 2013; 
UNEP, 2012a; UKAID und DFID, 2012; LSE Cities, 
2009). Dabei ist die sozioökonomische Ungleichheit 
in großen Städten oft besonders ausgeprägt und bildet 
sich meist in einer deutlichen sozialräumlichen Frag-
mentierung mit armen und reichen Stadtvierteln ab 
(OECD, 2015a:  94). 

Herausforderungen
Heute lebt rund ein Viertel der Weltbevölkerung in 
informellen Siedlungen (ohne formale Wohnnutzungs- 
bzw. Eigentumsrechte), in denen Menschen inadäqua-
ten Wohnverhältnissen ausgesetzt sind. Die internati-
onalen Entwicklungsinstitutionen sprechen insbeson-
dere in Bezug auf eine defizitäre Wohnsituation von 
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Slums (UN-Habitat, 2003). Derzeit leben in Afrika 
südlich der Sahara über 60  % der Stadtbevölkerung in 
Slums, in Asien etwa 30  %. Allein in China (180 Mio.) 
und Indien (104 Mio.) leben mehr als 280 Mio. Men-
schen in Slums (UN-Habitat, 2013a). Zwar hat sich der 
relative Anteil der Slumbevölkerung in Städten verrin-
gert (von 39  % in 2000 auf 32  % in 2010), ihre absolute 
Zahl stieg aber um über 100 Mio. Menschen an (von 
760 Mio. in 2000 auf 863 Mio. in 2010; UN-Habitat, 
2013a). Rund 750 Mio. Stadtbewohner (2012) haben 
keinen Zugang zu angemessener sanitärer Versorgung, 
und 150 Mio. Stadtbewohner (2012) haben keinen 
Zugang zu verbesserter Trinkwasserversorgung (WHO 
und UNICEF, 2014). 

Die Lösung dieser Probleme wird durch die wach-
senden sozioökonomischen Disparitäten (Kasten 2.1‑6) 
in vielen Städten der Erde zusätzlich erschwert. 
Dabei sind steigende Einkommensdisparitäten selbst 
in den großen Agglomerationen der OECD-Länder 
(OECD, 2015a:  93) oder in Ländern zu beobachten, wo 
es Erfolge in der Umsetzung der MDGs gegeben hat. Die 
Vorstellung von wirtschaftlichem Wachstum, das mit-
tels Durchsickereffekten automatisch auch die ärmeren 
urbanen Gruppen erreicht, hat sich empirisch als nicht 
zutreffend erwiesen. Trotz großer Wachstumsdynamik 
nimmt die sozioökonomische Polarisierung (drastische 
Unterschiede bei Einkommen, Beschäftigungsmöglich-
keiten, Zugang zu öffentlichen Gütern und Dienstleis-
tungen) zu und die Chancen für urbane Prosperität und 
Stabilität nehmen ab (UN-Habitat, 2013a:  87f.). Vor 
diesem Hintergrund gewannen die Gerechtigkeitsfrage 
und das Konzept inklusiven Wachstums in der inter-
nationalen Entwicklungsdebatte an Bedeutung. Dabei 
gelten die Minderung von Armut und sozioökonomi-
schen Disparitäten als Schlüsselelemente für eine wirt-
schaftlich erfolgreiche Stadtentwicklung. Sozial ausge-
glichenere Städte gelten als die erfolgreicheren Städte 
(„more equal cities are more prosperous cities“; UN-
Habitat, 2013a:  86). 

Ziele
Der Abbau von Armut und sozioökonomischen Dispa-
ritäten in Städten sollte zu einem zentralen Ziel urba-
ner Politik werden. Dieser Herausforderung wird in der 
Regel durch wohlfahrtsstaatliche Programme begeg-
net, wie z.  B. verbesserte Systeme der sozialen Siche-
rung. Allerdings ist es zunehmend deutlich gewor-
den, dass über Dysfunktionen der Verteilung hinaus 
strukturelle Barrieren existieren, die Diskriminierung 
und Ausschluss verstetigen (UN-Habitat, 2013a:  89). 
Soziale Inklusion beinhaltet daher die Beseitigung von 
Barrieren, die den Zugang zu Waren, Dienstleistun-
gen sowie Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkei-
ten behindern. Konkret sollten überproportionale Ein-

kommenszuwächse gerade für untere Einkommens-
gruppen sichergestellt und die Lebensqualität in infor-
mellen Siedlungen verbessert werden (Tab. 9.3-1). An 
dieser Stelle sind handlungs- und durchsetzungsfähige 
Regierungen auf lokaler und nationaler Ebene gefragt, 
die z.  B. das Recht auf angemessene Wohnverhältnisse 
durchsetzen (Tab. 9.4-1).

Bei der Bekämpfung von Einkommens- und Vermö-
gensungleichheit sind vor allem auch Nationalstaaten 
gefordert: Sie müssen durch eine an Verteilungsge-
rechtigkeit ausgerichtete Steuer- und Wirtschaftspo-
litik sicherstellen, dass vor allem die sozial schwäche-
ren Bevölkerungsschichten vom Wirtschaftswachstum 
profitieren. Inklusives Wachstum ist eine der Grundla-
gen, um Ungleichheit zu begrenzen und zurückzudrän-
gen (Tab. 9.4-1). Zwar können sich Städte den sozio-
ökonomischen Strukturen nicht entziehen, die durch 
das nationale wirtschaftliche und politische System 
vorgegeben sind, aber sie können ihre Kompetenzen 
und Ressourcen dafür nutzen, sich in eine Richtung 
zu entwickeln, in der öffentliche Dienstleistungen und 
Infrastrukturen zu Kristallisationspunkten für bessere 
Lebensbedingungen werden (LSE Cities et al., 2013). 

Kernempfehlungen
Stadtregierungen sollten aus Sicht des WBGU sicher-
stellen, dass neben den bisherigen zentralen Akteuren 
(nationale Regierungen, private Investoren, internatio-
nale Durchführungsorganisationen und NRO) auch die 
weniger organisierte Zivilgesellschaft adäquate Chan-
cen bekommt, die Stadtentwicklung und Verbesserung 
ihrer Lebensbedingungen mitzugestalten. Zu oft sind 
es vor allem große und etablierte Nichtregierungsor-
ganisationen, die aktiv an Stadtentwicklungsprozes-
sen beteiligt werden; diese repräsentieren jedoch in der 
Regel eher besser gestellte und höher gebildete Grup-
pen (Huchzermeyer, 2009). Hingegen werden z.  B. in 
informellen Siedlungen lebende Menschen oder Mig-
ranten selten beteiligt. Lokalregierungen sollten auch 
dafür sorgen, dass urbane Armutsgruppen Zugang 
zu Basisinfrastrukturen und -dienstleistungen erhal-
ten. Insgesamt wird sich wirtschaftliche Entwicklung 
nur dann positiv auf die Lebensbedingungen urba-
ner Armutsgruppen auswirken können, wenn auch 
die Bedeutung der informellen Wirtschaft anerkannt 
und deren Entwicklungspotenziale (z.  B. in der infor-
mellen Ausbildung, Kleinunternehmertum) adäquat 
berücksichtigt werden. Zudem bedarf es Investitio-
nen in Strategien für eine verbesserte Resilienz gegen-
über Naturkatastrophen, Wetterextremen und ande-
rer Klimarisiken, von denen Armutsgruppen besonders 
häufig betroffen sind (Revi und Rosenzweig, 2013). 
Einige Städte und nationale Regierungen haben bereits 
begonnen die Gerechtigkeitsfrage auf die Agenda ihrer 
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Stadtentwicklungspolitik zu setzen, da sie diese als ein 
grundlegendes Element für Wohlstand ansehen (UN-
Habitat, 2013a:  92).

Übergreifend ist aus Sicht des WBGU ein Paradig-
menwechsel mit Blick auf die Verankerung des The-
mas Urbanisierung in der internationalen Zusammen-
arbeit, insbesondere zur Verbesserung der Lebensbe-
dingungen der heutigen und künftigen Slumbevölke-
rung, erforderlich. Dazu braucht es eine Bündelung, 
Beschleunigung und erhebliche Aufskalierung aller 
politischen, ökonomischen, sozialen, planerischen und 
wissenschaftlichen Aktivitäten, die sich mit nachhalti-
ger Stadtentwicklung befassen. Der WBGU plädiert für 
eine globale Initiative von UN-Habitat, UNDP, UNEP 
und Weltbank für die erwarteten 1–2 Mrd. Menschen, 
die bis 2050 zusätzlich in nicht adäquaten Wohnver-
hältnissen leben könnten. 

Um zu verhindern, dass die Anzahl Menschen, 
die in inadäquaten Wohnverhältnissen leben, sich 
verdoppelt oder verdreifacht ist ein fundamentaler 
Perspektivwechsel notwendig, der nicht die Symptome 
bekämpft, sondern die Ursachen der Entstehung infor-
meller Siedlungen mit nicht adäquaten Wohnverhält-
nissen in den Fokus nimmt. Eine zunehmende Konzen-
tration von Vermögen und Landbesitz steht im Wider-
spruch zu gerechten Entwicklungschancen. Die Frage 
eines gerechten Zugangs zu Einkommens- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten für alle Menschen ist auch für 
die Entwicklung der Städte zentral. Die konventionelle 
Urbanisierung hat finanzielle, personelle und kreative 
Ressourcen insbesondere in die Quartiersentwicklung 
der oberen 1–20  % der Weltbevölkerung gelenkt. Hier 
ist eine neue Prioritätensetzung notwendig, wenn ver-
hindert werden soll, dass 2050 3 Mrd. Menschen in 
inakzeptablen, lebensfeindlichen, informellen Quar-
tieren leben. Insbesondere gilt es, relevante urbane 
Akteure wie Stadtregierungen, Architekten, Stadtpla-
ner, Investoren, Entwicklungsbanken und zivilgesell-
schaftliche urbane Akteure für die Stärkung und Ent-
wicklung informeller, oft prekärer Stadtquartiere zu 
gewinnen, umfassende öffentliche und private finan-
zielle Ressourcen zu mobilisieren, Raumplaner und 
Architekten auf die Transformationserfordernisse ein-
zustellen, Ausbildungssysteme in diese Richtung zu 
reformieren und auch die notwendigen wissenschaft-
lichen Kapazitäten zu stärken, um die Lebensqualität 
urbaner Armutsgruppen zu verbessern. Dabei sollten 
auch informelle Organisationsformen berücksichtigt 
werden. Stadtgesellschaften sollten dies als zentrale 
Zukunftsaufgabe annehmen und lokal die entspre-
chenden Voraussetzungen schaffen. 

Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
kann Deutschland, neben der Förderung inklusiver 
Wachstumsstrategien, einen wichtigen Beitrag zur Ver-

besserung der Lebensbedingungen speziell der armen 
Bevölkerung in Städten in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern leisten. Dies stellt bereits einen Schwer-
punkt des Sektorkonzepts zur nachhaltigen Stadtent-
wicklung des BMZ dar. Zentrale Handlungsfelder bilden 
die Stärkung der kommunalen Wirtschaftsentwicklung, 
die Verbesserung der lokalen Anpassung an den Klima-
wandel und eine stärkere Verflechtung zwischen Städ-
ten und ihrem Umland. Darüber hinaus werden Lokal-
verwaltungen und Entscheidungsträger bei der partizi-
patorischen Planung und Umsetzung von Investitionen 
beispielsweise in städtische Basisinfrastruktur zur Ver-
besserung der Lebensbedingungen der armen Bevölke-
rung unterstützt (z.  B. Cities Development Initiative for 
Asia). Im Hinblick auf die wachsende demographische 
und ökonomische Dynamik in Klein- und Mittelstädten 
und im Sinne transformativer Planung wäre vor allem 
ein zukünftiger Fokus auf Beratung und Befähigung 
staatlicher und nicht staatlicher lokaler Akteure in par-
tizipatorischer Entwicklungsplanung in diesen Städten 
wichtig. 

Die Umsetzung des Rechts auf angemessene Wohn-
verhältnisse in Entwicklungs- und Schwellenländern 
sollte zum Kernbestandteil der bi- und multilateralen 
Entwicklungszusammenarbeit werden (z.  B. der UN, 
der Weltbank oder bilateraler staatlicher Zusammen-
arbeit). Angemessene Wohnverhältnisse, verbunden 
mit Zugang zu Bildungschancen, sind Grundvorausset-
zung und Ausgangspunkt für die Schaffung von Ent-
wicklungs- und Teilhabemöglichkeiten für die städti-
sche Armutsbevölkerung (Tab. 9.3-1). Dazu sollte von 
der Weltbank ein Schwerpunktprogramm „Adequate 
Housing for All“, zugeschnitten auf die Gruppe der am 
schnellsten wachsenden Regional- und Mittelstädte 
(medium sized cities: 1–5 Mio. Einwohner), aufgelegt 
werden. In Asien und Afrika werden in den kommen-
den Dekaden neue Städte, städtische Quartiere und 
Stadtgesellschaften entstehen, so dass ein Zeitfenster 
zur Vermeidung unerwünschter Pfadabhängigkeiten 
besteht. 

9.3.2	
International wenig diskutierte transformative 
Handlungsfelder

9.3.2.1	
Urbane Flächennutzung gemeinwohlorientiert 
gestalten
Die Nutzung urbaner Flächen wird durch verschiedene 
Faktoren und sich wechselseitig beeinflussende Raum-
ansprüche beeinflusst. Auf engem Raum konkurrie-
ren urbane Flächen unterschiedlicher Nutzungen mit-
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einander (z.  B. für Wohnraum, Gewerbe, Grünräume), 
häufig eingebettet in einen sehr dynamischen Boden- 
und Immobilienmarkt. Die Nutzungsformen unter-
liegen oftmals langfristigen Pfadabhängigkeiten und 
beeinflussen den Schutz ökologischer Ressourcen, die 
Emissionsintensität von Infrastrukturen, den Zugang 
zu technischen und sozialen Infrastrukturen sowie die 
Identität und Vielfalt von Städten (Kap. 4.3). 

Herausforderung
Obwohl Städte nur einen geringen Teil der Erdoberflä-
che bedecken, verursacht der aktuelle Urbanisierungs-
prozess, der sich auch auf das stadtnahe Umland aus-
dehnt, einen hohen Flächenverbrauch. Die schnellen, 
zum Teil unregulierten Urbanisierungsprozesse, vor 
allem in Asien und Afrika, führen zur Expansion urbaner 
Flächen und Infrastrukturen, durch die Pfadabhängig-
keiten für die nächsten Dekaden gelegt werden. Gerade 
in den schnell wachsenden Städten trifft der rasante 
Flächenzuwachs allerdings häufig auf Strukturen einer 
unzureichenden Flächennutzungsplanung sowie einer 
schwachen urbane Governance. Informelle Nutzungs-
strukturen und Aushandlungsprozesse sowie fehlende 
Rechtssicherheit (z.  B. bei informellen Besitzverhältnis-
sen) erschweren die nachhaltige Stadtentwicklung spe-
ziell in Entwicklungs- und Schwellenländern. In bereits 
gebauten Stadtteilen besteht die Herausforderung, wie 
bestehende Flächennutzungsstrukturen, z.  B. bei Stadt-
teilerneuerungen, energieeffizienter und lebenswerter 
gestaltet werden können. 

Ziele
Da die Verteilung und das Management urbaner Flächen-
nutzungen sowie die Neu- und Überplanung von Flä-
chen die zentralen Weichenstellungen für die gesamte 
urbane Entwicklung darstellen sowie die Funktionali-
tät und Lebensqualität einer Stadt maßgeblich und über 
einen längeren Zeitraum beeinflussen, sind sie ein ent-
scheidender Hebel für die Große Transformation. Im 
aktuellen Urbanisierungsprozess bieten sich zahlreiche 
Gelegenheiten, in die Flächennutzung nachhaltig gestal-
tend einzugreifen. Um negative Pfadabhängigkeiten zu 
vermeiden, sollte sich eine transformative Flächennut-
zung dabei möglichst auf zentrale Prinzipien konzen-
trieren, die der WBGU in der Minimierung der Flächen-
degradation durch dezentrale Konzentration und Revi-
talisierung, einer klima- und umweltgerechten sowie 
sozialverträglichen Nachverdichtung, Gemeinwohlorien-
tierung sowie der Flexibilisierung und Anpassungsfähig-
keit von Flächennutzungen sieht. Zur Umsetzung dieser 
Prinzipien müssen die Eigentumsverfassungen der Städte 
und ihre Gestaltungselemente so strukturiert werden, 
dass eine Steuerung der Flächennutzung in Richtung 
einer Transformation zur Nachhaltigkeit ermöglicht wird.

Kernempfehlungen
Zur Steuerung der Flächennutzung und Stärkung der 
urbanen Governance steht eine Vielzahl an Instrumen-
ten zur Verfügung. Aufgrund der großen Diversität von 
Städten und ihrer sich unterscheidenden (national-)
gesetzlichen, kulturellen wie auch sozioökonomischen 
Voraussetzungen, muss jede Stadtregierung sorgfäl-
tig prüfen, welche Hebel sich vor Ort umsetzen las-
sen. Voraussetzung der Überlegungen muss eine dem 
städtischen Gemeinwohl zuträgliche Eigentumsverfas-
sung sein. 

>> Gemeinwohlorientierung der Flächennutzung: 
Urbane Flächen sollten als Allgemeingut anerkannt 
werden und die Nutzungszuweisung von Flächen am 
Gemeinwohl ausgerichtet sein. Die Regulierung bzw. 
Zuweisung urbaner Flächen sollte nicht allein dem 
Zugriff privater Eigentümer oder administrativer 
Entscheidungsträger überlassen werden, sondern (in 
weiten Teilen) einer gemeinwohlorientierten allge-
meinen oder gemeinschaftlichen Nutzung vorbehal-
ten sein, aber gleichzeitig auch öffentliches und Pri-
vateigentum ermöglichen. Dabei sollte auf die Diver-
sität der Eigentumsmodelle zurückgegriffen werden 
und gemeinschaftliches Eigentum neben dem priva-
ten und öffentlichen Eigentum an Flächen gefördert 
werden. Zudem sollten nicht nachhaltige, nicht 
öffentliche und nicht die Allmende schützende pri-
vate Flächennutzungen stark reguliert werden. 
Gemeinschaftsrechte sollten gefördert und Schutz- 
und Abwehrrechte sozialer Stadtprojekte gegenüber 
privatwirtschaftlichen Aneignungen etabliert wer-
den. Zusätzlich sollten Stadtverwaltungen Steue-
rungsmechanismen schaffen, die eine Ausweisung 
und Sicherung öffentlicher Räume sowie urbaner 
Gemeinschaftsflächen ermöglichen und diese einer 
marktwirtschaftlichen Verwertungslogik entziehen. 
Gewinne aus der (privatwirtschaftlichen) Stadtent-
wicklung sollten auch gemeinwohlorientieren Stadt-
bauprojekten zugeführt werden (z.  B. über eine Soli-
daritätsquote).

>> Korruptionsprävention: Die Vergabe und die Nut-
zung von Flächen bieten zahlreiche Einfallstore für 
Korruption, sowohl im politischen Bereich und der 
kommunalen Verwaltung als auch bei Unternehmen 
und Privatpersonen. Das Übereinkommen der Ver-
einten Nationen gegen Korruption ist von 178 
Nationalstaaten ratifiziert worden (Stand: Dezember 
2015), bleibt in der urbanen Praxis bislang aber von 
geringer Wirkung. Um die Korruption in der Flä-
chennutzung wirksam einzudämmen, müssen alle 
urbanen Akteure in die Korruptionsbekämpfung 
eingebunden werden. Dies könnte durch ein 
gesamtstädtisches Integritätsmanagement in der 
Flächennutzung erfolgen. Dabei sollte z.  B. die 
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Umsetzung und Durchsetzung von Flächenzuwei-
sung und -gestaltung in die Hände unparteiischer 
Gremien, z.  B. überparteilicher Expertenausschüsse, 
gelegt werden, die sowohl das Allgemein- als auch 
das Individualwohl beachten. Zudem sollte die Spe-
kulation und Korruption im Boden- und Immobili-
enmarkt in Städten eingedämmt werden. Es sollten 
insbesondere Transaktionsgeschäfte in diesen Berei-
chen transparent gestaltet und der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden. Eigentum an Boden 
und Immobilien durch anonyme Briefkastenfirmen 
sollte verboten werden. 

>> Urbane Flächenerfassung und Steuerungsinstrumente 
der Flächennutzungsgestaltung: Die Verbesserung 
der Informationsgrundlage durch die Flächenerfas-
sung mit Hilfe von Katastern, die Registrierung der 
Eigentums- bzw. Nutzungsrechte und die Qualifizie-
rung von Flächeninformationen und -bewertungen 
sind eine wichtige Voraussetzung für nachhaltiges 
Flächenmanagement. So können Prozesse in der Pla-
nung, Information, Organisation und Kooperation, 
Budget, Vermarktung und Durchsetzung unterein-
ander abgestimmt werden. Die Wahl der konkreten 
Instrumente zur Flächenerfassung sollte sich an den 
Möglichkeiten der jeweiligen Stadt ausrichten. Ins-
besondere in Entwicklungs- und Schwellenländern 
müssen dafür Formen gewählt werden, die sich ent-
sprechend der gegebenen Kapazitäten und der urba-
nen Governance realisieren lassen. Zudem sollten 
lokale und regionale (Planungs-)Kompetenzen und 
Ressourcen unter Berücksichtigung des Subsidiari-
tätsprinzips gestärkt werden. Dazu müssen Städte 
die entsprechenden Kompetenzen sowie die perso-
nellen und finanziellen Kapazitäten zur Um- und 
Durchsetzung haben, damit eine am normativen 
Kompass orientierte Flächennutzung etabliert wer-
den kann. Werden dabei kurzfristige Lösungsstrate-
gien zum Umgang mit aktuellen Problemen geschaf-
fen, so sollten diese nicht unabhängig von (existie-
renden) Bau- und Umweltstandards entwickelt wer-
den, um langfristigen, negativen Pfadabhängigkeiten 
vorzubeugen. Ein Konfliktmanagement in der 
Flächennutzungsgestaltung sollte durch Informa-
tions- und Interaktionsformen (u.  a. Dialog, Media-
tion, Quartiersmanagement) verankert werden. 

	 Urbane Bodenmärkte sollten stärker reguliert wer-
den und z.  B. sollte die Bemessungsgrundlage für 
Bodenmärkte sich nicht ausschließlich nach öko-
nomischen Aspekten, sondern auch am urbanen 
Gemeinwohl ausrichten. Zudem sollten gerechte 
Steuermodelle geschaffen werden, die den Stadtver-
waltungen ermöglichen, eine Grunderwerbssteuer 
zu erheben; Steuerschlupflöcher, z.  B. durch „share 
deals“, sollten geschlossen werden.

>> Diversifizierung von Eigentumsmodellen – Ermögli-
chung von adäquatem Wohnen: Insbesondere in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern gibt es neben pri-
vaten auch eine Vielzahl gewohnheitsrechtlicher 
und informeller Eigentumsmodelle. Diese zu forma-
lisieren ist häufig schwer möglich, da sie teils lokalen 
Regeln und Traditionen unterliegen, teils die 
Ressourcen zum Umbau nicht vorhanden sind. 
Durch eine Integration gewohnheitsrechtlicher und 
informeller Eigentumsmodelle lässt sich in vielen 
Städten z.  B. die Sicherheit und Legitimität von 
Wohnraum für ärmere Bevölkerungsgruppen auch 
ohne (privatwirtschaftliche) Formalisierung herstel-
len. Voraussetzung dabei ist, dass sich auch diese 
Modelle dem Gemeinwohl verpflichten und z.  B. 
nicht der (kriminellen) Bereicherung einiger Privat-
leute dienen (z.  B. von Slumlords bis Immobilienspe-
kulanten). Für die Umsetzung ist entscheidend, wie 
hoheitliche Entscheidungsträger sich in Zukunft mit 
informellen Akteuren verständigen können 
(Kap. 8.3).

Der WBGU hält folgende Gestaltungsprinzipien für 
wichtig, die in einer nachhaltigen Flächennutzungspla-
nung Berücksichtigung finden sollten: 

>> Nachverdichtung: Je nach Flächenverfügbarkeit soll-
ten Städte ihren Flächenverbrauch durch maßvolle, 
sozialverträgliche Nachverdichtung minimieren. 
Städtebauliche Nachverdichtung bietet verschie-
dene Synergiepotenziale durch die Minimierung des 
Flächenverbrauchs, Anpassung an den Klimawandel 
und Klimaschutz sowie die Verbesserung lebenswer-
ter urbaner Räume. Auch ermöglichen „kompakte“ 
Städte kurze Transportwege durch fußgängerfreund-
liche Gestaltung und Kurzdistanzen. Regional sollte 
diese Nachverdichtung dezentral organisiert werden 
(dezentrale Konzentration), um einseitige Konzent-
rationserscheinungen zu vermeiden und ausgegli-
chene, polyzentrische Raum- und Siedlungsstruktu-
ren zu entwickeln.

>> Flexibilisierung/Adaptivität: Da urbane Flächen 
durch sektorale Ansprüche häufig einseitig genutzt 
werden (z.  B. Verkehrsflächen), sollte eine nachhal-
tige Nutzung darauf zielen, Flächen gegenüber aktu-
ellen und zukünftigen Nutzungs- und Schutzan-
sprüchen möglichst anpassungsfähig zu gestalten 
und multisektorale Nutzungsformen zu ermöglichen. 
Mögliche Gestaltungsmodelle sind Zwischennutzun-
gen, Shared-Space-Konzepte, Urban Commons, aber 
auch gemeinschaftsbasierte Wohnformen. 

>> Begegnungsräume: Urbane Begegnungsräume ver-
schiedener Art sind wichtig für das Zusammenleben, 
die soziale Kohäsion einer Gesellschaft sowie die 
urbane Lebensqualität. Freiräume bieten Raum für 
soziale, kulturelle oder sportliche Aktivitäten, die 
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Ausbildung sozialer Netzwerke, für zivilgesellschaft-
liches Engagement und Kooperationen, z.  B. zwi-
schen Bürgern und der Stadtverwaltung und -poli-
tik. Sie sind damit auch für die Bildung von Orts
identität ein zentraler Aspekt. Die Betrachtung von 
Freiräumen als Entfaltungs- und Experimentier-
räume erfordert neue Formen der Planung unter 
Beteiligung aller relevanten Akteure (Beteiligungs-
verfahren), bei der auch mögliche Interessenkon-
flikte (z.  B. zwischen verschiedenen Alters- oder 
Nutzergruppen) gelöst werden können. 

>> Kontext: Für eine nachhaltige Flächennutzungs
gestaltung müssen die folgenden lokalen kontext
spezifischen Voraussetzungen berücksichtigt 
werden: Die verfügbaren Instrumente zur Flächen-
nutzungsgestaltung (z.  B. des Konfliktmanagements) 
sollten an das jeweilige gesellschaftliche, kulturelle 
und religiöse System angepasst sein und die unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten der Transfor
mationsphasen berücksichtigen (allmähliche Trans-
formation und Förderung von Akzeptanz). Auch 
müssen je nach Kontext Kapazitäten und Expertise 
(z.  B. zur Flächenerfassung) auf- oder ausgebaut 
werden (Fähigkeiten, Wissen, Archive, Institutio-
nen). Gleichzeitig sollten eine größtmögliche Trans-
parenz (Einsichtsrechte in Pläne, Beteiligungsver-
fahren usw.) hergestellt und verschiedene Regulie-
rungsmodelle (Informations- und Dialogformen, 
Betrachtung regionaler Modelle wie „social enginee-
ring“, d.  h. die Regulierung des ethnischen Proporzes 
in Wohngebieten wie z.  B. in Singapur, vor allem aber 
Quartiersmanagement) diskutiert werden.

9.3.2.2	
Nachhaltigen Umgang mit Materialien und 
Stoffströmen fördern
Durch den technischen Fortschritt, die nachholende 
Entwicklung in vielen Ländern sowie die Urbanisie-
rung und den damit verbundenen Aufbau neuer urba-
ner Infrastrukturen wird eine erhebliche Ausweitung 
der weltweiten Material- und Stoffströme erwartet. 
Diese konzentrieren sich in den Städten, weshalb sich 
hier wesentliche Ansatzpunkte für eine transformative 
Umsteuerung finden (Kap. 4.4). 

Herausforderung
Die Zunahme der Material- und Stoffströme ist mit 
einer Reihe unerwünschter Nebenwirkungen verbun-
den, darunter die Zerstörung naturnaher Landschaf-
ten, die Freisetzung toxischer Stoffe oder Treibhaus-
gasemissionen. Zudem könnten bestimmte Schlüssel
ressourcen in wenigen Dekaden knapp werden, wenn 
die Extraktion unvermindert fortgeführt wird. Die 
Wirtschaft funktioniert heute überwiegend nach dem 

„linearen“ Prinzip der Wegwerfwirtschaft, die aus Roh-
stoffen Produkte macht und aus Produkten Abfall, 
der verbrannt, deponiert oder in die Umwelt entsorgt 
wird. Diese Art des Wirtschaftens stößt an planetari-
sche Leitplanken und muss in eine nachhaltige Kreis-
laufwirtschaft transformiert werden. Dieser Übergang 
bedeutet einen fundamentalen Wandel in den beste-
henden industriellen und urbanen Systemen und stellt 
hohe Anforderungen an neu entstehende Strukturen. 
Er ist ein wichtiger Baustein der Großen Transforma-
tion zur Nachhaltigkeit. Die unzureichenden Daten zum 
urbanen Metabolismus stellen dabei ein besonderes 
Problem dar. Angesichts der Größenordnung und der 
langfristigen Zeitskala bedeutet er eine ähnlich große 
Herausforderung wie die Dekarbonisierung der Ener-
giesysteme oder der Übergang zu einem nachhaltigen 
Landnutzungs- und Wassermanagement. 

Ziele
Ziele sollten sein, entlang des gesamten Lebenszyklus 
von Produkten, Infrastrukturen und Gebäuden nega-
tive Effekte, wie die Akkumulation unerwünschter 
Stoffe in der Umwelt und toxische oder klima- bzw. 
umweltschädliche Auswirkungen zu vermeiden sowie 
Rohstoffe und Ressourcen für die Zukunft zu sichern. 
Das Denken in Stoffströmen und Lebenszyklen nicht 
nur von Produkten, sondern auch von Infrastrukturen 
und Gebäuden sowie die Beachtung der Auswirkun-
gen von Emissionen oder Abfällen in den verschiede-
nen Stadien von Produktion, Transport und Konsum 
bis hin zur Abfallbehandlung sind Voraussetzungen für 
eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Der Übergang in 
eine nachhaltige und möglichst vollständige Kreislauf-
wirtschaft in diesem Jahrhundert ist daher ein zentra-
ler Baustein der Großen Transformation zur Nachhaltig-
keit. Erster Ansatzpunkt ist die effiziente Verwendung 
von Ressourcen und die Reduktion von Materialströ-
men. Zweitens geht es um die Verringerung ökologi-
scher Fußabdrücke (z.  B. durch Substitution von Mate-
rialien) sowie drittens um das Schließen von Stoffkreis-
läufen im jeweils notwendigen Maßstab. 

Stellvertretend für die Vielfalt der Problemlagen 
gibt der WBGU Kernempfehlungen besonders zu den 
vertieft behandelten Themen Baustoffe, Phosphor und 
Elektroschrott (Kap. 4.4).

Übergreifende Empfehlungen zum Umgang mit 
Materialien und Stoffströmen

>> Toxische oder umweltschädliche Materialien substitu-
ieren: Mit der Industrialisierung haben auch die 
Emissionen toxischer und umweltschädlicher Mate-
rialien zugenommen (Kap. 2.3.3.3). Langlebige 
Schadstoffe reichern sich in der Umwelt an und brin-
gen erhebliche Gefährdungen für menschliche 
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Gesundheit und Umwelt mit sich. Nach Ansicht des 
WBGU sollten Materialien, deren Produktion, 
Nutzung oder Entsorgung zur Freisetzung solcher 
Stoffe führt, konsequent substituiert werden 
(Kap. 4.4.4).

>> Politiken zum effizienten Umgang mit Rohstoffen, 
Dematerialisierung und Förderung der Langlebigkeit 
von Produkten etablieren: Städte sollten ihre strate-
gischen Möglichkeiten als Knotenpunkte globaler 
Ressourcenströme nutzen, um auf eine möglichst 
effiziente Verwendung von Rohstoffen und die 
Begrenzung von Materialströmen hinzuwirken. 
Städtische Infrastrukturen spielen hier eine Rolle, da 
ihr Design und ihre Nutzung maßgeblich die sozio-
technische Umgebung prägen, in der sich Lebensstile 
der Menschen entfalten, mit direkten Auswirkungen 
auf Produktion, Nutzung und Entsorgung von Res-
sourcen (UNEP, 2013d). Darüber hinaus können 
Rahmenbedingungen und ökonomische Anreize 
gesetzt werden, die einen effizienten Umgang mit 
Rohstoffen und eine Dematerialisierung befördern 
oder die Langlebigkeit und Reparierbarkeit von Pro-
dukten in den Fokus nehmen. Beispiele sind Res-
sourcenbesteuerung oder die Förderung von 
gemeinschaftlichem Konsum oder gemeinschaftli-
cher Nutzung von Produkten (z.  B. Carsharing).

>> Verantwortlichen Umgang mit Abfallströmen und 
Recycling fördern: Die Abfallströme der Stadt wer-
den zunehmend als wertvolle Ressourcen angesehen 
(urban mining). Die Trennung der Abfallströme ist 
dabei von entscheidender Bedeutung, um die Belas-
tung mit toxischen Stoffen zu vermeiden und das 
Recycling zu erleichtern. So sollten z.  B. biobasierte 
Abfälle getrennt gesammelt und verwertet werden 
(z.  B. Kaskadennutzung von Biomethan und Kom-
postierung; Dehoust et al., 2014; Rutz et al., 2014). 
Papier, Glas, Metall und teils auch Plastik sollten 
möglichst flächendeckend durch Mülltrennung in 
den Haushalten getrennten Abfallströmen zugeführt 
und recycelt werden. So können Müllverbrennung 
und Deponierung im optimalen Fall weitgehend ver-
mieden werden. Abfallgebühren bzw. stärkere 
Besteuerung von Ressourcenverbrauch können 
dabei helfen, Anreize zum Ressourcensparen zu set-
zen (Hoornweg et al., 2013). Die regionale Vernet-
zung industrieller Prozesse nach dem Konzept der 
„industriellen Ökologie“ kann erhebliche Ressour-
ceneinsparungen mit sich bringen und sollte geför-
dert werden (Hoornweg et al., 2013; van Berkel et 
al., 2009).

Kernempfehlungen zu den Themen Baustoffe, 
Phosphor und Elektroschrott

>> CO2-emissionsintensive Baumaterialien wie Stahlbe-
ton beim Neubau durch emissionsarme Alternativen 
ersetzen: Angesichts der immensen Bautätigkeit in 
den Städten müssen die erheblichen prozessbeding-
ten CO2-Emissionen aus der Produktion von Beton 
und Stahl so schnell wie möglich reduziert bzw. 
alternative Baustoffe eingesetzt werden. Beispiels-
weise wurde in China in den drei Jahren von 2008 
bis 2010 mit 4,9 Mrd. t mehr Zement verbaut als in 
den USA im gesamten 20. Jahrhundert (4,56 Mrd. t; 
Smil, 2014). Die globalen CO2-Emissionen aus der 
Zementproduktion steigen seit Jahren an und 
machen mittlerweile 6  % der anthropogenen CO2-
Emissionen (ohne Berücksichtigung von Landnut-
zungsemissionen) aus (Global Carbon Project, 2015). 
Spätestens 2070 sollte weltweit eine CO2-emissions-
freie Produktion erreicht werden. Baustoffe sollten, 
sofern möglich, wieder regional gewonnen und 
genutzt werden. Dies erleichtert die Kreislauffüh-
rung und stärkt die regionale Identität und somit die 
Eigenart. Wo möglich, sollten emissionsintensive 
durch emissionsarme Baustoffe ersetzt werden. 

>> Phosphor: Verschwendung von Nahrungsmitteln 
stoppen: Die Verschwendung von Nahrungsmitteln 
trägt u.  a. zu den wachsenden Müllproblemen bei. 
Weltweit geht etwa ein Viertel aller produzierten 
Nahrungsmittelkalorien (bzw. ein Drittel des 
Gewichts) verloren oder wird verschwendet (Lipin-
ski et al., 2013). Dies verschärft nicht nur den Druck 
auf die globale Landnutzung, sondern stellt auch 
eine Vergeudung der wertvollen Ressource Phos-
phor dar. Noch verzehrfähige Lebensmittelabfälle in 
Industrie, Handel und Haushalten können in Indus-
trieländern bis zu 50  % des biogenen Mülls ausma-
chen (Fraunhofer-Gesellschaft, 2014). Umgekehrt 
erhöhen die weggeworfenen Nahrungsmittel das 
städtische Abfallaufkommen und damit die Kosten. 
Die Vermeidung von Nahrungsabfällen ist daher ein 
wichtiger Ansatzpunkt für die Große Transformation 
zur Nachhaltigkeit (WBGU, 2011). 

>> Phosphor: Ernährungsgewohnheiten: Ein hoher 
Anteil von Fleisch und Milchprodukten in der Ernäh-
rung führt ebenfalls zu einem größeren ökologischen 
Fußabdruck und einem höheren Bedarf von Phos-
phor, und ist auch aus gesundheitlicher Sicht proble-
matisch (WBGU, 2014b). 

>> Phosphor: Wiedergewinnung aus Abfall- und 
Abwasserströmen fördern: Inkrementelle Verbesse-
rungen der bestehenden Systeme sind wichtig; lang-
fristig ist aber ein strategisch ausgerichteter trans-
formativer Wandel notwendig, um den Verlust von 
Phosphor zu stoppen und den Kreislauf so weit wie 



Transformative Handlungsfelder in Städten   9.3

435

möglich zu schließen (Kap. 4.4.2). Die Wiederge-
winnung aus Abwasser- und Abfallströmen ist dabei 
eine unverzichtbare Zukunftsoption zur Schonung 
des mineralischen Rohstoffs Phosphor. Der WBGU 
empfiehlt, dass bis spätestens 2050 Phosphor aus 
städtischen Abwässern systematisch wiedergewon-
nen werden sollte (WBGU, 2014b).

>> Elektroschrott: Erweiterte Herstellerverantwortung, 
bewusste Verbraucherkultur und nachhaltiges 
Recycling fördern: Auf nationaler Ebene sollten die 
Hersteller von Elektrogeräten stärker in die Verant-
wortung gezogen werden, um die Nachhaltigkeit 
ihrer Rohstoffquellen, die Langlebigkeit sowie die 
nachhaltige Endverwertung ihrer Produkte zu 
gewährleisten (Kap. 4.4.3). Die wiederverwend
baren Rohstoffe sollten leicht trennbar sein. Eine 
möglichst modulare Bauweise könnte die Trennung 
und die Reparatur der Komponenten in Elektrogerä-
ten vereinfachen. Auf Konsumentenseite sollte mehr 
Aufklärungsarbeit über den nachhaltigen Umgang 
mit Elektrogeräten und die fachgerechte Entsorgung 
von Elektroschrott geleistet werden. Das informelle 
Recycling von Elektroschrott ist Einkommensgrund-
lage hunderttausender Menschen (Lundgren, 2012) 
und sollte so entwickelt werden, dass diese nicht 
ihrer Existenzgrundlage beraubt werden. Urbane 
Infrastrukturen zur Weiterverarbeitung und Entsor-
gung von Elektroschrott sowie die digitale Erfassung 
von Stoffströmen sind ebenfalls unerlässlich, um das 
globale Umweltproblem Elektroschrott zu bewälti-
gen.

>> Elektroschrott: Umsetzung des Basler Übereinkom-
mens stärken, illegalen Handel eindämmen: Das 
Basler Übereinkommen über die Kontrolle der 
grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher 
Abfälle und ihrer Entsorgung und seine vertragli-
chen Ergänzungen (z.  B. das Ban Amendment) bieten 
einen Rahmen für die Kontrolle des internationalen 
Handels mit Elektroschrott. Auch wenn das Basler 
Übereinkommen 183 Mitgliedstaaten (Stand: 
Februar 2016) verzeichnet, ist z.  B. das Ban Amend-
ment von 1995 noch nicht in Kraft getreten, und 
diese internationalen Regelungen bleiben in der 
Praxis von geringer Wirkung, wie die Zahlen eines 
Interpolberichts über den illegalen Handel mit 
Elektroschrott belegen (Huisman et al., 2015). Es 
sollten geeignete nationale Kontrollmechanismen in 
den Ursprungsländern implementiert werden, etwa 
zur Dokumentation und Kontrolle der Wiederver-
wertungskette von Altgeräten (Reparatur oder 
Recycling), um das Verschwinden von Elektroschrott 
in illegale Kanäle zu verhindern. Eine lückenlose 
Verantwortungskette, welche eine erweiterte Her-
stellerverantwortung voraussetzt, könnte den illega-

len länderübergreifenden Fluss von Elektroschrott 
an der Quelle zum Versiegen bringen.

9.3.2.3	
Urbane Gesundheit: Ressourcen und Potenziale 
für ein gesundes Leben in Städten stärken
Städte bergen u.  a. je nach Entwicklungsstand, Lage 
und Größe spezifische gesundheitliche Chancen und 
Risiken für die urbane Bevölkerung. In Anbetracht der 
fortschreitenden globalen Urbanisierung ist die För-
derung urbaner Gesundheit essenziell, denn diese ist 
sowohl Ziel als auch Ressource für die urbane Transfor-
mation zur Nachhaltigkeit (Kap. 4.5).

Herausforderung
Städte können auf der einen Seite durch den verbes-
serten Zugang zu Gesundheitseinrichtungen, durch 
dichtere soziale Netzwerke und bessere Verdienst-
möglichkeiten günstigere Bedingungen für die Herstel-
lung und den Erhalt von Gesundheit bieten als ländli-
che und abgelegene Wohnorte. Auf der anderen Seite 
sind Menschen in Städten besonderen Gesundheitsbe-
lastungen ausgesetzt, wie Lärm, Luftverschmutzung, 
hoher Dichte, erhöhten Kriminalitäts- und Unfallraten. 
Der WBGU identifiziert drei zentrale Herausforderun-
gen für urbane Gesundheit in Städten: (1) Den Anstieg 
nicht übertragbarer Erkrankungen (z.  B. Diabetes und 
kardiovaskuläre Erkrankungen) u.  a. im Zusammen-
hang mit der Ausbreitung ungesunder Lebensstile und 
Gewohnheiten (vor allem ungesunde Ernährung und 
mangelnde Bewegung), (2) das steigende Risiko urba-
ner Epidemien (z.  B. Denguefieber, SARS, Ebola) und 
neuer Infektionskrankheiten (z.  B. durch Medikamen-
tenresistenzen, H1N1) sowie (3) die Zunahme gesund-
heitlicher Disparitäten zwischen verschiedenen Bevöl-
kerungsgruppen innerhalb der Städte. 

Gesundheitsbezogene Interventionen sind in vie-
len Städten bisher überwiegend sektoral und patho-
genetisch, d.  h. krankheitsfokussiert, ausgerichtet. Der 
WBGU spricht sich stattdessen für einen ganzheitli-
chen, ressourcen- und prozessorientierten Ansatz zur 
Förderung urbaner Gesundheit aus, um den aktuellen 
und zukünftigen gesundheitlichen Herausforderungen 
in Städten zu begegnen.

Ziel 
Ein Ziel der urbanen Transformation muss es sein, die 
Ressourcen und Potenziale für ein gesundes Aufwach-
sen und Leben in Städten zu stärken und gleichzeitig 
die Belastungen und Hindernisse zu minimieren. Auf-
grund der langfristigen Folgen gesundheitsfördernder 
und -beeinträchtigender Faktoren (z.  B. Verwendung 
giftiger Baustoffe, hohe Emissionsbelastung im Kin-
desalter, bewegungsbehindernde Stadtgestaltung) sind 
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die Pfadabhängigkeiten in diesem Bereich sehr hoch. 
Die Vermeidung solcher Pfadabhängigkeiten und die 
Förderung von Gesundheit als Teil einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung sind daher essenziell. Gesundheits-
förderung ist zudem ein wichtiges Querschnittsthema; 
eine ganzheitliche Betrachtung und Bearbeitung kann 
viele Synergien erzeugen.

Kernempfehlungen
Zur Förderung der Gesundheit in Städten aus einer salu-
togenetischen Perspektive (Entstehung von Gesund-
heit) empfiehlt der WBGU folgende prozedurale und 
sektorale Ansatzpunkte: 

>> Stärkung integrativer, holistischer und partizipativer 
Planungsansätze: Aufgrund der Komplexität urba-
ner Systeme sind sektorale, lineare oder zyklische 
Planungsansätze für die Verbesserung urbaner 
Gesundheit ungeeignet (Rydin et al., 2012). Gesund-
heit als Querschnittsthema muss holistisch und inte-
grativ betrachtet werden, da es in nahezu alle sekto-
ralen Themen wie Mobilität, Wohnen oder Wasser-
versorgung hineinreicht. Die Planungskompetenz 
für Städte liegt in vielen Ländern vor allem auf nati-
onaler oder regionaler Ebene und sollte daher stär-
ker auf kommunaler Ebene verankert werden, um 
der Diversität und Heterogenität der jeweiligen loka-
len Herausforderungen gerecht zu werden. 

	 Dazu bedarf es auch der Integration und Interak-
tion verschiedener Akteursgruppen. Dies betrifft 
zum einen die Einbindung von Zivilgesellschaft, 
Wissenschaft und Privatwirtschaft in Planungskon-
zepte. Dazu sollten diese Gruppen auch angemes-
sen über gesundheitsrelevante Themen (z.  B. Luft- 
oder Wasserbelastung) informiert werden und Kla-
gerechte, z.  B. bei Überschreitung von Grenzwerten, 
innehaben. Aber auch auf der Ebene der lokalen 
Regierungen sind die Vernetzung verschiedener 
Planungsbehörden und die sektorenübergreifende 
Kommunikation zu gesundheitsbezogenen Problem-
feldern zentral. Dies bedarf neuer Formen des Kom-
munikationsmanagements, um auch Experten aus 
anderen Fachbereichen für die Gesundheitsförde-
rung zu sensibilisieren. Aufgrund der nicht immer 
vorhersehbaren Emergenzen bei gesundheitsbe-
zogenen Interventionen (z.  B. Nutzungsarten von 
Erholungsflächen) ist es wichtig, viele kleinräumige 
Maßnahmen, die auch durch die Selbstorganisation 
der Bürger entstehen können, auszuprobieren und 
bei erfolgreicher Anwendung weiter auszubauen 
(Glouberman et al., 2006). Zudem sollten Maßnah-
men aufgrund der hohen Fluktuation und Nichtline-
ariät urbaner Systeme veränderbar sein. 

>> Zielgruppenspezifische Interventionen und Förderung 
urbaner Armutsgruppen: Die Bevölkerung einer 

Stadt ist in der Regel durch eine hohe Heterogenität 
gekennzeichnet, die mit der Größe der Stadt 
zunimmt; für Maßnahmen müssen daher die religiö-
sen, ethnischen, alters- oder geschlechtsbedingten 
sowie sozioökonomischen Hintergründe und sich 
daraus ergebenden divergierender Bedürfnisse und 
Vulnerabilitäten der spezifischen Zielgruppen iden-
tifiziert und adressiert werden. 

	 Städte sind durch sozioökonomische Ungleichheit 
geprägt, die unterschiedliche Risikoexpositionen 
und einen ungleichen Zugang zu Ressourcen zur 
Folge haben. Daher gilt es im Interesse der urbanen 
Armutsbekämpfung sowie einer gesamtgesellschaft-
lichen Entwicklung, sozioökonomische Disparitäten 
durch eine integrierte Stadtentwicklung abzubauen. 
Denn hohe Disparitäten wirken sich negativ auf die 
gesamte urbane Bevölkerung aus.

>> Gesundheitswissen und -handeln fördern: Die Bereit-
stellung gesundheitsfördernder Infrastrukturen 
(z.  B. öffentliche Sportplätze, Gesundheitsvorsorge) 
allein reicht nicht aus, um die gesamte Stadtbevölke-
rung zu erreichen. Sicherzustellen ist zunächst eine 
hohe Transparenz der Möglichkeiten und Angebote 
und eine Senkung der Zugangsbarrieren (z.  B. Kos-
ten für Vorsorgebehandlungen oder Nutzung von 
Sportstätten). Es sollten gezielt dezentrale Orte und 
Gelegenheiten zur Vermittlung von Gesundheitswis-
sen und Wissen zum Umgang mit Krankheit sowie 
der vorhandenen Möglichkeiten und Angebote 
geschaffen werden (z.  B. Stadtteilläden oder Nach-
barschaftszentren, stadtteilbezogene Mitmachaktio-
nen und Kampagnen), um die Bevölkerung zu moti-
vieren, gesundheitsfördernde Strukturen aktiv zu 
nutzen und ungesunde Lebensstile und Gewohnhei-
ten zu reflektieren und zu verändern. Dezentrale 
Lösungen unter Einbezug bestehender sozialer Netz-
werke ermöglichen zudem, das Potenzial lokalen 
Gesundheitswissens zu aktivieren und zu nutzen. 

>> Förderung der Ernährungssicherung und gesunder 
Ernährungsstile: In Anbetracht der zunehmenden 
Gefährdung der globalen Ernährungssicherheit und 
der durch ungesunde Ernährungsmuster bedingten 
Krankheitslast sollte ein gleichberechtigter Zugang 
zu gesunden Nahrungsmitteln in Städten durch Ver-
änderung der Versorgungssysteme gesichert wer-
den. Dazu sollten Preissteigerungen und -schwan-
kungen, vor allem in Städten der Schwellen- und 
Entwicklungsländer, durch eine bessere Regulierung 
der Märkte abgefedert werden. Auch kann die lokale 
Nahrungsmittelverfügbarkeit durch die Förderung 
urbaner und periurbaner Landwirtschaft verbessert 
werden. Die Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit 
gesunder Nahrung in der Nachbarschaft muss durch 
Bedarfsplanung sichergestellt werden. Dies beinhal-
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tet auch die Notfallversorgung für urbane Armuts-
gruppen, z.  B. durch food banks. Zugleich sollte die 
Verschwendung von Nahrungsmitteln u.  a. durch die 
Verbesserung von Lieferketten sowie Nahrungsmit-
telspenden und Verhaltensänderungen auf Konsu-
mentenebene durch Bewusstseinsbildung einge-
dämmt werden. Die Stadtbevölkerung sollte zu 
gesunden Ernährungsmustern und dem achtsamen 
Umgang mit Lebensmitteln befähigt werden. 

>> Schaffung und Sicherung von Räumen für Erholung, 
Aktivität und soziale Interaktion: Die gesamte Stadt-
bevölkerung sollte Zugang zu gut erreichbaren, 
sicheren und ihren jeweiligen Bedürfnissen entspre-
chenden Erholungsräumen erhalten. Diese Räume 
sollten sowohl Entspannung und Ruhe als auch 
Bewegung und gemeinschaftliche Aktivitäten 
ermöglichen, um diese wichtigen Ressourcen für die 
Erhaltung und die Wiederherstellung von Gesund-
heit zu stärken. Auch die Förderung der „Begehbar-
keit“ (walkability) von öffentlichem Raum (z.  B. 
durch sichere, attraktive Fußgängerwege, autofreie 
Quartiere) motiviert Bewegung und aktive Erholung. 
Um einen gerechten Zugang zu Erholungsräumen 
insbesondere in Quartieren mit einer einkommens-
schwachen Bevölkerung zu wahren, sollten diese in 
öffentlicher Hand sein (keine Privatisierung). Insbe-
sondere in dicht besiedelten Städten sind kleinräum-
liche Lösungen, wie kleine Parkflächen in öffentli-
chen Räumen (pocket gardens), zu empfehlen. Erho-
lungsräume sollten an die lokalen soziokulturellen 
Praktiken und klimatischen Bedingungen angepasst 
und partizipativ entwickelt werden, um deren aktive 
Nutzung durch die Bevölkerung zu gewährleisten. 

9.4
Governance

Damit die Städte ihr transformatives Potenzial nutzen 
und so zu Hauptarenen der Großen Transformation zur 
Nachhaltigkeit werden können, entwickelt der WBGU 
Prinzipien für eine transformative urbane Governance 
(Kap. 8). Diese zielen darauf, globale Governance-
Strukturen zeitgemäß zu gestalten, um das transfor-
mative Potenzial von Städten auch auf internationaler 
Ebene zu nutzen, die Gestaltungsfähigkeit der Städte zu 
stärken sowie alle Teile der Stadtgesellschaft zur Mit-
gestaltung der Transformation zu befähigen und einzu-
binden, um so eine polyzentrische Verantwortungsar-
chitektur zu schaffen (Tab. 9.4-1). 

9.4.1	
Transformatives Potenzial von Städten nutzen 
und Urbanisierung zu einem zentralen Thema 
internationaler Zusammenarbeit machen

Obwohl das 21. Jahrhundert als ein Jahrhundert 
der Städte beschrieben werden kann, ist deren Rolle 
auf der internationalen Governance-Ebene marginal 
(Kap. 8.4.1). Eine der zentralen Empfehlung des WBGU 
ist es daher, die globalen Governance-Strukturen zeit-
gemäß zu gestalten, um das transformative Potenzial 
der Städte auch auf dieser Ebene zu nutzen. Dies ließe 
sich durch die im Folgenden beschriebenen Maßnah-
men umsetzen.

„Städtische Außenpolitik“ fördern
Städte engagieren sich in transnationalen Netzwerken, 
wie z.  B. C40 und ICLEI (Kasten 2.5-6), betreiben also 
eine eigene Art von „Außenpolitik“ (Kap. 8.4.2). Dieses 
Engagement hat zum Ziel, globale Herausforderungen, 
wie z.  B. den Klimawandel zu bewältigen. Der (verfas-
sungs-)rechtliche Rahmen innerhalb der Nationalstaa-
ten wird diesem Engagement häufig nicht gerecht und 
sollte überprüft sowie derartig angepasst werden, dass 
dieses Engagement nicht behindert, sondern im besten 
Fall gefördert wird. 

Teilnahme- und Rederecht für Städtenetzwerke und 
Städte in internationalen Verhandlungen etablieren
Auf internationaler Ebene sollten Städte als Akteure 
aufgewertet und sichtbarer gemacht werden. Dies 
bedeutet nicht, dass Städte per se mit Völkerrechtssub-
jektivität versehen werden sollen, sondern dass ihre 
Rolle in internationalen Verhandlungen, die sie betref-
fen, durch Teilnahme- und Rederechte für Städtenetz-
werke und Städte, gestärkt werden soll (Kap. 8.4.2). 

Aktivitäten von Städtenetzwerken bündeln und 
Netzwerke stärken
Städtenetzwerke sollten ihre Aktivitäten bündeln, 
indem sie z.  B. einen Dachverband gründen, der ihre 
Aktivitäten noch sichtbarer machen kann. Neben der 
Einbeziehung in internationale Verhandlungen durch 
die Staaten könnten Städtenetzwerke zudem finanziell 
unterstützt werden. Um Legitimations- und Repräsen-
tationsproblemen vorzubeugen, sollte sorgfältig darauf 
geachtet werden, dass Städte in ihrer regionalen Viel-
falt und auch entsprechend unterschiedlicher Städte
größen vertreten sind.

UN-Habitat reformieren
Anknüpfend an frühere Empfehlungen des WBGU zur 
globalen Urbanisierungspolitik (WBGU, 2011) ist die 
Reform des UN-Habitat-Programms ein weiterer wich-
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Tabelle 9.4-1
Kernempfehlungen für die transformative urbane Governance. 
Quelle: WBGU

Ziele Wichtige Maßnahmen und Handlungsansätze

Globale/internationale Ebene

>> Transformatives Potenzial von 
Städten auf inter- und transnatio-
naler Ebene nutzbar machen

>> Urbanisierung und nachhaltige 
Stadtentwicklung zu einem zentra-
len Thema internationaler Zusam-
menarbeit machen

>> „Städtische Außenpolitik“ – das transnationale Engagement von Städten – 
fördern

>> Teilnahme- und Rederecht für Städtenetzwerke und Städte in internationa-
len Verhandlungen etablieren

>> Aktivitäten von Städtenetzwerken bündeln und Netzwerke stärken

>> UN-Habitat Reform: kurzfristig durch Managementreform, klarere 
Ausrichtung auf inhaltliche Arbeit und Policy-Entwicklung sowie Schaffung 
eigener wissenschaftlicher Abteilung 

>> Mittelfristig Ausbau zur UN-Organisation herbeiführen
>> Habitat-Konferenzen weiterentwickeln: Habitat-Konferenzzyklus auf 4 

Jahre verkürzen; New Urban Agenda sollte institutionelle Architektur für 
Implementierung enthalten

>> AA, BMUB, BMZ: UN-Habitat Aufwertung fördern und in den Folgeprozess 
von Habitat III die Elemente des urbanen Gesellschaftsvertrages einbrin-
gen

>> UN, Entwicklungsbanken und andere multilaterale Organisationen: 
Urbanisierung als Querschnittsthema verankern

>> Internationales wissenschaftliches Panel zu Urbanisierung und nachhalti-
ger Stadtentwicklung einrichten

>> G20: Urbanisierung und Transformation generell und dauerhaft zum 
relevanten Thema machen; deutsche G20-Präsidentschaft sollte 2017 das 
Thema auf die Agenda setzen

>> BMZ, BMUB, BMBF: Urbanisierung zu zentralem Eckpunkt der Entwick-
lungszusammenarbeit, Umweltzusammenarbeit bzw. wissenschaftlichen 
Kooperation machen

Nationale Ebene

>> Städte mit notwendigen Entschei-
dungsbefugnissen ausstatten bzw. 
diese stärken

>> Städte durch Konsultationsmöglich-
keiten besser in nationale und regi-
onale Entscheidungsprozesse ein-
binden

>> Kapazität städtischer Verwaltung 
stärken

>> Korruption bekämpfen

>> Gemeinwohlverträglichkeit von 
Privatinvestitionen sicherstellen 
und Immobilienspekulationen 
begrenzen

>> Subsidiaritätsprinzip konsequent umsetzen
>> Kommunales Selbstverwaltungsrecht oder andere Form der 

konstitutionellen Anerkennung städtischer Autonomie realisieren

>> Ausbildung von Stadtplanern und städtischen Verwaltungsmitarbeitern 
verbessern: ökologische und soziale Grundlagen zu einem Teil der Ausbil-
dung machen

>> Städten Personalautonomie einräumen

>> Transparenz, Integrität und Rechenschaftspflicht von Verwaltungen 
sichern 

>> Informationsfreiheitsgesetze und gesetzlichen Schutz von Hinweisgebern 
(Whistleblower-Schutz) einführen

>> Antikorruptionsverpflichtungen und -programme in der Privatwirtschaft 
fördern

>> Sozialen Wohnungsbau fördern
>> Mietmärkte mit hohem Mieterschutz stärken
>> Alternative Eigentumsformen stärken
>> Innovative, sozialverträgliche Ansätze zu Grundsteuern und 

Grunderwerbssteuern entwickeln und einführen
>> Nachhaltige Investitionsstandards global etablieren
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tiger Schritt zur Stärkung der Stadt- und Urbanisie-
rungsthematik auf internationaler Ebene. Für eine all-
gemeine Aufwertung des Programms bestehen aus 
Sicht des WBGU verschiedene Optionen mit unter-
schiedlichem Ambitionsniveau (Kap. 8.4.3). Vor dem 
Hintergrund der globalen Urbanisierungsdynamik wäre 
eine Aufwertung zur UN-Organisation eine angemes-
sene Maßnahme, in deren Zusammenhang auch eine 
mögliche Fusion mit UNEP überprüft werden sollte. 
Da die Erfahrung gezeigt hat, dass die Schaffung neuer 
UN-Organisationen lange Zeit in Anspruch nimmt und 
nicht immer von Erfolg gekrönt ist, sollte UN-Habitat 
kurz- und mittelfristig auch in der bestehenden Pro-
grammstruktur um- und ausgebaut werden. Der WBGU 
sieht die Rolle von UN-Habitat insbesondere darin, 
relevantes Wissen zu generieren, in Entwicklungs- 
und Schwellenländern eine unterstützende Rolle bei 
der Policy-Formulierung einzunehmen, als Multiplika-
tor den Austausch von Wissen zu Urbanisierung und 
nachhaltiger Stadtentwicklung zu befördern und Städ-
ten innerhalb der UN eine stärkere Stimme zu geben. 
Ziel einer Reform sollte es sein, UN-Habitat zu einem 
starken Programm zu machen, dessen Gestaltungsmög-
lichkeiten und Wirkmächtigkeit mindestens auf Augen-
höhe mit Programmen wie UNEP sind. Dazu muss eine 
neue, effektivere und transparentere Management-
struktur geschaffen werden – u.  a. durch die Einrich-
tung eines Executive Boards – die schnelle Entschei-
dungen ermöglicht. Um die Qualität der Policy-Arbeit 
zu steigern, sollte UN-Habitat eine wissenschaftli-
che Abteilung einrichten, einen Chief Scientist benen-
nen und eine eigene wissenschaftliche Strategie entwi-
ckeln. Diese wissenschaftliche Abteilung sollte in der 
Lage sein, neues Wissen zu generieren, existierende 
Urbanisierungsdaten zu bündeln und bereitzustellen 
und in enger Zusammenarbeit mit einschlägigen For-
schungsinstitutionen die Erhebung hinreichend aufge-
löster Urbanisierungsdaten weiterzuentwickeln. Auch 
bei der Entwicklung von Indikatoren und dem Moni-

toring (etwa zum SDG Nr. 11) könnte UN-Habitat eine 
wichtige Rolle spielen.

Zur Umsetzung dieser Empfehlung ist die Staaten-
gemeinschaft gefordert. Eine Reform von UN-Habitat 
sollte während Habitat III diskutiert und ein entspre-
chend modifiziertes Mandat beschlossen werden. Die 
Deutsche Bundesregierung, insbesondere AA, BMUB 
und BMZ, sollte die Reform und die Aufwertung von 
UN-Habitat fördern und ihre internationalen Netz-
werke mobilisieren, um diese voranzubringen.

Internationales wissenschaftliches Panel zu 
nachhaltiger Urbanisierung einrichten
Zusätzlich zum Ausbau der wissenschaftlichen Kapa-
zitäten von UN-Habitat würden regelmäßige globale 
Sachstandsberichte helfen, in der internationalen Staa-
tengemeinschaft das Bewusstsein für Urbanisierung zu 
fördern und den aus globaler Sicht noch bestehenden 
Handlungsbedarf für die Transformation in Richtung 
Nachhaltigkeit zu präzisieren. Ein solcher wissenschaft-
licher Ausschuss könnte ähnlich wie IPCC (Intergovern-
mental Panel on Climate Change), IPBES (Intergovern-
mental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services) oder ITPS (Intergovernmental 
Technical Panel on Soils) eine integrierte Begutachtung 
des wissenschaftlichen Sachstands zur globalen Urba-
nisierungsdynamik und der urbanen Transformation 
zur Nachhaltigkeit durchführen (Kap. 8.4.3).

Habitat-Konferenzen weiterentwickeln
Der WBGU empfiehlt eine Weiterentwicklung der Habi-
tat-Konferenzen. Die Konferenzen sollten aufgrund 
der Dynamik und des Umfangs des Urbanisierungs-
themas nicht mehr nur alle zwanzig Jahre stattfin-
den. Der Konferenzrhythmus sollte auf vier Jahre ver-
kürzt werden. Umfassende Teilnahme- und Rederechte 
für Städte und ihre Netzwerke sollten dauerhaft in den 
Verfahrensregeln der Konferenz festgelegt werden. 
Mit der New Urban Agenda könnte die Habitat III-

Ziele Wichtige Maßnahmen und Handlungsansätze

Lokale Ebene

>> Kollaborative Governance- 
Strukturen etablieren und gesamte 
Stadtbevölkerung integrieren

>> Informelle Siedlungen und 
Quartiere stärken und in die 
Stadtentwicklung einbeziehen

>> (Transnationale) zivilgesellschaftli-
che Netzwerke unterstützen 

>> Bezug zu globalen Belangen 
verbessern

>> Starke Partizipationsinstrumente nutzen, wo sinnvoll

>> Bezahlbaren Wohnraum schaffen
>> Bestehende, gewohnheitsrechtliche Verfahren integrieren, kriminelle 

Praktiken zurückdrängen

>> Finanzielle Unterstützung bereitstellen
>> Kapazitätsaufbau unterstützen

>> Fürsprecher für globale Themen institutionalisieren
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Konferenz einen entscheidenden Impuls zur Großen 
Transformation in den Städten leisten. Die New Urban 
Agenda sollte eine Brücke zur 2030 Agenda für Nach-
haltige Entwicklung sowie zum Übereinkommen von 
Paris schlagen, indem sie deren Ergebnisse auf die 
lokale Ebene übersetzt – z.  B. sollten die SDGs durch 
stadtspezifische Unterziele ergänzt werden. Außerdem 
sollte die New Urban Agenda den Prozess zur Erstel-
lung einer internationalen Charta für die Transforma-
tion zur nachhaltigen Urbanisierung auf den Weg brin-
gen. Dieser sollte bis 2020 abgeschlossen sein und 
könnte als Vehikel und Kristallisationspunkt dienen, 
um die Idee des Gesellschaftsvertrags für die urbane 
Transformation in der internationalen Stadt- und Urba-
nisierungspolitik zu etablieren (Kap. 8.4.4). Die Deut-
sche Bundesregierung, insbesondere AA, BMUB und 
BMZ, sollte sich dafür einsetzen, die Elemente des 
Gesellschaftsvertrags und die Entwicklung einer Charta 
im Post-Habitat-III-Prozess zu verankern.

G20: Urbanisierung und Transformation dauerhaft 
zum Thema machen
Um die Auseinandersetzung mit Urbanisierung und 
Transformation weltweit zu beschleunigen und zu 
intensivieren, sollte sich die G20 dem Thema dauerhaft 
annehmen. Dabei kommt der Deutschen Bundesregie-
rung mit ihrer G20-Präsidentschaft 2017 eine Schlüs-
selrolle zu. Sie sollte diese Chance nutzen und das 
Thema auf die Agenda setzen. Der WBGU regt an, dafür 
eine entsprechende Initiative zusammen mit China, der 
Präsidentschaft von 2016, und Indien, der Präsident-
schaft von 2018 – gleichzeitig die Länder mit den am 
schnellsten wachsenden Städten – ins Auge zu fassen. 
Zudem sollte bereits jetzt die chinesische Präsident-
schaft bei der geplanten Skizzierung eines Aktions
plans für die Umsetzung der 2030 Agenda zur Nach-
haltigen Entwicklung unterstützt werden. 

OECD-DAC-Kriterien: Urbanisierung und 
Stadtentwicklung zu übergeordnetem Förderbereich 
machen
Urbanisierung und Stadtentwicklung spielen in der 
Entwicklungszusammenarbeit der OECD-Länder bisher 
keine gewichtige Rolle. Das Thema wird als „Stadtent-
wicklung und -verwaltung“ vom Development Assis-
tance Committee (DAC) der OECD dem übergeordne-
ten Förderbereich „Andere multisektorale Maßnah-
men“ untergeordnet. Das OECD-DAC koordiniert die 
Entwicklungszusammenarbeit der OECD-Länder. Um 
die Wichtigkeit des Themas für die Transformation zur 
Nachhaltigkeit zu unterstreichen und für die Geber-
länder Anreize für ein verstärktes Engagement im 
Bereich Urbanisierung und Stadtentwicklung zu set-
zen, sollte das DAC „Urbanisierung und Stadtentwick-

lung“ als übergeordneten Förderbereich, etwa analog 
zu „Landwirtschaft“ oder „Bodenschätze und Berg-
bau“, erfassen. 

Urbane Transformation als Kernthema in der  
Außen-, Entwicklungs-, Umwelt- und 
Forschungspolitik verankern
Deutschland sollte in der internationalen Zusammenar-
beit das Thema Urbanisierung und dessen Bedeutung 
für die Transformation zur Nachhaltigkeit vorantreiben 
und den Folgeprozess von Habitat III sowie die Imple-
mentierung der Habitat-Beschlüsse aktiv unterstützen. 
Zudem sollte auch die Finanzierung dieser Prozesse 
gesichert werden, z.  B. durch multilaterale und regi-
onale Entwicklungsbanken oder Investitionsanreize. 
Das Thema „urbane Transformation zur Nachhaltig-
keit“ sollte von der deutschen Bundesregierung auf 
die Agenden der deutschen und europäischen Außen-, 
Entwicklungs-, Umwelt- und Forschungspolitik gesetzt 
werden. Auch bei der Umsetzung der deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie sollte dieses Thema ambitioniert  
und mit „mehr politischem Mut“ (RNE, 2016) aufge-
griffen werden. Bereits bestehende Aktivitäten soll-
ten deutlich aufgestockt werden, um der Herausfor-
derung in Bezug auf Dringlichkeit und Größenordnung 
gerecht werden zu können. Beispielsweise gilt es, in 
der UN Reformprozesse voranzutreiben, um das Thema 
Urbanisierung entsprechend seiner zentralen Bedeu-
tung für die Transformation aufzuwerten (z.  B. Stär-
kung von UN-Habitat); in der Außenpolitik sollte die 
Rolle der Städte als internationale Akteure (etwa in der 
Klimapolitik) stärker berücksichtigt werden; im Rah-
men der Entwicklungszusammenarbeit sollten mit Blick 
auf nachhaltige Urbanisierung und Fragen der Schaf-
fung adäquater Wohnverhältnisse für Flüchtlinge aus-
gewählte Pionierstädte besonders gefördert werden. 
Das BMZ sollte Urbanisierung und die damit zusam-
menhängenden Herausforderungen (z.  B. große Flucht-
bewegungen, Klimaschutz und Anpassung an den Kli-
mawandel, Ressourcennutzung) zu einem zentralen 
Eckpunkt der deutschen Entwicklungszusammenar-
beit machen und das Engagement in diesem Bereich 
deutlich intensivieren. Innerhalb der Bundesregierung 
gilt es, personelle und finanzielle Ressourcen für die-
ses Thema zu prüfen und gegebenenfalls aufzustocken. 
Auch die nationalen und internationalen Forschungs-
agenden sollten sich verstärkt dem weltweiten Urba-
nisierungsschub und seiner Rolle für die Transforma-
tion widmen. 
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9.4.2	
Stadtverwaltungen zur Transformation befähigen

Trotz zahlreicher wissenschaftlicher und politischer 
Diskussionen um die Rolle von Städten als Teile einer 
Mehrebenen-Governance ist die Gestaltungsfähigkeit 
der Städte nicht so weit ausgebaut, dass sie ihr trans-
formatives Potenzial voll nutzen können. Um die bisher 
vornehmlich vertikal angeordneten Governance-Struk-
turen horizontal zu erweitern und eine effektivere 
polyzentrische Verantwortungsarchitektur zu schaf-
fen, sollte die Gestaltungsfähigkeit von Städten lang-
fristig gestärkt werden. Hierbei müssen die Diversität 
der Entwicklungspfade und lokaler Herausforderungen 
berücksichtigt werden. Jedoch lässt sich situations-
übergreifend feststellen, dass städtische Institutionen 
über ausreichend Kompetenzen, Personal, und Finan-
zen verfügen müssen, um ihre Verantwortung für die 
Transformation wahrnehmen zu können. Es ist Aufgabe 
der Nationalregierungen und gegebenenfalls internati-
onaler Zusammenarbeit, zusammen mit Städten diese 
Voraussetzungen zu schaffen. 

Subsidiaritätsprinzip konsequent umsetzen 
Der WBGU empfiehlt insbesondere die konsequente 
Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips, nach dem die 
städtische Governance-Ebene alle Aufgaben wahrneh-
men sollte, für die sie im Vergleich zu anderen Gover-
nance-Ebenen am besten geeignet ist. Eine damit ver-
bundene Zunahme an Aufgaben muss allerdings auch 
durch eine ausreichende Finanzierung gedeckt sein, 
um die Gestaltungsfähigkeit der Städte auch faktisch 
zu stärken (Kap. 8.2.2, 9.5).

Die konsequente Umsetzung des Subsidiaritätsprin-
zips bedeutet eine Überprüfung der Kompetenzvertei-
lung zwischen den verschiedenen Governance-Ebenen 
innerhalb eines Staates im Hinblick auf die Frage, wel-
che Aufgaben mit Stadtbezug am besten durch welche 
Ebene wahrgenommen werden sollten. Dabei sollte 
eine „Zuständigkeitsprärogative“ (Calliess, 2011; Art. 
5 EUV, Rn. 20) für die Stadt als kleinste Einheit gelten. 

Städte in nationale Entscheidungsprozesse 
einbeziehen
Überall dort, wo Städte Entscheidungen nicht selbst 
treffen, diese aber für ihr Handeln relevant sind, ist es 
sinnvoll, sie in regionale und nationale Gesetzgebungs-
prozesse einzubinden. Die konkrete Ausgestaltung 
sollte den nationalen Gegebenheiten angepasst werden 
und kann von verbindlichen Konsultationsmöglichkei-
ten bis hin zu Zustimmungsrechten der Städte reichen 
(Kap. 8.2.1.2). 

Städte durch konstitutionelle Anerkennung 
rechtlich absichern
Zusätzlich zum Subsidiaritätsprinzip und um städtische 
Mitsprachemöglichkeiten auf ein sicheres Fundament 
zu stellen, braucht es eine konstitutionelle Anerken-
nung der Städte. Idealerweise sollte dies in Form eines 
kommunalen Selbstverwaltungsrechts geschehen, das 
gerichtlich durchsetzbar sein sollte (Kap. 8.2.1.3).

Personelle Kapazität städtischer Verwaltung stärken
Voraussetzung für gute Stadtentwicklung und die 
erfolgreiche Implementierung von Transformations-
prozessen sind motivierte und gut ausgebildete Mitar-
beiterinnen in den Stadtverwaltungen. Um die ökolo-
gischen und sozialen Auswirkungen von Planungskon-
zepten und Baumaßnahmen einschätzen und im Sinne 
der Großen Transformation handeln zu können, ist es 
notwendig, dass ökologische und sozialwissenschaft-
liche Grundlagen in die Ausbildung von Stadtplaner
innen und städtischen Verwaltungsmitarbeitern integ-
riert werden. Für die Nutzung der Möglichkeiten der 
Digitalisierung sollten entsprechende IT- und Daten
kapazitäten aufgebaut werden. Aufgrund der mögli-
chen Sensibilität der Daten müssen verwaltungsintern 
Datenschutzkompetenzen aufgebaut werden. Zur Aus-
wahl qualifizierter Mitarbeiter und der Schaffung 
attraktiver Arbeitsbedingungen ist es außerdem sinn-
voll, den Stadtverwaltungen volle Personalhoheit ein-
zuräumen (Kap. 8.2.3). 

Korruption bekämpfen
Alle städtischen Akteure sollten in Antikorruptions-
strategien eingebunden werden. Folgende Maßnah-
men können Ansatzpunkte zur Korruptionsprävention 
in Städten bieten: 

>> Stadtverwaltungen sollten transparent handeln und 
entscheiden sowie für diese Entscheidungen zur 
Rechenschaft gezogen werden können. Daher sollte 
sich jede Stadtverwaltung auf ein gesamtstädtisches 
Integritätsmanagement gesetzlich verpflichten. Ins-
besondere sollte ein möglichst unbeschränkter 
Zugang der Zivilgesellschaft zu Informationen über 
Entscheidungsprozesse der Verwaltung im Zusam-
menhang mit öffentlichen Aufträgen gesichert wer-
den. Der WBGU empfiehlt außerdem feste Regeln 
zur Informationsfreiheit (Informationsfreiheitsge-
setze) sowie einen wirksamen Schutz von Hinweis-
gebern (Whistleblower-Schutz).

>> Stadtverwaltungen sollten außerdem Maßnahmen 
zur Korruptionsprävention in öffentlichen Vergabe-
verfahren etablieren und z.  B. die Anwendung eines 
Integritätspaktes bei öffentlichen Bauaufträgen ein-
führen. Die freihändige Vergabe und beschränkte 
Ausschreibungen sollten auf zugelassene Ausnah-
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men beschränkt werden. Daneben sollten Stadtver-
waltungen z.  B. feste Verhaltensregeln zur Annahme 
von Geschenken, Belohnungen und sonstigen Vor-
teilen festlegen. Außerdem sollten Städte ein Regis-
ter über korruptionsauffällige Unternehmen einfüh-
ren. 

>> Auch wirtschaftliche Akteure in Städten, insbeson-
dere der Bausektor, sollten sich auf Antikorruptions-
vereinbarungen verpflichten. Es sollten z.  B. firmen-
interne Compliance-Programme entwickelt werden, 
die u.  a. den Beschäftigten die Möglichkeit geben, 
Korruption in ihrem Tätigkeitsbereich anonym anzu-
zeigen (z.  B. über eine Ombudsperson). 

Gemeinwohlverträglichkeit von Privatinvestitionen 
sicherstellen und Immobilienspekulationen 
begrenzen
Um die Gestaltungsfähigkeit von Stadtgesellschaften zu 
erhalten, sollten außerdem die Gemeinwohlverträglich-
keit von Privatinvestitionen sichergestellt und Immo-
bilienspekulationen begrenzt werden. Lokale und nati-
onale Maßnahmen sollten gut ineinandergreifen und 
von globalen Initiativen flankiert werden. Zur Förde-
rung einer gemeinwohlorientierten Wohnraumentwick-
lung ist eine diversifizierte Wohnungs- und Immobili-
enpolitik erstrebenswert. Zu den Maßnahmen gehören 
die Stärkung und der Ausbau des sozialen Wohnungs-
baus, um einen Teil des Wohnungsangebots dem (spe-
kulativen) Markt zu entziehen und zur Sicherung sub-
stanzieller Teilhabe für bedürftige Bevölkerungsgrup-
pen zu reservieren. Außerdem sollten ein Mietmarkt, 
der durch starken Mieterschutz (Kündigungsschutz, 
Begrenzung von Mietpreissteigerungen) charakterisiert 
ist, sowie alternative Eigentumsformen wie Genossen-
schaften gefördert werden. Die Einführung und Erhe-
bung von Grundsteuern und Grunderwerbssteuern 
ermöglicht es, einen Teil der Spekulationsgewinne zu 
vergesellschaften. Hier sind innovative Weiterentwick-
lungen notwendig, bei der auch die Sozialverträglich-
keit mitberücksichtigt wird. Ergänzt werden sollten 
diese Maßnahmen auf globaler Ebene durch überprüf-
bare, nachhaltige Investmentstandards, durch die sich 
Immobilieninvestoren selbst verpflichten (Kap. 8.2.3). 

9.4.3	
Kollaborative Governance etablieren: 
Stadtgesellschaften zur Mitgestaltung  
befähigen und einbinden

Auch institutionell und finanziell gestärkte Stadtregie-
rungen und -verwaltungen werden die Große Transfor-
mation in ihren Städten nicht alleine umsetzen kön-
nen. Eine der wesentlichen Empfehlungen des WBGU 

ist es daher, alle Teile der Stadtgesellschaft zur Mitge-
staltung der Transformation zu befähigen und sie ein-
zubinden. Kernelement dieser Befähigung und Einbin-
dung ist die Umsetzung einer kollaborativen Gover-
nance. Kollaborative Governance beruht auf starken 
Partizipationsstrukturen, fördert und erkennt zivilge-
sellschaftliche Eigeninitiative an und bindet die Bevöl-
kerung einer Stadt als gleichberechtigte Akteurin-
nen in Governance-Prozesse ein (Kap. 8.3). Sie setzt 
ein ernsthaftes Interesse an den Belangen der Stadt-
bevölkerung voraus, der man auf Augenhöhe begeg-
nen muss und die, dort wo es sinnvoll ist, eingebun-
den werden muss. Um das Konzept einer kollaborativen 
Governance umzusetzen, sollten formelle Diskursräume 
gestärkt und Frei- und Experimentierräume geschaffen 
werden. Dort wo informelle Siedlungen und Strukturen 
existieren, sollten diese nicht beseitigt, sondern aner-
kannt und integriert werden. 

Diskursräume stärken
Um öffentliche Diskursräume zu stärken, sollten die 
Voraussetzungen für effektive Partizipationspro-
zesse geschaffen werden. Hierzu sollten Stadtverwal-
tung und Stadtplaner mit den entsprechenden Kom-
petenzen und Informationen ausgestattet werden. Bei 
Stadtplanern sollte dies fester Bestandteil ihrer Aus-
bildung werden. Sind diese Voraussetzungen geschaf-
fen, so steht ein breites Spektrum an Partizipations-
formen zur Verfügung, bei deren Auswahl insbeson-
dere auf eine inklusive Gestaltung geachtet werden 
sollte. Digitale Technologien bieten hierzu große Chan-
cen. Voraussetzungen dafür sind der Internetzugang für 
alle Bürger (inklusive benachteiligter und vulnerabler 
Gruppen) und digitale Medien- und Datenkompeten-
zen in allen Teilen der Zivilgesellschaft, die sich nicht 
nur auf rezeptive Nutzung (Lesen von Webseiten usw.) 
beschränkt, sondern eine aktive Nutzung (Kommen-
tieren, Teilen, Erstellen von Webseiten usw.) mit ein-
schließt (Kap. 6, 8.3).

Frei- und Experimentierräume schaffen
Zusätzlich zu diesen formalisierten Diskursmöglichkei-
ten sollten in Städten Frei- und Experimentierräume 
geschaffen werden, die ein Ausprobieren nachhaltiger 
Lebensweisen durch die Stadtbevölkerung ermöglichen 
(Kap. 8.3.2). Wenn solche Experimentierräume bereits 
genutzt werden, wie z.  B. in Form urbaner Gärten oder 
lokaler Märkte, sollten diese anerkannt und gefördert 
werden, ohne die kreativen Prozesse zu stören. Für die 
Umsetzung und Skalierung von Nischeninnovationen 
bedarf es unterschiedlicher Schnittstellen mit Politik, 
Verwaltung und Wirtschaft, gegenseitiges Interesse 
und Unterstützung. Politik und Verwaltung sollten eine 
Sensibilität für den Wert kreativer Nischen entwickeln.
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Informelle Quartiere in die Stadtentwicklung 
einbeziehen und bezahlbaren Wohnraum schaffen
Informelle Siedlungen und Quartiere sind integrale 
Bestandteile vieler Städte, die sich trotz ihrer schwie-
rigen Ausgangslage am normativen Kompass orientie-
ren und in Richtung Transformation entwickeln soll-
ten. Dabei ist entscheidend, dass bereits bestehende 
(gewohnheitsrechtliche) Verfahren integriert wer-
den und gleichzeitig kriminelle Praktiken zurückge-
drängt werden. Insgesamt ist es erforderlich, dass die 
Rechte der Bevölkerung auch in informellen Siedlungen 
gestärkt und ihre Artikulations- und Gestaltungsfähig-
keit durch kollaborative Governance unterstützt wer-
den. Die existierenden informellen und formellen urba-
nen Strukturen müssen miteinander verbunden wer-
den, und Lokalregierungen sollten mit den informell 
agierenden Akteuren in ihrer Stadt direkt kommunizie-
ren und kooperieren. Zusätzlich sollten Lokalregierun-
gen (wieder) stärker die Belange benachteiligter Bevöl-
kerungsgruppen in der Stadtplanung berücksichtigen 
und Konzepte zur Schaffung von günstigem Wohnraum 
in ihren Städten umsetzen. Hierfür bedarf es gegebe-
nenfalls auch nationaler Programme. 

(Transnationale) Zivilgesellschaftliche Netzwerke 
unterstützen
Darüber hinaus sollten (transnationale) zivilgesell-
schaftliche Netzwerke stärker unterstützt werden. 
Initiativen, wie z.  B. Slum Dwellers International oder 
die Transition-Town-Bewegung, sollten gefördert wer-
den, da ihnen als internationale Multiplikatoren eine 
wichtige Rolle bei der internationalen Verbreitung 
transformativer urbaner Ansätze zukommt. Diese 
Unterstützung sollte auf allen Governance-Ebenen 
stattfinden.

9.5
Finanzierung

Übergreifend zu den transformativen Handlungsfeldern 
und der urbanen Governance sind Finanzierungsfra-
gen für die urbane Transformation zentral (Kap. 2.5.4, 
8.2.2; Tab. 9.5-1). 

9.5.1	
Herausforderungen

Städten fehlen ausreichende finanzielle Kapazitäten, 
um die wachsenden lokalen Aufgaben und Infrastruk-
turinvestitionen wahrnehmen zu können. Schätzungen 
des Finanzierungsbedarfs für Modernisierung, Erweite-
rung und Neubau von Infrastruktur in den nächsten 15 

Jahren liegen im hohen zweistelligen Billionenbereich 
(CCFLA, 2015: US-$ 93 Bio.; Gouldson et al., 2015: 
US-$ 89 Bio.; McKinsey, 2013: US-$ 57 Bio.). Für eine 
transformative Stadtentwicklung muss daher privates, 
öffentliches und internationales Kapital in ausreichen-
der Höhe mobilisiert werden.

In vielen Städten, insbesondere in Entwicklung- und 
Schwellenländern, gilt es, zunächst eine handlungs- und 
durchsetzungsfähige Verwaltung aufzubauen, die eigen-
ständiger als bisher gegenüber dem Nationalstaat agieren 
kann und in der Lage ist, die ihr zur Verfügung stehenden 
Finanzierunginstrumente effektiv zu nutzen. 

9.5.2	
Ziele

Ziel ist es, die kommunalen Verwaltungskapazitäten zu 
stärken und eine solide Finanzbasis herzustellen, um 
die Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit von Stadt-
regierungen und Verwaltungen zu verbessern. 

Da öffentliche Mittel allein nicht ausreichen, um den 
Finanzierungsbedarf für Modernisierung, Erweiterung 
und Neubau von Infrastruktur zu decken, ist ein wei-
teres Ziel, privates Kapital für urbane Infrastrukturen 
zu mobilisieren. Dabei sollten sich private Akteure auf 
nachhaltige Standards verpflichten, um die Berücksich-
tigung öffentlicher Interessen durchzusetzen.

Darüber hinaus sollten die internationale Entwick-
lungs- und Klimafinanzierung koordiniert und stärker 
auf die nachhaltige Stadtentwicklung ausgerichtet 
werden.

9.5.3	
Kernempfehlungen

9.5.3.1	
Ziel 1: Kommunale Verwaltung und Finanzbasis 
stärken

National: Solide Grundfinanzierung durch 
ausreichende Transferzahlungen gewährleisten 
Auch bei Erreichen eines effizienten Einsatzes der 
jeweiligen Finanzierungsinstrumente wird die finanzi-
elle Ausstattung von Kommunen und Städten in Ent-
wicklungsländern schwach bleiben. Hauptziel der 
Zuweisungen der Nationalstaaten an die lokale Ebene 
sollte daher die Sicherstellung eines Mindeststandards 
für die flächendeckende Versorgung mit öffentlichen 
Leistungen sein (substanzielle Teilhabe). Dafür muss 
eine relative Stabilität der jährlichen Zuweisungen 
gewährleistet sein, um eine langfristige Budgetplanung 



9  Handlungsempfehlungen

444

zu erlauben. Dies kann z.  B. durch einen über mehrere 
Jahre festlegten Anteil der Zuweisungen an den natio-
nalen Einnahmen erreicht werden.

National: Transferzahlungen zur Stärkung des 
endogenen Finanzierungspotenzials einsetzen und 
Entwicklungspotenziale unterstützen
Um die städtische Finanzierung langfristig nachhaltiger 
zu gestalten, empfiehlt der WBGU, Transferzahlungen 
insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern 
darauf auszurichten, das endogene Finanzierungspo-
tenzial von Städten zu stärken. Möglichkeiten hierfür 
bietet die Bindung der Transferzahlungen an Refor-
men für den Aufbau neuer Strukturen, wie z.  B. effi-
ziente Finanzmanagementsysteme, Katasterämter und 
administrative Kompetenzen zur Gebührenerhebung 

oder Ermittlung von Grundstücks- und Immobilienver-
kehrswerten. In hochentwickelten Ländern, die bereits 
über eine flächendeckende Versorgung mit öffentlichen 
Leistungen verfügen, sollten die Verteilungsschlüssel 
vorhandene Entwicklungspotenziale unterstützen. 

National: Erleichterte Nutzung der Finanzmärkte 
prüfen
Für Städte und Kommunen, die regelmäßige und 
umfangreiche eigene Einnahmen generieren sowie ein 
erfolgreiches Finanzmanagement vorweisen können, 
sollte eine Erleichterung des Zugangs zu den Kapi-
tal- und Finanzmärkten geprüft werden. Die Entwick-
lung von Instrumenten für ein effizientes Schulden
management auf lokaler Ebene ist hierfür zentral. Dar-
über hinaus muss gewährleistet sein, dass das auf-

Tabelle 9.5-1
Kernempfehlungen für die Finanzierung der urbanen Transformation. Die genannten Maßnahmen müssen meist auf allen drei 
Ebenen aufgegriffen und vernetzt werden. 
Quelle: WBGU

Ziele Wichtige Maßnahmen und Handlungsansätze

Globale Ebene
>> Internationale Entwicklungs- und Klima

finanzierung koordinieren und stärker auf 
die nachhaltige Stadtentwicklung ausrichten

>> Internationale Kooperationen an bereits vereinbarten Zielen zur 
nachhaltigen Stadtentwicklung ausrichten 

>> Internationale Finanzmittel problemangemessen an Kommunen 
lenken

>> Klärung der Anrechnungsregeln des Green Climate Fund (GCF) 
klären, um Doppelanrechnungen zwischen Entwicklungs- und 
Klimafinanzierung zu vermeiden

>> Privates Kapital für urbane Infrastruktur 
mobilisieren

>> Lokale Faktoren bei der Verknüpfung des Finanzsektors mit 
nachhaltigen Entwicklungszielen berücksichtigen

>> Bestehende Kriterien und Standards durch externe Evaluatoren 
prüfen lassen

>> Entwicklung verbindlicher Kriterien und Standards für nachhaltige 
Investitionen und Erweiterung um stadtspezifische Kriterien

>> Globalen Versicherungsmechanismus für urbane Infrastruktur und 
Weiterentwicklung innovativer Finanzierungsinstrumente 
einführen

Nationale Ebene
>> Kommunale Verwaltung und Finanzbasis 

stärken
>> Solide Grundfinanzierung von Städten durch ausreichende 

Transferzahlungen gewährleisten
>> Transferzahlungen zur Stärkung des endogenen Finanzierungs

potenzials einsetzen und vorhandene Entwicklungspotenziale 
unterstützen

>> Erleichterte Nutzung der Finanzmärkte prüfen
>> Privates Kapital für urbane Infrastruktur 

mobilisieren
>> Langfristige und verbindliche nationale Transformationsstrategie 

erarbeiten
>> Inklusive Finanzinstitutionen schaffen

Lokale Ebene
>> Kommunale Verwaltung und Finanzbasis 

stärken
>> Potenzial bestehender Finanzierungsinstrumente besser nutzen
>> Transparenz über kommunale Einnahmen und Leistungen 

herstellen
>> Lokale Gebietszuständigkeiten koordinieren und administrative 

und funktionale Grenzen in Einklang bringen 
>> Privates Kapital für urbane Infrastruktur 

mobilisieren
>> Gemeinschaftliche Finanzierungsformen ausbauen
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genommene Kapital für Investitionen und nicht zur 
Finanzierung laufender Ausgaben verwendet wird, um 
leichtfertige Schuldenfinanzierung auszuschließen. Da 
es für kommunale Kredite, Kommunalanleihen, Green 
Bonds und ähnliche Finanzierungsinstrumente bislang 
kaum Standards und Sekundärmärkte gibt, ist es wich-
tig, die bestehenden Instrumente und den entspre-
chenden Markt weiterzuentwickeln, um die Finanz
risiken sowohl für Investoren als auch für die Stadtver-
waltung möglichst gering zu halten. Branchen, die das 
Potenzial haben eine große transformative Wirkung zu 
erzielen, sollten durch gezielte Kreditvergabe von nati-
onalen und regionalen Banken, z.  B. durch Festlegung 
eines Kreditvergabeanteils, gefördert werden (prio-
rity sector lending). Dies gilt insbesondere für Techno-
logien, die Entwicklungssprünge (Leapfrogging) erlau-
ben, wie z.  B. erneuerbare Energien und Mikronetze. 
Entwicklungsbanken sollten diese Ziele mit entspre-
chenden Programmen unterstützen.

Lokal: Potenzial bestehender 
Finanzierungsinstrumente nutzen 
Da sich die Handlungskompetenzen einzelner Städte 
und die nationalen Rahmenbedingungen weltweit 
stark unterscheiden, müssen Zuständigkeiten und Ins-
trumentenportfolios an den jeweiligen nationalen und 
lokalen Kontext angepasst sein. Um ihre finanzielle 
Situation zu verbessern, sollten Städte und Kommu-
nen langfristige finanzielle Zielvorgaben festlegen und 
möglichst Finanzierungsinstrumente einsetzen, die 
eine Lenkungswirkung im Sinne des normativen Kom-
passes des WBGU entfalten. 

Das Potenzial bestehender Finanzierungsinstru-
mente ist in vielen Städten noch nicht voll ausge-
schöpft. Neben zusätzlichem Einnahmepotenzial für 
Städte und Kommunen durch Steuern, insbesondere 
Grundsteuern, ist auch die Erhebung von Gebühren für 
kommunale Leistungen, wie Wasserversorgung, Abfall
entsorgung usw., in vielen Städten weltweit ungenutzt 
(UN-Habitat, 2009a). Grundsteuern bilden eine dyna-
mische und regelmäßige Einkommensquelle insbeson-
dere in schnell wachsenden Städten, da dort hohe Preis-
steigerungen zu erwarten sind. Weiterhin sind Grund-
erwerbssteuern insbesondere in Städten, die attraktiv 
für Investoren sind und somit ein relativ hohes Trans-
aktionsvolumen aufweisen, eine relevante Einnahmen-
quelle. Stadtregierungen sollten prüfen, wie Grund-
steuern eingesetzt werden können, um neben der Stär-
kung der kommunalen Einnahmen eine transformative 
Wirkung zu erzielen. Dies könnte z.  B. durch progres-
sive Steuersätze, den Einsatz individueller Werterfas-
sung anstatt Zonierungen für höherwertige Grundstü-
cke und Immobilien oder die Kopplung des Steuersat-
zes an den Flächenverbrauch erreicht werden. 

Lokal: Transparenz über Einnahmen und Leistungen 
herstellen
Eine durch Erhebung von Steuern und Gebühren ver-
besserte lokale finanzielle Ausstattung sollte mit einer 
sichtbaren Verbesserung der entsprechenden kom-
munalen Leistungen einhergehen, um den Erwartun-
gen der Bevölkerung gerecht zu werden und ihre Zah-
lungsbereitschaft zu steigern. Um für Transparenz zu 
sorgen, empfiehlt der WBGU, dass Städte und Kommu-
nen Informationen über öffentliche Einnahmen sowie 
Ausgaben für Infrastruktur und öffentliche Leistungen 
im Zusammenhang darstellen und öffentlich verfügbar 
machen.

Lokal: Gebietszuständigkeiten koordinieren und 
administrative und funktionale Grenzen in Einklang 
bringen 
Um das lokale Einnahmenpotenzial bestmöglich aus-
zuschöpfen, sollten Städte und Kommunen sich über 
lokale Gebietszuständigkeiten hinaus koordinieren und 
wo möglich langfristig die administrativen und funkti-
onalen Grenzen in Einklang bringen, z.  B. durch Zusam-
menschlüsse von Kommunen. Die rasante Urbanisie-
rung führt zu einer Veränderung der räumlichen Aus-
dehnung des Stadtgebietes. Dadurch ergeben sich 
Probleme in der Koordination der Aufgabenbewälti-
gung sowie in der effizienten Nutzung lokaler Finan-
zierungsquellen. Der räumliche Zuschnitt öffentlicher 
Leistungen (z.  B. Abfallentsorgung, Wasserversorgung) 
muss daher insbesondere in schnell wachsenden Städ-
ten verändert und lokale Gebietszuständigkeiten dem-
entsprechend angepasst werden (interkommunale 
Kooperationen). 

9.5.3.2	
Ziel 2: Privates Kapital für urbane Infrastruktur 
mobilisieren

Global: Lokale Faktoren bei der Verknüpfung des 
Finanzsektors mit nachhaltigen Entwicklungszielen 
berücksichtigen
Die zunehmende Verbindung des finanziellen Ord-
nungsrahmens mit nachhaltigen Entwicklungszielen 
(UNEP und IEH, 2015) sowie die Änderung der Denk- 
und Handlungsweise von kurz- zu langfristig sind 
Trends, die in die richtige Richtung gehen. Maßnahmen 
auf städtischer Ebene, deren Bedeutung innerhalb der 
bestehenden Initiativen an vielen Stellen hervorgeho-
ben wird, sollten gleichermaßen in einen gemeinsamen 
Handlungsrahmen unter Berücksichtigung der höher 
liegenden Ebenen überführt werden. 
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Global: Bestehende Kriterien und Standards durch 
externe Evaluatoren prüfen
Bestehende Kriterien und Standards, wie die von der 
International Capital Market Association entwickel-
ten „Green Bond Principles“ (ICMA, 2015) oder die 
auf eine UN-Initiative zurückgehenden „Principles of 
Responsible Investment“ (PRI, 2015), sollten durch 
externe und unabhängige Evaluatoren, wie die Interna-
tionale Climate and Environmental Research University 
of Oslo (CICERO), geprüft werden. Die Kompetenzen 
und Kapazitäten der evaluierenden Institutionen soll-
ten dementsprechend ausgeweitet werden. 

Global: Verbindliche Kriterien und Standards 
für nachhaltige Investitionen prüfen und um 
stadtspezifische Kriterien erweitern
Langfristig sollten einheitliche Kriterien und Standards 
entwickelt werden und freiwillige Leitlinien in diesem 
Zusammenhang verschärft und verpflichtend werden, 
um Transparenz in Bezug auf die Sozial- und Umwelt-
verträglichkeit von Investitionen und Finanzierungs-
flüssen herzustellen (z.  B. durch Carbon-Disclosure-
Regeln, Impact Reporting). Die bestehenden Initiativen 
sollten um stadtspezifische Kriterien erweitert werden, 
um Investoren stärker für die stadtgesellschaftliche 
Erwartung an urbane Lebensqualität zu sensibilisieren.

Global: Versicherungsmechanismus für 
urbane Infrastruktur einführen und innovative 
Finanzierungsinstrumente weiterentwickeln
Zur Gewährleistung von Bestandsschutz und Vertrau-
ensschutz bedarf es verbindlicher Aussagen dazu, wel-
che Planungsansätze langfristig von Regierung und 
Kommunen unterstützt werden und welchen Anfor-
derungen eingesetzte Technologien genügen müssen 
(WBGU, 2012). Insbesondere in Entwicklungsländern 
sollten Investitionsrisiken und Rechtsunsicherheit ver-
mindert werden, um mehr Kapital für Investitionen 
in urbane Infrastrukturen und Gebäude zu mobilisie-
ren (WBGU, 2012). Der WBGU empfiehlt hierfür die 
Einführung eines globalen Versicherungsmechanismus 
für urbane Infrastruktur sowie die Weiterentwicklung 
innovativer Finanzierungsinstrumente, wie z.  B. das 
Bündeln städtischer Investitionen (pooling) in recht-
lich selbständige Gesellschaften (special purpose vehic-
les) und die Platzierung von Anleihen oder Ertragsrech-
ten dieser Gesellschaften (z.  B. Yieldcos) auf dem Kapi-
talmarkt.

National: Festlegung einer langfristigen und 
verbindlichen nationalen Transformationsstrategie
Zentral für die Mobilisierung von privatem Kapital für 
Investitionen in Infrastruktur ist die Festlegung einer 
langfristigen und verbindlichen nationalen Transforma-

tionsstrategie, um Planungs- und Rechtssicherheit zu 
verbessern und eine Koordinierung auf unterschiedli-
chen administrativen Ebenen sowie mit privaten Akteu-
ren zu ermöglichen. An der Entwicklung der nationalen 
Transformationsstrategie sollten auch lokale Akteure 
beteiligt sein, um die diversen lokalen Ausgangssitu
ationen zu berücksichtigen und erfolgreiche Maßnah-
men auf der städtischen Ebene in einen gemeinsamen 
Handlungsrahmen zu überführen. 

National: Inklusive Finanzinstitutionen schaffen
In Entwicklungsländern gilt es, insbesondere inklusive 
Finanzinstitutionen auszubauen und Finanzdienstleis-
tungen für arme Bevölkerungsgruppen zugänglich zu 
machen. Durch den Einsatz von durch Mobilfunk über-
tragenem Zahlungsverkehr und die steigenden Rück-
überweisungen von Migranten ergeben sich neue 
Möglichkeiten für Mikrofinanzprodukte sowie Peer-
to-Peer-Kredite, die die Zahlungsfähigkeit der ärmsten 
Bevölkerungsgruppen verbessern und neue Anreize 
schaffen, insbesondere die Infrastruktur in informellen 
Siedlungen auszubauen. Der WBGU empfiehlt, diese 
Entwicklungen durch die internationale Entwicklungs-
hilfe sowie öffentliche und internationale Entwick-
lungsbanken verstärkt zu fördern.

Lokal: Gemeinschaftliche Finanzierungsformen 
ausbauen
Auch im Bereich der Finanzierung nachhaltiger Stadt-
entwicklung ist die Partizipation der Stadtbevölkerung 
zentral, und vorhandenes Engagement sollte unter-
stützt werden. Dazu sollten gemeinschaftliche Finan-
zierungsformen wie Energie- und Wohngenossenschaf-
ten gefördert und verbreitet werden. Darüber hinaus 
empfiehlt der WBGU die Prüfung des Potenzials von 
Crowdsourcing-Plattformen zur Finanzierung von 
Nachbarschaftsprojekten und die Auswertung der dort 
entstehenden Daten, um abzuleiten, welche Projekte 
für lokale Gemeinschaften wichtig sind.

9.5.3.3	
Ziel 3: Internationale Entwicklungs- und 
Klimafinanzierung stärker auf Stadtentwicklung 
ausrichten 

Global: Internationale Kooperationen an 
vereinbarten Zielen ausrichten
Für Städte in Entwicklungsländern sind finanzielle 
Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen der internatio
nalen Zusammenarbeit von zentraler Bedeutung. Der 
WBGU unterstützt, dass im Addis-Abeba-Aktionsplan 
vom Juli 2015, in dem sich 193 Ländern auf ein trag
fähiges Rahmenwerk für die Umsetzung der neuen glo-
balen Entwicklungsziele und eine stärkere Verknüpfung 
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der internationalen Entwicklungs- und Klimaagenden 
geeinigt haben, der Investitionsbedarf in Städten sowie 
der Bedarf an verstärkter internationaler Kooperation 
zum Aufbau und zur Stärkung lokaler Verwaltungs-
kapazitäten mitberücksichtigt wurden (UN, 2015a: 
Action Area 34). Darüber hinaus ist als eines von fünf 
Zielen für die Ausgaben des Green Climate Fonds das 
Ziel „Creating climate-compatible Cities“ genannt, so 
dass dem Bereich Stadtentwicklung in den bisherigen 
Ankündigungen, nach Einschätzung des WBGU, bereits 
ausreichend Bedeutung zukommt. 

Nationale und multilaterale Akteuren in der interna-
tionalen Zusammenarbeit sollten einen stärkeren Fokus 
auf die Stadtentwicklung legen und vor dem Hinter-
grund der globalen Urbanisierungsdynamik ihre opera-
tiven Strategien kohärent an den internationalen Ver-
einbarungen ausrichten sowie vereinbarte Ziele konse-
quent umsetzen.

Global: Internationale Finanzmittel 
problemangemessen an Kommunen lenken
In der Zusammenarbeit mit nationalen Regierungen 
sollte sichergestellt werden, dass auch eine direkte För-
derung der Städte und Kommunen im Zuge der inter-
nationalen Zusammenarbeit möglich ist. Der WBGU 
empfiehlt, internationale Finanzmittel (z.  B. Mittel der 
öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit, der Ent-
wicklungsbanken, des Green Climate Fund) probleman-
gemessen an Kommunen zu lenken und insbesondere 
zum Abbau struktureller Engpässe, wie der Sicherstel-
lung der städtischen Basisinfrastruktur und Grundfunk-
tionen, der Stärkung des städtischen Managements, der 
Einrichtung von Kommunalfinanzierungsinstrumenten 
und der direkten Mobilisierung privater Mittel, einzu-
setzen (Meyer, 2016). Da die meisten internationalen 
Entwicklungsbanken eine Garantie der Nationalregie-
rung für subnationale Finanzierungen verlangen und es 
einigen Entwicklungsbanken – wie etwa der KfW Ban-
kengruppe – nicht erlaubt ist, Projektfinanzierungen 
zu tätigen und die damit verbundenen Projektrisiken 
zu tragen, sind entsprechende Änderungen und Inst-
rumente für das Risikomanagement notwendig, so dass 
langfristig mehr Geld bei den Kommunen ankommt.

Global: Anrechnungsregeln des Green Climate Fund 
klären, um Doppelanrechnungen zu vermeiden
Mit dem Green Climate Fund, in den auch Städte einzah-
len, stehen zukünftig erhebliche Mittel zur Verfügung, 
die auch für die urbane Transformation in Richtung 
Klimaverträglichkeit genutzt werden können. Bislang 
ist es jedoch noch nicht gelungen, sich auf eine Festle-
gung der Anrechnungsregeln für die Klimafinanzierung 
der Industriestaaten zu einigen. Nach den geltenden 
Anrechnungsregeln treten inhaltliche und planerische 

Überschneidungen zwischen Klima- und Entwicklungs-
finanzierung auf (KfW, 2015). Der WBGU empfiehlt, 
Unklarheiten bei den Anrechnungsregeln transparent 
darzustellen und zeitnah aufzulösen.

9.6
Zusammenschau

Das vorliegende Gutachten skizziert die besonderen 
Herausforderungen und Chancen dieses Jahrhunderts 
der Städte mit Blick auf die erforderliche Transforma-
tion zur Nachhaltigkeit. Charakteristisch für die Debatte 
um die Suche nach Lösungen ist die enorme Vielfalt an 
Instrumenten und Lösungspfaden. Daraus folgt die Ein-
sicht, dass es keine Blaupausen für nachhaltige Stadt-
entwicklung geben kann. Dennoch wagt der WBGU in 
Tabelle 9.6-1 eine Ordnung, Verdichtung und Zuspitzung 
der in Kapitel 9.1 bis 9.5 gegebenen Empfehlungen und 
priorisiert in zweierlei Hinsicht:
1.	 In dem durch vielfältige Dynamiken gekennzeich-

neten globalen Urbanisierungsschub lassen sich 
sechs zentrale Entwicklungsrisiken identifizieren 
(Kap. 7.5).

2.	 Zur Bewältigung dieser herausragenden urba-
nen Problemlagen und der Gestaltung der urba-
nen Transformation zur Nachhaltigkeit lassen sich 
notwendige Paradigmenwechsel und übergeord-
nete Zielsetzungen sowie dazu passende Maßnah-
men mit besonders großer Hebelwirkung zuordnen. 
Dabei geht es nicht nur um Planungs- und Gover-
nance-Fragen, sondern vielfach auch um die Akti-
vierung des transformativen Potenzials der Stadtge-
sellschaften selbst.

Als übergreifende Maßnahmen empfiehlt der WBGU, das 
Thema „Urbanisierung und Transformation“ dauerhaft 
zu einem Tagesordnungspunkt der G20 aufzuwerten. 
Die deutsche G20-Präsidentschaft im Jahr 2017 sollte 
dazu genutzt werden das Thema auf die Agenda zu set-
zen. Zudem empfiehlt der WBGU der Bundesregierung, 
sich für eine Reform des UN-Habitat-Programms sowie 
die Schaffung eines internationalen wissenschaftlichen 
Panels zu Urbanisierung und nachhaltiger Stadtentwick-
lung einzusetzen. Die internationale Forschung sowie 
die inter- und transdisziplinäre Arbeitsweise in diesem 
Bereich sollten gestärkt werden. Denn am Ende bleibt 
die urbane Transformation zur Nachhaltigkeit, trotz des 
vorhandenen breiten Instrumentenportfolios, auch ein 
gesellschaftlicher Suchprozess.
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Tabelle 9.6-1
Herausragende Risiken des globalen Urbanisierungsschubs: Übergeordnete Zielsetzungen und Maßnahmen zur Problemlösung 
mit großer Hebelwirkung.
Quelle: WBGU

Urbanisierungsschub bis 2050 –  
Sechs Entwicklungsrisiken des 
globalen Wandels 

Ziele Maßnahmen und Handlungsansätze

Entwicklung innerhalb der 
planetarischen Leitplanken:

Ob planetarische Leitplanken einge-
halten werden können, entscheidet 
sich in den reifen Städten sowie den 
schnell wachsenden, neuen Stadt-
quartieren Asiens und Afrikas.

Nur wenn dort klimaverträgliche, 
nachhaltige Städte entstehen, 
können ein gefährlicher globaler 
Umweltwandel und eine damit 
verbundene globale Bedrohung 
von Wohlstand und Lebensqualität 
verhindert werden.

>> Bis spätestens 2070 alle fossilen 
CO2-Emissionsquellen in Städten 
durch emissionsfreie Alternativen 
ersetzen

>> Stadtentwicklung so ausrichten, 
dass Energienachfrage begrenzt 
wird

>> Möglichst vollständige Kreislauf-
wirtschaft in diesem Jahrhundert 
etablieren

>> CO2-emissionsintensive Baumate-
rialien wie Stahlbeton durch klima-
verträgliche Alternativen ersetzen

>> Dekarbonisierungsfahrpläne für alle 
Städte erstellen

>> Neu entstehende Städte perspekti-
visch nur noch emissionsfrei planen 
und nachhaltigen Umgang mit 
Materialien und Stoffströmen 
sicherstellen

>> Wohn- und Arbeitsquartiere durch-
mischt und nur in fußläufiger Nähe 
zu ÖPNV bauen und entwickeln 
(Transit-oriented Development)

>> Verstärkt Anreize für passive Ener-
gieeinsparung bei der Quartiersent-
wicklung und Bauen setzen

>> Bauvorschriften: Modulare Bau- und 
Konstruktionsweisen, inkl. Rückbau- 
und Recyclingfähigkeit, fördern, vor 
allem klimaverträgliche Baustoffe 

Lokale Umweltbedingungen als 
zentrale Dimensionen urbaner 
Lebensqualität:

Gute lokale Umweltbedingungen 
sind Voraussetzung für menschliche 
Lebensqualität. 

Insbesondere die Lebensqualität von  
2–3 Mrd. Menschen, die 2050 vo-
raussichtlich in informellen Sied-
lungen leben, hängt von wirkungs-
vollen lokalen Umweltpolitiken ab. 

>> Risiken des Klimawandels für 
Stadtgesellschaften mindern

>> Toxische oder umweltschädliche 
Stoffe substituieren

>> In Innenstädten perspektivisch nur 
noch emissionsfreie Mobilität 
zulassen

>> Luftreinhaltung und Klimaschutz 
integrieren

>> Motorisierten Individualverkehr in 
Innenstädten sukzessive reduzieren

>> Verantwortlichen Umgang mit 
Abfall und Recycling fördern sowie 
illegalen Abfallhandel eindämmen 
(Basler Übereinkommen)

>> Städte gesundheitsfördernd gestal-
ten mit Fokus auf Begegnungs- und 
Aktivitätsräumen

>> Anpassung an den Klimawandel als 
iterativen Lernprozess in Stadtpla-
nung integrieren: u.  a. wissenschaft-
liche Erkenntnisse einbeziehen 

Substanzielle Teilhabe und 
sozioökonomische Dimensionen:

Weltweit steigen sozioökonomische 
Ungleichheiten und Exklusion in 
Städten und bedrohen Lebensqualität 
sowie Stabilität von Stadtgesell-
‚schaften.

Besonders bedroht sind die 2–3 Mrd. 
Menschen, die 2050 voraussichtlich 
in informellen Siedlungen leben. 
Ungleichheit und Exklusion können 
Fluchtdynamiken auslösen und so die 
internationale Sicherheit bedrohen.

>> Paradigmenwechsel einleiten: 
Initiativen für die ärmsten 40  % der 
weltweiten Stadtgesellschaften 
stärken

>> Inklusives Wachstum: Überpropor-
tionale Zuwächse für untere 
Einkommensgruppen sichern 

>> Zugang zu Basisinfrastrukturen, 
Bildung und Gesundheitsreinrich-
tungen sichern 

>> Inklusive urbane Mobilität 
(Unterziel SDG 11, accessible 
cities) bis 2030 implementieren

>> Bis 2030 Zugang zu bezahlbarer, 
verlässlicher, nachhaltiger und zeit-
gemäßer Energie für alle sichern 
(SDG 7) 

>> Globale Initiative von UN-Habitat, 
UNDP, UNEP, Weltbank für die 
erwarteten zusätzlichen 1–2 Mrd. 
Menschen, die in nicht adäquaten 
Wohnverhältnissen leben.

>> Recht auf angemessene Wohnver-
hältnisse zum Kernbestandteil der 
bi- und multilateralen Entwicklungs-
zusammenarbeit machen

>> UN, Entwicklungsbanken, multilate-
rale Organisationen: Urbanisierung 
als Querschnittsthema verankern

>> Schwerpunktprogramm „Adequate 
Housing for All“ mit Fokus auf Regi-
onal- und Mittelstädte bei der Welt-
bank initiieren

>> Gesundheitsförderung durch sekto-
rübergreifende Stadtplanung und 
-entwicklung sowie Stärkung kom-
munaler Planungskompetenz dauer-
haft verankern

>> OECD-DAC: Urbanisierung als 
Förderbereich aufwerten
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Urbanisierungsschub bis 2050 –  
Sechs Entwicklungsrisiken des 
globalen Wandels 

Ziele Maßnahmen und Handlungsansätze

Politische Teilhabe und Partizipa-
tion als Voraussetzung für Lebens-
qualität und Ziel von Transforma-
tion:

Für 2–3 Mrd. Menschen, die 2050 
voraussichtlich in prekären, infor-
mellen Siedlungen leben, ist poli-
tische Teilhabe kaum zu realisieren. 
Not, oft auch Gewalt, zuweilen be-
wundernswerte Selbstorganisation, 
die auf die Abwesenheit öffentlicher 
Grundvorsorge reagiert, dominieren 
diese urbanen Gemeinschaften.

In den neu entstehenden, geplanten 
Siedlungen, insbesondere Asiens, 
aber auch Afrikas, werden neue 
Mittelschichten politische Teilhabe 
einfordern. Wo diese nicht zuerkannt 
wird, drohen politische Instabilitäten.

>> Recht auf angemessene Wohnver-
hältnisse umsetzen und politische 
Teilhaberechte sichern

>> Städte mit notwendigen Entschei-
dungsbefugnissen ausstatten bzw. 
diese stärken

>> Städte durch Konsultationsmög-
lichkeiten besser in nationale und 
regionale Entscheidungsprozesse 
einbinden

>> Kollaborative Governance: 
Strukturen etablieren und gesamte 
Stadtbevölkerung integrieren

>> Informelle Siedlungen und Quar-
tiere stärken und in die Stadtent-
wicklung einbeziehen

>> (Transnationale) zivilgesellschaftli-
che Netzwerke unterstützen

>> Bezug zu globalen Belangen ver-
bessern

>> Starke Partizipationsinstrumente 
nutzen

>> (Transnationale) zivilgesellschaft
liche urbane Netzwerke unterstüt-
zen

>> Korruption bekämpfen und land 
grabbing eindämmen

>> Boden- und Immobilienspekulation 
eindämmen (Grundstücke – 
Erstkaufrecht oder Vetorecht für 
Kommunen sichern, nachhaltige 
Investitionsstandards global 
etablieren)

>> Innovative, sozialverträgliche 
Ansätze zu Grundsteuern und 
Grunderwerbssteuern entwickeln 
und einführen

>> Fürsprecher für globale Themen 
institutionalisieren

Eigenart als Dimension urbaner 
Lebensqualität und Ressource der 
Nachhaltigkeitstransformation – 
abhängig von Chancen der Teilha-
be:

Eigenart als Bedingung für Lebens-
qualität und Ressource für Transfor-
mationen ist von Teilhabe abhängig.
In reifen und neu geplanten Städ-
ten/Quartieren wird Eigenart durch 
soziale und politische Ungleichheiten 
unterminiert.

In informellen Siedlungen wird Eigen-
art durch Not und prekäre Teilhabe 
unterminiert.

Eigenart ist für über 50  % der 
Weltbevölkerung bedroht.

>> Flächennutzung gemeinwohlorien-
tiert gestalten 

>> Baulich-räumliche Strukturen zur 
Schaffung urbaner Lebensqualität 
bereitstellen, wie z.  B. gut zugängli-
che, sichere Räume mit Nischen für 
Interaktion und zur Erholung ver-
schiedener Nutzergruppen

>> Ausreichend städtische Räume in 
öffentlichem oder gemeinschaftli-
chem Eigentum halten

>> Sozialverträglichkeitsprüfung für 
Flächennutzung einführen bzw. 
stärken

>> Mietmärkte mit hohem Mieter-
schutz stärken, bezahlbaren 
Wohnraum schaffen

Eigenart in informellen und neu 
geplanten Städten – Quadratur des 
Kreises?

Für 1–2 Mrd. Menschen, die bis 2050 
voraussichtlich in neu geplanten 
Städten und Stadtquartieren Asiens 
und Afrikas leben, ist Eigenart im 
Sinne kreativer und von Stadtbewoh-
nerinnen geprägter Stadtentwicklung 
nur schwer realisierbar. Gründe: hohe 
Geschwindigkeit des Städtebaus und 
vorherrschende Top-down-Planung.

In informellen Siedlungen, in denen 
Not und nicht selten auch Gewalt 
regieren, in denen kaum öffentliche 
Institutionen funktionieren und wo 
zusätzlich 1–2 Mrd. Menschen unter 
prekären Wohnverhältnissen leben 
könnten, wird sich Eigenart kaum 
ausprägen können.

>> Urbanisierungsschübe entschleuni-
gen; polyzentrische Raumgestal-
tung statt konventionelle Stadt-
flucht

>> Lebensqualität in informellen 
Siedlungen verbessern

>> Untere 40  % der Einkommens
gruppen ins ins Zentrum der Stadt-
entwicklung stellen

>> Inklusive Stadtquartiere schaffen 
(menschenorientiert, klimaverträg-
lich)

>> Baulich-räumliche Strukturen zur 
Schaffung urbaner Lebensqualität 
bereitstellen, wie z. B. gut zugängli-
che, sichere Räume mit Nischen für 
Interaktion und zur Erholung 
verschiedener Nutzergruppen

>> Lokal angepasste Planungssysteme 
etablieren

>> Paradigmenwechsel einleiten: Initia-
tiven für die ärmsten 40  % der welt-
weiten Stadtgesellschaften stärken

>> Zunehmender Konzentration von 
Vermögen und Grundbesitz entge-
gen wirken

>> Relevante urbane Akteure (u.  a. 
Stadtregierungen, Architekten, 
Planer), für Verbesserung der 
Lebensqualität urbaner Armuts-
gruppen gewinnen; umfassende 
öffentliche und private finanzielle 
Ressourcen mobilisieren
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Mit Blick auf die Transformation zu nachhaltigen Städ-
ten und auf nachhaltige Urbanisierung kommt der 
Forschung eine besondere Rolle zu. Bereits in seinem 
Hauptgutachten zur Großen Transformation (WBGU, 
2011) hat sich der WBGU mit der Bedeutung von For-
schung und Bildung für Transformationsprozesse aus-
einandergesetzt. 

Im damaligen Gutachten unterschied er zwischen 
Transformationsforschung, die „Übergangsprozesse 
exploriert, um Aussagen über Faktoren und kausale 
Relationen in Transformationsprozessen zu treffen“ 
(WBGU, 2011:  374) und transformativer Forschung, 
die „in indirektem Bezug zur Transformation [steht], 
indem sie Umbauprozesse durch spezifische Innovati-
onen in den relevanten Sektoren befördert“ (WBGU, 
2011:  374). Damit ist eine Forschung gemeint, die 
„Transformationsprozesse konkret durch die Entwick-
lung von Lösungen sowie technischen und sozialen 
Innovationen [unterstützt]. Dies schließt Verbreitungs-
prozesse in Wirtschaft und Gesellschaft sowie die Mög-
lichkeiten zu deren Beschleunigung ein und erfordert 
zumindest in Teilen systemische Betrachtungsweisen, 
darunter die Beteiligung von Stakeholdern“ (WBGU, 
2011:  374). Der Beirat schlägt die transformative und 
Transformationsforschung nicht als Ersatz, sondern 
als Ergänzung von Grundlagen- und angewandter For-
schung vor (Kasten 10-1). 

Das bessere Verständnis von Urbanisierungsprozes-
sen im Kontext einer Großen Transformation wirft die 
Frage nach der dafür notwendigen Transformations- 
bzw. transformativen Forschung auf. Im vorliegenden 
Gutachten plädiert der WBGU dafür, auch die For-
schungslandschaft zu Stadtentwicklung und Urbanisie-
rung um transformative bzw. Transformationsforschung 
zu erweitern, um einer an gesellschaftlichen Zielen ori-
entierten Forschung mehr Raum zu verschaffen. 

Dabei bewegt sich der WBGU mit seinem Gutach-
ten zur urbanen Transformation in einem intensiv 
beforschten Feld. Allein in Deutschland existiert eine 
Vielzahl an mit Stadtforschung befassten universi-
tären und außeruniversitären Institutionen und For-
schungsprogrammen (Kap. 10.2). Entsprechend sind 

viele Forschungsfragen zur künftigen urbanen Agenda 
zumindest teilweise bereits gestellt worden. Einige 
Forschungsfragen bedürfen nach Auffassung des 
WBGU aber weiterer Vertiefung oder sind ganz neu 
zu stellen. Ziel dieses Kapitels ist es nicht, die beste-
hende Forschung zur urbanen Transformation umfas-
send aufzuarbeiten, sondern – vor dem Hintergrund 
der Transformationsanalyse des WBGU – notwendige 
Schwerpunktverschiebungen für die künftige Stadtfor-
schungsagenda zu identifizieren. 

Das vorliegende Kapitel konzentriert sich auf die 
Forschung für urbane Transformationsprozesse. Zwar 
ist dem Beirat bewusst, dass die Bildung für eine nach-
haltige Stadtentwicklung – vor allem für die Ermögli-
chung akteursübergreifender, kollaborativer Stadtge-
staltung gerade im Zusammenspiel mit der Forschung 
– zentral ist (Kasten 10-2). Eine umfassende Analyse 
transformativer Bildungsprozesse im urbanen Raum 
wäre jedoch ein eigenes Forschungsdesiderat.

Das vorliegende Kapitel folgt einer dreigliedri-
gen Struktur, die in Tabelle 10-1 verdeutlicht wird. In 
Kapitel 10.1 werden Schlüsselfragen einer urbanen 
Transformation skizziert. Orientierung dafür bieten die 
drei zentralen Dimensionen des normativen Kompasses 
(Kap. 3): (1) Erhaltung der natürlichen Lebensgrundla-
gen als Ausdruck der Einhaltung globaler und lokaler 
ökologischer Leitplanken bzw. Grenzen, (2) Teilhabe als 
Ausdruck einer menschengerechten Stadtentwicklung 
und (3) Eigenart als Perspektive für die Vielfalt und die 
spezifischen Entwicklungsdynamiken urbaner Trans-
formationsprozesse. Abgerundet werden diese Dimen-
sionen durch die Querschnittsfrage nach der geeigne-
ten Governance urbaner Transformation. Dabei geht 
es nicht nur um ein inhaltliches Programm im Sinne 
einer Transformationsforschung, sondern auch um ein 
methodisches (Weiter-)Entwicklungsprogramm für die 
Grundlagenforschung sowie angewandte und transfor-
mative Forschung. 

Kapitel 10.2 beleuchtet bestehende Forschungs-
programme und -institutionen anhand eines erwei-
terten Kriterienrasters, das die Anforderungen an die 
Grundlagen- und anwendungsbezogene Forschung 
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Kasten 10-1

Wissenschaft im Kontext der Großen 
Transformation

Der WBGU betont ausdrücklich die Freiheit der Forschung: 
Grundlagenforschung soll durch transformative oder Trans-
formationsforschung nicht in Frage gestellt, sondern ergänzt 
werden. Transformative und Transformationsforschung sollen 
das Spektrum verschiedener Wissenschaftstypen – von diszi-
plinärer Grundlagenforschung bis zu anwendungsorientierter 
inter- und transdiziplinärer Forschung – erweitern. 

Traditionelle disziplinäre (Grundlagen-)Forschung bildet 
das Zentrum des Wissenschaftssystems. Die erkenntnis
orientierte Forschung verhilft zum breiteren Verständnis 
der gesellschaftlichen, natürlichen und technischen Umwelt. 
Damit ist dieser Forschungstypus auch eine wichtige Basis 
von Meinungsbildung und Demokratie. Neben der Grundla-
genforschung haben die anwendungsorientierte Forschung 
und Technologieentwicklung einen festen Platz in der For-
schungs- und Forschungsförderlandschaft. 

Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete transformative und 
Transformationsforschung sind in der Forschungslandschaft 
aus Sicht des Beirats noch nicht ausreichend entwickelt oder 
verwurzelt. Der WBGU plädiert dafür, das Forschungssystem 
entsprechend zu erweitern, um einer an gesellschaftlichen 
Zielen orientierten Forschung zusätzlichen Raum zu verschaf-
fen (WBGU, 2011). 

Die Entgrenzung des Wissenschaftssystems im Verhältnis 
zum System gesellschaftlicher und politischer Prozesse hat 
inzwischen eine intensive wissenschafts- und politiktheoreti-
sche Debatte ausgelöst (z.  B. Strohschneider, 2014; Ober, 
2014; Schneidewind, 2014; Grunwald, 2015). Eine stärkere 
Politisierung von Wissenschaft sollte auch im Kontext poten-
zieller Gefahren gesehen werden, wie z.  B. dem Missbrauch 
von Forschung durch totalitäre Systeme oder der Ausrichtung 
an den Zielen von Interessengruppen in Demokratien. Der 
WBGU betont deshalb die Bedeutung einer Auseinanderset-
zung mit dem Wesen der Forschung und der Ausrichtung an 
Nachhaltigkeitszielen. Für den gesellschaftlichen Umgang mit 
umfassenden Transformationsprozessen ist diese Diskussion 
von zentraler Bedeutung.

Tabelle 10-1
Forschung zur urbanen Transformation: Anforderungen, inhaltliche Schlüsselthemen und grundlegende Empfehlungen.
Quelle: WBGU

Inhaltliche Schlüsselthemen 
einer Forschung für die urbane 
Transformation

Anforderungen an eine 
transdisziplinäre Forschung zur 
urbanen Transformation

Grundlegende Empfehlungen für 
eine weiterentwickelte Forschung 
zur urbanen Transformation

Systemische Betrachtung 
möglichst unter Beachtung aller 
Dimensionen des normativen 
Kompasses:

>> Urbaner Metabolismus (z.  B. 
Baustoffe, Phosphor, 
Elektroschrott)

>> Baulich-räumliche Gestalt 
>> Teilhabe (urbane Lebens

qualität, Ungleichheit)
>> Urbane Gesundheit 
>> Mobilität und Verkehr
>> Urbane Flächennutzung
>> Governance (Indikatoren und 

Ermöglichung städtischer 
„Außenpolitik“)

Querschnittsfragen der 
Forschung für die urbane Trans-
formation:

>> Datenbasis für eine globale 
urbane Transformations
forschung

>> Metareflektion über Transdiszi-
plinarität und Partizipation

>> Zielkonflikte und Synergien 
zwischen der Erhaltung natürli-
cher Lebensgrundlagen, 
Teilhabe und Eigenart im 
urbanen Raum

>> Normative Orientierung: Leitbild der 
nachhaltigen Stadtentwicklung im 
Kontext der Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen, Teilhabe und 
Eigenart

>> Strukturprinzipien: Ausrichtung der 
Forschung am gesellschaftlichen 
Bedarf durch Kodesign und  
Koproduktion von Wissen; 
Lösungsorientierung; Reflexivität

>> Ergebnisse und Auswirkungen: 
Generierung nachhaltiger Alternativen 
zu bestehenden Technologien und 
sozialen Praktiken durch technologi-
sche, soziale oder Governance-Innova-
tionen, Entwicklung von Kapazitäten 
auf individueller und institutioneller 
Ebene, Strukturbildung

Koordination eines partizipativen 
Roadmap-Prozesses, mit dem BMBF 
als zentralem Akteur:
1.	 Grundlagenforschung zur urbanen  
	 Transformation stärken
2.	 Neue Dateninfrastrukturen als 	
	 Basis für die Indikatorenbildung 	
	 und das Monitoring der urbanen 	
	 Transformation aufbauen
3.	 Neue Formen der globalen  
	 Agenda-Setting-Prozesse für eine 	
	 urbane Transformationsforschung 	
	 etablieren
4.	 Langfristige transdisziplinäre 	
	 Forschungszentren auf Stadt- und 	
	 Regionalebene aufbauen
5.	 Capacity Development im 	
	 Forschungsbereich international 	
	 vorantreiben
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spezifiziert und die Transformations- und transforma-
tive Forschung aus dem WBGU-Gutachten zur Großen 
Transformation aus dem Jahre 2011 weiterentwickelt. 
Das Kapitel konzentriert sich auf Schlüsselprogramme 
und -institutionen, denen aus Sicht des WBGU beson-
dere Relevanz zukommt.

Kapitel 10.3 entwirft Eckpunkte einer neuen inhalt-

lichen urbanen Forschungsagenda und geht dabei auch 
auf die damit verbundenen institutionellen Konsequen-
zen ein. Die Empfehlungen richten sich dabei sowohl an 
die Forschungspolitik als auch an Forschungsinstitutio-
nen, die im Feld der Stadtforschung tätig sind.

Kasten 10-2

Bildung für nachhaltige Städte

Der WBGU sieht es als zentral an, neben der Produktion von 
transformationsbezogenem Wissen, dieses auch gesellschaft-
lich zu verankern und für gesellschaftliche Transformations-
prozesse verfügbar zu machen. Eine solche Perspektive reicht 
weit über Wissenschaft hinaus und umfasst auch allgemei-
ne Bildungsprozesse. Dies gilt für Grundlagen- wie anwen-
dungsbezogene Forschung gleichermaßen. Zudem hat der 
WBGU bereits in seinem Gutachten zur Großen Transforma-
tion (WBGU, 2011) neben „Transformationsforschung“ und 
„transformativer Forschung“ auch zwischen „Transformati-
onsbildung“ und „transformativer Bildung“ unterschieden 
(Abb. 10-1).

Transformationsbildung stellt dabei „der Gesellschaft die 
Erkenntnisse der Transformationsforschung zur Verfügung“. 
Dabei soll sie „geeignete Narrative des Wandels“ entwickeln, 
„um diese über kreative Formen der Wissenskommunikation 
in den Alltagsdiskurs einzuspeisen und dort weiter zu ent-
falten“ (WBGU, 2011:  24). „Transformative Bildung generiert 
ein Verständnis für Handlungsoptionen und Lösungsansätze“ 
(WBGU, 2011:  24). In einem erweiterten Verständnis von 
transformativer Bildung involviert sie die Lernenden selbst in 
Transformationsprozesse und macht dies zur Grundlage des 
Lernens (Schneidewind und Singer-Brodowski, 2014:  227 ff.).

Transformationsbildung und transformative Bildung zielen 
letztlich auf eine Literacy im Hinblick auf Transformations-
prozesse ab. Mit einer transformativen Literacy ist die Fähig-
keit gemeint, „Transformationsprozesse adäquat in ihrer Viel-
dimensionalität zu verstehen und eigenes Handeln in Trans-
formationsprozesse einzubringen“ (Schneidewind, 2013:  83). 
Dies gilt für den urbanen Wandel in besonderer Weise. Urba-
ne Transformationsprozesse sind Ausdruck des engen Zusam-
menspiels von technologisch-infrastrukturellen, ökonomi-
schen, institutionellen, sozialen und kulturellen Dynamiken. 
Dies wird im vorliegenden Gutachten deutlich und drückt sich 
in den unterschiedlichen Städtebeispielen (Kap. 5) sowie dem 
Zusammenspiel von Erhaltung der natürlichen Lebensgrund-
lagen, Teilhabe und Eigenart (Kap. 3) aus.

Das Gutachten zeigt, dass neben dem Verständnis von 
Komplexität und den vielschichtigen Dynamiken gesell-
schaftlicher Entwicklung auch individuelle und kollektive 
Kreativität und Innovativität wichtige Eigenschaften für die 
Transformation sind (Kap. 3.5, 8.3). Hier gilt es, einerseits 
die Fähigkeiten zum produktiven und kreativen Umgang mit 
Herausforderungen zu steigern und andererseits die Unsi-
cherheiten und Ängste in Bezug auf Risiken und die Gefahr 
des Scheiterns zu reduzieren, die unweigerlich mit der Kon-
frontation mit komplexen und ungewohnten Aufgaben ein-
hergehen. Innovativität bedeutet daher auch, Unsicherheiten 
als Chancen wahrzunehmen (John, 2005). 

Transformative Bildung bedeutet ein Lernen im Wand-
lungsprozess – in Hochschulen, in Schulen und außerhalb 
von Bildungseinrichtungen, auch im Informellen. Quartiere 
und Städte im Wandel spielen daher nicht nur für Transfor-
mations- und transformative Forschung eine wichtige Rolle, 
sondern sind immer auch Lern- und Bildungsorte für Akteure. 

Urbane Reallabore etwa, wie sie im vorliegenden For-
schungskapitel als aktuelle Ansätze diskutiert werden, sind 
dabei wichtige Orte für die Verbindung von transformativen 
Forschungs- und Bildungsprozessen. Transformative For-
schung und Bildung, die in urbane Transformationsprozesse 
eingebettet werden, erhöhen dabei die Reflexivität urbaner 
Transformation. Konkret stellt sich dabei die Frage, wie Kon-
texte und Orte des Lernens und der Sozialisation geschaffen 
werden können, die transformative Bildung ermöglichen. 
Dabei gilt es, nicht nur kollektive, sondern auch individuelle 
Lern- und Entwicklungsprozesse in Anknüpfung an psycho-
logische Forschung gezielt dahingehend zu betrachten, wie 
Reflexivität, Komplexitätsverständnis, Kreativität und Inno-
vativität als Teil transformativer Bildung erhöht werden kön-
nen. In der umweltpsychologischen Forschung (Degen et al., 
2014; Funke, 2001; Lantermann, 2001; Dörner et al., 1983) 
sowie der Forschung zu Umweltbildung und Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (de Haan und Erben, 2014; Bor-
mann und de Haan, 2008; Hein und Kruse-Graumann, 2004) 
bestehen hierfür bereits Anknüpfungspunkte, die entspre-
chend erweitert und ergänzt werden können.

transformative
Bildung (tB)

Transformations-
bildung (Tb)

transformative
Forschung (tF)

Transformations-
forschung (Tf)

Abbildung 10‑1
Typisierung der Forschung und Bildung für die 
Transformation. 
Quelle: WBGU, 2011:  23
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10.1
Städte und die Große Transformation: wichtige 
Forschungslinien 

Die Auswahl der in diesem Kapitel dargestellten For-
schungsthemen folgt den Schwerpunkten dieses Gut-
achtens und beruht auf den im Gutachten identifizier-
ten Wissenslücken. Vertiefend wurden außerdem wich-
tige globale Berichte zu Urbanisierungsfragen (Kap. 2.6) 
sowie Forschungsagenden internationaler Programme 
und Forschungsverbünde in Hinsicht auf offene For-
schungsfragen ausgewertet. Zusätzlich wurden Dis-
kussionen mit nationalen und internationalen Exper-
ten geführt sowie offene Forschungsfragen in einem 
Fachgespräch mit Expertinnen aus Stadt- und Urbani-
sierungsforschung und -praxis am 20. November 2015 
in Berlin diskutiert (Kasten 10.1-1). 

Besonders drängende Forschungsfragen zu den im 
Gutachten identifizierten transformativen Handlungs-
feldern, die wegen ihrer Dringlichkeit und Größenord-
nung sowie ihres Potenzials zur Vermeidung von Pfad
abhängigkeiten und für großen Zusatznutzen beson-
ders geeignet sind, Systemumschwünge zur Nachhal-
tigkeit auszulösen (Kap. 4.1), werden im folgenden Text 
in Kästen dargestellt (Kästen 10.1-2 bis 10.1-11). 

10.1.1	
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen

Die Forschung zur Umweltdimension urbaner Trans-
formation widmet sich den planetarischen Leitplan-
ken und den natürlichen Lebensgrundlagen im Kon-
text der Stadtentwicklung auf lokaler, regionaler, nati-
onaler und globaler Ebene (Kap. 3.3). Dabei standen 
Klimaschutz und die Anpassung von Städten an den 
Klimawandel in den letzten Jahren zunehmend im Zen-
trum der Forschung. Dennoch gibt es noch immer einen 
Mangel an konsistenten und vergleichbaren CO2-Emis-
sionsdaten auf Stadtebene. Darüber hinaus ist wenig 
erforscht, welche politischen Maßnahmen sich auf 
städtischer Ebene am besten eignen, um dem Klima-
wandel zu begegnen und wie effektiv Städte vorhan-
dene Klimaaktionspläne umsetzen (Seto et al., 2014; 
Corfee-Morlot et al., 2009; UKAID und DFID, 2012; 
UN-Habitat, 2011a; Urban Climate Change Research 
Network, 2011; Heinrichs et al., 2011). 

Aus Sicht des WBGU gilt es, in Zukunft insbeson-
dere die Stoffstromdimension urbaner Entwicklung 
verstärkt zu erforschen (Kasten 10.1-2). International 
liegen bisher nur für sehr wenige Städte umfassende 
Analysen des urbanen Metabolismus vor (Kap. 2.3.2). 
Sollen Städte bis 2070 nicht nur klimaneutral sein, son-

dern in diesem Jahrhundert auch weitgehend geschlos-
sene Stoffkreisläufe (auf lokaler, nationaler oder glo-
baler Ebene) erreicht werden, besteht großer Daten-, 
Forschungs- und Monitoringbedarf zum Metabolis-
mus in Städten, auch in Bezug auf die Interaktion mit 
dem Umland und in der globalisierten Welt (z.  B. UNEP, 
2012a; Urban Europe, 2015a). 

Städte werden bisher selten als Ökosystem betrach-
tet. Themen wie Biodiversität in Städten oder die klima-
tischen Auswirkungen auf in der Stadt lebende Spezies 
sind nicht ausreichend erforscht. Auch zu potenziellen 
Leistungen des Ökosystems Stadt (ecosystem services) 
oder den Wechselwirkungen zwischen Vegetation und 
urbanem Metabolismus besteht weiterer Forschungs-
bedarf (Revi et al., 2014a; UNEP, 2012a).

10.1.2	
Teilhabe

Teilhabe in ihren substanziellen, ökonomischen und 
politischen Dimensionen zielt mitten in die gesellschaft-
liche und soziale Organisation in Städten (Kap. 3.4). Zu 
diesen Fragen liegt heute schon umfassende Forschung 
vor – in konzeptioneller wie empirischer Hinsicht. 

Die unzureichende Datenverfügbarkeit auf städti-
scher Ebene stellt in vielen Städten ein Problem dar. 
Der Mangel an vergleichbaren Daten vor allem zu 
sozialen Gruppen innerhalb von Städten (z.  B. aufge-
schlüsselt nach ethnischer Zugehörigkeit, sozioökono-
mischem Status) oder zu Migrationsströmen in Städten 
erschwert die Erforschung von Aspekten der Teilhabe.
Hier liegt aus Sicht des WBGU eine zentrale Herausfor-
derung für die Grundlagen- und anwendungsbezogene 
Forschung. 

Auch der Ausbau einer transformativen Forschung 
zu Teilhabeprozessen in Städten (in ihrer katalytischen 
Wirkung und im internationalen Maßstab) eröffnet 
neue Möglichkeiten eines globalen wechselseitigen Ler-
nens, da sich Herausforderungen substanzieller, ökono-
mischer und politischer Teilhabe in strukturähnlichen 
Formen und mit teilweise übertragbaren Lösungsmus-
tern sowohl in Industrieländern als auch in Entwick-
lungs- und Schwellenländern zeigen. Prägte lange ein 
Entwicklungsmodell der materiellen Grundsicherung, 
der wachsenden ökonomischen Teilhabe an dynamisch 
wachsenden Marktgesellschaften sowie der politische 
Teilhabe im Sinne einer repräsentativen Demokratie das 
Leitbild globaler Entwicklung, so wird diese Leitorien-
tierung in jüngerer Zeit in Frage gestellt: Auch in den 
Industrieländern treten Herausforderungen substan-
zieller Teilhabe in Städten auf (durch Segregation etwa 
im Bildungs- oder Gesundheitswesen oder die Zunahme 
von Migrations- und Flüchtlingsbewegungen). Das 
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Kasten 10.1-1

Anregungen aus der deutschen Stadtforschung 
und -praxis

Am 20. November 2015 veranstaltete der WBGU ein Fach-
gespräch zum Thema „Forschung für Nachhaltige Urbanisie-
rung“ mit führenden Experten aus der deutschen Stadtfor-
schung und -praxis. Aus dem Fachgespräch kristallisierten 
sich die folgenden Empfehlungen heraus: 

>> Inter- und Transdisziplinarität wird zwar bereits oft gefor-
dert, die derzeitigen Förder- und Wissenschaftsstrukturen 
(Anreizsysteme, Karrierechancen, Projektlaufzeiten) sind 
aber nicht entsprechend ausgebildet. Die vorherrschende, 
zumeist sektorale Betrachtungsweise wird der Komplexität 
der Städte nicht gerecht. 

>> Stadt und Urbanisierung sind internationale Themen, die 
auch international beforscht werden müssen. Neben der 
Kooperation von Industrieländern mit Entwicklungs- und 
Schwellenländern sind vermehrt Süd-Süd-Kooperationen 
nötig, um relevantes und kontextspezifisches Wissen auf-
zubauen und auszutauschen. 

>> Seitens der Städte besteht Bedarf an wissenschaftlich fun-
dierten Handlungsempfehlungen. Die Dringlichkeit der 
Handlungsnotwendigkeit steht jedoch im Kontrast zur 
langfristig angelegten Forschung. Die unterschiedlichen 
Zeithorizonte erschweren es, wissenschaftliche Erkennt-
nisse rechtzeitig der Praxis zur Verfügung stellen zu kön-
nen. 

>> Eine Partnerschaft auf Augenhöhe mit internationalen 
Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen ist unter den der-
zeit vorherrschenden ungleichen finanziellen Bedingungen 
der Forschungsfinanzierung schwer herzustellen. Darüber 
hinaus erfordert die Kooperation mit den Forschungspart-
nern einen langjährigen Vertrauensaufbau, was Projekte 
voraussetzt, die über längere bzw. lange Zeit durchgeführt 
werden. Die derzeit üblichen Strukturen von kurzen Lauf-

zeiten von Forschungsprojekten ist ungeeignet, die benö-
tigte Vertrauensbasis gerade in Schwellen- und Entwick-
lungsländern herzustellen.

>> Nachhaltigkeit sollte querschnittsmäßig in allen Program-
men der Bundesregierung mit Stadtfokus verpflichtend 
aufgenommen werden, ohne dabei zur Floskel oder Wort-
hülse degradiert zu werden. 

Forschungsbedarf besteht aus Expertinnensicht zu folgenden 
Themen:  

>> Stoffkreisläufe, Metabolismus der Stadt
>> Stadt-Land-Interaktion; Globalisierungsprozesse, Verbin-

dungen der Städte untereinander
>> Sektorübergreifendes Handeln und Governance, auch in 

informellen Kontexten speziell von Entwicklungs- und 
Schwellenländern

>> Immanente Zielkonflikte zwischen Bürgerbeteiligung und 
normativen Nachhaltigkeitszielen

>> Vielfalt der Transformationspfade, Identität, Individualität 
und Eigenlogik sowie Diversität der Städte als Kontext der 
Transformation  

>> Datengrundlagen, vergleichbare Messmethoden und Indi-
katoren zu Resilienz, besonders im Kontext der stadtbe-
zogenen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development 
Goals, SDGs) 

>> Übertragbarkeit von kontextualisiertem Wissen, Skalier-
barkeit von Forschungsergebnissen

>> Ökonomie der Transformationsprozesse in Städten 
>> Bedeutung und Beitrag individueller Verhaltensände-

rungen
>> Transformationsgerechtigkeit und Wohlfahrt für alle Bevöl-

kerungsgruppen
>> Ökosystemleistungen und Biodiversität in Städten, soge-

nannte grüne Infrastruktur
>> Rolle von Städtenetzwerken auf globaler Ebene 

Außerdem sehen die Expertinnen Bedarf für methodische 
Reflexionen über gegenseitiges Lernen, den Aufbau von 
Reallaboren sowie über partizipative Prozesse.

ökonomische Wachstumsmodell mit breiter Mittel-
schichtbeteiligung funktioniert nicht mehr in allen ent-
wickelten Volkswirtschaften. Bisherige Muster ökono-
mischer Teilhabe sind gefährdet, was z.  B. an der hohen 
Jugendarbeitslosigkeit in vielen südeuropäischen Staa-
ten deutlich wird. Muster repräsentativer Demokratie 
werden ebenfalls fragiler – durch Tendenzen der poli-
tischen Radikalisierung und dem Verlangen nach mehr 
direkter Partizipation in politischen Prozessen.

Nicht nur Entwicklungs- und Schwellenländer, son-
dern auch viele Industrieländer sind daher auf der 
Suche nach neuen materiellen, ökonomischen und 
politischen Teilhabemustern, die den Herausforderun-
gen ungleicher werdender Gesellschaften Rechnung 
tragen. Daher wirken Bewegungen des „Buen Vivir“ in 
Südamerika oder neue Formen der „Glückspolitik“ in 
Bhutan impulsgebend für Debatten in Industrieländer 
(etwa zu Postwachstumsgesellschaften). Die Ausein-
andersetzung mit solchen Entwicklungen bedarf mehr 
als einer nur empirisch beobachtenden Transformati-

onsforschung. Sie sollte konkrete Teilhabeexperimente 
aktiv begleiten und katalysieren und zum Austausch 
von Erfahrungen und Akteurinnen beitragen.

Neue oder wiederentdeckte Formen alternativer 
Ökonomie (genossenschaftliche Strukturen, Regional
geld, Selbstversorgungsdynamiken) gilt es ebenso 
zu erforschen wie alternative Partizipationsformen. 
Hierzu eignen sich beispielsweise globale, miteinan-
der vernetzte Reallabore (UNEP, 2012a; Schneidewind 
und Singer-Brodowski, 2014). Städte und ihre Quar-
tiere sind hierfür prädestinierte Untersuchungsräume 
(Kap. 10.2.1).

Einige Fragenkomplexe im Kontext der Teilhabe 
bedürfen einer weitergehenden anwendungsbezoge-
nen Forschung, zum Beispiel zur Ungleichheit in Städ-
ten. Bisher gibt es kaum international vergleichbare 
Daten zu sozialer oder ökonomischer Ungleichheit in 
Städten; diese sind nur für eine kleine Gruppe von 
Städten verfügbar. Weiterhin sollte auch zu Finanzie-
rungsmodellen für ein inklusives und gerechtes städti-
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sches Wohlfahrtssystem geforscht werden (z.  B. Urban 
Climate Change Research Network, 2011).

Auch zur politischen Teilhabe besteht Forschungs-
bedarf (Kasten 10.1-11). Im urbanen Kontext sollte 
erforscht werden, wie Stadtplanungs- und -entwick-
lungsprozesse inklusiv gestaltet werden können (Urban 
Europe, 2015a). Dazu zählt u.  a. die Forschung zu Befä-
higung und Motivation von Menschen aus unterschied-
lichen sozialen Milieus und Altersgruppen zur Parti-
zipation, um deren Bedürfnisse besser erfassen und 
berücksichtigen zu können. Der Social-design-Ansatz 
bietet mögliche Anknüpfungspunkte, die jedoch auf 
ihre Übertragbarkeit in verschiedene kulturelle Kon-
texte geprüft werden müssen. Neben einer Erweite-
rung und Validierung des Methodenrepertoires sollte 
den Blockaden für inklusive Partizipation sowohl auf 
Seiten der Stadtbewohnerinnen als auch auf Seiten der 
Stadtentwickler (Verwaltung, Architekten, Immobilien-
branche) besondere Aufmerksamkeit zukommen: Wie 
lässt sich mehr Akzeptanz für Beteiligung schaffen? 
Wie können entsprechende Ressourcen aktiviert und 
Freiräume geschaffen werden?

10.1.3	
Eigenart

Die Dimension der Eigenart ist ein Plädoyer für die 
Vielfalt urbaner, zukunftsgerechter Entwicklungspro-
zesse (Kap. 3.5). Sie betont die Bedeutung gewachsener 
Identitäten und Ortsfaktoren und die Notwendigkeit 
von Kreativität bei der Erarbeitung von Entwicklungs-
pfaden. Aus Sicht des WBGU ist die städtische Eigenart 
Voraussetzung für eine auf Individualität, Eigenlogik 
und Diversität beruhende Vielfalt städtischer Transfor-
mation. Der Forschung kommt in diesem Zusammen-
hang die Rolle zu, Phänomene, Prozesse und Akteure 
der Eigenart zu erkunden, zu unterstützen und voran-
zutreiben. 

Neben der Stärkung und Begleitung experimentel-
ler Setting, wie sie sich zum Beispiel in urbanen Real-
laboren auf Quartiers- und Stadtebene zeigen, spielen 
mit Stadtakteuren gemeinsam konzipierte Realexpe-
rimente bei der Förderung von Eigenart eine wichtige 
Rolle. Entscheidend ist, dass dies im Modus der Trans-
disziplinarität erfolgt (Kap. 10.2.1). Die gestaltenden 

Kasten 10.1-2

Forschungsfeld Materialien und Stoffströme

Baumaterialien
Angesichts der künftig neu entstehenden urbanen Infra-
strukturen und Wohngebäude für Milliarden von Menschen 
sieht der WBGU Forschungsbedarf zu neuen Baumaterialien, 
die ressourcenschonend, erschwinglich und klimaverträglich 
sind (Kap. 4.4.1). Städtebau mit den heute üblichen Baumate-
rialien wird das Einhalten planetarischer Leitplanken unmög-
lich machen. Es gilt deshalb, die Forschung zu alternativen 
Baumaterialien weiter fortzuführen und zu verstärken. Dabei 
wäre es sinnvoll, auch auf regionales Wissen zurückzugrei-
fen, z.  B. zur besseren Ausnutzung der Potenziale traditionel-
ler Baustoffe wie z.  B. Holz oder Lehm. Daneben gilt es, auf 
der systemischen Ebene auch die Dynamik einer Verbreitung 
neuer Produkte zu untersuchen. Dabei ist auch die Rolle der 
Governance zu beleuchten, die die Nutzung neuer bzw. tra-
ditioneller Baustoffe regelt. Ein weiterer zu erforschender 
Aspekt ist die Skalierbarkeit von Baustoffen im Gesamtsys-
tem, z.  B. gänzlich neuer Materialien oder neuartiger Verfah-
ren zur Herstellung von Karbonverbundstoffen. Auch beim 
Einsatz von Holz und den damit verbundenen systemischen 
Auswirkungen besteht erheblicher Forschungsbedarf. Um die 
Nachhaltigkeit des Baustoffs Holz zu gewährleisten, müssen 
hohe Anforderungen an die Flächenbewirtschaftung gestellt 
und Landnutzungskonkurrenzen beachtet werden (WBGU, 
2009a).

Phosphorkreislauf 
Aufgrund der großen Unsicherheiten bei Daten, Ressourcen, 
Flüssen und Modellen sowie zur Förderung und Verbreitung 
relevanter Technologien, Praktiken und Politikmaßnahmen 
empfiehlt der WBGU, ein globales wissenschaftliches Phos-

phor-Assessment (WBGU, 2014b). Die seit einigen Jahren 
vermehrte Aufmerksamkeit in Wissenschaft und Forschung 
für dieses Thema sowie die entstehenden wissenschaftli-
chen Netzwerke bereiten hierfür den Boden. Dabei sollte 
der Phosphorkreislauf im Rahmen einer holistischen inter- 
und transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung betrachtet 
werden. Diese sollte die Weiterentwicklung der Verfahren 
zur Wiedergewinnung von Phosphor aus Abwässern, Haus-
müll und Asche ebenso umfassen wie die Kooperation mit 
Partnerinnen aus Entwicklungs- und Schwellenländern zur 
gemeinsamen Erforschung und Anpassung der Verfahren zur 
Wiedergewinnung von Phosphor (Kap. 4.4.2). 

Elektroschrott
Eine global orientierte Forschung in Bezug auf Ströme von 
Elektroschrott (Kap. 4.4.3) ist notwendig. Eine quantitative 
Analyse der Materialflüsse in der Elektronikindustrie wird 
erschwert durch die mangelnde Datenlage speziell außerhalb 
Europas und der schwierigen Erfassung der oft informell 
organisierten Behandlung von Elektroschrott in Haushalten 
und auf Wertstoffhöfen. Weiterhin existiert noch kein Sys-
tem, welches die Trennung von reparierbaren oder noch funk-
tionierenden Elektrogeräten von Elektroschrott gewährleis-
tet. Hierdurch könnte der Bedarf nach Neugeräten gesenkt 
und gleichzeitig einkommensschwachen Bevölkerungsschich-
ten Zugang zu ansonsten unerschwinglichen Elektrogeräten 
ermöglicht werden. Auch fehlen Studien zur Effektivität von 
wirtschaftlichen Anreizen (beispielsweise Mikrokredite, For-
malisierung der Wertstoffsammlerinnen in Schwellen- und 
Entwicklungsländern), zu sozialen Lösungsansätzen zu städ-
tischen und staatlichen Regulierungen im Bereich der Abfall-
Governance (Sammelsysteme, Abgaben zur Steuerung des 
Abfallaufkommens usw.) sowie einfache technische Metho-
den zur sicheren und lukrativen Weiterverarbeitung von 
Elektroschrott.
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Akteure – diese reichen von Stadtplanerinnen und 
Immobilienunternehmen bis zu zivilgesellschaftlichen 
Gruppen und Künstlerinnen – gilt es in Prozessen des 
Kodesigns und der Koproduktion mitzunehmen und 
in Experimente und Gestaltungspfade im Sinne von 
Eigenart der Stadtentwicklung einzubinden. Aktions-
forschung mit Wissenschaftlerinnen vor Ort wird dabei 
selber zu einem Modus der urbanen Eigenartsproduk-
tion. Forschungsthemen und -komplexe, die explizit in 
die Richtung von Eigenart weisen, sind in der bisheri-
gen Stadtforschung erst in Ansätzen ausgewiesen. 

Der WBGU empfiehlt in diesem Gutachten, die 
Betrachtung von urbanem Wohlstand und Stadt-
entwicklung stärker an urbaner Lebensqualität zu 
orientieren (Kap. 2.4). Die Prinzipien und Indikatoren 
für Eigenart spielen dabei eine besondere Rolle, weil 
sie – im Unterschied zur Teilhabedimension – in den 

gängigen Indikatorensystemen bisher kaum verankert 
sind. Diese Handlungsempfehlung des WBGU ist mit 
einem erheblichen Forschungsbedarf verknüpft. Dieser 
betrifft zum einen die Entwicklung von Indikatoren
systemen für Eigenart, im Sinne eines Repertoires aus 
universell gültigen (wie räumliche Ermöglichung von 
Erholung und sozialer Interaktion, Förderung von Inno-
vativität), aber auch lokalspezifisch zu bestimmenden 
und zu kombinierenden Kategorien für Eigenart. In 
Kapitel 3.5.4 schlägt der WBGU einige Indikatoren und 
Kategorien vor, die eine erste Orientierung geben kön-
nen (Tab. 3.5-2). Da objektive Kriterien und quantita-
tive Methoden der Bevölkerungs- und Haushaltsbefra-
gung die lokalen Spezifika der Herstellung von Lebens-
qualität und Eigenart nur unzureichend erfassen, 
sollten verstärkt Methoden der qualitativen Sozialfor-
schung eingesetzt werden. Die Bedeutung von urbanen 

Kasten 10.1-3

Forschungsfeld baulich-räumliche Gestalt von 
Städten (urban form) 

Der Zusammenhang zwischen baulich-räumlicher Gestalt von 
Städten und Klimawandel sowie die Wechselwirkungen zwi-
schen der urbanen Form (Dichte der Bebauung und Bevölke-
rung, Art der Bebauung usw.) und dem Verkehrssystem sind 
ebenso wenig erforscht wie die daraus resultierenden Emissio
nen und Einsparpotenziale (Kap. 4.2.3; Seto et al., 2014; 

OECD, 2010). Darüber hinaus sind aus Sicht des WBGU auch 
die Potenziale flexibler, leicht anpassungsfähiger urbaner 
(Infra-)Strukturen wenig untersucht. Flexible Strukturen 
könnten unerwünschte Pfadabhängigkeiten vermeiden und 
Optionen für nachträgliches Umsteuern offenhalten helfen; 
der Bedarf dafür entsteht oft in Krisensituationen und unter 
Zeitdruck. Weiterer Forschungsbedarf besteht zum Städtebau 
mit „menschlichem Maß” im umweltpsychologischen Sinn, 
also zur urbanen Form und ihren Wechselwirkungen, z.  B. mit 
sozialer Kohäsion und Inklusion, Sicherheit, Geschlechterge-
rechtigkeit oder Gesundheit.

Kasten 10.1-4

Forschungsfeld „Jenseits eines dysfunktionalen 
Kapitalismus“ 

Die Auseinandersetzung mit urbaner Transformation, die dem 
im Gutachten beschriebenen normativen Kompass – Erhal-
tung natürlicher Lebensgrundlagen, Teilhabe und Eigenart 
– folgt, kommt nicht umhin, auch Fragen nach einer Weiter
entwicklung kapitalistischer Verwertungslogiken zu stellen, 
die die heutige Stadtgestaltung prägen.

Ökonomische Schätzungen gehen davon aus, dass in den 
kommenden 30 Jahren mehr als 50 Bio. US-$ an Investitionen 
für einen nachhaltigen Infrastrukturumbau der Städte welt-
weit benötigt werden (Kap. 8.2.2). Angesichts des vorhan-
denen globalen Finanzkapitals handelt es sich hier um eine 
beträchtliche, aber durchaus mobilisierbare Summe. Dennoch 
ist unter den aktuellen ökonomischen Randbedingungen nur 
teilweise (UNEP und IEH, 2015) damit zu rechnen, dass es 
gelingen wird, diese 50 Bio. US-$ an Realinvestitionen in die 
nötigen Verkehrs-, Gebäude- und Industrieinfrastrukturen zu 
mobilisieren. Die institutionelle Ausgestaltung des aktuellen 
Kapital- und Finanzsystems schafft vielfältige Fehlanreize 

u.  a. (1) für Finanzspekulation (und damit verbundener Bil-
dung von Spekulationsblasen), (2) für singuläre Konzentra-
tion von Investitionen auf einzelne ökonomisch besonders 
attraktive Länder und Standorte (wie z.  B. begehrte Innen-
stadtlagen), (3) für einseitige Fokussierung auf bestimmte 
Infrastrukturformen (z.  B. Immobilien im Luxuspreissegment, 
Bau von Büroimmobilien).

Damit von der Politik zielgerichtet und wirksam gegenge-
steuert werden kann, ist es wichtig zu klären, ob es sich hier 
nur um Formen partiellen Marktversagens handelt oder um 
systematisches Versagen des bestehenden Finanzkapitalis-
mus mit Blick auf übergeordnete Nachhaltigkeits- und Teilha-
befragen (zu solchen Positionen: Klein, 2015; Streeck, 2013). 
Daran entscheidet sich, ob die Mobilisierung des Realkapitals 
für globale nachhaltige urbane Transformationen nur geringe 
institutionelle Anpassungen (wie z.  B. angepasste Standards 
der Finanzbranche, verbesserte staatliche Anreize zur nach-
haltigen Investitionssteuerung) oder eine Reihe institutionel-
ler Reformen des Finanzsektors erfordert (UNEP und IEH, 
2015). Die wissenschaftliche Debatte über diese Fragen 
bedarf einer größeren Vielfalt auch heterodoxer Forschungs-
zugänge und -ansätze in den Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften.
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Räumen für soziale Interaktion und soziale Kohäsion 
sowie für die Entstehung von Kreativität und Innova-
tion lassen sich zum Teil nur mit qualitativen, raumsen-
siblen und interaktiv-teilnehmenden Methoden erfas-
sen. Notwendig sind koordinierte, international ver-
netzte Forschungsaktivitäten, die in unterschiedlichen 
kulturellen Stadtkontexten vergleichend Indikatoren 
und Methoden entwickeln.

10.1.4	
Governance

Die Governance in Städten, von Städten und durch 
Städte ist zentral für das Heben des transformativen 
Potenzials von Städten für eine nachhaltige Entwick-
lung. Sie spielt daher in diesem Gutachten eine ent-
scheidende Rolle. In Kapitel 8 wird deutlich, dass eine 
zukunftsfähige urbane Transformation, ausgerichtet 
am normativen Kompass mit der Erhaltung der natürli-
chen Lebensgrundlagen, Teilhabe und Eigenart sowohl 
erhebliche Anforderungen an die Governance innerhalb 
von Städten als auch innerhalb des Nationalstaats und 
auf globaler Ebene stellt. Eine über die verschiedenen 
Governance-Ebenen hinweg verteilte, polyzentrische 
Verantwortungsarchitektur ist aus Sicht des WBGU 
eine vorteilhafte Lösung. Hierfür liegen jedoch kaum 
empirische Erfahrungswerte vor. Neue praktikable 
Governance-Architekturen lassen sich in gut vernetz-

ten und reflexiv begleiteten Experimenten und Pilot-
versuchen entwickeln. Bei der Entwicklung einer poly-
zentrischen Governance-Struktur kommt begleiten-
der Wissenschaft eine zentrale Rolle zu. Für effektive 
Governance braucht es einen neuen Pakt von Wissen-
schaft und Gesellschaft, im Sinne einer engen Koopera-
tion von Stadtverwaltung und -gesellschaft mit beglei-
tenden Wissenschaftsinstitutionen. 

Aus Sicht des WBGU sollte insbesondere zu drei 
größeren Themenkomplexen weiter geforscht werden: 
Erstens zur Governance innerhalb der Städte – insbe-
sondere in Bezug auf informelle Strukturen, zweitens 
zur Governance zwischen Städten auf globaler Ebene 
(Corfee-Morlot et al., 2009) und drittens zum Zusam-
menspiel der verschiedenen Governance-Ebenen in 
einer polyzentrischen Struktur. 

Die Governance in Städten stellt ein zwar regional 
sehr unterschiedlich, aber insgesamt relativ gut unter-
suchtes Forschungsfeld dar (Kap. 8). Was bisher nur 
in Ansätzen vorhanden ist, sind komparative Unter
suchungen, die über den Vergleich einzelner oder weni-
ger Städte und urbaner Governance-Strukturen hinaus-
gehen und durch die klarer wird, welche Instrumente 
und Strukturen in welchen politischen, rechtlichen, 
ökonomischen und kulturellen Kontexten gut einge-
setzt werden können. 

Darüber hinaus bleiben eine Reihe weiterer wich-
tiger Forschungsfragen offen. Dazu zählen Fragen zur 
sektorübergreifenden Governance sowie zu Hand-

Kasten 10.1-5

Forschungsfeld Mobilität und Verkehr 

Der öffentliche Nahverkehr ist ein exzellentes Beispiel für die 
Verschränkung von technologischen, ökologischen und sozi-
alen Komponenten (Kap. 4.2.2). Neue ressourceneffiziente 
Infrastrukturen und Technologien können sich nur erfolgreich 

behaupten, wenn diese auch durch die Bevölkerung ange-
nommen werden. Deshalb ist integrierte Forschung zu Nut-
zerverhalten und -psychologie, Anreizsystemen, Kosteneffi-
zienz und der Interrelation von Verkehr und neuen Baumate-
rialien ebenso notwendig wie Forschung zu neuen Technolo-
gien. Auch besteht weiterer Bedarf an ökonomischer For-
schung zu neuen Geschäftsmodellen für die Einführung neuer 
Transportsysteme (Sims et al., 2014; Urban Europe, 2015b). 

Kasten 10.1-6

Forschungsfeld urbane Lebensqualität

Mit „solidarischer Lebensqualität“ führt der WBGU einen 
neuen Begriff in die Debatte ein, der Impulse für die For-
schung geben kann (Kap. 3.2). Hierbei sollte es einerseits 
darum gehen, neue gesellschaftliche Diskursräume zu eröff-
nen, die sich u.  a. mit der Entkopplung von Lebensqualität 
und ressourcenintensiven Lebensstilen befassen. Betrachtet 
werden sollte beispielsweise, wo und wie solche Diskurse 

stattfinden können und wie sie Veränderungen in individuel-
len Orientierungen und Lebensstilen anregen (beispielsweise 
die Transition-Town-Bewegung, die Commons-Bewegung 
oder die Collaborative bzw. Sharing Economy). Andererseits 
sollten Ansätze der Glücksforschung, der Forschung zur kol-
lektiven Selbstwirksamkeit sowie zum Guten Leben aus Reli-
gion, Philosophie, Psychologie, Soziologie und Ökonomie 
verknüpft und daraus in Kombination mit Erkenntnissen aus 
Geographie und Stadtplanung ein komplexes Verständnis von 
solidarischer Lebensqualität entwickelt werden.
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Kasten 10.1-7

Forschungsfeld urbane Gesundheit 

Wenige globale Berichte zu Urbanisierungsfragen sind auf 
urbane Gesundheit ausgerichtet. Intraurbane gesundheitliche 
Disparitäten rücken erst langsam in den Fokus von Forschung 
und Politik (Kap. 4.5). Es fehlen disaggregierte Daten für die 
Beschreibung urbaner Gesundheit, d.  h. Daten zur Morbidi-
tät, Mortalität oder Risikofaktoren, die mit demographischen, 
sozioökonomischen und räumlichen Variablen verknüpft sein 
sollten. Solche Daten sind wichtig für die Planung, Evaluie-
rung und Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Förde-
rung und Kontrolle urbaner Gesundheit. Auch gibt es ins-
besondere in Bezug auf Entwicklungs- und Schwellenländer 

wenig Erkenntnisse dazu, wie sich etwa Klimawandel auf die 
Gesundheit in Städten auswirkt, durch welche Mechanismen 
Resilienz gefördert werden kann, welchen Zugang zu Gesund-
heitsdienstleistungen die verschiedenen Bevölkerungsgrup-
pen haben oder welche Zusammenhänge zwischen Kultur, 
(urbaner) Natur und Gesundheit bestehen. Darüber hinaus 
sollte breiter dazu geforscht werden, wie nicht übertragbare 
Erkrankungen in Städten reduziert werden können oder wie 
Verhaltensänderungen in der Bevölkerung zielgruppenspezi-
fisch angestoßen werden können.

Weiterhin empfiehlt der WBGU vertiefende Forschung 
dazu, wie ein Paradigmenwechsel von einer nachsorgenden 
zu einer vorsorgenden, gesundheitsfördernden Perspektive 
gestaltet werden könnte und welche Instrumente, Anreize, 
Akteure und Politiken dazu beitragen könnten.

Kasten 10.1-8

Forschungsfeld urbane Flächennutzung

Im Forschungsfeld der urbanen Flächennutzung identifi-
ziert der WBGU mehrere Themenkomplexe, zu denen weiter 
geforscht werden sollte (Kap. 4.3). So sind unterschiedliche 
Modelle von Eigentum noch nicht ausreichend erforscht: 
Neben dem privaten oder öffentlichen Eigentum und Besitz an 
Flächen bestehen weitere Eigentumsmodelle, die, basierend 
auf vielschichtigen kulturellen und historischen Einflüssen, 
auch kollektive Formen des Eigentums anerkennen. Gerade 
diese tradierten Eigentumsmodelle, die sich hauptsächlich in 
Schwellen- und Entwicklungsländern finden, sollten weiter 
erforscht werden und in transformative (Forschungs-)Ansät-
ze zur Flächennutzungsgestaltung einbezogen werden. Nicht 
selten finden sich Mischformen, so z.  B. wenn Eigentums-
modelle ländlicher Regionen durch Stadterweiterungen auf 
urbane Modelle treffen. Die Verzahnung solcher Modelle mit 
gesetzlich fixierten Modellen bedarf vertiefter Analyse und 
weiterer Forschung unter Berücksichtigung des Transforma-
tionsgedankens.

Außerdem sollte verstärkt zur Übertragbarkeit von 
Konzepten geforscht werden. Ziele wie beispielsweise die 
Implementierung eines städtischen Katastersystems sind 
anspruchsvoll und lassen sich nicht überall auf die gleiche 
Art und Weise umsetzen. Stadtgestaltung, insbesondere 
Flächennutzungsgestaltung, muss lokale und soziokulturel-
le Bedingungen und Voraussetzungen berücksichtigen. Dies 
erfordert eine Forschung, die die lokalen Umstände mit kon-
kreten Fragestellungen verknüpft, wie beispielsweise einem 
Kataster- und Registrierungssystem für Stadtflächen, das 
lokalen Umständen gerecht wird. Solche Forschungen sind 
aus Sicht des WBGU entscheidend, um das Muster der meist 
nicht funktionierenden blaupausenartigen Übertragung von 
Flächenmanagementsystemen oder Planungsmodellen von 
einem urbanen Kontext in einen anderen zu durchbrechen.

Ein weiterer zu bearbeitender Themenkomplex sind 
urbane Gemeinschaftsgüter (urban commons). Angelehnt 
an allgemeine Theorien zu den Gemeinschaftsgütern wird 
in der Wissenschaft mittlerweile eine Vielzahl von Debat-
ten geführt. Dabei liegt der Fokus meist auf vergleichswei-
se kleinen Projekten, wie z.  B. dem urban gardening oder 

Lebensmittelkooperativen. Für die Transformation in Städten 
ist zu klären, inwieweit sich Ideen der urban commons und 
des urban commoning auf die Quartiers- oder Stadtebene 
skalieren lassen, um so gegebenenfalls die Transformation 
zur Nachhaltigkeit befördern zu können. Dabei könnte auch 
das von Ostrom (1990) beschriebene Wirtschaftsmodell der 
Gemeinschaftsgüter stärker berücksichtigt werden.

Die Schaffung von (adäquatem) Wohnraum ist eng mit 
der Flächennutzungsgestaltung verbunden. Insbesondere der 
Zugang zu Flächen und die Formen des Eigentums scheinen 
dabei eine entscheidende Rolle zu spielen. Die genaueren 
Zusammenhänge sollten im jeweiligen lokalen Kontext inten-
siver erforscht werden.

Der WBGU empfiehlt darüber hinaus, zum Zusammen-
hang von Immobilienspekulation und Wohnungsleerstand zu 
forschen. Trotz des weltweiten Mangels an Wohnraum zeigen 
sich in vielen Städten häufig hohe Leerstandsraten im Woh-
nungswesen. Dies bezieht sich nicht allein auf den Bereich der 
Luxusimmobilien, sondern kann auch informelle Wohnungs-
märkte betreffen (z.  B. in Kairo: Kap. 5.3). Die genaueren 
Zusammenhänge sollten intensiver erforscht werden. 

Trotz unterschiedlicher nationaler und lokaler politischer 
Systeme und unterschiedlicher Regulierungssysteme in Städ-
ten scheint die Immobilienwirtschaft weltweit einen star-
ken Einfluss auf die Stadtgestalt zu haben. Dies führt in der 
Regel dazu, dass sich die von Immobilieninvestoren gesteu-
erte Stadtentwicklung wenig bzw. nicht am Gemeinwohl der 
Stadtbevölkerung orientiert. Die genaueren Zusammenhänge 
sollten intensiver erforscht und Alternativen entwickelt wer-
den.

Aus Sicht des WBGU sind auch die Bemessungsgrundlagen 
für Grundstücke und Immobilien nicht hinreichend erforscht, 
die u.  a. für die Erhebung von Grunderwerbssteuern und die 
Bemessung von Wertsteigerungen auf Grundbesitz entschei-
dend sind. Die Festlegung der Bemessungsgrundlagen ist 
häufig intransparent und orientiert sich primär am Marktwert 
des Objekts. Für eine Transformation der Städte zur Nachhal-
tigkeit sollte stärker das urbane Gemeinwohl berücksichtigt 
werden. 

Dringend empfiehlt der WBGU zudem, Forschung zur 
Korruptionsprävention im urbanen Raum im Allgemeinen 
und bei der Flächennutzungsgestaltung im Speziellen auszu-
weiten und Modelle zur Korruptionsprävention zu entwickeln.
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lungsspielräumen und Aushandlungsprozessen zwi-
schen unterschiedlichen formellen und informellen 
Akteursgruppen in Hinsicht auf transformative Pro-
zesse. Bisher ist es z.  B. in großen Teilen offen, wie die 
Große Transformation in informellen Siedlungen vor-
angetrieben und gestaltet werden kann. Es sollte eine 
kollaborative Herangehensweise entwickelt werden, 
mit der existierende informelle Strukturen intelligent 
in Transformationsstrategien integriert werden können. 
Schon auf Basis des normativen Kompasses wird deut-
lich, dass informelle Siedlungen nicht einfach „ersetzt“ 
werden dürfen. Dies wirft unterschiedliche Fragen sozi-

alwissenschaftlicher und juristischer Natur auf, etwa: 
Wie unterscheiden sich Machtstrukturen innerhalb und 
zwischen unterschiedlichen formellen und informellen 
Kontexten? Warum unterscheiden sie sich und wo lie-
gen aus welchen Gründen Gemeinsamkeiten? Was sind 
die zentralen Herausforderungen, wenn informelle und 
formelle Bereiche miteinander verknüpft werden? Eine 
Formalisierung informeller Strukturen verläuft nicht 
zwangsläufig zugunsten von Armutsgruppen. Deshalb 
sollten diese Prozesse genauer untersucht und verstan-
den werden, um sie gegebenenfalls steuern zu kön-
nen. Es braucht mehr Wissen dazu, wann eine Integ-

Kasten 10.1-9

Forschungsfeld Stadtleben und Urbanität 

Die zunehmende Diversität und Ungleichheit von Städten, 
die zu sozialräumlichen Disparitäten und politischen Konflik-
ten um die Aneignung öffentlicher und privater Stadträume 
geführt haben, sollten ebenso vertieft untersucht werden wie 
Fragen der Sicherheit urbaner Räume und die Auswirkungen 
der Gebote der sozialen und ökologischen Dimensionen von 
Nachhaltigkeit.

Als theoretisch, empirisch wie praktisch ausgerichtete 
Teildisziplin ist die Stadt- und Raumforschung besonders 
anschlussfähig für inter- und transdisziplinäre Ansätze, wobei 
partizipative und kollaborative Praktiken des urban design 
eine zunehmende Rolle spielen sollten. Eine besondere Her-
ausforderung stellt die Intensivierung der Forschung zu Mig-
ration und Diversität, u.  a. durch Flüchtlingsströme dar. Als 
aktuelle Trends und Desiderate sind zu erkennen:

>> Die Rolle der globalen Ökonomie für urbanes Leben: Die 
Dynamiken und lokalen Auswirkungen der globalen 
Finanz- und Immobilienwirtschaft auf urbanes Leben lassen 
sich vielerorts beobachten, dennoch existieren hierzu bis-
lang erst wenige wissenschaftliche Untersuchungen. Damit 
hängen Fragen der Reurbanisierung und der Auf- sowie 
Abwertung innerstädtischen Wohnens zusammen. Studien 
im Bereich zunehmend internationaler Arbeitsmärkte und 
der damit verbundenen transnationalen Migration sind 
unerlässlich. 

>> Urbanes Leben in einer globalisierten Welt: Die Urbani-
sierung als globales Phänomen bedarf spezifischer Erfor-
schung. Hierunter fallen Fragen nach dem Bevölkerungs-
wachstum in Megastädten mit vielfältigen ökologischen 
und sozialen Problemen (z.  B. mangelnden Infrastrukturen) 
sowie heterogenen urbanen Lebensweisen.

>> Urbanität: Die besondere Qualität der Stadt, die Urbani-
tät, gilt es vor dem Hintergrund, dass immer mehr Men-
schen in Städten leben werden, besser zu verstehen. Zu 
den unterschiedlichen Zugängen der Urbanität zählen kul-
turelle Diversität und symbolische Grenzziehungen, Ästhe-
tisierung und Kulturalisierung von Stadt, Bedeutungs-
veränderung des öffentlichen Raums sowie Refiguration 
sozialer Räume durch digitale Medien. Letztlich gilt es all-
gemein nach baulichen Aspekten wie den Wirkungen von 
Architektur und gesellschaftlichen Qualitätserwartungen 
zu fragen.

>> Stadt und Umwelt: Der Klimawandel geht wie viele andere 

Umweltveränderungen auf gesellschaftlichen Wandel 
zurück, mit ihm einher und er verändert letztlich Stadt-
gesellschaften. Umweltsozialwissenschaftliche Forschung 
sollte vertieft Fragen nach Lebensstilen, Konsumpraktiken 
und räumlichen Konfigurationen bearbeiten, wie etwa das 
Stadtdesign und dessen Wirkung auf Mensch und Umwelt.

>> Digitalisierung: Eine der größten gesellschaftlichen Ver-
änderungen der letzten Jahrzehnte ist zweifelsohne die 
voranschreitende Digitalisierung. Sie spielt im Kontext der 
Urbanisierung mit spezifischen Konzepten wie der Smart 
City eine bedeutende Rolle (Kasten 2.1-4, 2.1-5). Frage-
stellungen unterschiedlicher Aggregationsniveaus umfas-
sen etwa: Wie werden sich die Städte unter dem aktuellen 
Leitbild der Smart City verändern? Wie lassen sich die res-
sourcenschonenden Aspekte einer Smart City mit grund-
legenden Parametern einer freiheitlich-demokratischen 
Stadtgesellschaft zusammenbringen? Welche Möglich-
keiten bietet die Digitalisierung für eine partizipative und 
menschenfreundliche Urbanität? Wie kann Datenmiss-
brauch im Kontext der Smart Cities verhindert werden?

>> Öffentlichkeit: Ein genuines Merkmal der Stadt ist es, poli-
tische Öffentlichkeit zu erzeugen, was im Kontext der 
Großen Transformation und ihrer Verhandlung von Bedeu-
tung erscheint. Es droht jedoch ein Verlust urbaner Öffent-
lichkeit durch Entwicklungen der Privatisierung, Kommer-
zialisierung und Eventisierung. Eine offene Frage ist, ob 
Public Spaces in neue Stadtöffentlichkeiten wie Shopping 
Malls, Fußgängerzonen, Public-Viewing-Meilen, Museums- 
und Theaterbezirke eingebaut werden können, oder auch 
im öffentlichkeitsfähigen Cyberraum Entsprechungen fin-
den könnten. Daher ist die empirische Erforschung existie-
render Orte der Öffentlichkeit, an denen sich Menschen 
begegnen, artikulieren und über die res publica austau-
schen, anhand physikalisch-baulicher und sozial-dyna-
mischer Kategorien (z.  B. soziale Dichte, Atmosphären, 
Identität) bedeutend. Welche Räume stehen zur Verfü-
gung, wenn man (Individuen, Gruppen, Organisationen) 
sich öffentlich versammeln, Meinungen bilden und Zustim-
mung oder Widerspruch zu einer res publica äußern 
möchte? Welche Raumtypen lassen sich identifizieren und 
wie beeinflussen diese die Verhandlung der res publica? 
Was sind (physisch-bauliche wie sozial-dynamische) 
Gründe dafür, dass ein Raumtyp in besonderem Maße 
demokratische Performanz erzeugt? Die Debatte um virtu-
elle und postdemokratische Öffentlichkeit sollte auch an 
Debatten um die Fortentwicklung der Demokratie 
anknüpfen.
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ration von informellen Strukturen sinnvoll ist, wie dies 
geschehen könnte und mithilfe welcher Kriterien der 
Prozess bewertet und gestaltet werden könnte. 

Umfassend sind auch die Forschungslücken mit 
Blick auf die Frage einer globalen Governance durch 
Städte. Der WBGU hat bereits in seinem Sondergutach-
ten „Klimawandel als Weltbürgerbewegung“ (WBGU, 
2014a) die Aktivitäten der Städte zur Bekämpfung des 
Klimawandels befürwortet, da internationales (Nicht-)
Handeln sich bis auf die lokale Ebene auswirkt. Poly-
zentrische Verantwortungsarchitekturen erhöhen die 
Wahrscheinlichkeit, dass Gemeinschaftsgüterprobleme, 
wie etwa der Klimawandel, erfolgreich gelöst werden 
(Ostrom, 2010). Gleichzeitig wirft städtische „Außen-
politik“ weitere Fragen auf, z.  B. danach, ob die (Nicht-)
Rolle von Städten in globalen Governance-Strukturen 
noch zeitgemäß ist. Städte müssen gestärkt und bes-
ser in die globalen Governance-Strukturen eingebun-
den werden. Aber wie sollte dies aussehen und was sind 
Vor- und Nachteile unterschiedlicher Modelle? Jenseits 
plakativer Forderungen einer „Weltherrschaft der Bür-
germeister“ (Barber, 2013) ist es sinnvoll, sich mit der 
Rolle von Städten in künftigen globalen Governance-
Regimen auseinanderzusetzen (Aust, 2013). Erste sol-
cher Regime deuten sich in Städte-Clubs und weiteren 
internationalen Netzwerkstrukturen unter prominen-
ter Beteiligung von Städten und Bürgermeisterinnen an 
(Kap. 8.4). Ein Hinwirken auf eine Öffnung der Völker-
rechtsordnung gegenüber Städten sollte geprüft wer-
den, da diese zur Lösung globaler Probleme, die sich 
nicht nur zwischen Staaten, sondern auch auf lokaler 
Ebene auswirken, beitragen könnten. Werden auf loka-
ler Ebene Strategien entwickelt, die zur Lösung globa-
ler Probleme beitragen können, sollten diese zumin-
dest nicht behindert, sondern vielmehr anerkannt und 
gefördert werden. Es bedarf daher weiterer Forschung 

dazu, wie lokale Lösungsstrategien in die völkerrecht
liche Ebene einfließen könnten (Kasten 10.1-10). 

Ferner besteht Bedarf an Forschung zu einer länger-
fristigen Umstrukturierung von UN-Habitat bzw. der 
Rolle des Programms im Kontext globaler Governance. 
Hier geht es darum, die verschiedenen vom WBGU in 
die Diskussion geworfenen Optionen zu untersuchen 
und zu evaluieren (Kap. 8.4.3).

Mit Blick auf die polyzentrische Verantwortungs-
architektur bedarf es weiterer Forschung hinsichtlich 
der Frage, wie das Zusammenspiel der verschiedenen 
Governance-Ebenen optimiert werden kann. Welche 
Strukturen haben sich in welchen Kontexten bewährt? 
Welche Strukturen bergen die Gefahr, transformative 
Prozesse zu blockieren? Es sollte weiter überprüft wer-
den, inwieweit sich Erkenntnisse zu polyzentrischer 
Governance aus der Umweltökonomie (Ostrom, 2010) 
auf Urbanisierung und Stadtentwicklung übertragen 
lassen. Darüber hinaus gibt es Forschungsbedarf hin-
sichtlich der Interaktion zwischen polyzentrischen 
Raumstrukturen und polyzentrischen Verantwortungs-
architekturen. Generell gilt, dass räumliche Daten (z.  B. 
Satellitenbilder, GIS-Daten) in großen Teilen der Sozial
wissenschaften bisher selten mit politischen oder sozi-
alen Daten (Wahlzyklen, Einkommensentwicklungen 
usw.) zu analytischen Zwecken verknüpft werden. 
Die Forschung dazu steht an vielen Punkten noch am 
Anfang und sollte intensiviert werden (Geoghegan et 
al., 1998).

Kasten 10.1-10

Forschungsfeld Governance

Governance-Indikatoren 
Zur Bestimmung der Qualität urbaner Governance existieren 
verschiedene Ansätze. Zu keinem der entwickelten Indizes 
gibt es aber bisher Datensätze, bei denen tragfähige Daten 
über einen längeren Zeitraum für eine Vielzahl von Städten 
verfügbar sind (Nuissl und Hilsberg, 2009; Stead, 2014; für 
eine Auswertung: UNDP, 2009). Zwar existieren umfangrei-
che Fragebögen und Kriterien für die Bestimmung von Gover-
nance auf lokaler Ebene, jedoch werden diese nicht umfang-
reich genug erhoben, um zu einem aussagekräftigen Index 
aggregiert werden zu können. Eine auf wenigen Indikatoren 
beruhende Ausnahme bildet der Urban Governance and 
Legislation Index (UGL) des City Prosperity Index (CPI). Der 

WBGU sieht Forschungsbedarf hinsichtlich der Weiterent-
wicklung eines Indexes zum Vergleich der Qualität urbaner 
transformativer Governance.

Ermöglichung „städtischer Außenpolitik“
Forschung zur Ermöglichung „städtischer Außenpolitik“, die 
etwa durch Städtebündnisse betrieben werden kann, steht 
noch am Anfang (z.  B. Aust, 2015a mit Verweis auf Untersu-
chungen in Kanada, Südafrika und den USA). Sie bedarf der 
Ergänzung und Ausweitung: Es sollten Möglichkeiten ermit-
telt werden, wie Nationalstaaten in ihrem Rechtskreis positi-
ve einzelstädtische oder Verbundinitiativen fördern können 
(Stichwort: Innovationsförderung durch Recht und Ökono-
mie). Ferner sollte untersucht werden, welche Hemmnisse 
für derartige positive Städteinitiativen in rechtlicher, sozio
ökonomischer oder politischer Art bestehen.
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Kasten 10.1-11

Methodische und inhaltliche Reflexion einer 
Forschung für urbane Transformation

Datenbasis für eine global orientierte Forschung für 
urbane Transformationen
Weltweit bestehen große Lücken in der stadtbezogenen 
Datenbasis in zahlreichen Forschungsfeldern (z.  B. in Bezug 
auf urbanen Metabolismus, urbane Gesundheit, Governance, 
Migration und Flächennutzung). Die Datenbasis einzelner 
Initiativen und Forschungsvorhaben sollte aus Sicht des 
WBGU grundsätzlich erweitert und verbessert werden. For-
schung, die globalen urbanen Wandel erfolgreich begleiten 
will, ist auf solide und vergleichbare Datengrundlagen und 
Monitoring angewiesen. Die Initiative der C40-Städte, ihre 
Emissionsdaten auf einer Vergleichsplattform zur Verfügung 
zu stellen (C40, 2015a), ist aus Sicht des WBGU sehr begrü-
ßenswert. 

Konkrete Daten auf globaler und nationaler Ebene sind 
dabei ebenso notwendig wie Daten auf regionaler und urbaner 
Ebene sowie zu verschiedenen Bevölkerungsgruppen innerhalb 
der Stadt. Das Wissen über Quartiers- und Stadtstrukturen, 
Aktivitätsmuster, Ressourcen- und Energieverbrauch usw. ist 
nicht nur Basis für weitere Grundlagen-, Anwendungs- und 
Transformationsforschung, sondern auch für eine gesellschaft-
liche Beobachtung von Transformationsprozessen. Erst durch 
vergleichbare innerstädtische Daten wird die oft über die 
Datenverfügbarkeit geleitete Binnenlogik vieler disziplinärer 
Forschungszugänge überwunden. Der WBGU regt deshalb den 
Aufbau globaler Dateninfrastrukturen an (Kap. 10.3).

Transdisziplinarität und Partizipation
Im deutschsprachigen und internationalen Nachhaltigkeitsdis-
kurs sind bereits wichtige Kriterien zur Bewertung von sozi-
al-ökologischen Forschungs- und Transformationsprozessen 
zusammengetragen worden. Diese zielen stark auf eine Begut-
achtung und Qualitätskontrolle von Prozessen und Abläufen ab 
(Jahn und Keil, 2015; Jahn et al., 2012). Ferner wurden in den 
letzten Jahren innovative Beiträge zur Beurteilung gesellschaft-
licher Auswirkungen von Forschung erarbeitet, die fortgeführt 
werden sollten. Weitere Forschungsfragen ergeben sich aus 
Barrieren und Hindernissen für Transdisziplinarität. Neuaus-
richtungen der derzeitigen Förder- und Wissenschaftsstruktu-
ren (z.  B. Anreizsysteme, Karrierechancen, Projektlaufzeiten) 
sind nötig. Es besteht weiterer Bedarf an der Entwicklung von 
transdisziplinären Methoden. Wie kann die transdisziplinäre 
Forschung gelingen? Wie können verschiedene Wissensfor-
men und Akteure verknüpft werden? Welche Möglichkeiten 
gibt es, die Zivilgesellschaft außerhalb des Ehrenamtes für die 
Kooperation systematisch zu unterstützen und zu stärken? 
Auch zur Erhöhung der Verzahnung und Kompatibilität von 
transdisziplinärer Forschung mit dem etablierten disziplinären 
wissenschaftlichen System (Exzellenzkriterien, Honorierung 
außerdisziplinärer Fortschritte usw.) besteht Forschungsbedarf.

Die Grenzen und Probleme transdisziplinärer Forschung 
sollten weiter wissenschaftlich untersucht werden. Wie kann 
sichergestellt werden, dass die einbezogenen Stakeholder 
keine Partikularinteressen vertreten, die die Ausrichtung des 
Forschungsprojekts beeinflussen? Wer hat die Prozesshoheit, 
d.  h. wer bestimmt, wann welche Akteure in welchem Maß 
einbezogen werden? Dabei bestehen Anknüpfungspunkte 
zum Forschungsfeld Partizipation. 

Während die Notwendigkeit und Chancen von Partizi

pationsinstrumenten (Kap. 2.5.5, 8.3) bereits debattiert 
wurden, wird bisher weniger zu den mit Partizipation einher-
gehenden Problemen geforscht. Beispielsweise stellt sich die 
Frage, wie Transparenz sowie Verantwortung und Rechen-
schaftspflicht von Partizipation in verschiedenen Kontex-
ten sichergestellt werden können, wenn sie nicht nur einen 
legitimierenden Effekt haben sollen. Forschungsprojekte 
sollten aufzeigen, welche Instrumente sich auf welcher Ebene 
sinnvoll einsetzen lassen. Die Entwicklung eines integrierten 
Forschungsprogramms zur Partizipation sollte gefördert wer-
den. Dieses sollte die unterschiedlichen Aktivitäten zur Wei-
terentwicklung und Evaluierung von Partizipationsprozessen 
übergreifend systematisieren. Ein zentrales Ziel könnte dabei 
sein – ähnlich wie im Fall der Mediation – Standards der Aus-
bildung und Praxis zu erarbeiten und zu institutionalisieren. 

Zielkonflikte und Synergien zwischen der Erhaltung 
natürlicher Lebensgrundlagen, Teilhabe und Eigenart 
im urbanen Raum
Im vorliegenden Gutachten betrachtet der WBGU urbane 
Nachhaltigkeit anhand des normativen Kompasses mit den 
Dimensionen Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, 
Teilhabe und Eigenart (Kap. 3). Zu den Beziehungen der 
Dimensionen untereinander besteht weiterer Forschungs
bedarf. 

Oft ergeben sich bei Berücksichtigung einer Dimension 
des Kompasses bereits positive Nebeneffekte für eine andere 
Dimension. Beispielsweise können umweltschützende Maß-
nahmen in der Stadt zum Erhalt oder der Schaffung von 
Grünräumen führen. Die Synergien aus dem Zusammenspiel 
der Dimensionen gilt es noch auszuloten. Es können sich aber 
auch Zielkonflikte ergeben, z.  B. wenn die Erhaltung natür-
licher Lebensgrundlagen dazu führt, dass Flächen für Ver-
kehrsinfrastrukturen und Wohnraum fehlen. Auch können 
normative Ansprüche an die Transformation dem Anspruch 
an partizipative Entscheidungen widersprechen. Es gilt des-
halb weiter zu erforschen, welche Zielkonflikte und Syner-
gien sich aus Teilhabe, Eigenart und dem Erhalt natürlicher 
Lebensgrundlagen ergeben und wie diese zu lösen bzw. zu 
stärken sind. 

Muster der Betrachtung
Ein erster Ansatz um kontextualisierte Erfahrungen in andere 
Kontexte zu übertragen, besteht in der Entwicklung von 
Mustersprachen. Alexander beschreibt in seinen Werken „A 
Pattern Language“ (1977) und „The Timeless Way of Building“ 
(1979) universelle gestalterische Prozesse mit dem Ziel einer 
menschenorientierten und lebensfreundlichen Architektur 
(Leitner, 2007, 2015). Alexander identifiziert 253 Muster, die 
er mittels der Kategorien Name, Bewertung, Bild, Kontext, 
Problem, Kräfte, Lösungen und Ergebnis ordnet und die sich 
Wissenschaftler, Praktiker und Laien für je spezifische Gestal-
tungsprozesse nutzbar machen können. Verändert sich die 
Welt, so verändern sich auch Muster oder es treten neue 
hinzu. Die Suche nach urbanen Mustern im Kontext der Gro-
ßen Transformation ist in einem Möglichkeitsraum zu unter-
nehmen, der sich anhand der Grade von Formalisierung, Reife 
und Planung (Kap. 7) aufspannt und die Dimensionen von 
Eigenart, Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und 
Teilhabe abdeckt. Aus Sicht des WBGU gilt es, Muster in die-
sem Möglichkeitsraum zu finden und zu erforschen, wie die 
Übertragung der sich bewährenden Muster unter Berücksich-
tigung der Eigenart möglich werden kann.
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10.1.5	
Querschnittsaspekte einer urbanen 
Transformationsforschung

Um transformativ wirken zu können, müssen For-
schungsergebnisse an den lokalen urbanen Kontext 
angepasst sein. Daraus ergibt sich jedoch die Frage, wie 
dieses kontextualisierte Wissen auf andere Städte über-
tragbar ist, d.  h. es wird notwendig, wissenschaftlich 
über die Übertragbarkeit von Ergebnissen zu reflektie-
ren (Future Earth, 2014a). 

Die These des vorliegenden Gutachtens ist, dass 
eine Übertragbarkeit zumindest in Ansätzen, muster-
haft oder anhand guter Praxisbeispiele möglich ist. Die 
Forschung zu den Möglichkeiten dieser Übertragbar-
keit steht jedoch erst am Anfang. Ferner wird bisher 
selten gefragt, was und vor allem wie über Grenzen von 
Kontinenten, Ländern und Städten hinweg ein stadtbe-
zogenes Lernen voneinander möglich ist und ein darauf 
aufbauendes positives Verhalten erzeugt bzw. vertieft 
werden kann. Der WBGU empfiehlt deshalb, die Über-
tragbarkeit und Skalierbarkeit von Forschungsergeb-
nissen zu einem Forschungsthema zu machen. Es gilt, 
allgemeine Prinzipien zu identifizieren, die die Grund-
lage einer Übertragbarkeit jenseits starrer Blaupausen 
sein können. Dazu zählt u.  a., die Faktoren von Wirk-
samkeit, Anpassungsfähigkeit, Systemzusammenhän-
gen oder Pfadabhängigkeiten zu identifizieren. 

10.2
Programme und Institutionen: wo steht die 
urbane Nachhaltigkeitsforschung? 

Eine wirkungsvolle Stadtforschung im Sinne der Trans-
formation zur Nachhaltigkeit muss aus Perspektive des 
WBGU nicht nur inhaltlich drängende Fragen beant-
worten, sondern auch institutionell adäquat aufgestellt 
sein, um transformative Prozesse bestmöglich unter-
stützen zu können. 

Unter Rückgriff auf die schon im WBGU-Gutachten 
zur Großen Transformation entwickelten Kriterien für 
eine transformative Forschung (WBGU, 2011:  343 ff., 
361) werden im folgenden die Anforderungen an die 
Stadtforschung skizziert (Kap. 10.2.1). Sie bilden eine 
Leitlinie zur Einordnung bestehender und künftiger 
urbaner Nachhaltigkeitsforschung.

Dieser Rahmen ermöglicht eine Analyse des 
bestehenden Forschungssystems zur Stadtforschung: 
Wie sind Forschungsprogramme und Forschungs
institutionen aufgestellt, die heute schon mit stadt-
bezogenen Forschungsschwerpunkten die Richtung 
und Dynamik der urbanen Transformationsforschung 
prägen? Dabei liegt der Schwerpunkt auf nationalen 

Institutionen und Programmen. Diese werden durch 
einen Blick auf das EU-Forschungsrahmenprogramm, 
die globale Future-Earth-Initiative zur Rahmung der 
Global-Change-Forschung sowie die Betrachtung aus-
gewählter internationaler Institutionen guter Praxis 
abgerundet. 

Die deutsche Stadtforschung kann sich nicht nur 
inhaltlich, sondern auch institutionell auf ein weites 
Spektrum bestehender Bausteine einer umfassenden 
urbanen Transformationsforschung sowie einer trans-
formativen Forschung stützen. Programme und Institu-
tionen, die in dieser Hinsicht besondere Akzente setzen, 
stehen daher im Mittelpunkt der Betrachtung. Auf der 
Programmebene sind dies national das Future-Mega-
cities-Programm des BMBF, der durch mehrere Minis-
terien gemeinsam angestoßene Agendaprozess der 
Nationalen Plattform Zukunftsstadt, das DFG-Schwer-
punktprogramm Megastädte und der Aufbau urbaner 
Reallabore in Baden-Württemberg (Kap. 10.2.2). Diese 
Programmbetrachtungen werden durch einen Blick auf 
die EU-Forschungsrahmenprogramme und die Future-
Earth-Initiative international ergänzt (Kap. 10.2.3).

Bei der Betrachtung der universitären und außeruni-
versitären Forschung in Deutschland stehen die großen 
Institutionen im Mittelpunkt (Kap. 10.2.4). Dazu gehö-
ren das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung (BBSR) als Ressortforschungseinrichtung mit 
besonderen inhaltlichen und methodischen Akzentset-
zungen für die deutsche Stadt- und Urbanisierungsfor-
schung und das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) 
im Rahmen der kommunalen Selbstorganisation. Zen-
tral sind ferner die Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung – Leibniz-Forum für Raumwissenschaf-
ten (ARL) als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft und 
das Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung 
(IRS). 

Zudem existieren mehrere Schwerpunkte der Urba-
nisierungsforschung an deutschen Universitäten. Hier 
sind in den letzten Jahren interdisziplinäre Verbünde 
innerhalb der Hochschulstrukturen gestärkt worden. 
Die nationale Betrachtung wird durch einen Blick auf 
ausgewählte internationale Beispiele guter Praxis abge-
rundet. Tabelle 10.2-1 gibt eine Übersicht über die aus-
gewählten Institutionen und Programme, die in diesem 
Kapitel 10.2 untersucht werden.

Das vorliegende Gutachten will und kann keine 
umfassende Evaluierung der betrachteten Programme 
und Institutionen leisten. Es möchte vielmehr auf 
bestehende interessante Akzentsetzungen und beden-
kenswerte Akzentverschiebungen im institutionellen 
System der urbanen Transformationsforschung verwei-
sen, um die Rolle von Forschung und Wissenschaft in 
Transformationsprozessen zu stärken. Diese Impulsset-
zungen werden im Kapitel 10.3 zu Empfehlungen ver-
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dichtet.

10.2.1	
Anforderungen an die Rahmenbedingungen einer 
nachhaltigen Stadtforschung

Die Ausrichtung von Forschung bestimmt, inwiefern 
sie transformativ wirken kann. Oft bestimmen nicht 
nur die Forschungsinteressen der Wissenschaftlerin-
nen, sondern auch übergeordnete Forschungspro-
gramme von Institutionen oder Förderorganisationen 
die Inhalte, Ziele und Struktur der Forschung. Damit 
beeinflussen sie deren Ergebnisse und Auswirkungen. 

Im folgenden Kapitel formuliert der WBGU Anfor-
derungen an eine Stadtforschungsprogrammatik. Diese 
sind zu großen Teilen aus dem Transformationsgutach-
ten (WBGU, 2011:  343  ff., 361) heraus weiterentwi-
ckelt und zum Teil wörtlich entnommen, stellenweise 
erweitert und auf den speziellen Kontext der Stadt- und 
Urbanisierungsforschung abgestimmt. 

Die Analyse entlang der Kriterien (Tab. 10.2-2) 
zeichnet ein qualitatives Bild der verschiedenen Dimen-
sionen von Forschungsprogrammen und skizziert deren 
transformatives Potenzial (Kap. 10.2.2). Gleichzeitig 
dienen die Kriterien auch als Basis von Empfehlungen 
im Sinne guter wissenschaftlicher Vorgehensweise der 
Forschungsförderung. 

Ebenso versteht der WBGU die Kriterien als eine 
Anregung für Forscher und Wissenschaftlerinnen, die 
eigene Forschung transformativ zu gestalten. Die Krite-
rien ermöglichen auf der Ebene konkreter Forschungs-
projekte eine Reflexion darüber, inwieweit die For-
schung schon in Einklang mit transformativen Ansprü-
chen steht. Zwischen den Analysekriterien bestehen 
oft konditionale oder kausale Verflechtungen. So wird 

beispielsweise die Transdisziplinarität als Vorausset-
zung für die Entstehung gesellschaftlicher Relevanz der 
Forschung verstanden. 

Der WBGU betont ausdrücklich die Freiheit der For-
schung. Hinsichtlich künftiger Forschungsprogramme, 
die auf eine transformative Wirkung abzielen, emp-
fiehlt der Beirat, sich inhaltlich an den im Kapitel 10.1 
identifizierten Forschungsfeldern zu orientieren und 
darüber hinaus die folgenden Empfehlungen für eine 
transformative Forschung zu berücksichtigen. 

10.2.1.1	
Ziele
Die vom WBGU beschriebene urbane Transformation 
soll zu Städten führen, die die natürlichen Lebens-
grundlagen erhalten, die Teilhabe gewährleisten und 
Eigenart ermöglichen (normativer Kompass: Kap. 3). 
Diese Ziele sollten als Orientierungspunkte den Rah-
men festschreiben, an dem sich Forschungsaktivitäten 
ausrichten.

Im Sinne einer nachhaltigen Urbanisierung befür-
wortet der WBGU eine ganzheitliche Betrachtung des 
Systems Stadt. Damit einhergehend sollten mögliche 
Wechselwirkungen des Forschungsgegenstands mit 
Umweltproblemen, nachhaltigem Wachstum sowie Fra-
gen der Verteilungsgerechtigkeit auf lokaler und globa-
ler Ebene berücksichtigt werden. 

Über die Forschungsthematik hinaus können nor-
mative Ziele auch durch den gewählten Forschungs-
modus angesteuert werden. Aspekte der Teilhabe kön-
nen beispielsweise nicht nur in Forschungsfragen zu 
Ungleichheit oder partizipativer Governance in die For-
schung einfließen, sondern durch interdisziplinäre For-
schungsansätze aktiv umgesetzt werden, so dass die 
Forschung selbst zur Bürgerpartizipation und -eman-
zipation beiträgt.

Tabelle 10.2-1
Übersicht über die in Kapitel 10.2 näher betrachteten Forschungsprogramme und -institutionen. 
Quelle: WBGU

Forschungsprogramme Forschungsinstitutionen

National >> Nationale Plattform Zukunftsstadt
>> BMBF-Programm Future Megacities
>> DFG-Schwerpunktprogramm Megastädte: 

Informelle Dynamik des Globalen 
Wandels

>> Helmholtz-Initiative Risk Habitat 
Megacities 

>> Morgenstadt-Initiative der Fraunhofer-
Gesellschaft

>> Urbane Reallabore Baden-Württemberg

>> Helmholtz-Gemeinschaft
>> Fraunhofer-Gesellschaft
>> Leibniz-Gemeinschaft
>> Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung
>> Deutsches Institut für Urbanistik
>> Verschiedene universitäre Forschungsinstitute 

International >> Horizon 2020 und weitere  
EU-Programme

>> Future Earth

>> Verschiedene inter- und transdisziplinäre 
universitäre und nicht universitäre 
Forschungsinstitute 
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10.2.1.2	
Strukturelle Anforderungen

Gesellschaftliche Relevanz und Problemorientierung
Um die Transformation zu unterstützen, sollte sich For-
schung nicht nur an einem übergeordneten normati-
ven Rahmen orientieren, sondern sich daneben auch 
auf spezifische gesellschaftliche Problemlagen bezie-
hen. Forschung sollte also einerseits generelle Ziele der 
nachhaltigen Stadtentwicklung verfolgen und anderer-
seits eng an die Bedürfnisse und Anforderungen der 
jeweiligen Stadt gekoppelt sein, die wiederum in For-
schungsfragen zu übersetzen sind. Während die Orien
tierung an gesellschaftlichen Problemen eine Voraus-
setzung dafür ist, relevantes Handlungswissen auf ver-
schiedenen Ebenen (Politik, Zivilgesellschaft, Wirt-
schaft) zu generieren und damit transformativ zu 
wirken, können aus dem gleichzeitig normativen und 

partizipativen Ansatz auch Zielkonflikte entstehen, die 
reflektiert werden sollten. 

Interdisziplinarität
Als Interdisziplinarität bezeichnet der WBGU „die 
Kooperation mehrerer unabhängiger Einzelwis-
senschaften, die eine gemeinsame wissenschaftli-
che Frage mit ihren eigenen Methoden zu beantwor-
ten versuchen.“ Dabei werden verschiedene Aspekte 
zusammengeführt, was im Idealfall zu neuen holisti-
schen Lösungsstrategien führt (WBGU, 2011:  343). 

Die Herausforderungen und Probleme beim Über-
gang zur nachhaltigen, lebenswerten Stadt sind weder 
rein technische noch rein gesellschaftliche Prob-
leme. Zusätzlich sind die Probleme oft komplex, da 
sich verschiedene urbane Sektoren verschränken. Erst 
die Betrachtung des systemischen Problemkontexts 
ermöglicht es, eine Vielzahl potenzieller Transforma-

Tabelle 10.2-2
Kriterien zur Analyse von Forschungsförderung. 
Quelle: adaptiert und weiterentwickelt aus WBGU, 2011: 361.

Analysebereich Anforderungen Kriterien

Ziele Nachhaltige Stadtentwicklung 
im Kontext der Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen, 
Teilhabe und Eigenart

Reflexion von Wechselwirkungen des eigenen Forschungs-
gegenstandes mit anderen Dimensionen des normativen 
Kompasses aus natürlichen Lebensgrundlagen, Teilhabe und 
Eigenart sowie von potenziellen Zielkonflikten 

Struktur Gesellschaftliche Relevanz  
und Problemorientierung

Ausrichtung der Forschungsthemen auch am Bedarf von Politik 
und Gesellschaft; lösungsorientierte, innovationsorientierte, 
angewandte Forschung

Interdisziplinarität Kooperation zwischen Ingenieur-, Natur-, Kultur- und 
Sozialwissenschaften

Transdisziplinarität Problembezug, Kooperation mit Stakeholdern (auch: Kodesign 
und Koproduktion der Wissensprozesse)

Offenheit für reflexive 
Forschung

Lernende, reflexive Forschung und flexible Förderprogramme

Offenheit für Experimente Modellvorhaben, innovative Methoden, z.  B. urban labs und 
Reallabore

Zeitrahmen Adäquater Zeithorizont und adäquate Laufzeiten 

Internationale Reichweite Integration von Wissenschaftlerinnen insbesondere aus 
Entwicklungs- und Schwellenländern

Rekombination von Wissen Gezielte Recherche und Kombination von bestehendem und 
neu zu schaffendem Wissen hinsichtlich Innovationschancen 

Ergebnisse und 
Auswirkungen

Technologische und soziale 
Innovationen

Generierung nachhaltiger Alternativen zu bestehenden 
Technologien und sozialen Praktiken; Stärkung einer 
Lösungsorientierung

Verbreitungsbedingungen von 
Innovationen

Berücksichtigung globaler Diffusion, Akzeptanz und nationaler 
bzw. internationaler Rahmenbedingungen

Politische Strategien Erarbeitung und Diskussion möglicher politischer Maßnahmen 
zur Verbesserung der Verbreitungsbedingungen bzw. 
Umsetzung der Transformation

Kapazitätsentwicklung Entwicklung von Kapazitäten auf individueller und 
institutioneller Ebene, Strukturbildung

Implementierung Langfristige Implementierung und Verstetigung von 
Forschungsergebnissen und Innovationen
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tionspfade aufzuzeigen. Diese können sowohl (hoch-)
technologischer als auch gesellschaftlicher oder politi-
scher Natur sein (Stirling, 2009; STEPS Centre, 2010). 

Der WBGU befürwortet es deshalb, Fragen zur 
Transformation von urbanen Systemen interdisziplinär 
zu erforschen. Dies sollte durch die Forschungsförde-
rung ermöglicht und gefördert werden. Forschungspro-
gramme sollten die zu generierenden Ergebnisse, etwa 
die möglichen Transformationspfade, nicht durch eine 
Vorgabe der zu generierenden Innovation (etwa einer 
spezifischen Technologie) beschränken. 

Transdiziplinarität 
Zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch, dass wegen 
der Vielschichtigkeit der Transformationsprozesse nicht 
wissenschaftliche Akteure mit ihrem Wissen einbezo-
gen werden sollte. Im transdisziplinären Prozess wer-
den deshalb Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivil-
gesellschaft als Stakeholder in den Forschungsprozess 
eingebunden. Dies kann das Kodesign, also das gemein-
same Festlegen von Forschungszielen, und die Kopro-
duktion umfassen, also die Kooperation in der Wis-
sensgenerierung und im Erarbeiten von Lösungswe-
gen. Durch eine Ausrichtung auf realweltliche Pro-
bleme kann sich die Akzeptanz forschungsgeleiteter 
Problemlösungen und deren langfristiger Implementie-
rung erhöhen und somit können Transformationspro-
zesse angestoßen werden. Transdisziplinarität ersetzt 
dabei nicht die disziplinäre Grundlagenforschung, die 
anwendungsbezogene Forschung oder die interdiszi-
plinäre Wissensintegration, sondern trägt als weiterer 
möglicher Forschungstyp dazu bei, Wissen auf breiter 
gesellschaftlicher Basis zu integrieren und sozial robust 
zu machen (Gibbons et al., 1994; Cash et al., 2003).

Reflexive Forschung und Förderprogramme
Der WBGU begreift die Große Transformation als einen 
gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Suchpro-
zess. Transformatives Forschen bedeutet daher nicht, 
einem starren Katalog von Forschungsfragen nachzu-
gehen bzw. einem strengen Regelwerk des Forschungs-
modus zu folgen, sondern sowohl Inhalte als auch 
Organisationsformen der Forschung immer wieder auf 
den Prüfstand zu stellen. Die Forschung selbst – und 
damit auch die sie rahmenden Forschungsprogramme – 
sollten deshalb dynamisch angelegt sein. 

Städte sind divers. Die Auseinandersetzung mit den 
jeweiligen Akteurskonstellationen und das Verständ-
nis der jeweiligen Dynamik sind Voraussetzung, um 
Governance-Strukturen und Transformationspfade zu 
identifizieren sowie Entwicklungs- und Veränderungs-
prozesse anzustoßen. Strukturell sollte deshalb die 
Nachsteuerung von Forschungsprojekten seitens des 
Förderprogramms ermöglicht werden, wenn sich aus 

dem Forschungsgegenstand Rückwirkungen auf For-
schungsfragen und -budgets ergeben. 

Reflexive Forschung bedeutet also auch, dass Mög-
lichkeiten der Selbstreflexion und damit einer Neu
justierung der Forschungsausrichtung gegeben sein 
sollten. Die Einführung von neueren transdiziplinären 
Forschungsansätzen birgt sowohl Chancen als auch Risi-
ken. Beispielsweise entstehen aus Erfahrungen mit Real-
laboren oder anderen experimentellen Forschungsmodi 
neue Forschungsfragen zur Methodologie der transfor-
mativen Forschung (und auch der Partizipation allge-
mein) in Bezug auf die Prozesshoheit (Kasten 10.1-11).

Ebenso beinhaltet der transformative Gedanke die 
Notwendigkeit zur Reflexion über die Inhalte der For-
schung. Forschung und forschungsgetragene Innova-
tionen – ob wirtschaftlich, technologisch oder sozial 
– können sich negativ auf soziale und ökologische 
Systeme auswirken. Systemische Wechselwirkungen 
einschließlich potenziell unerwünschter und nicht 
geplanter Auswirkungen von Innovationen sollten also 
bereits im Forschungsprozess mitgedacht werden.

Die Grüne Revolution z.  B. führte zu einer mar-
kanten Steigerung der landwirtschaftlichen Produk-
tion in Entwicklungsländern (Bohle, 1981), so dass 
zuvor auftretende große Hungerkrisen endeten, z.  B. 
in Indien. Gleichzeitig hatte die Grüne Revolution aber 
auch negative systemische Auswirkungen. Sozioöko-
nomische Abhängigkeiten verstärkten sich, weil Bau-
ern nun hochertragreiches Saatgut, Mineraldünger und 
Pflanzenschutzmittel von großen Unternehmen bezie-
hen mussten (FAO, 1996; Bohle 1989). Auch auf die 
Umwelt hatte die Grüne Revolution Auswirkungen: 
z.  B. hatte die intensivierte Landwirtschaft in Monokul-
turen vielerorts Bodenerosion sowie den Verlust bio-
logischer Vielfalt zur Folge, und die vermehrte Bewäs-
serung führte zu einer Versalzung der Böden (Smith, 
2009; Conway et al., 2010). 

Offenheit für Experimente 
Aktionsforschung im Sinne einer reflektierenden und 
gleichzeitig involvierten Forschung bietet sich an, um 
über Städte und Urbanisierung zu forschen. Bei der 
Analyse urbaner Transformationsprozesse zeigt sich 
gegenüber generellen Aspekten der Transformations- 
bzw. transformativen Forschung, dass Wissenschaft-
lerinnen in der Stadtforschung häufig selbst in Trans-
formationsprozesse involviert und somit zu Akteuren 
der Transformation geworden sind. Dies ist auch auf 
die Bereitschaft zurückzuführen, neue methodische 
Ansätze und Experimente zu erproben. Forschungs-
ansätze wie sustainable living labs, sustainability labs, 
urban transformation labs, Reallabore usw. (Nevens et 
al., 2013; Schneidewind, 2014; Bergvall-Kåreborn et al., 
2009; Liedtke et al., 2015; Karvonen und Heur, 2014; 
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Wittmayer et al., 2014) haben sich inzwischen so weit 
bewährt, dass sie als Methoden in Stadtforschungspro-
grammen vorgegeben werden (Urban Europe, 2015a).

Der WBGU befürwortet die Erprobung innovati-
ver Methoden in der Urbanisierungsforschung, denn 
dem Modus des Ausprobierens und Experimentierens 
kommt bei der Gestaltung der urbanen Transformation 
eine zentrale Rolle zu. Er sollte deswegen noch stärker 
zum Bestandteil lösungsorientierter, urbaner Forschung 
werden. Experimentierräume wie Reallabore bieten 
Potenzial, das noch weiter gedacht werden sollte, um 
potenzielle Veränderungen und deren Auswirkun-
gen erfassen zu können. Auch sollte weiter mit neuen 
Methoden zum gegenseitigen Lernen experimentiert 
werden, die verschiedene wissenschaftliche Gemein-
schaften und Akteure mit unterschiedlichen Mentali-
täten, Kulturen und Sprachen verbinden. Methodisch 
und inhaltlich sollten neue Wege eingeschlagen und 
Risiken eingegangen werden. Forschung sollte aus 
Sicht des WBGU verstärkt aus sogenannten Misserfol-
gen lernen, um Lernchancen und Erfahrungen konst-
ruktiv zu nutzen. Zur Forschungsfreiheit gehört, dass 
sogenannte Misserfolge keine potenzielle Bedrohung 
für spätere Projektanträge befürchten lassen. 

Zeitrahmen
Die Transformation zu nachhaltigen Städten ist eins der 
dringendsten Probleme unserer Zeit. Daher sollte sie 
forschungspolitische Priorität erlangen und es sollten 
adäquate finanzielle Mittel dafür bereitgestellt werden. 
Gleichzeitig ergibt sich Spannung aus dem unterschied-
lichen Zeitrahmen von Forschung und Handlungsbe-
darf in Städten. 

Um eine langfristige und dauerhafte Transformation 
zur nachhaltigen Stadtentwicklung und Urbanisierung 
zu befördern, benötigt die Wissenschaft – insbeson-
dere eine reflexive und transformative Wissenschaft 
– Zeit. Das Wesen der Wissenschaft bringt mit sich, 
dass Forschungsfragen methodisch sauber beantwortet 
und innovative Lösungen solide entwickelt und erprobt 
werden müssen, insbesondere wenn dabei ungünstige 
neue Pfadabhängigkeiten ausgeschlossen werden sol-
len. Dagegen steht einerseits die vorherrschende pro-
jektbasierte Forschungsförderung über kurze Zeit-
räume, die sich schnelle, vorzeigbare Innovationen ver-
spricht, aber dem Zeitbedarf nicht gerecht wird, den 
der transdisziplinäre Dialog mit Stakeholdern in For-
schungsprojekten erfordert. Andererseits stehen auch 
die Dringlichkeit und der akute Bedarf an konkreten 
Lösungen in Städten in Konflikt mit langfristig angeleg-
ter Forschung. Hier sollten neue Wege gefunden wer-
den, um beiden Ansprüchen Rechnung zu tragen.

Internationalität
Weltweit sind Städte Treiber und Betroffene des globa-
len Wandels und mit ähnlichen sozialen, ökologischen 
oder ökonomischen Problemen konfrontiert. Auch die 
urbane Transformation zur Nachhaltigkeit sollte glo-
bal vonstatten gehen, um planetarische Leitplanken 
gemeinsam einhalten zu können. 

Internationale Forschungskooperation kann dazu 
beitragen, Synergien zu erzeugen und Lösungsansätze 
für ähnliche urbane Probleme zu finden. Die Zusam-
menarbeit kann dabei einen mehrfach gerichteten 
Nord-Süd-, Süd-Süd- und Nord-Nord-Erkenntnis-
transfer bzw. Austausch zu Lösungsstrategien umfas-
sen, an dem alle am transdisziplinären Prozess invol-
vierten Akteure beteiligt sind. Die Rollenverschiebung 
vom Wissens- und Technologietransfer hin zu einem 
gleichberechtigten Wissensaustausch und gegenseiti-
gen Lernen stellt große Herausforderungen an die For-
schungsprozesse und die betroffenen Wissenschaftler, 
z.  B. in Bezug auf Kooperation, Kommunikation und 
Reflexion von Rollenverständnis und Aufgaben. 

Aus Sicht des WBGU sollten Forscherinnen noch 
stärker international kooperieren – über alle Länder-
gruppen hinweg. Dies sollte auch durch die Forschungs-
förderinstitutionen gefordert und finanziell unterstützt 
werden, wobei die Förderung nicht nur die Forschung, 
sondern auch die Implementierung der Forschungser-
gebnisse umfassen sollte. Die derzeit üblichen Regeln 
eines „no exchange of funds“, die eine Kooperation auf 
Augenhöhe speziell mit Kolleginnen in Schwellen- und 
Entwicklungsländern verhindern, sollten überdacht 
werden. 

Rekombination bestehenden Wissens
Der WBGU (2011:  343) schreibt zur Rekombination 
bestehenden Wissens: „Forschung für die Transforma-
tion sollte im Rahmen von Such- und Vernetzungspro-
zessen bestehendes und neu zu schaffendes Wissen 
kombinieren und weiterentwickeln, sowohl zwischen 
Disziplinen als auch zwischen Grundlagen- und ange-
wandter Forschung. Dies könnte z.  B. geschehen, indem 
die Ergebnisse der Grundlagenforschung in der Breite 
auf transformatorische Innovationschancen durchsucht 
und diese mit der anwendungsorientierten Forschung 
zur technologischen bzw. sozialen Umsetzung transfor-
mativen Handelns verbunden werden.“ 

10.2.1.3	
Ergebnisse und Auswirkungen
Forschung zielt darauf ab, die Transformation zur nach-
haltigen lebenswerten Stadt effektiv zu unterstüt-
zen. Das bedeutet, dass am Ende des Forschungs- und 
Entwicklungsprozesses nicht nur wissenschaftliche 
Erkenntnisse wie Veröffentlichungen stehen, sondern 
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Ergebnisse in Form von (anwendungsfähigen) Lösun-
gen für Probleme. 

Die Entwicklung angepasster Lösungen, d.  h. tech-
nologischer und sozioökonomischer Innovationen, ist 
ein notwendiger Bestandteil von Forschung. Die Praxis 
zeigt, dass sich wissenschaftsbasierte Innovationen ins-
besondere dann erfolgreich durchsetzen, wenn sie auf 
den Bedarf der Nutzer abgestimmt sind. Transdiszipli-
narität (Kap. 10.2.1.2) ist aus Sicht des WBGU also eine 
wichtige Voraussetzung, um durch Forschung transfor-
mative Auswirkungen zu erlangen. 

Dies gilt für Innovationen, die auf neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen beruhen, wie für Lösungen, 
die in anderen Kontexten bereits erfolgreich als Innova-
tion eingeführt werden konnten. Eine standardmäßige 
Übertragung von Innovationen ist aufgrund unter-
schiedlicher gesetzlicher Rahmenbedingungen, kultu-
reller und sozialer Normen sowie ökonomischer und 
politischer Gegebenheiten nicht möglich. Die Imple-
mentierung von nachhaltigen Alternativen zu beste-
henden Technologien und sozialen Praktiken bedarf 
also einer genauen Bestimmung der gesellschaftlichen 
Voraussetzungen für die Verbreitung einer Innovation 
und einer Anpassung an die Eigenart des spezifischen 
Stadtkontextes. Für die Verbreitung der Lösungen in 
transdisziplinären Prozessen sollten politische Strate-
gien und Instrumente entwickelt werden.

Über die Erarbeitung transformativer Innovationen 
hinaus kann Forschung weitere positive gesellschaftli-
che Auswirkungen haben. So können durch Forschung 
transformative Kapazitäten auf individueller und insti-
tutioneller Ebene gestärkt werden. Insbesondere durch 
Kooperationen zwischen Forschenden in Industrielän-
dern und Wissenschaftlerinnen in Entwicklungs- und 
Schwellenländern können Bildungs-, Wissenschafts- 
und Forschungsstrukturen entstehen oder gestärkt 
werden, die längerfristig dem sogenannten Braindrain 
aus Entwicklungs- und Schwellenländern entgegenwir-
ken und einen breiten Aufbau zukünftiger Forschungs-
kapazitäten ermöglichen. 

Aus Sicht des WBGU ist die langfristige Implemen-
tierung und Verstetigung von Forschungsergebnissen 
und Innovationen – also die Anwendung oder Umset-
zung von Forschungsergebnissen im Problemkontext – 
ausschlaggebend für die transformative Wirkung. Der 
Übergang zwischen Forschungsarbeit, Anwendung und 
Verstetigung ist dabei fließend. Deshalb sollte schon im 
Forschungsprozess die Implementierung der Ergebnisse 
mitbedacht, relevante Stakeholder einbezogen und 
mögliche Finanzierung der Anwendung von Ergebnis-
sen bedacht werden. 

10.2.2	
Nationale Forschungsprogramme 

Urbanisierung und Stadt finden thematisch sowohl 
über das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF), das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), das 
Ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) wie 
auch das Ministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) Eingang in die deutsche Forschungs-
politik und Forschungsförderung. Eine übergeordnete 
Rolle spielt die ressortübergreifende neue Hightech-
Strategie (Bundesregierung, 2014). Diese ist das Herz-
stück der deutschen Forschungspolitik. In ihrer aktuel-
len Fassung bettet sie Technologieforschung und -ent-
wicklung in den gesellschaftlichen Kontext ein. Damit 
hätte sie aus Sicht des WBGU das Potenzial, sich von 
einem wirtschafts- und technologiegetriebenen Inno-
vationsansatz hin zu einer umfassenderen Transforma-
tionsforschung zu bewegen. Dazu wäre es jedoch not-
wendig, auch das zugrunde liegende Nachhaltigkeits-
konzept auf den Prüfstand zu stellen und den sozialen 
und ökologischen Nutzen nicht einem primär wirt-
schaftlichen Nutzen zu unterstellen. 

Mit Blick auf die nachhaltige Urbanisierung 
ist positiv anzuerkennen, dass die „CO2-neutrale, 
energieeffiziente und klimaangepasste Stadt“ inner-
halb der Hightech-Strategie eines von zehn soge-
nannten Zukunftsprojekten der Bundesregierung ist 
(Bundesregierung, 2014:  50). Zu dessen Umsetzung 
entwickelten die vier an der Hightech-Strategie betei-
ligten Ressorts zwischen 2013 und 2015 ihre stadtbe-
zogenen Forschungsaktivitäten in einem gemeinsamen 
Plattform- und Beteiligungsprozess koordiniert weiter. 
Unter dem Titel „Nationale Plattform Zukunftsstadt“ 
(Kap. 10.2.2.1) stellte dieser Prozess in mehrfacher 
Hinsicht forschungspolitisch eine wichtige Weiterent-
wicklung dar. 

Aktuell ist die nachhaltige Urbanisierung promi-
nent in diversen BMBF-Initiativen verankert. So wid-
mete sich das Wissenschaftsjahr 2015 dem Thema 
„Zukunftsstadt“ (BMBF, 2015d). Konkrete Förderung 
für Urbanisierungs- und Stadtforschung findet haupt-
sächlich im Rahmenprogramm „Forschung für Nachhal-
tige Entwicklung“ (FONA) statt (BMBF, 2015b). Bereits 
im Wissenschaftsjahr 2012 zum Thema „Zukunftspro-
jekt Erde“ startete das BMBF unter dem Titel „Zukunfts-
WerkStadt“ eine Forschungsinitiative zur nachhalti-
gen Entwicklung in deutschen Städten, die 2015 unter 
dem Schirm von Wissenschaftsjahr und Leitinitiative 
Zukunftsstadt in einer zweiten Phase fortgesetzt wurde 
(BMBF, 2015a). Im internationalen Kontext hat das 
vom BMBF aufgelegte Forschungsprogramm „Future 
Megacities“ in vielerlei Hinsicht Zeichen gesetzt und 
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wird im Folgenden näher betrachtet (Kap. 10.2.2.2).
Das BMUB fördert Forschung in den im „Forschungs-

rahmen des BMUB und Ressortforschungsplan 2015“ 
identifizierten Prioritäten. Für den Bereich Stadt- und 
Urbanisierungsforschung greift es dabei auf die Kom-
petenzen von Umweltbundesamt (UBA) und Bundes-
institut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
zurück, die im Sinne einer Ressortforschung sowohl 
selbst forschen als auch Forschungsaufträge innerhalb 
der Schwerpunkte des Forschungsrahmens an Externe 
vergeben (Kap. 10.2.4). Die Stadt- und Urbanisierungs-
forschung ist innerhalb des Forschungsrahmens inter-
disziplinär orientiert und deckt thematisch eine große 
Bandbreite an Themen ab. Diese reichen von allge-
meinen Themen der Raumordnung, Stadtentwicklung, 
Wohnungswesen und Bauwesen über experimentelle 
und anwendungsorientierte Forschung im Wohnungs- 
und Städtebau bis hin zu Verkehrsforschung und For-
schung zur „Zukunft Bau“, die u. a. Energieeffizienz 
und erneuerbare Energien, Gebäudemodernisierung, 
nachhaltiges Bauen und Baumaterialien umfasst. 

Drei Programme stehen im Zentrum der vorliegenden 
Betrachtungen, die sich im Hinblick auf ihre Ausrich-
tung (disziplinär, inter- bzw. transdisziplinär) und ihren 
Fokus (national bzw. international) unterscheiden: 

>> Die „Nationale Plattform Zukunftsstadt“ und die 
Reallabore in Baden-Württemberg sind als transdis-
ziplinär angelegter Prozess bzw. Programm national 
orientiert.

>> Das BMBF-Programm „Future Megacities“, das EU-
Programm „Horizon 2020“ sowie das internationale 
Programm „Future Earth“ sind interdisziplinär und 
teils transdisziplinär ausgerichtet und international 
orientiert. 

>> Das DFG-Schwerpunktprogramm „Megastädte: 
Informelle Dynamik des Globalen Wandels“ war 
interdisziplinär und international angelegt.

10.2.2.1	
Nationale Plattform Zukunftsstadt 

Ziele
Die Nationale Plattform Zukunftsstadt (NPZ) war ein 
über zwei Jahre (2013–2015) angelegter Agendapro-
zess zur Identifizierung prioritärer Handlungs- und For-
schungsfelder für urbane Räume. Im Jahr 2016 startete 
darauf aufbauend die Innovationsplattform Zukunfts-
stadt der Bundesregierung. 

Struktur
Die NPZ wurde als Beteiligungsplattform eingerichtet, 
zu der Vertreterinnen aus Wissenschaft und Forschung, 
Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik und Ministerien 
und insbesondere aus Städten und Kommunen bzw. 

deren Verbänden eingeladen wurden. Auch wenn die 
Mehrheit der Stakeholder aus Wissenschaft und Wirt-
schaft kam, eröffnete die breite Einbindung gesell-
schaftlicher Akteure neue Möglichkeiten an der 
Schnittstelle von klassischer Forschung und späterer 
langfristiger Implementierung innovativer Forschungs-
ansätze in Städten, z.  B. hinsichtlich der Generierung 
neuer Themen und deren Priorisierung. 

Um der Diversität unterschiedlicher Perspekti-
ven gerecht zu werden, erfolgte deren Integration 
in einem systematischen, mehrstufigen Prozess. Die 
Ergebnisse verschiedener Arbeitsgruppen und Diskus-
sionen wurden in eine strategische Forschungs- und 
Innovationsagenda integriert und den Ressorts im Feb-
ruar 2015 als Leitfaden für künftige Ausschreibungen 
übergeben (BMBF, 2015c).

Ergebnisse und Auswirkungen
In der Forschungs- und Innovationsagenda wurde der 
oft technologische Fokus vieler BMBF-Forschungs-
programme durch eine Stärkung sozial-, kultur- und 
wirtschaftswissenschaftlicher Perspektiven ergänzt. 
So wurde z.  B. „Soziokulturelle Qualität und urbane 
Gemeinschaften“ als strategisches Leitthema und 
„Zivilgesellschaftliche Akteure als Treiber urbaner 
Transformation“ als eines der prioritären Innovations-
felder identifiziert (BMBF, 2015c). Schon im Rahmen 
des NPZ-Prozesses entstanden transdisziplinäre BMBF-
Ausschreibungen, die Kommunen und spätere Imple-
mentationsprozesse integrativ mitdachten, wie die Aus-
schreibungen zu „Kommune Innovativ“ (BMBF, 2014) 
und „Wettbewerb Zukunftsstadt“ (BMBF, 2015g). 
Außerdem basiert die Fördermaßnahme zur „Nachhal-
tigen Transformation urbaner Räume“ innerhalb des 
Förderschwerpunkts „Sozial-ökologische Forschung“ 
(SÖF) auf Ergebnissen des NPZ-Prozesses. Erste For-
schungsprojekte starten 2016 (BMBF, 2015e). 

Weitere zukünftige Ausschreibungen werden zei-
gen, ob die in der strategischen Forschungs- und Inno-
vationsagenda formulierten Ansprüche an holistische 
inter- und transdisziplinäre Stadtforschung in die Tat 
umgesetzt werden oder sich der traditionell im BMBF 
verankerte technologische Lösungsansatz, der unter 
der Oberfläche der strategischen Forschungs- und 
Innovationsagenda durchscheint, durchsetzen kann. 

Das Programm ist ein im Schwerpunkt nationales 
Forschungsprogramm geblieben. Angesichts der im hier 
vorliegenden Gutachten dargelegten Bedeutung glo-
baler Vernetzung und globalen Lernens in Urbanisie-
rungsprozessen wäre eine stärker internationale Aus-
richtung und Vernetzung wünschenswert gewesen.

Insgesamt ist die NPZ positiv zu bewerten. Der 
Prozess stellte an sich eine Art forschungspolitischen 
Reallabors und damit eine Weiterentwicklung der 
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Forschungsprogrammpolitik des Bundes dar. Im Rah-
men des Prozesses wurden Ansätze und Instrumente 
erprobt, wie z.  B. Stakeholder-Beteiligung und Instru-
mente der Prozessstrukturierung, die sich auch in der 
künftigen Gestaltung anderer Themen- und Programm-
bereiche gewinnbringend einsetzen lassen. Zu über-
legen wären gesonderte Formate des Kapazitätsent-
wicklung für zivilgesellschaftliche Organisationen, die, 
anders als Wissenschaft und Wirtschaft, bislang wenig 
Erfahrung mit nationalen wissenschaftlichen Agenda-
Setting-Prozessen gesammelt haben.

10.2.2.2	
BMBF-Programm Future Megacities
Das BMBF-Programm zur „Forschung für die nachhal-
tige Entwicklung der Megastädte von morgen“ (Future 
Megacities) startete im Jahr 2004 und lief bis 2014. 
Insgesamt war das Programm mit einem Fördervolumen 
von 50 Mio. € ausgestattet, die sich in der Hauptphase 
über neun Verbundprojekte verteilten (PT-DLR, 2015). 

Ziele 
Das Programm zielte laut Ausschreibung darauf ab, 
„Lösungsvorschläge und Strategien für eine nach-
haltige Gestaltung der (mega-)urbanen Regionen 
der Zukunft zu erarbeiten und in Form von Pilotstu-
dien auch umzusetzen“ (BMBF, 2004). Die von 2005 
an geförderten Projekte fokussierten auf eine große 
Bandbreite spezifischer Urbanisierungsprobleme (wie 
Wassermanagement, urbane Landwirtschaft, Mobili-
tät, energieeffizientes Wohnen) in Partnerstädten wie 
Addis Abeba, Casablanca, Hefei, Ho-Chi-Minh-Stadt, 
Hyderabad, Johannesburg, Teheran/Karadsch, Lima 
und Urumqi. Das Programm verfolgte eine systemi-
sche Betrachtungsweise. Die einzelnen Projekte waren 
interdisziplinär besetzt und versuchten von einer spe-
zifischen Problemstellung ausgehend einen Beitrag zur 
Stadtentwicklung zu liefern. 

Erkenntnisse aus sechs der im Future-Megacities-
Programm geförderten Projekte fließen seit 2014 in das 
BMBF-geförderte Anschlussprojekt „Rapid Planning“ 
ein. Das Projekt, in das auch UN-Habitat eingebunden 
ist, zielt auf eine Methodenentwicklung, die Stadtver-
waltungen bei Entscheidungen unterstützt, die meh-
rere Sektoren der Stadtplanung betreffen. Daneben 
entwickelt es konkrete Einsteigerprojekte (AT-Verband, 
2015).

Struktur
Das Future-Megacities-Programm war darauf ausge-
richtet Lösungen zu generieren. Dabei wurde – anders 
als in technologie-orientierten Förderprogrammen des 
BMBF – kein Lösungsansatz vorgegeben. Die Forsche-
rinnen konnten also gemeinsam mit den lokalen Stake-

holdern über angemessene Innovationen reflektieren. 
Das Programm war offen für innovative partizipative 
Methoden, jedoch waren die Möglichkeiten des lernen-
den Forschens und der Neuorientierung durch festge-
legte Projektfördermechanismen begrenzt. 

Der Fokus auf schnell wachsende Megastädte in 
Entwicklungs- und Schwellenländern war durch das 
Programm vorgegeben. Die Gestaltung des Programms 
erfolgte in Deutschland, die Megastädte selbst waren 
kaum in die Phase des Agenda Setting eingebunden. 
Innerhalb der Projektdefinition und -durchführung 
legte das BMBF Wert auf die transdisziplinäre Koope-
ration mit lokalen Wissenschaftlerinnen und Stake-
holdern, konnte diese aber nur in begrenztem Umfang 
finanzieren. 

Ergebnisse und Auswirkungen 
Angesichts der Lösungsorientierung des Future-Mega-
cities-Programms wurde in der letzten Förderphase die 
Implementierung von Pilotprojekten und Ergebnissen 
erwartet. Die insgesamt lange Laufzeit des Programms 
über neun Jahre ist im Hinblick auf die Generierung 
von Transformationswissen als positiv zu bewerten. Die 
langfristige Verstetigung der Innovationen war nicht 
Teil der Förderung durch das Programm. Es bleibt abzu-
warten, ob die transdisziplinäre Einbindung der loka-
len Stakeholder ausreicht, um auch auf lange Sicht zu 
gewährleisten, dass sich die eingeführten Innovationen 
bewähren. 

Das BMBF legte großen Wert auf eine Übertrag-
barkeit der Ergebnisse auf andere Städte. Die notwen-
dige Anpassung der Innovation an den lokalen Kon-
text (bzw. an die Berücksichtigung der Eigenart als eine 
der Dimensionen des normativen Kompasses) und die 
gewünschte Übertragbarkeit der Lösungsansätze ste-
hen potenziell in Konflikt und bilden eine methodische 
Herausforderung. 

Über die Implementierung der Projektergebnisse in 
Form von Innovationen hinaus hatte dieses Programm 
einen weiteren transformativen Anspruch: Begleitende 
Maßnahmen, wie Schulungen für technisches Personal 
und ein Stipendienprogramm für den wissenschaftli-
chen Nachwuchs, sollten auch strukturell transformativ 
wirken und zum Aufbau technischer und wissenschaft-
licher Kapazitäten beitragen. 

10.2.2.3	
DFG-gefördertes Schwerpunktprogramm 
Megastädte 
Im Gegensatz zu einer politischen Förderinstitution wie 
dem BMBF macht die DFG traditionell keine Themen-
vorgaben, sondern fördert Forschungsarbeiten zu von 
Forscherinnen selbst identifizierten Forschungsthe-
men. Das Schwerpunktprogramm 1233 „Megastädte: 
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Informelle Dynamik des Globalen Wandels“ wurde von 
2004 bis 2014 durch die DFG als Forschungsprogramm 
der am Schwerpunkt beteiligten Institutionen gefördert 
(DFG-Schwerpunktprogramm Megacities, 2009).

Ziele 
Das DFG-Schwerpunktprogramm forschte in 17 Teilpro-
jekten zu Formen der Informalität im urbanen Kontext 
in Städten im chinesischen Perlflussdelta (um Guang
zhou, Shenzhen und Hong Kong) sowie in der Haupt-
stadt Bangladeschs, Dhaka. Der thematische und regi-
onale Fokus belegt das Forschungsinteresse der betei-
ligten Forscher. Anders als das explizit transformative 
Future-Megacities-Programm des BMBF förderte die 
DFG in ihrem Programm Grundlagenforschung und wis-
senschaftliche Erkenntnis zum Forschungsthema ohne 
Anspruch darauf, spätere Auswirkungen und Umset-
zungen zu beeinflussen. 

Struktur
Das Megastädte-Schwerpunktprogramm der DFG war 
mit 16 beteiligten Fachdisziplinen interdisziplinär breit 
angelegt und spielte damit eine Vorreiterrolle in der 
sonst eher disziplinär orientierten Förderung. Grund-
lage der Auswahl der untersuchten Städte war der lokale 
Problemkontext. Die Wissensproduktion zu den politi-
schen, ökonomischen und sozialen Aspekten der glo-
balisierten Megaurbanisierung sowie der substanziellen 
Teilhabe innerhalb informeller Prozesse zielte auf eine 
spätere Anwendung des Wissens ab. Unterstützend 
wirkte, dass in den untersuchten Städten enge Rück-
kopplungsprozesse zwischen Wissenschaft und Politik 
sowie zu Forschungs- und Lehrinstitutionen stattfan-
den. Die Forschung fand in enger Kooperation mit For-
scherinnen aus China und Bangladesch statt; insgesamt 
waren mehr als 100 Wissenschaftler beteiligt (DFG-
Schwerpunktprogramm Megacities, 2009).

Ergebnisse und Auswirkungen 
Mit 450 Publikationen insgesamt, darunter mehr als 
160 referierte Aufsätze und 26 Monographien ein-
schließlich Dissertationen hat das Schwerpunktpro-
gramm ein sehr hohes Maß an wissenschaftlichen 
Ergebnissen erbracht. Das gesteckte Ziel wissenschaft-
licher Exzellenz wurde erreicht. Inhaltlich hatte das 
Programm den Anspruch, theoretisch-konzeptionelle 
Ansätze und Modelle zur Erklärung informeller Struk-
turen in Megastädten zu entwickeln und die Viel-
schichtigkeit der Phänomene, Prozesse und Akteure 
informeller Praktiken und Arrangements zu verstehen. 
Darüber hinaus wurden Fragen zu neuen Governance-
Formen und Selbstorganisation, der Funktionsweise 
urbaner Ökonomien, informeller Siedlungsentwicklung 
und Ressourcen- und (inter-)nationalen Migrations-

strömen vertieft analysiert. Damit liegt ein großer Wis-
sensfundus vor, der genutzt werden kann, um die Aus-
wirkungen auf die urbane Nachhaltigkeit in Megastäd-
ten zu verstehen und Transformationsprozesse zu kata-
lysieren.

10.2.2.4	
Urbane Reallabore in Baden-Württemberg

Ziele
Seit 2012 fördert das Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst in Baden-Württemberg auf Nach-
haltigkeit ausgerichtete Forschung innerhalb seiner 
Initiative Wissenschaft für Nachhaltigkeit. Grundlage 
für die Neuausrichtung war u.  a. der Bericht einer vom 
Ministerium eingesetzten Expertenkommission (MWK, 
2013). 2013 und 2015 erfolgten zwei Ausschreibungen 
zum Thema „Reallabor“ (mit sieben ausgewählten Real-
laboren, davon sechs urban ausgerichtet) und „Realla-
bor Stadt“ (mit sieben ausgewählten urbanen Realla-
boren) mit Fokus auf den gesellschaftlichen Herausfor-
derungen des urbanen Raums. Mit 15 Mio. € werden 
in beiden Programmen Kooperationsprojekte zwischen 
Forschungs- und Praxisakteuren gefördert. Die For-
schung in den Reallaboren wird durch eine umfassende 
Begleitforschung unterstützt (MWK, 2015; Schäpke et 
al., 2015).

Struktur
Das Programm fördert ausdrücklich die Forschung in 
Reallaboren, in denen die Stadt selbst zum Labor und 
Ort der transdisziplinären problemorientierten For-
schung wird. Es zielt damit auf den Aufbau von Infra-
strukturen für eine transdisziplinäre und transfor-
mativ wirkende Stadtforschung. Die Forschungsthe-
men werden in den Reallaboren gemeinsam mit den 
Praxispartnerinnen und der Zivilbevölkerung erarbei-
tet, die so von Beginn an in den Forschungsprozess 
eingebunden waren. Aus den unterschiedlichen loka-
len Problemlagen ergaben sich daher auch unterschied-
liche thematische Stoßrichtungen der Projekte: Wäh-
rend z.  B. in Heilbronn zu selbstfahrenden Transportwa-
gen zur Reduzierung des Warennahverkehrs geforscht 
wird, blickt das Reallabor Karlsruhe aus verschiedenen 
Perspektiven auf Fußgängerinnen; in Tübingen wird 
die Förderung alternativer Energien untersucht, das 
Reallabor Rhein-Neckar widmet sich der wirtschaft-
lichen und sozialen Integration von Flüchtlingen, und 
das „Stadt:quartier 4.0“ in Stuttgart befasst sich mit 
der digital simulierten Stadtteilplanung mit direkter 
Bürgerbeteiligung (MWK, 2015).

Um die Forschung in den Reallaboren zu reflektie-
ren und zu systematisieren, wird das Programm wissen-
schaftlich begleitet. Gemeinsam mit den Reallaboren 
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untersucht die Begleitforschung, welche übergreifen-
den Erkenntnisse sich aus diesen Projekten gewinnen 
lassen, u.  a. hinsichtlich der Methodik, des transdiszip-
linären Prozesses oder der Übertragbarkeit von Ergeb-
nissen (BF-Teams, 2015). 

Ergebnisse und Auswirkungen
Durch seine transdisziplinäre Anlage und die Aus-
richtung des Programms auf einen transdisziplinären 
Modus der Innovationsgenerierung setzt das Programm 
interessante Impulse für eine transformativ wirkende 
Stadtforschung. Obwohl das Programm national und 
regional ausgerichtet ist, werden Programmerkennt-
nisse auch international gestreut. Ein Transfer der in 
Baden-Württemberg gemachten Erfahrungen auf inter-
nationale Problemlagen der Urbanisierung wäre aus 
Sicht des WBGU ebenso wünschenswert wie eine Fort-
führung des Programms. 

10.2.3	
Internationale Forschungsprogramme 

10.2.3.1	
EU-Programme
Das Thema Stadt und Urbanisierung ist in den EU-For-
schungsrahmenprogrammen breit vertreten. Bereits 
im 7. EU-Forschungsrahmenprogramm gab es mehrere 
Ausschreibungen zu Fragen urbaner Transformation. 
Insbesondere in den Themenschwerpunkten Energie, 
Transport, Umwelt sowie Sozial- und Geisteswissen-
schaften wurden Forschungsprojekte zu verschiedenen 
Aspekten nachhaltiger urbaner Entwicklung gefördert. 
Auch im Arbeitsprogramm Informations- und Kommu-
nikationstechnologie wurde Stadtforschung zu Smart 
Cities unterstützt. Daneben wurden in diesen The-
menbereichen auch internationale Forschungsprojekte 
gefördert, um den internationalen Austausch zu Fragen 
nachhaltiger Stadtentwicklung über die Grenzen Euro-
pas hinaus zu unterstützen. Teil dieser Initiativen war 
der Aufbau von Netzwerken und Plattformen wie zum 
Beispiel der CIVITAS-Initiative zu nachhaltiger Mobi-
lität in Europa und der EU-China Urbanisation Part-
nership. Im 6. und 7. EU-Forschungsrahmenprogramm 
geförderte Projekte deckten eine Reihe von Aspek-
ten nachhaltiger Stadtentwicklung ab, wie zum Bei-
spiel Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität, Gesund-
heit und Lebensqualität, integrierte Stadtplanung, 
Resilienz, sowie integrierte Daten und Informations-
management. Als unterstützende und koordinierende 
Maßnahmen zielten die Projekte auf eine Bestandsauf-
nahme der EU-geförderten Stadtforschungsaktivitäten, 
eine Priorisierung von Forschungsfragen, sowie die 

Vernetzung zwischen Forscherinnen, Stakeholdern und 
Politik. 

Das Thema Stadt ist auch im aktuellen EU-For-
schungsrahmenprogramm Horizon 2020 prominent 
vertreten. Als thematischer Schwerpunkt wird For-
schung zu Smart Cities in verschiedenen thematischen 
Programmen gefördert. Dabei sind Aspekte der nach-
haltigen Entwicklung als Querschnittsthema in die 
Ausschreibungen integriert (Europäische Kommission, 
2015a). 

Neben der Förderung konkreter Forschungspro-
jekte in Horizon 2020 sind Städte das Thema weite-
rer forschungspolitischer Initiativen der EU. Im Jahr 
2012 wurde das Städtenetzwerk European Innovation 
Partnership (EIP) on Smart Cities and Communities ins 
Leben gerufen. Die EIP dient dem gegenseitigen Ler-
nen zwischen den Partnern aus verschiedenen euro-
päischen Kommunen und dem Austausch im Hinblick 
auf Innovationen und Synergien. Die EIP findet unter 
dem Schirm der Digital Agenda for Europe statt, einer 
Initiative im Rahmen von Horizon 2020 (Europäische 
Kommission, 2015b).

Die Joint Programming Initiative Urban Europe (JPI 
Urban Europe) ist ein seit 2010 bestehendes Bünd-
nis von zwölf verschiedenen EU-Staaten, die auf die 
Transformation europäischer Städte hin zu nachhalti-
gen und lebenswerten Lebensräumen abzielt. Partner 
der JPI Urban Europe sind hauptsächlich Ministerien 
der EU-Staaten und Forschungseinrichtungen. Die JPI 
Urban Europe koordiniert Forschungs- und Innovati-
onsaktivitäten der einzelnen Mitgliedstaaten und der 
EU-Forschungsrahmenprogramme und entwickelt eine 
gemeinsame strategische Forschungsstrategie. Diese 
wurde in einem Multistakeholder-Prozess unter zusätz-
licher Beteiligung von EU-Kommission, Forschungsins-
titutionen, Förderinstitutionen und Stadtrepräsentan-
ten entworfen. Die Forschungsempfehlungen basieren 
also auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, Prioritäten 
und Strategien auf kommunaler, nationaler und EU-
Ebene, und den Anforderungen verschiedener zivilge-
sellschaftlicher Akteurinnen (Urban Europe, 2015b).

Dagegen ist die Smart Cities Member States Initi-
ative eher technologieorientiert. Gegründet 2011 im 
Zuge des European Strategic Energy Technology Plan 
unterstützt das Bündnis aus 21 EU-Mitglied- und asso-
ziierten Staaten die Entwicklung von Technologien zur 
Energieeffizienz und nachhaltigem Verkehr in Städten, 
um zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft im Sinne der 
Europa-2020-Ziele und der European Energy Roadmap 
2050 beizutragen (Klima- und Energiefonds, 2013). Als 
Ergänzung zu den in Horizon 2020 geförderten großen 
Leuchtturmprojekten fördern JPI Urban Europe und 
die Smart Cities Member States Initiative eine gemein-
same Ausschreibung, die sich explizit auch an kleinere 
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Städte richtet (Urban Europe, 2015b).
Das Thema der Stadt wird darüber hinaus auch in 

weiteren EU-Institutionen behandelt. Im Institute for 
Environment and Sustainability des Joint Research 
Centre, das im Auftrag der EU-Kommission forscht, 
fand im Februar 2014 eine Konferenz zu Citizen Science 
and Smart Cities statt. Darüber hinaus plant das Euro-
pean Institute of Technology and Innovation für 2018 
eine Knowledge and Innovation Community zu urbaner 
Mobilität. 

Struktur
Wie in vorangegangenen Forschungsrahmenprogram-
men fördert die EU durch Horizon 2020 Verbundfor-
schungsprojekte, die sich an Forschungsverbünde mit 
Partnerinnen aus mindestens drei EU-Staaten rich-
tet. Die Ausschreibungen sind zusätzlich für interna-
tionale Partner offen. Die Forschungsförderung der EU 
ist stark an gesellschaftlichen Problemen orientiert. Die 
Anwendung von Ergebnissen bzw. der Transfer von 
Forschungserkenntnissen in die Gesellschaft werden 
als sehr wichtig erachtet. Die inter- und oft transdiszip-
linäre Ausrichtung der Konsortien ist deshalb ein Aus-
wahlkriterium. 

Seit 2012 schreibt die JPI Urban Europe auch stadt-
bezogene Forschungsprojekte in Ergänzung zu natio-
nalen und EU-Programmen aus. Dabei liegen themati-
sche Schwerpunkte auf dem Wandel der Stadt zu Inno-
vationszentren, nachhaltigen und intelligenten Trans-
port- und Logistiksystemen, sozialer Kohäsion und 
Integration sowie dem ökologischen Fußabdruck der 
Stadt. Grundprinzipien sind die langfristige, bedarfso-
rientierte Ausrichtung und die Generierung von Inno-
vationen durch Inter- sowie Transdisziplinarität in teils 
experimentellen Setups wie Urban Living Labs (Urban 
Europe, 2015b). 

Ergebnisse und Auswirkungen
Insgesamt fördert die Europäische Kommission eine 
große Bandbreite stadtrelevanter Forschung. Dabei 
liegt innerhalb von Horizon 2020 jedoch viel Gewicht 
auf Digitalisierung und Technologieentwicklung. Damit 
besteht die Gefahr, Nachhaltigkeitsziele aus den Augen 
zu verlieren und neue Pfadabhängigkeiten zu schaf-
fen. Aus Sicht des WBGU sollte die Transformation 
der Städte zur Nachhaltigkeit prioritäres Ziel der For-
schungsbemühungen sein. Dabei sollten auch nicht 
technologische Pfade geöffnet werden und bleiben. 
Die Forschungsagenda und Forschungsförderung der 
JPI Urban Europe gibt Impulse dafür, wie eine trans-
disziplinäre und reflexive Forschung gestaltet werden 
kann. Der WBGU begrüßt solche integrierten Ansätze 
und empfiehlt, sozial-ökologische Aspekte auch im 

größeren Maßstab in die Forschungsprogramme der EU 
aufzunehmen. 

10.2.3.2	
Future Earth
Future Earth ist ein internationales Forschungspro-
gramm zum Globalen Wandel, das im Rahmen der 
Rio+20-Konferenz 2012 durch den International Coun-
cil for Science (ICSU), den International Social Science 
Council (ISSC), das Belmont Forum der Forschungsför-
dereinrichtungen, UNESCO, UNEP und UNU ins Leben 
gerufen wurde (Future Earth, 2014b). Future Earth ist 
Nachfolger der auslaufenden Programme Earth Science 
System Partnership (ESSP), International Geosphere-
Biosphere Programme (IGBP), International Human 
Dimensions Programme (IHDP) und Diversitas zur Bio-
diversitätsforschung. Das World Climate Research Pro-
gramme (WCRP) wird als eigenständiges Programm 
bestehen bleiben und eng mit Future Earth zusammen-
arbeiten. Future Earth umfasst auch das Urbanization 
and Global Environmental Change Project (UGEC), das 
unter dem IHDP startete und 2005 eine Forschungs-
agenda zu Urbanisierung und globalem Wandel veröf-
fentlichte (IHDP, 2005).

Ziele
Future Earth ist ein Forschungsprogramm, das die 
Transformation zur globalen Nachhaltigkeit unterstüt-
zen soll (Future Earth, 2014a). Anders als die in den 
vorangegangenen Abschnitten beschriebenen nationa-
len und europäischen Forschungsprogramme ist Future 
Earth nicht mit festen Budgets ausgestattet, sondern 
dient als Dach für die globale Koordination der For-
schungstätigkeiten im Bereich der Nachhaltigkeit und 
des globalen Wandels. Future Earth initiiert Forschung, 
synthetisiert Forschungsergebnisse und versteht sich 
als Multiplikator und Schnittstelle zur internationalen 
Politik. 

Die Finanzierung der Forschung selber speist sich 
weiterhin aus nationalen und regionalen Mitteln (im 
Rahmen von institutioneller oder programmorientier-
ter Förderung) und dem Belmont Forum. Future Earth 
und die nationalen Forschungsaktivitäten stehen daher 
in einem synergetischen Verhältnis.

Konzeptionell untergliedert sich Future Earth in drei 
Teilbereiche: (1) Dynamic planet – Treiber des Globalen 
Wandels, (2) Global development – Globale Entwick-
lungsherausforderungen in Relation zu ökologischem 
und sozialem Wandel, auch im Kontext der SDGs, und 
(3) Transformations towards sustainability – lösungs-
orientierte Forschung zu den institutionellen, ökono-
mischen, sozialen, technologischen und psychologi-
schen Voraussetzungen der Transformation (Future 
Earth, 2014b). Es fasst damit naturwissenschaftliche, 
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technische, ökonomische, soziale und kulturelle Fragen 
des globalen Wandels zur Nachhaltigkeit in einem For-
schungsprogramm zusammen. Future Earth etabliert 
gerade Knowledge for Action Networks, die integra-
tive Forschung zu zunächst acht Themen voranbringen 
sollen. Eines dieser Future Earth Knowledge for Action 
Networks wird das Thema Städte und nachhaltige 
Urbanisierung intensiv und interdisziplinär beforschen 
(Future Earth, 2014b). 

Daneben sind aus Sicht des WBGU auch die Bemü-
hungen des Urbanization and Global Environmental 
Change Project, eine Future Earth Urban Platform zu 
gründen, um den Austausch zwischen Forschern, Ent-
scheidungsträgerinnen und Stakeholdern auf verschie-
denen Ebenen zu ermöglichen (UGEC, 2016), positiv 
zu bewerten. 

Struktur
Im Unterschied zu den Vorgängerprogrammen, die 
öfters für die fehlende interdisziplinäre Verschränkung 
und gesellschaftliche Anbindung kritisiert wurden 
(Reid et al., 2010; WBGU, 2011), betont Future Earth 
seinen inter- und transdisziplinären Charakter. Das Pro-
gramm versteht sich als globale Forschungsplattform, 
auf der sich diverse Akteure vernetzen, gemeinsam for-
schen und Wissen austauschen, um Transformationen 
zur globalen Nachhaltigkeit zu unterstützen (Future 
Earth, 2014a). Durch Future Earth sollen sozial-, geis-
tes-, ingenieur- und naturwissenschaftliche Forschung 
noch enger zueinander finden. Darüber hinaus wird ein 
Dialog mit diversen gesellschaftlichen Akteure geführt. 
So sind u.  a. Regierungsvertreter, Wirtschaftsakteu-
ren, Vertreterinnen von Forschungsförderorganisa-
tionen und Zivilgesellschaft sowohl auf Programme-
bene (Kodesign) als auch auf Forschungsebene (Kopro-
duktion) in Future Earth eingebunden. Sie bestimmen 
aktiv die Forschungsagenda mit, um die gesellschaft-
liche Relevanz der Forschung sicherzustellen (Future 
Earth, 2014b). 

Ergebnisse
Future Earth zielt durch seine Lösungsorientierung 
sowie die Kodesign- und Koproduktionstrategie dar-
auf ab, dass resultierende Forschungsergebnisse effi-
zient zur Anwendung kommen können. Durch die 
breite Aufstellung des Programms können Innovatio-
nen auf politischer, technologischer oder sozialer Ebene 
entstehen – Future Earth schließt keine Stoßrichtun-
gen aus. Es bleibt abzuwarten, ob sich die transdiszi-
plinäre Struktur positiv auf die eigentliche Implemen-
tierung von Innovationen und deren Verstetigung aus-
wirkt. Eine Herausforderung von Future Earth ist es, 
eine adäquate Finanzierung der in der Forschungs-
strategie ausgearbeiteten Prioritäten sicherzustellen 

(Future Earth, 2013). Dennoch bietet Future Earth aus 
Sicht des WBGU die Chance, inhaltliche und struktu-
relle Impulse zu geben und zu einem Dachprogramm für 
internationale Forschungsaktivitäten zu werden. Dies 
würde ermöglichen, Forschungsprogramme und -akti-
vitäten zur nachhaltigen Urbanisierung besser aufein-
ander abzustimmen und zu vernetzen. 

10.2.4	
Nationale Forschungsinstitutionen 

Während Forschungsprogramme temporär begrenzte 
Impulse für die (Neu-)Ausrichtung urbaner Transfor-
mationsforschung setzen, sichern Forschungsinstitute 
sowie universitäre Forschungszentren die dauerhafte 
Bearbeitung von Themen mit Stadtfokus in der Wissen-
schaftslandschaft ab. Durch die Finanzverantwortung 
für die Hochschulen sowie die Kofinanzierung der gro-
ßen Forschungsorganisationen durch die Bundeslän-
der verbinden sich hier die Ebenen von Bundes- und 
Landeswissenschaftspolitik. Die folgende Charakteri-
sierung wichtiger Institutionen der außeruniversitären 
und universitären Forschung zu urbanen Transformati-
onen kann nur ein Überblicksbild des aktuellen Stands 
sowie von Entwicklungstendenzen skizzieren, so gibt 
es z.  B. kein Institut der Max-Planck-Gesellschaft, das 
sich explizit mit der urbanen Transformation beschäf-
tigt (Kap. 10.3.1). 

Im Folgenden werden Impulse für eine Weiterent-
wicklung der Institutionenlandschaft vor dem Hin-
tergrund des vorliegenden Urbanisierungsgutachtens 
gegeben.

10.2.4.1	
Helmholtz-Gemeinschaft 
Die Großforschungseinrichtungen der Helmholtz-
Gemeinschaft sind im Wesentlichen auf Technologie-
forschung ausgerichtet. Insbesondere im Forschungs-
bereich Energie weisen die Forschungsfragen vielfäl-
tige urbane Bezüge auf. Über technologische Aspekte 
hinausgehend werden Fragen der urbanen Transforma-
tion jedoch im Wesentlichen nur am Karlsruhe Insti-
tut für Technologie (KIT) – das u.  a. am Aufbau eines 
der Baden-Württembergischen Reallabore federfüh-
rend beteiligt ist – sowie am Umweltforschungszen-
trum (UFZ) in Leipzig erforscht. Insgesamt werden 
Urbanisierungs- und Stadtforschung in der Helmholtz-
Gemeinschaft zunehmend auch inter- und transdiszipli-
när behandelt. Derzeit beschäftigen sich Forscherinnen 
des UFZ im Bereich Umwelt- und Stadtsoziologie inner-
halb des Forschungsschwerpunkts „urbane Transforma-
tionen“ mit nachhaltiger Stadtentwicklung. Dabei liegt 
der Fokus auf urbaner Ressourceneffizienz, Lebens-
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qualität und Resilienz. Die Forschung zielt darauf ab, 
„unterschiedliche Pfade und Optionen, Chancen und 
Risiken sowie Steuerungsmöglichkeiten urbaner Trans-
formationen zu erkunden“ (UFZ, 2016).

Von 2007 bis 2011 förderte die Helmholtz-Gemein-
schaft die interdisziplinäre Zusammenarbeit unter den 
ihr angehörigen Instituten zum Thema „Risk Habitat 
Megacity“. Sechzig Forscherinnen nahmen an der 
durch das UFZ koordinierten Initiative teil. Themati-
scher Schwerpunkt des Programms waren die Prozesse 
und Risiken der Megaurbanisierung; seit 2011 wird die 
Initiative unter dem Fokus der Anpassung an den Kli-
mawandel fortgesetzt. Wie im DFG-Schwerpunktpro-
gramm beweist auch der Fokus der Helmholtz-Gemein-
schaft das Forschungsinteresse an Stadt- und Urbani-
sierungsthemen; der thematische Fokus der Initiative 
war nicht vorgegeben. 

Normativ war die Helmholtz-Megastadt-Initiative 
in den Nachhaltigkeitsdiskurs eingebettet. Im Unter-
schied zum vergleichenden Aufbau der DFG- und 
BMBF-Programme fokussierte die Helmholtz-Initiative 
ausschließlich auf Santiago de Chile. Die Stadt wurde 
aufgrund ihrer für Megastädte typischen Eigenschaf-
ten und weniger aufgrund einer speziellen lokalen Pro-
blemlage als Forschungssubjekt ausgewählt. Die For-
schungsinitiative war breit interdisziplinär angelegt. 
Kooperiert wurde mit chilenischen wissenschaftlichen 
Partnerinnen und darüber hinaus mit der regionalen 
Regierung Santiagos (Gobierno Regional). Die Initiative 
zeigte entsprechend transdisziplinäre Ansätze. 

Ergebnisse und Auswirkungen
Ähnlich wie das Schwerpunktprogramm der DFG war 
die Helmholtz-Megastadt-Initiative auf die Wissens-
produktion (mit potenzieller späterer Anwendung) aus-
gerichtet. Unter Einbeziehung lokaler Stakeholder soll-
ten Szenarien, Strategien und Instrumente des Risiko-
managements entwickelt werden. Die beteiligten Diszi-
plinen und die Art der Forschungsergebnisse zielten auf 
eine Verwendung in Form einer verbesserten Gover-
nance ab. 

Mit dem Aufbau eines urbanen Reallabors Quartier 
Zukunft in der Karlsruher Oststadt geht das Karlsruhe 
Institut für Technologie einen Schritt weiter und beglei-
tet federführend ein eigenes urbanes Reallabor. Das 
koordinierende Institut für Technikfolgenabschätzung 
und Systemanalyse bettet diese Aktivitäten in syste-
mische Betrachtung zur Energiewende ein (KIT, 2016).

10.2.4.2	
Fraunhofer-Gesellschaft
Die Institute der Fraunhofer-Gesellschaft forschen 
anwendungsnah zu einer Vielzahl von zumeist tech-
nologischen und industriebezogenen Themen. Die 

Transformation von Städten insbesondere im Hin-
blick auf ihre technologischen Aspekte spielt daher 
in einer großen Zahl von Fraunhofer-Instituten eine 
wichtige Rolle. So hatte die Fraunhofer-Gemeinschaft 
auch eine federführende Rolle bei der Koordination 
des Prozesses zur Nationalen Plattform Zukunftsstadt 
(Kap. 10.2.2.1). Grundlage für die Stadtforschung in 
der Fraunhofer-Gesellschaft ist insbesondere das seit 
2011 bestehende Innovationsnetzwerk Morgenstadt, 
das eine Plattform für die stadtbezogene Forschung 
der Fraunhofer-Gesellschaft bietet. Im Wissenschafts-
jahr 2015 zur Zukunftsstadt unterstützte die Fraunho-
fer-Gesellschaft mit der Initiative Morgenstadt – City 
of the Future ein Zukunftsprojekt der Bundesregierung 
zur CO2-neutralen, energieeffizienten und klimaange-
passten Stadt im Rahmen der neuen Hightech-Stra-
tegie. Ziel der Morgenstadt-Initiative ist es, eine for-
schungsbasierte Vision nachhaltiger und lebenswer-
ter Städte in Deutschland zu entwerfen (FhG, 2015). 
Innerhalb der Morgenstadt-Initiative besteht das Inno-
vationsnetzwerk Morgenstadt: City Insights, ein Ver-
bund verschiedener Fraunhofer-Institute, Städte- und 
Industriepartner zur Erforschung von Systeminnovatio-
nen für Städte und deren anschließender Umsetzung in 
sogenannten City Labs. Entwickelt werden sollen tech-
nologische Innovationen für nachhaltige Infrastruktur 
in Bereichen von Governance, Wirtschaft, Information 
und Kommunikation, Mobilität und Verkehr, Logistik 
und Produktion, Sicherheit, Gebäude, Energie, Wasser 
sowie Abfall (IAO, 2014). Die Morgenstadt-Initiative 
zeigt, dass Stadt- und Urbanisierungsforschung auch 
in der anwendungs- und technologieorientierten For-
schung zunehmend an Bedeutung gewinnt.

10.2.4.3	
Leibniz-Gemeinschaft
In der nicht universitären Forschungslandschaft 
Deutschlands ist die Leibniz-Gemeinschaft diejenige 
Forschungsgemeinschaft, die aufgrund ihrer Institute 
aus unterschiedlichen disziplinären Feldern das größte 
Potenzial zur interdisziplinären Bearbeitung von urba-
nen Transformationsfragestellungen besitzt. In ihrer 
wirtschafts-, sozial- und raumwissenschaftlichen Sek-
tion verfügt die Leibniz-Gemeinschaft über eine Reihe 
von Instituten, die explizit mit Fragen der Raum- und 
Stadtforschung befasst sind (Leibniz-Gemeinschaft, 
2016). Dazu zählen u.  a. die Akademie für Raumfor-
schung und Landesplanung (ARL), das Leibniz-Institut 
für Länderkunde (IfL), das Leibniz-Institut für ökologi-
sche Raumentwicklung (IÖR), das Leibniz-Institut für 
raumbezogene Sozialforschung (IRS) sowie das Institut 
für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (ILS) in 
Dortmund als Leibniz-assoziiertes Institut. Diese haben 
sich zum Raumwissenschaftlichen Netzwerk der Leib-
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niz-Gemeinschaft zusammengeschlossen (5R-Netz-
werk, 2013). Die Leibniz-Institute arbeiten oft inter-
disziplinär, teilweise auch transdisziplinär. Dabei haben 
sich unterschiedliche institutionelle Formen zur inter-
disziplinären Bearbeitung herausgebildet. Von beson-
derem Interesse ist dabei das Modell der Akademie 
für Raumforschung und Landesplanung (ARL, 2015a; 
Leibniz-Gemeinschaft, 2015).

Die ARL forscht aus wirtschaftlicher, sozialer und 
ökologischer Perspektive inter- und transdisziplinär 
zu Stadtentwicklung und Urbanisierung. Im Modell 
der ARL forschen Wissenschaftler und Praxispartne-
rinnen gemeinsam im Netzwerk (ARL, 2015a). Auch 
die strategische Themenwahl findet in einem umfas-
senden mehrstufigen gemeinsamen Kodesignprozess 
statt. Dadurch wird „zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
die Kommunikation mit den wesentlichen Adressa-
ten an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis 
zu Fragen der räumlichen Entwicklung“ gewährleistet 
und die Forschungsthemen auf den Bedarf der Akteu-
rinnen in der Stadtentwicklungspraxis ausgerichtet 
(ARL, 2011:  1). Die ARL versteht sich somit als Ver-
mittlungsinstanz „zwischen Wissenschaft, Verwaltung, 
Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit“ (ARL, 2011:  2). 
Inhaltlich orientiert sich die ARL an der Nachhaltigkeit 
als Leitbild. Ihr Fokus liegt derzeit noch auf nationa-
len Problemstellungen, jedoch weitet die ARL im Rah-
men einer Internationalisierungsstrategie ihre interna-
tionalen Aktivitäten in Form von Kooperationen und 
Arbeitskreisen sukzessive weiter aus. 

Auch für globale Fragestellungen der Urbanisierung 
kann das institutionelle Muster der ARL mit seiner 
transdisziplinären Netzwerkorganisation nach Ansicht 
des WBGU ein Beispiel guter Praxis sein. Mit Blick auf 
neue internationale Forschungsverbundstrukturen 
können auch assoziierte Institute, analog des an die 
Leibniz-Gemeinschaft assoziierten Instituts für Landes- 
und Stadtentwicklungsforschung (ILS), ein hilfreicher 
Orientierungspunkt sein. Die Leibniz-Gemeinschaft 
besitzt dabei selbst das Potenzial, sich in der Stadtfor-
schung noch stärker international zu orientieren und 
sich koordiniert in die nationalen und internationalen 
Agenda-Setting-Prozesse, wie Future Earth, einzubrin-
gen.

10.2.4.4	
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung
Neben den außeruniversitären Forschungsinstitu-
ten der großen Forschungsgemeinschaften existieren 
weitere außeruniversitäre Stadtforschungseinrichtun-
gen mit spezifischer Mission und institutioneller Auf-
hängung. Dazu gehört das Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR) als führende Res-

sortforschungseinrichtung des BMUB (seit 2013, vor-
her BMVBS) in Bezug auf Urbanisierungsfragen. Im 
Auftrag des BMUB konzipiert, vergibt und betreut das 
BBSR Forschungsaufträge in verschiedenen Unterpro-
grammen des Umweltforschungsplans sowie weiterer 
Programme wie der nationalen Stadtentwicklungspoli-
tik, der städtebaulichen Begleitforschung, im Rahmen 
des Programms Zukunft Bau oder der Begleitforschung 
zum KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“. 
Von der Antrags- über die Auftragsforschung bis zur 
Förderung von Pilot- und Modellvorhaben nutzt das 
BBSR die Breite der wissenschaftlichen Forschungsfor-
mate. Zudem ist das BBSR auch selbst forschend tätig.

Die beim BBSR angesiedelten und im Kontext des 
Umweltforschungsplans geförderten Programme grei-
fen in ihrer Gesamtheit die nachhaltige Stadtentwick-
lung als normatives Leitbild auf. Fragen der Erhaltung 
natürlicher Lebensgrundlagen bzw. der ökologischen 
Nachhaltigkeit im urbanen Kontext spielen dabei eine 
wichtige Rolle. Auch die Dimensionen sozialer und poli-
tischer Teilhabe kommen als Teilziele in einzelnen Pro-
grammen zum Tragen. Innerhalb des Unterprogramms 
zum Experimentellen Wohnungs- und Städtebau 
(ExWoSt) werden u.  a. Bürgerbeteiligungsverfahren 
für Zuwandererinnen oder die Integration von Flücht-
lingen thematisiert. Aus den geförderten Forschungs-
projekten sollen konkrete Ergebnisse resultieren. Ziel 
des ExWoSt-Programms ist es anwendungsorientiert 
zu forschen, um politische Empfehlungen zum gesetz-
lichen Rahmen und zur Förderpolitik im Wohnungs- 
und Städtebau zu geben. Daneben sollen auch andere 
gesellschaftliche Akteure wie lokale Behörden, Stadt-
planerinnen oder Stadtbevölkerung von den Modell-
projekten profitieren. Diese sollen als Beispiele guter 
Praxis dienen und nachgeahmt werden. Die Modell-
projekte sind dadurch in hohem Maße transdisziplinär 
angelegt. Die Initiative für neue Modellvorhaben soll 
nicht von Wissenschaftlern, sondern von „Akteuren 
im Bereich des Wohnungs- und Städtebaus in Abstim-
mung mit ihren Ländern“ ausgehen (BBSR, 2015). Mit 
ExWoSt wurden daher bereits sehr viele Bausteine und 
Elemente umgesetzt, die aktuell unter der Leitidee von 
urbanen Reallaboren aufgegriffen und weiterentwi-
ckelt werden. 

Der Forschungsrahmen und die Ressortforschung 
des BMUB sind überwiegend national ausgerichtet, 
greifen aber auf europäische und internationale For-
schungserfahrungen und -kenntnisse zurück oder bin-
den diese ein. Internationale Kooperationen sind der-
zeit nur in wenigen Forschungsprojekten angelegt. 
Durch die von der Bundesregierung aufgelegte Urbani-
sierungsstrategie wird dieser Kontext jedoch an Bedeu-
tung gewinnen. 
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10.2.4.5	
Deutsches Institut für Urbanistik
Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) ist eine 
weitere außeruniversitäre Forschungs-, Fortbildungs- 
und Informationseinrichtung und das größte Stadtfor-
schungsinstitut im deutschsprachigen Raum. Zu etwa 
25  % ist es durch Kommunen und den Bund grund-
finanziert. Die Forschung ist eng auf den Bedarf der 
deutschen Städte und Gemeinden ausgerichtet und 
überwiegend anwendungsorientiert. Das Difu versteht 
sich als „Schnittstelle zwischen Forschung und kom-
munaler Praxis“ (Difu, 2013). Auf Grundlage der für 
die Stadtentwicklung relevanten Megatrends befasst 
sich das Institut mit Themen wie Suffizienz, Energie-
wende, neuen Governance-Modellen oder städtischer 
Ungleichheit. Das Difu befasst sich inhaltlich also 
sowohl mit der Erhaltung der natürlichen Lebensgrund-
lagen als auch mit der Teilhabe in der Stadt. 

Als Zuwendungsgeber leiten die Städte die aus 
ihrer Sicht relevanten und aktuellen Fragen in die For-
schungsagenda des Difu ein. Dieses Kodesign ist der 
Ausgangspunkt für eine am Bedarf orientierte Bera-
tung und Forschung (Difu, 2015a). 

10.2.4.6	
Nationale universitäre Forschungslandschaft 
Zentrale Bausteine der Stadtforschung finden sich auf-
grund der vielfältigen technologischen, ökonomischen, 
sozialen und kulturellen Bezüge urbaner Transforma-
tion heute an jeder deutschen Hochschule. Jedoch gibt 
es eine Reihe von Universitäten, die in der Vergangen-
heit eine kritische Masse an stadtbezogenen Lehrstüh-
len und Forschungsschwerpunkten herausgebildet, 
den Stadtbezug zu einem Profilbildungsmerkmal ihrer 
Hochschule gemacht und dies in entsprechende inter-
disziplinäre institutionelle Strukturen übersetzt haben. 
Im Folgenden sollen drei Universitäten stellvertretend 
für eine Reihe weiterer stadtbezogen forschungsstarker 
Standorte näher betrachtet werden, um Muster, Mög-
lichkeiten und Grenzen universitärer Stadtforschung zu 
betrachten. Dies soll helfen zu beurteilen, inwiefern es 
gelingen kann, den im Gutachten aufgestellten Krite-
rien einer urbanen Transformations- und transforma-
tiven Forschung im Kontext universitärer Forschung 
gerecht zu werden. 

HafenCity Universität Hamburg
Die zum 1. Januar 2006 aus der Zusammenführung 
von vier Fachbereichen aus drei Hamburger Hochschu-
len neu gegründete HafenCity Universität Hamburg – 
Universität für Baukunst und Metropolenentwicklung 
(HCU) ist ein ambitioniertes und explizit auf urbane 
Transformationsprozesse zielendes Hochschulprojekt 
in Deutschland.

Bei der HCU handelt es sich um eine der wenigen 
interdisziplinär organisierten und missionsorientierten 
Hochschulen in Deutschland, die sich dem Ziel ver-
schrieben hat, „neue Lösungsansätze für die Probleme 
unserer Städte im 21. Jahrhundert (zu) entwickeln“ 
(HCU, 2016). Dazu verbindet die HCU Forschung und 
Lehre in fünf relevanten Feldern der Stadtforschung: 
Architektur, Bauingenieurwesen, Geomatik, Kultur der 
Metropole/Urban Design und Stadtplanung, und zielt 
damit auf einen fachlichen Brückenschlag zwischen 
Technik- bzw. Ingenieur-, Planungs- und Kulturwis-
senschaften. 

Institutionell setzt die HCU dies durch den Verzicht 
auf Fakultätsstrukturen sowie durch interdisziplinär 
ausgerichtete Studiengänge und Forschungsschwer-
punkte um. Diese flexible und offene Struktur wurde 
auch gewählt, um schnell und pragmatisch zu aktuel-
len Themen mit Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft 
zusammenarbeiten zu können. Auch zehn Jahre nach 
der Gründung bleibt das Projekt HCU ambitioniert, da 
sich die überzeugende Mission der Hochschule kons-
tant mit der Genese aus vorher bestehenden Fachbe-
reichen unterschiedlicher Hochschulen, Finanzierungs-
herausforderungen und disziplinären Drittmittel-, 
Gratifikations- und Reputationsmechanismen im Wis-
senschaftssystem konfrontiert sieht (HCU, 2015).

Technische Universität Berlin
Die Technische Universität Berlin (TU Berlin) verfügt 
traditionell über umfassende Forschungs- und Lehrbe-
züge in der Stadt- und Raumforschung. Im Rahmen von 
Fakultätsrestrukturierungen wurde diese 2005 in einer 
eigenen Fakultät für Planen, Bauen, Umwelt zusam-
mengefasst, die alle bau- und raumbezogenen Wissen-
schaften an der TU Berlin verknüpft und damit eine 
einzigartige Bündelung von Architekten und Bauinge-
nieurinnen, Stadt- und Regionalplanern, Landschafts-
architektinnen und Umweltplanern, Geoingenieurin-
nen, Sozialwissenschaftlern, Geodätinnen und Ökolo-
gen innerhalb einer Fakultät schafft.

In den letzten Jahren sind wichtige Impulse für 
die nationale und internationale Stadtforschung von 
der TU Berlin ausgegangen. Forscherinnen waren an 
Schlüsselprogrammen der inter- und transdisziplinä-
ren Stadtforschung federführend beteiligt, wie z.  B. am 
Future-Megacities-Programm des BMBF. Die TU Berlin 
ist aktuell darum bemüht, diese Potenziale noch konse-
quenter in eine auf transdisziplinäre Forschung zielende 
Gesamtstrategie zu übersetzen. Urbane Fragestellungen 
wie z.  B. das Themenfeld Stadtentwicklung Berlin spie-
len dabei eine zentrale Rolle (TU Berlin, 2015). 

Ähnlich wie bei der HCU besteht die Herausforde-
rung darin, diese transdisziplinäre Ausrichtung im Kon-
text herkömmlicher Exzellenzorientierung und diszipli-
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Tabelle 10.2-3
Tabellarische Übersicht über ausgewählte interessante Institutionen transdisziplinärer Urbanisierungsforschung im 
internationalen Kontext.
Quelle: WBGU

Institution Kurzcharakterisierung

African Center for Cities in 
Kapstadt, Südafrika

Interdisziplinäres Forschungs- und Lehrprogramm zur urbanen Transformation einer 
großen Zahl afrikanischer Universitäten und Forschungsreinrichtungen (ACC, 2016).

Arizona State University in 
Tempe, USA

Führende US-Universität im Hinblick auf interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung. 
Mit dem Julie Ann Wrigley Global Institute of Sustainability eigenes Nachhaltigkeits-
institut mit Fokus auf urbane Prozesse (ASU, 2015).

Centre for Urban Resilience 
and Energy in Manchester, 
Großbritannien 

Das Centre for Urban Resilience and Energy forscht zu den Zusammenhängen zwi-
schen Transformationen im Bereich Energie, Stadt und Umwelt (CURE, 2015).

CEPT University in 
Ahmedabad, Indien

Lehre, Forschung und Beratung der CEPT University decken ein breites Spektrum von 
urbanem Design, Stadtplanung und Städtebau über soziale Ungleichheit, Verkehr 
und Dekarbonisierung ab (CEPT, 2016).

Cooperative Research Centre 
for Water Sensitive Cities in 
Melbourne, Australien

Am Cooperative Research Centre for Water Sensitive Cities forscht ein interdiszipli-
näres und internationales Forschungsteam zu Lösungen der nachhaltigen Wasserver-
sorgung australischer Städte (CRCWSC, 2014).

Dutch Research Institute for 
Transitions in Rotterdam, 
Niederlande

Forscherinnen des DRIFT widmen sich den systemischen Transitionen zur Nachhal-
tigkeit. Empirisch wird auch in und zu Städten geforscht (DRIFT, 2014).

ETH Zürich, Schweiz An der ETH wird zum Themenschwerpunkt Zukunftsstädte geforscht. Dabei rücken 
ökologische, soziale und ökonomische Fragen der Nachhaltigkeit in den Fokus. Enge 
Kooperationen bestehen mit asiatischen und afrikanischen Partnern an gemein-
samen Zentren wie z.B. am Singapore-ETH Centre for Global Environmental Sustai-
nability (ETH Zürich, 2016).

Global Cities Research 
Institute in Melbourne, 
Australien 

Forscher des Global Cities Research Institute der australischen RMIT University ar-
beiten zu urbanen Herausforderungen, u.  a. Nachhaltigkeit. Regionale Schwerpunkte 
sind Städte in Südostasien und im Pazifikraum (GCRI, 2016).

Indian Institute for Human 
Settlements in Bangalore, 
Indien 

Nicht staatliches Forschungs- und Lehrinstitut für Fragen der Raum- und Stadtent-
wicklung in Indien (IIHS, 2013).

Institute for Global En-
vironmental Strategies – 
Kitakyushu Urban Centre  
in Kitakyushu, Japan

Forschung im Bereich klimaverträglicher nachhaltiger Stadtentwicklung zu Themen 
wie Abfallentsorgung, Wasser und Abwasser, Luftverschmutzung und Klimawandel in 
der asiatischen Region (IGES, 2016).

Institute for Housing and 
Urban Development in 
Rotterdam, Niederlande

Die Forschung am Institute for Housing and Urban Development der Universität 
Rotterdam konzentriert sich auf die Urbanisierung in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern. Ein Schwerpunkt liegt auf internationaler Kapazitätsentwicklung – sowohl in 
den angebotenen Studiengängen als auch in E-learning-Kursen, wie z.  B. zum Thema 
Transition Management in and for Cities (IHS, 2016).

Institute of Urban 
Environment in Xiamen, 
China

Das Institute of Urban Environment ist der chinesischen Wissenschaftsakademie 
angegliedert und befasst sich mit urbaner Ökologie und Gesundheit, städtischer 
Luftverschmutzung, Umwelttechnologie und Kreislaufwirtschaft sowie urbanem 
Umweltmanagement (IUE, 2016).

Intel Collaborative Research 
Institute Cities in London, 
Großbritannien 

UCL, Imperial College und Intel forschen am Intel Collaborative Research Institute 
Cities zur Nachhaltigkeit in der Smart City. Ein Schwerpunkt liegt auf der Technolo-
gieentwicklung (ICRI Cities, 2012).

International Institute for 
Industrial Environmental 
Economics in Lund, Schweden 

Das International Institute for Industrial Environmental Economics erforscht die 
Transition zu einer klimaverträglichen und ressourceneffizienten Wirtschaft (IIIEE, 
2016).

LSE Cities in London, 
Großbritannien

Forscher des LSE Cities an der renommierten London School of Economics beschäfti-
gen sich aus sozioökonomischer Perspektive mit Urbanisierung (LSE Cities, 2016). 
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närer Reputations- und Kooperationsmuster langfristig 
auf der Ebene von Fakultät und Gesamtuniversität 
umzusetzen.

Universitätsallianz Ruhr und Institut für Landes- und 
Stadtentwicklungsforschung als Ruhrgebietscluster
Das Ruhrgebiet ist nicht nur einer der bedeutendsten 
urbanen Ballungsräume in Europa (Kap. 5.6), sondern 
verfügt auch über eine intensive Forschungslandschaft. 
Ein wichtiger Baustein sind dabei die drei Ruhrgebiets-
universitäten Duisburg-Essen, Dortmund und Bochum, 
die sich 2007 zur Universitätsallianz Ruhr zusammen-
geschlossen haben (UA Ruhr, 2014). Fragen der Stadt-
forschung spielen an allen drei Ruhrgebietsuniversitä-
ten eine zentrale Rolle. Die Fakultät für Raumplanung 
in Dortmund spielt eine herausragende Rolle unter 
den raumwissenschaftlichen Fakultäten in Deutsch-
land. Mit dem Profilschwerpunkt Urbane Systeme 
(Universität Duisburg-Essen, 2015) hat bisher aber 
nur die Universität Duisburg-Essen unter den Ruhrge-
bietsuniversitäten die Stadtforschung zu einem stra-
tegischen Profilschwerpunkt gemacht. In diesem wer-
den die Kompetenzen von rund 70 Wissenschaftlerin-
nen zu den Themen urbane Gesundheit, Umwelt, Ener-
gie, Infrastruktur, Logistik, Kultur und Gesellschaft im 
Rahmen einer interdisziplinären, anwendungsorien-

tierten Metropolenforschung inhaltlich gebündelt und 
in eigene interdisziplinäre Studiengänge eingebunden. 
Transdisziplinäre Ansätze befinden sich noch in einem 
frühen Entwicklungsstadium und beschränken sich auf 
einzelne Forschungsfelder.

Durch die Stadtbezüge in allen Ruhrgebietsuniver-
sitäten, das institutionelle Dach der Universitätsallianz 
Ruhr und ergänzende außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen wie das Institut für Landes- und Stadt-
entwicklungsforschung (Kap 10.2.4.3) verfügen die 
Ruhruniversitäten über ein umfassendes Potenzial, sich 
zu einem universitätsübergreifenden internationalen 
Zentrum der transdisziplinären urbanen Transforma-
tionsforschung zu entwickeln; zahlreiche gemeinsame 
Projekte belegen dies. Ein gemeinsames Kompetenzfeld 
Metropolenforschung, das die an den drei Universitä-
ten vorhandenen Kompetenzen bündelt, befindet sich 
seit Anfang 2016 im Aufbau.

10.2.5	
Forschungslandschaft international 

Noch vielfältiger als die nationalen sind Institutionen 
der universitären und außeruniversitären Urbanisie-
rungsforschung im internationalen Kontext. An die-

School of Planning and 
Architecture in Delhi, Indien 

Die School of Planning and Architecture ist eine der führenden indischen Hochschu-
len im Bereich Architektur und Stadtplanung. Forschung findet z.  B. zu Themen wie 
urbaner Armut und Ungleichheit, Auswirkungen von und Adaptation an den Klima-
wandel oder Nahverkehr statt (SPA, 2008).

Stockholm Resilience Centre 
in Stockholm, Schweden 

Am Stockholm Resilience Centre, das transdisziplinär und aus sozial-ökologischer 
Perspektive Resilienz erforscht, entsteht ein neuer Schwerpunkt zu urbaner Resilienz, 
der international orientiert ist (Stockholm Resilience Centre, 2015). 

Tyndall Centre for Climate 
Change Research in Norwich, 
Großbritannien 

Im Themenschwerpunkt „Cities and Coasts“ des transdisziplinären Tyndall Centre for 
Climate Change Research wird zu Risiken, Vulnerabilität und Adaptation von Küsten-
städten an den Klimawandel geforscht (TCCR, 2016).

Universität São Paulo, 
Brasilien 

An der Fakultät für Architektur und Stadtplanung der Universität São Paulo forscht 
man zu verschiedenen Themen der nachhaltigen Urbanisierung, wie u.  a. adäquatem 
Wohnen oder der Energieeffizienz von Gebäuden (FAUUSP, 2016).

Urban and Regional 
Development Institute in 
Jakarta, Indonesien

Unabhängiges Forschungsinstitut, an dem zur nachhaltigen urbanen und regionalen 
Entwicklung in Indonesien geforscht wird (URDI, 2016)

Urban Indian Health Institute 
in Seattle, USA

Am UIHI wird zu urbaner Gesundheit, insbesondere der indigenen Bevölkerungs-
gruppen Nordamerikas, geforscht (UIHI, 2016).

Urban Land Institute in 
Washington, DC, USA

Interdisziplinäres Forum zu Grundbesitz und Immobilien in Städten, das auf den Aus-
tausch zwischen Wissenschaft und Praxis und Politik zielt. Ableger mit regionalem 
Fokus auf Europa und asiatisch-pazifischem Raum (ULI, 2016).

World Bank Urban 
Development Research in 
Washington, DC, USA 

Bei der Weltbank wird zu urbaner Entwicklung insbesondere aus der Perspektive der 
Armutsminderung geforscht (World Bank, 2016b). 

World Resources Institute 
Ross Center for Sustainable 
Cities in Washington, DC, 
USA

Das 2014 gegründete Ross Center for Sustainable Cities des World Resources 
Institute forscht global und umsetzungsorientiert zu verschiedenen Urbanisierungs-
aspekten. Dabei wird ein transdisziplinärer Ansatz genutzt, um über Sektoren hinweg 
konkrete Lösungen zu erarbeiten (WRI RCSC, 2016).
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ser Stelle ist es nicht möglich, einen Einblick in alle 
bestehenden internationalen erfolgreichen Institutio-
nen zu geben. Der folgende Abschnitt beschränkt sich 
daher auf einen beispielhaften Überblick (Tab. 10.2-3) 
zu einigen interessanten internationalen Knoten der 
Urbanisierungsforschung. Aus ihnen können Impulse 
für eine Weiterentwicklung der deutschen Forschungs-
landschaft gezogen werden. Es wäre sinnvoll, dies in 
einer umfassenderen Expertise aufzuarbeiten. Wich-
tig erscheint, insbesondere die Stadtforschungsland-
schaft von Schwellen- und Entwicklungsländern stär-
ker in den Blick zu nehmen, um die dringend benötigte 
Stadtforschung vor Ort vertieft zu verankern. 

10.2.6	
Bewertung der bestehenden Programm- 
und Institutionenlandschaft einer urbanen 
Transformationsforschung

Die Forschungslandschaft für die wissenschaftliche 
Untersuchung und Begleitung urbaner Transformati-
onsprozesse in Deutschland ist inhaltlich, methodisch 
und institutionell breit und beeindruckend. Viele For-
schungsfragen zur urbanen Transformation werden 
bereits heute im deutschen Forschungssystem aufge-
griffen (Kap. 10.1). 

Schaut man auf die Summe der vorhandenen Pro-
gramme, Institutionen und Ansätze lässt sich feststel-
len, dass eigentlich alle Bausteine für eine ambitionierte 
urbane Transformationsforschung im Sinne des WBGU 
existieren.

An verschiedenen außeruniversitären und univer-
sitären Stadtforschungsschwerpunkten in Deutschland 
schaffen Wissenschaftlerinnen disziplinäre und inter-
disziplinäre Wissensgrundlagen für urbane Transforma-
tionen. Die Grundlagenforschung in diesem Bereich ist 
im Wissenschaftssystem gut verankert und wird ver-
einzelt durch Forschungsprogramme wie etwa das DFG-
Schwerpunktprogramm Megastädte gefördert. 

Im Bereich der Grundlagenforschung sollten aus 
Sicht des WBGU innovative und vor allem interdiszipli-
när zu beantwortende inhaltliche Fragestellungen ver-
tieft sowie infrastrukturelle und institutionelle Rah-
menbedingungen, unter denen Grundlagenforschung 
stattfindet, weiter verbessert werden. 

>> Inhaltlich entwickelten sich in den vergangenen Jah-
ren in zumeist thematisch wie regional ausgerichte-
ten Forschungsverbünden punktuell Forschungs-
schwerpunkte zu interdisziplinären Fragestellungen, 
z.  B. innerhalb der Stadtklima-Community, innerhalb 
der Aktivitäten von UGEC oder der deutschen 
Megastadtinitiativen (Kap. 10.2.2, 10.2.3). Innova-
tive interdisziplinäre Zukunftsfelder, wie die zuneh-

mende Vernetzung von Städtesystemen, Konse-
quenzen urbaner Umwelt in kognitiven Erkennungs- 
und emotionalen Entwicklungsprozessen (in 
Kindheit, Jugend, Alter) und politisch-soziale Früh-
erkennungssysteme von Krisen und Konflikten soll-
ten gezielt gefördert werden. 

>> Infrastrukturell bedarf es systematischer Erschlie-
ßung, Bereitstellung und Zugangsverbesserungen 
spezifisch auf Städte gerichteter Daten- und Litera-
turbanken, einschließlich von Daten und Informati-
onen, die derzeit noch außerhalb klassischer Wis-
sensinfrastrukturen liegen (z.  B. graue Literatur, 
stadtbezogene Statistiken, Primärdaten aus Schwel-
len- und Entwicklungsländern, Digitalisierung von 
Kulturgutinformationen). Großgeräte speziell für 
sozialwissenschaftliche Forschung (z.  B. für urbane 
Bild-, Film- Tonarchive, Satellitenbildbanken) sind 
kaum vorhanden. Ferner mangelt es an stadtbezoge-
nen sozialen Forschungsinfrastrukturen (Orte kom-
munikativen Austausches zur Entwicklung innovati-
ver Forschungsfragestellungen) sowie deren lang-
fristiger Finanzierung.

>> Institutionell fehlen interdisziplinäre und internatio-
nale, etablierte Plattformen, Think Tanks und Insti-
tutionen im Bereich der Grundlagenforschung, spe-
ziell solche, die international und global ausgerichtet 
sind (z.  B. europäische Netzwerke, kontinentüber-
greifende Netzwerke der Entwicklungsländer).

Auch in der anwendungsbezogenen Forschung bestehen 
empfindliche Lücken: Explizit stadtorientierte anwen-
dungsbezogene Forschung bedarf verstärkter Anerken-
nung in den Wissenschaftlergemeinschaften sowie ver-
stärkter Finanzierungsinstrumente. Anwendungsbezo-
gene Stadtforschung existiert bisher zudem bestenfalls 
in Ansätzen in den meisten Schwellen- und Entwick-
lungsländern. Etablierte lehrforschungsorientierte Aus-
bildungsnetzwerke existieren zumeist nur innerhalb 
und für Städte der Industrieländer. Etablierte Struktu-
ren und Institutionen der anwendungsbezogenen For-
schungszusammenarbeit in und mit den Entwicklungs- 
und Schwellenländern sollten systematisch ausgeweitet 
werden. Auf Städte gerichtete nationale Entwicklungs-
programme mit interdisziplinärem, holistischem Ansatz 
sollten gefördert werden. Die Jawaharlal Nehru Natio-
nal Urban Renewal Mission in Indien, ein Programm der 
indischen Regierung im Umfang von 20 Mrd. US-$, das 
über sieben Jahre läuft, ist ein positives Beispiel in die-
ser Richtung (MUD, 2011). 

Bausteine für eine transdisziplinäre Forschung sind 
heute schon vielfältig zu finden:

>> Obgleich verbesserbar, wurden im Prozess der Nati-
onalen Plattform Zukunftsstadt etwa neue Partizi-
pationsansätze für ein Kodesign komplexer For-
schungsprogramme erprobt. 
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>> Projektbezogene Koproduktion von Wissen war ein 
wichtiger Baustein des vom BMBF geförderten 
Future-Megacities-Programmes. Auch in vielen 
Initiativen des 8. EU-Forschungsrahmenprogramms 
Horizon 2020 finden sich vielfältige Anforderungen 
an das Kodesign und die Koproduktion von For-
schungsprojekten im Urbanisierungskontext.

>> Mit den etwa in Baden-Württemberg gegründeten 
urbanen Reallaboren, den im EU-Kontext geförder-
ten living labs sowie den umfassenden Erfahrungen 
mit dem Programm zum Experimentellen Woh-
nungs- und Städtebau sind Forschungsthemen für 
eine urbane Transformationsforschung auf einem 
guten Weg.

>> Auch existieren vielfältige institutionelle Formen, 
um inter- und transdisziplinäre Forschung zu för-
dern: Dazu gehören Netzwerke, wie sie z.  B. in der 
Leibniz-Gemeinschaft mit der ARL existieren, uni-
versitäre Zentrenbildung bis hin zur Gründung von 
auf urbane Probleme fokussierten Universitäten, 
wie im Falle der HCU in Hamburg. Unterschiedliche 
Formen der Trägerschaft außeruniversitärer For-
schungsinstitute sind eine wichtige institutionelle 
Randbedingung zur Einlösung transdisziplinärer 
Forschungsdesigns. Sie reichen von klassischen For-
schungsinstitutionen in den großen Forschungsge-
meinschaften über Ressortforschungseinrichtungen 
wie dem BBSR mit unmittelbarer Politikberatungs-
nähe bis hin zum Difu als einem von den Kommunen 
selbst getragenen Forschungsinstitut.

>> Auf der Programmebene zeigen z.  B. die Forschungs-
agenda und Forschungsförderung der europäischen 
Joint Programming Initiative Urban Europe, wie eine 
sektorübergreifende und reflexive Forschung gestal-
tet werden kann. Auch das Future-Megacities-Pro-
gramm des BMBF (und weitere transdisziplinäre 
BMBF-Ausschreibungen in anderen Bereichen der 
Nachhaltigkeitsforschung) können als Beispiele 
guter Praxis einer systemischen, interdisziplinären, 
internationalen Forschung dienen. 

Die Ansätze einer transdisziplinären Forschung für die 
urbane Transformation dürfen nicht darüber hinweg-
täuschen, dass es sich immer noch um Nischenphäno-
mene handelt. Ein Großteil der Stadtforschung funk-
tioniert in disziplinärer und interdisziplinärer Form. 
Transdisziplinäre Forschungsstrukturen mit den dafür 
nötigen Infrastrukturen, die ein Kodesign und eine 
Koproduktion ermöglichen und die methodischen 
Anforderungen an einen begleitenden Kapazitätsauf-
bau erfüllen, wurden bisher nicht begründet. 

Insgesamt gilt, dass sich viele Forschungsinstitutio-
nen und -programme dem normativen Ziel der Nach-
haltigkeit verschrieben haben. Die untersuchten Pro-
gramme oder Institutionen decken die Bandbreite 

der vorgeschlagenen Anforderungen an eine trans-
formative Stadtforschung (Tab. 10.2-2) bisher nicht 
ab. Während einige Programme und Institutionen als 
vorbildlich hinsichtlich ihres transdisziplinären Auf-
baus (z.  B. ARL oder Difu), ihrer innovativen Metho-
den (z.  B. die Reallabore Baden-Württemberg) oder 
ihres partizipativen Agendaprozesses (z.  B. die Natio-
nale Plattform Zukunftsstadt) zu bewerten sind, fehlt 
ihnen eine internationale Ausrichtung und Vernetzung. 
Andere Programme sind zwar international orientiert, 
aber inhaltlich zu einseitig ausgerichtet. Das EU-For-
schungsrahmenprogramm Horizon 2020 legt z.  B. viel 
Gewicht auf Digitalisierung und Technologieentwick-
lung. Damit besteht die Gefahr, umfassende Nachhal-
tigkeitsziele im Sinne des normativen Kompasses aus 
den Augen zu verlieren und neue Pfadabhängigkeiten 
zu schaffen. 

10.3
Auf dem Weg zu einer neuen urbanen 
Forschungsagenda 

10.3.1	
Fünf grundlegende Empfehlungen für eine refor-
mierte Forschung zur urbanen Transformation 

Auf Grundlage der Analyse und Bewertung von 
Forschungsdesideraten (Kap. 10.1) sowie existie-
renden Forschungsprogrammen und -institutionen 
(Kap. 10.2) empfiehlt der WBGU fünf grundlegende 
Elemente zu einer weiterentwickelten Forschung für 
urbane Transformationen. Dazu zählt erstens die Stär-
kung der Grundlagenforschung zur urbanen Transfor-
mation, zweitens der Aufbau neuer Dateninfrastruk-
turen, drittens ein neugestaltetes Agenda Setting, vier-
tens die globale Etablierung innovativer Methoden, z.  B. 
von urbanen Reallaboren sowie fünftens ein Vorschlag 
für einen globalen Kapazitätsaufbau für wissenschaftli-
che und gesellschaftliche Akteure. Als Konsequenz aus 
diesen Empfehlungen regt der WBGU einen Roadmap-
Prozess an, in den alle relevanten Akteure eingebun-
den werden sollten. 

1. 	Stärkung der Grundlagenforschung zur urbanen 
Transformation
Urbane Transformationsforschung bewegt sich mit 
ihrem transdisziplinären Anspruch im Spannungs-
feld von Grundlagen- und Anwendungsforschung. Ein 
vertieftes Verständnis urbaner Transformationspro-
zesse erfordert es, zahlreiche Fragenkomplexe und For-
schungsdesiderate der Grundlagenforschung aufzu-
greifen. Während in der Helmholtz-Gemeinschaft, der 
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Fraunhofer-Gesellschaft sowie der Leibniz-Gemein-
schaft vielfältige Stadtbezüge und teilweise instituts-
übergreifende Programme existieren (Kap. 10.2.4), 
spielen Fragen der Urbanisierung in den auf Grund-
lagenforschung spezialisierten Instituten wie der Max 
Planck-Gesellschaft kaum eine Rolle. In der universi-
tären Forschung existieren bisher nur wenige Schwer-
punkte zur Stadt- und Urbanisierungsforschung, spe-
ziell nicht mit Blick auf vergleichende Urbanisierungs-
prozesse sowie die Urbanisierungsdynamik in Schwel-
len- und Entwicklungsländern. 

Der WBGU schlägt deshalb vor, ein eigenes Max-
Planck-Institut für Urbane Transformation als Knoten-
punkt für die Grundlagenforschung zur urbanen Trans-
formation einzurichten. Ein solches Institut könnte ein 
Nukleus der vielfältigen Fragen der Grundlagenfor-
schung im Kontext urbaner Transformation im deut-
schen und internationalen Wissenschaftssystem wer-
den. Es könnte Brücken zu Forschungen der vielfäl-
tigen anderen Max-Planck-Institute herstellen, die 
in ihrer Forschung urbane Bezüge haben. Gerade das 
Zusammenspiel ökologischer, technischer, ökonomi-
scher, sozialer und kultureller Dynamiken in Urbani-
sierungsprozessen benötigt profunde Grundlagen des 
Verständnisses, der Beschreibung und der Modellie-
rung komplexer Systeme. Ein Max-Planck-Institut für 
Urbane Transformation könnte sich zu einem wichti-
gen Motor interdisziplinärer Grundlagenforschung ent-
wickeln, das insbesondere auch die Grenzen zwischen 
Technik- und Naturwissenschaften auf der einen sowie 
Sozial- und Kulturwissenschaften auf der anderen Seite 
überbrückt. 

Weitergehend sollten die großen deutschen For-
schungsförderer, also die verschiedenen Bundes- und 
Landesministerien, die DFG, der DAAD, die Alexander 
von Humboldt-Stiftung, aber auch die Wissenschafts-
akademien sowie private Stiftungen, verstärkt Schwer-
punktförderungen im Bereich urbaner Transformati-
onsforschung ermöglichen. Dazu zählen im engeren 
Sinne die Förderung von Forschungsvorhaben, Pro-
jekten, Graduiertenschulen, aber auch Netzwerken, 
Konferenzen, oder Plattformen.

2. 	Neue Dateninfrastrukturen 
Aus Sicht des WBGU benötigt die Forschung für urbane 
Transformation neue Dateninfrastrukturen. Um die Ent-
wicklungsparameter transformativer Stadtentwicklung 
entlang des normativen Kompasses im zeitlichen Längs- 
und thematischen Querschnitt sowie international ver-
gleichend im Detail analysieren zu können, bedarf es 
kompakter Indikatorensets auf Stadtebene sowie auf der 
Ebene nationaler Städtesysteme. Diese schaffen auch die 
Grundlage dafür, dass Städte als eigenständige Akteure 
in der globalen Umwelt- und Klima-Governance auf-

treten können. Basierend auf bestehenden Indikatoren-
sets – wie die vom BBSR über Jahre hinweg vorbildlich 
entwickelten Indikatorenbündel zur Nachhaltigkeitsent-
wicklung (BBSR, 2016) – sollten gezielt soziale, politi-
sche und ökonomische Indikatoren geschaffen werden, 
die im internationalen Vergleich erhoben und aktuali-
siert werden können. 

Insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern werden die für Indikatorenbildung benötigten 
Daten bisher weder kontinuierlich noch vergleichbar 
erhoben (Kasten 10.1-11). Dies bezieht sich auf all-
gemeine Nachhaltigkeitsparameter wie z.  B. demogra-
phische und Migrationsdaten, siedlungs- und wohn-
bezogene Daten, Infrastrukturen, ökologische Para-
meter oder wirtschaftliche Basisdaten sowie speziell 
auf Handlungsfelder wie den urbanen Metabolismus, 
Verkehr, Gesundheit oder urbane Flächennutzung. Der 
WBGU empfiehlt deshalb, international vergleichbare 
und flächendeckende Datenerfassungs-, Monitoring- 
und Steuerungsstrukturen einzurichten.

Über einzelne Handlungsfelder hinausreichend 
kennzeichnet Eigenart als Dimension des normativen 
Kompasses das Entstehen individueller und spezifi-
scher Wege der urbanen Transformation. Während sich 
blaupausenartige Übertragungen von Lösungen von 
einer auf andere Städte als wenig tragfähig erwiesen 
haben, wäre ein Transfer über Muster denkbar. Diese 
beschreiben wiederkehrende Strukturprinzipien, die 
auf konkrete Situationen übertragen werden können. 
Über z.  B. in der Architektur (Alexander, 1977) ent-
wickelte Mustersprachen (Stark, 2014) ist es möglich, 
Muster urbaner Transformation zu erfassen und so 
für internationale Lernprozesse verfügbar zu machen 
(Hopkins, 2011). Der Aufbau entsprechender Muster-
datenbanken zu erfolgreichen urbanen Transformatio-
nen stellt ein weiteres wichtiges Feld des Aufbaus von 
Dateninfrastrukturen dar.

Beim Aufbau von Dateninfrastrukturen sollten die 
Möglichkeiten eines Crowdsourcing durch innovative 
Formen der Bürgerwissenschaft angedacht werden 
(Wechsler, 2014). Durch die in den letzten Jahren erheb-
lich gewachsenen (technologischen) Möglichkeiten der 
Datenerfassung über Fernerkundung sowie Daten- und 
Trackingmöglichkeiten durch die globalisierte Smart-
phone-Nutzung ist das Potenzial für belastbare Daten-
erhebungen sehr gestiegen. In diesem Kontext besteht 
Bedarf an Methodenentwicklung, Prozessinnovationen 
und Grundlagenforschung zur Zuverlässigkeit der über-
lieferten Informationen oder zu Gerechtigkeits- und 
Teilhabeaspekten der Bürgerwissenschaft.

Ein Beispiel für die Verknüpfung von technologi-
schen Potenzialen mit Ansätzen der Bürgerwissen-
schaft ist das Geo-Wiki des Internationalen Instituts 
für angewandte Systemanalyse, auf der sich Bürgerin-
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nen mit Hilfe ihrer Smartphones am Umweltmonitoring 
beteiligen können (IIASA, 2016). 

3. 	Neue Formen des Agenda Setting
Die Kopplung der Forschung zu urbanen Transforma-
tionen an Praxis und Institutionen ist Voraussetzung 
dafür, die Transformation in Städten adäquat zu unter-
stützen. Der WBGU empfiehlt deshalb sowohl den For-
schungsförderern als auch den Forschenden, schon bei 
der Konzeption von transformativen Forschungspro-
grammen die Schlüsselakteure urbaner Transformation 
einzubeziehen (Kodesign). Dabei gilt es den spezifischen 
Bedarf und den jeweiligen Kontext der Partnerländer 
und -städte zu berücksichtigen. In internationalen For-
schungsprogrammen sollte deshalb besonderer Wert 
auf ein gemeinsames Agenda Setting mit den Partnern 
gelegt werden. Neuere international ausgerichtete For-
schungsprogramme des BMBF etwa sind bereits heute 
mehrheitlich abgestimmt mit den Regierungen der Part-
nerländer (Kasten 10.3-1). Im Hinblick auf die ange-
strebte Partnerschaft auf Augenhöhe zwischen natio-
nalen und internationalen Akteuren ist das Kodesign 
von Forschungsprogrammen ein Schlüsselelement, so 
dass alle Partner inhaltliche und finanzielle Verantwor-
tung übernehmen können. Stadtverwaltungen, Wirt-
schaft und ein breites Spektrum zivilgesellschaftlicher 
Akteure als Stakeholder einer urbanen Transformation 
sollten in den Agendaprozess für neue Forschungspro-
gramme eingebunden werden, wenn seitens der For-
schungsförderer der Anspruch besteht, dass die For-
schung nicht allein grundlegende Erkenntnisse liefern, 
sondern auch transformativ wirken soll. 

Die im Kontext der Nationalen Plattform Zukunfts-
stadt gesammelten Partizipationserfahrungen könnten 

systematisch ausgewertet und für die Programmkonzep-
tion zukünftiger transformativer Forschung weiterentwi-
ckelt werden. Die Erfahrung zeigt, dass eine systemati-
sche Einbeziehung von Stakeholdern notwendig ist. Dies 
setzt die Kenntnis und somit die Analyse der Akteurs-
landschaft vor dem Agenda Setting voraus. Ansätze 
eines Kodesigns auf der Ebene transformativer For-
schungsprogramme sollten sich in der Gestaltung einzel-
ner Forschungsprojekte finden. Der frühe Einbezug der 
Akteure bei der Ausformulierung und Ausgestaltung der 
Forschungsfragen erscheint von zentraler Bedeutung. 
Durch den langfristigen Aufbau von Kooperations- und 
Vertrauensbeziehungen gilt es, die gemeinsame Gestal-
tung von Forschungsprojekten voranzutreiben. Die For-
schungsförderung sollte entsprechend flexibel auf den 
erhöhten zeitlichen und finanziellen Bedarf transdiszi-
plinärer Forschung eingehen. Die bisherige Praxis etwa 
des BMBF, Vorphasen und Anbahnungsmaßnahmen von 
Forschungsprojekten zu finanzieren, sollte weiter aus-
gebaut werden. 

4.	  Aufbau von innovativen langfristigen 
Forschungszentren auf Stadt- und Regionalebene: 
„50 globale urbane Reallabore auf 50 Jahre“
Kernbestandteile der Stärkung lokaler Stadtgesellschaften 
bei der Gestaltung urbaner Entwicklung sind die Erzeu-
gung, Bereitstellung und Anwendung regional-sozialen 
Stadtwissens. Ein solcher Wissensfundus, der vor allem 
von lokalen raumbezogenen, historischen und gesell-
schaftlichen Erfahrungen, Netzwerken  und Kompeten-
zen getragen ist, sollte durch die Schaffung und kontinu-
ierliche Unterstützung von Forschungszentren auf Stadt- 
und Regionalebene ermöglicht werden. Die Etablierung 
urbaner Think Tanks, internationaler Forschungsver-

Kasten 10.3-1

Gute Praxis des BMBF zur Kapazitätsentwicklung 
in anderen Förderbereichen

Mit dem West African Science Service Center on Climate 
Change and Adapted Land Use (WASCAL) und dem Southern 
African Science Service Centre for Climate Change and Adap-
tive Land Use (SASSCAL) fördert das BMBF seit 2010 zwei 
Forschungsinitiativen innerhalb von FONA, die der WBGU als 
exemplarisch erachtet und die als Modelle für neue Stadtfor-
schungsinitiativen herangezogen werden könnten. Die beiden 
BMBF-geförderten Science Service Center zu Klima und 
Landnutzung im westlichen bzw. südlichen Afrika wurden 
gemeinsam mit den Partnerregierungen der Länder aufgebaut 
und sollen zukünftig finanziell durch die Partnerländer getra-
gen werden. Das BMBF fördert SASSCAL und WASCAL mit 
insgesamt 100 Mio. € und geht nicht nur finanziell über her-
kömmliche Ansätze der Projektförderung hinaus. Die Zentren 
verbinden interdisziplinäre Forschungsaktivitäten mit dem 

Aufbau von regionalen Forschungsinfrastrukturen sowie 
Kapazitätsaufbau in Graduiertenschulen (SASSCAL, 2015; 
WASCAL, 2014). Derartige Förderinitiativen sind innerhalb 
des BMBF-Portfolios aufgrund ihres großen Umfangs nicht 
die Regel. Ansätze wie eine transdisziplinäre Ausrichtung 
oder die Verzahnung mit Elementen von Kapazitätsaufbau 
zeigen sich jedoch auch innerhalb der traditionellen pro-
jektartigen Forschungsförderprogramme. Neben dem Future-
Megacities-Programm (Kap. 10.2.2.2) ist z.  B. die Bekannt-
machung des BMBF in Zusammenarbeit mit dem DAAD zur 
Förderung von Maßnahmen für Forschung und integrierte, 
postgraduale Aus- und Fortbildung ein Beispiel guter Praxis 
für die Verzahnung von Forschung und Kapazitätsaufbau 
(BMBF, 2015f) zu gemeinsam zu bestimmenden Themen, u.  a. 
im Feld globaler Herausforderungen. Auch das gemeinsame 
Agenda Setting mit den ausländischen Partnern in Förderini-
tiativen wie CLIENT zur Forschung zu Umwelttechnologien in 
Kooperation mit den BRICS-Staaten (BMBF, 2010) ist aus 
Sicht des WBGU richtungsweisend.
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bünde und Institutionsnetzwerke ist aus Sicht des WBGU 
speziell zur institutionellen Einbindung in Schwellen- 
und Entwicklungsländern essenziell. 

Aufgrund der Bedeutung internationaler interdiszi-
plinärer Forschung für die urbane Transformation soll-
ten Forschungsinfrastrukturen auf lange Zeiträume hin 
und möglichst global miteinander vernetzt aufgebaut 
werden. 

Der Vorschlag 50 globale urbane Reallabore auf 50 
Jahre steht für die Idee der Vernetzung und Internati-
onalisierung. Damit regt der WBGU an, global verteilt 
50 urbane Reallabore entstehen zu lassen, die Wissen 
über Transformationsprozesse im urbanen Kontext 
aufbauen, untereinander austauschen und internatio-
nal verfügbar machen. Aufbau und Finanzierung dieser 
Reallabore sollten durch eine gemeinsame Anstrengung 
nationaler Forschungsfinanzierung, über Stiftungen, 
Fonds der Entwicklungs- und internationalen Zusam-
menarbeit sowie europäischer Forschungsfinanzie-
rung auf den Weg gebracht werden. Diese Maßnahmen 
könnten z.  B. unter dem Dach der Future-Earth-Initia-
tive koordiniert werden. Die Empfehlung versinnbild-
licht die Langfristigkeit, die ein solches Unterfangen 
von Beginn an auszeichnen sollte. In der bisherigen, 
über kurze Zeiträume angelegten Projektförderung 
zeigt sich, dass mit Ende der Projektlaufzeit viele der 
von den Projekten aufgebauten Kooperationsstruktu-
ren wieder zusammenbrechen. Um dauerhaft transfor-
mativ zu wirken, braucht Forschung langfristige und 
stabile Strukturen. Die langfristige Etablierung etwa 
urbaner Reallabore benötigt daher Ansätze, die über 
klassische Möglichkeiten der Projektfinanzierung hin-
ausreichen. Dies nimmt etablierte Forschungsinstitute 
und Universitäten stärker in die Pflicht und ermöglicht 
Langzeituntersuchungen mit entsprechenden Koope-
rationen. Es erfordert auch eine engere Abstimmung 
zwischen den traditionell für die Forschungsförde-
rung verantwortlichen Ministerien, wie dem BMBF, mit 
den Ressorts für Entwicklungszusammenarbeit (BMZ) 
sowie Stadt- und Infrastrukturgestaltung (BMUB).

Ein globaler Wissensaustausch zur urbanen Trans-
formation durch die Vernetzung der Reallabore würde 
aus Sicht des WBGU einen Mehrwert generieren: Das 
in den einzelnen Reallaboren entstehende, kontex
tualisierte Wissen könnte mit den Erkenntnissen ande-
rer Forschungsinitiativen nach Größen, Konstellatio-
nen, Weltregionen und Formen urbaner Transforma-
tionsprozesse verglichen werden, um verallgemein-
erbare Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Bei der 
Errichtung der Reallabore sollte eine enge Kooperation 
mit den jeweils führenden Zentren der Grundlagenfor-
schung und der angewandten transdisziplinären For-
schung zu urbanen Transformationen gesucht und diese 
sollten in die Reallaborinfrastrukturen einbezogen wer-

den, um den Anschluss an das Wissenschaftssystem zu 
gewährleisten. 

Seitens der Städte besteht oft schneller Handlungs-
bedarf. Aus wissenschaftlichen Erkenntnissen abgelei-
tete und kurzfristig verfügbare Handlungsempfehlun-
gen würden Entscheidungen erleichtern. Hier sollte 
ein Mechanismus gefunden werden, wie Städte ihren 
Forschungsbedarf und ihr Wissen kurzfristig an die 
Wissenschaftler herantragen können und wie die Wis-
senschaft schnell auf den Bedarf eingehen kann, ohne 
wissenschaftliche Prinzipien zu verletzen. Reallabore 
könnten hier als Schnittstellen zwischen Wissenschaft, 
Politik und Gesellschaft fungieren, um den kurzfristi-
gen Austausch über transformationsrelevantes Wissen 
zu befördern. 

Langfristig angelegte Reallabore als inhaltliche und 
methodische Experimentierräume bieten großes Poten-
zial, das nicht durch inhaltliche, methodische oder 
andere Zielvorgaben verschlossen werden sollte. For-
schung sollte aus Sicht des WBGU verstärkt auch aus 
sogenannten Misserfolgen lernen, um alle Lernchancen 
und Erfahrungen konstruktiv zu nutzen. Sogenannte 
Misserfolge dürfen keine potenzielle Bedrohung für 
spätere Projektanträge befürchten lassen, vielmehr 
sollte das Lernen daraus als Erfolg verbucht werden 
können.

5. Kapazitätsentwicklung und Wissensaustausch
Um Forschung zu urbanen Transformationen für reale 
Transformationsprozesse nutzen und Erkenntnisse 
umsetzen zu können, bedarf es aus Sicht des WBGU 
internationalen Kapazitätsaufbaus. Insbesondere in 
Entwicklungs- und Schwellenländern und in enger 
Kooperation mit Akteuren aus Entwicklungs- und 
Schwellenländern gilt es, ausgewählte Knotenpunkte 
der Grundlagen- und angewandten Forschung zu urba-
nen Transformationen zu etablieren. 

Bestehende Ansätze der Kapazitätsentwicklung in 
der internationalen Forschungskooperation etwa des 
BMBF (Kasten 10.3-1) lassen sich aufgreifen, mit den 
Anforderungen an eine transformativ wirkende Urba-
nisierungsforschung verbinden und entsprechend 
ausbauen: Analog zum Aufbau regionaler Klimafor-
schungszentren mit angegliederten Graduiertenschu-
len empfiehlt der WBGU den Aufbau globaler urbaner 
Transformationsforschungszentren, um innerhalb von 
Entwicklungs- und Schwellenländern die benötigten 
disziplinären Forschungskapazitäten aufzubauen und 
Infrastrukturen zu schaffen. 

Ferner bedarf es weltweit eines Kapazitätsaufbaus 
mit inter- und transdisziplinären sowie partizipativen 
Methoden. Sowohl bei Wissenschafts- als auch bei 
Praxisakteuren mangelt es oft an Expertise, existie-
rende partizipative oder transdisziplinäre Methoden 
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anzuwenden. Der WBGU sieht daher Bedarf an einer 
weitergreifenden Kompetenzentwicklung bei allen 
relevanten Akteuren, die an transdisziplinären bzw. 
partizipativen Prozessen beteiligt sind. Kollektives Ler-
nen erfordert, ebenso wie Partizipation, Maßnahmen 
der Begleitung und Unterstützung. Es erscheint loh-
nenswert, die Weiterentwicklung von Methoden und 
Instrumenten durch Institutionalisierung und Erarbei-
tung von Qualitätsstandards zu professionalisieren.

Neben dem Aufbau von Kapazitäten sollte auch der 
Austausch von urbanem Wissen international gestärkt 
werden. Netzwerke zwischen Industrieländern und 
Entwicklungs- und Schwellenländern wie auch inner-
halb und zwischen Industrie-, Entwicklungs- und 
Schwellenländern sind nötig, um relevantes und kon-
textspezifisches Wissen auszutauschen. Dies erfordert 
geeignete Strukturen für den Wissensaustausch ins-
besondere in den Wissenschaftssystemen in Entwick-
lungs- und Schwellenländern (Tab. 10.2-3). Mit den 
Global Urban Commons, dem Urban Gateway, dem 
World Urban Forum oder Connective Cities bestehen 
mehrere Initiativen zur Vernetzung von internationa-
ler Forschung und Praxis – auf virtuellen Plattformen 
im Internet ebenso wie auf regelmäßig stattfindenden 
Konferenzen. Aus Sicht des WBGU ist es empfehlens-
wert, solche Vernetzungsinitiativen weiter voran zu 
treiben. 

10.3.2	
Der Weg nach vorne: Eine Roadmap für die 
Ausrichtung der transformationsbezogenen 
Stadtforschung

Bereits heute existieren vielfältige Bausteine guter 
Praxis urbaner Forschung in unterschiedlichen Pro-
grammen und Institutionen (Kap. 10.2). Der WBGU 
sieht ein großes Synergiepotenzial in deren Verknüp-
fung. Um die verschiedenen Elemente optimal mitein-
ander zu verbinden, bedarf es eines strukturierten und 
systematischen Austauschprozesses über die unter-
schiedlichen Institutionen hinweg. Dies ist eine Heraus-
forderung, die sich nicht nur an einzelne Forschungs-
institute und Fachbereiche richtet, sondern ein stra-
tegisches und abgestimmtes Handeln der großen For-
schungsgemeinschaften und Universitäten erfordert. 
Die künftige Programmgestaltung sollte mit Vertrete-
rinnen von Städten sowie mit den ministeriellen Akteu-
ren auf Landes- und Bundesebene abgestimmt werden.

Speziell die Idee langfristig angelegter transforma-
tiver Reallabore (50 globale urbane Reallabore auf 50 
Jahre) im globalen Kontext erfordert eine neue Dimen-
sion interministerieller Kooperation. Hier könnte an die 
positiven Erfahrungen im Rahmen der interministeri-

ellen Kooperation im Prozess der Nationalen Plattform 
Zukunftsstadt angeknüpft werden. 

Eine engere Kooperation zwischen BMBF und BMZ 
könnte dabei helfen, die Herausforderungen begrenzter 
Projektlaufzeiten in der herkömmlichen Forschung zu 
überwinden. Das BMZ sollte seine Erfahrungen aus der 
Implementierung entwicklungspolitischer Projekte bei-
tragen. Daneben könnte das BMBF in Hinsicht auf die 
Konzeption stärker experimentorientierter Forschungs-
designs von den Erfahrungen des BMUB aus Program-
men wie dem Experimentellen Wohnungs- und Städte-
bau profitieren. 

Es bietet sich an, entsprechende Synergiepotenzi-
ale zwischen Ministerien und weiteren Akteuren aus-
zuloten. Der WBGU schlägt deshalb die Entwicklung 
eines Roadmap-Prozesses zur urbanen Transforma-
tion vor. Dieser sollte national durch das BMBF ange-
stoßen werden, sich auf die partizipativen Muster des 
NPZ-Prozesses stützen und könnte eng mit nationalen 
Forschungsinstitutionen, Forschungsförderern sowie 
mit globalen Programmen und Plattformen wie Hori-
zon 2020, dem Belmont Forum der Forschungsförder-
organisationen für Globalen Wandel oder Future Earth 
abgestimmt werden. 

Am Ende dieses Prozesses könnte ein Fahrplan 
für eine ausgebaute globale, nachhaltigkeitsbezo-
gene Urbanisierungsforschung im Bereich der Grund-
lagen- und Anwendungs-, aber auch transformativen 
Forschung stehen, der deren institutionelle Veranke-
rung im außeruniversitären wie auch im universitären 
Bereich umreißt. Auf diese Weise wäre die Forschung 
aus Sicht des WBGU bestmöglich aufgestellt, um die 
nationalen und internationalen urbanen Transformati-
onsprozesse im Sinne der im Gutachten dargestellten 
Orientierung an der Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen, Teilhabe und Eigenart zu begleiten.
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Dekarbonisierung 
Die Dekarbonisierung der Energiesysteme beschreibt 
den Prozess des Übergangs von kohlenstoffreichen 
Energiequellen (Kohle) zu weniger kohlenstoffintensi-
ven (Erdöl und Erdgas) und zunehmend zu CO2-emis-
sionsfreien Energieträgern (Solarenergie, Windkraft, 
Wasserkraft). 

Digitalisierung 
Digitalisierung bezeichnet die zunehmende Konver-
tierung von Informationen und Kommunikation in ein 
numerisches Format (digit = Ziffer). Im Unterschied 
zu analogen Formaten, die eine „Analogie der Wirk-
lichkeit“ abbilden (beispielsweise Flüssigkeitsstand im 
Thermometer, Auslenkungen der Rille auf einer Schall-
platte), werden digitale Informationen im binären For-
mat, als Zahlenfolge von 0 und 1 dargestellt, das von 
elektronischen Medien, insbesondere Computern, ver-
arbeitet werden kann. Die Digitalisierung ermöglicht 
die massenhafte Sammlung, Speicherung und Über-
tragung von Daten, die neue Formen der Kommunika-
tion (Mobilfunk, Internet) erlaubt und zu weitreichen-
den Änderungen der gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Strukturen und Prozesse führt. Die fortschrei-
tende Digitalisierung führt auch zu einer zunehmenden 
Vernetzung physischer und digitaler Infrastruktur, ein 
Phänomen, das im Stadtkontext unter dem Begriff 
„Smart City“ thematisiert wird.

Entwicklungsländer 
Entwicklungsländer werden nicht einheitlich defi-
niert. Gemeinsame Merkmale sind ein großer Anteil 
der Bevölkerung mit nur unzureichend Zugang zu Nah-
rungsmitteln, ein niedriges Pro-Kopf-Einkommen und 
Armut, mangelhafte Gesundheitsversorgung und nied-
rige Lebenserwartung, mangelnde Bildungsmöglichkei-
ten sowie ein niedriger Lebensstandard. In der inter-
nationalen Zusammenarbeit wird meist die Liste der 
Entwicklungsländer des Entwicklungsausschusses 
(DAC) der OECD verwendet, in der die Länder nach 
Pro-Kopf-Einkommen in vier Gruppen eingeteilt wer-

den. Die Weltbank klassifiziert Volkswirtschaften 2016 
auf der Basis des jährlichen Pro-Kopf-Einkommens als 
„Länder mit niedrigem Einkommen“ (weniger als 1.045 
US-$), „Länder mit niedrigerem mittleren Einkom-
men“ (1.046–4.125 US-$), „Länder mit höherem mitt-
leren Einkommen“ (4.126–12.745 US-$) und „Länder 
mit hohem Einkommen“ (mehr als 12.745 US‑$). Nach 
UNDP und OECD werden die Länder aus den ersten drei 
Kategorien als Entwicklungsländer bezeichnet. 

Eigenart
Eigenart beschreibt eine von drei Zieldimensionen des 
→ normativen Kompasses für die Transformation zur 
Nachhaltigkeit, wie sie der WBGU ins Zentrum dieses 
Gutachtens stellt. Eigenart umfasst auf der einen Seite 
das Typische einer jeden Stadt, das anhand ihrer sozial-
räumlichen und gebauten Strukturen, ihrer soziokultu-
rellen Charakteristiken und der lokalen urbanen Prak-
tiken beschrieben werden kann (deskriptive Eigen-
art). Auf der anderen Seite ist Eigenart eine Ziel- oder 
Orientierungsdimension der → Transformation der 
Städte zur Nachhaltigkeit, die betont, dass soziokultu-
relle Diversität in und von Städten sowie die Eigenstän-
digkeit der Stadtbevölkerung bei der Herstellung urba-
ner → Lebensqualität und Identität zentrale Kompo-
nenten menschenorientierter urbaner Transformation 
sind (normative Eigenart). Hierfür sind aus Sicht des 
WBGU zwei essenzielle Prinzipien für Stadtentwick-
lung nötig: die Anerkennung von Gestaltungsautono-
mie und damit der Mitformung und Aneignung urba-
ner Räume durch die Bewohnerinnen sowie die Aner-
kennung von Differenz, das heißt die Anerkennung der 
Vielfalt der kulturellen Ausdrucksformen (UNESCO, 
1997) und der individuellen Möglichkeit der Aneig-
nung kultureller Identitäten. 

Flächennutzungsgestaltung 
Die (urbane) Flächennutzungsgestaltung steuert die 
Prozesse der Verteilung, Neu- und Überplanung von 
Flächen in der Stadt sowie die Planung und das Manage-
ment urbaner Flächennutzungen. Da sich hieraus 
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wesentliche Weichenstellungen für die städtische wie 
auch für die globale Entwicklung ergeben, ist die Flä-
chennutzungsgestaltung ein zentrales → transformati-
ves Handlungsfeld zur Gestaltung der → Großen Trans-
formation zur Nachhaltigkeit in der Stadt. Vorausset-
zung einer transformativen Flächennutzungsgestal-
tung ist eine dem städtischen Gemeinwohl verpflichtete 
Eigentumsverfassung.

Gentrifizierung
Gentrifizierung bezeichnet die Veränderung der Sozial-
struktur eines Viertels, die durch den Zuzug von Bevöl-
kerungsgruppen mit höherem sozioökonomischen Status 
und Abwanderung von Gruppen mit niedrigerem sozio-
ökonomischen Status ausgelöst wird. Der Prozess geht 
in der Regel mit Steigerungen der Wohnungspreise und 
Mieten sowie einer Aufwertung des Wohnungsbestandes 
und des lokalen Umfelds einher. Während in Städten mit 
hoher Eigentümerquote (z.  B. viele Städte in Großbritan-
nien oder den USA) einkommensschwächere Gruppen 
die Viertel verlassen, um durch den Wohnungsverkauf 
Gewinne aufgrund der Preissteigerungen zu realisieren, 
werden in Städten mit hohem Mieteranteil (z.  B. viele 
Städte in Deutschland oder der Schweiz) einkommens-
schwächere Bevölkerungsgruppen durch die steigenden 
Mieten verdrängt. Gentrifizierung wird meist durch den 
Zuzug von Kreativen und Studierenden (Pioniere) ein-
geleitet, die kulturelle Impulse setzen und damit eine 
Aufwertungsspirale in Gang setzen. 

Gesellschaftsvertrag
Gesellschaftsvertrag bezeichnet ein hypothetisches Kon-
strukt mit dem in sogenannten Vertragstheorien staatli-
che Ordnung begründet wird. Nach den Vertretern der 
klassischen Vertragstheorie – wie Thomas Hobbes, John 
Locke oder Jean-Jacques Rousseau – schließen sich Indi-
viduen aus freien Willen in einem politischen Gemein-
wesen zusammen und verpflichten sich, zum Schutz 
vor Gewalt und der Abwendung anderer Übel, des-
sen Regeln zu befolgen und Pflichten nachzukommen. 
Die zentrale Idee des vom WBGU (2011) vorgeschlage-
nen neuen Weltgesellschaftsvertrags für eine → Große 
Transformation zur Nachhaltigkeit ist, dass Individuen 
und die Zivilgesellschaften, die Staaten und die Staaten-
gemeinschaft sowie die Wirtschaft und die Wissenschaft 
kollektive Verantwortung für die Vermeidung gefährli-
chen Klimawandels und die Erhaltung der → natürli-
chen Lebensgrundlagen der Menschheit übernehmen. 
Im vorliegenden Gutachten wird dieses Konzept auf die 
→ Transformation der Städte übertragen. Zentrale Ele-
mente eines Gesellschaftsvertrags für die urbane Trans-
formation sind der → normative Kompass, die → trans-
formativen Handlungsfelder sowie eine → polyzentri-
sche Verantwortungsarchitektur.

Governance
Governance bezeichnet Steuerungs- und Regelungs-
strukturen auf unterschiedlichsten Ebenen, die von 
hoheitlichen Akteuren, nicht hoheitlichen Akteu-
ren oder beiden Akteursgruppen gemeinsam etab-
liert werden. Das Konzept ist ursprünglich in Abgren-
zung zum Begriff Government (Regierung) entstanden 
und besagt, dass politische Steuerung nicht nur hierar-
chisch vom Staat, sondern auch von zivilgesellschaftli-
chen Akteuren wie Nichtregierungsorganisationen und 
Unternehmen wahrgenommen wird. 

Governance-Strukturen 
Governance-Strukturen im Mehrebenensystem las-
sen sich je nach Anordnung in vertikale oder horizon-
tale Strukturen unterscheiden. Vertikale Governance-
Strukturen sind hierarchische Anordnungen, in der 
eine übergeordnete Ebene (z.  B. Nationalstaat) gegen-
über einer untergeordneten Ebene (z.  B. Städte) wei-
sungsbefugt ist und für sie bindende Entscheidungen 
trifft. Horizontale Governance-Strukturen beschreiben 
den freiwilligen Zusammenschluss von Akteuren auf 
einer Ebene, beispielsweise den von Städten in Städ-
tenetzwerken. Governance-Strukturen, in denen ver-
tikale und horizontale Strukturen über verschiedene 
Ebenen hinweg miteinander verschränkt sind, charak-
terisiert der WBGU als → polyzentrische Verantwor-
tungsarchitektur.

Große Transformation 
Das Konzept einer „großen Transformation“ wurde 
1944 durch den ungarischen Ökonomen Karl Polanyi in 
seiner gleichnamigen Analyse der industriellen Revo-
lution geprägt. Es analysiert den umfassenden syste-
mischen Wandel nationaler Ökonomien in Wechselwir-
kung mit den Strukturen der Weltwirtschaft. In Anleh-
nung an Polanyis Transformationsverständnis definiert 
der WBGU (2011) eine die → planetarischen Leitplan-
ken berücksichtigende Große Transformation als umfas-
senden Wandel in Richtung Nachhaltigkeit, der einen 
Umbau der nationalen Ökonomien und der Weltwirt-
schaft innerhalb dieser Leitplanken vorsieht, um irre-
versible Schädigungen des Erdsystems sowie von Öko-
systemen und deren Auswirkungen auf die Menschheit 
zu vermeiden. 

Inklusives Wachstum (inclusive growth)
Als inklusiv wird Wachstum bezeichnet, wenn die unte-
ren Einkommensgruppen überdurchschnittliche Einkom-
menszuwächse verzeichnen und so → Einkommensun-
gleichheit reduziert wird. Laut Definition der Weltbank 
ist Wachstum inklusiv, wenn die Ärmsten 40% der Ein-
kommensverteilung relativ gesehen größere Einkom-
menszuwächse erfahren als der Rest der Gesellschaft.
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Industrieländer
Industrieländer sind diejenigen Länder, die nicht als 
→ Entwicklungsländer oder → Schwellenländer gel-
ten. Die Einteilung erfolgt dabei nicht vorrangig nach 
dem Grad der Industrialisierung der Volkswirtschaft, 
sondern überwiegend auf der Basis des Pro-Kopf-Ein-
kommens. Man spricht auch von OECD-Staaten. 

Informelle Wirtschaft 
Informelle Wirtschaft bezeichnet wirtschaftliche Akti-
vitäten überwiegend in → Entwicklungsländern und 
→ Schwellenländern, die nicht staatlich registriert und 
kontrolliert sind und damit auch nicht staatlich gefördert 
oder geschützt werden. In vielen Städten dieser Länder-
gruppen sind über die Hälfte der Bevölkerung im infor-
mellen Sektor beschäftigt. Typische Beschäftigungsfel-
der sind Straßenhandel, Dienstleistungen wie Taxi- und 
Transportdienste, Kleinreparaturen, Betrieb von Garkü-
chen oder Sammlung von Altstoffen. Aufgrund geringer 
Eintrittsbarrieren bietet der informelle Sektor vor allem 
ärmeren Bevölkerungsgruppen eine Einkommensmög-
lichkeit.

Informelle Governance
Komplementäre informelle Governance ergänzt formale 
Prozesse oder bereitet diese vor, z.  B. wenn sich Stadt-
räte vor einem Beschluss absprechen. Supplementäre 
informelle Governance entsteht parallel zu existieren-
den formalen Prozessen, z.  B. in Form selbstorganisier-
ter Initiativen parallel zu existierenden städtischen Ver-
waltungsstrukturen. 

Informelle Siedlung
Informelle Siedlungen sind Siedlungen, deren Ent-
wicklung sich (weitgehend) unabhängig von staatlich 
gesetzten Regelungen vollzieht. 

Lebensqualität
Lebensqualität wird nicht als statischer Zustand ver-
standen, den Menschen in „objektiv“ positiven Lebens-
umständen zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichen. 
Vielmehr wird angenommen, dass Menschen Lebens-
qualität aktiv für sich „herstellen“. Das bedeutet, sie 
können auch unter ganz unterschiedlichen, teils sehr 
erschwerten Bedingungen Lebensqualität empfinden. 
Es gibt aber persönliche, soziale, räumliche und gesell-
schaftliche Faktoren, die dies mehr oder weniger gut 
ermöglichen. In Untersuchungen zur Lebensqualität 
werden häufig neben einer subjektiven Einschätzung 
der Lebenszufriedenheit, dem aktuellen Wohlbefinden 
und der Zufriedenheit mit verschiedenen Lebensberei-
chen auch soziostrukturelle Merkmale wie Einkommen 
und Berufstätigkeit, aber auch soziales Kapital und 
Gesundheitszustand erhoben.

Nachhaltige Entwicklung
Nachhaltige Entwicklung wurde 1987 von der Brundt-
land-Kommission als Entwicklung definiert, die den 
Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne 
die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefähr-
den, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren 
Lebensstil zu wählen. Heute existiert eine Vielzahl von 
Nachhaltigkeitsdefinitionen. Allen gemeinsam ist der 
Anspruch, dass ökonomische, soziale und umweltver-
trägliche Entwicklung gleichzeitig vorangetrieben wer-
den müssen.

Natürliche Lebensgrundlagen 
Die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen der 
Menschheit ist eine von drei Zieldimensionen des 
→ normativen Kompasses für die Transformation zur 
Nachhaltigkeit und umfasst zwei Aspekte: (1) Mit der 
Einhaltung → planetarischer Leitplanken sollen nicht 
nachhaltige Entwicklungspfade des globalen Umwelt-
wandels vermieden werden, zu dem Städte erheblich 
beitragen. (2) In Städten ist auch die Vermeidung loka-
ler Umweltprobleme zentral. Diese lokalen Umwelt-
probleme sind häufig nicht unabhängig von globalen 
Umweltveränderungen, sondern können durch diese 
verstärkt werden.

Neu geplante Städte und Stadtquartiere
Unter diesem Begriff fasst der WBGU öffentlich oder 
privat geplante Stadt- bzw. Quartiersneugründungen, 
die in sehr kurzer Zeit Wohnraum für Millionen von 
Menschen schaffen sollen. In der Regel werden diese 
Siedlungen durch zentral gefasste Entscheidungen 
geplant und umgesetzt. 

Normativer Kompass 
Der WBGU skizziert im vorliegenden Gutachten einen 
„normativen Kompass“ für die Transformation zur 
Nachhaltigkeit. Der Kompass soll als Orientierungsrah-
men für die → Große Transformation im Allgemeinen 
und für die → Transformation der Städte im Besonde-
ren dienen. Er umschreibt den Raum, in dem in Städ-
ten Entwicklungspfade zu einer am Menschen orien-
tierten Urbanisierung realisiert werden sollten und jen-
seits dessen eine nachhaltige Entwicklung gefährdet 
ist. Nach dem normativen Kompass soll die Transfor-
mation durch ein Zusammenwirken und eine Balance 
von drei Dimensionen erreicht werden: der Erhaltung 
der → natürlichen Lebensgrundlagen, der → Teilhabe 
und der → Eigenart.

Ökonomische Teilhabe
Ökonomische → Teilhabe umfasst den Zugang zu Ein-
kommen, eine Integration in ein formales oder infor-
melles Wirtschaftssystem, insbesondere den Arbeits- 
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und Immobilienmarkt, sowie eine inklusive Verteilung 
der verfügbaren Einkommen und Vermögen. Siehe auch 
→ politische Teilhabe und → substanzielle Teilhabe.

Pfadabhängigkeit
Pfadabhängigkeit ist eine Situation, in der eine lau-
fende Entwicklung durch historische Entwicklungen 
oder Entscheidungen bestimmt wird und damit einem 
Pfad folgt, dessen Struktur sich im Laufe der Zeit ver-
festigt (Lock-in-Effekt). Dass sich beispielsweise eine 
Technologie gegenüber einer anderen durchsetzt, ist 
nicht unbedingt auf ihre Überlegenheit zurückzufüh-
ren, sondern kann das Ergebnis historischer Zufälligkei-
ten und eines sich selbst verstärkenden Prozesses sein.

Planetarische Leitplanken
Planetarische Leitplanken sind ein Konzept des WBGU, 
das quantitativ definierte Schadensgrenzen beschreibt, 
deren Überschreitung nicht tolerierbare oder gar kata-
strophale Folgen hätte. Sie sind wissenschaftlich abge-
leitet, enthalten aber immer eine bewertende Kompo-
nente. Ein Beispiel ist die Klimaschutzleitplanke, nach 
der eine Erhöhung der global gemittelten Temperatur 
um mehr als 2°C gegenüber dem vorindustriellen Wert 
verhindert werden soll. Nachhaltige Entwicklungspfade 
verlaufen innerhalb des durch die planetarischen Leit-
planken eingegrenzten Bereichs. Dahinter steht die Ein-
sicht, dass es kaum möglich ist, eine wünschenswerte, 
nachhaltige Zukunft im Sinne eines zu erreichenden 
Zustands zu definieren. Man kann sich aber auf die 
Abgrenzung eines Bereichs einigen, der als inakzepta-
bel anerkannt wird und den die Gesellschaft vermeiden 
will. Die Einhaltung der Leitplanken ist ein notwendi-
ges, aber nicht hinreichendes Kriterium für Nachhal-
tigkeit.

Politische Teilhabe
Unter politischer → Teilhabe versteht der WBGU die 
Beteiligung städtischer Bewohner an lokalen Entschei-
dungsprozessen. Siehe auch → substanzielle Teilhabe 
und → ökonomische Teilhabe.

Polyzentrische Verantwortungsarchitektur 
Als polyzentrische Verantwortungsarchitektur (auch 
polyzentrische → Governance) charakterisiert der 
WBGU Governance-Systeme, in denen vertikale Gover-
nance-Strukturen und horizontale Governance-Struk-
turen über verschiedene Ebenen hinweg miteinander 
verschränkt sind. Verantwortung geht so nicht nur von 
einem Ort aus, sondern verteilt sich auf verschiedene 
Akteure und Institutionen auf den verschiedenen 
Governance-Ebenen. 

Reallabor
Reallabore sind wissenschaftlich konstruierte Räume 
einer kollaborativen Nachhaltigkeitsforschung mit 
Interventionscharakter. Unter „Laboren“ werden 
gemeinsame Forschungswerkstätten verstanden, an 
deren Beginn eine realweltliche Problem- oder Frage-
stellung steht und deren Ziel das Generieren von Sys-
tem-, Ziel- und Transformationswissen ist. Dabei bezie-
hen sich die in Reallaboren gezogenen Systemgrenzen 
häufig auf Städte oder deren geographische Subsys-
teme wie Stadtteile, Quartiere oder Nachbarschaften. 
Das Konzept beruht auf einer starken Interaktion 
zwischen Wissenschaft und Praxis, die sich auf eine 
gemeinsame Problemverständigung, Konzeptentwick-
lung und Projektbearbeitung bezieht (Kodesign und 
Koproduktion). Prozesse in einem Reallabor orientie-
ren sich an idealtypischen Abläufen der seit den 1990er 
Jahren etablierten transdisziplinären Nachhaltigkeits-
forschung. Forscher bringen in dieser Konstellation ihr 
wissenschaftliches Wissen, ihre Methodenkompetenz 
sowie ihr im Vergleich zu den Praxisakteurinnen hand-
lungsentlastetes Reflexions- und Evaluationsvermögen 
in das Projekt ein. Die Praxisseite ihrerseits trägt spe-
zifisches Erfahrungs- und Handlungswissen bei. Real-
labore bieten so Räume und Möglichkeiten für gezielte 
Interventionen, die die experimentelle Wende in den 
Sozialwissenschaften reflektieren und oft als „Real-
experimente“ bezeichnet werden. Dieser Begriff wird 
dabei in einer Spannbreite von Interventionen mit Ran-
domisierung und Kontrollgruppe über Quasi- und Fel-
dexperimente bis hin zu Fallstudien ohne Systematisie-
rung verwendet. Reallabore weisen dadurch eine Nähe 
zur Aktionsforschung auf. Die Begriffsvielfalt rund um 
nachhaltigkeitsgetriebene verräumlichte Interventions-
forschung ist hoch, so werden neben Reallaboren z.  B. 
auch Sustainable Living Labs, Sustainability Transition 
Experiments und Urban Transition Labs diskutiert.

Reife Städte und Stadtquartiere
Der WBGU fasst darunter diejenigen Städte und Stadt-
quartiere, die über einen längeren Zeitraum gewach-
sen sind, über einen festen Baubestand und etablierte 
Infrastrukturen verfügen sowie weitgehend konsoli-
dierte städtische Governance-Strukturen besitzen.

Schwellenländer
Es gibt keine international gültige Definition für 
Schwellenländer. Meist werden damit → Entwick-
lungsländer bezeichnet, die einen erfolgreichen Pro-
zess nachholender industrieller Entwicklung durchlau-
fen, also an der Schwelle zum → Industrieland stehen. 
Die sozialen Entwicklungsindikatoren, wie die Alpha-
betisierungsrate, Säuglingssterblichkeit, Lebenserwar-
tung oder Entwicklung einer Zivilgesellschaft, können 
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dabei stark hinter den wirtschaftlichen Indikatoren 
herhinken. 

Slum
UN-Habitat verwendet den Begriff Slum als „Siedlung, 
in der mehr als die Hälfte der Einwohner in unzumut-
baren Unterkünften ohne grundlegende Versorgungs-
einrichtungen leben“ (UN-Habitat, 2003). Als Indika-
toren zur Bestimmung dienen der inadäquate Zugang 
zu sauberem Wasser, sanitären Einrichtungen und 
Infrastruktur, schlechte Baustrukturen, Überbevölke-
rung sowie unsichere Besitzverhältnisse. 

Solidarische Lebensqualität
Als solidarische Lebensqualität bezeichnet der WBGU 
eine → Lebensqualität, die sich nicht nur an den eige-
nen Bedürfnissen und denen des unmittelbaren (z.  B. 
familiären) Umfelds orientiert, sondern die Prinzipien 
intra- und intergenerationeller Gerechtigkeit mit ein-
bezieht. 

Soziale Kohäsion
Soziale Kohäsion bezeichnet den Zusammenhalt von 
Mitgliedern eines sozialen Gebildes und bezieht sich 
damit auf das Verhältnis der Gruppenmitglieder unter-
einander. Gruppenkohäsion wird gemessen über die 
Attraktivität, die die Gruppe auf die einzelnen Mit-
glieder ausübt. Es wird davon ausgegangen, dass sich 
soziale Kohäsion auf die Solidarität der Gruppenmit-
glieder untereinander auswirkt und die Gruppe gegen-
über Einflüssen von außen stärkt. Im politischen Kon-
text wird die Stärkung sozialer Kohäsion als Ziel von 
Gesellschaftspolitik gesehen.

Substanzielle Teilhabe
Unter substanzieller → Teilhabe versteht der WBGU 
den Zugang der Bewohner einer Stadt zu Nahrung, 
sauberem Trinkwasser, sanitären Anlagen, adäqua-
tem Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Bildung, 
modernen Energie- und Telekommunikationsdienst
leistungen, Mobilität, Abfallentsorgung, gesunder 
Umwelt sowie Sicherheit. Siehe auch → ökonomische 
Teilhabe und → politische Teilhabe.

Teilhabe
Teilhabe beschreibt eine von drei Dimensionen des 
→ normativen Kompasses für die Transformation zur 
Nachhaltigkeit. Der WBGU differenziert Teilhabe in 
→ substanzielle Teilhabe, → ökonomische Teilhabe 
sowie → politische Teilhabe. 

Transformation der Städte zur Nachhaltigkeit
Die „Transformation der Städte zur Nachhaltigkeit“ 
oder auch „urbane Transformation zur Nachhaltigkeit“ 

ist die Übertragung der → Großen Transformation auf 
die Städte. Als Orientierung dafür dient der → nor-
mative Kompass. Die Große Transformation ist ohne 
einen substanziellen Beitrag der Städte nicht mög-
lich. Sie erfordert fundamentale Änderungen der urba-
nen Landnutzungs-, Energie- und Transportsysteme, 
um die → natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. 
Darüber hinaus geht es um die in der Stadt lebenden 
Menschen und ihre → Teilhabe, ihre → Lebensqua-
lität, ihre Handlungsfähigkeit und ihre langfristigen 
Zukunftsperspektiven. Da es keine Blaupause für die 
urbane Transformation gibt, ist es Aufgabe der Städte 
und Stadtgesellschaften, ihre jeweils eigenen Transfor-
mationspfade zu entwickeln, was der WBGU unter dem 
Begriff → Eigenart fasst.

Transformationsfeld
Transformationsfelder sind die Hauptpfeiler der heuti-
gen Weltgesellschaft, an denen die Politik zur Trans-
formation ansetzen sollte. Der WBGU hat in seinem 
Gutachten „Gesellschaftsvertrag für eine Große Trans-
formation“ (WBGU, 2011) mit Blick auf den globalen 
Klimaschutz drei Transformationsfelder identifiziert: 
(1) die Energiesysteme unter Einschluss des Verkehrs-
sektors, (2) die Urbanisierung, (3) die Landnutzung.

Transformationsforschung
Ergänzend zur klassischen Einteilung in Grundlagen-
forschung und angewandte Forschung unterscheidet 
der WBGU zwischen → transformativer Forschung 
und Transformationsforschung. Die Transformations-
forschung beschäftigt sich mit den Rahmenbedingun-
gen der Transformation und deren Gestaltungsmöglich-
keiten. Sie analysiert also die zugrunde liegenden Trei-
ber, kausalen Beziehungen, Prozesse und Dynamiken 
historischer und aktueller Transformationen, um dar-
aus Schlüsse für künftige Transformationen ziehen zu 
können. Um Systemzusammenhänge zu verstehen und 
adäquat zu berücksichtigen, bedarf es einer inter- und 
transdisziplinären Ausrichtung der Transformationsfor-
schung. 

Transformative Forschung
Neben der → Transformationsforschung, die grund-
legendes Wissen zu Transformationsprozessen pro-
duziert, spielt auch die transformative Forschung in 
der (urbanen) Transformation eine wichtige Rolle: Sie 
unterstützt eine Transformation zur Nachhaltigkeit 
aktiv durch konkrete Innovationen in relevanten Sek-
toren. Die transformative Forschung zielt also darauf 
ab, Lösungen für spezifische Probleme in Form von 
technischen oder sozialen Neuerungen zu entwickeln 
und diese in Gesellschaft und Wirtschaft zu verbrei-
ten. Eine transdisziplinäre Einbeziehung gesellschaftli-
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cher und wirtschaftlicher Akteure in den Prozess der 
Wissensgenerierung erhöht die Chancen der späteren 
Anwendung und Akzeptanz der entstehenden Innova-
tionen. 

Transformatives Handlungsfeld
Transformative Handlungsfelder sind große, übergrei-
fende Themen innerhalb eines → Transformationsfelds 
(in diesem Gutachten des Transformationsfelds „Urba-
nisierung“). Es handelt sich dabei um zentrale Hebel zur 
Gestaltung der → Großen Transformation zur Nachhal-
tigkeit (in den Städten), die wegen ihrer Dringlichkeit, 
Größenordnung, ihres Potenzials zur Vermeidung von 
→ Pfadabhängigkeiten und ihres großen Zusatznut-
zens besonders geeignet sind, Systemumschwünge zur 
Nachhaltigkeit auszulösen.

Ungleichheit
Ungleichheit bezeichnet die ungleiche Verteilung mate-
rieller und immaterieller Ressourcen in einer Stadt, 
einem Land oder weltweit. Der WBGU unterschei-
det zwischen Einkommensungleichheit, Vermögens
ungleichheit und sozialer Ungleichheit. Einkommens
ungleichheit bezeichnet die ungleiche Verteilung von 
Arbeits- und Kapitaleinkommen, Vermögensungleich-
heit die ungleiche Verteilung von materiellem Eigen-
tum. Sie werden häufig über den Gini-Koeffizient 
gemessen. Mit sozialer Ungleichheit werden die unter-
schiedlichen Möglichkeiten von Haushalten bezeich-
net, auf öffentliche und soziale Dienstleistungen wie 
Trinkwasser, öffentlichen Nahverkehr oder gute Bil-
dung zugreifen zu können. 

Urbane Governance
Urbane → Governance besteht aus den Handlungen 
staatlicher und nicht staatlicher Akteure und Institu-
tionen mit dem Ziel, die gemeinsamen Angelegenhei-
ten einer Stadt zu organisieren. Sie ist ein andauern-
der Prozess, durch den widersprüchliche Interessen in 
Einklang gebracht und kooperatives Handeln beför-
dert werden können. Zur urbanen Governance zählen 
sowohl formelle Institutionen und Instrumente als auch 
informelle Arrangements, gleichgültig ob sie das Resul-
tat eines parlamentarischen Gesetzgebungsprozesses 
oder das Ergebnis zivilgesellschaftlicher Selbstorgani-
sation sind. Neben dieser innenorientierten gibt es eine 
außenorientierte Dimension urbaner Governance. Diese 
Global Urban Governance umfasst die Handlungen 
staatlicher und nicht staatlicher Akteure mit dem Ziel, 
für und durch eine Stadt nationale und globale Gover-
nance-Prozesse und Strukturen zu gestalten.

Urbanisierungsgrad
Der Urbanisierungsgrad als demographischer Zustand 
bezeichnet den Anteil der Stadtbevölkerung an der 
Gesamtbevölkerung eines Gebietes oder Staates.

Urbanisierungsrate
Die Urbanisierungsrate als demographischer Prozess 
bezeichnet den Zuwachs des Anteils der Stadtbevöl-
kerung an der Gesamtbevölkerung eines Gebietes oder 
Staates.

Urbanität
Damit werden die qualitativen Merkmale städtischer 
Lebensweise bezeichnet, wie urbane Sozial-, Wohn-, 
Lebens- bzw. Wirtschaftsformen. Urbanität umfasst 
damit sowohl städtebauliche als auch funktionale, 
soziokulturelle und sozioökonomische Elemente. 

Wohlbefinden
Ähnlich wie in wissenschaftlichen Untersuchun-
gen zum Wohlbefinden verwendet der WBGU diesen 
Begriff, wenn insbesondere auf das subjektive Emp-
finden und die subjektiven Einschätzungen von Men-
schen Bezug genommen werden soll (zum Beispiel Häu-
figkeit und Dauer von positiven und negativen Emoti-
onen, allgemeine Lebenszufriedenheit und Zufrieden-
heit mit verschiedenen Lebensbereichen). Siehe auch 
→ Lebensqualität.



Der Umzug der Menschheit:
Die transformative Kraft der Städte

Die Wucht der derzeitigen Urbanisierungsdynamik und ihre Auswirkungen sind so groß, 
dass sich weltweit Städte, Stadtgesellschaften, Regierungen und internationale 
 Organisationen diesem Trend stellen müssen. Ein „Weiter so wie bisher“, würde ohne 
gestaltende Urbanisierungspolitik zu einer nicht nachhaltigen Welt-Städte-Gesellschaft 
führen. Nur wenn Städte und Stadtgesellschaften ausreichend handlungsfähig werden, 
können sie ihre Kraft für eine nachhaltige Entwicklung entfalten: In den Städten wird 
sich entscheiden, ob die Große Transformation zur Nachhaltigkeit gelingt. In diesem 
Gutachten werden die Erfolgsbedingungen dafür diskutiert.

„Das Gutachten beeindruckt angesichts seiner argumentativen Fülle und vielfältigen 
 Beispiele zu den Urbanisierungsphänomenen und der Beschreibung der Auswirkungen. 
Der Deutsche Städtetag fühlt sich – nicht zuletzt durch seine Beiträge zum Gelingen der 
 HABITAT-III-Konferenz in Quito im Oktober 2016 – in vollständiger Übereinstimmung mit 
dem Gutachten, was die zentrale Rolle der Städte angeht, die anstehenden Transformations-
anforderungen zu bewältigen und ihre Chancen zu nutzen. Die Herausforderungen an städti-
sche Transformationen kommen deutlich zum Ausdruck: Die Aufforderung zu einer nachhal-
tigen, global kodierten Stadtentwicklungspolitik ist ein Auftrag an die Weltgemeinschaft und 
nationale Politiken, Städte handlungsfähig zu machen und an die städtischen  Gesellschaften, 
diese Handlungsfähigkeit zum Nutzen der urbanen Bevölkerung  einzusetzen.“
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